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Vorwort der Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Dr. Kristina Schröder

Kindern und Jugendlichen, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen zu können, ein neues Zuhause
und stabiles, familiäres Umfeld zu geben, ist keine leichte Aufgabe. Schmerzhafte Erfahrungen,
Ängste und Traumata belasten viele Pflegekinder. Bei Pflegefamilien finden sie die notwendige
Geborgenheit, um Trennungen, Enttäuschungen und Verletzungen zu verarbeiten. Hier fassen
Kinder und Jugendliche wieder Mut, vertrauensvolle Bindungen zu anderen Menschen
einzugehen. In dieser schwierigen Situation brauchen alle Beteiligten Unterstützung: die Kinder,
die Pflegefamilien und die Herkunftseltern. Das Bundesministerium für Familie, Senioren
Frauen und Jugend hat aus diesem Grund das Deutsche Jugendinstitut (DJI) und das Deutsche
Institut für Jugendhilfe- und Familienrecht (DIJuF) beauftragt, in einem multidisziplinären und
breit angelegten Projekt Erfahrungen aus der Praxis der Pflegekinderdienste und der
Rechtsprechung zu erforschen, neue wissenschaftliche Befunde aus dem Ausland auszuwerten
und die Ergebnisse der Praxis zur Verfügung zu stellen.

Dieses Handbuch fasst die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse zusammen. Die differenzierten
Befunde unterstützen die Qualifizierung der Pflegekinderhilfe und führen zu umfangreichen
Empfehlungen für den fachlichen Diskurs und die Fortentwicklung des Pflegekinderwesens.
Zielgruppen dieses Handbuchs sind deshalb vor allem die Fachkräfte in den Jugendämtern und
in den Pflegekinderdiensten, die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe sowie die
Professionellen und Ehrenamtlichen in den Pflegeelternverbänden. Darüber hinaus soll es der
Entscheidungsfindung der Familienrichterinnen und -richter dienen sowie in Wissenschaft und
Lehre Anwendung finden.

Ich bin mir sicher, dass alle Leserinnen und Leser viele gute Anregungen für ihre Arbeit finden
werden und hoffe, dass das Handbuch auf diese Weise dazu beiträgt, Pflegekindern und ihren
(beiden) Familien zu helfen.

Dr. Kristina Schröder
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0  Einleitung
 Das Projekt und das Handbuch »Pflegekinderhilfe 
 in Deutschland«
 Elisabeth Helming / Heinz Kindler / Marion Küfner / 
 Gunda Sandmeir / Kathrin Thrum / Herbert Blüml / Sandra Gabler

Die Notwendigkeit einer Qualifizierung und Weiterentwicklung der Pflege-
kinderhilfe, die einige Jahre lang eher ein Stiefkind in der Aufmerksamkeit 
der Kinder- und Jugendhilfe war, wird momentan verstärkt gesehen, insbe-
sondere aufgrund von Herausforderungen in drei Bereichen: 
•	 Veränderungen	der	kommunalen	Praxis,	
•	 Veränderungen	der	rechtlichen	Grundlagen,	Kritik	durch	höchst-
 richterliche Rechtsprechung; 
•	 neue	Forschungsergebnisse.	

In den 1990er Jahren geriet die Pflegekinderhilfe eine Zeit lang zunächst in 
den	Hintergrund	sozialpädagogisch-fachlicher	Aufmerksamkeit	(vgl.	Blan-
dow	2004;	Kap.	A),	u.a.	durch	den	Ausbau	eines	Systems	familienorientierter	
ambulanter und teilstationärer Hilfe, eine reformierte Heimerziehung und 
angespannte	öffentliche	Haushalte.	Andererseits	hat	sich	die	Betreuung	von	
Kindern,	Jugendlichen	und	deren	Eltern	durch	die	örtlich	vorhandenen	
ambulanten	Hilfen	häufig	als	nicht	ausreichend	erwiesen.	In	zunehmendem	
Maße wird für Kinder und Jugendliche, für die aufgrund ihrer familiären 
Situation	eine	Fremdplatzierung	unumgänglich	ist,	eine	familiäre	Betreu-
ungsform als sowohl fachlich geeignete wie auch wirtschaftlich günstige 
Alternative	zur	Heimunterbringung	erkannt.	Aber	die	Voraussetzungen	für	
das	Leben	von	Kindern	in	Pflegefamilien	haben	sich	verändert.	Die	Bedürf-
nisse	von	Pflegekindern	sind	komplexer	und	vielfältiger	geworden,	die	Anfor-
derungen	an	Pflegeeltern	sind	in	hohem	Maß	gestiegen.	Die	Anforderungen	
haben	auch	deshalb	zugenommen,	weil	die	Herkunftsfamilien	bzw.	teilweise	
die Pflegekinder und auch die Pflegekinderhilfe mehr Wert auf den Kontakt-
erhalt	und	dessen	Sicherung	legen.	Die	Jugendhilfe	reagierte	auf	das	sich	ver-
ändernde Anforderungsprofil an Pflegefamilien und die fachliche Begleitung 
aller	Beteiligten	am	erweiterten	Familiensystem,	den	Kindern,	Jugendlichen,	
Eltern	und	Pflegepersonen	bislang	recht	uneinheitlich.	Zwar	gibt	es	bundes-
rechtliche	Vorgaben	aus	dem	BGB	und	SGB	VIII	und	handlungsleitende	
Konzeptionen	auf	Landes-	und	kommunaler	Ebene.	In	der	Praxis	zeigt	sich	
jedoch	manchmal	eine	gewisse	Beliebigkeit	in	der	örtlichen	Ausgestaltung	der	
Qualität der Pflegekinderarbeit sowie in den Handlungsorientierungen der 
Fachkräfte,	etwa	im	Hinblick	auf	Umgangskontakte	und	Rückführungen:	
•	 In	der	Arbeit	mit	den	Pflegepersonen	zeigt	sich	diese	Uneinheitlichkeit	im	

Hinblick	auf	Formen	der	Gewinnung,	Einschätzung	der	Eignung,	Vorbe-
reitung	und	Begleitung	(vgl.	C.4,	C.5).	

0.1  Aktuelle Herausforderungen der Pflegekinderhilfe

0.1

Veränderungen der kommunalen Praxis

Elisabeth Helming / Heinz Kindler / Marion Küfner / 
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werden	in	der	öffentlichen	Auseinandersetzung	fast	ausschließlich	die	Be-
lastungen	der	Kinder	und	Jugendlichen	thematisiert.3 Es fällt auf, dass die 
diesbezüglichen	Anforderungen	an	die	Beratung	und	Unterstützung	durch	
die	Fachkräfte	in	den	Jugendämtern	sowie	in	den	Pflegekinderdiensten	bei	
Trägern	der	freien	Jugendhilfe	nur	wenig	beschrieben	werden.	

•	 Örtliche Zuständigkeit	(§	86	Abs.	6	SGB	VIII):	Die	Beteiligung	von	
Kindern,	Pflegepersonen	und	Herkunftseltern	am	Hilfeprozess	(§	36	SGB	
VIII),	der	gleichzeitige	Bedarf	aller	an	Beratung	und	Unterstützung	(§§	37,	
38	SGB	VIII)	und	die	Gewährung	wirtschaftlicher	Leistungen	(§	39	SGB	
VIII)	stellen	hohe	Anforderungen	an	die	Ausgestaltung	der	Vorschriften	
über	die	örtliche	Zuständigkeit.	Kaum	eine	Vorschrift	des	SGB	VIII	ist	
in letzter Zeit so kontrovers diskutiert worden wie der gesetzliche Zustän-
digkeitswechsel	bei	Dauerpflegeverhältnissen	in	§	86	Abs.	6	SGB	VIII.4 
Einigkeit besteht darüber, dass die derzeitige Rechtslage unbefriedigend 
ist.	Alle	bisherigen	Lösungsvorschläge	sind	jedoch	auf	Kritik	gestoßen.5 
Die Suche nach einer unbestritten notwendigen gesetzlichen Neuregelung 
braucht	offensichtlich	eine	enge	Rückkoppelung	an	die	Bedürfnisse	der	
Praxis.	

•	 Höchstrichterliche Rechtsprechung: Die Pflegekinderhilfe beschäftigt seit 
einiger	Zeit	vermehrt	auch	die	höchstrichterliche	Rechtsprechung.	Sowohl	
der	Europäische	Gerichtshof	für	Menschenrechte	(EGMR)6 als auch das 
Bundesverfassungsgericht	(BVerfG)7	sowie	der	Bundesgerichtshof	(BGH)8 
haben	sich	teilweise	sehr	kritisch	mit	der	deutschen	Praxis	auseinanderge-
setzt.	Der	EGMR	hat	die	Bundesrepublik	Deutschland	wiederholt	verur-
teilt,	weil	die	nationalen	Gerichte	und	Jugendämter	bei	der	Ausgestaltung	
der	Hilfen	in	Vollzeitpflege	die	Menschenrechte	verletzen.9 Insbesondere 
wurde	kritisiert,	dass	mit	der	Inpflegegabe	gleichzeitig	die	Umgangskon-
takte ausgeschlossen wurden10 und der Option einer Rückführung keine 
ausreichende	Beachtung	geschenkt	wurde.11	Zum	Umgangsausschluss	hatte	
sich	im	Fall	Görgülü	auch	das	BVerfG	zuerst	vorsichtig	kritisch	geäußert12 
und	in	der	Folge	wegen	erneuter	Missachtung	der	Vorgaben	des	BVerfG	
und	EGMR	in	schärfster	Form	willkürliches	Verhalten	vorgeworfen.13 
Kindler/Lillig	(2004)	stellten	in	ihrer	Übersicht	über	ausländische	For-
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3 Vgl. Stiftung zum Wohl des Pflegekindes (Hrsg.) (2004). 
4 Siehe Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbe-
treuung und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG), 
BT-Drucks. 15/3676, S. 15 und 40 sowie Gesetzesantrag des Freistaates Bayern, Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Sozialgesetzbuchs – Achtes Buch – (SGB VIII), BR-Drucks. 279/03, S. 3 und 9. 
5 Siehe stellvertretend PFAD-Bundesverband, Gesetzentwurf der Bundesregierung – Stellungnahme, 
PFAD 2004, 100; Wiesner PFAD 2004, 102 m. Anm. G. u. K. Eberhard S. 103. 
6 EGMR, Urt. v. 26. Februar 2004 – Beschwerde Nr. 74969/01 (Görgülü ./. Deutschland) = JAmt 2004, 
551; Urt. v. 8. April 2004 – Beschwerde Nr. 11057/02 (Haase ./. Deutschland) = NJW 2004, 3401. 
7 BVerfG, Beschl. v. 14. Oktober 2004 – 2 BvR 1481/04 (Görgülü) = JAmt 2004, 601; BVerfG (3. Kam-
mer), Beschl. vom 28. Dezember 2004 – 1 BvR 2790/04 (Görgülü) = JAmt 2005, 51. 
8 BGH, Urt. v. 21. Oktober 2004 – III ZR 254/03 = JAmt 2005, 35 m. Bespr. Nassall S. 6. 
9 EGMR, Urt. v. 26. Februar 2004 – Beschwerde Nr. 74969/01 (Görgülü ./. Deutschland) = JAmt 2004, 
551; Urt. v. 8. April 2004 – Beschwerde Nr. 11057/02 (Haase ./. Deutschland) = NJW 2004, 3401. 
10 EGMR NJW 2004, 3401 (3405 f., Tz. 100 ff.); EGMR JAmt 2004, 551 (554 f., Tz. 48 ff.). 
11 EGMR JAmt 2004, 551 (554, Tz. 44 ff.). 
12 BVerfG, Beschl. v. 21. Juni 2002 – 1 BvR 605/02 (Haase) = JAmt 2002, 307 (310). 
13 BVerfG (3. Kammer), Beschl. vom 28. Dezember 2004 – 1 BvR 2790/04 = JAmt 2005, 51.

•	 Auch	die	Art	und	der	Umfang	der	Beteiligung	von	Kindern	und	Jugend-
lichen an den Hilfeprozessen sowie die Beziehungsgestaltung von den 
Fachkräften	im	ASD	und	in	den	Pflegekinderdiensten	zu	den	Kindern	
und	Jugendlichen	zeigt	signifikante	örtliche	Unterschiede	(vgl.	C.6).	

•	 Gleiche	Feststellungen	gelten	in	Bezug	auf	die	Spannbreite	in	der	Qualität	
der	Einbeziehung	von	Herkunftseltern.	Nur	sind	hier	positive	Beispiele	re-
lativ selten, und ein gravierender Mangel an strukturierter Begleitung und 
Beratung von Herkunftseltern sowohl konzeptionell als auch praktisch ist 
ansonsten relativ durchgängig für die Pflegekinderhilfe zu konstatieren 
(vgl.	C.7,	C.8).	

In einer Reihe von Kommunen ist ein großes Bemühen um eine Qualitäts-
entwicklung	in	der	Pflegekinderarbeit	zu	verzeichnen.	Antworten	auf	die	
neuen	Anforderungen	an	die	Pflegekinderarbeit	werden	hier	u.	a.	in	einer	
Ausdifferenzierung	der	Pflegeformen	und	in	einer	Neudefinition	der	Zustän-
digkeiten	für	den	Pflegekinderbereich	gesehen.	

Auch	die	rechtlichen	Grundlagen	der	Pflegekinderhilfe	haben	sich	seit	Be-
ginn	der	1980er	Jahre	des	letzten	Jahrhunderts	wesentlich	geändert.	
•	 Das Kinder- und Jugendhilfegesetz	(KJHG,	SGB	VIII):	1990/1991	sind	

die	Vorschriften	des	Jugendwohlfahrtsgesetzes	von	denen	des	KJHG	
abgelöst	worden.	Die	Umgestaltung	der	Sozialleistungen	hat	wesentliche	
Änderungen	für	die	Ausgestaltung	der	Hilfeprozesse	mit	sich	gebracht.	
Die Kontrolle von Pflegekinderverhältnissen hat sich von einem obrig-
keitsstaatlichen	Erlaubnis-	und	Aufsichtsverfahren	(vgl.	§§	27	ff.,	§	69	Abs.	
3	S.	1	JWG)	gewandelt	zu	einem	kooperativen	Beratungs-	und	Unterstüt-
zungsverhältnis	(§§	37,	38	SGB	VIII).1 Die Ausgestaltung der Leistungen 
hat	durch	die	Hilfeplanung	nach	§	36	SGB	VIII	eine	andere	Qualität	
bekommen.	Die	Entscheidung	des	Bundesgerichtshofs	vom	21.	Oktober	
20042	fordert	ein	Überdenken	der	bisherigen	Praxis	bei	der	Fortschreibung	
von	Hilfeplänen	in	Dauerpflegeverhältnissen.	Insbesondere	auch	die	Ein-
führung	des	KJHG	in	den	neuen	Bundesländern	hat	für	einen	erheblichen	
Qualifizierungsbedarf	gesorgt	(vgl.	A.6).	

•	 Die Kindschaftsrechtsreform:	Die	Kindschaftsrechtsreform	hat	ein	Um-
denken	in	Bezug	auf	das	Umgangsrecht	von	Kind	und	Eltern	eingeleitet.	
Der	Rechtsanspruch	aus	§	1684	Abs.	1	BGB	hat	auch	Auswirkungen	auf	
Pflegekinderverhältnisse.	Immer	mehr	Eltern	erstreiten	sich	das	Recht	
auf	Kontakte	zu	ihrem	fremdplatzierten	Kind.	Während	es	bei	Kindern,	
die in Einrichtungen der Erziehungshilfe untergebracht sind, inzwischen 
selbstverständlicher Bestandteil der Hilfeplanung ist, die Kontakte grund-
sätzlich	zu	ermöglichen	und	zu	gestalten,	ist	dies	in	der	Pflegekinderhilfe	
nach	wie	vor	Anlass	für	zahlreiche	Konflikte.	Oft	stoßen	entsprechende	
Überlegungen	auf	Unverständnis	und	Abwehr.	Auch	wenn	die	Kontakte	
für alle Beteiligten oftmals mit erheblichen Belastungen verbunden sind, 

1 Meysen (2004, S. 157;162 f.).
2 Siehe BGH, Urt. v. 21. Oktober 2004 – III ZR 254/03 = JAmt 2005, 35 m. Bespr. Nassall S. 6.
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die Nutzung angemessener Hilfsangebote überprüft23 und Konzepte ei-
ner	effizienteren	Versorgung	zur	Verhinderung	von	Fehlentwicklungen	in	
verschiedenen	Bereichen	(z.	B.	Schule,	Kriminalität)	erprobt.24 Im Hin-
tergrund	der	Fortschritte	im	Forschungsstand	zu	Pflegekindern	stehen	be-
deutsame Weiterentwicklungen in verschiedenen relevanten Bereichen der 
Grundlagenforschung,	etwa	zur	Bindungsforschung,25 der Bedeutung von 
Trennungserfahrungen,26	der	Relevanz	von	Umgangskontakten,27 den Aus-
wirkungen erfahrener Kindeswohlgefährdungen28 und der Einschätzung von 
Gefährdungsrisiken.29 Die Rezeption dieser internationalen Weiterentwick-
lungen	in	der	Praxis	der	deutschen	Pflegekinderhilfe	ist	bislang	unzureichend.	

Die oben genannten Entwicklungen haben die Pflegekinderhilfe in Deutsch-
land	in	Bewegung	gesetzt.	Die	Praxis	ringt	um	eine	stärker	am	Kindeswohl	
orientierte	Ausgestaltung	der	Hilfen	in	Vollzeitpflegeverhältnissen.	Dieser	
ausgesprochen	dynamische	Prozess	ist	gleichzeitig	gekennzeichnet	von	Ver-
unsicherung und konfliktträchtigen Auseinandersetzungen, es fehlen in 
Deutschland	weitgehend	wissenschaftlich	fundierte	Handlungsleitlinien.	

Aus	diesem	Grund	beauftragte	das	Bundesministerium	für	Familie,	
Senioren,	Frauen	und	Jugend	(BMFSFJ)	im	Jahr	2005	das	Deutsche	Jugend-
institut	(DJI)	und	das	Deutsche	Institut	für	Jugendhilfe-	und	Familienrecht	
(DIJuF)	damit,	in	einem	Projekt	Erfahrungen	aus	der	gewandelten	Praxis	
der	Pflegekinderdienste	zu	erforschen	und	in	einem	Handbuch	der	Praxis	zur	
Verfügung	zu	stellen.	Das	DJI-Handbuch	»Beratung	im	Pflegekinderbereich«	
von	1987,	das	als	das	Standardwerk	für	diesen	Teilbereich	der	Kinder-	und	Ju-
gendhilfe	galt,	sollte	so	erneuert	werden.	Neben	der	Analyse	und	Auswertung	
der	Entwicklungen	des	internationalen	Forschungsstands	zu	Pflegekindern,	
d.h.	der	Aufarbeitung	der	neueren	wissenschaftlichen	Erkenntnisse	aus	dem	
Ausland,	sollte	das	Projekt	Erkenntnisse	dazu	gewinnen,	wie	in	der	Praxis	der	
Pflegekinderhilfe	das	Wohl	der	Kinder	in	vielfältiger	Art	und	Weise	gefördert	
werden	kann.	Die	unterschiedlichen	Interessen	und	Perspektiven	der	Beteili-
gten	sollten	dabei	differenziert	herausgearbeitet	werden.	

Die	Ergebnisse	der	Forschung	führen	im	hier	nun	vorliegenden	Handbuch	
zu	Schlussfolgerungen	für	das	Handeln	aller	im	Hilfesystem	Beteiligten,	
unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, der unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen	sowie	der	Anforderungen	an	eine	qualifizierte	fachliche	Arbeit.	

Zielgruppen	dieses	Handbuchs	sind	vor	allem	die	Fachkräfte	in	den	
Jugendämtern	und	in	den	Pflegekinderdiensten,	bei	Trägern	der	öffentlichen	
und freien Jugendhilfe sowie die Professionellen und Ehrenamtlichen in den 
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23 Z. B. Hulburt et al (2004). 
24 Z. B. Zeanah et al. (2001). 
25 Z. B. Grossmann et al. (2003). 
26 Z. B. Schaffer (2000).
27 Z. B. Friedrich et al. (2004).
28 Z. B. Myers et al (2002).
29 Z. B. Kindler (2005).
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schungen	fest,	dass	die	deutsche	Praxis	der	Pflegekinderhilfe	im	internati-
onalen	Vergleich	weit	zurückhaltender	ist,	wenn	es	um	die	Rückführung	
von	Kindern	zu	ihren	Herkunftseltern	geht	(vgl.	auch	C.9).

Der	BGH14 hat Aussagen zu den Kontrollaufgaben der Jugendämter bei 
Vollzeitpflegeverhältnissen	getroffen.	Es	wird	insbesondere	ein	fortwährender	
Kontakt	der	Fachkräfte	im	Jugendamt	zum	Kind	bzw.	Jugendlichen	gefor-
dert.	Das	stellt	die	Jugendämter	und	die	entsprechenden	Dienste	vor	neue	
Herausforderungen.	Auch	das	Verhältnis	zwischen	Fachkräften	und	Pflege-
personen	muss	neu	geordnet	werden.	

Aber	auch	eine	Entscheidung	des	OLG	Hamm15 hat für bundesweites Auf-
sehen	und	internationale	Verwicklungen	gesorgt.	Ein	afghanisches	Mädchen,	
das von einer Hilfsorganisation mit lebensgefährlichen Kriegsverletzungen 
zur Behandlung nach Deutschland geholt worden ist, wurde gegen den 
Willen	der	leiblichen	Eltern	in	der	Familienpflege	belassen.	Das	Mädchen	ist	
mittlerweile – institutionell unterstützt – in Deutschland integriert und will 
nun	nicht	mehr	zu	seiner	Familie	nach	Afghanistan	zurückkehren.

 Des Weiteren haben verschiedene wissenschaftliche, regional orientierte Stu-
dien	in	Deutschland	(Erzberger	2003,	Walter	2004,	Rock	u.a.	2008)	deutlich	
gemacht, dass die Pflegekinderhilfe in Deutschland äußerst vielfältig organi-
siert	ist	und	dass	es	an	allgemein	akzeptierten	Qualitätsstandards	mangelt.	

Zudem	hat	die	Forschung	zu	Pflegekindern	international	in	der	unmit-
telbaren	Vergangenheit	stark	zugenommen.16 Bedeutsame, auf empirischer 
Forschung	aufbauende	neue	Informationen	haben	sich	zu	verschiedenen	
Bereichen	wie	der	(zeitlichen)	Entwicklung	von	Bindungsbeziehungen	
in Pflegefamilien,17	Interventionsmöglichkeiten	bei	Verhaltens-	und	
Bindungsstörungen	bei	Pflegekindern,18 prognostischen Kriterien für 
Rückführungsentscheidungen,19	Wirkungen	von	Umgangskontakten20 oder 
der	Auswahl	und	Vorbereitung	von	Pflegeeltern21	ergeben.	International	
wurden	an	verschiedenen	Orten	umfassende	Erhebungen	zur	körperlichen	
und	psychischen	Gesundheit	in	der	Pflegekinderpopulation	durchgeführt,22 

14 BGH, Urt. v. 21. Oktober 2004 – III ZR 254/03 = JAmt 2005, 35 m. Bespr. Nassall S. 6; zur Vorinstanz 
siehe OLG Stuttgart, Urt. v. 23. Juli 2003 – 4 U 42/03 = NJW 2003, 3419 = JAmt 2003, 592, hierzu 
Bespr. Meysen NJW 2003, 3369; siehe auch Meysen (2004), S. 157. 
15 OLG Hamm, Beschl. v. 19. Dezember 2003 – 11 UF 373/02 = JAmt 2004, 209. 
16 Beispielsweise sind in einer der großen wissenschaftlichen Literaturdatenbanken (Psychinfo©) für die 
vergangenen vier Jahre bereits nahezu genauso viele in Qualitätszeitschriften (d. h. mit Peerreview) 
erschienene Artikel verzeichnet wie für das gesamte vergangene Jahrzehnt von 1990 bis 1999 (307 zu 
349 Veröffentlichungen. Zuvor waren in den 60er und 70er Jahren jährlich nur ein bis zwei empirische 
Arbeiten erschienen, danach hat deren Zahl begonnen allmählich zu wachsen. 
17 Z. B. Stovall-McClough/Dozier (2004). 
18 Z. B. Fisher et al. (2000); MacDonald/Kakavelakis (2004). 
19 Z. B. Bullock/Gooch/Little (1998). 
20 Z. B. McWey/Mullis (2004). 
21 Z. B. Dozier & the Infant-Caregiver Lab (2002). 
22 Z. B. Richardson/Lelliott (2003), Leslie et al. (2002). 
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zwischen	Allgemeinem	Sozialdienst	und	Pflegekinderdienst,	die	Gewin-
nung	von	Pflegeeltern,	die	Zuständigkeitsregelung	nach	§	86	(6)	und	die	
Rückführung.	Die	Gruppendiskussionen	haben	ein	breites	Spektrum	an	
Informationen	und	Einschätzungen	aus	der	Sicht	von	Fachkräften	ergeben	
(vgl.	DJI/DIJuF	2006).	Für	die	Konzeption,	Durchführung	und	Auswer-
tung	der	Gruppendiskussionen	zeichnet	Gunda	Sandmeir	verantwortlich.	

•	 Vollerhebung von Fallmerkmalen aller Pflegekindschaftsverhältnisse in 
vier Gebietskörperschaften in Deutschland 
Für	eine	Fallerhebung	von	Fallmerkmalen	aller	Pflegekindschaftsverhält-
nisse	an	vier	Standorten	wurde	ein	Fallerhebungsbogen	entwickelt,	der	in-
haltlich	an	die	Fallerhebung	des	DJI	von	1987	anknüpft	und	die	Methodik	
der	Erhebungen	von	Erzberger	(2003)	in	Niedersachsen	und	von	Blandow	
(2004)	zur	Verwandtenpflege	berücksichtigt.	Folgende	inhaltliche	Schwer-
punkte waren enthalten: 
· Rechtliche und formale Einordnung des Pflegeverhältnisses 
·	 Gründe	und	Bedingungsfaktoren	der	aktuellen	Fremdplatzierung	
· Sorgerechtsentzug, Zusammensetzung von Herkunfts- und Pflegefamilie
· wirtschaftliche und soziale Situation von Herkunfts- und Pflegefamilie 
· Besuchskontakte und geplante Rückführung
·	 Maßnahmen	zur	Verbesserung	der	Erziehungsfähigkeit	in	der	
 Herkunftsfamilie 
· Bindungspersonen des Pflegekindes 
· Belastungen des Pflegekindes 
· Wechsel von Hauptbezugspersonen und besondere/belastende Ereignisse 
	 im	Leben	des	Pflegekindes.	
Die	Fallerhebung	fand	mit	Stichtag	30.11.2005	an	den	Standorten	der	
DJI-Erhebung	von	1987	Karlsruhe	und	Heide/Dithmarschen	und	an	zwei	
vergleichbaren Orten in den neuen Bundesländern statt, Halle/Saale und 
Ohre-Kreis.	Die	Ausschöpfungsquote	lag	bei	90	%.	Die	Fallerhebung	war	
eine	Gesamtteamaufgabe.	Die	Auswertung	der	Daten	oblag	vor	allem	
Kathrin	Thrum	(vgl.	Thrum	2007).	

•	 Standardisierte Befragung von Pflegeeltern zu psychischer Gesundheit 
und Verhaltensanpassung ihrer Pflegekinder 
In	der	Erhebung	wurden	an	vier	Orten	Daten	zur	psychischen	Gesundheit	
und	Verhaltensanpassung	von	über	400	Pflegekindern	erhoben.	Dies	ist	
die	bislang	größte,	international	vergleichbare	empirische	Forschungsarbeit	
zu	diesem	Thema	in	Deutschland.	Eingesetzt	wurde	ein	weltweit	verbrei-
teter,	in	seiner	Aussagekraft	geprüfter	Fragebogen	(Child	Behaviour	Check	
List	–	CBCL),	der	von	Pflegeeltern	ausgefüllt	wurde.	Die	Verantwortung	
für Konzeption, Durchführung und Auswertung dieser Befragung lag bei 
Heinz	Kindler.	

•	 Befragung zu posttraumatischen Belastungen von Pflegekindern 
Ergänzend zu dieser Befragung wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl	für	klinische	Psychologie	(Prof.	Rosner)	an	der	Ludwigs-Ma-
ximilians-Universität	München	2007	von	Heinz	Kindler	ein	empirisches	
Teilprojekt	zur	Erhebung	posttraumatischer	Belastungsstörungen	bei	Pfle-
gekindern mittels eines standardisierten klinischen Interviews konzipiert 
und	fachlich	begleitet.	Für	dieses	Projekt	wurden	zwei	Stipendien	einge-
worben,	die	am	Lehrstuhl	für	klinische	Psychologie	angesiedelt	sind	und	
dort	geschult	und	angeleitet	wurden.	Die	Datenerhebung	und	-auswertung	
erfolgte	2008.	
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Pflegeelternverbänden.	Zudem	soll	es	der	Entscheidungsfindung	der	Famili-
enrichter	und	Familienrichterinnen	dienlich	sein	sowie	der	Wissenschaft	und	
Lehre	an	den	Universitäten,	Fachhochschulen	und	Fachschulen.	

Das Projekt war für einen Zeitraum von 3 ½ Jahren angelegt und hatte zwei 
Hauptabschnitte:	Die	Explorationsphase	(August	2005	bis	Ende	Juli	2006)	
und	die	Hauptphase	(August	2006	bis	Ende	Dezember	2008).	In	den	em-
pirischen Erhebungen wurden insbesondere folgende inhaltliche Aspekte 
berücksichtigt: 
•	 Ergebnisse	aus	der	internationalen	Forschung	zu	Pflegekindern	und	
	 ihren	Familien
•	 Strukturen	der	Pflegekinderhilfe	in	Deutschland
•	 Internationaler	Vergleich	rechtlicher	Rahmenbedingungen
•	 Rechtsprechung
•	 Belastungen	von	Pflegekindern
•	 Rückführungen
•	 Vorbereitung	und	Beratung	von	Pflegeeltern
•	 Arbeit	mit	den	Herkunftseltern
•	 Perspektive	der	Kinder.

Aufgrund dieser vielfältigen Themenstellungen wurde im Projekt multidis-
ziplinär	gearbeitet	(Psychologie,	Soziologie,	Sozialpädagogik,	Recht).	Auch	
folgten	die	Forschungsaktivitäten	des	Projektes	einem	multimethodischen	
Ansatz.	Die	Arbeitsschritte	umfassten	im	Einzelnen:	
•	 Standardisierter Fragebogen zur Strukturanalyse 

Im Rahmen der bundesweiten Erhebung zu Strukturen in der deutschen 
Pflegekinderhilfe wurde ein fünfseitiger standardisierter Strukturfrage-
bogen	an	alle	deutschen	Jugendämter	(N	=	624)	übersandt.	Inhaltliche	
Schwerpunkte	des	auf	den	Stichtag	01.01.2006	angelegten	Strukturfrage-
bogens	waren:	Häufigkeiten	verschiedener	Vollzeitpflegeformen,	örtliche	
Betreuungszahlen,	Schlüsselzahlverhältnisse,	Höhe	der	Zahlungen	für	Er-
ziehungsleistungen, bestehende Pflegeelterngruppen und -vereine, Zustän-
digkeitsregelungen	z.	B.	für	das	Pflegeverhältnis	und	die	Herkunftsfamilie,	
Werbung	neuer	Pflegeeltern,	bestehende	Gesamt-	und	Einzelkonzeptionen	
in	der	Pflegekinderhilfe.	Ergänzende	offene	Fragen	zielten	auf	örtlich	
wahrgenommene zentrale Themen in der Pflegekinderhilfe und Weiterent-
wicklungsbedarfe	in	der	Praxis	der	Pflegekinderhilfe	ab	(vgl.	DJI/DIJuF	
2006).	Zum	24.	April	2006	lagen	170	verwertbare	Rückläufe	vor.	Diese	
Befragung	wurde	im	Wesentlichen	von	Herbert	Blüml	moderiert.	

•	 Gruppendiskussionen mit MitarbeiterInnen ausgewählter Pflegekinder-
dienste, ASDMitarbeiterInnen und beteiligter Fachdienste 
Um	Probleme	der	Pflegekinderdienste	in	der	praktischen	Arbeit	zu	er-
schließen,	wurden	neun	Gruppendiskussionen	mit	MitarbeiterInnen	aus-
gewählter	Pflegekinderdienste	und	beteiligter	Fachdienste	durchgeführt.	
Die	Auswahl	der	Orte	wurde	nach	folgenden	Kriterien	getroffen:	unter-
schiedliche	Gebietskörperschaften	(Stadt	und	Landkreis),	alte	und	neue	
Bundesländer,	unterschiedliche	Organisationsstrukturen.	Diskussionsthe-
men waren vor allem die Organisationsstrukturen, die Zusammenarbeit 
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werden; weitere 14 leitfadengestützte Interviews mit Pflegeeltern aus einem 
Dissertations-Forschungsprojekt	von	Carmen	Thiele	(PFAD-Bundesver-
band)	standen	als	Transkripte	zur	Auswertung	zur	Verfügung.	Die	Pfle-
geeltern wurden insbesondere befragt in Bezug auf ihre Erfahrungen im 
Zusammenhang	mit	den	Umgangskontakten	mit	den	leiblichen	Eltern	
der Pflegekinder: Welche Bedeutung geben die befragten Pflegeeltern den 
Kontakten	zu	den	Eltern	der	Kinder?	Unter	welchen	Umständen	werden	
Kontakte als positiv für die Entwicklung der Kinder gewertet? Welche 
Bedingungen	ermöglichen	einen	Ausweg	aus	Loyalitätskonflikten	der	Kin-
der?	Welche	Unterstützung	brauchen	Pflegeeltern	und	die	Eltern,	um	den	
Kontakt zu akzeptieren und zu gestalten? An welchen Punkten brauchen 
sie	mehr	Unterstützung?	Welche	Erfahrungen	haben	Pflegeeltern	in	Bezug	
auf	die	Gestaltung	der	Kontakte?	Wie	definieren	sie	sich	als	Familie?	Zu-
ständig	für	diesen	Teilaspekt	der	Forschung	war	Elisabeth	Helming	(vgl.	
B.4,	C.4,	C.5,	C.8).	Um	die	Herkunft	von	im	Text	zitierten	Interview-
passagen deutlich zu machen, sind die Interviews aus dieser Teilstudie –
in	Abgrenzung	zu	den	Interviews	im	Kontext	der	Pflegekinderbefragung	–	
mit	Buchstaben	gekennzeichnet,	z.	B.	I	W,	108-117	bedeutet:	Interview	W,	
Zeile	108-117.	

•	 Qualitative Befragung von Herkunftseltern 
Die Akquise von Eltern, die bereit sind, sich zu einem Interview zur 
Verfügung	zu	stellen,	gestaltete	sich	äußerst	schwierig,	wie	auch	Rock	
u.a.	(2008)	beschreiben:	vereinbarte	Kontakte,	vermittelt	durch	Fachkräf-
te	oder	Pflegeeltern,	wurden	abgesagt	oder	Termine	nicht	eingehalten.	
Dennoch	konnten	insgesamt	10	explorative,	leitfadengestützte	Interviews	
mit	Eltern	(mit	neun	Müttern	und	einem	Vater)	geführt	werden,	deren	
Kinder auf Dauer in Pflegefamilien untergebracht sind, die aber dennoch 
einen Kontakt zu den Kindern gehalten haben und auch weiterhin halten 
möchten.	Das	Sample	der	zehn	im	Projekt	interviewten	Eltern	ist	daher	in	
gewisser	Weise	ungewöhnlich:	Es	waren	Eltern,	die	grundsätzlich	akzep-
tiert hatten, dass ihre Kinder in Pflegefamilien aufwachsen, aber dennoch 
regelmäßige	Besuchskontakte	einhalten.	Alle	Befragten	sind	der	Meinung,	
dass ihr Kind letztlich in der Pflegefamilie gut aufgehoben ist – selbst die 
Mutter, die von großen Spannungen gegenüber der Pflegefamilie berich-
tet.	Gründe	für	die	Fremdplatzierung	ihrer	Kinder	waren	u.a.:	Psychische	
Krankheit;	Gewalt	in	der	Partnerschaft;	sehr	junge,	überforderte	Mutter;	
Alkoholabhängigkeit; sozial sehr deprivierte, bildungsarme Mutter; meist 
lag	auch	eine	Kombination	von	Gründen	vor.	Die	Interviews	wurden	kon-
zipiert, durchgeführt und ausgewertet von Elisabeth Helming
(vgl.	B.5,	C.7,	C.8).	Um	die	Herkunft	von	im	Text	zitierten	Interviewpassa-
gen deutlich zu machen, sind die Interviews aus dieser Teilstudie ebenfalls 
–	in	Abgrenzung	zu	den	Interviews	im	Kontext	der	Pflegekinderbefragung	
–	mit	Buchstaben	gekennzeichnet,	z.	B.	I	AK,	1566	–	1577	bedeutet:	Inter-
view	AK,	Zeile	1566	–	1577.	
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•	 Expertisen/Recherchen zur Pflegekinderhilfe im europäischen Vergleich 
Eine	Untersuchung	ausgewählter	ausländischer	Rechtsordnungen	hat	
Aufschluss über den Stand der deutschen Pflegekinderhilfe im europä-
ischen	Vergleich	gebracht.	Anhand	der	gesetzlichen	Regelungen	und	der	
in	Deutschland	verfügbaren	einschlägigen	Literatur	wurde	das	System	der	
Pflegekinderhilfe in England, Schweden und den Niederlanden betrachtet 
und	die	Ergebnisse	in	Länderberichten	festgehalten.	Außerdem	wurden	
zwei	Expertisen	zur	Familienpflege	in	Slowenien	und	Spanien	eingeholt.	
Die Darstellungen beziehen sich auf die organisatorischen Rahmenbedin-
gungen,	die	familien-	und	sozialrechtlichen	Grundlagen	sowie	einzelne	
zentrale	Themen	der	Pflegekinderhilfe,	wie	Umgang,	Rückführung,	die	
Unterbringung	gegen	den	Willen	der	Eltern	etc.	Die	Expertisen	stehen	
unter	www.dji.de/pkh	zur	Verfügung.	Eine	Zusammenfassung	findet	sich	
im	Handbuch	im	Kapitel	B.1.8.	

•	 Qualitative Befragung von Pflegekindern 
In	einer	explorativen	Teilstudie	wurden	17	Pflegekinder	im	Alter	von	8	
bis 14 Jahren in episodenhaften Interviews zu ihrem Aufwachsen in der 
Pflegefamilie	befragt.	Schwerpunkte	der	Interviews	waren	vor	allem	der	
Übergang	in	die	Pflegefamilie	und	die	Unterstützung	der	Fachkräfte.	Er-
gänzend	dazu	wurden	die	Pflegeeltern	und	die	fallverantwortlichen	Fach-
kräfte	des	Pflegekinderdienstes	interviewt.	Der	Kontakt	zu	den	befragten	
Pflegekindern	fand	über	die	Jugendämter	statt.	Alle	Kinder	lebten	seit	
mindestens	einem	Jahr	in	der	Pflegefamilie.	Die	Stichprobe	zeichnet	sich	
durch	Vielfalt	aus:	zwei	Kinder	werden	von	Verwandten	betreut,	zwölf	
von	»fremden	Familien«,	die	jüngsten	Kinder	kamen	als	Säuglinge	in	die	
Familie,	die	ältesten	am	Ende	des	Grundschulalters.	Einige	Pflegekinder	
leben	mit	den	leiblichen	Geschwisterkindern	der	Familie	zusammen,	
andere	mit	Pflegekindern	aus	anderen	Herkunftsfamilien.	Die	Hälfte	der	
befragten	Pflegekinder	hat	Kontakt	zur	Herkunftsfamilie.	Die	geringe	
Fallzahl	lässt	zwar	keine	Verallgemeinerung	der	Ergebnisse	zu,	dennoch	
gestattet sie bemerkenswerte Einsicht in das Erleben von Pflegekindern 
aus	deren	eigener	Sicht.	Die	Konzeption,	Durchführung	und	Auswertung	
dieser	Teilstudie	lag	in	der	Hand	von	Gunda	Sandmeir	(vgl.	C.6).	Um	die	
Herkunft	der	im	Text	zitierten	Interviewpassagen	deutlich	zu	machen,	
sind	die	Interviews	aus	dieser	Teilstudie	mit	Zahlen	gekennzeichnet,	z.	B.	
I5,	775	–	777	bedeutet:	Interview	5,	Zeile	775	–	777.	

•	 Katamnese von Rückführungen 
Bei	dieser	Forschungsaktivität	handelte	es	sich	um	die	katamnestische	
Erfassung von vollzogenen Rückführungen von Pflegekindern in ihre 
Herkunftsfamilien	an	den	vier	Orten	der	Fallerhebung	des	DJI	2005	/	
2006	sowie	an	einem	weiteren	Jugendamt.	Die	Eltern	wurden	anhand	
eines standardisierten Interviewleitfadens telefonisch befragt, die am 
ehemaligen	Pflegeverhältnis	beteiligten	Fachkräfte	der	Pflegekinderdienste	
wurden	anhand	eines	Fragebogens	schriftlich	befragt.	Außerdem	wurden	
die	elterliche	(Unterskala	des	PSI)	sowie	die	kindliche	Problembelastung	
(SDQ)	erhoben.	Ziel	war,	Faktoren	für	gelingende	Rückführungen	abzu-
leiten.	Konzeption,	Durchführung	und	Auswertung	erfolgte	durch	Heinz	
Kindler	und	Kathrin	Thrum	(vgl.	C.9).

•	 Qualitative Interviews mit Pflegeeltern zur Frage der Umgangskontakte 
Insgesamt konnten im Projekt 14 qualitative, leitfadengestützte Interviews 
mit	Pflegeeltern	mit	Fokus	auf	dem	Thema	Umgangskontakte	geführt	
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AutorInnen.	Die	Expertisen	können	von	der	Projekthomepage	
(http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=439) 
heruntergeladen	werden.

Die	vielfältigen	Ergebnisse	des	Forschungsprojektes	wurden	für	das	hier	
vorliegende Handbuch »Pflegekinderhilfe in Deutschland« zusammengeführt, 
für	die	Praxis	ausgewertet	und	aufbereitet.	Die	sozialwissenschaftlichen	Er-
kenntnisse	werden	in	enger	Verknüpfung	mit	den	rechtlichen	Rahmenbedin-
gungen	dargestellt.	Ziel	ist	es,	für	alle	Beteiligten	in	der	Pflegekinderhilfe	die	
Handlungs-	und	Rechtssicherheit	zu	erhöhen	und	Möglichkeiten	der	Weiter-
entwicklung	der	Pflegekinderhilfe	aufzuzeigen,	u.a.	in	Bezug	auf	die	recht-
lichen	Vorschriften	in	diesem	Bereich.	Die	Erarbeitung	des	Handbuchs	war,	
wie nicht selten bei Handbüchern, ein mehrjähriger, aber lohnender Prozess, 
bei	dem	eine	Fülle	an	national	und	international	greifbaren	Erkenntnissen	
erschlossen	werden	konnte.	

Das Handbuch besteht aus drei Teilen: 
•	 Teil A zeigt historische Entwicklungslinien der Pflegekinderhilfe in Deutsch-

land	auf,	sowohl	für	den	westlichen	als	auch	den	östlichen	Teil.	
•	 Teil B erläutert Grundlagen der Pflegekinderhilfe in Deutschland: Rechtliche 

Rahmenbedingungen,	Formen	der	Vollzeitpflege,	strukturelle	Aspekte.	
Zudem	werden	Grundprobleme	der	hauptsächlich	Betroffenen,	der	Pfle-
gekinder, beleuchtet: In einem ausführlichen Kapitel werden Bedürfnisse, 
Situation und Entwicklungsverläufe von Pflegekindern auf der Basis 
nationaler	und	internationaler	Forschungsergebnisse	aufgezeigt,	insbe-
sondere	mit	Rücksicht	auf	ihre	Bindungsbedürfnisse.	In	einem	nächsten	
Kapitel	werden	Dimensionen	der	Gestaltungsleistung	von	Pflegefamilien,	
das	»Doing	Family«,	skizziert.	Mit	der	Lebenssituation	von	Herkunftsfa-
milien,	unter	anderem	mit	den	Entstehungsbedingungen	von	Vernachläs-
sigung,	beschäftigt	sich	das	fünfte	Kapitel	in	diesem	Teil.	

•	 Teil C ist der konkreten Praxis der Pflegekinderhilfe gewidmet und gibt – auf 
der	Basis	von	Befunden	aus	der	Forschung	–	Handlungsempfehlungen:	
Von	der	Entscheidung	für	die	Unterbringung,	über	die	Perspektivklärung	
bis	hin	zu	Fragen	der	Rückführung	und	Ablösung	und	den	jeweils	rele-
vanten	rechtlichen	Fragen.	Zudem	werden	detailliert	Ansätze	der	Beratung	
von Eltern, Pflegeeltern und Kindern in diesem Prozess diskutiert, unter 
anderem	in	der	Frage	der	Umgangskontakte.	Mit	Aspekten	und	Beispie-
len der familiengerichtlichen Klärung von Konflikten um Pflegekinder 
beschäftigt	sich	ein	eigenes	Kapitel.	Daneben	steht	die	Erörterung	prak-
tischer	und	rechtlicher	Fragen	bzgl.	spezifischer	Formen	der	Pflege	(Ver-
wandtenpflege, Erziehungsstellen, Pflegekinder mit Migrationshintergrund 
oder	Behinderung).	Des	Weiteren	geht	es	in	diesem	Teil	um	Grundfragen	
der	materiellen	Ausstattung	im	Einzelfall.	Mit	weiterführenden	Fragen	zur	
Perspektive	der	Pflegekinderhilfe	in	Deutschland	schließt	das	Handbuch.
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Das Handbuch »Pflegekinderhilfe in Deutschland«

•	 ExpertInneninterviews mit Fachkräften der Jugendhilfe zur Arbeit mit 
 Herkunftsfamilien 

ExpertInnen-Interviews,	davon	drei	Einzelinterviews	und	vier	Gruppenge-
spräche ergänzen das Bemühen, Ansätze der Arbeit mit Herkunftsfamilien 
zu	eruieren,	vom	begleiteten	Umgang	über	Gruppenarbeit	mit	Eltern	bis	hin	
zu	einem	familientherapeutischen	Angebot,	um	Rückführungen	zu	ermögli-
chen	und	zu	begleiten.	Zuständig	war	Elisabeth	Helming	(vgl.	C.7,	C.8).	

•	 ExpertInneninterviews zur rechtlichen Praxis der Pflegekinderhilfe 
 in England und den Niederlanden 

Die	Untersuchung	der	rechtlichen	und	strukturellen	Rahmenbedingungen	
der Pflegekinderhilfe, die in der ersten Projektphase anhand der verfüg-
baren	Literatur	und	Gesetzestexte	untersucht	wurde,	wurde	vertieft	mit	
Interviews	mit	ExpertInnen	in	England	und	den	Niederlanden.	Da	es	in	
der Befragung vor allem um die Handhabung der rechtlichen Instrumen-
tarien	in	der	Praxis	gehen	sollte,	wurden	jeweils	drei	Interviewpartner	
ausgewählt,	die	aus	der	fachlichen	und	gerichtlichen	Jugendhilfepraxis	
kommen	oder	sich	damit	beschäftigen.	Befragt	wurden	neben	Fachkräften	
der	Jugendhilfe	bzw.	Leistungserbringern	auch	eine	Universitätsprofessorin	
und Mitarbeiter der Institutionen, die in England wie auch den Nieder-
landen	involviert	sind,	wenn	ein	gerichtliches	Verfahren	angestrengt	wird.	
Anhand	eines	Themenbogens,	der	im	Vorfeld	versandt	wurde,	wurden	
verschiedene Aspekte der Pflegekinderhilfe besprochen und im Anschluss 
unter	vergleichender	Betrachtung	ausgewertet.	Zentrale	Aspekte	waren	die	
Hilfeformen	und	gerichtlichen	Instrumentarien,	das	gerichtliche	Verfah-
ren,	die	Perspektivklärung,	die	elterliche	Verantwortung,	Besuchskontakte	
sowie	Rückführung	bzw.	Verbleib	des	Kindes.	Die	Interviews	wurden	von	
Marion	Küfner	konzipiert,	durchgeführt	und	ausgewertet	(vgl.	B.1,	C.9,	
C.10,	C.17).	

•	 Analyse der Rechtsprechung im Kontext der familiengerichtlichen Klärung von 
 Konflikten um Pflegekinder 

Über	eine	JURIS-Recherche	wurden	alle	veröffentlichten	Entscheidungen	
zum	Umgang	und	zur	Verbleibensanordnung	recherchiert,	die	im	Zusam-
menhang	mit	Pflegekindern	relevant	sind.	Vereinzelt	wurden	auch	weitere	
veröffentlichte	Entscheidungen	berücksichtigt,	die	allerdings	nicht	mehr	
systematisch	recherchiert	wurden.	Insgesamt	wurden	19	Entscheidungen	
betreffend	den	Umgang	mit	Pflegekindern	im	Hinblick	auf	den	Ausgang	
des	Verfahrens,	die	Kriterien	der	Entscheidung	und	das	Verfahren	der	
Entscheidungsfindung,	aber	auch	im	Hinblick	darauf,	wie	die	Gerichte	
das	ihnen	zur	Verfügung	stehende	Regelungsinstrumentarium	ausschöp-
fen.	Für	den	Bereich	Rückführung/Verbleib	wurden	25	Entscheidungen	
ausgewertet, wobei wiederum der Ausgang der Entscheidung sowie der 
Entscheidungsprozess	in	den	Blick	genommen	wurden.	Besonderes	Au-
genmerk	wurde	dabei	darauf	gelegt,	wie	der	unbestimmte	Rechtsbegriff	
»seit	längerer	Zeit«,	den	§	1632	Abs.	4	BGB	verwendet,	in	der	Rechtspraxis	
konkretisiert	wird.	Marion	Küfner	hat	diese	Analyse	durchgeführt	(vgl.	
C.10,	C.17).	

•	 Expertisen zu verschiedenen Themen 
Die	Forschungsaktivitäten	des	Projektes	wurden	ergänzt	durch	die	Erar-
beitung	spezifischer	inhaltlicher	Aspekte	in	Expertisen	unterschiedlicher	
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•	 Prof.	Dr.	Gottfried	Spangler,	Universität	Erlangen	
•	 Alexandra	Szylowicki,	PFIFF	e.V.,	Hamburg	
•	 Carmen	Thiele,	PFAD-Bundesverband	der	Pflege-	und	Adoptiv-
	 familien	e.V.	
•	 Dr.	Ute	Ziegenhain,	Klinik	für	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	Ulm	

Ein besonderer Dank gilt Carmen Thiele, die uns ihre – in ihrem Dissertati-
onsprojekt – durchgeführten Interviews als Transkripte zur Auswertung zur 
Verfügung	gestellt	hat.	

Insbesondere Dr. Karin Jurczyk (DJI), Dr. Thomas Meysen (DIJuF) und 
Gila Schindler (BMFSFJ) haben mit ihrer hartnäckig-konstruktiven, kritisch-
aufmerksamen	Leitung	des	Projektes	zum	Gelingen	beigetragen.	

Und	ohne	die	sowohl	hervorragende	als	auch	geduldige	Arbeit	am	Layout	
von Dipl. Designer Thomas Franke-Opitz	mit	den	vielen	Texten	unterschied-
licher	Herkunft	und	unendlich	vielen	Fußnoten	wäre	das	Handbuch	viel-
leicht	immer	noch	im	Rohzustand.
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Die	MitarbeiterInnen	im	Projekt	»Pflegekinderhilfe	in	Deutschland«	(Elisa-
beth	Helming,	Heinz	Kindler,	Marion	Küfner,	Gunda	Sandmeir,	Kathrin	
Thrum,	Herbert	Blüml,	Sandra	Gabler,	und	für	die	Sachbearbeitung	Ingrid	
Zsolnay	und	Tanja	Werning)	bedanken	sich	an	dieser	Stelle	bei	den	Fachkräf-
ten der Kinder- und Jugendhilfe, die uns ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre 
Zeit	zur	Verfügung	gestellt	haben:	beim	Ausfüllen	der	Strukturfragebögen	
und	in	der	Fallerhebung,	für	Interviews	und	für	die	Vermittlung	von	Pfle-
gefamilien	und	Herkunftseltern	für	Befragungen.	Insbesondere	die	an	der	
Fallerhebung	beteiligten	Fachkräfte	in	Karlsruhe	und	Heide/Dithmarschen,	
Halle/Saale	und	Ohre-Kreis	haben	mit	ihrer	Geduld,	einen	umfangreichen	
Fragebogen	zu	Pflegeverhältnissen	auszufüllen,	wesentlich	zum	Gelingen	des	
Projektes	beigetragen.	

Ein besonderer Dank gilt den Pflegekindern, die uns ihre Perspektive in In-
terviews vermittelt haben und deren Klugheit und Einsicht in ihre Situation 
und	ihre	Bemühungen,	konstruktiv	mit	all	den	Querelen	und	Unfähigkeiten	
von	Erwachsenen	umzugehen,	bewundernswert	sind.	

Beeindruckt waren wir von dem großen Engagement von Pflegeeltern, die 
uns in Interviews Einblick in ihr Leben mit den Pflegekindern gewährt ha-
ben, auch ihnen sei hier aus ganzem Herzen gedankt; zu erwähnen insbeson-
dere	Ulrike	Schulz	vom	PFAD	Bayern,	die	etliche	Pflegeeltern	für	Interviews	
vermittelt	hat.	

Hervorzuheben ist aber auch in besonderer Weise der Mut der Herkunfts-
eltern,	die	sich	für	ein	Interview	zur	Verfügung	gestellt	und	es	gewagt	ha-
ben,	offen	zu	sprechen:	über	ihr	schwieriges	und	problembelastetes	Leben,	
den	Verlust	der	Kinder	und	ihre	Bemühungen,	an	deren	Leben	beteiligt	zu	
bleiben.	

Dank auch dem engagierten Projektbeirat, der das Projekt in konstruktiver 
Weise begleitet hat: 
•	 Prof.	Dr.	Jürgen	Blandow,	Universität	Bremen	
•	 Silvia	Dunkel,	Stadtjugendamt	München	
•	 Mechthild	Gödde,	(Dipl.Psych.),	Praxis	für	Familiendiagnostik,	München	
•	 Prof.	Dr.	Maja	Heiner,	Universität	Tübingen	
•	 Jacqueline	Kauermann-Walter,	Bundesarbeitsgemeinschaft	der	Freien	
	 Wohlfahrtspflege	(BAGFW)	e.V.	
•	 Prof.	Dr.	Christine	Köckeritz,	FH	Esslingen,	Hochschule	für	Sozialwesen	
•	 Ursula	Krickl,	Geschäftsstelle	der	Bundesvereinigung	der	kommunalen	
 Spitzenverbände
•	 Dagmar	Ludwigkeit,	Stadt	Dresden	–	Jugendamt	
•	 Prof.	Dr.Rita	Rosner,	Ludwig-Maximilians-Universität	München	
•	 Prof.	Dr.	Ludwig	Salgo,	Universität	Frankfurt/Main	
•	 Dr.	Hermann	Scheuerer-Englisch,	Erziehungs-,	Jugend-	und	Familien-
	 beratungsstelle	der	Kath.	Jugendfürsorge,	Regensburg	
•	 Gila	Schindler,	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,
	 Frauen	und	Jugend	
•	 Dr.	Gerhard	Schomburg,	Bundesministerium	der	Justiz	
•	 Beate	Schüerhoff,	Stadt	Düsseldorf	–	Jugendamt	
•	 Prof.	Dr.	Bernd	Seidenstücker,	Fachhochschule	Darmstadt	
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A  Entwicklungslinien der Pflegekinderhilfe
 Jürgen Blandow

Pflegekinder,	ihre	beiden	Familien	und	die	Pflegekinderhilfe	als	institutio-
nelles	System	sind	seit	Jahrhunderten	wichtige	Themen	der	pädagogischen	
Literatur, waren Thema juristischer und armenpolitischer Abhandlungen 
und	Gegenstand	von	Reformentwürfen	der	Armenverwaltungen.	Auch	
nicht selten waren Pflegekinder lebendige Subjekte in der Belletristik:1 als 
von	ihren	Müttern	ausgesetzte	»Findlinge«,	als	unversorgte	»uneheliche«	
Kinder,	als	»Haltekinder«,	»Ziehkinder«,	»Kostkinder«	und	»Hütekinder«.	
Ihre	Pflegemütter	–	über	viele	Jahrhunderte	hinweg	sind	es	allein	Frauen,	
die Erwähnung finden – treten in der Literatur als Ammen oder Ziehmütter 
auf,	in	manchen	Zeiten	auch	als	»Engelmacherinnen«,	geschuldet	der	hohen	
Sterblichkeit	der	Pflegekinder	in	ihrer	Obhut.2	Die	leiblichen	Väter	als	»Er-
zeuger«,	die	zudem	ihre	Vaterschaft	leicht	leugnen	konnten,	spielten	kaum	
eine	Rolle.	Die	leiblichen	Mütter	der	Kinder	wurden	meist	nur	ökonomisch	
oder	moralisch	kategorisiert:	Es	waren	arme	Frauen,	Fabrikarbeiterinnen,	
Dienstmädchen,	uneheliche	Mütter,	Mütter	der	»Schande«.3 Sie waren über 
viele	Jahrhunderte	hinweg	die	Hauptakteure	der	Vermittlung	von	Kindern	in	
eine	andere	Familie:	Sie	selbst	hatten	für	die	Unterbringung	ihres	Kindes	zu	
sorgen, und sie taten es eben, so gut sie es konnten, wussten und soweit ihnen 
eine	Familie	finanzierbar	war.	Hin	und	her	gereicht	zu	werden,	diskriminiert	
und	gedemütigt	zu	werden,	gehörte	lange	Zeit	zum	Schicksal	armer	und	vor	
allem	»unehelicher«	Kinder.4 

Daneben	gab	es	auch	immer	einen	institutionellen	Bereich.	Das	Pfle-
gekinderwesen	war	Teil	der	Armenverwaltungen,	der	Gewerbe-	und	der	
Polizeiaufsicht.	Sie	war	den	bürgerlichen	und	manchmal	auch	kirchlichen	
Verwaltungen	über	die	Jahrhunderte	hinweg	vor	allem	ein	kostengünstiges	
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1 Vgl. z. B. Adalbert Stifter (o.J.): Katzensilber; Siegfried Lenz (2001): Arnes Nachlass 
2 vgl. z. B. das 1931 uraufgeführte Theaterstück von Ödön von Horvath: Geschichten aus dem Wiener 
Wald, vgl. dazu auch Riss (1998) über »Ziehkinder«. 
3 Siehe z. B. die Figur der Kinderfrau »Roswitha« in »Effi Briest« von Theodor Fontane. Weber (1991) 
stellt jene Personengruppe in den Vordergrund, die am stärksten dem Risiko vorehelicher Schwan-
gerschaft ausgesetzt war, nämlich das weibliche Dienstpersonal in bäuerlichen Haushalten; Klammer, 
(2007) greift in seinem Buch »Auf fremden Höfen. Anstiftkinder, Dienstboten und Einleger im Gebirge« 
das Thema Unehelichkeit in besonderer Weise auf, in dem er es in ein gesellschaftliches Gesamtbild sei-
ner Untersuchungsregion, nämlich des Salzburger Lungaus, einordnet. Mit einzelnen Lebensgeschichten 
spricht er die individuelle Besonderheit einzelner Schicksale von ledigen Müttern und unehelichen 
Kindern an. »Bei aller Vielfalt der in den Lebensgeschichten lediger Mütter und unehelicher Kinder 
angesprochenen Themen – einige Leitmotive kehren immer wieder, die gegenüber heutigen Verhältnis-
sen stark kontrastieren: wirtschaftliche Gründe, die es unmöglich machten zu heiraten, enge Grenzen 
erlaubter Liebesbeziehungen, die nur allzu leicht überschritten werden konnten, mangelnde sexuelle 
Aufklärung, kaum Möglichkeiten der Verhütung, schwierige Schwangerschaften mit Arbeit bis unmit-
telbar vor der Geburt, Schande in Familie und Öffentlichkeit, Benachteiligung seitens der Hebammen 
bei der Geburt, frühe Trennung der unehelichen Kinder von ihren Müttern, fehlende Väter, häufiger 
Wechsel der Kostplätze, dementsprechend traumatische Trennungserlebnisse, ungeliebtes Aufwachsen, 
geringes Selbstwertgefühl, frühe und harte Arbeit, wenig Perspektive, dem Milieu der Benachteiligung 
zu entkommen.« so Mitterauer (2009), S.2, in seiner Rezension zu dem vorher erwähnten Buch. 
4 Vgl. z. B. Lena Christ (1999): Erinnerungen einer Überflüssigen. 
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Versorgungsmodell	für	»familienlose«	oder	»familiengelöste«	Kinder.5 In 
diesem Sinn fungierten Pflegefamilien mal als besonders geschätzte, mal als 
besonders kritisch betrachtete Alternative zum Waisenhaus und zeitweise 
auch	zur	Unterstützung	der	Kinder	in	ihrer	Geburtsfamilie.	Das	Pflege-
kinderwesen	war	immer	gebunden	an	politische	und	ökonomische	Grund-
überzeugungen	und	die	jeweilige	»Sozialisationspolitik«,	an	die	Situation	der	
Armutsbevölkerung	und	die	hygienischen	Verhältnisse	einer	Epoche:	Ob	
eine	Familie	oder	eine	Anstalt	der	Säuglings-	und	Kindersterblichkeit	besser	
vorsorgen	kann,	ob	dem	Kind	das	einfache	bäuerliche	Leben	bekömmlicher	
ist als das verwirrende Stadtleben, ob Kinder Zuwendung oder Disziplin 
brauchen,	solche	Fragen	bewegten	manchmal	eine	ganze	historische	Epo-
che.	Auch	ist	es	vorgekommen,	dass	man	Pflegefamilien	in	den	Dienst	einer	
politischen Ideologie stellte, wobei ihre Indienstnahme für die Durchsetzung 
»rassenhygienischer«	Vorstellungen	in	der	Zeit	faschistischer	Herrschaft	das	
spektakulärste,	aber	nicht	einzige	historische	Beispiel	ist.	

Ihre	gegenwärtige	Gestalt	hat	die	Pflegekinderhilfe	in	Deutschland	–	in	
mehreren	Stufen	–	seit	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	gewonnen.	Erst	jetzt	war	
die	sich	in	raschen	Sprüngen	industrialisierende	Gesellschaft	bereit,	sich	Kin-
dern	als	Subjekten	mit	eigenen	Bedürfnissen	und	–	in	der	Frühphase	noch	
von	vorrangiger	Bedeutung	–	besonderen	Schutzbedürfnissen	zuzuwenden.	
Man begann, Pflegekinder als eine vor elterlicher oder auch pflegeelterlicher 
Willkür	zu	schützende	Gesamtgruppe	zu	betrachten.	Die	ersten	Jahrzehnte	
des	Jahrhunderts	brachten	die	Loslösung	des	Pflegekinderschutzes	von	der	
gewerbeaufsichtlichen und polizeilichen Kontrolle der Pflegeeltern, die bereits 
einen	gewissen	Fortschritt	dargestellt	hatte.	Im	Reichsjugendwohlfahrtsgesetz	
von 1922 wurde das Pflegekinderwesen einheitlich unter die Aufsicht der neu 
geschaffenen	Jugendämter	gestellt.	In	dieser	Zeit	begann	man	die	Pflegeeltern	
nicht	allein	als	»Versorger«	zu	betrachten,	sondern	als	eine	zu	unterstützende,	
ggf.	auch	als	erziehungsbedürftige,	gesonderte	Gruppe	von	im	öffentlichen	
Auftrag	agierenden	Personen.	Von	Bedeutung	bis	in	die	Gegenwart	hinein	
ist schließlich, dass sich die Pflegekinderhilfe seither – anders als der weitge-
hend in kirchlicher Hand bleibende Heimbereich – als kommunaler Dienst 
entwickelte.	

Was	seither	geschah,	kann	als	eine	allmähliche	Ausdifferenzierung	des	
ganzen	Bereichs	betrachtet	werden.6 Der Weg der Pflegekinderhilfe folgt 
dabei den verschiedenen politischen Phasen der Bundesrepublik (und auch 
der	DDR)	ebenso	wie	gesellschaftlichen,	fachlichen,	fachpolitischen	und	
rechtlichen	Konjunkturen.	Er	enthält	Brüche	ebenso	wie	Kontinuitäten,	es	
gibt Abzweigungen vom Hauptpfad und sogar ganz neue Straßen, Neuerfin-
dungen	in	Konkurrenz	zum	»Bewährten«,	ebenso	Rückkopplungsschleifen	
zwischen	Altem	und	Neuem.	Abstrahierend	von	regionalen	Besonderheiten	
und ungeklärten Kontroversen lässt sich die bisherige Entwicklung in fünf 
Phasen	beschreiben.	

5 In Extremfällen wurden Kinder meistbietend an arbeitskraftsuchende Bauern und Handwerker verstei-
gert. Vgl. hierzu den als Autobiographie getarnten Roman »Der Bauernspiegel« von Jerimias Gotthelf 
(ursprünglich aus dem Jahr 1837) zum Schicksal des »Verdingbuben« Jerimias in der Schweiz. Einen 
Quasi-Verkauf von Kindern als »Hütekinder« an bäuerliche Betriebe gab es auch in Deutschland noch 
bis in die 1950er Jahre hinein; vgl. Steinbrecher/ Küchenhoff 1958.
6 Mit einem »Knick« im Faschismus und einer in den Nachkriegswirren der ersten Jahre nach dem 2. 
Weltkrieg wenig konturierten Gestalt.

Die	frühe	Bundesrepublik,	–	die	»Adenauer-Ära«,	konservativ,	sozialpolitisch	
befriedet	und	von	der	Masse	der	Bevölkerung	als	in	ständiger	»wirtschafts-
wunderlicher«	Aufwärtsbewegung	gefühlt	–	betrachtete	die	Pflegekinder-
hilfe in Anknüpfung an die letzten Jahre der Weimarer Republik primär 
als kostengünstiges familien- und ordnungspolitisches	Instrument.	Es	ging	
um	die	Suche	nach	»guten«	Eltern	für	Kinder	»schlechter«	Mütter,	um	die	
Versorgung	heimmüder	Kinder	und	–	im	Rahmen	der	damaligen	Fürsor-
geerziehung	–	um	die	Unterbringung	von	Jugendlichen	in	bäuerlichen	und	
anderen	ländlichen	Haushalten	zum	Zweck	ihrer	beruflichen	Verwertung.	
Pflegeverhältnisse für Kinder waren grundsätzlich auf Dauer angelegt und 
Besuchskontakte	wurden	auf	das	rechtlich	Unumgängliche	begrenzt.	Pfle-
geeltern betrachtete man primär unter ihrem Eigeninteresse an einem Kind, 
weswegen	auch	ein	minimales	Pflegegeld	für	ausreichend	betrachtet	wurde.7 
Weil viele Kinder in den meist einer Inpflegegabe vorangehenden Säuglings-
und Kleinkindheimen zwar sauber gedrillt wurden, dafür aber vielfältige 
Hospitalismus-	Symptome	aufwiesen,	hatten	es	die	zumeist	aus	eher	kleinbür-
gerlichen	Kreisen	stammenden	Pflegeeltern	oft	nicht	besonders	leicht.	Pflege-
kinderdienste	waren	primär	verwaltungsorientiert.	In	der	DDR	dagegen	wur-
de	bereits	in	den	frühen	Jahren	des	Staatsaufbaus	Fremdpflege	nicht	gerne	
gesehen:	Arbeitsfähige	Frauen	wurden	für	den	Produktionsprozess	benötigt	
und	sollten	daher	nicht	als	Pflegemütter	zur	Verfügung	stehen.	Willkommen	
waren	aber	Großmütter,	denen	man	zumeist	auch	die	Vormundschaft	über	
das	Kind	gab	(siehe	unten,	A	1.6).	

 Im damaligen Bundesgebiet änderte sich viel mit der Studentenbewegung 
und	in	der	ihr	folgenden	sozial-liberalen	Ära	unter	Willy	Brandt.	Die	wis-
senschaftliche Adaption der Hospitalismusforschung brachte die Säuglings- 
und Kleinkindheime in Misskredit8 und auch Heime für ältere Kinder und 
Jugendliche	konnten	vor	dem	Erziehungsoptimismus	der	70er	Jahre	mit	dem	
Postulat	der	Chancengleichheit	nicht	bestehen.	Jugendhilfe	begann,	sich	kon-
zeptionell als sozialisations- und bildungspolitisches Instrument zu betrach-
ten.	In	diesem	Kontext	wurden	Pflegefamilien	zu	einem	die	Chancen	der	
Kinder	vermehrenden,	den	Heimen	überlegenem	Lebensort.	Zum	anderen	
waren	sie	aber	auch	nützlich	zur	Kompensation	der	sich	drastisch	erhöhenden	
Heimkosten	für	die	verbleibenden	Heimkinder.	In	den	späten	70er-Jahren	
überstieg	die	Zahl	der	Kinder	in	Pflegefamilien	deutlich	die	in	Heimen.	Seit	
Mitte	der	1970er	Jahre	hatte	man	bereits	–	auf	der	Suche	nach	Pflegeeltern	
auch	für	»schwierigere«	Kinder	–	erste	Erfahrungen	mit	heilpädagogischen	

A.2/3A.1

7 Über die Situation von Pflekindern, die »Motive« von Pflegeeltern und ihr Verhältnis zu den abge-
benden Müttern gibt die erste Untersuchung über Pflegekinder nach dem Zweiten Weltkrieg von Dührs-
sen Auskunft (Dührssen 1. Aufl. 1958), über die Situation Ende der 60er Jahre vgl. Blandow (1972).
8 Exemplarisch für diese Bewegung ist der Buchtitel »Holt die Kinder aus den Heimen« von U. Gerber 
(1978).
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Pflegefamilien	und	mit	Erziehungsstellen	gesammelt.9	Die	neuen	Formen	
blieben zwar noch längere Zeit Ausnahmen, aber sie leiteten insgesamt ein 
allmähliches	Umdenken	ein:	Es	gab	einen	ersten	Einstieg	in	die	Honorierung	
der Erziehungsleistung der Pflegeeltern, die Pflegekinderdienste begannen 
sich	zu	spezialisieren	und	eine	eigene	Fachlichkeit	zu	entwickeln.	Unter	den	
BewerberInnen um ein Pflegekind befanden sich jetzt auch solche, die be-
wusst eine soziale oder sozialisationspolitische Aufgabe übernehmen wollten, 
was	die	Gruppe	der	Pflegeeltern	als	Ganzes	selbstbewusster	machte	und	die	
ersten	Lobbygruppen	für	Pflege-	und	Adoptiveltern	hervorbrachte.10	Die	Ge-
burtseltern der Kinder blieben allerdings auch in dieser Zeit noch eher außen 
vor.	Sie	wurden	zwar	nicht	mehr	als	»moralisch	defizitär«,	wohl	aber	als	ihre	
Kinder	objektiv	schädigend	wahrgenommen.	Die	theoretische,	primär	psy-
choanalytisch	fundierte	Begründung	des	»Ersatzfamilienkonzepts«11 hat hier 
ihre	Wurzeln.	Ein	gewisses	Pendant	war	in	der	damaligen	DDR	die	schon	
beim Kleinstkind beginnende institutionelle Erziehung mit der Betonung der 
Bedeutung des Kollektivs, die zwar ganz anders, aber dennoch ebenfalls für 
sich	in	Anspruch	nahm,	wissenschaftlich	fundiert	zu	sein.	Auch	die	Unter-
stellung der Pflegekinder unter die ehrenamtlichen Jugendhilfeausschüsse 
mag eine gewisse Entsprechung zur Entwicklung im Bundesgebiet gewesen 
sein.12 

In den 80er Jahren drängten sich sozialpolitische Themen auf dem Hinter-
grund	von	gesellschaftlichen	Verteilungsproblemen	bei	knapper	werdenden	
ökonomischen	Ressourcen	in	den	Vordergrund	politischer	und	gesellschaft-
licher	Debatten,	begleitet	von	deutlichen,	von	Beck	(1986)	mit	den	Begriffen	
Individualisierung, Pluralisierung und ‚Entstrukturierung‘ beschriebenen 
Erosionserscheinungen	des	Sozialen	und	dem	Verblassen	gesellschaftlich	
vorgegebener	Traditionslinien.	Sie	erreichten	den	Sozialisationsbereich	und	
damit auch die Jugendhilfe – unterstützt durch die neuen sozialen Bewe-
gungen	–	als	Debatte	um	die	Gleichstellung	nicht	ehelicher	Kinder	mit	
ehelichen,	die	Mädchen-	und	Frauenemanzipation,	die	Integration	behinder-
ter	Kinder	und	die	Akzeptanz	des	Fremden	und	»Andersdenkenden«,	aber	

9 Erste Beschreibungen finden sich in Bonhoeffer und Widemann (1974). Die fachlichen, methodischen, 
rechtlichen und finanziellen Konsequenzen wurden in dem auf dem Buch aufbauenden ersten Kongress 
zum Pflegekinderbereich (IGfH 1976) gezogen. 
10 Von der veränderten, in mancher Sicht noch unentschiedenen Situation in organisatorischer und 
konzeptioneller Hinsicht und über die Situation von Pflegekindern und Pflegeeltern dieser Zeit berichten 
verschiedene Beiträge in Junker u.a. (1978). Konzeptionelle Grundlagen für eine »moderne« Pflegekin-
derhilfe legte der Beitrag von Peter Widemann (1977) zur Pflegekinderhilfe in Kommission Heimerzie-
hung/IGFH 1977: »Zwischenbericht Kommission Heimerziehung« – Heimerziehung und Alternativen. 
11 Die fundierteste konzeptionelle Begründung lieferten Nienstedt und Westermann (zuletzt 2007), ein 
Buch, das auf Aufsätze der Autoren ab 1974 zurück ging.
12 Von einer wirklichen Aufbereitung der Pflegekinderhilfe in der DDR, die möglicherweise doch kom-
plexer war, als die vorherrschenden pauschalisierenden Charakteristiken dies nahe liegen, kann bislang 
nicht die Rede sein; Hinweise finden sich bei Seidenstücker (1990a,b) sowie Damerius (1996) (vgl. A.6).

auch als Thematisierung von Ausschluss und sozialer Benachteiligung unterer 
Gesellschaftsschichten.	Sozialpolitik	wurde	verantwortlich	dafür	gesehen,	
Gruppen-	und	individuelle	Verhaltensunterschiede	in	ihren	Konsequenzen	
für	den	Zusammenhalt	der	Gesellschaft	abzumildern.	Unter	dem	program-
matischen	Anspruch	»Stärkung	der	Erziehungskraft	der	Eltern«	sollten	
unterstützende und entlastende Hilfen und Beratungsangebote nun auch für 
Eltern	in	schwierigen	Lebenssituationen	von	der	Jugendhilfe	zur	Verfügung	
gestellt	werden.	Im	Pflegekinderbereich	kamen	die	Debatten	als	»Entde-
ckung«	der	Herkunftsfamilien	an.13 Sie erlangten Bedeutung als Ressource 
für	die	kindliche	Entwicklung,	und	ihre	Unterstützung	wurde	als	gewichtige	
Ergänzung der pflegefamilialen Erziehung betrachtet, um ein kooperatives 
Verhältnis	von	Pflegeeltern	und	Geburtseltern	zu	fördern.	Mit	dem	»Ergän-
zungsfamilienkonzept«	zweigte	sich	der	bisher	einseitig	als	»Ersatzfamilien-
konzept«	beschrittene	Weg	der	Pflegekinderhilfe	in	zwei	Parallelwege	auf,	um	
sich	erst	in	den	vergangenen	Jahren	wieder	anzunähern.	Der	neue	Weg,	so	
umstritten	er	bei	vielen	zunächst	auch	war	(und	manchmal	bis	in	die	Gegen-
wart	hinein	geblieben	ist),	hat	jedenfalls	eine	große	Dynamik	ausgelöst.	Die	
Beratungsmethoden	wurden	verfeinert,	d.h.,	auf	viel	komplexere	Situationen	
und	systemische	Zusammenhänge	bezogen.	Es	wurde	auf	biographische	Ver-
strickungen aller Beteiligten aufmerksam gemacht, Interessenausgleich und 
produktive	Konfliktlösungen	sollten	gefördert	werden.14 Ein weiteres Ergebnis 
dieser	Phase	ist	die	Familiäre	Bereitschaftsbetreuung/Bereitschaftspflege	zur	
Begleitung	von	schonenden	Übergängen.	

Forciert	rückte	die	Herkunftsfamilie	dann	in	den	Mittelpunkt	jugendhilfepo-
litischer	Aufmerksamkeit	seit	den	90er	Jahren	nach	Erlass	des	KJHG	–	wobei	
auch	eine	fiskalische	Motivation	eine	Rolle	spielen	mag.	Vor	allem	mit	der	
Sozialpädagogischen	Familienhilfe	(SPFH)	als	sich	allmählich	durchsetzendes	
vorrangiges	ambulantes	Unterstützungsangebot	für	Familien	zur	Vermei-
dung	von	Fremdplatzierungen	sehen	sich	Pflegefamilien	seither	auch	in	der	
Breite	vor	ganz	neue	Herausforderungen	gestellt.	Fremdplatzierung	wird	zur	
Ultima	Ratio	der	Jugendhilfe,	ein	Instrument,	das	erst	nach	dem	Scheitern	
von	ambulanten	Hilfen	eingesetzt	wird.	Das	bedeutet,	dass	die	Kinder	bei	
der	Vermittlung	durchschnittlich	älter	geworden,	»jugendhilfeerfahrener«	
und	nach	gescheiterten	Versuchen	der	Stabilisierung	ihrer	Familien	häufig	
bindungs-	und	verhaltensgestört	sind.	»Naive«	Pflegeelternschaft	ist	unter	
solchen	Umständen	kaum	noch	möglich,	sondern	sie	muss	sich	tendenziell	
mehr	zum	Expertentum	für	nachholende	Sozialisation	entwickeln.	Noch	
nicht durchgehend, aber sich ausweitend, reflektierte die Pflegekinderhilfe 
dies	in	der	Schaffung	von	Sonderformen	für	Kinder	mit	unterschiedlichen	

A.4 A.5

13 Getragen vom Deutschen Jugendinstitut, vorbereitet schon über das Tagesmütterprojekt (1974-80), 
dann theoretisch stärker fundiert im Modellprojekt »Beratung im Pflegekinderbereich« (1980-1985): 
Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Handbuch Beratung im Pflegekinderbereich, München 1987 
14 Der Hamburger Pflegekinderkongress »Mut zur Vielfalt« (1990) gab dieser Tendenz mit seinen Thesen 
zur fachlichen Weiterentwicklung ihren Ausdruck.
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15 Insbesondere Faltermeier (2001) hat sich der Herausarbeitung ihrer Perspektive auf die Herausnahme 
ihrer Kinder aus der Familie angenommen; er ist dabei allerdings nicht ganz frei von idealisierenden 
Tendenzen; vgl. dazu auch Faltermeier/Glinka/Schefold (2003). 
16 Die Europäische IFCO-Konferenz »Pflegekinder in einer veränderten Welt« (Berlin 1994) hat (u.a.) mit 
Berichten aus den Niederlanden und England zu einer erweiterten Rolle der Pflegekinderhilfe wichtige 
Impulse gesetzt. 
17 Vgl. Kapitel C.7.3; vgl. Kapitel C.5.

die	zeitliche	Entlastung	von	überforderten	jungen	Müttern	oder	psychisch	
kranken	Eltern	beginnt	man	nachzudenken,	bzw.	solche	Pflegeformen	an	
manchen	Orten	aufzubauen.	Die	neue	gesellschaftliche	Sensibilität	für	Kin-
derrechte	und	für	die	Kinder	als	eigenständige	Grundrechtsträger	und	als	
die künftigen Träger nachhaltiger gesellschaftlicher Entwicklung rücken sie 
zudem in eine eigenständige Position in rechtlichen Auseinandersetzungen 
zwischen	ihren	beiden	Familien.	Das	neue	Interesse	an	Biographiearbeit	und	
anderen	eigenständigen	Arbeitsansätzen	mit	Pflegekindern,	wie	z.	B.	an	Om-
budspersonen für sie oder sonstigen eigenständigen AnsprechpartnerInnen, 
an	Formen	des	fachlich-systematischen	Einbezugs	und	an	Gruppenarbeit	für	
sie,	hat	im	fachlichen	Bereich	hierin	eine	Entsprechung	gefunden.	

In der DDR galten familienersetzende Maßnahmen wie die Betreuung in ei-
ner Pflegefamilie neben der Platzierung außerhalb des leiblichen Elternhauses 
im	Heim	eher	als	nachrangige	Hilfen.	Wichtiger	erschienen	familienergän-
zende und -unterstützende Leistungen, die als bedeutungsvoll für die Heraus-
bildung	von	sozialistischen	Persönlichkeiten	angesehen	wurden.	

Während	»schlechte	oder	mangelhafte	Familienerziehung«	(Mannschatz	
1970,	S.	11)	bis	zu	einem	gewissen	Grade	von	anderen	Erziehungsträgern	
ausgeglichen	wurde,	wurde	beim	gänzlichen	Versagen	der	Familienerziehung	
infrage	gestellt,	ob	die	Familie	überhaupt	im	Sinne	des	sozialistischen	Erzie-
hungsziels	wirken	kann.	Wurde	Jugendhilfe	in	diesem	Zusammenhang	tätig,	
kam	ihr	zunächst	ein	Aufgabenkomplex	zu,	der	eine	»rechtzeitige korrigierende 
Einflussnahme bei Anzeichen der sozialen Fehlentwicklung und die Verhütung 
und Beseitigung der Vernachlässigung und Aufsichtslosigkeit von Kindern und 
Jugendlichen, die vorbeugende Bekämpfung der Jugendkriminalität, die Umer-
ziehung von schwererziehbaren und straffälligen Minderjährigen sowie die Sorge 
für elternlose und familiengelöste Kinder und Jugendliche umfasste«	(JHVO	
1966,	S.	33).	

Diese	durch	die	jeweilige	örtliche	Jugendhilfekommission18	zu	lösende	
Aufgabe	bedeutete	für	einen	elternlosen	und	so	genannten	»familiengelösten«	
Minderjährigen die Suche nach einem »geeigneten Kollektiv (....), das ihm das 
Elternhaus ersetzt und ihm die Möglichkeit einer neuen sozialen Verwurzelung 
bietet«	(Ministerium	für	Volksbildung	1968,	S.	128).	

Dabei	galten	seinerzeit	bereits	drei	zu	beachtende	Faktoren:
• erstens die Befähigung der auszuwählenden Bürger und Bürgerinnen 

(PflegerInnen/Vormünder)	für	die	Erziehung	und	Betreuung	des	Minder-
jährigen	entsprechend	seines	Alters	und	seiner	Persönlichkeit,

•	 zweitens	die	unbedingte	gemeinsame	Geschwistervermittlung,
•	 drittens	die	Vermittlung	von	Minderjährigen	mit	physischen	Besonder-

heiten	in	Pflegefamilien.	

Bedürfnissen.	Sie	unterstützt	dabei	den	distanzierteren,	quasi	therapeutischen	
Blick der Pflegeeltern auf das Kind mit seinen biographischen Bezügen und 
Brüchen, und fordert von ihnen einen gleichermaßen professionellen wie 
wohlwollenden	Blick	auf	die	Herkunftsfamilie.	In	Umkehrung	dieser	Per-
spektive	fanden	auch	die	Geburtseltern	als	»Eltern	ohne	Kinder«	verstärkte	
Aufmerksamkeit	als	der	Unterstützung	und	Akzeptanz	bedürftige	Adressaten	
der	Jugendhilfe.15 

Strategien einer aktivierenden, »fordernden und fördernden« Sozialpolitik 
haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten zum neuen Leitbild entwickelt – 
unter	anderem	im	Kontext	der	Globalisierung	und	auf	dem	Hintergrund	von	
Zielsetzungen	wie	Nachhaltigkeit	und	sozialökologischem	Gleichgewicht.	
In der Jugendhilfe reflektieren sich die neuen Optionen zum einen in einem 
stärkeren Einfordern aktiver Mitarbeit auch des klassischen Klientels der 
Jugendhilfe, und zum anderen – wenn auch erst in Ansätzen – in einer neuen 
Würdigung	»gewachsener«	und	deshalb	möglicherweise	»nachhaltigerer«	Be-
ziehungen	von	Kindern	zu	ihnen	vertrauten	Personen.16 

Neue Optionen für die Jugendhilfe mit Konsequenzen auch für den Pfle-
gekinderbereich	finden	sich	insbesondere	in	den	sich	entwickelnden	Frühen	
Hilfen, in verstärkten Bemühungen des Kinderschutzes, in Programmen 
der	Elternbildung	für	mit	der	Erziehung	überforderte	Mütter	und	Väter,	
in	sogenannten	Familienaktivierungskonzepten,	unterstützten	Besuchs-
kontakten	von	Eltern	und	gelegentlich	schon	in	Projekten	»Aufsuchender	
Familientherapie«,	in	denen	entweder	auf	die	gezielte	Rückführung	von	
Kindern in ihre Herkunftsfamilie hingearbeitet wird, oder die Pflegefamilie 
familientherapeutisch	beraten	wird.17 Diese Arbeitsansätze ebenso wie eine 
größere	Bestimmtheit	gegenüber	Eltern,	die	ihre	Kinder	vernachlässigen	und	
ihr Wohl gefährden, führen zu neuen Impulsen in der Jugendhilfe und auch 
im	Pflegekinderbereich.	Deutlich	wird,	dass	Pflegeeltern	und	Pflegekinder	
viel	mehr	Unterstützung	von	außen	brauchen:	therapeutische	Unterstützung	
für die Kinder, Supervision und Entlastungszeiten für die Pflegeeltern, eine 
bessere Honorierung und mehr und bessere Beratung für die Bewältigung des 
Alltags.	Liebe	und	Geduld,	verlässliche	Sorge	und	die	»Ordnung	der	Fami-
lie«,	das,	was	Pflegefamilien	bieten	können,	haben	ihre	Bedeutung	für	eine	
nachholende	Sozialisation	nicht	verloren,	aber	»Liebe	allein«	genügt	immer	
weniger und bedarf also der selbstverständlichen Ergänzung durch fachspezi-
fische	Kompetenz.	

Aufgrund	des	Mangels	an	»maßgeschneiderten«	Pflegefamilien	für	bela-
stete	Kinder	sind	Pflegefamilien	im	sozialen	Netz	nicht	mehr	undenkbar.	Die	
Suche nach einem dem Kind oder einem Jugendlichen vertrauten Lebensort, 
nach einer ihm oder ihr originär verbundenen Person, ist längst nicht überall, 
aber	vielleicht	doch	–	wie	es	die	Niederländer	mit	Vermittlungsquoten	bis	
zu	50%	ins	soziale	Netz	vorführen	–	viel	häufiger	möglich,	als	es	hierzulan-
de	geschieht.	Auch	über	»Teilzeit-Pflegefamilien«	–	Patenfamilien	z.	B.	–	für	

6.  Entwicklungslinien in der DDR: Sorge für elternlose 
 bzw. »familiengelöste« Kinder und Jugendliche, einschließlich Pflegekinder
 Brita Ristau-Grzebelko

18 Die Jugendhilfekommissionen waren ehrenamtlich tätig und setzten sich aus Delegierten der örtlichen 
Betriebe und Einrichtungen zusammen.
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Kinder	und	Jugendliche	mit	»psychischen	Mängeln«	(Ministerium	für	Volks-
bildung	1968,	S.	140)	bedurften	besonderer	Fürsorge	und	intensiver	Unter-
stützung im schulischen und beruflichen Leben und wurden in speziellen 
Heimen	als	besser	untergebracht	angesehen.	

An die BürgerInnen, die sich eines Kindes annehmen wollten, wurden die 
gleichen Anforderungen wie an ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendhilfe 
gestellt.	Bevorzugt	wurden	im	Vergleich	zu	alleinstehenden	Personen	»voll-
ständige	Familien«,	wobei	die	Forderung	galt,	dass	die	Eheleute	durch	ihre	
gesellschaftliche	Einstellung,	ihre	Arbeitsmoral	und	ihr	persönliches	Verhal-
ten sowie ihre Lebenserfahrungen gewährleisteten, dass sie für die Interessen 
des	Arbeiter-und-Bauern-Staats	eintraten	und	das	ihnen	von	der	Gesellschaft	
anvertraute Kind im Sinne der gesellschaftlichen Anforderungen erzogen, 
ordentlich	betreuten	und	beaufsichtigten.	

Verstärkte	inhaltliche	Auseinandersetzungen	brachten	seit	den	1970er	
Jahren	die	Forderung	mit	sich,	BürgerInnen	zu	finden,	die	nicht	nur	bereit	
sind, ein Kind zeitweilig aufzunehmen, zu erziehen und zu betreuen, sondern 
die auch die Rückkehr in das stabilisierte Elternhaus vorbereiten, und die im 
Rahmen	des	Möglichen	bei	der	Umgestaltung	der	Familienverhältnisse	mit-
helfen	(Förster	1976;	Schulze	1968).	Die	Frage	nach	der	Dauer	der	Erziehung	
eines	fremden	Kindes	in	einer	fremden	Familie	wurde	eng	im	Zusammen-
hang	mit	dem	Alter	des	Kindes	zum	Zeitpunkt	der	Vermittlung	beantwor-
tet	(Förster	1967).	Die	zeitweilige	Übernahme	der	Erziehung	eines	fremden	
Kindes	sollte	durch	die	Bestellung	als	PflegerIn	erfolgen.	Nur	in	Ausnah-
mefällen	sollte	die	Familienerziehung	den	Zeitraum	von	6	bis	18	Monaten	
übersteigen, da sonst die Zeitweiligkeit der Hilfe aufgehoben werden würde 
und	zwangsläufig	mit	einer	zu	starken	sozialen	Verwurzelung	zu	rechnen	sei.	
Der	Altersempfehlung	der	Familienerziehung	für	Kinder	bis	zu	1,5	Jahren	und	
von	6	bis	18	Jahren	lag	die	Tatsache	des	häufigeren	»Versagens	von	Müttern	
mit	Säuglingen	bzw.	Kleinkindern«	zugrunde	als	auch	die	Annahme,	dass	
die über 6-jährigen Kinder Potenzen für die Selbsterziehung besäßen, die es 
zu	nutzen	galt.	Aufgrund	der	Gefahr	der	sehr	schnellen	und	starken	sozialen	
Verwurzelung	in	der	anderen	Familie	wurde	von	der	Familienerziehung	bei	
Kindern	im	Alter	zwischen	anderthalb	Jahren	bis	zum	6.	Lebensjahr	abgera-
ten	(Förster	1967,	S.	329).	

Diese	Überlegungen	führten	auch	zu	einer	verstärkten	inhaltlichen	
Diskussion um die pädagogischen Probleme aus der Sicht aller Beteiligten 
(Schulze	1968).	Man	diskutierte	die	Schwierigkeiten	in	der	Bereitschaft	
beider	Familien	zur	Kontaktaufnahme	und	Zusammenarbeit	im	Interesse	
des Kindes, das Problem der unterschiedlichen Milieus und der damit im 
Zusammenhang stehenden Erziehung als auch die entstehende emotionale 
Bindung	des	Kindes	an	die	Pflegefamilie.	Ein	Ergebnis	dieser	Diskussion	
war,	dass	dann	doch	die	Unterbringung	in	Heimerziehung	auch	bei	erheb-
lichen	Entwicklungsverzögerungen	–	gerade	von	Kleinkindern	in	Heimen	
des	Gesundheitswesens	–	als	geeignetere	Hilfe	angesehen	wurde	(Kroggel	
1968;	Graupner	1968).	Durch	eine	Platzierung	der	Kinder	und	Jugendlichen	
in	der	Heimerziehung	ging	die	Praxis	der	wahrgenommenen	Komplexität	von	
Pflegeverhältnissen	aus	dem	Weg.	Da	die	Entwicklungsverzögerungen	der	
frühzeitig	platzierten	Kinder	und	Jugendlichen	in	Heimen	der	Gesundheits-
fürsorge	in	den	1970er	Jahren	zunehmend	problematisiert	wurden,	entstanden	

in	der	Reaktion	darauf	Familienpatenschaften,	die	dann	in	den	Folgejahren	
der	Entwicklung	der	Familienerziehung	immer	häufiger	in	Pflegeverhältnisse	
oder	Adoptionen	übergingen.	

In	der	Zeit	des	VII.	Pädagogischen	Kongresses	(1970)	gewann	erneut	die	
Diskussion	um	die	Vorrangstellung	der	Heimerziehung	im	Gegensatz	zur	
Platzierung	von	so	genannten	»familiengelösten«	bzw.	elternlosen	Kindern	
und	Jugendlichen	in	anderen	Familien	an	Bedeutung.	Es	wurde	angenom-
men,	dass	nicht	das	Sozialgefüge	der	Familie	allein,	sondern	die	Komplexität	
der	familiären	Lebenssituation	und	die	Vielfalt	der	Beziehungen	der	Familie	
und ihrer einzelnen Mitglieder zu anderen Kollektiven und zur sozialistischen 
Gesellschaft	den	spezifischen	Einfluss	der	Familie	auf	die	Persönlichkeitsent-
wicklung	der	Kinder	bedingen.	So	wurde	auch	der	Heimerziehung	die	Funk-
tion	der	sozialistischen	Familienerziehung	im	Sinne	der	Reproduktion	des	für	
die	Familie	typischen	sozialen	Beziehungsgefüges	–	im	Kollektiv	dauerhafte,	
erzieherisch bedeutsame und stabile Beziehungen herzustellen – zugeschrie-
ben.	Um	dieses	Verhältnis	der	beiden	Formen	der	Fremdplatzierung	zueinan-
der	zu	begründen,	wurde	argumentiert,	die	Vorzüge	der	Heimerziehung	lägen	
darin, dass es sich um staatlich geführte und einheitlich gestaltete Einrich-
tungen handle, die mit den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen 
abgestimmt	wären	und	den	Anforderungen	der	Gesellschaft	entsprächen.	
Die Einrichtungen würden zudem von erfahrenen, pädagogisch umfassend 
qualifizierten Erziehern geleitet, die den wachsenden Anforderungen durch 
ein	System	der	kontinuierlichen	Weiterbildung	begegnen	könnten.	Damit	
würden die »Vorteile der sozialistischen Kollektiverziehung bewusst und planvoll 
zur politisch ideologischen und charakterlichen Eignung« genutzt (Eisenblät-
ter	1972,	S.	138).	Im	Heimsystem	sei	es	möglich,	jedem	Minderjährigen	eine	
differenzierte	schulische	und	berufliche	Förderung	zu	geben,	seine	Interessen	
und Begabungen und Talente rechtzeitig zu erkennen und zielgerichtet zu 
entwickeln.	Im	Heim	könne	systematisch	und	individuell	den	verschiedenen	
Auswirkungen der erzieherischen Einschränkungen der Herkunftsfamilie 
begegnet	werden.	Hier	würden	die	Kinder	so	differenziert	aufgenommen,	
dass	sie	besser	als	in	Familienpflege	den	wachsenden	Anforderungen	gerecht	
werden	könnten.	Da	diese	Vorzüge	für	alle	Kinderheime	galten,	gab	es	auch	
für alle nur zeitweilig untergebrachten Kinder und Jugendliche keine besse-
re	Form	der	Unterbringung	als	die	Heimerziehung.	Zudem	ermögliche	ein	
Heim	am	besten	die	Rückführung	in	die	eigene	Familie,	denn	die	Mitarbei-
terInnen	würden	Kontakte	zur	Familie	halten,	fördern	und	diese	in	der	Er-
ziehungsarbeit	sozialpädagogisch	nutzen.	Die	Unterbringung	in	einer	Familie	
bedeute dagegen
•	 eine	soziale	Verwurzelung	auf	Zeit,	die	durch	eine	geplante	oder	
	 ungeplante	Rückführung	mit	einem	Unsicherheitsfaktor	belastet	wäre.
• Die Pflegefamilien würden nur selten einen guten Kontakt zu den 

leiblichen Eltern halten, sich in deren Erziehung einmischen und so 
könnten	Fehlerziehungen	entstehen.

•	 Die	Pflegefamilie	könne	einen	möglichst	zeitlich	befristeten	Abbruch	des	
	 Sozialkontaktes	des	Kindes	zur	eigenen	Familie	nicht	leisten.
•	 Bei	befristeten	Pflegschaften	könne	es	aufgrund	des	zeitlich	offenen	

Prozesses	einer	möglichen	Rückführung	des	Kindes	zu	einer	Gewöhnung	
kommen,	die	bei	einer	Trennung	zu	schmerzlichen	Verlusten	führe.	
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In diesem Zusammenhang wurde einer zukünftigen Theoriebildung in der 
Heimerziehung	eine	größere	Bedeutung	zugesprochen.	

Trotz	der	Nachrangigkeit	der	Unterbringung	und	Betreuung	der	fami-
liengelösten	bzw.	elternlosen	Minderjährigen	in	fremden	Familien	führte	
die	Diskussion	um	die	Motivation	von	aufnehmenden	Familien	und	um	
die damit im Zusammenhang stehenden Einflussfaktoren für gelingende 
Pflegeverhältnisse,19 unter anderem der Prozess der sozialen Integration,20 und 
weitere	pädagogische	und	psychologische	Erkenntnisse	zu	einer	Liberalisie-
rung	dieser	Hilfe.	Es	wurde	anerkannt,	dass	Pflegefamilien	einer	verstärkten	
Vorbereitung	und	Unterstützung	bedürfen,	bis	hin	zur	Etablierung	von	Er-
ziehungsberatungsstellen,	die	insbesondere	kurz	nach	der	Vermittlung	eines	
Pflegekindes und in der Zeit der Pubertät verstärkte Beratungstätigkeit leisten 
sollten	(Eisenblätter	1975;	Pechmann	1980;	Schmidt	1986).	

Einige Daten zu Pflegekindern in der DDR 
Eine	Praxisanalyse	von	vier	Bezirken	der	DDR	(Meyer/Riedel/Weiß	1975)	
stellt	dar,	dass	nur	in	7,1%	aller	Fälle	der	zeitweiligen	Herausnahme	Minder-
jähriger	aus	der	Familie	von	der	Anordnung	der	Familienerziehung	Gebrauch	
gemacht	wurde.	Bei	diesen	etwa	7%	der	Kinder	und	Jugendlichen	erfolgte	in	
71,5%	die	Unterbringung	bei	Verwandten	und	in	28,5%	die	Unterbringung	bei	
fremden	Familien.	Die	unterschiedlichen	Absichten	der	Familienerziehung	
können	in	drei	Varianten	unterschieden	werden:	

1.	 Zu	28,5%	als	zeitweilige	Maßnahme	mit	der	Absicht,	dass	das	Kind	oder	
der	Jugendliche	nach	einer	gewissen	Zeit	wieder	in	die	Familie	zurück-
kehrt,	wobei	nur	in	48,2%	der	Fälle	konkrete	Festlegungen	erfolgten	und	
diese	Maßnahme	zu	56,1%	durch	die	Großeltern	und	zu	30,5%	bei	anderen	
Verwandten	erfolgte.	

2.	 In	19,5%	der	Fälle	trug	die	Maßnahme	den	Charakter	der	Zeitweilig-
keit	mit	der	Absicht,	die	Kinder	nur	für	eine	Übergangszeit	in	der	fremden	
Familie	zu	belassen,	in	der	eine	rechtliche	Klärung	familienrechtlicher	
Beziehungen erfolgen soll, wobei	der	überwiegende	Teil	der	Kinder	(67,5%) 
bei	fremden	Familien	aufgenommen	wurde.	

3.	 In	52%	der	Fälle	ohne	zeitweiligen	Charakter	mit	dem	ständigen	Verbleib	
des	Minderjährigen	in	der	fremden	Familie.	Diese	Form	der	Familiener-
ziehung als ständig unterstützende oder ständig ersetzende Maßnahme 
stand	im	Widerspruch	zu	den	gültigen	rechtlichen	Bestimmungen	(vgl.	
§	50	FGB	in	Verbindung	mit	§	23	JHVO)	und	fand	überwiegend	bei	den	
Großeltern	(52,4%)	statt.	Der	Begriff	der	Zeitweiligkeit	zeigte	in	der	Praxis	
auch	die	Möglichkeit	der	extensiven	Auslegung,	einerseits	sicherlich	als	
mangelnde Konsequenz, andererseits durch die fehlende Einbeziehung 
der Organe der Jugendhilfe und wiederum durch die Bedingungen in der 
Familie	selbst.	Auch	ohne	Rückkehroption	bedurften	die	Familien	einer	
ständigen	Unterstützung	durch	die	Gesellschaft	einschließlich	der	Jugend-
hilfeorgane.	Ständig	ersetzende	Maßnahmen	wurden	häufig	bei	Kindern	
ab	dem	6.	Lebensjahr	angewandt,	deren	Eltern	trotz	guten	Willens	nicht	
zur Erziehung in der Lage waren und bei Jugendlichen zwischen 14 und 
18	Jahren	mit	stark	gestörten	Eltern-Kind-Beziehungen.	In	diesen	Fällen	
hatten sich die Eltern oft selbst von ihren Kindern getrennt und diese 
Verwandten	oder	fremden	Familien	überlassen,	um	sich	den	Forderungen	
der	staatlichen	und	gesellschaftlichen	Kräfte	zu	entziehen	(Meyer/Riedel/
Weiß	1975,	S.	282).	

Untersuchungen	zu	den	unterschiedlichen	Absichten	von	Familienerziehung	
lassen	die	Forderungen	von	Seidenstücker	(1981),	Familienerziehung	im	Rah-
men	eines	Pflegeverhältnisses	auch	als	dauerhafte	Variante	zu	ermöglichen,	in	
den	1980er	Jahren	in	den	Vordergrund	rücken.	Die	Verwandtenpflege	erfährt	
im	Vergleich	zur	Unterbringung	in	einer	fremden	Familie	einen	Vorzug	–	
der	nicht	erziehungsberechtigte	Elternteil,	die	Großeltern,	der	Ehegatte	des	
bisherigen Erziehungsberechtigten werden in Betracht gezogen – bis hin 
zur	Übertragung	des	Erziehungsrechts21	für	das	zu	betreuende	Kind.	Eine	
Unterbringung	bei	anderen	Verwandten,	Angehörigen	oder	Bekannten,	die	
in näherer Beziehung zu dem Kind standen, erfolgte in Abhängigkeit der Be-
ziehung	der	erwachsenen	Personen	zueinander.	Dabei	sollte	eine	Anpassung	
der	rechtlichen	an	die	tatsächlichen	Verhältnisse	durch	die	Übertragung	von	
Vormundschaften	und	Pflegschaften	die	Position	der	aufnehmenden	Familien	
stärken.	

Verbindlichere	Verfahrensschritte	für	die	Vermittlung	von	Kindern	in	
fremde	Familien	(Eisenblätter	1976)	hatten	zur	Folge,	dass	das	intensive	
Bemühen	um	die	eigene	Familie	des	Kindes	im	Vordergrund	stand.	Erst	

19 Für das Gelingen oder Misslingen harmonischer Eltern-Kind-Beziehungen werden folgende beeinflus-
sende Bedingungen zusammengefasst (Pechmann 1980): Fehleinstellungen und falsche Erwartungen 
bei den Pflege- und Adoptiveltern an ein aufzunehmendes Kind, z. B. soll das Kind eine bestimmte 
Funktion in der Familie einnehmen oder nur ein Elternteil will ein Kind aufnehmen. Des Weiteren 
werden aufgezählt: die pädagogische Eignung der Eltern, die Bedingungen des Prozesses der Vermitt-
lung eines Kindes und der Anbahnung des Verhältnisses zwischen Eltern und Kind, die Art und Weise 
der Einbeziehung des Kindes, der Grad des Informiert-Seins der Eltern über den Entwicklungsweg des 
Kindes; das Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Aufnahme in die fremde Familie. Bei der Feststellung der 
Aufnahme eines Kindes in einer fremden Familie geht es um die Frage, ob das zu vermittelnde Kind für 
diese Eltern und diese Familienkonstellation geeignet ist oder nicht; ob es kontakt- und bindungsfähig 
ist; wie das Kind emotional verwurzelt ist; welche bedeutsamen Kontakte und Bindungen es hat und 
wie diese durch eine Vermittlung tangiert werden. 
20 Soziale Integration als das neu aufkommende Konzept wird als ein Prozess aufgefasst, der in sich 
strukturiert ist und in dessen Verlauf sich ein Eltern-Kind-Verhältnis herausbildet, wobei sich Eltern und 
Kinder in diesem Prozess verändern und aufeinander abstimmen. Der zeitliche Ablauf, die Intensität 
der konflikthaften Situationen und der erfolgreiche Abschluss der sozialen Integration werden dabei 
maßgeblich als abhängig gesehen von den Motiven der annehmenden Eltern, ihrer Liebe zum Kind, 
dem Anspruchsniveau der Eltern an die Leistungsfähigkeit und die Leistungsmöglichkeiten des Kindes 
und dem pädagogischen Geschick der Eltern, sich darauf einzustellen; von der Vorbereitung durch die 
Organe und Einrichtungen der Jugendhilfe sowie der Gestaltung des Vermittlungsprozesses; vom Alter, 
den charakterlichen Besonderheiten des Kindes und der Länge der Heimaufenthalte. Auf der Grundlage 
von Untersuchungen kommt Eisenblätter (1975, S. 55) zu dem Schluss, dass der Integrationsprozess 
in drei Abschnitten abläuft: von der emotionalen und ggf. materiellen Überbetonung und undifferen-
zierten Sichtweise der Eltern in Bezug auf ihr Pflegekind zu ersten kritischen Betrachtungsweisen und 
dann konkreten Forderungen und konsequenteren Kontrolle und Durchsetzung gegenüber den Kindern. 
Bei gleichzeitigem verständnisvollem Zuwenden entsteht ein echtes Eltern- Kind-Verhältnis bis hin 
zur »vollständigen Harmonisierung« (Geiling zit. n. Eisenblätter 1975, S. 57), in dem aus nachhaltigen 
Eindrücken des gemeinsamen Handelns das Gefühl der Gemeinschaft sowie des Zusammengehörens in 
freud- und sorgenvollen Situationen entsteht.

21 Die Bezeichnung der elterlichen Sorge als »Erziehungsrecht« in der DDR ist gleichzusetzen mit der 
Bezeichnung »Sorgerecht« in der BRD.
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dann sollte unter Beachtung und Prüfung verwandtschaftlicher Beziehungen 
eine Platzierung außerhalb des leiblichen Elternhauses mit einhergehender 
Prüfung	der	pädagogischen	Eignung	der	aufnehmenden	Eltern	erfolgen.	Es	
sollten dabei nicht Kriterien wie die finanzielle und materielle Lage der Eltern 
im	Vordergrund	stehen,	sondern	das	mögliche	pädagogische	Klima,	das	vom	
Einfühlungsvermögen	und	Verständnis	der	neuen	Eltern	abhängig	gemacht	
und	als	Voraussetzung	für	das	Entstehen	eines	guten	Eltern-Kind-Verhält-
nisses	angesehen	wurde.	

Mit	den	5.,	6.	und	7.	Durchführungsbestimmungen	zur	Jugendhilfever-
ordnung	zu	Beginn	der	achtziger	Jahre	wurde	für	eine	intensivere	Förderung	
der sozialen und beruflichen Entwicklung, der Erziehung, Entwicklung und 
Gesundheit	von	elternlosen	bzw.	familiengelösten	Kindern	und	Jugendlichen	
der	Grundstein	gelegt.	Entsprechende	Forderungen	wurden	an	die	Abtei-
lungen Berufsbildung und Berufsberatung, die Ämter für Arbeit sowie die 
Abteilungen Wohnungspolitik/Wohnungswirtschaft und an alle gesellschaft-
lichen	Organisationen	und	die	Einrichtungen	des	Gesundheitswesens	gestellt	
(Gerth/Seidenstücker	1983;	Hopp	1984).	Die	darin	enthaltenen	Reformbemü-
hungen zielten auf eine stärkere Transparenz der Entscheidungen und der 
Beteiligung	der	Kinder	und	Jugendlichen	am	Entscheidungsprozess.	

Neben	einer	völlig	fehlenden	qualitativen	Datenlage	bezüglich	der	Sorge	
für	die	so	genannten	»familiengelösten«	bzw.	elternlosen	Kinder	und	Jugend-
lichen	ist	auch	die	quantitative	Datenlage	in	Bezug	auf	die	Gesamtsituation	
der	Kinder-	und	Jugendhilfe	in	der	DDR	völlig	unzureichend.22 Insgesamt 
befasste	sich	die	Jugendhilfe	mit	rund	1,1%	aller	Kinder	und	Jugendlichen	
im	Alter	von	0-18	Jahren.23	Bei	ungefähr	zwei	Dritteln	dieser	Fälle	wurde	ein	
Verbleib	in	der	Herkunftsfamilie	entschieden.	Trotz	des	hohen	Einsatzes	des	
gesamten Netzes der familienunterstützenden Hilfsangebote konnten die 
Gefährdungsursachen	jedoch	nur	teilweise	behoben	werden	(Akademie	der	
Wissenschaften	1989,	S.	56).	Ein	Drittel	aller	bearbeiteten	Fälle	führte	zur	
Heimeinweisung, wobei die Kapazität der Heime insgesamt ihre Belegung 
überstieg.	Das	in	den	Heimeinrichtungen	tätige	Personal	verfügte	in	der	
Regel	im	Gegensatz	zu	den	anderen	Leistungsbereichen	der	Jugendhilfe	(wie	
Einzelfallhilfe	für	Familien	und	Unterbringung	der	familiengelösten	bzw.	
elternlosen	Kinder	in	anderen	Familien)	über	eine	pädagogische	Qualifika-
tion	bzw.	über	einen	teilpädagogischen	Abschluss.	Die	steigende	Beteiligung	
der	Jugendhilfe	in	Fällen	des	Entzugs	des	elterlichen	Erziehungsrechts24 sowie 
die	Übertragung	und	Änderung	des	Erziehungsrechts	durch	die	Gerichte	in	
Bezug auf die steigenden strafbaren Erziehungspflichtverletzungen (grobe 
Vernachlässigungen	einschließlich	Kindesmisshandlungen;	sexueller	Miss-
brauch	mit	Wiederholungsbelastung,	Kindstötungen)	signalisierten	einen	
hohen fachlichen Bedarf, dem aufgrund der politisch vereinfachenden Option 
einer	gesamtgesellschaftlichen	Verantwortung	nicht	fachlich	adäquat	entspro-

22 Die Statistischen Jahrbücher der DDR von 1956 bis 1989 weisen keine Kontinuität in den Aussagen 
zur Jugendhilfe und Heimerziehung auf. Statistische Angaben zur Unterbringung von familiengelösten 
bzw. elternlosen Kindern und Jugendlichen werden zu keinem Zeitpunkt gegeben (vgl. Staatliche Zen-
tralverwaltung für Statistik 1956 bis 1989). 
23 Am Stichtag 1989 lebten in der DDR 3.734.176 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Von diesen 
wurden 40.820 Kinder und Jugendliche durch die Jugendhilfe begleitet (vgl. Akademie der Wissen-
schaften 1989). 
24 Siehe vorherige Fußnote.

chen	wurde	(Seidenstücker	1990a).	Jugendhilfe	im	gesamtgesellschaftlichen	
System	der	DDR	fungierte	eher	als	Organisatorin	von	Hilfen,	ohne	selber	
Einrichtungen	und	Alternativen	zu	entwickeln.	

Die Situation der Herkunftsfamilien, die durch die Jugendhilfe betreut 
wurden, wurde vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Aus-
richtung	der	DDR	nicht	mehr	auf	der	Basis	von	Kriterien	wie	z.	B.	sozio-
ökonomische	Ungleichheiten	durch	Bildung,	soziale	und	berufliche	Position,	
Einkommen	oder	Schichtzugehörigkeit	charakterisiert.	Vorrangig	war	die	
Jugendhilfe	jedoch	mit	strukturell	unvollständigen	Familien	befasst	(Seiden-
stücker	1990a,	S.	57).	Ca.	70%	der	Kinder	und	Jugendlichen,	die	in	Heimer-
ziehung	aufwuchsen,	hatten	nur	einen	Erziehungsberechtigten.	

Seidenstücker	(1990a,	S.	58)	konstatiert	bezogen	auf	die	Kinder	unter	dem	
6.	Lebensjahr	eine	Verdoppelung	der	Jugendhilfeaktivitäten	seit	1980,	die	eine	
Herausnahme der Kinder aus dem Elternhaus umfassen, die in Heimerzie-
hung	mündete.	Der	zwangsläufig	damit	zusammenhängende	Beziehungs-
abbruch der Kinder zu ihren Eltern fand konzeptionell in der DDR keine 
Berücksichtigung.	Die	Kinder	wurden	allein	gelassen	mit	diesen	psychischen	
Problemen.	Schulkinder	und	Jugendliche	zeigten	phänomenologische	Ge-
fährdungserscheinungen	vornehmlich	in	Verhaltens-	und	Lernstörungen	
(Schul-	und	Arbeitsbummelei,	Weglaufen,	andauernde	grobe	Undiszipliniert-
heiten,	strafbare	Handlungen,	Körperverletzungen	u.a.),	die	oft	im	Kontext	
mit	familiärer	Vernachlässigung	bzw.	gestörten	Eltern-Kind-Beziehungen	zu	
sehen	waren.	Mögliche	problemverursachende	Felder,	z.	B.	die	gesellschaft-
lichen Sozialisationsinstanzen und ihre labilisierende Wirkung auf die Heran-
wachsenden	und	deren	Familien,	wurden	–	wenn	überhaupt	–	nur	fachintern	
diskutiert.	

Mit	dem	Vollzug	der	deutschen	Einheit	und	der	Einführung	des	Kinder-	und	
Jugendhilfegesetzes	in	den	östlichen	Bundesländern	wurde	ein	gewaltiger	
Transformationsprozess	in	Gang	gesetzt,	der	anfangs	gekennzeichnet	war	
durch	eine	einfache	Übernahme	von	fachlichen	Standards,	Handlungsmu-
stern	und	Verfahrensweisen.	Dabei	wurde	die	Andersartigkeit	der	Soziali-
sationsverläufe der Ostdeutschen nicht berücksichtigt, was zwangsläufig zu 
Problemen	und	Neugestaltungen	führte	(Damerius	1996).	Bedingungen,	die	
den Transformationsprozess erschwerten und von der Jugendhilfe im Osten 
Deutschlands Reformen und Innovationen gleichzeitig forderten, lagen im 
Um-	und	Aufbau	der	Jugendhilfe	einerseits	und	dem	historisch	gewachsenen	
Verständnis	von	Familie	und	Jugendhilfe	in	der	ehemaligen	DDR	anderer-
seits	begründet.	Im	Folgenden	sollen	einige	Veränderungen	insbesondere	in	
ihren	Auswirkungen	auf	die	Pflegekinderhilfe	beschrieben	werden.	

In	Anbetracht	der	gewaltigen	sozialen	Umwälzungen	und	den	damit	eng	
im Zusammenhang stehenden vielfältig und massiv auftretenden Problem-
lagen	von	Familien	mit	Kindern	war	die	Jugendhilfe	Ost	in	doppelter	Weise	
gefordert:	Sie	musste	sowohl	möglichst	schnell	und	qualitativ	den	mit	dem	
KJHG	verbundenen	Anforderungen	als	auch	den	komplex	auftretenden	
Problemen	und	Konflikten	der	Kinder	und	Jugendlichen	und	ihrer	Familien	
gerecht	werden.	Dabei	griffen	die	MitarbeiterInnen	in	den	östlichen	Bundes-
ländern	nicht	auf	ein	subsidiär	gewachsenes	und	plurales	Jugendhilfesystem	
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zurück, sondern mussten sich aus einem bisher zentralisiert geführten Staat 
dem	gezielten	Aufbau	einer	freien	Trägerlandschaft	stellen.	Da	die	Jugend-
hilfe in der DDR stark kontrollierende und intervenierende Befugnisse hatte 
und	alle	gesellschaftlichen	und	staatlichen	Institutionen	(Böllert/Otto	1993;	
BMFSFJ	1994)	durchzog,	mussten	sich	freie	Träger	die	Akzeptanz	der	öffent-
lichen	Jugendhilfe	und	vor	allem	der	Bevölkerung	erst	erarbeiten.	Das	Pfle-
gekinderwesen,	das	gerade	mit	der	Einführung	des	KJHG	für	die	westlichen	
Bundesländer zu einem eigenständigen Spezialdienst entwickelt wurde, war 
in	jüngerer	Geschichte	zwar	nicht	mehr	ausschließlich	beim	öffentlichen	
Träger angesiedelt, aber die Entwicklung von freien Trägern in diesem Be-
reich	gestaltete	sich	zögerlich,	was	das	Verständnis	für	und	die	Bereitschaft	
der	Unterstützung	von	freien	Trägern	im	Pflegekinderwesen	in	den	östlichen	
Bundesländern	beeinflusste.	

Die	Übernahme	struktureller	Gegebenheiten,	fachlicher	Standards	und	
von Handlungsroutinen bedeuteten für das Personal der Kinder- und Ju-
gendhilfe	der	östlichen	Bundesländer	weitreichende	personelle	Änderungen	
hinsichtlich des Wissens um Arbeitsmethoden, Standards und eine kritische 
Reflexion	der	bisherigen	in	der	Sozialisation	erworbenen	Lebensmuster	und	
Haltungen, um eine Erarbeitung individuell neuer Handlungsmuster und 
Lebensorientierungen	zu	ermöglichen.	Die	grundlegendste	Einstellungs-
änderung	lag	im	Wechsel	von	einer	eingriffsorientierten	Jugendhilfe	zur	
Dienstleistungsorientierung: Die unterschiedlichen Sichtweisen der Jugend-
hilfe	in	Bezug	auf	Familien	und	Kleinkinderziehung	in	der	DDR	und	der	
BRD	vor	1990	wurden	bereits	erörtert.	Der	Familienorientierung	als	wichtige	
Norm	in	den	Lebensentwürfen	der	westdeutschen	Frauen	und	die	damit	
im Zusammenhang stehende überwiegende Betreuung von Kindern durch 
die	Mütter	als	Hausfrauen	stand	in	der	DDR	die	Betonung	der	öffentlichen	
Organisation	von	Erziehung,	der	Gleichheit	im	Dienst	der	Entwicklung	der	
Kinder	(Damerius	1996,	S.	77)	gegenüber.	Dies	fand	seinen	Ausdruck	in	der	
Gleichschaltung	der	Erwartungen	an	alle	öffentlichen	und	privaten	Erzie-
hungsträger	wie	Familie,	Schule,	Kindergarten.	Abweichungen	von	Kindern	
und	Jugendlichen	riefen	Reaktionen	der	öffentlichen	Erziehung	bis	hin	in	
die	familiäre	Erziehungsarbeit	hervor,	wobei	die	Eingriffsschwelle	als	relativ	
niedrig	eingeschätzt	und	von	breiter	öffentlicher	Akzeptanz	begleitet	wurde	
(Wölfel	1994).	

Das	KJHG	in	der	Traditionslinie	der	Familienerziehung	gestaltet	dagegen	
die	staatlichen	Eingriffsrechte	in	die	Familie	entsprechend	des	Artikels	6	des	
Grundgesetzes	so,	dass	nur	in	Fällen	der	Gefährdung	des	Kindeswohls	eine	
Intervention der Kinder- und Jugendhilfe gegen den Willen der Personensor-
geberechtigten	zugelassen	ist.	Hilfeplanung	als	ein	Instrument	der	Partizi-
pation	aller	Betroffenen	und	Fachkräfte,	in	die	wesentlich	die	Vorstellungen	
der	Erziehungsberechtigten	des	betreffenden	Kindes	einfließen	sollen,	war	
deshalb	zunächst	fremd.	In	der	Erziehungsplanung	der	DDR	besaßen	die	Ju-
gendhilfekommission	und	der	Jugendhilfeausschuss	die	volle	Verantwortung	
für	die	Festlegungen	und	damit	für	das	Ausmaß	der	Einschränkungen	der	
elterlichen Rechte, wobei den Eltern erläutert wurde, wie sie zur Erfüllung 
der	Festlegungen	beitragen	sollten	und	könnten.	

Weitere	Veränderungen	ergaben	sich	–	neben	der	Gleichstellung	der	bei-
den	stationären	Hilfen,	der	Heimerziehung	nach	§	34	und	der	Vollzeitpflege	
nach	§	33	SGB	VIII	–	aus	dem	beiden	Hilfen	zugrunde	liegenden	§	37	SGB	

VIII	mit	der	Forderung,	dass	während	der	Zeit	der	Inpflegegabe	des	Kindes	
intensiv	an	der	Verbesserung	der	Erziehungsbedingungen	der	Herkunftsfami-
lie	gearbeitet	werden	soll.	Wer	diese	Arbeit	leisten	sollte,	war	völlig	offen.	

In Bezug auf Pflegeeltern änderten sich folgende Rahmenbedingungen: 
Während	seit	den	1980er	Jahren	in	der	DDR	die	tatsächlichen	Verhältnisse	
den rechtlichen dahin gehend angeglichen wurden, dass die Pflegepersonen 
die natürlichen Rechte für alle Angelegenheiten des Pflegekindes übertragen 
bekamen,	war	mit	der	Einführung	des	KJHG	die	Übertragung	von	entspre-
chenden Rechten von sehr individuellen Regelungen abhängig, und es hat 
sich erst im Zusammenhang mit der Kindschaftsrechtsreform 1998 eine zum 
Teil	rechtliche	Aufwertung	der	Pflegeelternschaft	vollzogen.	

Mit	Inkrafttreten	des	KJHG	erhielten	Pflegeeltern	im	Vergleich	zu	den	
gesetzlichen Bestimmungen in der DDR gesetzlich verankerte fachkundige 
Beratung	und	Unterstützung	vor	und	während	der	Betreuung	eines	Pflege-
kindes	(§	37	Abs.	2	und	3	SGB	VIII)	bei	gleichzeitiger	Überprüfung	ihrer	
Eignung	(§	44	SGB	VIII).	Zu	diesem	Auftrag	an	die	MitarbeiterInnen	des	
Pflegekinderdienstes kam im Prozess des Neuaufbaus der Jugendhilfe in 
Ostdeutschland erschwerend hinzu, dass Jugendhilfe in breiten Schichten der 
DDR-Bevölkerung	in	Verbindung	mit	Kontrolle	und	Intervention	gesehen	
wurde	und	dieses	Bild	sich	erst	allmählich	wandeln	musste.	Die	Mitarbeite-
rInnen der Jugendhilfe sahen und sehen sich zudem einem enormen Weiter-
bildungsbedarf	in	rechtlichen	und	sozialpädagogisch-psychologischen	Fragen	
und der Initiierung von ehrenamtlichem Engagement im Sinne von Selbsthil-
fegruppentätigkeiten	gegenüber.	

Obwohl viele pädagogisch qualifizierte Personen aus der DDR ihre Arbeit 
verloren,	wurde	eine	Perspektive	als	Pflegeperson	sehr	gering	geschätzt.	Eine	
aus	der	hohen	Arbeitslosigkeit	resultierende	finanzielle	Unsicherheit	und	aus	
der historisch gewachsenen und unverändert gebliebenen Orientierung auf 
eine	außerhäusliche	Berufstätigkeit,	bei	der	Kinder	der	geforderten	Flexibili-
tät	entgegenstehen,	führten	dazu,	dass	für	Frauen	eine	Stellung	zwischen	eh-
renamtlichem Engagement und bezahlter Beschäftigung als Pflegemutter in 
den	meisten	Fällen	keine	Alternative	zur	angestrebten	Berufstätigkeit	bieten	
konnte	(Damerius	1996).	

Die	Pflegekinderhilfe	ist	noch	kein	einheitlicher	Bereich.	Es	gibt	regionale	
Ungleichzeitigkeiten	in	der	Entwicklung,	beharrende	lokale	Traditionen	
und	den	persönlichen	Eigensinn	der	Akteure.	Alte	Schichten	und	innovative	
Ansätze	überlagern	sich.	Verschiedene	Organisationsmodelle,	die	auch	die	
ausschließliche Bindung der Pflegekinderhilfe an kommunale Träger zu über-
schreiten beginnen, konkurrieren miteinander, und unterschiedliche fachliche 
Orientierungen	bleiben	nebeneinander	bestehen.	Auch	Pflegeeltern	sind	eine	
uneinheitliche	Gruppe	mit	sich	unterscheidenden	Motiven	für	ihr	Enga-
gement und unterschiedlichen Kompetenzen geblieben, und Pflegekinder 
bilden	eine	heterogene	Gruppe	mit	sehr	unterschiedlichen	Bedürfnissen,	
Stärken	und	Schwächen.	Der	Vielfalt	gerecht	zu	werden,	ohne	die	Richtung	
der	Gesamtbewegung	aus	dem	Blick	zu	verlieren,	gehört	zu	den	Zukunftsauf-
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gaben. Differenzierungsformen sind letztlich Antworten auf die im jeweiligen 
historischen Kontext neu gestellte Frage nach dem einem Kind adäquaten, 
seinem Wohl förderlichen Lebensort (was freilich auch immer mit wohl 
unvermeidlichen fiskalischen Interessen verquickt war und ist). In der Gegen-
wart ist dies zu einer komplexen Aufgabe geworden: In der Moderne gibt es 
kaum noch standardisierbare Bedürfnisse, kein gültiges Normalitätskonzept, 
sondern eine sich ausdifferenzierende Vielfalt legitimer Interessen und eine 
Menge von individuellem Eigensinn. Eine moderne Jugendhilfe kommt nicht 
darum herum, diese Vielfalt als Merkmal individualisierter, entstrukturierter, 
traditionsverlorener Gesellschaften ernst zu nehmen und ihre Hilfen entspre-
chend zu organisieren. Als Herausforderung an die Pflegekinderhilfe formu-
liert: Sie muss sich auf diese Bedingung ihrer Existenz und Basis ihrer Legi-
timität besinnen und hieraus für das eigene organisatorische und fachliche 
Handeln Konsequenzen ziehen. Das Wichtigste wäre, die Vielfalt anzuerken-
nen, sie in eine Ordnung zu bringen und sich auf Standards zu einigen. Ohne 
die Abkoppelung der Pflegekinderhilfe vom Zufall des kommunalen Eigen-
sinns und dem Zufall der kommunalen Finanzkraft ist dies nicht zu haben. 
Verlässliche Qualität, interkommunale Vergleichbarkeit und die Vermeidung 
von Zuständigkeitsgerangel lässt sich nur über gesetzlich verbriefte Standard-
bildung erreichen. Dazu gehört es, Strukturen und Konzepte zu überwinden, 
die der Akzeptanz von Vielfalt widersprechen bzw. ihr nicht gerecht werden 
können. Die Herausforderung an den Pflegekinderbereich und an die ihn 
verantwortende Kinder- und Jugendhilfepolitik ist es, ihre Organisationsmit-
tel, ihre rechtlichen Prämissen, ihr Methodenrepertoire, ihre konzeptionellen 
Grundlagen und ihre Förder- und Unterstützungspolitik den tatsächlichen 
gesellschaftlichen Entwicklungen und den vielfältigen Lebensbedürfnissen 
von Kindern und Erwachsenen anzupassen. Vernünftige Lösungen in struk-
turierter Vielfalt sollte das Thema der Zukunft sein.25

25 Einen fundierten Ansatz hierfür liefern die »Weiterentwickelten Empfehlungen des Deutsches Vereins 
zur Vollzeitpflege/Verwandtenpflege« (2004).
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B.1  Rechtliche Grundlagen und Formen der Vollzeitpflege
 Marion Küfner / Lydia Schönecker

Die	Vollzeitpflege	steht	an	der	Schnittstelle	von	Familien-	und	Jugendhilfe-
recht	und	damit	auch	zwischen	privatem	und	öffentlichem	Recht.	Gesetzliche	
Vorschriften,	die	die	Beziehungen	zwischen	Eltern,	Pflegeeltern,	Kind	und	
Jugendamt regeln, wenn das Kind in einer Pflegefamilie untergebracht ist, 
finden	sich	sowohl	im	BGB	als	auch	im	SGB	VIII.	Die	Formen	der	Vollzeit-
pflege	werden	im	SGB	VIII	beschrieben	(B.1.1),	Beginn	und	Beendigung	des	
Pflegeverhältnisses	ergibt	sich	aus	der	Zusammenschau	beider	Rechtssysteme	
(B.1.2	und	B.1.5).	Das	Familienrecht	betrifft	vor	allem	die	sorge-	und	um-
gangsrechtlichen	Verhältnisse	zwischen	Eltern,	Pflegeeltern	und	Kind	(zum	
Sorgerecht	B.1.3),	das	SGB	VIII	vor	allem	die	Ausgestaltung	der	Beziehungen	
zum	Jugendamt	(B.1.4),	die	Regelung	der	örtlichen	Zuständigkeit	(B.1.6)	
und	des	Datenschutzes	(B.1.7).	Das	deutsche	System	mit	seinen	Eigenheiten	
verdient sodann eine kurze Einordnung anhand eines internationalen Rechts-
vergleichs	(B.1.8).

1.1  Rechtliche Kategorien der Vollzeitpflege
 Marion Küfner

Vollzeitpflege	kann	freiwillig	in	Anspruch	genommen,	in	Folge	eines	fa-
miliengerichtlichen	Entzugs	der	elterlichen	Sorge	vom	Vormund	bzw.	Er-
gänzungspfleger	(freiwillig)	beansprucht	werden	oder	eine	mögliche	Unter-
bringung	bei	der	Krisenintervention	im	Rahmen	einer	Inobhutnahme	sein.	
Vollzeitpflege	kann	als	Kurzzeit-,	Langzeit-	oder	Dauerpflege,	als	Verwand-
ten-	oder	Fremdpflege,	als	Bereitschaftspflege,	in	sozial-,	sonder-	und	heil-
pädagogischen	Pflegestellen	oder	auch	in	Erziehungsstellen	gewährt	werden.	
Diese	oder	ähnliche	Differenzierungen	finden	sich	bei	der	Beschreibung	von	
Formen	von	Pflegeverhältnissen,	die	sich	häufig	nur	in	Details	unterscheiden,	
gerade	im	Bereich	der	Sonderpflege.

Der	Begriff	Vollzeitpflege	wird	also	nicht	nur	für	die	Hilfe	zur	Erziehung	
nach	§§	27,	33	SGB	VIII	gebraucht,	sondern	meint	darüber	hinaus	alle	Unter-
bringungen	in	einem	familiären	Setting	über	Tag	und	Nacht.

Aus rechtlicher Sicht lassen sich, unabhängig von ihrem Zustandekommen 
und	ihrer	Ausgestaltung,	folgende	Formen	der	Vollzeitpflege	unterscheiden:
• als Hilfe zur Erziehung;
• als Eingliederungshilfe;
•	 als	Hilfe	für	junge	Volljährige;
• im Rahmen eines privaten Pflegeverhältnisses;
• im Rahmen einer Inobhutnahme;
•	 als	Adoptionspflege.
Diese	sollen	mit	ihren	jeweiligen	rechtlichen	Grundlagen,	die	bei	der	Aus-
gestaltung	der	Hilfe	zu	berücksichtigen	sind,	im	Folgenden	etwas	genauer	
vorgestellt	werden.	Außerdem	soll	mit	einigen	Missverständnissen	aufge-
räumt	werden,	die	in	der	Praxis	in	Bezug	auf	die	Hilfegewährung	teilweise	
vorherrschen.
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Als Hilfe zur Erziehung

Wenn	Vollzeitpflege	durch	das	Jugendamt	gewährt	wird,	geschieht	dies	meist	
als	Hilfe	zur	Erziehung.	Rechtsgrundlage	für	die	Hilfegewährung	sind	dann	
die	§§	27,	33	SGB	VIII,	auch	wenn	es	sich	um	verwandte	bzw.	unterhalts-
pflichtige	Pflegeeltern	handelt	(zur	Verwandtenpflege	näher	C.12).1 Dabei ist 
§	27	Abs.	1	SGB	VIII	die	Anspruchsgrundlage	und	§	33	SGB	VIII	regelt	die	
nähere	Ausgestaltung	der	Hilfe.2

Voraussetzung	für	die	Gewährung	von	Vollzeitpflege	in	Form	der	Hilfe	
zur Erziehung ist – wie für alle Hilfen zur Erziehung –, dass ein erziehe-
rischer Bedarf des Kindes besteht und die Hilfe für die Entwicklung des 
Kindes	notwendig	und	geeignet	ist.3 Ein erzieherischer Bedarf besteht nicht 
erst dann, wenn die Schwelle der Kindeswohlgefährdung überschritten 
ist, son-dern bereits dann, wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende 
Erziehung	nicht	mehr	gewährleistet	ist	und	eine	Hilfe	zur	Gewährleistung	
des	Kindeswohls	geeignet	und	notwendig	erscheint.4 Zu berücksichtigen 
sind	zudem	die	Vorschriften	der	§§	36	ff.	SGB	VIII	über	Mitwirkung	und	
Hilfeplan	(§	36	SGB	VIII),	Steuerungsverantwortung	und	Selbstbeschaffung	
(§	36a	SGB	VIII)	sowie	über	die	Zusammenarbeit	bei	Hilfen	außerhalb	der	
Familie	(§	37	SGB	VIII).	Außerdem	besteht	ein	Anspruch	der	Personensor-
geberechtigten	auf	Leistungen	zum	Unterhalt	des	Minderjährigen	(§	39	SGB	
VIII)	und	Krankenhilfe	(§	40	SGB	VIII)	als	Annex	zu	den	pädagogischen	
Leistungen	(näher	C.16.1	und	C.16.9).

Gerade	bei	professionalisierten	Angeboten	der	Vollzeitpflege	stellt	sich	
häufig	die	Schwierigkeit	der	Abgrenzung	zu	familienähnlichen	Formen	der	
Heimerziehung	nach	§	34	SGB	VIII	(Erziehungsstelle,	Familienwohngruppe,	
SOS-Kinderdorf,	Kleinstheim).	Wenn	diese	Einordnung	auch	für	die	Hilfe-
gewährung selbst ohne Bedeutung ist, kann sie eine wichtige Rolle spielen für 
die Ausgestaltung der Hilfe mit den Leistungserbringern (Pflegeverträge oder 
Leistungs-	und	Entgeltvereinbarungen),	für	die	Frage	der	Erlaubnispflicht	
(Pflege-	oder	Betriebserlaubnis),	die	örtliche	Zuständigkeit	(§	86	Abs.	6	SGB	
VIII,	hierzu	B.1.6)	etc.	Entscheidend	ist	letztlich	die	konzeptionelle	Ausge-
staltung der Hilfe, nicht etwa die gewählte Bezeichnung oder die durch den 
Träger vorgenommene Zuordnung5	(hierzu	C.13).

1 Durch den seit der Gesetzesänderung im Wege des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kinder- und 
Jugendhilfe (KICK) eingefügten § 27 Abs. 2a SGB VIII wurde klargestellt, dass eine »andere Familie« 
i.S.d. § 33 SGB VIII auch Verwandte des Kindes sein können, auch wenn sie dem Kind gegenüber zum 
Unterhalt verpflichtet sind. 
2 Wiesner/Wiesner (2006b), § 27 SGB VIII Rn. 1. 
3 Rechtsdogmatisch umstritten, aber für die Praxis der Jugendhilfe ohne Auswirkungen ist, ob die Merk-
male der Notwendigkeit und Geeignetheit dem Tatbestand oder der Rechtsfolge zuzuordnen sind, vgl. 
Wiesner/Wiesner (2006b), § 27 SGB VIII Rn. 25a m.w.Nachw. 
4 Wiesner/Wiesner (2006b), § 27 SGB VIII Rn. 18. 
5 Zu den Unterschieden zwischen Pflegestellen für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und 
Jugendliche (§ 33 S. 2 SGB VIII) und den familienähnlichen Formen der Heimerziehung nach § 34 SGB 
VIII vgl. Stellungnahme der BAGLJÄ ZfJ 2003, 103; zur rechtlichen Einordnung Meysen JAmt 2002, 326.

Für	seelisch behinderte Kinder	kann	das	Jugendamt	Leistungen	der	Vollzeit-
pflege	auch	als	Eingliederungshilfe	erbringen	(§	35a	Abs.	2	Nr.	3	SGB	VIII)	
(zur	Problematik	der	Vollzeitpflege	für	körperlich	und	geistig	behinderte	
Pflegekinder	C.15).	

Anspruchsberechtigt sind – anders als bei den Hilfen zur Erziehung – 
nicht	die	Personensorgeberechtigten,	sondern	entsprechend	dem	Gesetzeswor-
tlaut	das	Kind	bzw.	der	Jugendliche	selbst.	Die	Hilfe	findet	häufig	in	Sonder-
pflegestellen	statt,	wie	sie	auch	in	§	33	S.	2	SGB	VIII	genannt	sind.	Die	§§	36	
ff.	SGB	VIII	finden	ebenso	Anwendung.

Für	die	Bejahung	eines	Hilfeanspruchs	nach	§	35a	SGB	VIII	ist	grund-
sätzlich eine zweifache Beurteilung notwendig: Zum einen die Diagnose, 
dass	die	seelische	Gesundheit	des	Kindes	oder	Jugendlichen	mit	hoher	Wahr-
scheinlichkeit	länger	als	sechs	Monate	von	dem	für	sein	Lebensalter	typischen	
Zustand	abweicht	(§	35a	Abs.	1	S.	1	Nr.	1	SGB	VIII).	Diese	Beurteilung	hat	
regelmäßig	durch	einen	Arzt/eine	Ärztin	bzw.	eine/n	Psychotherapeuten/-in	
zu	erfolgen	(§	35	Abs.	1a	SGB	VIII).	Zum	anderen	ist	eine	Einschätzung	zu	
treffen,	ob	die	Teilhabe	des	jungen	Menschen	am	Leben	in	der	Gesellschaft	
beeinträchtigt	ist	bzw.	eine	solche	Beeinträchtigung	droht.	Diese	Beurtei-
lung fällt insbesondere in den Aufgabenbereich der sozialpädagogischen 
Fachlichkeit.6

Die	Entscheidungskompetenz	über	das	Vorliegen	der	Leistungsvoraus-
setzungen sowohl hinsichtlich der seelischen Beeinträchtigung als auch der 
Teilhabebeeinträchtigung	liegt	beim	Jugendamt.	Ihre	Ausübung	unterliegt	
jedoch	uneingeschränkter	gerichtlicher	Kontrolle.7

Junge	Menschen	leben	häufig	über	das	18.	Lebensjahr	hinaus	weiterhin	im	
Elternhaus.	Es	ist	nicht	ersichtlich,	warum	dies	bei	Pflegekindern	anders	
sein	sollte.	Deshalb	kann	auch	für	junge	Volljährige	Vollzeitpflege	gewährt	
werden	(§	41	i.V.m.	§	33	SGB	VIII).	Der	Anspruch	auf	pädagogische	und	
finanzielle	Unterstützung	ergibt	sich	aus	§	41	Abs.	1	SGB	VIII,	wenn	die	dort	
aufgestellten	Voraussetzungen	erfüllt	sind.	§	41	Abs.	2	SGB	VIII,	der	wiede-
rum die nähere Ausgestaltung der Hilfe regelt, verweist unter anderem auf 
die	Vorschriften	des	§	33	und	§	39	SGB	VIII.	Die	Vorschrift	des	§	36	SGB	
VIII	findet	ebenfalls	Anwendung.

In	der	Praxis	wird	die	Hilfegewährung	oftmals	mit	Volljährigkeit	des	Pfle-
gekindes	eingestellt;	eine	neue	Hilfe	wird	vielerorts	nicht	eingeleitet.8 Dies ist 
mit	den	Vorgaben	des	§	41	SGB	VIII	nicht	vereinbar.	Weil	mit	dem	formalen	
Erreichen	des	Volljährigkeitsalters	nicht	zwangsläufig	eine	selbstständige	und	
ausreichende	Persönlichkeitsentwicklung	einhergeht,	soll	die	Hilfe	auch	über	
das	18.	Lebensjahr	hinaus	gewährt	werden,	wenn	und	solange	die	(Jugend-)	

Als Eingliederungshilfe

Als Hilfe für junge Volljährige

6 Münder u.a./ Meysen (2009), § 35a SGB VIII Rn. 33; Schellhorn u.a./Fischer (2007), § 35a SGB VIII Rn. 
12; DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 181. 
7 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 181; Schellhorn u.a./Fischer (2007), § 35a SGB VIII Rn. 12. 
8 Dies spiegelt auch die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik wider. Die Fallzahlen für Hilfen für 
junge Volljährige sanken im Jahr 2004 im Verhältnis zum Bezugsjahr 1995 um 19,2%. 2004 wurden im 
Vergleich zu 2003 22,2% weniger Hilfen für junge Volljährige gewährt, vgl. Nüsken (2008 a).
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Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig 
ist.	Dies	ist	immer	dann	der	Fall,	wenn	Einschränkungen	in	der	Persönlich-
keitsentwicklung	und	in	der	Fähigkeit	zur	selbstständigen	Lebensführung	be-
stehen,	denen	durch	Jugendhilfemaßnahmen	sinnvoll	begegnet	werden	kann.

•	 Bis	zur	Vollendung	des	21.	Lebensjahres	ist	die	Fortführung	der	Hilfe	
sowie	auch	die	Einleitung	einer	neuen	Hilfe	als	(gesetzlicher)	Regelfall	
vorgesehen.	Da	es	sich	um	eine	Soll-Vorschrift	handelt,	muss	der	Jugend-
hilfeträger	darlegen	und	ggf.	auch	beweisen	können,	warum	er	die	Hilfe	
aufgrund	der	Besonderheiten	eines	speziellen	Falls	ausnahmsweise	nicht	
einleiten	oder	fortsetzen	will.9	Finanzielle	Erwägungen	dürfen	in	diesem	
Zusammenhang	keine	Rolle	spielen.10

•	 Zwischen	dem	21.	und	dem	27.	Lebensjahr	ist	eine	Fortführung	in	»be-
gründeten	Einzelfällen«	vorgesehen,	wenn	bereits	zuvor	eine	Jugendhil-
feleistung	erbracht	worden	ist	(vgl.	§	41	Abs.	1	S.	2	Hs.	2	SGB	VIII).	Ein	
»begründeter	Einzelfall«	wird	in	der	Jugendhilfepraxis	vor	allem	dann	
angenommen, wenn eine begonnene Maßnahme bis zum Abschluss einer 
schulischen	oder	beruflichen	Ausbildung	fortgesetzt	werden	soll.	Aber	
auch, wenn keine Ausbildung angestrebt wird oder diese schon beendet 
ist, kann sich ein Rechtsanspruch ergeben, etwa wenn die Einleitung einer 
Anschlussmaßnahme	abgewartet	werden	soll.11 Der Neubeginn einer Maß-
nahme	nach	Vollendung	des	21.	Lebensjahrs	scheidet	aus.

Die	Beendigung	der	Vollzeitpflege	wegen	Vollendung	des	18.	Lebensjahrs	
ohne	Feststellung	besonderer	Gründe,	die	dies	rechtfertigen	würden,	ist	feh-
lerhaft.	§	41	SGB	VIII	stellt	ausdrücklich	klar,	dass	im	Regelfall	auch	einem	
jungen	Volljährigen	die	notwendige	Hilfe	zu	einer	eigenverantwortlichen	
Lebensführung	zu	gewähren	ist.	Bei	Erreichen	des	21.	Lebensjahrs	ist	zu	prü-
fen,	ob	ausnahmsweise	durch	eine	Fortsetzung	der	Hilfe	die	bisher	gewährten	
Leistungen	zu	einem	sinnvollen	Abschluss	gebracht	werden	können.

Schwierigkeiten	bereitet	in	der	Praxis	mitunter	die	Abgrenzung	der	Hilfe	für	
junge	Volljährige	zur	Hilfe	zur	Überwindung	besonderer	sozialer	Schwie-
rigkeiten	gem.	§	67	SGB	XII.	Während	§	41	SGB	VIII	vornehmlich	auf	die	
individuelle	Lebenslage	des	jungen	Volljährigen,	seine	noch	nicht	abgeschlos-
sene	Persönlichkeitsentwicklung	und	den	sich	daraus	ergebenden	Hilfebedarf	
abstellt,	geht	es	bei	§	67	SGB	XII	vor	allem	um	die	Bewältigung	einer	sozia-
len Mängellage, die eher durch äußere und weniger durch personenbedingte 
Defizite	gekennzeichnet	ist.	Liegen	die	Voraussetzungen	für	beide	Hilfen	vor,	
ist	gem.	§	67	S.	2	SGB	XII	die	Jugendhilfe	vorrangig.

9 Wiesner/Wiesner (2006 b), § 41 SGB VIII Rn. 25. 
10 BVerwG NDV 1990, 58. 
11 Kunkel/Kindle (2006), § 41 Rn. 11; Busch/Fieseler (2003), S. 464 und 466 f.

Die	Zuständigkeit	des	Sozialhilfeträgers	gem.	§	67	SGB	XII	ist	regelmä-
ßig	auf	die	Fälle	beschränkt,	in	denen	junge	Menschen	über	21	erstmals	
Leistungen	beantragen,	geeignete	Angebote	der	Jugendhilfe	nicht	zur	Verfü-
gung	stehen	oder	in	denen	bloß	materielle	Mangellagen	(z.B.	Wohnungslosig-
keit)	vorliegen.12

12 Münder u.a./ Tammen (2009), § 41 SGB VIII Rn. 14 f.; Hauck/Noftz/Stähr (11/2006), § 41 SGB VIII Rn. 
19; DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2003, 241 zu dem fast wortlautgleichen § 72 BSHG; auch in der Recht-
sprechung ist anerkannt, dass Hilfe nach dem SGB XII nur gewährt wird, wenn Hilfe nach § 41 SGB VIII 
nicht oder nicht mehr gewährt werden kann, vgl. BVerwG FEVS 49, 99.
13 So deutlich BVerwG ZfJ 2000, 192 = FEVS 51, 337 = NDV-RD 2000, 55; OVG NW FEVS 47, 505; VG 
Minden NDV-RD 1998, 58; Münder u.a./ Tammen (2009), § 41 SGB VIII Rn. 7; Kunkel/Kindle (2006), § 
41 SGB VIII Rn. 10; Wiesner/Wiesner (2006 b), § 41 SGB VIII Rn. 23a.
14 NdsOVG FEVS 52, 7; Wiesner/Wiesner (2006 b), § 41 SGB VIII Rn. 26. 

Hilfen für (junge) Volljährige

18 Jahre 21 Jahre 27 Jahre

§§ 27, 33 SGB VIII
§ 41 i.V.m. §§ 27,
33 SGB VIII

§ 41 i.V.m. §§ 27,
33 SGB VIII §§ 67, 68 SGB XII

Im Regelfall (+);
Kann nur versagt
werden, wenn keine
»spürbare Verbesse-
rung« zu erwarten

In »begründeten
Einzelfällen« als 
Fortsetzungshilfe 
für begrenzte Zeit 
Alternativ ggf. §§ 67, 
68 SGB XII

wenn »soziale
Schwierigkeiten«
vorliegen, allenfalls 
übergangsweise

Ein	ähnliches	Problem	stellt	sich	bei	jungen	Volljährigen	mit	seelischer	
Behinderung	in	Bezug	auf	Leistungen	der	Eingliederungshilfe	nach	§§	53	ff.	
SGB	XII.	Bei	ihnen	ist	häufig	absehbar,	dass	sie	auch	über	den	eigentlichen	
Jugendhilfezeitraum hinaus hilfebedürftig und dann auf die Eingliederungs-
hilfe	nach	SGB	XII	angewiesen	sein	werden.	Jedoch	steht	dies	einem	An-
spruch	nach	§	41	SGB	VIII	nicht	im	Wege.	Denn	dieser	setzt	nicht	etwa	eine	
entsprechende	»Erfolgsprognose«	voraus,	dass	innerhalb	eines	bestimmten	
Zeitraums	(etwa	bis	zur	Vollendung	des	21.	oder	27.	Lebensjahrs)	die	Per-
sönlichkeitsentwicklung	abgeschlossen	ist	bzw.	eine	eigenverantwortliche	
Lebensführung	erreicht	wird.	Sofern	noch	Entwicklungsfortschritte	erreicht	
werden,	sodass	auch	künftig	die	Aussicht	auf	spürbare	Verbesserung	und	
Förderung	der	Fähigkeiten	besteht,	darf	die	Hilfe	nicht	versagt	werden.	Nur	
wenn nicht einmal Teilerfolge zu erwarten sind, ist die Hilfe ungeeignet und 
daher	abzulehnen.13 Dies bedeutet, dass für seelisch behinderte junge Men-
schen	Jugendhilfe	häufiger	als	bei	jungen	Volljährigen	ohne	Behinderung	
bis	zur	Vollendung	des	27.	Lebensjahrs	zu	leisten	ist.14	Vorher	erscheint	ein	
Übergang	zur	Eingliederungshilfe	nach	§§	53	ff.	SGB	XII	geboten,	wenn	
keine	Verbesserung	in	Bezug	auf	die	eigenverantwortliche	Lebensführung	
zu erwarten ist oder wenn die Kontinuität des Hilfeprozesses bei einem 
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Übergang	zur	Erwachsenenhilfe	besser	gewährleistet	ist.15	In	jedem	Fall	sind	
Vereinbarungen	zwischen	Jugend-	und	Sozialhilfeträger	über	den	Zeitpunkt	
des Zuständigkeitswechsels sinnvoll, um die Kontinuität des Hilfeprozesses 
bei	einem	Übergang	zur	Erwachsenenhilfe	besser	zu	gewährleisten.

15 Münder u.a./ Tammen (2009), § 41 SGB VIII Rn. 18; DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2005, 18 f.; vgl. 
auch Busch/Fieseler (2003), S. 464, die annehmen, dass der bisher zuständige Jugendhilfeträger den 
jungen Menschen nicht an den Sozialhilfeträger verweisen darf, wenn ein Pflegekind seit frühen Jahren 
in der Pflegefamilie lebt und auch über die Volljährigkeit der Hilfe bedarf.
16 Dies genügt als Willensbekundung für die Inanspruchnahme einer Hilfe nach § 27 SGB VIII zumindest 
dann, wenn die Eltern erreicht und gefragt wurden, vgl. Wiesner/Wiesner (2006b), § 27 SGB VIII Rn. 26.

§§	27,	33	SGB	VIII	ggf.	auch	vorläufig	gewährt	werden.	Der	»Notkompetenz«	
aus	§	42	SGB	VIII	bedarf	es	daher	insbesondere	dann,	wenn	die	Eltern	nicht	
in	die	für	notwendig	befundene	Fremdunterbringung	einwilligen	oder	nicht	
erreichbar	sind.	In	diesem	Fall	bietet	§	42	SGB	VIII	eine	Rechtsgrundlage	
für eine Klärung der Schutzbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in 
Krisensituationen, die das Jugendamt ausnahmsweise ermächtigt, auch gegen 
den	Willen	der	Sorgeberechtigten	Entscheidungen	über	die	Versorgung	und	
Erziehung	des	Kindes	zu	treffen.	Die	Pflegeeltern	leiten	ihre	Befugnisse	von	
dieser	Sonderbefugnis	des	Jugendamts	ab.	Sobald	jedoch	ein	Einverständnis	
der Personensorgeberechtigten vorliegt, ist die Inobhutnahme in eine (vorläu-
fige)	Hilfe	zur	Erziehung	zu	überführen.17

Weit	verbreitet	ist	die	Auffassung,	dass	die	Bereitschaftspflege	generell	unter	 
§	42	SGB	VIII	zu	fassen	ist.	Die	Bereitschaftspflege	erfolgt	als	Kriseninter-
vention jedoch nur dann als Inobhutnahme, wenn die Personensorgeberech-
tigten	nicht	den	erklärten	Willen	haben,	ihr	Kind	(vorläufig)	in	einer	Pflege-
familie	unterzubringen.	Andernfalls	ist	Rechtsgrundlage	§§	27,	33	oder	§	35a	
SGB	VIII.	Die	rechtliche	Einordnung	unter	§	42	SGB	VIII	oder	§§	27,	33	
bzw.	§	35a	SGB	VIII	kann	insofern	von	praktischer	Relevanz	sein,	als	sie	sich	
auf	die	Hilfeplanung	und	die	örtliche	Zuständigkeit	auswirken	kann.

Vollzeitpflege	kann	auch	ohne	Zutun	des	Jugendamts	geleistet	werden,	auf	
der	Grundlage	eines	privaten	Pflegearrangements.	Häufig	geschieht	dies	bei	
Pflegepersonen	aus	dem	Verwandtenkreis	oder	sozialen	Nahraum,	die	sich	
des	Kindes	annehmen,	ohne	Leistungen	des	Jugendamts	beziehen	zu	wollen.	
Sofern	sie	nicht	mit	dem	Kind	verwandt	oder	verschwägert,	Vormund	oder	
Pfleger	für	das	Kind	sind	und	die	Unterbringung	in	ihrem	Haushalt	länger	
als acht Wochen dauern soll, bedürfen sie in der Regel einer Pflegeerlaubnis 
(§	44	SGB	VIII).18 Werden keine Jugendhilfeleistungen erbracht, besteht auch 
kein	Anspruch	auf	Pflegegeld.	Eine	Finanzierung	kann	dann	allenfalls	über	
die	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	(§§	19,	28	Abs.	5	SGB	XII)	erfolgen.	In	jedem	
Fall	aber	können	die	Pflegeeltern	Beratung	und	Unterstützung	vom	Jugend-
amt	erhalten	(§	37	Abs.	2	SGB	VIII).	

Im Rahmen privater Pflegeverhältnisse, die zudem vom Erlaubnisvorbehalt 
in	§	44	Abs.	1	SGB	VIII	ausgenommen	sind,	wird	die	Eignung	der	Pflegeper-
son	nicht	überprüft.	Solche	Pflegeverhältnisse	unterliegen	nicht	der	Kontrolle	
des Jugendamts, aber natürlich dem staatlichen Wächteramt, das im Schutz-
auftrag	des	§	8a	SGB	VIII	konkretisiert	wurde.	Die	Fachkräfte	sind	somit	
gehalten	einzugreifen,	wenn	ihnen	gewichtige	Anhaltspunkte	für	die	Gefähr-
dung	des	Wohls	des	Kindes	bekannt	werden.

17 VG Frankfurt a.M. 25.06.2009, 7 K 4042/07.F; DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2003, 235 (237); zur 
Abgrenzung zwischen Inobhutnahme und Hilfe zur Erziehung vgl. auch LG Tübingen 18.02.2005, 7 O 
560/03 sowie Münch-Komm/Strick (2002), § 42 SGB VIII Rn. 6.
18 Schindler (2004).

Hilfen für (junge) Volljährige mit seelischen Behinderungen

18 Jahre 21 Jahre 27 Jahre

§§ 35 a SGB VIII
§ 41 i.V.m. § 35 a
SGB VIII

§ 41 i.V.m. § 35 a
SGB VIII §§ 53 ff. SGB XII

i.d.R. (+) »begründeter Einzel-
fall« Alternativ ggf.
§§ 53 ff. SGB XII

Übergangsweise
ggf. §§ 67, 68 SGB
XII

Keine	Sozialleistungsansprüche,	die	der	Jugendhilfe	nach	§	10	SGB	VIII	
vorgehen	könnten,	haben	ausländische junge Menschen, die eine Aufenthalts-
erlaubnis	oder	eine	Gestattung	(während	eines	anhängigen	Asylverfahrens)	
besitzen	bzw.	deren	Aufenthalt	nur	auf	Grund	von	§	60a	Aufenthaltsgesetz	
geduldet	wird.	Diese	haben	häufig	keinen	Anspruch	auf	BAföG	oder	Maß-
nahmen	der	Arbeitsförderung	(vgl.	§	8	Abs.	2	BAföG	oder	§	63	Abs.	2	SGB	
III).	Leistungen	nach	dem	SGB	II	oder	SGB	XII	sind	wegen	des	Vorrangs	
dieser	Gesetze	ausgeschlossen	(vgl.	§	7	Abs.	5	und	6	SGB	II	und	§	22	SGB	
XII).	Um	ihnen	trotzdem	eine	Berufsausbildung	zu	ermöglichen,	ist	die	Ju-
gendhilfe	gefragt,	geeignete	Hilfen	zu	erbringen.

Wenn	ein	Kind	aufgrund	einer	akuten	Gefahr	aus	seiner	Familie	genommen	
werden muss oder selbst um Obhut bittet, muss ihm kurzfristig und vorläufig 
Unterkunft	gewährt	werden,	bis	über	die	weitere	Perspektive	entschieden	und	
ggf.	eine	geeignete	Anschlusshilfe	eingeleitet	ist.	Dafür	können	sich	Kinder-	
bzw.	Jugendschutzstellen	oder	–	die	familiäre	Variante	davon	–	Bereitschafts-
pflegestellen	anbieten.	Rechtsgrundlage	für	diese	Form	der	Vollzeitpflege	
kann	§	42	SGB	VIII	oder	§§	27,	33	SGB	VIII	sein.	Die	rechtliche	Zuordnung	
hängt	davon	ab,	ob	die	Personensorgeberechtigten	mit	der	Fremdunterbrin-
gung	einverstanden	sind	oder	nicht.

Die Ausgestaltung als Hilfe zur Erziehung setzt eine Einwilligung der Per-
sonensorgeberechtigten	voraus,	diese	kann	im	Einzelfall	auch	implizit	bzw.	
konkludent erklärt sein, wenn die Personensorgeberechtigten der Hilfegewäh-
rung	nicht	widersprechen.16	Dann	kann	die	Hilfe	auf	der	Grundlage	von	 

Im Rahmen einer Inobhutnahme

Im Rahmen eines privaten Pflegeverhältnisses
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Die Adoptionspflege ist ein besonderes familienrechtliches Rechtsverhältnis 
zur	Vorbereitung	der	Annahme	als	Kind.	Es	richtet	sich	nach	§§	1744	ff.	 
BGB	sowie	nach	den	Vorschriften	des	Adoptionsvermittlungsgesetzes	und	
wird	zwischen	dem	Jugendamt	als	Vormund19 und den Adoptionspflegeeltern 
vertraglich	vereinbart.	Die	Adoptionspflege	ist	keine	Hilfe	zur	Erziehung	
nach	§	33	SGB	VIII.	Dies	folgt	schon	daraus,	dass	sie	ein	anderes	Ziel	ver-
folgt: Sie dient nicht dazu, den Personensorgeberechtigten Hilfe zur Erzie-
hung zu leisten, sondern in einer Probezeit die Annahme als Kind vorzuberei-
ten.20	Entsprechend	besteht	auch	kein	Annexanspruch	auf	Pflegegeld	nach	 
§	39	SGB	VIII.21

Die	Eltern	können	von	sich	aus	eine	anderweitige	Unterbringung	ihres	
Kindes wünschen, weil sie selbst mit der Erziehung des Kindes überfordert 
sind	oder	die	familiären	Umstände	es	nicht	erlauben,	dass	das	Kind	weiter	in	
ihrem	Haushalt	lebt.	Dann	können	sie	dies	entweder	selbst	in	die	Hand	neh-
men,	wenn	sie	etwa	eine	verwandte	oder	befreundete	Familie	kennen,	die	das	
Kind	aufzunehmen	bereit	ist,	oder	können	sich	an	das	Jugendamt	wenden.	

Vereinbaren	die	Eltern	mit	einer	anderen	Familie,	dass	das	Kind	künftig	
für	eine	gewisse	Zeit	(länger	als	acht	Wochen)	oder	auch	auf	Dauer	bei	ihnen	
leben soll, bedarf es in der Regel einer Pflegeerlaubnis des Jugendamts (§ 44 
SGB	VIII).	Bestimmte	Fälle	jedoch	sind	von	der	Erlaubnispflicht	ausgenom-
men, sodass es zunächst keine Eignungsprüfung und Kontrolle durch das 
Jugendamt	gibt.	Insbesondere	dann,	wenn	die	Eltern	das	Kind	bei	den	Groß-
eltern	oder	anderen	Verwandten	unterbringen,	wird	das	Jugendamt	häufig	
keine	Kenntnis	von	dem	Pflegeverhältnis	haben.

Oftmals	wird	der	Vorschlag	für	eine	Fremdunterbringung	des	Kindes	von	
Seiten	des	Jugendamts	kommen.	Wenn	dieses	zu	der	fachlichen	Einschätzung	
gelangt,	dass	eine	dem	Wohl	des	Kindes	bzw.	Jugendlichen	entsprechende	
Erziehung	in	seiner	Familie	nicht	gewährleistet	ist	und	auch	ambulante	Hil-
fen nicht ausreichen, sein Wohl sicherzustellen, wird es mit den Eltern über 
die	Notwendigkeit	einer	anderweitigen	Unterbringung	sprechen.	Willigen	die	
Eltern	ein,	kann	die	Versorgung	und	Erziehung	des	Kindes	in	einer	Pflege-
familie	im	Rahmen	einer	freiwilligen	Hilfe	zur	Erziehung	erfolgen.	Diese	ist	
nach	ihrer	Grundkonzeption	eine	Sozialleistung,	die	darauf	abzielt,	die	Eltern	
bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen, ohne dass 
damit	bereits	in	ihre	Erziehungsrechte	eingegriffen	wird.

19 Mit der Einwilligungserklärung der Eltern (§§ 1747, 1748 BGB) wird das Jugendamt als Amtsvormund 
Inhaber der elterlichen Sorge (§ 1751 Abs. 1 BGB). 
20 Wiesner/Wiesner (2006b), § 33 SGB VIII Rn. 40; Kunkel/Kunkel (2006), § 33 SGB VIII Rn. 6. 
21 OVG NW JAmt 2001, 426 = ZfJ 2001, 467.

22 Lakies ZfJ 1998, 129. Der Vorrang der freiwilligen Inpflegegabe kommt insbesondere auch in § 1666a 
Abs. 1 S. 1 BGB zum Ausdruck. Nach dieser Vorschrift sind Maßnahmen, mit denen eine Trennung des 
Kindes von der elterlichen Familie verbunden ist, nur dann zulässig, wenn der Kindeswohlgefährdung 
nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet werden kann.

Als Adoptionspflege

1.2  Beginn des Pflegeverhältnisses 
 Marion Küfner

Bei »freiwilliger« Inpflegegabe

Bei Unterbringung gegen den Willen der Eltern

Sind die personensorgeberechtigten Eltern nicht bereit, die Hilfe in Anspruch 
zu	nehmen,	muss	zunächst	versucht	werden,	in	Gesprächen	ihre	Einwilligung	
zu	erreichen,	um	die	für	notwendig	gehaltene	Vollzeitpflege	zu	initiieren.22 
Gelingt	dies	nicht,	kommt	es	darauf	an,	ob	das	Wohl	des	Kindes	gefährdet	
ist,	wenn	es	in	der	Familie	bleibt.	

Sieht	das	Jugendamt	das	körperliche,	geistige	oder	seelische	Wohl	des	Kin-
des	in	der	Familie	gefährdet	und	hält	infolgedessen	eine	Fremdunterbringung	
für	notwendig	oder	gelingt	es	ihm	selbst	nicht,	die	Gefährdung	abzuschätzen,	
weil	die	Eltern	nicht	bereit	oder	in	der	Lage	sind,	an	der	Gefährdungsein-
schätzung mitzuwirken, muss	es	das	Familiengericht	anrufen,	um	ggf.	auch	
gegen	den	Willen	der	Eltern	eine	Hilfe	zur	Erziehung	initiieren	zu	können	 
(§	8a	Abs.	3	S.	1	SGB	VIII).	

Die Entscheidung, ob tatsächlich eine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder 
nicht,	setzt	einen	sensiblen	Einschätzungsprozess	der	Fachkräfte	nach	§	8a	
SGB	VIII	voraus,	bei	dem	Kinder	und	Eltern	einzubeziehen	sind.	

Ist	eine	anderweitige	Unterbringung	für	die	gedeihliche	Entwicklung	eines	
Kindes	notwendig	und	droht	seinem	körperlichen,	geistigen	oder	seelischen	
Wohl	Gefahr,	kann	das	Jugendamt	sich	an	das	Familiengericht	wenden	
und	ihm	die	entscheidungserheblichen	Tatsachen	vortragen	(§	8a	Abs.	3	S.	
1	Halbs.	2	SGB	VIII,	vgl.	C.10).	Das	Familiengericht	entscheidet	dann	auf	
der	Grundlage	dieser	Tatsachen	selbst,	ob	es	ein	Verfahren	nach	§	1666	BGB	
einleiten	will,	um	Aufklärung	der	Gefährdungssituation	zu	erzielen	(§	157	
FamFG)	oder/und	ggf.	die	Eltern	zur	Inanspruchnahme	der	Hilfe	auch	ge-
gen	ihren	Willen	zu	verpflichten.	Sieht	das	Jugendamt	keine	Gefahr	für	das	
Kindeswohl oder die Perspektive, mit den Eltern das Einverständnis in eine 
Unterbringung	bei	einer	Pflegefamilie	zu	erarbeiten,	wird	es	von	einer	Anru-
fung	des	Familiengerichts	absehen.	

Für	die	Entscheidung,	ob	das	Familiengericht	angerufen	werden	soll	oder	
nicht,	muss	das	Jugendamt	also	ebenfalls	eine	Einschätzung	treffen,	wobei	
der	Maßstab	diesmal	ein	anderer	ist.	Während	es	für	die	Unterbringung	in	
einer Pflegefamilie mit Einwilligung der Eltern nur darauf ankommt, ob das 
Kindeswohl	»nicht	gewährleistet«	ist	(vgl.	§	27	Abs.	1	SGB	VIII),	muss	es	für	
die	Erwägung,	ob	eine	Vollzeitpflege	gegen	den	Willen	der	Eltern	initiiert	
werden	soll,	als	»gefährdet«	anzusehen	sein	(§	1666	Abs.	1	BGB).

Aufgrund	des	Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes	ist	vor	der	Initiierung	einer	
Fremdunterbringung	gegen	den	Willen	der	Eltern	zu	prüfen,	ob	eine	Ge-
fährdung durch andere Hilfen, die nicht mit einer Trennung von Eltern und 
Kind	verbunden	sind,	beseitigt	oder	vermieden	werden	kann	(§	1666a	Abs.	1	
S.	2	BGB;	§	8a	Abs.	1	S.	3	SGB	VIII;	Art.	6	Abs.	3	GG).	In	manchen	Fällen	
ist	die	Situation	in	der	Familie	jedoch	so	prekär,	dass	das	Jugendamt	gleich,	
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d.h.	ohne	vorheriges	Werben	um	freiwillige	Inanspruchnahme	von	Hilfen,	
das	Familiengericht	anrufen	wird.	Dies	kann	etwa	vorkommen,	wenn	die	
Eltern	nicht	mit	einer	Inobhutnahme	einverstanden	sind	oder	die	Grundlage	
für die Zusammenarbeit nicht ausreichend verlässlich erscheint, insbesonde-
re	eine	spätere	Rücknahme	der	Einwilligung	zu	befürchten	ist.	Im	Regelfall	
führt der Weg zu einer Hilfeakzeptanz jedoch eher über das Angebot von 
Hilfe	und	Kooperation	als	über	gerichtliche	Anordnungen.

In	seiner	»Anregung«	an	das	Familiengericht	(§	24	FamFG)	kann	das	
Jugendamt	Vorschläge	machen,	welche	Rechtsfolge	es	für	geeignet	hält.	
Das	Familiengericht	hat	umgekehrt	die	Maßnahme	zu	treffen,	die	es	bei	
fehlender	Bereitschaft	und/oder	Fähigkeit	der	Eltern	zur	Abwendung	der	
Kindeswohlgefährdung	für	erforderlich	hält	(§	1666	Abs.	1	BGB).	Diese	
offene	Formulierung	lässt	Raum	für	vielfältige	Gestaltungsmöglichkeiten.	
Deshalb	konkretisiert	§	1666	Abs.	3	BGB,	der	durch	das	Gesetz	zur	Erleich-
terung	familiengerichtlicher	Maßnahmen	bei	Gefährdung	des	Kindeswohls	
(KiWoMaG)23 eingeführt wurde, die Rechtsfolgen durch eine beispielhafte 
Aufzählung	möglicher	Maßnahmen,	insbesondere	auch	solche	unterhalb	der	
Schwelle	des	vollständigen	oder	teilweisen	Sorgerechtsentzugs.

Für	das	Jugendamt	ist	insbesondere	von	Bedeutung,	dass	das	Familienge-
richt den Eltern auferlegen kann, vom Jugendamt angebotene Hilfen, etwa 
Hilfe	zur	Erziehung	in	Vollzeitpflege,	in	Anspruch	zu	nehmen	(§	1666	Abs.	3	
Nr.	1	BGB).	Solche	Weisungen	waren	zwar	auch	nach	bisherigem	Recht	mög-
lich,	spielten	in	der	Praxis	jedoch	nur	eine	untergeordnete	Rolle.24 Sie sollen 
künftig vor allem in frühen Stadien in Erwägung gezogen werden, wenn eine 
gerichtliche	Erörterung	dazu	beitragen	kann,	den	Eltern	und	dem	Kind	die	
notwendigen	Anstöße	zu	Verhaltensänderungen	zu	geben,	um	die	Gefahr	
für das Kindeswohl abzuwenden und weitergehende Maßnahmen wie den 
teilweisen	oder	vollständigen	Entzug	der	elterlichen	Sorge	zu	vermeiden.

Die	Klärungsphase,	ob	eine	Gefahr	für	das	Kindeswohl	besteht	und	ein	
gerichtlicher	Eingriff	in	das	elterliche	Sorgerecht	notwendig	ist,	kann	sich	
über	einen	längeren	Zeitraum	hinziehen.	Jedoch	sollte	das	Jugendamt	im	
Einzelfall	nicht	zu	lange	zögern,	das	Familiengericht	anzurufen,	damit	dieses	
noch	aus	dem	Maßnahmenkatalog	des	§	1666	BGB	schöpfen	kann	und	nicht	
letztlich	doch	nur	der	Entzug	der	elterlichen	Sorge	bleibt.25	Die	Gefahr,	dass	
durch	eine	zu	frühe	Anrufung	des	Familiengerichts	das	für	eine	gelingende	
Hilfebeziehung	notwendige	Vertrauensverhältnis	zerstört	wird,	gilt	es	jedoch	
ausreichend	und	verantwortungsvoll	zu	berücksichtigen.

23 In Kraft seit 11.07.2008, BGBl I, S. 1188. 
24 Vielmehr beschränkte sich die gerichtliche Reaktion häufig auf den teilweisen oder vollständigen 
Entzug des Sorgerechts, wie die Arbeitsgruppe »Familiengerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des 
Kindeswohls« (2006), S. 24 f. und 30 feststellt. 
25 Arbeitsgruppe »Familiengerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls« (2006), S. 23. 26 Zu den Sorgerechtsmodellen in England und den Niederlanden vgl. Küfner (2008d), S. 10.

Wenn ein Kind in einer Pflegefamilie lebt, sind in der Regel mehrere Per-
sonen an dessen Erziehung beteiligt: Neben die Eltern treten jetzt auch die 
Pflegeeltern, die den Alltag mit dem Kind gestalten, gegebenenfalls auch das 
Jugendamt,	ein	Vormund	oder	ein	Pfleger,	der	für	das	Kind	bestellt	wurde.	
Sie	alle	haben	unterschiedliche	Bedürfnisse	und	Verantwortlichkeiten	in	Be-
zug	auf	das	Kind,	die	das	Gesetz	durch	Rechte	und	Pflichten	sowie	Schutz-
instrumente	gestaltet.	Im	Folgenden	soll	auf	die	Vorschriften	zur	Regelung	
der elterlichen Sorge eingegangen werden, die im Zusammenhang mit der 
Unterbringung	eines	Kindes	in	einer	Pflegefamilie	von	Bedeutung	sind.	Wie	
die	Aufrechterhaltung	der	Beziehungen	durch	Umgangskontakte	geregelt	ist,	
ist	in	C.8	beschrieben.

Nach	unserem	Rechtssystem	liegt	die	elterliche	Sorge	grundsätzlich	bei	
den	Eltern	bzw.	einem	Elternteil.	Sie	kann	vollständig	oder	teilweise	entzogen	
und	auf	einen	oder	mehrere	andere	Personen	übertragen	werden.	Häufig	ist	
dies	das	Jugendamt	als	Amtsvormund	oder	-pfleger.	Jedoch	können	auch	die	
Pflegeeltern	oder	Dritte	zum	Vormund	oder	Pfleger	bestellt	werden.

Im	Unterschied	dazu	lassen	die	Sorgerechtsmodelle	in	England	und	den	
Niederlanden zu, dass auch mehrere Personen gemeinsam die elterliche 
Verantwortung	für	ein	Kind	wahrnehmen	können.	In	vielen	Fällen	wird	die	
elterliche Sorge bei den Eltern belassen, daneben jedoch auch auf Jugendamt 
oder die Pflegeeltern übertragen, so dass grundsätzlich jeder unabhängig vom 
anderen agieren kann, aber alle kindrelevanten Entscheidungen in Absprache 
und	nach	Möglichkeit	im	Einvernehmen	getroffen	werden.	Dadurch	wird	das	
Miteinander	stärker	betont	als	in	Deutschland,	wo	bei	einer	Verteilung	der	el-
terlichen Sorge auf mehrere Personen stets ausschließlich entweder die Eltern 
oder das Jugendamt oder die Pflegeeltern oder ein Dritter zur Wahrnehmung 
der	elterlichen	Sorge	und	Vertretung	des	Kindes	im	jeweiligen	Wirkungskreis	
befugt	sind.26 

Für	die	Frage,	welche	Entscheidungsbefugnisse	den	Eltern	nach	Inpflegegabe	
ihres Kindes zustehen und welche Entscheidungen die Pflegeperson, das Ju-
gendamt	oder	ein	Dritter	trifft,	kommt	es	vor	allem	darauf	an,	ob	die	Eltern	
in	die	Fremdunterbringung	ihres	Kindes	eingewilligt	haben	oder	ob	der	Weg	
über	das	Familiengericht	führen	musste.

Bringen die Eltern ihr Kind von sich aus bei einer Pflegefamilie unter oder 
gewährt	das	Jugendamt	die	Vollzeitpflege	mit	Einwilligung	der	Eltern,	ändert	
sich durch die Inpflegegabe zunächst nichts an der sorgerechtlichen Stellung 
der	Eltern.	

1.3  Sorgerechtliche Verhältnisse bei Vollzeitpflege
 Marion Küfner

Bei »freiwilliger« Inpflegegabe
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Die Eltern	haben	weiterhin	die	elterliche	Sorge.	Sie	sind	befugt,	die	wesent-
lichen	Entscheidungen	für	das	Kind	zu	treffen,	von	der	Wahl	des	Kindergar-
tens	über	längere	Urlaubsreisen	bis	hin	zur	Vornahme	medizinischer	Behand-
lungen.	

Das Jugendamt	hat	grundsätzlich	keine	elterliche	Verantwortung.	Es	soll	
bei der Ausübung der Personensorge zwischen den Beteiligten vermitteln  
(§	38	SGB	VIII).

Die Pflegeeltern	haben	die	sog.	»Alltags-	und	Notfallsorge«,	das	heißt:
•	 Sie	können	in	»Angelegenheiten	des	täglichen	Lebens«	entscheiden	und	

den	Inhaber	der	elterlichen	Sorge	dabei	vertreten	(§	1688	Abs.	1	S.	1	BGB).	
Dies sind in der Regel solche, die häufig vorkommen und die keine schwer 
abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben  
(§	1687	Abs.	1	S.	3	BGB).	Ihnen	stehen	»Angelegenheiten	von	erheblicher	
Bedeutung«	gegenüber,	die	nur	schwer	oder	gar	nicht	abzuändernde	
Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben27 und nur mit 
Zustimmung	der	Personensorgeberechtigten	getroffen	werden	dürfen	(zur	
Abgrenzung von Angelegenheiten des täglichen Lebens und solchen von 
erheblicher	Bedeutung	siehe	unten	Übersicht).

•	 Außerdem	können	sie	den	Arbeitsverdienst	des	Kindes	verwalten	sowie	
Unterhalts-,	Versicherungs-,	Versorgungs-	und	sonstige	Sozialleistungen	
für	das	Kind	geltend	machen	und	verwalten	(§	1688	Abs.	1	S.	2	BGB).

•		 Bei	Gefahr	im	Verzug	sind	sie	berechtigt,	alle	Rechtshandlungen	vorzu-
nehmen,	die	zum	Wohl	des	Kindes	notwendig	sind	(§	1688	Abs.	1	S.	3	
BGB	i.V.m.	§	1629	Abs.	1	S.	4	BGB).

Diese Befugnisse sollen die Pflegeeltern im Alltag mit dem Kind handlungs-
fähig	machen.	Sie	bestehen	unabhängig	davon,	ob	ein	Pflegevertrag	geschlos-
sen	wurde,	eine	Pflegeerlaubnis	notwendig	war	bzw.	erteilt	wurde,	ob	das	
Pflegeverhältnis	im	Rahmen	einer	Hilfe	zur	Erziehung,	auf	der	Grundlage	
einer	privaten	Vereinbarung	oder	als	Adoptionspflegeverhältnis	besteht.28 
Voraussetzung	ist	nur,	dass	das	Kind	»für längere Zeit«	in	Familienpflege	
lebt	(§	1688	BGB).	Die	Formulierung	stellt	auf	eine	Prognose	bezüglich	der	
erwarteten	Dauer	des	Pflegeverhältnisses	ab.	Ausschlaggebend	ist	nicht	etwa,	
ob	die	Vollzeitpflege	bereits	längere	Zeit	gedauert	hat,	sondern	nur,	ob	die	
Unterbringung	nach	den	Vorstellungen	der	Beteiligten	voraussichtlich	längere	
Zeit	dauern	wird.	Daher	bestehen	die	Befugnisse	zur	Entscheidung	in	All-
tagsangelegenheiten bei Langzeit- oder Dauerpflegeverhältnissen in der Regel 
bereits	von	Beginn	des	Pflegeverhältnisses	an.29

Wenn das Pflegeverhältnis auf längere Zeit angelegt ist, bestehen die in  
§	1688	BGB	genannten	Befugnisse	der	Pflegeeltern	grundsätzlich	automa-
tisch,	ohne	dass	es	eines	Übertragungsakts	bedarf.	Jedoch	können	die	Eltern	
auch	»etwas	anderes	erklären«	und	die	Befugnisse	der	Pflegeeltern	einschrän-

27 Palandt/Diederichsen (2008), § 1687 BGB Rn. 6; MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 3; ähn-
lich OLG Brandenburg OLGR Brandenburg 2008, 416: »Entscheidungen, die die kindliche Entwicklung 
auf Dauer bestimmen dürften«.
28 Vgl. Palandt/Diederichsen (2008), Einf. § 1626 BGB Rn. 17; missverständlich daher Palandt/Diederich-
sen (2008), § 1688 BGB Rn. 3. 
29 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 15.

30 Etwas anderes gilt, wenn eine Verbleibensanordnung nach § 1632 Abs. 4 BGB ergangen ist. Dann 
kann nur das Familiengericht die Befugnisse einschränken oder ausschließen (§ 1688 Abs. 4 BGB). 
31 Lakies (1998), S. 131.
32 Vgl. §§ 1909, 1915 BGB. 

ken	oder	ausschließen	(§	1688	Abs.	3	BGB).30 Wenn sie zu stark in die den 
Pflegeeltern	vom	Gesetz	zugedachte	Alltagssorge	eingreifen,	muss	das	Jugend-
amt	vermitteln	und	ggf.	auch	das	Familiengericht	einschalten	(vgl.	§	38	SGB	
VIII).	Die	Eltern	können	aber	auch	einverständlich	weitere	Befugnisse	auf	
die	Pflegeeltern	übertragen,	um	eine	umfassende	Versorgung	und	Erziehung	
durch	die	Pflegeeltern	zu	ermöglichen	(siehe	unten	Übertragung	weiterer	
Befugnisse	auf	die	Pflegeeltern).

Schließlich ist im Zusammenhang mit sorgerechtlichen Befugnissen bei 
Pflegekindern	auch	die	Verbleibensanordnung	zu	erwähnen.	Da	die	Eltern	
bei freiwilliger Inpflegegabe in der Regel noch das Aufenthaltsbestimmungs-
recht	als	Teil	der	Personensorge	innehaben,	können	sie	das	Kind	jederzeit	von	
den	Pflegeeltern	herausverlangen	(§	1632	Abs.	1	BGB).	Um	diesem	»Damo-
klesschwert«	zu	begegnen,31	das	über	der	Pflegefamilie	möglicherweise	–	zu-
mindest	empfunden	–	hängt,	kann	das	Gericht	anordnen,	dass	das	Kind	bei	
der	Pflegeperson	verbleibt,	wenn	es	»seit	längerer	Zeit«	bei	dieser	lebt,	die	El-
tern es nun wegnehmen wollen und das Kindeswohl durch diese Wegnahme 
gefährdet	würde	(§	1632	Abs.	4	BGB;	ausführlich	zur	Verbleibensanordnung	
siehe	C.9	und	C.10.6	bis	8).

Ist	eine	Vollzeitpflege	gegen	den	Willen	der	Eltern	in	Folge	einer	erforder-
lichen familiengerichtlichen Maßnahme zur Abwendung einer Kindeswohl-
gefährdung	gem.	§	1666	BGB	initiiert,	hat	das	Familiengericht	den	Eltern	
entweder	die	gesamte	elterliche	Sorge	entzogen	und	auf	einen	Vormund	
übertragen,	der	diese	dann	umfassend	für	das	Kind	wahrnimmt,	d.h.,	ans-
telle	der	Eltern	die	Personen-	und	die	Vermögenssorge	sowie	die	rechtliche	
Vertretung	des	Mündels	ausübt.

Häufig	wird	das	Gericht	aber	nur	Teile	der	elterlichen	Sorge	entziehen,	wie	
etwa	das	Recht	zur	Aufenthaltsbestimmung,	zur	Gesundheitsfürsorge	oder	
zur Beantragung von Hilfen zur Erziehung oder auch die gesamte Perso-
nensorge.	Diese	Komponenten	können	den	Eltern	separat	entzogen	werden,	
sofern dies notwendig und ausreichend ist, um das Wohl des Kindes sicher-
zustellen.	Als	mildere	Maßnahme	geht	der	Teilentzug	einem	vollständigen	
Sorgerechtsentzug	vor.	Die	den	Eltern	entzogenen	Teilbereiche	werden	auf	
einen	Ergänzungspfleger	übertragen,	der	dann	in	seinem	Wirkungskreis,	d.h.	
in dem begrenzten Kreis von Angelegenheiten, die ihm übertragen wurden, 
die Sorge für das Wohl des Kindes trägt und anstelle der Eltern die Entschei-
dungen	für	das	Kind	trifft.32

Bei Unterbringung gegen den Willen der Eltern
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Zum	Vormund	oder	Pfleger	können	das	Jugendamt,	aber	auch	die	Pflegeel-
tern	oder	dritte	Personen	bestellt	werden.	In	der	Praxis	wird	die	Vormund-
schaft	überwiegend	vom	Jugendamt	wahrgenommen	(Amtsvormundschaft),	
obwohl	das	Gesetz	die	Übertragung	auf	eine	Privatperson	(Einzelvormund-
schaft)	bevorzugt.33

Junge	Volljährige,	die	aufgrund	einer	psychischen	Krankheit	oder	körper-
lichen oder geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz 
oder	teilweise	nicht	besorgen	können,	erhalten,	soweit	erforderlich,	einen	
Betreuer	(§§	1896	ff.	BGB).

In	Bezug	auf	die	Wahrnehmung	der	»Alltags-	und	Notfallsorge«	der	Pfle-
geeltern gilt nichts anderes als bei freiwilliger Inpflegegabe, wenn es auch für 
die	Pflegeeltern	im	Alltag	durchaus	einen	Unterschied	machen	mag,	ob	die	
elterliche	Sorge	bei	den	Eltern	oder	beim	Jugendamt	liegt.	Sofern	die	Eltern	
noch	das	Aufenthaltsbestimmungsrecht	innehaben,	kann	wiederum	die	Ver-
bleibensanordnung	(§	1632	Abs.	4	BGB)	Schutz	vor	Herausgabeverlangen	der	
leiblichen	Eltern	bieten	(ausführlich	zur	Verbleibensanordnung	C.9,	C.10.6	
bis	C.10.8).

In	manchen	Fällen	ist	es	zweckmäßig,	weitere	sorgerechtliche	Befugnisse	auf	
die Pflegeeltern zu übertragen, etwa wenn die Eltern schwer erreichbar sind 
oder	die	Verantwortung	abgeben	wollen.	Ratsam	ist	dies	auch	dann,	wenn	
ein Kind chronisch krank oder behindert ist, sodass immer wieder Entschei-
dungen	getroffen	werden	müssen,	die	nicht	mehr	zu	den	medizinischen	Rou-
tinemaßnahmen	zählen.34 Nach	dem	Gesetz	bestehen	mehrere	Möglichkeiten,	
um	die	Pflegeeltern	mit	weitgehenderen	Befugnissen	auszustatten.

Gem.	§	1630	Abs.	3	BGB	kann	das	Familiengericht	weitere	Angelegenheiten	
der elterlichen Sorge auf die Pflegeeltern übertragen, um die ordnungsgemäße 
Betreuung	des	Kindes	durch	die	Pflegeperson	sicherzustellen.35 Dadurch soll 
den	Pflegeeltern	ermöglicht	werden,	auch	in	wichtigen	Angelegenheiten	ei-
genständig zu handeln, ohne dass die leiblichen Eltern hinzugezogen und um 
Einverständnis	gebeten	werden	müssen.36

Dies	kann	auf	Antrag	der	Eltern	oder	auch	der	Pflegeperson	geschehen.	In	
letzterem	Fall	ist	aber	eine	Zustimmung	der	Eltern	notwendig.	Gemeinsam	
sorgeberechtigte	Eltern	müssen	beide	mit	der	Übertragung	einverstanden	
sein.	Voraussetzung	ist,	dass	das	Kind	»für	längere	Zeit«	in	Familienpflege	
lebt.37	Im	Unterschied	zur	Formulierung	»für	längere	Zeit«	in	§	1688	BGB	ist	
darauf	abzustellen,	ob	das	Pflegeverhältnis	nach	der	Vorstellung	der	Beteili-
gten	längere	Zeit	dauern	soll.38 Außerdem bedarf es nach herrschender Mei-
nung	auch	des	Einverständnisses	der	Pflegeperson.39 Wenn diese – formalen 
–	Voraussetzungen	vorliegen,	überträgt	das	Gericht	die	Angelegenheiten	in	
dem	beantragten	Umfang	auf	die	Pflegeeltern,	wenn	dies	die	Lage	des	Kindes	
verbessert	oder	dem	Kind	in	irgendeiner	Weise	nützt	(§	1697a	BGB).40 Dazu 
wird	das	Familiengericht	im	Rahmen	seiner	Amtsermittlungspflicht	auch	das	
Jugendamt	befragen	und	anhören	(§	162	Abs.	1	S.	1	iVm	§	151	Nr.	1	FamFG).

Es	handelt	sich	also	–	im	Unterschied	zu	§	1666	BGB	–	um	eine	freiwillige	
Übertragung	bestimmter	sorgerechtlicher	Befugnisse.	Eine	Einwilligung	
des	Familiengerichts	ist	dennoch	erforderlich,	weil	das	Sorgerecht	nicht	nur	
Rechte, sondern auch Pflichten enthält und daher nicht zur freien Disposition 
der	Beteiligten	stehen	soll.41

Übertragen	werden	können	nach	dem	Wortlaut	des	Gesetzes	»Angelegen-
heiten	der	elterlichen	Sorge«.	Die	Formulierung	lässt	vermuten,	dass	nur	ein-
zelne	Teile	des	Sorgerechts	übertragen	werden	können.	Jedoch	ist	inzwischen	
allgemein	anerkannt,	dass	auf	der	Grundlage	von	§	1630	Abs.	3	BGB	auch	die	
vollständige elterliche Sorge übertragen werden kann, jedenfalls die gesamte 
Personensorge.42	In	dem	Umfang,	in	dem	das	Familiengericht	die	Sorgeange-
legenheiten überträgt, erhält die Pflegeperson die Rechte und Pflichten eines 
Ergänzungspflegers	(§	1630	Abs.	3	S.	3	BGB).	Die	Eltern	sind	insoweit	von	der	
Wahrnehmung	der	elterlichen	Sorge	nach	§	1626	Abs.	1	BGB	ausgeschlossen	
(§	1630	Abs.	1	BGB).43

Während	§	1688	BGB	eine	effektive	Betreuung	des	Kindes	in	Alltagsangele-
genheiten	ermöglicht,	reicht	die	Übertragung	nach	§	1630	Abs.	3	BGB	weiter	
und	kann	alle	Angelegenheiten	der	elterlichen	Sorge	umfassen.	Sie	ist	zudem	
bestandsfester, weil sie nicht durch einfache Erklärung der Eltern widerru-
fen	werden	kann,	sondern	nur	durch	gerichtliche	Rückübertragung.44 Wenn 

Übertragung weiterer Befugnisse auf die Pflegeeltern

33 Zum Vorrang der Einzelvormundschaft vor der Amtsvormundschaft vgl. §§ 1791b, 1887 BGB und § 53 
SGB VIII. Daneben gibt es noch die Vereinsvormundschaft (§ 1791a BGB).
34 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 27. 
35 Vgl. BT-Drucks. 8/2788, S. 47; Staudinger/Peschel-Gutzeit (2002), § 1630 BGB Rn. 35; Palandt/Diede-
richsen (2008), § 1630 BGB Rn. 9. 
36 Die Vorschrift wird vor allem dann zur Anwendung kommen, wenn sich das Kind auf Wunsch des Er-
ziehungsberechtigten in der Pflegefamilie befindet, ist aber theoretisch auch bei einer Fremdunterbrin-
gung gegen den Willen der Eltern möglich, wenn diese Angelegenheiten der ihnen zunächst belassenen 
Teile der Personensorge im Laufe des Pflegeverhältnisses auf die Pflegeeltern übertragen wollen. Oft-
mals wird das Familiengericht die Pflegeperson dann unmittelbar zum Pfleger für diesen Wirkungskreis 
bestellen, vgl. MünchKomm/Huber (2002), § 1630 BGB Rn. 20. 

37 Familienpflege ist dabei wiederum weit zu verstehen und umfasst alle Pflegeverhältnisse, unabhängig 
von ihrer rechtlichen Grundlage, der Art und Weise und der Rechtmäßigkeit ihres Zustandekommens, 
vgl. Staudinger/Peschel-Gutzeit (2002), § 1630 BGB Rn. 37 ff. 
38 MünchKomm/Huber (2002), § 1630 BGB Rn. 19. 
39 MünchKomm/Huber (2002), § 1630 BGB Rn. 23. 
40 Vgl. MünchKomm/Huber (2002), § 1630 BGB Rn. 24; Staudinger/Peschel-Gutzeit (2002), § 1630 BGB 
Rn. 35; vgl. auch die Argumentation des KG Berlin FamRZ 2006, 1291, dass § 1630 Abs. 3 BGB keinen 
dem § 1628 Abs. 1 BGB vergleichbaren Erheblichkeitsvorbehalt enthält und auch eine dem § 1666 Abs. 
1 letzter Halbsatz BGB entsprechende Normierung fehlt. 
41 Lakies (1998); DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2003, 299. 
42 Palandt/Diederichsen (2008), § 1630 BGB Rn. 12; Staudinger/Peschel-Gutzeit (2002), § 1630 BGB Rn. 
53; MünchKomm/Huber (2002), § 1630 BGB Rn. 26; KG Berlin FamRZ 2006, 1291. 
43 MünchKomm/Huber (2002), § 1630 BGB Rn. 28; Staudinger/Peschel-Gutzeit (2002), § 1630 BGB Rn. 
56; Bamberger/Roth/Veit (2008), § 1630 BGB Rn. 3. 
44 MünchKomm/Huber (2002), § 1630 BGB Rn. 15.

Mit Einverständnis der Eltern (§ 1630 Abs. 3 BGB)
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die	Eltern	mit	der	Übertragung	von	Teilen	der	elterlichen	Sorge	nach	§	1630	
Abs.	3	BGB	einverstanden	sind,	kann	dies	im	Einzelfall	einen	ansonsten	er-
forderlichen	Eingriff	in	das	Sorgerecht	nach	§§	1666,	1666a	BGB	entbehrlich	
machen.

Wurden alle Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die Pflegeperson 
übertragen, ist die Pflegeperson Personensorgeberechtigter im Sinne des 
Gesetzes.	Fraglich	ist,	was	dies	für	das	Antragsrecht	der	Eltern	auf	Hilfen	
zur	Erziehung	und	ihre	Beteiligung	an	der	Hilfeplanung	bedeutet.	Da	die	
Vorschrift	des	§	27	SGB	VIII	sowie	auch	des	§	36	SGB	VIII	allein	auf	den	
Personensorgeberechtigten abstellen, sind dann die Pflegeeltern antragsbe-
rechtigt	und	in	die	Hilfeplanung	einzubeziehen.45 Die Beteiligung von nicht 
sorgeberechtigten	Eltern	ist	im	Gesetz	nicht	ausdrücklich	vorgesehen,46 sollte 
aber	dennoch	in	geeigneter	Form	erfolgen.	Dies	gilt	für	Eltern,	denen	das	
Sorgerecht	entzogen	wurde,	und	erst	recht	für	Eltern,	die	mit	einer	Übertra-
gung	der	Personensorge	einverstanden	waren.47

Sind notwendige sorgerechtliche Befugnisse aufgrund mangelnden Einver-
ständnisses	der	Eltern	nicht	nach	§	1630	Abs.	3	BGB	übertragbar,	ist	auch	im	
Rahmen eines bestehenden Pflegeverhältnisses an einen sorgerechtlichen Ein-
griff	nach	§	1666	BGB	zu	denken.	Insbesondere	kann	eine	solche	Maßnahme	
dann	notwendig	werden,	wenn	eine	umfassende	Erziehung	und	Versorgung	
des Kindes in der Pflegefamilie angesichts der sorgerechtlichen Befugnisse 
der	Eltern	nicht	möglich	ist,	etwa	weil	aufgrund	von	Vorerfahrungen	mit	
den	Eltern	mit	unvermittelten	Herausgabeverlangen	oder	sonstigen	störenden	
Eingriffen	zu	rechnen	ist48	oder	es	aus	sonstigen	Gründen	nicht	mit	dem	Kin-
deswohl zu vereinbaren ist, die Entscheidungen von erheblicher Bedeutung 
für	das	Kind	von	der	Mitwirkung	der	Eltern	abhängig	zu	machen.49 

Da	auch	bei	einer	Verbleibensanordnung	nach	§	1632	Abs.	4	BGB	die	Ent-
scheidungen in allen wesentlichen Angelegenheiten weiterhin bei den Eltern 
liegen,	kann	ein	weitreichender	Übergang	sorgerechtlicher	Befugnisse	ohne	
Einverständnis	der	Eltern	auch	dann	nur	über	§	1666	BGB	erreicht	werden	
(vgl.	zur	Problematik	der	dauerhaften	Absicherung	von	Pflegeverhältnissen	
auch	C.10.6	bis	C.10.8).

Im Rahmen seiner Auswahlentscheidung hinsichtlich eines zu bestellenden 
Vormunds	bzw.	Ergänzungspflegers	kann	das	Gericht	auch	die	Pflegeeltern	
entsprechend	berücksichtigen.	Dies	kann,	insbesondere	wenn	feststeht,	dass	
das Kind auf Dauer in der Pflegefamilie verbleibt, durchaus im Interesse des 
Kindes	sein.50

Wenn die Personensorge auf die Pflegeeltern übertragen wird, sind sie 
leistungs-	bzw.	anspruchsberechtigt	für	Hilfen	zur	Erziehung	und	damit	An-
tragsteller	und	Leistungserbringer	zugleich.	Darüber	herrscht	in	der	aktuellen	
Kommentarliteratur	weitgehend	Einigkeit.51	In	fachlicher	Hinsicht	können	
damit	Chancen,	aber	auch	Risiken	verbunden	sein.	Chancen	liegen	vor	allem	
darin, dass die für das Kind wesentlichen Entscheidungen von denjenigen 
getroffen	werden,	die	das	Kind,	seine	Stärken	und	Schwächen,	Möglichkeiten	
und	Grenzen	häufig	am	besten	kennen	und	die	Konsequenzen	der	Entschei-
dungen	im	Alltag	zu	tragen	haben.	Die	weitgehende	Einräumung	sorgerecht-
licher	Befugnisse	birgt	jedoch	auch	die	Gefahr,	dass	die	Pflegeeltern	ihre	
eigenen	Interessen	»am«	Kind	und	als	Leistungserbringer	mit	denen	des	Kin-
des	gleichsetzen,	z.B.	was	Art	und	Häufigkeit	der	Umgangskontakte	mit	der	
Herkunftsfamilie	oder	die	Perspektive	des	Pflegeverhältnisses	angeht.52 Ihre 
Eignung	als	Vormund	bzw.	Pfleger	ist	deshalb	vor	allem	dann	abzulehnen,	
wenn	es	Konflikte	um	Besuchskontakte	gibt	oder	die	Dauerhaftigkeit	der	Un-
terbringung	in	Frage	gestellt	wird.	Das	Gleiche	gilt,	wenn	sich	die	vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit dem Jugendamt schwierig gestaltet oder dauernde 
Interessenskonflikte	zu	befürchten	sind.53	Vorteile	der	Bestellung	Dritter	zum	
Vormund	können	sich	auch	dann	ergeben,	wenn	den	Pflegeeltern	zu	Unrecht	
Eigeninteressen unterstellt und die Bedürfnisse des Kindes dadurch nicht 
mehr	ausreichend	gesehen	werden.

45 Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in Bezug auf die örtliche Zuständigkeit und Kostenerstat-
tung für Leistungen nach dem SGB VIII die Auffassung vertreten, die Übertragung von (allen) Angele-
genheiten der elterlichen Sorge auf eine Pflegeperson (§ 1630 Abs. 3 BGB) sei keine Entziehung des 
elterlichen Personensorgerechts oder dieser gleichzusetzen, weshalb Personensorgeberechtigte im Sinne 
des § 86 BGB weiterhin die Eltern seien, vgl. BayVGH EuG 2006, 21. Die Begründung ist jedoch im Hin-
blick auf den eindeutigen Wortlaut des § 1630 Abs. 1 und Abs. 3 BGB sowie Sinn und Zweck der §§ 86 
ff. SGB VIII nicht überzeugend. 
46 Münder u.a./Meysen (2009), § 36 SGB VIII Rn. 29; Wiesner/Wiesner (2006b), § 36 SGB VIII Rn. 18. 
47 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2003, 239. 
48 BayObLG FamRZ 1990, 1379 = NJW-RR 1990, 1287; so auch Siedhoff (1995). 
49 OLG Hamm FamRZ 1995, 1507 = FPR 1996, 92.

50 Zu Gerichtsentscheidungen, in denen die Pflegeeltern zum Vormund bestellt wurden, vgl. LG Flens-
burg FamRZ 2001, 445; KG Berlin FamRZ 2002, 267; AG Schöneberg FamRZ 2002, 268. 
51 Wiesner/Wiesner (2006b ), § 27 SGB VIII Rn. 16; Kunkel/Kunkel (2006), § 27 SGB VIII Rn. 16; Münder 
u.a./Tammen/Trenczek (2009), § 27 SGB VIII Rn. 35; Hauck/Noftz/Stähr (10/2006), § 27 SGB VIII Rn. 19. 
Ältere Rechtsauffassungen stellten dies aufgrund des Wortlauts des § 27 SGB VIII gelegentlich in Frage. 
Da dieser auf den erzieherischen Bedarf der Personensorgeberechtigten abstellt, ließen sie einen An-
spruch auf Hilfe zur Erziehung entfallen, wenn bei den Pflegeeltern als neuen Inhabern der Personensor-
ge selbst kein Bedarf bestand, vgl. noch DIV-Gutachten DAVorm 1995, 336. Diese Auffassung ist jedoch 
mit dem Sinn und Zweck der Hilfe zur Erziehung nicht vereinbar. Auch die differenzierte Auffassung des 
BVerwG FEVS 47, 13; 47, 433 sowie 48, 289, wonach ein Anspruch des Vormunds auf Hilfe zur Erzie-
hung nur dann besteht, wenn er zur Betreuung des Mündels nur unter Inanspruchnahme von Hilfe zur 
Erziehung bereit ist, erscheint wenig überzeugend. Systematisch vermischt sie die Frage des Hilfebedarfs 
des Personensorgeberechtigten mit der Frage der Sicherstellung des Lebensunterhalts für das Kind bzw. 
den Jugendlichen. Zudem würde allein die Weigerung des Vormunds zur Übernahme der tatsächlichen 
Betreuung einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung auslösen, vgl. dazu Wiesner/Wiesner (2006b), § 33 
SGB VIII Rn. 43, ausführlich dazu vgl. DIJuF-Rechtsgutachten 08.03.2007, J 4.170-2 (nicht veröffentlicht). 
52 Dazu vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2002, 346. 
53 MünchKomm/Wagenitz (2002), § 1779 Rn. 5 m.w.Nachw. 

Entzug von Bereichen der elterlichen Sorge nach § 1666 BGB

Bestellung der Pflegeeltern zum Vormund/Ergänzungspfleger

B.1.3B.1.3
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Wollen	die	Pflegeeltern	zum	Vormund	oder	Pfleger	für	das	Kind	bestellt	
werden, müssen sie einen formlosen Antrag an das zuständige Amtsgericht 
stellen.	Im	Fall	ihrer	Bestellung	steht	ihnen	ein	Anspruch	auf	sog.	Aufwands-
entschädigung	nach	§	1835a	BGB	zu.	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	die	Übertra-
gung	auf	der	Grundlage	von	§	1630	Abs.	3	BGB	erfolgte.54

Schließlich	können	die	sorgeberechtigten	Eltern	die	Pflegeeltern	mit	der	
Wahrnehmung bestimmter Befugnisse beauftragen und ihnen die dafür 
notwendigen	Vollmachten	bzw.	Ermächtigungen	erteilen.	Davon	wird	in	der	
Praxis	vor	allem	Gebrauch	gemacht,	um	den	Pflegeeltern	die	Befugnis	zur	
Geltendmachung	des	Pflegegelds	zu	verleihen	(C.16.1).

Wurde	das	Jugendamt	zum	Vormund	oder	Pfleger	für	das	Kind	bestellt,	kann	
es	den	Pflegeeltern	entsprechende	Vollmachten/Ermächtigungen	erteilen.	
Dies	ist	in	der	Praxis	durchaus	üblich.	Eine	Übertragung	nach	§	1630	Abs.	3	
BGB	durch	einen	Vormund	oder	Pfleger	kommt	hingegen	nach	herrschender	
Meinung	nicht	in	Betracht.

Pflegepersonen sind in Angelegenheiten des täglichen Lebens berechtigt, 
selbst	Entscheidungen	für	das	Kind	zu	treffen	und	die	Inhaber	der	elterlichen	
Sorge insoweit zu vertreten, falls diese nicht bereits einen entgegenstehen-
den	Willen	geäußert	haben	(§	1688	Abs.	1	S.	1	BGB).	Angelegenheiten	des	
täglichen Lebens sind solche, die häufig vorkommen und die keine schwer 
abzuändernden	Auswirkungen	auf	die	Entwicklung	des	Kindes	haben	(§	1687	
Abs.	1	S.	3	BGB).	Alle	anderen	Entscheidungen	sind	von	grundsätzlicher	Be-
deutung	und	können	daher	nur	von	den	Personensorgeberechtigten	getroffen	
werden.

Die nachfolgende Auflistung soll zeigen, welche Angelegenheiten in 
Rechtsprechung und Literatur als solche des täglichen Lebens betrachtet 
werden	und	welchen	eine	erhebliche	Bedeutung	zuerkannt	wird.	Sie	soll	einen	
Überblick	geben,	in	welchen	Punkten	Einigkeit	herrscht	und	wo	unterschied-
liche	Auffassungen	vertreten	werden,	um	dadurch	eine	gewisse	Orientierung	
für	die	Praxis	zu	ermöglichen.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass eine klare begriffliche Abgrenzung 
schon	wegen	der	Vielgestaltigkeit	der	Lebensverhältnisse	nicht	möglich	ist.	So	
kann	jedes	Alltagsproblem	unversehens	ins	Grundsätzliche	umschlagen	und	

damit	von	erheblicher	Bedeutung	für	das	Kind	werden.55 Außerdem hängt das 
für die Einordnung maßgebliche Kriterium, ob eine Entscheidung die kind-
liche Entwicklung auf Dauer bestimmt oder nicht, insbesondere auch davon 
ab,	welche	Lebensumstände	das	Kind	bislang	gewohnt	war.	Daher	müssen	
stets	die	Besonderheiten	des	Einzelfalls	berücksichtigt	werden.56 

Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die den Personensorgeberechtigten 
überlassen bleiben57 < > Angelegenheiten des täglichen Lebens, in denen Pflege-
eltern entscheiden können

B.1.3B.1.3

Vollmachten/Ermächtigungen

Angelegenheiten des täglichen Lebens und von erheblicher Bedeutung

54 Der Anspruch ist durch die Leistungen nach § 39 SGB VIII nicht ausgeschlossen, vgl. BayObLG 
FamRZ 2002, 1222 = JAmt 2003, 1630; vgl. auch OLG Stuttgart FamRZ 2006, 1290 sowie BayObLG 
15.01.2002, 1Z BR 44/01, die einen Anspruch auf Aufwandsentschädigung auch bei Übertragung von 
Teilen der elterlichen Sorge nach § 1630 Abs. 3 BGB annehmen. 

55 Palandt/Diederichsen (2008), § 1687 BGB Rn. 6. 
56 OLG Brandenburg OLGR Brandenburg 2008, 416. 
57 Dies sind solche, die nur schwer oder gar nicht abzuändernde Auswirkungen auf die Entwicklung des 
Kindes haben, Palandt/Diederichsen (2008), § 1687 BGB Rn. 6; MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB 
Rn. 3; ähnlich OLG Brandenburg OLGR Brandenburg 2008, 416 ff.: Entscheidungen, die die kindliche 
Entwicklung auf Dauer bestimmen dürften. 
58 Palandt/Diederichsen (2008), § 1687 BGB Rn. 7; Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 27. 
59 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 27; MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 8; OLG 
Hamm FamRZ 2000, 26 (27). 
60 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 27. 
61 Münder u.a./Meysen (2009), § 38 SGB VIII Rn. 5. 
62 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 27. 
63 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 27. 
64 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 27. 
65 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 27, anders aber KG Berlin FamRZ 2006, 142 =ZKJ 2006, 
299 für Impfungen gegen Masern, Mumps, Röteln, Tetanus, Diphterie und Polio.
66 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 27.

Gesundheitsfürsorge

Angelegenheiten 
von erheblicher Bedeutung

• Einwilligung in eine Operation; dazu zählen 
auch Routineeingriffe, wie etwa die Entfer-
nung der Mandeln oder die nicht eilbedürf-
tige Bluttransfusion58

• Einwilligung in langwierige Behandlungen 
wie Zahn- und Kieferregulierungen oder 
psychotherapeutische Behandlung59

• Einwilligung in Piercing oder Tätowierung60

• Schwangerschaftsabbruch61

• Ritalinbehandlungen (ADHS)

• Gewöhnliche medizinische Versorgung
• Zahnärztliche Untersuchung und 

Behandlung62

• Vorsorge- und Routineuntersuchungen63

• Verabreichung von Antibiotika64

• Schutzimpfungen65

Angelegenheiten 
des täglichen Lebens

Unaufschiebbare	Entscheidungen	dürfen	die	Pflegeeltern	im	Rahmen	ihrer	
»Notfallsorge«	treffen	(	1688	Abs.	1	S.	3	i.V.m.	§	1629	Abs.	1	S.	4	BGB),	z.B.	
Wundversorgung, Tetanusimpfung, dringend erforderliche Bluttransfusionen, 
lebensnotwendige	Operationen	etc.66
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Die	Grundentscheidung	über	Auswahl	und	Wechsel	der	jeweiligen	Einrich-
tung	ist	eine	Angelegenheit	von	besonderer	Bedeutung.	Alle	weiteren	Ange-
legenheiten,	die	im	Rahmen	dieser	Grundentscheidung	im	Zusammenhang	
mit	dem	Kindergarten-	oder	auch	Schulbesuch	getroffen	werden,	sind	dann	
Angelegenheiten	des	täglichen	Lebens.78

Kindergarten/Schule/Ausbildung/Beruf

Angelegenheiten 
von erheblicher Bedeutung

• Auswahl einer Kindertageseinrichtung oder 
Schule sowie eines bestimmten Ausbil-
dungsplatzes und entsprechende Anmel-
dung67

• Entscheidung über einen Wechsel der 
Schule oder eine Umschulung;68 anders evtl. 
bei Kindertageseinrichtung69

• Klassenwechsel bzw. -wiederholung70

• Schüleraustauschjahr
• Abschließen eines Arbeitsvertrags71

• Entscheidung über die Teilnahme an 
schulischen Veranstaltungen und 
Ausflügen;72 allerdings werden mehrtä-
gige Klassenfahrten teilweise bereits als 
»Angelegenheit von erheblicher Bedeu-
tung« eingestuft73

• Entschuldigungen74

• Teilnahme an Elternabenden
• Unterschreiben von Zeugnissen75

• Entscheidung über Wahlfächer76

• Anmeldung zum Nachhilfeunterricht77

Angelegenheiten 
des täglichen Lebens

67 Palandt/Diederichsen (2008), § 1687 BGB Rn. 7; Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 24, 26; 
Münch-Komm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 8; zur Unterbringung eines Kindes in einer Kindertages-
einrichtung vgl. OLG Brandenburg JAmt 2005, 47 = ZfJ 2005, 81; ebenso DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 
2005, 568. 
68 Bei Schulwechsel bejahend OLG Dresden FamRZ 2003, 1489; OLG München FamRZ 1999, 111; OVG 
NW FamRZ 2008, 893; AG Lemgo FamRZ 2004, 49; zur Frage des Besuchs einer weiterführenden Schule 
bejahend OLG Rostock FamRZ 2007, 1835. 
69 Verneinend OLG Brandenburg OLGR Brandenburg 2008, 388. 
70 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 25; OLG Nürnberg FamRZ 1999, 673 (674). 
71 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 26. 
72 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 25; MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 12. 
73 So MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 12; bei einer mehrwöchigen Schulfahrt ins Ausland 
auch OLG Nürnberg FamRZ 2000, 673 (674).; a.A. wohl Schwab FamRZ 1998, 457 (469). 
74 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 25; MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 12. 
75 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 25; MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 12. 
76 MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 8; unentschieden Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB 
Rn. 25. 
77 Unentschieden Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 25. 
78 Vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2005, 569; Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 24 f.

Freizeit

Angelegenheiten 
von erheblicher Bedeutung

• Längere Urlaubsreisen außerhalb von 
Europa, insbesondere in nicht vertraute 
Kulturkreise und Krisengebiete79

• Umgang mit den Eltern80

• Anmeldung zum Musik- oder Sport-
unterricht

• Mitgliedschaft in Jugendverbänden, 
Vereinen etc.

• Familienurlaub, auch Auslandsreisen im 
 heute üblichen Rahmen81

• Umgang mit Dritten, d.h. mit Freunden 
und Verwandten der Pflegefamilie, aber 
auch mit Verwandten, insbesondere Groß-
eltern sowie Freunden und Bekannten des 
Kindes;82 anders zum Teil für den Umgang 
mit Großeltern und anderen Bezugsper-
sonen des Kindes83

Angelegenheiten 
des täglichen Lebens

79 So MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 8; Palandt/Diederichsen (2008), § 1687 BGB Rn. 7. 
Die Rechtsprechung geht hier ziemlich auseinander: eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung be-
jahend OLG Köln FamRZ 1999, 249 bei zweiwöchigem Ferienurlaub eines Elternteils mit einem dreijäh-
rigen Kind in einem afrikanischen Land; AG Rosenheim FamRZ 2004, 49 bei Mitnahme eines zehnjähri-
gen Kindes auf die Philippinen; AG Heidenheim FamRZ 2003, 1404 selbst bei zweiwöchiger Sprachreise 
nach Großbritannien; AG Freiburg FamRZ 2004, 968 bei einer Flugreise, die mit einem Unternehmen 
durchgeführt wird, das einem am Krieg beteiligten Land zuzuordnen ist, weil es sich um eine Leben 
und Gesundheit des Kindes tangierende Reise handeln würde; OLG Köln FamRZ 2005, 644 für kleinere 
Kinder in die arabische Welt, die den Kindern nicht so vertraut ist wie das europäische Umfeld, selbst 
wenn beide Elternteile arabischer Herkunft sind. Anders das OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1004, das die 
Urlaubsreise eines Elfjährigen mit seinem Vater nach China nicht als Angelegenheit von wesentlicher 
Bedeutung eingestuft hat, nachdem die Familie mit dem chinesischen Kulturkreis vertraut ist, sowie 
OLG Karlsruhe FamRZ 2002, 1272, das den Urlaub eines Elternteils mit einem oder mehreren Kindern im 
Ausland grundsätzlich als Angelegenheit des täglichen Lebens ansieht. Maßgeblich wird letztlich auf die 
Situation im geplanten Urlaubsgebiet sowie die persönlichen Verhältnisse der Familie abgestellt werden 
müssen, vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1004.
80 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 23; strittig bei anderen Bezugspersonen, vgl. Fn. 83.
81 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 23, dazu bereits Fn. 79. 
82 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 23; MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 12. 
83 OLG Dresden FamRZ 2005, 1275; Palandt/Diederichsen (2008), § 1687 Rn. 7.
84 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 22. 
85 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 22. 
86 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 22. 
87 AG Lübeck FamRZ 2003, 549.

Religion

Angelegenheiten 
von erheblicher Bedeutung

• Entscheidung über Taufe, Kommunion, 
 Konfirmation84

• Religionswechsel oder Austritt aus der 
 Religionsgemeinschaft85

• An- oder Abmeldung zum/vom Religions-
 unterricht86

• Datum der Taufe87

• Teilnahme an Gottesdiensten

Angelegenheiten 
des täglichen Lebens

Ab	dem	14.	Lebensjahr	können	die	Jugendlichen	selbst	entscheiden,	welchem	
religiösen	Bekenntnis	sie	sich	zuwenden	wollen	(§	5	RKEG).

B.1.3B.1.3
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Unabhängig	davon,	welcher	»Kategorie«	die	Angelegenheit	zugeordnet	wird,	
sind	natürlich	nach	Möglichkeit	immer	Absprachen	zwischen	Eltern	und	
Pflegeeltern	zu	treffen.	Pflegeeltern	müssen	im	Zweifel	das	Einvernehmen	mit	
den Eltern suchen, wenn die Entscheidungen so lange aufgeschoben werden 
können.	Die	leiblichen	Eltern	sollen	die	Pflegeeltern	auch	bei	Entscheidungen	
in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung einbeziehen, weil sie die Stär-
ken und Schwächen des Kindes kennen und die Entscheidungen im Alltag 
umsetzen	müssen.100

An einem Pflegeverhältnis, das als Hilfe zur Erziehung oder Eingliederungs-
hilfe gewährt wird, sind stets das Jugendamt, die Personensorgeberechtigten 
sowie	die	Pflegeeltern	beteiligt.	Aber	wer	ist	gegenüber	wem	wie	und	woraus	
verpflichtet	oder	berechtigt?	Darüber	besteht	in	der	Praxis	eine	große	Unsi-
cherheit,	was	unter	anderem	an	der	Bandbreite	von	unterschiedlichen	Ver-
trägen	und	Vollmachten	deutlich	wird,	wie	sie	in	Arbeitshilfen	und	Hand-
büchern	empfohlen	werden.	Dies	muss	jedoch	angesichts	der	Diffusität,	die	
darüber auch in Rechtsprechung und Literatur vorzuherrschen scheint, nicht 
weiter	verwundern.	Deshalb	sollen	im	Folgenden	die	Beziehungen	der	Be-
teiligten	im	jugendhilferechtlichen	Dreiecksverhältnis,	wie	sie	durch	Gesetz	
geregelt	oder	durch	Vertrag	vereinbart	sind,	im	Einzelnen	dargestellt	werden.

Vermögen

Angelegenheiten 
von erheblicher Bedeutung

• Vermögensanlage für das Kind 
 (z.B. Anlage und Auflösung eines Spar-
 buchs, Verfügung über Gespartes)88

88 Zu berücksichtigen ist dabei, dass gespartes Vermögen einen Anspruch auf Sozialleistungen nach § 90 
SGB XII ausschließen bzw. mindern kann. Mit Eintritt der Volljährigkeit müsste das Pflegekind dieses für 
eine zu diesem Zeitpunkt fortdauernde Hilfe einsetzen. Nach der VO zu § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII würde 
ihm lediglich ein Freibetrag von 1.600 EUR bleiben. 
89 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 30. 
90 MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 12. 
91 § 1688 Abs. 1 S. 2 BGB. 
92 § 1688 Abs. 1 S. 2 BGB. 
93 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 29; MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 8; beja-
hend für die Vornamensgebung OLG Dresden OLG-NL 2004, 164. 
94 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 29; für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit VGH 
BW FamRZ 2004, 804. 
95 Palandt/Diederichsen (2008), § 1687 BGB Rn. 7. 
96 Palandt/Diederichsen (2008), § 1687 BGB Rn. 7. 
97 Vgl. etwa ThürOVG JAmt 2003, 34 = NJW 2002, 3647 = FamRZ 2002, 1725. Für die Vollzeitpflege 
als stationäre Leistung der Jugendhilfe handelt es sich unstreitig um eine Angelegenheit von grundsätz-
licher Bedeutung, in die beide sorgeberechtigten Elternteile einwilligen müssen. Die Sozialpädagogische 
Familienhilfe hingegen wird zum Teil als Angelegenheit des täglichen Lebens gesehen, bei der folglich 
die Einwilligung desjenigen Elternteils für ausreichend erachtet wird, in dessen Haushalt das Kind lebt, 
so VG Stuttgart EuG 2007, 300; a.A. DIJuF-Rechtsgutachen JAmt 2007, 305. 
98 MünchKomm/Finger (2002), § 1687 BGB Rn. 8. 
99 OLG Bremen FamRZ 2008, 810; Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 23; vgl. dazu auch DIV-
Gutachten DAVorm 2000, 398 sowie § 6 6.1.2. Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung 
des Passgesetzes: Lebt ein Kind für längere Zeit in Familienpflege, so ist die Pflegeperson berechtigt, die 
Ausstellung eines Passes für das Kind zu beantragen, wenn sie angibt, dass der Inhaber der elterlichen 
Sorge oder das Familiengericht nicht etwas anderes erklärt bzw. entschieden hat und Zweifel an der 
Richtigkeit dieser Angaben nicht bestehen.

• Gewährung von Taschengeld und 
 Einwilligung in dessen Verwendung89

• Verwaltung kleinerer Geldgeschenke90

• Verwaltung des Arbeitsverdiensts91

• Geltendmachung und Verwaltung von 
 Unterhalts-, Versicherungs-, Versorgungs- 
 und sonstigen Sozialleistungen für das 
 Kind92

Angelegenheiten 
des täglichen Lebens

Sonstiges

Angelegenheiten 
von erheblicher Bedeutung

• Status- und Namensänderungen93

• Änderungen der Staatsangehörigkeit94

• Auswanderung95

• Unterbringung des Kindes in einem Heim 
 oder Internat96

• Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung97

• Umzug der Pflegefamilie und damit auch 
 des Kindes98

• Anmeldung beim Einwohnermeldeamt
• Beantragung eines Kinderausweises und 
 sonstiger Personaldokumente99

Angelegenheiten 
des täglichen Lebens
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1.4  Die rechtliche Ausgestaltung des »Helferdreiecks« 
 zwischen Jugendamt, Personensorgeberechtigten und Pflegeeltern
 Marion Küfner

100 Staudinger/Salgo (2006), § 1688 BGB Rn. 25.

Das jugendhilferechtliche Dreiecksverhältnis 
bei Vollzeitpflege nach §§ 27, 33 SGB VIII

Jugendamt
= Leistungsträger

öffentlich-rechtliche
Leistungsbeziehung

grundsätzlich keine 
Leistungsbeziehung, aber 

»Vertrag zur Regelung der 
Rechte und Pflichten der 
Pflegepersonen im Ver-

hältnis zum Jugendamt« 
möglich

Abtretung oder
Bevollmächtigung

Pflegevertrag

Personensorgeberechtigter
= Leistungsberechtigter

Pflegeperson
= Leistungserbringer
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Die	Bewilligung	der	Hilfe	zur	Erziehung	in	Vollzeitpflege	begründet	ein	 
öffentlich-rechtliches	Leistungsverhältnis	zwischen	dem	Träger	der	öffent-
lichen	Jugendhilfe	und	den	Personensorgeberechtigten.

Ein	Anspruch	auf	Hilfe	zur	Erziehung	in	Form	der	Vollzeitpflege	(§§	27,	
33	SGB	VIII)	besteht,	wenn	eine	dem	Wohl	des	Kindes	entsprechende	Er-
ziehung	durch	die	Eltern	nicht	gewährleistet	ist.	Anspruchsberechtigt	sind	
die Personensorgeberechtigten.	Dies	sind	die	Eltern	bzw.	ein	Elternteil,	solange	
und	soweit	ihnen	bzw.	ihm	nicht	die	elterliche	Sorge	entzogen	und	auf	andere	
Personen	übertragen	wurde.	Als	Annex	dazu	besteht	ein	Anspruch	auf	finan-
zielle	Leistungen	zum	Unterhalt	des	Kindes	oder	Jugendlichen	(§	39	SGB	
VIII),	der	ebenfalls	den	Personensorgeberechtigten	zusteht	(ausführlich	dazu	
C.16.1).101

Für	die	Inanspruchnahme	dieser	Leistungen	bedarf	es	keines	Antrags,	
vielmehr genügt eine eindeutige Willensbekundung der Personensorgeberech-
tigten,	Hilfe	zur	Erziehung	in	Anspruch	nehmen	zu	wollen.102 Wenn die 
Eltern die elterliche Sorge gemeinsam ausüben, müssen beide Elternteile eine 
entsprechende	Erklärung	abgeben.

Die	Entscheidung	über	die	Bewilligung	(oder	Versagung)	einer	Leistung	
trifft	das	Jugendamt	in	Form	eines	Verwaltungsakts	(§	31	SGB	X),	der	zumeist	
als	»Bescheid«	bezeichnet	wird	und	schriftlich	mit	Begründung	und	Rechts-
behelfsbelehrung	ergeht.103	Da	die	Vollzeitpflege	für	eine	längere	Laufzeit	
bewilligt wird, sollte auch der Zeitraum benannt werden, für den die Lei-
stung	gewährt	wird.	Dies	empfiehlt	sich	vor	allem	deshalb,	weil	Uneinigkeit	
darüber	herrscht,	ob	bei	der	Gewährung	von	Vollzeitpflege	ein	Verwaltungs-
akt	mit	Dauerwirkung	anzunehmen	ist	mit	der	Folge,	dass	das	Jugendamt	
seine	Leistungen	nicht	schlicht	»einstellen«,	sondern	nur	unter	den	Vorausset-
zungen	des	§	44	SGB	X	widerrufen	darf	und	ein	Widerspruch	aufschiebende	
Wirkung	nach	sich	zieht.104	Gegen	den	Verwaltungsakt	können	die	Perso-
nensorgeberechtigten	durch	Widerspruch	(§	62	SGB	X	i.V.m.	§	68	VwGO)	
und	Klage	vorgehen.105	Im	Falle	eines	Rechtsstreits	ist	das	Verwaltungsgericht	
zuständig.

In	der	Praxis	ist	weit	verbreitet,	Pflegeverträge	zwischen	Jugendamt	und	
Pflegeeltern	abzuschließen.106 Wie und warum es dazu gekommen ist, kann 
jedoch	weder	aus	rechtlicher	noch	aus	fachlicher	Sicht	nachvollzogen	werden.	
Die	für	das	Pflegeverhältnis	wesentlichen	Rechte	und	Pflichten	können	nur	
durch	die	Personensorgeberechtigten	übertragen	werden.	Nur	diese	können	
den Auftrag an die Pflegeeltern erteilen, an ihrer Stelle die Erziehung und 
Versorgung	ihres	Kindes	zu	übernehmen.	Und	nur	die	Personensorgeberech-
tigten	können	die	Pflegeeltern	mit	den	dafür	notwendigen	sorgerechtlichen	
Befugnissen	ausstatten,	insbesondere	auch	zur	Geltendmachung	des	Pflege-
gelds	gegenüber	dem	Jugendamt	befähigen.

Die	Höhe	des	Pflegegelds	kann	nur	im	Verhältnis	zwischen	Jugendamt	und	
Personensorgeberechtigten	festgelegt	bzw.	geändert	werden.107 Sofern in den 
Vereinbarungen	zwischen	Jugendamt	und	Pflegeeltern	geregelt	ist,	dass	diese	
das	Pflegegeld	unmittelbar	vom	Jugendamt	verlangen	können,	setzt	dies	je-
denfalls	die	Zustimmung	der	Personensorgeberechtigten	voraus.108

Auch	in	Rechtsprechung	und	Literatur	besteht	im	Grundsatz	Einigkeit	
darüber, dass der Pflegevertrag zwischen Personensorgeberechtigten und Pflege-
eltern	abgeschlossen	wird.109 Nicht ganz geklärt ist, wie dieser Pflegevertrag 
rechtlich	einzuordnen	ist.	Da	die	Pflegeeltern	die	Erziehung	und	Versorgung	
des	Kindes	nach	der	Konzeption	des	SGB	VIII	unentgeltlich	besorgen,	ist	er	
wohl	am	ehesten	als	Auftrag	(§	662	BGB)	zu	qualifizieren,	wobei	Elemente	
des	Dienst-,	Miet-	und	Werkvertrags	enthalten	sind.110 Entsprechend besteht 
ein	Weisungsrecht	der	Personensorgeberechtigten	(§	665	BGB),	eine	Aus-
kunfts-	und	Rechenschaftspflicht	der	Pflegeeltern	(§	666	BGB),	aber	auch	ein	
Aufwendungsersatzanspruch, soweit die Pflegeeltern die getätigten Aufwen-
dungen	den	Umständen	nach	für	erforderlich	halten	durften	(§	670	BGB).	
Diesen Anspruch erfüllen die Personensorgeberechtigten regelmäßig dadurch, 
dass	sie	ihren	Anspruch	auf	Pflegegeld	gem.	§	39	SGB	VIII	an	die	Pflegeel-
tern	abtreten	oder	diese	zumindest	zur	Geltendmachung	bevollmächtigen	
(ausführlich	zur	mangelnden	Befugnis	und	zu	den	rechtlichen	Möglichkeiten,	
die	Pflegeeltern	zur	Einziehung	des	Pflegegelds	zu	ermächtigen	siehe	C.16.1).

Der	Pflegevertrag	muss	nicht	unbedingt	schriftlich	abgeschlossen	werden.	
Entsprechende	Vereinbarungen	können	auch	durch	mündliche	Absprachen	
oder	durch	schlüssiges	Handeln	getroffen	werden.	Jedoch	ist	eine	schriftliche	

Öffentlich-rechtliche Leistungsbeziehung 
zwischen Jugendamt und Personensorgeberechtigten

B.1.4B.1.4

101 So die überwiegende verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung, vgl. etwa BVerwG FamRZ 1997, 814 
(815); BVerwG FamRZ 1998, 551; BayVGH FEVS 52, 565; OVG NW JAmt 2001, 426; vgl. auch Kunkel/
Kunkel (2006), § 39 SGB VIII Rn. 7. 
102 Wiesner/Wiesner (2006b), § 27 SGB VIII Rn. 26. 
103 Die Schriftform ist nicht notwendig, jedoch unbedingt empfehlenswert, vgl. dazu und zu Form und 
Wirksamkeit eines Verwaltungsakts Münder u.a./Trenczek (2009), Anhang Verfahren Rn. 45 ff.
104 So bereits BVerwG FEVS 46, 360 für Leistungen der Eingliederungshilfe sowie die verwaltungsgericht-
liche Rechtsprechung, vgl. VG Göttingen 28.01.2004, 2 A 2047/02; VG Aachen 22.12.2006, 2 L 527/06; 
VG Aachen 28.06.2005, 2 K 1548/02; vgl. Münder u.a./Trenczek (2009), Anhang Verfahren Rn. 63. 
105 Zu den Voraussetzungen für Widerspruch und Klage vgl. Münder u.a./Trenczek (2009), Anhang 
Verfahren Rn. 55 ff. 

Privatrechtlicher Pflegevertrag zwischen Personensorgeberechtigten und Pflegeeltern

106 Vgl. dazu die Musterpflegeverträge, die sich in Handbüchern und Hilfekonzeptionen der Jugendämter 
finden, z.B. Start gGmbH (2004), Anhang zu Kapitel IX. 
107 BayVGH FEVS 52, 565. 
108 Vgl. Wiesner/Wiesner (2006b), § 78b SGB VIII Rn. 6. 
109 Vgl. BGH NJW 2006, 2553 = FamRZ 2006, 1264 = ZKJ 2007, 112 = JAmt 2007, 162 für den Geltungs-
bereich des Bayerischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes; OLG Karlsruhe JAmt 2005, 40; BayVGH FEVS 
52, 565; BVerwG FEVS 15, 201 = NDV 1967, 375; Hauck/Noftz/Stähr (07/2005), § 33 SGB VIII Rn. 22; 
Lakies (1996). 
110 Die Rechtsnatur von Pflegeverträgen ist umstritten. Teilweise wird ein Auftragsverhältnis nach § 662 
BGB mit Elementen des Dienst-, Miet- und Werkvertrags als Vertrag zugunsten des Kindes angenom-
men, vgl. Schellhorn u.a./Fischer (2007), § 33 SGB VIII Rn. 16; vgl. OLG Stuttgart JAmt 2005, 474 = NJW 
2005, 3579; a.A. OLG Karlsruhe JAmt 2005, 40, das das Verhältnis seiner Art nach als Dienstleistungs-
vertrag ansieht.
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Abfassung	unbedingt	empfehlenswert.	Er	kann	von	den	Personensorgebe-
rechtigten jederzeit widerrufen und von den Pflegeeltern jederzeit gekündigt 
werden	(§	671	Abs.	1	und	Abs.	2	BGB).

Entgegen der verbreiteten Meinung, dass der Pflegevertrag zwischen Jugend-
amt	und	Pflegepersonen	geschlossen	wird,	sind	Vertragsparteien	des	Pflege-
vertrags	grundsätzlich	die	Personensorgeberechtigten	und	die	Pflegeeltern.	
Durch	den	Pflegevertrag	können	die	Personensorgeberechtigten	den	Pflege-
eltern	weitere	sorgerechtliche	Befugnisse	übertragen,	die	über	die	»Alltags-	
und	Notfallbefugnisse«	nach	§	1688	BGB	hinausgehen,	etwa	in	Bezug	auf	
schulische	oder	gesundheitliche	Angelegenheiten.	Darüber	hinaus	sollte	darin	
eine	Regelung	darüber	getroffen	werden,	dass	das	Pflegegeld	direkt	an	die	
Pflegeeltern ausbezahlt wird111	(zum	Inhalt	vgl.	den	Musterpflegevertrag	im	
Anhang).

Zwischen dem Jugendamt und den Pflegeeltern kommt ein Pflegevertrag 
dieses Inhalts nur dann zustande, wenn das Jugendamt entweder von den 
Eltern	zum	Vertragsschluss	ermächtigt	oder	zum	Vormund	bzw.	Pfleger	mit	
entsprechendem	Wirkungskreis	bestellt	wurde.	Dann	tritt	das	Jugendamt	an	
Stelle	der	Personensorgeberechtigten	in	den	Vertrag	ein.	Zunächst	aber	sollte	
das Jugendamt darauf hinwirken, dass zwischen den Personensorgeberech-
tigten und der Pflegeperson ein Pflegevertrag über die Ausgestaltung des Pfle-
geverhältnisses	abgeschlossen	wird	und	die	Beteiligten	dabei	unterstützen.112

Konkret kann dies so aussehen, dass das Jugendamt die Eltern und die 
Pflegeeltern zu einem gemeinsamen Kennenlerngespräch bittet, an des-
sen Ende es ihnen den Pflegevertrag aushändigt und ihnen aufgibt, sich in 
Ruhe zu überlegen, mit welchen Regelungen sie einverstanden sind und mit 
welchen	nicht	bzw.	ob	sie	ggf.	zusätzliche	Angelegenheiten	geregelt	wissen	
wollen.	Es	wird	ein	weiterer	Termin	vereinbart,	um	Bedenken	und	Unklar-
heiten	zu	besprechen.	Wenn	sich	Personensorgeberechtigte	und	Pflegeeltern	
einig	sind,	kann	in	diesem	zweiten	oder	auch	in	einem	weiteren	Treffen	der	
Pflegevertrag	mit	evtl.	Änderungen	unterschrieben	werden.	Das	Jugendamt	
soll dabei durch Aufklärung und Information unterstützen, den Inhalt je-
doch den Parteien selbst überlassen und deren Aushandlungsprozess lediglich 
moderieren.	

Ein	solches	Vorgehen	mag	für	die	Praxis	zunächst	ungewohnt	erscheinen.	
Ein	Umdenken	an	dieser	Stelle	erscheint	jedoch	lohnenswert.	Aus	rechtlicher	
Sicht ist es bei genauer Betrachtung nur schwer nachvollziehbar, wieso die 
Regelung der Erziehung, die verfassungsrechtlich geschützte Aufgabe der 
Eltern	ist,	bei	Fremdunterbringung	eines	Kindes	vom	Jugendamt	bestimmt	
werden	soll.	In	fachlicher	Hinsicht	kann	ein	Pflegevertrag	zwischen	Personen-
sorgeberechtigten und Pflegeeltern dazu beitragen, ihnen ihre gemeinsame 
Aufgabe bewusst zu machen und die Basis für eine künftige Zusammenarbeit 
und	deren	Gestaltung	zu	schaffen,	durch	den	direkten	Austausch	die	ge-
genseitigen	Erwartungen	zu	klären,	Fehlerwartungen	und	spätere	Konflikte	
vermeiden	helfen	bzw.	auf	dieser	Grundlage	deren	Bearbeitung	erleichtern.

Nicht wirklich geklärt scheint in Rechtsprechung und Literatur, ob über-
haupt	und	wenn	ja,	welche	Art	von	rechtlichen	Beziehungen	im	Verhältnis	
zwischen	Jugendamt	und	Pflegefamilie	bestehen.	Nach	der	jüngeren	Recht-
sprechung soll weder ein Dienstvertrag noch ein Auftrag zwischen ihnen 
zustande	kommen.	Auch	ein	öffentlich-rechtliches	Schuldverhältnis	besteht	
zwischen	ihnen	nicht.113 Dies ist insoweit nachvollziehbar, als die Pflegeeltern 
mit	der	Versorgung	und	Erziehung	des	Kindes	eine	Aufgabe	der	Personensor-
geberechtigten	und	nicht	des	Jugendamts	übernehmen.

Jedoch werden in aller Regel auch zwischen Jugendamt und Pflegefami-
lie	bestimmte	Dinge	geklärt	werden	müssen,	die	im	Gesetz	nicht	oder	nur	
sehr vage festgelegt sind, etwa in Bezug auf die Art der Leistungserbringung, 
Informationspflichten	der	Pflegeeltern	gegenüber	dem	Jugendamt,	Versiche-
rungen	des	Pflegekindes	sowie	die	Unterstützung	der	Pflegeeltern,	z.B.	durch	
Fahrdienste,	Fortbildungen,	Urlaubsvertretungen	etc.	Auch	eine	Konkreti-
sierung	der	Unterrichtungspflicht,	die	in	§	37	Abs.	3	S.	2	SGB	VIII	festgelegt	
ist,	kann	Inhalt	einer	solchen	Vereinbarung	sein.114	(zum	Inhalt	vgl.	Muster-
vertrag	zur	Regelung	der	Rechte	und	Pflichten	der	Pflegepersonen	im	Ver-
hältnis	zum	Jugendamt	im	Anhang)	

Welchen	Rechtscharakter	diese	Vereinbarung	hat,	die	–	zur	Abgrenzung	
vom	Pflegevertrag	–	als	Vertrag	zur	Regelung	der	Rechte	und	Pflichten	der	
Pflegepersonen	im	Verhältnis	zum	Jugendamt	bezeichnet	wird,	ist	rechtsdog-
matisch	nicht	klar.	Da	sich	Jugendamt	wie	auch	die	Pflegeeltern	auf	deren	
Inhalt	verlassen	wollen,	ist	aber	jedenfalls	eine	rechtliche	Verbindlichkeit	an-
zunehmen,	sodass	es	in	der	Praxis	wohl	häufig,	wenn	auch	nicht	notwendig,	
doch zu Rechtsbeziehungen zwischen dem Jugendamt und den Pflegeeltern 
kommt.	Je	nach	ihrem	Regelungsgehalt	kann	diese	Vereinbarung	öffent-
lich-	oder	privatrechtlicher	Natur	sein.	Sofern	sie	nicht	unmittelbar	auf	eine	
Änderung	oder	Gestaltung	einer	öffentlich-rechtlichen	Beziehung	abzielt,	ist	
sie dem Privatrecht zuzuordnen und bei Streitigkeiten daher das Zivilgericht 
zuständig.

Ein	»Pflegevertrag«,	mit	dem	Art	und	Dauer	des	Pflegeverhältnisses,	Rechte	
und	Pflichten	der	Pflegepersonen	in	Bezug	auf	die	Erziehung	und	Versorgung	
des	Kindes	etc.	festgelegt	werden,	schließen	die	Pflegeeltern	grundsätzlich	mit	
den	Personensorgeberechtigten,	d.h.	mit	den	Eltern	oder	dem	Vormund	(siehe	
oben).	Nur	ausnahmsweise,115	wenn	diese	keine	Vereinbarungen	miteinander	
treffen,	kann	das	Jugendamt	entweder	auf	Grund	einer	Bevollmächtigung	
in	Vertretung	für	die	Eltern	oder	auf	Grund	einer	Ermächtigung	im	eigenen	

111 BGH NJW 2006, 2553 = FamRZ 2006, 1264 = ZKJ 2007, 112 = JAmt 2007, 162. 
112 Vgl. Art. 28 BayKJHG.

113 BGH NJW 2006, 2553 = FamRZ 2006, 1264 = ZKJ 2007, 112 = JAmt 2007, 162.
114 Die Pflegeeltern sollten noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen werden und ggf. auch beispiel-
haft eine Reihe von Ereignissen aufgezählt werden, bei denen diese Unterrichtungspflicht greift, vgl. 
Schellhorn u.a./Fischer (2007), § 37 SGB VIII Rn. 18. 
115 BGH NJW 2006, 2553 = FamRZ 2006, 1264 = ZKJ 2007, 112 = JAmt 2007, 162. 
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mit	den	Funktionen	des	Pflegekinderdiensts	betraut.	Übertragen	werden	
können	die	gesamte	Aufgabenpalette	–	mit	Ausnahme	der	hoheitlichen	Kom-
petenzen121	–	oder	auch	nur	einzelne	Aufgaben,	wie	etwa	die	Öffentlichkeits-
arbeit	oder	die	Qualifizierung	von	Pflegeeltern.

Dazu schließt das Jugendamt mit einem anerkannten Träger der frei-
en	Jugendhilfe	einen	Vertrag,	in	dem	es	ihn	damit	beauftragt,	bestimmte	
Aufgaben zu übernehmen und beide vereinbaren, wie diese in fachlicher, 
konzeptioneller	und	organisatorischer	Hinsicht	ausgeführt	werden	(öffentlich-
rechtliches	Auftragsverhältnis).122	Im	Gegenzug	hat	das	JA	die	angemessenen	
Aufwendungen	für	die	vereinbarten	Tätigkeiten	zu	übernehmen	(§§	670,	
675	BGB	analog).123	Es	muss	sicherstellen,	dass	der	freie	Träger	die	Gewähr	
für	eine	sachgerechte,	die	Rechte	und	Interessen	des	Betroffenen	wahrende	
Erfüllung	der	Aufgaben	bietet	(§	97	Abs.	1	SGB	X)	und	sich	dafür	bestimmte	
Kontroll-	und	(im	Extremfall)	Weisungsrechte	vorbehalten.124

Wenn sich das Jugendamt eines freien Trägers bedient, hat dies auf die 
Leistungsbeziehungen	im	Verhältnis	zu	Personensorgeberechtigten	und	Pfle-
geeltern	zunächst	keine	Auswirkungen.	Andere	Rechte	und	Pflichten	beste-
hen	nur	im	Innenverhältnis	zwischen	öffentlichem	und	freiem	Träger.	Nach	
außen	jedoch	bleibt	der	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	in	der	Verantwor-
tung	(§	76	Abs.	2	SGB	VIII),	sodass	sich	der	Anspruch	auf	Beratung	und	Un-
terstützung der Pflegeeltern ebenso wie der leiblichen Eltern weiterhin gegen 
ihn	richtet	–	auch	wenn	die	Leistung	vom	freien	Träger	erbracht	wird.125

Im	gesetzlich	an	den	Anfang	gestellten	Fall	(§	37	Abs.	1	S.	2	SGB	VIII)	soll	
ein Pflegeverhältnis beendet werden, wenn sich die Erziehungsbedingungen 
in der Herkunftsfamilie soweit verbessert haben, dass die Eltern das Kind 
wieder	selbst	erziehen	können,	Pflegeeltern	und	Herkunftseltern	damit	
einverstanden sind, dass das Kind wieder in den Haushalt seiner leiblichen 
Eltern	zurückkehrt	und	das	Jugendamt	eine	evtl.	gewährte	Hilfe	einstellt.

	Eher	häufig	als	selten	sind	es	jedoch	andere	Umstände,	die	zu	einer	Be-
endigung	des	Pflegeverhältnisses	führen.	So	kann	es	etwa	passieren,	dass	die	
Pflegeeltern mit dem Kind nicht zurechtkommen, dass das Kind im Rahmen 
seiner	Identitätsfindung	selbst	eine	anderweitige	Unterbringung	wünscht,	
dass die leiblichen Eltern das Kind zu sich zurückholen wollen oder dass das 
Jugendamt	die	Pflegefamilie	für	nicht	(mehr)	geeignet	hält.	Ein	freiwillig	
begründetes Pflegeverhältnis kann grundsätzlich jederzeit beendet werden, 

116 Vgl. etwa OLG Stuttgart JAmt 2005, 474 = NJW 2005, 3579; OLG Karlsruhe JAmt 2005, 40; so wohl 
auch OVG NW JAmt 2001, 426 = ZfJ 2001, 467 = NVwZ-RR 2002, 123 = FEVS 53, 251; Hauck/Noftz/
Stähr (07/2005), § 33 SGB VIII Rn. 22. 
117 Vgl. OLG Karlsruhe JAmt 2005, 40. Der Einordnung als zivilrechtlicher Vertrag steht nicht entgegen, 
dass zumeist auch auf öffentlich-rechtliche Tatbestände (z.B. auf § 39 SGB VIII beruhende Pflege-
geldzahlungen) Bezug genommen wird. Im Wesentlichen enthält der vom Jugendamt abgeschlossene 
Pflegevertrag wechselseitige Verpflichtungen, die so auch zwischen Personensorgeberechtigten und 
Pflegeperson vereinbart werden können, OLG Karlsruhe JAmt 2005, 40 mit Verweis auf Hauck/Noftz/
Stähr (07/2005), § 33 SGB VIII Rn. 22 und 23. 
118 Zum Erfordernis des Antrittsbesuchs vgl. BGH JAmt 2005, 35 = FamRZ 2005, 93 = ZfJ 2005, 167
119 Wenn Pflegepersonen einer Pflegeerlaubnis nach § 44 SGB VIII bedürfen, ist eine entsprechende 
Unterrichtungspflicht in § 44 Abs. 4 SGB VIII normiert. 
120 Schellhorn u.a./Fischer (2007), § 37 SGB VIII Rn. 17; Münder u.a./ Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 33; 
Wiesner/Wiesner (2006b), § 37 SGB VIII Rn. 44.

121 Münder u.a./ Münder (2009), § 76 SGB VIII Rn. 6; Kunkel/Papenheim (2006), § 76 SGB VIII Rn. 16. 
122 Wiesner/Wiesner (2006b), § 76 SGB VIII Rn. 15; Münder u.a./ Münder (2009), § 76 SGB VIII Rn. 9. 
123 Kunkel/Papenheim (2006), § 76 SGB VIII Rn. 19. 
124 Wiesner/Wiesner (2006b), § 76 SGB VIII Rn. 20. 
125 Gegenüber freien Trägern besteht dieser (Dienstleistungs-)Anspruch nicht. Das Wunsch- und 
Wahlrecht des § 5 SGB VIII kommt insoweit nicht zum Zuge, VG Düsseldorf 31.03.2003, 19 K 8071/00. 
Unberührt bleibt selbstverständlich das Recht der Pflegepersonen, sich durch private Träger beraten zu 
lassen; zum Pflegekinderdienst eines privaten Trägers vgl. OVG NW JAmt 2002, 474 = ZfJ 2003, 77 = 
FEVS 54, 127 = Sozialrecht aktuell 2002, 139.

Namen	den	Pflegevertrag	schließen.116	Im	letzteren	Fall	entsteht	unmittelbar	
zwischen	dem	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	und	der	Pflegeperson	ein	
Rechtsverhältnis,	das	zivilrechtlicher	Natur	ist.117

Unabhängig	davon,	wie	das	Pflegeverhältnis	zustande	kommt,	ob	es	als	Hilfe	
zur	Erziehung	oder	Eingliederungshilfe	gewährt	wird	oder	auf	der	Grundlage	
einer	rein	privaten	Vereinbarung	zwischen	Pflegeeltern	und	Personensorge-
berechtigten zustande kommt, hat die Pflegeperson vor der Aufnahme des 
Kindes oder des Jugendlichen und während der Dauer der Pflege Anspruch 
auf	Beratung	und	Begleitung	gegenüber	dem	Jugendamt	(§	37	Abs.	2	SGB	
VIII).	Das	Jugendamt	hat	bestimmte	Kontrollpflichten	gegenüber	den	Pfle-
geeltern.	Es	muss	überprüfen,	ob	die	Pflegeeltern	eine	dem	Wohl	des	Kindes	
förderliche	Versorgung	und	Erziehung	gewährleisten	(§	37	Abs.	3	S.	1	SGB	
VIII)	und	dazu	einen	Antrittsbesuch	bei	der	Pflegefamilie	machen.118	Umge-
kehrt haben die Pflegepersonen eine gesetzliche Pflicht, das Jugendamt über 
wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl des Kindes oder Jugend-
lichen	betreffen	(§	37	Abs.	3	S.	2	SGB	VIII).119	Darunter	fällt	z.B.	Aufnahme	
und Abgabe des Pflegekindes, Schulwechsel, schwere Krankheiten, aber auch 
ein Wohnungswechsel der Pflegeeltern, Trennung, Scheidung oder der Tod 
eines	Pflegeelternteils	etc.120

Im	Prinzip	gilt	damit	nichts	anderes	als	im	Dreiecksverhältnis	bei	der	Un-
terbringung	eines	Kindes	in	einer	Einrichtung	nach	§	34	SGB	VIII.	Dort	
bestehen	zwar	(öffentlich-rechtliche)	Leistungs-	und	Entgeltvereinbarungen	
zwischen	dem	Jugendamt	und	der	Einrichtung,	die	aber	nur	die	Vorausset-
zung	für	die	Entgeltübernahme	durch	das	Jugendamt	sind.	Der	Anspruch	
auf	Pflegegeld	besteht	–	wie	auch	der	Anspruch	auf	Übernahme	des	Entgelts	
–	im	Verhältnis	zwischen	Personensorgeberechtigten	und	Jugendamt.	Die	
Personensorgeberechtigten	können	diesen	Anspruch	an	Pflegeeltern	bzw.	
Einrichtungen	abtreten,	so	dass	diese	das	Entgelt	vom	Träger	der	öffentlichen	
Jugendhilfe	selbst	verlangen	können.

Anders als sonst in der Hilfelandschaft dominieren im Bereich der Pflegekin-
derhilfe	die	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	(zu	den	Organisationsstruk-
turen	B.2.2).	In	den	letzten	Jahren	werden	jedoch	vermehrt	auch	freie	Träger	

Einbeziehung freier Träger
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sowohl durch die Personensorgeberechtigten, die in der Regel noch Inhaber 
der	Personensorge	sind,	als	auch	durch	die	Pflegeeltern.	Wenn	die	Eltern	das	
Kind aus der Pflegefamilie herausnehmen wollen und die Pflegeeltern oder 
das	Jugendamt	dadurch	das	Wohl	des	Kindes	gefährdet	sehen,	können	sie	das	
Familiengericht	anrufen,	das	dann	durch	eine	Verbleibensanordnung	oder	
einen	(teilweisen)	Sorgerechtsentzug	den	weiteren	Verbleib	des	Kindes	in	der	
Pflegefamilie	anordnen	kann	(zu	den	Möglichkeiten	des	Familiengerichts	
siehe	C.10).

Das Jugendamt kann eine Hilfe zur Erziehung dann einstellen, wenn die 
Notwendigkeit	für	eine	Fremdunterbringung	entfällt	oder	die	Hilfe	nicht	
mehr	geeignet	erscheint,	das	Kind	in	seiner	Entwicklung	zu	fördern,	insbe-
sondere	auch	dann,	wenn	es	die	Pflegeeltern	aufgrund	bestimmter	Umstände	
für	nicht	mehr	geeignet	hält.	Dies	gilt	selbst	dann,	wenn	das	Familiengericht	
eine	Verbleibensanordnung	erlassen	hat	(zur	Verbleibensanordnung	siehe	
C.10.6	bis	C.10.8).	Zwar	ist	das	Jugendamt	grundsätzlich	an	eine	familien-
gerichtliche	Anordnung	gebunden.	Jedoch	wird	mit	einer	Verbleibensanord-
nung	nur	der	weitere	Verbleib	des	Kindes	in	der	Pflegefamilie	festgelegt,	nicht	
jedoch	die	Fortsetzung	der	Leistung	durch	das	Jugendamt.	Dazu	besitzt	das	
Familiengericht	auch	gar	nicht	die	Kompetenz.	Vielmehr	entscheidet	das	
Jugendamt	im	Rahmen	seiner	fachlichen	Verantwortung	und	auf	der	Grund-
lage eines partizipativen Entscheidungsprozesses selbst über die Hilfegewäh-
rung	und	-beendigung	(§	36a	Abs.	1	SGB	VIII).126	Hat	das	Familiengericht	
gegen	den	Willen	des	Jugendamts	eine	Verbleibensanordnung	erlassen,	wird	
es	gleichwohl	in	seiner	Entscheidung	nicht	mehr	ganz	»frei«	sein.	Trotzdem	
kann es im Einzelfall, wenn die Anforderungen an eine geeignete Hilfe zur 
Erziehung	nach	§	27	Abs.	1	SGB	VIII	nicht	(mehr)	erfüllt	sind,	die	Hilfelei-
stungen	einstellen.

Unabhängig	davon,	ob	es	die	Hilfe	einstellt	oder	fortsetzt,	bleibt	das	
Jugendamt	in	der	Verantwortung.127 Hat es Bedenken, ob das Kindeswohl in 
der Pflegefamilie sichergestellt ist, muss es auf eine intensive Zusammenarbeit 
mit	den	Pflegepersonen	hinwirken	(§	37	Abs.	2	SGB	VIII)	und	persönliche	
Gespräche	mit	dem	Kind	führen,	um	dessen	Wohlbefinden,	Wünsche	und	
Bedürfnisse	zur	Kenntnis	zu	nehmen,	aber	auch	um	eine	Grundlage	dafür	zu	
schaffen,	dass	es	sich	in	Notsituationen	ggf.	selbst	an	das	Jugendamt	wenden	
kann	(§	8	Abs.	2	SGB	VIII).	Ggf.	ist	auch	eine	intensivierte	Begleitung	mit	
darin	enthaltener	Überprüfung	der	Pflegepersonen	im	Hinblick	auf	ihre	Pfle-
ge-,	Erziehungs-	und	Versorgungseignung	geboten	(§	37	Abs.	3	SGB	VIII).

Das	Jugendamt	kann	seine	Bedenken	und	Sorgen	bezüglich	eines	Ver-
bleibs	der	Kinder	in	der	Pflegefamilie	auch	gegenüber	dem	Familiengericht	
vorbringen,	indem	es	Beschwerde	gegen	die	Verbleibensanordnung	einlegt	
oder	ihre	Aufhebung	nach	§	1696	Abs.	1	BGB	anregt.	Letztlich	muss	das	Ju-
gendamt	auf	der	Grundlage	der	ihm	vorliegenden	Erkenntnisse	selbst	beurtei-
len,	wie	viel	Kooperation	möglich	und	wie	viel	(ergänzende)	Kontrolle	nötig	
ist,	um	das	Wohl	des	Kindes	in	der	Pflegefamilie	sicherzustellen.

Verantwortlich	für	die	Leistungsgewährung,	von	der	Werbung	und	Auswahl	
von Pflegeeltern über die Beratung und Begleitung des Kindes und seiner 
Familien	bis	hin	zur	Aufsicht	über	das	Pflegeverhältnis,	ist	das	Jugendamt.	
Es kann diese Aufgaben entweder selbst übernehmen oder auf einen freien 
Träger	übertragen	(hierzu	B.1.4).

Jugendämter	gibt	es	ca.	600	in	Deutschland.	Welches	davon	für	einen	
konkreten	Fall	örtlich	zuständig	ist,	bestimmt	sich	nach	den	Vorschriften	der	
§§	86	bis	88	SGB	VIII.	Da	es	sich	bei	der	Vollzeitpflege	um	eine	Leistung	der	
Kinder-	und	Jugendhilfe	handelt	(§	2	Abs.	2	Nr.	4	SGB	VIII),	gilt	§	86	SGB	
VIII.	Danach	ist	im	Grundsatz	der	gewöhnliche	Aufenthalt	der	Eltern	maß-
geblich	(§	86	Abs.	1	SGB	VIII),	wenn	diese	getrennt	leben,	der	Aufenthalt	
des	Elternteils,	der	die	Personensorge	hat	bzw.	bei	dem	das	Kind	bislang	lebte	
(§	86	Abs.	2	SGB	VIII).	Darüber	hinaus	sind	viele	weitere	Varianten	vorge-
sehen,	um	möglichst	alle	Lebens-	und	Familienkonstellationen	zu	erfassen,	
was	allerdings	trotz	der	Ausführlichkeit	und	Komplexität	der	Vorschrift	nicht	
gelungen	ist.128	Vieles	ist	rechtlich	unklar,	Einiges	fachlich	unerwünscht.

Ein	besonders	sensibles	Thema	ist	dabei	die	Frage	nach	der	Regelung	der	
örtlichen	Zuständigkeit	bei	Dauerpflegeverhältnissen	in	§	86	Abs.	6	SGB	
VIII,	der	nach	zweijährigem	Bestehen	des	Pflegeverhältnisses	einen	Zustän-
digkeitswechsel	vorsieht.	Die	Regelung	steht	immer	wieder	in	der	Kritik,	weil	
es	durch	den	Wechsel	der	Zuständigkeit	zum	Abbruch	der	Vertrauensbezie-
hung	zum	bisherigen	Jugendamt	und	zu	Unsicherheiten	und	Friktionen	in	
Bezug	auf	die	Begleitung	und	Finanzierung	des	Pflegeverhältnisses	mit	dem	
neu	zuständigen	Jugendamt	kommt.	Vor	allem	Jugendämter	in	ländlichen	
Gebieten	monieren	die	Arbeits-	und	Kostenbelastung,	die	mit	den	nach	zwei	
Jahren	häufig	auf	sie	übergehenden	Zuständigkeiten	verbunden	sind.129 Die 
Streichung	der	Vorschrift	stand	bereits	mehrmals	zur	Diskussion,	wurde	aber	
letztlich	aufgrund	vehement	negativer	Reaktionen	betroffener	Pflegepersonen	
und	ihrer	Fachverbände	bislang	noch	nicht	angegangen.130

126 Vgl. Wiesner/Wiesner (2006b), § 8a SGB VIII Rn. 55 sowie § 36a SGB VIII Rn. 10. 
127 Münder u.a./Meysen (2009), § 36a SGB VIII Rn. 18.

128 Dies zeigt sich u.a. an der zunehmend hohen Zahl an gerichtlichen Entscheidungen und Anfragen 
beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) e.V. Zu den rechtlichen und tatsäch-
lichen Schwierigkeiten, die mit der Anwendung der §§ 86 ff. SGB VIII verbunden sein können vgl. 
Struzyna (2005), S. 105 f., außerdem die Kommentarliteratur zu §§ 86 ff. 
129 Zur ungleichen Kostenverteilung zwischen Jugendämtern in ländlichen und städtischen Gebieten 
durch die Regelung des § 86 Abs. 6 SGB VIII vgl. Erzberger (2003), S. 30 und 53 ff. Ausführlich zum Für 
und Wider des § 86 Abs. 6 SGB VIII vgl. Struzyna (2005). 
130 Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat auf die Unzufriedenheit der 
Praxis insbesondere mit der Vorschrift des § 86 Abs. 6 SGB VIII im Besonderen und den Vorschriften 
über die örtliche Zuständigkeit und Kostenerstattung im SGB VIII im Allgemeinen reagiert, indem es ein 
Forschungsprojekt ins Leben gerufen hat, das eine Reformierung der §§ 86 ff. SGB VIII und §§ 89 ff. 
SGB VIII auf den Weg bringen soll. Genaueres dazu unter www.dijuf.de > Projekte > örtl. Zuständigkeit/
Kostenerstattung (Aufruf 15.08.2009).

1.6  Örtliche Zuständigkeit und Kostenerstattung bei Dauerpflegeverhältnissen 
 (§ 86 Abs. 6 SGB VIII)
 Marion Küfner
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Der	Sinn	und	Zweck	der	Sonderregelung	in	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	muss	vor	
dem	Hintergrund	der	allgemeinen	Regelungen	zur	örtlichen	Zuständigkeit	
gesehen	werden.	Diese	wollen	vornehmlich	eine	räumliche	Nähe	des	Jugend-
amts	zum	Kind	und	dessen	Lebenswelt	schaffen	und	dadurch	eine	effektive	
Hilfegewährung	sicherstellen.131 Deshalb knüpfen die Zuständig-keitsrege-
lungen im Allgemeinen an den Lebensmittelpunkt des Kindes an, der in der 
Regel	bei	seinen	Eltern	bzw.	bei	einem	Elternteil	vermutet	wird.	Wird	eine	
Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses geleistet, führt dies nicht 
zwangsläufig	zur	Verlagerung	des	Lebensmittelpunkts,	solange	die	Hilfe	auf	
die	Rückkehr	des	Kindes	in	die	Familie	gerichtet	ist.	Wenn	aber	der	Aufent-
halt in der Pflegefamilie bereits längere Zeit andauert und die Perspektive 
eine dauerhafte ist, werden regelmäßig familiäre Beziehungen zu der Pfle-
gefamilie wachsen und der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen des Kindes 
bzw.	Jugendlichen	entsprechend	dort	liegen.	Dieser	psychosozialen	Realität,	
die	das	Gesetz	nach	einer	Zeit	von	zwei	Jahren	annimmt,	will	die	Vorschrift	
des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	Rechnung	tragen,	indem	sie	auf	den	gewöhnlichen	
Aufenthalt	der	Pflegeperson	abstellt.132

Gem.	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	wird	das	Jugendamt	am	Wohnort	der	Pflegeper-
son zuständig, wenn das Kind zwei Jahre bei der Pflegeperson lebt und sein 
Verbleib	dort	auf	Dauer	zu	erwarten	ist.

»Pflegeperson«	ist	nach	der	Legaldefinition	in	§	44	Abs.	1	S.	1	SGB	VIII	
eine Person, die ein Kind oder einen Jugendlichen über Tag und Nacht in 
ihrem	Haushalt	aufnimmt	(zur	Pflegeerlaubnis	C.4.2).	Der	Begriff	ist	weit	
gefasst und erfasst sowohl Pflegepersonen, die im Rahmen einer Hilfe zur 
Erziehung oder Eingliederungshilfe tätig werden, als auch Nachbarn oder 
Verwandte	des	Kindes,	die	auf	der	Grundlage	einer	privaten	Vereinbarung	
und	ggf.	auch	ohne	Pflegeerlaubnis	die	Versorgung	und	Erziehung	des	Kindes	
übernehmen.133	Für	die	Anwendung	des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	soll	es	nur	da-
rauf	ankommen,	dass	das	Kind	in	einer	Familie	außerhalb	des	Elternhauses	
regelmäßig	betreut	und	ihm	Unterkunft	gewährt	wird.	

Außerdem muss das Kind zwei Jahre	bei	der	Pflegeperson	leben.	Nach	
dem	eindeutigen	Wortlaut	des	Gesetzes	kommt	es	nicht	darauf	an,	ob	über	
diese zwei Jahre hinweg Hilfe gewährt wurde, sondern allein darauf, ob das 
Kind	bereits	solange	im	Haushalt	der	Pflegefamilie	lebte.	Dies	entspricht	dem	
Zweck	der	Vorschrift,	der	die	im	Laufe	dieser	Zeit	gewachsenen	Bindungen	
im	Blick	hat.	In	der	Folge	kann	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	auch	bereits	zu	Beginn	
einer Hilfe zur Erziehung Anwendung finden, wenn die Dauer des Aufent-
halts	zu	diesem	Zeitpunkt	bereits	länger	als	zwei	Jahre	betrug	(z.B.	wenn	

Großeltern	ihr	Enkelkind	bei	sich	aufnehmen,	aber	zunächst	nur	Leistungen	
nach	dem	SGB	XII	oder	gar	keine	Leistungen	erhalten,	bevor	erstmalig	Hilfe	
nach	§§	27,	33	SGB	VIII	beantragt	wird).

Schließlich	muss	der	Verbleib	des	Kindes	bei	der	Pflegefamilie	auf Dauer 
zu erwarten	sein.	Nach	der	in	der	Kommentarliteratur	gebräuchlichen	Defini-
tion	ist	von	einem	dauerhaften	Verbleib	auszugehen,	wenn	eine	Rückkehr	des	
Pflegekindes zu seinen leiblichen Eltern oder einem Elternteil bis auf weiteres 
ausgeschlossen ist und die Pflegeperson bereit und in der Lage ist, das Kind 
zukunftsoffen	zu	betreuen.134	Einer	solch	zukunftsoffenen	Betreuung	können	
etwa	Alter	oder	Gesundheitszustand	der	Pflegeperson	entgegenstehen.135 Der 
baldige	Eintritt	der	Volljährigkeit	des	Pflegekindes	stellt	hingegen	keinen	
Grund	dar,	um	eine	Fallübernahme	nach	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	abzuleh-
nen.136	Dies	folgt	schon	daraus,	dass	in	der	Regel	auch	nach	Vollendung	des	
18.	Lebensjahrs	ein	Unterstützungsbedarf	des	jungen	Menschen	bestehen	
wird	und	der	nach	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	zuständige	Träger	auch	weiterhin	
gem.	§	86a	Abs.	4	S	1	SGB	VIII	für	die	fortgesetzte	Hilfe	zuständig	bleibt.137

Grundlage	für	eine	Prognose	über	die	Dauerhaftigkeit	sind	die	im	Rah-
men	des	Hilfeplans	und	seiner	Fortschreibung	getroffenen	Feststellungen.138 
Der	gem.	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	zuständig	werdende	Träger	ist	an	diese	
gebunden.139	Um	spätere	Streitigkeiten	zu	vermeiden,	sollte	der	zu	Beginn	zu-
ständige	örtliche	Träger	sich	mit	dem	möglicherweise	zukünftigen	örtlichen	
Träger	über	die	Perspektive	für	das	Kind	verständigen.140 

Da	es	sich	bei	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	um	die	speziellere	Vorschrift	handelt,	
kommt	es	auf	§§	86	Abs.	1	bis	5	SGB	VIII	nicht	mehr	an,	wenn	die	Voraus-
setzungen	des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	vorliegen.

Liegen	diese	Voraussetzungen	vor,	erfolgt	der	Zuständigkeitswechsel	kraft	
Gesetzes,	d.h.	automatisch	mit	Eintritt	der	Bedingungen,	ohne	dass	es	einer	
Übernahmeentscheidung	der	Behörde	bedarf.141 Entsprechend ist eine Ab-
lehnung	der	Fallübernahme	durch	das	Jugendamt	rechtswidrig,	wenn	seine	
Fallzuständigkeit	nach	dem	Gesetz	begründet	ist.	Eine	Weigerung	stellt,	wie	
der	BGH	unter	anderem	in	seiner	Entscheidung	vom	21.10.2004142 betonte, 
eine	Amtspflichtverletzung	dar.	

131 Wiesner/Wiesner (2006b), vor § 86 SGB VIII Rn. 1.
132 Vgl. Wiesner/Wiesner (2006b), § 86 SGB VIII Rn. 33; OVG NW JAmt 2006, 96. 
133 Wiesner/Wiesner (2006b), § 86 SGB VIII Rn. 34; Münder u.a./Schindler (2009), § 86 SGB VIII Rn. 
15; Hauck/Noftz/Grube (2004), § 86 SGB VIII Rn. 31; Kunkel/Kunkel (2006), § 86 SGB VIII Rn. 49; VG 
Freiburg JAmt 2001, 601. 

134 Münder u.a./Schindler (2009), § 86 SGB VIII Rn. 15; Kunkel/Kunkel (2006), § 86 SGB VIII Rn. 51; 
Hauck/Noftz/Grube (2004), § 86 SGB VIII Rn. 32. 
135 Kunkel/Kunkel (2006), § 86 SGB VIII Rn. 51; Wiesner/Wiesner (2006b), § 86 SGB VIII Rn. 36. 
136 DIJuF-Rechtsgutachten 24.09.2007, J 8.111 (nicht veröffentlicht).
137 Kunkel/Kunkel (2006), § 86a SGB VIII Rn. 12; ausführlich zum Zuständigkeitswechsel bei bevorste-
hender Volljährigkeit vgl. DIJuF-Rechtsgutachten 24.09.2007, J 8.111 (nicht veröffentlicht). 
138 Vgl. Wiesner/Wiesner (2006b), § 86 SGB VIII Rn. 36; Jans u.a./Reisch (12/2000), § 86 SGB VIII Rn. 75; 
GK/Ziegler (07/2005), § 86 SGB VIII Rn. 39. 
139 OLG Stuttgart JAmt 2003, 592; Kunkel/Kunkel (2006), § 86 SGB VIII Rn. 51. 
140 DIJuF-Rechtsgutachen JAmt 2003, 408.
141 Kunkel/Kunkel (2006), § 86 SGB VIII Rn. 49; Münder u.a./Schindler (2009), § 86 SGB VIII Rn. 16; 
DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2002, 18 (19); Meysen (2003), S. 3370.
142 BGH JAmt 2005, 35 (37).
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Dabei kommt es nicht darauf an, ob die bisherigen Leistungen rechtmäßig 
erbracht	wurden.	Entsprechend	dem	Anliegen	der	Vorschrift,	den	im	Laufe	
des Pflegeverhältnisses entstandenen Bindungen zwischen Kind und Pfle-
geperson/en Rechnung zu tragen, ist allein das tatsächliche Bestehen eines 
zweijährigen	Pflegeverhältnisses	und	die	Prognose	des	dauerhaften	Verbleibs	
maßgeblich.	Die	Rechtmäßigkeit	der	Leistung	wird	erst	im	Rahmen	der	Ko-
stenerstattung	relevant	(vgl.	§	89f	Abs.	1	S.	1	SGB	VIII).	

Solange	der	zuständig	werdende	Träger	den	Fall	nicht	übernimmt,	bleibt	
der	bisher	zuständige	örtliche	Träger	vorläufig	zur	Gewährung	der	Leistung	
verpflichtet	(§	86c	SGB	VIII).	Die	Kosten	dafür	kann	er	von	dem	nach	 
§	86	Abs.	6	SGB	VIII	eigentlich	zuständigen	Träger	erstattet	verlangen	(§	89c	
SGB	VIII).

Die	Sonderzuständigkeit	nach	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	endet	mit	der	Been-
digung	des	Aufenthalts	des	Kindes	bei	der	Pflegeperson	(§	86	Abs.	6	S.	3	SGB	
VIII).143 Wird das Kind im Anschluss in einer anderen Pflegefamilie unterge-
bracht,	beginnt	die	Zweijahresfrist	von	Neuem	zu	laufen.144 Die wohl herr-
schende	Meinung	nimmt	ein	Ende	auch	dann	an,	wenn	die	Voraussetzungen	
des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	nachträglich	wegfallen,	so	etwa	wenn	die	Prognose	
eines	dauerhaften	Verbleibs	in	der	Pflegefamilie	korrigiert	werden	muss.145 
»Anhaltspunkte,	dass	diese	Dauerhaftigkeit	in	Frage	gestellt	ist«,	genügen	je-
doch	nicht	für	die	Beendigung	der	bisherigen	Zuständigkeit.	Vielmehr	muss	
erkennbar werden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein vorzeitiges und 
alsbaldiges	Ende	des	Aufenthalts	zu	erwarten	ist.146

Für	die	Kosten,	die	ein	Träger	aufgrund	einer	Zuständigkeit	nach	§	86	Abs.	
6	SGB	VIII	aufgewendet	hat,	besteht	gem.	§ 89a SGB VIII ein Kostener-
stattungsanspruch	gegenüber	dem	örtlichen	Jugendhilfeträger,	der	zuvor	
zuständig	war	oder	es	ohne	die	Regelung	des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	gewesen	
wäre.	Durch	diese	Regelung	soll	die	Kostenbelastung	der	»Pflegestellenorte«	
aufgefangen werden, die dadurch entsteht, dass in Kreisen und Städten im 
Umland	von	Ballungszentren	regelmäßig	ein	größeres	Potenzial	von	Pflege-
eltern	zur	Verfügung	steht.147	Der	kostenerstattungspflichtige	örtliche	Träger	
soll	aber	auch	nicht	schlechter	gestellt	werden,	als	er	ohne	die	Vorschrift	des	
§	86	Abs.	6	SGB	VIII	stehen	würde.	Deshalb	sieht	§	89a	Abs.	3	SGB	VIII	vor,	
dass	die	Erstattungspflicht	ebenso	wie	die	(fiktive)	Zuständigkeit	nach	§	86	
Abs.	1	bis	5	SGB	VIII	wandert,	wenn	sich	der	zuständigkeitsrechtliche	An-
knüpfungspunkt	nach	Leistungsbeginn	ändert.

Bei	Vollzeitpflege	kommt	auch	eine	Kostenerstattung	nach	§ 89e SGB VIII in 
Betracht,	wenn	im	Rahmen	der	§	86	Abs.	2	bis	5	SGB	VIII	auf	den	gewöhn-
lichen	Aufenthalt	des	Kindes	bzw.	Jugendlichen	abgestellt	wird	und	dieser	in	
einer	Pflegefamilie	liegt.	Dies	wird	insbesondere	bei	Dauerpflegeverhältnis-
sen	der	Fall	sein,	wenn	das	Kind	noch	keine	zwei	Jahre	in	der	Pflegefamilie	
lebt.148	Nach	der	jüngeren	höchstrichterlichen	Rechtsprechung	wird	aber	
regelmäßig dann kein Kostenerstattungsanspruch bestehen, wenn es sich um 
die	Großeltern	oder	andere	mit	dem	Kind	verwandte	oder	bekannte	Pflege-
personen	handelt.	Das	BVerwG	hat	mit	Urteil	vom	25.10.2004149 entschieden, 
dass	eine	»andere	Familie«	im	Sinne	des	§	89e	SGB	VIII	nur	eine	Familie	sein	
kann,	die	grundsätzlich	auswahloffen	ist.	Eine	Familie,	die	das	Kind	aus	per-
sönlichen,	insbesondere	familiären	Gründen	aufgenommen	hat,	soll	hingegen	
–	im	Hinblick	auf	den	mit	der	Vorschrift	verfolgten	Zweck,	die	Einrichtungs-
orte	zu	schützen	–	nicht	unter	ihren	Anwendungsbereich	fallen.

Der	Umfang	der	Kostenerstattung	bestimmt	sich	nach	§ 89f SGB VIII.	
Danach	werden	die	»aufgewendeten	Kosten«	für	rechtmäßig	gewährte	Hilfen	
erstattet.	Dazu	zählen	insbesondere	die	Pflegegeldleistungen	nach	§	39	SGB	
VIII,	aber	auch	die	Kosten	für	Leistungen,	die	in	Ergänzung	zur	Vollzeitpfle-
ge	erbracht	wurden,	wie	etwa	Kindergartenbeiträge	für	ein	Kind	in	Voll-
zeitpflege.150 Nicht ersetzt werden jedoch die Kosten des Personals, das zur 
Beratung	und	Begleitung	des	Kindes	und	seiner	Familien	eingesetzt	wurde.	
Denn	dabei	handelt	es	sich	um	allgemeine	Verwaltungskosten,	die	nach	§	109	
S.	1	SGB	X,	der	mangels	eigener	Regelung	im	SGB	VIII	unmittelbare	An-
wendung	findet,	nicht	erstattet	werden.151 Davon ausgenommen sind Kosten, 
die durch die Auslagerung des Pflegekinderdienstes auf einen freien Träger 
entstehen	(vgl.	VG	Hamburg	JAmt	2008,	223;	BerwG	JAmt	2010,	40).

Da	die	Zuständigkeit	kraft	Gesetzes	wechselt,	bleibt	kein	Raum	für	ander-
weitige	Regelungen	oder	abweichende	Vereinbarungen.	Absprachen	zwischen	
Jugendämtern, dass das bislang zuständige Jugendamt die Hilfe auch nach 
Ablauf	der	zwei	Jahre	fortgewährt,	mögen	in	der	Praxis	hilfreich	sein,	um	
Pflegeeltern	in	umliegenden	Gemeinden	zu	gewinnen,	sind	mit	der	geltenden	
Rechtslage	aber	nicht	vereinbar.	Die	Fortführung	der	Leistungsgewährung	
durch das bislang zuständige Jugendamt ist rechtswidrig, sofern es sich nicht 
auf	§	86c	SGB	VIII	stützen	kann	oder	in	der	fälschlichen	Annahme	leistet,	
dass	es	zuständig	sei	(vgl.	§	105	SGB	X).152 Zu Schwierigkeiten kann dies im 
Rahmen	der	Kostenerstattung	führen,	wenn	gem.	§	89a	Abs.	3	SGB	VIII	ein	
anderes Jugendamt kostenerstattungspflichtig wird als dasjenige, mit dem die 
Absprache	getroffen	wurde.	Denn	nach	der	gesetzlichen	Regelung	des	 
§	89f	SGB	VIII	sind	die	aufgewendeten	Kosten	nur	soweit	zu	erstatten,	als	

143 Zur Frage, wie die Zuständigkeit zu beurteilen ist, wenn die Pflegeeltern das Kind unter der Woche in 
einem Internat bzw. einer Einrichtung nach § 34 SGB VIII unterbringen vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 
2007, 353. 
144 Münder u.a. (2006), § 86 SGB VIII Rn. 15. 
145 So Wiesner/Wiesner (2006b), § 86 SGB VIII Rn. 39; Kunkel/Kunkel (2006), § 86 SGB VIII Rn. 51; Jans 
u.a./Reisch (12/2000), § 86 SGB VIII Rn. 76; a.A. Hauck/Noftz/Grube (2004), § 86 SGB VIII Rn. 36.
146 Jans u.a./Reisch (09/2006), § 86 SGB VIII Rn. 76; Kunkel/Kunkel (2006), § 86 SGB VIII Rn. 51. 
147 Wiesner/Wiesner (2006b), § 89a SGB VIII Rn. 1; Phillips/Eschelbach (2009), S.592.

148 Nach den zwei Jahren ist dann § 86 Abs. 6 SGB VIII und damit auch § 89a SGB VIII einschlägig, der 
– sofern er sich gegen ein anders Jugendamt als der Anspruch nach § 89e SGB VIII richten würde – der 
Regelung des § 89e SGB VIII vorgeht; vgl. Hauck/Noftz/Stähr (11/2006), § 89e SGB VIII Rn. 4. 
149 BVerwG JAmt 2005, 244. 
150 VG Gelsenkirchen ZfJ 2002, 240; vgl. auch DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2007, 353 (354). 
151 Wiesner/Wiesner (2006b), § 89f SGB VIII Rn. 5; Schellhorn/Schellhorn (2000), § 89f SGB VIII Rn. 4.
152 Zu dieser »pragmatischen Lösung« siehe DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2003, 408 (410). 
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die	Erfüllung	der	Aufgaben	gesetzeskonform	war.153 Entsprechend bekommt 
das	in	Kenntnis	der	Unzuständigkeit	hilfegewährende	Jugendamt	seine	Ko-
sten	dann	nicht	erstattet.154

FAQs zu § 86 Abs. 6 SGB VIII
Kommt § 86 Abs. 6 SGB VIII auch dann zur Anwendung, wenn keine Hilfe zur 
Erziehung gewährt wird, keine Pflegeerlaubnis besteht etc.?
§	86	Abs.	6	SGB	VIII	kommt	immer	dann	zur	Anwendung,	wenn	seine	Vo-
raussetzungen	vorliegen,	d.h.,	wenn	das	Kind	seit	mehr	als	zwei	Jahren	in	der	
Pflegefamilie lebt und die Prognose besteht, dass es dort auf Dauer verbleiben 
wird.155 Es kommt nicht darauf an,
•	 wie	und	auf	welcher	rechtlichen	Grundlage	das	Pflegeverhältnis	

zustande gekommen ist und ob überhaupt Leistungen gewährt wurden 
(Hilfe	zur	Erziehung	in	Form	der	Vollzeitpflege,	Eingliederungshilfe	 
nach	§	35a	SGB	VIII,	Adoptionspflege	nach	§	1744	BGB,	private	Pfle-
gevereinbarung zwischen Eltern und Pflegeeltern, ohne dass begleitende 
Leistungen	der	Jugendhilfe	gewährt	werden,	etc.),156

• ob eine Pflegeerlaubnis notwendig war oder erteilt wurde,157
• ob die bisherige Leistung rechtmäßig erfolgte,158
•	 ob	die	Pflegeperson	mit	dem	Kind	bzw.	Jugendlichen	verwandt	ist.159

Gilt § 86 Abs. 6 SGB VIII nur für die Vollzeitpflege nach §§ 27, 33 SGB VIII?
Nein.	Die	Zuständigkeitsregelung	des	§	86	SGB	VIII	–	auch	dessen	Absatz	
6	–	bezieht	sich	nicht	nur	auf	Leistungen	nach	§§	27,	33	SGB	VIII	bzw.	§	35a	
SGB	VIII.	Vielmehr	verortet	sie	die	Gesamtzuständigkeit	für	Leistungen	
an	die	Beteiligten	beim	Jugendamt	am	Wohnort	der	Pflegeeltern.	Demnach	
sind	auch	Hilfen	davon	erfasst,	die	neben	der	Vollzeitpflege	bzw.	ergänzend	
hierzu erbracht werden,160 sowie Leistungen, die sich an die Eltern des Kindes 
adressieren.161	In	Betracht	kommen	etwa	Beratungsleistungen	nach	§§	17,	18	
SGB	VIII	sowie	Leistungen	der	Kindertagesbetreuung,	und	zwar	selbst	dann,	
wenn das Kind ohne begleitende Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
zwei	Jahre	oder	länger	bei	einer	Pflegeperson	lebt.162

Ist § 86 Abs. 6 SGB VIII auch auf Erziehungsstellen anwendbar?
Jain.	Zu	dieser	Frage	besteht	in	der	neueren	Rechtsprechung	Uneinigkeit.	Die	
jüngste	Entscheidung	des	Oberverwaltungsgerichts	Rheinland-Pfalz	(OVG	
RP)	vom	24.10.2008	differenzierte	danach,	ob	das	Kind	bzw.	der	Jugendliche	
an die betreuende Person selbst vermittelt wurde, die damit auch die gesamte 
Verantwortung	allein	trägt.163	Nur	in	diesem	Fall	sollte	es	sich	um	eine	Voll-
zeitpflege	nach	§	33	SGB	VIII	handeln,	so	dass	die	Hilfe	der	Regelung	des	§	
86	Abs.	6	SGB	VIII	unterfällt.	Das	OVG	RP	wandte	sich	damit	gegen	die	zu-
vor	im	Allgemeinen	akzeptierte	Auffassung,	dass	auf	die	Qualität	der	Bezie-
hung	zwischen	Pflegekind	und	Pflegeeltern	abzustellen	sei.	Das	Oberverwal-
tungsgericht	Nordrhein-Westfalen	(OVG	NW)	hatte	nämlich	mit	Urteil	vom	
07.06.2005	entschieden,	dass	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	auch	auf	Erziehungsstel-
len	Anwendung	finden	kann,	selbst	wenn	diese	unter	§	34	SGB	VIII	gefasst	
werden.164	Entscheidend	ist	nicht	das	»Etikett«	der	Hilfeform,	sondern	ihre	
konzeptionelle	und	tatsächliche	Ausgestaltung.	Zentraler	Anknüpfungspunkt	
ist	daher,	ob	eine	dauerhafte	Einbindung	in	die	andere	Familie	erfolgt.165 

Es	muss	also	differenziert	werden:	Wird	die	Betreuung	in	Form	einer	in-
dividualisierten Pflege durch feste Bezugspersonen geleistet, sodass das Kind 
Bindungen und Beziehungen zu ihnen aufbaut, sind diese genauso schüt-
zenswert	wie	die	Bindungen	zu	»normalen«	Pflegeeltern	auch.	Entsprechend	
ist	§	86	Abs.	6	SGB	VIII,	der	gerade	den	Schutz	solcher	persönlichen	und	
familiären	Bindungen	bezweckt,	anwendbar.	Anders	ist	dies	zu	beurteilen,	
wenn	die	Betreuung	in	einem	größeren	organisierten	Rahmen	stattfindet	
und der konzeptionelle und methodische Arbeitsansatz dahin geht, dass die 
Erziehungsperson	eine	berufliche,	(eher)	austauschbare	Erzieher/innen-Rolle	
gegenüber	dem	Kind	einnimmt.	Diese	Situation	ist	von	§	86	Abs.	6	SGB	
VIII	nicht	erfasst.

Durch	die	Anwendung	des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	auf	Erziehungsstellen	
werden vor allem Nachteile im Hinblick auf die Hilfekontinuität befürchtet, 
weil	die	Vorstellungen	in	Bezug	auf	Notwendigkeit,	Ausgestaltung	und	Mo-
dalitäten der Hilfegewährung in Erziehungsstellen sowie auch in Bezug auf 
fachliche	Anforderungen	an	Erziehungsstelleneltern	in	der	Praxis	doch	sehr	
unterschiedlich	sind,	sodass	die	Übernahme	eines	solchen	–	kostenintensiven	
– Hilfefalls bei dem nach zwei Jahren zuständig werdenden Jugendhilfeträger 
häufig	auf	Gegenwehr	stoßen	wird.	Solchen	negativen	Entwicklungen	gilt	es	
vorzugreifen, indem das Jugendamt am Wohnort der Pflegeeltern von Beginn 
an	bereits	bei	der	Belegung	der	Erziehungsstelle	einbezogen	wird.166 

Das	Bundesverwaltungsgericht	hat	mit	Beschluss	vom	10.12.2009	(5c	
34.08)	das	Revisionsverfahren	gegen	die	Entscheidung	des	OVG	RP	einge-
stellt, weil die Beteiligten den Rechtsstreit mit Blick auf eine Änderung der 
Betreuungsverhältnisse	übereinstimmend	für	erledigt	erklärt	hatten.	 

153 GK/Nellissen (10/2006), § 89f SGB VIII Rn. 10. 
154 DIJuF-Rechtsgutachten 29.11.2007, J 8.111 (nicht veröffentlicht).
155 Zu den Voraussetzungen im Einzelnen oben B.1.6. 
156 Wiesner/Wiesner (2006b), § 86 SGB VIII Rn. 34; Münder u.a. (2006), § 86 SGB VIII Rn. 15; Hauck/
Noftz/Grube (2004), § 86 SGB VIII Rn. 31; Kunkel/Kunkel (2006), § 86 SGB VIII Rn. 49; VG Freiburg 
JAmt 2001, 601. 
157 Kunkel/Kunkel (2006), § 86 SGB VIII Rn. 49 m.w.Nachw. 
158 Vgl. DIJuF-Rechtsgutachten 13.09.2006, J 8.111 (nicht veröffentlicht). 
159 Kunkel/Kunkel (2006), § 86 Rn. 49 m.w.Nachw. 
160 Münder u.a. (2006), § 86 SGB VIII Rn. 15. 
161 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2003, 408; Krug/Grüner/Dalichau (07/2006), § 86 SGB VIII XI; a.A. wohl 
Struzyna (2005),S. 105 f., der von einer anderen Zuständigkeit für Leistungen an die Herkunftsfamilie 
auszugehen scheint. 
162 DIJuF-Rechtsgutachten 26.02.2007, J 8.111 (nicht veröffentlicht) sowie DIJuF-Rechtsgutachten 
03.01.2008, J 8.111, J 8.220 (nicht veröffentlicht).

163 OVG RP 24.10.2008, 7 A 10444/08 = JAmt 2009, 92 mit Bespr. Krauthausen (2009). 
164 OVG NW JAmt 2006, 95 = ZKJ 2006, 306 = Sozialrecht aktuell 2007, 30 = EuG 2007, 89. Zu Begriff 
und rechtlicher Einordnung von Erziehungsstellen siehe C.13. 
165 OVG NW JAmt 2006, 95 = ZKJ 2006, 306 = Sozialrecht aktuell 2007, 30 = EuG 2007, 89. 
166 Ausführlich zur Anwendbarkeit des § 86 Abs. 6 SGB VIII vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2008, 202. 
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Das	Urteil	des	OVG	RP	ist	damit	wirkungslos	und	es	bleibt	abzuwarten,	ob	
sich Rechtssprechung und Literatur dennoch seiner restriktiven Auslegung 
von	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	anschließen	werden.

Muss das nach § 86 Abs. 6 SGB VIII zuständig werdende Jugendamt den Fall 
auch dann übernehmen, wenn es die Pflegeeltern nicht für geeignet hält?
Ja.	Der	Zuständigkeitswechsel	erfolgt	kraft	Gesetzes,	wenn	die	Vorausset-
zungen	des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	vorliegen.167 Entsprechend stellt eine Ab-
lehnung	der	Fallübernahme	durch	das	Jugendamt	eine	Pflichtverletzung	dar.	
Dies	gilt	selbst	dann,	wenn	die	Vollzeitpflege	nach	Ansicht	des	fallüberneh-
menden	Jugendamts	bislang	rechtswidrig	gewährt	wurde.	

Das Jugendamt muss den Hilfefall zwar übernehmen, muss die Hilfe al-
lerdings	nicht	in	der	bisher	gewährten	Form	weiterführen.	Vielmehr	muss	es	
sich	ein	eigenes	Bild	von	dem	Pflegeverhältnis	verschaffen,	um	die	geeignete	
und	notwendige	Hilfe	gewähren	zu	können	und	in	diesem	Zusammenhang	
auch	die	Eignung	der	Pflegeeltern	beurteilen.168	Dabei	ist	es	an	die	Auffassung	
des	zuvor	oder	danach	zuständigen	Jugendamts	nicht	gebunden.

Die Eignungsprüfung erfolgt grundsätzlich nach den gleichen Kriterien 
wie	sonst	auch.	Allerdings	ist	bei	dieser	Eignungsprüfung	auch	das	Konti-
nuitätsbedürfnis	des	Kindes	zu	berücksichtigen	sowie	die	Folgen,	die	eine	
Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen aus der Pflegefamilie für seine 
Entwicklung	haben	kann.	Da	sich	das	Kind	zu	diesem	Zeitpunkt	bereits	
mindestens zwei Jahre bei der Pflegefamilie aufhält und regelmäßig auch Bin-
dungen	zu	den	Pflegepersonen	und	deren	sozialem	Umfeld	entwickelt	haben	
wird, darf mit Rücksicht auf das Wohl des Kindes nicht jede Abweichung 
von	formalen	Kriterien	oder	idealen	Vorstellungen	eine	Ablehnung	der	Pfle-
gefamilie	nach	sich	ziehen.	Vielmehr	muss	das	fallübernehmende	Jugendamt	
entscheiden, ob der Aufenthalt des Kindes oder Jugendlichen in der jewei-
ligen Pflegefamilie zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Anbetracht der gesamten 
Umstände	geeignet	und	notwendig	ist.169

Die Anforderungen an die bereits vom anderen Jugendamt ausgewählten 
Pflegepersonen	werden	also	sicherlich	geringer,	die	Fortsetzung	der	Hilfe	in	
dieser Pflegefamilie jedoch nicht erst an der Schwelle zur Kindeswohlgefähr-
dung	nach	§	1666	Abs.	1	BGB	zu	verneinen	sein.170	Gelangt	das	Jugendamt	
zu	der	Auffassung,	dass	trotz	der	bestehenden	Bindungen	gewisse	Mindestvo-
raussetzungen	nicht	erfüllt	sind,	kann	es	die	Hilfe	nach	§§	27,	33	SGB	VIII	
einstellen	oder	die	Unterbringung	in	einer	anderen	Pflegefamilie	erwägen.
 

Was passiert, wenn sich die Pflegeeltern trennen?
Die	Änderung	der	familiären	Verhältnisse	allein	muss	nichts	an	der	zustän-
digkeitsrechtlichen	Beurteilung	ändern.	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	kann	auch	
dann Anwendung finden, wenn ein Pflegeelternteil nach Begründung des 
Pflegeverhältnisses	aus	dem	gemeinsamen	Haushalt	auszieht.	Für	die	Anwen-
dung	des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	kommt	es	allein	auf	die	besonderen	persön-
lichen und familiären Bindungen zwischen dem Kind und den Pflegeeltern 
an, die während eines langfristigen oder dauerhaften Pflegeverhältnisses 
typischerweise	entstehen.171	Wenn	solche	psychosozialen	Bindungen	zu	beiden	
Pflegeeltern bestehen und das Kind etwa die Pflegemutter auch nach dem 
Auszug des Pflegevaters als eine feste und konstante Bezugsperson erlebt, in 
deren – nun veränderte – familiäre Situation es dauerhaft eingebunden ist, ist 
§	86	Abs.	6	SGB	VIII	weiterhin	anwendbar.	Die	Zweijahresfrist	beginnt	nicht	
etwa	mit	der	Trennung	der	Pflegeeltern	erneut	zu	laufen.172

Kann ein Jugendamt etwas dagegen tun, 
wenn ein anderes Jugendamt seine Pflegestellen belegt?
Nein.	Die	überregionale	Vermittlung	von	Pflegeeltern	ist	gängige	und	–	ins-
besondere	in	Ballungszentren	–	auch	notwendige	Praxis	in	der	Pflegekin-
derhilfe.	Aufgrund	der	höheren	Wohnraumdichte	und	höherer	Mietpreise	
lassen	sich	Pflegeeltern	oft	nur	in	umliegenden	Gemeinden	und	Landkreisen	
akquirieren, die dem Zuständigkeitsbereich eines anderen Jugendhilfeträgers 
angehören.
Macht ein Jugendhilfeträger von diesem gesetzlichen Rahmen in der Wei-
se	Gebrauch,	dass	er	Pflegeeltern	aus	den	Zuständigkeitsbereichen	anderer	
Jugendämter	ohne	vorherige	Absprache	belegt,	um	sich	so	der	Fallverantwor-
tung	für	häufig	lange	währende	Zuständigkeiten	nach	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	
bewusst	zu	entziehen,	stellt	dies	eine	unkollegiale	Praxis	dar,	die	der	betrof-
fene	Jugendhilfeträger	aber	letztlich	hinnehmen	muss.	Rechtliche	Möglich-
keiten dagegen vorzugehen gibt es nicht, weil es auch keine gesetzliche Pflicht 
gibt,	Pflegeeltern	aus	dem	eigenen	Zuständigkeitsbereich	zu	finden.	Vielmehr	
entsteht ein Pflegeverhältnis durch Pflegevertrag zwischen Personensorgebe-
rechtigten	und	Pflegeperson	(hierzu	oben	B.1.4)	und	ist	daher	wirksam,	wenn	
sich diese beiden Parteien über Zustandekommen und Modalitäten geeinigt 
haben.173

Welche Kosten sind zu erstatten, wenn das nach § 86 Abs. 6 SGB VIII 
zuständige Jugendamt einen freien Träger mit der Betreuung des Kindes 
und seiner Familien beauftragt?
Diese	Frage	war	in	Literatur	und	Rechtsprechung	lange	Zeit	nicht	abschlie-
ßend	geklärt.	Teilweise	wird	vertreten,	dass	es	keinen	Unterschied	machen	
könne,	ob	die	Betreuung	durch	den	Jugendhilfeträger	selbst	oder	durch	einen	
beauftragten	Dritten	ausgeführt	wird.	Die	Kosten	für	das	Personal	seien	
daher	auch	bei	Beauftragung	eines	freien	Trägers	allgemeine	Verwaltungs-

167 Kunkel/Kunkel (2006), § 86 SGB VIII Rn. 49; Münder u.a./ Schindler (2009), § 86 SGB VIII Rn. 16; 
DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2002, 18; Meysen (2003).
168 Vgl. Jans u.a./Reisch (2000), § 86c SGB VIII Rn. 7. 
169 Vgl. Wiesner/Wiesner (2006b), § 33 SGB VIII Rn. 31; BGH JAmt 2005, 35. 
170 So zwar VGH BW JAmt 2003, 598; dagegen Münder u.a./ Tammen / Trenczek (2009), § 27 SGB VIII 
Rn. 6; DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 24. 

171 Vgl. OVG NW JAmt 2006, 96; Wiesner/Wiesner (2006b), § 86 SGB VIII Rn. 33. 
172 Ausführlich dazu vgl. DIJuF-Rechtsgutachten 15.05.2008, J 8.111-4 (nicht veröffentlicht).
173 Vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2007, 589. 
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kosten	und	als	solche	nicht	erstattungsfähig.174	Überwiegend	wird	jedoch	in	
der rechtswissenschaftlichen Literatur175 und auch in der jüngeren Rechtspre-
chung176 davon ausgegangen, dass die Kosten, die für die Betreuung des Kin-
des, der Pflege- und der Herkunftsfamilie durch einen freien Träger konkret 
anfallen,	als	abgrenzbarer	Bestandteil	der	Hilfekosten	für	den	öffentlichen	
Träger	erstattungsfähig	sind,	auch	wenn	sie	einen	Anteil	für	Verwaltungsko-
sten	enthalten.

Dies	kann	in	Anbetracht	der	Unterschiede	in	der	Organisationsform	»un-
gerecht«	erscheinen,	da	diejenigen	Jugendämter,	die	externe	Dienste	mit	der	
Leistungserbringung beauftragen, letztlich besser stehen als diejenigen, die 
die	Betreuungsaufgaben	selbst	wahrnehmen.	Um	dies	zu	vermeiden,	ist	zu	er-
wägen, auch die Kosten für eine Leistungserbringung innerhalb des Jugend-
amts zu erstatten, wenn sie von einem kommunalen Dienst wahrgenommen 
werden,	aber	eindeutig	abgrenzbar	und	bezifferbar	sind.177

Kommen Eltern in die Situation, ihr Kind freiwillig oder nach einer famili-
engerichtlichen	Entscheidung	in	Pflege	zu	geben	bzw.	geben	zu	müssen,	sind	
sie zwangsläufig damit konfrontiert, dass Dritte Einblick in ihre privatesten 
Angelegenheiten erhalten und vom Jugendamt oder von ihnen Informationen 
über	ihr	Kind,	sich	selbst	und	ihr	Umfeld,	aber	auch	ihre	bisherige	Bezie-
hungsgestaltung	erwarten.	Die	Situation	dürfte	jedoch	oft	Ausdruck	einer	
tiefen	Krise	sein,	in	der	Eltern	sich	als	»Versager«	fühlen	und	die	–	selbst	
bei	Einsicht	als	»bestmögliche«	Alternative	–	regelmäßig	mit	Angst	und	
Misstrauen	vor	einem	möglichen	Verlust	des	Kindes	verbunden	ist,	sodass	
ihnen	das	Preisgeben	von	Informationen	besonders	schwer	fällt.	Umgekehrt	
stehen Pflegeeltern aber vor einem fremden Kind und brauchen Informati-
onen,	um	ihren	»Job«	–	dem	Kind	entsprechend	seinem	Alter,	Entwicklungs-

stand und Bindungen eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder sogar eine 
auf	Dauer	angelegte	Lebensform	zu	bieten	(§	33	S.	1	SGB	VIII)	–	gut	erfüllen	
zu	können,	um	gute	Eltern	sein	und	Pflegefamilie	leben	zu	können.	Und	mit-
tendrin	in	dieser	Gemengelage	von	je	eigenen	Interessen	von	Herkunfts-	und	
Pflegeeltern hat das Jugendamt als leistungsgewährende und insbesondere 
hilfebegleitende	Stelle	differenziert	darüber	zu	befinden:	Wie	viel	Schutz	der	
Privatsphäre und damit Datenschutz der Eltern ist zu respektieren und wo 
verläuft umgekehrt der Informationsanspruch der Pflegeeltern? 

Während des Pflegeverhältnisses kann sich dann die Situation umkehren: 
Die	Eltern	sollen	bzw.	möchten	auch	weiterhin	als	wichtige	Bezugspersonen	
für	das	Kind	wahrgenommen	werden	und	agieren	können,	so	dass	sich	die	
Frage	stellt,	welche	Ansprüche	auf	Information	über	das	Kind	und	seine	jet-
zige	Lebenssituation	die	Eltern	nun	ihrerseits	geltend	machen	können,	sei	es	
gegenüber	den	Pflegeeltern	direkt,	sei	es	gegenüber	dem	Jugendamt.

Das Jugendamt ist daran interessiert, mit seinen Leistungserbringern – den 
Pflegeeltern	–	tragfähige	Arbeitsbeziehungen	einzugehen.	Unerlässliche	
Grundlage	dieser	Pflegeelternarbeit	sind	regelmäßig	verlässliche	Informati-
onsweitergaben	von	Seiten	des	Jugendamts	gegenüber	den	Pflegeeltern.178

Die	Rechtsgrundlagen	dieser	»Arbeitsbeziehung«	finden	sich	insbeson-
dere	in	§	36	Abs.	2	und	§	37	Abs.	2	SGB	VIII.	Danach	sind	Pflegeeltern	an	
der	Hilfeplanung	zu	beteiligen	(§	36	Abs.	2	S.	3	SGB	VIII)	und	haben	einen	
Rechtsanspruch darauf, vor der Aufnahme eines Kindes oder Jugendlichen 
und	während	der	Dauer	der	Pflege	in	allen	Fragen,	die	mit	der	Erziehung	und	
Pflege des Minderjährigen zusammenhängen, seitens des Jugendamts beraten 
und	unterstützt	zu	werden.	Sinn	und	Zweck	dieser	Regelung	ist,	die	Pflege-
eltern auf ihre Aufgabe vorzubereiten und darin zu unterstützen, sowohl die 
Integration des Kindes in die Pflegefamilie zu bewältigen als auch den Anfor-
derungen gerecht zu werden, die sich aus den Kontakten mit den Herkunfts-
eltern	ergeben	können.179

Teil	dieser	Beteiligung	sowie	dieses	Beratungs-	und	Unterstützungsange-
bots ist insbesondere auch ein umfassendes Informationsrecht der Pflegeper-
sonen	über	alle	Umstände,	die	für	die	Erziehung	und	Betreuung	des	Pflege-
kindes	von	Bedeutung	sind	oder	sein	können.180 Konkretisierungen in der 
Kommentarliteratur oder Rechtsprechung, welche Informationen überhaupt 
und	in	welchem	Umfang	für	die	Arbeit	der	Pflegeeltern	von	Bedeutung	sind	
oder	sein	können,	sind	bislang	nicht	zu	finden.

Eine Bedeutung für die Arbeit der Pflegeeltern dürfte vor allem bei den 
Informationen	zu	bejahen	sein,	die	das	Kind	betreffen	(z.B.	Entwicklungs-	
und	Gesundheitszustand,	schulische	Situation	etc.)	bzw.	sich	mit	diesem	
in	Verbindung	setzen	lassen.	Letzteres	ist	bspw.	dann	der	Fall,	wenn	eine	
Information	über	die	Eltern	(z.B.	Vorstrafe	oder	Erkrankung)	–	d.h.	eine	zu-

174 Schellhorn u.a./Schellhorn (2007), § 89f SGB VIII Rn. 4; ebenso noch DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 
2001, 86 mit Verweis auf ZSprSt EuG 44, 35 und 45, 188. 
175 Vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2007, 31; JAmt 2007, 200; DV-Gutachten NDV 2002, 414; Kunkel/
Kunkel (2006), § 89f SGB VIII Rn. 1; Jung/Roesler (2006), § 89f SGB VIII Rn. 6; Diering/Timme/Waschull/
Böttiger (2004), § 119 SGB X Rn. 4; Hauck/Noftz/Klattenhoff (12/2005), § 109 SGB X Rn. 7 für Aufwen-
dungen für Dritte, die generell vom Leistungsträger in die Erbringung von Sach- und Dienstleistungen 
eingeschaltet sind; nach GK/Nellissen (10/2006), § 89f SGB VIII Rn. 5 muss der Erstattungsanspruch in 
der Höhe um die Verwaltungskostenanteile reduziert werden, was allerdings im Widerspruch zur Recht-
sprechung des BVerwG steht, das es für unschädlich hält, dass Verwaltungskosten des freien Trägers in 
den zu erstattenden Pflegesätzen enthalten sind oder sein können (BVerwG NDV 1993, 278 [280]). 
176 Vgl. etwa VG Schleswig JAmt 2005, 583, das angesichts des Zwecks, der mit dem Ausschluss der 
Erstattung bei § 109 SGB X verfolgt wird, und der Abgrenzbarkeit der konkret anfallenden Kosten 
für die Betreuung durch einen freien Träger, diese als von § 89f SGB VIII umfasst ansieht, sowie VG 
Hamburg JAmt 2008, 223, das eine »Betreuungspauschale« von fünf Fachleistungsstunden pro Monat 
für fachliche Begleitung für angemessen und erstattungsfähig erachtet und auch darauf eingeht, wo 
die Grenzen der Übertragbarkeit auf einen freien Träger liegen (z.B. Werbung und Prüfung von neuen 
Pflegeeltern); BVerwG JAmt 2010, 40. 
177 Vgl. Hinweise für die Praxis zu VG Hamburg JAmt 2008, 223 (225); sowie Wiesner/Wiesner (2006b), 
§ 89f SGB VIII Rn. 6, der eine Lösung in der konsequenten Einführung des Kontraktmanagements sieht.

178 Deutscher Verein (2004), Kap. 6.7.3 
179 Hauck/Noftz/Stähr (05/1993), § 37 SGB VIII Rn. 11. 
180 Deutscher Verein (2004), Kap. 6.7.3.; Hauck/Noftz/Stähr (05/1993), § 37 SGB VIII Rn. 14.

1.7  Datenschutz: Informationsweitergabe zwischen Herkunftseltern, 
 Pflegeeltern und Jugendamt
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nächst nicht kindbezogene und damit für die Pflegeeltern in aller Regel nicht 
relevante Information – für die Erziehung und Betreuung durch die Pflege-
eltern	Bedeutung	erlangt,	z.B.	für	die	Gestaltung	von	Umgangskontakten.181 
Welche Informationen für die Arbeit der Pflegeeltern tatsächlich von Be-
deutung	sind,	ist	demzufolge	keine	juristische,	sondern	eine	fachliche	Frage,	
die	dementsprechend	nur	von	den	Fachkräften	in	den	zuständigen	sozialen	
Diensten	anhand	der	Umstände	des	Einzelfalls	und	der	jeweiligen	fachlichen	
Konzeption	zu	entscheiden	ist.	Aus	rechtlicher	Sicht	hat	das	Jugendamt	zu	
prüfen, ob es sich für die Datenweitergabe auf eine gesetzliche Befugnis nach 
§§	64,	65	SGB	VIII	stützen	kann.

Weitergabebefugnis bei Zweckidentität (§ 64 Abs. 1 SGB VIII) 
Eine	Übermittlung	bzw.	Nutzung	von	Sozialdaten	im	Jugendamt	darf	zum	
einen	zu	dem	Zweck	stattfinden,	zu	dem	sie	erhoben	worden	sind	(§	64	Abs.	1	
SGB	VIII).	Eine	derartige	Zweckidentität	und	damit	entsprechende	Befugnis	
zur	Datenweitergabe	liegt	immer	dann	vor,	wenn	die	Eltern	oder	ggf.	auch	
Dritte dem Jugendamt Informationen genau zu dem Zweck der Inpflegegabe 
und	der	damit	verbundenen	Informationsweitergabe	an	die	Pflegeeltern	offen-
bart	haben.

Weitergabebefugnis im Rahmen der Aufgabenerfüllung (§ 64 Abs. 2 SGB VIII)
Liegt in der beabsichtigten Datenweitergabe an die Pflegeeltern hingegen eine 
Zweckänderung	im	Vergleich	zur	Datenerhebung	gegenüber	den	Herkunfts-
eltern,	bedarf	eine	Datenweitergabe	einer	gesonderten	Befugnis.	Die	entschei-
dendste liegt in der Erklärung des Einverständnisses mit der beabsichtigten 
Datenweitergabe	durch	die	Herkunftseltern.	Ohne	oder	gar	gegen	den	erklär-
ten Willen der Herkunftseltern ist eine Datenweitergabe seitens des Jugend-
amts grundsätzlich nur dann zulässig, wenn sie der eigenen Aufgabenerfül-
lung dient und durch sie der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in 
Frage	gestellt	wird	(§	64	Abs.	2	SGB	VIII	i.V.m.	§	69	Abs.	1	Nr.	1	Alt.	2	SGB	
X).	Das	Jugendamt	hat	demnach	zwei	Voraussetzungen	zu	prüfen:
• Erstens muss die Informationsweitergabe der gesetzlichen Aufgabe der 

Hilfeplanung	nach	§	36	SGB	VIII	sowie	der	Beratung	und	Unterstützung	
der	Pflegeeltern	nach	§	37	Abs.	2	SGB	VIII	dienen,	d.h.,	sie	muss	für	die	
Arbeit der Pflegeeltern als Leistungserbringer und Inhaber von eigenen 
Beratungs-	und	Unterstützungsansprüchen	tatsächlich	von	Bedeutung	sein	
(siehe	vorangehend	zum	Informationsanspruch	der	Pflegeeltern).

•	 Wird	von	den	Fachkräften	die	Bedeutung	der	Information	für	die	Arbeit	
der Pflegeeltern bejaht, ist zum zweiten einzuschätzen, ob durch die Infor-
mationsweitergabe	der	Erfolg	der	Hilfeleistung	nach	§§	27,	33	SGB	VIII	in	
Frage	gestellt	sein	könnte.

Dies dürfte zum einen immer dann kritisch werden, wenn Informationswei-
tergaben ohne die notwendige Transparenz gegenüber den Herkunftseltern, 
evtl.	sogar	hinter	ihrem	Rücken	stattfinden.	Um	den	Hilfeerfolg	nicht	zu	

gefährden,	sollte	das	Jugendamt	dementsprechend	nur	auf	der	Grundlage	
einer ausreichenden Aufklärung der Herkunftseltern über die beabsichtigte 
Datenweitergabe	agieren.	

In der anderen kritischen Konstellation, in der Eltern Informationen zwar 
gegenüber	dem	Jugendamt	offenbart,	jedoch	ihre	Zustimmung	zur	Daten-
weitergabe gegenüber den Pflegeeltern ausdrücklich verweigert haben, wird 
besonders sorgfältig zu prüfen sein, wie sich eine dennoch erfolgende Da-
tenweitergabe auf den weiteren Hilfeerfolg auswirkt; dies bedarf daher einer 
Abwägung zwischen der Belastbarkeit der Hilfebeziehungen zu den Her-
kunftseltern und dem Interesse an der Datenweitergabe, um die Arbeit der 
Pflegeeltern	zu	ermöglichen.

Weitergabebefugnis bei besonders anvertrauten Daten (§ 65 SGB VIII)
Sind Informationen – sei es durch die Eltern selbst, sei es durch Dritte – im 
Vertrauen	auf	die	Verschwiegenheit	der	beratenden	Fachkraft	im	Jugendamt	
besonders	anvertraut	(»Das	sage	ich	jetzt	aber	nur	Ihnen	und	ich	möchte,	dass	
Sie	das	auf	keinen	Fall	weitersagen!«),	genießen	diese	den	besonderen	Ver-
trauensschutz	des	§	65	SGB	VIII	und	sind	nur	unter	den	sehr	engen	Voraus-
setzungen	des	§	65	Abs.	1	Nr.	1	bis	5	SGB	VIII	zur	Weitergabe	freigegeben.	
Hintergrund	dieses	besonderen	Schutzes	ist	die	Erkenntnis	des	Gesetzgebers,	
dass	die	Effektivität	der	Hilfen	nach	dem	SGB	VIII	insbesondere	auch	davon	
abhängt, ob die Leistungsberechtigten eine vertrauensvolle Beziehung zu 
einzelnen	Fachkräften	aufbauen	können.182 

Erwägt	die	Fachkraft,	dem	sich	die	Eltern	bzw.	ein	Elternteil	in	diesem	
Sinne	anvertraut	hat,	eine	Weitergabe	dieser	Daten	(z.B.	im	Rahmen	eines	
Hilfeplangesprächs	an	die	Pflegeeltern),	bedarf	sie	dafür	grundsätzlich	des	
Einverständnisses	des/der	Anvertrauenden.	Dabei	sollte	im	Prozess	des	Wer-
bens um dessen/deren Einwilligung auch thematisiert werden, inwiefern mit 
der	beabsichtigten	Datenweitergabe	eine	generelle	Öffnung	dieser	Informati-
onen	verbunden	sein	soll,	sodass	sie	ihren	besonderen	Vertrauensstatus	verlie-
ren	und	sie	anschließend	nur	noch	den	Beschränkungen	des	§	64	SGB	VIII	
unterliegen	oder	aber	der	besondere	Vertrauensschutz	des	§	65	SGB	VIII	auch	
auf den/die Informationsempfänger verlängert werden soll, wie es gesetzlich 
vorgesehen	ist,	wenn	keine	abweichenden	Absprachen	getroffen	werden	(§	65	
Abs.	1	S.	2	SGB	VIII).	

Anders stellt sich die Situation hingegen dar, wenn besonders anvertraute 
Daten	im	Sinne	des	§	65	SGB	VIII	–	ggf.	auch	gegen	den	Willen	der	Eltern	
–	dem	Familiengericht	im	Zuge	der	Anrufung	wegen	einer	Gefährdung	(§	8a	
Abs.	3	S.	1	SGB	VIII)	mitgeteilt	werden.	Mit	dieser	Datenweitergabe	verlieren	
diese	in	jedem	Fall	ihren	Sonderstatus	und	dürfen	für	all	die	in	diesem	Zu-
sammenhang notwendigen familiengerichtlichen Maßnahmen und Entschei-
dungen	genutzt	und	verarbeitet	werden	(§	78	Abs.	1	S.	1	SGB	X).	

Eine Weitergabe anvertrauter Informationen, die ihren Status noch nicht 
verloren	haben,	an	die	Pflegeeltern	dürfte	regelmäßig	nur	im	Falle	einer	aku-
ten	Gefährdungssituation	in	Betracht	kommen	(§	65	Abs.	1	Nr.	5	SGB	VIII	
i.V.m.	§§	203,	34	StGB).	

181 Zur berechtigten Verweigerung eines aids-erkrankten Vaters zur Informierung der Pflegeeltern: siehe 
DIJuF-Rechtsgutachten 01.08.2008, J 7.230 (nicht veröffentlicht) 
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Ein	Vormund	bzw.	Pfleger	darf	Informationen	weitergeben,	wenn	dies	seiner	
Aufgabenwahrnehmung	dient	(§	68	Abs.	1	S.	1	SGB	VIII).	Als	Inhaber	des	
Sorgerechts	und	gesetzlicher	Vertreter	ist	er	somit	auch	datenschutzrechtlich	
nur seiner Aufgabe, also den Interessen des von ihm vertretenen Kindes oder 
Jugendlichen	verpflichtet.	Der	Vormund	oder	Pfleger	darf	sein	Wissen	von	
Informationen	über	das	Kind	und	dessen	familiärer	Vorgeschichte	den	Pfle-
geeltern	somit	weitergeben,	wenn	dies	dem	Kind	dient.	

Er darf und wird folglich seine Kenntnisse weitergeben, soweit er damit 
die	Pflegeeltern	kompetenter	macht,	das	Kind	zu	pflegen	und	zu	erziehen.	
Hingegen wird er den Pflegeeltern solche Kenntnisse über die Herkunftsfa-
milie nicht weitergeben, die für die Pflege- und Erziehungsaufgaben nicht 
benötigt	werden.	Eine	Weitergabe	ist	ferner	kritisch	zu	hinterfragen,	wenn	
diese geeignet ist, die Beziehungen zwischen Pflege- und Herkunftseltern un-
nötig	zu	belasten,	etwa	weil	die	Herkunftseltern	den	Pflegeeltern	nicht	mehr	
unbefangen	gegenübertreten	können	oder	die	Pflegeeltern	mit	Abwehr	und	
Ablehnung	der	Herkunftseltern	reagieren.

Informationsbedürfnisse	können	sich	nicht	nur	zu	Beginn	des	Pflegeverhält-
nisses ergeben, sondern auch danach im Rahmen eines laufenden Pflegever-
hältnisses.	So	kann	im	Alltag	in	der	Pflegefamilie	beispielsweise	die	Frage	
auftauchen,	ob	und	ggf.	in	welchem	Umfang	es	den	Pflegeeltern	erlaubt	ist,	
selbst mit dem Lehrer in der Schule zu reden, oder ob dies nur durch die 
Personensorgeberechtigten	erfolgen	darf.	Aber	auch	Herkunftseltern	kön-
nen ein Interesse daran haben, dass ihnen Informationen zur Entwicklung 
ihres Kindes – sei es durch die Pflegeeltern selbst, sei es vermittelt durch das 
Jugendamt	–	mitgeteilt	werden.

Pflegeeltern unterliegen grundsätzlich nicht den – für das Jugendamt als Sozial-
leistungsträger	geltenden	–	Datenschutzbestimmungen	der	§§	64,	65	SGB	VIII.

Sofern die Pflegeeltern nicht selbst das Sorgerecht übertragen bekommen 
haben, beruht ihr Recht zur Erziehung des Kindes allerdings auf der Kom-
petenzübertragung	im	Wege	der	Vereinbarung	zwischen	Personensorgebe-
rechtigten	und	Pflegepersonen.	Zur	Sicherung	des	Rechts	auf	informationelle	
Selbstbestimmung des/der Personensorgeberechtigten wie auch der sorge-
rechtlichen Entscheidungsverantwortung ist daher von entscheidender Bedeu-
tung,	dass	sich	die	Pflegepersonen	in	der	Vereinbarung	mit	den	Personensor-
geberechtigten	verpflichten,	Informationen	über	die	persönlichen	Verhältnisse	
der Herkunftseltern wie des Kindes vertraulich zu behandeln, das heißt 
beispielsweise, dass sie diese nicht ohne Einwilligung des/der Personensorge-
berechtigten	an	Dritte	weitergeben.183 

Die	vertragliche	Vereinbarung	zwischen	Herkunfts-	und	Pflegeeltern	sollte	
jedoch nicht so weit gehen, dass sie solche Informationsweitergaben an Dritte 
verhindert, die für die Wahrnehmung der Erziehungs- und Betreuungsauf-
gaben	erforderlich	sind	(z.B.	gegenüber	Erzieher/inne/n,	Lehrer/inne/n,	Ärzt/
inn/en	etc.).	Hier	sollte	das	Recht	zur	Alltagssorge	nach	§	1688	Abs.	1	S.	1	
BGB,	das	auch	zur	entsprechenden	Informationsweitergabe	berechtigt,	nicht	
unfunktional	beschränkt	werden.

Gegenüber den Pflegeeltern
Die Herkunftseltern haben gegenüber den Pflegeeltern einen Anspruch auf 
Auskunft	über	die	persönlichen	Verhältnisse	des	Kindes,	soweit	dies	dem	
Wohl	des	Kindes	nicht	widerspricht	(§	1686	BGB	analog).	Zwar	ist	nach	dem	
Wortlaut	des	§	1686	S.	1	BGB	als	Auskunftsverpflichteter	nur	der	andere	
Elternteil	angegeben.	Dies	wird	jedoch	als	zu	eng	aufgefasst,	da	sich	ein	aus	
dem Elternrecht fließendes Auskunftsbedürfnis gerade auch dann ergeben 
kann, wenn das Kind bei Pflegeeltern lebt, sodass der Auskunftsanspruch 
auch	hier	Anwendung	findet.184

Gegenüber dem Jugendamt
Informations-	und	Auskunftsansprüche	können	die	Herkunftseltern	aber	
auch	gegenüber	dem	Jugendamt	geltend	machen.	So	haben	sie	zum	einen	An-
spruch – als Personensorgeberechtigte zwingend, als nicht mehr sorgeberech-
tigte	Eltern	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	–	an	der	(weiteren)	Hilfeplanung	
(§	36	SGB	VIII)	beteiligt	zu	werden	und	auf	diese	Weise	die	wichtigsten	
Informationen über die Lebens- und Erziehungssituation ihres Kindes als 
notwendiger	Bestandteil	des	Hilfeplangesprächs	zu	erhalten.185 

Zum	anderen	können	die	personensorge-	und	damit	auch	anspruchsbe-
rechtigten Eltern gegenüber dem Jugendamt sowohl das Recht zur Aktenein-
sicht	(§	25	SGB	X)	als	auch	einen	Auskunftsanspruch	über	die	zu	ihrer	Person	
als auch, wenn ihnen insoweit die elterliche Sorge zusteht, zu denen ihres 
Kindes	gespeicherten	Daten	(§	83	SGB	X)	geltend	machen.

Eine nähere Betrachtung der für die Pflegekinderhilfe relevanten gesetzlichen 
Bestimmungen	zeigte	viele	Übereinstimmungen,	aber	auch	zahlreiche	Un-
terschiede	in	den	Rechtssystemen	und	Organisationsstrukturen	der	unter-
suchten	Länder.	Folgende	rechtliche	Grundlagen	der	Pflegekinderhilfe	finden	
sich in allen Rechtsordnungen gleichermaßen:

183 Proksch (1996), S. 258; (vgl. als Beispiel Datenschutz-Klausel im Anhang Muster Pflegevertrag zwi-
schen Personensorgeberechtigten und Pflegeeltern).
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184 Staudinger/Rauscher (10/2005), § 1686 BGB Rn. 5. 
185 Münder u.a./Meysen (2009), § 36 SGB VIII Rn. 22 ff., 29 f.; Wiesner/Wiesner (2006b), § 36 SGB VIII 
Rn. 58. 
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•	 Die	Versorgung	und	Erziehung	ist	als	primäres	Recht	der	Eltern	anerkannt
	 und	nur	durch	das	Kindeswohl	begrenzt.
• Der Staat hat einen besonderen Schutzauftrag, der ihn bei drohenden 
	 Gefahren	für	die	kindliche	Entwicklung	zum	Eingreifen	verpflichtet.
•	 Die	eigene	Familie	wird	grundsätzlich	als	der	beste	Platz	für	eine	gesunde	
	 Entwicklung	des	Kindes	verstanden.
•	 Fremdunterbringungen	sollen	deshalb	nach	Möglichkeit	vermieden	und	
	 ambulante	Maßnahmen	vorrangig	in	Betracht	gezogen	werden.
•	 Die	familiäre	Unterbringung	wird	der	institutionellen	grundsätzlich	vor-
	 gezogen,	wenn	dies	auch	nicht	in	allen	Ländern	gesetzlich	verankert	ist.
•	 Das	Kind	und	die	Eltern	sind	am	Entscheidungsprozess	der	Fremdunter-
	 bringung	zu	beteiligen.
•	 Während	der	Fremdunterbringung	sollen	die	persönlichen	Bindungen	zur	
 Herkunftsfamilie durch Kontakte aufrechterhalten werden, sofern das 
	 Wohl	des	Kindes	nicht	entgegensteht.

In der konkreten rechtlichen Ausgestaltung lassen sich jedoch bedeutende 
Unterschiede	feststellen.	Im	Folgenden	sollen	einzelne	Aspekte	herausgegrif-
fen	werden.	

In	der	niederländischen	Interventionspraxis	spiegelt	sich	ein	familienorien-
tierter	Hilfeansatz	und	eine	traditionelle	Zurückhaltung	des	Staates	wider.	
Hilfe	bzw.	Schutz	soll	grundsätzlich	so	schnell	und	räumlich	nah	wie	mög-
lich	gewährt	werden	und	möglichst	wenig	in	die	Rechte	der	Eltern	eingreifen	
(sog.	»so-so-so-Politik«).186 Dieser Ansatz wirkt sich auch auf die Arbeit der 
sozialpädagogischen	Fachkräfte	aus,	die	die	Versorgung	des	Kindes	durch	sei-
ne	Familie	regelmäßig	einer	Fremdunterbringung	vorziehen,	auch	wenn	die	
Bedingungen	in	der	Herkunftsfamilie	nicht	ideal	sein	mögen.	In	der	letzten	
Zeit	jedoch	macht	sich	ein	Umdenken	bemerkbar,	das	die	Entwicklung	einer	
langfristigen	Lebensperspektive	für	das	Kind	(»permanency	planning«)	in	den	
Vordergrund	fachlichen	Handelns	stellt.	

Auch	auf	die	Freiwilligkeit	der	Hilfegewährung	wird	großer	Wert	gelegt.	
Die	Unterbringung	in	einer	Pflegefamilie	gegen	den	Willen	der	Eltern	ist	
in	der	Regel	nur	nach	vorangegangenem	Sorgerechtsentzug	möglich.	Einen	
teilweisen	Sorgerechtsentzug	kennt	die	niederländische	Rechtsordnung	nicht.	
Eine	Einschränkung	der	elterlichen	Sorge	wird	über	das	Institut	der	sog.	
»Schutzaufsicht«	erreicht,	im	Rahmen	derer	ein	Familienbeistand	die	Fami-
lie des Kindes durch verbindliche Weisungen bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben unterstützt und gemeinsam mit ihnen die Erziehungsbedingungen 
zu	verbessern	versucht.	Die	Schutzaufsicht	ist	auf	den	Verbleib	des	Kindes	in	
der	Herkunftsfamilie	gerichtet	und	belässt	die	Verantwortung	für	die	Versor-
gung	und	Erziehung	des	Kindes	so	weit	wie	möglich	bei	den	Eltern.	Durch	
Weisungen	kann	der	Familienbeistand	flexibel	auf	die	Dynamik	des	Hilfe-
prozesses	und	situationsabhängige	Bedürfnisse	reagieren.	

Der	englische	Gesetzgeber	verfolgte	mit	der	Neuregelung	im	Children	Act	
1989 die Absicht, staatliche Interventionen auf das zum Schutz des Kindes 
erforderliche	Maß	zu	minimieren.	Er	statuiert	ausdrücklich,	dass	das	Gericht	
nur dann eingreifen soll, wenn dies für das Kind besser ist, als gar keine 
Anordnung	zu	erlassen	(sog.	»Minimal-Intervention-Prinzip«).187 Elterli-
che	Erziehungsrechte	sollten	so	weit	wie	möglich	unangetastet	bleiben,	um	
Emotionen der Beteiligten aus dem Hilfeprozess zu nehmen und ihre Zu-
sammenarbeit	auf	eine	gleichwertige	Grundlage	zu	stellen.	Der	Children	Act	
1989 sieht daher ein grundsätzlich neues Modell des Kinderschutzes vor, bei 
dem	die	örtliche	Jugendbehörde	das	Sorgerecht	neben	den	Eltern	innehaben	
kann.188	Um	trotz	der	fortdauernden	elterlichen	Verantwortung	die	notwen-
digen	Hilfe-	und	Schutzmaßnahmen	ergreifen	zu	können,	wurde	mit	dem	
»residence	order«,	dem	»contact	order«,	dem	»prohibited-step-order«	und	
dem	»specific-issue-order«	ein	flexibles	System	an	Interventionsmöglichkeiten	
geschaffen.

Zur	Unterbringung	eines	Kindes	in	einer	Pflegefamilie	erlässt	das	Gericht	
eine	Aufenthaltsanordnung	(»residence	order«)	zu	Gunsten	der	Pflegeper-
sonen, die festlegt, wie viel Zeit das Kind mit ihnen verbringen kann und sie 
mit	den	notwenigen	sorgerechtlichen	Befugnissen	ausstattet.	Die	Eltern	blei-
ben weiterhin Inhaber der elterlichen Sorge, dürfen sich mit deren Ausübung 
aber	nicht	in	Widerspruch	zur	gerichtlichen	Anordnung	setzen.	Erst	wenn	die	
Durchführung	der	Hilfemaßnahmen	durch	das	Verhalten	der	Eltern	behin-
dert wird, kann durch gesonderte gerichtliche Entscheidung eine weiterge-
hende	Beschneidung	des	elterlichen	Sorgerechts	erfolgen.	

Im	Fokus	der	schwedischen	Vorschriften	steht	das	Kind.	Dies	wird	insbe-
sondere	an	den	Formulierungen	des	Sorge-	und	Umgangsrechts	deutlich,	
die nicht vom Recht der Eltern sprechen, sondern vom Bedürfnis des Kindes 
nach	Kontakt	mit	seinen	Eltern	und	von	der	elterlichen	Verantwortung	ge-
genüber	dem	Kind	und	dessen	Interessen.	

Durch	diesen	kindzentrierten	Ansatz	können	Eingriffe	des	Staates	in	das	
Familienleben	leichter	legitimiert	werden.	Die	Schwelle	für	Fremdplatzie-
rungen scheint deutlich niedriger zu liegen, auch weil das ambulante Hilfein-
strumentarium	in	Schweden	nicht	sonderlich	ausgeprägt	ist.	Insbesondere	
temporäre	Fremdunterbringungen	scheinen	häufiger	und	früher	als	Option	
betrachtet	zu	werden.	Es	gibt	ein	breites	Angebot	an	sog.	»Kontaktfamilien«,	
eine	Hilfevariante,	bei	der	Personen	aus	dem	sozialen	Nahraum	die	Fami-
lie auf freiwilliger Basis unterstützen und entlasten und das Kind auch mal 
ein	Wochenende	bei	sich	aufnehmen.	Für	die	Herausnahme	aus	der	Familie	
bestehen	weitreichende	Rechte.	Soll	diese	gegen	den	Willen	der	Eltern	ge-
schehen,	muss	das	Verwaltungsgericht	eine	Fürsorgeanordnung	erlassen.	Die	
elterliche Sorge verbleibt während des Pflegeverhältnisses grundsätzlich bei 

186 Vgl. ss. 5 (4), 31 (4) WK. 
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den	Eltern.	Zur	Zurückdrängung	eines	Herausgabeverlangens	zur	Unzeit	
kann	das	Gericht	ein	Herausnahmeverbot	für	bestimmte	Zeit	anordnen.	
Vorläufig	kann	ein	solches	auch	durch	das	Sozialamt	ausgesprochen	werden,	
bedarf	allerdings	einer	gerichtlichen	Bestätigung.

Die Notwendigkeit der Hilfegewährung muss regelmäßig überprüft 
werden.	Ziel	der	Pflegekinderhilfe	ist	die	Rückführung	in	die	Familie.	Ein	
»Permanency	Planning«	gibt	es	nicht.	Das	Gesetz	trifft	keine	Aussage	darü-
ber, wie weiter verfahren werden soll, wenn eine Rückführung des Kindes 
nicht	in	Betracht	kommt.	Jedoch	schreibt	es	nach	dreijährigem	Bestehen	des	
Pflegeverhältnisses eine gesonderte Prüfung vor, ob das Wohl des Kindes eine 
Übertragung	der	Personensorge	auf	die	Pflegeeltern	erfordert.189	Dies	ermögli-
cht	eine	gewisse	rechtliche	Verfestigung	der	Beziehungen	zwischen	Kind	und	
Pflegefamilie.	Jedoch	wird	davon	kaum	Gebrauch	gemacht,	solange	wenig-
stens	ein	Elternteil	zur	Erziehung	des	Kindes	geeignet	erscheint.	

Die Pflegschaft ist in Slowenien als eigenes familienrechtliches Institut ausge-
staltet,	das	eine	vorübergehende	Perspektive	zur	Versorgung	und	Erziehung	
des Kindes bietet und primär unter dem Blickwinkel der Wahrnehmung 
staatlicher	Erziehungsverantwortung	gesehen	zu	werden	scheint.	Sie	ist	auf	
Zeit	und	auf	Rückführung	des	Kindes	in	die	Herkunftsfamilie	angelegt.	
Wenn	eine	solche	von	vornherein	ausgeschlossen	wird	(z.B.	in	Missbrauchs-
fällen),	wird	die	Adoption	gegenüber	einem	langjährigen	Pflegeverhältnis	mit	
unsicherer	Perspektive	häufig	als	vorzugswürdig	erachtet.	Rechtliche	Probleme	
ergeben sich dabei nicht, weil die Einwilligung der Eltern in die Adoption des 
Kindes	mit	dem	gerichtlichen	Sorgerechtsentzug	entbehrlich	wird.

Wenn auch die Jugendhilfe in der Republik Slowenien in den letzten 
Jahren	zahlreiche	Veränderungen	erfahren	hat,	und	insbesondere	das	Gesetz	
zur Durchführung der Pflegschaft von 2002 die Situation erheblich verbes-
sert	hat,	ist	im	Vergleich	zu	den	westeuropäischen	Ländern	immer	noch	ein	
Rückstand	festzustellen.	Insbesondere	fehlen	therapeutische	Pflegefamilien	
für	Kinder	mit	besonderen	Bedürfnissen,	die	in	der	Praxis	der	slowenischen	
Jugendhilfe	bislang	meist	in	Heimen	untergebracht	werden.	

Signifikant erscheint insbesondere auch, dass nach geltendem Recht die 
Pflegschaft vom Sozialamt angeordnet und notfalls auch gegen den Willen 
der	Eltern	durchgesetzt	werden	kann,	ohne	dass	ein	Gericht	eingeschaltet	
werden	müsste.	Die	Mitarbeiter	des	Sozialamts	haben	häufig	keine	juristische	
Ausbildung, die Entscheidungsverantwortung steht im Widerspruch zur 
fachlichen	Beratungs-	und	Unterstützungsfunktion.	Das	Kind	ist	im	behörd-
lichen	Verfahren	bedeutend	schlechter	gestellt,	weil	dort	weder	seine	Anhö-
rung	noch	die	Einholung	einer	fachlichen	Stellungnahme	vorgeschrieben	ist.	
Durch	die	anstehende	Familienrechtsreform	sollen	zwar	viele	Befugnisse	auf	
das	Gericht	verlagert	werden,	die	organisatorische	Zuständigkeit	des	Sozial-
amts für die Anordnung der Pflegschaft soll allerdings zunächst weiterhin 
bestehen	bleiben.	

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich trotz unterschiedlicher 
Systeme	und	Regelungsansätze	viele	Parallelen	in	den	Wohlfahrtssystemen	
der	verschiedenen	Länder	finden.	In	zentralen	Punkten	scheint	Einigkeit	auch	
über	die	Ländergrenzen	hinweg	zu	bestehen,	etwa	was	den	Vorrang	freiwilli-
ger	Hilfen	und	die	Zurückhaltung	beim	Ausschluss	von	Umgangskontakten	
angeht.	Unterschiedliche	Wege	wurden	hingegen	bei	der	Ausgestaltung	von	
Eingriffen	in	das	elterliche	Sorgerecht	sowie	bei	der	Planung	und	Sicherung	
von	dauerhaften	Lebensumständen	gegangen.	Während	in	den	Niederlan-
den	eher	die	Prävention	und	ein	ganzheitlicher	Hilfeansatz	im	Vordergrund	
stehen,	liegt	der	Fokus	in	England	scheinbar	mehr	auf	der	Intervention	und	
dem	Schutz	von	Kindern.190

Auch	manche	Schwierigkeiten	bestehen	über	Rechtsordnungen,	Systeme	
und	Ländergrenzen	hinweg.	So	stehen	die	Länder	vor	denselben	Herausforde-
rungen, was das Defizit an geeigneten Pflegeeltern191 und die fehlenden perso-
nellen	Kapazitäten	im	Bereich	der	Jugendhilfe	angeht.	Ein	weiteres	–	schein-
bar ubiquitäres – Problem des Pflegekinderwesens stellt die zunehmende 
Problembelastung	von	Pflegekindern	dar.	Untersuchungen	zeigten,	dass	eine	
beträchtliche Anzahl von Pflegekindern hier wie auch in anderen Ländern ein 
moderates	bis	hohes	Maß	an	Verhaltensauffälligkeiten	oder	sonstigen	Schwie-
rigkeiten	aufweist.192 Sowohl England als auch die Niederlande sind bestrebt, 
die Bildung fremduntergebrachter Kinder zu verbessern und stabile Lebens-
verhältnisse	für	sie	sicherzustellen.193

Allgemeine Bewertungen über gute und schlechte Regelungsmodelle zu 
treffen,	ist	schwer,	vor	allem	weil	das	Wohlbefinden	des	Kindes	oft	auch	an	
der	Einstellung	der	verantwortlichen	Fachkraft	hängt.	Insgesamt	steht	die	
deutsche	Pflegekinderhilfe	im	Vergleich	zu	England	und	den	Niederlanden	
aber	nicht	so	schlecht	da.	Die	rechtlichen	Rahmenbedingungen	können	wohl	
als	eine	gute	Grundlage	für	eine	bedürfnisgerechte	Hilfepraxis	bezeichnet	
werden.	Insbesondere	die	Regelungen	des	SGB	VIII	beinhalten	einige	–	etwa	
im	Vergleich	zu	den	Niederlanden	–	fortschrittliche	Gedanken,	wie	etwa	die	
Berücksichtigung des kindlichen Zeitempfindens, die Zusammenarbeit mit 
den	Beteiligten	und	die	Partizipation	des	Kindes.	Auch	in	Bezug	auf	Hilfen	
für	junge	Volljährige	ist	Deutschland	anderen	Ländern	voraus.194 Eine ausrei-
chende	Vorbereitung	auf	die	Verselbstständigung	ist	wichtiger	Bestandteil 

190 Sandu (2006), S. 9, 10, 15. 
191 Die Auslastung in den Niederlanden lag 2006 bei 102 %, und das, obwohl 2006 mehr als 1.200 
Pflegestellenplätze dazu gewonnen werden konnten. 
192 Eine Untersuchung von Hellinckx/Grietens (2004) zeigte, dass in Belgien mehr als die Hälfte aller 
Pflegekinder ein moderates bis hohes Problemverhalten aufwies. Eine aktuelle Untersuchung zur Pro-
blembelastung von Pflegekindern in Deutschland, die im Rahmen des DJI/DIJuF Pflegekinderprojekts 
durchgeführt wurde, ergab, dass jeweils 1/3 aller Pflegekinder internalisierende oder externalisierende 
Verhaltensauffälligkeiten aufwies und mehr als die Hälfte der Pflegekinder Schulleistungsprobleme hat. 
193 Vgl. für England: «Educational achievement of looked after children” unter: www.dcsf.gov.uk/eve-
rychildmatters/ > safeguarding and social care (letzter Aufruf: 17.08.2009)
194 Auch der Bericht von Thoburn (2007) zeigt, dass in kaum einem anderen Land junge Menschen so 
lange Jugendhilfe erhalten können (bis 27 Jahre in Deutschland, während etwa in England Leistungen 
mit Erreichen des 18. Lebensjahres abrupt eingestellt werden) und – zumindest als Fortsetzungshilfe – 
auch erhalten (25 % der Hilfeempfänger war in Deutschland zu einem bestimmten Zeitpunkt über 18 
Jahre alt), vgl. Thoburn (2007), S. 20 f. Tabelle 3a und 3b, zu finden unter: http://www.uea.ac.uk/polo-
poly_fs/1.103398!globalisation%201108.pdf.
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einer	gelingenden	Jugend-	bzw.	Pflegekinderhilfe.	Dies	wurde	inzwischen	
auch in den Niederlanden und ganz besonders auch in England erkannt, wo 
die	Leistungen	mit	Erreichen	des.	18.	Lebensjahrs	abrupt	enden,	was	inzwi-
schen	als	Achillessehne	des	englischen	Systems	bezeichnet	wird.195 

Defizite bestehen bei der rechtlichen Absicherung von Dauerpflegeverhält-
nissen.	Für	die	in	§	37	SGB	VIII	versprochene	»andere,	dem	Wohl	des	Kindes	
oder	Jugendlichen	förderlichen	und	auf	Dauer	angelegte	Lebensperspektive«	
gibt	es	in	Deutschland	kein	zivilrechtliches	Pendant.	Eine	großzügige	Adopti-
onspraxis	wie	in	England,	wo	die	Adoption	inzwischen	auch	gegen	den	Wil-
len	der	Eltern	möglich	und	somit	ein	realer	Ausweg	aus	dem	Fürsorgesystem	
für viele – auch ältere – Kinder geworden ist, erscheint aus deutscher Sicht 
nur	schwer	mit	dem	verfassungsrechtlich	geschützten	Elternrecht	vereinbar.	
Umso	mehr	muss	–	gerade	auch	in	Anbetracht	der	geringen	Zahl	an	Rück-
führungen	–	über	die	Einführung	anderer	Möglichkeiten,	etwa	nach	dem	
Vorbild	der	»Special	Guardianship«	nachgedacht	werden,	die	eine	geplante	
und	gelebte	Stabilität	im	Pflegeverhältnis	auch	rechtlich	verfestigen.	Dafür	
gilt	es	zu	untersuchen,	inwieweit	ein	Bedürfnis	der	Betroffenen	bzw.	eine	
Unzufriedenheit	mit	der	jetzigen	Rechtslage	besteht	und	ob	die	Einführung	
eines	solchen	zivilrechtlichen	Instituts	den	Interessen	der	Betroffenen	gerecht	
werden	kann.

Ein	anderer	Aspekt,	der	im	Vergleich	mit	anderen	Rechtsordnungen	
auffällt	und	im	Zusammenhang	mit	der	erstrebenswerten	Dauerhaftigkeit	
der	Lebensverhältnisse	steht,	ist	die	zeitliche	Unbestimmtheit	der	deutschen	
Vorschriften.	Weil	Kontinuität	und	Stabilität	zwei	wichtige	Aspekte	im	Kin-
derleben	und	-erleben	sind,	müssen	Brüche	nach	Möglichkeit	vermieden	und	
Schwebezustände	durch	rigidere	zeitliche	Vorgaben	aufgelöst	werden.	Not-
wendig erscheint daher eine rechtzeitige und klare Entscheidung am Beginn 
des	Pflegeverhältnisses	in	Form	eines	»Clearing«,	das	innerhalb	von	wenigen	
Monaten	abgeschlossen	ist.	Sowohl	in	England	als	auch	in	den	Niederlanden	
werden	Rückführungsbemühungen	an	bestimmte	zeitliche	Vorgaben	gebun-
den.196 Außerdem scheint in beiden Ländern anerkannt, dass nach Ablauf 
eines	Jahres	eine	Verfestigung	des	Pflegeverhältnisses	eintritt,197 was auch der 
Linie	des	Europäischen	Gerichtshofs	für	Menschenrechte	entspricht,	der	nach	
einem	Jahr	ein	»Familienleben«	im	Sinne	des	Art.	8	EMRK	bejaht.	Nachge-
dacht	werden	sollte	über	die	Einführung	fester	zeitlicher	Grenzen	in	§	1632	
Abs.	4	BGB	(»seit	längerer	Zeit«),	vor	allem	aber	für	die	Perspektivplanung	in	
§	37	SGB	VIII	(»innerhalb	eines	für	die	Entwicklung	des	Kindes	oder	Ju-
gendlichen	vertretbaren	Zeitraums«).	Auch	wenn	zeitliche	Handlungsfenster	
eine	Einschränkung	der	Flexibilität	bedeuten	und	im	Einzelfall	zu	Ungerech-
tigkeiten	führen	mögen,	schaffen	sie	eine	größere	Sicherheit	für	die	Fachkräf-
te	und	Transparenz	für	die	Betroffenen.

Bemerkenswert ist die Konsequenz, mit der in England die Interessen des 
Kindes	im	Vordergrund	stehen.	Dass	das	Wohl	des	Kindes	oberste	Priorität	
bei	gerichtlichen	Entscheidungen	hat,	ist	nicht	nur	an	erster	Stelle	im	Child-
ren Act 1989 verankert,198	sondern	zeigt	sich	auch	in	der	Praxis	der	Gerichte,	
die	stringent	vom	Kind	aus	denken	und	argumentieren.	In	Deutschland	ist	
hingegen	eine	gewisse	Unsicherheit	festzustellen,	was	das	Kindeswohl	und	
seine Bedeutung bei gerichtlichen Entscheidungen angeht, insbesondere auch 
im	Hinblick	auf	die	Vorschrift	des	§	1697a	BGB,	die	seine	Berücksichtigung	
zum	Prinzip	erhebt,	allerdings	nur	»soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist«.	
Während	die	Gerichte	in	England	allein	danach	entscheiden,	was	im	besten	
Interesse	des	Kindes	ist,	muss	der	Ausschluss	des	Umgangs	hierzulande	eben	
»erforderlich«	und	das	Kindeswohl	durch	die	Herausnahme	»gefährdet«	sein.	
Im Interesse der Kinder scheint es unbedingt erstrebenswert, ihre Perspektive 
mehr	in	den	Vordergrund	fachlichen	und	auch	gerichtlichen	Handelns	zu	
stellen.	

Eine	neuere	Entwicklung,	die	der	Vergleich	mit	anderen	Ländern	hervor-
gebracht	hat,	sind	die	Angebote	der	Familientages-,	-wochen-	und	-ferien-
pflege.	Sie	können	der	zeitweisen	Entlastung	der	Eltern	dienen,	aber	auch	in	
Kombination	mit	einer	Heim-	bzw.	Internatsunterbringung	eingesetzt	wer-
den,	um	dem	Kind	eine	Familie	zu	geben.	Die	»Teilzeitpflegeelternschaft«	ist	
in	England	und	den	Niederlanden	schon	weitgehend	etabliert.	In	der	deut-
schen	Hilfelandschaft	hingegen	fehlen	Unterstützungsangebote,	mit	denen	
flexibel	auf	die	Situation	reagiert	werden	kann,	in	der	eine	kurzfristige	und	
kurzzeitige	Außerhausunterbringung	notwendig,	aber	auch	ausreichend	ist.	
Hier	birgt	die	Familientagespflege	ein	Potenzial,	dem	es	in	weiteren	For-
schungsarbeiten	nachzugehen	gilt.	

Schließlich	zeigt	der	Vergleich	mit	anderen	Ländern	eine	Lücke	im	deut-
schen	System	auf,	was	die	juristische	Kompetenz	angeht.	In	England	wird	 
diese durch spezialisierte Anwälte sichergestellt, die auf Seiten des Jugend-
amts	und	des	Kindes	beschäftigt	sind.	In	den	Niederlanden	gibt	es	den	
Raad	voor	de	Kinderbescherming	(RdvK),	der	nach	Möglichkeit	auch	eine/n	
Juristen/-in	im	fallverantwortlichen	Team	hat.

195 Vgl. Sinclair Präsentation zur Netzwerktagung (www.uni-siegen.de/foster-care-research/network_
conferences/1st_conference/files/british_foster_care_research_sinclair_presentation.pdf., letzter Aufruf: 
17.08.2009).
196 Vgl. etwa die »four-month-review« in England oder das »Zurück-nach-Hause«-Modul in den Nieder-
landen, das Rückführungsbemühungen auf sechs, maximal neun Monate begrenzt. 
197 Vgl. etwa die Einjahresgrenze beim niederländischen »Blokkaderecht« sowie für die Beantragung 
eines »Residence Orders« oder »Special Guardianship Oders« durch englische Pflegeeltern, aber auch 
außerhalb des Anwendungsbereichs gesetzlicher Vorschriften scheint sich dies mehr und mehr als recht-
liche Praxis durchzusetzen.

B.1.8B.1.8

198 S. 1 (1) CA.
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B.2  Strukturelle Aspekte der Pflegekinderhilfe
 Elisabeth Helming / Gunda Sandmeir / Heinz Kindler / Herbert Blüml

Eine Diskussion um Organisationsformen und infrastrukturelle Rahmen-
bedingungen der Pflegekinderhilfe muss sich beziehen auf die grundlegende 
Aufgabe, die im Rahmen einer fachlich-qualifizierten Erziehungshilfe in 
Pflegefamilien	ansteht:	Die	Kinder	schützen	und	–	so	weit	möglich	–	Stabi-
lität im Lebensverlauf sichern im Spannungsverhältnis von Kinderrechten, 
Herkunfts- und Pflegeelternrechten, wobei die Stabilität getragen sein muss 
von fürsorglichen und einander gegenseitig wertschätzenden Beziehungen in 
der	Pflegefamilie	(vgl.	C.4.2).1 Diese Aufgabe der Jugendhilfe enthält vielfäl-
tige Herausforderungen und Stolpersteine, die in der folgenden Tabelle aus 
der Perspektive von Pflegeeltern zusammengefasst sind: 

2.1  Welche Dienstleistungen müssen innerhalb einer fachlich-qualifizierten 
 Pflegekinderhilfe erbracht werden?

B.2.1

B.2
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2.4  Hilfeplanung und Kooperationsbeziehungen
 im System der Pflegekinderhilfe 122

B.2

Elisabeth Helming / Gunda Sandmeir / Heinz Kindler / Herbert Blüml

1 Vgl. dazu die Siegener Erklärung zur Kontinuität in der Biografie von Pflegekindern, www.unisiegen. 
de/pflegekinder-forschung/siegener_erklaerung/?lang=de, 19.11.2009. Die Erklärung führt folgende 
Indikatoren für Fehlentwicklungen auf: 
»1. Es bleiben alle Perspektiven völlig offen, das Kind erfährt einen sich ständig verlängernden Zeitraum, 
in dem unklar ist, wo es seinen Lebensmittelpunkt auf Dauer haben wird. 
2. Das Kind muss in einem Spannungsfeld zwischen zwei Familien leben, das es zwingt, ständig mit 
Loyalitätskonflikten umzugehen. Es gelingt nicht, eine auf Stabilität ausgerichtete Koproduktion aller 
Bezugspersonen zu entwickeln. 
3. Ressourcen für das Kind, seine Eltern oder Pflegeeltern werden erst zur Verfügung gestellt, wenn es 
eskalierende Entwicklungen gibt. 
4. Die Eltern oder Pflegeeltern erhalten nicht die notwendige Unterstützung, sondern werden mit 
Erwartungen konfrontiert, die sie (zum Teil oder zeitweise) nicht erfüllen können. 
5. Die Pflegekinder sind an den Entscheidungen nicht beteiligt: Sie werden nicht gut informiert, haben 
keine wohlwollenden Gesprächspartner für ihre Fragen und Probleme, ihre Wünsche und Befürchtungen 
werden nicht gehört und fließen nicht für sie sichtbar in die Entscheidungsprozesse ein.«
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Herausforderungen Stolpersteine  
auf Systemebene

Stolpersteine auf  
Pflegefamilien-Ebene

Umgang mit schwierigem 
Verhalten der Kinder

• Unterschiedliche Wahrnehmung 
von Pflegeeltern und Lehrer- 
Innen/ErzieherInnen; 

• Pflegeeltern sind unsicher, wann 
sie sich Hilfe holen sollten. 

• Jugendhilfe hat keine Ressourcen, 
die Pflegeeltern zu unterstützen. 

• Jugendhilfe sieht zusätzliche 
Hilfen für die Kinder als über- 
flüssig an.

• Unangemessene Erwartungen 
in Bezug auf die Entwicklung der 
Kinder; 

• nicht Ernstnehmen von Ver-
haltensproblemen, Zuschreibung 
auf die Phase, aus der das Kind 
schon herauswachsen wird; 

• Zuschreibung von Verhaltens-
problemen auf den Charakter 
des Kindes; man sieht nicht die 
negativen Implikationen, die 
die Definition von Verhalten als 
Charakter-Problem hat. 

• Hohes Stressniveau durch Bewäl-
tigungsdruck, der wiederum sich 
negativ auf die Beziehung zwi-
schen Pflegeeltern und Kindern 
auswirkt.

Aushandlungen mit dem
Jugendhilfesystem

• Zu wenig Information, Familien
fühlen sich im Dunkel gelassen.

• Der Staat kontrolliert das
Schicksal des Kindes, zu wenig 
Partizipation der Pflegeeltern und 
der Kinder.

• Pflegeeltern machen sich Sorgen
über die Balance zwischen den 
Rechten der Kinder und denen 
der leiblichen Eltern.

Navigation durch d.
Gesundheits-, Bildungs- 
und weitere soziale Systeme

• Koordinierungsschwierigkeiten
zwischen den Systemen;

• Schwierigkeiten, mit jedem
System zu verhandeln;

• Schwierigkeiten, die einzelnen
Systeme einzuschätzen.

• SozialarbeiterInnen mischen sich
zu sehr in familiale Belange ein.

• Mangelnde rechtliche
Verantwortung für das Kind;

• Angst, inkompetent zu erschei-
nen, überwältigt von Problemen.

Umgangskontakte der
Kinder mit ihren Eltern

• Keine Unterstützung der Jugend-
hilfe für die Begegnung mit den 
Herkunftseltern, weder für die 
Kinder, die Pflegeeltern noch 
die Herkunftseltern; Pflegeeltern 
sind allein gelassen damit, die 
Kontakte zu managen.

• Ablehnung der Herkunftseltern,
emotionale Verstrickung;

• Kontakte stören den Alltag;
• Umgang verstört das Kind;
• Herkunftseltern lehnen Pflege-

eltern ab.

Anforderungen an
Pflegeeltern

• Die Kommune hat ein unzu-
reichendes Konzept in Bezug auf 
Pflege.

• Pflegeeltern haben keinen Status 
– ihre Arbeit wird nicht gesehen 
als eine, die besonderer Unter-
stützung bedarf.

• »Care« – Fürsorgearbeit von 
Eltern, vor allem der Pflegemüt-
ter, wird von der Gesellschaft 
unterbewertet; sie fühlen sich 
nicht anerkannt. 

• Angst, das Kind zu verlieren; 
• Geschwisterbeziehungen sind 

schwierig, sei es der leiblichen 
zum Pflegekind, mehrerer Pflege-
kinder untereinander, mehrerer 
Geschwisterkinder, die gemein-
sam in einer Familie als Pflegekind 
leben. 

• Pflegeeltern wollen sich durch die 
Kinder »Probleme ausleihen« 
oder leugnen den besonderen 
Charakter der Familie als Pflege-
familie.

Tabelle 1: Herausforderungen und Stolpersteine einer qualifizierten Pflegekinderhilfe 
(nach: Heller u.a. 2002).

Eine qualifizierte Pflegekinderhilfe muss also folgende Tätigkeitsbereiche2 
abdecken: 
•	 Öffentlichkeitsarbeit,	Rekrutierung,	Vorbereitung,	Auswahl,	Begleitung/
 Beratung der Pflegeeltern; Kontaktpflege zu potenziellen Pflegeeltern; 
•	 Vorbereitung	auf	das	Leben	in	der	Pflegefamilie,	Vermittlungsprozess	
	 und	Begleitung/Beratung	der	Kinder	im	Prozess	der	Unterbringung;	
•	 Vorbereitung	und	Begleitung/Beratung	der	Herkunftseltern;	
• Zusammenarbeit mit dem kommunalen Allgemeiner Sozialdienst/der 

Bezirkssozialarbeit	(ASD)	im	Hilfeplanprozess,	gegebenenfalls	mit	
Familiengerichten;	

• Zusammenarbeit mit weiteren beteiligten Institutionen und sozialen 
	 Dienstleistungen	wie	z.	B.	Kitas,	Schulen;	
•	 Vermittlung	weiterer	Hilfen,	insbesondere	auch	Unterstützung	in	Bezug	

auf	schulische	Laufbahn	der	Kinder,	aber	evtl.	auch	therapeutische	oder	
pädagogische Zusatzhilfen; 

•	 Gruppenangebote	für	Pflegeeltern,	Herkunftseltern	und	Pflegekinder;	
•	 Unterstützung	der	Selbstorganisation	von	Pflegeeltern,	evtl.	auch	der	
 Herkunftseltern; 
•	 Lobbyarbeit	für	Pflegekinder	und	ihre	Familien	im	Gemeinwesen;
• Begleitung von Rückführungen in die Herkunftsfamilie; 
• Vermittlung	von	Kindern	in	eine	Einrichtung	bei	Beendigung	einer	Erzie-
	 hungshilfe	in	Pflegefamilien;	Nachsorge	für	die	Pflegefamilie	in	diesem	Fall; 
•	 Vermittlung	und	Begleitung	der	Kinder	bei	der	Verselbstständigung,	
	 z.	B.	in	eine	eigene	Wohnform;	
•	 Dokumentation	und	Evaluation	der	Dienstleistungen	und	Angebote.	In	

Bezug auf eine fachlich qualifizierte Dokumentation empfehlen Brandon 
et	al.	(2005),	dass	Akten	eine	kohärente	Geschichte	über	jedes	Kind	als	
Individuum	erzählen	sollten.	Insbesondere	weisen	sie	darauf	hin,	dass	die	
Perspektive	des	Kindes,	seine	eigene	Stimme,	seine	Wünsche	und	Hoff-
nungen,	in	den	Akten	dokumentiert	werden	sollten.3 

• Entwicklung innovativer Angebote und Konzepte im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung in einer Pflegefamilie auf der Basis von Evaluation und 
Selbstevaluation	der	bestehenden	Angebote.	

Die	Grundfrage	lautet:	Können	diese	notwendigen	Arbeitsbereiche	mit	den	
verfügbaren personellen und materiellen Ressourcen und innerhalb der orga-
nisationalen Strukturen bewerkstelligt werden?

B.2.1B.2.1

2 Die differenzierte Beschreibung der einzelnen Aufgaben findet sich in den entsprechenden Kapiteln im Teil C. 
3 Sie kamen in ihrer Studie, einer Auswertung von 77 Fallverläufen von Kinderschutzfällen, zu fol-
gendem Ergebnis: »Die Perspektive des Kindes war deutlich sichtbar in einem Viertel der Akten und 
wurde in ungefähr der Hälfte der Fälle teilweise dokumentiert. Im restlichen Viertel der Akten war die 
Information über das Kind und seine Familie oft sehr knapp gehalten. Was es auch immer an kleinen 
Details dazu gab, es enthielt nichts, was das Kind gesagt oder in anderer Form mitgeteilt hatte. Dies wa-
ren oft Fälle, die schnell abgeschlossen wurden. Aber es waren doch auch zwei Fälle dabei, in denen be-
achtliche Interventionen der sozialen Dienste über eine Reihe von Jahren hin dokumentiert wurden, und 
das Kind zuhause geblieben war, aber die Sichtweisen, Wünsche und Gefühle des Kindes völlig fehlten. 
In einer kleinen Anzahl von Akten jedoch kam die Stimme des Kindes sehr stark zur Geltung. In all die-
sen Fällen waren die Kinder in einem beträchtlichen Zeitraum im Blick der sozialen Dienstleistungen. Der 
Eindruck von sensibler und gründlicher Arbeit, den wir aus diesen Akten gewannen, wurde fundiert, als 
wir die jungen Leute selbst interviewten« (Brandon et al., S. 46f, Übersetzung d. Vf.).
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Die Pflegekinderhilfe in Deutschland weist äußerst unterschiedliche regionale 
Praxen	auf.	Das	zeigen	Untersuchungen	zu	den	momentanen	strukturellen	
Rahmenbedingungen	(Erzberger	2003,	Walter	2004,	Rock	u.a.	2008a	sowie	
die	Strukturerhebung	des	DJI:	DJI/DIJuF	2006).4 Der Einbezug und die 
Beachtung	der	komplexen	unterschiedlichen	Bedürfnisse	von	Kindern,	Pfle-
geeltern und Herkunftseltern in der Arbeit der Jugendhilfe finden in einem 
Prozess	statt,	der	durch	verschiedenste	Faktoren	strukturiert	wird:	
• historisch gewachsene regionale Strukturen der Pflegekinderhilfe; 
•	 kommunale	Entscheidungspraxen,	die	auch	von	Zufälligkeiten	bestimmt	

werden	können,	wie	z.	B.	persönliches	Engagement	von	
JugendamtsmitarbeiterInnen; 

• regionale	soziale	Belastungs-	bzw.	Armutsprofile	von	Familien;	
• die mehr oder weniger aktive Partizipation von Pflegeeltern

(-vereinigungen)	und	das	Maß	der	Akzeptanz	durch	die	kommunale	Ju-
gendhilfe	u.a.m	(vgl.	Blandow	2006).

Die	regionalen	Unterschiede	spiegeln	sich	z.	B.	in	der	großen	Spannbrei-
te hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines Kindes in einer Pflegefamilie 
untergebracht	zu	werden	(vgl.	dazu	detaillierte	Hinweise	in	B.3).	Es	gibt	
Hinweise	darauf,	dass	regionale	Faktoren	wie	das	Ausmaß	sozioökonomischer	
Belastungen	von	Familien	in	einer	Kommune	in	Zusammenhang	stehen	mit	
der	Unterbringungsrate	von	Kindern	in	Pflegefamilien.	Schilling	u.a.	(2008)	
konnten	in	einer	differenzierten	Analyse	für	Nordrhein-Westfalen	zeigen,	
dass	in	Jugendamtsbezirken,	in	denen	sich	die	höchsten	sozioökonomischen	
Belastungen von Lebenslagen finden,5 der Anteil an Maßnahmen der Hei-
merziehung	am	höchsten	sowie	entsprechend	der	für	die	Vollzeitpflege	am	
niedrigsten	ist.	Das	Verhältnis	für	die	Belastungsklasse	1	(am	höchsten	sozial-
strukturell	belastete	Kommunen)	beträgt	57%	zu	35%	zugunsten	der	Heimer-
ziehung.	Umgekehrt	gilt	für	weniger	belastete	Jugendamtsbezirke	ein	Verhält-
nis	von	50%	zu	42%	zugunsten	der	Vollzeitpflege	(ebd.,	S.	74f).	Vermutlich	
stehen	in	sozioökonomisch	belasteten	Kommunen	weniger	Pflegefamilien	zur	
Verfügung,	die	ja	meist	eher	mittelschichtsituiert	sind	(vgl.	B.4).	Auch	wird	
in	Kreisjugendämtern	eher	eine	Vollzeitpflege	gewährt	als	in	den	Jugend-
ämtern	kreisangehöriger	Gemeinden	oder	in	kreisfreien	Städten,	so	Schilling	
u.a.	(2006,	S.	44),	was	nach	ihrer	Ansicht	»die Relevanz des Steuerungshan-
delns der Jugendämter für die Gewährungspraxis«	verdeutlicht	(ebd.).	

Regionale Unterschiede in den Inanspruchnahmequoten verschiedener 
Grundformen von Jugendhilfe 
Die Einzelfallabhängigkeit von Problemlagen und Interventionen wird 
zwangsläufig durch übergeordnete und längerfristige Hintergrundprozesse 
beeinflusst, die mit darüber entscheiden, welche Problemlagen wie häufig und 
in	welcher	Intensität	bei	Kindern	und	in	Familien	entstehen,	wie	und	wie	
häufig sie durch die soziale Arbeit wahrgenommen werden und mit welchen 
Interventionen	sie	beantwortet	werden	(können).	Für	die	entsprechenden	
Hintergrundprozesse	relevante	Einflussgrößen	können	sich	von	den	im	Ein-
zelfall	entscheidungsrelevanten	Faktoren	unterscheiden	(z.	B.	Rutter/Smith	
1995)	und	stellen	deshalb	ein	eigenes	Forschungsthema	mit	Bedeutung	für	die	
Jugendhilfepolitik	und	–planung	dar.	Empirische	Ansätze	in	der	Bundesre-
publik	haben	bislang	überwiegend	versucht,	regionale	Unterschiede	in	den	
Inanspruchnahmequoten	verschiedener	Grundformen	von	Jugendhilfe	(z.	B.	
Fremdunterbringung	insgesamt)	mittels	Grobindikatoren	zur	Struktur	und	
sozialen	Lage	der	jeweiligen	Bevölkerung	zu	erklären	(z.	B.	van	Santen	u.a.	
2000;	Darius	u.a.	2007;	Pluto	u.a.	2007;	Eger	2008;	KVJS	2008).	Teilweise	
wurden	auch	Aspekte	der	finanziellen	Leistungsfähigkeit	der	Gebietskörper-
schaften	einbezogen.	Örtlich	überwiegende	fachliche	Orientierungen	und	
Entscheidungskulturen,	die	tatsächliche	Verfügbarkeit	bestimmter	Hilfen	(z.	
B.	die	Anzahl	belegbarer	Pflegefamilien)	und	kindbezogene	Problemlagen	
wurden	bislang	als	Einflussgrößen	zwar	theoretisch	anerkannt	(z.B.	Nüsken	
2009),	aber	kaum	tatsächlich	in	empirische	Ansätze	einbezogen.	Auch	wurde	
der	Schritt	zu	längsschnittlichen	Betrachtungsweisen	und	einer	Differenzie-
rung zwischen Pflegestellen- und Heimunterbringung erst ansatzweise vollzo-
gen	(KVJS	2005).	

Unterschiedliche Vergütung der Erziehungsleistungen von Pflegefamilien 
Die	strukturelle	Unterschiedlichkeit	zeigt	sich	auch	in	der	Vergütung	für	den	
Aufwand	der	Erziehungsleistungen	für	Pflegeeltern.	Laut	den	Angaben	in	der	
Strukturerhebung	des	DJI	(DJI/DIJuF	2006)	zu	den	zeitlich	begrenzten	und	
auf	Dauer	angelegten	Vollzeitpflegeformen	nach	§	33	SGB	VIII	schwankt	die	
Vergütung	zwischen	€	180	und	€	670	pro	Kind	im	Monat.	Die	Leistungen	
für	Familienpflege	nach	§	35a	SGB	VIII	bewegen	sich	im	Bereich	von	€	185	
bis	zu	€	960	monatlich.6 

Vergleicht	man	die	Kosten	von	Heimerziehung	und	Pflegekinderhilfe,	so	
wird deutlich, dass die Pflegekinderhilfe nach wie vor in gewisser Hinsicht 
auch	ein	»Sparschwein«	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	ist:	Die	Unterbringung	
eines	Kindes	in	einer	Pflegefamilie	kostet	etwa	ein	Drittel	der	Unterbringung	
in	Heimerziehung.	Zugrundegelegt	sind	in	der	folgenden	Tabelle	die	jungen	
Menschen im Alter von unter 18 Jahren in Heimen und Pflegefamilien, denn 
die in der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik erfassten Ausgaben nach 
den	Leistungsparagrafen	können	nach	Hilfearten	nur	die	Aufwendungen	für	
die	Minderjährigen	differenzieren.	Dargestellt	wird	eine	Summe	aus	am	Jah-
resende	andauernden	und	innerhalb	des	angegebenen	Jahres	beendeten	Hilfen.

6 In der Handreichung des Niedersächsischen Ministeriums zur Vollzeitpflege (2008) wurden differen-
zierte Empfehlungen erarbeitet in Bezug auf finanzielle Leistungen im Rahmen der auf Dauer ange-
legten und sonstigen Pflegeverhältnisse; vgl. Kapitel C.16.

4 Weitere differenzierte Daten zur Zahl der Kinder in Pflegefamilien und zu den Pflegeverhältnissen 
finden sich in B.3. 
5 In diesen Kommunen ist insgesamt der Anteil stationärer Unterbringungen von Kindern an den Hilfen 
zur Erziehung am höchsten: »Offensichtlich sind die Parallelen zwischen dem Anteil stationärer Maß-
nahmen und dem Grad der Belastung sozioökonomischer Lebenslagen. Je schlechter die sozialstruktu-
rellen Bedingungen in einer Kommune sind, desto höher ist auch der Anteil stationärer Maßnahmen am 
Hilfespektrum. Jedenfalls gilt dies für die Verteilung zwischen den Belastungsklassen 1 bis 3. Während 
für die Belastungsklasse 1 noch ein Anteil von 54% für die stationären Maßnahmen ausgewiesen wird, 
liegt dieser Wert für die Belastungsklasse 3 bei etwa 43%. Für die Belastungsklasse 4 weisen die amt-
lichen Daten einen Wert von 44% aus (…)« (Schilling u.a. 2008, S. 73).

B.2.2B.2.2

2.2  Regionale Unterschiede in der Praxis der Inpflegegabe
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7 Mit Dank an Jens Pothmann von der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (TU Dortmund/DJI) 
für die differenzierte Berechnung.
8 Vgl. Erzberger (2003), Walter (2004), Rock u.a. (2008a).

Als verantwortlich für die Beratung der Herkunftseltern werden dagegen zu 
71%	der	ASD,	zu	49%	der	Pflegekinderdienst	und	zu	12%	freie	Jugendhilfe-
träger genannt; die Mehrfachnennungen zeigen, dass Zuständigkeiten geteilt 
werden	oder	auch	wechseln	im	Verlauf	der	Unterbringung	eines	Kindes	in	
eine	Pflegefamilie	(vgl.	C.7).

*	Mit	der	Erhebung	für	das	Jahr	2007	hat	sich	das	Erhebungskonzept	für	die	
Hilfen zur Erziehung im Rahmen der amtlichen Kinder- und Jugendhilfesta-
tistik	verändert.	Hiervon	betroffen	ist	auch	die	Erfassung	der	Heimerziehung	
und	deren	Ausdifferenzierungen.	Angaben	vor	2007	und	ab	2007	sind	unter-
schieden nach Heimen und betreuten Wohnformen und im Zeitreihenver-
gleich	nicht	miteinander	vergleichbar.	

Nach	der	Strukturerhebung	des	DJI	(DJI/DIJuF	2006)	wird	die	Pflegekin-
derarbeit	in	85%	der	befragten	Jugendämter	von	einem	Spezial-Fachdienst	
im	Jugendamt	ausgeführt.	Eine	Entspezialisierung,	bei	der	der	ASD	auch	für	
den	Pflegekinderbereich	zuständig	ist,	wird	nur	in	16%	der	Fälle	angegeben.	
Freie	Träger	und	Erziehungsberatungsstellen	sind	nur	in	wenigen	Kommunen	
einbezogen	in	die	Pflegekinderhilfe.	Die	Befunde	weiterer	aktueller	Erhe-
bungen	bestätigen	in	etwa	diese	Zahlen.8

Zuständigkeiten: Pflegekinder und Pflegefamilien
(Mehrfachnennungen möglich)

Jahr Heimerziehung und sonstige betreute 
Wohnformen

Vollzeitpflege

Kosten
(in 1000 EUR)

Anzahl der
Kinder in

Heimunter-
bringung

Anzahl der 
Kinder 

in sonstigen 
Wohnformen

Gesamt Kosten
(in 1000 EUR)

Anzahl der 
Kinder in 

Vollzeitpflege 
in einer 

anderen Familie

2000 2.336.901 64.212 9.061 72.273 509.429 53.321

2005 2.523.700 60.871 7.430 68.301 640.664 54.631

2008 2.681.687 /* /* 68.629 733.558 60.347

Tabelle 2: Kosten für Heimunterbringung und Vollzeitpflege im Vergleich 
(Summe aus: Bestandsaufnahme zum jeweils 31.12. sowie den im Laufe 

eines Jahres beendeten Hilfen, Quelle: Statistisches Bundesamt; Zusammenstellung 
und Berechnung Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik7)

B.2.3B.2.3

2.3 Organisationsstrukturen und Schlüsselzahlen 

 Überblick über Organisationsstrukturen in der Pflegekinderhilfe

85%

8%
Pflegekinderdienst 

ASD

Freie Träger

Erziehungs-/Familien-

beratungsstelle

Abbildung 1: Institutionelle Zuständigkeiten für Pflegekinder und Pflegefamilien
Quelle: Strukturerhebung des DJI (DJI/DIJuF 2006; Stichtag 01.01.2006)

16%

9%

Zuständigkeiten: Herkunftseltern
(Mehrfachnennungen möglich)

50%

7%
ASD

Pflegekinderdienst 

Freie Träger

Erziehungs-/Familien-

beratungsstelle

Sonstige

Leistungsanbieter

Abbildung 2: Institutionelle Zuständigkeiten für die Herkunftseltern
Quelle: Strukturerhebung des DJI (DJI/DIJuF 2006); Stichtag 01.01.2006

2%

5%

71%

Die Organisationsstrukturen der Pflegekinderhilfe in Deutschland sind im 
Einzelnen äußerst heterogen: 
•	 Die	am	weitesten	verbreitete	Form	der	Organisation	beinhaltet	eine	

geteilte	Zuständigkeit	beim	öffentlichen	Träger:	Der	ASD	ist	federführend	
für die Hilfeplanung und zuständig für die Arbeit mit den Herkunfts-
eltern.	Der	Pflegekinderdienst	beim	öffentlichen	Träger	vermittelt	die	
Kinder und ist dann verantwortlich für ihre Betreuung und für Auswahl, 
Vorbereitung,	Beratung	und	Fortbildung	der	Pflegefamilien.	Dabei	kann	
die Zuständigkeit für die Beratung der Herkunftseltern zwischen ASD 
und	Pflegekinderdienst	im	Prozess	der	Unterbringung	geteilt	werden	oder	
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vom	ASD	zum	Pflegekinderdienst	wechseln,	vor	allem	in	Bezug	auf	Um-
gangskontakte	bei	einer	langfristig	angelegten	Unterbringung	eines	Kindes	
in	einer	Pflegefamilie	(vgl.	dazu	auch	Rock	u.a.	2008a,	S.	58ff);	während	
die	praktische	Beratung	(z.	B.	bei	einer	Wohnungssuche,	Unterstützung	
bei	der	Beantragung	sozialer	Leistungen)	beim	ASD	bleibt.	Die	kommu-
nalen	Unterschiede	sind	hier	groß.	

•	 Alle	Aufgaben	liegen	in	der	Hand	eines	Pflegekinderdienstes	beim	öffent-
lichen	Träger,	insbesondere	nach	der	Unterbringung	der	Kinder.	Im	Ein-
zelfall	können	aber	zum	Beispiel	FamilientherapeutInnen	in	die	Beratung	
der	Pflegefamilien	einbezogen	werden.	

• Alle Aufgaben eines Pflegekinderdienstes sind an einen freien Träger über-
tragen,	dabei	koordiniert	der	ASD	die	Vermittlung	in	die	Hilfe	und	hat	
die	Aufgabe	eines	Monitoring	durch	die	Hilfeplanung.

• Es werden Teilaufgaben an einen freien Träger delegiert, der sich auf Auf-
	 gaben	in	diesem	Bereich	spezialisiert	hat,	bspw.	
 ·	Auswahl,	Schulung	und	Fortbildung	der	Pflegeeltern;
 ·	Unterstützungsleistungen	für	Herkunftseltern	in	Form	von	aufsuchenden	
  Hilfen;
 ·	Beratung	von	Pflegeeltern	im	Prozess,	Fortbildungsangebote	für	sie;	
	 	 Öffentlichkeitsarbeit,	d.h.	vor	allem	Werbung	von	neuen	Pflegeeltern;
 ·	Vorbereitung	und	Fortbildungsangebote	für	Pflegeeltern;
 ·	Begleitung	und	Beratung	von	Herkunftseltern;	Fortbildung,	Supervision	
	 	 und	Gruppenarbeit	für	Pflegeeltern;
•	 Übernahme	von	Teil-Aufgaben	durch	eine	Erziehungsberatungsstelle,	

bspw.	die	Begleitung	und	Beratung	von	Pflegeeltern	und	Herkunftseltern	
im	Prozess	der	Hilfe;	Betreuung	von	Umgangskontakten	bei	begleitetem	
Umgang.	Auswahl	und	Vorbereitung	von	Pflegeeltern,	Vermittlung	der	
Kinder,	Monitoring	liegt	weiterhin	beim	Pflegekinderdienst	des	öffent-
lichen	Trägers.	

•	 Übernahme	unterschiedlicher	Aufgaben	durch	mehrere	freie/öffentliche	
	 Träger.	
 ·	Vorbereitung	und	Fortbildung	von	Pflegeeltern	durch	einen	freien	Träger,	
  Begleitung der Herkunftseltern und spezielle Hilfen für Pflegekinder 
  durch eine Erziehungsberatungsstelle;
 ·	Öffentlichkeitsarbeit	und	Werbung	durch	einen	freien	Träger,	Fort-
	 	 bildung,	Supervision,	Gruppenarbeit	der	Pflegeeltern	durch	eine	
	 	 Erziehungsberatungsstelle	usw.	
• Die Pflegekinderhilfe wird entspezialisiert als Teilaufgabe des ASD 
	 durchgeführt	in	unterschiedlichen	organisatorischen	Varianten:	
 ·	Eine	einzelne	Fachkraft	im	ASD	übernimmt	mit	25%-Stellenanteil	die	
  Auswahl von Pflegeeltern und die gesamte Koordination der Pflege-
	 	 kinderarbeit.	
 ·	Die	gesamte	Fallverantwortung	liegt	beim	ASD,	aber	eine	Beratung	
	 	 der	Pflegefamilien	wird	durch	FamilienberaterInnen	auf	Honorarbasis	
	 	 geleistet.	
 ·	Die	Vermittlung	der	Kinder	und	die	Begleitung	im	Prozess	der	Unter-
	 	 bringung	erfolgt	durch	den	ASD,	eine	einzelne	Person	ist	als	»Pflege-
	 	 kinderdienst«	für	Werbung,	Auswahl	und	Vorbereitung	der	Pflegefami-
	 	 lien	zuständig.
 ·	Einem	Pflegekinderdienst	obliegt	die	Öffentlichkeitsarbeit,	Vorbereitung	

	 	 der	Pflegeeltern	und	die	Gruppenarbeit	mit	Pflegeeltern,	der	ASD	ist	
	 	 zuständig	für	die	Begleitung	im	Einzelfall.	

Jede	Organisationsstruktur	hat	Vor-	und	Nachteile.9 Die Organisationsstruk-
tur	für	sich	genommen	sagt	nichts	aus	über	die	Qualität	der	Arbeit.	Die	
Möglichkeiten	und	Grenzen	der	jeweiligen	Strukturen	können	diskutiert	
werden in Bezug auf 
•	 Aufgabenspektrum:	Welche	Dienstleistungen	können	innerhalb	der	
 jeweiligen Struktur erbracht werden? 
•	 Kooperationsstrukturen:	Erzeugen	diese	Synergieeffekte	oder	Reibungs-
 verluste? 
•	 Fallbelastung:	Wie	viel	Zeit	ist	vorhanden	für	Beratung	und	Begleitung?	
•	 Vertrautheit/Bekanntheit	für	die	Kinder	und	ihre	beiden	Familien:	Gibt	es	

eine	Stabilität	der	Zuständigkeit	oder	Fluktuation	und	Wechsel	von	
MitarbeiterInnen? 

• Spezifisches Wissen und Erfahrung: Werden die folgenden Aspekte qua-
lifiziert,	systematisch	und	auf	der	Basis	von	sozialpsychologisch	relevantem	
Wissen	und	Erfahrung	bewerkstelligt:	Auswahl	und	Vorbereitung	von	
Pflegefamilien, Matching von Pflegekindern und Pflegeeltern, Begleitung 
von	Übergängen,	Beratung	von	Pflegefamilien,	Herkunftseltern,	Kindern;	
Gestaltung	von	Umgangskontakten,	Konfliktlösen	und	Vermitteln	zwi-
schen	den	Parteien;	Ablösungsprozesse	von	Pflegekindern?	

• Sonstige professionelle Infrastrukturen: Steht Supervision und/oder 
kollegiale	Beratung	zur	Verfügung?	Zeit	für	Öffentlichkeitsarbeit?	Doku-
mentation und Auswertung der Arbeit? 

Fachdienste	der	Pflegekinderhilfe,	seien	sie	im	Jugendamt	oder	bei	freien	
Trägern10 angesiedelt, müssen in besonderer Weise mit dem jeweiligen kom-
munalen Allgemeinen Sozialdienst kooperieren, da dieser in der Regel für die 
Hilfeplanung zuständig ist und damit auch die Erziehungshilfe in Pflegefa-
milien	anbahnt.11 Die Integration der Aufgaben der unterschiedlichen Dienste 
in Bezug auf die Pflegekinder, Pflegefamilien und Herkunftsfamilien scheint 
jedoch vielerorts Reibungen zu erzeugen: Den Pflegekinderdiensten wird 
tendenziell eine Parteinahme für die Pflegepersonen zugeschrieben, den ASD-

9 So auch die Ergebnisse einer britischen Studie, in der detailliert Organisationsstrukturen in Schott-
land beschrieben wurden, Triseliotis et al. (2000); zitiert nach Sinclair (2005): 118f: »Wie weiter oben 
illustriert, konnte in Bezug auf die meisten Organisationsformen etwas für sie und etwas gegen sie 
sprechen. Es gab keinen starken Hinweis darauf, dass sie einen Einfluss auf die Qualität der Pflege 
hatten. (…) Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Rate der Abbrüche von Pflegeverhältnis-
sen, die eher von Pflegepersonen und dem Kind abhängig waren als vom organisationalen Kontext, in 
denen ihren Bedürfnissen Rechnung getragen wurde« (ebd. S. 119, Übersetzung d.Vf.). Sinclair stellt in 
Bezug auf Organisation aus diesem Grund die folgende Frage: »Sollten Soziale Dienste nicht weniger 
auf strukturelle Veränderungen setzen, sondern eher darauf, eine Kultur zu kreieren, in der Dinge gut 
erledigt werden?« (ebd.: 121, Übersetzung d.Vf.) und schlägt vor, effektivere Formen des Trainings von 
Pflegeeltern zu entwickeln. 
10 Zur Rolle von freien Trägern siehe unten, B.2.3. 
11 Zur Gestaltung der Kooperation im Hilfeplanprozess vgl. B.2.4. 

Pflegekinderhilfe in öffentlicher Trägerschaft oder als Teilaufgabe des kommunalen
Allgemeinen Sozialdienstes/der Bezirkssozialarbeit (ASD)

B.2.3B.2.3
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MitarbeiterInnen	für	die	Herkunftseltern,	so	ein	Ergebnis	der	Gruppendis-
kussionen	des	Projekts.12 Dass Zuständigkeiten, Aufgaben und Kooperations-
notwendigkeiten zwar vorstrukturiert, aber nicht eindeutig festgelegt werden, 
sondern	sich	je	nach	Fall	und	im	Verlauf	einer	Erziehungshilfe	in	Pflegefa-
milien	verändern	können,	wird	in	der	Handreichung	des	Niedersächsischen	
Ministeriums	für	Soziales,	Frauen,	Familie	und	Gesundheit	zur	Vollzeitpflege	
(2008)	unterstrichen:	»Arbeitsteilung, Kooperation und Verantwortlichkeiten 
zwischen ASD und Pflegekinderdienst lassen sich nicht statisch bestimmen, 
sondern unterscheiden sich nach Lage der Fälle«	(ebd.,	S.	2).	Hier	werden	vier	
Fallkonstellationen	unterschieden,	anhand	derer	jeweils	eine	Zusammenarbeit	
intensiver oder lockerer gestaltet werden muss: 
• zeitlich befristete Perspektive 
• zeitlich unbefristete Perspektive 
• ungeklärte Perspektive 
•	 ungeplante	Beendigung,	wobei	auch	eine	Verschiebung/Veränderung	der	

Perspektiven	im	Laufe	der	Unterbringung	in	einer	Pflegefamilie	möglich	
ist	(ebd.).	

Ist	der	Pflegekinderdienst	im	Jugendamt	angesiedelt,	so	schätzen	Fachkräfte	
sowohl aus dem ASD als auch aus dem Pflegekinderdienst insbesondere in 
kleineren	Jugendämtern	die	»kurzen	Wege«,	die	eine	Kooperation	erleichtern.	
Wenn	jedoch	zum	Beispiel	ein	vergleichsweise	personell	»kleiner«	Pflege-
kinderdienst von drei KollegInnen mit 40 KollegInnen der Bezirkssozialar-
beit	in	einer	größeren	Stadt	zusammenarbeiten	muss,	kann	die	Klärung	der	
Arbeitsteilung	und	Arbeitsabläufe	trotz	aller	Vereinbarungen	zur	Vorgehens-
weise	mehr	Zeit	in	Anspruch	nehmen.	

Umgekehrt	sind	Risiken	und	blinde	Flecke	zu	konstatieren,	wenn	alle	Auf-
gaben	in	einem	Dienst	gebündelt	sind.	Ebenso	kann	die	Entspezialisierung	
und Aufgabenübernahme der gesamten Pflegekinderarbeit durch den ASD 
als	kritisch	angesehen	werden,	da	hier	möglicherweise	weniger	Fachwissen	
und Erfahrung in Bezug auf die besonderen Bedürfnisse von Pflegekindern 
und	Pflegefamilien	entwickelt	werden	kann.	So	besteht	die	Gefahr,	dass	eine	
Fachkraft	des	ASD	mit	Erwartungen	an	Pflegeeltern	herantritt,	die	aus	der	
Zusammenarbeit mit professionellen ErzieherInnen in der Heimerziehung 
resultieren, und so die besondere Situation und die Notwendigkeit einer spe-
zifischen	fachlichen	Begleitung	von	Pflegefamilien	unterschätzt.	Bezieht	man	
Befunde	aus	der	DJI-Untersuchung	zur	Arbeitssituation	der	Allgemeinen	
Sozialdienste	mit	ein	(Seckinger	u.a.	2008),	so	lässt	sich	infrage	stellen,	ob	in	
dieser Situation Pflegekinder, Pflegeeltern und Herkunftseltern überhaupt in 
dem	für	sie	notwendigen	Maß	begleitet	werden	können	–	abgesehen	von	der	
durch	die	Arbeitsverdichtung	mitverursachten	Fluktuation	in	diesem	Be-
reich.13	Eine	ASD-Fachkraft	beschreibt	ihr	Verhältnis	zu	einer	Herkunftsmut-
ter folgendermaßen: »Ich bin eingestiegen vor dreieinhalb Jahren und dann habe 
ich Familien gehabt, die mir gesagt haben: ›Frau R., ich habe keinen Bock, Ihnen 

das jetzt noch mal zu erzählen. Lesen Sie die fünf Bände, die Sie im Schrank 
haben. Sie sind jetzt der Sechste, der was von mir hören will und ich habe jetzt 
keine Lust, meine Geschichte, die echt schwierig genug ist, jetzt noch mal auszu-
packen‹. Also das kann ich auch völlig nachvollziehen«	(I	B,	1281-1286).

In den Pflegekinderdiensten wird der Einbezug der Herkunftseltern sehr 
unterschiedlich	gehandhabt.	Beispielsweise	wird	deren	Hilfsbedürftigkeit	
zwar	erkannt,	doch	kann	die	notwendige	Unterstützung	aus	Mangel	an	
Ressourcen	nicht	angeboten	werden.	In	anderen	Pflegekinderdiensten	wird	
eine aktive Kooperation der Herkunftseltern vorausgesetzt und eingefordert, 
die	diese	aber	ohne	entsprechende	Unterstützung	nicht	erbringen	können.	
In etlichen Pflegekinderdiensten in Deutschland gibt es – aufgrund einer 
Parteinahme für die Pflegeeltern – eine Tradition der Ausblendung der Her-
kunftseltern	und	der	Vernachlässigung	von	ihren	Rechten	und	Bedürfnissen,	
was durch eine organisatorische Zuständigkeit des ASD für die leiblichen 
Herkunftseltern verstärkt wird und zu Konflikten in der Kooperation führen 
kann.	Die	Arbeit	mit	den	oft	gut	situierten	und	gebildeten	Pflegeeltern	wird	
dann	von	Fachkräften	im	Pflegekinderdienst	als	wohltuend	und	angenehm	
empfunden	im	Vergleich	zu	sich	»schwierig«	verhaltenden,	sozial	randständig	
lebenden	Herkunftseltern,	die	oft	eine	Unterversorgung	mit	Bildung	und	
sonstiger	materieller	Ausstattung	kennzeichnet,	die	vielleicht	psychisch	krank	
oder drogenabhängig sind und oft nichts anderes kennen als zu kämpfen 
gegen eine Welt, die sie als äußerst feindselig ihnen gegenüber wahrnehmen 
(vgl.	dazu	B.5,	C.7;	Helming	2002).	So	sind	Fachkräfte	in	Pflegekinder-
diensten dann zuweilen froh, wenn sich die Herkunftseltern zurückziehen 
und	auch	Umgangkontakte	aufgeben.	

Die im DJI-Projekt befragten Herkunftseltern bezogen sich in Bezug auf 
Kontakte	zu	ihren	Kindern	eher	auf	die	Vermittlung	und	Beratung	durch	
die	Pflegekinderdienste	und	nicht	auf	den	ASD.	Da	die	Arbeit	mit	der	Her-
kunftsfamilie	nach	der	Unterbringung	der	Kinder	vermutlich	zumeist	nur	
Beratung bei weiteren Krisen und nicht kontinuierliche Begleitung bedeutet, 
wenn sie im ASD angesiedelt ist, sollte die Zuständigkeit für alle Angelegen-
heiten der Herkunftseltern, die die in Pflegefamilien lebenden Kinder be-
treffen,	vielleicht	auch	strukturell	im	Pflegekinderdienst	angesiedelt	werden,	
was dort entsprechende Ressourcen, teils auch veränderte Konzepte und eine 
andere	inhaltliche	Ausrichtung	erfordert.	Grundsätzlich	sind	konzeptionelle	

12 Vgl. dazu DJI e.V./DIJuF e.V. (2006), S. 27ff.
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13 »Fast alle ASD (98,2%) beschreiben eine Verdichtung ihrer Tätigkeit. Diese Verdichtung lässt sich 
sicherlich nicht mit den wachsenden Anforderungen an Dokumentation alleine begründen. Der Finanz-
druck der letzten Jahre, vielfältige organisatorische Veränderungen im Rahmen der Umsetzung unter-
schiedlicher Konzepte neuer Steuerung sowie fachlicher Weiterentwicklungen, wie beispielsweise bei 
der Hilfeplanung oder einer bundesweiten Zunahme ambulanter Hilfe, haben zu Mehrarbeiten für die 
MitarbeiterInnen des ASD geführt, die nicht durch einen entsprechenden Ausbau der Personalressour-
cen abgefedert wurden. Die einzige Möglichkeit, die Arbeitsmenge trotzdem noch zu bewältigen, be-
steht eben in einer Verdichtung von Arbeitsprozessen. Dieser Druck, immer mehr in immer weniger Zeit 
zu leisten, trifft natürlich nicht nur den ASD oder den sozialen Bereich, er lässt in den meisten Arbeits-
felder beobachten. Die Verdichtung von Arbeitsprozessen wird nicht ohne einen Preis zu haben sein 
(…). 94% der Ämter geben an, dass die psychische Belastung der ASD-MitarbeiterInnen zugenommen 
hat. Dies rückt das auf den ersten Blick vielleicht positiv anmutende Ergebnis, dass bei 49% der ASD die 
Personalausstattung unverändert blieb, in ein etwas anderes Licht. Entscheidend für die psychische Bela-
stung ist nicht nur der Gesamtumfang der Arbeitsmenge, sondern auch der mit der Arbeit verbundene 
Stress. Je komplexer die Problemlage, je eingeschränkter die eigenen Handlungsmöglichkeiten und je 
höher der öffentliche Druck ist, umso belastender wird die Arbeit erlebt« (Seckinger u.a. 2008, S. 40).
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Gestaltung	und	strukturelle	Verankerung	von	Elternarbeit	in	Deutschland	
überfällig.14	Rock	u.a.	(2008a)	ziehen	folgendes	Fazit	aus	ihrer	Untersuchung	
der Pflegekinderhilfe in Rheinland-Pfalz, das als übertragbar auf die bun-
desweite Pflegekinderhilfe gelten kann: »Was die Arbeit mit der Herkunfts-
familie betrifft, so erfolgt in der Hälfte der Jugendämter (48%) eine personelle 
und organisatorische Trennung in der Gestalt, dass der ASD für die Arbeit mit 
der Herkunftsfamilie auch nach der Inpflegegabe zuständig bleibt, während 
die Pflegefamilie und Pflegekinder vom PKD (Pflegekinderdienst) betreut wer-
den. In den übrigen 49% begleitet der PKD das gesamte Pflegeverhältnis mit all 
seinen Facetten. Bei beiden Organisationsmodellen sind kritische Nachfragen 
mit Blick auf die Realisierungschancen einer kontinuierlichen intensiven Be-
treuung der Herkunftsfamilie angezeigt, unabhängig, ob die Elternarbeit darauf 
abzielt, die Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Kindes zu schaffen oder 
die Herkunftseltern bei der Kooperation mit der Pflegefamilie zu unterstützen. 
Das Aufgabenprofil des ASD mit den Kernaufgabenbereichen der qualifizierten 
Bedarfsabklärung, Erkundung sozialräumlicher Ressourcen und der planvollen 
Gestaltung von Hilfeprozessen ist so beschaffen, dass die Betreuung, die die Her-
kunftseltern zusätzlich zum Hilfeplanverfahren benötigen, oftmals nicht geleistet 
werden kann. Angesichts der Fallbelastung im ASD sind auch aus Kapazitäts-
gründen einer intensiven Elternarbeit Grenzen gesetzt (vgl. MASGFF 2007). 
Ist die kontinuierliche Betreuung der Herkunftsfamilie beim Pflegekinderdienst 
angesiedelt, so stellt sich ebenfalls die Frage, ob die Personalausstattung der Dien-
ste neben der Ausübung fallübergreifender Aufgaben und der Unterstützung der 
Pflegefamilie eine intensive Arbeit mit den Herkunftseltern überhaupt zulässt« 
(ebd.,	S.	59).

Freie	Träger	spielen	in	der	Pflegekinderhilfe	in	Deutschland	insgesamt	eine	
geringe	Rolle,	sie	werden	in	sehr	unterschiedlicher	Form	und	Intensität	in	die	
Pflegekinderhilfe eingebunden: 
•	 als	Institution,	die	nur	Vorbereitungskurse	anbietet,	
• als beratende Instanz für Pflegeeltern und/oder Herkunftseltern, 
•	 als	Vermittlungsagentur	von	Pflegekindern	in	Pflegefamilien,	
•	 als	Angebot	der	Fortbildung,	Supervision	und	Gruppenarbeit	für	Pflege-
	 eltern	und/oder	Herkunftseltern	bzw.	Pflegekindern,	
• als Dienst, der alle Aufgabenbereiche der Pflegekinderhilfe übernimmt, 

außer	den	jugendamtlichen	Hoheitsaufgaben	wie	Inobhutnahmen,	Feder-
führung	bei	der	Hilfeplanung,	Genehmigung	von	Leistungen.	

Die Entwicklung von Pflegekinderhilfe in freier Trägerschaft mit der Not-
wendigkeit, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen in der Kooperation mit 
dem Jugendamt zu entwickeln, hat auch dazu geführt, dass Aufgabengebiete 
und	Standards	klarer	benannt	werden	müssen.	Freie	Träger	können	hier	
Vorreiter	innovativer	Entwicklungen	sein,	wie	Wolf	(2006c)	beschreibt:	»Das 
auch in anderen Feldern zu beobachtende Outsourcing bezieht sich im Pflegekin-

14 Vgl. dazu Kapitel C.8.

derbereich nicht nur auf die Frage, ob es freie Träger besser oder billiger machen 
können als kommunale, sondern es führt fast immer zu einem neuen Zuschnitt 
der Aufgaben und einer stärkeren Koppelung der Finanzierung an harte Daten, 
die als Indikatoren für die Leistungsfähigkeit gesetzt werden. Außerdem ziehen 
neue Projekte, die noch in der Bewährung stehen, oft Mitarbeiter/innen mit 
besonderen Ambitionen an. Wenn diese gewonnen werden, hinreichenden Spiel-
raum haben und ein Mindestmaß an Stabilität nicht unterschritten wird, entste-
hen neue Entwicklungschancen. So bedingungsvoll muss man die Lage mindestens 
beurteilen: Das Outsourcing – wie andere Organisationsveränderungen auch – 
eröffnet günstigenfalls neue Chancen; ob sie genutzt werden und ob sie auf Dauer 
erhalten bleiben, hängt von weiteren Bedingungen ab«	(ebd.,	S.	7).	

Pflegeeltern, die Erfahrungen mit einem Pflegekinderdienst im Jugendamt 
oder bei einem freien Träger haben, äußerten in Interviews teilweise, dass sie 
sich vom jeweiligen freien Träger besser beraten fühlen, da sie den Eindruck 
haben, dass im Jugendamt »nur noch verwaltet wird«,	d.h.	dass	die	Kinder	
»eben nicht mehr genügend zur Sprache gekommen sind«(I	Q,	902-904).	Zudem	
fühlen sich einige Eltern beim freien Träger nicht so unter Druck, sich als 
»gute	Eltern«	präsentieren	zu	müssen,	man	kann	besser	über	Schwierigkeiten	
wie	z.	B.	Aggressionen	gegenüber	dem	Pflegekind	sprechen.	»Ich weiß z. B. 
auch von einer Pflegemutter, die mich dann ganz verzweifelt angerufen hat und 
gesagt hat, sie hat ihr Kind gehauen, und sie weiß jetzt überhaupt nicht, was sie 
machen soll, wenn es das Jugendamt erfährt und so. Naja. Also da bestehen auch 
ganz viele Ängste«	(I	X,	714-717).	Das	Jugendamt	wird	in	diesem	Fall	also	als	
näher	am	Wächteramt	angesehen	und	weniger	als	Beratungsinstanz.	Aber	
je nach Beziehung von Pflegeeltern und JugendamtsmitarbeiterInnen gibt es 
hier unterschiedliche Perspektiven; es wird in den Interviews auch von gegen-
teiligen	Erfahrungen	berichtet.	Zudem	sind	die	Träger	durch	den	§	8a	SGB	
VIII	in	das	Wächteramt	eingebunden.	Dazu	muss	es	klare	Vereinbarungen	
zwischen	freiem	Träger	und	Jugendamt	geben.	

Ein	freier	Träger,	der	vielleicht	für	die	Vermittlung	eines	Kindes	mit	einer	
Fallpauschale	finanziert	wird,	kann	unter	Umständen	auch	als	eine	Institu-
tion angesehen werden, bei der das Interesse der Kinder nicht so eine große 
Rolle	spielt,	so	zum	Beispiel	Pflegevater	Herr	D.:	»Also wenn dieser Verein 
damit Geld verdient, dann werden sie natürlich zusehen, (…) auch an solche 
Eltern zu vermitteln (…)	wo es relativ am Einfachsten ist. Da haben sie ihr 
Geld schneller verdient als jetzt an Pflegeeltern, die vielleicht ein bisschen von 
der Norm abweichen, und sie nehmen unterm Strich weniger Kinder auf, die sie 
vielleicht auch schlecht vermitteln können«	(I	S,	886-891).	Das	Jugendamt	wird	
dagegen von ihm folgendermaßen charakterisiert: »Da ist ein gewisser ruhiger 
Faktor drin, (…).	Die können mehr an die Kinder denken, die haben nicht so 
die Konkurrenz«	(ebd.,	896-900).	Sehr	hohe	Schlüsselzahlen	von	Fachkräften	
bei	einem	öffentlichen	Träger	würden	allerdings	dieser	Aussage	widerspre-
chen:	Auch	Pflegekinderdienste	in	öffentlicher	Trägerschaft	sind	bei	hohen	
Fallzahlen	darauf	angewiesen,	dass	möglichst	viele	Unterbringungen	relativ	
krisenfrei	verlaufen.	

Der	Vorteil	eines	freien	Trägers	ist	die	größere	Freiheit	gegenüber	bürokra-
tischen	Strukturen	und	Vorgaben	im	Jugendamt.	Ein	Nachteil	freier	Träger,	
die neu mit diesem Arbeitsgebiet beginnen, ist, dass sie eine entsprechende 
Qualifikation	erst	entwickeln	müssen,	dabei	ist	offen,	wie	der	freie	Träger	
jeweils vom Jugendamt ernst genommen wird, da eine gewisse finanzielle 
Abhängigkeit	besteht.	Bei	der	Auswahl	freier	Träger	geht	es	immer	auch	um	
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Freie Träger in der Pflegekinderhilfe in Deutschland
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das	Verhältnis	von	Qualität	und	Preis	–	wie	in	der	Jugendhilfe	insgesamt.	
Pflegekinderdienste im Jugendamt dagegen haben oft sehr viel Erfahrung 
in	der	Arbeit,	die	auch	eine	gewisse	Ermüdung,	mangelnde	Flexibilität	und	
die	Festlegung	auf	ein	bestimmtes	Konzept	zur	Folge	haben	kann	–	und	
vor allem aber auch einen Mangel an personellen und Zeit-Ressourcen zur 
Weiterentwicklung,	zieht	man	die	Sparmaßnahmen	der	öffentlichen	Träger	
in	Betracht.15 

Als beispielhaft für Bemühungen um eine innovative Weiterentwicklung 
der	Pflegekinderhilfe	kann	das	»Kompetenzzentrum	Pflegekinderhilfe	e.V.«	
genannt werden, das von Pflegekinderdiensten in freier Trägerschaft in Ham-
burg,	Bremen	und	Berlin	gegründet	wurde.	

Das Kompetenz-Zentrum Pflegekinder e.V. – Service für Fachkräfte 
Um	Pflegekinder	und	Pflegeeltern,	manchmal	auch	um	die	Herkunftsfami-
lien,	kümmern	sich	schon	eine	ganze	Reihe	von	Verbänden,	Organisationen,	
Online-Diensten	und	natürlich	vor	allem	die	Fachkräfte	in	den	rund	570	
Jugendämtern und bei den etwa 90 freien Trägern, die mit der Betreuung von 
Pflegefamilien	befasst	sind.	

Die	etwa	2000	Fachkräfte	im	Pflegekinderbereich	sind	jedoch	nicht	or-
ganisiert,	es	gibt	keine	koordinierende	Stelle,	keinen	systematischen	Transfer	
von	Know-how.	Andere	erfahren	selten	etwas	von	innovativen	Ideen	und	
Best-Practice-Projekten.	Den	Pflegekinderbereich	als	eigenes	Arbeitsfeld	mit	
einem eigenen professionellen Selbstverständnis, mit einer eigenen beruf-
lichen Ethik, mit eigenen Qualitätsstandards und mit einer eigenen Metho-
denentwicklung	gibt	es	nicht.	

Um	weiter	zu	kommen	in	diesem	Feld,	bedarf	es	eines	Forums	für	
den Austausch, für Anregung, Qualitätsentwicklung und fachliche 
Qualifizierung.	

Das	Kompetenz-Zentrum	für	Pflegekinder	soll	dieses	Forum	für	Fachkräf-
te werden, für gemeinsames Lernen in Methoden-Workshops, Austausch über 
und	die	Veröffentlichung	von	›best-practice-	Projekten‹	und	die	gemeinsame	
Arbeit	an	Qualitätsstandards.	

Kontakt: 
Kompetenz-Zentrum	Pflegekinder	e.V.,	
Geisbergstraße	30,	
D-10777	Berlin	
Tel.	 030/	210021-21;	
Fax	 030.210021-24;	
www.komptenzzentrum-pflegekinder.de

Bundesweit gibt es eine Reihe von Pflegeelternvereinen, die eine wichtige 
Rolle	in	der	Pflegekinderhilfe	in	Deutschland	spielen.	Sie	verstehen	sich	als	
Lobbyorganisationen,	sei	es	bundesweit	oder	auch	kommunal	als	Ortsgruppe	
gegenüber dem kommunalen Jugendamt, als »Sprachrohr für die Interessen, 
Wünsche und Probleme von Pflege- und Adoptivkindern und ihren Familien. 
Durch Stellungnahmen zu aktuellen Themen tragen wir zur fachlichen und 
politischen Diskussion bei und betreiben Öffentlichkeitsarbeit« (Internetseite des 
Bundesverbandes	PFAD	e.V.).	

Die	Verbände/Vereine	vertreten	die	Belange	von	Pflegeeltern	und	Kindern	
nach	außen	und	leisten	Öffentlichkeits-	und	Aufklärungsarbeit,	politische	
Interessenvertretung	und	unterstützen	Forschungsprojekte.17 Sie haben ein 
Interesse an der Konzeptentwicklung der Pflegekinderhilfe und erarbeiten 
fachliche	Positionen.	Sie	bieten	Pflege-	und	Adoptiveltern	und	Fachkräf-
ten	der	Jugendhilfe	Veranstaltungen,	Seminare	und	Vorträge	auf	Bundes-,	
Landes-	und	Ortsebene.	Durch	ihre	Gruppenarbeit	vor	Ort	dienen	die	
Verbände	und	Vereine	der	Informationsvermittlung,	z.	B.	über	zustehende	
Jugendhilfeleistungen, seien sie materieller Art oder zusätzliche Hilfen zur 
Erziehung.	Sie	organisieren	den	Erfahrungsaustausch	von	Pflegeeltern	sowie	
die	gegenseitige	emotionale	Unterstützung	und	Motivation.	Durch	Aufklä-
rungs-	und	Öffentlichkeitsarbeit	tragen	sie	zur	Rekrutierung	neuer	Pflegeel-
tern	bei	und	organisieren	Fortbildungen	entsprechend	den	eigenen	Bedarfen.	
Sie	leisten	praktische	Lebenshilfe,	indem	sie	bspw.	gegenseitig	die	Kinder	
beaufsichtigen, im Krankheitsfall zur Betreuung von Kindern einspringen, 
für	eine	Art	Kurzzeitpflege	gegenseitig	zur	Verfügung	stehen,	um	als	Pflege-
eltern	eine	Ruhepause	einlegen	zu	können.	Auch	die	kurzfristige	emotionale	
Entlastung wird als positiv und hilfreich erlebt, wenn man zum Beispiel bei 
gravierenden Konflikten eine andere Pflegemutter anrufen kann, die man aus 
der	Ortsgruppe	und	den	Gruppenabenden	kennt:	»Ich mach jetzt seit vielen 
Jahren Pflegeeltern-Gruppen	(…), da kann ich halt auch mal jemand anders an-
rufen und sagen: ›Oh, mir geht‹s grade so schlecht, ich komm gar nicht klar mit 
der Reaktion des Kindes‹, und dann können die mich da wieder regulieren«(I	X,	
560-566).	Gerade	wenn	die	Jugendhilfe	wenig	Beratung	und	Begleitung	der	
Pflegeeltern anbietet, kommt den Selbsthilfeorganisationen der Pflegeeltern 
eine	wichtige	Funktion	zu,	die	aber	keinesfalls	von	der	Jugendhilfe	ausgenutzt	
werden	darf.	

16 Vereinsförmige Zusammenschlüsse von Herkunftseltern gibt es momentan keine. Lediglich im Internet 
gibt es einige Foren von Eltern, die ihre Kinder abgegeben haben, vor allem zum Erfahrungsaustausch, 
zum Erzählen der eigenen Geschichte. Zumeist beteiligen sich jedoch eher leibliche Eltern von adop-
tierten Kindern an diesen Foren. Da die meisten Eltern durch Bildungs- und materielle Armut gekenn-
zeichnet sind und zudem sozial eher randständig leben, sich als Versager-Eltern wahrnehmen, verwun-
dert dieses nicht. 
17 Beispielsweise wurden dem Projekt von der stellvertretenden Vorsitzenden des Landesverbandes PFAD 
e.V. Bayern, Ulrike Schulz, sowohl Pflegeeltern als auch Eltern als Interview-PartnerInnen vermittelt, 
wofür hier noch einmal gedankt sei. Siehe auch PAN e.V. (Pflege- und Adoptivfamilien NRW e.V.) www.
pflegekinderstimme.panev. de/images/faltbl.pdf; 19.8.2009.

15 Bei Schlüsselzahlen von über 50, wie im folgenden Abschnitt dargestellt, hat konzeptionelle Weiterar-
beit kaum noch Platz, die Alltagsarbeit frisst jeglichen Impuls, innovativ Konzepte weiterzuentwickeln.
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Die Mitarbeit in einer Ortsgruppe dient Pflegemüttern auch als Ersatz für 
berufliche	Kontakte	und	fachlichen	Austausch.	Ebenso	profitieren	die	Pflege-
kinder	von	den	Gruppenangeboten,	von	gemeinsamen	Freizeiten,	Jahreszei-
tenfesten	usw.:	Sie	lernen	andere	Pflegekinder	kennen	und	müssen	sich	nicht	
als	»Sonderfall«	fühlen.		In	der	Beziehung	von	Jugendhilfe	und	Verbänden	
spielen	auch	jeweilige	Macht-	und	Dominanzstrukturen	eine	Rolle.	In	man-
chen	Jugendämtern	werden	die	Verbände	und	Vereine	als	zu	anspruchsvoll	
und	unbequem	eher	abgelehnt.	Umgekehrt	können	starke	Ortsverbände	die	
konzeptionelle	Richtung	der	Pflegekinderhilfe	unangemessen	dominieren.	Im	
besten	Fall	wird	jedoch	die	Kooperation	von	beiden	Seiten	geschätzt.	Dann	
wird	z.	B.	neuen	Pflegeeltern	von	den	Fachkräften	des	Pflegekinderdienstes	
des	Jugendamtes	dringend	empfohlen,	an	den	Gruppensitzungen	des	Orts-
verbandes des Pflegeelternvereins teilzunehmen, oder es werden gemeinsame 
Fortbildungen	geplant	und	von	der	öffentlichen	Jugendhilfe	(mit)finanziert.	

Eine Reihe von Internetforen der Pflegeelternverbände unterstützen die 
Arbeit der Pflegeeltern und bieten vielfältige Informationen und Austausch in 
Chatrooms	und	Foren.	

Das	Gelingen	der	Unterbringung	eines	Kindes	in	einer	Pflegefamilie	ist	auch	
von	den	jeweils	zur	Verfügung	stehenden	personellen	und	materiellen	Res-
sourcen	der	Jugendhilfe	abhängig,	d.h.	von	institutionellen	Faktoren	und	
der	angebotenen	Dienstleistung	der	Jugendhilfe	(Sinclair	2005)	–	neben	den	
Charakteristiken	und	Lebensumständen	von	Kindern,	Pflegeeltern	und	Her-
kunftseltern.	Es	gibt	aus	der	internationalen	Forschung	Hinweise	darauf,	dass	
mangelnde personelle Ressourcen der Jugendhilfe zum Misserfolg von Pflege-
verhältnissen	beitragen:	Zum	Beispiel	erhöhen	Krisenunterbringungen,	d.h.	
wegen	Personalmangel	oder	nicht	ausreichender	Qualifikation	der	Fachkräfte	
nicht	gut	vorbereitete	In-Pflege-Gaben,	die	Wahrscheinlichkeit	von	Abbrü-
chen	(Sinclair	2005,	S.	63).	Das	Gleiche	gilt,	wenn	unerfahrene	Fachkräfte	
Entscheidungen	zur	Inpflegegabe	treffen,	während	andererseits	multidiszipli-
näre	Unterstützungen	Abbrüche	reduzieren	können.	

Wichtige Basis einer qualifizierten Pflegekinderhilfe sind sowohl die Qua-
lifikation,	die	Erfahrung	als	auch	die	Fallbelastung	von	zuständigen	Fach-
kräften,	die	über	die	sogenannte	Schlüsselzahl	berechnet	wird:	volle	Fach-
kraftstelle	zur	Zahl	der	betreuten	Pflegekinder.	Die	Strukturerhebung	des	
DJI	(DJI/DIJuF	2006)	ergab	für	142	Gebietskörperschaften	eine	erhebliche	
Bandbreite.18

Die	Schlüsselzahlen	lagen	bei	rund	80%	der	Kommunen	über	dem	Richtwert	
von	1:35	(Deutsches	Jugendinstitut	1987)	und	bei	rund	47%	über	dem	Verhält-
nis	von	1:50	(Empfehlung	des	Deutschen	Städte-	und	Landkreistags	1986).	
Rock	u.a.	(2008a)	kommen	auf	ähnliche	Schlüsselzahlen	für	Rheinland-Pfalz:	
Diese	schwanken	zwischen	29	bis	151	Fälle	pro	Fachkraftstelle.	In	¾	der	Ju-
gendämter	werden	von	einer	Fachkraft	mehr	als	50	Fälle	betreut.	Die	durch-
schnittliche	Fallbelastung	in	Rheinland-	Pfalz	beträgt	69,5.	

Wiesner	u.a.	haben	dagegen	bereits	200019 eine fachliche Empfehlung von 
25	zu	bearbeitenden	Pflegekinderfällen	pro	Stelle	ausgesprochen:	»Die aus 
der Zeit vor dem Inkrafttreten des SGB VIII stammenden Empfehlungen zur 
Ausstattung der sozialen Dienste mit Fachkräften zur ordnungsgemäßen Wahr-
nehmung der Aufgaben können im Hinblick auf den fachlichen Anspruch der §§ 
36, 37 SGB VIII nicht mehr herangezogen werden. Dies gilt insbesondere für die 
Richtzahl des Deutschen Städtetages von 50 Pflegekindern pro Fachkraft. Auch 
die dem Modellprojekt Beratung im Pflegekinderbereich des DJI zugrunde liegen-
de Richtzahl von maximal 35 Pflegeverhältnissen pro Fachkraft wird den fach-
lichen Anforderungen dieses Gesetzes nicht mehr gerecht. Grundsätzlich wird eine 
Richtzahl zu fordern sein, die bei maximal 25 Pflegekindern oder Jugendlichen 
pro Fachkraft liegt«	(ebd.,	§	37	SGB	VIII,	Rn.	11,	S.	576).	In	den	Empfeh-
lungen	zur	Weiterentwicklung	der	Vollzeitpflege	in	Niedersachsen	wird	eine	
differenzierte	Berechnung	von	Mitarbeiterkapazitäten	und	Schlüsselzahlen	
auf der Basis von Modulen vorgeschlagen (Niedersächsisches Ministerium für 
Soziales,	Frauen,	Familie	und	Gesundheit	2008,	S.	4	–	9ff.).	

Schlüsselzahlen sagen natürlich allein nichts über die Qualität der Dienst-
leistung	»Pflegekinderhilfe«	aus.	Es	kommt	darauf	an,	welche	Aufgaben	und	
Dienstleistungen vom Pflegekinderdienst selbst angeboten werden und ob es 
Bereiche gibt, die ausgelagert sind und von freien Trägern durchgeführt wer-
den.	Auch	die	Qualifikation	und	Erfahrung	der	Fachkräfte	spielt	eine	Rolle.	

19 Diese Empfehlung wird in der dritten Neuauflage wiederholt: Wiesner (2006b), § 37 SGB VIII, Rn. 11, S. 676).

Schlüsselzahlen: Personelle Ressourcen der Pflegekinderhilfe

18 Schlüsselzahlen wurden jedoch nur abgefragt, soweit die Betreuung der Pflegekinder und Pflegefami-
lien hauptverantwortlich von einem Pflegekinderdienst durchgeführt wird.
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Insgesamt kann für Deutschland konstatiert werden, dass die Ausstattung 
der Pflegekinderhilfe sich bis auf Ausnahmen auf einem Niveau befindet, das 
einer qualifizierten Pflegekinderhilfe nicht gerecht wird: Abarbeiten von Kri-
sensituationen wird zum Hauptanteil der Arbeit; an laufende Begleitung von 
Pflegekindern, Pflegeeltern, Herkunftseltern ist nicht zu denken, an Innova-
tion	und	Weiterentwicklung	von	Konzepten	ebenso	wenig.	Zudem	nützen	
auch gut ausgearbeitete Konzepte unter diesen Bedingungen nicht viel, wie 
Frau	U.	(Pflegemutter)	es	auf	den	Punkt	bringt:	»Und es ist ein wunderbares 
Papier (Konzept)	vorhanden, und ich hab dem Jugendamtsleiter geschrieben, 
dass wir doch alle diese Ziele verwirklichen wollen! Aber (…)	Papier ist geduldig. 
Computer ist vielleicht noch geduldiger, oder? Das Konzept steht im Internet. 
Und man denkt: Oh, ist das ein tolles Jugendamt! Klasse. Aber es wird unglaub-
lich gespart, auch am Personal im Jugendamt, und wenn zwei Halbtagskräfte für 
110 Kinder da sein müssen (wie in diesem Jugendamt, über das die Pflegemut-
ter	spricht), das geht einfach nicht!«	(I	AL,	1635-1643).	

Die Kinder brauchen eine feste und kontinuierliche Ansprechperson, die 
für sie erkennbar und wiedererkennbar ist und die mit ihnen nicht nur im 
Fall	einer	Krise	das	Gespräch	sucht.	Dass	die	Ressourcen	der	Pflegekinder-
hilfe hierzu oft nicht ausreichen, zeigen die Ergebnisse aus der qualitativen 
Befragung	von	Pflegekindern.	Sie	weisen	darauf	hin,	
•	 dass	Fachkräfte	keine	Vertrauenspersonen	der	befragten	Pflegekinder	

darstellen:	Es	gibt	zu	wenig	Kontakt	der	Fachkräfte	mit	den	Kindern	–	
Vertrauensaufbau	ist	so	nicht	möglich;

•	 dass	Kontakt	oft	nur	im	Fall	einer	Krise	stattfindet;	
•	 dass	der	Zugang	der	Kinder	zu	den	zuständigen	Fachkräften	der	Jugend-

hilfe meist über die Pflegeeltern erfolgt und es oft keine elternunabhängige 
Ansprechperson im Jugendamt gibt; 

•	 dass	Angebote	wie	Einzelgespräche	oder	Gruppenangebote	nur	spärlich	
vorhanden sind und die Teilnahme der Kinder an solchen Angeboten von 
den	Pflegeeltern	abhängig	ist	(vgl.	C.6).	

Ressourcen für Herkunftselternarbeit und deren Beratung und Begleitung, 
bspw.	zur	Vor-	und	Nachbereitung	von	Umgangskontakten	oder	für	Gruppen-
angebote	stehen	in	der	Pflegekinderhilfe	in	Deutschland	kaum	zur	Verfügung,	
geschweige	denn	für	die	Begleitung	von	Rückführungen	(vgl.	C.7,	C.8,	C.9). 

Ob insgesamt ausreichend personelle Ressourcen für die Werbung, die 
qualifizierte	Einschätzung	der	Eignung	und	Vorbereitung	von	Pflegeeltern	
(vgl.	C.3,	C4)	zur	Verfügung	stehen,	mag	dahingestellt	sein.	Zumindest	gibt	
es	keine	systematische	laufende	Begleitung	von	Pflegeeltern	und	Herkunftsel-
tern,	z.	B.	zur	Vor-	und	Nachbereitung	von	Umgangskontakten.	Die	Pflege-
eltern	brauchen	zudem	konkrete	Unterstützung	im	Einzelfall	dabei,	mit	den	
Verhaltens-	und	den	Schulschwierigkeiten	der	Kinder	umzugehen	und	mit	
ihren Bezügen zur Herkunftsfamilie, mit den eigenen Emotionen, mit der 
Fremdheit	und	der	Annäherung	an	das	Kind	(vgl.	B.3,	B4,	C.4,	C.5).	

Die Ausübung des Wächteramtes, das sich sowohl auf das Wohl des 
Kindes in seiner Herkunftsfamilie bezieht als auch auf sein Wohl in der 
Pflegefamilie,	was	zum	Kerngeschäft	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	gehört,	
braucht	ebenfalls	personelle	Ressourcen.	Die	Gratwanderung	zwischen	
Eingriff,	Unterstützung	und	Autonomie	ergibt	sich	sowohl	im	Verhältnis	zu	

den Herkunftseltern20	als	auch	zur	Pflegefamilie.	»Im Verhältnis des ›Staates‹ 
(im weitesten Sinne) zur Pflegefamilie geht es um Eignungsprüfungen, um die 
zu niedrige oder zu hohe Kontrolldichte der Pflegefamilie, um unterstützende 
Leistungen für sie, auch hier um die Bereitschaft, originelle Lebensstile und – 
ggf. auch amtskritische – Formen der Pflegeeltern-Selbsthilfe und – Organisation 
zu akzeptieren. Alles in allen: Es geht um die Macht, die öffentliche Instanzen 
gegenüber Privaten ausüben, die Reflexivität, mit der sie es tun, um die Grat-
wanderung zwischen ›so viel Kontrolle wie notwendig und so wenig Eingriff wie 
möglich‹ und schließlich um die Frage der Machtkontrolle, von Machtteilung 
und um Bemächtigung zur Partizipation«	(Blandow	2006,	S.	18).	

Fallbeispiel: 
Ein sieben Tage altes Kind einer schwerbehinderten Mutter, das vermutlich 
auf Dauer in einer Pflegefamilie leben wird, wird von den Pflegeeltern aus 
der	Klinik	geholt.	Die	Pflegeeltern	organisieren	sich	privat	Unterstützung	
und Erstausstattung; die MitarbeiterIn im Jugendamt meldet sich nach vier 
Wochen.	Pflegeeltern:	»Wir hatten nichts fürs Kind. Da hätte doch normaler-
weise das Jugendamt sagen können: ›Horcht zu, es gibt eine Stelle, da könnt ihr 
jetzt gebrauchte Kleidung oder könnt ihr jetzt Sachen kaufen, oder wir stellen 
euch das Geld, kauft ein, wir stellen euch das Geld zur Verfügung‹. Uns geht 
es gar nicht ums Geld, sondern um diese Betreuung, dass wir wenigstens eine 
Anlaufstelle gehabt hätten, wo wir jetzt auf die Schnelle was kriegen, Windeln 
und übers Wochenende und hin und her … Wir haben das Kind abgeholt vom 
Krankenhaus, sind nach Hause gefahren, haben unser Glück nicht fassen können 
und haben das Kind erst mal in die Küche auf den Tisch (…). Und nach vier 
Wochen haben wir einen Zettel bekommen, dass wir soviel und soviel Pflegegeld 
kriegen, und die Rückseite war so ein kleiner Artikel, ganz klein geschrieben, hab 
ich natürlich nicht gelesen, und da stand drauf, was (…) was dir als Pflegeeltern 
zusteht, was du einfordern kannst.« Interviewerin: »Und in der Zwischenzeit die 
ganzen vier Wochen keinen Kontakt?« Pflegeeltern: »Gar nichts! Nichts.« Inter-
viewerin: »Ist nicht am nächsten Tag, am übernächsten Tag, nach einer Woche 
jemand gekommen: ›Wie ist es gegangen, was war los?‹« Pflegeeltern: »Nicht 
einmal angerufen.«	(I	H,	1169-1212).	

Eine	Fremdplatzierung	ist	die	tiefgehendste	und	weitreichendste	Interventi-
on	im	Leben	von	Müttern,	Vätern,	Kindern	und	Jugendlichen.	Wenn	hier	
Weichen	gestellt	werden	bspw.	aufgrund	von	nicht	reflektierten	Ressenti-
ments	von	Pflegepersonen	gegen	die	Herkunftseltern	der	Kinder,	können	
sich daraus Konsequenzen ergeben, die dem Auftrag des Schutzes der Kinder 
im	weitesten	Sinn	beträchtlich	widersprechen.	Es	braucht	gesellschaftliche	
Kontrolle über das, was in diesem privaten Rahmen passiert, damit die 
Kinder	geschützt	sind.	»Diese (Betreuung in Pflegefamilien und familien-
ähnlich	konstruierten	Betreuungsformen)	kennzeichnet durchgängig eine ... 
zwar fruchtbare, jedoch nur schwer auszuhaltende Spannung zwischen alltäg-
lichem, informellem Zusammenleben und professionellen Ansprüchen wie auch 
methodischen Verfahrensweisen. Prinzipiell bedarf die intime Offenheit solcher 

20 Vgl. dazu Helming (2008).
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Betreuungsformen einer – in der Regel ausgesprochenen – konzeptionellen Ver-
gewisserung und einer Stabilisierung durch externe Beratung und Supervision« 
(Winkler	2000,	S.	124).	Grundsätzlich	geht	es	darum,	dass	in	Pflegefamilien	
einerseits die Normalität familiärer Beziehungen gelebt werden kann, an-
dererseits	aber	doch	eine	gewisse	Offenheit	nach	außen	erforderlich	ist,	um	
den »Alltag als Methode«	(ebd.,	S.	125)	leben	zu	können:	Die	hier	konstatierte	
»strukturell eingebaute« Spannung »einer im öffentlichen Auftrag vorgenom-
menen privaten Erziehung«	(ebd.;	vgl.	B.4)	benötigt	eine	entsprechende	Infra-
struktur	der	Kinder-	und	Jugendhilfe,	um	nicht	zu	zerreißen.	

Kernstück	der	Kooperationsbeziehungen	im	System	der	Pflegekinderhilfe	ist	
das	Hilfeplanverfahren	nach	§	36	SGB	VIII,	bei	dem	es	sich	grundsätzlich	
um einen gemeinsam zu gestaltenden, zeit- und zielgerichteten Hilfeprozess 
aller	Beteiligten	handelt.	§	36	SGB	VIII	definiert	den	rechtlichen	und	den	
fachlichen	Auftrag	für	die	zentralen	Arbeitsprozesse	der	Gewährung	einer	
Hilfe	zur	Erziehung	(gemäß	§§	27ff.	und	35a	SGB	VIII)	mit	folgenden	Merk-
malen	und	Funktionen	(nach	Schrapper	2005,	S.	9f.;	vgl.	auch	C.1):	
•	 Das	Hilfeplanverfahren	dient	der	Prüfung,	Konkretisierung	und	Verein-
	 barung	sozialrechtlicher	Leistungsansprüche.	
•	 Da	keine	materielle	Normierung	der	Leistungsansprüche	möglich	ist,	wird	

eine	Verfahrensweise	vorgeschrieben,	in	deren	Fokus	die	»Mitwirkung	von	
Eltern	und	Kindern«	und	das	»Zusammenwirken	mehrerer	Fachkräfte«	
steht.	

• Damit soll das Hilfeplanverfahren vor allem auch der Aushandlung unter-
schiedlicher	Perspektiven	dienen	und	weniger	der	Expertendiagnose,	die	
aber,	insbesondere	im	Kontext	der	Kinderschutzaufgaben	(siehe	auch	§	8a	
SGB	VIII)	bedeutsam	bleibt	(vgl.	C.1).	

•	 Hilfeplanung	dient	als	Prozess	der	regelmäßigen	Überprüfung	und	Fort-
schreibung einer Hilfe zur Erziehung sowie der Innovation durch 
Kooperation.	

• Auftragsklärung und Kontrolle erfolgen im Dreiecksverhältnis von 
Leistung	berechtigten	Bürgern,	gewährendem	öffentlichem	Träger	und	
durchführender	Einrichtung	(meist	ein	freier	Träger).22 

Diese Anforderungen werden von vielen Jugendämtern in Verfahrensgrund-
sätze oder Arbeitsschritte umgesetzt, die in jedem Hilfeplanverfahren berück-
sichtigt werden sollten, ohne dass die Abfolge der Schritte eindeutig festgelegt 
werden	könnte.	

21 Beispiele für Kooperationsvereinbarungen zwischen ASD und Pflegekinderdienst finden sich in der 
Handreichung des Niedersächsischen Ministeriums (2008): Anlage 5, Teil A – 2. Organisation und 
Kooperation nebst einer Checkliste zu Informationen/Unterlagen für die Vermittlung eines Kindes in 
Pflegefamilien: Anhang 3, Teil A – 2. Organisation und Kooperation. 
22 Zum Hilfeplanverfahren vgl. die Ergebnisse aus dem Modellprogramm »Fortentwicklung des Hilfe-
planverfahrens«: Neuberger (2006); siehe auch: Schwabe (2005); ISA e.V. (2006); Universität Koblenz-
Landau (o.J.); von Spiegel, H. (2000).

Beteiligung der Eltern 
Dass	es	sich	bei	dem	Hilfeplanverfahren	nach	§	36	SGB	VIII	grundsätzlich	
um einen gemeinsam zu gestaltenden, zeit- und zielgerichteten Prozess aller 
Beteiligten	handelt,	ist	unstrittig.	Unterschiedlich	werden	jedoch	im	Rahmen	
dieses	Prozesses	Zeitpunkte	und	die	Zusammensetzung	der	einzelnen	Treffen	
(z.	B.	Beteiligung	der	wirtschaftlichen	Jugendhilfe),	sowie	die	Entscheidungs-
befugnisse	der	einzelnen	beteiligten	Dienste	und	Personen	gehandhabt.	Die	
Qualität von Hilfeplanprozessen ist im hohen Maße abhängig von der jeweils 
örtlich	und	fallspezifisch	anzutreffenden	Qualität	der	Kooperation	zwischen	
den beteiligten Ebenen und Personen: Sprachliche, schichtenspezifische, 
weltanschauliche	und	kulturelle	Unterschiede	beeinflussen	in	erheblichem	
Umfang	den	Prozess,	der	im	Kontext	einer	Erziehungshilfe	in	Pflegefamilien	
überwiegend notwendigen gemeinsamen Bedarfsfeststellung, Hilfeplanung 
und	–entscheidung	(vgl.	dazu	C.1,	C.2).	Beispielsweise	ist	die	Asymmetrie	im	
kulturellen und materiellen Kapital zwischen Herkunftseltern einerseits und 
Pflegefamilien und MitarbeiterInnen der Jugendhilfe andererseits meist ekla-
tant	und	kann	zu	einem	komplexen	Wechselspiel	von	Macht	und	Ohnmacht	
zwischen	den	am	Hilfeplangespräch	Beteiligten	führen.	Die	konkrete	Ausge-
staltung,	also	die	»Herstellung«	von	Kooperation	in	diesem	Zusammenhang,	
ist	ein	höchst	diffiziler	Prozess	(zur	konkreten	Gestaltung	von	Hilfeplange-
sprächen	vgl.	C.2,	C.7).	

Klarheit gegenüber den leiblichen Herkunftseltern und den Pflegeeltern 
ist	im	Hinblick	auf	die	Möglichkeiten	einer	Rückführung	(vgl.	C.2,	C.9)	wie	
auch	der	Umgangsgestaltung	(C.8)	unabdingbar.	Die	Frage	ist	immer	wieder	
neu zu stellen: Sind den Herkunftseltern, den Pflegeeltern und auch den Kin-
dern die Kriterien des Jugendamtes wirklich klar, die vor einer Rückkehr des 
Kindes	in	seine	Familie	erfüllt	sein	müssen?	Sind	den	Herkunftseltern	eben-
falls	die	Kriterien	für	die	Umgangsgestaltung	verständlich?	Welche	Art	von	
Kriterien wird vorgegeben, wie konkret und damit für die Herkunftseltern 
nachvollziehbar	werden	sie	formuliert?	(vgl.	dazu	Helming	2002).	

Kooperation zwischen Fachkräften und unterschiedlichen Diensten 
in der Hilfeplanung 
Unterschiede	in	den	Einschätzungen,	Bewertungen	und	Zielsetzungen	beste-
hen	jedoch	nicht	nur	zwischen	den	Eltern	und	den	beteiligten	Fachkräften,	
sondern	sie	lassen	sich	vielfach	auch	zwischen	den	einzelnen	Fachkräften	und	
Fachkräftegruppen	ausmachen.	In	diesem	Zusammenhang	können	folgende	
Aspekte benannt werden: 
•	 Die	Gestaltung	des	Hilfeplanverfahrens	und	der	Kooperation	ist	abhängig	
	 auch	von	der	Struktur	bzw.	Größe	des	jeweiligen	Jugendamtes.	
•	 Arbeitsteilung:	Auseinandersetzungen	über	die	Zuständigkeiten	und	

Verantwortlichkeiten	gibt	es	vermutlich	immer	wieder.	Bei	Auseinander-
setzungen	müssen	die	jeweiligen	fachlichen	Stellungnahmen	gut	expliziert	
werden.	Bedingung	von	guter	Kooperation	ist,	die	gegenseitigen	unter-
schiedlichen fachlichen Ausgangspositionen anzuerkennen und einzube-
ziehen.	SozialarbeiterInnen	müssen	sich	selbst	entlasten,	indem	sie	ihre	
Entscheidungen	von	mehreren	Personen	mittragen	lassen.	

•	 Konkurrenz	von	Fachdiensten	untereinander	belebt	das	Geschäft,	kann	
aber	zum	Problem	werden.	Wenn	es	sehr	große	Unterschiede	im	fach-
lichen	Wissen	gibt,	z.	B.	was	die	Ergebnisse	der	Bindungsforschung	

2.4  Hilfeplanung und Kooperationsbeziehungen im System der Pflegekinderhilfe21

  
 Grundsätzliche Überlegungen zum Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII
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betrifft,	dann	werden	Entscheidungen	schwierig.	Hier	sind	gemeinsame	
Fortbildungen	sinnvoll,	mit	ASD,	Pflegekinderdiensten	und	einbezogenen	
freien	Trägern,	gegebenenfalls	mit	Pflegeeltern.	

•	 Wer	entscheidet	wann	was?	Das	ist	eine	Kernfrage	in	dem	ganzen	Prozess	
der	Hilfeplanung,	vor	allem,	wenn	es	unterschiedliche	Meinungen	gibt.	
Auch	aus	Finanzdruck	entstehen	manchmal	unterschiedliche	Positionen.

•	 Kooperation	kann	nur	gut	funktionieren,	wenn	das	gesamte	Jugend-
hilfesystem	mitspielt.	Wenn	in	der	Leitungsebene	(Jugendhilfeausschüsse,	
JugendamtsleiterInnen,	DezernentInnen,	Stadt-	und	LandrätInnen,	(Ober)
BürgermeisterInnen)	die	Vorstellung	herrscht,	Pflegefamilien	brauchen	
keine	Unterstützung,	für	Pflege	reichen	altruistische	Gründe	(Ehrenamt-
lichkeit,	Liebe	usw.),	dann	ist	die	Kooperation	wesentlich	erschwert.	

•	 Das	Hilfeplanverfahren	ist	der	Ort	der	Informationsweitergabe	nach	
§	86	Abs.	6	SGB	VIII	zwischen	einem	abgebenden	und	einem	aufneh-
menden	Jugendamt	bei	einem	Zuständigkeitswechsel,	z.	B.	Umzug	von	
Herkunfts-	oder	Pflegeeltern.	Die	fehlenden	Standards	in	der	Pflegekin-
derhilfe	bedingen	hier	großes	Konfliktpotenzial	(vgl.	hierzu	B.1).	Es	ist	
für	die	Familien	beispielsweise	schwer	verständlich,	wenn	sich	durch	den	
Zuständigkeitswechsel	die	Betreuungsintensität,	die	Höhe	des	Pflegegeldes	
oder	die	Art	der	Hilfen	verändern,	ungünstigenfalls	verschlechtern.	Die	
gegenwärtige Zuständigkeitsregelung erscheint besonders dann ungünstig, 
wenn	Jugendämter,	die	nicht	zusammenarbeiten,	die	Geeignetheit	von	
Pflegefamilien	unterschiedlich	beurteilen.	

•	 Klare	Strukturierung	der	Zuständigkeiten	und	Arbeitsteilung	ist	für	die	
Kooperation	förderlich:	Die	Auftragserteilung	sollte	geregelt	sein.	Sinnvoll	
ist es, wenn es ein Konzept im Jugendamt gibt, in dem die Arbeitsteilung 
schriftlich festgelegt und zudem eine gemeinsame Arbeitsgrundlage für 
das	kommunale	System	der	Pflegekinderhilfe	formuliert	ist.
 

Eckpunkte zur Entwicklung einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage 
verschiedener Dienste im jeweiligen kommunalen System der Pflegekinderhilfe 
(nach Niedersächsisches Ministerium 2008)23 

Selbstverständnis der gemeinsamen Arbeit 
• Orientierung am Wohl des Kindes 
	 (mit	all	den	damit	verbundenen	Ambiguitäten)24 
• Schärfung des gegenseitigen Blicks (Probleme der Herkunftsfamilie/

Probleme	der	Pflegefamilie/des	Kindes),	Perspektiven-Vielfalt	in	syste-
mischer Sicht 

•	 grundsätzliche	Fragen	der	Zusammenarbeit:	Verantwortlichkeiten	
•	 Gemeinsame	Fortbildungen	und	regelmäßiger	fachlicher	Austausch	
Inhaltliches Konzept der Pflegekinderhilfe 
•	 Formen	von	Vollzeitpflege,	grundlegende	Perspektiven	der	
	 unterschiedlichen	Formen	

•	 Vermittlungsstrukturen	
• Beratung, Begleitung von und Hilfen für Pflegefamilien (weitere Hilfen 

zur	Erziehung	bspw.	wie	SPFH,	Tagesgruppe,	Erziehungsberatung,	famili-
entherapeutische	Hilfen	usw.)	

• Beratung, Begleitung von und Hilfen für Herkunftsfamilien 
• Beratung, Begleitung von und Hilfen für die Kinder (therapeutischer Art, 

Gesundheit,	Ferienmaßnahmen,	schulische	Unterstützung	wie	
Hausaufgabenhilfe)	

• Kriterien für Rückführungen, Rückführungsplanung 

Organisatorische Fragen 
• Zuständigkeiten 
•	 Verfahrensabläufe:	Hilfeplanung,	Fachkonferenzen
• Dokumentation, Evaluation 
•	 Supervision,	Fallberatung	

Die	Handreichung	des	Niedersächsischen	Ministeriums	(2008)	empfiehlt	aus-
drücklich, dass von der kommunalen Jugendhilfe neben den freien Trägern 
auch	die	Pflegeelternvereine	vor	Ort	einbezogen	werden	in	eine	Vernetzung	
der	Pflegekinderhilfe.	Als	praktische	Arbeitsweise	wird	vorgeschlagen:	»Inte-
graler Bestandteil der Kooperation sollte ein jährliches Koordinierungstreffen sein, 
auf dem die unterschiedlichen Bedarfe an Veranstaltungen und Fortbildungen 
mit den Trägern besprochen und festgelegt werden. Die einzelnen Aktivitäten 
können dann verantwortlich von den Trägern oder dem Jugendamt – arbeitsteilig 
oder in gegenseitiger Kooperation – durchgeführt werden. (…)	Einzubeziehen 
sind auch Vertreterinnen/Vertreter von Zusammenschlüssen der Pflegeeltern, 
damit diese den Fortbildungsbedarf ihrer Mitglieder anmelden können und – so-
weit von dieser Seite Veranstaltungen angeboten werden – diese Veranstaltungen 
mit denen der freien Träger koordiniert werden können«	(ebd.,	S.	2-16).	

Insbesondere kleine Jugendämter, die aufgrund von Personalknappheit nicht 
in der Lage sind, eine entsprechende Qualität der Arbeit zu garantieren, 
sollten sich zusammen schließen: »Abhängig von der nach Pflegearten differen-
zierten Fallbelastung (…) sollte ein Pflegekinderdienst so ausgestattet sein, dass 
er die differenzierten Aufgaben verantwortungsvoll übernehmen kann. Es wird 
davon ausgegangen, dass unter diesem Gesichtspunkt ein Pflegekinderdienst – in 
Abhängigkeit von der Größe eines Jugendamtsbezirks – aus mindestens zwei 
Vollzeitstellen zu bestehen hat, die zudem über die entsprechenden Qualifikati-
onen für diese Aufgabe verfügen müssen. Kann das nicht gewährleistet werden, so 
ist eine Kooperation mit anderen Jugendämtern anzustreben, um bestimmte Teile 
des Pflegekinderdienstes gemeinsam zu organisieren« (Niedersächsisches Mini-
sterium	2008,	S.	2-14).	

23 Beispiel für eine Kooperationsvereinbarung zwischen Jugendämtern im Rahmen des § 86 Abs.6 SGB 
VIII findet sich ebenfalls in Niedersächsisches Ministerium (2008): Anlage 4, Teil A – 2. Organisation und 
Kooperation. 
24 Vgl. dazu Kapitel C.9.1: Ethische Probleme im Zusammenhang mit Rückführungen.

Jugendamtsübergreifende Zusammenarbeit: Interkommunale Pflegekinderdienste?
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Das Wie eines solchen interkommunalen Pflegekinderdienstes muss jeweils 
ausgehandelt werden (Einbindung, Lokalisierung, Verankerung). Die Vorteile 
einer solchen Kooperation werden auch darin gesehen, dass es möglich wird, 
»• Vertretungen (Urlaub, Krankheit) zu organisieren, 
• fachlichen Austausch zu organisieren, 
• kontinuierliche Betreuung sicher zu stellen, 
• Spezialisierungen zu entwickeln, 
• gemeinsam Fortbildungen zu besuchen, 
• Missverhältnisse zwischen Overheadtätigkeiten und der Arbeit in der 
 Familie zu vermeiden, 
• einen gemeinsamen »Pool« von Pflegeeltern zu unterhalten, 
• einheitliche Werbung zu gestalten und 
• gemeinsame Informations- und Schulungsmaßnahmen durchzuführen«
(Niedersächsisches Ministerium 2008, S. 2 – 14). 

Dazu kommen noch Aspekte wie einheitliche Kriterien der Auswahl von Pfle-
geeltern und interkommunale Organisation von Unterstützungsleistungen für 
Eltern, z. B. bestimmter Spezialdienste.

B.2.4 B.2.4
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B.3  Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse 
 und Entwicklungsverläufe
 Heinz Kindler / Hermann Scheuerer-Englisch / 
 Sandra Gabler / Christine Köckeritz

Aufgabe	dieses	Kapitels	ist	es,	eine	Zusammenfassung	des	Forschungsstandes	
zu	der	Gruppe	zu	geben,	die	im	Mittelpunkt	der	Pflegekinderhilfe	steht:	den	
Pflegekindern.	Zudem	wurden	in	das	Kapitel	Forschungsübersichten	zum	
Stand der Bindungsforschung und der Traumaforschung integriert, da es 
sich	hier	um	Bereiche	handelt,	in	denen	ein	fundiertes	Grundlagenwissen	
für	die	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe	von	Nutzen	sein	kann.	Das	Kapitel	
gliedert	sich	in	fünf	Unterkapitel.	Das	erste	Unterkapitel	(3.1)	beschäftigt	sich	
mit	Pflegekindern	im	Blick	statistischer	Erhebungen.	Der	Natur	statistischer	
Erhebungen gemäß stehen dabei einige wenige, gut erfassbare Merkmale, wie 
etwa	die	Anzahl	der	Pflegekinder	und	ihre	Verweildauer	in	Pflege,	im	Mittel-
punkt.	Die	Befunde	geben	eine	Grundorientierung	zu	den	im	System	befind-
lichen Kindern und werfen zudem mehrere Schlaglichter auf die Situation 
der	Pflegekinderhilfe	in	Deutschland.	Im	zweiten	Unterkapitel	(3.2)	werden	
zunächst	zentrale	Begriffe	und	Befunde	der	Bindungsforschung	erklärt,	die	
vielfach	als	»Leittheorie«	der	Pflegekinderhilfe	angesehen	wird,	bevor	dann	
auf Befunde zur Bindungsentwicklung und den Bindungsnetzwerken von 
Pflegekindern sowie auf bindungsorientierte Beratungs- und Therapieansätze 
eingegangen	wird.	Im	Unterkapitel	3.3	stehen	Belastungserfahrungen	von	
Pflegekindern	vor	der	Unterbringung	und	deren	Auswirkungen	im	Mittel-
punkt.	Zunächst	werden	in	dem	Unterkapitel	pränatale	Schädigungen	durch	
Suchtstoffe	erörtert,	bevor	der	Begriff	des	Traumas,	der	Forschungsstand	zu	
neurophysiologischen	Auswirkungen	einer	Traumatisierung	und	zu	Pflegekin-
dern	mit	posttraumatischen	Belastungsstörungen	diskutiert	wird.	Im	letzten	
Drittel	des	Unterkapitels	3.3	wird	ein	Überblick	über	den	Forschungsstand	zu	
den	Folgen	von	Vernachlässigung,	Misshandlung	und	sexuellem	Missbrauch	
in	der	Entwicklung	von	Kindern	gegeben.	Unterkapitel	3.4	stellt	den	Wis-
sensstand	zur	körperlichen	und	psychischen	Gesundheit	von	Pflegekindern,	
ihrer sozialen Teilhabe, Bildungsbeteiligung und bereichsübergreifenden Res-
ilienz	im	Überblick	dar.	Soweit	sinnvoll,	werden	dabei	noch	unveröffentlichte	
Befunde	aus	den	Datenerhebungen	des	DJI/DIJUF-Projektes	»Pflegekinder-
hilfe	in	Deutschland«	etwas	ausführlicher	dargestellt.	Das	Kapitel	schließt	
mit	einem	Abschnitt	(3.5)	zu	Entwicklungsverläufen	bei	Pflegekindern	und	
der	Situation	erwachsener	früherer	Pflegekinder.

Bezogen auf alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland stellen Pflege-
kinder	eine	zahlenmäßig	kleine,	aber	nicht	zu	vernachlässigende	Gruppe	dar.	
Zu	einem	Stichtag	befinden	sich	etwa	50.000	Kinder	und	Jugendliche	unter	
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18	Jahren	in	einem	Vollzeitpflegeverhältnis	nach	§	33	SGB	VIII.1 Dies ent-
spricht	0,34%	der	Minderjährigen.	Etwas	anschaulicher	gesprochen	bedeutet	
dies,	dass	sich	in	einer	Schule	durchschnittlich	in	jeder	13.	Klasse	ein	Pflege-
kind	befinden	sollte.2	Allerdings	gibt	es	auch	inoffizielle	Pflegeverhältnisse.	
Das	Verhältnis	von	in	der	Jugendhilfestatistik	gezählten	zu	nicht	erfassten	
Pflegeverhältnissen	wurde	auf	der	Grundlage	von	Daten	aus	dem	Mikrozen-
sus3	vorsichtig	auf	1:1,7	geschätzt.4 Davon ausgehend würden derzeit insge-
samt	etwa	125.000	Kinder	bzw.	Jugendliche	oder	0,89%	der	Minderjährigen	
in	einer	Art	von	Pflegeverhältnis	leben.	Dies	würde	einem	Pflegekind	in	jeder	
fünften	Schulklasse	entsprechen.	Eine	noch	größere	Anzahl	an	Kindern	und	
Jugendlichen macht während der gesamten Jahre ihres Aufwachsens einmal 
oder mehrfach die Erfahrung, in einer Pflegefamilie untergebracht zu werden, 
jedoch lassen sich für Deutschland hierzu bislang keine belastbaren Zahlen 
angeben.5	Schließlich	gibt	es	noch	eine	Gruppe	mitbetroffener	Kinder,	die	
selbst nicht fremduntergebracht sind, aber entweder mit einem Pflegekind in 
der	Familie	leben	oder	Geschwister	eines	in	Pflege	lebenden	Kindes	sind.6

Seinem	Steckbrief	nach	ist	ein	Pflegekind	im	Durchschnitt	etwa	10	Jahre	alt.7	
Über	das	gesamte	Altersspektrum	unterhalb	der	Volljährigkeit	hinweg	befin-
det sich zu einem Stichtag etwa ein Zehntel der Pflegekinder im Kleinkindal-
ter	(0-3	Jahre),	ein	weiteres	Sechstel	im	Kindergartenalter	(3-6	Jahre)	und	
jeweils	etwas	mehr	als	ein	Drittel	in	der	mittleren	Kindheit	(6-12	Jahre)	bzw.	
im	Jugendalter	(12-18	Jahre).	Jungen	und	Mädchen	sind	unter	Pflegekindern	

annähernd	gleich	häufig	vertreten.8 In den aktuellsten vorliegenden Stich- 
tagserhebungen9	lebten	Pflegekinder	durchschnittlich	schon	mehr	als	5	Jahre	
in	der	jetzigen	Pflegefamilie.	Wird	eine	Unterteilung	in	Gruppen	von	Kin-
dern	mit	sehr	kurzer	(unter	6	Monate),	kurzer	(6	–	12	Monate),	mittlerer	(1	–	3	
Jahre),	langer	(3	–	5	Jahre)	oder	sehr	langer	(mehr	als	5	Jahre)	Aufenthaltsdauer	
in	der	jetzigen	Pflegefamilie	vorgenommen,	so	weisen	etwas	mehr	als	40%	der	
Kinder	bereits	eine	sehr	lange	Aufenthaltsdauer	auf.	Ein	zweiter	Schwerpunkt	
zeigt	sich	mit	nahezu	einem	Viertel	der	Kinder	bei	einer	bislang	mittleren	
Aufenthaltsdauer.	Eine	erst	sehr	kurze	bzw.	kurze	Aufenthaltsdauer	weisen	je-
weils	etwas	weniger	als	10%	der	Kinder	auf.10	Ganz	klar	ist	die	Unterbringung	
in einer Pflegefamilie in Deutschland damit eine Hilfeform, deren zeitliche 
Gestaltung	in	der	Regel	Raum	für	den	Aufbau	einer	Bindungsbeziehung	zu	
den	Pflegeltern	und	für	Sozialisationseinflüsse	der	Pflegefamilie	lässt.11 Dies 
zeigt sich auch bei einem Blick auf die durchschnittliche vorangegangene 
Dauer	der	Pflegeverhältnisse,	die	im	Verlauf	eines	Jahres	beendet	werden.	
Zuletzt	lag	diese	Dauer	bei	51	Monaten.12 Obwohl zu den beendeten Hilfen 
auch	alle	Formen	gescheiterter	Pflegeverhältnisse	zählen,	leben	doch	selbst	bei	
den beendeten Hilfen annähernd zwei Drittel der Kinder mehr als ein Jahr 
in der Pflegefamilie, bei mehr als einem Drittel der Kinder waren es drei oder 
mehr	Jahre.13	Die	Mehrzahl	aller	Kinder	hält	sich	ohne	gerichtlichen	Eingriff	
in das elterliche Sorgerecht, also zumindest formell freiwillig, in der Pflegefa-
milie	auf.14 Allerdings nimmt mit zunehmender Dauer des Pflegeverhältnisses 
der	Anteil	der	Kinder	zu,	bei	denen	ein	Eingriff	in	das	elterliche	Sorgerecht	
erfolgt	ist.15 Bezüglich des Alters bei der Aufnahme in die jetzige Pflegefamilie 

B.3.1B.3.1

8 In der bundesweiten Jugendhilfestatistik zum Bestand an Pflegeverhältnissen waren mit Stichtag 31.12.2007 
51% der Pflegekinder Jungen (Statistisches Bundesamt 2009a). Ähnliche Werte von jeweils knapp über 50% 
ergaben sich in zwei DJI Pflegekinderstudien (Thrum 2007b; Kindler 2009a). 
9 In der letzten bundesweiten Jugendhilfestatistik mit entsprechenden Angaben wurde zum Stichtag 
31.12.2005 eine durchschnittliche Dauer bestehender Pflegeverhältnisse von 62 Monaten ausgewiesen (Sta-
tistisches Bundesamt 2007a). Auch in einer der DJI Pflegekinderstudien (Thrum 2007b) wurden hierzu Daten 
erhoben. Hier lag die durchschnittliche Dauer bestehender Pflegekinderverhältnisse bei vergleichbaren 64 
Monaten. 
10 Sehr ähnliche Zahlen liegen hier aus einer der DJI-Pflegekinderstudien (Thrum 2007b) und der Kinder- und 
Jugendhilfestatistik (Statistisches Bundesamt 2007a) vor, wobei vor den Klammern die DJI-Zahlen und in Klam-
mern die Prozentzahlen aus der Bestandserhebung der Jugendhilfestatistik angegeben sind: Sehr kurz: 12% 
(9,5%), kurz: 6% (8,2%), mittel: 23% (24,3%), lang: 15% (16,2%), sehr lang: 44% (41,8%). 
11 Für den gegenwärtigen Kenntnisstand hinsichtlich der durchschnittlich für den Aufbau von Bindungsbezie-
hungen benötigten Zeit siehe B.3.2. Befunde zum Zusammenhang zwischen der Dauer von Pflegeverhältnis-
sen und ihrem Einfluss auf kindliche Entwicklungsverläufe werden in Abschnitt B.3.4 referiert. 
12 Statistisches Bundesamt (2007b). Die für beendete Vollzeitpflegen im Jahr 2007 ausgewiesene durch-
schnittliche Dauer vor der Beendigung liegt bei 46 Monaten und damit deutlich niedriger, jedoch wurde 
darauf hingewiesen (van Santen 2009; Pothmann 2009), dass aufgrund erweiterter Anforderungen bei der 
statistischen Erfassung für das Jahr 2007 vermutlich eine Reihe schon länger bestehender Vollzeitpflegen als 
neu begonnene Pflegeverhältnisse gemeldet wurden, wodurch sich im Fall einer Beendigung in diesem Jahr 
Verzerrungen hinsichtlich der Dauer des Bestehens des Pflegeverhältnisses ergeben. 
13 Die bundesweite Kinder- und Jugendhilfestatistik weist für im Jahr 2006 beendete Vollzeitpflegen nach § 33 
SGB VIII für 22% der Kinder eine Dauer der Unterbringung von bis zu einem halben Jahr aus, für etwa 11% 
der Kinder einen Aufenthalt von 6 Monaten bis zu einem Jahr, für etwa 26% einen Aufenthalt von einem bis 
zu drei Jahren und für etwa 40% einen Aufenthalt von mehr als 3 Jahren (Statistisches Bundesamt 2007b). 
14 In der letzten bundesweiten Jugendhilfestatistik mit entsprechenden Angaben wurde zum Stichtag 
31.12.2005 eine Rate von 60% der Pflegeverhältnisse ohne Sorgerechtseingriff berichtet (Statistisches Bundes-
amt 2007a). In einer Studie des DJI (Thrum 2007b) lag die entsprechende Zahl bei 61%.
15 Für eine genauere Analyse siehe Abschnitt C.2.1.

1 Zuletzt wurden die Zahlen zum Stichtag 31.12.2007 veröffentlicht (Statistisches Bundesamt 2009a). Zu 
diesem Zeitpunkt befanden sich 47.182 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in einem Vollzeitpflege-
verhältnis nach § 33 SGB VIII. 
2 Für die Veranschaulichung werden eine Gleichverteilung der verschiedenen Altersgruppen und eine 
durchschnittliche Klassenstärke von 22 Kindern, die so freilich nur in der Grundschule gilt (OECD 2008), 
zugrunde gelegt. 
3 Für den Mikrozensus werden jährlich Daten von 1% aller Haushalte erhoben. Ein Teil der Daten steht 
für wissenschaftliche Auswertungen zur Verfügung, allerdings ist die Anzahl der in Pflege lebenden 
Kinder nicht unmittelbar herauszulesen, sondern muss anhand der angegebenen Verwandtschaftsver-
hältnisse geschätzt werden. 
4 Walter (2005). 
5 Walter (2004) schätzt die Anzahl betroffener Kinder auf 4%, jedoch handelt es sich hier um eine 
wenig abgesicherte Vermutung. Auch für einige andere Jugendhilfesysteme liegen Schätzungen vor, so 
etwa für die USA. Hier wurde geschätzt, dass 5% aller Kinder bis zu ihrem 15. Lebensjahr mindestens 
einmal in einer Pflegefamilie gelebt haben (O’Hare 2008). 
6 In einer der DJI Pflegekinderstudien (Thrum 2007b) hatte etwa im Durchschnitt jedes dritte Pflege-
kind ein noch in der Herkunftsfamilie lebendes Geschwisterkind, weiterhin kam im Durchschnitt auf 
ein Pflegekind ein leibliches Kind der Pflegeeltern. Auf die Situation von Geschwisterkindern, die in der 
Herkunftsfamilie leben, geht vor allem Abschnitt B.5 ein. Der Wissensstand zu den leiblichen Kindern 
von Pflegeltern wird in Abschnitt C.5.4 zusammengetragen. 
7 Wie auch die nachfolgenden Zahlen bezieht sich die Angabe auf Pflegeverhältnisse, die der Jugend-
hilfe bekannt sind. In zwei DJI Studien (Thrum 2007b; Kindler 2009a) mit zusammen mehr als 1.000 
einbezogenen Pflegekindern aus acht Jugendamtsbezirken lag das Durchschnittalter einmal knapp 
unterhalb, einmal knapp oberhalb der Altersmarke von 10 Jahren. Aus der Bestanderhebung der Kinder- 
und Jugendhilfestatistik lässt sich das Durchschnittsalter nicht direkt berechnen, da die Häufigkeit nur 
für Altersgruppen angegeben wird. Wird eine Gleichverteilung innerhalb jeder Altersgruppe angenom-
men, ergibt sich ein für Ende 2007 in Vollzeitpflege befindliche Kinder (Statistisches Bundesamt 2009a) 
Durchschnittsalter von knapp über 10 Jahren.

Der Steckbrief eines durchschnittlichen Pflegekindes
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kam in einer der wenigen hierzu vorliegenden Stichtagserhebungen16 nahezu 
die	Hälfte	der	Pflegekinder	(46%)	in	der	frühen	Kindheit	(0	–	3	Jahre)	in	die	
jetzige	Pflegefamilie.	Bei	25%	bzw.	20%	erfolgte	die	Aufnahme	in	die	jetzige	
Pflegefamilie	im	Kindergartenalter	(3	–	6	Jahre)	bzw.	in	der	mittleren	Kind-
heit	(6	–	12	Jahre).	Dies	bedeutet,	dass	die	große	Mehrzahl	der	Pflegekinder	
zentrale Schritte in der sozioemotionalen Entwicklung und in der Sozia-
lisation	in	der	Pflegefamilie	vollzieht.	Der	Wissensstand	zu	den	einzelnen	
Entwicklungsschritten, die Pflegekinder dabei gehen, der Rolle belastender 
Vorerfahrungen	und	den	langfristigen	Entwicklungsverläufen	von	Pflegekin-
dern	wird	in	den	nachfolgenden	Abschnitten	B.3.2	–	B.3.5	erörtert.	

Seit Einführung der bundeseinheitlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik 
im Jahr 199117 ist die Zahl der Pflegekinder leicht gestiegen, wobei sich die 
Entwicklung	weitgehend	parallel	zur	Fremdunterbringungsquote	insgesamt	
vollzogen	hat.18	Im	langfristigen	Verlauf	seit	den	70er	Jahren	des	vergangenen	
Jahrhunderts	sind	zwei	Trends	sichtbar:	Zum	einen	die	Zunahme	der	Unter-
bringungen	in	Pflegefamilien	im	Verhältnis	zu	Heimunterbringungen	bis	zu	
einem in Westdeutschland in etwa ausgewogenen Zahlenverhältnis zwischen 
beiden	Unterbringungsformen	seit	1980.19 Zum anderen wird seit den 80er 
Jahren	insgesamt	zurückhaltender	mit	Fremdunterbringungen	umgegangen.	
Entsprechend scheinen in dem hier durch Statistiken abgedeckten Zeitraum 
in	der	Bundesrepublik	Heimunterbringungen	um	1970	am	häufigsten	ge-
wesen	zu	sein,	Pflegestellenunterbringungen	um	1980	herum.20	Unter	einer	
historischen Perspektive ist der hier betrachtete Zeitraum natürlich sehr 
kurz und vor ein- oder zweihundert Jahren war die Anzahl der außerhalb 
des	Elternhauses	versorgten	Kinder	vermutlich	wesentlich	größer	als	heute.	
Ergebnisse	einer	1852	im	damaligen	Königreich	Hannover	durchgeführten	

Volkszählung	deuten	beispielsweise	auf	einen	Pflegekinderanteil	von	minde-
stens	3-4%	hin.21	Die	historische	Abnahme	der	Anzahl	von	Kindern	in	Fremd-	
und	Verwandtenpflege	dürfte	auf	die	Verringerung	der	Müttersterblichkeit,	
die Abnahme absoluter Armut und die Entstigmatisierung von außerhalb der 
Ehe	geborenen	Kindern	zurückzuführen	sein.22 Ethologische23 und ethnolo-
gische24	Befunde	deuten	zudem	übereinstimmend	darauf	hin,	dass	öffentlich	
organisierte	Systeme	der	Pflegekinderhilfe	auf	einer	evolutionär	geformten,	
relativen	Offenheit	des	Fürsorge-	und	Bindungsverhaltensystems	beim	Men-
schen	aufbauen	können,	d.h.	in	Gesellschaften	von	Primaten	wie	Menschen	
entwickeln	sich	häufig	kooperative	Strukturen	der	Fürsorge	für	Kinder.25 

Innerhalb Deutschlands gibt es eine große Spannbreite hinsichtlich der 
Wahrscheinlichkeit eines Kindes, in einer Pflegefamilie untergebracht zu 
werden.	Bezogen	auf	neu	begonnene	Pflegeverhältnisse	im	Jahr	2004	wurden	
im	Durchschnitt	aller	Jugendämter	etwa	acht	Kinder	pro	10.000	der	unter	
18-Jährigen	in	einer	Pflegefamilie	untergebracht.	In	den	10%	der	Jugendämter,	
die Pflegefamilien am seltensten als Hilfeform nutzen, waren es dagegen nur 
drei	Kinder.	Die	fünffache	Anzahl,	nämlich	15	Kinder	pro	10.000	der	unter	
18-jährigen wurde schließlich in demjenigen Zehntel der Jugendämter, die 
am	stärksten	auf	Pflegefamilien	zurückgriffen,	neu	in	einer	Pflegefamilie	
platziert.26 Bei dieser großen Spannweite spielen vermutlich unterschiedliche 
Strategien	und	informell	definierte	Schwellen	der	Jugendämter	im	Vorfeld	
einer	Fremdunterbringung	eine	Rolle,	die	dazu	führen,	dass	Kinder,	wenn	
denn	eine	Fremdunterbringung	erforderlich	wird,	in	verschiedenen	Jugend-
amtsbezirken	tendenziell	ein	etwas	unterschiedliches	Alter	aufweisen.	Da	
jüngere Kinder im Mittel eher in einer Pflegefamilie und ältere Kinder im 

21 Von Regina Hoppe wurden mittels der bereits in die edition-hist.de Datenbank eingegebenen Einträge 
zur Volkszählung im Königreich Hannover von 1852 802 Pflegekinder unter 71.473 Personen ermittelt 
(Hoppe 2009). Anhand der Angaben bei Hubert (1998) zur Altersstruktur in Deutschland im 19. Jahr-
hundert wurde ein Anteil der Minderjährigen von 25-40% geschätzt und daraus der Pflegekinderanteil 
berechnet. 
22 Zeitreihen, d.h. kontinuierlich geführte Statistiken, liegen über sehr lange Zeiträume zwar nicht vor, 
Momentaufnahmen, die im Rahmen von Studien aus den Bereichen historische Demographie, Sozial-
geschichte und Geschichte der Familie gefertigt wurden, zeigen allerdings für verschiedene Orte oder 
Regionen in Europa, dass Kinder weit häufiger als dies in der Gegenwart der Fall ist, zum Zweck ihrer 
Versorgung in Pflegefamilien untergebracht werden mussten (z.B. Gunnlaugsson 1993, Persson/Öberg 
1996, Engberg 2004). 
23 Die Ethologie wird auch als vergleichende Verhaltensforschung bezeichnet und stellt eine Wissen-
schaft im Grenzbereich von Zoologie und Psychologie dar. Eine noch immer ausgezeichnete Einführung 
bietet Hinde (1987). 
24 Die Ethnologie untersucht und vergleicht verschiedene Kulturen bzw. Gesellschaften im Hinblick 
auf soziale Strukturen, kognitive Orientierungsmuster und Alltagspraxen. Eine Einführung bietet Kohl 
(2000). 
25 Für eine Forschungsübersicht siehe Hrdy (2009). 
26 Vgl. Pluto u.a. (2007, S. 313). 

16 Thrum (2007b). Werden nicht die zu einem Stichtag bestehenden, sondern nur die jeweils in einem 
Jahr neu begonnenen Hilfen betrachtet, wie dies im Rahmen der bundesweiten Kinder- und Jugendhil-
festatistik geschieht, so nimmt der Anteil der in der mittleren Kindheit oder im Jugendalter begonnenen 
Hilfen zu. Beispielsweise befanden sich 2006 28% der Kinder bei einer neu begonnenen Pflegestellen-
unterbringung bereits in der mittleren Kindheit (6-12 Jahre) und 26% im Jugendalter (12– 18 Jahre) 
(Statistisches Bundesamt 2007c). Da jedoch später begonnene Hilfen ein höheres Abbruchrisiko tragen 
(vgl. C.9.6) und zudem auch eher durch Eintritt der Volljährigkeit enden, verschieben sich bei einer Stich-
tagserhebung die Anteile in Richtung jüngerer Kinder. 
17 Schilling (2002). 
18 Von 1991 auf 2004 wurde für die Zahl der erfassten, in Vollzeitpflege befindlichen Kinder eine 
Zunahme um 19% berichtet, ebenso für die Zahl der in Vollzeitpflege befindlichen Kinder pro 10.000 
Minderjährige. Für die Anzahl der Fremdunterbringungen ergab sich parallel eine Zunahme um 17% 
(Knuth 2008, S. 98). 
19 Zur Entwicklung der Pflegekinderhilfe in der ehemaligen DDR siehe Kapitel A.6. 
20 Für Heimunterbringungen im Jahr 1970 in Westdeutschland lässt sich ein Wert von 59 unterbrachten 
Kindern pro 10.000 unter 18-Jährigen angeben, der seitdem nicht mehr erreicht wurde. Gleiches gilt im 
Hinblick auf die Pflegekinderhilfe für den 1980 in Westdeutschland erreichten Wert von 49 in Pflegefa-
milien platzierten Kindern pro 10.000 unter 18-Jährigen (Knuth 2008, S. 98).
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27 Bei 2006 neu begonnenen Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses (Statistisches Bundesamt 
2007c, 2007d) betrug das Verhältnis zwischen Unterbringungen in einer Pflegefamilie im Verhältnis zu 
einer Heimunterbringung bei den Kleinkindern (0-3 Jahre) 3:1, bei den Kindergartenkindern (3-6 Jahre) 
2:1, im Grundschulalter (6-9 Jahre) 1:1, Anfang der Sekundarstufe (9- 12 Jahre) 1:2, im frühen Jugendal-
ter (12-15 Jahre) 1:4 und im späten Jugendalter (15-18 Jahre) 1:8. 
28 Werden nur bezogen auf die Altersgruppe der 6-9 Jahre alten Kinder die neu begonnenen Hilfen zur 
Erziehung außerhalb des Elternhauses, vor allem Unterbringungen in Pflegefamilien und Heimunterbrin-
gungen (Statistisches Bundesamt 2007c, 2007d), in den verschiedenen Bundesländern betrachtet, so 
streut das Verhältnis der beiden Unterbringungsformen von zwei oder mehr Unterbringungen in einer 
Pflegefamilie pro einer Heimunterbringung (Bremen, Schleswig-Holstein) bis zu vier oder mehr Unter-
bringungen in einem Heim pro einer Pflegefamilienunterbringung (Berlin, Saarland). 
29 Die Analyse wurde von Eric van Santen (DJI) mit Hilfe von Daten der Jugendhilfestatistik durchge-
führt. Im Zeitraum von 1999 auf 2004 wurden Veränderungen im Verhältnis von Unterbringungen in 
Heimen zu Unterbringungen in Pflegefamilien für drei Gruppen von Gebietskörperschaften analysiert. 
Die drei Gruppen bestanden aus Gebietskörperschaften, in denen sich die Gesamtanzahl der Fremdun-
terbringungen erhöht hat, vermindert hat oder gleichgehalten wurde. In allen drei Gruppen hielten sich 
Gebietskörperschaften mit einem wachsenden bzw. abnehmenden Anteil an Unterbringungen in Pfle-
gefamilien im Verhältnis zu Heimunterbringungen die Waage, d.h. eine Gesamtbewegung der Jugend-
hilfelandschaft, Pflegefamilien als Hilfeform mehr zu nutzen, ist nicht zu erkennen und zwar auch dann 
nicht, wenn die Entwicklung der gesamten Fremdunterbringungszahl in Rechnung gestellt wird. Nicht 
ausgeschlossen ist allerdings, dass örtlich eine solche Strategie verfolgt wird. 
30 Die Einzelfallabhängigkeit von Problemlagen und Interventionen wird zwangsläufig durch übergeord-
nete und längerfristige Hintergrundprozesse beeinflusst, die mit darüber entscheiden, welche Problem-
lagen wie häufig und in welcher Intensität bei Kindern und in Familien entstehen, wie und wie häufig 
sie durch die soziale Arbeit wahrgenommen werden und mit welchen Interventionen sie beantwortet 
werden (können). Für die entsprechenden Hintergrundprozesse relevante Einflussgrößen können sich von 
den im Einzelfall entscheidungsrelevanten Faktoren unterscheiden (z.B. Rutter / Smith 1995) und stellen 
deshalb ein eigenes Forschungsthema mit Bedeutung für die Jugendhilfepolitik und –planung dar. Empi-
rische Ansätze in der Bundesrepublik haben bislang überwiegend versucht, regionale Unterschiede in den 
Inanspruchnahmequoten verschiedener Grundformen von Jugendhilfe (z.B. Fremdunterbringung insge-
samt) mittels Grobindikatoren zur Struktur und sozialen Lage der jeweiligen Bevölkerung zu erklären (z.B. 
van Santen u.a. 2000; Darius u.a. 2007; Pluto u.a. 2007; Eger 2008; KVJS 2008). Teilweise wurden auch 
Aspekte der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaften einbezogen. Örtlich überwiegende 
fachliche Orientierungen und Entscheidungskulturen, die tatsächliche Verfügbarkeit bestimmter Hilfen 
(z.B. die Anzahl belegbarer Pflegefamilien) und kindbezogene Problemlagen wurden bislang als Einfluss-
größen zwar theoretisch anerkannt (z.B. Nüsken 2009), aber kaum tatsächlich in empirische Ansätze 
einbezogen. Auch wurde der Schritt zu längsschnittlichen Betrachtungsweisen und einer Differenzierung 
zwischen Pflegestellen- und Heimunterbringung erst ansatzweise vollzogen (KVJS 2005). 

Mittel eher in einer Heimeinrichtung untergebracht werden,27 hat das Alter 
zum	Zeitpunkt	der	Fremdunterbringung	einen	Einfluss	auf	die	Wahrschein-
lichkeit,	mit	der	ein	Kind	in	einer	Pflegefamilie	platziert	wird.	Aber	selbst	
wenn nur die Altersgruppe der sechs bis neun Jahre alten Kinder betrachtet 
wird, die bundesweit annähernd gleich häufig in einer Pflegefamilie und in 
einer	Heimeinrichtung	platziert	werden,	zeigen	sich	auf	der	Ebene	der	Ge-
bietskörperschaften	und	der	Bundesländer	erhebliche	Unterschiede	in	der	
Wahl	der	Unterbringungsform.28 Wird angenommen, dass Pflegefamilien als 
Hilfeform	für	Kinder	einige	wichtige	Vorteile	bieten	und	Nachteile	durch	
geeignete	Maßnahmen	ausgeglichen	werden	können	(vgl.	C.1),	so	muss	dieser	
Befund	unter	dem	Blickwinkel	des	Kindeswohls	Fragen	aufwerfen.	Auch	
eine	gesonderte	Betrachtung	der	Gebietskörperschaften,	die	in	den	letzten	
Jahren	Fremdunterbringung	ausgeweitet	haben,	zeigt	im	Mittel	keine	stärkere	
Nutzung	von	Pflegefamilien	im	Verhältnis	zu	Heimunterbringungen.29 Im 
Moment	ist	für	die	Bundesrepublik	noch	ziemlich	unklar,	welche	Faktoren	
im	Jugendhilfesystem	und	in	der	Gesellschaft	darauf	einwirken,	in	wie	vielen	
und	welchen	Fällen	die	Entscheidung	zur	Unterbringung	in	einer	Pflegefami-
lie	getroffen	wird.30	Auch	Veränderungswissen	für	Kommunen,	die	das	Hil-
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fepotenzial von Pflegefamilien verstärkt nutzen und daher in diese Richtung 
umsteuern	wollen,	fehlt	noch	weitgehend	(vgl.	B.2).	Für	eine	Stärkung	der	
Bedeutung der Pflegekinderhilfe wird es meist aber als erforderlich angese-
hen, an mehreren Stellschrauben31	gleichzeitig	anzusetzen.

Wird die Anzahl der in Deutschland im Rahmen der Pflegekinderhilfe be-
treuten	Kinder	im	internationalen	Vergleich	betrachtet,	so	lassen	sich	trotz	ei-
niger	Tücken	und	Unschärfen	derartiger	Vergleiche32 mindestens drei Punkte 
festhalten: 
•	 Zum	ersten	ist	festzustellen,	dass	in	Deutschland	verglichen	mit	anderen	

nord- oder westeuropäischen Ländern33 zu einem Stichtag relativ viele Kin-
der	fremduntergebracht	sind.34 

•	 Pflegefamilien	werden	dabei,	zweitens,	in	mehreren	Ländern	als	Hilfeform	
für Kinder, die vorübergehend oder dauerhaft nicht bei einem oder beiden 
leiblichen	Eltern	leben	können,	deutlich	stärker	genutzt	als	in	Deutsch-
land.35	Dies	schließt	eine	häufigere	Unterbringung	von	Jugendlichen	in	
Pflegefamilien	ein.	

31 z.B. der Werbung und Betreuung von Pflegefamilien, der Schulung aller Jugendamtsfachkräfte über 
Effekte von Pflegefamilien, der Öffnung des Pflegekinderdienstes gegenüber den Herkunftsfamilien 
und der verpflichtenden Einbeziehung des Pflegekinderdienstes bei Fremdunterbringungsprozessen. 
Für Erörterungen in der Literatur siehe etwa KVJS (2005) und Con_Sens (2006). 
32 Baut ein Ländervergleich auf national erhobenen Daten auf, so zählen zu den hauptsächlichen 
Problemen unterschiedliche Systemzuschnitte der Pflegekinderhilfe (z.B. gesonderte oder in andere 
Systeme integrierte Formen der Fremdunterbringung für behinderte Kinder oder straffällige Jugend-
liche), unscharf bzw. unterschiedlich definierte und damit gezählte Übergänge (z.B. bei kurzzeitigen 
Unterbringungen oder im Rahmen der Verselbständigung) sowie Unterschiede in der Vollständigkeit 
bzw. Fehlerbelastung der Daten (z.B. Doppelzählungen bei mehreren Fremdunterbringungen oder 
Zuständigkeitswechseln im Jahr, Vollständigkeit der Fallerfassung, Fortschreibungsfehler). Länderver-
gleiche erfordern daher Kooperation und Austausch von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern 
mit genauer Kenntnis der jeweiligen nationalen Systeme. Trotzdem kann nur eine ungefähre, keine voll-
ständige Vergleichbarkeit der Daten erreicht werden (Thoburn 2007). Für eine Forschungsübersicht zum 
Stand der international vergleichenden Forschung im Bereich soziale Arbeit in Europa siehe Shardlow / 
Wallis (2003). 
33 Die Beschränkung auf Nord- und Westeuropa erfolgte aufgrund der bei Thoburn (2007) diskutierten 
Bedenken hinsichtlich der gegenwärtigen Zuverlässigkeit nationaler Jugendhilfestatistiken aus Süd- bzw. 
Osteuropa. 
34 Unter Zugrundelegung von Daten aus Dänemark (104), Frankreich (102), England (55), Irland (50), 
Norwegen (68) und Schweden (63) zählt Deutschland (74) zur Spitzengruppe der drei Länder mit den 
höchsten Fremdunterbringungsquoten (Thoburn 2007, S. 14). Die Zahlen in Klammern geben die Rate 
fremduntergebrachter Kinder pro 10.000 der unter 18-Jährigen an. Die verfügbaren Zahlen für Italien 
(38) und Spanien (51) deuten auf eine dort im Verhältnis zu Deutschland ebenfalls geringere Anzahl an 
Kindern in Fremdunterbringung hin. 
35 Unter den west- und nordeuropäischen Ländern, aus denen hierzu Zahlen vorliegen, bringen Deutsch-
land (54) und Dänemark (52) den höchsten Anteil fremdplatzierter Kinder in Heimen unter. Norwegen 
(19), Schweden (21), England (13) und Frankreich (40) greifen im Fall einer nötig werdenden Fremdun-
terbringung deutlich häufiger auf Pflegefamilien zurück (Thoburn 2007, S. 30). Die Zahlen in Klammern 
geben den Prozentsatz fremduntergebrachter Kinder an, für die die Unterbringungsart »Heim« gewählt 
wird. 

Internationale Vergleiche
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•	 Drittens	scheinen	Fremdunterbringungen	in	allen	nord-	und	westeuro-
päischen Ländern, aus denen hierzu Daten vorliegen, von kürzerer mitt-
lerer	Dauer	als	in	Deutschland.36 Soweit erkennbar, liegt dies nicht daran, 
dass in Deutschland Kinder vergleichsweise jünger fremdplatziert werden 
und	daher	die	Unterbringungen	länger	andauern.37	Vermutlich	ist	der	Be-
fund eher darauf zurückzuführen, dass in Deutschland im internationalen 
Vergleich	rechtlich	und	praktisch	Möglichkeiten	zur	dauerhaften	Beendi-
gung	von	Pflegeverhältnissen	fehlen	(z.B.	realistische	Möglichkeiten	zur	
Adoption in Pflege untergebrachter Kinder,38 intensivere Anstrengungen 
zur	Wiederherstellung	der	Erziehungsfähigkeit	der	Herkunftseltern)	und	
zudem die Bereitschaft, fehlschlagende Rückführungen zu riskieren, eher 
gering	ist	(vgl.	C.9).	

Die	Aussagekraft	internationaler	Vergleiche	leidet	darunter,	dass	die	anfäng-
lichen	Problemlagen	der	Kinder	und	ihrer	Familien	sowie	die	Entwicklungs-
ergebnisse	bei	den	Betroffenen	im	jungen	Erwachsenenalter	bislang	nicht	
einbezogen	werden.	Die	Anziehungskraft	der	verschiedenen	Modelle	ist	daher	
schwer	zu	beurteilen	bzw.	die	Beurteilung	ist	auf	normative	Setzungen39 oder 
finanzielle	Aspekte	reduziert.	Soweit	aber	aufgrund	anderer	Befunde	Pflege-
familien	als	vorteilhafte	Hilfeform	angesehen	werden	(vgl.	C.1),	bietet	der	
internationale	Vergleich	Anhaltspunkte	dafür,	dass	ein	Ausbau	der	Pflegekin-
derhilfe	in	Deutschland	möglich	wäre.	

Mit	der	Unterbringung	in	einer	Vollzeitpflegestelle	nach	§	33	SGB	VIII	
werden	einem	Kind	in	Form	der	Pflegeeltern	feste	Fürsorgepersonen	an-
geboten,	die	aufgrund	ihrer	alltäglichen	Verfügbarkeit	potenziell	zu	neuen	
Bindungspersonen	werden.	Die	Vollzeitpflege	greift	damit	unter	allen	Hil-
fen	zur	Erziehung	am	stärksten	in	die	Bindungsentwicklung	und	-dynamik	
eines	Kindes	ein.40 Aufgrund der Bedeutung der Bindungserfahrungen eines 
Kindes für die Entwicklung von Selbstvertrauen, Beziehungsfähigkeit und 
psychischer	Gesundheit	ergeben	sich	damit	für	die	Hilfeform	»Pflegefamilie«	
besondere	Möglichkeiten,	Lebenswege	von	Kindern	tiefgehend	zu	beein-
flussen.	Bei	der	Verwirklichung	dieser	Chancen	stellen	sich	jedoch	häufig	
erhebliche	fachliche	Herausforderungen,	so	etwa	wie	es	Kindern	ermöglicht	

werden	kann,	Vertrauen	in	die	Pflegeeltern	zu	fassen	und	neue	Erfahrungen	
in	ihre	bisherige	»innere	Bindungslandkarte«	einzuarbeiten.	Weiterhin	ist	es	
oft nicht einfach, die sich neu entwickelnden Bindungsbeziehungen so in das 
bisherige Bindungsnetzwerk des Kindes einzupassen, dass daraus entstehende 
Spannungen	die	emotionale	Sicherheit	des	Kindes	nicht	wieder	untergraben.	
Um	die	Bewältigung	dieser	fachlichen	Aufgaben	zu	erleichtern,	bietet	der	
nachfolgende	Abschnitt	zunächst	eine	Grundorientierung	zu	den	Bereichen	
Bindungsentwicklung	und	Bindungsdynamik,	bevor	die	Befundlage	speziell	
zur	Bindungsentwicklung	bei	Pflegekindern	zusammengetragen	wird.	Im	
Handlungsteil	des	Handbuchs	(Teil	C)	werden	dann	an	mehreren	Stellen	
Folgerungen	für	die	Praxis	genauer	besprochen.41

Das	Konzept	»Bindung«42	bezeichnet	den	Vertrauensaspekt	der	Beziehung	
eines	Kindes	zu	den	Eltern	bzw.	zu	anderen	Personen,	die	es	über	längere	Zeit	
beständig	umsorgen.	Die	vom	Kind	erlebte	Seite	seiner	Bindungsbeziehungen	
wird	als	»emotionale	Sicherheit«	bezeichnet	und	lässt	sich	verstehen	als	
Ausmaß	des	erfahrungs-	und	situationsabhängigen	Vertrauens	eines	Kindes	
in	die	Sicherheit	seiner	nahen	Umgebung,	insbesondere	die	Zugänglichkeit	
der	Bindungspersonen,	sowie	deren	Fähigkeit,	ihm	bzw.	ihr	bei	emotionaler	
Belastung	Unterstützung	und	Schutz	zu	gewähren.	

Die Bedeutung emotionaler Sicherheit lässt sich durch drei Punkte be-
schreiben.	Zunächst	stellt	sie	ein	Kernelement	der	Befindlichkeit	von	Kindern	
dar.	Deutlich	wird	dies	etwa	an	den	sehr	heftigen	Gefühlen	und	Stressreak-
tionen, die eine vom Kind wahrgenommene Bedrohung seiner emotionalen 
Sicherheit,	etwa	durch	den	drohenden	Verlust	von	Bindungspersonen,	her-
vorrufen	kann.43	Zweitens	lösen	Bedrohungen	der	emotionalen	Sicherheit	in	
der	Regel	Bewältigungsverhalten	aus,	das	im	Rahmen	der	Möglichkeiten	und	
Erfahrungen des Kindes darauf gerichtet ist, emotionale Sicherheit soweit 
wie	möglich	zu	erhalten	bzw.	wieder	herzustellen.	In	seiner	einfachsten	Form	
kann ein solches Bewältigungsverhalten beispielsweise bei Kleinkindern 
die	Form	des	Signalisierens	von	Kummer	oder	des	Nähesuchens	zu	einer	
Bindungsperson	annehmen.	Drittens	prägt	die	erfahrene	emotionale	Sicher-
heit	eines	Kindes	das	innere	Bild	seiner	Vertrauensbeziehungen,	sowie	das	

41 In Kapitel C.2 wird auf die Bedeutung von Kontinuität und Perspektivplanung für Pflegekinder 
eingegangen. Kapitel C.5 stellt detailliert ein Konzept zur bindungs- und alltagsorientierten Begleitung 
von Pflegeeltern vor. Kapitel C.6 greift die Frage der kindorientierten Gestaltung von Übergängen auf, 
während sich die Kapitel C.8 und C.9 unter anderem mit der Bedeutung von Bindungsaspekten bei 
Entscheidungen über Umgangsregelungen und Rückführungen beschäftigen. 
42 Die angegebene Erläuterung des Bindungskonzeptes entspricht dem auf Bowlby (1975) zurückge-
henden Verständnis, das auch der modernen Bindungsforschung (für eine Übersicht siehe Cassidy/
Shaver 2008) zugrunde liegt. Dessen ungeachtet wird das Wort in der Psychologie, Sozialarbeit und 
Familienrechtssprechung manchmal in einem ausgeweiteten Sinn synonym zum Begriff der Eltern-Kind 
Beziehung verwandt. In der klinischen Psychologie und der Sozialpsychologie wird von Bindung teilwei-
se nicht als Beziehungsaspekt, sondern als in der Persönlichkeit verankerte Haltung gegenüber Intimität 
und engen Beziehungen gesprochen. 
43 Für eine Forschungsübersicht siehe etwa Gunnar/Quevedo (2007).

Bindung, emotionale Sicherheit, Bindungsverhalten und Bindungsstrategien von Kindern
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36 Der Vergleich kann hier Frankreich, Irland, Schweden und England einbeziehen und stützt sich auf 
Zahlen zur mittleren Dauer der Fremdplatzierung bei Beendigung und Zahlen zum Anteil langjähriger 
Fremdunterbringungen in Stichtagserhebungen (Thoburn 2007, S. 25). 
37 Vgl. Thoburn (2007, S. 19).
38 Siehe O’Halloran (2006).
39 Gemeint sind normative Setzungen, wie etwa »Kinder sollten bevorzugt mit ihren leiblichen Eltern 
aufwachsen können«, wonach eine möglichst geringe Fremdunterbringungsquote anstrebenswert wäre. 
40 Zwar ist es prinzipiell möglich, durch therapeutische Prozesse mit Kindern, vor allem aber durch 
bindungsorientierte Interventionen mit Eltern (für Forschungsübersichten siehe Bakermans-Kranenburg/ 
van Ijzendoorn/Juffer 2002; Berlin 2005) Veränderungen in der Bindungsentwicklung von Kindern her-
beizuführen, jedoch ist dies kein regelhafter Schwerpunkt ambulanter Hilfen zur Erziehung. In Heimein-
richtungen oder Wohngruppen scheint es bislang kaum zu gelingen, Kindern bzw. Jugendlichen positive 
bindungsrelevante Erfahrungen zu vermitteln (Schleiffer/Müller 2002; Zegers u.a. 2006; Hochfilzer 
2008). 

3.2  Bindungsentwicklung und -dynamik bei Pflegekindern
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Selbstbild.	Auf	diese	Weise	können	Bindungserfahrungen	eines	Kindes	auch	
in späteren Situationen und Beziehungen eine handlungsleitende Wirkung 
entfalten.	

Inwieweit sich ein Kind emotional sicher fühlt, ist von außen nicht ohne 
weiteres	zuverlässig	feststellbar.	Beobachtbar	sind	aber	zumindest	Stressan-
zeichen	im	Ausdruck	sowie	in	den	Verhaltensstrategien	von	Kindern,	um	die	
Bedrohlichkeit einer Situation einzuschätzen44 und emotionale Sicherheit zu 
bewahren	bzw.	zu	erhöhen.	Soweit	solche	Verhaltensweisen	gegenüber	einer	
Bindungsperson	gezeigt	werden,	werden	sie	als	Bindungsverhalten	bezeichnet.	
Je	nach	Situation	und	Erfahrung	können	von	Kindern	sehr	unterschiedliche	
Strategien	dazu	eingesetzt	werden,	um	ihre	emotionale	Sicherheit	zu	erhöhen.	
Am	häufigsten	werden	emotional	offene	bzw.	sichere,	deaktivierende,	hyper-
aktiverende und kontrollierende Strategien unterschieden:45 
•	 Bei	einer	emotional	offenen	bzw.	sicheren	Strategie	zeigt	das	Kind	eine	

tatsächlich	vorhandene	Belastung	und	sucht	Trost	bzw.	Unterstützung	
bei	einer	Bindungsperson,	d.h.	es	geht	beispielsweise	zur	Bindungsperson	
und lässt sich in den Arm nehmen, oder, wenn es bereits etwas älter ist, 
erzählt es von einer belastenden Situation und bespricht diese mit einer 
Bindungsperson.	

•	 Bei	einer	deaktivierenden	bzw.	vermeidenden	Strategie	vermeidet	oder	
minimiert	ein	Kind	im	Rahmen	seiner	Möglichkeiten	den	Ausdruck	
tatsächlich vorhandener Belastungen und Bindungsbedürfnisse, da es an-
dernfalls Zurückweisung oder eine auf andere Weise zusätzlich belastende 
Reaktion	durch	die	Bindungsperson	(z.B.	ein	unangenehm	einmischendes	
Verhalten)	befürchtet.	

•	 Bei	einer	hyperaktivierenden	oder	ambivalenten	Strategie	werden	Be-
lastungen und Bindungsbedürfnisse vom Kind sehr massiv und anhaltend 
zum Ausdruck gebracht, um die Nähe, Aufmerksamkeit und Zuwendung 
einer	Bindungsperson	tatsächlich	zu	bekommen	und	aufrecht	zu	erhalten.	

•	 Bei	einer	kontrollierenden	Strategie	werden	eher	keine	bzw.	nur	selten	
Erwartungen	hinsichtlich	Trost	und	Unterstützung	an	die	Bindungsper-
son gerichtet, das Kind bemüht sich aber zumindest, die Anwesenheit 
und	prinzipielle	Verfügbarkeit	der	Bindungsperson	zu	sichern,	indem	es	
seinerseits versucht, die Bindungsperson zu stützen und ihre Situation zu 
kontrollieren.	

Emotional	offene,	deaktivierende	und	hyperaktivierende	Strategien	werden	
in Bindungsbeziehungen bereits am Ende des ersten Lebensjahres, kontrollie-
rende	Strategien	im	Kindergartenalter	sichtbar.	Es	handelt	sich	daher	anfangs	

nicht	und	auch	später	nur	teilweise	um	bewusste,	absichtsvolle	Vorgehenswei-
sen,	sondern	vorwiegend	um	eingeübte,	»überlernte«	und	daher	mit	der	Zeit	
teilweise automatisierte Muster des Erlebens, Empfindens und Handelns im 
Umgang	mit	Belastung	und	Bindung.	Bindungsstrategien	von	Kindern	haben	
eine äußere, verhaltensbezogene Seite, die das Signalisieren von Belastung 
und	die	Suche	nach	bzw.	Nutzung	von	Unterstützung	durch	Bindungsper-
sonen	betrifft.	Sie	haben	auch	eine	innere	Seite	des	Umgangs	mit	belastungs-	
und	bindungsbezogenen	Wahrnehmungen,	Gefühlen	und	Gedanken.	

Tatsächlich zeigen die bisherigen Befunde aus Längsschnittstudien und 
experimentellen	Untersuchungen,	dass	Kinder	mit	einer	sicheren	Bindungs-
strategie	im	Vergleich	zu	Kindern	mit	einer	anderen	Bindungsstrategie	am	
ehesten	über	einen	offenen	Zugang	zu	belastenden	Gefühlen	und	ihren	
Ursachen	verfügen.46 Sie erlernen auch eher, bindungsbezogene Bedürfnisse 
bei sich selbst wahrzunehmen, in Worte zu fassen und gemeinsam mit Bin-
dungspersonen	Lösungen	zu	suchen.47	Schließlich	fördert	das	bei	sicheren	
Bindungsstrategien	zugrunde	liegende	realistische	Vertrauen	in	die	Verfüg-
barkeit	von	Bindungspersonen	die	Bereitschaft	und	Fähigkeit	eines	Kindes,	
sich bewältigbar erscheinenden Anforderungen zunächst einmal selbst zu 
stellen,	d.h.	eine	sichere	Bindungsstrategie	geht	auf	lange	Sicht	mit	mehr	
Selbstständigkeit	einher,	schlägt	aber	nicht	um	in	ein	»zwanghaftes	Selbstver-
trauen«,	bei	dem	Überforderung	und	Wünsche	nach	Trost	und	Nähe	nicht	
eingestanden	werden	können.48	Je	weniger	ein	Kind	aufgrund	der	Gesamtsi-
tuation	oder	des	Verhaltens	seiner	Bindungspersonen	auf	deren	Verfügbarkeit	
und	Unterstützung	vertrauen	kann,	desto	mehr	muss	es	in	sich	selbst	nach	
Lösungen	für	erlebte	Bedrohungen	seiner	emotionalen	Sicherheit	suchen.	
Zusätzlich	muss	das	Kind	noch	lernen	mit	Gefühlen	von	Wut,	Enttäuschung	
oder	Angst	im	Hinblick	auf	das	Verhalten	seiner	Bindungspersonen	umzuge-
hen.	Tatsächlich	zeigen	sich	bei	unsicheren	Bindungsstrategien	stärkere,	teil-
weise	auch	entgleisende	physiologische	Formen	der	Stressbewältigung,	Ver-
änderungen in der Wahrnehmung bindungsbezogener Reize noch unterhalb 
der	Bewussteinsschwelle	sowie	charakteristische	Verzerrungen	im	bewussten	
Wahrnehmen, Denken und Erinnern, etwa Idealisierungen belastender Bin-
dungserfahrungen	und	Abwertungen	der	Bedeutung	von	Bindungen.49 

44 Beispielsweise Fragen oder Rückversicherungsblicke zu einer Bindungsperson. Wie intensiv selbst 
Kleinkinder in für sie uneindeutigen Situationen den emotionalen Ausdruck von Bindungspersonen als 
Informationsquelle nutzen, um die Bedrohlichkeit oder Sicherheit ihrer Umwelt einzuschätzen, zeigte 
sich unter anderem in einem Experiment mit einer so genannten »visual cliff« (einer Glasplatte über 
einem Tiefenwahrnehmung erzeugenden Loch). Wurde die Bindungsperson hinter der visuellen Klippe 
platziert und gebeten einen besorgten oder furchtsamen Gesichtsausdruck zu machen, so überquerte 
kaum ein einjähriges Kind die visuelle Klippe, ganz anders wenn die Bindungsperson Ruhe und Sicher-
heit ausstrahlte (z.B. Sorce u.a. 1985).
45 Das Konzept verschiedener Bindungsstrategien wurde zunächst von Main (1990) ausformuliert und 
später unter anderem von Grossmann/Grossmann (1991) sowie Cummings/Davies (1996) weiter ausge-
arbeitet.

46 Für Forschungsübersichten siehe Grossmann u.a. (1989) sowie Cassidy (1994).
47 Eine nähere Erörterung des Forschungsstandes zum Zusammenspiel von Bindungsstrategien und der 
Versprachlichung sowie lösungsorientierten Reflexion von Bindungsbedürfnissen und -erfahrungen 
bieten Grossmann/Grossmann (2004).
48 Zusammenhänge zwischen den Bindungserfahrungen bzw. –strategien von Kindern wurden empirisch 
bislang unter anderem zur Unselbständigkeit bzw. Abhängigkeit im Kleinkindalter (Sroufe u.a. 1983), 
einem positiv realistischen Selbstvertrauen im Kindergarten- bzw. Grundschulalter (Cassidy 1988; 
Verschueren/Marcoen 1999) sowie einer flexiblen Balance zwischen Verbundenheit und Autonomie im 
Jugendalter (Becker-Stoll u.a. 2008) aufgezeigt. 
49 Zusammenhänge zwischen Bindungsstrategien und Stressphysiologie wurden beispielsweise bei 
Kleinkindern nach kurzen Trennungen (z.B. Spangler/Grossmann 1993) und bei Jugendlichen im Ge-
spräch über Bindungserfahrungen gefunden (z.B. Beijersbergen u.a. 2008). Zusammenhänge zwischen 
Bindungsstrategien und Wahrnehmungs- bzw. Reizverarbeitungsprozessen unterhalb der Bewussteins-
schwelle werden etwa bei Meier u.a. (2005) berichtet. Einen Überblick über die Befundlage zu charak-
teristischen Verzerrungen in der bewussten sozialen Wahrnehmung, dem Denken über Bindungen und 
dem Erinnern eigener Bindungserfahrungen geben Bretherton/Munholland (2008).
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Bei älteren Kindern mit deaktivierender oder kontrollierender Bindungs-
strategie fällt zudem häufig auf, dass sie das Äußern von Belastung und das 
Besprechen	von	Situationen,	Gefühlen	und	Lösungen	nie	geübt	haben,	so	
dass	auch	sich	ergebende	Chancen	für	positive	Bindungserfahrungen	an	
Sprachlosigkeit	oder	sozial	wenig	angepassten	Formen	der	Bedürfnisäußerung	
scheitern	können.	

Unterschiede	in	den	Bindungsstrategien	von	Kindern	werden	kaum	durch	
genetische	Faktoren	beeinflusst.50 Sie lassen sich vielmehr als Anpassungslei-
stungen verstehen, die Kinder befähigen sollen, in günstigen und weniger 
günstigen	Fürsorgeumgebungen	das	unter	diesen	Umständen	noch	mögliche	
Höchstmaß	an	Schutz	und	Fürsorge	für	sich	zu	erreichen.	Da	Bindungen	
und	Bindungsstrategien	in	prinzipiell	ähnlicher	Form	auch	bei	anderen	
Primaten	beobachtet	werden	können,51 handelt es sich vermutlich um ein 
biologisch	angelegtes	System,	wobei	Kinder	die	Bereitschaft	zum	Aufbau	von	
Bindungen,	aber	auch	die	Offenheit	für	Anpassungen	mitbringen.	

Eine	vollständige	Verweigerung	von	Fürsorge	können	Kinder	in	den	ersten	
Lebensjahren allerdings natürlich nicht ausgleichen52 und auch später gelingt 
dies	häufig	nur	schlecht.53 Bei weniger schwerwiegenden Einschränkungen 
der	gebotenen	Fürsorge	ist	der	Anpassungswert	der	verschiedenen	unsicheren	
Bindungsstrategien	jedoch	leicht	erkennbar,	beispielsweise	können	Kinder	
mit einer tendenziell ablehnenden Bindungsperson durch eine deaktivierende 
Bindungsstrategie die Anzahl potenziell gefährlicher und belastender Epi-
soden von Zurückweisung verringern und ein mittleres Maß an Nähe zur 
Bindungsperson	aufrecht	erhalten.	Jedoch	sind	die	verschiedenen	unsicheren	
Bindungsstrategien	für	Kinder	mit	Kosten	verbunden.	Vor	allem	wird	ein	
Mehr an Energie und Aufmerksamkeit für das Wahrnehmen von Bedrohung 
sowie	das	Aufrechterhalten	emotionaler	Sicherheit	benötigt.	Kinder	mit	de-
aktivierender Bindungsstrategie tragen zudem häufig schwer an aufgestautem 
Ärger,	der	gegenüber	der	Bindungsperson	kaum	offen	gezeigt	werden	kann.54 

Schließlich liegen Befunde vor, dass vor allem kontrollierende Bindungs-
strategien	und	ihre	Vorformen	Kinder	physiologisch	und	psychologisch	
teilweise chronisch überfordern und daher ein ernsthafter Risikofaktor für 
krankheitswertige Beeinträchtigungen im späteren Entwicklungsverlauf 

50 Für eine Forschungsübersicht und entsprechende Befunde in einer großen Stichprobe siehe
Roisman/Frayley (2008).
51 Für eine Forschungsübersicht siehe Suomi (2008).
52 Ausgesetzte Neugeborene hatten entsprechend, trotz sich entwickelnder Formen bezahlter Ammen-
fürsorge, noch bis ins 19. Jahrhundert hinein teilweise sehr geringe Überlebenschancen (z.B. Kertzer 
u.a. 1999).
53 Dies betrifft etwa Straßenkinder in vielen Teilen der Erde, über deren Situation und Erleben in den 
letzten Jahren eine ganze Reihe an Studien erschienen sind, siehe etwa Kovats-Bernat (2006), Huang 
u.a. (2004) oder Kombarakaran (2004).
54 Vgl. Kobak u.a. (1993), Zimmermann u.a. (2001).

sind.55 Werden die Aufgaben einer Bindungsperson in der Beziehung zum 
Kind	betrachtet,	so	wird	zudem	offensichtlich,	dass	unsichere	Bindungsstrate-
gien	immer	»zweitbeste«	Lösungen	bleiben,	da	Kinder	nicht	für	sich	selbst	die	
Funktionen	einer	Bindungsperson	übernehmen	können.

Die Aufgaben einer Bindungsperson in der Beziehung zum Kind lassen 
sich	mit	den	Bildern	einer	»sicheren	Basis	(secure	base)«	und	eines	»sicheren	
Hafens	(secure	haven)«	veranschaulichen:56 Damit ist gemeint, dass die Bin-
dungsperson	dem	Kind	als	»sichere	Basis«	zur	Verfügung	steht,	von	der	aus	
das Kind Interessen nachgehen und seiner Neugier folgen kann, wobei sich 
Interessen und Neugier auf die Erkundung der äußeren wie der inneren Welt 
beziehen	können.	

Die	Rolle	der	Bindungsperson	wird	weiter	gedacht,	als	die	eines	»sicheren	
Hafens«,	in	den	sich	das	Kind	zurückziehen	kann,	wenn	es	überfordert,	
erschöpft	oder	in	Gefahr	ist	bzw.	aus	anderen	Gründen	belastende	und	allein	
zunächst	nicht	bewältigbare	negative	Gefühle	erlebt.	Die	Bindungsperson	

Sichere Basis, Feinfühligkeit und Bindungsmuster

B.3.2B.3.2

55 Derzeit berichten mehr als 20 Studien Zusammenhänge zwischen Bindungsdesorganisation und 
gleichzeitig bestehenden (z.B. Moss u.a. 1998) oder später auftretenden (z.B. NICHD Early Child Care 
Research Network 2006) Verhaltensauffälligkeiten von Kindern. Im Mittel der Studien ergeben sich 
in einer Meta-Analyse von van Ijzendoorn/Schuengel/Bakermans-Kranenburg (1999) moderat starke 
Zusammenhänge von Bindungsdesorganisation zur Anzahl der von Eltern oder anderen Bezugspersonen 
berichteten Verhaltensauffälligkeiten. Allerdings ist damit nicht in jedem Fall eine Einschätzung als 
klinisch auffällig verbunden, da eine solche Beurteilung von der Anzahl und Intensität der berichteten 
Verhaltensauffälligkeiten abhängt. In vier Veröffentlichungen wird derzeit die Anzahl behandlungsbe-
dürftig auffälliger Kinder mit Bindungsdesorganisation berichtet (Lyons-Ruth/Alpern/Repacholi 1993; 
Moss u.a. 1996; Moss u.a. 1998; Lyons-Ruth/Easterbrooks/Cibelli 1997). Die Spannbreite reicht hier von 
25% bis 60%. Drei dieser Studien erlauben zudem einen Vergleich der Häufigkeit klinisch relevanter 
Auffälligkeiten bei Kindern mit organisierter Bindungsbeziehung (A, B oder C-Muster) und Kindern mit 
Hinweisen auf Bindungsdesorganisation, wobei die Anzahl der Kinder mit klinisch relevanter Auffällig-
keit bei Kindern mit Bindungsdesorganisation um den Faktor 2-5 erhöht ist (Moss u.a. 1998; Lyons-Ruth 
u.a. 1993, 1997). In einer weiteren Studie (Moss u.a. 2006) wurde die Intensität von Verhaltensauf-
fälligkeiten aus der Sicht verschiedener Personen (Kind selbst, Mutter und Lehrkraft) erhoben, wobei 
54% der Kinder mit Bindungsdesorganisation über mindestens zwei Informationszugänge als auffällig 
erschienen. Im Verhältnis zu Kindern mit organisierter Bindungsbeziehung in der frühen Kindheit waren 
dies mehr als doppelt soviele. Allerdings handelt es sich dabei um eine kleine, in mehrfacher Hinsicht 
sozial belastete Stichprobe. Bestätigende andere Untersuchungen stehen aus. Insgesamt ergibt sich aus 
den Befunden deutlich, warum Bindungsdesorganisation als Risikofaktor für die psychische Gesundheit 
von Kindern gesehen wird. Angesichts der absoluten Zahlen behandlungsbedürftig auffälliger Kinder 
mit Bindungsdesorganisation in der Vorgeschichte wäre es allerdings derzeit grob überzogen, deshalb 
eine Fremdunterbringung betroffener Kinder zu fordern. Wenn eine Fremdunterbringung aufgrund von 
Kindeswohlgefährdung notwendig wird, bringen die betroffenen Kinder allerdings häufig Erfahrungen 
von Bindungsdesorganisation mit in die Fremdunterbringung.
56 John Bowlby (1988) und Mary Ainsworth (Ainsworth u.a. 1978), die zusammen die Grundlagen der 
Bindungstheorie erarbeitet haben, verwendeten beide den Begriff der »sicheren Basis (secure base)«. 
Ainsworth sprach darüber hinaus auch vom »sicheren Hafen (secure haven)« als einem verwandten, 
aber unterscheidbaren Konzept. Der Unterschied wurde von ihr so beschrieben, dass sich das von der 
»sicheren Basis« aus erkundende Kind zwar unter Umständen, aber nicht notwendigerweise ängst-
lich fühlt und daher vielleicht keine Unterstützung benötigt, während das sich zum »sicheren Hafen« 
zurückziehende Kind in der Regel belastet ist und Trost bzw. Unterstützung benötigt. Im Sinn von 
Mary Ainsworth wurden beide Begriffe von Marvin u.a. (2003) in das Bild eines »Kreises der Sicherheit 
(circle of security)« gefasst und als Grundlage für ein bindungsorientiertes, videounterstütztes Elternbil-
dungs- und Schulungskonzept verwandt. Zum Programm liegen erste positive Evaluationsergebnisse vor 
(Hoffman u.a. 2006).

Aufgaben einer Bindungsperson
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hilft	dem	Kind	dann	von	Außen	mit	diesen	Gefühlen	umzugehen,	bis	es	sich	
wieder	sicher	fühlt,	d.h.	durch	Nähe,	Trost	und	Schutz	wird	eine	positive	
Auflösung	der	belastenden	Gefühle	vermittelt,	bei	älteren	Kindern	werden	
eventuell	auch	die	Ursachen	der	belastenden	Gefühle	und	mögliche	Lösungen	
zugrunde	liegender	Probleme	besprochen.	

Soll	die	Übernahme	der	Aufgaben	einer	»sicheren	Basis«	bzw.	eines	»si-
chern	Hafens«	gut	gelingen,	so	ergeben	sich	daraus	eine	Reihe	von	Anforde-
rungen	an	die	Qualität	der	Fürsorge	durch	die	Bindungsperson.	Zur	Be-
schreibung dieser Qualitäten wurden mehrere, sich teilweise überschneidende 
Konzepte	vorgeschlagen	und	empirisch	untersucht.57 Bereits mit Blick auf die 
Pflegekinderhilfe wurden von Scheuerer-Englisch58 sechs qualitative Aspekte 
der	beobachtbaren	Fürsorge	besonders	hervorgehoben:	
•	 Die Verfügbarkeit der Bindungsperson: Ein hohes Ausmaß tatsächlicher 

Verfüg-	und	Erreichbarkeit	der	Bindungsperson	ist	vor	allem	bei	sehr	jun-
gen	oder	sehr	belasteten	Kindern	bzw.	in	Phasen	des	Beziehungsaufbaus	
die	Grundvoraussetzung,	damit	die	Rolle	als	sichere	Basis	bzw.	sicherer	
Hafen	übernommen	werden	kann.	Verfügbarkeit	hat	neben	der	Seite	der	
körperlichen	Präsenz	auch	eine	psychische	Seite,	da	es	möglich	ist,	körper-
lich anwesend, aber innerlich abwesend und für das Kind nicht erreichbar 
zu	sein.	

•	 Die Annahme des Kindes:	Ebenfalls	noch	zu	Grundvoraussetzungen	einer	
gelingenden Bindungsbeziehung zählt eine annehmende Haltung gegen-
über dem Kind, seinen Bindungs- und Erkundungsbedürfnissen und der 
eigenen	tatsächlichen	oder	als	möglich	angelegten	Rolle	als	Bindungsper-
son.	Erscheint	ein	Kind	schwierig	bzw.	wenig	beeinflussbar	oder	fühlt	es	
sich Personen stark verbunden, denen die Bindungsperson sehr kritisch
gegenübersteht, so muss eine annehmende Haltung häufig hart erarbeitet 
werden	und	verlangt	vielfache	Reflexion.	Gleiches	gilt	für	eine	Situation,	
in der sich die vom Kind im Kontakt gezeigten Seiten noch rasch än-
dern.	Ein	Blick	auf	die	von	Mary	Ainsworth	ursprünglich	für	den	Ein-
satz	im	ersten	Lebensjahr	entwickelte	Beobachtungsskala	»Annahme	vs.	
Zurückweisung«59 macht deutlich, dass das Konzept der Annahme auf die 
vom	Kind	im	Kontakt	bei	der	Bindungsperson	grundlegend	ausgelösten	
Gefühle	abstellt,	nicht	auf	die	Zustimmung	oder	kritiklose	Akzeptanz	
aller	kindlichen	Verhaltensweisen.	Dies	ist	vor	allem	hinsichtlich	der	
Anwendung	auf	ältere	Kinder	wichtig,	da	es	die	Verantwortung	für	das	
Kind	hier	erforderlich	machen	kann,	Grenzen	zu	setzen	und	Konflikte	
auszutragen.	

•	 Die Feinfühligkeit gegenüber Signalen des Kindes:	Feinfühligkeit	als	ein	bei	
Einführungen in die Bindungsforschung60 vielfach in den Mittelpunkt 
gerückter	Aspekt	umfasst	die	Fähigkeit	kindliche	Signale,	insbesondere	
Signale	emotionaler	Belastung,	wahrzunehmen,	sie	ohne	größere	Verzer-
rung durch eigene Impulse und Interessen zu interpretieren und dann 

prompt	sowie	angemessen	zu	beantworten.	Die	Fokussierung	auf	deutliche	
und weniger deutliche Signale emotionaler Belastung beim Kind betont die 
Bedeutung	der	Feinfühligkeit	für	das	Ausüben	der	Rolle	als	»sicherer	Ha-
fen«.	Da	aber	auch	beim	Erkunden	von	Herausforderungen	Furcht	auftreten	
kann,	wird	die	Feinfühligkeit	manchmal	auch	für	die	Rolle	als	»sichere	
Basis«	bedeutsam.	Was	Kinder	belastet,	wie	sie	diese	Belastung	äußern	und	
welche	Form	von	Trost	bzw.	Unterstützung	sie	sich	wünschen,	verändert	
sich	mit	dem	Zustand	und	Alter	des	Kindes.	Feinfühligkeit	gilt	daher	als	
Fähigkeit,	die	eine	hohe	Flexibilität	erfordert,	wobei	Kinder,	die	schwache,	
uneindeutige oder widersprüchliche Signale aussenden, eine zusätzliche 
Herausforderung	darstellen.	Neben	der	genauen	Beobachtung	des	Kindes	
kommt	es	dann	besonders	auf	die	reflexive	Kompetenz	der	Bindungsperson	
an,	d.h.	ihre	Bereitschaft	und	Fähigkeit	über	das	Erleben,	die	Gefühle	und	
die	Absichten	des	Kindes	als	eigenständiger	Person	nachzudenken.61 

•	 Spielfeinfühligkeit:	Von	besonderer	Bedeutung	für	die	Rolle	als	»sichere	
Basis«	ist	die	Fähigkeit	der	Bindungsperson,	dem	Kind	Raum	für	seine	
Erkundungs-	und	Spielinteressen	zu	geben,	es	dabei	nicht	unnötig	ein-
zuschränken	oder	zu	unterbrechen,	aber	bei	Bedarf	Freude	zu	teilen	oder	
Unterstützung	zu	geben.	Ab	dem	zweiten	Lebensjahr	kann	in	manchen	
Situationen der Aspekt der feinfühligen Herausforderung62 bedeutsam 
werden.	Damit	ist	gemeint,	dass	vorab	geplant	oder	durch	das	Spiel	selbst	
für das Kind interessante Herausforderungen entstehen, und die Situation 
durch die begleitende Bindungsperson so gestaltet wird, dass deren eigen-
ständige oder mit minimaler Hilfe gelingende Bewältigung dem Kind En-
thusiasmus und Selbstvertrauen vermittelt und die Sachkompetenz sowie 
Ausdauer	stärkt.	

•	 Anleitung und Führung bei dysregulierten Gefühlen des Kindes:	Vor	allem	
bei sehr belasteten Kindern oder Kindern, die wenig gelernt haben mit 
heftigen	Gefühlen	umzugehen,	ist	es	von	Bedeutung,	inwieweit	die	Bin-
dungsperson	in	einem	guten	Sinne	die	Führung	übernehmen	kann,	wenn	
die	Gefühle	des	Kindes	in	manchen	Situationen	in	hohem	Maß	dysregu-
liert	sind,	es	also	etwa	sehr	wütend	oder	verängstigt	ist	und	seine	Gefühle	
aus	eigener	Kraft	nicht	wieder	in	den	Griff	bekommen	kann.	Wenn	die	
Bindungsperson	auch	in	solchen	Situationen	selbst	nicht	von	Gefühlen	
überwältigt wird, also beispielsweise weder ängstlich noch feindselig wird, 
sondern dem Kind liebevoll dabei helfen kann, sich und die Situation zu 
beruhigen	und	zu	ordnen,	stärkt	dies	einerseits	die	Vertrauensbeziehung	
zur Bindungsperson und vermittelt andererseits dem Kind mittelfristig 
auch	Fähigkeiten	im	Umgang	mit	starken	Gefühlen.63 

61 In der Bindungsforschung wurden dem Aspekt der reflexiven Kompetenz ähnliche Konzepte formu-
liert und empirisch geprüft (für eine Forschungsübersicht siehe Sharp/Fonagy 2008). Die Grundidee ist 
dabei jeweils, dass auf Seiten der Bindungsperson die Bereitschaft und Fähigkeit, das Kind als eigen-
ständiges Wesen mit Gefühlen und Absichten zu begreifen, ihm diese zuzugestehen und auf dieser 
Grundlage mit dem Kind zu kommunizieren, einerseits im Verlauf des Beziehungsaufbaus ein feinfüh-
liges »Lesen« der Signale des Kindes erleichtert und andererseits als vorgelebtes Modell bei älteren 
Kindern auch deren Unterscheidungsfähigkeit zwischen innerer und äußerer Wirklichkeit, die Fähigkeit 
zur Perspektivenübernahme, zu Mitgefühl und zu Kompromissen fördert (vgl. C.4). 
62 Für eine Erläuterung und Anwendung auf Vater-Kind Bindungsbeziehungen siehe Grossmann u.a. 
(2002), vergleichbare Befunde für Mütter in einer Aufgabensituation beispielsweise bereits bei Matas/
Arend/Sroufe (1978).
63 Vgl. Marvin u.a. (2003), Gottman/Katz/Hooven (1997).

57 Eine konzeptuelle Analyse und Meta-Analyse der empirischen Befunde findet sich bei De Wolff/Van 
Ijzendoorn (1997).
58 Scheuerer-Englisch (2009).
59 In deutscher Sprache bei Grossmann/Grossmann (2003, S. 431-441) veröffentlicht, ebenso die Skalen 
»Zusammenspiel versus Beeinträchtigung« und »Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit«.
60 Für eine gut verständliche Einführung siehe etwa Becker-Stoll/Niesel/Wertfein (2009). Eine Einbettung 
in den gesamten Bereich der für die Jugendhilfe besonders bedeutsamen Teile der Entwicklungspsycho-
logie nimmt unter anderem Köckeritz (2004) vor.
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Die	von	der	Bindungstheorie	und	-forschung	entfaltete	Überzeugungskraft	
beruht zu einem nicht unwesentlichen Teil auf den empirischen Zusam-
menhängen,	die	zwischen	dem	unabhängig	eingeschätzten	Verhalten	von	
Bindungspersonen	als	»sichere	Basis«	bzw.	»sicherer	Hafen«	und	den	später	
von	Kindern	entwickelten	Bindungsstrategien	aufgezeigt	werden	können.	
Zur	Voraussetzung	hatte	dies	allerdings	die	Entwicklung	von	Methoden,	mit	
deren	Hilfe	Bindungsstrategien	von	Kindern	erfasst	werden	konnten.	Für	den	
Altersbereich von zehn bis achtzehn Monaten wurde hierfür in der Bindungs-
forschung	eine	als	»Fremde	Situation«	bezeichnete	Abfolge	bestehend	aus	zwei	
kurzen Trennungen und Wiedervereinigungen zwischen Kind und Bindungs-
person	als	Standardverfahren	etabliert.	In	der	»Fremden	Situation«	können	in	
dieser Altersphase Bindungsstrategien gegenüber der teilnehmenden Bin-
dungsperson recht zuverlässig sichtbar gemacht werden, auch bei Kindern die 
sich	regelmäßig	in	Tagesbetreuung	befinden.64 Dabei wurden zunächst drei 
Bindungsmuster beschrieben, die alters- und situationsbezogene Konkretisie-
rungen der bereits erläuterten übergeordneten Bindungsstrategien darstellen 
und	die	die	vorangegangenen	Bindungserfahrungen	des	Kindes	reflektieren.65 
•	 Bei	einem	als	»sicher« bezeichneten Muster kann das Kind Kummer 

gegenüber	der	Bindungsperson	offen	zeigen,	sie	bei	Kummer	als	»sicheren	
Hafen«	nutzen,	dort	emotionale	Sicherheit	finden	und	anschließend	von	
der	Bindungsperson	als	»sicherer	Basis«	aus	wieder	explorieren.	Dieses	
Bindungsmuster, auch als B-Muster bezeichnet, entspricht einer emotional 
offenen,	sicheren	Bindungsstrategie.	

•	 Einer	deaktiverenden	oder	unsicher-vermeidenden (A-Muster) Bindungs-
strategie	entspricht	in	der	Fremden-Situation	ein	Verhaltensmuster,	bei	
dem das Kind, trotz manchmal vorhandener Anzeichen von Kummer in 
Abwesenheit	der	Bindungsperson	und	physiologischer	Stressreaktionen,	
wenig Belastung gegenüber der Bindungsperson ausdrückt und sich statt-
dessen	in	der	Wiedervereinigung	mit	Exploration	beschäftigt.	Die	Bin-
dungsperson	wird	entsprechend	kaum	als	»sicherer	Hafen«	oder	»sichere	
Basis«	genutzt.	Bei	Körperkontakt	wird	häufig	Widerstand	(z.B.	Körper	
des	Kindes	versteift	sich,	Kind	lehnt	sich	weg)	sichtbar.	

•	 Bei	einem	unsicher-ambivalenten (C-Muster) Bindungsmuster, das einer 
hyperaktivierenden	Bindungsstrategie	entspricht,	zeigt	sich	das	Kind	bei	
und	manchmal	auch	schon	vor	der	Trennung	sehr	belastet.	Exploration	
kommt	kaum	vor.	Aus	dem	Kontakt	mit	der	Bindungsperson	kann	das	
Kind wenig emotionale Sicherheit ziehen und bleibt entsprechend längere 
Zeit	belastet.	Teilweise	erscheint	das	Kind	in	seiner	Belastung	sehr	passiv,	
d.h.	es	sucht	nicht	selbst	den	Kontakt	zur	Bindungsperson,	teilweise	zeigt	
sich	ein	Wechsel	von	anklammerndem	Verhalten	und	wütender	Zurück-
weisung	der	Bindungsperson.	

Eine kontrollierende Bindungsstrategie wurde innerhalb der Altersgruppe, die 
von	der	»Fremden	Situation«	erfasst	wird,	noch	nicht	beobachtet.	Jedoch	fie-
len	nach	einer	Reihe	von	Untersuchungen	Kinder	auf,	die	sich	widersprüch-
lich	oder	ungewöhnlich	verhielten,	beispielsweise	auf	die	Bindungsperson	zu-
liefen,	aber	noch	vor	ihr	plötzlich	stoppten	oder	die	in	der	Situation	starr	und	
wie	»eingefroren«	erschienen.	Solche	Verhaltensweisen	wurden	als	Anzeichen	
einer Desorganisation des ansonsten bei Kindern dieses Alters erwartbar auf 
die	Bindungsperson	hin	ausgerichteten	Verhaltensmusters	gedeutet.66 Teilwei-
se	wurden	Kinder	mit	Anzeichen	von	Bindungsdesorganisation	als	Gruppe	
zusammengefasst, teilweise wurde Desorganisation als zusätzliches Merkmal 
bei einer ansonsten noch erkennbaren grundlegend sicheren oder unsicheren 
Bindungsstrategie	behandelt.	

Mit	der	Möglichkeit	zur	Erfassung	kindlicher	Bindungsstrategien	in	der	
»Fremden	Situation«	wurden	Fragen	nach	den	Wurzeln,	der	Häufigkeit	und	
der	langfristigen	Bedeutung	der	verschiedenen	Bindungsmuster	einer	Un-
tersuchung	zugänglich.	Wurzeln	der	verschiedenen	Bindungsmuster	in	der	
frühen Kindheit fanden sich überwiegend in der Beziehungsgeschichte und 
beobachtbaren	Qualität	der	erfahrenen	Fürsorge	durch	die	jeweilige	Bin-
dungsperson,	d.h.	sichere	Bindungsmuster	entwickelten	Kinder	am	häufigsten	
gegenüber verfügbaren, im Spiel und in Belastungssituationen feinfühligen 
Bindungspersonen	mit	der	Fähigkeit,	sich	in	das	Kind	hineinzuversetzen	
und	es	als	eigenständige	Person	zu	sehen	sowie	anzunehmen.67 In der Regel 
war es dabei für die Herausbildung eines sicheren Bindungsmusters ausrei-
chend, wenn Kinder meistens, aber nicht immer positive Erfahrungen mit 
der	Bindungsperson	machen	konnten.	Allerdings	wurden	auch	Gruppen	von	
Kindern	sichtbar,	die	eine	überdurchschnittlich	hohe	Qualität	der	Fürsorge	
benötigen,	um	eine	sichere	Bindungsstrategie	entwickeln	zu	können.68 Hin-

66 Zur Geschichte und näheren Beschreibung von Bindungsdesorganisation bieten Hesse/Main (2002) eine 
deutschsprachige Einführung, für einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand siehe Green/Goldwyn 
(2002) sowie Solomon/George (im Druck).
67 Zusammenhänge zu den in der »Fremde Situation« beobachteten Bindungsmustern und der Verfüg-
barkeit der Bindungspersonen finden sich etwa bei Biringen u.a. (2005), zur Feinfühligkeit im Spiel siehe 
beispielsweise Van Ijzendoorn u.a. (2000), zur Feinfühligkeit gegenüber Belastungssignalen des Kindes 
siehe McElwain/Booth-LaForce (2006) und zur Fähigkeit der Bindungsperson sich in das Kind hinein-
zuversetzen siehe etwa Koren-Karie u.a. (2002) oder Fonagy u.a. (1991). Meta-analytische Zusammen-
fassungen des Forschungsstandes zu Wurzeln früher Bindungsmuster gegenüber Mutter und Vater in 
der Qualität des Verhaltens dieser Bindungspersonen als »sichere Basis« bzw. »sicherer Hafen« bieten 
de Wolff/Van Ijzendoorn (1997), Van Ijzendoorn/de Wolff (1997) sowie Atkinson u.a. (2000a). Ahnert/
Pinquart/Lamb (2006) haben eine Meta-Analyse zum Verhalten von Bindungspersonen außerhalb des 
Kreises der Eltern und den Bindungsstrategien von Kindern vorgelegt. Diese Analyse bezieht sich über-
wiegend auf Bezugserzieherinnen in der Kindertagesbetreuung. 
68 Dies scheint etwa bei temperamentsbedingt hochgradig irritierbaren Kindern der Fall zu sein. Siehe 
hierzu etwa Van den Boom (1994) sowie Velderman u.a. (2006). 

Bindungsmuster in der »Fremden Situation« als Konkretisierung von Bindungsstrategien

64 Vgl. Belsky/Braungart (1991).
65 Beispiele der Verhaltensmuster sowie der beschriebenen Qualitäten im Verhalten von Bindungs-
personen finden sich auf der DVD »Bindungstheorie und Bindungsforschung« von Rüdiger Kißgen, 
vertrieben über das Netzwerk Medien der Universität Köln, Frangenheimstr. 4, 50931 Köln sowie auf 
der DVD in der Broschüre »Die Chance der ersten Monate. Feinfühlige Eltern – gesunde Kinder«, die von 
der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, Universitätsklinikum Ulm herausgegeben 
wurde.

Beziehungsgeschichte, Stabilität, Veränderung und Bedeutung verschiedener Bindungsstrategien
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sichtlich der unterschiedlichen Wurzeln von unsicher-vermeidenden und 
unsicher-ambivalenten Bindungsmustern deuten die vorliegenden Befunde 
darauf	hin,	dass	ein	einmischendes,	wenig	auf	das	Kind	eingehendes	Ver-
halten sowie ein Rückzug der Bindungsperson oder eine Zurückweisung bei 
Belastung zu den Bedingungen zählen, unter denen Kinder eine deaktivie-
rende	Bindungsstrategie	ausformen.69 Bei unsicher-ambivalenten Bindungs-
mustern	scheint	ein	Verhalten	der	Bindungspersonen	zugrunde	zu	liegen,	
das	durch	Inkonsistenz	gekennzeichnet	ist,	die	auch	durch	überhöhte,	dann	
nicht	umsetzbare	Ansprüche	an	das	eigene	Fürsorgeverhalten	und/oder	durch	
eine	überdurchschnittliche	Furcht	und	Skepsis	hinsichtlich	Trennungen	und	
Eigenständigkeit	des	Kindes	bedingt	sein	kann.70 Die bei manchen Kindern 
beobachtbaren Anzeichen von Desorganisation im Bindungsverhalten wur-
den schließlich auf einen inneren Konflikt des Kindes zurückgeführt und 
zwar	zwischen	einem	(in	der	»Fremden	Situation«	durch	die	Trennungen	
ausgelösten)	Impuls	hin	zur	Bindungsperson	und	einem	Impuls	weg	von	ihr.	
Als	Ursache	des	Impulses	weg	von	der	Bindungsperson	wurde	angenommen,	
das Kind habe mit der Bindungsperson ängstigende Erfahrungen gemacht, 
so	dass	sie	auch	eine	Quelle	von	Furcht	darstellt.	Tatsächlich	fanden	sich	bei	
Hausbeobachtungen	mit	Müttern	teilweise	solche	beängstigenden	Verhal-
tensweisen.71 Weiterhin trat Bindungsdesorganisation häufig nach belegten 
Vorfällen	von	Misshandlung,	Vernachlässigung	oder	Partnerschaftsgewalt	
auf, von denen plausiblerweise angenommen werden kann, dass sie beängsti-
gende	Erfahrungen	des	Kindes	im	familiären	Umfeld	darstellen.72 

Zudem mehren sich die Hinweise auf eine Untergruppe von Kindern mit 
genetisch bzw. temperamentsbedingt erhöhten Risiken für Bindungsdesorganisa-
tion.73 Obwohl häufig nur in kurzen Zeitabschnitten unterhalb einer Stunde 
erfasst	wurde,	inwieweit	Bindungspersonen	die	Rolle	als	»sichere	Basis«	bzw.	
»sicherer	Hafen«	ausfüllen,	zeigen	die	vorliegenden	Studien	im	Mittel	doch	
moderat starke Zusammenhänge zu den sich im Kleinkindalter herausbilden-
den	Bindungsmustern.	Moderat	starke	statistische	Zusammenhänge	ent-
sprechen	in	etwa	einer	um	50%	steigenden	Wahrscheinlichkeit	eines	sicheren	
Bindungsmusters	bei	hoher	Qualität	der	Fürsorge	im	Verhältnis	zu	einer	
geringen	Qualität.	Damit	handelt	es	sich	um	einen	in	der	Alltagswelt	deut-
lich	spürbaren	Effekt,	der	aber	von	einer	zu	100%	möglichen	Vorhersage	des	
Bindungsmusters	erkennbar	weit	entfernt	ist.	Vermutlich	können	mit	einer	

verbesserten Methodik noch etwas stärkere Zusammenhänge gefunden wer-
den, so gibt es bislang nur einzelne Studien, die potenziell ebenfalls wichtige 
alltägliche	Fürsorgesituationen,	wie	etwa	das	nächtliche	Trösten74 des Kindes, 
das Baden75 oder den Einkauf mit dem Kind,76	einbeziehen.	

Unabhängig	von	der	Stärke	des	Zusammenhangs	haben	aber	Interven-
tionsstudien,	in	denen	zum	Beispiel	durch	die	Förderung	eines	feinfüh-
ligen	Verhaltens	bei	den	Bindungspersonen	die	Wahrscheinlichkeit	sicherer	
Bindungsstrategien gesteigert werden konnte, deutlich Belege für einen 
ursächlichen Einfluss der Qualität der Fürsorge auf kindliche Bindungsstra-
tegien	geliefert.77 Dies bedeutet nicht, dass die Lebensumstände von Bin-
dungspersonen	und	Kindern	oder	grundlegende	persönliche	Merkmale	der	
Bindungspersonen,	wie	etwa	ihre	psychische	Gesundheit,	ohne	Einfluss	auf	
die	Bindungsentwicklung	wären.78 Allerdings entfalten diese lebensweltlichen 
Faktoren	ihre	Wirkung	in	der	Mehrzahl	der	Studien,	die	dies	geprüft	haben,	
über	Unterschiede	im	Verhalten	der	Bindungsperson	als	»sichere	Basis«	bzw.	
»sicherer	Hafen«.79 

Vor	allem	für	die	Auswirkungen von Partnerschaftskonflikten und Part-
nerschaftsgewalt sind jedoch auch direkte Auswirkungen auf die emotionale 
Sicherheit	von	Kindern	und	ihre	Bindungsstrategien	belegt.80 Die Bedeutung 
lebensweltlicher	Faktoren	tritt	stärker	hervor,	wenn	Kinder	besonders	hohe	
Fürsorgeanforderungen	stellen81 oder die hauptsächlich betreuende Bindungs-
person	Belastungen	bzw.	Einschränkungen	aufweist.82 

Zusammenhänge	zwischen	qualitativen	Merkmalen	der	Fürsorge	durch	
Bindungspersonen und sich herausbildenden Bindungsmustern wurden in 
mehreren	afrikanischen,	asiatischen,	europäischen	und	amerikanischen	Ge-
sellschaften	gefunden.83	Im	Verhältnis	zum	ganz	überwiegenden	Teil	psycho-
logischer	und	sozialpädagogischer	Theoriebildung	steht	das	Verständnis	der	
Wurzeln von Bindungssicherheit damit auf einem breiten kulturübergreifen-
den	Boden.	Im	Verhältnis	zu	den	mehr	als	1000	bekannten	menschlichen	
Kulturen84	ist	die	Anzahl	der	vorliegenden	Studien	aber	noch	gering.	Aus	
Deutschland	liegen	mindestens	15	Studien	vor,	in	denen	die	»Fremde	Situa-
tion«	eingesetzt	wurde.85	Weitgehend	in	Übereinstimmung	mit	dem	Durch-

74 Higley/Dozier (2009).
75 Silva et al. (2002).
76 Arter/Bunge/Meinz (2009).
77 Für eine Forschungsübersicht siehe Berlin/Zeanah/Lieberman (2008).
78 Tatsächlich lassen sich meta-analytisch etwa Zusammenhänge zwischen der psychischen Gesundheit 
von Müttern als Bindungspersonen und der kindlichen Bindungssicherheit ihnen gegenüber aufzeigen 
(Atkinson u.a. 2000b). Ähnliche Zusammenhänge bestehen auch für die Qualität der Partnerschaft der 
Eltern (z.B. Owen/Cox 1997) sowie für die Stressbelastung der Familie (Atkinson u.a. 2000b).
79 Für eine Forschungsübersicht siehe Belsky/Fearon (2008).
80 Siehe beispielsweise Finger u.a. (2009).
81 Crockenberg (1981) fand etwa bei Familien mit hochgradig irritierbaren Kindern positive Effekte sozi-
aler Unterstützung auf die Häufigkeit sicherer Bindungsmuster.
82 In einer Studie von Das Eiden/Teti/Corns (1995) fanden sich beispielsweise positive Wirkungen einer 
guten Partnerschaft auf die mütterliche Feinfühligkeit und das Kind-Mutter Bindungsmuster nur bei 
Müttern, die von der Verarbeitung ihrer eigenen Bindungsgeschichte her ein Risiko für ein unsicheres 
Bindungsmuster trugen.
83 Für eine Forschungsübersicht siehe Van Ijzendoorn/Sagi-Schwartz (2008).
84 Price (1989).
85 So eine Forschungsübersicht von Gloger-Tippelt/Vetter/Rauh (2000). Ganz überwiegend wurden Bin-
dungsmuster gegenüber Müttern untersucht. Einzelne Studien fokussieren auf Väter oder Bezugserzie-
herinnen in der Krippe. Die Stichproben entstammen ganz überwiegend der Mittelschicht und enthalten 
kaum Migrantenfamilien.
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69 Siehe etwa Kochanska/Coy (2002) oder Edelstein u.a. (2004). Eine Forschungsübersicht bieten Belsky/
Fearon (2008). Eine neuere Studie, die bei sicher und vermeidend an die Mutter gebundenen Kindern 
Unterschiede in der physiologischen Reaktion der Mutter angesichts von Belastungsanzeichen des Kin-
des berichtet, wurde von Hill-Soderlund u.a. (2008) veröffentlicht. 
70 Vgl. Isabella u.a. (1989) sowie Harel/Scher (2003) und Mayseless (1998). Einen Überblick über die 
etwas ältere Literatur bieten Cassidy/Berlin (1994). 
71 In Beobachtungssituationen mitzuerlebende, das Kind irritierende oder ängstigende Verhaltensweisen 
der Bindungsperson sind in der Regel nicht sehr schwerwiegend und bestehen beispielsweise in für das 
Kind unverständlichen Unterbrechungen im Kommunikationsfluss, während derer die Bindungsperson 
selbst furchtsam und belastet erscheint. Solche Verhaltensweisen wurden beispielsweise nach einer 
Fehlgeburt beobachtet und standen mit Bindungsdesoganisation bei einem nachfolgend geborenen 
Kind in Zusammenhang (z.B. Hughes u.a. 2006). Für eine Forschungsübersicht siehe Madigan u.a. 
(2006).
72 Befunde zu Bindungsdesorganisation nach Misshandlung bzw. Vernachlässigung wurden von Van 
Ijzendoorn u.a. (1999) zusammengetragen, zur Häufigkeit von Bindungsdesorganisation nach Partner-
schaftsgewalt siehe Zeanah u.a. (1999).
73 Für eine Übersicht und zusätzliche Befunde siehe Spangler u.a. (2009).



148 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe 149 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe

schnitt	europäischer	und	US-amerikanischer	Studien	zeigte	die	größte	Grup-
pe	(59%)	der	Kinder	ein	sicheres	Bindungsmuster	gegenüber	der	einbezogenen	
Bindungsperson.	Etwa	ein	Drittel	der	Kinder	(29%)	wies	ein	unsicher-vermei-
dendes,	etwa	ein	Zehntel	(8%)	ein	unsicher-ambivalentes	Bindungsmuster	auf.	
Bei	einem	Fünftel	der	Kinder	wurden	darüber	hinaus	Anzeichen	von	Bin-
dungsdesorganisation beobachtet, überwiegend wurde das Bindungsmuster 
dieser	Kinder	ansonsten	als	sicher	beurteilt.	

Zusammenhänge zwischen Migrationsprozessen, der von Bindungs-
personen	gebotenen	Fürsorge	und	der	Häufigkeit	der	verschiedenen	Bin-
dungsmuster	wurden	bislang	noch	kaum	untersucht.86 In mehreren Studien, 
allerdings nicht in Deutschland, wurden Bindungsmuster von Kindern aus 
Familien	untersucht,	die	in	relativer	Armut	leben.	Im	Verhältnis	zum	Durch-
schnitt	der	europäischen	und	US-amerikanischen	Studien	fanden	sich	dabei	
häufiger unsichere Bindungsmuster sowie Anzeichen von Bindungsdesorga-
nisation,	wobei	der	Zusammenhang	durch	Einschränkungen	in	der	Fähigkeit	
und	Möglichkeit	der	Bindungspersonen,	dem	Kind	als	»sichere	Basis«	bzw.	
»sicherer	Hafen«	zu	dienen,	vermittelt	wurde.87	Gelang	es	Bindungspersonen,	
trotz der Belastungen aufgrund von Armut, ein feinfühliges und positives 
Fürsorgeverhalten	zu	zeigen,	so	waren	ganz	überwiegend	sichere	Bindungs-
muster	zu	beobachten.88 

Mittel- und langfristige Auswirkungen unterschiedlicher Bindungserfahrungen 
Ihre	Bedeutung	erhält	die	Erörterung	der	Wurzeln	und	Häufigkeit	verschie-
dener Bindungsmuster erst durch die Befundlage zu mittel- und langfristigen 
Auswirkungen	unterschiedlicher	Bindungserfahrungen	von	Kindern.	Solche	
Auswirkungen wurden bislang vor allem in vier Bereichen untersucht:
•	 im	Bereich	enger	Vertrauensbeziehungen,	also	der	Beziehungen	zu	
 leiblichen oder sozialen Eltern, Partnern und Kindern; 
•	 im	Bereich	der	globalen	sozialen	Fähigkeiten,	etwa	im	Hinblick	auf	die	

Fähigkeit	zur	Integration	in	die	Gleichaltrigengruppe,	die	Fähigkeit	zum	
Aufbau	von	Freundschaften	oder	die	Fähigkeit	soziale	Konflikte	zu	lösen;	

•	 im	Bereich	von	Selbstbild	und	Identität;	
•	 im	Bereich	von	psychischer	Gesundheit	und	Resilienz,	also	der	Fähigkeit	

sich	trotz	Belastungen	positiv	weiterzuentwickeln	bzw.	nach	einer	Bela-
stung	rasch	wieder	zu	einer	positiven	Anpassung	zurückzufinden.	

Der	Gedanke,	dass	frühere	Bindungserfahrungen,	d.h.	Bindungserfahrungen	
in	den	ersten	drei	bis	fünf	Lebensjahren,	die	Gestaltung	späterer	Bindungs-,	
Partner-	oder	Fürsorgebeziehungen	beeinflussen,	zählt	zu	den	Kernvorstel-
lungen	der	Bindungstheorie.89 Zunächst wurde diese Annahme im Hinblick 
auf die Stabilität kindlicher Bindungsstrategien gegenüber beständigen 

86 Für Ausnahmen siehe Van Ijzendoorn (1990) sowie Schölmerich u.a. (1997).
87 So etwa Raikes/Thompson (2005).
88 Vgl. Egeland/Sroufe (1981), Spieker/Booth (1988).
89 Bowlby (1982).

Bindungspersonen	untersucht.90	Bis	zum	Grundschulalter	wurden	dafür	in	
mehreren Studien bei Kindern wiederholt Bindungsmuster beobachtet, wobei 
sich eine substanzielle Stabilität zeigte,91 die zu einem großen Teil auf die Be-
ständigkeit	in	der	Qualität	der	Fürsorge	zurückzuführen	war.	Zudem	konn-
ten	Veränderungen	in	den	beobachtbaren	Bindungsmustern	in	vielen	Fällen	
auf	sich	verändernde	Fürsorgebedingungen	zurückgeführt	werden.92 Ab dem 
Kindergartenalter treten Studien hinzu, die in der frühen Kindheit beobacht-
bare	Bindungsmuster	mit	bei	den	Kindern	erhobenen	»inneren	Arbeitsmodel-
len	(internal	working	models)«93	in	Zusammenhang	bringen.	

Die hierfür entwickelten Methoden nutzen die ab einem Alter von 3 bis 
4	Jahren	erstmals	vorhandenen	und	danach	weiter	zunehmenden	Möglich-
keiten,	mittels	thematischer	Anstöße	im	Gespräch	mit	Kindern	Einblick	in	
ihre	innere	Welt	zu	bekommen.	Wie	bei	den	beobachteten	Bindungsmustern	
wird	versucht,	anhand	der	Gesamtheit	der	Angaben	und	Reaktionen	des	Kin-
des	auf	eine	zugrunde	liegende	Bindungsstrategie	zu	schließen.94 

90 Da die »Fremde Situation« nach dem zweiten Lebensjahr Bindungsstrategien nicht mehr zuverlässig 
sichtbar macht, mussten neue Erhebungsverfahren entwickelt werden, wobei sich drei Familien von Me-
thoden herausgebildet haben: (a) Relativ nah an der »Fremde Situation« bleiben Methoden, die weiterhin 
auf die Beobachtung einer Wiedervereinigung nach einer Trennung setzen, aber die Dauer der Trennung 
ausdehnen, während der Trennung thematische Anreize setzen und in der Wiedervereinigung teilweise 
auch die sprachliche Kommunikation mit in die Analyse einbeziehen. (b) Ebenfalls auf Beobachtung, aller-
dings im häuslichen Umfeld, setzen standardisierte Beschreibungen alltäglichen Bindungsverhaltens mittels 
eines Q-Sorts (Kartenset mit beschreibenden Aussagen, die nach der Beobachtung entsprechend einer 
vorgegebenen Verteilung entlang einer Achse von »sehr typisch« bis »sehr untypisch« gelegt werden). (c) 
Eine neue Ebene erreichen Verfahren, die mittels Geschichtenanfängen, thematischen Fotografien bzw. 
Zeichnungen oder im Interview innere Bilder (Repräsentationen) des Kindes von Bindungsbeziehungen 
erheben, wobei Angaben häufig inhaltlich (z.B. Darstellungen der Bindungsperson als unterstützend), aber 
auch im Hinblick auf Sprachfluss, Stimmigkeit, Organisiertheit oder Detailhaltigkeit der Schilderungen ein-
geschätzt werden. Einen deutschsprachigen Überblick über einen Teil der vorliegenden Methoden geben 
Julius u.a. (2009). Ein deutschsprachiges Interviewverfahren für die mittlere Kindheit wurde von Zimmer-
mann/Scheuerer- Englisch (2003) vorgeschlagen. Der internationale Stand der Methodendiskussion wird 
bei Kerns u.a. (2005), Dwyer (2005) sowie Solomon/George (2008) zusammengefasst.
91 Eine Forschungsübersicht von Scharfe (2003) zählte mehr als 19 Studien mit mehr als 2000 einbezo-
genen Familien, in denen in der frühen Kindheit bis maximal zum Grundschulalter mehrfach Bindungs-
muster erhoben wurden. Die Abstände zwischen den Beobachtungen betrugen ein bis fünf Jahre und es 
wurde eine mittlere Stabilität von 65% angegeben. 
92 Vgl. Belsky/Fearon (2002), NICHD Early Child Care Research Network (2006). 
93 Innere Arbeitsmodelle wurden als »Vorstellungsmodelle von der Welt und von sich selbst (…), mit de-
ren Hilfe (das Individuum) Ereignisse wahrnimmt, die Zukunft vorhersieht und seine Pläne macht« (Bowl-
by, 1976, S. 247) konzipiert. Als angenommene geistige Repräsentationen sollen sie die Erfahrungen mit 
bindungsrelevanten Situationen, also etwa mit der Verfügbarkeit der Bindungspersonen, abbilden. Der 
Vorstellung der Bindungstheorie nach enthalten sie affektive und kognitive Komponenten, sind zum Teil 
unbewusst, weisen eine Tendenz zur Stabilität auf, können aber aufgrund neuer Beziehungserfahrungen 
verändert und überarbeitet werden. Dies erfordert aber Zeit. Innere Arbeitsmodelle sollen Regelsysteme 
für die gefühlsmäßige Bewertung von Erfahrungen in sozialen Beziehungen schaffen, ebenso Regeln für 
die Richtung der Aufmerksamkeit und den Zugang zu bindungsrelevanten Gedächtnisinhalten (z.B. das 
Wissen über sich selbst oder die Bindungspersonen). Es wird angenommen, dass sie Erwartungen über 
Bindungspersonen und das eigene Selbst enthalten und damit das beobachtbare bindungsbezogene 
Verhalten, die geistige Flexibilität im Zugang und Umgang mit beziehungsrelevanten Themen und die 
soziale Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung der Person steuern. 
94 Beispielsweise werden in einem Geschichtenergänzungsverfahren (für eine deutschsprachige Darstel-
lung siehe Bretherton/Kißgen 2009) sieben Szenarien mittels Puppenfiguren angespielt und das Kind wird 
gebeten, die Geschichte weiterzuspielen. Abgesehen von zwei Geschichten zum Aufwärmen bzw. Aus-
klingen sprechen die vorgegebenen Szenarien bindungsrelevante Themen und Gefühle an. So verletzt sich 
das Kind etwa in einer Geschichte am Knie, fürchtet in einer anderen Geschichte abends im Kinderzimmer 
sei ein Monster oder erlebt eine Trennung von den Bindungspersonen für eine Nacht. Bei der Auswertung 
wird darauf geachtet, ob und wie das Kind die Bindungsthemen aufgreift und welche Lösungsstrategien 
sichtbar werden. Die Zuordnung zu einer Bindungsstrategie erfolgt anhand eines Manuals.
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Die	vorliegenden	Studien	zeigen	insgesamt	eine	hohe	Überstimmung	zwi-
schen aktuell beobachtbaren Bindungserfahrungen des Kindes und Einschät-
zungen der kindlichen Repräsentation seiner Bindungsstrategie sowie eine 
moderate Stabilität hinsichtlich der in der frühen Kindheit beobachteten Bin-
dungsmuster.95 Trotz erheblicher weiterer Entwicklungsveränderungen in der 
mittleren Kindheit und im Jugendalter neigen die in inneren Arbeitsmodellen 
enthaltenen Bindungsstrategien dann recht deutlich zur Beständigkeit, soweit 
sich	keine	größeren	Umbrüche	in	den	Lebensumständen	ergeben.96 Selbst 
über	den	langen	Zeitraum	von	15-16	Jahren	und	sehr	unterschiedlichen	Me-
thoden ergeben sich zudem zwischen beobachteten Bindungsstrategien in der 
frühen Kindheit und der Bindungsrepräsentation97 im Jugendalter im Mittel 
der	Studien	noch	schwache,	aber	vom	Zufall	abgrenzbare	Zusammenhänge.98 

Diese	Zusammenhänge	werden	stärker,	wenn	in	der	Gesamtschau	be-
trachtet wird, inwieweit die wichtigsten Bindungspersonen der Kinder in den 
ersten Lebensjahren über mehrere Beobachtungen hinweg in der Lage waren, 
ihre	Rolle	als	»sichere	Basis«	bzw.	»sicherer	Hafen«	auszufüllen.99 Bindungs-
desorganisation	als	Anzeichen	einer	für	das	Kind	zunächst	unauflösbaren	
Furcht	vor	der	Bindungsperson	ist	als	Phänomen	wenig	stabil100 und mün-
det	häufig	in	eine	kontrollierende	oder	andere	unsichere	Bindungsstrategie.	
Teilweise	finden	sich	aber	bei	betroffenen	Kindern	in	den	»inneren	Arbeits-

modellen«	charakteristische	Besonderheiten	in	Form	Furcht	auslösender	
Bindungspersonen, ausgeprägter Hilflosigkeit angesichts von vorgestellten 
bindungsrelevanten	Situationen	oder	zerstörerischer,	aggressiver	Phantasien.101 

Das	im	Jugendalter	bzw.	jungen	Erwachsenenalter	bestehende	innere	Ar-
beitsmodell	von	Bindung	hat	sich	schließlich	für	die	Gestaltung	von	Partner-
schaftsbeziehungen102 und den Aufbau von Bindungsbeziehungen zu eigenen 
Kindern103	als	bedeutsam	und	vorhersagekräftig	erwiesen.	Hier	schließt	sich	
gewissermaßen der Kreis und es wird ein Entwicklungsprozess sichtbar, der 
im	Normalfall	von	einem	an	das	Fürsorgeverhalten	der	Eltern	angepassten	
Bindungsmuster bei Kleinkindern über den Aufbau innerer Arbeitsmodelle 
von	Bindung	hin	zu	der	Fähigkeit	führt,	neue	Vertrauensbeziehungen	ak-
tiv,	aber	orientiert	an	den	eigenen	Erfahrungen	zu	gestalten.	Im	Prozess	der	
Entwicklung	und	Gestaltung	neuer	Beziehungen	ist	Veränderung	nicht	aus-
geschlossen, aber vor allem mit der Ausbildung und Konsolidierung innerer 
Arbeitsmodelle gibt es eine erkennbare Tendenz, an überlernten Mustern im 
Denken	und	Fühlen	festzuhalten	und	neue	Beziehungen	entsprechend	zu	
gestalten.	

Obwohl	sie	eine	andere	Gruppe	von	Beziehungen	darstellen,	fanden	sich	
auch	für	Gleichaltrigenbeziehungen	Zusammenhänge	zu	den	Bindungserfah-
rungen	und	-strategien	von	Kindern.104	Sowohl	im	Hinblick	auf	die	Fähig-
keit,	sich	in	die	Gruppe	der	Gleichaltrigen	einzufügen	als	auch	im	Hinblick	
auf	die	Fähigkeit,	länger	andauernde,	vertrauensvolle	Freundschaften	aufzu-
bauen,	fanden	sich	Vorteile	für	Kinder	mit	sicherer	Bindungsstrategie.	Kinder	
mit	deaktivierender	bzw.	unsicher-vermeidender	Bindungsstrategie	schienen	
distanziertere, weniger verbindliche Beziehungen zu bevorzugen, von denen 
sie	teilweise	viele	besaßen.	Kinder	mit	hyperaktivierender	Bindungsstrategie	
bzw.	unsicher-ambivalentem	Bindungsmuster	präsentierten	sich	in	der	Welt	
der	Gleichaltrigen	meist	als	unsicher	und	bedürftig,	weshalb	sie	teilweise	am	
Rande	standen	oder	ausgegrenzt	wurden.	Noch	häufiger	war	dies	aber	das	
Schicksal	von	Kindern	mit	Bindungsdesorganisation	in	der	Vorgeschichte,	
die	von	Gleichaltrigen	teilweise	als	wenig	vorhersehbar	oder	»merkwürdig«	
angesehen	wurden.	Einige	dieser	Kinder	gingen	aber	auch	enge	Beziehungen	
ein,	in	denen	sie	starke	Kontrolle	ausübten	oder	sich	kontrollieren	ließen.	

95 Derzeit liegen mindestens acht Studien vor, die Zusammenhänge zwischen beobachteten Bindungs-
mustern in der frühen Kindheit und der eingeschätzten, im inneren Arbeitsmodell repräsentierten 
Bindungsstrategie im Kindergarten bzw. Grundschulalter geprüft haben (Main/Kaplan/Cassidy 1985; 
Scheuerer-Englisch 1989; Bretherton/Ridgeway/Cassidy 1990; Bar-Haim u.a. 2000; Bohlin/Hagekull/
Rydell 2000; Aviezer u.a. 2002; Gloger-Tippelt u.a. 2002; Steele/Steele/Johannson 2002). Obwohl eine 
systematische Übersichtsarbeit aussteht, sprechen die sehr gemischten Befunde für eine insgesamt 
eher geringe Stabilität, wobei durch die zunehmende Beherrschung der Sprache angestoßene Verän-
derungen in den Bindungsbeziehungen von Kindern eine Rolle spielen können. Jedenfalls zeigen in fast 
allen hierzu vorliegenden Studien belegte Zusammenhänge zu aktuell erhobenen Bindungserfahrungen 
und Bindungsverhaltensweisen der Kinder, dass die sprachlich gewonnenen Zugänge zur inneren Welt 
der Bindungsvorstellungen relevante Unterschiede zwischen Kindern zu erfassen vermögen (z.B. Shoul-
dice/Stevenson-Hinde 1992; Bar-Haim u.a. 2000; Dubois-Comtois/Moss 2008). 
96 Siehe beispielsweise Ammaniti u.a. (2000); Allen u.a. (2004); Carlson/Sroufe/Egeland (2005); Gross-
mann/Grossmann/Kindler (2005); Main/Hesse/Kaplan (2005). 
97 Der Begriff der Bindungsrepräsentation wird mittlerweile in der Regel synonym zum Konzept des »in-
neren Arbeitsmodells von Bindung« gebraucht (z.B. bei Cassidy/Shaver 2008) und bezeichnet entspre-
chend die in der Organisation von bindungsrelevanten Erinnerungen und Bewertungen zum Ausdruck 
kommende Bindungsstrategie. Er wurde zunächst im Zusammenhang mit Erhebungsmethoden für 
innere Arbeitsmodelle von Bindung im Erwachsenen- und Jugendalter eingeführt, die im Verhältnis zu 
den inneren Arbeitsmodellen von Kindern abstrahierter erscheinen, also eher eine Integration der unter 
Umständen unterschiedlichen Bindungserfahrungen mit verschiedenen Bindungspersonen darstellen. 
Mehr noch als bei den in der Regel sprachlich weniger kompetenten Kindern wird bei der Erhebung der 
Bindungsrepräsentation mit Jugendlichen und Erwachsenen auf die sprachliche und inhaltliche Stim-
migkeit bei der Schilderung von Bindungserfahrungen geachtet, um idealisierte von erlebnisbegründet 
positiven Bindungserfahrungen unterscheiden zu können.
98 Für eine Meta-Analyse siehe Fraley (2002).
99 So etwa der Befund in der deutschen Regensburger Längsschnittstudie, der bei
Grossmann/Grossmann (2004) ausführlich erläutert wird.
100 Auf der Ebene beobachtbaren Verhaltens wird etwa in der Meta-Analyse von Van Ijzendoorn/Schu-
engel/Bakermans-Kranenburg (1999) über maximal 60 Monate eine eher geringe Stabilität (mit einem 
Korelationskoeffizienten von lediglich r=0.36) berichtet. Vergleichbare Befunde ergaben sich für den 
Übergang von beobachteten auf repräsentierte Bindungsstrategien sowie bei mehrfachen Erhebungen 
innerer Arbeitsmodelle (für eine Forschungsübersicht siehe Lyons-Ruth/Jacobvitz 2008).

Bindungserfahrungen und Gleichaltrigenbeziehungen
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101 Siehe beispielsweise Solomon/George/De Jong (1995); Sher-Censor/Oppenheim (2004).
102 Siehe beispielsweise Grossmann/Grossmann/Kindler (2005); Roisman u.a. (2005).
103 Eine Meta-Analyse von Van Ijzendoorn (1995) fand beispielsweise auf der Grundlage von 18 Studien 
mit mehr als 800 einbezogenen Eltern-Kind Paaren eine Übereinstimmung von 75% zwischen der Bin-
dungsrepräsentation der Eltern und dem später beim Kind beobachtbaren Bindungsmuster.
104 Für eine meta-analytische Zusammenfassung des Forschungsstandes siehe Schneider/Atkinson/Tardif 
(2001), für aktuelle narrative Übersicht siehe Booth-LaForce/Kerns (2008).
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Da	die	Beziehungen	zu	Gleichaltrigen	teilweise	in	sehr	intensiven	Beobach-
tungssituationen, beispielsweise einem Sommercamp105 oder einer schwierigen 
Aufgabensituation	mit	dem	besten	Freund106 gewonnen wurden, besitzen 
die gefundenen Zusammenhänge zu früheren Bindungserfahrungen Ei-
niges	an	Glaubwürdigkeit	und	Anschaulichkeit.	Sie	wurden	zudem	auch	bei	
adoptierten Kindern bestätigt,107 scheinen also unabhängig von genetischen 
Merkmalen zu sein, die Eltern als Bindungspersonen und leibliche Kinder 
ansonsten	teilen.	In	mehreren	Studien	wurde	danach	gesucht,	auf	welche	
Weise	Bindungserfahrungen	die	Gleichaltrigenbeziehungen	von	Kindern	be-
einflussen.	Zu	den	bislang	sichtbar	gewordenen	Vermittlungsmechanismen108 
zählt	die	bei	sicherem	Bindungshintergrund	größere	Fähigkeit,	wechselseitig	
emotional	positive	Situationen	zu	gestalten	und	zuzulassen,	eine	größere	
Fähigkeit,	bei	Problemen	gemeinsam	Lösungen	zu	entwickeln,	eine	geringere	
Neigung, anderen Kindern feindselige Absichten zu unterstellen und eine 
größere	Fähigkeit,	Erwachsene	als	Hilfe	zu	nutzen.	

Im Hinblick auf die Entwicklung von Selbstbild und Identität haben sich 
in	der	Bindungsforschung	zwei	Linien	herausgebildet.	In	der	ersten	For-
schungslinie wurde die bereits zu Beginn der Bindungsforschung geäußerte 
Vermutung	geprüft,	es	gebe	einen	engen	inneren	Zusammenhang	zwischen	
den Erfahrungen eines Kindes mit seinen Bindungspersonen und dem ent-
stehenden	Bild	von	sich	selbst	als	mehr	oder	weniger	liebenswert.109 Entspre-
chend wurde erwartet, dass Kinder mit sicherer Bindungsstrategie aufgrund 
ihrer	Erfahrungen,	emotionalen	Offenheit	und	Bereitschaft	zur	Erkundung	
der	inneren	Welt	die	größten	Chancen	haben	sollten,	ein	positiv	realistisches	
Selbstbild	aufzubauen.	Für	den	Altersbereich	von	fünf	bis	zehn	Jahren,	der	
durch die bislang vorliegenden Studien abgedeckt wird,110 wurde dies auch 
bestätigt.	Kinder	mit	deaktivierender	Bindungsstrategie	äußerten	demge-
genüber	zunächst	stark	idealisierende	Selbstbilder,	d.h.	sie	konnten	keinerlei	
Schwächen bei sich selbst einräumen, mit zunehmendem Alter vermieden sie 
Selbstbewertungen	immer	mehr.	Die	Selbstbilder	von	Kindern	mit	Anzeichen	
von	Bindungsdesorganisation	in	der	Vorgeschichte	erschienen	eher	instabil,	
teilweise	bizarr.	Bezüglich	Kindern	mit	einer	hyperaktivierenden	Bindungs-
strategie	liegen	keine	Befunde	vor.	Für	das	Jugendalter	deuten	die	wenigen	
bisherigen Studien111 auf eine mit einer sicheren Bindungsstrategie einherge-
hende	größere	Bereitschaft	zur	Identitätsexploration	hin,	d.h.	zur	Erkundung	
der	eigenen	Interessen	und	Vorlieben.	

Die	zweite	Forschungslinie	nimmt	ihren	Ausgang	bei	der	Vermutung,	Er-
fahrungen von Zurückweisung oder Bedrohung durch Bindungspersonen 
könnten	für	Kinder	so	schmerzhaft	oder	belastend	sein,	dass	sie	nur	schwer	
ins	Selbstbild	und	ins	Erleben	integriert	werden	können.	Entsprechend	wurde	
vor	allem	bei	Kindern	mit	Bindungsdesorganisation	in	der	Vorgeschichte	
nach Anzeichen von Dissoziation112	gesucht.	Derzeit	liegen	zwei	Längsschnitt-
studien113 vor, in denen Bindungsdesorganisation und frühe Belastungser-
fahrungen	erhoben	und	der	weitere	Verlauf	im	Hinblick	auf	Dissoziation	bis	
in	Erwachsenenalter	hinein	verfolgt	wurde.	Beide	Studien	kommen	zu	dem	
Ergebnis,	dass	vor	allem	frühe	Vernachlässigung	und	Bindungsdesorganisa-
tion	Risikofaktoren	für	dissoziative	Erfahrungen	sind.	Obwohl	Dissoziation	
in	der	Kindheit	eine	häufige	Reaktion	im	Umgang	mit	schwerwiegenden	
Belastungserfahrungen zu sein scheint, bilden langfristig weniger als zehn 
Prozent	der	Betroffenen	Symptome	in	krankheitswertigem	Umfang	aus.	In	
der Summe zeigen die Befunde, dass nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
Bindungserfahrungen je nach ihrer Qualität einen Beitrag zur Ausbildung 
eines positiv-realistischen Selbstbildes leisten, aber auch zu einem negativen, 
idealisierten	oder	brüchigen	Selbstbild	beitragen	können.	

Bezüglich der Zusammenhänge zwischen Bindungserfahrungen und Resili-
enz	bzw.	psychischen	Störungen	ist	anfangs	festzuhalten,	dass	weder	sichere	
Bindungsmuster Kinder unverwundbar machen, noch unsichere Bindungs-
muster	bzw.	Bindungsdesorganisation	Kinder	mehrheitlich	zu	psychischer	
Auffälligkeit	verurteilen.	Empirisch	zeigen	lässt	sich	gegenwärtig	aber,	dass	
Bindungs-	und	Verlusterfahrungen	im	Zusammenspiel	mit	weiteren	Faktoren	
die	Entwicklung	von	Kindern	in	Richtung	hin	zu	oder	weg	von	psychischer	
Gesundheit	beeinflussen.	Am	deutlichsten	wurde	dies	bislang	vermutlich	in	
einer	amerikanischen	Langzeitstudie	gezeigt,	die	unter	dem	Namen	»Min-
nesota	Longitudinal	Study	of	Parents	and	Children«	bekannt	geworden	ist.	In	
der	Untersuchung	wurden	Kinder,	die	durchwegs	unter	ungünstigen	sozioö-
konomischen	Umständen	aufwachsen	mussten,	von	der	Geburt	bis	mittler-
weile	ins	Erwachsenenalter	hinein	wissenschaftlich	begleitet.114 Die Befunde 
zeigen,	dass	unter	diesen	Umständen,	d.h.	mit	vielen	Belastungen	und	we-
nigen	materiellen	Ressourcen,	die	Qualität	der	Fürsorge	in	der	frühen,	aber	
auch	in	der	mittleren	Kindheit,	die	Bindungsstrategie	des	Kindes	bzw.	deren	
Fehlen	(Desorganisation)	in	den	verschiedenen	Entwicklungsabschnitten	im	
Zusammenspiel	mit	weiteren	Beziehungserfahrungen,	vor	allem	mit	Gleich-
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112 Dissoziation bezeichnet allgemein Unterbrechungen der normalen Integrität des bewussten Erlebens, 
etwa im Hinblick auf eine veränderte Körperwahrnehmung, einen fehlenden Zugang zu bestimmten 
Gedächtnisinhalten, eine deutlich verringerte Aufmerksamkeit für Umweltreize oder ein verändertes 
Identitätserleben. Innerhalb gewisser Grenzen scheinen Erfahrungen von Dissoziation weit verbreitet 
und nicht krankheitswertig. Zudem gibt es vermutlich einen normativen Entwicklungsverlauf mit einer 
abnehmenden Häufigkeit dissoziativer Erfahrungen. Je nach Ausmaß und Schweregrad wird gemäß 
den klassischen psychiatrischen Diagnoseschemata die Grenze zur krankheitswertigen Störung über-
schritten. Für einen Überblick über den Forschungsstand siehe Dell/O’Neil (2009).
113 Ogawa u.a. (1997), Dutra u.a. (2009).
114 Sroufe u.a. (2005).

105 Elicker/Englung/Sroufe (1992).
106 Zimmermann u.a. (2001).
107 Jaffari-Bimmel/Juffer/Van Ijzendoorn/Bakermans-Kranenburg/Mooijaart (2006).
108 Siehe beispielsweise McElwain u.a. (2008).
109 So etwa schon Bowlby (1976), ebenso Sroufe/Fleeson (1986).
110 Vgl. Cassidy (1988), Kindler (1990), Verschueren/Marcoen/Schoefs (1996), Clark/Symons (2000), 
Easterbrooks/Abeles (2000), Booth-LaForce u.a. (2006), Goodvin u.a. (2008).
111 Für eine Forschungsübersicht siehe Årseth u.a. (2009).

Bindungserfahrungen, Selbstbild und Identität

Bindungserfahrungen, psychische Gesundheit und Resilienz
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altrigen,	für	die	Häufigkeit	und	den	Schweregrad	psychopathologischer	Sym-
ptome	sehr	bedeutsam	waren.	Bowlby	(1973)	zitiert	zum	Verständnis	das	Bild	
verschiedener	Gleise,	auf	denen	Kinder	ins	Lebens	starten,	wobei	manche	
Gleise	weit	weg	von	attraktiven	Reisezielen	führen,	aber	alle	Gleise	wiederholt	
Weichen	passieren,	an	denen	die	weitere	Richtung	der	Fahrt	positiv	oder	ne-
gativ	beeinflusst	werden	kann.	Positive	bzw.	negative	Bindungserfahrungen	in	
verschiedenen	Lebensabschnitten	können	solche	Weichen	darstellen.	Sichere	
Bindungsbeziehungen in der frühen Kindheit, so ein Ergebnis der Minneso-
ta Langzeitstudie, stellen eine frühe Weiche in eine positive Richtung dar, 
d.h.	selbst	wenn	später	belastende	Lebensereignisse	(z.B.	Verlustereignisse)	
auftreten, werden diese von Kindern mit grundlegend positiven Bindungs-
erfahrungen eher und besser bewältigt als von Kindern mit grundlegend 
unsicheren	Erfahrungen.115	Aber	auch	bei	insgesamt	belastender	Vorgeschichte	
können	spätere	positive	Bindungserfahrungen	noch	wesentliche	Richtungsän-
derungen	bewirken	(vgl.	B.3.5).	

Jenseits der Rolle ungünstiger kindlicher Bindungserfahrungen als Teil von 
Entwicklungswegen,	die	krankheitswertige	psychische	Beeinträchtigungen	
beinhalten	können,	gibt	es	im	internationalen	Klassifikationssystem	psy-
chischer	Störungen	(ICD-	10)116 zwei	Störungsbilder,	bei	denen	Auffälligkeiten	
im	Bindungsverhalten	Kernmerkmale	darstellen.	Beide	Störungsbilder	gehen	
aber darüber hinaus und beschreiben gravierende Beeinträchtigungen in der 
sozialen	Entwicklung	insgesamt.117	Die	beiden	Störungsbilder	werden	als	
»Reaktive	Bindungsstörung	des	Kindesalters	(F94.1)«	und	»Bindungsstörung	
des	Kindesalters	mit	Enthemmung	(F94.2)«	bezeichnet.	Die	diagnostischen	
Leitlinien enthalten folgende Merkmale: 
•	 Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters (F94.1): Beginn in den ersten 

fünf	Lebensjahren	mit	anhaltender	Auffälligkeit	in	den	sozialen	Bezie-
hungsmustern	des	Kindes	in	Form	von	Furchtsamkeit	und	Übervorsich-
tigkeit	(auch	gegenüber	Bindungspersonen),	weiterhin	eingeschränkte	
soziale	Interaktionen	mit	Gleichaltrigen,	gegen	sich	selbst	oder	andere	
gerichtete	Aggressionen	sowie	Gefühle	des	Unglücklichseins.	

•	 Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung (F94.2): Beginn in 
den	ersten	fünf	Lebensjahren	mit	einem	auffälligen	sozialen	Verhaltens-
muster	in	Form	eines	diffusen,	nichtselektiven	Bindungsverhaltens	(d.h.	
eines	Bindungsverhaltens	auch	gegenüber	Fremden),	einer	ausgeprägten	
Suche	nach	Aufmerksamkeit,	wahllos	freundlichem	Verhalten	und	kaum	
gesteuerten	Interaktionen	mit	Gleichaltrigen.	
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Bei	beiden	Diagnosen	wird	verlangt,	dass	sie	nicht	einfach	als	Folge	einer	
tiefgreifenden	allgemeinen	Entwicklungsstörung	erklärt	werden	können.	Ob-
wohl	einige	der	zugrunde	liegenden	Verhaltensphänomene	bei	Kindern	schon	
vor langer Zeit erstmals beschrieben wurden,118	haben	beide	Störungsbilder	
erst	seit	kurzem	Eingang	in	die	gängigen	psychiatrischen	Klassifikationssy-
steme gefunden, wobei die Diskussion um angemessene Diagnosekriterien 
und die Abgrenzung einer ungünstigen, aber noch normalen Bindungsent-
wicklung	von	einer	pathologischen	anhält.119 Der Wissenstand im Hinblick 
auf	die	Entstehung	(Ätiologie),	den	Verlauf	sowie	Diagnose	und	Therapie	von	
Bindungsstörungen,	so	wie	sie	derzeit	definiert	sind,	ist	noch	sehr	lückenhaft,	
auch	wenn	das	Interesse,	auf	das	das	Störungskonzept	in	der	Fachöffent-
lichkeit	stößt,	immer	wieder	zur	Veröffentlichung	voreiliger	Gewissheiten	zu	
verleiten	scheint.	

Im	Hinblick	auf	die	Entstehung	von	Bindungsstörungen	mit	Enthem-
mung	kann	es	als	belegt	gelten,	dass	Vernachlässigung	in	Form	eines	feh-
lenden	Angebots	fester	Fürsorgepersonen	eine	verursachende	Bedingung	dar-
stellt.120	Vermutlich	sind	Kinder	in	der	ersten	Hälfte	des	ersten	Lebensjahres	
vor	den	schädlichen	Folgen	eines	häufigen	Wechsels	der	Betreuungspersonen	
noch	weitgehend	geschützt.121	Unklar	ist	bislang,	warum	manche	Kinder,	
trotz	eines	später	fehlenden	Beziehungsangebotes,	keine	Bindungsstörung	mit	
Enthemmung	ausbilden.	Ebenfalls	unklar	ist,	inwieweit	andere	Belastungen	
in	den	ersten	Lebensjahren	zur	Entstehung	dieser	Form	von	Bindungsstörung	
beitragen	können.122	Reaktive	Bindungsstörungen	werden	generell	eher	als	
eine	psychische	Folge	von	Misshandlung	gesehen.123 Allerdings deuten die 
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118 Beispielsweise die Beschreibungen von William Goldfarb (1943), der für einen konfessionellen New 
Yorker Pflegekinderdienst tätig war. Seine Forschungen an Pflegekindern mit und ohne frühe Heimun-
terbringung, waren einer der Gründe, warum die anfangs auch in Deutschland verbreitete Praxis, Kinder 
in Heimen »familientauglich« (d.h. in erster Linie: sauber) zu machen, aufgeben wurde. 
119 Beispielsweise empfehlen Zeanah/Mammen/Liebermann (1993) die Einführung weiterer diagnos-
tischer Untergruppen, etwa bezüglich Kindern mit fehlender Bindung, einer aggressiven Bindungsstö-
rung sowie einer Bindungsstörung mit Rollenumkehr. Ähnlich schlägt auch Brisch (1999) eine Auswei-
tung des Störungskonzeptes mit weiteren Untergruppen der Störung vor. 
120 Die wichtigsten Hinweise darauf ergeben sich aus Studien an Kleinkindern, die in Heimen ohne ent-
sprechendes Beziehungsangebot untergebracht waren. Neben Beschreibungen der Störung (ohne die 
damals noch nicht existierende Diagnose) aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts liegen 
hierzu mittlerweile mehrere, methodisch fortgeschrittene und aktuelle Studien an Kindern vor, die nach 
einer Heimunterbringung in den ersten Lebensmonaten bzw. Jahren adoptiert oder in einer Pflegefami-
lie untergebracht wurden. Eine englische Studie an Kindern, die in den ersten dreieinhalb Jahren ihres 
Lebens aus rumänischen Heimen nach England adoptiert wurden, fand beispielsweise im Alter von sechs 
Jahren einen Anteil von 19% der Kinder mit deutlichen Anzeichen der Störung (O’Connor/Rutter/the 
English and Romanian Adoptees Study Team 2000). Zudem fand sich in einer Untersuchung von Smyke/
Dumitrescu/Zeanah (2002) innerhalb einer Heimeinrichtung mit verschieden organisierten Gruppen ein 
deutlicher Zusammenhang zwischen der Häufigkeit, mit der die Betreuungspersonen wechselten und 
dem Auftreten von Anzeichen einer Bindungsstörung. 
121 In einer Studie mit Adoptionen aus Rumänien nach Kanada (Chisholm 1998) sowie in der Studie mit 
Adoptionen aus Rumänien nach England (O’Connor/Rutter/The English and Romanian Adoptees Study 
Team 2000) fanden sich bei in den ersten sechs Lebensmonaten adoptierten Kindern kaum Anzeichen 
von Bindungsstörungen. 
122 Zwei Studien an Kleinkindern, die nach Kindeswohlgefährdungen fremduntergebracht werden mus-
sten, fanden kurz nach der Fremdunterbringung eine Häufigkeit von Bindungsstörungen mit Enthem-
mung von 5-35%, wobei eine nähere Beschreibung der Erfahrungen der Kinder nicht vorliegt (Boris u.a. 
2004; Zeanah u.a. 2004). 
123 So etwa O’Connor (2004). 

115 Sroufe/Egeland/Kreitzer (1990).
116 Die aktuell gültigen Störungskategorien und diagnostischen Kriterien des ICD-10 sind im Volltext 
kostenlos über das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) unter 
www.dimdi.de/de/klassi/diagnosen/ zugänglich.
117 So etwa Rutter/Kreppner/Sonuga-Barke (2009).

Bindungsstörungen, die ersten Schritte zum Verständnis
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wenigen bislang vorliegenden Befunde124 darauf hin, dass reaktive Bindungs-
störungen	sowohl	nach	Misshandlungen	als	auch	nach	vernachlässigenden	
Bedingungen	in	einer	Heimeinrichtung	auftreten	können.	Häufigkeit	und	
Entstehungsweg	lassen	sich	noch	nicht	näher	einschätzen.	Im	Hinblick	auf	
den	Verlauf	wird	aufgrund	erster	Längsschnittstudien	angenommen,	dass	
reaktive	Bindungsstörungen	bei	einem	positiven	Bindungs-	und	Fürsorgean-
gebot	rasch	abklingen.125 Zum langfristigen Ausgang liegen jedoch noch keine 
belastbaren	Befunde	vor.	Einen	anderen	Verlauf	zeigen	mehrere	Längsschnitt-
studien	für	Bindungsstörungen	mit	Enthemmung.	Hier	zeigen	sich	in	den	
ersten	Jahren	nach	einer	Platzierung	in	einer	Pflege-	bzw.	Adoptivfamilie	eher	
selten deutliche Besserungen,126 die zudem auch mittelfristig insgesamt nur 
moderat	auszufallen	scheinen.127 Dies bedeutet nicht, dass sich bei den betrof-
fenen	Kindern	kein	Fortschritt	in	der	Bindungsentwicklung	erkennen	lässt.	
Überwiegend	bauen	die	Kinder	nämlich	durchaus	organisierte	Bindungs-
beziehungen	zu	den	Pflege-	bzw.	Adoptiveltern	auf.128 Trotzdem bleibt eine 
auffällige	Ansprechbarkeit	durch	Fremde	bestehen.	

In	einem	etwas	drastischen	Experiment129	wurden	betroffene	Kinder	
mehrere Jahre nach der Platzierung in der Pflegefamilie an der Haustür von 
einer	völlig	fremden	Person	angesprochen	und	zum	Mitkommen	aufgefor-
dert.	Knapp	30%	der	Kinder	mit	institutioneller	Unterbringung	in	der	Vor-
geschichte, aber nahezu kein Kind aus einer Kontrollgruppe folgten dieser 
Aufforderung.	Die	Gründe	für	die	relative	Beständigkeit	der	Problematik	
sind	unklar.	Erste	vertiefende	Studien	deuten	darauf	hin,	dass	betroffene	
Kinder	generell	Schwierigkeiten	mit	der	Unterdrückung	von	Handlungs-
impulsen haben130	und	in	der	Vorgeschichte	besonders	instabile	Umwelten	
erlebt haben,131	so	dass	die	erlernte	»Überlebensstrategie«	aus	Sicht	betroffener	
Kinder	so	aussehen	könnte,	potenzielle	Fürsorgepersonen	habituell	auf	ihre	
Hilfsbereitschaft und ihre Absichten hin zu überprüfen, auch wenn es aus ih-
rer Sicht keine Anzeichen gibt, dass die jetzigen Bindungspersonen sie verlas-
sen	könnten.	Auch	im	Hinblick	auf	Bindungsstörungen	mit	Enthemmungen	
stehen	Langzeitstudien	bis	ins	Jugend-	bzw.	Erwachsenenalter	bislang	aus.	

Bezüglich	Diagnostik	und	Therapie	von	Kindern	mit	einer	Form	von	Bin-
dungsstörung	hat	das	Feld	der	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	bislang	keine	
gut	erprobten	Ansätze	anzubieten.	Jedoch	liegen	erste	Studien	und	daraus	ab-
geleitete	Vorschläge	vor,	die	im	Hinblick	auf	diagnostische	Vorgehensweisen	
eine Kombination von Beobachtungen des Kindes mit seinen gegenwärtigen 
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Bindungspersonen und fremden Personen sowie Interviews mit den Bin-
dungspersonen zum Bindungs- und allgemeinen Sozialverhalten des Kindes, 
auch	gegenüber	Gleichaltrigen,	beinhalten.132 Therapeutische Ansätze begin-
nen grundlegend damit, überhaupt genügend Stabilität im Leben betrof-
fener Kinder zu gewährleisten, damit eine Bindungsstrategie und ein inneres 
Arbeitsmodell	von	Bindung	entwickelt	werden	können.133 Im zweiten Schritt 
werden	Interventionen	und	Beratung	zur	Förderung	der	Feinfühligkeit	und	
Qualität	der	Fürsorge	empfohlen,	die	sich	auch	im	Umgang	mit	Bindungs-
desorganisation	bewährt	haben,	und	die	die	Chancen	auf	die	Ausbildung	
einer	organisierten,	möglichst	sicheren	Bindungsbeziehung	zu	den	gegenwär-
tigen	Bindungspersonen	erhöhen	sollen.134 

Im	Hinblick	auf	den	Umgang	mit	Phänomenen	der	Enthemmung	ge-
genüber	Fremden	finden	sich	derzeit	verschiedene	Vorschläge,	die	von	einer	
Akzeptanz als chronischer Bedingung bis hin zu verhaltenstherapeutischen 
Ansätzen	zur	Steigerung	der	allgemeinen	Verhaltenskontrolle	reichen.	Kon-
trollierte Interventionsstudien mit positiven Ergebnissen liegen, soweit er-
sichtlich,	noch	nicht	vor.	Vereinzelt	auch	in	Deutschland	propagierte	Ansät-
ze,	Kinder	zu	Körperkontakt	zu	zwingen,	um	dadurch	Bindungsprozesse	in	
Gang	zu	setzen,	werden	generell135	als	ethisch	unverantwortlich	abgelehnt.	

Werden	Kinder	nach	der	Geburt,	wie	dies	in	der	Regel	der	Fall	ist,	von	we-
nigen beständigen Personen versorgt, so entwickeln sie durchgängig, sofern 
keine schwere geistige Beeinträchtigung vorliegt, Bindungsbeziehungen zu 
ihren	ständigen	Betreuungspersonen.	Der	Verlauf	dieses	Prozesses	wurde	
wiederholt beschrieben:136 
•	 Er	beginnt	von	der	Seite	des	Kindes	aus	mit	einem	bereits	nach	der	Geburt	

vorhandenen	besonderen	Interesse	an	sozialen	Reizen	und	der	Fähigkeit	
zu	einfachen	Wiedererkennensleistungen	(z.B.	Geruch	und	Stimme	der	
Mutter)	sowie	dem	Erleben	von	Regelmäßigkeit.	Der	Aufbau	einer	Bin-
dung	von	der	Seite	der	Fürsorgepersonen	her	ist	weniger	gut	verstanden,	
setzt	aber	nach	gegenwärtigem	Verständnis	eine	innere	Bereitschaft	dazu	
voraus, die durch emotionale Sicherheit, Kompetenzerwartungen und 
soziale	Unterstützung	gefördert	wird.137	Weiterhin	ist	bei	erstmaliger	Über-
nahme einer Betreuungsrolle eine allmähliche Transformation eigener 
Erfahrungen	mit	empfangener	Fürsorge	in	eine	Fürsorgestrategie	gegenü-
ber dem Kind erforderlich, wobei das tatsächliche Erleben und ein enger 
Kontakt	zum	Kind	wichtige	Entwicklungsanreize	darstellen.138 Bei wieder-
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132 Für Erörterungen siehe Chaffin u.a. (2006), O’Connor/Spagnola/Clancy (2007).
133 So Fremmer-Bombik (2003).
134 Für Übersichten zum aktuellen Diskussionsstand siehe O’Connor/Spagnola/Clancy (2007), Zeanah/
Smyke (2008).
135 Siehe beispielsweise O’Connor/Zeanah (2003), Chaffin u.a. (2006).
136 Für nach wie vor lesenswerte Beschreibungen siehe Bowlby (1975) oder Stern (1992). Einen aktuellen 
Forschungsüberblick bieten Marvin/Britner (2008).
137 Für Forschungsübersichten siehe Pryce (1995) sowie Carter (2005).
138 Für eine Erörterung und die Formulierung verschiedener Fürsorgestrategien siehe George/Solomon 
(2008).

124 Zwei Studien an Kinderschutzfällen (Boris u.a. 2004; Zeanah u.a. 2004) sowie eine Studie an Kindern in 
einer vernachlässigenden Heimumgebung (Zeanah u.a. 2005) fanden Häufigkeiten von 5, 30 und 35%.
125 Rutter/Kreppner/Sonuga-Barke (2009).
126 Chisholm (1998); Rutter/O’Connor (2004).
127 Rutter u.a. (2007).
128 Für entsprechende Befunde auf der Beobachtungsebene siehe: Chisholm (1998) sowie Rutter u.a. 
(2007); für einen Befund auf der Ebene kindlicher Arbeitsmodelle von Bindung siehe Minnis u.a. (2009).
129 Zeanah/Smyke/Koga (2005).
130 Bruce/Tarulo/Gunnar (2009).
131 Lyons-Ruth u.a. (2009).

Diagnostik und Therapie von Kindern mit einer Bindungsstörung
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holter	Übernahme	einer	Fürsorgerolle,	d.h.	mehreren	Kindern,	kommt	es	
auf	die	Herausbildung	einer	Fürsorgestrategie	an,	die	die	Besonderheiten	
und	Erfahrungen	mit	dem	einzelnen	Kind	berücksichtigt.	

• In einer zweiten Phase des Bindungsaufbaus, die in der Regel einige  
Wochen	nach	der	Geburt	beginnt,	ist	das	Kind	zunehmend	zu	koordi-
nierten	und	komplexeren	Interaktionen	in	der	Lage	und	wendet	sich	damit	
aktiv	seinen	Fürsorgepersonen	zu.	Entstehende	gemeinsame	Momente	
von	Freude	und	Vertrautheit	entwickeln	einen	hohen	Wert	für	Kind	und	
Bindungsperson.	

•	 In	einer	dritten	Phase,	meist	ab	dem	6.	bis	9.	Monat,	erwerben	Kinder	
nicht	nur	erste	Fähigkeiten	in	der	Fortbewegung,	sondern	auch	das	Bin-
dungsverhaltenssystem	organisiert	sich	allmählich,	d.h.	es	wird	sichtbar,	
dass	Bindungspersonen	als	»sichere	Basis«	und	als	»sicherer	Hafen«	genutzt	
werden.	Zudem	werden	in	Abhängigkeit	von	den	Fürsorgeerfahrungen	un-
terschiedliche	Bindungsmuster	herausgebildet.	Im	zweiten	und	dritten	Le-
bensjahr	entfalten	sich	verschiedene	geistige	Fähigkeiten	bei	Kindern,	die	
unter anderem erste Handlungsziele, bewusste Selbstwirksamkeitserfah-
rungen	(z.B.	»schau	mal,	das	hab	ich	gebaut«)	sowie	ein	erstes	Verständnis	
für	die	Aufmerksamkeit	und	die	Absichten	anderer	ermöglichen.	Neben	
nicht immer vergnüglichen Auseinandersetzungen mit der erwachenden 
Fähigkeit	von	Zwei-	oder	Dreijährigen,	eigene	Ziele	zu	setzen,	bedeuten	
diese	Veränderungen	für	Bindungspersonen,	dass	das	sich	entwickeln-
de innere Modell einer zuverlässigen Beziehung dem Kind über kürzere 
Trennungen hinweg helfen kann, dass nach Belastung emotionale Sicher-
heit	teilweise	auch	über	eine	gemeinsame	Fokussierung	(z.B.	ein	kurzes	
tröstendes	Gespräch)	hergestellt	werden	kann	und	die	Rolle	der	»sicheren	
Basis«	zu	einer	sehr	aktiven	Aufgabe	der	Begleitung	und	Unterstützung	
des	Kindes	bei	der	Exploration	gerät.139 

• Eine vierte Phase der Bindungsentwicklung, die im Kindergartenalter 
beginnt,	wird	von	Bowlby	(1975)	als	»zielkorrigiert«	bezeichnet.	Damit	ist	
gemeint, dass sich mit der Entwicklung der Sprach-, Denk- und Hand-
lungsfähigkeit	beim	Kind	zunehmend	eine	innere	Flexibilität	und	innere	
Ressourcen herausbilden, die es meist erlauben, nach wie vor vorhandene 
Bedürfnisse	nach	Trost	und	Unterstützung	abgestimmt	mit	der	Bindungs-
person	und	ihren	Plänen	zu	verwirklichen.	Ein	Kind	kann	dann	beispiels-
weise warten, bis es wieder zu Hause ist, bevor es erzählt, dass ein anderes 
Kind	heute	ganz	gemein	gewesen	und	es	deshalb	traurig	gewesen	sei.	Spra-
che wird zunehmend zu einem Medium des vertrauten Austausches und 
zu einem Werkzeug der vergangenheits- oder zukunftsbezogenen Klärung 
bindungsrelevanter	Situationen.	Deshalb	wird	die	Gestaltung	vertrauter	
Gesprächssituationen,	wie	etwa	ein	gemeinsames	Essen	oder	das	Zu-Bett-
Bringen, in dieser Altersgruppe für die emotionale Sicherheit von Kindern 
häufig	sehr	wichtig.	
Situationen,	die	Kinder	emotional	belasten,	können	natürlich	nach	wie	vor	
innerhalb	der	engen	familiären	Beziehungen	des	Kindes	auftreten	(z.B.	
eine	Trennung	der	Eltern),	teilweise	spiegeln	Auslöser	aber	auch	die	zuneh-
mend	vielfältigere	Lebenswelt	des	Kindes	außerhalb	der	Familie.	So	zählen	

B.3.2

etwa	die	Integration	in	die	Gleichaltrigengruppe	und	die	Ausbildung	erster	
Freundschaften	zu	den	wichtigsten	Entwicklungsaufgaben	im	Kindergar-
ten-	und	Grundschulalter	und	haben	entsprechend	eine	hohe	emotionale	
Bedeutung	für	Kinder.	Im	weiteren	Verlauf	bleiben	Bindungsbedürfnisse	
lebenslang wichtig, auch wenn es während des Jugend- und jungen Er-
wachsenenalters	immer	wieder	zu	Neujustierungen	des	Verhältnisses	von	
Autonomie	und	Verbundenheit	mit	den	bisherigen	Bindungspersonen	
kommt	und	herausgehobene	Beziehungen	zu	Gleichaltrigen	(z.B.	erste	
romantische	Beziehungen	bzw.	Partnerschaften)	ebenfalls	oder	alleinig	
einen	Status	als	Bindungsbeziehungen	erlangen.	Zudem	bietet	das	Jugend-	
und	junge	Erwachsenenalter	aufgrund	der	dann	wachsenden	Fähigkeiten	
zum	abstrakten	Denken	neue	Chancen	der	Überarbeitung	und	des	Zu-
sammenführens zuvor eher getrennter Bindungsmodelle aus verschiedenen 
Beziehungen.

Manche Pflegekinder, die in den ersten Lebensmonaten in die Pflegefamilie 
wechseln und dort verbleiben, gehen die beschriebenen Entwicklungsschritte 
durchwegs	mit	den	Pflegeeltern	als	beständigen	Bindungspersonen.	Für	einige	
Kinder ist die Pflegefamilie nur eine kurze Zwischenstation, ohne dass es dort 
zum	Aufbau	einer	Bindungsbeziehung	kommt.	In	der	Mehrzahl	der	Fälle	er-
leben	Pflegekinder	aber	mit	den	Pflegeeltern	eine	neu	beginnende	Beziehung.	
Sie erleben in der Regel auch eine Trennung von bisherigen Bindungsper-
sonen,	was	in	manchen	Fällen	(z.B.	bei	einem	Tod	der	Eltern)	einen	völligen	
Kontaktabbruch bedeutet, so dass allenfalls eine innere Beziehung bestehen 
bleibt.	Beide	Ereignisse,	Trennungen	und	der	Neuanfang	von	Bindungen,	
waren,	soweit	dies	anhand	von	Sterblichkeitszahlen	und	der	Analyse	von	
Fürsorgesystemen	in	verschiedenen	Kulturen	und	Zeiten	her	rekonstruierbar	
ist, in der historischen und prähistorischen Zeit für Kinder kritische, aber 
keine	seltenen	Ereignisse.	Es	wäre	daher	ungewöhnlich,	wenn	die	Evolution	
Kinder	so	»geformt«	hätte,	dass	sie	durch	eine	Trennung	per	se	irreparable	
und	schwerwiegende	psychische	Schädigungen	erleiden	oder	sie	grundsätzlich	
nach	einer	Trennung	kaum	neue	vertrauensvolle	Bindungen	aufbauen	kön-
nen.	Eher	ist	anzunehmen,	dass	das	Bindungssystem	aufgrund	seiner	Bedeu-
tung	für	das	Überleben	als	sehr	robustes	und	flexibles	System	geformt	wurde.	
Allerdings	ist	dies	Spekulation.	

Die tatsächliche Befundlage hat sich vor allem im Hinblick auf den Auf-
bau	neuer	Bindungsbeziehungen	in	den	letzten	Jahren	etwas	verbessert.	Der-
zeit liegen drei Studien140 vor, die Prozesse und Zeitabläufe des Bindungsauf-
baus bei Kleinkindern in Pflegefamilien untersucht haben, sowie drei weitere 
Studien,141	die	dasselbe	(wenn	auch	mit	anderen	Methoden)	bei	älteren	Pflege-	
bzw.	Adoptivkindern	getan	haben.	In	den	Studien	mit	Kleinkindern	wurden	
zunächst,	unmittelbar	nach	der	Unterbringung	in	der	Pflegefamilie,	in	einem	
Bindungstagebuch	kindliche	Verhaltensweisen	im	Umgang	mit	belastenden,	
also	bindungsrelevanten	Situationen	aufgezeichnet	(z.B.	wenn	das	Kind	sich	
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140 Stovall/Dozier (2000); Bernier/Ackerman/Stovall-McClough (2004); Stovall-McClough/Dozier (2004).
141 Milan/Pinderhughes (2000); Hodges u.a. (2003, 2005); Manashko/Besser/Priel (2009).

139 Die derzeit wahrscheinlich beste und ausführlichste Beschreibung dieses Prozesses findet sich bei 
Grossmann/Grossmann (2004).

Aufbau von Bindungsbeziehungen in Pflegefamilien
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weh	getan	hatte),	um	die	Herausbildung	einer	Bindungsstrategie	gegenüber	
der	Pflegemutter	nachvollziehen	zu	können.	In	einem	zweiten	Schritt	wurde	
in	der	»Fremden	Situation«	geprüft,	inwieweit	und	welches	Bindungsmuster	
das	Kind	gegenüber	der	Pflegemutter	zeigte.	Schließlich	wurde	teilweise	auch	
untersucht, inwieweit sich eine Passung zwischen der Bindungsrepräsentation 
der Pflegemutter, also ihrer lebensgeschichtlich verankerten Haltung gegenü-
ber der Bedeutung von Bindungen, und dem Bindungsmuster des Kindes ihr 
gegenüber herausgebildet hatte, wobei eine hohe Passung als weiterer Anhalts-
punkt	für	einen	tatsächlich	erfolgten	Bindungsaufbau	verstanden	wurde.	In	
der Summe zeigen die Befunde mit Kindern, die mit fünf bis achtundzwan-
zig	Monaten	untergebracht	wurden	und	die	überwiegend	Vernachlässigung	
oder	andere	Formen	von	Gefährdung	erfahren	hatten,	vor	allem	drei	Punkte:	
• Erstens unterschieden sich die Kinder sehr darin, in welchem Zeitraum 

eine einigermaßen stabile Bindungsstrategie gegenüber der Pflegemutter 
sichtbar	wurde.	Einige	Kinder	fanden	eine	solche	Strategie	schon	nach	
wenigen	Tagen,	andere	blieben	längere	Zeit	wechselhaft.	Nach	etwa	zwei	
Monaten, und damit erstaunlich rasch, hatte die Mehrzahl der Kinder die 
Herausforderung	für	sich	aber	gelöst.	

•	 Wurde,	zweitens,	einige	Monate	nach	der	Platzierung	die	»Fremde	
Situation«	durchgeführt,	so	war	bei	der	Mehrheit	der	Kinder	(58-80%)	
eine organisierte Bindungsbeziehung ohne Anzeichen von Desorganisation 
beobachtbar.	Bei	20	–	40%	der	Kinder	war	zwar	eine	Bindungsstrategie	
gegenüber der Pflegemutter erkennbar, es zeigten sich aber auch Anzeichen 
für	Desorganisation.	Einzelne	Kinder	hatten	die	Aufgabe,	eine	Bin-
dungsbeziehung	zur	Pflegemutter	aufzubauen,	noch	nicht	lösen	können.	
Die Passung zwischen der im Interview erhobenen Bindungshaltung der 
Pflegemutter und dem unabhängig beim Kind beobachteten Bindungs-
muster,	war	mit	knapp	über	70%	fast	so	hoch,	wie	dies	auch	aus	anderen	
Studien mit leiblichen Eltern und Kindern bekannt ist,142 was deutlich 
dafür spricht, dass es sich bei den beobachteten Mustern wirklich um 
spezifische, auf die Erfahrung mit der Pflegemutter gestützte Bindungen 
handelte.

• Drittens waren bei Kindern, die im zweiten Lebensjahr platziert wurden, 
etwas häufiger Schwierigkeiten bei der Ausformung einer Bindungsbezie-
hung zur Pflegemutter beobachtbar als bei Kindern, die im ersten Lebens-
jahr	in	die	Pflegefamilie	wechselten.	Zudem	gab	es	bei	den	vergleichs-
weise	älteren	Kindern	auch	Fälle,	in	denen	eine	im	Bindungstagebuch	
erkennbare unsichere Bindungsstrategie des Kindes trotz einer positiven 
Bindungshaltung der Pflegemutter in eine unsichere oder desorganisierte 
Bindungsbeziehung	mündete.	Der	Befund	deutet	darauf	hin,	dass	unter	
den im zweiten Lebensjahr untergebrachten Kindern bereits einige eine 
besondere	Unterstützung	benötigen,	wenn	sich	vertrauensvolle,	positive	
Beziehungen	neu	entwickeln	sollen.	Gleichwohl	ist	insgesamt	die	bei	den	
untersuchten	Kleinkindern	beobachtbare	Fähigkeit,	sich	auf	neue	Bin-
dungen	einzulassen,	beeindruckend.	Das	Tempo	des	Bindungsaufbaus	
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stellt	die	Pflegekinderhilfe	allerdings	vor	schwer	zu	lösende,	weitgehend	
noch	nicht	erkannte	Probleme,	sofern	Kindern	im	Übergang	von	Bereit-
schafts- in Dauerpflegefamilien kein weiterer Bindungsabbruch zugemutet 
werden	soll.	

Bei später platzierten Kindern, die bereits wesentlich stärker konsolidierte 
innere Arbeitsmodelle von Bindung mit in die Pflegefamilie bringen, stellt 
sich die Herausforderung des Neuaufbaus einer sicheren Bindungsbeziehung 
als	schwieriger	dar.	Die	vorliegenden	Studien,	die	etwas	unterschiedliche	
Platzierungsformen143 und einen weiten Altersbereich von vier bis elf Jahren 
abdecken, erfassten ebenfalls nahezu durchgängig nur Kinder mit Erfah-
rungen	von	Gefährdung	in	der	Vorgeschichte.	Zu	Beginn	der	Platzierung	
zeigten sich die Kinder im Hinblick auf ihr Bild der neuen Bindungsperson 
verunsichert.	Einige	Kinder	betonten	die	Unterschiede	zu	früheren	Bindungs-
personen in der Herkunftsfamilie und beschrieben die neue Bezugsperson 
eher unrealistisch positiv, andere Kinder sahen eine ebenfalls problematische 
undifferenzierte	Ähnlichkeit.	Die	inneren	Arbeitsmodelle	von	Bindung	der	
Kinder waren entsprechend ihrer bisherigen Lebensgeschichte ganz überwie-
gend	unsicher	bis	desorganisiert.	

Beschreibungen des tatsächlichen Bindungsverhaltens gegenüber der Pfle-
gemutter, die in einer Studie144	erhoben	wurden,	ergaben	keine	große	Über-
einstimmung	zwischen	Verhalten	und	repräsentiertem	Beziehungsbild,	was	
für	ein	Ausprobieren	neuer	Verhaltensweisen	bei	zumindest	einem	Teil	der	
Kinder	spricht.	Im	Verlauf	von	ein	bis	zwei	Jahren	zeigte	sich,	dass	die	Kin-
der	als	Gruppe	betrachtet	die	neue	Bindungsperson	differenzierter	und	realis-
tischer beschreiben konnten, das innere Bild der neuen Bindungsbeziehung 
mehr	Einfluss	auf	die	Verhaltensanpassung	der	Kinder	gewann	und	deutlich	
mehr	Kinder	sichere	Bindungsstrategien	und	positive	Fürsorgebeziehungen	
beschreiben	konnten.	Selbst	bei	adoptierten	Kindern	bedeutete	dies	aber	
nicht, dass negative Repräsentationen verschwanden oder gänzlich einflusslos 
wurden.	Eher	scheint	es	so,	dass	Kinder	dieser	Altersgruppe	in	der	Fremd-
unterbringung zwar neue Bindungsmodelle für sich kennen lernen konnten, 
deshalb	negative	Beziehungsbilder	ihren	Einfluss	aber	nicht	völlig	verloren	
und	in	Belastungssituationen	leicht	zu	reaktivieren	waren.	Wie	bei	den	Stu-
dien mit Kleinkindern war es so, dass die Bindungshaltung der Pflegeeltern 
und ihre eigenen Erfahrungen mit der Integration belastender Erfahrungen 
in eine insgesamt positive Bindungsperspektive für die inneren Beziehungs-
bilder	der	bei	ihnen	untergebrachten	Kinder	sehr	wichtig	wurden.145 
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143 In der Studie von Milan/Pinderhughes (2000) wurden alle Kinder erstmals fremduntergebracht und 
lebten nach einer Klärungsphase in einer stationären Einrichtung in einer Pflegefamilie. Die Kinder in der 
englischen »Attachment Respresentations and Adoption Outcomes Study« (Hodges u.a. 2003; 2005) 
lebten in Adoptivfamilien, die Kinder der israelischen Studie von Manashko/Besser/Priel (2009) in famili-
enähnlichen Wohngruppen in einer Heimeinrichtung mit fester Wohngruppenmutter.
144 Milan/Pinderhughes (2000).
145 Für eine zusammenfassende Erörterung siehe Steele (2006).142 Für eine Forschungsübersicht siehe Van Ijzendoorn (1995).

Nach dem Kleinkindalter platzierte Pflegekinder
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Derzeit	fehlen	Langzeitstudien	zur	Bindungsentwicklung	von	Pflegekindern.	
Jedoch liegen als Momentaufnahmen zwei Studien zu Bindungsmustern von 
bereits länger untergebrachten Pflegekindern gegenüber der Pflegemutter vor, 
in	denen	mit	geprüften	Methoden	der	Bindungsforschung	gearbeitet	wurde.	
In beiden Studien146 lebten die untersuchten Pflegekinder im Durchschnitt 
etwas	mehr	als	drei	Jahre	in	der	Pflegefamilie.	In	beiden	Studien	stellten	
sichere	Bindungsmuster	die	größte	Gruppe	dar.	

Dem	entspricht	der	Befund	einer	Meta-Analyse147	aller	derzeit	veröffentli-
chten	Studien,	in	denen	erprobte	Verfahren	der	Bindungsforschung	verwandt	
wurden, und in der sich im Hinblick auf die Häufigkeit organisierter sicherer 
Bindungsmuster	kein	bedeutsamer	Unterschied	zum	Durchschnitt	in	der	
Herkunftsfamilie aufwachsender Kinder zeigte (mittlerer Anteil sicher gebun-
dener	Pflegekinder:	52%).148 Dieser Befund bedeutet, dass trotz in der Regel 
sehr	belasteter	Vorgeschichte	Kinder,	die	in	einer	Pflegefamilie	untergebracht	
werden,	im	Mittel	gute	Chancen	haben,	dort	positive	Bindungserfahrungen	
zu	machen.	Der	Befund	bedeutet	nicht,	dass	dies	leicht	zu	erreichen	ist	oder	
auf	alle	Pflegekinder	zutrifft.	

In	einer	deutschen	Untersuchung149 wurde beispielsweise die Bindungs-
repräsentation bei früheren, aber mittlerweile erwachsenen Pflegekindern 
erhoben, wobei sich vor dem Hintergrund der verschiedenen Erfahrungen 
nur	etwa	ein	Viertel	(22%)	der	früheren	Pflegekinder	eine	insgesamt	sichere	
Bindungsrepräsentation	hatte	erarbeiten	können.	Zudem	ist	eine	Gruppe	von	
Kindern zu erkennen, denen es auch nach längerem Aufenthalt in der Pfle-
gefamilie	sehr	schwer	zu	fallen	scheint,	Vertrauen	zu	fassen	und	ausreichend	
Orientierung	im	Hinblick	auf	den	Umgang	mit	engen	Vertrauensbezie-
hungen	zu	erlangen.	Entsprechend	zeigen	mehr	Pflegekinder	als	der	Durch-
schnitt in der Herkunftsfamilie aufwachsender Kinder Anzeichen von Bin-
dungsdesorganisation	(36%	vs.	15%).150 Schließlich fanden sich in einer ersten 
Studie,151 die dies geprüft hat, auch drei Jahre nach der Platzierung bei eini-
gen	Pflegekindern	noch	krankheitswertige	Bindungsstörungen	(20%).	Eine	
weitere	Studie,	in	der	nur	auf	eine	fehlende	Scheu	gegenüber	Fremden	als	
Merkmal	einer	Bindungsstörung	mit	Enthemmung	geachtet	wurde,	fand	bei	
Pflegekindern	im	Kindergartenalter	im	ersten	und	vierten	Monat	der	Fremd-
unterbringung	einen	Anteil	von	etwa	40%	auffälliger	Kinder,	wobei	hier,	wie	
auch	ansonsten	in	der	Literatur	über	Bindungsstörungen,	die	Pflegeeltern	
durchaus	zunehmend	häufiger	von	ihren	Pflegekindern	als	»sichere	Basis«	
und	»sicherer	Hafen«	genutzt	werden	konnten.152 Selbst unter den rechtlich 
stabileren Bedingungen einer Adoption wurde in vorliegenden Langzeit-
untersuchungen153	eine	ähnliche	Gruppe	von	Kindern	gefunden,	wobei	der	
Verweis	auf	diese	Studien	hier	deshalb	interessant	ist,	weil	dort	teilweise	ein	
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Zusammenhang	zu	der	Art	der	Gefährdungserfahrungen	der	Kinder	vor	der	
Fremdunterunterbringung	hergestellt	werden	konnte.154 Demnach hatten vor 
allem	psychisch	misshandelte	Kinder,	denen	etwa	gegenüber	Geschwistern	
eine	Sündenbockrolle	in	der	Familie	zugewiesen	worden	war,	große	Schwie-
rigkeiten,	wieder	Vertrauen	in	eine	erwachsene	Bindungsperson	zu	fassen.	

Anders als bei neu beginnenden Bindungen zu Betreuungspersonen im 
Kindergarten oder zu Stiefelternteilen erleben Pflegekinder verbunden mit 
der	Fremdunterbringung	in	der	Regel	eine	weitgehende	Trennung	von	ihren	
bislang	wichtigsten	Bindungspersonen.	Deshalb	ist	der	Forschungsstand	zu	
den	Auswirkungen	und	der	Verarbeitung	von	Trennungs-	bzw.	Verlusterfah-
rungen	ein	wichtiges	Thema	für	die	Pflegekinderhilfe.	Allerdings	ist	es	für	die	
Fachkräfte	nicht	ganz	einfach,	sich	hier	eine	Grundorientierung	zu	erarbei-
ten,	unter	anderem,	da	sich	im	Verlauf	des	20.	Jahrhunderts	die	Aussagen	
in	der	Psychiatrie	und	Psychologie	zu	Trauerprozessen	bei	Kindern	und	der	
Bedeutung	von	Trennungserfahrungen	mehrfach	verändert	haben.155 

Zudem werden Trennungs- und Trauerreaktionen von Kindern zwar 
von Arbeitshilfen156	im	Feld	angesprochen,	trotzdem	kann	es	für	Fachkräfte	
schwer sein, Trauer bei den von ihnen untergebrachten Kindern zu entde-
cken, da Trauer von außen nicht eindeutig feststellbar ist, ein großer Teil der 
Kinder sich hierzu altersbedingt noch kaum äußern kann und in manchen 
Fällen	die	Lebensbedingungen	des	Kindes	in	der	Herkunftsfamilie	auch	
nicht	so	waren,	dass	die	Fachkräfte	mit	Trauer	rechnen.	Trotzdem	besteht	in	
der Wissenschaft weitgehend Einigkeit, dass Trennungen von Bindungsper-
sonen regelhaft auch eine Belastung für Kinder darstellen und Trauer eine 
weitgehend	zwangsläufige	Folge	dauerhafter	Trennungen	von	Bindungsper-
sonen	ist.157 Begründet werden diese Aussagen wesentlich mit relativ ein-
heitlichen	Befunden	zu	physiologischen	Stressreaktionen	von	Kindern	und	
Primatenjungen infolge von Trennungen und häufigen, depressionsähnlichen 
Zuständen	im	weiteren	Verlauf,	wenn	die	Trennung	aufrechterhalten	wird.158 
Verwiesen	wird	zudem	auf	»natürliche«159	Experimente	(z.B.	Evakuierungen	
von	Kindern	ohne	die	Eltern	während	Kriegszeiten),	die	robuste	Langzeit-
effekte	von	Trennungserfahrungen	während	der	Kindheit	belegen.160 Im 
Hinblick auf Pflegekinder ist weiterhin von Bedeutung, dass Kombinationen 
von Kindeswohlgefährdung und Trennungen deren Belastungswirkung eher 
zu verstärken scheinen,161 ebenso wie bei bestehender Bindungsdesorgani-
sation nachfolgende kritische Lebensereignisse, etwa Trennungen, eher zu 
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154 Dance/Rushton/Quinton (2002).
155 Für einen Rückblick und aktuelle Forschungsübersichten siehe Archer (1999), Parkes (2008).
156 Beispielsweise Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008); 
Zentrum Bayern Familie und Soziales (2009).
157 Siehe etwa Schaffer (1992); Eagle (1994); Rutter (1995); Dozier/Rutter (2008).
158 Für Forschungsübersichten siehe etwa Panksepp (1998); Bales/Carter (2009).
159 D.h. in diesem Fall vom Verhalten und der genetischen Ausstattung der Beteiligten weitgehend unab-
hängige Ereignisse.
160 Beispielsweise Pesonen u.a. (2007) oder Rusby/Tasker (2009).
161 Z.B. Afifi u.a. (2009).

146 Oosterman (2007); Bovenschen u.a. (2009).
147 Van den Dries u.a. (2009a).
148 Van den Dries (2009).
149 Nowacki (2006).
150 Dries u.a. (2009).
151 Oosterman (2007).
152 Pears u.a. (2009).
153 z.B. Quinton u.a. (1998).

Bindungsentwicklung bei Pflegekindern auf längere Sicht
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intensiveren,	denn	zu	schwächeren	Belastungsreaktionen	führen.162 Schließ-
lich berichten zumindest ältere Pflegekinder auch selbst von Trennungser-
fahrungen,	Sehnsucht	und	Trauer,	wobei	sich	solche	Gefühle	nicht	nur	auf	
Bindungspersonen,	sondern	auch	auf	das	vertraute	Umfeld,	Geschwister	oder	
Lieblingssachen	beziehen	können.163 Werden die Belastungswirkungen von 
Trennungen sowie die Häufigkeit nachfolgender Trauerprozesse bezogen auf 
Pflegekinder	akzeptiert,	stellt	sich	die	Frage	nach	dem	Verlauf	und	beeinflus-
senden	Faktoren.	

Ein	dreiphasiges	Modell	(Protest	-	Verzweiflung	-	Reorganisation)	für	
den	Ablauf	von	Trennungsreaktionen	wurde	von	Bowlby	(1973)	vorgeschla-
gen,	wobei	als	ein	Ergebnis	der	empirischen	Trauerforschung	Vorstellungen	
von stark voneinander abgegrenzten, geordnet nacheinander ablaufenden 
Phasen	sicher	nicht	aufrecht	erhalten	werden	können.164	Vielmehr	scheinen	
Kinder auf sehr unterschiedliche Weise zu trauern,165 so dass Phasenmodelle 
nur	eine	Grundorientierung	bieten.	In	einer	ersten	Phase	kann	es	entspre-
chend	der	von	Bowlby	(1973)	gewählten	Bezeichnung	zu	Protest	und	einer	
aktiven	Suche	nach	der	Bindungsperson	kommen.	Jedoch	sind	auch	andere	
Reaktionen	möglich.	Überwiegt	beim	Kind	die	Angst	oder	wird	eine	Gefahr	
als	übermächtig	bzw.	die	Bindungsperson	als	hilflos	erlebt,	kommt	es	eher	
zu	einem	Erstarren	(freeze)	oder	zum	Versuch	der	Anpassung	(tend-and-
befriend-	Muster).166 

In einer zweiten Phase scheinen dann relativ einheitlich Kummer, Trau-
rigkeit	und	Verzweiflung	aufzutreten,	allerdings	mit	sehr	unterschiedlicher	
Dauer,	Intensität	und	Häufigkeit.	Manchmal	zeigen	sich	diese	Gefühle	ge-
genüber	den	aktuellen	Betreuungspersonen	in	aggressiv	getönter	Form,	meist	
wird	aber	vor	allem	ein	Bedürfnis	des	Kindes	nach	Rückzug	wahrnehmbar.	
Einige	Kinder	erscheinen	innerlich	abwesend	oder	verwirrt.	Der	Ausgang	des	
Trauerprozesses	bzw.	die	von	Bowlby	(1973)	als	Reorganisation	bezeichnete	
Phase	kann	dann	wieder	sehr	unterschiedlich	aussehen.167 Einige Kinder fin-
den	eine	ihnen	gemäße	Lösung,	indem	sie	die	Verbindung	zu	den	getrennten	
Bindungspersonen	innerlich	bzw.	in	symbolischer	Form	aufrechterhalten	
und	in	ihr	neues	Leben	integrieren	(z.B.	Foto	der	leiblichen	Eltern	auf	dem	
Nachttisch).	Andere	Kinder	scheinen	sich	mit	einer	weitergehenden	Ablösung	
wohler	zu	fühlen.	Relativ	durchgängig	scheint	sich	allerdings	zu	bestätigen,	
dass	die	Qualität	der	Fürsorgeumgebung	nach	einer	Trennung	eine	wesent-
liche	Rolle	dabei	spielt,	wie	gut	die	Trennung	bewältigt	werden	kann	(vgl.	
C.6.2).	

Da bislang die Mehrzahl der Befunde zu Trauerprozessen bei Kindern 
nach dem Tod eines Elternteils erhoben wurde, ist noch weitgehend unklar, 
wie	sich	wiederholte	Wiederbegegnungen	(z.B.	im	Rahmen	von	Besuchskon-
takten)	bei	einer	ansonsten	fortbestehenden	Trennung	auf	den	Trauerprozess	
auswirken.	Auf	Sigmund	Freud	(1975/1917)	zurückgehende	Vorstellungen,	
wonach	vor	dem	Aufbau	neuer	Bindungen	zunächst	die	Ablösung	von	einem	
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verlorenen Liebesobjekt erfolgt sein muss, werden – zumindest bezogen auf 
Kinder	–	kaum	noch	aufrechterhalten.168	Vielmehr	wird	darauf	verwiesen,	
dass Kinder regelmäßig mehrere Bindungen aufbauen, die überwiegend aus 
einer	Geschichte	alltäglicher	Fürsorge	erwachsen.	Allerdings	kann	es	sein,	
dass	sich	ein	älteres	Kind	nach	belastenden	Vorerfahrungen	oder	aufgrund	
eines	hohen	Loyalitätsdrucks	seitens	der	Herkunftseltern	innerlich	verschließt	
und	gegenüber	neuen	Bindungen	nicht	offen	zeigt	(vgl.	C.1).	

Entgegen	einer	ursprünglichen	Annahme	von	Bowlby	(1958),	wonach	Kinder	
vor allem zu einer Person eine Bindung entwickeln, die dann auch andere 
Beziehungen	prägt	(Monotropie-Annahme),	hat	sich	empirisch	gezeigt,	dass	
Kinder regelhaft mehrere unterschiedliche Bindungsbeziehungen aufbauen, 
sofern	sich	im	Alltag	mehrere	Personen	regelmäßig	um	sie	kümmern.169 In 
vielen	Familien	in	Deutschland	sind	dies	etwa	die	Eltern	und	Großeltern.	
Auch	zu	einer	Tagesmutter	bzw.	zu	einer	längere	Zeit	verfügbaren	Kin-
dergärtnerin	entwickeln	viele	Kinder	Bindungen.	Die	Qualität	dieser	Bin-
dungen,	beispielsweise	die	in	der	»Fremden	Situation«	gezeigten	Bindungsmu-
ster, werden nach bisherigem Kenntnisstand überwiegend durch Erfahrungen 
des	Kindes	mit	dieser	Bindungsperson	und	ihrer	Fähigkeit,	als	»sichere	Basis«	
bzw.	»sicherer	Hafen«	zu	dienen,	bestimmt.	Zumindest	fanden	sich	im	Hin-
blick	auf	die	Bindungen	eines	Kindes	zum	Vater	und	zur	Tagesmutter	bzw.	
Kindergärtnerin	die	bislang	stärksten	Vorhersagefaktoren	für	das	beobacht-
bare	Bindungsmuster	jeweils	innerhalb	der	Vater-Kind-Interaktionsgeschichte	
bzw.	innerhalb	der	Interaktionsgeschichte	zwischen	Kind	und	Kindergärtne-
rin oder Tagesmutter, während die Bindungsqualität zur Mutter kaum eine 
Vorhersage	erlaubte.170	Aus	mindestens	drei	Gründen	ist	dies	jedoch	nicht	so	
zu verstehen, dass die Beziehungen zwischen den Bindungspersonen eines 
Kindes für dessen emotionale Sicherheit ohne Bedeutung wären: 
•	 Die	Beziehungen	zwischen	Bindungspersonen	können	deren	Fähigkeit	

zur	Fürsorge	für	das	Kind	positiv	oder	negativ	beeinflussen.	Beispielsweise	
können	anhaltende	Konflikte	zwischen	den	Erwachsenen	dazu	führen,	
dass Bindungspersonen innerlich abwesend sind oder sich gegenüber dem 
Kind	reizbar	verhalten.	

•	 Weiterhin	kann	eine	positive	Fürsorge	für	das	Kind	eine	praktische	
Zusammenarbeit	zwischen	den	Erwachsenen	erforderlich	machen	(z.B.	
den	Austausch	von	Informationen,	Arbeitsteilung	bei	der	Vorsorgung),	so	
dass	Belastungen	in	der	Zusammenarbeit	Einschränkungen	in	der	Fürsor-
ge	für	das	Kind	nach	sich	ziehen.	
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168 Für eine Ausnahme siehe Nienstedt/Westermann (2007). Allerdings geht es bei ihrer Argumentation 
nicht nur um den Aufbau einer Bindungsbeziehung, sondern um die unumstrittene und vollständige 
Akzeptanz der Pflegeeltern als Eltern durch das Kind, was ihrer Argumentation vielleicht zusätzliche 
Plausibilität verleiht. 
169 Für eine Forschungsübersicht zu Vater-Kind Bindungsbeziehungen siehe Kindler/Grossmann (2004), 
für Bindungsbeziehungen zu Tagesmüttern und Kindergärtnerinnen siehe Ahnert/Pinquart/Lamb 
(2006). 
170 Für eine Erörterung im Hinblick auf Vater-Kind Beziehungen siehe Kindler/Grossmann (2004), bezüg-
lich der Beziehung zu Tagesmüttern und Kindergärtnerinnen siehe Ahnert/Pinquart/Lamb (2006).

162 MacDonald u.a. (2008).
163 Z.B. Russell (2002); Cornbluth (2007); Unrau/Seita/Putney (2009). Vgl. Abschnitt C.6.1.
164 Für eine Erörterung siehe Shaver/Fraley (2008).
165 Siehe beispielsweise die 2-Jahres-Längsschnittstudie von Silverman/Worden (1992).
166 Für eine Forschungsübersicht siehe Taylor (2006).
167 Für eine Übersicht siehe Shaver/Fraley (2008).
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•	 Schließlich	können	Spannungen	zwischen	Bindungspersonen	oder	heftige	
Konflikte die emotionale Sicherheit eines Kindes bezogen auf seine nahe 
Umgebung	auch	direkt	untergraben	und	zu	einer	Verunsicherung	bzw.	
Desorientierung führen, an wen sich das Kind wenden kann und wie dies 
von	seinen	anderen	Bindungspersonen	interpretiert	wird.	

Aus	der	Familiensystemtheorie	und	der	Familientherapie	heraus	wird	wei-
tergehend vermutet, dass Bindungsnetzwerke von Kindern auch in ihrer 
Gesamtheit	als	mehr	oder	weniger	»sichere	Basis«	bzw.	»sicherer	Hafen«	
funktionieren,171 wobei sich Sicherheit dann daran festmachen ließe, inwie-
weit einerseits von Bindungspersonen bei Bedarf zuverlässig und schnell eine 
gute	Fürsorge	für	das	Kind	bereitgestellt	werden	kann	und	inwieweit	sich	an-
dererseits	das	Kind	frei	fühlen	kann,	Bindungs-	und	Explorationsbedürfnisse	
an	verfügbare	Bindungspersonen	heranzutragen.	Empirisch	lässt	sich	bislang	
zeigen,	dass	Konflikte	zwischen	Bindungspersonen	deren	Fürsorgefähigkeit	
belasten	können	und	zudem	die	emotionale	Sicherheit	von	Kindern	untergra-
ben	können	und	physiologische	Stressreaktionen	nach	sich	ziehen.172 Wenig 
einschätzbar ist hingegen bislang, welche Bedeutung für die Bindungsent-
wicklung	Systemeinflüssen	aus	dem	Bindungsnetzwerk	eines	Kindes	im	Ver-
hältnis	zu	dyadischen	Einflüssen	aus	den	bestehenden	Bindungsbeziehungen	
zukommt,	da	es	noch	kaum	Untersuchungen	gibt,	in	denen	beide	Aspekte	
gleichzeitig	erhoben	wurden.173 

Bezogen auf Pflegekinder ist anzunehmen, dass ihr Bindungsnetzwerk 
zumindest	zu	Beginn	der	Fremdunterbringung	in	der	Regel	Personen	aus	
der	Herkunftsfamilie	umfasst,	etwa	die	leibliche	Mutter,	den	Vater	und	die	
Großeltern.	Inwieweit	im	Verlauf	der	Unterbringung	in	der	Pflegefamilie	
diese	Bindungen	aufrechterhalten	werden	können,	ist	jedoch	weitgehend	
unklar,	wobei	sich	hier	ein	Mangel	an	Forschung	zu	den	Bindungsnetzwer-
ken	von	Pflegekindern	mit	einer	nach	wie	vor	groben	Unkenntnis174 bezüglich 
der	Auswirkungen	verschiedener	Umgangsregelungen	auf	den	Fortbestand	
von	Bindungen	verbindet.	Allerdings	gibt	es	zumindest	für	getrennt	leben-
de	Väter	Hinweise,	dass	regelmäßige	zweiwöchentliche	Wochenendbesuche	
mit	Übernachtung	bereits	im	Kleinkindalter	zur	Aufrechterhaltung	von	
Bindungen	ausreichen.175 Jedoch wird dies unter Bedingungen eines konflikt-
haften	Mutter-Vater-Verhältnisses	mit	einer	erhöhten	Anzahl	desorganisier-
ter	Mutter-Kind-Bindungen	erkauft.	Die	Übertragbarkeit	des	Befundes	auf	
Pflegekinder	ist	unklar.	

Bindungsnetzwerk und Zugehörigkeit 
In einer der Erhebungen des DJI im Rahmen des Projektes 
»Pflegekinderhilfe«176	wurden	in	vier	Gebietskörperschaften	die	fallzustän-
digen	Fachkräfte	für	alle	Pflegekinder	gebeten,	aus	ihrer	Sicht	die	Bindungs-
personen	des	Kindes	zu	benennen	und	die	vom	Kind	empfundene	Zugehö-
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rigkeit	zur	Pflegefamilie	sowie	zur	Herkunftsfamilie	einzuschätzen.	Bei	etwa	
der Hälfte der Kinder wurde hierbei eine Person aus der Herkunftsfamilie als 
Bindungsperson	benannt,	meist	die	leibliche	Mutter.	Bei	etwa	einem	Viertel	
der	Kinder	wurde	eine	überdurchschnittlich	hohe	Zugehörigkeit	zu	beiden	
Familiensystemen	vermutet	und	diese	Gruppe	an	Kindern	erwies	sich	in	der	
unabhängigen Einschätzung durch die Pflegeeltern als am wenigsten durch 
Verhaltensauffälligkeiten	belastet.	Da	es	nicht	einfach	ist,	das	Bestehen	oder	
Nicht-Bestehen	einer	Bindungsbeziehung	zu	beurteilen	und	die	Fachkräfte	
hierfür nicht geschult werden konnten, ist der Befund im Hinblick auf ange-
gebene Bindungspersonen in der Herkunftsfamilie von seiner Aussagekraft 
her	vorsichtig	zu	beurteilen.	Wir	haben	deshalb	ergänzend	auch	um	eine	
Einschätzung	der	vom	Kind	empfundenen	Zugehörigkeit	zur	Herkunfts-	und	
zur	Pflegefamilie	gebeten.	Die	Zugehörigkeit	der	Kinder	zur	Pflegefamilie	
wurde	im	Mittel	als	wesentlich	höher	beurteilt	denn	die	Zugehörigkeit	zur	
Herkunftsfamilie.	Es	wurden	vier	Gruppen	gebildet	mit	einer	überdurch-
schnittlich	hohen	Zugehörigkeit	zu	beiden	Familiensystemen,	einer	Zugehö-
rigkeit vor allem zur Pflegefamilie, vor allem zur Herkunftsfamilie und einer 
eher	geringen	Zugehörigkeit	zu	beiden	Familiensystemen.	Die	Kinder	mit	
eingeschätzt	hoher	Zugehörigkeit	zu	beiden	Familiensystemen	erschienen	am	
wenigsten	belastet	(20%	klinisch	auffällig),	dicht	gefolgt	von	den	Kindern	
mit	vordringlicher	Zugehörigkeit	zur	Pflegefamilie	(24%).	Kinder	mit	gerin-
ger	Zugehörigkeit	zu	beiden	Familiensystemen	erschienen	vor	allem	durch	
ausagierendes	Verhalten	belastet	(52%	in	diesem	Bereich	klinisch	auffällig),	
Kinder,	die	sich	vor	allem	der	Herkunftsfamilie	zugehörig	fühlten	und	daher	
vermutlich nicht in der Pflegefamilie sein wollten, hatten die mit Abstand 
höchste	Belastung	durch	nach	innen	gerichtetes	Problemverhalten	(z.B.	De-
pression,	41%	in	diesem	Bereich	klinisch	auffällig).	

Keine belastbaren Ergebnisse liegen bislang dazu vor, inwieweit Konflikte 
zwischen Pflege- und Herkunftseltern die emotionale Sicherheit von Pfle-
gekindern	untergraben	können.	Jedoch	ist	diese	Möglichkeit	nicht	von	der	
Hand	zu	weisen,	insofern	das	Kind	in	der	Regel	das	einzig	verbindende	Glied	
zwischen	beiden	Familiensystemen	ist	und	aus	der	Familienpsychologie	be-
kannt ist, dass Kinder durch Konflikte der Eltern, die sie auf sich zurückfüh-
ren, stärker belastet werden als durch Konflikte, bei denen sie keinen Zusam-
menhang	zu	sich	wahrnehmen.	Allerdings	könnte	es	auch	sein,	dass	Konflikte	
zwischen den Erwachsenen aus der Pflege- und der Herkunftsfamilie in 
bestimmten	Konstellationen	vom	Kind	auch	als	Entlastung	(z.B.	»dann	muss	
ich	der	Mama	nicht	sagen,	was	mich	an	ihr	stört«)	oder	Ausdruck	von	Ver-
bundenheit	(z.B.	»meine	Eltern	kämpfen	für	mich,	damit	ich	wieder	zu	ihnen	
darf«)	wahrgenommen	werden.	In	der	bereits	angesprochenen	DJI-Erhebung	
fanden sich jedenfalls die deutlichsten Zusammenhänge zwischen der Qua-
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171 Vergleiche beispielsweise Scheuerer-Englisch (1993); Byng-Hall (1999).
172 Siehe Crockenberg/Lyons-Ruth/Dickstein (1993); Davies u.a. (2002); El-Sheikh u.a. (2009).
173 Für eine Forschungsübersicht siehe Kindler/Grossmann (2004).
174 Für eine Forschungsübersicht siehe Kindler (2009b).
175 Solomon/George (1999a, 1999b).
176 Thrum (2007).
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lität der Kontakte auf der Erwachsenenebene und der von den Pflegeeltern 
eingeschätzten	Verhaltensauffälligkeit	des	Kindes	bei	den	Pflegekindern	mit	
hoher	Zugehörigkeit	zu	beiden	Familiensystemen.177

Mehrere im Bereich der Bindungsforschung ausgewiesene Autorinnen und 
Autoren haben mittlerweile Beratungs-, Schulungs- oder Therapiekonzepte 
für	den	Einsatz	in	der	Pflegekinderhilfe	vorgelegt.178	Weitere	Fachkräfte	
haben sich Wissen aus der Bindungsforschung angeeignet und dies in den 
Mittelpunkt	ihrer	Praxiskonzepte	gerückt179 oder es mit anderen Ansätzen 
verschmolzen.180 Zu den dabei am häufigsten behandelten Themen zählen 
•	 die	Unterstützung	von	Pflegeeltern	beim	Aufbau	sicherer	oder	zumindest	
 organisierter Bindungsbeziehungen zum Pflegekind sowie 
•	 die	bindungsorientierte	Deutung	und	Behandlung	kindlicher	
	 Verhaltensauffälligkeiten.	

Der	Sinn	fachlicher	Unterstützung	beim	Bindungsaufbau	wird	aus	der	Situ-
ation von Pflegeeltern abgeleitet, für die es schwierig sein kann, Bedürfnisse 
eines	Pflegekindes	nach	Fürsorge	und	emotionaler	Sicherheit	zu	erkennen,	
da	diese	Bedürfnisse	vom	Kind	aufgrund	von	Fremdheit	und/oder	bereits	
erworbenen	unsicheren	Bindungsmustern	nicht	offen	kommuniziert	werden.	
Zugleich	wären	Pflegeeltern,	die	das	Kind	ja	nicht	von	Geburt	an	kennen-
gelernt haben, besonders darauf angewiesen, vom Kind Informationen über 
sein	inneres	Wohlergehen,	seine	Gefühle	und	seine	Bindungsbedürfnisse	zu	
erhalten.	Da	sich	in	dieser	Situation	manchmal,	trotz	guter	Absichten	der	
Pflegeltern,	eine	Bindungsdynamik	entfaltet,	die	in	unsichere	oder	anhaltend	
desorganisierte Bindungsbeziehungen mündet,181 wird in Beratungsangeboten 
versucht,	mit	den	Pflegeeltern	das	vom	Kind	benötigte	Ausmaß	an	Fürsorge	
näher	zu	bestimmen,	die	von	den	kindlichen	»inneren	Arbeitsmodellen	von	
Bindung«	ausgehende	Dynamik	bewusst	zu	machen	und	die	Pflegeeltern	
dazu	zu	ermutigen	und	zu	befähigen,	sich	anhaltend	als	»sichere	Basis«	und	
»sicherer	Hafen«	anzubieten.	Beispielsweise	beschreibt	Scheuerer-Englisch	
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(2009)	in	Abhängigkeit	vom	kindlichen	»inneren	Arbeitsmodell	von	Bin-
dung«	mögliche	ungünstige	Dynamiken	in	Pflegefamilien,	ohne	diese	jedoch	
zum Regelfall zu erklären:182 
•	 Im	Fall	eines	unsicher-vermeidenden	inneren	Arbeitsmodells	kann	das	

Kind	den	Pflegeltern	etwa	leicht	ein	»falsches	Bild«	von	sich	selbst	vermit-
teln.	Scheinbar	hat	sich	das	Kind	problemlos	eingelebt.	Die	Pflegeeltern	
fühlen	sich	mit	ihrer	Zuwendungsbereitschaft	eher	zurückgewiesen	bzw.	
überflüssig.	Das	Kind	seinerseits	bleibt	mit	seiner	Belastung	und	seinen	
Ambivalenzen	alleine,	steht	unter	Stress	und	fühlt	sich	unverstanden.	
Bricht	das	Kind	unter	der	Belastung	zusammen	und	verhält	sich	(z.B.	in	
der	Schule)	auffällig,	erfahren	die	Pflegeeltern	nur	indirekt	davon	und	
sehen	das	Kind	unter	Umständen	zunehmend	als	uneinschätzbar	und	un-
erreichbar, was das Kind in seinem Erleben, nicht verstanden zu werden, 
weiter	bestärkt.	

•	 Kinder	mit	hyperaktivierender	oder	unsicher-ambivalenter	Bindungs-
strategie	sehen	im	Fall	einer	Fremdunterbringung	zunächst	einmal	tiefsit-
zende	Ängste	über	den	Verlust	ihrer	Bindungspersonen	wahr	werden	und	
reagieren	entsprechend	verzweifelt.	Die	Fortsetzung	des	anklammernden	
Verhaltens	gegenüber	den	Pflegeeltern	wirft	für	diese	rasch	Fragen	danach	
auf,	wie	viel	Zuwendung	das	Kind	tatsächlich	braucht	und	was	ihm	bzw.	
ihr	an	Trennung	(z.B.	Umgang)	und	Autonomie	zugemutet	werden	kann.	
Zudem	kann	es	sehr	anstrengend	sein,	bei	einem	Kind	mit	hyperaktivie-
render Bindungsstrategie konsistent verfügbar zu bleiben und, sofern an-
dere	Kinder	in	der	Familie	vorhanden	sind,	entwickelt	sich	teilweise	rasch	
eine	schwer	auszuhaltende	Konflikt-	und	Konkurrenzdynamik.	

•	 Bei	einer	kontrollierenden	Bindungsstrategie	werden	die	Pflegeeltern	mit	
Kindern konfrontiert, die sich durch ihre Kontrolle vor hilflosfeindse-
ligen	Bindungspersonen	schützen	mussten	(Grunderfahrung:	»bedürftig	
sein	ist	gefährlich«).	Dieses	Muster	wenden	sie	dann	auch	gegenüber	den	
neuen	Fürsorgepersonen	an.	Je	mehr	diese	versuchen,	fürsorglich	zu	sein,	
desto	häufiger	werden	sie	Ziel	angstvoll-aggressiv-kontrollierender	Verhal-
tensweisen	der	Kinder.	Die	Pflegeeltern	dieser	Kinder	fühlen	sich	schnell	
hilflos,	und	die	Gefahr	negativ-feindseliger	Teufelskreise	in	der	Beziehung	
zum	Kind	nimmt	zu.	Zudem	ist	es	für	Erwachsene	manchmal	nicht	leicht	
zu verstehen, dass das wohlmeinende Angebot, wieder Kind sein zu dür-
fen, als bedrohlich empfunden wird und das gesamte Selbst- und Weltbild 
des	Kindes	in	Frage	stellt.	

Die Ansatzpunkte in der Beratung der Pflegeeltern bestehen unter anderem 
darin,	ihnen	die	Bindungsdynamik	verständlich	zu	machen,	ihre	Anstren-
gungen und ihre Belastung anzuerkennen und gemeinsam Wege zu entwi-
ckeln, wie das Kind in kleinen Schritten emotionale Bedürfnisse äußern, Au-
tonomie	aushalten	und	Kontrolle	abgeben	kann	(vgl.	auch	C.5.2).	In	manchen	
Fällen	ist	es	zudem	unumgänglich,	die	Bindungshaltung	der	Pflegeeltern	
selbst,	also	ihre	lebensgeschichtlich	erworbene	Sichtweise	und	ihr	Verständnis	
von Bindungsbedürfnissen, zum Thema zu machen, wenn hierdurch anson-
sten	der	Blick	auf	das	Pflegekind	verzerrt	wird.	
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182 Ähnliche Beschreibungen finden sich auch bei Schofield/Beek (2006) sowie Golding (2008, S.83- 91).

177 Thrum (2007b). In der Gruppe der beiden Familiensystemen innerlich zugehörigen Kinder ging ein 
herzliches Verhältnis zwischen Mutter und Pflegemutter mit weniger internalisierender Auffälligkeit ein-
her (r= -.25), während vor allem bei einem konflikthaften Verhältnis des Vaters zur Pflegemutter mehr 
ausagierendes Verhalten berichtet wurde (r=.36). Beim häufigeren Fall einer hohen Zugehörigkeit des 
Kindes zur Pflegefamilie und einer eher geringen Zugehörigkeit zur Herkunftsfamilie gingen herzliche 
Kontakte beider leiblichen Eltern mit weniger internalisierenden Auffälligkeiten beim Kind einher (r= 
-.22) und bei einem konflikthaften Verhältnis des Vaters zur Pflegemutter wurden mehr internalisieren-
de Auffälligkeiten berichtet (r=.19).
178 Zu nennen wären hier Mary Dozier (Dozier u.a. 2002, 2005, 2009), Miriam Steele (2006) oder Her-
mann Scheuerer-Englisch (2009), Scheuerer-Englisch/Gabler/Bovenschen (im Druck). 
179 Beispiele wären Beek/Schofield (2006) bzw. Schofield/Beek (2006) und Golding (2008). 
180 So haben etwa Fisher u.a. (2006) bzw. Fisher/Kim (2007) sowie Delaney (2006) eine Synthese mit 
lerntheoretischen Ansätzen versucht, während Heineman/Ehrensaft (2006) und Hughes (2004) eine 
Integration mit nicht-direktiven Formen der Kinderpsychotherapie versucht haben. 
181 Vergleiche etwa Stovall-McClough/Dozier (2004). 
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Im Hinblick auf Verhaltensauffälligkeiten,	wie	etwa	Unruhe,	Schwierigkeiten	
beim Einschlafen, Aggressionen oder Regelverletzungen, werden in einem 
Teil der Literatur bindungsorientierte Deutungen angeboten und davon 
ausgehend	Umgangsweisen	mit	der	Problematik	diskutiert.	Durchgängig	
wird dabei darauf hingewiesen, dass bindungsorientierte Erklärungen nicht 
die	einzig	möglichen	Verständniszugänge	darstellen.	Delaney	(2006)	erörtert	
beispielsweise	die	Rolle	von	Unruhe	und	Regelverletzungen	in	der	Familie	als	
Möglichkeiten	des	Kindes,	die	Nähe	zur	Bindungsperson	zu	kontrollieren,	
den	Kontakt	nach	Unterbrechungen	wiederherzustellen	oder	Bedürfnisse	
indirekt	auszudrücken.	Aggressionen	gegen	andere	Kinder	oder	Haustiere	
werden	als	Möglichkeit	gesehen,	Wut	auf	die	Bindungspersonen	an	anderer,	
weniger	bedrohlicher	Stelle	auszudrücken.	Im	Hinblick	auf	Lügen	wird	die	
Deutung angeboten, dass hier ein erlerntes Muster zwanghafter Zustimmung 
(compulsory	compliance)	zugrunde	liegt,	das	gegenüber	aggressiven	oder	we-
nig	berechenbaren	Bindungspersonen	die	Gefahr	von	Konflikten	verringert.	
Auch den Regeln und Erziehungsanforderungen der Pflegeeltern gegenüber 
verhält sich das Kind zunächst nur scheinbar angepasst, woraus sich dann 
zur	Konfliktvermeidung	Lügen	ergeben.	Auch	wenn	eingeräumt	wird,	dass	
entsprechende	Erklärungsansätze	nicht	in	jedem	Fall	und	nicht	auf	jedes	Pro-
blemverhalten	zutreffen,	so	eröffnen	sie	doch	vielfach	konstruktive	Perspekti-
ven	jenseits	wechselseitig	belastender	Konflikteskalationen	mit	dem	Kind.	

Die Wirksamkeit bindungsorientierter Beratungs- und Schulungsansätze mit 
Pflegeeltern	bzw.	-kindern	wurde	in	ersten	Evaluationen	bestätigt,183 jedoch 
ist	sowohl	die	Anzahl	der	Untersuchungen	wie	auch	die	Bandbreite	der	
eingesetzten	Auswertungsmethoden	und	die	Dauer	der	Follow-Up	Zeiträu-
me	als	noch	nicht	ausreichend	zu	beurteilen.184	Inwieweit	die	Fachkräfte	der	
Pflegekinderhilfe in Deutschland bereits über gute Kenntnisse zur Bindungs-
entwicklung	und	Bindungsdynamik	bei	Pflegekindern	verfügen,	kann	man-
gels	entsprechender	Erhebungen	derzeit	nicht	beurteilt	werden.	Zumindest	
wird	über	ein	großes	Interesse	an	Fortbildungen	in	diesem	Bereich	berichtet.	
Punkte, an denen sich manchmal noch Missverständnisse festmachen, betref-
fen 
•	 Rückschlüsse auf die Beziehungsqualität des Kindes zu den leiblichen Eltern 

anhand des kindlichen Verhaltens bei der Inobhutnahme: Manchmal wird 
ein fehlender Trennungsprotest beim Kind als Hinweis auf eine fehlende 
oder	beeinträchtigte	Bindung	des	Kindes	zu	den	Eltern	gedeutet.	Tatsäch-
lich	kann	ein	freundliches	Verhalten	gegenüber	Fremden	Anzeichen	einer	
Bindungsstörung	mit	Enthemmung	sein.	Allerdings	schließt	diese	Form	
der	Bindungsstörung	eine	Bindung	zu	den	Eltern	nicht	aus.	Zudem	ist	ein	
fehlender Trennungsprotest kein sicheres diagnostisches Zeichen, vielmehr 
kann	ein	freundliches	oder	sehr	stilles	Verhalten	des	Kindes	auch	ein	Ver-
such	sein,	mit	einer	als	übermächtig	erlebten	Bedrohung	umzugehen.	
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•	 Annahme einer desorganisierten Bindung des Kindes zu den leiblichen 
Eltern ohne gesonderte Prüfung:	Teilweise	wird	in	Fachdiskussionen	argu-
mentiert, fast alle misshandelten, missbrauchten oder vernachlässigten 
Kinder würden eine desorganisierte Bindungsbeziehung zu den leiblichen 
Eltern	aufweisen	und	da	fast	alle	Pflegekinder	Gefährdung	erlebt	hätten,	
sei es plausibel und zulässig anzunehmen, dass die Bindungen der aller-
meisten Pflegekinder zu den leiblichen Eltern schon vor der Herausnahme 
desorganisiert	gewesen	seien.	Tatsächlich	gibt	es	eine	methodisch	zuverläs-
sige Studie,185	in	der	bei	82%	von	22	Kleinkindern,	die	entweder	selbst	be-
legbar	Gefährdung	erfahren	hatten	oder	aufgrund	der	Misshandlung	eines	
Geschwisterkindes	sehr	bedroht	erschienen,	Bindungsdesorganisation	
in der Beziehung zur Mutter festgestellt wurde und zwar zu einem Zeit-
punkt,	als	die	Kinder	bei	der	Mutter	lebten.	Im	Mittel	der	vorliegenden	
Studien liegt die Häufigkeit von Bindungsdesorganisation bei misshandel-
ten	Kindern	jedoch	niedriger,	nämlich	bei	48%.186 Da die Rate der Pflege-
kinder	mit	Gefährdungserfahrungen	bei	den	leiblichen	Eltern	in	Deutsch-
land nach den vorliegenden Zahlen187	vermutlich	zwischen	42%	und	64%	
liegt,	ergibt	sich	eine	geschätzte	Grundrate	von	Bindungsdesorganisation	
im	Bereich	von	35%	bis	40%.188 Die Zahlen sind vermutlich nicht beson-
ders belastbar, da in keiner der deutschen Erhebungen detaillierter danach 
gefragt	wurde,	für	welche	Kinder	welche	Hinweise	bzw.	Belege	für	eine	
erfahrene	Gefährdung	vorliegen.	Aber	es	ist	doch	ziemlich	deutlich,	dass	
die Annahme, ein genauer Blick auf die Bindungssituation des Kindes in 
der	Herkunftsfamilie	erübrige	sich,	nicht	haltbar	ist.	

•	 Aus projektiven Verfahren und kindlichen Spielthemen wird zuverläs-
sig auf spezifische (Bindungs-)Erfahrungen des Kindes geschlossen: Da in 
vielen	Fällen	unklar	ist,	welche	Belastungserfahrungen	ein	Kind	vor	der	
Fremdunterbringung	genau	machen	musste,	wird	manchmal	versucht,	aus	
den	Ergebnissen	projektiver	Verfahren	oder	den	Spielthemen	des	Kindes	
auf	spezifische	Erfahrungen	zu	schließen	(z.B.	das	Kind	muss	im	Spiel	
immer wieder verhungern, also hat das Kind vermutlich in der Herkunfts-
familie	zu	wenig	zu	essen	bekommen).	Bislang	sind	jedoch	alle	Versuche	
gescheitert, aus Spielthemen von Kindern oder Ergebnissen projektiver 
Verfahren	einigermaßen	zuverlässig	auf	spezifische	Erfahrungen	rückzu-
schliessen.189	Dies	bedeutet	nicht,	dass	Spiel	und	projektive	Verfahren	als	
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185 Carlson u.a. (1989).
186 Van Ijzendoorn/Schuengel/Bakermans-Kranenburg (1999, S. 236).
187 In einer der DJI-Erhebungen wurde nach verschiedenen Gefährdungsformen in der Vorgeschichte der 
Pflegekinder gefragt und es ergab sich bei einer Stichprobengröße von 632 Kindern eine Rate von 64% 
mit Gefährdungerfahrungen (Thrum 2007b). In der rheinland-pfälzischen Studie von Rock/Moos/Müller 
(2008a) fand sich bei einer Stichprobengröße von 444 Kindern eine Rate von 42% mit Gefährdungser-
fahrungen. In der niedersächsischen Studie von Erzberger (2003) und in der bundesweiten Erhebung von 
Walter (2004) wurde die Häufigkeit verschiedener Gefährdungsformen nur getrennt ausgewiesen. Jedoch 
liegt die geschätzte Gesamtzahl für Kinder mit Gefährdungserfahrungen in der Vorgeschichte sowohl 
unter der Annahme von keinerlei Überschneidung zwischen den Gefährdungsformen als auch unter der 
Annahme einer vollständigen Überlappung innerhalb des Bereichs von 42% bis 64%. 
188 Bei den Pflegekindern ohne Gefährdungserfahrung wurde entsprechend der Meta-Analyse von Van 
Ijzendoorn/Schuengel/Bakermans-Kranenburg (1999) eine Grundrate von 25% Bindungsdesorganisation 
für sozial benachteiligte Elterngruppen angenommen.
189 Vgl. etwa Murrie/Martindale/Epstein (2009), Lilienfeld/Wood/Garb (2000).

183 Entsprechend wurde etwa das »Attachment and Biobehavioral Catch-Up« Programm (vgl. Dozier u.a. 
2009) im Januar 2009 vom California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare als »vielverspre-
chend (promising research evidence)« eingestuft; vgl. auch C.5.2.
184 Bovenschen/Spangler (2008).

Mögliche Missverständnisse in der Praxis
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Fenster	zur	inneren	Welt	von	Kindern	wertlos	sind.	Gerade	die	Bindungs-
forschung hat gezeigt, dass diagnostisch nutzbare Zusammenhänge zu den 
globalen Erfahrungen des Kindes in seinen Bindungsbeziehungen beste-
hen.190 Ebenso lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Spiel von Kin-
dern	und	ihrer	Befindlichkeit	sowie	ihrer	sozialen	Kompetenz	herstellen.191 
Rückschlüsse auf spezifische Einzelerfahrungen eines Kindes sind jedoch 
ohne	zusätzliche,	bestätigende	Anhaltspunkte	nicht	vertrauenswürdig.	

Stellenweise vorfindbare Missverständnisse sind ein Hinweis darauf, dass 
die Aneignung der Ergebnisse der Bindungsforschung durch die Pflegekin-
derhilfe	nicht	ohne	Anstrengung	und	qualifizierte	Fortbildung	möglich	ist.	
Für	die	praktische	Arbeit	mit	schwierigen	Fällen	benötigen	die	Fachkräfte	
der Pflegekinderhilfe im Alltag Kooperationen mit Diensten, die durch eine 
qualifizierte	Bindungsdiagnostik,	die	in	der	Regel	Beobachtungs-	wie	Ge-
sprächsverfahren beinhaltet, Hinweise auf die Bindungsstrategie des Kindes 
und	Bindungshaltungen	bzw.	Fürsorgefähigkeiten	in	der	Pflegefamilie	und/
oder	der	Herkunftsfamilie	geben	können.	An	einzelnen	Orten	hat	die	Pflege-
kinderhilfe hierfür Kooperationen mit Erziehungsberatungsstellen oder der 
Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	geformt.192 

Belastungserfahrungen	von	Pflegekindern,	verstanden	als	Umweltereignisse,	
die	zumindest	bei	einem	Teil	betroffener	Kinder	mit	spürbaren	Beeinträchti-
gungen im Entwicklungsverlauf oder nachhaltigen Belastungen der Befind-
lichkeit einhergehen, werden in der Pflegekinderhilfe überwiegend bezogen 
auf	die	Zeit	vor	der	Unterbringung	in	einer	Pflegefamilie	diskutiert.193 Prä-
natale,	also	vorgeburtliche	Einflüsse	durch	Suchtstoffe	werden	dabei	vielfach	
übergangen,	stehen	hier	jedoch	am	Anfang	der	Forschungsübersicht.	Nach-
geburtliche Belastungserfahrungen werden in der Pflegekinderhilfe teilweise 
unter	dem	Begriff	des	»Traumas«	zusammengefasst.	Die	Verwendungsweisen	
dieses	schillernden	Begriffs	und	die	Befundlage	zu	Traumata	bei	Pflegekin-
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dern	werden	in	diesem	Unterkapitel	in	einem	zweiten	Schritt	zusammen-
fassend	erörtert.	Die	Forschungsübersicht	wendet	sich	dann	spezifischen	
Belastungserfahrungen	von	Vernachlässigung,	Misshandlung	oder	sexuellem	
Missbrauch	zu.	

Die	umfangreiche	Forschung	zu	den	Auswirkungen	dieser	einzeln	oder	
gemeinsam	auftretenden	Gefährdungsformen	wird,	da	sie	an	anderer	Stelle	
leicht zugänglich aufbereitet wurde,194	hier	nur	in	ihren	Grundzügen	zusam-
mengefasst, wobei der Schwerpunkt auf den für die Pflegekinderhilfe beson-
ders	wichtigen	Aspekt	der	Plastizität	gelegt	wird,	d.h.	es	wird	vor	allem	der	
Kenntnisstand	zu	der	Frage	erörtert,	inwieweit	durch	frühe	Belastungs-	und	
Gefährdungserfahrungen	die	weitere	Entwicklung	festgelegt	wird	oder	noch	
veränderlich	erscheint.

Obwohl aus der Bundesrepublik keine Zahlen dazu vorliegen, wie viele 
Pflegekinder	vorgeburtlich	Suchtstoffen	ausgesetzt	waren,	ist	doch	zumindest	
aus	zwei	größeren	deutschen	Untersuchungen	bekannt,	dass	bei	mindestens	
einem Drittel der Pflegekinder Suchtprobleme der Eltern ein wesentlicher 
Grund	für	die	Fremdunterbringung	waren.195 Diese Zahl steigt sogar noch 
etwas,	wenn	nur	Kinder	betrachtet	werden,	die	bereits	kurz	nach	der	Geburt	
in	Pflege	gegeben	wurden.196	Umgekehrt	deuten	Studien	an	schwer	sucht-
kranken Eltern darauf hin, dass ein erheblicher Anteil der Kinder dieser 
Eltern	eine	Fremdunterbringung	erlebt.197 Angesichts eines zumindest in 
ausländischen Studien198 bestätigten statistischen Zusammenhangs zwischen 
postnatalem	und	pränatalem	Gebrauch	von	Suchtstoffen	ist	es	daher	plausibel	
anzunehmen,	dass	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe	nicht	selten	mit	Kindern	
konfrontiert	werden,	die	vorgeburtlich	Suchtstoffen	ausgesetzt	waren.	Zu	
den Auswirkungen solcher pränatalen Belastungen liegt eine umfangreiche 
Forschungsliteratur	vor,199 die sich jedoch auf die Wirkungen von Alkohol, 
Opiaten	und	Kokain	konzentriert.	Andere	Suchtstoffe	wie	Cannabis	oder	
Ecstacy	haben	bislang	nur	wenig	Aufmerksamkeit	erfahren.	
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194 Kindler u.a. (2006b). Das Handbuch Kindeswohlgefährdung ist unter db.dji.de/asd/ASD_Inhalt.htm 
im Internet als Volltext verfügbar. Eine weitere praxisorientierte Übersicht bietet das englischsprachige 
Handbuch der American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC) (Meyers u.a. 2002).
195 In der Erhebung zur Vollzeitpflege in Niedersachen (Erzberger 2003) wurden alle Jugendämter ge-
beten, detaillierte Angaben zu den letzten fünf begonnenen Pflegeverhältnissen zu machen. Bei einer 
Stichprobe von 239 Fällen wurden bei 15% der Fälle »Alkohol« und bei 17% »Drogen« als Problemlage 
genannt. Weitere Fälle von Suchtproblemen sind vermutlich in einer Sammelkategorie »Multiproblem-
familie« enthalten. In einer DJI-Erhebung (Thrum 2007b) mit mehr als 600 eingezogenen Fällen wurde 
bei 30% der Kinder Vernachlässigung im Zusammenhang mit einer elterlichen Suchterkrankung als 
wesentlicher Grund der aktuellen Fremdunterbringung angegeben. 
196 In der DJI-Erhebung (Thrum 2007b) wurde das Alter bei der Inpflegegabe erhoben. Kinder, die zu 
diesem Zeitpunkt maximal ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr alt waren, hatten zu 32 bzw. 33% 
Suchterkrankungen bei den Eltern erlebt. 
197 Beispielsweise wurde in einer Frankfurter Stichprobe opiatabhängiger Mütter ein Drittel der Kinder 
bereits nach der Geburt und ein weiteres Drittel im Verlauf des ersten Lebensjahres platziert (Schiemann 
2006). 
198 Vgl. Smith/Testa (2002); Smith u.a. (2007). 
199 Für eine aktuelle systematische Forschungsübersicht siehe Wiliams/Ross (2007), eine weitere Über-
sichtsarbeit wurde von Martin/Dombrowski (2008) veröffentlicht.

190 Für Übersichten siehe Oppenheim/Goldsmith (2007), Bettmann/Lundahl (2007).
191 Siehe etwa Futh u.a. (2008), Holmberg u.a. (2007).
192 Ziegenhain/Goldbeck (2005), Scheuerer-Englisch (2009).
193 Gefährdungserfahrungen in der Pflegefamilie, sei es durch die Pflegeeltern oder andere in der Familie 
lebende Kinder, sind in Deutschland von wenigen öffentlich gewordenen Einzelfällen abgesehen (z.B. 
dem Tod des fünfjährigen Pflegekindes Talea in Wuppertal), bislang kaum ein Thema in der Fachdiskus-
sion (für Ausnahmen siehe Finkel/Bange 2002; Kindler/Unterstaller 2007). Entsprechend liegen bezogen 
auf die Bundesrepublik auch keine vertrauenswürdigen Zahlen zur Häufigkeit von Gewalt, Vernachlässi-
gung oder Missbrauch in Pflegefamilien vor. Das Bewusstsein für die fachliche Notwendigkeit von Kon-
trolle gemäß § 37 Abs. 3 SGB VIII, auch wenn in der ganz überwiegenden Mehrzahl aller Pflegefamilien 
eine sehr gute Fürsorge geleistet wird, wurde durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs zur Amtshaftung 
wesentlich geschärft (Vgl. B 2.3). Außerhalb Deutschlands hat sich die Pflegekinderhilfe der Problematik 
in einigen Staaten intensiver zugewandt. Es wurden Befunde zu Gefährdungsereignissen in Pflegefami-
lien erhoben (z.B. Tittle/Poertner/Garnier 2001; Holder u.a. 2003) und darauf aufbauend Qualitätsstan-
dards formuliert (z.B. Child Welfare League of America 2003).

3.3  Belastungserfahrungen bei Pflegekindern vor der Fremdunterbringung 
 und ihre Auswirkungen

Pränatale Belastung durch Suchtstoffe
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Die	grundsätzliche	Fähigkeit	von	Alkohol,	pränatal	Schädigungen	zu	verur-
sachen,	ist	unbestritten.	Tierexperimente	und	klinische	Beobachtungen	an	
Kindern chronisch alkoholabhängiger Mütter haben dies übereinstimmend 
gezeigt.	Da	Alkohol	die	Plazenta	passieren	kann,	sind	ungeborene	Kinder	
nach einem mütterlichen Alkoholkonsum dem gleichen Alkoholpegel aus-
gesetzt	wie	die	Mutter.	Nur	hält	die	auf	verschiedenen	Ebenen	schädliche	
Wirkung bei ihnen länger an, da sie Alkohol nicht oder nur sehr viel lang-
samer	wieder	abbauen	als	die	Mutter.200 Bei schwer alkoholgeschädigten 
Kindern	wird	von	einem	»fetalen	Alkoholsyndrom	(FAS)«201	gesprochen.	Die	
Diagnose muss ärztlicherseits erfolgen und orientiert sich im Säuglings- und 
Kleinkindalter	an	drei	Leitsymptomen:	Wachstumsstörungen	(z.B.	genereller	
Minderwuchs	und	zu	kleiner	Kopf),	Gesichtsfehlbildungen	(z.B.	auffällig	
schmales	Lippenrot	oder	sehr	tief	angesetzte	Ohren)	und	Anzeichen	für	eine	
beeinträchtigte	Entwicklung	des	zentralen	Nervensystems	(z.B.	Entwick-
lungsrückstände	und	Retardierung).202	Neben	diesen	Leitsymptomen	sind	
zusätzliche	Fehlbildungen	an	anderen	Organen	möglich	und	nicht	selten.203 
Ein bekannter Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft 
sichert	die	Diagnose	zusätzlich	ab.	

Da	jedoch	exakte	diagnostische	Marker	für	einen	mütterlichen	Alkohol-
konsum während der Schwangerschaft nicht vorliegen, sind Selbstauskünf-
te	der	betroffenen	Mütter	häufig	unverzichtbar,	obwohl	sie	aufgrund	von	
Erinnerungsverzerrungen	bzw.	Scham	teilweise	unzuverlässig	sind.	Dies	
ist	ein	Grund,	warum	pränatale	alkoholbedingte	Schädigungen,	bei	denen	
keine	körperlichen	Fehlbildungen	auffallen,	also	der	rasch	sichtbare	Teil	der	
Leitsymptome	des	fetalen	Alkoholsyndroms	fehlt,	häufig	nicht	oder	nicht	
sicher	beurteilt	werden	können.	Tatsächlich	gibt	es	aber	eine	Gruppe	von	
Kindern, die belegbar pränatal Alkohol ausgesetzt waren und bei denen sich 
im späteren Entwicklungsverlauf auch deutliche Beeinträchtigungen zeigen, 
obwohl	keine	oder	kaum	körperliche	Fehlbildungen	bestehen.204 Es wird 
sogar	angenommen,	dass	solche	Fälle	innerhalb	der	Gruppe	pränatal	durch	
Alkohol geschädigter Kinder überwiegen205 und entsprechende Beeinträchti-
gungen	aufgrund	der	besonderen	Störbarkeit	der	Entwicklung	des	Gehirns	

bereits	bei	geringeren	Alkoholdosen	entstehen	können.206	Als	Oberbegriff	für	
alle	Formen	und	Schweregrade	vorgeburtlicher	Alkoholschädigung	hat	sich	
der	Begriff	»fetale	Alkohol-Spektrum-Störungen	(FASD)«	durchgesetzt.207	Für	
die	ohne	zuverlässige	Informationen	zur	Vorgeschichte	schwierige	ärztliche	
Beurteilung	milderer	Formen	pränataler	Alkoholschädigungen	liegen	mehrere	
strukturierte Einschätzungshilfen vor, die allerdings in der Bundesrepublik 
bislang	nur	vereinzelt	Anwendung	finden.208  Zur Entwicklung von Kindern 
mit	fetalem	Alkoholsyndrom	bzw.	einer	fetalen	Alkohol-Spektrum-Störung	
liegt	eine	Vielzahl	an	Untersuchungen	vor,209 wobei zuletzt mehrere Langzeit-
studien	sowie	vertiefende	neuropsychologische	Studien	veröffentlicht	wurden.	
Wird	der	Aufbau	regulativer	Fähigkeiten	als	ein	zentraler	Bereich	der	Ent-
wicklung verstanden, so finden sich in der Abfolge nacheinander erworbener 
und	teilweise	aufeinander	aufbauender	Fähigkeiten	zur	Selbstregulation210 
bei pränatal durch Alkohol belasteten Kindern an mehreren Stellen gehäuft 
Beeinträchtigungen.	Dies	betrifft	beispielsweise	die	Regulation	des	Schlafes	
in der Säuglingszeit und frühen Kindheit,211	Einschränkungen	in	der	Fä-

206 Da Zeitpunkt, Dauer und Intensität des mütterlichen Alkoholkonsums in der Regel nicht sehr genau 
bestimmt werden können, hat es sich bislang als unmöglich erwiesen, genauere Angaben zu einer even-
tuellen unteren Wirkschwelle und zum Risiko verschieden schwerer Schädigungen bei unterschiedlichen 
Mustern des Alkoholkonsums zu machen (Gray/Mukherjee/Rutter 2009). Zudem deuten erste Befunde 
darauf hin, dass es beim Schädigungsrisiko Wechselwirkungen mit der genetischen Ausstattung der 
Mutter gibt. Tierversuche an Primaten sprechen dafür, dass auch ein geringer Alkoholkonsum während 
der Schwangerschaft mit Schädigungsrisiken einhergehen kann. Beim Menschen ist die Befundlage 
uneindeutiger (für eine Forschungsübersicht siehe Gray/Henderson 2006). Da schädliche Folgen nicht 
ausgeschlossen werden können, empfiehlt etwa die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BzgA 2009) eine vollständige Abstinenz während der ganzen Zeit der Schwangerschaft.
207 In Deutschland kann es sein, dass Fachkräften aus der Pflegekinderhilfe auch die Begriffe »partielles 
FAS« oder »Alkoholeffekt« begegnen. 
208 Zwei solche Diagnosehilfen werden etwa bei Feldman/Löser/Weglage (2007) erläutert. Für Pfle-
gekinderdienste kann es sehr sinnvoll sein, sich über die nächste Praxis oder Klinik mit spezialisierten 
Kenntnissen im Bereich der Diagnose von fetalen Alkohol-Spektrum-Störungen zu informieren. Der 
Verein »FAS World Deutschland e.V.« (www.fasworld.de) hält hierfür auf seiner Homepage eine Liste 
von Einrichtungen bereit. 
209 Für aktuelle Forschungsübersichten siehe Mattson u.a. (2008) sowie Martin/Dombrowski (2008). 
210 Feldman (2009) beschreibt etwa ein Modell mit dem Erwerb grundlegender Regulationsfähigkeiten 
(z.B. Wachen/Schlafen, Hunger/Sättigung) in der Säuglingszeit, dem allmählichen Erwerb der Fähigkeit 
zur Selbstberuhigung bei moderat belastenden Gefühlen und der kurzzeitigen Aufmerksamkeitssteu-
erung in der frühen Kindheit und dem Aufbau der grundlegenden Fähigkeit zur Impulshemmung und 
Handlungsplanung in der Kindergartenzeit und zeigt empirische längsschnittliche Zusammenhänge 
zwischen diesen Regulationsbereichen auf. 
211 Aufgrund mehrerer Studien kann es als gesichert angesehen werden, dass Kinder mit fetaler 
Alkohol-Spektrum-Störung (und nachfolgend ihre Betreuungspersonen) häufiger als andere Kinder unter 
Schlaf- oder auch Fütterstörungen leiden (z.B. Streissguth 1997; Fjeldsted/Hanlon-Dearman 2009). Für 
genauere Schätzungen der Auftretenshäufigkeit reicht die Befundlage aber noch nicht aus. Zudem 
entwickeln sich erst langsam Behandlungsansätze. So hat etwa die kanadische Forschungsgruppe um 
Ana Hanlon-Dearman bei FASD-Kindern mit Schlafstörungen erste Versuche mit einem als »sensorische 
Diät« bezeichneten Behandlungsansatz unternommen. 

200 Für eine Beschreibung des allerdings unvollständigen Wissensstandes über die beteiligten Schädi-
gungsmechanismen siehe Feldman/Löser/Weglage (2007).
201 Im deutschsprachigen Raum ist zurückgehend auf eine frühe Veröffentlichung von Majewski (1980) 
auch der Begriff »Alkoholembryopathie« verbreitet.
202 Einen Eindruck vom Erscheinungsbild betroffener Kinder geben mehrere bei Feldman/Löser/Weglage 
(2007) veröffentlichte Fotografien. 
203 Für eine Forschungsübersicht siehe Hofer/Burd (2009). 
204 Siehe etwa Mattson u.a. (1998). 
205 Beispielsweise Spohr/Steinhausen (2008) oder Feldman/Löser/Weglage (2007). 
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higkeit zur Aufmerksamkeitssteuerung und Konzentration212 sowie Schwie-
rigkeiten	bei	der	Hemmung	von	Impulsen	bzw.	der	Handlungsplanung.213 
Treten	solche	Beeinträchtigungen	auf,	erhöhen	sie	den	Betreuungsbedarf	
für Pflegeeltern oft wesentlich214	und	sind	daher	eine	wichtige	Ursache	für	
Gefühle	der	Belastung	bzw.	Überforderung.	Zudem	zweifeln	in	der	Folge	
manche	Pflegeeltern	aufgrund	nur	geringer	Fortschritte	beim	Kind	an	ihren	
Fürsorge-	und	Erziehungsfähigkeiten.	Ein	zweiter	Bereich,	in	dem	wiederholt	
Beeinträchtigungen	bei	Kindern	mit	fetalem	Alkoholsyndrom	bzw.	fetaler	
Alkohol-Spektrum-Störung	gefunden	wurden,	betrifft	Intelligenz,	Gedächt-
nis	sowie	Schulleistungen.	Intelligenzminderungen	treten	häufig	erst	nach	
der Kleinkindzeit deutlicher hervor,215	wobei	sich	bei	etwa	einem	Viertel	der	
FASD-Kinder	eine	geistige	Behinderung	und	bei	etwa	der	Hälfte	der	Kinder	
eine	Lernbehinderung	ausbildet.216 Entsprechend besuchte in einer deut-
schen Langzeitstudie217	etwas	mehr	als	die	Hälfte	der	Kinder	eine	Form	der	
Sonderschule und die Integration in den ersten Arbeitsmarkt gelang in einer 
deutlichen	Mehrzahl	der	Fälle	nicht.	Im	Fähigkeitsprofil	finden	sich	häufig	
besondere Einschränkungen im mathematisch-abstrakten Bereich, während 
die	sprachlichen	Fähigkeiten	weniger	betroffen	scheinen.218 Bestehende Beein-
trächtigungen	können	durch	eine	gute	Förderung	nicht	aufgehoben,	aber	in	
ihren	Auswirkungen	abgemildert	werden.219 

Im Hinblick auf die soziale und emotionale Entwicklung werden bei Kin-
dern	mit	fetalem	Alkoholsyndrom	bzw.	fetaler	Alkohol-Spektrum-Störung	
als	Gruppe,	wenngleich	nicht	in	jedem	Einzelfall,	ab	dem	Grundschulalter	
zunehmende	Entwicklungsrückstände	gegenüber	Gleichaltrigen	beschrieben,	
die	beispielsweise	in	einem	unzureichenden	Verständnis	sozialer	Situationen,	

einem	impulsiven	bzw.	unverhältnismäßig	vertrauensseligen	Verhalten	und	
in	fehlenden	oder	instabilen	Freundschaften	ihren	Ausdruck	finden.220 Im 
Hintergrund	dieser	Schwierigkeiten	sind	Einschränkungen	in	der	Fähigkeit	
zur	Impulskontrolle	und	Verhaltensplanung221	sowie	im	Verständnis	der	
Perspektiven anderer222	zu	vermuten.	Entsprechend	zeigen	sich	in	Studien223 
zur	Fähigkeit,	soziale	Probleme	zu	lösen,	teils	deutliche	Einschränkungen,	die	
auch	unabhängig	von	globalen	Intelligenzminderungen	bestehen.	

Da die Schwierigkeiten im Jugend- und Erwachsenenalter anhalten, wer-
den	Betroffene	bei	einer	lückenhaften	Betreuung	nicht	selten	in	Gesetzesver-
stöße	oder	unangemessene	sexuelle	Beziehungen	verwickelt.224 Relativ wenig 
ist	über	die	Entwicklung	der	Beziehungen	betroffener	Kinder	innerhalb	der	
Pflegefamilie	bekannt.	Studien225 zur Bindungsentwicklung in der frühen 
Kindheit	deuten	darauf	hin,	dass	die	teilweise	vorhandenen	Regulationsstö-
rungen	(z.B.	Fütter-	und	Schlafstörungen)	eine	große	Herausforderung	für	
die	Feinfühligkeit	der	Bindungspersonen	darstellen	und	die	Entwicklung	
einer	sicheren	Bindungsbeziehung	wesentlich	erschweren	können.	In	den	
späteren	Jahren	lässt	sich	aus	Interviewstudien	mit	Pflegeeltern	und	psy-
chiatrischen Diagnosen226	schließen,	dass	in	einem	Teil	der	Familien	trotz	
der	Beeinträchtigungen	betroffener	Kinder	ein	weitgehend	konstruktiver	
Umgang	mit	dem	Kind	gelingt,	während	in	anderen	Familien	eskalierende	
Erziehungskonflikte	in	die	Diagnose	einer	Störung	des	Sozialverhaltens	mit	
oppositionellem	Verhalten	münden.	Obwohl	Beeinträchtigungen	bei	prä-
natal durch Alkohol belasteten Kindern im Kern als chronische Bedingung 
anzusehen sind, hat sich doch in retrospektiven und prospektiven227 Studi-
en	zeigen	lassen,	dass	die	Intensität	von	Einschränkungen	und	der	Verlauf	
durch	zusätzliche	postnatale	Belastungen,	etwa	psychische	Erkrankungen	
der	Hauptbezugsperson,	Vernachlässigung	bzw.	Misshandlung	oder	fami-
liäre Instabilität,228 negativ beeinflusst wird, während sich eine positive und 
stabile	Fürsorge	sowie	die	frühe	Einleitung	von	Fördermaßnahmen	günstig	

220 Für eine Forschungsübersicht siehe Martin/Dombrowski (2008).
221 Vgl. Fußnote 212.
222 Bezüglich der Fähigkeit von FASD-Kindern zur Unterscheidung eigener und fremder Perspektiven 
wurden beispielsweise von Rasmussen/Wyper/Talwar (2009) Einschränkungen berichtet. 
223 Vgl. Thomas u.a (1998); McGee u.a. (2008, 2009b).
224 In der amerikanischen »Seattle Prospective Longitudinal Study« (Streissguth u.a. 2004) wurden bei 
etwa 60% der Stichprobe Gesetzesverstöße und bei etwa 50% unangemessene sexuelle Beziehungen, 
d.h. meist Beziehungen, in denen die betroffenen Jugendlichen ausgenutzt wurden, beobachtet. 
225 Für eine Forschungsübersicht siehe Kelly/Day/Streissguth (2000). 
226 Interviewstudien, in denen Pflege- und Adoptiveltern zu positiven Seiten des Zusammenlebens mit 
FASD-Kindern befragt wurden, werden bei Olson u.a. (2009) berichtet. Psychiatrische Diagnosen mit 
einem hohen Anteil an FASD-Kindern, deren Verhalten in der Familie oppositionell erscheint, finden sich 
etwa bei Fryer u.a. (2007) oder bei Disney u.a. (2008). Einen Überblick über psychiatrische Diagnosen 
bei FASD-Kindern geben O’Connor & Paley (2009).
227 Als »retrospektiv« werden Studien bezeichnet, in denen rückblickend die Vorgeschichte unterschied-
licher Verläufe untersucht wird, in »prospektiven« Studien werden Kinder und ihre Familien dagegen 
über die Zeit hinweg wissenschaftlich begleitet. 
228 Beispielsweise zeigt eine Studie von O’Connor/Kogan/Findlay (2002) eine Wechselwirkung zwischen 
pränataler Alkoholexposition und geringer Feinfühligkeit bei der Ausbildung unsicherer Bindungsmuster, 
während Henry/Sloane/Black-Pond (2007) bei Kindern mit FASD und zusätzlichen pränatalen Bela-
stungserfahrungen ausgeprägtere Einschränkungen in der geistigen Entwicklung berichten. Koponen/
Kalland/Autti-Rämö (2009) wiederum fanden innerhalb einer Gruppe von FASD-Kindern einen Zusam-
menhang zwischen der Anzahl traumatischer Erfahrungen und dem Ausmaß von Verhaltensauffällig-
keiten.

212 Mehrere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Hälfte oder mehr der Kinder mit fetaler 
Alkohol-Spektrum-Störung in einem behandlungsbedürftigen Umfang unter Aufmerksamkeitsdefiziten 
leidet (z.B. Bhatara/Loudenberg/Ellis 2006; Fryer u.a. 2007). Für den Betreuungsalltag bedeutet dies 
etwa, dass die Kinder selten längere Zeit allein spielen können, Aufgaben oft nicht alleine bearbeiten 
können und Schwierigkeiten haben, Anweisungen bzw. Erläuterungen zu folgen. Aufmerksamkeitsstö-
rungen treten bei FASD-Kindern unabhängig von intellektuellen Beeinträchtigungen auf und zeigen ein 
etwas anderes Profil als klassische Formen der Aufmerksamkeitsstörung (Mattson/Calarco/Lang 2006). 
Möglicherweise unterscheidet sich auch das Wirkmuster üblicher Formen der medikamentösen Behand-
lung von Aufmerksamkeitsstörungen (Doing/MacLennan/Gibbard 2008; Peadon u.a. 2009), positive 
Effekte lassen sich für Aufmerksamkeitstrainings und strukturierte Formen der Anleitung aufzeigen (für 
eine Forschungsübersicht siehe Paley/O’Connor 2009). 
213 Die Fähigkeit, in altersangemessener Weise Impulse zu kontrollieren und Handlungen innerlich zu 
planen, wird als Teil einer übergeordneten als »exekutive Kontrolle« bezeichneten geistigen Kompetenz 
angesehen. Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom und in mehreren Untersuchungen auch Kinder mit 
der weiter gefassten Diagnose einer fetalen Alkohol-Spektrum-Störung weisen in diesem Bereich teils 
deutliche Beeinträchtigungen auf (Rasmussen 2005; Green u.a. 2009), die sich, wenn sie vorliegen, 
als starker Vorhersagefaktor für Gefühle der Belastung und Überforderung bei Pflege- und Adoptiv-
eltern erwiesen haben (Paley u.a. 2006), da der Betreuungsaufwand bei betroffenen Kindern deutlich 
zunimmt. Zudem besteht aufgrund gehäufter erzieherischer Konflikte die Gefahr einer sich verschlech-
ternden Beziehung zum Kind und einer nachfolgend weiteren Problemeskalation in Form der Ausbil-
dung einer Störung des Sozialverhaltens. 
214 Für eine Forschungsübersicht siehe Olson u.a. (2009). 
215 Befunde zu Erhebungen des Entwicklungsstandes in den ersten zwei Lebensjahren wurden von Testa/
Quigley/Das Eiden (2003) in einer Meta-Analyse zusammengefasst, wobei sich überwiegend keine oder 
nur geringe Unterschiede zwischen FASD-Kindern und Kontrollgruppen ergaben.
216 Für eine Forschungsübersicht siehe Mattson u.a. (2008).
217 Spohr/Steinhausen (2007).
218 Siehe beispielsweise Howell u.a. (2006) sowie McGee u.a. (2009a).
219 Für Forschungsübersichten siehe Kalberg/Buckley (2000) sowie Paley/O’Connor (2009).
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auswirken.229 In mehreren Studien aus unterschiedlichen Ländern zeigten 
sich Herkunftsfamilien mit diesen Anforderungen überwiegend, wenngleich 
nicht	durchgängig	überfordert.230 Pflege- und Adoptiveltern, die ein pränatal 
durch Alkohol geschädigtes Kind aufgenommen haben, berichteten vor allem 
dann von Erfolgen und Zufriedenheit, wenn sie sich gut über fetale Alkohol-
Spektrum-Störungen	und	bestehende	Behandlungsmöglichkeiten	informiert	
fühlten und wenn bei Bedarf kurzfristig Entlastungs-, Beratungs- und 
Unterstützungsangebote	verfügbar	waren.231 Dies ergibt sich auch aus einer 
experimentellen	Studie,	in	denen	betroffene	Pflegefamilien	intensiv	begleitet	
wurden.232	Für	Pflegekinderdienste	bedeutet	dies	unter	anderem,	dass	dort	
Kenntnisse	über	pränatale	Alkoholschädigungen	vorhanden	sein	sollten	bzw.	
entsprechende Kooperationsbeziehungen zu medizinischen Einrichtungen 
bestehen	müssen,	damit	aufnehmende	Familien	vorab	und	in	der	Anfangs-
phase	der	Platzierung	intensiv	beraten	werden	können.	Weiterhin	hat	es	sich	
als sinnvoll erwiesen, pränatal durch Alkohol belastete Kinder besonders in 
solchen	Pflegefamilien	unterzubringen,	die	zur	Gestaltung	eines	ausgeprägt	
strukturierten	Fürsorgemilieus	fähig	sind.	Ebenso	scheint	eine	Haltung	der	
Pflegeeltern,	die	Versorgung	eines	behinderten	Kindes	als	sinnvolle	Aufgabe	
zu	erleben,	von	Bedeutung	zu	sein.233 

Wie	Alkohol	passieren	auch	Opiate	(z.B.	Heroin,	Methadon)	die	Plazenta,	so	
dass Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft Opiate gebrauchen, 
in dieser Zeit in der Regel eine Abhängigkeit entwickeln und entsprechend 
nach	der	Geburt	einen	Entzug	erleben.234 Es gibt einige Hinweise darauf, 
dass Opiate in die vorgeburtliche Entwicklung eingreifen, so ist im Mittel 
etwa	das	Geburtsgewicht	vermindert235 und es werden mittels bildgebender 

Verfahren	festgestellte	Veränderungen	im	Gehirn	berichtet.236 Da opiatab-
hängige Schwangere häufig jedoch vielfältige Belastungen erleben und teils 
weitere gesundheitliche Einschränkungen bestehen,237	können	die	Befunde	
bislang	nicht	sicher	auf	den	Opiatgebrauch	zurückgeführt	werden.	Nach	der	
Geburt	erleben	betroffene	Kinder	dann	häufig	Eltern	mit	eingeschränkter	
Erziehungsfähigkeit	und	instabiler	Lebenslage.238 Deshalb steigt nicht nur 
die	Anzahl	der	Fremdunterbringungen	im	Verlauf	der	ersten	Lebensjahre	
sukzessive an,239 sondern es entwickeln sich bei einem Teil der Kinder auch 
Entwicklungsrückstände	und	Verhaltensauffälligkeiten.240 Eventuelle präna-
tale Schädigungen spielen dabei aber nach gegenwärtigem Kenntnisstand im 
Verhältnis	zur	Wirkung	postnataler	Belastungen	nur	mehr	eine	geringe	bzw.	
nicht	mehr	nachweisbare	Rolle.241 

In bislang nur wenigen Studien wurde die Entwicklung von Kindern, die 
pränatal	Opiaten	ausgesetzt	waren,	nach	der	Unterbringung	in	einer	Pflege-	
oder	Adoptivfamilie	weiterverfolgt.242 Auch hier erwiesen sich eher postnatale 
Belastungen	vor	einer	dauerhaften	Unterbringung	als	einflussreich,	so	dass	
bei einer frühen Platzierung überwiegend eine Normalisierung des Entwick-
lungsverlaufs beobachtet wurde und sich bislang keine Belege für gewichtige, 
langfristig einflussreiche pränatale Schädigungen durch einen mütterlichen 
Opiatgebrauch	fanden.	

Kokain	stellt	eine	dritte	Substanz	dar,	deren	Fähigkeit	zur	pränatalen	Schä-
digung	von	Kindern	Einiges	an	Aufmerksamkeit	auf	sich	gezogen	hat.	Auch	
Kokain kann die Plazenta passieren und greift belegbar in den Neurotrans-
mitterstoffwechsel243	des	ungeborenen	Kindes	ein.	Darüber	hinaus	vermindert	
es	den	Blutdurchfluss	durch	die	Plazenta	und	damit	die	Versorgung	des	Kin-
des.	Weitere	Wege,	auf	denen	Kokain	die	pränatale	Entwicklung	beeinflussen	
könnte,	befinden	sich	in	der	wissenschaftlichen	Diskussion.	In	Tierversuchen	
sowie	zuletzt	auch	bei	Kindern	bzw.	Jugendlichen	haben	sich	einige	Verän-
derungen	in	der	Gehirnentwicklung	bzw.	in	Aktivitätsmustern	im	Gehirn	

236 Z.B. Walhoved u.a (2007). 
237 Siehe etwa Havens u.a. (2009). 
238 Für Forschungsübersichten siehe etwa Hans (2002), Kindler (2006d) und Hogan (2007). 
239 In einer deutschen Querschnittuntersuchung fanden Fuchs/Martens/Verthein (2008), dass zu einem 
Stichtag nur etwa ein Drittel optiatabhängiger Eltern tatsächlich die Elternrolle wahrnimmt, Verlaufs-
daten von Geburt an werden in einer allerdings wesentlich kleineren Stichprobe beispielsweise von 
Schiemann (2006) berichtet. 
240 Für eine Forschungsübersicht siehe Hunt u.a. (2008) sowie Steinhausen/Blattmann/Pfund (2007). 
241 So etwa die Befunde von Messinger u.a. (2004), Bada u.a. (2008) sowie Schempf/Strobino (2008). 
242 Siehe etwa die amerikanische Studie von Barth/Needel (1996), die norwegische Untersuchung von 
Moe (2002) sowie die deutsche Studie von Schiemann (2006). 
243 Neurotransmitter sind Stoffe, die an der Signalweiterleitung zwischen Nervenzellen beteiligt sind und 
ebenso eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Gehirns spielen. Eine leicht verständliche und kurze 
Einführung in die Funktionsweise des Gehirns und die Rolle von Neurotransmittern gibt ein bei Reclam 
erschienenes Bändchen von O’Shea/Weltecke (2008). Die Rolle von Neurotransmittern bei der Gehirn-
entwicklung wird unter anderem bei de Graaf-Peters/Hadders-Algra (2006) zusammenfassend erklärt.

229 Positivere Verläufe in Abhängigkeit von einer guten Qualität der postnatalen Fürsorge, einem stabilen 
Beziehungsumfeld und einer frühen Einleitung von Fördermaßnahmen berichten etwa Jacobson u.a. 
(2004), Streissguth u.a. (2004) sowie Koponen/Kalland/Autti-Rämö (2009). 
230 Dies gilt beispielsweise sowohl für die deutsche Längsschnittstudie von Spohr/Willms/Steinhausen 
(2007), eine französische Studie von Toutain/Lejeune (2008) und eine schwedische Studie von Aronson/
Hagberg (1998). 
231 Für eine Forschungsübersicht siehe Olson u.a. (2009). 
232 Eine Beschreibung des Experimentes findet sich bei Bertrand (im Druck). 
233 Eine Erörterung der positiven, sinnhaften Aspekte der Versorgung eines behinderten Kindes findet 
sich etwa bei Blacher/Baker (2007). Mehrere deutschsprachige Erfahrungsberichte von Pflegeeltern, die 
sich gut für eine Erörterung mit interessierten Familien eigenen, wurden von PAN, Pflege- und Adoptiv-
familien NRW e.V. (2005) zusammengestellt.
234 Der Entzug nach der Geburt wird als »neonatales Abstinenzsyndrom« bezeichnet. Betroffene Kinder 
leiden an Symptomen wie etwa Krämpfen, Unruhe, Schwitzen, Erbrechen und Durchfall. Weiterhin 
schreien die Kinder auffällig schrill und sind oft nur sehr schlecht in der Lage zu trinken. Die Entzugs-
symptomatik kann medikamentös abgemildert werden (für eine Forschungsübersicht siehe D’Apolito 
2009). Auch eine besondere und fürsorgliche Pflege kann lindernd wirken (Velez/Jansson 2008). Der 
Schweregrad der Entzugssymptome wird ärztlicherseits häufig auf einer standardisierten Skala (Finne-
gan Score: Finnegan u.a. 1975) eingeschätzt. Der Zeitpunkt des Einsetzens der Symptome sowie die 
notwendige Dauer der Behandlung hängen von verschiedenen Faktoren, etwa dem genau gebrauchten 
Opiat (z.B. Heroin oder Methadon) ab. 
235 Eine Meta-Analyse von Hulse u.a. (1997) berichtet etwa eine mittlere Gewichtsreduktion von etwa 
einem Pfund bei Neugeborenen, deren Mütter während der Schwangerschaft Heroin konsumierten. 

B.3.3 B.3.3

Pränatale Belastung durch Opiate
Pränatale Belastung durch Kokain und weitere Suchtstoffe



180 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe 181 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe

nachweisen lassen,244 deren langfristige Bedeutung für die Entwicklung nach 
der	Geburt	allerdings	unklar	ist.	In	mehreren	Längsschnittstudien	zeigte	die	
Mehrzahl	betroffener	Kinder	leichte	Beeinträchtigungen	in	der	Aufmerksam-
keit,	etwas	stärkere	physiologische	Reaktionen	auf	Stress	sowie	etwas	hef-
tigere	und	weniger	regulierte	Gefühle	im	Umgang	mit	Belastung.245 Obwohl 
die	Unterschiede	zu	Kindern,	die	Kokain	nicht	ausgesetzt	waren,	eher	gering	
sind,	erhöhen	sie	doch	die	Verletzlichkeit	in	der	Entwicklung,246 so dass bei 
einer	mangelnden	Fürsorge	oder	Förderung	in	einigen	Fällen	ein	Entwick-
lungspfad	von	frühen	Auffälligkeiten	zu	Verhaltensstörungen	in	der	mittleren	
Kindheit	führt.247 

Befunde	zum	Übergang	ins	Jugend-	bzw.	Erwachsenenalter	liegen	bislang	
noch	kaum	vor.	Im	Hinblick	auf	die	geistige	Entwicklung	gibt	es	Hinwei-
se auf teilweise leichte Einschränkungen bei Kindern, die pränatal Kokain 
ausgesetzt	waren,	jedoch	spielen	die	Förderbedingungen	nach	der	Geburt	in	
der	Regel	eine	weit	größere	Rolle.248 Obwohl diejenigen vorgeburtlich Kokain 
ausgesetzten	Kinder,	die	eine	Fremdunterbringung	erleben,	die	am	meisten	
belasteten	Kinder	dieser	Gruppe	darstellen,249 eskalieren die Probleme in der 
Pflege-	bzw.	Adoptivfamilie	meist	nicht	weiter.	Allerdings	findet	auch	kei-
ne	rasche	Normalisierung	statt,	d.h.	eine	etwas	erhöhte	Auffälligkeit	bleibt	
kurz-	und	mittelfristig	meist	bestehen.250 Eine Ausnahme stellen bereits in 
der frühen Kindheit platzierte Kinder dar, die sich überwiegend sehr positiv 
entwickeln.251 

Vermitteln	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe	pränatal	durch	Kokain	be-
lastete Säuglinge oder Kleinkinder in Pflegefamilien, so ist es nach gegen-
wärtigem Kenntnisstand sinnvoll, die Pflegeeltern darauf vorzubereiten, dass 
das	Kind	unter	Umständen	viel	Hilfe	bei	der	Regulation	seiner	Gefühle	und	
beim	Erlernen	von	Regelmäßigkeit	und	Konzentration	benötigt.	Dramatisie-
rende	Befürchtungen	im	Hinblick	auf	vorgeburtliche	Schädigungen	können	
aber, ebenso wie bei einer vorgeburtlichen Belastung durch Opiate, entkräftet 
werden.	Ähnlich	ist	die	Befundlage	zu	Auswirkungen	eines	Gebrauchs	von	
Cannabis252	während	der	Schwangerschaft.	Obwohl	Cannabis	vermutlich	den	
am	häufigsten	während	der	Schwangerschaft	gebrauchten	illegalen	Suchtstoff	

darstellt, waren die Befürchtungen im Hinblick auf pränatale Schädigungen 
niemals	so	ausgeprägt,	dass	umfangreicher	in	Forschung	zu	eventuellen	prä-
natalen	Wirkungen	investiert	worden	wäre.	Die	kleine	Anzahl	vorliegender	
Studien253	zeigt	keine	deutlichen	Beeinträchtigungen	im	Bereich	der	körper-
lichen	Entwicklung	oder	der	Intelligenz.	Stärker	auf	spezifische	Aspekte	der	
Entwicklung	eingegrenzte	Beeinträchtigungen	wurden	jedoch	gefunden.	
Diese	betreffen	die	Irritierbarkeit	des	Kindes	in	der	frühen	Kindheit	sowie	
Impulsivität	und	Unruhe	in	der	mittleren	Kindheit.	Weiterhin	wurden,	vor	
allem	bei	einem	stärkeren	mütterlichen	Cannabisgebrauch,254 unterdurch-
schnittliche Leistungen im räumlichen Denken und beim Kurzzeitgedächtnis 
gefunden.	Auch	wenn	es	sich	dabei	nicht	um	starke	Effekte	handelt,	stellen	
sie	doch	vermeidbare	Entwicklungsbeeinträchtigungen	dar.	Studien	zum	Ver-
lauf	bei	einer	Fremdunterbringung	scheinen	nicht	vorzuliegen.	Ebenso	fehlen	
bislang	belastbare	Informationen	zu	möglichen	Auswirkungen	des	Gebrauchs	
von	Ecstacy	oder	anderer	Partydrogen	während	der	Schwangerschaft.255 

Da	in	manchen	Fällen	mehrere	verschiedene	Suchtsstoffe	während	der	
Schwangerschaft gebraucht wurden, wurden teilweise langfristige Entwick-
lungsverläufe von Kindern untersucht, die pränatal multiplen Substanzen 
ausgesetzt	waren	und	die	später	fremduntergebracht	werden	mussten.	Neben	
der	wenig	überraschenden	Vielfalt	der	Verläufe	und	Profile	der	Beeinträchti-
gung, scheint der Hauptbefund dieser Studien256 aber zu sein, dass auf längere 
Sicht bei der Mehrzahl der Kinder die nachgeburtlichen Einflüsse positiv 
oder	negativ	in	ihrem	Einfluss	klar	überwiegen.	

Mehrere	neuere	Veröffentlichungen	sprechen	bereits	im	Titel	das	Thema	
»Traumatisierung«	bei	Pflegekindern	an.257	Die	Fachdiskussion	innerhalb	
der Pflegekinderhilfe reagiert damit zum einen auf Problemlagen innerhalb 
der	versorgten	Gruppe	von	Kindern,	zum	anderen	wird	ein	generell	in	der	
sozialen Arbeit und den Humanwissenschaften gewachsenes Interesse am 
Trauma-Konzept258	aufgegriffen.	Allerdings	werden	die	Begriffe	»Trauma«	
bzw.	»Traumatisierung«	sehr	unterschiedlich	gebraucht,	wobei	drei	Verständ-
nisweisen am häufigsten vorkommen: 

253 Forschungsübersichten finden sich etwa bei Sundram (2006) oder Martin/Dombrowski (2008).
254 Meist definiert als 5 oder mehr Joints pro Woche.
255 Eine erste Längsschnittstudie zur Entwicklung von Kindern, die pränatal Amphetaminen ausgesetzt 
waren, wurde in Schweden durchgeführt (Eriksson u.a. 1989; Cernerud u.a. 1996). 
256 Siehe etwa Simmel (2007) oder Goldman (2007). 
257 An deutschsprachigen Veröffentlichungen kann hier etwa auf die Stiftung zum Wohl des Pflege-
kindes (2001), Hopp u.a. (2004) sowie Nienstedt/Westermann (2007) verwiesen werden. Im angloa-
merikanischen Sprachraum wurden in der Literaturdatenbank »PsychInfo« mit Hilfe der Suchbegriffe 
»foster child (Pflegekind)« und »trauma« für den Veröffentlichungszeitraum von 1980-1989 15 
Veröffentlichungen, für den Zeitraum von 1990-1999 48 Veröffentlichungen und für den Zeitraum von 
2000-2009 196 Veröffentlichungen gezählt. 
258 Landolt (2004) veranschaulicht das wachsende Interesse etwa anhand der Zunahme jährlicher 
Veröffentlichungen zu posttraumatischen Belastungsstörungen bei Kindern seit den 80er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts (S. 11).

244 Befunde aus Tierversuchen werden bei Lidow/Song (2001) zusammengefasst, während Derauf u.a. 
(2009) eine Übersicht zu den Ergebnissen bildgebender Verfahren zur Gehirnentwicklung von Kindern 
und Jugendlichen, die pränatal Kokain ausgesetzt waren, geben. 
245 Aktuelle Studien stammen etwa von Das Eiden u.a. (2009a, 2009b). Eine Forschungsübersicht wurde 
etwa von Frank u.a. (2001) vorgelegt. 
246 So etwa Beeghly u.a. (2003) oder Yumoto/Jacobson/Jacobson (2008). 
247 Für entsprechende Längsschnittstudien siehe etwa Lester u.a. (2009) oder Morrow u.a. (2009). Die 
Mehrzahl pränatal durch Kokain belasteter Kinder entwickelt allerdings keine klinisch relevanten Ver-
haltensauffälligkeiten, auch wenn betroffene Kinder als Gruppe betrachtet in den vorliegenden Studien 
auffälliger waren als nicht betroffene Kinder (für eine Forschungsübersicht siehe Dixon/Kurtz/Chin 
(2007). Dieser Unterschied besteht auch dann, wenn Einschätzungen von Lehrkräften, die die Vorge-
schichte nicht kannten, eingeholt wurden (Delaney-Black u.a. 2000).
248 So etwa Messinger u.a. (2004), für eine Forschungsübersicht siehe Martin/Dombrowski (2008).
249 Daten zur Risikobelastung berichten etwa Minnes u.a. (2008) sowie Singer u.a. (2008).
250 Für zwei Längsschnittstudien vergleiche Linares u.a. (2006) sowie Crea u.a. (2008).
251 Siehe beispielsweise Brown u.a. (2004).
252 Cannabis wird als Oberbegriff für die Hanfpflanze und daraus hergestellte Suchtstoffe verwandt, wo-
bei getrocknete Blüten und teilweise auch Blätter als Marihuana und das gepresste Harz als Haschisch 
bezeichnet werden. In Cannabis sind mehrere psychoaktive Stoffe enthalten, wobei Tetrahydrocannabi-
nol (THC) als Hauptwirkstoff angesehen wird.
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•	 Trauma	als	außergewöhnlich	bedrohliches	Ereignis,	das	in	der	Regel	
unmittelbar	als	sehr	belastend	erlebt	wird.	Diese	Definition	lässt	verschie-
dene mittel- und langfristige Reaktionsweisen von Kindern zu, die dann 
in	der	Fallarbeit	bzw.	in	der	Forschung	aufzuklären	sind.259 

•	 Trauma	als	außergewöhnlich	bedrohliches	Ereignis	verbunden	mit	einer	
als	problematisch	oder	krankheitswertig	beurteilten	Weise	der	Verarbei-
tung	(z.B.	einer	posttraumatischen	Belastungsstörung).260 Diese Definition 
verringert	die	Unterschiedlichkeit	und	erleichtert	damit	Folgerungen	für	
die	Praxis,	allerdings	ist	nur	noch	von	einem	Teil	der	Kinder	die	Rede,	die	
außergewöhnlich	bedrohliche	Ereignisse	erlebt	haben.	

•	 Vor	allem	in	der	Praxis	wird	manchmal	auch	dann	von	erlebten	Traumata	
bzw.	einer	Traumatisierung	gesprochen,	wenn	zu	Kindern	bestimmte	
psychodiagnostische	Befunde	vorliegen	oder	sie	bestimmte	Verhaltens-
weisen	zeigen,	aus	denen	dann	auf	erlebte	außergewöhnlich	bedrohliche	
Ereignisse geschlossen wird, die unabhängig davon nicht als belegt gelten 
können.	Während	die	ersten	beiden	Verständnisweisen	bekannte	Bela-
stungsereignisse	voraussetzen,	ist	dies	hier	nicht	der	Fall.	Damit	rückt	die	
Frage	in	den	Vordergrund,	ob	Symptome	oder	diagnostische	Verfahren	
bekannt	sind,	die	zuverlässig	solche	Rückschlüsse	erlauben.	

Die	Unterschiedlichkeit	der	Verwendung	macht	den	Trauma-Begriff	schil-
lernd	und	begünstigt	Missverständnisse.261	Trotzdem	ist	der	Begriff	für	die	
Pflegekinderhilfe	unverzichtbar,	zumindest	wenn	es	um	die	Erörterung	der	
Folgen	umschriebener	Belastungsereignisse	geht.	Allerdings	ist	es	erforder-
lich,	den	jeweils	zugrunde	gelegten	Trauma-Begriff	klar	zu	benennen.	In	der	
folgenden	Übersicht	handelt	es	sich	dabei	um	das	erste	Begriffsverständnis,	
und es werden zunächst Befunde zu den Reaktionen von Kindern auf außer-
gewöhnlich	bedrohliche	Ereignisse	mit	Bedeutung	für	die	Pflegekinderhilfe	
erörtert.	In	einem	zweiten	Schritt	werden	krankeitswertige	Reaktionen	in	
Form	einer	posttraumatischen	Belastungsstörung	und	in	diesem	Fall	sinn-
volle	Behandlungsmaßnahmen	diskutiert.	In	einem	dritten	Schritt	werden	
die	vorhandenen	diagnostischen	Möglichkeiten	bei	der	Klärung	der	Frage	
besprochen,	inwieweit	Kinder	in	der	Vorgeschichte	außergewöhnlich	bela-
stenden	Erlebnissen	ausgesetzt	waren.	

Vor	der	Überleitung	zur	Darstellung	genereller,	von	umschriebenen	Bela-
stungsereignissen	abzulösender	Entwicklungsverläufe	bei	vernachlässigten,	
misshandelten	oder	sexuell	missbrauchten	Kindern	in	einem	späteren	Ab-
schnitt	dieses	Unterkapitels	wird	dann	noch	ein	Überblick	über	den	For-
schungsstand	zu	neurophysiologischen	Wirkungen	früher	Traumata	gegeben.	
Nicht	mehr	erörtert	werden	in	diesem	Abschnitt	Auswirkungen	stark	bela-
stender Erfahrungen mit Bindungspersonen auf spätere Bindungsbeziehungen 
(vgl.	B.3.2).	

Außergewöhnlich	bedrohliche	Ereignisse,	die	als	Trauma	qualifiziert	werden	
können,	betrafen	in	einer	repräsentativen	bundesdeutschen	Erhebung	bis	zum	
18.	Lebensjahr	etwa	13%	der	jungen	Frauen	und	17%	der	jungen	Männer,	wo-
bei	sich	die	Rate	vom	10.	bis	zum	18.	Lebensjahr	fast	verfünffachte,	was	nahe	
legt, dass viele der Traumata angesichts eines altersbedingt erweiterten Akti-
onsradius	außerhalb	der	Familie	erlebt	wurden.262	Vor	diesem	Vergleichshin-
tergrund	lässt	sich	eine	erheblich	stärkere	Verbreitung	traumatischer	Er-
fahrungen	bei	Pflegekindern	als	gesichert	annehmen.	Bei	der	Abschätzung	
der Häufigkeit von Traumata bei Pflegekindern sind prinzipiell zwei Wege 
möglich,	die	allerdings	zu	einer	relativ	ähnlichen	Schätzung	führen.	

Der	erste	Weg	besteht	darin	ausgehend	von	Fachkraftangaben	über	die	
Gründe	der	Fremdunterbringung	auf	erlebte	Traumata	zu	schließen.	Derzeit	
liegen mindestens fünf Studien aus Deutschland vor, in denen fallzuständige 
Fachkräfte	nach	den	Gründen	der	Unterbringung	von	Kindern	in	einer	Pfle-
gefamilie	gefragt	wurden.263 Allerdings erlauben nur zwei der Studien Anga-
ben	zur	Gesamtzahl	der	Kinder,	die	eine	oder	mehrere	Formen	von	Gefähr-
dung264	erleben	mussten.	Diese	Zahl	würde	demnach	zwischen	42%	und	64%	
der	Pflegekinder	liegen.	Für	zwei	weitere	Studien,	die	nur	Zahlen	getrennt	

262 Perkonnigg u.a. (2000).
263 In einer der DJI-Erhebungen wurden die Gefährdungsformen »Vernachlässigung«, »Misshandlung« 
und »sexueller Missbrauch« abgefragt und es ergab sich bei einer Stichprobengröße von 632 Kindern 
eine Rate von 64% der Kinder mit mindestens einer dieser Gefährdungerfahrungen (Thrum 2007b). In 
der rheinland-pfälzischen Studie von Rock/Moos/Müller (2008a) fand sich bei einer Stichprobengröße 
von 444 Kindern eine Rate von 42%, für die Gefährdungserfahrungen angegeben wurden. In der nie-
dersächsischen Studie von Erzberger (2003, n=233) wurde, ebenso wie in der bundesweiten Befragung 
von Walter (2004, n=1241) und in einer Untersuchung in den Jugendämtern Hamm und Münster (ISS/
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 2003, n=295) die Häufigkeit verschiedener Gefährdungsformen 
nur getrennt ausgewiesen. Da jeweils Mehrfachnennungen möglich waren, lässt sich die Gesamtanzahl 
der durch Gefährdungserfahrungen belasteten Kinder nicht ermitteln. Berichtet wurden folgende Häu-
figkeiten für die Gefährdungsformen Vernachlässigung (Erzberger: 46%, Walter: 47%, ISS/Landschafts-
verband: 69%), körperliche Misshandlung (Erzberger: 9%, Walter: 7%, ISS/Landschaftsverband: 23%) 
und sexueller Missbrauch (Erzberger: 5%, Walter: 4%, ISS/Landschaftsverband: 10,5%). 
264 Gezählt wurden hier nur die klassischen Formen der Gefährdung, d.h. Vernachlässigung, körperliche 
Misshandlung und sexueller Missbrauch. Zwar können auch psychische Misshandlung oder das Miterle-
ben von Partnerschaftsgewalt Kinder in traumatischer Weise belasten (z.B. Lehmann 2000; Bogat u.a. 
2006). Allerdings wurden diese Belastungsformen nicht in allen fünf Studien erhoben und daher bei der 
vergleichenden Analyse nicht berücksichtigt.

259 Diese Definition entspricht dem Verständnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Traumata 
definiert als »…kurz- und lang anhaltende Ereignisse oder Geschehnisse von außergewöhnlicher Bedro-
hung mit katastrophalem Ausmaß, die nahezu bei jedem tief greifende Verzweiflung auslösen würden.« 
(WHO 1994, S. 169) 
260 Beispielsweise definiert Hüther (2004) ein Trauma als »plötzlich auftretende Störung der inneren 
Struktur und Organisation des Gehirns«, die »so massiv ist, dass es in Folge dieser Störung zu nachhal-
tigen Veränderungen der von einer Person bis zu diesem Zeitpunkt entwickelten neuronalen Verschal-
tungen und der von diesen Verschaltungen gesteuerten Leistungen des Gehirns kommt« (S. 29). 
261 So zitieren etwa sowohl Hüther (2004) als auch Lambeck (2004) bei der Erörterung von Folgen 
kindlicher Traumata für die Gehirnentwicklung Studien, in denen Kinder oder Erwachsene mit außerge-
wöhnlich belastenden Erlebnissen und bestimmten krankheitswertigen Folgen (z.B. posttraumatischen 
Belastungsstörungen) untersucht wurden (Begriffsverständnis 2). Ohne Kenntnis der angegebenen 
Studien (z.B. Bremner u.a. 1997; De Bellis u.a. 1999) ist hier das Missverständnis möglich, die berichte-
ten Veränderungen seien überhaupt für Kinder mit außergewöhnlich belastenden Erlebnissen (Begriffs-
verständnis 1) typisch.
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für	verschiedene	Gefährdungsformen	berichtet	haben,	liegt	die	geschätzte	
Zahl	der	insgesamt	durch	Gefährdung	belasteten	Pflegekinder	aber	innerhalb	
dieser	Spannweite.265

Der zweite methodische Weg besteht darin, Pflegekinder direkt zu ihren 
Belastungserfahrungen	und	dabei	erlebten	Gefühlen	von	Bedrohung	und	
Angst	zu	befragen.	Dieser	Weg	wurde	im	Rahmen	einer	vom	DJI	geför-
derten Teiluntersuchung266	beschritten,	wobei	etwas	über	50%	der	befragten	
Pflegekinder im Alter von 10 bis 18 Jahren von mindestens einer als Trauma 
zu	qualifizierenden	Erfahrung	berichteten.	Ähnlich	wurde	in	einer	rückbli-
ckenden	Befragung	bereits	erwachsener	früherer	Pflegekinder	von	etwa	40%	
von	einem	als	Trauma	zu	qualifizierenden	Erlebnis	vor	der	Fremdunterbrin-
gung	berichtet.267 Die genannten Schätzungen erscheinen noch nicht sehr 
belastbar, da auf der einen Seite bislang nur kleine Stichproben von Pflege-
kindern direkt befragt wurden und auf der anderen Seite bei den Erhebungen 
an	Fachkräften	nicht	detailliert	geprüft	wurde,	inwieweit	tatsächlich	Hinwei-
se	auf	sehr	bedrohliche	Erfahrungen	des	einzelnen	Kindes	vorlagen.268 Die 
Übereinstimmung	der	Befunde	aus	beiden	methodischen	Zugängen	macht	es	
aber	wahrscheinlich,	dass	die	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe	in	der	Hälfte	
bis	der	Mehrzahl	aller	Fälle	auf	Kinder	treffen,	die	nicht	nur	durch	die	He-
rausnahme aus dem bisherigen Lebensumfeld irritiert sind, sondern die auch 
traumatische	Vorerfahrungen	mitbringen.	

Jenseits	des	unmittelbaren	Stress-,	Schmerz-	oder	Furchterlebens	reagieren	
und verarbeiten Kinder, ebenso wie Erwachsene,269 schwere Belastungser-
fahrungen	sehr	unterschiedlich.	Dies	zeigt	sich	auf	so	verschiedenen	Ebenen	

wie	etwa	der	Stressphysiologie,270 der Erinnerung,271 den für sich selbst gefun-
denen Erklärungen für das Erlebte,272 der Bereitschaft sich anderen anzuver-
trauen273	und	der	langfristigen	Bewältigung	der	Belastung.	

So	unterscheiden	etwa	Layne	u.a.	(2009)	bei	Kindern	mehrere	unter-
schiedliche Entwicklungswege nach dem Erleben von traumatischem Stress, 
darunter	(1)	einen	»resistenten«	Pfad	mit	nur	kurzzeitiger	Belastung	und	
einem	ansonsten	positiven	Entwicklungsverlauf,	(2)	einen	»resilienten«	Pfad	
mit deutlicher Belastung, aber rascher Rückkehr zu einer insgesamt positiven 
Entwicklung,	einen	(3)	»verzögerten	Pfad	der	Erholung«	mit	ebenso	deut-
licher	Belastung,	aber	nur	sehr	allmählicher	Erholung,	einen	(4)	»posttrauma-
tischen	Wachstumspfad«	mit	anfänglich	eher	problematischer	Entwicklung	
und deutlichem positiven Wachstum nach einer Phase der Belastung, einen 
(5)	negativen	Entwicklungspfad	mit	dem	Trauma	als	negativem	»turning	
point«	im	Entwicklungsprozess	und	(7)	einen	maladaptiven	Pfad,	bei	dem	
das Trauma nur ein weiterer Baustein in einem bereits deutlich fehlgeleiteten 
Entwicklungspfad	darstellt.	

Diese	Unterschiedlichkeit	bedeutet	nicht,	dass	ein	nennenswerter	Teil	von	
Kindern unter Bedingungen fortgesetzter Traumatisierung unbeschadet groß 
werden	könnte274	und	sich	Schutzmaßnahmen	deshalb	teilweise	erübrigen.	
Aber	es	bedeutet,	dass	Fachkräfte	gegenüber	stereotypen	Vorstellungen,	wie	
Kinder	auf	Traumata	reagieren,	vorsichtig	sein	sollten.	Zwar	sind	Hinter-
grundinformationen über häufige Reaktionsweisen für ein angemessenes 
Vorverständnis	wichtig,	sie	ersetzen	aber	nicht	den	Blick	auf	das	konkret	be-
troffene	Kind	(Abschnitt	C.1	enthält	deshalb	einen	Vorschlag	zur	Erstellung	
eines	Bedürfnisprofils	für	Kinder,	die	neu	in	Vollzeitpflege	kommen).	

270 Siehe beispielsweise Cicchetti/Rogosch (2001). 
271 Ursprünglich durchaus plausibel klingende Vermutungen hinsichtlich einer häufigen, dem Selbst-
schutz dienenden inneren Unzugänglichkeit traumatischer Kindheitserfahrungen (z.B. Freyd 1996) 
haben insgesamt keine Bestätigung erfahren (für Forschungsübersichten siehe Howe/Toth/Cicchetti 
2006; McNally 2007). Vielmehr scheinen bei einem ansonsten unbeeinträchtigten autobiographischen 
Gedächtnis auch sehr belastende Erfahrungen in einer generell für das Erinnern zugänglichen Form ab-
gelegt zu werden. Jedoch zeigen sich insofern Unterschiede, als ein Teil betroffener Kinder wiederholte 
ungewollte, als einmischend erfahrene Erinnerungen an die traumatische Erfahrung erlebt, die auch als 
»flashbacks« bezeichnet werden (z.B. Scheeringa u.a. 2006). Bei manchen, vor allem jüngeren Kindern 
äußert sich ein solches ungewolltes inneres Wiedererleben auch in Form eines fast zwanghaft, zumin-
dest aber sehr stereotyp wirkenden Spielverhaltens, das an das traumatische Erlebnis anknüpft.
272 Vor allem beim sexuellen Missbrauch wurde die Bedeutung der von Kindern für sich selbst gefun-
denen Erklärungen für das Geschehen bislang untersucht, wobei eine Neigung des Kindes, sich selbst 
Verantwortung für den Missbrauch zuzuschreiben, eher mit größeren Belastungen im weiteren Verlauf 
einherging (Feinring/Taska/Chen 2002; Feiring/Cleland 2007). 
273 Studien an Kindern, bei denen unabhängige Belege (z.B. medizinische Befunde) auf einen sexuellen 
Missbrauch hindeuteten, haben beispielsweise gezeigt, dass nur ein Teil der Kinder zeitnah seine bzw. 
ihre Erfahrungen einer nicht am Missbrauch beteiligten Vertrauensperson anvertraut hat. In die gleiche 
Richtung deuten rückblickende Befragungen repräsentativer Stichproben von Erwachsenen (für eine 
Forschungsübersicht siehe Pipe u.a. 2007). 
274 Im Gegenteil deuten die vorliegenden Längsschnittstudien darauf hin, dass im Fall anhaltender 
Misshandlung, Vernachlässigung oder eines anhaltenden sexuellen Missbrauchs und ausbleibender, un-
zureichender oder unangemessener Schutzmaßnahmen nur eine sehr kleine Anzahl von unter 10% der 
betroffenen Kinder mittel- und langfristig eine insgesamt positive Entwicklung durchmachen kann (für 
eine Forschungsübersicht siehe Bolger/Patterson 2003). Zwar gibt es unbestreitbar solche Fälle, jedoch 
schildern Betroffene rückblickend in der Regel einen sehr schmerzhaften und mühsamen Weg in ein 
gesundes und produktives Erwachsenenleben (z.B. Thomas/Hall 2008).

265 Dies ergibt sich, da die geschätzte Gesamtprozentzahl der durch Gefährdung belasteten Pflegekinder 
in den Studien von Erzberger (2003) und Walter (2004) sowohl unter der Annahme einer vollständigen 
Unabhängigkeit der berichteten Gefährdungsformen als auch unter der Annahme einer vollständigen 
Überlappung innerhalb des Bereichs von 42% bis 64% verbleibt. In der fünften Studie (ISS/Landschafts-
verband Westfalen-Lippe 2003) liegt die geschätzte Gesamtanzahl der durch Gefährdungserfahrungen 
belasteten Pflegekinder deutlich über 64%, nämlich zwischen 69% und 100%. 
266 Arnold/Groh (2008). 
267 Nowacki (2006, S. 136). 
268 In manchen Fällen werden Kinder etwa nach von ihnen selbst nicht miterlebten Gefährdungsereig-
nissen, die Geschwistern betroffen haben, fremduntergebracht oder der bestehenden Gefährdung fehlt 
eine stark Angst auslösende, bedrohliche Komponente (z.B. erzieherische Vernachlässigung). Schließlich 
gibt es auch Fälle, in denen aufgrund einer Gefährdung, die sich aber noch nicht in Gefährdungsereig-
nissen realisiert hat, eine Herausnahme erfolgt. 
269 Meta-Analysen von Brewin/Andrews/Valentine (2000) sowie Ozer u.a. (2003) erörtern beispielsweise 
Gründe, warum manche Personen nach traumatischen Erlebnissen eine posttraumatische Belastungs-
störung ausbilden und andere nicht, während Linley/Joseph (2004) in ihrer Übersichtsarbeit Einfluss-
faktoren auf die Fähigkeit zu positiven Veränderungen nach traumatischen Belastungen (posttraumatic 
growth) beschreiben. 
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Die häufigsten beobachtbaren Reaktionen von Kindern auf traumatischen 
Stress	lassen	sich	mit	den	Begriffen	»Dysregulation«,	»Sensitivierung«	und	
»verschobene	Orientierung«	umschreiben.	
•	 Dysregulation	bezeichnet	die	Unterbrechung	oder	Fehlsteuerung	alters-

gemäß	erwartbarer	oder	vor	dem	Trauma	bereits	ausgebildeter	Fähigkeiten	
zur	Selbstkontrolle	und	Selbststeuerung	bzw.	das	Fehlen	erwartbarer	
Entwicklungsfortschritte	in	diesem	Bereich.	Betroffen	sein	können	grund-
legende	körperliche	Prozesse,	wie	etwa	der	Wach-Schlafzyklus,	so	dass	sich	
Schlafstörungen	ausbilden275	oder	grundlegende	kognitive	Fähigkeiten,	wie	
etwa	die	Fähigkeit	zur	Aufmerksamkeitssteuerung,	so	dass	Kinder	auffäl-
lig	unaufmerksam	und	sprunghaft	erscheinen.276 Weiterhin ist häufig die 
Fähigkeit	zur	Emotionsregulation277	zumindest	zeitweise	eingeschränkt.	
Betroffene	Kinder	erleben	beispielsweise	vermehrt	Wutanfälle	oder	sind	
untröstlich.	Schließlich	kann	auch	die	übergeordnete	und	integrative	
Fähigkeit,	das	eigene	Verhalten	auf	Ziele	auszurichten,	beeinträchtigt	sein.	
Manche Kinder scheinen deshalb zeitweise große Schwierigkeiten zu ha-
ben,	für	sich	im	Alltag	Pläne	zu	fassen	und	diese	zu	verfolgen.278 

•	 Unter	dem	Begriff	Sensitivierung lassen sich verschiedene Phänomene 
fassen,	die	eine	generell	erhöhte	Wachsamkeit	oder	Schreckhaftigkeit	des	
Kindes nach einer Traumatisierung, eine obsessive Beschäftigung mit 
der eigenen Sicherheit oder der Sicherheit der Bezugspersonen oder aus-
geprägte Alarmreaktionen in Situationen beinhalten, die aus Sicht des 
Kindes	zu	einer	Wiederholung	des	Traumas	führen	könnten.	Manchmal	
werden	auch	fehlgeleitete	Versuche	des	Kindes,	sich	selbst	zu	beruhigen	
oder	abzulenken	(z.B.	Selbstverletzungen),	die	als	Folge	der	Sensitivierung	
gedeutet	werden	können,	zu	diesem	Phänomenbereich	hinzugezählt.279 

•	 Mit	einer	»verschobenen Orientierung« ist schließlich gemeint, dass 
manche	Kinder,	meist	in	Folge	wiederholter	Traumatisierungen,	verzerrte	
und	zusätzlich	belastende	Vorstellungen	über	sich	selbst	oder	die	Welt,	
in	der	sie	leben,	aufbauen.	Beispiele	hierfür	sind	gehäuft	nach	Misshand-
lungen	auftretende	Überzeugungen,	selbst	nicht	liebenswert	zu	sein,	oder	
verzerrte	Vorstellungen	zur	Normalität	und	Annehmbarkeit	sexueller	
Handlungen zwischen Kindern und Erwachsenen, die sich infolge eines 
erlebten	sexuellen	Missbrauchs	ausbilden	können.	

Die beschriebenen Reaktionsweisen auf traumatische Erfahrungen sind 
inhaltlich gut nachvollziehbar und zumindest teilweise in ihrer Häufigkeit 
an	größeren	Stichproben	traumatisierter	Kinder	untersucht.280 In der Regel 
ist auch über Längsschnittstichproben nachgewiesen, dass die Phänomene im 
Nachgang	zu	traumatischen	Erfahrungen	beobachtet	werden	können.	Unklar	
ist	hingegen	bei	einigen	Auffälligkeiten	(z.B.	einer	beeinträchtigten	Fähigkeit	
zur	emotionalen	Selbstregulation),	inwieweit	sie	nicht	bei	manchen	Kindern	
bereits vor dem Trauma bestehen, da viele der vorliegenden Längsschnitt-
studien	erst	nach	den	traumatischen	Erfahrungen	einsetzen.	In	diesem	Fall	
würde	es	sich	eher	um	generelle	Folgen	des	Aufwachsens	unter	ungünstigen	
Bedingungen	handeln.	Deshalb	sind	die	wenigen	mit	der	Geburt	begonnenen	
Längsschnittstudien,281 in denen traumatische Erfahrungen und Traumafol-
gen	untersucht	wurden,	besonders	wertvoll.	Auch	in	der	Praxis	kann	es	im	
Einzelfall bei fehlenden oder unzuverlässigen Angaben der Herkunftseltern 
schwer	sein,	Traumafolgen	oder	traumabedingte	Verlangsamungen	im	Ent-
wicklungsprozess	von	bereits	längere	Zeit	bestehenden	Auffälligkeiten	des	
Kindes	zu	unterscheiden.	

Fallbeispiel 
Der	4-jährige	Mirko	hat	mehrfach	körperliche	Misshandlungen	der	Mutter	
durch	den	Vater	mit	angesehen	oder	mit	angehört.	Nach	den	Angaben	einer	
Tante	hat	er	auch	miterlebt,	dass	der	Vater	die	Mutter	vergewaltigt	hat.	Im	
Alter	von	3	Jahren	erlebt	Mirko	einen	kurzen	Frauenhausaufenthalt	mit	der	
Mutter.	Im	Alter	von	vier	Jahren	zieht	sich	die	Mutter	(ohne	Beteiligung	des	
Vaters)	bei	einem	Sturz	schwere	Kopfverletzungen	zu	und	ist	anschließend	
pflegebedürftig.	Da	eine	innerfamiliäre	Lösung	nicht	gefunden	werden	kann,	
wird	Mirko	in	einer	Pflegefamilie	untergebracht.	Die	Pflegeeltern	beschreiben	
mehrere	Formen	von	Dysregulation	beim	Kind.	So	nässt	Mirko	im	ersten	
halben	Jahr	der	Unterbringung	regelmäßig	nachts	ein,	obwohl	er	zuvor	nach	
Angaben	des	Vaters	und	einer	Tante	bereits	sauber	gewesen	ist.	Die	Pflegeel-
tern und der Kindergarten beobachten, dass Mirko im Spiel meist nur wenige 
Minuten	bei	einer	Tätigkeit	bleiben	kann.	Nach	einem	Förderprogramm	zur	
Aufmerksamkeitssteigerung erleben Kindergarten und Pflegeeltern nach etwa 
einem	Jahr	eine	verbesserte	Konzentrationsleistung	bei	Mirko.	In	der	Pfle-
gefamilie	erscheint	der	Junge	anfänglich	eher	still	und	zurückhaltend.	Vom	
Kindergarten	wird	beschrieben,	dass	Mirko	im	Konflikt	mit	Gleichaltrigen	

280 Saul/Grant/Carter (2008) untersuchten beispielsweise mehr als 1.500 Jugendliche mit traumatischen 
Erfahrungen, wobei nach Gewalttraumata etwa von 20% der Betroffenen Schlaf- und Konzentrations-
störungen berichtet wurden sowie von 25% eine erhöhte Irritierbarkeit und Wutanfälle.
281 Beispielsweise die «Minnesota Longitudinal Study of Parents and Children” (Sroufe u.a. 2005).

275 Für entsprechende Befunde siehe etwa Glod u.a. (1997) oder Noll u.a. (2006).
276 Nach zunehmenden Fallberichten über traumatisch belastete Kinder, bei denen Aufmerksamkeits-
defizitstörungen diagnostiziert wurden (z.B. Thomas 1995), fanden mehrere Längsschnittstudien nach 
Kindeswohlgefährdung gehäuft Einschränkungen in der Fähigkeit zur Konzentration und Aufmerksam-
keitslenkung (z.B. Erickson/Egeland/Pianta 1989). Rückblickend berichten durch Traumata belastete 
Jugendliche auch häufiger als nicht belastete Jugendliche von selbst wahrgenommenen Schwierigkeiten 
bei der Konzentration und Aufmerksamkeitslenkung (Ouyang u.a. 2008). 
277 Emotionsregulation bezeichnet alle im Dienst des Erreichens eigener Ziele stehenden Prozesse der 
Veränderung emotionaler Reaktionen (für Forschungsübersichten siehe Cole/Martin/Dennis 2004; 
Gross/Thompson 2007). Mehrere Studien fanden Zusammenhänge zwischen einer Belastung von 
Kindern durch Traumata und Einschränkungen in der Fähigkeit zur emotionalen Selbstregulation. Bei-
spielsweise beschrieben Lehrkräfte bei misshandelten im Vergleich zu nicht misshandelten Kindern mehr 
Ausdruck von negativen Gefühlen, mehr Ablenkung durch Gefühle und weniger tatsächlich auf das Pro-
blem bezogene Lösungsversuche (Smith/Walden 1999). Maughan/Cicchetti (2002) beschrieben neben 
Formen einer zeitweise fehlenden oder zu geringen Kontrolle belastender Gefühle auch Kinder, die nach 
Gefährdungserfahrungen ihre Gefühle zu sehr kontrollierten. Insgesamt wurden etwa 80% der in der 
Vorgeschichte misshandelten Kinder einer oder der anderen Form von Fehlregulierung zugeordnet. 
278 Entsprechende Befunde ergaben sich sowohl in standardisierten Testverfahren, in denen Kurzzeit-
gedächtnis, Handlungsplanung, Problemlösen und Impulshemmung untersucht wurde (z.B. DePrince/
Weinzierl/Combs 2009) als auch in natürlichen Situationen, wie etwa einem Sommerzeltlager (Shields/
Cicchetti 1998). 
279 Die Befundlage beinhaltet unter anderem Studien zur physiologischen Schreckreaktion (z.B. Klorman 
u.a. 2003) und zur verstärkten Wahrnehmung und Reaktion von Reizen, die auf eine Bedrohung hindeu-
ten können (z.B. Shackman/Shackman/Pollak 2007). Zudem haben sich längsschnittlich auch tatsächlich 
zunehmende Belastungsreaktionen bei wiederholten bedrohlichen Situationen zeigen lassen (z.B. Davies 
u.a. 2006), was deutlich der Idee eines Gewöhnungseffektes widerspricht.

B.3.3 B.3.3



188 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe 189 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe

schnell	die	Fassung	verliert	und	dann	entweder	wütend	um	sich	schlägt	
oder	heftig	weint.	Nach	etwa	zwei	Monaten	erleben	die	Pflegeeltern	erstmals	
anlässlich	eines	kleineren	Verbotes	ebenfalls	einen	solchen	Zusammenbruch	
des	Kindes.	Mirko	weint	mehr	als	20	Minuten	und	scheint	untröstlich.	
Im	weiteren	Verlauf	werden	die	Pflegeeltern	noch	mehrfach	mit	ähnlichen	
Situationen	sowie	heftigen	Wutanfällen	des	Kindes	konfrontiert.	Mit	der	
Unterstützung	der	Pflegeeltern	klingt	die	Symptomatik	beim	Kind	nach	etwa	
einem	Jahr	merklich	ab	und	Mirko	scheint	besser	in	Lage,	seine	Gefühle	in	
solchen Situationen kontrollieren und mit den Pflegeeltern besprechen zu 
können.	Im	Hinblick	auf	Sensitivierung	fällt	den	Pflegeeltern	auf,	dass	Mirko	
generell	sehr	schreckhaft	scheint.	Nach	einigen	Tagen	des	Aufenthaltes	in	der	
Pflegefamilie beginnt Mirko, der Pflegemutter intensiv nachzufolgen und sie, 
außerhalb	der	Kindergartenzeit,	kaum	aus	den	Augen	zu	lassen.	Dabei	zeigt	
sich der Junge ängstlich, als würde er fürchten, die Pflegemutter jederzeit 
wieder	verlieren	zu	können.	Bei	einem	etwas	lauteren	Streit	der	Pflegeeltern,	
der	aber	ohne	körperliche	Aggressionen	abläuft,	erstarrt	Mirko	und	ist	mehr	
als	drei	Tage	sehr	beunruhigt	und	verwirrt.	Auch	noch	mehrere	Jahre	später	
ist	es	sein	größter	Wunsch,	dass	es	keinen	Streit	zwischen	den	Pflegeeltern	
gibt, wobei er im Lauf der Zeit weniger ängstlich als vielmehr ärgerlich wird, 
wenn	die	Erwachsenen	seinen	Vorstellungen	an	diesem	Punkt	nicht	folgen.	
Die enge und ängstliche Beobachtung der Anwesenheit der Pflegemutter legt 
sich	nach	mehreren	Monaten	allmählich.	

Eine verschobene Orientierung zeigt Mirko nach Angaben des Kindergar-
tens vor allem im Hinblick auf eine Neigung, die Absichten anderer Kin-
der	als	feindselig	misszuverstehen.	So	beklagt	er	sich	etwa	häufiger,	andere	
Kinder wollten ihn hauen, obwohl die Erzieherinnen nichts dergleichen 
wahrnehmen	können.	Auch	scheint	es	Mirko	im	ersten	halben	Jahr	ziem-
lich unverständlich, warum er andere Kinder im Streit nicht schlagen soll, 
auch	nicht	wenn	die	Erzieherinnen	ihn	gerade	nicht	beobachten.	Vor	allem	
der	Pflegemutter	gelingt	es	mit	Gesprächen	beim	zu-Bettgehen	und	Gute-
Nacht-Geschichten	Mirko	andere	Möglichkeiten,	Konflikte	zu	lösen,	nahe	zu	
bringen.	

Eine	spezifische	krankheitswertige	Störung,	die	ein	bekanntes	Trauma	in	
der	Vorgeschichte	voraussetzt,	wird	als	posttraumatische	Belastungsstörung	
bezeichnet.	Bei	welchen	Kindern	sich	in	Reaktion	auf	ein	erlebtes	Trauma	
eine	posttraumatische	Belastungsstörung	ausbildet,	ist	bislang	erst	teilwei-
se	verstanden.	Fest	steht,	dass	Merkmale	des	Traumas,	des	Kindes	und	des	
Beziehungsumfeldes hierbei eine Rolle spielen und zusammenwirken,282 wobei 
bedrohlichere	oder	wiederholte	Traumata	das	Entstehen	einer	Belastungsstö-

rung	begünstigen.283	Im	Hinblick	auf	risikoerhöhende	Merkmale	beim	Kind	
spielt	dessen	psychische	Gesundheit	bzw.	Vorbelastung	durch	Verhaltensauf-
fälligkeiten erkennbar eine Rolle,284 auch sind Wechselwirkungen mit gene-
tischen	Faktoren	bekannt.285 Empirisch bislang nicht geklärt ist, ob jüngere 
im	Verhältnis	zu	älteren	Kindern	durch	erlebte	Traumata	einem	größeren	
Risiko	ausgesetzt	werden.	In	den	Veröffentlichungen	zu	traumatisierten	
Pflegekindern	spiegelt	sich	dies	in	gegensätzlichen	Aussagen.286 Eindeutig ist 
hingegen	belegt,	dass	Vertrauensbeziehungen,	in	denen	das	Kind	emotionale	
Geborgenheit	und	Unterstützung	findet,	einen	wichtigen	Schutzfaktor	dar-
stellen, ebenso wie umgekehrt fehlende, instabile oder wenig unterstützende 
Beziehungen	als	Risikofaktor	anzusehen	sind.287 Bislang lässt sich die Häufig-
keit	posttraumatischer	Belastungsstörungen	bei	Pflegekindern	nur	sehr	grob	
abschätzen.	Die	Schätzungen	liegen	zu	einem	Stichtag	im	Bereich	von	5-20%	
betroffener	Pflegekinder.	

Bezogen auf Deutschland lagen Ende 2008 im Rahmen einer vom DJI 
geförderten	Teiluntersuchung	gewonnene	Ergebnisse	aus	einer	Befragungs-
studie	mit	annähernd	50	Pflegekindern	von	10	bis	18	Jahren	vor,	die	über	
Pflegekinderdienste und Pflegeelternverbände für eine Teilnahme gewonnen 
wurden	(Arnold/Groh	2008).	Das	Vorliegen	einer	posttraumatischen	Bela-
stungsstörung	wurde	mittels	standardisierter	Verfahren	abgeschätzt,	wobei	
knapp	20%	der	Kinder	das	Vollbild	einer	posttraumatischen	Belastungsstö-
rung	nach	den	Kriterien	des	ICD-10	zeigten.	In	einem	zweiten	Schritt	wur-
den,	wie	bereits	mehrfach	zuvor	in	der	Literatur	(Wolfe/Gentile/Wolfe	1989;	
Dehon/Scheeringa	2006),	bei	Pflegeeltern	mittels	des	CBCL-Fragebogens	
erhobene	standardisierte	und	differenzierte	Beschreibungen	der	Verhaltensan-
passung ihrer Pflegekinder verwendet, um die Häufigkeit posttraumatischer 
Belastungsstörungen	in	größeren	Gruppen	von	Pflegekindern	abzuschätzen.	
Einbezogen	wurden	die	DJI-Erprobungsstichprobe	des	CBCL-Fragebogens	
mit	Pflegeeltern	aus	vier	Jugendämtern	(n=384)	sowie	Ergebnisse	aus	der	

283 Auch wenn die Bedrohlichkeit eines Traumas nur sehr unzureichend über die Lebensgefährlichkeit, 
die Verletzungsträchtigkeit oder die tatsächlichen Verletzungsfolgen zu bestimmen ist, fanden sich in 
einer Forschungsübersicht von Kultalahti/Rosner (2008), die sich allerdings auf einmalige traumatische 
Ereignisse beschränkt, doch sehr deutliche Zusammenhänge zwischen der so bestimmten »Schwere« 
des Traumas und der Wahrscheinlichkeit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ähnlich erscheinen 
gewalttätige, mit massivem Kontrollverlust einhergehende Traumata als Risikofaktor (z.B. Copeland u.a. 
2007). In mehreren Studien erwies sich schließlich die Belastung durch mehrere Traumata ebenfalls als 
Risikofaktor für das Entstehen bzw. die Chronifizierung einer posttraumatischen Belastungsstörung (z.B. 
Nugent u.a. 2009). 
284 So etwa der Befund aus einer großen Längsschnittstichprobe von Boney-McCoy/Finkelhor (1996). 
285 Für eine Forschungsübersicht siehe Koenen/Amstadter/Nugent (2009). 
286 Während beispielsweise Nienstedt/Westermann (2007), wohl in Übereinstimmung mit der Mehrheit 
der Literatur, die Schutzlosigkeit und Angewiesenheit von Säuglingen und Kleinkindern auf die Eltern 
betonen und daher eher stärkere und tiefgehendere Schädigungen durch frühe, von den Eltern ausge-
hende Traumatisierungen vermuten, gehen auf der anderen Seite Dozier/Rutter (2008) sowie Hüther 
(2004) davon aus, dass das Gehirn von Säuglingen vor überschießenden Stressreaktionen eher besser 
geschützt ist als Gehirn älterer Kinder.
287 Auf der positiven Seite fanden beispielsweise Lynskey/Fergusson (1997) in der Dunedin Längsschnitt-
studie einen Schutzeffekt von positiven Vertrauensbeziehungen und sozialer Unterstützung, wenn 
Kinder sexuellen Missbrauch erlebten. Auf der anderen Seite zeigte sich in einer Längsschnittstudie von 
MacDonald u.a. (2008), dass in der frühen Kindheit bestehende Anzeichen von Bindungsdesorganisa-
tion in der Beziehung zur Mutter als Hauptbezugsperson bei einer nachfolgenden Traumatisierung die 
Wahrscheinlichkeit einer sich entwickelnden posttraumatischen Belastungsstörung erhöhten.

282 Ein entsprechendes Modell, das ein Zusammenwirken von Trauma-, Person- und Umfeldmerkmalen 
bei der Entstehung von posttraumatischen Belastungsstörungen beschreibt, wurde von Landolt (2004, 
S. 58ff.) formuliert.
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DJI-Vertiefungsstudie	(Thrum	2007b)	mit	Pflegeltern	aus	vier	weiteren	Jugen-
dämtern	(n=221).	Verwendet	wurden	jeweils	die	Daten	zu	Pflegekindern	im	
Alter	von	4	bis	18	Jahren.	Die	Häufigkeit	posttraumatischer	Belastungsstö-
rungen	wurde	demnach	auf	11	bzw.	15%	geschätzt.	Die	Ergebnisse	der	beiden	
deutschen Studien decken sich weitgehend mit amerikanischen Befunden von 
Kolko	u.a.	(in	press)	an	mehr	als	480	Kindern	im	Alter	von	8	bis	14	Jahren	in	
Fremdunterbringung	(Pflegefamilien	und	Heime).	Hier	wurde	zur	Erhebung	
von	Symptomen	einer	posttraumatischen	Belastungsstörung	ein	spezifischer	
Fragebogen	eingesetzt.	Ein	Bezug	zu	einem	konkreten	traumatischen	Ereignis	
wurde	nicht	hergestellt.	Der	Anteil	an	Kindern	mit	klinisch	relevanter	Be-
lastung	durch	Symptome	einer	posttraumatischen	Belastungsstörung	wurde	
auf	19%	geschätzt.	Zudem	wurden	aus	einer	weiteren,	allerdings	noch	nicht	
veröffentlichten	Studie	an	mehr	als	7.500	Pflegekindern	aus	einem	amerika-
nischen	Bundesstaat	vorab	berichtet,	dass	6%	der	Kinder	die	Hauptdiagnose-
kriterien	einer	posttraumatischen	Belastungsstörung	erfüllten	(van	der	Kolk	
u.a.	2009).	

In einer repräsentativen deutschen Längsschnittstudie an Jugendlichen 
fanden	Perkonigg	u.a.	(2005)	beispielsweise	über	drei	bis	vier	Jahre	hinweg	
bei	fast	der	Hälfte	der	von	einer	posttraumatischen	Belastungsstörung	be-
troffenen	Jugendlichen	kein	deutliches	Abklingen	der	Symptomatik.	In	einer	
australischen Studie, die auch die mittlere Kindheit mit umfasste, war es ein 
Viertel	der	anfänglich	stark	belasteten	Kinder,	bei	denen	die	Belastung	über	
zwei	Jahre	hinweg	hoch	blieb	(LeBrocque/Hendrikz/Kenardy	in	press).	Auch	
bei	Grundschul-	und	Kindergartenkindern	deuten	erste,	allerdings	noch	
wenig	abgesicherte	Befunde	auf	einen	teilweise	chronischen	Verlauf	hin	(z.B.	
Scheeringa	u.a.	2005).

Die	Diagnose	muss	kinderpsychiatrisch	oder	kinderpsychotherapeutisch	
gestellt	werden.	Trotzdem	ist	die	Kenntnis	des	Störungsbildes	auch	für	Fach-
kräfte aus der Pflegekinderhilfe sinnvoll, da sie häufig mit traumatisierten 
Kindern	zu	tun	haben	und	Pflegeeltern	gegebenenfalls	bitten	können,	eine	
Vorstellung	des	Kindes	zu	veranlassen.	Dies	ist	bei	einem	entsprechenden	
Verdacht	erforderlich,	da	aus	der	Verlaufsforschung	bekannt	ist,	dass	eine	
einmal	ausgebildete	posttraumatische	Belastungsstörung	bei	einem	sub-
stanziellen	Anteil	der	Fälle	langjährig	besteht288,	die	psychische	Gesundheit	
grundlegend destabilisiert289	und	den	Schulerfolg	nachhaltig	behindert.290 

Allerdings	handelt	es	sich	hier	nicht	um	Verlaufsstudien	an	Pflegekindern.	
Bei	ihnen	könnte	der	Verlauf	aufgrund	der	in	der	Regel	positiven	Fürsorgean-
strengungen	der	Pflegeeltern	vergleichsweise	etwas	günstiger	sein.	Nur	haben	
die wenigen bislang zu Pflegekindern vorliegenden Studien291 keine mit der 
Verweildauer	deutlich	abnehmende	Häufigkeit	posttraumtischer	Belastungs-
störungen	gezeigt,	so	dass	es	sich	hier	um	eine	bloße	Vermutung	handelt.

Nach	den	derzeitigen	Vorgaben	im	internationalen	Klassifikationssystem	
psychischer	Störungen	(ICD-10)	kann	eine	posttraumatische	Belastungsstö-
rung	(F43.1)	diagnostiziert	werden,	wenn	sich	innerhalb	von	sechs	Monaten	
nach einem traumatischen Ereignis wiederholte, bedrängende Erinnerungen 
oder	Wiederinszenierungen	im	Gedächtnis,	in	Tagträumen	oder	Träumen	
zeigen.	Häufige	weitere	Symptome,	vor	allem	ein	emotionaler	Rückzug	und	
die	Vermeidung	von	Erinnerungsauslösern	an	die	traumatische	Erfahrung	
sowie	eine	erhöhte	vegetative	Erregung,	Beeinträchtigungen	der	Gefühlslage	
oder	andere	Verhaltensauffälligkeiten	können	zur	Diagnose	beitragen,	sind	
aber	nicht	zwingend	erforderlich.	Bei	einem	längeren	Zeitabstand	zwischen	
Trauma	und	Belastungsreaktion	kann	die	Verdachtsdiagnose	einer	posttrau-
matischen	Belastungsstörung	vergeben	werden.	Über	angemessene	Diagno-
sekriterien	bei	Kindern	wird	jedoch	in	der	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	
intensiv diskutiert, so dass es hier noch zu Weiterentwicklungen kommen 
kann.292

Eine	noch	intensivere	Debatte	wird	derzeit	um	die	Frage	neurophysiolo-
gischer Korrelate293	posttraumatischer	Belastungsstörungen	und	traumatischer	
Erfahrungen	insgesamt	geführt.	Ihren	Niederschlag	findet	diese	Diskussi-
on	unter	anderem	in	einer	größeren	Anzahl	aktueller	Übersichtsarbeiten.294 
Die	Diskussion	enthält	viele	Detailaspekte	und	noch	offene	Fragen,	generell	
scheinen	posttraumatische	Belastungsstörungen	aber	mit	einer	erhöhten	
Sensitivität	und	Fehlregulationen	in	den	Stressbewältigungsmechanismen	des	
Gehirns	einherzugehen.295 Diese Stressbewältigungsmechanismen umfassen 
hormonelle und neuronale Regelkreise, die auch im Mittelpunkt der allge-
meineren	Diskussion	um	neurophysiologische	Auswirkungen	von	Vernachläs-

291 So etwa Arnold (2008b), Kolko u.a. (in press).
292 So unterschieden sich im ICD-10 etwa die für die klinische Arbeit gedachten, im Text angeführten 
Kriterien von den vielfach als klarer empfundenen für die Forschung empfohlenen Diagnosekriterien 
(Rosner/Hagl 2008). Weiterhin gelten in den USA strengere Anforderungen an eine Diagnose, deren Eig-
nung für Kinder jedoch durch empirische Befunde in Frage gestellt wird (Scheeringa u.a. 2006; Pynoos 
u.a. 2009). Von einigen Expertengruppen wird empfohlen, die umfassendere Diagnosekategorie einer 
»Entwicklungs-Trauma-Störung« einzuführen (Van der Kolk u.a. 2009).
293 Das heißt, es wird danach gefragt mit welchen neurophysiologischen Befunden posttraumatische 
Belastungsstörungen oder Traumatisierungen einhergehen. 
294 Übersichten zu neurophysiologischen Befunden bei Kindern mit posttraumatischen Belastungsstö-
rungen bei Kindern stammen etwa von Pervanidou (2008) und Jackowski u.a. (2009). Allgemeinere 
Forschungsübersichten zu neurophysiologischen Aspekten von Traumatisierung generell wurden etwa 
von Shackman/Wismer Fries/Pollak (2008), Neigh/Gillespie/Nemeroff (2009), Twardosz/Lutzker (in press) 
vorgelegt. 
295 Für meta-analytische Befunde siehe etwa Pole (2007), Etkin/Wager (2007), Meewisse u.a. (2007). 
Eine aktuelle Forschungsübersicht wurde von Heim/Nemeroff (2009) vorgelegt. 

288 In einer repräsentativen deutschen Längsschnittstudie an Jugendlichen fanden Perkonigg u.a. (2005) 
beispielsweise über drei bis vier Jahre hinweg bei fast der Hälfte der von einer posttraumatischen 
Belastungsstörung betroffenen Jugendlichen kein deutliches Abklingen der Symptomatik. In einer 
australischen Studie, die auch die mittlere Kindheit mit umfasste, war es ein Viertel der anfänglich stark 
belasteten Kinder, bei denen die Belastung über zwei Jahre hinweg hoch blieb (LeBrocque/Hendrikz/
Kenardy in press). Auch bei Grundschul- und Kindergartenkindern deuten erste, allerdings noch wenig 
abgesicherte Befunde auf einen teilweise chronischen Verlauf hin (z.B. Scheeringa u.a. 2005). 
289 In einer sehr bekannt gewordenen Studie wurde eine größere Gruppe von Schülern, die einen drama-
tischen Schiffuntergang überlebt hatten, fünf bis acht Jahre nach dem Vorfall erneut untersucht, wobei 
sich bei nahezu 80% der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die in Reaktion auf das Trauma eine 
posttraumatische Belastungsstörung gezeigt hatten, weitere krankheitswerte Beeinträchtigungen der 
psychischen Gesundheit herausgebildet hatten (Bolton u.a. 2000). 
290 Z.B. Rossman/Ho (2000).
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Neurophysiologische Auswirkungen traumatischer Erfahrungen
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sigung,	Misshandlung	und	sexuellem	Missbrauch	stehen.	Wissenschaftliche	
Erkenntnismöglichkeiten	beinhalten	dabei	unter	anderem	die	Messung	der	
Konzentrationen verschiedener Stresshormone zu bestimmten Zeitpunkten, 
im	Tagesverlauf	oder	in	Reaktion	auf	bestimmte	Umweltreize,	die	Erfassung	
der	elektrischen	Aktivität	oder	des	Stoffwechsels	in	bestimmten	Hirnarealen	
und	die	Bestimmung	neuroanatomischer	Merkmale	(z.B.	der	Größe)	be-
stimmter	Hirnareale.	

Die	Kernthese,	um	die	die	Forschungsanstrengungen	überwiegend	krei-
sen, besagt, dass massive Belastungserfahrungen bei einem noch in Ent-
wicklung	befindlichen	Gehirn	zu	nachhaltigeren	und	vielleicht	auch	anderen	
Veränderungen	führen	können	als	bei	einem	reifen	Gehirn.	Tatsächlich	gibt	
es	einige	Befunde,	die	für	länger	anhaltende	Veränderungen	sprechen,	auch	
wenn	sich	die	Umwelt	eines	Kindes	grundlegend	ändert,	weil	es	etwa	aus	
einer	Misshandlungsfamilie	in	eine	Pflege-	oder	Adoptivfamilie	wechselt.	
Beispielsweise	untersuchten	Fries/Shirtcliff/Pollak	(2008)	bei	Adoptivkindern	
nach	früher	Vernachlässigung	und	bei	einer	Kontrollgruppe,	wie	die	Kin-
der	auf	der	so	genannten	»HPA-Stresshormon-Achse«	oder	»HPA-Achse«296 
auf	Spielsituationen	mit	der	Mutter	bzw.	der	Adoptivmutter	und	mit	einer	
fremden	Person	reagierten.	Die	nachfolgende	Abbildung	zeigt	in	vereinfachter	
Form	das	HPA-System,	bei	dem	Stress	über	verschiedene	Zwischenschritte	
zur	Ausschüttung	des	Stresshormons	Cortisol	führt,	wobei	sich	das	System	
bei milderem Stress über negative Rückkopplungsschleifen selbst wieder 
normalisiert.

Nebennieren – Stress – Hormonsystem

enge Interaktion mit der Hauptbezugsperson von den untersuchten, in der 
frühen Kindheit vernachlässigten Adoptivkindern, trotz einer langen Phase 
des	Vertrauensaufbaus,	physiologisch	noch	als	bedrohlich	oder	zumindest	
aufregend	empfunden	wird.	

In einer anderen Studie mit mittlerweile mehrfach bestätigtem Ergeb-
nis	untersuchten	Dozier	u.a.	(2006a)	den	Cortisol-Tagesrhythmus	bei	einer	
Gruppe	zwei-	bis	fünfjähriger	Pflegekinder,	die	ganz	überwiegend	in	der	Vor-
geschichte	Gefährdung	erfahren	hatten.	Der	Tagesrhythmus	beim	Menschen	
zeigt	normalerweise	die	höchsten	Werte	morgens	mit	einem	dann	langsamen	
Abfall	des	Cortisolspiegels	während	des	restlichen	Tages	und	einem	Wieder-
anstieg	vor	dem	Aufwachen.	Bei	60%	der	untersuchten	Pflegekinder	zeigte	
sich	jedoch	ein	abweichender	Tagesrhythmus	mit	durchgängig	hohem	oder	
niedrigem	Cortisolspiegel,	was	auf	eine	grundlegende	Fehlregulation	im	
Stresssystem	der	betroffenen	Kinder	hindeutet,	die	sich	allerdings	interessan-
terweise	in	einem	Experiment	durch	eine	Förderung	der	Erziehungsfähigkeit	
und	Feinfühligkeit	der	Pflegeeltern	teilweise	wieder	normalisieren	ließ.297 In 
einer dritten, beispielhaft ausgewählten Studie298 wurden in einem rumä-
nischen	Heim	untergebrachte,	in	der	Vorgeschichte	meist	vernachlässigte	
Kinder	soweit	als	möglich	in	Pflegefamilien	vermittelt	und	zeigten	nachfol-
gend	im	EEG299	im	Verhältnis	zu	vergleichbaren,	aber	im	Heim	verbliebenen	
Kindern eine bessere Ansprechbarkeit durch soziale Reize, die aber noch 
nicht das Niveau der Ansprechbarkeit von durchgängig in einer positiven 
Familienumgebung	lebenden	Kindern	erreichte.	Alle	drei	Studien	zeigen	
Zusammenhänge	zwischen	Erfahrungen	von	Gefährdung	bzw.	Fürsorge	und	
Aspekten	der	Gehirnentwicklung.	Erkennbar	haben	die	Erfahrungen	der	
Kinder	nicht	nur	psychologische,	sondern	auch	physiologische	Effekte,	deren	
Einbezug	neue	Einsichten	ermöglicht.	

Auf	der	anderen	Seite	stehen	einem	umfassenden	Verständnis	neurophysi-
ologischer	Wirkungen	von	Gefährdungserfahrungen	noch	erhebliche	For-
schungslücken	im	Weg.	Beispielsweise	sind	bislang	nur	Wirkungen	auf	einen	
kleinen	Teil	des	Hormonsystems	untersucht300	und	altersabhängige	Unter-
schiede	in	den	Wirkungen	sind	noch	kaum	geprüft.301	Da	zudem	die	Fachöf-
fentlichkeit	dazu	neigt,	neurophysiologische	Folgen	von	Misshandlung,	Ver-
nachlässigung	und	Missbrauch	im	Vergleich	zu	psychologischen	Folgen	als	
gravierender,	da	unveränderlicher,	wahrzunehmen,	ist	es	in	der	öffentlichen	
Kommunikation	von	besonderer	Bedeutung,	Ergebnisse	in	einen	Kontext	
zu	stellen.	Das	heißt	beispielsweise,	Vergleiche	zu	den	Wirkungen	anderer,	
weniger	dramatischen	Umwelterfahrungen	anzustellen	oder	auf	die	Veränder-
barkeit	des	Befundes	durch	korrigierende	positive	Umwelterfahrungen	ein-

297 Fisher u.a. (2007).
298 Moulson u.a. (2009).
299 Mit dem Kürzel »EEG« wird ein Elektroenzephalogramm bezeichnet, dabei handelt es sich um eine 
Methode zur Messung der elektrischen Aktivität des Gehirns an der Kopfoberfläche.
300 So wurden etwa Zusammenhänge zum Oxytocin, dessen Bedeutung für soziales Verhalten, Bindung 
und Fürsorge immer deutlicher hervortritt (für eine Forschungsübersicht siehe Heinrichs/von Dawans/
Domes in press), noch kaum untersucht. Für eine Ausnahme siehe Heim u.a. (2009).
301 Zu den wenigen Forschungsgruppen, die dies bislang untersucht haben, zählen Arbeiten aus der 
Forschungsgruppe von Martin Teicher (z.B. Andersen u.a. 2008), in denen bei erwachsenen Opfern 
sexuellen Missbrauchs in der Kindheit je nach Alter zum Zeitpunkt des Missbrauchs unterscheidbare 
Effekte berichtet werden.

296 Das Kürzel HPA-Achse steht für Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) 
und damit für das zentrale Stresshormonsystem des Menschen (für eine Übersicht siehe Gunnar/Queve-
do 2007).
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Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Zusammenhänge im
Stresshormonsystem (HPA-Achse) beim Menschen.
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In der Studie reagierten Adoptivkinder, trotz eines im Mittel dreijährigen 
Aufenthaltes	in	der	Adoptivfamilie,	mit	erhöhten	Cortisolwerten	auf	das	Spiel	
mit der Adoptivmutter, während bei den Kindern aus der Kontrollgruppe der 
Cortisolwert	in	dieser	Situation	absank.	Im	Spiel	mit	einer	fremden	Person	
zeigten	sich	keine	Unterschiede.	Der	Befund	legt	nahe,	dass	besonders	die	
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zugehen.302 Die Hauptschwierigkeit bei der Bewertung der Befunde besteht 
aus	Sicht	der	Praxis	jedoch	darin,	dass	aufgrund	eines	noch	sehr	seltenen	
Einbezugs	neurophysiologischer	Messungen	in	Längsschnittstudien	häufig	
unklar ist, inwieweit Befunde auf dieser Ebene langfristig tatsächlich Bedeu-
tung	für	das	Leben	betroffener	Kinder	haben.303	In	den	Veröffentlichungen	
spiegelt	sich	diese	Unsicherheit	in	großen	Unterschieden	bei	der	Interpretati-
on	der	Befunde.304	Zudem	befinden	sich	neurophysiologisch	gestützte	An-
sätze für die Diagnostik und Therapie bei traumatisierten Kindern noch im 
Versuchsstadium.305 

Sich	aus	der	Forschung	später	eventuell	einmal	ergebende	Hilfsmittel	wären	
in	der	Praxis	sehr	willkommen,	da	es	für	die	Fachkräfte	in	der	Pflegekin-
derhilfe bislang oft schwierig ist, im Einzelfall fundiert zu beurteilen, ob ein 
Kind	als	traumatisiert	angesehen	werden	sollte	bzw.	ob	eine	kinderpsychiat-
rische	Vorstellung	veranlasst	werden	sollte	oder	nicht.	Da	solche	Einschät-
zungsfragen	außerhalb	der	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	bislang	nur	wenig	
Aufmerksamkeit erfahren haben, sind derzeit nur vorläufige Empfehlungen 
möglich:	
•	 Ein	oder	mehrere	traumatische	Erlebnisse	können	als	Vorbedingung	für	

eine	Traumatisierung	angesehen	werden.	Ohne	eine	den	Fähigkeiten	des	
Kindes	entsprechende	Schilderung	solcher	Belastungserfahrungen	bzw.	
detaillierte Angaben Dritter lässt sich häufig nicht bestimmen, ob ein 
Kind	tatsächlich	Traumata	erlebt	hat	oder	nicht.306	Viele	Kinder	brauchen	
allerdings	Zeit,	mehrere	Anläufe	und	eine	Vertrauensbeziehung,	bevor	
sie	über	traumatische	Erlebnisse	sprechen.307 Projektive oder spielerische 

Verfahren	sind	wertvoll,	weil	sie	einen	Zugang	in	die	innere	Welt	des	
Kindes	eröffnen,	nicht	weil	sie	belastbare	Informationen	über	konkrete	
Erfahrungen	des	Kindes	liefern.	Dies	können	sie	nicht.	Auch	Verhalten-
sauffälligkeiten	beim	Kind	sind	meistens	vieldeutig	interpretierbar.308	Für	
Gespräche	mit	Kindern	über	potenziell	traumatische	Erfahrungen	gibt	es	
mehrere	Empfehlungen	und	Leitfäden,	die	bei	der	Vorbereitung	eingesetzt	
werden	können.309 Kann nicht geklärt werden, ob ein Kind traumatische 
Erfahrungen	machen	musste,	so	sollte	allenfalls	von	einem	Verdacht	auf	
Traumatisierung	gesprochen	werden.	

•	 Bei	der	Abklärung	häufiger	Folgen	von	Traumatisierung	
(Dysregulation/Sensitivierung/verschobene	Orientierung)	bzw.	der	enger	
gefassten	Anzeichen	einer	posttraumatischen	Belastungsstörung	(unge-
wolltes	inneres	Wiedererleben/Vermeidungsreaktionen/erhöhtes	Erre-
gungsniveau)	liegen	verschiedene	Instrumente	und	Hilfestellungen	vor,310 
die	allerdings	in	der	deutschen	Jugendhilfe	bislang	kaum	genutzt	werden.	
Wird	auf	ein	Verfahren	verzichtet,	so	erscheint	es	zumindest	wichtig,	nicht	
nur	mit	den	Pflegeeltern,	sondern,	soweit	altersbedingt	möglich,	auch	mit	
dem	Kind	zu	sprechen,	da	Kinder	häufig	Symptome	berichten,	die	den	Er-
wachsenen	in	der	Familie	so	nicht	bekannt	waren.311 Weiterhin ist es sinn-
voll,	in	jedem	Symptombereich	verschiedene	mögliche	Äußerungsformen	
anzusprechen,	beispielsweise	kann	sich	Dysregulation	in	gestörtem	Schlaf,	
im	Umgang	mit	belastenden	Gefühlen	und	im	Umgang	mit	belastenden	
Situationen	zeigen.	

•	 Bei	Gesprächen	mit	Pflegekindern	über	Belastungserfahrungen	sollten	
Fachkräfte	darauf	vorbereitet	sein,	dass	manche	Pflegekinder	unbeabsich-
tigt	durch	die	Herausnahme	belastet	und	traumatisiert	wurden.	Wenn	
Fachkräfte	dies	aussparen	oder	sich	hier	defensiv	verhalten	bzw.	in	Recht-
fertigungen	abgleiten,	kann	dies	die	Offenheit	des	Kindes	wesentlich	ver-
mindern.	Ist	eine	Traumatisierung	durch	die	Umstände	der	Herausnahme	
denkbar,	so	können	Traumatisierungsanzeichen	beim	Kind	zudem	nicht	
ohne	weiteres	auf	Erlebnisse	mit	den	Eltern	zurückgeführt	werden.	

Entscheiden	sich	Fachkräfte	aufgrund	der	vorliegenden	Anhaltspunkte	für	
eine	vertiefende	Traumadiagnostik,	so	werden	möglichst	vorgebahnte	Koo-
perationen	zwischen	dem	Pflegekinderdienst	und	kinderpsychiatrischen	bzw.	
kinderpsychotherapeutischen	Angeboten	erforderlich.	Da	allerdings	viele	

308 Beispielsweise wird bei Pflegekindern, die Nahrung horten, manchmal darauf geschlossen, dass sie 
in der Herkunftsfamilie hungern mussten. Dies ist jedoch nicht die einzige mögliche Erklärung. Manche 
Kinder bewältigen mit dem Horten von Nahrung ihre Angst vor der Pflegefamilie als fremder Umge-
bung, deren Stabilität sie nicht einschätzen können. Bei anderen Kindern entspricht das Horten von 
Nahrung einem Selbstbild als wenig liebenswürdig und nicht der Fürsorge wert. Solche Kinder haben 
in der Regel emotionale Ablehnung oder Vernachlässigung erfahren, wenn sie auch nicht unbedingt 
hungern mussten. 
309 Siehe etwa Aldridge/Wood (1998); Poole/Lamb (1998); Jones (2003); McLeod (2008). 
310 Ein Überblick über vorliegende Einschätzungsverfahren mit Hinweisen auf deutsche Übersetzungen 
findet sich bei Landolt (2004). Einen vollständigeren internationalen Überblick geben Strand/Sarmiento/
Pasquale (2005) sowie Stover/Berkowitz (2005). Speziell für den Einsatz in der amerikanischen Jugend-
hilfe wurde von Taylor/Steinberg/Wilson (2006) das »Child Welfare Trauma Referral Tool« entwickelt, 
das benutzt werden kann, um vor der eventuellen kinderpsychiatrischen Vorstellung eines Kindes alle 
relevanten Informationen zusammenzutragen. Das Instrument ist im Internet frei verfügbar.
311 Siehe beispielsweise Befunde von Scheeringa u.a. (2006) sowie Lanktree u.a. (2008).

302 Beispielsweise zitieren verschiedene für Fachkräfte gedachte Veröffentlichungen (z.B. Hüther 2004; 
Brisch 2004) Befunde an Erwachsenen, die eine Verringerung der Größe des Hippocampus nach 
Gefährdungserfahrungen in der Kindheit berichten. Beim Hippocampus handelt es sich um eine für 
die Gedächtnisbildung wichtige Struktur des Gehirns. Für die Einordnung des Befundes wäre es jedoch 
wichtig zu erwähnen, dass auch weniger gravierende Erfahrungen und Zustände, wie etwa ein geringes 
Selbstvertrauen ohne deutliche Funktionsminderung mit Verringerungen in der Größe des Hippocampus 
einhergehen (z.B. Pruessner u.a. 2005). 
303 So ist beispielsweise unklar, inwieweit ein zeitweise oder anhaltend fehlregulierter Tagesrhythmus 
beim Cortisol langfristig zu gesundheitlichen Schäden führt (für eine Forschungsübersicht siehe Gunnar/
Vazquez 2001). 
304 Twardosz/Lutzker (in press) haben die in verschiedenen Forschungsübersichten gezogenen Schluss-
folgerungen herausgearbeitet, wobei einige Arbeiten bewusst noch keine Schlussfolgerungen ziehen, 
die über die Feststellung neurophysiologischer Unterschiede zwischen misshandelten und nicht misshan-
delten Kindern hinausgehen, während in anderen Übersichtsarbeiten unter Hinweis auf nachgewiesene 
neurophysiologische Effekte von einer großen Dringlichkeit der Prävention von und Intervention bei 
Kindeswohlgefährdung die Rede ist. 
305 Ein durch spezifische und wiederholte Erfahrungen auf die Veränderung von neuronaler Regelkreise 
bei misshandelten Kindern abzielender, allerdings noch nicht gut evaluierter therapeutischer Ansatz 
wurde etwa von Perry (2006) vorgeschlagen. In mehreren Interventionsstudien mit Pflegekindern 
wurden weiterhin nicht nur Verhaltensänderungen, sondern auch Effekte auf das Stresshormonsystem 
gemessen (z.B. Fisher u.a. 2006). 
306 Forschungsübersichten zum Vorgehen und der Befundlage bei der Abklärung möglicher Misshand-
lungs-, Vernachlässigungs- oder Missbrauchsereignisse im Rahmen der Jugendhilfe siehe Kindler (2006) 
sowie Unterstaller (2006).
307 Siehe etwa Bottoms/Quas/Davis (2007).

B.3.3 B.3.3

Einschätzungsfragen in der Pflegekinderhilfe
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Pflegekinder	bereits	im	Kleinkindalter	fremduntergebracht	werden	(vgl.	B.3.1)	
und	leibliche	Eltern	aus	verschiedenen	Gründen	teilweise	keine	sehr	zuver-
lässigen Angaben zu Belastungserfahrungen des Kindes in der Herkunftsfa-
milie	machen,	bleiben	manche	Fälle	Verdachtsfälle.	Dies	muss	für	betroffene	
Kinder	kein	großer	Nachteil	sein,	wenn	anhand	des	Symptomprofils	sinnvolle	
Hilfe-	und	Unterstützungsmaßnahmen	eingeleitet	werden.

Je	nach	Schweregrad	der	Symptomatik	und	Belastung	eines	traumatisierten	
Kindes sind kindertherapeutische Maßnahmen zusätzlich zu einer unterstüt-
zenden Begleitung der Pflegeeltern durch den Pflegekinderdienst oder eine 
Erziehungsberatungsstelle	nötig.	Scheuerer-Englisch	(2009)	weist	allerdings	
darauf hin, dass eine therapeutische Traumabearbeitung erst begonnen wer-
den	und	gelingen	kann,	wenn	genügend	Halt	und	Vertrauen	des	Kindes	in	
die	Pflegeeltern	vorhanden	ist.	Dies	ist	bei	einer	Fremdunterbringung	zeitnah	
nach	einem	traumatischen	Ereignis	zunächst	nicht	der	Fall,	da	der	Wechsel	
viele Kinder zunächst zusätzlich verunsichert und die Pflegeeltern noch keine 
Bindungspersonen	sind.	Bereits	nach	der	Unterbringung	einsetzende	Kon-
zepte312 der Begleitung und Beratung von Pflegeeltern, die ein traumatisiertes 
Kind bei sich aufnehmen, sind an häufigen kindlichen Reaktionen auf Trau-
mata	ausgerichtet,	d.h.	im	Mittelpunkt	steht	
•	 das	Kind	durch	»Ko-Regulation«	zu	unterstützen,	d.h.	durch	eine	liebe-

volle	und	beruhigende	Zuwendung	die	dysregulierten	Gefühle	und	Ver-
haltensweisen	des	Kindes	aufzufangen	und	ihm	bzw.	ihr	zu	helfen	sich	zu	
beruhigen	und	Gefühle,	Gedanken	sowie	Verhalten	zu	ordnen.	

•	 Weiterhin	sollen	durch	die	Gestaltung	einer	verlässlichen,	zugewandten	
und	viele	Wiederholungen	beinhaltenden	Umwelt	und	die	intensive	Vor-	
und	Nachbereitung	der	Konfrontation	mit	Angstauslösern	Zeichen	der	
Sicherheit gesetzt werden, die der Sensitivierung des kindlichen Stressver-
arbeitssystems	entgegen	wirken	(vgl.	dazu	auch	C.4,	C.5.2).	

Zwar	scheinen	für	die	meisten	der	veröffentlichten	Konzepte	der	Begleitung	
von Pflegeeltern mit traumatisiertem Pflegekind bislang keine Evaluati-
onen	vorzuliegen.	Jedoch	zeigen	mittlerweile	mindestens	zwei	kontrollierte	
Interventionsstudien,313 dass Ansätze mit dem beschriebenen doppelten 
Schwerpunkt (emotionale Sicherheit des Kindes und Hilfe bei der Selbstregu-
lation)	beim	Abbau	von	Traumafolgesymptomen	und	dem	Aufbau	positiver	
Bindungsbeziehungen	wirksam	sein	können.	Zusätzliche	Materialien,	wie	
etwa	eine	von	Rosner/Steil	(2009)	veröffentlichte	Informationsbroschüre,	kön-
nen	zur	Grundorientierung	von	Pflegeeltern	beitragen.	Ist	die	Symptomatik	
so schwerwiegend, dass kindertherapeutische Hilfen in Anspruch genommen 
werden	sollen,	so	kann	zumindest	für	die	traumafokussierte	kognitive	Verhal-

tenstherapie	von	einer	belegten	Wirksamkeit	ausgegangen	werden.314 Dieser 
Ansatz beinhaltet die Stabilisierung des Kindes, die mehrfache und willent-
liche Auseinandersetzung mit dem Trauma sowie die Änderung ungünstiger 
Bewertungen	und	Überzeugungen	zum	Trauma.

Die	Diskussion	um	die	Folgen	von	Vernachlässigung,	Misshandlung	und	se-
xuellem	Missbrauch	überschneidet	sich	zwar	mit	der	Debatte	um	Wirkungen	
traumatischer	Erfahrungen,	geht	aber	aus	mehreren	Gründen	nicht	darin	auf.	
Zum einen gibt es prinzipiell viele Traumata, die nichts mit innerfamiliären 
Belastungserfahrungen	zu	tun	haben	(z.B.	miterlebte	Verkehrsunfälle),	zum	
anderen	gibt	es	schädliche	innerfamiliäre	Erfahrungen,	denen	der	Charakter	
eines	herausgehobenen,	sehr	bedrohlichen	Ereignisses	erkennbar	fehlt	(z.B.	
erzieherische	Vernachlässigung).	Schließlich	hat	die	Traumaforschung	immer	
sehr	auf	eine	inhaltlich	nachvollziehbare	Verknüpfung	zwischen	Belastungs-
ereignis	und	psychischer	Reaktion	geachtet,	während	die	Suchstrategie	in	
der	Forschung	um	die	Auswirkungen	von	Vernachlässigung,	Misshandlung	
und	sexuellem	Missbrauch	teilweise	sehr	viel	breiter	angelegt	war	und	diese	
Formen	von	Kindeswohlgefährdung	zudem	häufig	nur	als	sichtbarer	Teil	
vielfältig	problematischer	Umgangsweisen	der	Eltern	mit	dem	Kind	ver-
standen	wurden.	Die	Entwicklungswege	betroffener	Kinder	wurden	folglich	
auch	nicht	allein	als	Folge	der	bekannt	gewordenen	Gefährdungsereignisse,	
sondern	als	Reaktion	der	Kinder	auf	eine	(häufig	nicht	gänzlich	bekannte)	
Gesamtheit	ungünstiger	Umstände	des	Aufwachsens	gedeutet.	

Tatsächlich	zeigen	Untersuchungen	an	Kinderschutzfällen	in	Deutschland	
wie	international,	dass	betroffene	Kinder	vor	der	Einleitung	ausreichender	
Schutzmaßnahmen	nicht	nur	zum	Teil	wiederholte	und	vielfältige	Gefähr-
dungserfahrungen machen müssen, sondern häufig darüber hinaus mit 
verschiedenen Profilen elterlicher Erziehungsfähigkeit und unterschiedlichen 
familiären	Lebensbedingungen	konfrontiert	sind.	

Im	Hinblick	auf	die	Wiederholung	und	Überlappung	verschiedener	
Gefährdungsformen	wurden	beispielsweise	in	einer	über	viereinhalb	Jahre	an-
dauernden amerikanischen Längsschnittstudie315 nach einem bekannt gewor-
denen	Gefährdungsereignis	bei	nahezu	der	Hälfte	der	Kinder	weitere	Gefähr-
dungsmeldungen	registriert.	Bei	der	größten	Gruppe	der	vernachlässigten	 
Kinder	handelte	es	sich	dabei	überwiegend	erneut	um	Vernachlässigung,	etwa	
20%	der	neuen	Mitteilungen	betrafen	aber	auch	den	Vorwurf	einer	körper-
lichen	Misshandlung	oder	eines	sexuellen	Missbrauchs.	

314 Für eine Forschungsübersicht und Meta-Analyse siehe Silverman u.a. (2008). Die »Deutschsprachige 
Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V.« bietet auf ihrer Homepage (www.degpt.de) eine Liste an 
Therapeutinnen und Therapeuten, die eine entsprechende Ausbildung absolviert haben.
315 Johnson-Reid et al. (2003).

312 Siehe etwa Saxe/Ellis/Kaplow (2006), Ford/Albert/Hawke (2009), Lieberman/van Horn (2009).
313 Fisher u.a. (2006); Dozier u.a. (2008).

B.3.3 B.3.3

Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen

Folgen von Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch 
im Leben von Pflegekindern

Multiple Gefährdung und weitere Belastungen
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Hinter solchen Zahlen316	stehen	negative	Prozesse	der	Chronifizierung	und	
Problemeskalation,	die	etwa	so	aussehen	können,	dass	vernachlässigte	Kinder	
Verhaltensauffälligkeiten	ausbilden,	die	dann	die	Eltern	noch	mehr	überfor-
dern	und	zu	Misshandlungen	führen.	Weiterhin	lässt	sich	die	von	Kindern	
in	der	Herkunftsfamilie	erfahrene	Fürsorge	kaum	auf	einzelne	Gefähr-
dungsereignisse	reduzieren,	wobei	Eltern	innerhalb	jeder	Gefährdungsform	
unterschiedliche Profile der Erziehungsfähigkeit zeigen, die wiederum mit 
Unterschieden	im	Erscheinungsbild	und	Entwicklungsstand	des	Kindes	in	
Zusammenhang	stehen.317 Schließlich scheinen auch unterschiedliche Le-
bensbedingungen und Muster kumulierender familiärer Belastungen auf die 
Befindlichkeit	und	Entwicklung	betroffener	Kinder	Einfluss	zu	nehmen.	In	
einer	einflussreichen	Forschungsübersicht	beschrieben	Repetti/Taylor/Seeman	
(2002)	eine	Gruppe	»riskanter	Familien«,	die	sich	durch	kumulierende	Bela-
stungen, wenig unterstützende und konfliktreiche Beziehungen auszeichnen 
und in denen die Entwicklung von Kindern auch dann Risiken ausgesetzt ist, 
wenn die Probleme nicht über die Schwelle der Kindeswohlgefährdung hi-
naus	eskalieren.	In	einer	empirischen	Analyse	familiärer	Risikoprofile	fanden	
Copeland	u.a.	(2009)	genau	eine	solche	Hochrisikogruppe,	aber	auch	mehrere	
Gruppen	mit	unterschiedlichen	mittelgradigen	Risikoprofilen,	etwa	ein	durch	
materielle	Armut	und	Bildungsmangel	gekennzeichnetes	Muster.	

Angesichts	der	Überschneidung	von	Gefährdungserfahrungen	sowie	
der	Vielfalt	darüber	hinaus	reichender	Fürsorgeerfahrungen	und	Lebens-
bedingungen in der Herkunftsfamilie sind klar unterscheidbare Profile von 
Einschränkungen und Belastungen bei Kindern, die der Jugendhilfe wegen 
Vernachlässigung	oder	Misshandlung	oder	sexuellem	Missbrauch	bekannt	
werden, eher nicht zu erwarten, zumal selbst ähnliche Erfahrungen manch-
mal	bei	verschiedenen	Kindern	zu	unterschiedlichen	Reaktionen	führen.

Dennoch	wurden	in	der	Forschung318 zumindest einige Punkte identifiziert, 
an	denen	sich	die	Folgen	verschiedener	Gefährdungsformen	etwas	zu	unter-
scheiden	scheinen.	Zwar	zeigen	alle	Gruppen	von	Kindern	mit	Gefährdungs-
erfahrungen	Einschränkungen	in	ihren	sozialen	Fähigkeiten,	im	Selbstbild	
und	im	Umgang	mit	sich	selbst	und	den	eigenen	Gefühlen,	allerdings	mit	
qualitativen	Unterschieden.	
• Misshandelte Kinder fallen zunächst eher durch ein hohes soziales Miss-

trauen,	eine	geringe	Bereitschaft,	Regeln	außerhalb	von	Zwangskontex-
ten	anzunehmen,	und	eine	hohe	Aggressionsbereitschaft	auf.	Schwierig-
keiten im Kindergarten oder in der Schule ergeben sich bei ihnen häufig 
aus	Regelverstößen.	Im	Verlauf	der	Zeit	verfestigen	sich	dann	aber	nicht	
nur	nach	Außen	gerichtete	Verhaltensprobleme,	vielmehr	steigt	vor	dem	
Hintergrund der vielen Konflikt- und Ablehnungserfahrungen auch das 
Risiko	depressiver	Störungen.

• Vernachlässigte Kinder	haben	als	Gruppe	betrachtet	ebenfalls	wenig	Übung	
im	Einhalten	von	Regeln	und	im	Umgang	mit	ihren	Gefühlen.	Trotzdem	
sticht bei ihnen häufig mehr ein fehlendes Interesse oder eine fehlende 
Ausdauer sowie generell ein zurückgezogenes oder abhängiges soziales 
Verhalten	hervor.	Im	Gefühlsausdruck	sind	positive	Gefühle	wie	Freude	
und	Stolz	wenig	sichtbar.	

• Sexuell missbrauchte Kinder	erscheinen	teilweise	außerhalb	enger	Ver-
trauensbeziehungen	hinsichtlich	des	Umgangs	mit	Regeln	und	mit	an-
deren	Kindern	insgesamt	wenig	auffällig.	Im	Kindergarten-	und	Grund-
schulalter	zeigen	sich	allerdings	manchmal	spezifische	Auffälligkeiten	im	

316 Auch in einer deutschen Stichprobe von 60 Gefährdungsfällen aus zwei Jugendämtern fanden sich im 
Verlauf von im Mittel drei Jahren bei etwa dreiviertel der Familien weitere belegbare Gefährdungsereig-
nisse (Kindler/Lukasczyk/Reich 2008). Zudem wurde in einer Stichprobe von 50 weiteren Gefährdungs-
fällen aus den beiden Jugendämtern in der Hälfte der Vernachlässigungsfälle mindestens eine weitere 
Gefährdungsform von den Fachkräften erkannt (Kindler 2009c).
317 In einer Analyse von 50 Gefährdungsfällen aus zwei Jugendämtern (Kindler 2009c) zeigten beispiels-
weise unter den Vernachlässigungsfällen weniger als ein Fünftel der betroffenen Mütter nach Einschät-
zung der fallzuständigen Jugendamtsfachkräfte Einschränkungen in allen vier erhobenen Bereichen der 
Erziehungsfähigkeit (Pflege, Bindung, Regelvermittlung, Förderung). In allen anderen Fällen wurde ein 
Profil von Stärken und Schwächen kodiert. 

B.3.3 B.3.3

Unterschiedliche Folgen verschiedener Gefährdungsformen

318 Zu den größeren Studien, in denen Gruppen vernachlässigter, misshandelter und sexuell miss-
brauchter Kinder gemeinsam über mehrere Untersuchungszeitpunkte hinweg untersucht wurden, so 
dass tragfähige Vergleiche möglich sind, zählen die »Minnesota Longitudinal Study of Parents and Child-
ren« (Erickson/Egeland/Pianta 1989) sowie eine von Dante Cicchetti geleitete Untersuchung (Manly u.a. 
1994, 2001). Daneben gibt es noch eine größere Anzahl an Studien, in denen zu einzelnen Zeitpunkten, 
im Hinblick auf einzelne Entwicklungsaspekte oder auf einen Ausschnitt von Gefährdungsformen Ver-
gleiche angestellt wurden. So wurden etwa in einer bekannt gewordenen Studie bei Eckenrode/Laird/
Doris (1993) misshandelte und vernachlässigte Kinder im Hinblick auf ihre schulische Situation und die 
Art schulischer Probleme untersucht.
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sexuellen	Verhalten.319	Die	meisten	sexuell	missbrauchten	Kinder	richten	
ihre Belastung eher nach innen, was langfristig zum Schädigungspotenzial 
dieser	Gefährdungsform	für	die	psychische	Gesundheit	beträgt.320 

Um	die	Gefährdungserfahrungen	von	Kindern	besser	abbilden	und	in	ihren	
Auswirkungen	untersuchen	zu	können,	ist	die	internationale	Forschung	dazu	
übergegangen 
•	 Kombinationen	verschiedener	Gefährdungsformen,321

•	 unterschiedliche	Schweregrade	von	Vernachlässigung,	Misshandlung	bzw.	
 Missbrauch,322 

•	 sowie	Unterschiede	im	Hinblick	auf	die	Chronizität	und	Häufigkeit	von	
	 Gefährdungsereignissen	

zu	berücksichtigen.	Obwohl	es	für	die	Forschung	und	die	Praxis	der	Jugend-
hilfe	schwierig	bzw.	manchmal	unmöglich	ist,	ein	einigermaßen	zuverlässiges	
Bild	von	den	gesamten	Gefährdungserfahrungen	eines	Kindes	zu	bekommen,	
haben	sich	Zusammenhänge	zu	den	Belastungen	betroffener	Kinder	aufzei-
gen	lassen.	Diese	Zusammenhänge	sind	teilweise	nicht	sehr	stark,	was	an	der	
Schwierigkeit	der	Erhebung	liegen	kann.	Generell	zeigen	aber	Kinder,	die	
mehr	oder	schwere	Formen	von	Gefährdung	erleben	mussten,	auch	ausge-
prägtere	Belastungen	und	Einschränkungen.323 

In einer auf Pflegekinder beschränkten Studie324 hatten etwa fast alle Kin-
der	emotionale	Ablehnung	erfahren	und	waren	öfter	allein	gelassen	worden.	
Aber	nicht	alle	Kinder	hatten	sexuellen	Missbrauch	oder	körperliche	Miss-
handlung	erlebt.	Hatten	die	Kinder	jedoch	auch	solche	Erfahrungen	von	Ge-
fährdung machen müssen, so wurden in der Pflegefamilie tendenziell ausge-
prägtere,	nach	innen	(z.B.	Ängste)	oder	außen	(z.B.	Aggressivität)	gerichtete	
Störungen	sichtbar.	Da	in	der	deutschen	Fachdiskussion	empfohlen	wird,	sich	
bei	der	Auswahl	geeigneter	Unterbringungsformen	(z.B.	allgemeine	Vollzeit-
pflegestelle,	Erziehungsstelle,	stationäre	Einrichtung)	auch	am	Ausmaß	der	
Gefährdungserfahrungen	eines	Kindes	zu	orientieren,325	stellt	sich	die	Frage,	
ob	und	wenn	ja,	wie	intensiv	und	zuverlässig	die	Gefährdungserfahrungen	
von	Pflegekindern	vom	Allgemeinen	Sozialdienst	bzw.	von	den	Pflegekinder-
diensten	erhoben	werden.	Wie	es	scheint,	ist	diese	Frage	bislang	jedoch	nicht	
untersucht	worden.	Auch	aus	der	Forschung	zu	Pflegekindern	in	Deutsch-
land	ist	kaum	etwas	dazu	bekannt,	wie	viele	Kinder	mehrfache	Formen	der	
Gefährdung	erfahren	haben,326 während sich die Schätzungen für den Anteil 
der	Pflegekinder,	die	überhaupt	eine	Form	von	Gefährdung	erleben	mussten,	
zwischen	42%	und	64%	bewegen.327	In	der	DJI-Fallerhebung328	hatten	12%	der	
Kinder	nach	Angaben	der	fallzuständigen	Fachkräfte	der	Pflegekinderdienste	
mehr	als	eine	Form	von	Gefährdung	erfahren.	Inwieweit	diese,	im	Vergleich	
zu Jugendhilfedaten aus anderen Ländern329	geringe	Anzahl	an	Fällen	mit	
mehreren	Gefährdungsformen	in	der	Vorgeschichte	auf	ein	relativ	rasches	
Eingreifen in der deutschen Jugendhilfe oder auf eine weniger ausführliche 
Fallrecherche	zurückzuführen	ist,	kann	derzeit	nicht	gesagt	werden.	Zum	
Schweregrad	und	der	Chronizität	erfahrener	Gefährdung	liegen	bislang	keine	
Befunde	zu	Pflegekindern	in	Deutschland	vor.	

323 Vgl. etwa Manly u.a. (1994, 2001), Higgins/McCabe (2001), Kinard (2004), Litrownik u.a. (2005), 
English u.a. (2005), Richardson u.a. (2008).
324 Pears/Kim/Fisher (2008).
325 Z.B. Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008, S. 35)
326 Mehrere Studien (z.B. Walter 2004, S. 47) gehen zwar darauf ein, inwieweit von befragten Fachkräf-
ten mehrere Gründe für die Fremdunterbringung eines Kindes angegeben wurden. Jedoch enthalten die 
Listen möglicher Gründe, die den Fachkräften vorgelegt wurden, durchgängig auch nicht als Form von 
Kindeswohlgefährdung zu wertende Gründe.
327 Vgl. Fn. 262.
328 Thrum (2007b).
329 Herrenkohl/Herrenkohl (2009) berichten in ihrer internationalen Forschungsübersicht von Raten zwi-
schen 30 und 80% an Kindern mit mehreren Gefährdungsformen in der Vorgeschichte.

319 Sexualisiertes Verhalten, d.h. ein nach Art, Häufigkeit oder Kontext (z.B. in der Öffentlichkeit) für das 
Alter und die Geschlechtsgruppe ungewöhnliches sexuelles Verhalten, wurde vor allem im Kindergar-
ten- und Grundschulalter bei belegbar sexuell missbrauchten Kindern deutlich häufiger beobachtet als 
bei Vergleichsgruppen von Kindern ohne Gefährdungserfahrungen (für eine Forschungsübersicht siehe 
Elkovitch u.a. 2009). Im Mittel der vorliegenden Studien sind es im Kindergarten- und Grundschulal-
ter 25-35% der sexuell missbrauchten Kinder, die entsprechende Auffälligkeiten zeigen. Auch Kinder, 
die andere Gefährdungsformen erleben mussten (z.B. körperliche Misshandlungen) zeigen häufiger 
als Vergleichsgruppen, wenngleich seltener als sexuell missbrauchte Kinder sexualisiertes Verhalten 
(z.B. Merrick u.a. 2008). Tritt bei einem Kind sexualisiertes Verhalten auf, so kann dies als gewichtiger 
Anhaltspunkt für eine Kindeswohlgefährdung gesehen werden, zumindest wenn das sexualisierte 
Verhalten mehrfach aufgetreten ist, dokumentiert und von Fachkräften als schwerwiegend eingeschätzt 
wurde (Orientierung für eine solche Einschätzung geben Untersuchungen zur Auftretenshäufigkeit ver-
schiedener sexueller Verhaltensweisen bei Kindern: Friedrich u.a. 1992; Friedrich u.a. 1998; Schoentjes/
Deboutte/Friedrich 1999; Larsson/Svedin 2002). Die Wertung sexualisierten Verhaltens als gewichtiger 
Anhaltspunkt ergibt sich aus Modellrechnungen, nach denen etwa 40-60% der Kinder mit schwerwie-
gend sexualisiertem Verhalten auch tatsächlich sexuellen Missbrauch erlebt haben (z.B. Wood 1992). 
Sexualisiertes Verhalten ist für sich genommen allerdings nicht geeignet, um einen bestehenden Ver-
dacht auf einen sexuellen Missbrauch oder eine andere Form von Gefährdung ausreichend abzuklären, 
da ein solches Verhalten auch in Erlebnissen, Beobachtungen oder Entwicklungswegen wurzeln kann, 
die kaum als Kindeswohlgefährdung zu werten sind (z.B. heimlich beobachtete sexuelle Handlungen Er-
wachsener). Da viele Pflegekinder Erfahrungen von Kindeswohlgefährdung machen mussten, zeigen sie 
als Gruppe betrachtet im Vergleich zu Kindern aus der Allgemeinbevölkerung häufiger ein sexualisiertes 
Verhalten. In den vorliegenden amerikanischen Studien galt dies etwa für 5-20% der Pflegekinder, 
wobei die Problematik mit der Dauer des Aufenthaltes in einer Pflegefamilie in der Regel abnahm (für 
eine Forschungsübersicht siehe McCrae 2008). In drei vorliegenden deutschen Pflegeelternbefragungen 
(Thrum 2007b; Niepel 2008; Kindler 2009b) wurden mittels des CBCL-Fragebogens für 3-13% der Pfle-
gekinder deutliche sexuelle Verhaltensprobleme berichtet, wobei die entsprechende Skala im Fragebo-
gen allenfalls grobe Angaben liefert. Detaillierte Analysen, wie sie etwa für Heimkinder in Deutschland 
vorliegen (Schurke/Arnold 2008b), stehen für Pflegekinder noch aus.
320 So fanden etwa Fergusson/Boden/Horwood (2008) in einer Längsschnittstudie bis zum 25. Lebens-
jahr bei 30-50% der Personen, die als Kind einen sexuellen Missbrauch mit Körperkontakt erleben 
mussten, eine depressive Erkrankung und/oder eine Angsterkrankung. 
321 Beispielsweise untersuchten McCrae/Chapman/Christ (2006) die Auswirkungen sexuellen Miss-
brauchs in Abhängigkeit vom Vorliegen weiterer Gefährdungsformen. Eine ähnliche Analyse für kör-
perliche Kindesmisshandlung wurde von Larrivée/Tourigny/Bouchard (2007) vorgelegt. Lau u.a. (2005) 
beschäftigten sich schließlich in einer großen Stichprobe mit den Auswirkungen verschiedener mög-
licher Kombinationen von Gefährdungsformen. 
322 Schweregrade verschiedener Gefährdungserfahrungen wurden, ebenso wie Chronizität und die 
Häufigkeit von Gefährdungsereignissen, ganz überwiegend unter Rückgriff auf das von Barnett/Manly/
Cicchetti (1993) entwickelte »Maltreatment Classification System« untersucht, so etwa von Manly u.a. 
(1994, 2001), Kinard (2004), Litrownik u.a. (2005) sowie English u.a. (2005). Dabei wurde für verschie-
dene Unterformen von Vernachlässigung sowie für Misshandlung bzw. Missbrauch eine mehrstufige 
Skala vorgeschlagen, die sich beispielsweise bei der Misshandlung an entstandenen Verletzungen und 
deren Behandlungsbedürftigkeit orientiert, während sich die Einschätzung im Hinblick auf sexuellen 
Missbrauch am Ausmaß von Körperkontakt und dem Einsatz von Gewalt orientiert.
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Schweregrad und Belastungswirkung
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Da	im	Anschluss	an	eine	bekannt	werdende	Gefährdung	Kinder	zu	unter-
schiedlichen	Alterszeitpunkten	in	Pflege	kommen	können,	stellt	sich	für	die	
Pflegekinderhilfe	die	Frage,	ob	sich	Gefährdungserfahrungen	in	verschie-
denen	Altersgruppen	unterschiedlich	bzw.	unterschiedlich	stark	auswirken.	
Während	im	Hinblick	auf	körperliche	Verletzungen	oder	gesundheitliche	
Auswirkungen einer Mangelversorgung unschwer festzustellen ist, dass Säug-
linge	und	Kleinkinder,	die	sich	noch	in	keiner	Weise	selbst	schützen	können,	
hier am häufigsten schwere Schädigungen davontragen,330	ist	die	Frage	be-
züglich	langfristiger	psychischer	Belastungen	nicht	einfach	zu	beantworten.	
Dies	ist	darauf	zurückzuführen,	dass	in	der	Forschung	wie	in	der	Praxis	bei	
bekannt	werdender	Kindeswohlgefährdung	betroffenen	Kindern	Schutz	und	
Hilfe geboten werden muss, so dass bei früh auftretenden und entdeckten 
Gefährdungsfällen	auch	früh	Hilfe	einsetzt,	die	insbesondere	bei	einschnei-
denden	Maßnahmen	(z.B.	einer	Fremdunterbringung)	die	Lebenswege	be-
troffener	Kinder	erheblich	verändern	und	damit	zu	einem	verfälschten	Ein-
druck	von	den	langfristigen	Folgen	früher	Gefährdung	führen	kann.	Trotz	
dieser Problematik zeigen sich in der Mehrzahl der vorliegenden Studien331 
schwerwiegendere und deutlichere Belastungen bei Kindern, die bereits in der 
frühen	Kindheit	Vernachlässigung,	Misshandlung	oder	sexuellen	Missbrauch	
erleben	mussten.	Besonders	deutlich	scheinen	die	Befunde332 im Hinblick auf 
emotionale	Vernachlässigung,	deren	hohes	Schädigungspotenzial	in	der	frü-
hen	Kindheit	außerhalb	von	Fachkreisen	häufig	unterschätzt	wird.	Teilweise	
wird	von	einer	stärkeren	Berücksichtigung	emotionaler	Vernachlässigung	
in der frühen Kindheit aber auch nur deshalb Abstand genommen, weil die 
Fachkräfte	bei	sich	selbst	zu	wenig	methodische	Kompetenz333 hinsichtlich 
der	Beurteilung	sehen.	Insofern	einem	hohen	Schädigungspotenzial	früher	
Formen	von	Gefährdung	auch	eine	noch	größere	Empfänglichkeit	jüngerer	
Kinder	für	positive,	korrigierende	Erfahrungen	gegenüberstehen	könnte,	
müssen	die	Befunde	zur	Belastungswirkung	früher	Gefährdung	allerdings	
kein	Grund	zur	Mutlosigkeit	sein.	In	der	DJI-Fallerhebung	zeigten	jedenfalls	

jüngere	im	Verhältnis	zu	älteren	Kindern	nach	Gefährdungserfahrungen	in	
der	Vorgeschichte	und	einem	Aufenthalt	in	der	Pflegefamilie	von	ein	bis	zwei	
Jahren	keine	stärke	Belastung	durch	Verhaltensprobleme.334 

Insofern ein erheblicher Teil der im Rahmen der Pflegekinderhilfe versorgten 
Kinder	in	der	Vorgeschichte	Erfahrungen	von	Kindeswohlgefährdung	ma-
chen	musste,	stellt	die	Frage	nach	der	Plastizität	der	Entwicklungsverläufe	
dieser	Kinder	im	Fall	eines	Wechsels	in	eine	sichere	und	förderliche	Fürsor-
geumgebung	eine	der	fachlichen	Grundfragen	des	Praxisfeldes	dar.	Die	empi-
rische Befundlage hierzu335 lässt sich in vier Punkten zusammenfassen: 
•	 Alle	Formen	von	Kindeswohlgefährdung	schaffen	eine	Situation,	die	es	

der	großen	Mehrzahl	betroffener	Kinder	nicht	erlaubt,	sich	zu	gesunden,	
beziehungs- und arbeitsfähigen Erwachsenen zu entwickeln, wenn sich 
ihre	Lage	nicht	deutlich	verbessert.336	Eine	solche	deutliche	Verbesserung	
kann nicht nur, aber auch in einem Wechsel des Lebensmittelpunktes von 
der	Herkunftsfamilie	in	eine	andere	Familie	mit	förderlicher	Fürsorgeum-
gebung	bestehen.	

•	 Gefährdungserfahrungen	hinterlassen	Spuren,	so	gehen	sie	beispielsweise	
selbst	bei	nachfolgend	adoptierten	Kindern	langfristig,	d.h.	bis	ins	mitt-
lere	Erwachsenenalter	hinein,	mit	einem	erhöhten	Risiko	der	Ausbildung	
psychischer	Störungen	einher.337 

•	 Dies	bedeutet	jedoch	in	keiner	Weise,	dass	die	Mehrzahl	betroffener	
Kinder	ein	durch	psychische	Störungen	oder	Belastungen	gravierend	
beeinträchtigtes	Leben	als	Erwachsene	führen	muss.	Im	Gegenteil	zeigen	
Kinder	nach	einem	Wechsel	in	eine	positive	Fürsorgeumgebung	trotz	
vorangegangener	Gefährdungserfahrungen	als	Gruppe	betrachtet	eine	
beeindruckende positive Plastizität	in	ihrer	Entwicklung.	Dies	betrifft	die	
körperliche338 und geistige339 Entwicklung, aber auch die Beziehungsfähig-
keit340	und	psychische	Gesundheit.341 

334 Anhand von Daten aus der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) wurden drei Altersgruppen (0-5 Jahre, 
6-12 Jahre und 13-18 Jahre) unterschieden. Die Analyse war beschränkt auf Kinder mit Erfahrungen von 
Kindeswohlgefährdung in der Vorgeschichte und einem Aufenthalt in der jetzigen Pflegefamilie von ein 
bis maximal zwei Jahren. Es ergaben sich zwischen den Gruppen keine statistisch signifikanten Unter-
schiede im Hinblick auf die von den Pflegeeltern im CBCL-Fragebogen berichtete Belastung durch nach 
Innen oder Außen gerichtete Verhaltensprobleme. 
335 Ergebnisse zu Entwicklungsverläufen in der Gesamtgruppe der Pflegekinder (mit und ohne Gefähr-
dungserfahrungen) werden im Abschnitt B.3.5 vorgestellt. 
336 In den vorliegenden Längsschnittstudien (für eine Forschungsübersicht siehe Bolger/Patterson 2003, 
neuere Studien stammen unter anderem von DuMont/Widom/Czaja 2007; Collishaw u.a. 2007) wurde 
ohne deutliche Verbesserung der Situation des Kindes meist bei weniger als 10%, teilweise bei einem 
Drittel der Kinder ein insgesamt trotzdem positiver Entwicklungsverlauf beobachtet.
337 Van der Vegt u.a. (2009).
338 Siehe beispielsweise Olivan (2003).
339 Vergleiche Duyme/Dumaret/Tomkiewicz (1999); Kreppner u.a. (2007).
340 Für eine Meta-Analyse zu Bindungsmustern bei Pflegekindern siehe van den Dries u.a. (2009), für die 
Ergebnisse einer aktuellen experimentellen Studien siehe Smyke u.a. (in press). 
341 Beispielsweise verringerten sich in der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) die Unterschiede zwischen 
Kindern mit und ohne Gefährdungserfahrungen im Hinblick auf ausagierende Verhaltensprobleme mit 
zunehmender Aufenthaltsdauer in der Pflegefamilie, so dass sie schließlich nicht mehr statistisch signif-
kant, d.h. nicht mehr gegen den Zufall abgrenzbar waren.

330 Für eine Forschungsübersicht siehe Reinhold/Kindler (2006).
331 Siehe Keiley u.a. (2001); Manly u.a. (2001); Kaplow/Widom (2007). Für einen abweichenden Befund 
im Hinblick auf vermehrte Jugenddelinquenz nach Misshandlungen im Jugendalter versus in der Kind-
heit siehe Thormberry/Ireland/Smith (2001). 
332 Egeland (1997); Manly u.a. (2001); Shaffer/Yates/Egeland (2009). 
333 Generell zeigt sich in verschiedenen Jugendhilfesystemen ein Zusammenhang zwischen dem Kennt-
nis- und Fortbildungsstand der Fachkräfte im Hinblick auf emotionale Vernachlässigung und psychische 
Misshandlung, der fachlichen und rechtlichen Anerkennung als Form von Gefährdung und der Häufig-
keit wahrgenommener Fälle. Allmähliche Fortschritte in der Ausformulierung diagnostischer Vorge-
hensweisen (z.B. Iwaniec 1995; O’Hagan 2006) haben in Deutschland noch wenig Rezeption erfahren. 
Multiindikatorenmodelle bei der Einschätzung in der frühen Kindheit berücksichtigen Aspekte der Bezie-
hungsgeschichte (z.B. auffällig geringes Interesse am Kind nach der Geburt; Kind wird leichtfertig bzw. 
ohne Bedenken Dritten überlassen oder bleibt alleine; berichtete Ereignisse mit geringer Responsivität 
der Bezugsperson trotz Belastung des Kindes), Merkmale der Fürsorgehaltung der Bezugsperson (z.B. 
kindliche Eigenständigkeit wird überschätzt; emotionale Bedürfnisse des Kindes werden ausgeblendet 
oder abgewertet); Merkmale der psychischen Gesundheit und Lebensgeschichte der Bezugsperson (vor-
liegende Erkrankung, die den Antrieb herabsetzt; vorliegende Erkrankung, die die Motivation vom Kind 
ablenkt; Bezugsperson selbst als Kind vernachlässigt) sowie Merkmale der Interaktion mit dem Kind 
und der kindlichen Befindlichkeit (z.B. sehr geringe Feinfühligkeit gegenüber dem Kind; Bindungsmuster 
desorganisiert; Stimmung des Kindes ängstlich-dysphorisch oder zurückgezogen).
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•	 Allerdings	brauchen	betroffene	Kinder	teilweise	viel	Unterstützung	durch	
ihre	Bindungspersonen	(vgl.	B.3.2)	und	Erfolge	stellen	sich	trotzdem	nicht	
immer	leicht	ein.	Daher	benötigen	Pflegekinder	und	-eltern	einen	guten	
Zugang zu weiterführenden Hilfsangeboten, wobei hier an einigen Stel-
len	in	Deutschland	Möglichkeiten	der	Verbesserung	erkennbar	sind	(vgl.	
B.3.4).	

Entwicklungsnormen	und	Grenzziehungen	zwischen	auffällig	und	nicht-
auffällig	bzw.	gesund	und	nicht-gesund	sind	in	den	Humanwissenschaften	
häufig nicht zeitlos gültig, sondern ebenso wie daran geknüpfte Bewertungen 
veränderlich.342 Zudem ist zu bedenken, dass unter einer ideographischen Per-
spektive,	d.h.	unter	dem	Blickwinkel	der	Lebens-	und	Entwicklungsgeschich-
te	eines	Kindes,	positive	Veränderungen	sichtbar	werden	können,	obwohl	ein	
Kind	normativ	betrachtet	anhaltend	als	nicht	altersgerecht	entwickelt	bzw.	
auffällig	klassifiziert	werden	muss.	Schließlich	ist	daran	zu	erinnern,	dass	von	
Kindern und Erwachsenen als sinnhaft erlebte Aspekte des Lebens sich einer 
normativen	Betrachtung	teilweise	entziehen.	Trotz	dieser	Relativierungen	
ist es für die Selbstvergewisserung der Pflegekinderhilfe wichtig, auch unter 
einem	normativen	Blickwinkel	nach	der	Gesundheit,	Verhaltensanpassung,	
sozialen Teilhabe und dem Bildungserfolg der betreuten Kinder zu fragen, 
da	diese	Punkte	mit	über	Lebenschancen	und	Lebensglück	entscheiden.	In	
diesem	Unterkapitel	werden	daher	die	hierzu	vorliegenden	Befunde	zusam-
mengetragen	und	zusammenfassend	erörtert.	

Zur	körperlichen	Gesundheit	bzw.	körperlichen	Erkrankungen	und	Behin-
derungen	bei	Pflegekindern	liegen	aus	Deutschland	nur	wenige	Befunde	vor.	
Wie	der	13.	Kinder-	und	Jugendbericht343 feststellt, begreift die Kinder- und 
Jugendhilfe	als	System	insgesamt	Gesundheitsförderung	erst	allmählich	als	
Aufgabe	und	Vernetzungsanlass.	Innerhalb	der	Pflegekinderhilfe	wird	aller-
dings	in	Praxisempfehlungen	bezüglich	der	Hilfeplanung	die	regelmäßige	Be-
rücksichtigung	der	gesundheitlichen	Situation	des	Kindes	bereits	gefordert.344 

Inwieweit	dies	tatsächlich	umgesetzt	wird,	ist	unbekannt.	Aus	der	Fall-
arbeit	berichten	Fachkräfte	der	Pflegekinderdienste	kaum	davon,	dass	sie	
gesundheitsbezogene Themen gegenüber den Pflegeeltern problematisieren 

müssten.345 Pflegeeltern ihrerseits scheinen dagegen gegenüber den Pflege-
kinderdiensten teilweise eine bessere Information über gesundheitliche Belas-
tungen	des	Kindes,	die	bereits	vor	der	Aufnahme	bestehen,	einzufordern.346 

Zur	Häufigkeit	von	chronischen	körperlichen	Krankheiten	oder	kör-
perlichen	Behinderungen	bei	Pflegekindern	aus	Sicht	der	Fachkräfte	liegen	
derzeit	in	Deutschland	Angaben	aus	drei	größeren	Studien	vor.	Bei	neu	in	
Pflege	gekommenen	Kindern	wurde	eine	Rate	körperlicher	Behinderungen	
bzw.	chronischer	Erkrankungen	von	3%	berichtet.347 In zwei Stichtagserhe-
bungen – mit in der Regel bereits längere Zeit bekannten Kindern – wurden 
deutlich	höhere	Raten	zwischen	10%	und	20%	der	Kinder	mit	bekannter	kör-
perlicher	Behinderung	bzw.	chronischer	Erkrankung	berichtet.348	Als	Grund	
für	die	Inpflegenahme	scheinen	körperliche	Behinderungen	oder	chronische	
Erkrankungen	des	Kindes	aus	Sicht	der	Fachkräfte	allerdings	nur	sehr	sel-
ten	eine	Rolle	zu	spielen.349 In drei weiteren Studien350 wurden bei Pflegeel-
tern Angaben zur gesundheitlichen Situation der bei ihnen untergebrachten 
Pflegekinder	erhoben.	In	den	drei	Stichproben	mit	insgesamt	mehr	als	1.100	
einbezogenen	Kindern	im	Alter	von	4-18	Jahren	bejahten	zwischen	25%	und	
50%	der	Pflegeeltern	die	Frage	nach	einer	Krankheit	oder	Behinderung	des	
Kindes, wobei in diesen Zahlen ein unbekannter Anteil von Kindern mit 
geistiger	Behinderung	enthalten	ist.	Auf	einer	Skala	zur	Belastung	durch	
psychosomatische	Symptome	(z.B.	häufige	Kopf-	oder	Bauchschmerzen)	
wurde	für	5-9%	der	Kinder	von	den	Pflegeeltern	eine	–	gemessen	an	einer	
Normierungsstichprobe	–	deutlich	überdurchschnittliche	Belastung	berichtet.	
Befunde zu spezifischen Erkrankungen bei Pflegekindern liegen aus Deutsch-
land nur für Allergien und Asthma vor, wobei in den drei bereits angespro-
chenen	Pflegeelternbefragungen	für	10-13%	der	Kinder	ein	Heuschnupfen	
und	für	3-7%	der	Kinder	eine	asthmatische	Erkrankung	berichtet	wurde.	In	
der bundesweiten repräsentativen kiggs-Studie wurden für Heuschnupfen 

345 In der Erhebung zur Vollzeitpflege in Niedersachen (Erzberger 2003, S. 96) wurden Fachkräfte aus 
der Pflegekinderhilfe gebeten, vorgegebene Themen als eher problematisch oder eher unproblematisch 
in der Beratung und Betreuung von Pflegeeltern zu bewerten. Gesundheitliche Fragen wurden dabei als 
eher unproblematisch eingeschätzt. 
346 So ein Ergebnis einer rheinlandpfälzischen Befragung von Pflegeeltern (Rock/Moos/Müller 2008a, S. 
152). 
347 In der niedersächsischen Erhebung zur Vollzeitpflege wurden von Fachkräften Angaben zu den 
jeweils fünf letzten neu in Pflege gekommenen Kindern erhoben (n=237), wobei für 2% der Kinder eine 
körperliche Behinderung und für 1,3% der Kinder eine chronische Erkrankung bejaht wurde (Erzberger 
2003, S. 117). 
348 In einer bundesweiten Befragung zu Kindern in Fremd- und Verwandschaftspflege wurden Fach-
kräfte gebeten anzugeben, ob das Kind unter einer chronischen oder psychosomatischen Erkrankung 
leidet sowie, ob beim Kind eine körperliche Beeinträchtigung bzw. Behinderung vorliegt (Walter 2004). 
Bei 7% bzw. 12% der mehr als 1.000 Fälle, zu denen Daten vorlagen, wurde dies von den Fachkräften 
bejaht (S. 44). In einer DJI-Erhebung in vier Jugendämtern (n=632) wurde für 13% der Fälle von den 
Fachkräften eine körperliche Behinderung oder chronische Erkrankung bejaht (Thrum 2007b). 
349 Weniger als 2% bei Walter (2004) und weniger als 5% bei Thrum (2007b). 
350 In allen drei Untersuchungen wurden Pflegeeltern gebeten, einen international weit verbreiteten 
»Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen« (CBCL) auszufüllen, der auch ein-
zelne gesundheitsbezogene Fragen enthält. In einer Erprobungsstichprobe, die über vier Jugendämter 
angesprochen wurde (Kindler 2009a), antworteten mehr als 350 Pflegeltern. In einer Vertiefungsstich-
probe wurden aus vier anderen Jugendämtern mehr als 400 weitere Fragebögen eingeholt. Schließlich 
wurden von Niepel (2008) in einer ostdeutschen Kommune etwa 100 zusätzliche Pflegeeltern schriftlich 
befragt.

342 Beispielsweise wurden die Normen in Intelligenztests im 20. Jahrhundert in einer Vielzahl an 
Gesellschaften durch wachsende Intelligenz-Werte in den aufeinander folgenden Geburtsjahrgängen 
(Flynn-Effekt) verschoben. Auch bei Messungen des Entwicklungsstandes in der frühen Kindheit zeigte 
sich dieser Effekt (Lynn 2008). Einen Einblick in die dynamische Geschichte psychischer Erkrankung bei 
Kindern und ihrer gesellschaftlichen Bewertung gibt Nissen (2005).
343 Bundestags-Drucksache 16/12860.
344 Siehe beispielsweise Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
(2008), Zentrum Bayern Familie und Soziales (2009).
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Körperliche Gesundheit bei Pflegekindern
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bzw.	Asthma	Lebenszeitprävalenzen	bei	Kindern	von	10%	bzw.	5%	ermittelt,351 
so dass in Bezug auf diese beiden Krankheiten keine deutlich stärkere Belas-
tung	für	Pflegekinder	zu	erkennen	ist.	

Befunde	zur	Qualität	der	medizinischen	Versorgung	körperlich	kranker	
bzw.	behinderter	Pflegekinder	liegen	aus	Deutschland	nicht	vor.	International	
werden	festgestellte	Lücken	in	der	medizinischen	Versorgung	von	Pflegekin-
dern teilweise heftig diskutiert,352	jedoch	ist	eine	Übertragbarkeit	der	zugrun-
de	liegenden	Befunde	aufgrund	sehr	unterschiedlicher	Gesundheitssysteme	 
unwahrscheinlich.	Daten	zu	körperlicher	Gesundheit	als	Ressource	bei	
Pflegekindern	liegen	aus	Fachkraftsicht	nur	aus	einer	Studie	vor.353	Für	etwas	
mehr	als	20%	der	Kinder	wurde	hierbei	eine	robuste,	belastbare	Körperkon-
stitution	bejaht.	Aus	Sicht	der	Pflegeeltern	wurden	in	den	drei	bereits	ange-
sprochenen Befragungsstudien354	bei	50-60%	der	Kinder	psychosomatische	
Beschwerden	durchgängig	verneint.	

Etwas umfangreicher ist in Deutschland, vor allem aber international, die 
Befundlage	zur	psychischen	Gesundheit	bzw.	zu	psychischen	Erkrankungen	
bei	Pflegekindern.	Grundsätzlich	lassen	sich	mindestens	drei	methodische	
Zugänge	unterscheiden,	um	ein	Bild	von	Häufigkeit	und	Form	psychischer	
Erkrankungen	in	der	Gruppe	der	Pflegekinder	zu	gewinnen:	
•	 In	größeren	Stichproben	erhobene,	globale	Einschätzungen	durch	Fach-

kräfte der Pflegekinderhilfe, die je nach Einzelfall auf verschieden aussage-
kräftigen	Hinweisen	beruhen	können,	ohne	dass	dies	aber	unterschieden	
würde;

•	 Angaben	größerer	Gruppen	von	Pflegeeltern	in	strukturierten	und	
normierten	Verfahren	mit	bekannten	Schätzeigenschaften	hinsichtlich	
kinder-	und	jugendpsychiatrischer	Diagnosen;	

•	 mittels	strukturierter	klinischer	Interviews	gewonnene	kinder-	und	
jugendpsychiatrische	Diagnosen	an	repräsentativen	oder	zumindest	nicht	
sehr	ausgelesenen	Stichproben	von	Pflegekindern.	

Zu	dem	zuletzt	genannten	Zugang,	der	als	methodischer	»Goldstandard«	
angesehen werden kann, da auf diese Weise die aussagekräftigsten Ergebnisse 
gewonnen	werden	könnten,	fehlen	bislang	in	der	Bundesrepublik	Befunde.355 
Es liegen aber zwei Studien356	vor,	in	denen	Fachkräfte	aus	der	Pflegekin-
derhilfe	gebeten	wurden,	globale	Angaben	zu	psychischen	Auffälligkeiten	
bzw.	Erkrankungen	von	Pflegekindern	zu	machen.	In	zwei	weiteren	Stu-
dien357	wurden	Einschätzungen	von	Fachkräften	bezüglich	der	Häufigkeit	
bestimmter	Auffälligkeiten	gesammelt.	Eine	Abschätzung	der	Gesamtrate	
psychisch	auffälliger	Kinder	lässt	sich	in	diesen	beiden	Untersuchungen	
aufgrund	möglicher	Überlappungen	zwischen	den	abgefragten	Formen	von	
Auffälligkeit	allerdings	nicht	ermitteln.	In	jeweils	einer	Studie358 wurden die 
Angaben zu Beginn der Pflegeverhältnisse erhoben, was vermutlich zu weni-
ger	zuverlässigen	Angaben	führt,	da	eine	noch	fehlende	Vertrautheit	oder	vo-
rübergehende	Irritationen	beim	Kind	zu	Fehleinschätzungen	führen	können.	
Bei den anderen beiden Studien handelt es sich aber um Erhebungen bei allen 
zu einem Stichtag in Pflege befindlichen Kindern, so dass die ganz überwie-
gende	Mehrzahl	der	Fälle	den	Fachkräften	schon	längere	Zeit	bekannt	war.	
In	der	globalen	Beurteilung	wurden	von	den	Fachkräften	38%	bzw.	39%	der	
Pflegekinder	als	verhaltensauffällig	oder	emotional	auffällig	eingeschätzt.	Bei	
den	eher	spezifischen	Angaben	wurden	für	58%	bzw.	38%359 der Kinder Be-
einträchtigungen	der	Aufmerksamkeit	und	Konzentration	berichtet,	bei	44%	
bzw.	50%	eine	erhöhte	Ängstlichkeit	und	bei	34%	bzw.	20%	Aggressionspro-
bleme	bzw.	ein	aggressives	Verhalten	gegenüber	Personen.360 

355 Es existieren aber zumindest drei Studien zu kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnosen bei Pflege-
kindern in Inanspruchnahmepopulationen, d.h. bei Pflegekindern, die in der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie vorgestellt wurden (Fegert 2001; Fegert u.a. 2005; Oswald/Fegert/Goldbeck under review). Diese 
Studien können zwar nicht dazu verwandt werden, die Häufigkeit von psychiatrischen Problemen bei 
Pflegekindern generell abzuschätzen. Dennoch sind sie aus zwei Gründen von Bedeutung: Zum einen 
zeigen Analysen der Inanspruchnahmepopulation, dass Pflegekinder unter den kinderpsychiatrisch 
vorgestellten Kindern im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil (vgl. Abschnitt 3.1) überrepräsentiert 
sind. In einer Analyse von Fegert (2001) lebten beispielsweise 4,8% der vorgestellten Kinder bei nicht-
verwandten Pflegeeltern und weitere 2,3% in Verwandtenpflege. Dies würde einer etwa 8-fach erhöh-
ten Rate kinder- und jugendpsychiatrischer Vorstellungen bei Pflegekindern entsprechen. Zum anderen 
können die Befunde Aufschluss über diejenigen Formen psychischer Auffälligkeit geben, die am ehesten 
zur Hilfesuche bei Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie führen. Nach Studien von Fegert u.a. 
(2005) sowie Oswald/Fegert/Goldbeck (under review) an insgesamt 40 Pflegekindern wurden Pflege-
kinder vor allem mit Bindungsstörungen, die bei etwa einem Drittel der vorgestellten Kinder diagnosti-
ziert wurden, sowie mit Aufmerksamkeitsstörungen, die bei etwa einem Fünftel der Kinder festgestellt 
wurden, vorgestellt. Aus einer weiteren Inanspruchnahmepopulation an einer Erziehungsberatungsstelle 
(Scheuerer-Englisch/Gabler/Bovenschen im Druck) liegen zwar keine kinder- und jugendpsychiatrischen 
Diagnosen vor, jedoch wurde über die Vorstellungsanlässe berichtet, die sich häufig auf folgende drei 
Themen bezogen: Bindungsentwicklung nach belastenden Vorerfahrungen, Probleme des Kindes bei 
der Gefühls- und Verhaltensregulation und die Bewältigung von Spannungen, die aus der Stellung des 
Kindes zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie resultieren.
356 Erzberger (2003); Thrum (2007b).
357 ISS/Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2003); Walter (2004).
358 Erzberger (2003); ISS/Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2003).
359 Die zuerst genannte Zahl bezieht sich jeweils auf die Untersuchung von Walter (2004), die zweite 
Zahl auf die Studie von ISS/Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2003).
360 Angegeben sind nur Kategorien, die über beide Untersuchungen hinweg einigermaßen vergleichbar 
erschienen. In den Orginalarbeiten werden aber jeweils Zahlen zu weiteren spezifischen Formen auffäl-
ligen Verhaltens berichtet.

351 Schlaud/Atzpodien/Thierfelder (2007).
352 Siehe etwa United States Government Accountability Office (2009); Dunnett u.a. (2006). Für eine 
Forschungsübersicht zu international gefundenen Erkrankungshäufigkeiten bei Pflegekindern siehe 
Osbeck (2006).
353 Befragt wurden Fachkräfte aus den Jugendämtern Hamm und Münster (ISS/Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe 2003, n=295).
354 Thrum (2007b); Niepel (2008); Kindler (2009a).
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Aus	drei	weiteren	größeren	deutschen	Erhebungen361 liegen mittels struk-
turierter	und	normierter	Verfahren362 gewonnene Angaben von Pflegeeltern 
zur	Verhaltensanpassung	der	von	ihnen	betreuten	Pflegekinder	vor.	In	allen	
drei	Studien	handelte	es	sich	um	kommunale	Erhebungen	möglichst	aller	zu	
einem	bestimmten	Zeitpunkt	in	einem	Pflegeverhältnis	nach	§	33	SGB	VIII	
befindlichen	Kinder.	Insgesamt	wurden	bei	22%	bis	54%	der	Pflegekinder	von	
den	Pflegeeltern	Verhaltensauffälligkeiten	in	einem	klinisch	bedeutsamen	
Umfang363	geschildert.	Das	gewichtete	Mittel	für	die	drei	Studien	lag	bei	
29%.	Wurde	der	Grenzbereich364	zur	klinischen	Auffälligkeit	mit	hinzugerech-
net,	bestanden	bei	35%	bis	63%	(Mittel:	43%)	der	Pflegekinder	Hinweise	auf	

Einschränkungen	der	psychischen	Gesundheit.	In	allen	drei	Studien	werden	
Verhaltensprobleme	von	den	Pflegeeltern	häufiger	im	Bereich	externalisie-
renden	Verhaltens	denn	im	Bereich	internalisierenden	Verhaltens	wahrge-
nommen	(vgl.	Abbildung	2).

361 Thrum (2007b); Niepel (2008); Kindler (2009a). 
362 Eingesetzt wurde bei 4-18jährigen Pflegekindern jeweils der »Elternfragebogen über das Verhalten 
von Kindern und Jugendlichen« (CBCL), der 113 Fragen zu möglichen Verhaltensauffälligkeiten enthält, 
die anschließend auf acht spezifischen Problemskalen (sozialer Rückzug, körperliche Beschwerden, 
ängstlich/depressiv, soziale Probleme, schizoid/zwanghaft, Aufmerksamkeitsprobleme, dissoziales 
Verhalten, aggressives Verhalten) und drei übergeordneten Skalen ausgewertet werden. Bei den über-
geordneten Skalen werden nach Innen gerichtetes Problemverhalten (Internalisierung, z.B. Depression), 
nach Außen gerichtetes Problemverhalten (Externalisierung, z.B. Aggression) und die Gesamtbelastung 
durch Verhaltensauffälligkeiten unterschieden. Vergleichsdaten aus bundesweiten Normierungsstich-
proben erlauben es, Kinder je nach der geschilderten Problembelastung als unauffällig, grenzwertig 
klinisch auffällig und klinisch auffällig einzuschätzen. Allerdings handelt es sich dabei wirklich nur um 
eine Einschätzung und nicht um eine Diagnose. Zwar weisen CBCL-Befunde Zusammenhänge zu kinder- 
und jugendpsychiatrischen Diagnosen auf, jedoch sind die Zusammenhänge von moderater Stärke (siehe 
etwa Schmeck u.a. 2001; Rishel u.a. 2005; Krol u.a. 2006). In einer deutschen Untersuchung wurden 
beispielsweise mit dem CBCL-Fragebogen etwa 63% der im klinischen Interview auffälligen Kinder 
richtig erkannt, ebenso wurden 72% der im klinischen Interview nicht auffälligen Kinder zutreffend als 
nicht auffällig eingestuft (Bettge u.a. 2002). Spezielle Befunde zu Zusammenhängen zwischen CBCL-
Einschätzungen von Pflegeeltern und kinderpsychiatrischen Diagnosen scheinen aus größeren Studien 
bislang nicht vorzuliegen. Jedoch wiesen die Beschreibungen von Pflegeeltern in zwei Studien eine 
durchschnittliche bis gute Übereinstimmung mit den Beschreibungen von Lehrkräften (Shore u.a. 2002; 
Tarren- Sweeney/Hazell/Carr 2004) und in einer Studie (Strijker/Van Oijen 2008) eine durchschnittliche 
Übereinstimmung mit den Selbsteinschätzungen der Kinder auf.
363 Die Summenwerte für berichtete Verhaltensauffälligkeiten, ab denen bezogen auf den CBCL-
Fragebogen von »klinisch auffällig« gesprochen wird, wurden bei der Normierung so bestimmt, dass 
möglichst wenige Kinder, bei denen in einer realen psychiatrischen Untersuchung keine psychische 
Störung festgestellt wird, fälschlich als auffällig identifiziert werden. Zugleich sollen möglichst viele in 
einer psychiatrischen Untersuchung als auffällig erkannte Kinder auch im Fragebogen als solche erkannt 
werden. Beide Ziele stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander, d.h. je höher der »cutoff« im Fra-
gebogen, ab dem von einer klinischen Auffälligkeit gesprochen wird, gelegt wird, desto seltener werden 
zwar real in der persönlichen Untersuchung unauffällige Kinder fälschlich im Fragebogen als auffällig 
charakterisiert, umgekehrt wächst damit aber die Zahl in der persönlichen Untersuchung auffälliger Kin-
der, die fälschlich im Fragebogen als unauffällig angesehen werden. Deshalb gibt es bei der Auswertung 
des CBCL-Fragebogens zwei Grenzwerte. Bei der höher gelegten Grenze zur »klinischen Auffälligkeit« 
steht die Vermeidung »falsch positiver Fehler«, also die Vermeidung der fälschlichen Einschätzung real 
unauffälliger Kinder als auffällig, im Vordergrund. In einer großen deutschen Studie (Schmeck u.a. 
2001) lagen bei dieser Grenze etwa 92% der Kinder ohne reale Diagnose unterhalb des Grenzwertes, 
während 70% der Kinder mit realer psychiatrischer Diagnose über der Grenze lagen. Wird die reale 
Häufigkeit psychischer Störungen bei Pflegekindern etwa auf 29% geschätzt, ergibt sich hieraus, dass 
von 100 im Fragebogen als auffällig ermittelten Kindern weniger als ein Viertel in einer psychiatrischen 
Untersuchung keine behandlungsbedürftige Diagnose erhalten würde. 
364 Der Grenzbereich zur klinischen Auffälligkeit wird im Fragebogen etwas tiefer, d.h. bei einer gerin-
geren Anzahl berichteter Verhaltensprobleme angesetzt. Dadurch werden zwar seltener Kinder, die in 
der psychiatrischen Untersuchung eine Diagnose erhalten hätten, fälschlich als unauffällig eingestuft, 
zugleich steigt aber die Anzahl derjenigen Kinder etwas an, die nach psychiatrischer Einschätzung als 
unauffällig beurteilt würden, aber im elterlichen Bericht fälschlich als auffällig erscheinen. Der Grenz-
bereich wurde so bestimmt, dass 84% der nach psychiatrischer Einschätzung real auffälligen Kinder 
als solche erkannt werden und ebenso 84% der nach psychiatrischer Einschätzung real unauffälligen 
unterhalb des Grenzwertes verbleiben.

B.3.4 B.3.4

365 In repräsentativen bundesdeutschen CBCL-Erhebungen von Schmeck u.a. (2001) sowie Barkmann/
Schulte-Markwort (2005) an 4-18 Jahre alten Kindern erwiesen sich 16-18% der Kinder als klinisch 
bzw. grenzwertig klinisch auffällig. Ravens-Sieberer u.a. (2008) fanden in einer weiteren repräsenta-
tiven Stichprobe 7-17 Jahre alter Kinder aus Deutschland mit einem etwas anderen Elternfragebogen, 
dem »Strengths and Difficulties Questionnaire«, eine Rate von 13% mit auffälligen oder grenzwertig 
auffälligen Werten. 
366 Die Einladungen zur Teilnahme an der CBCL-Befragung wurden über die Pflegekinderdienste an die 
Pflegeeltern verschickt.
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Abbildung 2: Raten (%) von Pflegekindern mit klinischen relevanten Verhaltensauffälligkeiten 
in drei vorliegenden deutschen Studien (Informationsquelle: Pflegeeltern; Verfahren: CBCL)
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Im Hinblick auf spezifische Probleme in den Bereichen Aufmerksamkeit, 
Angst/Depression und Aggression ergaben sich im Mittel der vorliegenden 
Studien	Prozentanteile	als	klinisch	auffällig	geschilderter	Kinder	(in	Klam-
mern	mit	grenzwertig	auffälligen	Kindern)	von	17%	(23%),	5%	(10%)	und	14%	
(19%).	Verglichen	mit	bundesdeutschen	Normstichproben365 ergibt sich bei 
Pflegekindern	insgesamt	eine	2-3fache	Erhöhung	des	Anteils	psychisch	auffäl-
lig	erscheinender	Kinder.	

Dies verdeutlicht, dass Pflegekinder unter allen Kindern in Deutschland eine 
besonders	belastete	und	im	Hinblick	auf	ein	psychisch	gesundes	Aufwachsen	
eine	risikobehaftete	Gruppe	darstellen.	Obwohl	aufgrund	des	Zugangswegs	
zu den befragten Pflegeeltern366	alle	Kinder	bei	der	öffentlichen	Jugendhilfe	
bekannt waren, bedeutet dies keinesfalls, dass bei erkennbaren Beeinträchti-
gungen	der	psychischen	Gesundheit	in	der	Regel	therapeutische	oder	andere	
qualifizierte	Maßnahmen	zur	Förderung	bzw.	Wiederherstellung	der	psy-
chischen	Gesundheit	durchgeführt	wurden.	Darauf	deuten	zumindest	die	
Ergebnisse einer der am DJI durchgeführten Befragungen hin, bei der sich 

Therapeutische Maßnahmen
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32%	der	vom	Pflegekinderdienst	aktuell	als	emotional	auffällig	eingeschätzten	
Kinder in einer therapeutischen Maßnahme, in Erziehungsberatung, in einer 
teilstationären Einrichtung oder in einer Erziehungsstelle befanden, wäh-
rend	68%	der	als	auffällig	wahrgenommenen	Kinder	keine	solche	Maßnahme	
erhielten.	Werden	die	von	den	Pflegeeltern	beschriebenen	Verhaltensauffällig-
keiten	zugrunde	gelegt,	so	beträgt	die	Versorgungsquote	der	als	klinisch	auf-
fällig	zu	beurteilenden	Kinder	34%.	Selbst	wenn	beide	Informationsquellen,	
Pflegekinderdienst	und	Pflegeeltern,	ein	Kind	als	auffällig	beurteilen,	wurde	
nur	in	48%	der	Fälle	eine	der	oben	genannten	Maßnahmen	eingeleitet.	Im	
Hinblick	auf	die	therapeutische	Unterversorgung	psychisch	auffälliger	Pfle-
gekinder	machte	es	keinen	Unterschied,	ob	das	Pflegeverhältnis	bereits	seit	
mehr	oder	erst	weniger	als	drei	Jahren	bestand.	Selbst	wenn	das	Jugendamt	
als	Vormund	bestellt	war	und	das	Kind	vom	Pflegekinderdienst	als	emotional	
auffällig	eingeschätzt	wurde,	erhielten	zwei	Drittel	der	betroffenen	Kinder	
keine	der	angesprochenen	Leistungen.	Vor	dem	Hintergrund	der	Befunde	
wurden	die	vorliegenden	Praxishandbücher	zur	Pflegekinderhilfe367 darauf-
hin durchgesehen, inwieweit sie Empfehlungen dazu enthalten, bei welchen 
Hinweisen	auf	eine	Einschränkung	der	psychischen	Gesundheit	eine	psycho-
therapeutische	oder	kinder-	und	jugendpsychiatrische	Vorstellung	angeraten	
wird.	Es	zeigte	sich,	dass	dieses	Thema	jedoch	kaum368 behandelt wird (für 
eine	weiterführende	Erörterung	siehe	Abschnitt	C.1).	

Im	Vergleich	zu	Befunden	aus	dem	Ausland369 scheint die Rate der in 
Deutschland als klinisch verhaltensaufällig beschriebenen Pflegekinder in der 
unteren	Hälfte	der	international	berichteten	Werte	zu	liegen.370	Möglicher-
weise wirken sich hier die im Durchschnitt in Deutschland vergleichsweise 
(vgl.	B.3.1)	stabilen	und	langfristigen	Pflegeverhältnisse	(vgl.	C.9)	günstig	aus,	
es	könnte	aber	auch	sein,	dass	weniger	auffällige	Kinder	außerhalb	Deutsch-
lands teilweise schnell in rechtlich besser abgesicherte Lebensverhältnisse 
(Adoption	oder	Rückführung)	wechseln,	so	dass	besonders	auffällige	Kinder	
häufiger	in	Dauerpflegeverhältnissen	verbleiben.	Repräsentative	Zahlen	für	
die	Inanspruchnahme	kinder-	und	jugendpsychiatrischer	oder	vergleichbarer	
Dienste	liegen	zumindest	für	England	und	die	USA	in	den	letzten	Jahren	
über	den	deutschen	Vergleichszahlen.371 Zudem gibt es zumindest einzelne 
Hinweise	darauf,	dass	eine	verbesserte	kinderpsychotherapeutische	bzw.	kin-
der-	und	jugendpsychiatrische	Versorgung	Pflegekindern	insgesamt	nutzt.	In	
der	amerikanischen	Längsschnittstudie	von	Kessler	u.a.	(2008)	hatten	bei-
spielsweise Pflegekinder, deren fallzuständige Sozialarbeiter leichteren Zugang 
zu	kinder-	und	jugendpsychiatrischen	Beratungs-	und	Behandlungsangeboten	
hatten,	langfristig	bessere	Entwicklungsergebnisse.	In	einigen	Ländern,	bei-
spielsweise Dänemark372 oder England,373 wird vor dem Hintergrund nati-
onaler	repräsentativer	Studien	zur	psychischen	Gesundheit	von	Kindern	in	
Fremdunterbringung	über	eine	verbesserte	Versorgung	diskutiert.	Strategien	
zur	Verbesserung	der	Versorgung	von	Pflegekindern	mit	Einschränkungen	
der	psychischen	Gesundheit	setzen	an	verschiedenen	Stellen	an:	
•	 Bei	der	Schulung	von	Fachkräften	und	Pflegeeltern	im	Hinblick	auf	

psychische	Auffälligkeiten,	die	es	erforderlich	machen	ein	Pflegekind	
vorzustellen;374 

369 Zum Vergleich wurden international vorliegende CBCL-Befragungen von Pflegeeltern mit einer 
Stichprobengröße von mehr als 100 einbezogenen Pflegeeltern herangezogen. Sieben Studien konnten 
identifiziert werden: McIntyre/Kessler (1986); Clausen u.a. (1998); Heflinger/Simpkins/Combs-Orme 
(2000); Keller u.a. (2001); Holtan u.a. (2005); Tarren-Sweeney/Hazell (2006); Sawyer u.a. (2007). Die 
Studien stammen aus drei Ländern (USA, Australien, Norwegen). Die Vergleichbarkeit ist teilweise etwas 
eingeschränkt, da etwa nur ein Teil des Altersbereichs untersucht wurde (z.B. bei Tarren-Sweeney/Ha-
zell 2006) oder nur Kinder unter staatlicher Vormundschaft untersucht wurden (z.B. Holtan u.a. 2005). 
Sofern Daten für Fremd- und Verwandschaftspflege nur getrennt berichtet wurden, wurden die Daten 
für Fremdpflegefamilien herangezogen. Ein Ländervergleich der Einschätzungen von Fachkräften aus der 
Pflegekinderhilfe wurde aufgrund sehr unterschiedlicher Qualifikationen in der Jugendhilfe verschie-
dener Länder nicht angestellt. 
370 Im Mittel der aus Deutschland vorliegenden Studien wurden 43% der Kinder von den Pflegeeltern als 
grenzwertig oder klinisch auffällig beschrieben. Dieser Wert wurde nur in einer internationalen Studie 
deutlich unterschritten (Heflinger/Simpkins/Combs-Orme 2000: 33%), während drei weitere Studien 
annähend vergleichbare Raten grenzwertig oder klinisch auffälliger Pflegekinder berichteten (Clausen 
u.a. 1998: 47%; Keller u.a. 2001: 43%; Holtan u.a. 2005: 52%). Zwei weitere Studien berichten deutlich 
höhere Raten klinisch auffälliger Pflegekinder (Tarren-Sweeney/Hazell 2006: 57%; Sawyer u.a. 2007: 
61%). In einer Studie (McIntyre/Kessler 1986) konnte aufgrund fehlender Daten nur ein Vergleich für die 
Rate im engeren Sinne klinisch auffälliger Kinder angestellt werden, die geringfügig über dem Mittel-
wert der deutschen Studien lag (36% vs. 29%).
371 Siehe beispielsweise Vostanis u.a. (2008) sowie Raghavan u.a. (in press).
372 Egelund/Lausten (2009).
373 McAuley/Davis (2009).
374 Im deutschsprachigen Raum informiert etwa Rosner (2006) über die wichtigsten Störungsbilder und 
Therapierichtungen für Kinder, während Fegert/Schrapper (2004) einen Überblick über die Arbeitsweise 
und Organisation der Kinder- und Jugendpsychiatrie geben.

367 DJI (1987); PFAD – Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien (2003); START gGmbh (2004); 
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008); Zentrum Bayern 
Familie und Soziales (2009); Ebel (2009). Bei der Durchsicht wurde nach Begriffen wie psychische Krank-
heit, Störung oder Auffälligkeit, Kinder und Jugendpsychiatrie sowie Therapie, Psychotherapie oder 
Kinderpsychotherapie gesucht. 
368 Die Frage psychischer Erkrankungen wird allerdings im Hinblick auf die Rechtsgrundlagen der Hil-
fegewährung (z.B. § 35a SGB VIII: Zentrum Bayern Familie und Soziales 2009) oder im Hinblick auf die 
Zuordnung zur richtigen Form von Familienpflege (z.B. Pflegefamilie vs. Erziehungsstelle: Niedersäch-
sisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 2008) aufgegriffen. Dabei wird eine 
Diagnose im Vorfeld allerdings vorausgesetzt. Dies gilt auch für den in einem Handbuch vorgesehenen 
Einbezug von Berichten aus Therapien (START gGmbh 2004). Teilweise wird der Nutzen therapeutischer 
Hilfen beschränkt auf Folgen einer Traumatisierung erörtert (z.B. Ebel 2009). 
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•	 bei	Qualifizierungen	innerhalb	der	kinder-	und	jugendpsychiatrischen	
 Dienste hinsichtlich der besonderen Problemlagen von Pflegekindern;375 
•	 bei	Screenings	hinsichtlich	psychischer	Auffälligkeiten	von	Pflege-
 kindern;376 
•	 beim	Abschluss	besonderer	Kooperationsvereinbarungen	und	bei	der	

Formulierung	fachlicher	Standards	sowie	politischer	Vorgaben,	die	das	
Bemühen	um	eine	verbesserte	Versorgung	und	Zusammenarbeit	zwischen	
Pflegekinderhilfe	und	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	festschreiben.377

Neben	dem	Aspekt	der	Gesundheit	lässt	sich	die	soziale	Teilhabe	bzw.	soziale	
Ausgrenzung von Pflegekindern als weiterer wichtiger Aspekt ihres Wohlerge-
hens	begreifen.378 Soziale Teilhabe bezieht sich bei Kindern vor allem auf 
•	 die	Integration	in	eine	Familie	bzw.	die	Verfügbarkeit	von	Vertrauens-
 beziehungen zu Erwachsenen; 
•	 die	Integration	des	Kindes	in	die	Welt	der	Gleichaltrigen,	einschließlich	
	 des	Erlebens	von	Freundschaften;	
•	 die	Integration	des	Kindes	in	Institutionen	und	Organisationen	für	
	 Kinder	(z.B.	Kindergarten,	Schule,	Jugendverbände).	

Als Hilfeform sind Pflegefamilien daraufhin angelegt, Kindern die Integrati-
on	in	eine	Familie	und	positive	erwachsene	Vertrauenspersonen	anzubieten.	
Soweit erkennbar kann die Mehrzahl der Pflegekinder tatsächlich positive 
Bindungsbeziehungen	zu	den	Pflegeeltern	aufbauen.379 Aus der Sicht von 
Fachkräften	der	Pflegekinderhilfe	fühlen	sich	zudem	mehr	als	zwei	Drittel	
der Kinder der Pflegefamilie, in der sie leben, sehr stark oder vollständig 

zugehörig.380 Zwar gibt es Kinder, die das Beziehungsangebot der Pflegefa-
milie	weniger	annehmen	können	oder	die	sich	sogar	weder	der	Pflegefamilie	
noch	der	Herkunftsfamilie	innerlich	zugehörig	fühlen,381 trotzdem scheint das 
Hilfeangebot	»Pflegefamilie«	bezüglich	des	ersten	Zielkriteriums	sozialer	Teil-
habe,	der	Integration	des	Kindes	in	eine	Familie,	sehr	erfolgreich.	Anfälliger	
scheint	der	Erfolg	im	Hinblick	auf	das	zweite	Ziel	gelingender	Gleichaltrigen-
beziehungen sowie im Hinblick auf die freiwillige Integration in organisierte 
Aktivitäten	mit	anderen	Kindern.	

Die	Bedeutung	des	Bereichs	der	Gleichaltrigenbeziehungen	für	eine	lang-
fristig positive soziale Entwicklung ist in den letzten Jahren durch mehrere 
Längsschnittstudien stärker hervorgetreten, in denen ein spezifischer, über die 
innerfamiliären Erfahrungen hinausgehender Entwicklungsbeitrag erkennbar 
wurde.382 Schon länger werden im Kindergartenalter die Integration in die 
Gleichaltrigengruppe	sowie	in	der	mittleren	Kindheit	und	im	Jugendalter	der	
Aufbau	zunehmend	vertrauensvoller	Freundschaften	als	wichtige	soziale	Ent-
wicklungsaufgaben angesehen, deren Bewältigung oder Nicht-Bewältigung 
die	Befindlichkeit	von	Kindern	stark	beeinflusst.	

Inwieweit Pflegekindern in Deutschland eine Bewältigung dieser Ent-
wicklungsaufgaben gelingt, lässt sich anhand der wenigen vorliegenden 
Informationen	nur	vorläufig	einschätzen.	Jedoch	geht	aus	den	drei	bislang	
durchgeführten standardisierten Befragungen383 von Pflegeeltern hervor, dass 
für	ein	Fünftel	der	Pflegekinder	kein	oder	maximal	ein	Freund	angegeben	
werden	kann	und	zudem	ein	Viertel	der	Kinder	seltener	als	einmal	in	der	
Woche	etwas	mit	Freunden	unternimmt.	Erfasst	wurde	außerdem	die	Teil-
nahme	an	organisierten	Freizeitaktivitäten	(z.B.	Sportverein	oder	Jugend-
gruppe),	wobei	in	46%	der	Fälle	angegeben	wird,	dass	Pflegekinder	nicht	in	
einem	Verein	oder	in	einer	Gruppe	aktiv	sind.	Werden	die	drei	Indikatoren	
für	einen	sozialen	Ausschluss	im	Gleichaltrigenbereich	kombiniert,	so	erschei-
nen	immerhin	38%	der	Pflegekinder	gut	integriert.	Für	sie	wird	kein	Hinweis	
auf	einen	sozialen	Ausschluss	in	den	Gleichaltrigenbeziehungen	berichtet.	
Ein	Indikator	hierfür	findet	sich	in	40%	der	Fälle,	während	bei	etwa	einem	
Fünftel	der	Kinder	zwei	oder	alle	drei	Indikatoren	auf	einen	weitgehenden	
sozialen	Ausschluss	im	Gleichaltrigenbereich	hinweisen.	In	einer	anderen	aus	
Deutschland	stammenden	Untersuchung	an	Pflegekindern	aus	zwei	Orten,384 
bei	der	auf	Fachkrafteinschätzungen	zurückgegriffen	wurde,	erschienen	nur	
wenig	mehr	als	10%	der	Pflegekinder	als	beliebt	bei	Gleichaltrigen,	während	
für	nur	8%	enge	gleichaltrige	Freunde	oder	Freundinnen	angegeben	wurden	
und	2-4%	der	Kinder	zu	einer	Jugendgruppe	oder	einer	informellen	Clique	
gehörten.	Möglicherweise	unterschätzen	Angaben	von	Fachkräften	allerdings	
die	sozialen	Fähigkeiten	von	Pflegekindern	gegenüber	Gleichaltrigen,	sofern	

380 In einer der DJI-Befragungen (Thrum 2007b) wurden Fachkräfte der Pflegekinderhilfe gebeten, für 
jedes von ihnen betreute Pflegekind auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (vollständig) einzuschätzen, 
wie gut sich das Kind in die Pflegefamilie integriert fühlt. Bei 70% der Kinder wurden die Werte 9 oder 
10 angegeben. 
381 In der angesprochenen DJI-Studie wiesen etwa 10% der Pflegekinder aus der Sicht der befragten 
Fachkräfte sowohl eine unterdurchschnittliche Integration in die Pflegefamilie als auch in die Herkunfts-
familie auf. 
382 Für eine ausgezeichnete Forschungsübersicht siehe Vitaro/Boivin/Bukowski (2009).
383 Thrum (2007b); Niepel (2008); Kindler (2009a). Altersbereich bei den Kindern jeweils 4-18 Jahre.
384 ISS/Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2003).

375 Vorschläge für eine Weiterentwicklung kinder- und jugendpsychiatrischer Dienste für Pflegekinder 
reichen von Fortbildungsangeboten bis hin zur Schaffung spezialisierter Dienste, wofür international 
(z.B. Arcelus/Bellerby/Vostanis 1999; Callaghan u.a. 2004; Milburn/Lynch/Jackson 2008) wie auch in 
Deutschland (Fegert u.a. 2005) einige Erfahrungsberichte und Evaluationen vorliegen. 
376 In den USA werden für Pflegeeltern teilweise die »Mental Health Screening Tools« des California In-
stitute for Mental Health (2000a, 2000b) empfohlen. In einigen Bezirken und Organisationen bitten die 
Fachkräfte Pflegeeltern oder ältere Pflegekinder routinemäßig eine Version der »Child Behavior Check-
list« (CBCL) auszufüllen (z.B. Armsden u.a. 2000). In England wurde damit begonnen, bei allen Kindern 
in Fremdunterbringung Daten mit dem »Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)« zu erheben. 
377 Beispiele hierfür wären etwa bezogen auf die USA das gemeinsame Positionspapier der »American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry« und der »Child Welfare League« (AACAP/CWLA 2002) 
oder bezogen auf England die Evaluation und Empfehlungen zur Zusammenarbeit bei Department for 
Children, Schools and Families/Department of Health (2009).
378 Entsprechend beinhalten Modelle kindlichen Wohlbefindens in der Regel den Aspekt der persön-
lichen Beziehungen und der sozialen Integration eines Kindes (siehe Bradshaw/Hoelscher/Richardson 
2007). Zudem lässt sich aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive darauf verweisen, dass sich 
in Längsschnittstudien zur Entwicklung beziehungs-, gemeinschafts- und arbeitsfähiger Erwachsener so-
wohl Vertrauensbeziehungen in der frühen und mittleren Kindheit als auch Gleichaltrigenbeziehungen 
getrennt voneinander als wichtig erwiesen haben (z.B. Sroufe u.a. 2005; für eine Forschungsübersicht 
zur Bedeutung von Freundschaften zu Gleichaltrigen siehe Vitaro/Boivin/Bukowski 2008). 
379 Vgl. B3.2. Im Mittel der vorliegenden Studien, die allerdings überwiegend mit jüngeren Kindern 
durchgeführt wurden, fanden sich im Vergleich zu Kindern, die durchgängig in der Herkunftsfamilie 
aufwachsen, etwa gleich häufig sichere Bindungsmuster. Allerdings zeigten sich bei Pflegekindern 
gegenüber der Pflegemutter etwas häufiger Anzeichen von Bindungsdesorganisation (für eine entspre-
chende Meta-Analyse: van der Dries 2009).
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dieser	Entwicklungsbereich	nicht	regelmäßig	zum	Gegenstand	der	Hilfeplan-
gespräche	wird.	Zudem	gibt	es	gesteigerte	Formen	des	sozialen	Ausschlusses,	
nämlich	eine	erfahrene	aktive	Zurückweisung	durch	Gleichaltrige,385 sowie 
schädliche	Formen	der	sozialen	Integration	in	den	Gleichaltrigenbereich,	
etwa	in	Form	von	Freundschaften,	aus	denen	antisoziale	Handlungen	er-
wachsen,	über	deren	Häufigkeit	bislang	nichts	bekannt	ist.	

Da	sich	in	allen	drei	Befragungen	von	Pflegeeltern	mit	dem	CBCL-Frage-
bogen	ein	Zusammenhang	zwischen	der	Belastung	des	Kindes	durch	Ver-
haltensaufälligkeiten und Hinweisen auf eine soziale Ausgrenzung herstellen 
ließ,386	stellt	vermutlich	eine	verbesserte	therapeutische	oder	psychiatrische	
Versorgung	einen	Weg	dar,	um	die	soziale	Integration	betroffener	Kinder	
mittelbar	zu	verbessern.	Allerdings	erscheinen	teilweise	auch	Kinder	ohne	
Verhaltensaufälligkeiten	sozial	wenig	integriert.	Dies	zeigen	auch	internati-
onale	Befunde.387	Daher	dürften	in	manchen	Fällen	aktive	Bemühungen	der	
verantwortlichen Erwachsenen sinnvoll sein, das Kind in soziale Aktivitäten 
mit	Gleichaltrigen	einzubinden	und	Freundschaften	zu	fördern.	Möglicher-
weise ist es für einige Kinder auch erforderlich, praktische Sprachregelungen 
zu	besprechen,	wie	sie	unter	Gleichaltrigen	ohne	Scham	oder	Furcht	vor	
Zurückweisung	ihre	Lebenssituation	beschreiben	könnten.	

Aufgrund der erheblichen Bedeutung des Bildungserfolgs für die späteren 
Lebenschancen388 hat sich international in der Pflegekinderhilfe eine intensive 
Diskussion	um	die	Bildungschancen	von	Pflegekindern	und	Möglichkeiten	
ihrer	Verbesserung	entfaltet.389 Diese Diskussion ist in der deutschen Pflege-
kinderhilfe	bislang	noch	wenig	aufgegriffen	worden.390 Dabei scheinen sich 
internationale Befunde391 zu problematischen Bildungsverläufen bei Pflegekin-
dern	in	Deutschland	zu	wiederholen.	

So wurden etwa in den zwei DJI-Befragungsstudien392 mit Pflegeeltern für 
mehr als zwei Drittel der schulpflichtigen Kinder Schulschwierigkeiten in 
Form	einer	Sonderbeschulung,	Klassenwiederholung	oder	angegebener	Lern-
schwierigkeiten	berichtet.	Ein	Vergleich	der	Sonderschulquote	von	Pflege-
kindern	mit	der	Sonderschulquote	bei	der	Gesamtheit	aller	schulpflichtigen	
Kinder wurde für drei Orte393 durchgeführt und ergab eine im Mittel 4-fach 
erhöhte	Sonderschulquote.	Zudem	berichteten	die	Pflegeeltern	bezogen	auf	
die gegenwärtige Klasse des Kindes und die Kernfächer Deutsch und Ma-
thematik	bei	einem	Viertel	bzw.	einem	Drittel	der	Kinder	von	unterdurch-
schnittlichen	bis	ungenügenden	Leistungen.	Einschätzungen	von	Fachkräften	
zur schulischen Situation von Pflegekindern liegen aus Deutschland kaum 
vor.	In	einer	bemerkenswerten	Ausnahme	wurden	Fachkräfte	aus	der	nieder-
sächsischen Pflegekinderhilfe gebeten,394 für beendete Pflegeverhältnisse das 
Vorliegen	einer	erkennbaren	Instabilität	im	Hinblick	auf	die	weitere	schu-
lische	oder	berufliche	Entwicklung	zu	beurteilen.	In	etwas	mehr	als	einem	
Viertel	der	Fälle	wurde	eine	solche	Instabilität	bejaht.	

Verschiedene	Gründe	können	für	die	erkennbar	beeinträchtigte	Bildungs-
situation	von	Pflegekindern	als	Gruppe	in	Erwägung	gezogen	werden.395 Hier-
zu zählen 
•	 bereits	vor	der	Schulzeit	entstandene	Entwicklungsrückstände,	die	nicht	
 ausgeglichen wurden oder nicht ausgeglichen werden konnten; 
•	 bestehende	Verhaltensauffälligkeiten,	die	sich	im	Schulalter	ungünstig	auf	
 die Lernbereitschaft oder -fähigkeit auswirken;
•	 mit	der	Fremdunterbringung	oder	ihren	Gründen	zusammenhängende	

Belastungen	und	Sorgen	(z.B.	im	Hinblick	auf	den	Umgang	oder	den	Be-
stand	des	Pflegeverhältnisses),	die	die	Lernbereitschaft	bzw.	-fähigkeit	des	
schulpflichtigen Kindes untergraben; 

•	 Instabilitäten	in	der	Lebenssituation	(z.B.	ein	Wechsel	der	Pflegefamilie),	
 die Schulwechsel nach sich ziehen; 
•	 fehlende	positive	Bildungserwartungen	durch	Bezugspersonen	bzw.	Fach-
	 kräfte	und/oder	eine	fehlende	Unterstützung	bei	Lernschwierigkeiten.	

Für	die	Bedeutung	eines	jeden	dieser	Punkte	können	empirische	Hin-
weise	angeführt	werden.	So	ist	etwa	bekannt,	dass	zu	einem	Stichtag	ein	
erheblicher Anteil396 der noch nicht schulpflichtigen Pflegekinder Entwick-
lungsrückstände aufweist, die sich bei der Einschulung nachteilig auswir-
ken	können.	Nur	in	einem	Teil	dieser	Fälle	werden	Fördermaßnahmen	
durchgeführt,397	die	zudem	nicht	immer	erfolgreich	sind.	Weiterhin	bestan-

392 Thrum (2007b); Kindler (2009a).
393 Düsseldorf, München, Nürnberg.
394 Erzberger (2003, S. 139), n=215.
395 Eine wichtige Rolle in der Diskussion um mögliche Ursachen ungünstiger Bildungsverläufe bei Pfle-
gekindern spielte ein 2003 veröffentlichter Bericht der beim britischen Premierminister angesiedelten 
Social Exclusion Unit.
396 In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) bestanden nach Einschätzung der Fachkräfte zu einem Stich-
tag etwa bei 40% der noch nicht schulpflichtigen Pflegekinder Rückstände in der Sprachentwicklung 
oder in der allgemeinen Entwicklung. Noch etwas höhere Zahlen (allerdings ohne Möglichkeit einer 
Eingrenzung auf noch nicht schulpflichtige Pflegekinder) berichtet Walter (2004). 
397 In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) erhielten etwas mehr als die Hälfte der noch nicht schulpflich-
tigen Pflegekinder, bei denen die Fachkräfte Entwicklungsrückstände bejaht hatten, Frühförderung oder 
logopädische bzw. ergotherapeutische Förderung.

385 Im CBCL-Fragebogen wird an einer Stelle danach gefragt, inwieweit das Kind häufig von anderen 
Kindern gehänselt wird. Wird dies mit einer aktiven Zurückweisung durch Gleichaltrige gleichgesetzt, 
wären davon, nach den Angaben der Pflegeeltern, etwa 5% der Pflegekinder stark betroffen. 
386 Es bestanden durchgängig statistisch signifikante, d.h. vom Zufall abgrenzbare Zusammenhänge zwi-
schen der Gesamtbelastung durch geschilderte Verhaltensauffälligkeiten und der Anzahl vorliegender 
Indikatoren für eine fehlende oder eingeschränkte soziale Integration in die Welt der Gleichaltrigen, 
wobei die Stärke der Zusammenhänge (Korrelationskoeffizienten) zwischen 0.23 und 0.30 lag.
387 Vergleiche Leve/Fisher/DeGarmo (2007).
388 Siehe etwa den Bericht der Autorengruppe Bildungsberichterstattung im Auftrag der Ständigen Kon-
ferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland und des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (2008). 
389 Wichtige Beiträge, die die Diskussion angestoßen haben, stammen etwa von Barth/Ferguson (2004); 
Smithgall u.a. (2004); Department for Education and Skills (2006). 
390 Für positive Ausnahmen siehe Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (1999), Pflege-
kinderdienst der Stadt Herten (2006) sowie Riedle/Gillig-Riedle/Ferber-Bauer (2008). 
391 In einer Meta-Analyse von 31 Studien fand beispielsweise Scherr (2007) eine etwa 5-fach erhöhte 
Sonderschulquote bei Pflegekindern sowie eine etwa 7-fach erhöhte Quote an Pflegekindern, die schon 
einmal gezwungen waren, eine Klassenstufe zu wiederholen. Aus einer systematischen Literaturrecher-
che berichteten zudem Trout u.a. (2008) deutlich erhöhte Raten an Pflegekindern mit unterdurchschnitt-
lichen Noten und Ergebnissen in Schulleistungstests.
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den	in	der	DJI-Fallerhebung398 bei schulpflichtigen Pflegekindern durchgän-
gig negative Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß der von den Pflege-
eltern	strukturiert	beschriebenen	Verhaltensauffälligkeiten	des	Kindes	und	
den angegebenen Schulnoten in Kernfächern sowie dem Ausmaß berichteter 
Schulprobleme.	Weiterhin	können	Gefährdungs-	und	Trennungserfahrungen	
etwa vermittelt über ein fehlendes Selbstvertrauen, eine fehlende emotionale 
Sicherheit und Krisensituationen, die die Aufmerksamkeit des Kindes von der 
Schule	weglenken,	den	Lernfortschritt	behindern.399 

Ein	negativer	Einfluss	fehlender	positiver	Erwartungen	bzw.	Unterstüt-
zung	durch	Pflegeeltern	oder	Fachkräfte	auf	die	schulische	Entwicklung	lässt	
sich zumindest für Deutschland derzeit, soweit ersichtlich, nicht empirisch 
belegen.	Allerdings	zeigen	internationale400 wie deutsche401 Befunde, dass 
eine	Minderheit	der	schulpflichtigen	Kinder	mit	Lernschwierigkeiten	bzw.	
unterdurchschnittlichen	Leistungen	Förderunterricht	oder	Nachhilfe	erhält.	
Die tatsächliche ursächliche und relative Bedeutung der verschiedenen in der 
Diskussion	befindlichen	möglichen	Gründe	für	den	mangelnden	Bildungs-
erfolg	von	Pflegekindern	ist	strittig,	was	mit	einem	Fehlen	aussagekräftiger	
Forschungsdesigns	und	kontrollierter	Interventionsstudien	zusammenhängt.	
Zumindest deuten aber Befragungen früherer Pflegekinder mit erfolgreichen 
Bildungskarrieren402 sowie Evaluationen wenig kontrollierter Projekte403 
darauf hin, dass praktische Lernhilfen und Aufwertung der Bedeutung des 
Bildungserfolgs	in	der	Pflegekinderhilfe	von	Bedeutung	sein	können.	

Wird Resilienz verstanden als Muster positiver Anpassung trotz bedeut-
samer Risiken,404 so lässt sich untersuchen,405 wie viele Pflegekinder über die 
Bereiche	psychische	Gesundheit,	soziale	Teilhabe	und	Schulerfolg	hinweg	
ein	solches	Muster	zeigen.	Das	Vorliegen	bedeutsamer	Risken	wird	dabei	
zunächst	aus	dem	Umstand	abgeleitet,	dass	eine	Fremdunterbringung	des	
Kindes	erforderlich	schien	und	erfolgte.	

In zwei weiteren Modellrechnungen haben wir uns auf Kinder konzen-
triert,	für	die	entweder	von	den	fallzuständigen	Fachkräften	ausdrücklich	
angegeben	wurde,	sie	hätten	in	der	Herkunftsfamilie	Vernachlässigung,	kör-
perliche	Misshandlung	oder	sexuellen	Missbrauch	erfahren	oder	die	in	den	
ersten	fünf	Lebensjahren,	aus	welchen	Gründen	auch	immer,	zwei	oder	mehr	
Bindungsabbrüche	erleben	mussten.	Als	Muster	positiver	Anpassung	wurde	es	
definiert,	wenn	das	Kind	gleichzeitig	hinsichtlich	der	Gesamtbelastung	durch	
Verhaltensprobleme	als	unauffällig	erschien,	vier	oder	mehr	Freunde	angege-
ben wurden und in den Kernfächern Deutsch und Mathematik mindestens 
durchschnittliche	Leistungen	erzielt	wurden.	Entsprechend	dieser	Definition	
konnten	20%	der	Pflegekinder	als	resilient	angesehen	werden.	Eine	Beschrän-
kung	auf	Kinder	mit	ausdrücklich	angegebenen	Gefährdungserfahrungen	in	
der	Vorgeschichte	veränderte	kaum	etwas	am	Anteil	als	resilient	beurteilter	
Kinder	(19%).	Bei	zwei	oder	mehr	bedeutsamen	Trennungserfahrungen	in	
den ersten fünf Lebensjahren halbierte sich die Anzahl der resilienten Kinder 
ungefähr	(11%).406	Werden	die	20%	als	resilient	eingeschätzten	Pflegekinder	
näher	betrachtet,	so	handelt	es	sich	überwiegend	um	Mädchen	(66%),	Kinder,	
die	bereits	seit	mehr	als	vier	Jahren	in	der	Pflegefamilie	leben	(75%),	die	eine	
oder	mehrere	Bindungsbeziehungen	in	der	Pflegefamilie	aufweisen	(97%),	
aber zugleich über einen unbelasteten Kontakt zur leiblichen Mutter verfü-
gen	(92%).	In	der	internationalen	Forschung	gibt	es	einige	weitere	Studien,	
in denen Resilienz bei Pflegekindern untersucht wurde, wenngleich teilweise 
nur	beschränkt	auf	einzelne	Entwicklungsbereiche.407 Eine wichtige Ergän-
zung	stellen	Untersuchungen	dar,	die	über	recht	grobe	Fragebogenmaße	
hinausgehen	und	die	an	größeren	Stichproben	detailliertere	Beobachtungs-	
und	Interviewverfahren	eingesetzt	haben.	In	einer	der	bedeutendsten	dieser	
Studien	stellten	Schofield/Beek	(2005)	die	Fürsorgefähigkeiten	der	Pflegeel-
tern	in	den	Mittelpunkt,	wobei	Feinfühligkeit,	die	Fähigkeit	zur	Reflexion,	
die	Bereitschaft	Hilfe	zu	suchen	bzw.	anzunehmen	und	die	Förderung	al-
tersangemessener Interessen des Kindes außerhalb der Pflegefamilie positive 
Entwicklungsverläufe	bei	den	Pflegekindern	begünstigten.	Eine	kanadische	

404 Obwohl für den Begriff der Resilienz eine Vielzahl an Definitionsversuchen vorliegt (für eine Übersicht 
siehe Kaplan 1999), sieht Masten (z.B. Masten/Coatsworth 1998; Masten/Reed 2002) eine weitgehen-
de Übereinstimmung hinsichtlich der Kernmerkmale des Konzeptes. Resilienz beschreibt demnach ein 
Muster positiver Anpassung trotz bedeutsamer Risiken. In ähnlicher Weise fassen Luthar/Zelazo (2003) 
positive Anpassung und bedeutsame Risiken als Kernelemente jeder Definition von Resilienz. 
405 Für die Analyse wurde die Teilstichprobe der bereits schulpflichtigen Pflegekinder in der DJI-Faller-
hebung (Thrum 2007b) herangezogen, wobei die noch nicht schulpflichtigen Kinder ausgeschlossen 
wurden, weil hier ein einigermaßen aussagekräftiges Maß für eine positive geistige Entwicklung nicht 
vorhanden war. 
406 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Stichprobengröße bei dieser Analyse nur mehr bei 28 
Kindern lag.
407 Siehe beispielsweise Flynn u.a. (2004).

398 In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) wiesen bei schulpflichtigen Pflegekindern die übergeordneten 
Syndromskalen (Internalisierung, Externalisierung, Gesamtprobleme), besonders aber die spezifischen 
Problemskalen »Aufmerksamkeitsprobleme« und »aggressives Verhalten« moderate bis starke negative 
Zusammenhänge zur berichteten Leistung in Kernfächern und zur Summe der angegebenen Schul-
probleme. Beispielsweise korrelierten Aufmerksamkeitsprobleme mit r=-0.42 mit der Leistung im Fach 
Deutsch und mit r=-0.46 mit der Leistung in Mathematik. Die entsprechenden Zusammenhänge für 
aggressives Verhalten lagen bei r=-0.25 bzw. r=-0.29. 
399 In Übereinstimmung mit der internationalen Literatur (z.B. Eckenrode/Laird/Doris 1993) zeigten sich 
in der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) vor allem bei vernachlässigten Kindern eingeschränkte Schullei-
stungen in Kernfächern (z.B. r=-.29 für Deutsch). Weiterhin zeigten Kinder, die sich nach Einschätzung 
der Fachkräfte mehr der Herkunftsfamilie verbunden fühlten, aber trotzdem in der Pflegefamilie leben 
mussten sowie Kinder, die sich beiden Familiensystemen eher wenig zugehörig fühlten, in allen Kern-
fächern mehr Leistungsprobleme als Kinder, die sich der Pflegefamilie oder beiden Familiensystemen 
zugehörig fühlten. Gegen den Zufall abgrenzbare Zusammenhänge zur Häufigkeit bzw. Dauer und der 
von den Fachkräften berichteten Qualität von Umgangskontakten bestanden nicht. 
400 In einer wegweisenden europäischen Vergleichsstudie im Bereich der Pflegekinderhilfe untersuchte 
Weyts (2004) die Bildungsbedürfnisse und -verläufe bei Pflegekindern aus Norwegen, Flandern, England 
und dem Baskenland und fand bei mehr als der Hälfte der Kinder nicht erfüllte Förderbedürfnisse. 
401 In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) erhielten weniger als 10% der Pflegekinder mit unterdurch-
schnittlichen oder ungenügenden Leistungen in einem oder mehreren Kernfächern Nachhilfe. Ebenso 
wurde für weniger als ein Viertel der Kinder Förderunterricht in der Schule angegeben.
402 Siehe beispielsweise Martin/Jackson (2002).
403 Für Übersichten siehe Goddard (2000); Barth/Ferguson (2004); Vacca (2008).
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Studie408	fokussierte	dagegen	mehr	auf	die	psychologischen	Qualitäten	resili-
enter Pflegekinder und betonte die Bedeutung eines positiven Selbstvertrau-
ens	sowie	der	Bereitschaft	und	Fähigkeit,	Vertrauensbeziehung	und	engere	
Freundschaften	zu	Gleichaltrigen	einzugehen.	In	einem	zukunftsweisenden	
Schritt	fassten	Leve/Fisher/Chamberlain	(2009)	die	Ergebnisse	experimentel-
ler	Studien	zur	Förderung	der	Resilienz	von	Pflegekindern	zusammen,	wobei	
sie	mehrere	Kernprozesse	identifzierten,	deren	Förderung	nach	gegenwärtiger	
Befundlage	die	Chancen	eines	Kindes	erhöht,	trotz	Gefährdungs-	und	Tren-
nungserfahrungen	in	der	Vorgeschichte	einen	positiven	Entwicklungsverlauf	
durchzumachen: 
•	 Förderung	positiver	Bindungs-	und	Autoritätsbeziehungen,	
•	 Förderung	positiver	Gleichaltrigenbeziehungen,	
•	 Beständige	Beziehungen,	
•	 Hilfestellung	bei	der	Selbstregulation,	
•	 Unterstützungsangebote	für	die	Bezugspersonen	der	Pflegekinder,	
•	 (bei	älteren	Kindern:)	Angebot	positiver	Mentoren.	

Verlaufsstudien,	die	die	Entwicklung	von	Pflegekindern	über	die	Zeit	hin-
weg	begleiten,	können	der	Pflegekinderhilfe	Aufschluss	darüber	geben,	
inwieweit das Ziel erreicht wird, Kindern, die in der Herkunftsfamilie nicht 
oder	nicht	sicher	aufwachsen	können,	eine	positive	Entwicklungschance	zu	
bieten.	Indirekt	wird	damit	auch	eine	Antwort	auf	die	Frage	gegeben,	in-
wieweit	es	möglich	ist,	negative	Kindheitserfahrungen	noch	während	der	
Jahre des Aufwachsens in ihren Wirkungen ganz oder teilweise auszuglei-
chen.	Zwar	besteht	kein	strikter	Gegensatz	zwischen	Stichtagserhebungen,	
wie	im	vorangegangenen	Unterkapitel	dargestellt,	und	Verlaufsstudien,	da	
Stichtagserhebungen	den	Verlauf	bis	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	wider-
spiegeln	und	sich	häufig	zumindest	einige	Aspekte	des	Verlaufs	rückblickend	
rekonstruieren	lassen.	Auf	der	anderen	Seite	gibt	es	viele	wichtige	Einflüs-
se,	die	sich	rückblickend	nicht	rekonstruieren	lassen	(z.B.	die	beobachtbare	
Beziehungsqualität)	und	die	daher	nur	in	Verlaufsstudien	untersucht	werden	
können.	Dies	ist	auch	der	Grund,	warum	in	Bereichen,	in	denen	qualitative	
Beobachtungen	erforderlich	sind	(z.B.	im	Bereich	der	Bindungsforschung,	
vgl.	Abschnitt	B.3.2)	Verlaufsstudien	dominieren.	Allerdings	ist	es	aufwändig	
und	teuer,	die	Entwicklung	größerer	Gruppen	von	Pflegekindern	über	längere	
Zeit	wissenschaftlich	zu	begleiten.	Da	in	Deutschland	bislang	aufwändigere	
empirische	Forschungsprojekte	im	Bereich	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	gene-
rell sehr selten sind, liegt aus der Bundesrepublik derzeit auch keine einzige 
entsprechende	Verlaufsstudie	vor.	

Um	für	eine	größere	Gruppe	von	Pflegekindern	aus	Deutschland	wenigstens	
ein	Schlaglicht	auf	die	Bedeutung	der	Lebensgeschichte	werfen	zu	können,	
wurden	mit	Daten	aus	der	DJI-Fallerhebung409 zwei Arten von Berechnungen 
angestellt.	Zunächst	wurde	in	der	Gesamtgruppe	geprüft,	ob	Trennungen,	
Gefährdungserfahrungen	und	die	Dauer	der	Unterbringung	in	der	jetzigen	
Pflegefamilie	Zusammenhänge	zur	Verhaltensanpassung	(Internalisierung,	
Externalisierung,	Gesamtproblembelastung),	zu	einer	fehlenden	sozialen	Inte-
gration	in	die	Gleichaltrigenwelt	und	zu	einem	problematischen	Bildungsver-
lauf	aufweisen.	Es	zeigten	sich	einige	Zusammenhänge,	die	gegen	den	Zufall	
abgegrenzt werden konnten:410 
•	 Körperliche	Kindesmisshandlung	und	sexueller	Missbrauch	in	der	Vorge-

schichte gingen mit mehr nach Innen gerichtetem Problemverhalten bei 
den Pflegekindern einher,411	körperliche	Kindesmisshandlung	zudem	mit	
einer	höheren	Gesamtbelastung	durch	Verhaltensauffälligkeiten.412 

•	 Hatte	ein	Kind	mehrere	Formen	von	Kindeswohlgefährdung	erlebt,	stieg	
die	Wahrscheinlichkeit	einer	hohen	Gesamtbelastung	durch	Verhal-
tensprobleme und es zeigten sich mehr Anzeichen eines ungünstigen 
Bildungsverlaufs.413 

•	 Mehr	Trennungserlebnisse	in	den	ersten	fünf	Lebensjahren	eines	Kindes	
gingen	mit	mehr	nach	Außen	gerichteten	Verhaltensauffälligkeiten	beim	
Kind	einher.414 

•	 Umgekehrt	bedingte	mehr	Stabilität	im	Leben	des	Kindes	(bestimmt	als	
Dauer	der	jetzigen	Unterbringung	bezogen	auf	das	Lebensalter)	eine	gerin-
gere	Belastung	durch	nach	innen	gerichtete	Verhaltensauffälligkeiten	und	
auch	eine	geringere	Gesamtbelastung	durch	Verhaltensprobleme.415 

International	finden	sich	in	anderen	Untersuchungen416 vergleichbare Be-
funde, wobei die Stärke417 der Zusammenhänge darauf hindeutet, dass die er-
hobenen Aspekte der Lebensgeschichte zwar Einfluss nehmen und dies auch 
über	lange	Zeit,	aber	das	Leben	betroffener	Kinder	nicht	einfach	zu	bestim-
men	oder	zu	prägen	vermögen,	vermutlich	weil	die	Formen	der	Bewältigung	
des	Kindes	und	die	Qualität	der	später	erfahrenen	Fürsorge	ebenfalls	von	

409 Thrum (2007b).
410 Die Abgrenzung gegen den Zufall erfolgt mittels eines so genannten Signifikanztests. Dabei wird un-
ter der Annahme, in der Wirklichkeit bestehe ein Nullzusammenhang zwischen den geprüften Variablen, 
die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass der in der Stichprobe tatsächlich empirisch festgestellte Zusam-
menhang zufällig auftreten könnte. Sinkt diese Wahrscheinlichkeit unter 5%, wird von einem gegen den 
Zufall abgesicherten Befund gesprochen.
411 Die Korrelationskoeffizienten lagen bei r=0.16 bzw. r=0.15.
412 Der Korrelationskoeffizient lag bei r=0.14.
413 Die Korrelationskoeffizienten lagen bei r=0.14 bzw. r=0.20.
414 Der Korrelationskoeffizient lag bei r=0.14.
415 Die Korrelationskoeffizienten lagen bei r=-0.14 bzw. r=-0.15.
416 Für eine ähnliche Analyse siehe Tarren-Sweeney (2007).
417 Die Effektstärke ist eine Maßzahl für die Enge des statistischen Zusammenhangs zwischen zwei 
untersuchten Aspekten. Im Fall der hier berichteten Korrelationen kann die Stärke des Zusammen-
hangs von r=0.0 (keinerlei Zusammenhang) bis r=1.0 (völliges Zusammenfallen beider Aspekte) reichen. 
Korrelationen um r=.20 sind zwar in größeren Stichproben gegen den Zufall absicherbar, werden aber 
als schwach angesehen. Schwache Zusammenhänge sind zwar mit viel Erfahrung oder in kontrollierten 
Umgebungen erkennbar, sind im Alltag aber nur schwer wahrnehmbar.408 Legault/Flynn (2006).
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Bedeutung	sind.	In	einer	zweiten	methodischen	Herangehensweise	wurden	
anhand	einfacher	Merkmale	der	Lebensgeschichte	der	Kinder	vier	Gruppen	
gebildet	und	dann	im	Hinblick	auf	Verhaltensanpassung,	soziale	Teilhabe	
und	Bildung	miteinander	verglichen.	Folgende	Gruppen	wurden	geformt:	
•	 Kinder	mit	einer	frühen	(in	den	ersten	3	Lebensjahren)	und	bislang	
	 einzigen	Fremdplatzierung.	
•	 Kinder	mit	einer	erstmaligen	frühen,	dann	aber	mehreren	Fremd-
	 platzierungen.	
•	 Kinder	mit	einer	späteren	und	bislang	einzigen	Fremdplatzierung.	
•	 Kinder	mit	einer	späteren,	dann	aber	mehrfachen	Fremdplatzierung.418 

In	der	Analyse	zeigte	sich,	dass	Kinder	mit	mehreren	Fremdplatzierungen	in	
ihrer	Gesamtbelastung	durch	Verhaltensaufälligkeiten	deutlich	stärker	beein-
trächtigt	scheinen	als	früh	dauerhaft	ungebrachte	Pflegekinder	(vgl.	Abbil-
dung	3)	und	zwar	auch	dann,	wenn	das	Alter	zum	Untersuchungszeitpunkt	
statistisch	kontrolliert	wird.419

International	kann	auf	mindestens	sieben	größere420 und zudem aktuelle421 
Längsschnittstudien zum Entwicklungsverlauf von Pflegekindern zurückge-
griffen	werden,	wobei	vier	Studien422	den	kurzfristigen	Verlauf	bis	zu	drei	Jah-
ren untersucht haben, eine Studie423 einen mittelfristigen Zeitraum von bis zu 
fünf Jahren abdeckt und zwei Studien424 eine Laufzeit von mehr als fünf Jah-
ren	aufweisen.	Die	Befunde	sind	aufgrund	teilweise	deutlicher	Unterschiede	
zum	System	der	deutschen	Pflegekinderhilfe	–	insbesondere	höherer	Raten	an	
Rückführungen und Adoptionen aus Pflegeverhältnissen heraus und generell 
mehr	Wechseln	bei	den	Pflegestellen	–	sicher	nicht	ohne	weiteres	übertragbar.	
Vorsichtig	lassen	sich	aber	zumindest	drei	Schlussfolgerungen	ziehen:	
•	 Kurz-	und	mittelfristig	zeigen	sich	im	Verlauf	der	Unterbringung	bei	

Pflegekindern	als	Gruppe	deutliche	Verbesserungen,	etwa	bezogen	auf	
das	schulische	Verhalten,425 den Entwicklungsstand426 oder die Belastung 
durch	Verhaltensauffälligkeiten.427	Die	Verbesserungen	sind	bei	einem	sta-
bilen Pflegeverhältnis deutlicher als bei einem instabilen,428 wobei bereits 
etablierte	ausagierende	Verhaltensauffälligkeiten	bei	einem	Teil	der	Kinder	
zur	Chronifizierung	neigen	und	in	der	Folge	manche	Pflegeverhältnisse	
überfordern.429 

•	 In	Befragungsstudien	schildern	Pflegekinder	nach	einiger	Zeit,	d.h.	nach	
zwei	bis	fünf	Jahren,	deutlich	mehr	Verbundenheit	mit	den	Pflegeeltern	
und	gestiegene,	selbst	eingeschätzte	Beziehungsfähigkeiten.	Zudem	wächst	
der	Anteil	befragter	Kinder,	die	sich	einen	langfristigen	Verbleib	in	der	
Pflegefamilie	wünschen.430 

•	 Im	langfristigen	Verlauf	wird	sichtbar,	dass	die	insgesamt	positiven	
Veränderungen	in	der	Gesamtgruppe	der	Pflegekinder	nicht	für	alle	glei-
chermaßen	gelten.	Vielmehr	zeigen	sich	Untergruppen	von	Kindern,	die	
auf	einen	positiven	Entwicklungsverlauf	einschwenken,	ebenso	wie	Grup-
pen	von	Kindern,	die,	wenn	auch	in	geminderter	Form,	emotional	und	in	
ihrer	Beziehungsfähigkeit	labil	bleiben.	Auch	negative	Verläufe	mit	eska-
lierenden Autoritätskonflikten, Abbrüchen oder einem inneren Rückzug 

420 Von einer größeren Studie wurde bei einem Stichprobenumfang von mindestens 50 Kindern gespro-
chen. 
421 Aktuellere Studien haben vermutlich einen größeren Informationswert für die jetzige Pflegekinder-
hilfe, da die untersuchten Stichproben von Kindern unter gesellschaftlichen Bedingungen aufwachsen 
bzw. aufgewachsen sind, die den derzeitigen Verhältnissen eher ähneln. Einbezogen wurden daher nur 
in der letzten Dekade, also seit 1999, veröffentlichte Studien. Einen Überblick über die ältere Forschung 
gibt Minty (1999). 
422 Eine amerikanische, eine englische und eine australische Studie stammen von Horwirtz/Balestracci/
Simms (2001), Sinclair u.a. (2005) bzw. Barber/Delfabbro (2009). Die Ergebnisse des amerikanischen 
längsschnittlichen »National Survey on Child and Adolescent Well-Being« finden sich unter anderem bei 
Rubin u.a. (2007), Chapman/Christ (2008) und McCrae (2009).
423 Fernandez (2008a, 2008b, 2009).
424 Beek/Schofield (2004); Lawrence/Carlson/Egeland (2006).
425 Beispielsweise Sinclair u.a. (2004).
426 Siehe etwa Horwirtz/Balestracci/Simms (2001).
427 Vergleiche Barber/Delfabbro (2009).
428 Siehe etwa Rubin u.a. (2008).
429 Beispielsweise McCrae (in press).
430 Vergleiche Chapman/Christ (2008), Fernandez (2009).

418 Die relativen Häufigkeiten der vier Gruppen lagen bei 33%, 25%, 28%, 13%, das mittlere Alter lag 
bei 10 Jahren, 9 Jahren, 14 Jahren und 14 Jahren, die mittlere Dauer der aktuellen Platzierung lag bei 7 
Jahren, 4 Jahren, 4 Jahren und 3 Jahren. 
419 Es gibt einige statistische Verfahren, mit deren Hilfe real etwas unterschiedliche Gruppen (z.B. im 
Hinblick auf das Alter) probeweise so umgerechnet werden, dass eine bessere Vergleichbarkeit gegeben 
ist. Hier wurde das Alter bei einer so genannten multivariaten Varianzanalyse als Kovariate verwandt.
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Eher	schwache	bzw.	keine	Unterschiede	zeigten	sich	zwischen	den	vier	Grup-
pen	im	Hinblick	auf	die	Integration	in	die	Welt	der	Gleichaltrigen	sowie	im	
Hinblick	auf	Anzeichen	eines	problematischen	Bildungsverlaufs.	Dies	könnte	
auf einen hier etwas gewichtigeren kompensierenden Einfluss der jetzigen 
Pflegefamilie	hindeuten.
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des	Kindes	sind	erkennbar.431 Zudem zeigen amerikanische Befunde, dass 
ein	Pflegekindersystem,	das	Kindern	wenig	Stabilität	bieten	kann,	langfri-
stig	häufig	auch	viel	Schaden	anrichtet.432

Eine kritische Bewährungsprobe für die Pflegekinderhilfe stellt sich, wenn 
frühere Pflegekinder im jungen Erwachsenenalter weitgehend auf eigenen 
Füßen	stehen	und	sich	erweisen	muss,	inwieweit	sie	genügend	Selbstvertrau-
en, Selbstbestimmung und Arbeits- sowie Beziehungsfähigkeiten erworben 
haben,	um	im	Erwachsenenleben	zu	bestehen.	Die	Frage	nach	der	Situation	
früherer Pflegekinder im Erwachsenenalter wurde bislang im deutschspra-
chigen	Raum	kaum	bearbeitet.	

In	einer	ambitionierten	Arbeit	wurden	von	Heppt	(2009)	alle	bereits	erwach-
senen	ehemaligen	Pflegekinder	einer	süddeutschen	Großstadt	zu	einer	Un-
tersuchung	eingeladen.	Allerdings	konnten	nur	16%	(n=30)	der	auffindbaren	
Personen	für	die	Untersuchung	gewonnen	werden.	Zu	den	interessanten	
Ergebnissen der Studie zählt es, dass die Hälfte der ehemaligen Pflegekinder 
Kontakte	zu	beiden	Familiensystemen	pflegt,	während	etwa	jeweils	ein	
Viertel	den	Kontakt	zu	einem	von	beiden	Familiensystemen	abgebrochen	hat.	
Auf Bitte hin Erinnerungen zu schildern, wurden annähernd gleich häufig, 
überwiegend emotional positive Erinnerungen an die Herkunfts- wie an die 
Pflegefamilie	berichtet.	Ebenfalls	wurden	Erinnerungen	berichtet,	die	die	
Besonderheiten in der Lebensgeschichte ehemaliger Pflegekinder widerspie-
geln	(z.B.	Erfahrungen	eines	Wechsels	der	Familie).	In	der	insgesamt	sozial	
und	psychisch	gut	angepassten	Stichprobe	spielten	zudem	Erinnerungen	an	
Leistungen	und	Erfolge	eine	große	Rolle.	In	einer	österreichischen	Untersu-
chung	(Feurle	2008)	konnte	etwa	die	Hälfte	der	angesprochenen	früheren	
Pflegekinder	gewonnen	werden	(n=29).	Auch	hier	dauerten	die	durch	das	
Pflegeverhältnis gestifteten Beziehungen zu den Pflegeeltern im Erwachse-
nenalter	überwiegend	an.	Die	höchste	Lebenszufriedenheit	wurde	von	den-
jenigen ehemaligen Pflegekindern beschrieben, die sich den Pflegeeltern und 
der	leiblichen	Mutter	verbunden	fühlen	konnten.	Interessanterweise	wurden	
Besuche des Pflegekinderdienstes von Kindern, die Konflikte mit den Pflegel-
tern erlebten, als wichtiger Schutz erfahren, während sie von Kindern in eher 
harmonischen Pflegeverhältnissen häufig als unerwünschte Erinnerung an 
ihren	Status	als	Pflegekinder	angesehen	wurden.	

International liegen vor allem mehrere amerikanische Studien vor,433 die hohe 
Raten	an	psychosozialen	Problemen	und	psychischen	Erkrankungen	be-
richten, vor allem aber darauf hindeuten, dass eine substanzielle Minderheit 
früherer Pflegekinder in instabilen Partnerschaften lebt, wenig geplant und 
früh Kinder bekommt, mit denen ein Zusammenleben dann teilweise nicht 

gelingt.434	Außerhalb	der	USA	hat	vor	allem	eine	schwedische	Forschungs-
gruppe435	größere	Gruppen	früherer	Pflegekinder	im	Erwachsenenalter	unter-
sucht.	Allerdings	beziehen	sich	diese	Untersuchungen	auf	Kinder,	die	erst	am	
Ende	der	mittleren	Kindheit	bzw.	im	Jugendalter	in	einer	Pflegefamilie	un-
tergebracht	wurden.	Waren	der	Unterbringungsgrund	massive	Verhaltensauf-
fälligkeiten	des	Kindes	bzw.	Jugendlichen	gewesen,	so	waren	im	Alter	von	25	
Jahren	nur	ein	Drittel	der	jungen	Frauen	und	ein	Fünftel	der	jungen	Männer	
weder	psychisch	krank,	noch	straffällig	noch	von	sozialer	Unterstützung	ab-
hängig.	Lagen	andere	Unterbringungsgründe	vor	(z.B.	eine	Misshandlung	des	
Kindes	oder	ein	Tod	der	leiblichen	Eltern)	war	die	Prognose	günstiger.	Etwas	
mehr	als	die	Hälfte	der	jungen	Frauen	und	etwas	weniger	als	die	Hälfte	der	
jungen Männer waren dann bislang in keiner der beschriebenen Weisen auf-
fällig	geworden.	Vermutlich	sind	die	langfristigen	Befunde	bei	Kindern,	die	
jünger und für längere Zeit untergebracht wurden, günstiger, jedoch ist nicht 
bekannt	in	welchem	Umfang.	

In mehreren Studien436 wurden frühere Pflegekinder, die das Erwachse-
nenleben gut meisterten, danach gefragt, was ihnen aus ihrer Sicht hierbei 
geholfen	hatte.	Teilweise	betonten	die	früheren	Pflegekinder	dabei	innere	
Stärken,	wie	etwa	Selbstvertrauen	oder	die	Fähigkeit,	sich	Ziele	zu	setzen.	
Teilweise	wurden	Unterstützung	und	Verständnis	durch	die	Pflegeeltern,	aber	
häufig auch durch andere Erwachsene, etwa Therapeutinnen oder Mentoren, 
benannt.	

Bezogen auf Deutschland ist derzeit nicht ausreichend klar, wie häufig 
und	gut	durch	Hilfe	zur	Erziehung	in	Form	der	Unterbringung	eines	Kindes	
in einer Pflegefamilie Lebensverläufe langfristig positiv beeinflusst werden 
können.	Die	Befunde	zu	Entwicklungsverläufen	in	der	Kindheit	erschei-
nen	teilweise	ermutigend	(vgl.	B.3.4),	auch	im	Vergleich	zu	anderen	Hilfen	
(vgl.	C.1).	Es	wird	aber	kaum	jemand	die	Situation,	etwa	im	Hinblick	auf	
Bildungsverläufe	oder	die	therapeutische	Versorgung	von	Pflegekindern,	als	
zufriedenstellend	beurteilen.	Nur	wenige	Studien	haben	sich	bislang	damit	
beschäftigt, inwieweit sich eine flächendeckend bessere Ausstattung und fach-
liche	Weiterentwicklung	der	Praxis	in	den	Lebensläufen	der	betroffenen	Kin-
der	erkennbar	widerspiegelt.	Jedoch	liegen	in	einigen	Bereichen	empirische	
Hinweise	oder	auch	nur	Denkanstösse	für	eine	positive	Weiterentwicklung	
der	Praxis	vor,	die	Gegenstand	des	nachfolgenden	Praxisteils	im	»Handbuch	
Pflegekinderhilfe«	sind.

434 In der so genannten »Midwest Evaluation of the Adult Functioning of Former Foster Youth« fanden 
Courtney u.a. (2007) beispielsweise, dass im Alter von 21 Jahren 56% der jungen Frauen und 30% der 
jungen Männer Kinder hatten, wobei etwa ein Sechstel der jungen Mütter und mehr als zwei Drittel der 
jungen Väter mit mindestens einem Kind nicht zusammenlebte. Alle Zahlen waren gegenüber repräsen-
tativen Bevölkerungsstichproben deutlich erhöht. Dies galt auch für selbst beschriebene Belastungen 
und Überforderungssituationen bei der Betreuung und Erziehung zu versorgender Kinder. 
435 Vinnerljung/Öman/Gunnarson (2005); Vinnerljung/Franzen/Daniellson (2007); Vinnerljung/Sallnäs 
(2008). 
436 Siehe beispielsweise Anctil u.a. (2007); Hass/Graydon (2009).

431 Für eine vertiefende Analyse siehe Beek/Schofield (2004).
432 Siehe Lawrence/Carlson/Egeland (2006).
433 Für eine Forschungsübersicht siehe Courtney (2009).
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B.4  Die Pflegefamilie als Gestaltungsleistung1

 Elisabeth Helming

In diesem Kapitel soll eine Perspektive auf Pflegefamilien herausgearbeitet 
werden,	die	nicht	von	Familie	als	gegebenem	Zustand	ausgeht.	»Familie«	
entsteht und muss hergestellt werden in einem Prozess, der sowohl die alltäg-
lichen	Fürsorgeleistungen	als	auch	die	Interaktionen	umfasst.	Das	Letztere	
wird	familienwissenschaftlich	mit	»Doing	Familiy«2 benannt, ein Prozess, 
der	insbesondere	in	Pflegefamilien	Unterstützung	und	Begleitung	braucht.	
»Familie ist permanente Herstellungsleistung der beteiligten privaten und öffent-
lichen Akteure. Als System ist sie selbst Akteur mit eigenen Ressourcen, Hand-
lungs- und Innovationspotenzialen an den Schnittstellen zwischen Privatheit und 
verschiedenen Öffentlichkeiten, d.h. dem Institutionengeflecht zwischen Betreu-
ungs- und Bildungs- und wohlfahrtsstaatlichen Institutionen, Erwerbsarbeit, den 
Institutionen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie sozialem Nahbereich 
und Nachbarschaft«	(Theoretisches	Konzept	der	Abteilung	Familie/Famili-
enpolitik	am	DJI).3	Diese	Gestaltungs-	und	Herstellungsleistung,	die	von	
Pflegeeltern, deren leiblichen Kindern und den Pflegekindern geleistet wird, 
soll	anhand	konkreter	Praxen	verdeutlicht	und	in	ihren	praktischen	Konse-
quenzen	für	die	Pflegekinderhilfe	diskutiert	werden.	In	Abschnitt	4.1	werden	
grundsätzliche	Aspekte	des	»Doing	Family«	erläutert.	Teil	4.2	zeigt	Dimensi-
onen	eines	prekären	und	ambivalenten	»Doing	Family«	in	Pflegefamilien	auf;	
in	4.3	geht	es	um	geschlechtsbezogene	Herstellungsleistungen;	4.4	diskutiert	
das	Besondere	am	Aufwachsen	in	Familien	im	Vergleich	zum	Aufwachsen	
in	einer	Institution.	Im	Abschnitt	4.5	wird	die	besondere	Gestaltungsleistung	
von Pflegefamilien und Pflegekindern im Spannungsfeld von Autonomie und 
Gemeinsamkeit	erörtert.	4.6	beschäftigt	sich	mit	den	Lebensbedingungen	
und	der	Motivation	von	Pflegeeltern,	Kinder	aufzunehmen.	

Familie	findet	immer	dort	statt,	wo	Menschen	in	generationaler	Perspektive	
auf	Dauer	angelegte	Sorgebeziehungen	leben.	Das	können	Primärfamilien	
mit und ohne Trauschein sein, oder Patchworkfamilien, neue Partnerschaften 
nach	einer	Trennung,	sowie	multilokale	Familienformen	wie	das	»Living-
Apart-Together«	aufgrund	beruflicher	Mobilität	oder	von	Scheidungssitua-
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1 Die im folgenden zitierten Passagen aus den im DJI-Projekt geführten qualitativen Interviews mit Pfle-
geeltern und den zur Verfügung stehenden Transkripten von C. Thiele wurden der besseren Lesbarkeit 
halber geglättet. 
2 »Ansätze des ›doing family‹ und des Verständnisses von Familie als Herstellungsleistung gehen auf 
pragmatistische Ansätze (symbolischer Interaktionismus, Ethnomethologie, Theorien familialer Lebens-
führung, neuere Praxistheorien) sowie feministische Ansätze (Gildemeister 2004) zurück. Im engeren 
familienwissenschaftlichen Sinne entwickelte sich das Denken hin zu einer am Alltag orientierten 
Familienforschung aus dem sozialökologischen Ansatz Bronfenbrenners hin zu einer Theorie familialer 
Aufgaben und Leistungen (Lüscher 1989). Im angloamerikanischen Sprachraum hat die Beschäftigung 
mit vernachlässigten Aspekten der Familienforschung wie Raum, Zeit, Körper, Emotion einige Autoren 
dazu angeregt, neue theoretische Wege in Richtung doing family zu gehen, insbesondere David Morgan 
(1999) und Kerry Daly (2003)« (Lange, Andreas 2009: »Doing family – Familie als Herstellungsleistung«: 
Einige Thesen zu Wurzeln, Spielarten und Anwendungen. Manuskript, S. 1). 
3 www.intern.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=6&Jump1=LINKS&Jump2=5
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tionen,	oder	auch	Pflege-	und	Adoptivfamilien.	Dazu	kommen	Verwandt-
schaftsnetze, die gerade bei Migrantenfamilien oft Länder und Kontinente 
umspannen.	Familie	kann	also	nur	als	haushaltsübergreifendes	Netzwerk	
verstanden	werden.	Sie	ist	offensichtlich	nicht	von	bestimmten	Formen	ab-
hängig,	und	sie	existiert	auch	im	Scheitern:	emotional-moralische	und	recht-
liche	Verantwortungen	bleiben.4 

Familie	hat	einen	Doppelcharakter	als	biologisch-sozialer	Zusammenhang.	
Eine	Folge	dieser	doppelten	Struktur	ist,	dass	Kinder	auch	in	Adoptions-	
oder Pflegefamilien5	aufwachsen	können	und	nicht	nur	bei	leiblichen	Eltern.6 

Dennoch wird – trotz zunehmender Trennungen und Scheidungen und neu 
sich	bildender	»Patchworkfamilien«	und	der	damit	einhergehenden	Entkop-
pelung	von	sozialer	und	biologischer	Elternschaft	–	auf	biologische	Familien-
zugehörigkeit	immer	noch	ein	besonderes	Gewicht	gelegt.	

Der	»Mythos	Familie«7	hat	trotz	erheblicher	Veränderungen	von	Rah-
menbedingungen	des	Lebens	und	deutlich	veränderten	sozialen	Praxen	in	
Familien	überdauert,	betont	Kontinuität	und	Abgeschlossenheit	und	privi-
legiert	die	biologische	Nachkommenschaft	als	Modus	von	Verwandtschaft-
lichkeit gegenüber anderen Mechanismen und Logiken verwandtschaftlicher 

4 Selbst in Pflegefamilien, wenn rechtliche Verpflichtungen beendet sind und die Beziehung nicht mehr 
alltagspraktisch gelebt wird, kann durchaus ein Gefühl von emotional-moralischer Verantwortung blei-
ben. Eine Pflegemutter erzählt im Interview: »Der Marcel [Pflegesohn] ist ins Heim gekommen … und 
vom Heim ist er ja immer abgehauen und man hat mir verboten, ihn reinzulassen. Das sage ich Ihnen, 
das war das Schlimmste in meinem Leben. Werd ich nie vergessen. Also wenn der abgehauen ist, ist 
er zu mir gekommen. Der im Heim in B. hat zu mir gesagt: ›Sie dürfen ihn nicht mehr reinlassen‹. Den 
Pflegevertrag hatte ich ja eh nicht mehr. Also geht nicht, der Junge verliert ja jede Bindung zu ihm (dem 
Erzieher in der Gruppe). Dann steht der im Winter nachts um zwei hier vor der Tür nur in einem dünnen 
Pullover, eine Jacke habe ich ihm ja noch gegeben und ich muss sagen: ›Ich darf Dich nicht reinlassen‹. 
Ich hab hier drin gelegen und hab geheult und der ist hier durch den Wald gelaufen und hat auch ge-
heult, ja. Also das war das Schlimmste. Ich hab also das nächste Mal gesagt, das mache ich nie wieder, 
wenn der bei mir vor der Tür steht, dann lasse ich den rein und wenn es nachts um drei ist, das ist mir 
völlig wurscht, der kommt in die Wohnung, das mache ich nie mehr. Also das tut mir sowas von weh, 
aber die hatten mir ganz strikt verboten und gedroht, ich kriege keine Besuchererlaubnis mehr, wenn 
ich den immer zu mir lasse. (…) Den Kontakt sollte er ja halten, er sollte nur nicht immer dort abhauen, 
denn bei jedem kleinen Konflikt ist er da abgehauen und zu mir gekommen. Da haben die gesagt, das 
fördere ich, weil ich ihn immer reinlasse. Ich darf ihn nicht mehr reinlassen, ich hatte ein ganz strenges 
Verbot vom Psychologen und von der Gruppe (…).« (I Z, 689– 703)  
5 oder Stieffamilien 
6 Eines der ersten Beispiele: Moses, der als Findelkind von der Tochter des Pharao gefunden wurde, die 
ihn als Sohn annimmt und ihm den Namen Moses gibt; vgl. dazu A.1. 
7 Vgl. dazu SPIEGEL SPEZIAL 4/2007: »Sehnsucht nach Familie«. Der Mythos enthält bestimmte Rollen- 
Stereotype von Vater/Mutter/Kind. Alleinerziehende, Patchworkfamilien und andere »Abweichungen« 
stehen im Verdacht, den Untergang der Familie insgesamt zu befördern bzw. den Kindern eher zu 
schaden. Es liegen empirische Ergebnisse dafür vor, dass viele Menschen in ihren Urteilen automatisch 
von der äußeren Form oder Bezeichnung der Familie, in der ein Mensch lebt, auf dessen Persönlichkeit 
und Charakter schließen (Ganong et al. 1990). Ein Beispiel hierfür: 144 Wiener Lehrer/innen beurteil-
ten je ein Kind aus ihrer Klasse, dessen Eltern geschieden waren, und ein Kind aus einer »intakten« 
Zwei-Eltern Familie in Bezug auf adaptives bzw. erwünschtes Verhalten. Außerdem wurden eigene 
Scheidungserfahrungen sowie die allgemeine Einstellung der LehrerInnen zur Scheidung erhoben. Die 
Ergebnisse zeigen eine wesentlich ungünstigere Beurteilung der Scheidungskinder in allen erfassten 
Verhaltensbereichen (Sander u.a. 2005). Solche Vermutungen und Normalitätsunterstellungen werden 
durch in empirische Daten nicht bestätigt (siehe dazu die Auswertung des sozioökonomischen Panels: 
Francesconi 2006, Analysen der PISA-Daten: Watermann/Baumert 2006). Die Familienform als solche 
sagt wenig aus über die Entwicklungswege der Kinder, es sind die jeweiligen kulturellen Vermittlungs-
prozesse sowie die Qualität der Interaktionen (Hay/Nash 2002; Lange/Lüscher 1996), die über Lebens-
wege der Kinder entscheiden; und damit im Zusammenhang stehen die ökonomischen Ressourcen von 
Familien, die ebenfalls von entscheidender Bedeutung sind (Bohrhardt 1999). 

Integration wie beispielsweise gemeinsames Wohnen, Rituale, Essen oder 
dauerhafte	Fürsorge	–	»seeding«	steht	über	»feeding«.	Der	»Natur«	kommt	in	
dieser	Denkfigur	die	Rolle	eines	Garanten	für	soziale	Ordnung	zu	(Knecht	
2007).8 Da es in unserer Kultur zudem seit der Entwicklung der bürgerlichen 
Gesellschaft	informell	vorgeschrieben	ist,9 »dass Kinder gewollt und geliebt sein 
sollen«,	(Schweizer	2007,	S.	109),	ist	es	für	Pflegekinder	durchaus	schwer	zu	
akzeptieren,	dass	sie	möglicherweise	auf	Dauer	von	ihren	leiblichen	Eltern	
nicht	gewollt	wurden,	oder	diese	nicht	in	der	Lage	sind,	sie	zu	wollen.

Die	»Familie«	wird	jedoch	gerade	durch	die	gesellschaftlichen	Verände-
rungen insgesamt immer mehr zu dem, »was man aus ihr in Interaktionen 
macht«	(Schweizer	2007,	S.	109).	Familie	wird	in	diesem	Kontext	also	nicht	
mehr nur als ein selbstverständlicher Zustand und als gegebene Struktur 
gesehen, sondern als eine Lebensform, die auf der Basis von alltäglichen 
Fürsorgeleistungen	und	in	Interaktionen	»hergestellt«	werden	muss:	»Wir 
verstehen Familie als ein – häufig – haushaltsübergreifendes Netzwerk besonderer 
Art, das zentriert ist um verlässliche persönliche Fürsorgebeziehungen zwischen 
unterschiedlichen Generationen und Geschlechtern«	(Jurczyk	u.a.	2009,	S.	65).	
In	den	alltäglichen	Fürsorgeleistungen,	Interaktionen,	Kommunikationen	
wird	Familie	gelebt,	entsteht	ein	familialer	Zusammenhang.	Für	das	Funk-
tionieren	von	Pflegefamilien	als	Familie	ist	insbesondere	der	Aspekt	der	
Konstruktion	von	Gemeinsamkeit	als	Gestaltungsleistung	bedeutsam,	das	
»Doing	family«,	also	Prozesse,	»in denen in alltäglichen und biographischen 
Interaktionen Familie als gemeinschaftliches Ganzes permanent neu hergestellt 
wird. Gemeint ist dabei, dass Familie in Interaktionen, im gemeinsamen Tun, 
im sich Aufeinander beziehen, in der Darstellung nach außen, fortlaufend sozial, 
sinnhaft und symbolisch neu (re-)konstruiert wird«	(Jurczyk	u.a.	2009,	S.	68).	
Dabei	wird	jede	Familie	natürlich	auch	als	eine	Institution	mit	strukturellen	
Voraussetzungen	konstituiert:	über	gesetzliche	Verpflichtungen,	Verantwor-
tungen	wie	Sorgerecht,	Eheverträge,	Pflegevertrag,	usw.	(vgl.	dazu	B.	1),	aber	
»konzeptuell bedeutet die Rede von Familie als Herstellungsleistung eine stärkere 
Fokussierung des Handlungsparadigmas gegenüber dem institutionellen Para-
digma.«	(Jurczyk/Schier	2009,	S.	10).	Gerade	alternative	Familienformen,	die	
nicht	der	sozio-biologischen	Norm	entsprechen,	sei	es	z.	B.	als	Familie	mit	
gleichgeschlechtlichen Elternteilen, als Stief-, Pflege- oder Adoptionsfamilie 
bedürfen	in	besonderer	Weise	dieser	expliziten	Konstruktion	von	Gemein-
samkeit	und	Herstellung	von	Identifikation	mit	einem	»Wir«:	In	diesen	alter-
nativen	Familienformen	muss	nicht	mehr	alleine	ein	»Doing	family«	Tag	für	
Tag betrieben werden, sondern es geht sogar um ein »displaying	family«, also 
um	ein	ostentatives	Bekräftigen	des	Status	der	Familienhaftigkeit	der	Bezie-
hungen	und	Tätigkeiten	(Finch	2007,	S.	66).	

8 Durch die neuen Reproduktionstechnologien steht die westliche Denkfigur von Verwandtschaft in 
anderer Hinsicht auf dem Prüfstand, so Knecht (2007): Mit dieser Denkfigur, die von Verwandtschaft 
als einer bio-sozialen Doppelstruktur ausgeht, operierte auch die genealogische Methode, wenn sie 
davon ausging, dass die Vielzahl lokaler Ausprägungen von Verwandtschaftssystemen lediglich kultu-
relle Überarbeitungen universeller Tatbestände seien. Im Feld neuer Reproduktionstechnologien wird 
allerdings zunehmend deutlich, dass keineswegs nur die sozialen, sondern auch die biogenetischen 
Dimensionen von Verwandtschaft gestaltungsoffen sind: Ei- und Samenspenden, Leihmütter, tiefge-
frorene Blastozyten usw. – all dies verändert, erweitert, problematisiert, destabilisert das Projekt des 
»Eltern-Werdens« oder »Verwandtschaft-Machens« , die zu einem »act of assemblage« werden, d.h. 
gewissermaßen zu einem forcierten »Doing family«. 
9 Vgl. dazu Ariès berühmtes Werk zur Geschichte der Kindheit von 1975 (2007 16. Auflage).
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Ein	Aspekt	von	Begleitung	und	Beratung	von	Pflegefamilien	könnte	Ermuti-
gung beinhalten, die große Bedeutung des Alltagslebens zu verstehen und mit 
größerer	Leichtigkeit	und	Sicherheit	auf	die	Kraft	des	Faktischen	zu	vertrauen,	so	
dass	das	»Doing	family«	nicht	ostentativ	z.	B.	gegen	Herkunftseltern	gewendet 
werden	muss.	

Eine	befriedigende	Gestaltung	der	alltäglichen	Abläufe	bspw.	schafft	ein	
Gefühl	von	Zugehörigkeit:	wie	z.	B.	Rituale	beim	Schlafengehen,	wie	Pfle-
gevater	Herr	K.	formuliert:	»Also was ich schön finde, wenn ich die Kinder ins 
Bett bringe. Also wenn ich sehe, wenn die Kinder ihre Schlafanzüge anhaben, 
dann sind die sowieso immer so verletzlich, sind eher wie so große Babys und das 
finde ich sehr schön«	(I	S,	S.	8).	Gemeinsame	Erlebnisse	wie	Weihnachtsfeiern,	
Urlaub	zusammen,	ins	Kino	gehen:	All	das	konstituiert	die	Familie	als	Fa-
milie	und	ein	gemeinsames	Wir-Gefühl.	»Heute früh hab ich gefrühstückt mit 
meinen fünf Pflegekindern. Ich mache mir dann eine Kerze an, (…) und dann 
sitzen wir alle gemütlich um den Frühstückstisch. (…) Und dann lesen wir die 
Zeitung zusammen und besprechen so die Probleme, was in der Welt passiert ist, 
oder an den Schulen bei uns (…) Das sind so die Dinge, die mich total glücklich 
machen. (…) Weil die Kinder sind so. Macht einfach Spaß. (…) Nicht die großen 
furchtbaren Ereignisse, oder so ganz spezielle Ereignisse, die mir jetzt so auf 
Anhieb einfallen, sondern mehr so diese kleinen Dinge des Alltags, wo die Kin-
der einen einfach richtig froh machen«	so	Frau	S.	(I	AA,	401-409).	Manchmal	
braucht es allerdings auch Zeit, bis ein neu in eine Pflegefamilie kommendes 
Pflegekind	deren	innerfamiliale	Rituale	akzeptieren	kann:	Das	betrifft	bspw.	
gemeinsames Essen, das es vielleicht nicht kennt, da es in der Herkunftsfami-
lie	vor	dem	Fernseher	gegessen	hat,	oder	Gemeinsamkeit	herstellende	Unter-
nehmungen	wie	Wandern,	die	zunächst	nicht	unbedingt	auf	Gegenliebe	der	
Kinder	stoßen	müssen.	

Auch der Bezug zur Wohnung/zum Haus der Pflegefamilie zum Beispiel 
trägt	zum	»Doing	family«	bei:	Hat	die	Pflegefamilie	das	Bedürfnis,	das	eigene	
»Territorium«	eher	zu	schützen,	so	dass	Besuchskontakte	auf	»neutralem	
Boden«	gemacht	werden	oder	ist	die	Beziehung	zu	Herkunftseltern	so,	dass	
sie	im	Familienraum	nicht	stören?	(vgl.	dazu	C.8).	Zur	Herstellungsleistung	
von	Familie	gehört	zudem	auch	die	gemeinsame	Anwesenheit	im	Wohnraum,	
die	gleichzeitige	körperliche	Präsenz.10	Das	14	Jahre	alte	Pflegekind	Christin11 

erzählt	bspw.,	dass	ihr	die	Pflegefamilie	sehr	viel	bedeutet.	Ihre	Integration	
scheint aber nicht wirklich geglückt (sowohl ihre Pflegemutter betont die 
mangelnde	Nähe	als	auch	umgekehrt	Christin	ihre	Einsamkeit;	sie	fühlt	sich	
in	der	Pflegefamilie	letztlich	isoliert).	Sie	geht	in	eine	Realschule	mit	Schwer-
punkt	Sport,	hat	jeden	Nachmittag	Unterricht	und	am	Wochenende	Wett-
kampf-Spiele.	Für	die	Pflegemutter	sind	diese	Unternehmungen	ihres	Pfle-
gekindes wichtig, um Entlastung von der Bedürftigkeit der Pflegetochter zu 
haben,	wie	sie	im	Interview	formuliert.	Christin	aber	möchte	mehr	teilhaben	

10 Die Ergebnisse der amerikanischen Forscherin Elaine Marchena (2004) zeigen, dass Kinder auch in 
anderen Familienformen dies sehr ähnlich sehen.
11 Quelle: Qualitative Befragung von Kindern im DJI-Projekt

am	Alltagsleben	der	Familie:	Sie	wünscht	sich,	»dass ich mehr Zeit für mich 
und auch Familie und so hab, weil ich wirklich kaum irgendwie mal jemanden 
sehe. (…) Ja, weil ich halt die Einzige bin, die eigentlich den ganzen Tag weg ist« 
(I12,	514-515).	Dass	und	in	welchem	Ausmaß	die	Kinder	am	»Doing	family«	
beteiligt sind, zeigen gerade Interviews mit Kindern, die mit großer Ambiva-
lenz in den Pflegefamilien leben, da sie sich entweder viele Sorgen über ihre 
Herkunftseltern	(wenn	diese	bspw.	alkoholabhängig	sind)	machen	oder	über	
noch	in	der	Herkunftsfamilie	lebende	Geschwister,	oder	insgesamt	lieber	bei	
der leiblichen Mutter leben würden, aber dennoch die Pflegefamilie zutiefst 
als	Lebensort	akzeptiert	haben.	

Gruppenangebote	und	Ferienfreizeiten	für	Pflegekinder	oder	auch	gemein-
same Jahreszeitenfeste aller Pflegefamilien, organisiert durch die Pflegekin-
derhilfe,	kann	es	den	Kindern	und	Jugendlichen	erleichtern,	sich	»heimisch«	
in der Pflegefamilie zu fühlen, da sie dann eine gewisse Normalität eines 
Lebens	als	Pflegekind	wahrnehmen	können.	Und	dies	stärkt	vielleicht	ihre	
Beteiligung	am	»Doing	family«.	

Nicht zu unterschätzen ist ebenfalls die Bedeutung der Eltern der Pflege 
eltern,	aber	auch	der	Geschwister,	Nachbarn,	und	sonstigen	Verwandten:	
Pflegeeltern	und	Pflegekinder	sind	in	verschiedener	Weise	in	die	Verwandt-
schaft,	in	das	Haus,	in	das	Dorf,	in	die	Nachbarschaft,	in	die	Gemeinde	
integriert,	was	ein	»Doing	family«	erleichtert	oder	eher	erschwert.	Wenn	es	
gelingt,	dass	die	Pflegekinder	von	ihren	Pflege-Großeltern	angenommen	wer-
den, erleichtert es zumindest den Pflegeeltern – laut ihren Aussagen in den 
Interviews	–	die	Pflegefamilie	als	Familie	zu	konstituieren.	So	schildert	Herr	
K.:	»Also alle fanden das eigentlich ganz positiv. (…) Sie (seine eigenen Eltern) 
haben also insgesamt jetzt 12 Enkelkinder mit unseren dazu. Und als wir das 
neue (Pflege-)Kind gekriegt haben und Karten geschickt haben, dann hat mein 
Vater sofort angerufen und gesagt: ›Ja, sieht ja ganz nett aus und ganz frech‹, 
und es für so selbstverständlich genommen, auch so mit Geburtstagsgeschenken, 
da wird er mit aufgenommen. (…) Und Peters Familie (Lebensgefährte), die 
haben mit unseren fünf Enkelkinder. Also von uns die meisten. Die gehen schon 
zum Teil selbstverständlich damit um. Manchmal wissen sie allerdings nicht … « 
(I	S,	S.	9).

Eine	Art	der	Unterstützung	des	»Familie-Werdens«	durch	die	Jugendhilfe	
könnte	in	diesem	Zusammenhang	z.	B.	ein	Abend	für	die	Eltern,	Geschwi-
ster,	FreundInnen	von	Pflegeeltern	sein,	auf	dem	Informationen	zur	Pflege	
gegeben	werden	und	ein	Erfahrungsaustausch	über	das	eigene	Verhältnis	
dazu	angeboten	wird:	Wie	geht	es	uns	z.B.	als	»Pflegegroßeltern«?

B.4.1B.4.1

Beispiele für das »Doing family«: Rituale des Alltags/Körperliche Präsenz im Wohnraum

Die Bedeutung sozialer Netzwerke für das »Doing family«
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Legt	man	den	Akzent	auf	das	»Herstellen«	durch	alltägliche	Fürsorgelei-
stungen, Interaktion und Kommunikation im Alltag, so erübrigt sich die 
Frage,	was	Pflegefamilien	»sind«.	Vielmehr	geht	es	darum,	was	sie	»tun«.	Die	
jeweiligen	Zuschreibungen	bzw.	Definitionen	haben	durchaus	unterschied-
liche	Konzepte	sozialer	Arbeit	mit	Pflegefamilien	zur	Folge:	Die	Grundfrage	
dabei ist, ob und wie Herkunftsfamilien einbezogen werden sollen oder nicht, 
ob	es	Umgangskontakte	in	welcher	Form	auch	immer	geben	sollte	oder	nicht	
(vgl.	A.1,	siehe	dazu	auch	C.8,	C.17).	Eine	differenzierte	Betrachtung	ergibt,	
dass	eine	Pflegefamilie	familiale	Funktionen	ersetzt	–	sei	es	kurz-	oder	lang-
fristig und unterschiedlich im Ausmaß –, Elternschaft der leiblichen Eltern 
aber	ergänzt,	unabhängig	davon,	in	welcher	Form	letztere	gelebt	wird	und	in	
welchem	Ausmaß	die	Elternschaft	ergänzt	wird.12	Legt	man	den	Fokus	auf	
die	Herstellungsleistungen	von	Pflegefamilien	als	Familie	für	die	Kinder,	hat	
das	zudem	Konsequenzen	für	die	Richtung	der	Unterstützung	im	Sinne	einer	
gelingenden	Alltagspraxis.	Explizit	wird	dies	z.	B.	im	Konzept	von	Dozier	
u.a.	(2002a,	2002b),	einer	bindungs-	und	alltagsorientierten	Unterstützung	
von Pflegefamilien und ihren Kindern: Die Pflegefamilien werden in 10 
Sitzungen	zu	Hause	aufgesucht	und	ermutigt,	systematisch	und	strukturiert	
typische	Alltags-Situationen	mit	den	Kindern	konkret	zu	reflektieren	(vgl.	C.5). 

In die Beratung und Begleitung von Pflegefamilien kann zudem indi-
viduell	einbezogen	werden,	welcher	Aspekt	der	Gestaltung,	des	»Doing«	
jeweils	prioritär	gelebt	wird	und	die	Familie	darin	unterstützt	werden.13 
Ausgangspunkt sind dann nicht nur die normativ-pädagogischen Ansprü-
che	der	Professionellen	(und	Pflegeeltern),	sondern	die	immer	wieder	neu	
zu	ermittelnde	reale	Situation	der	Familien	und	ihre	konkreten	Bedürfnisse	
nach	Unterstützung	und	Entlastung;	denn	–	wie	Frau	L.	formuliert:	 
»Beratung ist ja ganz schön, kann man ja auch zur Ruhe kommen, und dennoch 
geht man aus der Beratung raus und hat auch wieder diesen Alltag mit seinen 
Vulkanen und Eisbergen«	(I	W,	138	-140).	Zudem	müssen	Interventionen,	
Beratung	und	Begleitung	so	konzipiert	werden,	dass	sie	die	Gestaltung	
der	Pflegefamilie	als	Familie	nicht	stören;	äußere	Anforderungen	wie	z.	B.	
Beurteilungen durch Jugendamt, Kindergarten, Schule, BeraterInnen und 
sonstige Institutionen, aber auch überbordende therapeutische Zusatzhilfen 

12 Bei Patenfamilien könnte man allerdings eher von Ergänzung auch in Bezug auf familiale Funktionen 
sprechen; und auch da gibt es Fälle, wo aus Patenfamilien Vollzeitpflegefamilien werden, in denen 
Ersatz von familialen Funktionen und Ergänzung von Elternschaft ein je anderes Ausmaß annehmen: 
Familien verändern sich, sie redefinieren sich und ihre Rollen im Laufe des Heranwachsens der Kinder, 
wie Robinson unterstreicht: »Stieffamilien [und auch Pflegefamilien, d.Vf.] sind gute Beispiele für die Art 
und Weise, in der Familien sich und ihre Rollen im Laufe der Zeit redefinieren. Familien im Allgemeinen 
werden kontinuierlich redefiniert, in dem Maß in dem Mitglieder in die Familie hineinkommen oder 
gehen, älter werden, Erfahrungen von Veränderungen gemacht werden z. B. in Bezug auf Gesundheit, 
Arbeit finden oder verlieren und so weiter« (Robinson 2009, S. 7, Übersetzung d.Vf.).
13 Die große Bedeutung eines gelingenden Alltagslebens stellt möglicherweise Bestrebungen in Frage, 
Pflegeeltern zu professionalisieren. Falls unter Professionalisierung hauptsächlich verstanden wird, Eltern 
mit mehr Experten- Wissen auszustatten, könnte das sie möglicherweise sogar hindern, in individuell 
bezogener Art und Weise auf die Interaktion und Gestaltung des Lebens mit den Kindern zu setzen. 
Eine Professionalisierung von Pflegeeltern – statt einer Professionalisierung bzw. Weiterentwicklung des 
gesamten Systems der Pflegekinderhilfe hinsichtlich bspw. auch einer Infrastruktur der Beratung und 
Begleitung verschiebt möglicherweise die durch hochbelastete Kinder entstehenden Probleme einseitig 
auf die Pflegeeltern, vgl. C.5.

für	die	Kinder	mit	vielen	Abwesenheiten	können	diesen	sensiblen	Prozess	
durchaus	irritieren.	Die	»Halböffentlichkeit«	der	Pflegefamilie	kann	ihr	
neue	Impulse	geben,	aber	auch	zum	Störfaktor	werden,	wenn	eine	indivi-
duelle,	persönliche	Beziehung	von	Pflegeeltern	und	Pflegekindern	beispiels-
weise	zu	sehr	unter	einem	normativen	Aspekt	gesehen	wird.	

Dieser	Aspekt	der	Herstellung	der	Familie	in	den	alltäglichen	Interak-
tionen macht es keineswegs notwendig, Herkunftseltern auszuschließen, 
wenn	es	auch	Pflegefamilien	(und	Fachkräfte)	gibt,	die	nur	durch	die	Ex-
klusion	der	Herkunftsfamilie	die	Familienhaftigkeit	der	Pflegefamilie	kon-
stituiert	sehen.	Vielmehr	ist	im	Einzelfall	zu	entscheiden,	was	dem	Wohl	
des	jeweiligen	Kindes	vermutlich	am	besten	dient.	Aus	dieser	Perspektive	
heraus	können	für	jedes	Beziehungsnetz	von	Pflegefamilie,	Kind	und	Her-
kunftseltern	differenziert	die	Voraussetzungen	und	der	jeweilige	Unterstüt-
zungsbedarf	für	die	Gestaltungsleistungen	erschlossen	werden	(vgl.	dazu	
C.7,	C.8).	Es	muss	weder	darüber	nachgedacht	werden,	was Pflegeeltern, 
noch was Herkunftseltern sind, sondern was sie tun in Bezug auf die Kinder, 
um über die Art des Einbezugs der Herkunftsfamilie im Einzelfall zu ent-
scheiden.	»Entscheidend ist der jeweilige praktische Umgang mit sozialen, kultu-
rellen und ökonomischen Ressourcen und die Art und Weise des Regelgebrauchs, 
des Oszillierens zwischen regelgeleitetem und regelveränderndem und zwischen 
reguliertem und improvisierenden, kreativem Handeln. (…) Weder kulturelle 
Leitbilder noch moralische Appelle oder psychologische bzw. pädagogische Bera-
tung können der jeweiligen Familie das Geschäft abnehmen, ihre kommunika-
tiven Konstruktionen zwischen geteilter und nicht geteilter Wirklichkeit selbst zu 
produzieren«	(Schweizer	2007,	S.	113,	Hervorhebung	d.Vf.).	

Im	Folgenden	sollen	einige	Dimensionen	dieser	Herstellungsprozesse	aus	
Sicht	von	Pflegeeltern	thematisiert	werden.	Die	Perspektive	der	Pflegekinder	
findet	sich	in	C.6;	die	Berücksichtigung	der	leiblichen	Kinder	der	Pflegeel-
tern und deren bedeutsame Rolle für die Integration der Pflegekinder wird 
in	C.5.5	thematisiert.	In	diesen	genannten	Abschnitten	wird	die	Pflegekin-
derhilfe	aus	der	Akteursperspektive	der	Kinder	thematisiert	und	ihre	Ge-
staltungsleistung	im	Rahmen	des	»Doing	Family«	wird	dabei	deutlich.

Pflegeeltern	als	»Wahl-Eltern«	müssen	ihre	Elternschaft	in	besonderer	Weise	
herstellen,	die	gekennzeichnet	ist	von	ambivalenten	Findungsprozessen.	Die	
Ambivalenz	demgegenüber,	dass	man	»nur«	eine	Wahlfamilie	und	sozusagen	
keine	biologisch-strukturierte	»Schicksalsfamilie«	ist,	zeigt	sich	unter	ande-
rem darin, dass Pflegeeltern teils thematisieren, wie schwierig es ist, Kinder, 
vor	allem	kleinere,	»aussuchen«	zu	müssen.	Das	widerspricht	dem	Anspruch	
der	Bedingungslosigkeit,	mit	der	Kinder	angenommen	werden	sollten.14	Cha-

Familie als Herstellungsleistung

B.4.2B.4.1

14 Das Herausarbeiten dieser Ambivalenz bedeutet keinesfalls, dass auf den Prozess des Matching«, also 
auf einen sorgfältigen und allmählichen Passungsprozess zwischen Pflegeeltern und Pflegekindern, ver-
zichtet werden soll. Hier soll lediglich einen Hinweis gegeben werden, auf was im Prozess des einander 
Kennen-Lernens möglicherweise geachtet, was einbezogen werden muss.

4.2  Dimensionen des »Doing family« in Pflegefamilien
  
 Ambivalente Findungsprozesse: Pflegeeltern als »Wahl-Eltern«
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rakteristisch	für	diesen	Punkt	formuliert	Familie	B.:	»Eine Woche später kam 
ein Anruf, wir haben hier ein Kind, das will niemand auf unserer Liste haben. 
Der ist besonders schwierig und man weiß gar nicht, was der für eine Perspektive 
hat. Und wollen Sie sich den nicht mal angucken?‹ Also mein Mann war empört, 
der hat gesagt: ›Ich guck mir das Kind doch nicht an, wenn das Kind kommen 
soll, dann kommt es, nicht, man kann sich das doch nicht aussuchen‹. Der hat 
sich richtig aufgeregt«	(I	X,	44	–	47).	Und	sie	entschuldigt	sich	dafür,	dass	sie	
ihr	zweites	Pflegekind	»anonym	angeguckt«	hat,	und	formuliert	stockend,	
nach Worten suchend »als Besucherin einfach unter vielen, um erstmal so, eine 
Antipathie von vorne herein auszuschalten, nicht, kann ja mal sein, dass man 
auch so eine Antipathie empfindet, und dann wollte ich nicht, dass die Kinder da 
irgendwas von mitkriegen«	(I	X,	120	–	1125).	

Auch	Frau	D.	findet	es	zweifelhaft,	ein	Kind	in	dieser	Weise	aussuchen	zu	
müssen: »Dann war er erst in einer Kurzzeitpflege, und da durften wir ihn dann 
anschauen. (…) Ich hab gesagt: ›Ist das ein Katalog?‹ Aber klar, wie will man 
sich ausdrücken?«	(I	M,	80-82).	Möglicherweise	liegt	hierin	auch	begründet,	
dass langsame Anbahnungen oft scheitern: Sei es, dass die Kinder schneller 
als	vorgesehen	darauf	drängen,	in	der	Pflegefamilie	bleiben	zu	können;	oder	
dass	es	die	Pflegeeltern	tun.	Frau	L.	sagt:	»Also ich mag keine Ablösungspro-
zesse. Genauso wie ich diese Anbahnungsphase fürchterlich finde. Also dieses 
Besuchen und dann weggehen und noch mal Besuch find ich fürchterlich, weil 
da lernt man sich ja nicht kennen. Das ist so künstlich, so aufgesetzt. Wenn ich 
weiß, jemand soll vermittelt werden, und wir haben noch einen Platz frei, der 
soll kommen, weil um so schneller lernen wir uns kennen«	(I	O,	364	-368).	

Eine gewisse Weise der Bedingungslosigkeit entsteht, wenn der Prozess 
des	Vertrautwerdens	von	Kindern	mit	ihren	Pflegefamilien	gelingt.	So	kann	
man	die	Aussagen	von	Frau	Z.	lesen,	in	deren	Familie	inzwischen	vier	Pflege-
kinder	leben.	Das	erste	Pflegekind	war/ist	schwer	krank.	Die	Familie	wollte	
dennoch	ein	zweites	Kind	aufnehmen;	denn	gerade	für	das	kranke	Kind	»soll	
ein	Stück	normale	Familie	sein«.	Das	Jugendamt	versprach,	ein	»gesundes«	
Kind zu vermitteln, »so als Ausgleich (lacht), und unser damals vermitteltes 
›gesundes‹ Kind ist auch ein ADHS-Kind, ist hyperaktiv ohne Ende, hat eine 
Lernbehinderung, ist ein FAE-Kind (fetale Alkoholschädigung), was wir in-
zwischen wissen…Und die ist ein absolut liebenswertes Kind, die wir nie mehr 
hergeben würden, die einen unglaublichen Charme hat, aber die wahrscheinlich 
nicht allein leben können wird. Und – ja, ist einfach eine Tolle! Sie ist trotz 
allem eine ganz eine Tolle! Die wickelt ihren Papa um den Finger, (…) Ja. Aber 
sie ist mega-anstrengend. Also die Lisa schläft zum Beispiel keine Nacht durch, 
die wird jede Nacht x-mal wach, hat Angstzustände, und gleichzeitig kann man 
sie nicht allein lassen, weil die (…) sieht ein Feuerzeug und zündelt erst mal, 
bevor sie nachdenkt, was da passieren könnte. (…) Sie braucht einfach rund um 
die Uhr jemand, der – nach ihr kuckt. (…) Wir haben eigentlich nur Kracher-
Kinder (lacht). Ganz liebe, aber alle vier Kracher-Kinder (lacht)«	(I	A,	371-374,	
397-403).	

Im	schlechtesten	Fall	allerdings	passiert	das	Gegenteil.	Frau	G.	formuliert	
aufgrund von Schwierigkeiten mit den Besuchskontakten von Herkunftsel-
tern: »Wenn ich damals schon gewusst hätte, was auf mich zugekommen wäre, 
was ich heute weiß, hätte ich, glaub ich, die Sandra nicht genommen. Also den 
ganzen Ärger, den ganzen – pah, nee! Ich glaub, ich hätte die Sandra nicht 

genommen«	(I	H,	281-284)	–	und	sie	betont	im	Interview	an	verschiedenen	
Stellen	die	vergleichsweise	»Normalität«	ihrer	zwei	Pflegekinder,	d.h.	diese	
entsprechen	gesellschaftlichen	Normen.	

Wie	sehr	die	biologische	Verwandtschaft	doch	eine	Rolle	spielt,	wird	in	den	
Interviews mit den Pflegeeltern deutlich, da in unterschiedlicher Weise auf 
dieser	Folie	thematisiert	wird:	Was	hat das Kind von mir/von den Herkunfts-
eltern?	Im	Falle	des	Scheiterns	der	Pflege	wird	einem	Kind	z.	B.	»kriminelle	
Energie«	und	defizitärer	Umgang	mit	Geld	zugeschrieben,	und	dies	soll	
es	aus	der	Herkunftsfamilie	»geerbt«	haben.	Dies	drückt	auch	die	Enttäu-
schung über das Scheitern als Pflegemutter aus und ist eine Art Entschuldi-
gung	dafür,	dass	die	Pflege	nicht	»erfolgreich«	war.	Oder	es	wird	die	Angst	
formuliert,	dass	die	Kinder	in	die	Fußstapfen	von	Herkunftseltern	treten	
könnten,	die	doch	zumeist	in	irgendeiner	Hinsicht	ein	Leben	führen,	das	als	
gesellschaftlich	randständig	gilt.	Diese	Angst	begleitet	fast	alle	Pflegeeltern	
und wird manifest vor allem in der Pubertät, wenn sich die Kinder in ihren 
Ausdrucksweisen	mit	ihrer	Herkunft	neu	auseinander	setzen.	

Positiv dagegen thematisiert eine Pflegemutter: »Und dann hat er (Pflege-
sohn) nur gesagt: ›Na ja, das müssen ja wohl Zupfer gewesen sein, sonst hätte ich 
ja keinen so einen blöden Namen.‹ Also er zieht halt alles total runter so, was mit 
seiner Herkunft zusammenhängt, und dann hab ich gesagt: ›Conny, es ist egal, 
wie es ist, aber dein gutes Aussehen, deine Sportlichkeit, dieses ganze Positive, 
das hast du von deinen leiblichen Eltern mitgekriegt, nicht von uns! Das hast 
du von deinen leiblichen Eltern!‹«	(I	D,	153-159).	Dieses	formuliert	sie	auf	dem	
Hintergrund dessen, dass sie sich ihrer vorrangigen Mutterrolle sehr sicher ist, 
da	es	keinen	Kontakt	zu	den	Eltern	gibt.	Oder	umgekehrt	wird	betont,	dass	
das	Kind	»nichts«	von	der	Mutter	hat:	»Die Mutter ist schwerstbehindert, ist 
aber nicht übertragbar aufs Kind gewesen, (…) das Kind war komplett in Ord-
nung! … Und wir haben ja die Mutter ein-, zweimal gesehen, oder ich hab sie 
mehrmals gesehen, …, dann könntest du nicht meinen, dass das die Mutter vom 
Daniel ist. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Keine Ähnlichkeit, nichts, gar 
nichts! Der muss also wirklich alles vom Vater haben. Da ist nichts dabei« (I H, 
85-86,	222-228).	Diese	Eltern	haben	ein	Familienbild,	das	sehr	starre	Grenz-
ziehungen nach außen beinhaltet, unter anderem mit dem Ziel, das Kind zu 
adoptieren.16	Der	Vater	dieses	Kindes	ist	unbekannt;	und	gerade	seine	Unbe-
kanntheit	erlaubt	es,	ihn	sich	der	eigenen	Lebensführung	näher,	»verwandter«	
vorzustellen.	Ähnlich	formulieren	sie	auch	in	Bezug	auf	das	zweite	Pflege-
kind: »Die	(leibliche	Mutter)	hat so wirklich so lange verzottelte Haare, Zähne, 
das sind die reinsten Nägel, wo die im Mund hat, quittegelb, Fingernägel lang, 
total gelb, daran siehst du also die Zigaretten und sie raucht ja wie ein Schlot – 

Ähnlichkeit – »Verwandtschaft« – herstellen15

B.4.2B.4.2

15 Knecht u.a. (2007) sprechen in diesem Zusammenhang von »Doing kinship«. 
16 Sie erzählen mit Empörung bspw. auch von dem riesenlangen Fragebogen, den sie ausfüllen sollten 
bei ihrem ersten Antrag auf Adoption eines Kindes, den sie zunächst zurückziehen, weil sie die 
Einmischung des Jugendamtes nicht akzeptieren können. Sie gehören zu den von Blandow (2006) 
»traditionelle Bewerberschichten« genannten Pflegeeltern, »Personen, die nach einem ungestörten 
und anhanglosen Kleinkind suchen, sich zumeist schon nach dem ersten Kontaktgespräch mit einem 
Pflegekinderdienst von sich aus enttäuscht abwenden« (ebd., S. 7).



236 Die Pflegefamilie als Gestaltungsleistung 237 Die Pflegefamilie als Gestaltungsleistung

wirklich unterste Schicht, eine Riesen-Nase, also – und die Sandra (Pflegetoch-
ter), das ist ein hübsches Mädel! Also – wobei die jetzt mehr so nach der Oma 
geht, so vom Aussehen her… Von ihrem Vater hat sie eigentlich auch wenig«  
(I	H,	963-969).	Andererseits	entsteht	das	Gefühl	von	Gemeinsamkeit	auch	
aus	der	Freude	darüber,	dass	die	Kinder	viel	annehmen	von	den	Pflegeeltern,	
das	wird	immer	wieder	als	positiver	Effekt	thematisiert:	»Das finde ich gerade 
bei den Kindern, die länger bei uns sind, das eigentlich Schöne, dass man sieht, 
dass die – es sind nicht unsere eigenen, also keine leiblichen Kinder – aber man 
sieht vom Verhalten her, dass sie Sachen von uns kopiert haben. … Wenn die mit 
anderen reden: Aha, das hat er von mir oder von meinem Partner, und das finde 
ich eigentlich ganz schön zu sehen«	(I	S,	S.	10).	

Auch wenn Herkunftseltern einen Platz behalten im Leben der Kinder, wird 
ein	Pflegekind	durchaus	zu	»meinem«	Kind,	insbesondere	wenn	sich	Pflege-
eltern	ihrer	Elternschaft	sicher	sind,	wie	z.	B.	Frau	S.:	»Weil Michael richtet 
sich dann natürlich nach mir. Und nicht nach seiner Mutter. … Und da sieht er 
halt auch – weil mein Michael ist auch ein Kind, der hat dadurch seine Grenzen 
kennen gelernt. Also der weiß genau – dem vertraue ich da auch unglaublich 
viel«	(I	E,	640-643).	Aber	das	»mein	Michael«	rutscht	gewissermaßen	nur	
nebenbei	heraus,	wie	mit	einer	kleinen	Frage	in	der	Stimme:	»Darf	ich	das?«	
Gerade	Pflegeeltern,	die	sich	sehr	darum	bemühen,	die	Herkunft	der	Kinder	
nicht	zu	tabuisieren,	sind	hier	im	Konflikt,	so	Herr	R.:	»Letztes Mal am (Pfle-
geeltern-)	Stammtisch (…) habe ich gesagt, ›Ich kann nicht, weil meine Kinder‹ 
– und dann die Anderen: ›Das sind ja gar nicht deine Kinder‹. Da habe ich 
gesagt: ›So lange die bei uns sind, sind das meine Kinder‹«	(I	S,	S.	5).	Die	Frage	
ist, ob es nicht für die Kinder letztlich doch auch besser ist, wenn sie von den 
Pflegeeltern	als	die	»Ihren«	in	diesem	begrenzten	Sinn	gesehen	werden,	ihre	
Zugehörigkeit	nicht	in	Frage	gestellt	wird,	und	dennoch	ihre	Herkunft	nicht	
abgewertet	wird.	

Frau	V.	wiederholt	im	Interview	einerseits	mehrfach,	wie	sehr	ihr	Pflege-
sohn an seiner alkoholabhängigen Mutter hängt: »Und da merkt man halt 
immer, es zieht ihn hin. Er gibt es überhaupt nicht zu, er findet die so blöd, und 
alles ist blöd, was die so macht, aber zieht ihn wie ein Magnet hin«, was Zwei-
fel	in	ihr	auslöst:	»Aber ich denk halt immer, hoffentlich mach ich nix falsch« 
(I	M,	273-284).	Um	so	größer	ist	ihre	Freude,	wenn	sie	den	Kumpels	von	
ihrem	Pflegesohn	als	»Meine	Mama«	vorgestellt	wird,	und	der	Pflegesohn	
auch	die	in	der	Pflegefamilie	lebenden	Geschwister	als	»seine«	bezeichnet:	
»Aber sie	(leibliche	Mutter)	kritisiert ihn nur immer. Und sagt: ›Ja, Stefan, Du 
hast ja gar nix mit deinen kleinen Schwestern am Hut!‹ und dann hat er zu ihr 
echt am Telefon gesagt – ich hab jetzt gedacht, mein Herz bleibt stehen: › Meine 
Geschwister sind jetzt Simon, Florian und Elias‹.« – die weiteren Kinder in der 

Pflegefamilie	(I	M,	639-642).17	Die	entstehende	Zugehörigkeit18 des Kindes 
muss nicht unbedingt einen Ausschluss der Herkunftsmutter bedeuten: »Weil 
sie hat das Kind geboren und sie ist die Mutter!«	sagt	Frau	P.,	und	unterstützt	
Umgangskontakte	im	Interesse	des	Kindes.	Aber	wenn	die	leibliche	Mutter	
das Kind wieder zu sich nehmen wollen würde, »dann würde ich kämpfen um 
mein Kind«	(I	N,	838;	875).	

Die	sich	entwickelnde	Zugehörigkeit	der	Kinder	hat	auch	einen	Aspekt	
von	»lebenslang«	sich	den	Kindern	verpflichtet	fühlen:	Familie	zu	sein,	ist	
etwas	fürs	ganze	Leben,	wird	als	nicht	begrenzt	angesehen.	Auch	wenn	dieses	
oft nicht durchzuhalten ist, zumindest formuliert man die Absicht oder leidet 
unter der Begrenztheit: »Marcel ist ja eigentlich nicht mehr mein Kind. In dem 
Moment, wo sie wechseln	(in	diesem	Fall	in	eine	Einrichtung), laut Amt ist 
man nichts mehr. Neulich hat mal jemand zu mir gesagt: ›Was haben Sie denn 
noch mit dem Marcel zu schaffen, der ist doch weg‹. Na wissen Sie, der bleibt 
immer mein Kind, ob der hier ist oder nicht hier ist. … Und wenn der jetzt eine 
Hose braucht, geht alles auf meine Kosten … Na was macht Muttern: geht los 
und kauft erstmal …«	(I	Z,	584-590).	Wenn	die	Integration	glückt,	dann	wird	
aus	der	selbst	gewählten	Aufgabe	sozusagen	eine	Art	»Schicksal«,	das	einen	
das	ganze	Leben	lang	begleitet,	nicht	wieder	loslässt.	Selbst	Pflegefamilien,	
die	sich	als	eher	professionell	verstehen,	betonen	in	den	Interviews	lange	Ver-
bundenheit	und	die	Freude,	jetzt	die	Enkelkinder	zu	erleben.	Einerseits	sagt	
Frau	M.:	»Also ich kann zulassen, dass sie Kontakt zu ihren leiblichen Eltern 
haben, diese Distanz ist da. Sie haben gewisse Wärme hier, aber sie müssen nicht, 
sagen wir mal so, in die Familie eintauchen, sondern dürfen hier leben.« (I O, 
37-40).	Aber	trotz	der	beruflichen	Distanz	spricht	sie	über	ihre	große	Freude,	
dass	eine	Pflegetochter	sie	zur	Geburt	des	ersten	Kindes	mitgenommen	hat.	
»Und ja dieses Enkelkind ist immer noch mein Sternchen. Also die wird 5. Ja, 
und wenn das Kind Oma sagt, geht mein Herz auf«	(I	O,	228-230).	Sie	ist	also	
zur	Groß-Pflege-Mutter	geworden	und	genießt	es,	dass	auch	am	Heiligabend	
einige von den ehemaligen Pflegekindern kommen und sie zusammen als 
Familie	feiern.	Und	obwohl	die	Kinder	leibliche	Mütter	haben,	ist	sie	diejeni-
ge, die am Muttertag Blumen erhält: »Aber wenn sie denn doch ungefragt alle 
angetrabt kommen (…) und obwohl sie ihre leiblichen Mütter haben, kommen 
sie hierher, find ich schon toll«	(ebd.,	231-233).	

Aber	auch	der	Zweifel	gegenüber	den	rechtlich-strukturellen	Vorausset-
zungen wird formuliert, die bestimmen, dass Pflegeverhältnisse offiziell mit 
dem	18.	Lebensjahr	beendet	sind,	außer	in	begründeten	Ausnahmen:	»Weil 
irgendwann kommt der Gedanke: Jetzt geht der Sven in zwei Jahren weg, und 
man merkt irgendwie, man hat den Kerl lieb gewonnen, man macht sich Sorgen, 
was passiert mit ihm – und da muss man immer ein wenig im Hinterkopf behal-
ten: Das ist nicht dein Kind, nicht?«	so	Pflegevater	M.	(I	J,	1160-1163).	 

17 Geschwisterbeziehungen tragen in hohem Maß zu den Herstellungsprozessen von Herkunfts- und 
Pflegefamilien als Familie bei, sei es über Treffen der leiblichen Geschwister, die in Pflege oder noch 
zuhause leben, sei es über die Entwicklung eines Wir-Gefühls zwischen leiblichen Kindern von Pflegeel-
tern und Pflegekindern, Frau B. formuliert: »Die haben wirklich so ein Wir-Gefühl entwickelt in unserer 
Familie, ja und da bin ich total stolz drauf. Dass die sich gegenseitig wirklich akzeptieren und gerne ha-
ben«. Leibliche Kinder erleichtern die Integration in hohem Maß, dürfen aber nicht überfordert werden 
mit Verantwortung (vgl. Abschnitt zu Geschwistern).
18 Mit dem Begriff »Zugehörigkeit« ist nicht Besitzhaftigkeit gemeint, sondern er fasst das Ergebnis des 
»Sich-Zugehörig-Machens« zusammen.
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Und	sein	Pflegesohn	weigert	sich	anscheinend	nach	Aussage	des	Vaters,	sich	
mit dem Weggehen am Ende der Lehre mit 18 ½ Jahren auseinander zu set-
zen: »Da hab ich mit ihm versucht zu diskutieren. Und da war halt einfach: ›Na 
ja, schauen wir mal, ich bleib bei euch.‹ Ja. Ich hab da gar nix jetzt mal dazu 
gesagt«	(ebd.	611-613).	

In	der	Pubertät	allerdings	wird	die	Zugehörigkeit	oft	in	Frage	gestellt,	
gerade	auch	von	den	Kindern:	Bin	ich	wirklich	Teil	dieser	Familie?	Pflege-
kinder	erleben	an	diesem	Punkt	eine	Art	»doppelter	Fremdheit«:	Sie	sind	we-
der	psychosozial	noch	biologisch	»wie	die	Eltern«	–	seien	es	die	Pflege-	oder	
die	Herkunftseltern	und	beginnen	manchmal,	sich	mit	einer	Seite	zu	(über-)	
identifizieren	gegen	die	andere.	Diese	Infragestellung	ihrer	Leistung	als	Fami-
lie	ist	für	Pflegeeltern	dann	manchmal	extrem	schmerzhaft	(vgl.	Kap.	C.9.6).	

Die	Ambivalenzen	der	Zugehörigkeit	treten	noch	deutlicher	hervor,	
wenn	die	Kinder	Schwierigkeiten	machen.	Dann	wird	die	Verantwortung	
auf verschiedenen Ebenen, sowohl materiell als auch emotional abgewogen: 
»Wenn der einfach dann Scheiße baut mit 18 Jahren, bin ich nicht mehr unter-
haltsverpflichtet. Er erbt auch von mir nichts!« – so die materielle Seite, von 
Frau	E.	formuliert,	aber	dennoch	hat	sie	ein	Testament	gemacht,	in	dem	ihr	
Pflegesohn	bedacht	ist	(I	L,	628-640).	Herr	M.	betont	die	emotionale	Seite	
gegenüber	dem	Pflegesohn,	der	mit	13	Jahren	in	die	Familie	kam:	»Wenn 
wirklich mal irgendwann so ein Problem ist, wo man keine Lösung findet, dann 
sag ich zu meiner Frau: › Mensch, jetzt komm, warum müssen wir uns da jetzt 
rumstreiten? Das bringt sowieso nix. Ist ja nicht unser Kind. So ungefähr. Aber 
andererseits – man liegt im Bett und wartet, dass er heimkommt, man macht 
sich Gedanken, man hat Angst. … Das waren auch wieder so vier Stunden, wo 
ich wach im Bett gelegen war. … Da denk ich nicht, ist wurscht, ist nicht mein 
Kind«	(I	J,	14000-1403).	Und	er	erzählt,	wie	er	einige	Male	nachts	losgefahren	
ist,	seinen	Pflegesohn	zu	suchen.	Aber	dennoch	macht	er	einen	Unterschied	
im	Verhältnis	zu	den	eigenen	Kindern,	er	denkt	nicht,	was	er	selber	falsch	
gemacht hat, sondern »Ich denk nur: Was macht er denn jetzt schon wieder für 
einen Unsinn?«	(ebd.,	1411).	

Auch	die	unterschiedlichen	Formen	der	Namensgebung	zeigen	den	Findungs-
prozess	als	Familie.	Namen	haben	eine	hohe	symbolische	Bedeutung	im	Pro-
zess	des	»Doing	family«,	sie	repräsentieren	Zugehörigkeiten,	wie	die	folgenden	
Beispiele	zeigen:	Auf	der	einen	Seite	findet	sich	z.	B.	bei	einigen	Pflegeeltern	
der gute Wille und die rationale Einsicht, den Kindern die eigenen Eltern 
nicht	wegnehmen	zu	wollen	durch	die	Benennung.	Herkunftsmütter	dürfen	
auch	vom	Namen	her	die	»Mama«	bleiben.	Aber	manchmal	verwirrt	dieses	
die	Kinder,	die	eher	die	alltägliche	Fürsorge	mit	»Mama«	verbinden.	Die	
Pflegemütter wiederum sind glücklich und fühlen sich geschätzt, wenn die 
Kinder ihnen doch diesen Platz einräumen: »Und also ich möchte jetzt nicht, 
dass er ›Mama‹ zu mir sagt, sondern ich bin halt die Gundel, auch für den 
kleinen Dennis … Nee, weil wir es einfach nicht sind! Also dazu hab ich zuviel 
einfach gelesen (lacht), dass man da einfach, sie haben ihre Eltern, und wir sind 

die Pflegeeltern! Auch wenn ich gern hätte, dass es vielleicht auch meine Kinder 
wären, aber – Na ja auf alle Fälle stellt er mich dann, wenn ich mit ihm so in 
der Stadt bin und seine Kumpels da kommen so vor: ›Ja, das ist meine Mama.‹ 
Das erste Mal hab ich gedacht: Huh! Was für ein Kompliment! Nicht?« (I M, 
435-437;	vgl.	dazu	auch	C.6.1).	Die	Lösung	des	Problems	der	Benennung	von	
Herkunftseltern	und	Pflegeeltern	hat	viele	Facetten:	
•	 Man	bleibt	beim	Vornamen,	wie	im	vorherigen	Zitat;	
•	 Es	werden	unterschieden	bspw.	»Mama	Rita«	(Pflegemutter)	und	»Mama	

Lisa«	(leibliche	Mutter)«	oder	die	»erste«	oder	auch	»echte«	und	die	»zwei-
te«	Mama;	

•	 Es	werden	altersspezifische	Unterschiede	gemacht:	die	Größeren	sagen	den	
Vornamen	der	Pflegemutter,	die	Kleinen	sagen	»Mama«,	von	der	dann	die	
»Bauchmama«	unterschieden	wird.	

•	 Es	erhält	die	leibliche	Mutter	den	Vornamen,	die	Pflegemutter	ist	ein-
deutig	»Mama«:	»Mutter kann man zu ihr nicht sagen! Das hat sie verwirkt, 
jemals Mutter, dass jemand zur ihr Mutter sagt. … Und dann haben wir von 
vorne herein gesagt: ›In Ordnung, wir sind Mama und Papa, weil Du ja bei 
uns aufwächst und Helene und Karl (leibliche	Eltern), das sind Helene und 
Karl‹. Und das macht sie heut noch, sie spricht sie nur mit dem Vornamen 
an«	(I	H,	1038-1040;	1055-1059).	

Welchen	»Nachnamen«	sollen/wollen	die	Kinder	annehmen,	wenn	sie	dau-
erhaft	in	einer	Pflegefamilie	leben?	Auch	dies	ist	ein	weiteres	Feld	der	Her-
stellung	von	familialer	Zugehörigkeit	mit	sehr	unterschiedlichen	und	indi-
viduellen	Perspektiven.	Die	Lösungen	sind	sehr	verschieden,	aber	an	diesem	
Punkt wird auch deutlich, in welch hohem Maß die Kinder beteiligt sind am 
Doing	family:	
•	 Die	Namen	werden	nicht	geändert/angepasst.	
•	 Die	Kinder	verwenden	einen	»Doppelnamen«,	so	wie	Frau	J.	es	schildert	

in Bezug auf ihre vier Pflegekinder: »Sie spielen so mit den Namen rum, 
also – eben dadurch, dass sie alle vier die gleiche Situation haben, manch-
mal da stehen sie halt im Bad und – und tun so: ›Wie heißt denn deine erste 
Mama?‹ Und dann sagt die Luisa: ›Meine erste Mama heißt Monika.‹ Und 
dann kommt eine gerannt und sagt: ›Wie heißt denn eigentlich unsere erste 
Mama?‹ Aber nur damit sie das Spiel mit den Namen mitmachen kann. Aber 
mehr kommt da überhaupt nicht. Die zwei Jüngsten sind nur ganz entsetzt 
über ihren Namen und jetzt machen sie halt einen Doppelnamen draus« (I A, 
1095-1105).	

•	 Die	Kinder	verwenden	selber	in	der	Schule	bspw.	einfach	den	Namen	der	
Pflegefamilie,	ohne	dass	er	offiziell	geändert	wurde.	Frau	K.:	»Sie (Pfle-
gekind)	hat sich immer gewünscht, dass sie den gleichen Namen wie ich hat. 
Das wollte sie unbedingt. … sie hat immer ihren Vornamen und meinen 
Nachnamen geschrieben. Und da hat sie immer in der Schule Ärger gekriegt. 
Und ich konnte es den Lehrern nicht begreiflich machen, dass sie sich da-
mit nur selber schaden. Weil das ging gleich morgens los, ein Arbeitsbogen, 
›schreibt euren Namen‹, sie schreibt meinen Namen, es gibt Ärger, daraufhin 
verweigert sie den Rest des Tages. Und ich finde, man hätte dem aus dem Weg 
gehen können, indem man das einfach akzeptiert hätte mit dem Namen«  
(I	X,	301-310).	

19 Zu den rechtlichen Aspekten der Namensgebung vgl. C.11
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• Die Pflegefamilie oder die Kinder selber bestehen auf Namensänderung 
aus	unterschiedlichen	Gründen,	sei	es,	um	eine	adoptionsähnliche	Situ-
ation	zu	leben,	sei	es,	um	die	Kinder	vor	neugierigen	Fragen	Anderer	zu	
schützen, sei es in Konkurrenz zur Herkunftsfamilie, um dieser deutlich 
zu	machen,	dass	das	Kind	jetzt	zur	Pflegefamilie	dazu	gehört,	sei	es,	um	
die	Integration	zu	fördern	oder	sichtbar	zu	machen	oder	um	die	Bitte	
der	Kinder	zu	erfüllen.	So	wünscht	sich	z.	B.	der	10	Jahre	alte	Kevin,	der	
bereits viele Wechsel und Abbrüche erlebt hat und seit einem Jahr in einer 
neuen	Pflegefamilie	lebt,	deren	Namen	zu	übernehmen.	Von	einer	ihn	
betreuenden	Heilpädagogin	wird	er	als	»bindungsunfähig«	eingeschätzt,	
die	Möglichkeit,	dass	er	sich	wirklich	in	die	Familie	integriert,	wird	
bezweifelt.	Kevin	möchte	jedoch	den	Familiennamen	der	Pflegefamilie	
unbedingt annehmen, was die MitarbeiterIn im Jugendamt kategorisch 
ablehnt,	weil	sie	denkt,	er	würde	zu	schnell	»wir«	sagen	in	der	Pflegefami-
lie	und	dass	es	»seine«	Familie	sei.	Der	Wunsch	nach	Namensänderung,	
der sicherlich ein großes Bedürfnis des Kindes nach Sicherheit und Zuge-
hörigkeit	bedeutet,	wird	hier	nicht	ernst	genommen,	sondern	tendenziell	
negativ	bewertet.	

In Bezug auf die Namensgebung zeigen sich Bedürfnisse von Kindern, Eltern 
und	Pflegeeltern,	wer	man	sein	möchte	in	Bezug	auf	die	Pflegefamilie.	Eltern	
kämpfen	möglicherweise	darum,	dass	das	Pflegekind	den	Herkunftsnamen	
behält,	also	»ihr«	Kind	bleibt.	Auch	Loyalitätskonflikte	der	Kinder	können	
sich	hier	manifestieren,	die	von	den	Pflegeeltern	und	den	Fachkräften	behut-
sam	und	aufmerksam	begleitet	werden	müssen.	

Wenn Pflegekinder auf Dauer in einer Pflegefamilie leben und in ihr inte-
griert	sind,	stellt	sich	die	Frage	der	Gleichbehandlung,	sowohl	emotional	wie	
materiell, sei es gegenüber leiblichen Kindern der Pflegefamilie, sei es gegen-
über	anderen	Kindern	im	sozialen	Umfeld.	Auch	hier	lassen	sich	vielfältige	
und	auch	ambivalente	Aspekte	des	»Doing	family«	konstatieren.	Frau	R.	re-
flektiert die Schwierigkeiten folgendermaßen: »Wir haben die (Pflegesohn und 
leiblichen	Sohn) auch lang so als – so zwillingsmäßig behandelt. (…) Zu Anfang 
wollte ich es halt richtig machen, wollte immer gerecht sein und beide gleich 
behandeln. Aber es ist, man muss schon auch auf die leiblichen Kinder bisschen 
kucken, wie es denen so damit geht. Denn die Pflegekinder sind doch immer sehr 
dominant, die haben doch sehr viel Aufmerksamkeit. Und die eigenen müssen 
zurückstecken«	(I	I,	105-107;	116-120).	Neben	der	beziehungsmäßigen	muss	die	
materielle	Gleichbehandlung	geklärt	werden:	Steht	dem	Pflegekind	genau-
so	viel	zu	wie	anderen?	Herr	M.	z.	B.	möchte,	dass	sein	Pflegesohn	genauso	
ausgestattet ist wie andere Kinder in seinem Alter, damit er sich nicht be-
nachteiligt	fühlt	und	gibt	ihm	Geld	weit	über	das	Pflegegeld	hinaus,	dass	er	
vom Jugendamt erhält: »Na ja, so ein 16-Jähriger kostet viel Geld. … So ein 
Kind hat ein wenig Ansprüche, der möchte auch einmal einen MP3-Player, der 
möchte einmal ein Digital-Foto… Das Jugendamt sagt, ich verwöhne den! Ich 
kenne Familien, da kriegen die Kinder überhaupt nix! Ich weiß nicht, ob das 
richtig ist. Da darf der 16-Jährige nicht einmal weg! Der muss im Hof bleiben 

bei den kleinen Kindern und muss da aufpassen. Der darf einmal in der Woche 
ins CVJM-Heim und darf da bedienen… Das ist der falsche Weg, find ich« (I J, 
979;	987-993).	

Geht	es	um	Erbschaften	oder	größere	Geschenke,	werden	aber	Unter-
schiede	auffällig;20 die Kinder sind dann nicht mehr gleich, was von den El-
tern	durchaus	mit	schlechtem	Gewissen	wahrgenommen	wird.	Ein	Pflegeva-
ter	macht	sich	folgende	Gedanken:	»Dann denk ich, ja Herrgott, ist irgendwas 
schief gelaufen, dass er doch immer wieder nur dieses Pflegekind war? Da haben 
wir den Eigenen das Auto gekauft (zum	bestandenen	Abitur). Und dann, wenn 
mein Pflegekind soweit ist, ja warum kriegt er dann nicht auch ein Auto? Das 
kann einfach nicht sein, wenn ich einem Kind was ermögliche, muss ich das dem 
anderen Kind auch ermöglichen. Ja und dann denk ich, manchmal braucht man 
sich nicht so zu wundern, weil das geht ja in anderen Sachen wahrscheinlich, in 
anderen Bereichen auch so! Dass die Kinder das spüren, dass Unterschiede sind. 
Und dann denk ich immer, nee, ich denk, bei uns läuft es nicht so« (I	N,	760-
768).	

In den Pflegefamilien gibt es aber schlicht und einfach auch materielle 
Grenzen,	die	Pflegekinder	so	zu	behandeln	wie	die	eigenen	biologischen	Kin-
der.	Da	entstehen	dann	Zweifel	und	Schuldgefühle	von	Pflegeeltern	in	Bezug	
auf	die	von	ihnen	wahrgenommene	Ungerechtigkeit.	Eine	Pflegemutter	
berichtet: »Ich mein bei uns, wir halten sie gleich: Wenn die (leiblichen	Kinder) 
was bekommen, kriegt er auch was, ne? Oder Geburtstag oder so… Aber wie ge-
sagt, Thomas (ältester	Sohn)	hat Abitur gemacht, mein Gott, da hat er halt jetzt 
ein bisschen was mehr bekommen… Das kann ich mir beim Peter (Pflegekind) 
nicht leisten! … Also wo ich denke, der Peter, wenn er will, kann er so lang in 
dem Haus wohnen, aber er wird halt nix erben. Weil das Haus gehört ja meinem 
Mann und den zweien (leiblichen	Kindern). Keine Ahnung, wie das wird! Aber 
da hab ich mir auch schon Gedanken gemacht. Weil ich möchte halt keinen 
benachteiligen, ne? Also wie gesagt, das hört sich jetzt für mich schon wieder ne-
gativ an, aber irgendwo ist es halt so, ne? Es ist halt einfach so! Er ist nicht unser 
eigenes Kind. So blöd wie sich das jetzt anhört, auch für mich selbst, wenn ich es 
sag, aber – ich denke, da bin ich dann schon wieder so zu gefühlsmäßig! Da muss 
ich vielleicht auch manchmal ein wenig so sagen: Ja – er ist unser Pflegekind, 
wir machen das gerne, aber er ist jetzt nicht ein berechtigter Partner, um was zu 
erben vielleicht. Aber andererseits denk ich halt immer so: Ach Gott, das kann 
ich doch nicht machen! Der muss doch das Gleiche kriegen wie die anderen auch! 
Aber ich meine, du bist ja nicht, du bist ja kein Millionär!«	(I	N,	1215-1247).	Die	
Grenzen	der	Zugehörigkeit	werden	eben	auch	durch	materielle	Bedingungen	
gesetzt	–	und	auch	als	schmerzlich	erlebt,	was	wiederum	paradoxerweise	ein	
Zeichen	eines	gelingenden	Prozesses	von	»Doing	family«	ist.	

Die	Betonung	von	Familie	als	alltäglicher	Herstellungsleistung	enthält	noch	
einen	weitere	Dimension:	Das	Besondere	an	Familie	ist	zudem,	dass	sie	nicht	
»auf lineare Zweckerfüllung zielt, sondern auf emotionale und körpergebundene 
Prozesse, deren besondere Qualität und Sinngebung gerade darin besteht, nicht 

Die Frage der Gleichbehandlung

20 Vgl. Lettke (2007): Erbschaften als sensibler Indikator für Familienbeziehungen
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rational kalkuliert zu sein, sondern zu ›geschehen‹, (deshalb) erfolgt das Do-
ing family nicht unbedingt stets zielgerichtet, intentional und geplant, sondern 
häufig beiläufig. Dabei sind Prozesse der Herstellung von Familie oft ›vermischtes 
Tun‹, indem beispielsweise Trösten und Zuhören während der Essenszuberei-
tung stattfinden. Von großer Bedeutung für das Doing family sind beiläufige, 
ungeplante Interaktionen, also der Austausch über allgemeine Begebenheiten, 
Befindlichkeiten und Trivialitäten (Marchena	2004)«	(Jurczyk	u.a.	2009:	68f,	
Hervorhebung	d.Vf.).21	Gerade	die	immer	wieder	wiederholte	gewissermaßen	
»leichte«	Zugewandtheit	von	Pflegeeltern	zu	den	Kindern	in	den	alltäglichen	
Interaktionen, die Routine von wiederholten Abläufen kann es Kindern 
erleichtern, allmählich ihre aus der Belastung heraus entstandenen für die 
Umwelt	teils	sehr	schwierigen	Verhaltensweisen	abzulegen,	einen	anderen	
Entwicklungsweg	zu	beginnen.	Der	Umgang	mit	den	oft	sehr	wütenden	oder	
auch teils bizarren emotionalen Reaktionen der Pflegekinder im alltäglichen 
Ablauf – und den eigenen emotionalen Reaktionen darauf – ist ein äußerst 
wichtiger	Aspekt	der	Integration	der	Kinder.	Erforderlich	ist	ein	hohes	Maß	
an	Situationsbezogenheit,	Flexibilität,	Geduld	und	Humor.	Frau	R.	schildert	
den sanften Sog alltäglicher Interaktionen folgendermaßen: Sie erzählt, dass 
die	eigenen	Kinder	z.	B.	im	Alltag	ignorieren	sollen,	wenn	ein	Pflegekind	zu	
Beginn sie beschimpft: »Und wenn die grundlos beschimpft werden, weil das 
Kind kennt das von zu Hause nicht anders, außer mit Kraftausdrücken um sich 
zu werfen. Dann müssen (…) die eigenen auch so eine Einsicht haben, die kann 
nicht dafür. Warten wir mal zwei Wochen, wir ändern einfach das Vokabu-
lar, das wird schon«	(I	R,	788-791).	Die	Begleitung	der	Pflegeeltern	dabei,	im	
Alltag mit den jeweiligen Reaktionen umzugehen, ist ein essenzieller Bei-
trag	der	Pflegekinderhilfe	zum	Gelingen	von	Pflegeverhältnissen,	das	zeigen	
internationale	Forschungsergebnisse	(vgl.	dazu	z.	B.	Fisher	u.a.	1999,	2000;	
Dozier	u.a.	2002a,	2002b;	Fisher/Stoolmiller	2008;	vgl.	C.5).	Gerade	die	
Beiläufigkeit der Reaktion verhindert eine Beschämung der Kinder, die sich 
so	nicht	als	»Objekte	der	Erziehung«	behandelt	fühlen	müssen.	So	entstehen	
Lernprozesse,	die	quasi	»nebenbei«,	nicht	bevormundend,	nicht	von	oben	
herab belehrend erfolgen, sondern die Selbstwirksamkeit der Kinder stärken 
(vgl.	auch	unten,	4.4).

Ein	Aspekt	des	»Doing	Family«	in	Pflegefamilien	ist	die	Überwindung	der	
Fremdheit	im	körperlichen	Annähern.	Da	die	Selbstverständlichkeit	der	bio-
logisch-körperlichen	Verwandtschaft	nicht	gegeben	ist,	muss	das	»Sich-Rie-
chen-Können«	bewusst	hergestellt	werden.	Herr	G.	bringt	es	folgendermaßen	
auf	den	Punkt,	was	Pflegeeltern	können	müssen:	»Ich vergleich das manch-
mal so: Sie müssen von einem Teller essen können. Dann kann man so was (als 

Pflegefamilie	leben)	machen. Oder aus einem Glas trinken können von jemand 
anderem. (...) Also wenn eine Pflege auf Dauer angelegt ist, dann muss man sich 
das vorher überlegen, kann ich von dem sein Teller essen, kann ich von dem sein 
Glas trinken.«	Und	seine	Frau	ergänzt:	»Kann ich‹s ertragen, dass er bei mir 
im Bett schläft«	(I	V,	724;	779-782).	Probleme	des	Näherkommens	werden	
von	Familie	S.	z.	B.	auf	den	Körpergeruch	bezogen,	der	sich	selbst	durch	
»Waschen«,	das	hier	fast	symbolisch	für	den	Versuch	der	Integration	steht,	
nicht	verändert	hat.	Da	das	Pflegekind	sich	nach	wie	vor	freut	über	Besuche	
der Herkunftseltern, wie die Pflegeeltern sagen und was sie überhaupt nicht 
verstehen	können,	bleibt	eine	Fremdheit	offensichtlich	auch	körperlich:	»Wie 
wir sie gekriegt haben, die hat so gestunken. So penetrant! Aus der Haut, aus den 
Poren, aus den Haaren – wir habe die gebadet, wir haben die geduscht, du hast 
den Geruch nie rausgekriegt. Die … hat auch einen ganz anderen Geruch wie 
der Daniel hat! Kinder, wenn sie klein sind, die haben ja so einen guten, so einen 
sauberen Geruch. Das hat die Sandra noch nie gehabt. Die Sandra hat einen 
ganz komischen Geruch« 22	(I	H,	808-814).	

Pflegeeltern	fürchten	sich	andererseits	auch	gerade	in	Bezug	auf	körper-
liche	Nähe	möglicherweise	davor,	in	einen	Missbrauchsverdacht	zu	geraten,	
was	es	schwer	machen	kann,	eine	auch	körperlich	bezogene	Nähe	zuzulassen	
(vgl.	Farmer	u.a.	2005).	Pflegevater	Herr	B.	beschreibt	es	folgendermaßen:	
»Also ich schmuse auch nicht mit ihr und so. Also nicht so innig wie meine Frau 
jetzt. Weil das mir halt, das ist mir einfach zu gefährlich. (…) Also ich möchte 
nicht in irgendwelche Sachen also jetzt verwickelt werden und nicht nur, dass 
das Gerücht aufkommt! Und ich kenne das aus anderen Familien, da werden 
Storys erzählt von Kindern, auch über ihre Pflegeeltern (…) das muss ich nicht 
unbedingt haben«	(I	F,	343-350).	Heikle	Balancen	sind	erforderlich	insbeson-
dere in der Beziehung zu Kindern, die sich tendenziell übergriffig verhalten 
aufgrund	der	eigenen	Vorerfahrung	mit	sexuellem	Missbrauch.23 Pflegeeltern 
wollen den Kindern Nähe bieten, aber bewegen sich an diesem Punkt in 
einem Ambivalenzfeld, in dem es nicht leicht ist, neue Erfahrungen auch mit 
körperlicher	Nähe	in	konstruktiver	und	unterstützender	Weise	anzuregen.	

Wenn	die	Annäherung	jedoch	gelingt,	dann	gerade	auch	durch	ein	Ver-
trautwerden	mit	dem	Körper,	von	beiden	Seiten	aus,	den	Pflegekindern	und	
den	Pflegeeltern.	Wenn	irgendwann	der	Zeitpunkt	gekommen	ist,	und	das	
Pflegekind, das sich anfangs nicht hat berühren lassen von der Pflegemutter, 
»von sich aus kommt und einen umarmt und sagt: ›Mama, ich hab dich lieb‹. 
Also das sind so Höhepunkte im Grunde genommen, wo man ja, wo man die 
ganzen Schwierigkeiten vergisst«	–	so	Frau	L	(I	X,	332-336).	Im	Gelingen	von	
Pflegeverhältnissen entwickelt sich so etwas wie eine gegenseitige lebendige, 
synkopische	Resonanz	(vgl.	dazu	Cramer	2000).	

Die Fremdheit des Körpers überwinden

21 Eine große Rolle spielen dabei für die Pflegekinder oft die Haustiere der Familien, die die Kinder 
trösten, Wärme geben, keinen Unterschied machen zwischen der sozialen Zuschreibung »Pflegekind« 
und »leibliches« Kind, sondern für die die Kinder selbstverständlich Teil der Familie sind. Im Verhältnis zu 
den Haustieren kann ein »ambivalenzfreier Raum« entstehen, Bindung ohne Gefahr; Haustiere stärken 
das »Wir-Gefühl«, das Gefühl von Zugehörigkeit. Vor den im Projekt durchgeführten Interviews mit den 
Kindern wurden diese gebeten, die Familie zu fotografieren; die Kinder haben auf vielen Fotos gerade 
die jeweils vorhandenen Haustiere fotografiert.

22 In der von Dozier u.a. (2002) entwickelten Intervention für Pflegeeltern von Kleinkindern, bei der die 
Familie zuhause aufgesucht wird, wird in der fünften der insgesamt 10 vorgesehenen Sitzungen die Be-
deutung der körperlichen Berührung reflektiert. Leitlinie dieser Sitzung ist die Frage, wie gut sich Mutter 
und Kind mit Berührung fühlen (vgl.ausführlich Kasten dazu in C.5.2).
23 Farmer u.a. (2005) berichten in ihrer Follow-up-Studie, einer Befragung von 86 Jugendlichen zwischen 
11 und 17 Jahren, ihren Pflegeeltern und ihren SozialarbeiterInnen ein Jahr nach der Aufnahme in die 
Pflegefamilie, dass 2/3 der Pflegeeltern Regeln anwandten, um sexualisiertes Verhalten zu verhindern: 
nicht in Unterwäsche rumlaufen, an Türen anklopfen usw. Dies hatte bei etlichen Pflegefamilien einen 
negativen Effekt auf sie selbst: Sie fühlten sich unfrei im eigenen Haus; und sie sahen negative Aspekte in 
Bezug auf die eigenen, jüngeren Kinder: Sexualität wird zum expliziten und negativ konnotierten Thema. 
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Die	hauptsächliche	Arbeit	der	Fürsorge	und	damit	die	Herstellungsleistung	
von	Familie	wird	in	den	Pflegefamilien	–	wie	nicht	anders	zu	erwarten	–	von	
den Pflegemüttern geleistet, die sich für diese Lebensführung entschieden 
haben.	Frau	J.	erzählt	auf	die	Frage,	wie	sie	den	Alltag	mit	fünf	Kindern	
(zwei	eigenen,	drei	Pflegekindern)	schafft	und	was	es	für	ihren	Mann	bedeu-
tet: »Das verteilt sich anders. Ich denke, der Tagesablauf verteilt sich anders. Ich 
war ja vorher berufstätig (…). Aber dadurch, dass ich jetzt zu Hause bin, ist ja 
am Tage schon alles passiert. Wenn er (Ehemann) nach Hause kommt, ist ja nur 
noch relativ wenig zu tun. Also (…) da war ich bei der Bank, bei der Apotheke, 
hab die Arztbesuche, ein Installateur war da, es ist ja alles schon passiert. Und 
dadurch, denk ich mal, lebt er nicht stressiger. Außer dass er von mehr geküsst 
wird zum Gute-Nacht-Sagen. (…) dass man eben mehr Kinder im Auto hat, 
oder wenn sie kleiner sind, dass dann auch alles Papa hinter ihm her ruft. Und 
dass er, wenn er jetzt von der Firma kommt, manchmal von den kleinen Werbe-
präsenten nicht nur zwei mitbringt, sondern fünf«	(I	R,	261-262;	265-271).	

Eine absolute Ausnahme bilden Pflegeväter, die als Hausmänner zu Hause 
bleiben.	Es	gibt	auch	einige	wenige	alleinerziehende	Mütter,	die	sich	–	be-
wusst oder eher weniger freiwillig nach einer Trennung – entschieden haben, 
die	Fürsorge	für	die	Kinder	alleine	zu	gestalten.24 Die meisten Pflegemütter 
widmen	sich	der	Familie	in	fast	ausschließlicher	Art	und	Weise;	wenn	Be-
rufstätigkeit,	dann	nur	Teilzeit.25	Frau	Z.,	mit	vier	Pflegekindern,	die	bei	den	
ersten zwei Kindern noch versucht hat, stundenweise zu arbeiten, sagt: »Ich 
bin so ausgelastet mit den Haufen Therapien und was die, was wir alles fahren, 
das – das ist okay, so wie es jetzt ist«	(I	A,	1122-1123).	Das	Engagement	im	
Pflegeelternverein ersetzt ihr dabei in gewisser Weise die sozialen Kontakte 
des	Berufs.	Man	kann	beim	Großteil	der	Pflegefamilien	von	Traditionalität	
der Arbeitsverteilung sprechen, gleichzeitig aber gewinnen die Mütter durch 
die	intensive	Arbeit	mit	sehr	belasteten	Kindern	und	deren	Förderung,	in	
der Kooperation mit dem Jugendamt und der Auseinandersetzung mit der 
Herkunftsfamilie durchaus ein Selbstbewusstsein, dass sie ein bedeutsame, 
Sinn	gebende	Aufgabe	erfüllen.26 Aber diese Tätigkeit bleibt immer auch ein 
Stück weit ambivalent: »Ja, das ist eben auch, dass man oft Leuten begegnet, die 
dann sagen: ›Nun sag doch mal, als was arbeitest Du eigentlich?‹ Und da hab 
ich gesagt, das ist meine Arbeit, also mein Leben und meine Arbeit mit diesen 
Kindern. Und die hat das nicht verstanden. ›Ja, aber was machst Du da, du bist 
doch nur zu Hause, du machst doch nichts‹«	(I	Y,	225-228).	Diese	Missachtung	
von	alltäglicher	Fürsorgearbeit	kann	wiederum	die	Pflegemütter	unter	Druck	
setzen,	dass	sie	»besonders	gut	erziehen«	müssen.	

Die Arbeitsteilung bedeutet aber nicht, dass die Pflegeväter keine Rolle 
spielen	für	die	Mütter	und	die	Kinder;	im	Gegenteil,	in	den	Interviews	wird	
immer wieder betont, wie groß die Bedeutung der emotionalen, finanziellen 
und	praktischen	Unterstützung	der	Partner	ist.	Trotz	der	traditional	orien-
tierten	Strukturen	sind	die	Väter	meist	doch	deutlich	gefordert,	sich	an	der	
Herstellungsleistung	von	Familie	zu	beteiligen;	so	wird	in	den	Interviews	in	
unterschiedlicher	Weise	das	Engagement	der	Väter	hervorgehoben.	

Die	Unterstützung	von	Pflegevätern	ist	ebenfalls	ein	Thema,	dessen	sich	
die	Pflegekinderhilfe	verstärkt	annehmen	sollte	–	je	nach	Bedarf	der	Fa-
milien.	Im	Folgenden	sollen	einige	typische	Formen	der	Aushandlungen	
in	den	Familien	zwischen	Pflegevätern	und	Pflegemüttern,	aber	auch	die	
Unterschiedlichkeit	der	familialen	Arrangements	und	Aufgabenteilungen	
aufgezeigt	werden,	was	jeweils	Ausgangspunkt	von	Unterstützungsleistungen	
durch	Beratung	bilden	könnte.	Erfahrungen	von	Pflegekinderdiensten	zei-
gen	jedoch,	dass	es	–	wie	in	den	meisten	Familienbildungsangeboten	–	nicht	
einfach	ist,	die	Väter	für	Fortbildungen	zu	gewinnen.

•	 Pflegemütter	brauchen	und	schätzen	die	emotionale	Unterstützung	der	
Väter:	Frau	Z.	berichtet	im	Interview	z.	B.	von	schwierigen	Umgangskon-
takten	mit	dem	leiblichen	Vater	von	zwei	ihrer	Pflegekinder,	der	ver-
mutlich	die	Kinder	sexuell	missbraucht	hat,	was	ihm	im	Gerichtsprozess	
nicht	nachgewiesen	werden	konnte.	Ihre	Abneigung	gegen	ihn	versucht	
sie, nicht auf die Kinder zu übertragen: »Aber eigentlich ohne irgendwelche 
negativen Bemerkungen, gar nix. Also das mach ich mit mir aus und mach‹s 
mit meinem Mann aus, aber vor den Kindern gar nicht«	(I	A,	724-727).	Der	
Vater	übernimmt	in	diesem	Fall	Begleitung	der	Kinder	zu	Besuchskontak-
ten,	da	sie	den	Kindern	nicht	ihre	Feindseligkeit	zumuten	möchte.	

•	 Väter	stehen	für	zeitweise	Betreuung	der	Kinder	und	Entlastung	der	
Pflegemütter	zur	Verfügung,	so	Frau	Z:	»Und jetzt nehme ich mir meine 
Freiräume. Also – ich hab einfach gemerkt, dass es mir besser geht, wenn ich 
Sport mache, und das mach ich auch (...). Und dadurch dass mein Mann 
Schichtdienst hat, lässt sich das auch ganz gut vereinbaren und – ja, das ist 
gut (lacht)«	(ebd.,	1146-1150).	Frau	G.	fordert	von	ihrem	Mann	folgender-
maßen sein Engagement gegenüber ihrem Pflegekind, das sie sehr fordert: 
»Mein Mann konnte ihn dann gar nicht bändigen, da hab ich dann gesagt: 
›So, Schluss, aus, wir machen das jetzt in Zukunft so, du bist den ganzen Tag 
auf der Arbeit, aber wenn du abends von der Arbeit heimkommst, du wickelst 
ihn, du badest ihn, du machst ihm Flasche, du gibst ihm alles, damit er noch 
weiß, es ist noch jemand da.‹ Weil es war schlimm, ich konnte nicht mal auf 
die Toilette gehen, ohne dass das Kind sich aufgeführt hat. Und von da ab 
haben wir das dann eingeführt und das ging dann besser«	(I	H,	625-630).	

•	 Pflegemütter	und	-väter	nutzen	einander	zum	Ausgleich,	so	Frau	T.	
in Bezug auf ihren Mann, der als einer der seltenen Hausmänner die 
Hauptarbeit macht: »Und das ist echt, also es ist ein harmonisches Fami-
lienleben, so sicherlich auch mal mit Stunk und Streit und Schreierei, von 
mir ausgehend meistens. Weil der Matthias (Ehemann) ist ein ganz, ganz 
Ruhiger, aber ich muss sagen, ich bin halt dann schon manchmal, so gestresst, 
wenn ich von der Arbeit komme (…)« (I	M,	686-	690).

24 Laut Fallerhebung des DJI sind nur 7 % der Pflegepersonen alleinerziehend; das entspricht der Nieder-
sachen- Untersuchung (Blandow 2004, S. 129). 
25 Laut Fallerhebung des DJI arbeiten 23 % der Pflegemütter Teilzeit, immerhin 14 % Vollzeit. Das Alter 
der Pflegekinder spielt hierbei vermutlich eine Rolle. 
26 Ein Defizit an beruflicher Qualifikation der Mütter ist dabei kein Grund dafür, zuhause zu bleiben, im 
Gegenteil: In der Fallerhebung des DJI wurden bei 75 % der Pflegemütter höhere Bildungsabschlüsse 
angegeben; wird Verwandtenpflege ausgeschlossen, so werden sogar bei 84 % der Pflegemütter hö-
here Bildungsabschlüsse angegeben.

4.3  Geschlechtsbezogene Herstellungsleistungen von Familie in den Pflegefamilien
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• Pflegemütter und -väter setzen sich produktiv auseinander hinsichtlich
ihrer	Erziehungsvorstellungen,	so	Herr	M.:	»Okay, ich hab gesagt: ›Lass 
ihn!‹, meine Frau hat gesagt: ›Nein, der geht nicht!‹, Das war typisch, diese 
Situation, wo sie gesagt hat: ›Nein, der geht da nimmer hin!‹, und ich gesagt 
hab: ›Komm, warum soll das wieder passieren? Lass ihn‹«	(I	J,	1376-1379).

• Pflegemütter und -väter nehmen unterschiedliche Aufgaben in den 
Familien	wahr:	Oft	wird	erwähnt	in	den	Interviews,	dass	die	Kinder	vor	
allem	mit	den	Müttern	reden,	diese	ihre	Vertrauten	sind27,	so	Herr	M.:	
»Hab ich ja vorhin schon mal erwähnt. Die	(Pflegesohn	und	-mutter)	dis-
kutieren stündlich und ewig und – aber nicht bösartig«	(I	J,	1320-1321).	Väter	
sind	dann	zuständig	für	bestimmte	Ereignisse,	für	praktische	Unterstüt-
zung,	ein	Kind	bspw.	in	die	Werkstatt	mitnehmen	und	es	handwerkliche	
Tätigkeiten	lehren	usw.	

•	 Kinder	kommen	manchmal	aufgrund	von	Vorerfahrungen	mit	einer	be-
stimmten Person besser aus: »Dass sie nur auf die Männer zugegangen ist, 
vom Vater hat ja keine Gefahr gedroht, die Gefahr kam von der Mutter aus! 
In dem Fall. Der Vater hat vielleicht die Stieftochter misshandelt, aber die 
Mutter hat die Tochter misshandelt! (…) So dass der eigentliche Kontakt im-
mer trotzdem zu meinem Mann war. Das ist auch bis heut noch so geblieben. 
Also die Hauptkontaktperson ist mein Mann«	(I	H,	459.462;	566).	

•	 Die	Fürsorge	für	ein	leibliches	Kind	und	ein	Pflegekind	wird	auf	zwei	
Schultern verteilt: »Und ich hatte auch das Gefühl, als Ricky (Pflegekind)	zu 
uns kam, der ist dann sehr auf meinen Mann geflogen. Und der Lukas, mein 
großer Sohn, der hat mich dann nicht so verloren. Das war dann eine klare 
Aufteilung, der leibliche Sohn war auf meinem Schoß gesessen und Ricky bei 
meinem Mann… Also insofern war das auch keine so direkte Konkurrenz um 
die Mama zwischen den beiden, obwohl sie ja gleich alt waren«	(I	I,	99-104).	

•	 In	einer	Extremsituation	nahm	sich	ein	Pflegevater	ein	halbes	Jahr	Urlaub,
um	sich	um	das	Pflegekind	zu	kümmern,	das	nach	einem	Unfall	im	Koma	
lag: »Und ich hab mir ein halbes Jahr frei genommen und bin mit ihm als 
Ko-Trainer in die Reha-Einrichtung gegangen. Dass wir das durchgestanden 
haben, als Familie, und nach wie vor funktionieren, das sieht man selten nach 
solchen Katastrophen«	(I	V,	196-199).	

•	 Väter	engagieren	sich	in	besonderer	Weise	in	Pflegeelternvereinigungen,	
sie versuchen auf diese Weise, für bessere Rahmenbedingungen für Pfle-
gefamilien	zu	sorgen.	Sie	sind	oft	diejenigen,	die	darauf	achten,	dass	das	
Jugendamt	die	Entgelte	zahlt,	dass	die	Familie	wirklich	das	erhält,	was	ihr	
zusteht	usw.	

• Es gibt allerdings auch Paare, die ihre Paar-Beziehung tendenziell aufge-
ben	für	die	Pflegekinder.	So	Herr	E.:	»Für uns gab es auch folgende Verän-
derung: Wir hatten dann kein Ehebett mehr, sondern wir haben als Ehepaar 

in einem schmalen Schlauch unser Schlafzimmer eingerichtet, da lagen wir 
hintereinander.«	Seine	Frau	ergänzt:	»Also mit anderen Worten, wir haben, 
glaube, denke ich, viele Opfer gebracht in Anführungszeichen. Opfer aber 
gerne natürlich«	(I	P,	298-	302).	

•	 Überforderungssituationen	von	Vätern	in	Pflegefamilien	können	eine	
Trennung	zur	Folge	haben.	Frau	P.,	inzwischen	alleinerziehend,	erzählt:	
»Also unsere Beziehung hat es nicht überlebt, sag ich mal so. Und das hat, 
denk ich mir, auch was mit den Kindern zu tun. Also es ist ja nicht so, dass 
ich nie mal eine Beziehung zu einem Mann gehabt habe, aber meine er-
ste Priorität sind auf alle Fälle die Kinder. Und da macht sich halt immer 
schnell bemerkbar, dass die Männer das nicht mitmachen. Also bis jetzt hab 
ich jedenfalls noch keinen getroffen, (…). Es ist auch wirklich schwer, für 
einen Außenstehenden, wir sind so ein harter Kern im Grunde genommen, 
die fünf Kinder und ich, und eigentlich passt da auch nicht so richtig jemand 
dazu. (…) Also ich meine, die beiden Großen waren ja schon groß im Grunde 
genommen, als ich den Vater 28 von meinem	(leiblichen)	Sohn kennen gelernt 
habe und der war ganz begeistert irgendwie. Eine große Familie hat der sich 
immer gewünscht und toll und super und so. Und es war auch gleich klar, wir 
wollten dann noch gemeinsame Kinder, mehrere am besten und das ging halt 
auch die erste Zeit ganz gut. Also er hat sich auch ganz doll bemüht, auch 
um die anderen Kinder (…). Also ich denke, er war völlig überlastet mit der 
ganzen Situation, weil irgendwann wurde es immer schwieriger. Also letzt-
endlich kann man überhaupt nicht sagen, ob das an den Pflegekindern lag 
oder nicht. (…) Für einen Mann ist es auch schwer, so meinen Anforderungen 
(an	Erziehung) immer gerecht zu werden« (I	X,	361-368;	372-384).	

• Alleinerziehende	Mütter	nutzen	in	verstärkter	Weise	ihr	soziales	Umfeld	
als	Unterstützung	für	das	»Doing	family«;	sie	sehen	auch	die	Pflegekinder	
als	emotionale	Ressource.	Als	Vorteile	ihrer	Situation	gegenüber	dem	
Leben	mit	einem	Partner	formulieren	sie,	dass	sie	z.	B.	keine	unterschied-
lichen	Erziehungsvorstellungen	ertragen	müssen.	Frau	P.	äußert	bspw.	
Bedenken,	dass	einem	Partner	bei	den	schwierigen	Verhaltensweisen	ihrer	
Pflegekinder	leicht	die	Hand	ausrutschen	könnte.	Einen	Mann	neu	ein-
zubeziehen	in	eine	schon	existierende	Pflegefamilie	mit	einer	alleinerzie-
henden	Mutter,	das	braucht	viel	Zeit,	so	formuliert	Frau	O.	in	Bezug	auf	
ihre	Beziehung	zu	ihrem	Partner,	der	nicht	mit	ihr	in	der	Familie	lebt.	Es	
sind viele Aushandlungen notwendig: »Er hat seine Zeit gehabt, die Kinder 
kennen zu lernen und seinen Weg zu ihnen auch zu finden. (…) In jeder Le-
bensphase, in der man mit den Kindern ist, wird neu geguckt, was ist deine, 
was meine Verantwortung. (…) Und da muss ich eben auch selber aufpassen, 
wo muss er auch Platz haben, dass er sich, wenn er es nicht will, zurückziehen 
kann oder auch einbringen kann« (I	W,	108-117).

27 Über das Vertrauensverhältnis zur Mutter wird auch in anderen Studien über Kinder berichtet, wie 
bspw. im Jugendsurvey des DJI, 3. Welle: »Der Großteil der 12- bis 29-Jährigen, die bei den Eltern leben, 
hat aus seiner Sicht eine sehr gute und vertrauensvolle Beziehung zur Mutter. Dabei zeigen sich Alters- 
und Geschlechterunterschiede. Im Vergleich zur Mutterbeziehung wird die Beziehung zum Vater von 
weiblichen und männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen weniger häufig als sehr gut und 
vertrauensvoll betrachtet. Mit der Einschätzung der Qualität der Mutter- und Vaterbeziehung korre-
spondiert sehr stark, wie sich Jugendliche und junge Erwachsene, die bei den Eltern leben, bei Bedarf 
von ihren Eltern unterstützt fühlen.« (Zitat aus: www.dji.de/cgibin/ projekte/output.php?projekt=301, 
18.8.2009). 28 Von dem sie inzwischen getrennt lebt.

B.4.3B.4.3
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»Aber dieses Oma, Opa, Onkel, Tante – diese Kinder bleiben unsere Kinder, bis 
an ihr Lebensende und wir bleiben immer ihre Familie und dass wir ihnen das 
bieten, … Wir fahren zusammen in Urlaub, richtig Mutter, Vater. Wir fliegen 
jedes Jahr mit unseren Kindern in ein Hotel, in Winterferien, da ist es billiger, 
all inclusive, da können wir uns das leisten, im Sommer ist es zu teuer. Aber 
richtig mit Mutter, Vater zum Flughafen gefahren. Das ganze, Familie drum 
und dran, Geschwister zu haben. Das können einfach nur Pflegeeltern leisten 
und nicht jemand anderes«	(I	AA,	992-999).	

Gerade	über	die	Beiläufigkeit	des	gemeinsamen	Alltags	in	der	Pflegefami-
lie	erfahren	Kinder	Normalität	und	Kontinuität,	wenn	die	Unterbringung	
glückt.29	Kinder	wollen	nicht	»zielgerichtet«	pädagogisch	»behandelt«	werden,	
sondern	zunächst	akzeptiert	werden,	wie	sie	sind.30 Die Philosophin Hanna 
Arendt	benennt	als	das	Besondere	einer	Erziehung	in	einer	Familie,	dass	
hier die Einzigartigkeit jedes Kindes vor den Ansprüchen der Welt geschützt 
werden	muss	(Arendt	1999,	2000).	Damit	meint	sie:	In	der	Geborgenheit	
der	Familie	sollte	es	vorrangig	um	das	Leben	dieses	Kindes	an	sich	in	seiner	
Einzigartigkeit	gehen	–	was	natürlich	nicht	absolut	möglich	ist,	eine	gelin-
gende	Integration	in	die	Gesellschaft	erfordert	auch,	dass	bestimmte	gesell-
schaftliche	Ansprüche	an	Leistungen	und	Verhalten	erfüllt	werden.	Aber	ein	
Unterschied	liegt	darin,	ob	Erziehungsziele	bzw.	die	Sorgen	um	die	Kinder	
vom Wohl der Kinder aus definiert werden, dass sie in der Lage sein werden, 

ein gutes und für sie und andere wenig destruktives Leben zu führen31 oder 
ob solche Ziele von der Anpassung an gesellschaftliche Normen und einer 
sozialen	»Unauffälligkeit«	der	Kinder	her	definiert	werden.32 

»Kinder sind zuallererst Teil einer Familie und eines Zuhauses, und das 
bedeutet, dass sie möglichst in einer nach außen hin hochempfindlichen Atmo-
sphäre erzogen werden, also gerade in der Atmosphäre, die ein Haus zu einem 
Zuhause macht, das stark und sicher genug ist, um die Heranwachsenden ge-
gen die Anforderungen des gesellschaftlichen und gegen die Verpflichtungen des 
politischen Lebensbereichs abzuschirmen«	(Arendt	1999,	S.	110	f ).	In	der	Welt,	
d.h.	in	der	Öffentlichkeit,	werden	Kinder	(wie	Erwachsene)	gemessen	an	
Standards und an Normen, was sowohl im Kindergarten, aber vor allem in 
der	Schule	dann	im	Vergleich	mit	den	anderen	Kindern	deutlich	wird.	»Das 
Kind bedarf einer besonderen Hütung und Pflege, damit ihm nichts von der Welt 
her geschieht, was es zerstören könnte. … Weil das Kind gegen die Welt geschützt 
werden muss, ist sein ihm angestammter Platz die Familie, die im Schutz ihrer 
vier Wände sich aus der Öffentlichkeit wieder in ihr Privatleben zurückzieht. … 
Wo immer es (das	menschliche	Leben) der Welt ohne den Schutz des Privaten 
und Geborgenen ständig ausgesetzt ist, geht es in seiner Lebendigkeit zugrunde. 
In der Öffentlichkeit der Welt, die allen gemeinsam ist, zählt zwar die Person, 
und es zählt das Werk, das heißt das Werk unserer Hände, das ein jeder von 
uns der gemeinsamen Welt hinzufügt; aber auf das Leben qua Leben kommt es 
in ihr nicht an«	(Arendt	2000,	S.	269).	Das	Licht	der	Öffentlichkeit	zerstört	
die	Geborgenheit,	da	es	hier	nicht	mehr	um	Ausschließlichkeit	geht	und	das	
lebendige	Gedeihen	eines	Wachsenden	in	seiner	Eigenart,	die	freie	Entwick-
lung der Eigenart, »und was ganz allgemein und prinzipiell gesehen dasjenige 
ist, wodurch ein jeder Mensch sich von jedem anderen in seiner Einzigartigkeit 
unterscheidet, also im Falle des Kindes genau dasjenige, wodurch es nicht nur 
ein Fremdes, sondern auch ein noch nie dagewesenes Neues in der Welt darstellt« 
(Arendt	2000,	S.	270).	Dass	dennoch	Pflegefamilien	in	gewissem	Maß	»öf-

29 Wobei Alltäglichkeit nicht verwechselt werden darf mit sozial durchschnittlicher, erzieherischer Routi-
ne, denn genau diese ist das Problem, wenn Pflegeeltern an sehr problematischen Verhaltensweisen der 
Kinder scheitern, d.h. wenn erzieherische Routinen von Pflegeeltern nicht ausreichen; aber gerade in 
diesem Zusammenhang geht es auch nicht um Professionalisierung, vgl. dazu B.5. 
30 vgl. dazu C.4: Nachhaltige Zuwendung zum Kind (»Commitment«) wurde in diversen Studien als 
starker Vorhersagefaktor für die Stabilität von Pflegeverhältnissen herausgearbeitet (so z. B. von Fisher/
Chamberlain 2000; Brandon et al. 2005; Dozier/Lindhiem 2006). Wolf (1999) stellt als eines der we-
sentlichen Ergebnisse seiner Studie mit Kindern in Heimunterbringung dar, dass Kinder nicht wollen, 
dass Fachkräfte in besonderer Weise »pädagogisch« mit ihnen umgehen; das alte Wilhelm-Busch-Zitat 
stimmt auch hier: Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Die »pädagogische« Behandlung zielt ja 
eher auf ihre Defizite, auf ihre »Verbesserung« und ist von daher für sie durchaus negativ konnotiert. 
»Josef Martin Niederberger und Doris Bühler-Niederberger (1988) haben dokumentiert, wie Jugendliche 
denjenigen pädagogischen Inszenierungen, in denen die pädagogischen Absichten allzu vordergründig 
zu spüren waren – die sozusagen schon von weitem nach Erziehung rochen – den größten Widerstände 
entgegengebracht haben, während sie die impliziten Formen der Erziehung genossen haben.« In: Wolf 
(2000), S. 21.

31 Ausformuliert wird dieser Ansatz eines subjektiv gelingenden Lebens im so genannten Capabilities-
Ansatz (Amartya Sen 2002, Martha Nussbaum 1999): Als Grundfähigkeit wird genannt, dass jeder 
sein eigenes Leben selber zu gestalten in der Lage ist, aber ebenso das Recht darauf hat, befähigt zu 
werden. Man nimmt »die Person unter dem Aspekt ihres Handelns (agency) in den Blick (…), indem man 
ihre Fähigkeit, Ziele, Verpflichtungen, Werte usw. zu entwickeln, anerkennt und respektiert. … Worum 
es geht, ist eine Neubestimmung der sozialen Gerechtigkeit, in deren Mittelpunkt die ›Rechte auf be-
stimmte Befähigungen stehen‹« (Ricoeur 2006, S. 183, 185). 
32 Vielleicht ist das auch eine gute Frage im Auswahlprozess von Pflegeeltern: Auf welche Seite legen 
sie den Schwerpunkt? In den meisten Interviews findet sich das Wohl der Kinder, ihre Selbstwirksamkeit 
im weitesten Sinn als vorrangiges Erziehungsziel, was heutigen Erziehungsvorstellungen und –notwen-
digkeiten entspricht. Herr K. erzählt als positives Erlebnis: »Und solche Tage, wenn er dann das erste 
Mal auf dem Fahrrad wirklich seine Runden alleine geschafft hat, ohne umzufallen und so stolz und so 
glücklich war, dass er das auf dem neuen Fahrrad geschafft hat«. (I S, S. 11). Familie T. dagegen formu-
liert immer wieder im Interview eher ein Verhältnis zu den Kindern, das im Schwerpunkt deren soziale 
Anpassung betont: Die Kinder werden als höflich beschrieben, man konnte sie »prägen in Normen und 
Regeln«, dennoch klagen die Pflegeeltern über sie: Der Sohn kann nicht mit Geld umgehen, er gibt sein 
Geld für Näschereien aus, die Haushaltsführung lässt zu wünschen übrig. Auf positive Erlebnisse mit den 
Kindern hin befragt, sagt Frau T.: »Also die Pflegetochter ist, was das Häusliche angeht, sehr selbststän-
dig, da können wir stolz drauf sein. Also wenn sie den Tisch deckt, dann ist das eins A. Blaues Geschirr, 
auch die blauen Servietten auf den Tisch, dann wird auch eine ordentliche Tischdecke drunter gelegt. … 
Die kann auch kochen, nicht nur die asiatische Fleischpfanne (wie der Pflegesohn), ein bisschen mehr, ja 
sie ist doch sehr selbstständig, also Wäsche waschen … Also sie hat eine Menge gute Seiten. Trotzdem 
gibt es auch Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sind.« (I P, 289; 489-495; 499-500).

4.4  Was ist das Besondere am Aufwachsen in einer (Pflege-)Familie 
 im Vergleich zum Leben in einer Institution?
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fentliche	Familien«	sind,	d.h.	sich	der	Überprüfung	durch	das	Jugendamt	
aussetzen müssen, widerspricht diesem Aspekt nicht, geht es doch hier um 
den	Schutz	der	Kinder,	nicht	um	das	Erziehungsverhalten	der	Pflegeeltern.	

Gelungene	Beispiele	für	diesen	Schutz	der	Kinder	durch	die	Pflegeeltern	
finden sich vielfach in den Aussagen in den Interviews; insbesondere wenn 
die Pflegeeltern die Kinder gegen Zuschreibungen von Institutionen wie 
Schule	oder	auch	Jugendamt	verteidigen.	Herr	M.	z.	B.	ergreift	Partei	für	
seinen	Pflegesohn	gegenüber	dem	Jugendamt,	das	diesen	als	»schwierig«	be-
zeichnet: »Nein, er ist eben nicht schwierig, er hat halt so seine bestimmten Vor-
stellungen gehabt, vor allem mit dem Weggehen. (…) Na ich wundere mich ei-
gentlich selber, weil – das Jugendamt kennt ihn ja ewig lang. Die haben ja schon 
jahrelang mit ihm Probleme gehabt. Und der Sachbearbeiter da vom Jugendamt 
sagt auch immer, also er wundert sich, dass wir das so in den Griff kriegen, und 
er sagt: ›Also ihr habt schon gute Arbeit geleistet.‹ Obwohl wir das überhaupt 
nicht als Arbeit ansehen … Ist halt so! Wir machen da nicht irgendwelche Sachen 
extra oder - …«	(I	J,	171-172;	841-846).	Und	der	Pflegesohn	wird	als	sehr	gut-
mütig beschrieben und wird vom Pflegevater auch in einem Konflikt gegenü-
ber der Schule in Schutz genommen: »Dann bin ich am nächsten Tag runter in 
die Schule, bin zum Lehrer in die Klasse, hab gesagt: ›Also das stimmt nicht, der 
Sven lügt nicht, und es gibt in der Klasse da mindestens zwei, drei Leute, die das 
genau wissen und die das bezeugen können‹«	(ebd.,	810-813).	

Frau	G.	sagt	über	ihren	Pflegesohn:	»Ja, er ist introvertiert. Und wir krie-
gen jetzt auch als Rückmeldung von seinen Praktikumsstellen: ›Ja, das ist ja eine 
Schlaftablette, und der sagt nicht Guten Morgen‹‹. Dabei sagt er das, er nuschelt 
das halt irgendwie! Aber – ja, ich meine, es kann ja nicht jeder eine Plauder-
tasche sein …«	(I	I,	399-405).	Und	die	Schulprobleme	ihres	Sohnes	deutet	sie	
folgendermaßen: »Und seine Intelligenz, die hat sich erst so langsam entblättert. 
Aber er hat die nie in Schulleistungen umsetzen können. Wo er sehr Probleme 
hat, ist mit Lehrern. (…) Ja gut, wenn einer wirklich eine fundierte Autorität 
hat, das bewundert er. Aber wenn nix dahinter ist, dann sieht er so die Fehler 
in den Menschen. Und ist wirklich ein großer Denker und zieht so seine Schlüsse 
und ist so ein Analytiker … Und wenn da einer, es gibt ja so Lehrer, die sich nur 
aufblasen und nix ist dahinter, und das durchschaut er schon sehr. Und er drückt 
in seiner Körpersprache halt dann auch sehr aus, was er denkt. Und dadurch ist 
er für Lehrer schon ein bisschen eine Bedrohung!«	(ebd.,	283-289).

In	der	Bindungsforschung	(vgl.	Grossmann/Grossmann	2003)	gilt	als	Pro-
totyp	der	Beziehungen	die	Mutter-Kind-Bindung.	Sie	soll	dem	Kind	Sicher-
heit geben, Stress reduzieren, dem Kind helfen, negative Emotionen zu regu-
lieren, Irritationen und Ängste abzubauen und sich kennzeichnen durch den 
Austausch	von	positiven	Emotionen.	Andere	Personen,	zum	Beispiel	Erziehe-
rInnen,	können	auch	sicherheitsgebende	Personen	für	Kinder	werden.	Aller-
dings	ist	die	ErzieherInnen-Kind-Bindung	nicht	nur	schwächer	im	Vergleich	
zur	Mutter-Kind-Bindung,	sondern	sie	ist	in	ihrer	Funktion	auch	anders	
und	begrenzter	gestaltet.	Ist	die	Mutter-Kind-Bindung	eine	individuelle	und	
gefühlsbetonte Beziehung, so ist die ErzieherInnen-Kind-Beziehung mehr an 
der	Gruppe	orientiert	und	bildungsbetont	in	ihrer	Beziehungsausgestaltung.	
Das	ist	unter	anderem	der	Grund,	dass	Kinder	vermutlich	in	Pflegefamilien	
im Durchschnitt besser gedeihen als in institutioneller Erziehung, in der ihre 
Individualität	nur	in	begrenztem	Maß	zur	Geltung	kommen	kann,	da	das	
Funktionieren	des	Gruppenprozesses	vorrangig	ist.	Die	Stärken	der	Hilfeform	
»Pflegefamilie«	z.	B.	im	Bezug	auf	die	Bindungssicherheit/Unsicherheit	der	

Kinder	im	Vergleich	zu	stationärer	Unterbringung	zeigt	die	folgende	Abbil-
dung,	in	der	Familienkinder,	Heimkinder	und	Pflegekinder	in	Bezug	auf	
ihre Bindungssicherheit im Jugendalter mit dem AAI, dem Adult Attachment 
Interview 33 eingeschätzt wurden:

33 Das AAI, Adult Attachment Interview (Erwachsenen-Bindungs-Interview) ist ein halb standardisiertes 
Interview zur retrospektiven Erfassung von Bindungserfahrungen und zu aktuellen Einstellungen zur 
Bindung bei Erwachsenen. Es ist ein Testverfahren der Bindungstheorie, das von Carol George, Nancy 
Kaplan und vor allem Mary Main entwickelt wurde. Das AAI soll die kognitive und emotionale Verarbei-
tung sowie die sprachliche Darstellung der frühen Bindungserfahrungen erfassen. Die Ergebnisse der 
Befragung werden nicht auf ihren genauen Inhalt hin ausgewertet, sondern es wird die Kohärenz der 
getätigten Aussagen bewertet. Die Unterschiede der Erzählstruktur werden folgendermaßen benannt 
und interpretiert: 
• Eine kohärente, d.h. sinnvoll zusammenhängende Schilderung der eigenen Bindungsgeschichte, die 
 keineswegs nur positiv ist, auch negative Erlebnisse können klar erzählt werden, Ambivalenzen 
 benannt werden. Man sagt, dass man Bindungen aus dem Leben wertzuschätzen gelernt hat, man 
 will mit den eigenen Kindern etwas besser machen (eher »sicher-gebundene« Personen).
• Inkohärenz durch Idealisierung, Mangel an Erinnerung, mangelnde Integration von Erlebnissen, 
 Abwertung von Bindung (eher »unsicher gebundene« Personen).
• Bericht von irrelevanten Details; es gibt viele einander widersprechende Bewertungen, Passivität des 
 Diskurses (Interviewer muss ständig nachfragen, kein Erzählfluss, endlos lange Interviews) (eher 
 »unsicher-ambivalente« bzw. »unsicher-verwickelte« Personen).
• Sprachliche Auffälligkeiten beim Bericht, Grammatik und logische Struktur der Sprache fallen aus-
 einander, die Erfahrung scheint unverarbeitet, ja sogar traumatisiert (eher desorganisierte Personen). 
Bei misshandelten, missbrauchten, traumatisierten oder psychiatrisch Erkrankten sind alle Strukturen 
wahrnehmbar. (vgl. dazu Gloger-Tippelt/Hoffmann 1997, Grossmann/Grossmann 2003).
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Ergebnisse der DJI-Studie weisen auf folgende positive Entwicklungen von 
Kindern hin: Länger in der jetzigen Pflegefamilie lebende Kinder zeigten 
weniger	externalisierendes	Verhalten	und	erfuhren	weniger	soziale	Ausgren-
zung.	War	der	Anteil	der	Lebenszeit	des	Lebens	in	der	Pflegefamilie	höher	
als	in	der	Herkunftsfamilie,	zeigten	sie	weniger	internalisierendes	Verhalten.	
Verlaufs-	und	Langzeitstudien	aus	dem	Ausland	bestätigen	diese	Ergebnisse	
und konstatieren, 

Quelle: Nowacki 2006, Maß: Bindungsrepräsentation AAI im Jugendalter
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•	 dass	bei	der	Mehrzahl	der	Pflegekinder	im	Verlauf	ihrer	Zeit	in	einer	
Pflegefamilie	Verhaltensanpassung	und	Kompetenzen	zunehmen	(z.	B.	
Mcue	Horwitz	u.a.	2001),	

•	 dass	Sicherheits-	und	Zugehörigkeitsgefühl	im	Durchschnitt	wachsen	und	
ein substanzieller Anteil der Kinder sichere Bindungsbeziehungen zur Pfle-
gemutter	aufbauen	kann	(Meta-Analyse	van	den	Dries	u.a.	2009),	

•	 dass	im	Erwachsenenalter	aber	trotzdem	bei	etwa	der	Hälfte	der	früheren	
Pflegekinder	ökonomische	Selbstständigkeit,	gute	Familienbeziehungen	
und	gute	Fürsorge	für	eigene	Kinder	nicht	gelingen.	Zudem	scheinen	die	
Raten	an	Delinquenz	und	psychischer	Erkrankung	mehrfach	erhöht	(z.	B.	
Pecora	2007,	Vinnerljung	u.a.	2008).	Das	letztere	Ergebnis	weist	wiederum	
auch	darauf	hin,	dass	das	Pflegekindersystem	noch	in	hohem	Maß	ver-
besserungsbedürftig ist; auch wenn aufgrund der hohen Belastungen im 
Leben der Kinder vermutlich nicht für alle erreicht werden kann, dass sie 
ein	subjektiv	gelingendes	Leben	führen.

Wie	die	Beispiele	in	Punkt	4.2	gezeigt	haben,	werden	die	Gestaltungslei-
stungen	von	Familien	in	Form	von	fein	austarierten	Interaktionsprozessen	
zwischen	den	Familienmitgliedern	erbracht.	In	jeder	Familie	treffen	indi-
viduelle Lebensführungen/-erfahrungen mit unterschiedlichen Strukturen, 
Bedürfnissen und Interessen aufeinander, die ausbalanciert werden müssen 
(Jurczyk/Schier	2009).	»Familiale Lebensführung schließt (…) Individuen, 
familiale Subsysteme wie Paare und Geschwister sowie die Familie als ganzes 
System ein: als aktive Verschränkung von individuellen Lebensführungen ist sie 
ungleich komplexer als die individuelle Lebensführung. Sie stellt ein gemeinsames 
Bezugssystem für das Handeln in der Familie dar und ist ein übergeordnetes 
Handlungsmuster, das die individuellen Lebensführungen in einer Familie beein-
flusst und in einem Spannungsverhältnis zu ihnen stehen kann. Dabei ist auch 
eine Balance zwischen Gemeinsamkeit und Autonomie der einzelnen Mitglieder 
herzustellen sowie sicherzustellen, dass die sinnhafte Bedeutung der familialen 
Lebensführung von den Einzelnen weitgehend geteilt wird«	(Jurczyk	u.a.	2009,	
S.	67).	Diese	Prozesse	werden	beeinflusst	auch	durch	Rahmenbedingungen:	
Von	der	natürlichen	Umwelt	als	auch	von	der	Arbeits-	und	Wohnumwelt,	
der Teilhabe an materiellen und bildungsmäßigen Ressourcen, bis zum 
Einfluss	von	Institutionen. Die	Gestaltungsleistungen	einer	Pflegefamilie	
haben	allerdings	wesentlich	komplexere	Voraussetzungen.	Abgesehen	von	
den innerfamilialen Beziehungen prallen zudem in der der Pflegekinderhilfe 
vier wenig kompatible äußere Eigenlogiken aufeinander: Die Eigenlogik von 
deprivierten	Herkunftsfamilien	im	Kampf	mit	alltäglich	erlebten	existen-
ziellen Belastungen und gegen ihre Stigmatisierung; die Eigenlogik meist gut 
situierter Pflegefamilien; die Eigenlogik einer sich professionell verstehenden 
Jugendhilfe im Dilemma zwischen Hilfe und Intervention; die Eigenlogik des 
Rechtssystems.	

Jedes	»Ich«	in	der	Familie	mit	seiner	jeweiligen	Herkunft/Lebensge-
schichte,	Geschlecht	als	sozialem	Konstrukt,	seiner	Leiblichkeit	und	den	
Sinnen,	mit	individuellen	Mythen	und	Leitmotiven	seines	Lebens	und	seiner	
Lebenserfahrung	trägt	dazu	bei,	ein	»Wir«	herzustellen,	die	Lebenswelt	der	
Familie	als	Ganze	und	als	Mikrokosmos	der	Gesellschaft.	So	entsteht	aus	

einer	Integration	der	individuellen	Geschichten	eine	Familien-Geschichte,	die	
geprägt	ist	durch	bestimmte	Sinnstrukturen	(Gibt	sich	die	Familie	einen	eher	
religiösen	Sinn	in	der	weitesten	Definition	oder	einen	eher	säkularen	Sinn?),	
Melodien	(Was	ist	besonders	wichtig:	Selbstständigkeit	oder	Familialität?	An-
passung an gesellschaftliche Normen oder Selbstverwirklichung; Traditionali-
tät oder Modernität?34),	Themen	(wie	z.	B.	wiederkehrende	Benachteiligungen	
oder	nicht	klappende	Balancen).	Diese	Strukturen	beeinflussen	wiederum	die	
individuellen	Geschichten	und	Entwicklungen.

Im	Folgenden	der	Versuch,	diese	Aspekte	in	einer	Grafik	zusammenzu-
fassen:

Elemente des Doing Family 
(Helming, in Anlehnung an Welter-Enderlin 1993)

Ein	Pflegekind	trägt	als	neues	Familienmitglied	in	die	Pflegefamilie	Verschie-
denstes	hinein.	Es	hat	nicht	nur	Spielsachen	und	Kleidung	dabei,	sondern	
seine	Geschichte	und	seine	Geschichten	mit	den	Grundthemen	seines	Lebens	
und	seiner	Eltern:	Scham	und	Schuld,	Versagen,	Formen	der	Konfliktlösung,	
Verhaltensweisen,	Gebote,	Verbote,	Erlaubnisse,	usw.	Die	Partnerschaft	der	
Betreuungspersonen	ist	davon	berührt,	das	Eltern-Geschwistersystem,	die	
Geschwisterdynamik	von	betreutem	Kind	und	eigenen	Kindern.

34 Die hier nur in sehr grober Weise genannten Sinnstrukturen und Melodien sind keinesfalls als bewer-
tete Alternativen aufzufassen.
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4.5  Doing family zwischen individueller Autonomie und familialer Gemeinsamkeit

Natürliche Umwelt
Arbeits-/Wohnumwelt

Gesellschaftliche Sinnstrukturen
Teilhabe an Ressourcen

Einfluss von Institutionen
Verwandte, Freunde, Nachbarn

Lebenswelt der Familie als Ganze und 
als Mikrokosmos der Gesellschaft:
Versorgung mit Bildung, Arbeit, Wohnen,
Geld, gesellschaftliche Teilhabe
• Familien-Geschichte
• Familien-Mythen
• Familien-Entwurf

»Wir«: Integration
Verbindlichkeit, Verbundenheit
Lange Weile (»Wurzeln«)

»Ich«: Mutter/Vater/Kinder
•	 Herkunft/Lebensgeschichte
•	 Geschlecht	als	soziales	Konstrukt
•	 Leiblichkeit/Sinne
•	 Individuelle	Mythen,	Leitmotive,
 Lebenserfahrung

»Ich«: Selbstbehauptung
Autonomie, Leidenschaft (»Flügel«)

Interaktionsmuster (»Tanz«) zwischen diesen Polen
(Zirkularität, Symmetrie, Komplementarität, Gleichgewicht,
Triangulation, Spaltung, Koalition, Grenzen; Subsysteme)

»Ich«»Wir«

Familien-Geschichten
Familiäre Sinnstrukturen

Familienthemen:
»Melodien«

Familienrituale

Sprachregelungen/Beziehungsdefinitionen/Rollenverteilung/Machtverhältnisse

Zukunfts-Szenarien
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Fallbeispiel: 
Frau	L.	schildert,	wie	durch	die	Aggressionen	ihres	Pflegekindes	ihre	gan-
ze	Familie	»aufgemischt«	wurde:	»Es wurde vielleicht schon mal gesagt (vom 
Jugendamt), das Kind hat vielleicht Verhaltensschwierigkeiten oder so, aber 
man konnte sich da nicht so was dahinter vorstellen, was das bedeutet, was das 
sein soll. Ich hab mir wirklich nicht vorstellen können, das ein eindreiviertel 
Jahr altes Kind so was von aggressiv und hochgradig zerstörerisch sein kann, 
dass es eine ganze Familie aufmischt. Und dass es einen selber so an die Grenzen 
bringt, dass man denkt, man weiß nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Also dass 
ich zum Beispiel auch damals das Gefühl hatte, ich hätte ihm am liebsten eine 
gescheuert. Also wenn man von sich das Bild hat, man ist ein guter Mensch und 
man würde nie ein Kind schlagen, und plötzlich kriegt man solche Gefühle und 
muss damit umgehen lernen. Da stürzt erstmal das ganze Weltbild zusammen. 
Für mich war das so. Ich muss dann immer rausgehen aus dem Zimmer und 
mich erst mal wieder sammeln. Aber ich musste lange Zeit mit diesem Gefühl 
leben, immer so eine Wut zu kriegen. Das verändert einen selbst auch. Also solche 
Sachen, die gehen so tief rein, man muss sich vorher bewusst sein, (…) dass man 
auch bereit ist, damit umgehen zu lernen«	(I	Y,	605-617).	

Es	kann	eine	Art	Sog	entstehen,	dass	bspw.	die	Familie	zu	sehr	um	das	
Pflegekind	»herumtanzt«.	Denn	die	Kinder	sind	ja	meist	ambivalent	in	ihren	
Bindungsbedürfnissen,	sitzen	ein	Stück	weit	zwischen	den	Stühlen.	Es	gibt	
Kinder, die auf der einen Seite in starkem Maße fordern, aufgenommen zu 
werden, einen Platz zu haben, in der Mitte zu sein, aber dann, wenn es ihnen 
erlaubt	wird,	zerstören	sie	die	Situation	sofort,	sorgen	dafür,	dass	sie	sozusa-
gen	wieder	»rausgeworfen«	werden.	Es	gilt	also,	ihnen	zu	helfen,	einen	Platz	
zu	finden,	der	für	sie	aushaltbar	ist,	sie	nicht	zu	sehr	in	ihren	Loyalitäten	auf	
die	Probe	stellt.	Die	aufnehmenden	Familien	müssen	dieses	Dilemma	einbe-
ziehen,	es	kann	leicht	vergessen	werden,	da	die	Familien	»oft das Gefühl ha-
ben, das sind Kinder, denen wurde so viel angetan, die haben so viel Schlimmes 
erlebt. Und dann löst das so etwas aus wie: ›Ich will mein Herz ganz öffnen, es 
ist an mir, da wieder was gut zu machen, ich heil da jetzt die Wunden oder ich 
geb, was dieses Kind so lange nicht bekommen hat, wenn es auf einer emotionalen 
oder körperlichen Ebene halb verhungert ist. Ich mach das jetzt wieder wett, ich 
fülle den Kelch jetzt‹«,	so	ein	Supervisor	im	Interview	(zit.	in	Helming	2002b,	
S.	340).	Um	an	diesem	Thema	zu	arbeiten,	gilt	es	wahrzunehmen,	durch	was	
diese	Haltung	vielleicht	in	der	eigenen	Geschichte	ausgelöst	wurde.	Den	Kin-
dern ist nicht gedient, wenn Pflegeeltern diese Haltung rückhaltlos leben: Sie 
überfordern	möglicherweise	die	Kinder	in	ihrer	Beziehungsbereitschaft	und	
bringen	sie	möglicherweise	in	Konflikte	zu	den	eigenen	Eltern	und	schaden	
den	Kindern	damit	langfristig.	

Das Kind muss also einerseits wirklich aufgenommen, es muss ihm ein 
guter Platz gegeben, seine Bindungsfähigkeit unterstützt werden, ohne dass 
die	Herkunft	tabuisiert	wird.	Es	muss	dem	Kind	ein	inneres	Bild	ermöglicht	
werden,	wo	sein	Platz	ist,	wo	es	herkommt:	Es	muss	ein	gewisses	»Kontinui-
tätswissen«	hergestellt	werden.	Die	Pflegeeltern	geraten	aber	häufig,	was	die	
Beziehung	zu	den	Eltern	der	Kinder	betrifft,	in	einen	Widerspruch	zwischen	
kognitiver und emotionaler Ebene, mit dem es sich auseinander zusetzen 
gilt.	Von	der	Idee	her	ist	den	meisten	Pflegeeltern	klar,	dass	die	Herkunftsel-

tern	kein	»asoziales	Pack«	sind,	dass	der	Anspruch	und	Auftrag	ist,	mit	den	
Eltern	zusammenzuarbeiten.	Gleichzeitig	stehen	die	Pflegeeltern	den	Kindern	
emotional	viel	näher,	die	sie	als	die	Ungeschützten,	die	Opfer	wahrnehmen.	
Über	die	Nähe	zu	den	Kindern	nimmt	man	an	deren	Schmerzen	Anteil	und	
ist	in	Gefahr,	in	den	Eltern	hauptsächlich	diejenigen	zu	sehen,	die	als	Täte-
rInnen	für	Verwahrlosung,	Gewalt,	Beziehungsabbrüche	verantwortlich	sind.	
Teilweise	sind	den	–	eher	aus	bürgerlichen	Verhältnissen	stammenden	–	Pfle-
geeltern	die	Lebensbedingungen	der	Eltern,	meist	der	Mütter,	sehr	fremd.	
Pflegeeltern schwanken dann zwischen Bagatellisierung auf der einen und 
Moralisierung	auf	der	anderen	Seite	oder	auch	zwischen	von	Überidentifikati-
on/Mitleid	mit	den	Eltern	einer-	und	Ablehnung	andererseits.

Es gibt Schwierigkeiten in der Beziehung zu bestimmten aufgenommenen 
Kindern:	Abhängig	von	den	eigenen	blinden	Flecken	gibt	es	Kinder,	mit	
denen die Pflegeeltern schlechter zurechtkommen, worüber sie vielleicht 
Schuldgefühle	entwickeln.	Sie	brauchen	Beratung	in	diesen	Fällen,	um	sehen	
zu	können,	was	das	Kind	in	der	eigenen	Psyche	möglicherweise	anspricht,	
welche	Lösungswege	man	miteinander	finden	kann.	Gerade	kleinere	Kinder	
sind	schutzlos	gegenüber	hier	möglicherweise	ablaufenden	Zuschreibungen	
von	inhärenten	Eigenschaften,	wie	»schwierig	sie	sind«,	wie	man	aufgrund	
dessen	ihre	Zukunft	einschätzt.	Im	Verhältnis	von	Herkunftsfamilie	und	
Pflegefamilie geht es um die Bedeutung, die sich die beiden zumeist sehr un-
gleichen Partner wechselseitig geben und den inneren Ort, den ein Pflegekind 
zwischen	ihnen	finden	kann	und	darf	(vgl.	dazu	auch	Blandow	2006)	–	und	
das	nicht	nur	konkret	in	Bezug	auf	Umgangskontakte;	Konkurrenzen	und	
Ambivalenzen	müssen	ertragen	und	aushaltbar	balanciert	werden.

Das	Thema	Fremdheit	–	mit	seinen	handlungsbezogenen	Aspekten	An-
näherung und Abstoßung – ist dem Tatbestand geschuldet, »dass sich im 
Pflegekinderwesen Personen begegnen, die keine gemeinsamen biographischen 
Wurzeln haben und darum etwas von sich aufgeben müssen, um Neues zulassen 
zu können; es geht um Perspektivenverschränkung, ›Anheimelung‹ und Identi-
tätsarbeit und es geht um den glücklichen Ausgang durch Annäherung und Über-
windung von Fremdheit oder den unglücklichen des sich Fremdbleibens und der 
Ausstoßung«	(Blandow	2006,	S.	14).	Da	auch	die	Lebenswelt	der	Kinder	und	
ihrer Eltern sich immer weiter von jener der Pflegefamilien entfernt, also die 
Diskrepanz zwischen den Aufwuchsbedingungen, die Kinder in ihrer Her-
kunftsfamilie erlebten und den durchschnittlichen Lebensbedingungen, die 
sie	in	der	Pflegefamilie	vorfinden,	sich	erweitert,	kommt	dem	Thema	Fremd-
heit	und	Fremdheitsüberwindung	eine	hohe	Bedeutung	zu.	Ob	Fremdheiten	
–	zwischen	Pflegeeltern	und	Pflegekindern	und	den	Geschwistern	ebenso	
wie zwischen biologischen Eltern und Pflegekindern, zwischen biologischen 
Eltern und Pflegeeltern – überwunden oder zumindest ausgehalten werden 
können,	hat	auch	damit	zu	tun,	wie	die	fachlichen	Institutionen	die	Beteili-
gten	begleiten,	fortbilden,	beraten,	welche	institutionellen	Vorgaben	es	hier	
gibt,	welche	finanzielle	Unterstützung	Pflegeeltern	erhalten,	welche	Angebote	
Herkunftseltern	bekommen	usw.35	Eine	Pflegefamilie	als	Familie	ist	keine	
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35 Eine amerikanische Studie wies bspw. darauf hin, dass junge Mütter, die ein Training zur besseren 
Gestaltung ihrer Besuchskontakte mit den Kindern erhielten, besser Abschied nehmen konnten und 
gleichzeitig sich insgesamt den Kindern gegenüber unterstützender verhielten (Haight, W.L. et. al. 
2005); vgl. dazu : C.7, C.8
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automatisch	vorhandene	Gegebenheit	aufgrund	einer	bestimmten	Struktur	
(Mutter	und	Vater	vorhanden),	sondern	sie	entsteht	im	Prozess,	durch	Her-
stellungsleistungen	aller	Akteure.	Dieser	Prozess	muss	von	der	Kinder-	und	
Jugendhilfe	unterstützt	werden.	Die	Aufgabe	der	Jugendhilfe	besteht	unter	
anderem	in	der	Begleitung	der	ambivalenten	Findungsprozesse	des	»Doing	
Family«	in	der	Pflegefamilie.	

Pflegefamilien	sind	im	Großen	und	Ganzen	gutbürgerliche,	eher	traditionelle	
Arbeitsteilung	lebende,	deutsche	Familien,	die	in	einer	mittleren	wirtschaft-
lichen	Situation	leben,	so	die	verschiedenen	aktuelleren	Studien	(Rock	u.a.	
2008,	Erzberger	2003,	Thrum	2007).	Das	bedeutet	auch,	dass	die	Lebensbe-
dingungen von Pflegefamilien denen der Eltern der Kinder diametral entge-
gengesetzt	sind	(vgl.	Kap.	B.5.1):	Pflegefamilien	sind	im	Gegensatz	zu	diesen	
versorgt	mit	Einkommen,	Bildung	und	Wohnung.	

Von	451	Pflegefamilien,	zu	denen	die	befragten	Fachkräfte	in	der	DJI-
Fallerhebung	Angaben	machen	konnten	zu	ihrer	wirtschaftlichen	Situation,	
lebten 
•	 18	%	in	gehobenen	wirtschaftlichen	Verhältnissen,	
•	 63	%	in	mittleren,	
•	 14	%	in	niedrigen	und	
•	 5	%	von	ALG	II/Sozialhilfe;	
wobei	bei	Fremdpflegen,	ohne	Verwandtschaftspflegen,	sich	das	Verhältnis	
nach	oben	hin	verschiebt	(Thrum	2007).	

Die Ausbildungs-, berufliche und wirtschaftliche Situation der Pflege-
mütter	unterscheidet	sich	in	hohem	Maß	von	der	der	leiblichen	Eltern	(vgl.	
Kap.	B.5.1):	Werden	Verwandtenpflegen	herausgerechnet,	so	haben	84	%	der	
Pflegemütter	und	83	%	der	Pflegeväter	einen	höheren	Ausbildungsabschluss;	
die	Pflegeväter	sind	zu	83	%	in	Vollzeit	berufstätig;	Pflegemütter	zu	14	%	in	
Vollzeit,	zu	23	%	in	Teilzeit	tätig	(ebd.).	

Über	90	%	der	Pflegepersonen	leben	in	einer	Partnerschaft	–	laut	der	Fall-
erhebung	des	DJI;	nur	wenige	Pflegepersonen	sind	alleinerziehend.	In	etwa	
der	Hälfte	der	Familien	lebte	neben	dem	Pflegekind	auch	mindestens	ein	
leibliches	Kind	der	Pflegeeltern	(ähnlich	bei	Rock	u.a.	2008,	S.	120).	Die	Pfle-
gemütter waren zum Zeitpunkt der Inpflegegabe in etwa im Durchschnitt 41 
Jahre alt und damit im Durchschnitt 10 Jahre älter als die Mütter der Kinder 
(ähnlich	Rock	u.a.	2008,	S.	119).	

Pflegeeltern	sind	–	was	ihre	Motivation	betrifft	–	keine	homogene	Grup-
pe.	Pflegekinder	aufzunehmen	ist	auch	Teil	eines	biographischen	Projektes.	
Mütter	und	Väter	überlegen	immer	im	Kontext	ihrer	familialen	Situation,	
eine	Pflegefamilie	zu	werden	(vgl.	auch	Sinclair	2005,	S.	102).	Die	Motivation	
für	die	Aufnahme	eines	Kindes	besteht	aus	ganz	unterschiedlichen	Facetten	

und reicht von hauptsächlich genannten sozialen Beweggründen bis hin zu 
einem eher an beruflicher Selbstbestimmung orientierten Motiv, wenn eine 
Erzieherin beispielsweise beschließt, dass es für sie befriedigender ist, sich als 
Pflegemutter	einzelnen	Kindern	intensiv	zu	widmen.	Pflegeeltern	sind	–	wie	
Blandow	(2004,	S.,	132)	formuliert	–	Menschen	mit	besonderer	»Geneigtheit«	
für	Kinder	und	einer	besonderen	Neigung	zu	einem	traditionellen	Familien-
leben: »In der Niedersachsen-Untersuchung, die auch eine schriftliche Befragung 
von 159 Pflegeeltern umfasste, gaben die Pflegeeltern – soweit sie nicht ein Kind 
aus der eigenen Verwandtschaft oder aus ihrem sozialen Umfeld aufgenommen 
haben – (…) am häufigsten soziale, altruistische Gründe wie ›Wir wollten einem 
Kind einen Heimaufenthalt ersparen‹, oder ›Wir wollten etwas gesellschaftlich 
Nützliches tun‹ an. Die Hälfte aller nannte als Grund aber auch die absolute 
oder relative Kinderlosigkeit, was mit der Angabe jeder dritten Familie, man 
habe eigentlich ein Kind adoptieren wollen, und der Angabe jeder fünften, das 
eigenen Kind solle nicht alleine aufwachsen, korrespondiert. Jede sechste Familie 
nannte als ›mitschwingend‹ religiöse Gründe und jede siebte finanzielle Gründe 
(Erzberger 2003: 152)«	(Blandow	2004,	S.	132,	ähnlich	Sinclair	2005,	S.	102).	

Rock	u.a.	(2008,	S.	126f)	kommen	zu	gleichen	Ergebnissen:	Als	Haupt-
motive wurden in ihrer Befragung von Pflegeeltern soziales Engagement und 
sinnvolle Tätigkeit genannt: »Die Gewichtung der Motive lässt erkennen, dass 
die Pflegeelternschaft nicht als professionelle Tätigkeit gesehen, sondern vielmehr 
als ›Sache des Herzens und der guten Gesinnung‹ verstanden wird.«	Frau	B.,	die	
selber zwei eigene Kinder hat, betont diesen Aspekt im Interview in der DJI-
Befragung: »Also ich hab schon immer den Wunsch verspürt, schon als Mädchen, 
ein Adoptivkind aufzunehmen. Da wusste ich ja noch nicht, wie schwierig das ist 
mit Adoptivkindern. Da hat man ja immer gedacht: Ach, ich möchte was Sozi-
ales tun (…) Oder da hab ich ja noch gar nicht an was Soziales gedacht, sondern 
einfach, ich hab das – so gespürt, dass ich da was machen möchte. (…) Und – ja, 
wir haben ein großes Haus, und da waren ein paar Zimmer leer, und im Herzen 
war auch noch Platz, und dann – also ich bin mittlerweile mit meinem zweiten 
Mann zusammen, und der fand das auch ganz klasse, und der macht das auch 
daheim, also ich bin berufstätig, er macht den ganzen Haushalt und die Pflege-
kinder und Kinder (…) Und der hat dann halt auch gleich gesagt, ja okay, das 
wäre was für ihn (…) Und dann haben wir uns beworben«	(I	M,	17;	20-31).	

Ebenfalls	wurden	von	etwa	einem	Viertel	der	Pflegefamilien	persönliche	
Motive angegeben wie »Kein Kind mehr bekommen zu können«, und dass 
ein	Kind	als	zum	Leben	dazugehörig	empfunden	wird: »Wir konnten selber 
keine Kinder bekommen; und haben uns eigentlich so – normaler Weg – für ein 
Adoptivkind beworben. Und haben halt vom Jugendamt das erste Mal von der 
Möglichkeit Pflegekind gehört, und waren dann eigentlich sofort davon begeistert. 
Haben auch überhaupt keine Ängste gehabt. Sofort. Also wir haben sofort von 
Adoption umgeschwenkt auf Pflegekind, weil die Aussichten einfach so schlecht 
sind bei der Adoption und – ja, wir haben so das Bauchgefühl gehabt, das ist für 
uns das Richtige«	(I	A,	31-42).	Einen	Grund	für	das	Leben	mit	einem	Kind	an-
zugeben,	fällt	letztlich	nicht	leicht:	Es	sind	»Bauchgefühle«	oder	man	»spürt«,	
dass	es	sinnvoll	ist.	

4.6  Pflegeeltern: Lebensbedingungen und Motivation 

 Lebensbedingungen

Motivation: »Und im Herzen war auch noch Platz …«

B.4.6B.4.6
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Der Wert von Kindern für Erwachsene (Value of Children – VOC) 
Insbesondere	in	kulturvergleichenden	Untersuchungen	zum	Wert	von	Kin-
dern	für	Erwachsene	(Value	of	Children	=	VOC)	wird	die	Bedeutung	des	
Elternseins erforscht; die Ergebnisse sind auf Pflegeeltern übertragbar, das 
zeigt	die	Auswertung	der	Interviews:	Alle	diese	Motive	kommen	offen	oder	
verdeckt	vor.	Hoffman/Hoffman	(1973),	die	verschiedene	Studien	in	West-
europa	und	in	den	USA	ausgewertet	haben,	ziehen	folgende	Bilanz:	In	west-
europäischen Ländern zeigen Kinder an, dass die Eltern Erwachsenen-Status 
erreicht	haben;	sie	verschaffen	soziale	Identität.	Sie	bedeuten	eine	Expansion	
des	Selbst	in	eine	größere	Gemeinschaft,	verknüpft	mit	sozialen	Normen,	
die	bedeuten,	dass	es	»natürlich«	ist,	Kinder	zu	haben.	Kinder	erleichtern	
Gruppenbindungen,	beispielsweise	an	Verwandtschaft	und	andere	Eltern.	Die	
Beziehung	zu	den	Kindern	bietet	Anregung,	Freude	und	ein	Gefühl	von	Kre-
ativität.	Einige	Eltern	wollen	Kinder,	weil	diese	ihnen	ein	Gefühl	von	Macht	
geben	oder	–	sozialer	formuliert	–	von	Selbstwirksamkeit.	Kinder	können	
auch als Mittel des sozialen Wettbewerbs funktionalisiert werden (ähnliche 
Motivbündel	in	Hoffman	et	al.	1978	auf	der	Basis	eines	US-amerikanischen	
Studie;	vgl.	auch	Trommsdorf/Nauck	2005).	

Aktuelle	Studien	zum	Value	of	Children,	wie	bspw.	Klaus/Nauck	(o.J.)	
formulieren	als	Basis	ihrer	Forschung	drei	Dimensionen	von	Motivationen,	
die	auch	auf	Beweggründe	von	Pflegeeltern	bezogen	werden	können	und	sich	
in	den	Interviews	und	anderen	Studien	wieder	finden	(vgl.	z.	B.	Sinclair	2005,	
S.	102):	
•	 Komfort	(Hilfe	im	Haushalt,	im	Alter,	Verbesserung	der	
	 ökonomischen	Lage);	
•	 Affekt	(Freude	an	Kindern,	Kinder	aufwachsen	sehen,	Gefühl	der	Liebe	
	 und	Verbundenheit;	Kinder	machen	das	Leben	intensiver	und	erfüllter);
 •	 Soziale	Wertschätzung	(Verantwortung,	Kontakte	zu	Verwandten,	privat	
 und beruflich erfolgreich sein; Kinder bringen Eltern näher zusammen, 
	 mit	Kindern	wird	man	von	anderen	stärker	respektiert).	

In	anderen	Studien	wird	als	vierte	Dimension	die	Verhaltensbestätigung	–	
das	Gefühl	des	Gebrauchtwerdens	–	aufgeführt36, was insbesondere von Pfle-
geeltern in den Interviews im Zusammenleben mit den belasteten Kindern 
durchaus	als	Motivation	formuliert	wird,	wie	z.	B.	vom	Pflegevater,	Herrn	
S.:	Er	und	seine	Frau	waren	im	Vorruhestand	und	»Das war uns ein bisschen 
langweilig, die ganze Sache. Na ja, weil – uns hat das irgendwie noch ein wenig 
herausgefordert in unserem Alter … Und wir hatten zwar selber ein Kind, aber 
der war selber schon 36 und hat ein eigenes Kind (…). Und da hat sich ja das Ju-
gendamt eingeschaltet (…), und hat uns dann gefragt: ›Hättet ihr Interesse, mal 
was auszuprobieren? Und zwar ist es ein bisschen ein Problemkind und ist schon 
älter…‹ Und dann haben wir ihn uns halt einmal angeschaut und entschieden, 
wir probieren das einfach«	(I	J,	46-54).	

Selbst	wenn	der	Ausgangspunkt	ökonomische	Gründe	sind,	bedingen	
manchmal	auch	Zufälle	die	Pflegeelternschaft,	aber	auch	Motive	wie	z.	B.	
die	Vorstellung,	eine	große	Familie	leben	zu	wollen,	ein	Kind	nicht	alleine	
aufwachsen	zu	lassen	und	im	besten	Fall	entwickelt	sich	eine	intensive	Zunei-
gung zum Kind: »Ich wollte eigentlich Tagespflege machen. Mit der Motivation, 
mir was dazuzuverdienen. Ganz profan. Und dann bekam ich eben Besuch vom 
Jugendamt, und die hat dann wohl gehört, dass ich Sozialarbeit studiert hab 
und hat dann gleich gedacht, ach, da könnte man vielleicht mehr draus machen, 
und hat mich dann konkret angesprochen, ob wir uns Kurzzeitpflege vorstel-
len könnten. Also ein Kind aufnehmen für ein paar Wochen, wenn die Mutter 
irgendwie im Krankenhaus ist oder so… Und da hab ich gern zugesagt« (I I, 
30-38).	Aus	der	Kurzpflege	wurde	–	wie	im	Interview	deutlich	wird	–	eine	
sehr	engagierte	Vollzeitpflege.	Später	kam	ein	zweites	Pflegekind	dazu:	»Also 
wir wollten dann eben noch ein Pflegekind aufnehmen, damit eben nicht der Jan 
(Pflegekind) so der Exot in der Familie ist. Und ich hatte mir eigentlich immer 
vier Kinder so gewünscht. Das fünfte kam dann noch so aus Versehen«	(ebd.,	
618-622).	

Ein Kind sollte nicht alleine aufwachsen, sei es das eigene, leibliche Kind37 
oder ein Pflegekind, dieser Beweggrund spielt in den Interviews der Pflege-
familien	häufig	eine	Rolle,	so	z.	B.	bei	Frau	J.,	die	nach	einer	Adoption	eines	
Kindes noch ein Pflegekind aufnahm: »Ja, ich wollte eigentlich vier Kinder 
(lacht). Ursprünglich. Mein Mann wollte zwei. Und Marnie (das	Adoptivkind) 
wäre ja gern ein Einzelkind, glaube ich, eigentlich hätte die ja gern alles für 
sich. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es gut ist, wenn Kinder lernen, zu 
teilen. Ja, das ist meine Meinung, immer noch«	(I	E,	101-105).

Meistens	verbinden	sich	verschiedene	Motive	miteinander.	Pflegeeltern	
erzählen in vielen Interviews zudem, dass sie vor allem auch durch das prak-
tische Beispiel anderer Pflegefamilien gewonnen wurden, durch Mund-zu-
Mund-Propaganda.	Frau	W.	verknüpft	verschiedene	Motive	folgendermaßen:	
»Ja, also wir haben ja den Thomas (leibliches	Kind) bekommen, und der ist kör-
perbehindert. Und dann hab ich selber eigentlich entschlossen, kein Kind mehr 
also zu bekommen, ich hab da viel zu viel Angst gehabt, dass es noch mal schief 
läuft. (…) Und dann vor ein paar Jahren hab ich gedacht, also so ein Pflegekind 
… Ich hab auch Bekannte, die ein Pflegekind haben, und dann dachte ich, also 
es wäre schon was, also ich hätte gern noch Kinder. Und mein Mann sowieso…« 
(I	N,	15-17;	24-27).

36 Zum Beispiel in Hoffman et al. (1978) 37 Zur Rolle der leiblichen Kinder der Pflegeeltern vgl. C.5.5
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B.5  Lebenssituation von Herkunftsfamilien
 Elisabeth Helming / Heinz Kindler / Kathrin Thrum

Auf	der	Basis	der	Fallerhebung	des	DJI	(Thrum	2007)	wird	in	diesem	Kapitel	
die	Lebenssituation	von	Herkunftsfamilien	bei	Inpflegegabe	diskutiert.	

In	der	Fallerhebung	des	DJI	(Thrum	2007)	konnten	632	Pflegeverhältnisse	
ausgewertet	werden;	die	Kinder	stammten	aus	insgesamt	505	Herkunftsfami-
lien	und	lebten	in	461	Pflegefamilien,	der	Unterschied	erklärt	sich	durch	die	
gemeinsame	Unterbringung	von	Geschwistern.	

5.1  Zusammensetzung der Herkunftsfamilien

B.5.1B.5

In	Abschnitt	5.1	geht	es	um	die	Familienform	der	Herkunftsfamilien	im	
Vergleich	zu	der	der	Pflegefamilien,	in	5.2	um	die	materiellen	Lebensbedin-
gungen	der	Herkunftsfamilien.	Teil	5.3	zeigt	vorangegangene	Hilfen	auf,	was	
ebenfalls einen Eindruck von der meist schon längerfristig prekären Lebenssi-
tuation	von	Herkunftsfamilien	vermittelt.	Daten	zu	Sorgerechtsentzügen	und	
Gründen	für	die	Inpflegegabe	ergänzen	das	Bild.	In	Abschnitt	5.4	werden	die	
quantitativen	Daten	konkretisiert	durch	Fallbeispiele	von	Familienkonstella-
tionen	von	Herkunftsfamilien	bei	Inpflegegabe,	und	in	Abschnitt	5.5	werden	
Faktoren	erläutert,	die	belegbar	oder	wahrscheinlich	zur	Entstehung	von	
Vernachlässigung	beitragen.	

Bei	der	Zusammensetzung	der	Herkunftsfamilien	fällt	v.a.	der	weit	über-
proportinale	Anteil	von	alleinerziehenden	Müttern	ins	Auge	(61%,	von	309	
Pflegekindern).	An	zweiter	Stelle	steht	mit	gut	einem	Fünftel	der	Familien-
formen	das	Zusammenleben	beider	Eltern	(21%,	106	Pflegekindern).	Bei	15	
%	der	Herkunftsfamilien,	d.h.	bei	73	Pflegekindern,	konnten	die	befragten	
Fachkräfte	keine	Angaben	machen	oder	die	Angabe	war	unklar.

505 
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461
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632 
Pflegeverhältnisse
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Die	Angaben	der	Kinder-	und	Jugendhilfestatistik	von	2007	(neu	begonnene	
Hilfen)	bestätigen	in	etwa	diese	Relationen:	Während	der	Anteil	der	Allein-
erziehenden	an	den	Familienformen	2007	laut	Statistischem	Bundesamt	bei	
18%	lag,1	wurde	rund	jede	zweite	Heimeinweisung,	jede	zweite	Vollzeitpflege,	
aber	auch	jede	zweite	SPFH	2007	einer	Alleinerziehenden	Familie	gewährt	
(Rauschenbach	et	al.	2009,	S.	9).	

Wenn	auch	in	der	Fallerhebung	des	DJI	(Thrum	2007)	von	den	Fach-
kräften	nur	für	46	Herkunftsfamilien	sozusagen	tatsächlich	»fehlende«	Väter	
angegeben	wurden,	d.h.	Väter,	die	entweder	von	den	Müttern	nicht	genannt	
wurden oder verstorben waren, ist insgesamt auf einer alltagspraktischen 
Ebene	ihr	Verschwinden	aus	dem	familiären	Zusammenhang	der	Herkunfts-
familien	und	aus	der	Verantwortung	für	die	Kinder	schon	vorher	sichtbar.	
Dass allein erziehende Mütter in so hohem Maß nicht nur im Pflegekinder-
bereich, sondern auch in anderen Hilfen zur Erziehung vertreten sind,2 zeigt 
einen	Mangel	an	gesellschaftlicher	Unterstützung	für	sie,	wie	auch	Rau-
schenbach	et	al.	(2009,	S.	9f)	formulieren:	»Das heißt, allein erziehende Eltern 
haben im Vergleich zu Ehepaaren und nichtehelichen Lebensgemeinschaften über 
alle Leistungen hinweg eine etwa dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit, eine Hilfe 
zur Erziehung beanspruchen zu müssen. Für die Erziehungsberatung und die 
Eingliederungshilfen ist die Wahrscheinlichkeit jeweils doppelt so hoch, für die 
familienunterstützenden und -ergänzenden Hilfen jenseits der Erziehungsbera-
tung viermal sowie für Vollzeitpflege und Heimerziehung zusammengenommen 
sogar fünfmal so hoch. Die Befundlage weist in Anbetracht dieser Deutlichkeit 
auf drei Punkte hin: Erstens ist die Gruppe der Alleinerziehenden – wie auch 
beim Sozialgeld und ALG II – in besonderer Weise mit Problemen des Aufwach-
sens konfrontiert. Zweitens deuten die Daten damit an, dass der Familienstatus 
alleinerziehend offenkundig weit mehr an öffentlicher Unterstützung benötigt als 

1 Stat. Bundesamt, Hrsg. (2008): Familienland Deutschland. Ergebnisse des Mikrozensus 2007, Wiesbaden

dies bislang politisch wahrgenommen worden ist. Und drittens erweckt die unter-
schiedliche Inanspruchnahme der verschiedenen Hilfen den Eindruck, als würden 
in Deutschland Hilfen noch immer nach dem Muster der traditionellen Fürsorge 
gewährt: intervenierende, also familienersetzende Hilfen stärker für die Gruppe 
der Alleinerziehenden, beratende und familienunterstützende Hilfen hingegen 
eher für Kinder von zusammenlebenden Eltern« (ebd.	S.	9,	S.	10).	Hier	deutet	
sich	möglicherweise	ein	Bedarf	einer	stärker	genderbewussten	Qualifizierung	
der	Jugendhilfe	an	gerade	in	der	Arbeit	mit	Eltern:	sei	es	im	Umgang	mit	
allein erziehenden Müttern,2	sei	es	in	einem	verstärkten	Versuch,	auch	nicht	
mehr	im	familialen	Alltag	lebende	Väter	einzubeziehen	in	die	Verantwortung	
für	die	Kinder	–	wenn	es	denn	möglich	ist.	

Die Zusammensetzung der Pflegefamilien dagegen ist denen der Her-
kunftsfamilien diametral entgegengesetzt: 

Herkunftsfamilien/Pflegefamilien im Vergleich

2 »Die Beziehung zwischen größeren Systemen und Familien mit alleinerziehenden Müttern ist häufig 
durch die Zusammenwirkung ähnlicher Überzeugungen über Familien mit einem alleinerziehenden 
Elternteil gekennzeichnet, wobei solche Familien implizit als unvollständig angesehen werden. Oft ver-
traut dann der alleinerziehende Elternteil darauf, dass Erwachsene aus dem größeren System die Rolle 
des fehlenden Elternteils übernehmen, und die Helfer sind oft irrtümlicherweise der Ansicht, dass dies 
ihre Aufgabe sei. Die Stärken von Familien mit alleinerziehendem Elternteil werden nicht anerkannt. Vor-
handene Fähigkeiten der alleinerziehenden Mutter werden nicht gefördert.« (Imber-Black 1990, S. 252) 
3 Die besondere Situation sozial deprivierter alleinerziehender Herkunftsmütter ist vermutlich auch ein 
relevantes Thema in der Vorbereitung und Begleitung von Pflegeeltern, respektive Pflegemüttern, die 
aus der eigenen Erfahrung die Herausforderungen eines Lebens als Alleinerziehende mit wenig Ressour-
cen vielleicht nicht ganz nachvollziehen können (vgl. C.4 und C.5).
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Abbildung 2: Zusammensetzung der Herkunftsfamilien (Quelle: Thrum 2007)

Das mag für manche alleinerziehende Herkunftsmutter einerseits manchmal 
schmerzhaft sein, da diese Situation sie mit dem eigenen Bedürfnis oder ne-
gativ	formuliert,	Mangel	an	partnerschaftlicher	Unterstützung	konfrontiert.	
Andererseits schätzen sie manchmal durchaus die Pflegeväter als Autoritäts-
personen	im	Interesse	ihrer	Kinder,	insbesondere	von	Söhnen.3 
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Abbildung 3: Zusammensetzung der Familien, Pflegeeltern und Eltern im Vergleich (Quelle: Thrum 2007)
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In	61%	der	505	Herkunftsfamilien	(Fallerhebung	des	DJI,	Thrum	2007)	
lebten	außer	den	analysierten	Pflegekindern	weitere	Kinder	(leibliche,	Stief-	
und	Halbgeschwister).	Bei	etwa	einem	Drittel	der	632	Pflegekinder	aus	den	
505	Herkunftsfamilien	lebt	nach	Angaben	der	Fachkräfte	in	der	Fallerhebung	
des	DJI	(ebd.)	–	noch	–	mindestens	ein	Geschwisterkind	weiterhin	in	der	
Herkunftsfamilie.

Geschwister der Pflegekinder

Bei	87	%	dieser	345	Familien	hatte	sich	hinsichtlich	materieller	Ressourcen	
zwischen	Inpflegegabe	und	Erhebungszeitpunkt	nichts	geändert.

Wirtschaftliche Situation der Herkunftsfamilien
(Zeitpunkt der Inpflegegabe und Erhebungszeitpunkt im Vergleich)

4 Dies entspricht der Erhebung von Rock et al. (2008), bei denen in ca. 77% der beendeten Hilfen 2005 
Herkunftsfamilien ganz oder überwiegend von staatlichen Transferleistungen lebten, bei den 2005 
begonnen Hilfen gemäß § 33 SGB VIII waren es 71%. 
5 Unter anderem hängt dies auch mit der hohen Zahl der Alleinerziehenden unter den Herkunftsfamilien 
zusammen: »Von allen Alleinerziehenden, die jenseits der Erziehungsberatung eine Hilfe in Anspruch 
nehmen, sind 70% auf Transferleistungen angewiesen. Zum Vergleich: Bei Ehepaaren und nichteheli-
chen Lebensgemeinschaften liegt dieser Wert bei 48%. Verdeutlicht wird hierüber, dass insbesondere 
Alleinerziehende durch zusätzliche Belastungen in Form von fehlenden materiellen Ressourcen stärker 
unter Druck geraten. Die Wahrscheinlichkeit negativer Auswirkungen auf das Erziehungsgeschehen 
steigt dadurch (…).« Rauschenbach et al. (2009), S. 10

B.5.2B.5.2

Abbildung 4: Geschwistersituation von Pflegekindern (Quelle: Thrum 2007)

Eine solche Situation beeinflusst den Kontakt zwischen Herkunftsfamilie 
und	Pflegekind,	da	es	einen	Unterschied	macht,	ob	»nur	ich«	nicht	in	meiner	
Ursprungsfamilie	lebe	und	die	Geschwister	dort	weiter	leben	oder	ob	weitere/
alle	Kinder	der	Familie	nicht	in	der	Herkunftsfamilie	leben:	Für	Pflegekinder	
kann es durchaus schwer nachvollziehbar sein, dass sie selbst in einer Pflegefa-
milie	leben,	die	Geschwister	jedoch	weiter	in	der	Herkunftsfamilie	verbleiben	–	
und	umgekehrt.	Das	kann	vielfältige	Zweifel	und	Fragen	aufwerfen	(vgl.	C.6).	

In	der	Fallerhebung	des	DJI	(Thrum	2007)	sollten	die	Fachkräfte	die	wirt-
schaftliche Situation für die Herkunftsfamilien zum Zeitpunkt der ersten 
Fremdplatzierung	des	Pflegekindes	und	zum	Erhebungszeitpunkt	einschät-
zen.	Diese	Einschätzung	erfolgte	auf	einer	5-stufigen	Skala:	gehoben	/	mittel	
/	niedrig	/	ALG	II	–	Sozialhilfe	/	unbekannt	Von	485	(von	505)	Herkunftsfa-
milien liegen Einschätzungen der wirtschaftlichen Situation zum Zeitpunkt 
der	ersten	Fremdplatzierung	und	zum	Erhebungszeitpunkt	vor;	davon	sind	
für	68	%	der	505	Herkunftsfamilien	(345)	die	Einschätzungen	auswertbar;	bei	
den	übrigen	Familien	war	den	Fachkräften	die	wirtschaftliche	Situation	und	
deren	Veränderung	unbekannt.	

5.2  Lebensbedingungen der Herkunftsfamilien
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Abbildung 5: Wirtschaftliche Situation der Herkunftsfamilien (Zeitpunkt der Inpflegegabe 
und Erhebungszeitpunkt im Vergleich) (Quelle: Thrum 2007)

Von	den	300	Herkunftsfamilien,	deren	Einkommen	unverändert	blieb,	lebten	
80%	von	staatlichen	Transferleistungen	(ALG	II	/	Sozialhilfe).4	Für	weitere	
16%	wurde	das	Einkommen	als	»niedrig«	angegeben,	bei	drei	Familien	als	
»mittel«	und	bei	einer	Familie	als	»gehoben«.	Die	Daten	zeigen	also,	dass	
prekäre materielle Lebenssituationen in den Herkunftsfamilien keineswegs 
Einzelfälle	und	zudem	dauerhaft	sind.5
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6 Im Teilprojekt »Umgangskontakte«.

oder sonst irgendwo ne, ich fahre nicht in Urlaub.«	(I	AK,	1992-95/2129-2139).	
Auch Bildungsabschlüsse und Beschäftigungssituation unterscheiden sich 
gravierend.	

Abbildung 6: Einkommenssituation von Herkunftseltern (Quelle: Thrum 2007)

Einkommenssituation von Herkunftseltern

Ausbildungsabschlüsse von Pflegeeltern und Herkunftseltern im Vergleich

Auch die Einkommenssituation der Herkunftsfamilien ist der Einkommens-
situation	der	Pflegefamilien	diametral	entgegengesetzt.	Für	98%	der	461	Pfle-
gefamilien	konnten	die	Fachkräfte	Angaben	zur	wirtschaftlichen	Situation	
zum	Erhebungszeitpunkt	machen:	18%	lebten	in	‚gehobenen’	wirtschaftlichen	
Verhältnissen,	63%	in	‚mittleren’,	14%	in	‚niedrigen’	wirtschaftlichen	Ver-
hältnissen	und	5%	von	‚ALG	II/Sozialhilfe’.	Unterscheidet	man	des	Weiteren	
Verwandten-	und	Fremdpflegen,	so	zeigt	sich	hier	für	die	Fremdpflegen	noch	
einmal	eine	signifikant	bessere	wirtschaftliche	Situation	als	bei	den	Verwand-
tenpflegen	(vgl.	B.4).	

Die	Ressourcenarmut	im	Vergleich	zur	materiellen	Ausstattung	der	Pflege-
eltern bedingt bei den Eltern ambivalente Aspekte in der Beziehung zu diesen 
und	zu	ihren	Kindern:	Neid	auf	deren	»besseres«	Leben,	Bitterkeit	über	das	
eigene,	Gefühle	von	Ungerechtigkeit,	aber	auch	Freude	darüber,	dass	es	den	
Kindern	gut	geht.	Das	kann	aus	den	im	DJI-Projekt	mit	Eltern	und	Pflegeel-
tern geführten Interviews6	geschlossen	werden	(vgl.	dazu	auch	C.7,	C.8).	Eine	
Herkunftsmutter formuliert im Interview folgendermaßen: »Weil ich fahre 
auch nie in den Urlaub. (…) Ich war seit 10 Jahren nicht mehr weg. (…) Aber 
die (Pflegefamilie) sind jedes Jahr ein, zweimal in Urlaub gefahren. Die sind 
überall. Der (ihr	Sohn) war in Dänemark, der war in Italien, die waren mit 
dem in Hamburg. Egal, wo die hin sind, die sind immer in Urlaub gefahren mit 
ihren ganzen Kindern. (…) Das habe ich als Kind, die Freizeit, der Urlaub und 
was er so die ganzen Jahre mit genossen hat, das habe ich ja nicht gekriegt. Und 
ich sage mir, wenn ich jetzt verheiratet gewesen wäre mit dem richtigen Mann 
und ich hätte dann meinen Sohn wieder geholt und ich hätte drauf bestanden, 
dass ich immer Angst habe, ich hätte ihm das alles nehmen können. Und das 
wollte ich nicht. Habe ich gesagt, er soll es haben, wenn er es kriegt, ich habe es 
nicht gekriegt, dann soll es wenigstens er kriegen. Und ich spare mir auch ei-
nen jeden Cent vom Mund ab, sage ich, ich mache ja nicht viel, ich kaufe mir 
auch nicht viel, also für mich tun es T-Shirts für 2, 3 Euro für die Arbeit (…) 

Abbildung 7: Qualifikationen/Bildungsabschlüsse im Vergleich von Eltern und Pflegeeltern 
(Quelle: Thrum 2007)

7 Von 53% der Herkunftsmütter (230) in der Fallerhebung (Thrum 2007) war den Fachkräften bekannt, 
welchen höchsten Ausbildungsabschluss die Herkunftsmutter hatte: Von diesen Müttern hatten 37% 
keinen Schulabschluss, weitere 18% den Abschluss einer Förderschule und 25% einen Hauptschul- / 
qualifizierenden Hauptschulabschluss. Bei 76% der Herkunftsväter war den Fachkräften der Ausbil-
dungsabschluss unbekannt. Von den restlichien 24% (107) Vätern hatten 21% keinen Schulabschluss, 
15% den Abschluss einer Förderschule, 36% einen Hauptschulabschluss.
8 Dabei beziehen sich die Prozentzahlen nicht auf die Gesamtzahl der Eltern und Pflegeeltern in der 
Fallerhebung, sondern jeweils auf die, für die entsprechende Angaben der Fachkräfte vorliegen.
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Insgesamt	hatten	80%	der	Herkunftsmütter,	bei	denen	die	Fachkräfte	ent-
sprechende Angaben machen konnten, keinen oder nur einen sehr niedrigen
Ausbildungsabschluss.7 Ähnlich ist die Situation bei den Herkunftsvätern:
66%	der	Väter,	von	denen	überhaupt	Angaben	vorliegen,	hatten	keinen	bzw.
nur	einen	sehr	niedrigen	Bildungsabschluss.	Entgegengesetzt	ist	die	Situation
bei	den	Pflegeeltern:	75%	der	Pflegemütter	und	77%	der	Pflegeväter	hatten
einen	höheren	Ausbildungsabschluss.

Beschäftigungssituation: 
Die Zahlen8 zur Beschäftigungssituation von Herkunfttseltern und Pflege-
eltern ergeben einen hohen Prozentsatz von Arbeitslosigkeit bei den Eltern, 
sowohl	bei	den	Müttern	als	auch	bei	den	Vätern.	Bei	den	Pflegevätern	werden	
beispielsweise	nur	7%	als	arbeitslos	angegeben,	bei	den	Herkunftsvätern	sind	
es	56%.

Der	Großteil	der	Herkunftsfamilien	lebt	also	eher	dauerhaft	sozial	rand-
ständig und ressourcenarm, mit wenig Einkommen und wenig Bildung, wie 
die	Daten	der	Fallerhebung	des	DJI	zeigen	(Thrum	2007).	Hier	kommen	
dann	je	nach	Familie	noch	diverse	Bedingungen	dazu,	die	die	Situation	
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deutlich	verschlechtern	–	familiale	Gewaltbeziehungen,	Alkohol-/Drogen-
missbrauch	und	psychische	Krankheit	sind	wohl	die	häufigsten	Faktoren.	
Blandow	(2006)	fasst	Gründe9 der Inpflegegabe folgendermaßen zusammen: 
Es sind »zum Konstrukt ‚Problemfamilie’ verdichtete Mehrfachprobleme (…). 
Ausschließlich wirtschaftliche oder gesundheitliche Probleme der Eltern spielen in 
der Gegenwart kaum noch eine Rolle, sind aber häufige Begleiterscheinungen. Es 
sind allerdings weniger diese familiären Hintergründe an sich, vielmehr die sich 
aus der familiären Lage ergebenden Betreuungsmängel und/oder Auffälligkeiten 
eines Kindes oder Jugendlichen, die den eigentlichen Anlass für die Inpflegegabe 
bilden. Neben unspezifischen Nennungen wie Überforderung der Eltern mit der 
Erziehung und Erziehungsschwierigkeiten (…) Vernachlässigung und unzurei-
chende Versorgung des Kindes«	(ebd.	S.	125f;	vgl.	auch	C.7).

9 Vgl. auch Faltermeier (2000, 2001); Helming (2002a); Erzberger (2003); Walter (2004); Rock et al. (2008)
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5.3 Vorangegangene Hilfen, Sorgerechtsentzug und Gründe der Fremdplatzierung

Bei	einer	Inpflegegabe	geht	es	in	weniger	Fällen	um	aktuelle	Krisen-	bzw.	
Notsituationen,	sondern	zumeist	um	länger	andauernde	Unterversorgungsla-
gen	und	biographische	Deprivationsgeschichten.	Das	wird	auch	deutlich	aus	
den Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Bezug auf begonnene Hilfen 
2006:	In	fast	70%	der	Unterbringung	in	Pflegefamilien	und	bei	etwas	mehr	
als	der	Hälfte	der	Verwandtenpflegen	gingen	der	Inpflegegabe	andere	Hilfen	
voraus: 

Vorangegangene Hilfen (Begonnene Hilfen 2006)
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Verwandtenpflege Familienpflege

Abbildung 8: Vorangegangene Hilfen/ Begonnene Hilfen 2006  
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Begonnene Hilfen 2006)

An	erster	Stelle	der	vorangegangenen	Hilfen	bei	Vollzeitpflege	in	einer	ande-
ren	Familie	steht	die	Sozialpädagogische	Familienhilfe,	bei	der	Verwandten-
pflege	eine	ambulante	Beratung	in	Fragen	der	Erziehung.	

Sorgerechtsentzüge und Gründe für die Fremdunterbringung 
Dass die Inpflegegabe nicht immer im Einverständnis mit den Eltern ver-
läuft,	zeigen	die	folgenden	Daten	aus	der	Fallerhebung	des	DJI	(Thrum	2007)	
zum Sorgerechtsentzug, dem eine familiengerichtliche Auseinandersetzung 

54%

69%

10 Bei 7 Pflegekindern waren die Eltern verstorben.

vorhergeht.	Bei	625	von	den	632	Pflegekindern10	machten	die	Fachkräfte	
Angaben	zum	Sorgerechtsentzug:	fast	40%	der	Kinder	wurden	mit	einem	
Sorgerechtsentzug	fremdplatziert,	in	60%	der	Fälle	gab	es	bei	der	Inpflegega-
be keinen Sorgerechtsentzug; die Kinder wurden also mit Zustimmung der 
Eltern	fremdplatziert,	mag	sie	auch	in	vielen	Fällen	eher	unter	Druck	zustan-
de	kommen,	wie	in	den	Interviews	deutlich	wurde.

60%

40%

Sorgerechtsentzug ja

Sorgerechtsentzug nein

Abbildung 9: Sorgerechtsentzug ja – nein. (Quelle: Thrum 2007) 

Bei	den	245	Sorgerechtsentzügen	wurde	bei	60%	das	Sorgerecht	vollständig	
entzogen,	des	Weiteren	wurde	bei	36%	ein	Entzug	des	Aufenthaltsbestim-
mungsrechts	angegeben.	Weitere	Formen	des	Sorgerechtsentzugs:

Formen des Sorgerechtsentzugs (N = 245 Fälle)
Mehrfachnennungen möglich

Abbildung 10: Formen des Sorgerechtsentzugs (Quelle: Thrum 2007)
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B.5.3

Die	Hauptgründe	für	die	Inpflegegabe	nach	Rock	u.a.	(2008)	und	der	Faller-
hebung	des	DJI	(Thrum	2007)	beziehen	sich	auf	Charakteristika	der	Eltern	
und	nicht	auf	die	ressourcenarme	Lebenssituation	der	Familie	noch	auf	das	
Verhalten	der	Kinder	und	Jugendlichen.	Gründe	sind	nach	Rock	u.a.	(2008):		
• eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern
•	 unzureichende	Förderung	der	Kinder
•	 Gefährdung	des	Kindeswohls
•	 Unversorgtheit	der	Kinder
• Belastung durch Problemlagen
• Belastung durch familiäre Konflikte

Da	Fachkräfte	der	Jugendhilfe	sozio-ökonomische	Belastungen	kaum	verän-
dern	können,	»werden die familialen Probleme und Konflikte deshalb tendenzi-
ell eher vor dem Hintergrund erzieherischer Lücken und Defizite bei den Eltern 
interpretiert. Das erklärt auch, warum Fachkräfte den Herkunftseltern häufig 
mit Schuldzuweisungen und Disziplinierungswünschen gegenübertreten. Her-
kunftseltern ihrerseits wiederum fühlen sich dadurch in ihrer Annahme bestätigt, 
dass das Jugendamt sie als ‚potenziellen‘ Störfall im Leben ihrer Kinder sieht« 
–	so	Faltermeier	in	seiner	qualitativen	Studie	zu	Perspektiven	von	Herkunfts-
eltern	(2000,	S.	3).11 

Bei den meisten Inpflegegaben geht es um alleinerziehende Mütter, die sich 
überfordert	fühlen,	oft	nicht	in	der	Lage	sind,	den	Kindern	Grenzen	zu	
setzen	–	und	dies	vor	allem	in	Verbindung	mit	vielfältiger	Deprivation	in	der	
eigenen	Lebensgeschichte	und	deren	Konsequenzen. 
 
Fallbeispiele: 
•	 Ein	zwei	Jahre	altes	Kind	lebt	mit	einem	Geschwister	bei	der	Mutter,	

die	Familie	lebt	von	Sozialhilfe.	Der	Vater	hat	die	Mutter	und	die	Ge-
schwister misshandelt, war alkoholabhängig, lebt seit einem Jahr nicht 
mehr	im	Haushalt	und	hat	keinen	Kontakt	mehr	zu	den	Kindern.	Die	
Nachbarn	melden	die	Vermüllung	der	Wohnung	und	die	Vernachlässi-
gung	der	Kinder.	Drei	weitere	Kinder	sind	bereits	im	Kinderheim	unterge-
bracht,	ein	Kind	in	Vollzeitpflege.	

• Eine sehr junge Mutter im Mutter-Kind-Heim, die selbst eine gewaltbe-
lastete Biographie aufweist, wird als sehr aggressiv charakterisiert und lebt 
von	Sozialhilfe.	Anlass	der	Unterbringung	sind	ihre	Schwierigkeiten	im	
Umgang	mit	dem	1	½	Monate	alten	Säugling.	Das	Kind	wird	langfristig	
in	Vollzeitpflege	untergebracht.	Der	Vater	des	Kindes	ist	unbekannt.	

In den Kernfamilien, aus denen Kinder in eine Pflegefamilie fremdplatziert 
werden,	leben	häufig	noch	Geschwisterkinder.	In	den	Familien	kann	eine	
Bandbreite	von	Problemlagen	konstatiert	werden,	von	der	»Beziehungsstö-
rung«	zur	Kombination	mit	anderen	Problemen	wie	Gewalt,	Alkohol,	Armut	
usw.	Eine	besondere	Kategorie	von	Familien	in	diesem	Spektrum	sind	die-
jenigen,	die	schon	seit	über	einer	Generation	der	Jugendhilfe	bekannt	sind.	
Eine	Studie	zur	Bereitschaftspflege	am	DJI	(Lillig	u.a.	2002;	Helming	2002a)	
zeigte,	dass	diese	Familien	signifikant	seltener	als	alle	anderen	ihre	Zustim-
mung	zur	Unterbringung	geben	und	dass	die	Kinder	in	wesentlich	gerin-
gerem	Maße	zu	ihnen	nach	Hause	zurückkehren.	Signifikant	häufiger	sind	
Sorgerechtsverfahren	anhängig.	Minuchin	et	al.	(2000)	sprechen	in	diesem	
Zusammenhang von »Behördenfamilien«,	deren	Chancen,	ein	eigenständiges	
Leben zu führen, äußerst gering sind: »Gewalt gehört für diese Familien schon 
zum Lebensalltag und kommt aus zwei Richtungen: Da ist die Gewalt, die sich 
in den Familien selbst ereignet, und die Gewalt, die durch sozialbehördliche  
Interventionen in die Familien getragen wird. Die erstgenannte Form der Ge-
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12 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Ergebnisse im DJI-Projekt Bereitschaftspflege (vgl. Hel-
ming 2002a). In diesem Projekt konnte eine Einzelfallerhebung mit 952 Fällen von in Bereitschaftspflege 
gegebenen Kindern/ Jugendlichen aus insgesamt 51 Orten ausgewertet werden. Von den 952 Bereit-
schaftsbetreuungen waren im Erhebungszeitraum 742 abgeschlossen, was Bereitschaftspflege betrifft. 
Die 952 Kinder/Jugendlichen stammen aus 826 Familien oder sonstigen Lebensorten, die 742 Kinder/
Jugendlichen mit den beendeten Betreuungen aus 655 Familien und sonstigen Lebensorten. Aus den 
von den Fachkräften beantworteten Einzelfall-Fragebögen zu den in Pflege gegebenen Kindern wurden 
exemplarisch typische Familien-Konstellationen, aus denen heraus Kinder fremdplatziert wurden, 
rekonstruiert. Die Rekonstruktion von Familien-Konstellationen bezog nach dem Zufallsprinzip hundert 
Inpflegegaben ein. In den hundert Einzelfällen ging es um insgesamt 80 unterschiedliche Herkunftsfa-
milien. Hierbei wurden die Antworten auf die nicht-standardisierten, offenen Fragen im Fragebogen 
integriert, so dass sich – ergänzend zu den statistischen Daten – kurze Beschreibungen einzelner in 
Obhut genommener Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien ergeben haben, die die Außensicht der 
Jugendhilfe auf die Familien reflektieren.

11 Wenn man Eltern ein Hilfsangebot macht, ist es wahrscheinlich leichter, die soziale Benachteiligung 
von Herkunftseltern ins Handeln einzubeziehen. Im Moment einer Inobhutnahme und eines Sorge-
rechtsentzugs muss dagegen individuell gegen den Willen dieser Eltern gehandelt werden, und es ist 
nicht ganz einfach, die Seite der – oft Generationen andauernden – sozialen Benachteiligung im Auge 
zu behalten, wenn diese in den individuellen Verhaltensweisen sehr destruktiv zum Ausdruck kommt, 
vor allem den Kindern gegenüber. Das ist eine Grundfrage der Sozialen Arbeit überhaupt. Vielleicht 
macht es eher hoffnungslos zu sagen: Der Anlass der Inobhutnahme ist eine jahrzehntelange Benachtei-
ligung/Deprivation der Eltern, die durch die Inobhutnahme/Fremdplatzierung weiterhin zementiert wird. 
Werner Schefold (1993) schlägt in diesem Zusammenhang vor, Jugendhilfe als Teil der Konstitution von 
Biographien wahrzunehmen. Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe müssen auf die Bewälti-
gungsaufgaben von Individuen bezogen werden: »Praxisformen der Jugendhilfe haben an Prozessen 
teil, in denen Lebensläufe, -verläufe und Biographien emergieren. ... Biographische Selbst- und Fremd-
steuerung ist der theoretische Kontext vieler Interventionen.« (ebd. S. 24/25) – was auf den Kontext der 
Inobhutnahme und Fremdplatzierung von Kindern in besonderem Maß zutrifft. 

5.4  Familienkonstellationen bei Inpflegegabe12
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walt kommt einem zuerst in den Sinn, weil sie der herkömmlichen Assoziation 
entspricht. Armut, Ohnmacht und Verzweiflung sind existenzielle Nöte und auch 
in den Familienzyklen dieser Population angelegt, was oft zu Kurzschlussreak-
tionen führt: Drogenmissbrauch, Kriminalität, Vergewaltigung und Gewalt.« 
(ebd.,	S.	42	ff).	

Fallbeispiele:
• Ein sieben Jahre alter Junge und sein neun Jahre alter Bruder, die ver-

wahrlost und etwas unterernährt wirken, werden in einer Bereitschafts-
pflege	untergebracht.	Die	Familie	lebt	von	Sozialhilfe.	Es	gibt	eine	Alko-
holproblematik	des	Vaters	und	Gewalt	der	Eltern	untereinander	und	gegen	
die	Kinder.	Die	Mutter	des	Vaters	hatte	diesen	bereits	angezeigt,	da	er	
das jüngere Kind im Rausch so prügelte, dass es sich eine Kopfverletzung 
zuzog.	Die	Kinder	werden	durch	die	Polizei	untergebracht,	weil	sie	auf	
dem	Hausdach	sitzen	und	ihre	Eltern	mit	Steinen	bewerfen.	Die	Kinder	
bitten	dann	selbst	um	Inobhutnahme,	weil	sie	Angst	vor	den	Eltern	haben.	
Das ältere Kind geht nach acht Tagen in ein Kleinstheim, weil er für die 
Pflege-Stelle	aufgrund	schwerer	Verhaltensauffälligkeiten	für	nicht	tragbar	
gehalten	wird.	Das	jüngere	Kind	wird	langfristig	in	einer	Vollzeit-Pflegefa-
milie	untergebracht.	

•	 Ein	13-jähriges	Mädchen	lebt	in	einer	Kernfamilie	mit	vier	weiteren	Ge-
schwistern,	die	Eltern	sind	überfordert	und	schlagen	das	Kind.	Bezie-
hungsprobleme	stehen	an	erster	Stelle	der	Probleme.	Die	Familie	hat	ein	
eigenes	Einkommen,	es	gibt	keine	Angaben	zu	sonstigen	Schwierigkeiten.	
Das Kind lebt etwa ein halbes Jahr lang in der Bereitschaftspflege und 
geht	dann	in	eine	Vollzeitpflege. 
 

Wenn es um Stieffamilien geht, gibt es verschiedenste Ausgangssituationen 
in	Bezug	auf	die	soziale	Lage.	Oft	geht	es	um	die	Ausgrenzung	bestimmter	
Kinder.	

Fallbeispiele: 
• Ein altersgemäß entwickeltes, drei Jahre altes Kind und ein sechs Jahre 

altes	Kind	leben	bei	der	Mutter,	mit	weiteren	Geschwistern	und	dem	
Freund	der	Mutter.	Die	Familie	erhält	laufende	Sozialhilfe	und	ist	über-
schuldet.	Die	Eltern	sind	suchtabhängig,	es	wird	sexueller	Missbrauch	des	
sechs	Jahre	alten	Kindes	durch	einen	Nachbarn	vermutet.	Das	Kind	wird	
mit	einer	langfristigen	Perspektive	in	einer	Pflegefamilie	untergebracht.

• Ein	10	Monate	alter	Säugling	lebt	in	einer	Familie	mit	vier	älteren	Stief-
geschwistern,	deren	Vater	gegen	die	Mutter	und	die	Kinder	gewalttätig	han-
delt.	Seine	beiden	Eltern	sind	alkoholabhängig,	die	Familie	lebt	von	Sozial-
hilfe.	Das	Kind	ist	in	einem	schlechten	Allgemeinzustand	mit	erheblichem	
Untergewicht	sowie	psychomotorisch	retardiert	und	hat	eine	Alkoholembry-
opathie.	Die	Eltern	stimmen	der	Unterbringung	nicht	zu,	ein	Sorgerechts-
verfahren	ist	anhängig;	das	Kind	wird	in	eine	Vollzeitpflege	vermittelt.	

Jenseits	der	oben	genannten	Konstellationen	gibt	es	Familien,	in	denen	ein	
Elternteil	–	vor	allem	die	Mutter	–	psychisch	erkrankt	ist.	Wenn	die	sozialen	
Rahmenbedingungen	der	Familien	schlecht	sind,	d.h.	Armutsproblematik	
und	soziale	Isolation	dazu	kommen,	ist	die	Wahrscheinlichkeit	größer,	dass	
die	Kinder	langfristig	in	Pflegefamilien	untergebracht	werden.	

B.5.4

Fallbeispiele: 
• Ein Kind, ein Jahr alt, wird auf Bitte der Mutter fremdplatziert, die – 

alkoholabhängig und tablettensüchtig – ins Krankenhaus kommt und von 
dort	aus	die	Polizei	anruft	und	bittet,	dass	das	Kind	beim	Vater	abgeholt	
und	untergebracht	wird.	Die	Familie	ist	den	sozialen	Diensten	seit	län-
gerem	bekannt.	Das	Kind	wirkt	blass,	unterernährt	und	energielos.	Zwei	
weitere	Kinder	befinden	sich	bereits	in	Vollzeitpflege,	eine	Perspektive,	die	
auch	für	dieses	Kind	gesucht	wird.	

• Als Anlass für die Inpflegegabe eines acht Monate alten Kindes, das als 
in einem guten Ernährungs- und Pflegezustand befindlich geschildert 
wird,	wird	die	Depression	und	das	zeitweilige	Verschwinden	der	Mutter	
genannt,	die	von	Sozialhilfe	lebt.	Die	Nachbarn	melden	dem	Jugendamt,	
dass	die	Mutter	das	Kind	verlassen	hat,	was	schon	öfters	geschehen	ist.	
Der	Vater	des	Kindes	ist	unbekannt.	Die	Mutter	ist	seit	längerer	Zeit	
den sozialen Diensten bekannt, Hilfen wurden von ihr abgebrochen; sie 
befindet	sich	wiederholt	in	depressiven	Phasen.	Auch	für	dieses	Kind	wird	
langfristig	eine	Pflegestelle	gesucht.	

Vereinzelt	liegt	die	Ausgangssituation	einer	Vollzeitpflege	auch	im	Tod	von	
Eltern, vor allem von Müttern, sei es ein natürlicher Tod aufgrund von 
Krankheit	oder	ein	gewalttätiger	Tod	durch	überhöhten	Drogenkonsum	oder	
aufgrund	einer	Tötung	durch	den	Partner.	
Ein	Großteil	der	Familien,	aus	denen	Kinder	in	Pflege	gegeben	werden,	ist	
vielfachen	psychosozialen	Belastungen	ausgesetzt,	ihre	Familiensituation	ist	
gekennzeichnet	durch	eine	Häufung	von	Unterversorgungslagen:13	Geld-
sorgen, Bildungsarmut, niedrige berufliche Qualifikation, Arbeitslosigkeit, 
ungünstige	Wohnverhältnisse,	Alkoholismus	und	andere	psychische	Krank-
heiten,	chronische	Partnerschaftsprobleme,	Gewalt.	Die	Fallerhebung	des	DJI	
(Thrum	2007)	bestätigt,	dass	Vollzeitpflege	ebenso,	wie	Winkler	(2000,	S.	73)	
bezüglich	stationärer	Unterbringungen	von	Kindern	sagt,	in	diesem	»eigen-
tümlich verschwimmenden Bereich zwischen der Ausgrenzung und Zähmung 
von Armut und Abweichung«	beheimatet	ist.	Es	zeigt	sich	bei	der	Vollzeit-
pflege,	was	auch	für	andere	Formen	der	stationären	Unterbringung	zutrifft,	
»dass weiterhin die klassischen Problemgruppen zu Adressaten der Jugendhilfe-
maßnahmen werden ... Nutzt man die üblicherweise in Anspruch genommenen 
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13 Der Begriff der Unterversorgungslage kommt aus dem Lebenslagenansatz (Holz 2008; Huster u.a. 
2008). Hier geht es um Armut nicht nur im Sinne von materiellem Mangel, sondern um Armutssituati-
onen als Häufung von Unterversorgungslagen, d.h. es müssen immer mehrere Belastungen zusammen-
kommen: Die Unterversorgung bezieht sich auf die finanzielle Situation, Bildung, Gesundheit, Woh-
nung, Arbeit und die Verfügbarkeit sozialer und gesundheitlicher Dienste. Mangelnde Verfügbarkeit ist 
hier im objektiven wie auch im subjektiven Sinn gemeint, d.h. im Sinn des Nicht-Nutzen-Könnens. Diese 
Unterversorgung zieht nach sich erhebliche Einschränkungen in der Vernetzung von Familien, d.h. darin, 
wie viel soziale Unterstützung zur Verfügung steht bzw. von ihnen nutzbar gemacht werden kann; 
sie bedeutet eine Ausgrenzung in verschiedener Hinsicht: materiell, bildungsmäßig, sozial und räum-
lich, gesellschaftliche Wahl- und Teilhabemöglichkeiten sind beschnitten, was besonders wichtig ist in 
Bezug auf Zukunftschancen von Kindern, das beginnt bei ihrer Schulbildung. Die Familien mit Unter-
versorgungslagen in vielen Bereichen bilden die hauptsächliche Klientel von Sozialer Arbeit. Bezeichnet 
werden diese Familien oft als »Multi-Problem-Familien«; dieser Begriff umfasst aber nur die Ebene des 
Familiensystems (»Familien, die viele Probleme haben«), er blendet den Bezug zur sozialen Benachteili-
gung dieser Familien aus, die teilweise über Generationen hinweg vererbt wird – und die tatsächlich zu 
vielen Problemen in den Familien führt.



276 Lebenssituation von Herkunftsfamilien 277 Lebenssituation von Herkunftsfamilien

Indikatoren, so haben sich soziale Herkunft und mit dieser verbundene Problem-
belastungen der stationär untergebrachten Kinder kaum verändert ... Stationäre 
Hilfen stehen also in enger Verbindung mit finanziellen Krisen oder dauerhafter 
Not.«	(ebd.	S.	99,	S.	103).	

In	all	diesen	Familien	kumulieren	Risikofaktoren	(siehe	unten,	C.5.5)	für	
das	Aufwachsen	ihrer	Kinder,	die	zum	großen	Teil	zu	Vernachlässigung	und	
Gefährdungen	des	Kindeswohls	führen:	Die	in	Pflege	gegebenen	Kinder	
erlitten	zumeist	vielfältige	Formen	der	Kindeswohlgefährdung	(vgl.	B.3).	Ver-
nachlässigende Eltern wissen häufig nicht ausreichend über kindliche Bedürf-
nisse	Bescheid	(Berger/Brooks	2005),	oder	sie	unterschätzen	die	schäd-lichen	
Folgen	eines	Übergehens	der	Bedürfnisse.	Insbesondere	Eltern,	die	als	Kinder	
selbst vernachlässigt wurden, verfügen oft über kein realistisches Bild davon, 
was	es	heißt,	ein	Kind	gut	zu	versorgen	(George	1996).	So	scheinen	sie	gar	
nicht	zu	bemerken,	dass	ihrem	Kind	etwas	fehlt.	Erschwerend	kommt	hin-
zu, dass sich Bedürfnisse von Kindern mit deren Lebensalter ständig ändern 
und	den	Eltern	die	Fähigkeiten	fehlen,	auf	diese	Veränderungen	angemessen	
zu	antworten.	Die	Folgen	von	Vernachlässigung	sind	nicht	lebensbedroh-
lich,	können	Kinder	jedoch	langfristig	erheblich	schädigen.	Dazu	kommen	
Formen	von	körperlicher	Kindesmisshandlung,	psychischer	Misshandlung	
oder	der	sexuelle	Missbrauch	von	Kindern.	Im	Hinblick	auf	Misshandlungen	
scheint	die	Ursache	hierfür	insbesondere	in	negativen	Eskalationsprozessen	
zu	liegen:	Vernachlässigte	Kinder	entwickeln	langfristig	Verhaltensauffäl-
ligkeiten, die dann die ohnehin bereits in ihrer Erziehungsfähigkeit einge-
schränkten Eltern noch mehr überfordern, sodass sie ihr Kind schließlich 
auch	misshandeln	(vgl.	B.3).	

Die Inobhutnahme und die Inpflegegabe zeigen das Spannungsfeld inner-
halb des einheitlichen Hilfe- und Schutzauftrags der Jugendhilfe: Hier geht 
es	um	ein	Hilfeangebot	und	um	den	gleichzeitigen	Eingriff	in	die	elterliche	
Autonomie	(vgl.	Helming	2008).	Das	Bestreben	von	Fachkräften	des	Jugend-
amtes ist es meistens, diesen doppelten Auftrag im Handeln zum Tragen 
kommen	zu	lassen	–	gerade	auch	in	der	Situation	der	Inpflegegabe,	d.h.	sie	
verstehen	ihr	Angebot	immer	auch	als	Hilfeangebot.	Die	Perspektive	der	
interviewten leiblichen Mütter sind den Sichtweisen der MitarbeiterInnen am 
Jugendamt	zum	überwiegenden	Teil	konträr.	Sie	sehen	–	zunächst	zumindest	
–	nur	die	Seite	der	Intervention	und	des	Eingriffs	in	ihre	Autonomie.	Grund-
sätzlich muss man davon ausgehen, dass nur in Ausnahmefällen ein Einver-
ständnis der Eltern zur Inpflegegabe erwartet werden kann – selbst wenn es 
eine	formale	Zustimmung	geben	mag	(vgl.	dazu	Kap.	C.7).	

Grundfrage	bei	einem	Eingriff	ist	die	Balance	zwischen	der	Achtung	vor	
dem	Sorgerecht	der	Eltern	und	dem	Vermeiden	eines	unberechtigten	Eingriffs	
in	ihre	Autonomie	einerseits	und	der	Verantwortung	andererseits,	schnell	
genug	zu	handeln,	wenn	Kinder	gefährdet	sind.	Der	Bundesgerichtshof	hat	
für	den	Begriff	der	Kindeswohlgefährdung	in	seiner	Auslegung	des	Gesetzes	
drei Kriterien formuliert: 
•	 Die	Gefährdung	für	das	Kind	muss	gegenwärtig	gegeben	sein.	
•	 Die	(künftige)	Schädigung	des	Kindes	muss	erheblich	sein.	
•	 Die	Schädigung	muss	sich	mit	ziemlicher	Sicherheit	vorhersehen	lassen.	
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Die Abwägungsprozesse bei der Inpflegegabe müssen diese drei Kriterien einbe-
ziehen	und	versuchen,	so	weit	irgend	möglich	in	diesen	Entscheidungsprozess	
die Herkunftseltern und die Kinder einzubeziehen – unabhängig von ihrer Bio-
graphie,	ihrem	Verhalten	und	ihrer	Lebenssituation	(vgl.	Kap.	C.1	,	C.6.	C.7).

Im	Verlauf	von	etwa	30	Jahren	der	Forschung	konnte	ein	Grundstock	an	
gesicherten	Erkenntnissen	über	Risikofaktoren	für	Vernachlässigung	gesam-
melt	werden,	wenngleich	noch	einige	Wissenslücken	existieren.	Risikofak-
toren	bezeichnen	solche	Merkmale	von	Eltern,	Kindern,	Familien	oder	des	
Umfeldes	von	Familien,	die	statistisch	mit	einem	überzufällig	häufigeren	
Auftreten	von	Vernachlässigung	einhergehen.	Risikofaktoren	können	sich	
auf	vernachlässigende	Eltern,	das	Familiensystem,	Merkmale	besonders	
gefährdeter	Kinder	oder	situative	Umstände	beziehen.14 Die wissenschaftlich 
tragfähigsten Informationen über Risikofaktoren haben sich international 
aus	Längsschnittstudien	ergeben,	in	denen	größere	Gruppen	von	Familien	
über mehrere Jahre wissenschaftlich begleitet wurden und bei auftretenden 
Fällen	von	Vernachlässigung	nach	vorab	vorhandenen	Risikofaktoren	gesucht	
wurde.	Bedeutung	haben	auch	Studien	zu	tödlich	verlaufenen	Fällen	erlangt,	
in	denen	die	Vorgeschichte	und	eventuell	darin	vorhandene	Warnanzeichen	
systematisch	analysiert	wurden.	Die	praktische	Bedeutung	des	vorhandenen	
Wissensstandes	über	Risikofaktoren	für	Vernachlässigung	hat	sich	in	Studien	
bestätigt, in denen im Rahmen von Präventions- oder Interventionsstudien 
das	Risikoniveau	der	einbezogenen	Familien	vorab	unabhängig	eingeschätzt	
und	die	Vorhersagekraft	dieser	Einschätzungen	im	weiteren	Verlauf	anhand	
auftretender	Vernachlässigungsfälle	überprüft	wurde.	

Inwieweit wird Vernachlässigung durch Armut verursacht 
oder wesentlich begünstigt? 
Fast	alle	vernachlässigenden	Familien	sind	arm.	Zunächst	einmal	gilt	dies	
im Sinne relativer Armut.	Davon	spricht	man,	wenn	das	Einkommen	ei-
ner	Familie	deutlich	unter	dem	Durchschnittseinkommen	aller	Haushalte	
liegt.	Eine	deutsche	Studie	etwa	zeigte,	dass	mehr	als	zwei	Drittel	der	be-
kannt	gewordenen	Vernachlässigungsfamilien	auf	oder	unter	dem	Niveau	
der	damaligen	Sozialhilfe	leben	(Schone	et	al.	1997).	Unbestritten	ist	zudem,	
dass relative Armut Kindern in der Regel schadet: Erstens weisen Kinder aus 
einkommensarmen	Familien,	als	Gruppe	betrachtet,	mehr	Verhaltenspro-
bleme,	Gesundheitseinschränkungen	und	einen	geringeren	Bildungserfolg	auf	
als	Kinder	aus	nicht-armen	Familien	(für	Forschungsübersichten	siehe	Bara-
jas	et	al.	2008;	Walper	2008;	vgl.	auch	Chassé	u.a.	2003).	Zweitens	hat	sich	
gezeigt,	dass	in	zunächst	armen	Familien,	die	die	Armut	später	hinter	sich	
lassen,	Verhaltensanpassung	und	Schulerfolg	der	Kinder	zunehmen.	Dies	traf	
in	Studien	sowohl	dann	zu,	wenn	Familien	ohne	Voraussetzung	bzw.	Gegen-
leistung	finanzielle	Zuschüsse	erhielten	(z.	B.	Costello	et	al.	2003),	als	auch	
dann,	wenn	Familien	ihre	Armut	aus	eigener	Kraft	überwanden	(z.	B.	De-

14 Aktuelle Zusammenstellungen des Wissensstandes finden sich in Kindler (2006), Kindler et al.( 2010)
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aring	et	al.	2006).	Allerdings	konnte	letztere	Studie	dieses	positive	Ergebnis	
nicht	durchgängig	nachweisen,	d.h.,	nicht	in	allen	Familien	und	nicht	für	alle	
Aspekte	des	kindlichen	Entwicklungsprozesses.	Damit	wird	klar:	In	vielen	
Fällen	trägt	Armut	ursächlich	zu	Problemen	von	Kindern	bei	und	behindert	
ihre	Entwicklung.	

Eine	solide	begründete	Antwort	auf	die	Frage	nach	einem	ursächlichen 
Zusammenhang	zwischen	relativer	Armut	und	Vernachlässigung	lässt	sich	
jedoch	bisher	nur	bedingt	geben.	Trotzdem	gibt	es	einige	Anhaltspunkte,	
die	insbesondere	zeigen,	dass	die	innerfamiliären	und	(bei	Eltern)	innerpsy-
chischen	Vermittlungsprozesse,	die	den	Zusammenhang	zwischen	relativer	
Armut und Beeinträchtigungen kindlicher Entwicklung herstellen (für eine 
Forschungsübersicht	siehe	Dearing	2008)	teilweise	dieselben	sind	wie	dieje-
nigen	Prozesse,	die	Vernachlässigungsereignissen	vorausgehen.	Zu	derartigen	
Prozessen	gehören	etwa	depressive	Verstimmungen	und	Hoffnungslosigkeit	
der	Eltern.	Dies	legt	nahe,	dass	zwischen	Einkommensarmut	und	Vernachläs-
sigung	ein	ursächlicher	Zusammenhang	besteht.	Einkommensarmut	eskaliert	
aber	in	der	Regel	nur	dann	zur	Kindesvernachlässigung,	wenn	weitere	Fak-
toren	hinzutreten	oder	sich	aufgrund	der	Armut	entwickeln	und	die	Für-
sorgefähigkeiten	von	Eltern	erheblich	einschränken.	Ein	solches	Modell	gilt	
freilich	nur	solange,	wie	relative	Armut	nicht	in	absolute	Armut	umschlägt.15 
Denn relative Armut ist zwar ziemlich sicher ein Risikofaktor, der Kindesver-
nachlässigung begünstigt, jedoch bedarf es in der Regel weiterer Belastungen 
oder	ungünstiger	innerfamiliärer	bzw.	psychischer	Muster,	mit	der	Armut	
umzugehen,	damit	Eltern	ihre	Kinder	vernachlässigen	(vgl.	Chassé	u.a.	2003).	
Aus	sozialpolitischer	Sicht	sind	insbesondere	chronische	Formen	von	Armut	
und durch Armut geprägte Stadtviertel besonders problematisch, da sie viele 
Eltern	vermutlich	nachhaltig	entmutigen	und	niederdrücken	(z.	B.	Goosby	
2007;	Kim	2008).	Unter	solchen	Bedingungen	steigt	die	Gefahr,	dass	famili-
äre	Belastungen	in	Kindesvernachlässigung	umschlagen.	

Weitere Faktoren, die belegbar oder wahrscheinlich zur Entstehung 
von Vernachlässigung beitragen: 
In	Bezug	auf	die	primären	Betreuungspersonen	können	folgende	
Mechanismen dazu führen, dass sie ihre Kinder vernachlässigen: 
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•	 ein	lebensgeschichtlich	verankertes,	lückenhaftes	oder	verzerrtes	Bild	der	
Bedürfnisse	von	Kindern	(z.	B.	aufgrund	eigener	Vernachlässigung	in	der	
Kindheit);	

•	 eine	starke	innerpsychische	Kraft,	die	die	Aufmerksamkeit	vom	Kind	
und	seinen	Bedürfnissen	weglenkt	(z.	B.	Sucht);	

•	 eine	gravierende	Störung	des	Kontaktes	zur	Wirklichkeit	(z.	B.	bei	
wahnhaften	Symptomen	im	Rahmen	einer	Schizophrenie);	

•	 ein	vorliegender	Care-/Controllkonflikt	(wenn	ein	Kind	sehr	negative	
Gefühle	bei	einem	Elternteil	auslöst,	z.	B.	weil	es	aus	einer	Vergewaltigung	
hervorgegangen	ist);	

•	 In	manchen	Fällen	ist	die	Vernachlässigung	eines	Kindes	Teil	einer	gene-
rell	eingeschränkten	Belastbarkeit	und	Fähigkeit	zur	Lebensbewältigung	
der	Eltern.	Verschiedene	Ursachen	können	diesen	Einschränkungen	zu-
grunde	liegen.	So	ist	es	für	manche	Eltern	aufgrund	intellektueller	Beein-
trächtigungen	(z.	B.	einer	Lernbehinderung)	schwierig,	genügend	Über-
sicht und innere Ordnung zu wahren, um die verschiedenen Bedürfnisse 
eines	Kindes	angemessen	zu	befriedigen	(Kindler	2006).	In	anderen	Fällen	
können	Eltern	aufgrund	einer	Depression	nicht	genügend	Energie	auf-
bringen,	um	zuverlässig	alle	Fürsorgeaufgaben	zu	schultern	(z.	B.	Leschied	
et	al.	2005).	Neben	solchen	Ursachen	für	eine	eingeschränkte	Belastbar-
keit	und	Fähigkeit	zur	Lebensbewältigung	werden	auch	vernachlässigende	
Eltern beschrieben, die sich durch eine hohe emotionale Bedürftigkeit, 
wechselhafte Beziehungen mit vielen Krisen und Trennungen sowie durch-
fehlende	Orientierung	und	Struktur	im	Leben	auszeichnen	(Howe	2005).16 

Die aus den Längsschnittstudien entwickelten Modelle der Entstehung 
von	Vernachlässigung	beziehen	sich	in	der	Regel	noch	allein	auf	die	
Hauptbetreuungsperson(en)	des	Kindes.	Wie	das	Herz	einer	Artischocke	von	
mehreren Blätterschichten umschlossen ist, so gibt es auch bei der Entste-
hung	von	Vernachlässigung	mehrere	Schichten	Einfluss	nehmender	Faktoren,	
sodass	die	Fokussierung	auf	die	Hauptbetreuungsperson	des	Kindes,	in	der	
Regel	die	Mutter,	allein	nicht	ausreicht.	Daneben	gibt	es	noch	die	Ebenen	
der	Partnerschaft,	der	Unterstützung	aus	dem	erweiterten	Familienkreis	und	
der	Nachbarschaft,	sowie	übergeordnete	Ebenen	der	Unterstützungs-	und	
Hilfsangebote	für	Familien	in	der	Gemeinde.	Im	Einzelfall	können	mehre-
re	Mechanismen	gleichzeitig	wirken.	Zudem	gibt	die	Aufzählung	nur	den	
gegenwärtigen	Diskussionsstand	wieder.	Empirische	Prüfungen,	inwieweit	
tatsächliche	Vernachlässigungsfälle	einem	oder	mehreren	dieser	Entstehungs-
mechanismen	zugeordnet	werden	können,	liegen	nicht	vor.	

Generell	hat	sich	gezeigt,	dass	Merkmale	und	Verhaltensweisen	von	
Kindern,	für	sich	betrachtet,	deren	Risiko	nur	unerheblich	erhöhen,	ver-
nachlässigt	zu	werden.	Einige	Faktoren	scheinen	jedoch	im	Zusammenspiel	
mit elterlichen Merkmalen von Bedeutung: Nämlich dann, wenn Kinder 
aufgrund	von	Merkmalen	wie	etwa	Behinderung	oder	Verhaltensstörungen	
erhöhter	Fürsorge	bedürfen	und	gleichzeitig	die	Eltern	in	ihren	Erziehungs-	
und	Fürsorgefähigkeiten	eingeschränkt	sind.	

15 Von absoluter Armut wird gesprochen, wenn die vorhandenen Mittel nicht mehr zur Befriedigung 
grundlegender Bedürfnisse ausreichen, Menschen also beispielsweise Hunger leiden. Für Deutschland 
wird in der Literatur bislang überwiegend davon ausgegangenen, dass Kinder kaum von absoluter 
Armut betroffen sind. So schreibt beispielsweise Walper (2008, S. 204), absolute Armut komme in 
den westlichen Industrienationen nur noch selten vor. Tatsächlich jedoch fehlen hierzu Befunde aus 
Deutschland. Studien aus anderen Industrieländern, etwa den USA, Kanada oder Irland (z. B. McIntyre 
et al. 2000), zeigen durchaus, dass es 1-3% der Kinder dort wiederholt an Nahrung mangelt bzw. dass 
die Eltern häufig begründet befürchten, ihnen könne das Essen für die Familie ausgehen. Nahrungsmit-
telunsicherheit belastet Kinder erheblich und kann zu negativen Folgen in den Bereichen Gesundheit, 
Entwicklung und Lernfortschritt führen (z. B. Weinreb et al. 2002). Praktische Initiativen haben dies 
bereits vor Jahren erkannt und helfen Familien beispielsweise durch so genannte Lebensmitteltafeln. Der 
Großteil armer Familien lebt in Ballungsräumen und ist dort mit generell höheren Wohn- und Lebenshal-
tungskosten konfrontiert, was das Problem verschärft. Es ist daher an der Zeit, dass sich Wissenschaft 
und Politik in Deutschland wieder dem längst überwunden geglaubten Problem absoluter Kinderarmut 
zuwenden. Die Armutsbekämpfung in Familien mit Kindern sollte mehr als bisher als wichtiges gesell-
schaftliches und politisches Ziel begriffen werden – jedoch reicht sie nicht aus, um Kindesvernachlässi-
gung zu verhindern.
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16 Vgl. zu den Entstehungsbedingungen von Vernachlässigung insbesondere auch die Erklärungsansätze 
und Arbeitskonzepte von Crittenden (2008) aus der Bindungsforschungs-Perspektive.
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Mittlerweile haben erste Langzeitstudien die Generationengrenze über-
sprungen, d.h. Kinder, die mit ihren Eltern beobachtet wurden, wurden später 
ihrerseits als Eltern mit ihren Kindern gesehen (z. B. Kovan et al. 2009). 
Generell zeigte sich dabei im Hinblick auf die Qualität des Fürsorgeverhal-
tens eine moderate Stabilität. Dies bedeutet, Kinder, die selbst vergleichsweise 
wenig Zuwendung oder Anleitung erfahren hatten, hatten eine erhöhte Wahr-
scheinlichkeit, sich im Vergleich zu anderen Eltern gegenüber ihren eigenen 
Kindern in dieser Weise zu verhalten. Ein rückwärtsgewandter Blick in die 
Kindheit von vernachlässigenden Eltern zeigt, dass diese selbst häufig Ver-
nachlässigung, Misshandlung oder mehrfache Trennungen erfahren haben. 
Dies traf in einer deutschen Untersuchung an Kinderschutzfällen (Strobel et 
al. 2008) auf 70 Prozent der vernachlässigenden Eltern zu. Ein ähnliches Bild 
ergeben Befunde aus anderen Ländern etwa aus Kanada (Mayer et al. 2007). 
In den vorliegenden Längsschnittstudien trat bei Eltern mit bekannter Vorge-
schichte von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellem Missbrauch in 
ihrer eigenen Kindheit in den ersten Lebensjahren ihres Kindes bei etwa 20 
bis 40% Vernachlässigung auf (z. B. Pianta et al. 1989; Kim 2009). Eine solche 
Weitergaberate bedeutet: Menschen, die selbst als Kinder Vernachlässigung, 
Misshandlung oder Missbrauch erleben mussten, sind in der Elternrolle deut-
lich gefährdeter als andere Eltern. Es findet aber nicht unbedingt eine Wei-
tergabe genau desselben Verhaltensmusters statt: Es sind nicht nur die selbst 
vernachlässigten Eltern, die ihrerseits vernachlässigen, sondern auch in ihrer 
Kindheit misshandelte und missbrauchte Eltern tragen ein höheres Risiko, 
ihre Kinder zu vernachlässigen. Aber aus den Zahlen ergibt sich auch, dass 
Veränderung möglich ist und Eltern mit sehr negativen Kindheitserfahrungen 
keinesfalls dazu verurteilt sind, dies an ihren eigenen Kindern zu wiederholen. 

Der Mechanismus der Weitergabe von erlebtem Fürsorgeverhalten 
Um den Mechanismus der Weitergabe zu verstehen, wurde untersucht, wie 
vernachlässigende Eltern über Erziehung, Fürsorge und ihre Rolle als Eltern 
denken und fühlen. Wie sich herausstellte, unterscheiden sich Eltern, die ihr 
Kind vernachlässigen, darin in der Regel von anderen Eltern. Die Ergebnisse 
von mehr als 25 Studien lassen darauf schließen, dass die im Folgenden ge-
nannten Merkmale zwar jeweils nicht auf alle vernachlässigenden Eltern zu-
treffen. Die Mehrzahl von ihnen weist aber mehrere der Auffälligkeiten auf: 
•	 Altersunangemessene	Erwartungen	bezüglich	der	Fähigkeiten	und	der	
 Selbstständigkeit des Kindes; 
•	 lückenhafte	Kenntnisse	hinsichtlich	der	Bedürfnisse	und	notwendigen	
 Versorgung des Kindes; 
•	 Unterschätzung	der	Folgen	mangelnder	Fürsorge	und	emotionaler	Wärme;	
•	 ein	eingeschränktes	Einfühlungsvermögen	(Empathie)	in	die	Bedürfnisse	
 des Kindes; 
•	 Schwierigkeiten	bei	der	Wahrnehmung	und	Deutung	kindlicher	Signale;	
•	 Erwartungen	und	Hoffnungen,	das	Kind	werde	den	Eltern	Zuneigung	
 und Geborgenheit geben;
•	 ein	geringes	Selbstvertrauen	und	rasch	auszulösende	Gefühle	der	Hilf-
 losigkeit in der Fürsorge und Erziehung;
•	 leicht	auszulösende	Gefühle,	vom	Kind	abgelehnt	oder	missachtet	zu	

werden, z. B.: »Mein Kind nörgelt, weil es mich nicht leiden kann« (für 
Forschungsübersichten siehe Polansky et al. 1992; Erickson/Egeland 2002; 
Kindler et al. 2006b).

B.5.5 B.5.5
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C.1  Die Entscheidung für die Unterbringung eines Kindes 
 in einer Pflegefamilie
 Heinz Kindler

Wird	ein	Kind	auf	der	Grundlage	einer	Hilfeplanung	nach	§	36	SGB	VIII	in	
einer Pflegefamilie untergebracht, so ist dies regelmäßig Ergebnis eines Pro-
zesses,	bei	dem	mehrere	Personen,	vor	allem	Sorgeberechtigte,	die	betroffenen	
Pflegeeltern	sowie	die	Fachkräfte	des	öffentlichen	Trägers,	entsprechende	
Entscheidungen	treffen	müssen.	Gegenstand	dieses	Kapitels	ist	es,	die	damit	
verknüpften	fachlichen	Herausforderungen	und	darauf	bezogene	Forschungs-
befunde	und	Ergebnisse	der	Fachdiskussion	im	Überblick	zu	beschreiben.	

Der	erste	nachfolgende	Abschnitt	(C.1.1)	diskutiert	im	Überblick	die	Auf-
gabenstellung	für	die	Fachkräfte	des	Jugendamtes.	Abschnitt	C.1.2	erörtert	
Kriterien	für	die	Entscheidungsfindung	zur	Frage	einer	empfohlenen	oder	
aufgrund einer anders nicht abzuwendenden Kindeswohlgefährdung notwen-
digen	Fremdunterbringung.	Ebenso	wird	der	Forschungsstand	zur	Entschei-
dungsfindung	zwischen	Pflegefamilie	und	Heim	als	Formen	der	Fremdunter-
bringung	vorgestellt.	Der	hieran	anschließende	Abschnitt	(C.1.3)	behandelt	
die für die Auswahl einer geeigneten Pflegefamilie sinnvolle Erstellung eines 
Bedürfnis-	und	Anforderungsprofils	der	Kinder,	das	dann	dem	Gespräch	mit	
möglicherweise	interessierten	Pflegeeltern	zugrunde	gelegt	werden	kann	und	
ebenso	als	Grundlage	für	die	Planung	zusätzlich	erforderlicher	Hilfen	die-
nen	kann.	In	einem	abschließenden	Abschnitt	(C.1.4)	werden	Struktur	und	
mögliche	fachliche	Gestaltung	des	Entscheidungs-	und	Vermittlungsprozesses	
erörtert. 

Zwingend	erforderlich	ist	bei	der	Unterbringung	eines	Kindes	in	einer	Pflege-
familie	auf	der	Grundlage	von	§	33	oder	§	35a	SGB	VIII	insbesondere
•	 die	Entscheidung	der	Pflegeltern	bzw.	der	Pflegeperson,	das	Kind
 aufzunehmen, 
•	 die	Entscheidung	des	oder	der	Sorgeberechtigten,	das	Kind	in	die	Pflege-
 familie zu geben, und 
•	 die	Entscheidung	der	fallzuständigen	Fachkraft	des	öffentlichen	Trägers,

eine Berechtigung zur Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung oder 
Eingliederungshilfe zu bejahen1	und	Vollzeitpflege	als	»geeignete	und	not-
wendige«	Hilfeart	anzusehen	und	daher	zu	gewähren.	

1.1  Die Voraussetzungen der Entscheidungsfindung
  
 Von wem werden Entscheidungen benötigt?

C.1.1

C.1
Die Entscheidung für die Unterbringung 
eines Kindes in einer Pflegefamilie

1.1 Die Voraussetzungen der Entscheidungsfindung 283

1.2  Ambulante Hilfe, Pflegefamilie oder Heim? 291

1.3  Bedürfnisprofile von Kindern erstellen 306

1.4  Der gemeinsame Entscheidungs- und Vermittlungsprozess in der Praxis 330

C.1

Heinz Kindler

1 Die rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Hilfe zur Erziehung werden in § 27 SGB VIII 
für alle Formen von Hilfe zur Erziehung geregelt. Demnach sind die Sorgeberechtigten zur Inanspruch-
nahme von Hilfe zur Erziehung berechtigt, wenn eine das Wohl des Kindes nicht gewährleistende 
Erziehungssituation besteht und Hilfe zur Erziehung für die weitere (positive) Entwicklung des Kindes 
geeignet und notwendig erscheint (§ 27 Abs. 1 S. 1 SGB VIII). Die Voraussetzungen für die Gewährung 
von Eingliederungshilfe durch geeignete Pflegepesonen sind in § 35a Abs. 1 SGB VIII geregelt. Ausführ-
lich hierzu B.1.
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In	bestimmten	Fallgruppen	spielen	darüber	hinaus	Entscheidungen	weiterer	
Personen	bzw.	Institutionen	im	Vorfeld	der	Aufnahme	eines	Kindes	in	der	
Pflegefamilie	eine	Rolle.	So	ist	es	etwa	bei	Vorliegen	der	Eingriffsvorausset-
zungen	nach	§	1666	bzw.	§	1666a	BGB2	erforderlich,	dass	zunächst	das	Fa-
miliengericht	einen	Eingriff	in	das	Sorgerecht	vornimmt	und	einen	Vormund	
oder	Pfleger	bestellt,	der	dann	darüber	(mit)entscheidet,	ob	das	Kind	in	einer	
Pflegefamilie	untergebracht	werden	soll.	Insbesondere	bei	älteren	Kindern	
kommt es zudem auch auf deren Haltung und Entscheidung im Hinblick auf 
eine	konkrete	Pflegefamilie	bzw.	eine	Pflegefamilie	als	Form	von	Fremdunter-
bringung	an.3

Erzieherischer Bedarf und die Geeignetheit sowie Notwendigkeit 
einer Hilfe zur Erziehung 
Art	und	Umfang	der	zu	gewährenden	Hilfe	zur	Erziehung	werden	im	SGB	
VIII	am	»erzieherischen	Bedarf«	im	Einzelfall	(§	27	Abs.	2	S.	2)	und	der	
darauf	bezogenen	Eignung	und	Notwendigkeit	bestimmter	Formen	von	
Hilfen	zur	Erziehung	festgemacht:	»Wenn	ein	erzieherischer	Bedarf	besteht,	
dann muss die dem erzieherischen Bedarf angemessene, also die geeignete 
und	notwendige	Hilfe	gewährt	werden«	(Wiesner	2006,	§	27	Rn.	25a,	S.	414).	
In	der	juristischen	Literatur	wird	abstrakt,	d.h.	unabhängig	von	empirisch	
belegbaren	Möglichkeiten,	einen	erzieherischen	Bedarf	und	die	Wirkung	
bestimmter	Formen	von	Hilfe	vorab	einzuschätzen,	über	den	Ermessens-
spielraum	der	Fachkräfte	bei	der	Bestimmung	geeigneter	und	erforderlicher	
Hilfen	zur	Erziehung	debattiert.	Tammen/Trenczek	(in	Münder	u.a.	2009,	
§	27	Rn.	15)	vertreten	dabei	ohne	nähere	Begründung	die	Position,	bei	einer	
gründlichen Ermittlung des erzieherischen Bedarfs komme im Einzelfall 
allenfalls eine geringe Bandbreite von Hilfen zur Erziehung als geeignet und 
notwendig	in	Frage.	Nach	Schmid	(2004,	S.	20)	unterliegt	das	Ermessen	

2 § 1666 Abs. 1 BGB nennt eine Kindeswohlgefährdung und eine fehlende Bereitschaft bzw. Fähigkeit 
der Eltern zur Abwehr dieser Gefahr als zwei Tatbestandsmerkmale, deren gemeinsames Vorliegen das 
Familiengericht dazu verpflichtet, die zur Abwehr vorhandener Gefahren erforderlichen Maßnahmen 
zu ergreifen. Der Begriff der Kindeswohlgefährdung bezeichnet dabei eine gegenwärtige Gefahr, die 
(bei ungehindertem Geschehensablauf) mit ziemlicher Sicherheit zu einer erheblichen Schädigung des 
Kindes führen würde (für eine nähere Erläuterung des Begriffs der Kindeswohlgefährdung siehe Schmid/
Meysen 2006; Coester 2008). Erscheinen mehrere Maßnahmen grundsätzlich zur Abwehr bestehender 
Gefährdungen geeignet, ist das Gericht bei der Auswahl an das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gebun-
den, d.h. die am wenigsten eingriffsintensive, aber zur Abwehr bestehender Gefahren noch geeignete 
Maßnahme ist zu bevorzugen. § 1666a BGB betont die Notwendigkeit zur Beachtung der Verhältnismä-
ßigkeit noch einmal ausdrücklich im Hinblick auf unfreiwillige Trennungen eines Kindes von den Eltern. 
3 Rechtlich ergibt sich die Bedeutung der Beteiligung und Beratung betroffener Kinder aus § 36 Abs. 1 
S. 1 und 3 SGB VIII. Auch praktisch ist gegen den entschiedenen Willen eines älteren Kindes eine Auf-
nahme in einer Pflegefamilie wohl nur selten vorstellbar. Nicht ungewöhnlich ist jedoch die Situation, 
dass ein Kind zwar die Notwendigkeit einer Fremdunterbringung (teilweise) versteht und bereit ist, einen 
Aufenthalt in der Pflegefamilie zu erproben, auch wenn es einen anderen Lebensmittelpunkt, beispiels-
weise einen weiteren Aufenthalt bei den Eltern, bevorzugen würde. In einer großen amerikanischen Un-
tersuchung traf dies anfänglich auf die Mehrzahl aller äußerungsfähigen Pflegekinder zu. Im Verlauf von 
eineinhalb Jahren nahm dann die Anzahl der Kinder, die dauerhaft in der Pflegefamilie bleiben wollten, 
auf etwas mehr als 50% zu (Chapman/Christ 2008).

des	öffentlichen	Trägers	bei	der	Auswahl	einer	als	geeignet	und	erforderlich	
angesehenen	Hilfe	zur	Erziehung	verwaltungsgerichtlicher	Kontrolle,	d.h.	
das	Verwaltungsgericht	kann	prüfen,	ob	der	Ermessensspielraum	im	Sinn	des	
Gesetzes	gebraucht	bzw.	überschritten	wurde.	Bei	der	Eingliederungshilfe	gilt	
für	die	Wahl	der	Hilfeform	»nach	dem	Bedarf	im	Einzelfall«	das	Gleiche.	

Eine besondere juristische Notwendigkeit zur Begründung von Hilfeaus-
wahlentscheidungen	ergibt	sich	in	Fällen,	in	denen	Eltern	im	Rahmen	eines	
familiengerichtlichen	Verfahrens	nach	§	1666	BGB	der	Fremdunterbringung	
eines	Kindes	trotz	bestehender	Kindeswohlgefährdung	nicht	zustimmen.	
Da	eine	Trennung	des	Kindes	von	den	Eltern	nach	§	1666a	BGB	nur	dann	
zwangsweise	durchgesetzt	werden	kann,	wenn	der	Gefahr	nicht	durch	mil-
dere Maßnahmen, etwa ambulante Hilfen zur Erziehung oder Eingliede-
rungshilfe	in	stationärer	Form,	begegnet	werden	kann,	bedarf	zumindest	die	
Ungeeignetheit	ambulanter	oder	teilstationärer	Hilfen	hier	einer	besonderen	
Begründung.	

Der objektiv vorhandenen, jeweils eigenen Entscheidungsverantwortung von 
Fachkräften,	Sorgeberechtigten	und	Pflegeltern	entspricht	bei	den	Beteiligten	
nicht	immer	das	subjektive	Gefühl,	einen	ausreichenden	Entscheidungs-
freiraum	zu	haben.	Sorgeberechtigte	Herkunftseltern	stimmen	etwa	einer	
Pflegestellenunterbringung	häufig	mit	dem	Gefühl	zu,	das	Jugendamt	lasse	
ihnen	keine	andere	Wahl	(vgl.	C.7).	Pflegeeltern	wiederum	berichten	teilwei-
se darüber, dass die Platzierung in einer Krisensituation erfolgt sei, es nicht 
genügend	Zeit	für	eine	gut	überlegte	Entscheidung	gegeben	habe.	Fachkräfte	
schließlich schildern im Einzelfall Einschränkungen ihres Entscheidungs-
spielraums durch einen Mangel an Pflegefamilien, Leitungsvorgaben, nega-
tive	Erfahrungen	mit	dem	Familiengericht	oder	krisenhafte	Zuspitzungen	in	
Herkunftsfamilien.	

Trotz der jeweils eigenen Entscheidungsverantwortung der angespro-
chenen Personen und Institutionen fallen deren Entscheidungen im Einzelfall 
in	der	Regel	nicht	isoliert	voneinander.	Rechtlich	vorgebahnt	haben	vor	allem	
die	Fachkräfte	des	Jugendamtes	aufgrund	ihrer	Beratungsrolle4 gegenüber 
den	Herkunftseltern,	dem	Kind	und	den	Pflegeeltern	eine	verbindende	Mög-
lichkeit	zur	Einflussnahme	auf	und	Prozessgestaltung	mit	allen	Beteiligten.	
Auch	wenn	in	einem	eventuellen	familiengerichtlichen	Verfahren	über	Maß-
nahmen entschieden wird, die zu einer Trennung des Kindes von den Eltern 
und	zur	Platzierung	in	einer	Pflegefamilie	führen	können,	kommt	den	Fach-
kräften des Jugendamtes eine gewichtige Rolle zu aufgrund ihres Rechts, im 
Verfahren	angehört	zu	werden	und	gegebenenfalls	als	Beteiligte	aufzutreten.5

C.1.1C.1.1

4 Die Beratungsrolle der Fachkräfte gegenüber den Herkunftseltern und dem Kind bereits vor der Unter-
bringung in einer Pflegefamilie ergibt sich aus § 36 Abs. 1 S. 1 SGB VIII: »Der Personensorgeberechtigte 
und das Kind oder der Jugendliche sind vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe 
und vor einer notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen 
Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen«. In ähnlicher Weise normiert 
§ 37 Abs. 2 S. 1 SGB VIII die Beratungsrolle gegenüber den (potenziellen) Pflegeeltern: »Die Pflege-
person hat vor der Aufnahme des Kindes oder des Jugendlichen und während der Dauer der Pflege 
Anspruch auf Beratung und Unterstützung«.
5 Für eine nähere Erläuterung siehe C.10.10.
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Die	von	den	Fachkräften	im	Entscheidungsprozess	über	die	Platzierung	eines	
Kindes in einer Pflegefamilie regelmäßig zu bewältigenden Einschätzungs- 
und	Gestaltungsaufgaben	beinhalten	mehrere	fachliche	Herausforderungen.	
Als Ausgangspunkt kann ein einfaches Modell mit vier Hauptaufgaben 
dienen,	die	sich	Fachkräften	im	Kontakt	mit	den	Herkunftseltern,	den	
Pflegeeltern	bzw.	dem	Kind,	im	gemeinsamen	Gespräch	und	übergeordnet	
im	Hilfeplanverfahren	(bzw.	mit	Einschränkungen	im	familiengerichtlichen	
Verfahren)	vor	oder	im	Zuge	einer	Platzierungsentscheidung	stellen:	
•	 Relevante	Informationen	sammeln	und	fachlich	bewerten;	
•	 Informationen	vermitteln	und	Orientierung	geben;	
•	 Beteiligung	von	Sorgeberechtigten	und	betroffenen	Kindern	im	Hilfe-

planverfahren gewährleisten und günstige Arbeitsbeziehungen für das 
Gelingen	von	vereinbarten	oder	gerichtlich	durchgesetzten	Maßnahmen	
fördern;	

•	 den	Prozess	der	Auswahl	und	möglichst	einvernehmlichen	Vereinbarung	
	 geeigneter	Hilfe	strukturieren,	steuern	und	dokumentieren.	

Relevante Informationen sammeln und darauf aufbauend notwendige 
fachliche Bewertungen vornehmen 
Die aufgabenbezogene Informationssammlung dient der fachlichen Beurtei-
lung des erzieherischen Bedarfs6	bzw.	des	Eingliederungsbedarfs	sowie	der	
Auswahl	geeigneter	und	erforderlicher	Hilfe(n).	Ergibt	sich	in	diesem	Rah-

men ein gewichtiger Anhaltspunkt7 für eine Kindeswohlgefährdung oder ist 
ein	solcher	Anhaltspunkt	Anlass	für	den	Kontakt	zur	Familie,	muss	vor-
dringlich	das	Gefährdungsrisiko	abgeschätzt	und	eine	Beurteilung	geeigneter	
Maßnahmen	zur	Abwehr	bestehender	Gefahren	vorgenommen	werden.	Bei	
den genannten Einschätzungen werden meist sowohl Informationen über das 
tatsächliche	Verhalten	von	Eltern	und	Kind	als	auch	Informationen	über	die	
familiäre Lebenssituation und die subjektiven Erlebensweisen, Deutungen 
und	Lösungsideen	der	Familienmitglieder	benötigt.8	In	vielen	Fällen	einer	
möglichen	Kindeswohlgefährdung	ist	es	zudem	zulässig	und	erforderlich,9 
Informationen bei Dritten zu erheben, etwa bezüglich des beobachtbaren 
Pflegezustands	des	Kindes,	seines	Verhaltens	oder	eventueller	kindlicher	Äu-
ßerungen	zu	im	Raum	stehenden	Gefährdungserfahrungen.	Weiterhin	müs-
sen	diejenigen	Informationen	erhoben	werden,	die	dafür	benötigt	werden,	die	

7 Mit dem Begriff des »gewichtigen Anhaltspunktes« für eine Kindeswohlgefährdung hat der Gesetz-
geber in § 8a Abs. 1 S. 1 SGB VIII eine Schwelle normiert, deren Überschreiten dazu führt, dass unter 
Beachtung der im Gesetz festgelegten Qualitätsstandards eine dokumentierte Abschätzung der Ge-
fährdung des Kindes vorgenommen werden muss und, bei Vorliegen einer Gefährdung, den Sorgebe-
rechtigten Hilfen angeboten werden müssen, die zur Abwehr der Gefährdung geeignet und notwendig 
erscheinen. Im Unterschied zu Hilfen, die den Eltern nur aufgrund eines erzieherischen Bedarfs ent-
sprechend § 27 SGB VIII angeboten werden, besteht im Fall einer vorliegenden Kindeswohlgefährdung 
aber nicht die Möglichkeit, eine gegenüber Hilfen ablehnende Haltung der Sorgeberechtigten einfach 
zu akzeptieren. Vielmehr muss in einem solchen Fall in der Regel das Familiengericht angerufen werden 
oder es muss auf andere Weise sichergestellt sein, dass das betroffene Kind nicht weiter Gefährdungen 
ausgesetzt ist. Im Fall einer Verdichtung der Gefährdung zu einer dringenden Gefahr nach § 42 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 SGB VIII muss das betroffene Kind gegebenenfalls sogar in Obhut genommen werden. Zur 
näheren Bestimmung der Schwelle des »gewichtigen Anhaltspunktes« wird in der juristischen Kommen-
tarliteratur allgemein ausgeführt, es müsse sich dabei um konkrete Hinweise oder ernst zu nehmende 
Vermutungen hinsichtlich einer im Einzelfall bestehenden Gefährdung handeln (Wiesner 2006, § 8a Rn. 
13; Münder u.a./Meysen 2009, § 8a Rn. 12). Eine klärende sozialwissenschaftliche Diskussion, welche 
Hinweise und Fallkonstellationen diese Anforderungen erfüllen, hat zu ersten, allerdings teilweise noch 
wenig fundierten Konkretisierungen geführt, deren empirische Absicherung bislang noch aussteht 
(Kindler/Lillig 2006).
8 Ein Teil der in der Fachdiskussion befindlichen Konzepte für die Bestimmung des erzieherischen Bedarfs 
fokussiert auf den Aspekt der Erlebensweisen, Deutungen und Lösungsideen der Familienmitglieder 
(z.B. Uhlendorff 2005), während die Ebenen des beobachtbaren Verhaltens und der tatsächlichen 
Lebensumstände eher wenig berücksichtigt zu werden scheinen. Es ist zu betonen, dass die berichte-
ten Erlebens- und Sichtweisen der Familienmitglieder häufig einen wesentlichen Beitrag leisten um zu 
einem Verständnis der Funktionen und Hintergründe von Problemen und Belastungen zu gelangen. 
Leicht nachvollziehbar ist auch, dass ein gelingendes Anknüpfen an Hilfeideen von Familienmitgliedern, 
deren Mitwirkungsbereitschaft fördert, was wiederum einen Erfolg insbesondere ambulanter Hilfen zur 
Erziehung begünstigt. Auf der anderen Seite ist klarzustellen, dass eine Konzentration auf die Ebene 
der familiären Erlebensweisen, Deutungen und Lösungsideen allein häufig kein für die Hilfeplanung 
ausreichendes Fallverstehen ermöglicht, da etwa Idealisierungen des elterlichen Fürsorgeverhaltens und 
der Versorgungssituation oder grob verzerrte Wahrnehmungen kindlicher Bedürfnisse so nicht erkannt 
werden können. Gerade bei einem ausgeprägten erzieherischen Bedarf, der nicht selten zu einer Fremd-
unterbringung führt, treten solche Phänomene jedoch häufig auf und müssen daher vom methodischen 
Vorgehen her aufgrund ethischer und rechtlicher Verpflichtungen zum Schutz des Kindeswohls beachtet 
werden. 
9 Eine Berechtigung zur Erhebung von Daten bei Dritten entsprechend § 62 Abs. 3 SGB VIII ist insbeson-
dere in solchen Fällen anzunehmen, in denen zur Klärung der Gefährdungslage Fachkräfte mit alltäg-
lichem Kontakt zum Kind und/oder den Eltern um Auskunft über Muster von Fürsorge bzw. Erziehung 
gebeten werden müssen, Äußerungen des Kindes gegenüber Dritten über Gefährdungserfahrungen 
rekonstruiert werden müssen oder spezialisierte, beispielsweise ärztliche, Kenntnisse für die Interpretati-
on möglicher Gefährdungsanzeichen erforderlich sind.

Hauptaufgaben der Fachkräfte im Entscheidungsprozess

6 In § 27 Abs. 1 SGB VIII ist nur von einem »erzieherischen« Bedarf die Rede, obwohl das Grundgesetz 
zumindest zwei Aufgabenkreise von Eltern, nämlich »Pflege« und »Erziehung«, unterscheidet (Art. 6 
Abs. 2 GG). Da jedoch auch Pflegemängel, etwa in der Form von Vernachlässigung, in der Praxis ohne 
Zweifel als Hilfe begründende Umstände angesehen werden, ist in diesem Kontext wohl von einem sehr 
weit gefassten, das Alltagsverständnis überschreitenden Begriff von »Erziehung« auszugehen. In der 
juristischen Kommentarliteratur besteht insbesondere Einigkeit darüber, dass auch Versorgungs- und 
Erziehungsmängel, die unterhalb der Schwelle zur Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB (vgl. Fn. 2) 
bleiben, einen erzieherischen Bedarf begründen können, da das Kinder- und Jugendhilferecht präventiv 
gerade darauf abzielt das Entstehen von Kindeswohlgefährdungen möglichst weitgehend zu verhindern 
(z.B. Wiesner/Wiesner 2006, § 27 Rn. 18; Tammen/Trenczek in Münder u.a. 2009, § 27 Rn. 6). Anson-
sten bewegen sich die in der juristischen Kommentarliteratur geäußerten Vorstellungen zur Bestimmung 
des erzieherischen Bedarfs im Spannungsfeld zwischen einem betonten Einzelfallbezug und einer an der 
Förderung sozialer Gerechtigkeit orientierten vergleichenden Perspektive. 
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10 Was unter »Beteiligung« über den alltagssprachlichen Wortsinn hinaus zu verstehen ist, wird im 
Gesetz nicht und in der juristischen Kommentarliteratur nicht ausdrücklich definiert. Auf einer ange-
nommenen Rangskala verschiedener Stufen von Beteiligung mit den Skalenpunkten (a) Beteiligung als 
Information über Einschätzungen und Handlungen des Jugendamtes sowie über rechtlich gegebene 
Einflussmöglichkeiten, (b) Beteiligung als Information plus mehrfache Gelegenheit zur Stellungnahme, 
(c) Beteiligung als Information, Gelegenheit zu und aktive Unterstützung von Stellungnahmen und 
(d) Beteiligung als Information, Gelegenheit zu und Unterstützung von Stellungnahmen plus aktives 
Bemühen um gemeinsame Problemsichten und Lösungsideen ergibt sich aus dem Sprachgebrauch in 
den juristischen Kommentaren (z.B. Münder u.a./Meysen 2009, § 36 SGB VIII Rn. 10 S. 340: »Fachkräfte 
im JA sollen den Leistungsadressaten als gleichberechtigte Koproduzenten von Hilfe begegnen«), dass 
überwiegend an die höchste Beteiligungsstufe gedacht wird, auch wenn diese vielleicht nicht in jedem 
Einzelfall erreicht werden kann.
11 Mit Situationen, in denen sich Sorgeberechtigte gegen fachlich als sinnvoll angesehene Förder-, Un-
terstützungs- und Behandlungsmaßnahmen entscheiden, ist die Jugendhilfe nicht allein. Entsprechende 
Erfahrungen werden auch von Fachkräften aus der Behindertenhilfe, der Kinderheilkunde und der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie berichtet. Dass solche Situationen möglich sind, ergibt sich aus einer Wert- 
und Rechtsordnung, die auch beim grundsätzlich fremdnützigen Elternrecht eine Begrenzung staatlicher 
Eingriffsrechte auf kindeswohlgefährdende Situationen vornimmt und damit unter anderem historischen 
Erfahrungen teilweise erheblicher Schädigungsrisiken bei staatlichen Versuchen, die bestmögliche Ver-
sorgung und Erziehung von Kindern erzwingen zu wollen, Rechnung trägt.
12 Beispielsweise sehen Nienstedt/Westermann (2007) nach Gefährdungserfahrungen in der Herkunfts-
familie bei einer Aufrechterhaltung der Beziehung zu den Herkunftseltern große Gefahren für die 
weitere psychische Entwicklung von Pflegekindern (z.B. S. 234 f.). Zur empirischen Befundlage siehe 
C.8 sowie Kindler (2009d). Eine von Fachkräften angestrebte Beendigung oder starke Ausdünnung 
von Besuchskontakten steht nicht in jedem Fall im Widerspruch zu einer Beteiligungsperspektive, weil 
sich manche Eltern zwar an der Hilfeplanung, die zur Unterbringung des Kindes führt, beteiligen, sich 
danach aber vom Kind zurückziehen. Für den Regelfall ist aber anzunehmen, dass ein Zusammenhang 
zwischen dem Interesse, die Zukunft des Kindes trotz Fremdunterbringung mitzugestalten, und dem 
Wunsch nach Kontakt zum Kind besteht. Zumindest zeigte sich in der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007) 
ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Mutter-Kind bzw. Vater-Kind Umgangs-
kontakten und der Intensität des Kontaktes der Herkunftseltern zum Pflegekinderdienst (r=0,50 bzw. 
r=0,34, n=534 bzw. 557). Der Zusammenhang blieb auch dann nahezu unverändert bestehen, wenn die 
Dauer des Pflegeverhältnisses statistisch kontrolliert wurde.

beteiligen.10	In	manchen	Fällen,	in	denen	die	Schwelle	zur	Kindeswohlgefähr-
dung nicht überschritten wird, kann es sich als zu respektierendes Ergebnis 
der Beteiligung herausstellen, dass gegenwärtig, trotz gegenteiliger Empfeh-
lungen	der	Fachkräfte,	von	den	Sorgeberechtigten	die	angebotene	Hilfe	zur	
Erziehung	oder	Eingliederungshilfe	nicht	angenommen	wird.11

Gerade	wenn	von	den	Fachkräften	der	Jugendhilfe	die	Unterbringung	des	
Kindes in einer Pflegefamilie als geeignete und erforderliche Hilfe angese-
hen wird, kann ein fehlendes Einverständnis der Sorgeberechtigten bei den 
Fachkräften	leicht	zu	erheblichen	ethischen	Konflikten	zwischen	der	empfun-
denen	Verpflichtung	gegenüber	dem	Kindeswohl	und	der	beteiligungsorien-
tierten	Wertordnung	des	Kinder-	und	Jugendhilferechtes	führen	(vgl.	dazu	
C.9.1),	da	bei	entsprechenden	Fällen	
•	 in	der	Regel	ein	massiver	erzieherischer	und/oder	Eingliederungshilfe-
 bedarf wahrgenommen wird, 
•	 sich	im	Unterschied	zu	ambulanten	Hilfen	ein	Erfolg	der	Maßnahme	im	

Sinne einer stattfindenden Beeinflussung des kindlichen Entwicklungs-
verlaufs	vor	allem	bei	jüngeren	Kinder	aufgrund	der	alltäglichen	Fürsorge	
durch die Pflegeeltern vielfach auch ohne Zustimmung durch die Her-
kunftseltern ergeben wird und 

•	 im	Bereich	der	Pflegekinderhilfe	fachliche	Konzepte	vorfindbar	sind,	die	
eine Ausgrenzung der Herkunftseltern bis hin zum Kontaktabbruch befür-
worten und die daher häufig in ein faktisches Spannungsverhältnis zum 
Konzept	der	Betroffenenbeteiligung	geraten.12 

Passung	zwischen	einer	in	Frage	kommenden	Pflegefamilie	und	einem	Kind	
zu	beurteilen	bzw.	die	dafür	benötigt	werden,	Pflegefamilie	und	Kind	bzw.	
Herkunftsfamilie	eine	solche	Entscheidung	zu	ermöglichen	(Vgl.	C.1.3).	

Informationen vermitteln und Orientierung geben 
Im	einfachsten	Fall	handelt	es	sich	dabei	um	allgemeine	Informationen	über	
mögliche	Hilfeformen	bzw.	den	Ablauf	bei	der	Planung	von	Hilfen	oder	der	
Klärung	einer	möglichen	Kindeswohlgefährdung.	Unkompliziert	ist	in	der	
Regel	auch	die	Weitergabe	relativ	bewertungsneutraler	Grundinformationen	
über	eine	verfügbare	Pflegefamilie	bzw.	das	eventuell	aufzunehmende	Kind	
und	seine	Herkunftsfamilie.	Herausfordernder	ist	es	häufig,	die	Sorgebe-
rechtigten	über	das	eingeschätzte	Gefährdungsrisiko,	den	eingeschätzten	
erzieherischen	Bedarf,	die	Gründe	für	die	als	geeignet	und	notwendig	
vorgeschlagene(n)	Hilfe(n)	oder	eine	für	notwendig	erachtete	Anrufung	
des	Familiengerichts	zu	informieren.	Bei	der	Erläuterung	vorgeschlagener	
Hilfen kann es gegenüber den Sorgeberechtigten und gegebenenfalls dem 
betroffenen	Kind	über	neutrale	Informationen	hinaus	darauf	ankommen,	
ein	Orientierungsangebot	zu	machen,	indem	ein	erfahrungsnahes,	möglichst	
positiv-realistisches	Bild	der	Wirkungen,	Chancen	und	Risiken	bei	einer	
Annahme	der	vorgeschlagenen	Hilfe(n)	vermittelt	wird.	Im	Fall	der	empfoh-
lenen	Unterbringung	in	einer	Pflegefamilie	ist	es	zudem	erforderlich,	mit	den	
in	Frage	kommenden	Pflegeeltern	darüber	zu	sprechen,	welche	Fürsorge-	und	
Erziehungsaufgaben sich bei einer Aufnahme des Kindes stellen würden, 
welche Anforderungen sich aus der Zusammenarbeit mit den Herkunftseltern 
ergeben	können,	für	wie	bewältigbar	diese	Aufgaben	und	Anforderungen	
gehalten	werden	und	welche	Unterstützung	hierfür	angeboten	werden	kann.	
Im	familiengerichtlichen	Verfahren	nach	§	1666	BGB	fokussieren	die	von	den	
Fachkräften	eingebrachten	Informationen	auf	bereits	erbrachte	und	vorge-
schlagene weitere Hilfen sowie auf Informationen zu entscheidungserheb-
lichen	Tatbeständen	und	den	darauf	aufbauenden	fachlichen	Bewertungen.	

Die Beteiligung von Sorgeberechtigten und betroffenen Kindern im Hilfe- 
planverfahren gewährleisten und günstige Arbeitsbeziehungen für das Gelingen 
vereinbarter oder gerichtlich durchgesetzter Maßnahmen fördern 
In	allen	Hilfeplanverfahren,	auch	denen,	die	möglicherweise	in	die	Unter-
bringung	eines	Kindes	in	einer	Pflegefamilie	münden,	gibt	es	nach	§	36	Abs.	
2	S.	2	SGB	VIII	die	Aufgabe,	die	Sorgeberechtigten	und	das	betroffene	Kind	
bei	der	Formulierung	des	erzieherischen	und/oder	des	Eingliederungshilfebe-
darfs,	bei	der	Auswahl	geeigneter	und	erforderlicher	Hilfe(n),	einschließlich	
der	Auswahl	einer	bestimmten	Pflegefamilie,	und	bei	der	Festlegung	über-
prüfbarer	Hilfeziele,	insbesondere	hinsichtlich	der	Überwindung	von	Hür-
den, die vor einer Rückführung des Kindes gemeistert werden müssten, zu 
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Zudem	enthält	das	Recht	mit	§	36	Abs.	1	S.	1	SGB	VIII	die	vordringlich	auf	
die	Pflegekinderhilfe	gemünzte	Aufforderung,	die	Sorgeberechtigten	seien	im	
Rahmen	der	Beratung	auf	mögliche	Folgen	der	Hilfe	für	die	Entwicklung	
des	Kindes	hinzuweisen.	Zu	denken	ist	hierbei	etwa	an	die	Entwicklung	von	
Bindungen zu den Pflegeeltern und daraus erwachsende, rechtlich bedeut-
same13	Folgen	für	das	Wohl	des	Kindes.	Obwohl	die	inhaltliche	Berechtigung	
des	im	Gesetz	verankerten	Hinweises	kaum	in	Frage	steht,	kann	es	doch	sein,	
dass	Sorgeberechtigte,	denen	die	Vorteile	einer	Pflegefamilie	nicht	greifbar	
genug erscheinen, hierdurch von einer Inanspruchnahme dieser Hilfeart 
abgeschreckt	werden.	Insgesamt	stellt	damit	das	Feld	der	Pflegekinderhil-
fe	auf	der	einen	Seite	einen	strengen	Test	für	die	Praxistauglichkeit	der	im	
Kinder-	und	Jugendhilferecht	enthaltenen	Vorstellungen	zur	Beteiligung	von	
Eltern und Kindern dar, auf der anderen Seite wird in diesem Bereich auch 
die	Gesetzestreue	der	Fachkräfte	auf	eine	gewisse	Probe	gestellt.	Im	Fall	der	
Unterbringung	eines	Kindes	in	einer	Pflegefamilie	werden	zudem	im	Rah-
men der Entscheidungsfindung häufig über die Hilfeplanung im engeren 
Sinn	hinausgehend	Grundlagen	für	die	weiteren	Arbeitsbeziehungen	gelegt,	
die	dann	den	Hilfeverlauf	beeinflussen.	Dies	betrifft	beispielsweise	die	Bilder	
und	Vorstellungen	voneinander,	die	bei	Pflegeeltern	und	Herkunftseltern	im	
Rahmen	der	fallbezogenen	Beratung	durch	die	Fachkräfte	der	Jugendhilfe	
oder	im	Rahmen	von	ersten	Treffen	noch	vor	einer	dauerhafteren	Platzie-
rungsentscheidung	entstehen.	Auch	in	familiengerichtlichen	Verfahren,	die	
der	Durchsetzung	von	Fremdunterbringungen	dienen,	können	über	die	
ergehende	Entscheidung	hinaus	durch	die	Form	der	Auseinandersetzungen	
Weichen	für	die	weiteren	Arbeitsbeziehungen	gestellt	werden.	Obwohl	die	
Fachkräfte	der	Jugendhilfe	diese	Dynamiken	sicher	nicht	kontrollieren,	
beeinflussen sie sie doch unzweifelhaft durch Auftreten, Argumentation und 
strukturierendes	Handeln,	weshalb	fachliche	Reflexionen	hierzu	sinnvoll	sein	
können.	

Den Prozess der Auswahl und möglichst einvernehmlichen Vereinbarung 
geeigneter Hilfe strukturieren, steuern und dokumentieren 
Als	Form	rechtsgebundener	Entscheidungsfindung	mit	dem	möglichen	
Ergebnis eines Leistungsbescheides ist die unter der Ägide des Jugendamtes 
erfolgende	Hilfeplanung	gleichermaßen	(sozial)pädagogischer	Prozess	wie	
Teil	eines	Verwaltungsverfahrens	nach	§	8	SGB	X,14 das der organisatorischen 
Vor-	und	Nachbereitung	sowie	der	rechtskonformen	Ausgestaltung	bedarf.	
Verwaltungs-	und	Organisationsarbeiten	im	Zusammenhang	mit	Platzie-
rungsentscheidungen	bieten	zwar	selten	Anlass	für	spannende	Fachdiskus-

sionen,	stellen	aber	doch	Aufgaben	der	Fachkräfte	dar,	die	genannt	werden	
müssen,	da	sie	mitunter	in	erheblichem	Umfang	Zeit	und	Aufmerksamkeit	
binden.	Die	rechtskonforme	Ausgestaltung	des	Verfahrens	erfordert	unter	
anderem	nach	§	36	Abs.	2	S.	1	SGB	VIII	ein	Zusammenwirken	mehrerer	
Fachkräfte	bei	der	Entscheidung,	die	Unterbringungen	eines	Kindes	in	einer	
Pflegefamilie	als	angezeigte	Form	von	Hilfe	zur	Erziehung	anzusehen.	

In	welchen	Fällen	Fachkräfte	zu	einer	Fremdunterbringung	raten	sollen,	diese	
zur Abwehr von Kindeswohlgefährdungen für unabdingbar halten müssen 
oder	als	Form	der	Unterbringung	eine	Pflegefamilie	empfehlen	können,	ist	
von	offenkundiger	Bedeutung	für	das	Leben	betroffener	Kinder	und	Eltern.	
Auf	einer	aggregierten,	d.h.	viele	Einzelfälle	zusammenfassenden	Ebene	erge-
ben	sich	zudem	aus	der	Anzahl	bewilligter	Fremdunterbringungen	erhebliche	
Wirkungen	auf	die	Kosten	der	Jugendhilfe,	da	bislang	mehr	als	70%	der	
Ausgaben	für	Hilfe	zur	Erziehung	durch	Fremdunterbringungen	verursacht	
werden.15 Es ist daher nicht sonderlich verwunderlich, dass die angespro-
chenen	Fragen	ein	kontinuierliches	Thema	darstellen	sowohl	in	Teambespre-
chungen	entsprechend	§	36	Abs.	2	S.	1	SGB	VIII16	als	auch	vor	Gericht,	wenn	
darüber	verhandelt	wird,	ob	die	Trennung	eines	Kindes	von	der	Familie	zur	
Abwehr	bestehender	Gefahren	unabdingbar	ist.	Aus	Leitungssicht	haben	vor	
allem	Befunde	aus	interkommunalen	Vergleichsringen17 und Studien zu den 
erheblichen	regionalen	Unterschieden18	in	der	Gewährungspraxis	von	Hilfen	
zur	Erziehung	und	Eingliederungshilfe	die	Frage	nach	den	Entscheidungs-
gründen	von	Fachkräften	und	deren	Tragfähigkeit	mit	Brisanz	versehen.	

Sofern sie sich auf die Suche nach Orientierungspunkten für eine fachliche 
Auswahl	geeigneter	und	erforderlicher	Hilfen	machen,	sehen	sich	Fachkräfte	
in der Literatur mit warnenden Stimmen konfrontiert, denen zufolge es prin-
zipiell	bzw.	zumindest	vorläufig	kaum	möglich19 und auch nicht sonderlich 

13 So kann es etwa eine rechtliche Folge sein, dass das Jugendamt nach einem längeren Aufenthalt des 
Kindes in der Pflegefamilie entsprechend § 37 Abs. 1 S. 4 SGB VIII nicht mehr auf eine Rückführung, 
sondern auf eine Verstetigung des Aufenthaltes des Kindes in der Pflegefamilie hinarbeitet (vgl. C.2). 
Ebenso kann es sein, dass das Gericht im Konfliktfall einen Rückführungswunsch der Herkunftseltern 
als Kindeswohlgefährdung bewertet und etwa entsprechend § 1632 Abs. 4 BGB eine Verbleibensan-
ordnung erlässt (vgl. C.10). Die empirische Befundlage zur Entwicklung von Bindungsbeziehungen in 
Pflegefamilien wird in Abschnitt B.3.2 im Überblick dargestellt.
14 § 8 SGB X lautet: »Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Gesetzbuches ist die nach außen wir-
kende Tätigkeit der Behörde, die auf die Prüfung der Voraussetzungen die Vorbereitung und den Erlass 
eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist; es 
schließt den Erlass des Verwaltungsaktes oder den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ein.«
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1.2  Ambulante Hilfe, Pflegefamilie oder Heim?

14 § 8 SGB X lautet: »Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Gesetzbuches ist die nach außen wir-
kende Tätigkeit der Behörde, die auf die Prüfung der Voraussetzungen die Vorbereitung und den Erlass 
eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist; es 
schließt den Erlass des Verwaltungsaktes oder den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ein.« 
15 Vgl. Abschnitt B.2 sowie Pothman/Schilling (2006). 
16 Für eine Studie, in der anhand aufgezeichneter Fallbesprechungen von ASD-Teams über Fallvignetten 
Stärken, aber auch erhebliche Unsicherheiten und Unterschiede innerhalb und zwischen Teams hinsicht-
lich der fachlich als geeignet und notwendig angesehenen Hilfe deutlich werden, siehe Pothmann/WilK 
(2009).
17 Zum Konzept interkommunaler Vergleichsringe siehe BMFSFJ (2002, S. 98). Für eine vertiefende Erör-
terung siehe von Santen (2001), Interkommunaler Vergleichsring der mittleren Großstädte (2002).
18 Siehe Pluto u.a. (2007, S. 304-318), Nüsken (2008b).
19 Beispielsweise formulierte Merchel (1997): »Sozialpädagogische Entscheidungen sind also letztlich 
nicht objektivierbar« (S. 369). Eine ähnliche Position wurde von Schrapper (1995) bezogen: »Es gibt 
keinen objektiven Maßstab für die richtige Hilfe, aber es gibt einen rechtsstaatlichen Maßstab für das 
richtige Verfahren, in dem die hilfreiche Hilfe verhandelt werden muss« (S. 107).

Orientierungspunkte einer solchen Entscheidung?
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wünschenswert sei, Kriterien für die einzelfallbezogene Entscheidungsfin-
dung	zu	Fremdunterbringungen	bzw.	zur	Unterbringung	in	einer	Pflegefami-
lie	zu	formulieren.	Zur	Begründung	wird	unter	anderem	auf	eine	behauptete	
besondere	Komplexität	familiärer	Lebens-	und	Problemlagen	im	Vorfeld	von	
Hilfen zur Erziehung20 und die für den Hilfeerfolg als notwendig angesehene 
Erarbeitung	einer	gemeinsamen	Problem-	und	Lösungssicht21 mit betrof-
fenen	Eltern	und	Kindern	hingewiesen.	Beide	Faktoren	zusammen	würden	
die	Möglichkeiten	einer	Zuordnung	bestimmter	Fallkonstellationen	zu	
bestimmten	Hilfearten	erheblich	einschränken,	wenn	nicht	gänzlich	unmög-
lich	machen.	Diese	Einwände	rechtfertigen	eine	gewisse	Skepsis22 gegen allzu 
große	Hoffnungen	auf	einfach	anzuwendende	und	zugleich	zuverlässige	Sche-

mata	zur	Ermittlung	des	»richtigen«	Hilfebedarfs.	Als	prinzipielle	Einwände	
gegen diagnostische Einschätzungen als Teil des Auswahlprozesses geeigneter 
und	erforderlicher	Hilfen	erscheinen	sie	hingegen	nicht	tragfähig.23

Unter	ethischen	Gesichtspunkten	wurde	zudem	befürchtet,	eine	fachliche	
Verständigung	über	Anhaltspunkte	und	Kriterien	für	bestimmte	Hilfearten	
könne	Eltern	und	Kinder	zu	Objekten	diagnostischer	Entscheidungen	von	
Fachkräften	degradieren,	sie	ihrer	Individualität	berauben	und	ihre	Beteili-
gungsmöglichkeiten	einschränken.24 Im Hinblick auf prinzipielle ethische 
Einwände gegen empirisch begründete diagnostische Einschätzungen lässt 
sich	jedoch	argumentieren,	dass	der	Verzicht	darauf	bei	den	Fachkräften	
weder	vorurteilsbehaftete	Schlussfolgerungen	von	früheren	Fällen	auf	einen	
aktuellen	Fall	noch	diskriminierende	Entscheidungen	ausschließt.	Auch	bei	
empirisch	begründeten	diagnostischen	Systemen	kann	dies	nicht	prinzipiell	
ausgeschlossen	werden,	jedoch	sind	die	Möglichkeiten	zur	Kritik	aufgrund	
einer	höheren	Transparenz	im	Verhältnis	zu	subjektiven	Kategorien	wie	
»bisheriger	Berufserfahrung«	besser,	was	in	einer	demokratisch	und	rechts-
staatlich	organisierten	Gesellschaft	ethisch	einen	Vorteil	darstellt.	Transpa-
renz	und	Begründbarkeit	sind	insbesondere	dort	vonnöten,	wo	die	Interessen	
von	Eltern	und	Kindern	in	einen	Widerspruch	zueinander	geraten	können,	
Kinder	ihre	Interessen	noch	nicht	selbst	vertreten	könnten	und	eine	»Ethik	
der	Fürsorge«25	Fachkräfte	gegebenenfalls	zu	einer	Einflussnahme	veranlassen	
muss.	Dies	ist	bei	Fällen	mit	einer	im	Raum	stehenden	Fremdunterbringung	
besonders	häufig	der	Fall.

20 Beispielsweise nimmt Merchel (2005), ohne dies allerdings in irgendeiner Form empirisch zu begrün-
den, im Hinblick auf diagnostische Einschätzungen zur Beurteilung der Geeignetheit und Erforderlich-
keit konkreter Hilfearten an: »Die Diagnose bezieht sich nicht auf einen abgegrenzten Teil des Lebens, 
sondern im Grundsatz auf die gesamte Lebenssituation. Die Komplexität des zu Diagnostizierenden ist 
mit der Anforderung, die Lebenssituation und die darin enthaltenen Bedingungen für die erheblichen 
Schwierigkeiten in der Erziehung in den Blick zu bekommen, kaum noch steigerbar« (S. 19). 
21 So etwa Merchel (2005). Ähnlich formulieren Münder u.a./Tammen/Trenczek (2009): »Die Vorstel-
lungen der Betroffenen sind schon deswegen von Bedeutung, da sie die Eignung der Hilfe beeinflussen. 
Die Wirkung erzieherischer Hilfen hängt entscheidend von der Akzeptanz der Adressaten ab« (S. 270). 
22 Zusätzlich lassen sich folgende drei Argumente anführen: Erstens sind die im SGB VIII aufgeführten 
Hilfearten nur grobe Kategorien. Über welche Interventionen positive Veränderungsprozesse beim 
Kind oder in der Familie angeregt und unterstützt werden sollen, wird durch die Wahl der Hilfeart 
beispielsweise nur beeinflusst oder beschränkt, aber nicht festgelegt. Wie etwa innerhalb der Hilfeform 
»Pflegefamilie« Pflegeeltern auf Bindungsängste und Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes eingehen, 
ist sehr unterschiedlich. Insoweit Vielfalt innerhalb einer Hilfeform Unterschiede in den damit erreich-
baren Veränderungen bewirkt und solche Unterschiede für die Fachkräfte, die die fachliche Seite der 
Hilfeauswahl leisten, nicht transparent sind, muss darunter die erreichbare Klarheit der Zuordnung eines 
bestimmten Falls zu einer Hilfeart leiden. Zweitens sind Probleme von Kindern und Familien überwie-
gend ätiologisch offen, d.h. verschiedene Prozesse können zum Entstehen und zur Aufrechterhaltung 
solcher Probleme führen (z.B. für aggressive Entwicklungsverläufe von Kindern siehe Rutter u.a. 1997, 
für Partnerschaftsgewalt siehe Kindler/Unterstaller 2006, für frühe Formen von Kindesmisshandlung 
und -vernachlässigung siehe Kindler u.a. 2008). Da es bislang nur wenige Problembereiche gibt, in 
denen die wichtigsten Entstehungsprozesse bekannt sind, diagnostisch unterschieden werden können 
und es noch dazu Konzepte hierauf abgestimmter Interventionen gibt, können diagnostische Einschät-
zungen ihre zentrale Aufgabe, eine tragfähige Brücke zwischen Problemen und Lösungen zu bilden, 
nur unvollständig ausfüllen. Dies bringt zwangsläufig Unschärfen in die Frage der Passung zwischen Fall 
und fachlich geeigneter Hilfeart mit sich. Schließlich ist zu bedenken, dass mit der Entwicklung belegbar 
wirksamer Hilfekonzepte, wie etwa dem Konzept therapeutischer Pflegefamilien für aggressiv auffällige 
Jugendliche (Smith/Chamberlain, in press), örtlich immer wieder neue Hilfeangebote entstehen, die allzu 
starre oder ortsunabhängige Zuordnungsregeln untergraben. Für eine ähnliche Argumentation siehe 
Biermann (2001, S. 601 f.).

23 So sind die vorgebrachten prinzipiellen Einwände mit logischen Inkonsistenzen behaftet. Beispielswei-
se kann die Komplexität familiärer Lebens- und Problemlagen eine Unmöglichkeit diagnostisch gewon-
nener Empfehlungen zur Hilfeauswahl nur dann begründen, wenn entsprechende Versuche ernsthaft 
aber vergeblich unternommen wurden, was zumindest bezogen auf Deutschland nicht der Fall war. 
Ebenso spricht die Notwendigkeit einer Beteiligung von Eltern und Kindern nicht automatisch gegen 
diagnostische Einschätzungen, vielmehr werden gut begründete fachliche Einschätzungen und Emp-
fehlungen im Bereich der Psychotherapie und Medizin eher als Umstand angesehen, der die Autonomie 
von Klienten bzw. Patienten fördert. Praktisch ist anzumerken, dass gerade weil es um Einschätzungen 
angesichts komplexer Lebens- und Problemlagen geht, eine Unterstützung der beteiligten Fachkräfte 
durch empirisch begründbare diagnostische Kriterien sinnvoll ist, da sich mittels guter Forschung eine 
breite Erfahrungsbasis systematisch und differenziert einbeziehen lässt. Zudem müssen Fachkräfte bei 
vorliegender Kindeswohlgefährdung Entscheidungen über geeignete Abwehrmaßnahmen, die in der 
Regel Hilfen zur Erziehung einschließen, notfalls auch ohne Zustimmung der Eltern treffen. Zumindest 
in diesen Fällen benötigen sie daher Kriterien, welche Form von Hilfe zur Erziehung für eine Abwehr der 
Gefährdung aussichtsreich erscheint. 
24 So nimmt beispielsweise Urban (2004) an: »Fachliche Interpretation, Objektivierung und damit auch 
Entscheidungsfindung setzen also der Betroffenenbeteiligung sehr enge Grenzen« (S. 52). Noch stärkere 
ethische Bedenken transportierende Stimmen, die Diagnosen und Entscheidungshilfen mit Vorurteilen, 
Defizitorientierung, Stigmatisierung und einem Raub der Individualität gleichsetzen, zitiert Heiner (im 
Druck). 
25 Eine »Ethik der Fürsorge« betont im Unterschied zu einer ethischen Haltung, die insbesondere auf die 
Wahrung und den Respekt vor (Beteiligungs-)Rechten setzt, den Wert von tatsächlicher Fürsorge, Sorge 
und einem Eingehen auf und der Berücksichtigung von individuellen Bedürfnissen Schwächerer (für eine 
nähere Erläuterung des Konzeptes siehe Held 2006; Slote 2007). Da eine Beteiligungsethik im Umgang 
mit Kindern und in der Verantwortungsübernahme für sie an offenkundige Grenzen stößt, stellt eine 
Ethik der Fürsorge eine wichtige Ergänzung zur Dominanz der Beteiligungsethik in der deutschen Kin-
der- und Jugendhilfe dar, die leicht in eine reine Verfahrensgerechtigkeit umschlägt (vgl. Fn. 19 zweites 
Zitat). Fürsorge und Beteiligung stehen meist nicht in einem Gegensatz, da beachtenswerte Bedürfnisse 
häufig nur kommunikativ ermittelt werden können (für eine Forschungsübersicht siehe Axford 2010). 
Allerdings können beide Haltungen unter bestimmten Voraussetzungen in ein Spannungsverhältnis zu-
einander geraten und zwar insbesondere dann, wenn eine Beteiligungsethik de facto zu einer Erwachse-
nenzentrierung und einem Übergehen kindlicher Bedürfnisse führt.
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Forschungsansätze in Bezug auf empirisch begründete Kriterien 
für die Hilfeauswahl 
Vier	unterschiedliche	Forschungsansätze	in	Bezug	auf	empirisch	begründete	
Kriterien für die Auswahl von Hilfearten lassen sich ausmachen: 
•	 Orientierung über Studien, die innerhalb des bestehenden Hilfesystems 

erfolgte Hilfeentscheidungen von Fachkräften und Familien rekonstruieren:
Eine solche Rekonstruktion kann entweder über Befragungen bei den 
Entscheidungsfaktoren	ansetzen,	die	von	Fachkräften	angeben	werden,	
oder	es	können	typische	Merkmale	von	Kindern	und	Familien	innerhalb	
einer Hilfeform erhoben und mit Ergebnissen für andere Hilfeformen 
verglichen	werden.	Beide	Herangehensweisen	sind	methodisch	relativ	
leicht umsetzbar, zumindest solange die untersuchten Merkmale nicht 
allzu	kompliziert	sind.	Ergebnisse	können	unerfahrenen	Fachkräften	oder	
Teams	mit	starker	Dynamik	zu	Extrementscheidungen	eine	gewisse	Ori-
entierung	bieten,	allerdings	ist	es	mit	dieser	Herangehensweise	kaum	mög-
lich, die durchschnittliche Qualität der Entscheidungsfindung zu verbes-
sern,	da	diese	nur	abgebildet	wird.26 Zudem ist angesichts großer regionaler 
und	nationaler	Unterschiede	in	der	Gewährungspraxis	zu	erwarten,	dass	
die	Auswahl	der	Studienorte	bzw.	-länder	das	Ergebnis	erheblich	beein-
flusst.	Dies	ist	insofern	ungünstig,	als	es	innerhalb	dieses	Forschungsan-
satzes	keine	empirischen	Gründe	gibt,	ein	Set	von	gewonnenen	Entschei-
dungskriterien	gegenüber	einem	anderen	zu	bevorzugen.	Entsprechend	
der angesprochenen Nachteile steht dieser Ansatz häufig am Anfang der 
Erforschung	von	diagnostischen	Kriterien	für	bestimmte	Hilfeformen.	

•	 Orientierung über Studien, die innerhalb des bestehenden Hilfesystems 
Prognosemerkmale unterschiedlicher (positiver und negativer) Fallverläufe für 
verschiedene Hilfeformen bestimmen und miteinander vergleichen: 
Beispielsweise	können	Fälle	mit	sozialpädagogischer	Familienhilfe,	He-
implatzierung	eines	Kindes	oder	der	Unterbringung	eines	Kindes	in	einer	
Pflegefamilie zu Hilfebeginn und nachfolgend über mehrere Jahre hinweg 
untersucht	werden.	Anschließend	kann	geprüft	werden,	welche	Merkmale	
zu	Hilfebeginn	einen	günstigen	oder	weniger	günstigen	Verlauf	innerhalb	
einer	jeden	Hilfeart	vorhersagen.	Aus	dem	Vergleich	der	Vorhersagemerk-
male	für	die	verschiedenen	Hilfearten	können	dann	Anhaltspunkte	zur	
Einschätzung	der	jeweiligen	Eignung	entwickelt	werden.	Sofern	aussage-
kräftige Prognosefaktoren gefunden werden, ist diese Herangehenswei-
se zwar aufwändig, aber prinzipiell geeignet, Wissen mit Potenzial zur 
Verbesserung	üblicher	Praxis	zu	gewinnen.	Mindestens	drei	Unsicher-
heiten	können	allerdings	kaum	gänzlich	ausgeschlossen,	sondern	meist	nur	
abgemildert werden: 
1.	Es	ist	nicht	möglich,	alle	potenziell	wichtigen	Prognose-	und	Ergebnis-
merkmale	zu	berücksichtigen,	schon	gar	nicht	in	einer	einzelnen	Studie.	
2.	Die	Familien	bzw.	Kinder	unterscheiden	sich	innerhalb	eines	bestehen-
den,	nicht	völlig	chaotischen	Hilfesystems	in	jeder	Hilfeform	von	Anfang	
an im Hinblick auf die Häufigkeit einer Reihe von Merkmalsausprä-

26 Unter Umständen kann dies allerdings gelingen, wenn im Rahmen eines als Expertiseforschung (Gru-
ber 1999) bezeichneten Ansatzes Entscheidungsprozesse bei besonders erfahrenen oder kompetenten 
Fachkräften rekonstruiert werden.

gungen.	Werden	etwa	Jugendliche	im	Fall	einer	Fremdunterbringung	in	
der Regel in einem Heim und jüngere Kinder eher in einer Pflegefamilie 
platziert,	so	beziehen	sich	die	Vorhersagefaktoren	für	einen	günstigen	
Verlauf	bei	Pflegefamilien	als	Hilfeform	eher	auf	jüngere	Kinder	und	die	
Vorhersagefaktoren	für	einen	günstigen	Verlauf	bei	Heimunterbringungen	
eher	auf	Jugendliche.	Damit	wird	die	Vergleichbarkeit	der	Vorhersage-
faktoren	in	Frage	gestellt.	Für	das	Alter	lässt	sich	dieses	Problem	noch	
einigermaßen	leicht	lösen,	indem	beispielsweise	nur	ältere	oder	nur	jün-
gere Pflege- und Heimkinder im Hinblick auf Prognosefaktoren für den 
Verlauf	miteinander	verglichen	werden,	wobei	auch	dies	schwierig	werden	
kann, wenn nur sehr wenige ältere Pflegekinder oder nur sehr wenige 
jüngere	Heimkinder	zur	Verfügung	stehen.	Bei	einer	Berücksichtigung	
mehrerer	möglicher	Unterschiede	zu	Beginn	der	Hilfe	wird	es	aber	schwer,	
einigermaßen	vergleichbare	Gruppen	zu	bilden	und	bei	der	Anwendung	
der	Ergebnisse	entsteht	Unsicherheit,	inwieweit	genau	zu	diesem	Fall	aus-
sagekräftige	Referenzbefunde	vorliegen.	
3.	Die	Ergebnisse	hängen	zwangsläufig	auch	davon	ab,	wie	die	Ausgestal-
tung	einer	Form	von	Hilfe	zur	Erziehung	aussieht.	Gibt	es	innerhalb	einer	
Hilfeart,	wie	in	Deutschland	üblich,	große	Unterschiede	in	der	Konzep-
tion	und	Qualität	der	Umsetzung,	beispielsweise	bei	Pflegeeltern	in	der	
Schulung,	Unterstützung	und	therapeutischen	Begleitung,	so	zeigen	die	
Befunde nicht das positive oder negative Potenzial der Hilfeform, sondern 
Vorhersagefaktoren	für	den	Verlauf	bei	einer	Art	»durchschnittlicher«	Un-
terbringung	in	einer	Pflegefamilie.	Diese	Information	kann	für	den	Zweck	
der	grundlegenden	Orientierung	sehr	nützlich	sein.	Steht	jedoch	eine	sehr	
gute	Pflegefamilie	zur	Verfügung	oder	gibt	es	ein	gutes	Betreuungskon-
zept, kann es sein, dass der Bereich der Indikation eigentlich um einiges 
weiter	zu	fassen	wäre.	

•	 Orientierung über Studien, die ausgehend von bestimmten realen Fall-
gruppen die Entwicklung von Kindern in verschiedenen Hilfearten miteinan-
der vergleichen: 
Ein	solcher	Ansatz	nimmt	weniger	einzelne	mögliche	Vorhersagefaktoren	
in	den	Blick,	sondern	ermittelt	den	weiteren	Verlauf	ausgehend	von	Fall-
gruppen	bestehend	aus	Familien	oder	Kindern,	die	sich	im	Hinblick	auf	
mehrere wichtige Merkmale ähneln, die aber trotzdem, beispielsweise 
aufgrund	einer	vielfältigen	Vermittlungs-	und	Gewährungspraxis,	teilwei-
se	in	verschiedenen	Hilfeformen	landen.	Aus	dem	Vergleich	der	Verläufe	
können	dann	Hinweise	auf	die	Eignung	verschiedener	Hilfeformen	und	
-settings	für	diese	Fallgruppe	gewonnen	werden.	Der	große	Vorteil	dieser	
Vorgehensweise	besteht	in	der	Nähe	zum	Erleben	der	Fachkräfte,	die	häu-
fig	weniger	Einzelmerkmale	von	Fällen,	sondern	eher	Fallkonstellationen	
wahrnehmen.	Allerdings	unterscheiden	sich	Fachkräfte	in	ihren	Wahrneh-
mungsmustern,	sodass	niemals	alle	in	der	Praxis	erlebten	Fallgruppen	ein-
bezogen	werden	können.	Zudem	muss	in	der	Regel	durch	zusätzliche	Ana-
lysen	kontrolliert	werden,	inwieweit	sich	die	Familien	bzw.	Kinder	aus	der	
untersuchten	Fallgruppe,	die	dann	in	verschiedene	Hilfearten	gelangen,	
nicht	doch	von	Anfang	an	systematisch	voneinander	unterscheiden.	Es	
gibt	einen	fließenden	Übergang	zum	zweiten	Untersuchungsansatz,	da	sich	
Familien	und	Kinder	innerhalb	einer	Fallgruppe	nie	nur	ähneln,	sondern	
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natürlich auch im Hinblick auf zusätzliche Merkmale voneinander unter-
scheiden.	Solche	Unterschiede	können	als	mögliche	Vorhersagefaktoren	für	
günstige	oder	weniger	günstige	Verläufe	innerhalb	verschiedener	Hilfear-
ten	betrachtet	werden.	Wie	schon	beim	zweiten	Untersuchungsansatz	ist	es	
auch hier so, dass fehlende Qualitätsstandards oder sehr unterschiedliche 
Arbeitskonzepte	innerhalb	einer	Hilfeart	Ergebnisse	verwischen	können.	

•	 Orientierung über Studien, die das positive Potenzial von Hilfeformen 
 und damit auch die Grenzen ihrer Eignung ausloten: 

Bei	diesem	Ansatz	geht	es	nicht	um	bereits	etablierte	Praxis,	sondern	um	
die	Erprobung	von	Verbesserungen	innerhalb	einer	Hilfeform,	gekoppelt	
an	eine	Ausweitung	der	Zielgruppe	oder	fokussiert	auf	Fallgruppen,	die	
innerhalb dieser Hilfeform bislang überwiegend nicht sehr erfolgreich un-
terstützt	werden	konnten.	Je	nach	Ergebnis	kann	damit	gezeigt	werden,	ob	
und	wenn	ja,	unter	welchen	Voraussetzungen	eine	Hilfeart	für	eine	größe-
re	Zielgruppe	in	erfolgversprechender	Weise	angeboten	werden	könnte.	

Die	verschiedenen	Untersuchungsansätze	stehen	nicht	gegeneinander,	son-
dern	können	sich	ergänzen,	wobei	manchmal	Studien	zu	einzelnen	Hilfe-
formen aufgrund einer methodisch ähnlichen Anlage zusammen gesehen 
zusätzliche	Aussagen	ermöglichen.	

Studien zur deutschen Kinder- und Jugendhilfe zeichnen bislang für sich ge-
nommen	noch	kein	belastbares	und	differenziertes	Gesamtbild	sinnvoller	An-
haltspunkte	für	die	Eignung	der	unterschiedlichen,	im	SGB	VIII	erwähnten	
Hilfeformen,	da	erst	wenige	Untersuchungen	vorliegen,	die	zudem	nur	
einen	Teil	der	Hilfeformen	bzw.	der	relevanten	Fragen	abdecken	und	die	das	
Spektrum	der	verfügbaren	Methoden	nicht	ausschöpfen.	Um	die	vorliegende	
Forschung	mit	spezieller	Bedeutung	für	die	Pflegekinderhilfe	zusammenfas-
sen	zu	können,	wurden	zunächst	deutsche	Studien	zu	drei	Problemstellungen	
gesucht: 
•	 Studien	zur	Frage,	in	welchen	Fällen	eine	Fremdunterbringung	
 empfohlen werden sollte; 
•	 Studien	zur	Frage,	in	welchen	Gefährdungsfällen	eine	Fremdunter-
 bringung als notwendig angesehen werden sollte; 
•	 Studien	zur	Frage,	in	welchen	Fällen	eine	Pflegefamilie	als	Form	der	

Fremdunterbringung	gegenüber	einer	stationären	Maßnahme	bevorzugt	
werden	sollte.	

Insgesamt konnten vier relevante Studien27 ausfindig gemacht werden, von 
denen	sich	drei	mit	der	zuletzt	genannten	Fragestellung	beschäftigen.	 
 

Zusätzlich wurden aktuelle Ergebnisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik28 
herangezogen.	In	einer	erweiterten	Recherche	wurden	internationale	Be-
funde,	insbesondere	aus	dem	europäischen	Ausland,	einbezogen.	

Gründe der Fremdplatzierung in der Kinder- und Jugendhilfestatistik 
Wissenschaftliche	Arbeiten,	die	Vorhersagefaktoren	für	fachlich	empfohle-
ne	bzw.	tatsächlich	erfolgende	Fremdunterbringungen	oder	für	einen	an-
schließend	günstigen	Fallverlauf	untersucht	haben,	die	also	diesen	Fragen	
unabhängig	von	der	Form	der	Fremdunterbringung	und	nicht	auf	Fälle	von	
Kindeswohlgefährdung beschränkt nachgegangen sind, liegen aus Deutsch-
land	bislang	nicht	vor.	Der	Kinder-	und	Jugendhilfestatistik	kann	aufgrund	
der	nunmehr	für	alle	Hilfearten	erfolgenden	Erhebung	von	Gründen	für	
die Hilfegewährung bezogen auf 2008 neu begonnene Hilfen entnommen 
werden,	dass	eine	aus	Sicht	der	Fachkräfte	zu	bejahende	Kindeswohlgefähr-
dung	doppelt	so	häufig	mit	einer	Fremdunterbringung	im	Verhältnis	zu	einer	
ambulanten Hilfeart29	einherging	und	innerhalb	der	Gruppe	fremdunterge-
brachter	Kinder	den	am	häufigsten	genannten	Grund	für	die	Hilfegewährung	
darstellte.	Gleichwohl	wurde	bei	mehr	als	zwei	Drittel	der	neu	erfolgenden	
Fremdunterbringungen	in	der	amtlichen	Kinder-	und	Jugendhilfestatistik	
Kindeswohlgefährdung	nicht	als	Grund	für	die	Hilfegewährung	ausgewie-
sen.30	Mit	einer	Chance	von	50%	zur	Einleitung	einer	Fremdunterbringung	
stellte ein Ausfall von Bezugspersonen, beispielsweise durch Tod, Inhaftie-
rung	oder	Hospitalisierung,	einen	weiteren	relevanten	Umstand	dar.	Aller-
dings geht aus der Statistik nicht hervor, inwieweit nach dem Ausfall einer 
Bezugsperson noch versorgungsbereite weitere Bezugspersonen des Kindes 
verfügbar	blieben,	was	jedoch	zumindest	in	denjenigen	Fällen,	in	denen	
nachfolgend eine ambulante Hilfe eingesetzt wurde, überwiegend vermutet 
werden	darf.	Bei	allen	anderen	von	der	Jugendhilfestatistik	vorgegebenen	
möglichen	Gründen31 für eine Hilfegewährung überwogen ambulante Hilfen 
deutlich,	was	aufgrund	der	Bandbreite	möglicher	Problemintensitäten	wenig	
erstaunlich	erscheint.	

Weitere relevante Studien, die ebenfalls aber nur darauf abzielen, eine bereits 
bestehende	Fremdunterbringungspraxis	nachzuvollziehen,	stammen	aus	Nor-

27 Biermann/Wälte (1991); Rauschenbach/Schilling (1997); Macsenaere/Paries/Arnold (2008a); Strobel/
Liel/Kindler (2008).

28 Statistisches Bundesamt (2009b). 
29 Für diese Berechnung definiert als Hilfegewährung nach § 28 bis § 32 SGB VIII. 
30 Fremdunterbringung definiert als Hilfegewährung nach § 33 oder 34 SGB VIII. Die Prozentzahl wurde 
anhand von Angaben des Statistischen Bundesamtes (2010a, 2010b) berechnet. Die Zuverlässigkeit der 
amtlichen Statistik an dieser Stelle lässt sich derzeit noch kaum einschätzen. Zur Befundlage zu Gefähr-
dungserfahrungen von Pflegekindern siehe B.3. 
31 Die insgesamt 10 vorgegebenen Gründe umfassen, neben dem Ausfall von Bezugspersonen und 
einer Kindeswohlgefährdung, noch Versorgungs- oder Fördermängel beim Kind, Einschränkungen der 
elterlichen Erziehungsfähigkeit, Belastungen des Kindes durch familiäre oder persönliche Probleme der 
Bezugspersonen, verschiedene Formen von Fehlentwicklungen beim Kind sowie eine Fallübernahme 
von anderen Jugendämtern. Studien zur Validität (Aussagekraft) bzw. Reliabilität (Zuverlässigkeit) des 
Kategoriensystems liegen nicht vor. 

Empirische Ergebnisse zur Eignung von Hilfeformen

Internationale Ergebnisse zur Praxis der Fremdunterbringung
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wegen,	den	Niederlanden,	England,	Kanada	und	den	USA.32 Soweit ersicht-
lich,	kommen	dabei	in	allen	Ländern	Fremdunterbringungen	aufgrund	der	
Abwesenheit oder Nichtverfügbarkeit der bisherigen Bezugspersonen sowie 
nach	belegbaren	Gefährdungsereignissen	vor.33 Darüber hinaus deuten mehre-
re	Studien	darauf	hin,	dass	sich	Fremdunterbringungen	bei	jüngeren	Kindern	
häufig auf gravierende Einschränkungen der elterlichen Erziehungsfähigkeit 
stützen,	während	bei	älteren	Kindern	Verhaltensweisen	und	Entwicklungs-
verläufe,	die	die	Eltern	überfordern,	einen	größeren	Stellenwert	einnehmen,	
wobei Kombinationen mit Einschränkungen der elterlichen Erziehungsfähig-
keit	nicht	selten	sind.34 

Verfahren zur Einschätzung elterlicher Erziehungsfähigkeit und Beurteilung 
kindlicher Verhaltensauffälligkeiten 
Hinsichtlich der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland würde dies nahe 
legen,	dass	für	eine	Qualifikation	von	Hilfeentscheidungen	zu	Fremdun-
terbringungen	Verfahren	zur	Einschätzung	elterlicher	Erziehungsfähigkeit	
sowie	Verfahren	zur	Beurteilung	kindlicher	Verhaltensauffälligkeiten	bzw.	
der	hierdurch	gestellten	Fürsorge-	und	Erziehungsanforderungen	sinnvoll	
sein	könnten.	International	liegen	eine	Reihe	praxistauglicher	Vorschläge	
für	solche	Verfahren	zur	Einschätzung	der	Erziehungsfähigkeit	vor.	White	
(2005)	gibt	hierzu	eine	Übersicht.	In	Deutschland	findet	sich	unter	anderem	
im	»Handbuch	Kindeswohlgefährdung«	(Kindler	u.a.	2006b)	ein	Vorschlag,	
bei dem anhand einer Reihe von Anhaltspunkten die Erziehungsfähigkeit 
auf	vier	Dimensionen	(»Pflege	und	Versorgung«,	»Bindung«,	»Vermittlung	
von	Regeln	und	Werten«	sowie	»Förderung«)	eingeschätzt	werden	kann.35 
Verhaltensprobleme	von	Kindern	werden	meist	mit	Hilfe	von	Fragebögen	
unter	Einbezug	verschiedener	Bezugspersonen	erhoben.	Hierfür	liegen	im	
deutschen	Sprachraum	mehrere	gut	erprobte	Verfahren	vor,	auf	die	beispiels-
weise	die	Sozialpädagogischen	Diagnosetabellen	des	Bayerischen	Landesju-
gendamtes	(2009)	zurückgreifen.	Die	Beurteilung	der	von	Kindern	gestellten	
Fürsorge-	und	Erziehungsanforderungen	geht	weiter	und	bezieht	auch	die	
Lebenserfahrungen	und	Wünsche	des	Kindes	mit	ein.	Unter	dem	Begriff	des	
»needs	assessment«	haben	sich	hierfür	international	mehrere	Einschätzungs-
methoden	herausgebildet	(vgl.	C.1.3).36 

Etwas spezifischer erwies sich in mehreren internationalen Studien die ein-
geschätzte	Chronizität	(Beständigkeit)	von	Einschränkungen	der	elterlichen	
Erziehungsfähigkeit	als	bedeutsamer	Vorhersagefaktor	für	eine	notwendig	
werdende	Fremdunterbringung.37 Nach den Ergebnissen eines norwegischen 
Forschungsprogramms	wurde	vor	allem	eine	elterliche	Suchterkrankung	von	

vielen	Fachkräften	als	Klarheit	schaffender	Umstand	erlebt,	der	eine	Fremd-
unterbringung	betroffener	Kinder	rechtfertigte.	In	der	Mehrzahl	der	anderen	
Fälle	war	die	gleichzeitige	Berücksichtigung	mehrerer	Umstände	notwen-
dig.38	Im	erlebten	Ablauf	zeigten	sich	bei	den	Fachkräften	häufig	drei	Phasen,	
bestehend	aus	einer	Phase,	in	der	sich	eine	Besorgnis	hinsichtlich	der	Fürsor-
gebedingungen	in	einer	Familie	bzw.	hinsichtlich	des	Entwicklungsverlaufs	
bei	einem	Kind	aufbaute,	einer	zweiten	Phase,	in	der	in	Form	von	Vor-	und	
Zurückbewegungen	letztlich	erfolglose	Versuche	zur	ambulanten	Verbesse-
rung der Situation unternommen wurden, und einer dritten Phase, in der ein 
konkreter	Anlass	dann	zur	Fremdunterbringung	des	Kindes	führte.39 

Inwieweit	Fachkräfte	in	der	deutschen	Kinder-	und	Jugendhilfe	ähnliche	
(innere)	Abläufe	bei	einem	relevanten	Teil	der	später	fremduntergebrachten	
Kinder	erleben,	ist	nicht	bekannt.	Eine	Quote	von	mehr	als	einem	Drittel	der	
Kinder,	die	unmittelbar	vor	der	Fremdunterbringung	eine	ambulante	Hilfe	
erleben, deutet aber darauf hin, dass auch hierzulande bei einem Teil der 
Fälle	zuvor	mittels	ambulanter	Hilfen	erfolglos	versucht	wurde,	die	elterliche	
Erziehungsfähigkeit	ausreichend	zu	fördern	bzw.	die	vom	Kind	gestellten	Er-
ziehungsanforderungen	abzumildern.40 Ein solches Scheitern kann keinesfalls 
durchgängig	vermieden	werden.	Auf	der	anderen	Seite	ist	es	aufgrund	der	
kumulativen	Schädigungswirkung	länger	erlebter	unzureichender	Fürsorge-	
bzw.	Erziehungsbedingungen	und	der	Gefahr	sich	verfestigender	Verhalten-
sauffälligkeiten	bei	Kindern	wünschenswert,	wenig	Erfolg	versprechende	oder	
wenig erfolgreich verlaufende ambulante Hilfen nicht zu beginnen oder rasch 
zu	beenden.	In	einer	Reihe	von	Studien	wurde	daher	international	versucht,	
Risikofaktoren	für	scheiternde	ambulante	Hilfeverläufe	zu	erfassen.	

Thieman/Dail	(1997)	fanden	beispielsweise	in	einer	amerikanischen	Stu-
die, dass ein hohes Ausmaß vom Kind gestellter Erziehungsanforderungen 
sowie ein hohes Ausmaß elterlicher Einschränkungen der Erziehungsfähigkeit 
ein	Scheitern	ambulanter	Hilfen	wahrscheinlicher	machte.	Dies	galt	auch	für	
eine	Geschichte	psychiatrischer	Interventionen	oder	strafrechtlicher	Sank-
tionen	gegen	Eltern	sowie	für	Fälle,	in	denen	bereits	Kinder	fremdunterge-
bracht	werden	mussten.	De	Kemp/Veerman/ten	Brink	(2003)	verwandten	in	
einer	niederländischen	Studie	einen	Risikoindex	bestehend	aus	dem	Ausmaß	
kindlicher	Verhaltensauffälligkeiten,	der	Anzahl	familiärer	Veränderungen	
und	belastender	Lebensereignisse	in	der	unmittelbaren	Vorgeschichte	und	
dem	Ausmaß,	in	dem	sich	die	Eltern	durch	die	Versorgung	und	Erziehung	
des	Kindes	belastet	fühlten.	In	beiden	Studien	konnten	negative	ambulante	
Hilfeverläufe	nicht	sehr	treffsicher	vorhergesagt	werden,	sodass	auf	dieser	
Grundlage	nicht	von	einer	Kontraindikation	ambulanter	Hilfen,	sondern	
allenfalls von einer notwendigen intensiveren Hilfeplanung und eines engeren 
Verlaufsmonitorings	in	Risikofällen	gesprochen	werden	kann.	

In	Deutschland	wurde	im	Rahmen	der	Jugendhilfeeffekte-Studie	sowie	
der	fortlaufenden	EVAS-Auswertung	versucht,	bezogen	auf	verschiedene	
Hilfearten	Vorhersagefaktoren	für	günstige	bzw.	ungünstige	Verläufe	zu	iden-

38 Backe-Hansen (2003).
39 Christiansen/Anderssen (2010).
40 Da Daten zu vorangegangenen Hilfen im Rahmen der Jugendhilfestatistik mittlerweile nicht mehr 
erhoben werden, beziehen sich die Angaben auf 2006 begonnene Fremdunterbringungen (Statistisches 
Bundesamt 2007c, 2007e).

32 Für eine Forschungsübersicht siehe De Meyer (2002).
33 Allerdings gibt es international erhebliche Unterschiede in der Grundwahrscheinlichkeit, dass Kinder 
trotz Gefährdungsereignissen in der Vorgeschichte rückgeführt werden. Für eine Forschungsübersicht 
siehe Kapitel C.9.
34 z.B. Knoke u.a. (2007).
35 Das Handbuch ist kostenlos im Internet verfügbar. Ein Anwendungsbeispiel findet sich am Ende des 
Abschnittes C.1.3.
36 Für eine Übersicht siehe Ward/Rose (2002).
37 Vergleiche etwa Backe-Hansen (1995).
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tifizieren	und	diese	durch	Vergleiche	miteinander	in	ein	System	zur	Auswahl	
geeigneter	Hilfen	zu	integrieren.41	Da	allerdings	die	Unterbringung	in	einer	
Pflegefamilie	als	Form	von	Hilfe	zur	Erziehung	bislang	nicht	in	dieses	System	
integriert wurde, lassen sich auch noch keine globalen Einschätzungen, in 
welchen	Fällen	eine	Fremdunterbringung	insgesamt	als	vorteilhafteste	Maß-
nahme	erscheint,	ableiten.42	Inwieweit	durch	Verfahren	zur	Verbesserung	
der Passung von Hilfebedarf und Hilfeangebot sowie durch ein verstärktes 
Verlaufs-	und	Ergebnismonitoring	versucht	werden	kann,	die	Erfolgswahr-
scheinlichkeit	ambulanter	Hilfen	zu	erhöhen	bzw.	fehllaufende	Hilfeprozesse	
rascher	zu	beenden,	ist	derzeit	weitgehend	offen.43 Ebenso fehlen in Deutsch-
land bislang kontrollierte Interventionsstudien, die das Potenzial, aber auch 
die	Grenzen	ambulanter	Hilfen	bei	Fällen	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	
einer	Fremdunterbringung	ausloten.	International	liegt	jedoch	eine	zuneh-
mende Anzahl solcher Studien44 vor, die hier ein Entwicklungspotenzial für 
ambulante	Hilfen	in	Deutschland	vermuten	lassen.	

Vorhersagefaktoren einer Fremdunterbringung nach 
einem Gefährdungsereignis 
Im	Hinblick	auf	Vorhersagefaktoren	einer	notwendig	werdenden	Fremdun-
terbringung	nach	einem	belegten	oder	wahrscheinlichen	Gefährdungsereignis	
liegt aus Deutschland eine allerdings kleinere Studie45	vor.	Hier	erwiesen	sich	
•	 eine	grob	unzureichende	Wohnsituation,	
•	 ein	Alleinlassen	des	Kindes,	
•	 bereits	früher	beim	Jugendamt	eingegangene,	begründet	erscheinende	
	 Gefährdungsmeldungen,	
•	 eine	Suchterkrankung	oder	ernsthafte	psychische	Störung	der	Mutter,	

•	 Gefährdungserfahrungen	der	Mutter	in	ihrer	Kindheit	sowie	
•	 eine	deutliche	erzieherische	Überforderung	eines	in	der	Familie	lebenden	
	 Vaters	und	
•	 Gefährdungserfahrungen	in	dessen	Kindheit	
als	Vorhersagefaktoren	einer	später	notwendigen	Fremdunterbringung.	Lagen	
mehr	als	vier	dieser	Faktoren	vor,	kam	es	in	allen46	betroffenen	Familien	
im	weiteren	Verlauf	zu	einer	Fremdunterbringung.	Da	in	der	Untersuchung	
zusätzlich	Vorhersagefaktoren	für	spätere	gefährdungsbedingte	Verletzungen	
von	in	der	Familie	lebenden	Kindern	analysiert	wurden,	ergaben	sich	auch	
Hinweise	darauf,	in	welchen	Fällen	eine	Fremdunterbringung	zum	Schutz	be-
troffener	Kinder	vielleicht	angezeigt	gewesen	wäre.	Als	wesentliche	Vorhersa-
gefaktoren	späterer	Verletzungen	eines	Kindes	aufgrund	von	Gefährdungser-
eignissen erwiesen sich mehrere der bereits genannten Risikofaktoren47 sowie 
unzureichende	Einkommensverhältnisse	und,	bei	in	der	Familie	lebenden	
Vätern,	eine	geringe	psychische	Belastbarkeit	sowie	eine	grob	unangemessene	
Strenge	des	Vaters.48	Zusätzlich	sagten	im	Bereich	von	Versorgungsmängeln,	
die	sich	bei	Hausbesuchen	und	Gesprächen	erkennen	ließen,	eine	unzurei-
chende	medizinische	Versorgung,	ein	Alleinlassen	des	Kindes,	unangemes-
sene	Bekleidung	sowie	die	Anzahl	der	Versorgungsbereiche49 mit erkennbaren 
Problemen	weitere,	belegbar	erscheinende	Gefährdungsereignisse	voraus,	auch	
wenn	diese	nicht	unbedingt	zur	Verletzung	eines	Kindes	führen	mussten.	Da	
es sich um eine kleine Studie mit bislang nicht unabhängig bestätigten Ergeb-
nissen	handelt,	können	die	Befunde	nur	als	Hinweis,	nicht	als	ausreichender	
Beleg für die Aussagekraft der zurunde liegenden Einschätzungsinstrumente50 
verstanden	werden.	Allerdings	haben	im	internationalen	Raum	mehrere	Stu-
dien vergleichbare Zusammenhänge zwischen strukturierten Einschätzungen 
und	notwendig	werdenden	Fremdunterbringungen51	bzw.	der	Gefahr	wieder-
holter	Gefährdungsereignisse52	erbracht.	Die	internationalen	Befunde	deuten	

41 In der Jugendhilfeeffekte-Studie (Schmidt u.a. 2002) und in der fortlaufenden Evaluation erziehe-
rischer Hilfen (EVAS) (Macsenare/Knab 2004) kommt ein sehr ähnlicher methodischer Ansatz zum 
Tragen, auch wenn sich einzelne Auswertungsinstrumente unterscheiden. Grundlegend wird ausgehend 
von einer Anfangserhebung der weitere Hilfeverlauf beobachtet, d.h. es werden hierzu verschiedene 
Einschätzungen zum Entwicklungsverlauf eingeholt, die zu einem Gesamtindex zusammengefasst wer-
den. Innerhalb jeder Hilfeart werden dann mit einem statistischen Verfahren, das als multiple Regression 
bezeichnet wird, Vorhersagefaktoren für den Hilfeerfolg ermittelt, die dann über die verschiedenen 
Hilfearten miteinander verglichen werden.
42 Obwohl zukunftsweisend, erscheinen noch nicht alle methodischen Probleme dieser Vorgehensweise 
geklärt. So ist nach den veröffentlichten Befunden die Erklärungskraft der bislang gefundenen Vorhersa-
gefaktoren noch relativ schwach, d.h. ausgedrückt als (statistisch) erklärte Unterschiedlichkeit zwischen 
Fällen werden hiervon etwa 20-30% erklärt. Weiterhin fehlen (statistische) Angaben zur Robustheit und 
Zuverlässigkeit von Erfolgsvorhersagen auf der Grundlage der gefundenen Vorhersagefaktoren. 
43 Die Ergebnisse des Bundesmodellprogramms »Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch wir-
kungsorientierte Ausgestaltung der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach 
§§ 78a ff SGB VIII« deuten darauf hin, dass ein verstärktes Ergebnismonitoring bezogen auf ambu-
lante Hilfen möglich ist, allerdings wurden noch keine Daten dazu veröffentlicht, inwieweit hierdurch 
Fremdunterbringungen von Kindern vermieden und gleichzeitig positive Entwicklungsverläufe gesichert 
werden können. 
44 Für Forschungsübersichten siehe Nelson u.a. (2009); Quinton (2004). 
45 In der Untersuchung wurden Akten von 50 Gefährdungsfällen aus zwei Großstadtjugendämtern 
analysiert, wobei die Gefährdungslage zu Fallbeginn unabhängig vom weiteren Fallverlauf mittels eines 
standardisierten Sets an Risikofaktoren und Merkmalen der Versorgung der Kinder eingeschätzt wurde 
(Strobel/Liel/Kindler 2008). Die in den Akten nachvollziehbare Dauer des weiteren Fallverlaufs betrug im 
Schnitt dreieinhalb Jahre. In 67% der Fälle kam es im weiteren Verlauf zur Fremdunterbringung minde-
stens eines Kindes aus der Familie.
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46 Es handelte sich dabei um 13 Familien, also ein Viertel der Gesamtstichprobe. Unterhalb von 4 
Risikofaktoren nahm bei den Gefährdungsfällen die Wahrscheinlichkeit einer im weiteren Verlauf 
notwendigen Fremdunterbringung allmählich von 42% bei 0-1 vorliegenden Faktoren auf 64% bei 2-3 
vorliegenden Faktoren zu.
47 Dies traf auf bereits früher eingegangene, begründet erscheinende Gefährdungsmeldungen, eine 
Suchterkrankung oder ernsthafte psychische Störung der Mutter, Gefährdungserfahrungen der Mutter 
in ihrer Kindheit, sowie, bei in der Familie lebenden Vätern, Gefährdungserfahrungen in seiner Kindheit 
zu. 
48 Wurden diese Faktoren gemeinsam betrachtet, so lagen in allen Fällen (n=12), bei denen Kinder 
in den einbezogenen Familien aufgrund von Gefährdungsereignissen ernsthafte Verletzungen bzw. 
Schädigungen erleiden mussten, mindestens zwei Risikofaktoren vor. 75% der Kinder mit ernsthaften 
Verletzungen bzw. Schädigungen stammten aus Familien mit vier oder mehr relevanten Risikofaktoren. 
Umgekehrt betrug das Risiko einer ernsthaften Verletzung bzw. Schädigung von Kindern aus Familien 
mit vier oder mehr relevanten Risikofaktoren 53% gegenüber 0% bei Kindern aus Familien mit maximal 
einem Risikofaktor und 13% bei Kindern aus Familien mit zwei oder drei relevanten Risikofaktoren 
(Strobel/Liel/Kindler 2008). 
49 Als Bereiche von Versorgung wurde die Situation im Hinblick auf Ernährung, Schlafplatz, Kleidung, 
Körperpflege, Schutz vor Gefahren, medizinische Versorgung und Betreuung eingeschätzt. 
50 Eingesetzt wurden die Module »Grundversorgung und Schutz des Kindes« sowie »Risikofaktoren für 
eine anhaltende bzw. hohe Gefährdung einer Misshandlung oder Vernachlässigung« aus dem »Kinder-
schutzbogen« (Reich/Lukasczyk/Kindler 2009). 
51 Siehe etwa Leschied u.a. 2003. 
52 Für Forschungsübersichten siehe White/Walsh (2006); D’Andrade u.a. (2005). Seit der Veröffentli-
chung dieser Forschungsübersichten sind u.a. folgende prospektive Studien zur Aussagekraft von Risi-
koeinschätzungsverfahren im Kinderschutz neu hinzugekommen: Freitag/Healy (2009); Johnson/Bogie 
(2009); Barber u.a. (2008); Brownell u.a. (2007); Johnson/Wagner/Scharenbroch (2007).
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aber	noch	auf	einige	zusätzliche,	vermutlich	relevante	Einflussfaktoren	hin.	
So	liegen	etwa	mehrere	Untersuchungen	an	Gefährdungsfällen	vor,	in	denen	
die	Bereitschaft	und	Fähigkeit	der	Eltern	zur	Inanspruchnahme	von	Hilfe	
als	wichtige	Einflussgröße	hinsichtlich	einer	geringeren	Wiederholungsgefahr	
wie	auch	der	Vermeidbarkeit	von	Fremdunterbringungen	sichtbar	wurde.53 
Weiterhin zeigte sich zumindest in der Rekonstruktion von Entscheidungen, 
dass	Fachkräfte	vielerorts	das	Risiko	erneuter	Gefährdungsereignisse	vor	dem	
Hintergrund	der	altersabhängigen	Verletzlichkeit	und	Selbstschutzmöglich-
keiten	des	Kindes	bewerten.54 Die in den vergangenen Jahren rasch gewach-
sene Befundlage wurzelt in einer sichtbar gewordenen Notwendigkeit zur 
Fundierung	von	Risikoeinschätzungen	und	Entscheidungen	über	die	Heraus-
nahme	eines	Kindes,	da	sich	in	praxiskritischen	Studien	substanzielle	Raten	
an	Fehleinschätzungen	bezüglich	wiederholter	Gefährdung	bzw.	sehr	unter-
schiedlicher	Herausnahmeentscheidungen	bei	gleicher	Fallgrundlage	fan-
den.55 Bezogen auf die Bundesrepublik deuten bislang vor allem die in ihrem 
Ausmaß	kaum	mit	Fallmerkmalen	erklärbaren	regionalen	Unterschiede	in	der	
Häufigkeit	von	Schutzmaßnahmen	darauf	hin,	dass	eine	Verständigung	über	
aussagekräftige	Formen	der	Einschätzung	von	Wiederholungsrisiken	und	
Tragfähigkeit	einer	geäußerten	elterlichen	Veränderungsbereitschaft	sinnvoll	
sein	könnte.	Im	Hinblick	auf	die	Einschätzung	des	Risikos	erneuter	Miss-
handlung	oder	Vernachlässigung	liegen	international,	aber	auch	in	Deutsch-
land,	einige	Verfahren	mit	belegter	Aussagekraft	vor.56 Daneben finden sich 
zahlreiche	nicht	geprüfte	Methoden.	Auch	hinsichtlich	der	Beurteilung	elter-
licher	Veränderungsbereitschaft	und	-fähigkeit	wurden	in	der	sozialen	Arbeit	
einige	Einschätzungshilfen	entwickelt.57 

In der Jugendhilfeforschung gibt es eine weit zurückreichende Tradition, 
Entwicklungsverläufe	von	Kindern	in	Pflegefamilien	bzw.	Heimen	zu	be-
schreiben	und	teilweise	auch	miteinander	zu	vergleichen.58	Für	die	Praxis	
formulierte	Kriterienvorschläge	zur	Auswahl	von	Heim	bzw.	Pflegefamilie	als	
geeigneter	Form	von	Fremdunterbringung	bauten	zunächst	jedoch	weniger	
auf	erkennbaren	Unterschieden	in	den	Entwicklungsverläufen	verschieden	
platzierter Kinder, sondern auf Rekonstruktionen der tatsächlichen Zuord-
nungspraxis	auf.	Beispielsweise	nannte	Biermann	(2001)	drei	aus	seiner	Sicht	
bei	Vermittlungsentscheidungen	besonders	wichtige	Aspekte:	Das	Alter	des	

Kindes, wobei jüngere Kinder eher in Pflegefamilien untergebracht werden 
sollten; den pädagogisch-therapeutischen Bedarf, wobei aus seiner Sicht 
Kinder	mit	diagnostizierten	Verhaltensproblemen	eher	in	Heimeinrichtungen	
platziert werden sollten, und das Ausmaß familialer Desorganisation in der 
Herkunftsfamilie,	wobei	Kinder	aus	»strukturell	vollständigen«	Familien	mit	
tragfähigen	Bindungen	zur	Vermeidung	von	Konkurrenz	eher	in	Heimein-
richtungen	platziert	werden	sollten.	Zur	Begründung	wurde	auf	zwei	empi-
rische Studien59 verwiesen, die tatsächlich erfolgende Zuweisungsentschei-
dungen	untersucht	hatten.60 Ähnliche Zuordnungsmuster fanden sich nicht 
nur in Deutschland, sondern, zumindest in etwas älteren Studien, auch in
anderen	Ländern,	wie	etwa	den	USA,	England	oder	den	Niederlanden.61 
Innerhalb dieses, Entscheidungen rekonstruierenden Ansatzes ergab sich eine 
gewisse	Abrundung	des	Bildes	durch	Untersuchungen,	in	denen	Entschei-
dungskriterien	nicht	nur	aus	Fallmerkmalen	erschlossen	wurden,	sondern	
der	Kontakt	zu	den	handelnden	Fachkräften	gesucht	und	die	von	ihnen	
selbst	gesehenen	Argumente	erhoben	wurden.62 Weiterhin wurden in einigen 
Studien	nicht	nur	Fallmerkmale	bei	Heim-	und	Pflegekindern	miteinander	
verglichen,	sondern	auch	andere	Hilfearten	in	den	Vergleich	einbezogen.63 

Ohne	Informationen	zu	Fallverläufen	nach	der	Fremdunterbringung	ist	
es	aber	nicht	möglich,	die	zentrale	Beschränkung	eines	Ansatzes,	der	eta-
blierte	Entscheidungsmuster	nur	rekonstruiert,	zu	überwinden.	Diese	zentrale	
Beschränkung besteht darin, dass die Berechtigung oder Eignung bestehen-
der	Praxis	nur	aus	ihren	Auswirkungen	auf	Kinder	und	Familien	abgeleitet	
werden	kann.	Deshalb	war	es	ein	wichtiger	Fortschritt,	als	erste	Studien64 zu 
Vorhersagefaktoren	günstiger	bzw.	ungünstiger	Fallverläufe	bei	Pflegekin-
dern	veröffentlicht	wurden.	Obwohl	vor	allem	frühe	Ergebnisse	mit	einigen	

Kriterien für die Entscheidung zwischen Pflegefamilie und Heim

53 Vergleiche etwa Leschied u.a. (2003); Littell/Girvin (2005); Harnett (2007).
54 Siehe Tittle u.a. (2000); MacLaurin/Trocmé/Fallon (2003); Harpaz-Rotem u.a. (2008).
55 Vergleiche Lindsey (1992); Schuerman/Rossi/Budde (1999); DeRoma u.a. (2006); Dorsey u.a. (2008b). 
56 Für Forschungsübersichten siehe D’Andrade/Benton/Austin (2005); White/Walsh (2006); Metzner/
Pawils (2010). Im frei zugänglichen »Handbuch Kindeswohlgefährdung« (Kindler u.a. 2006b) findet sich 
eine Zusammenstellung relevanter Einschätzfaktoren zum Risiko wiederholter Misshandlung bzw. Ver-
nachlässigung. Darauf aufbauend wurde von den Jugendämtern Stuttgart und Düsseldorf ein Verfahren 
entwickelt und positiv auf seine Vorhersagekraft hin untersucht (Kindler/Lukasczyk/Reich 2008). 
57 Für den internationalen Raum siehe Horwath/Morrison 2001. Im deutschsprachigen Raum findet sich 
ein Vorschlag im »Handbuch Kindeswohlgefährdung« (Kindler u.a. 2006b). 
58 Siehe etwa Dührssen (1958) oder Parker (1966).

59 Es handelt sich dabei zum einen um eine Studie, in der relativ differenziert erhobene Merkmale von 
Kindern und Herkunftsfamilien dazu verwandt wurden, Platzierungsentscheidungen von Fachkräften 
nachzuvollziehen (Biermann/Wälte 1991) und zum anderen um eine Studie, in der die relativ groben 
Merkmale der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum gleichen Zweck herangezogen wurden (Rauschen-
bach/Schilling 1997, S. 207). 
60 Es ist dabei anzumerken, dass zum zweiten Kriterium des pädagogisch-therapeutischen Bedarfs be-
troffener Kinder in keiner der beiden Studien eine systematische und zugleich qualifizierte Einschätzung 
erfolgte. Da jüngere im Verhältnis zu älteren Kindern bislang seltener kinderpsychiatrisch oder kinder-
psychologisch vorgestellt werden, ist die Möglichkeit einer erheblichen Unterschätzung bestehender 
Behandlungsbedürfnisse nicht von der Hand zu weisen. Dies bedeutet aber nicht, dass ein gleich hoher 
therapeutischer Bedarf bei Pflege- und Heimkindern angenommen werden sollte. Vielmehr zeigen ver-
gleichende Untersuchungen mit einheitlichen und qualifizierten Diagnoseverfahren, dass trotzdem die 
Belastung von Heimkindern ausgeprägter ausfällt als bei Pflegekindern (z.B. Janssens/Deboutte in press).
61 Vgl. Knapp u.a. (1987); Courtney (1998); Strijker/Zandberg/van der Meulen (2002).
62 Siehe beispielsweise Arnold u.a. (2008, S. 65ff.).
63 Ein Beispiel hierfür ist die niederländische NIPPO-Studie (für einen Überblick siehe Scholte 1998). In 
Deutschland wurden im Rahmen der Auswertung der sozialpädagogischen Diagnosetabellen des Bay-
erischen Landesjugendamtes (Macsenaere/Paries/Arnold 2008) Problem- und Ressourcenprofile einer 
größeren Gruppe von Kindern bzw. Familien vor der Hilfeentscheidung erhoben, wobei später in einer 
Pflegefamilie untergebrachte Kinder eher wenige Verhaltensprobleme, aber eine schwierige Situation in 
der Herkunftsfamilie verbunden mit deutlichen Einschränkungen in den Erziehungs- und Förderbedin-
gen aufwiesen. Da in der Studie aber nur 6 von insgesamt annähernd 100 Kindern in einer Pflegefamilie 
untergebracht wurden, ist der Befund eher illustrativ denn interpretierbar.
64 Für eine deutsche Untersuchung siehe etwa Jena/Wohlert (1990); für eine Übersicht über die interna-
tionale Befundlage siehe De Meyer (2002).
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methodischen Problemen65 behaftet waren, traten zwei Befunde doch deutlich 
hervor: Zum einen rückte der Stellenwert einer kompetenten Sozialarbeit bei 
der	Auswahl	und	Vorbereitung	der	Pflegeeltern	ins	Blickfeld,66 zum anderen 
wurde	die	Bedeutung	der	in	der	Praxis	gängigen	Zuordnungskriterien	recht	
deutlich	relativiert.	Denn	in	denjenigen	Fällen,	in	denen	doch	ältere	Kinder	
oder	beispielsweise	Kinder	mit	erheblichen	Verhaltensauffälligkeiten	in	Pfle-
gefamilien vermittelt wurden, waren die Ergebnisse keineswegs so ungünstig 
wie die in der Literatur verbreiteten Entscheidungskriterien es hätten vermu-
ten	lassen.67

Teilweise wurde aus dieser neuen Befundlage der Schluss gezogen, die in 
Deutschland	etablierte	Praxis	der	überwiegenden	Heimunterbringung	von	
Kindern	ab	dem	Ende	der	Grundschulzeit	könne	nicht	mit	dem	Kindeswohl,	
sondern allenfalls mit den Wünschen von Herkunfts- und Pflegeeltern sowie 
fehlenden	Unterstützungsmöglichkeiten	für	Pflegeeltern	begründet	werden.	
Grundlegend	seien	vielmehr	die	meisten	Kinder,	bei	denen	eine	Fremdunter-
bringung	erforderlich	werde,	für	eine	Pflegefamilie	geeignet.68 Auch wenn es 
richtig ist, dass sich die meisten Kinder in Pflegefamilien positiv entwickeln,69 

fehlt einer solch grundsätzlichen Positionierung aber doch das Element der 
einzelfallbezogenen	Abwägung	von	Vor-	und	Nachteilen,	Chancen	und	Ri-
siken	bezogen	auf	die	verschiedenen	Platzierungsmöglichkeiten.	

Von	der	Forschungsseite	her	kann	eine	solche	Meinungsbildung	im	Einzelfall	
durch	einen	vergleichenden	Ansatz	unterstützt	werden,	d.h.	durch	Studien,	
die	in	einer	Untersuchungsgruppe	mit	Pflege-	und	Heimkindern	direkte	
Vergleiche	fallbezogener	Vorhersagefaktoren	für	die	Erreichbarkeit	günstiger	
Ergebnisse	ermöglichen.	

Standen	bislang	Untersuchungen	im	Vordergrund,	in	denen	Entschei-
dungen zwischen Heim und Pflegefamilie nur rekonstruiert wurden oder 
in	denen	innerhalb	einer	Gruppe	von	Pflegekindern	Vorhersagefaktoren	für	
den	Verlauf	untersucht	wurden,	geht	es	jetzt	um	wissenschaftliche	Arbeiten,	
die	im	direkten	Vergleich	Anhaltspunkte	für	Platzierungsentscheidungen	zu	
gewinnen	suchten.	Für	einen	solchen	vergleichenden	Ansatz	können	weltweit	
bislang	nur	wenige	Studien	herangezogen	werden.	Beispielsweise	wurden	in	
einer	niederländischen	und	einer	israelischen	Untersuchung70 Entwicklungs-
verläufe von Kindern in Pflegefamilien und Heimen miteinander verglichen, 
wobei die israelische Studie zusätzlich eine Kontrollgruppe von Kindern ent-
hielt, bei denen eine Herausnahme beschlossen war, diese Entscheidung aber 
nicht	umgesetzt	wurde.	In	einer	Reihe	weiterer	Forschungsprojekte71 wurde 
großer	Wert	auf	die	Vergleichbarkeit	der	untersuchten	Pflege-	und	Heim-
kinder gelegt, was durch neu entwickelte Methodiken wesentlich erleichtert 
wird.72	Zwar	steht	eine	systematische	Analyse	des	Forschungsstandes	aus,	
jedoch sind einige übereinstimmende Befunde erkennbar: 
•	 Kinder	in	den	ersten	Lebensjahren	ziehen	in	der	Regel	Vorteile	aus	der	

Beständigkeit des Beziehungsangebotes in Pflegefamilien, die in Heimein-
richtungen	so	meist	nicht	gewährleistet	werden	kann.	Bindungsproblema-
tiken	können	es	Kindern	jedoch	erschweren,	diesen	Vorteil	des	Angebotes	
von	Pflegefamilie	zu	nutzen.73 Die Schlussfolgerung hieraus kann meist 
nur	eine	intensive	Vorbereitung	und	therapeutische	Begleitung	der	Pflege-
eltern sein, da Kinder nach gegenwärtigem Kenntnisstand in Heimeinrich-
tungen kaum nachhaltig wirksame, korrigierende Bindungserfahrungen 
machen	können.74 

•	 Darüber	hinaus	scheint	es	nicht	speziell	ausgebildeten	oder	begleiteten	
Pflegeeltern zwar eher als Heimeinrichtungen zu gelingen, nach innen ge-
richtete	Probleme	(z.B.	Ängste,	Rückzug)	von	Kindern	und	Jugendlichen	
aufzufangen,	bei	erheblichen	Problemen	im	Umgang	mit	Regeln	oder	
Aggressionen	kehrt	sich	dieses	Bild	jedoch	um.	Allerdings	ist	festzustel-

65 In der Mehrzahl der vorliegenden Untersuchungen wurde ein ungünstiger Fallverlauf mit einem 
Abbruch des Pflegeverhältnisses durch die Pflegeeltern und ein günstiger Fallverlauf mit einem bestän-
digen Pflegeverhältnis gleichgesetzt. Dieses einfach zu erhebende Kriterium eignet sich aus mehreren 
Gründen allerdings nicht besonders gut als alleiniges Maß für einen günstigen bzw. ungünstigen Fallver-
lauf. Zum ersten kann es sein, dass Kinder anhaltend große Probleme aufweisen, die Pflegeeltern aber 
gewillt sind, diese zu ertragen, oder die Entwicklung eines Kindes in der Pflegefamilie geht zwar in eine 
positive Richtung, die Geduld und Leidensfähigkeit der Pflegeeltern ist aber trotzdem erschöpft. Zum 
zweiten erschwert Abbruch als Fallverlaufskriterium den Vergleich mit Fallverläufen in anderen Hilfen, da 
diese jeweils von Fachkräften durchgeführt werden. Schließlich schränkt ein nur in zwei Ausprägungen 
vorliegendes Ergebniskriterium wie Abbruch die Möglichkeiten der statistischen Analyse von Vorhersa-
gefaktoren deutlich ein. 
66 So etwa Befunde von Scholte (1997). 
67 Auf der Grundlage einer systematischen Literaturrecherche und Meta-Analyse (Oosterman u.a. 2007), 
in die 15 Studien mit insgesamt mehr als 10.000 Kindern einbezogen wurden, zeigte sich etwa ein nur 
sehr schwacher Zusammenhang zwischen dem Alter von Kindern zum Zeitpunkt der Platzierung in 
einer Pflegefamilie und der Wahrscheinlichkeit eines späteren Abbruchs des Pflegeverhältnisses (r=0,12). 
Ähnlich schwache Befunde ergaben sich für das Ausmaß kindlicher Verhaltensauffälligkeiten (r=0,24), 
so dass auch hier erkennbar große Einflussmöglichkeiten für die soziale Arbeit bestehen und selbst bei 
anfänglich ausgeprägten kindlichen Verhaltensproblemen positive Verläufe nicht selten sind. Zwischen 
der Familienstruktur in der Herkunftsfamilie und der Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs des Pflegever-
hältnisses gab es schließlich in der Meta-Analyse gar keinen Zusammenhang. Auch in der DJI-Fallerhe-
bung (Thrum 2007) fand sich kein Zusammenhang zwischen der »Vollständigkeit« der Herkunftsfamilie 
vor der Herausnahme und den aus Sicht der Pflegeeltern später bestehenden Verhaltensproblemen. 
Das Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Herausnahme wies weiterhin keinen Zusammenhang zu 
ausagierenden Verhaltensauffälligkeiten und zur Gesamtproblembelastung auf. Allerdings bestand ein 
schwacher Zusammenhang zu nach Innen gerichteten Belastungen, die bei älter in Pflege gekommenen 
Kindern im Mittel etwas ausgeprägter ausfielen (r=0,21). Das Befundbild änderte sich nicht, wenn die 
Dauer des aktuellen Pflegeverhältnisses statistisch kontrolliert wurde.
68 So schreibt etwa Jordan (2002): »Ist die Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen außerhalb der 
eigenen Familie zwingend erforderlich, kann die Erziehung und Betreuung in der Pflegefamilie (Voll-
zeitpflege) grundsätzlich als geeignete Hilfe angesehen werden« (S. 94). Allerdings schränkt er seine 
Aussage nachfolgend selbst wieder ein, indem er drei Gegenanzeigen für die Unterbringung in einer 
Pflegefamilie formuliert, nämlich das Fehlen einer geeigneten Pflegefamilie, eine Ablehnung durch das 
betroffene Kind bzw. den betroffenen Jugendlichen und eine Ablehnung durch die Herkunftsfamilie. 
Außer dem ersten Punkt, der zwar keine Gegenanzeige im Wortsinn darstellt, zugleich aber als selbst-
verständlich angesehen werden kann, fehlen empirische Belege für die formulierten Gegenanzeigen, 
insbesondere im Hinblick auf unfreiwillige Trennungen nach Gefährdungsereignissen.
69 Für eine Forschungsübersicht siehe Kapitel B.3.5.

70 Für eine deutschsprachige Darstellung der Ergebnisse der niederländischen Studie siehe Knorth u.a. 
(2009). Für die israelische Untersuchung siehe Davidson-Arad (2005).
71 Vgl. Roy/Rutter/Pickles (2000); Lee/Thompson (2008); Berger u.a. (2009); Smyke u.a. (im Druck).
72 Für Einführungen siehe Thyer (2010) sowie Raghavan (2010).
73 Für eine Forschungsübersicht siehe Kapitel B.3.2.
74 Siehe etwa Schleiffer (2001); Nowacki (2006); Hochfilzer (2008).

Anhaltspunkte für Platzierungsentscheidungen vor dem Hintergrund von direkten Vergleichen 
der Leistungen und Potenziale von Pflegefamilien und Heimen
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len,	dass	der	zuletzt	genannte	Vorteil	von	Heimeinrichtungen	schwindet,	
wenn	therapeutisch	ausgebildete	Pflegeeltern	eingesetzt	werden	können.75 
Zudem	können	in	therapeutisch	weniger	qualifizierten	Heimen	unter	der	
pädagogischen Oberfläche ungünstige Lernprozesse unter Jugendlichen 
stattfinden,76	während	diese	Gefahr	in	Pflegefamilien	weniger	besteht,	da	
hier	in	der	Regel	nicht	mehrere	problematische	Kinder	bzw.	Jugendliche	
zusammenleben.	

•	 Es	gibt	Anhaltspunkte	dafür,	dass	Kinder	in	Pflegefamilien	verglichen	mit	
Heimen	die	Qualität	ihres	Lebens	als	höher	einschätzen.	Einschränkend	
hat sich jedoch zeigen lassen, dass (unabhängig von einer gerichtlichen 
Entscheidung	über	das	Sorgerecht)	eine	fehlende	elterliche	Erlaubnis,	in	
der	Pflegefamilie	zu	leben,	Kindern	die	Anpassung	dort	erschwert.77 Dieser 
Effekt	tritt	zwar	auch	bei	Kindern	in	Heimerziehung	auf,	wird	aber	durch	
deutlicher wahrnehmbare Rollenunterschiede zwischen Eltern und Be-
treuern	im	Verhältnis	zu	Eltern	und	Pflegeeltern	sowie	durch	meist	bessere	
Möglichkeiten	der	professionellen	Beziehungsgestaltung	in	Heimeinrich-
tungen	abgemildert,	da	dort	Fachkräfte	die	Beziehung	zu	den	Herkunfts-
eltern	gestalten.

Heimeinrichtungen stellen einen unverzichtbaren Bestandteil des Jugendhil-
feangebots	dar.	Sie	arbeiten	in	vielen	Fällen	erfolgreich,78 verursachen zugleich 
aber	erhebliche	Kosten.	Die	Forschungsübersicht	deutet	darauf	hin,	dass	in	
der	Praxis	etablierte	Kriterien	für	die	Auswahl	von	Heim	bzw.	Pflegefamilie	
als geeigneter und notwendiger Hilfeart überdacht und mehr Kinder, auch 
ältere Kinder, für die Platzierung in einer Pflegefamilie in Betracht gezogen 
werden	sollten.	Dies	ergibt	sich	aus	dem	Vergleich	in	der	Praxis	gängiger	
Zuweisungskriterien	mit	den	Befunden	zu	tatsächlichen	Vorhersagefaktoren	
für	günstige	Entwicklungsverläufe	von	Pflege-	und	Heimkindern.	Dies	gilt	
eingeschränkt	auch	für	Kinder	mit	Verhaltensauffälligkeiten,	setzt	aber	vo-
raus,	dass	therapeutisch	geschulte	und	begleitete	Familien,	die	gegenüber	den	
Herkunftseltern	eine	positiv-einbeziehende	Haltung	einnehmen,	zur	Verfü-
gung	stehen.	Hier	stellt	sich	eine	fachliche	Herausforderung	für	die	Pflege-
kinderdienste	und	die	Jugendhilfeplanung,	da	sich	die	Praxis	in	Deutschland	
bislang	insgesamt	nicht	in	eine	solche	Richtung	entwickelt.	

Zeichnet	sich	für	ein	Kind	die	Unterbringung	in	einer	Pflegefamilie	als	geeig-
nete	und	notwendige	Hilfe	zur	Erziehung	ab,	so	stehen	die	Fachkräfte	der	Ju-
gendhilfe vor der Herausforderung, sich ein Bild von der Bedürfnislage beim 
Kind	machen	zu	müssen.	Darauf	aufbauend	können	potenziell	passende	

Pflegefamilien	ausgewählt,	und	die	Bereitschaft	bzw.	Möglichkeit	zu	weiter-
gehenden	Schritten	im	Vermittlungsprozess	kann	mit	den	Beteiligten	geklärt	
werden.	Unter	Umständen	ergeben	sich	Hinweise	auf	zusätzliche	Hilfen	und	
Unterstützungsmaßnahmen,	die	es	von	Anfang	an	zu	installieren	gilt,	um	
Fehlentwicklungen	beim	Kind	entgegen	zu	wirken	und	um	die	Erfolgschan-
cen	der	Unterbringung	zu	erhöhen.	In	manchen	Fällen	wird	zudem	aufgrund	
der Bedürfnislage beim Kind etwa ein Eingliederungshilfebedarf, eine Son-
derform	von	Pflege	(z.B.	eine	Erziehungsstelle79)	in	Betracht	gezogen	werden	
müssen.	In	der	Fachdiskussion	zur	Pflegekinderhilfe	wurde	wiederholt	die	
Meinung vertreten, die Passfähigkeit zwischen Bedürfnissen des Kindes und 
Möglichkeiten	der	Pflegefamilie	sei	für	den	Erfolg	der	Hilfe	entscheidend,	so	
dass eine intensive und fachlich fundierte Recherche, Begleitung und Bera-
tung	in	diesem	Prozess	gerechtfertigt	sei.80 Bestätigende empirische Befunde, 
d.h.	Studienergebnisse,	nach	denen	eine	gründlichere	fachliche	Analyse	der	
kindlichen Bedürfnislage tatsächlich zu tragfähigeren Platzierungsentschei-
dungen	führt,	liegen	aus	der	internationalen	Literatur	vor.81 In der Bundes-
republik	wurden	bislang	aber	weder	Daten	zur	gegenwärtigen	Fachpraxis	
der Einschätzung kindlicher Bedürfnisse im Rahmen von Entscheidungen 
über	die	Platzierung	eines	Kindes	erhoben,	noch	wurden	Möglichkeiten	der	
Verbesserung	untersucht.	

Die	relative	Vernachlässigung	der	Thematik	auf	der	Ebene	der	veröffent-
lichten	Forschung	zur	deutschen	Pflegekinderhilfe,	spiegelt	sich	auf	der	Ebene	
vorliegender	Praxisempfehlungen,	d.h.	in	der	Mehrzahl	der	in	Deutschland	
verbreiteten	Praxishandbücher	wird	weder	detailliert	noch	fokussiert	erörtert,	
wie Bedürfnisprofile und sonstige mit der Aufnahme eines Kindes verbun-

75 Für einen systematischen Review der Wirkungsstudien zu therapeutischen Pflegefamilien mit aggres-
siven und delinquenten Jugendlichen siehe MacDonaldTurner (2008). Für einen direkten Vergleich der 
Effekte von therapeutischen Pflegefamilien und Heimerziehung siehe Lee/Thompson (2008).
76 Siehe etwa Lee/Thompson (2009).
77 Beispielsweise Strijker/Knorth (2009).
78 Deutsche Befunde wurden unter anderem von Baur u.a. (1998) sowie Schmid u.a. (2002) vorgelegt. 
Internationale Forschungsübersichten stammen beispielsweise Little/Kohm/Thompson (2005), Knorth 
u.a. (2008) oder Bettmann/Jasperson (2009).

C.1.3C.1.3

1.3  Bedürfnisprofile von Kindern erstellen
79 Vgl. Kapitel C.13. 
80 So findet sich etwa bei Rock/Moos/Müller (2008a) die Angabe: »Es besteht weithin fachlicher Kon-
sens, dass es bei der Zusammenführung von Pflegekind und Pflegefamilie einer intensiven und fachlich 
fundierten Recherche, Beratung und Begleitung bedarf. Der Erfolg der Hilfe ist unter anderem von der 
‚Passfähigkeit‘ zwischen den Entwicklungsbedürfnissen des Kindes und den Ressourcen der Pflegefa-
milie abhängig« (S.49). Ähnlich wird im Praxishandbuch zur Pflegekinderhilfe des Niedersächsischen 
Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008) ausgeführt: »Je besser und sicherer die 
Erkenntnisse über die zu vermittelnden Kinder/Jugendlichen sind, desto passgenauer kann die Pflegefa-
milie ausgesucht und desto besser kann sie vorbereitet werden« (S. 98). 
81 So zeigte sich etwa in der Evaluation des US-amerikanischen Projektes »First Placement/Best Place-
ment«, dass regelhafte und intensive Abklärungen der Bedürfnislage bei erstmalig platzierten Pflegekin-
dern durch interdisziplinäre Fachteams zu für die Kinder stabileren Auswahlentscheidungen zwischen 
verschiedenen Pflegeformen führten (Rollins School of Public Health 2003). Für eine Forschungsüber-
sicht siehe Doran & Berliner (2001). Weitere Studien behandelten nicht das Thema der Auswahl geeig-
neter Pflegefamilien bzw. Formen von Familienpflege, sondern zeigten, dass Kinder und Pflegeeltern 
infolge einer verbesserten Diagnostik während der Inpflegegabe von Anfang an mehr Unterstützung 
erhielten (z.B. Horwitz/Owens/Simms 2000).
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dene	Anforderungen	vorab	erfasst	werden	können.82 Ein in anderen Ländern 
teilweise empfohlener oder gar verbindlicher83	Rückgriff	auf	standardisierte	
Einschätzungsverfahren	bei	der	Vorbereitung	einer	Fremdunterbringung	
scheint	in	der	Regel	nicht	vorgesehen	bzw.	wird	nicht	angesprochen.	Um	die	
bereits	vor	der	Platzierung	in	einer	Vollzeitpflegestelle	erkennbaren	Bedürf-
nisse84	von	Kindern	systematisch	abklopfen	und	im	Prozess	der	Vermittlung	
bzw.	Planung	zusätzlicher	Hilfen	angemessen	in	den	Mittelpunkt	rücken	zu	
können,	wäre	es	aber	zumindest	in	denjenigen	Fällen,	bei	denen	Kinder	zu-
nächst	in	Bereitschaftspflege	untergebracht	sind,	die	Fremdunterbringung	ge-
plant	und	freiwillig	erfolgt	oder	vor	der	Unterbringung	eine	ambulante	Hilfe	
zur	Erziehung	eingesetzt	war,	möglich,	folgende	Punkte	durchzuarbeiten:	
•	 Bedürfnis nach Kontinuität:	Hier	stellt	sich	meist	weniger	die	Frage,	ob	

dieses	Bedürfnis	im	Einzelfall	überhaupt	vorhanden	ist.	Dies	kann	bei	
Kindern jenseits der ersten Lebensmonate aufgrund der Befunde zu 
Belastungsreaktionen nach Trennungen und der Wirkung von Kontinui-
tätsbrüchen	in	der	Regel	unterstellt	werden.85 Selbst Pflegekinder, die die 
Notwendigkeit	einer	Fremdunterbringung	verstehen	und	die	Sicherheit	
bzw.	positive	Atmosphäre	in	der	Pflegefamilie	sehr	schätzen,	berichten	
doch	zugleich	über	den	schmerzhaften	Verlust,	den	die	Fremdunterbrin-
gung für sie bedeutet und der auch, aber nicht nur die Beziehung zu leib-
lichen	Eltern	betrifft,	sondern	ebenso	Lieblingsgegenstände,	den	Kontakt	
zu	Freunden	und	Verwandten,	sowie	zu	vertrauten	Orten	und	Abläufen.86 
Wird ein Bedürfnis nach einem gewissen Maß von Kontinuität vorausge-
setzt,	so	ist	in	der	Praxis	meist	vor	allem	zu	prüfen,	wie	viel	und	in	welcher	

Form	Kontinuität	dem	Kind	gut	tut87	und	praktisch	überhaupt	ermöglicht	
werden	kann.	Verständlicherweise	hat	sich	die	Fachdiskussion	hier	stark	
auf	die	Frage	des	Kontaktes	zu	den	leiblichen	Eltern	konzentriert.	Dieser	
Thematik ist daher ein eigenes Kapitel in diesem Handbuch gewidmet 
(vgl.	Kapitel	C.8).	In	welchem	Ausmaß	Kindern	ein	Kontinuitätsempfin-
den	ermöglicht	wird,	hängt	aber	von	wesentlich	mehr	Aspekten	ab.	Mit	
den Eltern und den potenziellen Pflegeeltern zu besprechende weiterge-
hende	Fragen	lauten:	
·	Gibt	es	Lieblingsaktivitäten,	Hobbies	oder	Rituale,	die	sich	fortsetzen	
 lassen? 
·	Gibt	es	Lieblingsspielzeuge	oder	Erinnerungsgegenstände,	die	das	
 Kind von der Herkunfts- oder der Bereitschaftspflegefamilie in die neue 
 Pflegefamilie mitnehmen kann? 
· Kann das Kind weiterhin den bisherigen Kindergarten oder die bisherige 
	 Schule	besuchen?	Gibt	es	vertraute	Orte	(z.B.	Spielplatz,	Schwimmbad),	
	 die	auch	mit	der	Vollzeitpflegefamilie	besucht	werden	können?	
·	Gibt	es	unbelastete	Beziehungen	zu	Freunden	oder	Verwandten,	die	
	 zumindest	vorübergehend	aufrechterhalten	werden	können?	
·	Gibt	es	religiöse	oder	kulturelle	Traditionen	aus	der	Herkunftsfamilie,	
	 die	weiter	beibehalten	werden	können	(z.B.	Essensvorschriften)?	

Kontinuitätsbedürfnisse ernst zu nehmen und davon ausgehend zu planen ist, 
ebenso	wie	die	schonende	Gestaltung	von	Übergängen,88	aufwändig.	Neben	
der	für	Planung	und	Besprechung	benötigten	Zeit	werden	zudem	aufgrund	
des	Mangels	an	Pflegeelternbewerbern	ohnehin	schon	begrenzte	Wahlmög-
lichkeiten weiter verringert, wenn etwa eine Platzierung in räumlicher Nähe 
zum bisherigen Lebensort des Kindes gefunden werden soll, um einen wei-
teren	Besuch	der	Schule	und	des	Sportvereins	zu	ermöglichen.	Schließlich	
verdeutlicht	ein	Bemühen	um	die	Gewährleistung	eines	gewissen	Maßes	an	
Kontinuität den werdenden Pflegeeltern, dass mit der Aufnahme eines Pfle-
gekindes	eine	strukturelle	Öffnung	ihrer	Familie	gegenüber	beachtens-	und	
bewahrenswerten Aspekten von dessen Lebensgeschichte verbunden ist, was 
zu	besprechende	Ängste	und	Vorbehalte	bei	angehenden	Pflegeeltern	auslö-
sen	kann.89	Gerade	wegen	des	damit	verbundenen	Aufwandes	ist	es	aber	ein	
Merkmal	kindbezogener	Qualität	in	der	Pflegekinderhilfe,	wenn	Fachkräfte	
die	Aufgabe	der	Gestaltung	von	Kontinuität	annehmen	und	sich	für	entspre-
chende	Ressourcen	in	ihrer	Arbeit	einsetzen.	Möglichkeiten,	Kontinuität	zu	
empfinden,	müssen	von	Erwachsenen	gestaltet	werden.	Da	jedoch	aus	der	

82 Das heißt aber selbstverständlich nicht, dass die Thematik der Bedürfnisse von Kindern als Aspekt bei 
der Platzierungsentscheidung völlig übergangen wird. Beispielsweise enthält das »Handbuch für das 
Pflegekinderwesen in Sachsen-Anhalt« (Start gGmbh 2004) im Rahmen mehrerer Formblätter zu einem 
als »Situations- und Bedarfsanalyse« bezeichneten Schritt bei der Vorbereitung von Platzierungsent-
scheidungen offene Felder zu positiven und negativen Aspekten im Hinblick auf das kindliche Sozialver-
halten, die schulische Situation, Freizeit und Außenkontakte, die gesundheitliche Situation, therapeu-
tische Maßnahmen und die Zusammenarbeit mit den Herkunftseltern. Hier, wie auch in den weiteren 
durchgesehenen Praxishandbüchern aus Deutschland (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit 2008; Zentrum Bayern Familie und Soziales 2009) werden allerdings 
kindbezogene Informationen nicht ausdrücklich und systematisch als Bedürfnisse der Kinder gefasst 
und zur Planungsgrundlage gemacht, sondern mit anderen in der Vermittlungsphase mitteilenswerten 
Fallmerkmalen vermengt. 
83 Einen Überblick zur Situation in den USA geben Leslie u.a. (2003). Erläuterungen zu dem in England 
generell verbindlich erwarteten »Common Assessment Framework« finden sich in einer Broschüre des 
Children’s Workforce Development Council (2009). Bezogen auf Pflegekinder werden Erhebungsverfah-
ren in Australien, Kanada und Schweden bei Nygren/Hyvönen/Khoo (2009) erörtert.
84 Der Begriff des »Bedürfnisses« ist für die soziale Arbeit grundlegend, zugleich aber auch vielschich-
tig. Zurückgehend auf Bradshaw (1972) lässt sich vor allem die subjektive Seite eines empfundenen 
oder geäußerten Mangels bzw. Veränderungswunsches von einem eher normativen oder objektiv 
vergleichenden Bedürfnisbegriff unterscheiden. Im zweiten Begriffsverständnis werden zu verändernde 
Mangelzustände anhand ethischer, rechtlicher oder empirisch mit den erkennbaren Folgen eines 
Mangels begründeter Setzungen festgelegt bzw. aus der relativen Position eines Kindes gegenüber 
einer Bezugsgruppe, beispielsweise den gleichaltrigen Kindern im Hinblick auf die Sprachentwicklung, 
abgeleitet. Vor allem in der englischen Jugendhilfe wurde in den letzten Jahren eine intensive Diskussion 
über die Brauchbarkeit des Bedürfnisbegriffs für die Begründung, Planung und Evaluation von Hilfen ge-
führt (siehe etwa Axford 2010), wobei sich pragmatisch eine prinzipielle Offenheit sowohl für subjektiv 
empfundene als auch für normativ-vergleichend festgelegte Bedürfnisse durchgesetzt hat.
85 Vgl. Abschnitte B.3.2 und C.2.1.
86 Für eine Forschungsübersicht zu Befragungen von Pflegekindern siehe Fox/Berrick (2007).

87 Da Erinnerungsstücke oder Besuche, die eine Brücke zum Leben vor der Fremdunterbringung schla-
gen, bei Kindern häufig Nachdenklichkeit und/oder Traurigkeit auslösen, wurde von einer intuitiv vor-
gehenden Pädagogik häufig gefolgert, dass solche Erinnerungen eher vermieden werden sollten, da sie 
die Kinder unnötig belasten. Mit ähnlichen Empfindungen wurde in der ersten Hälfe des vergangenen 
Jahrhunderts in Kinderkliniken und Sanatorien gegen Besuche durch Eltern argumentiert. Ein gewisser 
Umschwung im Denken wurde erst durch Fallberichte und kleinere Studien eingeleitet, die zeigten, dass 
Kinder Trennungen insgesamt besser bewältigen und auch eher neue Beziehungen eingehen können, 
wenn Erinnerungen gepflegt und Erwachsene Trauergefühle bei Kindern nicht fürchten oder ignorieren, 
sondern aktiv begleiten.
88 Für eine Erörterung siehe C.6.2.
89 Eine Forschungsübersicht zum hier angesprochenen Konzept der »Familiengrenzen« bieten Carroll/
Olson/Buckmiller (2007).
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Forschung	über	Trauerprozesse	bei	Kindern90 bekannt ist, dass einige Kinder 
im	Verlauf	zumindest	zeitweise	das	Interesse	hieran	verlieren	oder	innerlich	
einen Schlussstrich ziehen wollen, dürfen entsprechende Angebote Kindern 
nicht	aufgedrängt	werden.	Zudem	baut	ein	kleiner	Teil	von	Pflegekindern	
als	Teil	posttraumatischer	Symptome91	Vermeidungsreaktionen	gegenüber	
Erinnerungsauslösern	an	belastende	Erfahrungen	auf.	Lösen	Erinnerungs-
stücke	oder	aufrechterhaltene	Kontakte	eine	deutliche	Verstörung	und	Beun-
ruhigung	beim	Kind	aus,	so	sollte	darauf	verzichtet	werden.92	Im	Folgenden	
eine tabellarische Zusammenfassung relevanter Aspekte der Einschätzung zu 
diesem Punkt:

»Offenheit für neue Bindungsbeziehungen«. 
Dieses hier vorgeschlagene Konzept kann noch nicht als wissenschaftlich 
etabliert	gelten.	Zwar	liegen	zu	den	aufgelisteten	Einzelfaktoren	Studien	vor,	
wonach diese den Bindungsaufbau in Pflege- und Adoptivfamilien verlang-
samen	bzw.	behindern	können.	Als	zusammenfassendes	Konstrukt	wurde	
es	bislang	aber	keiner	empirischen	Überprüfung	unterzogen,	was	angesichts	
eines generellen Mangels an Studien zur Bindungsentwicklung von Pflegekin-
dern	jenseits	des	Kleinkindalters	nicht	erstaunt.	Es	gibt	das	verwandte	ältere	
Konstrukt	der	»Familienfähigkeit«	von	Kindern.	Dieses	Konstrukt	hat	sich	
in	seiner	wechselvollen	Geschichte	von	einer	Fokussierung	auf	den	Pflegeauf-
wand,	der	mit	der	Versorgung	eines	Kindes	verbunden	ist,	gelöst	und	ist	zu	
einem	auf	das	Ausmaß	vorliegender	Verhaltens-	und	emotionaler	Störungen	
bezogenen	Konzept	geworden.	Im	Unterschied	zu	diesem	Konzept	der	»Fami-
lienfähigkeit«	geht	es	beim	Konstrukt	der	»Offenheit	für	neue	Bindungsbe-
ziehungen«	jedoch	nicht	darum,	Platzierungen	in	stationären	Maßnahmen	zu	
begründen.	Vielmehr	ist	es	das	Ziel,	bei	Kindern,	die	in	einer	Pflegefamilie	
untergebracht werden sollen, vorab einen groben Eindruck von den Anforde-
rungen zu gewinnen, die sich für die Pflegeeltern und die Pflegekinderhilfe 
ergeben,	wenn	dem	Kind	korrigierende	Bindungserfahrungen	ermöglicht	
werden	sollen.	

Mehrere	Punkte	können	nach	gegenwärtigem	Kenntnistand	eine	einge-
schränkte	Offenheit	des	Kindes	gegenüber	neuen	Bindungsbeziehungen	
begünstigen	bzw.	bewirken:	
• Kind älter als 6 Jahre:	Zwar	werden	auch	Kinder	ab	dem	Grundschulalter	

in ihrer weiteren Bindungsentwicklung durch neue Bindungserfahrungen 
und	-personen	beeinflusst.94 Zudem deuten bei Adoptivkindern vorlie-
gende Längsschnittstudien darauf hin, dass auch die Mehrzahl im Schul-
alter	adoptierter	Kinder	im	Verlauf	der	Zeit	positive	Bindungen	zu	den	
Adoptiveltern	entwickelt.95	Im	Vergleich	zu	jüngeren	Kindern	sprechen	
die Befunde jedoch zugleich dafür, dass die gewachsene Selbstständig-
keit	und	größere	Stabilität	bisher	geformter	innerer	Bindungsmodelle	bei	
Kindern im Schulalter den Aufbau neuer Bindungsbeziehungen verlang-
samt,	manchmal	auch	erschwert.	Im	Verhältnis	zu	anderen	aufgeführten	
Anhaltspunkten	für	eine	eingeschränkte	oder	nicht	gegebene	Offenheit	
des Kindes für neue Bindungserfahrungen handelt es sich beim isoliert 
betrachteten	Alter	allerdings	nur	um	eine	eher	schwache	Einflussgröße.

• mehrere gravierend enttäuschende Bindungserfahrungen des Kindes: 
Enttäuschende	Bindungserfahrungen	können	aus	Bindungsabbrüchen	
und/oder	Gefährdungserfahrungen	durch	Bindungspersonen	bestehen.	
Die erschwerende Wirkung wiederholter Bindungsabbrüche sowie von 
Gefährdungserfahrungen	(z.B.	Misshandlungen)	durch	Bindungspersonen	
auf die Entwicklung neuer positiver Bindungsbeziehungen kann als gut 
belegt	gelten.96	Für	die	Erfassung	des	Kriteriums	im	Einzelfall	wird	prag-
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90 Für eine Forschungsübersicht zu Trauerprozessen bei Kindern siehe B.3.2.
91 Für eine Einführung zu posttraumatischen Belastungsstörungen siehe B.3.3.
92 Während es im Hinblick auf Erinnerungsgegenstände bzw. -orte oder übernommene Rituale in der 
Regel unproblematisch ist, bei Belastungsreaktionen des Kindes hierauf zu verzichten, kann sich die 
Situation bei Umgangskontakten schwieriger darstellen, da hier zum einen rechtliche Normierungen 
existieren und mit dem Familiengericht einer anderen Institution Entscheidungsmacht zukommt, zum 
anderen mehrere Erklärungen für Belastungsreaktionen eines Kindes fachlich in Betracht gezogen 
werden müssen, aus denen sich unterschiedliche Handlungsfolgen ergeben. Berücksichtigt werden muss 
etwa, (a) inwieweit eine regelhaft auftretende moderate Unruhe und Belastung des Kindes vor und nach 
Umgangskontakten von den Pflegeeltern realistisch wahrgenommen und in der Beziehung zum Kind 
aufgefangen werden kann, (b) inwieweit Umgangskontakte seitens der Herkunfts- und/oder Pflegeeltern 
mit Loyalitätserwartungen an das Kind verbunden sind, die dieses überfordern oder die eine negative 
Beziehungsspirale von Enttäuschung oder Gegenenttäuschung in Gang setzen, (c) inwieweit der Um-
gang von den besuchsberechtigten Personen in einer wenig kindgemäßen oder sogar schädlichen Weise 
gestaltet wird, (d) inwieweit durch den Umgang nachvollziehbar beim Kind aufgeworfene Fragen nach 
seiner Zukunft aufgrund mangelnder Klarheit der beteiligten Erwachsenen ohne stimmige Antworten 
bleiben und dies das Kind belastet und (e) inwieweit durch den Umgang ausgelöste Erinnerungen an Ge-
fährdungserfahrungen das Kind belasten (für eine vertiefende Erörterung siehe Kindler 2005, vgl. C.8).
93 Vgl. B.3.2.

94 Für eine Forschungsübersicht siehe Kerns (2008).
95 Siehe beispielsweise Hodges u.a. (2003, 2005); Rushton u.a. (2003).
96 Für eine Forschungsübersicht siehe B.3.2.

Bedürfnis nach Kontinuität

Lieblingsaktivitäten, Hobbies, Rituale?

Lieblingsspielzeug, Erinnerungsgegenstände?

Vertraute Orte, die weiterhin besucht werden können 
(Kita, Schule, Schwimmbad, Spielplatz, Verein)?

Freunde und Verwandte, zu denen Beziehungen 
aufrechterhalten werden sollten?

Kulturelle Besonderheiten (Essen, Religion …)?

Sonstiges

• Bedürfnis nach Bindung und emotionaler Geborgenheit: Auch hier ist es 
nicht	die	Frage,	ob	Kinder,	die	in	eine	Pflegefamilie	wechseln	sollen,	diese	
beiden Bedürfnisse haben, da schädliche Wirkungen fehlender Bindungs-
angebote sowie günstige Wirkungen positiver Erfahrungen von Bindung 
und	emotionaler	Geborgenheit	umfangreich	belegt	sind.93	Die	Frage	ist	
vielmehr,	welche	Offenheit	gegenüber	dem	Bindungsangebot	seitens	der	
Pflegeeltern im Einzelfall beim Kind erwartbar ist und in welchem Aus-
maß von vorneherein damit gerechnet werden muss, dass die angehenden 
Pflegeeltern	eine	besondere	Anleitung	bzw.	Unterstützung	benötigen.	
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matisch vorgeschlagen, den Kontaktverlust zu Personen, die bei einem 
Kind jenseits des achten Lebensmonats länger als ein halbes Jahr lang 
die	Versorgung	im	Alltag	übernommen	hatten,	als	Bindungsabbruch	zu	
werten, wobei hier auch eventuelle Betreuungen durch Bereitschaftspfle-
geltern zu zählen sind, wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt 
sind.	Weiterhin	wird	vorgeschlagen,	bekannt	gewordene	Misshandlungs-,	
Missbrauchs-	und	Vernachlässigungsereignisse	zu	werten,	sofern	sie	von	
einer	Bindungsperson	ausgegangen	sind.	

• ausgeprägte psychische Misshandlung oder Sündenbockrolle des Kindes 
in der Herkunftsfamilie: Dieses Kriterium kann sich insbesondere auf eine 
Längsschnittstudie97	stützen,	in	der	Kinder	nach	psychischer	Misshand-
lung	bzw.	einer	verglichen	mit	Geschwistern	starken	Herabsetzung	und	
Schuldzuweisung	(Sündenbockrolle)	im	Fall	einer	Fremdunterbringung	
besondere	Schwierigkeiten	mit	dem	Aufbau	positiver	Vertrauensbezie-
hungen	hatten.	

• für das Kind wahrnehmbare deutliche Ablehnung der Unterbringung in 
einer Pflegefamilie durch bisherige Bindungspersonen:	Dieser	Faktor	ist	etwas	
spekulativ.	Zwar	konnten	Zusammenhänge	zwischen	der	Ablehnung	der	
Unterbringung	durch	die	Eltern	und	einem	Scheitern	von	Pflegeverhältnis-
sen	empirisch	belegt	werden.98 Einflüsse auf die Entwicklung der Bezie-
hung zu den Pflegeeltern sind vor diesem Hintergrund plausibel, aber eben 
nicht	empirisch	belegt.	

• starke Einbindung des Kindes in ein kontrollierend-fürsorgliches Bin-
dungsmuster gegenüber Bindungspersonen in der Herkunftsfamilie: Kon-
trollierend-fürsorgliche Bindungsmuster zeichnen sich dadurch aus, dass 
Kinder	sich	über	die	normale	familiale	Loyalität	und	Sorge	füreinander	
hinausgehend	für	die	emotionale	Versorgung	und	Stützung	einer	Bin-
dungsperson	verantwortlich	fühlen.	Der	Zusammenhang	zu	einer	einge-
schränkten	Offenheit	für	neue	Bindungsbeziehungen	wird	über	Befunde	
erschlossen,	wonach	(a)	Trauerprozesse	in	diesen	Fällen	häufig	kompliziert	
und	langwierig	verlaufen	und	(b)	betroffene	Kinder	sich	häufig	verschlie-
ßen,	sozial	zurückziehen	und	nach	innen	gerichtete	Störungen	(z.B.	Äng-
ste)	ausbilden.99 

Je	mehr	der	genannten	Faktoren	vorliegen	oder	je	ausgeprägter	sie	sich	dar-
stellen,	desto	eher	sollte	von	erhöhten	und	komplexen100 Bindungsbedürf-
nissen	eines	Kindes	ausgegangen	werden.	Ein	Teil	der	genannten	Faktoren	
ist	allerdings	in	der	Praxis	solange	nicht	einfach	festzustellen,	wie	Akten-
vermerke	über	Hausbesuche	oder	Verlaufsberichte	ambulanter	Hilfen	zur	
Erziehung keine qualifizierten Beschreibungen von Eltern-Kind Beziehungen 
beinhalten.	Hier	ist	es	wichtig,	dass	Pflegekinderdienste	ihre	Informations-

bedürfnisse	in	Kooperations-	und	Fallbesprechungen	mit	dem	Allgemeinen	
Sozialen	Dienst	offensiv	vertreten	und	gegebenenfalls	entsprechende	Fortbil-
dungen	anregen.	Ist	bei	einem	Kind	von	erhöhten	und	komplexen	Bindungs-
bedürfnissen auszugehen, so sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand vor 
allem solche Pflegeeltern für eine Betreuung geeignet,101 die sich durch eine 
gefestigte und gegenüber der Bedeutung von Bindungen wertschätzende Hal-
tung auszeichnen und die fähig sind, emotionale Signale von Kindern wahr-
zunehmen,	darüber	nachzudenken	und	unterstützende	Antworten	zu	finden.	
In	vorhersehbar	schwierigen	Fällen	sollte	von	vornherein	eine	bindungsori-
entierte	Beratung	und	Begleitung	installiert	werden.	Hierfür	liegen	verschie-
dene Konzepte102	vor.	Ziele	sollten	sein,	Pflegeeltern	dabei	zu	unterstützen,	
das	vom	Kind	benötigte	Ausmaß	an	Fürsorge	näher	zu	bestimmen	und	die	
von	den	kindlichen	»inneren	Beziehungsmodellen«	ausgehende	Bindungs-
dynamik	bewusst	zu	machen.	Weiterhin	sollten	Pflegeeltern	im	Rahmen	der	
Begleitung	dazu	ermutigt	und	befähigt	werden,	sich	anhaltend	als	»sichere	
Basis«	und	»sicherer	Hafen«	anzubieten.	Der	Vorteil	einer	von	Anfang	an	
installierten bindungsorientierten Begleitung oder Beratung liegt darin, dass 
eskalierende Enttäuschungen und Missverständnisse von vorneherein un-
wahrscheinlicher	gemacht	werden.	

Im	Folgenden	eine	tabellarische	Zusammenfassung	relevanter	Aspekte	der	
Einschätzung zu diesem Punkt:
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97 Vgl. Dance/Rushton/Quinton (2002).
98 Strijker/Knorth (2009).
99 Siehe beispielsweise Moss/Cyr/Dubois-Comtois (2004).
100 Von erhöhten und komplexen Bindungsbedürfnissen wird gesprochen, um zu verdeutlichen, dass 
betroffene Kinder nicht einfach nur viel Trost und Zuwendung benötigen, sondern vor dem Hintergrund 
ihrer Bindungsgeschichte Bindungsbedürfnisse oft nicht oder nur verzerrt zum Ausdruck bringen und 
die angebotene emotionale Fürsorge, zumindest anfänglich, teilweise als wenig vertrauenswürdig bis 
bedrohlich wahrnehmen. Für eine Erläuterung verschiedener Bindungsstrategien von Kindern siehe 
Kapitel B.3.2.

101 Für eine vollständige Forschungsübersicht siehe Kapitel C.4.2.
102 Vgl. zum Beispiel Scheuerer-Englisch/Gabler/Bovenschen (im Druck);
für eine Übersicht siehe Kapitel B.3.2, vgl. auch C.5.

Bedürfnis nach Bindung und emotionaler Sicherheit

Alter des Kindes > 6 Jahre

Enttäuschende bisherige Bindungserfahrungen (Abbrüche, 
Gefährdungserfahrungen durch Bindungspersonen)

Psychische Misshandlung/Sündenbockrolle?

Bisherige Bindungspersonen lehnen Unterbringung in 
Pflegefamilie vehement und für das Kind wahrnehmbar ab

Kind fühlt sich verantwortlich für emotionale
Versorgung einer Bindungsperson

Sonstiges

•	 Besondere Bedürfnisse nach Pflege und medizinischer Versorgung:
Besondere,	d.h.	über	das	altersentsprechend	übliche	Maß	an	erforderlicher	
Pflege	und	medizinischer	Versorgung	hinausgehende	Bedürfnisse	kön-
nen sich bei angehenden Pflegekindern aus Behinderungen, chronischen 
Erkrankungen, Rückständen in der Selbstständigkeitsentwicklung, als 
Folge	früherer	Pflegemängel	(z.B.	stark	kariöse	Zähne)	oder	als	Folge	von	
Verhaltensstörungen	(z.B.	Enuresis)	ergeben.	Ein	erster	Eindruck	von	den	
Anforderungen	zum	Zeitpunkt	der	Vermittlung	in	eine	Dauerpflegestelle	
kann entstehen, wenn mit den Eltern, den Bereitschaftspflegeeltern oder 
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einer	in	der	Familie	ambulant	eingesetzten	Fachkraft	durchgesprochen	
wird,	welche	Unterstützung	das	Kind	im	Alltag	in	den	Bereichen	Körper-
pflege,	Essen,	An-	und	Auskleiden	und	Ausscheidung	benötigt.	Weiterhin	
sollte	nach	ständig	benötigten	oder	aktuell	anstehenden	ärztlichen	oder	
zahnärztlichen Behandlungen gefragt werden, wobei im Einzelfall eine 
Rücksprache	mit	behandelnden	Ärzten	erforderlich	sein	kann.	In	jedem	
Fall	erforderlich	ist	eine	solche	Rücksprache,	wenn	sich	im	Vorsorgeun-
tersuchungsheft	(U-Heft)	Hinweise	auf	eine	Behinderung	des	Kindes	
finden	oder	das	Kind	bereits	sonderpädagogische	Förderung	erhält	bzw.	
entsprechend	beschult	wird.103 Da ärztliche Auskünfte vielfach zunächst 
keine	entsprechenden	Angaben	enthalten,	sollten	Fachkräfte	direkt	nach	
Folgen	einer	Behinderung	für	den	alltäglich	erwartbaren	Pflege-	und	
Versorgungsaufwand	fragen.	Bei	schwerwiegend	erscheinenden	Behinde-
rungen	sollte	weiterhin	nach	dem	mit	guter	Förderung	erreichbaren	Maß	
an	pflegerischer	Selbstständigkeit	des	Kindes	gefragt	werden.	Pflegeeltern,	
die bereit sind, ein behindertes oder chronisch krankes Kind aufzuneh-
men, stellen sich einer großen Herausforderung104 und verdienen daher 
jede	mögliche	Unterstützung,	zumal	in	den	letzten	Jahren	die	Vorteile	
eines positiven Bindungsangebots für die Lebensqualität und Entwick-
lung behinderter oder chronisch kranker Kinder deutlicher hervorgetreten 
sind.105 Zwar haben sich Einzelfallberichte106	einer	völlig	fehlenden	Bedürf-
nisermittlung bei Kindern vor der Inpflegegabe eines behinderten Kindes 
nicht	als	Regelfall	erwiesen.107 Trotzdem deuten die vorliegenden Zahlen 
darauf hin, dass Behinderungen oder chronische Erkrankungen relativ 
häufig zum Zeitpunkt der Inpflegegabe nicht ausreichend wahrgenommen 
werden oder die Pflegeeltern bei der dann erforderlichen Einleitung von 
behinderungsbezogenen	Hilfen	auf	sich	gestellt	bleiben.108

Im	Folgenden	eine	tabellarische	Zusammenfassung	relevanter	Aspekte	der	
Einschätzung zu diesem Punkt:
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103 Ebenso Warndorf (1995) oder PFAD (2003, S. 59ff.).
104 Für eine Analyse siehe Brown (2007) sowie Brown/Rodger (2009).
105 Für aktuelle Studien siehe Schuengel u.a. (2009) bzw. Rauh/Calvet (2004), generell zur Bindungsent-
wicklung bei Kindern mit körperlichen oder geistigen Behinderungen siehe Howe (2006).
106 Siehe beispielsweise Huber (1995).
107 So bewerteten im »Bundesverband behinderter Pflegekinder« organisierte Pflegeeltern (n=187) in 
einer Befragung zu 55% den Vermittlungsprozess als »gut« oder »sehr gut« (Koppe/Malter/Stallmann 
1999).
108 Einen Hinweis auf die Häufigkeit nicht wahrgenommener Behinderungen bzw. chronischer Erkran-
kungen zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Vermittlung oder Aufnahme eines Kindes gibt die 
Diskrepanz zwischen der Häufigkeit angegebener Behinderungen bzw. chronischer Erkrankungen zu 
Beginn (ca. 3%, Erzberger 2003, S. 117) und im weiteren Verlauf von Pflegeverhältnissen (ca. 10- 20%, 
Walter 2004 und Thrum 2007) (vgl. Kapitel B.3.4, Fn. 350 und 351). Weiterhin berichteten in einer Be-
fragung der im »Bundesverband behinderter Pflegekinder« organisierten Pflegeeltern von Koppe/Mal-
ter/Stallmann (1999) mehr als zwei Drittel davon, bei der Einleitung behinderungsbezogener Therapien 
auf sich gestellt gewesen zu sein.

109 Ausgezeichnete internationale Forschungsübersichten zum Zusammenhang zwischen Aufmerksam-
keitsstörungen und Schwierigkeiten im Umgang mit Aggression und Regeln bieten Newcorn/Halperin/
Miller (2009) sowie Barkley (2006). Eine kürzere deutschsprachige Übersicht findet sich bei Kain/Lan-
derl/Kaufmann (2008). 
110 Durch einen als »Zwangszirkel« oder »Basistraining« bezeichneten Prozess lernen Kinder dabei meist 
bereits im zweiten und dritten Lebensjahr, dass sie sich elterlichen Anforderungen und Einschränkungen 
entziehen können, wenn sie von sich aus in diesen Situationen den Konflikt mit den Eltern eskalieren. 
Handelt es sich dabei um eine beständig bestätigte Lernerfahrung, so entsteht eine relativ stabile und 
auch auf neue Situationen oder Beziehungen übertragene Tendenz auf empfundene Einschränkungen 
mit eskalierendem Konfliktverhalten zu reagieren. Für eine Forschungsübersicht siehe Reid/Patterson/
Snyder (2002). 
111 Die im Text angegebenen Einflussgrößen und Entwicklungswege stellen nur einen Ausschnitt aus den 
bekannten Entstehungsmechanismen für auffälliges kindliches Verhalten im Umgang mit Aggressionen 
und Regeln dar. Einen Überblick über unterscheidbare Entwicklungsverläufe und wichtige Einfluss-
größen geben Dishion/Patterson (2006), während ein bereits klassischer Beitrag von Rutter (1997) die 
wechselnde Bedeutung und das Zusammenspiel von Umweltfaktoren und genetischen Faktoren in 
verschiedenen Fallgruppen analysiert.

Besondere Bedürfnisse nach Pflege und medizinischer Versorgung

Welcher Art?
Abklärung 

notwendig/erfolgt? 
Vorschlag für Förderung?

Behinderungen

Chronische Erkrankungen

Rückstände der Selbstständigkeitsentwicklung
(besondere Unterstützung im Alltag notwendig)

Enuresis/Enkopresis

Zahnärztliche oder ärztliche Behandlung
notwendig?

Sonstiges

•	 Besondere Bedürfnisse nach Erziehung und Anleitung:	Besondere,	d.h.	über
das altersentsprechend übliche Maß hinausgehende Bedürfnisse eines 
Kindes	nach	Erziehung	und	Anleitung	können	sich	aus	verschiedenen	
Quellen	speisen.	So	ist	es	etwa	für	manche	Kinder	aufgrund	einer	er-
höhten	inneren	Unruhe	und	einer	verkürzten	Aufmerksamkeitsspanne	
besonders	schwer,	Regeln	aufzufassen	und	einzuhalten.109 Andere Kinder 
haben in der Herkunftsfamilie gelernt, dass sie sich Einschränkungen oder 
Anforderungen	durch	Wutanfälle	und	Widerstand	entziehen	können.110 
Bei wieder anderen Kindern haben wiederholte und massive Erfahrungen 
von	Zurückweisung	und	Gewalt	verhindert,	dass	altersentsprechende	
Fähigkeiten	der	Selbstkontrolle	von	Wut	erlernt	und	eingeübt	wurden.111 
Gemeinsam	ist	betroffenen	Kindern,	dass	sie	zumindest	für	einige	Zeit	
ein intensives, nicht feindseliges erzieherisches Engagement der Pflegeel-
tern	benötigen.	In	manchen	Fällen	sind	Pflegeeltern	mit	der	Erziehung	
eigener	Kinder	sehr	gut	zurecht	gekommen.	Trotzdem	werden	sie	durch	
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besondere	Erziehungsbedürfnisse	eines	Pflegekindes	überfordert.	Nach	
gegenwärtigem Kenntnistand stellt daher das Ausmaß ausagierender112 
Verhaltensauffälligkeiten	beim	Kind	den	wichtigsten	Vorhersagefaktor	für	
das	spätere	Scheitern	eines	Pflegeverhältnisses	dar.113 Entsprechend wird in 
Praxisempfehlungen	für	die	Pflegekinderhilfe	nahezu	durchgängig	angera-
ten,	kindliche	Verhaltensauffälligkeiten	bei	der	Auswahl	einer	geeigneten	
Form	von	Familienpflege,	bei	der	Auswahl	einer	konkreten	Pflegefamilie	
und bei der Hilfeplanung mit den in Betracht gezogenen Pflegeeltern zu 
berücksichtigen.114	Vor	allem	wenn	im	Einzelfall	noch	keine	aussagekräf-
tigen	fachärztlichen	oder	psychotherapeutischen	Diagnosen	vorliegen,	hat	
dies	für	die	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe	zur	Folge,	dass	sie	sich	ein	
eigenes	Bild	davon	verschaffen	müssen,	ob	Anhaltspunkte	dafür	vorliegen,	
dass	hinsichtlich	einer	möglicherweise	notwendigen	Vermittlung	in	eine	
Form	von	Sonderpflege	eine	entsprechende,	fachkundige	Einschätzung	
eingeholt	werden	soll	bzw.,	ob	und	wie	im	Gespräch	mit	angehenden	Pfle-
geeltern	Verhaltensprobleme	des	Kindes	angesprochen	und	gegebenenfalls	
zusätzliche	Hilfen	angeboten	werden	sollen.	Eine	solche	Meinungsbildung	
verbleibt noch unterhalb der Ebene einer Diagnosestellung, die fachärzt-
licher	bzw.	psychotherapeutischer	Kompetenz	vorbehalten	ist,	hat	aber	
trotzdem erhebliche Auswirkungen auf das eingeschätzte Bedürfnisprofil 
beim	Kind	und	den	weiteren	Vermittlungsprozess.	Es	ist	daher	kein	Wun-
der, dass mehrfach versucht wurde, an diesem Punkt Hilfestellungen für 
Fachkräfte	zu	entwickeln,	wobei	sich	Verfahren,	die	den	ausdifferenzierten	
Eindruck	von	Fachkräften	erfassen	sollen,115	und	Fragebögen	für	Eltern	

bzw.	Bereitschaftspflegeeltern116	unterscheiden	lassen.	Der	wesentliche	
Vorteil	solcher	Verfahren	besteht	darin,	dass	durch	mehrere	spezifische	
und	beobachtungsnähere	Fragen	die	Objektivität	der	Gesamteinschätzung	
etwas	erhöht	wird	und	zugleich	ein	Profil	der	gezeigten	Auffälligkeiten	
sichtbar	wird.	Bei	normierten117	Fragebögen	lässt	sich	zudem	grob	ein-
schätzen,	wie	ausgeprägt	ausagierende	Verhaltensauffälligkeiten	beim	Kind	
zu	sein	scheinen.	Wird	im	Rahmen	der	Beurteilung,	inwieweit	bei	einem	
Kind ein besonderes Bedürfnis nach Anleitung und Erziehung besteht, auf 
den	Einsatz	eines	Verfahrens	verzichtet,	so	ist	zumindest	sicherzustellen,	
dass die Einschätzung nicht auf einem einmaligen Eindruck bei einem 
Hausbesuch, auf der ausschließlich globalen Bewertung durch eine ein-
zige Bezugsperson oder auf bloßen Schlussfolgerungen aufgrund bekannt 
gewordener	Gefährdungsereignisse	beruht.	Vielmehr	ist	es	erforderlich,	
im	Gespräch	mit	Bezugspersonen	oder	in	der	Familie	bislang	eingesetzten	
Fachkräften	auf	das	tatsächliche	Verhalten	des	Kindes	im	Umgang	mit	
Regeln und Aggression zu fokussieren, hier Beispiele und Ausnahmen ab-
zufragen	und,	nach	Möglichkeit,	mindestens	zwei	mit	dem	Kind	vertraute	
Personen	zu	kontaktieren.	Generell	sollte	umso	eher	von	besonderen	Be-
dürfnissen des Kindes ausgegangen werden, je mehr sich abzeichnet, dass 
Schwierigkeiten	im	Umgang	mit	Regeln	und	Aggression	nicht	nur	vorü-
bergehend	bestehen	und	mehrere	Lebensbereiche	des	Kindes	(z.B.	Familie	
und	Kindergarten)	betreffen.	Ein	besonderes	Problem	können	sexualisierte	
Verhaltensweisen	von	Kindern	darstellen,	die	als	Risiko	für	weitere	in	der	
Familie	lebende	Kinder	wahrgenommen	werden	können	oder	die	bei	den	
angehenden	Pflegeeltern	die	Sorge	wecken	können,	überfordert	oder	gar	
später	des	sexuellen	Missbrauchs	beschuldigt	zu	werden.	Wenn	es	daher	
in	einem	Fall	Hinweise	auf	ein	sexualisiertes	kindliches	Verhalten	gibt,	so	
ist eine nähere Abklärung von Art und Ausmaß der Problematik vor der 
Platzierung	in	einer	Dauerpflegestelle	anzuraten.	Hierfür	stehen	Verfahren	
zur	Verfügung,	die	bei	der	Beschreibung	und	Einordnung	der	Sympto-
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112 Als »ausagierend« oder »externalisierend« werden nach Außen gerichtete, durch ein unruhiges, 
aggressives oder Regeln verletzendes Verhalten gekennzeichnete Auffälligkeiten bezeichnet. 
113 Für eine Meta-Analyse siehe Oosterman u.a. (2007). Der im Mittel von insgesamt 13 vorliegenden 
Studien gefundene Zusammenhang zwischen dem Ausmaß überwiegend ausagierender Verhaltensauf-
fälligkeiten bei den untersuchten Pflegekindern und der Wahrscheinlichkeit eines späteren Zusam-
menbruchs des Pflegeverhältnisses lag bei r=0,24. Obwohl es sich hierbei um den vergleichsweise 
wichtigsten bekannten Vorhersagefaktor für das Scheitern von Pflegeverhältnissen handelt, ist es doch 
wichtig zu betonen, dass die Stärke des beobachteten Effektes begrenzt ist. Bei einer (hypothetischen) 
mittleren Wahrscheinlichkeit des Scheiterns von Pflegeverhältnissen von 50% würde eine solche Ef-
fektstärke bedeuten, dass bei Kindern ohne deutliche Verhaltensaufälligkeiten ungefähr 40% und bei 
Kindern mit deutlichen Verhaltensauffälligkeiten ungefähr 60% scheitern würden (Rosenthal/Rosnow/
Rubin 2000). Trotz der erkennbaren Bedeutung kindlicher Verhaltensauffälligkeiten für die Erfolgschan-
cen von Pflegeverhältnissen kann also keine Rede davon sein, dass ausgeprägte kindliche Verhalten-
sauffälligkeiten zwangläufig oder nahezu immer zu einem Scheitern des Pflegeverhältnisses führen und 
daher für betroffene Kinder nicht in Betracht gezogen werden sollten. 
114 Siehe beispielsweise Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
(2008, S. 34); Zentrum Bayern Familie und Soziales (2009, S. 198). 
115 In mehreren US-amerikanischen Bundesstaaten wurde beispielsweise das »Child and Adolescent 
Needs and Strengths (CANS) Comprehensive Assessment« als regelhaft einzusetzende Form des 
Eingangsscreenings bei Fremdunterbringungen eingeführt. Das Verfahren ist im Internet zugänglich, 
etwa auf der Homepage des Illinois Department of Children and Family Services (2005). Einen Überblick 
über Befunde zur Zuverlässigkeit (Reliabilität), Aussagekraft (Validität) und Praxistauglichkeit bietet 
Lyons (2009). In Deutschland enthalten etwa die von Fachkräften auszufüllenden Bögen zur Sozialpä-
dagogischen Diagnose des Bayerischen Landesjugendamtes (2009) im Abschnitt »Erleben und Handeln 
des jungen Menschen« 150 Fragen (4 Seiten) zu Problemen und Stärken hinsichtlich der psychischen 
Gesundheit von Kindern, von denen allerdings nur ein Teil den Umgang mit Regeln bzw. Aggression 
betrifft. 

116 Die beiden wichtigsten solchen Fragebögen sind die »Child Behavior Checklist (CBCL)« (dt.: Eltern-
fragebogen zum Verhalten von Kindern und Jugendlichen) und das »Strengths and Difficulties Que-
stionnaire (SDQ)« (dt.: Fragebogen zu Stärken und Schwächen). Beide Verfahren liegen in den unter-
schiedlichen Versionen für verschiedene Altersgruppen und Informanten (v.a. Eltern vs. Erzieherinnen/
Lehrkräfte) auf Deutsch vor, wobei der »Fragebogen zu Stärken und Schwächen«zusammen mit der 
Auswertung frei im Internet verfügbar ist. Aussagekraft und Nutzen als Eingangsscreening in der Pfle-
gekinderhilfe kann für beide Fragebögen als prinzipiell belegt angesehen werden (z.B. Heflinger/Combs-
Orme 2000; Janssens/Deboutte 2009), wobei jeweils Skalen zu ausagierendem Verhalten existieren. 
Allerdings sind Fachkräfte in der deutschen Pflegekinderhilfe überwiegend nicht dafür ausgebildet, 
standardisierte Fragebögen auszuwerten, so dass ein Einsatz nur im Rahmen einer Kooperationsab-
sprache mit dem psychologischen Dienst im Jugendamt oder einer örtlichen Erziehungsberatungsstelle 
erfolgen kann.
117 Von einer »Normierung« wird gesprochen, wenn der Fragebogen auch in einer großen, repräsen-
tativen Untersuchung eingesetzt wurde, so dass Angaben im Einzelfall im Vergleich zu Kindern, der 
gleichen Alters- und Geschlechtsgruppe gesehen werden können. Für CBCL und SDQ liegen solche 
Normierungen aus Deutschland vor.
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matik	behilflich	sein	können.118 Zudem hat es in den letzten Jahren in-
ternational	Einiges	an	Forschung	zu	Ursachen	und	Behandlungsansätzen	
gegeben,119 wobei international auch Beratungsangebote für Pflegeeltern 
erprobt	wurden.120 Hier, wie bei der Beratung angehender Pflegeeltern zum 
Umgang	mit	Kindern,	die	ausagierende	Verhaltensauffälligkeiten	aufwei-
sen,	ist	es	sinnvoll,	dass	sich	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe	zumindest	
Grundkenntnisse	über	wirksame	Interventions-	und	Hilfeformen	aneig-
nen,	damit	Ratschläge	und	zusätzlich	angebotene	Hilfen	möglichst	häufig	
auch	tatsächlich	entlastend	wirken.	In	Kapitel	C.2	findet	sich	daher	eine	
entsprechende	Forschungsübersicht.	

Im	Folgenden	eine	tabellarische	Zusammenfassung	relevanter	Aspekte	der	
Einschätzung zu diesem Punkt:

•	 Besondere Bedürfnisse nach Förderung: Die Mehrzahl aller Pflegekinder 
weist nach gegenwärtigem Kenntnisstand121 besondere Bedürfnisse hin-
sichtlich	einer	Entwicklungs-	und	Lernförderung	auf.	Obwohl	im	Verhält-
nis zu den Herkunftsfamilien in der Regel deutlich bildungsnäher, reicht 
das Aufwachsen in einer Pflegefamilie anscheinend für sich genommen 
meist	nicht	aus,	um	den	Bildungserfolg	sicherzustellen.	Zwar	ist	jenseits	
einzelner	Experimente	unklar,	inwieweit	der	Bildungserfolg	bei	größeren	
Gruppen	von	Pflegekindern	tatsächlich	erhöht	werden	kann,	jedoch	wird	
angenommen,	dass	verstärkte	Förderanstrengungen	auf	alle	Fälle	gerecht-
fertigt	sind.	Um	Förderbedürfnissen	bei	Pflegekindern	von	Beginn	der	
Platzierung an besser gerecht zu werden, sind zwei Strategien denkbar: Die 
erste Strategie setzt darauf, Entwicklungsrückstände bei noch nicht schul-
pflichtigen	angehenden	Pflegekindern	systematischer	als	bisher	zu	erheben	
und	dann,	möglichst	von	Beginn	der	Platzierung	an,	Fördermaßnahmen	
anzubieten.122 Das Problem bei dieser Strategie besteht darin, dass sie ent-
weder eine Qualifizierung der bislang teilweise wenig aussagekräftigen123 
Kindervorsorgeuntersuchungen erfordern würde (was nicht in der Hand 
der	sozialen	Arbeit	liegt),	oder	aber	häufiger	als	bisher	eine	Vorstellung	von	
angehenden	Pflegekindern	bei	sozialpädiatrischen	Zentren	bzw.	Frühför-
der-	oder	Erziehungsberatungsstellen	zur	Untersuchung	des	Entwicklungs-
standes	veranlasst	werden	müsste.	Eine	Erhebung	von	Förderbedürfnissen	
durch	eine	Befähigung	von	Fachkräften	der	sozialen	Arbeit	zur	Durchfüh-
rung	eines	Entwicklungstests	steht	nicht	zur	Debatte,	auch	wenn	Fach-
kräfte der sozialen Arbeit zumindest mit den wichtigsten Meilensteinen in 
der kognitiven und motorischen Entwicklung von Kindern vertraut sein124 
und	deutliche	Hinweise	auf	eine	Entwicklungsverzögerung	erkennen	
sollten.	
Die	zweite	Strategie	besteht	darin,	besondere	Förderbedürfnisse	sehr	viel	
häufiger als bisher einfach zu unterstellen und angehende Pflegeeltern 
dann	im	Hinblick	auf	kompensatorische	Förderangebote	zu	beraten.	Beide	
Strategien	setzen	voraus,	dass	Fachkräfte	inmitten	ihrer	ohnehin	bereits	
vielen	Aufgaben	Förderbedürfnisse	angehender	Pflegekinder	mehr	als	
eigenständige	und	wichtige	Thematik	wahrnehmen.125 
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118 Als wichtigstes Verfahren ist zweifellos das »Child Sexual Behavior Inventory« (Friedrich 1997) 
anzusehen, das je nach Version 38-44 Fragen zu verschiedenen Formen sexualisierten Verhaltens und 
der Häufigkeit ihres Auftretens enthält. Bislang ist das Verfahren nur auf Englisch verfügbar. Für einen 
Leitfaden über zu stellende Fragen reicht es aber aus, die bei Friedrich u.a. (1991) veröffentlichten Items 
heranzuziehen, die sich im Internet etwa auf der Homepage des »Child Welfare Information Gateways« 
finden (www.childwelfare.gov/pubs/usermanuals/sexabuse/sexabusel.cfm). 
119 Eine aktuelle Forschungsübersicht zu den verschiedenen bekannten Ursachen und Hintergründen se-
xualisierten Verhaltens findet sich bei Elkovitch u.a. (2009). Zugleich hat die amerikanische Academy of 
Pediatrics hierzu ein Konsensstatement vorgelegt (Kellogg 2009). Unter den vorliegenden Behandlungs-
ansätzen findet sich ein differenziert ausgearbeiteter Vorschlag von Friedrich (2007), wobei die Befund-
lage mit einer ersten Meta-Analyse (St. Amand/Bard/Silovsky 2009) und einer ersten Langzeitevaluation 
(Carpenter/Silovsky/Chaffin 2006) zeigt, dass sexualisierte Verhaltensweisen therapeutisch überwiegend 
relativ gut beeinflussbar scheinen, zumindest wenn sie direkt zum Thema gemacht werden.
120 Siehe Hardwick (2005) sowie Milner (2008).

121 Für eine Befundübersicht siehe Kapitel B.3.4.
122 Vgl. beispielsweise Jee u.a. 2010.
123 Für eine Forschungsübersicht siehe von Suchodoletz (2005).
124 Es gibt eine Vielzahl an Büchern, die die wichtigsten Entwicklungsschritte von Kindern in den ersten 
Lebensjahren verständlich und übersichtlich darstellen, beispielsweise die Bücher des Kinderarztes Largo 
(2009, 2010).
125 In mehreren Ländern hat die Pflegekinderhilfe vergleichbare Prozesse einer fachlichen Aufwertung 
von Bildungsbedürfnissen von Pflegekindern bereits durchlebt. Viele andere Länder teilen aber bislang 
noch die in der Bundesrepublik sichtbaren Schwierigkeiten (für Forschungsübersichten siehe Weyts 
2004; Höjer u.a. 2008).

Besondere Bedürfnisse nach Erziehung und Anleitung
(Tatsächliches Verhalten, Beispiele und Ausnahmen)

Verhaltensbeispiel,
Ausnahmen 
im Verhalten

Abklärung notwendig/erfolgt?
Vorschlag für 

Förderung/Unterstützung
(Pflegeeltern/Kind)?

Aufmerksamkeitsdefizite?

Probleme bei der altersentsprechenden Selbst-
regulation heftiger Gefühle (z. B. unkontrollier-
bare Wutanfälle u.a.m.)

Aggressives Verhalten?

Umgang mit Regeln?

Sexualisiertes Verhalten?

Sonstiges
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Im	Folgenden	eine	tabellarische	Zusammenfassung	relevanter	Aspekte	der	
Einschätzung zu diesem Punkt:

Bei	Vorliegen	eines	oder	mehrerer	der	genannten	Faktoren	ziehen	Pfle-
gekinderdienste in der Regel zusammen mit den angehenden Pflegeltern 
eine	anonyme	Unterbringung	des	Kindes	in	Betracht,	d.h.	Name	und	
Anschrift	der	Pflegeeltern	werden	zunächst	nicht	mitgeteilt.	Teilweise	wird	
eine	Unterbringung	in	größerer	räumlicher	Distanz	zur	Herkunftsfamilie	
angestrebt.	In	manchen	Fällen	reicht	es,	wenn	die	Fachkräfte	in	Absprache	
mit	den	Pflegeeltern	alle	Konflikte	an	sich	ziehen,	d.h.	alle	Kontakte	und	
Vereinbarungen	über	den	Pflegekinderdienst	laufen,	der	gegenüber	der	
Herkunftsfamilie deutlich macht, dass die relevanten Entscheidungen im 
Jugendamt	bzw.	vom	Familiengericht	getroffen	wurden	und	dort	verant-
wortet	werden,	während	die	Pflegeeltern	nur	eine	Hilfe	im	Auftrag	leisten.

Im	Folgenden	eine	tabellarische	Zusammenfassung	relevanter	Aspekte	der
Einschätzung zu diesem Punkt:

C.1.3C.1.3

126 In einer Befragung von mehr als 400 Pflegeeltern aus Rheinland-Pfalz beschrieben beispielsweise 
13% der Pflegeeltern Kontakte zur Herkunftsfamilie als für sich selbst sehr belastend (Rock/Moos/Mül-
ler 2008). In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007) wurde das Verhältnis der leiblichen Mutter zur Pflege-
mutter von den Fachkräften der einbezogenen Pflegekinderdienste in etwa 5% der Fälle als angespannt 
bzw. zerstritten eingeschätzt.

Besondere Bedürfnisse nach Förderung

Welcher Art?

Abklärung notwendig/erfolgt?
Vorschlag für 

Förderung/Unterstützung 
(Pflegeeltern/Kind)?

Motorik altersgemäß?

Sprache altersgemäß?

Spiel altersgemäß?

Sonstiges

•	 Besondere Anforderungen aus dem Kontakt zur Herkunftsfamilie: 
Ein	letzter	Punkt	des	Bedürfnisprofils	angehender	Pflegekinder	betrifft	be-
sondere Anforderungen aus solchen Kontakten zur Herkunftsfamilie, die 
im	Interesse	des	Kindes	oder	aufgrund	rechtlicher	Gegebenheiten	notwen-
dig	sind	(z.B.	im	Zusammenhang	mit	Umgangskontakten).	Obwohl	sich	
aus	der	Sicht	von	Pflegeeltern	wie	der	Fachkräfte	der	Pflegekinderdienste	
nur	in	einem	kleinen	Teil	der	Fälle	der	Kontakt	zur	Herkunftsfamilie	sehr	
belastend gestaltet,126	gibt	es	doch	bei	manchen	Fallkonstellationen	vorher-
sehbare	Schwierigkeiten,	die	schon	bei	der	Planung	der	Fremdunterbrin-
gung	berücksichtigt	werden	müssen.	Da	diese	Problematik	in	der	Literatur	
bislang	kaum	erörtert	wurde,	kann	nur	eine	vermutlich	unvollständige	
Liste	möglicher	Warnhinweise	formuliert	werden.	Demnach	ist	von	beson-
deren Anforderungen aus dem Kontakt zur Herkunftsfamilie auszugehen, 
wenn
·	mindestens	ein	leiblicher	Elternteil	des	Kindes	in	der	Vorgeschichte	
 bereits ein hohes Maß an Streitsucht an den Tag gelegt hat;
· mindestens ein leiblicher Elternteil im Zusammenhang mit der 
	 drohenden	Fremdunterbringung	des	Kindes	bereits	eine	Fachkraft	
	 angegriffen	oder	glaubwürdige	Drohungen	ausgesprochen	hat;
·	die	Fremdunterbringung	von	mindestens	einem	leiblichen	Elternteil	in	
	 hohem	Maße	abgelehnt	wird	und	eine	Bereitschaft	sowie	Möglichkeit	
 zu einer Entführung des Kindes aus der Pflegestelle angenommen 
 werden muss;
·	mindestens	ein	leiblicher	Elternteil	eine	diagnostizierte	Persönlichkeits-
	 störung	aufweist,	durch	die	sich	Kontakte	regelmäßig	schwierig	oder	
	 wechselhaft	gestalten.	

Besondere Anforderungen in Bezug auf den Kontakt zur Herkunftsfamilie

Verhaltensbeispiel
Vorschlag für
Maßnahme

Aggressive Auffälligkeiten von leiblichen
Elternteilen?

Vehemente Ablehnung der Fremdunterbrin-
gung und Drohung von Entführung des Kindes?

Diagnostizierte Persönlichkeitsstörung 
eines Elternteiles?

Auffällig überzogene (gerichtliche)
Streitbereitschaft

Sonstiges

Verwendung von Bedürfnisprofilen
Bedürfnisprofile	angehender	Pflegekinder	können	bei	zu	treffenden	Platzie-
rungsentscheidungen	und	im	Vermittlungsprozess	auf	drei	Arten	genutzt	
werden:
1.	 Entscheidung	über	die	Pflegeform	
2.	 Entscheidung	in	Bezug	auf	das	»Matching«:	Welche	Pflegeeltern	mit	

welchen Ressourcen, Kompetenzen, Qualifikationen, Wünschen und Ein-
schränkungen/Grenzen	in	Bezug	auf	die	Aufnahme	passen	möglicherweise	
zum Kind?

3.	 Entscheidung,	welche	Unterstützung	Pflegeeltern	und	Kind	nach	der	
	 Inpflegegabe	brauchen.

•	 Erstens	kann	das	Bedürfnisprofil	herangezogen	werden,	um	zu	entschei-
den, ob eine Sonderform von Pflege angestrebt werden sollte	bzw.	ob	eine	
besondere	Entwicklungsbeeinträchtigung	entsprechend	§	33	S.	2	SGB	
VIII	vorliegt.	Die	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe	können	sich	dabei	
zwar	nicht	auf	ein	fachlich	etabliertes	Set	an	Zuordnungskriterien	stützen.	
Schon	welche	Formen	an	Vollzeitpflege	überhaupt	bereitgehalten	werden,	
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kann	sich	von	Jugendamt	zu	Jugendamt	etwas	unterscheiden.127 Allerdings 
liegen	Vorschläge	für	Zuordnungskriterien	vor,	die	einzelnen	Fachkräften	
oder Pflegekinderdiensten als Bezugspunkt für eine eigene Meinungs-
bildung	dienen	können.	Ein	vom	Niedersächsischen	Ministerium	für	
Soziales,	Frauen,	Familie	und	Gesundheit	(2008,	S.35)	veröffentlichter	
Vorschlag	unterscheidet	beispielsweise	im	Bereich	des	§	33	SGB	VIII	die	
»allgemeine	Vollzeitpflege«	von	den	Formen	einer	»sozialpädagogischen	
Vollzeitpflege«	sowie	einer	»sonderpädagogischen	Vollzeitpflege«.	Die	
genannten Sonderformen128	von	Vollzeitpflege	sind	dabei	als	Angebot	für	
Kinder mit besonderen Entwicklungsbeeinträchtigungen gedacht und 
sollen von Pflegeeltern mit entweder sozialpädagogischer oder sonderpä-
dagogischer	Qualifikation	erbracht	werden.	Für	die	Zuordnung	wird	nun	
vorgeschlagen,	Kinder	mit	leicht	erhöhten	Bedürfnissen	in	den	Bereichen	
Förderung	und	Erziehung	aber	ohne	gravierend	erhöhte	bzw.	komplexe	
Bedürfnisse	in	den	Bereichen	Pflege	und	Bindung	für	eine	»allgemeine	
Vollzeitpflege«	vorzusehen.	Dagegen	wären	Kinder	mit	stark	erhöhten	oder	
komplexen	Bedürfnissen	im	Hinblick	auf	Erziehung	und	Bindung	eher	in	
den	Bereich	»sozialpädagogischer	Vollzeitpflege«	und	Kinder	mit	erheblich	
erhöhten	Bedürfnissen	im	Hinblick	auf	Pflege	bzw.	Förderung	oder	mit	
durchgehend	gravierend	erhöhten	Bedürfnissen	dem	Bereich	der	»sonder-
pädagogischen	Vollzeitpflege«	zuzuordnen.	
Ein	etwas	anderer	Vorschlag	wurde	in	einer	gemeinsamen	Empfehlung	
des	Bayerischen	Landkreistages	und	des	Bayerischen	Städtetags	(2009a,	
2009b)	unterbreitet.	Hier	wird	empfohlen,	die	Fachkräfte	sollten	anhand	
einer	Liste	von	42	Faktoren,	die	Bedürfnisse	des	Kindes,	aber	auch	die	
Vorgeschichte	und	die	aktuelle	Platzierungssituation	widerspiegeln	sol-
len	und	die	jeweils	mit	maximal	drei	Punkten	bewertet	werden	können,	
einen	Gesamtbelastungsindex	bilden,	der	dann	für	die	Notwendigkeit	von	
Sonderpflege, aber auch für die Berechnung des Pflegegeldes als Entschei-
dungsgrundlage	herangezogen	werden	kann.	Beide	Vorschläge	beruhen	
auf	konsensorientierten	Entwicklungsprozessen	mit	Fachkräften.	Eine	
weitere empirische Absicherung ist, soweit ersichtlich, nicht erfolgt, so dass 
beide	Vorschläge	für	Erprobungen	und	Revisionen	offen	sind.

•	 Zweitens	können	kindliche	Bedürfnisprofile	im	Verhältnis	zu	den	von	
angehenden Pflegeeltern im Rahmen des Bewerbungsverfahrens129 an-
gegebenen Ressourcen, Kompetenzen, Qualifikationen, Wünschen und 
Einschränkungen/Grenzen	in	Bezug	auf	die	Aufnahme	eines	Kindes	dazu	
dienen, möglicherweise geeignete Bewerber zu identifizieren.	Allerdings	ist	
die	Fremd-	und	später	auch	Selbsteinschätzung	der	in	Frage	kommenden	
Pflegeeltern,	ob	sie	die	Bedürfnisse	des	Kindes	erfüllen	können,	nur	ein,	
wenn auch zentraler Teil des Prozesses der Auswahl einer bestimmten Pfle-
gefamilie.	Weitere	für	angehende	Pflegeeltern	wichtige	Aspekte	betreffen	
etwa	die	spontane	Sympathie	bzw.	Antipathie	gegenüber	dem	vorgestellten	
Kind	und	teilweise	die	vorhersehbare	Dauer	der	Unterbringung.	Aufgrund	

der	Bedeutung	spontaner	Gefühlsreaktionen130 reicht es auch keinesfalls 
aus,	Kinder	nur	anhand	ihrer	Bedürfnisse	vorzustellen.	Auch	wenn	dies	
wichtig	ist,	wollen	Pflegeeltern,	die	das	Kind	unter	Umständen	aufnehmen	
sollen, doch zusätzlich etwas über die Liebenswürdigkeit und die Stärken 
des	Kindes	erfahren.	Problematisch	kann	es	sein,	wenn	Fachkräfte	im	
Bemühen,	Sympathien	zu	wecken,	an	das	Mitleid	der	angehenden	Pflege-
eltern appellieren, da dies als Kehrseite manchmal Antipathien gegenüber 
den	leiblichen	Eltern	begünstigt.	Ebenso	kann	es	problematisch	sein,	sich	
von	der	zum	Zeitpunkt	der	Fremdunterbringung	häufig	bestehenden	Krise	
in der Herkunftsfamilie dazu verleiten zu lassen, nicht gesicherte Angaben 
über	die	Notwendigkeit	einer	dauerhaften	Fremdunterbringung	zu	ma-
chen.	Sind	leibliche	Eltern	zur	Mitsprache	bei	der	Auswahl	einer	Pflege-
stelle	berechtigt,	so	sind	sie	vielfach	daran	interessiert,	über	die	Fähigkeit	
der	Pflegeeltern	zur	guten	Versorgung	des	Kindes	hinaus,	etwas	zu	Um-
gangsmöglichkeiten	und	zur	Haltung	der	Pflegeltern	ihnen	gegenüber	zu	
erfahren.131 Kinder interessieren sich je nach Alter für tendenziell etwas un-
terschiedliche	Faktoren	bei	einer	vorgeschlagenen	Pflegefamilie.132	Generell	
sind	sie	im	Verhältnis	zu	Erwachsenen	eher	am	konkreten	Leben	in	der	
Familie	sowie	an	Kontaktmöglichkeiten	zu	ihrem	bisherigen	Leben	inte-
ressiert, weiterhin an der Haltung ihrer Bezugspersonen sowie an anderen 
Kindern,	manchmal	auch	Haustieren	in	der	Pflegefamilie.	

•	 Drittens	können	Bedürfnisprofile	herangezogen	werden,	um	im	Detail	
mit angehenden Pflegeeltern zu besprechen, ob und wenn ja welche Un-
terstützungs- oder Hilfeangebote von Anfang an initiiert werden sollten, um 
die	Entwicklung	des	Kindes	und	des	Pflegeverhältnisses	bestmöglich	zu	
unterstützen.	Von	Seiten	der	Fachkräfte	ist	dabei	das	Bewusstsein	wichtig,	
dass	viele	Pflegeeltern	im	Vermittlungsprozess	zögern	werden,	Beratungs-
bedarfe	zu	benennen,	wenn	sie	sich	nicht	sicher	sein	können,	dass	dies	
von	den	Fachkräften	als	Anzeichen	von	Engagement	und	Offenheit	und	
nicht	als	Anzeichen	von	Inkompetenz	gedeutet	wird.	Es	ist	daher	häu-
fig	zunächst	an	den	Fachkräften,	von	sich	aus	Unterstützungsangebote	
zu	formulieren.	Dass	dies	sinnvoll	ist,	zeigen	zum	einen	die	Zahlen	zu	
langjährig	bestehenden	Verhaltensauffälligkeiten	bei	einem	substanziellen	
Anteil der Pflegekinder,133 zum anderen die eher unterdurchschnittlichen 
Bewertungen	der	inhaltlich-pädagogischen	Unterstützungsangebote	in	
Befragungsstudien	mit	Pflegeeltern.134 Da hier, wie auch ansonsten bei 
den	Hilfen	zur	Erziehung	und	Eingliederungshilfe,	gilt,	dass	früh,	d.h.	
vor	einer	Problemeskalation	oder	-verfestigung	einsetzende	Hilfen	größere	

C.1.3C.1.3

127 Für eine Übersicht zu den rechtlichen Kategorien der Vollzeitpflege siehe Kapitel B.1.1.
128 Für die rechtliche Einordnung und die Erörterung von Vor- und Nachteilen der Zuordnung von profes-
sionellen familialen Unterbringungsformen an der Grenze der §§ 33/34 SGB VIII siehe Kapitel C.13.
129 Vgl. Kapitel C.4.

130 Eine der wenigen Studien, die bislang die Ebene der emotionalen Reaktion angehender Pflegeeltern 
auf das Kind überhaupt angesprochen haben, stammt von Sinclair/Wilson (2003). Über die Pflegekin-
derhilfe hinausgehend ist jedoch die Rolle emotionaler Faktoren bei Entscheidungen sehr gut belegt (für 
eine Forschungsübersicht siehe Loewenstein/Lerner 2003). 
131 Gute empirische Studien zu den von Herkunftseltern bei der Entscheidung über eine Pflegestelle als 
wichtig empfundenen Aspekten stehen bisher aus. Einige Hinweise finden sich aber beispielsweise bei 
Arnold u.a. (2008). 
132 Auch hier fehlen zuverlässige Studien. Einige empirische Hinweise finden sich aber etwa bei Schofield 
(2005) oder Mitchell u.a. (2009).
133 Für eine Befundübersicht siehe B.3.3.
134 Vgl. Erzberger (2003, S. 159); Rock/Moos/Müller (2008, S.140).
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Erfolgschancen haben, als spät einsetzende Hilfen, ist der Zeitpunkt der 
Vermittlung	und	Platzierung	ein	guter	Zeitpunkt,	um	zu	den	erkennbaren	
Bedürfnissen	des	Kindes	passende	Unterstützungsangebote	zu	machen.

Fallbeispiel: Entscheidung über die Fremdunterbringung und Platzierung 
eines Kindes in einer Pflegefamilie 
Vorgeschichte: Frau	F.	lebt	als	alleinerziehende	Mutter	mit	ihrem	dreieinhalb-
jährigen	Sohn	Lukas	in	der	Kleinstadt	P.	Einige	Monate	nachdem	Lukas	
mit dem Kindergartenbesuch beginnt, kommt es dort zu einer krisenhaften 
Situation,	als	Frau	F.	ihren	Sohn	am	frühen	Nachmittag	in	alkoholisiertem	
Zustand	abholen	möchte	und	die	Erzieherin	sich	nicht	in	der	Lage	sieht,	
der	Mutter	den	Jungen	mitzugeben.	Im	Rahmen	einer	Inobhutnahme	wird	
Lukas für drei Tage vom Jugendamt in einer Bereitschaftspflegefamilie un-
tergebracht.	In	dieser	Zeit	erfolgt	eine	Rücksprache	mit	dem	Kindergarten,	
der	angibt,	Lukas	erscheine	in	der	Entwicklung	etwas	verzögert	und	sei	vom	
Verhalten	her	eher	ängstlich.	Da	der	Junge	mehrfach	ungewaschen	und	mit	
schmutziger	Kleidung	gebracht	worden	sei	und	auch	relativ	viele	Fehltage	
aufweise, habe es im Team des Kindergartens schon Diskussionen gegeben, 
ob	das	Jugendamt	informiert	werden	müsse.	Frau	F.	sei	bislang	stets	freund-
lich	gewesen.	Ein	Alkoholgeruch	sei	bei	ihr	noch	nie	bemerkt	worden.	Frau	
F.	gibt	an,	sie	schäme	sich	sehr,	dass	es	zu	dem	Vorfall	gekommen	sei.	Seit	sie	
ihr Partner vor zwei Jahren verlassen habe, trinke sie zuviel, in der Regel aber 
erst	abends,	wenn	Lukas	schlafe.	Sie	sei	wegen	ihres	Partners	in	die	Klein-
stadt	P.	gezogen	und	habe	hier	noch	keinen	Anschluss	gefunden.	Mit	dem	
Angebot	einer	sozialpädagogischen	Familienhilfe	ist	Frau	F.	einverstanden.	
Auch erklärt sie sich bereit, Termine bei der Suchtberatungsstelle wahrzuneh-
men.	Die	Inobhutnahme	wird	beendet.	Die	ersten	Berichte	der	sozialpädago-
gischen	Familienhilfe	klingen	positiv.	Zwar	gebe	es	erkennbare	Probleme	bei	
der	Erziehung	von	Lukas,	der	sich	zu	Hause	wenig	an	Regeln	halten	könne,	
zugleich	sei	aber	festzustellen,	dass	Frau	F.	Termine	zuverlässig	einhalte,	
stets nüchtern erscheine und auch schon erste Termine bei der Suchtbera-
tungsstelle	wahrgenommen	habe.	Aus	dem	Kindergarten	wird	berichtet,	der	
Pflegezustand des Kindes habe sich zwar verbessert, Lukas reagiere in seinem 
Verhalten	gegenüber	anderen	Kindern	aber	zunehmend	aggressiv.	Nach	etwa	
einem	Vierteljahr	teilt	die	sozialpädagogische	Familienhilfe	mit,	sie	sei	nun	
mehrfach	vor	verschlossener	Wohnungstür	gestanden.	Beim	letzten	Termin	
habe	der	Haushalt	sehr	ungeordnet	und	Frau	F.	gereizt	gewirkt.	Zugleich	
wachsen	Zweifel	an	den	Angaben	von	Frau	F.,	da	sich	Herr	W.,	der	Vater	von	
Lukas	meldet	und	angibt,	er	habe	Frau	F.	in	der	Großstadt	S.	kennengelernt.	
Sie habe schon damals getrunken und zwei abgebrochene Alkoholtherapien 
hinter	sich	gehabt.	Er	habe	die	Partnerschaft	wegen	des	Trinkens	von	Frau	F.	
beendet.	Um	Lukas	könne	er	sich	leider	nicht	kümmern,	da	er	als	Bauarbeiter	
oft	auswärts	arbeite.	Bevor	ein	Gesprächstermin	mit	der	Mutter	vereinbart	
werden	kann,	kommt	es	zu	einer	Gefährdungsmeldung	des	Kindergartens,	
der	mitteilt,	Lukas	sei	am	Montag	mit	einem	blauen	Auge	erschienen.	Frau	
F.	sei	nicht	mit	in	den	Kindergarten	gekommen.	Lukas	habe	angegeben,	die	
Mutter	habe	ihn	gegen	den	Bettpfosten	geschubst.	Nach	Information	durch	
das	Jugendamt	erlässt	das	Familiengericht	in	P.	eine	einstweilige	Anordnung	
und	überträgt	das	Aufenthaltsbestimmungsrecht	sowie	das	Recht	der	Ge-
sundheitsfürsorge und zur Beantragung von Jugendhilfeleistungen auf das 

Jugendamt.	Bei	einer	anschließenden	kinderärztlichen	Vorstellung	fallen	bei	
Lukas	zwei	ungewöhnliche	Hämatome	am	Rücken	auf.	Frau	F.	versichert,	
sie	habe	Lukas	keinesfalls	misshandelt.	Allerdings	sei	der	Junge	schwierig.	
Woher	die	Hämatome	am	Rücken	stammen	könnten,	wisse	sie	nicht.	Das	
blaue	Auge	habe	sich	Lukas	selbst	zugefügt,	als	er	beim	Spiel	gestürzt	sei.	Ein	
Alkoholrückfall	wird	zugegeben.	Sie	könne	einfach	nicht	vom	Alkohol	lassen.	
Frau	F.	zeigt	sich	unsicher,	wie	es	mit	ihr	und	Lukas	weitergehen	solle.	

Der Einschätzungsprozess zur Unterbringung: 
Im	Rahmen	der	Gefährdungsabschätzung	und	der	Beurteilung	des	erziehe-
rischen	Bedarfs	verschafft	sich	die	fallzuständige	Fachkraft	des	Jugendamtes	
einen	Eindruck	von	der	Erziehungsfähigkeit	von	Frau	F.	in	den	Bereichen	
Pflege/Versorgung,	Bindung	und	Regelvermittlung/Erziehung.135 
•	 Bei	der	Einschätzung	der	Erziehungsfähigkeit	im	Bereich	»Pflege/Ver-

sorgung«	stützt	sich	die	Fachkraft	auf	die	dokumentierte	Entwicklungs-	
und	Versorgungsgeschichte	des	Kindes,	die	beobachtete	und	berichtete	
Versorgung,	die	Inaugenscheinnahme	des	Lebensumfeldes	des	Kindes	und	
die	Wirkung	eingeleiteter	Hilfe.	Es	wird	festgestellt,	dass	sich	laut	Kin-
dervorsorgeuntersuchungsheft	(U-Heft)	Gewichts-	und	Größenentwick-
lung	des	Kindes	durchgängig	im	Normbereich	befanden.	Der	Kinderarzt	
erklärt, er habe keinen Hinweis auf eine alkoholbedingte Schädigung 
von	Lukas	während	der	Schwangerschaft.	Einmal	sei	er	zu	Lukas	gerufen	
worden und habe das Kind ungesäubert und mit sehr schmutziger Klei-
dung	vorgefunden.	Frau	F.	habe	aber	angegeben,	ihr	Sohn	sei	schon	zwei	
Tage	krank	und	sie	habe	kaum	geschlafen.	Der	Kindergarten	schildert	20	
Fehltage	verteilt	auf	ein	halbes	Jahr	und	mindestens	sechs	Gelegenheiten,	
bei denen Lukas ungewaschen und mit schmutziger Kleidung gebracht 
worden	sei.	Ausgehungert	sei	der	Junge	aber	nie	erschienen.	Frau	F.	gibt	
an,	mit	der	Versorgung	von	Lukas	habe	es	keine	Probleme	gegeben.	Der	
Junge	habe	gut	gegessen	und	geschlafen.	Sie	habe	regelmäßig	zweimal	am	
Tag	gekocht	und	den	Jungen	alle	zwei	Tage	gebadet.	Angesprochen	auf	die	
Angaben	des	Kindergartens,	erklärt	Frau	F.,	morgens	sei	es	ihr	manchmal	
schwer	gefallen	aufzustehen,	besonders	wenn	sie	am	Abend	zuvor	»zuviel	
erwischt	habe«.	Lukas	selbst	kann	noch	keine	Angaben	zum	Tagesablauf	
bei	der	Mutter	machen.	Die	Bereitschaftspflegefamilie	berichtet,	dass	der	
Junge nicht gewohnt zu sein scheine am Tisch zu essen, sondern sich mit 
dem	Essen	immer	vor	den	Fernseher	setzen	wolle.	Ebenfalls	ungewohnt	
scheine	es	für	Lukas	zu	fragen,	bevor	er	sich	Süßigkeiten	nehme.	Bei	der	
Inaugenscheinnahme des Kindes fallen einige braun verfärbte Milchzähne 
auf.	Ein	Termin	beim	Zahnarzt	steht	aus.	Ein	angekündigter	Hausbesuch	
bei	Frau	F.	ergibt,	dass	die	Wohnung	grundsätzlich	zur	Versorgung	eines	
Kindes	geeignet	ist.	Kinderbett,	Kinderbadewanne	und	einige	Spielzeuge,	
überwiegend	Phantasiefiguren	und	Bauklötze,	sind	vorhanden.	Insgesamt	
kommt	die	Fachkraft	zu	dem	Schluss,	im	Hinblick	auf	die	Erziehungsfä-
higkeit	im	Bereich	»Pflege/Versorgung«	würden	bei	Frau	F.	leichte	Ein-
schränkungen	bestehen,	d.h.	solche	Einschränkungen,	bei	denen	zwar	das	
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übliche	Maß	an	Versorgung	unterschritten	werde,	aber,	mit	Ausnahme	der	
noch nicht abgeklärten Zahngesundheit, kein unmittelbares Schädigungs-
risiko	bestehe.	

•	 Für	den	Bereich	»Bindung«	stützt	sich	die	Fachkraft	bei	der	Beschreibung	
der Erziehungsfähigkeit auf die Kriterien der häufigen Abgabe des Kindes 
an	Dritte	während	der	Vorgeschichte,	des	beobachtbaren	Verhaltens	von	
Mutter und Kind in bindungsrelevanten Situationen, der Haltung der 
Mutter gegenüber ihrer Rolle als Bindungsperson, der Bindungsgeschichte 
der Mutter sowie der Beschreibung der Mutter als Bindungsperson durch 
das	Kind.	Eine	häufige	Abgabe	des	Kindes	an	Dritte	wird	weder	von	Frau	
F.,	noch,	bezogen	auf	das	erste	Lebensjahr,	von	Herrn	W.	geschildert.	
Vielmehr	wird	von	Frau	F.	angegeben,	Lukas	sei	fast	ausschließlich	von	ihr	
versorgt worden, sie habe hier ja auch niemand, der ihr das Kind einmal 
abnehmen	könne.	Bindungsrelevante	Situationen	werden	vom	Kindergar-
ten	und	der	sozialpädagogischen	Familienhilfe	berichtet.	Der	Kindergar-
ten gibt an, wenn er von der Mutter abgeholt worden sei, habe sich Lukas 
manchmal gefreut, manchmal sei er eher bedrückt erschienen und der 
Mutter	schweigend	gefolgt.	Frau	F.	ihrerseits	habe	teilweise	richtig	schlech-
te	Laune	gehabt	und	rasch	mit	Lukas	geschimpft.	Die	sozialpädagogische	
Familienhilfe	gibt	an,	sie	habe	mindestens	zwei	Trostsituationen	in	der	
Familie	gesehen,	bei	denen	sich	Lukas	wehgetan	habe.	Einmal	sei	der	
Junge	in	sein	Zimmer	gelaufen.	Das	andere	Mal	habe	sie	Frau	F.	darauf	
aufmerksam	gemacht,	dass	Lukas	weine	und	sie	schauen	könnten,	ob	er	
sich	verletzt	habe.	Zu	ihrer	Bindungsgeschichte	gibt	Frau	F.	an,	sie	sei	in	
ihrer	Kindheit	vom	Stiefvater	schwer	geschlagen	worden.	Er	habe	auch	die	
Mutter	geschlagen,	sodass	sie	ihr	nicht	habe	helfen	können.	Dass	sich	die	
Mutter	nicht	getrennt	habe,	werfe	sie	ihr	heute	noch	vor.	Schließlich	habe	
sie	in	ein	Heim	gemusst.	Dort	habe	sie	es	auch	nicht	einfach	gehabt,	weil	
sie	damals	ziemlich	dick	gewesen	sei.	Deshalb	sei	sie	auch	so	froh	gewesen,	
als	sie	volljährig	geworden	sei.	Leider	habe	sie	dann	bald	zu	trinken	begon-
nen	und	bislang	auch	kein	Glück	mit	den	Männern	gehabt.	Bezogen	auf	
ihre	Rolle	als	Bindungsperson	für	Lukas	äußert	Frau	F.	Selbstzweifel.	Sie	
wolle	schon	für	ihren	Sohn	da	sein.	Vielleicht	sei	sie	aber	auch	nicht	besser	
als	ihre	Mutter.	Es	fällt	auf,	dass	Frau	F.	Lukas	kaum	als	liebenswürdig	
beschreibt.	Sie	kann	keine	positiven	Seiten	am	Kind	benennen.	Lukas	
selbst	kann	noch	kaum	Angaben	machen.	Die	Erzieherin	schildert	jedoch,	
dass der Junge im Puppenspiel häufig spiele, dass die Mama tot sei und 
sich	nicht	mehr	rühre.	Dann	wieder	sei	die	Mama	sehr	wütend	und	haue	
das	unartige	Kind.	Insgesamt	geht	die	Fachkraft	von	einer	deutlich	beein-
trächtigten	Bindungsentwicklung	aus,	d.h.	Lukas	scheint	bei	der	Mutter	
eher	wenig	emotionale	Geborgenheit	zu	finden,	sie	eventuell	manchmal	
sogar	zu	fürchten.	

•	 Bezüglich	der	Dimension	»Regelvermittlung« der Erziehungsfähigkeit 
stützt	sich	die	Fachkraft	auf	folgende	Kriterien:	Persönliche	Stabilität	
der Mutter, beobachtbares Interesse und Engagement in der Erziehung, 
Vorhandensein	angemessener	Vorstellungen	von	Regeln	und	Regeldurch-
setzung	sowie	Vorhandensein	eines	realistischen	Bildes	vom	Kind.	Die	
persönliche	Stabilität	von	Frau	F.	wird	aufgrund	ihres	mehrjährigen	
Alkoholkonsums	als	eingeschränkt	beurteilt.	Im	Hinblick	auf	das	Interesse	
und	Engagement	in	der	Erziehung	berichtet	der	Kindergarten,	dass	Frau	

F.	auf	mehrfache	Mitteilung,	Lukas	habe	andere	Kinder	geschlagen,	recht	
gereizt	reagiert	habe.	Das	könne	sie	sich	vorstellen,	zu	Hause	sei	der	Junge	
auch	nicht	sehr	viel	besser.	Die	sozialpädagogische	Familienhilfe	gibt	an,	
sie	habe	zwei	Versuche	unternommen,	mit	der	Mutter	über	Erziehungs-
schwierigkeiten	zu	sprechen.	In	beiden	Fällen	habe	sich	Frau	F.	sehr	über	
Lukas	beklagt.	Über	eine	notwendige	Veränderung	der	Erziehungshal-
tung	zu	reden,	sei	aber	kaum	gelungen.	Das	Gespräch	sei	jedes	Mal	dabei	
stecken	geblieben,	dass	es	Frau	F.	mit	ihrem	Leben	und	Lukas	wirklich	
schwer	habe.	Im	Hinblick	auf	Regeln	und	Regeldurchsetzung	habe	sie	
beobachtet,	dass	Frau	F.	Lukas	an	manchen	Tagen	schon	bei	Kleinigkeiten	
heftig geschimpft habe, während sie an anderen Tage wenig reagiert habe, 
wenn	Lukas	sehr	laut	gewesen	sei	oder	nicht	gehört	habe.	Zu	Fernseh-	und	
Schlafenszeiten	habe	sie	von	Frau	F.	wechselnde	Auskünfte	erhalten.	Im	
Gespräch	mit	der	Fachkraft	des	Jugendamtes	versichert	Frau	F.,	sie	habe	
ja	alles	getan,	um	Lukas	richtig	zu	erziehen.	Der	Junge	höre	aber	einfach	
nicht.	Auf	Nachfrage,	zeigt	sich	Frau	F.	unsicher,	welche	Regeln	für	ein	
Kind	im	Alter	von	Lukas	angemessen	sei.	Auf	Frage,	wie	sie	reagiere,	
wenn	Lukas	nicht	auf	sie	höre,	entgegnet	Frau	F.,	sie	schimpfe	dann.	Das	
interessiere	Lukas	aber	kaum.	Manchmal	habe	sie	ihm	auch	schon	auf	
die	Finger	gehauen.	Dann	sei	es	etwas	besser	gewesen.	Fester	habe	sie	
aber	noch	nie	zugeschlagen.	Insgesamt	sieht	die	Fachkraft	bei	Frau	F.	im	
Hinblick	auf	die	Vermittlung	von	Regeln	eine	ausgeprägte	Einschränkung	
und	Überforderung,	die	sich	bereits	im	Verhalten	des	Kindes	auch	außer-
halb	der	Familie	sowie	in	der	Mutter-Sohn	Beziehung	niederschlage.	Bei	
einem	ungehinderten	weiteren	Verlauf	bestehe	die	Gefahr,	dass	Lukas	eine	
Störung	des	Sozialverhaltens	ausbilde.	

•	 Im	weiteren	Verlauf	der	Gefährdungsabschätzung	und	der	Auswahl	
geeigneter	und	erforderlicher	Hilfen	wurde	von	der	Fachkraft	noch	eine	
Einschätzung des Misshandlungsrisikos136 sowie der mütterlichen Bereitschaft 
und Fähigkeit zur Veränderung137 vorgenommen. Bei der Einschätzung des 
Risikos	weiterer	Misshandlungsereignisse	wurden	von	der	Fachkraft	neun	
Faktoren	einbezogen:	
· unzureichende Einkommens- oder Wohnsituation, 
· soziale Isolation, 
·	Gefährdungsereignisse	der	Mutter	in	der	eigenen	Kindheit,	
·	vorhandene	psychische	Krankheit	oder	Sucht,	
·	ausgeprägte	erzieherische	Überforderung	oder	generell	eingeschränkte	
 Belastbarkeit, 
· unangemessene Strenge in Erziehungsfragen, 
·	Vorliegen	mehrerer	Gefährdungsereignisse,	
·	fehlende	Verantwortungsübernahme	für	Gefährdungsereignisse	
· sowie eine fehlende Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem 
	 Jugendamt.	
Von	diesen	neun	Punkten	wurden	von	der	Fachkraft	sechs	Faktoren	als	
vorliegend	beurteilt	und	auf	dieser	Grundlage	ein	hohes	Risiko	für	wei-
tere	Misshandlungsereignisse	angenommen.	Aufgrund	der	von	Frau	F.	
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selbst gegebenen Beschreibung wurden eine vorhandene soziale Isolation 
sowie	Misshandlungen	in	der	Kindheit	der	Mutter	bejaht.	Ebenso	wurde	
von einer bestehenden Alkoholproblematik ausgegangenen, wenngleich 
Trinkmenge	und	-muster	unklar	erschienen.	Zur	Frage	einer	psychischen	
Krankheit	wurde	mit	der	Zustimmung	von	Frau	F.	ergänzend	der	Haus-
arzt	gehört,	der	erklärte,	er	sehe	eine	depressive	Verstimmung	und	habe	
entsprechende	Medikamente	verschrieben.	Von	einer	Alkoholerkrankung	
wisse	er	nichts.	Allerdings	stelle	sich	Frau	F.	nur	selten	vor	und	die	Leber-
werte	von	Frau	F.	seien	schon	länger	nicht	mehr	kontrolliert	worden.	An	
weiteren	Risikofaktoren	wurde	eine	ausgeprägte	erzieherische	Überforde-
rung	von	Frau	F.	bejaht.	Im	Hinblick	auf	mehrere	Gefährdungsereignisse	
in	der	Vorgeschichte	wurden	aufgrund	der	unterschiedlich	alten	Häma-
tome am Rücken und des blauen Auges von Lukas und dessen Angaben 
mindestens	zwei	Vorfälle	vermutet,	wobei	Frau	F.	hierfür	keine	Verantwor-
tung	übernahm.	
Im	Hinblick	auf	die	eingeschätzte	Veränderungsbereitschaft	und	-fähigkeit	
von	Frau	F.	wird	auf	die	wahrnehmbare	Lebenszufriedenheit	der	Mutter,	
ihr	Selbstvertrauen,	die	bisherige	Geschichte	der	Inanspruchnahme	und	
Wirkung	von	Hilfe,	Einstellung	gegenüber	belegbaren	Gefährdungser-
eignissen	und	überdauernde	Einschränkungen	der	Fähigkeit	von	Hilfe	
zu	Erziehung	zu	profitieren,	geachtet.	In	der	Beurteilung	erscheint	Frau	
F.	aufgrund	ihrer	häufigen	Klagen	mit	ihrem	Leben	kaum	zufrieden.	
Zugleich	scheint	sie	aber	wenig	Hoffnung	zu	haben,	eine	wesentliche	
Verbesserung	erreichen	zu	können.	Im	Hinblick	auf	die	Wirkung	der	für	
einen	kurzen	Zeitraum	eingesetzten	sozialpädagogischen	Familienhilfe	
wird	von	Frau	F.	angegeben,	die	Fachkraft	sei	nett	gewesen,	habe	ihr	aber	
auch	nicht	helfen	können.	Die	Fachkraft	des	freien	Trägers	gibt	an,	Frau	
F.	habe	zwar	Unterstützung	und	Kontakt	gesucht,	aber	nicht	wirklich	an	
erzieherischen	Fragen	arbeiten	wollen.	Im	Hinblick	auf	die	vermuteten	
Misshandlungsereignisse	ist	nach	Einschätzung	der	Fachkraft	im	Jugend-
amt	bei	Frau	F.	kein	Erschrecken	oder	keine	ernsthafte	Sorge	um	ihren	
Sohn	Lukas	feststellbar.	Als	gravierende	Einschränkung	der	Fähigkeit	
von	Frau	F.,	von	Hilfen	zur	Erziehung	zu	profitieren,	wird	die	von	Frau	F.	
selbst	angegebene	Alkoholproblematik	gesehen.	

Fazit:	Auf	der	Grundlage	der	von	der	fallzuständigen	Fachkraft	vorbereiteten	
Einschätzungen	wird	im	Fachteam	besprochen,	dass	eine	Rückführung	von	
Lukas	zur	Mutter	eine	Depressions-	und	Alkoholbehandlung	voraussetze.	Zu-
dem müsse sichergestellt sein, dass eine Hilfe zur Erziehung mit den Schwer-
punkten	Regelvermittlung	und	Bindung	erfolgreich	angelaufen	sei.	Alternativ	
könne	eine	längerfristige	Unterbringung	von	Lukas	in	einer	Pflegefamilie	
angeboten	werden.	Etwas	überraschend	erklärt	sich	Frau	F.	mit	einer	Unter-
bringung	von	Lukas	in	einer	Pflegefamilie	einverstanden.	Sie	sei	froh,	dass	
Lukas	nicht	ins	Heim	müsse.	Sie	wünsche	sich,	dass	Lukas	sie	manchmal	
übers	Wochenende	besuchen	könne.	Einige	Tage	könne	sie	immer	trocken	
bleiben.	Ansonsten	wolle	sie	wieder	arbeiten	und	unter	Menschen	kommen.	

Das Bedürfnisprofil von Lukas 
Zusammen mit dem Pflegekinderdienst und den Bereitschaftspflegeeltern 
wird	ein	Bedürfnisprofil	des	Kindes	erstellt.	
•	 Im	Hinblick	auf	Kontinuitätsbedürfnisse zeigt sich, dass Lukas in der 

Bereitschaftspflegefamilie	mehrfach	nach	einem	Stofftier	und	seinen	
Spielfiguren	gefragt	hat.	Beides	kann,	wenigstens	teilweise,	von	der	Mutter	
erbeten	werden.	Weiterhin	bekommt	Lukas	Fotos	von	der	Mutter	und	den	
Bereitschaftspflegeeltern, die zudem berichten, der Junge liebe mittlerweile 
Gute-Nacht-Geschichten	aus	einem	bestimmten	Buch,	dessen	Anschaf-
fung	den	neuen	Vollzeitpflegeeltern	empfohlen	werden	könne.	Da	eine	
Verwurzelung	im	Kindergarten	sowie	tragfähige	Beziehungen	außerhalb	
der Kernfamilie eher verneint werden, ergeben sich hier keine beachtens-
werten	Kontinuitätsbedürfnisse.	

•	 Hinsichtlich	der	Offenheit des Kindes für neue Bindungsbeziehungen wird 
davon ausgegangen, dass der Junge mit der Mutter als Bindungsperson 
einige beunruhigende Erfahrungen machen musste, wobei sowohl an 
Gewalterlebnisse	als	auch	an	eine	für	das	Kind	unverständliche	alkohol-
bedingte	Unzugänglichkeit	der	Mutter	gedacht	werden	müsse.	Weiterhin	
habe	der	Junge	in	der	Beziehung	zur	Mutter	vermutlich	in	der	Gefahr	
gestanden,	in	die	Rolle	eines	Sündenbocks	gedrängt	zu	werden.	Trotz-
dem	sei	eine	gravierende	Einschränkung	der	Offenheit	des	Kindes	gegen-
über positiven Bindungserfahrungen nicht erkenntlich, insofern von den 
Bereitschaftspflegeeltern beschrieben werde, Lukas habe nach etwa fünf 
bis sechs Tagen begonnen, Kuschelstunden zu genießen und davon gar 
nicht	genug	bekommen	können.	Trotzdem	würden	seine	Erfahrungen	in	
ihm	nachwirken.	So	sei	den	Bereitschaftspflegeltern	aufgefallen,	dass	der	
Junge	manchmal	unvermutet	im	Spiel	eine	große	Zerstörungswut	an	den	
Tag	gelegt	habe.	In	einer	Situation	habe	Lukas	ein	Spielzeugauto	kaputt	
gemacht	und	sich	dabei	geschnitten.	Trotzdem	habe	er	sich	erst	versteckt	
und	sei	nicht	gelaufen	gekommen.	Insgesamt	wird	angenommen,	dass	es	
zwar	einige	Zeit	dauern	werde,	bis	Lukas	wirklich	Vertrauen	fasse.	Auch	
könne	es	sein,	dass	der	erneute	Wechsel	aus	der	Bereitschaftspflege	das	
Kind	zunächst	noch	mehr	irritiere.	Die	Probleme	würden	sich	aber	noch	
in einem Maß bewegen, das von gut vorbereiteten Pflegeeltern bewältigt 
werden	könne.	Allerdings	sollten	in	den	ersten	Monaten	wöchentliche	
Telefonate	zum	Verlauf	der	Bindungsentwicklung	erfolgen.	

•	 Bezüglich	besonderer Bedürfnisse im Bereich Pflege/medizinische Versorgung 
wurde von den Bereitschaftspflegeeltern angegeben, bis auf einige Tage zu 
Beginn sei Lukas sauber, auch wenn er manchmal noch etwas Hilfe auf 
der	Toilette	benötige.	Im	Hinblick	auf	gemeinsames	Essen,	die	Körper-
pflege, insbesondere das Zähneputzen sowie das An- und Ausziehen seien 
noch	viele	Hinweise	und	Ermahnungen	nötig,	denen	Lukas	aber,	mit	Aus-
nahme	des	Zähneputzens,	meist	folge.	Inwieweit	eine	aufwendige	Zahnbe-
handlung	erforderlich	sei,	sei	derzeit	noch	nicht	bekannt.	Insgesamt	könne	
aber	nicht	von	gravierend	erhöhten	Bedürfnissen	des	Kindes	im	Bereich	
Pflege	ausgegangen	werden.	

•	 Hinsichtlich	besonderer Bedürfnisse nach Erziehung und Anleitung wurde 
von den Bereitschaftspflegeeltern berichtet, dass Lukas, wenn er den 
Fernseher	ausschalten	solle	oder	im	Laden	etwas	nicht	bekomme,	zu	Wut-
anfällen	neige.	Er	schreie	und	tobe	dann,	wolle	zurück	zu	seiner	Mutter	
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und	habe	einmal	auch	mit	Gegenständen	geworfen.	Nach	einem	solchen	
Anfall	sei	er	teils	traurig,	teils	ängstlich.	Aufgrund	der	Schilderung	der	
Bereitschaftspflegeeltern	wird	von	den	Fachkräften	besprochen,	die	neuen	
Pflegeltern von Lukas müssten darauf vorbereitet werden, Wutanfällen 
des	Kindes	mit	einer	klaren,	aber	nicht	feindseligen	Haltung	zu	begegnen.	
Sie sollten auch darauf vorbereitet werden, danach von sich aus Lukas zu 
signalisieren,	dass	sie	weiter	für	ihn	da	seien.	Der	Verlauf	solle	dann	die	
ersten	drei	Monate	beobachtet	werden.	

•	 Im	Hinblick	auf	besondere Bedürfnisse von Lukas nach Förderung berichtete 
der	Kindergarten	nach	einer	Untersuchung	des	Kindes	durch	den	sonder-
pädagogischen Dienst, dass der Junge eine milde Sprachentwicklungsver-
zögerung	und	einen	deutlichen	feinmotorischen	Entwicklungsrückstand	
aufweise.	Es	werde	daher	ein	besonderer	Förderbedarf	im	Kindergarten	
empfohlen	sowie	Ergotherapie.	Vom	Pflegekinderdienst	wurde	auf	die-
ser	Grundlage	notiert,	die	neuen	Pflegeeltern	von	Lukas	sollten	gebeten	
werden, mit dem Kind häufig Bilderbücher anzuschauen und den Jungen 
erzählen	zu	lassen.	Weiterhin	müsse	Ergotherapie	begonnen	werden	und,	
im	Fall	eines	Kindergartenwechsels,	ein	Kindergarten	gesucht	werden,	bei	
dem	ein	Platz	für	ein	Kind	mit	besonderem	Förderbedarf	frei	sei.	

•	 Zuletzt	wurde	im	Rahmen	der	Erstellung	eines	Bedürfnisprofils	für	Lukas	
geprüft, ob besondere Anforderungen aus dem Kontakt zur Mutter des Kindes 
vorab	erkennbar	seien.	Dies	wurde	verneint,	da	Frau	F.	in	der	Vorgeschich-
te	keine	Neigung	zu	Gewalthandeln	gegenüber	Dritten	gezeigt	hatte,	die	
Unterbringung	mit	ihrer	Einwilligung	erfolge	und	die	Mutter	auch	keine	
bekannte	Persönlichkeitsstörung	aufweise.

Mittels	einer	von	ihnen	vertretenen	und,	wie	die	Forschung	zeigt,	gut	be-
gründeten Wertschätzung gegenüber der Hilfeform Pflegefamilie, der ein-
zelfallbezogenen	Einschätzung	von	Geeignetheit	und	Erforderlichkeit	dieser	
Unterbringungsform	sowie	der	Erfassung	eines	Profils	besonderer	Bedürfnisse	
eines	Kindes	vor	oder	während	dessen	Platzierung	leisten	Fachkräfte	einen	
wissens- und diagnostisch basierten Beitrag zur Anbahnung gelingender 
Pflegeverhältnisse.	Bei	der	tatsächlichen	Unterbringung	eines	bestimmten	
Kindes in einer bestimmten Pflegefamilie handelt es sich aber darüber hinaus 
unbestreitbar	um	ein	kommunikatives,	prozesshaftes	Geschehen	mit	sorge-
berechtigten	Eltern	und/oder	Vormund/Pfleger,	angehenden	Pflegeeltern	und	
angehendem	Pflegekind	als	wesentlichen	Beteiligten.	Die	inneren	Vorgänge	
aller Beteiligten sowie ihre wechselseitigen Reaktionen aufeinander weisen 
ein	hohes	Maß	an	Eigenständigkeit	und	Eigendynamik	auf.	Diese	teilweise	
Eigenständigkeit	ist	auch	sinnvoll.	Wenn	etwa	Sorgeberechtigte	und	Pfle-
geeltern	einen	Pflegevertrag	(vgl.	Kapitel	B.1.3)	miteinander	eingehen	oder	
das	Kind	zu	den	Pflegeeltern	zieht,	erhöht	es	die	Wahrscheinlichkeit	eines	
nachfolgend	konstruktiven	Miteinanders	bzw.	eines	gelingenden	Beziehungs-
aufbaus,	wenn	die	Betroffenen	sich	nicht	durch	die	Jugendhilfe	überredet,	
überrumpelt	oder	gezwungen	fühlen,	sondern	Offenheit	und	Bereitschaft,	es	
miteinander	zu	versuchen,	vorhanden	sind.	

Die Kehrseite der teilweisen Eigenständigkeit der Beteiligten ist es, dass auch 
fachlich überzeugende Platzierungsvorschläge eines Pflegekinderdienstes in 
manchen	Fällen	von	einer	Seite	abgelehnt	werden,	was	unter	Umständen	
von	Fachkräften	als	ärgerliche	zusätzliche	Arbeitserschwernis	wahrgenom-
men	wird.	Da	Ärger	als	spezifische	Gefühlsreaktion	auf	überwindbar	oder	
unnötig	scheinende	Hindernisse	bei	der	Erreichung	eines	Ziels	gilt,138 deutet 
eine	solche	Empfindung	mitunter	darauf	hin,	dass	Fachkräfte	sich	selbst	sehr	
unter	Erfolgsdruck	setzen.	So	oft	wie	möglich	einen	Raum	zu	lassen,	damit	
in	Frage	kommende	Pflegeeltern	und,	je	nach	Alter	bzw.	Sorgerechtssituation,	
angehende	Pflegekinder	bzw.	Herkunftseltern	ihre	Gedanken	und	Gefühle	
in	Bezug	auf	ein	Leben	des	Kindes	in	der	vorgeschlagenen	Familie	entfal-
ten	können,	ist	angesichts	eines	häufigen,	durch	Gefährdungssituationen	
bedingten Zeitdrucks und einem Mangel an alternativ vorzuschlagenden 
Pflegefamilien ein prekärer, aber trotzdem wertvoller qualitativer Aspekt der 
Vermittlungspraxis.	Reflexionsräume	für	angehende	Pflegeeltern,	Kinder	und	
Eltern	soweit	möglich	zu	wahren,	ändert	aber	nichts	daran,	dass	Fachkräfte	
den	Entscheidungs-	und	Vermittlungsprozess	durch	Beratung,	Begleitung	
und	strukturierende	Vorgaben	beeinflussen	und	beeinflussen	müssen.	Dies	
ergibt	sich	sowohl	aus	der	Beratungsrolle	der	Fachkräfte	gegenüber	dem	Kind	
und	den	Herkunftseltern	gemäß	§	36	Abs.	1	S.	1	SGB	VIII	sowie	gegenüber	
den	angehenden	Pflegeeltern	gemäß	§	37	Abs.	2	S.	1	SGB	VIII	als	auch	aus	
der	Steuerungsverantwortung	der	Fachkräfte	des	öffentlichen	Trägers	bei	der	
Aufstellung	eines	Hilfeplans	gemäß	§	36	Abs.	2	S.	2	SGB	VIII.	

Zu	der	Frage,	wie	der	Entscheidungs-	und	Vermittlungsprozess	von	Fachkräf-
ten	strukturiert	werden	kann	bzw.	sollte,	finden	sich	in	der	Literatur139 einige 
Empfehlungen.	Durchgängig	werden	zunächst	vorbereitende	Gespräche	mit	
potenziell	geeigneten	Pflegeeltern,	den	Herkunftseltern	sowie,	nach	Möglich-
keit, dem angehenden Pflegekind und erst nachfolgend erste Begegnungen 
vorgeschlagen,	die	dann	in	ein	Hilfeplangespräch	und	eine	Übersiedlung	des	
Kindes	zu	den	Pflegeltern	münden	können.	Die	Reihenfolge	der	vorbereiten-
den	Gespräche	wird	nur	in	den	Empfehlungen	des	Stadtjugendamtes	Lud-
wigshafen	(2003)	ausdrücklich	thematisiert.	Für	den	Fall,	dass	die	leiblichen	
Eltern	die	Unterbringung	des	Kindes	in	einer	Pflegefamilie	bereits	grundsätz-
lich	akzeptieren	bzw.	tolerieren,	wird	empfohlen,	zunächst	solange	Gespräche	
mit	möglichen	Pflegeeltern	zu	führen,	bis	sich	in	einem	Fall	Pflegelternbe-
werber	und	Jugendamt	für	persönliche	Kontakte	der	Bewerber	zum	Kind	
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138 Im Rahmen so genannter funktionaler oder funktionalistischer Theorien von Emotionen wird Ärger
die Funktion zugesprochen, Energien zu mobilisieren, um verstellt erscheinende, aber nicht
grundsätzlich als blockiert wahrgenommene Ziele doch noch zu erreichen bzw. um in sozialen
Aushandlungen den subjektiven Wert der Zielerreichung und die Bereitschaft des Einsatzes dafür zu
verdeutlichen (siehe etwa Stein/Trabasso 1992).
139 Analysiert wurden Empfehlungen des Stadtjugendamtes Ludwigshafen (2003), das »Handbuch für 
das Pflegekinderwesen in Sachsen-Anhalt« (Start gGmbh 2004) sowie weitere Praxishandbücher aus 
Niedersachsen und Bayern (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
2008; Zentrum Bayern Familie und Soziales 2009).

1.4  Der gemeinsame Entscheidungs- und Vermittlungsprozess in der Praxis

Empfehlungen zur Strukturierung des Entscheidungs- und Vermittlungsprozesses
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entscheiden.	Für	den	nächsten	Schritt	wird	dann	vorgeschlagen,	mit	den	
Herkunftseltern über die prinzipiell interessierten Pflegeeltern zu sprechen, 
bevor	erste	persönliche	Begegnungen	organisiert	werden.	Persönliche,	beglei-
tete Begegnungen der leiblichen Eltern mit den grundsätzlich interessierten 
Pflegeeltern	vor	ersten	Kontakten	zum	Kind	werden	in	allen	Praxisempfeh-
lungen	als	tendenziell	günstig	für	den	weiteren	Verlauf	angesehen.	Teilweise140 
wird, allerdings ohne nähere Erläuterung, darauf hingewiesen, dass solche 
Begegnungen	nicht	in	jedem	Fall	möglich	sind.141 Es findet sich aber auch 
der	Hinweis,	Kinder	möglichst	nicht	bei	Pflegeeltern	zu	platzieren,	die	ohne	
nachvollziehbaren	Grund	deutliche	Vorbehalte	gegen	eine	persönliche	Begeg-
nung	mit	den	leiblichen	Eltern	eines	Kindes	erkennen	lassen.142	Für	die	Kon-
taktanbahnung zwischen angehendem Pflegekind und angehenden Pflege- 
eltern werden durchgängig mehrere, anfänglich durch eine dem Kind ver-
traute Person begleitete, sich zeitlich allmählich ausweitende und jeweils 
nachzubesprechende	Kontakte	empfohlen.	Um	einen	allmählichen	Kon-
taktaufbau	zu	ermöglichen,	wird	teilweise	angeraten,	in	Krisensituationen,	
die eine Herausnahme des Kindes aus der Herkunftsfamilie erforderlich 
machen,	zunächst	nach	einer	Übergangsbetreuung	zu	suchen.143 Kriterien für 
den Abschluss der Kontaktanbahnung, den Wechsel des Kindes in die Pflege-
familie	und	die	Vervollständigung	der	Hilfeplanung	werden	nur	teilweise	ge-
nannt.	Mögliche	Kriterien	wären	etwa,	ob	ansatzweise	eine	emotionale	Basis	
zwischen Kind und Pflegeeltern entstanden ist, die Pflegeeltern ein positiv-re-
alistisches Anfangsbild vom Kind und seinen Bedürfnissen aufbauen konnten 

und für das Kind, die Pflegeeltern und gegebenenfalls die leiblichen Eltern 
ausreichend abgesprochen ist, was sich für das Kind mit dem Wechsel ver-
ändert	und	an	welchen	Stellen	Kontinuität	ermöglicht	bzw.	versucht	werden	
kann.144 

Die	vorliegenden	empirischen	Daten	zum	Verlauf	der	Vermittlung	deuten	
darauf	hin,	dass	die	in	den	Praxishandbüchern	enthaltenen	Empfehlungen	
zum	Vorgehen	nur	teilweise	Wirksamkeit	entfalten	bzw.	umgesetzt	werden	
können.	Dies	betrifft	etwa	die	Kontaktanbahnung	zum	Kind,	wobei	sich	
sowohl bei älteren145 wie neueren146 Befragungen von Pflegeeltern als auch in 
Aktenanalysen147	ein	Anteil	von	einem	Drittel	bis	zur	Hälfte	der	Fälle	findet,	
in	denen	auf	eine	Kontaktanbahnung	völlig	verzichtet	wurde.	Dass	dies	für	
das Erleben der Pflegeeltern bedeutsam ist, zeigt zumindest eine Studie,148 
in	der	mehr	als	ein	Viertel	der	Pflegeeltern	angab,	sie	hätten	die	Zeit	zum	
Kennenlernen	des	Kindes	als	nicht	ausreichend	empfunden.	Folgen	für	das	
Erleben	betroffener	Kinder	wurden	in	der	Bundesrepublik	bislang	nicht	an	
größeren	Gruppen	von	Kindern	untersucht.	Noch	einmal	deutlich	seltener	
scheinen	fachlich	begleitete	Treffen	zwischen	leiblichen	Eltern	und	Pflegeel-
tern vor der Platzierung des Kindes, wobei qualitative Interviews mit Pflege- 
und Herkunftseltern149	wie	Fragebogenerhebungen	von	Pflegeeltern150 darauf 
hindeuten,	dass	solche	Begegnungen	in	einer	deutlichen	Mehrheit	der	Fälle	
unterbleiben.	Insgesamt	wird	zumindest	aus	Sicht	von	etwa	40%	der	Pflegeel-
tern	ein	stark	verkürztes,	d.h.	auf	maximal	ein	Gespräch	reduziertes	Vermitt-
lungsverfahren151	oder	ein	nicht	gut	überschaubares	Vorgehen	der	Fachkräfte	
erkennbar.152 

Hintergründe und Auswirkungen dieser Situation sind bislang weitge-
hend	unklar.	So	liegen	etwa	keine	Informationen	dazu	vor,	inwieweit	die	in	
der	Fachdiskussion	erarbeiteten	und	in	den	vorliegenden	Praxishandbüchern	
formulierten	Empfehlungen	den	Fachkräften	überhaupt	bekannt	sind.	Eben-
so wenig ist bekannt, inwieweit eine länger ausgedehnte und fachlich stärker 
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140 So etwa Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008, S. 102); 
Zentrum Bayern Familie und Soziales (2009, S. 199). 
141 Mögliche Gründe hierfür könnten sein: Die Nichtverfügbarkeit der leiblichen Eltern oder ihre Weige-
rung, an einem solchen Gespräch teilzunehmen, ebenso eine aggressive Ablehnung der Fremdunterbrin-
gung. Die bloße Ablehnung der Fremdunterbringung durch Eltern, denen das Sorgerecht im Hinblick auf 
die Aufenthaltsbestimmung entzogen wurde, ist hingegen kein plausibler Grund, um gänzlich auf ein 
Kennenlerngespräch zu verzichten. Allerdings kann es in diesem Fall sinnvoll sein, Kontakte des Kindes 
zu den angehenden Pflegeeltern vorzuziehen, um eine ansonsten im Rahmen von Eltern-Kind Um-
gangskontakten mögliche negative Beeinflussung gegen die Pflegeeltern, die ohne bereits bestehende 
Beziehung des Kindes zu den Pflegeeltern besonders wirksam sein könnte, zu verhindern. 
142 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008, S. 102); Zentrum 
Bayern Familie und Soziales (2009, S. 199).
143 Start gGmbh (2004, S. 109).

144 Die vorgeschlagenen Kriterien orientieren sich an Leitfragen im »Handbuch für das Pflegekinder-
wesen in Sachsen-Anhalt« (Start gGmbh 2004 S. 98). Höhere Anforderungen an die Schwelle zur 
Beendigung der Kontaktanbahnung und der Platzierung des Kindes in der Pflegefamilie werden in den 
Empfehlungen des Stadtjugendamtes Ludwigshafen (2003 S. 125) formuliert. Dort wird gefordert, ein 
Kind könne erst dann in eine Pflegefamilie vermittelt werden, wenn es bereit und in der Lage sei, sich 
auf eine Bindung zur neuen Familie einzulassen, was unter anderem daran gekoppelt wird, das Kind 
dürfe keine Hoffnung mehr haben, zu den leiblichen Eltern zurückkehren zu können. Zumindest in aus-
ländischen Untersuchungen (Chapman/Christ 2008) hat sich jedoch gezeigt, dass die große Mehrzahl 
aller vom Alter her befragungsfähigen Pflegekinder zumindest im ersten Jahr der Unterbringung auf 
die Möglichkeit einer Rückführung hofft. Zudem scheint ein derart enger Konnex zwischen wahrge-
nommener Dauerhaftigkeit der Unterbringung und der Offenheit eines Kindes für neue Bindungen 
nicht gerechtfertigt. Da sich Bindungen aus alltäglichen Fürsorgeerfahrungen heraus entwickeln und 
Kinder mehrere Bindungen eingehen können, ist es keine Voraussetzung, dass Kinder von früheren 
Bindungspersonen Abstand nehmen und die Trennung von ihnen als endgültig akzeptieren. Es lässt sich 
allerdings empirisch zeigen, dass eine starke Beeinflussung des Kindes gegen die Unterbringung seitens 
früherer Bindungspersonen den Beziehungsaufbau in der Pflegefamilie im Mittel deutlich erschwert 
(Strijker/Knorth 2009).
145 Güthoff (1996, S. 46).
146 Rock/Moos/Müller (2008, S.135).
147 Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik/Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2003, S. 92).
148 Rock/Moos/Müller (2008, S. 136).
149 Z.B. Erzberger (2003, S. 177); Rock/Moos/Müller (2008, S. 185); vgl. auch Kapitel C.7.
150 Rock/Moos/Müller (2008, S.135).
151 Rock/Moos/Müller (2008, S.135).
152 Erzberger (2003, S. 159).



334 Die Entscheidung für die Unterbringung eines Kindes in einer Pflegefamilie 335 Die Entscheidung für die Unterbringung eines Kindes in einer Pflegefamilie

gestaltete	Vermittlungsphase	in	der	Fachbasis	als	wünschenswert	angesehen	
wird	bzw.	wie	häufig	die	Fachkräfte	begründete	Ausnahmen,	die	eine	kurze	
Vermittlungsphase	gestatten,	annehmen.153	Möglicherweise	ist	es	auch	eher	
ein	Mangel	an	Zeit	oder	an	Möglichkeit	zur	vorübergehenden	Unterbrin-
gung	von	Kindern,	der	Fachkräfte	von	länger	ausgedehnten,	stärker	fachlich	
gestalteten	Vermittlungsprozessen	abhält.	Vor	allem	aber	ist	auf	der	Befund-
ebene nicht klar, welchen zusätzlichen langfristigen Nutzen mehrere vorbe-
reitende	Gespräche	sowie	eine	allmähliche	Kontaktanbahnung	für	betroffene	
Pflegekinder	und	Pflegeverhältnisse	tatsächlich	mit	sich	bringen.	Studien,	die	
unmittelbar	geprüft	haben,	ob	und	wenn	ja,	wie	sich	Unterschiede	in	der	An-
zahl	der	Vorbereitungsgespräche	bzw.	der	Kontaktanbahnungstreffen	und	in	
ihrer	Gestaltung	auf	nachfolgende	Hilfeverläufe	auswirken,	scheinen	bislang	
nicht	vorzuliegen.	Es	gibt	aber	mindestens	zwei	indirekte	Hinweise	auf	den	
Nutzen	der	Vermittlungs-	und	Kontaktanbahnungsphase.	

Der erste Hinweis ergibt sich aus Studien,154	die	Verläufe	von	Pflegeverhält-
nissen	nach	einer	übergangsweisen	Unterbringung	mit	solchen	nach	einer	di-
rekten,	häufig	in	einer	Krisensituation	erfolgenden	Vermittlung	in	die	Pflege-
familie vergleichen, wobei unterstellt wird, dass bei übergangsweise an einem 
sicheren	Ort	platzierten	Kindern	mehr	Zeit	für	vorbereitende	Gespräche	und	
Kontaktanbahnung	bleibt.	Die	erkennbaren	Vorteile155 im Hinblick auf die 
Beständigkeit des Pflegeverhältnisses und eine geringere berichtete Belastung 
der	aufgenommenen	Kinder,	die	in	Ruhe	aus	einer	übergangsweisen	Unter-
bringung	heraus	vermittelt	werden,	können	als	Hinweis	auf	die	Bedeutung	
von	Vorbereitungsgesprächen	und	Kontaktanbahnung	verstanden	werden.	

Der	zweite	Hinweis	entstammt	amerikanischen	Studien,	in	denen	Effekte	
einer dort nicht vorgeschriebenen, aber im Rahmen von Modellversuchen156 
erprobten Beteiligung von Herkunfts- und Pflegeeltern an Entscheidungen 
über die Inpflegegabe oder einen Wechsel der Pflegestelle untersucht wurden 
und	ein	im	Mittel	stabilisierender	Effekt	von	Beteiligung	gefunden	wurde.	
Allerdings	wurden	Auswirkungen	einer	Beteiligung	im	Rahmen	der	Ver-
mittlung,	also	vor	der	Platzierung	des	Kindes,	nicht	gesondert	ausgewertet.	
Trotzdem ist es vor dem Hintergrund dieser Befunde plausibel, dass sich mit 
einer	guten	Beteiligung	und	Vorbereitung	tragfähigere	Lösungen	und	posi-
tivere	Beziehungsanfänge	gestalten	lassen.	

Die	Fachdiskussion	um	Vorbereitungsgespräche	mit	angehenden	Pflegeeltern	
im	Rahmen	der	Vermittlung	kreist	um	die	Frage,	welche	Informationen	über	
das Kind und seine leiblichen Eltern vor einer Platzierung an die potenziellen 
Pflegeeltern	weitergegeben	werden	sollten.	Dieser	Fokus	der	Diskussion	ist	
insofern verständlich, als in rückblickenden Befragungen157 eine substanzielle 
Minderheit	bis	die	Hälfte	der	Pflegeeltern	teilweise	oder	in	erheblichem	Um-
fang	fehlende	Informationen	über	das	aufgenommene	Pflegekind	beklagen.	
Teilweise wird darauf aufbauend in Ratgebern für Pflegeeltern behauptet, 
es	sei	in	Jugendämtern	»üblich«,	Pflegeeltern	nicht	über	das	»ganze	Ausmaß	
der	Problematik	des	Kindes	und	seiner	Familie«	zu	informieren.158 In anderen 
Ratgebern für Pflegeeltern wird allerdings eine eher besonnene Tonlage ge-
wählt.159	In	den	Praxisempfehlungen	für	Fachkräfte	scheint	unbestritten,	dass	
potenziell	geeignete	und	interessierte	Pflegeeltern	im	Vermittlungsprozess	so	
ausführlich informiert werden müssen, dass sie sich eine realistische Meinung 
über	die	Folgen	einer	Aufnahme	des	Kindes	in	ihre	Familie	bilden	können.	

Vor	dem	Hintergrund	einer	komplexen	Rechtslage160 wurden verschiedene 
Vorschläge	formuliert,	welche	Informationen	weitergegeben	werden	sollten.	
Übereinstimmung161 herrscht dabei insbesondere im Hinblick auf vorliegende 
Erkenntnisse	zu	Fähigkeiten,	Entwicklungsstand,	Einschränkungen	und	
Problemen des Kindes, seinen wichtigsten Beziehungen, seiner rechtlichen Si-
tuation	sowie	der	Haltung	und	Wünsche	bzw.	Befürchtungen	der	bisherigen	
Bezugspersonen	des	Kindes	im	Hinblick	auf	die	Inpflegegabe.	Weitgehend	
einheitlich	wird	auch	angeraten,	über	besondere,	für	das	Verständnis	des	
Erlebnishintergrundes des Kindes wichtige Problemlagen in der Herkunfts-
familie, den dort praktizierten Erziehungsstil sowie relevante Aspekte des 
bisherigen	Lebens	des	Kindes	zu	informieren.	Nur	vereinzelt	wird	dagegen	
bislang die Qualität der Informationsweitergabe an die Pflegeeltern zum 
Thema gemacht, obwohl Informationen, wie etwa das Kind habe in der Her-
kunftsfamilie Misshandlung erfahren, bereits zwei Beziehungsabbrüche erlebt 
oder weise einen Entwicklungsrückstand auf, für sich genommen eben nicht 
und schon gar nicht bei Laien ausreichen, um ein Bild von den Bedürfnissen 
des	Kindes	zu	vermitteln.	Dies	bedeutet	nicht,	dass	solche	Informationen	ver-
schwiegen	werden	sollen.	Aber	es	kommt	darauf	an,	dass	Fachkräfte	diagnos-
tische	Informationen	und	Informationen	zur	Vorgeschichte	in	Bedürfnisse	
des	Kindes	und	in	daraus	erwachsende	Fürsorge-	und	Erziehungsanforde-
rungen	übersetzen.	 

153 Dies kann durchaus auf einen nicht unerheblichen Teil der Fälle zutreffen. Beispielsweise machen 
Fachkräfte häufig die Erfahrung, dass sich angehende Pflegeeltern relativ rasch für ein vorgeschlagenes 
Kind entscheiden (z.B. Erzberger, 2003 S. 176) oder es kann sein, dass eine Kontaktanbahnung bei 
Säuglingen, die mehr als ein Zehntel der neu vermittelten Pflegeverhältnisse ausmachen, für überflüssig 
erachtet wird. 
154 Siehe beispielsweise Kumer/Friedlmayer/Braun (1988) sowie Nowacki/Ertmer (2002). 
155 Aus den angegebenen Häufigkeiten in den beiden Studien lässt sich ein moderat positiver Effekt 
(Nowacki/Ertmer: d=0,45) für die Beständigkeit des Pflegeverhältnisses und ein starker positiver Effekt 
(Kumer u.a.: d=0,69) für die wahrgenommene Belastung des Kindes in der Anfangsphase der Unterbrin-
gung berechnen. 
156 Siehe etwa DeMuro/Rideout (2002); Sheets u.a. (2009) oder Crea/Wildfire/Usher (2009). Eine 
kleinere experimentelle Studie (Berzin u.a. 2008) blieb jedoch ohne einen gegen den Zufall abgrenz-
baren positiven Befund. In die Richtung eines positiven Effektes von Vorbereitung und Beteiligung auf 
die Motivation von Pflegeeltern deuten Befunde von Rhodes/Orme/Buehler (2001). Einen stabilisie-
renden Effekt von Beteiligung auf die Bereitschaft von Herkunftseltern, die Platzierungsentscheidung 
mitzutragen und Vertrauen zu Fachkräften aufzubauen, fanden Arnold u.a. (2008) in einer Studie aus 
der Schweiz, wobei allerdings unklar bleibt, inwieweit anfänglich ablehnende Eltern durch Beteiligung-
sangebote tatsächlich für eine Mitarbeit gewonnen werden konnten.

157 Siehe etwa Erzberger (2003, S. 159) oder Rock/Moos/Müller (2008, S. 136). Der Befund einer teilwei-
se von Pflegeeltern als unzureichend empfundenen Information über das Kind, seine Geschichte und die 
Herkunftsfamilie findet sich auch in internationalen Studien (siehe etwa Buehler/Cox/Cuddeback 2003). 
158 Z.B. Ebli (2009, S.58). 
159 Z.B. Zwernemann (2007, S. 98). 
160 Für eine ausführliche Erläuterung siehe Kapitel B.1.7. Vor allem für Daten, die nicht ausdrücklich zum 
Zweck der Inpflegegabe erhoben wurden bzw. für deren Weitergabe kein ausdrückliches Einverständnis 
der Herkunftseltern vorliegt, ergeben sich für die Fachkräfte des Jugendamtes Beschränkungen, wonach 
die Datenweitergabe an ein Doppelkriterium gebunden ist, nämlich ob die Datenweitergabe der Auf-
gabenerfüllung des Jugendamtes (z.B. der Beratung und Unterstützung der Pflegeeltern) dient und den 
Erfolg der Hilfeleistung nicht in Frage stellt, d.h. etwa die Sorgeberechtigten nicht zur Rücknahme des 
Antrags auf Hilfe zur Erziehung bewegt. 
161 Start gGmbh (2004, S. 104); Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesund-
heit (2008, S. 101); Zentrum Bayern Familie und Soziales (2009, S. 198).

Welche Informationen über das Kind und seine Eltern sollten angehende Pflegeeltern erhalten?

C.1.4C.1.4
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Weitere in der Literatur vorgeschlagene Themen für Anbahnungsgespräche 
mit	interessierten	Pflegeeltern	betreffen	vor	allem	die	Reflexion	erster	Begeg-
nungen	mit	dem	Kind	bzw.	den	Herkunftseltern,	die	zumindest	vorläufige	
Klärung von Besuchsregelungen und Rückführungsperspektiven162 sowie das 
Nachdenken	über	vorhersehbare	Veränderungen	in	der	Pflegefamilie	durch	
eine	Aufnahme	des	Kindes.	

Vorbereitende	und	begleitende	Gespräche	mit	Kindern	während	der	Ver-
mittlungsphase	werden	bislang	fachlich	noch	kaum	ausreichend	diskutiert.	
Allerdings entwickelt sich in der sozialen Arbeit überhaupt erst allmählich 
eine	Fachdiskussion	zu	Gesprächen	mit	Kindern.163 Entsprechend gibt es etwa 
noch	keine	veröffentlichten	Vorschläge,	wie	Kindern	die	Hilfeform	»Pflegefa-
milie«	erklärt	werden	kann164 oder welche Informationen über eine eventuell 
geeignete	Pflegefamilie	Kinder	besonders	interessieren.165 Wiederholt wurde 
vorgeschlagen,	mit	Kindern	in	jedem	Fall	durchzusprechen,	was	in	ihrem	Le-
ben	erhalten	bleibt	und	was	sich	verändert	(z.B.	sie	wohnen	zwar	nicht	mehr	
bei	den	Eltern,	stattdessen	gibt	es	aber	Besuche).166 Weitgehende Einigkeit 
besteht	auch	darüber,	dass	von	Kindern,	aufgrund	häufig	vorhandener	Loyali-

tätsgefühle	gegenüber	den	Herkunftseltern	niemals	ohne	gravierenden	Grund	
eine verbal geäußerte Entscheidung für die Pflegefamilie verlangt werden 
sollte,	schon	gar	nicht	zu	Beginn	eines	Pflegeverhältnisses.	Stattdessen	kann	
das Einverständnis des Kindes eingeholt werden, es mit der Pflegefamilie zu 
versuchen	oder	bis	auf	weiteres	dort	zu	wohnen.	

Vorbereitende	Gespräche	mit	den	leiblichen	Eltern	eines	Kindes,	das	bereits	
in	einer	vorübergehenden	Unterbringung	oder	noch	bei	den	Eltern	lebt,	
finden	in	einer	Situation	statt,	in	der	viele	der	betroffenen	Eltern	heftige	Ge-
fühle	erleben,	die	von	Trennungsschmerz	und	Verlustängsten	gegenüber	dem	
Kind,	Wut	und	Traurigkeit	bis	hin	zum	sozialen	Gefühl	der	Scham	reichen	
(vgl.	C.7).	In	manchen	Fällen	mischen	sich	in	diese	belastenden	Gefühle	auch	
Gefühle	der	Erleichterung	und	Entlastung	bzw.	der	Hoffnung,	für	eine	gute	
Entwicklung	des	Kindes	in	der	Zukunft	werde	gesorgt.	Zumindest	in	Fällen,	
in	denen	die	Fremdunterbringung	unter	Druck	oder	aufgrund	einer	gericht-
lichen	Entscheidung	erfolgt,	ist	es	weiterhin	wahrscheinlich,	dass	die	Fach-
kraft	des	Jugendamtes	als	Vertretung	einer	Institution	gesehen	wird,	die	den	
Eltern	großen	Schmerz	und/oder	Unrecht	zufügt.	In	dieser	Situation	sollte	
jeder	Versuch	unterbleiben,	die	Eltern	nach	ihren	Gefühlen	zu	fragen	oder	im	
Hinblick	auf	die	Bewältigung	ihrer	Gefühle	zu	beraten.	Stattdessen	sollten	
Fachkräfte	geäußerte	belastende	Gefühle,	soweit	möglich,	anhören	und	an-
erkennen	und	auf	Vorwürfe	möglichst	wenig	reagieren.167	Gefühle	der	Ent-
lastung	können,	wenn	sie	von	den	Eltern	benannt	werden,	bestärkt	werden.	
Der	Aufbau	einer	Vertrauensbeziehung	ist	zum	Zeitpunkt	der	Vermittlung	
eines	Kindes	in	die	Pflegefamilie	meist	kein	realistisches	Ziel.	Allenfalls	kön-
nen	Grundlagen	gelegt	werden,	die	mitunter	langfristig	in	ein	Vertrauensver-
hältnis	münden.	Solche	Grundlagen	beinhalten	den	für	die	Eltern	erkennbar	
ernsthaften	Versuch,	sie	über	die	vorgeschlagene	oder	ausgewählte	Pflegefa-
milie	und	die	anzuratende	oder	gerichtlich	beschlossene	Verteilung	von	Rech-
ten und Pflichten zu informieren und, soweit erforderlich, ihr Einverständnis 
einzuholen.	Möglich	ist	es	weiterhin,	beschränkte	gemeinsame	Interessen	
in	Bezug	auf	das	Kind	vorzuschlagen	(z.B.	»Wir	sind	uns	zwar	nicht	einig,	
ob	die	Fremdunterbringung	jetzt	sein	muss,	aber	vielleicht	stimmen	Sie	mit	
mir überein, dass der Wechsel in die Pflegefamilie für ihr Kind so wenig 
belastend	wie	möglich	sein	soll.«).	Sofern	aus	Sicht	der	Fachkräfte	eine	Rück-
kehroption	besteht,	kann	es	Eltern	die	Mitwirkung	am	Vermittlungsprozess	
erleichtern,168 wenn die vor einer Rückführung stehenden Anforderungen 
bereits	vor	der	Platzierung	besprochen	werden.169	In	anderen	Fällen	können	
Fachkräfte,	sofern	die	Eltern	sich	nicht	vom	Kind	zurückziehen	wollen,	aus	

162 Da Pflegeeltern verständlicherweise häufig möglichst eindeutige Absprachen anstreben und es in der 
Ratgeberliteratur für Pflegeeltern teilweise auch empfohlen wird auf »ganz klaren« Vereinbarungen mit 
dem Jugendamt zu bestehen, darf der Hinweis nicht vergessen werden, dass über Umgangsregelungen 
und den Aufenthalt eines Kindes in strittigen Fällen das Gericht entscheidet, das nicht an Vereinba-
rungen zwischen Pflegeeltern und Jugendamt gebunden ist. 
163 Eine Reihe von Veröffentlichungen zu Gesprächen mit Kindern stellen nicht-beeinflussende Formen 
der Befragung von Kindern zu belastenden Erlebnissen in den Mittelpunkt (z.B. Poole/Lamb 1998; 
Lamb/Hershkowitz/Orbach 2008). Mittlerweile sind aber auch einige Bücher erschienen, die Beratungs-
gespräche oder Gespräche, die der Information und Partizipation von Kindern dienen, in den Vorder-
grund rücken. Siehe etwa Jones (2003), McLeod (2008) und Delfos (2009); vgl. auch C.6. 
164 Bei Kindergartenkindern wäre unter Umständen die Erklärung möglich: »Weißt du, alle Kinder 
haben ja eine Mama (und einen Papa). Manchmal kann sich eine Mama aber nicht richtig um das Kind 
kümmern (Oder: Manchmal kann ein Kind aber nicht bei der Mama wohnen). So ist das bei dir. Dann 
bekommt das Kind eine zweite Mama (und einen zweiten Papa). Da kann es wohnen. Das ist dann 
die Pflegefamilie.« Bei älteren Kindern ist es sinnvoll zunächst das Vorverständnis des Kindes von den 
Gründen der Fremdunterbringung und den prinzipiell zur Verfügung stehenden Hilfen abzufragen. Bei 
der Erläuterung, was unter einer Pflegefamilie zu verstehen ist, kann im Verhältnis zu jüngeren Kindern 
mehr auf die Seite des inneren Erlebens und die Unterschiedlichkeit von Pflegefamilien eingegangen 
werden. Eine Formulierung könnte beispielsweise lauten: »Weil Du jetzt nicht zu Hause wohnen kannst, 
möchten wir Dir vorschlagen, dass sich jetzt Pflegeeltern um dich kümmern. Du kannst die Pflegeeltern 
natürlich zunächst kennen lernen. Am Anfang ist es für die meisten Kinder ein bisschen komisch, in ei-
ner fremden Familie zu wohnen. Deshalb sollen sich die Kinder das zuerst einmal anschauen. Nach einer 
Zeit überlegen wir dann gemeinsam, ob das eine gute Idee ist, in der Pflegefamilie zu wohnen oder eine 
nicht so gut Idee.« 
165 Im »Handbuch für das Pflegekinderwesen in Sachsen-Anhalt« (Start gGmbh 2004, S. 100) wird etwa, 
allerdings ohne Altersdifferenzierung, empfohlen mit Kindern über die konkreten Lebensumstände 
(Wohnung, Auto), insbesondere für das Kind selbst (Zimmer, eigenes Bett, Schule, Taschengeld), die 
Zusammensetzung der Pflegefamilie, einschließlich dort lebender Haustiere, die Person der Pflegeltern 
(Aussehen, Beruf, Alter), Interessen und Aktivitäten der Familie und Erfahrungen noch oder früher in der 
Familie lebender Kinder zu informieren.
166 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008, S. 99); Zentrum 
Bayern Familie und Soziales (2009, S. 196).

167 Ebenso Mennen/O’Keefe (2005).
168 Ebenso Zentrum Bayern Familie und Soziales (2009, S. 196)
169 z.B.: »In manchen Fällen ist die Fremdunterbringung auch eine Chance für die Eltern. Wenn sich die 
Eltern ernsthaft um sich selbst und um ihre Probleme kümmern, kann das Kind anschließend gut wieder 
bei ihnen leben. In ihrem Fall wäre dafür aus meiner Sicht Folgendes erforderlich. Was meinen Sie 
dazu?«

C.1.4C.1.4

Vorbereitende und begleitende Gespräche mit Kindern
Vorbereitende Gespräche mit den Herkunftseltern
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ihrer Erfahrung berichten, dass das innere Bild von den leiblichen Eltern und 
der	Kontakt	zu	ihnen	auch	für	Kinder,	die	dauerhaft	in	einer	anderen	Familie	
leben,	wichtig	ist.170 

Die	Gestaltung	der	ersten	persönlichen	Kontakte	zwischen	Kind	und	in	
Frage	kommenden	Pflegeeltern	hat	in	der	Fachdiskussion	bislang	noch	wenig	
Aufmerksamkeit	erfahren.	Empfohlen171 wird, das Kind zumindest anfäng-
lich durch eine vertraute Person zu begleiten, um emotionale Sicherheit zu 
gewährleisten,	d.h.	eine	zwar	zuständige,	dem	Kind	aber	noch	nicht	vertraute	
Fachkraft	kann	diese	Aufgabe	zunächst	meist	nicht	erfüllen,	da	sie	eben	
noch	keine	emotionale	Sicherheit	vermitteln	kann	(vgl.	C.6).	Die	Begleitung	
durch eine erwachsene Person ist auch deshalb sinnvoll, um nicht alle Auf-
merksamkeit von Anfang an auf das Kind zu konzentrieren, was sich unsicher 
fühlenden	Kindern	häufig	unangenehm	wäre.	Erwachsene	sollten	zunächst	
davon	ausgehen,	dass	sie	das	Treffen	durch	Vorschläge	strukturieren	müssen.	
Wenn aber vom Kind Ideen oder Wünsche geäußert werden, ist es sinnvoll, 
darauf	positiv	bzw.	verständnisvoll	einzugehen.	Die	begleitende	Person	kann	
zu	Beginn	des	Kontaktes	eine	aktivere	Rolle	einnehmen,	sich	aber	im	Verlauf	
des	Spiels	oder	Gesprächs	zurücknehmen.	Da	Kinder	Gespräche	mit	Erwach-
senen, noch dazu zu schwierigen Themen, vielfach als verunsichernd erleben, 
sollte	beim	Treffen	nicht	nur	geredet	werden.	Unter	Umständen	kann	dem	
Kind erklärt werden, dass es beim Kennenlernen von Kindern und Pflegeel-
tern	immer	eine	»Spielzeit«	und	eine	»Redezeit«	gibt.	Wenn	dem	Kind	in	der	
»Redezeit«	Fragen	gestellt	werden,	sollten	hierfür	Themen	ausgewählt	werden,	
zu denen das Kind auch wirklich etwas sagen kann, also etwa Lieblingsspiele, 
Musik	oder	Fernsehsendungen.	Ansonsten	kann	die	Redezeit	dafür	genutzt	
werden,	dass	sich	die	Pflegeeltern	beispielsweise	mit	einem	kurzen	Fotoalbum	
vorstellen	und	Fragen	besprochen	werden,	»die	andere	Kinder	bei	Kennen-
lerntreffen	schon	interessiert	haben«.	Da	es	für	Kinder	häufig	schwierig	ist,	
Gefühle,	zumal	gemischte	Gefühle,	in	Worte	zu	kleiden,	kann	es	sinnvoll	
sein,	in	der	Nachbesprechung	verschiedene	Alternativen,	die	der	Fachkraft	
von	anderen	Kindern	nach	Kennenlerntreffen	bekannt	sind,	zu	formulieren	
und	dann	zu	fragen,	was	für	das	Kind	eher	und	was	weniger	stimmt.	In	den	
Praxishandbüchern	zur	Pflegekinderhilfe	werden	Fachkräfte	noch	durchgän-
gig	ermutigt,	sich,	nach	Möglichkeit,	die	Zeit	für	mehrere	Begegnungen	zu	
nehmen	und	diese	an	neutralen	Orten	durchzuführen.	Es	kann	aber	sein,	
dass	Kinder	durch	Äußerungen	oder	ihr	Verhalten	signalisieren,	dass	sie	eine	
rasche	Entscheidung	benötigen,	da	eine	verlängerte	Zeit	der	Ungewissheit	als	
zu	belastend	empfunden	wird.	Bei	Kindern,	die	sich	bereits	in	Fremdunter-
bringung	befinden,	können	Treffen	im	vertrauten	Lebensraum	des	Kindes	

durchgeführt werden, ansonsten sind anfänglich neutrale Räumlichkeiten zu 
bevorzugen, bevor ein erster Besuch bei den angehenden Pflegeeltern durch-
geführt	werden	kann.	

In	der	Fachdiskussion	werden	mehrere	mögliche	Strategien	erörtert,	die	
das	Ziel	verfolgen,	Kindern	die	Vermittlung	in	eine	Pflegefamilie	und	die	
Eingewöhnung	dort	zu	erleichtern,	die	eingehendere,	kritische	Erörterung	
verdienen.	Zu	diesen	Strategien	zählen:	
•	 Ein	scheinbar	zufälliges,	in	Wirklichkeit	aber	arrangiertes	Kennnenlernen	
 der Pflegeeltern; 
•	 eine	getrennte	Platzierung	von	Geschwistern,	zumindest	wenn	die	

Herausnahme	aus	der	Herkunftsfamilie	nach	Gefährdungsereignissen	
erfolgen musste; 

•	 ein	Umgangsausschluss	in	den	ersten	Wochen	nach	dem	Einzug	eines	
	 Kindes	in	der	Pflegefamilie.	

Ausgehend	von	dem	Gedanken,	Kinder	mit	Gefährdungserfahrungen	in	der	
Vorgeschichte	könnten	Personen	in	einer	Elternrolle	als	bedrohlich	erleben	
und sich daher nicht auf eine Kontaktanbahnung mit Pflegeeltern einlas-
sen,	haben	Nienstedt/Westermann	(2007)	ein	Vorgehen	entwickelt,	bei	dem	
Kindern Pflegeeltern scheinbar zufällig begegnen, anfänglich nur als Be-
kannte vorgestellt werden und dann Interesse an weiteren Kontakten zum 
Kind	zeigen.	Es	bleibt	aber	dem	Kind	überlassen,	von	sich	aus	weitergehende	
Kontaktwünsche bis hin zu Besuchen und einem Einzug bei den Pflegeel-
tern	zu	entwickeln.	Neben	zwei	Fallbeschreibungen172 liegen derzeit keine 
Befunde	zu	Ergebnissen	eines	solchen	Vorgehens	vor.	Auch	ist	nicht	bekannt,	
wie	häufig	ein	derartiges	Vorgehen	in	der	deutschen	Pflegekinderhilfe	zum	
Einsatz	kommt.	Ein	therapeutischer	Nutzen	eines	solchen	Vorgehens	ist	in	
Einzelfällen	nicht	auszuschließen.	International	vorliegende	Längsschnittstu-
dien173 zu Prozessen der Beziehungsentwicklung in Pflegefamilien deuten aber 
nicht darauf hin, dass kindliche Befürchtungen im Hinblick auf eine Wieder-
holung negativer Erfahrungen in der Herkunftsfamilie den Aufbau positiver 
Vertrauensbeziehungen	zu	feinfühligen	Pflegeeltern	nachhaltig	und	regelhaft	
behindern	könnten.	Daher	kann	ein	solches	Vorgehen,	das	das	Risiko	birgt,	
dass Kinder sich im Nachhinein getäuscht fühlen oder zu zurückhaltend 
sind, um weitergehende Kontaktwünsche zu äußern, nicht als regelhaftes 
Vorgehen	empfohlen	werden.	

Eine	intensive,	teilweise	emotional	geführte	Fachdiskussion	hat	sich	um	die	
Frage	einer	gemeinsamen	oder	getrennten	Unterbringung	von	Geschwistern,	
die	zum	selben	Zeitpunkt	die	Herkunftsfamilie	verlassen	müssen,	entwickelt.	
Im	Hinblick	auf	die	Eingewöhnung	in	der	Pflegefamilie,	den	Beziehungsauf-

170 z.B.: »Es ist zwar kein Trost, aber aus meiner Erfahrung möchte ich Ihnen sagen: Auch für Kinder, die 
in einer guten Pflegefamilie leben, ist es wichtig, dass sie eine leibliche Mutter haben, die sie liebt und 
die sie besucht.« 
171 Start gGmbh (2004, S. 96); Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesund-
heit (2008, S.101); Zentrum Bayern Familie und Soziales (2009, S. 199).

C.1.4C.1.4

Die Gestaltung der ersten Kontakte zwischen Kind und Pflegeeltern

Sind verdeckte Formen der Kontaktanbahnung zwischen Kindern und Pflegeeltern angemessen?

Sollen leibliche Geschwister gemeinsam untergebracht werden?

172 Nienstedt/Westermann (2007, S. 296ff.)
173 Siehe etwa Beek/Schofield (2004); Sinclair u.a. (2005); Chapman/Christ (2008).
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bau und den weiteren Entwicklungsverlauf gibt es in der deutschen Pflege-
kinderhilfe sowohl Stimmen, die eine regelhafte Trennung anraten,174 als auch 
Stimmen,	die	im	Gegenteil	eine	gemeinsame	Unterbringung	als	in	den	mei-
sten	Fällen	fachlich	anstrebenswerte	Lösung	empfehlen.175 Rechtlich scheint 
eine	gemeinsame	Vermittlung	von	Geschwisterkindern	vorzugswürdig,	je-
doch	können	im	Einzelfall	durchgreifende	kindeswohlbezogene	Gründe	auch	
eine	Trennung	rechtfertigen.176	In	der	Praxis	der	deutschen	Pflegekinderhilfe	
scheinen	Geschwisterpaaren	bzw.	-gruppen	in	einer	substanziellen	Minderheit	
von	etwa	30%	der	Fälle	gemeinsam	in	einer	Pflegefamilie	untergebracht	zu	
werden.177	Da	in	der	zugrunde	gelegten	Untersuchung	der	gemeinsame	oder	
unterschiedliche	Zeitpunkt	der	Fremdunterbringung	der	Geschwister	nicht	
berücksichtigt	werden	konnte,	wird	vermutlich	die	Anzahl	der	Fälle	unter-
schätzt,	in	denen	sich	die	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe	bei	gleichzeitig	aus	
der	Familie	herausgenommenen	Kindern	erfolgreich	um	eine	gemeinsame	
Unterbringung	bemüht	haben.	Im	Rahmen	der	DJI-Fallerhebung	wurde	die	
Belastung	durch	Verhaltensauffälligkeiten	und	die	eingeschätzte	Integration	
in	der	Pflegefamilie	für	vier	Gruppen	von	Kindern	verglichen:	
•	 »doppelte«	Einzelkinder,	d.h.	Kinder,	die	ohne	andere	Kinder	in	der	
	 Pflegefamilie	leben	und	die	auch	keine	Geschwister	haben	(n=44);	
•	 Kinder,	die	mit	mindestens	einem	Geschwisterkind	in	der	Pflegefamilie	
	 leben	(n=101);	
•	 Kinder,	die	von	allen	Geschwistern	getrennt	sind	und	ohne	andere	Kinder	
	 in	der	Pflegefamilie	leben	(n=50);	
•	 Kinder,	die	von	allen	Geschwistern	getrennt	sind,	aber	mit	anderen	
	 Kindern	in	der	Pflegefamilie	leben	(n=203).	

Unter	statistischer	Kontrolle	des	Alters	zeigten	Kinder,	die	mit	Geschwistern	
in	der	Pflegefamilie	lebten,	die	geringste	Belastung	durch	Verhaltensauffällig-
keiten.178	Allerdings	waren	die	Unterschiede	zu	den	anderen	Gruppen	nicht	
gegen	den	Zufall	abgrenzbar,	wurden	also	nicht	statistisch	signifikant.	Auch	
bei der eingeschätzten Integration in die Pflegefamilie ergaben sich keine 
statistisch	bedeutsamen	Gruppenunterschiede,	wenngleich	die	eingeschätzte	
Integration	der	mit	Geschwistern	untergebrachten	Kinder	etwas	höher	lag	als	
die	der	von	allen	Geschwistern	getrennten	Kinder.	Wurde	die	Analyse	auf	
Kinder	beschränkt,	bei	denen	eine	Kindeswohlgefährdung	zur	Fremdunter-

bringung	geführt	hatte,	so	änderte	sich	das	Befundbild	nicht	wesentlich.179 
Die	Ergebnisse	der	DJI-Fallerhebung	geben	damit	keinen	Anhalt	für	eine	aus	
psychologischen	Gründen	generell	erforderliche	Geschwistertrennung.	Solche	
Hinweise ergeben sich auch nicht aus der internationalen, allerdings nicht 
sehr	umfangreichen	Befundlage.180 

Geschwistertrennungen	als	im	Regelfall	fachlich	zu	bevorzugender	
Option	sind	daher	zurückzuweisen.	Dies	schließt	allerdings	nicht	aus,	
dass	es	Fallkonstellationen	gibt,	in	denen	eine	Geschwistertrennung	an-
zuraten	sein	könnte.	Ein	gutes	Beispiel	hierfür	bietet	eine	amerikanische	
Längsschnittstudie,181 in der bei gemeinsam platzierten Kindern positive 
Geschwisterbeziehungen	einen	Vorteil	für	die	weitere	Entwicklung	und	kon-
fliktreiche	Geschwisterbeziehungen	eher	einen	Nachteil	boten.	Im	Verhalten	
zu Beginn der Platzierung sehr belastete Kinder konnten häufiger zu einer 
positiven	Verhaltensanpassung	finden,	wenn	sie	im	Verlauf	von	Geschwistern	
getrennt	wurden.	Im	Verhalten	anfänglich	wenig	auffällige	Kinder	litten	
hingegen	eher	unter	einer	Geschwistertrennung	und	erschienen	nachfolgend	
stärker	problembelastet.	Vor	dem	Hintergrund	solcher	Befunde	lassen	sich	
einige	Vermutungen	äußern,	unter	welchen	Umständen	eine	Geschwister-
trennung	vertretbar	sein	kann.	Dies	betrifft	Kinder	mit	ausgeprägten	Ver-
haltenstörungen,	sehr	konfliktträchtiger	oder	von	erheblichen	Übergriffen	
gekennzeichneter	Beziehung	zueinander	sowie	Geschwister,	die	aufgrund	
der	Vorgeschichte	keine	gefestigte	Beziehung	zueinander	aufbauen	konnten.	
Für	die	fachliche	Vorgehensweise	bedeutet	dies,	dass	im	Rahmen	der	Vorbe-
reitung	der	Fremdunterbringung	mit	Erwachsenen	und	Kindern	gesprochen	
werden	muss,	welche	Beziehung	gleichzeitig	fremdunterzubringende	Ge-
schwister	bislang	zueinander	gepflegt	haben.	

Eine	letzte,	von	keinem	der	Praxishandbücher	empfohlene,	in	der	Praxis	aber	
gleichwohl	vorfindbare	Strategie	betrifft	einen	vorübergehenden	Ausschluss	
von	Besuchskontakten	unmittelbar	nach	der	Vermittlungsphase,	also	in	den	
ersten	Wochen	der	Unterbringung	des	Kindes	in	der	Pflegefamilie.	Da	die	
Pflegeeltern zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Bindungspersonen für das 
Kind	fungieren	können,	ist	nachvollziehbar,	dass	die	durch	Besuchskontakte	
nahezu	regelhaft	ausgelöste	Irritation	und	Belastung	des	Kindes	zu	diesem	
Zeitpunkt noch nicht sehr gut von den Pflegeeltern aufgefangen werden 
kann.	Bei	einer	längeren	Beunruhigung	des	Kindes	nach	Besuchskontakten	
entsteht daher von außen leicht der Eindruck einer insgesamt ungünstigen 
Wirkung	von	Besuchen.	Unter	Berufung	auf	ähnliche	Erfahrungen	wur-

174 Z.B. Nienstedt/Westermann (2007, S. 348).
175 Z.B. Wiemann (2009, S. 184ff.).
176 Völker/Eisenbeis/Düpré (2007).
177 In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007) wurde nach Geschwisterkindern in der Herkunftsfamilie und 
in Fremdunterbringung gefragt. Von etwa 460 Kindern liegen vollständige Daten vor, wobei 101 Kinder 
mit einem Geschwisterkind in der Pflegefamilie lebten und 253 Kinder Geschwister in Fremdunterbrin-
gung hatten, aber mit keinem davon zusammen lebten. 
178 Die Rohdaten der CBCL-Gesamtbelastung durch Verhaltensprobleme lagen für die Gruppe 2 bei 25,1, 
für Gruppe 1 bei 27,2, für Gruppe 3 bei 28,3 und bei Gruppe 4 bei 31,0 Belastungspunkten. Die Proz-
entzahl der als klinisch auffällig oder grenzwertig auffällig einzustufenden Kinder lag in den Gruppen 1 
und 2 bei 22%, in der Gruppe 3 bei 29% und in der Gruppe 4 bei 31%. 

179 Auch bei einer Beschränkung auf Kinder, die nach Gefährdungserlebnissen untergebracht werden 
mussten, ergaben sich keine signifikanten Gruppenunterschiede. Deskriptiv wiesen »doppelte Einzel-
kinder« nun vor mit Geschwistern platzierten Kindern und den beiden Gruppen der von allen Geschwi-
stern getrennten Kinder, die geringste Belastung mit Verhaltensproblemen auf. Bei der eingeschätzten 
Integration in die Pflegefamilie lagen die Werte für allein in der Pflegefamilie und mit Geschwistern plat-
zierte Kinder kaum auseinander, während von allen Geschwistern getrennte, aber mit anderen Kindern 
in der Pflegefamilie lebende Kinder eine etwas geringer eingeschätzte Integration aufwiesen.
180 Für Forschungsübersichten siehe Hegar (2005), Washington (2007).
181 Linares u.a. (2007).
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den noch vor einiger Zeit Besuche von Eltern bei Kindern im Krankenhaus 
untersagt, da dies die Kinder nur belaste. Das Abrücken von dieser Praxis 
wurde durch den Aufschwung der Bindungsforschung eingeleitet, in deren 
Rahmen argumentiert wurde, das Verbot von Besuchen im Krankenhaus 
führe bei Kindern zu einem insgesamt schädlichen Gefühl, von den Bin-
dungspersonen im Stich gelassen zu werden und gebe den Anstoß für Ablö-
sungsphänomene. Entsprechend ist auch bei Pflegekindern zu vermuten, dass 
eine Kontaktunterbrechung in der Phase nach der Platzierung weniger die 
Funktion hat, den Bindungsaufbau zu den Pflegeeltern zu fördern, als viel-
mehr auf eine Ablösung des Kindes von den leiblichen Eltern zielt, die jedoch 
keine Voraussetzung für den Bindungsaufbau zu den Pflegeeltern darstellt,182 
solange die Herkunftseltern die Zuneigung, Loyalität und in manchen Fäl-
len auch die Furcht des Kindes vor Ablehnung bzw. Bestrafung nicht dazu 
nutzen, die Eingewöhnung des Kindes in die Pflegefamilie zu untergraben. 
Einzelfallbezogen kann die Kindeswohldienlichkeit einer vorübergehenden 
Unterbrechung von Besuchskontakten vor allem dann begründet werden, 
wenn Eltern durch ihre Haltung bzw. ihr Verhalten deutlich gemacht haben, 
dass sie willens sind, die für den Hilfeerfolg notwendige Eingewöhnung des 
Kindes in die Pflegefamilie zu behindern. Nehmen Eltern dagegen gegenüber 
der Eingewöhnung des Kindes in die Pflegefamilie eine konstruktive Haltung 
ein, können Besuchskontakte auch in dieser Zeit unterstützend wirken.183 

Der Fachdiskussion ist deutlich anzumerken, dass nach Wegen gesucht 
wird, um Kindern einen möglichst guten Start in Pflegeverhältnisse zu er-
möglichen. Neben der Bedeutung einer bindungsorientierten Schulung und 
gegebenenfalls Begleitung der Pflegeeltern sowie der fachkundigen Gestal-
tung der Vermittlungs- und Anbahnungsphase kann es dabei hilfreich sein, 
auf den Rat von Kindern zu hören, die solche Situationen bereits durchlebt 
haben. Mehrere Studien haben sich in der letzten Zeit dieser Thematik 
angenommen.184 Der Rat befragter Kind geht dabei dahin, anfänglich mit 
einfachen und wenigen Regeln und Erläuterungen für Übersicht und Ori-
entierung zu sorgen, mit Begrüßungsritualen eine Atmosphäre des Will-
kommen-Seins zu schaffen und durch gemeinsame Aktivitäten anstelle von 
Gesprächen eine gemeinsame Erfahrungsbasis zu schaffen.

182 Für eine Forschungsübersicht siehe B.3.2.
183 Um eine solche konstruktive Haltung zu entwickeln, brauchen Eltern möglicherweise gute Unterstüt-
zung und Beratung, sie kann nicht in jedem Fall einfach vorausgesetzt werden, vgl. C.7.
184 Vergleiche Shinkfield (2007); Mitchell u.a. (in press), siehe auch Kapitel C.6.1.
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C.2  Perspektivklärung und Vermeidung von Abbrüchen 
 von Pflegeverhältnissen
 Heinz Kindler

Vollzeitpflegeverhältnisse	nach	§	33	SGB	VIII	sollen	nach	dem	Wortlaut	des	
Gesetzes	entweder zeitlich befristet oder	auf	Dauer	hin	angelegt	sein.1 Der 
Entscheidungsprozess für eine dieser beiden Alternativen wird hier als Per-
spektivklärung	bezeichnet.	Perspektivklärung	umfasst	einen	Prozess	der	Mei-
nungsbildung	auf	Seiten	der	Fachkräfte,	aber	auch	einen	kommunikativen	
Prozess,	der	Kind,	Eltern	und	Pflegeeltern	des	Kindes	einschließt.	In	einem	
ersten	Abschnitt	dieses	Kapitels	(C.2.1)	wird	die	Befundlage	zur	Bedeutung	
von Kontinuität im Lebensmittelpunkt2 und geklärten Zukunftsperspektiven 
für	Kinder	erörtert.	Ebenfalls	diskutiert	wird	in	diesem	Zusammenhang,	
inwieweit empirische Befunde dafür vorliegen, nach denen durch eine fach-
lich gestaltete Perspektivklärung belegbar mehr Kontinuität im Lebens-
mittelpunkt	von	Pflegekindern	erreicht	werden	kann.	Im	nachfolgenden	
Unterkapitel	(C.2.2)	stehen	dann	Befunde	und	Vorschläge	zu	fachlichen	Vor-
gehensweisen	bei	der	Perspektivplanung	im	Einzelfall	im	Mittelpunkt.	Das	
abschließende	Unterkapitel	(C.2.3)	weitet	die	Perspektive	noch	einmal	aus.	
Über	Planungsprozesse	hinausgehend	wird	die	Befundlage	zu	Ursachen	von	
Diskontinuitäten und Abbrüchen im Leben von Pflegekindern zusammenge-
fasst	und	auf	die	Konsequenzen	für	die	Einzelfallarbeit	hin	untersucht.

Perspektivklärung	soll	die	Chancen	von	Pflegekindern	auf	eine	kindeswohl-
dienliche	und	zugleich	Grundrechte	wahrende	Kontinuität	ihres	Lebensmit-
telpunktes	während	der	Jahre	des	Aufwachsens	erhöhen.3 Die Begründbarkeit 
von Perspektivplanung als fachlicher Strategie bei Pflegekindern hängt an 
zwei	Grundannahmen:	

2.1  Bedeutung von Kontinuität und geklärten Perspektiven für die Entwicklung 
 von Pflegekindern – macht Perspektivklärung Sinn?

C.2.1

C.2
Perspektivklärung und Vermeidung 
von Abbrüchen von Pflegeverhältnissen

2.1 Bedeutung von Kontinuität und geklärten Perspektiven für die
 Entwicklung von Pflegekindern – macht Perspektivklärung Sinn? 345

2.2  Vorgehensweisen bei der Perspektivklärung im Einzelfall 359

2.3  Vermeidung von Abbrüchen 367

C.2

Heinz Kindler

1 § 33 Satz 1 SGB VIII: »Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwick-
lungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglich-
keiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen 
in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebens-
form bieten.« 
2 Über die in diesem Kapitel im Vordergrund stehende Thematik der Kontinuität im Lebensmittelpunkt 
hinaus ergeben sich in der Pflegekinderhilfe häufig Umgangsfragen, die die Gestaltung von Kontinuität 
in nicht-alltäglichen Kontakten zu Eltern, Geschwistern und anderen Bezugspersonen betreffen. Diese 
Fragen werden in Kapitel C.8, C.10.2, C.10.3 diskutiert. 
3 Vgl. Wiesner/Wiesner (2006, § 33 Rn. 17 S. 491). Demnach liegt den relevanten Bestimmungen des 
Jugendhilferechts eine Rangfolge von Optionen zugrunde, wobei der Sicherstellung eines möglichst 
hohen Ausmaßes an Kontinuität eine zentrale Rolle zukommt. Dabei sind Pflegeverhältnisse im Interesse 
einer Kontinuität der Beziehungen des Kindes zu den leiblichen Eltern zunächst zu befristen, wenn es 
möglich erscheint, innerhalb eines aus kindlicher Perspektive tolerierbaren Zeitrahmens die elterliche 
Erziehungsfähigkeit soweit wiederherzustellen, dass das Kind dort eine positive Fürsorge und Erziehung, 
zumindest aber keine Gefährdung seines Wohls erlebt. Ist ein solches Bemühen vorhersehbar oder 
tatsächlich erfolglos, soll die Schaffung bzw. Sicherung dauerhafter Beziehungen des Kindes zu anderen 
Fürsorgepersonen gegenüber einer Rückführung Vorrang erhalten.
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•	 Eine	größere	Kontinuität	hinsichtlich	des	Lebensmittelpunktes	dient	
 in der Regel dem Wohl von Pflegekindern; 
•	 durch	eine	fachlich	gestaltete	Perspektivklärung	kann	ein	Mehr	an	Konti-
	 nuität	für	Pflegekinder	erreicht	werden.

Beide	Grundannahmen	lassen	sich	prinzipiell	empirisch	untersuchen.	Aller-
dings	ist	dies	aus	mehreren	Gründen	nicht	ganz	einfach:	Zunächst	lassen	sich	
Kontinuität und Kindeswohl jeweils mittels mehrerer unterschiedlicher Indi-
katoren	bestimmen,	so	dass	ein	Gesamtbild	nur	entstehen	kann,	wenn	ver-
schiedene	Untersuchungsansätze	und	-befunde	kombiniert	werden.	Weiterhin	
muss	die	Möglichkeit	beachtet	und	ausgeschlossen	werden,	dass	Auffällig-
keiten von Kindern, die als Hinweis auf eine Beeinträchtigung des Kindes-
wohls	verstanden	werden	können,	nicht	Folge,	sondern	Ursache	mangelnder	
Kontinuität	in	den	Lebensbezügen	von	Kindern	sind.4	Die	Untersuchung	
von Wirkungen fachlicher Bemühungen um eine Perspektivklärung bedarf 
schließlich einer Definition, welche rechtlichen Regelungen, Entscheidungs-
prozeduren	und	Handlungs-	bzw.	Vorgehensweisen	hierunter	genau	zu	fassen	
sind.	Darauf	aufbauend	bedarf	es	empirischer	Belege,	wonach	die	Einfüh-
rung oder Intensivierung solcher fachlichen Elemente mehr Kontinuität für 
Pflegekinder	nach	sich	zieht.	

Indikatoren zum Zusammenhang von Kindeswohl und Kontinuität 
Um	zunächst	den	Zusammenhang	zum	Kindeswohl	untersuchen	zu	können,	
lassen sich bei Pflegekindern verschiedene Maßzahlen bilden, die das erlebte 
Ausmaß	an	Kontinuität	im	Hinblick	auf	den	Lebensmittelpunkt	beschreiben.	
Zu denken ist etwa an die Anzahl der vom Kind erfahrenen Wechsel des 
Lebensmittelpunktes, wobei übergangsweise Platzierungen, die so kurz sind, 
dass	von	einer	Eingewöhnung	bzw.	einem	Bindungsaufbau	nicht	ausgegan-
gen werden kann, teilweise in Studien mitgezählt und teilweise ausgeblen-
det	werden.	Verschiedentlich	wurde	unter	der	Annahme	einer	besonderen	
Trennungsempfindlichkeit jüngerer Kinder ein besonderes Augenmerk auf 
die	Anzahl	erfahrener	Wechsel	während	der	ersten	Lebensjahre	gerichtet.	
Eine zweite Art von Indices für das Ausmaß erfahrener Kontinuität erfasst 
die	Länge	von	Phasen	der	Stabilität	bzw.	die	Anzahl	der	Jahre	ohne	Wechsel	
bezogen	auf	die	bisherige	Lebensdauer	eines	Kindes.	Ein	dritter,	ganz	ande-
rer methodischer Zugang besteht schließlich darin, auf der Ebene kindlicher 
Wahrnehmungen zu erheben, für wie beständig ein Kind sein bisheriges Le-
ben einschätzt, und welches Maß an Beständigkeit des Lebensmittelpunktes 
es	für	seine	Zukunft	erwartet.	

Bezogen	auf	diese	verschiedenen	Erhebungsmöglichkeiten	ist	noch	vor	
einer Berechnung von Zusammenhängen zu Indikatoren des Kindeswohls 
darauf hinzuweisen, dass aus Deutschland nur lückenhafte Informationen da-
rüber	vorliegen,	in	welchem	Ausmaß	Pflegekinder	Kontinuität	bzw.	Kontinu-
itätsbrüche	im	Lebensmittelpunkt	erfahren.	Besonders	aussagekräftig	wären	

4 Dies könnte etwa geschehen, wenn Kinder mit massiven Verhaltensauffälligkeiten eher von den Her-
kunftseltern weg und in Pflege gegeben werden und nachfolgend häufiger den Zusammenbruch eines 
Pflegeverhältnisses – auch aufgrund der Herausforderungen, die das Kind stellt – erleben, so dass später 
erhobene Auffälligkeiten weniger eine Folge der vom Kind erlebten Instabilität als vielmehr deren (Mit-)
Ursache darstellen.

rückblickende	Befunde	zu	Lebensverläufen	in	einer	repräsentativen	Gruppe	
von Jugendlichen an der Schwelle zum Erwachsenenalter, die sich mindestens 
einmal	in	Pflege	befunden	haben	oder	aktuell	noch	in	Pflege	befinden.5 Da 
aber	in	Deutschland	bislang	keine	Follow-Up-Studien	an	größeren	Gruppen	
von	(ehemaligen)	Pflegekindern	durchgeführt	wurden,	können	derzeit	nur	
Ergebnisse	zur	erfahrenen	Kontinuität	bzw.	zu	Wechseln	bei	Jugendlichen,	
die	aktuell	noch	in	einer	Pflegefamilie	leben,	berichtet	werden.6 Werden 
hierbei	die	über	16	Jahre	alten	Pflegekinder	aus	der	DJI	/	DIJuF-Fallerhebung7 
herausgegriffen,	so	hatten	diese	Jugendlichen	in	der	Vorgeschichte	zu	etwas	
mehr	als	50%	zwei	oder	mehr	Trennungen	erfahren,	25%	der	Jugendlichen	
hatten drei oder mehr Wechsel bei den Hauptbezugspersonen erlebt und 
knapp	5%	waren	von	fünf	oder	mehr	Trennungsereignissen	betroffen.	Tren-
nungen umfassten dabei sowohl ein- oder mehrmalige Herausnahmen aus 
der Herkunftsfamilie als auch Wechsel des Lebensmittelpunktes während der 
Fremdunterbringung.	Wurden	nur	Trennungen	in	den	ersten	fünf	Lebensjah-
ren	betrachtet,	so	wiesen	knapp	40%	der	Kinder	eine	frühkindliche	Tren-
nungserfahrung	auf.	Eine	nur	kleine	Gruppe	von	8%	der	Kinder	hatte	bereits	
in	den	ersten	fünf	Lebensjahren	zwei	oder	mehr	Wechsel	erlebt.	Wird	die	von	
den Jugendlichen bislang erfahrene Stabilität als Anzahl der Wechsel des Le-
bensmittelpunktes geteilt durch die bisherigen Lebensjahre berechnet, so lag 
die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer Trennung in einem beliebigen 
Lebensjahr	bei	11%.	

Werden anstelle der Jugendlichen alle aktuell in einer Pflegefamilie le-
benden Kinder unabhängig von ihrem Alter einbezogen, so liegen neben 
Befunden	aus	der	DJI	/	DIJuF-Fallerhebung	noch	Ergebnisse	einer	weiteren	
größeren	Studie	vor.8 Im Hinblick auf die Anzahl erfahrener Wechsel berich-
ten	beide	Studien	ähnliche	Befunde,	wonach	etwa	die	Hälfte	(46	bzw.	55%)	
der	Pflegekinder	in	der	Vorgeschichte	bereits	zwei	oder	mehr	Wechsel	erfah-
ren	hatten,	während	knapp	ein	Fünftel	(16	bzw.	21%)	drei	oder	mehr	Wechsel	
und	2	bzw.	3,5%	fünf	oder	mehr	Wechsel	erlebt	hatten.	Da zumindest einige 

C.2.1C.2.1

5 Zu bevorzugen wären solche Zahlen, da hierbei regionale oder (bei internationalen Vergleichen) natio-
nale Unterschiede im Hinblick auf die Alterszusammensetzung der Gruppe in Pflege befindlicher Kinder 
sowie Unterschiede in der Häufigkeit von (erfolgreichen) Rückführungen keinen verzerrenden Einfluss 
ausüben würden.
6 Kontinuität bzw. Diskontinuität in den Lebensläufen dauerhaft rückgeführter oder adoptierter Kinder 
können damit ebenso wenig erfasst werden wie Befunde zu den Lebensverläufen besonders instabiler 
Kinder, die schließlich in einer stationären Maßnahme untergebracht werden oder sich aktuell in einer 
psychiatrischen Klinik befinden.
7 Die Berechnungen erfolgten auf der Grundlage der bei Thrum (2007) berichteten Stichprobe an 
176 jugendlichen Pflegekindern. Trennungen bzw. Wechsel wurden von den aktuell fallzuständigen 
Fachkräften des Jugendamtes für jedes Lebensjahr angegeben und anschließend summiert. Mehrfache 
Wechsel innerhalb eines Lebensjahres wurden nur einmal erfasst, weshalb die Anzahl tatsächlich er-
lebter Wechsel vermutlich unterschätzt wird. Weiterhin kann es sein, dass bei den ausgewählten bereits 
älteren Pflegekindern vor allem Trennungsereignisse in der frühen Kindheit aufgrund von Dokumentati-
onslücken in den Akten und/oder Erinnerungslücken bei den berichteten Fachkräfte nicht vollumfänglich 
erfasst werden konnten.
8 In die Berechnungen auf der Grundlage der DJI / DIJuF-Fallerhebung (Thrum 2007) konnten im Rahmen 
einer Vollerhebung aller Pflegeverhältnisse nach § 33 SGB VIII 632 Pflegekinder aus vier Gebietskör-
perschaften mit einem Durchschnittsalter von neun Jahren einbezogen werden. Eine Studie von Walter 
(2004) berichtet Befunde zur Lebensgeschichte von 1.068 Pflegekindern, die im Rahmen einer Hilfe zur 
Erziehung in einer Pflegefamilie untergebracht waren. Die Daten stammen von 413 Fachkräften aus 98 
Jugendämtern, wobei jede Fachkraft gebeten wurde, Daten zu zwei oder drei Fällen zu berichten. Zum 
Durchschnittsalter der einbezogenen Kinder fand sich in der Studie keine Angabe.
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der Kinder in den verbleibenden Jahren	bis	zu	ihrer	Volljährigkeit	noch	weitere	
Umbrüche	erleben	müssen,	unterschätzen	die	angegebenen	Zahlen	zwangs-
läufig	das	Gesamtausmaß	von	Diskontinuität	im	Leben	von	Pflegekindern	bis	
zur	Volljährigkeit.9

Zur	subjektiven	Erfahrungs-	und	Erlebensseite	von	Kontinuität	bzw.	wie-
derholten Wechseln liegen aus der Bundesrepublik bislang keine Befunde an 
größeren	Stichproben	vor.	

Forschungsrichtungen zur Prüfung des Zusammenhangs von 
Kontinuität und Kindeswohl 
Bei	der	Prüfung	von	Zusammenhängen	zwischen	Kontinuität	bzw.	Diskon-
tinuität im Leben von Pflegekindern und Indikatoren für das Kindeswohl 
kann vor allem10	auf	drei	Forschungsstränge	zurückgegriffen	werden:	
•	 Studien	zum	kindlichen	Erleben	wiederholter	Wechsel	des	Lebensmittel-
 punktes; 
•	 Studien,	die	die	Entwicklungsverläufe	von	Pflegekindern	mit	denen	von	

adoptierten Kindern vergleichen, bei denen von mehr Kontinuität im 
Lebensmittelpunkt,	aber	auch	von	einer	größeren	empfundenen	Kontinu-
ität aufgrund der eindeutiger geklärten Zukunftsperspektive ausgegangen 
wird; 

•	 Studien,	die	Unterschiede	unter	Pflegekindern	hinsichtlich	des	Ausmaßes	
erlebter	Kontinuität	bzw.	Diskontinuität	mit	Indikatoren	des	Kindeswohls	
in	Beziehung	setzen.	

Studien zum kindlichen Erleben wiederholter Wechsel des Lebensmittelpunktes 
Im	Hinblick	auf	das	Erleben	betroffener	Kinder	liegt	international	minde-
stens eine Studie vor, in der Erfahrungen wiederholter Wechsel rückblickend 
intensiver	exploriert	wurden.11	Dabei	zeigte	sich,	dass	wiederholte	Umbrüche	

von	den	Betroffenen	überwiegend	als	schmerzliche	Verlusterfahrungen	be-
schrieben wurden und auch im Hinblick auf das Selbstvertrauen und das Bild 
von	sich	selbst	als	liebenswerte	Person	negativ	erlebt	wurden.	Geschilderte	
Reaktionen der Kinder auf wiederholte Wechsel des Lebensmittelpunktes 
umfassten vor allem sozialen Rückzug und ein wachsendes Misstrauen 
gegenüber	der	Tragfähigkeit	von	Beziehungen.	Allerdings	wurden	nicht	alle	
Wechsel als belastend beschrieben, manchmal wurden sie auch als Erleichte-
rung	hinsichtlich	einer	negativ	erlebten	Unterbringung	erfahren	oder	waren	
mit	dem	Gefühl	einer	sich	öffnenden	»neuen	Chance«	verbunden.	In	anderen	
Studien fanden sich hinsichtlich einzelner Erfahrungen eines Wechsels, etwa 
bei	der	erstmaligen	Unterbringung	in	einer	Pflegefamilie,	in	abgemilderter	
Form	ähnliche	Schilderungen,	d.h.	ein	Überwiegen	von	Verunsicherung	und	
Belastungsreaktionen bei befragten Kindern und Jugendlichen, aber auch 
Hoffnungen	auf	positive	Veränderungen	bei	einem	Teil	der	Betroffenen.12 
Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass Diskontinuität, insbesondere 
wiederholte Wechsel, von Kindern überwiegend, jedoch nicht durchgängig, 
als	Belastung	erlebt	werden.	

Vergleich der Entwicklungsverläufe von adoptierten Kindern und Pflegekindern 
In	einer	Reihe	von	Untersuchungen	wurden	Kinder	in	Langzeitpflege	und	
Adoptivkinder hinsichtlich ihres Entwicklungsverlaufs miteinander ver-
glichen.	Generell	erreichen	Adoptionen	im	Verhältnis	zu	Pflegschaftsverhält-
nissen	ein	höheres	Maß	an	Kontinuität	des	Lebensmittelpunktes.13 Zudem 
könnte	es	sein,	dass	selbst	bei	objektiv	gleicher	Beständigkeit	des	Lebens-
mittelpunktes	Adoptivkinder	im	Vergleich	zu	Pflegekindern	subjektiv	mehr	
Kontinuität	empfinden,	da	ihre	Zugehörigkeit	zur	neuen	Familie	rechtlich	
verbindlicher	geregelt	ist	und	ihre	Zukunftsperspektive	geklärter	erscheint.	
Es	wurde	daher	versucht,	aus	Vergleichen	beider	Gruppen	Einsichten	darü-
ber zu gewinnen, in welchem Ausmaß sowohl die tatsächliche Stabilität des 
Lebensmittelpunktes	als	auch	die	psychische	Wirkung	einer	geklärten	Zu-
kunftsperspektive die Entwicklung derjenigen Kinder beeinflusst, die nicht 
mit	den	leiblichen	Eltern	aufwachsen	können.	International	waren	solche	
Vergleichsstudien	auch	deshalb	naheliegend,	weil	Adoptionen	in	einigen	
Ländern vergleichsweise leichter gegen den Willen leiblicher Eltern durchge-
setzt	werden	können	und	Fremdunterbringungen	häufiger	in	eine	Adoption	
münden,14	während	diese	Möglichkeit	in	Deutschland	(und	einigen	anderen	
kontinentaleuropäischen	Ländern)	kaum	eine	Rolle	spielt.	

In einer schwedischen Langzeitstudie15 wurden mehr als 600 Kinder bis 
ins	Erwachsenenalter	wissenschaftlich	begleitet,	bei	denen	die	Mutter	bzw.	
die	Eltern	kurz	nach	der	Geburt	den	Wunsch	geäußert	hatten,	das	Kind	zur	

12 Für eine Forschungsübersicht siehe Unrau (2007), vergleiche auch Kapitel C.6.2.
13 Für eine Forschungsübersicht siehe Triseliotis (2002 S.25).
14 In den USA werden pro Jahr etwa 6% aller Kinder in Fremdunterbringung adoptiert, in England etwa 
4%. In Deutschland wurden nach Angaben des statistischen Bundesamtes im Jahr 2007 963 Kinder 
adoptiert, deren Lebensort zuvor eine Pflegefamilie oder stationäre Einrichtung war. Zugleich befanden 
sich etwa 102.000 Kinder in einer Pflegefamilie oder einem Heim. Dies würde einer Adoptionsquote von 
etwa 0,9% entsprechen. International vergleichende Übersichten zu Rechtslagen, fachlichen Haltungen 
und Zahlen finden sich bei Thoburn (2000) sowie in einem aktuellen Bericht des Europäischen Parla-
mentes zu internationalen Adoptionen in Europa (European Parliament 2009).
15 Bohman/Sigvardsson (1980, 1990).

9 Bezogen auf Pflegekinder unabhängig von ihrem derzeitigen Alter können Zahlen zur Häufigkeit von 
Trennungserfahrungen in den ersten fünf Lebensjahren für Deutschland bislang nur auf der Grundla-
ge der Daten aus der DJI / DIJuF-Fallerhebung (Thrum 2007) berichtet werden. Bezogen auf alle 632 
Pflegekinder aus der Erhebung hatte etwa ein Drittel der Kinder (31%) während der ersten Lebensjahre 
keine Trennung erlebt, war also entweder erst später oder gleich nach der Geburt in einer Pflegefamilie 
untergebracht worden. Etwa die Hälfte der Kinder (55%) hatte eine frühkindliche Trennungserfahrung 
zu überwinden, während für 14% der Kinder zwei oder mehr entsprechende Erfahrungen angege-
ben wurden. Hinsichtlich der erfahrenen Stabilität, berechnet als Anzahl der Wechsel geteilt durch die 
bisherigen Lebensjahre, lag die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer Trennungserfahrung in einem 
beliebigen Lebensjahr bei 18%. 
10 Ausgeklammert bleiben hier tierexperimentelle Befunde zu Auswirkungen wiederholter Trennungen 
(z.B. Sánchez u.a. 2005), durch die zwar trennungsbedingte Belastungseffekte, kaum aber mögliche 
kompensatorische Effekte guter Fürsorge am neuen Lebensmittelpunkt simuliert werden können. 
Gleichfalls ausgeblendet bleiben an dieser Stelle Untersuchungen zur Stressphysiologie von mensch-
lichen Kindern nach Trennungen bzw. Wechseln des Lebensmittelpunktes. Vorliegende Befunde wurden 
im Abschnitt B.3.3 vorgestellt. Bislang zählen die aufgezeigten Zusammenhänge zwischen Trennungser-
fahrungen und Veränderungen im Stresshormonsystem von Kindern eher zum Bereich der Grundlagen-
forschung. Die potenziell hohe Relevanz der Befunde kann nicht bestritten werden, für den Bereich der 
angewandten Forschung scheint jedoch bislang die Bedeutung der physiologischen Veränderungen für 
das Leben betroffener Kinder nicht klar genug. 
11 Vgl. Unrau/Seita/Putney (2008). Mit 22 befragten ehemaligen Pflegekindern ist die Stichprobe jedoch 
recht klein. Daneben liegen noch mehrere Studien vor (z.B. Festinger 1983), in denen zwar ehemalige 
Pflegekinder befragt, Erfahrungen wiederholter Wechsel jedoch nicht vertieft besprochen wurden. 
Allerdings fand sich auch in der Studie von Festinger (1983) ein negativer Zusammenhang zwischen der 
Anzahl erlebter Wechsel und der Lebenszufriedenheit.
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20 Kurtz u.a. (1993); Jonson-Reid/Barth (2000); Zima u.a. (2000); Leathers (2002); Barber/Delfabbro 
(2003); Pears/Fisher (2005); Pecora u.a. (2005); Ryan/Testa (2005); Proctor u.a. (in press).
21 Siehe beispielsweise Lewis u.a. (2007).
22 Pecora u.a. (2005).
23 Kurtz u.a. (1993); Zima u.a. (2000); Leathers (2002); Pears/Fisher (2005).
24 Jonson-Reid/Barth (2000); Ryan/Testa (2005).
25 Barber/Delfabbro (2003); Proctor u.a. (in press).
26 Beispielsweise fanden Pears/Fisher (2005) in ihrer Untersuchung an Pflegekindern im Kindergarten-
alter keinen gegen den Zufall absicherbaren statistischen Zusammenhang zwischen der Anzahl an 
Platzierungen und Entwicklungsverzögerungen.
27 Kurtz u.a. (1993); Barber/Delfabbro (2003); Pecora u.a. (2005); Proctor u.a. (in press).
28 Kurtz u.a. (1993).
29 Zima u.a. (2000); Leathers (2002); Pecora u.a. (2005).
30 Jonson-Reid/Barth (2000); Ryan/Testa (2005).
31 Die Stärke eines statistischen Zusammenhangs, auch als Effektstärke bezeichnet, gibt an, wie eng 
zwei untersuchte Variablen miteinander verkoppelt sind, d.h. wie treffsicher sich aus der Kenntnis der 
Ausprägung einer Variable auf die Ausprägung der anderen Variable schließen lässt. Bei schwachen 
Zusammenhängen ist ein solcher Schluss auf der Einzelfallebene kaum möglich, sie werden meist nur bei 
einer Betrachtung auf Gruppenebene sichtbar. Moderat starke Zusammenhänge sind dagegen vielfach 
auch im Alltag spürbar, selbst wenn sie sich nicht als besonders eindrücklich aufdrängen.

Jahren	aus.	Insgesamt	lassen	sich	aus	den	wenigen	vorliegenden	Studien	zum	
Vergleich	von	Pflege-	und	Adoptivkindern	einige	Hinweise	darauf	gewin-
nen, dass eine rechtlich stärker abgesicherte Lebensperspektive es zumindest 
einigen Kindern erleichtert, positive Bindungsbeziehungen und ein positives 
Selbstbild	aufzubauen	und	die	Anforderungen	des	Lebens	zu	bewältigen.	Die	
Rolle von Wahrnehmung und geteilten Perspektiven wurde dabei noch kaum 
untersucht.	Zumindest	eine	Studie	von	Lahti	(1982)	deutet	aber	darauf	hin,	
dass	es	nicht	unbedingt	an	der	rechtlichen	Form	der	Unterbringung	hängt,	
ob	ein	Kind	sich	als	dauerhaft	angekommen	erlebt.	

Ausmaß erlebter Kontinuität/Diskontinuität und Kindeswohl 
Ein	dritter	und	letzter	Untersuchungsansatz	besteht	darin,	bei	Pflegekindern	
Zusammenhänge	zwischen	dem	Ausmaß	erlebter	Kontinuität	bzw.	Diskonti-
nuität	und	Indikatoren	des	Kindeswohls	zu	prüfen.	International	liegen	hier	
mindestens acht20	Studien	an	Pflegekindern	vor.	Weitere	Untersuchungen	
haben	sich	mit	den	Auswirkungen	wiederholter	Umplatzierungen	bei	später	
adoptierten	Kindern	beschäftigt.21	In	den	vorhandenen	Forschungsarbeiten	
wurde teilweise mit bereits erwachsenen ehemaligen Pflegekindern über ihre 
Lebensgeschichte und Situation gesprochen,22	teilweise	wurden	Fachkräfte,	
Pflegeeltern und manchmal auch Lehrkräfte zu einem Erhebungszeitpunkt 
zur	erlebten	Kontinuität	und	zur	Entwicklung	bzw.	dem	Verhalten	der	
Kinder	befragt.23 Mehrfach wurden zu verschiedenen Zeitpunkten erhobene 
administrative Daten, etwa in einigen Ländern vorhandene zentralisierte Ju-
gendhilfedaten	und	Daten	zu	Jugendstrafen,	zusammengezogen.24 Schließlich 
verfolgten einige wenige Studien einen längsschnittlichen Ansatz, bei dem 
Gruppen	von	Pflegekindern	gegebenenfalls	auch	über	mehrere	Platzierungen	
hinweg	wissenschaftlich	begleitet	wurden.25 Die Ergebnisse zeigen mit großer, 
wenngleich nicht vollständiger26 Einheitlichkeit, dass häufigere Erfahrungen 
von	Wechseln	und	Umbrüchen	eher	mit	vermehrten	Verhaltensproblemen,27 
einem negativeren Selbstbild,28 ungünstigeren Bildungsverläufen29 und einem 
gesteigerten Risiko späterer Straftaten30	einhergingen.	Die	Zusammenhänge	
scheinen von ihrer Stärke31 her schwach bis moderat, was darauf hindeutet, 

Adoption	freizugeben.	Tatsächlich	wurde	aber	nur	bei	einem	Teil	der	Kin-
der	in	der	frühen	Kindheit	eine	Adoption	vollzogen.	Andere	Kinder	wurden	
noch	im	ersten	Lebensjahr	dauerhaft	in	einer	Langzeitpflegefamilie	platziert.	
Wurden	diese	beiden	Gruppen16	im	langfristigen	Verlauf	miteinander	ver- 
glichen,	so	wiesen	Pflegekinder	im	Verhältnis	zu	Adoptivkindern	mit	15	
Jahren	häufiger	eine	beeinträchtigte	soziale	Anpassung	auf	(10	vs.	3%).	Zu-
dem	waren	Pflegekinder	mit	23	Jahren	im	Verhältnis	zu	Adoptivkindern	öfter	
wegen	Straftaten	oder	einer	Suchterkrankung	aufgefallen	(29	vs.	18%).	In	
beiden	Gruppen	von	Kindern	überwogen	aber	positive	Entwicklungsverläufe	
deutlich.	Die	trotzdem	bestehenden	Unterschiede	zwischen	Adoptiv-	und	
Dauerpflegekindern	müssen	eventuell,	wenigstens	teilweise,	als	Folge	unter-
schiedlicher	Ausgangsbedingungen	verstanden	werden.	Jedenfalls	fand	sich	in	
der	Gruppe	der	Dauerpflegekinder	ein	höherer	Anteil	suchtkranker	leiblicher	
Mütter.

In einer englischen Studie17 wurden über 80 junge Erwachsene, die entwe-
der einen großen Teil der Kindheit in einer Adoptivfamilie oder einer Dau-
erpflegefamilie verbracht hatten, im Hinblick auf ihr Selbstbild, die Lebens-
bewältigung	und	ihre	Beziehungen	miteinander	verglichen.	Beide	Gruppen	
hatten	vor	der	Adoption	bzw.	der	dauerhaften	Platzierung	in	einer	Pflege-
familie	einiges	an	Belastung	und	Wechseln	erfahren.	Im	jungen	Erwachse-
nenalter	wurden	dann	Lebensbewältigung	(90	vs.	57%),	Wohlbefinden	(90	
vs.	35%),	Erfahrung	des	Aufwachsens	(82	vs.	67%)	und	die	emotionale	Nähe	
zu	den	Fürsorgepersonen	(80	vs.	60%)	von	Adoptivkindern	verglichen	mit	
Pflegekindern	häufiger	sehr	positiv	oder	positiv	bewertet.	Die	Unterschiede	
beeindrucken auch deshalb, weil die Ausgangsbedingungen bei den Adoptiv-
kindern	im	Hinblick	auf	die	Belastung	durch	Verhaltensprobleme	vergleichs-
weise	schlechter	waren	als	bei	den	Kindern	in	Dauerpflege.	Zu	einem	teilwei-
se ähnlichen Ergebnis gelangte eine aktuelle englische Studie,18 in der aus der 
Pflege heraus adoptierte Kinder mit Kindern in stabilen Pflegeverhältnissen 
verglichen	wurden.	Zwar	zeigten	sich	zwischen	beiden	Gruppen	von	Kindern	
einige	Jahre	später	kaum	Unterschiede	in	der	generellen	Verhaltensanpassung,	
jedoch wurden die Bindungsbeziehungen bei adoptierten Kindern häufiger 
positiv	beurteilt	(73	vs.	64%).	Dies	galt	insbesondere	(64	vs.	44%),	wenn	in	der	
Vorgeschichte	eine	Bindungsproblematik	bestanden	hatte.	

Schließlich	wurden	in	einer	amerikanischen	Untersuchung19 stabil in 
Pflegeverhältnissen platzierte Kinder, adoptierte und daher ebenfalls stabil 
platzierte	Kinder	und	eine	Gruppe	insgesamt	weniger	stabil	untergebrachter	
Kinder	miteinander	verglichen.	Das	Besondere	dieser	Studie	ist	dabei,	dass	
auch die Sichtweisen der Kinder hinsichtlich der Dauerhaftigkeit des Lebens-
mittelpunktes einbezogen wurden, wobei subjektiv auch Pflegeverhältnisse 
von	einem	Teil	der	Kinder	als	dauerhaft	wahrgenommen	wurden.	Im	Ergeb-
nis übte die von den Kindern wahrgenommene Dauerhaftigkeit der Platzie-
rung	einen	deutlichen	und	verglichen	mit	der	Rolle	der	rechtlichen	Form	
stärkeren Einfluss auf die kindlichen Entwicklungsverläufe in den nächsten 
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16 Zur Gruppe der Dauerpflegekinder zählten hierbei auch einige Kinder, die im Verlauf der Kindheit
adoptiert wurden. 
17 Triseliotis (2002); Triseliotis/Russell (1984).
18 Quinton/Selwyn (2009).
19 Lahti (1982).
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dass die untersuchten Aspekte des Kindeswohls einer Reihe von weiteren 
Einflüssen unterliegen, nicht alle Wechsel negativ sind oder die belastenden 
Auswirkungen	von	Wechseln	nicht	völlig	festgelegt	sind,	sondern	teilwei-
se	durch	die	Qualität	der	nachfolgenden	Fürsorge	noch	beeinflusst	werden	
können.	Trotzdem	ist	eine	Belastungswirkung	von	Diskontinuität	erkennbar	
und	die	Befunde	sind	insofern	robust,	als	sie	mit	verschiedenen	Forschungs-
instrumenten und Informationsquellen, mit unterschiedlichen Altersgruppen 
von Pflegekindern und auch bei einer Beschränkung auf Pflegekinder mit 
Erfahrungen	von	Gefährdung	in	der	Vorgeschichte	gefunden	wurden.	Die	
ausgewerteten	Untersuchungen	stammen	überwiegend,	wenngleich	nicht	nur,	
aus	den	USA.	

Da	Pflegekinder	in	den	USA	im	Verhältnis	zu	Deutschland	häufigere	
Wechsel zu erleben scheinen,32	stellt	sich	die	Frage,	ob	sich	auch	unter	den	
Bedingungen der deutschen Pflegekinderhilfe vergleichbare Zusammenhän-
ge	finden	lassen.	Dieser	Frage	wurde	anhand	von	Daten	der	DJI	/	DIJuF-
Fallerhebung	nachgegangen.33 Im Ergebnis gingen wiederholt von Kindern 
erlebte	Wechsel	und	Umplatzierungen	auch	bei	Pflegekindern	in	Deutsch-
land	mit	mehr	Verhaltensproblemen,	insbesondere	vermehrten	körperlichen	
Beschwerden,	Ängsten	und	dissozialen	Verhaltensweisen	einher.34 Wurde 
anstelle	der	Gesamtanzahl	von	Wechseln	des	Lebensmittelpunktes	mit	der	
relativen Anzahl von Wechseln pro Lebensjahr des Kindes gerechnet, so blieb 
der	Zusammenhang	zur	Gesamtproblembelastung	bestehen.	Von	der	Art	der	
Verhaltensproblematik	her	traten	jedoch	Zusammenhänge	zu	nach	Außen	
gerichteten	Verhaltensproblemen	in	den	Vordergrund.35 Dieses Befundmuster 
deutet darauf hin, dass wiederholte Wechsel für sich genommen das Poten-
zial besitzen, die Befindlichkeit von Kindern in besonderer Weise zu bela-

sten, während eine insgesamt instabile Lebenssituation ohne längere Phasen 
der	Beständigkeit	vor	allem	die	Erziehung	bzw.	Sozialisation	von	Kindern	
erschwert.	In	einem	letzten	Schritt	wurde	überprüft,	ob	eine	Belastungswir-
kung	wiederholter	Umbrüche	im	Leben	von	Pflegekindern	auch	dann	noch	
nachweisbar ist, wenn die Dauer des Aufenthaltes in der aktuellen Pflege-
familie	statistisch	kontrolliert	wird.	Dies	war	der	Fall.	Obwohl	sich	–	nach	
einer	Phase	der	Instabilität	–	ein	Zur-Ruhe-Kommen	des	Kindes	in	Form	
einer längeren Aufenthaltsdauer in der aktuellen Pflegefamilie günstig aus-
wirkte,	waren	Auswirkungen	früherer	wiederholter	Umbrüche	auf	die	nach	
innen	gerichteten	Verhaltensprobleme	trotzdem	noch	aufzeigbar.36 Dies deutet 
darauf	hin,	dass	nach	wiederholten	Umbrüchen	eine	stabile	Platzierung	allein	
unter	Umständen	nicht	ausreicht,	um	die	psychische	Gesundheit	betroffener	
Kinder	ausreichend	zu	fördern.

Die	berichteten	negativen	Zusammenhänge	zwischen	wiederholten	Um-
brüchen	bzw.	Instabilität	im	Leben	von	Pflegekindern	und	Aspekten	des	Kin-
deswohls lassen sich verstehen sowohl unter der Perspektive der Bindungsfor-
schung, die den Wert kontinuierlicher positiver Bindungen betont, als auch 
unter der Perspektive der Sozialisationsforschung, die auf die Bedeutung einer 
beständigen	Erziehungsumgebung	verweist.	

Werden,	wie	in	der	DJI	/	DIJuF-Fallerhebung	und	dem	Großteil	der	inter-
national vorliegenden Studien, zu ein und demselben Zeitpunkt sowohl die 
Anzahl	bisheriger	Herausnahmen	bzw.	Umplatzierungen	als	auch	gegenwär-
tige	Verhaltensprobleme	der	Kinder	erhoben,	so	kann	nicht	ausgeschlossen	
werden,	dass	nicht	so	sehr	Umbrüche	im	Lebensmittelpunkt	zu	Problemen	
bei	Kindern	führen,	als	vielmehr	umgekehrt	bereits	früher	bestehende	Ver-
haltensprobleme	häufigere	Umplatzierungen	und	Wechsel	bedingen.	Diese	
Möglichkeit	wurde	bislang	in	drei	Studien	näher	untersucht.	Durchgän-
gig	zeigte	sich	dabei,	dass	sowohl	Verhaltensprobleme,	vor	allem	aggressive	
Verhaltensweisen	bei	älteren	Pflegekindern,	zu	Umplatzierungen	oder	einem	
Zusammenbruch	von	Pflegeverhältnissen	führen	können,37 als auch umge-
kehrt	Wechsel	einen	weiteren	Anstieg	von	Verhaltensproblemen	oder	ein	
erstmaliges	Auftreten	deutlicher	Anzeichen	einer	Verhaltensstörung	bedin-
gen	können.	In	der	größten	bislang	vorliegenden	Studie38 galt dies vor allem, 
wenn	die	Umplatzierung	zu	einem	Zeitpunkt	erfolgte,	als	die	Kinder	bereits	
einige	Zeit	in	der	neuen	Familie	gelebt	hatten,	also	Bindungsbeziehungen	
entstanden	waren.	

32 In einer der größeren Befragungen amerikanischer ehemaliger Pflegekinder, die sich bereits in der 
Verselbständigung befanden, hatten beispielsweise etwa 90% der jungen Erwachsenen zwei oder mehr 
Wechsel erfahren, knapp 70% drei oder mehr und etwas über 40% fünf oder mehr Umplatzierungen 
(Pecora 2007). Ähnliche, bei Pecora (2007) berichtete Befunde ergaben sich in weiteren amerikanischen 
Erhebungen. Im Vergleich zu der am Anfang des Unterkapitels C.2.1 erläuterten Häufigkeit von Tren-
nungserfahrungen jugendlicher Pflegekinder in der deutschen DJI / DIJuF-Fallerhebung deutet dies auf 
deutlich häufigere Wechsel und Umbrüche in der amerikanischen Pflegekinderhilfe hin.
33 Die Berechnungen wurden auf der Grundlage von Daten der DJI / DIJuF-Fallerhebung (Thrum 2007) an 
mehr als 200 Fällen durchgeführt, wobei die Anzahl der Wechsel und Umplatzierungen bei den fallzu-
ständigen Fachkräften erfragt wurde, während Verhaltensprobleme von den Pflegeeltern anhand eines 
standardisierten Fragebogenverfahrens (CBCL) berichtet wurden. 
34 Wurden Korrelationen als Zusammenhangsmaß eingesetzt, so ergaben sich in der gesamten Unter-
suchungsgruppe statistisch signifikante, d.h. gegen den Zufall absicherbare Zusammenhänge zwischen 
der Anzahl an Wechseln des Hauptaufenthaltsortes und der Gesamtsumme an Verhaltensproblemen 
(r=0,14) sowie der Anzahl nach Innen gerichteter Auffälligkeiten (Ängste, depressive Gefühle) (r=0,17). 
Wurden nur Jungen betrachtet, bestand auch ein statistisch signifikanter Zusammenhang zu nach Au-
ßen gerichteten Auffälligkeiten (z.B. Aggressionen) (r=0,20). Auf der Ebene der einzelnen Problemskalen 
in dem von den Pflegeeltern ausgefüllten Verhaltensfragebogen (CBCL) bestanden in der Gesamtgruppe 
statistisch signifikante Zusammenhänge zu körperlichen Beschwerden (r=0,17), Ängsten bzw. depres-
siven Gefühlen (r=0,16) und dissozialem Verhalten (r=0,13). 
35 Bei Berechnungen mit der einfachen Anzahl an Wechseln des Hauptaufenthaltsortes erhält ein 16 
Jahre altes Pflegekind mit zwei Wechseln denselben Wert wie ein drei Jahre altes Pflegekind, das bereits 
zwei Wechsel hinter sich hat. Wird die Anzahl der Wechsel durch das Alter des Kindes geteilt, entsteht 
ein Maß, das eher auf das Gesamtausmaß lebenslang erlebter Stabilität bzw. Instabilität abzielt. Es 
ergab sich ein signifikanter Zusammenhang zum Gesamtausmaß berichteter Verhaltenprobleme (r=0,16) 
sowie ein tendenziell signifikanter Zusammenhang zum Ausmaß nach Außen gerichteter Verhaltenspro-
bleme (r=0,13). Auf der Ebene der einzelnen Problemskalen bestanden Zusammenhänge zu Aufmerk-
samkeitsproblemen (r=0,15) und zu aggressivem Verhalten (r=0,17).
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36 Es wurde ein so genanntes multivariates Modell mit dem Gesamtausmaß berichteter Verhaltenspro-
bleme, dem Ausmaß nach Außen bzw. nach Innen gerichteter Probleme sowie den einzelnen Problem-
skalen des Verhaltensfragebogens als abhängigen Variablen, der Anzahl der Wechsel pro Lebensjahr als 
abhängiger Variable und der am Alter normierten Dauer des Aufenthaltes in der jetzigen Pflegefamilie 
als Kontrollvariable berechnet. Im multivariaten Gesamttest erwiesen sich Dauer des Aufenthaltes in 
der jetzigen Pflegefamilie sowie die Instabilität im bisherigen Leben des Kindes jeweils als statistisch 
bedeutsam (Fwilks=1,9 bzw. 1,1; p=0,4 bzw. 0,7). Die bisherige Instabilität im Leben der Pflegekinder 
erwies sich über die Aufenthaltsdauer in der jetzigen Pflegefamilie hinaus für den Bereich nach Innen 
gerichteter Verhaltensprobleme (p=0,1), für den Problemaspekt »sozialer Rückzug« (p=0,01) sowie für 
den Bereich »Ängste/Depression« (p=0,2) als wichtig.
37 Newton/Litrownik/Landsverk (2000); Rubin u.a. (2005); Aarons u.a. (2010).
38 Aarons u.a. (2010).
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Fazit 
Zusammenfassend kann damit als gesicherter Wissensbestand angesehen 
werden,	dass	ein	Mehr	an	Umbrüchen	und	Wechseln	des	Lebensmittel-
punktes	zwar	nicht	immer,	aber	doch	im	Mittel	der	Fälle	sowohl	das	Erleben	
als	auch	die	Entwicklungsverläufe	betroffener	Kinder	belastet.	Dies	ist	ein	
wesentliches Argument für das fachliche Bemühen, Pflegekindern nach einer 
Herausnahme eine kontinuierliche Perspektive für ihren Lebensmittelpunkt 
während	der	Jahre	des	Aufwachsens	zu	bieten.	In	Deutschland	wie	in	ande-
ren Staaten besteht ein weitgehender Konsens in der Akzeptanz dieses Ziels 
und es wird sowohl durch gesetzliche Rahmenregelungen als auch – inner-
halb	dieses	Rahmens	–	durch	die	Praxis	der	Fachkräfte	versucht,	Kontinuität	
zu	befördern.	

Gesetzliche Rahmenregelungen im Ländervergleich 
Im Hinblick auf gesetzliche Rahmenregelungen, die Kontinuität im Leben 
betroffener	Kinder	ermöglichen	und	fördern	sollen,	sind	im	Ländervergleich39 
verschiedene	Strategien	erkennbar.	Grob	lassen	sich	dabei	drei	Vorgehenswei-
sen unterscheiden: 
•	 Ein	Ansatz	besteht	darin,	Kontinuität	insofern	erzwingen	zu	wollen,	als	

im	Verlauf	eines	gerichtlichen	Verfahrens	mit	festgelegten	zeitlichen	Fri-
sten entweder die Erziehungsfähigkeit der Eltern wiederhergestellt und das 
Kind rückgeführt werden soll oder aber ein endgültiger Entzug der elter-
lichen Sorge mit der daraus erwachsenden Perspektive einer Adoption des 
Kindes	erfolgen	soll.40 

•	 Ein	zweiter	Ansatz	will	Kontinuität	begünstigen,	indem	unterhalb	der	
Schwelle zur Adoption, aber unabhängig von aktuellen Konflikten um 
den	Aufenthalt	des	Kindes	rechtliche	Formen	der	Verfestigung	des	Auf-
enthaltes	eines	Kindes	in	der	Pflegefamilie	geschaffen	wurden,	die	an	die	

Dauer des Aufenthalts in der Pflegefamilie und/oder an das Scheitern 
fachlicher Bemühungen um eine Wiederherstellung der elterlichen Erzie-
hungsfähigkeit	gekoppelt	sind.41 

•	 Ein	dritter	Ansatz	zielt	zunächst	auf	eine	fachliche	Meinungsbildung	hin-
sichtlich derjenigen Handlungsoptionen, die gegenwärtig den Kontinui-
tätsbedürfnissen	und	anderen	Interessen	eines	Kindes	am	besten	dienen.	
Darauf aufbauend soll durch Stärkung der Erziehungskompetenz zwecks 
Rückführung	oder	Überzeugungsarbeit	bei	den	Eltern,	mit	denen	auch	
nach einer Herausnahme eine Zusammenarbeit angestrebt wird, dann eine 
dauerhafte	Perspektive	für	das	Kind	eröffnet	werden,	wobei	im	Konflikt-
fall richterliche Entscheidungen, die kindliche Kontinuitätsbedürfnisse 
zumindest	berücksichtigen,	erwirkt	werden	können.42

Es	ist	faktisch	schwer	möglich	und	auch	nur	beschränkt	sinnvoll,	die	drei	
beschriebenen rechtlichen Strategien im Hinblick auf das hierdurch erreichte 
Ausmaß an Kontinuität im Lebensmittelpunkt von Pflegekindern genauer 
miteinander	zu	vergleichen,	da	zum	einen	eine	Übertragung	mancher	Rege-
lungen in andere Rechtstraditionen schwer vorstellbar ist und zum anderen 
die Ausgangsbedingungen bezüglich der Struktur und Ausstattung des Pfle-

39 Ein europa- oder gar weltweiter Vergleich entsprechender rechtlicher Regelungen liegt allerdings bis-
lang nicht vor, wohl aber gibt es, neben Darstellungen der für Pflegeverhältnisse relevanten rechtlichen 
Regelungen in einzelnen Staaten (z.B. Küfner 2006, 2006a, 2006b), vergleichende Analysen, die sich 
auf eine begrenzte Anzahl an Ländern konzentrieren (z.B. Thoburn 2000). Möglichkeiten der Adoption 
von Pflegekindern und alternative Formen der rechtlichen Verfestigung von Pflegeverhältnissen bilden 
dabei einen Schwerpunkt in der Literatur (vgl. auch Parkinson 2003).
40 Das wichtigste Beispiel für einen solchen Ansatz stellen sicherlich die USA dar. In einer Abfolge meh-
rerer Gesetze, vor allem dem »Adoption Assistance and Child Welfare Act« von 1980 sowie dem »Ad-
option and Safe Families Act« von 1997, wurde dort eine rechtliche Praxis entwickelt, nach der innerhalb 
einer bestimmten Frist Schritte in Richtung auf einen in den USA möglichen endgültigen Entzug der 
elterlichen Sorge ergriffen werden müssen, wenn Eltern entweder bestimmte, im Gesetz explizit aufge-
führte Straftaten begangen haben oder vernünftige Versuche einer Wiederherstellung der elterlichen 
Erziehungsfähigkeit gescheitert sind. Als Folge eines endgültigen Entzugs der elterlichen Sorge kann das 
Kind, auch gegen den Willen der Eltern, zur Adoption freigegeben werden und mit der Planung einer 
solchen Adoption kann bereits begonnen werden, noch während Bemühungen um eine Wiederherstel-
lung der elterlichen Erziehungsfähigkeit im Gange sind, beispielsweise indem das Kind bei potenziellen 
Adoptiveltern in Pflege gegeben wird. Von einem endgültigen Entzug der elterlichen Sorge und dem 
Ziel einer Adoption des Kindes kann abgesehen werden, wenn sich das Kind in Verwandtenpflege befin-
det oder ein solches Vorgehen aus anderen Gründen, etwa dem Alter und der Beziehungssituation des 
Kindes, nicht seinen besten Interessen entspricht. Für einen Einblick in die amerikanische Diskussion um 
die tatsächlichen Effekte dieser Rechtsentwicklung siehe etwa D’Andrade/Berrick (2006); Humphrey/
Turnbull/Turnbull (2006) und Center for the Study of Social Policy/Urban Institute (2009).

41 Als ein Beispiel für eine solche Herangehensweise kann etwa das in den Niederlanden bestehende 
»Blokkaderecht« angesehen werden (Küfner 2006b), d.h. Eltern, die ein Kind wieder zu sich nehmen 
wollen, benötigen hierfür die Zustimmung der Pflegepersonen, wenn das Kind mehr als ein Jahr von 
diesen Personen betreut und versorgt wurde. Das Blokkaderecht kommt den Pflegepersonen mit Ablauf 
dieses Zeitraumes unabhängig von einem aktuell bestehenden Konflikt zu. Auch eine Gerichtsentschei-
dung ist hierfür nicht notwendig. Das Blokkaderecht schließt eine Rückführung zu den Eltern nicht völlig 
aus, der Aufenthaltsstatus des Kindes in der Pflegefamilie verfestigt sich aber insofern, als im Konfliktfall 
zur Überwindung des Blokkaderechts eine Gerichtsentscheidung erforderlich ist. In einigen englisch-
sprachigen Ländern kann im Verlauf eines Pflegeverhältnisses durch eine gerichtliche Entscheidung, wie 
etwa eine »Permanent Care Order« im australischen Bundesstaat Victoria (Thoburn 2000), eine konflikt-
unabhängige Verfestigung eines Pflegeverhältnisses bewirkt werden, wobei damit teilweise rechtliche 
Schwellen vor einer Rückführung erhöht, teilweise Bereiche der elterlichen Sorge auf die Pflegeeltern 
übertragen werden. 
42 Wie unschwer zu erkennen, folgt die Rechtsordnung in der Bundesrepublik diesem dritten Mo-
dell: Die Fachkräfte der Jugendhilfe sollen gemäß § 33 Satz 1 SGB VIII Pflegeverhältnisse als »zeitlich 
befristete« bzw. »auf Dauer angelegte« Formen von Hilfe anlegen und dabei Kontinuität im Leben von 
Pflegekindern befördern, indem sie entsprechend § 37 Abs.1 Satz 2 und 4 SGB VIII zunächst versuchen, 
tragfähige Voraussetzungen für eine Rückführung zu schaffen. Gelingt dies »innerhalb eines vertret-
baren Zeitraums« nicht, soll »mit den beteiligten Personen«, also möglichst im Konsens, »eine förder-
liche und auf Dauer angelegte Lebensperspektive« für das Kind erarbeitet werden. Im Konfliktfall kann 
eine familiengerichtliche Entscheidung herbeigeführt werden, wobei eine Absicht oder ein Handeln der 
Eltern, das den Kontinuitätsbedürfnissen eines Kindes erheblich widerspricht, je nach den Bedingungen 
des Einzelfalls als Grundlage für einen Eingriff in die elterliche Sorge nach § 1666 BGB oder als Grund-
lage für eine Verbleibensanordnung nach § 1632 Abs. 4 BGB dienen kann. Wie auf nahezu alle Länder 
im westlichen Teil Kontinentaleuropas zutreffend (Thoburn 2000), zeigt sich die deutsche Rechtsord-
nung gegenüber Adoptionen, die gegen den Willen der leiblichen Eltern erfolgen, sehr zurückhaltend, 
wenngleich die Möglichkeit im Einzelfall unter Umständen besteht (Salgo 2000). Rechtliche Formen der 
konfliktunabhängigen Verfestigung des Aufenthaltes eines Kindes in einer bestimmten Pflegefamilie be-
stehen nicht. Ein weiteres europäisches Land, in dem die Bedeutung des Einbezugs der leiblichen Eltern 
und die Suche nach Konsenslösungen auch im Fall einer Fremdunterbringung sehr betont wird und in 
dem selbst bei langjährigen Pflegeverhältnissen turnusgemäß deren Übereinstimmung mit den Interes-
sen des Kindes geprüft und begründet werden muss, ist Schweden (Thoburn 2000). Allerdings sieht 
die schwedische Rechtsordnung nach dreijährigem Bestehen eines Pflegeverhältnisses eine gesonderte 
Prüfung vor, ob das Wohl des Kindes eine Übertragung der Personensorge auf die Pflegeeltern erfordert 
(Küfner 2006a). In der Praxis scheint dies jedoch eher selten zu geschehen.
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gekinderwesens wie der Jugendhilfe insgesamt in verschiedenen Ländern sehr 
unterschiedlich	sind.	Klar	erkennbar	sind	jedoch	zumindest	einige	Punkte,	
die	die	Diskussion	in	Deutschland	potenziell	bereichern	können:	
•	 Versuche,	Kontinuität	konsequent	rechtlich	zu	erzwingen,	führen	keines-

wegs	automatisch	zu	einem	besonders	hohen	Maß	an	Kontinuität.	Viel-
mehr	sind	unbeabsichtigte	Wirkungen	in	der	Form	zu	beobachten,	dass	
zur	Vermeidung	einer	als	»ultima	ratio«	empfundenen,	rechtlich	endgül-
tigen Wegnahme und Adoption eines Kindes auch vorzeitige oder aus 
anderen	Gründen	nicht	sehr	Erfolg	versprechende	Rückführungen	bzw.	
Unterbringungen	bei	Verwandten	erprobt	werden.43 Angesichts einer dort 
guten Datenlage lässt sich zumindest für amerikanische Pflegekinder 
zeigen, dass sie im Durchschnitt wesentlich mehr Kontinuitätsbrüche 
erleben	als	Pflegekinder	in	Deutschland.44	Zwar	ist	die	in	den	USA	gel-
tende	Rechtslage	nicht	nur	als	Ursache,	sondern	auch	als	Reaktion	auf	die	
dort sehr hohe Anzahl an fremduntergebrachten Kindern mit wiederholten 
Umplatzierungen	zu	verstehen.	Zumindest	aber	konnte	durch	die	schon	
einige Zeit in Kraft befindlichen gesetzlichen Regelungen nicht erreicht 
werden,	dass	Kinder,	die	nicht	bei	den	leiblichen	Eltern	aufwachsen	kön-
nen,	in	den	USA	ein	im	internationalen	Maßstab	hohes	Maß	an	Kontinui-
tät	im	Lebensmittelpunkt	erleben.	

•	 Im	Unterschied	zu	Deutschland	haben	die	im	Rahmen	des	DJI/DIJuF-
Projektes	analysierten	europäischen	Länder	aber	vielfach	Regelungen45 
beschlossen, die unterhalb der Schwelle zur Adoption bei langjährigen 
Pflegeverhältnissen konfliktpräventiv den Aufenthalt des Kindes in der 
Pflegefamilie	verfestigen,	und	die	daher	geeignet	sein	könnten,	auch	das	
subjektive	Kontinuitätsempfinden	betroffener	Kinder	zu	fördern.	Inwie-
weit	die	angestrebten	Wirkungen	der	Konfliktverhütung	und	der	Förde-
rung des Kontinuitätsempfindens tatsächlich eintreten, lässt sich mangels 
Untersuchungen	empirisch	derzeit	aber	nicht	sicher	sagen.	Allenfalls	kann	
dies	als	plausibel	unterstellt	werden.	Ähnliche	gesetzliche	Schritte	wurden	
in	Deutschland	von	verschiedenen	Seiten	vorgeschlagen.	Bislang	wurden	
diese	Anregungen	vom	Gesetzgeber	aber	nicht	aufgegriffen.	

•	 Auch	losgelöst	von	Gesetzesänderungen	gibt	es	innerhalb	der	verschie-
denen rechtlichen Rahmenbedingungen teils erhebliche fachliche Anstren-
gungen,	Kindern	in	Fremdunterbringung	mehr	Kontinuität	im	Lebens-
mittelpunkt	zu	ermöglichen.	Zu	den	dabei	hauptsächlich	diskutierten	
Strategien	zählen	die	Einführung	von	Monitoringsystemen	im	Hinblick	
auf	das	Erreichen	von	Kontinuitätszielen	und	die	zeitliche	Straffung	
sowie	Qualifizierung	von	Planungs-	und	Entscheidungsprozessen.	Darü-
ber	hinaus	wurden	wiederholt	die	Ursachen	von	Diskontinuitäten	bzw.	
Abbrüchen	untersucht	und	mögliche	Gegenstrategien	erprobt.	Der	For-
schungsstand	zu	diesem	zuletzt	genannten	Punkt	wird	in	Abschnitt	C.2.3	
dargestellt.	

43 Siehe etwa Yampolskaya/Armstrong/Vargo (2007). Zudem hat sich in den USA das so nicht vorher-
gesehene Problem einer wachsenden Anzahl an Kindern ergeben, deren leiblichen Eltern zwar das 
Sorgerecht endgültig entzogen wurde, für die aber gleichwohl keine Adoptiveltern gefunden werden 
können (Macomber 2009).
44 Vgl. Fußnote 31.
45 Vgl. Kapitel B.1.8

Einführung von Monitoringsystemen im Hinblick auf das Erreichen 
von Kontinuitätszielen 
Als Monitoring	wird	hier	die	systematische	und	wiederkehrende	Erfassung	
von	Kennzahlen	zum	Ausmaß	an	Kontinuität	bzw.	Diskontinuität	im	Leben	
von Kindern verstanden, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in 
einem	bestimmten	Zeitabschnitt	in	Familienpflege	befinden.	Als	Beispiel	für	
eine	solche	Kennzahl	könnte	der	Prozentsatz	in	einem	Jahr	neu	in	Pflege	ge-
kommener Kinder dienen, die im nachfolgenden Jahr mehr als zwei Wechsel 
erleben müssen, also beispielsweise eine rasch scheiternde Rückführung oder 
den	Abbruch	eines	Bereitschafts-	bzw.	Dauerpflegeverhältnisses	durchma-
chen.	In	einer	Reihe	von	Ländern	werden	als	Teil	einer	Qualitätssicherungs-
strategie	national	oder	lokal	entsprechende	Zahlen	erhoben.46 Dadurch, so 
wird	angenommen,	könne	Fachkräften,	Politik	und	Öffentlichkeit	Orientie-
rung	geboten	werden,	Aufmerksamkeit	könne	auf	Probleme	gelenkt	werden	
und	Selbststeuerungsfähigkeiten	im	Jugendhilfesystem	könnten	freigesetzt	
werden.	Allerdings	scheint	unbestritten,	dass	Kennzahlen	unter	bestimmten	
Umständen	(z.B.	bei	einem	generell	überlasteten	Jugendhilfesystem	oder	bei	
einem	fehlenden	Wissen	darüber,	wie	positive	Veränderungen	erreicht	wer-
den	könnten)	nichts	bewirken	können	und	darüber	hinaus	auch	nicht	ohne	
Probleme	sind.	Zu	diesen	zählen	etwa	der	mit	der	Erhebung	verbundene	Auf-
wand	oder	die	Gefahr	einer	allzu	großen	Verengung	in	der	Fallbearbeitung	
auf	positive	Kennzahlen,	wodurch	etwa	dem	Umstand,	dass	manche	Wechsel	
von	Kindern	positiv	erfahren	werden,	nicht	mehr	Rechnung	getragen	wird.	
Auf	der	anderen	Seite	können	Kennzahlen,	auch	wenn	sie	zwangsläufig	kein	
vollständiges	Bild	vermitteln,	doch	ein	Mehr	an	Übersicht	ermöglichen	und	
die	Evaluation	von	systemweiten	Veränderungen	(z.B.	neuen	Gesetzen)	oder	
Qualitätsinitiativen	erleichtern.47 Da in Deutschland bislang generell keine 
auf	Qualitätsindikatoren	bezogene	Form	der	Erfassung	von	Jugendhilfedaten	
existiert,	gibt	es	auch	kein	bundesweites	Monitoring	im	Hinblick	auf	die	von	
Pflegekindern	erfahrene	Kontinuität	bzw.	Diskontinuität.	Es	ist	allerdings	
möglich,	dass	örtlich	entsprechende	Daten	erhoben	und	ausgewertet	werden.	
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46 Beispiele wären etwa Australien (Australian Institute of Health and Welfare 2006) oder die USA, die 
im Rahmen der »Federal Child and Family Service Reviews« ein nationales System von Kennzahlen und 
Zielvorgaben eingeführt haben (McDonald & Testa 2010). In der ersten Fassung dieses Systems wurden 
vier Indikatoren vorgegeben um zu beschreiben, inwieweit und wie rasch Kindern in den einzelnen 
Bundesstaaten nach einer Fremdunterbringung eine beständige Lebensperspektive eröffnet wird: (a) 
Prozentzahl rückgeführter Kinder, bei denen die Rückführung in weniger als einem Jahr nach einer 
Fremdunterbringung erfolgt, (b) Prozentzahl rückgeführter Kinder, die binnen einen Jahres wieder in 
Pflege genommen werden müssen, (c) Prozentzahl aus der Pflege heraus adoptierter Kinder, bei denen 
dieser Prozess weniger als zwei Jahre dauert, (d) Prozentzahl der neu in Pflege gekommenen Kinder, die 
binnen eines Jahres nicht mehr als zwei Wechsel erleben. Die Vorgaben haben eine heftige und noch 
nicht abgeschlossene Diskussion über das am besten geeignete Set an Kennzahlen ausgelöst. Weit-
gehende Übereinstimmung herrscht jedoch zumindest in den USA darüber, dass mehrere Indikatoren 
benötigt werden, während sehr einfache Qualitätsindikatoren (z.B. Trocmé et al. [2009]: Anzahl der 
Tage zwischen der Herausnahme eines Kindes und der ausdrücklich auf Dauer hin angelegten Platzie-
rung in einer Familie oder Einrichtung) der Komplexität der Aufgabe der Perspektivklärung nicht gerecht 
werden, da etwa schnelle, aber dann scheiternde Platzierungen bzw. Rückführungen so nicht erfasst 
werden.
47 Zumindest haben Monitoringsysteme in einigen Ländern einen moderaten Zuwachs an Stabilität im 
Leben von Pflegekindern sichtbar gemacht, der im Zuge vermehrter fachlicher Anstrengungen und 
gesetzlicher Regelungen, die Kontinuität begünstigen, erreicht werden konnte (z.B. Macomber 2009).
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Für	Pflegekinderdienste,	die	das	tun	wollen,	wäre	es	denkbar,	in	der	Jahres-
statistik folgende vier auf Kontinuität bezogene Qualitätsindikatoren auszu-
weisen: 
•	 Der	prozentuale	Anteil	der	unter	drei	Jahre	alten	Pflegekinder,	die	im	ver-

gangenen Jahr eine Bereitschaftspflege ohne zusätzlichen Bindungsab-
bruch	verlassen	konnten,	bzw.	bei	denen	die	Bereitschaftspflege	in	eine	
Dauerpflege umgewandelt werden konnte, wobei der für einen Bindungs-
aufbau	benötigte	Zeitraum	bei	Kindern	unter	drei	Jahren	mit	3	Monaten	
geschätzt	werden	könnte	(vgl.	Kapitel	B.3),	

•	 die	Anzahl	der	im	zweiten	Halbjahr	des	vorletzten	Jahres	und	im	ersten	
Halbjahr des letzten Jahres geplant rückgeführten Kinder, bei denen in 
den	nächsten	sechs	Monaten	keine	erneute	Fremdunterbringung	erforder-
lich wurde, 

•	 der	prozentuale	Anteil	der	in	Vollzeitpflege	befindlichen	Kinder,	bei	denen	
im vergangenen Jahr beim letzten in diesem Zeitraum erfolgenden Hilfe-
plangespräch	Konsens	zwischen	Fachkraft,	leiblichen	Eltern,	Pflegeeltern	
und	(jenseits	des	8.	Lebensjahres)	dem	Kind	im	Hinblick	auf	eine	ge-
wünschte	Fortdauer	des	Pflegeverhältnisses	bestand	sowie	

•	 die	im	Mittel	erfahrene	Anzahl	an	früheren	Aufenthaltswechseln	bei	
denjenigen jungen Erwachsenen, bei denen im vergangenen Jahr das Pfle-
geverhältnis	beendet	wurde.	

»Permanency Planning«/»Concurrent Planning« 
Die Intensivierung, zeitliche Straffung und Qualifizierung von Planungs- und 
Entscheidungsprozessen	mit	dem	Ziel,	Kindern	nach	einer	Fremdunterbrin-
gung	baldmöglichst	eine	dauerhafte	Perspektive	hinsichtlich	ihres	Lebensmit-
telpunktes zu bieten, wurde international in der Pflegekinderhilfe zunächst in 
den	60er	Jahren	des	vergangenen	Jahrhunderts	unter	dem	Stichwort	des	»Per-
manency	Planning«	zu	einem	wichtigen	und	einflussreichen	Thema.48 Mit der 
Forderung,	verschiedene	Möglichkeiten	für	eine	dauerhafte	Perspektive	(z.B.	
Rückführung	oder	Adoption)	sollten	nicht	nacheinander,	sondern	gleich-
zeitig geprüft und bis zur Entscheidungsreife vorbereitet werden, hat sich 
der	Ansatz	in	den	letzten	Jahren	zum	Konzept	des	»Concurrent	Planning«	
weiterentwickelt.49 Obwohl in der Bundesrepublik nicht alle der in verschie-
denen	anderen	Jugendhilfesystemen	als	Optionen	für	eine	dauerhafte	Per-
spektive	in	Frage	kommenden	rechtlichen	Formen	eine	Rolle	spielen,50 kann 
die	im	Rahmen	von	»Permanency	Planning«	bzw.	»Concurrent	Planning«	
erfolgte	empirische	Forschung	doch	einen	Hinweis	darauf	geben,	inwieweit	
intensivere fachliche Bemühungen um eine Perspektivklärung erfolgreich 
sein	können.	Dies	gilt	umso	mehr,	als	zumindest	frühe	Modellversuche	noch	
ohne einen rechtlichen Rahmen auskommen mussten, der später, zumindest 
in	den	USA,	enge	zeitliche	und	inhaltliche	Vorgaben	für	den	Planungspro-

zess	beinhaltete.	Es	liegen	mehrere	quasi-experimentelle	Studien51	vor,	d.h.	
Untersuchungen,	in	denen	zwar	Versuchs-	und	Kontrollgruppen	miteinander	
verglichen	wurden,	die	Zuteilung	der	Kinder	zu	einer	der	beiden	Gruppen	
aber	nicht	zufällig	erfolgte,	so	dass	vorab	bestehende	systematische	Unter-
schiede	zwischen	den	beiden	Gruppen	nicht	gänzlich	ausgeschlossen	werden	
können,	sondern	nur	versucht	werden	kann,	erkennbare	Unterschiede	in	den	
Ausgangsbedingungen	nachträglich	statistisch	zu	kontrollieren.	Nach	den	
Ergebnissen dieser Studien gingen eine klarere Prioritätensetzung der Jugend-
hilfe auf das Erreichen von Kontinuität sowie intensivierte Beratungskon-
takte mit allen Beteiligten tatsächlich mit einem häufigeren, schnelleren und 
nachhaltigeren Erreichen einer einvernehmlichen oder rechtlich abgesicherten 
Dauerperspektive für die einbezogenen Kinder einher, was sowohl häufigere 
Rückführungen,	als	auch	einen	häufigeren	dauerhaften	Verbleib	in	Fremdun-
terbringung	bedeutete.	In	einer	erst	kürzlich	veröffentlichten	Untersuchung52 
führte	eine	offensive	Kommunikation,	dass	zwar	an	einer	Rückführung	gear-
beitet	werde,	gleichzeitig	aber	auch	eine	dauerhafte	Unterbringung	vorbereitet	
werde,	dazu,	dass	leibliche	Eltern	häufiger	von	einer	Rückführung	absahen.	
Weiterhin	ging	eine	akzeptierende	Beratung	zur	Möglichkeit	einer	Freigabe	
des	Kindes	zur	Adoption	damit	einher,	dass	mehr	Eltern	diese	Möglichkeit	
wählen	konnten.	Vergleichbare	Daten	liegen	aus	Deutschland	bislang	nicht	
vor,	d.h.	Modellversuche,	die	darüber	Auskunft	geben	könnten,	inwieweit	
seitens	der	Jugendhilfe	durch	eine	zeitliche	Straffung	bzw.	inhaltliche	Quali-
fizierung	von	(gemeinsamen)	Planungs-	und	Entscheidungsprozessen	das	Ziel	
einer dauerhaften Perspektive für Kinder häufiger, schneller und nachhaltiger 
erreicht	werden	kann,	stehen	bislang	aus.	Allerdings	deutet	zumindest	die	
internationale	Befundlage	darauf	hin,	dass	hier	Chancen	bestehen	könnten.	

Perspektivklärung bei Pflegekindern, verstanden als Entscheidung53 zwischen 
einer	Platzierung	auf	Zeit	und	einer	auf	Dauer	hin	angelegten	Unterbrin-
gung,	stellt	für	die	Fachkräfte	eine	einzelfallbezogene	Aufgabenstellung	dar.	
Werden	zunächst	beschreibende	Befunde	dazu	betrachtet,	welche	Festle-
gungen	Fachkräfte	in	Deutschland	derzeit	aus	welchen	Gründen	und	inner-
halb	welcher	Zeiträume	bei	Vollzeitpflegeverhältnissen	nach	§	33	SGB	VIII	
vornehmen, so zeigen übereinstimmende Ergebnisse aus drei vorliegenden 
Studien,	dass	mehrheitlich	bereits	zu	Beginn	des	Pflegeverhältnisses	bzw.	im	
ersten	Jahr	der	Unterbringung	eine	Einordnung	als	»auf	Dauer	hin	ange-

48 Zur Geschichte der Diskussion siehe Stein/Gambrill (1985) sowie Rudd (1993).
49 Zum Konzept des »Concurrent Planning« siehe Katz (1999).
50 Ähnlich wie in Deutschland (vgl. Fn. 3) wird in der Regel eine sichere und dauerhafte Rückführung 
zu den leiblichen Eltern mit Priorität versehen. Daneben spielen vor allem die Adoption sowie die auf 
Dauer hin angelegte Bestellung eines Vormundes eine Rolle und zwar als Optionen, die gegenüber einer 
Langzeitunterbringung in einer Pflegefamilie als viertbeste Möglichkeit bevorzugt werden.

51 Siehe vor allem Lahti (1982) sowie Monck/Reynolds/Wigfall (2004). Gesamtüberblicke über die vorlie-
gende Forschung finden sich bei Tilbury/Osmond (2006) und Bohnsack/Connelly (2009).
52 Vgl. D’Andrade (2009).
53 § 33 Satz 1 SGB VIII nennt die Unterbringung auf Zeit bzw. auf Dauer als zwei Optionen für Pflegever-
hältnisse, verlangt aber nicht ausdrücklich eine Entscheidung und Festlegung in jedem Einzelfall. Gleich-
wohl wird in Arbeitshilfen für die Praxis regelmäßig von einer im Einzelfall zu treffenden Entscheidung 
gesprochen (z.B. Bayerisches Landesjugendamt 2009, S. 18). Dies erscheint auch gerechtfertigt, da sich 
in Abhängigkeit von der Einordnung eines Pflegeverhältnisses als zeitlich befristet oder auf Dauer an-
gelegt unterschiedliche Schwerpunkte für das fachliche Handeln ergeben, insbesondere im Hinblick auf 
das Bemühen um eine Rückführung, so dass im Verlauf einer Fallbearbeitung die Frage der Einordnung 
des Pflegeverhältnisses nicht auf Dauer offen gehalten werden kann.

C.2.2C.2.1

2.2  Vorgehensweisen bei der Perspektivklärung im Einzelfall
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legt«	erfolgt.	Zu	Beginn	des	Pflegeverhältnisses	lag	die	Rate	der	auf	Dauer	
hin	angelegten	Unterbringungen	bei	Fremdpflegen	in	einer	bundesweiten	
Fallerhebung	bei	55%.54 In einer niedersächsischen Studie wurden Daten zur 
Perspektivplanung	von	im	Vorjahr	begonnenen	Pflegeverhältnissen	erhoben,	
die	also	zum	Untersuchungszeitpunkt	ein	Jahr	oder	kürzer	andauerten,	wobei	
für	63%	der	Kinder	angegeben	wurde,	es	sei	eine	dauerhafte	Unterbringung	
in	der	jetzigen	Pflegefamilie	geplant.55	In	der	DJI/DIJuF-Fallerhebung	wurden	
schließlich	65%	der	Pflegeverhältnisse	mit	einer	bisherigen	Dauer	von	bis	zu	
einem	Jahr	von	den	Fachkräften	als	auf	Dauer	angelegt	eingeordnet,	bei	einer	
Dauer	von	mehr	als	einem	und	bis	zu	zwei	Jahren	lag	die	Rate	bei	85%	und	
bei	einer	Dauer	von	mehr	als	zwei	und	bis	zu	drei	Jahren	bei	88%.	Für	Pfle-
geverhältnisse, die bereits noch länger andauerten, ergab sich eine Rate von 
98%,	die	von	den	Fachkräften	als	auf	Dauer	hin	angelegt	eingestuft	wurden.56 

Die hohe Anzahl bereits frühzeitig als dauerhaft eingeordneter Pflegever-
hältnisse	ist	insofern	erstaunlich	und	möglicherweise	fachlich	problematisch,	
als	das	Gesetz	in	§	37	Abs.	1	Satz	2	SGB	VIII57 eine anfängliche, wenn auch 
zeitlich	begrenzte	Phase	intensiven	Auslotens	der	Möglichkeit	einer	Rückfüh-
rung vorschreibt, so dass zumindest in dieser Zeit bei einem hohen Anteil an 
Fällen	eine	gewisse	Offenheit	hinsichtlich	der	zeitlichen	Perspektive	des	Pfle-
geverhältnisses	sinnvoll	erscheint.	Allerdings	geht	aus	der	juristischen	Kom-
mentarliteratur	zur	Vorschrift	hervor,	dass	dort	überwiegend	eine	erste	Pro-
gnoseentscheidung bereits zu Beginn eines jeden Pflegeverhältnisses verlangt 
wird,58 und die Einstufung von Pflegeverhältnissen als auf Dauer hin angelegt 
allein	auf	der	Grundlage	einer	solchen	Prognoseentscheidung	als	prinzipiell	
zulässig	angesehen	wird.59	Die	durchgesehenen	Kommentare	zum	SGB	VIII	

und	Praxishandbücher	für	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe60 machen jedoch 
keine	Angaben	zu	Fallkonstellationen,	in	denen	begründet	und	fachlich	un-
strittig bereits zu Beginn eines Pflegeverhältnisses eine auf Dauer notwendige 
Unterbringung	prognostiziert	werden	kann.	Entsprechend	der	empirischen	
Literatur	über	Vorhersagefaktoren	scheiternder	Rückführungen	dürfte	hierbei	
aber	insbesondere	an	Fallkonstellationen	zu	denken	sein,	bei	denen	jüngere	
Kinder aufgrund elterlicher Suchterkrankungen platziert werden müssen, so-
wie	an	Kinder,	bei	denen	deutlich	erhöhte	Erziehungsbedürfnisse	erheblichen	
Einschränkungen der elterlichen Erziehungsfähigkeiten gegenüber stehen, 
deren	Bearbeitung	jedoch	von	den	Eltern	verweigert	wird.	Darüber	hinaus	
scheint	die	Überlegung	wichtig,	dass	die	Festlegung	der	zeitlichen	Perspektive	
eines konkreten Pflegeverhältnisses konzeptuell nicht auf die Einschätzung 
der gegenwärtigen Erfolgswahrscheinlichkeit einer Rückführung des Kindes 
zu	einem	oder	beiden	Elternteilen	verkürzt	werden	kann.	Vielmehr	spielen	
hier	offensichtlich	weitere	Aspekte	eine	Rolle,	wie	etwa	die	Verfügbarkeit	und	
Lebensplanung	der	Pflegeeltern,	die	Realitätsangemessenheit	ihrer	Vorstel-
lungen vom Kind und seinen Schwierigkeiten sowie die Bereitschaft des Kin-
des,	sich	auf	das	Pflegeverhältnis	einzulassen.	Die	Beurteilung	einiger	dieser	
Faktoren	benötigt	Zeit	für	die	Beobachtung.	Auch	ist	Zeit	notwendig,	damit	
die	Beteiligten	Beziehungen	aufbauen	bzw.	die	Trennung	verkraften	und	eine	
Haltung	zur	zeitlichen	Perspektive	des	Pflegeverhältnisses	entwickeln	können.	
Dies	wiederum	ist	eine	Voraussetzung,	wenn	Perspektivklärung	nicht	nur	als	
fachliche	Prognoseentscheidung,	sondern,	wie	vom	Gesetz	in	§	37	Abs.	1	Satz	
4	vorgesehen,	auch	als	kommunikativer	Prozess	verstanden	wird.	

Die fachliche Seite der Perspektivklärung 
Zur	fachlichen	Seite	der	Einschätzungen	bei	den	Fachkräften	liegen	bislang	
aus	Deutschland	keine	Studien	dazu	vor,	welche	Überlegungen	tatsächlich	
bei der Entscheidung darüber angestellt werden, ob ein Pflegeverhältnis im 
ersten	bzw.	im	zweiten	Jahr	als	auf	Dauer	hin	angelegt	eingestuft	werden	soll.	
Daher	wurde	versucht,	entscheidungsrelevante	Faktoren	anhand	der	Daten	
der	DJI	/	DIJuF-Fallerhebung	zu	rekonstruieren.	In	einem	ersten	Schritt	
wurde	für	eine	Reihe	von	Faktoren61	geprüft,	inwieweit	sie	sich	im	ersten	bzw.	
in den ersten beiden Jahren eines Pflegeverhältnisses als statistisch relevante 
Vorhersagefaktoren	für	eine	Einstufung	als	auf	Dauer	hin	angelegt	erwiesen.	

60 Einbezogen wurden die Kommentare von Wiesner (2006) und Münder/Meysen/Trenczek (2009), 
weiterhin die Praxishandbücher Start gGmbh (2004), Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit (2008), Bayerisches Landesjugendamt (2009).
61 Getestet wurden 13 Faktoren und zwar das Alter des Kindes zu Beginn des Pflegeverhältnisses (unter 
vs. über 3 Jahre), die Ablehnung von Hilfen zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit durch die 
Herkunftsfamilie, eine Unterbringung des Kindes in Bereitschaftspflege oder einer anderen Form von 
Fremdunterbringung vor dem jetzigen Pflegeverhältnis, das eingeschätzte Auftreten mindestens einer 
Form von Kindeswohlgefährdung in der Herkunftsfamilie, Art (sexueller Missbrauch, körperliche Miss-
handlung, Vernachlässigung) und Anzahl den Fachkräften bekannt gewordener Formen von Gefährdung 
in der Herkunftsfamilie, das Vorhandensein einer Sucherkrankung bzw. einer schwerwiegenden psy-
chischen Erkrankung bei einem oder beiden leiblichen Elternteilen, die Haltung der Sorgeberechtigten 
gegenüber der Fremdunterbringung (gerichtliche Durchsetzung erforderlich/ nicht erforderlich), die von 
den Fachkräften wahrgenommene Qualität der emotionalen Beziehung zwischen Kind und leiblicher 
Mutter zu Beginn des Pflegeverhältnisses, die Zuständigkeitsregelung für die Herkunftsfamilie (ASD vs. 
Pflegekinderdienst) sowie die berichtete Intensität und Qualität der Zusammenarbeit zwischen Her-
kunftsfamilie und Fachkräften der Jugendhilfe.

54 Walter (2004, S.55). 
55 Bei 58% der Fälle sollte es sich um ein dauerhaftes Pflegeverhältnis handeln, bei weiteren 5% wurde 
eine Adoption aus der Dauerpflege heraus als Option gesehen (Erzberger 2003, S. 118). 
56 Insgesamt standen für diese Auswertung 110 Fälle mit einer Dauer bis zu einem Jahr, 89 Fälle mit 
einer Dauer mehr als einem und bis zu zwei Jahren, 59 Fälle mit einer Dauer von mehr als zwei und bis 
zu drei Jahren sowie 374 Fälle mit einer bereits länger andauernden Pflegedauer zur Verfügung. 
57 Die Vorschrift lautet: »Durch Beratung und Unterstützung sollen die Erziehungsbedingungen in der 
Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraums so 
weit verbessert werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann« (§ 37 
Abs. 1 Satz 2). 
58 So fordert etwa Meysen (in Münder u.a. 2009) im Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: »Schon bei 
der Entscheidung über eine Hilfe außerhalb der eigenen Familie (§ 36) gilt es regelmäßig, eine Prognose 
darüber abzugeben, ob diese Unterbringung im Interesse des Kindes oder Jugendlichen zeitlich befristet 
oder aber auf Dauer angelegt sein soll« (S. 365). Ähnlich formuliert Wiesner (2006b) in seinem Kom-
mentar: »Vielmehr hat das JAmt zu Beginn des Hilfeprozesses eine verantwortungsvolle Prognoseent-
scheidung zu treffen und sich unter Wertung aller Umstände eine Meinung dazu zu bilden, ob die in 
Abs. 1 Satz 2 genannten Ziele tatsächlich erreichbar sind« (S. 682). Keiner der beiden Kommentare geht 
auf die Befundlage zu den real vorhandenen Möglichkeiten einer Prognose ein (für eine Forschungs-
übersicht siehe Kapitel C.1) oder wägt die Vorteile einer frühen gegen die einer späteren Festlegung 
ab. Allerdings räumt Wiesner (2006b) an anderer Stelle des Kommentars ein: »Dies bedeutet, dass in 
vielen Fällen die in einem anfänglichen Prozessstadium zur Entscheidung anstehende Grundsatzfrage 
›befristete Hilfe oder Hilfe auf Dauer?‹ noch nicht ausreichend beantwortet werden kann« (S. 680). Mey-
sen (in Münder u.a. 2009) stellt vor dem Hintergrund der Fehleranfälligkeit früh im Prozess erfolgender 
Prognosen fest: »Prognosen bedürfen einer fortwährenden Evaluation« (S. 365). Dabei bleibt jedoch of-
fen, inwieweit sich bei einer Festlegung auf eine dauerhafte Fremdunterbringung eine Fehleinschätzung 
überhaupt praktisch erweisen kann im Hinblick auf die Wiederherstellbarkeit der elterlichen Erziehungs-
fähigkeit.
59 So erläutert etwa Wiesner (2006b): »Von vornherein erfolglos erscheinende Bemühungen zur Verbes-
serung der Situation der Herkunftsfamilie brauchen nicht erst unternommen zu werden« (S.682).

C.2.2C.2.2



362 Perspektivklärung und Vermeidung von Abbrüchen von Pflegeverhältnissen 363 Perspektivklärung und Vermeidung von Abbrüchen von Pflegeverhältnissen

Drei	Fallaspekte	traten	sowohl	bei	Pflegeverhältnissen,	die	bislang	bis	zu	
einem Jahr angedauert hatten, als auch bei Pflegeverhältnissen mit einer bis-
herigen	Dauer	von	maximal	zwei	Jahren	als	vorhersagekräftig	für	eine	solche	
Einstufung hervor: 
•	 Bei	Kindern,	die	nach	einer	Bereitschaftspflege	in	Vollzeitpflege	wechsel-

ten	oder	die	bereits	früher	eine	Fremdunterbringung	erlebt	hatten,	wurde	
das	neue	Vollzeitpflegeverhältnis	ganz	überwiegend,	d.h.	zu	etwa	80%,	
bereits	im	ersten	Jahr	als	auf	Dauer	hin	angelegt	eingestuft.	Ohne	solche	
Vorerfahrungen	erfolgte	zwar	immer	noch	mehrheitlich,	aber	bei	deutlich	
weniger	(ca.	50%)	bereits	im	ersten	Jahr	des	Pflegeverhältnisses	eine	solche	
Einstufung.62 

•	 Wurde	die	leibliche	Mutter	eines	Kindes	zu	Beginn	des	Pflegeverhältnisses	
als positive Bindungsperson des Kindes eingeschätzt, so wurde im ersten 
Jahr	eines	Pflegeverhältnisses	bei	fast	bei	der	Hälfte	der	Fälle	(46%)	die	
zeitliche	Perspektive	offen	gehalten.	Bei	Pflegeverhältnissen	bis	zu	zwei	
Jahren	Dauer	galt	dies	immerhin	noch	für	etwa	ein	Drittel	der	Fälle	(32%).	
Die	Vergleichswerte	lagen	bei	16	bzw.	11%,	wenn	die	leibliche	Mutter	von	
der	Fachkraft	nicht	in	einer	solchen	Rolle	wahrgenommen	wurde.63 

•	 Kam	eine	enge	Zusammenarbeit	zwischen	Herkunftsfamilie	und	Jugend-
hilfe zustande, so ging dies ebenfalls deutlich häufiger mit einer anfänglich 
offenen	zeitlichen	Perspektive	des	Pflegeverhältnisses	einher.	Allerdings	
wurde eine solche enge Zusammenarbeit nur in Bezug auf sehr wenige 
Herkunftseltern	von	den	Fachkräften	geschildert.	Zudem	ist	es	möglich,	
dass	sich	hierunter	Fälle	befinden,	in	denen	die	enge	Zusammenarbeit	
mehr	die	Folge,	denn	die	Ursache	einer	aus	anderen	Gründen	offenen	
Verbleibensperspektive	war.64 

Zwei	weitere	Fallaspekte	erwiesen	sich	zumindest	bei	Pflegeverhältnissen	mit	
einer Dauer von bis zu zwei Jahren als vorhersagekräftig, während sich dies 
bei	Pflegeverhältnissen	bis	zu	einem	Jahr	Dauer	nur	angedeutet	hatte.65 Bei 
einem Alter des Kindes unter drei Jahren zu Beginn des Pflegeverhältnisses 
wurde noch nicht unbedingt im ersten Jahr eines Pflegeverhältnisses, dann 
aber nahezu durchgängig im zweiten Jahr die zeitliche Perspektive geschlos-
sen	und	eine	dauerhafte	Unterbringung	avisiert.	Gleiches	galt	für	Pflegever-

hältnisse,	die	auf	einem	teilweisen	Entzug	der	elterlichen	Sorge	gründeten.	
Die Regelung der Zuständigkeit für die Herkunftsfamilie, schwerwiegende 
psychische	Erkrankungen	eines	Elternteils,	das	Vorliegen	einer	Kindeswohl-
gefährdung	in	der	Vorgeschichte	sowie	Art	und	Anzahl	bekannt	gewordener	
Formen	von	Gefährdung	differenzierten	nicht,	zumindest	nicht	in	einer	sta-
tistisch gegenüber dem Zufall abgrenzbaren Weise, zwischen auf Dauer hin 
angelegten	und	nicht	auf	Dauer	hin	angelegten	Pflegeverhältnissen.	In	einem	
zweiten Schritt wurde mittels einer statistischen Technik, die als Diskrimi-
nanzanalyse	bezeichnet	wird,	überprüft,	inwieweit	sich	unter	Verwendung	
der	ermittelten	Vorhersagekriterien	die	von	den	Fachkräften	vorgenommenen	
Entscheidungen	zur	Perspektivklärung	modellieren	ließen.	Bereits	mit	zwei	
Faktoren	(vorherige	Bereitschaftspflege	bzw.	Fremdunterbringung	des	Kindes	
und leibliche Mutter zu Beginn der Pflege als positive Bindungsperson wahr-
genommen)	konnte	in	zwei	Drittel	der	Fälle	(67	bzw.	68%)66 eine richtige 
Klassifikation	vorgenommen	werden,	d.h.	die	von	den	Fachkräften	vorge-
nommene	Einordnung	der	Pflege	als	auf	Dauer	hin	angelegt	bzw.	von	der	
Perspektive	her	noch	offen	oder	befristet	angelegt,	konnte	richtig	vorhergesagt	
werden.	Bei	Einbezug	aller	fünf	im	ersten	Schritt	ermittelten	Einflussfaktoren	
konnte	die	Rate	richtiger	Klassifikationen	nur	noch	geringfügig	auf	69	bzw.	
74%	gesteigert	werden.	

Dieses Ergebnis bedeutet nicht zwangsläufig, dass die aus einer sehr 
begrenzten	Anzahl	von	verfügbaren	Fallaspekten	ermittelten	Vorhersagefak-
toren	auch	tatsächlich	im	Bewusstsein	der	entscheidenden	Fachkräfte	eine	
zentrale	Rolle	spielen.	Vielmehr	handelt	es	sich	um	eine	rein	am	Ergebnis	
(nicht	am	inneren	Prozess)	orientierte	Rekonstruktion.	Auch	ist	ohne	Wieder-
holungsuntersuchung	die	Generalisierbarkeit	des	Befundes	ungesichert.	Die	
wichtigsten beiden in Erscheinung getretenen Einflussfaktoren deuten aber 
zumindest	darauf	hin,	dass	die	Fachkräfte	im	Ergebnis	sowohl	bindungs-	als	
auch	veränderungsorientierte	Aspekte	eines	Falls	berücksichtigen,	wenn	sie	
darüber	entscheiden,	ob	ein	Pflegeverhältnis	bereits	im	ersten	bzw.	in	den	
ersten	beiden	Jahren	als	auf	Dauer	hin	angelegt	eingestuft	werden	soll.	Wird	
erstens die Mutter eines Kindes zu Beginn des Pflegeverhältnisses als positive 
Bindungsperson	wahrgenommen,	so	ist	einerseits	anzunehmen,	dass	der	Ver-
lust	für	das	betroffene	Kind	bei	einer	dauerhaften	Trennung	besonders	groß	
ist	(bindungsorientierte	Perspektive).	Zugleich	lässt	sich	andererseits	plausibel	
vermuten, dass eine Mutter, der die emotionale Sicherheit des Kindes in der 
Vergangenheit	wichtig	war,	auch	besonders	motivierbar	sein	könnte,	notwen-
dige	Veränderungen	in	ihrer	Lebenssituation	herbeizuführen	(veränderungs-
orientierte	Perspektive).	Erfolgt	zweitens	der	Wechsel	in	die	Vollzeitpflege-
stelle	vor	dem	Hintergrund	einer	vorangegangenen	Unterbringung	in	einer	
Bereitschaftspflegestelle	bzw.	einer	früheren	Fremdunterbringung,	so	muss	
davon	ausgegangen	werden,	dass	das	betroffene	Kind	erhöhte	Bedürfnisse	
nach Sicherheit und Dauerhaftigkeit in seinen Beziehungen mitbringt (bin-
dungsorientierte	Perspektive).	Zugleich	lässt	sich	aus	dieser	Fallgeschichte	

62 Der statistische Zusammenhang lag bei Pflegeverhältnissen mit einer Dauer bis zu einem Jahr bei 8,7 
(Chi-Quadrat) und war hochsignifikant. Bei Pflegeverhältnissen mit einer Dauer bis zu zwei Jahren ergab 
sich ein ebenfalls hochsignifikanter Chi-Quadrat Wert von 10,0. Ausgedrückt in Effektstärken ergaben 
sich jeweils starke Zusammenhänge von 0,58 bzw. 0,46 (Cohen d). 
63 Statistisch ergaben sich jeweils hochsignifikante Chi-Quadrat-Werte von 9,8 bzw. 9,3, die sich in 
starke Effekte von 0,62 bzw. 0,44 (Cohen d) umrechnen ließen. 
64 Eine sehr positive Zusammenarbeit mit häufigen (wöchentlichen oder zweiwöchentlichen) Kontakten 
wurde bei Pflegeverhältnissen bis zu einem Jahr Dauer bei 10% der Fälle (n=110) angegeben, von denen 
bei etwa zwei Drittel eine offene Perspektive gesehen wurde (Chi-Quadrat 4,2, signifikant, Cohen d = 
0,40), bei Pflegeverhältnissen mit einer Dauer von bis zu 2 Jahren (n=199) wurde eine sehr positive Zu-
sammenarbeit mit häufigen Kontakten bei 9% der Fälle angegeben, die zu 60% als zeitlich noch nicht 
auf Dauer hin angelegt eingeordnet wurden (Chi-Quadrat=10,3, hochsignifikant, Cohen d = 0,47). 
65 Dass tendenziell signifikante Befunde innerhalb der Gruppe mit bisheriger Dauer des Pflegeverhält-
nisses bis zu einem Jahr in der Gruppe mit bisheriger Dauer bis zu zwei Jahren dann signifikant bzw. 
hochsignifikant ausfielen, ist zum Teil Folge der größeren Analysegruppe. Für die im Text nachfolgende 
inhaltliche Interpretation wurde jedoch auch eine separate Analyse (n=88) mit Pflegeverhältnissen, die 
bislang länger als ein Jahr, aber kürzer als zwei Jahre, andauerten gerechnet.
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66 Die erste Zahl bezieht sich auf das Ergebnis der Diskriminanzfunktion innerhalb der Stichprobe von 
Pflegeverhältnissen mit bislang maximal einem Jahr Dauer, die zweite Zahl auf die Stichprobe bislang 
maximal zweijähriger Pflegeverhältnisse. Angegeben wird jeweils die Anzahl richtiger, also den tat-
sächlichen Einstufungen der Fachkräfte entsprechender Einstufungen eines Pflegeverhältnisses. Beide 
Diskriminanzfunktionen waren hochsignifikant.



364 Perspektivklärung und Vermeidung von Abbrüchen von Pflegeverhältnissen 365 Perspektivklärung und Vermeidung von Abbrüchen von Pflegeverhältnissen

herauslesen,	dass	die	Verhältnisse	in	der	Herkunftsfamilie	nicht	leicht	zu	
stabilisieren	waren	bzw.	ein	entsprechendes	Interesse	nicht	bestand	(verände-
rungsorientierte	Perspektive).	

Für	eine	Sichtweise	vieler	Fachkräfte,	die	Veränderungsmöglichkeiten	
auslotet und berücksichtigt, sprechen auch die zusätzlichen Befunde, wonach 
eine	Kindeswohlgefährdung	in	der	Vorgeschichte	für	sich	genommen	nicht	
zum Anlass genommen wurde, um von vorneherein von einer auf Dauer not-
wendigen	Platzierung	auszugehen.	Auch	das	nach	einem	Sorgerechtsentzug	
verzögerte,	dann	aber	im	zweiten	Jahr	deutliche	Ansteigen	der	Rate	an	Fällen	
mit Platzierungsperspektive auf Dauer weist auf diesen Aspekt hin, wodurch 
zumindest ein gewisser Raum für ein Einlenken der leiblichen Eltern und 
den	Beginn	eines	Hilfeprozesses	entsteht.	

Es	ist	jedoch	fraglich,	ob	die	in	den	Befunden	sichtbar	werdende	Offenheit	
vieler	Fachkräfte	für	Veränderungsmöglichkeiten	in	der	Herkunftsfamilie	
bezogen	auf	das	Gesamtsystem	der	Pflegekinderhilfe	bereits	ein	ausreichendes	
Maß	erreicht	hat,	da	die	Grundrate	der	Fälle,	in	denen	bereits	im	ersten	Jahr	
des Pflegeverhältnisses eine Einstufung als auf Dauer hin angelegt erfolgt, 
mit	über	60%	recht	hoch	ist.	Selbst	wenn	die	allerdings	nur	kleine	Anzahl67 
an	Fällen	betrachtet	wird,	in	denen	keine	Kindeswohlgefährdung	in	der	
Vorgeschichte	registriert	wurde,	keine	chronische	psychische	Erkrankung	
bei einem Elternteil vorlag und es sich um die erste Platzierung des Kindes 
handelte,	wurde	bei	knapp	über	50%	der	Pflegeverhältnisse	im	ersten	Jahr	be-
reits	im	Verlauf	dieses	Zeitraums	eine	Einstufung	als	auf	Dauer	hin	angelegt	
vorgenommen.	Es	ist	zu	bedenken,	dass	es	einen	positiven	inneren	Zusam-
menhang zwischen der Ernsthaftigkeit, mit der anfänglich Rückführungs-
möglichkeiten	ausgelotet	werden,	und	der	späteren	tatsächlichen	Dauerhaf-
tigkeit	von	Pflegeverhältnissen	geben	könnte,	insofern	–	bei	einem	Scheitern	
entsprechender Bemühungen – Herkunftseltern eher von der Notwendigkeit 
einer	dauerhaften	Unterbringung	überzeugt	werden	könnten	und	dies	in	
strittigen	Fällen	auch	eher	vor	Gericht	zweifelsfrei	belegt	werden	könnte.	
Allerdings handelt es sich hierbei nur um eine zwar plausible, empirisch aber 
erst	zu	prüfende	Annahme.68 

Die kommunikative Seite der Perspektivklärung 
Im Hinblick auf die kommunikative Seite der Perspektivklärung enthält 
das	Kinder-	und	Jugendhilferecht	in	§	37	Abs.	1	Satz	4	SGB	VIII	eine	Vor-
schrift,	wonach	von	Seiten	der	Fachkräfte	mit	den	Eltern,	den	Pflegeeltern	
und	–	soweit	vom	Alter	her	möglich	–	mit	dem	Kind	eine	auf	Dauer	ange-
legte Lebensperspektive erarbeitet werden soll, sofern eine Wiederherstellung 
der elterlichen Erziehungsfähigkeit innerhalb eines vertretbaren Zeitraums 

nicht	erreichbar	ist.69	Der	geforderte	Einbezug	der	Beteiligten	für	diesen	Fall	
zielt	auf	die	Herstellung	von	Übereinstimmung,	wobei	aus	dem	Wortlaut	der	
Gesetzesbegründung	zu	schließen	ist,	dass	dem	Gesetzgeber	hier	vor	allem	
die Aufgabe vor Augen stand, die leiblichen Eltern dazu zu bewegen, einem 
dauerhaften	Verbleib	des	Kindes	in	der	jetzigen	Pflegefamilie	zuzustimmen.70 
Zwar	kann	das	Jugendamt	eine	gewährte	Vollzeitpflege	entsprechend	§	33	
SGB	VIII	auch	unabhängig	davon,	ob	ein	Konsens	erreicht	wird,	als	auf	
Dauer	hin	angelegt	einordnen.	Die	Bindungswirkung	einer	solchen	forma-
len	Einordnung	ist	jedoch	sehr	begrenzt.	Weder	können	Eltern	dadurch	
daran	gehindert	werden,	vor	Gericht,	unter	Umständen	auch	wiederholt,	für	
eine	Rückführung	des	Kindes	zu	streiten,	noch	wird	das	Gericht	hierdurch	
in	seinem	Entscheidungsmaßstab	bzw.	in	seiner	Entscheidung	beeinflusst.	
Zudem	sind	die	Möglichkeiten	des	Familiengerichts	beschränkt,	die	Fach-
kräfte der Jugendhilfe bei der Perspektivklärung zu unterstützen, da zum 
einen die Rechtsordnung in Deutschland weder eine dauerhafte Einschrän-
kung	des	elterlichen	Sorgerechts	aufgrund	von	Gefährdung,	noch	eine	dauer-
hafte	Verbleibensanordnung	kennt	und	zum	anderen	Familiengerichte	nicht	
konfliktpräventiv,	sondern	nur	im	Fall	eines	Konfliktes	tätig	werden,	dessen	
Entstehen	allein	häufig	ausreicht,	um	Kinder	erheblich	zu	verunsichern.	Die	
Erarbeitung	von	Einvernehmen	stellt	daher	praktisch	eine	wichtige	Möglich-
keit	dar,	um	tatsächlich	eine	dauerhafte	Verbleibensperspektive	für	Kinder	zu	
gewinnen.	Eine	solche	Perspektive	ist	unter	Umständen	nicht	langfristig	trag-
fähig, da Eltern wie Pflegeeltern ein Einvernehmen auch wieder aufkündigen 
können.	Trotzdem	könnte	eine	Fachdiskussion	darüber,	ob	es	Handlungsstra-
tegien gibt, die das Erreichen von Einvernehmen bei der Perspektivklärung 
begünstigen,	für	die	Pflegekinderhilfe	von	praktischem	Nutzen	sein.	

Zwar	ist	die	Arbeit	mit	leiblichen	Eltern,	die	durch	die	Fremdunterbrin-
gung	zu	»Eltern	ohne	Kind«	werden,	in	den	Praxishandbüchern	für	Fach-
kräfte	aus	der	Pflegekinderhilfe	durchgängig	zu	einem	Thema	geworden.	
Erfahrungen	damit,	wie	Eltern	am	ehesten	davon	überzeugt	werden	können,	
in	geeigneten	Fällen	dem	dauerhaften	Verbleib	ihres	Kindes	in	einer	Pfle-
gefamilie zuzustimmen, wurden dabei bislang aber nicht zusammengetra-
gen.	Vielmehr	werden	eher	allgemeine	Prinzipien	der	Kontaktgestaltung	zu	

67 Es handelt sich um 27 Fälle in der DJI/DIJuF-Fallerhebung.
68 Es sind auch andere Annahmen möglich. Alternativ könnte etwa vermutet werden, dass ein ent-
schiedenes Eintreten von Fachkräften für dauerhafte Platzierungen und ein möglichst rasches Festlegen 
hierauf weniger selbstbewusste Herkunftseltern davon abhalten könnte, bestehende Pflegeverhältnisse 
in Frage zu stellen. Auch ist die Annahme möglich, dass die Zusammenarbeit mit Pflegeeltern leichter 
gelingt und es weniger Rückzüge von Pflegeeltern gibt, wenn die Zukunftsperspektive von Pflegever-
hältnissen bereits zu Anfang rasch auf eine Dauerperspektive festgelegt wird. Allerdings wären auf 
diese Weise erreichte Zuwächse an langfristig stabilen, also dauerhaften Pflegeverhältnissen aufgrund 
der fehlenden Übereinstimmung mit den Vorgaben des Jugendhilferechts teuer erkauft.

69 Im Wortlaut der Vorschrift heißt es: »Ist eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen 
in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit den beteiligten Personen 
eine andere, dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte Lebens-
perspektive erarbeitet werden.« (§ 37 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII). Das Demonstrativpronomen »innerhalb 
dieses Zeitraums« bezieht sich dabei auf die Vorschrift in Satz 2 des Absatzes, wonach innerhalb eines 
»vertretbaren Zeitraums« die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie soweit verbessert werden 
sollen, dass das Kind wieder dort versorgt und erzogen werden kann. 
70 So heißt es in der Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 11/5948) zur Situation einer nicht erreichbaren 
Wiederherstellung der elterlichen Erziehungsfähigkeit innerhalb eines vertretbaren Zeitraums: »Fortan 
hat es (das Jugendamt, Anmerkung der Autoren) seine Bemühungen darauf auszurichten, die Eltern 
davon zu überzeugen, daß sie ihrer Elternverantwortung in der konkreten Situation am besten gerecht 
werden können, dass sie einem dauerhaften Verbleib des Kindes in der Pflegefamilie ggf. auch einer 
Adoption (möglichst durch die Pflegeeltern) zustimmen« (S. 75). 
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Herkunftseltern	erörtert.71	Empirisch	wurde	in	zwei	Untersuchungen72 eine 
Rate von etwa zwei Drittel der Pflegeverhältnisse gefunden, in denen nach 
Einschätzung	der	Fachkräfte	oder	der	Pflegeeltern	Übereinstimmung	mit	
den leiblichen Eltern im Hinblick auf die Perspektivplanung erreicht werden 
konnte, wobei es sich ganz überwiegend um ein Einverständnis bezüglich der 
dauerhaften	Unterbringung	des	Kindes	in	der	jetzigen	Pflegefamilie	handelte.	
In	welchem	Ausmaß	Übereinstimmung	hinsichtlich	der	Perspektivplanung	
auch von Herkunftseltern berichtet werden würde, ist unbekannt, ebenso 
wie häufig bereits in den ersten Jahren von Pflegeverhältnissen ein Konsens 
erreicht	werden	kann.	Es	liegen	bislang	aber	keine	empirischen	Studien	dazu	
vor,	wie	Fachkräfte	in	geeigneten	Fällen	bei	Eltern	Einsicht	in	die	Notwen-
digkeit	einer	Fremdunterbringung	zu	wecken	versuchen.	Eine	informelle	
Umfrage	unter	Fachkräften	aus	der	Pflegekinderhilfe	erbrachte	Hinweise	auf	
fünf	Gesprächsstrategien,	mit	denen	jeweils	stellenweise	positive	Erfahrungen	
berichtet wurden: 
•	 Fokus auf die Bedürfnisse des Kindes: Am häufigsten wurde angegeben, es 

werde	im	Gespräch	zwar	Verständnis	für	den	Trennungsschmerz	der	
Eltern	geäußert,	zugleich	werde	das	Gespräch	aber	immer	wieder	auf	die	
Bedürfnisse	des	Kindes	gelenkt,	die	in	den	Fokus	gerückt	würden.	Insbe-
sondere werde das wissenschaftlich gut abgesicherte Bedürfnis von Kin-
dern	nach	Kontinuität	betont.	Davon	ausgehend	werde	erörtert,	dass	ein	
Einverständnis	in	eine	dauerhafte	Unterbringung	für	Eltern	zwar	immer	
schwer,	aber	manchmal	das	Beste	sei,	was	sie	für	ihr	Kind	tun	könnten.	
Dann werde besprochen, ob dies für die Eltern ein vorstellbarer oder ein 
nicht	vorstellbarer	Weg	sei.	

•	 Kognitive Umstrukturierung: Teilweise wurde geschildert, dass in entspre-
chenden	Fällen	der	Wunsch	der	Eltern	nach	einer	Rückkehr	des	Kindes	als	
sehr verständlich anerkannt werde, die Eltern dann aber auf dringendere 
Aufgaben	aufmerksam	gemacht	würden.	Diese	könnten	etwa	darin	be-
stehen,	sich	um	die	eigene	Gesundung	zu	kümmern	oder	den	Aufenthalt	
noch	in	der	Familie	lebender	Geschwister	zu	sichern.	

•	 Gemeinsame Auswertung bisheriger Veränderungsbemühungen: Einige 
berichtete	Erfahrungen	enthielten	ein	Gesprächselement,	bei	dem	bishe-
rige	Ziele	von	Veränderungsanstrengungen	der	Eltern	und	Hilfebemü-
hungen des Jugendamtes aufgezählt und im Hinblick auf die Nachhaltig-
keit	des	Erfolgs	bewertet	wurden.	Daran	anschließend	wurde	besprochen,	
inwieweit der positive Wunsch der leiblichen Eltern, dem Kind zukünftig 
ein	gutes	Zuhause	zu	bieten,	als	realistisch	angesehen	werden	kann.	

•	 Eltern die Möglichkeit geben, eine drohende Wiederholung eigener Kind-
heitserfahrungen abzuwenden:	Für	Fälle,	in	denen	Eltern	selbst	wiederholte	
Bindungsabbrüche und Wechsel des Lebensmittelpunktes erlebt hatten, 
wurde	von	einigen	Fachkräften	empfohlen,	mit	den	Eltern	zu	besprechen,	
wie wichtig es ihnen sei, dem Kind ähnliche Erfahrungen zu ersparen und 
was	dies	für	die	gegenwärtige	Situation	bedeute.	

•	 Abmilderung bzw. Entkräftung befürchteter negativer Folgen einer dauer-
haften Platzierung:	Wiederholt	wurde	berichtet,	es	könne	hilfreich	sein,	
mögliche	Befürchtungen	der	Eltern	im	Hinblick	auf	eine	dauerhafte	Plat-
zierung	anzusprechen.	Es	könne	dann	geklärt	werden,	inwieweit	die	Eltern	
ähnliche	Gedanken	hätten.	Diese	könnten	dann	gemeinsam	auf	ihren	Re-
alitätsgehalt	hin	überprüft	werden.	Dabei	sei	es	nur	ehrlich	einzuräumen,	
dass	es	je	nach	Verlauf	in	manchen	Fällen	zu	einem	Kontaktverlust	oder	
einer	großen	wechselseitigen	Entfremdung	komme.	Gleichzeitig	sei	es	ex-
trem	wichtig,	wahre	»Erfolgsgeschichten«	berichten	zu	können,	die	zeigen	
würden,	dass	viele	Pflegekinder	gut	damit	leben	könnten,	Pflegeeltern	und	
Herkunftseltern zu haben und dass auch nach einem Kontaktabbruch zu 
einem späteren Zeitpunkt ein aufrichtiges wechselseitiges Interesse anei-
nander	entstehen	könne.	

Im	Gespräch	mit	Fachkräften	wurde	allerdings	deutlich,	dass	es	sich	hier	
nicht um situations- und beziehungsunabhängig einzusetzende Techniken 
zum	»Überreden«	der	Eltern	handelt.	Vielmehr	kann	nur	versucht	werden,	
günstige	Bedingungen	zu	schaffen,	um	die	Eltern	zu	erreichen	und	nachhal-
tig	zu	überzeugen.	

Ein Abbruch kann definiert werden als eine zu diesem Zeitpunkt von fach-
licher Seite her nicht beabsichtigte, sondern vorzeitige und daher meist nur 
kurzfristig durch Planungen vorzubereitende und zu gestaltende Beendigung 

71 Die Arbeitshilfe des Bayerischen Landesjugendamtes benennt beispielsweise mehrere Themen für Ge-
spräche (Lebenssituation und persönliche Situation, emotionale Auswirkungen der Inpflegegabe sowie 
die Zusammenarbeit mit der Pflegefamilie) und empfiehlt eine Differenzierung je nach Veränderungs-
motivation der Herkunftseltern (Bayerisches Landesjugendamt 2009, S. 205ff.). In der Arbeitshilfe des 
Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008) wird die emotionale 
Situation von leiblichen Eltern ausgehend von einer häufig anzunehmenden Stigmatisierungswirkung 
der Herausnahme des Kindes beschrieben. Entsprechend wird es als Aufgabe beschrieben, die Eltern 
darin zu unterstützen eine Rolle als »Eltern ohne Kind« einzunehmen, damit sich keine Störungen des 
Pflegeverhältnisses aus einem anderen Rollenverständnis ergeben. Für die Kontaktgestaltung wird 
empfohlen, durchgängig sehr vom Kind und seinen Bedürfnissen her zu argumentieren, die eigene 
multiple Beratungs-, aber auch die Entscheidungsrolle offenzulegen und glaubwürdig einen Einbezug 
aller Beteiligten in den Hilfeprozess zu praktizieren (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit 2008, S. 114f.). 
72 In einer bundesweiten Befragung berichteten Fachkräfte über 177 Fremdpflegeverhältnisse, dass in 
69% der Fälle im Hilfeplan keine abweichende Meinung eines oder beider Elternteile zur Perspektiv-
klärung festgehalten wurde, während in 31% ein solcher Dissens festgehalten wurde. Möglicherweise 
wurde die Anzahl der tatsächlichen Konflikte durch die Art der Datenerhebung allerdings unterschätzt, 
da es sein kann, dass mit der Unterbringung nicht einverstandene Elternteile den Treffen häufiger fern 
blieben (Walter 2004, S.62). In einer Befragung von 159 Pflegeeltern aus ausgewählten Regionen Nie-
dersachsens gaben fast 90% der Pflegeeltern an, dass das Pflegekind bei ihnen verbleiben sollte. 64% 
der Pflegeeltern schätzten ein, dass dies auch dem Wunsch der Herkunftseltern entsprach (Erzberger 
2003, S.166).
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2.3 Vermeidung von Abbrüchen
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eines	Pflegeverhältnisses.73 Abbrüche sind damit eine Teilmenge der Diskonti-
nuitäten,	die	Pflegekinder	im	System	der	Hilfen	zur	Erziehung	bis	zur	Ver-
selbstständigung	eventuell	erleben.	Neben	den	Herausnahmen	aus	der	Her-
kunftsfamilie und scheiternden Rückführungen gibt es über Abbrüche hinaus 
als	Formen	von	Diskontinuität	vor	allem	noch	systembedingte,	geplante	
Wechsel	des	Lebensmittelpunktes	(z.B.	von	einer	Bereitschaftspflegefamilie	in	
eine	Dauerpflegefamilie),	die	unter	Umständen	subjektiv	vom	Kind	aber	als	
ungewollt	bzw.	überraschend	erlebt	werden	oder	die	in	ihrer	Summe	gleich-
falls	belastend	wirken.	Stellenweise	wird	daher	über	die	Verringerung	der	
Anzahl	bzw.	eine	stärker	kindorientierte	Gestaltung	geplant	stattfindender	
Wechsel	diskutiert.74	Der	Schwerpunkt	der	Fachdebatte	liegt	aber	weiterhin	
darauf,	Abbrüche	von	Pflegeverhältnissen	möglichst	weitgehend	zu	verhin-
dern	bzw.	durch	fachliche	Interventionen	zumindest	die	Belastung	für	die	
Beteiligten	abzumildern.	

In welchem Ausmaß sich die Pflegekinderhilfe in Deutschland mit dro-
henden	Abbrüchen	auseinandersetzen	muss	bzw.	wie	häufig	die	Fachkräf-
te tatsächliche Abbrüche von Pflegeverhältnissen erleben, ist nicht genau 
bekannt.	Zur	Verbreitung	von	Situationen,	in	denen	ein	Abbruch	droht,	
liegen	nur	methodisch	eher	schwache	Hinweise	aus	der	DJI/DIJuF-Fallda-
tenerhebung	vor.	Dort	wurden	zu	einem	Stichtag	23%	der	Pflegeverhältnisse	

von	den	Fachkräften	als	problematisch	und	3%	als	krisenhaft	eingestuft.75 Es 
wurde	jedoch	nicht	erhoben,	ob	das	Ausmaß	der	Probleme	bzw.	der	Krise	
die	Fachkräfte	an	einen	drohenden	Abbruch	denken	ließ	bzw.	ob	von	den	
Fachkräften,	den	Pflegeeltern,	dem	Kind	bzw.	Jugendlichen	oder	den	Sorge-
berechtigten	damit	gedroht	wurde,	das	Pflegeverhältnis	zu	beenden.	Zudem	
liegen keine Befunde vor, die in Ergänzung zu den Stichtagsdaten angeben, 
zu	welchem	Anteil	Pflegeverhältnisse	im	Verlauf	eines	Jahres	einmal	oder	
mehrfach	an	den	Rand	eines	Abbruchs	geraten.	Im	Hinblick	auf	tatsäch-
lich erfolgende Abbrüche weist die Bundesjugendhilfestatistik bezogen auf 
die	Gesamtzahl	der	am	Ende	des	Vorjahres	bestehenden	Pflegeverhältnisse	
eine	Rate	von	etwa	5%	abgebrochener	Pflegeverhältnisse	pro	Jahr	auf.76 Wird 
davon	ausgegangen,	dass	nahezu	alle	diese	Fälle	zumindest	im	Nachgang	für	
die	Fachkräfte	mit	Beratungs-	und	Planungsaufwand	verbunden	sind	(z.B.	
Suche	nach	einer	neuen	Platzierung,	Auswertungsgespräche	mit	Beteiligten)	
und weiterhin vielfach vorab Kriseninterventionen versucht werden, mit 
denen teilweise ein Abbruch abgewandt werden kann, so dass die Anzahl der 
Fälle	mit	Krisenintervention	größer	ist	als	die	Anzahl	der	Abbrüche,	so	wird	
eine erhebliche Arbeitsbelastung der Pflegekinderhilfe durch drohende oder 
erfolgende	Abbrüche	deutlich.	

Fallmerkmale von Pflegeverhältnissen, die abgebrochen wurden 
In	mindestens	zwei	neueren	deutschen	Untersuchungen	wurden	Fallmerk-
male	von	Pflegeverhältnissen,	die	mit	Abbruch	endeten,	beschrieben.77 Dabei 
zeigte	sich,	dass	vielfach	–	aber	nicht	nur	–	unerfahrene	Pflegeeltern	betroffen	
waren.	Weiterhin	hatte	die	Mehrzahl	der	betroffenen	Kinder	bereits	einen	

73 Die deutschsprachige Literatur definiert Abbruch ganz überwiegend als vorzeitige/ungeplante Been-
digung eines Pflegeverhältnisses (z.B. Permien 1987; Jordan/Güthoff 1997), wobei meist nicht ausdrück-
lich erwähnt wird, dass hierbei die Perspektive der Jugendhilfe eingenommen wird, aus deren Sicht die 
Beendigung vorzeitig bzw. ungeplant erfolgt. Es gibt auch Definitionen, die weniger auf den Aspekt 
des (überraschenden) Abweichens der Ereignisse von fachlichen Planungen abstellen, sondern auf 
bestimmte inhaltliche Hintergründe der Beendigung fokussieren. So etwa Blandow (2004, S. 142), der 
die »Herausnahme« eines Kindes aus einer Pflegefamilie durch die Jugendhilfe aufgrund eines als nicht 
mehr tragfähig wahrgenommenen Pflegeverhältnisses, die »Rückgabe« eines Kindes durch überforderte 
Pflegeeltern, sowie die Weigerung eines Kindes, weiter bei den Pflegeeltern zu bleiben (»Weggang«) als 
Abbruch fasst. Da es sich bei den drei genannten Formen von Beendigung überwiegend um krisen-
hafte Ereignisse handeln dürfte, werden so definierte Abbrüche jedoch größtenteils durch eine auf die 
Planungsperspektive bezogene Begriffsbestimmung erfasst. In der internationalen Literatur dominiert 
der Begriff des »placement breakdowns«, wobei auch hier meist auf eine Beendigung entgegen der 
Planungen durch die jeweils zuständigen Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe abgestellt wird (für 
eine Übersicht siehe Sallnäs/Vinnerljung/Westermark 2004).
74 Den Hintergrund der Debatte bilden amerikanische und englische Befunde (z.B. James 2004; Ward 
2009), nach denen es sich bei einem hohen Anteil bzw. der Hälfte der Wechsel des Lebensmittel-
punktes, die die untersuchten Pflegekinder erlebten, um systembedingte Veränderungen handelte. 
Hierzu zählten etwa Wechsel von vorübergehenden in längerfristig angelegte Pflegeverhältnisse, 
Wechsel in Adoptionspflegestellen und Wechsel im Zuge einer Zusammenführung von Geschwistern. 
Aus Deutschland liegen keine Zahlen zur Belastung von Pflegekindern durch systemverursachte Diskon-
tinuitäten vor. Während Umplatzierungen in Pflegestellen mit Adoptionsperspektive kaum eine Rolle 
spielen dürften, kommen Umplatzierungen von Bereitschaftspflegestellen in Dauerpflegestellen häufig 
vor. Jedoch bestehen zwischen verschiedenen Orten große Unterschiede, inwieweit Kinder so lange in 
Bereitschaftspflegestellen verbleiben, dass sie dort Bindungsbeziehungen aufbauen und folglich einen 
Wechsel als erneuten Bindungsabbruch erleben. Zumindest in den vorliegenden Praxishandbüchern zur 
Pflegekinderhilfe (Start gGmbh 2004; Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit 2008; Bayerisches Landesjugendamt 2009) spielt diese Problematik noch keine große Rolle, 
dabei dauerten selbst unter den günstigen Bedingungen des Modellprojektes »Familiäre Bereitschafts-
betreuung« mindestens ein Drittel der Bereitschaftspflegen bei jüngeren Kindern (unter 3 Jahren) mehr 
als 3 Monate (Lillig u.a. 2002), so dass vom Aufbau einer Bindungsbeziehung zur Bereitschaftspflege-
mutter ausgegangen werden muss (vgl. Kapitel B.3). Teilweise finden sich allerdings Empfehlungen zur 
fachlichen Gestaltung des Übergangs von Bereitschaftspflege in eine Form von Vollzeitpflege mit län-
gerfristiger Perspektive (z.B. Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
2008, S. 104). 
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75 Insgesamt lagen zu diesem Aspekt im Rahmen der DJI / DIJuF-Erhebung Fachkrafteinschätzungen zu 
604 Pflegeverhältnissen vor.
76 Beispielsweise bestanden Ende 2007 49.673 Pflegeverhältnisse. Im darauf folgenden Jahr wurden 
11.640 Pflegeverhältnisse beendet, davon 2.424 abweichend vom Hilfeplan bzw. den Hilfezielen (Stati-
stisches Bundesamt 2010a). Die sich ergebende Rate spiegelt die Abbruchquote nicht genau wieder, da 
auf der einen Seite im Verlauf des Jahres neue Pflegeverhältnisse begonnen wurden (14.423), von denen 
vermutlich einige noch im Verlauf desselben Jahres wieder abgebrochen wurden, was zu einer Über-
schätzung der hier berechneten Abbruchquote beiträgt. Auf der anderen Seite wurde in der Literatur 
(z.B. Rauschenbach/Schilling 1997, S.97) wiederholt vermutet, dass sich in der Kategorie »Beendigung 
gemäß Hilfeplan« einige Falschangaben aus Legitimationsgründen finden, was zu einer Unterschätzung 
der hier berechneten Abbruchquote führen würde. Eine Abbruchquote von 5% wurde bezogen auf das 
Jahr 1997 auch für Pflegeverhältnisse in Brandenburg berichtet (Hédervári-Heller 2000, S. 9).
77 Neben älteren, vor der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes durchgeführten Untersu-
chungen (z.B. Jordan/Güthoff 1997) analysierte Hédervári-Heller (2000) Daten zu 98 Abbrüchen von 
Pflegeverhältnissen, die sich im Jahr 1997 in Brandenburg ereigneten, wobei in 88% der Fälle zusätzlich 
zu den Daten der Jugendhilfestatistik von den zuständigen Pflegekinderdiensten ausgefüllte Fragebögen 
eingeholt wurden. Erzberger (2003) konnte bei etwa 70% aller niedersächsischen Jugendämter Daten 
zu den letzten fünf im Jahr 2001 beendeten Hilfen nach § 33 SGB VIII erheben und auswerten. Darunter 
befanden sich etwas mehr als 100 Fälle, in denen das Pflegeverhältnis vorzeitig bzw. ungeplant durch 
Abbruch oder Herausnahme beendet wurde. In der Studie von Hédervári-Heller (2000) handelte es sich 
bei 66% der Fälle um das erste Pflegekind der Familie. Am höchsten war die Abbruchquote mit 10% bei 
den 14 – 18-jährigen Pflegekindern. Entsprechend entstammte nahezu die Hälfte aller Kinder, die einen 
Abbruch erlebten, aus dieser Altersgruppe. Weiterhin dauerte bei nahezu 50% der Fälle, in denen ein 
Pflegeverhältnis mit Abbruch endete, das Pflegeverhältnis bislang nicht länger als zwei Jahre an. Aller-
dings kam es mitunter auch bei Pflegeverhältnissen, die bereits länger andauerten, zu einem Abbruch, 
so dass die mittlere Dauer von Pflegeverhältnissen vor dem Abbruch in der Untersuchung von Erzberger 
(2003) bei etwa fünf Jahren lag. Beide Untersuchungen berichten davon, dass in Fällen mit Abbruch die 
große Mehrzahl der Kinder bereits einen oder mehrere Wechsel erlebt hatte (Hédervári-Heller 2000: 
86%).
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oder	mehrere	Wechsel	des	Lebensmittelpunktes	hinter	sich.	Abbrüche	kamen	
in allen Altersgruppen vor, ein Schwerpunkt lag aber in der mittleren Kind-
heit	und	im	Jugendalter.	Ein	bereits	langjährig	bestehendes	Pflegeverhältnis	
machte krisenhafte Zuspitzungen weniger wahrscheinlich, die meisten Ab-
brüche	erfolgten	entsprechend	nach	einer	kurzen	bis	mittleren	Verweildauer	
in	der	Pflegefamilie.	Werden	die	Daten	der	DJI	/	DIJuF-Fallerhebung	zu	pro-
blematischen und aktuell krisenhaften Pflegeverhältnissen herangezogen, bei 
denen Abbrüche wahrscheinlicher, aber in keiner Weise zwangsläufig sind, so 
ergaben sich im Hinblick auf das Alter der Pflegeeltern zum Zeitpunkt der 
Inpflegegabe,	das	Vorhandensein	eines	anderen	Pflegekindes	in	der	Familie,	
die Anzahl der Trennungserfahrungen des Kindes, das Alter des Kindes und 
die bisherige Dauer des Pflegeverhältnisse keine deutlich gegen den Zufall 
abgrenzbaren	Unterschiede	zwischen	Pflegeverhältnissen,	die	von	den	Fach-
kräften als unproblematisch eingeschätzt wurden, und Pflegeverhältnissen 
mit	erhöhter	Abbruchwahrscheinlichkeit.	Dies	könnte	darauf	hindeuten,	
dass Probleme und Krisen zwar unabhängig von den genannten Merkmalen 
auftreten	können,	ihre	Bearbeitung	aber	eher	misslingt,	wenn	Pflegeeltern	
unerfahren sind, Kinder schon mehrfach Instabilität erlebt haben und keine 
langjährig	gewachsene	Beziehung	zwischen	Kind	und	Pflegeeltern	existiert.	
Weiterhin	könnte	es	sein,	dass	Probleme	eher	eskalieren,	wenn	Kinder	alters-
bedingt über mehr Eigenständigkeit, Stärke und Außenorientierung verfü-
gen.	

Wer entscheidet einen Abbruch?
Studien aus Niedersachsen und Brandenburg geben einen Eindruck, wer 
aus	Sicht	der	Fachkräfte	die	Entscheidung,	das	Pflegeverhältnis	zu	beenden,	
getroffen	hatte.78	Allerdings	wichen	die	Ergebnisse,	möglicherweise	bedingt	
durch	die	genaue	Art	der	Fragenformulierung,	teilweise	deutlich	voneinander	
ab.	In	der	niedersächsischen	Stichprobe	wurde	zu	mehr	als	drei	Viertel	ein	
Entschluss der Pflegeeltern und/oder des Pflegekindes verantwortlich ge-
macht, während dies in der Stichprobe aus Brandenburg nur bei etwa einem 
Drittel	der	Fall	war	und	für	ein	weiteres	Drittel	eine	letztlich	gemeinsame	
Entscheidung	aller	Beteiligten	berichtet	wurde.	Übereinstimmend	fanden	
beide	Studien	jedoch	einen	Anteil	von	10	–	15%	der	Abbrüche,	in	denen	die	
Herausnahme	des	Kindes	aus	der	Pflegefamilie	durch	das	Jugendamt	erfolgte.	
In	weiteren	10	–	14%	erfolgte	die	Herausnahme	aufgrund	einer	Entschei-
dung	der	nach	wie	vor	sorgeberechtigten	leiblichen	Eltern.	Die	beiden	zuletzt	
genannten Zahlen sind unter anderem deshalb von Bedeutung, weil sich 
hierin	vermutlich	alle	Fälle	bekannt	gewordener	Kindeswohlgefährdungen	
in	Pflegefamilien	verbergen.	Da	auch	andere	Gründe,	wie	etwa	chronische	
Konflikte,	zu	einer	Herausnahme	des	Kindes	führen	können,	dürfte	die	tat-

sächliche	Rate	bekannt	werdender	Gefährdungen	in	Pflegefamilien	pro	Jahr	
mithin	deutlich	unter	1	–	1,5%	der	jeweils	in	einem	Jahr	aktuell	bestehenden	
Pflegeverhältnisse	liegen.79 

Risiko- und Schutzfaktoren in Bezug auf Abbrüche 
Da	Abbrüche	eine	weitere	Diskontinuität	im	Leben	betroffener	Pflegekinder	
darstellen und damit einem wesentlichen Ziel der Pflegekinderhilfe zuwider 
laufen,	wurden	erhebliche	Forschungsanstrengungen	unternommen,	um	
zu	einem	vertieften	Verständnis	relevanter	Einflussfaktoren	und	Prozesse	
zu	gelangen.	Nach	mehreren	beschreibenden	(narrativen)	Forschungsüber-
sichten80 zu Risiko- und Schutzfaktoren bezüglich des Abbruchs von Pfle-
geverhältnissen	legten	Oosterman	et	al.	(2007)	eine	Meta-Analyse	vor,	d.h.	
eine quantitative Integration der empirischen Befunde, die vergleichende 
Aussagen	über	mittlere	Effektstärken	verschiedener	Einflussfaktoren	erlaubt.	
Einbezogen werden konnten 26 Studien mit überwiegend längsschnittlichem 
Forschungsansatz,	d.h.	Faktoren,	die	daraufhin	überprüft	werden	sollten,	
ob	sie	mit	einer	höheren	oder	geringeren	Häufigkeit	von	Abbrüchen	einher-
gehen, wurden zuerst erhoben und anschließend wurden die einbezogenen 
Pflegeverhältnisse über einen bestimmten Zeitraum hinweg wissenschaftlich 
begleitet.	Im	Ergebnis	erwies	sich	vor	allem	das	Ausmaß	kindlicher	Verhal-
tensauffälligkeiten	als	wichtiger	Einflussfaktor	auf	das	Risiko	eines	Abbruchs.	
Das	Alter	des	Kindes	und	die	Anzahl	früherer	Unterbringungen	spielten	
dagegen	nur	noch	eine	geringe	Rolle,	wenn	das	Ausmaß	an	Verhaltensauffäl-
ligkeiten	statistisch	kontrolliert	wurde,	d.h.	bei	älteren	Kindern	und	Kindern	
mit	mehreren	früheren	Fremdunterbringungen	waren	spätere	Abbrüche	vor	
allem	dann	wahrscheinlicher,	wenn	die	Kinder	zugleich	vermehrte	Verhal-
tensprobleme	zeigten.	Mehrere	Studien	bestätigten	zudem,	dass	eine	hohe	
Beziehungs- und Erziehungsfähigkeit der Pflegeeltern sowie das Ausmaß an 
fachlicher	wie	sozialer	Unterstützung	der	Pflegeeltern	wesentliche	Schutz-
faktoren	im	Hinblick	auf	die	Vermeidung	von	Abbrüchen	darstellten.	Seit	
den	Ergebnissen	der	Meta-Analyse	wurden	zusätzliche	Befunde	aus	weiteren	
europäischen	Ländern	sowie	zu	speziellen	Gruppen	von	Pflegekindern	(z.B.	
jugendlichen	Pflegekindern)	vorgelegt.81 Durchgängig zeigte sich dabei erneut 
die	Bedeutung	von	Verhaltensproblemen	und	kindlichen	Beeinträchtigungen	

78 Hédervári-Heller (2000, S. 25); Erzberger (2003, S. 126).

79 Die geschätzte Obergrenze der Rate an bekannt werdenden Gefährdungsfällen in Pflegefamilien er-
gibt sich aus der Multiplikation einer Abbruchquote von 5% mit einem Anteil von Herausnahmen hieran 
von 20 – 29%. Nachdem in Deutschland im Unterschied zu vielen anderen Ländern (für Forschungs-
übersichten siehe Biehal/Parry 2010; Tittle/Poertner/Garnier 2000) bislang kaum Daten zu Gefähr-
dungsfällen in Pflegefamilien erhoben wurden, ist die Möglichkeit, eine solche Obergrenze angeben zu 
können, sinnvoll. Die tatsächliche Rate bekannt werdender Gefährdungen dürfte aufgrund zahlreicher 
anderer möglicher Gründe für eine Herausnahme aber deutlich unter der angegebenen Obergrenze lie-
gen. In den USA gehen pro Jahr etwa bezogen auf 0,5% der Pflegeverhältnisse Gefährdungsmeldungen 
ein (US DHHS 2010). Es lässt sich derzeit nicht sagen, ob die Situation in Deutschland im Hinblick auf 
die Sicherheit von Pflegekindern günstiger oder weniger günstig ist. Auch wenn die Zahlen zu Gefähr-
dungsereignissen in Pflegefamilien gering sind, verdienen sie doch aufgrund der Verantwortung, die die 
Jugendhilfe mit der Platzierung eines Kindes übernimmt, eine hohe Aufmerksamkeit. 
80 Zwei sehr verdienstreiche deutsche Forschungsübersichten stammen von Jordan (1996) und Kasten 
(2006). Englischsprachige Forschungsübersichten wurden unter anderem von Proch/Taber (1985) sowie 
Munro/Hardy (2006) vorgelegt.
81 Z.B. Sallnäs/Vinnerljung/Westermark (2004); Strijker/Zandberg (2005); Barth/Lloyd/Green/James/Les-
lie/Landsverk (2007); Egelund/Vitus (2009); Van Oijen (2010).
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der	psychischen	Gesundheit,	wobei	im	Jugendalter	aggressives	und	antisozi-
ales	Verhalten	im	Verhältnis	zu	anderen	Arten	von	Verhaltensaufälligkeiten	
stärker	hervortrat.	Bei	Jugendlichen	erwies	sich	zumindest	in	einer	Studie	
auch	die	Stabilität	ihrer	eigenen	Beziehung	zur	fallführenden	Fachkraft	als	
stabilisierender	Faktor.	

Eher	qualitativ	ausgerichtete	Analysen82 legen nahe, dass Abbrüche eher 
selten durch einzelne Ereignisse83	ausgelöst	werden,	sondern	ganz	überwie-
gend längere Prozesse sich allmählich aufbauender und verschärfender Pro-
bleme	bzw.	Konflikte	widerspiegeln.	Die	in	den	angeführten	Studien	identifi-
zierten	Risiko-	und	Schutzfaktoren	können	entsprechend	ihren	Einfluss	über	
den gesamten oder nur über einzelne Phasen des Eskalationsprozesses geltend 
machen.	Für	die	Pflegekinderhilfe	könnten	vor	allem	solche	Aspekte	beson-
ders wichtig sein, die bereits früh im Eskalationsprozess bedeutsam werden, 
da dann, zumindest prinzipiell, noch Zeit für eine fachliche Reaktion und 
Einflussnahme	bleibt.	Wird	davon	ausgegangen,	dass	als	problembelastet	bzw.	
krisenhaft	wahrgenommene	Pflegeverhältnisse	im	weiteren	Verlauf	einem	
erhöhten	Abbruchrisiko	ausgesetzt	sind,	so	bieten	die	Daten	der	DJI/DIJuF-
Fallerhebung	hier	einen	Einblick.	In	der	Analyse	zeigte	sich,	dass	Hinter-
grundfaktoren	des	Pflegekindes,	wie	etwa	Alter,	Geschlecht,	Vorerfahrungen	
mit	Anzahl	und	Art	bekannt	gewordener	Gefährdung	sowie	die	Anzahl	be-
reits	erlebter	Trennungen	keinen	oder	allenfalls	einen	geringen	(statistischen)	
Einfluss	darauf	ausübten,	ob	ein	Pflegeverhältnis	von	den	Fachkräften	als	
problematisch	oder	krisenhaft	eingeschätzt	wurde.	Gleiches	galt	für	verschie-
dene	Aspekte	des	Pflegeverhältnisses,	wie	etwa	die	Frage,	ob	die	Herausnah-
me	aus	der	Herkunftsfamilie	durch	einen	Sorgerechtseingriff	durchgesetzt	
werden	musste,	ob	sich	Geschwisterkinder	in	der	Pflegefamilie	befanden	und	
ob	Umgang	bestand.	Ein	sehr	deutlicher	negativer	Einfluss	zeigte	sich	jedoch	
für das von den Pflegeeltern berichtete Ausmaß ausagierender und aggres-
siver	Verhaltensauffälligkeiten,	sowie	ein	moderat	negativer	Einfluss	für	das	
von den Pflegeeltern berichtete Ausmaß nach innen gerichteter Probleme des 
Kindes	(Internalisierung).84	Als	positiver	Faktor	erwies	sich	ein	gelingender	
Beziehungsaufbau	mit	einer	positiven	Integration	und	Zugehörigkeit	des	
Kindes	zur	Pflegefamilie.	Selbst	wenn	nur	Kinder	mit	hohen	Verhaltensauf-
fälligkeiten betrachtet wurden, machte eine positive Integration des Kindes in 
die	Pflegefamilie	eine	Zuspitzung	der	Situation	deutlich	unwahrscheinlicher.85 

Da	es	sich	bei	den	berichteten	Analysen	um	Gruppenbefunde	handelt,	treten	
Faktoren,	die	in	vielen	Fällen	eine	Rolle	spielen,	stärker	hervor	als	gewichtige,	
aber	nur	selten	auftretende	Einflüsse.	Entsprechend	dürfen	qualitative	fallre-
konstruierende	Ansätze,	die	über	die	gesamte	Bandbreite	möglicher	Fehlent-
wicklungen	informieren,	nicht	vernachlässigt	werden.	Fallberichte	wurden	
beispielsweise	von	Jordan/Güthoff	(1997)	vorgelegt,	wobei	in	Einzelfällen	
für einen Abbruch zentrale Thematiken, wie etwa Irritationen durch un-
klare Perspektiven, Problemeskalation durch fehlende Kooperation, fehlende 
Integration	des	Pflegekindes	oder	Überforderung	der	Pflegeeltern	herausgear-
beitet	und	durch	Fallbeispiele	illustriert	wurden.	Für	die	Pflegekinderhilfe	als	
Gesamtsystem	ist	es	aber	neben	der	Flexibilität	und	Passung	der	fachlichen	
Reaktion auf die Bedingungen des Einzelfalls entscheidend, inwieweit häu-
fige Problemlagen, die Abbrüche begünstigen, fachlich qualifiziert bearbeitet 
werden	können.	Drei	Aspekte	scheinen	hierbei	ausschlaggebend:	
•	 In	welchem	Ausmaß	es	den	Fachkräften	der	Pflegehilfe	gelingt,	für	ihre	

Pflegefamilien,	soweit	sie	durch	Verhaltensstörungen	der	Kinder	belastet	
scheinen,	wirksame	therapeutische	Hilfen	zu	erschließen.	Zu	denken	ist	
hier	etwa	an	örtlich	bereits	existierende	Kooperationsabsprachen	mit	Er-
ziehungsberatungsstellen	oder	kinderpsychiatrischen	Klinikambulanzen.	
Nötig	sind	in	diesem	Zusammenhang	weiterhin	auf	Seiten	der	Fachkräfte	
Grundkenntnisse,	um	Hinweise	auf	krankheitswertige	Probleme	erkennen	
und	Pflegefamilien	entsprechend	beraten	zu	können,	sowie	eine	Grundori-
entierung hinsichtlich belegbar wirksamer Therapieansätze,86 um auf dem 
Therapiemarkt wenig geeignete und Probleme nur verlängernde Maßnah-
men	ausschließen	zu	können,	die	sich	Pflegeeltern	möglicherweise	selbst	
organisieren.	

•	 Für	Kinder,	die	bereits	vor	der	Vermittlung	–	beispielsweise	in	Bereit-
schaftspflege	–	sehr	auffällig	erscheinen,	gilt	es	vermehrt	therapeutisch	
qualifizierte	Pflegefamilien	auszubilden.	Ein	pädagogischer	Grundberuf	ist	
dabei	förderlich,	aber	für	sich	genommen	vielfach	nicht	ausreichend.	Die	
Wirksamkeit therapeutisch qualifizierter und/oder begleiteter Pflegefami-
lien kann als gut belegt angesehen werden,87	gleichfalls	ihre	Kosteneffekti-
vität	im	Verhältnis	zu	stationären	Maßnahmen,	so	dass	ein	Ausbau	dieses	
Aspekts der Pflegekinderhilfe in einigen Teilen Deutschlands angestrebt 
wird.88

•	 Schließlich	gilt	es	bei	Beratung	und	Intervention	einige	Besonderheiten	
der	Situation	von	Pflegekindern	und	Pflegefamilie	zu	beachten.	Hierzu	
zählt	zum	einen,	dass	im	Unterschied	zu	anderen	Familien	die	Vertrauens-	
und Autoritätsbeziehung zwischen Bezugspersonen und Kind erst wachsen 
muss,	weshalb	bindungsfördernde	Elemente	in	der	Beratung	einen	beson-
ders	hohen	Stellenwert	einnehmen.89 Weiterhin erklären sich Pflegeeltern 
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82 Für ein nach wie vor eindrückliches Beispiel aus der deutschsprachigen Literatur siehe Jordan/Güthoff 
(1997).
83 Einzelne, allerdings eher seltene Ereignisse, die einen Abbruch nach sich ziehen können, sind etwa ein 
Unfall oder eine plötzlich auftretende schwere Erkrankung bei den Pflegeeltern, ein bekannt werdender 
Übergriff gegenüber dem Pflegekind oder ein bekannt werdender Übergriff unter den Kindern bzw. 
Jugendlichen in der Pflegefamilie.
84 Es bestanden starke statistische Zusammenhänge zwischen dem Gesamtausmaß berichteter aggres-
siver Verhaltensauffälligkeiten und Teilaspekten, wie dem Ausmaß aggressiven und antisozialen Verhal-
tens, die sich sowohl über nicht-parametrische Gruppenvergleiche (Chi-Quadrat: 21,8 p=0,000, 20,1 
p=0,000, 18,5 p=0,000) als auch über lineare Korrelationen (r: 0,34; 0,24; 0,34) absichern ließen. Der 
Zusammenhang zu nach innen gerichteten Problemen des Kindes war etwas schwächer (Chi-Quadrat: 
12,3 p=0,002 r=0,27).
85 Bezogen auf alle Kinder zeigte sich ein starker Zusammenhang (Chi-Quadrat: 61,5 p=0,000 r=- 0,34), 
der auch bei einer Betrachtung nur der Fälle mit sehr auffälligen Kindern fortbestand (Chi-Quadrat: 25,7 
p=0,000).

86 Ein leicht lesbarer Psychotherapieführer für psychische Störungen bei Kindern wurde etwa von Rosner 
(2006) vorgelegt, die derzeit wahrscheinlich weltweit am meisten verbreitete Übersicht wurde von 
Weisz & Kazdin (2010) herausgegeben.
87 Eine deutschsprachige systematische Forschungsübersicht, in der mehr als ein Dutzend methodisch 
hochwertige Evaluationsstudien zusammen getragen wurden, wurde von Bovenschen/Spangler (2008) 
vorgelegt. Eine gleichfalls aktuelle englischsprachige Forschungsübersicht, die zu ähnlichen Ergebnissen 
kommt, stammt von Semanchin-Jones/Wells (2008).
88 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008).
89 Vgl. Kapitel B.3; C.5.2.
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Schwierigkeiten des Pflegekindes häufig aus einer nicht genau bekannten 
Vorgeschichte des Kindes heraus.90 Dies ist einerseits meist richtig und 
daher häufig zu bestätigen, zugleich ist es in der Beratung aber bedeutsam, 
auch die Offenheit kindlicher Entwicklungsprozesse zu betonen, damit 
bestehende gegenwärtige Handlungsmöglichkeiten nicht übersehen oder 
abgewertet werden. Schließlich sind therapeutische Interventionen häufig 
wirksamer, wenn es gelingt, die leiblichen Eltern einzubeziehen. Diese zu 
bevorzugende Alternative kann aber nicht unter allen Umständen auf-
rechterhalten werden. Vielmehr gibt es Fälle, in denen eine anhaltende 
Ambivalenz der Herkunftseltern hinsichtlich der Fremdunterbringung 
oder deren entschiedene Ablehnung eine Stabilisierung der Beziehungen 
in der Pflegefamilie untergräbt.91 Sofern die Verhaltensauffälligkeiten des 
Pflegekindes schwer genug sind, um ohne erfolgreiche Intervention die 
weitere Entwicklung mit ziemlicher Sicherheit zu gefährden, kann dies ein 
Grund sein, um den Einfluss der Herkunftseltern durch eine Beschrän-
kung oder einen Ausschluss von Kontakten zu minimieren. 

Nicht in jedem Fall kann es aber gelingen, schwere Krisen und Abbrüche zu 
vermeiden, so dass Kriseninterventionen sowie die Begleitung von Kindern 
und Pflegeeltern während und nach einem Abbruch ebenfalls zu den Aufga-
ben der Fachkräfte in der Pflegekinderhilfe zählen. Die wenigen qualitativen 
Studien92 zu den Erfahrungen und Gefühlen der Beteiligten deuten darauf 
hin, dass Abbrüche emotional fast immer für alle Betroffenen sehr inten-
sive Erlebnisse darstellen und eine besondere Gefahr der Fragmentierung 
des Hilfesystems besteht, d.h. es entstehen vorwurfsvolle Haltungen bzw. 
Misstrauen, und Lösungsversuche treffen manchmal auf ein aggressiv getö-
ntes Schweigen. In dieser Situation ist es für Fachkräfte einerseits wichtig, 
dass sie ihre eigenen Gefühle professionell reflektieren können und dafür 
auch Ansprechpartner haben. Zum anderen ist entscheidend, dass die Fach-
kräfte nach außen als ExpertInnen und »sichere Basis« für die Betroffenen 
fungieren, d.h. auftauchende Gefühle und Verzweiflung bestätigen, aber auch 
als normal und erwartbar einordnen und – vor dem Hintergrund positiver 
Fallgeschichten – Hoffnung auch nach einem Abbruch vermitteln.
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90 Z.B. Taylor/Swann/Warren (2008).
91 Für eine Studie und Forschungsübersicht siehe Dobel-Ober (2005).
92 Für eine Studie und Forschungsübersicht siehe Rostill-Brookes/Larkin/Toms/Churchman (in press).
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C.3  Werbung von Pflegeeltern und Öffentlichkeitsarbeit 
 am Beispiel des freien Trägers
 PiB – Pflegekinder in Bremen gGmbH
 Monika Krumbholz

Pflegekinder	und	deren	Vermittlung	–	wir	alle	wissen,	wie	groß	die	Heraus-
forderung	ist,	mehr	Sensibilität	für	eine	Thematik	zu	schaffen,	die	von	großen	
Teilen	der	Bevölkerung	noch	immer	als	gesellschaftliches	Randthema	wahr-
genommen	wird.	Dafür	sind	wir	mitverantwortlich.	Auch	heute	noch	erfolgt	
eine	Öffentlichkeitsarbeit	zum	Thema	Pflegekinderhilfe	in	den	meisten	Städ-
ten	und	Kommunen	unsystematisch	und	sporadisch.	Eine	Aufgabe,	die	von	
wechselnden	Personen	eher	zufällig	und	nebenbei	erledigt	wird.	

»Keine	Zeit	für	PR!	Ich	muss	mich	ums	eigentliche	Geschäft	kümmern!«	
So oder ähnlich wird immer wieder von einzelnen MitarbeiterInnen der 
Jugendämter	bzw.	Pflegekinderdiensten	reagiert.	Dabei	ist	eine	professionelle	
kontinuierliche	Öffentlichkeitsarbeit	der	Schlüssel	zu	einem	guten	Image,	das	
eben nicht nur nach außen, sondern auch auf die Inhalte der Arbeit zurück-
wirkt.	Welche	Einrichtung,	welches	Unternehmen	kann	es	sich	leisten,	darauf	
zu verzichten, auch und gerade unter finanziellen Aspekten? 

»Man	kann	nicht	nicht	kommunizieren«	–	Dieser	Satz	des	Kommunika-
tionswissenschaftlers	Paul	Watzlawick	(1996)	bringt	es	auf	den	Punkt.	Selbst	
wer	schweigt,	hat	eine	Botschaft,	nämlich	die,	dass	er	nichts	zu	sagen	hat.	
Solche	vielleicht	anfänglich	nur	aus	Versäumnissen	entstandenen	Signale	
können	sich,	wenn	nicht	sorgfältig	gegengesteuert	wird,	schnell	zu	Gerüch-
ten,	ja	sogar	zu	nachhaltig	wirksamen	Imageverlusten	auswachsen.	

Sollten	wir	nicht	unsere	Botschaften	offensiv	und	im	Sinne	der	Sache	kon-
struktiv gestalten? Anders gefragt: Sollten wir nicht die Pflegekinder und ihre 
Anliegen	positiv	in	den	Fokus	der	öffentlichen	Aufmerksamkeit	rücken?	Das	
lässt sich nur erreichen durch eine kontinuierliche, geplante, in Inhalten und 
Instrumenten	aufeinander	abgestimmte	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit.	
Eine	der	leitenden	Fragen	dabei	ist:	Was	unterscheidet	uns	von	allen	anderen	
in der Jugendhilfe? Was zeichnet unsere Arbeit in besonderer Weise aus, was 
macht	niemand	so	wie	wir?	Eine	zielgerichtete	Öffentlichkeitsarbeit	gibt	sich	
auch	nicht	damit	zufrieden,	wenn	zufällig	einmal	über	das	Unternehmen	be-
richtet	wird.	Vielmehr	ist	sie	Ausdruck	einer	klaren	Positionierung,	die	man	
gegenüber	der	Öffentlichkeit	einnehmen	will.	

Ein klares Profil, unverwechselbar und positiv, setzt voraus, zunächst ein-
mal	im	eigenen	Haus	Gemeinsamkeit	herzustellen	über	Inhalte	und	Ziele	der	
Arbeit, insbesondere auch über Handlungsleitlinien und grundsätzliche Wer-
te.	Dieser	Prozess	sollte	kompetent	von	außen	begleitet	werden	und	mündet	
in	einem	für	alle	Mitarbeiter	gültigen	Leitbild.	Dieses	sollte	verständlich,	aber	
kurz	und	knackig	formuliert	sein.

3.1  Einleitung
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Das Leitbild ist der erste und unverzichtbare Schritt für einen gelungenen 
Auftritt.	Es	definiert	den	Charakter	eines	Unternehmens.	Im	Leitbild	findet	
sich	die	gesamte	Identität	eines	Unternehmens	oder	einer	Einrichtung.	Das	
Leitbild	bestimmt	auch,	was	unter	dem	Begriff	»Corporate Identity«	(CI)	zu-
sammengefasst	das	Erscheinungsbild	und	Verhalten	des	Unternehmens	nach	
innen	und	außen	kennzeichnet.	Die	CI	macht	ein	Unternehmen	oder	eine	
Einrichtung	im	Auftritt	unverwechselbar.	

Aus	diesen	beiden	Modulen,	dem	Leitbild	und	der	CI,	werden	alle	Instru-
mente	der	Öffentlichkeitsarbeit	abgeleitet,	sowohl	in	ihren	Inhalten	als	auch	
in	ihrer	Ausrichtung.	Was	sind	das	für	Instrumente?	Welche	Voraussetzungen	
braucht	eine	gute	Öffentlichkeitsarbeit,	wie	macht	man	eine	gute	PR	für	das	
Thema	»Pflegekinderhilfe«?	Die	folgenden	Seiten	beantworten	diese	grund-
legenden	Fragen.	In	einzelnen	Schritten	wird	erklärt,	wie	man	eine	gezielte	
Öffentlichkeitsarbeit	aufbaut,	und	wie,	selbst	bei	kleinem	Budget,	ein	profes-
sioneller	Auftritt	des	Unternehmens	erfolgen	kann.	Um	eine	möglichst	große	
Praxisnähe	zu	erreichen,	zeichnen	wir	in	einer	zweiten	Ebene	die	wesentlichen	
Elemente	nach,	die	die	Öffentlichkeitsarbeit	der	Bremer	Jugendhilfeeinrich-
tung »PiB Pflegekinder in Bremen gGmbH«	bestimmen.	Wir	hoffen,	Ihnen	
damit	hilfreiche	Informationen	und	Tipps	zu	geben.

Im	Folgenden	soll	in	einem	kurzen	Abriss	die	Situation	der	Pflegekinderhilfe	
in Bremen zu Beginn der Privatisierung durch den Jugendhilfeträger »PiB 
Pflegekinder	in	Bremen	gGmbH« dargestellt werden, sowie der damit verbun-
dene	Auftrag,	neue	Pflegefamilien	zu	gewinnen.	

Im Jahr 2002 hat die Stadtgemeinde Bremen die Entscheidung getrof-
fen,	den	Pflegekinderdienst	an	einen	freien	Jugendhilfeträger	zu	delegieren.	
Nach	einer	öffentlichen	Ausschreibung	erhielt	die	gemeinnützige,	von	drei	
etablierten Bremer Jugendhilfeeinrichtungen eigens zu diesem Zweck ge-
gründete	Gesellschaft	»PiB	Pflegekinder	in	Bremen«	den	Zuschlag.	Mit	der	
Privatisierung des Pflegekinderfachdienstes der Stadt Bremen hat sich die 
Jugendhilfe in Bremen zum Ziel gesetzt, nicht nur Kleinkindern das Leben 
in	einer	Pflegefamilie	zu	ermöglichen,	sondern	auch	älteren	Kindern	und	
Jugendlichen.	Dies	gilt	auch	für	Kinder	und	Jugendliche	mit	einer	Krankheit	
oder	Behinderung.	

Die Stadt Bremen schloss einen Kooperationsvertrag mit der neu gegrün-
deten	Gesellschaft,	der	die	Aufgaben	konkretisierte.	Dazu	zählten	u.a.	die	
Akquise	neuer	Pflegeeltern	und	die	Intensivierung	der	Öffentlichkeitsarbeit.	
Soweit mit den Bedingungen und dem Wohl des Kindes rechtlich und per-
sönlich	vereinbar,	ist	es	gemäß	Vertrag	Aufgabe	und	Ziel	von	Pflegefamilien,	
die	Rückkehr	des	Kindes	in	die	Herkunftsfamilie	zu	ermöglichen.	Die	»Voll-
zeitpflege«	umfasst	daher	eine	Vielfalt	unterschiedlicher	Hilfemöglichkeiten,	
die von einer zeitlich befristeten Aufnahme bis hin zu einem auf Dauer 
angelegten	Pflegeverhältnis	reichen	können.	Neben	der	heilpädagogischen	
Vollzeitpflege	sind	die	Sonderpädagogischen	Vollzeitpflegestellen	sowie	die	
Patenschaften	für	Kinder	psychisch	kranker	Eltern	weitere	Formen	der	Aus-
differenzierung	der	Vollzeitpflege	in	Bremen.	

Um	Kinder	und	Jugendliche	in	passende	Pflegestellen	vermitteln	zu	können,	
sind	öffentliche	Träger	(Pflegekinderdienste)	wie	auch	freie	Träger	(z.	B.	PiB	
gGmbH),	die	diesen	Auftrag	übernommen	haben,	auf	eine	ausreichende	
Anzahl überprüfter, geeigneter und aufnahmebereiter Pflegestellen angewie-
sen.	Werbung	neuer	Pflegestellen	und	Öffentlichkeitsarbeit	im	Bereich	der	
Pflegekinderhilfe	sind	im	Kontext	der	Aufgabe,	Kinder	und	Jugendliche	in	
Pflegefamilie	zu	vermitteln,	unabdingbar	miteinander	verbunden.	

In	den	ersten	Geschäftsjahren	wurde	die	Arbeit	der	»PiB	–	Pflegekinder	
in	Bremen	gGmbH«	von	einer	wesentlichen	Aufgabe	bestimmt:	Es	galt,	den	
mit der Stadt abgeschlossenen Kooperationsvertrag zu Ausbau und Aus-
differenzierung	der	Vollzeitpflege	für	Kinder	und	Jugendliche	mit	seinen	
Schwerpunktaufgaben auf den Weg zu bringen und dazu ein Werbekonzept 
aufzubauen.	Die	ersten	Schritte	von	PiB	bestanden	in	der	Entwicklung	eines	
Leitbildes	und	einer	Corporate	Identity,	was	wir	als	Bedingung	einer	ge-
lingenden	Öffentlichkeitsarbeit	ansehen.	Gleichzeitig	intensivierten	wir	die	
Pressearbeit	und	formten	neue	Instrumente	für	die	Öffentlichkeitsarbeit.	

Bei der Entwicklung eines Leitbildes wurden drei Schwerpunkte formuliert: 
•	 Bei	uns	stehen	die	Kinder	im	Mittelpunkt.	Wir	setzen	alles	daran,	ihnen	
	 verlässliche	Beziehungen	und	Entwicklungsmöglichkeiten	zu	bieten.	
•	 Wir	sind	für	alle	Menschen	da,	die	für	diese	Kinder	Verantwortung	
	 übernehmen.
•	 Wir	arbeiten	kontinuierlich	daran,	die	ergänzenden	Familiensysteme	zu	

stärken,	indem	wir	die	Rahmenbedingungen	optimieren.	Dazu	zählen	vor	
allem die Begleitung und Beratung, eine gute finanzielle Ausstattung und 
die	gesellschaftliche	Anerkennung	von	Pflegekindern	und	-familien.	

Des	Weiteren	sind	folgende	Maximen	Bestandteil	des	Leitbildes:	
Unser	tägliches	Handeln	wird	von	dem	Ziel	geleitet,	das	psychische	und	phy-
sische	Wohlergehen	der	Kinder	zu	sichern,	ihnen	emotionale	Geborgenheit	zu	
geben	und	ihre	Entwicklung	zu	fördern.	Gleichzeitig	gilt	es,	die	Pflegefami-
lien	bei	der	Übernahme	von	Verantwortung	für	diese	Kinder	durch	fachliche	
Beratung	zu	unterstützen,	sodass	das	neue	Familiensystem	stabilisierend	auf	
das	Kind	wirkt	und	Krisen	positiv	bewältigt	werden.	Das	Zusammentreffen	
der	unterschiedlichsten	Menschen	ist	Ausdruck	der	Vielfalt	in	unserer	Ge-
sellschaft.	Wir	begegnen	dieser	Komplexität	mit	Offenheit	und	Transparenz,	
Empathie	und	Vertrauen,	Wertschätzung	und	Respekt,	und	das	vor	dem	
Hintergrund	von	Fachlichkeit	und	Verantwortung.	Mit	Lebendigkeit	und	
Kreativität	gestalten	wir	Räume	für	Begegnung	und	Entwicklung.	

C.3.2C.3.2

3.2  Der Träger: Pflegekinder in Bremen gGmbH

Das Leitbild
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Eine	CI	besteht	generell	aus	drei	Bausteinen,	die	aufeinander	abgestimmt	sein	
sollten: 
•	 Das	Corporate Design kennzeichnet die visuelle Identität 
	 (Logo,	Flyer,	Visitenkarten,	Ausstattung	der	Räume	etc.);	
•	 die	Corporate Communication	umfasst	die	gesamte	Unternehmens-
	 kommunikation	(interne	und	externe	Kommunikation);	
•	 das	Corporate Behaviour	bezeichnet	die	Verhaltensebene	
	 (Umgang	aller	Beteiligten,	Beziehungsmanagement	etc.).

•	 Räumlichkeiten	müssen	gut	erreichbar	sein.	Bei	der	Einrichtung	sollte	auf	
freundliche,	helle	Gestaltung	und	Ausstattung	der	Seminar-	und	Bera-
tungsräume geachtet, ein Begegnungsraum für Kinder, leibliche Eltern 
und	Pflegeeltern	eingerichtet	werden.	

•	 Die	Seele	einer	Organisation	drückt	sich	u.a.	in	der	Arbeitsatmosphäre	
aus.	Wichtig	ist	daher:	Eine	Schulung	der	MitarbeiterInnen	in	Hinsicht	
auf Service und Kundenorientierung, insbesondere in puncto telefo-
nischer	Erreichbarkeit	und	Intensivierung	persönlicher	Kontakte	zu	den	
Pflegefamilien.	

•	 Der	»Geist«	einer	Organisation	wird	geprägt	von	Werten,	Visionen	und	
	 Zielbestimmungen,	die	in	einem	Leitbild	(s.o.)	festgehalten	werden.

Öffentlichkeitsarbeit	soll	dazu	beitragen,	Pflegeeltern	zu	gewinnen	und	
gesellschaftliche	Vorbehalte	gegenüber	Pflegekindern	und	-eltern	abzubauen.	
Je	besser	die	Öffentlichkeit	über	die	Chancen,	aber	auch	die	Belastungen	von	
Pflegefamilien	informiert	wird,	desto	größer	ist	die	gesellschaftliche	Akzep-
tanz	von	Pflegefamilien,	die	es	nach	wie	vor	nicht	immer	leicht	haben.	Eine	
bessere	und	breitere	Aufklärung	erleichtert	die	Aufgabe,	geeignete	Familien	
für	diese	schwierige	Aufgabe	zu	finden.	Pflegefamilien	brauchen	soziale	
Akzeptanz,	um	ihre	Arbeit	erfolgreich	machen	zu	können	–	auch	und	gerade,	
wenn	sie	ältere,	ausländische,	behinderte	oder	auffällige	Kinder	in	ihre	Fami-
lien	aufgenommen	haben.	

Öffentlichkeitsarbeit	muss	also	die	Vielfältigkeit	möglicher	Pflegeverhält-
nisse darstellen, ein realistisches Bild von der Pflegekinderarbeit zeichnen und 
die	Trennlinie	zwischen	Adoption	und	Inpflegenahme	offen	legen.	Sie	muss	
Pflegeelternarbeit	von	karitativen	bzw.	sozialromantischen	Klischees	befreien,	
abgebende Eltern und ihren Hintergrund diskriminierungsfrei thematisieren 
und	über	die	Chancen	aufklären,	die	Kinder	durch	die	Akzeptanz	einer	dop-
pelten	Elternbindung	erhalten.	

Gelingt	dies,	vergrößert	sich,	unterstützt	von	einem	zielorientierten	Wer-
bekonzept,	die	Chance,	Menschen	zu	finden,	die	in	einem	Pflegekind	eine	
Bereicherung	ihres	Familiensystems	sehen	und	zu	einer	Zusammenarbeit	
mit	den	Herkunftseltern	bereit	sind.	Von	verantwortungsvoller	Informati-
onsarbeit	hängt	maßgeblich	die	optimale	Akquisition	des	möglichen	Pfle-
gestellenpotenzials	ab:	Je	größer	der	Pool	an	vorhandenen,	gut	vorbereiteten	
Pflegeeltern, desto eher lässt sich ein für das jeweilige Kind und seine Bedarfe 
zugeschnittenes	Pflegearrangement	finden,	das	ihm	eine	realistische	Chance	
auf	ein	befriedigendes	Leben	gibt.	

Mit	dem	Leitbild	und	der	Corporate	Identity	sind	zwei	wesentliche	Be-
dingungen	einer	wirksamen	Öffentlichkeitsarbeit	beschrieben.	Aus	ihnen	
werden	alle	Instrumente	abgeleitet,	die	zum	Einsatz	kommen.	Das	sind	im	
Wesentlichen:
• Pressearbeit (aktive und reaktive Pressearbeit, Presseinformation, 
Presseeinladung, Pressekonferenz, Hintergrundgespräch, Pressemappe, Pres-
severteiler, Presseverantwortlicher im Haus, Auswertung, Archiv/Dokumen-
tation);	

C.3.2 C.3.3

Corporate Identity:

Die	Entwicklung	der	CI	einer	Organisation	drückt	sich	aus	–	so	Detlef	Luthe	
in	seinem	Buch	zur	»Öffentlichkeitsarbeit	für	Nonprofit-Organisationen«	
(1994)	–	in	der	Suche	nach	einer	Übereinstimmung	von	Zielen,	Angeboten,	
Verhalten	und	Kommunikation.	Die	Arbeit	an	der	Organisationsidentität	
beinhaltet	–	so	Luthe	–	dass	alle	Leistungen	und	Verhaltensweisen	der	Mitar-
beiterInnen im Sinne des Leitbildes organisiert und dass die internen und die 
nach	außen	gerichteten	(z.	B.	Werbung)	Kommunikationsaktivitäten	diesem	
ebenfalls	angepasst	sind.	Im	günstigsten	Falle	sind	das	Selbstbild	und	das	
Fremdbild	deckungsgleich.	
Ein	anspruchsvolles	Ziel	jeder	Öffentlichkeitsarbeit	ist	es,	nicht	nur	die	
AdressatInnen mit unserer Aufgabe und Arbeit vertraut zu machen, sondern 
vor	allem	auch,	Vertrauen	in	die	geleistete	Arbeit	zu	entwickeln.	Das	gelun-
gene Design von Logos und Anzeigen überzeugt nicht, wenn es sich nicht 
im	Verhalten	der	MitarbeiterInnen	und	der	Gestaltung	der	Beratungsräume	
widerspiegelt.	Es	muss	eben	alles	zusammenpassen,	»PR	begins	at	home«!	We-
sentliche Strukturelemente gilt es hierbei zu beachten, die in der Pflegekin-
derhilfe	der	öffentlichen	Verwaltung	bisher	oft	nur	einen	geringen	Stellenwert	
haben: 
•	 Die	Visualisierung,	mit	denen	eine	Organisation	sich	präsentiert,	vom	

Namen	und	Logo	bis	zur	Gestaltung	von	Briefpapier	und	Türschild,	sollte	
sowohl	einheitlich	als	auch	ansprechend	gestaltet	sein.	

3.3  Die Instrumente der PR- und Öffentlichkeitsarbeit

Bild 1: Corporate Design PiB 
Quelle: PiB
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•	 Die	Presseeinladung dient dazu, MedienvertreterInnen zu einem 
bestimmten	Anlass	einzuladen,	um	über	diesen	zu	berichten.	Ob	das	in	
Form	eines	Interviews,	einer	Reportage,	eines	Features,	eines	Porträts	
oder nur einer Kurzmeldung geschieht, ist abhängig vom Inhalt der Bot-
schaften	und	bleibt	in	der	Regel	der	JournalistIn	überlassen.

•	 Bei	einer	Pressekonferenz referieren Sie gegenüber den Medien-
vertreterInnen	bestimmte	Sachverhalte.	Dies	wird	oft	im	Zusammenhang	
mit	der	Veröffentlichung	von	Jahresberichten	eingesetzt.

•	 Eine	Einladung	zum	Hintergrundgespräch empfiehlt sich, wenn Sie ausge-
suchte	JournalistInnen	zu	einem	komplexen,	möglicherweise	sogar	bri-
santen	Thema	informieren	wollen.	Hier	können	Sie,	Vertrauen	voraus-
gesetzt,	auch	Informationen	»unter	drei«	weitergeben,	was	die	Journali-
stInnen	zu	Diskretion	verpflichtet.	

Egal, welches dieser Instrumente Sie einsetzen, bereiten Sie sich immer so vor, 
dass	Sie	sich	gut	gewappnet	fühlen	und	unerwarteten	Fragen	der	Journali-
stInnen	souverän	begegnen.	Das	schafft	Selbstvertrauen	und	hilft	Ihnen	auch	
bei	der	reaktiven,	also	nicht	von	Ihnen	selbst	initiierten	Pressearbeit.	

Selbstverständlich sollte sein, dass Sie über einen gut gepflegten Pressever-
teiler	verfügen.	Der	Adressbestand	sollte	vollständig	und	aktuell	sein.	Das	
Gleiche	gilt	für	die	Pressemappe,	ein	Informationspaket,	das	Sie	den	Medien-
vertreterInnen	bei	Bedarf	jederzeit	überreichen	können.	

Die erschienenen Presseberichte sind ein scharfes Instrument der Qua-
litätskontrolle.	Sie	eignen	sich	gut,	um	zu	überprüfen,	wie	erfolgreich	Ihre	
Arbeit	und	deren	Darstellung	in	der	Öffentlichkeit	waren.	Schon	aus	diesem	
Grund	sollten	Sie	alle	Berichte	dokumentieren	und	in	einem	Archiv	sammeln.	

Ein	Tipp	zum	Schluss:	Versuchen	Sie	nicht,	eine	RedakteurIn	mit	der	
Aussicht	auf	die	Platzierung	von	Anzeigen	zu	locken.	Darauf	reagieren	Jour-
nalistInnen meist äußerst empfindlich, schließlich ist die Presse kein Marke-
tinginstrument	für	zahlende	Anzeigenkunden.	

Die	Intensivierung	von	Pressearbeit	bedeutet	u.a.,	dass	die	Leitung	Verant-
wortlichkeiten	festlegt,	wer	wie	Beziehungen	zur	Presse	aufbaut.	Es	wird	eine	
systematische	Planung	erstellt	und	die	Maßnahmen	werden	entsprechend	
umgesetzt.	Hier	einige	Beispiele:
•	 Pressemitteilungen	zum	»Tag	der	offenen	Tür«,	»Familientag«	etc.,	

Empfang der Pflegeeltern im Rathaus, Weihnachtsbacken bei einem be-
kannten	Bäcker	o.ä.;

•	 Hintergrundberichte	über	die	Arbeit	des	Trägers	in	lokalen	Tageszei-
tungen,	Kirchenzeitung,	Stadtteil-	und	Gemeindeblättern,	in	Rundbriefen	
anderer Jugendhilfeeinrichtungen;

•	 Hintergrundgespräche	zu	geplanten	Projekten	und	Neuerungen,	
	 gesetzlichen	Veränderungen;
•	 Einladung	der	Presse	zu	Fachveranstaltungen	(z.	B.	zu	Fachtagen	für	
	 Pflegeeltern),	Lesungen,	Filmen	und	Dokumentationen;
•	 Termine	in	den	Kalendern	der	Medien;
•	 Vorstellung	neuer	Angebote	(z.	B.	Patenschaften	für	Kinder	psychisch	
	 kranker	Eltern)	im	Regionalfernsehen;
•	 Radiointerview	mit	einem	Pflegekind	und	einer	Pflegemutter	zur	
	 Ankündigung	»Tag	der	offenen	Tür«;	

•	 Druck-Erzeugnisse	(Anzeigen,	Flyer,	Plakate,	Handzettel,	Informations-
	 broschüren,	Anschreiben	und	Mailings,	Geschäftsbericht	…);	
•	 Veranstaltungen	(Messeauftritte,	Vorträge,	Fortbildungsveranstaltungen,	
	 Infoabende,	Feste,	Jubiläen,	Sponsorentreffen,	Tag	der	offenen	Tür	etc.);
•	 Kooperationen/Vernetzungen	(Beziehungsarbeit	mit	Politik	und	
	 Verwaltung,	Wirtschaft,	Sponsoren,	verwandten	Einrichtungen	etc.);
•	 Internet/Neue	Medien	(Web,	Blog	etc.).	

Grundsätzlich	gilt:	Die	Auswahl	des	Instrumentes	richtet	sich	nach	der	
Zielgruppe.	Die	Frage,	wem	ich	etwas	sagen	will,	hat	wesentlichen	Einfluss	
auf	das	»Wie«.	Darum	muss	diese	Frage	im	Vorfeld	jeder	einzelnen	Maßnah-
me	geklärt	und	mit	dem	Gesamtkonzept	»Öffentlichkeitsarbeit«	abgestimmt	
werden.	

Ein	wichtiger	Schwerpunkt	der	Öffentlichkeitsarbeit	ist	die	Zusammenarbeit	
mit	den	Medien.	Regelmäßige	Kontakte	zu	Journalisten	aus	Presse,	Funk	und	
Fernsehen	sind	daher	von	besonderer	Bedeutung.	Kontinuität	und	Qualität	
können	nur	gewährleistet	werden,	wenn	zunächst	die	Verantwortlichkeiten	
in	Ihrem	eigenen	Haus	geklärt	sind.	Wer	steht	»Rede	und	Antwort«,	in	guten	
wie in schlechten Zeiten? Wer pflegt, auch unabhängig von der aktuellen Be-
richterstattung,	den	Kontakt	zu	den	Medien?	Und	nicht	zu	vergessen:	Dieser	
Mensch sollte nicht nur gern und gut kommunizieren, er sollte auch sonst zu 
Ihrem	Unternehmen	passen.	Auch	in	den	Redaktionen	sind	feste	Ansprech-
partnerInnen	von	Vorteil.	So	lässt	sich	ein	Vertrauensverhältnis	aufbauen,	das	
besonders	in	Krisenzeiten	von	großem	Wert	sein	kann.	

Um	die	PressevertreterInnen	zu	»locken«,	brauchen	Sie	einen	Anlass,	über	
den	zu	berichten	sich	lohnt.	Das	kann	ein	Fest	sein,	eine	Veranstaltung,	eine	
Änderung	rechtlicher	Vorgaben,	aber	auch	durchaus	Alltägliches	wie	die	
gelungene	Vermittlung	eines	Pflegekindes.	»Was ist das Besondere, das wir 
mitteilen wollen?« – dieser Ansatz ist ein wichtiges Schlüsselkriterium bei der 
Themenauswahl.	

Wichtig	ist	außerdem	die	Frage,	welche	Medien	Sie	im	konkreten	Fall	
ansprechen	wollen.	Das	Fernsehen	zum	Beispiel	braucht	Bilder.	Können	Sie	
die	liefern,	ohne	das	Wohl	des	Pflegekindes	zu	gefährden?	Und	können	Sie	
es unter diesem Aspekt vertreten, gewissen Boulevardblättern, die ungetrübt 
von	Sachverhalten	auf	reißerische	Stories	aus	sind,	die	Tür	zu	öffnen?	Eine	
weitere	Überlegung	sollte	sein,	ob	das	Medium	vom	Erscheinungsrhythmus	
her geeignet ist, und noch grundsätzlicher: Spricht es die gewünschten Ziel-
gruppen an? 

Um	aktiv	auf	die	Medien	zuzugehen,	stehen	Ihnen	verschiedene	Formen	zur	
Verfügung:
•	 Die Pressemitteilung	besteht	aus	einem	sachlichen	Text,	der	alle	W-Fragen	

(wer,	wann,	was,	wo,	wie,	warum)	prägnant	und	so	kurz	wie	möglich	beant-
wortet.	Aber	Vorsicht:	Keine	Redaktion	ist	gezwungen,	den	Text	im	Origi-
nal	abzudrucken.	Rechnen	Sie	mit	Änderungen,	besonders	Kürzungen!	

C.3.3C.3.3

Pressearbeit
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•	 Vorstellen	der	Arbeit	von	Pflegefamilien	im	Regionalfernsehen,	Wieder-
holung	nach	zwei	Jahren	zum	Thema	»Wie	haben	sich	die	Kinder	
weiterentwickelt?«;	

•	 Erstellung	eines	eigenen	Werbefilms	durch	eine	Agentur	zur	Präsentation	
auf	Informationsveranstaltungen	auch	außerhalb	des	Trägers,	z.	B.	in	
Kirchengemeinden.	

Flyer,	Informationsbroschüren,	Handzettel	und	Plakate	sind	klassische	Wer-
bemittel	und	dienen	der	Darstellung	eines	Unternehmens.	Welches	dieser	
Mittel	zum	Einsatz	kommt,	wird	von	den	geplanten	Inhalten	und	der	Ge-
samtplanung	der	Öffentlichkeitsarbeit	bestimmt.	In	jedem	Fall	gilt:	

Das gewählte Werbemittel muss mit dem Leitbild abgestimmt sein und 
dem	Corporate	Design	(CD)	entsprechen.	Es	soll	durch	knackige	Über-
schriften,	einen	Text	in	der	Sprache	der	Zielgruppe	und	ansprechende	Bilder	
Aufmerksamkeit	erregen.	Es	soll	neugierig	machen	und	diese	Neugier	durch	
präzise	Informationen	bedienen.	Es	soll	durch	Farbgebung,	Größe	und	Auf-
machung	auffallen	und	sich	von	den	Werbemitteln	anderer	Anbieter	abheben.	
Es soll ausschließlich an Orten verteilt werden, die von der Zielgruppe stark 
frequentiert	werden.	Vermeiden	Sie	eine	zu	breite	und	dichte	Streuung,	sie	
könnte	kontraproduktiv	wirken!	Auch	funktioniert	solch	ein	Werbemittel	nur	
selten	als	Einzelnes	und	sollte	daher	möglichst	von	einer	guten	Pressearbeit	
flankiert	werden.	

Die	Aufgabe	der	Öffentlichkeitsarbeit	zur	Werbung	neuer	Pflegeeltern	
muss zur Aufnahme eines Kindes motivieren und gleichzeitig klar die damit 
verbundenen	Anforderungen	beschreiben.	Gesucht	werden	Personen,	die	
bereit und in der Lage sind, Erziehungsverantwortung für fremde Kinder zu 
übernehmen.	Die	Zielgruppe	in	Bremen	ist	sehr	heterogen:	junge	dynamische	
Paare, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare, sogenannte Patchwork-
Familien,	Paare	mit	und	ohne	Kinder,	Familien	unterschiedlichster	Her-
kunft,	sowohl	sozial,	ethnisch	als	auch	kulturell.	Dass	verstärkt	auch	Eltern	
mit Migrationshintergrund gesucht und die Werbemittel entsprechend 
angepasst	werden	müssen	(z.	B.	durch	fremdsprachliche	Broschüren/Flyer/
Anzeigen	usw.),	ist	eine	dringende	Zukunftsaufgabe	der	Pflegekinderhilfe,	
die den wachsenden interkulturellen Ansprüchen bis jetzt noch kaum gerecht 
wird	(vgl.	C.14).	
Inhalt	und	Gestaltung	von	Informationsmaterial	muss	Folgendes	leisten:		
•	 Information	über	die	gesellschaftliche	Bedeutung	der	Familienpflege	im	
	 Kontext	der	Jugendhilfe;
•	 Informationen	über	die	erwartete	besondere	erzieherische	Leistung	von	
	 Pflegeeltern	und	ihren	Fähigkeiten;
•	 Informationen	darüber,	dass	Pflegekinder	immer	auch	leibliche	Eltern	
	 haben,	mit	denen	so	eng	wie	möglich	kooperiert	werden	soll.	

Neben den vorgenannten Aufgaben der PR-Arbeit sollte zum Ausdruck kom-
men, wer hinter dem Träger steht: ein freundliches, kompetentes, professio-
nelles	und	kundenorientiertes	Beratungsteam.	Der	Anspruch: 
Die	Qualität	der	Arbeit	soll	sich	im	gesamten	Werbematerial	widerspiegeln.	

Gemäß	Leitbild	und	CD	sollte	die	Aufmachung	positive	Werte	wie	Gebor-
genheit,	Verantwortungsgefühl,	Vielfältigkeit	und	Wachstum,	aber	auch	
Kreativität,	Mut	und	Freude	am	Leben	vermitteln.	

Ein Beispiel für ein Leporello:

C.3.3C.3.3

Druck-Erzeugnisse

Darüber hinaus bietet sich eine Broschüre an, die ausführlicher über die Pfle-
gekinderhilfe	vor	Ort	informiert.	Mit	der	Ausdifferenzierung	der	Pflegekin-
derhilfe,	also	mit	der	Konzeption	neuer	Formen	und	Schwerpunkte	innerhalb	
der	Vollzeitpflege	in	der	Bremer	Jugendhilfe	musste	die	Werbung	von	Pflege-
eltern	auf	neue	Zielgruppen	erweitert	werden.	Die	PiB-Werbung
zielt	nun	vor	allem	ab	auf	die	Unterbringung	von
•	 älteren	Kindern	(Vollzeitpflege	für	ältere	Kinder	und	Jugendliche);
•	 Kindern	mit	besonderen	Hilfebedarfen	
	 (Sonderpädagogische	Vollzeitpflege);
•	 Kindern	für	eine	befristete	Vollzeitpflege;
•	 und	von	Kindern	psychisch	kranker	Eltern	in	Patenschaften.

Bild 2: Broschüre DIN A5 und Leporello DIN A6
Quelle: PiB

Bild 3: Broschüren PiB Vollzeitpflege
Quelle: PiB
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Parallel	dazu	hat	PiB	mit	der	Entwicklung	eines	ausdifferenzierten	Qualifizie-
rungs-	und	Fortbildungsprogramms	für	Pflegeeltern	(s.	u.)	begonnen,	das	mit	
einem Flyer	beworben	wird.	Die	Inhalte	des	Qualifizierungs-	und	Fortbil-
dungsprogramms	sollten	sich	auch	im	äußeren	Erscheinungsbild	ausdrücken.	
Die AdressatInnen, nämlich aktive Pflegeeltern und solche, die es werden 
wollen, sollen Lust darauf bekommen, in dem Heft herumzublättern und sich 
auf	die	Suche	nach	dem	für	sie	geeigneten	Angebot	zu	begeben.	

Um	das	Informationsmaterial	kompakt	an	interessierte	Personen	verschi-
cken	zu	können,	bietet	es	sich	an,	eine	ansprechende	Mappe	zu	kreieren,	die	
alle für die AdressatInnen wesentlichen Informationen zusammenfasst und 
leicht	verständlich	und	umfassend	alle	Formen	der	Pflege	beschreibt.	Das	
Info-Paket von PiB enthält sechs Broschüren im Postkartenformat, die eine 
gute	Übersicht	über	die	verschiedenen	Angebote	ermöglichen.	Das	handliche	
Päckchen im Taschenbuchformat kann problemlos per Post verschickt und 
somit	allen	Interessierten	zugestellt	werden.	PiB	verschickt	monatlich	20	bis	
30	solcher	Pakete.

Neben	der	Versendung	des	Informationsmaterials	bietet	es	sich	an,	unter-
schiedlichste	Wege	für	die	Verteilung	des	Werbematerials	in	der	gesamten	
Kommune	zu	nutzen.	Dabei	sollten	besonders	MultiplikatorInnen	angespro-
chen	und	einbezogen	werden.	Flyer	können	in	Kirchengemeinden,	Kinder-
tagesstätten,	Kinderarztpraxen,	Bibliotheken,	Mütterzentren,	in	Häusern	der	
Familie	und	in	der	Volkshochschule	ausgelegt	werden.	Außerdem	können	
kontinuierlich Pflegeeltern und MitarbeiterInnen des Jugendamtes gebeten 
werden, das Werbematerial in privaten und beruflichen Zusammenhängen 
zu	verteilen.	Durch	ein	ansprechendes	Design	ist	die	Bereitschaft	groß,	das	
Material	auszulegen,	so	unsere	Erfahrung.	

Anzeigen	haben	als	Werbemittel	eine	zentrale	Bedeutung	und	können,	profes-
sionell gemacht, durchaus eine Botschaft im Bewusstsein der BetrachterInnen 
hinterlassen.	Allerdings	hinterlassen	sie	auch	häufig	im	Werbebudget	große	
Löcher.	Zumal	eine	einzelne	Anzeige	meist	unsinnig	ist,	eine	Kampagne	aber	
sehr teuer, vor allem in einer Tageszeitung oder einem anderen Medium mit 
hoher	Auflage.	Ein	regelmäßiger	Kontakt	zur	Presse	kann	sich	hier	in	Hin-
sicht	auf	Rabatte	und	optimale	Platzierung	im	Blatt	durchaus	auszahlen.	

Ausgangsfrage bei jeder Anzeige ist, wie bei allen anderen Werbemitteln, 
die	Frage	nach	der	Zielgruppe:	Wen	soll	die	Anzeige	erreichen	und	anspre-
chen? Ist es notwendig, in der lokalen oder gar überregionalen Tageszeitung 
zu	inserieren,	oder	eignet	sich	die	Fachpresse	eher	für	die	Platzierung,	viel-
leicht	auch	Veranstaltungsmagazine	oder	Branchen-	und	Telefonbücher?	

Grundsätzlich	gilt	für	Anzeigen	dasselbe	wie	für	alle	anderen	Instrumente	
der	Öffentlichkeitsarbeit:	Sie	müssen	Leitbild	und	CD	entsprechen.	Eine	
Anzeige	sollte	die	Aussage	mit	Text	und	Bild	genau	auf	den	Punkt	bringen.	
Provokationen	und	sogenannte	Eyecatcher	sind	erwünscht,	sie	erzeugen	Auf-
merksamkeit	und	Interesse.	

Es	gibt	zwei	Möglichkeiten,	Anzeigen	zur	Gewinnung	von	Pflegeeltern	
einzusetzen.	Manche	Städten	und	Gemeinden	setzen	auf	Kampagnen,	die	
gleichzeitig und auf den unterschiedlichsten Ebenen ansetzen: über Presse-
artikel, Anzeigen und Plakate, sehr massiv und für kurze Zeit, aber wenig 
differenziert.	Andere	Städte	entscheiden	sich	für	eine	Werbung,	die	nur	in	
ausgesuchten	Medien,	dafür	aber	über	längere	Zeiträume	platziert	wird.	

Erfahrungsgemäß konkretisieren Menschen ihre Idee, selbst einmal als 
Pflegeeltern zu fungieren, in der Regel erst nach mehrfachem Kontakt mit 
dem	Thema.	Deshalb	ist	eine	Werbestrategie	besonders	erfolgreich,	die	inte-
ressierte Menschen kontinuierlich und mit neuen Ideen und Aspekten auf das 
Thema	hin	anspricht.	

C.3.3C.3.3

Bild 4: Info-Mappe PiB
Quelle: PiB

Auf eine ganz andere Zielgruppe ausgerichtet ist ein Jahresbericht.	Er	gibt	
nicht	nur	dem	Auftraggeber	Rechenschaft	über	die	geleistete	Arbeit.	Der	
Bericht	sollte	neben	Zahlen,	Daten	und	Fakten	auch	Veränderungen	in	der	
Organisation beschreiben, Entwicklungen dokumentieren, über gesetzliche 
Vorgaben	und	Handlungsoptionen	informieren,	Stellung	zu	politischen	Vor-
gaben	oder	Haltungen	beziehen	und	Visionen	und	Perspektiven	aufzeigen.	
Der	Jahresbericht	ist	Teil	der	Öffentlichkeitsarbeit	und	sollte	nicht	nur	von	
der	öffentlichen	Verwaltung	der	Jugendhilfe,	sondern	auch	von	der	Fachöf-
fentlichkeit zur Kenntnis genommen werden, und somit mit einem umfas-
senden	Themenspektrum	vor	allem	auch	potenziellen	Förderern	und	Spon-
sorInnen	einen	hilfreichen	Überblick	über	den	Träger	und	seine	Leistungen	
bieten.	

Der Jahresbericht

Anzeigen
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PiB	hat	sich	aus	diesem	Grunde	dafür	entschieden,	regelmäßige	Werbe-
anzeigen	in	der	einmal	monatlich	publizierten	»Kinderzeit«	und	dem	Ver-
anstaltungsmagazin	»MIX«	zu	schalten,	das	mit	einer	Auflage	von	40.000	
Exemplaren	einmal	monatlich	in	ganz	Bremen	erscheint.	Darüber	hinaus	
platzieren wir anlassbezogen Anzeigen auf den 
•	 Sonderseiten	»Kids«	der	lokalen	Tagespresse;	
•	 in	einer	Broschüre	zur	Verkehrserziehung;	
•	 im	»Familienpass«;	
•	 im	»Familienblick	Bremen«;
•	 im	Familienbranchenbuch.

Zusätzlich	werden	bedarfsabhängig	im	»Stellenmarkt«	der	Tagespresse	Stel-
lengesuche platziert, um für die Betreuung von Kindern mit besonderem 
Förderbedarf	die	bestqualifizierten	Personen	zu	finden.

Manche Botschaften erfordern mehr als den Einsatz eines einzelnen Werbe-
mittels.	In	einem	solchen	Fall	eignet	sich	eine	Kampagne,	bei	der	zur	selben	
Zeit oder kurz nacheinander, natürlich stets begleitet von intensiver Pressear-
beit,	Anzeigen,	Flyer	und	Plakate	zum	Einsatz	kommen.	Als	Werbeflächen	
dienen gemietete Plakatwände an Orten mit hohem Publikumsverkehr, 
Flächen	an	oder	in	Bussen	und	Bahnen,	eigene	Räumlichkeiten	und	Firmen-
fahrzeuge.

C.3.3C.3.3

Als	Folge	der	intensiven	Arbeit	und	Weiterentwicklung	von	Leitbild	und	CI	
hat PiB im Laufe der vergangenen fünf Jahre alle Werbemittel kontinuier-
lich	weiterentwickelt,	auch	die	Anzeigen.	Diese	sind	mutiger	und	herausfor-
dernder geworden und spiegeln das gewachsene Selbstbewusstsein der Aufga-
be	gegenüber.

Speziell	für	die	Zielgruppe	»Pflegeeltern«	ist	ein	ganzes	Bündel	von	Maß-
nahmen	möglich.	Dazu	zählen	nicht	nur	verschiedene	Events	(s.	u.),	sondern	
auch	zusätzliche	Serviceleistungen.	Dies	ist	Bestandteil	zuvor	festgelegter	
Qualitätsstandards, denn: Je besser, qualifizierter und umfassender Pflegeel-
tern	durch	ihren	»Fachdienst«	begleitet	werden,	umso	eher	sind	sie	bereit,	die	
Einrichtung	und	darüber	auch	die	Vermittlung	von	Pflegekindern	als	»Testi-
monials«	positiv	zu	bewerten.	

Zu	den	zusätzlichen	Serviceleistungen	gehört	in	Bremen	u.a.	die	Fachzeit-
schrift	»Blickpunkt	Pflegekinder«.	Sie	wird	in	Hamburg	beim	Träger	Pfiff	e.V.	
produziert, und zwar von einer Redaktionsgruppe, die sich aus Mitarbeite-
rInnen	der	Landesbehörde	Hamburg,	des	Trägers	»Pfiff	e.V.«	und	Pflegeeltern	
zusammensetzt.	Der	»Blickpunkt	Pflegekinder«	berichtet	umfassend	und	ak-
tuell	über	alles	zum	Thema	»Pflegekinder	und	ihre	Familien«.	Jedes	Heft	hat	
ein Schwerpunktthema, das aus unterschiedlichsten Perspektiven bearbeitet 
wird.	In	2006	erschienen	der	»Blickpunkt	Pflegekinder«	zu	folgenden	The-
men:	»Kinder	und	Medien«,	»Kontakte	zur	leiblichen	Familie«,	»Was	Pflegefa-
milien	stark	macht«,	»Leibliche	Eltern	besser	verstehen«.	

Die	Bremer	Ausgabe	ist	um	lokale	Themen	und	Termine	erweitert.	Alle	
Bremer	Pflegeeltern	erhalten	den	für	sie	kostenlosen	»Blickpunkt	Pflege-
kinder«	viermal	im	Jahr,	zusammen	mit	dem	halbjährlich	erscheinenden	
Programm	der	Pflegeelternschule	Bremen.	Der	hintere	Teil	des	Heftes	ist	
aktuellen	Nachrichten	aus	Bremen	vorbehalten.	Diese	informieren	die	Pfle-

Bild 5: Pflegeeltern-Suche
Quelle: PiB

Bild 6: Anzeigen 2007
Quelle: PiB

Bild 7: Plakat Pfiff e.V. Hamburg
Quelle: Pfiff e.V., Hamburg

Weitere Werbemittel im Bereich Druck-Erzeugnisse
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geeltern	direkt	über	gesetzliche	Veränderungen	und	Personalveränderungen	
bei	PiB.	Veröffentlicht	werden	hier	auch	regelmäßig	Berichte	von	Pflegeeltern	
sowie	die	aktuellen	Termine	der	Pflegeelternschule.

Neu ist ein »Erinnerungsbuch«, das vom Kompetenz-Zentrum Pflegekinder 
e.V.1	herausgegeben	wird.	Dieses	Buch	gibt	viele	praktische	Anregungen	und	
kann ein wichtiger Begleiter für Kinder und Jugendliche sein, die in einer 
Pflegefamilie	aufwachsen.	Das	Erinnerungsbuch	ist	ein	Ort,	an	dem	Ergeb-
nisse	der	Biografiearbeit	ihren	Platz	finden.	

Ein	Unternehmen,	das	Pflegekinder	vermittelt,	braucht	ein	persönliches	
Profil: statt kafkaesk anmutender Büros helle freundliche Räume, die zum 
Miteinander	einladen,	statt	anonymer	»Sachbearbeiter«	Menschen,	die	sich	
engagiert	für	die	Wünsche	und	Belange	der	Pflegefamilien	einsetzen.	Größt-
mögliche	Transparenz	ist	ein	Schlüssel	zu	mehr	Vertrauen,	auf	Seiten	der	
Kinder, der potenziellen und aktiven Pflegeeltern, auf Seiten der Auftraggeber 
und	SponsorInnen.	

Eines	der	bewährtesten	Mittel,	den	professionellen	Umgang	mit	komple-
xen	Zusammenhängen	aufzuzeigen,	ist	eine	Veranstaltung.	Dabei	machen	Sie	
nicht	nur	Kompetenzen	sichtbar.	Vielmehr	wird	hier	deutlicher	als	bei	jedem	
anderen	Instrument,	dass	und	wie	sehr	es	bei	der	Öffentlichkeitsarbeit	um	
Beziehungen	(public	relations)	geht,	um	das	Miteinander	von	Menschen	und	
den	ganz	persönlichen	Kontakt.	Zeigen	Sie,	wer	Sie	sind	und	was	Sie	können!	
Sie werden umgehend wahrgenommen und erhalten Ihrerseits konstruktive 
Hinweise	zur	Optimierung	Ihrer	Arbeit!	Auf	diese	Weise	entwickeln	sich	
nach	und	nach	tragbare	Netzwerke,	die	nachhaltig	wirksam	sind.	Darüber	
hinaus	bietet	eine	Veranstaltung	immer	einen	Anlass	für	eine	breite	Pressear-
beit,	egal,	für	welche	Form	von	Event	Sie	sich	entscheiden.	Hier	eine	Auswahl	
an	Möglichkeiten:
•	 Informations-	und	Bildungsveranstaltungen,	Fachtagungen	
	 (spezifische	Zielgruppen);
•	 Empfänge	(im	Beisein	politischer	EntscheidungsträgerInnen	
	 oder	von	UnterstützerInnen	des	Netzwerkes);	
•	 Jubiläen,	Geburtstage;	
•	 Kinderfeste;	
•	 Stadtrallye;	
•	 Tag	der	offenen	Tür.	

Der	Charakter	der	Veranstaltung	und	die	gewünschte	Zielgruppe	entscheiden	
darüber,	ob	Sie	mit	einem	persönlichen	Anschreiben	(Directmailing)	dazu	
einladen, mit einem allgemeinen Serienbrief, mit einem über die Medien 
veröffentlichten	Veranstaltungshinweis,	mit	Plakaten	oder	anderen	Instru-
menten.	Achten	Sie	dabei	auf	planerische	Kleinigkeiten!	Fehlende	Bratwürste	
oder	lange	Schlangen	an	den	Getränkeständen	bleiben,	aller	Brillanz	Ihrer	
sonstigen	Performance	zum	Trotz,	lange	im	Gedächtnis	der	Besucher.	
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Bild 8: Blickpunkt Pflegekinder
Quelle: Pfiff e. V., Hamburg

Für	Pflegefamilien,	die	ein	Kind	in	Vollzeit	betreuen,	hat	PiB	zusätzlich	ein	
Nachschlagewerk	erarbeitet.	Alphabetisch	sortiert	werden	im	»A	bis	Z	für	
Pflegeeltern«	Begriffe	und	Ausdrücke	aus	der	Fachsprache	erklärt.	Diese	In-
formation	bekommen	die	Pflegeeltern	bei	der	Aufnahme	eines	Pflegekindes.	
Es	ist	eine	Ergänzung	zur	detaillierten	Informations-Broschüre	»Kinder	
betreuen	–	mit	Kindern	leben«.

Bild 8: Blickpunkt Pflegekinder
Quelle: Pfiff e. V., Hamburg

Auch derartige Leistungen für Pflegeeltern sind Teil einer erfolgreichen Öf-
fentlichkeitsarbeit, deren vorrangiges Ziel darin besteht, aktive Pflegeeltern 
bei ihrer Aufgabe zu unterstützen und dadurch neue Pflegeeltern zu gewin-
nen.

Veranstaltungen

1 In Norddeutschland haben sich drei Träger (Pfiff e.V. aus Hamburg, Eltern für Kinder gGmbH aus Berlin 
und PiB gGmbH aus Bremen) zu einem Kompetenz-Zentrum Pflegekinder e.V. zusammengeschlossen. 
Zweck des Vereins ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe durch die Weiterentwicklung der Pfle-
gekinderhilfe und anderer familienähnlicher Betreuungsarrangements.
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Neben	der	allgemeinen	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit	in	der	Vollzeitpfle-
ge kommt den Informationsabenden eine besondere Bedeutung zu, denn 
bei der Aufnahme eines Pflegekindes ist der Blick potenzieller Pflegeeltern 
häufig	durch	ein	sozial	romantisch	verbrämtes	Ideal	verstellt.	Das	Klischee,	
ein	kleines	notleidendes	Kind	ohne	Eltern	in	die	eigene	Familie	zu	integrieren	
und	auf	diese	Weise	zu	»retten«,	entspricht	nicht	den	realen	Gegebenheiten.	
Eine fachlich kompetente Pflegekindvermittlung muss daher die Suche nach 
Menschen in den Mittelpunkt stellen, die bereit sind, im Rahmen einer 
Pflegestelle älteren und häufig schwierigen Kindern Entwicklungschancen zu 
bieten	und	dabei	mit	den	leiblichen	Eltern	zu	kooperieren.	Die	umfassende	
Information	von	interessierten	Pflegefamilien	ist	also	die	Voraussetzung	für	
eine intensive Auseinandersetzung mit BewerberInnen und für deren spätere 
Auswahl	durch	unsere	sozialpädagogischen	Fachkräfte.	Zur	Verdeutlichung	
sei hier kurz beispielhaft der Prozess vom ersten Interesse bis zur Bewerbung 
potenzieller Pflegeeltern bei PiB skizziert: 

Die Menschen erfahren aus ganz unterschiedlichen Quellen von PiB: 
durch	Anzeigen,	Berichte	des	lokalen	Fernsehsenders,	Radio-Interviews,	das	
Internet,	Artikel	in	Zeitungen,	durch	andere	Pflegepersonen,	Verwandte,	
Bekannte,	FreundInnen	sowie	vom	Jugendamt.	Daraufhin	rufen	interessierte	
Personen	an,	das	Info-Telefon	ist	täglich	von	8.30h	bis	17.00h	besetzt.	Neben	
grundlegenden ersten Informationen erhalten die InteressentInnen den Ter-
min des nächsten Info-Abends und im Laufe der folgenden Tage eine Info-
Mappe	mit	den	Broschüren	über	die	verschiedenen	Pflegeformen.	

InteressentInnen	erhalten	so	die	Möglichkeit,	sich	bereits	im	Vorfeld	zu	
informieren	und	im	Rahmen	von	zunächst	zwei	Info-Abenden	gezielt	Fragen	
zu	stellen	sowie	über	eine	professionelle	Präsentation	(Filme,	aufgezeichne-
te	Interviews)	ihr	Wissen	zu	vertiefen.	Melden	sie	sich	zum	Info-Abend	an,	
werden	sie	in	einer	Datenbank	registriert.	Diejenigen,	die	sich	nach	dem	
Grundkurs	der	Pflegeelternschule	zur	Aufnahme	eines	Pflegekindes	bereit	
erklären, werden in unseren Pool der potenziellen Pflegepersonen übernom-
men.	Anschließend	bereitet	eine	Fachberaterin	diese	potenziellen	Bewerbe-
rInnen	individuell	auf	ihre	möglichen	Aufgaben	als	Pflegeeltern	vor.	Sind	alle	
Voraussetzungen	erfüllt,	kann	die	Vermittlung	des	Pflegekindes	eingeleitet	
werden.	

Um	einen	möglichst	optimalen	Informationsfluss	zu	gewährleisten,	sollte	
die	Teilnehmerzahl	bei	den	Informationsveranstaltungen	auf	ca.	20	Personen	
begrenzt	sein.	Die	Veranstaltungen	können	in	eigens	dafür	ausgestatteten	
Räumlichkeiten des jeweiligen Trägers stattfinden, aber auch bei entspre-
chender	Nachfrage	in	Kirchengemeinden,	Schulen,	Vereinshäusern	oder	den	
Häusern	der	Familie.	Sie	sollten	gemäß	CI	kontinuierlich	ausgewertet	und	
weiterentwickelt	werden.	

Ein	bewährtes	Mittel	zur	Gewinnung	neuer	Pflegeeltern	liegt	in	der	Aner-
kennung	aktiver	Pflegeeltern,	zum	Beispiel	in	Form	einer	Veranstaltung,	mit	
der	die	Einrichtung	sowie	politische	RepräsentantInnen	den	Eltern	danken.	
Beispiele	für	Veranstaltungen	zur	Würdigung	der	Arbeit	von	Pflegeeltern	
sind:
•	 Empfang	der	Pflegeeltern	durch	die	politisch	Verantwortlichen	im	
	 Rathaus	(mit	großer	Tombola);
•	 Lesung	im	Rathaus	für	Pflegeeltern	und	Interessierte;
•	 regelmäßige	Fachtage	für	Pflegeeltern	mit	Kinderbetreuung	und	
	 Versorgung	der	ganzen	Familie;

•	 großes	öffentliches	Sommerfest	auf	dem	Marktplatz	der	Kommune;
•	 Spiel-	und	Spaßveranstaltungen,	die	im	öffentlichen	Raum	durch	Presse	
	 sichtbar	gemacht	werden.	

Als ergänzende Maßnahmen bieten sich an:
•	 Dankeschön-Veranstaltungen	bei	beendeten	Pflegeverhältnissen;
•	 Geburtstagswünsche	und	andere	Glückwunschkarten.

Ein	weiterer	Aspekt	von	Öffentlichkeitsarbeit	liegt	in	der	Kooperation	und	
Vernetzung	durch	regionale	und	überregionale	Arbeitskreise,	die	direkt	oder	
indirekt	mit	dem	Thema	Pflegekinderhilfe	zu	tun	haben.	Auch	Vernetzungen	
mit anderen Trägern der Jugendhilfe im Bereich der Pflegekinderhilfe sind 
Teil	der	Öffentlichkeitsarbeit.	Perspektivisch	werden	solche	Netzwerke	der	
Weiterentwicklung	und	der	Vereinheitlichung	von	Standards	im	Pflegekin-
derbereich	zugutekommen.2 

Durch eine Weiterentwicklung und Professionalisierung der Pflegekinder-
hilfe gelingt es nachweislich, neue Personengruppen anzusprechen, die ein 
Pflegekind	bei	sich	aufnehmen	können.	Das	Thema	Pflegekinderhilfe	immer	
wieder	auch	in	der	Fachöffentlichkeit	präsent	zu	machen,	gelingt	durch
•	 regionale	und	überregionale	Fachvorträge;
•	 Teilnahme	an	Podiumsdiskussionen	z.B.	zum	Thema	Kinderschutz;
•	 Kooperation	mit	Wissenschaft	und	Forschung.3 

Der	Träger	Pfiff	e.V.	in	Hamburg	führt	bereits	seit	einigen	Jahren	sehr	erfolg-
reich	Fachveranstaltungen	für	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe	durch,	soge-
nannte	Impulse-Veranstaltungen.	PiB	konnte	dieses	Konzept	übernehmen	
und	Fachkräfte	aus	den	Pflegekinderdiensten	der	umliegenden	Landkreise	zu	
vergleichbaren	Veranstaltungen	einladen.	Dieses	Konzept	wird	fortgesetzt,	
denn auch hier gilt: Der Austausch zu unterschiedlichen Themen der Pfle-
gekinderhilfe	erhöht	die	Qualität	der	Arbeit	und	öffnet	den	Weg,	mit	diesen	
Themen	noch	stärker	in	die	Öffentlichkeit	zu	gehen.	

Ein	Unternehmen,	das	Wert	darauf	legt,	nicht	verstaubt	zu	wirken,	braucht	
einen	eigenen	Auftritt	im	Internet.	Das	Internet	ist	ein	Kommunikationsin-
strument	mit	einer	rasant	wachsenden	Verbreitung.	Mehr	als	die	Hälfte	der	
in	Deutschland	lebenden	Menschen	ist	mittlerweile	online.	
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2 Vgl. z. B. Kompetenz-Zentrum Pflegekinder e.V., www.kompetenzzentrum-pflegekinder.de 
3 In Bremen hat bspw. die Zusammenarbeit mit der Universität Bremen in hohem Maß beigetragen zu 
einer Professionalisierung: Die Ausdifferenzierung der Pflegekinderhilfe in Bremen basiert auf einer 
Aktenanalyse der Pflegeverhältnisse durch Jürgen Blandow und dessen Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung des Angebots. Nach Beendigung einer 3jährigen Modellphase evaluierte er die Maßnahme 
»Sonderpädagogische Vollzeitpflege«. In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Bremen wird unser 
Leistungsangebot »Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern« evaluiert.
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Eine	professionell	gebaute	Homepage	bietet,	visuell	ansprechend	und	CD-
gerecht	aufgearbeitet,	in	möglichst	kurzen	Texten	eine	Fülle	von	Informati-
onen	über	das	gesamte	Unternehmen,	und	ihre	Verbreitung	ist	grenzen-	und	
so	gut	wie	kostenlos.	Das	spart	Geld,	doch	umso	mehr	sollte	in	Konzeption	
und	Gestaltung	investiert	werden	–	und	nicht	zu	vergessen:	in	die	kontinuier-
liche	Pflege	des	Auftritts.	Wer	seine	Daten	nicht	kontinuierlich	aktualisiert,	
riskiert	auf	Dauer	Schäden	am	Image	des	gesamten	Unternehmens.	Ein	gut	
gepflegter Internetauftritt aber ist ein überaus komfortables Instrument der 
Öffentlichkeitsarbeit,	insbesondere	für	die	NutzerIn,	die	sich	im	Schutz	der	
Anonymität	zunächst	einmal	unverbindlich	informieren	will.	

Noch	mehr	geboten	wird	der	UserIn,	wenn	sie	mit	Diskussionsforen,	
Mitmach-Aktionen oder Spielen als KommunikationspartnerIn direkt einbe-
zogen	wird.	Auch	Downloads	mit	zusätzlichen	Hintergrundinformationen,	
sogar	in	Form	von	Filmen,	können	attraktive	Bestandteile	des	Internet-Auf-
trittes	darstellen.	Eine	professionelle	Planung	und	die	Unterstützung	einer	
darauf	spezialisierten	Agentur	ermöglicht	die	kontinuierliche	Erweiterung	
im	Baukastensystem.	Doch	schon	bei	der	schlanksten	Version	des	elektro-
nischen	Auftrittes	gilt:	Eine	Internet-Adresse	muss	bekannt	gemacht	werden.	
Sie ist daher fester Bestandteil jeder Presseinformation, jeder Broschüre, jeden 
Plakates.	Sie	wird	mit	allen	Medien	der	Öffentlichkeitsarbeit	kommuniziert.	
Außerdem	wird	die	Seite	mit	den	wesentlichen	Suchbegriffen	bei	»Google«,	
»Yahoo«	und	anderen	Suchmaschinen	angemeldet.4 

Zusätzlich sollte sich der jeweilige Träger mit anderen kommunalen und 
fachlichen Internetforen sowie mit Jugendhilfeträgern der Pflegekinderhilfe 
anderer	Städte	verlinken.5 

Gute	Werbung	kostet	Geld.	Schlechte	Werbung	kostet	mehr	Geld.	Die	größ-
ten	Kosten	aber	verursacht	der	Verzicht	auf	Werbung.	Träger	brauchen	ein	
festes	Budget,	das	auch	für	kommende	Jahre	Planungssicherheit	bietet.	Diese	
Bereitschaft	bei	politischen	EntscheidungsträgerInnen	und	Verwaltungen	ist	
eine	Voraussetzung	dafür,	auf	die	im	Zusammenhang	mit	der	Pflegekinder-
vermittlung wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgreich zu 
reagieren.

Nur	mithilfe	einer	guten	Öffentlichkeitsarbeit	verändert	sich	das	Image	
der	Pflegekinderhilfe	hin	zu	einem	professionellen	Jugendhilfeangebot.	Durch	
gute	und	planvolle	Öffentlichkeitsarbeit	sprechen	wir	mehr	Menschen	an,	die	
bereit	sind,	ein	Pflegekind	in	ihre	persönliche	Lebensplanung	zu	integrieren	
und	damit	eine	gesellschaftlich	überaus	wichtige	Aufgabe	zu	erfüllen.

Um	die	Arbeit	in	der	Pflegekinderhilfe	immer	weiter	zu	optimieren	und	
noch stärker zu professionalisieren, sind weitere Schritte empfehlenswert, wie 
z.	B.	eine	Befragung	von	Pflegeeltern	zur	Beurteilung	der	Arbeit	sowie	der	

Rahmenbedingungen der Pflegevermittlung, in Bremen bei PiB 2008 durch-
geführt.	Die	Befragung	widmete	sich	der	Qualität	von	Beratung,	Informati-
onsstrategie, Schulungen; der Zufriedenheit mit den zusätzlichen Angeboten 
und	der	Begleitung	während	des	gesamten	Prozesses.	Ziel	ist	eine	weitere	
Verbesserung	der	Qualitätsstandards	der	Arbeit.	Nur	durch	gut	begleitete	
Pflegeverhältnisse lassen sich weitere Menschen finden, die diese verantwor-
tungsvolle	Aufgabe	übernehmen	wollen.	

Es	lohnt	sich	zudem,	Gewichtung	darauf	zu	legen,	SpenderInnen	und	
SponsorInnen	zu	gewinnen.	Die	eingeworbenen	Mittel	können	helfen,	Pflege-
kindern	durch	Theater-,	Musik-	und	Bewegungsangebote	zusätzliche	Mög-
lichkeiten	zu	verschaffen,	ihrer	Lebenssituation	mit	größerer	Leichtigkeit	zu	
begegnen.	Feste,	Spiel-	und	Sportveranstaltungen	sollen	dazu	beitragen,	den	
Austausch	untereinander	zu	fördern	und	Spaß	am	Miteinander	zu	entwi-
ckeln.	Mit	solchen	und	ähnlichen	Events	soll	auch	das	besondere	Engagement	
der Pflegeeltern gewürdigt und zu einer punktuellen Entlastung von ihnen 
beigetragen	werden.	Eine	Vision	und	ein	weiterer	Meilenstein	in	der	Ent-
wicklung	der	Pflegekinderhilfe	könnte	der	Aufbau	einer	Begegnungsstätte	
für	Pflegefamilien	werden.	Die	Integration	des	Pflegekindes	in	Familie,	Kita,	
Schule	etc.	ist	eine	große	Herausforderung,	der	Austausch	unter	»Gleichen«	
ist	ein	notwendiger	Ausgleich.	Auch	dafür	ist	die	Suche	nach	möglichen	
SponsorInnen	eine	neue	Aufgabe.	

Um	die	Gewinnung	und	Bindung	von	UnterstützerInnen	zu	erleichtern,	
bietet	es	sich	an,	eine	Fundraising-Datenbank	anzulegen	und	evtl.	einen	
speziellen	Spenden-Flyer	zu	erarbeiten.	Damit	wäre	auch	für	die	Zielgruppe	
potenzieller SpenderInnen und SponsorInnen ein Kommunikationsinstru-
ment	geschaffen.	

Dass die Zielgruppe der Kinder, der leiblichen Eltern und der potenziellen 
Eltern bei PiB vorrangig berücksichtigt und als Allererstes mit gezielten Me-
dien	angesprochen	wurden,	ist	konsequente	Folge	einer	Philosophie,	die	das	
Kind	in	den	Mittelpunkt	der	Arbeit	stellt.	Doch	erst	das	gesamte	Bündel	an	
Maßnahmen, die jede Zielgruppe spezifisch ansprechen, ergibt ein optimales 
Instrumentarium	einer	effizienten	Öffentlichkeitsarbeit.

C.3.4C.3.4

3.4  Öffentlichkeitsarbeit in der Pflegekinderhilfe – ein Ausblick

4 PiB hat unter der Adresse www.pib-bremen.de seit 2002 einen eigenen Web-Auftritt. Über 10.000 
Besucher konnte PiB in 2006 auf der Web-Seite zählen. Der Web-Auftritt präsentiert die PiB-Angebote 
detailliert und anschaulich auf 36 Seiten. 
5 In Bremen sind dies bspw. z. B. das Bremer Städteportal (www.bremen.de), das Bremer Frauenportal 
(gesche.bremen.de) und das Bremer Elternnetzwerk (www.bremer-elternnetz.de).



398 Einschätzung der Eignung und Vorbereitung von Pflegepersonen 399 Einschätzung der Eignung und Vorbereitung von Pflegepersonen

C.4  Einschätzung der Eignung und Vorbereitung 
 von Pflegepersonen
 Elisabeth Helming / Diana Eschelbach / Gottfried Spangler / 
 Ina Bovenschen

Pflegeeltern sehen sich vielfältigen konkreten Herausforderungen aus dem 
Familienleben	und	der	Jugendhilfe	gegenüber,	die	sie	integrieren	müssen:1
•	 Sie	helfen	den	Kindern,	Trennungen,	Bindungsprobleme	und	Unsicher-

heit zu verarbeiten und damit einen sicheren und zuverlässigen Lebensort 
zu	finden.	Sie	müssen	mit	schwierigem	Verhalten	der	Kinder	umgehen	
können	(vgl.	B.3).	

•	 Sie	müssen	mit	dem	Jugendhilfesystem	in	Aushandlungsprozesse	gehen,	
da	die	Vorstellungen,	was	für	das	Wohl	der	Kinder	gut	ist,	nicht	immer	
von	allen	Beteiligten	geteilt	wird,	z.	B.	in	Bezug	auf	Umgangskontakte.	Sie	
verhalten sich zu Entscheidungen über Rückführung und Perspektiven der 
Kinder;	sie	sind	beteiligt	am	»permanency	planning«	(vgl.	C.2).

•	 Sie	müssen	durch	weitere	soziale	Systeme	navigieren	können,	damit	die	
Kinder	angemessene	Unterstützung	erhalten,	ohne	in	ihrem	Selbstwert-
gefühl	weiter	geschwächt	zu	werden.	Sie	schätzen	also	die	Bedürfnisse	der	
Kinder	ein,	initiieren	Maßnahmen	der	Unterstützung	der	Entwicklung	
der Kinder und koordinieren dabei medizinische, bildungsmäßige und 
psychosoziale	Dienste.

•	 Sie	müssen	die	Umgangskontakte	der	Kinder	mit	ihren	Herkunftsfamilien	
managen und den Kindern in Bezug auf ihre Beziehung zu den leiblichen 
Eltern	beistehen.

• Sie müssen zurechtkommen mit ihrer eigenen Beziehung zu den 
	 Herkunftseltern.
• Sie müssen die Anforderungen als Pflegeeltern/-familie bewältigen, 

z.	B.	in	der	Partnerschaft	und	im	Verhältnis	zu	ihren	leiblichen	Kindern	
oder	weiteren	aufgenommenen	Pflege-	und/oder	Adoptivkindern.2 

Die	Gewinnung	neuer	und	geeigneter	Pflegefamilien	ist	ein	Bereich,	der	die	
Fachdienste	quer	durch	Europa	und	ebenso	in	den	USA	bewegt	(vgl.	Col-
ton	et	al.	2006).	Er	hat	eine	Schlüsselfunktion	in	Bezug	auf	eine	gelingende	
Unterbringung	von	Kindern	in	Pflegefamilien.	Die	Strukturerhebung	des	
DJI	(DJI/DIJuF	2006)	hat	gezeigt,	dass	der	Bereich	Werbung	von	Pflege-
eltern	und	ihre	Qualifizierung	auch	von	den	Fachkräften	in	Deutschland	
mittel- wie langfristig als der Entwicklungsbedarf angegeben wird, der ihnen 
am	meisten	auf	den	Nägeln	brennt	(vgl.	B.2,	C.3).	Dabei	hat	ein	Mangel	an	
Auswahl	von	geeigneten	Pflegefamilien	unter	anderem	zur	Folge,	dass	nicht	
genügend auf die Passung zwischen Kindern und Pflegeeltern geachtet wer-
den	kann.	Eine	weite	Entfernung	der	Kinder	von	den	Herkunftseltern	kann	

4.1  Aufgaben von Pflegeeltern und Probleme der Rekrutierung
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1 Vgl. dazu auch B.2.3, B.4.
2 vgl. zu den Herausforderungen auch B. 2.3.
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zu Schwierigkeiten in der Aufrechterhaltung von Kontakt und kultureller 
Kontinuität	führen.	Gründe	für	die	Schwierigkeiten,	geeignete	Pflegefamilien	
zu finden, sind unter anderem:
•	 Pflegefamilien	sind	im	Großen	und	Ganzen	eher	Familien	mit	traditi-

oneller geschlechtsbezogener Arbeitsteilung, in denen die Pflegemütter die 
Hauptarbeit	für	die	Kinder	übernehmen.	Mit	der	zunehmenden	Berufs-
tätigkeit	sind	aber	weniger	Frauen	bereit,	sich	nur	auf	die	Versorgung	und	
Erziehung	von	Kindern	auszurichten.	Junge	Frauen	heute	wollen	nicht	
nur	Familie	leben,	sondern	Berufstätigkeit	und	Familienleben	verbinden,	
wie empirische Befragungen zeigen (Brigitte-Studie 2009, Allmendinger 
2009).	Gerade	bei	sehr	bedürftigen	Kindern	wird	von	der	Jugendhilfe	
jedoch	oft	erwartet,	dass	ein	Elternteil	nicht	berufstätig	ist.

• Die Kinder, die in Pflegefamilien vermittelt werden, kommen zumeist 
mit	einem	»schweren	Gepäck«	biographischer	Belastungen	und	stellen	
hohe	Anforderungen	an	die	Pflegepersonen.	Auch	ihre	Herkunftsfamilien	
sind	in	vielen	Fällen	im	weitesten	Sinn	»anwesend«,	was	gerade	diejenigen	
Pflegeeltern	störend	finden,	die	eher	adoptionsähnliche	Beziehungen	zu	
Pflegekindern	leben	möchten.

• Die finanziellen Leistungen, die Pflegepersonen erhalten, sind zumeist so 
gering,	dass	es	schon	einer	besonderen	»Geneigtheit«	für	Kinder	bedarf,	
um	sich	auf	das	»Experiment	mit	ungewissem	Ausgang«	einzulassen,	so	
Jürgen	Blandow	(2006,	S.	8).

• Eine Pflegefamilie muss in der Lage sein, sich gegenüber sozialen 
Diensten,	insbesondere	der	Jugendhilfe,	zu	öffnen.	Potenzielle	Pflegeper-
sonen	könnten	fürchten,	den	Ansprüchen	von	Fachkräften	nicht	gerecht	
zu	werden	und	misstrauen	dabei	vielleicht	zudem	ihrer	Fähigkeit,	ein	Kind	
anderer	Leute	zu	erziehen	(vgl.	Triseliotis	et	al.	2000).

•	 Aufgrund	zu	hoher	Schlüsselzahlen	haben	Fachkräfte	zuweilen	keine	Zeit,	
um	zusätzlich	effektive	Öffentlichkeitsarbeit	zu	leisten;	dem	Bereich	der	
Werbung und qualifizierten Auswahl wird teilweise nicht genügend Be-
deutung	beigemessen	(vgl.	B.2;	C.3).	

Ziel	der	Auswahl,	Vorbereitung	und	Qualifizierung	von	Pflegefamilien	muss	
sein,	dass	diese	Entwicklungsprozesse	der	Pflegekinder	unterstützen	können,	
die	verknüpft	sind	mit	positiven	Lebenswegen	für	die	Kinder.	Aufgabe	der	
Pflegeeltern	ist	es,	für	die	physischen,	emotionalen,	entwicklungsbezogenen,	
bildungsmäßigen und sozialen Bedürfnisse der Kinder im weitesten Sinn zu 
sorgen.	Kinder	brauchen
•	 Geborgenheit
• reziproke soziale Interaktionen
•	 die	Gewährleistung	und	Sicherung	ihrer	körperlichen	Integrität
•	 angemessene	»Versorgung«	mit	individuellen	und	entwicklungsgerechten	
 Erfahrungen
•	 Kontinuität	von	Bindung	(nach	Fuhrer	2005,	2007).	

Verantwortete Elternschaft als Leitvorstellung 
Elternschaft	hat	heute	eine	völlig	andere	Bedeutung	als	zu	der	Zeit,	als	man	
Kinder	»sowieso«	hatte.	Die	aktuelle	Norm	von	Elternschaft,	die	auch	Pflege-
eltern	betrifft,	ist	im	Grundsatz	die	einer	partnerschaftlich-egalitären	Bezie-
hung	zu	den	Kindern,	mit	einem	offenen,	am	Leben	der	Kinder	interessierten	
Erziehungsverhalten, bei dem jedoch durchaus Regeln aufgestellt werden 
und	gelten	–	dies	hat	alte	Erziehungsziele	wie	Gehorsam,	Anpassung	und	
Disziplin	abgelöst	(vgl.	z.	B.	Henry-Huthmacher/Borchard	2008).	Alle	Eltern	
sehen sich heute mit veränderten Rollenerwartungen, einem veränderten 
Partnerschaftsverständnis und Aufgaben konfrontiert, die an sie mehr An-
sprüche	und	Erwartungen	stellen	als	noch	vor	einigen	Jahrzehnten.	Das	gilt	
umso	mehr	für	Pflegeeltern.	Deutlich	zeigt	dies	die	folgende	Zusammenfas-
sung	von	Aspekten	einer	dem	Kindeswohl	dienlichen	Erziehung	(nach	Fuhrer	
2005,	2007):3
• Erziehungsziele: Angemessene Berücksichtigung der alters-, entwicklungs-

und	geschlechtsspezifischen	Bedürfnisse	und	Fähigkeiten	des	Kindes	und	
gleichzeitige Orientierung an den gesellschaftlich akzeptierten Werten, um 
dem	Kind	die	Integration	in	die	Gesellschaft	zu	ermöglichen.

• Erziehungseinstellungen: Akzeptanz der kindlichen Eigenheiten; Interesse 
am Kind und damit die Bereitschaft, Prioritäten zugunsten des Kindes 
und seiner Erziehung zu setzen, sowie Aufbringen ausreichend mentaler 
und	materieller	Ressourcen	für	das	Kind.

• Erziehungskenntnisse: Allgemeines Erziehungswissen entwicklungs-
psychologischer	Art	darüber,	welche	Entwicklungsschritte	ein	Kind	macht	
und	was	die	angemessenen	Förderbedingungen	hierfür	darstellen;	spezi-
fisches Erziehungswissen, das demgegenüber das Wissen um das besondere 
Kind	und	dessen	individuelle	Dispositionen	umfasst.

• Kompetenzen der Erziehenden:	Fähigkeit	zur	willentlichen	Stabilität	als	
Grundlage	dafür,	dass	das	Kind	das	Erziehungsverhalten	als	vorhersagbar	
und zuverlässig erlebt; damit eng verbunden Ich-Stabilität, die sich durch 
Reflexivität,	Souveränität	und	Fähigkeit	zur	Autonomie	auszeichnet.	Sie	
erlaubt	vor	allem	eine	pädagogische	Gelassenheit.

• Erziehungsverhalten: Hier handelt es sich um aktive verbale oder non-
verbale	Handlungen	oder	Unterlassungen	eines	Erziehenden,	die	bewusst	
oder unbewusst, positiv oder negativ auf die Entwicklung des Kindes 
wirken	können:	Orientierung	am	Entwicklungsstand	des	Kindes,	Befrie-
digung	der	daraus	entstehenden	Grundbedürfnisse	und	Förderung	der	
Fähigkeiten.

Karl-Otto	Hondrich	(2007)	hat	den	Veränderungsprozess	von	Familie	als	
emotionale	Verdichtung,	als	verstärkte	Konzentration	auf	Liebe	und	emoti-
onalen Halt und auf die Konzentration auf wenige Personen mit intensiven 
Gefühlsbeziehungen	beschrieben:	Er	spricht	von	der	»Erwärmung des emo-
tionalen Binnenklimas«.	Der	Leitwert	der	modernen	Familie	–	und	damit	
auch	einer	Pflegefamilie	–	ist	der	einer	liebevollen	Zuwendung.	Im	Zentrum	
von Elternschaft heute steht eine Beziehung der Eltern zum Kind, die zur 
bestmöglichen	Gewährung	des	Kindeswohls	beitragen	soll,	was	Elternschaft	

C.4.2C.4.2

3 Hier – wie auch in der weiter unten aufgeführten Liste der Kompetenzen sind »Maximalanforde-
rungen« optimaler Elternschaft definiert.

4.2  Schlüsselelemente erfolgreicher Pflegeelternschaft
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anspruchsvoller	und	voraussetzungsreicher	macht.	Das	zeigt	sich	in	gesell-
schaftlich-normativen	Vorstellungen,	welche	Kompetenzen	von	Eltern	erwar-
tet	werden	(Wissenschaftlicher	Beirat	für	Familienfragen,	BMFSFJ	2005):	
Kindbezogene Kompetenzen: Eltern sollen fähig sein, sensibel – auf das Kind 
seinem	Entwicklungsstand	entsprechend	–	einzugehen.	
Selbstbezogene Kompetenzen: Eltern sollen in der Lage sein, über Erziehung 
nachzudenken, sich Wissen über die kindliche Entwicklung anzueignen, eige-
ne	negative	Emotionen	zu	kontrollieren	und	nicht	impulsiv	zu	handeln.	
Handlungsbezogene Kompetenzen:	Eltern	sollen	Vertrauen	in	die	eigene	Wirk-
samkeit	entwickeln,	Versprechen	einhalten,	beim	Umgang	mit	dem	Kind	
nicht	widersprüchlich	sein	und	sich	an	neue	Gegebenheiten	anpassen.	
Kontextbezogene Kompetenzen: Eltern sollen fähig sein, auch außerhalb der 
Familie	für	das	Kind	positive	Entwicklungsarrangements	zu	treffen.	

Die in unterschiedlichen Studien herausgearbeiteten Schlüsselelemente 
erfolgreicher Pflegeverhältnisse stimmen mit den genannten Aspekten ei-
ner	Kindeswohl	dienlichen	Erziehung	überein	(vgl.	Dozier	2002;	Neil	et	al.	
2003;	2006;	Walker	et	al.	2002;	Sinclair	2005).	»Erfolgreiche«	Pflegeeltern	
leben den so genannten autoritativen Erziehungsstil: Sie verbinden Wärme 
mit	klaren	Grenzen,	fördern	die	Selbstständigkeit	und	begleiten	sorgsam	die	
Aktivitäten	der	Kinder	außerhalb	der	Familie,	indem	sie	z.	B.	die	schulische	
Entwicklung	fördern.	Genau	diese	Haltung	ist	allerdings	oft	gegenüber	Pfle-
gekindern	nicht	leicht	zu	realisieren,	die	einerseits	möglicherweise	schwierige	
Verhaltensweisen	zeigen,	andererseits	sich	aber	schnell	abgelehnt	fühlen.	Das	
Grundproblem	besteht	in	der	Verknüpfung	von	klarer	pädagogischer	Initiati-
ve	damit,	Gefühle	des	Pflegekindes,	abgelehnt	zu	werden,	zu	vermeiden	und	
den	Selbstrespekt	des	Pflegekindes	nicht	zu	untergraben.	Dozier	et	al.	(2002)	
sprechen	von	drei	Grundeigenschaften,	die	eine	solche	Erziehungspraxis	und	
damit	erfolgreiche	Elternschaft	ermöglichen:
•	 Fürsorglichkeit
• Responsivität (Ansprechbarkeit, Sensitivität für die Bedürfnisse der 
	 Kinder)	
•	 Struktur,	Vorhersehbarkeit4 

Des weiteren wurden von unterschiedlichen AutorInnen folgende Merkmale 
herausgearbeitet:
•	 Flexible	Problemlösung,	Humor,	»Commitment«,	reflexive	Selbstfunktion.	

Die zuletzt genannten Eigenschaften – ebenso wie Responsivität – bezeich-
nen	interne	Ressourcen	von	Personen.	Ressourcen	im	allgemeinen	Sinn	sind	
Möglichkeiten	und	günstige	Umstände	der	Lebensbewältigung.	Man	kann	
Ressourcen	einteilen	in	persönliche,	materielle,	familiale	und	außerfamiliale	
Ressourcen.	In	den	Studien	zu	erfolgreicher	Pflegeelternschaft	werden	nur	
die	Ressourcen	auf	der	persönlichen	Ebene	thematisiert.	Im	Rahmen	des	
Einschätzungsprozesses	kann	nach	dem	Vorhandensein	oder	Nichtvorhan-
densein	und	der	Ausprägung	der	Ressourcen/Eigenschaften	gefragt	werden.5 

4 Im englischen Original: nurturance, responsivity, structure.
5 Es besteht zudem vermutlich ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen Ressourcenarten, es 
dürfte ein gegenseitiger Einfluß vorhanden sein.

Die	im	Folgenden	detaillierter	beschriebenen	Fähigkeiten	konturieren	eine	
Programmatik	»optimaler«	Pflegeelternschaft;	es	sind	Kriterien,	deren	jeweilig	
individueller Ausdruck und die jeweilige individuelle Ausprägung im Ein-
schätzungsprozess	erfasst	werden	muss.	

Die	Fähigkeit,	mit	den	Kindern	fürsorglich	umzugehen,	hat	verschiedene	
Teilaspekte:	Bspw.	reicht	»einigermaßen	gute«	erzieherische	Kompetenz	von	
Pflegeeltern	manchmal	nicht	aus,	wenn	sie	aufgrund	von	zerstörerischem	Ver-
halten von Kindern mit diesen in destruktive Zirkel geraten und beginnen, 
rigide und autoritär auf die Kinder zu reagieren; sie brauchen hier kompetente 
Begleitung	durch	Fachkräfte	(vgl.	Nilsen	2007).6	Pflegekinder	können	zudem	
Verhaltenssignale	geben,	die	selbst	sehr	fürsorgliche	Pflegepersonen	dazu	
bringen, eine nicht wirklich unterstützende und fürsorgliche Pflege zu gewäh-
ren.	Pflegeeltern	tendieren	dazu,	sich	den	Kindern	gegenüber	in	komplemen-
tärer	Weise	zu	verhalten;	d.	h.	selbst	sicher	gebundene	Pflegeeltern	zeigten	
gegenüber	eher	abweisenden	Kindern	weniger	Fürsorgeverhalten	(Dozier	et	
al.	2001,	S.	1470).	Die	Gefahr	ist	also	groß,	dass	insbesondere	Kinder,	die	sich	
verhalten, als ob sie die Pflegeeltern nicht brauchen, entsprechende Reakti-
onen	in	den	Pflegeeltern	auslösen.	Pflegeeltern	müssen	lernen,	diese	Signale	
zu	reinterpretieren.	Sie	müssen	die	Fähigkeit	entwickeln,	auch	diesen	Kindern	
die	entsprechende	Fürsorge	zu	geben,	selbst	wenn	diese	sie	nicht	zu	brauchen	
scheinen,	oder	gar	ihre	Bemühungen	abweisen	(Dozier	et	al.	2001,	2002).	
Fürsorgliches	Handeln	ist	auch	abhängig	von	den	Bindungserfahrungen	der	
Pflegepersonen	und	von	ihren	Gefühlen	und	Gedanken	in	Bezug	auf	diese	
Erfahrungen	(»attachment	state	of	mind«7).	Dozier	et	al.	(2001)	haben	in	
einer	Studie	diesen	Zusammenhang	anhand	von	50	Mutter-Kind-Dyaden	
drei	Monate	nach	der	Inpflegegabe	untersucht.	Sie	konstatieren	als	Ergebnis:	
Die Bindungs-Sicherheit der Kinder war konkordant mit dem der jeweiligen 
Pflegemutter	(vgl.	auch	B.3).	Sicher	gebundene	Erwachsene,	die	Bindung	
wertschätzen und kohärent ihre eigenen Erfahrungen erzählten, konnten am 
ehesten	fürsorgliches	Verhalten	gegenüber	den	Kindern	zeigen.	Bindungsver-

C.4.2 C.4.2

6 Wie so ein destruktiver Zirkel aussehen kann, wird in folgendem Fallbeispiel deutlich: Eine Pflegemut-
ter spricht hier über ein siebenjähriges Kind, das sie in Bereitschaftspflege aufgenommen hat. Der Vater 
des Kindes ist bereits vor längerer Zeit gestorben und es hat die Mutter, die offensichtlich Alkoholpro-
bleme hatte, vor der Bereitschaftspflege durch einen Autounfall verloren. Das Kind verhält sich sehr 
aufmerksamkeitsheischend und verweigert den Schulbesuch, was die Pflegemutter als »Theater« und 
Machtkampf interpretiert: »Morgens, wenn er in die Schule sollte, sagte er: ‚Ich geh nicht in die Schule.‘ 
Da hab ich gesagt: ‚Das wollen wir mal sehen, dass du in die Schule gehst.(...). Dann hat er Theater 
gemacht. (...). Dann kam regelrecht Theater, er wollte sich nicht anziehen, er wollte überhaupt nichts 
anziehen. ... Er hat sich also stark gemacht und wollte sich nicht anziehen für die Schule. Die haben ja 
dann Kräfte. Es ging nur drum, wer gewinnt: Er oder ich – in dem Moment. Weil gut zureden bringt 
nichts, die Kinder holen dich ab. Auf jeden Fall hat er auf stark gespielt und ist vor mir weggelaufen, 
ist bei uns um den Tisch. Da hab ich gesagt: ‚Da mach ich nicht mit‘. Irgendwo ist eine Grenze. Ich lauf 
doch nicht hinter einem Kind her, weil es in die Schule gehen soll. (...). Wir können das noch ein paar 
Wochen machen das Spielchen, dass er auf sich aufmerksam macht.(...). Es sind Kleinigkeiten, aber es 
waren halt so Punkte, wo er andauernd auf sich aufmerksam gemacht hat. Es hätte ihm nicht geholfen, 
es hätte uns nicht geholfen. Meine Nerven wären irgendwann ruiniert gewesen.« Sie hat das Kind – 
zum Glück – nach vierzehn Tagen abgegeben. (Helming 2002b, S. 342).
7 Siehe weiter unten: Kasten, vgl. auch B.3.

Fürsorglichkeit
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8 Ergebnisse der Bindungsforschung werden ausführlich in B.3 referiert.

len bewerten wir das Erfahrene und ziehen Schlüsse für zukünftiges Han-
deln.	Auf	das	»Wie«	der	Erzählung	potenzieller	Pflegepersonen	zu	achten,	ist	
deshalb	ein	wichtiger	Aspekt	im	Prozess	der	Einschätzung	der	Eignung.	

Die	Ansprechbarkeit	bzw.	Sensitivität	für	die	Bedürfnisse	der	Kinder	beinhal-
tet	folgende	Haltung:	Sensible	Pflegeeltern	können	sich	in	die	Erfahrungen	
der	Kinder	hineindenken	und	versuchen,	Vergangenheit	und	Gegenwart	des	
Kindes sinnvoll in Zusammenhang zu bringen, zu verstehen und zu erklären 
(Neil	et	al.	2003).	In	den	erfolgreichsten	Pflegeverhältnissen	arbeiteten	die	
Pflegeeltern mit den Herkunftseltern zusammen, vermieden üblicherweise Kri-
tik, erleichterten den Kindern den Kontakt und ermutigten dennoch das Pfle-
gekind, eine realistische, wenn auch verständnisvolle Sicht auf die leiblichen 
Eltern	einzunehmen	(Sinclair	2005,	S.	80).	Sensitivität	im	Handeln	beinhaltet	
nach	Sinclair	(2005,	S.	81f)9 des Weiteren konkret folgende Teilaspekte: 

Mit Bindungserfahrungen angemessen umgehen
•	 Es	wird	mit	vorherigen	Bindungen	und	Verlusten	sensitiv	umgegangen.	
• Hartnäckig wird Sicherheit angeboten und Drohungen, das Kind zurück-
	 zuweisen,	werden	vermieden.
•	 Es	wird	eine	Art	von	Nähe	angeboten,	die	das	Kind	annehmen	kann.	
•	 »Bindungs-Zeiten«	und	Annäherungen	der	Kinder	werden	sensibel	
	 wahrgenommen.
•	 Mit	Gefühlen	von	Eifersucht	und	dem	Bedürfnis	nach	Ausschließlichkeit	
	 wird	sorgsam	umgegangen.

Sozial akzeptable Wertschätzung und Identifikationen verstärken
•	 Jede	Art	von	Erfolg	wird	gelobt.
•	 Auf	Fehlern	wird	nicht	herumgeritten.
•	 Es	werden	realistische	Erwartungen	aufgestellt.
•	 Ein	positives,	aber	realistisches	Bild	der	Kinder	wird	aufrechterhalten.

Mit schwierigem Verhalten angemessen umgehen
•	 Schwieriges	Verhalten	wird	nicht	dem	»Charakter«	des	Kindes	angelastet,	

sondern	Verhalten	und	Motive	werden	analysiert	und	reflektiert.	Kinder	
sind schutzlos gegenüber Zuschreibungen von inhärenten Eigenschaften, 
wie	»schwierig	sie	sind«	und	wie	man	aufgrund	dessen	ihre	Zukunft	
einschätzt.	Konkret	bedeutet	dies,	dass	Pflegeeltern	flexible	Erklärungen	
des	Verhaltens	der	Kinder	entwickeln,	eher	Hypothesen	aufstellen,	statt	
Kausalitäten zu behaupten, und so auch dem jeweiligen Kind dabei helfen, 
Bedeutungen	für	sein	eigenes	Verhalten	zu	finden,	so	dass	die	Kinder	ihre	
Erfahrungen	besser	integrieren.

•	 Es	wird	vermieden,	destruktive	Motive	und	schwieriges	Verhalten	zu	
	 verstärken.

meidende Mütter, denen es schwerfällt, über ihre eigene Bindungsgeschichte 
nachzudenken,	stellen	in	biologischen	Dyaden	kein	substanzielles	Risiko	für	
die Kinder dar, aber bei den Pflegekindern führte dies zu desorganisierten 
Bindungsmustern:	Unsicher	gebundene	Pflegemütter	sehen	sich	selbst	als	
unerschütterlich an und das Kind ebenso, und es fällt ihnen schwer, über das 
Verhalten	des	Kindes	hinaus	auf	dessen	Bedürfnisse	zu	schauen.	Sie	müssen	
ermutigt werden, ihr Pflegekind als eines mit ganz spezifischen Bedürfnis-
sen	zu	sehen,	insbesondere	wahrzunehmen,	dass	die	Kinder	Unterstützung	
brauchen,	wenn	sie	verstört	und	gestresst	sind	(Dozier/Sepulveda	2004).	Hier	
braucht	es	unterstützende	Interventionen,	damit	Mütter	ihren	Mangel	an	Fä-
higkeit	zu	fürsorglichem	Verhalten	überwinden,	der	aus	eigenen	Erfahrungen	
stammt,	so	dass	sie	nicht	in	negativ	komplementäre	Verhaltenszirkel	mit	den	
Kindern	geraten	(vgl.	C.5).	

»Attachment state of mind« – Wie bindungsbezogene 
Gedanken, Gefühle und Erinnerungen zusammenwirken und in Erzählungen 
ausgedrückt werden 
»Attachment	state	of	mind«	bezieht	sich	auf	die	individuellen	Unterschiede	in	
Bezug	darauf,	wie	bindungsbezogene	Gedanken,	Gefühle	und	Erinnerungen	
zusammenwirken,	was	in	einem	biografischen	Gespräch	deutlich	werden	
kann:	In	der	Bindungsforschung	(vgl.	Grossmann/Grossmann	2004)8 wer-
den Personen hinsichtlich ihres Bindungsverhaltens nicht nur aufgrund des 
Inhalts ihrer Erzählung, sondern auch aufgrund dessen, wie sie erzählen, ein-
geschätzt.	Bindungssicherheit	ergibt	eine	kohärente	Erzählung,	die	gekenn-
zeichnet ist durch eine sinnvoll zusammenhängende Schilderung der eigenen 
Bindungsgeschichte, die keineswegs nur positiv dargestellt wird, auch nega-
tive	Erlebnisse	können	klar	erzählt	und	integriert,	Ambivalenzen	benannt	
werden.	Man	sagt,	dass	man	Bindungen	wertzuschätzen	gelernt	hat,	man	
will	mit	den	eigenen	Kindern	etwas	besser	machen.	Kennzeichen	von	eher	
»unsicher	gebundenen«	Personen	ist	eine	gewisse	Inkohärenz.	Die	Erzählung	
zeichnet	sich	aus	bspw.	durch	Idealisierung,	Mangel	an	Erinnerung,	man-
gelnde	Integration	von	Erlebnissen,	Abwertung	von	Bindung.	Gibt	es	einen	
Bericht mit irrelevanten Details, vielen einander widersprechenden Bewer-
tungen, Passivität des Diskurses (Interviewer muss ständig nachfragen, kein 
Erzählfluss,	endlos	lange	Interviews),	werden	hinsichtlich	ihrer	Bindung	eher	
»unsicher-ambivalente«	bzw.	»unsicher-verwickelte«	Personen	vermutet.	Des-
organisierte	Bindung	ist	gekennzeichnet	durch	sprachliche	Auffälligkeiten,	
z.	B.	fallen	Grammatik	und	logische	Struktur	der	Sprache	auseinander,	die	
Erfahrung	scheint	unverarbeitet,	der/die	Erzählende	sogar	traumatisiert.	Bei	
misshandelten,	missbrauchten,	traumatisierten	Personen	oder	psychiatrisch	
Erkrankten	vermischen	sich	die	unterschiedlichen	Bindungsstrukturen.	

Die Bedeutung dessen, das eigene Leben zu erzählen, liegt darin, dass im 
Erzählen	Identität	und	die	Kohärenz	des	Lebens	»hergestellt«	werden,	indem	
wir	das,	was	uns	jeweils	begegnet,	in	unsere	bisherigen	Vorstellungen	und	
Erfahrungen	integrieren.	»In zahlreichen Erzählungen sucht das Selbst seine 
Identität im Maßstab eines gesamten Lebenszusammenhangs«	(Ricoeur	1996,	S.	
143).	Erzählen	enthält	immer	auch	eine	ethische	Dimension,	d.	h.,	im	Erzäh-

C.4.2C.4.2

9 Sinclair (2005) fasst in dieser Aufzählung diverse britische Studien zur erfolgreichen Pflegeelternschaft 
zusammen.

Responsivität
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•	 Es	werden	klare	Grenzen	gesetzt,	aber	dabei	wird	alles	vermieden,	was	
das	Kind	demütigen	könnte.	Dieser	Aspekt	beinhaltet,	dass	Grenzen	ge-
setzt	werden	nicht	um	der	Grenzen	willen,	um	die	eigene	Autorität	zu	ze-
mentieren,	sondern	um	des	Wohls	der	Kinder	willen.	Grenzsetzung	muss	
verknüpft sein mit Zuwendung, ansonsten wird sie zur Ausübung von 
Herrschaft.	Gerade	bei	fremden	Kindern,	denen	gegenüber	es	vielleicht	
schwerer	fällt,	sie	aufgrund	ihrer	Fremdheit	und	ihres	schwierigen	Verhal-
tens	zu	mögen,	ist	die	Gefahr	groß	–	in	Verbindung	mit	Überforderung	
und	Ärger	–	von	der	Grenzsetzung	in	»Herrschaftslust«	und	damit	in	Ge-
walttätigkeit	zu	geraten.10	Umgekehrt	ist	Zuneigung	ohne	Grenzensetzung	
letztlich	auch	prekär	und	tendenziell	übergriffig,	verletzt	möglicherweise	
die	Generationengrenze	und	kann	erzieherische	Verantwortungslosigkeit	
bedeuten.	Dahinter	steckt	dann	vielleicht	auch	ein	–	zu	–	starkes	Bedürf-
nis	der	Pflegeperson,	vom	Kind	geliebt	zu	werden.

•	 Den	Kindern	werden	Alternativen	des	Umgangs	mit	Bedürfnissen	
	 aufgezeigt.
•	 Kooperatives	Verhalten	wird	gelobt	und	verstärkt.	

Responsivität	von	Pflegepersonen	beinhaltet	die	Fähigkeit	einer	angemes-
senen	Spiegelung	der	Affekte	der	Kinder.	Vernachlässigte	und	belastete	
Kinder	haben	wenig	gelernt,	ihre	Affekte	und	Emotionen	selbst	zu	regulieren	
(vgl.	B.3),	sie	brauchen	in	hohem	Maß	die	Co-Regulierung	durch	die	Betreu-
ungspersonen.	Co-Regulierung	beinhaltet,	die	Affektsignale	zu	interpretieren,	
sie	zu	akzeptieren,	und	gleichzeitig	in	Form	einer	modulierenden	Reaktion	
eine	beruhigende	Antwort	darauf	zu	geben.	Signale	der	Kinder	werden	nicht	
fehlinterpretiert:	Angst	als	Hunger	bspw.	oder	Nörgeln	aufgrund	von	Mü-
digkeit	als	Bosheit	des	Kindes.	Die	Affekte	wie	bspw.	die	Angst	oder	Wut	des	
Kindes	sollen	von	der	betreuenden	Person	weder	vergrößert	noch	verkleinert	
oder geleugnet werden: Die Pflegeperson spiegelt den Zustand des Kindes 
nicht »unmoduliert wider, indem sie den kindlichen Disstress direkt und unbe-
arbeitet zum Ausdruck bringt oder selbst in Panik (oder	in	Wut,	d.Vf.) gerät.« 
(Fonagy	et	al.	2004,	S.	380).	Sie	nimmt	sie	an,	verbalisiert	sie	und	verbindet	
sie	mit	beruhigenden	Aussagen.	Was	hier	auf	das	Verhältnis	von	Mutter	und	
Säugling bezogen wird, kann generalisiert werden auf Erziehung insgesamt: 
»Diese angemessene Reaktion bedeutet nicht nur, dass die Mutter die körperlichen 
Reaktionen ihres Säuglings interpretiert, sondern dass sie ihm eine handhabbare 
Version dessen, was er ihr mitteilt, zurückgibt	(…)«	(ebd.,	S.	378).	Bei	größeren	
Pflegekindern	ist	es	notwendig,	diese	Modulation	und	Co-Regulation	be-
wusst	und	reflexiv	zu	gestalten,	um	ihnen	eine	Strukturierung	ihrer	zuweilen	
chaotischen	und	nicht	handhabbaren	Gefühle	zu	ermöglichen.	

Fonagy	et	al.	(1991)	benennen	als	Ergebnis	ihrer	Studie11	Selbstreflexivität	als	
eine grundlegend positive Eigenschaft von Eltern: Sie bedeutet, dass Eltern 
in	der	Lage	sind,	die	Perspektive	von	anderen	zu	interpretieren	–	Fähigkeit	
der Perspektivenübernahme – und die eigenen Intentionen und die von 
anderen	zu	verstehen.	Fonagy	et	al.	untersuchten	die	Stärke	der	Beziehung	
zwischen	der	reflexiven	Selbstfunktion	–	sie	nennen	dies	die	Fähigkeit	der	
Mentalisierung12	–	von	Eltern	vor	der	Geburt	ihres	ersten	Kindes	und	der	
Bindungssicherheit	des	Kindes	im	Alter	von	einem	Jahr	oder	18	Monaten.	
Mentalisierung	–	die	reflexive	Selbstfunktion	–	beinhaltet	die	Fähigkeit,	das	
eigene	Verhalten	oder	das	Verhalten	anderer	Menschen	durch	Zuschreibung	
mentaler	Zustände	zu	interpretieren,	im	Nachdenken	darüber,	welche	Über-
zeugungen,	Gefühle,	Einstellungen,	Wünsche	dem	Verhalten	zugrunde	liegen	
könnten.	Es	beinhaltet	damit	die	Fähigkeit,	in	anderen	Personen	Gefühle,	
Bedürfnisse, Absichten, Erwartungen und Meinungen zu vermuten, also »die 
Fähigkeit, eigenes Verhalten und das Verhalten anderer unter dem Blickwinkel 
zugrunde liegender mentaler Zustände plausibel zu interpretieren, messen zu 
können. Eine solche Interpretation setzt ein Bewusstsein dafür voraus, dass Er-
fahrungen bestimmte Überzeugungen und Emotionen hervorrufen können, dass 
bestimmte Überzeugungen und Wünsche in aller Regel in bestimmte Verhaltens-
weisen münden, dass es transaktionelle Beziehungen zwischen Überzeugungen 
und Emotionen gibt und dass bestimmte Entwicklungsphasen oder Beziehungen 
mit charakteristischen Gefühlen und Überzeugungen verbunden sind. (…) 
Verstanden in dem erweiterten Sinn, der auch scheinbar irrationale unbewusste 
Handlungen berücksichtigt, erzeugt der intentionale Blickwinkel die Kontinui-
tät des Selbsterlebens, die einer kohärenten Selbststruktur als Grundlage dient« 
(Fonagy	et	al.	2004,	S.	34,	S.	35).	So	ist	es	auch	möglich,	das	eigene	Erleben	
und	Handeln	reflexiv	zu	erfassen.	Mentalisierung	umfasst	das	Wissen,	dass	
die	Realität	im	Geist	lediglich	repräsentiert	wird	–	Gedanken	entsprechen	der	
Welt	im	Allgemeinen,	aber	nicht	exakt.13 Die Studie ergab zwei Prädiktoren: 
Eine starke Beziehung der Bindungssicherheit des Kindes gab es zur Kohä-
renz	der	Aussagen	der	Eltern.14 Die Studie konstatiert jedoch, dass das Maß 
der	reflexiven	Selbstfunktion	ein	noch	stärkerer	Prädiktor	für	die	Bindungs-
sicherheit eines Kindes ist als die Kohärenz der Erzählung: Das Ausmaß der 
Fähigkeit	zur	Reflexivität	der	Eltern	hatte	direkte	Implikationen	auf	ihre	Be-
ziehung	zum	Kind.	Kohärenz	und	Reflexivität	sind	allerdings	auch	verknüpft	
miteinander: Kohärente Erzählungen der eigenen Lebensgeschichte, also wie 
Eltern	ihre	Vergangenheit	wahrnehmen	und	erzählen,	entstehen	aus	einer	
nicht	blockierten	Fähigkeit,	das	eigene	mentale	Funktionieren	wahrzuneh-
men,	eine	plausible	Vorstellung	von	sich	selbst	und	anderen	als	menschlichen	
Wesen	zu	haben	in	Bezug	auf	Denken,	Fühlen,	Wünschen,	Glauben,	Wollen	
und	Verlangen.	

C.4.2C.4.2

10 Die Fallgeschichte des 2008 gestorbenen Pflegekindes Talea in Wuppertal legt die Hypothese nahe, 
dass möglicherweise eine solche Beziehungsdynamik entstanden ist (vgl. dazu Brandt 2008; vgl. exem-
plarisch dazu die Figur des Pastors in dem Film »Das weiße Band« von Michael Haneke, 2009). 

11 100 Mütter und 100 Väter wurden vor der Geburt ihres ersten Kindes zu ihrer Bindungsrepräsentation 
befragt. Bindungsrepräsentationen enthalten die Erfahrungen mit Bindung, die daraus entstandenen 
und gelebten Bindungsmuster und die Gedanken und Gefühle, die mit Bindungsaspekten verknüpft 
sind.
12 Das Mentalisierungskonzept ist an die Theory-of-Mind-Forschung angelehnt, und wurde von Peter 
Fonagy und Mary Target geprägt.
13 Was das Konzept der Mentalisierung in der Entwicklung der Kinder bedeutet, vgl. dazu ebd., S. 268 ff.
14 Siehe oben, Kasten zum »Attachment state of mind«.

Mentalisierung: die reflexive Selbstfunktion
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Pflegekinder brauchen in besonderem Maß eine strukturierte und vorher-
sehbare	soziale	Umgebung,	da	die	meisten	von	ihnen	vor	der	Unterbringung	
etliche Wechsel des Lebensortes und der Bezugspersonen und deren oft 
unberechenbares	Verhalten	erlebt	haben.	Aufgrund	der	vorhergehenden	Ver-
nachlässigung und/oder Misshandlung kann angenommen werden, dass die 
Kinder	ein	gestörtes	emotionales	Regulationssystem	entwickelt	haben	(vgl.	
Fisher/Stoolmiller	2008;	vgl.	dazu	auch	B.3).	Pflegeeltern	müssen	den	Regu-
lationsschwierigkeiten	der	Kinder	begegnen	können	durch	eine	zuverlässige,	
vorhersehbare,	strukturierte	und	responsive	zwischenmenschliche	Umwelt.	

Erfolgreiche Pflegepersonen konzentrierten sich – so eine Studie von Walker 
et	al.	(2002)	–	auf	die	Beziehung	zum	Pflegekind	und	auf	flexible	Problemlö-
sungen	im	Kontext	einer	Beziehung,	von	der	sie	annahmen,	dass	sie	Bestand	
haben	würde.	Die	Fähigkeit,	flexibel	Probleme	zu	lösen,	braucht	als	Grundla-
ge	interne	Kontrollüberzeugungen:	Man	kann	sich	Geschehnisse	in	gewissem	
Maß erklären, man ist überzeugt, dass man prinzipiell Einfluss auf Ereignisse 
hat,	man	sieht	Veränderungen	durchaus	positiv,	d.h.	sieht	einen	Sinn	darin,	
dass	es	Veränderungen	gibt,	und	hat	Vertrauen	in	die	eigenen	Fähigkeiten.	
Im salutogenetischen Konzept des Kohärenzgefühls als Bewältigungsressour-
ce	wird	dies	zusammenfassend	formuliert.	

Das Kohärenzgefühl – »Sense of Coherence« 
Der	Medizinsoziologe	Aaron	Antonovsky	hat	im	Zusammenhang	mit	Be-
wältigungsressourcen für belastende und stressreiche Lebenssituationen den 
Begriff	»Kohärenzgefühl«	(sense	of	coherence)	geprägt	(Antonovsky	1997,	
BZgA	2001):	Je	stärker	das	Kohärenzgefühl	bei	einem	Menschen	ausgeprägt	
ist	–	d.h.	je	mehr	er	fähig	ist,	Erfahrungen	in	sein	Leben	zu	integrieren,	desto	
höher	ist	die	Wahrscheinlichkeit,	dass	er	mit	Belastungen	konstruktiv	und	
nicht	selbstschädigend	umgehen	kann	(ebd.	S.	34	f.).	Das	Kohärenzgefühl	
umfasst drei Aspekte:
• Verstehbarkeit: Die Ereignisse des Lebens sind grundsätzlich verstehbar 
	 und	erklärbar	(»comprehensibility«).
• Handhabbarkeit: Die Anforderungen des Lebens lassen sich – zumindest 
	 prinzipiell	–	handhaben	(»manageability«).
• Bedeutsamkeit:	Die	Probleme	des	Lebens	können	auch	als	Herausforde-

rung	begriffen	werden;	dem	eigenen	Leben	kann	ein	Sinn	gegeben	werden	
und es gibt einige Bereiche auf dieser Welt, für die es lohnt, sich zu enga-
gieren	(»meaningfulness«).16 

Fisher/Chamberlain	(2000)	haben	in	ähnlicher	Weise	folgende	Charakteristi-
ka und Ressourcen erfolgreicher Pflegepersonen herausgearbeitet:
•	 Sie	können	die	Perspektive einer anderen Person	einnehmen.17
• Sie haben ein gutes Wissen in Bezug auf die Entwicklung von Kindern 

und Heranwachsenden; sie beziehen sich jedoch eher auf das emotionale 
Alter	der	Kinder	als	auf	das	chronologische	Alter	(vgl.	dazu	Sinclair	et	al.	
2004b)	–	was	ein	Aspekt	von	Responsivität	ist	(siehe	oben).

• Sie besitzen einen gesunden Sinn für Humor	–	d.	h.,	es	ist	ihnen	möglich,	
sich selbst und anderen gegenüber eine wohlwollende kleine Distanz ein-
zunehmen;	sie	nehmen	sich	selbst	nicht	zu	wichtig.	Humor	ist	eine	Funk-
tion	der	Integration	von	Erfahrungen.18

• Sie leben »Commitment«19,	d.	h.	sie	fühlen	sich	den	Kindern	zutiefst	ver-
bunden	und	verpflichtet.	Mit	diesem	Begriff	ist	das	Ausmaß	gemeint,	in	
dem	eine	Fürsorge-Person	motiviert	ist,	eine	ausdauernde,	nachhaltige	
Beziehung mit einem bestimmten Kind einzugehen, über die Sorge für 
Kinder	im	Allgemeinen	hinaus.	

Dozier/Lindhiem	(2006)	pointieren	die	Wichtigkeit	des	letztgenannten	
Aspekts:20	Commitment	hatte	nach	ihrer	Studie,	in	der	84	Pflegeverhältnisse	
untersucht wurden, einen starken Zusammenhang zur Stabilität von Pflege-
verhältnissen, auch wenn Alter, Risikofaktoren des Kindes, Zahl der bereits 
in	Pflege	genommenen	Kinder	usw.	herausgerechnet	wurde	(vgl.	dazu	auch	
B.4.4).	Ein	hoher	Grad	an	Commitment	zeigte	sich	in	einer	hohen	affektiven	
und emotionalen Beteiligung am Kind; darin, dass die Mütter den Kindern 
viele	Ressourcen	zur	Verfügung	stellten,	um	ihr	Wachstum	zu	fördern.	Sie	
hatten	die	Kinder	psychologisch	adoptiert,	selbst	wenn	sie	fürchteten,	das	
Kind	werde	eines	Tages	zu	den	leiblichen	Eltern	zurückkehren.	Eine	gute	Be-
zahlung	fördert	ein	Commitment	der	Pflegeeltern,	so	Colton	et	al.	(2006):	Es	
hilft Pflegeeltern, schwierige Situationen mit den Pflegekindern durchzuste-
hen und durchzuhalten, auch wenn die Entlohnung als Motivation nicht aus-
reicht.	Pflegeeltern	scheuen	allerdings	auch,	eine	gute	Bezahlung	zu	fordern,	
weil sie befürchten, dass die Kinder denken, sie werden nicht um ihrer selbst 
willen	geliebt	(ebd.).	Commitment	zeigte	sich	unter	anderem	auch	darin,	dass	
Pflegeeltern mit den Pflegekindern gemeinsame, vergnügliche Aktivitäten un-
ternahmen	(Vorlesen	am	Abend,	Fußballspiel	zusammen	anschauen,	gemein-
sam	in	Urlaub	fahren	usw.,	vgl.	dazu	B.4.2,	B.4.4).	Ihre	Studie	ergab	unter	
anderem,	dass	das	Commitment	tendenziell	geringer	ist,	wenn	Pflegeeltern	

C.4.2C.4.2

15 »Commitment« ist ein schwierig zu übersetzendes englisches Konzept, das im folgenden seman-
tischen Raum verortet ist: Verbindlichkeit, Hingabe, nachhaltige Zuwendung, Sich-zu-jemandem-Beken-
nen, Zu-jemandem-Stehen, Verpflichtungsgefühl, Engagement.
16 Dieser Aspekt ist vermutlich der Hintergrund dessen, dass Religiosität von Pflegeeltern von manchen 
AutorInnen als Ressource benannt wird: Mit der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft ist mei-
stens eine klare Sinngebung des Lebens verbunden, neben der sozialen Zugehörigkeit und der dadurch 
möglicherweise zur Verfügung stehenden sozialen Unterstützung.

17 Vgl. dazu oben: Kasten »Mentalisierung: die reflexive Selbstfunktion«. 
18 Was Integration von Erfahrung bedeutet, wird vor allem von Julius Kuhl (2009) in seiner Theorie der 
Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI) (The Theory of Personality-Systems-Interactions) ausgeführt 
mit dem Konzept des Extensionsgedächtnisses, das kongruente (»positive«) und inkongruente (»ne-
gative«) Erfahrungen in bestehende (parallel verarbeitende) Netzwerke bisheriger Lebenserfahrungen 
integriert und somit bei neuen Herausforderungen die Informationen über eigene Bedürfnisse, Motive, 
Erfahrungen, Werte, Emotionen, usw. bereitstellt. 
19 Vgl. Fußnote 15. 
20 Sie betonen in diesem Aufsatz zudem, dass in der Bindungstheorie dieser Aspekt vernachlässigt wird, 
da man normalerweise auf die Fähigkeit der fürsorgenden Person fokussiert, den Kindern in Stress-
Situationen zur Seite zu stehen, sie zu trösten, Sicherheit zu geben. John Bowlby, einer der Pioniere der 
Bindungsforschung, habe die Funktion des »Commitment« im Bindungssystem ursprünglich für genauso 
wichtig gehalten, da auf dieser Basis Kinder Vertrauen entwickeln können, dass die Fürsorgeperson 
ihnen wirklich in verbindlicher Weise zur Seite stehen wird (ebd.).

Struktur und Vorhersehbarkeit

Flexible Problemlösung, Humor und »Commitment«15
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bereits	mehrere	Pflegekinder	betreut	haben.	Daraus	ziehen	sie	den	Schluss,	
dass Erfahrung als Pflegemutter/-vater gut sein mag bei älteren Kindern 
mit	Verhaltensproblemen.	Wenn	es	um	die	langfristige	Fürsorge	für	jüngere	
Kinder	geht,	müssen	Fachkräfte	genau	einschätzen,	mit	welcher	Haltung	die	
potenziellen	Pflegeeltern	einer	neuen	Inpflegegabe	entgegen	sehen,	d.	h.,	ob	
sie	noch	immer	bereit	und	offen	sind	dafür,	für	ein	weiteres	Kind	nachhal-
tiges	emotionales	Engagement	aufzubringen.	

Wenn	Pflegeeltern	in	den	sechs	Monaten	vor	der	Unterbringung	eines	Pfle-
gekindes	in	ihrer	Familie	großen	persönlichen	Stress	erlebt	hatten,	z.	B.	
den Tod einer nahen Person oder sie mussten sich um eine alte oder kranke 
Person	kümmern,	dann	ist	die	Gefahr	eines	Abbruchs	des	Pflegeverhältnisses	
größer.	Die	Pflegeeltern	hatten	größere	Schwierigkeiten	mit	den	Kindern,	so	
eine	Follow-up-Studie	von	Farmer	et	al.	zum	Verhältnis	von	Stress	von	Pfle-
geeltern	und	Wirkung	der	Unterbringung	bei	älteren	Kindern	(2004,	2005;	
vgl.	auch	Sinclair	2005,	S.	82).	Pflegeeltern,	die	in	den	sechs	Monaten	vor	der	
Unterbringung	vier	oder	mehr	Stressoren	bewältigen	mussten,	konnten	den	
Kindern weniger bei der Integration in die Pflegefamilie behilflich sein; sie 
suchten weniger angemessene sonstige Hilfe für die Kinder und fühlten sich 
selbst	weniger	unterstützt.	Die	Pflegeeltern,	die	sich	selbst	als	stressbelastet	
einschätzten, wurden als weniger dem Kind zugewandt eingeschätzt, sie bo-
ten den Heranwachsenden weniger sensible Betreuung und konnten weniger 
auf	das	emotionale	Alter	der	Kinder	eingehen.	

Die	Eignung	von	Personen	und	Familien	für	ein	Leben	mit	Pflegekindern	
in	Vollzeitpflege	ist,	wie	aus	den	Ausführungen	im	vorherigen	Abschnitt	
deutlich	wird,	nicht	unbedingt	an	bestimmte	berufliche	Vorerfahrungen	
geknüpft,	sondern	beinhaltet	eher	Grundhaltungen	und	Fähigkeiten,	wie	
z.	B.	ein	besonderes	Interesse	an	Kindern	und	Jugendlichen,	Offenheit	für	
die	Herkunftseltern,	Perspektiven	anderer	einnehmen	können,	Reflexions-
fähigkeit,	Humor,	Commitment,	Fähigkeit	flexibler	Problemlösung.	Es	geht	
um	Qualitäten	des	Erziehungs-	und	Fürsorgeverhaltens	und	der	Kooperati-
onskompetenz,	zwei	Aspekte,	die	nach	einer	Metaanalyse	(Oosterman	et	al.	
2007)	zu	den	bedeutendsten	Schutzfaktoren	von	Pflegeverhältnissen	gehö-
ren.22	Dass	es	letztlich	weniger	»harte«,	eindeutige	und	ausschließliche	Krite-
rien	zur	Einschätzung	der	Geeignetheit	gibt,	bedeutet,	dass	es	im	Einzelfall	
immer	um	die	Abwägung	verschiedener	individueller	und	familialer	Fähig-

21 Im Folgenden soll hier von »Einschätzung« der Eignung die Rede sein, (vom Prozess des »Assess-
ment«), nicht von Eignungs-»Feststellung« (vgl. Erzberger 2008), da es letztlich immer nur eine Einschät-
zung geben kann, wie z. B. der Fall des 2008 gestorbenen Pflegekindes Talea in Wuppertal zeigt (vgl. 
dazu Brandt 2008).
22 Als Risikofaktoren wurden genannt: unbehandelte Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Belastung 
der leiblichen Kinder der Pflegeeltern.

keiten	und	Ressourcen	geht.23 Zu äußeren Kriterien wie Bildung, Einkom-
men, bestimmter Wohnraum, soziales Netzwerk gibt es keine Studien, die auf 
deren	Bedeutung	für	die	Stabilität	und	das	Gelingen	von	Pflegebeziehungen	
hinweisen.	Dennoch	sind	hiermit	Ressourcen	von	Pflegefamilien	genannt,	
die	als	moderierende	Variablen	vermutlich	Pflegeverhältnisse	unterstützen.	
Ein unterstützendes soziales Netzwerk ebenso wie ausreichende materielle 
Ressourcen	wirken	zurück	auf	die	Eltern-Kind-Beziehung	(vgl.	dazu	Walper	
2008,	Chassé	u.a.	2003).	Umgekehrt	bewirkt	persönlicher	Humor	möglicher-
weise	ein	entspanntes	Familienklima	und	gute	Nachbarschaftsbeziehungen	
– innere und äußere Ressourcen stehen in mancher Hinsicht in Wechselbe-
ziehung	zueinander	(vgl.	dazu	insbesondere	Walper	2008).	

Ein	weiterer	Typ	von	Kriterien	fragt	nach	Bedingungen,	die	gegeben	sein	
sollten, damit während eines Pflegeverhältnisses nicht zusätzliche Schwierig-
keiten	entstehen.	Dazu	gehören:	Zustimmung	aller	Familienmitglieder	zur	
Aufnahme eines Kindes und das Einverständnis, mit dem professionellen 
System	und	gegebenenfalls	mit	den	Herkunftseltern	zusammenzuarbeiten.	

Die	programmatische	Aufzählung	von	Fähigkeiten	und	Merkmalen	
erfolgreicher	Pflegeelternschaft	sollte	nicht	dazu	führen,	sozusagen	die	»hei-
lige	Pflegefamilie«	mit	vorhandenen	optimalen	Eigenschaften	zu	suchen,	was	
in	der	Realität	scheitern	muss.	Dennoch	können	die	genannten	Aspekte	als	
inhaltliche Kriterien gelten, anhand derer ein Einschätzungsprozess gestaltet 
werden	kann.	Sie	bezeichnen	Themen,	auf	die	es	im	Prozess	zu	achten	gilt,	zu	
denen	man	mit	potenziellen	Pflegepersonen	ins	Gespräch	kommen	muss,	die	
aber	nicht	»optimal«	gelebt	werden	müssen/können,	weil	es	keine	Entschei-
dung	darüber	geben	kann,	wie	das	jeweils	konkret	aussehen	kann.	Colton	et	
al.	(2008)	schlagen	deshalb	vor,	statt	von	»optimaler«	von	»ausreichend	guter«	
Pflegeelternschaft	auszugehen	und	sich	in	den	Verfahren	der	Einschätzung	
der	Eignung	nicht	auf	vorhandene	Fähigkeiten,	sondern	eher	auf	Potenziale	
von	BewerberInnen/Familien	zu	beziehen:	Potenziale,	die	durch	angemessene	
soziale Dienstleistungen und Angebote der Begleitung der Pflegeverhältnisse 
unterstützt	und	entwickelt	werden	müssen.	Sie	unterscheiden	in	diesem	Sinn	
»anpassungs-/lernfähige«	von	»nicht-anpassungsfähiger/nicht-lernfähiger«	
Elternschaft.	Die	Frage	der	Eignung	ist	eher	prozesshaft	zu	sehen,	da	sich	
die Pflegefamilien mit wachsender Erfahrung bei entsprechender fachlicher 
Begleitung	und	Fortbildung	qualifizieren.	Wie	bedeutsam	der	Prozess	der	
Unterstützung	von	Pflegeeltern	ist,	zeigt	eine	britische	Follow-up-Studie	von	
Brandon	et	al.	(2005),	in	der	untersucht	wurde,	wie	es	um	das	Wohlergehen	
von Kindern sieben bis acht Jahre nach einer Kinderschutzintervention der 
Kinder-	und	Jugendhilfe	bestellt	war.24 Die besten Ergebnisse für eine positive 
Entwicklung	der	Kinder	ergaben	sich,	wenn	ein	hohes	Niveau	des	Commit-
ments	(siehe	oben)	der	Pflegepersonen	(insbesondere	von	Pflegeeltern	und	
Verwandten)	mit	langfristigen	sozialen	Dienstleistungen	verknüpft	waren	
(ebd.	S.	87).	

Die Operationalisierung der qualitativen Kriterien ist zudem nicht ganz 
einfach:	Eigenschaften	wie	»Flexibilität«,	»Humor«,	»Reflexivität«	können	
nicht einfach abgefragt werden (»Sind Sie …?«).	Deshalb	geht	es	darum,	den	
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4.3  Der Prozess der Einschätzung21 und Überprüfung der Eignung von Pflegepersonen

Keine Stressbelastung von Pflegeeltern vor der Aufnahme eines Pflegekindes

23 Zu bedenken gilt dabei, dass diese Fähigkeiten auch situationsabhängig sind: Für manche Themen 
entwickelt man vielleicht mit Leichtigkeit flexible Problemlösungen, für andere eher nicht. 
24 Sie konnten die Entwicklung von 77 Kindern im hier erwähnten Follow-up nachverfolgen.
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Prozess	der	Einschätzung	zu	qualifizieren.	Die	Einschätzung	der	Eignung	ist	
ein	zweiseitiger	Prozess	von	Entscheidungen	(vgl.	dazu	Schattner	2002):
•	 BewerberInnen	müssen	sich	über	die	Anforderungen	klar	werden	und	sich	

auf der Basis von relevanten Informationen für oder gegen die Aufnahme 
eines	Pflegekindes	entscheiden.	Damit	beinhaltet	der	Prozess	der	Einschät-
zung	gleichzeitig	einen	Aspekt	der	Vorbereitung	von	potenziellen	Pflege-
personen	und	-familien	auf	ihre	Aufgabe.

•	 Fachkräfte	stehen	vor	der	Aufgabe,	BewerberInnen/Familien	auf	angemes-
sene Art zu verdeutlichen, was ein Pflegeverhältnis bedeutet, um diesen 
einen	begründeten	Entscheidungsprozess	zu	ermöglichen.	Andererseits	ste-
hen	sie	vor	einer	beurteilenden	Aufgabe:	Welche	BewerberInnen/Familien	
sind nicht geeignet/besonders geeignet – für welche Kinder? 

»Gute Eignungsfeststellungen sind ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines Pfle-
gekinderdienstes. Ihr Zweck ist nicht nur, Fehlentscheidungen und letztlich Pfle-
gestellen- Abbrüche (die für Kinder und Pflegeeltern eine hohe Belastung und für 
Jugendämter immer auch kraft- und geldzehrend sind) zu vermeiden, sondern 
auch, Bewerberinnen/Bewerbern Enttäuschungen zu ersparen. Eignungsfeststel-
lungen sollen dabei nicht die Frage einer grundsätzlichen ‚Eignung‘ beantworten, 
sondern auch Erkenntnisse über die Geeignetheit von Bewerberinnen/Bewerbern 
für Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorerfahrungen erbringen. 
Sie sind damit auch Grundbedingung für das sich anschließende ‚Matching‘- 
Verfahren, in dem es darum geht, die ‚richtige Familie‘ für ein bestimmtes Kind 
zu finden. Darüber hinaus dienen sie dazu, ein Vertrauensverhältnis zu den 
künftigen Pflegeeltern aufzubauen (was eine faire, nicht diskriminierende, den 
Bewerberinnen/Bewerbern gegenüber gut begründete Durchführung voraussetzt). 
Schließlich können auch nur gute und gut dokumentierte Eignungsfeststellungen 
nachvollziehbare Materialien für die Ablehnung ungeeigneter Bewerberinnen/
Bewerber liefern.	(…) Eine qualifizierte Eignungsfeststellung setzt qualifiziertes 
Fachpersonal und Zeit voraus. Unabdingbar ist es, den notwendigen Zeitauf-
wand (der mit bis zu 20 Stunden zu kalkulieren ist) in den Personalberechnungs- 
Schlüssel so einzurechnen, dass er nicht auf Kosten anderer Aufgaben geht.« 
(Niedersächsisches	Ministerium	für	Soziales,	Frauen,	Familie	und	Gesund-
heit	2008,	S.	9-10).

Der Einschätzungsprozess beinhaltet folgende Dimensionen 
(nach	Schattner	2002):

C.4.3C.4.3

BewerberInnen Jugendhilfe

Vorhergehend:
Lebensgeschichte, aktuelle persönliche und famili-
ale Situation
Interesse an Tätigkeit als Pflegefamilie

Vorhergehend:
Krisensituationen von Familien und Kindern und 
Konzept zur Pflegekinderhilfe
Interesse an Pflege-Familien
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit

Zweiseitiger Informations- und Entscheidungsprozess:

Fragen:
Worin besteht die Tätigkeit als Pflegefamilie?  
Mit welchen Kindern und deren Eltern komme ich 
zusammen? Welche Anforderungen werden ge-
stellt, welche Voraussetzungen werden erwartet? 
Was bedeutet dies für mich, für meine Familie? 
Werde ich unterstützt? Welche Ressourcen stehen 
mir zur Verfügung (materiell, als Dienstleistung)? 
Wie werde ich anerkannt? 

Informationen, Erfahrungen, 
Reflexionen, neue Fragen durch: 
Materialien, Referate 
Einzelgespräche 
Familiengespräche 
Vorbereitungsgruppen 
 
 

Entscheidung: 
private persönliche Gesamtabwägung, Familien-
konferenz

Fragen (Frageperspektiven):
Motivation 
Personenbezogene Kriterien 
Familiale Kriterien 
Jugendhilfebezogene Kriterien 
 
 
 
 

Informationen, Erfahrungen,  
Reflexionen, neue Fragen durch: 
Einzelgespräche 
schriftliche Unterlagen der 
BewerberInnen 
Hausbesuche 
Vorbereitungsgruppen 

Entscheidung: 
Gesamtabwägung im fachlichen System

Abschluss:
Bei beidseitiger Zustimmung: Kooperationsvereinbarungen, Vertrag
Anderenfalls: fachlich geführtes Absage- oder Abschlussgespräch

Arbeitshilfen für den Einschätzungsprozess 
Von	verschiedenen	Landesjugendämtern	wurden	Arbeitshilfen	für	den	Ein-
schätzungsprozess	entwickelt,	exemplarisch	sei	hier	hingewiesen	auf:
•	 Arbeitshilfe	des	Bayerischen	Landesjugendamtes	»Vollzeitpflege«	(2.	über-
	 arbeitete	Auflage	2009)	und	die	dort	entwickelten	Gesprächsleitfäden;
•	 Arbeitshilfe	zum	Bewerberverfahren	vom	Landschaftsverband	Rheinland	
	 (o.J.),
•	 Handbuch	für	das	Pflegekinderwesen	in	Sachsen-Anhalt,	herausgegeben	
	 von	Start	gGmbH	(2004)	im	Auftrag	des	Landes	Sachsen-Anhalt;
•	 Weiterentwicklung	der	Vollzeitpflege.	Anregungen	und	Empfehlungen	für	

die niedersächsischen Jugendämter, herausgegeben vom Niedersächsischen 
Ministerium	für	Soziales,	Frauen,	Familie	und	Gesundheit	(2008).	
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Für	einen	fachlichen	Ablauf	des	Einschätzungsprozesses	werden	in	den	di-
versen Arbeitshilfen folgende Schritte empfohlen:
•	 Einholung von Unterlagen:	ärztliches	Attest,	Führungszeugnis	Belegart	0,	

und – soweit erforderlich in Abhängigkeit der gewünschten Pflegeart – ein 
Nachweis der beruflichen Qualifikation

•	 Einsatz von Fragebögen (die gleichzeitig Informationen für die Bewerbe-
rinnen/Bewerber enthalten und auf datenschutzrechtliche Thematiken 
eingehen)

•	 Informationsabende und Vorbereitungskurse als Teil der Einschätzung der 
	 Eignung	und	der	Vorbereitung
•	 Bewerber-Einzelgespräche: Zum Standard von Eignungsüberprüfungen 

gehören	mindestens	ein	Hausbesuch	und	zwei	bis	drei	weitere	
Einzelgespräche.

•	 Eine	gut	dokumentierte	Eignungsbewertung.	

Die	mit	den	BewerberInnen	zu	klärenden	Fragen	werden	in	allen	Arbeitshil-
fen sehr ähnlich formuliert und umfassen im Wesentlichen folgende Bereiche: 
•	 Grunddaten	zur	persönlichen	und	familialen	Lebenssituation	und	
 Lebensplanung
•	 Fragen	zur	Inpflegenahme	(Motivation,	Erwartungen)
•	 Fragen	zur	Kooperationsbereitschaft	und	Qualifizierung	

Die	folgende	Liste	der	zu	klärenden	Fragen	ist	angelehnt	an	die	Arbeitshilfe	
zum Bewerberverfahren des Landschaftsverbandes Rheinland:

Grunddaten zur persönlichen und familialen Lebenssituation 
•	 Persönliche	Angaben	(Name,	Geburtsdatum,	-ort,	-name,	Religion,	

Staatsangehörigkeit,	Adresse,	Telefonnummern,	polizeiliches	
Führungszeugnis)	

•	 Familiensituation	(Eheschließungen,	Scheidungen,	leibliche	Kinder,	
	 Adoptiv-	und	Pflegekinder)
•	 Eltern	und	Geschwistern	der	Bewerber	(Name,	Alter,	Beruf,	Familien-
	 stand,	Kinder,	evtl.	Todestag)
•	 Wohnsituation	(Wohnung/Haus,	Größe	und	Zimmeranzahl,	Haustiere,	
	 andere	Mitbewohner)
•	 Angaben	zu	Hobbys	und	Nachbarschaft	(Kinder	in	der	Nachbarschaft,	
	 Spielgelegenheiten,	Außenkontakte,	Soziales	Netzwerk)
•	 Nähere	Angaben	zu	den	im	Haushalt	lebenden	Personen	(z.	B.	über:	

geistige/körperliche	Behinderungen	oder	Beeinträchtigungen,	Krank-
heiten,	Drogen-,	Alkohol-	oder	psychische	Probleme,	Vorstrafen,	bisherige	
Kontakte	zu	Jugendamt	oder	anderen	Beratungsstellen)

•	 Berufliche	und	wirtschaftliche	Situation	(Schulabschluss,	Beruf,	
momentane	Tätigkeit,	Nettoeinkommen,	Schulden),	weitere	Lebenspla-
nung und Perspektiven 

Fragen zur Inpflegenahme
•	 Gründe	für	eine	Inpflegenahme,	Motivation	zur	Betreuung	eines	frem-

den	Kindes	oder	Jugendlichen,	Vorstellungen	und	Wünsche	der	Bewerber	
zu einem Pflegekind, Auseinandersetzung mit der eventuell bestehen-
den	Kinderlosigkeit	und	einem	offenen	oder	möglicherweise	verdeckten	
Adoptionswunsch

•	 Wünsche,	Vorstellungen,	Erwartungen	zum	aufzunehmenden	Kind	
	 (z.	B.	in	Bezug	auf	Temperament,	Herkunft,	Schulausbildung)
•	 Belastbarkeit	und	Konfliktfähigkeit	der	Pflegepersonen/-familie
•	 Angaben	zu	Befürchtungen	bei	Besonderheiten	von	Pflegekindern	

(z.	B.	ausländische	Staatsangehörigkeit,	andere	Hautfarbe,	Verhaltensauf-
fälligkeiten,	Lernbehinderung,	geistige	oder	körperliche	Behinderung,	
Sprach-,	Hör-	oder	Sehbehinderung,	chronische	Erkrankungen,	noch	
ungeklärte	Risiken)

•	 besondere	Fähigkeiten	im	Umgang	mit	Kindern,	Angaben	zu	
	 erzieherischen	Vorstellungen,	bisherige	pädagogische	Erfahrungen
•	 Angaben	zur	Pflegestelle	(Angaben	zur	gewünschten	Pflegeform,	

Erfahrungen mit Pflegekindern, vorherige Bewerberverfahren, Wünsche 
über	Alter	und	Geschlecht	des	Pflegekindes)

•	 Fragen	in	Bezug	auf	die	Herkunft	des	Kindes	(Bereitschaft	zur	Zusam-
menarbeit mit Herkunftsfamilie, Rolle der Herkunft für die Bewerber, Be-
fürchtungen	bei	bestimmten	Auffälligkeiten	in	der	Herkunftsfamilie	wie	
Straffälligkeit,	körperliche	und	sexuelle	Gewalterfahrung,	Alkohol-	und	
Drogenprobleme,	Prostitution,	geistige	oder	körperliche	Krankheiten)	

Kooperation, Qualifizierung, Sonstiges
•	 Interesse	an	und	Bereitschaft	zu	gemeinsamen	Veranstaltungen	mit	

anderen	Pflegeeltern	(Vorbereitungsseminare,	Erfahrungsaustausch,	
Qualifizierungsmaßnahmen,	Supervision,	Fortbildungsveranstaltungen,	
Gruppenarbeit,	Wochenendveranstaltungen	mit	Kindern)

•	 Bereitschaft	zur	Zusammenarbeit	mit	den	jeweiligen	Fachdiensten	des	
Jugendamts und mit anderen sozialen Diensten, insbesondere ak-
tive	Beteiligung	an	der	Gestaltung	von	Perspektiven	für	das	Kind	
(Hilfeplanverfahren)

•	 Sonstige	Mitteilungen,	vorherige	Bewerbungsverfahren	

Die	Arbeitshilfe	des	Bayerischen	Landesjugendamtes	zählt	folgende	Aus-
schlussgründe auf:25
•	 mangelnde Erziehungsfähigkeit,	z.	B.	länger	bestehende	erhebliche	

Erziehungsschwierigkeiten	mit	eigenen	Kindern,	geringe	Frustrationstole-
ranz, restriktive Erziehungsvorstellungen;

•	 eingeschränkte Gesundheit,	z.	B.	akute	lebensbedrohliche	und/oder	
nachweisbar stark lebensverkürzende Erkrankungen eines Pflegeelternteils, 
Suchtkrankheiten,	psychiatrische	Erkrankungen	von	Familienmitgliedern,	
ansteckende	Krankheiten,	die	unter	Umständen	auf	das	Pflegekind	über-
tragen	werden	können	(Tbc,	Hepatitis	B,	HIVInfektion	etc.);

•	 kein ausreichender Wohn- und Lebensbereich bei der aufnehmenden 
	 Familie;
•	 wirtschaftliche Probleme: kein ausreichendes Einkommen, hohe 
	 Verschuldung;

C.4.3C.4.3

25 Ähnlich auch die Arbeitshilfe des Landschaftsverbandes Rheinland.
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•	 persönliche und familiale Konfliktsituationen	wie	z.	B.	nicht	verarbeitete	
traumatische	Erlebnisse,	mangelnde	Problemlösungskompetenzen;	Wider-
stände eines Ehepartners oder eines leiblichen Kindes gegen die Aufnahme 
eines	Pflegekindes;	relevante	Vorstrafen,	die	eine	Gefährdung	des	Kindes-
wohls	darstellen	können;	Zugehörigkeit	zu	einer	konfliktträchtigen	welt-
anschaulichen	Gruppierung	mit	prognostizierter	Kindeswohlgefährdung;	

•	 Mangelnde Kooperationsbereitschaft: Widerstände gegen die Zusammen-
arbeit	mit	der	Vermittlungsstelle	sowie	beratenden	Institutionen	und	
Personen, grundsätzliche Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der Her-
kunftsfamilie,	nicht	bearbeitbare	Vorurteile	gegenüber	Herkunftsfamilien.

Eine	systematische	Dokumentation	der	Einschätzung	kann	dabei	unter-
stützen,	den	Einschätzungsprozess	zu	qualifizieren.	Dabei	sind	die	»harten«	
Kriterien wie Einkommen, Wohnung, berufliche Erfahrung leicht schrift-
lich und mündlich zu erfragen, und die Bewertung der erhobenen Daten in 
Bezug auf die Eignung ist vergleichsweise deutlich als solche kenntlich zu 
machen.	In	die	Einschätzung	von	qualitativen	Eignungskriterien	wie	z.	B.	
»flexible	Problemlösekompetenz«,	»Fähigkeit	der	Perspektivenübernahme«,	
»Bereitschaft	zur	Kooperation«	jedoch	fließen	in	hohem	Maß	Interpretati-
onen	der	Fachkraft	ein,	die	transparent	gemacht	werden	müssen.	Hier	han-
delt	es	sich	um	die	Bewertung	von	Aussagen	der	BewerberInnen/Familien,	
von	Beobachtungen	bei	Hausbesuchen	und	in	den	Vorbereitungsgruppen	
oder	von	sonstigen	Einzel-	oder	Familiengesprächen,	aber	auch	von	schrift-
lichen	Unterlagen	wie	»Lebensberichten«,	die	von	manchen	Jugendämtern	
verlangt	werden.	Im	Einschätzungs-Prozess	bildet	man	Hypothesen,	dieser	
Prozess	läuft	sehr	schnell	und	fast	»automatisch«	ab.	Für	eine	transparente	
Eignungsbewertung	muss	dieser	Prozess	systematisch	ausgewertet	und	damit	
»deautomatisiert«	werden,	damit	die	–	jeweils	auch	persönlichen	–	Vorausset-
zungen	dieser	Hypothesenbildung	besser	nachvollzogen	werden	können.	Die	
Fachkraft	sollte	sich	bei	der	Einschätzung	klar	werden	über	ihre	impliziten	
und	expliziten	»Theorien«,	d.	h.	Deutungsmuster,	auf	denen	ihre	Assoziati-
onen,	Vermutungen,	Fragen,	Zweifel,	aber	auch	Gewissheiten	beruhen.	Der	
folgende Leitfaden soll dabei unterstützen, den Prozess der Wahrnehmung, 
Interpretation	und	Beurteilung	reflexiv	zu	handhaben.	Der	Leitfaden	kann	
auch	als	Vorlage	für	Besprechungen	im	Team	dienen.

Der	Leitfaden	enthält	Grundgedanken	für	einen	Einschätzungsprozess,	ist	
jedoch	jederzeit	ergänzbar.	Es	entstehen	Einschätzungsprotokolle	als	Zusam-
menfassungen	der	(verschiedenen)	Kontakte	mit	den	Familien	(Hausbesuche,	
Vorbereitungsgruppen	u.a.),	ergänzt	gegebenenfalls	durch	ein	–	mit	der	
Familie	erstelltes	–	bildliches	Material	in	Form	von	Genogrammen,	Netz-
werkkarten,	Familienskulpturen.	Die	bildlichen	Instrumente	können	zu	einer	
Ressource	für	die	Familien	selber	werden,	sich	mit	dem	eigenen	Familiensy-
stem	selbstreflexiv	auseinanderzusetzen	und	sich	damit	auf	die	kommende	
Herausforderung	einzustellen.	

Statt	auf	ausführliche	Erzählungen	wird	in	dieser	Form	der	Dokumentati-
on	Wert	gelegt	auf	kurze	Beschreibungen	und	auf	beispielhafte	Belege.	Es	
werden	»Überschriften«	gebraucht,	Themen,	die	den	möglicherweise	großen	
Reichtum	an	Informationen	über	die	Familien	organisieren	und	zusam-
menfassen.	Die	Aufgabe	der	zuständigen	Fachkraft	ist	es,	diese	Themen	
und	Überschriften	aus	dem	Material	zu	füllen.	Dabei	geht	es	nicht	um	eine	
differenzierte	Abgrenzung	der	Begriffe,	man	sollte	mit	der	Einordnung	des	
Materials in bestimmte Kategorien locker und kreativ umgehen: Ob eine 
bestimmte	Beschreibung,	Aussage,	Beobachtung	bspw.	in	die	Kategorie	
»Persönliche	Ressource«	oder	»Familienstruktur«	eingeordnet	wird,	ist	nicht	
unbedingt	entscheidend.

C.4.4C.4.4

4.4  Leitfaden für eine systematische Dokumentation der Einschätzung
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Bewerbung Nr.: Das	Genogramm26	ist	ein	brauchbares	Mittel,	um	ins	Gespräch	zu	kommen,	
um	zu	erfahren,	wer	alles	zur	Familie	im	engeren	und	weiteren	Sinn	gehört	
und	um	etwas	von	den	verschiedenen	Generationen	(Mehrgenerationenper-
spektive)	und	Geschichten	über	sie	zu	hören.	Wie	versteht	sich	eine	Familie	
hinsichtlich	ihrer	Besonderheit,	wie	interpretiert	sie	ihr	(historisches)	Selbst-
verständnis,	was	wurde	den	Kindern	von	den	Eltern	über	Generationen	ver-
mittelt? »Die Genogramm-Technik ist ja (als) eines der ältesten Instrumente in 
der Familientherapie weithin etabliert und besteht in ihrer einfachsten Form in 
der Visualisierung von Familienbeziehungen durch Symbolisierung der Familien-
mitglieder und ihrer horizontalen (Geschwister- und Paarebene) und vertikalen 
(mehrgenerationale Ebene) Verbindungen. Mit Hilfe zusätzlicher Angaben zu 
wichtigen Daten und lebensgeschichtlichen Ereignissen (Namen, Berufe, Geburts- 
und Todesdaten, Heiraten, Trennungen, Scheidungen usw.) wird es möglich, 
das komplexe Geflecht einer mehrgenerationalen Beziehungsstruktur simultan in 
einer Abbildung darzustellen (und sich so von der Sequenzialität der Präsentati-
on - etwa im Kontext einer Erzählung oder einer Behandlungsakte - zu befreien). 
Auf diese Weise bringt die Erstellung eines Genogramms einen Orientierungsge-
winn und erleichtert die Hypothesenbildung (nicht nur) in der therapeutischen 
Arbeit«	(Levold	2005).	

In	der	Regel	stellen	Erwachsene	und	Kinder	gerne	das	Genogramm	ihrer	
Familie	auf,	sie	schätzen	das	Interesse,	das	man	ihrer	Familie	(auch	ihrer	
Familiengeschichte)	entgegenbringt.	Bei	der	Erarbeitung	von	Genogrammen	
können	alle	Familienmitglieder	einbezogen	werden.	Dabei	entsteht	nicht	
nur	ein	Austausch	zwischen	den	Familienmitgliedern	und	den	Fachkräften,	
sondern	die	Familienmitglieder	kommen	miteinander	über	ihre	Geschichte	
ins	Gespräch.	Wenn	Eltern	über	ihre	Jugend	oder	ihre	Eltern	und	sonstige	
Verwandten	berichten,	dann	ist	das	für	Kinder	in	der	Regel	von	besonderem	
Interesse.	Die	üblicherweise	beim	Genogramm	verwendeten	Ordnungsprin-
zipien	und	Zeichen	(Simon/Stierlin	1984,	S.	126)	sind:	
•	 Personen	einer	Generation	werden	auf	einer	Ebene	angeordnet.
• Ein Kreis kennzeichnet Personen weiblichen, ein Quadrat Personen 
	 männlichen	Geschlechts.	
•	 Neben	den	Personen	kann	man	das	Geburts-	und	evtl.	Todesdatum	

vermerken,	man	kann	aber	auch	das	Lebensalter	in	die	Symbole	(Kreis,	
Quadrat)	schreiben.

•	 Verheiratete	Personen	werden	mit	einer	Linie	verbunden.	
•	 Bei	einer	Trennung	wird	die	Linie	mit	einem	Schrägstrich	unterbrochen.	
• Bei einer Scheidung wird die Linie mit zwei parallelen Schrägstrichen 
	 unterbrochen.
•	 Nicht	verheiratete	Paare	werden	mit	einer	gestrichelten	Linie	verbunden.	
• Bei Personen, die außerhalb des Haushaltes leben, zeichnet man neben das 
	 Personensymbol	einen	Pfeil.
•	 Bei	verstorbenen	Person	wird	das	Personensymbol	schraffiert.
•	 Sonstige	wesentliche	Gegebenheiten	werden	in	Stichworten	neben	den	
	 Personensymbolen	vermerkt	(etwa	eine	akute	schwere	Erkrankung).	

C.4.4C.4.4

26 Siehe zum Thema »Genogramm« die ausführliche Darstellung bei McGoldrick/Gerson 1995; von 
Schlippe/Schweitzer 1996; Hildenbrand 2005.

Name, 
Vorname geb. am Beruf/Tätigkeit Bemerkungen

Betreuungs-
person

PartnerIn

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Kind 5

Sonstige

Kontakte:

Datum Art des Kontakts Zusammen mit:

Zuständig: 

Wiedervorlage am: 

Anmerkungen:
Datum  Anmerkung

(A) Grunddatenblatt (B) Das Genogramm
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Im	Folgenden	wird	beispielhaft	ein	Genogramm	dargestellt:27

Zu	den	möglichen	methodischen	Mitteln	der	Erforschung	von	Ressourcen	
gehört	die	Aufstellung	von	Ressourcenplänen	gemeinsam	mit	der	Familie.	
Man	kann	dazu	eine	Variation	einer	Netzwerkkarte	benutzen	(Straus	1990,	
S.	510;	Straus	1993).	Die	Netzwerkkarte	besteht	aus	konzentrischen	Ringen,	
in	deren	Mittelpunkt	das	»Ich«	steht.	Die	Ringe	kann	man	noch	in	Segmente	
einteilen,	die	für	bestimmte	Personengruppen	gelten.	Netzwerkkarten	können	
je	nach	Situation	für	die	sich	bewerbende	Person	und	evtl.	für	ihre	Partne-
rIn	und	auch	für	die	in	der	Familie	lebenden	Kinder	getrennt	oder	für	die	
gesamte	Familie	erarbeitet	werden.	Empfehlenswert	ist	es,	das	Netzwerk	der	
in	der	Familie	lebenden	Kinder	gesondert	abzufragen.	Dies	lässt	Rückschlüs-
se	zu	auf	die	Struktur	des	Familiensystems,	bspw.	auf	die	Flexibilität	und	
Durchlässigkeit	der	Grenzen.	

Entsprechend	einer	bestimmten	Fragestellung	wie	z.	B.	»Wer unterstützt 
mich wobei?« – »Wer unterstützt mich, wenn ich kurzfristig zum Arzt muss?« 
usw.,	werden	in	den	entsprechenden	Segmenten	die	verschiedenen	Personen	
vermerkt.	Je	größer	die	Unterstützung	ist,	desto	näher	werden	sie	im	Zen-
trum	beim	Ich	vermerkt.	Möglich	ist	es	ebenso,	eher	hinderliche	soziale	
Beziehungen	zu	vermerken,	wie	z.	B.	Nachbarn,	die	lärmempfindlich	sind,	
die	sich	häufig	über	Kinder	beschweren.	Diese	können	bspw.	mit	einem	Blitz	
gekennzeichnet	werden.	

Beispiel: Ein Nachbar als wichtige Alltagsressource einer alleinerziehenden 
Mutter, weil er kleine Handwerksarbeiten für sie übernimmt, Besorgungen 
macht	usw.,	wird	von	ihr	ins	entsprechende	Segment	vielleicht	im	ersten	
konzentrischen	Ring	eingetragen.	Des	Weiteren	trägt	sie	an	den	entspre-
chenden	Stellen	ein:	eine	Freundin	um	die	Ecke,	die	ihr	viel	bedeutet	für	
Austausch/Entlastung; den erwachsenen Sohn, der in der gleichen Stadt 
lebt	und	manchmal	Babysitterdienste	übernimmt;	eine	Sachbearbeiterin	im	
Jugendamt, mit der sie bereits als Tagespflegefachkraft gute Erfahrungen als 
Beraterin	gemacht	hat;	ihre	Kontakte	zur	Kirchengemeinde,	wo	sie	evtl.	auch	
Sachspenden	für	Kinder	erhält;	eine	Freundin,	mit	der	sie	in	Urlaub	fährt;	
Lehrer einer Schule in der Nähe, die bei schwierigen Kindern ansprechbar 
und bereit zu Kooperation sind und die sie schon aus den Zeiten kennt, wo 
ihr Sohn diese Schule besucht hat und sie im Elternbeirat war; ein Hausarzt, 
dem	sie	sehr	vertraut	usw.	Aber	negativ	mit	»Blitz«	gekennzeichnet	wird	z.	B.	
ihr	Ex-Mann,	der	ihre	Lebensweise	missbilligt.	

Die	Netzwerkkarte	ist	bei	verschiedenen	Besuchen	ergänzbar.

C.4.4C.4.4

27 Das Beispiel findet sich auf der Internetseite http://www.klaus-wessiepe.de/geno.htm, einer Software 
für Genogrammerstellung (»GenoGraph«).
28 Zur konkreten Arbeit mit Genogrammen mit Fallbeispielen siehe z. B.: Helmut Johnson: Das Geno-
gramm in der systemischen Persönlichkeitsanalyse: www.institut-johnson.de/genogramm.htm#auf.

Genogramm
für Udo Stefan Heinrich

Heinrich

Genogramme	können	sehr	fantasievoll	gestaltet	werden,	besonders	wenn	
Kinder	dabei	sind,	die	in	der	Regel	sehr	gerne	etwas	von	Geschichten	ihrer	
Familie	hören.	Man	kann	fragen,	was	man	der	Großmutter	im	Genogramm	
aufsetzen	soll,	ob	der	Großvater	einen	Bart	gezeichnet	haben	soll	usw.	Dabei	
können	auch	Fotoalben	oder	Bilder	hinzugezogen	werden.28

1958

Beruf 1: Maler
Beruf 2: Erzieher
*Ort: Düsseldorf

geb.: Mäurer
Beruf: Schneiderin
*Ort: Köln
Tod: Asthma

Stefan
*1936

Elisabeth
*1940
†1980

Udo
Stefan
*1960

Klara
*1968

Jutta
*1962

Anna
*1958

Rolf
*1965

Abtreibung Fehlgeburt (A)

1982
// 1985

1990

Beruf: Lehrer
*Ort: Köln

Beruf: 
Lehrerin

Beruf: 
Maler

Beruf: 
Sekretärin

(C) Netzwerkkarte: Soziales Netz der BewerberIn/Familie

Paul
*1990

Lisa
*1992

Mari
*1993
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Skulpturen	bieten	die	Möglichkeit,	Unterschiede	der	Familienmitglieder	
darin, wie sie die familiären Beziehungen wahrnehmen, anschaulich dar-
zustellen:	Mehrere	Personen	können	ihre	Sichtweisen	hinsichtlich	verschie-
dener	Aspekte	(etwa	Distanz	–	Nähe)	nacheinander	zum	Ausdruck	bringen.	
Die	dabei	wahrgenommenen	Unterschiede	sollten	dann	wieder	besprochen	
werden.	Skulpturen	ergeben	in	der	Regel	eine	geschlossene	Darstellung	und	
darin	liegen	Chancen	und	Gefahren.	Skulpturen	können	mit	Personen	oder	
mit	Gegenständen,	etwa	Holzklötzchen	dargestellt	werden.	Der	besondere	
Vorteil	der	Klötzchenskulptur	liegt	in	deren	Bildhaftigkeit	–	Unterschiede	
sind sichtbar –, sie ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen leicht zu 
erstellen	und	verständlich.	Besonders	Kinder	stellen	meist	sehr	gerne	ihre	
Familienskulptur	in	Holzklötzchen	dar.	

Bei	einer	Klötzchenskulptur	stellen	die	einzelnen	Familienmitglieder	ihre	
Familiensicht	mit	gleich	großen	Holzklötzchen	dar.	Die	Aufgabe	ist	es,	mit	
den	Klötzchen	die	Nähe	oder	Distanz	der	Familienmitglieder	aus	der	Sicht	
der	Person,	die	gerade	die	Klötzchen	aufstellt,	zu	verdeutlichen.	Die	aufstel-
lende	Person	beginnt	mit	ihrem	Klötzchen	und	stellt	dann	die	der	anderen	
Familienmitglieder	oder	sonstiger	wichtiger	Personen	auf.	Dies	geht	in	der	
Regel	recht	schnell	–	es	dauert	etwa	ein	bis	zwei	Minuten.	Darauf	sagt	die	
aufstellende	Person,	welches	Klötzchen	welche	Person	vertritt.	Dann	können	
die	anderen	Personen	sagen,	was	ihnen	auffällt,	und	fragen,	was	damit	darge-
stellt	werden	sollte.	

Skulpturen sollen jedoch nicht als diagnostisches Instrument oder als An-
lass	für	Spekulationen	angesehen	werden.	Sie	sind	vielmehr	ein	Hilfsmittel,	
um	über	Beziehungen	reden	zu	können	–	bei	mehr	als	drei	Personen	werden	
Beziehungen	leicht	unüberschaubar.	Bei	Unterschieden	(etwa	im	Abstand	der	
Klötzchen	zueinander)	sollte	also	nicht	diagnostiziert	oder	spekuliert	werden,	
wie	z.	B.	»Der Abstand ist relativ gering, das bedeutet sicher eine symbiotische 
Beziehung!« oder »Die Grenzen sind hier überdurchlässig«, sondern es sollte 
gefragt werden: »Mir fällt auf, dass Sie diese zwei Personen sehr nahe zusam-
mengestellt haben, was wollen Sie damit sagen?« Aus dem einmaligen Stellen 
von	Holzklötzchen,	das	aus	einer	momentanen	Stimmung/Situation	heraus	
geschieht,	kann	keine	Diagnose	(wörtlich:	»Krankheitserkennung«)	resultie-
ren.	Wenn	z.	B.	eine	Mutter	ihre	Kinder	einmal	sehr	nahe	an	sich	stellt,	(die	
Fachkraft	denkt:	»Sieht mir aber sehr symbiotisch29 aus«),	könnte	sie	sich	mo-
mentan	mit	ihnen	sehr	gut	verstehen,	sie	hatten	gerade	einige	sehr	fröhliche,	
gemeinsame	Augenblicke,	und	sie	genießt	diese	Zeit	der	Nähe.	Vielleicht	aber	
tut	sie	es,	weil	sie	sich	von	den	Forderungen	ihrer	Familie	in	der	augenblick-
lichen Situation überrannt fühlt, es ist ihr alles zu viel und zu nahe (ein Kind 
hat	Probleme	mit	dem	Freund	und	leidet	an	dessen	Untreue	und	braucht	
dafür die Mutter, um das Leid loszuwerden; einem zweiten Kind steht eine 
Mathematikarbeit	ins	Haus,	das	Dritte	hat	eine	schwere	Erkältung	usw.:	Alle	
wollen	was	von	ihr).	Zwei	Wochen	später	würde	diese	Mutter	vielleicht	die	
Klötzchen	anders	aufbauen.	Notwendig	ist	es	also,	kritisch	demgegenüber	
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29 Wobei allein der Begriff »Symbiose«, den wir im Alltag inzwischen leichtfertig für »nahe« Bezie-
hungen verwenden, einen gravierenden Tatbestand beschreibt, der mit dem Stellen von Klötzchen 
sicher nicht wirklich zu erfassen ist!

(D) Beziehungsskulpturen
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Bekannte
Nachbarn

Anmerkungen
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zu	sein,	welche	Gedanken	und	Gefühle	die	Skulpturierung	auslöst	und	mit	
Neugierde	und	Offenheit	nachzufragen,	was	die	Beziehungsskulptur	der	Fa-
milie in diesem Moment bedeutet, ohne in diagnostischen – falschen – Ernst 
zu	verfallen!

•	 Motivation/Einstellung
•	 Ressourcen	der	BewerberIn
•	 Ressourcen	des	Familiensystems
•	 Bereitschaft	zur	Kooperation
•	 Rahmenbedingungen	des	Lebens
•	 Einschränkungen/Grenzen	in	Bezug	auf	die	Aufnahme	
 von Kindern in Pflege 

Die	verschiedenen	Ebenen	der	Einschätzung	sind	im	Folgenden	in	jeweils	
drei	Bereiche	(graphisch	in	Spalten)	aufgeteilt:	Die	erste	Spalte	enthält	den	
Namen	der	Person	oder	das	Thema,	um	das	es	geht.	In	der	zweiten	Spalte	
werden	»Ankerbeispiele«	aufgeführt.	Dies	sind	Aussagen	der	verschiedenen	
Familienmitglieder	(z.	B.	»Ich möchte bei meinen Kindern zuhause bleiben, 
aber doch nicht ganz den Anschluss zum Beruf verlieren«),	aber	auch	Verhaltens-
beobachtungen (»Partner lässt sich nur zögernd auf das Gespräch ein, über-
nimmt aber die Kinder und geht mit ihnen ins Kinderzimmer, als diese zu sehr 
zu stören beginnen«)	und	Wahrnehmungen	(»im Wohnzimmer liegt Spielzeug 
rum«)	durch	die	Fachkraft.	In	der	dritten	Spalte	»Einschätzung«	werden	die	
»Ankerbeispiele«	durch	die	überprüfende	Fachkraft	bewertet.	Sie	werden	in	
ihrer	Relevanz	hinsichtlich	der	Geeignetheit,	aber	auch	in	Bezug	auf	ihre	
Entwicklungsmöglichkeiten	durch	Erfahrung	und	fachliche	Begleitung	beur-
teilt.	Die	Bewertung	kann	Ambivalenzen	ausdrücken:	»Bin unsicher, weitere 
Nachfragen notwendig; »einerseits – andererseits«, »mit guter Vorbereitung und 
Begleitung scheint eine Weiterentwicklung auf diesem Gebiet durchaus möglich«.	
Vielleicht	ergibt	sich	im	weiteren	Prozess	der	Einschätzung	eine	eindeutigere	
Bewertung,	eine	Korrektur.	Ressourcen	von	Familien	oder	Personen	sind	je	
nach	Kontext	positiv	oder	eher	negativ	zu	bewerten:	Durchsetzungsfähigkeit	
bspw.	ist	in	manchem	Kontext	eine	sinnvolle	Ressource,	kann	aber	auch	ins	
Negative	umschlagen,	wenn	eine	Person	ihr	soziales	Netz	völlig	entnervt	und	
gegen	sich	aufbringt,	weil	sie	sich	immer	durchsetzen	möchte,	wenig	kom-
promissbereit	ist.	Also	kann	eine	Aussage,	die	als	Ankerbeispiel	dient,	wie:	
»Ich setze mich den Kindern gegenüber durch, weil ich in der Erziehung Konse-
quenz für notwendig halte«, bewertet werden mit: »Gefahr von Rigidität in der 
Erziehung«	oder	aus	dem	Kontext	auch	positiv:	»Die Mutter ist den Kindern 
gegenüber relativ klar in dem, was sie will und was nicht«.	Anderes	Beispiel:	
Eine Bewerberin sagt: »Ich möchte eine Pflegemutter werden, weil ich Kindern 
ein Schicksal ersparen möchte, wie ich es selbst erlebt habe mit Fremdunterbrin-
gung.«	Dieser	Satz	ist	ein	Ankerbeispiel.	Die	Einschätzung	durch	die	Sozial-
arbeiterin	kann	je	nach	weiterem	Kontext	und	Wahrnehmung	positiv	oder	
negativ	ausfallen.	Negativ:	Bei	dieser	Frau	ist	wenig	kritische	Selbstreflexion	
wahrnehmbar,	sie	hat	aus	der	eigenen	Geschichte	heraus	eine	»Rettungsmen-
talität«	entwickelt;	die	Gefahr	ist,	dass	sie	die	Kinder	und	sich	selbst	mit	ih-
rem	Rettungsansinnen	überfordert,	die	Eltern	der	Kinder	nicht	achten	kann.	

Positiv:	Die	Bewerberin	verhält	sich	selbstreflexiv,	sie	hat	viel	über	ihr	Leben,	
ihre	Familiengeschichte	nachgedacht,	sie	hat	Fortbildungen	gemacht	und	sich	
an	Selbsterfahrungsgruppen	beteiligt	usw.	und	ist	sich	dadurch	in	durchaus	
selbstkritischer	Weise	bewusst,	dass	ihre	Motivation	auch	aus	ihrer	Geschich-
te	gespeist	wird.	

Von	Bedeutung	ist	nicht	nur	was,	sondern	auch	wie	erzählt	wird:	Ist	die	
Erzählung karg und bruchstückhaft oder kohärent, integrierend? Ist die 
Benennung	von	Ambivalenzen	möglich	oder	wird	die	eigene	Geschichte	
idealisiert?30	Beispielsweise	sagt	ein	Bewerber	auf	die	Frage	nach	seiner	Ge-
schichte hinsichtlich Beziehungen und Emotionen immer nur: »Ja, das war 
eben so, es war schon alles gut so«,	es	hat	alles	mit	ihm	nichts	gemacht.	Das	
wird	von	der	überprüfenden	Fachkraft	als	Mangel	an	Beziehungsfähigkeit	in	
Gegenwart	und	Vergangenheit	eingeschätzt.	Die	Fähigkeit,	das	eigene	Leben	
in	einen	inneren	Zusammenhang	zu	bringen,	als	»Geschichte«	zu	erzählen,	
weist	auf	die	Fähigkeit	hin,	dem	Leben	eine	Bedeutung	zu	geben,	es	sinnvoll	
interpretieren	zu	können,	einen	eigenen	Standpunkt	entwickelt	zu	haben.31 
Wenn eine Person zudem nichts über die eigenen Bedürfnisse erzählen 
kann, muss man sich fragen, ob sie in der Lage ist, Bedürfnisse von Kindern 
wahrzunehmen.	

Was	sind	die	Gründe,	die	BewerberInnen/Familien	angeben	für	ihre	Ent-
scheidung, ein Kind aufzunehmen? Welche Einstellung zeigen sie zu dieser 
Tätigkeit,	was	haben	sie	für	Vorstellungen	davon?	Wie	schätzt	die	Fachkraft	
des	Jugendamtes	diese	Gründe	ein?	Motivationen	können	auch	aus	einer	
langjährigen	Tätigkeit	bspw.	als	Tagespflegefachkraft	gewachsen	sein,	aus	der	
Erkenntnis: »Der Umgang mit Kindern zuhause bei mir macht mir Spaß, ich 
finde, dass ich dafür eine gewisse Begabung habe, es liegt mir«,	usw.	Hier	kann	
auch nach dem Selbstverständnis der Mutterrolle gefragt werden, dem fami-
liären	Selbstverständnis,	dem	Wunsch	nach	weiteren	eigenen	Kindern	usw.	
Manchmal klärt sich die Motivation erst im Laufe des Entscheidungspro-
zesses.
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30 Siehe oben, 4.2: Kasten zum »attachment state of mind«.
31 Siehe oben, 4.2, Kasten zum Kohärenz-Sinn.
32 Insbesondere am PC kann mit einer solchen Tabelle flexibel gearbeitet werden.
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Persönlich:	Hier	geht	es	um	den	gesamten	Bereich	der	persönlichen	Fähig-
keiten,	wie	sie	in	Abschnitt	4.2	detaillierter	beschrieben	wurden:	Fähigkeit	zu	
Fürsorglichkeit,	Responsivität	(Ansprechbarkeit,	Sensitivität	für	die	Bedürf-
nisse	der	Kinder);	Kompetenz,	eine	vorhersehbare	und	strukturierte	Umwelt	
herzustellen;	flexible	Problemlösungsintelligenz	(verknüpft	mit	Neugier	und	
Offenheit);	Humor,	d.h.	liebevolle	Distanz	sich	selbst	und	anderen	gegenü-
ber;	reflexive	Selbstfunktion,	Befähigung	zur	Perspektivenübernahme.33 Pfle-
gepersonen müssen sich zudem selbst organisieren und sich Entlastung holen 
können.	Sie	müssen	in	gewissem	Maß	leidvolle	Emotionen	von	Kindern	und	
deren	Ausdruck	zulassen	können.	Bei	diesem	Themenbereich	geht	es	also	um	
die	persönliche	Kontur	der	potenziellen	Pflegeperson:	Wie	schätzt	sie	sich	
selbst	ein,	wie	wird	sie	von	der	Fachkraft	wahrgenommen,	wie	verhält	sie	
sich? Ein wichtiger Bereich ist die Interaktion mit Kindern: Hier geht es sowohl 
um die Einstellung der BewerberIn zu Kindern, um Erziehungsziele als auch 
um	Beobachtungen,	die	die	Fachkraft	beim	Hausbesuch	macht.	Es	geht	nicht	
nur	um	den	Umgang	mit	den	eigenen	Kindern,	sondern	auch	mit	Nachbars-
kindern	z.	B.	Wie	werden	Grenzen	gesetzt,	aber	auch	Bedürfnisse	beachtet?	
Eine	Möglichkeit	der	Operationalisierung	dieser	qualitativen	Kriterien	wird	
im	Folgenden	mit	dem	Instrument	»Familienkompetenzen	Portfolio«	gezeigt.

Die erfassten Ressourcen werden ebenfalls in einem Zweierschritt aus An-
kerbeispiel	und	Einschätzung	dokumentiert.

Das Familienkompetenzen Portfolio – FamCompass34 – Bewertung und  
Anerkennung im Familienleben erworbener Fähigkeiten und Kompetenzen: 
Hilfreiche Anregungen für einen strukturierten Einschätzungsprozess – ins-
besondere	von	persönlichen	Ressourcen	–	können	dem	Familienkompetenzen	
Portfolio	»FamCompass«	entnommen	werden,	als	eine	Form	der	Operationa-
lisierung	qualitativer	Kriterien	zur	Eignung	von	Pflegepersonen.	Zwar	wurde	
dieses	Instrument	erarbeitet,	um	im	Familienleben	erworbene	Kompetenzen	
zu	erfassen	und	für	einen	Einstieg	in	das	Berufsleben	zu	evaluieren.	Aber	
viele	Fragen	können	auch	für	den	Einschätzungsprozess	von	BewerberInnen	
nutzbar	gemacht	werden,	eine	flexible	Nutzung	des	Instrumentes	ist	mög-
lich.35 
Der	FamCompass	dient	einer	Selbsteinschätzung	und	Bewertung	von	Kom-
petenzen	in	Bezug	auf	verschiedene	Bereiche	und	Lebenserfahrungen.	Die	
NutzerInnen werden dabei aufgefordert, im ersten Teil anzugeben, welche 
Kompetenzen	sie	sich	bereits	durch	Familienarbeit	angeeignet	haben.	Sie	
sollen dabei an konkrete Beispiele aus dem Alltag denken, in denen sie diese 
Kompetenzen	eingesetzt	haben.	

Teil 1:	Aus	dem	FamCompass	entnommene	Fragen	zu	unterschiedlichen	The-
menkomplexen,	die	selbst	bewertet	werden	sollen.	Es	werden	fünf	Niveaus	
(»Levels)	unterschieden.	Angekreuzt	werden	soll	für	jede	Teilkompetenz	der	
Level,	der	der	Einschätzung	über	die	Fähigkeit,	diese	Aufgabe	zu	erfüllen,	am	
besten	entspricht.	
•	 Level	0:	Die	Teilkompetenz	erscheint	als	relevant	für	die	Zielsetzung	des	
	 Portfolios,	aber	die	NutzerIn	ist	nicht	damit	vertraut.	
•	 Level	1:	Die	NutzerIn	ist	mit	der	Kompetenz	aus	Diskussionen	oder	der	
	 Literatur	vertraut,	aber	hat	keine	Erfahrung	in	der	Anwendung.	
•	 Level	2:	Sie	hat	einige	Erfahrung	mit	der	Teilkompetenz,	reflektiert	jedoch	
	 nur	selten,	wie	sie	diese	weiterentwickeln	kann.	
•	 Level	3:	Sie	wendet	die	Kompetenz	oft	an	(selbstständig	oder	nicht	selbst-

ständig)	und	reflektiert	von	Zeit	zu	Zeit	darüber,	wie	sie	die	Kompetenz	
verbessern	kann.	

•	 Level	4:	Die	Teilkompetenz	ist	ein	integrierter	Teil	ihrer	Person;	sie	wen-
det	sie	fließend	auch	in	einer	nicht	vorhersehbaren	und	komplexen	Situati-
on	an	und	reflektiert	darüber,	wie	sie	diese	weiterentwickeln	kann.
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33 Empathische Menschen sind gleichzeitig auch unempfindlicher gegenüber Stress, so die amerika-
nische Forscherin Sarina Rodrigues et al. (University of California, Berkeley) et al.: PNAS, doi: 10.1073/
pnas.0909579106, zit. In: ddp/wissenschaft.de – Ilka Lehnen-Beyel,13.11.2009.

34 Vgl. Higher Institute for Family Sciences et al. (Hrsg.) (2009). Das Familienkompetenzen Portfolio, kurz 
der »FamCompass«, ist das Ergebnis eines multilateralen »Grundtvig I« Kooperationsprojektes der EU, 
das mit Unterstützung des »Programms für lebenslanges Lernen« der Europäischen Union realisiert 
wurde (www.famcompass.eu oder: www.dji.de/famcompass). Das Instrument wurde in mehreren euro-
päischen Ländern in zwei Testphasen mit insgesamt 173 TeilnehmerInnen erprobt (Higher Institute et al. 
2009, S. 13f). Die Nutzung des FamCompass ist kostenfrei; die deutsche Version steht unter der Adresse 
www.dji.de/famcompass zum Download zur Verfügung. Der FamCompass besteht aus mehreren Teilen: 
Allgemeine Informationen; Liste von Familienkompetenzen; Reflexionsteil; Nachweise über relevante Fa-
milienkompetenzen, die dem Portfolio beigefügt werden; Fallstudien. Zudem enthält die Broschüre eine 
Anleitung für die Selbsteinschätzung von NutzerInnen und eine für Personen, die eine Fremdeinschät-
zung des persönlichen Portfolio auf den Kompetenzlevel hin durchführen. Eine flexible Nutzung des 
Instrumentes wird ausdrücklich erlaubt; bei jeder Nutzung eines Teiles des FamCompass, wie begrenzt 
auch immer, ist jedoch das originale Instrument als Quelle anzugeben. Für den deutschen Sprachraum 
ist das DJI e.V Ansprechpartner. Das Instrument wurde in mehreren europäischen Ländern in zwei Test-
phasen mit insgesamt 173 TeilnehmerInnen erprobt (vgl. Higher Institute et al. 2009, S. 13). 
35 Dies geschieht bspw. in Rumänien, wo das Instrument zur Einschätzung der Eignung von Pflegeeltern 
genutzt wird.
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Teil 2: Die BewerberInnen werden aufgefordert, anhand von konkreten 
Alltagssituationen ihre Einschätzung von Teilkompetenzen beispielhaft zu 
erläutern,	d.h.	nach	der	Selbstbewertung	in	Teil	1	eine	Stärken-Schwächen-
Analyse	in	Bezug	auf	thematische	Ausschnitte	der	vorher	genannten	Kompe-
tenzen	vorzunehmen.	

Die Anleitung lautet: Beschreiben Sie mit Ihren eigenen Worten (in Bezug auf be-
stimmte Teilkompetenzen), was Sie denken, bereits gut zu können, und wo Sie sich 
weiterentwickeln möchten. Geben Sie konkrete Beispiele aus dem Alltag, um zu 
veranschaulichen, was Sie im Einzelnen damit meinen. 

Wann war diese Kompetenz nützlich? Was geschah zu dieser Zeit? 
Beschreiben Sie die Situation.

Welches Problem hatten Sie zu lösen? Was war die Aufgabe?

Was fühlten Sie zu dieser Zeit?
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Beziehung mit und Pflege von Partner/innen

Ich kann ein einfühlsames Gespräch mit meiner/m 
Partner/in führen (aufmerksam zuhören, Verletzlichkeiten 
respektieren …).

Ich kann ein Gespräch über Sexualität führen 
(Empfängnisverhütung, persönliche Unterschiede …).

Ich kann mich an neue Situationen und Entwicklungen 
anpassen (Arbeitsplatzwechsel, Umzug …).

Ich kann Kompromisse schließen und diese einhalten.

Ich kann Freizeit so gestalten, dass sie mich und 
meine/n Partner/in erfüllt.

Ich kann den Hilfebedarf einer/s Partnerin/s analysieren 
(Erkrankung, Behinderung …).

Ich kann die notwendige Betreuung und Pflege 
gewährleisten, um das Wohlbefinden zu verbessern.

Ich kann einer/m Partner/in emotionale Unterstützung geben, 
um eine Erkrankung zu bewältigen.

Ich kann emotionale Unterstützung bei Verlusterfahrungen 
geben (Familienmitglieder, Freunde, Kollegen …).

Ich bin vertraut mit den Auswirkungen der Geburt eines Kin-
des auf eine Partnerbeziehung.

Ich kann bei Gewalt in der Familie professionelle Hilfen 
organisieren.

Ich kann bei Beziehungsschwierigkeiten Hilfen organisieren 
(einen Beratungs- oder Mediationsprozess einleiten …).

Weitere Fähigkeit:

Fähigkeit, einen gesunden Lebensstil zu fördern

Ich weiß um die Beziehung zwischen Physiologie/Anatomie 
und Gesundheit/Wohlbefinden, und ich kann dies anhand 
konkreter Situationen erklären.

Ich kann Menschen relevante Informationen über Gesundheit 
und Krankheit entsprechend ihren Verständnismöglichkeiten 
bereitstellen.

Ich kann Maßnahmen ergreifen, um gesundheitlichen 
Problemen oder deren Verschlechterung im täglichen Leben 
vorzubeugen.

Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen Familie, Arbeit und Beziehung zu gestalten

Ich kann die komplexen Aufgaben der Lebensorganisation 
mit Kindern, Partner/in, Großeltern zwischen verschiedenen 
Institutionen managen (Schule, Tagespflege, Betreuung 
Älterer, Arbeitsplätze, medizinischer Fürsorge …).

Ich kann Zeit im täglichen Leben effektiv managen.

Ich kann ein Gleichgewicht zwischen Arbeit, Familie, 
Verantwortung und Freizeit gestalten.
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Fähigkeit, einen Familienhaushalt zu managen

Ich kann mir selbst Zuwendung und Unterstützung geben.

Ich kann einen Haushalt wirtschaftlich führen (die Finanzen im 
Blick haben, Budgetierung der finanziellen Mittel …).

Ich kann unterstützende Dienstleistungen managen 
(Familienhilfen, Reinigungskraft …)

Fähigkeit, soziale Sicherung zu gewährleisten 
und Verwaltungsaufgaben durchzuführen

Ich kann administrative Aufgaben ausführen (Versicherungen,
Steuern, Arbeitslosengeld, Familienbeihilfe …).
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Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen?

Was war das Ergebnis, und wie bewerten Sie das Ergebnis?

Was denken Sie jetzt über die Art und Weise, wie Sie mit der Situation 
umgegangen sind? Gibt es etwas, was Sie jetzt anders machen würden?

Gibt es etwas, was Sie gerne lernen möchten?

Teil 3:	Fallstudien 
Hilfreich für den Einschätzungsprozess kann auch die Bearbeitung von 
Fallstudien	sein,	wie	es	im	vierten	Teil	vom	FamCompass	vorgeschlagen	wird	
(ebd.	S.	62ff)	–	sei	es	im	persönlichen	Gespräch,	schriftlich	oder	in	der	Dis-
kussion	in	Vorbereitungskursen.	

Gerade	qualitative	Kriterien	wie	»flexible	Problemlösungskompetenz«,	
»Fähigkeit	zur	Perspektivenübernahme«,	»Kooperationsbereitschaft«	wer-
den	durch	die	Bearbeitung	der	Fallstudien	operationalisiert,	da	es	hier	um	
Lösungsideen	für	konkrete	Situationen	geht.	So	wird	eine	eher	allgemeine	
und programmatische Beantwortung gemäß sozialer Erwünschtheit eher 
verhindert.	

Die	ersten	zwei	Fallstudien	sind	einem	familiären	Kontext	entnommen,	
die	andere	ist	eine	problematische	Situation	aus	einem	beruflichen	Umfeld.	
Die Anweisung lautet: »Nachdem Sie den Fall gelesen haben, beantworten Sie 
bitte die Fragen dazu. Seien Sie so konkret und vollständig wie möglich in Bezug 
darauf, wie Sie mit dieser Situation/diesem Problem umgehen würden. Die 
Beurteilung berücksichtigt insbesondere, wie Sie die verschiedenen Schritte der 
Problemlösung beschreiben, die Methoden, die Sie vorschlagen sowie die Reflexi-
onen, die Sie vornehmen«	(ebd.	S.	62).	

Betreuung eines behinderten Kindes 
Maria ist 30 Jahre alt und alleinerziehende Mutter eines schwerbehinderten, 
6-jährigen	Kindes.	Als	Jurko	geboren	wurde,	erlitt	er	eine	partielle	früh-
kindliche	cerebrale	Lähmung	und	ist	nun	auf	einen	Rollstuhl	angewiesen.	
Seine	geistige	Entwicklung	ist	normal	und	seine	intellektuellen	Fähigkeiten	
sind	auf	dem	Level	eines	Vorschulkindes	ausgeprägt.	Pädagogische,	psycho-
logische,	pädiatrische	und	neurologische	Gutachten	empfehlen	Jurko	in	der	
1.	Klasse	der	Grundschule	einzuschulen.	Vor	Kurzem	hat	Maria	die	Bewilli-
gung	für	eine	soziale	Assistenz	zur	Betreuung	von	Jurko	erhalten.	Ihre	finan-
zielle	Situation	ist	sehr	angespannt.	Jurko	besucht	mit	seiner	Mutter	täglich	2	
bis 3 Stunden eine heilpädagogische Tageseinrichtung, wo er unterschiedliche 
Rehabilitationen	erhält.	Die	Mutter	ist	vollständig	mit	der	Betreuung	und	
Pflege ihres behinderten Kindes ausgelastet, sodass sie Schwierigkeiten hat, 
Arbeit oder zumindest Teilzeitarbeit zu finden, um ihre finanzielle Situation 
etwas	zu	verbessern.	Maria	zieht	zwei	Alternativen	in	Erwägung:	Jurko	in	
eine	reguläre	Schule	zu	geben,	wie	die	Gutachten	der	Spezialist/innen	emp-
fehlen,	oder	in	eine	spezielle	Schule	mit	Ganztagesbetreuung,	die	auf	den	
Bedarf	von	Jurkos	Behinderung	abgestimmt	ist.	Maria	ist	sich	einerseits	der	
Vorteile	einer	Integration	Jurkos	in	einer	regulären	Klasse	von	gleichaltrigen	
Kindern bewusst, die eine bessere Sozialisation und Weiterentwicklung 
seiner	Persönlichkeit	ermöglichen	würde.	Andererseits	hat	sie	Angst,	dass	ihr	
Sohn von den Klassenkamerad/innen nicht akzeptiert werden und in der 
schulischen	Umgebung	mit	emotional	schwierigen	Situationen	konfrontiert	
werden	könnte. Frage: Wie würden Sie aus der Perspektive der Mutter mit die-
ser Situation umgehen? Beschreiben und begründen Sie unterschiedliche Möglich-
keiten, Marias Fragestellungen zu lösen. 

Geldfragen 
Sie	sind	Vater	oder	Mutter	von	drei	Kindern	im	Alter	von	17,	15	und	10	Jah-
ren.	Der	Älteste,	Charles,	war	in	der	Schule	immer	eine	sehr	verantwortungs-
volle	Person	und	half	auch	zu	Hause	viel.	Er	hat	nun	eine	Hochschulausbil-
dung	begonnen	und	bewegt	sich	in	einem	neuen	Freundeskreis.	Sie	stellen	
fest,	dass	er	mehr	Geld	ausgibt,	als	Sie	ihm	zur	Verfügung	stellen.	Er	geht	
regelmäßig	zum	Essen	aus	und	hat	jede	Woche	eine	neue	Freundin.	Frage: 
Sie sind besorgt darüber, wo das Geld herkommt. Wie würden Sie als Vater oder 
Mutter mit dieser Situation umgehen? 

Beratung eines »rebellischen« Schulkindes und seiner Familie 
Sie arbeiten als Beratungslehrer/in an einer Schule für Kinder im Alter zwi-
schen	sechs	und	zwölf	Jahren.	Michael	ist	neu	in	der	fünften	Klasse.	Nach	ei-
nigen	Schultagen	ist	klar,	dass	Michael	sehr	rebellisch	ist.	Es	fällt	ihm	schwer,	
Regeln zu akzeptieren und wesentliche Bemühungen zum Lernen zu unter-
nehmen.	Nach	einem	Ausbruch	von	Wutanfällen	in	einer	Auseinanderset-
zung	mit	seiner	Lehrerin	bittet	die	Lehrerin	Sie	dringend	um	Unterstützung.	
Aus dem, was Michael Ihnen erzählt, verstehen Sie, dass er seine Eltern und 
deren	Lebensstil	nicht	mag.	Er	ist	wütend	auf	sie	und	will	nicht	zu	Hause	
bleiben.	Aufgrund	von	Schlafmangel	ist	er	außerdem	sehr	müde.	Nach	der	
Schule kommt er in ein leeres Haus zurück und muss sich seine Mahlzeiten 
selbst	zubereiten.	Er	verbringt	die	meiste	Zeit	auf	der	Straße	und	vernachläs-
sigt	seine	Schularbeiten.	Ein	erstes	Gespräch	mit	Michaels	Mutter	bestätigt,	
dass	es	in	der	Familie	einen	ernsthaften	Mangel	an	Regeln	und	Struktur	gibt.	

C.4.4C.4.4
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klarkommen	(gewollte,	nicht	so	ganz	gewollte),	welche	Trennungssituati-
onen	haben	die	Familienmitglieder	in	ihrem	Leben	erfahren,	wie	haben	sie	
diese verkraftet? 

Die	Einschätzung	der	überprüfenden	Fachkraft	kann	hier	auch	Entwick-
lungsmöglichkeiten	enthalten.

C.4.4C.4.4

Im	Leben	der	Mutter	ist	wenig	Struktur	und	Beständigkeit	wahrnehmbar.	
Der	Vater	lebt	mit	einer	anderen	Frau	zusammen	und	scheint	–	wie	die	Mut-
ter	ausführt	–	gegenüber	seinem	Sohn	gleichgültig	zu	sein.	Frage: Sie sind die/
der Beratungslehrer/in. Was denken Sie, kann zur Unterstützung von Michael 
und seiner Familie getan werden? Geben Sie konkrete Beispiele für Wege, die Si-
tuation durch Arbeit mit Michael, seiner Mutter und seinem Vater zu verbessern.

Bewertung:	Bewertet	wird	die	Bearbeitung	der	Fallgeschichten	danach,	
welche	Schritte	zur	Problemlösung	unternommen	werden.	Für	einen	vollstän-
digen	Prozess	der	Problemlösung	werden	folgende	Schritte	aufgeführt:
1.	 Beschreibung	der	Analyse	der	Situation:	Was	ist	das	Problem?	
 Welche Personen sind involviert?
2.	 Beschreibung	der	Ziele:	Was	sind	die	Ziele?	Wie	könnte	eine	zufrieden-
	 stellende	Lösung	aussehen?	
3.	 Beschreibung	der	Methoden:	Mit	welchen	Methoden	kann	diese	Lösung	
 erreicht werden? 
4.	 Beschreibung	der	Auswertung:	Wie	wird	bewertet,	ob	die	gewählten	
	 Methoden	angemessen	waren	und	die	Lösung	erreicht	ist?	
5.	 Beschreibung	der	Nachsorge:	Wie	wird	die	Nachsorge	durchgeführt,	um	

die positiven Entwicklungen nachhaltig zu sichern? Werden diese Schritte 
konkret genug beschrieben oder abstrakt? Sind Stärken und Schwächen 
der	eigenen	Arbeitsweise	benannt?	(ebd.	S.	78)	

In	einem	weiteren	Schritt	geht	es	um	Ressourcen	des	Familiensystems.
• Beziehungsstruktur (zwischen dem Paar, Eltern - Kinder, Kinder-Sub-

system):	Wie	sehen	die	Familienmitglieder	ihre	Grenzen:	Sind	sie	eher	
überdurchlässig nach außen, damit aber wenig verbindlich oder über-
durchlässig	nach	innen	und	eher	starr	nach	außen,	damit	eher	symbio-
tisch?	Wie	offen	ist	das	Familiensystem	für	Besucher,	für	das	Jugendamt,	
für die Eltern der Kinder? Müssen die Eltern die Kinder immer unter 
Kontrolle haben?

•	 Kommunikation:	Wie	redet	man	in	der	Familie	miteinander,	wie	ver-
ständigt man sich? Darf man streiten, Leid ausdrücken oder muss immer 
Harmonie	herrschen?	Greifen	die	Eltern	ein,	wenn	die	Kinder	streiten,	
wenn	ja,	wann?	Wie	redet	die	BewerberIn	mit	der	Fachkraft	vom	Jugend-
amt (redet ihr nach dem Mund, zeigt keinen eigenen Standpunkt, sagt 
anscheinend	nur,	was	man	vom	Jugendamt	aus	hören	will,	oder	ist	im	
Dialog, fragt nach Anforderungen, kann auch Ambivalenzen und Ängste 
benennen	in	Bezug	auf	die	Aufnahme	eines	Kindes	und	vieles	mehr)?

•	 Andererseits	geht	es	hier	auch	um	die	Geschichte	der	Familie.	Es	wird	
nach ihren Erfahrungen gefragt und wie sie diese in ihr jetziges Leben 
integrieren, bewerten, welche Konsequenzen man daraus gezogen hat 
usw.	Welche	Schwierigkeiten	und	Krisen	gab	es	bspw.	in	der	Entwicklung	
der	Kinder,	wie	wurden	Probleme	gelöst,	mit	welcher	Hilfe;	wie	sieht	die	
Arbeitsteilung	in	der	Familie	aus;	mit	welchen	Veränderungen	musste	man	

Ressourcen des Familiensystems

Ressourcen des
Familiensystems Ankerbeispiele Einschätzung

Beziehungsstruktur

Kommunikationsstruktur

Problemlösungsvermögen

Umgang mit Trennungen

Offenheit/Neugierde

Sonstiges

Hier	geht	es	zunächst	um	eine	Erläuterung	der	überprüfenden	Fachkraft,	mit	
wem	Pflegeeltern	zusammenarbeiten	müssen,	wie	die	Zusammenarbeit	mög-
licherweise	aussehen	wird.	Es	muss	die	Arbeitsweise	des	Jugendamtes,	des	
Allgemeinen	Sozialdienstes	und	des	Pflegekinderdienstes	erklärt	werden.	Es	
müssen	Probleme	erläutert	werden,	die	möglicherweise	aus	der	Zusammenar-
beit	entstehen	können,	die	Rolle	der	Pflegeeltern	im	Hilfeplanprozess	ist	hier	
Thema.	Dann	geht	es	darum,	die	Bereitschaft	der	BewerberIn/der	Familie	zu	
erkunden,	was	die	Kooperation	zu	den	verschiedenen	Ebenen	betrifft:	In	wel-
chem Ausmaß sind sie bereit, mit den Eltern der Kinder zusammenzuarbei-
ten,	die	sie	aufnehmen	werden?	Mit	Beispielen	können	die	Familienmitglieder	
auf	die	Problematik	der	Eltern	aufmerksam	gemacht	werden,	auf	typische	
Strukturen:	dass	man	bspw.	zunächst	als	Pflegeeltern	wirklich	bereit	ist,	auf	
die Eltern zuzugehen, sich viel Mühe gibt, aber im Lauf der Betreuung sich 
immer mehr mit dem Kind identifiziert und ärgerlicher auf die Herkunfts-
eltern	wird,	weil	man	merkt,	dass	diese	aufgrund	ihrer	eigenen	Geschichte	
zu	vielem	nicht	in	der	Lage	sind.	Kann	die	Familie	sich	z.	B.	vorstellen,	mit	
Eltern zusammenzuarbeiten, die alkoholabhängig sind? Ist die potenzielle 
Pflegeperson	bereit	zu	Gruppenarbeit	und	Supervision?	Usw.

Bereitschaft zur Kooperation
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•	 Wie	kindgerecht	ist	die	Wohnung	der	Familie,	wie	viel	Platz	ist	
	 vorhanden	usw.?
•	 Wie	ist	die	Familie	finanziell	abgesichert?
•	 Wie	viel	Zeitressourcen	kann	eine	Familie	dem	Pflegekind	zur	Verfügung	

stellen	(berufliches	Engagement),	wie	viel	praktische	Flexibilität	(z.	B.	
Organisation	von	Zusatzhilfen)?

• Wie sieht die berufliche Perspektive der Pflegeeltern aus?
•	 Wie	ist	das	Wohnumfeld	der	Familie?

•	 Grenzen	der	Offenheit:	Können	die	BewerberInnen/Familien	sich	
vorstellen, dass die Eltern der Kinder in ihre Wohnung kommen, sie dort 
direkt besuchen?

•	 In	welchem	Ausmaß	ist	der/die	PartnerIn	zur	Kooperation	bereit?
•	 In	welchem	Maß	sind	in	der	Familie	lebende	Kinder	bereit,	ein	Zimmer	
	 zu	teilen	(wenn	es	notwendig	sein	sollte)?
•	 Glauben	sie,	dass	die	Nachbarn	schwierige,	laute	Kinder	akzeptieren	
 werden?
•	 Wie	viele	Kinder	können	sie	evtl.	aufnehmen,	was	trauen	sie	sich	zu	
	 (z.	B.	wenn	es	um	Geschwisterkinder	geht)?
•	 Machen	sie	Einschränkungen	in	Bezug	auf	das	Alter	der	aufzunehmenden	
 Kinder?
•	 Wie	ist	ihr	Verhältnis	zu	bestimmten	Krankheiten	wie	Aids	oder	

Hepatitis,	die	aufzunehmende	Kinder	evtl.	haben?	Können	sie	sich	vorstel-
len,	ein	behindertes	Kind	aufzunehmen?	Unter	welchen	Bedingungen?

•	 Wie	ist	ihr	Verhältnis	zu	bestimmter	ethnischer	und/oder	religiöser	
Herkunft	von	Kindern,	bspw.	von	afrikanischen	oder	muslimischen	Kin-
dern?	Können	sie	sich	Besuchskontakte	mit	deren	Eltern	vorstellen?	Aus	
einer bestimmten Religion stammende Ernährungsvorschriften einzuhal-
ten	(kein	Schweinefleisch	z.	B.)?

•	 Gibt	es	Eltern,	mit	denen	sie	(mehr	oder	weniger	kategorisch)	die	Zusam-
menarbeit	ablehnen	(z.	B.	mit	alkoholabhängigen	oder	misshandelnden	
Eltern)?	u.v.m.

C.4.4C.4.4

Kooperation mit Ankerbeispiele Einschätzung

Herkunftseltern

Fachkräften der
Pflegekinderhilfe

ASD

Sonst. Diensten

Anderen Pflegeeltern

Supervision

Bereitschaft zur
Qualifizierung

Rahmenbedingungen des Lebens

Rahmenbedingungen 
des Lebens Ankerbeispiele Einschätzung

Wohnung

Finanzen

Berufliche Perspektive

Zeitressourcen/
praktische Flexibilität

Berufliche Perspektive

Wohnumfeld

Einschränkungen in Bezug auf die Aufnahme eines Kindes in Pflege

Einschränkungen in 
Bezug auf die 
Aufnahme eines 
Pflegekindes Ankerbeispiele Einschätzung

BewerberIn

PartnerIn

Kinder

Sonstige

Soziales Netz

Abschließend	wird	der	Einschätzungsprozess	in	einer	Gesamtbewertung	
zusammengefasst	und	die	Entscheidung	der	überprüfenden	Fachkraft/der	
überprüfenden	Fachkräfte	mit	einer	Begründung	schriftlich	festgehalten.	

Die	sich	bewerbende	Person/Familie	als	Pflegefamilie	
geeignet / nicht geeignet: 

Begründung: 

Datum:	 	 	 Unterschrift:

Neben	den	Fähigkeiten	und	Ressourcen	müssen	im	Einschätzungsprozess	
auch	Einschränkungen/Grenzen	erkundet	werden.	Das	sind	z.	B.
•	 Grenzen	der	Pflegefamilie	aufgrund	ihrer	gesundheitlichen	Situation
•	 Grenzen	der	Pflegefamilie	aufgrund	ihrer	materiellen	Situation
•	 Grenzen	der	Pflegefamilie	aufgrund	der	Wohnraumsituation

(G) Gesamtbewertung
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C.4.5C.4.5

Die Merkmale erfolgreicher Pflegeelternschaft weisen auf einen hohen An-
spruch	an	Pflegepersonen	hin.	»Eignung«	ist	jedoch	letztlich	kein	Zustand,	
sondern	muss	prozesshaft	gesehen	werden.	Das	bedeutet,	man	sollte	sich	im	
Verfahren	der	Einschätzung	der	Eignung	auf	Potenziale	von	BewerberInnen/
Familien	beziehen,	und	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	muss	sich	bemühen,	
Eignung	»herzustellen«,	d.h.	Pflegeeltern	mit	entsprechender	fachlicher	
Begleitung	und	Fortbildung	zu	qualifizieren	und	zu	unterstützen.	Dies	ist	
jedoch	in	Deutschland	nach	wie	vor	keineswegs	allgemein	realisiert:	Vorbe-
reitende	Qualifizierung	z.	B.	ist	nicht	durchgängig	Voraussetzung	dafür,	ein	
Kind	in	Pflege	aufzunehmen.	Erziehung	in	der	Familie	»wird in unserer Ge-
sellschaft als Elternrecht zugestanden und somit wird Erziehungsfähigkeit Eltern 
(auch ohne Ausbildung) grundsätzlich unterstellt und nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (§ 1666) nur bei Hinweisen auf Gefährdung des Kindeswohls infrage 
gestellt. (…)	Allerdings stellt sich die Frage, auch wenn sich Pflegeeltern im Hin-
blick auf ihre Erziehungsfähigkeit häufig aufgrund bereits erfolgter Erziehung 
von eigenen Kindern schon bewährt haben, ob die vorliegenden Erziehungskom-
petenzen für die Betreuung und Erziehung von Pflegekindern mit belastenden 
Erfahrungshintergründen und daraus resultierenden Emotions- und Verhalten-
sproblemen ausreichend sind«	(Spangler/Bovenschen	2008a,	S.	3).	Da	Eltern	
also grundsätzlich Erziehungsfähigkeit unterstellt wird, wird in Deutschland 
–	im	Gegensatz	zu	anderen	Ländern	–	der	Besuch	eines	Vorbereitungskurses	
für Pflegeeltern bundesweit zwar zumeist als notwendig angesehen, aber nicht 
unbedingt	realisiert.	Formelle	Ausbildungsvoraussetzungen	oder	Vorschriften	
existieren	nur	in	bestimmten	Kommunen,	nicht	als	bundesdeutscher	Stan-
dard.	Programmatisch	allerdings	wird	gefordert,	sei	es	in	den	Arbeitshilfen	
verschiedener	Landesjugendämter,	sei	es	von	Pflegeeltern-Verbänden,	dass	
Pflegeeltern	eine	vorbereitende	Qualifizierung	durchlaufen	müssen.	

Vorbereitungskurse	für	Pflegeeltern	werden	teils	durch	die	öffentlichen	Träger	
(Pflegekinderdienste	im	Jugendamt),	teils	durch	freie	Träger	durchgeführt.	
Jede	Option	birgt	Vor-	und	Nachteile	und	hat	unterschiedliche	Zielsetzungen	
zur	Folge.	Da	die	Kurse	auch	als	Teil	der	Einschätzung	der	Eignung	gesehen	
werden, werden sie in einigen Kommunen entweder von MitarbeiterInnen 
der Pflegekinderdienste selbst durchgeführt oder diese sind – wenn Kurse 
bei einem freien Träger laufen – zumindest teilweise zu bestimmten Infor-
mationseinheiten	anwesend.	So	äußert	sich	die	Arbeitshilfe	des	Bayerischen	
Landesjugendamtes folgendermaßen: »In der Bewerbungsphase dienen Vorbe-
reitungsseminare insbesondere der Grundinformation, dem gegenseitigen besseren 
Kennenlernen von Fachkraft und Bewerbern und der Entscheidungsfindung« 
(BLJA	2009,	S.	4-13).	Von	manchen	Kommunen	wird	dabei	aber	als	Nach-
teil	gesehen,	dass	BewerberInnen	dann	möglicherweise	nicht	unbefangen	
teilnehmen	und	eher	auf	soziale	Erwünschtheit	achten,	als	offen	Fragen	und	
Bedenken zu formulieren, damit ihre Eignung als Pflegeeltern nicht infrage 
gestellt	wird.	In	diesen	Kommunen	ist	die	Aufgabe	der	Vorbereitung	dann	
ganz an einen freien Träger delegiert, wobei der Pflegekinderdienst jedoch 

an	der	Konzeption	beteiligt	sein	sollte.	Bei	den	häufig	sehr	hohen	Schlüssel-
zahlen	im	Pflegekinderdienst	ist	zudem	die	Frage,	ob	die	Durchführung	von	
Vorbereitungskursen	überhaupt	von	diesen	Fachkräften	leistbar	ist	(vgl.	B.2).	
Die	Arbeitshilfe	Sachsen-Anhalt	(Start	gGmbH)	empfiehlt	in	jedem	Fall	eine	
Zusammenarbeit	der	Jugendämter	mit	freien	Trägern	bei	der	inhaltlichen	Ge-
staltung	von	Vorbereitungsseminaren	für	potenzielle	Pflegepersonen. 
»Vor der Durchführung der Seminare muss eine Entscheidung über den Charak-
ter der Veranstaltung getroffen werden: Dient sie der ‚Selbstfindung‘ der Pflegeel-
tern oder ist sie auch Teil der Eignungsprüfung? In jedem Fall muss die Intention 
den teilnehmenden Familien deutlich und transparent gemacht werden. Die 
Rolle des PKD (Pflegekinderdienstes) in den Seminaren ist entsprechend unter-
schiedlich. Grundsätzlich sind beide Optionen gegeben. Sollte eine Auslagerung 
der Seminare favorisiert werden, so sollten diese in die Hände von erfahrenen Er-
wachsenenbildnern gelegt werden (z. B. in Zusammenarbeit mit einer Volkshoch-
schule). Fachkräfte des Jugendamtes und des PKD sollten keine leitende Funktion 
haben, aber für Informationseinheiten zur Verfügung stehen. Für psychologische 
Fachfragen sollten Fachleute (z. B. Psychologe der örtlichen Erziehungsberatungs-
stelle) herangezogen werden« (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, 
Frauen,	Familie	und	Gesundheit	2008,	S.	9-8).	Durchaus	übliche	Praxis	ist	es,	
dass	erfahrene	Pflegeeltern	einbezogen	werden,	die	konkret	aus	ihrer	Praxis	
berichten.	Dies	wird	in	den	diversen	Arbeitshilfen	entsprechend	empfohlen.	
Sehr	empfehlenswert	für	einen	Vorbereitungskurs	von	Pflegefamilien	ist	
ebenfalls der Dokumentarfilm: „Nestwärme auf Zeit – Aus dem Leben einer 
Pflegefamilie“,	ein	Film	von	Sigrid	Faltin	(erhältlich	unter	www.swr.de/unter-
nehmen/mitschnittdienst).	

Der	Umfang	einer	solchen	Seminarreihe	wird	unterschiedlich	festgelegt,	
Start	gGmgH	(2004)	empfiehlt	vier	bis	sechs	Abende;	das	niedersächsische	
Handbuch	zur	Vollzeitpflege	empfiehlt	einen	»Gesamtumfang	von	durch-
schnittlich	mindestens	40	Seminarstunden«	(Niedersächsisches	Ministerium	
für	Soziales,	Frauen,	Familie	und	Gesundheit	2008,	S.	9-9).	

Die in den unterschiedlichen Arbeitshilfen empfohlenen Themen der einzel-
nen	Gruppenabende	sind	sehr	ähnlich	formuliert.	Die	Curricula	erkennen	an,	
dass Pflegeeltern neuen Situationen und Herausforderungen in ihrem Leben 
begegnen	werden,	und	wollen	sie	einstimmen	auf	ihre	Aufgabe.	Alle	beinhal-
ten	Informationen	über	das	Jugendhilfesystem,	in	das	die	Pflegekinderhilfe	
eingebettet	ist,	aber	auch	über	elterliche	Fähigkeiten	und	spezifische	Bedürf-
nisse	von	Pflegekindern.	Als	Themen	werden	empfohlen:36 
•	 Formale	Aspekte	des	Pflegekinderwesens:	Rechts-	und	Sachfragen	zur	

Jugendhilfe	und	zur	Vollzeitpflege;	Kooperation	mit	der	Jugendhilfe	(Hil-
feplanung,	Familiengericht	usw.);	

•	 Vermittlung	von	entwicklungspsychologischem	Wissen,	insbesondere	auf	
Kinder	bezogen:	kindliche	Entwicklung,	Bindung	und	Trennung,	Verhal-
tensauffälligkeiten	und	Behinderungen,	Traumatisierung;	

4.5  Vorbereitende Qualifizierung von Pflegeeltern

Träger vorbereitender Kurse

36 Die Relevanz dieses Themenspektrums wird auch von Sinclair (2005) in seiner Zusammenschau bri-
tischer Studien zur Pflegekinderhilfe hervorgehoben.

Curriculare Empfehlungen für vorbereitende Qualifizierungen
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•	 Fragen	der	Erziehung	allgemein;37 
•	 Sensibilisierung	für	Probleme	der	Herkunftsfamilien	und	die	Situation	

von Pflegekindern, Kooperation mit der Herkunftsfamilie, das Kind im 
Spannungsfeld zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie; Stärkung 
der Toleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen;

•	 Bewältigung	pflegekindspezifischer	Probleme,	Umgang	mit	Krisen;	
•	 Erfahrungsaustausch/Selbstreflexion.	

Sowohl	das	niedersächsische	Handbuch	zur	Vollzeitpflege	als	auch	die	Ar-
beitshilfe	des	Bayerischen	Landesjugendamtes	machen	einen	differenzierten	
curricularen	Vorschlag	zur	Gestaltung	einer	Seminarreihe	zur	Vorbereitung	
von	Pflegeeltern	(BLJA	2009;	Niedersächsisches	Ministerium	2008).	

In den verschiedenen Arbeitshilfen werden hohe Ansprüche in Bezug auf die 
Intentionen	der	Vorbereitungskurse	formuliert	(so	z.	B.	Start	gGmbH	2004,	
Bayerisches	Landesjugendamt	2009).	Sie	sollen	
•	 Bewerberinnen/Bewerber	mit	den	rechtlichen,	institutionellen,	päda-

gogischen	und	psychologischen	Grundtatsachen	eines	Pflegeverhältnisses	
vertraut machen; 

•	 die	thematische	und	inhaltliche	Auseinandersetzung	der	BewerberInnen	
	 mit	ihrem	ursprünglichen	Aufnahmewunsch	fördern;	
•	 die	Entscheidung	über	eine	spezifische	Pflegeform	vorbereiten,	damit	die	

Pflegeeltern	durch	die	Vermittlung	von	Realität	eine	für	sich	realistische,	
verantwortliche	Selbsteinschätzung	ihrer	Grenzen	und	Möglichkeiten	
entwickeln	können;	

•	 den	Bewerberinnen/Bewerbern	verdeutlichen,	dass	sie	mit	der	Betreuung	
eines	Pflegekindes	eine	besondere	Aufgabe	im	öffentlichen	Interesse	und	
damit	auch	Verantwortung	und	gewisse	Verpflichtungen	übernehmen;	

•	 die	Bewerberinnen/Bewerber	dabei	unterstützen,	sich	selbst	und	einander	
kennen	zu	lernen	(auch	bezogen	auf	die	Gruppensituation	und	die	
Paarsituation);	

•	 fachliches	Wissen	vermitteln;	
•	 Vertrauen	zu	den	Fachkräften	der	Pflegekinderdienste	fördern.	

»Vorbereitungs- und Qualifizierungsseminare dienen dazu, den Kontakt zu 
intensivieren und Vertrauen zwischen Pflegeeltern bzw. Bewerbern und Ver-
mittlungsstellen aufzubauen, bestimmte Inhalte zum Pflegekinder- und Her-
kunftselternbereich angstfrei in der Gruppe erarbeiten zu können, Erfahrungen 
zu sammeln sowie konkrete Handlungsalternativen innerhalb der Familie und 
mit Herkunftseltern einzuüben und umsetzen zu lernen«	(Bayerisches	Landes-
jugendamt	2009,	S.	4-13).	Es	geht	um	gut	informierte	Pflegeeltern,	die	wissen,	
was	auf	sie	zukommt	und	die	mit	dem	Jugendhilfesystem	kooperieren	können,	
und	auch	um	elterliche	Fähigkeiten,	um	den	Bedürfnissen	der	Kinder	gerecht	

zu	werden.	Die	elterlichen	Erziehungsfähigkeiten	werden	jedoch	in	den	vor-
liegenden	Curricula	vergleichsweise	wenig	zum	Thema	gemacht.	Das	macht	
grundsätzlich Sinn, da ja erst im konkreten Kontakt mit einem konkreten 
Kind	wirklich	die	Möglichkeiten,	Grenzen	und	Notwendigkeiten	des	erziehe-
rischen	Handelns	im	jeweiligen	Einzelfall	deutlich	werden	(vgl.	C.5). 

In	Deutschland	gibt	es	bisher	keine	Evaluation	von	Vorbereitungskursen	
mit	der	Frage,	was	diese	tatsächlich	bewirken.	Dass	vorbereitende	Seminare	
vermutlich nicht ausreichen, um eine Stabilität von Pflegeverhältnissen zu 
garantieren,	zeigen	jedoch	die	britischen	und	US-amerikanischen	Studien	
sehr	deutlich	(siehe	unten).	Zwischen	Lernerfahrungen	in	einem	Kurs	und	
der	Umsetzung	des	Gelernten	klafft	eine	deutliche	Lücke,	so	Sinclair	(2005)	
in	seiner	Übersicht	über	britische	Studien.38 »Derzeit wissen wir eine ganze 
Menge über die Praxis erfolgreicher Pflegepersonen. Wir wissen allerdings eher 
weniger darüber, wie wir das lehren können. Das sollte jedoch nicht Bemü-
hungen verhindern, es zu tun«	(ebd.	S.	116,	Übers.	d.Vf.).	Vorbereitungskurse,	
so	auch	Puddy/Jackson	(2003)	in	ihrer	Evaluation	des	MAPP-Programms,39 
eines	in	den	USA	vielfach	angewandten	Programms	zur	Vorbereitung	von	
Pflegeeltern, sind eher ein Instrument der Entscheidungsfindung; Rollen und 
Erwartungen	von	Pflegeeltern	und	Fachkräften	werden	klarer.	Aber	das	Trai-
ning	sei	nicht	hilfreich	dabei,	bspw.	Kinder	mit	Verhaltensproblemen	besser	
zu	erziehen.	

Vorbereitungskurse	müssen	also	Teil	eines	umfassenderen	und	kohärenten	
Konzeptes der Begleitung, Beratung und Qualifizierung von Pflegeeltern sein 
(vgl.	C.5).	

Effekte von psychosozialen Interventionen zur Vorbereitung von Pflege- 
eltern auf ihre Aufgabe: Ergebnisse einer systematischen Literaturrecherche. 
(Gottfried Spangler/Ina Bovenschen) 
Aus der detaillierten Auswertung von Evaluationsstudien zu insgesamt sechs 
US-amerikanischen	»Preservice-Trainings«	zur	Vorbereitung	von	Pflegeeltern	
(Spangler/Bovenschen	2008a,	S.	14)	lässt	sich	folgendes	Resümee	ziehen:	»Die	
meisten	der	vorliegenden	Programme	zeigen	große	Überschneidungsbereiche,	
sowohl	inhaltlich	als	auch	strukturell.	Gemeinsame	inhaltliche	Themen	sind	

Ziele von Vorbereitungskursen

38 Ähnliche Ergebnisse zeigen Evaluationen von allgemeinen Elternkursen. So schreibt z. B. Tschöpe-
Scheffler (2003) über den Kurs »Starke Eltern – starke Kinder«, dass das Reflexionsniveau der Eltern ge-
stiegen sei durch den Kurs. »Schwer fiel es den Eltern noch, ihre neu gewonnenen Erkenntnisse auch im 
Erziehungsalltag zu realisieren. Vor allen Dingen vermissten sie in der Umsetzung ihrer neuen Einsichten 
bei sich selbst die ihnen einsichtige und gewünschte Konsequenz« (ebd. S. 224). (vgl. auch Lösel et.al. 
2006).
39 Das Programm bezieht sich in 10 Sitzungen auf ähnliche inhaltliche Themen, die auch in den deut-
schen Arbeitshilfen formuliert werden: Formale Aspekte des Pflegekinderwesens; entwicklungspsycho-
logisches Wissen; was bedeutet es, eine Pflegefamilie zu sein; Erfahrungsaustausch; das Kind unterstüt-
zen in Bezug auf seine Beziehungen zur Herkunftsfamilie usw. Eine zusammenfassende Beschreibung 
der 10 Sitzungen findet sich unter: http://www.childally.org/goMAPP/ps-mapp_lg.htm. Dorsey et al. 
(2008a) vergleichen MAPP und Pryde, zwei im englischsprachigen Raum sehr verbreitete Vorbereitungs-
kurse; Wulczyn et al. (2003) geben eine sehr gute Übersicht über vorhandene Trainings-Programme und 
deren Evaluierung.

Was bringen Vorbereitungskurse?

37 Vgl. dazu im vorherigen Abschnitt die Fallbeispiele aus dem FamCompass, die einen Diskussionsanlass 
zu diesem Thema bieten können, jenseits programmatischer und sozial erwünschter Erklärungen zur 
Erziehung.
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formale Aspekte des Pflegeelternwesens, Kooperation mit Jugendhilfe und 
Ursprungsfamilie,	Vermittlung	entwicklungspsychologischen	bzw.	pfle-
gekindspezifischen	entwicklungspsychopathologischen	Wissens	sowie	die	
Bewältigung	von	pflegekindspezifischen	Problemen.	Vom	zeitlichen	Umfang	
her	umfassen	die	Programme	meist	mehrere	Termine	mit	einem	Gesamtum-
fang	von	ca.	12	bis	30	Stunden.	Nach	dem	Stand	der	Forschung	kann	keines	
der vorliegenden Programme, obwohl teilweise vielfach verwendet, als positiv 
evaluiert	gelten.	Teilweise	ergaben	die	Evaluationsstudien	tatsächlich	keine	
statistisch	signifikanten	Effekte.	Häufig	wurde	nur	der	Lernerfolg	unmit-
telbar	nach	dem	Training	evaluiert.	Hier	durchaus	regelmäßig	auftretende	
signifikante Befunde liefern aber eben nur über den unmittelbaren Wissens-
zuwachs Informationen, lassen aber keine Schlussfolgerungen für langfristige 
Effekte	auf	das	Verhalten	der	Pflegeeltern	bzw.	ihren	Erfolg	in	der	Förderung	
der	Pflegekinder	zu.	Nur	in	einer	der	Studien	(Boyd/Remy	1978)	wurde	der	
Platzierungsstatus sowie die Motivation der Pflegeeltern nach zwei Jahren 
erfasst	und	entsprechende	Effekte	auch	zunächst	nachgewiesen,	wobei	letzt-
endlich eine Schlussfolgerung im Hinblick auf die Effizienz des Programms 
aufgrund unterschiedlicher Ausgangsbedingungen der Pflegefamilien nicht 
möglich	ist.	Betrachtet	man	die	Inhalte	der	einzelnen	Programme,	so	wird	
deutlich, dass sie meist in sehr fundierter Weise auf die Belange von Pfle-
geeltern und die für ihre Tätigkeit notwendigen Kompetenzen ausgerichtet 
sind.	Insofern	könnten	auch	langfristige	Effekte	erwartet	werden.	Dass	solche	
kaum	untersucht	wurden,	könnte	daran	liegen,	dass	der	zeitliche	und	finanzi-
elle Aufwand gescheut wird, der mit der Durchführung von Längsschnittstu-
dien	verbunden	wird.	Auszuschließen	ist	allerdings	auch	nicht,	dass	entspre-
chende	Daten	vorliegen,	die	aber	aus	Mangel	an	signifikanten	Effekten	nicht	
veröffentlicht	wurden«.

Die Eignung von Pflegepersonen ist eine fachliche Einschätzungs- und Qua-
lifizierungsaufgabe und sie ist gleichzeitig gesetzlich determinierte Aufgabe 
des	Jugendamts.	Vermittelt	der	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	ein	Kind	
oder	eine/n	Jugendliche/n	in	eine	Pflegefamilie,	übernimmt	er	damit	Gewähr	
dafür,	dass	die	Pflegepersonen	die	Pflege,	Förderung,	Erziehung	und	den	
Schutz	des	Kindes	sicherstellen	(vgl.	§	27	Abs.	1	SGB	VIII:	»Hilfe	für	seine	
Entwicklung	geeignet«	oder	§	35a	Abs.	2	Nr.	2,	§	42	Abs.	1	S.	2	SGB	VIII:	
»geeignete	Pflegeperson«	bzw.	»geeignete	Person«).	

Pflegekinderverhältnisse	stehen	aber	insgesamt	unter	staatlicher	Aufsicht.	
Pflegeeltern	benötigen	deshalb	nach	der	gesetzlichen	Konzeption	für	die	
Aufnahme	eines	Pflegekindes	grundsätzlich	eine	Erlaubnis	zur	Vollzeitpflege	
(§	44	SGB	VIII).	Diese	erteilt	das	Jugendamt.	Aus	juristischer	Sicht	handelt	
es	sich	bei	der	Pflegeerlaubnis	um	ein	Verbot	mit	Erlaubnisvorbehalt:40	Für	
Familienpflege	ist	eine	Pflegeerlaubnis	notwendig,	damit	sie	ausgeübt	werden	
darf;	sie	ist	verboten,	außer	sie	wird	erlaubt.	

40 Schindler (2004), S.169

In	§	44	Abs.	1	S.	1	SGB	VIII	findet	sich	die	Definition	der	Pflegeperson,	für	
die	die	Vorschrift	–	insbesondere	in	Abgrenzung	zur	Kindertagespflege	nach	
§	43	SGB	VIII	–	gilt:	Pflegeperson	ist,	»wer	ein	Kind	oder	einen	Jugendlichen	
über	Tag	und	Nacht	in	seinem	Haushalt	aufnehmen	will«. Allerdings	benö-
tigen	nicht	alle	Pflegepersonen	eine	Pflegeerlaubnis.	Im	Gesetz	finden	sich	
sechs	explizite	Ausnahmen	von	der	Erlaubnispflicht	(§	44	Abs.	1	S.	2	SGB	
VIII).	In	den	dort	genannten	Konstellationen	werden	Pflegepersonen	im	
Sinne	der	Definition	des	§	44	SGB	VIII	aus	verschiedenen	Erwägungen	aus	
der	Pflicht	ausgenommen.	

Die	Beratungs-	und	Unterstützungsansprüche	der	Pflegeperson	und	korre-
lierend	die	entsprechenden	Leistungspflichten	des	Jugendamts	nach	§	37	Abs.	
2	SGB	VIII	bestehen	auch	gegenüber	Pflegepersonen,	die	keine	Pflegeerlaub-
nis	benötigen.41 

Wer erlaubnispflichtig ist und dennoch ohne erteilte Pflegeerlaubnis ein 
Kind	oder	einen	Jugendlichen	betreut	oder	ihm	Unterkunft	gewährt,	begeht	
eine	Ordnungswidrigkeit	gem.	§	104	Abs.	1	Nr.	1	SGB	VIII	bzw.	bei	beharr-
licher	Wiederholung	oder	bei	Gefährdung	der	Entwicklung	des	Pflegekindes	
eine	Straftat	nach	§	105	SGB	VIII.	

In	der	Praxis	stellen	die	in	§	44	Abs.	1	S.	2	SGB	VIII	aufgeführten	Ausnah-
men	die	Regel	dar,	da	die	meisten	Pflegeverhältnisse	davon	erfasst	sind.42 Der 
Grundsatz	der	Erlaubnispflicht	verkehrt	sich	zur	Ausnahme.	
Nr.	1:	Wenn	die	Pflegeperson	das	Kind	oder	den	Jugendlichen	»im	Rahmen	

von Hilfe zur Erziehung oder von Eingliederungshilfe für seelisch be-
hinderte	Kinder	und	Jugendliche	aufgrund	einer	Vermittlung	durch	das	
Jugendamt	aufnimmt«,	braucht	sie	dafür	keine	Pflegeerlaubnis,	weil	der	
Gesetzgeber	davon	ausgeht,	dass	durch	die	Auswahl	und	Einbeziehung	der	
Pflegeeltern in die Hilfeplanung des Jugendamts schon belegt ist, dass sie 
dafür	geeignet	sind.	Nach	überzeugender	Ansicht	spielt	es	keine	Rolle,	ob	
die Pflegepersonen vom Jugendamt unmittelbar ausgewählt wurden oder 
ob sie von freien Trägern, Dritten oder den Eltern selbst vorgeschlagen 
bzw.	gesucht	wurden,	wenn	die	Familienpflege	(nun)	mit	einem	Hilfepla-
nungsprozess	nach	§	36	SGB	VIII	einhergeht	und	dadurch	das	Merkmal	
der	Vermittlung	durch	das	Jugendamt	erfüllt	ist.43 

Nr.	2:	Für	den	Fall,	dass	die	Pflegeperson	gerichtlich	zum	Vormund	(§	1773	
BGB)	oder	Ergänzungspfleger	(§	1909	BGB)	für	die	Personensorge	bestellt	
worden	ist,	ist	eine	Pflegeerlaubnis	ebenfalls	nicht	erforderlich.	Hier	hat	
das	Familiengericht	schon	ausführlich	die	Geeignetheit	des	Vormunds	
oder	Pflegers	geprüft	und	sich	das	Jugendamt	an	der	Überprüfung	betei-
ligt	(§	1779	BGB).	Das	Gericht	ist	dann	auch	für	die	Aufsicht	zuständig	
(§§	1837,	1915	BGB).	

4.6  Pflegeerlaubnis (§ 44 SGB VIII)
 Diana Eschelbach

41 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 42.
42 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 40; Münder u.a. / Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 5.
43 Schindler (2004), S. 173; Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 43; Kunkel/Nonninger 
(2006), § 44 SGB VIII Rn. 11; a.A. Schellhorn u.a./Mann (2007), § 44 SGB VIII Rn. 8; insofern unklar 
Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 13. 

Ausnahmen von der Erlaubnispflicht
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Nr.	3:	Ist	die	Pflegeperson	mit	dem	Minderjährigen	(bis	zum	dritten	Grad	
i.S.v.	§	1589	BGB)	verwandt,	handelt	es	sich	also	um	(Ur-)Großeltern,	
Tanten,	Onkel	oder	ältere	Geschwister,	oder	ist	sie	mit	ihm	bis	zum	drit-
ten	Grad	verschwägert	(§	1590	BGB),	d.h.,	mit	einem	dieser	Verwandten	
verheiratet, wird davon ausgegangen, dass die Beweggründe für die Auf-
nahme	des	Kindes	auf	familiärer	Verbundenheit	und	Solidarität	beruhen,	
die	vor	Gefährdungen	des	Kindeswohls	schützen	sollen.44 

Nr.	4/5:	Weitere	Ausnahmen	liegen	dann	vor,	wenn	nur	eine	Aufnahme	von	
kurzer	Dauer	(bis	zu	acht	Wochen)	geplant	ist45 oder wenn die Aufnahme 
im	Rahmen	eines	Schüler	oder	Jugendaustauschs	erfolgt.	

Nr.	6:	Handelt	es	sich	um	eine	Adoptionspflege	nach	§	1744	BGB,	ist	die	
	 Pflegeerlaubnis	ebenfalls	entbehrlich.	

Zuständigkeit und formelle Anforderungen
Zuständig	für	die	Erteilung	der	Erlaubnis	zur	Vollzeitpflege	ist	gem.	§	85	Abs.	
1	und	§	87a	Abs.	1	SGB	VIII	der	örtliche	Träger	der	öffentlichen	Jugendhil-
fe,	das	Jugendamt,	in	dessen	Bereich	die	Pflegeperson	ihren	gewöhnlichen	
Aufenthalt	hat,	also	lebt.	Zieht	die	Pflegefamilie	um,	ändert	sich	auch	die	
örtliche	Zuständigkeit	insoweit.	Ob	bei	dem	nun	zuständigen	Jugendamt	
eine neue Pflegeerlaubnis zu beantragen ist,46	oder	ob	dieses	nur	die	Überprü-
fungspflicht	trifft,47	wird	unterschiedlich	beurteilt.	In	jedem	Falle	sollte	die	
Pflegeperson	möglichst	schnell	mit	dem	neuen	Jugendamt	Kontakt	aufneh-
men.	Der	Antrag	auf	Erteilung	der	Pflegeerlaubnis	ist	formfrei,	es	genügt	eine	
Erklärung der Pflegeperson gegenüber dem Jugendamt, dass sie ein Kind oder 
einen	Jugendlichen	über	Tag	und	Nacht	in	ihrem	Haushalt	aufnehmen	will.48 

Bei der Erlaubniserteilung handelt es sich um eine hoheitliche Tätigkeit 
des	öffentlichen	Trägers,	die	sich	aus	dem	staatlichen	Wächteramt	nach	Art.	
6	Abs.	2	S.	2	GG	ergibt	und	deshalb	nicht	auf	freie	Träger	übertragen	werden	
darf.49 

Die Pflegeerlaubnis ist bereits vor der Aufnahme des Kindes erforderlich, 
wobei diese allerdings häufig auch noch nachträglich erteilt wird, wenn die 
Voraussetzungen	vorliegen.50

Voraussetzungen für die Erteilung
Die	Voraussetzungen	für	die	Erteilung	sind	im	Gesetz	nicht	direkt	benannt,	
sondern	ergeben	sich	vielmehr	aus	der	negativen	Formulierung	für	die	Ver-
sagung	in	§	44	Abs.	2	SGB	VIII:	das	Kindeswohl	muss	in	der	Pflegestelle	
gewährleistet sein, indem bei der Pflegeperson eine dem Wohl des Kindes 
oder	Jugendlichen	förderliche	Erziehung	sichergestellt	wird.51 

44 Kritisch hierzu Schindler (2004), S. 174; Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 15.
45 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 46; Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 3.
46 So Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 34.
47 So Kunkel/Nonninger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 33.
48 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 83.
49 Schindler (2004), S. 173.
50 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 28; Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 8.
51 Vgl. BGH JAmt 2005, 35; VGH BW JAmt 2003, 598; OVG NI JAmt 2002, 195; Wiesner/Mörsberger (2006), 
§ 44 SGB VIII Rn. 3.

Die Pflegeerlaubnis wird nicht als allgemeine Erlaubnis, sondern immer nur 
in	Bezug	auf	ein	bestimmtes	Kind	bzw.	einen	bestimmten	Jugendlichen	
erteilt.52	Die	Prüfung	der	Geeignetheit	orientiert	sich	daher	an	den	Bedürfnis-
sen dieses Kindes, die bei einem Kleinkind regelmäßig anders als bei einem 
Jugendlichen	sein	werden.53 
Als	Mindestanforderungen	werden	in	der	Literatur	die	Gewähr	von	ge-
sundheitlich,	wirtschaftlich	und	räumlich	ausreichenden	Verhältnissen	und	
bestimmte	Persönlichkeitseigenschaften	genannt.	Dazu	gehört,	dass	die	
Person	gern	mit	Kindern	zusammenlebt,	fähig	zur	Reflexion	ist	und	rational	
einschätzen und emotional akzeptieren kann, was es für das Kind, die Her-
kunfts-	und	die	eigene	Familie	bedeutet,	ein	fremdes	Kind	aufzunehmen.54 

Rechtsanspruch 
Liegen	die	Voraussetzungen	vor,	ist	dem	Jugendamt	kein	Ermessen	einge-
räumt, vielmehr besteht für die Pflegeperson ein Rechtsanspruch auf Ertei-
lung	der	Pflegeerlaubnis.55	Die	Pflegeerlaubnis	ist	Verwaltungsakt	gem.	 
§	31	SGB	X	und	wird	für	die	Pflegetätigkeit	insgesamt,	d.h.	ohne	Einschrän-
kungen,	Auflagen	oder	Befristungen,	erteilt.56	Durch	die	Formulierung	»Wer«	
in	§	44	Abs.	1	S.	1	SGB	VIII	wird	deutlich,	dass	es	sich	sowohl	um	einzelne	
volljährige	Pflegepersonen	als	auch	um	Pflegeeltern	handeln	kann.	Letzteren	
kann	die	Pflegeerlaubnis	gemeinsam	erteilt	werden.57 

Einige Jugendämter erteilen daneben interessierten Pflegepersonen nach 
einer	allgemeinen	Prüfung	der	generellen	Geeignetheit	der	Pflegeperson	
hinsichtlich erzieherischer, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Aspekte so 
genannte	Unbedenklichkeitsbescheinigungen.	Eine	gesetzliche	Grundlage	
gibt	es	für	diese	nicht.58 

Erlaubnisversagung 
Die Erteilung der Pflegeerlaubnis ist zu versagen, wenn das Wohl des Kindes 
oder	Jugendlichen	in	der	Pflegestelle	nicht	gewährleistet	ist	(§	44	Abs.	2	SGB	
VIII).	Durch	diese	negative	Formulierung	ergibt	sich	eine	Beweispflicht	des	
Jugendamts, das daher die Tatsachen ermitteln muss, die dafür sprechen, dass 
das	Kindeswohl	nicht	gewährleistet	ist.59	Vor	einer	Versagung	ist	die	Pflege-
person	gem.	§	24	Abs.	1	SGB	X	anzuhören.	

Überprüfungspflicht des Jugendamtes 
Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort 
und	Stelle	überprüfen,	ob	die	Voraussetzungen	für	die	Erteilung	weiter	beste-
hen	(§	44	Abs.	3	S.	1	SGB	VIII).	Es	gilt	der	Grundsatz,	dass	»nach	der	Inpfle-

Erlaubniserteilung

52 VG Frankfurt a.M. JAmt 2008, 601; Schindler (2004), S. 170; Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), 
§ 44 SGB VIII Rn. 11; Münder u.a. / Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 8.
53 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 31. 
54 Schindler (2004), S. 172.
55 Schindler (2004), S. 172; Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 9a; Münder u.a. 
Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 16; Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 10.
56 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 37f; a.A. Münder u.a. Lakies (2009), § 44 SGB 
VIII Rn. 21; differenzierend Kunkel/Nonninger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 32.
57 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 16; Kunkel/Nonninger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 8.
58 VG Frankfurt a.M. JAmt 2008, 601; Schindler (2004) S. 169; Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006),  
§ 44 SGB VIII Rn. 29; kritisch Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 9.
59 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 8a, 50.
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gegabe	des	Kindes	zugleich	ein	Minimum	an	Intervention	und	Maximum	an	
Beratung	durch	das	Jugendamt	erfolgen	soll«.60	Die	Überprüfungspflicht	des	
Jugendamts	besteht	während	der	gesamten	Dauer	des	Pflegeverhältnisses.61 
Bei der Einzelfallbetrachtung ist auch die Dauer des Pflegeverhältnisses zu 
beachten,	da	der	grundgesetzliche	Schutz	der	Pflegefamilie	aus	Art.	6	Abs.	1	
GG	mit	zunehmender	Bindung	größer	wird.62 Zu Beginn sollte dem Pflege-
verhältnis	durch	das	Jugendamt	größere	Aufmerksamkeit	zukommen,	später	
müssen	die	Anlässe	für	eine	Überprüfung	dann	gewichtiger	sein.63 Daraus 
ergibt sich, dass eine ständige, in regelmäßigen Abständen ohne Ansehung 
des	Einzelfalls	stattfindende	Überprüfung	aller	Pflegeverhältnisse	nicht	den	
Vorgaben	zum	Schutz	von	Kindern	und	Jugendlichen	in	Familienpflege	ent-
spricht.64	Der	BGH	hat	beispielsweise	zu	der	Überprüfungspflicht	bei	einer	
als	Hilfe	zur	Erziehung	gewährten	Vollzeitpflege	(§	37	Abs.	3	SGB	VIII),	die	
derjenigen	in	§	44	Abs.	3	SGB	VIII	entspricht,	entschieden,	dass	ein	Umzug	
der Pflegefamilie ein Bedürfnis für einen Hausbesuch hervorruft – insbeson-
dere,	wenn	ein	neues	Jugendamt	zuständig	wird.65 

Kindeswohlgefährdung 
Ergibt	die	Überprüfung	des	Jugendamts,	dass	das	Wohl	des	Kindes	oder	Ju-
gendlichen in der Pflegestelle gefährdet und die Pflegeperson nicht bereit oder 
in	der	Lage	ist,	diese	Gefahr	abzuwenden,	wird	die	Erlaubnis	widerrufen	bzw.	
zurückgenommen.	Der	Widerruf	erfolgt,	wenn	die	Erteilung	ursprünglich	
zwar rechtmäßig war, nunmehr aber das Kindeswohl nicht mehr gewährlei-
stet	ist.	Stellt	sich	erst	jetzt	heraus,	dass	die	Voraussetzungen	für	die	Ertei-
lung der Pflegeerlaubnis eigentlich von Anfang an nicht vorlagen, nimmt das 
Jugendamt	die	Erlaubnis	zurück.	

Bei	Vorliegen	einer	Kindeswohlgefährdung	greifen	zudem	die	allgemeinen	
Vorschriften	der	§§	8a	und	42	SGB	VIII.	

Informationspflicht der Pflegeperson 
Wenn die Pflegeerlaubnis erteilt wurde, sind die Pflegeeltern verpflichtet, das 
Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl des Pflege-
kindes	betreffen.	In	erster	Linie	sind	dies	Ereignisse,	die	eine	akute	oder	po-
tenzielle	Gefährdung	für	das	Kind	bzw.	den	Jugendlichen	bedeuten	können	
(§	44	Abs.	4	SGB	VIII).66 Als Beispiele werden in der Literatur und in einzel-
nen	Landesgesetzen	u.a.	das	Ende	des	Pflegeverhältnisses,	Tod,	Scheidung,	
Wohnungswechsel,	schwere	Krankheiten,	ein	Verlust	des	Ausbildungsplatzes	
oder	ein	Schulartwechsel	genannt.67 

60 Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 23.
61 Schindler (2004), S. 175.
62 Meysen (2003), S. 3370; Schindler (2004), S. 174.
63 Schindler (2004), S. 174; differenzierend Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 20.
64 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 64; Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 24.
65 BGH JAmt 2005, 35; s. auch Meysen (2003), S. 3370.
66 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 77.
67 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 77, 80; Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB 
VIII Rn. 33; Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 28.

Landesgesetze 
Den	Ländern	ist	über	§	49	SGB	VIII	die	Möglichkeit	eröffnet,	Näheres	zu	
regeln.	Mehrere	Bundesländer	haben	hiervon	Gebrauch	gemacht.68 In einigen 
Landesgesetzen	sind	Versagungsgründe	für	die	Pflegeerlaubnis	aufgeführt,69 
wobei	es	sich	–	erkennbar	an	der	Formulierung	»insbesondere«	–	allerdings	
nicht	um	abschließende	Aufzählungen	handelt.70

Rechtsschutz
Erteilung,	Versagung,	Widerruf	und	Rücknahme	der	Pflegeerlaubnis	sind	
Verwaltungsakte,	gegen	die	(je	nach	Landesrecht)	mit	Widerspruch	bzw.	Ver-
pflichtungsklage	vorgegangen	werden	kann.

68 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 53 f.
69 Schellhorn u.a./ Mann (2007), § 44 SGB VIII Rn. 12.
70 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 24, 54.
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C.5  Begleitung und Beratung von Pflegefamilien
 Elisabeth Helming / Ina Bovenschen / Gottfried Spangler /  
 Christine Köckeritz / Gunda Sandmeir

In	diesem	Kapitel	geht	es	um	differenzierte	Formen	der	Begleitung	und	Bera-
tung	von	Pflegefamilien.	Dabei	liegt	der	Schwerpunkt	auf	der	Notwendigkeit	
der	Entwicklung	einer	professionellen	Infrastruktur	(Abschnitt	5.1),	sowohl	
für	eine	einzelfallbezogene	Beratung	(in	Abschnitt	5.2)	als	auch	für	Gruppen-
angebote	von	Pflegeeltern	(5.3).	Beispiele	von	multidisziplinärer	Begleitung	
aus	der	US-amerikanischen	Praxis,	deren	Wirksamkeit	in	Bezug	auf	eine	Sta-
bilität von Pflegeverhältnissen positiv evaluiert wurde, sollen dabei die bun-
desdeutsche	Praxis	zur	Weiterentwicklung	anregen.	Die	Herausforderungen	
der Aufnahme eines Pflegekindes für die leiblichen Kinder der Pflegeeltern, 
ihre	Rolle	im	Prozess	und	ihr	Unterstützungsbedarf	werden	in	Abschnitt	5.4	
thematisiert.

Pflegepersonen	sollen	Kindern	mit	schwierigen	biographischen	Vorerfah-
rungen	als	kontinuierliche	Fürsorgepersonen	zur	Verfügung	stehen	(vgl.	B.3,	
C.4).	Dass	Vorbereitungskurse	nicht	ausreichen,	um	Pflegeeltern	für	diese	
Aufgabe	ausreichend	zu	befähigen,	wurde	im	vorherigen	Kapitel	diskutiert.	

Fallbeispiel: Wie kann die Integration eines Kindes in eine Pflegefamilie un-
terstützt werden? 
Dass die konkrete Beziehung zu einem konkreten Kind nicht wirklich vorbe-
reitet	werden	kann,	erzählt	Frau	B.	(I	AF,	Teil	11),	die	sich	selbst	als	»leiden-
schaftliche«	Erzieherin	bezeichnet	und	lange	Jahre	in	einer	Kindertagesstätte	
gearbeitet	hat.	Auch	sonst	war	sie	nicht	blind	gegenüber	den	Herausforde-
rungen einer Pflegefamilie, da ihre eigene Mutter bereits seit vielen Jahren ein 
Pflegekind aufgenommen hat und sie deren Erfahrungen sehr nah miterlebt 
hat.	Frau	B.	hat	einen	Vorbereitungskurs	gemacht.	Aber	wie	sie	sagt:	»Vorbe-
reitung ist nur Theorie«.	Das	bei	der	Inpflegegabe	elf	Jahre	alte	Mädchen	hatte	
vorher in einer anderen Pflegefamilie gelebt, in der sie vom leiblichen Sohn 
der	Familie	sexuell	missbraucht	worden	ist;	sie	wurde	von	der	Familie	auch	
sonst	misshandelt,	bspw.	eingesperrt	in	einen	Raum.	Nach	der	ersten	Phase	
der Anpassung in der neuen Pflegefamilie fing das Kind an, Essen zu horten, 
Geld	zu	stehlen,	was	für	die	Familie	völlig	unverständlich	war:	»Hier hatte 
sie doch alles«.	Vor	allen	Dingen	waren	die	Diebstähle	schockierend	für	die	
Pflegefamilie.	Dieses	Verhalten	wird	von	Frau	B.	im	Nachhinein	als	eine	Art	
verzweifelter Provokation des Kindes interpretiert, als Aussage im Sinne von: 
»Ihr haltet mich sicher auch nicht aus«.	»Dabei«, so die Pflegemutter, »wollten 
wir anders sein. Aber unsere Herzlichkeit allein hat nicht ausgereicht«.	Die	
Familie	bekam	dann	auf	Bitte	der	Pflegemutter	durch	das	Jugendamt	eine	
aufsuchende	Familientherapie	vermittelt,	die	ein	halbes	Jahr	lang	mit	der	Fa-
milie gearbeitet und dazu beigetragen hat, dass die Pflegetochter wirklich Teil 
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1 Das Interview wurde aus zeitlichen Gründen nicht transkribiert, sondern nur protokolliert.
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der	Familie	geworden	ist.	Frau	B.:	»Insbesondere am Anfang braucht man Re-
flexionsmöglichkeiten. Ich habe viele Denkanstöße erhalten. Die Kleine war nach 
der Anfangsphase wirklich erstmals ein Fremdkörper in der Familie, mit ihren 
Diebstählen ist es uns schwergefallen – und ihr auch – dass wir uns wirklich auf-
einander einlassen. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Pflegeeltern war zwar 
gut, aber hat mir nicht gereicht. Da kann ich nicht so gut meine Schwächen und 
Probleme eingestehen, die ich wirklich hatte. Ich finde, es macht einen stark, sich 
Hilfe zu holen, damit man auch ein Burnout vermeidet. Es hat mich viel Kraft 
gekostet, ihr die Geborgenheit zu geben, die sie braucht«.	Die	Pflegetochter	lebt	
inzwischen	seit	fünf	Jahren	in	der	Familie.	

Neben	Vorbereitungskursen	brauchen	Pflegeeltern	einen	verbindlichen	Zu-
gang	zu	laufender	Begleitung	und	Beratung	im	Prozess	der	Unterbringung.	
Zudem	leitet	sich	ein	Anspruch	von	Pflegeeltern	auf	Beratung	und	Unterstüt-
zung	in	Form	von	Fortbildung,	Praxisberatung	und	Supervision	(§	37	Abs.2	
SGB	VIII)	und	für	ehrenamtliche	Gruppen	und	Gruppenleitungen	§	73	SGB	
VIII	ab	(vgl.	Renges	2008).	Eine	entsprechende	kohärente	Infrastruktur	für	
Pflegeeltern,	durch	die	eine	laufende	Unterstützung	in	vielfältiger	Form	ge-
währleistet wird, gibt es in Deutschland jedoch nicht flächendeckend – weder 
quantitativ	noch	qualitativ	(vgl.	B.2.3,	C.8).	»Im Gegensatz zu institutionellen 
Einrichtungen (z. B. Kinderheime) existiert für Pflegeeltern keine obligatorische 
Versorgungsstruktur, die eine regelmäßige Supervision ermöglicht, psychologische 
Beratung oder psychotherapeutische Maßnahmen organisiert und bei akuten 
Krisensituationen eine unmittelbare Unterstützung bietet (…)« (Bovenschen/
Spangler	2008,	S.	4).	Vor	diesem	Hintergrund	hat	die	Entwicklung	speziali-
sierter	Formen	der	Vollzeitpflege	wie	Erziehungsstellen	oder	sonderpädago-
gische Pflegeelternschaft eine Diskussion um eine insgesamt professionali-
sierte	Pflegeelternschaft	im	Sinne	einer	Verberuflichung	mit	entsprechender	
Qualifikation	angestoßen.	Ob	Professionswissen2 jedoch die im vorherigen 
Kapitel	(C.4)	vorgestellten	Schlüsselelemente	erfolgreicher	Pflegeelternschaft	
hervorzubringen	vermag,	wie	Fürsorglichkeit,	Responsivität	(Ansprechbar-
keit,	Sensitivität	für	die	Bedürfnisse	der	Kinder),	Struktur,	Vorhersehbarkeit,	
flexible	Problemlösungsfähigkeiten,	Humor,	»Commitment«	(nachhaltige	
Zugewandtheit)	und	Reflexivität,	kann	bezweifelt	werden	(vgl.	auch	Ristau-
Grzebelko	2007).	Dies	sind	Fähigkeiten	und	Eigenschaften,	die	immer	in	ei-
ner konkreten Beziehung zu einem bestimmten Kind mit den entsprechenden 
Idiosynkrasien	aller	Beteiligter	gelebt	werden	und	nur	begrenzt	»unterrichtet«	
werden	können.	Legt	man	den	Fokus	zudem	auf	die	Herstellungsleistungen	

2 »Professionswissen, so Dewe, ist damit nicht im Kopf des einzelnen Handelnden zu vermuten, sondern 
(...) wird tradiert in approbierten Lösungen, die in einer langwierigen kollektiven Praxis zu Mustern entwi-
ckelt und als Routinen angeeignet werden. In ihnen ist das Wissen über die tatsächlichen Handlungsmög-
lichkeiten aufgehoben. ... Die Organisation reproduziert diese Lösungen, die sich hier beruflich Handeln-
de aktiv zu eigen machen‘ (Dewe 2005, S. 264; vgl. auch Reh 2004)« (Ristau-Grzebelko 2007, S. 55). 

von Pflegefamilien als Familie für die Kinder3	gerade	auch	im	Vergleich	zu	ei-
ner	institutionellen	Betreuung,	dann	braucht	es	vor	allem	die	Unterstützung	
einer	gelingenden	Alltagspraxis	der	Erziehung	(vgl.	auch	B.4).	Die	Pflege-
kinderhilfe bedarf nicht unbedingt einer Entwicklung der Pflegeelternschaft 
allgemein von einer Laientätigkeit hin zu einer beruflichen Tätigkeit »mit spe-
zifischem Expertenwissen auf der Basis eines wissenschaftlichen Referenzsystems« 
(Ristau-Grzebelko	2007,	S.	59),	sondern	einer	professionellen	Infrastruktur.	
Das	zeigen	z.	B.	die	erfolgreichen	amerikanischen	Interventionsprogramme	
wie	ABC	(»Attachment	and	Biobehavioral	Catch-up	Intervention«4),	»Multi	
Treatment	Foster	Care«5	und	»Early	Intervention	Foster	Care«6	(vgl.	Boven-
schen/Spangler	2008).	Diese	werden	in	Abschnitt	5.2	detaillierter	beschrieben,	
da aus ihnen konkrete Hinweise für die Weiterentwicklung der deutschen 
Praxis	einer	Begleitung	von	Pflegefamilien	entnommen	werden	können.	Der	
Ruf	nach	Professionalisierung	der	Pflegepersonen	enthält	die	Gefahr,	dass	
Probleme	der	Pflegeverhältnisse	individualisiert	werden,	d.h.	von	Pflegeeltern	
aufgrund	ihrer	Ausbildung	erwartet	wird,	diese	selbst	und	allein	zu	lösen.	
Rock	u.a.	(2008b,	S.	236)	sprechen	deshalb	in	Bezug	auf	die	Pflegekinderhilfe	
von »neuen Formen der Erbringung gesamtgesellschaftlich wichtiger Aufgaben 
im Zusammenspiel von professionellen Diensten und bürgerschaftlichem Engage-
ment.« 

Interventionen, Beratung und Begleitung müssen so konzipiert wer-
den,	dass	sie	die	Gestaltung	der	Pflegefamilie	als	Familie	nicht	stören.	Die	
»Halböffentlichkeit«	der	Pflegefamilie	kann	ihr	einerseits	neue	Impulse	
geben,	aber	auch	zum	Störfaktor	werden,	wenn	eine	individuelle,	persönliche	
Beziehung	von	Pflegeeltern	und	Pflegekindern	bspw.	zu	sehr	unter	einem	
normativen	Aspekt	gesehen	wird.	»Bei allen anstehenden Reform- und Wei-
terentwicklungsansätzen darf die spezifische Qualität dieser Hilfeform und ‚das 
Besondere‘ in der Ausgestaltung jeder einzelnen Hilfe im Kontext quasi-normaler 
Familiensettings nicht aus den Augen verloren werden. Weder kann es darum 
gehen, die Vollzeitpflege mit professionellen Strukturen zu überdecken, noch sie 
konzeptionell so durchzudeklinieren, dass sie als Produkt in standardisierten 
Leistungsbeschreibungen neben den anderen Hilfen verschwindet«	(Rock	u.a.	
2008b,	S.	236).

C.5.1C.5.1

3 Dieses Besondere wird von Winkler folgendermaßen umrissen: »In den zwar nach außen durch 
Intimität geschützten, nach innen aber pragmatisch offenen Alltagszusammenhängen familiärer und fa-
milienanalog gestalteter Lebensformen finden Kinder eine deutlich größere Chance zur Mitwirkung und 
Mitgestaltung vor (...), sie werden dazu implizit und explizit ermuntert, wobei sie im Allgemeinen auch 
mehr Möglichkeiten finden, auf einer Ebene informeller Interaktion und Kommunikation Verhaltens-
weisen zu erproben. Familiäre und familienanaloge Systeme sind hier unübersehbar flexibler, können 
gleichsam auch mit den Kindern mitwachsen und sich in ihren Ritualen weiter verändern, als dies in 
formalisierten Institutionen der Fall wäre. Damit stellen sie u.U. sogar stärkere Herausforderungen an 
die betreuten Kinder, weil sich diese weniger indifferent verhalten können, sondern erhebliche eigene 
Integrationsbemühungen anstellen müssen. Dies bedeutet insbesondere für kleine Kinder, dass sie die 
ontogenetisch erforderlichen Entwicklungsaufgaben bewältigen müssen – aber auch können« (Winkler 
2000, S. 124; vgl. dazu auch B.4.4).
4 Wörtlich übersetzt: »Bindungs- und bioverhaltensbezogene Aufhol-Intervention«.
5 Übersetzt in etwa: »Vielfältige Intervention in der Pflegefamilie«.
6 Übersetzt in etwa: »Frühe Intervention in der Pflegefamilie«.
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Fachkräfte	der	Pflegekinderdienste	haben	eine	Schlüsselfunktion	in	der	Un-
terstützung	von	Pflegefamilien	und	ihren	Kindern.	Sie	initiieren	den	Prozess	
der	Unterbringung,	die	Vermittlung	zwischen	Kindern,	Pflegeeltern	und	
Herkunftseltern.	Sie	regeln	den	Hilfeplanprozess	und	entscheiden	mit	bei	der	
Gestaltung	von	Umgangskontakten.	Sie	tragen	Verantwortung	für	die	Ent-
scheidung	einer	möglichen	Rückführung	–	oder	eines	längerfristigen	Lebens	
der	Kinder	in	den	Pflegefamilien.	Sie	sorgen	für	Unterstützung	im	Prozess	
der	Unterbringung,	indem	sie	die	diagnostische	Abklärung	von	Problemen	
der	Kinder	initiieren	und	weitere	Hilfen	für	die	Kinder	und	Familien	organi-
sieren.	

Herkunftseltern,	Pflegekinder	und	Pflegeeltern	brauchen	Fachkräfte,	die	
»zuhören, die ihre Position verstehen; die herzlich sind, die umgehend, praktisch 
und effizient reagieren, die geradlinig sind – d.h. nicht eines sagen und etwas 
anders tun – die verlässlich sind, Telefonanrufe beantworten und kommen, wenn 
sie gesagt haben, dass sie kommen werden«	(Sinclair	2005,	S.	117,	Übersetzung	
d.Vf.).	Die	Pflegekinder	in	ihrer	äußerst	unsicheren	Lebenssituation	schätzen	
Fachkräfte,	die	aktiv	mit	ihnen	Kontakt	aufnehmen,	die	ihre	Bedürfnisse	
wahrnehmen	und	die	sie	an	Entscheidungen	aktiv	beteiligen.	Pflegeel-
tern	wünschen	gute	Informationen	über	die	Kinder	und	ihre	Familien.	Sie	
möchten,	dass	ihre	Perspektive	als	eine	partnerschaftliche	der	Jugendhilfe	
angesehen wird, und sie brauchen eine nicht-urteilende Begleitung in vielfäl-
tigen	kritischen	Situationen	mit	den	Kindern;	sie	brauchen	Fachkräfte,	die	
erreichbar	sind.	Herkunftseltern	möchten	einbezogen	und	nicht	verurteilt	
werden,	sie	brauchen	Geduld	und	Verständnis	für	ihre	besonders	belastete	
Lebenssituation;	sie	brauchen	Unterstützung	in	Bezug	auf	die	Trennung	von	
den	Kindern	und	auf	die	heiklen	Situationen	bei	Umgangskontakten	und	
die vielen negativen und ambivalenten Emotionen, die damit verbunden sind 
(vgl.	insbesondere	C.6,	C.8).	Eine	qualifizierte	Begleitung	von	Herkunftsel-
tern	wiederum	stärkt	und	entlastet	die	Pflegefamilien.	

Das	Handbuch	Vollzeitpflege	für	Niedersachsen	empfiehlt	in	Bezug	auf	
die prozesshafte Begleitung von Pflegeeltern eindringlich eine Orientierung 
am individuellen Bedarf von Pflegefamilien und Pflegekindern, der sich im 
Verlauf	der	Unterbringung	ändern	kann:	»Die begleitende Unterstützung von 
Pflegeeltern sollte vor allen Dingen über problembezogene, individuelle Qua-
lifizierung geschehen. Es ist davon auszugehen, dass die Bedarfe im Laufe der 
Pflege und mit sehr unterschiedlichen Problemstellungen auftreten. Darauf ist 
dann entsprechend zu reagieren. Hierbei spielen die themenzentrierte Einzel- oder 
Gruppenarbeit und Einzel- oder Gruppensupervisionen die wichtigste Rolle. Diese 
Art der problemzentrierten Qualifizierung ist den allgemeinen Fortbildungsver-
anstaltungen in jedem Fall vorzuziehen« (Niedersächsisches Ministerium für 
Soziales,	Frauen,	Familie	und	Gesundheit	2008,	S.	9-14).	

Die Begleitung von Pflegefamilien hat zudem phasenbezogen unterschied-
liche	Themen	im	Schwerpunkt	(vgl.	ebd.,	S.	7-5):
•	 die	Eingangsphase	in	den	ersten	Wochen,	in	der	Kinder	sich	meist	

vorsichtig anpassen an die Pflegefamilie und beide Seiten sich sehr umei-
nander bemühen;

•	 die	Phase	des	Erprobens	der	Haltbarkeit	der	Beziehung	durch	die	Kinder;
•	 Stabilisierungs-	und	Normalisierungsphase.

Fachkräfte	der	Jugendhilfe,	sei	es	beim	freien	oder	öffentlichen	Träger,	wollen	
oft mehr unterstützen, haben aber selten die Kapazität, jenseits des Prozesses 
der Inpflegegabe, von Krisensituationen und den notwendigen Hilfeplange-
sprächen	entsprechende	Beratung	und	Begleitung	zur	Verfügung	zu	stellen	
(vgl.	B.2).	Es	gibt	zudem	keinerlei	Standards	für	die	Begleitung	von	Pflegefa-
milien.	

Strukturierte Begleitung von Pflegeeltern zu Beginn von Pflegeverhältnissen: 
Das Beispiel »ABC« (»Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention« - 
wörtlich: »Bindungs- und bioverhaltensbezogene Aufhol-Intervention«) 
Insbesondere in den ersten beiden Jahren geht es darum, die Integration des 
Kindes in die Pflegefamilie und die Entwicklung der Beziehungen zu beglei-
ten,	sei	es	Beratung	in	Bezug	auf	ungewohnte	Verhaltensweisen	des	Kindes,	
eigene	emotionale	und	verhaltensbezogene	Reaktionen,	Gestaltung	von	
Umgangskontakten	usw.	Dass	insbesondere	eine	systematische	und	struktu-
rierte Begleitung zu Beginn des Pflegeverhältnisses eine nachhaltige Wirkung 
auf Pflegepersonen und Pflegekinder haben kann, zeigen erste Ergebnisse 
der	Evaluation	des	von	Mary	Dozier	und	anderen	entwickelten	Elterntrai-
nings	(Dozier	et	al.	2006b,	2009):	»Die Ergebnisse dieser Studie sind spannend, 
denn sie legen nahe, dass eine 10-Sitzungs-Intervention für Pflegeeltern effektiv 
darin ist, die Fähigkeit der Kinder zu erhöhen, unmittelbar Unterstützung der 
Pflegepersonen zu suchen.7 (…) Die Ergebnisse dieser Studie sind konsistent mit 
vorherigen Befunden der Effekte der Intervention in Bezug auf andere Aspekte 
(…) (Dozier et al. 2006b). Dieses Dozier et al.-Papier berichtete, dass Kinder in 
der experimentellen Intervention (im	ABC-Elterntraining) bessere verhaltens-
bezogene und biologische Regulation entwickeln als die Kinder aus der Kontroll-
Intervention«	(Dozier	et	al.	2009,	S.	330,	Übers.	d.Vf.;	vgl.	auch	Bovenschen/
Spangler	2008,	S.27ff).8 

C.5.2 C.5.2

7 Dies wird als ein Aspekt sich entwickelnder Bindungssicherheit gedeutet. 
8 ABC wurde in einer Evaluation verglichen mit einem weiteren aufsuchenden Elterntraining von eben-
falls zehn Stunden (Developmental Education for Families) für Pflegeeltern, das im Wesentlichen die 
kognitive Entwicklung, vor allem Sprachentwicklung der Kinder im Fokus hat; beide Programme wurden 
in der Evaluation durchgeführt von SozialarbeiterInnen oder PsychologInnen mit mindestens 5 Jahren 
klinischer Erfahrung.

5.2  Einzelfallbezogene Unterstützung und Beratung von Pflegefamilien
  
 Beratung durch Fachkräfte der Pflegekinderhilfe



454 Begleitung und Beratung von Pflegefamilien 455 Begleitung und Beratung von Pflegefamilien

9 Man könnte sich durchaus eine Erprobung eines solchen Modells in Deutschland in einigen Pflege-
kinderdiensten vorstellen, die dann jeweils auch gemeinsam mit KollegInnen systematisch ausgewertet 
und aufgrund der Erfahrungen angepasst und weiterentwickelt wird, möglicherweise auch in Verbin-
dung mit Gruppenarbeit von Pflegeeltern. 
10 Im Video-Home-Training werden Sequenzen von alltäglichen Interaktions-Situationen aufgenommen 
und hinterher gemeinsam mit den Eltern besprochen. Video-Home-Training wird in verschiedenen El-
tern- Beratungen eingesetzt, bspw. auch in Einrichtungen, die ganze Familien stationär aufnehmen (vgl. 
dazu Helming 2002: Grundsätze und Methoden der Elternaktivierung, S. 254 ff.; vgl. dazu auch www.
spindeutschland.de).

vgl.	B.3)	der	Kinder	und	die	jeweilige	Reaktion	der	Pflegeperson	eingeschätzt	
und	in	den	Sitzungen	besprochen	werden.	Mit	dieser	Methode	wird	zudem	
die Achtsamkeit der Pflegepersonen für Signale des Kindes und eigene Reak-
tionsmuster	geschult.	
Die ElterntrainerInnen sind sowohl SozialarbeiterInnen als auch erfahrene 
Pflegeeltern, die eine dreistufige Ausbildung erhalten haben:
• Sie nehmen genau wie Pflegeeltern an der Intervention teil, werden also 
	 zehn	Mal	zuhause	aufgesucht.
• Sie trainieren zunächst Pflegepersonen, die auch am Training teil-
	 genommen	haben.
• Dann erst gehen sie in andere Pflegefamilien, wobei sie supervidiert 

werden.	Die	Supervision	beinhaltet	Videoaufnahmen	der	Interaktion	von	
TrainerIn	und	Pflegeperson.	

In den zehn Sitzungen werden folgende Themenbereiche besprochen (nach 
Dozier	et	al.	2002a):11
1.	 Sitzung:	Das	ABC-Konzept	

Das	Konzept	des	Trainings	wird	erläutert.	Anhand	von	Verhaltenswei-
sen	des	Kindes	und	Reaktionen	der	Pflegeperson	werden	dann	Charak-
teristiken des Kindes und der Pflegeperson besprochen, die es vielleicht 
erschweren,	dass	die	Pflegeperson	dem	Kind	Fürsorge	und	Vorhersehbar-
keit	bietet.	Die	Pflegeperson	wird	angeregt,	über	ihre	alltägliche	Art	und	
Weise,	auf	das	Kind	zu	reagieren,	nachzudenken.	Sie	wird	aufgefordert,	bis	
zur nächsten Sitzung ein Tagebuch zu führen, in dem sie Reaktionen des 
Kindes in Situationen festhält, in denen es sich verletzt hat, Angst hat, von 
ihr getrennt ist – und ihre Erwiderung darauf (mit Zeit und Datum, wann 
das	Verhalten	vorkam,	was	dem	Verhalten	vorausging,	z.	B.	bei	Wutanfäl-
len,	ihr	Verhalten,	die	Reaktion	des	Kindes	darauf).	

2.	 Sitzung:	Erste	Auswertung	der	Tagebucheinträge	
Die	Eintragungen	im	Tagebuch	werden	besprochen.	Sorgfältige	Aufmerk-
samkeit gilt den Reaktionen des Kindes und den Antworten der Pflege-
person.	Insbesondere	werden	auch	ihre	Gefühle	besprochen,	die	durch	
das	Verhalten	des	Kindes	ausgelöst	werden;	wenn	z.	B.	ein	Kind	sich	sehr	
abweisend	verhält,	dass	sie	sich	möglicherweise	überflüssig	fühlt	oder	
umgekehrt,	wenn	das	Kind	klammert	und	bei	ihr	Abweisung	auslöst.	Die	
Verhaltensweisen	des	Kindes	werden	reinterpretiert,	was	fürsorglicheres	
Verhalten	der	Pflegeperson	hervorrufen	soll.	

3.	 Sitzung:	Das	Verhalten	der	Pflegeperson	
Sitzung	drei	und	vier	werden	als	die	heikelsten	Beratungsstunden	benannt.	
Die Pflegeperson wird dazu angeregt, darüber nachzudenken, was sie 
selbst	zu	Schwierigkeiten	im	Umgang	mit	dem	Kind	beiträgt.	Gearbeitet	
wird	mit	der	Metapher	der	»Hai-Musik«:	Ein	Video	eines	ruhigen,	weiten	
Ozeans wird gezeigt, einmal mit sanfter Musik, einmal mit aufwüh-
lender	Musik.	Die	Musik	als	Beifügung	verändert	die	Wahrnehmung	des	
Bildes:	Ist	sie	aufwühlend,	erwartet	man	eher	Gefahr,	also	einen	Angriff	
eines	Hais.	Es	wird	erklärt,	dass	alle	Eltern	ab	und	zu	»Hai-Musik«	hören,	

Diese	bindungs-	und	alltagsorientierte	Unterstützung	hat	drei	hauptsächliche	
Ziele:
• Pflegeeltern müssen lernen, sich nicht analog zu abweisenden Signalen 

des	Kindes	zu	verhalten,	sondern	diese	reinterpretieren	und	dennoch	Für-
sorge	geben	(vgl.	B.3,	C.4).

•	 Pflegeeltern	müssen	lernen,	mit	ihren	eigenen	Bindungsmustern	reflexiv	
umzugehen	(vgl.	C.4)	und	fürsorglich	zu	handeln,	auch	wenn	das	den	
eigenen	Mustern	tendenziell	widerspricht.

•	 Sie	müssen	die	Kinder	dabei	unterstützen,	selbstregulierende	Fähigkeiten	
in	Bezug	auf	Verhalten	und	Physiologie	zu	entwickeln	(vgl.	Dozier	et	al.	
2009;	vgl.	auch	B.3;	C.4).	

Dieses Elterntraining, in dem die Beziehung von Pflegekind und Pflegeper-
son	als	der	entscheidende	Transformationsriemen	für	Veränderung	und	eine	
positive	Entwicklung	des	Kindes	gesehen	wird	(Dozier	et	al.	2002b,	S.	856),	
enthält sehr anregende Hinweise, was konkrete Arbeitsformen und Themen 
einer Beratung von Pflegefamilien und Kindern nach einer Inpflegegabe 
betrifft.	Es	können	aber	auch	durchaus	Anregungen	für	eine	Gruppenarbeit	
mit	Pflegeeltern	entnommen	werden.	Zudem	ist	es	mit	vergleichsweise	wenig	
Ressourcen	umsetzbar.	Aus	diesen	Gründen	wird	es	im	Folgenden	detail-
lierter	beschrieben.9 
Die	Intervention	beinhaltet	eine	strukturierte	und	manualisierte	Vorgehens-
weise.	Die	Pflegefamilien	werden	zehnmal	zuhause	aufgesucht.	Jede	dieser	
zehn Sitzungen dauert 60 Minuten mit unterschiedlichen Themen, die aber 
alle	den	Fokus	darauf	legen,	dem	gestressten	Kind	Fürsorge	zukommen	
zu	lassen	und	eine	vorhersehbare	Umwelt	zu	bieten.	Die	Pflegekinder	sind	
teilweise	bei	den	Sitzungen	anwesend	und	werden	dann	von	einer	Babysitte-
rIn	betreut.	»Jede Sitzung ist hochgradig interaktiv, die Pflegeperson setzt sich 
mit den inhaltlichen Konzepten (des	Programms) auseinander, beschäftigt sich 
mit dem (Pflege-) Baby, und bespricht Erfolge und Misserfolge beim Anwen-
den der Inhalte in der vorhergegangenen Woche«	(Dozier	et	al.	2009,	S.	325,	
Übers.d.Vf.).	
Eingesetzt	wird	unter	anderem	die	Methode	des	Video-Home-Trainings,10 
d.h.	Interaktionen	mit	den	Kindern	werden	auf	Video	aufgenommen	und	
mit	den	Pflegepersonen	besprochen.	Zudem	werden	die	Pflegeeltern	gebeten,	
parallel	zu	den	Sitzungen	ein	»Bindungs«-Tagebuch	zu	führen,	in	dem	sie	je-
den Tag ein Ereignis notieren, bei dem die Kinder ängstlich, verletzt oder von 
den	Pflegepersonen	getrennt	waren.	Die	Pflegepersonen	schildern	kurz	das	
Vorkommnis	und	berichten	das	anfängliche	Verhalten	des	Kindes,	ihre	eigene	
Antwort	darauf	und	die	Antwort	der	Kinder	auf	das	Verhalten	der	Pflegeper-
son.	Damit	kann	das	Bindungsverhalten	(sicher,	vermeidend,	desorganisiert,	

C.5.2C.5.2

11 Im Projekt von Dozier et al. wurde nur mit Pflegemüttern gearbeitet, da sie – wie auch zumeist in 
Deutschland – die Hauptverantwortung für die Erziehung der Pflegekinder haben (vgl. B. 4.3). Aber da 
es in Deutschland auch sehr engagierte Pflegeväter gibt, wird hier der neutralere Begriff »Pflegeperson« 
gewählt.
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also Situationen bedrohlich empfinden, die andere noch als normal oder 
freundlich	wahrnehmen.	Es	wird	dann	konkret	besprochen,	was	sich	die	
Pflegeperson	im	Inneren	sagt,	wenn	sie	vom	Kind	gebraucht	wird.	Welche	
Worte laufen ihr durch den Kopf, wenn das Kind weint? Sie soll sich diese 
Worte	bewusst	machen,	so	dass	sie	den	Einfluss	ihres	Verhaltens	auf	das	
Kind	verstehen	und	beeinflussen	kann.	

4.	 Sitzung:	Fortsetzung	der	vorherigen	Beratungsstunde	
Während	die	Pflegeperson	in	Gegenwart	des	Kindes	eine	schriftliche	Auf-
gabe	erledigt	(z.	B.	einen	Fragebogen	ausfüllt),	werden	ihre	Interaktionen	
mit	dem	Kind	auf	Video	aufgenommen.	Dann	verlässt	sie	den	Raum	für	
einige	Minuten	und	lässt	das	Kind	zurück.	Dozier	et	al.	(2002a)	konsta-
tieren aus ihrer Erfahrung, dass alle Pflegemütter während dieser Sequenz 
»Hai-Musik«	hören,	sei	es	bei	der	schriftlichen	Aufgabe,	die	sie	neben	dem	
Kind	erledigen	müssen,	beim	Rausgehen	oder	Zurückkommen.	Sie	werden	
unterstützt	dabei,	ihre	Gefühle	jeweils	wahrzunehmen;	das	Video	wird	
besprochen.	

5.	 Sitzung:	Die	Bedeutung	der	Berührung	
Bei	diesem	Termin	wird	die	Bedeutung	der	körperlichen	Berührung	
besprochen	(vgl.	auch	B.4.2).	Die	üblichen	Hilfsmittel	für	Kleinkinder	
werden	diskutiert,	die	eigentlich	Körperberührung	verringern,	wie	z.	B.	
Swinger,	Laufstall,	Kinderwagen,	die	darauf	hindeuten,	dass	das	körper-
liche	Halten	von	Kindern	in	unserer	Gesellschaft	nicht	wertgeschätzt	
wird.	Die	Pflegeperson	wird	aufgefordert,	darüber	nachzudenken,	wie	das	
Kind	auf	Berührung	reagiert.	Sie	soll	zudem	reflektieren,	ob	sie	selbst	in	
Bezug auf irgendeine Art von Berührung des Kindes Abneigung empfin-
det.	Sie	soll	die	erfreulichste	Situation	mit	dem	Kind	erzählen,	in	der	kör-
perliche Berührung eine Rolle gespielt hat und eine Situation, in der das 
Kind	sich	nach	ihrer	Einschätzung	unwohl	gefühlt	hat.	Sie	wird	ermutigt,	
das Kind regelmäßig in den Arm zu nehmen, auch wenn das Kind sich 
nicht wohlzufühlen scheint, dabei soll sie aber nachgeben, wenn das Kind 
den	Kontakt	unterbrechen	will.	Wenn	es	der	Pflegeperson	selbst	schwer-
fällt,	körperlichen	Kontakt	mit	dem	Kind	aufzunehmen,	werden	Spiele	
initiiert	(	wie	z.	B.:	Hoppe	Hoppe	Reiter	usw.),	die	während	der	Sitzung	
ausprobiert	werden.	In	der	folgenden	Woche	soll	sie	solche	Spiele	erpro-
ben, dabei aber sensibel die Signale des Kindes im Kontakt wahrnehmen 
und beachten, so dass sie nicht übergriffig wird und das Kind Erfahrungen 
damit	macht,	dass	es	verstanden	wird.	

6.	 Sitzung:	Dem	Kind	Initiative	erlauben	
Nach	einer	theoretischen	Erörterung,	dass	einem	Kind	Initiative	erlaubt	
werden muss, damit es Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen kann, 
wird	mit	Pflegeperson	und	Kind	in	dieser	Sitzung	ein	Pudding	gekocht.	
Die TrainerIn fordert die Pflegeperson auf, das Kind von Anfang an so 
weit	wie	möglich	einzubeziehen:	bei	der	Bereitstellung	der	Gegenstände	
und Materialien, bei der Auswahl des Puddings, beim Kochen, Servieren 
und	gemeinsamen	Essen.	Die	Interaktion	wird	auf	Video	aufgenommen,	
das dann zusammen besprochen wird – ohne Kind, wobei die Stärken 
der	Interaktion	mit	dem	Kind	hervorgehoben	werden.	Dann	werden	die	
Schwierigkeiten der miteinander konkurrierenden Anforderungen bei 
dieser	Aufgabe	besprochen	(dem	Kind	Freiheit	und	Initiative	erlauben,	
Pudding	kochen,	Küche	sauber	halten	usw.).	

7.	 Sitzung:	Die	Führungsrolle	des	Kindes	beim	Spielen	zulassen	
In	dieser	Sitzung	geht	es	darum,	dass	das	Kind	ein	Verständnis	dafür	
entwickeln	kann,	dass	die	Welt	vorhersehbar	ist.	Während	die	Pflegeper-
son dem Kind ein Buch mit herausziehbaren Bildern zeigt, die besprochen 
werden,	wird	eine	Videoaufnahme	gemacht.	Das	Kind	darf	einen	aktiven	
Part	einnehmen	beim	Anschauen	des	Bilderbuches,	umblättern	z.	B.,	das	
eigene	Tempo	beim	Anschauen	bestimmen.	Danach	reflektiert	die	Pfle-
geperson, in welchen Momenten es ihr vielleicht schwer gefallen ist, dem 
Kind	die	Führungsrolle	zuzugestehen.	Während	der	folgenden	Woche	soll	
sie	das	Buch	immer	mal	wieder	mit	dem	Kind	anschauen.	

8.	 Sitzung:	Achtgeben	auf	die	Signale	des	Kindes	
Die Pflegeperson wird ermutigt, die Signale des Kindes aufmerksam 
wahrzunehmen:	Ist	das	Kind	während	einer	Interaktion	psychisch	präsent	
oder	hat	es	sich	zurückgezogen?	Spiele	und	Interaktionen	können	Spaß	
machen, aber wenn sie aufdringlich oder überstimulierend sind, das Kind 
auch	ängstigen.	Die	Pflegeperson	wird	gebeten,	über	Situationen	nachzu-
denken,	in	denen	sie	selber	Gefühle	von	Aufregung	erlebt	hat,	die	sich	in	
Angst	verwandelt	haben.	

9.	 Sitzung:	Emotionalen	Ausdruck	des	Kindes	verstehen	und	
	 Unterstützung	bei	der	Regulation	von	Gefühlen	

Hier geht es darum, dass die Pflegeperson dem Kind und sich selbst hilft, 
unterschiedliche	Emotionen	zu	akzeptieren.	Es	wird	betont,	dass	es	für	
Kinder	wichtig	ist,	sowohl	positive	wie	negative	Emotionen	zu	erleben.	
Die	Fähigkeit	der	Pflegeperson	soll	weiterentwickelt	werden,	mit	den	Emo-
tionen	des	Kindes	empathisch	umzugehen.	Videos	aus	früheren	Sitzungen	
werden gezeigt und besprochen, vor allem Szenen, in denen das Kind 
starke	negative	Affekte	gezeigt	hat.	Es	werden	insbesondere	die	emoti-
onalen	und	Verhaltensreaktionen	der	Pflegeperson	auf	die	Gefühle	des	
Kindes	besprochen.	Die	Pflegeperson	soll	damit	unterstützt	werden,	dem	
Kind Emotionen zuzugestehen und zwar so, dass weder sie noch das Kind 
von	den	Gefühlen	überwältigt	werden	(vgl.	C.4.2).	

10.	Sitzung:	Bilanz
In dieser Sitzung wird gewürdigt, was die Pflegeperson alles gelernt hat, 
welche	Veränderungen	sie	durchlaufen	hat.	Das	bisher	verwendete	Materi-
al	wird	noch	einmal	diskutiert.	Insbesondere	werden	Aspekte	besprochen,	
mit denen die Pflegeperson in der Beziehung zum Kind Schwierigkeiten 
hat:	wenn	z.	B.	das	Kind	sie	beiseiteschiebt,	ihre	Fürsorge	nicht	anzuneh-
men	scheint.	Resümiert	wird,	wie	sie	dem	Kind	gegenüber	fürsorglich	
handeln kann, wenn es unglücklich ist, und welche Schwierigkeiten sie 
dabei	hat.	Wie	geht	es	ihr	des	Weiteren	damit,	die	Führungsrolle	und	
Initiative des Kindes zuzulassen?

C.5.2C.5.2
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Multimodale und multidisziplinäre Unterstützung im Verlauf eines Pflegever-
hältnisses: »Multi Treatment Foster Care« (MTFC)12 und »Early Intervention 
Treatment Foster Care«(EIFC)13 (Elisabeth Helming; Ina Bovenschen/Gottfried 
Spangler)14 
Multimodale, multidisziplinär durchgeführte Begleitung ist die erfolgreichste 
Form	der	Unterstützung	der	Stabilität	von	Pflegeverhältnissen	–	so	ein	Ergeb-
nis	der	Literaturübersicht	von	Bovenschen/Spangler	(2008).	

Die multimodalen Interventionen15 richten sich speziell an Kinder und Ju-
gendliche	mit	gravierenden	Verhaltensauffälligkeiten	und	ihre	Pflegefamilien	
(vgl.	auch	C.3).	Die	Integration	der	Kinder	und	Jugendlichen	in	die	Pflegefa-
milien	wird	begleitet	durch	intensive,	multidimensionale	Therapieangebote.	
Die	Interventionen	beinhalten	ein	komplexes	Vorgehen,	das	therapeutische	
und	förderliche	Maßnahmen	beim	Pflegekind,	Beratung	und/oder	Verhal-
tenstrainings	für	Pflegeeltern	sowie	organisatorische	und	soziale	Unterstüt-
zung	der	Familien	einschließt.	Teilweise	werden	in	die	therapeutische	Arbeit	
auch die Schule/die Arbeitsumgebung oder die Herkunftsfamilie mit einbe-
zogen.	Die	Anzahl	der	betreuten	Kinder	und	Jugendlichen	ist	in	der	Regel	
klein,	zum	Teil	wird	gefordert,	dass	höchstens	ein	bis	zwei	Kinder	pro	Pfle-
gefamilie	aufgenommen	werden	(Snodgrass	1989).	Die	Pflegeeltern	erhalten	
intensive	Beratung	und	Supervision	von	Fachkräften;	dabei	steht	in	der	Regel	
auch	eine	Rund-um-die	-Uhr-Betreuung	bei	akuter	Krisenzuspitzung	zur	
Verfügung.	Die	Pflegeeltern	werden	als	Co-Therapeuten	und	somit	als	Teil	
eines multiprofessionellen Teams zur Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
angesehen	und	erhalten	in	der	Regel	eine	höhere	Bezahlung,	als	dies	bei	klas-
sischen	Pflegeeltern	der	Fall	ist	(Dore	&	Mullin,	2006;	Snodgrass	1989).	

Die	Befunde	belegen,	dass	die	MTFC-Intervention	offenbar	dazu	beiträgt,	
negative	Entwicklungsverläufe	bei	Pflegekindern	zu	moderieren	bzw.	ab-
zuschwächen.	Multimodale	Interventionen	hatten	deutliche	Effekte	in	ver-
schiedensten Bereichen (Stabilität der Pflegeverhältnisse, Art der dauerhaften 
Unterbringung,	Problemverhalten	der	Kinder/Jugendlichen,	physiologische	
Regulationsprozesse und Bindungsverhalten der Kinder, wahrgenommener 
Stress	der	Eltern,	schulische	Variablen).	Vorbildlich	waren	auch	die	Evalua-

tionszeiträume der meisten Studien, die bis zu zwei Jahre nach Beginn der 
Intervention	umfassen.	Die	Effekte	wurden	zudem	in	verschiedenen	Stich-
proben	–	sowohl	bei	delinquenten	Jugendlichen	als	auch	bei	Vorschulkindern	
mit	Misshandlungs-	und	Vernachlässigungserfahrungen	–	bestätigt:	Auf-
grund	von	positiven	Erfahrungen	mit	dem	»Multi	Treatment	Foster	Care«-
Programm	für	ältere	Kinder	wurde	das	so	genannte	»Early	Intervention	
Foster	Care«(EIFC)-Programm16	entwickelt	für	Kinder	im	Vorschulalter,	die	
aufgrund	von	Misshandlung	und/oder	Vernachlässigung	in	Obhut	genom-
men	wurden.	Das	Programm	wird	insbesondere	in	der	ersten	Zeit	einer	Un-
terbringung durchgeführt, da hier Weichen gestellt werden, um den Kindern 
positivere	Erfahrungen	zu	ermöglichen	(vgl.	Fisher	et	al.	2000).	
Arbeitsformen des Programms sind:
•	 Vorbereitungsgruppe	der	Pflegeeltern;
• regelmäßige telefonische Kontakte (alle zwei bis drei Tage, teils auch durch 
	 erfahrene,	geschulte	Pflegeeltern);
•	 wöchentliche	Hausbesuche	durch	eine	BeraterIn;	-	wöchentliches	Grup-
	 pentreffen	der	Pflegeeltern;
• telefonische 24-Stunden-Bereitschaft für Krisenintervention;
• spezielle Therapie für die Kinder, sei es in einer Spielgruppe oder zuhause;
• familientherapeutische Arbeit mit den Herkunftseltern, wann immer 
	 möglich,	um	ebenfalls	ihre	elterlichen	Fähigkeiten	zu	stärken.	

Fisher	et	al.	(2000)	verglichen	am	EIFC-Programm	teilnehmende	Pflege-
kinder mit Pflegekindern, deren Pflegepersonen nicht am Programm teil-
nahmen	sowie	mit	einer	Gruppe	von	Kindern,	die	bei	ihren	leiblichen	Eltern	
aufwuchsen	und	die	keine	Misshandlung	oder	Vernachlässigung	erfahren	
hatten.	Die	Zuordnung	zu	den	Gruppen	erfolgte	in	dieser	Studie	nicht	
randomisiert:17	die	Pflegekinder	der	EIFC-Gruppe	zeigten	vor	Teilnahme	am	
Programm signifikant18	mehr	Verhaltensprobleme	als	die	Pflegekinder	in	her-
kömmlichen	Pflegefamilien.	Die	Erhebungen	wurden	wenige	Wochen	nach	
Beginn	des	Pflegeverhältnisses	sowie	drei	Monate	später	durchgeführt.	Im	
Ergebnis	zeigten	sich	im	Elternverhalten	signifikante	Unterschiede	zwischen	
der	herkömmlichen	und	der	EIFC-Pflegeelterngruppe,	die	drei	Monate	später	
noch	vorlagen:	Die	Pflegeeltern	der	EIFC-Gruppe	berichteten	bei	beiden	
Zeitpunkten vergleichbare Erziehungstechniken wie auch die Kontrollgruppe 
der	»normalen«	Eltern,	während	die	Pflegeeltern	ohne	spezifische	Beratung	
zu beiden Zeitpunkten weniger angemessene Erziehungstechniken verwende-
ten.	Positive	Effekte	für	das	EIFC-Programm	ergaben	sich	für	die	kindlichen	
Verhaltensprobleme:	Pflegeeltern	der	EIFC-Gruppe	berichteten	drei	Monate	
nach	Beginn	des	Programms	von	signifikant	weniger	Verhaltensproblemen	
des	Kindes	als	zu	Beginn	des	Programms,	während	bei	der	Vergleichsgrup-
pe	von	Pflegefamilien	eine	Zunahme	an	kindlichen	Verhaltensproblemen	
erkennbar	war;	von	der	»normalen«	Familiengruppe	wurden	keine	Verände-
rungen	berichtet.	Das	von	den	Eltern	eingeschätzte	eigene	Stressniveau	war	in	
der	EIFC-Gruppe	niedriger	als	in	der	Vergleichsgruppe;	allerdings	waren	hier	
die	Effekte	nicht	signifikant.	Hinsichtlich	der	kindlichen	autonomen	Stress-
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12 Übersetzt in etwa: »Vielfältige Intervention in der Pflegefamilie«. 
13 Übersetzt in etwa: »Frühe Intervention in der Pflegefamilie«. 
14 Der folgende Text beruht auf dem entsprechenden Abschnitt in der Expertise von Ina Bovenschen und 
Gottfried Spangler: »Effekte von Interventionen in Pflegefamilien: Ergebnisse einer systematischen Lite-
raturrecherche«. Expertise im Auftrag des Projekts »Pflegekinderhilfe in Deutschland«, November 2008; 
www.dji.de/pkh/bovenschen_effekte_von_interventionen_in_pflegefamilien.pdf 
15 Unter»treatment foster care« im engeren Sinne versteht man eine intensive, familienbasierte Inter-
ventionsform, die speziell für Kinder und vor allem Jugendliche entwickelt wurde, deren Probleme 
bzw. Verhaltensauffälligkeiten sowie ihre aktuellen Lebensumstände ein hohes Risiko für wechselnde 
Betreuungsformen oder sogar die Notwendigkeit einer geschlossenen Unterbringung (z. B. Kinder- und 
Jugendpsychiatrie oder Jugendstrafvollzugsanstalt) bedingen. Diese Risikogruppe setzt sich aus Kindern 
und Jugendlichen zusammen, die Traumata, Vernachlässigung oder extreme Zurückweisung erlebt 
haben, Kindern und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten (u.a. Clark et al., 1994), Kindern und 
Jugendlichen mit ausgeprägtem antisozialen und kriminellen Verhalten (u.a. Chamberlain, 2003a) sowie 
Kindern und Jugendlichen mit starker gesundheitlicher Beeinträchtigung. Zielgruppe für diese intensive 
Form der Betreuung sind somit Kinder und Jugendliche, deren emotionale, kognitive und psychische 
Bedürfnisse weder durch klassische Pflegeverhältnisse noch durch institutionalisierte Betreuungsformen 
abgedeckt werden können. »Treatment foster care«-Interventionen haben somit das Ziel, die Unterbrin-
gung in restriktiven Einrichtungen wie z. B. geschlossenen Wohngruppen zu verhindern. Um dieses Ziel 
zu erreichen, werden Pflegepersonen ausgewählt und trainiert, um therapeutisch für die Kinder und 
Jugendlichen zu sorgen. Die Inpflegegabe an sich fungiert somit als Intervention.

16 »Frühe Intervention in der Pflegefamilie«
17 Randomisiert = zufällig
18 Signifikant: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Unterschied durch einen Zufall zustande gekommen ist, 
ist statistisch gering.
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regulation	fanden	sich	in	der	Anfangs-Erhebung	systematische	Unterschiede	
zwischen	den	Gruppen:	Die	EIFC-Gruppe	der	Kinder	mit	mehr	Verhaltens-
problemen	wies	einen	auffälligen	Rhythmus	des	Cortisol-Spiegels	auf,	der	
auf	eine	höhere	Erregbarkeit	und	Stressanfälligkeit	der	Kinder	hindeutet.19 
Diese	Auffälligkeit	zeigte	sich	zum	zweiten	Messzeitpunkt	nicht	mehr,	was	
die	Autoren	als	Effekt	der	Intervention	werten.	Die	Studienergebnisse	belegen	
insgesamt	den	Erfolg	des	EIFC-Programms:	Sowohl	auf	physiologischer	Ebe-
ne	als	auch	im	Verhalten	zeigten	die	Kinder	der	EIFC-Gruppe	eine	positive	
Entwicklung;	weniger	eindeutig	waren	die	Befunde	für	die	elterlichen	Varia-
blen.	

Fisher	et	al.	(2005)	überprüften	die	Wirkung	des	EIFC-Programms	noch	
einmal	an	einer	größeren	Stichprobe	unter	Verwendung	eines	randomisierten	
Kontrollgruppendesigns.	Untersucht	wurde,	inwieweit	das	EIFC-Programm	
die	erfolgreiche	Vermittlung	in	eine	dauerhafte	Unterbringung	fördert.	Dazu	
wurde	eine	Gruppe	von	Kindern	mit	Standardbetreuung	in	einer	Pflege-
familie	mit	einer	Gruppe	von	Kindern	in	Pflegefamilien	verglichen,	die	an	
dem	EIFC-Programm	teilnahmen.	Die	Befunde	ergaben,	dass	die	Quote	an	
erfolgreich	vermittelten	Dauerunterbringungen	in	der	EIFC-Gruppe	deutlich	
höher	lag	(90%)	als	in	der	Vergleichsgruppe	(64%).	Bei	Kindern	in	Standard-
Pflegefamilien sank zudem die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich in eine dau-
erhafte	Unterbringung	vermittelt	zu	werden	mit	zunehmender	Anzahl	an	
vorherigen	Fremdunterbringungen.	Dieser	Effekt	zeigte	sich	jedoch	nicht	in	
der	EIFC-Gruppe;	hier	war	der	Erfolg	einer	dauerhaften	Unterbringung	un-
abhängig	von	der	Anzahl	vorheriger	Fremdunterbringungen	(vgl.	B.3).	

Insgesamt	weisen	die	Befunde	von	Fisher	et	al.	(2000,	2005)	darauf	hin,	
dass	eine	intensive	Betreuung	der	Pflegefamilien	die	Vermittlung	des	Kindes	
in	eine	dauerhafte	Unterbringung	positiv	fördern	kann	und	dass	insbesondere	
zu Beginn einer Inpflegegabe weniger destruktive Kreisläufe von schwierigem 
Verhalten	der	Kinder	und	harscher/gestresster	Reaktion	der	Pflegeeltern	
entstehen	und	die	Kinder	bessere	physiologische	Regulierung	aufweisen.	Die	
Pflegeeltern	konnten	trotz	erheblich	herausforderndem	Verhalten	der	Kinder	
effektive	erzieherische	Verhaltensweisen	aufrecht	erhalten.	

• Erziehungs-,	Jugend-	und	Familienberatungsstellen/Erziehungsbeistand-
schaft/ Heilpädagogische Tagesgruppen: Die Angebotsstruktur der Kin-
der-	und	Jugendhilfe	bietet	vielfältige	Möglichkeiten,	Pflegefamilien	kon-
kret	zu	unterstützen.	So	erzählt	eine	Pflegemutter	von	der	gelungenen	In-
tervention eines Erziehungsbeistandes, da ihre Pflegetochter im Alter von 
10	Jahren	psychische	Probleme	mit	extremen	Stimmungsschwankungen	
entwickelt hat »und immer mit Abhauen gedroht hatte und – und mich sehr 
provoziert hat und ich nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen soll. (…) 
Also wir haben uns eben beholfen, indem wir um einen Erziehungsbeistand 
selber gebeten haben«	(I	I,	975-978;	1216-1223).	Aber	die	unterschiedlichen	
Dienste müssen entsprechend auf pflegefamilienspezifische Beratungsthe-
men	vorbereitet	sein	bzw.	werden:	»Vielleicht wäre es denkbar, dass sich 

19 Vgl. dazu Kuhl 2009, S. 234 ff.

Fachkräfte an den Beratungsstellen auf die Pflegefamilienproblematik spezi-
alisieren und entsprechend qualifizieren. Eventuell könnten Fortbildungen, 
etwa zu den Themen Bindung, Traumatisierung oder rechtliche Aspekte des 
Pflegekinderwesens stattfinden. Spezialisierte Berater oder Beratungsstellen 
könnten eventuell auch therapeutische Gruppen für Pflegeeltern oder -kinder 
anbieten. Dieser Wunsch wurde von Pflegeeltern unserer Stichprobe geäußert 
und tauchte bereits in früheren Forschungsarbeiten auf (Henry et al., 1991). 
Sehr wichtig in der Beratung von Pflegefamilien ist die Vernetzung und gute 
Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Personen des komplexen Gefüges 
um eine Pflegefamilie. Insgesamt ist die Erkenntnis wichtig, dass Pflegefami-
lien sich deutlich von anderen Klienten einer Beratungsstelle abheben. Eine 
Erziehungsberatungsstelle sollte auf einen besonders hohen Beratungsbedarf 
vieler Pflegefamilien vorbereitet sein.«	(Gabler	2008,	S.	131f ).	Auch	heilpä-
dagogische	Tagesgruppen	können	im	Einzelfall	Pflegekinder	und	Pflege-
familien dabei unterstützen, das gemeinsame Zusammenleben dauerhaft 
aufrechtzuerhalten; wobei sorgsam geprüft werden muss, ob eine Tages-
gruppe	die	Integration	in	eine	Familie	auch	stören	kann,	wenn	ein	Kind	
zu	wenig	in	der	Familie	präsent	ist	und	sich	möglicherweise	–	im	Vergleich	
zu	anderen	in	der	Familie	lebenden	Kindern	–	ausgeschlossen	fühlt	(vgl.	
B.4.2).	

Ein Fallbeispiel aus Sicht einer Pflegemutter: 
Ein achtjähriges Kind lebt seit vier Jahren in einer Pflegefamilie mit zwei 
weiteren,	älteren	Pflegegeschwistern.	Dass	dieses	Kind	eine	Tagesgruppe	
besucht,	wird	als	Entlastung	für	die	ganze	Familie	geschildert,	weil	das	
Kind	solche	herausfordernden	Verhaltensweisen	gezeigt	hat,	dass	es	allen	
Beteiligten	sehr	schwer	gefallen	ist,	dem	Kind	mit	Sympathie	und	Ver-
ständnis	zu	begegnen.	Ausgangspunkt	für	das	problematische	Verhalten	
sind	u.a.	vermutlich	die	Loyalitätskonflikte	des	Kindes	in	Bezug	auf	seine	
drogenabhängige	Mutter,	die	dem	Kind	immer	wieder	Hoffnung	macht,	
dass	es	zu	ihr	zurück	kann.	Die	Pflegeeltern	nehmen	zudem	Erziehungs-
beratung	in	Anspruch,	um	mit	der	motorischen	Unruhe	und	den	Kon-
zentrationsschwierigkeiten	des	Kindes	besser	umgehen	zu	können.	Das	
vermutlich durch den Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft 
geschädigte	Kind	verhielt	sich	auch	deshalb	immer	auffälliger,	weil	es	
in	der	Schule	nicht	mitkam	und	sehr	darunter	litt.	In	der	Tagesgruppe	
machte	es	große	Fortschritte	durch	eine	klare	Strukturierung	des	Nach-
mittags.	Für	die	Pflegemutter	ist	die	Entlastung	vom	Hausaufgaben-	und	
damit Schuldruck durch die Tagesgruppe eine enorme Erleichterung und 
half	dabei,	dass	das	Pflegeverhältnis	nicht	zum	Scheitern	gekommen	ist.	
Von	der	Schule	–	so	die	Pflegemutter	–	erhielt	sie	keine	Unterstützung	bei	
der	Konfliktlösung:	Die	LehrerInnen	vermittelten	der	Familie	eher:	Das	
Kind lebt doch lange genug in der Pflegefamilie, da sollte es keine Pro-
bleme	mehr	geben.
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Weitere Formen einer einzelfallbezogenen Begleitung und Beratung von Pflegefamilien
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•	 Aufsuchende	Familientherapie:	Aufsuchende	Familientherapie	wird	noch	
wenig	für	Pflegefamilien	genutzt.	Erfahrungen	zeigen	jedoch,20 dass 
sowohl	zu	Beginn	einer	Unterbringung	in	einer	Pflegefamilie	als	auch	bei	
speziellen	Problemen	z.	B.	in	der	Pubertät	eine	aufsuchende	Familienthe-
rapie die Konflikte entschärfen und in hohem Maße stabilisierend wirken 
kann, wie im folgenden Beispiel (aus Sicht der Pflegemutter und der The-
rapeutin)	veranschaulicht	werden	soll:

Fallbeispiel: Aufsuchende Familientherapie bei Konflikten der Selbstfin-
dung in der Pubertät 
Ein 13jähriger Junge, Lukas, ist bis zu seinem achten Lebensjahr bei seiner 
alkoholabhängigen Mutter aufgewachsen, die er nach wie vor regelmäßig 
trifft.	Vor	dieser	Pflegefamilie	hat	er	ein	halbes	Jahr	in	einer	anderen	Pfle-
gefamilie gelebt, aus der er gehen musste, weil er sich mit der leiblichen 
Tochter	der	Familie	nicht	vertragen	hat.	Seit	etwa	vier	Jahren	lebt	er	in	
dieser	Familie	mit	zwei	weiteren	Pflegegeschwistern.	Die	Pflegemutter	ist	
ausgebildete	Sozialpädagogin.	Der	Junge	war	gewöhnt,	sehr	selbstständig	
zu handeln, seinen Kopf durchzusetzen, da er für seine Mutter sorgen 
musste, und er hatte vor allem Konflikte mit dem eher konservativen und 
tendenziell	autoritären	Pflegevater.	Aber	auch	der	Pflegemutter	gegenüber	
und in der Schule gab es Probleme aufgrund seiner Aggressivität: Er hat 
»rumgeschrien, getrampelt, war hysterisch«, wenn er sich geärgert hat, sagt 
die	Pflegemutter.	Sie	hat	das	Jugendamt	benachrichtigt,	dass	sie	nicht	
mehr	mit	ihm	klar	kommt	und	hat	eine	aufsuchende	Familientherapie	
mit	systemischem	Ansatz	vermittelt	bekommen.	Sie	hat	zunächst	mit	der	
Familientherapeutin	allein	Gespräche	geführt,	dann	mit	dem	Jungen	zu-
sammen.	Die	Familientherapeutin	hat	Lukas	angeregt,	seine	eigene	Fami-
liengeschichte	zu	erforschen,	seine	Mutter	bspw.	zu	befragen.	Die	Gründe	
für sein Leben in einer Pflegefamilie waren ihm nicht wirklich klar, und er 
hat	sich	unterschwellig	Schuld	zugeschrieben.	Durch	Befragungen	seiner	
Mutter	und	durch	von	der	Therapeutin	angeregte	Genogramm-Arbeit	
findet	er	heraus,	dass	der	Anlass	der	Inpflegegabe	ein	sexueller	Missbrauch	
in	der	Familie	ist.	Die	Therapeutin	hat	Lukas,	der	als	sehr	kluges	Kind	
geschildert wird, empfohlen, sich im Internet kundig zu machen, was es 
für	Konfliktlösungsmuster	(statt	»Schreien, Trampeln, Hauen«	usw.)	gibt,	
was	ihm	viel	Spaß	gemacht	hat.	Letztlich	wurde	die	ganze	Familie	ein-
bezogen	in	den	Prozess	der	Familientherapie;	selbst	der	Pflegevater	hat	in	
dem	Moment,	in	dem	Veränderungen	sichtbar	wurden,	angefangen,	sich	
für	die	Arbeit	der	Therapeutin	zu	interessieren.	Lukas	will,	sagt	die	Pflege-
mutter,	in	dieser	Pflegefamilie	bleiben.	Er	selbst	hat	für	seine	Pflegemutter	
ein	Ritual	erfunden,	damit	sie,	die	zu	Beginn	der	Therapie	sehr	erschöpft	
war, »Energie tanken«	kann:	Er	sorgt	–	auch	gegenüber	den	Geschwistern	
–	dafür,	dass	sie	für	eine	halbe	Stunde	nachmittags	nicht	gestört	wird	und	
macht	ihr	zu	Beginn	der	Pause	einen	Cappuccino:	eine	kleine	liebevolle	
Geste.	Ohne	Unterstützung	der	aufsuchenden	Familientherapie	hätte	sie	
es	nicht	geschafft,	dass	er	bleiben	kann,	so	die	Pflegemutter.	»Lukas ist ein 
toller Junge geworden mit Hilfe der therapeutischen Arbeit, davor war es hart 
an der Grenze mit ihm«	(I	AF,	Teil	221).	

Für	Fortbildungsveranstaltungen	von	Pflegeeltern	existieren	vielfältige	Kon-
zepte	mit	detaillierten	inhaltlichen	und	methodischen	Vorgaben	(vgl.	Renges	
2008;	BLJA	2009,	Niedersächsisches	Ministerium	für	Soziales,	Frauen,	Fami-
lie	und	Gesundheit	2008).	Fortbildungen	finden	statt	in	Form	von	Abenden,	
Fachtagen,	ein-	oder	mehrtägigen	Veranstaltungen.	Sie	dienen	der	Ausei-
nandersetzung mit verschiedenen Themenstellungen und sollen den Kontakt 
unter	den	Pflegeeltern	und	damit	Selbsthilfe	und	gegenseitige	Unterstützung	
fördern.	Bei	Wochenendveranstaltungen	kann	auch	die	ganze	Pflegefamilie
einbezogen werden, wenn eine qualifizierte Betreuung der Kinder und Ju-
gendlichen	organisiert	ist,	so	dass	auch	die	Kinder	von	der	Veranstaltung	pro-
fitieren	(vgl.	C.6).	Es	empfiehlt	sich	sowohl	in	Planung	als	auch	Durchfüh-
rung eine Zusammenarbeit mit anderen KooperationspartnerInnen: »Neben 
dem Fortbildungszusammenschluss mehrerer Jugendämter können als Koopera-
tionspartner auch Pflegeelternvereinigungen, Volkshochschulen, Jugendhilfeein-
richtungen, diagnostische Zentren oder Erziehungsberatungsstellen in Betracht 
kommen. In jedem Fall sind die Pflegeeltern bei der Teilnahme an Fortbildungen 
(und Supervision) – soweit sie der für die Betreuung und Pflege notwendigen 
Qualifizierung dienen – finanziell zu unterstützen.« (Niedersächsisches Mini-
sterium	für	Soziales,	Frauen,	Familie	und	Gesundheit	2008,	S.	9-15).22 

Die	Fortbildungsinhalte	beziehen	sich	sowohl	auf	spezifische	erzieherische,	
strukturelle und rechtliche Bereiche der Pflege, als auch auf allgemeine Erzie-
hungsfragen	wie	z.	B.	Gewalt-	und	Suchtprävention	oder	Medienerziehung.	

Das	Handbuch	Vollzeitpflege	für	Niedersachsen	benennt	folgende	thema-
tische	Bereiche	für	Fortbildungen	von	Pflegeeltern:	

Themen im Bereich »Pflegekind«
•	 Entwicklungsphasen,	Entwicklungsstörungen
•	 Bindungsverhalten/-theorie
•	 Auswirkungen	früherer	Erlebnisse	(Traumata,	Deprivation,	Gewalt)
•	 Verhaltensauffälligkeiten
•	 Geschwisterkinder
•	 Formen	und	Auswirkungen	von	Behinderungen	
	 (körperlich,	geistig,	seelisch,	chronische	Krankheiten)
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20 Z. B. im Pflegekinderdienst des Jugendamts Salzwedel.
21 Das Interview wurde aus zeitlichen Gründen nicht transkribiert, sondern nur protokolliert.

22 In manchen Kommunen müssen die Pflegeelternvereine mit ihrer Gruppenarbeit zumindest in ge-
wissem Maß für die fehlende professionelle Infrastruktur einspringen, wie im folgenden Beispiel deutlich 
wird, was aber einer qualifizierten Vollzeitpflege in keiner Weise gerecht wird, auch wenn die Pflegeel-
tern hier hervorragende Eigeninitiative gezeigt haben: »Wir hatten eben die alte Fachkraft, die sehr oft 
krank war, die dann gegangen wurde, was aber auch sehr schwierig war, weil sie halt unkündbar war, 
und dann hatten wir mal ganz lange Monate überhaupt keine Betreuung, dann wurde eine neue Fach-
kraft eingestellt, die dann einen schweren Unfall hatte und seither immer wieder neue Arbeitsversuche 
macht, also nicht voll einsatzfähig ist, lange Fehlzeiten hat, also – dieser Landkreis (…), die Pflegeeltern 
haben wirklich gelernt, allein zurechtzukommen! Und da hätte dann jetzt eine neue Fachkraft auch 
wieder Schwierigkeiten, da einen Fuß reinzukriegen in die Familien, die so lang selber zurechtkommen! 
Also da hat auch die Gruppe wirklich ganz viel entlastet. Und wir uns mehr gegenseitig geholfen.« (I I, 
1151-1161).

5.3  Gruppenangebote zur Begleitung von Pflegefamilien: Fortbildung und Reflexion
 
 Fortbildungsveranstaltungen und Gruppenangebote
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Themen im Bereich »Herkunftsfamilie«
•	 persönliche	Kontakte	zwischen	Pflegekind	und	Herkunftsfamilie
•	 Umgang	mit	Rückkehroptionen
•	 Herkunftsfamilien	mit	Migrationshintergrund
•	 Konflikte	und	Konfliktbereiche	mit	Herkunftsfamilien

Themen im Bereich »Pflegeeltern«
•	 Aufgaben	und	Erwartungen
•	 Biografiearbeit
•	 Erziehungsfragen,	Beziehungsdynamik,	Umgang	mit	Grenzen
•	 Bewältigung	belastender	Lebenssituationen,	Kriseninterventionsstrategien,	
 Empowerment
•	 Pflegekind	und	leibliche	Kinder
•	 Umgang	mit	den	Reaktionen	der	Umwelt	(Nachbarn,	Freunde,	Schule,	
	 Kindergarten)

Themen im Bereich »Recht« 
•	 alltägliche	rechtliche	Fragen	(z.	B.	Sorgeberechtigung,	
	 Aufenthaltsbestimmung,	Aufsichtspflicht,	Krankenkasse,	Versicherungen)
•	 finanzielle	Fragen	(Kindergeld,	Sonderleistungen	usw.)
•	 Übergabe	an	das	örtlich	zuständige	Jugendamt	(§	86	Abs.	6	SGB	VIII)	
	 (Niedersächsisches	Ministerium	für	Soziales,	Frauen,	Familie	und	
	 Gesundheit	2008,	S.	9-15f).	

Es	wird	jedoch	grundsätzlich	immer	eine	alltagsbezogene	und	mit	Reflexion	
verknüpfte	Form	der	Gruppenarbeit	empfohlen:	»Die themenzentrierte Grup-
penarbeit sollte grundsätzlich fall- und alltagsbezogen sein. Es geht hier um die 
gemeinsame Reflexion von Erfahrungen zu einem bestimmten Thema, die Erar-
beitung von allgemeinen Strategien im Umgang mit dem jeweiligen Thema und 
die Einübung eines reflexiven Umgangs mit den jeweiligen Problembereichen. 
So kann z. B. Bettnässen hier ein Thema sein, allerdings eher nicht in Form 
einer theoretischen Abhandlung, sondern im Hinblick auf den konkreten Fall des 
Bettnässens. In der Auseinandersetzung geht es dann um die Reflexion eigener 
Haltungen zum Bettnässen, der emotionalen Betroffenheit, der Auswirkungen 

auf die familiäre Dynamik usw. – hierbei können dann auch ‘Theorien‘ zum 
Bettnässen fallbezogen einfließen«. (Niedersächsisches Ministerium für Sozi-
ales,	Frauen,	Familie	und	Gesundheit	2008,	S.	9-	14).23

Dass	Wissensvermittlung	alleine	nicht	ausreicht,	um	Veränderungen	zu	
erreichen,	z.	B.	in	Bezug	auf	das	Verständnis	für	Herkunftseltern,	zeigt	das	
folgende Zitat aus einem Interview mit Pflegeeltern: »Es ist ganz gut, also wir 
machen auch viel Seminare mit und wir machen auch viel Kurse mit (…). Wir 
haben heuer einen Kurs mitgemacht ‚Herkunftsfamilie – was war davor?‘ (…), 
wo du dann mitgekriegt hast, also wo du dann gelernt hast, dem Kind beizubrin-
gen, die Herkunftsfamilie ist wichtig. Haben wir ja auch nichts dagegen, es ist 
in Ordnung, wenn die Herkunftsfamilie, und man soll auch den Kindern sagen, 
woher sie kommen!«	(I	H,	1510-1517).	Die	Eltern	interpretieren	die	Seminarin-
halte	so,	dass	sie	den	Pflegekindern	»beibringen«	müssen,	ihre	Eltern	seien	
wichtig.	Sie	selbst	aber	haben	nichts	an	ihrer	eigenen	Einstellung	gegenüber	
den Herkunftseltern geändert und liegen im ständigen Streit mit diesen um 
Umgangskontakte,	Geschenke	usw.,	wie	aus	dem	weiteren	Verlauf	im	Inter-
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23 In diesem Zusammenhang sei hingewiesen auf die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen 
(Kuhl 2009). Diese bezieht sich u.a. auf einen Funktionsunterschied von »analytischem Ich« mit 
sequenziell-analytischem Denken und dem sogenannten Extensionsgedächtnis, einer holistischen Form 
des Denkens mit impliziten und expliziten Anteilen und paralleler Verarbeitung im Gehirn, die auch das 
»integrierte Selbst« beinhaltet. »Die Parallelverarbeitung hat im Unterschied zum Wenn-Dann-Denken 
den Vorteil, dass sie gleichzeitig viele Gesichtspunkte berücksichtigen kann; andererseits verfügt sie 
aber über kein eindeutiges Regelwissen« (ebd. S. 355). In der Pflegekinderhilfe ist zwar auch kogni-
tives Wissen notwendig, das vom »analytischen« Ich verarbeitet wird. Aber dennoch muss ebenso die 
Integration von Erfahrungen im »Extensionsgedächtnis« gefördert werden, da ja auch in der Beziehung 
zu Kindern letztlich keine Rezepte lebbar sind; da das Extensionsgedächtnis wesentlich komplexer und 
flexibler funktioniert. »Geradezu unverzichtbar erscheint die enorme komputationale (…) Mächtigkeit 
des integrierten Selbst (…), wenn es um komplexe oder gar existenzielle Entscheidungen geht (z. B. 
in der Unternehmensführung oder vor der Eheschließung). In solchen Fällen müssen eine Vielzahl von 
eigenen und fremden Bedürfnissen, Werten, Fähigkeiten und Erwartungen berücksich-tigt werden. 
Hier ist die Fähigkeit des (rechsthemisphärischen) Selbst, auch gegensätzliche Emotionen und Valenzen 
zu berücksichtigen (…) besonders wichtig, weil es beim komplexen Problemlösen und bei existenziellen 
Entscheidungen fast immer um das Abwägen von Chancen und Risiken geht (d.h. um positive und 
negative Valenzen). Bei einseitiger Verarbeitung durch das sequenziell-analytische (linkshemisphärische) 
Entweder-Oder-Denken würde man dieser Komplexität und ihrer logischen und emotionalen Wider-
sprüchlichkeit nicht gewachsen sein« (ebd. S. 454) – und das bezieht sich nicht nur auf existenzielle 
Entscheidungen: Selbstzugang und selbstregulatorische Kompetenz, auf die in gewisser Weise auch 
das »ABC«-Programm von Mary Dozier zielt (siehe oben), ermöglichen eine ganzheitliche und weniger 
destruktive Intelligenz, die insbesondere im Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen von Kindern 
notwendig ist. »Der Dialog zwischen Denken und Fühlen, zwischen analytischem Ich und ganzheit-
lichem Selbst ist wichtig: Ohne einen Kontakt mit der ganzheitlichen Intelligenz, die alle wichtigen 
Lebenserfahrungen gleichzeitig (simultan) bereit hält, kann die analytische Intelligenz völlig in die Irre 
gehen (sich beispielsweise mit Fragen beschäftigen, die ganz unwichtig sind, oder sich gar in Widersprü-
che verstricken« (ebd. S. 456).
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view	deutlich	wird.24	Wissen	um	bestimmte	Symptomkomplexe	bspw.	kann	
jedoch die Pflegeeltern dabei unterstützen, insbesondere die Entwicklungs-
probleme	und	Verhaltensauffälligkeiten	der	Kinder	aus	deren	Biographie	
heraus	zu	verstehen:	Wie	z.	B.	zeigt	sich	eine	fetale	Alkoholschädigung,	wie	
zeigen sich traumatische Erfahrungen oder Bindungsängste? Es geht darum, 
Verhaltensweisen	der	Kinder	als	Formen	der	Bewältigung	einer	für	sie	schwer	
handhabbaren Welt zu verstehen und entsprechend für die Kinder sorgen zu 
können.	So	erzählt	eine	Pflegemutter:	»Und diese FAE25-Vorträge (…) die ha-
ben uns total überzeugt. Nach dem ersten Vortrag wussten wir, warum die Esther 
so ist, wie sie ist,26 das war einfach stimmig, und da haben wir uns jetzt auch 
selber drum gekümmert und sind jetzt in den Sommerferien zu dem Professor B. 
gefahren, um diese Diagnostik zu kriegen! Also das sieht das Jugendamt noch ein 
wenig lasch, weil das noch nicht so bekannt ist (…). Und weil wir einfach ganz 
klar sehen, wir brauchen das für die Esther, wir brauchen diese Unterlagen, dass 
sie das hat, damit sie irgendwann über Behindertenstatus dann weiter versorgt 
ist!«	(I	A,	463-472).	

Wissensvermittlung für Pflegeeltern (Christine Köckeritz) 
In	der	Expertise	von	Köckeritz	(2008)27	wird	differenziert	auf	die	unterschied-
lichen	Themen	einer	Wissensvermittlung	für	Pflegeeltern	eingegangen.	Der	
folgende	Abschnitt	ist	ein	Auszug	aus	der	Expertise.	

Inhalte 
Die Wissensvermittlung für Pflegeeltern hat das Ziel, sie zu einer allgemeinen 
Orientierung	über	den	Verlauf	der	kindlichen	Entwicklung	anzuregen,	ihr	
Verständnis	für	die	typischen	Merkmale	bestimmter	Altersphasen	zu	fördern	
und	sie	für	abweichende	Verläufe	von	Entwicklungen	zu	sensibilisieren.	Sie	
soll dazu befähigen, eigene Beobachtungen des Kindes vor dem Hintergrund 
ihres	gewachsenen	Verständnisses	für	seine	altersspezifischen	und	lebensge-
schichtlichen Bedürfnisse einzuordnen und ihr erzieherisches Handeln, insbe-
sondere	ihre	Erwartungen,	die	dieses	Handeln	leiten,	zu	reflektieren.	Welche	
Themen sollten vermittelt werden? 

Entwicklungsphasen, Entwicklungsaufgaben und Entwicklungsbedürfnisse: 
Jede Phase der Kindheit ist durch Besonderheiten der Erlebnisverarbeitung 
des	Kindes,	seines	Verstehens	oder	Nicht-Verstehens,	seines	Handelns	und	
besonders	seiner	Fähigkeiten	zur	Beziehungsgestaltung	gekennzeichnet.	In	je-
dem	Fall	sollten	die	Entwicklungsaufgaben	der	einzelnen	Altersstufen	vermit-
telt	werden.	In	den	Entwicklungsaufgaben	überschneiden	sich	physische	und	
psychische	Reifungsprozesse	mit	gesellschaftlichen	Anforderungen,	die	an	die	
Kinder	im	jeweiligen	Altersbereich	gestellt	werden.	Da	die	erfolgreiche	Erfül-
lung der Entwicklungsaufgaben über weitere Entwicklungspfade entscheidet, 
sind	entsprechende	Unterstützungsangebote	seitens	der	Eltern	hier	besonders	
notwendig.	Zur	Veranschaulichung	kann	man	typische	Entwicklungsaufga-
ben	(z.	B.	die	Bewältigung	des	Schuleintritts,	das	Sich-Zurecht-Finden	unter	
Gleichaltrigen)	näher	beschreiben	und	verdeutlichen,	wie	sich	diese	Aufgaben	
aus	der	Sicht	eines	Kindes	darstellen.	Aus	den	jeweils	vor	dem	Kind	liegenden	
Entwicklungsaufgaben	lassen	sich	wichtige	Entwicklungsbedürfnisse	(wie	z.	
B.	das	Bedürfnis	nach	einer	kontinuierlich	verfügbaren,	feinfühligen	Be-
zugsperson)	und	einflussreiche	Störfaktoren	(wie	z.	B.	die	diskontinuierliche,	
von	vielen	Trennungserfahrungen	begleitete	Betreuung)	anschaulich	und	
anregend	darstellen.	Auch	die	von	Erikson	(2008)	beschriebenen	Phasen	der	
Identitätsentwicklung	können	gut	zur	Illustration	genutzt	werden:	sie	zeigen	
besonders	die	Bedürfnisse	und	die	hauptsächlichen	Leidensmöglichkeiten	im	
Kinderleben	auf	und	sind	geeignet,	Verständnis	für	das	Spannungsverhältnis	
zu wecken, das in jeder Entwicklung liegt und sie schließlich auch voran-
treibt.	

Schwerpunktartig	und	an	vielen	illustrierenden	Beispielen	können	Pflege-
eltern	erfolgreich	lernen,	wie	sich	das	soziale	Verständnis	des	Kindes	(...)	hin	
zu	der	Einsicht	in	differenzierte	und	aufeinander	bezogene	Selbst-,	Fremd-	
und Außenperspektiven entwickelt: Die immer tiefere Einsichtnahme der 
Kinder in Erwartungen und Erlebenswelten anderer Menschen erweitert und 
vertieft nämlich ihr Beziehungsbewusstsein und lässt sie sich immer mehr für 
die	Erfahrungen	und	Motive	anderer	ihnen	gegenüber	interessieren.	Aus	die-
ser	Entwicklung	heraus	entstehen	schließlich	die	immer	tiefer	reichenden	Fra-
gen	nach	der	Gefühls-	und	Gedankenwelt	der	biologischen	und	der	sozialen	
Eltern,	werden	Täuschungsmanöver	anderer	durchschaut	und	eigene	soziale	
Anpassung	sowie	Verweigerung	gegenüber	fremden	Erwartungen	organi-
siert.	Für	Pflegeeltern	ist	die	Frage	nach	der	Entwicklung	von	Bindungen	ein	
besonders	wichtiges	Thema.	Sie	sollten	eingehend	und	anschaulich	darüber	
informiert werden, dass das Bindungsbedürfnis eines jeden Kindes biologisch 
fundiert	ist.	Es	findet	seinen	Ausdruck	in	altersspezifischen	Verhaltensweisen	
und	wird	so	Teil	eines	komplexen	Interaktionsgefüges	mit	der	Bindungsper-

24 Ein Projekt an der Universität Jena (Institut für Soziologie, Prof. Dr. Bruno Hildenbrand) beschäftigt 
sich derzeit mit der Frage, ob eine Verfachlichung alltäglicher Lebenspraxis diese zerstört oder neue 
Optionen öffnet und untersucht diese Frage insbesondere anhand von Fortbildungen/Curricula für 
Pflegepersonen: »Im Sozialwesen ist ein verstärkter Trend zu beobachten, der dahin geht, zwischen 
professionalisierter sozialer Hilfe und Laienhilfe eine Grauzone zu eröffnen, innerhalb der Laien als 
fachlich Qualifizierte tätig werden und so in Konkurrenz zu Professionellen treten. Beispiele dafür sind 
Sterbebegleitung, Betreuung psychisch Kranker, Pflegefamilien. Unser Forschungsinteresse ist auf die 
Frage gerichtet, ob eine solche Entwicklung der Verfachlichung von Laienhandeln den Klienten in ihrem 
Sozialisationsprozess eher schadet oder nützt. Zwei Hypothesen sollen gegeneinander getestet werden: 
Hypothese 1: Fachliche Schulung zerstört lebenspraktische Kompetenzen der Helfenden und ersetzt 
sie durch ein technokratisches Wissen, das ohne Ausbildung eines professionellen Habitus angewendet 
wird. Insofern tritt durch Verfachlichung von Laienhandeln ein Kompetenzverlust ein. 
Hypothese 2: Fachliche Schulung stärkt die Lebenspraxis, da sie die Herausbildung von praktischem 
Krisenbewältigungswissen fördert. 
Mit diesem Projekt soll zum einen ein grundlagentheoretischer Beitrag zur Wissens- und Professionsso-
ziologie geleistet werden. Zum anderen sollen die Projektergebnisse dazu herangezogen werden, für 
Träger sozialer Einrichtungen bei der Qualifizierung von Laien im Bereich sozialer Unterstützung, vor 
allem im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, sozialwissenschaftliches Wissen bereit zu stellen«. www.
soziologie.unijena. de/LSHildenbrand_Forschung.html 
25 FAE = Fetale Alkoholeffekte: Schädigung durch Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft, 
vgl. B.3 
26 »Die ist ein absolut liebenswertes Kind, die wir nie mehr hergeben würden, die einen unglaublichen 
Charme hat, aber die wahrscheinlich nicht allein leben können wird. Also sie braucht Begleitung und 
Betreuung. Also die Esther schläft zum Beispiel keine Nacht durch, die wird jede Nacht x-mal wach, hat 
Angstzustände, und gleichzeitig kann man sie nicht allein lassen, weil die wäre ein Kind, jetzt übertrie-
ben gesagt, die einem das Dach abbrennt (…). Die sieht ein Feuerzeug und zündelt erst mal, bevor sie 
nachdenkt, was da passieren könnte. Also die agiert erst und denkt dann irgendwann oder gar nicht 
drüber nach. Sie braucht einfach rund um die Uhr jemand, der nach ihr guckt« (I A, 400-406).
27 Erstellt im Auftrag des Projekts »Pflegekinderhilfe in Deutschland«. Die Expertise steht als Download 
unter: www.dji.de/pkh/Köckeritz_Wissensvermittlung_für_Pflegeeltern.pdf zur Verfügung.
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son, in dem das Kind ein Bindungsmuster entwickeln wird, mit dem es die 
Beziehung	zu	dieser	Person,	aber	auch	zu	anderen	zu	regulieren	lernt.	Den	
Pflegeeltern sollte deutlich werden, dass eine Bindung durch aufeinander 
bezogene	Verhaltens-	und	Handlungsweisen	von	Kind	und	Bezugsperson	ent-
steht	und	nicht	durch	Blutsverwandtschaft.	

Entwicklungsauffälligkeiten von Pflegekindern 
Pflegeeltern	müssen	wissen,	dass	die	Kinder,	die	sie	in	ihre	Familie	aufneh-
men,	keine	sogenannten	»normalen«	Kinder	sind,	sondern	in	der	Regel	sehr	
belastende	Vorerfahrungen	in	ihren	Herkunftsfamilien	gemacht	haben.	
Vernachlässigung,	körperliche	und	psychische	Misshandlungen	oder	sexueller	
Missbrauch	können	zu	schwerwiegenden	seelischen	Beeinträchtigungen	der	
Kinder	führen,	die	sich	in	verschiedenen	klinischen	Symptomen,	in	Entwick-
lungsstörungen	und	sogar	in	körperlichen	Erkrankungen	äußern	können.	
Allerdings	ist	es	nicht	möglich,	aus	den	jeweils	spezifischen	Störungsbildern	
auf	die	Erfahrungen	des	Kindes	zurückzuschließen.	Ähnliche	Belastungen	
können	zu	unterschiedlichen	Störungen	führen,	sehr	unterschiedliche	Be-
lastungen	können	ähnliche	Symptome	hervor	treiben.	(…).	Es	wird	darauf	
ankommen, den Eltern eine verstehende Sicht auf die Anpassungsversuche 
eines	Kindes	zu	eröffnen,	das	in	seinem	Welt-	und	Beziehungserleben	massiv	
beeinträchtigt	wurde	und	auf	abnorm	erscheinende	Verhaltensweisen	zurück-
greifen	muss,	um	Ängste	zu	regulieren	und	Spannungen	erträglich	zu	halten.	
Diese	Verhaltensweisen	werden	vor	allem	in	der	Beziehung	des	Kindes	zu	den	
Pflegeeltern	und	-geschwistern	allmählich	zum	Tragen	kommen.	Also	müssen	
Pflegeeltern darüber informiert werden, dass die Integration des Kindes in die 
Pflegefamilie erfahrungsgemäß phasenhaft verläuft, und deshalb die Entste-
hung	von	Verhaltensauffälligkeiten	zu	erwarten	ist.	

Pflegeeltern	erhalten	zuweilen	auch	eine	Gruppen-	oder	Einzelsupervision.	
Auch	wenn	Supervision	die	systematische	Reflexion	beruflichen	Handelns	
beinhaltet,	um	den	beruflichen	Auftrag	besser	erfüllen	zu	können,	wird	auch	
im teils semiprofessionellen Bereich der Pflegeelternschaft von Supervision 
gesprochen.	Supervision	verbindet	Wissensvermittlung	und	Selbsterfahrung:	
Es wird an problematischen Situationen im Alltag angesetzt und aus diesen 
werden mit Hilfe theoretischer Annahmen Leitlinien für das Handeln ab-
geleitet.	»Es wird weniger über das kognitive Verstehen gelernt, denn über das 
Verstehen und die Verarbeitung des eigenen Erlebens«	(Rappe-Giesecke	1995,	S.	
5).	Zwischen	einer	Gruppensupervision	und	anderen	Formen	einer	intensiven,	
angeleiteten	Gruppenarbeit	mit	Pflegeeltern	gibt	es	Überschneidungen,	eben-
so	wie	zwischen	Einzelsupervision	und	therapeutisch-orientierter	Beratung.	

Typische	Themen	von	Supervision	in	Pflegefamilien	sind	(vgl.	dazu	auch	
Köckeritz	2008):	
•	 Komplexe	Resonanzen:	Eine	Frau	nimmt	bspw.	ein	Kleinkind	neu	auf.	

Anfangs	geht	es	ihr	und	der	Familie	gut	mit	dem	Kind.	Nach	drei	Mona-
ten	erzählt	sie	in	der	Anfangsrunde	in	einer	Gruppensupervision,	sie	habe	
kein besonderes Thema, mit dem Kind gehe es sehr gut, sie sei aber sehr 

erschöpft:	»Mein Mann und ich haben irgendwie viel Stress miteinander«.	
Es	gilt	die	Wahrnehmung	zu	schärfen,	ob	diese	Probleme	möglicherweise	
mit dem Pflegekind zu tun haben: Streitet sich das Paar vielleicht über 
das	Kind?	Von	der	Inpflegegabe	sind	die	Partnerschaft	der	Pflegeeltern,	
das	Eltern-Geschwistersystem,	die	Geschwisterdynamik	von	betreutem	
Kind	und	eigenen	Kindern	berührt.	»Unter dem Eindruck einer durch die 
Aufnahme des Pflegekindes veränderten Familiensituation kann selbst die 
Paarbeziehung der Eltern unter Druck geraten. Ohnmachtsgefühle, die das 
Kind durch sein Verhalten bei dem einem Elternteil auslöst, können z. B. 
dem jeweils anderen Partner vorgeworfen werden, durch den man sich mit 
dem Kind im Stich gelassen fühlt. Ablehnung oder Zerstörungswut seitens des 
Kindes können als Angriff gegen die eigene Person, gegen die Elternrolle und 
die Erziehungsfähigkeit aufgefasst und in selbstverteidigende Vorwürfe gegenü-
ber dem Partner gefasst werden, doch mehr oder etwas anderes zu tun, um die 
Situation der Familie zu verbessern. Da sich Pflegeeltern in der Auswahlphase 
als stabiles ‚funktionierendes‘ Paar gegenüber der Behörde präsentiert haben, 
wird es ihnen schwer fallen, von sich aus über Konflikte auf der Elternebene 
zu sprechen. Jede Beratung sollte diese Möglichkeit erwägen und die Eltern 
ermutigen, ihre Situation als Paar zur Sprache zu bringen«	(Köckeritz	2008,	
S.	13).

•	 Sorgen	um	die	leiblichen	Kinder:	Die	Pflegeeltern	befassen	sich	mit	dem	
Thema,	ob	die	eigenen	Kinder	vielleicht	zu	kurz	kommen.	Die	leiblichen	
Kinder sind meist intensiv beteiligt: Sie erleichtern den aufgenommenen 
Kindern	in	hohem	Maße,	in	die	Familie	hineinzukommen,	sind	eine	
Entlastung der Pflegepersonen, müssen aber in ihren eigenen Bedürfnissen 
gesehen	werden	(siehe	unten,	C.5.4).

•	 Wechselwirkungen	zwischen	den	Familiensystemen:	Die	zentrale	Triade	
ist	die	zwischen	Pflegefamilie,	Kind	und	leiblichen	Eltern.	Hier	sind	u.a.	
Fragen	nach	der	Gestaltung	der	Besuchskontakte	angesprochen.28 Das 
Kind muss also einerseits wirklich aufgenommen, es muss ihm ein guter 
Platz gegeben, seine Bindungsfähigkeit unterstützt werden, andererseits 
brauchen	Kinder	ein	gewisses	»Kontinuitätswissen«.	Die	Pflegepersonen	
geraten	aber,	was	die	Beziehung	zu	den	Eltern	der	Kinder	betrifft,	oft	in	
einen Widerspruch zwischen kognitiver und emotionaler Ebene, mit dem 
es	sich	auseinanderzusetzen	gilt.	In	der	Supervision	muss	daran	gearbeitet	
werden, einen Weg zu finden jenseits von Bagatellisierung auf der einen 
und	Moralisierung	auf	der	anderen	Seite	oder	auch	jenseits	von	Überi-
dentifikation/Mitleid	mit	den	Eltern	einer-	und	Ablehnung	andererseits.	
In	der	Supervision	können	die	verschiedenen	Emotionen	gegenüber	den	
leiblichen	Eltern	zum	Thema	gemacht	werden.

•	 Schwierigkeiten	in	der	Beziehung	zu	bestimmten	Kindern:	Aufgrund	von	
eigenen	blinden	Flecken,	emotionalen	und	sonstigen	Bewertungsmustern	
kommen die Pflegeeltern vielleicht mit bestimmten Kindern nicht gut 
zurecht,	sind	verunsichert,	entwickeln	möglicherweise	Schuldgefühle.	
Köckeritz	(2008)	beschreibt	in	ihrer	Expertise	zu	diesem	Punkt	z.	B.	den	
Aspekt	sexualisierenden	Verhaltens	von	Pflegekindern,	das	Pflegeeltern	
erheblich	verunsichern	kann	(ebd.,	S.	12f).
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28 Vgl. C.8

Supervision
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•	 Die	Pflegepersonen	im	Schnittpunkt	verschiedenster	Interessen:	
der	Kinder,	der	Eltern,	vom	ASD,	den	Fachkräften	der	Pflegekinderhilfe,	
Schule,	der	eigenen	Familie,	Nachbarschaft,	Freundeskreisen.	Es	gibt	so-
zusagen	ein	Geflecht	von	Erwartungen	und	inneren	und	äußeren	Aufträ-
gen	und	Systemen,	die	integriert	werden	müssen,	in	die	man	eingebunden	
ist.	Dieses	Geflecht	muss	verstanden	werden.

•	 Überlastungen	von	Pflegepersonen:	Thema	in	einer	Supervision	können	
auch	Überlastungssituationen	der	Pflegepersonen	werden,	ihr	»Nicht-
Mehr-Können«,	sei	es	Übermüdung	durch	zu	wenig	Schlaf	oder	dadurch,	
dass bestimmte Kinder ununterbrochene Aufmerksamkeit brauchen, oder 
dass der Anspruch, allen gerecht werden zu wollen – dem aufgenommenen 
Kind, den eigenen Kindern, dem Ehemann, dem Jugendamt, den Her-
kunftseltern	usw.	–,	in	eine	Überforderung	geführt	hat.

Literaturübersichten zu Elterntrainings für Pflegeeltern zeigen, dass insbe-
sondere Programme erfolgreich waren, durch die Pflegeeltern unterstützt 
wurden,	ihre	Fähigkeiten	einer	autoritativen	Erziehung	zu	verstärken,	durch	
die	sie	Anleitung	und	Rückmeldung	bekamen	in	Bezug	auf	die	Umsetzung	
im	Alltag	(vgl.	Bovenschen/Spangler	2008;	Dorsey	et	al.	2008;	Nilsen	2007).	
Als Kriterium von Erfolg gilt dabei zumeist eine Reduktion von schwierigen 
–	internalisierenden	und	externalisierenden	–	Verhaltensweisen	der	Kinder	
durch	entsprechendes	fürsorgliches	und	Grenzen	setzendes	Erziehungsverhal-
ten	der	Pflegeeltern,	da	insbesondere	eine	Reduktion	der	externalisierenden	
Verhaltensweisen	in	hohem	Maß	beiträgt	zu	einer	Stabilisierung	der	Pflege-
verhältnisse	und	einer	Verbesserung	der	Beziehungsqualität	(vgl.	C.4.2).	Die	
Reflexion	und	Übung	der	Praxis	mit	dem	Kind	war	die	Komponente,	die	mit	
den positivsten Ergebnissen für Eltern und Kind verknüpft war (National 
Center	for	Injury	Prevention	and	Control	2004,	zit.	in	Dorsey	et	al.2008,	
S.	24).	Gerade	wenn	Kinder	auffällige,	externalisierende	Verhaltensweisen	
zeigen,	sollten	Elternkurse	stark	verhaltensorientiert	arbeiten.	Dies	zeigt	eine	
Meta-Analyse	von	Lundahl	et	al.	(2006a),	in	die	Elterntrainings	einbezogen	
wurden	für	Eltern,	deren	Kinder	herausforderndes	Verhalten	zeigen.29 Zudem 
brauchen	Eltern	und	Kinder	längerfristige	und	laufend	Unterstützung,	da	die	
positiven	Effekte	der	Kurse	in	Bezug	auf	das	Erziehungsverhalten	nach	einer	
gewissen	Zeit	wieder	abnahmen.	Am	effektivsten	waren	Gruppenangebote,	
die	verknüpft	wurden	mit	individueller	Unterstützung	von	Pflegeeltern,	z.	B.	
bei	Hausbesuchen	(Lundahl	et	al.	2006b).	Price	et	al.	(2008)	bestätigen	dieses	

Ergebnis in ihrer Evaluation von Elternkursen spezifisch für Pflegeeltern, so 
z.	B.	für	»KEEP«,30	Nilsen	(2007)	für	ein	ähnliches	Elterntraining:	»The	Incre-
dible	Years	For	Foster	Parents«.31 

»Incredible	Years	for	Foster	Parents«	wurde	in	sehr	kleinen	Gruppen	mit	je	
drei bis vier Pflegeeltern oder Pflegeeltern-Paaren über eine Zeit von 12 Wo-
chen	durchgeführt,	jede	Sitzung	dauerte	ca.	2	Stunden.	Kinderbetreuung	und	
Abendessen	für	die	Familien	wurde	dabei	mit	organisiert.	Die	Co-Leitung	
der	Gruppen	hatten	erfahrene	Pflegeeltern.	Fokussiert	wurde	in	den	Gruppen	
darauf,	aggressives,	trotziges	und	oppositionelles	Verhalten	zu	reduzieren.	Es	
wurden sanfte Methoden einer Disziplinierung gelehrt: klare Kommunikati-
on,	Time-out,	logische	und	natürliche	Konsequenzen,	effektive	Methoden	für	
ein	Monitoring	von	Verhalten	von	Kindern,	Problemlösungen	finden,	sowohl	
für	die	Kinder	als	auch	die	Familie	als	ganze.	Methodisch	wurde	gearbeitet	
mit
•	 Gruppendiskussionen,	die	durch	Video-Vignetten	mit	jeweils	einer	
 Eltern-Kind- Interaktion zu jedem Thema angeregt wurden;
•	 Gruppenübungen,	Rollenspielen;
•	 wöchentlichen	Hausaufgaben;
•	 Handouts	zu	den	besprochenen	Themen.	

Das	Programm	wurde	mit	einer	Kontrollgruppe	evaluiert.	Ergebnis	war,	dass	
das	vor	der	Intervention	fast	als	klinisch	relevant	eingeschätzte	externalisie-
rende	Verhalten	von	Kindern	–	Lügen,	stehlen,	generelles	Problemverhalten	–	
nach	der	Intervention,	also	dem	Besuch	des	Elternkurses,	sich	reduziert	hatte.	
Kein	Effekt	ergab	sich	in	Bezug	auf	internalisierendes	oder	Anpassungsver-
halten.	

Interventionen,	die	die	Fähigkeiten	des	Umgangs	mit	Verhaltensproble-
men	der	Kinder	fördern,	scheinen	insgesamt	sinnvoll,	aber	letztlich	müssen	
auch verhaltenstherapeutisch bezogene Interventionen als ultimativ letztes 
Ziel	die	Verbesserung	der	Beziehungsqualität	im	Auge	behalten,	so	Dozier	
et	al.	(2002b,	S.	856).	Die	Beziehung	ist	letztlich	der	entscheidende	Wirkfak-
tor	für	eine	Veränderung	der	Kinder	(vgl.	dazu	auch	C.4.2).	Elternkurse	für	
Pflegeeltern	können	letztlich	nur	eingeschränkt	als	wirksame	Unterstützung	
der Stabilität von Pflegeverhältnissen angesehen werden, vor allem, wenn sie 
nicht längerfristig durchgeführt werden: »Insgesamt weisen die Befunde der 
vorhandenen Studien darauf hin, dass elternfokussierte Trainings für Pflegeel-
tern nur eingeschränkt effektiv sind; insbesondere wenn es um die Veränderung 
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29 Diese Meta-Analyse bezieht sich allerdings nicht auf Pflegeeltern, sondern allgemein auf Eltern, deren 
Kinder sich auffällig verhalten; die Ergebnisse sind aber vermutlich übertragbar; siehe unten Erfah-
rungen aus den Elternkursen »KEEP« und »The Incredible Years for Foster Parents«. 

30 KEEP = »Keeping Foster Parents and Kinship Carers trained and supported”, übersetzt: »Pflegeeltern 
und Verwandtenpflegepersonen kontinuierlich ausbilden und unterstützen«. 
31 Übersetzt: »Die unglaublichen Jahre – für Pflegeeltern«, ein Elternkurs für Eltern mit hyperaktiven/ 
aggressiven Kindern mit Verhaltensproblemen, der spezifisch an die Bedürfnisse von Pflegeeltern und 
ihren Kindern angepasst wurde.

Manualisierte Elternkurse, Elterntrainings
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des kindlichen Verhaltens geht, zeigten sich kaum positive Interventionseffekte.32 
Eine mögliche Erklärung für die geringe Effektivität ist der Umfang der Trai-
ningsprogramme. Die beschriebenen Pflegeelterntrainings sind – wie häufig bei 
verhaltenstherapeutisch fundierten Programmen – Kurzzeitverfahren, die Dauer 
der beschriebenen Programme lag zwischen 4 bis maximal 16 Sitzungen. Kurz-
zeit-Programme sind erwiesenermaßen erfolgreich, kindliche Verhaltensprobleme 
bei Kindern, die mit ihren leiblichen Eltern aufwachsen, zu reduzieren (Stein-
hausen, 2002). Allerdings repräsentieren Pflegekinder eine Hochrisikogruppe mit 
komplexen psychischen Problemen, die von ihrem psychiatrischen Profil mit einer 
klinischen Stichprobe vergleichbar ist. MacDonald und Turner (2005) folgend 
sollten zukünftige Trainingsmethoden für Pflegefamilien daher umfangreicher 
gestaltet sein, um der Komplexität der Probleme von Pflegefamilien gerecht zu 
werden«(Bovenschen/Spangler	2008,	S.	23).

PEP - Präventionsprogramm für expansives Problemverhalten von Kindern 
Ein	den	beschriebenen	US-amerikanischen,	verhaltensorientierten	Elterntrai-
nings	vergleichbares	Programm	in	Deutschland	ist	PEP	–	»Präventionspro-
gramm	für	expansives	Problemverhalten	von	Kindern«,	das	an	der	Universität	
Köln	auf	der	Grundlage	des	»Therapieprogramms	für	Kinder	mit	hyperkine-
tischem	und	oppositionellem	Problemverhalten«	(THOP)	entwickelt	wurde.	
»PEP zielt auf Veränderung der alltäglichen Interaktion von Eltern und Erziehe-
rinnen mit dem Kind. Basis und Kern des Programms ist die Stärkung der Erzie-
henden und die Stärkung der positiven Interaktion mit dem Kind, und damit die 
Stärkung der Beziehung zum Kind. Es dient auch der Stärkung der Beziehung 
zwischen Eltern und Erzieherin. Die Kursteilnehmerinnen lernen, ihr Verhalten 
gegenüber dem Kind zu planen und dann diesen Plan im Alltag in praktisches 
Handeln umzusetzen.«	(Unzner	2006).	

Unzner	(2006)	beschreibt	die	Inhalte	des	Programms,	das	sinnvolle	Emp-
fehlungen auch für die Arbeit mit Pflegeeltern bietet, folgendermaßen: 

»Das	Programm	beginnt	mit	einer	konstituierenden Sitzung, die einem 
gegenseitigen Kennenlernen von Trainerin und Teilnehmerinnen dient, in der 
die inhaltlichen Schwerpunkte und strukturellen Abläufe erläutert werden 
und	in	der	die	Terminplanung	erfolgt.	Die	ersten	drei	inhaltlichen	Sitzungen	
stellen die Stärkung der Beziehung zum Kind in den Mittelpunkt: 

Sitzung 1: Das Kind – Freud und Leid: 
Konzentration auf das Problemverhalten in konkreten Situationen; Lernen, 
Problem eindeutig zu formulieren; Perspektivwechsel durch Stärkung der 

Beziehung	zum	Kind;	Fokussierung	schöner	Situationen	mit	dem	Kind	und	
positiver	Eigenschaften	des	Kindes.	

Sitzung 2: Teufelskreismodell/Gemeinsame Spielzeit/Wertvolle Zeit: 
Vermittlung	eines	Erklärungsmodells;	Ausstieg	aus	dem	Teufelskreis	und	
Stärkung	der	Beziehung	durch	»Gemeinsame	Spielzeit/Wertvolle	Zeit«.	

Sitzung 3: Energiesparen & Auftanken: 
Erarbeitung	eines	strukturierten	Tagesablaufs	zur	Verminderung	der	proble-
matischen	Situationen;	konkrete	Lösungsmöglichkeiten	für	Stress-Situationen	
entwickeln;	Anregungen	für	Erholung	und	Entspannung	geben.	In	den	
nächsten	drei	Sitzungen	wird	ein	Grundmuster	zur	Lösung	problematischer	
Situationen	an	individuellen	Themen	erarbeitet:	das	Model	der	»erweiterten	
Ampel«	zum	Ausstieg	aus	dem	Teufelskreis:	Regeln	aufstellen,	wirkungsvolle	
Aufforderungen	geben,	Anwendung	positiver	und	negativer	Konsequenzen.	

Sitzung 4: Regeln und wirkungsvolle Aufforderungen: 
Formulierung	eindeutiger	Regeln;	Erlernen	wirkungsvoller	Aufforderungen	
zur	Reduktion	schwieriger	Situationen.	

Sitzung 5: Positive Konsequenzen: 
Vermittlung	lerntheoretischer	Grundlagen;	Erarbeitung	verschiedener	For-
men	positiver	Konsequenzen	(…).	

Sitzung 6: Negative Konsequenzen: 
Vermittlung	lerntheoretischer	Grundlagen;	Erarbeitung	konkreter	Hand-
lungsmöglichkeiten.

Im Elterntraining werden des Weiteren vier optionale Sitzungen zu Themen-
schwerpunkten	vorgeschlagen,	in	denen	die	bis	hierhin	erarbeiteten	Grund-
strategien vertieft werden: 

Sitzung A: Problemverhalten in der Öffentlichkeit: 
Anwendung und Einübung der Basisbausteine anhand eines spezifischen Pro-
blemverhaltens mit Beteiligung Dritter; Erarbeitung eines konkreten Hand-
lungsplanes.

Sitzung B: Ständiger Streit: 
Anwendung und Einübung der Basisbausteine anhand eines spezifischen Pro-
blemverhaltens mit Beteiligung Dritter; Erarbeitung eines konkreten Hand-
lungsplanes	zur	Reduktion	von	Konfliktsituationen	zwischen	Kindern.	

Sitzung C: Ausdauerndes Spiel: 
Vermittlung	der	Zusammenhänge	zwischen	Defiziten	in	Basiskompetenzen	
und Problemverhalten des Kindes; Erarbeitung eines individuellen Spieltrai-
nings.	

Sitzung D: Hausaufgaben: 
Erarbeitung	eines	individuellen	Hausaufgabenplans.	
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32 Ähnliche Ergebnisse ergab eine Evaluation von Elterntrainings allgemein: »Nach dem Kurs (Starke 
Eltern – starke Kinder) können Eltern sehr klar unterscheiden, welche ihrer Erziehungsmaßnahmen 
zur (physischen und psychischen) Gewalt gehören und somit einen Eingriff in die Integrität des Kindes 
darstellen. Sie sind zumindest theoretisch in der Lage, über alternative Möglichkeiten von Verhaltens-
weisen, die die Kinder herabsetzen nachzudenken und auch teilweise umzusetzen«. Die Eltern der 
Kontrollgruppe hatten dagegen in Bezug auf die Einschätzung dessen, was Gewalt in der Erziehung 
ist, keine differenzierte Bewertung. Das Reflexionsniveau der Eltern war gestiegen: »Schwer fiel es 
den Eltern noch, ihre neu gewonnenen Erkenntnisse auch im Erziehungsalltag zu realisieren. Vor allen 
Dingen vermissten sie in der Umsetzung ihrer neuen Einsichten bei sich selbst die ihnen einsichtige und 
gewünschte Konsequenz« (Tschöpe-Scheffler 2003: 224). Ähnlich konstatieren auch Lösel u.a. in ihrer 
Evaluation (2006) von Elternbildungsprogrammen, dass Veränderungen zu sehen sind hauptsächlich im 
Bereich von Einstellungs- und Wissensindikatoren, die sich auf Trainingsinhalte beziehen, und kleine bis 
moderate Effekte in Bezug auf das Erziehungsverhalten (Lösel u.a. 2006, S. 136, Beelmann o.J., S. 26).
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Sitzung E/10: Zusammenfassung: 
Wiederholung	der	eingeübten	Grundstrategien,	Resümee,	Perspektiven- 
planung.	

Jede	Sitzung	ist	im	Manual	ausführlich	dargestellt.	Es	beginnt	mit	einer	To-
do-Liste	für	die	Vor-	und	Nachbereitung	jeder	Sitzung.	Die	Vorgehensweise	
und	der	Verlauf	der	Sitzung	werden	anhand	der	zu	besprechenden	Folien	ver-
mittelt: Zu Beginn fasst die Trainerin die Inhalte der letzten Sitzung zusam-
men und die Erfahrungen, die die Teilnehmerinnen seitdem gemacht haben, 
werden	besprochen.	Anschließend	werden	Informationen	zum	Thema	der	
Sitzung	vermittelt	und	Ideen	und	Meinungen	diskutiert.	Jede	Teilnehmerin	
erarbeitet	in	der	Gruppensitzung	einen	individuellen	Handlungsplan,	wie	
sie	Veränderungen	herbeiführt;	für	die	Umsetzung	werden	Anregungen	und	
Hinweise	gegeben.	Abschließend	wird	die	Aufgabe	bis	zur	folgenden	Sitzung	
festgelegt.	Für	eine	Sitzung	werden	jeweils	zwei	Stunden	veranschlagt«.

Leibliche	Kinder	der	Pflegefamilien	werden	im	Fachdiskurs	und	der	For-
schung	wenig	beachtet.	Im	Alltag	von	Pflegefamilien	sind	sie	jedoch	sehr	
präsent, denn in etwa der Hälfte aller Haushalte von Pflegefamilien leben 
leibliche	Kinder	(Erzberger	2003,	Rock	u.a.	2008b,	Thrum	2007a).	

Auch	in	den	zahlreichen	Untersuchungen,	die	sich	mit	Geschwister-
beziehungen von Pflegekindern beschäftigen, werden hauptsächlich die 
Beziehungen	der	biologischen	Geschwister	der	Pflegekinder	in	den	Blick	
genommen, den leiblichen Kindern der Pflegeeltern wird nur ein margina-
ler	Platz	zugewiesen.	Sie	spielen	beispielsweise	eine	Rolle,	wenn	es	um	den	
Integrationsprozess von Pflegekindern bei der Aufnahme in die Pflegefamilie 
geht	(Nienstedt/Westermann	1989).	Mehr	Beachtung	finden	sie	bei	Marmann	
(2005),	der	die	Erziehungsleistungen	der	»kleinen	Pädagogen«	herausarbeitet	
oder	bei	Wiemann	(1997a),	Younes	(2007),	Höjer	(2007)	und	Poland/Groze	
(1993),	die	sich	mit	den	Bedürfnissen	und	Belastungen	von	leiblichen	Kindern	
der	Pflegeeltern	beschäftigen.	In	einigen	Untersuchungen	(z.	B.	Sinclair	2005)	
werden	leibliche	Kinder	und	bereits	in	der	Familie	lebende	Pflege-/	Adoptiv-
kinder	gleichgesetzt.	Ob	leibliche	Kinder	und	bereits	in	der	Familie	lebende	
Pflegekinder	gleichgesetzt	werden	können,	hängt	zum	einen	davon	ab,	wie	
lange	und	in	welchem	Alter	die	Pflegekinder	in	die	Familie	gekommen	sind	
und	zum	anderen	von	der	jeweiligen	Fragestellung.	Pflegeeltern	betonen	
häufig	die	Gleichheit	der	Kinder	im	alltäglichen	Umgang	und	auf	der	Bezie-
hungsebene.	Der	Status	der	leiblichen	Kinder	und	auch	der	bereits	länger	in	
der	Familie	lebenden	Pflegekinder	ist	jedoch	nicht	gleichzusetzen,	da	Pflege-
kinder auch nach langem Aufenthalt in der Pflegefamilie wieder abgegeben 
werden	können;	es	sind	die	leiblichen	Kinder,	die	im	Konfliktfall	in	der	
Familie	bleiben.	Zudem	veranlassen	Themen	wie	Eigentumsübertragungen	
und Erbschaftsangelegenheiten Pflegeeltern dazu, zwischen den leiblichen 
Kindern	und	den	Pflegekindern	zu	differenzieren,	auch	wenn	diese	schon	
sehr	lange	in	der	Familie	leben.	

Die Entscheidung, ein Pflegekind aufzunehmen, hat Einfluss auf die gesamte 
Familie.	Idealerweise	sollten	deshalb	alle	betroffenen	Familienmitglieder	am	
Entscheidungsprozess	beteiligt	werden.	Je	nach	Alter	und	Entwicklungsstand	
der	Kinder	der	Familie	ist	die	Beteiligung	zu	gestalten.	Ein	weiterer	Grund	
für die Beteiligung der leiblichen Kinder am Entscheidungsprozess ist, dass 
diese	eine	nicht	unerhebliche	Rolle	für	das	Gelingen	eines	Pflegeverhält-
nisses	spielen	(Wolf/Reimer	2008b;	Sinclair	2005).	Da	Kinder	in	der	Regel	
sehr schnell und bereitwillig zustimmen, wenn es darum geht, die Not eines 
anderen	Kindes	zu	lindern,	ist	bei	der	Erläuterung	des	Vorhabens	darauf	zu	
achten,	dass	die	möglichen	Auswirkungen	der	Entscheidung	für	das	Kind	
nachvollziehbar	sind.	Die	Beziehung	der	Eltern	zu	den	leiblichen	Kindern	ist	
von	den	Fachkräften	bei	einer	Inpflegegabe	ebenfalls	zu	bedenken.	Hat	eines	
der	Kinder	keine	sichere	Bindung	zu	den	Eltern	entwickeln	können	oder	ist	
die Beziehung belastet und konflikthaft, stellt dies keine gute Basis für ein 
Pflegeverhältnis	dar	(Nienstedt/Westermann	2007,	S.	353).	

Die Aufnahme eines Pflegekindes ist für die Pflegefamilie ein bedeutendes 
Ereignis,	das	das	Beziehungsgefüge	der	Familie	stark	verändert.	Zumindest	
in	der	Übergangsphase	gerät	das	System	aus	dem	Gleichgewicht	und	eine	
neue	Balance	muss	gefunden	werden	(Griebel/Ristow	2002,	S.	10).	Verän-
derungen ergeben sich vor allem in der Eltern-Kind-Beziehung und auf der 
Ebene	des	Geschwistersubsystems.	Ähnlich	wie	bei	Geschwisterbeziehungen	
unter	leiblichen	Kindern	spielen	Geschwisterrivalität,	Rollenverteilung,	Al-
tersabstand	und	Geschlecht	eine	Rolle	(Kasten	1998),	jedoch	in	zugespitzter	
Form.	Die	Rollenverteilung	und	die	Geschwisterkonstellation	verändern	sich	
durch	die	Erweiterung	der	Familie,	und	je	nach	Alter	und	Biographie	bringt	
das Pflegekind mehr oder weniger ausgeprägte eigene Normen, Werte und 
Verhaltensmuster	mit	in	die	Familie,	die	nicht	immer	kompatibel	sind	mit	
den	familienspezifischen	Normen.	Eine	gute	Vorbereitung	auf	den	Übergang	
in die Pflegefamilie ist nicht nur für das Pflegekind hilfreich, auch leibliche 
Kinder	benötigen	in	diesem	Prozess	Unterstützung.	In	der	Untersuchung	von	
Poland/Groze	(1993)	gaben	Pflegeeltern	an,	dass	leiblichen	Kindern	zur	Vor-
bereitung auf das Pflegeverhältnis ein Training mit der zuständigen Sozialar-
beiterIn	helfen	könnte.	Außerdem	sollten	sie	die	Möglichkeit	haben,	sich	mit	
anderen	leiblichen	Kindern	auszutauschen.	

Pflegekinder haben bis zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Pflegefamilie 
oftmals	leidvolle	und	belastende	Erfahrungen	hinter	sich.	Der	Wunsch	der	
Pflegeeltern,	das	Kind	möge	es	in	ihrer	Familie	besser	haben	und	sich	nicht	
benachteiligt fühlen, ist Beweggrund dafür, alle Kinder gleich behandeln zu 
wollen.	Verschiedene	Vorerfahrungen	und	unterschiedliche	Bedürfnisse	der	
Kinder	erfordern	aber	keine	Gleichbehandlung,	sondern	eine	individuelle	
Wahrnehmung	ihrer	Bedürfnisse.	Um	nicht	die	Rivalität	um	die	Gunst	der	
Eltern	zu	befördern,	ist	eine	transparente	Vorgehensweise	vorteilhaft,	damit	
das	Elternverhalten	für	die	Kinder	nachvollziehbar	wird.	

C.5.4C.5.4
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Wiemann	(1997a),	die	auf	eine	langjährige	beraterische	und	therapeutische	
Erfahrung in der Arbeit mit Pflegefamilien zurückgreifen kann, weist darauf 
hin,	dass	leibliche	Kinder	im	System	Pflegefamilie	leicht	übersehen	werden.	
Vor	allem	in	der	ersten	Zeit	konzentrieren	sich	Aufmerksamkeit	und	Sorge	
der	Eltern	auf	das	Pflegekind.	Leibliche	Kinder	fühlen	sich	nicht	selten	ver-
unsichert,	ihre	eigene	Position	in	der	Familie	erscheint	fragil	und	ihre	Erwar-
tungen	an	das	neue	Familienmitglied	werden	nicht	selten	enttäuscht.	

Dabei spielen gerade in der Anfangszeit leibliche Kinder eine besonde-
re	Rolle	für	Pflegekinder.	Häufig	sind	sie	im	Alltag	der	ersten	Wochen	des	
Aufenthalts	wichtige	Ansprechpartner	(Müller-Schlotmann	1998).	Durch	
den	Milieuwechsel	verunsichert,	können	Pflegekinder	an	der	Reaktion	von	
Pflegeeltern	auf	das	Verhalten	der	leiblichen	Kinder	eine	Orientierung	für	
das	eigene	Handeln	gewinnen:	Leibliche	Kinder	dienen	ihnen	als	Vorbild;	
sie	übernehmen	eine	Vermittlungsfunktion	und	im	alltäglichen	Miteinander	
leben	sie	familiäre	Regeln	und	Normen	modellhaft	vor	(vgl.	C.6).	

Das Leben in der Pflegefamilie ist geprägt vom Bemühen, das Pflegekind in 
die	Familie	zu	integrieren	und	die	Familie	in	erweiterter	Form	neu	zu	kon-
stituieren.	Leibliche	Kinder	sind	davon	in	unterschiedlicher	Weise	betroffen.	
In	einzelnen	Studien	(Poland/Groze	1993)	wurden	die	Belastungserfahrungen	
von	leiblichen	Kindern	mit	der	Aufnahme	von	Pflegekindern	deutlich.	Sie	
fühlen	sich	zeitweise	zurückgesetzt	oder	leiden	unter	dem	Verhalten	der	Pfle-
gekinder.	Die	Eltern	funktionieren	möglicherweise	nicht	als	Anlaufstelle	für	
ihre	Sorgen,	obwohl	sie	ihre	Problematik	wahrnehmen.	Younis/Harp	(2007),	
die mit 16 leiblichen Kindern von Pflegefamilien und ihren Eltern qualitative 
Interviews	durchführten,	fassen	Folgendes	zusammen:	Nach	Auskunft	der	
Pflegeeltern	änderten	sich	ihre	leiblichen	Kinder	teils	positiv,	teils	negativ.	Als	
problematisches	Verhalten	gaben	sie	an,	dass	sich	ihre	leiblichen	Kinder	aus	
der	Familie	zurückziehen	und	weniger	Zeit	dort	verbringen,	sie	sind	ver-
schlossener,	aber	auch	ärgerlicher	oder	hitziger.	Außerdem	nehmen	sie	uner-
wünschte	Verhaltensweisen	der	Pflegekinder	an.	Die	leiblichen	Kinder	gaben	
an, dass an sie strengere Maßstäbe angelegt wurden als an die Pflegekinder, 
außerdem seien die Erwartungen an sie gestiegen, beispielsweise in der Rolle 
als	»gutes	Vorbild«.	

Der Einfluss der Pflegekinder auf die leiblichen Kinder wird von Pflegeel-
tern	sehr	unterschiedlich	eingeschätzt	(Sinclair	2005,	S.	77f.).	Im	Großen	und	
Ganzen	ergibt	sich	ein	positives	Bild	der	Beziehungen	zwischen	leiblichen	
Kindern	und	den	Pflegekindern,	so	Sinclair	(ebd.)	in	seiner	Zusammenfas-
sung unterschiedlicher Studien; aber er berichtet auch vielfältige weitere Pro-
bleme: Eifersucht, Konkurrenzen um Aufmerksamkeit, Zimmer und Besitz 
teilen	müssen	usw.	Eine	Pflegemutter	erzählt	z.	B.	folgendermaßen	von	ihrem	
Versuch,	ihren	ältesten	Sohn	und	das	Pflegekind,	die	in	etwa	gleich	alt	sind,	
gleich zu behandeln: »Wir haben die auch lang so zwillingsmäßig behandelt. Im 
Nachhinein weiß ich, das war nicht so gut, meinem leiblichen Sohn gegenüber. 
Der hat sich zum ziemlichen Egoisten entwickelt. (…) Und zu Anfang wollte ich 
es halt richtig machen, wollte immer gerecht sein und beide gleich behandeln. 
Aber es ist, man muss schon auch auf die leiblichen Kinder bisschen gucken, wie 
es denen so damit geht. Denn die Pflegekinder sind doch immer sehr dominant, 

die haben doch sehr viel Aufmerksamkeit. Und die eigenen müssen zurückste-
cken. Und der verteidigt bis heute – jetzt ist er ja erwachsen – seine letzte Rassel 
noch mit Zähnen und Klauen, also der gibt nix her. Das ist so ein richtiger Egoist 
geworden. Muss immer schauen, dass er seine Pfründe behält.«	(I	I,	105-107;	116-
123).	

Kasten	(1989)	weist	darauf	hin,	dass	leibliche	Kinder	und	Pflegekinder	
eine	Geschwisterbeziehung	aufbauen	können,	bei	der	kein	Unterschied	zu	
leiblichen	Geschwistern	erkennbar	ist.	Eine	entscheidende	Rolle	spielt	dabei	
das	Alter	der	Pflegekinder	bei	Eintritt	in	die	Familie.	Wenn	Kinder	allerdings	
erst	im	mittleren	Kindesalter	in	die	Familie	kommen,	sind	sie	bereits	stark	
von	der	Herkunftsfamilie	geprägt.	Die	neu	entstehenden	Beziehungen	zu	den	
leiblichen Kindern in der Pflegefamilie sind weniger geschwisterähnlich als 
bei	Pflegekindern,	die	im	Säuglingsalter	in	die	Familie	kommen.	Eltern	spie-
len	beim	Aufbau	der	Geschwisterbeziehung	von	leiblichen	und	Pflegekindern	
eine	zentrale	Rolle	(Nienstedt/Westermann	1989).	

Da	die	leiblichen	Kinder	ein	gutes	Gespür	für	die	Gefühle	ihrer	Eltern	
haben, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Pflegeeltern sich ihrer 
eigenen	Gefühle	zum	Pflegekind	bewusst	werden.	Ambivalente	oder	nicht	
eingestandene	Gefühle	der	Eltern	können	sich	auf	die	Kinder	übertragen	und	
in	offener	Ablehnung	des	Pflegekindes	gezeigt	werden	(Brühl	2005).	Auch	
Schuldgefühle der Eltern darüber, dass sie ihren Kindern ein schwieriges 
Familienleben	zumuten,	spielen	eine	Rolle.	Als	eine	belastende	Anforderung	
erleben Pflegeeltern die Zerrissenheit zwischen den Bedürfnissen von Pflege-
kindern	und	denjenigen	ihrer	leiblichen	Kinder	(Younes/Harp	2007).	

Die	Mehrzahl	der	interviewten	Pflegeeltern	versteht	sich	als	»normale«	Fami-
lien, vor allem dann, wenn Pflegekinder auf Dauer darin leben und integriert 
sind.	Die	Grenzen	der	Gleichheit	und	Gleichbehandlung	zeigen	sich	aber	
bspw.	in	Bezug	auf	Erbschaften	oder	größere	Geschenke.	Hier	werden	Un-
terschiede	auffällig;	die	Kinder	sind	dann	nicht	mehr	gleich,	was	den	Eltern	
durchaus	ein	schlechtes	Gewissen	erzeugt.	

Auch	in	den	Pflegefamilien	kann	es	passieren,	dass	Kinder	Gewalt	ausgesetzt	
sind	oder	sexuell	missbraucht	werden,	beispielsweise	innerhalb	des	Geschwi-
stersubsystems	in	der	Familie:	Sei	es,	dass	leibliche	Kinder	durch	aggressives	
Verhalten	von	Pflegekindern	oder	sexuelle	Übergriffe	gefährdet	sind	oder	
umgekehrt,	die	Pflegekinder	durch	die	leiblichen	Kinder.

C.5.4C.5.4
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Leibliche Kinder der Pflegeeltern sind nicht die Adressaten der Hilfe zur Er-
ziehung nach § 33 SGB VIII. Trotzdem sind sie direkt von dieser Maßnahme 
betroffen: Wie bereits erwähnt, geraten sie durch die Aufnahme eines Pflege-
kindes oftmals in den Hintergrund, sie spielen eine Rolle im Integrationspro-
zess der Pflegekinder, haben Modell- und Vorbildfunktion, übermitteln die 
Normen und Werte der Familie und sind Ansprechpartner für Kummer und 
Sorgen der Pflegekinder. Sie haben durchaus eine machtvolle Position, da ihre 
Beziehung zu den Eltern »unkündbar« ist, können aber auch in die Gefahr 
der Überforderung durch Übernahme von Fürsorgeaufgaben geraten. 

Pflegeeltern gehen häufig davon aus, dass ihre leiblichen Kinder die besten 
Bedingungen im Prozess ihres Aufwachsens haben. Die Pflegekinder, deren 
bisherige Bedingungen weniger günstig waren, verdienten im Unterschied 
dazu »besondere« Aufmerksamkeit. Aber auch leibliche Kinder, die unter 
günstigen Bedingungen aufgewachsen sind, haben Anspruch auf entspre-
chende Zuwendung ihrer Eltern. Für die leiblichen Kinder bedeutet die 
Aufnahme eines Pflegekindes in jedem Fall einen bedeutenden Einschnitt in 
ihr bisheriges Leben, deshalb sollten auch sie nicht aus dem Fokus der Eltern 
geraten. Leibliche Kinder brauchen einen Ort, an dem sie über ihre Erfah-
rungen und Gefühle sprechen können. Ihnen muss ein ambivalentes Verhält-
nis zu den Pflegekindern erlaubt sein, das auch Raum für negative Emotionen 
lässt. Gruppenangebote für leibliche Kinder bieten eine Möglichkeit dafür. 

Im Umgang der Pflegeeltern mit leiblichen Kindern beurteilt Wiemann 
(1997a) folgende Aspekte als wichtig:
•	 die	gezielte	Förderung	der	Eigenständigkeit	der	Kinder,
•	 die	Akzeptanz	des	Unterschieds	zwischen	den	leiblichen	und	den	
 Pflegekindern im Alltag
•	 sowie	die	Wertschätzung	und	Achtung	der	Individualität	aller	Kinder.

C.5.4
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C.6  Begleitung von Pflegekindern
 Gunda Sandmeir / Hermann Scheuerer-Englisch / 
 Daniela Reimer / Klaus Wolf

Ein Blick auf die praktische Ausgestaltung der Pflegekinderhilfe zeigt, dass 
überwiegend Erwachsene die AdressatInnen der Angebote und Maßnahmen 
sind,	beispielsweise	bei	der	Begleitung	und	Unterstützung	von	Pflegeeltern	
oder	seltener	auch	der	Herkunftseltern.	Dabei	richtet	sich	die	Pflegekinder-
hilfe	an	dem	Wunsch	vieler	Pflegeeltern	und	auch	der	Fachkräfte	aus,	dass	
Pflegekinder	möglichst	»normal«	im	Setting	einer	Familie	aufwachsen	sollen.	
Die	Zunahme	der	Belastungen	von	Pflegekindern	(vgl.	B.3.3),	die	Fremd-
unterbringungsgeschichte und die besonderen Herausforderungen, die ein 
Leben	in	mehreren	Familien	mit	sich	bringt,	sowie	nicht	zuletzt	die	gesetz-
liche	Vorgabe	der	Beteiligung	von	Kindern	und	Jugendlichen	im	Hilfeprozess	
verweisen	jedoch	auch	auf	einen	Bedarf	an	unmittelbarer	Unterstützung	der	
Pflegekinder	selbst.	

In	diesem	Kapitel	werden	zuerst	in	6.1	die	Perspektiven	der	Pflegekinder	
auf	der	Grundlage	der	empirischen	Daten	des	DJI/DIJuF-Teilprojektes	»Pfle-
gekinder	kommen	zu	Wort«	dargestellt.	In	Abschnitt	6.2	wird	auf	der	Basis	
von Erkenntnissen aus der Bindungsforschung die Bedeutung des Wechsels 
aus der Herkunftsfamilie in die Pflegefamilie erläutert und Konsequenzen für 
das	Handeln	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	werden	erörtert.	Mit	den	Dimen-
sionen der Partizipation von Kindern an Entscheidungsprozessen beschäftigt 
sich	Teil	6.3;	in	Abschnitt	6.4	werden	mögliche	Beratungsformen	von	Pflege-
kindern	vorgestellt.1

In diesem Abschnitt steht der Blick der Pflegekinder auf ihr Pflegekind-Sein 
im	Mittelpunkt	der	Ausführungen.	Kinder	werden	in	der	neueren	Kindheits-
forschung	als	kompetente	soziale	Akteure	ernst	genommen	und	als	»Expert- 
Innen	ihrer	eigenen	Lebenswelt«	betrachtet	(Mey	2005,	Kelle	2001,	Behnken/
Zinneker	2001).	Für	die	Gestaltung	der	Lebensbedingungen	von	Kindern	
ist	die	Perspektive	der	Kinder	deshalb	unerlässlich.	Empirische	Studien	zum	
Thema Pflegekinder nehmen aber überwiegend die Erwachsenenperspektive 
ein,	häufig	sind	ExpertInnen	oder	Pflegeeltern	beteiligt,	selten	Pflegekinder	
selbst.	Wenn	Pflegekinder	innerhalb	der	deutschen	Forschung	befragt	wur-
den,	dann	überwiegend	im	Erwachsenenalter	(bspw.	Reimer	2008).	Um	diese	
Lücke zu schließen, wurden in dieser Studie Kinder befragt, die sich aktuell 
in	einer	Pflegesituation	befinden.	

6.1  Die Perspektive der Pflegekinder
 Gunda Sandmeir
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Die	Perspektive	der	Pflegekinder	wurde	erfasst	in	einer	explorativen	Studie	als	
Teilprojekt	des	DJI/DIJuF-Projektes.	Es	wurden	Pflegekinder	im	Alter	von	
10 bis 14 Jahren befragt, die bereits seit mindestens einem Jahr in der Pflege-
familie	gelebt	haben	(siehe	auch	Einleitung	des	Handbuchs).	Der	Altersfokus	
wurde	gewählt,	weil	Kinder	in	diesem	Alter	über	ein	differenziertes	Erinne-
rungsvermögen	und	die	sprachliche	Kompetenz	verfügen,	die	ein	erzählgene-
rierendes	Interview	möglich	machen	(Fuhs	2000,	S.	91).	Die	Festlegung	der	
Mindestaufenthaltsdauer beruht auf der Annahme, dass die Kinder erst dann 
hinreichend	Erfahrung	in	der	»Lebenswelt	Pflegefamilie«	gesammelt	haben	
können.	Ferner	sollten	die	Kinder	die	Integrationsphase	weitgehend	abge-
schlossen haben, weil andernfalls ihre Äußerungen durch starke Emotionen 
beeinflusst	wären	(Fuhs	2000,	S.	91).	Um	einen	ersten	Einblick	in	die	sub-
jektive Sichtweise von Pflegekindern zu erhalten, wurde bei der Auswahl der 
Stichprobe	auf	eine	große	Vielfalt	der	Lebensbedingungen	geachtet.	17	Pflege-
kinder	wurden	anhand	eines	sehr	flexibel	eingesetzten	Leitfadens	befragt,	
so	dass	ihnen	ein	möglichst	breiter	Raum	für	eigene	Erzählungen	blieb.	Der	
Leitfaden	wurde	in	thematische	Blöcke	zu	verschiedenen	Episoden	im	Leben	
der Pflegekinder gegliedert:2 Der erste Tag in der Pflegefamilie, ein Tag in 
zeitlicher	Nähe	des	Interviews	(wegen	der	Situationsnähe),	ein	Familienfest	
(Weihnachten/Geburtstag)	und	ein	Besuchskontakt.	Zusätzlich	wurde	nach	
Unterstützungsleistungen	gefragt.	

Der	Zugang	zur	Stichprobe	fand	über	Jugendämter	statt.	Da	die	Pflegeel-
tern	dem	Interview	zustimmen	mussten,	fehlen	in	der	Stichprobe	womöglich	
die	Kinder,	deren	Verhältnis	zu	den	Pflegeeltern	schwierig	ist.	Ergänzend	zu	
den Interviews mit den Pflegekindern wurden auch ihre Pflegeeltern und 
eine	betreuende	Fachkraft	des	Pflegekinderdienstes	befragt.	Diese	Interviews	
finden	sich	in	einigen	ausgesuchten	Fällen	in	diesem	Kapitel	wieder.	Die	
Stichprobe	spiegelt	die	Vielfalt	des	Feldes:	Sie	zeigt	Kinder,	die	von	Verwand-
ten	oder	Personen	des	nahen	Umfelds	betreut	werden	und	solche	in	fremden	
Familien.	Die	jüngsten	Kinder	kamen	als	Säuglinge	in	die	Pflegefamilie,	die	
ältesten	im	Grundschulalter.	In	einigen	Pflegefamilien	leben	Pflegekinder	mit	
leiblichen Kindern der Pflegefamilie zusammen, in anderen sind diese bereits 
erwachsen	und	haben	die	Familie	verlassen.	Die	Hälfte	der	Pflegekinder	wur-
de in Obhut genommen; mehr als die Hälfte hat Kontakt zu ihrer Herkunfts-
familie.	Die	heterogene	Stichprobe	erlaubt	also	einen	facettenreichen	Einblick	
in	die	Lebenswelt	von	Pflegekindern.	

Bei	der	Auswahl	von	»gegenwärtigen«	Pflegekindern	als	Interviewpartne-
rInnen	ist	Folgendes	zu	bedenken:	Werden	Kinder	in	einer	Pflegefamilie	un-
tergebracht, haben sie oftmals belastende, teils traumatisierende Erfahrungen 
hinter	sich.	Die	Sorge,	durch	Interviews	diese	belastenden	Erinnerungen	zu	
aktualisieren und den Pflegekindern damit neue Belastungen zuzumuten, 
sind	nicht	von	der	Hand	zu	weisen.	Diese	Einwände	führen	nicht	selten	dazu,	
dass	Pflegekinder	nur	mit	wenigen	Fragen	oder	hoch	strukturiert	(Arnold	
u.a.	2008,	S.	116	und	211)	befragt	werden	oder	erst	dann,	wenn	sie	erwachsen	

sind	und	eine	gewisse	Distanz	zur	Fremdplatzierung	gewonnen	haben	(bspw.	
Reimer	2008).	Diese	Vorbehalte	sind	in	die	Entwicklung	der	Erhebungs-
instrumente und in die Durchführung der Interviews eingeflossen: Bei der 
Erstellung	des	Leitfadens	wurde	besonders	auf	die	Formulierung	der	Fragen	
geachtet.	Zudem	wurden	die	Regeln,3 die bei der Befragung von Kindern und 
Jugendlichen gelten, erweitert und beispielsweise auf vertiefte Nachfragen 
bei	heiklen	Themen	verzichtet.	Die	Kinder	wurden	am	Beginn	des	Inter-
views	besonders	auf	die	Freiwilligkeit	ihrer	Teilnahme,	die	Selbstbestimmung	
im	Verlauf	und	den	Datenschutz	(Persönlichkeitsschutz)	hingewiesen.	Das	
bedeutete für die Interviewerin, ihr Erkenntnisinteresse gegebenenfalls in 
den Hintergrund zu rücken, wenn es um heikle Themen ging, sehr auf die 
Selbstläufigkeit	des	Interviews	zu	achten	und	möglichst	wenig	gestaltend	ein-
zuwirken.	Wenn	dies	gelang,	dann	entstanden	eindrucksvolle	Bilder	aus	der	
Lebenswelt	der	Kinder.	Die	Erfahrungen	aus	den	Interviews	ermutigen	dazu,	
auch	Kinder	mit	belastenden	Erfahrungen	in	Forschungszusammenhängen	
oder	in	Beratungssettings	selbst	zu	Wort	kommen	zu	lassen.	Die	Methode	
des	qualitativen	Interviews	hat	sich	hier	bewährt,	weil	durch	die	Offenheit	
der	Fragen	und	die	Möglichkeit	der	Selbststeuerung	durch	die	Kinder	zusätz-
liche	Informationen	und	Einblicke	gewonnen	wurden.	

Leibliche Kinder der Pflegeeltern waren in der Konzeption der Studie 
nicht berücksichtigt; sie wurden deshalb weder im Interviewleitfaden noch 
als	-partner	berücksichtigt.	Jedoch	thematisierten	sowohl	einige	Pflegekinder	
als	auch	deren	Pflegemütter	die	leiblichen	Kinder	der	Familie,	und	zwar	vor	
allem	in	ihrer	Rolle	als	wichtige	Unterstützer	und	Vorbilder.	Oft	entstand	
am	Gesprächsort,	der	in	der	Regel	im	häuslichen	Bereich	der	Pflegefamilie	
lag, bei	der	Interviewerin	das	Gefühl,	eine	wichtige	Perspektive	vernachlässigt 
zu	haben.	Leider	ließen	die	zahlreichen	empirischen	Untersuchungen	des	
Projektes	keine	weitere	Datenerhebung	zu.	Hinweise	auf	die	Perspektive	von	
leiblichen	Kindern	gibt	die	Studie	von	Marmann	(2005),	der	leibliche	Kinder	
in	familiären	Settings	öffentlicher	Ersatzerziehung	befragt	hat	(vgl.	C.5.4).	

Die	Herausnahme	eines	Kindes	aus	der	Familie	stellt	keinen	normativen	
Übergang	dar,	der	zur	Entwicklung	von	Kindern	gehört.	Die	Fremdplatzie-
rung	kann	nach	Filipp	(1981,	S.	3ff)	als	kritisches	Lebensereignis	bezeichnet	
werden, das eine besondere Herausforderung an seine Bewältigungsfähigkeit 
stellt.	Ein	Pflegekind	erlebt	einen	schwerwiegenden	biografischen	Bruch,	der	
die	Kontinuität	seines	Lebens	unterbricht.	In Interviews mit den Pflegekin-
dern	lassen	sich	drei	verschiedene	Wege	der	Fremdunterbringung	unterschei-
den:	der	angebahnte	Übergang,	die	Formalisierung	eines	Pflegeverhältnisses	
und	die	Inobhutnahme.	Herausgearbeitet	wurde	das	Erleben	der	Pflegekinder	
zum	Verlauf,	zur	Gestaltung	des	Übergangs,	zur	Beteiligung	im	Prozess	und	
zur	Rolle	der	Fachkräfte	(vgl.	dazu	auch	C.6.2).	

C.6.1C.6.1

3 Sorgfältige Gestaltung der Erhebungssituation, emphatische Befragungshaltung (Fuhs 2000, S. 92), 
Grenzen der Befragungsweise, Anwesenheit von vertrauten Personen in der Nähe des Interviews, Einwil-
ligung des gesetzlchen Vertreters (Richtlinien für die Befragung von Minderjährigen des Arbeitskreises 
Deutscher Marktund Sozialforschungsinstitute e. V., Fassung 2006).

Aufbau der Studie

2 Zu positiven Erfahrungen mit der kindlichen Erzählkompetenz bei episodenhaften oder Sequenzinter-
views siehe Fuhs (2000, S. 96).

Die Fremdunterbringung
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Der	Übergang	in	die	Pflegefamilie	wurde	vor	allem	dann	angebahnt,	wenn	
die	Pflegekinder	bereits	in	einer	anderen	Pflegefamilie	wie	z.	B.	einer	Bereit-
schaftspflege	oder	in	einem	Heim	lebten.	Hier	waren	eine	Kennenlernphase	
und	ein	»Übernachten auf Probe«	möglich.	Eine	Beteiligung	der	Pflegekinder	
am	Prozess	der	Fremdunterbringung	fand	insofern	statt,	als	die	Kinder	die	
Wahl	hatten,	ihre	neuen	Pflegeeltern	abzulehnen.	Die	Kinder	beurteilten	
auch	die	Möglichkeit	positiv,	über	die	Mitnahme	von	persönlichen	Dingen	
selbst	entscheiden	zu	können.	»Also zum allerersten Mal war ich hier, weil ich 
übernachtet hab zur Probe. Und – ja, die haben uns dann eine Woche hin- und 
hergefahren und dann haben sie auch zwischendurch ein paar Sachen mitgenom-
men, die wir zusammengepackt haben. Ja, ich hätte ›nein‹ sagen können« (I9, 
364-369).	

Kinder,	die	bei	der	Anbahnung	sehr	jung	waren	(ca.	3	Jahre),	erlebten	die	
Anbahnungsphase	und	den	tatsächlichen	Übergang	in	die	Familie	eher	als	
verwirrend.	Für	sie	war	zunächst	nicht	klar,	warum	sie	jetzt	plötzlich	nach	
dem	Besuch	nicht	mehr	ins	Heim	zurückgebracht	wurden.	Eine	Erklärung	
wie	z.	B.,	dass	sie	hier	»erst mal Urlaub machen werden«, konnten die Kinder 
nicht	einordnen.	

Beim	Übergang	von	einer	Pflegefamilie	in	eine	neue	war	es	den	Pflegekin-
dern	besonders	wichtig,	wie	die	abgebenden	Pflegeeltern	diesen	gestalteten.	
Als bedeutsam wurde die Art und Weise der Entscheidungsfindung, die 
Unterstützung	beim	Kennenlernen	der	neuen	Pflegeeltern	und	ihre	weiteren	
Kontaktmöglichkeiten	genannt:	Zwei	Pflegekinder	erzählten,	dass	sie	sich	
im Stich gelassen fühlten, weil ihre Pflegemütter beim ersten Besuch in der 
neuen	Familie	nicht	mitkamen,	und	ein	weiteres	Kind	war	sehr	verletzt	da-
rüber, wie beiläufig ihm die abgebende Pflegemutter mitteilte, dass sie »nicht 
weitermachen wird«.	Auch	der	Abbruch	des	Kontaktes	nach	dem	Wechsel	in	
die	neue	Familie	verstärkte	das	Gefühl	der	Kinder,	in	der	Familie	keine	per-
sönliche	Bedeutung	gehabt	zu	haben.	Ihre	Schilderungen	können	als	wich-
tiger	Hinweis	für	die	Gestaltung	einer	Beendigung	eines	Pflegeverhältnisses	
genommen	werden.	Die	Beteiligung	von	Fachkräften	an	der	Gestaltung	der	
Anbahnung	findet	sich	in	den	Interviews	nicht.	Nur	in	einem	Fall	wurde	die	
Einflussnahme bei der Auswahl einer neuen Pflegefamilie erwähnt: »Hm – 
also ich wäre ja eigentlich in eine andere Familie gekommen, und dann hat die 
Frau Winter (Jugendamtsmitarbeiterin) gesagt: Ich hätte da eine Familie, die 
soll sie sich halt dann mal anschauen, und dann haben sich erst meine Pflegemut-
ter und mein Pflegevater mit meiner Mutter getroffen, und dann hab ich noch 
mal mit meiner Mutter und meinen Pflegeeltern ein Treffen gehabt, da haben 
wir uns kennengelernt. ... Und dann bin ich wieder am Abend zurück zu meiner 
alten Pflegefamilie und dann hat meine Pflegemutter gesagt: Super, hat es Frau 
Winter wieder geschafft. Weil sie wollte, dass ich zu ihrer Freundin gehe« (I 9, 
393-404).	

Vier	der	befragten	Kinder	lebten	in	so	genannten	formalisierten	Pflegever-
hältnissen,	d.h.	eine	bei	der	Entstehung	informelle	Pflege	wurde	im	Laufe	
des	Prozesses	offiziell	formalisiert.	Dies	waren	je	zwei	Pflegeverhältnisse	bei	
Verwandten	und	im	bekanntschaftlichen	Netzwerk.	Die	befragten	Kinder	
konnten	den	Übergang	in	die	Pflegefamilie	nicht	genau	benennen,	ebenso	
wenig	den	Zeitpunkt	oder	den	Status.	Die	beschriebenen	Pflegeverhältnisse	
waren	nicht	als	solche	geplant.	Sie	entwickelten	sich	allmählich:	Verwand-
te oder Bekannte sprangen bei Betreuungsaufgaben ein, glichen Defizite 
in	der	Versorgung	der	Kinder	aus.	Je	nach	Bedarf	und	Gegebenheit	hielten	
sich	die	Kinder	bei	den	Eltern/der	Mutter	oder	den	Verwandten/Bekannten	
auf.	Der	Lebensmittelpunkt	verschob	sich	mit	der	Zeit	immer	weiter	zu	den	
einspringenden	Versorgungspersonen.	Es	fand	keine	dramatische	Trennung	
statt,	denn	den	Kindern	waren	ihre	Betreuungspersonen	bereits	vertraut.	
Bezeichnend sind Äußerungen von Pflegeeltern wie »irgendwie hat sich das so 
ergeben«, oder »zuerst war sie ein, zwei Nachmittage bei uns und dann immer 
öfters«.	Oder	die	Pflegeeltern	wurden	von	Erzieherinnen	angesprochen,	ob	sie	
nicht	aushelfen	könnten,	nachdem	sie	das	Kind	ja	schon	kennen	würden.

Bei	der	Verwandtenpflege	(vgl.	dazu	auch	C.12)	gibt	es	die	Besonderheit,	
dass	Pflegekinder	die	Verwandtschaftsverhältnisse	nicht	immer	eindeutig	
erkennen	können,	besonders	dann,	wenn	die	Kinder	bei	Übernahme	der	
Elternverantwortung	noch	sehr	jung	sind.	Beispielsweise	hielt	ein	im	Projekt-
verlauf	befragtes	Kind	seine	Großmutter	bis	zum	Alter	von	neun	Jahren	für	
seine	Mutter	und	den	leiblichen	Vater	für	seinen	Bruder.	Die	nachträgliche	
Klärung	der	Beziehungsverhältnisse	beschrieb	das	Kind	als	verstörend;	der	
vermeintliche	Schutz	im	Verschweigen	der	Realität	verkehrte	sich	hier	in	sein	
Gegenteil.	»Äh – ja, also mein Bruder und ich haben da grad gespielt gehabt, 
dann haben die uns gerufen, da sind wir hingegangen und so, dann saßen wir 
alle, und wir dachten, wir kriegen da was zum Naschen oder so. Und dann ha-
ben die uns das erzählt und so. …Ja ich hab geweint, ich war da sieben oder so. 
Dann hab ich geweint, mein Bruder eigentlich auch schon so einigermaßen, dem 
kamen auch schon die Tränen. Ja, meine Schwester hat mich getröstet und so. 
… Na ja vorher haben sie mir erzählt, das wäre mein Bruder und so. … Ja am 
meisten erschreckt hat mich eher, weil, dass das mein Vater ist, und das meine 
Mutter«	(I4,	490-507).

Die	Mehrzahl	der	befragten	Kinder	wurde	in	Obhut	genommen.	Sie	be-
schreiben	die	Herausnahme	aus	ihrer	Familie	drastisch:	Demnach	wurden	
sie	ohne	Vorbereitung	und	ohne	Begleitung	einer	vertrauten	Person	aus	dem	
Unterricht	oder	dem	Kindergarten	geholt	und	dann	in	der	Pflegefamilie	
abgeliefert.	Sie	konnten	sich	weder	von	ihren	Eltern	und	Geschwistern	ver-
abschieden	noch	persönliche	Sachen	mitnehmen.	Sie	konnten	den	Vorgang	
auch nicht einschätzen und waren zunächst ziemlich ratlos, warum sie zu 
völlig	fremden	Menschen	gebracht	worden	waren.	Ihre	Erzählungen	erinnern	
eher	an	eine	Entführung	als	an	eine	Aktion	zu	ihrem	Schutz.	Weder	wurden	
sie	in	den	Entscheidungsprozess	einbezogen,	noch	war	er	ihnen	transparent.	
Ein	Pflegekind	beschreibt	diese	Vorgehensweise	als	für	es	beschämend,	gerade	

C.6.1 C.6.1

Angebahnter Übergang Formalisiertes Pflegeverhältnis

Inobhutnahme
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•	 Den	Kindern	in	möglichst	adäquater	und	klarer	Weise	zu	erklären,	was	
mit ihnen geschieht, kann in kollegialer Beratung vorher geübt werden 
(vgl.	dazu	auch	C.6.2,	C.6.3).	

Lambers	(1996)	sieht	eine	kindgerechte	Gestaltung	der	Inpflegegabe	als	
maßgeblich	an,	um	das	Ereignis	verarbeiten	zu	können:	»Das Kind muss die 
Chance bekommen zu verstehen, was passiert ist«.	(Hinweise	zur	Gestaltung	der	
Begleitung	von	Übergängen	sind	in	C.6.2	näher	ausgeführt).	

»Kannst Du Dich noch an den ersten Tag in der Pflegefamilie erinnern? Erzähl 
doch mal!«	Diese	Frage	wurde	den	Pflegekindern	gestellt,	um	herauszufinden,	
welche	Bedeutung	sie	diesem	Ereignis	geben.	Die	Frage	wurde	bewusst	sehr	
offen	formuliert,	um	den	Pflegekindern	eigenen	Raum	für	die	Gestaltung	
der	Erzählungen	zu	lassen.	Die	befragten	Kinder	konnten	sich	noch	sehr	
genau an den ersten Tag in der Pflegefamilie erinnern, sofern sie damals fünf 
Jahre	oder	älter	waren.	Das	gilt	auch	für	Pflegekinder,	die	schon	viele	Jah-
re	in	der	Pflegefamilie	leben.	Ihre	bildhaften	Erzählungen	des	ersten	Tages	
und der ersten Zeit danach markieren diese als eine bedeutende Episode der 
Fremdunterbringung,	in	der	wichtige	Weichen	für	die	Integration	gestellt	
werden.	Darauf	weist	auch	Lambers	(1996,	S.	50)	hin,	der	die	Bedeutung	des	
ersten	Tages	im	Zusammenhang	mit	dem	Übergang	von	Kindern	ins	Heim	
beschreibt,	sowie	eine	Schweizer	Studie	(Arnold	u.a.	2008,	S.	131ff),	die	den	
Tag	der	Platzierung	thematisiert.	Der	erste	Tag	in	der	Pflegefamilie	wird	von	
den	Kindern	mit	Unsicherheit,	Passivität	und	Erstarrung,	Fremdheit	und	
dem	Fehlen	von	Alltags-	und	Handlungswissen	in	der	fremden	Situation	in	
Verbindung	gebracht.	Die	folgenden	Interviewausschnitte	illustrieren	das	
»Herausgeworfen-Sein«	der	Kinder	aus	dem	vertrauten	Alltag(shandeln):	

In der folgenden Interviewpassage wird sehr deutlich, dass das Kind bei 
seiner Ankunft kaum aktiv beteiligt ist; es geschieht etwas mit ihm, doch es 
ist	nur	passiv	in	diesen	Prozess	eingebunden.	Auch	in	den	Handlungen	der	
Pflegemutter	findet	sich	keine	bewusste	Gestaltung	der	Aufnahme	des	Kindes	
in	die	Familie;	sie	zieht	sich	auf	ihre	Alltagsroutinen	zurück:	»Und die haben 
gesagt, dass ich jetzt wegkomm von meiner Mama. Dann haben die mich mitge-
nommen und haben mich daher gefahren. Und dann bin ich raufgegangen und 
Maria (Pflegemutter) hat gekocht und alles. Und dann waren wir oben, dann 
haben sie mir mein Zimmer gezeigt und Maria hat mir alles gezeigt. Und dann 
hat die Maria gesagt, sie kocht jetzt weiter. Dann ist sie zum Kochen gegangen 
und ich habe mich da vorne hingesetzt, bei der Tür und habe gewartet, bis es 
zwölf war. Dann sind wir in die Schule gefahren und haben den Michi (leib-
liches	Kind	der	Pflegefamilie) abgeholt. So war das«	(I7,	132-138).	Im	Intervie-
wausschnitt zeigt sich das fehlende Handlungswissen in der unbekannten 
Situation: Das Kind weiß nicht, was es hier soll oder was von ihm erwartet 
wird.	Auch	im	nächsten	Interviewausschnitt	wird	die	Unsicherheit	erkennbar,	
die	eigene	Beteiligung	am	Geschehen	nicht	einordnen	zu	können:	»Na es war 
also ziemlich ungewohnt, ich wusste nicht, was ich hier machen sollte und so, 
weil ich das nicht kannte, ja. ... Ja, anfangs war ich halt total ängstlich, hab fast 
gar nichts gesagt und so, weil ich halt nicht wusste, was jetzt mit mir los war, was 
ich da gemacht hab«	(I12,	43-45).

gegenüber	den	Klassenkameraden,	die	später	nachfragten	und	»nervten«.	
»Zum Anziehen hatte ich nichts dabei, weil ich habe ja nicht gewusst, dass ich 
zur Mama (Pflegemutter) komme. Und die Mama wusste auch nichts. Und dass 
dann die Klassenkameraden das in der Schule mitgekriegt haben und genervt 
haben. Und dann, in der dritten Stunde, also nach der Pause, ist unsere Lehrerin 
reingekommen und hat gesagt, ich soll schnell mit ihr runter gehen. Und dann 
bin ich mit ihr runtergegangen, dann sind unten zwei Frauen vom Jugendamt 
gewesen. (...) Dann haben die mich mitgenommen und haben mich daher ge-
fahren. Aber wie wir ausgestiegen sind, hat sie mit mir geredet, wo ich bin«	(I7,	
bei	Inobhutnahme	sieben	Jahre,	I5,	978-979).	

Eine Pflegemutter beschreibt die Inobhutnahme ihres Pflegekindes als eine 
extrem	unverständliche	und	hoch	emotionalisierte	Situation	folgenderma-
ßen: »Der Hansi wurde, im Kindergarten war ein Stuhlkreis, und dort wurde 
er von zwei Polizisten rückwärts weggeholt. Ja. Also das muss man erst mal 
verkraften. Die Kindergärtnerin hat gebrüllt – noch dazu …« (I10 Pflegemut-
ter,	864-866).	Um	Fachkräfte	zu	sensibilisieren,	was	eine	solche	Vorgehens-
weise	möglicherweise	auslösen	kann,	empfiehlt	Fahlberg	(1994)	eine	»innere	
Perspektivübernahme«:	

»Stell Dir vor, Du bis ein plötzlich in Obhut genommenes Kind. 
Es	ist	morgens.	Du	wachst	auf	und	schaust	Dich	um.	Es	ist	ein	fremder	
Raum.	Du	hast	letzte	Nacht	wenig	geschlafen.	Du	bist	immer	vor	Fremden	
gewarnt worden und hier bist Du nun, in ihrer Mitte, mit niemandem, den 
Du	kennst.	Du	hörst	Leute,	die	bereits	aufgestanden	sind.	Was	wird	von	
Dir erwartet, was sollst Du machen? Sollst Du im Bett bleiben, bis jemand 
kommt und Dir sagt, dass Du aufstehen sollst? Oder aufstehen, dich anzie-
hen und selbst runtergehen? Hat Dir jemand am Abend vorher gesagt, was 
man	von	Dir	erwartet?	Deine	Erinnerung	ist	verschwommen.	Wo	sind	Deine	
Eltern?	Wann	wirst	Du	sie	sehen?	Wissen	sie,	wo	Du	bist?	Eine	Frage	nach	
der	anderen	bedrängt	Dich.	Du	ziehst	die	Decke	über	den	Kopf	und	ver-
suchst,	sie	loszuwerden.«	(Fahlberg	1994,	zit.	in	und	Übersetzung	Helming	
2002d,	S.	249)	

Unbestritten	ist,	dass	die	Inobhutnahme	eines	Kindes	mit	Belastungen	ver-
bunden	ist.	Eine	unmittelbare	Beteiligung	am	Entscheidungsprozess	ist	bei	
einer	krisenhaften	Unterbringung	nicht	möglich,	da	die	Gefährdungssituation 
rasches	Handeln	erfordert.	Was	jedoch	bei	den	Schilderungen	der	Kinder	
deutlich	wurde,	ist	der	Umstand,	dass	Möglichkeiten	der	Belastungsreduzie-
rung	wenig	genutzt	werden,	wie	z.	B.	folgende	Handlungsweisen	(vgl.	dazu	
auch	Helming	2002d,	S.	239	ff):	
•	 Findet	eine	Inobhutnahme	beispielsweise	in	der	Schule	statt	(wie	in	den	

Interviews	mehrmals	beschrieben),	kann	das	Unterrichtsende	oder	eine	
Pause	abgewartet	werden.	Das	Interesse	der	Kinder	sollte	vor	Arbeits-
zeitanliegen	der	Fachkräfte	stehen.

•	 Eine	Vertrauensperson	kann	auch	bei	einer	Inobhutnahme	zugezogen	
werden,	denn	in	der	Regel	ist	die	Familie	dem	Jugendamt	bereits	seit	län-
gerer	Zeit	bekannt.	

•	 Der	Vorgang	selbst	kann	entschleunigt	werden	–	das	Kind	muss	nicht	
sofort bei der Pflegefamilie untergebracht werden – ein ruhiger Ort und 
ein	ruhiges	Gespräch	entdramatisieren	den	Vorgang.	

C.6.1C.6.1

Der erste Tag in der Pflegefamilie
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Sehr eindringlich entsteht im folgenden Zitat ein Bild von einer einsamen, 
bedrohlichen	Nacht	in	fremder	Umgebung	mit	fremden	Menschen.	»Ich hatte 
da ein bisschen Angst gehabt, auf jeden Fall, ich war das nämlich noch nicht ge-
wohnt, bei den anderen zu bleiben. Und da habe ich gezwinkert, die ganze Zeit. 
Und dann haben sie sich vorgestellt, und meine Schwester hat ihr Zimmer mir 
gezeigt, die hatte sehr viele Spielsachen. Dann hat Mama mir das Büro gezeigt, 
dass ich wusste, was überall war. Und dann hat sie mir noch das Badezimmer 
gezeigt. Das ist jetzt das Zimmer von mir, da war das Büro drin. Und da war 
nur dieses Bett drin und da habe ich drauf geschlafen. ... Und immer in der 
Nacht, wenn der Computer noch nicht ganz aus war, da ist dann immer dieses 
Startzeichen gekommen, dieses mit dem Flackern und so, zack, zack ... Ja, da 
konnte ich die ganze Nacht nicht einschlafen«	(I	5,	866-	884).	

Als unterstützend beschrieb ein Pflegekind, dass es in der ersten Zeit mit 
seinen	Pflegegeschwistern	ein	Zimmer	teilte.	Als	entlastend	wurde	auch	eine	
offene	Tür	zum	Flur	oder	ein	Licht	im	Zimmer	empfunden.	Um	diese	ent-
fremdete	Situation	bewältigen	zu	können,	zeigen	die	Kinder	unterschiedliche	
Handlungsweisen.	Einige	versuchen,	auch	in	der	Fremde	etwas	Vertrautes	zu	
tun,	andere	erstarren	und	machen	sich	unauffällig	oder	sie	reagieren	mit	ner-
vösen	Verhaltensweisen:	»Ja, ganz ungemütlich erstmal. Ich habe jede Sekunde 
immer so geblinzelt. Und da habe ich noch niemanden gekannt«	(I5,	801-802).	

Ein Junge erzählt, dass er sich auf eine vertraute Beschäftigung zurückzog, 
auf	den	Umgang	mit	seinem	Gameboy,	der	ihm	ein	Stück	Normalität	brach-
te.	Rückblickend	erkennt	er	die	Ausnahmesituation	des	ersten	Tages,	denn	
später war ihm das so nicht mehr erlaubt: »Ja und dann bin ich halt da gewe-
sen. Hab ich gleich meinen Gameboy ausgepackt und habe Gameboy gespielt. ... 
Nein, ich habe, ja meine Sachen hingeworfen, auf den Stuhl in der Küche gesetzt 
und Gameboy gespielt. ... weil es der erste Tag war, hat sie mir das halt noch 
durchgehen lassen«	(I2,	431-441).	

Für	Pflegekinder,	die	vor	der	Inobhutnahme	sexuelle	Gewalt	erlebt	haben,	
kann	eine	Fremdunterbringung	ohne	Anbahnung	und	Vorbereitung	beson-
ders	schwierig	sein,	weil	für	sie	die	Abschätzung	des	Gefährdungsrisikos	nicht	
möglich	ist.	Das	gilt	besonders	für	die	Kinder,	die	erfahren	mussten,	dass	ihre	
Mütter	keinen	Schutz	boten.	Deshalb	ist	die	Erzählung	eines	Mädchens	gut	
nachvollziehbar, das anfangs Angst vor seinem Pflegevater hatte: »Da habe 
ich den Papa das erste Mal gesehen, der hat früher noch gearbeitet. Und ich habe 
mich die ganze Zeit hinter Mama (Pflegemutter) versteckt, weil die war die 
Erste, die ich kennengelernt habe, und hab geschaut, dass er mich nicht sieht. Ich 
hab früher Angst vor Männern gehabt. Weil früher bin ich nur unter Männern 
gewesen, fast nur. Zum Beispiel wir sind oft – meine Mama hat viel gespickert, 
diese komische Scheibe und dann haben sie das für Geld gemacht ... Und da hat 
sie dann auch viel getrunken und so, und seitdem hatte ich halt Angst vor Män-
nern. Und dann abends – Papa hat Fernsehen geschaut, Mama hat mich ins Bett 
gebracht, ich hatte Angst. Und dann habe ich mich auf den Klodeckel gesetzt und 
hab geheult«	(I6,	333-343).	Eine	Inobhutnahme,	die	der	Sicherung	des	Kindes-
wohls dient, bedeutet nicht automatisch, dass sich auch das Kind in Sicher-
heit	fühlt.	Wie	sollte	es	auch	mit	seinen	belastenden	Erfahrungen	beurteilen,	
ob	von	diesem	»fremden«	Mann	nicht	die	gleiche	Gefahr	ausgeht	wie	von	
den	Männern	in	der	Vergangenheit?	Wie	sollte	es	vertrauen	darauf,	dass	die	
Pflegemutter es schützen wird? 

Zusammenfassend zeigen die Erzählungen über den ersten Tag in der Pfle-
gefamilie eine große Ratlosigkeit bei den Pflegekindern und auch bei den 
Pflegeeltern,	was	die	Gestaltung	ihrer	Ankunft	und	ihrer	Aufnahme	betrifft.	
Die	Ratlosigkeit	bei	den	Eltern	zeigt	sich	in	der	Unsicherheit,	wie	das	»frem-
de«	Kind	in	die	Alltagsgestaltung	eingebunden	werden	kann.	Die	Fachkräfte,	
so	zeigen	die	Interviews,	nehmen	nicht	aktiv	Anteil	an	der	Gestaltung	der	
Ankunft	des	Kindes.	Sie	spielen	beispielsweise	nicht	die	Rolle	der	eben-
falls	Fremden,	die	den	Kindern	Beistand	leistet,	sich	Zeit	für	die	Übergabe	
nimmt,	gemeinsam	mit	dem	Kind	die	neue	Familie	entdeckt,	mit	dem	Kind	
und	für	es	Fragen	stellt	und	so	Rückhalt	bietet.	Ihre	Begleitung	endet	häufig	
damit,	dass	sie	die	Kinder	bei	den	Pflegeeltern	abliefern.	Ein	Kind	schildert,	
dass	die	Fachkraft	des	Pflegekinderdienstes,	die	für	die	zukünftige	Betreuung	
des Kindes in der Pflegefamilie zuständig war, nicht mal Zeit hatte, sich nach 
der Inobhutnahme um das Kind zu kümmern, das so von einer ASD-Mitar-
beiterin zuerst in der Dienststelle abgesetzt und erst später zu den Pflegeeltern 
gebracht wurde: »Erstmal bei dem Herrn Lauser (Mitarbeiter Pflegekinder-
dienst)	abgeliefert, der musste nämlich was machen in seinem Geschäft«	(I5,	
775-777).	

Die	Gestaltung	der	Ankunft	eines	Pflegekindes	sollte	in	den	Fortbil-
dungen	für	Pflegeeltern	Platz	finden,	z.	B.	sollten	Handlungsmöglichkeiten	
wie	Willkommensrituale	vorgestellt	werden	(vgl.	B.3.2).	

Der Wechsel der Lebenswelt bedeutet für viele Pflegekinder, dass ihre Nor-
men	und	Verhaltensweisen,	die	in	der	Herkunftsfamilie	angemessen	waren,	
in	der	neuen	Familie	nicht	mehr	passen.	Dies	zeigt	sich	deutlich	im	Umgang	
mit	Konflikten,	aber	auch	im	alltäglichen	Handeln.	Die	Pflegeeltern	stoßen	
sich	in	den	Interviews	an	der	ungewohnten	Fäkalsprache	der	Pflegekinder,	
am	oftmals	aggressiven	Umgang	der	Kinder	im	Konfliktfall	oder	am	di-
stanzierten	Verhalten	ihnen	gegenüber.	Für	den	Verständnisprozess	ist	nach	
Reimer	(2008)	die	Analyse	der	Familienkulturen	förderlich.	Die	Fremdheits-
erfahrungen	sind	für	die	Pflegekinder	dann	am	größten,	wenn	sich	die	Fami-
lienkulturen	der	Pflege-	und	der	Herkunftsfamilie	maßgeblich	unterscheiden.	
Handlungen und Denkmuster, die in der Pflegefamilie selbstverständlich 
sind,	können	bei	Pflegekindern	im	höchsten	Maß	Irritationen	auslösen	und	
umgekehrt.	Alltägliche	Abläufe	wie	das	gemeinsame	Frühstück,	die	Begrü-
ßung	oder	auch	familiäre	Konfliktlösungsstrategien	müssen	dem	Kind	erklärt	
und von ihm angeeignet werden, dies zeigt das folgende Zitat: 

»In der neuen Familie gelten andere Regeln: Also sie hat mir erklärt, was 
hier nicht getan, ... zum Beispiel hauen, kratzen, beißen, treten, sonstige Sachen 
...Und dann hab ich mich an diese Regeln dran gewöhnt. Anders ist auch, dass 
wir über etwas reden, ob es uns gut geht oder so«	(I14,	271f).	

Die Anpassung an die Lebenswelt der Pflegefamilie kann nach Reimer 
(2008,	S.	155)	durch	eine	dem	Kind	und	seinen	Vorerfahrungen	angepasste	
Beziehungsorientierung	unterstützt	werden.	Dabei	sollten	die	Erwartungen	
an	das	Pflegekind	möglichst	niedrig	sein	(vgl.	C.6.2).	Im	alltäglichen	Han-
deln	sollten	dem	Pflegekind	Gestaltungsspielräume	eingeräumt	werden,	um	
sein	Gefühl	der	Selbstwirksamkeit	zu	stärken.	Neue	Konfliktlösungsstrate-
gien	können	durch	Beziehungssicherheit	erlernt	werden.	

C.6.1C.6.1

Wechsel der Lebenswelt
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Der Milieuwechsel bedeutete für die befragten Pflegekinder aber nicht nur 
Fremdheit	oder	Irritation,	sondern	auch	Sicherheit	und	Ruhe:	
• »Also wo ich jetzt in der Familie, in der ich jetzt bin, die ist sehr friedlich« 
	 (I14,	44).	
• »Das Verhalten von den Leuten war ganz anders als wie daheim … Da hat 

nie einer geschrien und daheim immer. Da hat nie einer zugehauen und da-
heim immer«	(I7,297).

Wenn	Pflegekinder	in	eine	neue	Familie	aufgenommen	werden,	dann	erwei-
tert	sich	das	Netzwerk	dieser	Kinder.	Eine	Untersuchung	von	Günther	(2008)	
zeigt,	dass	sie	ein	größeres	Netzwerk	haben	als	solche	Kinder,	die	in	Heimen	
untergebracht	sind,	oder	solche,	die	in	der	Ursprungsfamilie	leben.	Für	die	
befragten Pflegekinder ist, nicht überraschend, die Pflegemutter die zentrale 
Figur,	und	das	auf	unterschiedlichen	Ebenen.	Sie	ist	ihre	erste	Anlaufstelle	
bei	Kummer	und	Sorgen,	aber	auch	die	Koordinatorin	ihres	Alltags.	Ähnlich	
wichtig sind Kinder, die bereits in der Pflegefamilie leben: leibliche Kinder 
der	Pflegeeltern	oder	andere	Pflegekinder.	In	den	Interviews	wurde	sehr	deut-
lich, dass die Pflegekinder sich an den bereits dort lebenden Kindern orien-
tierten	und	diese	um	Rat	und	Unterstützung	fragten.	Ferner	erweitern	auch	
Verwandte	der	Pflegeeltern,	vor	allem	der	Pflegemütter,	das	Netzwerk	be-
trächtlich.	Der	Zugewinn	von	Freunden,	der	sich	nach	der	Aufnahme	in	die	
Pflegefamilie	ergibt,	wird	von	befragten	Pflegekindern	als	positiv	beschrieben.	
»Ja, früher hatte ich keine Freunde und so (I6,	443). ... Und da habe ich auch 
neue Freunde kennengelernt und so. Das fand ich gut, in der Pflegefamilie zu 
sein, da findest du mehr Freunde. Weil, wenn deine Mutter (Pflegemutter)	die 
halbe Welt kennt, dann kennt die halbe Welt auch dich«	(I6,	811-813).

Während sich einerseits ihr Netzwerk bei der Aufnahme in die Pflegefa-
milie	erweitert,	müssen	Pflegekinder	andererseits	bisweilen	den	Verlust	für	
sie wichtiger Personen in Kauf nehmen, vor allem wenn der Eintritt in die 
Pflegefamilie mit einer räumlichen Trennung vom bisherigen Lebensumfeld 
verbunden	ist,	oder	wenn	der	Kontakt	aus	Gründen	der	Eingewöhnung	stark	
eingeschränkt wird: »War schon ein bisschen traurig, dass ich Oma und Opa 
nicht so oft sehen kann«	(I5,	1119).	

In	der	Untersuchung	von	Reimer	(2008)	thematisieren	ehemalige	Pflege-
kinder die Sorge um die zurückgelassenen oder anderweitig untergebrachten 
Geschwister.	Gerade	wenn	ältere	Geschwister	Elternfunktion	übernommen	
hatten,	bedeutete	die	Trennung	von	den	Geschwistern	für	sie	nicht	immer	
eine	Entlastung	von	der	Verantwortung,	sondern	auch	einen	Anstieg	der	
Belastung	aufgrund	der	Sorge	um	sie.	

»Klar, wenn man die noch nicht kennt – das ist für mich keine Familie«	(I5,	
804-805).	Die	befragten	Pflegekinder	gaben	einige	Hinweise,	wie	für	sie	die	
Pflegefamilie	zum	Ort	des	Aufwachsens	geworden	ist.	Dabei	benannten	sie	
die Eigenverantwortung im Aneignungsprozess, den Einfluss der Pflegefami-
lie	und	verschiedene	Rahmenbedingungen.	

Was	Nienstedt	und	Westermann	(2007)	als	Überanpassung	in	der	ersten	Pha-
se der Integration beschreiben, ist manchen Pflegekindern in der Retrospek-
tive	durchaus	bewusst.	Sie	thematisieren,	welche	Erwartungen	an	sie	gestellt	
wurden.	Andere	schildern	sich	als	übervorsichtig,	weil	sie	die	Erwartungen	
nicht	einschätzen	konnten.	Auf	die	Frage	hin,	was	sie	anderen	Kindern	raten	
würden, die neu in eine Pflegefamilie kommen, sagte ein Junge: »Und dann, 
im ersten Jahr, am Anfang, würde ich noch nicht so viel anstellen. ... Ja, das 
würde ich auch nicht so gut finden, wenn da einer kommt und stellt gleich was 
an. Dann macht man sich eher unbeliebt«	(I7,	350-356).	

Als	weitere	Strategie	wird	die	Veränderung	der	inneren	Haltung	gesehen,	
dass die Pflegefamilie als Ort des Aufwachsens akzeptiert werden muss: »Ei-
gentlich einfach dran gewöhnen. Na ja, einfach, ja einfach akzeptieren, dass das 
jetzt die Pflegeeltern sind und so«(I4,	325-328).	Ein	weiteres	Kind	empfiehlt,	das	
neu in die Pflegefamilie kommende Kind solle »also einfach mal netter sein, 
nicht so wie andere, die sagen: Nee, ich will hier nicht sein. Sondern sagen: wird 
schon wieder, wird schon wieder. Dass es dann besser geht. Oder wenn sie dann 
traurig sind, einfach mal nicht daran denken«	(I6,	698-700).	Auch	die	eigene	
Verantwortung	für	den	Integrationsprozess	wird	thematisiert:	»Also, ich würd 
halt sagen, dass er halt sich nicht so zurückziehen soll und so, sondern einfach mit 
denen so reden und halt immer mitmachen und ... also wenn irgendetwas, halt 
schauen, dass man sich einbringt«	(I17,	309-311)	und	das	eigene	Verhalten	auch	
mal kritisch gesehen: »Ich hab schon ab und zu meine Probleme und schließe 
mich dann selber von der Familie aus. Was ich eigentlich überhaupt nicht will« 
(I9,	484-486).	

Diese	Strategien	der	Kinder	beschreiben	zum	einen	ein	Gefühl	von	
Selbstwirksamkeit im Aneignungsprozess, zum anderen das Wissen, dass 
bestimmten Erwartungen entsprochen werden muss, weil das Pflegeverhält-
nis	ein	kündbares	ist.	Fast	alle	interviewten	Pflegekinder	akzeptieren	oder	
bevorzugen	im	Interview	die	Pflegefamilie	als	den	Ort	ihres	Aufwachsens.	
Auffallend	bei	der	Analyse	war,	wie	»vernünftig«	die	Pflegekinder	das	begrün-
den.	Als	wichtigste	Argumente	geben	sie	Krankheit	und	Alkoholismus	der	
leiblichen Eltern an: 
•	 »Also, warum ich hier wohne, ist ganz leicht, weil meine Mutter krank ist« 
	 (I14,	168).	
•	 »Wenn es meiner Mama und meinem Papa nicht gut geht, dann ist es schon 
 besser, dass ich in der Pflegefamilie bleibe«	(I2,	212-213).	
•	 »Ja, eigentlich, ja, froh war ich auch. Nein, da hat sie mir auch noch gesagt, 

dass es ihr schlecht geht, bis ich groß bin. Ja, aber dass ich in eine Pflegefami-
lie gegangen bin, das ist schon gut«	(I2,	573-585).	

•	 »Ich bleibe jetzt nur hier wegen meiner Mama, die kann nicht gut für mich 
 sorgen, weil sie zu viel trinkt und so und raucht«	(I6,	623-624).	

In den Interviews wurde allerdings nicht deutlich, ob die Basis dieser Hal-
tung	Vernunft,	Resignation	oder	eine	Verteidigung	der	Eltern	bedeutet.	Die	
Krankheitsinterpretation macht es vermutlich leichter, die Trennung von den 
Eltern	in	das	eigene	Leben	zu	integrieren	und	zu	akzeptieren.	

C.6.1C.6.1

Erweiterung des Netzwerkes und der Verlust von Bezugspersonen

Pflegefamilie – als Ort des Aufwachsens

Eigene Anteile am Integrationsprozess
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Welchen Einfluss am Integrationsprozess schreiben die Pflegekinder den 
Mitgliedern der Pflegefamilie zu? In den Interviews zeigt sich, dass die 
Vermittlung	von	Handlungswissen	für	die	Bewältigung	des	Alltags	in	der	
Pflegefamilie	von	den	Kindern	als	entscheidend	gesehen	wird.	Dazu	gehört,	
das	Bekanntmachen	mit	den	Familienmitgliedern	(»Und da habe ich noch 
niemanden gekannt. Da hat die Gitte sich vorgestellt«	–	I	5,	802),	das	Vertraut-
machen mit der Wohnung (»sie haben mir alles gezeigt«),	das	Kennenlernen	
des	Tagesablaufes	und	der	Normen	und	Regeln	der	Familie	(»Also, sie hat mir 
erklärt, was hier nicht getan wird, zum Beispiel hauen, kratzen, beißen, treten, 
sonstige Sachen«)	(ebd.).	

Hauptverantwortlich	sind	für	die	Vermittlung	dieses	Wissens	naheliegend	
die	Pflegeeltern,	vorrangig	die	Pflegemütter.	Aber	auch	die	leiblichen	Kinder	
der	Pflegeeltern	oder	andere	Pflegekinder,	die	schon	länger	in	der	Familie	le-
ben,	nehmen	eine	wichtige	Rolle	im	Integrationsprozess	ein.	»Also am Anfang 
habe ich halt nicht wirklich gewusst, was ich tun soll. Und dann sind halt die 
Brüder auf mich zugekommen und dann habe ich halt mit denen gespielt und so, 
dann ist es schön langsam geworden«	(	I17,	315-317).	

Leibliche Kinder und Pflegekinder, die schon länger in der Pflegefamilie 
leben, sind im Alltag der ersten Wochen des Aufenthalts häufig wichtige 
Ansprechpartner	(vgl.	dazu	Müller-	Schlotmann	1998).	»Ja, anfangs war ich 
halt total ängstlich, hab fast gar nichts gesagt und so, weil ich halt nicht wusste, 
was jetzt mit mir los war, was ich da gemacht hab ... Ja, dann nach und nach 
halt, aber es hat ziemlich lang gedauert eigentlich, dass ich dann meine größere 
Schwester kennengelernt hab, und – ja. Dann ging es auch«	(I12,	42-45).	Die	
Pflegekinder	können,	durch	den	Milieuwechsel	verunsichert,	an	der	Reaktion 
der	Pflegeeltern	auf	das	Verhalten	der	leiblichen	Kinder	Orientierung	für	das	
eigene	Handeln	gewinnen:	Leibliche	Kinder	dienen	ihnen	als	Vorbild;	sie	
übernehmen	eine	Vermittlungsfunktion,	leben	im	alltäglichen	Miteinander	
familiäre	Regeln	und	Normen	modellhaft	vor.	

In den Interviews mit Pflegekindern wurde sehr deutlich, dass insbeson-
dere leibliche Kinder der Pflegeeltern, die dem Alter des aufgenommenen 
Kindes	nahe	sind,	als	sehr	unterstützend	wahrgenommen	werden.	Die	Be-
schreibung der Strategie eines Pflegekindes, wie es sich in der Pflegefamilie 
zurechtgefunden hat, spiegelt dies: Im Rücken des Bruders konnte es die 
Reaktion	der	Eltern	auf	sein	Verhalten	beobachten.	Es	dient	ihm	zur	Orien-
tierung	für	sein	eigenes	Verhalten	in	der	noch	fremden	Familie.	Ein	befragter	
Junge	gab	folgende	Empfehlung	an	Pflegekinder,	die	neu	in	eine	Familie	
kommen: »Und wenn Geschwister da sind, die ein, zwei Jahre auseinander sind, 
die ungefähr so alt sind wie er, dann würde ich sagen, er soll sich am Anfang 
an denen orientieren. Also, wie der (leibliche	Sohn)	das macht, wie der sich 
durchbeißt in der Familie. Und im ersten Jahr, wenn er sich dann an denen 
ein bisschen orientiert, dann würde ich auch so, nach einem Jahr, dass er es eine 
Zeit lang so macht und sich an dem orientiert. Und dann, dass er es selber auch 
macht, ungefähr so weiter, dass er seinen Weg weiter führt nach dem, mit der 
Taktik«	(I7,	16-	17).	

Andere	Integrationshelfer	der	Familie	sind	die	Haustiere.	Auf	allen	Fotos	
der	Pflegekinder	waren	Haustiere	zu	sehen.	Diese	übernehmen	die	Aufgabe	
des	Trösters	und	des	Zuhörers:	 
•	 »Und vielleicht gehe ich auch immer, manchmal zum Hund raus. Der behält  
 es wenigstens für sich«	(I2,	700-702).	
•	 »Aber meine Miezekatzen waren nett zu mir. Immer nachts, wenn ich ins 

Bett gegangen bin, sind die zu mir ins Bett und haben gekuschelt mit mir und 
dann geschlafen«	(	I5,	834-836).	

Fremdplatzierte	Kinder	sind	häufig	mit	psychischen	und	physischen	Beein-
trächtigungen	belastet	(vgl.	B.3.3).	Sie	haben	Schulschwierigkeiten,	gesund-
heitliche	Probleme	oder	Verhaltensaufälligkeiten.	Die	befragten	Pflegekinder	
beschreiben in den Interviews die Bemühungen der Pflegeeltern, ihnen 
Unterstützung	bei	den	Schwierigkeiten	zu	geben,	wie	z.	B.	bei	Schulschwie-
rigkeiten: »Also Lesen haben wir geübt und das war̀ s. Lesen haben wir üben 
müssen, weil es so dringend war«	(I2,	484-490).	Bei	anderen	Kindern	sind	es	
Alltagstechniken, die ihnen beigebracht werden müssen, wie beispielsweise 
der	angemessene	Gebrauch	von	Essbesteck	oder	bei	einem	anderen	Kind,	das	
schwer übergewichtig war und an Asthma litt, ein gesundheitsverträgliches 
Essverhalten.	Immer	sind	es	die	Pflegeeltern,	die	sich	darum	kümmern	–	und	
das	wird	von	den	Kindern	durchaus	auch	so	gesehen.	

Die Kinder brauchen Kontinuität und Klarheit, um sich in der Pflegefami-
lie zu Hause zu fühlen: »Ich habe mindestens ein Jahr gebraucht, bis ich da rich-
tig angekommen bin. Weil ich bin immer von meinem Vater (leiblicher	Vater) 
zur Mama (Pflegemutter) und meine Mama hat mich dann wieder zu meinem 
Vater gebracht und mein Vater hat mich dann wieder zur Mama gefahren. ... 
Wir hätten nicht so eine hin und her Zerrerei machen sollen, weil ich war einmal 
da, einmal da, einmal da, einmal da – ich wusste nicht, wo ich wirklich zu 
Hause bin«	(I9,	495-498).	

Ein Mädchen beschreibt folgendermaßen, an welchen Kriterien sie erken-
nen	würde,	ob	sie	von	der	Pflegefamilie	wirklich	aufgenommen	worden	ist.	
Sie zählt dazu nicht nur eingängige Kriterien auf wie Reden oder Spielen, 
sondern auch das Äußern von konstruktiver Kritik ist ihr wichtig, um zu 
sehen, dass sie für die Menschen eine Bedeutung hat: »Mit dir wird öfters 
geredet, mit dir wird öfter gespielt, mit dir wird öfter was geklärt, aber es wird 
dir auch öfter die Meinung gesagt, was du jetzt falsch gemacht hast, dann merkst 
du, dass du willkommen bist und dass sie dich lieb haben, dass sie dir helfen 
wollen«	(I6,	495-498).	Der	wiederholte	Hinweis	dagegen	von	Außenstehenden	
– von Kindern oder Erwachsenen – auf den Pflegekindstatus erweist sich als 
störend.	Mehrere	Kinder	beklagten	sich	über	das	penetrante	Infragestellen	
der	Normalität	ihrer	Familie:	»Oder dann fragen sie mich: Von wem hast du 
das ganze Spielzeug und so. Ich so: Auch von hier. Und dann sie: Wirklich, gibt̀ s 
so was in einer Pflegefamilie? Und ich so: Ja natürlich, da gibt̀ s alles. Die sorgen 
für dich, damit es dir gut geht. Und dann, das verstehen die nicht ganz, das 
verstehen sie nicht«	(I6,	627-629).	

C.6.1C.6.1
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Bei	den	Kindern	ist	die	Bezeichnung	»Mama«	und	»Papa«	für	die	Pflegeeltern	
in der Regel eine Angelegenheit, die sich erst entwickeln muss: »Und da habe 
ich noch niemanden gekannt. Da hat die Gitti sich vorgestellt. Und ich habe 
mich da zuerst noch nicht getraut, Mama und Papa zu sagen. Ich habe immer 
erst Gitti und Norbert gesagt«	(I5,	801-804).	Das	gilt	auch	für	Verwandte	der	
Pflegeeltern,	wobei	das	Anliegen,	die	Verwandtschaft	der	Pflegeeltern	als	eige-
ne anzunehmen und sie auch verwandtschaftlich zu benennen, auch von der 
Pflegefamilie ausgehen kann: 

»Von der Heide	(Pflegemutter)	halt die Schwester, meine Tante, wie ich auch 
immer sagen soll dazu. ... Ja, weil es nicht meine Tante eigentlich ist, in Wirk-
lichkeit«	(I2,	296-299).	In	den	Interviews	vermischten	viele	Pflegekinder	die	
Anrede	der	leiblichen	Eltern	und	der	Pflegeeltern;	mit	»Mama«	oder	»Mami«	
bezeichnen sie sowohl die leibliche Mutter als auch die Pflegemutter oder 
sie	differenzieren	lediglich	mit	der	Endung:	Also	»Mami«	für	die	eine	und	
»Mama«	für	die	andere.	Diese	Ambiguität	führte	bei	der	Interviewerin	dazu,	
die	Verwandtschaftsverhältnisse	durch	Nachfragen	klären	zu	wollen;	erst	
dann	wurden	die	leiblichen	Eltern	als	»Geburtsmutter«,	»echte«	oder	»rich-
tige	Mama«	und	«Papa«	bezeichnet.	Die	Pflegeeltern	wurden	dann	als	solche	
benannt	oder	mit	dem	Vornamen	tituliert.	Die	Pflegekinder	differenzieren	
– erst auf Wunsch der Interviewerin – zwischen der Herkunfts- und der 
Pflegefamilie.	

Manchen Pflegeeltern ist es wichtig, dass klar erkennbar ist, dass ein Pfle-
gekind	kein	leibliches	Kind	der	Familie	ist	–	aus	unterschiedlichen	Gründen.	
Sie	bestehen	deshalb	darauf,	dass	das	Kind	sie	mit	Vornamen	anspricht.	Auch	
die	leiblichen	Kinder	können	in	dieser	Frage	eine	Rolle	spielen,	so	z.	B.	wollte	
das leibliche Kind in einer Pflegefamilie nicht zulassen, dass das Pflegekind 
die	Pflegeeltern	mit	»Mama«	und	«Papa«	anspricht;	diesem	sollten	die	Vorna-
men	genügen.	

Pflegekinder	geraten	gegenüber	den	leiblichen	Eltern	zuweilen	in	Loyali-
tätskonflikte,	wenn	sie	die	Pflegeeltern	»Mama«	und	»Papa«	nennen.	Sie	sind	
dann – wie hier im Interview – sehr entlastet, wenn sie aus diesem Konflikt 
entlassen	werden,	d.	h.	wenn	die	leiblichen	Eltern	ihr	Leben	in	der	Pflege-
familie	akzeptieren	können,	was	hier	durch	die	Akzeptanz	des	»Mama-und	
Papa-Sagens«	angedeutet	wird:	

»Früher habe ich ja noch nicht zur Mama (Pflegemutter) Mama gesagt, und 
dann ist mir rausgerutscht, statt Gitti: Mama. Und dann hat sie (leibliche Mut-
ter)	gesagt: ›Seit wann sagst du zu der Mama?‹	(…)	Und dann war das schon 
schwer für mich. Und dann haben wir uns wieder mal getroffen, und dann hat 
sie	(leibliche	Mutter)	gesagt, das ist gar nicht schlimm, wenn du zu denen auch 
Mama und Papa sagst. ... So ein tonnenschwerer Backstein ist mir vom Herzen 
gefallen. Weil du weißt ja nie, wie geht̀ s ihr jetzt so oder so« (I6,	120-127).	Auch	
andere,	außerhalb	der	Familie	stehende	Personen,	beispielsweise	LehrerInnen,	
drängen	manchmal	auf	Korrektheit	und	Klärung.	Manche	können	großzü-
giger	sein	und	eine	Namensdifferenz	zwischen	Schulheften	und	Urkunden	
zulassen: »Und bei Proben, da muss ich halt Angermeier (Name der Herkunft-

seltern)	hinschreiben. Aber ich hab meine Lehrerin gefragt, ob ich auch Groß 
(Name	der	Pflegefamilie)	hinschreiben darf. Und darf ich«	(I11,	477-478).	

Das	Tragen	des	Familiennamens	der	Pflegefamilie	trägt	jedoch	nicht	
automatisch	zur	Integration	bei.	Ein	befragtes	Pflegekind,	das	den	Namen	
der Pflegefamilie schon sehr früh bekommen hat, lässt in seinen Erzählungen 
deutlich erkennen, dass es auch nach vielen Jahren in der Pflegefamilie nicht 
richtig	integriert	ist.	Es	beklagt	sich	im	Interview	beispielsweise	darüber,	dass	
es	als	Einzige	in	der	Familie	kaum	Zeit	mit	den	anderen	Familienmitgliedern	
verbringt: »Hm, dass ich mehr Zeit für mich und auch Familie und so hab, weil 
ich wirklich kaum irgendwie mal jemanden sehe. Ja weil ich halt eigentlich die 
Einzige bin, die eigentlich den ganzen Tag weg ist«	(I12,	514-515).	

Aus dem Interview mit der Pflegemutter erfährt man, dass dies bewusst 
so gestaltet ist, weil sie das intensive Nähebedürfnis ihres Pflegekindes als 
belastend	empfindet.	

Die Herkunftseltern werden von den befragten Pflegekindern thematisiert, 
wenn	es	um	Besuchskontakte	geht,	um	die	Inobhutnahme	und	bei	der	Frage	
nach	Wünschen	im	weiteren	Leben.	Mehr	als	die	Hälfte	von	ihnen	hat	in	ir-
gendeiner	Form	Kontakt	mit	den	Herkunftseltern,	vor	allem	bei	Besuchskon-
takten,	im	Briefwechsel,	in	Telefonaten	oder	im	begleiteten	Umgang.	Manche	
Pflegekinder haben zwar keinen Kontakt mit den leiblichen Eltern, dafür aber 
mit	Verwandten.	Die	Besuche	finden	zum	Teil	in	der	Herkunftsfamilie	statt,	
zum	Teil	im	Jugendamt	oder	in	psychiatrischen	Kliniken,	in	denen	die	Eltern	
untergebracht	sind.	In	sehr	wenigen	Fällen	besuchen	die	leiblichen	Eltern	ihre	
Kinder	in	der	Pflegefamilie.	Die	Pflegekinder	wurden	in	den	Interviews	gebe-
ten,	den	letzten	Besuchskontakt	zu	beschreiben.	Bei	dieser	Beschreibung	fällt	
auf,	dass	es	keine	Routine	mehr	gibt	im	Verhältnis	zueinander:	»Mir gefällt es 
nicht mehr so besonders gut bei ihm. Früher war es schöner. ... Da hat er mehr 
unternommen, da sind wir mal zum Baden gefahren oder so«	(I11,	212-213).	Der	
selbstverständliche	Umgang	miteinander	schwindet,	selbst	die	verbliebenen	
Geschwister	werden	fremd,	weil	das	alltägliche	Miteinander	fehlt.	

»Ja ich weiß halt nicht, was ich machen soll, das ist das. Daheim habe ich 
immer was, so Lego spielen. Meistens spiele ich auch Playmobil oder ich spiele 
ein bisschen Lego. Und da habe ich halt keinen Bruder in meinem Alter, wo ich 
Fußball spielen kann. Der	(leibliche	Vater) kann nicht Fußball spielen« (I11, 
235-238).	Der	Kontakt	müsste	von	den	Herkunftseltern	aktiv	gestaltet	werden,	
was	nicht	immer	zur	Zufriedenheit	der	Pflegekinder	geschieht.	Die	Kinder	
langweilen sich, sie haben häufig keinen eigenen Platz und keine eigenen Sa-
chen	mehr	in	der	Herkunftsfamilie.	Die	Freizeitgestaltung	wird	sehr	erwach-
senenzentriert,	weil	Freunde	oder	eine	Peergroup	im	Umfeld	fehlen:	
•	 »Heimgehen, essen, Fernsehn schauen. Und vielleicht, wenn schönes 
 Wetter ist, spazieren gehen«	(I2,	267-268).	
•	 »Fernsehen gucken oder irgendein Spiel machen. ... Da hatte ich noch nie 
 Spielsachen. ... Rausgehen oder irgendwo hingehen«	(I8,	259-276).	
•	 »Kein Zimmer und keine eigenen Sachen dort. Nein. Ich bleibe, bin ja nur 
 drei, fünf Stunden da. Da brauche ich keins«	(I2,	668).	
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Große	Enttäuschung	äußern	einige	Kinder,	denen	der	Besuchskontakt	
verwehrt wurde, insbesondere wenn sich die leiblichen Mütter weigern, Kon-
takt	aufzunehmen	oder	Besuchsversprechen	nicht	einhalten.	In	den	Inter-
views wird Machtlosigkeit, Resignation, aber auch Sehnsucht spürbar:5  

•	 »Doch, die könnte schon mit dem Zug runterfahren, wir hätten ja, vor 
paar Jahren hätte die einmal einen Termin gehabt, dass sie runterkommt, 
dann stehen wir in Zwickau und die ist nicht gekommen. Und der Zug ist 
halt gekommen und die war nicht drin«	(I10,	400-403).	

•	 »Nee, also, ich hab dem Jugendamt gesagt, ich mag sie mal sehen. Aber 
die Mutter mag nicht. Sie hat nie Zeit. Sie hat nie genug Geld für ein Ticket, 
für den Zug. Dann hat das Jugendamt ihr ein Ticket gezahlt, aber sie will 
nicht kommen«	(I11,	295-299).	

•	 »Ja manchmal denke ich an die schöne Zeit, wo sie mich mal besucht hat, 
 zurück«	(I6,784f).	

Das	Verhältnis	zur	Herkunftsfamilie	wird	von	den	Pflegekindern	durchaus	
ambivalent	beschrieben.	Sie	wird	zur	»anderen«	Familie	und	als	tendenziell	
nicht	so	wichtig	im	Vergleich	zur	Pflegefamilie	eingeschätzt.	Aber	sie	wird	
auch	nicht	aufgegeben,	insbesondere	wenn	sich	die	Kinder	den	Verlust	be-
wusst machen: »Die andere Familie	(Herkunftsfamilie)	ist auch nicht wirklich 
wichtig, so extrem wichtig. Also schon, dieses ab und zu Treffen und so ist dann 
auch immer ganz schön, die mal zu sehen, aber – ist mir jetzt nicht soo wichtig. 
Also es wäre schon schlimm, wenn ich sie nicht sehen würde«	(I12,	471-475).	

Ein	Mädchen	wägt	sehr	differenziert	das	Leben	mit	der	Herkunftsmutter	
und in der Pflegefamilie gegeneinander ab: »Weil wenn man das gewöhnt ist, 
dass man abends lange aufbleiben kann und auf einmal – hier muss man um sie-
ben oder acht ins Bett. Und eine ganz andere Gegend, also nicht mehr die Straßen, 
die du früher mal kanntest … Aber nur, wenn ich – also früher war ich so oder so 
freier. Aber jetzt, nur wenn ich wütend bin, fühle ich mich eng. Genauso, wenn 
ich sage, ich ziehe jetzt einen Gummi auseinander, dann habe ich mehr Platz. Und 
wenn ich den zusammenlasse, den kleinen Gummi, dann habe ich so wenig Platz. 
Nur bei mir ist das Problem, ich konnte erst nicht reden. Weil ich einfach irgend-
was, mir ist immer ein Gefühl durch den Kopf gegangen: Das darfst du nicht sagen! 
Oder: Was darfst du sagen? Weil ich bin immer so eingeengt worden von meiner 
Mutter: ›Behalte das bloß für dich, das bleibt unter unseren vier Wänden!‹ Und – 
jetzt ist es Gott sei Dank nicht mehr so«	(I6,	561ff).	Verwandtschaftlichen	Bezie-
hungen	wird	besondere	Bedeutung	zugesprochen	(vgl.	dazu	auch	Sinclair	2005,	
S.	91ff):	»Ich bin da schon gern, aber am allerliebsten wäre ich bei meinen Tanten. 
Weil ich weiß, dass das Verwandte sind und ich weiß auch, dass die Maria (Pflege-
mutter) zu mir hilft, aber total. Aber bei meinen Tanten fühle ich mich irgendwie 
wohler. Weil das sind ja meine Tanten«	(I7,	463ff).	

Auch wenn die Pflegekinder ihre Pflegefamilie als Ort des Aufwach-
sens	sehen,	fühlen	sie	sich	mit	ihren	leiblichen	Eltern	verbunden.6 Bei der 
Wunschfrage, die das Interview abschließen sollte, äußerten einige Kinder, 
dass	es	ihren	Eltern	wieder	gut	gehen	soll,	und	manche	möchten	sogar	wieder	
bei diesen leben: 

•	 »Dass ich schon guten Kontakt zu meinen richtigen Eltern hätte. Aber 
 trotzdem noch hier leben würde«	(I15,	564f).	
•	 »Dass es meiner Mama gut geht, dass ich bei meiner Tante wohne, dass 

wir eine riesig große Villa haben. Dass meine Tanten und meine Mama alle 
sich verstehen und mein Papa und meine Mama. Dass mein Opa und meine 
Oma sich wieder verstehen«	(I7,	533-539).	

•	 »Zur Mama heim und alles anders ist und dass meine mit dem Saufen 
aufhört und das war̀ s. Und dass meine Mama keine Schulden mehr hat. … 
Und dass sie noch eine Arbeit hat«	(I2,	844-847).

Freunde,	TherapeutInnen	und	LehrerInnen	wurden	von	den	Pflegekindern	
als	wichtigste	außerfamiliale	Unterstützung	genannt.	Fachkräfte	der	Jugend-
hilfe	dagegen	wurden	in	den	Interviews	kaum	als	Unterstützungspersonen	
aufgezählt.	Einige	Pflegekinder	äußerten	sich	enttäuscht	in	Bezug	auf	die	
Fachkräfte.	Ein	Junge	war	sehr	ärgerlich	auf	das	Jugendamt,	weil	es	seinen	
leiblichen Eltern nicht helfen konnte und er deshalb in einer Pflegefamilie 
leben muss: »Ich halte nicht viel vom Jugendamt. Dass sie mal so sagen, wie, was 
sie (leibliche	Eltern)	so alles machen könnten oder so. Dass sie von dem Problem 
wegkommen oder so«	(I2,	766-767).	

Ein anderer Junge zeigte sich enttäuscht, weil er eine sehr lange Leidens-
geschichte hinter sich hatte und das Jugendamt dafür verantwortlich macht, 
dass	er	seiner	Meinung	nach	viel	zu	spät	aus	der	Familie	genommen	wurde.	
Der Junge beklagte sich im Interview, dass während der Betreuung seiner 
Mutter	und	der	Fremdunterbringung	mit	ihm	nicht	gesprochen	worden	war:	
»Nein, die haben einfach nie irgendwas gemacht, haben gewartet und gewartet. 
Ist ja nicht ihr Problem, ihnen geht̀ s ja nicht schlecht«	(I7,	205f).	Interessant	
ist hier, dass die zuständige Jugendamtsmitarbeiterin in seiner ablehnenden 
Haltung	ihr	gegenüber	das	Gegenteil	vermutet.	Sie	deutete	die	Ablehnung	als	
Ärger	darüber,	dass	sie	ihn	aus	der	Familie	genommen	hat	und	vermutet,	dass	
er	loyal	gegenüber	seiner	Mutter	sein	will.	Diese	Deutung	wird	von	Fachkräf-
ten	häufig	geäußert	(Arnold	2008,	S.	105).	Dieser	Fall	jedoch	zeigt,	dass	eine	
fehlende	Kenntnis	der	Kinderperspektive	zu	erheblichen	Fehlinterpretationen	
führen	kann.	Diesem	Jungen	war	die	Logik	der	Fremdplatzierung	nicht	klar,	
auch nach vielen Jahren in der Pflegefamilie beklagte er sich, dass er die 
Unterbringung	zuerst	bei	einer	Tante	und	dann	bei	Bekannten	nicht	nach-
vollziehen konnte: »Und dann haben sie es einmal fertiggebracht, dass sie mich 
irgendwo hinbringen, dann haben sie mich zu meiner Tante gebracht. Aber auch 
gerade zu der Tante, mit der sich meine Mama überhaupt nicht versteht. Das 
habe ich auch nicht verstanden. Da ist der Krieg erst so richtig ausgebrochen« 
(I7,	210-	213).	Auch	die	Rückführung	zur	Mutter	und	die	spätere	erneute	
Fremdplatzierung	waren	für	ihn	nicht	verstehbar.	Selbst	nach	vielen	Jahren	
der	Fremdunterbringung	beschäftigte	ihn	das	aus	seiner	Sicht	unlogische	und	
untätige	Verhalten	des	Jugendamtes	immer	noch. 
Obwohl einige Hilfeplangespräche in der Pflegefamilie stattfinden, führt 
dies	selten	dazu,	dass	die	Pflegekinder	eine	Vertrauensbeziehung	zu	den	
Fachkräften	der	Jugendhilfe	aufbauen.	Als	ein	Grund	wird	von	den	Kindern	
die	nur	oberflächliche	Einbeziehung	ins	Gespräch	genannt.	Sie	nehmen	sich	
nicht wahr als an Entscheidungen beteiligt und beklagen ihren mangelnden 
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Einfluss: »Ja, mich fragen sie, wie es so geht und so. Und das war̀ s. Eigentlich 
entscheiden die selber. (…) Aber mehr Sachen entscheide ich nicht. Nur ob ich 
meinen Papa sehen will oder sagen wir mal, den Papa zweimal im Monat sehen 
will oder nicht, oder meine Mama. (…)	Für das reicht es auch einmal im Jahr« 
(I2,	601-602,	612	764).	

TherapeutInnen 
TherapeutInnen	sind	für	die	Pflegekinder	wichtige	Ansprechpersonen	in	Nö-
ten und Sorgen: »Die (Psychologin) hört eher zu, das mach die Frau Aumüller 
(Jugendamtsmitarbeiterin)	eben nicht. Die tut nur so, als ob sie es interessieren 
würde«	(I7,	417-418).	»Wenn du einen Psychologen hast, wäre das natürlich prak-
tisch«	(I9,	591),	so	ein	anderes	Mädchen.	Ein	anderes	Kind	erlebt	die	Therapie	
eher ambivalent, denn es hat zwar »gelernt, über seine Familie zu reden«, doch 
hat ihm nicht gefallen, dass ihm dort »sauviele Fragen« gestellt wurden, die 
es nicht beantworten konnte, etwa »warum ich jetzt meine Mutter sehen will – 
kann ich nicht sagen. ... Ja. Weil sie meine Mutter ist, halt«	(I11,	647-650).	Nur	
ein Pflegekind zog den Nutzen seiner Therapie in Zweifel: »Vor allem, mit 
dem kann man machen, was man will, eigentlich. Ins Internet reingehen. Wir 
reden eigentlich fast überhaupt nichts.	(…)	Ich denke mir, jetzt weiß es halt einer 
mehr«	(I2,	719).

LehrerInnen
LehrerInnen	wurden	von	einigen	Pflegekindern	erwähnt.	Sie	sind	relevant	
als	UnterstützerInnen,	bei	denen	man	sich	Tipps	holen	kann,	oder	auch	als	
»signifikante	Andere«,	denen	man	etwas	bedeutet	und	die	für	einen	selbst	
Bedeutung	haben.7 »Ja wir haben heute noch Kontakt. Da geh ich ab und zu 
mal hin. Erzähl ich ein bisschen, wie es läuft und so und dann geh ich auch 
wieder. Wir haben uns irgendwie eigentlich immer gut verstanden«	(I4,	522-526).	
Sie	können	den	Schulalltag	erleichtern,	wenn	sie	Verständnis	für	die	beson-
dere	Situation	haben	und	z.	B.	außerplanmäßige	Erholungsphasen	gewähren.	
Großzügige	LehrerInnen	gestatten	z.	B.	auf	den	Schulheften	den	Namen	der	
Pflegefamilie,	auch	wenn	das	Kind	z.	B.	diesen	Namen	nicht	hat,	aber	sich	
damit	identifiziert.	

Vormund 
Die	Unterstützung	durch	einen	Vormund	kommt	nur	einmal	in	den	In-
terviews	vor.	Sie	wird	aber	in	diesem	Fall	als	sehr	positiv	beschrieben,	vor	
allem für Angelegenheiten, bei denen die Pflegeeltern nicht die geeigneten 
Ansprechpartner sind: »Also manchmal denk ich, ich brauch es eigentlich nicht, 
weil das ja auch meine (Pflege-)Eltern eigentlich machen könnten, aber manch-

7 Die Biographieforschung hat herausgefunden, dass es nicht selbstverständlich ist, welche Person für 
jemand im Leben wirklich Relevanz hat und aus dieser Erkenntnis das Konzept des »signifikant Ande-
ren« entwickelt. Das ist die-/derjenige, der/dem wir besondere Bedeutung in unserem Leben geben, 
zuschreiben. Im Gegensatz zu gesellschaftlich definierten Bedeutungen (Eltern, Geschwister usw.) 
beinhaltet dies einen aktiven Prozess. »Signifikant Andere« sind nicht immer die nächstliegenden 
Personen, sondern es kann jemand weit Entferntes sein: bspw. »die Schwester in Amerika« statt der 
eigenen Mutter, der Großvater statt des eigenen Vaters, eine Lehrerin, eine Tante, die im Hause wohnt, 
FreundInnen usw.
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mal finde ich es gut, dass es halt eine Person von außen ist, wenn man mal so Sa-
chen hat, die man vielleicht nicht so mit den Eltern klären will«	(I	12,	417-420).	

Gruppenangebote 
Nur wenige der befragten Pflegekinder besuchten eine Pflegekindergruppe, 
doch	nahmen	mehrere	an	Ferienfreizeiten	für	die	Pflegefamilien	teil.	Die	
TeilnehmerInnen der Pflegekindergruppe schätzten das Angebot und bedau-
erten, wenn es nicht mehr zustande kam: »Also, weil da auch halt Kinder sind, 
die gleiche Probleme haben«	(I12,	532).

Dieser	Abschnitt	beschreibt	den	Übergang	und	den	Wechsel	des	Kindes	
in	die	Pflegefamilie	aus	entwicklungspsychologischer	Perspektive.	Daraus	
werden Hinweise abgeleitet, wie belastende Trennungsfolgen minimiert 
werden	können	und	wie	eine	feinfühlige	Begleitung	des	Übergangs	und	des	
Beziehungsaufbaus	in	der	Pflegefamilie	gestaltet	werden	kann.	Kindliche	
Sicherheit	entsteht	von	Geburt	an	in	Beziehungen	und	durch	Beziehungser-
fahrungen	mit	den	anwesenden	Bezugs-	und	Fürsorgepersonen	(Grossmann	/	
Grossmann	2004;	Sroufe	u.a.	2005;	vgl.	insbesondere	detailliert	dazu	B.3).	Si-
cherheit	gewinnt	das	Kind	aber	auch	durch	vertraute	Gegenstände,	z.	B.	sein	
Kuscheltier, durch langsames Erkunden und Erobern seines Lebensraumes, 
z.	B.	der	vertrauten	Wohnung,	aber	auch	der	Nachbarschaft	und	durch	im	
Lauf	der	Entwicklung	persönlich	erworbene	und	hilfreiche	Kompetenzen	
(Stern	1993;	Waters/Cummings	2000;	Egeland	2007).	Auch	Kinder	mit	wenig	
unterstützenden, ja sogar mit bedrohlichen Erfahrungen versuchen ihre ge-
fühlte	Sicherheit	zu	erhöhen	und	entwickeln	spezifische	Bindungsmuster	und	
Anpassungsmuster	an	ihre	konkrete	Lebensumwelt	(vgl.	B.3,	C.	6.1).	

Der	Wechsel	von	einem	Lebens-	und	Beziehungskontext	in	einen	anderen	
erfordert	von	dem	betroffenen	Kind	nun	ein	Höchstmaß	an	Anpassung	und	
Veränderung,	da	es	sich	vollständig	auf	neue	Personen,	andere	Regeln	des	
familiären	Umgangs,	eine	neue	Umgebung,	und	bei	älteren	Kindern	in	der	
Regel	auch	auf	andere,	neue	außerfamiliäre	Kontakte	(Nachbarschaft,	Ver-
eine,	Kindergartengruppe	oder	Schulklasse)	einlassen	muss.	Es	ist	aufgrund	
seines Kindseins und der damit verbundenen Abhängigkeit dem Wechsel 
existentiell	ausgeliefert.	Das	Einzige,	was	Kinder	mitnehmen	können,	sind	
ihre innere Welt mit den bisherigen Beziehungsmustern, Erwartungen und 
Strategien	und	ihre	erworbenen	oder	veranlagten	Fähigkeiten.	Die	Massivität	
und	Komplexität	dieser	Veränderungserfahrung	und	die	Auswirkungen	für	
die innere Welt des Kindes, sein zukünftiges Bild der Welt und seine weitere 
Entwicklung wird sowohl von den Pflegeeltern und erst recht von den wei-
ter	entfernten	Bezugspersonen,	aber	auch	häufig	von	den	Fachleuten	wenig	
erkannt und ist viel zu wenig Thema bei der Hilfeplanung und der nach dem 
Wechsel	erfolgenden	beraterischen	und	therapeutischen	Praxis.	Die	achtsame	
Begleitung des Wechsels erfordert viel spezifisches Wissen und eine bewusste 
und	zielgerichtete	Praxis.	
Beim	Verständnis	und	der	emotionalen	und	kognitiven	Verarbeitung	des	

6.2  Übergänge kindgemäß gestalten
 Hermann Scheuerer-Englisch
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Wechsels	ist	natürlich	das	Alter	des	Kindes	eine	entscheidende	Einflussgrö-
ße.	Der	Bindungsaufbau	zwischen	Kind	und	Elternteil	verläuft	in	Phasen	
(Bowlby	1969/1975)	und	jedes	Kind	entwickelt	spezifische	Bindungsmuster	an	
seine	verfügbaren	Bindungspersonen	(Ainsworth	et	al.	1978).	Bis	etwa	zum	
4./5.	Lebensmonat	ist	das	Kind	im	Hinblick	auf	die	Folgen	eines	Wechsels	
psychisch	noch	relativ	geschützt,	da	die	Bindung	noch	nicht	spezifisch	für	
eine	bestimmte	Bindungsperson	geworden	ist.	Veränderungen	zu	feinfühligen	
anderen Personen sind deshalb nicht traumatisierend, sofern das Kind nicht 
vorher	in	der	Fürsorge	depriviert	oder	traumatisiert	wurde.	Ab	dann	wird	das	
Kind	immer	sensibler	für	Veränderungen	oder	den	Verlust	der	gewohnten	
Personen	und	Umgebungen.	Eine	kritische	Altersphase	beginnt	dann	ab	dem	
10.	Monat	bis	etwa	dem	36.	Monat:	Vom	10.-12.	Lebensmonat	an	ist	die	Bin-
dung bereits spezifisch auf die bekannten Bindungspersonen ausgerichtet: Ein 
großer Teil der Kinder fremdelt mit 10 Monaten und Einjährige unterschei-
den in ihren Bindungsstrategien klar vertraute Bindungspersonen und fremde 
Personen.	Ab	dem	ersten	Lebensjahr	wird	die	Bindung	zielkorrigiert	mit	den	
Bindungspersonen	weiterentwickelt.	Dies	geschieht	noch	wenig	verbal,	son-
dern	durch	Verhalten	und	Erfahrungen.	Ein	Wechsel	kann	deshalb	ab	etwa	
dem	6.	Lebensmonat	typische	Trennungsreaktionen	(siehe	nächster	Absatz)	
auslösen.	Der	Wechsel	führt	zu	intensiven	Gefühlen,	gleichzeitig	haben	die	
Kinder in dieser Altersstufe noch keine oder kaum strukturierende Zeitvor-
stellungen	und	noch	geringe	kognitive	Fähigkeiten,	um	die	Veränderungen	
zu	verstehen.	Ihr	Erleben	drückt	sich	im	Verhalten	aus,	nicht	verbal	und	wird	
deshalb	häufig	übersehen,	falsch	interpretiert	und	wenig	beachtet.	

Ältere Kinder etwa ab dem dritten Lebensjahr haben einerseits bereits Bin-
dungsmuster	aufgebaut,	können	aber	andererseits	beim	Wechsel	besser	verbal	
und	interaktiv	eingebunden	und	begleitet	werden	(siehe	auch	weiter	unten).	

Der	Verlust	von	vertrauten	Bindungspersonen	ist	von	Beginn	an	ein	Kern-
thema	der	Bindungstheorie	gewesen	(Bowlby	1973/1976;	1980/1983).	Iskenius-
Emmler	(1988)	plädiert	dafür,	den	Begriff	Trauer	für	»alle die bewussten und 
unbewussten psychologischen Prozesse zu benutzen, die durch Verlust ausgelöst 
werden«	(S.	10).	Neben	dem	Verlust	von	Bindungspersonen	wiegt	bei	Kin-
dern	deshalb	auch	der	Verlust	der	vertrauten	Umgebung,	z.	B.	des	Bettes,	der	
Spielumgebung,	der	bereits	entwickelten	und	erprobten	Handlungsmöglich-
keiten	in	der	bisherigen	Umgebung	etc.	gravierend	auf	das	kindliche	Sicher-
heitsempfinden.	

Bowlby	(1976)	beschreibt,	dass	(Klein-)	Kinder	beim	Verlust	einer	Bin-
dungsperson – insbesondere der Mutter, wenn sie Hauptbindungsperson ist – 
spezifische Trauerphasen durchlaufen: Nach einer Phase des aktiven Suchens 
nach der Bindungsperson einhergehend mit Sehnsucht, Ärger und Protest, 
folgt	eine	Phase	der	Desorganisation	und	Verzweiflung,	die	schließlich	nach	
einigen	Tagen	oder	Wochen	in	eine	Phase	der	Ablösung,	Entfremdung	von	
der	Bindungsperson	und	Resignation	sowie	der	Reorganisation	des	Verhaltens	
in	der	neuen	Umgebung	übergeht.	Verlust	und	nicht	erkannte	und	begleitete	
Trauerprozesse	können	in	der	weiteren	Entwicklung	eine	Vielzahl	von	Angst-

störungen,	Verhaltensauffälligkeiten	(z.	B.	überstarken	Trotz,	Aggression;	
depressiven	Rückzug),	einen	Rückfall	in	der	Entwicklung	(z.	B.	der	Sauber-
keitserziehung,	Schlafverhalten,	Essen)	und	depressive	Reaktionen	auslösen.	
Pflegeeltern erkennen diese beschriebenen Trauerreaktionen häufig nicht und 
schreiben	beobachtbare	Auffälligkeiten	allein	der	erlebten	Belastung	des	Kin-
des	in	der	Herkunftsfamilie	zu.	

Da die Kinder, die untergebracht werden, ab zehn Monaten zu einem 
erheblichen Teil bereits unsichere Bindungen entwickelt haben und entweder 
eine	vermeidende	Bindungsstrategie,	oder	desorganisierte	oder	gestörte	Bin-
dungsmuster	verfolgen	(vgl.	B.3),	wird	das	Erleben	des	Verlustes	beim	Wech-
sel	in	der	Regel	kaum	wahrgenommen.	Wenn	vermeidende	Kinder	kaum	
Gefühle	beim	Wechsel	zeigen,	mit	den	neuen	Bezugspersonen	sofort	spielen	
und sich ablenken lassen, empfinden sich die aufnehmenden Pflegeeltern als 
angenommen	und	effektiv	in	der	Versorgung	des	Kindes.	Die	vermeidenden	
Kinder	wirken	deshalb	«pflegeleicht«	und	die	Fachleute	sind	in	der	Regel	er-
leichtert	über	den	gelingenden	Übergang.	Aus	Bindungssicht	ist	es	sehr	wich-
tig, davon auszugehen, dass die Kinder dennoch innerlich hoch gestresst und 
angesichts	der	überwältigend	neuen	Situation	angespannt,	gestresst	und	evtl.	
geängstigt	sind.	Verwahrloste	und	in	Bindungsbeziehungen	bedrohte	Kinder	
haben	häufig	widersprüchliche,	desorganisierte	oder	gestörte	Bindungsverhal-
tensweisen	(vgl.	B.3.2).	Während	sich	das	eine	Kind	bereitwillig	auf	die	neuen	
Bezugspersonen einlässt, kann ein anderes im Bindungsverhalten blockiert 
oder	alarmiert	sein,	z.	B.	klammern	oder	dem	Kontakt	durch	Blickvermei-
dung,	Herumlaufen	in	der	Wohnung	etc.	aus	dem	Weg	gehen.	Ein	anderes	
Kind	kann	distanzlos	auf	die	neuen	Bezugspersonen	und	auf	Fremde	und	
Vertraute	zugehen	und	in	bedrohlichen	Situationen	keine	Nähe	suchen.	Mög-
liche	Trauerreaktionen	und	die	Verunsicherung	des	Kindes	durch	den	Wech-
sel werden wegen dieser Bindungsmuster wenig wahrnehmbar und in der 
neuen	Beziehung	von	den	Pflegeeltern	kaum	thematisiert.	Pflegeeltern	sollten	
im Rahmen von Pflegeelternvorbereitung und Schulungen auf Trennungsre-
aktionen	und	die	Wahrnehmung	unsicherer	und	gestörter	Bindungsverhal-
tensweisen	bei	einem	Wechsel	vorbereitet	werden	(vgl.	C.4,	C.5).	

Belastende	Abläufe	beim	Wechsel	können	Kinder	in	ihren	psychischen	Verar-
beitungsfähigkeiten überfordern, mit Ängsten überschwemmen und trauma-
tisieren.	Angesichts	akuter	Gefährdung	von	Kindern	wird	es	immer	Situati-
onen geben, in denen die Kinder im Rahmen einer Inobhutnahme schnell 
aus	der	Familie	genommen	werden	(müssen).	Zum	Beispiel	werden	sie	mit	
Polizeibegleitung	aus	der	Familie	geholt	oder	nach	dem	Kindergarten	oder	
der Schule abgeholt und von ihnen unbekannten Jugendamtsmitarbeiter/
innen mitgenommen, mit dem Auto zur Pflegefamilie gefahren, dort überge-
ben	und	bei	den	fremden	Bezugspersonen	und	der	unbekannten	Umgebung	
zurückgelassen	(vgl.	C.6.1).	

Das	Bindungssystem	muss	solche	Wechsel	als	ein	bedrohliches	Ereignis	
wahrnehmen,	da	fremde	Personen	und	Umgebungen	zunächst	nicht	zur	ge-
fühlten	Sicherheit	beitragen	können,	sondern	eine	Bedrohung	derselben	dar-
stellen.	Es	ist	deshalb	anzunehmen,	dass	alle	Kinder	den	Wechsel	als	große	
psychische	Belastung	empfinden,	auch	wenn	nicht	alle	Kinder	dies	zeigen	

C.6.2C.6.2

Alter des Kindes und Phasen des Bindungsaufbaus als wichtiger Einflussfaktor (vgl. B.3.2)

Folgen von Trennung und Verlust von Bindungspersonen: Trauerprozess

Traumatische Erfahrungen für das Kind beim Wechsel
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und	kommunizieren	können	und	auch	wenn	die	Unterbringung	das	Kind	aus	
belastenden	Umständen	befreit.	

Bei	der	unmittelbaren	und	forcierten	Herausnahme	aus	der	Familie	
kommt es nicht selten zu verbalen oder tätlichen Auseinandersetzungen 
der	Bindungsperson	mit	den	Vertretern	der	Jugendhilfe	oder	der	Polizei.	Je	
kleiner	das	Kind	ist,	und	desto	weniger	man	dem	Kind	die	Vorgänge	ver-
bal	erklären	kann,	desto	psychisch	belastender,	überflutender	ist	ein	solches	
Erleben.	Pflegeeltern	berichten	in	der	Folge	von	klammerndem	Verhalten,	
von	Apathie	des	Kindes,	von	völligem	»Aufgedrehtsein«	(das	Kind	scheint	
gar	nicht	bei	sich	zu	sein),	von	tranceartigen	Zuständen,	von	erheblichen	
Problemen des Kindes, sich die Namen der neuen Bezugspersonen zu mer-
ken,	von	besonders	distanzlosem	Verhalten	des	Kindes	gegenüber	Fremden	
etc.	Häufig	werden	diese	kindlichen	Reaktionen	und	Verhaltensweisen	in	der	
Pflegefamilie in erster Linie wie schon bei den Trauerreaktionen allein mit 
den	negativen	Erfahrungen	des	Kindes	in	der	Herkunftsfamilie	erklärt.	Die	
psychischen	Folgen	der	Erfahrungen	beim	Wechsel	und	erforderliche	Regula-
tionsprozesse werden dabei übersehen, so dass das Kind mit seinen intensiven 
und	belastenden	Gefühlen	in	der	Folge	allein	gelassen	wird,	nicht	verstanden	
wird	und	der	Übergang	selber	ein	weiteres	belastendes	Ereignis	darstellt.	

Schon	nach	den	Beobachtungen	von	Robertson	&	Robertson	in	den	
Siebziger	Jahren	(Filmserie	1967-1973;	1971)8	ist	die	Verarbeitung	der	Tren-
nung von der vertrauten bisherigen Welt für das Kind am ehesten zu verar-
beiten, wenn eine feinfühlige Ersatzbindungsfigur anwesend ist, die das Kind 
in	seinen	Gefühlen	versteht,	die	Trauer	begleitet,	den	Gefühlsausdruck	des	
Kindes	zulässt	und	es	in	seinen	elementaren	Bedürfnissen	versorgt.	Die	allge-
meine	Feinfühligkeit	in	der	Versorgung	des	Kindes	ist	in	der	Regel	durch	die	
Pflegemutter	gegeben.	Allerdings	sind	Pflegeeltern	meist	nicht	gezielt	da-
rauf	vorbereitet,	die	Gefühle	des	Kindes	beim	Wechsel	wahrzunehmen,	sich	
entsprechend	einzufühlen	und	diese	Gefühle	beim	Kleinkind	anzusprechen	
und	zu	spiegeln.	Auch	ältere	Kinder	reden	jedoch	wenig	von	sich	aus	über	die	
Erfahrungen	beim	Wechsel,	wenn	sie	nicht	spezifisch	danach	gefragt	werden.	

Ältere	Kinder	bis	zum	10.	Lebensjahr	empfinden	Trennungen	aufgrund	ihrer	
kindlichen	Ichbezogenheit	und	der	existenziellen	Abhängigkeit	von	den	
Bindungspersonen	auch	als	Verlassenwerden	oder	Abschieben,	das	sie	zu	ver-
stehen	versuchen.	Sie	sind	aufgrund	der	nun	stattfindenden	bewussten	Spei-
cherung von negativen, gegen ihr Selbstwertgefühl gerichteten Botschaften 
im	Gedächtnis	besonders	verletzlich.	Sie	glauben	zudem	häufig,	dass	sie	selbst	
und	ihr	Verhalten	die	Ursache	für	das	Verlassenwerden	sind.	Sie	halten	sich	
für	nicht	liebenswert	und	sehen	darin	den	Grund,	warum	die	Eltern	wegge-
gangen	sind	oder	sie	weggegeben	haben.	Bei	Fremdunterbringungen	ist	und	
war	im	Vorfeld	dies	oft	auch	tatsächlich	die	Botschaft	von	Eltern,	die	das	

Kind	damit	erziehen	wollten.	Für	die	Kinder	ist	es	mit	dieser	Zuschreibung	
der	Erwachsenen	sehr	schwer,	ein	positives	Selbstwertgefühl	zu	entwickeln.	
Genau	das	bräuchten	sie	aber	bei	einer	Fremdunterbringung	in	besonderem	
Maße,	um	in	neuen	Beziehungen	offen	und	robust	ihre	Bedürfnisse	einzu-
fordern.	Drohungen	der	Eltern	mit	Trennung	oder	Verlust	in	der	Erziehung	
sind	daher	auch	höchst	verletzende	und	verunsichernde	Umgangsformen	mit	
Kindern,	die	massive	Störungen	beim	Kind	auslösen	können	(Bowlby	1976,	
1988).	

Bei älteren Kindern mit vielen negativen Beziehungserfahrungen in der 
Herkunftsfamilie, mit hilflosen und überforderten Bindungspersonen, aber 
auch mit gegenseitigen negativfeindselig- aggressiven Beziehungsmustern 
(Lyons-Ruth/Jacobvitz	2008),	liegt	eine	Herausforderung	der	Hilfegestaltung	
darin, weitere negative Botschaften und Zuschreibungen gegenüber dem 
Kind	zu	vermeiden.	Dies	kann	bei	strukturierten	Hilfeplangesprächen	oder	
Abschiedsgesprächen geschehen, in denen die Hilfe gegenüber dem Kind, 
aber	auch	den	Eltern	als	Unterstützung	und	Förderung	einer	guten	Entwick-
lung präsentiert wird, negative Botschaften der Eltern an das Kind verändert 
werden	und	die	positiven	Entwicklungsmöglichkeiten	betont	werden.	In	der	
Regel	ist	es	dazu	auch	erforderlich,	den	Gefühlsausdruck	von	Ärger,	Angst,	
Trauer	und	Unsicherheit	angesichts	des	Wechsels	beim	Kind	und	–	sofern	
möglich	–	auch	den	leiblichen	Eltern	zu	erleichtern	und	zu	ermöglichen.	
Wenn	die	Gefühle	offen	gezeigt	werden	dürfen,	verlieren	sie	einen	Teil	der	
negativen und die Hilfe gefährdenden Potenz (Scheuerer-Englisch 1999; Wie-
mann/Ris	2009).	

Es scheint auch Kinder zu geben, die nach als sehr verletzend empfun-
denen Trennungen innerlich beschließen, sich nicht mehr zu binden, um 
weitere	Verletzungen	und	Schmerzen	zu	vermeiden.	Sie	verweigern	sich	neuen	
Bindungspersonen	und	sind	durch	ihre	Gekränktheit	sehr	schwierig	im	Um-
gang.	Diese	Kinder	sind	in	besonderem	Maße	gefährdet,	bei	einer	Fremdun-
terbringung zu scheitern und das Pflegeverhältnis oder auch einen Heimplatz 
aufgrund	der	daraus	entstehenden	Probleme	mehrmals	wechseln	zu	müssen.	
Diese	Kinder	brauchen	therapeutische	Unterstützung,	um	für	eine	eigene	
Entscheidung	zu	neuen	Beziehungen	offen	werden	zu	können	(Heinemann	
1994).	

Übergänge	bei	Fremdunterbringung	sollten	möglichst	gleitend	gestaltet	wer-
den,	um	den	Kindern	und	auch	Erwachsenen	die	Möglichkeit	zu	geben,	sich	
auf	die	Veränderung	einzustellen.	Steht	für	den	Übergang	eine	gewisse	Zeit	
zur	Verfügung,	kann	und	soll	dem	Kind	im	Rahmen	von	Beratung	die	Mög-
lichkeit	gegeben	werden,	Ängste,	Erwartungen,	Wünsche	und	Hoffnungen	
für	den	Wechsel	und	die	neue	Situation	auszudrücken.	Dies	ist	zwar	auch	
eine	zeitliche	und	organisatorische	Frage,	aber	noch	mehr	eine	bewusste	und	
aufmerksame	Haltung	gegenüber	Gefühlen	und	Prozessen	der	Beteiligten.	In	
Abschiedsritualen	können	Gefühle	von	Schmerz,	Traurigkeit	und	Ängsten	
angesichts	des	Wechsels	ihren	Platz	finden.	

C.6.2C.6.2

Negative Botschaften und eigene Erklärungsmuster belasten ältere Kinder

8 Informationen zu den Filmen finden sich auf der Internetseite: www.robertsonfilms.info; Informati-
onen zum Vertrieb der insbesondere beeindruckenden Filme: »John, 17 Monate alt«/«Jane, 17 Monate 
alt«, in denen jeweils die Verarbeitung der Trennung der Kinder von den Eltern – einmal mit entspre-
chender Unterstützung (Jane), einmal ohne Unterstützung (John) – gezeigt werden, gibt die »Deutsche 
Liga für das Kind«, http://liga-kind.de.

Gestaltung der Übergänge und konkrete Maßnahmen beim Übergang, 
insbesondere bei Inobhutnahme
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Beratung aus einer Bindungssicht kann entweder in der Begleitung von Hil-
feplanprozessen	die	Gestaltung	von	Übergängen	unterstützen	und	Abschiede	
in	diesem	Sinn	begleiten	(Scheuerer-Englisch	1999;	2010)	oder	von	Anfang	
der	Unterbringung	an	die	Pflegeeltern	beraten,	damit	sie	Trauerprozesse	und	
kindliche	Reaktionen	besser	verstehen	und	dem	Kind	bei	der	Verarbeitung	
helfen	können	(vgl.	C.7).	Es	ist	auch	möglich	und	sinnvoll,	den	leiblichen	
Eltern	eine	Beratung	anzubieten,	damit	diese	ihre	Gefühle	mitteilen	und	ver-
arbeiten	können.	Nicht	immer	steht	für	die	Herausnahme	viel	Zeit	zur	Verfü-
gung.	Aber	selbst	bei	einer	Inobhutnahme	bestehen	vielfältige	Möglichkeiten,	
das	Kind	achtsam	zu	begleiten	und	die	Gefühle	aller	Beteiligten	zu	würdigen.	
Folgende	Aspekte	fachlichen	Handelns	sollten	bedacht	werden:	
•	 Bei	einer	Inobhutnahme	sollten	angesichts	des	plötzlichen	Verlustes	des	

vertrauten	Kontextes	für	das	Kind	möglichst	viele	persönliche	Dinge	des	
Kindes	mitgenommen	und	gesichert	werden,	damit	es	eine	gewisse	Form	
der	Kontinuität	bezüglich	wichtiger	vertrauter	Gegenstände	erlebt.	Dies	
sind	z.	B.	Kuscheltiere,	Bettdecke	und	Bettwäsche,	evtl.	das	Bett/chen,	
wichtige	Spielsachen,	ein	paar	Fotos,	...(vgl.	C.1).	

•	 Dem	Kind	sollte	angesichts	der	Situation	von	Anspannung,	Konflikt	und	
abruptem	Wechsel	–	insbesondere	bei	Inobhutnahme	–	durch	das	Ver-
halten	und	Reden	einer	Fachperson	so	viel	Sicherheit	wie	möglich	ver-
mittelt	werden.	Um	dies	sicher	zu	stellen,	sollte	bei	einer	Inobhutnahme	
eine	Person	als	Lotse	durch	den	Prozess	ganz	für	das	Kind	zur	Verfügung	
stehen und achtsam bezüglich der Wahrnehmung der Situation durch das 
Kind	sein.	Diese	Person	macht	von	Anfang	an	deutlich,	dass	sie	für	das	
Kind	zuständig	ist.	Sie	stellt	sich	vor	und	kann	z.	B.	sagen:	»Ich	heiße	N.	
N.	und	bin	jemand,	der	darauf	aufpasst,	dass	du	oder	auch	andere	Kinder	
gut	behandelt	und	geschützt	werden«	»Du	kannst	nicht	bei	deiner	Mama	
bleiben,	vielleicht	macht	dir	das	jetzt	Angst,	das	kann	ich	gut	verstehen«/	
»Ich	bin	jetzt	bei	dir	und	begleite	dich	und	erkläre	dir,	was	nun	passiert«	
Diese	Person	stellt	während	des	Prozesses	der	Unterbringung	gegenüber	
dem Kind fortlaufend einfühlsam verbal dar, was gerade passiert, ähnlich 
wie	ein	guter	Arzt	ankündigt,	was	er	als	nächstes	tun	wird.	Was	gesagt	
wird, ist sehr von der Situation, dem Alter des Kindes und den Abläu-
fen	sowie	der	Reaktion	aller	Beteiligten	abhängig.	Es	ist	wichtig,	immer	
wieder	zu	versichern,	dass	gut	für	das	Kind	gesorgt	würde.	Dazu	muss	
aber auch dem Erleben und den Sichtweisen des Kindes Raum gegeben 
werden,	z.	B.	dass	es	die	Situation	als	schlimm,	traurig,	bedrohlich	etc.	
erlebt.	Die	Lotsen-Person	sollte	sich	in	das	Kind	einfühlen	können,	aller-
dings	fachlich	reflektiert,	seelisch	stabil	und	in	den	eigenen	Gefühlen	gut	
abgegrenzt	sein.	Den	kindlichen	Gefühlen	sollte	verständnisvoll,	verbali-
sierend,	offen	und	regulierend	begegnet	werden	(siehe	Prozesse	der	Affekt-
spiegelung	nach	Fonagy	u.a.	2002	oder	dem	Emotionscoaching	nach	Graf	
u.a.	2008;	vgl.auch	C.4.2).	Erste	positive	Erfahrungen	mit	einem	Training	
zur Steigerung der emotionalen Kompetenzen von Rettungssanitätern bei 
Einsätzen	mit	Kindern	weisen	darauf	hin,	dass	auch	Fachleute	im	Jugend-
amt	gezielt	geschult	werden	könnten,	um	sich	in	die	Situation	der	Kinder	
besser	einfühlen	zu	können,	aber	auch	um	eigene	Gefühle	besser	wahrzu-
nehmen	und	zu	regulieren,	um	das	Kind	zu	stabilisieren	(Gold	2008).	Es	
könnte	bei	einer	Unterbringung	in	einer	Bereitschaftspflegefamilie	auch	
organisiert werden, dass die Pflegemutter die das Kind begleitende Person 
darstellt.	Dies	würde	für	das	Kind	eine	erste	Kontinuität	schaffen,	da	die	

aufnehmende Pflegemutter den Wechsel und die Erfahrungen des Kindes 
selbst	miterlebt	hat,	und	dann	nach	dem	Wechsel	als	Versorgungsperson	
konstant	bleibt.	Für	diese	Aufgabe	sollten	die	Bereitschaftspflegeeltern	
aber	ebenfalls	gut	vorbereitet	werden.	

•	 Negative	Zuschreibungen	gegenüber	dem	Kind	beim	Wechsel,	feindseliges	
Zurückweisen der Bindungspersonen gegenüber dem Kind, belastende 
Verhaltensweisen	(Drohungen,	Suiziddrohungen,	...)	und	heftige	Gefühls-	
und	Verhaltensausbrüche	von	Erwachsenen	sollten	unterbunden	werden	
und/oder	das	Kind	aktiv	geschützt	werden,	z.	B.	durch	Herausnehmen,	
Wechsel	des	Ortes	etc.	Es	sollten	auch	andere	beruhigende,	die	Situation	
beschreibende oder im Hinblick auf das Kind positive Botschaften da-
gegen	gestellt	werden.	Die	hier	und	im	vorherigen	Punkt	geschilderten	
Vorgehensweisen	haben	sich	bereits	bei	Polizeieinsätzen	bei	familiärer	
Gewalt,	bei	der	Kinder	betroffen	sind,	als	hilfreich	erwiesen,	um	weitere	
Traumatisierungen der Kinder bereits in der Situation zu verhindern (Be-
noit/Gibson	2006).	

•	 Wenn	möglich,	sollte	der	Ausdruck	von	positiv	motivierten,	d.h.	von	Liebe	
getragenen Abschiedsgefühlen von Elternteil und Kind erlaubt und zuge-
lassen	werden.	Dazu	soll	beim	Abschied	noch	etwas	Zeit	gegeben	werden,	
wenn	dies	die	Situation	und	das	Verhalten	der	Eltern	zulässt.	Gefühle	von	
Traurigkeit,	Abschiedsschmerz	und	auch	Tränen	gehören	dazu	und	sollten	
gut	ausgehalten	werden.	

Die	geschilderten	Verhaltensweisen	sind	in	allen	Altersstufen	und	bei	allen	
Arten	von	Übergängen	sinnvoll	und	möglich.	Es	geht	in	dem	Übergangspro-
zess	um	eine	grundsätzliche	Einstellung	der	Fachleute	gegenüber	Gefühlen.	
Dazu	ist	das	Wissen	über	die	Bedeutung	von	Trennungen,	von	Gefühlsregu-
lationsprozessen,	von	Bindungstoleranz	und	Konfliktminimierung	wichtig.	
Fachliches	Handeln	erfordert	dabei	auch	Weitsicht	über	den	Augenblick	hi-
naus.	Selbstverständlich	erfordert	es	auch	personelle	und	zeitliche	Ressourcen	
(z.	B.	den	Einsatz	von	zwei	Kollegen/innen	bei	einer	Inobhutnahme).	

Neueste	Bindungsstudien	v.a.	in	den	angloamerikanischen	Ländern	geben	
erste wichtige Aufschlüsse über den Bindungsaufbau von Pflegekindern in 
der	Pflegefamilie	und	damit	verbundene	relevante	Einflussfaktoren.	Nach	
Stovall-McClough/Dozier	(2004)	beginnen	Babys	und	Kleinkinder	bereits	
innerhalb	von	zwei	Wochen	bis	zwei	Monaten	nach	der	Unterbringung,	ihr	
Bindungsverhalten	auf	die	Pflegemutter	auszurichten	(vgl.	B.3.2).	Über	die	
Hälfte erreicht dabei eine sichere Bindung, allerdings ist dies auch vom Bin-
dungsmodell	der	Pflegemutter	abhängig.	Schon	sehr	kleine	Kinder	sind	also	
bereits	kurz	nach	der	Unterbringung	in	der	Lage,	sich	auf	die	Pflegeeltern,	
deren	Feinfühligkeit	und	Bindungsangebote	flexibel	einzustellen,	obwohl	sie	
ja	durch	die	Fremdunterbringung	zunächst	ihre	bisherige	Bindungsperson	
verloren	hatten.	Pflegeeltern brauchen jedoch von Anfang an Hilfe, um zum 
einen feinfühlig im Bindungssinn mit den Kindern umgehen zu lernen, oder 
bei	Kindern	mit	widersprüchlichen	Bindungsverhaltensweisen,	z.	B.	vermei-
denden	und	ärgerlichen	Verhaltensweisen,	angemessen	zu	reagieren	(vgl.	C.5). 

C.6.2C.6.2

Pflegeeltern und Pflegekinder von Anfang an beim Bindungsaufbau unterstützen und
dafür wichtige Prozesse in den Blick nehmen
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Verissimo	und	Salvaterra	(2006)	konnten	zeigen,	dass	Adoptivkinder	dann	
sicheres Bindungsverhalten zeigten, wenn die Mütter über ein sicheres Bin-
dungsskripts verfügten, das heißt, sich als sichere Basis für das Kind im 
Sinne	der	Bindungstheorie	verstand.	Damit	ist	die	Basis	gegeben,	um	be-
lastende	Gefühle	des	Kindes	in	der	Beziehung	zu	regulieren.	Dass	dies	bei	
sicheren	Adoptivmüttern	auch	angesichts	mehrerer	Fremdplatzierungen	und	
bei	älteren	Kindern	ebenfalls	eher	gelingt,	konnte	Steele	(2009)	zeigen.	Um	
Belastungen	des	Überganges	für	das	Kind	in	der	Pflegefamilie	bewältigbar	zu	
machen,	den	Bindungsaufbau	zu	unterstützen	und	eine	sichere	Fürsorgehal-
tung	der	Pflegeeltern	zu	fördern,	sollte	Beratung	und	Intervention	möglichst	
früh	einzusetzen.	Dadurch	können	die	Feinfühligkeit	und	das	Verständnis	
der Pflegeeltern für die Bindungsprozesse gerade bei unsicheren und desor-
ganisierten	Bindungsstrategien	der	Kinder	erhöht	werden.	Bei	unsicherver-
meidenden oder unbewältigten Bindungsmodellen der Pflegeeltern selbst 
kann	die	Beratung	behutsam	in	Richtung	einer	eher	gefühlsoffenen	Haltung	
gegenüber	den	Gefühlen	und	Bindungsbedürfnissen	des	Pflegekindes	interve-
nieren,	damit	die	enormen	Gefühle	und	Belastungen	des	Pflegekindes	beim	
Übergang	erkannt	und	fürsorglich	reguliert	werden	können	(vgl.	C.5.2).	

In	der	Sozialen	Arbeit	ist	der	Grundsatz,	dass	die	AdressatInnen	an	den	sie	
betreffenden	Entscheidungen	zu	beteiligen	sind,	unbestritten.	Dies	wird	
sowohl ganz prinzipiell mit einer am Subjekt, seiner Lebenswelt und seinem 
Eigensinn orientierten Haltung der Professionellen als auch eher technolo-
gisch	mit	der	höheren	Wirksamkeit	der	Interventionen	begründet.	Ebenfalls	
unbestritten ist, dass dieser Anspruch auch für Kinder gilt, die zu Klien-
tInnen	Sozialer	Arbeit	geworden	sind.	

Andererseits	deuten	Beobachtungen	aus	der	Praxis	und	viele	Studien	–	ins-
besondere	solche,	die	die	Kinder	selbst	befragen	(BMFSFJ	1998;	Finkel	2004;	
vgl.	C.6.1)	-	darauf	hin,	dass	dieser	Anspruch	keineswegs	immer	und	überall	
eingelöst	wird.	Die	genervte	Feststellung	einer	ASD-Mitarbeiterin	»Mitbe-
stimmung, Einbeziehung, Partizipation – das funktioniert doch nur in der The-
orie. Auf meinem Schreibtisch stapeln sich die Fälle, da hab ich nicht groß Zeit 
zum Partizipieren«	(Müller	2006,	S.	72)	illustriert	ein	vielleicht	verbreitetes	
Gefühl.	Unter	der	Oberfläche	der	allgemeinen	Zustimmung	sind	also	auch	
andere	Einschätzungen	zu	erwarten.	

Deswegen werden wir die Partizipation von Kindern in Pflegefamilien 
konkret	und	im	Detail	diskutieren:	Wie	unterscheidet	sich	eine	Praxis	mit	
Partizipation	von	einer	ohne?	Welche	Folgen	hat	das	für	die	Produktion	und	
Bewältigung schwieriger Situationen? Im Mittelpunkt stehen die Pflegekinder 
– die auch in Zitaten zu Worte kommen – und auch die Kinder der Pflegeel-
tern.	Den	Abschluss	bildet	ein	Überblick	zu	den	Merkmalen	von	Partizipati-
on	als	Qualitätsmerkmal	der	professionellen	Arbeit.	

In der deutschen Kinder- und Jugendhilfe sind Beteiligungsrechte zum Bei-
spiel	im	Hilfeplanverfahren	(vgl.	C.7.1)	festgelegt:	Kinder	und	Jugendliche	
sollen	ihrem	Entwicklungsstand	entsprechend	an	allen	sie	betreffenden	Ent-
scheidungen	der	öffentlichen	Jugendhilfe	beteiligt	werden	und	die	Angebote	
der	Jugendhilfe	mitgestalten	können	(Hansbauer/Kriener	2000;	Kriener	1999;	
Blandow	u.a.	1999).	So	stellt	Münder	(2006,	S.	484)	–	wohl	eher	normativ	
als deskriptiv – fest: »Die Partizipation ist Strukturmerkmal nicht nur bei der 
Leistungserbringung, sondern auch bei der Entscheidung über die Gewährung 
von persönlicher Hilfe mit pädagogischen (und therapeutischen) Mitteln« und 
verortet	die	Verantwortung	bei	der	Fachkraft	im	Jugendamt:	»Die Herstellung 
von Beteiligungsfähigkeit und damit die Unterstützung bei der Realisierung des 
Anspruchs ist eine fachliche Aufgabe für die sozialpädagogische Fachkraft im JA« 
(Münder	2006,	S.	485).	Zur	institutionellen	Partizipation	arbeiten	Wolff/Har-
tig	(2006)	heraus,	dass	Beteiligung	im	Heim	–	und	es	kann	davon	ausgegan-
gen	werden,	dass	diese	Erkenntnis	auch	für	andere	institutionelle	Kontexte	
gültig	ist	–	nicht	nur	über	institutionalisierte	Gremien	realisiert	werden	kann,	
sondern sich vielmehr in einem Beteiligungsklima verwirklicht, das sämtliche 
Lebensbereiche	sowie	eine	positive	partizipative	Grundhaltung	aller	Akteu-
rInnen	umfasst	(ähnlich:	Stork	2007).	

Bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und 
Jugendhilfe	geht	es	nicht	nur	um	Gruppen	von	Kindern	und	Jugendlichen,	
die	ihre	legitimen	Interessen	gegen	die	(oder	auch	im	Einklang	mit	den)	Inte-
ressen	anderer	gesellschaftlicher	Gruppen	vertreten	und	sich	so	an	politischen	
oder institutionellen Entscheidungen beteiligen sollen, sondern gleicherma-
ßen um einzelne Kinder und Jugendliche, die sich an einer individuellen 
Entscheidung	über	ihren	weiteren	Lebensverlauf	beteiligen	(vgl.	Pluto	2007;	
Seckinger	2006),	indem	sie	ihre	Interessen,	Wünsche	und	möglicherweise	
auch Befürchtungen und Ängste einbringen und deren Berücksichtigung 
erwarten.

	Im	Folgenden	werden	Dimensionen	von	Partizipation	anhand	konkreter	
Beispiele	diskutiert	und	kommentiert.	Die	Beispiele	stammen	aus	Interviews	
mit	(ehemaligen)	Pflegekindern	(vgl.	Wolf/Reimer	2008a,b;	Reimer	2008),	die	
hier	in	einer	»geglätteten«	sprachlichen	Form	–	also	nicht	in	der	detaillierten	
Transkription	–	zur	Veranschaulichung	verwendet	werden.	Die	Altersangabe	
bezieht sich auf das Alter, über das im biografischen Interview an dieser Stelle 
erzählt	wird.	Wo	möglich,	haben	wir	für	jede	Dimension	ein	positives	und	
ein negatives Beispiel ausgewählt, um das Erleben zu illustrieren und daraus 
Konsequenzen	abzuleiten.	
Die	Grundlage	aller	weiteren	Partizipationserfahrungen	ist,	dass	die	Pflege-
kinder Wünsche und Befürchtungen äußern dürfen und diese wohlwollend 
gehört	werden.	Das	für	sie	spürbare	Interesse	an	ihrer	Meinung	ist	somit	eine	
notwendige,	allerdings	noch	nicht	hinreichende	Voraussetzung	aller	weiteren	
Partizipationselemente.	

Partizipation von Pflegekindern konkret

C.6.3C.6.3

6.3  Beteiligung von Pflegekindern
 Daniela Reimer / Klaus Wolf9

9 Die hier vorgestellten Erkenntnisse stammen aus dem Forschungsschwerpunkt: »Aufwachsen in Pfle-
gefamilien« an der Universität Siegen; vgl. dazu Reimer 2008.
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Dieser junge Mann beschreibt seine Erfahrung als 16-Jähriger so: »Als es dann 
ganz schlimm wurde mit meinen Pflegeeltern, da hat auch der Herr Groth (vom 
Pflegekinderdienst,	DR)	zugestimmt, dass das kein Sinn mehr hat und da hat er 
mir vorgeschlagen, mir mal das Betreute Wohnen anzuschauen. Zuerst haben wir 
uns dann zusammen so was in G-Stadt angeschaut, dann hab ich aber gesagt, 
das ist so weit weg von meinen Freunden, das wollt ich eigentlich nicht. Und 
dann meinte er halt, guck dir das aber in V-Stadt mal an, hab ich mir das ange-
guckt mit den Leuten da gelabert und auch mit der Frieda Klein, der Betreuerin, 
und dann hab ich gesagt, ja das ist ja wirklich nicht so schlecht hier, und dann 
bin ich da eingezogen.« 

Diese	Frau	beschreibt	ihre	Situation	als	5-Jährige:	»Und dann kam die 
Jugendamtsmitarbeiterin wieder und dann hab ich meinen ganzen Mut zusam-
mengenommen und ihr gesagt, ich möchte hier weg, und sie hat sich das dann 
alles angehört, auch meine Gründe und dann haben wir besprochen, wo ich hin 
könnte und dann haben wir zusammen diese Pflegefamilie gefunden, wo ich 
mich auch richtig wohlfühle.« 

Für	die	Bewältigung	schwieriger	Situationen	benötigen	die	Pflegekinder	
Ressourcen.	Einen	Adressaten	für	die	Notsignale	zu	haben,	ist	eine	solche	
Ressource.	Oft	kostet	es	die	Kinder	Überwindung,	unangenehme	Situati-
onen anzusprechen, auch weil sie über die Reaktionen – insbesondere relativ 
fremder	Erwachsener	–	unsicher	sind.	Dafür	sind	gesprächsträchtige	Situati-
onen	notwendig,	also	solche,	in	denen	die	Pflegekinder	sich	möglichst	sicher	
fühlen und das Signal empfangen, dass sie unzensiert und unsanktioniert 
sagen	dürfen	und	sollen,	was	sie	denken	und	fühlen.	Uns	ist	aufgefallen,	
dass es den Kindern manchmal schwerfiel, etwas zu sagen, was Menschen, 
die ihnen wichtig waren, nicht gefallen oder als Kritik an ihnen verstanden 
werden	könnte,	zum	Beispiel	Pflegeeltern	etwas	Positives	über	ihre	leiblichen	
Eltern	oder	umgekehrt.	Hier	benötigen	sie	eine	Ermutigung,	dass	sie	ihre	
Sicht	darstellen	dürfen	und	ein	Geheimnis	nicht	verraten	wird.	Regelmäßige	
Gespräche	einer	MitarbeiterIn	des	Pflegekinderdienstes	mit	dem	Kind	unter	
vier	Augen	können	dafür	einen	guten	Rahmen	bieten	(	vgl.	dazu	beispielswei-
se	Schofield	et	al.	2000,	S.	222	ff).	Besonders	positiv	wird	konnotiert,	wenn	
auch	die	nonverbalen	Signale	richtig	dechiffriert	werden.	Die	Kinder	sind	
dabei auf Erwachsene angewiesen, die nicht nur die unmittelbare Informa-
tion aufnehmen, sondern sie auch im Sinne der darin implizit enthaltenen 
Deutungen	richtig	verstehen.	Die	Kinder	spüren	allerdings	auch,	wenn	der	
Erwachsene	sie	–	wie	in	dem	folgenden	Beispiel	–	manipulieren	will.	»Mit 
dem Herrn Schmidt vom Jugendamt, mit dem hab ich auch über alles gespro-
chen, auch als klar war, dass ich nicht bei meiner Mutter bleiben kann und dann 
hat er mir halt das Angebot gemacht, in diese Pflegefamilie zu gehen. Ich war 
zwar von Anfang an überzeugt, dass das nichts für mich ist, aber ich wurd´ da 
so bisschen zu gedrängt, meine Befürchtungen wurden auch bisschen übergangen 
und ich hab’s dann halt doch gemacht, auch ihm zuliebe, und hab gesagt, ja gut, 
dann macht mal, ist mir jetzt auch egal, nur das hat mich halt genervt und so 
hat sich das dann halt auch nicht so toll für mich entwickelt« (Melanie im Alter 
von	ca.	15	Jahren).	

Günstiger	ist	es,	wenn	das	Unbehagen	der	Kinder	angesprochen	und	verbali-
siert	wird.	Dann	erfahren	sie	zumindest,	dass	der	Erwachsene	merkt,	dass	sie	
nicht	(ganz)	einverstanden	sind.	Ihre	ablehnenden	Gefühle	werden	zugelassen	
und als ihr Empfinden akzeptiert, auch wenn dies nicht eine Entscheidung in 
ihrem	Sinne	garantiert.	Eine	möglichst	genaue	Kenntnis	der	Sicht	des	Kindes	
ist schließlich auch für die Entwicklung eines passenden Betreuungssettings 
besonders	wichtig,	und	die	Passung	ist	bekanntlich	eine	zentrale	Vorausset-
zung	für	die	Wirksamkeit	sozialpädagogischer	Interventionen	(Wolf	2007).	

Ein	zentrales	Qualitätskriterium	ist	somit,	ob	die	MitarbeiterInnen	Ge-
sprächssituationen	arrangieren,	in	denen	das	Pflegekind	seine	Gefühle	und	
Gedanken	ohne	Angst	vor	Nachteilen	frei	äußern	kann	und	auf	ein	aktives	
Interesse	daran	trifft.	

Wenn die Kinder nicht hinreichend informiert sind, fühlen sie sich oft den 
Entscheidungen	der	Erwachsenen	–	und	manchmal	anonymer:	der	Dienste	
–	ausgeliefert.	Sie	basteln	sich	zwar	ihre	eigenen	Erklärungen,	aber	letztlich	
bleibt	doch	vieles	für	sie	unklar	und	unverständlich.	Dadurch	entstehen	zu-
sätzliche,	vermeidbare	Belastungen.	

Diese	junge	Frau	erinnert	sich	so:	»Meine Mutter ist dann, als ich elf war, 
an Krebs gestorben, und dann ging alles wahnsinnig schnell. Wir durften nicht 
bei unserem Stiefvater bleiben und wir wurden auch nicht richtig informiert, 
meine Mutter ist am 22. Dezember gestorben und dann hieß es irgendwann, 
am 27. Dezember kommen eure neuen Pflegeeltern und holen euch ab und es ist 
nichts erklärt worden, es wurde nicht gesprochen, dann hieß es auf einmal, ja, 
die kommen und holen euch ab, ihr müsst packen und dann wohnt ihr bei denen 
und dann war das so, da wurde dann auch nicht drüber gesprochen oder nach-
gefragt oder irgendwie noch irgendwas zu erzählt. Also es wurde einfach alles 
so beschlossen.« Das Mädchen sieht sich als Objekt der Entscheidungen der So-
zialen Dienste, es gibt keine Hinweise auf Ressourcen, die ihr zu Bewältigung 
der	Situation	–	Tod	der	Mutter,	Unsicherheit	über	das	weitere	Leben	–	ange-
boten	wurden.	Die	zentrale	Ressource	fehlt:	Es	wurde	nichts	erklärt,	es	wur-
de	nicht	gesprochen.	Das	folgende	positive	Beispiel	zeigt,	wie	ein	7-jähriges	
Mädchen eine schwierige Situation dadurch, dass sie gut informiert wird, 
leichter bewältigen kann: »Es war auf einmal, als ich im Sportunterricht war 
und zwei erwachsene Menschen vor mir standen mit meiner Lehrerin und mit 
mir sprechen wollten. Und dann haben sie mir erklärt, dass ich jetzt von meiner 
Familie getrennt werde, und warum das so ist und dass ich eine neue Familie 
bekomme und erst hab ich das gar nicht so schlimm empfunden. Dann hab ich 
mir natürlich schon immer wieder Fragen gestellt und hatte auch Heimweh, bis 
ich das alles ganz begriffen habe und mich bei meinen jetzigen Eltern eingelebt 
hatte. Aber die Frau vom Pflegekinderdienst ist regelmäßig gekommen und hat 
mir immer wieder alles erklärt, sodass ich es irgendwann auch verstanden habe.« 

C.6.3C.6.3

Partizipation heißt, den Pflegekindern zuzuhören.

Partizipation heißt, dass die Pflegekinder auf eine ihrem Entwicklungsstand 
angemessene Weise informiert werden.
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Angemessen informieren bedeutet also, dass den Kindern in einer ihnen 
verständlichen,	ihr	Alter	und	ihre	Möglichkeiten	berücksichtigenden	Spra-
che	erklärt	wird,	was	passiert	und	warum	es	passiert.	Diese	informierenden	
Gespräche	müssen	ggf.	wiederholt	und	ergänzt	werden,	weil	sich	bei	der	
Informationsverarbeitung und der Integration in die Wissensbestände je-
weils	weitere	Fragen	ergeben.	Die	Pflegekinder	stehen	vor	der	Aufgabe,	auch	
zu	existenziellen	Themen	–	»Warum hat meine Mutter mich nicht behalten?« 
»Wird jetzt alles total anders?« – Deutungen zu entwickeln und immer wieder 
zu	modifizieren.	Wenn	sie	unzureichend	informiert	werden,	füllen	sie	die	
Wissenslücken	mit	Annahmen.	Diese	sind	oft	selbstwertbelastend	und	Angst	
auslösend.	Außerdem	können	sich	Erfahrungen,	durch	eigene	Aktivitäten	
schlimme	Situationen	nicht	verhindern	zu	können,	zu	Mustern	der	Entmuti-
gung	verdichten,	die	außerdem	oft	an	biografische	Erfahrungen	von	Gewalt	
und	Vernachlässigung	anschließen	und	diese	bestätigen.	Freundliche	und	
kompetente	GesprächspartnerInnen	können	solche	Belastungen	verhindern	
oder	abmildern.	Die	Frage	an	die	Sozialen	Dienste	ist	also:	Wer	informiert	
die Pflegekinder über die Entscheidungen und Planungen, begründet sie 
verständlich	und	steht	auch	für	die	später	auftretenden	Fragen	zur	Verfü-
gung? Das kann die MitarbeiterIn des Pflegekinderdienstes leisten, aber auch 
eine	andere	Vertrauensperson.	Wichtig	ist,	dass	eine	erwachsene	Person	diese	
Aufgabe	zuverlässig	übernimmt.	

Kinder sind in mehrfacher Hinsicht von Erwachsenen besonders abhängig, 
und Pflegekinder haben diese Abhängigkeit oft deutlich schmerzhafter erfah-
ren als Kinder, die behütet und ohne biografische Brüche aufwachsen konn-
ten.	Wo	sie	erlebt	haben,	dass	ihre	Bedürfnisse	vernachlässigt	und	ihre	Stopp-
signale	übergangen	wurden,	sind	sie	für	die	Asymmetrie	und	die	Macht	der	
Erwachsenen	sensibilisiert.	Daher	sind	sie	besonders	darauf	angewiesen,	dass	
ihre	Anhörung	und	Information	in	einer	wohlwollenden	Atmosphäre	statt-
findet.	Es	geht	also	nicht	nur	um	die	schlichte	Information,	sondern	um	ihre	
Einbettung	in	von	Wertschätzung	gekennzeichneten	Umgangsformen.	Dies	
soll an zwei Beispielen illustriert werden, in denen es jeweils um die Informa-
tionskontrolle	geht.	Die	11-Jährige	erlebt	Folgendes:	»Als ich schon in der Pfle-
gefamilie war, hab ich noch einmal ein Wochenende bei meiner leiblichen Mutter 
verbracht. Und ich hab mich noch um meinen kleinen Bruder gekümmert und 
hab gesagt: ›Ja Emil, wie geht’s dir denn hier ohne mich‹ und da sachte er ›Mama 
haut mich immer‹ und da hab ich gesagt, ›das darf doch wohl nicht wahr sein‹. 
Und da sagte er auch: ›Mama hat gesagt, ich darf dir das nicht sagen, sonst gibt’s 
noch mehr Haue. Bitte sag das keinem‹. Und da hab ich dann versucht mit der 
Frau vom Pflegekinderdienst drüber zu sprechen, aber dann hat sie nur gesagt, 
ich hätte keine Beweise und ich dürfte mich da nicht einmischen. Und dann hat 
sie das ans Jugendamt weitergeleitet und seitdem wurde gesagt, ich dürfte meinen 
Bruder auch nicht mehr sehn.« Während	das	Mädchen	hier	das	Gefühl	hat,	
dass seine Sorge überhaupt nicht angemessen beantwortet wird, eher eine 
Verratssituation	erlebt	und	seine	Offenheit	bereut,	wird	im	folgenden	Beispiel	
eine	sehr	positive	Bilanz	gezogen.	Diese	junge	Frau	beschreibt	ihre	Erfah-
rungen so: »Also mit der Frau Groß (vom	Pflegekinderdienst,	DR.),	mit der 
konnte ich eigentlich immer über alles sprechen. Die hat mir auch versprochen, 

dass sie das nicht weitersagt, und hat das auch nicht gemacht. Manchmal hat 
man als Kind ja auch so komische Probleme und Befürchtungen, die ja auch voll-
kommen unrealistisch sind, aber bei der hatte ich eigentlich nie den Eindruck, 
dass sie mich nicht versteht.« 

Eine solche positive Beziehung erweist sich als ein wirksamer Schutzfak-
tor,	auch	wenn	die	tatsächlichen	Kontakte	selten	sind.	Wenn	die	Kinder	und	
insbesondere	die	Jugendlichen	in	den	Interviews	das	Gefühl	zum	Ausdruck	
brachten,	dass	sie	jederzeit	zu	»ihrer«	Mitarbeiterin	–	die	übrigens	immer	mit	
Namen,	oft	mit	Vornamen	genannt	wird	–	Kontakt	aufnehmen	konnten,	
dann war alleine die Option eine wichtige Ressource, die die Bewältigung 
schwieriger	Situationen	erleichtert	hat.	Das	Vertrauen	bezieht	sich	allerdings	
immer	auf	konkrete	Menschen,	nicht	auf	Institutionen	und	ihre	Funktionäre.	

Auch	wenn	es	zweifelhaft	ist,	ob	das	Bild	von	den	»gleichberechtigten	Ver-
handlungen	auf	Augenhöhe«	die	tatsächliche	Situation	und	das	Erleben	der	
Kinder	trifft	(vgl.	Wolf	2008),	kann	es	als	Orientierung	doch	nützlich	sein,	
die	Kinder	als	Experten	ihrer	Lebensverhältnisse	ernst	zu	nehmen	und	bis	
auf Weiteres zu unterstellen, dass sie wissen, was für sie gut ist und was ihnen 
schadet.	Wir	empfehlen	daher,	den	Entscheidungsprozess	über	die	Partizipa-
tion	ausgehend	von	der	legitimationspflichtigen	Frage	»Warum	soll	das	Kind	
das	nicht	autonom	entscheiden?«	zu	organisieren	und	bei	einer	plausiblen	Be-
gründung	entsprechend	weiter	zu	fragen	»Warum	nicht	in	gleichberechtigter	
Aushandlung?«	usw.	Der	umgekehrte	Weg	–	zunächst	zu	unterstellen,	die	
Kinder	könnten	das	sowieso	nicht	überblicken	und	beurteilen	–	erscheint	uns	
jedenfalls	ungünstiger.	Allerdings	sollten	wir	auch	nicht	die	Augen	davor	ver-
schließen, dass die Wünsche der Kinder manchmal auch ihren realistischen 
Einschätzungen	im	Wege	stehen	können.	Partnerschaftlich	aushandeln	
bedeutet aber sowieso nicht naive Wunscherfüllung, sondern gegenseitiges 
Zuhören,	Austausch	von	Argumenten	und	Suche	nach	Kompromissen.	Das	
ist anstrengend, und das Ergebnis stimmt mit den eigenen Wünschen selten 
vollständig	überein.	Aber	die	auf	diesem	Wege	erreichten	Ergebnisse	haben	
eine	hohe	Gültigkeit	und	binden	alle	Beteiligten.	In	dem	folgenden	Zitat	
einer 14-Jährigen wird das deutlich: »Also ganz am Anfang hatte ich schon den 
Eindruck, dass ich nicht so ganz da rein gehöre, weil ich einfach ganz anders war 
als alle anderen in meiner Pflegefamilie, ich war so wild und auch so neben der 
Spur einfach. Aber das hat sich nachher einfach gegeben, weil ich hatte mich ja 
selbst für die Familie entschieden und wollte dann auch mit aller Gewalt dablei-
ben. Obwohl es auch sehr fremd war, wollte ich unbedingt dableiben, und wenn 
man sich irgendwann mal entschlossen hat da zu bleiben, dann tut man auch ne 
Menge dafür, also man verändert sich auch, ob man das will oder nicht.«

C.6.3C.6.3

Partizipation heißt, dass Entscheidungen – so weit wie möglich – mit ihnen partnerschaftlich
ausgehandelt oder von ihnen autonom getroffen werden.

Partizipation heißt, den Pflegekindern Wertschätzung entgegenzubringen.
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• Gibt es eine Bezugs-

 person, die den Über-

 gang organisiert und 

 begleitet?

• Was wird aus den 

 bisherigen Kontakten 

 (zu Eltern, Geschwi-

 stern, Freunden und 

 weiteren relevanten 

 Personen)?

• Was darf das Kind 

 mitnehmen und 

 behalten?

• Ist das Fremde in der 

 neuen Situation ein 

 akzeptiertes Thema?

• Wird die Herstellung 

 der Passung nur vom 

 Kind erwartet?

 Beispiele 5 und 8

In	manchen	Situationen	ist	es	unvermeidbar,	Entscheidungen	zu	treffen,	die	
den	Wünschen	und	Hoffnungen	der	Kinder	widersprechen.	Wir	haben	solche	
Situationen insbesondere bei der Herausnahme von Kindern aus ihrer Her-
kunftsfamilie	gefunden.	Ein	relativ	dramatisches	Beispiel	erlebt	dieser	Junge	
mit vier Jahren: »An diesem Tag im Krankenhaus, den werd´ ich glaub ich nie 
vergessen, ja da kam so ne Familie rein, was heißt Familie, wer war denn dabei, 
Gerlinde, Fritz und ein Kind glaub ich, ja und dann meint die da, wir packen 
jetzt die Sachen, wir nehmen dich mit. Und ich hab das gar nicht verstanden 
und wollte eigentlich auch immer bei meiner Mama bleiben. Ja und dann musst 
ich da mit zu denen fahren, ich dachte ich müsst da mal zu Besuch hin, aber 
irgendwie war das net so, war sehr komisch, ne Familie, die du net kennst, die 
holt dich dann ab und du hast die in deinem Leben noch nie gesehn, dann hab 
ich das irgendwie erst zwei Jahre später begriffen. Ganz lange wusste ich nicht, 
wo ich hier war. Wenn es klingelte, dachte ich immer, jetzt kommt meine Mama 
und holt mich ab.« Hier fehlen dem Jungen nicht nur einfach ein paar In-
formationen,	sondern	der	Zugang	zum	Typus	seiner	Unterbringung	bleibt	
ihm	lange	komplett	unzugänglich.	Ihm	ist	weder	klar,	dass	er	nicht	mehr	
bei	seiner	Mutter	bleiben	kann,	noch	warum.	Daraus	entstehen	neben	den	
unvermeidbaren Belastungen mit der Trennung und dem Wechsel in eine 
andere	Familie	(Reimer	2008)	zusätzliche	Belastungen,	die	bei	ausführlichen	
Gesprächen	mit	ihm	vermeidbar	gewesen	wären.	

Wir haben immer wieder Schilderungen gefunden, in denen den Kindern 
das werbende Erklären der Erwachsenen, warum sie ihnen diese schwierigen 
Situationen	zumuten	mussten,	die	Bewältigung	erleichtert	hat.	Wenn	sie	die	
Sorge der Erwachsenen um ihr Wohl spürten, dann blieb es zwar eine Zu-
mutung,	aber	es	war	keine	sinnlose	mehr.	Sie	konnten	manchmal	sogar	eine	
zunächst als gegen sie gerichtet empfundene Aktion in eine hilfreiche umdeu-
ten.	Dies	war	für	ihr	Selbstwertgefühl	auch	dann	positiv,	wenn	sie	weiterhin	
den	Verlust	–	z.	B.	der	Beziehung	zu	ihrer	Mutter	oder	den	Geschwistern	-	
beklagten.	Sie	mussten	dann	nicht	mehr	(nur)	auf	eine	beschädigte	Biografie	
zurückblicken, sondern konnten rückblickend sich um sie sorgende Akteu- 
rInnen	ausmachen.	

Nachdem wir die zentralen Dimensionen der Partizipation veranschaulicht 
haben,	wollen	wir	nun	einige	typische	Partizipationsthemen	den	Stationen	
und	Übergängen	exemplarisch	zuordnen.	Selbstverständlich	kann	diese	Aufli-
stung	nicht	vollständig	sein.	In	vielen	Biografien	gibt	es	außerdem	zahlreiche	
weitere	Stationen	und	Übergänge,	bei	denen	solche	und	andere	Themen	rele-
vant	werden.	Wir	haben	auf	einem	Zeitstrahl	Ortswechsel	und	Wendepunkte	
als neuralgische Punkte markiert, an denen die Partizipation zu einem zen-
tralen	Qualitätsmerkmal	wird	und	Fehler	sich	gravierend	auswirken	können.	
Die	vorher	skizzierten	Zitate	sind	zur	Veranschaulichung	zugeordnet.

MitarbeiterInnen der Sozialen Dienste – damit sind der Allgemeine Sozial-
dienst,	Pflegekinderdienste	und	ggf.	weitere	gemeint	–	sind	nicht	die	einzigen	
Akteure,	die	die	Partizipation	der	Kinder	steuern.	So	ist	hochrelevant,	ob	
die Kinder in einem Lebens- und Lernfeld bereits Partizipationserfahrungen 
gemacht und die entsprechenden Strategien und Deutungsmuster gelernt 
haben,	die	sie	auf	den	weiteren	Stationen	verwenden	können	(Wolf/Reimer	
2008a,b).	Andere	Menschen	–	im	Einzelfall	zum	Beispiel	Großeltern	oder	
ältere	Geschwister	–	können	auch	wichtige	Funktionen	etwa	in	der	Beglei-
tung	des	Übergangs	übernehmen.	Auch	viele	Pflegeeltern	können	die	Kinder	
wirkungsvoll unterstützen, wenn sie auf diese Aufgabe gut vorbereitet worden 
sind	(vgl.	C.4,	C.5).	Die	Aufgabe	professioneller	Dienste	besteht	darin,	dafür	
Sorge	zu	tragen,	dass	diese	Funktionen	erfüllt	werden	und	–	wenn	es	nicht	
gelingt,	andere	zu	aktivieren	–	selbst	diese	Aufgaben	zu	übernehmen.

C.6.3C.6.3

Partizipation heißt, bei Entscheidungen gegen ihren Willen 
um das Verständnis der Pflegekinder zu werben.

Partizipation bei Ortswechseln und Wendepunkten

Zeit vor der 
Aufnahme in die 

Pflegefamilie

Ortswechsel, Einschnitte und Wendepunkte

Übergang in die 
Pflegefamilie

In der Pflege-
familie

Übergang zum 
nächsten Lebens-

ort

• Gibt es Reaktionen

 auf die Notsignale?

• Werden Hoffnungen 

 und Befürchtungen 

 zum Thema?

• Ist das Kind an der  

 Entscheidung über

 den Wechsel beteiligt 

 und in die Planung 

 eingebunden?

• Gemeinsame Suche 

 nach dem neuen Ort?

 Beispiele 3,4,9

• Kann das Kind das 

 Leben mitgestalten?

• Werden Erfahrungen 

 und Personen aus 

 dem vorherigen 

 Lebensfeld akzeptiert?

• Werden seine Signale 

 bei Besuchskontakten 

 beachtet?

• Gibt es Adressaten 

 für seine Wünsche 

 und Befürchtungen?

 Beispiele 6 und 7

• Organischer Über-

 gang, Abschluss oder 

 Flucht?

• Bekommt das Kind 

 die Schuld zuge-

 wiesen?

• Gibt es eine Bezugs-

 person, die den Über-

 gang organisiert oder 

 begleitet (wie geht es 

 weiter)?

• Bleiben die Kontakte?

• Was darf es mit-

 nehmen?

 Beispiele 1 und 2
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Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen für die Praxis 
Zum	Abschluss	werden	die	zentralen	Aussagen	in	einer	Übersicht	zusammen-
gefasst,	die	auch	als	Grundlage	für	Fachgespräche	verwendet	werden	kann.	
Partizipation der Pflegekinder ist ein zentrales Qualitätskriterium professio-
neller Sozialer Arbeit, weil 
•	 sie	damit	Anschluss	halten	kann	an	die	allgemeine	gesellschaftliche	

Diskussion	um	Kinderrechte	und	wünschenswerte	Umgangsformen	von	
Erwachsenen und Kindern, 

•	 die	Entwicklung	der	Kinder	ihre	Eigenleistung	ist,	die	durch	Erziehung	
angeregt	und	gefördert	werden	kann,	wenn	die	Kinder	sich	als	eigenstän-
dige Akteure und als Mitverantwortliche erleben, 

•	 sie	so	weitere	Belastungen	und	zusätzliche	Leidensursachen	der	Kinder	
vermeiden kann und 

•	 weil	durch	Partizipation	die	Stabilität	der	Lebensverhältnisse	erhöht	und	
die Passung zwischen Betreuungsarrangement und den Wünschen und 
Befürchtungen	der	beteiligten	Subjekte	erst	hergestellt	werden	kann.

Partizipation bedeutet, 
•	 dass	die	Kinder	(gemeint	sind	jeweils	auch	Jugendliche)	die	Erfahrung	

machen,	dass	die	Erwachsenen	ihnen	in	einer	günstigen	Gesprächssituati-
on	zuhören,	

•	 dass	die	Kinder	in	angemessener	Weise	informiert	werden,	
•	 dass	sie	Wertschätzung	erfahren,	auch	wenn	sie	Schwierigkeiten	machen,	
•	 dass	Entscheidungen	mit	ihnen	partnerschaftlich	ausgehandelt	oder	auch	
	 von	ihnen	autonom	getroffen	werden	können	und	
•	 dass	um	ihr	Verständnis	und	ggf.	ihre	nachträgliche	Zustimmung	

geworben wird, wenn eine Entscheidung gegen ihre Wünsche unvermeid-
bar	war.	

Die Partizipation ist bei allen Stationen und Phasen des Lebenslaufs wichtig. 
Besonders bedeutsam wird sie bei Ortswechseln, Einschnitten und Wen-
depunkten und allen kritischen Lebensereignissen, die auch als bedrohlich 
erlebt	werden	können.	Dies	gilt	somit	insbesondere	
•	 für	schwierige	Lebens-	und	ungünstige	Entwicklungsbedingungen	in	der	
	 Herkunftsfamilie	und	ggf.	auf	weiteren	Stationen,	
•	 beim	Übergang	in	die	Pflegefamilie,	
•	 während	der	Zeit	in	der	Pflegefamilie,	
•	 beim	Übergang	aus	der	Pflegefamilie	und	allen	weiteren	Übergängen	und	
	 Stationen. 
Für	die	Kinder	der	Pflegeeltern	wird	Partizipation	besonders	wichtig	
•	 bei	der	Planung	der	Aufnahme	von	Pflegekindern,	
•	 in	der	Aufnahmesituation	und	der	folgenden	Umorganisation	der	Familie,	
•	 bei	der	Bewältigung	der	Alltagsprobleme	und	ggf.	der	Erziehung	der	
 Pflegekinder und 
•	 bei	der	Restrukturierung	der	Familie,	wenn	die	Pflegekinder	sie	wieder	
	 verlassen	haben.	

Auch Partizipation ist Koproduktion: 
Sie gelingt oder misslingt im Zusammenwirken der Kinder und der Erwach-
senen.	Die	besonderen	Handlungschancen	der	Professionellen	und	damit	ihre	
besondere	Verantwortung	erwachsen	aus	
•	 ihren	professionellen	Fähigkeiten	zur	Moderation	unübersichtlicher	und	
 schwierig zu bewältigender Situationen, 
•	 der	Ausstattung	mit	besonderen	Interventionsrechten	und	-pflichten	und	
•	 ihrem	Standort	außerhalb	der	Figuration	der	unmittelbar	persönlich	
	 betroffenen	Menschen.	

Sie sollen nicht alle Aufgaben selbst übernehmen; wünschenswert ist, be-
stimmte	Aufgaben	erfolgreich	an	andere	wichtige	Personen	zu	delegieren.	
Sie	müssten	aber	Sorge	dafür	tragen,	dass	die	wichtigen	Rollen	besetzt	sind.	
Insofern	haben	sie	eine	besondere	Verantwortung,	dass	die	Partizipation	der	
Kinder	realisiert	wird.

Die	Beratung	von	Pflegekindern	kann	als	Einzel-	oder	Gruppenangebot	erfol-
gen,	mit	einer	elternunabhängigen	Ansprechperson	oder	einer	Fachkraft,	die	
für	die	gesamte	Pflegefamilie	zuständig	ist.	Der	Beratungsbedarf	von	Pflege-
kindern	ist	in	seiner	Häufigkeit	und	Intensität	nicht	konstant.	Ein	besonderer	
Unterstützungsbedarf	ist	im	Übergang	und	in	der	Integrationsphase	in	die	
Pflegefamilie, bei der Begleitung von Besuchskontakten, in der Pubertät10 und 
bei	einer	Rückführung	gegeben.	Hier	kann	Einzel-	oder	Gruppenarbeit	bzw.	
eine	Kombination	daraus	für	ein	Pflegekind	die	angemessene	Unterstützung	
bieten;	dies	sollte	im	Einzelfall	entschieden	werden.	

Eine	eigenständige	Beratung	von	Pflegekindern	gehört	nicht	zum	Regelan-
gebot	der	Pflegekinderdienste	(Rock	u.a.	2008,	S.	49).	In	den	meisten	Fällen	
findet	die	Beratung	im	Familiensetting	statt.	Pflegekinder	leben	in	einem	
System	mit	zwei	Familien	(Rohrmann	2005,	S.	332)	und	geraten	deshalb	sehr	
schnell	in	Loyalitätskonflikte.	In	Beratungsprozessen	müssen	sie	deshalb	ei-
nen »eigenen Raum haben, in dem sie sich nicht mehr in der unmittelbaren Bin-
dung zu den Eltern erleben und so ihre eigenen Anliegen in den Blick nehmen 
können«	(Köster-Goorkotte/Chow	2004,	S.	265).	Für	eine	ergänzende	eigen-
ständige	Beratung	von	Pflegekindern	spricht	auch	eine	Studie	im	Kontext	von	
Erziehungsberatung.	Sie	ergab,	dass	sich	85%	aller	Therapeutenäußerungen	
im	Familiensetting	einer	Beratung	an	die	Eltern	richten	(Vossler	2003,	S.	112).	
In den Interviews mit Pflegekindern zeigt sich, dass diese bei Hilfeplange-

C.6.4C.6.3

10 Ein Hinweis auf den besonderen Unterstützungsbedarf während der Pubertät zeigt sich durch den 
deutlichen Anstieg der Abbruchquote auf Antrag der Jugendlichen in dieser Zeit (Rock 2008, S.148).

6.4.  Beratung von Pflegekindern
 Gunda Sandmeir

Einzelarbeit mit Pflegekindern
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sprächen	oder	auch	bei	Besuchen	der	Fachkräfte	oft	wenig	ernsthaft	in	das	
Beratungsgeschehen	einbezogen	werden.	Ähnliche	Einschätzungen	werden	
von	Fachkräften	in	den	Interviews	über	die	Beratungssituation	abgegeben.	
Hier spiegelt sich der Zwiespalt wider, einerseits die Kinder ernst zu nehmen 
und	sie	an	den	Entscheidungen	zu	beteiligen,	die	sie	selbst	betreffen,	anderer-
seits	sie	möglichst	zu	entlasten	und	zu	schützen.	

Nach	§	8	(2)	SGB	VIII	(Münder	2006,	S.	161)	haben	Pflegekinder	einen	
eigenen	Anspruch	auf	Beratung.	Um	ihn	umzusetzen,	ist	es	notwendig,	
den	Pflegekindern	einen	niedrigschwelligen	Zugang	zu	den	Fachkräften	der	
Jugendhilfe	zu	eröffnen.	Dies	ist	jedoch	nur	möglich,	wenn	die	Pflegekinder	
eine	vertrauensvolle	Beziehung	zu	den	Fachkräften	aufbauen	können.	Ein	
jährliches Hilfeplangespräch mit einer von Erwachsenen dominierten Ausge-
staltung	reicht	dafür	nicht	aus.	

Die Pflegekinder wurden in den Interviews danach gefragt, wie sie die 
Unterstützung	der	Fachkräfte	der	Jugendhilfe	erleben.	Die	Ergebnisse	sind	
ernüchternd:	Die	befragten	Kinder	erhalten	nur	sehr	wenig	direkte	Unter-
stützung	von	den	Fachkräften.	Sie	kennen	zwar	meistens	den	Namen	ihrer	
zuständigen	Fachkraft,	würden	sich	aber	bei	Problemen	nicht	spontan	an	sie	
wenden,	sondern	zuerst	und	insbesondere	an	ihre	Pflegemütter.	Diese	würden	
dann	entscheiden,	ob	das	Jugendamt	einbezogen	werden	sollte.	Das	Wissen	
der	Fachkräfte	über	die	Pflegekinder	stützt	sich	also	hauptsächlich	auf	die	
Angaben	ihrer	Pflegeeltern,	was	jedoch	zu	Verzerrungen	in	der	Beurteilung	
der	Pflegeverhältnisse	führen	kann.	An	den	Interviewauszügen	mit	zwei	
Fachkräften	wird	deutlich,	dass	die	Pflegekinder	meist	nur	bei	einem	spezi-
fischen Anlass in den Blick genommen werden: »Also das heißt, wenn sich die 
Pflegeeltern melden und es ist was, dann fährt man natürlich raus und klärt das 
und versucht da zu lösen, Hilfen anzubieten, aber ansonsten hat man das auf 
seiner Liste für die Hilfeplan-Gespräche, wann die wieder fällig sind, und dann 
wird da der Hausbesuch wieder gemacht«	(Fachkraft	Pflegekinderdienst,	I	10,	
23-27).	

Das	selektive	Wissen	ist	dann	problematisch,	wenn	das	Verhältnis	zwi-
schen	Pflegeeltern	und	Pflegekindern	belastet	ist.	Dieses	Problem	kann	
vermieden werden, wenn den Pflegekindern eine eigene elternunabhängige 
Ansprechperson	oder	ein	elternunabhängiges	Beratungssetting	zur	Verfügung	
steht.	

Vossler	(2003,	S.	254ff)	weist	auf	einige	Beiträge	(Rotthaus	2001,	Trenkle	
2000)	zur	kindgerechten	Beratungsmethode	im	Einzelsetting	hin.	Es	sind	
vor allem aktive, handlungsorientierte und spielerische Methoden, die dazu 
geeignet	sind,	Kinder	an	Beratungsprozessen	aktiv	zu	beteiligen	(z.	B.	beim	
Malen,	mit	Puppen-	oder	Rollenspielen).	Die	Abwechslung	von	Gesprächs-	
und	Spielphasen	ist	vor	allem	bei	jüngeren	Kindern	wichtig.	Gerade	sie	
möchten	zwar	aktiv	einbezogen	werden,	aber	nicht	ständig	im	Fokus	der	Auf-
merksamkeit	stehen	(Vossler	2003,	S.	11;	vgl.	auch	Hansbauer	u.a.	2009;	zum	
Thema	Therapien	für	die	Behandlung	der	wichtigsten	psychischen	Störungen	
von	Pflegekindern	vgl.	C.2;	hier	wird	der	entsprechende	Kenntnisstand	im	
Kontext	der	Prävention	von	Abbrüchen	erörtert).	

Um	das	komplexe	System	eines	Pflegeverhältnisses	umfassend	beraten	und	
begleiten	zu	können,	bietet	es	sich	in	einem	Pflegekinderdienst	mit	mehreren	
Fachkräften	an,	die	Zuständigkeiten	der	einzelnen	Mitglieder	des	Hilfesys-
tems	zu	verteilen.	Das	kann	bedeuten,	dass	für	die	Einzelberatung	eines	

Pflegekindes	eine	andere	Fachkraft	zuständig	ist	als	für	die	Pflegefamilie	oder	
für	die	Herkunftseltern.	Der	freie	Träger	»ProKind	e.V.«	in	Schwerin	hat	dies	
exemplarisch	in	die	Praxis	umgesetzt:	

ProKind e.V., Schwerin 
Die	Angebotspalette	von	ProKind	ist	aus	systemischer	Sicht	sehr	umfassend.	
Sie enthält in der Pflegekinderarbeit Hilfeleistungen für alle Beteiligten des 
Systems.	Neben	der	Betreuung	von	Pflege-	und	Herkunftseltern	bietet	der	
freie	Träger	auch	Gruppenangebote	und	Einzelberatung	für	Pflegekinder.	Die	
Ausstattung	der	Ressourcen	ist	in	einer	Vereinbarung	mit	dem	Jugendamt	
so ausgelegt, dass sowohl Herkunftselternarbeit als auch Einzelberatung für 
die	Pflegekinder	möglich	ist.	Um	den	Pflegekindern	Loyalitätskonflikte	zu	
ersparen,	ist	die	Beratung	von	Pflege-/Herkunftseltern	bzw.	Pflegekindern	
personell	getrennt	organisiert.	Die	Pflegekinder	haben	so	eine	elternunab-
hängige	Ansprechperson.	Dies	hat	sich	nach	Aussagen	der	Fachkräfte	bestens	
bewährt.	Auch	die	Fachkräfte	werden	in	dieser	Aufgabenteilung	vor	Loyali-
tätskonflikten	geschützt.	

Spezifische	Angebote	zur	Unterstützung	von	Pflegekindern	sind	weit	weniger	
etabliert	als	solche	für	Pflegeeltern.	In	Rheinland-Pfalz	beispielsweise	(Rock	
2008,	S.	49)	machen	lediglich	17%	der	Jugendämter	differenzierte	Angebote	
(z.	B.	Gruppen-	oder	spezielle	Freizeit-	und	Ferienangebote)	und	nur	7%	der	
Jugendämter	benennen	hier	einen	Entwicklungsbedarf.	Diese	Ergebnisse	
decken	sich	auch	mit	der	Strukturerhebung	des	DJI-/DIJuF-Projektes:	Hier	
geben	7%	der	Fachkräfte	einen	kurzfristigen	und	9%	einen	mittelfristigen	
Entwicklungsbedarf	an.	Die	mangelnde	Bereitstellung	von	spezifischen	
Angeboten	für	Pflegekinder	wird	von	den	befragten	Fachkräften	damit	
gerechtfertigt, dass die Auswahl des privaten Settings als Erziehungshilfe 
absichtsvoll	ist.	Sie	soll	den	Kindern	ein	»normales«	Aufwachsen	in	einer	Fa-
milie garantieren; eine besondere Behandlung würde diese Intention jedoch 
unterlaufen	(Rock	2008,	S.	61).	Diese	Argumentation	deckt	sich	mit	Aussagen	
einiger	Pflegeeltern	und	Fachkräfte,	die	in	Gesprächen	im	Laufe	des	Pro-
jektes	entstanden	sind.	Für	Rock	(2008,	S.	61)	ist	die	Argumentation	nicht	
schlüssig,	weil	das	Pflegekindsein	durch	die	Konstruktion	der	Zugehörigkeit	
zu	zwei	Familien	per	se	besonders	ist.	Spezifische	Probleme	wie	Loyalitäts-
und	Identitätskonflikte	werden	dadurch	geradezu	heraufbeschwört	und	sie	
bedürfen	eines	entsprechenden	Beistands	der	Kinder.	Auch	die	Bewältigung	
des gravierenden biographischen Einschnittes rechtfertige eine besondere 
Aufmerksamkeit	und	eine	eigenständige	Unterstützung	(Wiemann	2000;	
Deutscher	Verein	für	öffentliche	und	private	Fürsorge	2004).	Die	Entwick-
lung von Angeboten mit Berücksichtigung der Perspektive der AdressatInnen 
fehlt	aber	immer	noch.	Zur	Begründung	der	fehlenden	Gruppenangebote	an	
Pflegekinder	verweisen	die	Fachkräfte	auch	auf	die	knappen	Ressourcen	der	
Jugendämter.	

Wie	beurteilen	AdressatInnen	der	Gruppenangebote	diese	Form	der	
Unterstützung?	Von	den	interviewten	Pflegekindern	haben	nur	sehr	wenige	
an	einem	Gruppenangebot	teilgenommen;	sie	beurteilten	es	positiv.	Einen	
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Hinweis	kann	die	Evaluationsstudie	von	Seith	und	Kavemann	(2007)	zu	
»Gruppenangeboten	im	Kontext	von	häuslicher	Gewalt«	geben.	Dazu	wur-
den 13 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 8 und 12 Jahren befragt und 
37	Fragebögen	von	Mädchen	und	Jungen	im	Alter	zwischen	7	und	12	Jahren	
ausgewertet,	die	an	Gruppenangeboten	teilgenommen	hatten	(Seith	und	
Kavemann	2007,	S.	41).	Hier	zeigt	sich,	dass	die	Kinder	und	Jugendlichen	
die	Gruppenangebote	als	unterstützend	wahrnehmen.	Gerade	der	ähnliche	
Erfahrungshintergrund	anderer	Kinder	in	der	Gruppe	war	ausschlaggebend,	
um	über	belastende	Erfahrungen	sprechen	zu	können.	Für	die	Konzeption	
der Angebote wird eine ausgewogene Mischung aus Spaß, Entlastung und 
thematischer	Arbeit	empfohlen.	Bei	der	zeitlichen	Planung	solcher	Angebote	
ist zu berücksichtigen, dass Kinder, deren primäres Beziehungsnetz stark 
erschüttert	wurde,	ein	längerfristiges	Beziehungsangebot	benötigen,	um	die	
Gruppe	als	Ort	zu	gewinnen,	an	dem	sie	Konflikte	einbringen	und	austragen	
können.	

Kathryn	und	David	Geldard	(2003)	haben	sich	in	ihrem	Buch	»Helfende	
Gruppen«	ausführlich	mit	dem	Thema	Gruppenarbeit	mit	Kindern	befasst.	
Es	enthält	differenzierte	Ausführungen	zur	Entwicklung	und	Planung	von	
Gruppenprogrammen	für	belastete	Kinder.	Die	praktische	Umsetzung	wird	
an	einigen	Beispielen	detailliert	erläutert.	Gruppenangebote	für	Pflegekinder	
werden	zu	den	Unterstützungsgruppen	gezählt,	deren	Ziel	die	Kompetenzer-
weiterung	ihrer	Gruppenmitglieder	ist.	Gegenseitige	Unterstützung,	Ermu-
tigung und der Austausch von Bewältigungsstrategien sollen helfen, den 
Belastungen	und	Herausforderungen	zu	trotzen.	

Im	Bereich	Gruppenarbeit	mit	Pflegekindern	gibt	es	zum	einen	unspezi-
fische	Angebote,	in	denen	Spiel,	Spaß	und	thematische	Arbeit	abwechseln.	
Die Themen werden nach Bedarf und Wunsch der Pflegekinder variiert 
und	aktuell	angepasst.	Die	Gruppenzusammensetzung	und	der	Einsatz	von	
Methoden	werden	durch	Geschlecht,	Alter,	Entwicklungsstand	und	Erfah-
rungshintergrund	der	Kinder	geprägt.	Zum	anderen	gibt	es	ganz	spezifische	
Angebote,	deren	Fokus	auf	bestimmte	Themen	oder	konkrete	Methoden	
ausgerichtet	ist.	Nachfolgend	werden	beispielhaft	einige	Gruppenangebote	
vorgestellt:	Biographiearbeit	mit	Pflegekindern,	eine	Gruppe	für	trauernde	
Pflegekinder	und	ein	Videoprojekt.	

Biographiearbeit mit Pflegekindern 
Biographiearbeit	ist	eine	spezifische	Form	von	Gruppenarbeit,	die	in	der	
Arbeit	mit	Pflegekindern	häufig	eingesetzt	wird.	Voraussetzung	ist,	dass	eine	
kontinuierliche	Begleitung	der	Kinder	möglich	ist	und	eine	vertrauensvolle	
Beziehung	zu	den	Kindern	besteht	(Lattschar	2005,	S.	152).	Auf	die	Kindzen-
triertheit	der	Vorgehensweise	ist	besonders	zu	achten:	Gerade	im	Setting	der	
Gruppenarbeit	muss	jedem	einzelnen	Kind	ein	geschützter	Rahmen	geboten	
werden,	in	dem	es	Tempo,	Tiefe	und	methodische	Vorgehensweise	selbst	
bestimmen	kann.	Biographiearbeit	eignet	sich	besonders	für	Kinder,	die	von	
ihrer	Ursprungsfamilie	getrennt	leben:	»Kinder, die in ihren Herkunftsfamilien 
leben, haben die Möglichkeit, sich über ihre Vergangenheit zu informieren und 
zurückliegende Ereignisse in der Gegenwart zu klären. Kindern, die getrennt 
von ihrer leiblichen Familie sind, bleibt diese Gelegenheit oft versagt, sie haben 
vielleicht Familien, Sozialarbeiter, Heime und Umgebungen gewechselt. Ihre 
Vergangenheit scheint verloren, vieles davon sogar vergessen(...) Biografiearbeit 
ist ein Versuch, Teile dieser Vergangenheit den Kindern, die getrennt von ihrer 

originären Familie sind, zurückzugeben. Das gemeinsame Zusammentragen der 
Tatsachen dieses Lebens und der wichtigsten Personen darin hilft ihnen zu begin-
nen, ihre Vergangenheit anzunehmen und mit diesem Wissen in die Zukunft zu 
gehen«	(Ryan/Walker	1997,	S.	13).	Lattschar	und	Wiemann	(2007)	geben	in	
ihrem	Buch	»Mädchen	und	Jungen	entdecken	ihre	Geschichte«	eine	detail-
lierte	Anleitung	zur	praktischen	Gestaltung	von	Biographiearbeit,	ebenso	
Ryan	und	Walker	(1997)	in	ihrem	Standardwerk	»Wo	gehöre	ich	hin?«.	Einige	
Praxisbücher	liefern	ansprechend	gestaltete	Vorlagen	zur	Biographiearbeit,	z.	
B.	das	»Erinnerungsbuch«	des	Kompetenz-Zentrums	Pflegekinder	in	Berlin	
(info@kompetenzzentrum-pflegekinder.de)	oder	das	»Lebensbuch«	von	Mohr/
ter	Horst	(2004)	(www.das-lebensbuch.de).	

Videoarbeit mit Pflegekindern 
»Guck	mal	wer	da	spricht!«	ist	ein	sehr	beeindruckender	Film	von	und	über	
Pflegekinder,	der	im	Zusammenhang	mit	einer	Gruppenarbeit	beim	freien	
Träger	»Pro	Kind	e.V.«	in	Schwerin	entstanden	ist.	Das	Ziel	des	Filmes	ist	
es,	Pflegekinder	aus	Sicht	von	Pflegekindern	darzustellen.	Deshalb	haben	die	
Kinder	den	Film	selbst	gestaltet	und	produziert.	Auf	der	Methode	des	Inter-
views	basierend	stellten	sich	die	Kinder	gegenseitig	Fragen,	etwa	wie	es	sei,	
als Pflegekind aufzuwachsen, oder wie man sich fühle, in einer anderen als 
der	Herkunftsfamilie	zu	leben.	Die	Selbstbeschreibungen	sind	facettenreich	
und	gerade	für	zukünftige	Pflegeeltern	–	die	AdressatInnen	des	Films	–	sehr	
aufschlussreich.	Das	Filmprojekt	war	nach	Aussage	der	Kursleiterin	eine	sehr	
intensive	Form	der	Gruppenarbeit,	die	sich	zwischen	den	Polen	des	ernsten	
Gesprächs	und	des	ausgelassenen	Miteinanders	gestaltete.	Leider	kann	der	
Film	aus	Datenschutzgründen	nicht	erworben	werden.	

Gruppenangebot im »Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche« 
Das	»Zentrum	für	trauernde	Kinder	und	Jugendliche«	in	Bremen	hält	seit	
Dezember	2007	in	Kooperation	mit	»Pflegekinder	in	Bremen	gGmbH«	(PiB)	
ein	Gruppenangebot	für	Pflegekinder	bereit.	Dazu	wurden	die	Arbeitsinhalte	
der	Trauergruppe	konzeptionell	auf	die	Arbeit	mit	Pflegekindern	übertragen.	
Ausgangspunkt	ist	die	Annahme,	dass	Pflegekinder	oftmals	seelische	Verlet-
zungen	erlitten	haben.	Die	daraus	entstehenden	widersprüchlichen	Gefühle	
können	in	der	Gruppe	bearbeitet	werden.	Das	Konzept	kann	Anregungen	für	
die	Gestaltung	von	Gruppenangeboten	bieten	(www.trauernde-kinder.de).	

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist, wie auch im Kapitel zur 
Partizipation näher beschrieben, programmatisch unbestritten, in der Pra-
xis	jedoch	vielerorts	nicht	oder	nur	unzureichend	umgesetzt.	Grundlage	der	
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist eine angemessene Kommuni-
kation	mit	ihnen.	Eine	nicht	kindgerechte	Gesprächsführung	verhindert	oder	
stört	dagegen	die	Kommunikation.	Deshalb	ist	es	besonders	wichtig,	dass	
sich	Fachkräfte	mit	dem	Thema	Gesprächsführung	mit	Kindern	und	Jugend-
lichen	auseinandersetzen.	Ein	Ergebnis	der	Pflegekinderinterviews	ist,	dass	
die	Gesprächsführung	zwischen	Fachkräften	und	den	Kindern	zu	erwachse-
nenorientiert	und	sprachdominiert	ist.	Die	in	Obhut	genommenen	Kinder	
weisen sehr deutlich darauf hin, dass mit ihnen zu wenig und nicht ihrem 
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Entwicklungsstand	gemäß	gesprochen	wurde.	Dass	eine	Inobhutnahme	nicht	
nur für Kinder ein belastendes Ereignis ist, in dem die Erwachsenen häufig 
unter	Zeit-,	Handlungs-	und	Begründungsdruck	geraten,	was	heftige	Gefühle	
erzeugt	(Maihorn	2006,	S.	95-1;	vgl.	dazu	auch	Helming	2002a,	Fahlberg	
1994),	zeigt,	warum	die	Kinder	hier	so	schnell	aus	dem	Blick	geraten.	Umso	
wichtiger ist es, sich den Prozess der Inobhutnahme aus dem Blick der Kinder 
zu	vergegenwärtigen.	»Aber wie wir ausgestiegen sind, hat sie mit mir geredet, 
wo ich bin	(…)	Und dann hat sie mir zum Schluss das alles gesagt. Und dann – 
Mama wusste ja nicht, dass ich zu denen komme. Wir durften ihr auch erstmal 
nichts verraten. Das war auch erstmal Urlaub bei denen«	(I5,	797).	

Delfos	(2004,	2008)	hat	sich	intensiv	mit	der	Gesprächsführung	mit	
Kindern und Jugendlichen befasst; daraus einige grundsätzliche Aspekte zur 
Kommunikation von Erwachsenen mit Kindern: 

Kommunikationsbedingungen für die Gesprächsführung mit jungen Kindern
(Delfos 2004, S. 98)
1.	 Dieselbe	(Augen-)Höhe	wie	das	Kind	einnehmen.	
2.	 Das	Kind	anschauen,	während	man	spricht.	
3.	 Abwechselnd	Augenkontakt	herstellen	und	unterbrechen,	während	man	
	 mit	dem	Kind	spricht.	
4.	 Dafür	sorgen,	dass	sich	das	Kind	wohlfühlt.	
5.	 Dem	Kind	zuhören.	
6.	 Mit	Beispielen	zeigen,	dass	man	versteht,	was	das	Kind	sagt.	
7.	 Das	Kind	dazu	ermutigen,	zu	erzählen,	was	es	meint	oder	will,	weil	man	
	 das	sonst	nicht	weiß.	
8.	 Spielen	und	Reden	möglichst	kombinieren.	
9.	 Darauf	hinweisen,	dass	man	das	Gespräch	unterbricht	und	später	fort-
 setzen wird, sobald man merkt, dass das Kind nicht mehr bei der Sache 
	 ist.	
10.	Dafür	sorgen,	dass	das	Kind	nach	einem	schwierigen	Gespräch	wieder	zu	
	 sich	kommen	kann.	

Grundlage jedes guten Gesprächs ist achtsames Zuhören 
(Elisabeth Helming) 
Was	ist	die	Aufgabe	der	Zuhörerin,	des	Zuhörers?	»Die Rolle der ZuhörerIn 
ist es, dem anderen Aufmerksamkeit zu schenken. Im Prinzip ist das einfach, in 
Wirklichkeit ist es nicht leicht. Es genügt jedoch, Interesse zu zeigen. Ein guter 
Zuhörer spricht fast gar nichts. Aber mit Aufmerksamkeit zuhören, ist nicht allen 
gegeben: wahres Zuhören ist eine große Kunst. Es scheint, als würde es genügen 
zu schweigen; in Wirklichkeit bringt das Schweigen an sich nichts; das Schwei-
gen muss ›warm‘ sein, muss eine Seele haben«	(Le	Bon	1994,	S.	27,	S.28).	Beim	
Zuhören	fängt	meistens	sofort	der	eigene	»Film«	an:	Wir	lehnen	ab,	befür-
worten,	finden	eigene	Erinnerungen	usw.,	wir	identifizieren	oder	distanzieren	
uns.	Wenn	wir	dem	eigenen	»Film«	zu	sehr	Aufmerksamkeit	geben,	kann	es	
sein,	dass	wir	z.	B.	gleich	anfangen,	
•	 eine	Erklärung	für	das	Verhalten	zu	geben:	»Das	ist	doch	klar,	wenn	Du	
	 dich	so	verhältst,	dann	..«	
•	 trösten:	»Das	kann	doch	jedem	passieren	…«	
•	 beschwichtigen:	»Morgen	denkst	Du	schon	nicht	mehr	dran	...«	
•	 befragen:	»Wie	kommt	das?	Warum	....	?«	

•	 einen	Ratschlag	geben:	Sofortlösung	
•	 die	Reaktion	des	Gegenüber	verurteilen:	»Reg	dich	doch	nicht	darüber	

auf«	oder:	»Das	ist	doch	nicht	so	schlimm	…«,	»Das	bildest	du	Dir	nur	ein	
...«	–	und	damit	nicht	ernst	nehmen;	

•	 die	Reaktion	verändern	wollen:	»Wenn	Du	einfach	gelassener	wärst	...«
•	 konkurrieren:	»Also	was	andere	erleben,	ist	viel	schlimmer,	...«	u.a.m.	

Mit	dieser	Art	von	Verhalten	kann	es	sein,	dass	sich	das	Gegenüber	mit	
seinem	jeweiligen	Anliegen	nicht	angenommen,	ernst	genommen	fühlt.	»Wer 
unaufgefordert Ratschläge erteilt, auch wenn sie noch so gut, vernünftig und nett 
gemeint sind, verfällt leicht in einen Prediger-Ton. Chronische Besserwisser genie-
ßen das Gefühl der eigenen Macht und Uneigennützigkeit«	(Shafir	2001,	S.	156).	
Trösten	zu	wollen,	Ratschläge	zu	geben	usw.,	kann	im	Alltag	in	bestimmten	
Situationen durchaus angebracht sein; es hat damit zu tun, dass wir mit ande-
ren mitleiden, dass wir für den/die Andere/n das Beste wollen, dass wir ihnen 
von ihrem Leid etwas nehmen wollen (auch damit wir nicht mehr mitleiden 
müssen);	manchmal	erreichen	wir	damit	aber	genau	das	Gegenteil.	Was	hin-
dert	daran,	gut	zuzuhören?	Man	ist	ungeduldig,	weil	man	schon	an	das	näch-
ste Anliegen/die nächste Aufgabe denkt oder der Meinung ist, man hat schon 
die richtige Antwort; man legt sich bereits eine Antwort zurecht, während 
andere	sprechen;	man	unterbricht	andere,	um	das	Gespräch	in	die	Richtung	
zu lenken, die man für sinnvoll hält; man hält an der eigenen Meinung fest; 
man	ist	mit	der	Aufmerksamkeit	in	der	Zukunft	oder	in	der	Vergangenheit.	
Aber auch ein negativer innerer Dialog über uns selbst hindert uns daran, gut 
zu	zuhören.	Statusdenken	hindert	am	Zuhören,	Vorurteile	aller	Art	bezüg-
lich	des	Geschlechts,	Alters,	ethnischer	Zugehörigkeit,	des	Aussehens;	aber	
auch	frühere	Erfahrungen	aller	Art.	Wir	fällen	Werturteile	»und überlegen, 
ob es sich lohnt, dieser Person zuzuhören. Wenn sie nicht bestimmten persön-
lichen Kriterien entspricht, verblassen ihre Worte zunehmend, bis unsere eigenen 
Gedanken unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen«	(Shafir	2001,	S.	
75).	Wir	verbessern	unsere	Fähigkeit	zuzuhören,	wenn	wir	uns	selbst	in	dieser	
Hinsicht	zuhören,	d.h.	uns	selbst	auf	diese	Hindernisse	aufmerksam	machen,	
diesen	inneren	Monolog	zur	Kenntnis	nehmen	und	ihn	möglicherweise	bei-
seiteschieben:	jetzt	nicht.	»Jedes Mal, wenn wir Menschen zuhören, die anders 
sind als wir, haben wir die Chance, durch ein Fenster zu blicken und eine neue 
Sicht kennenzulernen. Diese Denkweise erweitert unser schöpferisches Potenzial« 
(Shafir	2001,	S.	77).	Achtsames	Zuhören	ergibt	durchaus	fruchtbare	Erfah-
rungen: Es verbessert Beziehungen, intensiviert Kontakte und gibt Raum für 
unterschiedliche	und	ungewohnte	Sichtweisen.	Achtsames	Zuhören	kann	
geübt	werden.	Wenn	eigene	Gedanken	durch	den	Kopf	gehen,	hält	man	sie	
nicht fest, sondern lässt sie vorüberziehen und man richtet das Augenmerk 
wieder	auf	das	Zuhören;	diese	Haltung	verändert	auch	das	Erzählen	des	Ge-
genüber.	Anderen	so	zu	begegnen,	bedeutet	auch,	sie	nicht	mit	ihren	Fehlern	
zu	identifizieren,	d.	h.	damit,	was	nur	schlecht	angewöhntes	Verhalten	ist.	
»Wir lassen oft einem Sprecher keine Zeit, seine Ideen zu entwickeln, geben ihm 
keine Chance, zum Kern eines Problems zu kommen, wir haben oft das Bedürf-
nis, die Kontrolle über ein Gespräch zu behalten, damit es einen Nutzen hat, 
durch Unterbrechen, Fragen, Ratschläge usw. Beschwerden, Werturteile, Mono-
loge«	(Shafir	2001,	S.159).

C.6.4C.6.4
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C.7  Die Arbeit mit der Herkunftsfamilie
 Elisabeth Helming / Irmela Wiemann / Eva Ris

Beratungsprozesse von Herkunftseltern sind erforderlich an verschiedenen 
Stationen im Prozess der Inpflegegabe:
•	 Hilfen/Beratungsprozesse,	die	einer	Inpflegegabe	vorhergehen;
•	 Begleitung	im	Prozess	der	Inpflegegabe/Inobhutnahme	von	Kindern,	

Unterstützung	beim	Übergang	des	Kindes	in	die	Pflegefamilie,	Förderung	
der Partizipation im Hilfeplanprozess;

•	 Begleitung/Betreuung	im	Prozess	der	Trauer	um	den	Verlust	der	Kinder;
•	 Unterstützung/Förderung	in	Bezug	auf	Umgangskontakte	mit	den	
 Kindern;
•	 Beratung,	was	die	Beziehung	zu	den	Pflegeeltern	betrifft;
•	 Hilfen	zur	Wiederherstellung	der	Erziehungsfähigkeit	und	Beratung	in	
	 Bezug	auf	die	Verbesserung	der	materiellen	Lebensbedingungen;
•	 Begleitung	bei	einer	Rückführung	des	Kindes/der	Kinder.	

Den	inhaltlichen	Anforderungen	steht	die	Frage	gegenüber,	wer	zuständig	
ist	für	die	Arbeit	und	Beratung,	Förderung,	Betreuung	und	Begleitung	der	
Herkunftseltern und welche personellen und organisatorischen Ressourcen 
dafür	zur	Verfügung	stehen.	Die	im	Rahmen	der	Explorationsphase	des	
DJI-Projektes	eingegangenen	und	verwertbaren	Strukturfragebögen2 von 
rund	einem	Drittel	der	deutschen	kommunalen	Gebietskörperschaften	mit	
eigenem Jugendamt zeichnen zusammenfassend folgendes Bild der Pflege-
kinderhilfe in Bezug auf die Zuständigkeitsverteilung für die Betreuung der 
Herkunftsfamilien: 

Der	Allgemeine	Soziale	Dienst	wird	zu	ca.	70%,	der	Pflegekinderdienst	
mit	50%,	freie	Jugendhilfeträger	werden	mit	ca.	8%,	Familien-	bzw.	Erzie-
hungsberatungsstellen	mit	5%	und	sonstige	Leistungsanbieter	mit	2%	als	
zuständige	Dienste	benannt	(vgl.	B.2).	

Daraus	lässt	sich	u.a.	schließen,	dass	in	einer	Reihe	von	Kommunen	meh-
rere	Dienste	für	Personen	aus	der	Herkunft	des	Kindes	zuständig	sind	bzw.	
die Zuständigkeit für die Herkunftsfamilie während des Hilfeverlaufes vom 
ASD	zum	Pflegekinderdienst	wechselt.	Dabei	ist	offen,	in	welcher	Art	die	
»Zuständigkeit«	inhaltlich	gefüllt	wird:	Geht	es	tatsächlich	um	Beratungspro-
zesse	im	weiteren	Sinn	oder	lediglich	um	ein	Management	des	Umgangs	mit	
Herkunftseltern? 

Die	strukturelle	Verankerung	des	Hilfeplanprozesses	im	ASD	bedeutet,	
dass	die	Fachkräfte	koordinierend	vorherige	Hilfen	für	Herkunftseltern	im	
Blick	haben	und	Kindeswohlgefährdungen	einschätzen	müssen.	Sie	sind	
für Aspekte des Kinderschutzes verantwortlich, müssen Hilfeplangespräche 

7.1  Herkunftsfamilien im Jugendhilfesystem
 Elisabeth Helming
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organisieren und sind fallführend bei der Entscheidung für die Inpflegegabe 
des	Kindes/der	Kinder.	Dass	Fachkräfte	des	ASD	jedoch	in	fachlich	erfor-
derlichem Ausmaß intensivere Beratungsprozesse von Herkunftseltern im 
Sinne	einer	genuinen	Herkunftselternarbeit	leisten	können,	mag	bezweifelt	
werden.	Dies	wurde	auch	in	den	Gruppendiskussionen	und	Einzelinterviews	
mit	Fachkräften	bestätigt:	Allgemeine	Sozialdienste	sind	–	laut	neueren	
empirischen	Erhebungen	wie	z.	B.	dem	Jugendhilfebarometer	des	DJI	von	
2008 – chronisch überlastet,3 so dass sich die Arbeit oft auf die Bearbei-
tung	von	Krisenfällen	beschränken	muss.	»In der Summe führen die hohen 
Belastungen und die vielfach unzureichende Personalausstattung zu zum Teil 
gravierenden Folgen: Bei 6 von 10 ASD stapeln sich unerledigte Aufgaben, bei 4 
von 10 haben sich aufgrund der Arbeitsbelastung die Anzahl der Krankheitstage 
erhöht, bei einem Viertel kommt es zu mehr Fehlern und bei einem Fünftel zu 
mehr Fluktuation aufgrund der Arbeitssituation«	(Seckinger	u.a.	2008,	S.	13).	
Dieses Ergebnis ist in Bezug auf die Arbeit mit Herkunftseltern beunruhi-
gend: Kann die Inpflegegabe unter diesen Bedingungen fachlich qualifiziert 
vorbereitet werden? Haben die Eltern nach der Inpflegegabe einen Ansprech-
partner/eine	Ansprechpartnerin,	mit	dem	sie	ihre	Trauer	und	ihren	Verlust,	
ihre	Scham	über	ihr	Versagen	als	Eltern	besprechen	können?	Haben	sie	einen	
Ort,	an	dem	ihre	Verzweiflung	Platz	hat,	so	dass	sie	im	Interesse	der	Kinder	
langfristig	Kontakt	halten	können?	Wer	arbeitet	–	wenn	überhaupt	–	an	der	
Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Herkunftseltern, die in den 
Pflegekinderdiensten	–	laut	den	Gruppendiskussionen	–	ein	randständiges	
Thema ist und als Aufgabe des ASD gesehen wird? 

Beispielsweise	wird	–	gemäß	der	Fallerhebung	des	DJI	–	in	mehr	als	¾	
aller Pflegeverhältnisse die Aufrechterhaltung des Kontakts zur Herkunfts-
familie	im	Rahmen	der	Hilfeplanung	vorgesehen.	Wenn	Besuchskontakte	
gelingen sollen, müssen sie – zumindest in der ersten Zeit der Inpflegegabe 
und	in	Konfliktsituationen	der	Familiensysteme	–	vor-	und	nachbereitet	
werden	(vgl.	C.8).	Jedoch	verfügen	meist	weder	der	ASD	noch	die	Pflege-
kinderdienste	über	die	notwendigen	personellen	Kapazitäten.4 Die Arbeit des 
ASD	ist	im	Großen	und	Ganzen	auf	Notlagen	bezogen,	dies	betrifft	auch	
die	Arbeit	mit	Herkunftseltern.	Eine	Sozialpädagogin	in	einem	Großstadt-

3 »Fast alle ASD (98,2%) beschreiben eine Verdichtung ihrer Tätigkeit. Diese Verdichtung lässt sich 
sicherlich nicht mit den wachsenden Anforderungen an Dokumentation alleine begründen. Der 
Finanzdruck der letzten Jahre, vielfältige organisatorische Veränderungen im Rahmen der Umsetzung 
unterschiedlicher Konzepte neuer Steuerung sowie fachlicher Weiterentwicklungen, wie beispielsweise 
bei der Hilfeplanung oder einer bundesweiten Zunahme ambulanter Hilfe, haben zu Mehrarbeiten für 
die MitarbeiterInnen des ASD geführt, die nicht durch einen entsprechenden Ausbau der Personalres-
sourcen abgefedert wurden. Die einzige Möglichkeit, die Arbeitsmenge trotzdem noch zu bewältigen, 
besteht eben in einer Verdichtung von Arbeitsprozessen. Diesen Druck, immer mehr in immer weniger 
Zeit zu leisten, trifft natürlich nicht nur den ASD oder den sozialen Bereich, er lässt sich in den meisten 
Arbeitsfeldern beobachten. Die Verdichtung von Arbeitsprozessen wird nicht ohne einen Preis zu haben 
sein (…). 94% der Ämter geben an, dass die psychische Belastung der ASD-MitarbeiterInnen zuge-
nommen hat. (…) Es entsteht der Eindruck, als ob die Arbeit des ASD entgegen der weitverbreiteten 
Präventionslyrik in vielen Regionen sich auf die Bearbeitung von Krisenfällen beschränken muss. Dies 
hat zur Folge, dass der Arbeitsalltag im ASD überwiegend aus Belastungsspitzen besteht« (Seckinger 
u.a.2008, S. 40; S. 43).
4 Dazu folgende Interviewpassagen mit Fachkräften: K: »Und dass die Herkunftseltern oftmals viel mehr 
brauchen, wie man so bieten kann oder geben kann.« E: » Und viel mehr als wir ihnen geben können 
und bieten können. Also das muss man ehrlicherweise schon sagen. Die Herkunftseltern richtig gut zu 
begleiten, ist aus Kapazitätsgründen überhaupt nicht möglich.« (Interview 4, 137-142); vgl. C.8.

jugendamt formuliert folgendermaßen: »Also Elternarbeit, glaub ich, bedeutet 
erst mal, den natürlichen Eltern zu signalisieren ›Ich bin ansprechbar für dich, 
ganz klar, wenn irgendwas sein sollte‹. (…) Also ich bin Ansprechpartnerin für 
die Eltern, wenn die ein Anliegen haben, Wünsche äußern«	(I	C,	912-914).	Die	
hier	vorgetragene	Arbeitsweise	kann	vermutlich	als	exemplarisch	gesehen	
werden	für	die	Arbeit	von	ASD‹s	mit	Herkunftseltern:	Ansprechbar	sein,	falls	
die	Eltern	ein	Anliegen	haben,	eine	neue	Wohnung	suchen	usw.,	aber	nicht	
aktiv	auf	die	Eltern	zugehen	und	sie	unterstützen,	bspw.	Besuchskontakte	
zu	gestalten.	Zum	Thema	Beratung	in	Bezug	auf	Besuchskontakte	erläutert	
die	oben	erwähnte	Fachkraft	weiter:	»Aber das können wir – also wir sowieso 
gar nicht leisten, ich kann das sowieso gar nicht leisten, aber wer soll das denn 
leisten? Das ist ja, – und es muss ja die Bereitschaft auch sein von dem anderen 
Gegenüber, sprich: von den Eltern, zu sagen: ›Ja, ich will da irgendwie eine Be-
gleitung danach haben. Also irgendwie, in irgendeiner Form.‹ Wie soll man sich 
das vorstellen? Wie soll das praktisch, wie soll das praktisch umgesetzt werden? 
Das ist … – Also interessant find ich den Gedanken, aber ich kann es mir – rein 
praktisch gar nicht vorstellen« (ebd.,	937-	944).	

Die	durch	die	Arbeitsbelastung	erhöhte	Fluktuation	des	Personals	im	ASD	
trägt ebenfalls dazu bei, dass Herkunftselternarbeit nicht im erforderlichen 
Maß geleistet werden kann, vor allen Dingen, wenn die Zuständigkeit für 
Herkunftseltern, deren Kinder langfristig in Pflegefamilien leben, im ASD 
bleibt.	

In den befragten Pflegekinderdiensten werden die Herkunftseltern sehr 
unterschiedlich	behandelt.	Teilweise	wird	deren	Hilfsbedürftigkeit	erkannt,	
doch	kann	die	notwendige	Unterstützung	aus	Mangel	an	Ressourcen	nicht	
angeboten werden; teilweise wird die aktive Kooperation der Herkunftseltern 
eingefordert,	die	diese	ohne	entsprechende	Unterstützung	aber	nicht	erbrin-
gen	können.	Grundsätzlich	ist	die	konzeptionelle	Gestaltung	und	struk-
turelle	Verankerung	von	Herkunftselternarbeit	in	Deutschland	überfällig.5 
»Die konzeptionellen Fragen sind eng mit Organisations- und Ressourcenfragen 
verbunden. Unabhängig davon, ob die Arbeit mit der Herkunftsfamilie vom 
Pflegekinderdienst übernommen wird oder in der Zuständigkeit des Allgemeinen 
Sozialdienstes verbleibt, in der erforderlichen Intensität und Qualität ist sie da 
wie dort kaum zu leisten. Auch in der Heimerziehung hat es Jahrzehnte gedau-
ert, bis aus der programmatischen Forderung nach angemessener Elternarbeit 
tragfähige Konzepte und praktische Ansätze entstanden sind. Dies auch nicht 
ohne Grund, da Elternarbeit mehr bedeutet als die sporadische Information und 
punktuelle Kontaktgestaltung zwischen Kind und Herkunftsfamilie. Die Ausge-
staltung von Elternarbeit im Gesamtkonzept der Hilfe geht mit weitreichenden 
professionellen, methodischen und organisatorischen Anforderungen einher, die 
struktureller Natur sind. Auch in diesem Bereich verweisen die vorliegenden 
Befunde auf Weiterentwicklungsbedarf«	(Rock	u.a.	2008,	S.	234).

Dabei gilt es überlegen, ob nicht nach der Inpflegegabe Herkunftseltern-
arbeit	explizit	und	strukturell	in	den	jeweiligen	Pflegekinderdiensten	mit	
entsprechenden erweiterten Ressourcen verankert werden sollte – sei es beim 
öffentlichen	oder	beim	freien	Träger.	Die	interviewten	Herkunftseltern,	
deren Kinder auf Dauer in Pflegefamilien leben und die dennoch regelmäßig 
Kontakt halten, sehen ihre AnsprechpartnerInnen sowieso in den jeweiligen 

C.7.1C.7.1

5 Vgl. auch C.8.
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Pflegekinderdiensten: Diese kennen die Pflegefamilien, wissen um die aktu-
ellen	Probleme	der	Kinder,	sind	aus	Sicht	der	Herkunftseltern	Vermittlungs-
instanz	bei	Ärger	der	beiden	Familiensysteme	miteinander	usw.	Langfristig	
würde	eine	Verankerung	der	Zuständigkeit	für	Herkunftselternarbeit	im	
Pflegekinderbereich auch bedeuten, dass sich Pflegekinderdienste inhaltlich 
und konzeptionell erweitern, ihre oft formulierte, Herkunftseltern eher aus-
schließende Parteilichkeit für die Pflegeeltern aufgeben und sich – im Interes-
se der Kinder – eher in einem mediatorischen Sinn zwischen allen Beteiligten 
verstehen.	In	Konfliktfällen	im	Einzelfall	wäre	es	dann	z.	B.	eine	Lösung,	
innerhalb	eines	Dienstes	die	Verantwortlichkeit	für	Pflegeeltern	und	Her-
kunftseltern	zwischen	unterschiedlichen	Fachkräften	aufzuteilen.6	Vorteile	
eines	solchen	Vorgehens	sind:
• Reibungsverluste, die schnell zwischen verschiedenen Institutionen 
 entstehen, werden minimiert;
• Informationswege sind kurz;
•	 Parteilichkeit,	die	zu	Konflikten	führt,	kann	zwischen	den	Fachkräften	

schneller	ausgehandelt	werden	z.	B.	unter	Zuziehung	einer	mediatorischen	
Fachberatung	oder	Leitungsberatung;

• sowohl Pflegeeltern als auch Herkunftseltern haben klar benannte 
AnsprechpartnerInnen,	deren	jeweilige	Funktion	deutlich	ist,	von	denen	
sie	sich	vertreten	fühlen	können	und	deren	jeweilige	Zuständigkeit	nicht	
vermischt	ist.	

Pflegekinderdienste,	sei	es	beim	öffentlichen	oder	freien	Träger,	die	sich	ex-
plizit	für	Herkunftselternarbeit	verantwortlich	fühlen,	können	z.	B.	Konzepte	
von	Gruppenarbeit	für	Herkunftseltern	integrieren7	und	Umgangskontakte	in	
systematischer	Art	und	Weise	betreuen.8 

Des	Weiteren	könnten	in	verstärktem	Maß	Erziehungs-	und	Familienbe-
ratungsstellen in die Arbeit mit Herkunftsfamilien einbezogen werden (siehe 
unten,	C.7.2).

6 Beim freien Träger Pro Kind Schwerin e.V. - Pflegekinderwesen wird dies erfolgreich so gehandhabt; 
Pro Kind e.V. – Pflegekinderwesen, Steinstraße 19a, 19053 Schwerin, Tel. 0385/75 82 335. 
7 Wie bspw. im Pflegekinderdienst der Stadt München, siehe dazu Dunkel u.a. (2003), Dunkel u.a. 
(2006). 
8 Vgl. C.8.

Die zumeist schwierigen Lebensbedingungen, negative Erfahrungen mit 
vorangegangenen	Unterstützungsangeboten,	der	drohende	Verlust	der	Kinder	
usw.	lassen	Beratungsprozesse	von	Herkunftseltern	zu	einem	heiklen	Unter-
fangen	werden.	Die	meisten	Herkunftseltern	sehen	–	zumindest	zunächst–	
das	Handeln	der	Jugendhilfe	als	massive	Intervention	und	als	einen	Eingriff	
in	ihre	Autonomie,	wenn	es	um	Fremdplatzierung	geht.	Ganz	grundsätzlich	
muss man davon ausgehen, dass eher in Ausnahmefällen ein Einverständ-
nis	der	Eltern	zur	Fremdplatzierung	erwartet	werden	kann	–	selbst	wenn	es	
eine	formale	Zustimmung	geben	mag.10 Die Eltern haben eine andere Sicht 
auf	das	Kindeswohl;	ihre	sozioökonomische	Lage	und	ihr	biographischer	
Hintergrund	lassen	sie	die	Situation	für	die	Kinder	anders	einschätzen	(vgl.	
Faltermeier	2000).	Dass	sie	der	Maßnahme	als	solcher	zustimmen,	wenn	eine	
Inobhutnahme forciert wird, hängt eher damit zusammen, dass sie eine fami-
liengerichtliche Auseinandersetzung fürchten, die mit einem Sorgerechtsent-
zug	enden	könnte.	In	den	qualitativen	Interviews	wird	von	Herkunftseltern	
immer	wieder	betont,	dass	sie	letztlich	»überrascht«	worden	sind	davon,	dass	
die	Kinder	fremdplatziert	worden	sind.11	Frau	B.,	Mutter	von	fünf	Kindern,	
formuliert folgendermaßen: »Ich hatte dann auch nachher zwei Selbstmordver-
suche, alles hinter mir. Ja, das war ein harter Schlag damals – zum Kindergarten 
kommen und zu hören kriegen, die Kinder sind weg. Und Feierabend. (…) Die 
Erzieherin kam bloß raus, weil man ja hier klingeln musste unten. (…) Und da 
kam sie dann bloß raus und hat gesagt: ›Frau B. Sie können nach Hause gehen. 
Ihre Kinder sind eben …‹, und das waŕ s dann. Da stand man zu Hause vor 
einer Fünf-Raum-Wohnung ohne einen Pfennig Geld. Das Geld war ja auch 
alles weg, automatisch. Man hat ja bloß von Kindergeld und Erziehungsgeld und 
so gelebt. Das war ja alles weg. Kinder weg, Geld weg. Da stand man da erst-
mal«	(I	AG,	1087-1098).	Auch	wenn	Mütter	in	den	Interviews	auf	Nachfrage	
angaben,	dass	es	längere	Vorgespräche	und	Beratungsangebote	gegeben	hätte,	
dass	Fachkräfte	»irgendwie«	die	Fremdplatzierung	doch	angekündigt	hätten,	
rechnen sie nicht wirklich damit, dass die Kinder nicht mehr bei ihnen leben 
werden.	Die	Kriterien	der	Herkunftseltern	hinsichtlich	von	Gefährdung	sind	

C.7.1 C.7.1

9 Sehr eindrucksvoll illustriert wird dieser Aspekt im Film: »Ladybird, Ladybird« des britischen Regisseurs 
Ken Loach. Mit seinen gründlich recherchierten und sensibel inszenierten Sozialdramen gehört Ken 
Loach zu den wichtigsten europäischen Filmemachern. In dem Film »Ladybird, Ladybird« erzählt er die 
Geschichte von Maggie. Diese hat schon einiges hinter sich: Eine Kindheit in erdrückender Armut, einen 
Vater, der die Mutter geschlagen und die Tochter vergewaltigt hat, sowie vier prügelnde Männer, die 
ihr alle jeweils ein Kind hinterließen, bevor sie sich aus dem Staub machten. Die vier Kinder wurden alle-
samt von der Jugendhilfe in Obhut genommen und in Pflegefamilien gegeben. Als sie Jorge trifft, einen 
sanftmütigen Flüchtling aus Lateinamerika, sieht Maggie die Chance für einen neuen Anfang. Aber für 
die Behörden ist Maggie eine Rabenmutter, bei der jedes Kind in Gefahr ist. Die Inszenierung verteufelt 
dabei nicht die SozialarbeiterInnen, aber zeigt die unterschiedlichen Interpretationen und andauernden 
Missverständnisse zwischen den Professionellen und der Mutter. Mit Crissy Rock als Hauptdarstellerin 
machte Ken Loach einen Glücksgriff. Die Laienschauspielerin verkörpert eine Arbeiterfrau, die ihre Ent-
scheidungen nur aus dem Bauch heraus fällt, ihren Mund nicht halten kann und gegen alle Widerstände 
ankämpft. Für ihre intensive Darstellung wurde sie bei den Filmfestspielen in Berlin 1994 mit einem 
Silbernen Bären als beste Darstellerin ausgezeichnet. 
10 In ca. 60% der Fälle der DJI-Untersuchung gab es keinen Sorgerechtsentzung, d.h. zumindest eine 
formale Zustimmung der Eltern zur Inpflegegabe. 
11 Was möglicherweise auch als eine Art Legitimationsstrategie gesehen werden kann: »Man hat mir ja 
nicht gesagt …«.

Grundprobleme der Beratung bei einer Inpflegegabe: 
Konfligierende Sichtweisen auf das Kindeswohl9
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12 Sie hat inzwischen akzeptiert, dass ihre fünf Kinder in Pflegefamilien leben und hält Kontakt – so ihre 
Ausführungen im Interview.
13 Anlässe der Inobhutnahme waren: Gewalt in der Partnerschaft, ihre zeitweise Obdachlosigkeit und 
Drogenprobleme.
14 Das Jugendamt sah das Wohl des neugeborenen Kindes in dieser Familie nicht gewährleistet, da die 
minderjährige Mutter behindert war und mit dem 20 Jahre älteren, arbeitslosen und alkoholabhängigen 
Vater des Kindes in einer verwahrlosten Wohnung lebte.

Wahrzunehmen,	dass	es	den	Kindern	mit	ihnen	als	Müttern	und	Vätern	
nicht gut ergangen ist, ist oft mit so viel Schmerz verbunden, dass die meisten 
Eltern dieses eher negieren, selbst wenn der Anlass der Inobhutnahme Dro-
genkonsum, Alkoholmissbrauch oder Partnerschaftsgewalt war: Man war im-
mer	noch	in	der	Lage,	für	die	Kinder	zu	sorgen.	Hier	ist	ein	großes	Konflikt-
potenzial	mit	den	Fachkräften	der	Jugendhilfe	vorgezeichnet.	Ein	implizites	
Wissen, dass sie selbst das Wohl ihrer Kinder gefährdet haben, wird immer 
wieder beschwichtigt, so dass sich große Ambivalenzen durch ihre Erzäh-
lungen	in	den	Interviews	ziehen:	Es	war	schlimm,	aber	vielleicht	–	hoffentlich	
–	doch	nicht	so	schlimm,	aber	vielleicht	doch	...	Zweifel,	Verzweiflung	und	
Hoffnung	wechseln	sich	ab	(vgl.	dazu	Helming	2002a).
Wie	können	Fachkräfte	im	Jugendamt	mit	diesem	Gegensatz	der	Sichtweisen	
methodisch	umgehen,	ohne	in	eine	»Kampfbeziehung«	und	Eskalation	zu	
den	Eltern	zu	geraten?	Wie	können	Fachkräfte	das	Plädoyer	der	Eltern	für	
sich akzeptieren, aber dennoch auf der Sorge für die Kinder bestehen, wenn 
sie das Kindeswohl nicht gewahrt sehen? Es ist für SozialarbeiterInnen nicht 
leicht,	»unpopulär«	handeln	zu	müssen,	sozusagen	auf	»Zustimmung«	der	
Herkunftseltern	zu	ihrer	Sichtweise	in	vielen	Fällen	verzichten	zu	müssen,	
ohne	in	Abneigung	oder	explizite	und	implizite	Vorwürfe	zu	gehen:	Nüch-
ternheit,	Klarheit	und	Distanz	sind	Grundlage	der	notwendigen	Haltung.	
Die	Gefahr	ist	groß	–	weil	es	dem	Alltagsdenken	entspricht	–	die	Begrün-
dung	für	die	Legitimität	des	eigenen	Handelns	in	Vorwürfen	gegenüber	den	
Eltern	zu	suchen	und	zu	finden.	Die	Gedanken	werden	sich	möglicherweise	
überschlagen: »Die müssen doch einsehen, ... wie kann man nur ..., so geht‹s 
doch wirklich nicht ...«. Aber es geht nur um die nüchterne Beurteilung einer 
Situation,	in	der	man	aus	bestimmten,	klar	zu	benennenden	Gründen	das	
Kindeswohl	für	gefährdet	hält.	Es	geht	um	die	Setzung	einer	Grenze,	nicht	
um	Vorhaltungen,	Tadel,	moralische	Urteile. »Die Sprechweise sollte beschrei-
bend und nicht bewertend sein«	(Nowotny	2006).15 Beschreibung und mora-
lische	Bewertung	nicht	zu	vermischen,	erfordert	Disziplin,	Selbstreflexion,	
Kompetenz	zur	Selbstregulation	(vgl.	Kuhl	2009)	und	kollegiale	Unterstüt-
zung.	Die	Vorbereitung	von	Gesprächen,	in	denen	eine	Inpflegegabe	ver-
handelt	werden	soll,	mit	KollegInnen	oder	in	der	Supervision,	z.	B.	in	Form	
eines Rollenspiels oder indem geprobt wird, was den Eltern gesagt werden 
soll,	kann	die	Reflexion	in	Bezug	auf	die	eigenen	Gefühle,	Ambivalenzen	und	
blinden	Flecke	vertiefen.	

Eltern	müssen	zunächst	nicht	unbedingt	die	Legitimität	der	Fremdplat-
zierung	einsehen,	sie	dürfen	wütend	und	verletzt	sein.	Es	ist	vermutlich	
einer der schwierigsten Aspekte der Professionalität von SozialarbeiterInnen, 
die	negativen	Gefühle	von	Eltern	auszuhalten	und	auf	diese	Gefühle	nicht	
negativ zu antworten, sondern Mitgefühl – nicht Mitleid – und Distanz 
zu	bewahren,	nüchtern	zu	bleiben.	Sie	brauchen	dazu	natürlich	Rückende-
ckung	im	fachlichen	System.	Es	müssen	ein	Team,	Supervision,	Zeit	usw.	
zur	Verfügung	stehen,	um	die	Kompetenzen	der	Selbstregulation	zu	fördern	
insbesondere	in	Bezug	auf	den	Umgang	mit	heftigen	Emotionen.	Vera	Fahl-
berg	(1994)	schreibt	über	die	Gefühle	von	SozialarbeiterInnen	in	Bezug	auf	
eine Inobhutnahme: »Eine Sozialarbeiterin mag vor der Aufgabe stehen, einem 
Kind und seiner Familie durch Trennung zu helfen – angesichts eigener starker 

zumeist	andere	wie	die	der	Jugendhilfe,	exemplarisch	dafür	weiter	Frau	B.:12 
»Wie gesagt, ich bin dann wegen Vernachlässigung und alles – und es ist dreckig 
und der Haushalt wird nicht gemacht – obwohl, die Bekanntschaft, die Nach-
barschaft und alle, die haben es alle Mann nicht verstanden (dass die Kinder in 
Obhut	genommen	wurden). Auch im Kindergarten haben sie schon mal gesagt, 
diese AWO-Tagesgruppe hier, (…) die Kinder sind doch anständig gekleidet und 
alles« (ebd.,	1063-1068).	Dieses	Argumentationsmuster	ist	ein	Plädoyer	für	
sich	selbst	–	und	hängt	auch	damit	zusammen,	dass	-	wie	z.	B.	Faltermeier	in	
seiner	Studie	formuliert	(2000)	–	»Gefährdungen, Krisen und Belastungen im 
Erleben von Herkunftseltern selbst alltäglich sind (...) D.h. allerdings nicht, dass 
sich Herkunftseltern für ihre Kinder nicht interessieren würden und sich nicht 
um sie kümmern wollen, sondern das bedeutet, dass die Grenzüberschreitungen 
von Belastungen anders, eben extensiver interpretiert werden müssen (...) In 
Abhängigkeit zu den soziobiographischen Erfahrungen und den aktuellen sozio-
ökonomischen Verhältnissen erleben Herkunftseltern Gefährdungssituationen für 
ihre Kinder häufig erst dann, wenn diese unübersehbar sind«	(Faltermeier	2000,	
S.	6,	S.	8;	vgl.	Helming	2002a).	Dies	spiegelt	sich	auch	in	einem	Motiv,	das	
sich	durch	Interviews	mit	Herkunftseltern	hindurchzieht	(Helming	2002a):	
Die	Ungerechtigkeit,	dass	ihre	Kinder	fremdplatziert	wurden,	während	
andere	Eltern	wesentlich	schlechter	mit	ihren	Kindern	umgehen.	So	wird	z.	
B.	die	von	Kindern	erlebte	Gewalt,	die	von	einem	Partner	ihnen	gegenüber	
ausgeübt wird, nicht als negativ für die Kinder wahrgenommen: »Ich mein, 
so sind die Kinder bei mir sauber, die haben alles gekriegt und bekommen. Wie 
gesagt, es gibt ja Fälle, da werden die Kinder wirklich geschlagen und da passiert 
meistens gar nichts oder erst viele Zeit später, wenn es eben schon wirklich zu spät 
ist«	(ebd.	S.	180).	Ebenso	eine	weitere	Herkunftsmutter13: »Ich hab immer zu 
der Frau XY (Fachkraft	vom	Jugendamt). gesagt: ›Wenn Sie Kinder wollen‹, 
hab ich gesagt, ›dann gehen Sie gefälligst dort hin, wo man wirklich die Kinder 
wegholen muss. Die wo wirklich in Gefahr sind. Kinder, wo z. B. nichts zu essen 
kriegen oder wo missbraucht werden oder sonst was. Oder wo die Mutter Alkoho-
likerin ist oder sonst irgendwas. Aber nicht bei Leuten, die mit den Kindern gut 
umgehen und sich gut um die Kinder kümmern‹. Und dann noch hingehen und 
sagen: ›Sie kriegen die Kinder nicht‹ – das ist eine Sauerei«	(ebd.,	S.	181).	Dieses	
Plädoyer	für	sich	selbst	ist	auch	der	Versuch,	sich	als	»normal«	zu	definieren	
und sich gegen Zuschreibungen zu wehren, durch die sie aus der Normalität 
der	Gesellschaft	ausgeschlossen	werden.	Die	Inpflegegabe	der	Kinder	ist	für	
Herkunftseltern	die	bitterste	Erfahrung	der	Exklusion,	der	Punkt,	an	dem	sie	
dieser	Tatsache	nicht	mehr	ausweichen	können,	außer	eben	in	ihrem	Plädoyer	
für	sich	selbst.	Herr	O.	beschreibt	es	so:	»Das Jugendamt ist so ungerecht, die 
sollten sich drum kümmern, wo es am Wichtigsten ist. Mir hätten es (das	Kind) 
gern, und die anderen schieben es ab	(…). Aber nicht (wegnehmen), wenn 
Eltern froh sind, das erste Mal Mutter und das erste Mal Vater, und wir kriegen 
es (das	Kind) abgeholt. Die sollten am besten mal gucken, wo es am Wichtigsten 
ist«	(ebd.,	S.	182).14 

C.7.1C.7.1

15 Vgl. Kindler u.a. (2006b) (ASD-Handbuch); Schindler (2006); Maihorn (2006); Müller-Bahr (2006).
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Gefühle über die Herausnahme. Vielleicht hat sie mit der Familie gearbeitet, um 
die Herausnahme zu verhindern. Wenn eine Trennung dann notwendig wird, 
mag sie von einer Vielfalt von Emotionen bewegt werden. Schuld: ›Warum hab 
ich‹s nicht geschafft, so viel zu machen, dass die Fremdplatzierung unnötig ist?‹ 
Frustration: ›Warum sorgt das System nicht für alternative Dienste, die so eine 
Platzierung verhindern können?‹ Ärger: ›Warum haben die Eltern meinen Rat 
nicht angenommen ..., damit die Trennung nicht notwendig ist?‹ Oder Traurig-
keit darüber, was ihrem Kind und ihrer Familie bevorsteht. Andere Herausnah-
men können andere Gefühle einschließen. SozialarbeiterInnen könnten um das 
Kind besorgt sein oder aufgeregt oder froh für das Kind. Die Fachkraft mag ein 
Gefühl des Verlustes empfinden, wenn die Herausnahme bedeutet, dass eine an-
dere SozialarbeiterIn zukünftig verantwortlich ist für das Kind. Er oder sie mag 
sich in Konkurrenz zu dieser fühlen, indem er/sie denkt: ›Ich kenne das Kind und 
seinen Hintergrund besser als jeder andere‹. Andererseits mag eine Sozialarbeite-
rIn erleichtert sein, wenn ein Kind nicht mehr Teil seiner Fallbelastung ist. Ein 
Kind herauszunehmen, mag an ungelöste Trennungen und Verlusterfahrungen in 
der Vergangenheit der SozialarbeiterIn rühren. Es ist wichtig, dass Sozialarbei-
terInnen gut wahrnehmen, wie ihre eigenen Gefühle eine Herausnahme leichter 
oder schwerer machen«	(ebd.	S.	151,	Übersetzung	d.	Vf.).16 

Vor	Beginn	einer	Inpflegegabe	müssen	die	Herkunftseltern	hingewiesen	
werden	auf	mögliche	Konsequenzen	der	Unterbringung	der	Kinder	in	Pflege-
familien: »Zu Hilfebeginn obliegt es dem Jugendamt, die Mütter und Väter im 
Rahmen der Hilfeanbahnung sowohl über verschiedene Hilfeformen aufzuklären 
als auch auf potenzielle Nebenwirkungen einer Hilfe in einer Pflegefamilie hin-
zuweisen. Eine offene und transparente Bearbeitung der Frage der Zielperspek-
tive der Hilfe bereits zu Beginn der Hilfe wird rechtlich wie fachlich als zentral 
hervorgehoben. Dem Hinweis, dass Kinder sich bei einem längeren Aufenthalt 
in der Pflegefamilie einleben und neue Bindungen aufbauen, die einen eigenen 
Stellenwert haben, kommt somit eine zentrale Bedeutung zu. Die Eltern der 
Kinder sind deshalb sowohl über die mit der Fremdunterbringung einhergehende 
Entfremdung in Verbindung mit dem kindlichen Zeiterleben als auch über ›das 
Recht des Kindes auf Schutz neu entstandener Bindungen‹ in Kenntnis zu setzen 
(Diouani 2005, S. 182)«	(Rock	u.a.	2008,	S.	198).	

Mit Widerstand von Herkunftseltern arbeiten – »Working with ›Denied‹ 
Child Abuse« 
In ihrem Buch »Working with ›Denied‹ Child Abuse – the Resolutions Ap-
proach«	(2006)17	beschreiben	Andrew	Turnell	und	Susie	Essex	Fälle,	in	denen	
Eltern Missbrauch, Misshandlung und Kindeswohlgefährdungen verleugnen 
und	Fachkräfte	in	eine	eskalierende	Auseinandersetzung	mit	diesen	Eltern	
geraten.	Um	solche	Eskalationen	zu	vermeiden,	arbeitet	der	von	ihnen	aus-
gearbeitete »Resolutions Approach«	nicht	an	vergangenen	Fehlern,	sondern	

nur daran, mit den Eltern Pläne und Handlungsweisen für die zukünftige 
Sicherheit	und	für	das	Wohl	der	Kinder	zu	entwickeln.	Dabei	wird	deutlich	
auch das Wächteramt der Jugendhilfe und der Justiz in Bezug auf die Kinder 
formuliert,	hier	geht	es	nicht	um	ein	»Weichspülen«	des	Handelns	von	Eltern.	
Aber	Turnell/Essex	wenden	sich	gegen	eine	Position,	dass	man	mit	Eltern	nur	
arbeiten	kann,	wenn	sie	explizit	Verantwortung	für	ihre	vergangenes	Handeln	
übernehmen.	Das	steht	im	Gegensatz	zu	den	Ausführungen	von	Wiemann/
Ris	im	folgenden	Abschnitt.	Da	es	hier	jedoch	um	Erfahrungswerte	geht,	soll	
das	Aufführen	unterschiedlicher	Positionen	dazu	anregen,	Handlungsmög-
lichkeiten	und	das	Methodenrepertoire	zu	erweitern.	Vielleicht	geht	es	auch	
nicht	um	ein	Entweder	–	Oder,	sondern	um	ein	differenziertes	fallspezifisches	
Abwägen	zwischen	den	Positionen.	Die	schwierige	Wahl	der	richtigen	Metho-
de	ist	eine	professionelle	Aufgabe,	die	dringend	einer	systematischen,	regel-
mäßigen	Auswertung	der	eigenen	Arbeit	bedarf,	um	auf	der	Basis	von	praxis-
basierter	Evidenz	die	jeweilig	bestmögliche	Beziehung	zu	Eltern	im	Interesse	
der	Kinder	zu	entwickeln.	Essex/Turnell	gehen	mit	ihrem	Ansatz	davon	aus,	
dass	Veränderung	auf	verschiedene	Art	und	Weise	geschehen	kann,	nicht	nur	
auf	der	Basis	von	Einsicht	in	das	eigene	Verhalten:	»Die Logik der professio-
nellen Seite in diesem Disput basiert auf der fundamentalen Annahme westlicher 
Psychologie, dass ein Individuum, das als verantwortlich für ein Problem ange-
sehen wird, diese Verantwortung zugeben und Einsicht in das eigene problema-
tische Verhalten gewinnen muss, damit eine Veränderung geschehen kann. Unsere 
Überzeugung, die wir im Buch ausführlich ausarbeiten werden, ist, dass diese 
Sicht auf Veränderung professionelle Lösungsideen einengt hinsichtlich dessen, 
wie man mit Fällen arbeiten kann, in denen Eltern leugnen«	(ebd.	S.	8,	Über-
setzung	d.Vf.).	Für	den	Fokus	auf	zukünftiges	Handeln	formulieren	Turnell/
Essex	die	folgenden	sieben	Grundprinzipien	für	professionelles	Handeln:
1.	 Fachkräfte	sollten	bedenken,	dass	»Leugnen«	innerhalb	eines	Interaktions-

Prozesses	geschieht	–	d.h.	es	ist	nicht	unbedingt	ein	moralischer	Charak-
terfehler,	ein	Persönlichkeitsmerkmal,	Dummheit	usw.	der	Eltern	usw.

2.	 Es	gibt	ein	zeitliches	Kontinuum	von	unterschiedlich	starker	bis	weniger	
	 starker	und	ambivalenter	Verleugnung.	
3.	 Fachkräfte	sollten	nichts	glauben,	ohne	auch	gewisse	Zweifel	zuzulassen.	

Ihre	Einschätzungsprozesse,	auch	wenn	sie	auf	Forschung,	erprobten	Ver-
fahren und professioneller Erfahrung beruhen, sind letztlich nie definitiv 
und	absolut	gewiss.18 

4.	 Die	möglicherweise	nicht	misshandelnden	Elternteile	und	andere	Leute	
rund	um	die	Familie	sollten	als	Ressource	für	Schutz	genutzt	werden	(bei	
Pflegekindern	z.	B.	Verwandte	einbeziehen,	bei	Umgangskontakten	mit	
den Pflegeeltern die Sicherheit der Kinder besprechen und entsprechend 
handeln	usw.).	

5.	 Professionelles	Handeln	sollte	sich	eher	auf	zukünftige	Sicherheit	und	
zukünftiges Wohl der Kinder fokussieren als darauf, Eltern dazu zu brin-
gen,	eine	Kindeswohlgefährdung	zuzugeben.	

C.7.1C.7.1

16 Als schwierig wird in Diskussionen mit Fachkräften immer wieder die Vermischung von Rollen bezeich-
net: Meist sind es Fachkräfte der allgemeinen Sozialdienste, die als Eingriffsbehörde handeln müssen, 
die aber gleichzeitig als verantwortlich angesehen werden für die Arbeit mit der Herkunftsfamilie. Nach 
einer möglicherweise konfliktreichen Inobhutnahme dann Unterstützung anzubieten oder gar zu fragen: 
»Und wie geht es Ihnen?« könnte fast zynisch wirken. Die Frage ist also, ob Fachkräfte im ASD immer 
die adäquaten Personen für die Herkunftselternarbeit sind (vgl. B.2: Struktur und Organisation). 
17 Übersetzt: »Mit ›verleugneter‹ Kindesmisshandlung/-vernachlässigung arbeiten – ein lösungsorien-
tierter Ansatz«.

18 Die englische Forscherin Eileen Munro, »die einen wesentlichen Teil ihrer professionellen Energie 
darauf verwandt hat, typische Irrtümer in der Praxis vom Kinderschutz und im Nachdenken darüber zu 
erforschen, stellt es ähnlich dar, wenn sie schreibt: ›der wichtigste Faktor dabei, Irrtümer zu reduzieren, 
ist es, zuzugeben, dass man falsch liegen kann‹.« (Turnell/Essex 2006, S. 35; vgl. auch Munro 2002,  
S. 141, Übersetzung d.Vf.).
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6.	 Es	gilt,	fachkundigen	Gebrauch	von	Autoritäten	und	einflussreichen	
	 Personen	wie	z.	B.	Richtern	zu	machen.
7.	 Fachkräfte	müssen	akzeptieren,	dass	es	keine	wirklich	»sauberen«	
	 Lösungen	gibt.	

Fallgeschichten	im	Buch	von	Turnell/Essex	(2006)	beziehen	sich	unter	ande-
rem auch auf Kinder, die in Pflegefamilien leben und ihre Beziehung zu den 
leiblichen	Eltern.	Ihr	Ansatz	könnte	unter	anderem	hilfreich	sein,	wenn	es	
um	Inpflegegabe	geht,	aber	insbesondere	auch	dann,	wenn	es	um	das	Verhal-
ten	von	Eltern	bei	Umgangskontakten	geht.	

Der »Resolutions Approach« und das Problem der Verleugnung

Es	trägt	zu	diesem	Gefühl	der	Machtlosigkeit	bei,	dass	die	Fachkräfte	vom	
Jugendamt	nach	Ansicht	der	Eltern	nur	den	Ausschnitt	sehen,	der	zur	Fremd-
platzierung	geführt	hat	und	darauf	»starren«.19	Dazu	als	Beispiel	Frau	B.:	
»Und die Jahre, die vorher waren, die haben sie auch nicht gesehen. (…) Die 
picken sich nur das raus, (…) was sie gegen dich verwenden können, das nimmt 
man her, das putscht man auf und das bauscht man auf. Und da hast du halt 
keine Chance. Da kannst zehnmal sagen, ich bin im Recht, weil ich sehe ja an-
dere Sachen auch. Und dann denk ich mir: Das gibt es doch gar nicht, das kann 
doch gar nicht sein. Und vor allem warum?«	(Helming	2002a,	S.	206).	

Die Eltern fühlen sich unter Anklage, unter Beobachtung: Auch wenn 
man	sich	noch	so	sehr	anstrengt,	der	Fokus	liegt	auf	den	Fehlern	der	Vergan-
genheit.	Verstärkt	wird	dieses	Gefühl	durch	ein	durchgehend	beschriebenes	
Empfinden	von	Nicht-Verstehen,	und	vor	allem	durch	den	Eindruck	man-
gelnder	Transparenz.	Da	aber	die	Eltern	die	Möglichkeit,	dass	ihre	Kinder	
fremdplatziert werden, oft lange von sich wegschieben und nicht wahrhaben 
wollen,	ist	dieser	Eindruck	nicht	wirklich	auflösbar.	Dazu	kommt	gerade	bei	
bildungsunterversorgten	Eltern	eine	häufig	fehlende	Verbalisierungsfähigkeit,	
die	wiederum	als	Interesselosigkeit	ausgelegt	werden	kann.	Wenn	bspw.	die	
SozialarbeiterIn eine Herkunftsmutter im Hilfeplangespräch fragt: »Ja, was 
stellen Sie sich denn vor, warum möchten Sie denn gerne Charlie zurückhaben?« 
und die Antwort eher hilflos ausdrückt: »Meine Familie, die möchte doch auch 
gerne mal den Charlie sehen. Die haben ihn noch nie gesehen«	(zit.	nach	I	H,	
1566-1577)	–	dann	hat	die	Herkunftsmutter	sich	sozusagen	wieder	einen	»Mi-
nuspunkt«	eingehandelt.	

Vor	Hilfeplangesprächen	ist	es	notwendig,	sich	der	Zielsetzungen	zu	verge-
wissern: Mit welchen Zielsetzungen, wann, wie, durch wen und mit wem 
werden einzelne Sitzungen einberufen und durchgeführt? Bei Pflegeverhält-
nissen, die von allen Beteiligten als dauerhaft angesehen werden, macht es 
vermutlich keinen Sinn, alle zwei Jahre ein Hilfeplangespräch zu führen, dass 
der	»Überprüfung	der	Geeignetheit	und	Notwendigkeit«	der	Hilfe	dienen	
soll.	Diese	Zielsetzung	könnte	Pflegeeltern,	Kinder	und	Eltern	verunsichern,	
selbst	wenn	die	»Überprüfung«	nur	formal	vorgenommen	wird.20 Hier
sollten	eher	Fragen	des	Wohls	der	Kinder	und	ihrer	Entwicklung	in	der	Pfle-
gefamilie	im	Mittelpunkt	stehen,	zum	Beispiel	könnten	mögliche	notwendige	
Zusatzhilfen	und	Gestaltung	der	Kontakte	zu	den	Eltern	besprochen	werden	
usw.21 

Aufgrund der zumeist sehr realen Machtlosigkeit der Herkunftseltern 
gegenüber der Jugendhilfe in Situationen der Kindeswohlgefährdung und 
Fremdplatzierung	ist	eine	tatsächliche	»Gleichberechtigung«	im	Hilfeplanpro-
zess	nicht	realisierbar	und	eine	Forderung	nach	Handeln	»auf	gleicher	Au-
genhöhe«	bleibt	ein	rein	programmatischer	Anspruch.	Dennoch	sollte	in	den	
Hilfeplangesprächen	sowohl	inhaltlich	als	auch	in	der	Form	der	Gestaltung	
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19 siehe oben Kasten: »Mit Widerstand von Eltern arbeiten – »Working with ›Denied‹ Child Abuse«.
20 Vgl. dazu C.8.
21 Zur Frage der rechtlichen Absicherung von auf Dauer angelegten Pflegeverhältnissen siehe C.17.3.
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Aus den im vorherigen Abschnitt formulierten Konflikten ergeben sich für 
die Beteiligung von Herkunftseltern im Hilfeplanprozess einige Herausforde-
rungen	an	die	fachliche	Arbeit.	

An	der	Bruchstelle	einer	Fremdplatzierung	von	Kindern	ist	die	vom	KJHG	
geforderte	Partizipation	der	Eltern	wenig	realisiert	–	möglicherweise	kann	
sie	in	vielen	Fällen	auch	nicht	wirklich	realisiert	werden.	Das	Grundgefühl	
der Herkunftseltern gegenüber der Jugendhilfe ist im Wesentlichen das der 
Machtlosigkeit	–	so	das	Fazit	aus	Interviewaussagen.	Frau	K.	bspw.	formuliert	
folgendermaßen: »Weil ich sag mal so: Das Jugendamt, das hat auch die Hand 
immer drüber. Und die versuchen auch, einen ein bisschen klein zu kriegen. Also 
so hab ich mich gefühlt (...). Die haben die Macht, ja. Also ich hab mich ein biss-
chen unterdrückt gefühlt. Ich hab auch zu meiner Mutti gesagt: Die kriegen so-
wieso ihr Recht, ob ich da nun hingehe oder ich bleib weg – hab ich gesagt – das 
kommt sowieso auf dasselbe raus«	(Helming	2002a,	S.	203).	Eine	tatsächliche	
Mitentscheidungsmöglichkeit	sehen	sie	oft	nicht	–	und	haben	sie	im	Zwangs-
kontext	auch	nur	sehr	bedingt	(ebd.;	Faltermeier	2003;	Rock	u.a.	2008).	

Die Gestaltung von Hilfeplangesprächen
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ein	respektvoller	Umgang22 umgesetzt werden – gerade auf dem Hintergrund 
reflexiven	Wissens	um	die	eigene	Machtposition.23	Maihorn	(2006)	gibt	dafür	
folgende Hinweise:
• »klar, verbindlich und ehrlich sein und damit für einen tragfähigen 
 Arbeitsrahmen sorgen;
• die KlientInnen als unfreiwillige KlientInnen mit ihren Widerständen 
 respektieren;
• zurückhaltend in Interpretationen und Bewertungen sein; 
• nicht selbst in Aktionismus verfallen und nicht vorschnell Hilfsangebote 
 unterbreiten; 
• die Vertraulichkeit der Gesprächsinhalte nicht nur zusichern, sondern selbst 
 auch einhalten« (ebd.	51-4).	

Rock	u.a.	2008	arbeiten	u.a.	folgende	Fallstricke	für	Hilfeplangespräche	im	
Bereich Pflegekinderhilfe heraus:
• Herkunftseltern und Pflegeeltern fühlen sich nicht genügend informiert, 
	 sie	wissen	nicht,	was	sie	erwartet.
• Hilfeplangespräche werden gar nicht oder in zu großen Zeitabschnitten 

durchgeführt, Termine werden verschoben, finden nicht regelmäßig statt, 
was	zu	Misstrauen	der	Herkunfts-	und	Pflegeeltern	führen	kann.

•	 In	den	Gesprächen	hat	die	Sichtweise	der	Pflegeeltern	mehr	Gewicht,	da	
ihr Alltag mit den Kindern verhandelt wird; sie werden von den Herkunft-
seltern als bevorzugt behandelt wahrgenommen; oder umgekehrt haben 
Pflegeeltern den Eindruck, ihr Bemühen um die Kinder wird nicht genü-
gend wertgeschätzt und die SozialarbeiterInnen reden den Herkunftseltern 
»nach	dem	Mund«,	um	sie	zu	»befrieden«.	Das	Jugendamt	wird	also	als	
parteiisch	erlebt	und	nicht	als	Vermittlungsinstanz.

•	 Unterschiedliche	Maßstäbe	werden	angelegt,	wenn	es	um	
das Nicht-Einhalten von Terminen geht, was entweder bei den Pflegeeltern 
oder	bei	den	Herkunftseltern	eher	toleriert	wird.

• Informationen werden in einer unsensiblen Art und Weise weitergegeben, 
	 sei	es	über	die	Herkunftseltern	an	die	Pflegeeltern	oder	umgekehrt.	

22 Respekt wird im alltagssprachlichen Umgang auch mit Gleichgültigkeit verwechselt: »Ach, mach doch, 
was Du willst.« Der französische Philosoph Paul Ricoeur dagegen betont die Konflikthaftigkeit: Respekt 
oder die Achtung beinhaltet den Konflikt der Andersheit des Anderen. Respekt beinhaltet, nicht meinen 
Willen über den Anderen auszuüben (vgl. dazu Ricoeur 2006; Sennett 2002). Dabei ist es aber keines-
wegs einfach, die Andersheit des Anderen zu akzeptieren; aber Respektieren beinhaltet das ernsthafte 
Bemühen, einen Dialog zu führen. Ein Aspekt davon ist vielleicht die im Paradox »Respektvoll konfron-
tieren« bezeichnete Vorgehensweise. »Respekt« ist eine Haltung, die insbesondere in der Begleitung 
von sozial benachteiligten Müttern, Vätern und Kindern unbedingt erforderlich ist (vgl. dazu Sennett 
2002). 
23 Gefühlslagen von KlientInnen und Fachkräften nach einer Inobhutnahme bedingen oft Fluktuationen 
von Macht und Ohnmacht, zwischen Eigen-Macht der KlientInnen und Positionsmacht von Professi-
onellen. Die Gefahr ist, dass in der Vorstellung eine Verkehrung von Machtverhältnissen stattfindet: 
»Plötzlich werden KlientInnen zu TäterInnen. Was bleibt, ist erneut die Wut und Kränkung der Sozi-
alarbeitenden, die darob gar nicht mehr merken, dass es sich hier in den wenigsten Fällen um Macht, 
sondern eher um ´Listen der Ohnmacht´ handelt. (…) Weshalb durchschauen wir nicht, dass all dies nicht 
Beispiele für ´unheimlich viel Macht´, sondern für klug genutzte, kleine, zugängliche Machtquellen sind: 
bessere oder schlechtere, weil letztlich meist selbstschädigende Anpassungsformen an familiäre, organi-
sationelle wie gesellschaftliche Machtlosigkeit?« (Staub-Bernasconi 1995, S. 236f).

Es ist notwendig, die Hilfeplangespräche vorzubereiten und bewusst zu 
gestalten.	Die	Intention, Eltern beteiligen zu wollen, reicht nicht aus, um 
Professionalität	an	diesem	Punkt	zu	realisieren.	Beteiligung	von	Eltern	ist	
mehr,	als	sie	zu	fragen,	was	sie	denn	denken.	Partizipation	als	Methode	muss	
in	Theorie	und	Praxis	geübt	werden,	z.	B.
• mit Hilfe von konkreten Rollenspielen;
•	 mit	Vor-	und	Nachbereitung	von	Hilfeplangesprächen;
• durch Evaluation der Hilfeplangespräche im Nachhinein mit den 
	 Herkunftseltern,	weiteren	beteiligten	Fachkräften	und	Pflegeeltern;
•	 möglicherweise	durch	Einbezug	von	MediatorInnen	oder	ModeratorInnen,

oder	Fachkräften,	die	die	Rolle	von	»Ombudspersonen«	für	Herkunftsel-
tern	übernehmen	und	im	Gespräch	auf	deren	Perspektive	achten;

•	 durch	die	Aufforderung	an	die	Eltern,	Vertrauenspersonen	zum	Gespräch	
	 mitzubringen.	

Um	eine	spannungsreiche	Situation	zu	entspannen,	können	Anfangsrituale	
sinnvoll sein:
•	 die	Atmosphäre	auflockern	durch	ein	so	genanntes	»joining«,	d.h.	einen	

verbindenden	Gesprächsbeginn	(Was	fällt	positiv	auf,	wie	kann	den	
Eltern und Kindern und Jugendlichen gegenüber Wertschätzung gezeigt 
werden?);	

•	 Vorstellungsrunde	unter	Klärung	der	Rollen,	z.	B.	Leitung	der	Diskussion	
	 bzw.	Moderation;
•	 Transparenz	fördern:	Wozu	dient	das	aktuelle	Gespräch,	wer	hat	welche	
 Ziele?
•	 Die	Rechte	der	Betroffenen	darlegen.	

Es ist im Einzelfall zu erwägen, ob nicht bei hochkonflikthaften Beziehungen 
zwischen Pflegeeltern, MitarbeiterInnen der Jugendhilfe und Eltern eine Per-
son	zur	Moderation	des	Verfahrens	hinzu	zu	ziehen	ist,	die	im	System	keine	
aktuelle	Funktion	hat	und	Neutralität	den	verschiedenen	Parteien	gegenüber	
wahren	kann.	Ihre	Aufgabe	wäre	nicht	nur,	auf	die	Einhaltung	von	Regeln	
im	Gespräch	zu	achten,	sondern	auch,	nach	der	Beratung	den	Beratungsver-
lauf	gemeinsam	zu	reflektieren.	

Im	Gespräch	soll	die	aktuelle	Situation	der	Pflegekinder,	Eltern	und	
Pflegeeltern	auf	der	Grundlage	der	unterschiedlichen	Sichtweisen	herausge-
arbeitet und es sollen anhand der unterschiedlichen Zielvorstellungen die 
nächsten	Schritte	entwickelt	werden,	seien	es	Vorgaben	für	Umgangskon-
takte, Rückführungsaspekte, aber auch in Bezug auf allgemeine Aspekte des 
Wohlergehens	der	Kinder	oder	Jugendlichen.	Gerade	für	die	Beteiligung	der	
Kinder	und	Jugendlichen	gilt	es,	eine	Gesprächsstruktur	zu	vermeiden,	bei	
der	sie	lediglich	abgefragt	werden.	Die	Erwachsenen	sollten	ihnen	erleich-
tern,	eher	ins	Erzählen	zu	kommen.	Dass	eine	Beteiligung	von	Kindern	und	
Jugendlichen	im	Prinzip	unter	bestimmten	Bedingungen	durchaus	möglich	
und	fruchtbar	ist,	zeigen	Erfahrungen	aus	dem	Family-Group-Conference-
Ansatz	(FGC)	(Hansbauer	u.a.	2009a;	Hansbauer	u.a.	2009b):	Zwar	besteht	
die	Gefahr,	dass	die	Meinungen,	Wünsche	und	Interessen	von	den	in	der	Re-
gel »redegewandteren und durchsetzungsfähigeren Erwachsenen, die zudem die 
Mehrheit bilden, nicht immer ausreichend berücksichtigt (werden)	(…). Druck, 
Vorwürfe und mangelnde Aufmerksamkeit der Erwachsenen lösen bei ihnen (den 
Kindern	und	Jugendlichen)	Gefühle der Hilf- und Machtlosigkeit und auch der 
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Verweigerung aus«	(Hansbauer	u.a.	2009a,	S.	10).	Wenn	sie	jedoch	Wertschät-
zung	und	Akzeptanz	erfahren,	dann	können	sie	»überraschende Kompetenzen 
und große Mitwirkungsbereitschaft zeigen. Die konzeptionell im Verfahren 
verankerte partnerschaftliche Aushandlung (…)	ergibt sich also nicht von selbst. 
(…)	Ein ernsthaftes Interesse, Zuwendung und Wertschätzung sind somit wich-
tige Voraussetzungen dafür, dass sich Kinder/Jugendliche gut aufgehoben fühlen. 
Eine Haltung der Allparteilichkeit (Montada/Kals 2007, S. 44) anstatt einer 
Neutralität ermöglicht es der Koordination, die Kinder und Jugendlichen immer 
wieder einzubeziehen und sie zu ermutigen, sich zu artikulieren. In Finnland z. 
B. werden aus diesem Grunde zwei Koordinatorinnen eingesetzt, von denen eine 
nur für die Kinder/Jugendlichen verantwortlich ist (vgl. Mirsky 2003). Neben der 
direkten Zuwendung sollten – besonders wenn jüngere Kinder betroffen sind – 
die Rahmenbedingungen eine entspannte und zeitlich angemessene Beteiligung 
der Kinder ermöglichen.	(…)	Ein in Form einer unterstützenden Person struktu-
rell verankerter Beistand für die Kinder und Jugendlichen hat sich als hilfreich 
erwiesen, sofern diese Rolle gut vorbereitet und transparent umgesetzt wurde«. 
(ebd.,	S.	11).	

Leitfaden für Hilfeplangespräche24 

Kontext der Hilfe noch einmal sorgfältig abklären:
•	 Verantwortlichkeit:	Wer	ist	für	die	Durchführung	des	Verfahrens	
 verantwortlich?
•	 Handelt	es	sich	um	eine	freiwillige	Beratung/Hilfe	zur	Erziehung	oder	um	
	 einen	Zwangskontext	mit	drohendem	oder	realisiertem	Sorgerechtsentzug?
•	 Ist	den	Herkunfts-	und	Pflegeeltern	klar,	welchen	Sinn	die	Gespräche	
 haben sollen?
•	 Ist	den	Herkunfts-	und	Pflegeeltern	klar,	welche	Schritte	oder	Verände-

rungen von ihnen erwartet werden und welche Konsequenzen eine Nicht-
Veränderung	hätte?

•	 Wird	ein	evtl.	Kontrollauftrag	seitens	des	Jugendamtes	klar	vertreten?
•	 Entscheidung:	Wer	trifft	die	letztendliche	Entscheidung,	in	welchem	

Umfang	stimmt	sie	mit	den	Einzelvorstellungen	der	Beteiligten	überein?	
Wie wird mit abweichenden Meinungen verfahren?

•	 Sitzungsprotokolle	und	Entscheidungen:	In	welcher	Form	und	in	
welchem	Umfang	und	von	wem	werden	die	Entscheidungen	und	die	
einzelnen Stellungnahmen festgehalten (Protokoll, Aktenvermerke, Hil-
feplanformblatt	usw.),	wem	wird	was	zur	Einsicht	zugestellt,	was	ist	wem	
zugänglich?

•	 Befindlichkeiten:	Wie	wird	die	Zufriedenheit	der	einzelnen	Beteiligten	mit	
	 dem	Verfahren	und	dem	Ergebnis	eingeschätzt	–	von	wem?	

Zielklärung für das eigene Vorgehen 
In	Vorbereitung	auf	schwierige	Gespräche	mit	den	Herkunfts-	und	Pflege-
eltern kann es hilfreich sein, sich selbst noch einmal Klarheit in Bezug auf 
folgende	Fragen	zu	verschaffen:
•	 Worin	sehe	ich	meine	Aufgabe,	bezogen	auf	die	Familien?	(Und	worin	
	 nicht?)

•	 Was	will	ich	im	Gespräch	erreichen?
•	 Worauf	will	ich	und	kann	ich	mich	im	Gespräch	beziehen?
•	 Was	sind	die	nächsten	wichtigen	Ziele	und	Schritte?	(Was	ist	zwingend,	
	 wo	gibt	es	Spielräume?)
•	 Beteiligung	der	Pflegefamilie:	Welchen	Stellenwert	und	welche	Funktion	
 hat der Einbezug der Pflegeeltern? Wie werden sie einbezogen?
•	 Beteiligung	sonstiger	Personen	aus	dem	sozialen	Netzwerk	der	Kinder	und	

Jugendlichen, Pflegeeltern, Eltern (Professionelle wie ErzieherInnen, 
LehrerInnen,	TherapeutInnen,	AnwältInnen)?	Welchen	Stellenwert	und	
welche	Funktion	hat	der	Einbezug	sonstiger	Personen	aus	dem	sozialen	
Netzwerk	der	Eltern,	der	Kinder	und	Jugendlichen	(FreundInnen	auf	glei-
cher	Altersebene	beispielsweise)	und	der	Pflegeeltern	zur	Unterstützung?	
Wie	können	sie	beteiligt	werden?

Leitfaden für das Vorgehen im Gespräch mit den Eltern: 
Verhandlungsformen:	In	welcher	Form	werden	die	unterschiedlichen	Verfah-
rens- und Zielvorstellungen der Beteiligten verhandelt? Wer moderiert, wer 
dominiert,	wer	spricht	für	wen	(Anwaltsfunktion)?	Wird	eine	für	alle	Betei-
ligten verständliche Sprache verwendet? 
•	 Benennen	der	eigenen	Aufgabe;
•	 Benennen	des	Ziels	des	Gesprächs;	
•	 Benennen	der	vorliegenden	Informationen:	Situation	der	Kinder	–	was	
 läuft gut, was sollte sich ändern, was steht an? 
•	 Sichtweise	der	Pflegeeltern,	Herkunftseltern,	evtl.	von	anwesenden	
	 Kindern	erfragen.	
•	 Festhalten	von	Entscheidungen,	Klärung	weiteren	Vorgehens.	

Eltern wird nach der Inpflegegabe ihrer Kinder selten bis nie spezielle Krisen-
hilfebetreuung	angeboten.	Die	Interviews	zeigen,	dass	sie	wenig	zusätzliche	
Unterstützung	im	Zusammenhang	mit	der	Trennung	vom	Kind	erhalten.	»Es 
scheint, als ob die Sozialarbeiter/innen nicht recht erkannten, dass die emotio-
nale Krise solcher Eltern genauso dramatisch ist wie die anderer Menschen, die 
einen schweren Verlust erlitten haben, auch wenn die Eltern teilweise sogar selbst 
verantwortlich für die Fremdunterbringung ihrer Kinder sind, und sogar, wenn 
sie manchmal erleichtert erscheinen, dass ihre Kinder fremduntergebracht sind. 
(…)	Vielleicht hat das mit der Arbeitssituation der SozialarbeiterInnen zum 
Zeitpunkt der Fremdunterbringung zu tun, (…) dass sie nämlich eine Doppel-
rolle einnehmen als die Person, die den Schmerz verursacht, und die Person, die 
helfen soll, ihn zu lindern (ganz abgesehen davon, dass sie einer beträchtlichen 
Arbeitsbelastung ausgesetzt sind). Die Haltung der SozialarbeiterInnen stellt 
daher vielleicht eine Überlebensstrategie in einer beinahe unmöglichen Situation 
dar. In jedem Fall scheint es, dass die Jugendämter über nicht genügend Ressour-
cen oder Methoden verfügen, den Eltern eine angemessene Unterstützung nach 
der Fremdunterbringung ihrer Kinder zukommen zu lassen. Dies finde ich äu-
ßerst bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass die Fremdunterbringung einen 
schwerwiegenden und oft grundlegenden Eingriff in das Leben der Eltern und 
Kinder darstellt«	(Skerfving	1995,	S.	160f).	

C.7.1C.7.1

24 nach Quast (2001).

Beratung und Begleitung nach der Trennung von den Kindern



540 Die Arbeit mit der Herkunftsfamilie 541 Die Arbeit mit der Herkunftsfamilie

Hilfe für die leiblichen Eltern zur Minimierung des Trennungstraumas 
Fahlberg	(1994)	betont,	dass	Anstrengungen,	die	gemacht	werden,	um	Eltern	
bei	der	Verarbeitung	des	Trennungstraumas	zu	unterstützen,	sich	im	gesam-
ten	Hilfeprozess	als	nützlich	und	fruchtbringend	erweisen	werden.	

»Leibliche Eltern trauern bei der Unterbringung genauso wie die Kinder. Die 
gleichen Faktoren, die die Reaktion der Kinder bei einer Trennung beeinflussen, 
spielen auch bei den Eltern eine Rolle. Wie bereits früher erwähnt, bringen aktu-
elle Trennungen und Verluste Gefühle an die Oberfläche, die im Zusammenhang 
stehen mit vergangenen Verlusten, besonders solchen, die niemals verarbeitet 
wurden. Viele leibliche Eltern, deren Kinder untergebracht werden, haben selbst 
häufig Beziehungsabbrüche erlebt. Viele haben niemals Unterstützung oder 
Hilfestellung erhalten, um mit ihren überwältigenden Gefühlen fertig zu werden. 
Besuche beim Kind können diese schmerzvollen Gefühle wieder auslösen. Ihre 
Gefühle können unangemessen ausgedrückt werden und uns dazu verleiten anzu-
nehmen, dass Eltern wenig einfühlsam sind. Eltern können Auswege im Trinken 
oder Drogengebrauch finden, um ihre Sinne zu betäuben und Schmerzen zu 
reduzieren. Während der Stadien des Schocks und der Verleugnung kommt es 
gewöhnlich zu Vergesslichkeit. Die Eltern können Besuchstermine vergessen oder 
andere Verabredungen. Wenn Eltern sich selbst beschuldigen, glauben sie viel-
leicht, dass sie dem Kind nichts bieten können, und sagen ihm vielleicht. ›Vergiss 
mich‹ oder machen keinen Besuch. Zu andern Zeiten ist die Vermeidung von Be-
suchskontakten ein Versuch, dem Schmerz zu entfliehen. Ärgergefühle der Eltern 
können auf Professionelle, Pflegeeltern oder das Kind verschoben werden. Wenn 
elterliches Verhalten wenig hilfreich erscheint, müssen wir entscheiden, ob dieses 
Verhalten Teil eines dysfunktionalen Langzeitmusters ist oder ob es in erster Linie 
eine Antwort auf die Trennung vom Kind ist. Wenn die Sozialarbeiter modell-
haft helfen und Unterstützung anbieten bei den mit der Trennung verbundenen 
schwierigen Gefühlen, dann helfen sie damit auf die bestmögliche Art und Weise 
bei der Erleichterung des Trauerprozesses und ermöglichen den Eltern dadurch, 
ihre Energien auf den realen Veränderungsprozess zu konzentrieren. Schlimm-
stenfalls ergibt die Klärung, dass das elterliche Verhalten keine Reaktion auf den 
Trauerprozess ist, sondern eher ein Anzeichen für dahinterliegende Probleme. 
Wie auch immer, daraus ergibt sich eine Klärung realistischer Ziele für die Hilfe-
planung«	(ebd.,	S.	183,	S.	186f,	Übersetzung	d.	Vf.	und	Hella	Tripp).

Die	im	Folgenden	beschriebene	Arbeit	mit	Herkunftseltern	ist	möglicher-
weise	in	den	einzelnen	Kommunen	nicht	in	der	hier	vorgetragenen	syste-
matischen	Form	umsetzbar;	dennoch	soll	der	Text	dazu	anregen,	einzelne	
Bausteine	und	Elemente	dieser	Arbeit	auch	in	die	alltägliche	Praxis	von	
Pflegekinderdiensten oder anderen Organisationseinheiten zu integrieren, die 
mit	Herkunftseltern	arbeiten.	

Kinder	in	Pflegefamilien	können	ihre	ungewöhnliche	Lebenssituation	besser	
bewältigen,	wenn	es	eine	Balance	zwischen	ihren	beiden	Familien	gibt.	Zu-
sätzlich zur Haltung der Pflegeeltern tragen Herkunftsmütter/Herkunftsväter 
ganz entscheidend dazu bei, wie gut oder schlecht ihr Kind mit der Realität 
der	Fremdplatzierung	aufwachsen	kann.	

Diese Erkenntnis aus der langjährigen Arbeit mit Pflegekindern und 
-eltern nahmen wir zum Anlass, die Beratung von Eltern, deren Kinder in 
anderen	Familien	leben,	seit	2001	zu	einem	unserer	Schwerpunkte	in	der	
Kinder-Jugend-Eltern-Beratungsstelle	Gallus	in	Frankfurt	am	Main	zu	ma-
chen.	Neben	den	Pflege-	und	Adoptiveltern	und	den	Kindern/Jugendlichen	
beraten	wir	deshalb	Mütter,	Väter,	manchmal	auch	andere	Verwandte,	deren	
Kinder in Pflege- oder Adoptivfamilien leben: einzeln, als Elternpaar oder in 
einer	familientherapeutisch	angeleiteten	Gruppe.	Die	Anbindung	der	Her-
kunftselternarbeit an eine Kinder-Jugend-Eltern-Beratungsstelle erweist sich 
als	ideal.	Als	unabhängige	Stelle	haben	wir	keine	Entscheidungskompetenzen.	
Die Teilnahme ist freiwillig, kostenlos und wir sind an die Schweigepflicht 
gebunden.	Die	meisten	Mütter	(Väter),	die	uns	aufsuchen,	haben	ein	oder	
mehrere	Kinder	in	Dauerpflege	ohne	Rückkehroption.	Vereinzelt	begleiten	
wir	auch	Eltern	mit	Rückkehrperspektive	ihres	Kindes.	

Unser	Angebot	richtet	sich	ausschließlich	an	Mütter	und	Väter,	deren	Kin-
der	in	anderen	Familien	leben.	Eltern,	deren	Kinder	in	Institutionen	unterge-
bracht	sind,	benötigen	ebenfalls	ein	speziell	auf	sie	zugeschnittenes	Angebot	
(vgl.	Dunkel	u.a.	2003).	Auch	sie	haben	schwer	an	der	Trennung	von	ihren	
Kindern	zu	tragen	und	müssen	große	Teile	ihrer	alltäglichen	elterlichen	Ver-
antwortung	auf	die	Institutionen	übertragen.	Doch	sie	bleiben	die	einzigen	
Eltern	der	Kinder.	Für	Eltern	von	Kindern	in	Familienpflege	–	gerade	bei	
Dauerunterbringung – ist es schwerer, den eigenen Standort im Beziehungs-
geflecht	Kind-Pflegefamilie-Herkunftsfamilie	zu	finden.	

Das Pflegekind tauscht seinen bisherigen privaten und familiären Lebens-
raum gegen einen zweiten privaten und familiären Lebensraum auf Zeit oder 
auf	Dauer	ein.	Die	Menschen,	die	die	Hilfe zur Erziehung erbringen, sind 
Privatleute,	sie	wohnen	in	ihrem	Zuhause,	sie	leben	mit	dem	Kind	wie	Vater	
und	Mutter.	Mit	der	Vermittlung	des	Kindes	in	eine	Pflegefamilie	erhält	das	
Kind	elterliche	Bezugs-	und	Bindungspersonen,	eine	zweite	Privatfamilie.	
Diese Konstellation wirkt häufig verwirrend und birgt für alle Beteiligten ein 
nicht	geringes	Konfliktpotenzial.	

Durch	die	Unterbringung	in	einer	anderen	Familie	sind	die	Kinder	für	
die	Eltern	weiter	entfernt,	schwerer	erreichbar.	Für	die	Kinder	sind	die	Eltern	
ebenfalls	weiter	fort.	Wenn	sie	schon	jung	vermittelt	wurden,	haben	sie	ge-
wachsene	Beziehungen	in	den	Pflegefamilien.	Wurden	sie	erst	spät	im	Leben	
vermittelt,	wissen	sie	oft	nicht,	inwieweit	sie	Kinder	ihrer	neuen	Familien	
werden	sollen	oder	können	und	inwieweit	sie	Kinder	ihrer	Herkunftsfamilien	
bleiben	dürfen.	Loyalitätskonflikte	sind	hier	vorprogrammiert.	Diesen	Kin-
dern fehlt – anders als Scheidungskindern – ein gesellschaftlich anerkanntes 
Rollenvorbild,	zwei	Familien	zu	haben.	Für	sie	ist	von	entscheidender	Bedeu-
tung, ob eine realistische Rückkehroption besteht oder ob Kinder und Eltern 
auf	Dauer	voneinander	getrennt	leben.	
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Im Mittelpunkt unserer Beratungsarbeit mit Herkunftseltern steht das The-
ma: Was brauchen die Kinder/Jugendlichen von ihren leiblichen Eltern? Was 
können	die	leiblichen	Eltern	dazu	beitragen,	damit	ihre	Kinder	bestmöglich	
mit	ihrer	besonderen	familiären	Situation	leben	können?	

Viele	Kinder	in	Pflegefamilien	haben	erfahren,	dass	sie	sich	auf	die	Worte	
oder	Handlungen	ihrer	Eltern	oft	nicht	verlassen	konnten.	Sie	erleben	ihre	
Eltern meist als unsicher, hilflos, orientierungslos in Bezug auf deren eigene 
Lebenssituation	und	die	Fremdplatzierung	des	Kindes.	Oft	fühlen	sie	sich	für	
ihre	Mütter	(Väter)	mitverantwortlich.	Wenn	es	Eltern	gelingt,	die	Verant-
wortung	für	die	Geschehnisse,	die	zur	Trennung	geführt	haben,	zu	überneh-
men und auch an dieser schmerzlichen Stelle zu sich zu stehen, verhalten sie 
sich	kompetent	im	Umgang	mit	sich	selbst.	Dies	stärkt	und	entlastet	zugleich	
die	Kinder.	Denn	es	wirkt	sich	positiv	auf	den	Selbstwert	der	Kinder	aus,	
wenn	sie	ihre	Eltern	aufrichtig,	eindeutig	und	kompetent	erleben.	Wir	erle-
ben, »dass letztendlich die Kinder und Jugendlichen in den erzieherischen Hilfen 
die Nutznießer sind, wenn es gelingt, Eltern zur Zusammenarbeit zu gewinnen« 
(Reuter-Spanier	2003,	S.	131).	

Die Beratung von Herkunftseltern kommt somit auch den Kindern zugu-
te.	Kinder	und	Jugendliche	wollen,	dass	es	ihren	Eltern	gut	geht.	Wenn	sie	
merken, dass ihre Eltern mit ihrer komplizierten Lebenslage besser zurecht-
kommen,	geht	es	ihnen	ebenfalls	besser.	Es	entlastet	und	beruhigt	sie	bereits,	
wenn	sie	wissen,	dass	Mutter	und/oder	Vater	einen	Ort	für	ihren	Kummer	
und	ihre	Sorgen	gefunden	haben.	

Herkunftseltern	hatten	selten	eine	geschützte	und	geborgene	Kindheit.	Hinzu	
kommen	ökonomische,	seelische,	soziale	Krisen	und	Schwankungen.	Ihr	Le-
ben	ist	oftmals	geprägt	von	mangelnden	materiellen	Ressourcen	(vgl.	C.7.1),	
Unruhe,	Ortswechsel,	Krankheiten,	Partnerschaftskonflikten	usw.	Andere	
haben	posttraumatische	Belastungsstörungen,	schwere	Suchtproblematiken,	
Behinderungen,	manche	eine	Kombination	von	allem.	»Herkunftsväter und 
-mütter haben in der Regel weder die Großeltern der Kinder noch andere Ver-
wandte als Beistand in ihrer Nähe. So fehlen bereits in kleinen Notlagen die 
personelle und oft auch die materielle Unterstützung, sie fühlen sich überfor-
dert, sie sorgen nicht mehr gemeinsam für das Kind oder die Kinder, sie leben 
getrennt oder in Trennung, nicht wenige sind sehr jung Eltern geworden, viele 
sind selbst als Pflege-, Adoptiv- oder Heimkind aufgewachsen, die meisten haben 
eigene schwerwiegende Belastungen beim Aufwachsen erlitten (Gewalt, sexuel-
len Missbrauch, unerwünscht geboren werden, Vernachlässigung und Suchter-
krankung oder psychische Krankheit der Eltern)«	(Lehnst/Reuss	2002,	S.	20).	
Viele	Herkunftseltern	haben	selbst	als	Kind	unsichere	Bindungserfahrungen	
gemacht.	Sie	haben	wichtige	Gefühle	dissoziieren	(abtrennen)	müssen.	Zu	
dem Schmerz, ohne die eigenen Kinder zu leben, kommen Schuldgefühle, 
Selbstzweifel,	Scham,	Trauer	und	Bitterkeit,	aber	auch	das	Gefühl,	versagt	zu	
haben	und	Verlierende	auf	vielen	Ebenen	zu	sein.	Dies	führt	dazu,	dass	es	ih-
nen	oftmals	schwerfällt,	ihre	eigenen	Gefühle	und	Interessen	von	den	Gefüh-
len	und	Interessen	ihrer	Kinder	zu	unterscheiden.	In	ihrem	sozialen	Umfeld	
machen sie oftmals die Erfahrung von Entwertung, Ausgrenzung und Stig-
matisierung: »Man müsste jeder Herkunftsmutter empfehlen, sofort umzuziehen. 

Man hält es nicht aus, in das leere Kinderzimmer zu gehen, das Spielzeug, die 
Kleider zu sehen. Und dann die Nachbarn, die entweder wegschauen und nicht 
mehr mit einem reden oder einen laut beschimpfen«	(Lehnst/Reuss	2002,	S.	
23-24).	Für	Herkunftseltern	besteht	eine	bedrängende	Inkongruenz	zwischen	
ihrer	Lebensrealität,	ihren	eigenen	und	den	gesellschaftlichen	Ansprüchen.	
»Mit der Fremdunterbringung ihres Kindes dokumentieren die Herkunftseltern 
aus dem gesellschaftlichen Blickwinkel, dass sie nicht bereit oder in der Lage sind, 
ihren Rollenverpflichtungen als Eltern nachzukommen. Dies wird mit Sankti-
onen belegt; konkret bedeutet das, dass Herkunftseltern nur noch begrenzt mit 
ihrem Kind in Kontakt treten können und dass sie insbesondere öffentlicher Kon-
trolle (oder sozialhelfenden Instanzen) unterliegen. Andererseits fehlt Herkunfts-
eltern ein gesellschaftlich verbindliches Rollenskript als ›Eltern ohne Kinder‹. Sie 
verfügen über keine offiziell verbindlichen Vorgaben, wie sie elterliches Rollen-
verhalten angemessen gestalten können. In diesem Kontext sehen sie sich teilweise 
extrem divergierenden Erwartungen von Jugendamtsmitarbeitern, Pflegeeltern 
und Pflegekindern gegenüber«	(Faltermeier	2001,	S.	34).	

So ist es für die Herkunftseltern ein hoch komplizierter Prozess, die 
angemessene	Rolle	im	System	Kind-Pflegeeltern-Mutter/Vater-Jugendamt	zu	
finden.	Den	Widerspruch,	sich	als	Eltern	zu	fühlen,	die	Elternrolle	im	Alltag	
jedoch	abgegeben	zu	haben,	können	Herkunftseltern	ohne	Hilfe	von	außen	
oft	nicht	für	sich	lösen.	Natürlich	gibt	es	ein	vehementes	Bedürfnis	nach	
Wiedergutmachung und Rückgängigmachen dieser unerträglichen Situati-
on.	Mit	dem	Sehnen	nach	dem	Gelingen	der	eigenen	Elternschaft	möchten	
Eltern	oft	auch	an	ihrer	unglücklichen	Kindheit	genesen.	Den	Kindern	zu	
geben, was man selbst nicht bekommen hat, ist ein bei Eltern weit verbreiteter 
Wunsch	auch	in	sogenannten	intakten	Familien,	der	häufig	von	der	Realität	
eingeholt	wird.25 

Unter	ihrem	persönlichen	Druck	verlieren	die	Eltern	dann	oftmals	die	
Bedürfnisse	ihrer	Kinder	aus	den	Augen.	Sie	fordern	verzweifelt	ihre	Kinder	
zurück, weil sie sich rehabilitieren wollen und ihre Welt wieder in Ordnung 
bringen	wollen.	Ob	sie	selbst	die	Kraft	dafür	haben	und	ob	eine	Trennung	
von den Pflegeeltern für ihre Kinder zumutbar ist, ist in dieser Situation für 
die	Mütter	(Väter)	oft	nachrangig.	

Herkunftseltern stärker für die Interessen und Befindlichkeiten ihrer 
Kinder zu sensibilisieren, ist deshalb eines der Hauptziele von Herkunftsel-
ternarbeit.	Viele	Herkunftseltern	finden	durch	die	Beratung	ihre	Rolle,	ihren	
inneren Standort, werden sicherer, inwieweit sie für ihr Kind wichtig bleiben 
und	welche	elterlichen	Aufgaben,	Rechte	und	Pflichten	sie	abgeben	mussten.	
So gewinnen sie an Selbstwert, Selbstkongruenz, Selbstanerkennung und 
Selbstachtung.	

Im	Mittelpunkt	unserer	Beratungsarbeit	(einzeln	oder	in	der	Gruppe)	ste-
hen	verschiedene	Ebenen.	Die	erste Ebene gibt den individuellen Aspekten 
der	jeweiligen	Herkunftseltern	Raum.	Wir	arbeiten	beispielsweise	mit	ihnen	
daran,	Verbindung	herzustellen	zwischen	eigenen	Kindheitserfahrungen	und	
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der späteren Trennung vom Kind, aber auch daran, wie sie Schmerz, Trauer, 
Trennungs-	und	Verlusterlebnisse	ins	Leben	integrieren	lernen	und	neue	Per-
spektiven	und	Handlungsmöglichkeiten	für	sich	entwickeln	können.	

Die zweite Ebene umfasst die Dynamik zwischen Mutter/Vater und fremd-
platziertem Kind.	Hier	arbeiten	wir	mit	Müttern	(Vätern)	daran,	Verant-
wortung	zu	übernehmen	für	eigene	Fehler,	Grenzen,	Unvermögen	in	der	
Vergangenheit.	Das	bedeutet:	Auseinandersetzung	mit	den	Anlässen,	die	
zur	Fremdplatzierung	der	Kinder	führten;	auch	aufzuhören,	die	»Schuld«	
ausschließlich	bei	anderen	zu	sehen.	Der	nächste	Schritt,	dem	wir	sehr	viel	
Raum einräumen, ist dann, diese eigenen Anteile auch den Kindern gegen-
über	einzugestehen	und	angemessen	in	Worte	zu	fassen.	Zu	dieser	Ebene	
gehört	auch	die	Klärung	der	Fragen:	Was	brauche	ich	für	mich?	Was	hin-
gegen	benötigt	mein	Kind?	Viele	Eltern	sind	nach	einiger	Zeit	in	der	Lage,	
zwischen den Interessen der Kinder und den eigenen Interessen zu unterschei-
den.	Sie	lernen	in	der	Beratung,	zu	sich	und	zu	ihrer	eigenen	Begrenztheit	zu	
stehen	(vgl.	C.8).	

Die dritte Ebene umfasst die Dynamik zwischen Herkunftseltern, Kind und 
Pflegefamilie.	Hierzu	zählt	das	Finden	der	Rolle	als	Herkunftsmutter/-vater	
im	Gesamtsystem	der	beiden	Familien	oder	die	Klärung	der	Frage:	Wofür	
werden	Herkunftseltern	weiterhin	gebraucht	und	was	an	Verantwortung	müs-
sen sie abgeben? Die Kommunikation mit der Pflegefamilie ist hier oftmals 
Thema.	Viele	Mütter	beklagen,	dass	sie	keine	oder	zu	selten	Informationen	
von	den	Pflegeeltern	über	ihr	Kind	bekommen.	Sie	erfahren	verspätet,	dass	
ein	Kind	z.	B.	eine	Klasse	wiederholen	muss	oder	dass	es	im	Krankenhaus	
war.	Wir	üben	mit	den	Eltern,	wie	sie	ihre	Bedürfnisse	gegenüber	den	Pflege-
eltern	konstruktiv	vertreten	können.	Ein	für	viele	Eltern	relevantes	Thema	ist	
hier, auszuhalten, dass die Pflegeeltern – wegen der ihnen zustehenden Jeden-
Tag-Verantwortung	–	ihre	Kinder	nun	in	vielen	Punkten	anders	erziehen,	als	
sie	das	getan	hätten.	

Auf einer vierten Ebene spielt die Dynamik der Herkunftsfamilie mit den 
fallverantwortlichen Fachkräften	(Sozialer	Dienst,	Pflegekinderdienst)	eine	
große	Rolle.	Auch	hier	sind	oftmals	Klärungsprozesse	notwendig.	In	eini-
gen	Fällen	nehmen	wir	im	Einvernehmen	mit	Herkunftseltern	Kontakt	zu	
den Sozial- oder Spezialdiensten auf oder werden zu Hilfeplangesprächen 
hinzugezogen.	

Auf einer fünften Ebene befassen sich die Herkunftseltern mit ihrer beson-
deren Situation in Gesellschaft und Familie, bei FreundInnen, Bekannten und 
KollegInnen.	Wer	darf	von	der	Fremdplatzierung	ihres	Kindes	wissen,	wer	
nicht? Die Bewältigung der Ausnahmesituation und der Außenseiterrolle in 
der	Gesellschaft	ist	immer	wieder	Thema.	Herkunftseltern	lernen	anderen	
Menschen	gegenüber	zu	vertreten,	dass	die	Unterbringung	ihres	Kindes	in	
einer	anderen	Familie	nicht	nur	»Versagen«	bedeutet,	sondern	für	das	Kind	
eine	positive	Chance	ist.	

Haltungen in der Arbeit mit Herkunftseltern 
Wenn	wir	Mütter	(Väter)	einzeln	oder	in	der	Gruppe	beraten,	so	treten	wir	
ihnen	als	unabhängige	BeraterInnen	mit	einem	»inneren	Konzept«	gegenü-
ber: Wir bringen ihnen Wertschätzung und Respekt entgegen, auch wenn 
eine	Mutter	(ein	Vater)	das	Interesse	des	Kindes	aktuell	nicht	erkennen	kann.	
Wir bleiben uns darüber bewusst, dass die meisten Herkunftseltern sich 
minderwertig, unterlegen und stigmatisiert fühlen, selbst wenn sie stark und 
fordernd	auftreten.	Wir	erkennen	an:	Mutter	oder	Vater	eines	Kindes	zu	sein,	
von dem man getrennt lebt und das von anderen Menschen erzogen wird, ist 
schmerzlich	und	hoch	kompliziert.	Gleichzeitig	sind	wir	bemüht,	den	Müt-
tern	und	Vätern	ein	Modell	zu	sein,	das	aufrichtig	und	authentisch	ist	und	
sie an den Stellen konfrontiert, an denen wir es im Interesse der Kinder für 
notwendig	halten.	Dementsprechend	sind	wir	nicht	bereit,	Haltungen	und	
Handlungen von Eltern zu unterstützen, die unseres Erachtens die Kinder in 
ihrer	Entwicklung	belasten.	

Wir	arbeiten	ressourcenorientiert,	heben	nicht	die	Fehler	und	Schwächen	
hervor,	sondern	die	Fähigkeiten,	welche	die	Eltern	haben	und	die	Fähig-
keiten,	welche	sie	noch	erlernen	können	(vgl.	Furman	2007).	Konfrontation	
wird	eingebettet	in	Wertschätzung.	Zudem	erarbeiten	wir	mit	den	Müttern	
und	Vätern	konkrete	(oftmals	schriftlich	ausformulierte)	Handlungsschritte.	

Therapeutisch angeleitete Gruppenarbeit mit Herkunftseltern 
Neben	der	Einzelarbeit	mit	Müttern,	Vätern	oder	Elternpaaren	bieten	wir	in	
der	Beratungsstelle	Gallus	in	Frankfurt	am	Main	kontinuierliche	Gruppen-
arbeit	für	Herkunftseltern	an.	In	der	Gruppe	fühlen	sich	viele	der	Teilneh-
menden besonders angenommen und aufgehoben, weil sie draußen im Leben 
keine	Mütter	(Väter)	in	derselben	Lebenssituation	kennen.	Auch	haben	sie	
in der Regel kaum Menschen, mit denen sie über ihre Ausnahmesituation 
sprechen	können.	»Die Eltern leben über Monate oder Jahre hinweg mit ihrem 
Geheimnis und können mit niemandem darüber reden, wie sehr es sie belastet, 
dass sie ihr Kind weggeben mussten. Und falls sie doch einmal etwas andeuten, 
machen viele Eltern die Erfahrung, dass sie dadurch nur noch weiter stigmatisiert 
werden«	(Vierzigmann	2002,	S.	64).	Die	Beratungsprozesse	in	der	Gruppe	
verlaufen	oftmals	konzentrierter	und	intensiver	als	in	der	Einzelsituation.	Die	
Solidarität und Anteilnahme, die Identifikation mit den Lebenswegen von 
anderen Teilnehmenden, aber auch die konstruktive Konfrontation durch die 
anderen	GruppenteilnehmerInnen	helfen,	neue	Sichtweisen	und	Haltungen	
zu	entwickeln.	Im	Januar	2001	begannen	wir	mit	einem	Wochenendseminar	
für	Herkunftseltern	(es	nahmen	20	Mütter	und	Väter	teil).	Es	wurde	deut-
lich, was für schwere Kindheiten und was für bittere Schicksale der Mütter 
(oder	Väter)	den	Fremdplatzierungen	der	Kinder	vorausgegangen	waren.	Die	
TeilnehmerInnen	fassten	großes	Vertrauen	in	die	Gruppe	und	öffneten	sich	
zunehmend.	Für	alle	war	es	beruhigend	und	tröstlich,	dass	andere	ebenfalls	
so schwere Schicksale ertrugen und dass sie mit ihrer Situation kein Einzelfall 
waren.	

Jene	Eltern,	die	sich	von	der	annehmenden	Familie	respektiert	und	ge-
achtet	fühlten,	konnten	am	ausgesöhntesten	mit	ihrer	Trennung	vom	Kind	
umgehen, eine Zufriedenheit, die sich vermutlich auch positiv auf die dazu-
gehörigen	Kinder	auswirkte.	In	der	Schlussrunde	sowie	in	einer	schriftlichen	
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Auswertung 2 Wochen nach dem Wochenendseminar hoben die Teilneh-
menden hervor, wie wertvoll für sie die Erfahrungen und Lernprozesse in 
dieser	Gruppenarbeit	waren.	

Um	den	Teilnehmenden	am	Wochenendseminar	die	Weiterarbeit	zu	
ermöglichen	(auch	wegen	der	positiven	Wirkung	des	ersten	Angebots)	füh-
ren wir seit 2001 kontinuierlich an vier Samstagen im Jahr Tagesseminare 
für	Herkunftseltern	durch.	Jährlich	schreiben	wir	die	sozialen	Dienste	und	
Fachstellen	für	Pflegekinder	und	Adoption,	Beratungsstellen,	Institutionen,	
mit denen wir kooperieren, interessierte Einzelpersonen und uns bekannte 
Herkunftseltern	an,	um	auf	unser	Angebot	aufmerksam	zu	machen.	

Es	handelt	sich	um	eine	offene	Gruppe,	in	der	jederzeit	neue	Teilneh-
mende	aufgenommen	werden	können.	Die	Integration	von	Teilnehmenden,	
die	zum	ersten	Mal	dazu	kamen,	war	und	ist	möglich	und	wurde	von	allen	
als	bereichernd	erlebt.	Viele	Mütter	(und	deren	Partner)	und	wenige	Väter,	
haben	die	Veranstaltungen	über	Jahre	kontinuierlich	besucht.	Andere	waren	
nur	ein-	oder	zweimal	dabei.	Auch	für	die	Teilnehmenden	an	der	Gruppe	
gibt	es	die	Möglichkeit	zwischen	den	Gruppensitzungen,	einzeln	oder	als	
Eltern	beraten	zu	werden.	Insgesamt	nahmen	im	Lauf	der	Jahre	mehr	als	100	
Menschen	an	unserer	Gruppenarbeit	für	Herkunftseltern	teil.

Die vier Dimensionen der Elternschaft 
Ryan/Walker	(2008)26 haben folgende drei Bereiche von Elternschaft defi-
niert:
• Die leibliche Elternschaft, die nie mehr aufhebbar ist;
• die soziale Elternschaft, die nach Jahren der Bindung und des 
 Zusammenseins ebenfalls nicht mehr austauschbar ist;
•	 die	rechtliche	Elternschaft	(ebd.	S.	85).
•	 Ökonomische	Elternschaft:	Da	rechtliche	und	ökonomische	Elternschaft	

oft auf verschiedene Personen oder Institutionen verteilt sind, haben wir 
die	letztere	Dimension	als	eigenständige	hinzugenommen	(vgl.	Lattschar/
Wiemann	2008).	

Diese	vier	Dimensionen	von	Elternschaft	stellen	wir	in	Form	eine	Dia-
gramms dar, mit dem wir mit den Herkunftseltern und Pflegekindern ar-
beiten.	Nicht	nur	die	Kinder,	sondern	auch	die	Herkunftseltern	profitieren	
sehr	von	diesem	Diagramm.	Normalerweise	fühlen	sich	Herkunftseltern	als	
die	einzigen	Eltern	ihrer	Kinder.	Von	ihrem	Umfeld,	Fachkräften	und	Pfle-
geeltern	wird	ihnen	jedoch	die	»faktische	Elternschaft«	häufig	abgesprochen.	
Durch das Aufgliedern von Elternschaft in verschiedene Dimensionen wird 
ihnen	bewusst,	dass	sie	für	immer	die	leiblichen	Eltern	bleiben.	Es	wird	ihnen	
auch klar, dass sie Teile der Elternschaften weiter innehaben: leibliche Eltern-
schaft, Teile der seelisch-sozialen Elternschaft, Besuchselternschaft, oft die 
rechtliche,	manchmal	die	zahlende	Elternschaft.	Den	Müttern	oder	Vätern	
wird	aber	auch	deutlich,	dass	sie	ihre	Verantwortung	für	den	Lebensalltag	
ihres Kindes an andere Menschen abgeben mussten, was durchaus auch ent-
lastend	wirken	kann.	Sich	hier	ihrer	Realität	gemäß	einzuordnen,	erleichtert	
ihnen	den	Umgang	mit	Kind,	Pflegeeltern	und	Jugendamt.

Familienskulpturen 
Die	Methode	der	Familienskulptur	ist	ein	Arbeitsmittel	der	Familientherapie.	
Die	Beziehungen	der	Familie	werden	mit	anderen	Personen	in	Haltung	und	
Position	dargestellt.	Dies	soll	einen	ganzheitlichen	Zugang	zu	dem	komple-
xen	System	Familie	auf	unterschiedlichen	Ebenen	ermöglichen	durch	die	
auf	diese	Weise	geschaffene	symbolische	Repräsentation	der	Familienbezie-
hungen	(vgl.	dazu	v.	Schlippe/Schweitzer	1996,	S.	164).	In	der	Gruppe	bauen	
wir	Skulpturen	mit	Hilfe	der	TeilnehmerInnen	als	StellvertreterInnen	auf.	
In	der	Einzelarbeit	nutzen	wir	Puppen,	Klötzchen	etc.,	um	symbolisch	die	
Situation	aus	der	Sicht	der/des	sich	Einbringenden	zu	erfassen.	Im	Falle	von	
Pflegekindersystemen	werden	häufig	zwei	Familien	aufgebaut	plus	der	häufig	
relevanten	beteiligten	Fachdienste.	Nach	v.	Schlippe/Schweitzer	sind	Grunde-
lemente der Interpretation der Skulpturarbeit:
• »räumlicher Abstand als Symbol für emotionale Nähe, (...)
• oben/unten als Symbol hierarchischer Strukturierung, (…)
• Mimik und Gestik als Ausdruck differenzierter Familienstrukturen, (…). 

Der ›Bildhauer‹ wird ermutigt, all diese Grundelemente zu verwenden, 
auszuprobieren und zu verändern, bis er oder sie zufrieden ist. Anschließend 
werden alle Familienmitglieder aufgefordert, in der Position zu verharren 
und die damit verbundenen Empfindungen wahrzunehmen. Die von diesen 
angegebenen Gefühle, ihre Änderungswünsche und Alternativskulpturen kön-
nen dann Gegenstand einer intensiveren Auseinandersetzung sein«	(v.	Schlip-
pe/Schweitzer	1996,	S.	165).	

Zusätzlich	zu	den	oben	genannten	Grundelementen	arbeiten	wir	auch	mit	ty-
pischen Sätzen, die den RollenspielerInnen von der/dem sich Einbringenden 
»in	den	Mund	gelegt	werden«.	Es	handelt	sich	nicht	nur	um	Sätze,	wie	sie	
im	Alltag	miteinander	gesprochen	werden,	sondern	oft	auch	um	symbolische	
Aussagen, die komprimiert wiedergeben, was an Emotionen, Bedürfnissen, 
Spannungen	bedeutend	ist.	Uns	ist	bewusst,	dass	die	Aussagen	der	Rollen-
spielerInnen	nicht	identisch	sind	mit	den	Gefühlen	der	wirklichen	Menschen,	
die	hier	dargestellt	werden.	Dennoch	ermöglicht	diese	Methode,	die	emotio-
nale Situation von Kind, Eltern und Pflegeeltern zu erfassen und wesentliche 
Themen	und	Konfliktpunkte	zu	erkennen.	Auf	dieser	Basis	werden	dann	mit	
derjenigen	Person,	die	ihre	Situation	eingebracht	hat,	neue	Sichtweisen,	Ver-
änderungen	und	konkrete	Handlungsschritte	erarbeitet.

Innere Ansprachen, Üben von Dialogen, Rollenspiele 
Außerdem	lassen	wir	die	Betroffenen	auch	»innere	Ansprachen«	halten,	um	
an	ihrer	tieferen	Haltung	zu	arbeiten.	Hier	geht	es	um	das	Zulassen	oft	wi-
dersprüchlicher	Gefühle,	Wut,	Trauer,	Schuldgefühle,	Selbsthass.	Wir	unter-
stützen	die	Mütter	und	Väter	dabei,	diese	Gefühle	in	ihr	Leben	zu	integrie-
ren,	manchmal	auch	sie	zu	verändern.	

In einem weiteren Schritt erarbeiten wir, welche inneren Haltungen und 
welche	Positionen	die	Kinder	von	ihren	Eltern	benötigen	würden.	Immer	
hat diese therapeutische Arbeit zum Ziel, Haltungsänderungen, Trauer- 
und	Aussöhnungsprozesse	bei	den	beteiligten	Eltern	zu	ermöglichen,	aber	
sich auch intensiver in die seelische Situation ihres fremdplatzierten Kindes 
hineinzuversetzen.	
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Wenn	der	innere	Standort	gefunden	ist,	üben	wir	möglichst	konkret,	mit	
welchen	Worten	die	Eltern	ihren	Kindern	die	Situation	(entlang	der	»Richt-
schnur«:	so	aufrichtig	und	einfach	wie	möglich)	erklären	können.	Auch	die	
Kommunikation	mit	den	Pflegeeltern	wird	oftmals	geübt.	Es	werden	kon-
krete	Handlungsschritte	ausprobiert.	Die	arbeitende	Person	kann	prüfen,	wie	
sie	sich	bei	diesen	Worten	fühlt,	was	für	sie	stimmig	ist	und	was	nicht.	Oft	
ertappen	sich	die	Mütter	(Väter)	dann	bei	einer	»Ausrede«	oder	sie	verteidigen	
sich,	weil	sie	wollen,	dass	das	Kind	ihnen	vergibt.	Manchmal	wollen	sie,	dass	
es	ihre	schwere	Lage	versteht	und	übertragen	so	doch	wieder	Verantwortung	
oder	Erwartungen	auf	ihr	Kind.	Wir	arbeiten	mit	ihnen	daran,	dass	sie	durch	
ihre	Worte	ihr	Kind	von	Erwartungen	und	Verantwortungen	entbinden	und	
entlasten.

Merkzettel und »Leitfäden« formulieren, Briefe verfassen 
Erkenntnisse	und	»Kernsätze«,	die	die	Mütter/Väter	in	dieser	therapeutischen	
Arbeit	entwickeln,	werden	ihnen	oft	schriftlich	mit	nach	Hause	gegeben.	
Hier	wird	Wesentliches	(Gründe	für	die	Trennung	vom	Kind,	Gefühle	für	
das	Kind,	die	Erlaubnis,	bzw.	der	Wunsch,	dass	es	dem	Kind	in	der	anneh-
menden	Familie	gut	gehen	möge)	in	möglichst	einfachen	Worten	zusammen-
gefasst	und	aufgeschrieben.	

Merkblätter	können	Halt	geben	und	»Anker«	sein,	Eltern	und	ihren	
Kindern	komplizierte	Zusammenhänge	begreifbar	zu	machen.	Wir	lassen	
die	Betroffenen	oftmals	als	»Hausaufgabe«	Briefe	an	ihre	Kinder	oder	an	die	
Pflegeeltern	formulieren,	die	(noch	nicht	abgeschickt)	dann	zur	Grundlage	
weiterer	Arbeit	werden.	Sie	durchlaufen	die	eine	oder	andere	Metamorphose,	
bis die Essenz der gewonnenen Erkenntnis dann bestenfalls auch abgeschickt 
wird.	Hierbei	verstehen	wir	unsere	therapeutische	Begleitung	quasi	als	Filter,	
dabei	behilflich	zu	sein,	den	Kern	des	Geschehens	zu	treffen.	

Auch sensibilisieren wir die Eltern für das Thema der Biografiearbeit mit 
ihrem	Kind.	»Für jedes Kind ist wichtig, wie seine Mama und sein Papa früher 
gelebt haben: Aus welchen Familien kommen sie? Wie waren sie in der Schule? 
Wer sind ihre Geschwister? Wann, wie und wo haben sich Vater und Mutter 
kennengelernt? Was mochten sie aneinander?«	(Lattschar/Wiemann,	2008,	S.	
89).	Wir	ermutigen	Eltern,	die	weder	persönlichen	noch	brieflichen	Kontakt	
zu ihrem Kind haben, einen Lebensbrief für ihr Kind oder sogar Jahresbriefe 
z.	B.	zum	Geburtstag	des	Kindes	zu	schreiben	und	in	einer	Erinnerungskiste	
für	später	aufzubewahren.

Übernahme der Verantwortung für die Anlässe, die zur Fremdplatzierung des 
Kindes geführt haben 
Für	Kinder	in	Pflegefamilien	stellt	sich	unbewusst	oder	offen	die	Frage:	»Wa-
rum	musste	ich	fort?«	Manchmal	auch:	»Was	habe	ich	falsch	gemacht?«	Na-
türlich	gehört	es	zu	den	Aufgaben	der	Pflegeeltern,	angeleitet	durch	Fachkräf-
te,	den	Pflegekindern	hier	Antworten	zu	geben.	Entlastend	für	die	Kinder	ist	
hier, wenn Herkunftseltern selbst die Initiative ergreifen, mit ihren Kindern 
aufrichtig	über	die	Gründe	zu	sprechen	(oder	ihnen	aufzuschreiben),	weshalb	
sie	sich	von	ihnen	trennen	mussten.	

Doch	bevor	sie	dies	tun	können,	müssen	sie	für	sich	selbst	geklärt	haben,	wel-
che	Verantwortung	sie	an	dem	Geschehen	tragen,	das	zur	Fremdplatzierung	
geführt	hat.	Dies	ist	ein	schwieriger	und	schmerzlicher	Prozess.	Denn	die	
Verantwortung	für	die	eigenen	Anteile	an	komplizierten	sozialen	Prozessen	
zu	übernehmen,	das	können	in	der	Regel	nur	Menschen	mit	einem	intakten	
Selbstwertgefühl.	Doch	davon	sind	gerade	Eltern,	die	sich	von	ihrem	Kind	
trennen	mussten,	weit	entfernt.	»Bei vielen Eltern ist wenig Einsicht darü-
ber vorhanden, welches ihr eigener Anteil an den Geschehnissen ist und was sie 
eventuell verändern könnten. (…)	Es passiert ihnen, dass ihr Kind unausstehlich 
ist und dass sie es schlagen. Es passiert ihnen, dass der ASD eine Heimunterbrin-
gung vorschlägt	(…).	Diese Haltung sorgt für Entlastung, macht zugleich aber 
auch unzufrieden und hilflos, indem sie verhindert, dass die betroffenen Eltern 
Verantwortung übernehmen und Eigeninitiative ergreifen«	(Vierzigmann	2002,	
S.	64).	

Müssen sich Eltern die Tragweite ihres Handelns und ihres Scheiterns 
eingestehen	(z.	B.	wenn	sie	ihre	Kinder	misshandelt	haben),	entstehen	Selbst-
hass	und	Suizidgedanken.	Deshalb	reagieren	viele	Eltern	auch	mit	Verleug-
nung	und	Angst,	sich	dem	Thema	zu	stellen.	Dies	gilt	auch	für	Mütter,	die	
ihre	Kinder	nicht	vor	misshandelnden	oder	missbrauchenden	Vätern	bzw.	
Partnern	geschützt	haben.	Einige	dieser	Eltern	bleiben	den	Beratungs-	und	
Gruppenterminen	fern,	wenn	sie	merken,	dass	wir	beim	Thema	Verant-
wortungsübernahme	nicht	locker	lassen.	Sich	mit	den	eigenen	Schwächen,	
mit	der	»destruktiven	Seite«	in	der	eigenen	Persönlichkeit	zu	konfrontieren,	
gehört	zu	den	schwierigsten	Momenten	in	jedem	therapeutischen	Prozess.	
Dieses Thema kann nur in kleinen Schritten bearbeitet werden, eingebettet in 
Annahme	und	Wertschätzung.	

Wegen langjähriger Alkoholabhängigkeit lebten die drei Söhne von Frau 
Fischer27, inzwischen 11, 13 und 15 Jahre alt, schon 5 Jahre in zwei Pflegefami-
lien. Als sie zum ersten Mal an unserer Herkunftselterngruppe teilnahm, war 
sie schon drei Jahre abstinent. Die Jungen hatten untereinander Kontakt, aber 
sie lehnten jeden persönlichen Umgang mit ihrer Mutter ab. Vielleicht wollten 
sie vor dem alten Schmerz flüchten, ihre Mutter verloren zu haben. Vielleicht 
wollten sie ihre Mutter auch bestrafen für das, was sie ihnen zugefügt hatte. 
Vielleicht wollten sie die Kontrolle über den Prozess behalten und sie konnten 
nicht einschätzen, was mit ihnen selbst oder ihrer Beziehung zu den Pflegeel-
tern passieren würde, wenn sie zur Mutter Kontakt aufnehmen würden. Zum 
Vater bestand ebenfalls kein Kontakt. 
In der Arbeit in der Gruppe waren Ärger und Wut und das Zurückgewiesen-
werden durch die Kinder und die Pflegeeltern immer wieder Thema von Frau 
Fischer. Erst nach langem Ringen konnte sie in einer »inneren Ansprache« zu 
ihren Kindern sagen: »Ich bin euch nicht böse, dass ihr mich nicht sehen wollt. 
Ich habe euch allein gelassen, als ihr klein wart und mich gebraucht hättet. 
Da habt ihr versucht, für mich zu sorgen statt umgekehrt. Das kann ich nicht 
wieder gut machen. Ich will, dass ihr wisst, dass ich euch nicht vergessen 
habe.« 
In weiteren Sitzungen entwickelten wir mit Frau Fischer kleine Briefe an ihre 
Söhne, in denen sie diese Haltung umsetzte. Wir ermunterten sie, von Zeit 
zu Zeit durch Karten und kurze Briefe, den Kindern ihr Interesse zu zeigen, 
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ohne Forderungen zu stellen und die Erlaubnis zu geben, dass die Kinder 
»Abstand« von ihrer Mutter halten dürfen. Die Söhne schrieben nach einem 
Jahr erstmals zurück. Nach weiteren zwei Jahren kam es zu ersten persön-
lichen Kontakten zwischen der Mutter und ihren drei Söhnen. 

Beauftragung des Kindes, in der Pflegefamilie leben zu dürfen 
Das, wie das Kind fühlt und wahrnimmt, was seine leiblichen Eltern über 
seine	Fremdplatzierung	empfinden,	beeinflusst	zumeist	die	Zufriedenheit	mit	
seiner	Lebenssituation.	Mit	dem	Einverständnis	der	Herkunftseltern	können	
die	Kinder	vermutlich	leichter	ohne	schlechtes	Gewissen	die	neuen	Menschen	
in	der	Elternrolle	annehmen.	

Frau Pfeifer wurde von ihrer zuständigen Pflegekinderfachkraft zum Erstge-
spräch in unsere Beratungsstelle begleitet. Ihre beiden Töchter Martina, heute 
fünf und Melanie, sechseinhalb Jahre, leben seit mehr als vier Jahren in einer 
Pflegefamilie. Der Vater kam aus Marokko und ist kurz nach der Geburt von 
Martina in sein Herkunftsland zurückgekehrt. Die Fachkraft kam gemeinsam 
mit der sorgeberechtigten Mutter, Frau Pfeifer, zu einem Vorgespräch und 
teilte mit, dass sie eine Rückkehr der Mädchen zu Frau Pfeifer in den näch-
sten Jahren für völlig ausgeschlossen hält. Würde Frau Pfeifer die Kinder nicht 
mehr freiwillig in der Pflegefamilie lassen, so würde sie einen Gerichtsbeschluss 
erwirken. Als Frau Pfeifer sich in der Gruppe vorstellt, kündigt sie an: »Und 
meine beiden Mädchen hole ich bald zurück zu mir!« 
Frau Pfeifer brachte ihre Situation in der Gruppensitzung für Herkunftseltern 
ein. Sie baute mit unserer Anleitung eine Szene auf, in der die Pflegeeltern, 
ihre Töchter und sie selbst von anderen Teilnehmenden dargestellt wurden. 
Sie legte mit unserer Unterstützung den RollenspielerInnen Botschaften in 
den Mund, die aus ihrer Perspektive die Beteiligten charakterisieren. Tochter 
Martina: »Ich sag Mama zur Vroni (Pflegemutter).« Mutter: »Ich bin eure 
richtige Mama.« Pflegemutter: »Wir haben euch lieb und ihr gehört zu uns.« 
Pflegevater: »Warum seid ihr so aufgeregt, wenn die Mama da war?« Tochter 
Melanie: »Die Mama ist traurig, weil wir nicht bei ihr sind. Kann sie nicht 
bei uns wohnen?« Im Anschluss an das Hören und Spüren der Szene gaben die 
RollenspielerInnen Rückmeldungen über ihre Gefühle. Die Rollenspielerin von 
Melanie sagt: »Ich will, dass es meiner Mutter gut geht, ich fühle Verantwor-
tung für sie. Die Pflegeeltern tun mir gut. Aber ich darf das nicht zulassen.« 
Die Rollenspielerin von Martina sagt zunächst: »Ich fühle mich schlecht und 
schuldig.« Dann verlässt sie ihre Rolle und sagt: »Du bist doch grausam und 
egoistisch zu deinen Kindern! Wie kannst du ihnen das nur antun! Sie wieder 
aus der Pflegefamilie rauszureißen ist brutal und der reine Egoismus!« Frau 
Pfeifer konnte diese Kritik der anderen Herkunftsmutter für sich annehmen 
und näherte sich nun Schritt für Schritt den Bedürfnissen ihrer Kinder an. 
In Einzelterminen erarbeitete sie konkret, mit welchen Worten sie ihre nun 
gefundene Haltung den Kindern und den Pflegeeltern mitteilen konnte.

Mit Kindern über die Gründe der Fremdunterbringung sprechen 
Haben Eltern für sich den mutigen Schritt bewältigt, ihre eigenen Anteile der 
Verantwortung	an	der	Fremdplatzierung	ihres	Kindes	zu	übernehmen,	fällt	es	
ihnen leichter, die richtigen Worte zu finden, um mit ihren Kindern über die 
Gründe	der	Fremdplatzierung	zu	sprechen.	

Die fünfjährige Luisa, Tochter von Herrn und Frau Heim, lebte seit 4 ½ Jah-
ren in einer Pflegefamilie. Kontakte zu Luisa hatten die Eltern bis zu diesem 
Zeitpunkt keine (mehr). Die Kontakte waren ausgesetzt worden, da sie durch 
ihre Alkoholproblematik nicht imstande waren, Verabredungen regelmäßig 
einzuhalten. Nun war Frau Heim schon zwei Jahre trocken (ihr Mann ein 
Jahr). Die beiden hätten ihre Tochter gern einmal wieder gesehen. Über die 
Fachkraft, die Heims zu uns geschickt hatte, nahmen wir im Einverständnis 
mit Mutter und Vater mit den Pflegeeltern Kontakt auf, die dann ebenfalls 
zur Beratungsstelle kamen. Mit beiden Familien und dem Kind wurde der er-
ste Kontakt sorgfältig vorbereitet und mit den Eltern vereinbart, dass sie Luisa 
erklärten, weshalb sie nicht bei ihnen hatte bleiben können. Frau Heim sagte: 
»Als du ein Baby warst und noch die Flasche gebraucht hast, habe ich selbst 
auch noch meine Flasche gebraucht, obwohl ich schon groß war. Ich brauchte 
ganz viele Flaschen mit Alkohol. Und ich habe es nicht geschafft, dir deine 
Milchflasche zu geben. Die Frau vom Amt wollte, dass ich dich zu deinen 
Pflegeeltern bringe. Und sie hat das Richtige getan. Ich bin froh, dass du eine 
liebe Mama und so einen lieben Papa und Geschwister bekommen hast. Heute 
trinke ich keinen Alkohol mehr. Das ist gut für mich.«

Andere	Mütter	wählen	lieber	die	Briefform,	um	ihren	Kindern	die	Gründe	zu	
nennen,	weshalb	sie	fremdplatziert	wurden.	Hier	ein	Auszug	aus	einem	Brief	
einer	Mutter,	die	sich	selbst	als	psychisch	krank	bezeichnet,	an	ihre	zehnjäh-
rige Tochter, die seit vier Jahren in einer Pflegefamilie lebt: 

»Du und ich, wir hatten eine ganz enge Verbindung miteinander. Du hast 
schon früh gemerkt, dass mit mir etwas nicht stimmt. Heute kennst du das 
Wort dafür: Ich bin psychisch krank. Ich bin oft anders als andere Menschen. 
Das hat dir Angst gemacht. Du hattest eine Mama, aber diese Mama war 
bedrohlich, hat dich nicht beschützt, sondern du hast deine Mama beschützt. 
Aber eigentlich warst du dafür viel zu klein. Ich habe dir ganz viel Schlimmes 
zugemutet. Das kann ich nie wieder gut machen. Und als du dann in deine 
Pflegefamilie gingst, habe ich das zuerst nicht ausgehalten. Ich konnte nicht 
ohne dich sein. Damit habe ich dir wieder das Leben schwer gemacht. Heute 
sehe ich das ein. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir zu sagen: Du 
bist frei. Mache dir keine Sorgen mehr um mich. Es gibt viele Stellen, wo ich 
mir Hilfe hole. Es ist gut, dass du jetzt dein eigenes Leben führen kannst und 
dass du Menschen hast, die dich beschützen. Und wenn wir einander besu-
chen, dann genießen wir die gemeinsame Zeit und dann geht jede von uns 
wieder in ihr Leben zurück.« 

Klarheit über die eigene Rolle im Leben des Kindes gewinnen 
Eine junge Mutter im Methadonprogramm, deren Tochter Maria 500 km weit 
entfernt in einer Pflegefamilie lebt, beschwerte sich in unserer Beratungsstelle 
über ihre zehnjährige Tochter. Diese komme oft nicht ans Telefon, wenn die 
Mutter in der Pflegefamilie anruft. Sie sei doch die Mutter und ihre Tochter 
müsse ihr gehorchen. 
Die junge Frau bot gleich mehrere Themen an: Sie hatte bisher keine Ver-
antwortung für die eigenen Anteile an der Fremdunterbringung ihres Kindes 
übernommen. Sie hat ihrem Kind noch nie erklärt, weshalb sie die Mutterrol-
le abgeben musste. Sie hat ihre Tochter nicht beauftragt, in der Pflegefamilie 
zugehörig sein zu dürfen. Sie stellte Ansprüche an ihre Tochter, als würden 
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sie miteinander leben, weil dies ihrem Rollenverständnis von Muttersein 
entsprach. Auf die Zurückweisung durch ihre Tochter glaubte sie, mit Strenge 
und elterlicher Autorität reagieren zu müssen. 
Für die junge Frau war es neu, dass eine Mutter, die von ihrem Kind schon 
immer getrennt lebt, eine andere Rolle im Leben ihres Kindes einnimmt, als 
eine Mutter, die mit ihrem Kind jeden Tag zusammenlebt. 
Wir gaben ihr in einem ersten Schritt einen Merkzettel mit, den sie zu Hause 
immer wieder lesen konnte: »Sie bleiben immer Marias leibliche Mutter. 
Gleichzeitig sind Sie keine Mutter mehr wie jede andere. Sie wohnen mit 
Ihrer Tochter nicht zusammen. Sie mussten Ihre Alltagsverantwortung für 
Maria schon sehr früh auf die Pflegeeltern übertragen.« In weiteren Sitzungen 
konnten wir die junge Mutter bewegen, für Maria einen Lebensbrief zu 
schreiben. In einem Brief schilderte sie die Zeit, als sie als junges Mädchen 
Drogen brauchte, wie sie Marias Vater kennenlernte und schwanger wurde, 
wie die Fachkraft des Jugendamtes sie schon während der Schwangerschaft 
überzeugte, dass Maria besser in einer Pflegefamilie leben sollte. Ihr Brief 
endete in einer Rollen- und Besuchsdefinition für das Kind: »Ich bleibe immer 
deine Mama, die dir das Leben gegeben hat. Da wir uns nur so selten sehen, 
haben wir im echten Leben gar nicht so viel miteinander zu tun. So bleiben 
meine Besuchstage bei dir Ausnahmetage für uns beide. Ich bin sehr glücklich, 
dass es dich gibt und sehr stolz auf dich. Es ist gut, dass du Menschen hast, die 
dich lieb haben und die für dich da sind.«

Sinn und Zweck von Besuchskontakten 
Oft	gibt	es	Verwirrung	und	unterschiedliche	Auffassung	zwischen	Herkunfts-
eltern	und	Pflegeeltern	über	Sinn,	Zweck	und	Ziel	der	Kontakte	sowie	Un-
klarheit	über	die	angemessenen	Verhaltensweisen	bei	Besuchskontakten.	Die	
Besuchssituation	ist	für	alle	Beteiligten	eine	Ausnahmezeit,	die	viele	Fragen	
aufwirft:	Welches	Verhalten	ist	angemessen?	Wozu	dient	der	Kontakt	für	das	
Kind? Dient der Kontakt dem Erhalt alter Beziehungen oder waren die längst 
abgerissen?	Tragen	Mutter	oder	Vater	während	des	Besuchskontaktes	erziehe-
rische	Verantwortung?	Viele	Kinder	erleben	bei	Kontakten,	dass	ihre	Mütter	
(Väter)	sich	so	verhalten,	als	bleibe	die	Herkunftsfamilie	die	wahre	Familie	
und	die	Pflegefamilie	(in	der	die	Kinder	sich	längst	zuhause	fühlen)	sei	Ne-
bensache.	Das	verunsichert	die	Kinder.	Andererseits	erwarten	manche	Pflege-
eltern,	dass	sich	die	Mutter	wie	eine	»Jeden-Tag-Mutter«	verhält,	obwohl	das	
Kind	schon	lange	nicht	mehr	mit	ihr	zusammenlebt.	

Gab	es	nie	ein	Zusammenleben,	so	dient	der	Kontakt	der	gegenseitigen	
Orientierung,	wer	die,	der	andere	ist,	wie	es	ihr,	ihm	geht.	Soll	das	Kind	
zurückgeführt werden, dienen die Kontakte dem Bewahren und der Intensi-
vierung	der	Beziehung.	Wir	versuchen	gemeinsam	mit	den	Eltern	herauszu-
finden,	wo	sie	sich	auf	diesem	Kontinuum	befinden.	Wir	bereiten	Kontakte	
vor und nach, arbeiten mit den Eltern daran, in welche Lebenswirklichkeit sie 
eingebettet sind und wie sie sich gemäß dieser Situation angemessen verhal-
ten	können,	und	helfen	ihnen,	mit	welchen	Worten	sie	ihren	Kindern	den	
Sinn	und	Zweck	der	Kontakte	erklären	können.	

Frau Roth, eine junge Mutter, hatte ihre inzwischen dreijährige Tochter Anja 
nach der Geburt freiwillig in Dauerpflege gegeben und nannte Ereignisse in 
ihrer eigenen Biografie als Gründe für ihre Entscheidung. Die Pflegefamilie 

war ihr sympathisch und es wurden halbjährliche Besuche vereinbart. Der 
letzte Besuchskontakt fand beim dreijährigen Geburtstag des Kindes statt. Es 
wurde ein Kindergeburtstag gefeiert, bei dem die Mütter der eingeladenen 
Kinder beim Kaffeetrinken zusammensaßen. So auch Frau Roth. Anja spielte 
mit den anderen Kindern im Garten. Sie wusste schon, dass Frau Roth ihre 
»Bauchmama« ist. Sie forderte Frau Roth auf, mit ihr zu spielen. Beim 
Abendessen richtete Anja die Frage an Frau Roth: Warum kommst du nicht 
öfter? Frau Roth erzählt: »Mir blieb die Sprache weg. Ich habe die Frage 
überhört. Aber sie hat sie mehrmals gestellt. Ich habe gar nichts geantwortet. 
Ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll.« Wir stellten gemeinsam Vermu-
tungen an, weshalb Anja gerade an diesem Tag diese Frage gestellt hat. Die 
anderen Kinder waren mit ihren Müttern zu Gast. Frau Roth saß bei den 
anderen Müttern. Das Kind hat möglicherweise den Widerspruch gespürt, 
dass Frau Roth einerseits ihre Bauchmama ist, also eine Mama, aber dennoch 
im Alltag nicht zu ihrem Leben gehört, so wie die Mütter der anderen Kinder. 
Die Dreijährige begann zu realisieren, dass in ihrem Leben etwas anders ist, 
als bei den anderen Kindern. Frau Roth bat eine Teilnehmerin, Anjas Rolle 
zu übernehmen und wir ermunterten sie, eine Antwort für Anja auszuprobie-
ren. Sie setzte an: »Ich muss so viel arbeiten, muss meine Ausbildung schaffen. 
Ich habe keine Zeit«. An dieser Stelle stoppten wir Frau Roth und ermutigten 
sie, auszusprechen, was sie sich nicht zu sagen traute und ihrer Tochter so 
aufrichtig und einfach wie möglich zu antworten. »Weil ich dann vorher und 
nachher vor Kummer nicht weiß wohin. Es wirft mich aus der Bahn. Es ist 
wunderschön dich zu sehen und es tut gleichzeitig so weh. Öfter verkrafte ich 
das nicht. Du hast mich gefragt, warum ich nicht öfter komme. Wenn ich 
hier wieder fortgehe, tut mir das weh und ich bin traurig. Deshalb komme 
ich nicht öfter. Ich habe dich zur Welt gebracht. Ich habe damals entschieden, 
dass das hier jetzt deine Eltern sind und bleiben. Ich komme dich zweimal im 
Jahr besuchen und schaue, wie du wächst und was du machst und du kannst 
schauen, wer ich bin und wie ich bin.« 

Für	andere	Herkunftseltern,	die	uns	aufgesucht	haben,	ist	es	Hauptthema,	
dass	sie	keine	Kontakte	zu	ihrem	Kind	haben.	Oder	sie	kommen	zu	uns	in	
die	Beratung,	da	nach	vielen	Jahren	des	Getrenntlebens	nun	eine	erste	Be-
gegnung	bevorsteht.	Auch	hier	steht	im	Mittelpunkt	der	Arbeit:	Was	braucht	
der	junge	Mensch	von	seiner	Mutter	oder	seinem	Vater?	Welche	Antworten	
können	die	Eltern	auf	die	Frage	geben	»Warum	hast	du	mich	fortgegeben?«	
Welche Dosierungen, welche Schritte sind angemessen? Was kann nun an 
Beziehung aufgebaut werden, was nicht? Es ist kein leichter Prozess, heraus-
zufinden, was Eltern und Jugendliche oder erwachsene Kinder künftig fürei-
nander	bedeuten	können.	

Beratung von Müttern (Vätern) mit Rückkehroption ihres Kindes 
Alle zuvor geschilderten Inhalte und Themen der Herkunftselternarbeit mit 
Eltern ohne Rückkehroption für ihr Kind sind erst recht zwingend bei der 
Beratung und Begleitung von Herkunftseltern, deren Kind – laut Hilfeplan 
–	in	einem	überschaubaren	Zeitraum	zurückgeführt	werden	soll.	Von	zen-
traler	Bedeutung	für	das	Gelingen	einer	Rückführung	in	die	Herkunftsfa-
milie	ist	die	Planungsphase	bei	der	ersten	Fremdplatzierung:	Es	gelingen	jene	
Rückführungen am besten, bei denen die Kinder die ganze Zeit über auf die 
Heimkehr	zur	Mutter	(zum	Vater)	orientiert	waren.	Die	Kinder	müssen	an	
eine positive Erfahrung von seelisch-sozialer Eltern-Kind-Beziehung an-
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knüpfen	können.	Während	der	Fremdplatzierung	sollten	Klarheit	über	Sinn,	
Zweck und Ziel von Besuchskontakten herrschen und Eltern sollten gar nicht 
vollständig	aus	ihrer	elterlichen	Verantwortung	entlassen	werden.	Das	bedeu-
tet:	Besuche	mit	Alltagsverantwortung	zu	koppeln	(z.	B.	einmal	wöchentlich	
Hausaufgaben	machen,	zusammen	Arztbesuche	wahrnehmen	etc.).	Schon	für	
die	Entwicklung	von	Kindern	ohne	Rückkehrperspektive	ist	die	Übernahme	
der	Verantwortung	durch	die	Herkunftseltern	für	die	Geschehnisse,	die	zur	
Herausnahme	bzw.	Fortgabe	des	Kindes	führten,	eine	große	Hilfe.	Für	das	
Gelingen	einer	Rückführung	und	eines	Neustarts	in	der	Familie	ist	diese	
Übernahme	der	Verantwortung	unverzichtbar.	Weitere	Themen	wie	Klarheit	
über Sinn und Zweck der Besuche, Trennung zwischen den Interessen von 
Kind	und	Eltern,	mit	dem	Kind	über	die	Gründe	der	Fremdplatzierung	spre-
chen,	gehören	zu	den	Lernprozessen	für	Eltern,	die	mit	ihrem	Kind	wieder	
zusammenleben	werden.	

Dazu müssen diese Eltern realisieren, dass die Brüche im Leben (zuerst 
Verlust	der	leiblichen	Familie,	dann	Verlust	der	Pflegefamilie)	bei	vielen	
Kindern zu dem unbewussten Programm führen, sich künftig vor allzu tiefen 
Bindungen	schützen	zu	müssen.	Denn	die	Eltern	könnten	ja	erneut	wieder	
verloren	gehen.	Bis	ein	Kind	wieder	Vertrauen	entwickeln	kann,	dauert	es	oft	
viele	Jahre.	Manche	können	es	gar	nicht	mehr	aufbauen.
•	 Wir	üben	mit	den	Eltern,	mit	ihren	Kindern	über	die	Themen,	die	zur	

Fremdplatzierung	geführt	haben,	aufrichtig	zu	sprechen	oder	ihnen	zu	
schreiben	(vgl.	Wiemann	2008b,	S.	94-101).

•	 Damit	das	Zusammenleben	wieder	gelingt,	bedarf	es	der	Sensibilisierung	
der	Eltern	für	die	komplizierte	Lebenslage	ihres	Kindes.	Sie	müssen	erken-
nen lernen, dass ihre eigenen Bedürfnisse und die des Kindes nicht immer 
identisch sind, und die Interessen ihrer Kinder erkennen und respektieren 
lernen.	

•	 Ein	zentraler	Punkt	ist	die	Entbindung	des	Kindes	aus	der	Verantwortung	
für die Eltern: für die zurückliegenden Ereignisse ebenso wie für das ange-
strebte	künftige	Zusammenleben.

•	 Eltern	und	Kind	benötigen	Klarheit	über	die	Zusammensetzung	der	vier	
Dimensionen	der	Elternschaft.	Die	seelisch-soziale	Elternschaft	zwischen	
Mutter	(Vater)	und	Kind	war	für	die	Zeit	der	Fremdplatzierung	unter-
brochen	bzw.	eingeschränkt.	Sie	kann	nicht	nahtlos	wieder	fortgesetzt	
werden.

•	 Das	Kind	braucht	die	explizite	Anerkennung,	dass	es	inzwischen	in	der	
Pflegefamilie	vertrauter	ist,	als	bei	den	Eltern.	Mit	dem	Wechsel	muss	das	
Kind	viel	leisten.	Es	zahlt	einen	hohen	Preis.	Es	muss	vertraute	Bezugs-
personen,	Jeden-Tag-Geschwister,	Freundschaften,	Schule	aufgeben.	Dies	
müssen	die	Eltern	würdigen.

•	 Das	Kind	braucht	die	Einfühlung	der	Eltern	und	die	Erlaubnis,	Heim-
weh	zur	bisherigen	Pflegefamilie,	den	FreundInnen,	usw.	zu	haben.	Wich-
tige Bezugspersonen, bei denen das Kind während der Trennung gelebt 
hat,	sollten	nicht	mehr	ganz	aus	dem	Leben	des	Kindes	verschwinden.	
Ohne die Bereitschaft der leiblichen Eltern, dem Kind Kontakte zur bishe-
rigen Pflegefamilie einzuräumen, lassen sich nur schwer eine sichere Basis 
und	eine	Vertrauensbeziehung	im	neuen	Zusammenleben	aufbauen.	

•	 Wieder	im	Alltag	zusammenzuleben,	ist	ein	Abenteuer,	das	nicht	einfach	
von	selbst	klappt.	Das	Kind	ist	Jahre	ohne	seine	Mama	(und	seinen	Papa)	
ausgekommen.	Die	Eltern	bekommen	ein	durch	die	Trennung	verändertes	

Kind	zurück.	Das	Kind	benötigt	die	Erlaubnis	von	Mutter	(Vater),	dass	es	
sich	verändert	hat,	dass	es	ein	Stück	autonom	geworden	ist.

•	 Die	Vertrautheit	zwischen	Eltern	und	Kind	muss	erst	wieder	wachsen.	
Biografisches Arbeiten zwischen Eltern und Kind als Brücke von einem 
in	das	andere	Leben	kann	die	Brüche	abmildern	und	wieder	Vertrauen	
aufbauen.

•	 Die	Kinder	durchleben	bei	der	Rückkehr	–	ähnlich	wie	bei	der	Fremd-
platzierung	–	verschiedene	Phasen	des	Beziehungsaufbaus.	Zunächst	be-
finden	sie	sich	in	einer	Sonnenschein-	und	Anpassungsphase.	Später	pro-
bieren sie aus, ob die Eltern sie wieder fortgeben, wenn sie sich nicht mehr 
»lieb«	verhalten.	Oftmals	verfügen	die	leiblichen	Eltern	nicht	über	genü-
gend	Ressourcen,	mit	diesen	Konfliktsituationen	angemessen	umzugehen.

•	 Eltern	und	Kinder	benötigen	deshalb	Unterstützung	und	Begleitung	
durch	Fachkräfte,	damit	ein	Zusammenleben	nach	längerer	Trennung	
gelingen	kann.	

Grenzen der Herkunftselternarbeit 
Jede	Lebenssituation	von	Herkunftsmüttern	(und	-vätern)	ist	einmalig	und	es	
gibt	sehr	unterschiedliche	Hintergründe	und	Entwicklungen.	Manchmal	gibt	
es	Illusionen	von	politisch	Verantwortlichen,	von	freien	Leistungsanbietern	
der	Jugendhilfe,	von	Fachkräften	und	natürlich	auch	von	Herkunftseltern	
selbst,	durch	intensive	therapeutische	Prozesse	und	Trainings	könnten	Eltern	
alsbald	wieder	mit	ihren	Kindern	zusammenleben.	Wir	können	Herkunft-
seltern nicht so verändern, dass sie in Kürze wieder zu fähigen Tag-für-Tag-
Eltern	werden.	Viele	Persönlichkeitskrisen	von	Herkunftseltern	können	durch	
unsere	Beratungsarbeit	nicht	beeinflusst	werden.	

Häufiges	Thema	in	unserer	Beratungsarbeit	ist	daher,	das	Getrenntsein	
vom	Kind	in	das	Leben	zu	integrieren,	die	eigene	Rolle	z.	B.	als	Mutter	oder	
Vater,	die/der	nicht	mehr	jeden	Tag	mit	dem	Kind	zusammenlebt,	anzu-
nehmen	und	sich	beim	Umgang	mit	dem	Kind	entsprechend	dieser	Lebens-
perspektive	kongruent	zu	verhalten.	Doch	auch	hier	können	wir	nicht	alle	
Eltern,	die	zu	uns	kommen,	erreichen.	Es	gibt	Herkunftseltern,	die	sich	für	
Lernprozesse	öffnen.	Anderen	ist	es	trotz	unserer	Interventionen	nicht	mög-
lich,	sich	in	die	Bedürfnisse	ihrer	Kinder	einzufühlen.	Wenn	Handlungswei-
sen	oder	Forderungen	der	Eltern	gegen	die	Interessen	der	Kinder	verstoßen,	
und	sie	sich	der	schmerzlichen	eigenen	Begrenztheit	nicht	stellen	können,	so	
ergreifen wir immer die Partei des Kindes und enttäuschen diese Herkunfts-
eltern	in	ihren	Erwartungen.	

Sind Herkunftseltern für die Interessen ihres Kindes nicht zu gewinnen, 
so	können	Fachdienste	und	Pflegeeltern	hier	einen	Ausgleich	schaffen.	Dies	
fordert von den Pflegeeltern besonders viel: Im Interesse des Kindes sollten 
sie anstreben, die Herkunftseltern trotz ihrer Begrenzungen zu tolerieren, 
so	wie	sie	sind.	Bei	schweren	biografischen	Ereignissen	und	Hintergründen	
(Misshandlung,	Traumatisierung,	Straftaten)	müssen	sie	sich	zum	Ziel	setzen,	
eigene Hassgefühle in Trauer umzuwandeln und auch mit dem Kind über 
die	Konfliktlage	in	seiner	Herkunftsfamilie	zu	trauern.	Das	Kind	benötigt	
dann	eine	erwachsene	Bezugsperson,	die	ihm	eine	Erklärung	(»Übersetzung«)	
des	elterlichen	Verhaltens	anbietet,	die	die	Begrenzung	der	leiblichen	Eltern	
achtet.	
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Das	sind	oft	langwierige	und	komplexe	Prozesse.	Wenn	sie	gelingen,	können	
Kinder und Jugendliche trotz der Begrenzungen ihrer Eltern in Pflegefami-
lien	eine	positive	Persönlichkeitsentwicklung	nehmen.	Biografiearbeit	bietet	
hier	viele	Möglichkeiten	für	das	Kind,	seine	Lebenssituation	zu	klären	und	
allmählich	so	anzunehmen,	wie	sie	ist	(vgl.	Lattschar/Wiemann,	2008;	vgl.	
C.6).	Auch	die	Fachkräfte	der	Jugendhilfe	haben	die	Chance,	bei	der	Hilfe-
planung	so	zu	intervenieren	bzw.	schriftlich	Zusammenhänge	und	Ziele	so	zu	
formulieren, dass sie gleichzeitig zur Orientierung der leiblichen Eltern, der 
Kinder	und	der	Pflegeeltern	dienen	können.	

Wir	haben	von	unserer	Beratungsstelle	aus	öfter	Briefe	an	jene	Herkunfts-
eltern	verfasst,	die	wir	nur	kurzfristig	oder	gar	nicht	für	Veränderungspro-
zesse	gewinnen	konnten.	Hierbei	ging	es	meist	um	unrealistische	Rückfüh-
rungsansprüche von Eltern, deren Kinder schon langjährig in Pflegefamilien 
lebten.	

 
Die Arbeit mit Eltern, die von ihrem Kind getrennt leben, stärkt nicht nur 
die	Selbstkompetenz	der	Eltern,	sondern	bringt	vor	allem	seelischen	Gewinn	
für	die	Kinder.	Positive	Klärungs-	und	Veränderungsprozesse	bei	den	Her-
kunftseltern wirken sich umgehend auf die Kinder und ihre Pflegefamilien 
aus.	Kinder	können	ihre	außergewöhnliche	Lebenssituation	besser	bewälti-
gen,	wenn	sie	erleben,	dass	ihre	Eltern	die	Verantwortung	für	die	Gescheh-
nisse	übernehmen,	die	zur	Fremdplatzierung	führten	und	wenn	sie	erleben,	
dass	die	Eltern	der	Fremdplatzierung	ihres	Kindes	ausgesöhnter	gegenüberste-
hen	können.	Bei	Kindern	ohne	Rückkehroption	ermöglichen	intensive	Bera-
tungsprozesse den Herkunftseltern, sich selbst und ihren Kindern zu erlau-
ben,	dass	sie	in	einer	anderen	Familie	beheimatet	sind.	Sie	gewinnen	Klarheit	
darüber,	welche	Rolle	sie	im	komplizierten	System	Herkunftsfamilie	–	Pfle-
gefamilie	–	Kind	weiter	innehaben	und	welche	Verantwortungen	sie	abgeben	
mussten.	Wenn	Kinder	erleben,	dass	ihre	Eltern	eine	an	den	Kindesinteressen	
orientierte Position beziehen, dass sie sich kompetenter verhalten, so bedeutet 
das	auch	für	sie	Entlastung,	Stärkung	und	Weiterentwicklung.	

Herkunftselternarbeit sollte zum festen Bestandteil der Hilfe zur Erzie-
hung	in	einer	anderen	Familie	werden	und	sollte	unabhängig	von	den	fall-
verantwortlichen	sozialen	Diensten	angeboten	werden.	Das	Angebot	sollte	
kostenfrei und freiwillig sein und unter dem Schutz der Schweigepflicht 
stehen.	Auch	für	Pflegekinder	mit	einer	Option	der	Rückkehr	in	die	Her-
kunftsfamilie	muss	die	Arbeit	mit	den	Eltern	im	Vordergrund	stehen,	damit	
eine	Rückführung	in	die	Herkunftsfamilie	erfolgreich	gestaltet	werden	kann.	
Herkunftselternarbeit	in	der	Gruppe28	–	das	wurde	auch	an	anderen	Fach-
stellen, die Herkunftselternarbeit anbieten, deutlich – verläuft oftmals inten-
siver und effizienter, da die Eltern sich gegenseitig positiv unterstützen und 
konfrontieren.

»Jetzt ist wieder ein Pflegekind und damit eine neue Mutter bei mir, die geht 
jetzt erst mal durch ein, ja, tiefes Tal. Aber ich find es gut, also dieser Blick, dass 
die Kinder die Chance bekommen, zu ihren Müttern zurückzukehren, es sind ja 
meistens alleinerziehende Mütter	(…).	Und dass da eben Hoffnung ist, das finde 
ich so wichtig und das finde ich eigentlich so schön. Und wenn es nicht	(…)	das 
Ergebnis gibt, dass die Kinder dann doch nicht zu den Eltern zurückkommen, 
dann ist es doch trotzdem ein gutes Ergebnis, weil man weiß, es ist versucht wor-
den.«	(Frau	B.,	seit	14	Jahren	Pflegemutter,	seit	einem	Jahr	Pflegemutter	im	
Rahmen	der	befristeten	Vollzeitpflege	mit	aufsuchender	Familientherapie)	 
(I	F,	64-72).	

Der durchgängige, konzeptionelle und praktische Mangel an Herkunftsel-
ternarbeit	in	Deutschland	war	für	den	freien	Träger	PFIFF	e.V.	(Hamburg)	
der	Anlass,	ein	Projekt	mit	aufsuchender	Familientherapie	(AFT)	(vgl.	Co-
nen	2004;	Conen/Cecchin	2007,	2008)	für	Herkunftseltern	zu	installieren.	
»AkTiF hat vor allem das Ziel, die endgültige Herausnahme eines Kindes aus 
seiner Familie zu verhindern«	(www.pfiff-hamburg.de/AkTiF.pdf	).	Während	
das	Kind	für	maximal	ein	halbes	Jahr	in	einer	gut	ausgebildeten	Pflegefamilie	
untergebracht	ist,	arbeiten	zwei	erfahrene	Familientherapeutinnen	mit	den	
Eltern.	Das	Konzept	sieht	also	vor,
•	 dass	zwei	an	systemischen	Konzepten	orientierte	Familientherapeutinnen	

in	Co-Arbeit	(»Reflecting	team«)	die	Herkunftseltern	sechs	Monate	the-
rapeutisch	begleiten	mit	dem	Ziel,	Veränderungen	im	Familiensystem	zu	
initiieren und die Eltern damit in der Herstellung kindgerechter Lebens-
bedingungen zu unterstützen;

• dass die Kinder in dieser Zeit in ausgesuchten Pflegefamilien unterge-
bracht werden, die bereit sein müssen, intensiv mit den Herkunftseltern 
zusammenzuarbeiten;

• dass die Eltern und Kinder auch nach einer erfolgten Rückführung 
weitere	sechs	Monate	durch	die	Familientherapeutinnen	betreut	werden,	
um	die	Nachhaltigkeit	der	Veränderungsprozesse	zu	gewährleisten.	Es	
wird	darauf	hingearbeitet,	erzielte	Veränderungen	zu	festigen	und	die	
Familie	in	einem	langfristigen	Zusammenleben	zu	unterstützen.	Die	
Sitzungen erstrecken sich über sechs weitere Monate, dann erfolgt eine 
Beendigung	der	regelmäßigen	Termine.	Nun	erhalten	die	Familien	im	
Zeitraum	von	zwei	Monaten	die	Möglichkeit,	die	Therapeutinnen	bei	
Bedarf	im	Rahmen	von	Kriseninterventionen	zu	konsultieren.	

»AkTiF* geht davon aus, dass menschliche Verhaltensweisen und Haltungen 
grundsätzlich veränderbar sind. Voraussetzung dieser Hilfe ist, dass alle Betei-
ligten der Familie zutrauen, sich aktiv auf die Verbesserung der Erziehungsbe-
dingungen einzulassen und zu einer intensiven Kooperation bereit zu sein. (…) 

C.7.3C.7.2

28 Irmela Wiemann wird aus Altersgründen ab 2009 nicht mehr mitarbeiten. Eva Ris wird die Gruppen-
arbeit mit Herkunftseltern in der Kinder-Jugend-Eltern-Beratung Gallus in Frankfurt am Main zusammen 
mit einer Kollegin, Sabine Kiy-Kania, fortsetzen.

Ausblick

7.3  Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit von Herkunftseltern 
 durch aufsuchende Familientherapie – Ein Praxisbeispiel (PFIFF e.V. Hamburg)29

 Elisabeth Helming
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Welchen Familien kann AkTiF* helfen? AkTiF* ist für die scheinbar hoffnungs-
losen Fälle geeignet. Scheinbar hoffnungslos, weil die Fremdplatzierung der 
Kinder kurz bevorsteht bzw. gerade vollzogen wurde, doch die in der Familie 
vorhandenen Beziehungen und Bindungen eine Veränderung der Erziehungsbe-
dingungen wünschenswert machen. Diese Ressourcen können durch den Verlust 
des Arbeitsplatzes, die Suchterkrankung eines Elternteils oder eine Krise zwischen 
den Ehepartnern verschüttet worden sein und mit Hilfe intensiver Unterstützung 
durch die Fachkräfte wieder zu Tage gefördert werden. Auch wenn die Familie 
auf den ersten Blick wenige Voraussetzungen für eine positive Entwicklung mit-
bringt, kann das AkTiF*-Team – selbst in einem Zwangskontext – seine Arbeit 
aufnehmen. Entscheidend ist, dass ein Potenzial zur Veränderung vorhanden ist. 
Bei akuter Abhängigkeit von harten Drogen, bei schwerer, chronischer psychischer 
Krankheit oder (sexueller) Gewalt innerhalb der Familie ist es allerdings möglich, 
dass das AkTiF*-Team zunächst von der Installation der Hilfe abrät« (www.
pfiff-hamburg.de/AkTiF.pdf	). 

Jede	konkrete	aufsuchende	Familientherapie	beginnt	mit	dem	klaren	
Ziel	der	Rückkehr	der	Kinder	zu	den	Eltern.	Der	ASD	erteilt	dem	Träger	
den	Auftrag	zu	prüfen,	ob	eine	Familie	für	diese	Intervention	geeignet	ist	
und	definiert	Minimalziele	der	Veränderung,	die	zu	einer	Realisierung	der	
Rückführung	geeignet	sein	müssen. »Parallel dazu wählt die Pflegefamilienbe-
ratung der PFIFF gGmbH eine geeignete Pflegefamilie aus, die von den Famili-
entherapeutinnen über die geplante Hilfe informiert wird. Wenn die intensiven 
Gespräche mit allen Beteiligten gut verlaufen sind, wechselt das Kind in die 
Pflegefamilie – entweder von zuhause oder aus einem Kinderschutzhaus, einer 
Bereitschaftspflegestelle oder dem Krankenhaus. Seine Eltern beginnen dann mit 
der Aufsuchenden Familientherapie – nach acht Wochen wird mit allen Beteili-
gten eine erste Bilanz der Hilfe gezogen« (www.pfiffhamburg.	de/AkTiF.pdf	).	
In	Fällen,	die	im	Verlauf	der	ersten	acht	Wochen	der	Klärungsphase	erkennen	
lassen,	dass	die	Herstellung	einer	kindgerechten	Umgebung	nicht	gelingen	
kann,	soll	auf	eine	einvernehmliche	Trennung	hingearbeitet	werden.	Ist	die	
Maßnahme jedoch Erfolg versprechend, kann das Kind nach spätestens sechs 
Monaten	zu	seinen	Eltern	zurückkehren	und	die	Familie	wird	weitere	sechs	
Monate	begleitet.	

Das	Projekt	wurde	von	2005	bis	2007	wissenschaftlich	begleitet;	Winckel-
mann	(2008)	zieht	daraus	folgendes	Fazit: »Den in diesem Kontext erfolgreich 
beendeten Fällen war im Wesentlichen eine positiv erlebte Kooperation gemein-
sam. Alle nicht erfolgreichen Fälle waren im Rahmen einer Inobhutnahme/
eines Zwangskontextes zur Bewilligung gelangt, dem bereits eine oder mehrfache 
Trennungen von Eltern und Kindern vorausgegangen waren. Hier lagen gravie-
rende Problemlagen vor, in denen mindestens einer der Faktoren von Sucht oder 
Gewalt/Misshandlung zum Tragen kam. Als wesentliche Qualitätsfaktoren, die 
einen Hilfeerfolg auch in Verbindung von Zwangskontext und den genannten Fak-
toren ermöglichten, kristallisierten sich die Bedingungen Transparenz und Konsens 
in Kommunikation, Vorgehen und Zielen heraus. Bedeutung besaßen diese Qua-
litätsfaktoren im Zusammenspiel aller Beteiligten einschließlich der KlientInnen. 
Lagen sie vor, konnten auch aus hoch belasteten Ausgangslagen heraus Hilfeerfolge 
erzielt werden. Lagen sie nicht vor, war ein Hilfeerfolg auch bei geringer belasteten 
Ausgangslagen gefährdet. Die Verallgemeinerung der genannten Ergebnisse wird 
eingeschränkt durch die geringe Grundgesamtheit von nur vierzehn Fällen. 
Die neue Hilfeform hat sich in verschiedenen Aspekten als vielversprechend er-

wiesen, das Projekt der Hilfeeinführung als Erfolg. Bedeutsam für diese Einschät-
zung ist Annahme bei den ASD-Fachkräften: Für jene stößt die Hilfe nachvoll-
ziehbar in eine bestehende Bedarfs- bzw. Angebotslücke. Daneben erreicht die 
Hilfeform ihr definiertes Ziel in knapp der Hälfte der bearbeiteten Fälle. Letzt-
lich erweist sich der Projekterfolg in der Einführung einer völlig neuen Hilfeform 
von der Vorstellung und Akquisition der ersten Fälle, über die Erprobung und 
Modifikation bis hin zum Übergang in den Regelbetrieb. Für eine Projektlaufzeit 
von nur zwei Jahren und unter Berücksichtigung der im Projektverlauf entstan-
denen und gravierenden personellen Engpässe ein positives Ergebnis. Für eine 
Weiterentwicklung wird eine genaue Beobachtung und Formulierung der Indi-
kationsbedingungen empfohlen. Hier könnte die Auswertung neuer Fälle zu einer 
verstärkten Differenzierung und Positionierung des Angebotes führen« (ebd.,	S.	99).

Fallbeispiele 

Fallbeispiel I 
Kind:	dreijähriger	Junge.	Hintergrund: Inobhutnahme des Kindes nach Part-
nerschaftsgewalt.	Vater	(Alter:	28	Jahre)	war	Jahre	lang	drogenabhängig,	die	
Mutter	ging	der	Prostitution	nach.	Die	Wohnung	war	verwahrlost,	der	Junge	
eingesperrt.	Nach	Beginn	der	Hilfe	trennten	sich	die	Eltern.	
Anfrage:	Klärung	des	Paarkonfliktes,	wer	übernimmt	Verantwortung	für	das	
Kind	(Vermeidung	zukünftiger	Kindeswohlgefährdung).	Mit	dem	Vater	wur-
de auf die Rückkehr des Sohnes hin gearbeitet, nachdem er clean war und 
eine	Drogentherapie	absolviert	hatte.	
Entwicklung:	Erfolgreiche	Rückführung	nach	6	Monaten	ZbV.	Der	Sohn	lebt	
bei	seinem	Vater	und	geht	regelmäßig	in	die	Kita.

Fallbeispiel II:
Kind:	achtjähriger	Junge.	Hintergrund:	Alkoholprobleme	in	der	Familie,	teil-
weise Kindesvernachlässigung (phasenweise kein regelmäßiger Schulbesuch, 
unzureichende	medizinische	Versorgung	u.	a.),	Überforderung	der	Mutter	
(Alter:	40),	heftige	Partnerschaftskonflikte,	finanzielle	Probleme.	
Anfrage:	Hilfe	wurde	vom	ASD	gewünscht,	Mutter	willigte	nach	Druck	ein.	
Entwicklung:	Erfolgreiche	Rückführung	nach	6	Monaten	ZbV.	Mutter	tro-
cken,	macht	Suchttherapie.	Der	Sohn	geht	regelmäßig	in	den	Hort.	

(Entnommen: www.pfiff-hamburg.de/AkTiF.pdf )

C.7.3C.7.3
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C.8  Umgangskontakte und die Gestaltung von Beziehungen 
 zur Herkunftsfamilie
 Marion Küfner / Elisabeth Helming / Heinz Kindler

Das	Thema	Umgangskontakte	ist	eines	der	umstrittenen	Felder	der	Pflege-
kinderhilfe.	Eltern	haben	grundsätzlich	das	Recht	auf	und	die	Verpflichtung	
zu	Kontakten	zu	ihrem	Kind.	Eine	von	Außen	durchgesetzte,	längerfristige	
Einschränkung	ist	nur	erlaubt,	wenn	das	Wohl	des	Kindes	gefährdet	ist.	
Dennoch gibt es auch die Argumentationslinie, dass es – nach sehr belasten-
den	Vorerfahrungen	(was	die	meisten	Kinder	betrifft)	–	ganz	grundsätzlich	im	
Interesse des Wohls der Kinder besser sei, den Kontakt zu den Herkunftseltern 
abzuschneiden.1a	Faktisch	hat	allerdings	ein	Großteil	der	Kinder	in	unter-
schiedlichen	Formen	und	zu	unterschiedlichen	Personen	der	Herkunftsfamilie	
Kontakte	(siehe	unten).	In	diesem	Kapitel	sollen	deshalb	die	Probleme	und	
Schwierigkeiten	von	Umgangskontakten	auf	verschiedenen	Ebenen	diskutiert	
werden.	Neben	der	Erörterung	der	rechtlichen	Aspekte	im	Abschnitt	8.1	wer-
den	in	8.2	auf	der	Basis	verschiedener	empirischer	Studien	Erkenntnisse	zur	
Wirkung	von	Umgangskontakten	auf	die	Kinder	dargelegt,	und	die	mögliche	
Bedeutung	für	sie	erörtert.	Wie	innerhalb	der	deutschen	Fachpraxis	Umgangs-
kontakte gehandhabt werden, welche unterschiedlichen Perspektiven hier zur 
Geltung	kommen,	erörtert	Abschnitt	8.3.	Abschnitt	8.4	diskutiert	die	Frage	von	
Umgangskontakten	nach	erfahrener	Gewalt	und	stellt	Kriterien	der	Einschät-
zung	vor.	Mit	Empfehlungen	für	die	Beratung	und	Begleitung	von	Umgangs-
kontakten	schließt	dieses	Kapitel	(Die	Regelung	von	Umgangskonflikten	durch	
familiengerichtliche	Instrumentarien,	Entscheidungskriterien	der	Gerichte	bei	
Umgangsstreitigkeiten	und	Perspektiven	der	Rechtsprechung	zu	Umgangskon-
takten	bei	Pflegekindern	finden	sich	in	C.	10.2	bis	10.5.).

Wenn	Kinder	nicht	bei	ihren	Eltern	leben	können,	werden	sie	in	vielen	Fällen	
weiterhin Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie aufrecht erhalten – zu ihren 
Eltern,	aber	auch	zu	Geschwistern,	Großeltern,	Onkeln	und	Tanten.	Wann,	
wo	und	wie	häufig	dies	sein	soll,	können	die	Beteiligten	unter	sich,	mit	dem	
Vormund	bzw.	Pfleger	oder	auch	mit	beratender	Unterstützung	von	Rechts-
anwält/inn/en,	dem	Jugendamt	oder	einer	Beratungsstelle	ausmachen.	In	
vielen	Fällen	gelingt	es,	eine	einvernehmliche	Lösung	zu	finden.	Nicht	selten	
kommt es aber zu Streitigkeiten unter den Beteiligten, weil sie unterschied-
liche	Vorstellungen	in	Bezug	auf	Art,	Ort,	Häufigkeit	oder	Modalitäten	der	
Besuche	haben.	

Das	Recht	sieht	keine	Sonderregelungen	zur	Auflösung	dieser	Konflikte	für	
Kinder	in	Pflegefamilien	vor.	Es	kann	daher	grundsätzlich	nur	auf	die	allge-
meinen – in erster Linie für Trennungs- und Scheidungssituationen geschaf-
fenen	–	Umgangsregelungen	der	§§	1684,	1685	BGB	zurückgegriffen	werden.1b

8.1  Umgangsrechte und -pflichten der Beteiligten
 Marion Küfner
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1a so z. B. Nienstedt/Westermann 2007 
1b So trotz aller Kritik im Ergebnis auch Salgo (2003), S. 365; ders. (2004), S. 420.
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§ 1684 BGB Umgang des Kindes mit den Eltern 
(1)	Das	Kind	hat	das	Recht	auf	Umgang	mit	jedem	Elternteil;	jeder	Elternteil	
	 ist	zum	Umgang	mit	dem	Kind	verpflichtet	und	berechtigt.	
(2)	Die	Eltern	haben	alles	zu	unterlassen,	was	das	Verhältnis	des	Kindes	

zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung er-
schwert.	Entsprechendes	gilt,	wenn	sich	das	Kind	in	der	Obhut	einer	
anderen	Person	befindet.	

(3)	Das	Familiengericht	kann	über	den	Umfang	des	Umgangsrechts	ent-
scheiden	und	seine	Ausübung,	auch	gegenüber	Dritten,	näher	regeln.	Es	
kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfüllung der in Absatz 
2	geregelten	Pflicht	anhalten.	Wird	die	Pflicht	nach	Absatz	2	dauerhaft	
oder	wiederholt	erheblich	verletzt,	kann	das	Familiengericht	auch	eine	
Pflegschaft	für	die	Durchführung	des	Umgangs	anordnen	(Umgangs-
pflegschaft).	Die	Umgangspflegschaft	umfasst	das	Recht,	die	Herausgabe	
des	Kindes	zur	Durchführung	des	Umgangs	zu	verlangen	und	für	die	
Dauer	des	Umgangs	dessen	Aufenthalt	zu	bestimmen.	Die	Anordnung	
ist	zu	befristen.	Für	den	Ersatz	von	Aufwendungen	und	die	Vergütung	
des	Umgangspflegers	gilt	§	277	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Fami-
liensachen	und	in	den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	
entsprechend.	

(4)	Das	Familiengericht	kann	das	Umgangsrecht	oder	den	Vollzug	früherer	
Entscheidungen	über	das	Umgangsrecht	einschränken	oder	ausschließen,	
soweit	dies	zum	Wohl	des	Kindes	erforderlich	ist.	Eine	Entscheidung,	die	
das	Umgangsrecht	oder	seinen	Vollzug	für	längere	Zeit	oder	auf	Dauer	
einschränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das 
Wohl	des	Kindes	gefährdet	wäre.	Das	Familiengericht	kann	insbesondere	
anordnen,	dass	der	Umgang	nur	stattfinden	darf,	wenn	ein	mitwirkungs-
bereiter	Dritter	anwesend	ist.	Dritter	kann	auch	ein	Träger	der	Jugendhilfe	
oder	ein	Verein	sein;	dieser	bestimmt	dann	jeweils,	welche	Einzelperson	
die	Aufgabe	wahrnimmt.	

§ 1685 BGB Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen  
(1)	Großeltern	und	Geschwister	haben	ein	Recht	auf	Umgang	mit	dem	Kind,	
	 wenn	dieser	dem	Wohl	des	Kindes	dient.	
(2)	Gleiches	gilt	für	enge	Bezugspersonen	des	Kindes,	wenn	diese	für	das	

Kind	tatsächliche	Verantwortung	tragen	oder	getragen	haben	(sozial-
familiäre	Beziehung).	Eine	Übernahme	tatsächlicher	Verantwortung	ist	
in der Regel anzunehmen, wenn die Person mit dem Kind längere Zeit in 
häuslicher	Gemeinschaft	zusammengelebt	hat.	

(3)	§	1684	Abs.	2	bis	4	gilt	entsprechend.	

Unter	Berücksichtigung	der	besonderen	Situation	der	Eltern-Kind-Beziehung	
nach einer Inpflegegabe und mit Blick auf die verschiedenen Beteiligten stellt 
sich die Rechtslage wie folgt dar: 

...	hat	das	Recht auf Umgang	mit	jedem	Elternteil	(§	1684	Abs.	1	BGB).	Es	
soll	die	Gelegenheit	haben,	persönliche	Kontakte	zu	seinen	Eltern	zu	pflegen,	
wenn	es	nicht	bei	ihnen	aufwachsen	kann.	Es	soll	seine	Eltern	sehen	können,	
aber auch mit ihnen telefonieren, emailen oder Briefe schreiben,2 um sich ein 
eigenständiges,	auf	persönlichen	Erfahrungen	beruhendes	Bild	von	ihnen	
und	ihren	Absichten	machen	zu	können,	sich	mit	seiner	Herkunft	auseinan-
derzusetzen	und	die	emotionalen	Bindungen	zu	seiner	leiblichen	Familie	auf-
rechtzuerhalten	bzw.	aufzubauen	oder	weiterzuentwickeln.	Teilweise	werden	
auch	Geschenke	an	das	Kind	als	davon	erfasst	angesehen.3 

Der	Gesetzgeber	geht	im	Grundsatz	davon	aus,	dass	der	Umgang	mit	den	
Eltern	dem	Interesse	des	Kindes	und	seiner	Entwicklung	dient.4 Deutlich 
wird	dies	in	§	1626	Abs.	3	BGB:	

§ 1626 Elterliche Sorge, Grundsätze 
Abs. 3 BGB 
Zum	Wohl	des	Kindes	gehört	in	der	Regel	der	Umgang	mit	beiden	Eltern-
teilen.	Gleiches	gilt	für	den	Umgang	mit	anderen	Personen,	zu	denen	das	
Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung 
förderlich	ist.	

Die	dort	aufgestellte	gesetzliche	Vermutung	kann	jedoch	–	insbesondere	auch	
aus	sozialwissenschaftlicher	Sicht	(ausführlich	dazu	C.8.3)	–	nicht	bedenken-
los	auf	die	Situation	von	Pflegekindern	übertragen	werden.5	Vielmehr	müs-
sen	in	der	Gestaltung	der	Umgangsregelungen	die	Beziehungssituation	des	
Kindes,	seine	Sicherheit	im	Fall	von	Umgang	und	die	Kontaktfähigkeit	seiner	
Eltern	miteinbezogen	werden.	

Dies	bedeutet,	dass	Umgang	nicht	um	jeden	Preis	stattzufinden	hat.	Viel-
mehr lässt das Recht den Raum, im Einzelfall eine andere Entscheidung zu 
treffen.	So	kann	der	Umgang	vorübergehend	bzw.	dauerhaft	eingeschränkt	
oder ausgeschlossen werden, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich 
ist	bzw.	dieses	gefährdet	wäre	(zu	den	Voraussetzungen	C.10.2	und	C.10.3).	
Insbesondere	bei	sexuellem	Missbrauch	oder	Misshandlungen	in	der	Vorge-
schichte,	aber	auch	bei	anderen	traumatisierenden	Vorerfahrungen,	die	dazu	
führen, dass eine erneute Konfrontation mit den Eltern eine große Belastung 
für	das	Kind	darstellt,	darf	und	kann	es	unter	Umständen	erforderlich	sein,	
Umgang	auszuschließen.	

C.8.1C.8.1

2 Vgl. BT-Drucks. 13/4899, 10. Seit dem KindRG spricht das Gesetz nicht mehr vom persönlichen Um-
gang, sondern nur noch vom Umgang. Damit sind auch telefonische oder briefliche Kontakte, natürlich 
auch per Fax oder E-Mail, ggf. auch Geschenke an das Kind erfasst. Solche »indirekten« Kontakte 
können eine Alternative darstellen, wenn das Umgangsrecht über längere Zeit nicht durch persönliche 
Kontakte ausgeübt werden kann. Prinzipiell sind auch sie zwischen regelmäßigen Besuchen zu gestat-
ten. Einschränkungen unterliegen denselben Anforderungen wie bei persönlichen Kontakten. 
3 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 80. 
4 BT-Drucks. 13/4899, 46. 
5 Zur Befundlage vgl. Kindler/Reinhold (2007); Kindler (2005); Kindler/Thrum (2007).

Das Kind
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...	haben	als	Pendant	und	vor	dem	Hintergrund	derselben	einschränkenden	
Überlegungen	ein	Recht auf Umgang	(§	1684	Abs.	1	BGB).	Das	Umgangsrecht	
ist	selbstständiger	Bestandteil	des	in	Art.	6	Abs.	2	GG	verfassungsrechtlich	
garantierten Elternrechts und besteht unabhängig davon, ob sie noch die 
Personensorge	innehaben	oder	nicht.	Nach	der	Grundidee,	die	§	1684	BGB	
zugrunde	liegt,	soll	das	Umgangsrecht	den	Eltern	ermöglichen,	»sich	von	
dem	körperlichen	und	geistigen	Befinden	des	Kindes	und	seiner	Entwicklung	
durch Augenschein und gegenseitige Aussprache fortlaufend zu überzeugen, 
die verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem Kind aufrechtzuerhalten, einer 
Entfremdung vorzubeugen sowie dem gegenseitigen Liebesbedürfnis Rech-
nung	zu	tragen.«6 

Gerade	in	Konstellationen,	in	denen	Kinder	in	einer	Pflegefamilie	(oder	
in	einem	Heim)	untergebracht	sind,	verbindet	sich	mit	dem	Umgang	auch	
jede	der	vom	Bundesgerichtshof	aufgeführten	Funktionen.	Bei	der	Frage	nach	
dem	Ob,	der	Häufigkeit	und	dem	Wie	erscheint	eine	fachliche	Differenzie-
rung erforderlich, was mit den Kontakten – in Bezug auf die Eltern – erreicht 
werden soll:
•	 Vergewisserung,	ob	es	dem	Kind	gut	geht;
•	 Erhalt	und	Pflege	der	Beziehung;
•	 dem	gegenseitigen	Liebesbedürfnis	Rechnung	tragen.	

Genauso	muss	in	Betracht	gezogen	werden,	worum	es	bei	den	Umgangskon-
takten für das Kind gehen soll und kann: sich zu vergewissern, ob es den 
Eltern gut geht, die Beziehung zu erhalten und zu pflegen, die Liebesbedürf-
nisse	zu	befriedigen	oder	ein	realistisches	Bild	von	seinen	Eltern	zu	erhalten.	

Weiter	lohnt	sich	bei	der	Gestaltung	und	den	Absprachen	zu	differenzieren	
zwischen	persönlichen	und	telefonischen	Kontakten	sowie	E-Mails	oder	Brie-
fen	etc.	Der	persönliche	Umgang	wird	ergänzt	durch	den	Anspruch	auf	Aus-
kunft	über	die	persönlichen	Verhältnisse	des	Kindes	(§	1686	BGB	analog).7 

Umgekehrt	normiert	§	1684	Abs.	1	BGB	auch	eine	Pflicht der Eltern zum 
Umgang	mit	ihrem	Kind.	Damit	wollte	der	Gesetzgeber	einen	Bewusstseins-
wandel	herbeiführen.	Im	Unterschied	zu	der	vor	dem	Kindschaftsrechts-
reformgesetz	(KindRG)	geltenden	Fassung,	in	der	lediglich	ein	Recht	der	
Eltern	auf	Umgang	normiert	war,	ist	jetzt	klargestellt,	dass	das	Kind	nicht	
Objekt	des	Umgangsrechts	der	Eltern	ist,	sondern	ein	eigenes	Interesse	daran	
hat,	regelmäßige	Kontakte	zu	ihnen	zu	pflegen	(vgl.	Art.	9	Abs.	3	UN-Kin-
derrechtskonvention).	Entsprechend	haben	die	Eltern	auch	die	Pflicht,	diesen	
Umgang	zu	ermöglichen.	

Wegen	der	verfassungsrechtlichen	Relevanz	des	Umgangsrechts	ist	in	der	
neueren	Rechtsprechung	anerkannt,	dass	die	Fahrtkosten,	die	die	Eltern	für	
die Besuche ihrer Kinder aufwenden müssen, zu übernehmen sind, wenn die 
Eltern	ihr	Umgangsrecht	sonst	nicht	wahrnehmen	könnten.	Ein	Anspruch	
auf Erstattung besteht entweder über die Annahme einer zeitweisen Bedarfs-
gemeinschaft	i.S.	des	§	7	Abs.	3	Nr.	4	SGB	II,	wenn	die	Kinder	mit	einer	
gewissen	Regelmäßigkeit	beim	Umgangsberechtigten	länger	als	einen	Tag	
wohnen,8	oder,	wenn	eine	Erstattung	nach	dem	SGB	II	nicht	möglich	ist,	im	
Rahmen	der	Hilfe	in	sonstigen	Lebenslagen	(§	73	SGB	XII).9 

...	haben	ein	Recht	auf	Umgang	mit	dem	Kind,	wenn	dieser	dem	Wohl	des	
Kindes	dient	(§	1685	Abs.	1	BGB),	ohne	dazu	verpflichtet	zu	sein.	Gleiches	gilt	
für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind tatsächliche 
Verantwortung	tragen	oder	getragen	haben	(§	1685	Abs.	2	BGB).	Darunter	
fallen insbesondere ehemalige Pflegeeltern, aber auch sonstige Personen, zu 
denen das Kind eine sozial-familäre Beziehung hat, wie etwa Stiefeltern oder 
(frühere)	Lebenspartner	eines	Elternteils.	

Im	Unterschied	zu	den	Eltern	steht	ihnen	ein	Recht	auf	Umgang	nur	
unter	der	Prämisse	zu,	dass	es	dem	Wohl	des	Kindes	dient.	Hier	besteht	also	
keine	gesetzliche	Vermutung	für	die	Kindeswohldienlichkeit	des	Umgangs,	
und	die	Hürden	vor	einer	Einschränkung	bzw.	einem	Ausschluß	sind	nied-
riger.	Dementsprechend	normiert	§	1626	Abs.	3	S.	2	BGB	lediglich,	dass	zum	
Wohl	des	Kindes	in	der	Regel	auch	der	Umgang	mit	anderen	Personen	zählt,	
zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine 
Entwicklung	förderlich	ist	–	und	stellt	die	Kindeswohldienlichkeit	damit	
unter	die	Prämisse	der	Förderlichkeit.	

Daher	müssen	Geschwister,	Großeltern,	frühere	Pflegeeltern	und	andere	
Bezugspersonen	geltend	machen	können,	dass	ihr	Umgang	mit	dem	Kind	
dessen	Wohl	dient.	Häufig	wird	die	Aufrechterhaltung	von	Beziehungen	
zu vertrauten Personen für die Identitätsfindung und die Sozialisation des 
Kindes	förderlich	sein	und	auch	bei	der	Einordnung	der	Geschehnisse	helfen	
können.	Insbesondere	bei	Geschwistern	wird	dies	regelmäßig	der	Fall	sein,	da	
Geschwisterbindungen	oftmals	die	am	längsten	währenden	Beziehungen	im	
Leben	eines	Menschen	sind,	deren	Fortbestand	eine	gewisse	Kontinuität	be-
deuten	kann.	Auch	bei	ehemaligen	Pflegeeltern	wird	dies	jedenfalls	bei	länger	
dauernden Pflegeverhältnissen regelmäßig zu bejahen sein (ausführlicher dazu 
C.10.4).	

C.8.1 C.8.1

8 So BGH JAmt 2008, 207 (210); vgl. dazu auch DIJuF-Rechtsgutachten 13.02.2008, S. 2.100-4 Oh (nicht 
veröffentlicht).
9 SG Dortmund FuR 2008, 255.

Die Eltern

6 BGH NJW 1969, 422.
7 Staudinger/Rauscher (2006), § 1686 BGB Rn. 5.

Großeltern, Geschwister und andere Bezugspersonen
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10 Sie sind aber nicht dazu verpflichtet, den Widerstand des Kindes zu überwinden und kraft ihrer Auto-
rität auf die Besuche hinzuwirken, wie teilweise behauptet wird. Keinesfalls kann physischer Zwang von 
ihnen verlangt werden. 
11 Kritisch zur Wohlverhaltensklausel Salgo (2003), S. 366, der von einer »Doppelmoral« spricht, die den 
Pflegeeltern abverlangt wäre, die sich verheerend auf das Kind auswirken könne, weil sich damit ein für 
das Pflegekind bekanntes Muster – der Verleugnung bedrohlicher Situationen – fortsetzen würde und 
das Vertrauen des Kindes in die Pflegeeltern enttäuscht würde. 
12 Wiemann (1999), S. 8 ff.

...	leistet	Hilfestellung	bei	der	Anbahnung	und	Durchführung	der	Besuchs-
kontakte.	Insbesondere	hat	es	die	Aufgabe
• das Kind, aber auch die Eltern sowie die Pflegeeltern bei der Ausübung des

Umgangsrechts	zu	beraten	und	zu	unterstützen	(§	18	Abs.	3	S.	1	und	S.	3	
SGB	VIII),

•	 das	Kind	aktiv	darin	zu	unterstützen,	dass	Eltern,	Großeltern,	
Geschwister	und	sonstige	Bezugspersonen	von	ihrem	Umgangsrecht	zum	
Wohl	des	Kindes	Gebrauch	machen	(§	18	Abs.	3	S.	2	SGB	VIII),

•	 bei	der	Herstellung	von	Umgangskontakten	und	bei	der	Ausführung	
gerichtlicher	und	vereinbarter	Umgangsregelungen	zu	vermitteln	und	in	
geeigneten	Fällen	Hilfestellung	zu	leisten	(§	18	Abs.	3	S.	4	BGB).	

Diese	in	§	18	Abs.	3	S.	1	bis	S.	4	SGB	VIII	genannten	Unterstützungspflich-
ten	sind	in	der	Praxis	nicht	immer	so	klar	voneinander	abzugrenzen,	wie	das	
Gesetz	dies	vermittelt.	Aus	ihrer	Gesamtschau	jedoch	resultieren	konkrete	
Handlungspflichten	für	das	Jugendamt.	

Wenn keine Kontakte stattfinden, muss das Jugendamt
•	 Kontakt	zu	Eltern,	Großeltern,	Geschwistern	und	sonstigen	Bezugs-
 personen aufnehmen,
•	 das	notwendige	Bewusstsein	für	die	Bedeutung	des	Umgangs	für	die	
 Entwicklung des Kindes vermitteln,
• mit allen Beteiligten auf eine einvernehmliche Regelung und klare Abspra-

chen	hinsichtlich	der	Durchführung	der	Umgangskontakte	hinwirken	(in	
der	Regel	werden	diese	im	Hilfeplangespräch	getroffen),

•	 Besuchskontakte	anbahnen	bzw.	stabilisieren,
•	 briefliche	und	telefonische	Kontakte	herstellen	bzw.	bei	der	Übersendung	
	 von	Geschenken	behilflich	sein,13

•	 ggf.	auch	auf	die	Möglichkeiten	des	Familiengerichts	zur	Anordnung	bzw.	
	 Einschränkungen	und	Ausschluss	des	Umgangs	hinweisen.14 

Haben	die	Eltern	einvernehmlich	den	Umgang	vereinbart	oder	hat	das	Fami-
liengericht	eine	Umgangsregelung	getroffen,	muss	das	Jugendamt	in	der	Re-
gel	(»in	geeigneten	Fällen«)	bei	deren	praktischer	Umsetzung	helfen,	d.h.	etwa
•	 Hilfestellung	leisten,	wie	die	Absprachen	bzw.	gerichtlichen	Entschei-

dungen praktisch umgesetzt und die Kontakte kindgerecht ausgestaltet 
werden	können,

•	 die	Besuchskontakte	beratend	in	Gesprächen	vor-	und	nachbereiten,
•	 Verständnis	für	die	Bedeutung	der	Achtung	der	jeweils	anderen	Familie	
	 und	die	Akzeptanz	der	zu	ihr	bestehenden	Bindungen	fördern,
• den Eltern beim Loslassen und Trauern Hilfeangebote unterbreiten,
•	 die	Umgangsbereitschaft	des	Kindes	fördern	bzw.	versuchen,	Vorbehalte	
 auf Seiten der Erwachsenen gegen die Kontakte abzubauen,
•	 ggf.	den	Umgang	begleiten,

Damit	das	Kind	von	den	Umgangskontakten	profitieren	kann,	müssen	die	
Umgangskontakte	ohne	anhaltende	Konflikte	verlaufen.	Hierbei	spielt	die	
Beziehung, die Herkunfts- und Pflegeeltern zueinander haben, eine aus-
schlaggebende	Rolle.	

Herkunfts-	und	Pflegeeltern	haben	die	Verpflichtung	zu	gegenseitiger	
Akzeptanz	und	Loyalität.	Dies	ergibt	sich	aus	der	sog.	»Wohlverhaltens-
klausel«	(§	1684	Abs.	2	BGB),	die	auch	im	Verhältnis	zwischen	Pflege-	und	
Herkunftseltern	Anwendung	findet	(vgl.	§	1685	Abs.	3	BGB).	Danach	haben	
die	Eltern	alles	zu	unterlassen,	was	das	Verhältnis	des	Kindes	zu	den	Pflege-
eltern	oder	die	Erziehung	erschwert.	Insbesondere	sollen	sie	die	Pflegeeltern	
nicht schlecht machen oder dem Kind durch Inaussichtstellen einer baldigen 
Rückführung	eine	Verwurzelung	in	der	Pflegefamilie	erschweren.	Umge-
kehrt	haben	auch	die	Pflegeeltern	alles	zu	unterlassen,	was	das	Verhältnis	zu	
den	leiblichen	Eltern	erschwert.	Sie	müssen	das	Kind	»abholbereit«	machen,	
ihm die notwendige Kleidung und Sonstiges zu Besuchskontakten mitgeben, 
gegebenenfalls auch mit erzieherischen Mitteln die Bereitschaft des Kindes zu 
Besuchskontakten	aktiv	fördern,	indem	sie	die	Kontakte	als	etwas	Positives	
vermitteln.10 

Das	ist	von	beiden	Seiten	viel	verlangt!	Vor	allem	für	die	Pflegeeltern	
besteht	oftmals	die	Schwierigkeit,	dass	sie	mit	einem	artikulierten	Verständ-
nis gegenüber den Herkunftseltern die Erwartungen der Kinder, dass sie ihre 
Ängste	ernst	nehmen	und	zu	ihnen	stehen	würden,	enttäuschen	könnten.	Sie	
stehen	vor	der	Aufgabe,	Verständnis	und	Achtung	gegenüber	den	leiblichen	
Eltern aufzubringen und die Besuchskontakte zu unterstützen, auch wenn sie 
selbst	–	evtl.	sogar	berechtigte	–	Vorbehalte	gegenüber	deren	Lebenssituation	
und	bisherigen	sowie	aktuellen	Erziehung	empfinden.	

Jedoch	bedeutet	die	Pflicht	der	Erwachsenen	zu	gegenseitiger	Loyalität	
nicht	etwa,	dass	sie	unangemessene	Verhaltensweisen	gegenüber	dem	Kind	
rechtfertigen	oder	kindliche	Enttäuschungen	und	Frustrationen	bagatelli-
sieren	sollen.11	Vielmehr	geht	es	darum,	dass	sie	die	bestehenden	Bindungen	
des	Kindes	an	die	jeweils	andere	Familie	respektieren	und	im	Interesse	des	
Kindes	persönliche	Aversionen	außen	vor	lassen	und	Spannungen	so	weit	
wie	möglich	von	dem	Kind	fern	halten.	Die	Erwachsenen	sollen	bedenken,	
dass	ihr	Verhalten	Rückwirkungen	auf	die	jeweils	anderen	Beziehungen	des	
Kindes	haben	kann.	Nur	dann	hat	das	Kind	die	Möglichkeit,	ohne	Loyali-
tätskonflikte	positive	Beziehungen	zu	beiden	Familien	zu	entwickeln	(zu	den	
Möglichkeiten	des	Gerichts,	auf	dieses	gegenseitige	Wohlverhalten	hinzuwir-
ken,	s.	C.10.2	und	C.10.5).12 

C.8.1C.8.1

13 Vgl. dazu Wiesner/Struck (2006), § 18 SGB VIII Rn. 30.
14 Vgl. dazu Münder u.a./ Proksch (2009), § 18 SGB VIII Rn. 30; Kunkel/Kunkel § 18 SGB VIII Rn. 11a, 14.

Pflicht zum gegenseitigen Wohlverhalten Das Jugendamt
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• bei Konflikten zwischen den Erwachsenen oder zwischen Eltern und Kind
 vermitteln und schlichten, oder
• wenn eine außergerichtliche Einigung nicht herstellbar ist, eine Entschei-

dung	nach	§	1684	BGB	oder	die	Bestellung	eines	Verfahrensbeistands	
gemäß	§	158	Abs.	1	FamFG	anregen.15 

Das	Jugendamt	soll	die	Eltern	durch	Beratung	und	Unterstützung	befähigen,	
das	Umgangsrecht	in	einer	das	Kindeswohl	fördernden,	zumindest	nicht	
gefährdenden	Art	und	Weise	auszuüben.	Die	Beratung	und	Unterstützung	
zielt darauf ab, Kinder und Eltern in die Lage zu versetzen, selbst den Kon-
takt	aufzunehmen	bzw.	durch	fachliche	Unterstützung	Umgangskontakte	
herzustellen,	ohne	dass	das	Gericht	eingeschaltet	werden	muss	(Hinweise	zur	
Gestaltung	der	Umgangskontakte	C.8.4).	

Hingegen	darf	das	Jugendamt	als	Sozialleistungsbehörde	grundsätzlich	
nicht	darüber	entscheiden,	ob	Kontakte	stattfinden	oder	nicht.	Diese	Ent-
scheidung	kann	nur	von	den	Eltern	bzw.	vom	Familiengericht	getroffen	
werden.	Das	Jugendamt	darf	Kontakte	weder	selbstständig	ausschließen	
noch	zusätzliche	Kontakte	bewilligen.16	Insbesondere	sind	»standardmä-
ßige«	Ausschlüsse	der	Besuchskontakte	zur	Eingewöhnung	des	Kindes	in	die	
Pflegefamilie	nicht	mit	dem	verfassungsrechtlich	geschützten	Umgangsrecht	
der	Eltern	vereinbar.	Wenn	das	Jugendamt	es	für	sinnvoll	hält,	dass	das	Kind	
die	Eltern	eine	Zeit	lang	nicht	bzw.	nur	unter	bestimmten	Umständen	sieht,	
muss	es	um	das	Einverständnis	der	Eltern	werben	bzw.	beim	Familiengericht	
eine/n	(vorübergehende/n)	Einschränkung	bzw.	Ausschluss	des	Umgangs	
beantragen	(vgl.	C.10.2).	

...	ist	zur	Bestimmung	des	Umgangs	mit	Wirkung	für	und	gegen	die	Her-
kunfts- sowie Pflegeeltern befugt, wenn ihm dieser Teil der Personensorge 
übertragen	ist	(§	1632	Abs.	2	BGB).	Er	wird	seine	Entscheidung	regelmäßig	
an	den	Bedürfnissen	des	Kindes	ausrichten.	Die	Entscheidungen	über	die	
Bestimmung	des	Umgangs	werden	keine	einsamen	sein,	sondern	mit	den	Ab-
sprachen	und	Intentionen	in	der	Hilfeplanung	koordiniert,	für	die	die	Feder-
führung	in	den	Sozialen	Diensten	liegt	(§§	36,	37	SGB	VIII).	Der	(Amts-) 
Vormund	bzw.	(Amts-	)Pfleger	berücksichtigt	die	Interessen	der	Herkunfts-	
und Pflegeeltern bei seiner Entscheidung, soweit diese dem Kindeswohl 
förderlich	oder	zumindest	mit	diesem	vereinbar	sind.	Ansonsten	hat	er	bei	der	
Bestimmung	des	Umgangs	die	Rechte	und	Pflichten	in	§§	1684,	1685	BGB	
zu	beachten.	Auch	für	den	(Amts-)Vormund	bzw.	(Amts-)Pfleger	besteht	die	
Möglichkeit,	im	Konfliktfall	das	Familiengericht	zur	Regelung	der	Umgangs-
kontakte	anzurufen.	

...	kann	den	Umgang	regeln,	einschränken	oder	auch	gänzlich	ausschließen.	
Außerdem	kann	es	begleiteten	Umgang	anordnen,	Wohlverhaltensanord-
nungen	erlassen	etc.	(zu	den	rechtlichen	Möglichkeiten	des	Gerichts	in	Um-
gangskonflikten	und	den	jeweiligen	Voraussetzungen	vgl.	C.10.1	bis	C.10.5).	
Die gerichtlichen Anordnungen sind für die Eltern und Pflegeeltern bindend, 
wenn	auch	der	Umgang	eines	Elternteils,	der	kein	Interesse	an	Begegnungen	
mit seinem Kind hat, in der Regel nicht dem Kindeswohl dient und deshalb 
grundsätzlich	nicht	erzwungen	werden	kann.	Ausnahmen	von	dieser	Regel	
kann es dann geben, wenn im konkreten Einzelfall hinreichende Anhalts-
punkte	dafür	bestehen,	dass	der	Umgang	dem	Kindeswohl	dient.17 

Gegenüber	dem	Jugendamt	kann	das	Familiengericht	keine	verbindlichen	
Anordnungen	treffen.	Es	kann	das	Jugendamt	nicht	verpflichten,	die	Beglei-
tung	von	Umgangskontakten	zu	übernehmen,	vielmehr	hat	dieses	eigenstän-
dig darüber zu befinden, ob dies im jeweiligen Einzelfall eine geeignete Hilfe 
darstellt.18	Lehnt	ein	Jugendamt	pflichtwidrig	eine	Unterstützung	von	Um-
gangskontakten	ab,	können	sich	die	Eltern	jedoch	an	das	Verwaltungsgericht	
wenden.19 

Stellt	das	Familiengericht	fest,	dass	die	Regelung	des	Umgangs	insbeson-
dere davon abhängen wird, wie sich die Kontakte entwickeln, darf es dem 
Jugendamt dennoch grundsätzlich nicht die weitere Entwicklung des zeit-
lichen	Umfangs	überlassen,	weil	das	Gericht	damit	seine	Entscheidung	auf	
einen	Dritten	übertragen	würde.20	Die	seit	dem	1.	September	2009	geforderte	
gerichtliche	Hinwirkung	auf	Einvernehmen	zwischen	den	Beteiligten	(§	156	
FamFG)	soll	jedoch	gerade	auch	die	kinder-	und	jugendhilferechtlichen	 
(Beratungs-)Möglichkeiten	nutzen,	sodass	über	eine	einstweilige	Umgangs- 
regelung	mit	begleitender	Kinder-	und	Jugendhilfe	(§	156	Abs.	3	S.	2	FamFG)	 
gleichwohl eine perspektivische Entwicklung der Kontakte und der ihr zu-
grunde	liegenden	Umgangsregelungen	ermöglicht	wird.	

Wirkung von Umgangskontakten – Ergebnisse aus der Forschung
Die	bestehende	Forschung	zeigt	ein	komplexes	und	unterschiedliches	Bild
der Besuche in Bezug auf
• Erfahrungen von Eltern und Kindern während der Besuche;
• Qualität der Interaktion, die während der Besuche wahrgenommen wird; 
• Bedeutung und Wirkung in Bezug auf die Kinder 
	 (Haight/Kagle/Black	2003).	

C.8.2C.8.1

15 Vgl. dazu Kunkel/Kunkel (2006), § 18 SGB VIII Rn. 10, 13.
16 VG Aachen JAmt 2008, 108 = ZKJ 2008, 126 f.

Der (Amts-)Vormund oder (Amts-)Pfleger

Das Familiengericht

17 Vgl. BVerfG FamRZ 2008, 845 zur Verfassungsbeschwerde eines Vaters, dem Zwangsgeld angedroht 
wurde für den Fall, dass er die angeordneten Besuchskontakte zu seinem außerehelich geborenen Kind 
nicht wahrnimmt; vgl. dazu Adelmann (2008). 
18 Münder u.a./ Proksch (2009), § 18 SGB VIII Rn. 37; Kunkel/Kunkel (2006), § 18 SGB VIII Rn. 14; 
Bamberger/Roth/Veith (2003), § 1684 BGB Rn. 43; VG Gelsenkirchen 15.11.2006, 19 K 603/06; DIJuF-
Rechtsgutachten 22.12.2005, F 3.010-My (nicht veröffentlicht). 
19 Vgl. VG Gelsenkirchen 15.11.2006, 19 K 603/06. 
20 OLG Frankfurt a.M. FamRZ 1999, 617; OLG Saarbrücken DAVorm 1996, 277.

8.2  Die Wirkungen von Umgangskontakten und ihre mögliche Bedeutung für die Kinder
 Elisabeth Helming
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Die	Auswertung	internationaler	Studien	zur	Wirkung	von	Umgangskon-
takten bei Pflegekindern zeigt häufig etwas widersprüchliche Reaktionen 
der	Kinder	(so	z.	B.	Quinton	et	al.	1997).	»Kinder freuen sich normalerweise 
auf Kontakt, möchten üblicherweise mehr Kontakt, als sie erhalten, sind aber 
dadurch dennoch üblicherweise auch durcheinander«	–	so	ein	Fazit	von	Ian	Sin-
clair	(2005,	Übers.	d.Vf.)	in	seinem	Überblick	über	verschiedene	Studien	in	
Großbritannien.	Dass	in	Bezug	auf	die	Entwicklung	von	Pflegekindern	wenig	
eindeutige Wirkungen zu erkennen sind, hängt vermutlich damit zusam-
men,	dass	Besuchskontakte	in	hohem	Maße	»kontextsensitiv«	sind,	d.h.	von	
verschiedenen	Umständen	abhängen	und	ihre	Wirkung	eher	indirekt	entfal-
ten;	dies	konstatieren	bspw.	Kindler/Fichtner	(2008,	S.	140)	hinsichtlich	der	
Befundlage	zu	Wirkungen	von	Umgangskontakten	zwischen	Vater	und	Kind	
nach	Trennung	und	Scheidung,	eine	Erkenntnis,	die	auf	Umgangskontakte	
von	Pflegekindern	vermutlich	zu	übertragen	ist.21 

Die	Fallerhebung	des	DJI	(Thrum	2007)	hat	in	Bezug	auf	Umgangskon-
takte	folgende	Befunde	ergeben:	Auch	nach	Fremdunterbringungen	mit	
vorhergehenden	Gefährdungsereignissen	führen	Umgangskontakte	nicht	in	
jedem	Fall	zu	einer	stärkeren	Problembelastung	beim	Kind.	Wird	bspw.	die	
Intensität	der	Umgangskontakte	zur	Mutter	in	Beziehung	gesetzt	zur	kind-
lichen	Verhaltensanpassung,	so	ergeben	sich	–	nach	Einschätzung	der	Fach-
kräfte	–	keine	signifikanten	Unterschiede	bei	vorhergehenden	Gefährdungs-
ereignissen	und	ohne.	Auch	die	eingeschätzte	Integration	des	Kindes	in	die	
Pflegefamilie	leidet	nicht	stärker	durch	die	Umgangskontakte,	wenn	es	vorher	
in	der	Herkunftsfamilie	gefährdet	war.	Neben	der	Einschätzung	der	Fach-
kräfte,	was	die	Belastung	der	Kinder	nach	Umgangskontakten	betrifft,	liegen	
auch weitere Befunde aus der DJI-Studie vor, die diese Einschätzung der 
Fachkräfte	bestätigen:	Mit	der	CBCL	(Child	Behaviour	Checklist)	wurden	
von	den	Pflegeeltern	externalisierende	und	internalisierende	Verhaltenswei-
sen	eingeschätzt	und	statistisch	in	Bezug	gesetzt	zu	Umgangskontakten	von	
Kindern	mit	und	ohne	Kindeswohlgefährdung	in	der	Vorgeschichte:	Auch	
hier	gibt	es	keine	signifikanten	Unterschiede.	Allerdings	sind	dies	zusammen-
gefasste	Daten,	d.h.	im	Durchschnitt	sind	Kinder	auch	nach	vorhergehender	
Gefährdung	durch	Umgangskontakte	nicht	signifikant	stärker	belastet,	als	
Kinder	ohne	Gefährdung	in	der	Vorgeschichte.	Das	bedeutet	aber	nicht,	dass	
es im Einzelfall nicht zu einer gravierenden Belastung kommen kann und 
dass	im	Einzelfall	auch	ein	Umgangskontakt	zu	einem	Mitglied	der	Her-
kunftsfamilie belastend sein kann, wenn es vor der Inpflegegabe keine Kin-
deswohlgefährdung	gab.	

Cantos/Gries/Slis	(1997)	zeigten	in	ihrer	Studie	mit	49	Pflegekindern,	dass	
regelmäßige und häufigere Besuche der leiblichen Eltern sich insofern positiv 
auswirkten,	als	dass	die	Pflegekinder	weniger	internalisierende	Verhaltens-
probleme	zeigten	im	Vergleich	zu	Kindern,	deren	Eltern	sie	seltener	oder	gar	

nicht	sahen.	Eher	marginale	Unterschiede	wurden	in	Bezug	auf	externali-
sierende	Verhaltensweisen	gefunden.	Der	positive	Effekt	war	allerdings	u.a.	
abhängig	davon,	dass	das	Kind	sich	gut	in	die	Pflegefamilie	integriert	hatte.	

Ältere Studien zeigten jedoch auch, dass längerfristige Kontakte bei hoch-
belasteten Kindern eher zu negativen Resultaten führen, so zitiert Leathers 
(2003,	S.	54)	bspw.	eine	Studie	von	Fanshel	u.a.	aus	dem	Jahre	1990.	Fanshel	
et	al.	(1990)	hatten	die	Hypothese,	dass	der	längerfristige	Kontakt	den	Kin-
dern	dieser	Stichprobe,	bei	denen	eine	höhere	Vulnerabilität	angenommen	
wurde,	da	sie	auch	ein	größeres	Maß	an	Abbrüchen	erlebt	hatten,	eher	ge-
schadet	habe,	weil	sie	aus	hochgradig	dysfunktionalen	Familiensystemen	
stammten und durch die Kontakte nach wie vor in Stressereignisse und 
Schwierigkeiten	im	Leben	ihrer	Eltern	einbezogen	wurden.	

In	einer	weiteren	Studie	wurde	eine	qualitative	Analyse	der	Muster	von	
Besuchen (regelmäßig und häufig, regelmäßig, aber nicht so häufig, unre-
gelmäßig,	keine	Kontakte)	durch	SozialarbeiterInnen	eingeschätzt.	Diese	
Einschätzung wurde in Beziehung gesetzt zu den jeweiligen Pflegeverhältnis-
sen, die nach drei Kategorien bewertet wurden: erfolgreich, ambivalent und 
krisenhaft.	Die	Studie	ergab	eine	signifikante	Relation	zwischen	unregelmä-
ßigen Besuchskontakten und von SozialarbeiterInnen als ambivalent einge-
schätzten	Pflegeverhältnissen	(Browne/Moloney	2002).	

Wenn Kontakt als für die Kinder belastend eingeschätzt wird, so liegt 
das mitunter an einer bestimmten Person aus der Herkunftsfamilie, die den 
Kindern	nicht	gut	tut,	so	Ian	Sinclair	in	einer	Übersicht	von	Studien	zu	
Pflegekindern	in	Großbritannien	(2005).	Ist	der	Grund	der	Inpflegegabe	se-
xueller	Missbrauch	durch	eine	Person	der	Herkunftsfamilie,	besteht	bspw.	die	
Gefahr,	dass	sich	während	der	Besuchskontakte	mit	dieser	Person	der	Miss-
brauch	wiederholt.	Kinder	selbst	–	so	eine	weitere	englische	Studie	–	haben	
durchaus	spezifische	Bedürfnisse:	z.	B.	einen	Stiefvater	nicht	zu	treffen,	die	
Großmutter	häufiger,	begleiteten	Kontakt	zur	Mutter,	am	Telefon	mit	Ge-
schwistern	zu	reden	usw.	(Sinclair/Gibbs/Wilson	2004b,	zit.	in	Sinclair	2005).	
Eine Studie über adoleszente Pflegekinder fand heraus, dass Kontakte mit 
Großmüttern	besonders	förderlich	waren	für	das	Wohlbefinden	der	Kinder	
(Farmer/Moyers/Lipscombe	2004,	zit.	in	Sinclair	2005,	S.	93;	vgl.	auch	Far-
mer/Moyers/Lipscombe	2005).	

Beziehungen zur Herkunftsfamilie waren nach einer Studie von Sinclair 
et	al.	(2004b,	zit.	in	Sinclair	2005,	S.	154)	ein	Schlüsselfaktor	in	Bezug	auf	
erfolgreiche,	d.h.	stabile	Pflegeverhältnisse	(neben	den	schulischen	Erfah-
rungen	der	Kinder	und	der	Qualität	des	Erziehungs-	und	Fürsorgeverhaltens	
der	Pflegeeltern).	Kontakte	qualifiziert	zu	managen,	was	viel	Zeit	und	Arbeit	
für die Pflegekinderhilfe beinhaltet, zählen die AutorInnen zu einer wichtigen 
Fähigkeit	der	Fachkräfte	(ebd.).	Herkunftsfamilien	sind	möglicherweise	lang-
fristig	eine	nicht	zu	unterschätzende	Ressource	für	die	Kinder.	Selbst	wenn	
sie nicht in der Lage sind, Elternfunktionen wahrzunehmen, kann der Kon-
takt für die Kinder dennoch wertvoll werden, wenn sie erwachsen sind und 
aus	dem	Jugendhilfesystem	herausfallen,	so	Mapp	(2002).	

Ergebnisse	aus	Langzeitstudien	zu	adoptierten	Kindern	können	in	ge-
wissem	Maß	bei	der	Frage	nach	der	Wirkung	von	Umgangskontakten	von	
Pflegekindern	einbezogen	werden.	Sie	haben	gezeigt,	dass	es	wichtig	ist	für	
Kinder,	Geburtsfamilien-Details	zu	wissen,	um	sich	selbst	»vollständig«	zu	
fühlen und ihre Neugier und ihr Interesse an der eigenen Herkunfts-Identität 
zu befriedigen, und sei es nur, um sich eine eigene Meinung zu bilden, oder, 

C.8.2C.8.2

21 Forschungsergebnisse zu Bindungen von Kindern lassen den Schluss zu, dass auch vernachlässigende 
Eltern Beziehungen zu ihren Kindern haben und dass die Kinder typischerweise zu ihnen oder sonstigen 
Fürsorgepersonen im Haushalt selektive Bindungsbeziehungen eingegangen sind (vgl. dazu Dozier/
Rutter 2002). Auch Kinder, die Misshandlungen erlitten haben, fühlen typischerweise eine intensive Ver-
bundenheit mit den misshandelnden Fürsorgenpersonen, die allerdings von großer Ambivalenz geprägt 
ist. Roth und Sullivan (2005, zit. in Dozier/Rutter, 2002) argumentieren sogar, dass Misshandlung die 
Verbundenheit, die Kinder in Bezug auf ihre Fürsorgepersonen empfinden, verstärkt (vgl. B.3) – ob das 
gut oder schlecht für die Entwicklung der Kinder ist, ist eine andere Frage.
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wenn	sie	älter	sind,	um	Fragen	in	Bezug	auf	Vererbung	bspw.	von	Krank-
heiten	beantworten	zu	können.22 Die meisten wollen zudem wissen, warum 
es	notwendig	oder	gut	war,	dass	sie	adoptiert	worden	sind	(Triseliotis	1973).	
Kontakt zu den leiblichen Eltern kann für die notwendige Information 
sorgen,	Antworten	geben	auf	die	Fragen	»Wer	bin	ich?«	»Warum	ich?«	(Neil	
et	al.	2003).	Howe	und	Feast	(2001)	befragten	394	adoptierte	Kinder,	die	ihre	
Herkunftseltern	gesucht	und	Kontakt	aufgenommen	hatten.	71%	haben	den	
Kontakt als emotional befriedigend beschrieben und fast die Hälfte gab an, 
es	habe	ihr	Selbstwertgefühl	verbessert.	Auch	in	der	Studie	von	Triseliotis	et	
al.	(2005)	gaben	80%	der	adoptierten	Kinder	an,	sie	seien	froh,	einen	Kontakt	
zu	den	leiblichen	Eltern	hergestellt	zu	haben.	Acht	Jahre	nach	der	ersten	Füh-
lungnahme	waren	¾	der	Adoptierten	immer	noch	im	Kontakt.	Die	meisten	
der Adoptiveltern gaben an, der Kontakt zu den leiblichen Eltern habe ihre 
Beziehung zu ihren adoptierten Kindern nicht verändert, ein Drittel gab an, 
es habe ihre Beziehung sogar verbessert; dies wurde von einem Drittel der 
Kinder	ähnlich	gesehen.	Einige	adoptierte	Kinder	(ca.	17%)	berichteten	aber	
auch	von	einer	Verschlechterung	der	Beziehung	zu	den	Adoptiveltern	auf-
grund	des	Kontakts	zu	den	leiblichen	Eltern	(Howe/Feast	2001,	zit.	in	Do-
zier/Rutter	2002).	Aus	den	zitierten	Adoptionsstudien	kann	man	schließen,	
dass den meisten Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen, 
Kontakte nicht gleichgültig sind und vorwiegend, wenngleich nicht nur, posi-
tive	Wirkungen	beobachtet	werden.	

Differenzielle Wirkungen von Besuchskontakten: Eine zusammenfassende 
Übersicht zur Befundlage und den Erklärungsansätzen (Heinz Kindler) 
 
Erklärungsansätze in Bezug auf die Unterschiede 
Werden	Gruppen	von	Pflegekindern	mit	und	ohne	Besuchskontakt	zur	
Herkunftsfamilie verglichen, so zeigen sich überwiegend keine bedeutsamen 
Unterschiede	in	den	untersuchten	Aspekten	des	Entwicklungsverlaufs	oder	
es	bestehen	leichte	Vorteile	für	Kinder	mit	Besuchskontakten.	Grundlage	
dieser Einschätzung sind zehn derzeit vorliegende Studien,23 von denen etwa 
die	Hälfte	keine	bedeutsamen	positiven	oder	negativen	statistischen	Effekte	
von	Besuchskontakten	verzeichnete.	Die	andere	Hälfte	der	Studien	enthält	
zumindest für einzelne Aspekte des kindlichen Entwicklungsverlaufs positive 
Befunde	bei	regelmäßigen	Umgangskontakten.	Die	in	einem	Teil	der	Studien	
enthaltenen Befunde zu positiven statistischen Zusammenhängen zwischen 
Umgangskontakten	und	Entwicklungsverläufen	bei	Pflegekindern	dürfen	al-
lerdings	nicht	vorschnell	einer	ursächlichen	Wirkung	von	Umgangskontakten	

22 Dass die »Blutsverwandtschaft« nach wie vor als »das« normative Modell von Verwandtschaft gilt und 
der genetischen »Verbundenheit« in den westlichen Ländern sehr große Bedeutung eingeräumt wird, 
zeigt bspw. die Studie von Becker/Butler/Nachtigall (2005). In halbstrukturierten Interviews wurden 148 
heterosexuelle Paare befragt, die mit einer Ei- oder Samenspende einer/s Fremden ein Kind gezeugt 
hatten. Die Studie konstatiert, dass diese Eltern eine Bedrohung der Legitimität ihrer Familienstruktur in 
dem so genannten »resemblance talk« sahen, d.h. in Gesprächen mit Verwandten, FreundInnen, Nach-
barn usw. über die Ähnlichkeit des Kindes: Wem sieht/ist es ähnlich? Diese Frage wurde von allen Eltern 
als unausweichlich, allgegenwärtig und unkontrollierbar bezeichnet. Die Eltern gaben unterschiedliche 
Strategien an, um mit dieser Bedrohung umzugehen: Vom strategischen Schweigen bis hin zu offen-
sivem Ansprechen (vgl. Kapitel B.4). 
23 Für Forschungsübersichten siehe Friedrich/Reinhold/Kindler (2004); Quinton et al. (1997, S.393); Hess 
(1987, S. 29).

zugeschrieben	werden,	da	mehrere	Erklärungen	möglich	sind.	Im	Wesent-
lichen	stehen	vier	mögliche	(Teil-)Erklärungen	zur	Verfügung:
•	 Umgangskontakte	könnten	sich	über	die	Aufrechterhaltung	der	Bindung

zu	den	Herkunftseltern	positiv	auf	die	kindliche	Entwicklung	auswirken.
•	 Bei	Kindern,	die	bereits	zum	Zeitpunkt	der	Fremdunterbringung	beson-

ders	auffällig	sind	und	bei	denen	darum	auch	die	weitere	Entwicklung	
mit	größerer	Wahrscheinlichkeit	einen	problematischen	Verlauf	nimmt,	
könnten	die	Herkunftseltern	häufiger	von	Besuchskontakten	Abstand	
nehmen.

•	 Die	Ermöglichung	und	Stützung	von	Besuchskontakten	könnte	ein	
Indikator	für	eine	kompetente	Sozialarbeit	sein,	von	der	betroffene	Kinder	
auch	in	anderer	Hinsicht	profitieren.

•	 Besonders	problematische	Herkunftseltern	könnten	häufiger	von	Um-
gangskontakten	ausgeschlossen	werden,	so	dass	Kinder,	bei	denen	Um-
gangskontakte	stattfinden	können,	bereits	vor	der	Fremdunterbringung	im	
Mittel weniger belastende Erfahrungen machen mussten und sich daher 
mit	größerer	Wahrscheinlichkeit	positiv	entwickeln.	

Für	jeden	dieser	Erklärungsansätze	lassen	sich	in	der	Forschung	einzelne	
empirische Hinweise finden, so dass sie vermutlich gemeinsam zu den teilwei-
se	beobachteten	positiven	Effekten	von	Umgangskontakten	bei	Pflegekindern	
beitragen.	Die	in	einem	anderen	Teil	der	Studien	fehlenden	Unterschiede	
in	den	Entwicklungsverläufen	von	Pflegekindern	mit	und	ohne	Umgangs-
kontakte	könnten	darauf	hindeuten,	dass	Besuchskontakte	mit	der	Her-
kunftsfamilie teilweise einfach keine allzu große Bedeutung für die weitere 
Entwicklung	der	beteiligten	Kinder	haben.	Es	kann	aber	auch	sein,	dass	in	
den	untersuchten	Stichproben	die	in	einigen	Fällen	bestehenden	positiven	
Wirkungen	durch	negative	Folgen	von	Besuchskontakten	in	anderen	Fällen	
aufgewogen	wurden.	In	der	bei	Gruppenbefunden	üblichen	Betrachtung	von	
Durchschnittswerten ergibt sich dann insgesamt ein allenfalls schwacher oder 
uneindeutiger	Effekt.	Zum	gegenwärtigen	Zeitpunkt	sprechen	einige	Hinwei-
se	für	diese	zweite	Interpretationsmöglichkeit.	Drei	Arten	von	Hinweisen	für	
differenzielle	Wirkungen	von	Umgangskontakten	lassen	sich	anführen:	
•	 Zum	Ersten	haben	sich	in	einigen	Untersuchungen	für	verschiedene	

Untergruppen	von	Pflegekindern	unterschiedliche	Effekte	von	Besuchs-
kontakten	gezeigt.24

•	 Zweitens	bestehen	in	der	beobachtbaren	Qualität	der	Eltern-Kind-Inter-
aktion	beim	Umgang,	der	eingeschätzten	Befindlichkeit	der	Kinder	vor	
und	nach	dem	Kontakt,	sowie	in	den	Voreinstellungen	der	Pflegeeltern	
gegenüber	Umgangskontakten	große	Unterschiede	innerhalb	der	unter-
suchten Stichproben,25	und	es	ist	wahrscheinlich,	dass	diese	Unterschiede	
für	die	Wirkungen	des	Umgangs	bedeutsam	sind.

C.8.2C.8.2

24 So etwa für in der Herkunftsfamilie misshandelte vs. vernachlässigte Pflegekinder (z. B. Tepper 1997) 
oder für Kinder mit mehr vs. weniger als 5 Jahren Aufenthalt in der Pflegefamilie (z. B. Fanshel/Shinn 
1978). 
25 Z.B. Blandow (2004, S.135); Haight et al. (2001, S. 325); Kötter (1994); Fanshel (1982). 
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•	 Drittens	werden	für	Umgangskontakte	aus	den	Perspektiven	verschiedener	
Beteiligter	vielfältige	Verlaufsmuster	beschrieben,26 die ebenfalls auf unter-
schiedliche	Wirkungen	in	verschiedenen	Fällen	hindeuten.

Besuchskontakte, Rückführung und Integration in die Pflegefamilie 
Die Notwendigkeit von Besuchskontakten bei einer bestehenden Rückfüh-
rungsoption	ist	in	der	Fachdiskussion	weitgehend	unumstritten.	Besuchskon-
takte	dienen	hierbei	der	Aufrechterhaltung	von	Bindungen,	sichern	psychisch	
und	räumlich	den	Platz	des	Kindes	in	der	Herkunftsfamilie	und	ermöglichen	
in	manchen	Fällen	den	Herkunftseltern	die	Erprobung	von	Erziehungsfähig-
keiten,	die	sie	im	Rahmen	von	Hilfen	zur	Erziehung	neu	erworben	haben.	
Werden vereinbarte Besuchskontakte von den Herkunftseltern allerdings 
nicht wahrgenommen, so sinkt die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen 
Rückführung	in	der	Regel	deutlich.27 

Auch ohne Rückführung scheinen positiv gestaltete und regelmäßige 
Besuchskontakte wenigstens teilweise darin erfolgreich zu sein, beteiligten 
Pflegekindern	die	Aufrechterhaltung	einer	emotionalen	Verbindung	zur	Her-
kunftsfamilie	zu	ermöglichen.28	Hieraus	wurde	die	Frage	abgeleitet,	ob	eine	
durch	Besuchskontakte	aufrecht	erhaltene	emotionale	Verbindung	zur	Her-
kunftsfamilie die Integration von Pflegekindern in die Pflegefamilie regelhaft 
behindern	könnte.	Besonders	eindrücklich	wurde	diese	Frage	im	Hinblick	
auf misshandelte und vernachlässigte Kinder gestellt, von denen angenom-
men werden muss, dass sie teilweise besondere Schwierigkeiten haben, sich 
auf	neue	Vertrauensbeziehungen	einzulassen,29 die zugleich aber korrigie-
rende	positive	Beziehungserfahrungen	besonders	dringend	benötigen.	Die	
zu dieser Thematik vorliegenden Befunde deuten grundlegend darauf hin, 
dass sich die Mehrzahl aller Pflegekinder, mit und ohne Besuchskontakte, 
gut	in	die	Pflegefamilie	zu	integrieren	vermag	und	hier	emotionale	Gebor-
genheit	findet.30	Obgleich	nur	eine	Minderheit	an	Pflegekindern	betreffend,	
gehen	Besuchskontakte	in	einigen	Studien	aber	doch	mit	erhöhten	Raten	an	
Loyalitätskonflikten,	emotionalen	Belastungen	und	Schwierigkeiten	bei	der	
Integration	in	die	Pflegefamilie	einher.	In	einer	deutschen	Untersuchung	an	
etwas mehr als fünfzig Pflegefamilien fand sich etwa ein statistisch schwacher 
Zusammenhang zwischen Besuchskontakten und von den Pflegeeltern 
wahrgenommenen	Loyalitätskonflikten	des	Pflegekindes.	Für	die	Mehrzahl	
der	Kinder	mit	Besuchskontakten	wurden	zumindest	gelegentliche	Loyalitäts-
konflikte	von	den	Pflegeeltern	berichtet.	Eine	vollständige	Integration	in	die	
Pflegefamilie wurde bei etwa einem Drittel der Kinder mit Besuchskontakten 
wahrgenommen und war damit gegenüber Kindern ohne Besuchskontakte 
um	etwa	50%	seltener.31 Auch andere Studien, bei denen teilweise mehrere 
Informationsquellen einbezogen und ein längsschnittlicher Ansatz gewählt 
wurde, berichten von statistisch schwachen bis moderaten Zusammenhängen 

zwischen	Besuchskontakten	und	Loyalitätskonflikten	des	Kindes.32 Soweit 
hierzu Zahlen angegeben sind, war jeweils eine Minderheit der Pflegekinder 
von	deutlichen	Loyalitätskonflikten	oder	Belastungen	betroffen.	Verschiedene	
mögliche	Erklärungen	dieser	Befunde	werden	folgendermaßen	diskutiert:
•	 Ein	Erklärungsversuch	nimmt	seinen	Ausgangspunkt	bei	dem	Umstand,	

dass – zumindest in der Bundesrepublik – Besuchskontakte vielfach in 
einer Situation stattfinden, in der die Dauerhaftigkeit des kindlichen 
Aufenthalts in der Pflegefamilie rechtlich wenig abgesichert ist, so dass, 
vermittelt	über	Äußerungen	und	vom	Kind	wahrgenommene	Gefühle	
der	Pflege-	und	der	Herkunftseltern,	Verunsicherung	auf	das	Kind	über-
tragen	werden	kann.	Dieser	Erklärungsansatz	kann	sich	auf	Befunde	
stützen, denen zufolge Besuchskontakte bei adoptierten Kindern, also in 
gesichertem rechtlichen Rahmen, etwas unproblematischer verlaufen als 
bei Pflegekindern, sowie auf Studien, die Zusammenhänge zwischen der 
Verunsicherung	von	Pflegeeltern	und	der	Belastung	von	Pflegekindern	im	
Zusammenhang	mit	Besuchskontakten	aufzeigen.33 

•	 Ein	zweiter	Erklärungsansatz	geht	davon	aus,	dass	sich	Herkunftseltern	
bei Besuchskontakten aufgrund von deren Seltenheit und Kürze, sowie 
aufgrund	ihrer	durch	die	Fremdunterbringung	erfolgten	Entlastung,	dem	
Kind	häufig	sehr	positiv	präsentieren	können.	In	Verbindung	mit	der	
durch	die	Besuchskontakte	aufrecht	erhaltenen	emotionalen	Verbindung	
und	mit	altersabhängigen	kognitiv-reflexiven	Einschränkungen	können	
hierdurch bei Kindern unrealistische Rückkehrwünsche geweckt werden, 
die	nachfolgend	zu	Loyalitätskonflikten	führen	können.	Anhaltspunkte	
für	eine	Relevanz	dieses	Erklärungsansatzes	in	zumindest	einigen	Fällen	
finden sich in Berichten über häufig sehr positive Bewertungen von Be-
suchskontakten,	auch	bei	Kindern,	die	in	der	Vorgeschichte	misshandelt	
oder vernachlässigt wurden, sowie in vielfach erkennbar positiv verzerrten 
Bildern	der	Herkunftsfamilie	bei	Pflegekindern	mit	Besuchskontakten.34 

•	 Eine	dritte	Erklärung	setzt	bei	möglichen	umgangsbedingten	Überforde-
rungen der Pflegeeltern an,35 die aus Trennungsängsten, organisatorischem 
Aufwand, Anfeindungen durch die Herkunftseltern, Konflikten mit dem 
Pflegekinderdienst und kurzzeitigen umgangsbedingten Belastungsreakti-
onen	des	Kindes	resultieren	können.	In	der	Folge	kann	eine	innere	Di-
stanzierung	vom	Pflegekind	eintreten	und	in	der	Beziehungsdynamik	zum	
Pflegekind	ein	Zirkel	von	Enttäuschung	und	Gegenenttäuschung	auftre-
ten,	der	dann	zu	Belastungen	und	Loyalitätskonflikten	beim	Kind	führt.

•	 Ein	vierter	und	letzter	Erklärungsansatz	nimmt	Anleihen	bei	Befunden	
aus	der	Psychotraumatologie	und	der	Bindungsforschung.36 Es wird – 
meist	ausgehend	von	klinischen	Fallanalysen	–	argumentiert,	besonders	
misshandelte	und	vernachlässigte	Kinder	würden	Umgangskontakte	häu-
fig	als	Angst	auslösend	erleben.	Der	(aus	Sicht	des	Kindes)	fehlende	Schutz	
durch	die	Pflegeeltern	könne	dann	den	Vertrauensaufbau	in	der	Beziehung	
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32 Vgl. z.B. Leathers (2003, S. 53); Poulin (1992); Fanshel/Shinn (1978).
33 Z.B. Neil/Beek/Schofield Clinical (2003, S. 401); Gean/Gillmore/Dowler (1985, S. 608).
34 Z.B. Chapman/Wall/Barth/National Survey of Child and Adolescent Well-being Research Group (2004, 
S. 293); Kufeldt/Armstrong/Dorosh (1995).
35 vgl. Wilson/Sinclair/Gibbs (2000, S. 193).
36 Für eine aktuelle Forschungsübersicht siehe B.3.2 und B.3.3.

26 Z.B. Cleaver (2001).
27 Vgl. etwa Leathers (2002), S. 595; Cleaver (2001); Bullock/Little/Millham (1993).
28 Vgl. etwa McWey/Mullis (2004, S. 293); Kötter (1994); Poulin (1992, S. 65).
29 Empirische Studien zu diesem Thema, die gegenüber schwer kontrollierbaren klinischen Eindrucksbe-
richten einen wichtigen Fortschritt darstellen, stammen etwa von Howes/Siegal (1993, S. 71); Dance/
Rushton/Quinton (2002, S. 395).
30 Für eine Forschungsübersicht siehe Kapitel B.3.2.
31 Vgl. Kötter (1994).
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zu den Pflegeeltern behindern, während der Kontakt zu den Herkunfts-
eltern	den	Rückfall	in	ältere	desorganisierte	oder	»zwanghaft-gehorsame«	
Bindungsmuster	begünstige.37	Empirische	Unterstützung	erfährt	dieser	
Verständniszugang	durch	eine	mittlerweile	gut	belegte	größere	Vulnerabi-
lität der Bindungsprozesse in Pflegefamilien bei einem Teil besonders stark 
belasteter	Pflegekinder.38 

Pflegekinder	machen	sich	oft	Gedanken	in	Bezug	auf	ihre	Herkunftsfamilie	
und	die	Gründe	der	Fremdplatzierung,	ergab	eine	detailliertere	englische	Stu-
die	zum	Kontakt	(Cleaver	2000).	Umgangskontakte	sollen	deshalb	gefördert	
und	gewährleistet	werden,	um	dem	betroffenen	Kind	die	Beziehung	zur	Her-
kunftsfamilie	weiterhin	zu	ermöglichen	und	so	(unnötige)	Bindungsabbrü-
che	zu	vermeiden.40	Dennoch	ist	eine	differenzierte	Sichtweise	im	Einzelfall	
angebracht:	Kontakte	können	den	Kindern	gut	tun,	aber	unter	bestimmten	
Bedingungen	auch	schaden.	Es	gilt,	Vor-	und	Nachteile,	Risiken	und	Ne-
benwirkungen	abzuwägen	und	eine	entsprechende	Unterstützung	durch	die	
Pflegekinderhilfe	zur	Verfügung	zu	stellen.	Neben	der	realistischen	Einschät-
zung der Beziehungen/Bindungen von Kindern und Herkunftseltern sollten 
die	mögliche	Bedeutung	der	Kontakte	und	die	damit	verknüpften	Absichten	
für	Kinder	und	Herkunftseltern	expliziert	werden.	Umgangskontakte	haben	
im Interesse der Kinder folgende Ziele: 
•	 Bei	einer	Rückführungsoption	sind	regelmäßige	Kontakte	Voraussetzung,	
	 um	eine	allzu	große	Entfremdung	von	Eltern	und	Kind	zu	vermeiden.	
•	 Bei	dauerhafter	Unterbringung	sollen	Umgangskontakte	eine	gewisse	

Kontinuität im Lebenslauf der Kinder unterstützen und den Kindern Zu-
gang	zu	den	eigenen	Wurzeln	ermöglichen	(vgl.	dazu	auch	Gehres/
Hildenbrand	2008;	so	auch	Kötter/Cierpka	1997).	

•	 Sie	sollen	dem	Kind	u.a.	die	Entwicklung	eines	realistischen	Selbstkon-
zeptes	mit	zwei	Familien	ermöglichen	und	unangemessene	Idealisierungen	
der Herkunftsfamilie verhindern, die gerade in Konfliktsituationen die 
Problembewältigung	erschweren	können	(vgl.	Andersson	2005).	

•	 Manchmal	brauchen	Kinder	aber	auch	eine	Art	Beruhigung	und	Rück-
versicherung,	dass	es	den	Eltern	oder	Geschwistern	einigermaßen	gut	geht,	
um	ihr	eigenes	Leben	in	der	Pflegefamilie	mit	(relativ)	ruhigem	Gewissen	
leben	zu	können.	

In	einigen	Fällen	haben	sich	Besuchskontakte	schließlich	auch	als	günstig	er-
wiesen,	um	die	Integration	eines	Kindes	in	die	Pflegefamilie	zu	fördern.41 Es 
wird angenommen, dass diese Wirkung vor allem dann eintritt, wenn Kinder 
ein kooperatives Zusammenwirken von Herkunfts- und Pflegeeltern erleben 
und	dadurch	psychische	Entlastung	erfahren.	

Unterschiedliche Phasen eines Pflegeverhältnisses beeinflussen die Kontaktgestal-
tung bzw. die damit verbundenen Ziele: 
•	 Vorbereitung	des	Pflegeverhältnisses	/Anbahnung	des	ersten	Kontaktes	zu	
 den Pflegeeltern; Inobhutnahme, Bereitschaftspflege, Perspektive; 
•	 die	ersten	Wochen	in	der	Pflegefamilie	–	Kennenlernen	der	Familienmit-

glieder,	der	Regeln,	des	sozialen	Umfeldes	–	Verarbeiten	der	Situation,	
nicht	mehr	in	der	eigenen	Familie	zu	leben:	Erleichterung	und	Entlastung	
einerseits, Schuldgefühle und Sehnsucht andererseits; 

•	 Stabilisierung	des	Pflegeverhältnisses	–	Normalisierung	der	Situation,	erste	
 Perspektivklärung; 
•	 Etablierung	des	Pflegeverhältnisses	–	weitere	Normalisierung	und	Perspek-

tivklärung:	befristet	(Rückkehroption)	oder	auf	Dauer	(Verbleib	in	der	
Pflegefamilie,	Adoption,	Wechsel	der	Pflegefamilie	oder	der	Unterbrin-
gungsform	(betreutes	Wohnen,	Heim	usw.);	

•	 Beendigung	des	Pflegeverhältnisses	–	Rückkehr	in	die	Herkunftsfamilie,	
	 Wechsel	der	Pflegefamilie,	Wechsel	der	Fremdplatzierungsform:	Heim.	

Gerade	in	der	Anfangsphase	benötigen	die	Kinder	ohne	Kontakte	möglicher-
weise viel Energie für ihre Besorgnis, Zweifel und Phantasien über die leib-
lichen	Eltern.	»Diese Energie ist so nicht verfügbar für die sich neu entwickeln-
den Beziehungen in der Pflegefamilie oder die aktuellen Entwicklungsaufgaben 
des Kindes. Obwohl das Kind jetzt in einer Umgebung lebt, die besser auf seine 
Bedürfnisse eingehen kann, kann das trauernde Kind sich vielleicht psychisch 
nicht darauf einstellen. Kinder können, ob zu Recht oder Unrecht, Pflegeeltern 
und Sozialarbeiter als Personen wahrnehmen, die sich verschworen haben, um sie 
von ihren leiblichen Eltern fernzuhalten«	(Fahlberg	1994,	S.	171f,	Übersetzung	
d.Vf.).

Kontakte	nach	der	Unterbringung	können	Gefühle	von	verringertem	
Selbstwert der Kinder dämpfen: Kinder, die wenig oder keinen Kontakt zu 
den	leiblichen	Eltern	haben,	wundern	sich	möglicherweise,	weshalb	die	Eltern	
sie	nicht	mehr	sehen	wollen.	Dies	wird	z.	B.	geschildert	von	einer	Pflegemut-
ter mit mehreren Pflegekindern und unterschiedlichen Herkunftseltern: »Ich 
finde es schon wichtig, dass die anderen Kinder Umgangskontakte haben, ich 
find‹ es auch schade für die Paula!42 Weil man merkt jetzt einfach, wo sie es von 
den anderen sieht,43 dass es ihr fehlt, dass sie da einfach eine Lücke hat und nie-
mand da ist. Sie hat auch nicht unseren Namen und trotzdem kommt keiner, der 
sie besucht. Und ich glaub, der Paula geht‹s gar nicht um Geschenke, sondern das 
ist einfach so ein Gefühl. Und jetzt versuchen wir grad für sie ein Foto zu krie-
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41 In einer englischen Untersuchung wurden auf der Grundlage von Jugendhilfeakten beispielsweise vier 
Fünftel der Kinder mit Kontakt zur leiblichen Mutter als gut an das Leben in der Pflegefamilie angepasst 
eingeschätzt, im Verhältnis zu etwa drei Fünftel der Kinder ohne Kontakt (Cleaver 2001).
42 Pflegekind, das keinen Kontakt zur drogenabhängigen Mutter hat, Vater ist unbekannt.
43 Die drei anderen Pflegekinder haben regelmäßigen Umgangskontakt.

Die mögliche Bedeutung von Umgangskontakten für die Kinder39

37 vgl. Nienstedt/Westerman (2007); Zenz (2001, S. 22).
38 Für eine Forschungsübersicht siehe B.3.
39 Vgl. dazu auch C.6.
40 Forschungsergebnisse zur Bedeutung von Bindungsabbrüchen werden in B.3.2 im Überblick darge-
stellt.
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gen, aber das ist schwierig. Weil sie hat nur Fotos, wie sie als Baby auf dem Arm 
von ihrer Mutter ist, bei dem ersten Besuchskontakt. (…) Also ich find‹, das tät 
ihr schon helfen, ein Foto zu haben, von ihrer Mutter«	(I	A,	1511 – 1512).	Salahu	
Din/Bollmann	(1994)	fanden	eine	positive	Korrelation	zwischen	Selbstwert	
von	Pflegekindern	und	Identifikation	mit	der	Herkunftsfamilie	(zit.	in	Mapp	
2002,	S.	176).44 

Kinder	nehmen	möglicherweise	auch	die	Schuld	auf	sich,	dass	sie	nicht	
bei	ihren	Eltern	leben	können.	Regelmäßige	Besuche	und	gegenseitiger	
Austausch von Informationen zwischen allen beteiligten Erwachsenen sind 
zudem	wirksame	Instrumente,	um	die	Lösung	der	mit	der	Trennung	verbun-
denen	Angelegenheiten	der	Kinder	zu	unterstützen.	Fahlberg	(1994)	fasst	den	
Sinn	von	Umgangskontakten	für	die	Kinder	folgendermaßen	zusammen:	
•	 Verleugnung	und	Vermeidung	verhindern;	
•	 das	Wiedererleben	von	Trennungsgefühlen	ermöglichen	auf	einer	Ebene,	
 die zu bewältigen ist; 
•	 die	Gelegenheit	bieten,	Gefühle	zu	verarbeiten;	
•	 Anlass	geben,	Gründe	für	die	Trennung	besprechen;	
•	 magisches	Denken	reduzieren;	
•	 Loyalitätsprobleme	verringern;	
•	 Bindungstransfer	fortsetzen,	d.h.	die	neuen	Betreuungspersonen	
	 ›empowern‹;	
•	 die	Identitätsfindung	unterstützen.	

Das heißt jedoch nicht, dass Kontakte immer einfach herzustellen sind; alle 
Beteiligten	brauchen	Unterstützung	bei	der	Durchführung.	Insbesondere	
bei	Aspekten	der	Kindeswohlgefährdung	besteht	die	Gefahr	einer	erneuten	
Gefährdung	durch	die	Kontakte	–	dies	gilt	es	in	jedem	Einzelfall	konkret	zu	
ergründen	und	abzuwägen	(siehe	unten).	

Dass Kontakte zwischen Pflegekindern und Herkunftsfamilie in aller Regel 
von	den	Fachkräften	unterstützt	werden,	zeigen	die	Zahlen	der	Fallerhebung	
des	DJI	deutlich	(Thrum	2007):	Von	den	632	Pflegekindern	hatten	525	(83%)	
in	irgendeiner	Form	Kontakt	zur	Herkunftsfamilie.45	Nur	bei	14%	der	Pfle-
gekinder gab es überhaupt keinen Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie, weder 
zu	den	Eltern	noch	zu	anderen	Angehörigen	der	Familie,	wie	Geschwistern,	
Großeltern	oder	Tanten/Onkel	bzw.	weiteren	entfernten	Angehörigen,	und	
auch	keinen	nur	auf	Elternebene,	d.h.	auch	kein	Kontakt	nur	zwischen	Pfle-
geeltern	und	Herkunftsfamilie.

44 Das Sample in dieser Studie bestand aus 116 Pflegekindern im Alter von 11 – 15 Jahren, die minde-
stens ein Jahr lang bereits in einer Pflegefamilie gelebt hatten.
45 Im Befragungssample von Rock et al. (2008) zur Vollzeitpflege in Rheinland-Pfalz sind die Daten 
vergleichbar: 76,4% der Pflegekinder hatten regelmäßig bis selten Kontakt zu beiden Eltern bzw. zu 
einem Elternteil. Mehr als die Hälfte stand auch mit den Geschwistern und sonstigen Verwandten in 
Verbindung (ebd., S. 138).
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8.3  Umgangskontakte in der Praxis

 Wie viele Kinder haben Umgangskontakte und zu wem?
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Abbildung 1
Kontakte zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie auf Elternebene und der Pflegekinder zu

mindestens einer Person der Herkunftsfamilie (Quelle: Thrum 2007)

Differenziert	man	dann	noch	einmal	genauer,	so	sind	Kontakte	zwischen	
Pflegekindern	und	Herkunftsmutter	mit	57%	am	häufigsten,	danach	kommen	
Kontakte	zu	Geschwistern	mit	48%,	gefolgt	von	Kontakten	zum	leiblichen	
Vater,	die	aber	nur	bei	28%	der	Pflegekinder	angegeben	werden.	Dass	Kon-
takte	zu	den	Vätern	in	so	geringem	Maß	angegeben	werden,	hat	sicher	auch	
damit	zu	tun,	dass	zum	Zeitpunkt	der	ersten	Fremdplatzierung	etwa	60%	der	
Kinder	aus	Familien	mit	alleinerziehenden	Herkunftsmüttern	stammten,46 
d.h.	die	Väter	haben	sich	ihrer	Elternverantwortung	oft	schon	vor	der	Fremd-
unterbringung	entzogen	(vgl.	dazu	auch	Helming	2002).

Die	Unterschiede	in	der	Art	und	Weise	von	Umgangskontakten	(mit	wem,	
Häufigkeit,	Intensität,	Dauer,	Ort,	Gestaltung)	sind	groß.	Meist	sind	es	die	
Mütter, die Kontakt mit den Kindern halten, es gibt aber durchaus auch 
Großeltern,	Tanten	und	Onkel	und	auch	Geschwisterkinder,	von	denen	
Pflegekinder	ab	und	zu	besucht	bzw.	kontaktiert	werden.	Dies	alles	ist	nicht	
unbedingt abhängig davon, ob das Kind dauerhaft untergebracht ist, sondern 
wird zwischen Jugendhilfe, Herkunftseltern, Pflegeeltern und Kindern im 
Einzelfall	ausgehandelt	und	in	Situationen	der	Verstrickung	auch	durch	eine	
Anrufung	des	Familiengerichts	geklärt.	Die	Haltung	der	Fachkräfte	zu	Kon-
takten	kann	diese	beeinflussen.	So	konstatierten	zwei	ältere	britische	Studien	
(Proch/Hess	1987,	Hess	1988;	zit.	in	Mapp	2002),	dass	Fachkräfte	teilweise	

Kontakte zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie 
auf Elternebene und Kontakte zwischen Pflegekind zu mindestens 
einer Person der Herkunftsfamilie (Thrum 2007)

46 In der sich auf das gesamte Bundesgebiet beziehenden Jugendhilfe-Statistik wird bei den 10 209 
begonnenen Vollzeitpflegen im Jahre 2006 nur bei 15% angegeben: verheiratet, zusammenlebend (vgl. 
dazu auch Kapitel C.7); Rock et al. (2008) kommen für begonnene und beendete Hilfen gemäß § 33 
SGB VIII auf etwa die gleiche Anzahl alleinerziehender Eltern.

Die Gestaltung von Umgangskontakten
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Kontakte der Herkunftseltern zu ihren Kindern sozusagen im Sinne einer 
Belohnung	der	Herkunftseltern	für	Mitarbeit	und	persönlichen	Fortschritt	
zugestanden und erleichterten – oder eben nicht, oder als Privileg ansahen, 
dass	Herkunftseltern	sich	verdienen	müssten.	Da	es	um	das	Wohl	der	Kinder	
geht,	sollten	Fachkräfte	also	genau	reflektieren,	aus	welchen	möglicherweise	
impliziten	Motiven	sie	handeln	bspw.	gegenüber	sich	schwierig	und	anstren-
gend	verhaltenden	Herkunftseltern.	

Um	die	Vielfältigkeit	deutlich	zu	machen,	werden	im	Folgenden	exemplarisch	
einige	Konstellationen	von	Umgangskontakten	beschrieben:47 
•	 eine	bei	Geburt	des	Kindes	sehr	junge	Mutter,	die	sich	später	stabilisiert	

hat und einen informellen freundschaftlichen Kontakt zu ihrem jetzt in 
einer Pflegefamilie lebenden Kind pflegt, der je nach Bedarf des Kindes 
gestaltet wird; 

•	 eine	ehemals	drogenabhängige	Mutter,	die	nach	langer	Zeit	den	Ausstieg	
geschafft	hat	und	regelmäßig	mit	ihrer	Tochter,	die	seit	16	Jahren	gut	inte-
griert	in	einer	Pflegefamilie	lebt,	per	E-Mail	in	Verbindung	ist,	nachdem	
sie fünf Jahre lang gar keinen Kontakt zu dieser hatte; 

•	 eine	alkoholabhängige	Mutter,	die	erhebliche	Gewalt	in	der	Partnerschaft	
erlebt hat und die suchtbedingt ihren Kindern und sich selbst immer 
wieder	Hoffnung	auf	Rückkehr	gemacht	hat,	d.h.	lange	gebraucht	hat,	um	
das Leben der Kinder in der Pflegefamilie zu akzeptieren; schließlich aber 
doch	einen	Verbleib	der	Kinder	nicht	mehr	bezweifelt	und	diese	regelmä-
ßig einmal im Monat besucht; 

•	 ein	Vater,	dessen	Frau	psychisch	krank	ist	und	der	mit	drei	Kindern	
überfordert ist, so dass eines in einer Pflegefamilie lebt, die ihm nur zwei- 
bis dreimal im Jahr Kontakte erlaubt; 

•	 eine	junge,	depressive	Mutter,	die	sich	trotz	ihrer	Krankheit	regelmäßig	
alle zwei Wochen mit der Pflegemutter und dem Sohn im Pflegekinder-
dienst	trifft	und	lebhaft	an	dessen	Leben	Anteil	nimmt;	

•	 eine	Mutter,	der	aufgrund	ihrer	Sucht	nur	einmal	im	Monat	ritualisierte	
Umgangskontakte	in	einer	Erziehungsberatungsstelle	zugestanden	werden;	

•	 ein	nicht	erziehungsberechtigter	Vater,	der	zu	Jahreszeitenfesten	brieflich	
und telefonisch zu seinem Sohn Kontakt hält und ihn einmal im Jahr 
besucht	(die	Mutter	des	Kindes	ist	verstorben);	

•	 ein	älteres	Pflegekind,	bei	dem	inzwischen	weder	Pflegeeltern	noch	
Jugendhilfe	in	Bezug	auf	Besuche	eine	Gefährdung	wahrnehmen	und	das	
seine in der Nähe lebende Herkunftsmutter besuchen kann, wann immer 
es	möchte.

Häufigkeit:	Die	Kontakthäufigkeit	schwankt	in	hohem	Maße.	Der	am	häu-
figsten	vorkommende	Kontakt	ist	der	monatliche,	so	ein	Ergebnis	der	Faller-
hebung	des	DJI	(Thrum	2007):

Durchschnittliche Kontakthäufigkeit (Thrum 2007)
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47 Diese wurden aus den leitfadengestützten Interviews mit Pflegeeltern und Herkunftseltern kompri-
miert (vgl. auch unten, Umgangskontakte aus Sicht von Pflegeeltern, Umgangskontakte aus Sicht von 
Herkunftseltern).
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Pflegekind – Herkunftsvater (Kontakte bei 28% der Kinder)
Pflegekind – Herkunftsmutter (Kontakte bei 57% der Kinder)

0%

Abbildung 2 Durchschnittliche Kontakthäufigkeit (Quelle: Thrum 2007)

Die	Frage	des	Ortes	von	Umgangskontakten	ist	manchmal	ein	Problemfeld:	
Im	Jugendamt	steht	möglicherweise	kein	kindgerechter	Raum	zur	Verfügung,	
in	dem	sich	die	Kinder	wohlfühlen	können.	Alle	Beteiligten	fühlen	sich	
vielleicht	befangen:	Pflegeeltern	–	meist	die	Mütter	–	sitzen	möglicherweise	
angespannt wartend draußen vor der Tür; die leiblichen Eltern wissen nicht 
so recht was anfangen mit dem Kind, das sich langweilt, die Situation nicht 
richtig	versteht	usw.	Eine	typische	Situation,	die	sowohl	von	Herkunftseltern	
als auch von Pflegeeltern ähnlich – nur mit anderen Emotionen – in den 
Interviews	geschildert	wird	(hier	in	der	Aussage	einer	Pflegemutter):	»Und 
dabei war es also immer so, dass wir auch – das war ja auch im Jugendamt so 
– ich hab mich ja dann immer zurückgesetzt und hab sie (Pflegekind) in die 
Spielecke gesetzt, und die Mutter ist ja auch hin. Und aber dann hat sie gewei-
nt oder geschrien, wenn ihre Mutter sie genommen hat (…) Und sie ist ja auch 
zu jedem anderen gegangen. Im Jugendamt hat sie zur Frau S. (Fachkraft) die 
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Arme gestreckt und wollte auf den Schoß, dann hat Frau S. gesagt: ›Ja, jetzt heut 
ist doch die Mama mal da, jetzt musst du halt mal mit deiner Mama heut mal!‹« 
(I	N,	352-358).	

Was	den	Besuch	der	Eltern	in	der	Wohnung	bzw.	im	Haus	der	Pflegeel-
tern	angeht,	wird	dies	sehr	unterschiedlich	wahrgenommen:	Von	manchen	
Pflegeeltern wird es in hohem Maße grundsätzlich abgelehnt, um die Pri-
vatsphäre	zu	erhalten.	Anderen	sind	solche	Besuche	kein	Problem,	vor	allem	
dann	nicht,	wenn	bspw.	Mütter	nicht	an	den	Kindern	zerren,	sondern	selbst	
mit Klarheit ihr Einverständnis gegeben haben, dass die Kinder in der Pflege-
familie	leben.	Teilweise	wird	auch	eine	Verunsicherung	von	leiblichen	Eltern	
wahrgenommen,	in	die	oft	wesentlich	besser	situierten	Familien	zu	kommen,	
wie es eine Pflegemutter beschreibt: »Ich habe gemerkt, dass es auch für Micha-
els Mutter wahnsinnig schwierig war, den Kontakt hier bei uns zu machen. Weil 
ich mein, die hat ne Sozialwohnung, die hat wahrscheinlich gerade mal das Nö-
tigste. Und dann kommt die hierher, kommt in dieses Riesenhaus, sieht, der Mi-
chael hat ein tolles Kinderzimmer und was halt da alles auch noch so rumsteht. 
Und ich denke mal, das tut der schon auch weh, wenn die das alles jetzt hier 
noch so vorgehalten kriegt. Die war total unsicher, als sie hier war, die wusste gar 
nicht recht, wie sie sich verhalten soll. (…) Daraufhin haben wir dann gesagt, 
das können wir nicht machen. Das können wir dem Kind nicht antun, und für 
die Mutter war es auch wahnsinnig schwierig. Ich mache nur noch Besuchskon-
takte an neutralen Orten, ich mache es nicht mehr anders« 
(I	E,	430-438;	445-448).	

Besuche der Kinder in der Wohnung der leiblichen Eltern werden ins-
besondere dann als problematisch angesehen, wenn der Schutz der Kinder 
nicht	gewährleistet	scheint,	etwa	im	Fall	von	alkoholabhängigen	und/oder	
psychisch	kranken	Eltern.	Älteren	Kindern	wird	aber	dennoch	manchmal	zu-
getraut,	dass	sie	sich	selbst	schützen	können,	auch	wenn	die	Pflegeeltern	diese	
Besuche	mit	Sorge	sehen.	Viele	Umgangskontakte	finden	jedoch	in	kindge-
rechten	öffentlichen	Räumen	statt,	auf	Spielplätzen,	in	Schwimmbädern,	im	
Zoo	usw.	

Inzwischen	beziehen	sich	Pflegeeltern	im	Großen	und	Ganzen	auf	gedank-
liche	Konzepte,	in	denen	die	Geburtseltern	im	Interesse	des	Wohls	der	
Kinder einen Platz haben: Sie wollen gute Eltern sein, die Herkunftseltern 
aber	als	solche	nicht	ersetzen	(vgl.	B.4).	Sie	akzeptieren	im	Allgemeinen	deren	
moralisches – oder zumindest ihr gesetzliches – Recht, einbezogen zu wer-
den	und	damit	die	Zugehörigkeit	der	Kinder	zu	beiden	Familiensystemen;	
so	kann	das	generelle	Fazit	der	Auswertung	der	Interviews	mit	Pflegeeltern	
zusammengefasst	werden.	Auch	die	Studie	von	Rock	u.a.	(2008)	zur	Pflege-
kinderhilfe in Rheinland-Pfalz zeigt, dass die Mehrzahl der Pflegeeltern eine 
grundsätzlich	positive	Einstellung	gegenüber	Besuchskontakten	angibt:	43%	
kommt	der	Verpflichtung,	die	Kontakte	zu	fördern	und	zu	unterstützen,	in	
hohem	Maße	nach	und	weitere	31%	tut	dies	zumindest	teilweise	(ebd.,	S.	139).	
Mehr	als	die	Hälfte	der	Beteiligten	(57%)	in	dieser	Studie	stuft	die	Kontakte	
als	wichtig	bzw.	teilweise	wichtig	ein.	Dieser	in	Deutschland	momentan	
vorherrschende, die Herkunftseltern einbeziehende Diskurs48 ist vor allem 
dann	leichter	in	die	Praxis	umsetzbar,	wenn	Pflegeeltern	den	Wert	der	Kon-

takte	für	die	Kinder	sehen	können;	dann	sind	sie	in	gewissem	Maß	bereit,	
auch	Schwierigkeiten	auf	sich	zu	nehmen.49 Aber Pflegeeltern äußern ebenso 
vielfältige	Ambivalenzen.	In	der	Rheinland-Pfalz-Studie	konstatieren	ca.	58%	
der Befragten eine hohe bis gelegentliche Belastung der Kinder durch Be-
suchskontakte, und etwa die Hälfte gibt Belastungen auch für sich selbst an 
(ebd.;	ähnliche	Ergebnisse	ergab	auch	eine	englische	Befragung	von	Pflegeel-
tern,	Farmer	et	al.	2005).	Am	anderen	Ende	der	Bandbreite	unterschiedlicher	
Beziehungen	gibt	es	auch	die	konsequente	Ablehnung	von	Umgangskontak-
ten	durch	Pflegeeltern.	

An	der	Frage	der	Umgangskontakte	entzünden	sich	viele	Konflikte,	und	es	
werden	wie	unter	einem	Vergrößerungsglas	grundlegende	Problemstellungen	
einer	Erziehung	in	Pflegefamilien	sichtbar.	Mögliche	Konfliktfelder	betreffen:

Pflegeeltern sorgen sich um das Wohl der Kinder bei Kontakten:
• Pflegeeltern sorgen sich, ob die Herkunftseltern gut mit ihren Kindern 

umgehen bei Besuchskontakten, die Kinder nicht verletzen, beschämen, 
ihnen	nicht	schaden	durch	Ignoranz,	Alkohol,	Drogen	usw.

• Sie haben Angst, dass die Kinder neu mit alten traumatisierenden Erfah-
rungen	(Gewalt,	Vernachlässigung,	Allein-Gelassen-Sein,	sexueller	Miss-
brauch)	bei	Kontakten	konfrontiert	werden.

•	 Sie	fürchten,	dass	der	Integrationsprozess	der	Kinder	gestört	und	die	
Kinder	verunsichert	werden	in	der	Frage,	ob	sie	auch	wirklich	in	der	Pfle-
gefamilie	bleiben	können,	vor	allem	wenn	Herkunftseltern	bei	Besuchs-
kontakten	den	Kindern	Gegenteiliges	erzählen.

•	 Pflegeeltern	leiden	möglicherweise	mit	den	Kindern	unter	der	Unzuverläs-
sigkeit	der	leiblichen	Eltern.

• Sie sehen vielleicht mit Bedauern, wenn ihr Pflegekind sich seiner Her-
kunft	schämt,	weil	eine	leibliche	Mutter	bspw.	im	Nachbardorf	lebt	und	
das	Kind	fürchtet,	dass	diese	alkoholisiert	auf	seiner	Geburtstagsfeier	
erscheint.	

Bestimmte Personen der Herkunftsfamilie werden abgelehnt:
•	 Manchmal	können	sie	die	Lebensweisen	der	Herkunftseltern	nicht	

akzeptieren,	was	sich	in	der	Ablehnung	von	den	Geschenken	der	leiblichen	
Eltern ausdrücken kann: »Das Einzige, den einzigen Kontakt, den wir haben 
zu ihr (der	leiblichen	Mutter), ist, dass sie ihm Geschenke schickt.  
So was. Aber muss ich auch ganz echt sagen, die geben wir ihm gar nicht«  
(I	H,	192-194).	

• Sie empfinden Wut und Abneigung gegenüber Herkunftseltern, wenn 
diese mit den Kindern in sehr destruktiver Art und Weise umgegangen 
sind,	so	dass	sie	froh	sind,	wenn	diese	es	nicht	schaffen,	vereinbarte	Kon-
takte einzuhalten und tragen selbst implizit auch bei zum Nicht-zustande-
Kommen.	

• Die große emotionale Bedürftigkeit der Herkunftseltern, die ja oft selbst 
in	der	Kindheit	Vernachlässigung	erlebt	haben,	kommt	bei	Telefonaten	
und Besuchen zum Ausdruck und kann weder von den Pflegeeltern und 
erst	recht	nicht	von	den	Kindern	aufgefangen	werden.
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• Pflegeeltern haben manchmal auch Schuldgefühle gegenüber den Her-
kunftseltern über ihr bessergestelltes Leben, fragen sich, ob sie diesen die 
Kinder	nicht	auch	irgendwie	»weggenommen«	haben	und	vermeiden	des-
halb Kontakte, um nicht mit dem Leid von Herkunftseltern konfrontiert 
zu	werden.	

Umgangskontakte stellen die Beziehung zum Pflegekind auf die Probe – zumin-
dest in der Wahrnehmung der Pflegeeltern:
•	 Die	Freude	der	Kinder	über	Besuche	und	Geschenke	der	Herkunftseltern	

kann Pflegeeltern verunsichern, wenn sie ihre Mühe, Arbeit und Bezie-
hung dadurch abgewertet sehen: »Und wenn Sara	(das	Pflegekind)	so die 
Treffen hat – sie freut sich! Sie freut sich auch komischerweise. Obwohl sie ihr 
so wehgetan haben, aber sie freut sich! Weil sie immer was geschenkt kriegt. 
Sie schenken ihr immer was, sie bringen immer was mit, und ich hab jetzt 
schon paar Mal gesagt: ›Mensch, Monika (leibliche	Mutter),	muss es denn 
sein, du musst doch nicht immer wieder was mitbringen!‹ – ›Jo, die soll doch 
wissen, wer wir sind!‹ (…) Und wenn die Sara von der Omi kommt, ist sie 
aufmüpfig, ist sie frech, richtig frech, und daher denk ich mir mal, ich hab 
nichts dagegen, sie soll weiterhin zu der Omi gehen, pff, werden wir nicht 
schaffen, dass wir das einstellen können«(I	H,	1061-1066;	843-846).

• Pflegeeltern äußern Ängste: Ist das Kind bei mir wirklich zufrieden und 
glücklich – wenn es einen guten Kontakt zu den leiblichen Eltern hat? Bin 
ich	als	Mutter/Vater	gut	genug?	Will	es	vielleicht	zurück?	»Meine Angst 
ist natürlich, dass es jetzt im September zu mehr Kontakt kommt zwischen 
Jenny und leiblichen Eltern, das ist so meine Angst, und meine Angst ist auch, 
dass die Jenny dann noch verstörter wird und dass wir dann diese Regelung, 
dass dann doch irgendwann einmal kommt: ›Wenn du mir das und das nicht 
gibst, dann geh ich halt zur Anne und zum Rudi (leibliche	Eltern).‹ Dass das 
einmal kommt, ne? Das wäre so meine Angst«	(I	H,	1495-1500).	

Es wird ein Mangel an Einflussnahme auf die Gestaltung und Häufigkeit der 
Umgangskontakte erlebt:
•	 Pflegeeltern	fühlen	sich	möglicherweise	nicht	gewürdigt	durch	eine	

zwiespältige Haltung des Jugendamtes gegenüber den Herkunftseltern und 
vermissen diesen gegenüber eine klare Haltung des Jugendamtes gerade in 
Bezug	auf	Umgangskontakte:	»Und da fehlt mir so die klare Haltung. Also 
wir haben viel das Gefühl, es wird versucht, den leiblichen Eltern schönzure-
den und zu beschwichtigen, und: ›Ja wir tun ja alles!‹, und uns aber genauso« 
(I	A,	1545-1548).

•	 Zu	viele	Kontakte	können	das	Alltagsleben	der	Pflegefamilien	stören;	
insbesondere	wenn	es	Umgangskontakte	von	mehreren	Pflegekindern	gibt,	
die	alle	organisiert	und	durchgeführt	werden	müssen.	

Eine Pflegemutter, die bereits viele Kinder betreut hat, bringt ihre Ambiva-
lenz folgendermaßen auf den Punkt: »Also es ist immer schwierig. Also einerseits 
ist es schön, dass die Kinder Kontakt zu den Eltern haben, weil sie denn auch die 
Realität überprüfen können. (…) Ja, generell sage ich mal so über diese 20 Jahre 
hinweg, am einfachsten hatte ichs mit denen, wo die Eltern gar keinen Kontakt 
wollten, oder nicht da waren oder auch nicht möglich war oder so. Da konnte ich 
mit den Kindern am meisten anfangen, weil keine Störgeschichten da waren«(I 

O,	265-266;	303-305).	Als	Störung	werden	bestehende	Umgangskontakte	vor	
allem	dann	gesehen,	wenn	Pflegeeltern	ein	eher	geschlossenes	Familienkon-
zept	leben,	die	Kinder	als	quasi-biologisch,	als	die	»Ihrigen«	sehen	möchten	
(vgl.	B.4).	

Die konkreten Beziehungen zwischen Pflegeeltern und Herkunftseltern 
sind so verschieden wie die jeweiligen Personen und Situationen; sie reichen 
von	Freundschaft	bis	zu	klarer	Ablehnung.	Eine	Rolle	spielt	dabei	auch,	ob	
es Pflegeeltern um die Sorge für die Kinder geht, wenn sie Herkunftsfamilien 
ein- oder ausschließen aus dem Leben der Kinder, oder ob es ihnen um ihre 
eigene	Beziehung	zu	Herkunftseltern	geht.	Herr	S.	erzählt	bspw.	davon,	dass	
es	ihm	sehr	leidgetan	hat,	die	Herkunftsmutter	von	einer	Geburtstagsfeier	
ihres Sohnes auszuschließen, weil sie alkoholisiert war, aber für den Pflege-
sohn	wäre	diese	Situation	vor	seinen	Freunden	äußerst	beschämend	gewesen:	
»Und Mutter möchte er nicht einladen. Ja, sie ist eben immer diese Spaßbremse, 
nicht? (…)	Ja, es war schon schlimm, da waren vom Nachbarn die Kinder dabei, 
also seine Freunde, die waren zu viert. Und dann eben abends um sechs lehnt die 
Mutter eben am Türpfosten, lallt, hält sich fest, fällt um und fragt, ob sie was 
zu essen machen soll. (…) Mir war das schon schlimm, wie ich dann raus musste 
und gesagt hab: ›Also wir möchten nicht, dass Du reinkommst‹«(I J, 689-690; 
692-695;	389-391).	Frau	B.	dagegen	ist	beleidigt,	dass	die	Großmutter	ihres	
Pflegekindes	sie	wegen	einer	Verspätung	getadelt	hat,	obwohl	sie	auch	erzählt,	
dass	diese	Großmutter	sich	sehr	kümmert	und	vom	Kind	gerne	besucht	wird:	
»Nur hat sich die Omi letztes Jahr mal wegen zehn Minuten so dermaßen auf-
geregt und hat mich so niedergemacht, dass ich dann gesagt hab, nee. Ich wollte 
sie eigentlich mehr mit einbeziehen, wollte sie am Geburtstag von der Janine an 
der Feier mit teilhaben lassen und wollte sie auch so in den näheren Kontakt mit 
einbeziehen. (…) Aber nachdem sie sich da letztes Jahr im Februar wegen fünf 
oder zehn Minuten Verspätung aufgeregt hat, mach ich das nicht mehr« (I H, 
1451-1457;	1479-1480).

Sowohl Pflegeeltern, die Kinder verschiedener Herkunftseltern aufgenom-
men	haben	als	auch	Herkunftseltern,	deren	Kinder	in	verschiedenen	Fami-
lien	leben,	schildern	äußerst	unterschiedliche	Qualitäten	von	Beziehungen.	
Abhängig	ist	das	Verhältnis	zu	den	Herkunftseltern	natürlich	von	der	Vorge-
schichte der Kinder und auch davon, welche Motive sie bei den Herkunfts-
eltern	wahrnehmen	in	Bezug	auf	die	Umgangskontakte.	Wird	bspw.	der	
Umgangskontakt	eines	Herkunftsvaters,	von	dem	vermutet	wird,	dass	er	seine	
Tochter	sexuell	missbraucht	hat,	im	Sinne	eines	Machtmotivs	interpretiert,	so	
ist es für die Pflegemutter schwer, diesen Kontakt zu akzeptieren: »Das ist nur 
Machtspiel. Also er fragt nicht einmal, wie es den Kindern geht, er fragt die Kin-
der gar nichts, er will sich nur am Ende des Besuches mit ihnen da auf dem Arm 
fotografieren lassen, und ihn interessieren die Kinder nicht die Bohne, er will nur 
uns manipulieren«(I	A,	627-630).	Dazu	kommt	in	diesem	Fall	eine	weitere	ty-
pische	Schwierigkeit:	Die	Unsicherheit	darüber,	ob	das	Kind	weiterhin	in	der	
Pflegefamilie	bleiben	kann,	denn	es	gibt	wiederholte	Andeutungen	des	Vaters,	
das	Kind	zu	sich	zurückholen	zu	wollen.	

Je weniger Angst Pflegeeltern haben, dass die Herkunftseltern ihnen ihre 
Elternschaft	streitig	machen	wollen,	desto	mehr	können	sie	den	Kindern	
zugestehen, dass diese Kontakte wünschen – bei allen Ambivalenzen: »Also sie 
sehen sich so einmal im Jahr und telefonieren ab und zu und schreiben sich, und 
das ist für die Elise genau das Richtige. Also die liebt ihren Papa schon immer, 
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das hat sie damals schon, weil sie wusste und irgendwie mitgekriegt hat, er hat sie 
geliebt und er wollte sie, und er hat sie freigegeben, damit sie bei uns sicher aufge-
hoben ist, und er ist ihr ganz wichtig. Und das ist für sie auch ganz wichtig« 
(I A, 96 – 102).	

Wenn die Beziehung über die Jahre stabil und relativ konkurrenzfrei 
verläuft,	können	Herkunftseltern	gerade	in	der	Pubertät	wieder	eine	Rolle	
spielen, als Sanktionsinstanz, als Legitimationsinstanz für bestimmte Erwar-
tungen der Pflegeeltern an die Kinder, was auch die Herkunftseltern durch-
aus	genießen,	wenn	sie	wieder	eine	Rolle	im	Leben	der	Kinder	spielen.	

Fasst	man	die	Ergebnisse	der	Interviewauswertung	zusammen,	so	zeigen	
sich	drei	relevante	Aspekte,	die	dazu	beitragen,	dass	Pflegeeltern	mit	Um-
gangskontakten	auf	eine	relativ	gelassene	Art	und	Weise	umgehen	können:	
1.	 eine	gelungene	Integration	des	Kindes	in	ihre	Familie;	
2.	 ein	gewisses	Maß	an	Empathie	für	die	Herkunftseltern	und	deren	
 Biographie; 
3.	 und	ein	relativ	offenes	Familienkonzept.	

Zu	Punkt	1:	Es	scheint	gerade	die	Sicherheit	zu	sein,	die	auch	die	»faktische	
Macht	des	Alltags«	mit	dem	Kind	geben	kann,	die	Besuchskontakte	leichter	
lebbar	macht.	Diese	Sicherheit,	das	Kind	wird	in	der	Pflegefamilie	leben,	ist	
allerdings manchmal nur implizit vorhanden, da ja im Hilfeplan fortlaufend 
und in regelmäßigen Abständen zumindest formell neu über die Hilfe ent-
schieden wird: »Meistens habe ich keine Angst, dass Leon (Pflegekind) zurück-
geht. Also manchmal dann halt, wenn dann halt wieder die zwei Jahre rum 
sind, wo sie (leibliche	Mutter) den Antrag stellen darf oder so, ne, da – da zittert 
es einen dann schon bisschen«	(I	M,	829-831).	Wenn	zu	einem	angemessenen	
Zeitpunkt eine konsequente Entscheidung für die Dauerhaftigkeit einer Pfle-
ge	getroffen	wird,	Stichwort	»permanency	planning«,	kann	das	möglicherwei-
se	auch	die	Beziehungen	aller	Beteiligter	beim	Umgang	entspannen	(vgl.	auch	
im	nächsten	Absatz:	Sicht	der	leiblichen	Eltern).	

Zu	Punkt	2:	Empathie	für	die	Geburtseltern	und	das	Kind	ist	entschei-
dend dafür, ob ein Kontakt einigermaßen funktioniert, der zumeist von den 
Pflegeeltern	aktiv	mitgestaltet	werden	muss.	Mangel	an	Empathie	kann	dann	
zu	einer	Art	von	Double-Bind-Verhalten	den	Herkunftseltern	gegenüber	füh-
ren:	Auf	der	einen	Seite	ist	man	froh,	wenn	diese	vereinbarte	Umgangskon-
takte	nicht	einhalten,	hat	aber	damit	wieder	einen	Grund	für	einen	erneuten	
Vorwurf	ihnen	gegenüber.	Neil	et	al.	(2003)	kommen	in	ihrer	Auswertung	
von drei Befragungen von Adoptiv- und Pflegeeltern zum Ergebnis, dass das 
Maß	an	Empathie	der	Pflegeeltern	für	die	Herkunftseltern	größere	Auswir-
kungen	auf	das	Ergebnis	der	Besuchskontakte	hatte	als	bspw.	Charakteri-
stiken des Kindes oder der leiblichen Eltern oder die Art und Häufigkeit der 
Kontakte.	

Zu	Punkt	3:	Die	grundsätzliche	Offenheit	fast	aller	Pflegeeltern	gegenüber	
den	Kontakten	und	der	Zugehörigkeit	der	Kinder	zu	zwei	Familiensystemen	
– trotz etlicher ambivalent erlebter Aspekte – wurde in den Interviews nicht 
nur verbal geäußert, sondern zeigte sich auch in vielen geschilderten Bemü-
hungen,	den	Kindern	und	Herkunftseltern	Umgang	praktisch	zu	ermögli-
chen	und	sich	flexibel	und	kooperativ	zu	verhalten.	Wenn	es	Schwierigkeiten	
gibt, versuchen empathische Pflegeeltern, die Situation zu verändern und für 
alle	angenehmer	zu	gestalten;	sie	schlagen	bspw.	Orte	vor,	die	dem	Alter	der	
Kinder	und	den	Fähigkeiten	der	Herkunftseltern	angemessen	sind	usw.	Sen-

sible Pflegeeltern, also sensibel in Bezug auf die Bedürfnisse der Kinder, sind 
oft bereit, sehr viel Mühe auf angenehme und positive Kontaktarrangements 
zu	verwenden.	Dabei	brauchen	die	Pflegeeltern	allerdings	das	Gefühl,	an	den	
Entscheidungen	in	Bezug	auf	Umgangskontakte	beteiligt	zu	sein,	und	dass	
dabei	das	Wohl	des	Kindes	im	Mittelpunkt	steht.	

Neil	et	al.	(2003)	schließen	aus	ihrer	Auswertung	von	Befragungen	von	
Adoptiveltern	und	Pflegeeltern,	dass	die	Fähigkeit,	Kontakte	zu	bewerkstel-
ligen,	Teil	der	Reflexivität	der	Eltern	ist	und	damit	ein	Aspekt	von	positiver,	
responsiver	Elternschaft	insgesamt	(vgl.	C.4).	Sie	stellen	die	Hypothese	auf,	
dass	Adoptiv-	und	Pflegeeltern,	die	»gut«	sind,	was	den	Kontakt	betrifft,	auch	
wahrscheinlich	diejenigen	sind,	die	»gut«	sind	in	Bezug	auf	andere	Aspekte	
von	Elternschaft	für	Kinder,	die	von	ihrer	Herkunftsfamilie	getrennt	leben.	

Umgangskontakte	sind	insbesondere	auch	für	die	Herkunftseltern	herausfor-
dernde	Situationen.	Dabei	spielt	auch	der	Kontext	der	Kontakte	eine	Rolle	
(Rückführung,51 Kontakt wieder aufnehmen nach längerer Zeit, Kontakt 
halten).	

Aus Sicht der leiblichen Eltern sind insbesondere nach der Trennung die 
ersten	Wiedersehenstreffen	mit	den	Kindern/dem	Kind52 eine Konfrontation 
mit	intensiven	Gefühlen	der	eigenen	»Schuld«,	dem	Versagen,	dem	Scheitern,	
der	Scham,	der	Trauer	und	der	Unsicherheit,	wie	sich	verhalten.	Es	ist	viel-
leicht	manchmal	für	Fachkräfte	und	Pflegeeltern	schwer	wahrzunehmen,	dass	
die emotionale Krise solcher Eltern genauso dramatisch ist wie die anderer 
Menschen,	die	einen	gravierenden	Verlust	erlitten	haben,	auch	wenn	die	
Eltern	teilweise	sogar	selbst	verantwortlich	für	die	Fremdunterbringung	ihrer	
Kinder	sind,	und	sogar,	wenn	sie	manchmal	erleichtert	erscheinen.	Trauer	
kann zudem so zum Ausdruck kommen, dass Außenstehende mangelndes In-
teresse	oder	Ärger	interpretieren,	wenn	Eltern	bspw.	den	Kontakt	abbrechen.	
Eine Mutter rechtfertigt folgendermaßen, dass sie den Kontakt unterbrochen 
hat: »Wie gesagt, bei der Andrea hab ich es dann so gemacht, dass ich mir selber 
Kontaktsperre auferlegt hab. Dass ich gesagt hab, es ist fürs Kind besser und für 
mich besser, wenn ich sie einfach jetzt einmal eine Zeitlang nimmer sehe, bis ich 
selber irgendwie wieder gelöst bin oder stärker bin einfach. Dass ich die Besuchs-

Umgangskontakte aus Sicht von Herkunftseltern50

50 Im Projekt konnten insgesamt neun Mütter und ein Vater mit einem leitfadengestützten Interview 
befragt werden. Die Akquise von Herkunftseltern gestaltete sich schwierig, wie auch Rock u.a. (2008) 
beschreiben: Vereinbarte Kontakte, vermittelt durch Fachkräfte oder Pflegeeltern, wurden abge-
sagt oder Termine nicht eingehalten. Das Sample der zehn im Projekt interviewten Eltern ist daher in 
gewisser Weise ungewöhnlich: Es waren Eltern, die grundsätzlich akzeptiert hatten, dass ihre Kinder 
in Pflegefamilien aufwachsen, aber dennoch regelmäßige Besuchskontakte einhalten. Alle Befragten 
sind der Meinung, dass ihr Kind letztlich in der Pflegefamilie gut aufgehoben ist – selbst die Mutter, die 
von großen Spannungen gegenüber der Pflegefamilie berichtet. Gründe für die Fremdplatzierung ihrer 
Kinder waren u.a.: Psychische Krankheit; Gewalt in der Partnerschaft; sehr junge, überforderte Mutter; 
Alkoholabhängigkeit; sozial sehr deprivierte, bildungsarme Mutter; manchmal lag auch eine Kombina-
tion von Gründen vor. Neben den in diesem Projekt geführten Interviews kann zudem zur Perspektive 
von Herkunftseltern auf Interviews im Projekt »Bereitschaftspflege« (Helming 2002) rekurriert werden 
mit Eltern, deren Kinder in Obhut genommen worden sind. 
51 Vgl. zum Thema Rückführung C.9. 
52 Die Perspektive der Kinder auf ihre Herkunftsfamilien findet sich in C.6.

C.8.3C.8.3



590 Umgangskontakte und die Gestaltung von Beziehungen zur Herkunftsfamilie 591 Umgangskontakte und die Gestaltung von Beziehungen zur Herkunftsfamilie

kontakte gut übersteh, und nicht da vor meinem Kind dasitz, und heul die ganze 
Zeit! Mei, das ist kein Besuchskontakt! Und dann ist es ganz einfach so gewesen, 
dass ich über ein Dreivierteljahr gebraucht hab, bis ich dann soweit war. Bis 
ich dann selber wieder gesagt hab, ja, jetzt kann ich wieder, jetzt bin ich wieder 
stabil einigermaßen, jetzt hab ich eine gute Arbeit und bin absolut, ja, so mit mir 
einigermaßen zufrieden, dass ich das aushalten kann!«(I	AD,	171-182).	

Heftige	ungelöste	Gefühle	der	Mütter	und	Väter	beeinflussen	ihre	Mög-
lichkeit	von	Kontakt	zu	den	Kindern.	Sie	fühlen	sich	teilweise	bestraft	durch	
die	Herausnahme	der	Kinder.	Sie	mussten	ihre	Trauer	meist	isoliert	ertragen,	
sie	lebten	ein	komplexes	und	schwieriges	Leben,	sie	hatten	keine	verlässlichen	
und sie tragenden Beziehungen zu anderen Erwachsenen, die sie in Krisen 
hätten	unterstützen	können.	Sie	fühlten	sich	stigmatisiert	und	abgewertet	
(vgl.	dazu	ähnlich	auch	Haight	et	al.	2002	in	ihrer	qualitativen	Befragung	
von	Müttern,	deren	Kinder	in	Pflegefamilien	leben).	

Von	den	Herkunftseltern	wurden	in	den	Interviews	im	Einzelnen	folgende	
schwierige Aspekte von Besuchskontakten thematisiert: 

Konfrontation mit Traurigkeit und Scham über das Scheitern: 
•	 Sie	empfinden	Schmerz	und	die	Scham	über	ihr	Versagen	als	Eltern,	was	

sich darin ausdrücken kann, dass sie bei den Besuchskontakten kaum 
wirklich	Kontakt	aufnehmen	mit	den	Kindern	oder	ihn	ganz	aufgeben.	
Eine Pflegemutter erzählt: »Ja, zu Anfang war die Frau P. (leibliche Mut-
ter)	schon sehr still und ruhig und ich hab meistens dann mit dem Kevin was 
gemacht	(…).	Das war halt Traurigkeit«	(I	AL,	271-274).	Frau	P.	(leibliche	
Mutter)	ergänzt:53 »Ja ja. Da war ich immer noch so drauf. Und dann hat 
die Miriam (ältere	Tochter	von	ihr) immer gesagt: ›Ja sag einmal, Mama, 
so kannst du nicht den Kevin besuchen!‹ Denn die war ja dann einmal dabei 
und hat das gesehen, und da hat sie gesagt: ›Ja du, Mama, du musst doch was 
reden, du musst doch aus dir rausgehen, du musst doch…‹ Klar, ich musste 
jetzt auch an mir arbeiten!«(I	AL,	283-288).	

•	 Thematisiert	wird	die	Traurigkeit	beim	»Abgeben«	–	immer	wieder	aufs	
Neue bei den Besuchskontakten, wenn man gehen muss: »Und wie gesagt, 
die Umgänge dort in P., die haben mir jedes Mal das Herz rausgerissen – das 
Abgeben. Immer. Oder dass sie einem genommen wird wieder. Und dass ich 
einfach nicht die Mama bin, wo sie ihre ersten eineinhalb Jahre nur mit mir 
zusammen war! Und jetzt plötzlich spiel ich keine Rolle mehr! Darf nicht 
sagen, jetzt wird die Windel gewechselt, darf nicht sagen, sie kriegt das und 
das zum Trinken mit, oder wann sie eine Banane isst, oder was man ge-
nau macht. Sie darf jetzt nix essen, sie darf jetzt das nicht machen, und sie 
braucht jetzt keine Mütze! Das hab ich eineinhalb Jahre bestimmt, und von 
einem Tag auf den anderen ist das alles, ist man keine Mutter mehr (weint)« 
(I	AD,	655-667).

Schwierigkeiten in Beziehung zu den Kindern:
•	 Sie	fürchten,	die	Kinder	könnten	denken,	dass	sie	nichts	von	ihnen wissen 

wollen.	Der	Vater,	der	im	Interview	bedauerte,	so	wenig	Besuchskontakte	
zum Sohn zu haben, weil die Pflegeeltern nach seiner Aussage nicht mehr 

zulassen, drückt es so aus: »Ja, das ist vielleicht auch mit ihm (Sohn) so, dass 
er vielleicht denkt, ich will nichts von ihm wissen. Weiß man ja nicht, was in 
so einem kleinen Köpfchen da …«	(I	AG,	457-458).	

•	 Sie	sind	verwirrt,	verunsichert	oder	ärgern	sich	über	das	Verhalten	der	
Kinder,	die	sich	möglicherweise	ablehnend	und/oder	ärgerlich	verhal-
ten	und	weinen.	Die	Eltern	können	sich	dadurch	kritisiert	fühlen	oder	
Schuldgefühle	entwickeln.	Frau	B.	über	Besuchskontakte,	bei	denen	es	
um Rückführung ging: »Ja, wenn ich sie abholen wollte, hat sie immer nur 
geweint und mich abgewehrt und will nicht mit, will nicht mit. (…) Das war 
sehr hart, bis heute. Ich wollte es auch nicht wirklich loslassen, diese Rückfüh-
rung, aber ... Ich habe ja auch von Frau P. (Pflegemutter) gehört, dass meine 
Tochter verhaltensauffällig wurde	(…)	Ja, da habe ich auch gemerkt, dass 
es ihr damit nicht gut geht. Und dann habe ich gesagt, OK, ich gehe einen 
Schritt zurück«	(I	AM,	381-386;	388-390).	

•	 Sie	wissen	nicht,	wie	sich	verhalten,	was	tun	mit	den	Kindern,	da	sie	ja	
keinen Alltag mit den Kindern leben: »Weil man ja gar nicht wusste erst-
mal, wie man sie (Tochter) überhaupt – Ja, anspricht, oder ob man sie 
umarmt, oder …«	(I	AG,	148-150).	Sie	können	manchmal	nicht	spielen	oder	
vorlesen	oder	auf	die	Bedürfnisse	der	Kinder	eingehen.	Diese	Unsicherheit	
kann	dazu	führen,	dass	Eltern	deshalb	auch	zurückgreifen	auf	Gespräche	
mit	den	Pflegeeltern	und	von	deren	Seite	dann	wieder	Vorwürfe	kommen,	
dass	sie	zu	wenig	direkten	Kontakt	mit	den	Kindern	aufnehmen.	

Schwierigkeiten in der Beziehung zu den Pflegepersonen, verknüpft mit diversen 
negativen Emotionen: 
•	 Eifersucht	auf	die	Pflegeeltern,	auf	deren	»Perfektion«,	soziale	Sicherheit	

und Akzeptanz: »Und ich hab dann auch zwei Besuche so da gemacht bei 
ihr, und dann auch begleiteter Umgang im Jugendamt bzw. auf dem Spiel-
platz. Und dann ist es aber für mich so schlimm geworden, weil ich gemerkt 
hab, ja, ich hab komplett versagt, und das ist die perfekte Pflegefamilie, die 
absolut perfekt so nach außen war für mich auch«	(I	AD,	163-164).	

•	 Das	Gefühl	der	Herkunftseltern,	als	Eltern	doch	abgehängt	zu	sein,	dass	
bei jedem Besuchskontakt wieder aufleben kann: »Weil damals war es mit 
der Andrea, wo ich die ersten Kontakte hatte, weil die Pflegemutter, die hat 
die Andrea gar nicht da vom Schoß gelassen! Und ich durfte sie nicht füttern, 
ich durfte sie nicht wickeln, ich durfte gar nix. Und für mich war das also – 
man fühlt sich absolut nutzlos, und man fühlt sich vor allem unfähig! Es wird 
einem gezeigt, dass man gar keine Mutter sein kann. Und das ist ein ganz 
schlimmes Gefühl, dass man keine Mutter sein darf, sogar nicht die Mutter 
vom eigenen Kind sein darf. Das Offensichtliche ist bei mir jetzt jedes Mal 
gewesen, dass sie die momentane absolute Hauptperson ist. Die Pflegemutter. 
Bei Übergabe schon auch, bei wieder Weggeben ist das Erste, das Allererste, 
dass das Kind sofort in den Arm genommen wird und sofort wieder in die 
Pflegesituation reingenommen wird, und nicht dass ich es übergebe. Sondern 
dass es mir genommen wird«	(I	AD,	232-245;	655-656).	

•	 Angst	vor	Vorwürfen	durch	die	Pflegeeltern:	»Es wurde mir halt gleich 
gesagt	(von	der	Pflegemutter), seit dem letzten Umgang ist sie (Tochter)	
wieder ganz durch den Wind,	(…)	und sie macht jetzt wieder Zicke und ist 
schlecht drauf. Und die Kleine (zweite	Tochter), die hätte jetzt ein absolut 
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53 Dieses Interview wurde mit Pflegemutter und leiblicher Mutter gleichzeitig geführt bei einem Be-
suchskontakt der leiblichen Mutter in der Pflegefamilie.
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massives Essproblem, die will jetzt plötzlich nimmer schlucken	(…).	Und sol-
che Besuche von mir, die tun den Kindern nicht gut, sagt sie« – so eine Mut-
ter	über	ihren	letzten	Umgangskontakt	mit	ihren	Töchtern	(ebd.,	526-532).	

•	 Angst,	abgelehnt,	nicht	akzeptiert	zu	werden	von	den	Pflegeeltern:	»Ich 
weiß nicht, ich kann auch nicht sprechen mit ihr (der	Pflegemutter) irgend-
wie. Vielleicht denkt sie immer: ›Was willst du jetzt überhaupt hier? Wir ha-
ben deinen Sohn groß gezogen, du kannst doch verschwinden‹. Sie sagt zwar 
immer, ich kann kommen und so. Aber wenn man dann da ist, dann (…), 
also wenn man jetzt fragen würde, was macht der Junge (Sohn), wie war die 
Schule oder so – da kommt nichts rüber«	(I	AG,	177-183).	

Und	dennoch	schildern	die	Befragten	auch	befriedigende	Umgangskontakte,	
was vor allem zu tun hat mit ihrer grundlegenden Akzeptanz, dass ihre Kin-
der	in	einer	Pflegefamilie	leben.	Drei	Faktoren	spielten	u.a.	eine	Rolle	dabei,	
diese Akzeptanz zu entwickeln: 
1.	 Die	Qualität	der	Beziehung	zu	den	Pflegemüttern,	da	es	zumeist	diese	
 sind, denen sie näher begegnen; 
2.	 Beratungs-/Unterstützungsangebote	von	Fachkräften;	
3.	 Wahrnehmung,	dass	es	den	Kindern	gut	geht,	deren	Chancen	sehen.	

Zu	Punkt	1:	Alle	Befragten	–	bis	auf	eine	Mutter	und	bis	auf	den	Vater	–	
fühlen sich vor allem dadurch akzeptiert und beteiligt am Leben der Kinder, 
dass	die	Pflegemütter	ohne	Vorwurf	mit	ihnen	sprechen	und	von	den	Kin-
dern	erzählen.	Sympathie	spielt	eine	Rolle.	Manche	erzählen	auch	von	einer	
gewissen	Bewunderung	für	die	Pflegemütter.	Betont	wird	vor	allem	deren	
Fähigkeit	zu	Wärme	und	konsequentem	Verhalten	den	Kindern	gegenüber;	
man	kann	sich	etwas	»abgucken«.	Gerade	für	die	jüngeren	Frauen	können	
die	älteren	Pflegemütter	manchmal	zu	einer	Art	»Mutterersatz«	werden.	Die	
große,	demütigende	Asymmetrie	in	der	Beziehung	und	die	konkrete	Macht-
losigkeit ist leichter zu ertragen, wenn sie sich Pflegeeltern gegenübersehen, 
die	nichts	vorwerfen,	die	mit	Klarheit	von	den	Kindern	erzählen	können,	die	
ihre	faktische	Überlegenheit	nicht	in	impliziter	oder	expliziter	Vorwurfshal-
tung	ausleben.	Dann	ist	es	den	Herkunftseltern	auch	möglich,	die	Pflegeel-
tern	anzuerkennen	in	dem,	was	sie	für	die	Kinder	tun.	

Zu	Punkt	2:	Insbesondere	betonen	sie	aber	auch,	dass	konkrete	Unter-
stützungs-	und	Beratungsangebote	durch	das	Jugendamt	oder	Gespräche	mit	
TherapeutInnen	geholfen	haben,	mit	der	Situation	fertig	zu	werden.	Grup-
pentreffen	mit	anderen	Herkunftseltern	in	der	gleichen	Situation	scheinen	
ebenfalls	eine	große	Hilfe,	nicht	in	Traurigkeit	und	Bitterkeit	unterzugehen.	
»Ja, zu Anfang hatte ich immer das Gefühl, du bist eine schlechte Mutter und du 
hast es nicht hingekriegt, du kannst nichts, hast versagt als Mutter. Ja, und Frau 
B. (Fachkraft	im	Pflegekinderdienst) musste manchmal auch wirklich auf mich 
einprügeln und immer wieder sagen: ›Nein, das ist nicht so‹. Und das Gefühl 
habe ich jetzt nicht mehr, dass ich versagt habe. Und wenn das Gefühl wieder 
auftaucht, sage ich mir: ›Hey, du wolltest nur das Beste für dein Kind und das 
hast du gemacht‹. Und dann geht es mir wieder besser«	(I	AM,	642-647).	

Zu Punkt 3: Die Wahrnehmung, dass es den Kindern in der Pflegefamilie 
gut geht, erleichtert die Akzeptanz der Trennung ebenfalls in hohem Maß: 
»Ich habe ein gutes Gefühl, weil ich sehe einfach jedes Mal, es geht ihr gut, sie 
lacht und strahlt, macht und tut, es geht ihr einfach gut da. Das gibt mir wie-
derum ein gutes Gefühl«	(I	AM,	581-583).	Selbst	Frau	A.,	die	von	sich	sagt,	

dass sie mit den Pflegeeltern ihrer Tochter »von Grund auf ein ganz schlechtes 
Verhältnis« hat, sieht, dass es ihrer Tochter gut geht, und dass sie dort bleiben 
sollte: »Auch wenn ich da mal absolut kooperativ bin da und wirklich sehe, und 
auch wahrnehme, dass es für die Andrea ein gutes Umfeld ist, dass es ihr gut tut 
und so, aber mein persönliches Verhältnis zur Pflegefamilie ist miserabel. Da sind 
Hochspannungen immer da, und es ist einfach ganz schlecht. (…) Aber ich sehe 
trotzdem, dass es ihr gut geht. (…) Deswegen war der Entschluss ja auch, (…) 
dass ich sie dort einfach nicht rausreißen kann, schon wegen ihren vier ›Geschwi-
stern‹ in Anführungszeichen«	(I	AD,	476-479;	890;	395-397).	

Die	Chance	zu	sehen,	die	die	Kinder	möglicherweise	in	der	Pflegefamilie	
haben, ein besseres Leben zu leben, als sie selbst es durchlitten haben und im-
mer noch durchleiden mit Arbeitslosigkeit, wenig Bildung, vielen Brüchen in 
Beziehungen, Abhängigkeit von Drogen, materieller Armut, gesellschaftlicher 
Abwertung, macht es auch leichter zu ertragen, in der sozialen Hierarchie so 
weit	unten	zu	stehen	im	Vergleich	zu	den	Pflegeeltern	–	materiell,	bildungs-
mäßig,	beruflich.	Alle	zehn	Herkunftseltern	formulierten	auf	die	Frage,	was	
sie sich für ihre Kinder wünschen, ganz ähnlich: »Dass es ihnen besser geht 
wie uns. Auf alle Fälle. Auch wenn man eine schwere Kindheit hatte, dass man 
als Erwachsener fest im Leben steht. Mit beiden Füßen im Leben stehen und 
nicht irgendwann rumliegen und Feierabend. Job kriegen und so«(I	AG,	742-
746).	Frau	T.,	deren	Mutter	alkoholabhängig	war	und	Selbstmord	begangen	
hat,	als	Frau	T.	dreizehn	Jahre	alt	war,	sagt	ähnlich:	»Ein besseres Leben als 
ich, eine bessere Kindheit, als ich sie hatte. Dass sie, wie soll ich sagen, gefestigter 
aufwächst«(I	AM,	491-492).	Vor	allem	wünschen	sie	ihren	Kindern	»Normali-
tät«	in	Beruf,	Arbeit	und	Familie	–	und	letztlich	auch	für	sich	selbst.	

Herkunftseltern	können	gerade	in	der	Pubertät	wieder	eine	Rolle	spielen	
als	Sanktionsinstanz	bspw.,	die	von	den	Pflegeeltern	in	bestimmten,	heftigen	
Konflikten angerufen wird, oder die selbst eine solche Rolle übernehmen, was 
sie	sehr	stolz	machen	und	die	große	Wunde	des	Verlustes	der	Kinder	mil-
dern	kann.	Frau	V.	erzählt,	dass	ihr	15jähriger	Sohn	in	das	Alter	kommt,	»wo 
er sagt, die	(Pflegeeltern) haben mir sowieso nichts zu sagen. (…)	Er sagt das 
zwar nicht so, aber ich weiß, dass er das denkt. Dann habe ich gesagt: ›Mit dem 
Spruch brauchst du nicht kommen. Du bist bei ihnen, seit du ein Kind bist, du 
warst noch nicht mal ein gutes Jahr alt, wo du von mir weggekommen bist.	(…)	
Die (Pflegemutter)	hat bis jetzt alles für dich gemacht, also bitte rede mit der 
nicht so, sag nicht ›du blöde Kuh‹ oder sonst was‹. Der spricht die schon auch so 
an, also, wenn es ihm zu viel wird. Oder wenn er manche Sachen nicht einsehen 
will oder er sein Zimmer nicht aufräumen will, egal, was. Und dann mit dem 
Peter (Pflegevater)	kommt er halt dann manchmal auch nicht zurecht« (I AK, 
1360-	1370).	

Aus	Sicht	der	Fachkräfte	in	den	vier	untersuchten	Jugendämtern	der	DJI-
Fallerhebung	(Thrum	2007)	gelingt	die	Kontaktgestaltung	überwiegend	
gut: Nur ein geringer Anteil von Kontakten zwischen den Herkunftseltern 
und	Pflegeeltern	wird	als	belastet	bzw.	sehr	belastet	eingeschätzt.	Bestand	
zwischen	Herkunftsmutter	und	Pflegemutter	Kontakt,	so	wurde	er	in	16%	
der	Fälle	als	belastet/negativ	bewertet.	Insgesamt	kann	man	sagen,	dass	der	
Anteil belasteter Kontakte des Pflegekindes zur Herkunftsfamilie eher gering 

C.8.3C.8.3

Unterstützung von Umgangskontakten durch die Pflegekinderhilfe



594 Umgangskontakte und die Gestaltung von Beziehungen zur Herkunftsfamilie 595 Umgangskontakte und die Gestaltung von Beziehungen zur Herkunftsfamilie

eingeschätzt	wird,	(zu	den	Müttern	12%	und	den	Geschwistern	9%,	wobei	
belastete	Kontakte	am	ehesten	zu	den	Vätern	18%)	bestanden.54 Wenn man 
jedoch die vielfältigen Ambivalenzen bedenkt, die von Pflege- wie auch Her-
kunftseltern formuliert werden, und – wie Ian Sinclair in seiner Zusammen-
schau englischer Studien hervorhebt – »allgemeiner formuliert, der Schlüssel 
zur erfolgreichen Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien in den Schuler-
fahrungen des Kindes, den Beziehungen zur Geburtsfamilie und in der Qualität 
der Pflegeeltern lag«	(Sinclair	2005,	S.	154,	Übersetzung	d.Vf.),	ist	hier	mögli-
cherweise	ein	Bereich	angesprochen,	der	größerer	Aufmerksamkeit	bedarf	–	
bzw.	einem	Mehr	an	Ressourcen	in	den	Diensten	(vgl.	B.2,	C.5,	C.7).	Ähnlich	
argumentieren	auch	Minuchin	et	al.	(2000):	»Es hat sich als fruchtbar heraus-
gestellt, das Thema Besuchsregelung gründlich zu erforschen. Besuchskontakte 
zwischen der Herkunftsfamilie und dem Kind bilden die Lebenslinie der Fremd-
unterbringung, und der Kontakt zwischen den beiden Familien ist grundle-
gend«	(ebd.	S.	160).	Dass	das	Recht	die	Jugendhilfe	explizit	dazu	verpflichtet,	
Hilfestellung bei der Anbahnung und Durchführung zu leisten (siehe oben, 
C.8.1),	unterstützt	diese	These:	Bis	auf	kindeswohlgefährdende	Ausnahmen	–	
die	in	jedem	Einzelfall	konkret	begründet	werden	müssen	(vgl.	dazu	C.10.5),	
haben Herkunftseltern sowohl in moralischer als auch juristischer Sicht ein 
Recht	auf	Umgang.	Zudem	sind	Herkunftseltern	laut	Fallerhebung	des	DJI	
(Thrum	2007)	in	61%	der	Unterbringungen	noch	im	Besitz	des	Sorgerechtes,55 
was	einen	Umgangskontakt	auch	aus	praktischer	Perspektive	(Entscheidungs-
findung	in	Angelegenheiten	des	Kindes)	erfordert.

Sorgerechtsentzug ja - nein
Fallerhebung des DJI

MitarbeiterInnen der Pflegekinderdienste berichten in Interviews und in den 
Gruppendiskussionen	durchaus	aber	auch	von	Problemen,	die	im	Zusam-
menhang	mit	den	Kontakten	zur	Herkunftsfamilie	entstehen.	Das	Spek-
trum reicht dabei von dem enormen Aufwand, sie zu organisieren, vor allem 
bei	begleiteten	Kontakten,	über	die	Unzuverlässigkeit	der	Herkunftseltern,	
Termine	regelmäßig	einzuhalten,	die	Hilflosigkeiten	der	praktischen	Gestal-
tung – was sollen Eltern mit den Kindern anfangen, wenn sie sich nur für 
zwei Stunden im Monat sehen –, über Belastungen der Pflegeeltern durch 
den organisatorischen Aufwand und die Reaktionen der Pflegekinder auf die 
Kontakte bis hin zu den Belastungen für die Pflegekinder selbst – und ihre 
eigenen zeitlichen Engpässe und Belastungen, wenn sie in Konflikten vermit-
teln	müssen.	

Bei	den	aktuellen	Schlüsselzahlen	(d.h.	Fällen	pro	Fachkraft,	vgl.	B.2)	
können	Fachkräfte	diesem	Thema	nicht	die	notwendige	Aufmerksamkeit	ge-
ben	und	damit	ihre	gesetzliche	Aufgabe	nicht	angemessen	erfüllen	(vgl.	B.2,	
C.6,	C.7.1).	Gelingende	Umgangskontakte	im	Interesse	des	Wohls	der	Kinder	
müssen zumindest in der ersten Zeit der Inpflegegabe und in Konfliktsituati-
onen	der	Familiensysteme	mit	den	Beteiligten	vor-	und	nachbereitet	werden.

Die Aussagen von Pflegeeltern und Herkunftseltern in den im Projekt 
durchgeführten Interviews weisen daraufhin, dass diese sich eher allein gelas-
sen	fühlen	in	der	Gestaltung	der	Kontakte,	und	dass	die	Fachdienste	es	ihnen	
und	den	Herkunftseltern	überlassen,	mit	diesem	möglichen	Konfliktfeld	al-
leine	klarzukommen.	Eine	Pflegemutter	beschreibt	das	so:	»Also geplant war es 
ja eigentlich schon mit Begleitung, aber es ist einfach oft passiert, dass die Sachbe-
arbeiterin dann dringend irgendwas anderes machen musste, oder sie musste mal 
aus dem Raum gehen und ist dann erstmal längere Zeit nicht wiedergekommen. 
Also so was ist einfach öfter passiert«	(I	E,	383-387).	Im	Interesse	der	Kinder,	die	
Enttäuschung darüber äußern, wenn ihre Herkunftseltern nicht mehr richtig 
wissen, was sie mit ihnen anfangen sollen und die Kontakte erwachsenenzen-
triert	gestalten	(vgl.	C.6),	brauchen	die	Beteiligten	ein	entsprechendes	»Coa-
ching«	durch	Fachkräfte.

Umgang und Kindeswohl
Heinz Kindler
Grundorientierungen, Entscheidungsregeln und Lösungsideen 
Hinter	Konfliktsituationen	in	Bezug	auf	Umgangsregelungen	stehen	Grund-
orientierungen, Entscheidungsregeln und Lösungsideen, mit denen sich Recht-
sprechung	und	Gesellschaft	diesen	Konfliktsituationen	stellen.	

Grundorientierungen,	Entscheidungsregeln	und	Lösungsideen	unterliegen	
verschiedenen	Hintergrundeinflüssen,	die	durch	und	über	die	geltende	Ge-
setzeslage	hinaus	wirken.	So	beeinflussen	etwa	Wertfragen	die	Formulierung	
von	Gesetzen	und	ihre	Auslegung.	Beispielsweise	hat	das	Bundesverfassungs-
gericht wiederholt betont,56	dass	bei	Umgangsverfahren	Grundrechtspositi-
onen	von	Kindern	und	Eltern	betroffen	sind.	Mithin	berühren	Umgangsfra-
gen	das	ethische	Fundament	unserer	Rechtsordnung	und	Gesellschaft	(vgl.	
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54 Die Zahlen beziehen sich nicht auf die Gesamtstichprobe von Pflegekindern, sondern nur auf die Fälle, 
in denen Kontakt bestand.
55 Gleiche Relationen bei Rock u.a. (2008) in Bezug auf Rheinland-Pfalz. 56 VGL. BVerfG FamRZ 2008, S. 845.

Abbildung 3 Sorgerechtsentzug ja – nein (Quelle: Thrum 2007)

8.4  Empfehlungen zur Einschätzung und Gestaltung von Umgangskontakten

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Sorgerechtsentzug
vollständig

Verlust vom
Aufenthalts- 

bestimmungsrecht

Sonstige EinschränkungenKein Sorge-
rechtszentzug

61%

14%

1%

24%



596 Umgangskontakte und die Gestaltung von Beziehungen zur Herkunftsfamilie 597 Umgangskontakte und die Gestaltung von Beziehungen zur Herkunftsfamilie

dazu	auch	C.9.1).	Zugleich	ist	ein	rechtskonformes	Lösungs-	und	Entschei-
dungshandeln aufgrund der Zielstruktur unserer Rechtsordnung immer auch 
auf	Annahmen	über	Wirkungen	von	Umgang	und	verschiedener	Umgangsre-
gelungen	angewiesen,	wobei	sich	diese	Annahmen	auf	Effekte	bei	betroffenen	
Kindern	konzentrieren.	Der	Rechtsbegriff	der	Kindeswohlgefährdung	in 
§	1684	Abs.	4	BGB	nimmt	hierbei	gravierend	negative	Wirkungen	in	den	
Blick,	während	das	Kindeswohldienlichkeitsprinzip	in	§	1685	Abs.	1	und	
2	BGB	auf	positive	Wirkungen	fokussiert	(vgl.	C.8.1).	Das	Konstrukt	des	
Kindeswohls	als	impliziter	Regelungsmaßstab	in	§	1684	Abs.	3	BGB	(Aus-
gestaltung	des	Umgangs)	ist	schließlich	für	positive	und	negative,	auch	nur	
graduell	unterschiedliche	Wirkungen	verschiedener	Regelungen	offen.	

Annahmen über Wirkungen von Umgang	können	daher	als	weiterer	Hin-
tergrundeinfluss	angesehen	und	verschieden	begründet	werden.	Eine	rechts-
politisch immer stärker favorisierte indirekte Begründung stützt sich auf 
einen	–	gegebenenfalls	von	außen	zu	fördernden	–	Konsens	der	betroffenen	
Erwachsenen,	d.h.	es	wird	angenommen,	dass	erreichte	einvernehmliche	Um-
gangsregelungen in ihrer Wirkung kindeswohldienlich sind, zumindest aber 
der	Staat	in	der	Regel	weder	die	Möglichkeit	noch	das	Recht	dazu	hat,	eine	
andere,	in	ihrer	Wirkung	als	förderlicher	eingeschätzte	Regelung	durchzuset-
zen.	Andere,	unmittelbarere	und	im	Fall	einer	nicht	herstellbaren	Einigkeit	
zwangsläufig heranzuziehende Begründungen von Wirkungsannahmen stüt-
zen	sich	auf	Erfahrung	und	Einsicht	der	entscheidenden	Gerichte	oder	einbe-
zogener	fachlicher	Autoritäten,	in	der	Regel	Sachverständiger	oder	Fachkräfte	
der	Jugendämter.	Überwiegend	handelt	es	sich	hierbei	um	unsystematisch	
gewonnene oder anekdotisch übernommene Erfahrungen und Einsichten, 
die aufgrund ihrer prinzipiell hohen Angreifbarkeit argumentativ meist nicht 
allzu	stark	expliziert	werden.	Systematisch	und	methodisch	kontrolliert	erho-
bene, mithin wissenschaftlich gewonnene Erfahrungen und Einsichten sind 
besser darzulegen und taugen bei strittigen Punkten auch eher als befrie-
dendes	Argument,	allerdings	stehen	sie	bislang	nur	in	beschränktem	Umfang	
zur	Verfügung.	

Umgangskontakte nach erfahrener Gewalt? 
Eine insbesondere auch in der Pflegekinderhilfe verbreitete Wirkungsannah-
me	bezüglich	Umgangskontakten	betrifft	Kinder,	die	von	einem	oder	beiden	
Elternteilen	durch	miterlebte	oder	gegen	sie	gerichtete	Gewalt	traumatisiert	
wurden.	Befürchtet	wird,	dass	Umgang	nach	solchen	Vorkommnissen	in	der	
Regel belastend wirken und von jüngeren Kindern in vertrauensschädigender 
Weise	dahingehend	missverstanden	werden	könne,	sie	würden	erneut	schutz-
los	einer	Gefahr	ausgesetzt.	Ein	Problem	dieser	Sichtweise	ist	es,	dass	Kinder	
mit	unterschiedlicher	Intensität	auf	belastende	Erfahrungen	reagieren	(vgl.	
B.3)	und	der	Begriff	der	Traumatisierung	schillernd	und	wenig	aussagekräf-
tig	ist,	sofern	er	sich	nicht	auf	die	definierte	psychiatrische	Kategorie	einer	
posttraumatischen	Belastungsstörung57	bezieht.	Zudem	bestehen	auch	zwi-
schen	Eltern,	die	ein	Kind	schwer	belastet	haben,	Unterschiede	in	der	Fähig-
keit	zur	kindgemäßen	Kontaktgestaltung	und	bei	der	Wiederholungsgefahr.58 

Entsprechend finden sich beispielsweise auch bei Pflegekindern nach einer 
Misshandlung	in	der	Vorgeschichte	im	Mittel	keine	ausgeprägt	negativen	
Effekte	bei	Umgangskontakten.59	Trotzdem:	Mit	einer	erhöhten	Anzahl	an	
notwendigen	Einschränkungen	oder	Ausschlüssen	von	Umgang	nach	Kindes-
wohlgefährdung	oder	häuslicher	Gewalt	in	der	Vorgeschichte	ist	zu	rechnen.	
Diese	Notwendigkeit	kann	sich	aus	verschiedenen	Umständen	ergeben.	So	
bestehen	bei	betroffenen	Eltern	teilweise	erhebliche	Einschränkungen	in	der	
Fähigkeit	zur	kindgemäßen	Kontaktgestaltung.60 Des Weiteren erfolgt etwa 
in	manchen	Fällen	einer	elterlichen	Trennung	nach	häuslicher	Gewalt	oder	
einer	gefährdungsbedingten	Fremdunterbringung	eines	Kindes	während	des	
Umgangs	eine	Instrumentalisierung	und	Beeinflussung	des	Kindes,	um	wei-
ter	Kontrolle	auszuüben	bzw.	eine	Integration	des	Kindes	in	die	Pflegefamilie	
zu	verhindern.61 

Schließlich	bilden	einige	Kinder	nach	erfahrenen	Misshandlungen	bzw.	
miterlebter	häuslicher	Gewalt	einen	dem	Umgang	massiv	entgegengerichte-
ten Willen aus62	oder	der	Umgang	fungiert	als	Trigger,	d.h.	als	auslösende	
Bedingung	für	eine	Verschlechterung	der	posttraumatischen	Symptomatolo-
gie.	Dies	bedeutet	aber	nicht,	dass	in	jedem	Fall,	in	dem	nach	Gewalt	in	der	
Vorgeschichte	Anzeichen	von	Belastung	beim	Kind	im	Zusammenhang	mit	
Umgangskontakten	glaubhaft	vorgetragen	werden,	eine	Beschränkung	oder	
Unterbrechung	von	Umgangskontakten	gerechtfertigt	wäre.	Vielmehr	müssen	
alternative Erklärungen für die Belastung des Kindes erkennbar geprüft und 
ausgeschlossen	werden	(z.	B.	mangelnde	Vorbereitung	des	Kindes	auf	den	
Kontakt,	eingeschränkte	Fähigkeit	der	Pflegeeltern,	dem	Kind	vor	und	nach	
Umgangskontakten	emotionale	Sicherheit	zu	vermitteln).	

Auch	wenn	Pflegekinder	den	Umgang	verweigern,	ist	es	erforderlich,	die	
Hintergründe	eines	Umgangskontakte	ablehnenden	Kindeswillens	auszu-
leuchten	und	die	Haltung	des	betroffenen	Kindes	nicht	vorschnell	auf	z.	B.	
die	Beeinflussung	durch	die	Pflegeeltern	zurückzuführen.

Lösungsstrategien der Kinder
Nicht übersehen werden sollte, dass Kinder aktiv bei ihren Hauptbezugsper-
sonen nach Informationen suchen, die ihnen helfen, neue und für sie unüber-
sichtliche	Situationen	einzuschätzen.63	Vor	allem	bei	jüngeren	Kindern	kön-
nen	dabei	emotionale	Signale	der	Bezugspersonen	größeres	Gewicht	haben	
als	das	gesprochene	Wort.	Je	nach	Ausmaß	der	Verunsicherung	eines	Kindes	
kann	es	zudem	sein,	dass	ein	neutrales	»Wohlverhalten«	des	hauptsächlich	be-
treuenden	Elternteils,	also	bspw.	der	Pflegeeltern,	nicht	zu	einer	Beruhigung	
des	Kindes	führt,	sondern	im	Gegenteil	zu	einer	kindlichen	Über-	oder	sogar	
Fehlinterpretation	minimaler	Signale	der	Bezugspersonen.	Dies	ist	einer	der	
Gründe,	warum	bei	Kontaktanbahnungen	relativ	rasch	mehrere	Termine	mit	
einem gut vorbereiteten besuchsberechtigten Elternteil erfolgen sollten, damit 
das	Kind	eine	eigene	Erfahrungsbasis	aufbauen	kann.	Zudem	sollte	auch	
eine	gegenüber	dem	Umgang	skeptische	oder	ablehnende	Hauptbezugsperson	
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57 Für eine Übersicht siehe Rosner/Steil (2008).
58 Für Forschungsübersichten siehe Bancroft/ Silvermann (2002); Kindler/Salzgeber/Fichtner/Werner 
(2004).

59 Vgl. Kindler (2005).
60 Vgl. Taplin (2005); Schwabe-Höllein/Kindler (2006).
61 Vgl. Beeble/Bybee/Sullivan (2007).
62 Vgl. Humphreys/Houghton/Ellis (2008).
63 Vgl. de Rosnay/Cooper/Tsigaras/Murray (2006).
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nicht von Informationen ausgeschlossen werden, sondern in Sicherheit geben-
der	Weise	über	den	Verlauf	der	Kontakte	informiert	und	zugleich	in	ihrer,	in	
der	Regel	unangefochtenen	Rolle	bestärkt	werden.	

Ähnlich wie Kinder in uneindeutigen Situationen aktiv nach Bewertungs-
hilfen	suchen,	bilden	sie	im	Rahmen	ihrer	Möglichkeiten	und	Erfahrungen	
auch	Bindungsstrategien	aus	(vgl.	B.3),	d.h.	Muster	des	Erlebens	und	Verhal-
tens,	die	dazu	dienen,	ein	möglichst	hohes	Maß	an	empfundener	emotionaler	
Sicherheit	zu	erreichen.	Für	die	Befindlichkeit	und	Entwicklung	von	Kindern	
am	günstigsten	ist	nach	gegenwärtigem	Kenntnisstand	eine	emotional	offene	
oder	»sichere«	Strategie,	bei	der	ein	Kind	emotionale	Belastung	oder	Überfor-
derung gegenüber seinen Hauptbezugspersonen zum Ausdruck bringen kann 
und	dann	meist	eine	Reaktion	erfährt,	die	das	Kind	tröstet	oder	unterstützt	
und	ihm	hilft,	seine	Gefühle	und	das	Geschehene	besser	zu	verstehen.	Ein	
emotional	offenes	Kind	kann	zum	Beispiel	nach	einem	Kontakt	mit	der	Her-
kunftsmutter abends beim Zu-Bett-Bringen der Pflegemutter erzählen, dass 
es nach der Trennung etwas traurig war, ohne dass es fürchten muss, hier-
durch	die	Pflegemutter	selbst	traurig	zu	machen	oder	zu	verärgern.	Ist	eine	
emotional	offene	oder	sichere	Strategie	nicht	möglich,	entwickeln	Kinder	»be-
dingte«	Bindungsstrategien,	sozusagen	zweit-	oder	drittbeste	Losungen,	die	
unter	den	gegebenen	Einschränkungen	(z.	B.	einem	sehr	einmischenden	oder	
tief	verletzten	Elternteil)	ein	noch	erreichbares	Höchstmaß	an	emotionaler	
Sicherheit	bewahren	sollen.	Kinder,	die	über	längere	Zeit	mit	erheblichen	
Konflikten der Eltern untereinander leben müssen, erleben meist Einschrän-
kungen ihrer emotionalen Sicherheit und sind auf solche bedingten Bin-
dungsstrategien angewiesen,64 die je nach Alter und Situation unterschiedlich 
aussehen	können.	Manche	Kinder	versuchen	etwa	lange	Zeit,	die	Erwachse-
nen	ein	Stück	weit	zu	versöhnen	oder	sie	zumindest	nicht	gegeneinander	auf-
zubringen,	indem	sie	ihre	eigene	Belastung	für	sich	behalten.	Andere	Kinder	
suchen	ein	gewisses	Maß	an	emotionaler	Unterstützung	zu	erreichen,	indem	
sie	sich	anpassen	und	die	Erwartungen	bzw.	Befürchtungen	der	Erwachsenen	
in	Bezug	auf	den	Anderen	bestätigen.	Je	länger	Kinder	allerdings	im	Kon-
fliktfeld zwischen den Bezugspersonen leben müssen, desto häufiger wechseln 
sie	auf	die	Strategie	einer	möglichst	vollständigen	Distanzierung	vom	emoti-
onal	belastenden	Konflikt	der	Erwachsenen.	In	manchen	Fällen	bringt	dies	
den	Kontaktabbruch	zum	Herkunftselternteil	mit	sich.	Der	Punkt	ist	nun	
nicht,	dass	Gerichte	oder	Fachkräfte	eine	solche	bedingte	Bindungsstrategie	
eines durch Konflikte zermürbten Kindes in irgendeiner Weise begrüßen oder 
vorschnell	akzeptieren	sollten.	Vielmehr	lautet	die	im	Einzelfall	zu	beantwor-
tende	Frage,	ob	es	im	Rahmen	verhältnismäßiger	Interventionen	gelingen	
kann,	dem	betroffenen	Kind	eine	seine	emotionale	Sicherheit	besser	wahren-
de	Alternative	zu	bieten.	Erscheint	dies	nicht	möglich,	ist	zu	prüfen,	ob	die	
Belastung die Schwelle zur Kindeswohlgefährdung übersteigt,65 ansonsten ist 
dabei sehr genau darauf zu achten, dass die Eigenlogik des familiengericht-
lichen	Umgangsverfahrens	nicht	zu	einem	zusätzlichen	Belastungsfaktor	für	
das	Kind	wird.	

Wissenschaftlich fundierte Einflussfaktoren 
Eine gut belegte Liste an vorhersagekräftigen Einschätzfaktoren kann aber 
derzeit mangels hierfür aussagekräftiger Längsschnittstudien im Bereich der 
Pflegekinderhilfe	nicht	vorgelegt	werden.	Jedoch	lassen	sich	einige	vermutlich	
relevante Punkte66 anführen, die im Einzelfall gemeinsam zur Einschätzung 
herangezogen	werden	können:	
•	 Die	Fähigkeit	der	Herkunftseltern	zur	kindgemäßen	Gestaltung	
 regelmäßig wahrgenommener Besuchskontakte; 
•	 die	Fähigkeit	der	Pflegeeltern	zur	angemessenen	Unterstützung	von	
 Besuchskontakten; 
•	 die	gemeinsame	Fähigkeit	von	Fachkräften	der	Jugendhilfe,	Pflegeeltern	

und Herkunftseltern zur Begrenzung von Konflikten und Spannungen 
zwischen Pflege- und Herkunftsfamilie; 

•	 die	Bewältigungsfähigkeiten	des	Kindes	im	Hinblick	auf	Belastungen,	
 die im Zusammenhang mit Besuchskontakten stehen; 
•	 der	geäußerte	und	im	Kontext	seiner	Entstehungsbedingungen	bewertete	
	 Kindeswille.	

 
Die Reaktion der Kinder auf den Kontakt muss sorgfältig erhoben und 
bewertet	werden.	Da	Besuchskontakte	fast	immer	Stress	für	beide	Seiten	
(Herkunftseltern	und	Kinder)	bedeuten,	reflektieren	Verhaltensweisen	und	
Reaktionen nicht unbedingt immer die Beziehungsqualität, sondern stellen 
auch	Reaktionen	dar	auf	das	Getrennt-Leben	und	die	fremde	Umgebung	
(vgl.	Haight	2003).	Gerade	bei	den	ersten	Umgangskontakten	nach	der	
Fremdplatzierung	ist	die	Interpretation	des	Verhaltens	nicht	einfach,	darauf	
weist	Fahlberg	(1994)	hin:	Bedeutet	das	Verhalten	Trauer	und	Schmerz	über	
die Trennung oder Wiedererleben von traumatisierenden Erfahrungen, wie 
oft zunächst vermutet wird? »Die Besuche nach der Fremdplatzierung berühren 
die starken, mit der Trennung verbundenen Gefühle sowohl bei Eltern und bei 
Kindern. Obwohl es häufig für Pflegeeltern und SozialarbeiterInnen einfacher 
ist, wenn es weniger Kontakte zwischen Eltern und Kind gibt oder wenn das 
Kind nicht auf die stattfindenden Besuche reagiert, besteht die vorrangige Auf-
gabe darin, den Trauerprozess zu erleichtern. Dies geschieht nur dann, wenn 
der Trennungsschmerz auch zum Ausdruck kommt. Die Langzeitprognose für 
eine Rückkehr der Kinder ist am schlechtesten bei denjenigen Kindern, die wenig 
Kontakte zu ihren Eltern haben oder nur geringe Reaktionen bei den Besuchen 
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64 Zum Zusammenhang von Elternkonflikt und emotionaler Sicherheit vgl. Cummings et al. (2006).
65 Vgl. Johnston/Walters/Olesen (2005).

66 Die aufgeführten Kriterien ergeben sich zum einen aus der generellen Forschungslage zu Wirkungen 
von Umgangskontakten (vgl. Friedrich/Reinhold/Kindler Fn. 3) bzw. stellen Anpassungen hieraus abge-
leiteter Kriterien dar (z. B. Dettenborn/Walter Familienrechtspsychologie 2002). Zum anderen wurde 
die noch schwache Befundlage zu differenziellen Effekten von Besuchskontakten bei Pflegekindern 
berücksichtigt.

Aspekte der Einschätzung der Reaktion von Kindern nach Umgangskontakten 
Elisabeth Helming / Heinz Kindler
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zeigen«	(Fahlberg	1994,	S.	184,	Übersetzung	d.Vf./Hella	Tripp).	
Wenn	ein	Kind	also	aus	Sicht	der	Pflegeeltern	belastet	reagiert,	könnte	es	
daran liegen, dass 
•	 Pflegeeltern	normativ	erwartbare	Irritationen	des	Kindes	überbewerten;	
•	 dass	das	Kind	bei	den	Pflegeeltern	noch	keine	emotionale	Sicherheit	findet	
	 und	seine	Verunsicherung	daher	ausagiert;	
•	 dass	die	Herkunftseltern	zu	einer	kindgemäßen	Gestaltung	des	Um-
	 gangs	nicht	in	der	Lage	sind	und	das	Kind	beim	Umgang	belasten	oder	
 gefährden; 
•	 dass	das	Kind	belastet	reagiert	aufgrund	von	dauerhaften	Konflikten	auf	
 Erwachsenenebene; 
•	 dass	der	Umgang	beim	Kind	und/oder	anderen	Beteiligten	Unsicherheiten	
 hinsichtlich der Zukunft aktualisiert; 
•	 dass	der	Umgang	nach	Gewalt	in	der	Vorgeschichte	posttraumatische	
	 Belastungssymptome	triggert	(vgl.	dazu	auch	Mapp	2002).	

In	der	Praxis	werden	Umgangskontakte	in	verschiedener	Art	und	Weise	be-
treut	und	begleitet	(in	Anlehnung	an	Walter	1999):
•	 Betreute	Umgangsanbahnung	bei	Erstkontakten	nach	der	Unterbringung	
 oder nach längeren Kontaktunterbrechungen;
•	 Betreute	Übergabe	bei	Konflikten	in	der	Übergabesituation	zwischen	den	
 Herkunftseltern und den Pflegeeltern; 
•	 Unterstützung	und	Beratung	von	Umgang	durch	das	Angebot	von	Ge-

sprächen vor und nach den Kontakten, mindestens in den ersten drei Mo-
naten	nach	der	Fremdplatzierung;	

•	 Trainings/Elternkurse/Fortbildungen	für	Pflegeeltern	und	Herkunftseltern	
	 in	Bezug	auf	die	Gestaltung	der	Umgangskontakte;	
•	 Begleiteter	Umgang,67	wenn	die	Fähigkeit	der	Herkunftseltern,	den	Kon-

takt zum Pflegekind angemessen wahrzunehmen und zu gestalten, durch 
erhebliche	Vorbehalte	gegen	die	Fremdplatzierung	des	Kindes,	Ablehnung	
der	Pflegeeltern,	fortbestehende	(schwere)	psychische	Erkrankungen	(v.a.	
Suchterkrankungen)	eingeschränkt	ist.	

•	 Kontrollierter	Umgang:	(Verdacht	auf)	Kindeswohlgefährdung	im	Vorfeld	
der	Fremdplatzierung,	Fortbestehen	der	Gefahr,	Beeinflussung	zum	Wi-
derruf	von	Aussagen	(z.	B.	bei	sexuellem	Missbrauch).	Bei	einem	kontrol-
lierten	Umgang	ist	die	Anwesenheit	einer	Fachkraft	wegen	vorhandener	
oder	möglicher	Kindeswohlgefährdung	zwingend,	im	Gegensatz	zum	
begleiteten	Umgang,	wo	eher	die	Devise	gilt:	»so	viel	wie	nötig,	so	wenig	
wie	möglich«.	Hier	gilt	es	zudem,	eine	Beeinflussung	des	Kindes	durch	
den	Umgangssuchenden	(z.	B.	Widerruf	einer	den	Umgangssuchenden	
belastenden	Aussage)	zu	erkennen	und	auszuschließen.	

Die Kinder brauchen klare, aber kindgerechte Informationen in Bezug auf 
die	Umgangskontakte,	da	das	Pflegefamiliensystem	für	SozialarbeiterInnen	
und	Pflegeeltern	logisch	und	vertraut	sein	mag,	aber	nicht	für	die	Kinder.	Es	
scheint	im	Laufe	der	Zeit	eines	Pflegeverhältnisses	sinnvoll,	wenn	Umgangs-
arrangements	von	Fachkräften	mit	den	Kindern	gemeinsam	besprochen	und	
bewertet	werden	–	je	nach	Alter	der	Kinder.	Fachkräfte	sollten	also	Kinder	
befähigen	und	ermutigen,	ihnen	über	den	Kontakt	zu	erzählen	(Cleaver	
2000)	und	dabei	wissen,	dass	Umgangskontakte	vermutlich	vielfältige	und	
widersprüchliche Emotionen hervorrufen (hier wäre auch ein Ansatzpunkt 
für	Gruppenarbeit	mit	Kindern,	vgl.	C.6).	Gerade	Kindern	mit	größeren	
emotionalen	und	Verhaltensproblemen	fällt	es	eher	schwer,	ihre	Beziehungen	
zwischen	den	zwei	Familiensystemen	auszuhandeln	und	zu	balancieren,	
darauf	weist	Leathers	(2003)	hin.	Loyalitätskonflikte	der	Kinder,	die	nicht	
gelöst	werden,	können	zu	langfristig	andauernden	Anpassungsproblemen	der	
Kinder	an	die	Pflegefamilie	führen,	so	Leathers	(2003)	in	ihrer	Studie	mit	199	
Pflegekindern	im	Alter	von	12	bis	13	Jahren.	Die	Kinder	brauchen	also	Un-
terstützung	dabei,	mit	den	vielfältig	mit	Umgangskontakten	möglicherweise	
verknüpften	Dilemmata	klarzukommen.	Sie	brauchen	Erwachsene,	die	bereit	
sind,	mit	dem	umzugehen,	was	sie	erleben,	so	dass	sie	sich	öffnen	können:	
»Das Kind braucht sowohl Erlaubnis, die eigenen Gefühle auszudrücken als auch 
Akzeptanz dieser Gefühle. Es ist nicht hilfreich, einfach nur zu sagen: ›Sei nicht 
traurig‹ oder: ›Es ist doch nicht Deine Schuld‹. Die Angst der Kinder verschwin-
det nicht, wenn die Erwachsenen sie ignorieren oder sich damit unbehaglich 
fühlen (…). Es ist wichtig, mit den Kindern ehrlich zu sein, die fremdplatziert 
werden. Man sollte die Situation nicht beschönigen, indem man dem Kind sagt, 
dass alles in Ordnung kommt. Die SozialarbeiterIn muss zugeben, dass sie die 
Antwort auf manche Fragen des Kindes nicht weiß«	(Fahlberg	1994,	S.	146f,	
S.	178,	Übersetzung	d.	Vf.	/Hella	Tripp).	Die	Kinder	brauchen	zudem	Pfle-
geeltern,	die	ihnen	diesen	Kontakt	»erlauben«	und	nicht	in	einer	implizit	
negativen	Haltung	ablehnen,	selbst	wenn	sie	Vorbehalte	den	Herkunftseltern	
gegenüber	haben.	

Fish/Champman	(2004)	rechnen	Umgangskontakte,	die	nicht	gut	organi-
siert	und	unterstützt	werden,	zu	den	Risikoverstärkern	der	affektiven	Dysre-
gulation,	unter	denen	Pflegekinder	oft	leiden	und	die	sich	zeigt	in	untröst-
barem	Weinen,	Schlafproblemen,	Unfähigkeit,	Übergänge	auszuhalten,	und	
vielen	anderen	stressbezogenen	Symptomen.	

Da selbst Beziehungen, die nicht als kindeswohlgefährdend eingeschätzt 
werden,	negative	Wirkung	haben	können,	sollten	zumindest	in	der	ersten	
Zeit eines Pflegeverhältnisses im Interesse der Kinder die Besuchskontakte 
von	Fachkräften	betreut,	d.h.	vor-	und	nachbereitet	werden.	
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67 Zum begleiteten Umgang: siehe unten. 68 Vgl. auch C.6.

Beratung, Vorbereitung und Nachbereitung von Umgangskontakten

Was brauchen die Kinder an Unterstützung, wenn Umgangskontakte stattfinden?68
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Die befragten Herkunftseltern thematisierten in den Interviews in besonderer 
Weise,	wie	positiv	sie	Unterstützung	wahrgenommen	haben,	die	sie	nach	der	
Unterbringung	der	Kinder	erhalten	haben,	was	ihnen	langfristig	die	Ent-
wicklung von Akzeptanz, dass ihr Kind in der Pflegefamilie lebt, wesentlich 
erleichtert	hat.	So	z.	B.	diese	Mutter:	»	(…) weil ich hab halt eine Galeriewoh-
nung, und es ist alles offen gewesen, und man hat einfach das Kind in der Nähe 
gewusst, und dass jemand da ist und schnauft, und dann – das – das plötzlich, 
das komplett Leere. Den Schmerz hab ich ziemlich schnell weggebracht, da – 
weil ich ja sofort auf Therapie bin! Da war ich sofort dann abgelenkt. Weil ich – 
ich konnte kein Baby sehen! Ohne dass ich da wirklich, ja, in Tränen sofort aus-
gebrochen bin. Oder dass ein Baby weint oder irgendwas, da (…)	Und da war 
ich dankbar, dass ich dann auf Therapie konnte! Da ging es dann einigermaßen. 
Aber da hab ich auch bloß mich mit Ablenken da – von dem Schmerz entfernen 
können langsam. Dann ist es ja auch, dass die Zeit brutal viel – heilt halt. Und 
dass man es lernt, einfach zu mauern! Das hab ich bei der Andrea, dass ich rela-
tiv schnell umschwenken kann wieder. (…) Dass ich von der einen Sekunde auf 
die andere, wenn ich dran denke und so, dann – dann – da halt ich es fast nicht 
aus«	(I	AD,	1164-1168;	1177-	1184).	Ihr	Schmerz	und	ihre	Hilflosigkeit,	wie	
dem	Kind	mit	all	dem	Gefühl	des	Versagens	zu	begegnen,	brauchen	einen	
Ort	und	eine	Zeit,	wo	sie	»aufgehoben«	werden	können	mit	Personen,	die	ih-
nen	zuhören,	die	sie	konkret	beraten,	wie	sie	sich	verhalten	können	(vgl.	C.7).	
Eine	Vorbereitung	der	Besuchskontakte	kann	auch	beinhalten,	mit	den	Eltern	
Aktivitäten	zu	überlegen,	die	Eltern	und	Kindern	Spaß	machen.	Eltern	kön-
nen vielleicht nicht spielen mit den Kindern oder vorlesen, wissen nicht, wie 
sich	unterhalten	mit	den	Kindern.	Sie	haben	selbst	solche	Erfahrungen	mögli-
cherweise	nicht.	Und	es	muss	bedacht	werden,	was	die	Kindheitsforscherin	
Annette	Lareau	in	ihrer	Studie	»Unequal	Childhoods.	Class,	race	and	Family	
life«	(2003)	an	unterschiedlichen	Erziehungsstilen	von	Eltern	herausgearbei-
tet hat: Mittelschichteltern folgen bestimmten Standards der Beziehung, die 
u.a.	die	Bereitschaft	beinhalten,	Kinder	in	Gespräche	und	Entscheidungen	
einzubeziehen,	elterliche	Verbote	zu	begründen,	die	Interessen	der	Kinder	
zu	fördern,	sich	aktiv	an	der	Schule	zu	beteiligen	usw.	»Working	class«	oder	
arme	Familien	orientieren	sich	eher	an	einer	Idee	des	natürlichen	Aufwach-
sens:	Sie	ziehen	klare	Grenzen	zwischen	Kindern	und	Erwachsenen,	binden	
sie	weniger	in	Gespräche	und	Entscheidungen	ein,	Sprache	wird	eher	als	ein	
Instrument der Disziplinierung gegenüber den Kindern verwendet; spielen 
sollen	Kinder	mit	ihren	Gleichaltrigen.	Von	Herkunftseltern,	die	zumeist	
eher	in	armen	Familien	aufgewachsen	sind	und	den	letzteren	Erziehungsstil	
für	normal	halten,	wird	manchmal	in	Bezug	auf	Umgangskontakte	erwartet,	
dass sie sich an der Mittelschichtnorm orientieren, und sie werden implizit 
oder	explizit	getadelt,	wenn	sie	es	nicht	tun.	Sie	brauchen	Ermutigung,	Anre-
gung	und	Coaching	für	den	Umgang	mit	den	Kindern.	

Eine	Pflegemutter	schildert	positive	Umgangskontakte	in	einer	Zeit,	in	
der	die	Herkunftsmutter	eine	Sozialpädagogische	Familienhilfe	erhalten	hat:	
»Und das muss ich sagen, das war eigentlich die beste Zeit, die wir so hatten, 

weil Patricks Mutter eine Begleitung für sich selber hatte (durch Sozialpäda-
gogische	Familienhilfe),	die wirklich auf die Mutter geschaut hat, die mit der 
Mutter Gespräche geführt hat, die für die Mutter da war. Und die war auch bei 
den Besuchskontakten mal dabei und die hat halt sehr viel gesehen. Und die hat 
dann solche Dinge mit der Mutter besprochen, bearbeitet. Da ist wirklich was 
passiert, also da hat sich jemand gekümmert und hat auch ein Stück Verände-
rung bewirken können. Also da habe ich gemerkt, das tut gut. Das hat auch uns 
gut getan, dass die dabei war«	(I	E,	390-397).	

Eine	Unterstützung	von	Umgangskontakten,	die	mehr	ist,	als	dass	eine	
Fachkraft	beim	Besuch	im	Raum	anwesend	ist,	braucht	Zeit:	Zu	den	Betei-
ligten	muss	Vertrauen	aufgebaut	werden,	es	braucht	getrennte	Vorgespräche	
mit	den	Pflegeeltern	und	den	Herkunftseltern.	Gerade	in	Situationen,	in	
denen die Herkunftseltern und Pflegeeltern miteinander emotional verstrickt 
sind,	sollte	eine	neutrale	Person,	die	zu	keinerlei	Loyalitäten	gegenüber	den	
Eltern	verpflichtet	ist,	die	Besuche	begleiten.	Diese	darf	sich	von	keiner	der	
Parteien instrumentalisieren lassen oder mit einer der Parteien eine Koalition 
eingehen.	Ihre	Hauptaufgabe	ist	es,	das	Wohlergehen	des	Kindes	mit	einem	
systemischen	Blick	im	Auge	zu	behalten.	

Gruppenarbeit	oder	therapeutische	Arbeit	mit	Herkunftseltern,	die	auch	
die	Qualität	ihrer	Kontakte	zu	ihren	Kindern	erhöht,	gibt	es	in	Deutsch-
land	nur	sehr	selten	(vgl.	C.7.2).	Auch	in	der	Betreuung	psychisch	kranker	
Eltern,	in	der	Sucht-	oder	in	der	Gefangenenhilfe	wird	das	Eltern-Sein	der	
KlientInnen	oft	nur	am	Rande	thematisiert.	Die	Gruppenarbeit	mit	Her-
kunftseltern, die momentan in einigen Kommunen stattfindet, hat zudem im 
Fokus	eher	die	so	genannte	»Trauerarbeit«	von	Herkunftseltern;	dabei	geht	es	
weniger	um	konkrete	Übung	des	Verhaltens	bei	Umgangskontakten	bspw.	in	
Form	von	Rollenspielen,	sondern	um	die	Akzeptanz	der	Trennung.	

Haight	et	al.	(2005)	empfehlen	in	ihrer	qualitativen	Studie	zu	Besuchskon-
takten,	Müttern	(und	Vätern,	d.Vf.)	vor	den	Besuchen	neben	emotionaler	Un-
terstützung	konkrete	Verhaltensstrategien	an	die	Hand	zu	geben	und	haben	
einen	konkreten	Vorschlag	für	ein	Training	entwickelt	und	erprobt.

Coaching für Mütter vor Besuchskontakten70 – ein Praxisbeispiel 
Die	von	Haight	et	al.	(2005)	entwickelte	Intervention	wurde	mit	einem	
kleinen	Sample	von	zehn	Mutter-Kind-Dyaden	erprobt	und	mit	einer	Kon-
trollgruppe	von	ebenfalls	zehn	Mutter-Kind-Dyaden	verglichen.	Alle	wurden	
nach	einem	60	Minuten	dauernden	Besuchskontakt	interviewt.	Im	Fokus	der	
Intervention standen Mütter, deren Kinder mindestens seit einem Monat bis 
maximal	zwölf	Monate	bereits	in	einer	Pflegefamilie	lebten.	Alle	Mütter	er-
zählten	in	den	Interviews	von	eigenem	Verlust	oder	Trauma	in	Kindheit	oder	
Jugend;	elf	hatten	selbst	Vernachlässigung	erlebt;	sieben	von	ihnen	waren	
deshalb	selbst	früher	fremdplatziert.	

Die ca. einstündige Beratung hat zwei Bestandteile:
•	 Emotionale	Unterstützung:	Diese	besteht	darin,	dass	eine	Fachkraft	den	

Müttern	ein	Gespräch	anbietet,	ihnen	mit	Interesse	zuhört,	die	Schwierig-
keiten	ihrer	Situation	anerkennt	und	positive	Aspekte	des	Verhaltens	der	
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Mütter	hervorhebt.	Die	Unterstützung	soll	als	ein	Modell	für	Zuwendung	
und Sensibilität dienen und der emotionalen Bedürftigkeit der Mütter 
Rechnung	tragen.	Sie	soll	den	Müttern	–	die	sich	meist	in	äußerst	schwie-
rigen Lebenslagen befinden – helfen dabei, dass sie dann beim darauf 
folgenden Kontakt ihre Aufmerksamkeit besser auf die Kinder richten 
können.

•	 Lernen	konkreter	Verhaltensstrategien,	die	den	Kindern	und	Müttern	
das	Abschiednehmen	erleichtern	sollen,	indem	die	Mütter	sich	explizit	
verabschieden:

   · Sie	versichern	den	Kindern	ihre	Zuneigung,	verbal	oder	durch	Gesten.	
   · Sie	sprechen	über	den	Übergang,	schildern	einen	positiven	oder	zumin-
	 	 dest	neutralen	Aspekt	der	Pflegefamilie,	wohin	das	Kind	zurückkehrt.	
 · Sie	geben	dem	Kind	einen	kleinen	Gegenstand,	den	dies	mit	in	die	Pfle-
	 	 gefamilie	nehmen	kann,	sei	es	einen	kleinen	Saftkarton	oder	Ähnliches.	
 · Sie	antizipieren	und	kommentieren	den	nächsten	Besuch.	
 · Zum Abschluss steht ein Aufräumritual: Die Mutter räumt ein bisschen 
  auf,	um	das	Ende	des	Besuchs	anzukündigen,	z.	B.	indem	sie	sagt:	
	 	 »Es	ist	Zeit	heimzugehen,	jetzt	müssen	wir	die	Spielsachen	ein	bisschen	
	 	 aufräumen«.	

Erprobung der Intervention:
1.	 Die	beteiligten	Mütter	wurden	in	Form	einer	offenen	Einladung	aufge-

fordert,	über	ihre	Familie	oder	andere	signifikante	Beziehungen	zu	spre-
chen, ebenfalls über ihre Erfahrungen mit dem jeweiligen für sie zu-
ständigen sozialen Dienst und über die Leistungen, die sie von diesen 
erhielten.	Die	Mütter	erzählten	dann	von	ihrer	momentanen	Lebenssitua-
tion,	über	relevante	Stressoren	wie	häusliche	Gewalt,	Drogenmissbrauch,	
Armut,	physische	und	psychische	Probleme,	nicht	behandelte	Gesund-
heitsprobleme.	Die	InterviewerInnen	fokussierten	darauf,	die	Perspektive	
der	Mütter	zu	verstehen.	Sie	hörten	zu,	nahmen	Anteil	an	der	schwierigen	
Lebenssituation,	und	betonten	positive	Aspekte	ihres	Handelns	und	Ver-
haltens	als	Mutter.	Dann	baten	ForscherInnen	die	Mütter,	ihre	Besuche	
der Kinder zu beschreiben, und besonders über Aspekte zu sprechen, die 
ihnen	schwerfielen.	Spontan	wurde	die	Abschiedssituation	als	schwierig	
identifiziert (auch von den Müttern der Kontrollgruppe im Interview 
nach	dem	Besuch).	Die	ForscherInnen	fragten	die	Mütter,	wie	sie	versucht	
hätten, die Kinder beim Abschied zu unterstützen, und erzählten von 
weiteren	Strategien	(vgl.	oben).	Die	Mütter	wurden	dann	gefragt,	was	sie	
denken, welche Strategie für ihr Kind gut wäre, und welche sie ausprobie-
ren	möchten.	Nachdem	die	Mutter	eine	Situation	ausgesucht	hatte,	wurde	
diese	im	Rollenspiel	kurz	geprobt.

2.	 Alle	Mütter	und	Kinder	wurden	während	eines	Besuchs	beobachtet.	Es	
wurde immer nur ein Kind beobachtet; gab es mehrere Kinder dieser 
Mutter,	wurden	diese	von	einer	StudentIn	in	einem	Nebenraum	betreut.	
Diese StudentIn betreute die Kinder auch während des Interviews und der 
Intervention.	Die	Beobachtung	erfolgte	aus	einem	Nebenraum	mit	einer	
Videokamera.	

3.	 Nach	dem	Besuch	wurden	sowohl	die	Mütter	der	Vergleichsgruppe	als	
auch	die	an	der	Intervention	teilnehmenden	Mütter	interviewt,	ca.	30	Mi-
nuten	in	der	Interventionsgruppe,	ca.	60	Minuten	in	der	Vergleichsgruppe.	

Die	Auswertung	der	Videoaufnahmen	beinhaltete	eine	Codierung	der	oben	
genannten	Verhaltensstrategien	als	auch	die	Skalierung	der	wahrgenommenen	
Qualität der mütterlichen Interaktion nach folgenden Kriterien: 
•	 Unterstützende	Präsenz	der	Mutter:	emotionale	Unterstützung,	Ausdruck	
	 von	Beruhigung,	Vertrauen,	positive	Wahrnehmung	des	Kindes;	
•	 Feindlichkeit:	Ausdruck	von	Ärger,	Ablehnung,	wenig	kontrollierte	
 Emotionen; 
•	 Grenzen	setzen:	Behandelt	die	Mutter	das	Kind	wie	eine	gleichaltrige	

Person, spielt sie beispielsweise selbst mit dem Spielzeug oder umgekehrt 
lässt	sie	das	Kind	die	Situation	diktieren?	Setzt	sie	klare	Grenzen?	Gibt	sie	
dem	Kind	positives	oder	negatives	Feedback?	

•	 Emotionale	Beteiligung	der	Mutter,	Aufmerksamkeit	für	Bedürfnisse	
des Kindes nach angemessener Interaktion (negativ: Mutter ist nicht 
emotional	involviert,	elterliche	Verhaltensweisen	sind	stereotyp,	repetitiv,	
oberflächlich);	

•	 Positiver	Ausdruck	von	Gefühlen	gegenüber	dem	Kind	(negativ:	wenig	
	 bzw.	keine	Reaktion,	wenn	das	Kind	bspw.	weint);	
•	 Übergriffig:	Mutter	zeigt	keinen	Respekt	für	die	Individualität	des	Kindes;	
•	 Engagement	für	das	Kind	(negativ:	wenig	Kontakt,	wenig	beständiger	
	 Kontakt);	
•	 Erfindungsreichtum:	Mutter	ist	in	der	Lage,	die	Aufmerksamkeit	des	

Kindes in der Situation aufrecht zu erhalten, damit es sich nicht langweilt 
und umgekehrt; 

•	 Traurigkeit:	Inwieweit	drückt	sich	in	der	Haltung	der	Mutter	Trauer	aus,	
in	ihrem	Gesichtsausdruck,	in	ihrem	Tonfall,	in	der	Energie,	die	sie	
ausstrahlt?

Zwei unabhängige Begutachter beurteilten die Abschiedssequenzen und 
kamen zu folgendem Ergebnis: Die Mütter in der Interventionsgruppe 
lernten	die	Verhaltensstrategien	zum	Verabschieden	sehr	schnell	und	leicht.	
Aber	insgesamt	hatte	die	Intervention	auch	einen	negativen	Effekt,	was	eher	
dem zugeschrieben wird, dass diese Intervention zum ersten Mal angewen-
det	wurde:	Die	Mütter	konzentrierten	sich	beim	Verabschieden	eher	auf	die	
Technik	als	auf	die	Kinder.	Sie	hatten	vielleicht	auch	Angst,	dass	sie	etwas	
nicht	richtig	machen,	da	sie	ja	wussten,	sie	werden	beobachtet.	»Die Mütter 
zeigten bessere Verhaltensstrategien, um ihre Kinder am Ende des Besuchs zu 
unterstützen, aber waren weniger emotional auf die Kinder bezogen während 
der Abschieds-Sequenz und zeigten weniger Arten, den Einbezug des Kindes in 
Mutter-Kind-Interaktionen während des Abschiednehmens aufrecht zu erhalten 
als Mütter in einer Vergleichsgruppe.«	(Haight	et	al.	2005,	S.	459,	Übersetzung	
d.	Vf.).	Es	braucht	also	vermutlich	mehr	als	eine	Sitzung,	um	eine	für	alle	
Beteiligten	positive	Wirkung	zu	erreichen.	

Während	des	Besuchs	gab	es	keinen	Unterschied	in	der	Qualität	der	emo-
tionalen	Zuwendung	zu	den	Kindern.	Durch	die	differenzierte	Auswertung	
der	Videosequenzen	konnten	sehr	feine	Interaktionen	zwischen	Müttern	und	
Kindern wahrgenommen werden, die eine Alltagsbeobachtung leicht über-
sehen mag: Die Mütter waren eigentlich alle trotz Drogenmissbrauch und 
anderer	Schwierigkeiten	fähig,	auf	die	Kinder	einzugehen	–	so	das	Fazit	von	
Haight	et	al.	(2005).
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Die	von	Haight	et	al.	(2005)	aufgeführten	Kriterien zur Beurteilung der 
Qualität der mütterlichen Interaktion bieten Anhaltspunkte für die Arbeit mit 
Herkunftsfamilien	in	Bezug	auf	Umgangskontakte:	Was	gelingt	den	Müttern	
und	Vätern	gut,	an	welchen	Punkten	brauchen	sie	Unterstützung?	Es	ist	gut	
vorstellbar,	dass	bspw.	die	Methode	des	Video-Home-Trainings	für	ein	Coa-
ching	von	Umgangskontakten	hilfreich	sein	könnte.	Im	Video	Home	Trai-
ning	werden	Alltagssituationen	auf	Video	aufgezeichnet,	analysiert	und	von	
allen	Beteiligten	diskutiert.	Es	geht	um	die	Bewusstwerdung	und	Aktivie-
rung	von	Interaktionsprozessen.	Im	Gegensatz	zum	Besprechen	von	Situati-
onen	besteht	somit	die	Chance,	an	einer	konkreten	Situation	zu	lernen	–	und	
nicht	in	allgemeines	»Drüber-Reden«	zu	geraten.	Bei	der	Besprechung	werden	
vor allem Aspekte der gelungenen Kommunikation von den TrainerInnen 
hervorgehoben, die verstärkt werden sollen: Wie hat das Kind oder auch der/
die Erwachsene einen positiven Kontakt hergestellt? Herkunftseltern überse-
hen	z.	B.	manchmal	die	impliziten	und	zuweilen	zarten	Kontaktversuche	der	
Kinder bei den Besuchen, und es kann sie in ihren Interaktionen ermutigen, 
wenn	sie	in	ihrer	Wahrnehmung	der	Kinder	wacher	werden.	

Dass	ein	Leben	als	Pflegefamilie	eine	gewisse	Offenheit	erfordert,	darauf	wird	
in	den	in	Deutschland	durchgeführten	Vorbereitungskursen	und	Fortbil-
dungen	inzwischen	in	hohem	Maß	hingewiesen	und	so	der	Grundstein	gelegt	
dafür,	dass	Umgangskontakte	als	selbstverständlich	angesehen	werden.	Ein	
in	Vorbereitungskursen	entwickelter	guter	Wille	der	Pflegeeltern	wird	jedoch	
häufig nicht ausreichen für die Bewältigung all der Zwiespältigkeiten, Emo-
tionen und Ambivalenzen in der Konfrontation mit den Herkunftseltern bei 
den	dann	tatsächlich	stattfindenden	Umgangskontakten	und	für	einen	guten	
Umgang	mit	möglicherweise	belasteten	Reaktionen	der	Kinder.	Grundfrage	
der Beratung von Pflegeeltern ist, wie diese im Interesse der Kinder zu einem 
positiven	Kontakt	beitragen	können.	Themen	in	der	Betreuung	der	Pflegeel-
tern	in	Bezug	auf	Umgang	sind	vor	allem	Gespräche	
•	 über	ihre	Beziehung	zur	Herkunftsfamilie	und	die	damit	verbundenen	
 Emotionen; 
•	 über	ihre	Sorgen,	was	das	Wohl	des	Kindes	betrifft	–	so	konkret	wie	
	 möglich;	
•	 in	Bezug	auf	das	Verhalten	der	Herkunftseltern,	wahrgenommenes	Verhal-
	 ten	des	Kindes,	eigenes	Verhalten	(bspw.	braucht	das	Kind	meine	Nähe?).	

Pflegeeltern	können	zudem	eine	aktive	Rolle	dabei	spielen,	im	Interesse	der	
Kinder die Interaktion zwischen Herkunftsfamilie und Pflegekind zu unter-
stützen.	Minuchin	et	al.	(2000)	betonen	diesen	Aspekt	und	verbinden	ihn	
mit	einer	notwendigen	Beratung	durch	Fachkräfte.	Die	AutorInnen	sehen	die	
Fachkräfte	als	»Lokomotiven der Veränderung, indem sie die Interaktion zwi-
schen den Familien ermuntern und sie auf eine neue Ebene des Gleichgewichts 
bringen. Wenn aber Pflegefamilien geschult sind, werden sie zu den Hauptak-

teuren der Qualifizierung71	(des	Empowerments	von	Herkunftseltern,	d.Vf.) 
und sind oft kreative und effektive Helfer«	(ebd.,	S.	142).	Die	Grundfrage	lautet	
gemäß dieser AutorInnen: »Wie können die Pflegeeltern die leibliche Mutter 
unterstützen, sich während einer Besuchssitzung mit ihrem Kind verbunden zu 
fühlen, da sie doch die Personen sind, die das Kind füttern, waschen und beru-
higen und ihm die Art von Fürsorge geben, die Erwachsene und Kinder aneinan-
der bindet?«	(ebd.). Des Weiteren sprechen sie von den »kleinen, wirkungsvollen 
Gesten«,	(ebd.,	S.	137),	mit	denen	Pflegeeltern	Herkunftseltern	ermutigen	
können,	in	die	Interaktion	mit	dem	Kind	zu	gehen	und	mit	denen	Pflegeel-
tern ein Modell anbieten, wie »die konkreten Aufgaben der Sozialisierung eines 
Kindes bewältigt werden können«	(ebd.).

»Kleine wirkungsvolle Gesten …«
Die AutorInnen schildern anhand eines Beispiels, was sie mit Ermutigung 
meinen.	Es	geht	dabei	um	eine	17-jährige	Mutter,	genannt	Kelsey,	deren	
beide	Söhne	in	verschiedenen	Pflegefamilien	untergebracht	sind.	Die	Mutter	
versucht mit beiden Kindern Kontakt zu halten, macht aber sehr unterschied-
liche	Erfahrungen	mit	den	Pflegefamilien.	Die	Erfahrung	mit	der	Pflegemut-
ter ihres ältesten Sohnes schildert sie folgendermaßen: 
»Sie bringt ihn, wenn sie ihn bringen will. Wenn ich ihn z. B. von mittags zwölf 
bis nachmittags um vier besuchen darf, dann bringt sie ihn um halb zwei. ... Sie 
sagt zu mir: ›Nimm ihn nicht auf den Arm. Gib ihm keinen Kuss. Nimm ihn 
nicht mit nach draußen.‹ Dann sage ich: ›Er ist mein Sohn‹. Und ich fange an zu 
weinen, aber kein Mensch kümmert sich darum. Also habe ich es einfach aufgege-
ben. Wenn ich meinen Sohn zurückbekomme, werde ich ihn einfach nehmen und 
weggehen«	(ebd.,	S.	136).	

Die AutorInnen konstatieren, dass mit einer solchen Haltung der Pflege-
mutter	eine	Abwärtsspirale	beginnt:	Die	Pflegemutter	missbilligt	Kelsey,	diese	
beschwert	sich;	sie	gibt	auf;	die	Behörde	wird	sie	deshalb	für	eine	herzlose,	
verantwortungslose	Mutter	halten,	die	an	ihrem	Kind	nicht	interessiert	ist.	
Dabei	hält	Kelsey	ihre	Hoffnung	aufrecht	mit	der	naiven	Erwartung,	dass	
sie	eines	Tages	ihren	Sohn	einfach	nehmen	und	weggehen	kann	(ebd.	S.136).	
Demgegenüber wird die Erfahrung dieser Mutter mit der Pflegefamilie ihres 
jüngeren	Kindes	geschildert.	Die	Pflegemutter	(Julie)	hat	sich	in	diesem	Fall	
ernsthaft	um	eine	Beziehung	zur	Mutter	bemüht.	»›Julie ist toll‹, sagt Kelsey. 
›Als ich zum ersten Mal hierher kam, war ich in einer üblen Verfassung. Ich 
wollte mit niemandem sprechen ... weil sie meinen Sohn hatten. Ich beschwerte 
mich über alles: ›Ich will dies nicht, ich will das nicht. Warum hat er eine 
Schramme?‹ – Ich wusste, er war hingefallen - ... ich wusste, dass das bei mir 
auch passieren würde. Aber ich machte in dieser Tour weiter, einfach um mich 
hineinzusteigern ... Und Julie ging auf mich zu und sagte: ›Kelsey, du weißt 
doch, wie Jungs sind. Komm jetzt, warum hörst du nicht auf damit?‹ Und sie 
redete mit mir, und ich war immer noch ... wie ›von Sinnen‹ ... und sie sagte: 
›Schau mal, wir nehmen jetzt Buddy (Sohn) und holen uns etwas zu essen.‹« 
(ebd.,	S.136).	Des	Weiteren	wird	die	Mutter	mit	folgenden	Worten	zitiert:	
»Wissen Sie, manchmal bittet Buddy Julie (Pflegemutter) um etwas, und dann 
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sagt sie: ›Warum bittest du nicht deine Mami, dass sie dir die Jacke auszieht?‹ 
Oder: ›Frag deine Mami, ob sie mit dir zur Toilette geht‹. Es gab Dinge, die ich 
nicht wusste, und es war mir nicht peinlich, sie zu fragen ... Sie gewöhnte ihm 
an, aufs Töpfchen zu gehen, und sie erzählte mir vieles darüber ... also fragte ich 
sie: ›Wie haben Sie das geschafft, dass Buddy das macht? Und wie machen Sie 
das, dass Buddy zu einer bestimmten Zeit ins Bett geht?‹ Wenn er nämlich bei 
mir ist und will nicht ins Bett gehen, darf er einfach aufbleiben, ja? Da sagt sie 
zu mir: ›Dass du ihn wissen lassen musst, dass du die Mutter bist und es Zeit fürs 
Bett ist.‹ Und manchmal ist Buddy ganz außer sich und sagt: ›Ich hasse dich‹ und 
ich frage sie, wie ich damit umgehen soll. Ich stelle ihr Fragen, und sie sagt mir, 
wie sie es mit ihm macht, also kann ich das Gleiche machen, wenn er zu mir 
zurückkommt«	(ebd.,	S.	137).	

Solche	die	Herkunftseltern	ermutigende	Gesten	können	Pflegeeltern	z.	B.	
konkret in Trainings mit Rollenspielen und Perspektivenwechsel üben und 
ihr	Verhalten	gegenüber	Herkunftseltern	reflektieren.	Aber	auch	Klarheit	und	
Konsequenz	–	ohne	moralisierende	Untertöne,	die	nur	zu	Abwehr	auf	Seiten	
der	Herkunftseltern	führen	–	müssen	gelernt	werden	im	Umgang	bspw.	mit	
alkohol-	oder	drogenabhängigen	und/oder	psychisch	kranken	Eltern.	Sie	
brauchen	Unterstützung	in	der	Handhabung	all	der	anderen	Hindernisse,	wie	
z.	B.	wenn	die	Herkunftseltern	es	nicht	schaffen,	die	vereinbarten	Termine	
einzuhalten, nicht zur vereinbarten Zeit zurückkommen mit den Kindern, 
den Kontakt nicht wie vereinbart gestalten, sondern die Pflegekinder mit in 
die	Wohnung	nehmen,	wo	sie	sich	selbst	überlassen	bleiben	usw.	

Pflegeeltern	unterstützten	den	Kontakt	der	Kinder	eher,	wenn	sie	Fort-
bildungen erhalten und den Sinn und die Bedeutung des Kontakts verstan-
den hatten, eine gute Beziehung zum Kind lebten und sich gut unterstützt 
fühlten,	so	Cleaver	(2000)	in	ihrer	Studie	zu	Umgangskontakten.	Neil	et	
al.	(2003)	stellen	in	ihrem	Vergleich	von	drei	Befragungen	von	Adoptionsel-
tern und Pflegeeltern fest, dass es zufriedenstellende Kontakte gab bei hoher 
Sensitivität	und	Empathie	der	Adoptiv-	bzw.	Pflegeeltern	für	die	Herkunfts-
eltern, und wenn sie sich an den Arrangements der Besuchskontakte beteiligt 
fühlten.	Den	potenziellen	Wert	für	die	Kinder	sehen	zu	können,	half	dabei,	
Schwierigkeiten zu überwinden, die Arrangements mitzugestalten und das 
Kind	zu	unterstützen,	so	dass	ein	Maximum	an	Gewinn	und	ein	Minimum	
an	Unannehmlichkeit	dabei	herauskam.	Fish/Champman	(2004)	stellen	in	
ihrer	Literaturübersicht	fest,	dass	Pflegepersonen	mit	der	Situation	des	Um-
gangs besser zurechtkommen, wenn sie genügend Informationen über die 
Vorgeschichte	von	Kindern	und	Eltern	und	die	Gründe	der	Schwierigkeiten	
erhalten; sie müssen dann die leiblichen Eltern nicht beschuldigen, wenn die 
Kinder	hinterher	traurig	sind	oder	sich	auffällig	verhalten.	Wenn	Fachkräfte	
nach	einem	Elternbesuch	gegenüber	den	Pflegeeltern	so	weit	möglich	wohl-
wollende	Hypothesen	über	das	Verhalten	der	Herkunftseltern	entwickeln,	
d.h.	aus	deren	eigener	schwieriger	Geschichte	erklären,	was	nicht	bedeutet,	
das	Verhalten	zu	entschuldigen,	hilft	das	den	Pflegepersonen	wiederum,	die	
Kinder	besser	zu	unterstützen.	Pflegepersonen,	die	leibliche	Eltern	beschuldi-
gen,	vergrößern	den	Stress	von	Besuchen	für	Kinder	und	es	drohen	Verstri-

ckungen.	Herkunftseltern	erzählen	in	den	Interviews	davon,	wie	sehr	sie	es	
schätzen, wenn Pflegeeltern ihnen in ruhigem Ton von Entwicklungen des 
Kindes erzählen, so dass sie sich einbezogen fühlen und dem Kind die Pflege-
familie	nicht	streitig	machen.	

Fazit: Beratung und Betreuung von Umgangskontakten 
Eine	systematische	Beratung,	Vorbereitung	und	Nachbereitung	im	Kontext	
von	konkreten	Umgangskontakten	durch	Fachkräfte	ist	entwicklungsbedürf-
tig	in	Deutschland.	Insbesondere	in	der	ersten	Zeit	nach	der	Unterbringung,	
in der Herkunftseltern, Kinder, Pflegeeltern erst eine Beziehung zueinander 
entwickeln,	ist	es	notwendig,	den	Beteiligten	Beratung	und	Unterstützung	
anzubieten,	mit	den	damit	verbundenen	Verunsicherungen	umzugehen.	Eine	
gute Begleitung der Kinder, Pflegeeltern und insbesondere der Herkunfts-
eltern	jenseits	so	genannter	»begleiteter	Umgänge«	könnte	vermutlich	im	Inte-
resse der Kinder deren Leben in der Pflegefamilie erleichtern und vielleicht 
manche	Verstrickung	verhindern,	die	später	in	familiengerichtlichen	Ausei-
nandersetzungen	endet.	Die	Beratung	könnte	z.	B.	so	aussehen,	dass	zumin-
dest in den ersten drei Monaten jeder Besuchskontakt besprochen wird, sei 
es telefonisch oder im direkten Kontakt, sowohl mit den Pflegepersonen als 
auch mit den Herkunftseltern: Was haben sie jeweils wahrgenommen, wie ist 
es ihnen ergangen, was hat sie bewegt in Bezug auf das Kind, auf die anderen 
beteiligten	Erwachsenen?	Aber	es	sind	auch	konkrete	Hinweise	darauf	mög-
lich,	wie	man	sich	verhalten	kann,	wie	Umgang	gestaltet	werden	kann,	wie	
Kinder und Herkunftseltern vor allem in ihrer Beziehung unterstützt werden 
können.	Auch	die	Perspektive	der	Kinder	sollte	möglichst	direkt	mit	ihnen	
selbst	besprochen	werden,	was	allerdings	altersabhängig	ist.	

Es	fehlt	vor	allem	an	der	Entwicklung	konkreter	Konzepte	für	Coachings	
und	Trainings	für	Herkunftseltern	in	Bezug	auf	Umgangskontakte	(bspw.	
mit	Video	Home	Training),	da	Pflegeeltern	zuweilen	in	den	Vorbereitungs-	
und	Fortbildungsveranstaltungen	in	Bezug	auf	Umgangskontakte	geschult	
werden	–	wenn	vermutlich	auch	nicht	ausreichend.	

Wenn die Interessenlagen von Pflegeeltern, Herkunftseltern und Kindern 
sehr verschieden, sogar diametral entgegen laufen, dann kann es manchmal 
erforderlich	sein,	Methoden	der	Mediation	einzusetzen.	Dazu	gehört	auch,	
gegebenenfalls	zwei	bzw.	drei	Fachkräfte	einzubeziehen.	Dieses	Vorgehen	
ermöglicht	es,	die	Interessen	und	Motive	der	Herkunftseltern	und	der	Pfle-
geeltern gleichgewichtig zu vermitteln, aber auch die Bedürfnisse der Pflege-
kinder	nicht	aus	dem	Auge	zu	verlieren.	Klare	Vereinbarungen	zu	Umgangs-
kontakten helfen vermutlich dabei, Konflikte zu minimieren, überfordern 
aber	manchmal	trotz	bester	Absichten	mindestens	einen	der	Beteiligten.	

Eine	Klärung	der	dauerhaften	Perspektive	der	Kinder	(»Permanency	
planning«)	(vgl.	C.9)	kann	–	so	ein	Fazit	der	Auswertung	der	qualitativen	
Interviews mit Pflegeeltern und Herkunftseltern – für alle Beteiligten auch 
Konflikte	rund	um	die	Umgangskontakte	verringern.	

Sinclair	(2005,	S.	94	f)	empfiehlt,	bei	Problemen	der	Herstellung	von	Kontakt	
folgende Optionen zu beachten: 
•	 Da	auch	indirekter	Kontakt	dazu	dient,	emotionale	Verbindungen	

aufrecht	zu	erhalten,	(Cleaver	2000),	gilt	es,	gegebenenfalls	den	Wert	von	
indirekten	Kontakten	zu	bedenken	und	diese	zu	fördern.	
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•	 Andere	Verwandte	können	evtl.	hinzugezogen	werden,	wenn	die	
	 Beziehung	der	Kinder	zu	diesen	positiv	ist.	
•	 Die	Beziehungen	zu	anderswo	lebenden	Geschwisterkindern	sollten	
	 unterstützt	werden,	wenn	es	von	den	Kindern	gewünscht	wird.	
•	 Fachkräfte	sollten	sich	der	praktischen	und	anderer	Hemmschwellen	

bewusst sein, welche Herkunftseltern am Kontakt hindern und daran 
arbeiten,	gemeinsam	mit	ihnen	diese	zu	überwinden.	

Der	begleitete	Umgang	findet	im	reformierten	Kindschaftsrecht	vom	1.7.1998	
erstmals	ausdrückliche	Erwähnung	(§	1684	Abs.	4	Satz	3	BGB).	Danach	
kommt	ein	völliger	Ausschluss	des	Umganges	nur	in	Betracht,	wenn	ein	
begleiteter	Umgang	nicht	ausreicht,	um	eine	Gefährdung	des	Kindeswohls	
abzuwehren.	Der	begleitete	Umgang	dient	primär	dem	Schutz	des	Kindes.72 

Von	den	632	Pflegekindern	der	Fallerhebung	des	DJI	(Thrum	2007)	hatten	
81	(15%)	im	Rahmen	von	begleitetem	Umgang	Kontakt	zu	ihrer	Herkunftsfa-
milie,	wobei	zwei	dieser	81	Fälle	Verwandtenpflegeverhältnisse	waren.	Ver-
blüffend	war	das	Ergebnis,	dass	bei	Vorliegen	eines	Sorgerechtsentzuges	der	
Anteil	begleiteter	Umgänge	nicht	höher	war,	als	wenn	kein	Sorgerechtsentzug	
erfolgte.	Ebenso	lassen	sich	bei	einer	vorhergehenden	Kindeswohlgefährdung	
keine	höheren	Raten	begleiteter	Umgänge	finden.	Haight	et	al.	(2003)	emp-
fehlen auf der Basis ihrer Auswertung verschiedener Studien, dass insbeson-
dere	Kinder	mit	desorganisierten	Verhaltensmustern	nicht	alleine	mit	ihren	
Herkunftseltern	Besuchskontakte	erleben	sollten;	ihr	Verhalten	kann	von	den	
Eltern wieder missverständlich interpretiert werden und so kann ein negativer 
Zirkel	zwischen	Eltern	und	Kindern	aufrechterhalten	bleiben.	Sie	weisen	des	
Weiteren	darauf	hin,	dass	gerade	mit	psychisch	kranken	Eltern	bzw.	dro-
genabhängigen Eltern, die in Therapie sind, Besuchskontakte professionell 
supervidiert	werden	sollten.	

Wird	begleiteter	Umgang	im	Rahmen	des	Hilfeplanes	beschlossen,	müs-
sen	zeitlicher	Umfang,	die	Rolle	und	Aufgaben	der	Begleitperson,	ggf.	die	
Beteiligung anderer Institutionen und die Erstellung des Kostenplans fest-
gelegt	werden.	Beim	kontrollierten	Umgang	ist	mit	einem	größeren	Stun-
denumfang	zu	rechnen,	u.U.	ist	hier	eine	zeitliche	Befristung	nicht	möglich.	
Alle	am	Umgang	Beteiligten	(Pflegekinder,	Herkunftseltern,	Pflegeeltern	und	
›dritte‹	Begleitperson)	müssen	über	die	Rolle	der	Begleitperson,	die	Gründe	
sowie	über	den	zeitlichen	Rahmen	informiert	werden.	Dies	sollte	im	Rahmen	

der Hilfeplanung geschehen, da dies klare Orientierung und erste Sicherheit 
bietet.	In	der	schriftlichen	Vereinbarung	über	den	begleiteten	Umgang	sollten	
auch folgende weitere Aspekte berücksichtigt werden:
•	 Verlauf	der	Kontakte	bisher	(Warum	gab	es	bspw.	bisher	keine	Kontakte?	
	 Warum	waren	bisherige	Kontakte	schwierig?);	
•	 Belastungen	für	das	Pflegekind	durch	Kontakte;	
•	 Kindeswille;	
•	 grundsätzliche	Haltung	der	Herkunftseltern	und	Pflegeeltern	zu	
 Kontakten; 
•	 Vorbehalte	der	Herkunftseltern	gegenüber	den	Pflegeeltern	und	
 umgekehrt; 
•	 Aktivitäten	und	Verhaltensweisen	aller	Beteiligten,	auch	der	Begleitperson;	
 was dürfen die Beteiligten, was nicht? 
•	 Umgang	mit	Konfliktsituationen	während	des	Kontaktes	–	was	ist	erlaubt	
 und was nicht, welche Konsequenzen sind vereinbart?
•	 Informationspflicht	der	›dritten‹	Begleitperson	gegenüber	dem	Jugendamt;	
•	 versicherungsrelevante	Fragen	bezüglich	des	Transportes	der	Pflegekinder	
	 zum	Treffpunkt.	

Begleitung von Kontakten ist mehr als die Anwesenheit der dritten Person: 
Diese	sollte	mit	den	Beteiligten	sowohl	im	Vorfeld	über	mögliche	Konflikte,	
Ängste, Emotionen sprechen als auch mit den Beteiligten die dabei gemach-
ten Erfahrungen auswerten: Wo hakt es, was kann im Interesse des Kindes 
verbessert	werden?	Die	Mütter	und	Väter	dürfen	sich	bei	den	Besuchen	nicht	
überwacht	fühlen,	weil	sie	sich	dann	möglicherweise	gehemmt	verhalten,	
die	Begleitperson	muss	also	vertrauenswürdig	sein	(vgl.	dazu	auch	Haight	et	
al.	2003).	Eine	Begleitung	kann	auch	ungünstige	Nebenwirkungen	haben:	
Das	Kind	wendet	sich	möglicherweise	der	BegleiterIn	zu,	weil	mit	dieser	am	
wenigsten	emotionale	Konflikte	verknüpft	sind	(ebd.).	

Wenn	bei	einem	begleiteten	Umgang	Eltern	mit	Migrationshintergrund	
mit	ihren	Kindern	in	ihrer	Muttersprache	sprechen	wollen,	eine	Gefährdung	
des Kindeswohls aber vermutet wird,73	braucht	es	eine	DolmetscherIn	(vgl.	
C.14).	

Erfolgte	die	Inpflegegabe	des	Kindes	im	Kontext	einer	Kindeswohlgefähr-
dung,	so	soll	der	begleitete	Umgang	dazu	beitragen,	Kontaktabbrüche	zur	
Herkunftsfamilie	zu	verhindern.	Ist	dies	jedoch	im	Einzelfall	nicht	gelungen	
und hatte das Pflegekind seit längerer Zeit keinen Kontakt zu seinen Her-
kunftseltern,	sollte	begleiteter	Umgang	die	Wiederaufnahme	begleiten	und	
unterstützen, unabhängig davon, wer die Wiederaufnahme des Kontaktes 
wünscht	und	ob	das	Kind	in	die	Herkunftsfamilie	zurückkehren	soll.	Ein	
guter Informationsaustausch soll hierbei dazu beitragen, bestehende Ängste, 
Unsicherheiten	und	Vorbehalte	aller	Beteiligten	abzubauen.	Dabei	stehen	die	
Bedürfnisse	des	Pflegekindes	an	erster	Stelle.	Es	sollte	über	geplante	Rege-
lungen	bezüglich	des	Umganges	informiert	werden,	und	Pflegekinder	sollten	
die	Möglichkeit	haben,	eigene	Vorstellungen	einzubringen.74	Vor	allem	nach	

C.8.4C.8.4

72 Der begleitete Umgang hat durch die ausdrückliche Erwähnung im BGB eine Aufwertung und Aus-
weitung erfahren. Verschiedene Formen des begleiteten Umgangs werden bei Walter (1999, S. 204) vor-
gestellt. Willutzki (2004, S. 41) fasst die Rechtsprechung zum begleiteten Umgang zusammen, während 
Friedrich/Reinhold/Kindler (2004, S. 13) die empirische Forschung zu Wirkungen im Überblick darstel-
len. Standards zur Indikation und zum fachlichen Handeln beim begleiteten Umgang wurden u.a. vom 
Staatsinstitut für Frühpädagogik (2002) vorgeschlagen. Die angeführte Literatur vermittelt allerdings nur 
Grundorientierungen. Sie konzentriert sich auf den begleiteten Umgang nach Trennung und Scheidung, 
während Pflegekinder nur selten ausdrücklich erwähnt werden.

73 Wenn bspw. vermutet wird, dass ein Vater möglicherweise in der Muttersprache dem Kind droht, 
sich selbst oder die Mutter zu töten, oder dass eine Mutter ihrem Kind sagt, dass sie es abholen und ins 
Ausland zu den Großeltern bringen wird usw.
74 vgl. Kapitel C.6 zur Partizipation von Pflegekindern.

Begleiteter Umgang
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längerem Kontaktabbruch bzw. nach Kindeswohlgefährdung sollte die beglei-
tete Kontaktanbahnung allmählich (Briefe, Telefonate) erfolgen (zum beglei-
teten Umgang innerhalb der familiengerichtlichen Verfahren vgl. C.10.2). 

»Maßnahmen, wie der begleitete Umgang, die unmittelbar auf die Wiederer-
möglichung von Kontakt abzielen, können dazu beitragen, bei konflikthaft ver-
strickten Eltern den Blick wieder mehr auf die Bedürfnisse des Kindes zu lenken. 
Darüber hinaus gewinnt eine neutrale Person Einblick in die Beziehungsdyna-
mik zwischen Kind und besuchsberechtigtem Elternteil, wodurch groben Reali-
tätsverzerrungen entgegengewirkt werden kann« (Kindler 2009, S. 112).

C.8.4 C.8.4
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C.9  Rückführung und Verselbstständigung
 Heinz Kindler / Marion Küfner / Kathrin Thrum / Sandra Gabler

Die in diesem Kapitel behandelte Thematik von Rückführungen und der 
Verselbstständigung	von	Pflegekindern	beinhaltet	einige	der	menschlich	und	
fachlich	schwierigsten	Aufgabenstellungen	in	der	Pflegekinderhilfe.	Dies	
betrifft	sowohl	Einschätzungsaufgaben	(zum	Beispiel:	Ist	in	einem	konkreten	
Fall	ein	Rückführungsversuch	Erfolg	versprechend?)	als	auch	Gestaltungs-
aufgaben	(zum	Beispiel:	Wie	kann	ein	17-jähriges	Pflegekind,	das	nicht	mehr	
in	der	Pflegefamilie	bleiben	kann,	bei	der	Verselbstständigung	angemessen	
unterstützt	werden?).	Dabei	sind	die	Bewertungen	und	das	Handeln	der	
Fachkräfte	eingebettet	in	komplexe	und	nicht	immer	gänzlich	widerspruchs-
freie jugendhilfe- und familienrechtliche Normierungen sowie fachliche 
Haltungen.	Zudem	entfalten	manche	Fälle	eine	hohe	zeitliche	Dynamik,	
die	durch	die	Fachkräfte	allenfalls	mitgestaltet,	aber	nicht	bestimmt	werden	
kann.	

In diesem Kapitel werden zunächst Rückführungen in den Mittelpunkt 
gestellt und zwar beginnend mit der Herausarbeitung einer teilweise vorhan-
denen besonderen berufsethischen Problematik von Rückführungsentschei-
dungen	für	Fachkräfte	der	sozialen	Arbeit	(C.9.1).	Die	ethische	Problematik	
wird	an	den	Anfang	gestellt,	da	ihre	Reflexion	für	das	Handeln	im	Feld	eben-
so klärend wirken kann, wie die Kenntnis relevanter rechtlicher Rahmenbe-
dingungen	zum	Thema	Rückführungen	(C.9.2)	und	empirischer	Grundla-
genbefunde	zur	Häufigkeit	und	dem	Verlauf	von	Rückführungen	(C.9.3).	In	
einem	nachfolgenden	ausführlichen	Abschnitt	(C.9.4)	wird	ein	integratives	
Modell im Einzelfall zu berücksichtigender Einschätzfaktoren vorgestellt, 
einschließlich	konkreter	Hinweise	zur	Erhebung	im	Einzelfall.	Ein	weiterer	
Abschnitt	beschäftigt	sich	mit	der	fachlichen	Gestaltung	und	Förderung	von	
Rückführungen	(C.9.5).	Abschließend	beschäftigt	sich	das	Kapitel	mit	dem	
Übergang	von	Pflegekindern	ins	Erwachsenenalter	und	gegebenenfalls	ein-
zusetzenden	fachlichen	Möglichkeiten	der	Gestaltung	des	Übergangs	in	die	
Selbstständigkeit	(C.9.6).

Obwohl	ethische	Konflikte	und	Dilemmata	von	Fachkräften	in	der	veröf-
fentlichten Diskussion bislang fast keine Rolle spielen,1 stellen sie sich in der 
Praxis	im	Zusammenhang	mit	Rückführungsfragen	doch	immer	wieder.	Dies	
gilt	beispielsweise	für	Fallkonstellationen,	
•	 in	denen	Kinder,	trotz	fortbestehender	Gefährdung,	wieder	bei	den	Eltern	

leben	wollen	und	das	Gelingen	der	Vollzeitpflege	durch	diesen	Wunsch	
des	Kindes	ernsthaft	in	Frage	gestellt	wird,	

•	 in	denen	prinzipiell	veränderungsbereite	Eltern	nach	unzureichender	
Beratung,	Zielvereinbarung	oder	Unterstützung	ihre	Erziehungsfähigkeit	
nicht	innerhalb	eines	für	das	in	Vollzeitpflege	lebende	Kind	vertretbaren	
Zeitraums	wiederherstellen	können,	oder	
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1 Für positive Ausnahmen siehe Rothman (1998, Kap. 1.4) sowie Houston (2003).

9.1  Ethische Probleme im Zusammenhang mit Entscheidungen über Rückführungen
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•	 in	denen	Eltern	eine	Rückführung	anstreben	und	eine	(erneute)	Miss-
handlung	oder	Vernachlässigung	des	betroffenen	Kindes	bei	ihnen	zwar	
als unwahrscheinlich angesehen werden kann, zugleich aber die Bin-
dungs-	,	Förder-	und	Erziehungsbedingungen	für	das	Kind	dort	deutlich	
ungünstiger	ausfallen	als	in	der	Pflegefamilie.	

Unter	all	diesen	Umständen	können	Fachkräfte	ethische	Konflikte	empfin-
den,	die	je	nach	Fallkonstellation	und	Sichtweise	verschieden	gedeutet	werden	
können,	etwa	
•	 als	Konflikt	zwischen	unterschiedlichen	Rechten	bzw.	Bedürfnissen	des	

Kindes	(zum	Beispiel	Schutz	vor	Gefährdung	vs.	Recht	des	Aufwachsens	
mit	den	eigenen	Eltern),	

•	 als	Konflikt	zwischen	grundlegenden	Rechten	bzw.	Bedürfnissen	des	
Kindes und der leiblichen Eltern (zum Beispiel dem Bedürfnis des Kin-
des	nach	möglichst	guten	Entwicklungsbedingungen	vs.	dem	Recht	der	
Eltern,	für	das	eigene	Kind	zu	sorgen)	oder	

•	 als	Konflikt	zwischen	einer	empfundenen	Verpflichtung	das	Kindeswohl	
zu	fördern	und	der	dem	Familienrecht	(vgl.	C.9.2)	eingeschriebenen	Wert-
ordnung, wonach bei Entscheidungen über Rückführungen nicht auf die 
kindeswohldienlichste	Alternative,	sondern	lediglich	auf	die	Verhinderung	
einer	Kindeswohlgefährdung	abzustellen	ist.	

Zwar	gehört	es	zum	Wesen	ethischer	Konflikte	und	Dilemmata,	dass	ein-
deutige	Lösungen	in	der	Regel	nicht	gefunden	werden	können	und	Am-
bivalenzen	bestehen	bleiben.	Dennoch	lässt	sich	argumentieren,2 dass ein 
möglichst	klares	Bewusstsein	der	sich	stellenden	ethischen	Probleme	es	den	
Fachkräften	zumindest	erleichtert,	zu	einer	gut	abgewogenen	Haltung	zu	
gelangen	und	ein	professionelles	Ausmaß	an	Distanz	zum	Fallgeschehen	zu	
wahren.	Zudem	wird	die	gründliche	Auseinandersetzung	mit	der	ethischen	
Seite des eigenen beruflichen Handelns teilweise3	als	Wert	an	sich	gesehen.	
Bei der Handhabung ethischer Konflikte lassen sich mehrere grundlegend 
mögliche	Strategien	unterscheiden	und	bezüglich	ihrer	Vor-	und	Nachteile	
erörtern.	Unter	den	klassischen	ethischen	Theorien4 ergeben sich vor allem 
aus	dem	Utilitarismus5 und der Deontologie6	Ansatzpunkte	für	den	Umgang	
mit	ethischen	Konflikten.	Der	Utilitarismus	koppelt	die	ethische	Bewertung	
an	die	Folgen	des	fachlichen	Handelns	für	das	Wohlergehen	der	Betroffenen.	
Ethische	Konflikte	können	unter	dieser	Perspektive	daher	zumindest	dann	
aufgelöst	werden,	wenn	durch	eine	möglichst	genaue	Klärung	der	Folgen	

verschiedener Entscheidungsalternativen klarer hervortritt, welche Alternative 
dem	Wohl	des	oder	der	Klienten	am	meisten	dient.	Eine	praktische	Konse-
quenz dieser ethischen Haltung ist die Suche nach und Nutzung von empi-
risch begründeten Einschätzungshilfen, die die Beurteilung der vermutlichen 
Folgen	unterschiedlicher	fachlicher	Entscheidungen	im	Einzelfall	erleichtern	
und	absichern.	Da	sich	jedoch	die	Folgen	unterschiedlicher	Entscheidungen	
nie	mit	Sicherheit	vorhersehen	lassen,	bleibt	bei	dieser	Vorgehensweise	stets	
ein	Rest	an	Unsicherheit	bestehen.	Eine	utilitaristische	Sichtweise	stößt	zu-
dem	an	zwei	Grenzen:	Unterschiedliche,	teils	positive,	teils	negative	Folgen	
können	nur	schwer	gewichtet	und	in	eine	Rangfolge	gebracht	werden.	Die	
gleiche Schwierigkeit7	stellt	sich,	wenn	die	Interessen	mehrerer	Klienten	bzw.	
Klientinnen	teilweise	im	Gegensatz	zueinander	stehen.	In	beiden	Fällen	sind	
Fachkräfte	ergänzend	auf	entweder	rechtlich	vorgegebene	oder	persönliche	
Werthierarchien	verwiesen.	

Eine deontologische Ethik richtet den Blick mehr nach Innen und erwar-
tet	von	den	handelnden	Fachkräften	vor	allem	eine	Klärung	ihrer	Werthal-
tung	und	Werthierarchie.8 Die ethische Motivation einer Entscheidung ist aus 
dieser	Perspektive	wichtiger	als	deren	tatsächliche	Folgen,	die	als	ohnehin	oft	
nicht	wirklich	kontrollierbar	angesehen	werden.	Ethische	Dilemmata	können	
insoweit	aufgelöst	werden,	als	die	Klärung	der	Werthaltung	und	Werthie-
rarchie	im	Konflikt	zwischen	ethischen	Zielen	zu	einer	Entscheidung	bzw.	
Lösung	führt.	Gefahren	deontologischer	Ansätze	liegen	in	einem	ethischen	
Rigorismus,	dessen	tatsächliche	Folgen	die	guten	Absichten	konterkarieren	
können	und	in	der	möglichen	Kollision	persönlicher	Wertentscheidungen	mit	
einer	Lebens-	und	Rechtswirklichkeit,	die	von	Fachkräften	transparente,	auf	
gesetzliche	Vorgaben	bezogene	Abwägungen	im	Einzelfall	fordert.

C.9.1C.9.1

7 Ein Lösungsversuch besteht darin, das Wohlergehen der größtmöglichen Anzahl Betroffener zur 
ethischen Richtschnur zu erklären. Jedoch ist dieser Ansatz bei rechtlich unterschiedlich strukturierten 
Klientenbeziehungen zu Erwachsenen und Kindern (wie in der Pflegekinderhilfe) mit ihrem unterschied-
lich stark ausgeprägten Schutzbedürfnis ethisch nicht sehr überzeugend. 
8 Soweit eine Werthierarchie dabei nicht aus außermoralischen Gründen (zum Beispiel religiösen Über-
zeugungen) abgeleitet wird, erfolgt die Begründung häufig aus »kategorischen«, also von den Folgen 
im Einzelfall unabhängigen, ethischen Überlegungen. Dies ist beispielsweise beim kategorischen Impe-
rativ von Kant der Fall, der fordert, dass die ethischen Leitlinien des eigenen Handelns sich als Richt-
schnur für alle eignen müssen. Eine verwandte Überlegung stammt von Rawls (1975) der fordert, dass 
die eigenen Entscheidungen im Gedankenexperiment auch dann ethisch Bestand haben müssen, wenn 
man vorher nicht wüsste, in welcher Rolle (zum Beispiel als Kind, Mutter oder Fachkraft) man mit der 
Entscheidung konfrontiert wird. Aus »kategorischen« ethischen Überlegungen folgt in der Regel eine 
starke Betonung des Respekts vor der Würde einer jeden Person. Andere, für die Pflegekinderhilfe mög-
licherweise besonders nahe liegende Zugänge, nehmen die Pflichtenstruktur spezifischer Beziehungen 
(zum Beispiel zwischen Fachkraft und Kind) zum Ausgangspunkt für die Bildung einer Werthierarchie.

2 So etwa Rhodes (1986).
3 So zum Beispiel McBeath/Webb (2002).
4 Für eine deutschsprachige allgemeine Einführung und Übersicht siehe Quante (2008).
5 Beim Utilitarismus (etwas allgemeiner auch als »Konsequentialismus« bezeichnet) handelt es sich um 
eine auf John Stuart Mill und Jeremy Bentham zurückgehende, in verschiedenen Ausprägungen existie-
rende Denkschule, die bei der ethischen Beurteilung von Handlungen die Bewertung der Folgen in den 
Mittelpunkt rückt. Für eine deutschsprachige Einführung siehe Höffe (2008), für eine tiefer gehende 
Erörterung siehe Scheffler (1988). Bei Robinson/Reeser (2000) werden Folgerungen und Anwendungen 
utilitaristischer Ethik in der sozialen Arbeit diskutiert. 
6 Deontologie bedeutet wörtlich übersetzt die Lehre von den Pflichten und bezeichnet eine Denkströ-
mung, der beispielsweise auch die von Immanuel Kant formulierte Ethik zugerechnet wird. Für eine 
Einführung siehe Ricken (2003), für vertiefende Auseinandersetzungen siehe Nida-Rümelin (1993).
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Pflegekinderdienste als Anwalt des Kindes: Eine passende Wertorientierung? 
Einige	Pflegekinderdienste	in	Deutschland	haben	Leitbilder	veröffentlicht,	
die Werthierarchien zum Ausdruck bringen, beispielsweise die Werthierar-
chie,	der	Pflegekinderdienst	begreife	sich	als	Anwalt	des	Kindes,	die	För-
derung	des	Kindeswohls	stehe	im	Mittelpunkt.	Eine	solche	Haltung	wird	
intuitiv	zunächst	sicherlich	vielfach	Zustimmung	finden.	Beim	genaueren	
Hinschauen	ergeben	sich	aber	zumindest	ethische	Fragen:	Wie	kann	ein	Pfle-
gekinderdienst	unter	diesen	Umständen	im	familiengerichtlichen	Verfahren,	
das einer anderen Wertordnung folgt, in der nicht immer das Kindeswohl, 
sondern	teilweise	nur	die	Verhinderung	einer	Kindeswohlgefährdung	in	den	
Mittelpunkt gerückt wird, ehrlich und zugleich gesetzeskonform argumentie-
ren?	Welche	Folgen	hat	eine	solche	Werthaltung	für	die	Gestaltung	der	Bezie-
hung	zu	leiblichen	Eltern,	die	den	Fachkräften	der	Pflegekinderhilfe	nach	den	
Bestimmungen	des	SGB	VIII	häufig	als	Anspruchsberechtigte	und	Klienten	
gegenübertreten, denen gegenüber also nach berufsethischen Regelwerken9 
eine	besondere	Verpflichtung	besteht?	Oder	grundlegender:	Wenn	Entschei-
dungsweisen	nach	ethischen	Vorstellungen	eingerichtet	werden	könnten,	
welcher	Stellenwert	sollte	dann	dem	Wohlergehen	bzw.	dem	Leid	von	Eltern	
im	Verhältnis	zu	den	Bedürfnissen	von	Kindern	idealerweise	zukommen?	
Wenn Eltern für die absichtliche oder auch nur tatsächliche, wenn auch nicht 
gewollte	Schädigung	eines	Kindes	mit	einem	Verlust	der	ethischen	Berech-
tigung,	im	Konfliktfall	eine	(teilweise)	Berücksichtigung	ihrer	Bedürfnisse	
erwarten zu dürfen, bezahlen sollten, was würde dies für die ethische Beur-
teilung	der	Rechte	von	Eltern	bedeuten,	die	durch	ihr	Verhalten	ihre	Kinder	
zumindest moderat belasten (zum Beispiel durch eine Scheidung oder beruf-
lich	bedingte	wiederholte	Umzüge)?	

Ein dritter, aus der Diskursethik10	abgeleiteter	Ansatz	für	den	Umgang	mit	
ethischen Konflikten zielt nicht auf den inneren Entscheidungsprozess der 
Fachkraft,	sondern	rückt	die	ethische	Verpflichtung	zur	Auseinandersetzung	
und	dem	Gespräch	mit	den	Beteiligten	in	den	Mittelpunkt.	Unter	diesem	
ethischen	Blickwinkel	ist	es	Ziel	der	sozialen	Arbeit,	die	Betroffenen	bei	
anstehenden	Entscheidungen	möglichst	gut	darin	zu	unterstützen,	eine	eigene	
Haltung	zu	entwickeln	und	zu	äußern,	wobei	verschiedene	Umstände	(zum	
Beispiel	geringes	Alter,	soziale	Benachteiligung)	ein	hohes	Maß	an	Unterstüt-
zung	erforderlich	machen	können.	Zusätzlich	kann	es	erforderlich	sein,	Res-
sourcen	der	sozialen	Arbeit	(zum	Beispiel	ambulante	Hilfen	zur	Erziehung)	
einzusetzen,	um	Zielkonflikte	und	Interessensgegensätze	aufzulösen	und	für	
alle	Betroffenen	zustimmungsfähige	Lösungen	zu	ermöglichen.	Die	Diskur-
sethik	sperrt	sich	gegen	eine	(wohlmeinende)	Bevormundung	Betroffener	und	
hat viel Zustimmung aus der sozialen Arbeit einschließlich der Pflegekinder-

hilfe11	erfahren.	Auf	der	anderen	Seite	scheitert	der	Ansatz	der	Diskursethik,	
wenn	Betroffene	(zum	Beispiel	Kinder	im	Konflikt	zwischen	Pflege-	und	Her-
kunftseltern)	mit	ihrer	eigenen	Haltung	möglichst	unsichtbar	bleiben	wollen	
oder	auch	mit	Unterstützung	nicht	zu	einer	Teilnahme	an	einem	Entschei-
dungsfindungsprozess	befähigt	werden	können.	Eine	Grenze	besteht	auch	in	
Fällen,	in	denen	Willensäußerungen	Beteiligter	in	allzu	großen	Gegensatz	zu	
ihrem von außen erkennbaren Eigeninteresse oder zu den Wünschen anderer 
Betroffener	geraten,	so	dass	gemeinsam	getragene	und	zugleich	verantwort-
bare	Lösungen	nicht	mehr	hergestellt	werden	können.	

Jeder	der	drei	erläuterten	Ansätze	kann	bei	bestimmten	Fallkonstellationen	
helfen, erlebte ethische Konflikte im Zusammenhang mit Rückführungsfra-
gen	wenigstens	teilweise	aufzulösen:	
•	 Beispielsweise	wurde	im	Fall	eines	achtjährigen	Jungen,	der	immer	wieder	

den	Wunsch	äußerte,	erneut	bei	seiner	psychisch	kranken	Mutter	zu	leben,	
von	der	Fachkraft	im	Pflegekinderdienst	ein	ethischer	Konflikt	zwischen	
dem	Recht	des	Kindes	auf	Schutz	vor	Gefährdung	und	dem	Recht	auf	
ein	Aufwachsen	mit	der	leiblichen	Mutter	wahrgenommen.	Durch	eine	
Mutter-Kind Bindungsdiagnostik an einer Erziehungsberatungsstelle und 
eine	psychiatrische	Vorstellung	der	Mutter	konnte	dahingehend	mehr	
Sicherheit	geschaffen	werden,	dass	eine	Rückführung	vermutlich	fehlschla-
gen	würde	(utilitaristische	Strategie).	

•	 Nach	einem	Konflikt	zwischen	Pflegekinderdienst,	Allgemeinem	Sozial-
dienst	und	Familiengericht	um	die	Rückführung	eines	Pflegekindes	
wurden	im	Rahmen	einer	gemeinsamen	Fallsupervision	unterschiedliche	
Werthierarchien	der	beteiligten	Fachkräfte	und	des	Familienrechts	be-
züglich	Rückführungen	herausgearbeitet.	Auf	dieser	Grundlage	konnten	
gegeneinander	entstandene	emotionale	Vorbehalte	aufgelöst	werden.	Für	
zukünftige fachliche Stellungnahmen wurde verabredet, Befunde und Be-
wertungen	klarer	zu	trennen	und	Divergenzen	zwischen	den	Vorgaben	des	
Familienrechts	und	der	Wertorientierung	des	Pflegekinderdienstes	offen	
anzusprechen	(deontologische	Strategie).	

•	 Bei	einem	13-jährigen	Mädchen	wurde	eine	vom	Familiengericht	ange-
forderte	Stellungnahme	bezüglich	einer	Rückführung	von	den	Fachkräf-
ten als ethisch problematisch erlebt, da eine Rückführung zur früher 
suchtkranken Mutter zwar nicht mehr als kindeswohlgefährdend, wohl 
aber	aufgrund	ungünstiger	Förderbedingungen	bei	der	leiblichen	Mutter	
als	nicht	kindeswohldienlich	eingeschätzt	wurde.	Eine	Klärung	ergab	sich,	
als die Jugendliche im Rahmen einer Therapie in einer geleiteten Refle-
xion	ihrer	Lebensgeschichte	Wünsche	an	die	Mutter	formulierte,	die	bei	
probeweisen Aufenthalten eindeutig nicht erfüllt werden konnten, so dass 
sich die Jugendliche schließlich für weitere Besuchskontakte, aber gegen 
eine Rückführung aussprach und dies von der Mutter akzeptiert werden 
konnte	(diskursethische	Strategie).	

Natürlich sind auch Mischungen und Kombinationen der genannten Strate-
gien	zur	Handhabung	ethischer	Konflikte	möglich.	

C.9.1 C.9.1

11 Für den Bereich der Pflegekinderhilfe siehe Houston (2003), für den größeren Bereich der sozialen 
Arbeit insgesamt siehe Martin (2007).

9 Zum Beispiel Berufsethische Prinzipien des Deutschen Berufsverbandes für Sozialarbeit, Sozialpädago-
gik und Heilpädagogik (DBSH) (1997) Punkt 3.1. 
10 Die Diskursethik wurzelt zwar in der deontologischen Ethik Kants, hat sich aber, unter anderem 
vertreten von Philosophen wie Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas, zu einer eigenen Ethikauffassung 
entwickelt (für eine Einführung siehe Gottschalk-Mazouz 2000). Die Entfaltung und Förderung eines 
möglichst herrschaftsfreien Diskurses wird hier als Weg gesehen, um ethisch tragfähige Lösungen für 
Probleme zu finden, die dann auf einer möglichst breiten Zustimmung unter den Betroffenen beruhen 
sollen.
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12 Studien aus verschiedenen Feldern der sozialen Arbeit legen nahe, dass Fachkräfte – neben Un-
terschieden in persönlichen Grundorientierungen – hochgradig arbeitsfeld- und situationsbezogene 
ethische Bewertungsmuster ausbilden (zum Beispiel Harrington 2008, Osmo/Landau 2006). 
13 Für eine Einführung in den Diskussionsstand zur Belastungswirkung ethischer Dilemmata in der sozi-
alen Arbeit siehe McAuliffe (2005). 
14 Beispielsweise nahmen in einer israelischen Fallvignetten-Studie von Davidson-Arad/Benbenishty 
(2008, 2010) Werthaltungen der Fachkräfte deutlich und mehr Einfluss auf Entscheidungen über die 
Herausnahme eines Kindes aus einer Familie als die Wünsche der verschiedenen Familienmitglieder. 
Bezogen auf Deutschland wurden auf der Grundlage von Experteninterviews von Eckert-Schirmer (1997) 
verschiedene grundlegende Handlungsorientierungen in der Pflegekinderhilfe identifiziert, wobei auch 
Wertfragen berücksichtigt wurden. Allerdings wurde die Brücke zum Handeln in tatsächlichen oder 
hypothetischen Fällen nicht geschlagen. 
15 § 1632 Abs. 1 BGB lautet: »Die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes von 
jedem zu verlangen, der es den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält.«
16 § 1696 Abs. 2 BGB lautet: »(2) Eine Maßnahme nach den §§ 1666 bis 1667 oder einer anderen Vor-
schrift des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die nur ergriffen werden darf, wenn dies zur Abwendung einer 
Kindeswohlgefährdung oder zum Wohl des Kindes erforderlich ist (kindesschutzrechtliche Maßnahme), 
ist aufzuheben, wenn eine Gefahr für das Wohl des Kindes nicht mehr besteht oder die Erforderlichkeit 
der Maßnahme entfallen ist.«

dem	Ziel	der	Rückführung	eines	in	Pflege	untergebrachten	Kindes	können	
Eltern	nach	§	37	Abs.	1	S.	2	SGB	VIII17 innerhalb eines mit den Entwick-
lungsbedürfnissen des Kindes zu vereinbarenden Zeitrahmens Hilfelei-
stungen	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	in	Anspruch	nehmen.	Vom	öffentlichen	
Träger	der	Jugendhilfe	soll	entsprechend	Beratung	und	Unterstützung	in	
geeigneter	Form	angeboten	werden.	Das	Recht	von	Eltern,	die	Herausgabe	
eines in Pflege gegebenen Kindes zu verlangen, wird durch Kindeswohlge-
sichtspunkte	beschränkt.	Diese	Beschränkung	elterlicher	Rechte	ergibt	sich	
verfassungsrechtlich aus dem an das Kindeswohl gebundenen Pflichtcharak-
ter	des	Elternrechtes	und	den	Grundrechten	des	Kindes.18 Entsprechend ist 
dem	Familiengericht	die	Möglichkeit	eröffnet,	bei	Kindern,	die	sich	bereits	
längere	Zeit	in	Pflege	befinden,	ein	Verbleiben	bei	den	Pflegeeltern	anzu-
ordnen, wenn und solange das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet 
werden	würde	(§	1632	Abs.	4	BGB).19 

Zur	Anwendung	von	§	1632	Abs.	4	BGB	und	der	rechtlichen	Stellung	von	
Pflegekindern liegt eine umfangreiche Rechtsprechung, einschließlich mehre-
rer	Urteile	des	Bundesverfassungsgerichtes,	vor.20 Ebenso finden sich mehrere 
Aufarbeitungen	der	veröffentlichten	Rechtsprechung.21 Hervorzuhebende 
Aspekte	betreffen	die	Rechtsentwicklung	bezüglich	der	beiden	ausdrücklich	
im	Gesetz	genannten	Voraussetzungen	einer	Verbleibensanordnung,	also	die	
richterliche	Interpretation	des	Begriffs	der	»Gefährdung«	in	§	1632	Abs.	4	
BGB	und	die	Interpretation	der	geforderten	längeren	Verweildauer	des	Kin-
des	in	Familienpflege.	

Der	Begriff	der	Gefährdung	wurde	im	Kontext	des	§	1632	Abs.	4	BGB	
von	Gerichten,	auch	vom	Bundesverfassungsgericht,22	bei	der	Fallkonstel-
lation eines von den Sorgeberechtigten angestrebten Wechsels von einer 
in	eine	andere	Pflegestelle	sehr	weit	ausgelegt.	Bereits	bei	einer	nicht	mit	
hinreichender	Sicherheit	auszuschließenden	psychischen	oder	physischen	
Schädigung	des	Kindes	im	Fall	einer	Herausnahme	aus	der	bisherigen	Pfle-
gefamilie	wurde	eine	gegebene	Gefährdung	angenommen.	Bei	der	geplanten	
Rückführung eines Pflegekindes zu den Eltern ist die Risikogrenze nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes hingegen weiter zu ziehen, 
d.h.	im	Hinblick	auf	die	Prognosesicherheit	und	den	Schweregrad	bzw.	die	
Dauerhaftigkeit	drohender	Schädigungen	gelten	höhere	Anforderungen,	
bevor	diese	Voraussetzung	einer	Verbleibensanordnung	als	erfüllt	angesehen	

Mit	welchen	dieser	Strategien	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe	erlebte	
ethische	Konflikte	im	Kontext	von	Rückführungsentscheidungen	tatsächlich	
zu	bewältigen	versuchen,	ist	derzeit	nicht	bekannt.12 Ebenso fehlen Infor-
mationen	über	die	von	Fachkräften	erlebte	Belastungswirkung13 ethischer 
Konflikte	und	das	Vorkommen	ethisch	problematischer	»Lösungsversuche«	
(zum	Beispiel	verdecktes	Unterlaufen	familien-	oder	jugendhilferechtlicher	
Vorschriften	zu	Rückführungen).	Angesichts	der	klar	erkennbaren	ethischen	
Seite	fachlichen	Handelns	in	Rückführungsfragen	kann	es	als	wichtige	For-
schungsfrage	angesehen	werden,	hier	mehr	Einblick	zu	gewinnen.	Dies	wäre	
auch deshalb sinnvoll, da sich in anderen Bereichen der sozialen Arbeit ge-
zeigt	hat,	dass	Fachkräfte	Werthaltungen	ausbilden,	die	über	gesetzliche	Vor-
gaben, Wissensstand und Arbeitsmittel hinaus Einfluss auf Entscheidungen 
nehmen,14	die	von	großer	Bedeutung	für	das	Leben	betroffener	Klienten	sind.	

Die	prinzipielle	Möglichkeit,	eine	Rückführung	in	Pflege	befindlicher	Kinder	
zu verlangen, ergibt sich für sorgeberechtigte leibliche Eltern aus dem in der 
Verfassung	verankerten	Elternrecht	(Art.	6	Abs.	2	S.	1	GG),	einfachgesetzlich	
konkretisiert	in	§	1632	Abs.	1	BGB.15 Danach ist Sorgeberechtigten das Recht 
eingeräumt, die Herausgabe eines Kindes von Jedem zu verlangen, der es den 
Eltern	oder	einem	Elternteil	widerrechtlich	vorenthält.	Widerrechtlich	wird	
das	Vorenthalten	dann,	wenn	die	Eltern	oder	ein	Elternteil	Aufenthaltsbe-
stimmungsberechtigte	und	den	Aufenthalt	bei	sich	bestimmen.	Verfügen	
Eltern	aufgrund	einer	früher	vom	Gericht	bejahten	Kindeswohlgefährdung	
nicht oder nur eingeschränkt über die Personensorge für ein Kind, so kann 
ihnen das Recht, die Herausgabe eines Kindes zu verlangen, dann wieder 
zukommen,	wenn	eine	Prüfung	ergibt,	dass	eine	Gefahr	für	das	Wohl	des	
Kindes nicht mehr besteht und ihnen – zumindest – das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht	wieder	zugesprochen	wird	(§	166	Abs.	2	FamFG,	§	1696	Abs.	2	
BGB).16	Bezüglich	Maßnahmen	zur	Förderung	der	Erziehungsfähigkeit	mit	

17 § 37 Abs. 1 S. 2 SGB VIII lautet: »Durch Beratung und Unterstützung sollen die Erziehungsbedin-
gungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Ju-
gendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen 
wieder selbst erziehen kann.« 
18 Heilmann & Salgo (2002). 
19 § 1632 Abs. 4 BGB lautet: »Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern 
das Kind von der Pflegeperson wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf 
Antrag der Pflegeperson anordnen, dass das Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das 
Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde.« 
20 FamRZ 1985, 39; FamRZ 1987, 786; FamRZ 1989, 31; FamRZ 1989, 145; FamRZ 1993, 782; FamRZ 
1999, 1417; FamRZ 2000, 1489; BVerfGE Entscheidung v. 25.11.2003; FPR 2004, 472; FamRZ 2006 
1593. 
21 Lakies & Münder (1991), Siedhoff (1996), Münder & Lakies (1996), Salgo (1999), Peschel-Gutzeit 
(2004), Küfner (2008b). 
22 Zum Beispiel BVerfGE FamRZ 1987, 786.

C.9.2 C.9.2

9.2  Rechtliche Rahmenbedingungen bei Entscheidungen über Rückführungen
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werden	kann.	Da	bei	der	letzten	Änderung	des	§	1632	Abs.	4	BGB23 allerdings 
der	explizite	Verweis	auf	die	Voraussetzungen	des	§	1666	BGB	und	damit	auf	
den	dort	normierten	Gefährdungsbegriff	aus	dem	Gesetz	entfernt	wurde,	sind	
Unsicherheiten	hinsichtlich	des	Beurteilungsmaßstabes	bei	der	Feststellung	
einer	Gefährdung	im	Fall	der	angestrebten	Rückführung	eines	Pflegekindes	
zu	den	sorgeberechtigten	Eltern	entstanden.	Da	die	Änderung	des	§	1632	Abs.	
4	BGB	jedoch	nicht	erfolgte,	um	vom	Gefährdungsmaßstab	des	§	1666	Abs.	1	
BGB	abzurücken,24 fordert die juristische Kommentarliteratur für den Re-
gelfall der geplanten Rückführung eines Pflegekindes zu einem oder beiden 
leiblichen	Eltern	weiterhin	eine	enge	Anlehnung	an	den	Gefährdungsbegriff	
des	§	1666	BGB.	Dieser	Gefährdungsbegriff	fordert	eine	»schwere	und	nach-
haltige	Schädigung	des	Kindeswohls«	bzw.	eine	»erhebliche«	Schädigung,	
die	durch	den	Aufenthaltswechsel	mit	ziemlicher	Sicherheit	eintreten	muss.25 
Etwas	unterhalb	dieser	Schwelle	hält	Peschel-Gutzeit	(2004)	die	begründe-
te Besorgnis einer nicht unerheblichen Schädigung des Kindes infolge der 
Herausnahme	aus	der	Pflegefamilie	zur	Feststellung	einer	Gefährdung	für	
ausreichend.	Eine	Kindeswohlgefährdung	im	Fall	einer	Rückführung	zu	den	
leiblichen Eltern kann sich prinzipiell aus dort fortbestehenden Misshand-
lungs-,	Vernachlässigungs-	oder	Missbrauchsgefahren,	einer	bislang	nicht	
tragfähigen Eltern-Kind Beziehung oder den erwartbaren Belastungsfolgen 
eines	Beziehungsabbruchs	zu	den	Pflegeeltern	ergeben.	Die	Mehrzahl	der	seit	
1990	veröffentlichten	Gerichtsentscheidungen	stellt	bei	der	Begründung	einer	
Kindeswohlgefährdung auf erwartbare nachhaltige Belastungen infolge der 
Trennung	des	Kindes	von	den	Pflegeeltern	ab.26 Hier ist jedoch eine Abgren-
zung gegenüber voraussichtlich nur vorübergehend auftretenden Irritationen 
des	Kindes	erforderlich,	die	eine	Verbleibensanordnung	nicht	rechtfertigen.27 
Ein gewisses Risiko für das Kindeswohl ist zudem hinzunehmen, wenn ein 
leiblicher	Elternteil	wieder	selbst	die	Pflege	des	Kindes	übernehmen	will.28 
Insbesondere	dürfen	Unsicherheiten,	die	sich	bei	jeder	auf	eine	Prognose	
gestützten Entscheidung ergeben, nicht dazu führen, dass eine Rückführung 
nur	deshalb	abgelehnt	wird,	weil	eine	mögliche	Belastung	des	Kindes	durch	
den	Wechsel	nicht	ausgeschlossen	werden	kann.29 

Im	Hinblick	auf	die	zweite	Voraussetzung	einer	Verbleibensanordnung,	
nämlich	einen	längeren,	bereits	in	Familienpflege	verbrachten	Zeitraum,	ha-
ben	die	Gerichte	eine	Kopplung	an	Alter	und	Entwicklungsstand	der	betrof-

fenen	Kinder	vorgenommen,	also	versucht	diese	Voraussetzung	einer	Verblei-
bensanordnung	vom	vermuteten	kindlichen	Erleben	her	zu	interpretieren.	
Ein	absolutes	Zeitmaß	dafür,	wann	von	einer	»längeren	Zeit«	im	Sinne	der	
Vorschrift	gesprochen	werden	kann,	lässt	sich	somit	weder	in	Bezug	auf	die	
Frage,	wie	viele	Monate	mindestens	vergangen	sein	müssen,	noch	in	Bezug	
darauf,	welchen	Anteil	an	der	Lebenszeit	des	Kindes	die	Unterbringung	in	
der	Pflegefamilie	einnehmen	muss,	angeben.	Aus	der	Dauer	der	Familienpfle-
ge	und	dem	Alter	der	betroffenen	Kinder	in	den	veröffentlichten	Gerichtsent-
scheidungen lässt sich aber zumindest eine Bandbreite dessen ablesen, was als 
»längere	Zeit«	verstanden	werden	kann.	Wiederholt	wurde	bei	Kindern,	die	
bereits in einer sehr frühen Phase ihres Lebens fremduntergebracht wurden 
und	die	eine	–	im	Verhältnis	zu	ihrer	bisherigen	Lebensdauer	–	relativ	lange	
Zeit	davon	in	der	Pflegefamilie	verbrachten,	ein	längerer,	bereits	in	Famili-
enpflege	verbrachter	Zeitraum	bejaht.30 Bei Kindern, die bereits kurz nach 
der	Geburt	bzw.	in	den	ersten	Lebensmonaten	in	einer	Pflegefamilie	unterge-
bracht	wurden,	können	hierfür	schon	wenige	Monate	ausreichen.31 Bei einem 
stärkeren	Auseinandertreten	von	Lebensalter	des	Kindes	und	Dauer	der	Un-
terbringung in der Pflegefamilie wurde in der Regel ein mindestens einjähri-
ger	Aufenthalt	in	der	Pflegefamilie	als	erforderlich	angesehen.32 Ausdrücklich 
festzuhalten ist aber, dass ein längerer Aufenthalt in einer Pflegefamilie für 
sich genommen nicht den Rückschluss auf eine Kindeswohlgefährdung im 
Fall	einer	Herausnahme	und	damit	auf	die	Notwendigkeit	zum	Erlass	einer	
Verbleibensanordnung	rechtfertigt.	Dies	gilt	selbst	bei	jüngeren	Kindern.	
Entsprechend	haben	Gerichte	auch	in	solchen	Fällen	den	Erlass	einer	Verblei-
bensanordnung	teilweise	auch	abgelehnt.33

Verbleibensanordnungen	sind	kein	Instrument,	um	den	dauerhaften	
Verbleib	eines	Kindes	in	einer	Pflegefamilie	abzusichern.	Vielmehr	sollen	
Herausnahmen	zur	Unzeit	verhindert	werden.	In	manchen	Fällen	ist	zu-
nächst	nicht	absehbar,	für	welchen	Zeitraum	eine	Verbleibensanordnung	

23 Im Rahmen des Kindschaftsrechtsreformgesetz vom 16.12.1997 wurde die seit 1980 geltende Formu-
lierung, wonach eine Verbleibensanordnung ergehen könne, »wenn und solange für eine solche Anord-
nung die Voraussetzungen des § 1666 Abs. 1 Satz 1 insbesondere im Hinblick auf Anlaß und Dauer der 
Familienpflege gegeben sind« durch die jetzt gültige Formulierung (vgl. Fußnote 19) ersetzt. 
24 Vergleiche die Gesetzesbegründung zum Kindschaftsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/4899). Dort 
heißt es ausdrücklich, eine Abweichung vom Gefährdungsbegriff des § 1666 BGB sei nicht beabsichtigt: 
»Keineswegs soll bereits bei einem im Vergleich zu § 1666 E geringeren Grad der Gefahr für das Kindes-
wohl das grundrechtlich geschützte Elternrecht hinter die Belange des Kindes zurücktreten müssen« (S. 
96). 
25 BVerfGE 68, 176, 192; FamRZ 2000, 633; FamRZ 2002, 1274; FamRZ 2004, 722; FamRZ 2005, 1501; 
JAmt 2007, 371. 
26 Vgl. beispielsweise FamRZ 2002, 1274; FamRZ 2005, 1273; JAmt 2007, 371; für eine Übersicht und 
Analyse siehe Küfner (2008); vgl. C.10.6 - C10.8. 
27 Vgl. BVerfGE 75, 201, 220; FamRZ 1995, 626; Jugendhilfe 2007/101.
28 FamRZ 1995, 626.
29 FamRZ 1998, 450.

30 Dies traf etwa auf einen Aufenthalt von einem Jahr und fünf Monaten bei einem 1 �-jährigen Kind 
zu (FamRZ 2005, 1501), auf zwei Jahre bei einem dreijährigen Kind (FamRZ 2000, 1037), auf drei Jahre 
bei einem Kind im Alter von drei Jahren und acht Monaten (JAmt 2003, 603) bzw. auf vier Jahre bei 
einem fünfjährigen Kind (FamRZ 2007, 1351). Erst recht kann das Merkmal erfüllt sein, wenn ein etwa 
zehnjähriges Kind acht (FamRZ 1995, 626) bzw. neun Jahre seines Lebens in der Pflegefamilie verbracht 
hat (FamRZ 2000, 633; JAmt 2007, 371), aber auch bei einem ca. 12-jährigen Kind, das seit fast sieben 
Jahren in der Pflegefamilie lebt (FamRZ 2001, 563). 
31 So wurde in veröffentlichten Entscheidungen etwa stillschweigend davon ausgegangen, dass  
1 � bzw. 1 � Jahre bzw. ein Jahr und zehn Monate Familienpflege bei einem ebenso alten Kind eine 
»längere Zeit« darstellen (FamRZ 2004, 720; FamRZ 2002, 1277; FamRZ 2000, 1038). Das OLG Köln hat 
dies selbst nach nur dreimonatigem Bestehen des Pflegeverhältnisses bei einem etwa dreimonatigen 
Säugling bejaht, der nach Herausnahme und kurzem Krankenhausaufenthalt in die Pflegefamilie kam, 
allerdings im Rahmen einer einstweiligen Anordnung mit oberflächlicher Begründung (FamRZ 2007, 
658). Bei einem 1 �-jährigen Kind kann auch nach nur 5 � –monatigem Bestehen des Pflegeverhält-
nisses nicht ausgeschlossen werden, dass es für seine Begriffe »längere Zeit« in der Pflegefamilie lebte 
(FamRZ 1992, 201). 
32 DAVorm 1997, 139; FamRZ 1997, 685; FamRZ 1998, 1040. 
33 Seit 1990 wurden elf Entscheidungen veröffentlicht, in denen der Erlass einer Verbleibensanordnung 
abgelehnt wurde. Nur in vier dieser elf Entscheidungen bestand das Pflegeverhältnis weniger als zwei 
Jahre, während in sieben Fällen das Pflegeverhältnis mehr als zwei Jahre und in fünf Fällen davon sogar 
mehr als drei Jahre bestand. In fast allen Entscheidungen hatte das Kind den überwiegenden Teil seines 
Lebens, jedenfalls seines bewussten Lebens, in der Pflegefamilie verbracht. Für eine Auflistung und 
tiefer gehende Analyse der Entscheidungen siehe Küfner (2008b); vgl. C.10.
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benötigt	wird.34	In	anderen	Fällen	wird	durch	die	Verbleibensanordnung	ein	
Raum	geschaffen,	innerhalb	dessen	eine	»behutsame«	Rückführung	mittels	
begleiteter	Übergänge	von	der	Pflegefamilie	zur	Herkunftsfamilie	ermöglicht	
werden	kann.35	Die	im	Familienrecht	bestehende	Möglichkeit,	ein	»zur	Un-
zeit«	erfolgendes	Rückführungsverlangen	sorgeberechtigter	leiblicher	Eltern	
mittels	einer	Verbleibensanordnung	abzuwehren,	darf	deshalb	nicht	darüber	
hinwegtäuschen, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
Pflegeverhältnisse	»institutionell	als	auf	Zeit	hin	angelegt«36 ansieht, ebenso 
wie	der	Europäische	Gerichtshof	für	Menschenrechte	von	der	Inpflegegabe	
von	Kindern	als	grundsätzlich	vorübergehender	Maßnahme	gesprochen	hat.37 
Aus	den	gewählten	Formulierungen	des	Bundesverfassungsgerichtes	und	
des	Europäischen	Gerichtshofes	für	Menschenrechte	sowie	der	tatsächlichen	
Entscheidungspraxis	der	Gerichte38 ergibt sich aber klar und deutlich, dass 
nicht	in	jedem	Fall	eine	Rückführung	erfolgen	muss.	Ob	eine	Rückführung	
verantwortet	werden	kann,	ist	vielmehr	in	jedem	Einzelfall	zu	prüfen.	Das	
Pflegekinderwesen als institutionell geregeltes Hilfeangebot muss jedenfalls 
darauf	hin	ausgerichtet	sein,	der	Förderung	und	Ermöglichung	von	Rück-
führungen	die	–	gesetzlich	vorgesehene	(§	37	Abs.	1	SGB	VIII)	–	angemes-
sene	Vorrangstellung	einzuräumen.	Ausnahmen	sind	nur	zulässig,	wenn	aus	
besonderen	Gründen	die	Arbeit	an	einer	Rückführung	nicht	in	Betracht	
kommt.	

Rückführungen	können	in	der	Pflegekinderhilfe	in	einem	engen	Sinn	defi-
niert werden als geplant durchgeführte und auf Beständigkeit während der 
verbleibenden	Jahre	der	Unmündigkeit	des	Kindes	hin	angelegte	Rückver-
lagerungen	des	Lebensmittelpunktes	eines	in	Vollzeitpflege	untergebrachten	
Kindes aus der Pflegefamilie heraus zu einem oder beiden leiblichen Elterntei-
len.	Derart	verstanden	scheinen	Rückführungen	in	der	Bundesrepublik	selten	
vorzukommen.	In	den	drei	aktuellsten	hierzu	vorliegenden	Untersuchungen	
lassen	sich	weitgehend	identische	Raten	von	2,5	bis	3%	aller	zu	einem	Stich-

tag	in	Vollzeitpflege	untergebrachter	Kinder	berechnen,	die	innerhalb	eines	
Jahres	bzw.	innerhalb	von	eineinhalb	Jahren	geplant	zu	einem	oder	beiden	
Elternteilen	zurückkehren.39 

Werden unter Rückführungen in einem weiter gefassten Sinn alle40 Been-
digungen	von	Vollzeitpflegen	verstanden,	bei	denen	das	Kind	bzw.	der	oder	
die Jugendliche anschließend bei einem oder beiden leiblichen Eltern lebt, 
so	deuten	die	vorliegenden	Zahlen	auf	der	Grundlage	der	drei	bereits	ange-
führten	Studien	wiederum	übereinstimmend	auf	eine	etwas	höhere	Rück-
führungsrate	von	4	bis	5%41	bezogen	auf	ein	bzw.	eineinhalb	Jahre	hin.	Dies	
entspricht	auch	einer	Schätzung	auf	der	Grundlage	der	bundesweiten	Kinder-	
und Jugendhilfestatistik,42	wobei	hier	die	Gesamtanzahl	aller	Vollzeitpflegen	
Ende	2005	und	die	im	Verlauf	des	Jahres	2006	erfolgenden	Beendigungen	
mit anschließendem Aufenthalt des Kindes bei einem oder beiden Elterntei-
len	zugrunde	gelegt	wurden.
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34 FamRZ 2000, 633; FamRZ 2001, 563; ZKJ 2006, 557.
35 Vgl. BVerfG FamRZ 1985, 39, 42.
36 So ausdrücklich das BVerfG FamRZ 2006, 1593.
37 zum Beispiel EGMR FamRZ 2002, 305, 1393
38 Zur Entscheidungspraxis des EGMR etwa Kielmannsegg (2008, S. 280). 

9.3  Häufigkeit und Verläufe nach Rückführungen im Überblick

39 In der Erhebung zur Vollzeitpflege in Niedersachen (Erzberger 2003) wurden alle Jugendämter 
gebeten, detaillierte Angaben zu den letzten fünf Beendigungen von Vollzeitpflegeverhältnissen in 
ihrem Verantwortungsbereich zu machen. Auf dieser Grundlage wurde die Rate geplant durchgeführter 
Rückführungen an allen Beendigungen auf 11% geschätzt. Bezogen auf die Gesamtanzahl der beste-
henden Vollzeitpflegen Anfang des Jahres 2001 in Niedersachsen und die Anzahl der Beendigungen im 
Verlauf des Jahres lässt sich hieraus eine eng definierte Rückführungsquote im Verlauf eines Jahres von 
etwa 2,5% berechnen. In der Erhebung des DJI (Thrum 2007b) in vier Kommunen berichteten die fall-
zuständigen Fachkräfte zu einem Stichtag im Jahr 2005 für 5,7% der erfassten Pflegeverhältnisse eine 
Rückführungsabsicht. Etwa eineinhalb Jahre später war die Rückführungsintention in etwas mehr als 
der Hälfte der Fälle umgesetzt worden, so dass sich für diesen Zeitraum eine Quote geplanter Rückfüh-
rungen von 3% errechnet. In der Erhebung zur Pflegekinderhilfe im Bundesland Rheinland-Pfalz (Rock/
Moos/Müller 2008a) wurde der Anteil geplant durchgeführter Rückführungen zu beiden Eltern oder 
einem Elternteil an allen Beendigungen von Pflegeverhältnissen nach § 33 SGB VIII im Jahr 2005 auf 
der Grundlage von Berichten der an der Untersuchung teilnehmenden Jugendämter auf 16% geschätzt. 
Bezogen auf die Gesamtzahl der Anfang 2005 in dem Bundesland in Vollzeitpflege befindlichen Kinder 
ergibt sich hieraus eine Quote geplant durchgeführter Rückführungen innerhalb eines Jahres von circa 
2,5%. 
40 In diesem Fall werden auch solche Rückführungen gezählt, die gerichtlich gegen die Empfehlungen 
der Fachkräfte der Pflegekinderhilfe durchgesetzt werden sowie Fälle scheiternder Pflegeverhältnisse, in 
denen eine Rückführung im Verhältnis zu einer weiteren Fremdplatzierung als geringeres Übel angese-
hen wird und das Kind deshalb – zeitweise oder auf Dauer – nachfolgend bei beiden Eltern bzw. einem 
Elternteil lebt. 
41 In der Studie zur Vollzeitpflege in Niedersachen (Erzberger 2003) wurde der Anteil der Kinder, die 
sich nach der Beendigung einer Vollzeitpflege bei einem oder beiden Elternteilen aufhielten, auf 24,9% 
aller Beendigungen geschätzt, so dass sich vor dem Hintergrund der Gesamtanzahl der Anfang 2001 
in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder und der Gesamtanzahl beendeter Pflegeverhältnisse eine weit 
gefasste Rückführungsquote von 5,5% pro Jahr schätzen lässt. In der Erhebung des DJI (Thrum 2007b) 
wurde bezogen auf 1,5 Jahre nicht nur erfasst, in wie vielen Fällen eine zu Beginn der Studie bestehen-
de Rückführungsintention tatsächlich umgesetzt wurde, sondern es wurden auch alle Rückführungen zu 
einem oder beiden Elternteilen erfasst, für die zum Stichtag am Anfang der Studie bei den Fachkräften 
des Pflegekinderdienstes keine Rückführungsabsicht bestand. Wird diese Zahl auf die Gesamtzahl der 
zu Anfang der Studie bestehenden Pflegeverhältnisse bezogen, ergibt sich eine weit gefasste Rück-
führungsquote von 5,6% bezogen auf 1,5 Jahre. In der Erhebung zur Pflegekinderhilfe im Bundesland 
Rheinland-Pfalz (Rock et al. 2008b) lässt sich aus der Gesamtanzahl der nach einem Abbruch oder 
einer geplanten Beendigung bei zumindest einem Elternteil lebenden Kinder und der Gesamtanzahl der 
Anfang 2005 bestehenden Pflegeverhältnisse eine weit gefasste Rückführungsquote von 3,9% bezogen 
auf ein Jahr berechnen. 
42 Am 31.12.2005 bestanden in der Bundesrepublik insgesamt 50.364 Vollzeitpflegen (Statistisches 
Bundesamt 2007a). Im Verlauf des Jahres 2006 lebten dann 2.604 Kinder, bei denen das Pflegeverhält-
nis in diesem Jahr beendet wurde, bei einem oder beiden Elternteilen (Statistisches Bundesamt 2007b), 
so dass sich eine Rückführungsquote von etwa 5% ergibt. Da zu den beendeten Pflegeverhältnissen mit 
anschließendem Aufenthalt bei den Eltern auch Kinder zählen, deren Pflegeverhältnis erst 2006 begon-
nen wurde, überschätzt die berechnete Rückführungsrate die tatsächliche Rate vermutlich etwas.
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Über	die	historische	Entwicklung	der	Rückführungsraten	in	der	deutschen	
Pflegekinderhilfe	liegen	nur	wenige	Informationen	vor.	Aus	der	bundesweiten	
Kinder-	und	Jugendhilfestatistik	der	vergangenen	15	Jahre	geht	hervor,	dass	
die jährlichen Rückführungsraten im oben beschriebenen, weit gefassten Sinn 
innerhalb	dieses	Zeitraums	leicht	gesunken	sind.43	Gründe	für	das	Absinken	
der	Rückführungsrate	sind	nicht	bekannt.	

Die	Rückführungsraten	zeigen	regionale	Unterschiede.	Für	Rückfüh-
rungen	als	geplant	umgesetzte,	fachlich	begründete	Entscheidungen	(»engere	
Definition«)	ergeben	sich	entsprechende	Hinweise	aus	zwei	vom	DJI	durchge-
führten	Studien.44 Ein deutlicherer Befund kann für die weiter gefasste De-
finition	von	Rückführung	(jede	Form	der	Beendigung	eines	Dauerpflegever-
hältnisses mit anschließendem Aufenthalt des Kindes bei einem oder beiden 
Elternteilen)	aus	einer	Analyse	der	Kinder-	und	Jugendhilfestatistik	auf	der	
Ebene	der	einzelnen	Jugendämter	gewonnen	werden.45	Ein	Viertel	der	Jugen-
dämter wies bezogen auf alle Pflegeverhältnisse zu Beginn eines Jahres eine 
Rückführungsquote	von	3%	oder	weniger	auf.	Für	das	Viertel	der	Jugend-
ämter	mit	den	meisten	Rückführungen	lag	die	Quote	bei	8%	und	darüber.	

Rückführungsrate bezogen auf alle zu einem Stichtag bestehenden  
Pflegeverhältnisse vs. Wahrscheinlichkeit einer Rückführung bei neu in Voll-
zeitpflege kommenden Kindern 
Die berichteten jährlichen Rückführungsraten bezogen auf alle zu einem 
Stichtag	in	Vollzeitpflege	befindlichen	Kinder	sollten	nicht	verwechselt	
werden	mit	der	Wahrscheinlichkeit	eines	neu	in	Vollzeitpflege	kommenden	
Kindes	in	Zukunft	wieder	bei	einem	Elternteil	oder	beiden	Eltern	zu	leben.	
Diese	Wahrscheinlichkeit	ist	in	allen	international	vorliegenden	Untersu-
chungen	deutlich	höher	als	eine	Rückführungsrate,	die	sich	auf	alle	zu	einem	
bestimmten Zeitpunkt in Pflege befindlichen Kinder bezieht, unter denen 
sich auch solche befinden, die schon viele Jahre in einer Pflegefamilie leben 
und bei denen daher die Wahrscheinlichkeit einer Rückführung sehr gering 
ist.	In	der	ersten	Zeit	nach	der	Inpflegegabe	sind	Rückführungen	am	wahr-
scheinlichsten.	Für	Deutschland	lässt	sich	auf	der	Grundlage	veröffentlichter	
Jahresberichte von Pflegekinderdiensten die Wahrscheinlichkeit einer Rück-

43 Zugrunde gelegt wurde jeweils der im Abstand von fünf Jahren aktualisierte Gesamtbestand bekann-
ter und daher von der Kinder- und Jugendhilfestatistik erfasster Vollzeitpflegen. Solche Aktualisierungen 
liegen vor für Anfang 1991 sowie Ende 1995 und Ende 2000. Die Rückführungsquote wurde dann aus 
den 1991, 1996 und 2001 erfolgenden Beendigungen von Pflegeverhältnissen mit nachfolgendem 
Aufenthalt des Kindes bei einem oder beiden Elternteilen geschätzt. Lag die Schätzung für das Jahr 
1991 noch bei 7,9%, so sank sie 1996 auf 6,6% und kam 2001 bei 5,2% an. Dieser Wert wurde 2006 
wiederum erreicht. 
44 In einer aktuellen DJI-Erhebung (Thrum 2007b) mit vier beteiligten Orten wurden an einem Ort fast 
4-mal mehr Rückführungen geplant als an einem anderen Ort. Bei der tatsächlichen Umsetzung waren 
es dann noch 1,5-mal mehr Rückführungen. Ein ähnlicher Wert von 1,7mal mehr Rückführungen in 
Jugendämtern mit vielen Rückführungen im Verhältnis zu Jugendämtern mit wenigen Rückführungen 
ergab sich in einer älteren DJI-Erhebung (Gudat 1990) mit 25 teilnehmenden Ämtern, bei der die 
Rückführungsquote in einer Zufallsauswahl an Kindern, die vor zwei bis sechs Jahren erstmals in einer 
Pflegefamilie aufgenommen wurden, erhoben wurde. 
45 Für die Berechnung herangezogen wurde der Bestand an Vollzeitpflegeverhältnissen Ende 2005, 
sowie die Anzahl der Beendigungen mit anschließendem Aufenthalt des Kindes bei einem oder beiden 
Elternteilen in 2006. Die Berechungen wurden vom DJI-Wissenschaftler Eric van Santen durchgeführt, 
dem hierfür Dank gebührt.

führung	von	Kindern	in	Bereitschaftspflege	grob	auf	35	bis	45%	schätzen.46 
Für	Kinder,	die	danach	in	Vollzeitpflege	untergebracht	werden,	fehlen	aus	
Deutschland glaubwürdige Zahlen, die die Wahrscheinlichkeit einer Rück-
führung	in	den	nachfolgenden	Zeitabschnitten	differenziert	beschreiben	
(zum	Beispiel	im	ersten	Jahr	nach	der	Inpflegegabe,	im	zweiten	Jahr	usw.).	
International wurden entsprechende Befunde aufgrund ihrer Anschaulichkeit 
und	Aussagekraft	jedoch	in	mehreren	Ländern	erhoben.47 

Im	internationalen	Vergleich	scheint48 Deutschland ein Land zu sein, in 
dem	Pflegekinder	relativ	selten	in	die	Herkunftsfamilie	rückgeführt	werden.	
Entsprechende	Vergleichszahlen	liegen	vor	allem	für	Großbritannien,	die	
USA	und	Schweden	vor.	Zugleich	gibt	es	aus	keinem	Land	Daten,	die	eine	
dort	noch	geringere	Rückführungsquote	belegen.	Dieses	Befundbild	kann	
nicht darauf zurückgeführt werden, dass in der Bundesrepublik das Instru-
ment	der	Fremdunterbringung	besonders	zurückhaltend	eingesetzt	wird	und	
daher	der	Anteil	an	Fällen	größer	ist,	in	denen	eine	Wiederherstellung	der	
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46 Einbezogen wurden Berichte der Pflegekinderdienste aus den Städten Aachen, Frankfurt a.M., Hagen, 
Halle, Karlsruhe, Osnabrück und Wiesbaden. In den Berichten waren Angaben über insgesamt 229 
Bereitschaftspflegen enthalten, bei denen zu insgesamt 39% eine Rückführung zu einem oder beiden 
Elternteilen erfolgte. Soweit Angaben zur mittleren Dauer der Bereitschaftspflegen vorlagen, betrug 
diese zwei bis sieben Monate. 
47 Studien mit einer entsprechenden Methodologie, die auch als «Survival Analyse” bezeichnet wird, 
liegen unter anderem vor von Goerge (1990), Courtney (1994), Wells/Guo (1999), Fernandez (1999) und 
Connell et al. (2006). 
48 Es wurde eine vorsichtige Formulierung gewählt, da eine multinationale Studie mit abgestimmter 
Begrifflichkeit und Methodik bislang aussteht, die allein eine gute Vergleichbarkeit von Ergebnissen 
aus verschiedenen Ländern sicherstellen könnte. Jedoch deuten mehrere Indikatoren übereinstimmend 
darauf hin, dass Deutschland im Verhältnis zu denjenigen westlichen Demokratien, aus denen Befunde 
vorliegen, eine geringere Rückführungsquote aufweist. Drei Arten von Befunden sind hierbei vordring-
lich anzuführen: (1) Nationale Statistiken zu Bestand, Zu und Abgängen bei Kindern in Vollzeitpflege, 
aus denen sich, grob vergleichbar mit den Zahlen der deutschen Kinder- und Jugendhilfestatistik, 
Rückführungsquoten schätzen lassen. Solche Befunde liegen für die USA (US Department of Health and 
Human Services 2008) und die verschiedenen Teile Großbritanniens vor (zum Beispiel National Statistics 
& Department for Children, Schools, and Families 2007), wobei sich hier Rückführungsquoten von 20 bis 
25% Prozent ergeben, die also vier- bis fünffach über entsprechenden deutschen Zahlen liegen. 
(2) Studien, in denen für Stichproben von Kindern, die sich zu einem bestimmten Datum in Vollzeitpfle-
ge befanden, bestehende Rückführungsabsichten und tatsächlich stattfindende Rückführungen in nach-
folgenden Zeiträumen erhoben wurden (zum Beispiel Sinclair et al. 2004, 2005). Sinclair et al. (2004) 
fanden hierbei etwa in einer englischen Stichtagserhebung eine gegenüber vergleichbaren Zahlen aus 
der Bundesrepublik (Thrum 2007b) dreifach erhöhte Rate von 15% der Pflegekinder, bei denen eine 
fachlich begründete Rückführungsabsicht bestand. (3) Studien, in denen die durchschnittliche Dauer 
von Pflegeverhältnissen erhoben und mit denen in der Bundesrepublik verglichen wurde, wobei eine 
deutlich kürzere durchschnittliche Dauer von Pflegeverhältnissen insbesondere dann als Hinweis auf eine 
gegenüber der Bundesrepublik höhere Rückführungsquote akzeptiert werden kann, wenn Adoptionen 
und eine Verlegung in Heime eher selten vorkommen und Kinder bei der Inpflegegabe im Durchschnitt 
auch nicht wesentlich älter sind als in der Bundesrepublik, so dass eine Verselbstständigung als Form der 
Beendigung von Pflegeverhältnissen im Durchschnitt nicht wesentlich häufiger eintritt als in der Bundes-
republik. Nach den vorliegenden Informationen (Thoburn 2007, Hessle/Vinnerljung 1999) werden diese 
Bedingungen etwa von Schweden erfüllt. 
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elterlichen	Erziehungsfähigkeit	aussichtslos	erscheint.49 Deshalb ist die Situ-
ation in Deutschland im Hinblick auf Rückführungen von Pflegekindern 
möglicherweise	als	Folge	eines	Zusammenwirkens	bislang	nicht	ausreichend	
entwickelter und eingesetzter Hilfekonzepte zur Wiederherstellung der Erzie-
hungsfähigkeit	bei	Herkunftseltern	und	einer	großen	Vorsicht	der	Fachkräfte	
gegenüber	dem	Risiko	scheiternder	Rückführungen	zu	erklären.	

Tatsächlich wird die Häufigkeit scheiternder Rückführung in mehreren 
Ländern als ernstes Problem diskutiert, wobei im Durchschnitt der interna-
tional	vorliegenden	Studien	bei	20	–	30%	der	vorher	rückgeführten	Kinder	
im	weiteren	Verlauf	eine	(erneute)	Misshandlung	bzw.	Vernachlässigung	
in der Herkunftsfamilie gesichert oder wahrscheinlich erscheint50 und bei 
insgesamt	30	–	40%	der	rückgeführten	Kinder	innerhalb	von	drei	oder	mehr	
Jahren	eine	erneute	Fremdplatzierung	notwendig	wird.51 Es wäre allerdings 
aus	zwei	Gründen	kurzschlüssig,	Bemühungen	um	eine	Erhöhung	der	Rück-
führungsquote bei Pflegekindern in Deutschland unter Hinweis auf diese 
Befunde pauschal eine Absage zu erteilen: Zum einen gibt es in den bis-
lang vorliegenden Studien keinen sehr engen Zusammenhang zwischen der 
Anzahl der Rückführungen in verschiedenen Kommunen und der Anzahl 
scheiternder	Rückführung,	d.h.	innerhalb	der	untersuchten	Jugendhilfesy-
steme	gab	es	Kommunen	mit	höheren	Rückführungsquoten	und	zugleich	
eher niedrigen Raten scheiternder Rückführungen, ebenso Kommunen mit 
niedrigeren Rückführungsquoten und trotzdem hohen Raten scheiternder 
Rückführungen.52 Was sich allerdings fast durchgängig gezeigt hat ist, dass 
sehr schnelle und damit wenig vorbereitete Rückführungen ein hohes Risi-
ko	des	Scheiterns	aufweisen.	Zum	anderen	ist	gar	nicht	bekannt,	ob	die	in	
Deutschland vergleichsweise selteneren Rückführungen dann auch deutlich 
häufiger	gelingen.	Unstrittig	kommen	scheiternde	Rückführungen	auch	in	
Deutschland	vor.53	Eine	zuverlässige	Abschätzung	der	Größenordnung	der	
Problematik scheiternder Rückführungen in der deutschen Pflegekinder-
hilfe	ist	derzeit	nicht	möglich,	da	größere	Untersuchungen	fehlen,	in	denen	

Pflegekinder	nach	einer	Rückführung	wissenschaftlich	begleitet	wurden.	In	
einer kleineren, am DJI durchgeführten Studie54 an 29 Kindern, bei denen im 
Durchschnitt eineinhalb Jahre nach der Rückführung Kontakt zu den leib-
lichen Eltern und mit dem Pflegekinderdienst gesucht wurde, konnte nur ein 
Fall	(3%)	sicher	identifiziert	werden,	bei	dem	es	zu	einer	erneuten	Inpflegega-
be	des	Kindes	gekommen	war.	Weitere	Fälle	verbergen	sich	möglicherweise	in	
einer	Gruppe	von	5	Fällen	(17%),	in	denen	die	leiblichen	Eltern	nicht	für	eine	
Teilnahme	an	der	Untersuchung	gewonnen	werden	konnten.	

Scheitert	eine	Rückführung	an	einer	(erneuten)	Kindeswohlgefährdung,	
so	ist	dies	in	nahe	liegender	Weise	mit	erheblichen	Gefahren	für	betroffene	
Kinder	verbunden.	Nahezu	durchgängig	wird	darüber	hinaus	im	Fall	einer	
scheiternden	Rückführung	das	Kontinuitätsempfinden	des	betroffenen	Kin-
des weiter untergraben und der erzieherische Einfluss seiner Bezugspersonen 
geschwächt.55 In Einzelfällen kann bei Kindern, die sich auf eine trotzdem 
erfolgende	Fremdplatzierung	zunächst	nicht	einlassen	können,	das	Erleben	
einer	scheiternden	Rückführung	zu	einer	nachfolgend	größeren	Offenheit	des	
Kindes	gegenüber	einer	Fremdunterbringung	führen.56

Die DJI-Rückführungsstudie (Thrum 2008) 
In	der	Studie	wurden	in	29	Fällen	Ausgangsbedingungen,	Merkmale	und	
Verläufe	von	Rückführungen	untersucht.	Einbezogen	wurden	zu	mehr	als	
zwei	Dritteln	Fälle,	in	denen	die	Rückführung	von	Seiten	der	Pflegekinder-
hilfe	mitgeplant	und	befürwortet	wurde.	In	einzelnen	Fällen	erfolgte	die	
Rückführung	nach	einem	Gerichtsbeschluss	oder	nach	dem	Zusammenbruch	
eines	Pflegeverhältnisses.	Herkunftseltern,	zu	denen	die	Rückführung	eines	
Kindes	erfolgte,	beteiligten	sich	im	Vorfeld,	nach	Einschätzung	der	Fach-
kräfte	der	Pflegekinderdienste,	ganz	überwiegend	(82%)	aktiv	an	Hilfeplan-
gesprächen	und	bearbeiteten	die	Gründe,	die	zur	Inpflegegabe	des	Kindes	
geführt	hatten	(83%).	Im	Rahmen	dieser	Bearbeitung	wurden	bei	mehr	als	
zwei	Drittel	der	Fälle	(68%)	Therapien	oder	Hilfen	zur	Erziehung	gewährt.	
Nach	Einschätzung	der	Fachkräfte	wiesen	Eltern,	zu	denen	ein	Kind	zurück-
kehrte,	überwiegend	(61%)	eine	mittelmäßige	bis	hohe	Feinfühligkeit	gegen-
über	dem	Kind	auf	und	hatten	Krisenbewältigungsfähigkeiten	(70%)	aufge-
baut.	Die	innerfamiliären	Beziehungen	wurden	nahezu	durchgängig	(89%)	
als moderat bis wenig konflikthaft zum Zeitpunkt der Rückkehr des Kindes 
in	die	Herkunftsfamilie	beschrieben.	Kindern,	die	zu	ihren	Eltern	zurück-
kehrten,	gelang	es	nach	Einschätzung	der	Fachkräfte	in	mehr	als	der	Hälfte	
der	Fälle	(54%)	während	der	Zeit	der	Fremdunterbringung	Bindungen	sowohl	
zur Herkunftsfamilie aufrecht zu erhalten als auch zur Pflegefamilie aufzu-
bauen.	Dies	könnte	darauf	hindeuten,	dass	es	sich	hier	vor	allem	um	Kinder	
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54 Vgl. Thrum (2008).
55 Zwar konnten keine Studien, in denen Verletzungen, Belastungen und negative Folgen geschei-
terter Rückführungen gesondert untersucht wurden, ausfindig gemacht werden, jedoch existiert eine 
umfangreiche Befundlage zu Verletzungen und Belastungen infolge von Gefährdungserlebnissen (für 
Forschungsübersichten siehe Kindler 2006f, 2006g, 2006h) und zu negativen Folgen wiederholter Kon-
tinuitätsbrüche (zum Beispiel Newton et al. 2000, Rubin et al. 2007, Bada et al. 2008). 
56 So zumindest eine Interpretation von Fein et al. (1983) für ihren Befund einer positiven Anpassung 
und Entwicklung mancher Kinder nach einem gescheiterten Rückführungsversuch zu einem oder beiden 
leiblichen Eltern.

49 Im internationalen Vergleich weist Deutschland sowohl eine hohe Fremdunterbringungsquote als auch 
eine überdurchschnittliche Anzahl an Kindern auf, die pro Jahr neu fremduntergebracht werden (Tho-
burn 2007). Vernachlässigung und Misshandlung in der Vorgeschichte wurden in einer der DJI-Studien 
(Thrum 2007b) von Fachkräften für 60-70% der Pflegekinder bejaht. Internationale Vergleichzahlen 
(zum Beispiel Courtney et al. 2001, Kalland/Sinkkonen 2001, Minnis et al. 2006) liegen in einem ähnlichen 
Bereich oder etwas darüber. Gleiches gilt für die Belastung durch Verhaltensauffälligkeiten (vgl. B.3.3).
50 Die angegebene Häufigkeit einer im Mittel der Studien bei 20 bis 30% der rückgeführten Kinder 
festgestellten oder für sehr wahrscheinlich gehaltenen erneuten Vernachlässigung oder Misshandlung 
beruht auf einer Befundgrundlage von insgesamt etwa zehn Studien aus Großbritannien, den USA und 
Australien mit Untersuchungszeiträumen nach der Rückführung von einem Jahr bis zu vier Jahren. Für 
eine Forschungsübersicht siehe Biehal (2007), für eine aktuelle Studie siehe Connell et al. (2009). 
51 Die Häufigkeit einer erneuten Fremdunterbringung nach einer Rückführung wird in mehreren Ländern 
als einer von mehreren Indikatoren für die Qualität des Pflegekindersystems angesehen, so dass entspre-
chende statistische Daten erhoben werden (zum Beispiel US DHHS 2001). In den USA müssen innerhalb 
eines Jahres etwa 10-20% rückgeführter Kinder erneut in Pflege genommen werden. Zusätzlich liegen 
etwa ein Dutzend kleinere, aber dafür detailliertere und langfristiger angelegte Studien vor, in denen 
die Häufigkeit erneuter Fremdunterbringungen erhoben wurde (für eine Forschungsübersicht siehe Kim-
berlin et al. 2008), wobei drei oder mehr Jahre nach einer Rückführung etwa 30-40% der Kinder eine 
erneute Inpflegegabe erleben mussten. 
52 Für eine Erörterung des Forschungsstandes siehe MacDonald/Bryson/Poertner (2006). 
53 Eine Fallsammlung, die viele negativ verlaufene Fälle von Rückführungen enthält, wurde von Christoph 
Malter und Birgit Nabert angelegt (siehe Malter/Nabert 2007). 
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mit guten Beziehungsfähigkeiten und hoher Ambiguitätstoleranz57	handelt.	
Weitere	23%	der	Kinder	blieben	auch	während	der	Pflegestellenunterbringung	
hauptsächlich	in	der	Herkunftsfamilie	verwurzelt.	In	der	Nacherhebung	im	
Mittel	17	Monate	nach	der	Rückführung	wurden	die	Eltern	oder	der	Eltern-
teil,	bei	dem	das	Kind	lebte,	gebeten,	einen	standardisierten	Fragebogen58 zu 
Verhaltensproblemen	bzw.	der	psychosozialen	Anpassung	des	Kindes	auszu-
füllen.	Aus	den	Antworten	ergab	sich	bei	70%	der	Kinder	keine	Auffälligkeit,	
bei	9%	der	Kinder	eine	Belastung	im	Grenzbereich	zur	Behandlungsbedürf-
tigkeit	und	bei	21%	eine	Auffälligkeit	in	behandlungsbedürftigem	Umfang.	
Auch wenn die große Mehrzahl der Kinder damit als wenig belastet und gut 
angepasst	geschildert	wurde,	war	die	Rate	behandlungsbedürftig	auffälliger	
Kinder gegenüber den Ergebnissen des repräsentativen Kinder- und Jugend-
gesundheitssurveys	(KiGGS)59	dreifach	erhöht.

In	sechs	englischen	bzw.	amerikanischen	Studien60 wurden Entwicklungs-
verläufe von Kindern, die nach der Rückführung bei einem oder beiden 
Elternteilen	verblieben,	untersucht.	In	der	Summe	zeigen	diese	Studien,	dass	
auch	stabile	Rückführungen,	die	zudem	den	Wünschen	betroffener	Kinder	
entsprechen, häufig nicht frei von Enttäuschungen und Belastungen blei-
ben.	Dies	ergibt	sich	zum	einen	aus	Befragungen	von	Kindern	und	Eltern,61 
aber	auch	aus	standardisierten	Verfahren,	die	im	Verlauf	des	Rückführungs-
prozesses zunächst einen Anstieg und später einen Abfall internalisierender 
Auffälligkeiten	bei	einem	Teil	der	zurückgeführten	Kinder	(zum	Beispiel	
Niedergeschlagenheit,	sozialer	Rückzug)	anzeigen.62 Wenn es zu ausge-
prägten	psychischen	Belastungen	oder	Krisen	bei	zurückgeführten	Kindern	
kam,	stand	dies	insbesondere	mit	(neuerlichen)	belastenden	Lebensereignis-
sen,	häuslicher	Gewalt	und	psychischer	Instabilität	der	Herkunftseltern	in	
Zusammenhang,63 wobei rückgeführte Kinder solche Erfahrungen deutlich 

häufiger	machen	mussten	als	Kinder,	die	in	Pflegefamilien	verblieben.64 
Entsprechend waren die Entwicklungsergebnisse65 im Jugendalter bei rückge-
führten	Kindern,	wenn	sie	als	Gruppe	betrachtet	wurden,	etwas	ungünstiger	
als	bei	der	Gruppe	der	in	Pflegefamilien	verbliebenen	Kinder.	In	30	–	50%	der	
Fälle	wurden	Rückführungen	von	befragten	Fachkräften	aber	insgesamt	als	
erfolgreich	beschrieben.66 

Ob in der Bundesrepublik angesichts einer im Mittel eher vorsichtigen 
Haltung	gegenüber	Rückführungen	eine	höhere	Erfolgsquote	erreicht	wird,	
ist	gegenwärtig	unklar.	Auf	jeden	Fall	macht	die	Möglichkeit	scheiternder	
Rückführungen	und	der	damit	für	betroffene	Kinder	einhergehenden	Ge-
fahren	und	Belastungen	deutlich,	dass	eine	Erhöhung	der	Anzahl	an	Rück-
führungen	für	sich	genommen	keinesfalls	ein	akzeptables	(fach)politisches	
Ziel	darstellen	kann.	Vielmehr	kann	sinnvoll	nur	eine	Erhöhung	der	Anzahl	
erfolgreicher	Rückführungen	angestrebt	werden.	Im	nachfolgenden	Abschnitt	
9.4	wird	zunächst	ein	integratives	Modell	zur	einzelfallbezogenen	Einschät-
zung der Risiken und Erfolgschancen einer Rückführung vorgeschlagen, 
bevor	in	Abschnitt	9.5	der	Wissensstand	zu	Erfolg	versprechenden	Formen	
der	Vorbereitung,	Begleitung	und	Unterstützung	von	Rückführungen	zusam-
mengefasst	wird.

Die einzelfallbezogene Einschätzung der Risiken und Erfolgschancen einer 
Rückführung kann auf mindestens zwei Weisen erfolgen: Als Momentauf-
nahme,	d.h.	als	gegenwärtige, auf die aktuelle Situation bezogene Einschät-
zung bestehender Risiken und Erfolgschancen einer Rückführung, und als 
Prozesseinschätzung, bei der zunächst (idealerweise bereits um den Zeit-
punkt	der	Fremdunterbringung	herum)	wesentliche	Hindernisse,	die	einer	
Rückführung im Weg stehen, beschrieben und nachfolgend deren Abbau im 
Hilfeverlauf	überprüft	wird.67 Parallel kann erhoben werden, inwieweit ein 
Aufbau	unterstützender	Faktoren	gelingt,	die	positiv	zum	Gelingen	einer	
eventuell	erfolgenden	Rückführung	beitragen	können.	Eine	stark	am	Verlauf	
orientierte	diagnostische	Vorgehensweise	kommt	der	Denkweise	vieler	Fach-
kräfte	entgegen	und	kann	zudem	unmittelbar	für	die	Fallsteuerung	nutzbar	
gemacht	werden.	Auf	der	anderen	Seite	behalten	im	Rahmen	einer	Moment-
aufnahme erhobene gewichtige, wenngleich eher statische Risikofaktoren ihre 
Vorhersagekraft	häufig	auch	dann,	wenn	kurz-	oder	mittelfristig	der	Fallver-
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64 Vgl. Taussig et al. (2001). 
65 Erhoben wurden Schulbesuch und Schulnoten, Straffälligkeit, Schwangerschaft und sexuelles Risiko-
verhalten, berichtete Verhaltensauffälligkeiten, Selbstverletzungen und Drogenkonsum, vgl. Taussig et 
al. (2001). 
66 Vgl. Sinclair et al. (2005), Farmer et al. (im Druck).
67 In der internationalen Literatur finden sich Beispiele für beide Arten von Herangehensweisen. So 
fokussiert eine von Bullock et al. (1998) entwickelte Checkliste auf die Erfassung der gegenwärtigen Ri-
siken bzw. Chancen einer Rückführung, während Verfahren wie das Michigan DHS Family Reunification 
Assessment Format (State of Michigan, Department of Human Services 2007) auf eine Prozessbeglei-
tung hin ausgerichtet sind.

57 Ambiguitätstoleranz bezeichnet die Fähigkeit mehrdeutige, widersprüchliche, ungewisse und unein-
deutige Situationen auszuhalten. Zurückgehend auf Else Frenkel-Brunswik (1949) wurde das Konzept 
wiederholt in der Familienpsychologie zur Beschreibung einer besonderen Anforderung an Familienmit-
glieder in relativ offenen bzw. nicht-traditionellen Familienformen verwandt. Als Ambiguität hinsichtlich 
der Grenzen der Familie (boundary ambiguity) und hinsichtlich der Dauerhaftigkeit erlebter Verluste 
(ambiguous loss) findet das Konzept in der letzten Zeit verstärkt Beachtung in der Forschung über Pfle-
gekinder und Pflegefamilien (Moore 2008, McWey et al. 2009, Thomson/McArthur 2009). 
58 Verwandt wurde die Elternversion des »Strength and Difficulties Questionniares (SDQ)«, die in 
Deutschland unter anderem auch im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) eingesetzt wurde 
und deren Aussagekraft unter anderem anhand eines Vergleichs mit Ergebnissen klinischer Interviews 
mit Kindern bestätigt wurde (Bettge et al. 2002). 
59 Vgl. Hölling u.a. (2007).
60 Drei der vorliegenden Studien stammen aus Großbritannien (Hensey et al. 1983, Sinclair et al. 2005, 
Farmer et al. im Druck), drei aus den USA (Taussig et al. 2001, Lau et al. 2003, Bellamy 2008). Mit 
Ausnahme des sechsjährigen Follow-up Zeitraumes bei Taussig et al. (2001) wurden die Entwicklungs-
verläufe der Kinder in den Untersuchungen zwei bis drei Jahre nachverfolgt. Informationen wurden bei 
den Fachkräften der sozialen Arbeit (Hensey et al. 1983), den Fachkräften und den aktuellen Hauptbe-
treuungspersonen der Kinder (Sinclair et al. 2005, Bellamy 2008) bzw. den aktuellen Hauptbetreuungs-
personen und den Kindern selbst (Taussig et al. 2001, Lau et al. 2003) oder bei allen drei Informations-
quellen erhoben (Farmer et al. im Druck). 
61 Z.B. Farmer et al. im Druck. 
62 Vgl. Bellamy (2008). 
63 Vgl. Lau et al. (2003), Bellamy (2008). 

9.4  Einzelfallbezogene Einschätzung der Risiken und Erfolgschancen einer Rückführung
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lauf	günstig	erscheint.68 Zudem ist eine Momentaufnahme der gegenwärtig 
bestehenden Risiken und Erfolgschancen einer Rückführung vielfach un-
umgänglich	oder	sogar	einzig	möglich,	wenn	etwa	von	außen	(beispielsweise	
durch	ein	familiengerichtliches	Verfahren)	Entscheidungszeitpunkte	gesetzt	
werden,	der	Kontakt	zur	Herkunftsfamilie	in	der	Vergangenheit	schwach	war	
und	daher	Entwicklungsprozesse	dort	nicht	richtig	beurteilt	werden	können,	
oder wenn die Qualität des bisherigen Hilfeangebots an die Herkunftsfamilie 
unbekannt	ist	(zum	Beispiel	nach	einer	Fallübernahme)	oder	unzureichend	
war,	so	dass	eine	Prozessdiagnostik	ausscheidet.	Beide	diagnostischen	Vorge-
hensweisen, die Momentaufnahme und die Prozesseinschätzung, ergänzen 
sich	daher	mehr,	als	dass	sie	in	Konkurrenz	zueinander	stehen.	

Momentaufnahmen und Prozesseinschätzungen stützen sich im Hinter-
grund	auf	die	gleichen	Grundlagenbefunde,	insbesondere	auf	Längsschnitt-
studien	zu	Prognosefaktoren	für	scheiternde	bzw.	gelingende	Rückführungen.	
Im	Rahmen	von	Prozesseinschätzungen	muss	allerdings	zusätzlich	Verände-
rungswissen hinsichtlich des Abbaus von Rückführungshindernissen nutzbar 
gemacht	werden.	An	Hintergrundbefunden	kann	derzeit	international	auf	
mehr als sechzehn Längsschnittstudien69	zurückgegriffen	werden,	in	denen	
Prognosefaktoren für die Dauerhaftigkeit von Rückführungen70 und für er-
neut auftretende Kindeswohlgefährdungen71 in der Herkunftsfamilie unter-
sucht	wurden.	Studien,	in	denen	eine	positive	Entwicklung	des	Kindes	nach	
der Rückführung als Ergebniskriterium verwendet wurde, liegen hingegen 
erst	vereinzelt	vor.72 Die Befundlage wird ergänzt durch eine Reihe metho-
disch	weniger	aussagekräftiger	Untersuchungen,73 in denen etwa rückblickend 
Fälle	mit	stabiler	bzw.	scheiternder	Rückführung	miteinander	verglichen	
wurden.	Sowohl	bei	prospektiven	als	auch	bei	rückblickenden	Studien	ist	die	

68 In den Längsschnittstudien von Lau et al. (2003) und Bellamy (2008) traten etwa Einschränkungen der 
elterlichen psychischen Gesundheit sowie familiäre Instabilitäten, die um den Zeitpunkt der Rückführung 
herum zeitweise nicht mehr bestanden, im Verlauf mehrerer Jahre häufig wieder zu Tage.
69 In Längsschnittstudien werden Rückführungen in ihrem Verlauf über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg wissenschaftlich begleitet. In den vorliegenden Studien reichen die Follow-up Zeiträume von 2 
Monaten bis zu 6 Jahren mit einem Mittel von 2 bis 3 Jahren. Vorliegende Studien stammen aus den 
USA, Großbritannien und Kanada und damit aus Ländern, in denen die überwiegende Mehrzahl der 
Pflegekinder ebenfalls Kindeswohlgefährdung erfahren musste, aber im Vergleich zur Bundesrepublik 
Rückführungen in die Herkunftsfamilie deutlich häufiger stattfinden und auch häufiger scheitern. Für 
die Möglichkeit, vorhersagerelevante Faktoren in Studien zu identifizieren, ist dies aus statistischen 
Gründen grundsätzlich günstig (für eine Einführung siehe Meehl/Rosen 1955). Gleichzeitig kann auf-
grund des Fehlens vergleichbarer deutscher Untersuchungen nicht sicher von einer Übertragbarkeit der 
Befunde ausgegangen werden, auch wenn dies inhaltlich plausibel erscheint. Vermutlich ist die Über-
tragbarkeit bei Prognosefaktoren, die stark durch das jeweilige Sozial- und Jugendhilfesystem beein-
flusst werden (zum Beispiel Dauer der Unterbringung in einer Pflegefamilie), am geringsten, während sie 
bei Faktoren, die sich unmittelbar auf die betroffenen Familien, Eltern und Kinder beziehen (zum Beispiel 
Suchterkrankung eines leiblichen Elternteils), höher ist.
70 Vgl. Wulczyn (1991), Courtney (1995), Festinger (1996), Courtney et al. (1997), Bullock et al. (1998), 
Jones (1998), Wells/Guo (1999), Frame et al. (2000), Frame (2002), Jonson-Reid (2003), Sinclair et al. 
(2005), Miller et al. (2006), Shaw (2006), Barth et al. (2008), Brook/McDonald (2008), Farmer et al. (im 
Druck). 
71 Vgl. Jones (1998), Jonson-Reid (2003), Fuller (2005), Sinclair et al. (2005), Connell et al. (2009). 
72 Sinclair et al. (2005) berichten in ihrer Längsschnittstudie für eine kleine Teilstichprobe zumindest 
einige Einflussfaktoren auf einen insgesamt positiven Entwicklungsverlauf der Kinder nach einer Rück-
führung.
73 Zum Beispiel Turner (1986), Terling (1999), Cordero (2004).
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Bandbreite	der	bislang	geprüften	Vorhersagefaktoren	noch	schmal74 und es ist 
nicht	anzunehmen,	dass	schon	alle	für	die	Praxis	wichtigen	Vorhersagefak-
toren	bekannt	oder	ausreichend	untersucht	sind.	Dennoch	lassen	sich	bereits	
fünf Bereiche identifizieren, die für eine Einschätzung der Erfolgsaussichten 
bzw.	Risiken	einer	Rückführung	erkennbar	von	Bedeutung	sind:	
•	 Ausmaß	der	vom	Kind	gestellten	Erziehungs-	und	Fürsorgeanforderungen	
•	 Ausmaß	der	Problembelastung	der	Eltern	bzw.	des	Elternteils,	bei	dem	
 das Kind nach einer Rückführung leben soll 
•	 Die	Qualität	des	Fürsorge-	und	Erziehungsverhaltens	der	Eltern	bzw.	des	
 Elternteils, bei denen das Kind nach der Rückführung leben soll 
•	 Motivation	für	und	Vorbereitung	auf	eine	Rückführung	
•	 Ressourcen	im	Fall	einer	Rückführung 

•	 Ausmaß der vom Kind gestellten Erziehungs- und Fürsorgeanforderungen 
Dieser	Faktor	oder	Teilaspekte	davon	wurden	in	mehreren	Studien	erho-
ben,	wobei	sich	durchgängig	Zusammenhänge	zur	Stabilität	bzw.	dem	
Scheitern	von	Rückführungen	herstellen	ließen.	Für	die	Einschätzung	
in	der	Praxis	kann	zwischen	normativen,	also	regelmäßig	mit	dem	Alter	
zusammenhängenden,	und	besonderen	Erziehungs-	und	Fürsorgeanfor-
derungen	unterschieden	werden.	Im	Hinblick	auf	normative	Anforde-
rungen	scheinen	Rückführungen	bei	Säuglingen	bzw.	Kleinkindern	und	
bei Kindern im frühen Jugendalter, also etwa zwischen 12 und 14 Jahren, 
etwas	häufiger	zu	scheitern.75 In der frühen Kindheit führen vermutlich 
hohe	Fürsorgeanforderungen,	im	frühen	Jugendalter	erhöhte	Erziehungs-
anforderungen, insbesondere im Hinblick auf eine notwendige Neuju-
stierung von Kontrolle und Autonomie in der Erziehung des oder der 
Jugendlichen,	zu	diesem	Ergebnis.	In	besonderer	Weise	erhöhte,	nicht	
normative	Erziehungs-	und	Fürsorgeanforderungen	können	sich	aus	Be-
hinderungen	bzw.	chronischen	Erkrankungen,	Verhaltensstörungen	oder	
Entwicklungsauffälligkeiten	des	Kindes	ergeben.	Auch	hier	zeigte	sich	in	
mehreren Studien ein schwacher bis moderat starker Zusammenhang zu 
häufiger scheiternden Rückführungen,76 während umgekehrt die zuverläs-
sige Inanspruchnahme therapeutischer oder rehabilitativer Angebote für 
betroffene	Kinder	stabile	Rückführungen	begünstigte.77	Für	die	Praxis	ist	
im	Hinblick	auf	Behinderungen	bzw.	chronische	Erkrankungen	eine	ärzt-
liche Einschätzung erforderlich, wobei Ärztin oder Arzt gebeten werden 
sollte,	explizit	zum	resultierenden	Fürsorge-	und	Behandlungsaufwand	
Stellung	zu	nehmen.	Bezüglich	Verhaltensstörungen	sind	globale	Anga-
ben	der	Pflegeeltern	häufig	Anlass	einer	genaueren	Untersuchung,	reichen	

74 Die eingeschränkte Bandbreite der bislang untersuchten Prognosefaktoren ist unter anderem darauf 
zurückzuführen, dass in der Mehrzahl der vorliegenden Studien Jugendhilfestatistiken ausgewertet 
wurden, in denen nur wenige Fallmerkmale enthalten waren. Für die Praxis besonders wertvoll sind 
daher die wenigen Studien, in denen reichhaltigere Fallnotizen von Fachkräften ausgewertet wurden 
(zum Beispiel Festinger 1996, Bullock et al. 1998, Frame et al. 2002), Befragungen der Herkunftseltern 
stattfanden (zum Beispiel Sinclair et al. 2005, Barth et al. 2008) oder sogar Interaktionsbeobachtungen 
durchgeführt wurden (zum Beispiel Miller et al. 2006).
75 Erhöhte Raten gescheiterter Rückführung bei Säuglingen und sehr jungen Kindern fanden etwa 
Courtney (1995) und Shaw (2006). Eine weitere Häufung fehlgeschlagener Rückführungsversuche im 
frühen Jugendalter wurde unter anderem von Wulczyn (1991), Sinclair et al. (2005) und Shaw (2006) 
beschrieben.
76 Jones (1998), Barth et al. (2008).
77 Miller et al. (2006).
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für eine zuverlässige und aussagekräftige Einschätzung aber nicht aus, da 
hier Wahrnehmungsverzerrungen und Besonderheiten der Situation in 
der	Pflegefamilie	Einfluss	nehmen	können.	Einen	zuverlässigeren	Hinweis	
geben übereinstimmende Berichte aus verschiedenen Lebensbereichen 
eines	Kindes	(zum	Beispiel	aus	der	Schule	oder	dem	Hort)	sowie	differen-
zierte	Schilderungen	mittels	standardisierter	Einschätzungsinstrumente.78 
Den	deutlichsten	Hinweis	geben	kinderpsychiatrische	oder	kinderpsy-
chologische	Beurteilungen,	die	sich	auch	auf	direkte	Untersuchungen	des	
Kindes	stützen	können.	Atteste,	die	sich	nicht	auf	einen	eigenen	Ein-
druck	vom	Kind	stützen	können,	sind	in	der	Regel	wertlos.	Eine	ähnliche	
Rangreihe hinsichtlich der Aussagekraft ergibt sich für die Einschätzung 
von	Entwicklungsverzögerungen	und	daraus	erwachsenden	Förderbedürf-
nissen	betroffener	Kinder.	Auch	hier	stehen	globale	Wahrnehmungen	von	
Eltern	bzw.	Pflegeeltern	häufig	am	Anfang,	aussagekräftiger	sind	jedoch	
differenzierte	Einschätzungen	mittels	Instrumenten,	von	denen	vor	allem	
für den Bereich der Kindertagesbetreuung in den letzten Jahren einige 
entwickelt	wurden.79	Die	höchste	Aussagekraft	kommt	schließlich	einer	
Entwicklungsstandsdiagnostik	zu,	die	auf	einer	Untersuchung	des	Kindes	
beruht,	gleichwohl	aber	weitere	Informationsquellen	einbezieht.80 

•	 Ausmaß der Problembelastung der Eltern bzw. des Elternteils, bei dem das 
 Kind nach einer Rückführung leben soll 

In	einer	der	ersten	Untersuchungen81	zum	Thema	wurde	bei	einer	Grup-
pe von Herkunftseltern vor der Rückführung ihres Kindes die Anzahl 
bestehender	Probleme	in	sieben	Lebensbereichen	von	Fachkräften	der	
sozialen	Arbeit	eingeschätzt.	Bei	zwei	oder	mehr	Problembereichen	stieg	
die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns der Rückführung auf nahezu 
50%.	Spätere	Studien	fokussierten	überwiegend	auf	die	Belastung	durch	
bestimmte Schwierigkeiten, wobei sich insbesondere für Alkohol- und 
Drogenprobleme	starke	negative	Effekte	hinsichtlich	der	Erfolgsaussichten	
einer	Rückführung	fanden.82 Dies galt auch, wenn Suchtbehandlungs-
maßnahmen erfolgten,83 vermutlich aufgrund hoher Abbruchraten und 
einer	teilweise	geringen	Wirksamkeit	der	Behandlung.	Zwei-	bis	dreifach	
häufiger	scheiterten	Rückführungen	bei	psychischen	Erkrankungen	oder	
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78 Zu den bekanntesten Verfahren in diesem Bereich zählt der »Fragebogen über das Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen (Child Behavior Checklist) (CBCL)«, der in mehreren, gut geprüften Versionen 
für verschiedene Altergruppen (zum Beispiel 1,5-5 Jahre und 4-18 Jahre) und verschiedene Informati-
onsquellen (Eltern bzw. Pflegeeltern, Erzieher und Erzieherinnen im Kindergarten, Lehrkräfte) vorliegt. 
Vertrieben wird der CBCL unter anderem von der nicht profitorientierten Arbeitsgruppe Kinder-, 
Jugend- und Familiendiagnostik an der Universität Köln. Eine etwas kürzere, gleichfalls in Deutschland 
auf Aussagekraft hin überprüfte Alternative stellen die verschiedenen Versionen des »Strengths and Dif-
ficulties Questionnaire (SDQ)« dar, die kostenlos im Internet verfügbar sind. Beide Instrumente wurden 
international wiederholt in der Jugendhilfe eingesetzt (zum Beispiel Heflinger, Simpkins & Combs-Orme 
2000, Janssens & Deboutte 2009). Sie können Fachkrafteinschätzungen nicht ersetzen, aber aussage-
kräftiger machen. Die Nutzung verlangt Kenntnisse in der Anwendung und Auswertung standardisierter 
Verfahren, weshalb diese Aufgabe häufig Fachkräften mit Psychologiestudium in der Jugendhilfe (zum 
Beispiel an einer Erziehungsberatungsstelle) übertragen wird.
79 Mehrere Instrumente werden vorgestellt bei Diskowski/Pesch (2008).
80 Für eine Forschungsübersicht zur Aussagekraft von Entwicklungsdiagnostik siehe Snow/Van Hemel 
(2009).
81 Festinger (1996).
82 Frame et al. (2000), Brook & McDonald (2008), Farmer et al. (in press).
83 Miller et al. (2006), Shaw (2006).

strafrechtlichen	Verurteilungen	der	Mutter	als	Hauptbezugsperson	des	
rückgeführten	Kindes.84 Wurden auf der anderen Seite in verschiedenen 
Lebensbereichen	bestehende	Probleme	von	Eltern	(unter	Umständen	mit	
Hilfe)	bearbeitet,	so	war	dies	ein	prognostisch	günstiger	Faktor	für	das	
Gelingen	einer	Rückführung.85	Für	Fachkräfte,	die	die	Problembelastung	
von	Eltern	in	verschiedenen	Lebensbereichen	systematisch	erfassen	wollen,	
stehen verschiedene in der sozialen Arbeit entwickelte Einschätzungs- und 
Strukturierungshilfen	zur	Verfügung,86 die allerdings bislang nicht geson-
dert	in	der	Pflegekinderhilfe	erprobt	wurden.	

•	 Die Qualität des Fürsorge- und Erziehungsverhaltens der Eltern bzw. 
 des Elternteils, bei denen das Kind nach der Rückführung leben soll 

In den drei hierzu vorliegenden Studien87 fanden sich durchgängig starke 
Zusammenhänge zwischen der eingeschätzten oder beobachteten elter-
lichen	Fähigkeit,	gut	für	das	Kind	zu	sorgen,	und	der	Beständigkeit	von	
Rückführungen sowie einer positiven weiteren Entwicklung des Kindes 
nach	der	Rückführung.	Es	ist	allerdings	in	der	Praxis	nicht	leicht,	der	
weitgehend unstrittigen Bedeutung dieses Bereichs für die Prognose der 
Erfolgsaussichten	bzw.	Risiken	von	Rückführungen	gerecht	zu	werden,	da	
die	Einschätzung	der	gegenwärtigen	Fähigkeit	von	Eltern,	für	ein	Kind	
zu	sorgen,	in	der	Regel	ausführliche	Gespräche	mit	den	Eltern	und	qua-
lifizierte	Beobachtungen	von	Eltern	und	Kind	erfordert.	Zudem	kann	
es	Fallumstände	geben,	die	eine	Einschätzung	erheblich	erschweren,	da	
beispielsweise	kurze	Umgangskontakte	wenig	Anforderungen	an	das	
Fürsorge-	und	Erziehungsverhalten	der	Eltern	stellen,	so	dass	sich	in	der	
Regel	eine	positiv	verzerrte	Einschätzung	ergibt.	Zumindest	wurden	in	der	
internationalen Literatur mittlerweile mehrere Konzepte und Instrumente 
zur	Beschreibung	elterlicher	Fürsorge-	und	Erziehungsfähigkeiten	entwi-
ckelt.88 In der Regel wird dabei zwischen verschiedenen Dimensionen der 
Fürsorge-	und	Erziehungsfähigkeit	unterschieden	(zum	Beispiel	Pflege,	
Bindung,	Vermittlung	von	Regeln	und	Förderung).89 Weiterhin werden 
für jede Dimension Indikatoren oder Anhaltspunkte benannt, die in der 
Zusammenschau	eine	Einschätzung	ermöglichen	sollen.	So	kann	etwa	bei	
der	Einschätzung	der	Erziehungsfähigkeit	im	Bereich	»Bindung«	darauf	
geachtet	werden,	inwieweit	Eltern	im	Gespräch	die	Bedeutung	emotio-
naler	Geborgenheit	anerkennen	und	Beispiele	für	die	Vermittlung	positiver	

84 Frame et al. (2000), Fuller (2005).
85 Farmer et al. (in press).
86 Eine Möglichkeit stellt das von der Karls/Wandrei (1994) entwickelte »Person-in-Environment System 
(PIE)«, das von der amerikanischen National Association of Social Workers verbreitet wird und ande-
rem in deutscher Übersetzung kostenlos im Internet verfügbar ist (www.pantucek.com/diagnose/PIE/
index.html). Im System werden systematisch mögliche Probleme in verschiedenen Bereichen, so beim 
Ausfüllen unterschiedlicher Rollen (zum Beispiel Rolle als Partner), Probleme in der Umwelt (zum Beispiel 
ökonomische Versorgung), psychische Probleme und körperliche Erkrankungen aufgelistet (für eine 
Einführung siehe Adler 2004). Etwas einfachere und Zeit sparendere Alternativen sind Verfahren wie 
die PRO-Ziel Basisdiagnostik (Heiner 2004) oder die »Psychosoziale ressourcenorientierte Diagnostik 
(PREDI)« von Küfner u.a. (2006). 
87 Festinger (1996), Sinclair et al. (2005), Miller et al. (2006).
88 Für eine Zusammenstellung siehe White (2005).
89 Aufbauend auf Vorschlägen im Handbuch Kindeswohlgefährdung (Kindler et al. 2006b) enthält etwa 
der »Kinderschutzbogen« der Städte Stuttgart und Düsseldorf (Reich/Lukasczyk/Kindler 2009) ein ent-
sprechend aufgebautes und in der Praxis erprobtes Einschätzungsmodul zur Erziehungsfähigkeit.
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Bindungserfahrungen	nennen	können.	Auf	der	Beobachtungsebene	kann	
dann darauf fokussiert werden, inwieweit Eltern das Kind im Spiel unter-
stützen,	bei	Kummer	oder	Überforderung	zuverlässig	trösten	und	gene-
rell	von	einem	irritierenden	oder	Angst	auslösenden	Verhalten	Abstand	
nehmen.	

•	 Motivation für und Vorbereitung auf eine Rückführung 
Ein weiterer, für die Prognose wichtiger Aspekt ergibt sich aus Studien, in 
denen die Haltung der Eltern und des Kindes gegenüber einer Rückfüh-
rung	sowie	die	Intensität	und	Qualität	der	Vorbereitung	auf	eine	Rück-
führung	untersucht	wurde.	Nicht	sonderlich	überraschend	gelingt	eine	
Rückführung eher, wenn sie von Eltern und Kind gleichermaßen gewollt 
wird.90 Ambivalenzen der Eltern, die sich in geäußerten widerstreiten-
den	Gefühlen,	Meinungsumschwüngen,	einem	wechselnden	Interesse	an	
Kontakt zum Kind oder in einer fehlenden Passung zwischen geäußertem 
Wunsch	nach	einer	Rückführung	und	den	tatsächlichen	Vorbereitungen	
auf	eine	Rückführung	ausdrücken	können,91 sind hingegen als prognos-
tisch	negativer	Faktor	anzusehen.92	Eine	erkennbar	ernsthafte	Vorberei-
tung	der	Eltern	auf	eine	Wiederaufnahme	des	Kindes	in	der	Familie	geht	
mit	besseren	Erfolgschancen	der	Rückführung	einher.93	Die	Vorbereitung	
der	Eltern	hat	eine	innerpsychische	Seite	(zum	Beispiel	die	Auseinander-
setzung	mit	möglichen	Trauerreaktionen	und	Irritationen	des	Kindes	nach	
der	Trennung	von	den	Pflegeeltern),	die	erst	nach	einem	Gespräch	mit	
den	Eltern	hierüber	beurteilt	werden	kann.	Es	gibt	aber	auch	die	Seite	der	
materiellen	Vorbereitung	(angemessene	Wohnverhältnisse,	Haushaltsor-
ganisation	und	gesicherte	finanzielle	Grundversorgung	mit	Kind94),	die	in	
der	Regel	durch	einen	Hausbesuch	abgeklärt	werden	kann.	

•	 Ressourcen im Fall einer Rückführung 
Beurteilungen	der	Chancen	bzw.	Risiken	von	Rückführungen	zählen	zu	
denjenigen Einschätzungsaufgaben in der sozialen Arbeit, bei denen sich 
die	Bedeutung	einer	Ressourcenperspektive	klar	aufzeigen	lässt.	Dies	gilt	
in den vorliegenden Längsschnittstudien sowohl bezüglich finanzieller 
Ressourcen95	als	auch	bezüglich	der	Betreuungsmöglichkeiten96 für das 
Kind	und	eventuelle	Geschwister	in	der	Familie.	Als	bedeutsam	hat	sich	
auch	erwiesen,	in	welchem	Umfang	die	Familie	soziale	Unterstützung97 
erfährt.	Prognostisch	günstig	wäre	es	entsprechend,	wenn	die	Familie	über	
ein regelmäßiges Einkommen verfügt, zwei Eltern sich die Betreuung 
nicht zu vieler Kinder teilen und es in der Nähe vertrauenswürdige und 
verlässliche	Unterstützungspersonen	gibt.	Prognostisch	ungünstig	wären	
demgegenüber Armut und Schulden, ein faktisch alleinerziehender Eltern-
teil, der mehrere vor allem kleine Kinder versorgen muss und der vor Ort 
wenig	soziale	Unterstützung	erfährt.	

Da	die	meisten	Pflegekinder	vor	der	Fremdunterbringung	Gefährdungsereig-
nissen	(zum	Beispiel	Misshandlung	oder	Vernachlässigung)	ausgesetzt	waren,	
kann eine Rückführung in der Regel nur dann erfolgen, wenn die Sicherheit 
des	Kindes	in	der	Herkunftsfamilie	möglichst	weitgehend	sicher	gestellt	ist.	
Der	Schutzgedanke	ist	bei	allen	Kindern	gleich.	Ähnlich	wie	auch	anson-
sten	bei	der	juristischen	Feststellung	einer	Kindeswohlgefährdung,98 ist die 
Schwelle	noch	akzeptabler	Risiken	bei	kleinen	oder	aus	anderen	Gründen	
besonders verletzbaren Kindern aber aufgrund der Schwere des drohenden 
Schadens	vergleichsweise	niedriger	anzusetzen.	Welche	Risikofaktoren	in	der	
besonderen Entscheidungssituation einer im Raum stehenden Rückführung 
zur	Einschätzung	der	Wahrscheinlichkeit	von	Gefährdungsereignissen	heran-
gezogen	werden	können,	lässt	sich	nicht	ohne	weiteres	aus	der	allgemeinen	
Literatur	zu	Risikofaktoren	für	(wiederholte)	Vernachlässigung	bzw.	Miss-
handlung99	ableiten,	die	ansonsten	bei	Risikoeinschätzungen	nach	Vorliegen	
eines	gewichtigen	Anhaltspunktes	entsprechend	§	8a	SGB	VIII	zugrunde	
gelegt	werden	kann.100	Die	Gründe	dafür	sind,	dass	diejenigen	Familien,	bei	
denen	erst	ein	Kind	herausgenommen	und	später	eine	Rückführung	erörtert	
wird,	eine	besondere	Gruppe	innerhalb	der	Familien,	in	denen	es	zu	Gefähr-
dungsereignissen	kommt,	darstellen.	Zudem	erfolgt	die	Thematisierung	einer	
Rückführung in der Regel zu einem besonderen Zeitpunkt, an dem zumin-
dest	einige	Probleme	der	Eltern	bearbeitet	oder	aus	anderen	Gründen	gemin-
dert	erscheinen.	Weiterhin	geht	es	bei	Rückführungen	um	eine	besondere	
Gruppe	von	Kindern,	die	mindestens	eine	Trennung	und	eine	oder	mehrere	
andere	Familien	erlebt	haben.	In	den	bisher	vorliegenden	Studien	zu	Gefähr-
dungsereignissen nach Rückführungen haben sich bei den Eltern vor allem 
solche Probleme als Risikofaktoren erwiesen, die nach einer Phase der Besse-
rung	häufig	wiederkehren:	Zyklisch	verlaufende	psychische	Erkrankungen,	
Suchtprobleme	und	Vernachlässigung	als	Ursache	der	Fremdunterbringung.101 
Besonders	gefährdet	erscheinen	zudem	Kinder,	die	aufgrund	von	Verhalten-
sauffälligkeiten	auch	Pflegeeltern	überfordert	haben	oder	aus	anderen	Grün-
den	mehrfache	Umplatzierungen	erleben	mussten.102 

Fallbeispiel – Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit bzw. des Risikos 
einer Rückführung anhand empirisch begründeter Vorhersagefaktoren 
Nach zwei Krisen der Mutter, einem Polizeieinsatz nach Partnerschaftsgewalt 
und einem Krankenhausaufenthalt nach einer Alkoholvergiftung, wurde 
die	damals	15	Monate	alte	Lucy	kurzfristig	in	einer	Bereitschaftspflegfamilie	
untergebracht.	Frau	F.,	ihre	damals	22	Jahre	alte	Mutter,	war	hiermit	einver-
standen.	Knapp	acht	Monate	später	wechselte	Lucy	in	eine	Dauerpflegefa-
milie,	nachdem	sich	Frau	F.	in	der	Zwischenzeit	nicht	stabilisieren	konnte,	
sondern	im	Gegenteil	neue	Probleme	aufgetaucht	waren.	Nach	erneuter	
Partnerschaftsgewalt	und	der	Trennung	von	ihrem	Lebengefährten	hatte	Frau	
F.	ihre	Wohnung	verloren	und	zudem	eine	reaktive	Depression	ausgebildet.	

98 Coester (2008, S. 7).
99 Für Forschungsübersichten siehe Hindley/Ramchandani/Jones (2006), Stith et al. (2009).
100 Für ein empirisch auf seine Aussagekraft hin überprüftes Instrument zur Risikoeinschätzung in sol-
chen Situationen siehe Kindler/Lukasczyk/Reich (2008).
101 Jones (1998), Fuller (2005), Connell et al. (2009), Marquis et al. (2009), Farmer et al. (in press).
102 Jones (1998), Fuller (2005), Connell et al. (2009).

90 Sinclair et al. (2005).
91 Für eine vertiefende Erörterung siehe Hess/Folaron (1991).
92 Farmer et al. (in press).
93 Bullock/Gooch/ Little (1998).
94 Z.B. Jones (1998), Miller et al. (2006).
95 Jones (1998).
96 Frame et al. (2000), Fuller (2005), Shaw (2006), Barth et al. (2008).
97 Festinger (1996), Farmer et al. (in press).
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Knapp	zweieinhalb	Jahre	nach	der	Fremdunterbringung	erklärte	Frau	F.,	sie	
habe	sich	stabilisiert	und	wolle	Lucy	wieder	zu	sich	nehmen.	In	der	Analyse	
der	Fachkräfte	wurde	folgendes	Profil	der	Erfolgsaussichten	und	Risken	einer	
Rückführung erstellt: 
• Vom Kind gestellte Erziehungs- und Fürsorgeanforderungen: 

Nach	dem	Bericht	der	Pflegeeltern	und	des	Kindergartens	weist	Lucy	kei-
ne	Verhaltensstörung	oder	Entwicklungsverzögerung	auf.	Allerdings	leidet	
das	Mädchen	unter	Neurodermitis.	Nach	Auskunft	des	Kinderarztes	muss	
sie	mindestens	dreimal	am	Tag	eingecremt	werden.	Die	Pflegeeltern	schil-
dern,	dass	Lucy	sich	bei	Umgangskontakten	zwar	auf	die	Mutter	freut,	
nach	den	Kontakten	aber	anhänglicher	und	weinerlicher	sei.	Sie	kratze	
sich	dann	häufiger	und	schlafe	in	der	Regel	eine	Nacht	eher	unruhig.	Ins-
gesamt	bestehen	aus	Sicht	der	Fachkräfte	bei	Lucy	derzeit	leicht	erhöhte	
Fürsorgebedürfnisse.	Sollte	das	Mädchen	infolge	einer	Rückführung	eine	
dritte	Trennung	erleben,	kann	es	sein,	dass	Lucy	über	längere	Zeit	erhöhte	
Bindungsbedürfnisse	zeigt.	

•	 Problembelastung der Mutter: 
Bezogen	auf	die	Bereiche	Partnerschaft,	Arbeit,	Finanzen,	Wohnung,	
Gesundheit	und	soziale	Kontakte	sind	den	Fachkräften	aktuell	keine	
größeren	Probleme	bei	Frau	F.	bekannt.	Die	Mutter	lebt	seit	einem	Jahr	
in	einer	neuen	Partnerschaft	mit	Herrn	M.,	der	als	Malergeselle	arbeitet.	
Herr	M.	hat	sich	im	Rahmen	der	Gespräche	zum	Umgang	bei	zwei	Tref-
fen	konstruktiv	beteiligt.	Zu	ihm	liegen	keine	negativen	Informationen	
über	Probleme	mit	Gewalt	oder	Alkohol	vor.	Frau	F.	arbeitet	an	vier	Tagen	
in	der	Woche	halbtags	in	einer	Gärtnerei.	Nach	ihren	Angaben	hat	sie	für	
die Einrichtung der seit eineinhalb Jahren gemieteten 3-Zimmer Wohnung 
Schulden	in	Höhe	von	4.500	Euro	aufgenommen.	Es	sei	Ratenzahlung	ver-
einbart	worden,	sie	habe	noch	knapp	3.000	Euro	zu	zahlen.	Die	Wohnung	
wird bei einem unangekündigten Hausbesuch in weitgehend geordnetem 
Zustand	vorgefunden.	Der	Hausarzt	von	Frau	F.	erklärt,	es	gebe	keine	
Hinweise	auf	einen	aktuell	erhöhten	Alkoholkonsum,	auch	erscheine	Frau	
F.	derzeit	psychisch	stabil.	Bezogen	auf	soziale	Kontakte	ist	bekannt,	dass	
Frau	F.	den	Kontakt	zum	Vater	von	Lucy	sowie	zu	ihrem	letzten	Lebensge-
fährten	abgebrochen	hat.	Von	ihrer	Familie	lebt	eine	Großmutter	in	einem	
benachbarten	Stadtviertel.	Vor	eineinhalb	bis	zwei	Jahren	bestanden	bei	
Frau	F.	nach	Kenntnis	der	Fachkräfte	noch	erhebliche	Probleme	in	den	
Bereichen	Partnerschaft	(Gewalt),	Wohnung	(keine	eigene	Wohnung)	und	
Gesundheit	(Depression	bzw.	erhöhter	Alkoholkonsum).	Auf	Anraten	der	
Frauenberatungsstelle	hat	Frau	F.	eine	knapp	einjährige	Psychotherapie	
absolviert.	Die	Psychotherapeutin	erklärt,	Frau	F.	habe	sich	mit	geringem	
Selbstvertrauen	und	depressiven	Gedankengängen	vorgestellt.	Mit	zuneh-
mendem	Selbstvertrauen	und	einer	Veränderung	ihrer	Denkweise	habe	
sie	sich	aus	einer	destruktiven	Partnerschaft	gelöst	und	vom	Alkohol	als	
Mittel	zur	Dämpfung	ihrer	Ängste	Abstand	genommen.	Die	Fachkräfte	
werten die Beschreibung der Therapeutin und die aktuelle Lebenssituation 
als	Hinweis	darauf,	dass	bei	Frau	F.	wenigstens	teilweise	eine	Auseinander-
setzung	mit	ihren	Problemen	stattgefunden	hat.	

•	 Fürsorge- und Erziehungsverhalten: 
Gestützt	auf	ein	langes	Gespräch	mit	Frau	F.,	einen	Hausbesuch	während	
der	Umgangszeit	und	die	Rücksprache	mit	einer	Beraterin	der	örtlichen	
Erziehungsberatungsstelle,	die	Frau	F.	auf	Anraten	des	Pflegekinder-
dienstes	aufgesucht	hat,	ist	aus	Sicht	der	Fachkräfte	erkennbar,	dass	bei	
Frau	F.	Unsicherheiten	im	Umgang	mit	Lucy	bestehen,	sie	sich	aber	um	
eine	gute	Fürsorge	für	ihre	Tochter	bemüht	und	dabei	bislang	für	Anlei-
tung	zugänglich	ist.	Auch	nach	der	Ausweitung	des	Umgangs	auf	halbtä-
gige	Besuche	gibt	es	aus	der	Pflegefamilie	keine	Hinweise	auf	Versorgungs-
mängel	während	der	Besuchszeiten.	In	einer	Beobachtungssituation	beim	
Hausbesuch	konnte	Frau	F.	liebevoll	auf	Lucy	eingehen.	Schwerer	scheint	
es	der	Mutter	hingegen	zu	fallen,	ihrer	Tochter	angemessene	Grenzen	zu	
setzen.	Zwar	äußert	Frau	F.	insgesamt	unauffällige	Erziehungsvorstel-
lungen,	wenn	Lucy	dann	aber	Bitten	und	Grenzen	ignoriert,	reagiert	sie	
verunsichert	und	etwas	hilflos.	In	der	Summe	sehen	die	Fachkräfte	posi-
tive	Ansatzpunkte	im	Fürsorge-	und	Erziehungsverhalten	von	Frau	F.,	aber	
auch	eine	noch	unzureichende	Sicherheit	im	Umgang	mit	dem	Kind.	

•	 Motivation und Vorbereitung auf eine Rückführung: 
Die	Fachkräfte	stellen	fest,	Frau	F.	habe	zu	Beginn	der	Fremdunterbrin-
gung und in den letzten eineinhalb Jahren durchgängig angegeben, es sei 
ihr	Ziel,	Lucy	wieder	zu	sich	zu	nehmen.	Während	sie	bei	Bekannten	ge-
wohnt und unter einer reaktiven Depression gelitten habe, sei der Kontakt 
zum	Amt	für	Jugend	und	Familie	sehr	ausgedünnt.	In	dieser	Zeit	habe	die	
Mutter	auch	mehrfach	Umgangskontakte	abgesagt.	Davor	und	danach	
habe	sie	angebotene	Umgangskontakte	zuverlässig	wahrgenommen.	Frau	
F.	setze	sich	innerlich	sehr	mit	der	Rückführung	auseinander	und	wolle	
dabei	alles	richtig	machen.	In	der	Wohnung	habe	sie	ein	Kinderzimmer	
eingerichtet.	Herrn	M.	habe	sie	zu	manchen	Umgangskontakten	hinzu	
gebeten.	Lucy	könne	ihn	aber	noch	nicht	gut	kennen.	Mit	Lucy	sei	es	
altersbedingt	noch	nicht	möglich,	die	im	Raum	stehende	Rückführung	
zu	besprechen.	Die	Mutter	sei	für	das	Kind	sicher	eine	vertraute	Person.	
Sie	nenne	sie	auch	»Mama«.	Hauptbezugsperson	sei	aber	die	Pflegemut-
ter.	Insgesamt	sehen	die	Fachkräfte	bei	Frau	F.	eine	weitgehend	stabile	
Motivation.	Auch	bereite	sich	die	Mutter	auf	eine	Rückführung	vor.	Ihr	
Wunsch nach einer Rückführung finde so keine Entsprechung beim Kind, 
auch	wenn	Lucy	der	Mutter	mit	Zuneigung	begegne.	

•	 Ressourcen: 
Frau	F.	verfügt	über	ein	geringes	eigenes	Einkommen.	Zusammen	mit	
ihrem	Partner	ist	das	Einkommen	leicht	unterdurchschnittlich.	Es	beste-
hen	Schulden	in	geringem	Umfang.	Die	Betreuungssituation	wäre	dem	
Alter	von	Lucy	angemessen.	Herr	M.	gibt	an,	er	unterstütze	den	Wunsch	
von	Frau	F.,	Lucy	wieder	zu	sich	zu	nehmen.	Weitere	Unterstützung	erhält	
Frau	F.	von	ihrer	Großmutter.	In	der	Zusammenschau	schätzen	die	Fach-
kräfte die finanzielle Situation und die Betreuungssituation als angemes-
sen,	die	soziale	Unterstützung	außerhalb	der	Partnerschaft	als	schwach	
ein.	

•	 Risiken im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung: 
Bei	Frau	F.	wird	aufgrund	der	Lebensgeschichte	von	einer	erhöhten	Vul-
nerabilität	ausgegangen.	Deutlich	Risiko	erhöhende	Faktoren	wie	eine	
zyklisch	verlaufende	oder	beständig	vorhandene	psychische	Krankheit	
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bzw.	eine	Suchtmittelabhängigkeit	sind	nicht	bekannt.	Nach	Angaben	der	
Therapeutin	hatte	Frau	F.	in	der	Vorgeschichte	Alkohol	in	riskanter	Weise	
gebraucht,	aber	noch	keine	Abhängigkeit	entwickelt.	Die	Abgabe	von	
Lucy	in	einer	Krisensituation	wurde	als	Belastung,	aber	nicht	als	Vernach-
lässigung des Kindes gewertet, da das Mädchen bis zur Herausnahme gut 
bzw.	noch	akzeptabel	versorgt	erschien	und	Frau	F.	mit	einer	(zeitweiligen)	
Fremdbetreuung	einverstanden	war,	gerade	um	eine	gute	Versorgung	ihrer	
Tochter	weiter	sicherzustellen.	Lucy	selbst	zeigt	keine	Anhaltspunkte	für	
ein	Betreuungspersonen	überforderndes	oder	provozierendes	Verhalten.	
Insgesamt werden eher geringe Risiken im Hinblick auf eine Misshand-
lung	oder	Vernachlässigung	von	Lucy	durch	die	Mutter	gesehen.	Ein-
schränkend	muss	hinzugefügt	werden,	dass	die	Fachkräfte	der	Meinung	
sind,	Herrn	M.	im	Hinblick	auf	eventuell	von	ihm	ausgehende	Gefahren	
noch	nicht	richtig	einschätzen	zu	können.	

In	der	Gesamtbewertung	werden	die	Erfolgsaussichten	einer	Rückführung	
als	gut,	wenn	auch	nicht	sehr	gut	beurteilt.	Risiken	ergeben	sich	aus	Sicht	der	
Fachkräfte	aus	einer	noch	unzureichenden	Tragfähigkeit	der	Mutter-Kind-
Autoritätsbeziehung,	wahrscheinlichen	Belastungsreaktionen	von	Lucy	im	
Fall	einer	Trennung	von	der	Pflegemutter	und	einer	für	die	soziale	Arbeit	
noch	unzureichenden	Einschätzbarkeit	des	Lebensgefährten	von	Frau	F..	

Die Zusammenstellung eines Sets an Prognosefaktoren, die sich in unter-
schiedlichen, aber jeweils in mehreren Längsschnittstudien als vorhersage-
kräftig	erwiesen	haben,	kann	für	die	Praxis	hilfreich	sein.	Es	bleibt	dabei	
jedoch	unklar,	wie	aussagekräftig	die	resultierende	Liste	als	Ganzes	ist	und	
inwieweit	zur	Arbeitserleichterung	auf	einzelne	oder	mehrere	Faktoren	ver-
zichtet	werden	kann.	Um	diese	beiden	Fragen	zu	beantworten	und	der	Praxis	
eine praktikable und zugleich aussagekräftige Einschätzungshilfe anbieten zu 
können,	wurden	von	einer	englischen	Forschungsgruppe	um	Roger	Bullock	
drei	Längsschnittstudien	durchgeführt.103 In der ersten Studie wurden Rück-
führungen	von	Pflegekindern	wissenschaftlich	begleitet	und	Faktoren	ermit-
telt, die erfolgreiche und weniger erfolgreiche Rückführungen voneinander 
unterschieden.	Aus	diesen	Faktoren	wurden	Checklisten	geformt,	die	dann	in	
einer	zweiten	Studie	auf	ihre	Vorhersagekraft	hin	untersucht	wurden.	Dabei	
wurde	auch	geprüft,	inwieweit	auf	einzelne	Faktoren	verzichtet	werden	kann,	
da	das	Ziel	nicht	im	Einbezug	aller	potenziell	relevanten	Faktoren	bestand,	
sondern in der Konzentration auf die Punkte mit der gemeinsam besten 
Vorhersagekraft.	In	einer	dritten	Studie	wurde	dann	erprobt,	inwieweit	das	
Instrument	bei	einer	Anwendung	durch	die	Praxis	Zustimmung	erfährt	und	
vorhersagekräftig	bleibt.	Im	Ergebnis	wurden	für	jüngere	Kinder	unter	elf	
Jahren fünf Prognosefaktoren vorgeschlagen, die als zu bejahende oder zu 
verneinende Statements formuliert sind: 
•	 Die	Familie	ist	auf	Ängste	und	Konflikte	vorbereitet,	die	durch	die	Rück-
	 führung	vermutlich	ausgelöst	werden.	

•	 Die	Beziehungen	innerhalb	der	Familie	sind	ziemlich	gut.104 
•	 Das	Kind	ist	bislang	nicht	straffällig	geworden.	
•	 Die	soziale	Arbeit	hat	den	Fall	bislang	kompetent	gehandhabt.105 
•	 Die	Fachkräfte	vertrauen	der	Familie	genügend,	um	sich	auf	freiwillige	
	 Absprachen	zu	verlassen.	

Bei	älteren	Kindern	wurden	die	beiden	zuletzt	genannten	Faktoren	gestrichen	
und ein Punkt neu aufgenommen:
•	 Der	junge	Mensch	nimmt	außerhalb	der	Familie	keine	Rolle	ein,	die	seine	
	 Rolle	innerhalb	der	Familie	untergräbt.106 

Die	Vorschläge	sind	sehr	kondensiert	und	auf	die	englische	Situation	
zugeschnitten,107 so dass sie für die Bundesrepublik nur als Anregung dienen 
können.	Für	die	Situation	in	England	konnte	die	Vorhersagekraft	des	Instru-
mentes	jedoch	demonstriert	werden.	Die	Häufigkeit	eines	positiven	Verlaufs	
im ersten Jahr nach einer Rückführung nahm mit der Anzahl der zu beja-
henden Prognosefaktoren108	schrittweise	zu,	im	Fall	der	älteren	Kinder	von	
25%	auf	81%	und	im	Fall	der	unter	11	Jahre	alten	Kinder	von	57%	auf	92%.	Im	
Hinblick	auf	die	Anwendung	in	der	Praxis	zeigte	sich,	dass	das	Verfahren	von	
der	Fachbasis	nur	dann	gut	angenommen	wurde,	wenn	es	als	Unterstützung	
und nicht als Einmischung durch die Leitung wahrgenommen wurde und 
die	Fachkräfte	vom	Arbeitsanfall	her	genügend	Zeit	für	die	fachliche	Vor-
bereitung	von	Rückführungsentscheidungen	hatten.	Mit	der	strukturierten	
Einschätzungshilfe konnte die Anzahl scheiternder Rückführungen um etwa 
ein Drittel, bei einer zusätzlichen supervisorischen Begleitung sogar um mehr 
als	die	Hälfte	gesenkt	werden.	Die internationale Literatur enthält noch einige 
weitere	»Checklisten«,109 die Zusammenstellungen als bedeutsam beurteilter 
Prognosefaktoren beinhalten, zu deren Aussagekraft bislang jedoch keine em-
pirischen	Befunde	vorliegen. 

104 Bei der Einschätzung der Familienbeziehungen achten Bullock et al. (1998) nach ihren Angaben vor 
allem auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der Familie, den Wunsch des Kindes, wieder in der Familie 
zu leben, die Erfüllung der Bedürfnisse des Kindes und die Klarheit der Rollenverteilung und Aufgaben 
in der Familie.
105 Bei der Beurteilung der Qualität der sozialen Arbeit in einem Fall beziehen sich Bullock et al. (1998) 
vor allem auf den tatsächlichen Einbezug aller Familienmitglieder bei der Entscheidungsfindung und die 
Klarheit der getroffenen Absprachen.
106 Da bei älteren Kindern und Jugendlichen Lebensbereiche und Beziehungen außerhalb der Familie 
eine wesentlich größere Rolle spielen, gibt es auch eher Rückwirkungen aus diesen Bereichen auf das 
Gelingen einer Rückführung. Es wird vorgeschlagen bei diesem Punkt zu erheben, inwieweit die Rolle, 
die das Kind in der Schulklasse oder in der Gleichaltrigengruppe einnimmt, zu anhaltenden Spannungen 
und Konflikten innerhalb der Familie führt. 
107 Beispielsweise werden bei der Einschätzung Ergebnisse einer »Rückführung auf Probe« einbezogen, 
was in der englischen Praxis ein übliches, in der deutschen Praxis in dieser Form jedoch ein eher selten 
gewähltes Vorgehen darstellt.
108 Die Zahlen beziehen sich auf eine Anwendung der Checklisten durch das Forschungsteam.
109 Vergleiche etwa Salovitz/Kearney (2007), National Family Preservation Network (2009).103 Bullock/Gooch/Little (1998), Axford et al. (2007). 
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Ein eher prozessorientierter, aber gleichfalls strukturierter Ansatz bei der 
einzelfallbezogenen	Einschätzung	der	Erfolgsaussichten	bzw.	Risiken	von	
Rückführungen	wurde	mit	Unterstützung	durch	das	Children’s	Research	
Center	(CRC)	von	Pflegekinderdiensten	in	mehreren	US-amerikanischen	
Bundesstaaten	entwickelt.110 Ausgangspunkt ist hier die Bestimmung von 
»Barrieren«,	die	einer	Rückführung	aktuell	im	Wege	stehen	und	die	zunächst	
abgetragen	werden	müssen.	Die	Feststellung	von	Barrieren	kann	mit	Hand-
lungsempfehlungen an die Eltern oder Auflagen verbunden werden und der 
erkennbare	oder	mangelnde	Fortschritt	beim	Abbau	der	Barrieren	bzw.	das	
Auftauchen	neuer	Barrieren	können	bei	regelmäßigen	Planungsgesprächen	
mit	den	Eltern	erörtert	werden.	Zusätzlich	wird	in	dem	Verfahren	in	einem	
weiteren Modul die Zuverlässigkeit der Eltern bei der Wahrnehmung von 
Umgangskontakten	und	ihre	Fähigkeit	zur	kindgemäßen	Gestaltung	die-
ser	Kontakte	eingeschätzt.	Sofern	Bedenken	hinsichtlich	der	Sicherheit	des	
Kindes bei einer Rückführung bestehen, steht auch hierfür ein optionales 
Einschätzungsmodul	zur	Verfügung.	Eine	Rückführung	kann	im	Rahmen	
dieses	Verfahrens	dann	empfohlen	werden,	wenn	die	wesentlichen	Barrieren	
erfolgreich	bearbeitet	wurden	oder	aus	anderen	Gründen	ihre	Bedeutung	ver-
loren	haben,	Eltern-Kind-Umgangskontakte	zufrieden	stellend	verlaufen	und	
das	Kind	bei	den	Eltern	sicher	erscheint.	Im	Verfahren	werden	14	Bereiche	als	
mögliche	Barrieren	angeführt,	die	auf	drei	jeweils	näher	erläuterten	Stufen	
sinngemäß	als	»adäquat«,	»etwas	problematisch«	oder	»sehr	problematisch«	
beurteilt	werden	können.	Die	Punkte	betreffen:	
•	 Die	emotionale	Stabilität	der	Betreuungspersonen,	
•	 die	Fürsorge-	und	Erziehungsfähigkeiten	der	Betreuungspersonen,	
•	 den	Gebrauch	von	Suchtmitteln,	
•	 die	Partner-	und	sonstigen	familialen	Beziehungen,	
•	 das	soziale	Unterstützungssystem,	
•	 die	allgemeinen	sozialen	Fähigkeiten	der	Betreuungspersonen,	
•	 einen	eventuell	bei	den	Betreuungspersonen	vorhandenen	
 Analphabetismus, 
•	 die	generellen	intellektuellen	Fähigkeiten	der	Betreuungspersonen,	
•	 die	Arbeitssituation,	
•	 die	gesundheitliche	Situation,	
•	 die	finanzielle	Situation	und	
•	 die	Wohnsituation.	

Der Ablauf der Identifikation wesentlicher Barrieren, der Beratung und 
Unterstützung	der	Eltern	bei	der	Bearbeitung	dieser	Barrieren	und	der	Be-
urteilung	von	Fortschritten	erfordert	eine	aktive	Rolle	der	Fachkräfte	in	der	
Zusammenarbeit	mit	den	Herkunftseltern.	Zugleich	werden	Veränderungs-
wissen	und	Kenntnisse	der	örtlichen	Hilfelandschaft	benötigt.	In	der	Litera-
tur	wird	es	als	Gefahr	diskutiert,	Fortschritte	beim	Abbau	von	Barrieren	allzu	
formal und oberflächlich an die Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung, 
Beratung oder Therapie zu koppeln und die Ebene tatsächlicher Einstellungs- 

und	Verhaltensänderungen	zu	vernachlässigen.111	Für	diesen	diagnostischen	
Ansatz	liegt	aus	einem	amerikanischen	Bundesstaat	eine	quasiexperimentelle	
Evaluation vor,112	bei	der	einige	Gebietskörperschaften	und	Träger	mit	oder	
ohne	dieses	Verfahren	im	Hinblick	auf	die	Anzahl	der	Rückführungen	und	
die	Anzahl	scheiternder	Rückführungen	miteinander	verglichen	wurden.	Es	
zeigte	sich,	dass	die	Anzahl	der	Rückführungen	erhöht	und	gleichzeitig	die	
Häufigkeit scheiternder Rückführungen um fast die Hälfte reduziert werden 
konnte, wenn im geordneten Prozess zunächst Barrieren vor einer Rückfüh-
rung identifiziert, Bearbeitungsschritte vereinbart und schließlich anhand 
des	Fortschritts	über	eine	Rückführung	entschieden	wurde.	Weitere	ameri-
kanische	Gebietskörperschaften	berichten,	allerdings	ohne	Vergleichsgruppe,	
nach	Einführung	des	Verfahrens	von	sinkenden	Raten	scheiternder	Rückfüh-
rungen.113

Aus	Deutschland	sind	derzeit	keine	strukturierten	und	evaluierten	Verfah-
ren	bekannt,	die	entwickelt	wurden,	um	Fachkräfte	der	Pflegekinderhilfe	
bei	Entscheidungen	über	Rückführungen	zu	unterstützen.	In	der	Literatur	
finden sich aber mehrere Zusammenstellungen als relevant wahrgenommener 
Einschätzfaktoren,114 die teilweise jedoch ohne Aufarbeitung der Literatur 
und	des	empirischen	Forschungsstandes	zu	Rückführungen	auskommen.	
Trotzdem	wäre	es	angesichts	der	vorhandenen	Forschungslücken	unklug,	
diese	von	Praktikerinnen	bzw.	Praktikern	der	Pflegekinderhilfe	und	der	
Rechtspsychologie	formulierten	Vorschläge	nicht	weiter	zu	beachten.	Es	gibt	
allerdings	nur	einen	einzigen	Punkt,	der	in	allen	sechs	analysierten	Kriteri-
enkatalogen	enthalten	ist.	Dieser	Punkt	betrifft	die	»Sicherheit	des	Kindes	
in	der	Herkunftsfamilie«,	wobei	Wiemann	(1997b)	dies	nur	auf	den	Schutz	
des	Kindes	vor	sexuellem	Missbrauch	bezieht,	da	sie	bei	Misshandlung	bzw.	
»schwerer	Misshandlung	und	Traumatisierung«115	in	der	Vorgeschichte	jede	
Rückkehroption	ausschließt.	Die	Aspekte	der	»allgemeinen	elterlichen	Pro-
blembelastung«	und	der	»kindbezogenen	Fähigkeit	zur	guten	Fürsorge	und	
Erziehung«	werden	mit	jeweils	einer	Ausnahme	relativ	durchgängig	ange-
sprochen,	beispielsweise	formuliert	das	Zentrum	Bayern	Familie	und	Soziales	
(2009)	Anforderungen	im	Hinblick	auf	gebesserte	allgemeine	Lebensbedin-
gungen	und	eine	ausreichend	gewährleistete	Versorgung	und	emotionale	Un-
terstützung	des	Kindes.	Der	in	der	Längsschnittstudie	von	Miller	u.a.	(2006)	
als bedeutsamer Aspekt der Erziehungsfähigkeit hervorgetretene Bereich der 
angemessenen	Vermittlung	von	Regeln	wird	explizit	nirgends	erwähnt.	In	
vier der sechs Auflistungen116	wird	die	»Problembelastung	des	Kindes«	als	Kri-
terium aufgeführt, allerdings überwiegend bezogen auf die Belastung durch 

110 Zum Beispiel State of Michigan, Department of Human Services (2007).

C.9.4C.9.4

Am Verlauf orientierte Einschätzung: Identifikation und Abbau von Barrieren

111 Terling (1999).
112 Wagner/Johnson/Caskey (2002), Johnson/Caskey/Wagner (2002).
113 Zum Beispiel Osterling/D’Andrade/Hines (2009).
114 Wiemann (1997b), Dettenborn/Walter (2002), Kindler/Lillig (2004), Salzgeber (2005), Niedersäch-
sisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008), Zentrum Bayern Familie und 
Soziales (2009).
115 Wiemann (1997b, S. 233).
116 Wiemann (1997b), Dettenborn/Walter (2002), Kindler/Lillig (2004), Salzgeber (2005).

Praxisvorschläge zu Entscheidungskriterien aus Deutschland
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Trennungs-	und	Gefährdungserfahrungen,	weniger	als	umfassende	Einschät-
zung	der	vom	Kind	gegenwärtig	gestellten	Fürsorge-	und	Erziehungsanfor-
derungen.	Ebenfalls	in	vier	der	sechs	Zusammenstellungen	wird	die	»Trag-
fähigkeit	und	Qualität	der	Beziehungen	des	Kindes	zu	den	Eltern«	oder	zu	
dem Elternteil, bei dem das Kind nach einer eventuellen Rückführung leben 
soll,	als	zu	berücksichtigender	Faktor	genannt.	Allerdings	wird	dieser	Punkt	
sehr	unterschiedlich	gefasst	und	gewertet.	Wiemann	(1997b,	S.	235)	sieht	
eine	Rückführung	nur	dann	als	möglich	an,	wenn	die	Eltern	die	primären	
Bindungspersonen	des	Kindes	waren	und	die	Beziehung	während	der	Fremd-
unterbringung	bewahrt	werden	konnte.	Dettenborn	/	Walter	(2002,	S.	248	
und	251)	sehen	entstandene	Bindungen	eines	Kindes	zu	den	Pflegeeltern	als	
vorrangig an und schließen eine Rückführung aus, wenn das Kind Angst vor 
einer	Trennung	zeigt	oder	den	Wunsch	nach	einem	Verbleib	bei	den	Pflege-
eltern	äußert.	Salzgeber	(2005,	S.	194)	beschreibt	die	Bindungen	eines	Kin-
des zu Eltern und Pflegeeltern als einen zu beachtenden Aspekt, wertet eine 
Rückführung auch nach längerem Aufenthalt bei den Pflegeeltern aber aus-
drücklich	nicht	per	se	als	Gefährdung,	sofern	die	leiblichen	Eltern	zu	einem	
angemessenen	Beziehungsaufbau	in	der	Lage	sind.	Kindler/Lillig	(2004,	S.	
387)	beziehen	ihr	Kriterium	der	Tragfähigkeit	der	Eltern-Kind-Beziehung	
auf	den	Aspekt	der	emotionalen	Vertrauensbeziehung,	aber	auch	auf	den	
Aspekt der Autoritäts- und Anleitungsbeziehung und führen aus, über die 
gegenwärtige	Beziehungssituation	hinaus	müsse	die	elterliche	Fähigkeit	zum	
Beziehungsaufbau	berücksichtigt	werden.	Der	»geäußerte	Kindeswille«	wird	
zweimal117	explizit	als	Kriterium	angesprochen,	in	beiden	Fällen	allerdings	
versehen	mit	dem	Hinweis	auf	mögliche	idealisierende	und	selbstschädigende	
kindliche	Willensäußerungen,	denen	nicht	gefolgt	werden	könne.	Mehrere	
Punkte werden schließlich nur einmal ausdrücklich als Kriterium genannt, so 
etwa	die	Bereitschaft	der	Eltern,	ohne	Verleugnung	mit	dem	Kind	über	den	
Anlass der Herausnahme zu sprechen,118	Verhaltensweisen	und	Dispositionen	
der Pflegeeltern,119	der	Verlauf	des	elterlichen	Vorbereitungsprozesses	auf	eine	
eventuelle Rückführung,120	das	Vorhandensein	angemessener	Unterstützungs-	
und Hilfeangebote121 und die Integration des Kindes in eine konstruktive 
Familiendynamik.122 

Für	die	fachliche	Entwicklung	der	Pflegekinderhilfe	in	Deutschland	ist	es	
zu	begrüßen,	dass	überhaupt	Einschätzungskriterien	vorgeschlagen	werden.	
Zweifellos verlangt die Bedeutung von Rückführungsentscheidungen für 
das	Leben	betroffener	Kinder,	Eltern	und	Pflegeeltern	wohl	abgewogene	und	
transparente Empfehlungen, was durch eine Bezugnahme auf gemeinsame 
fachliche	Kriterien	wesentlich	erleichtert	wird.	Die	bislang	in	Deutschland	
veröffentlichten	Vorschläge	sind	jedoch	noch	sehr	unterschiedlich	und	eine	
Fachdiskussion	hat	sich	mangels	Bezugnahme	aufeinander123 noch kaum 
entwickelt.	Für	einen	großen	Teil	der	vorgeschlagenen	Einschätzungsaspekte	
lassen sich bestätigende empirische Befunde anführen, die allerdings den 

Fokus	teilweise	noch	einmal	etwas	erweitern,	etwa	auf	die	gesamten	vom	
Kind	gestellten	Fürsorge-	und	Erziehungsanforderungen	oder	den	gesamten	
Bereich	der	elterlichen	Erziehungsfähigkeit.	Die	kritisch	überprüfbare,	weil	
auf	empirische	Forschung	gestützte	Begründung	von	Kriterien,	die	für	grund-
rechtsrelevante Entscheidungen herangezogen werden, ist wünschenswert, als 
alleinige	Messlatte	angesichts	des	gegenwärtigen	Forschungsstandes,	insbe-
sondere	des	völligen	Fehlens	deutscher	Längsschnittstichproben,	aber	sehr	
hoch	gegriffen.	

Deshalb sollten in Deutschland derzeit auch Kriterien herangezogen wer-
den	können,	die	aufgrund	von	Befunden	in	benachbarten	Feldern	zumindest	
als	plausibel	gelten	können.	Als	plausibel	kann	etwa	gelten,	dass	Familien-
geheimnisse	in	Form	verleugneter	Gefährdungsereignisse	das	wechselseitige	
Vertrauen	zwischen	Eltern	und	Kind	untergründig	beeinträchtigen	können.124 
Allerdings	sind	die	bislang	beobachteten	Effekte	nicht	so	stark,	dass	sie	
rechtfertigen	würden,	Rückführungen	bei	vorhandener	elterlicher	Verant-
wortungsabwehr	völlig	auszuschließen,	so	lange	die	Eltern	zur	Mitarbeit	im	
Rahmen	eines	Hilfe-	und	Schutzkonzept	bereit	und	in	der	Lage	sind.125 

Für	die	rechtliche	Situation	in	Deutschland	wäre	es	zudem	sinnvoll	zwi-
schen Kriterien für Rückführungen und Kriterien für eine Rückführung 
zum	jetzigen	Zeitpunkt	zu	unterscheiden.	Dies	betrifft	vor	allem	den	Aspekt	
einer	tragfähigen	Eltern-Kind-Beziehung.	Hier	sollte	es	unstrittig	sein,	dass	
eine	tragfähige	Beziehung	zum	Zeitpunkt	der	geplanten	Übersiedlung	des	
Kindes	in	den	Haushalt	der	Eltern	bestehen	muss.	Da	bei	Pflegekindern	aber	
auch	aus	systembedingten	Gründen	(zum	Beispiel	fehlenden	Ressourcen	für	
begleitete	Umgangskontakte,	Rücksichtnahme	auf	Pflegefamilien)	eine	deut-
liche Ausdünnung der Beziehung des Kindes zu den leiblichen Eltern eher die 
Regel als die Ausnahme ist, muss eine tragfähige Eltern-Kind-Beziehung im 
Fall	einer	angestrebten	Rückführung	meist	überhaupt	erst	(wieder)	aufgebaut	
werden.	Für	die	Entscheidung,	ob	ein	solcher	Versuch	unternommen	wer-
den soll oder nicht, kommt es zu diesem Zeitpunkt wesentlich darauf an, ob 
aufgrund	des	Verhaltens	und	des	Verständnisses	der	Eltern	gute	Chancen	für	
einen	gelingenden	Beziehungsaufbau	bestehen.	

Die in der Literatur vorgeschlagenen Kriterien entsprechen nicht notwen-
digerweise	den	Aspekten,	die	in	der	alltäglichen	Praxis	der	deutschen	Pflege-
kinderhilfe	und	Familiengerichtsbarkeit	bei	einzellfallbezogenen	Einschät-
zungen	zu	Erfolgschancen	bzw.	Risiken	von	Rückführungen	berücksichtigt	

C.9.4C.9.4

117 Dettenborn/Walter (2002), Salzgeber (2005).
118 Wiemann (1997b).
119 Dettenborn/Walter (2002).
120 Kindler/Lillig (2004).
121 Salzgeber (2005).
122 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008).
123 Für Ausnahmen siehe Kindler/Lillig (2004), Salzgeber (2005).

124 Ausgehend von Thesen aus der familientherapeutischen Arbeit (Imber-Black 1999) liegen hier über-
wiegend bestätigende Befunde für einen weiten Bereich möglicher Familiengeheimnisse, von Suizid als 
Todesursache eines Elternteils über Adoption bis hin zu anonymer Samenspende als Zeugungsform vor. 
Auch für die generelle elterliche Haltung gegenüber dem Verheimlichen von Familieninformationen, die 
ein Kind potentiell belasten können, zeigen sich schwach negative Befunde zur kindlichen Entwicklung 
(Power/Hill 2008). 
125 Die Befundlage zeigt, dass manche Eltern, obwohl sie entgegen einer klaren Befundlage die Verant-
wortung für Misshandlungs- oder Vernachlässigungsereignisse nicht übernehmen, zur Mitarbeit im Rah-
men eines Hilfe- und Schutzkonzeptes in der Lage sind. Allerdings sind die Analyse der Gefahrensituation 
und die Entwicklung einer Hilfe- und Kontrollstrategie sowie der Vertrauensaufbau erheblich erschwert, 
weshalb Klärungs- und Rückführungsprozesse in der Regel sehr lange dauern. Für die Erörterung in der 
Literatur siehe Bentovim (2003), Turnell/Essex (2006). 
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werden.	Hierzu	liegen	bislang	keine	tragfähigen	empirischen	Befunde	vor.126 

Internationale Studien127	lassen	aber	vermuten,	dass	Fachkräfte	der	Pflege-
kinderhilfe in anderen Ländern ähnliche Aspekte bei Einschätzungen heran-
ziehen, wie sie sich aus der empirischen Literatur und den in Deutschland 
veröffentlichten	Kriterienkatalogen	ergeben	(zum	Beispiel	die	elterliche	Er-
ziehungsfähigkeit	sowie	Beständigkeit	und	Verlauf	von	Umgangskontakten).	
Weiterhin scheint der fachlichen Aufgabe der Diagnostik und Einschätzung 
bei	Rückführungsfragen	sowohl	auf	der	Ebene	der	Fachkräfte	als	auch	auf	
der Steuerungsebene zumindest teilweise eine sehr hohe Bedeutung zugemes-
sen	zu	werden.128

Drei	Arten	von	Studien	beschäftigen	sich	mit	der	Frage,	welche	Arbeitsan-
sätze	erfolgreiche,	d.h.	stabile	Rückführungen	mit	nachfolgend	insgesamt	
positivem	Entwicklungsverlauf	des	Kindes	fördern:	
•	 Vergleiche	von	erfolgreichen	und	gescheiterten	Rückführungen	im	

Hinblick auf die geleistete soziale Arbeit an ansonsten nicht weiter ausge-
wählten	Gruppen	von	Pflegekindern;129 

•	 Untersuchungen	zu	den	Wirkungen	von	Modellprogrammen,	die	aus-
drücklich	das	Ziel	einer	Förderung	von	Rückführungen	verfolgt	haben,130 
und 

•	 Analysen	der	Perspektiven	von	Fachkräften,	Pflegeeltern	und	vereinzelt	
auch Herkunftseltern auf wahrgenommene, im Bereich der sozialen Arbeit 
liegende	Erfolgs-	oder	Misserfolgsfaktoren	bezüglich	Rückführungen.131 

Die	verschiedenen	Untersuchungsansätze	weisen	ihre	jeweils	eigenen	Stärken	
und Schwächen132 auf, so dass eine gemeinsame Diskussion der Befunde im 
Hinblick	auf	Folgerungen	für	die	Pflegekinderhilfe	sinnvoll	ist.	Da	die	An-
zahl	der	vorliegenden	Veröffentlichungen	erstens	noch	gering	ist,	sich	zwei-
tens mit einer Ausnahme133	keine	deutschen	Untersuchungen	darunter	befin-
den, drittens in den meisten Studien die Stabilität der Rückführungen über 
allenfalls ein bis zwei Jahre nachverfolgt wurde und viertens tiefer gehende 
Befunde	zum	Wohlergehen	der	einbezogenen	Kinder	weitgehend	fehlen,	kön-
nen	allenfalls	viel	versprechende	Ansätze	identifiziert	werden,	d.h.	die	empi-
rische	Befundlage	erlaubt	erste,	aber	nur	sehr	vorsichtige	Aussagen.

Es	gibt	jedoch	einen	Punkt,	an	dem	nahezu	alle	Untersuchungen134 über-
einstimmen: Die soziale Arbeit hat Einfluss auf die Häufigkeit erfolgreicher 
Rückführungen.	Nicht	für	alle	Problemlagen	und	Aufgaben,	mit	denen	so-
ziale	Arbeit	befasst	ist,	lässt	sich	dies	so	deutlich	feststellen.	Im	Hinblick	auf	
Rückführungen zeigen die Befunde aber in der Regel mehr Erfolge bei einer 
intensiveren	Fallarbeit,135	d.h.	bei	mehr	Arbeitsstunden	pro	Fall	sowie	mehr	
Kontakten	zu	den	Beteiligten	und	zu	anderen	Fachkräften.	Gleiches	gilt	
für	die	Qualität	der	Fallarbeit	definiert	als	Ausmaß,	in	dem	ein	konzeptuell	
fundiertes,	konsistentes	und	koordiniertes	Veränderungshandeln	der	sozialen	
Arbeit	mit	dem	Ziel	einer	Rückführung	sichtbar	wird.136 Auch der zeitliche 
Aspekt,	d.h.	die	Geschwindigkeit,	mit	der	erste	Treffen	zur	Analyse	und	
Fallplanung	bzw.	erste	Besuchszeiten	stattfinden	können,	scheint	eine	Rolle	
zu	spielen,	wenngleich	die	Befunde	hier	weniger	eindeutig	sind.137 An eine 
Grenze	scheinen	fachliche	Bemühungen	allerdings	häufig	bei	suchtkranken	
Eltern	zu	stoßen,	d.h.	einer	Intensivierung	der	Bemühungen	von	Fachkräften	

C.9.5C.9.5

126 Mögliche Forschungszugänge wären etwa Interviews oder Fokusgruppen mit Fachkräften, Befra-
gungen zu Fallvignetten, Aktenanalysen oder Analysen von Jugendamtsstellungnahmen in familienge-
richtlichen Verfahren nach § 1632 Abs. 4 BGB. 
127 Zum Beispiel Karoll/Poertner (2003), Rasaili/Titus (2007). 
128 Spence et al. (2005), Osterling/D’Andrade/Hines (2009). 
129 Bullock, Gooch & Little (1998), Thrum (2008), Farmer et al. (in press). 
130 Gillespie, Byrne & Workman (1995), Walton (1998), Lewandowski & Pierce (2002), Ryan (2006), Brook 
& McDonald (2007), Fisher, Kim & Pears (2009). Pine et al. (2009). 
131 Hess, Folaron & Jefferson (1992), Cordero (2004), Sinclair et al. (2005), Spence et al. (2005), Carlson 
et al. (2008) 

132 Bei einigen der Untersuchungen zu Modellprogrammen kamen experimentelle Methoden, einschließ-
lich einer zufälligen (randomisierten) Zuordnung der Fälle zum Modellprogramm versus dem örtlich 
üblichen Hilfeangebot, zum Einsatz. Es ist daher relativ wahrscheinlich, dass beobachtbare Unterschiede 
in den Fallverläufen zwischen den beiden Gruppen (Modellprogramm bzw. übliches Hilfeangebot) auf 
die veränderte Form und Intensität der geleisteten sozialen Arbeit im Modellprogramm zurückzuführen 
sind. Allerdings lassen sich Modellprogramme in der Regel nicht einfach und vollständig in die Hilfe-
praxis übernehmen. Zudem können sich Aussagen stets nur auf prinzipiell teilnahmebereite Familien 
beziehen, während in der Alltagspraxis natürlich auch andere Fälle vorkommen. Diese Distanz zur 
Alltagspraxis fällt weg, wenn untersucht wird, inwieweit dort Unterschiede in der Fallbearbeitung mit 
unterschiedlichen Fallverläufen einhergehen. Allerdings kann dabei die Möglichkeit, dass Unterschiede 
im Fallverlauf vor allem auf unterschiedliche Problemlagen zurückzuführen sind, auf die die soziale Ar-
beit zwar reagiert, die sie aber nicht zu beeinflussen vermag, nur unvollständig ausgeschlossen werden. 
Auch können manche guten Ideen in der Alltagspraxis nicht so einfach ausprobiert werden, so dass 
sich darüber dann auch keine Aussagen machen lassen. Perspektiven von Fachkräften, Pflegeeltern und 
Eltern auf Faktoren, die erfolgreiche Rückführungen begünstigen bzw. behindern, erschließen die unge-
mein reichhaltige Ebene des Erlebens der Beteiligten. Jedoch kann es schwierig sein, hier die tatsächlich 
gestaltbaren Elemente fachlichen Handelns heraus zu arbeiten. Weiterhin erschwert der bei detaillierten 
qualitativen Analysen nötige Aufwand eine Untersuchung größerer, repräsentativer Stichproben. 
133 Thrum (2008).
134 Für einen abweichenden Befund siehe Sinclair et al. (2005). Hier zeigte sich in der Pflegekinderhilfe 
an mehreren englischen Standorten kein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß gewährter Unterstüt-
zung und dem Erfolg von Rückführungen. 
135 Für entsprechende Befunde siehe beispielsweise Cordero (2004), Lewandowski & Pierce (2002) oder 
Pine et al. (2009). Für eine gleich lautende Einschätzung der Befundlage in einer anderen Übersichtsar-
beit siehe Thoburn (2009). 
136 Vergleiche beispielsweise Hess, Folaron & Jefferson (1992) oder Farmer et al. (in press). 
137 Die Befunde sind unter anderem deshalb als weniger eindeutig zu werten, weil zwar bezüglich meh-
rerer Modellprojekte ausdrücklich auf die rasche Terminierung hingewiesen wurde, aber in keiner Studie 
Vergleichszahlen zu Wartezeiten in Rahmen der örtlich üblichen Praxis veröffentlicht wurden.

9.5  Die fachliche Gestaltung und Förderung von Rückführungen
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der	Pflegekinderhilfe	scheint	hier	kein	größerer	Erfolg	bei	Rückführungen	
gegenüber	zu	stehen.138 Suchterkrankungen, die so schwerwiegend sind, dass 
sie	in	der	Vergangenheit	die	Fremdunterbringung	eines	Kindes	erforderlich	
gemacht haben, lassen sich vielmehr in der Regel nur langfristig behandeln, 
wobei dann allerdings die Qualität und Intensität der Abhängigkeitsbehand-
lung	eine	Rolle	spielt.139 

Ein	zweiter	Punkt	betrifft	eine	Sichtweise	von	Rückführungen	als	Prozess,	
der schon weit vor der tatsächlichen Rückübersiedlung des Kindes zu den 
Eltern	beginnt	und	auch	nach	diesem	Zeitpunkt	noch	einige	Zeit	nachwirkt.	
Mehrere, methodisch sehr unterschiedliche Studien140 betonen die Bedeutung 
einer	umfassenden	Diagnostik	und	Problemanalyse	(vgl.	Abschnitt	9.4)	als	
Grundlage	einer	fundierten	Hilfeplanung	in	diesen	Fällen.	Die	Wirklichkeit	
in	der	Mehrzahl	der	Familien,	die	die	Fremdunterbringung	eines	Kindes	
erleben, ist durch mehrfache Problemlagen gekennzeichnet, die verschiedene 
Arten	von	Hilfe	erforderlich	machen.	So	kann	es	etwa	sein,	dass	sozialarbei-
terische Hilfe bei der Beantragung von finanziellen Leistungen, hauswirt-
schaftliche	Hilfe	bei	der	Reorganisation	des	Haushaltes,	psychiatrische	Hilfe	
bei	der	Bewältigung	einer	Depression	und	sozialpädagogische	bzw.	thera-
peutische	Hilfe	bei	der	Stärkung	der	Erziehungsfähigkeit	und	der	Überwin-
dung	Generationen	übergreifender	Vernachlässigungsmuster	erforderlich	ist.	
In der Mehrzahl der vorliegenden Studien werden mehrere Hilfen, sofern 
erforderlich, zeitgleich oder zumindest in engem zeitlichen Zusammenhang 
begonnen,	was	unter	anderem	eine	gute	Vernetzung	der	Pflegekinderhilfe	
auch	mit	Bereichen	außerhalb	der	Jugendhilfe	(z.B.	mit	der	Suchthilfe	und	
sozialpsychiatrischen	Diensten)	erforderlich	macht.	Zumindest	eine	Studie141 
warnt	aber	auch	vor	Verwirrnissen,	die	durch	mehrere,	schlecht	koordinierte	
Hilfen,	ausgelöst	werden	können.	Bei	einer	intensivierten	Fallarbeit	muss	also	
Zeit für den fachlichen Austausch und die Koordination eingeplant werden, 
die	vordringlich	von	der	Pflegekinderhilfe	zu	leisten	ist.	Ist	eine	Förderung	
der elterlichen Erziehungsfähigkeit erforderlich, so muss dies in der Regel im 
Kontakt	mit	dem	Kind	erprobt	und	eingeübt	werden.	Mehrere	Modellpro-
jekte142	haben	deshalb	Besuchskontakte	als	Lerngelegenheiten	und	Reflexions-
anlässe	genutzt,	um	Eltern	ein	vertieftes	Verständnis	ihrer	Kinder	zu	ermög-
lichen.	Schließlich	ergibt	sich	aus	den	Befunden	noch	klar	und	deutlich,	
dass es sich bei Rückführungen um Prozesse handelt, die in der Regel über 
den Zeitpunkt der Rückübersiedlung hinaus fachlich unterstützend begleitet 
werden	müssen.	Befragungen	von	Herkunftseltern	zeigen	dabei,143 dass diese 
Hilfen	in	der	Regel	ambivalent	gegenüber	stehen.	Einerseits	wird	angesichts	
der	Herausforderungen	einer	Rückführung	Unterstützung	gewünscht,	ande-
rerseits	wird	der	Einblick,	den	die	Jugendhilfe	dadurch	in	das	Familienleben	

gewinnt,	gefürchtet.	In	den	meisten	Fällen	bedeutet	dies,	dass	Hilfen	von	
Seiten	der	Fachkräfte	vorgeschlagen	und	notfalls	durch	Auflagen	abgesichert	
werden	müssen.	

Ein	dritter,	für	das	Gelingen	von	Rückführungen	wichtiger	Punkt	firmiert	
unter	dem	Schlagwort	einer	»inklusiven	Orientierung«144 in der Pflegekin-
derhilfe.	Gemeint	sind	damit	aktive	Bemühungen,	die	leiblichen	Eltern	an	
Leben	und	Entscheidungen	betreffend	ihre	Kinder	zu	beteiligen,	und	ihnen,	
zumindest	anfänglich,	ebenso	aktiv	Hilfe	bei	der	Bewältigung	der	Ursachen	
der	Fremdunterbringung	anzubieten	(vgl.	C.7).	Eine	inklusive	Orientierung	
erstreckt sich auch auf die Haltung der Pflegeeltern und ihre Bereitschaft, die 
leiblichen	Eltern	im	Leben	der	Kinder	präsent	zu	halten.	Es	ist	unbestritten,	
dass	eine	inklusive	Orientierung	nicht	für	alle	Fälle	in	der	Pflegekinderhilfe	
einen	geeigneten	Ansatz	darstellt.	Im	Mittel	der	Fälle	scheint	eine	inklusive	
Orientierung	Kindern	eine	Fremdunterbringung	aber	eher	zu	erleichtern	und	
Loyalitätskonflikte	zu	mindern.	Im	Fall	einer	möglichen	Rückführung	zeigen	
mehrere Studien,145	dass	eine	inklusive	Orientierung	im	früheren	Fallverlauf	
spätere erfolgreiche Rückführungen begünstigt, während dies für eine ab-
wartende Haltung des Pflegekinderdienstes, der die Eigeninitiative der Eltern 
diagnostisch als Indikator für deren Interesse am Kind nutzt, eher nicht der 
Fall	ist.	Teilweise	wurden	im	Rahmen	einer	solchen	Haltung	moderierte	Aus-
tauschgespräche	zwischen	Pflegeeltern	und	leiblichen	Eltern	durchgeführt.146 
Einige Projekte beschreiben auch gute Erfahrungen mit einem Einbezug des 
familialen	Umfeldes	jenseits	der	Kernfamilie.147 Deutlich ist darauf hinzu-
weisen, dass eine inklusive Orientierung zwar Empathie auch für die Eltern 
erfordert, dies aber nicht bedeuten kann, die Interessen der Eltern gegenüber 
den Bedürfnissen ihrer Kinder vorrangig zu behandeln oder von ihnen ausge-
hende	Gefahren	für	das	Kindeswohl	zu	unterschätzen.	

Ein	letzter	Punkt	betrifft	den	Nutzen	von	Kinderpsychotherapie	und	
kindzentrierter	Beratung	mit	Pflegeeltern	und	Eltern.	Vor	dem	Hintergrund	
von	Weiterentwicklungen	in	der	Bindungsforschung	und	im	Verständnis	
kindlicher	Belastungsreaktionen	und	Verhaltensauffälligkeiten	(vgl.	B.3)	
wurden in den letzten Jahren entsprechende Ansätze in mehreren Projekten 
intensiver	untersucht.	Selbst	bei	sehr	belasteten	Kindern	zeigten	sich	dabei	
gute Erfolge, nicht nur bei der Stabilisierung des Kindes in der Pflegefami-
lie, sondern auch bei Rückführungen, zumindest sofern eine therapeutische 
Arbeit	mit	Pflegeeltern	und	Eltern	erfolgte.148 Auch eine bindungsorientierte 
»sanfte«	Gestaltung	von	Übergängen	(vgl.	C.6)	kann	dazu	beitragen,	Kinder	
zu	entlasten	und	die	Erfolgschancen	von	Rückführungen	zu	erhöhen.	

138 Vergleiche Ryan (2006), Brook & McDonald (2007).
139 Für aktuelle Forschungsübersichten siehe Michael (2002), Bottlender, Köhler & Soyka (2006), Loeber 
& Mann (2006), Missel (2007).
140 Zum Beispiel Hess, Folaron & Jefferson (1992), Walton (1998), Lewandowski & Pierce (2002), Spence 
et al. (2005), Pine et al. (2009), Farmer et al. (in press).
141 Farmer et al. (in press).
142 Zum Beispiel Gillespie et al. (1995), für eine vertiefende Erörterung der Befundlage siehe McWey & 
Mullis (2004).
143 Z.B. Sinclair et al. (2005).

144 Soweit nachvollziehbar wurde der Begriff von Sally Palmer (1995) in die Fachdiskussion der Pflegekin-
derhilfe eingeführt.
145 Zum Beispiel Bullock et al. (1998), Lewandowski & Pierce (2002), Spence et al. (2005).
146 Vergleiche Gillespie et al. (1995).
147 Cordero (2004), Farmer et al. (in press).
148 Zum Beispiel Fisher et al. (2009).
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Projekt »Zeitlich befristete Vollzeitpflege« 
Außerhalb	der	Pflegekinderdienste	als	Teil	des	öffentlichen	Jugendhilfeträgers	
wurde in Deutschland mittlerweile in mehreren Projekten mit dem Einsatz 
therapeutischer	Hilfen	zur	Förderung	von	Rückführungen	experimentiert.	
Ein	Beispiel	hierfür	stellt	das	von	2005	bis	2007	von	PFIFF	(Pflegekinder	und	
ihre	Familien	Förderverein)	e.V.	Hamburg	durchgeführte	Projekt	»Zeitlich	
befristete	Vollzeitpflege«	dar,	das	mittlerweile	in	die	Regelförderung	über-
nommen	wurde.	Das	Projekt	wurde	wissenschaftlich	begleitet.149 Primäres 
Ziel war die familientherapeutisch unterstützte Wiederherstellung angemes-
sener Erziehungsbedingungen bei Eltern, deren Kinder zumindest aktuell 
nicht	bei	ihnen	leben	konnten.	Zeichnete	sich	ab,	dass	dieses	Ziel	nicht	
erreicht	werden	konnte,	so	sollte	auf	eine	möglichst	einvernehmliche	Fremd-
unterbringung	hingearbeitet	werden.	Ausschlusskriterien	für	die	Teilnahme	
am	Projekt	waren	akute	Drogenabhängigkeit,	chronifizierte	Gewalt	oder	
schwerwiegende	Formen	psychischer	Erkrankung	bei	den	Eltern.	Im	Verlauf	
des	Projektes	wurden	14	Fälle	bearbeitet	und	dokumentiert.	In	fünf	Fällen	
konnte	eine	Rückführung	erreicht	werden.	In	einem	weiteren	Fall	kam	es	
zu	einer	einvernehmlichen	Fremdunterbringung.	In	drei	Fällen	wurde	die	
Projektteilnahme	abgebrochen,	in	zwei	Fällen	musste	nach	einer	Rückfüh-
rung	eine	erneute	Fremdunterbringung	erfolgen,	in	einem	Fall	eine	stationäre	
Unterbringung	von	Mutter	und	Kind.	In	einem	Fall	erfolgte	eine	Rückfüh-
rung	entgegen	der	therapeutischen	Empfehlung	und	in	einem	Fall	wurde	
die	Rückführung	von	den	beteiligten	Fachkräften	bis	zum	Kontaktabbruch	
durch	die	Mutter	sehr	unterschiedlich	bewertet.

Angesichts des Leids, das vielen Pflegekindern von Seiten ihrer Eltern zu-
gefügt wurde, und des nach gegenwärtigem Erkenntnisstand erforderlichen 
Aufwandes,	den	eine	stärkere	Förderung	gelingender	Rückführungen	mit	
sich	bringt,	drängt	sich	einigen	Fachkräften	möglicherweise	die	Frage	nach	
der	Vertretbarkeit	und	dem	Nutzen	dieser	Investition	auf.	Jenseits	des	Hin-
weises	auf	die	Gesetzeslage	sind	hier	sicherlich	verschiedene	Antworten	
möglich.	Die	aus	unserer	Sicht	überzeugendste	ethische	Antwort	setzt	bei	
dem Befund ein, dass fremduntergebrachte Kinder zwar in der Regel keine 
Fortsetzung	von	Gefährdungserfahrungen	wollen,	gegenüber	ihren	leiblichen	
Eltern	aber	trotzdem	Zuneigung	empfinden	und	daher,	wenn	möglich,	bei	
ihnen	aufwachsen	wollen.150 Aus unserer Sicht ergibt sich aus dieser regelmä-
ßigen	kindlichen	Ambivalenz	die	Verpflichtung,	die	Möglichkeit	einer	Rück-
führung	mit	den	besten	zur	Verfügung	stehenden	Mitteln	zu	prüfen	und	zu	
fördern,	soweit	dies	keine	Kindeswohlgefährdung	darstellt.	Selbst	wenn	eine	
Rückführung nicht gelingt, ergibt sich hieraus häufig ein Nutzen, insofern 
die	Notwendigkeit	einer	Fremdunterbringung	dann	auch	vor	Gericht	und	vor	
den	Betroffenen	überzeugender	vertreten	werden	kann.	

Neben	der	Rückführung	stellt	die	Verselbstständigung	eine	zweite	Form	der	
teilweise fachlich plan- und gestaltbaren Beendigung von Pflegeverhältnissen 
dar.	Wie	eine	langfristig	stabil	und	positiv	verlaufene	Rückführung	ist	auch	
die	gelingende	Verselbstständigung	eines	zuvor	in	einer	Pflegefamilie	unterge-
brachten Jugendlichen oder jungen Erwachsenen als Erfolg zu sehen, der der 
generellen	Zielrichtung	der	Jugendhilfe	entspricht.151	Verstanden	als	Erwerb	
der	für	eine	eigenverantwortliche	Lebensführung	notwendigen	Fähigkeiten	
und	Ziele	fokussiert	der	Prozess	der	Verselbstständigung	allerdings	auf	das	
Jugendalter und junge Erwachsenenalter,152 während Rückführungen über die 
gesamte	Zeit	der	Minderjährigkeit	hinweg	zum	Thema	werden	können.	

Was versteht man unter Verselbstständigung?
Als facettenreiches Konzept153	beinhaltet	Verselbstständigung,	wenn	sie	von	
ihren Anforderungen her gedacht wird, folgende Aspekte: 
•	 eine	alltagspraktische	Seite	(z.B.	Wäsche	waschen	können);	
•	 einen	sozial-emotionalen	Aspekt	in	Form	der	Fähigkeit,	vertraute,	zu-

nehmend	auf	Gleichberechtigung	aufbauende	Beziehungen	eingehen	und	
halten	zu	können;	

•	 die	Fähigkeit	zur	Zielbildung	und	-verfolgung,	d.h.	sich	erstrebenswerte	
und	(mit	Anstrengung)	erreichbare	Ziele	setzen	und	sie	unter	Einsatz	
verfügbarer	Ressourcen	und	Fähigkeiten	über	längere	Zeiträume	hinweg	
verfolgen	können;	

•	 die	Kompetenz	zur	ökonomisch-beruflichen	Existenzsicherung;	
•	 Fähigkeit,	in	kritischen	Situationen	verantwortliche	Entscheidungen	zu	

treffen,	etwa	im	Hinblick	auf	den	Respekt	vor	Strafrechtsnormen	oder	die	
Vermeidung	von	Gesundheitsrisiken	für	sich	selbst	und	andere.	

149 Winkelmann (2008); vgl. C.7.3. 
150 Vgl. beispielsweise Chapman/Wall/Barth (2004), Merritt (2008).

151 Im SGB VIII benennt § 1 Abs. 1 Eigenverantwortung, neben der Gemeinschaftsfähigkeit, als zweites 
zentrales Ziel der Entwicklung junger Menschen. Jugendhilfe, also etwa Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB 
VIII) sowie Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) stellen sich grundsätzlich im Dienst der Erreichung 
dieser beiden Ziele. Entsprechend begreifen etwa Birtsch/Münstermann/Trede (2001, S. 14) »Verselbst-
ständigung« als übergreifendes Ziel in allen Feldern der Hilfe zur Erziehung. 
152 Allerdings lassen sich Wurzeln der benötigten Fähigkeiten und Motive bis in die Kindheit zurückzu-
verfolgen sowohl im Hinblick auf alltagspraktische Fertigkeiten (z.B. Körperpflege) als auch im Hinblick 
auf günstige psychologische Merkmale und Erfahrungen, wie etwa einer auf positiven Selbstwirksam-
keitserfahrungen aufbauenden Fähigkeit und Bereitschaft, eigene Sichtweisen zu vertreten und sich für 
eigene Ziele in sozial vertretbarer Weise einzusetzen.
153 Für eine gleichfalls mehrdimensionale Aufschlüsselung des Konzeptes der Verselbstständigung, die 
immer wieder sehr zum Nachdenken und Diskutieren einlädt, siehe Wolf (2002).
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Verselbstständigung	im	Jugend-	und	jungen	Erwachsenenalter	erfolgt	vor	
dem	Hintergrund	altersbezogener	biopsychologischer	Entwicklungsprozesse154 
und	ist	zugleich	eingebettet	in	sozial	und	rechtlich	gestaltete	Räume.155 Auf-
grund	andauernder	gesellschaftlicher	Veränderungen	an	der	Schnittstelle	des	
Übergangs	zum	Erwachsenenalter	hat	Verselbstständigung	auch	eine	zeitge-
schichtlich-aktuelle	Dimension.156 Einige Jugendliche oder junge Erwachsene 
erleben	im	Verlauf	der	Verselbstständigung	ernsthafte	Schwierigkeiten	in	
der	Form,	dass	sie	krankheitswertige	Beeinträchtigungen	der	psychischen	
Gesundheit	ausbilden	(z.B.	eine	Depression	oder	Suchterkrankung)157 oder 
gravierende Straftaten158	begehen.	In	anderen	Fällen	können	wesentliche	
Teilaufgaben	der	Verselbstständigung	nicht	oder	nur	sehr	verzögert	gelöst	
werden	(z.B.	ökonomische	Selbstständigkeit	kann	nicht	erreicht	werden,	es	
wird	ein	hohes	Maß	an	Einsamkeit	erlebt	oder	es	können	keine	eigenen	sinn-
haften	Interessen	und	Ziele	entwickelt	werden).	Schließlich	gibt	es	Jugend-
liche	oder	junge	Erwachsene,	bei	denen	die	Neujustierung	des	Verhältnisses	
von	Eigenständigkeit	und	Verbundenheit159 mit bisherigen Bezugspersonen 

nicht gelingt und es entweder zu einer konfliktreichen Distanzierung mit 
einem	zumindest	zeitweisen	Kontaktabbruch	oder	zu	einer	diffus-ängstlichen	
Vermeidung	kritischer	Auseinandersetzungen	mit	den	Bezugspersonen	und	
einer	unreflektierten	Übernahme	von	deren	Lebensentwürfen	kommt.	Im	
Bereich	der	Forschung	zur	Identitätsentwicklung	im	Verlauf	der	Verselbst-
ständigung, also dem sich entwickelnden Bewusstsein davon, was die eigene 
Person	ausmacht,	lassen	sich	verschiedene	Muster	beschreiben.160 Dabei wur-
de	eine	Gruppe	von	Jugendlichen	oder	jungen	Erwachsenen	gefunden,	die	
sich	durch	eine	Vermeidung	von	Identitätsfragen	auszeichnen,	also	keine	bis	
wenig	innere	Bindung	an	persönliche	Interessen	und	Ziele	erkennen	lassen	
und	sich	auf	der	Suche	danach	auch	wenig	engagieren.	Ein	solches,	als	diffus	
bezeichnetes Identitätsmuster nimmt in seiner Häufigkeit in den Jahren des 
Übergangs	zum	Erwachsenenalter	generell	ab,161 geht aber, wenn es bestehen 
bleibt,	tendenziell	mit	einer	eingeschränkten	Fähigkeit	zur	Eigeninitiative	
und	Bewältigung	einher	und	scheint	auch	die	Fähigkeit,	vertrauensvolle	und	
enge	Beziehungen	eingehen	zu	können,	zu	mindern.162 

Verschiedene	Gruppen	von	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen	erleben	
gehäuft	Schwierigkeiten	bei	der	Verselbstständigung.163 Hierzu zählen etwa 
Jugendliche	und	junge	Erwachsene	mit	bereits	vor	der	Verselbstständigung	
bestehenden	psychischen	Erkrankungen,	delinquentem	Verhalten	oder	ne-
gativ	verlaufenen	Bildungskarrieren.	Auch	Erfahrungen	von	Misshandlung,	
Vernachlässigung	oder	sexuellem	Missbrauch	sowie	wiederholt	erlebte	Be-
ziehungsabbrüche	in	der	Vorgeschichte	können	als	risikoerhöhend	gelten.164 
Gleichwohl	lassen	sich	auch	unter	lebensgeschichtlich	sehr	belasteten	Ju-
gendlichen oder jungen Erwachsenen immer wieder resiliente Menschen mit 
durchgängig oder nach einem Wendepunkt positivem Entwicklungsverlauf 
finden.165 Jugendhilfe und soziale Arbeit bemühen sich auf verschiedenen We-
gen,	Jugendliche	und	junge	Erwachsene	bei	einer	gelingenden	Verselbststän-
digung	zu	unterstützen.	Hierzu	zählen	etwa	Angebote	der	Ausbildungsförde-
rung und der unterstützten Eingliederung in den Arbeitsmarkt,166	Formen	des	
(teil)betreuten	Wohnens	für	Jugendliche,	die	bereits	vor	Erreichen	der	Voll-
jährigkeit	eine	Verselbstständigung	erleben,167 sowie auf eigene Rechtsansprü-
che	des	§	41	SGB	VIII	gestützte	Betreuungs-,	Versorgungs-,	Erziehungs-	und	
Förderangebote	für	junge	Volljährige.168 

154 Im vergangenen Jahrzehnt ist eine umfangreiche Forschungsliteratur über Veränderungsprozesse im 
Gehirn von Jugendlichen entstanden (für eine Forschungsübersicht siehe Spear 2009), wobei zum einen 
ein relativ rascher Anstieg dopaminerger Aktivität in Teilen des Gehirns und ein etwas langsamerer Pro-
zess der verstärkten Aktivierung und Einbeziehung präfrontaler Bereiche des Gehirns gefunden wurde. 
Diskutiert wird, dass der Anstieg dopaminerger Aktivität zunächst eine verstärkte Suche nach Erleb-
nissen sowie eine größere Bereitschaft, Risiken im Austausch für in Aussicht stehende, als angenehm 
empfundene Erfahrungen bedingt, während die zeitverzögert stärkere Aktivierung präfrontaler Bereiche 
des Gehirns etwas später die Möglichkeit zum Erreichen eines erwachsenen Ausmaßes an Verhaltens-
kontrolle und Planungsfähigkeit ermöglicht (für eine vertiefende Diskussion siehe Steinberg 2008). Eine 
ebenfalls umfangreiche Literatur beschreibt hormonelle und körperliche Veränderungen im Zuge der Pu-
bertät, wobei hier insgesamt bislang eher schwache direkte Effekte auf das Erleben und Verhalten, aber 
deutliche indirekte Effekte gefunden wurden, die vermittelt über veränderte soziale Reaktionen auf das 
neue körperliche Erscheinungsbild und eine verstärkte Gruppenbildung in Abgrenzung zur Kinder- aber 
auch zur Erwachsenenwelt auftreten (für eine Forschungsübersicht siehe Alsaker/Flammer 2006).  
155 Verselbstständigung wird auf einer gesellschaftlichen Ebene beeinflusst durch Gesetze und Nor-
men, die altersabhängige Pflichten (z.B. Schulpflicht, Wehrpflicht), Beteiligungsrechte (z.B. Wahlrecht), 
Freiräume (z.B. Zugang zu Alkohol, Gaststätten und bestimmten Medien), die Anwendbarkeit von 
Strafrechtsnormen und -sanktionen, aber auch die Verfügbarkeit von Unterstützungsleistungen (z.B. 
Ausbildungsförderung) regeln. Weitere sozial und kulturell überformte, über Familien und Gleichaltri-
gengruppen der Eltern und der Jugendlichen wirkende Einflüsse betreffen altersabhängige Vorstel-
lungen von persönlichen Freiräumen, der Legitimität von Autorität, geltenden Regeln und Formen der 
Aushandlung (für Forschungsübersichten siehe Smetana/Campione-Barr/Metzger 2006; Helwing 2006).  
156 Gerade in Deutschland haben sich nach dem Beitritt der östlichen neuen Länder zur Bundesrepublik 
deutliche Auswirkungen der makrosoziologischen gesellschaftlichen Veränderungen in diesen Bundes-
ländern auf Prozesse der Verselbstständigung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen empirisch 
zeigen lassen (z.B. Silbereisen/Wiesner 2000). Über diesen Umbruch hinausgehend werden in allen 
westlichen Demokratien Prozesse der Individualisierung und der Auflösung traditioneller Lebenslaufvor-
stellungen herangezogen, um wachsende Freiräume, aber auch eine wachsende Gestaltungsverantwor-
tung im Prozess der Verselbstständigung zu beschreiben (für eine Forschungsübersicht siehe Shanahan 
2000). 
157 Die Mehrzahl psychischer Störungen zeigt im Jugendalter eine Spitze neu auftretender Erkrankungen. 
Für eine Forschungsübersicht siehe Paus/Keshavan/Giedd (2008). 
158 Für eine Forschungsübersicht bezogen auf die Situation in Deutschland siehe Baier u.a. (2009). 
159 In Abgrenzung von älteren Ansätzen, in denen einseitig Autonomie bzw. Unabhängigkeit als posi-
tives Entwicklungsziel gesehen wurden, beschreibt die neuere Entwicklungspsychologie im Jugendalter 
und jungen Erwachsenenalter altersabhängige Reorganisationen und Neujustierungen des Verhältnisses 
von Autonomie und Verbundenheit mit den Bezugspersonen (für Forschungsübersichten siehe Allen 
2008, Laursen/Collins 2009). Die Fähigkeit zu und tatsächlich empfundene Verbundenheit mit anderen 
wird generell als lebenslang für die psychische Gesundheit und die soziale Kompetenz wichtig erkannt.

160 Für eine Forschungsübersicht siehe Kroger (2006).
161 Für eine Meta-Analyse des Forschungsstandes siehe Kroger/Martinussen/Marcia (im Druck).
162 Für eine Meta-Analyse siehe Arseth u.a. (2009).
163 Für eine Forschungsübersicht siehe Osgood (2005).
164 Siehe beispielsweise Appleyard u.a. (2008), Southerland/Casanueva/Ringeisen (2009).
165 Siehe Masten/Obradović/Burt (2006).
166 Einen Überblick über entsprechende Angebote bieten die Sammelbände von Gericke u.a. (2002) bzw.
Förster/Kuhnke/Skrobanek (2006).
167 Einen Überblick über Angebote und Konzepte gibt eine sehr lesenswerte Diplomarbeit von From-
melt (2009). Die Möglichkeiten der Finanzierung aus verschiedenen Sozialleistungssystemen werden 
von Schruth/Pütz (2009) dargestellt. Sladek (2000) gibt schließlich einen ethnographischen Einblick in 
Lebens- und Gedankenwelt von Jugendlichen in einer Form sozialpädagogisch betreuten Wohnens.
168 Für eine Einführung und Übersicht siehe Nüsken (2006).
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Auch Pflegekinder werden in der internationalen Literatur als vulnerable 
Gruppe	hinsichtlich	einer	gelingenden	Verselbstständigung	beschrieben,	
wobei bislang vor allem Studien aus Australien,169 England,170 Schweden171 
und	den	USA172	vorliegen.173 Wiederholt wurde dabei etwa berichtet, zwi-
schen	einem	Viertel	und	einem	Drittel	der	in	die	Selbstständigkeit	entlas-
senen ehemaligen Pflegekinder fühle sich lebenspraktisch, insbesondere im 
Hinblick	auf	den	Umgang	mit	Geld,	unzureichend	vorbereitet.174 Tatsächlich 
bauten	ehemalige	Pflegekinder	nach	ihrer	Verselbstständigung	häufiger	als	
Gleichaltrige,	gleichwohl	aber	nur	zu	einem	kleinen	Teil	von	unter	20%,	
erhebliche	Schulden	auf	oder	konnten	ihre	Miete	nicht	mehr	bezahlen.	Im	
Hinblick auf Beziehungen fanden vor allem qualitative Studien175 im Prozess 
der	Verselbstständigung	ein	häufig	ungestilltes	Bedürfnis	nach	mehr	emoti-
onaler	Zuwendung	und	jemanden	»ganz	für	sich«.	Einem	solchen	Bedürfnis	
wurde	teilweise	durch	eine	frühe	Heirat	oder	Elternschaft	Geltung	verschafft.	
Entsprechend	wurden	junge	Frauen	mit	einer	Geschichte	des	Aufwachsens	
in einer Pflegefamilie drei bis zehnmal häufiger als der Durchschnitt schon 
in	jungen	Jahren	Mutter.176 In qualitativen Befragungen zeigte sich darü-
ber hinaus, dass der Wechsel zwischen Pflegefamilie und Selbstständigkeit 
von	einem	Teil	ehemaliger	Pflegekinder	als	zu	abrupt	eingeschätzt	wurde.177 
Angesichts	eines	Gefühls,	vor	der	Verselbstständigung	wenig	Kontrolle	über	
das eigene Leben gehabt zu haben, wurde es als schwer empfunden, nunmehr 
eigene Ziele zu verfolgen und vollständig Selbstverantwortung zu überneh-
men.	In	größeren	amerikanischen	Studien178 spiegelt sich dies insofern, als 

sich	einige	Jahre	nach	der	Verselbstständigung	etwa	ein	Viertel	bis	ein	Drittel	
der	ehemaligen	Pflegekinder	weder	in	einer	Ausbildung	bzw.	Schule	befand	
noch	erwerbstätig	war	und	daher	als	eher	ziellos	und	wenig	in	die	Gesell-
schaft	eingebunden	beschrieben	wurde.	Werden	ehemalige	Pflegekinder	als	
Gruppe	betrachtet,	so	zeigen	Statistiken	zu	Einkommen,	Beschäftigung	bzw.	
Arbeitslosigkeit sowie zum Bezug von Transfereinkommen während oder 
nach	der	Verselbstständigung	durchgängig	Benachteiligungen	im	Verhältnis	
zum	Durchschnitt	der	Altersgruppe	auf,	d.h.	ehemalige	Pflegekinder	hatten	
ein geringeres Durchschnittseinkommen, wurden häufiger arbeitslos und 
bezogen	häufiger	Transfereinkommen.	Die	berichteten	Zahlen	schwanken	
allerdings je nach Land erheblich, etwa im Hinblick auf den Bezug von 
Transfereinkommen	zwischen	einem	Fünftel	und	der	Hälfte	der	ehemaligen	
Pflegekinder.179	Hinsichtlich	der	Fähigkeit,	verantwortliche	Entscheidungen	
zu	treffen	und	gravierende	Risiken	zu	vermeiden,	fanden	vorliegende	Studien	
aus verschiedenen Ländern wiederum übereinstimmend bei Pflegekindern 
während	oder	kurz	nach	der	Verselbstständigung	erhöhte	Raten	strafrechtlich	
relevanten	Verhaltens,180	aber	auch	erhöhte	Raten	an	aktuellen	Opfererfah-
rungen.	

Da es sich bei Pflegekindern zu einem erheblichen Anteil um Kinder mit 
frühen	Opfererfahrungen	handelt,	die	statistisch	mit	einem	erhöhten	Risiko	
erneuter	Viktimisierungen	im	Jugend-	und	Erwachsenenalter	einhergehen,181 
wäre	eigentlich	zu	erwarten,	dass	die	Forschung	dieses	Thema	mindestens	
genau so intensiv behandelt, wie das eines sich entwickelnden delinquenten 
Verhaltens	bei	einigen	Pflegekindern.	Dies	ist	jedoch	deutlich	nicht	der	Fall.	
Tatsächlich konnten nur drei durchgängig amerikanische Studien aufgefun-
den werden,182	nach	denen	etwa	10	–	20%	der	jungen	Frauen,	die	in	den	ersten	
1	–	2	Jahren	nach	der	Verselbstständigung	sexuelle	Gewalt	erleben	mussten,	
und	20	–	50%	aller	befragten	ehemaligen	Pflegekinder	mindestens	einmal	
gegen	sich	gerichtete	Gewalt	erlebten.	

Ebenso	weisen	verschiedene	Untersuchungen	auf	zunehmende	Raten	des	
Gebrauchs	von	Alkohol	bzw.	Suchtstoffen	im	Verlauf	der	Verselbstständigung	
hin,183 wobei im Mittel der vorliegenden Studien ein bis zwei Jahre nach der 
Verselbstständigung	von	etwa	20%	der	Jugendlichen	bzw.	jungen	Erwachse-
nen	Alkohol-	oder	andere	Suchtprobleme	berichtet	werden.	Die	dargestellten	
Befunde deuten für verschiedene Länder darauf hin, dass ein substanzieller 
Anteil	ehemaliger	Pflegekinder	im	Prozess	der	Verselbstständigung	ernst-
hafte	Schwierigkeiten	erlebt.	Allerdings	darf	dies	nicht	als	Hinweis	darauf	

169 Für eine Übersicht australischer Forschung zur Verselbstständigung von Pflege- und Heimkindern 
siehe Owen u.a. (2000). 
170 Eine Übersicht zur englischen Befundlage bieten Stein/Wade (2000), wobei ebenfalls Pflege- und 
Heimkinder berücksichtigt wurden. 
171 Neuere schwedische Untersuchungen stammen etwa von Vinnerljung/Sallnäs (2008) oder Höjer/
Sjöblom (2009). 
172 Eine aktuelle Zusammenstellung der amerikanischen Befunde, die sich nur auf Pflegekinder bezieht, 
wurde von Courtney (2009) vorgelegt. 
173 Über die vier bislang genannten Länder hinausgehend haben Stein/Munro (2008) in einem Sammel-
band Forschungsergebnisse aus 16 separat dargestellten Ländern zur Verselbstständigung bzw. dem 
Übergang ins Erwachsenenalter nach einer Fremdunterbringung zusammengestellt, wobei je nach Land 
Befunde zu Heim- und/ oder Pflegekindern berichtet werden. Auch Deutschland ist mit einem Beitrag 
vertreten, der sich jedoch überwiegend auf Heimkinder bezieht (Köngeter/Schröer/Zeller 2008). 
174 Siehe beispielsweise Courtney u.a. (2001, S. 704) oder Owen u.a. (2000, S. 91), wobei sich der zu-
letzt genannte Befund auf Pflege- und Heimkinder gemeinsam bezieht. 
175 Siehe etwa Knight/Chase/Aggleton (2006), Samuels (2008), Samuels/Pryce (2008), Wade (2008). 
Aufgrund des qualitativen Ansatzes wurden überwiegend nur kleine Stichproben ehemaliger Pflege-
kinder untersucht, so dass sich keine Aussagen zur Häufigkeit der Problematik machen lassen.
176 In einer englischen Untersuchung (Biehal u.a. 1995) bekamen in zwei Stichproben 25 bzw. 50% 
junger Frauen mit einer Geschichte von Familienpflege im Alter von 16-19 Jahren ein Kind im Vergleich 
zu 5% aus der Durchschnittsbevölkerung. In einer vergleichbaren amerikanischen Untersuchung (Cook 
1994) waren es bezogen auf die Altersgruppe von 18-24 Jahren 60% der jungen Frauen, die aus einer 
Pflegefamilie heraus selbstständig wurden und damit etwa dreimal mehr als im Durchschnitt. In einer 
schwedischen Studie, in der der Übergang von Jugendlichen ins Erwachsenenalter untersucht wurde, 
wurden etwa 18% der zuvor fremduntergebrachten jungen Frauen (Pflegefamilienanteil 66%) vor ihrem 
20. Geburtstag Mutter und damit etwa 6-mal mehr als in der Durchschnittsbevölkerung (Vinnerljung/
Sallnäs 2008).
177 Siehe beispielsweise Geenen/Powers (2007).
178 Für eine Befundübersicht siehe Dworsky (2008).

179 Vergleiche Vinnerljung/Sallnäs (2008), Dworsky (2008), Courtney (2009).
180 Eine aktuelle Forschungsübersicht stammt von Davis (2009). In amerikanischen Untersuchungen 
erlebten beispielsweise etwa zwischen 20 und 40% ehemaliger Pflegekinder in den ersten Jahren nach 
der Verselbstständigung ernsthafte Konflikte mit dem Gesetz, die zu einer Festnahme oder Verurteilung 
führten. Zahlen zur selbst berichteten Verwicklung in ernsthafte kriminelle Handlungen bestätigen für 
die USA die bestehende Problematik. Ähnliche Zahlen liegen aus Schweden und England vor, ebenso 
Befunde aus Finnland und Kanada, die unter jungen inhaftierten Männern eine deutliche Überrepräsen-
tation früherer Pflegekinder fanden (z.B. Haapasalo 2000, Campbell/Porter/Santor 2004). 
181 Für eine Forschungsübersicht bezogen auf sexuelle Gewalt siehe Kindler/Unterstaller (2007).
182 Für eine Übersicht siehe Dworsky (2008).
183 Für eine entsprechende Studie mit Follow-Up siehe Keller/Salazar/Courtney (2010). Eine andere 
aktuelle amerikanische Untersuchung zu Suchterkrankungen bei ehemaligen Pflegekindern im Prozess 
der Verselbstständigung stammt von Narendorf/McMillen (2009). Für eine Übersicht zu früheren For-
schungsbefunden siehe Dworsky (2008).

Verselbstständigung von Pflegekindern – empirische Befunde
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missverstanden	werden,	eine	positive	Verselbstständigung	scheitere	bei	fast	
allen	ehemaligen	Pflegekindern.	Im	Gegenteil:	Trotz	der	in	der	Regel	vorhan-
denen lebensgeschichtlichen Belastungen zeigen die wenigen hierzu vorlie-
genden Studien184 für eine große Minderheit bis zur Mehrheit der Jugend-
lichen oder jungen Erwachsenen eine weitgehend oder gänzlich gelingende 
Verselbstständigung.	

Aus	Deutschland	ist	im	Verhältnis	zur	international	intensiven	Beschäf-
tigung mit der Thematik nur wenig über die Situation und Entwicklung 
von	ehemaligen	Pflegekindern	im	Prozess	der	Verselbstständigung	bekannt.	
Insbesondere liegen keine Längsschnittstudien vor, in denen Pflegekinder im 
Prozess	der	Verselbstständigung	wissenschaftlich	begleitet	wurden.	Ebenso	
fehlen	größere,	repräsentative	Befragungsstudien	mit	ehemaligen	Pflegekin-
dern	nach	der	Verselbstständigung.185	Auf	der	Grundlage	von	drei	vorlie-
genden	Untersuchungen186 lässt sich jedoch zumindest sagen, dass sich etwa 
ein	Viertel	(24%)	der	über	16	Jahre	alten	Pflegekinder	der	Verselbstständigung	
mit	einem	klinischen	Ausmaß	von	Verhaltensauffälligkeiten	nähert,	wobei	
dieser	Beurteilung	ein	standardisiertes,	von	den	Pflegeeltern	ausgefülltes	Fra-
gebogenverfahren	zugrunde	liegt.	Im	Hinblick	auf	eine	Reihe187 spezifischer 
Problemverhaltensweisen werden am häufigsten Dienstähle in der Pflegefa-
milie	(19%)	sowie	Probleme	im	Umgang	mit	Alkohol	(16%)	berichtet.	Die	be-
ruflichen	Aussichten	werden	durch	eine	relativ	hohe	Sonderschulquote	(18%)	
und	ungenügende	bzw.	unterdurchschnittliche	Schulleistungen	in	Kernfä-
chern	(Deutsch:	28%,	Mathematik:	37%)	beeinträchtigt.	Allerdings	scheint	
es in Deutschland gut zu gelingen, jugendliche Pflegekinder in der Schule zu 
halten	(94%).	Solange	keine	Längsschnittstudie	hierzu	vorliegt,	ist	es	jedoch	
möglich,	dass	Befragungen	von	Pflegeeltern	oder	Pflegekinderdiensten	ein	
positives	verzerrtes	Bild	zeichnen.	Dies	würde	vor	allem	dann	geschehen,	
wenn	entweder	jugendliche	Pflegekinder	mit	Verhaltensauffälligkeiten	in	
überproportionalem	Umfang	nicht	erfasst	würden,	da	sie	häufig	in	stationäre	
Einrichtungen oder betreute Wohnformen umplatziert werden oder wenn 
viele	Jugendliche	erst	nach	Verlassen	der	Pflegefamilie	größere	Schwierig-
keiten	entwickeln	würden.	

Einzelfallbezogen	kann	die	Verselbstständigung	eines	Pflegekindes	auf	meh-
rere Arten zu einem Thema für die Pflegekinderhilfe und andere Bereiche der 
Jugendhilfe werden: 
•	 Im	Rahmen	der	Beratung	und	Begleitung	jugendlicher	Pflegekinder	und	
	 ihrer	Pflegeeltern	bei	Konflikten	rund	um	Fragen	der	Verselbstständigung,	

•	 als	Auftrag	zur	Prüfung	und	gegebenenfalls	Bewilligung	oder	Anbahnung	
(soweit	es	sich	nicht	um	Maßnahmen	nach	dem	SGB	VIII	handelt)	von	
Maßnahmen,	die	eine	geschützte	und	begleitete,	schrittweise	Form	der	
Verselbstständigung	darstellen	(z.B.	betreutes	Wohnen),	

•	 als	Auftrag	zur	Prüfung	und	gegebenenfalls	Bewilligung	von	fortgesetz-
ten	Hilfen	in	der	Pflegefamilie	auch	nach	Erreichen	der	Volljährigkeit,	
wenn	dies	für	die	Persönlichkeitsentwicklung	und	spätere	Verselbstständi-
gung	notwendig	erscheint	(§	41	SGB	VIII).	

Im Hinblick auf die Beratung jugendlicher Pflegekinder und ihrer Pflegeel-
tern	bei	Konflikten	rund	um	Fragen	der	Verselbstständigung	ist	für	Fach-
kräfte	zunächst	das	Verständnis	wichtig,	dass	solche	Konflikte,	beispielsweise	
um	Regeln	bzw.	Freiräume,	die	an	das	Alter	und	Verhalten	des	Jugendlichen	
bzw.	der	Jugendlichen	angepasst	sind,	auch	in	der	Mehrzahl	ansonsten	un-
belasteter	Familien	auftreten.	Konflikte	mit	den	Eltern	scheinen	im	frühen	
(10-12	Jahre)	und	mittleren	Jugendalter	(13-16	Jahre)	am	häufigsten	und	neh-
men	danach	eher	wieder	ab.188	Die	größte	emotionale	Intensität	der	Konflikte	
findet	sich	häufig	im	mittleren	Jugendalter.	Gerade	in	dieser	Zeit	zeigt	ein	
Teil	der	Jugendlichen	eine	besondere	Bereitschaft	zu	riskantem	Verhalten189 
und/oder	eine	erhöhte	emotionale	Wechselhaftigkeit.190 Solange die Konflikte 
relativ	milde	bleiben,	können	Fachkräfte	eine	vermittelnde	Beratungsstrategie	
wählen, in deren Rahmen die Notwendigkeit sowohl von Autorität als auch 
der	Überprüfung	und	gegebenenfalls	Anpassung	bislang	in	der	Pflegefamilie	
geltender	Regeln	betont	wird.	Bei	jugendlichen	Pflegekindern	und	Pflegeel-
tern erhalten normale Adoleszenzkonflikte allerdings manchmal eine beson-
dere	Brisanz.	Hierzu	können	mindestens	drei	Umstände	beitragen:
•	 Insofern	die	Beziehungen	zwischen	Pflegeeltern	und	Pflegekindern	ver-

glichen mit der Beziehung zu leiblichen Kindern als weniger dauerhaft 
und	gefestigt	wahrgenommen	werden,	können	an	sich	nicht	ungewöhn-
liche	Konflikte	und	Schritte	in	Richtung	Verselbstständigung	als	ver-
gleichsweise stärkere Infragestellung der Beziehung empfunden werden 
und	nachfolgend	problematische	Prozesse	auslösen,	etwa	Ängste,	Di-
stanzierungen, die einer Zurückweisung zuvor kommen sollen, oder den 
ungünstigen	Versuch,	notwendige	Auseinandersetzungen	aufzuschieben,	
die	dann	später	aber	nur	umso	heftiger	hervorbrechen.191 Empirische Be-
funde, die Wahrnehmungen und nachfolgende emotionale Reaktionen auf 
typische	Adoleszenzkonflikte	in	Pflegefamilien	untersucht	haben,	scheinen	
derzeit	allerdings	nicht	vorzuliegen.	Es	gibt	aber	zumindest	Befunde	aus	
Adoptivfamilien, wonach im Jugendalter verglichen mit biologischen Kin-
dern Konflikte mit Adoptivkindern rascher eskalieren, die Jugendlichen 
eher mit Rückzug, Disengagement und verminderter Wärme reagieren 
und von den Adoptiveltern eher eine Behandlungsbedürftigkeit des oder 
der	Jugendlichen	angenommen	wird.192	Da	in	Pflegefamilien	im	Verhältnis	
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184 Siehe etwa Daining/DePanfilis (2007). 
185 Allerdings gibt es im Rahmen kleinerer Studien erste Versuche, vgl. Kapitel B.3 Fn. 438. 
186 Thrum (2007b), Niepel (2008), Kindler (2009a). Die Berechnungen zu den über 16 Jahre alten Pflege-
kindern (n=97) wurden für dieses Kapitel anhand der Rohdaten vorgenommen. 
187 Abgeprüft wurden Selbstverletzungen, körperliche Angriffe auf andere, Diebstähle in der Pflegefami-
lie, Diebstähle woanders sowie Probleme im Umgang mit Alkohol bzw. Drogen.

188 Für eine Meta-Analyse siehe Laursen/Coy/Collins (1998).
189 Vgl. Fn.154.
190 Siehe etwa Larson u.a. (2002).
191 Für eine ähnliche Argumentation siehe Wiemann (2009 S. 205), die sich dabei auf Beratungserfah-
rungen stützt.
192 Vgl. z.B. Juffer/van Ijzendoorn 2005; Rueter u.a. 2009.
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zu	Adoptivfamilien	die	Beziehungen	zu	dem	in	die	Familie	aufgenom-
menen Kind rechtlich noch einmal deutlich weniger dauerhaft ausgestaltet 
sind, ist es nicht unplausibel anzunehmen, dass Konflikte und Schritte 
zur	Verselbstständigung	in	Pflegefamilien	eher	noch	größere	Zweifel	an	
der Beständigkeit der gewachsenen Beziehung wecken und entsprechende 
emotionale	Reaktionen	nach	sich	ziehen.	

•	 Zum	inneren	Prozess	der	Verselbstständigung	gehört	für	viele	Jugendliche	
das	probeweise	Erkunden	verschiedener	Lebensentwürfe	und	möglicher	
Antworten	auf	Identitätsfragen,	wobei	im	Verhältnis	zu	Bezugspersonen	
oder zu Erwachsenen insgesamt häufig zeitweise das Trennende überbetont 
wird.	Bei	Pflegekindern	wird	dieser	Prozess	vielfach	dadurch	beeinflusst,	
dass	mit	(teilweise	nur	phantasierten)	Lebensentwürfen	aus	der	Herkunfts-
familie alternative Modelle vorhanden sind, mit denen eine Auseinander-
setzung	erforderlich	ist.	Zugleich	eignen	sich	diese	Modelle	in	manchen	
Pflegefamilien hervorragend, um die Pflegeeltern herauszufordern und um 
sich	probeweise	von	ihnen	zu	distanzieren.	

•	 Selbst	wenn	jugendliche	Pflegekinder	bereit	sind,	die	Lebensentwürfe	
der Pflegeltern zu übernehmen, wird im Jugendalter vielfach unüberseh-
bar,	dass	dies	objektiv	kaum	möglich	sein	wird	und	zwar	vor	allem	auf-
grund der unterdurchschnittlichen Bildungskarrieren von Pflegekindern 
im	Verhältnis	zu	dem	in	Deutschland	besonders	hohen	Bildungsstand	
von	Pflegeeltern.193 Dies bedeutet, auch diejenigen Pflegekinder, auf die 
Lebensmodelle aus der Herkunftsfamilie keinerlei Reiz ausüben, stehen im 
Jugendalter häufig vor der verunsichernden oder auch kränkenden Heraus-
forderung,	einen	in	Teilen	sehr	eigenen	Weg	finden	zu	müssen.

Es gibt einige Hinweise194	darauf,	dass	vor	allem	diejenigen	Familien	mit	auf-
genommenen	Kindern	den	Prozess	der	Verselbstständigung	gut	bewältigen,	
in denen sowohl viel miteinander gesprochen wird, zugleich aber auch von 
Seiten der Erwachsenen klare, wenn auch nicht feindselige oder überzogene 
Verhaltenserwartungen	an	die	Jugendlichen	gerichtet	werden,	deren	Einhal-
tung	kontrolliert	wird.	Jugendliche,	deren	psychologische	Eltern	stattdessen	
vorwiegend	auf	Autorität	oder	vorwiegend	auf	ein	gutes	Verhältnis	zum	
Jugendlichen	setzen	bzw.	die	sich	im	Jugendalter	aus	der	Kommunikation	
und aus der Kontrolle zurückziehen, erleben dagegen im Durchschnitt einen 
problematischeren	Entwicklungsverlauf.	Für	Beratungsprozesse	bedeutet	dies,	
dass mit der Pflegefamilie an einem für sie passenden Modell von Kommuni-
kation und Kontrolle gearbeitet werden muss, zumindest solange noch nicht 
entschieden	ist,	dass	das	jugendliche	Pflegekind	die	Familie	verlässt.	Um	
Kommunikation	wieder	zu	ermöglichen	ist	es	häufig	zunächst	erforderlich,	

dass Ängste und Provokationen verstanden und in einen aus der Beziehungs-
geschichte	und	den	Entwicklungsaufgaben	heraus	verstehbaren	Kontext	
gerückt	werden.	Gleichfalls	kann	es	sinnvoll	sein,	die	in	Zurückweisungs-
empfindlichkeit und vorbeugender Distanzierung enthaltene andere Seite 
des Wunsches nach Anerkennung herauszuarbeiten und nach Wegen eines 
offeneren	Ausdrucks	dieses	Bedürfnisses	zu	fragen.	Angesichts	einer	offenen	
Zukunft	ist	es	als	Grundlage	für	Kommunikation	weiterhin	teilweise	sinnvoll, 
den	bilanzierenden	Blick	auf	das	unaufhebbar	oder	stabil	Verbindende	zu	len-
ken.	Dies	kann	die	gemeinsame	Geschichte	während	der	Unterbringung	sein.	
In	manchen	Fällen	gibt	es	auch	eine	stabile	Entscheidung	der	Pflegeeltern	für	
das	Kind,	die	herausgestellt	werden	kann.	Teilweise	ist	es	sinnvoll,	für	in	der	
Pflegefamilie	(zunächst)	nicht	gemeinsam	besprechbare	Probleme	zusätzliche	
Möglichkeiten	zur	Einzelberatung	des	oder	der	Jugendlichen	zu	eröffnen.195 

Das mittlere Alter des Auszugs junger Erwachsener aus dem Elternhaus 
liegt	in	Deutschland	für	junge	Frauen	etwas	und	für	junge	Männer	deut-
lich	jenseits	des	zwanzigsten	Lebensjahres.196	Viele	Pflegekinder	erleben	im	
Vergleich	hierzu	den	Verselbstständigungsschritt	des	Auszugs	in	eine	Woh-
nung, in der sie nicht mehr mit erwachsenen Bezugspersonen oder Erziehern 
zusammenleben,	bereits	wesentlich	früher.197	Eine	vertiefende	Analyse198 von 
Daten	der	Jugendhilfestatistik	hat	hierbei	gezeigt,	dass	junge	Frauen	aus	
Pflegeverhältnissen	häufiger	unmittelbar	in	die	Verselbstständigung	oder	in	
betreute	Wohnformen	entlassen	werden	als	junge	Männer.	Ein	vorliegender	
Sorgerechtsentzug sowie eine bereits längere Jugendhilfekarriere machen 
es	weiterhin	im	Fall	der	Beendigung	eines	Pflegeverhältnisses	wahrschein-
licher,	dass	eine	Verselbstständigung	erfolgt	und	keine	Umplatzierung	oder	
Rückführung.	Dies	ist	insofern	erstaunlich,	als	in	beiden	Fällen	eher	erhöhte	
Betreuungsbedürfnisse	angenommen	werden	können.	Über	diese	Befunde	
hinausgehend liegen aus Deutschland nur wenige Informationen dazu vor, 
unter	welchen	Umständen	Pflegeeltern	bei	jugendlichen	Pflegekindern	eher	
auf	eine	Verselbstständigung	drängen,	welche	Jugendlichen	eine	Verselbst-
ständigung	vor	dem	21.	Lebensjahr	wünschen	und	wovon	es	abhängt,	ob	
Fachkräfte	gegenüber	den	Betroffenen	bzw.	(im	Fall	von	noch	nicht	volljäh-
rigen	Pflegekindern)	den	Sorgeberechtigten	eine	frühe	Verselbstständigung	

195 Einen Überblick über Beratungsansätze mit Jugendlichen geben Eckey/Haid-Loh/Jacob (2008). 
196 Für eine genauere Beschreibung siehe etwa Marbach (2001) und Berger (2009). 
197 Da aus Deutschland keine größeren Längsschnittstudien vorliegen, die Kinder mit einem (zeitwei-
ligen) Lebensmittelpunkt in einer Pflegefamilie in die Selbstständigkeit begleitet haben, lässt sich so 
etwas wie das durchschnittliche Auszugsalter bzw. das durchschnittliche Alter des Bezugs einer eigenen 
Wohnung nicht berechnen. Trotzdem deuten alle vorliegenden Befunde darauf hin, dass Kinder in 
Fremdunterbringung generell früher als die Mehrzahl der Gleichaltrigen auf eigenen Beinen stehen 
müssen. Für Pflegekinder in Deutschland ergibt sich dies vor allem aus der bundesweiten Jugendhilfe-
statistik, in deren Rahmen bei Beendigungen von Pflegeverhältnissen unter anderem das Alter zum Zeit-
punkt der Beendigung und der erste nachfolgende Aufenthaltsort erfasst werden. Für die im Jahr 2006 
beendeten Pflegeverhältnisse nach § 33 SGB VIII zeigt sich dabei beispielsweise, dass Pflegeverhältnisse 
am häufigsten in den Alterskategorien 15-17 und 18-21 Jahre beendet werden, während Beendigungen 
bei über 21-Jährigen vergleichsweise selten sind (Statistisches Bundesamt 2007b). Tatsächlich werden 
über 20mal mehr Hilfen im Zeitraum von 15-21 Jahren als danach beendet (im Jahr 2006: 3547 zu 160). 
Bereits in der Alterskategorie von 15-17 Jahren, mehr aber noch in der Alterskategorie von 18-21 Jahren 
mündet zudem ein erheblicher Anteil der beendeten Pflegeverhältnisse direkt in eine Form der Ver-
selbstständigung (Jugendwohngruppe, betreutes Einzelwohnen, eigene Wohnung). Im Jahr 2006 waren 
dies bezogen auf alle beendeten Pflegeverhältnisse 24 bzw. 46%.
198 Siehe van Santen (in press).
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193 In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) hatten jeweils mehr als die Hälfte der Pflegemütter und Pfle-
geväter Abitur oder einen höheren Bildungsabschluss. Zu den Bildungsverläufen von Pflegekindern siehe 
Kapitel B.3.4.
194 Siehe etwa Rueter/Koerner (2008). Auch hier handelt es sich jedoch um eine Studie an Adoptivfa-
milien, nicht an Pflegefamilien. Die große Stärke der Studie ist jedoch, dass eine Gruppe an Familien, 
in denen gleichzeitig ein jugendliches leibliches Kind und ein jugendliches Adoptivkind lebte, einbezo-
gen wurde, so dass bei gleichen Eltern Entwicklungsprozesse mit angenommenen und in die Familie 
hineingeborenen Kindern miteinander verglichen werden konnten. Für eine einflussreiche Studie, die nur 
bezogen auf Familien mit biologischen Kindern ein förderliches Elternverhalten gegenüber Jugendlichen 
untersucht hat, siehe Baumrind (1991).
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befürworten	oder	skeptisch	beurteilen	bzw.	nach	welchen	Kriterien	eine	be-
stimmte	Form	des	Übergangs	(z.B.	Wohngruppe	vs.	betreutes	Einzelwohnen)	
vorgeschlagen	wird.	Vorliegende	Handbücher199	für	die	Praxis	der	deutschen	
Pflegekinderhilfe sprechen zu diesen Punkten bislang keine Empfehlungen 
aus, obwohl es zumindest teilweise als bewährt angesehen wird, während 
der	Verselbstständigung	die	Zuständigkeit	beim	Pflegekinderdienst	zu	belas-
sen.200	Zumindest	international	sind	aber	eine	Reihe	von	Gesprächsleitfäden	
oder	Fragebögen	veröffentlicht,	die	Fachkräften	dabei	helfen	sollen,	den	
Unterstützungsbedarf	einer	oder	eines	Jugendlichen	im	Prozess	der	Verselbst-
ständigung	einzuschätzen.201	Das	weltweit	bekannteste	Verfahren	ist	hierbei	
vermutlich	das	»Ansell-Casey	Life	Skills	Assessment«,	das	im	Internet	frei	
verfügbar	ist.	

Das »Ansell-Casey Life Skills Assessment« 
Für	den	besonders	relevanten	Altersbereich	von	14	bis	17	Jahren	liegen	ein	
Fragebogen	für	Jugendliche	und	Pflegeeltern	bzw.	Fachkräfte	vor,	in	denen	
vor	allem	Einschätzungen	und	(im	Fragebogen	für	Jugendliche)	teilweise	
auch	Wissen	in	den	Bereichen	Arbeitsleben,	Einkauf,	Umgang	mit	Geld,	
Wohnung,	Gesundheit	und	Körperpflege	sowie	soziale	Beziehungen	abgefragt	
werden.	Es	gibt	Zusatzmodule	für	homosexuelle	und	schwangere	Jugendliche.	
Fragebögen,	Zusatzmodule	und	Auswertungshandbuch	finden	sich	unter	 
www.caseylifeskills.org/pages/assess/assess_aclsa.htm.	Da	das	Verfahren	auf	
die	Situation	in	den	USA	zugeschnitten	ist,	kann	es	nicht	einfach	übernom-
men	werden,	wohl	aber	als	Anregung	dienen.	Angelehnt	an	das	Instrument	
werden	im	Folgenden	Bereiche	der	alltäglichen	Lebensführung	in	Bezug	auf	
bestimmte	Fähigkeiten,	Kompetenzen	und	Wissen	aufgeführt;	die	Liste	ist	
dabei	nicht	als	erschöpfende	Aufzählung	gemeint,	sondern	durchaus	aus	der	
Erfahrung	der	Praxis	ergänzbar.	Die	hier	vorgestellten	Einschätzungen	von	
Pflegeeltern	beziehen	sich	auf	erwachsene	Jugendliche	vor	der	Verselbststän-
digung.	Das	Instrument	soll	–	neben	der	Einschätzung	der	Fähigkeiten	zur	
selbstständigen	Lebensführung	–	dazu	anregen,	möglichen	Unterstützungs-	
und	Informationsbedarf	der	Jugendlichen	zu	erfassen.	Neben	einer	solchen	
Befragung von Pflegeeltern sind auch die Instrumente aufschlussreich, mit 
denen die Jugendlichen zu einer Selbsteinschätzung angeregt werden (siehe 
die	Internetseite	des	Instruments).

Kommunikation Gar nicht Geht so Ja

1 Holt sich Unterstützung, wenn er/sie nicht mehr mit 
den eigenen Emotionen klar kommt 1 2 3

2 Kann erklären, wie er/sie sich fühlt 
(Ärger, Wut, Freude, Besorgnis, Niedergeschlagenheit usw.) 1 2 3

3 Fragt um Hilfe, wenn er/sie es braucht 1 2 3

4 Redet mit Erwachsenen, denen er/sie sich nahefühlt 1 2 3

5 Redet über Probleme mit FreundInnen 1 2 3

6 Akzeptiert Lob, ohne sich beschämt zu fühlen 1 2 3

7 Kann anderen gegenüber mit Klarheit 
seine Überzeugungen darstellen 1 2 3

8 Fragt nach, um sicherzugehen, 
dass er/sie andere verstanden hat 1 2 3

9 Versucht Kompromisse zu finden, wenn er/sie mit anderen 
nicht übereinstimmt 1 2 3

Alltagsleben

1 Kann mit Küchenutensilien umgehen (Mixer, Ofen usw.) 1 2 3

2 Bewahrt Lebensmittel angemessen auf, 
so dass sie nicht verderben 1 2 3

3 Kann für sich selbst Mahlzeiten zubereiten 1 2 3

4 Hält seine/ihre Wohnung sauber 1 2 3

5 Weiß, wie man Kleider wäscht (entsprechend den Etiketten, 
z.B. Handwäsche, Reinigung, Wassertemperatur) 1 2 3

6 Weiß, wie man Ungeziefer und Schimmel vorbeugt 1 2 3

7 Kann die Kleidung selber in Ordnung bringen, 
z.B. einen Knopf annähen 1 2 3

8 Befolgt die Grundregeln der Sicherheit in Bezug 
auf Feuer und Sonstiges 1 2 3

9 Kann sich eine kostenlose E-Mail-Adresse einrichten 1 2 3

Wohnungs- und Geld- Management

1 Kann eine Mietvereinbarung abschließen 1 2 3

2 Kann sich um Telefonservice und sonstige Grundstrukturen 
kümmern (Gas, Wasser, Elektrizität) 1 2 3

3 Kann die Kosten für den Beginn eines selbstständigen Lebens 
kalkulieren (z. B. Miete, Lebenshaltungskosten, Möblierung) 1 2 3

4 Weiß, wie man eine Autoversicherung abschließt 1 2 3

5 Versteht Rechnungen wie z. B. Telefonrechnung 1 2 3

6 Versteht eine Lohnabrechnung 1 2 3

7 Kann eine monatliche Budgetaufstellung 
der Lebenshaltungskosten für sich machen 1 2 3

8 Weiß um Vor- und Nachteile des Kaufens auf Kredit 1 2 3

9 Kann mit Kontoangelegenheiten umgehen 1 2 3

10 Versteht Wohnungsanzeigen und kann sich um 
eine Wohnung bewerben 1 2 3

11 Stellt Preisvergleiche an, um gute Qualität zum guten Preis 
zu erhalten 1 2 3

12 Weiß, wie man sparen kann in Bezug auf Dinge, die er/sie 
braucht, wie man günstig an Dinge kommt 1 2 3

199 Start gGmbh (2004); Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
(2008); Zentrum Bayern Familie und Soziales (2009).
200 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008 S. 42).
201 Siehe etwa Hahn (1994); Nollan u.a. (2000); Benbenishty/Schiff (2009). Eine Zusammenstellung und 
Analyse der wichtigsten bislang im angloamerikanischen Raum entwickelten Verfahren wurde von Nac-
carato/DeLorenzo/Park (2008) vorgelegt.
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13 Kennt kommunale psychosoziale Beratungsstellen 
und Agenturen wie z. B. Arbeitsamt, Gesundheitsberatung, 
psychologische Beratungsstellen usw. 1 2 3

14 Kann erklären, was er/sie für sein berufliches Leben noch an 
Weiterbildung braucht 1 2 3

15 Weiß, wo er/sie ihre/seine Geburtsurkunde erhält, 
Personalausweis, Lohnsteuerkarte, An-/Abmeldung und 
Ummeldung eines Wohnsitzes 1 2 3

Selbstsorge

1 Weiß, wie man Schwangerschaft verhütet, 
weiß wie Mädchen schwanger werden 1 2 3

2 Weiß, wo er/sie Information in Bezug auf Sexualität 
oder Schwangerschaft erhält 1 2 3

3 Kann erklären, wie man sexuell übertragbare Krankheiten 
wie z.B. HIV/AIDS und sonstige verhindert 1 2 3

4 Kann erklären, was in ihrem/seinem Körper geschieht, 
wenn er raucht, Alkohol oder illegale Drogen nimmt. 1 2 3

5 Kann sich selbst versorgen bei kleineren Verletzungen 
und Krankheiten 1 2 3

6 Wenn er/sie medizinische Hilfe braucht, weiß er/sie, wie man 
sie erhält; ist in der Lage Termine zu vereinbaren mit ÄrztInnen 1 2 3

7 Kann sexuelle Übergriffe abwehren 1 2 3

Soziale Beziehungen

1 Ist höflich anderen gegenüber 1 2 3

2 Respektiert anderer Leute Dinge 1 2 3

3 Respektiert anderer Leute Perspektiven, Lebensstil, Haltungen 1 2 3

4 Zeigt Wertschätzung für Dinge, die andere für sie/ihn tun 1 2 3

5 Geht mit Ärger um, ohne gewalttätig zu werden 1 2 3

6 Denkt darüber nach, welche Konsequenzen 
seine Entscheidungen für andere haben könnten 1 2 3

7 Vermeidet verletzende oder gefährliche Beziehungen 1 2 3

8 Kann mit anderen sicher über das Internet interagieren 1 2 3

Lern- und Arbeitskompetenzen

1 Wird mit seiner/ihrer Arbeit rechtzeitig fertig 1 2 3

2 Ist pünktlich in der Schule oder Arbeit 1 2 3

3 Bereitet sich auf Prüfungen und Bewerbungen vor 1 2 3

4 Überprüft die eigene Arbeit in Bezug auf Fehler 1 2 3

5 Benutzt Bücherei, Zeitungen, Computer/Internet 
oder andere Hilfsmittel, um an Informationen zu kommen 1 2 3

Aufbauend	auf	solchen	Einschätzungen	werden	in	einigen	Jugendhilfesyste-
men	örtlich	bereits	frühzeitig,	d.h.	um	das	16.	Lebensjahr	herum,	Beratungen	
bzw.	Schulungen	für	jugendliche	Pflegekinder	angeboten.	Erscheint	im	wei-
teren	Verlauf	ein	Auszug	aus	der	Pflegefamilie	notwendig,	so	kann	es	von	Art	
und Ausmaß noch erkennbarer Bedürfnisse nach Anleitung oder Begleitung 
abhängen, auf welche Maßnahmen aus einem Kontinuum verschieden inten-
siver	Hilfen	zurückgegriffen	wird.	Im	Prinzip	kann	ein	solches	Kontinuum	
von	Hilfen	bei	der	Verselbstständigung	von	einer	Förderung	nur	in	einzelnen	
Lebensbereichen, beispielsweise im Hinblick auf Erwerbstätigkeit, bis hin zu 
einer umfassenden, täglich mehrstündigen sozialpädagogischen Begleitung, 
wie	sie	etwa	in	Jugendwohngruppen	möglich	ist,	reichen.	In	einer	Reihe	von	
Evaluationen	wurden	international	verschiedene	Hilfen	bei	der	Verselbst-
ständigung	auf	ihre	Wirksamkeit	hin	überprüft.202 Jugendwohngruppen 
und	Formen	des	betreuten	Wohnens	waren	dabei	vor	allem	im	Hinblick	auf	
die	Integration	in	den	Arbeitsmarkt	und	die	Ermöglichung	stabiler	Wohn-
verhältnisse	erfolgreich.	Für	die	Lebensbewältigung	scheint	es	ansonsten	
eher bedeutsam zu sein, ob der Aufbau einer unterstützenden Beziehung zu 
einer	erwachsenen	Mentorin	oder	einem	erwachsenen	Mentor	gelingt.	Dabei	
kann	es	sich	um	eine	Fachkraft	handeln,	jedoch	ist	dies	nicht	zwingend	der	
Fall.	Teilweise	zeigte	sich	in	Studien	eine	Gruppe	jugendlicher	Pflegekinder,	
deren	Verselbstständigung	besonders	problematisch	verlief,	da	sie	zwar	kaum	
Intelligenzeinschränkungen,	aber	deutliche	Verhaltensauffälligkeiten	auf-
wiesen, die Pflegefamilie relativ früh verließen und kaum in anschließenden 
Hilfemaßnahmen	gehalten	werden	konnten.203 Abgesehen von frühzeitigen 
Interventionen	noch	vor	dem	16.	Lebensjahr	in	der	Pflegefamilie,	ist	derzeit	
unklar,	wie	Erfolg	versprechende	Hilfen	im	Übergang	zur	Selbstständig-
keit	für	diese	Gruppe	von	Pflegekindern	aussehen	könnten.	Möglicherweise	
besteht hier auch in der Bundesrepublik ein Erwicklungsbedarf, der jedoch 
nur	sichtbar	werden	könnte,	wenn	erst	einmal	in	einer	größeren	Gruppe	von	
Pflegekindern	Entwicklungsverläufe	im	Übergang	in	die	Selbstständigkeit	
untersucht	und	Hilfen	in	diesem	Zeitraum	evaluiert	werden	würden.	

Einige Befunde204 deuten darauf hin, dass frühkindliche Erfahrungen von 
Beziehungsabbrüchen,	Vernachlässigung	und	familiärer	Gewalt	auf	noch	
nicht sehr gut verstandenen Wegen später ein relativ frühes Einsetzen der Pu-
bertät	und	eine	vergleichsweise	größere	Bereitschaft	zu	einer	frühen	Verselbst-
ständigung	begünstigen.	Dies	könnte	einen	Teil	jugendlicher	Pflegekinder	

202 Für Forschungsübersichten siehe Montgomery/Donkoh/Underhill (2006); Naccarato/DeLorenzo 
(2008); Hatton/Brooks (2009).
203 Siehe beispielsweise Keller/Cusick/Courtney (2007).
204 Insbesondere wurden bislang Zusammenhänge ungünstiger früher Erfahrungen zum Alter bei Ein-
setzen der Pubertät, zur sexuellen Verhaltensentwicklung, früher Elternschaft und dem Investment in 
stabile Paarbeziehungen untersucht. Für eine Forschungsübersicht siehe Stearns/Allal/Mace (2008). Ge-
klärt scheint, dass sich die wiederholt bestätigten, wenn auch nicht sehr starken Zusammenhänge nicht 
einfach als genetische Effekte erklären lassen (z.B. Tither/Ellis 2008) und zum Teil bestehen bleiben, 
wenn – wie häufig bei adoptierten Kindern – die spätere Fürsorgeumgebung im Unterschied zu frühen 
Erfahrungen sehr positiv ausgeprägt scheint (z.B. Teilmann u.a. 2009).

Verbleib in der Pflegefamilie nach Erreichen der Volljährigkeit
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betreffen.	Auf	der	anderen	Seite	scheint	die	von	jungen	Menschen	wahrge-
nommene	Bereitschaft	ihrer	Umwelt,	langfristig	in	ihre	Zukunft	zu	investie-
ren, ebenfalls eine Rolle dabei zu spielen, ob sie sich früh verselbstständigen 
oder langfristige Entwicklungsziele verfolgen, was in der Regel bedeutet, 
auch	länger	auf	Unterstützung	angewiesen	zu	sein.	In	der	Folge	geht	eine	im	
Verhältnis	zum	durchschnittlichen	Verlauf	frühe	und	abruptere	Verselbst-
ständigung	tendenziell	mit	ungünstigeren	Entwicklungsergebnissen	einher.205 
Daher	wurde	gefordert,	Gesellschaft	und	Jugendhilfe	müssten	ein	Interesse	
daran haben, jugendlichen Pflegekindern ihre Bereitschaft zur langfristigen 
Unterstützung	zu	verdeutlichen.206	Um	die	Kluft	zu	der	beim	Durchschnitt	
der	jungen	Erwachsenen	deutlich	späteren	Verselbstständigung	zu	schließen,	
solle	Pflegekindern	die	Möglichkeit	zu	einem	verlängerten,	über	die	Volljäh-
rigkeitsgrenze hinausgehenden Aufenthalt in der Pflegefamilie und einer pass-
genauen	Förderung	eröffnet	werden.	Das	Jugendhilferecht	in	Deutschland	
bietet	mit	der	Vorschrift	des	§	41	SGB	VIII	hierfür	eine	Möglichkeit,	wonach	
in	Verbindung	mit	§	33	SGB	VIII	ein	weiterer	Aufenthalt	in	der	Pflegefamilie	
bis	zum	vollendeten	21.	Lebensjahr	und	in	begründeten	Einzelfällen	sogar	
darüber hinaus finanziert werden kann, wenn dies aufgrund der individu-
ellen	Situation	des	jungen	Menschen	für	die	Persönlichkeitsentwicklung	und	
die Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig 
erscheint.207 Rechtsprechung und juristische Literatur gehen davon aus, dass 
ein	Anspruch	auf	Hilfe	besteht,	wenn	dadurch	zumindest	Fortschritte	im	
Hinblick	auf	die	Persönlichkeits-	und	Selbstständigkeitsentwicklung	erwartet	
werden	können.208 Obgleich spezifische Studien an Pflegekindern bislang aus-
stehen,	deutet	die	allgemeine	Befundlage	zur	Persönlichkeitsentwicklung	und	
Selbstständigkeitsentwicklung	im	Übergang	zum	Erwachsenenalter	darauf	
hin,	dass	diese	Voraussetzung	in	vielen	Fällen	erfüllt	wäre,	da	sich	im	frühen	
Erwachsenenalter bei positiver und stabiler sozialer Situation eine Abnahme 
an Aggression und eine Zunahme an Selbstkontrolle und Selbstbewusstsein 
sowie	eine	Stabilisierung	von	beruflichen	Interessen	hat	zeigen	lassen.209 Wei-
terhin	können	Lücken	oder	zeitweise	Rückschläge	in	der	Selbstständigkeits-
entwicklung, die über verschiedene Lebens- und Entwicklungsbereiche häufig 
nicht	gänzlich	im	Gleichklang	verläuft,210	geschlossen	werden.	Tatsächlich	
zeigen	sich	in	der	Praxis	bislang	aber	erhebliche	regionale	Unterschiede	in	
der	Gewährung	von	Hilfen	nach	§	41	SGB	VIII	in	Verbindung	mit	§	33	SGB	
VIII.	Insgesamt	scheint	die	Inanspruchnahme	und/oder	die	Bereitschaft	zur	

Bewilligung	eher	gering.211	Unbekannt	ist,	wie	viele	Pflegekinder	nach	Er-
reichen	der	Volljährigkeit	auch	ohne	Leistungen	der	Jugendhilfe	noch	eine	
Zeitlang in der Pflegefamilie wohnen oder in Krisensituationen zeitweise 
wieder	dort	wohnen.	Ebenso	fehlen	bislang	überzeugende	empirische	Belege	
des	tatsächlichen	Nutzens	für	betroffene	junge	Volljährige,	die	die	Fachkräf-
te	in	der	Praxis	motivieren	könnten,	häufiger	als	bisher	einen	verlängerten	
Aufenthalt	in	der	Pflegefamilie	vorzuschlagen	bzw.	einen	solchen	Vorschlag	
zu	befürworten.	
Insgesamt	erscheint	die	Vorbereitung,	Gestaltung	und	Unterstützung	von	
Verselbstständigungsprozessen	in	der	deutschen	Pflegekinderhilfe	und	-for-
schung bislang ein im wahrsten Sinn des Wortes randständiges Thema, das 
mehr	Aufmerksamkeit	verdient,	wenn	das	Ziel,	Pflegekindern	einen	mög-
lichst	guten	Start	ins	Erwachsenenleben	zu	ermöglichen,	so	oft	wie	möglich	
erreicht	werden	soll.

211 In der DJI Fallerhebung (Thrum 2007b) wurde beispielsweise nur bei 2,5% der Pflegeverhältnisse § 41 
SGB VIII als Bewilligungsgrundlage genannt. Entsprechend waren über 18 Jahre alte junge Erwachsene 
im Verhältnis zu Jugendlichen (14 – 18 Jahre) im Verhältnis 1:9 unterrepräsentiert.
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205 Siehe beispielsweise Haase/Tomasik/Silbereisen (2008).
206 Vgl. Avery/Freundlich (2009).
207 Für eine genauere Erläuterung der Vorschrift siehe Kapitel B.1.1.
208 Sie etwa Busch/Fieseler (2003 S. 463); Wiesner/Wiesner (2006, § 41 Rn. 23a); Münder u.a. (2009, § 
41 Rn. 7). 
209 Für eine Längsschnittstudie zur Persönlichkeitsentwicklung im frühen Erwachsenenalter an einem 
ganzen Geburtsjahrgang einer Stadt siehe Roberts/Caspi/Moffitt (2001), für soziale Einflüsse dabei 
siehe Sturaro u.a. (2008), zur Entwicklung beruflicher Interessen im frühen Erwachsenenalter siehe eine 
Meta-Analyse von Low u.a (2005). In der Persönlichkeit gelegene, gleichwohl aber zumindest moderat 
beeinflussbare Faktoren, die ein lang anhaltendes Scheitern im Berufsleben bedingen, wurden schließlich 
längsschnittlich von Pulkkinen/Bergman/Kokko (2003) untersucht. 
210 Für eine beschreibende Untersuchung mit den Lebensbereichen Wohnung, Finanzen, Partnerschaft 
und Elternschaft siehe Cohen u.a. (2003). 
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C.10  Familiengerichtliche Klärung von Konflikten 
 um Pflegekinder
 Marion Küfner / Lydia Schönecker / Nina Trunk

Die durch verschiedenste Spannungsfelder geprägte Konstellation des Pflege-
verhältnisses1 beinhaltet von seinem Beginn bis über sein Ende hinaus Einiges 
an	Konfliktpotential.	Gelingt	es	den	die	Hilfe	initiierenden	bzw.	begleiten-
den	Fachkräften	nicht,	die	entstehenden	Konflikte	zu	lösen	bzw.	sind	sie	
sogar	selbst	Konfliktpartei,	bleibt	manchmal	nur	noch	der	Weg	zum	Fami-
liengericht.	Zu	der	aufgrund	des	Streits	oftmals	ohnehin	belastenden	und	
angespannten Situation, tritt dann sowohl die Angst vor dem Ausgang eines 
solchen	Verfahrens	als	auch	insbesondere	bei	Eltern,	Pflegeeltern	und	den	
Pflegekindern	die	Unsicherheit,	was	sie	in	diesem	Verfahren	genau	erwartet	
und	welche	Rechte	und	Pflichten	ihnen	in	einem	solchen	Verfahren	zukom-
men.	

Eine	Entscheidung	des	Familiengerichts	kann	insbesondere	dann	notwendig	
werden, wenn 
• das Jugendamt aufgrund einer von den Eltern selbst nicht abwendbaren 

Kindeswohlgefährdung die Initiierung eines Pflegeverhältnisses gegen den 
Willen	der	Eltern	beabsichtigt	(§	1666	BGB;	§	8a	Abs.	3	S.	1	SGB	VIII;	
hierzu	siehe	B.1.2),	

•	 eine	umfassende	Erziehung	und	Versorgung	des	Kindes	bzw.	Jugendlichen	
in der Pflegefamilie angesichts der sorgerechtlichen Befugnisse der Eltern 
nicht	möglich	erscheint	(§	1666	oder	§	1630	Abs.	3;	§	1688	Abs.	3	BGB,	§	
38	SGB	VIII;	hierzu	siehe	B.1.3),	

• die Eltern das Kind aus einem bestehenden Pflegeverhältnis herausnehmen 
wollen	(§	1632	Abs.	4	oder	§	1666	BGB;	§	8a	Abs.	3	S.	1	SGB	VIII;	hierzu	
unten	C.10.6	bis	C.10.8),	

• es in einem bestehenden Pflegeverhältnis Streit um die Besuchskontakte 
gibt	(§	1684	BGB;	§	18	Abs.	3,	§	37	Abs.	1	S.	2	SGB	VIII;	hierzu	sogleich	
C.10.2	bis	C.10.5)	oder	

•	 die	Pflegeeltern	auch	nach	Beendigung	des	Pflegeverhältnisses	Umgang	
mit	dem	Kind	wünschen	(§	1685	BGB;	§	18	Abs.	3,	§	37	Abs.	1	S.	1	bis	4	
SGB	VIII;	hierzu	sogleich	C.10.2	bis	C.10.5).	

Vorrangiger	Orientierungspunkt	für	die	Verfahrensgestaltung	und	Entschei-
dungsfindung	des	Familiengerichts	in	all	diesen	Verfahren	ist	das	Kindeswohl	
(Kindeswohlprinzip,	§	1697a	BGB).	Die	(berechtigten)	Interessen	der	Ande-
ren	(Herkunftseltern,	Pflegeeltern,	Jugendamt	etc.)	finden	deshalb	nur	dann	
und	insoweit	Berücksichtigung,	als	sie	mit	dem	Kindeswohl	vereinbar	sind.	

C.10.1C.10
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10.2  Familiengerichtliche Instrumentarien zur Regelung von Umgangskonflikten
 Marion Küfner

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die gesetzlichen Instrumen-
tarien	und	ihre	Voraussetzungen	für	Entscheidungen	über	Umgangskontakte	
sowie	den	weiteren	Aufenthalt	des	Kindes	dargestellt.	Dabei	liegt	der	Fokus	
auf	den	Kriterien	und	Maßstäben,	die	sich	dazu	in	der	Spruchpraxis	der	Ge-
richte	herausgebildet	haben.	Abschließend	wird	auf	das	familiengerichtliche	
Verfahren	eingegangen,	näherhin	auf	seinen	Charakter	als	Amtsverfahren,	
die	Verfahrensstellung	der	einzelnen	Beteiligten	einschließlich	ihrer	Anhö-
rungsrechte	sowie	die	Rechtsmittel.	

Für	die	Eltern-Kind-Beziehung	sind	die	persönlichen	Kontakte	von	größerer	
Bedeutung	als	das	Sorgerecht,	weil	sie	unmittelbarer	erlebt	werden.	Nicht	
weiter	verwunderlich	also,	dass	Umgangskontakte	in	der	Pflegekinderhilfe	
weiter	im	Zentrum	der	Aufmerksamkeit	stehen.	Der	Bundesgerichtshof	hat	
die	Funktion	der	Umgangskontakte	wie	folgt	beschrieben:	

»Das	Umgangsrecht	soll	dem	Umgangsberechtigten	...	ermöglichen,	sich	
von	dem	körperlichen	und	geistigen	Befinden	des	Kindes	und	seiner	Ent-
wicklung durch Augenschein und gegenseitige Aussprache fortlaufend zu 
überzeugen, die verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem Kind aufrechtzu-
erhalten, einer Entfremdung vorzubeugen sowie dem gegenseitigen Liebesbe-
dürfnis	Rechnung	zu	tragen«.2 

Wenn ein Kind in einer Pflegefamilie lebt, sollten Herkunfts- und Pfle-
geeltern	idealerweise	Vereinbarungen	bezüglich	des	Umgangs	treffen.	Um	
Unstimmigkeiten	zu	vermeiden,	sollten	diese	auch	Absprachen	bezüglich	Art	
und Ort, Dauer und Häufigkeit der Besuche enthalten sowie darüber, wer 
das	Kind	holt	und	zurückbringt	und	ggf.	ob	ein	Dritter	anwesend	sein	soll	
oder	nicht.	Außerdem	sollte	geregelt	werden,	ob	und	ggf.	wann	der	Umgang	
nachgeholt wird, wenn das Kind oder die Eltern an dem festgelegten Tag 
verhindert	sind.	

Wenn	die	Beteiligten	untereinander,	ggf.	auch	mit	Unterstützung	des	
Jugendamts	(§	18	Abs.	3	SGB	VIII,	zur	Beratungs-	und	Unterstützungspflicht	
des	Jugendamts	vgl.	C.8.1),	keine	einvernehmliche	Lösung	finden,	können	
sie	das	Gericht	anrufen.	Das	Gericht	soll	zunächst	auf	eine	außergerichtliche	
Einigung	hinwirken	(§	156	Abs.	1	FamFG).	Eine	solche	verdient	den	Vorzug	
vor	einer	»streitigen«	Lösung.	Zum	einen,	weil	dadurch	lange	Verfahren	ver-
mieden	werden	können,	die	alle	Beteiligten	und	vor	allem	das	Kind	belasten.	
Zum	anderen,	weil	zu	erwarten	ist,	dass	die	einvernehmliche	Lösung	die	Lage	
zwischen	den	Beteiligten	danach	entspannt.3 

Gelingt	dies	nicht	oder	erscheint	dies	von	vornherein	zwecklos,	hat	das	
Familiengericht	verschiedene	Möglichkeiten,	den	Umgang	eines	Pflegekindes	
mit	seinen	leiblichen	Eltern	zu	regeln.	Im	Folgenden	sollen	zunächst	die	
verschiedenen	Instrumentarien,	die	ihm	dabei	zur	Verfügung	stehen,	und	die	
jeweiligen	gesetzlichen	Voraussetzungen	dargestellt	werden.	Im	Anschluss	
daran	wird	auf	die	Kriterien	eingegangen,	die	sich	in	der	Spruchpraxis	der	

2 BGH NJW 1969, 422.
3 Vgl. Eisele (2003).

Gerichte	herausgebildet	haben.	Dazu	wurde	im	Rahmen	des	Projekts	eine	
Analyse	der	Rechtsprechung	durchgeführt,	die	ausgewählte	Entscheidungen	
zum	Umgangsrecht	mit	Pflegekindern	untersuchte,	um	dadurch	zur	Orien-
tierung	und	Rechtssicherheit	für	Jugendämter	und	Gerichte	sowie	auch	die	
Beteiligten	beizutragen.	

Untersucht	wurden	insgesamt	19	Entscheidungen	betreffend	den	Umgang	mit	
Pflegekindern, die vorwiegend über die Rechtsprechungsdatenbank Juris re-
cherchiert	wurden.4	Angesichts	der	Schwierigkeiten,	die	in	der	Praxis	immer	
wieder mit Besuchskontakten verbunden sind, wäre zu erwarten gewesen, 
dass	sich	dazu	eine	Vielzahl	von	gerichtlichen	Entscheidungen	finden	lassen.	
Jedoch konnten über Juris und Zeitschriften nur relativ wenige Entschei-
dungen	zu	Umgangsstreitigkeiten	in	Pflegekinderfällen	recherchiert	werden,	
insbesondere	wenn	dies	im	Verhältnis	zu	Entscheidungen	nach	§	1632	Abs.	4	
BGB	gesehen	wird.	Die	Mehrzahl	der	Entscheidungen	zu	§	1684	Abs.	3	und	
4	BGB	betreffen	Trennungs-	und	Scheidungskinder.5 Da die untersuchten 
Entscheidungen nur einen Bruchteil der tatsächlich ergangenen Entschei-
dungen	abbilden,	lassen	sich	repräsentative	Aussagen	(z.B.	über	gestiegene	
Anordnung	von	Umgangskontakten,	vermehrte	Rückführungen	seit	der	
Rechtsprechungen	des	EGMR	etc.)	nicht	treffen.	In	qualitativer	Hinsicht	je-
doch brachte die Auswertung der Entscheidungen einige interessante Aspekte 
inhaltlicher	wie	formaler	Art,	die	in	dieses	Kapitel	einfließen.

Die	Instrumentarien,	die	das	Familiengericht	bei	Umgangsstreitigkeiten	 
zur	Verfügung	hat,	sind	vor	allem	in	§	1684	BGB	geregelt.	Danach	kann	das	
Gericht	
•	 über	den	Umfang	des	Umgangsrechts	entscheiden	und	seine	Ausübung,	
	 auch	gegenüber	Dritten,	näher	regeln	(Abs.	3	S.	1),	
•	 das	Umgangsrecht	einschränken,	für	kürzere	Zeit,	für	längere	Zeit	oder	
	 auf	Dauer	(Abs.	4	S.	1	bzw.	S.	2	),	
•	 begleiteten	Umgang	anordnen	(Abs.	4	S.	3),	
•	 das	Umgangsrecht	ausschließen,	für	kürzere	Zeit,	für	längere	Zeit	oder	auf

Dauer	(Abs.	4	S.	2).	

Neben der Regelung, Einschränkung und dem Ausschluss von Kontakten 
gibt	es	noch	zwei	weitere	Möglichkeiten,	die	allerdings	(zu)	häufig	übersehen	
werden.	Das	Gericht	kann	
• die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfüllung der Wohlverhaltens-
	 pflicht	anhalten	(Abs.	3	S.	2)	
•	 den	Vollzug	des	Umgangsrechts	einschränken	oder	ausschließen,	für	

kürzere	oder	längere	Zeit	oder	auf	Dauer	(Abs.	4	S.	1	bzw.	2).

Im	Folgenden	sollen	diese	unterschiedlichen	Möglichkeiten	zunächst	etwas	
genauer	vorgestellt	werden.	

4 Ausführlich dazu Küfner (2008a).
5 Vgl. Salgo (2003), S. 371.

C.10.2C.10.2
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Das	Gericht	kann	über	den	Umfang	des	Umgangsrechts	entscheiden	und	sei-
ne	Ausübung,	auch	gegenüber	Dritten,	näher	regeln	(§	1684	Abs.	3	S.	1	BGB).	
Das	heißt,	dass	das	Gericht	insbesondere	Ort,	Dauer	und	Häufigkeit	des	
Umgangs	bestimmen	kann,	wenn	sich	die	Beteiligten	nicht	einigen	können.	

Problematisch	ist	die	Regelung	des	Umgangs	insbesondere	in	den	Fällen,	
in	denen	die	Fortentwicklung	des	Umgangs	davon	abhängt,	wie	sich	die	
Kontakte	entwickeln.	Nicht	möglich	ist	es,	das	Jugendamt	als	Leistungsbe-
hörde	mit	der	Entwicklung	des	zeitlichen	Umfangs	zu	betrauen.	Insbesondere	
darf	es	den	Umgang	nicht	nur	dem	Grunde	nach	regeln	und	die	konkrete	
Ausgestaltung	dann	einem	Dritten	überlassen.	Vielmehr	muss	es	konkrete	
Regelungen	treffen,	die	auch	Tag,	Uhrzeit,	Ort,	Häufigkeit,	Abholung	und	
ggf.	auch	weitere	Modalitäten	festlegen.6	Es	muss	möglichst	präzise	festlegen,	
wann,	wo,	wie	lange,	wie	häufig	und	unter	welchen	Umständen	Umgangs-
kontakte	stattfinden	sollen	(z.B.	»14-tägig	jeweils	am	Samstag	von	12	bis	18	
Uhr	und	Sonntag	15	bis	18	Uhr«	oder	»jeweils	am	ersten	Freitag	eines	Monats	
in	der	Zeit	von	10	bis	12	Uhr	in	den	Räumen	des	Jugendamts	in	Anwesenheit	
einer	Fachkraft	sowie	der	Pflegeeltern«).	

Grundsätzlich	sollen	Umgangskontakte	in	möglichst	normaler	Umgebung	
stattfinden.	Unter	diesem	Aspekt	ist	in	der	Rechtsprechung	anerkannt,	dass	
Kontakte auch und gerade in der Wohnung der Herkunftseltern stattfinden 
können,	wenn	im	Beschluss	nichts	anderes	geregelt	ist.	Allerdings	wird	es	in	
vielen	Pflegekinderfällen	aus	fachlichen	Gründen	nicht	in	Frage	kommen,	das	
Kind	in	den	Haushalt	der	Herkunftsfamilie	zu	lassen.7 

Für	die	Regelung	von	Häufigkeit	und	Dauer	von	Umgangskontakten	las-
sen	sich	keine	allgemein	gültigen	Regeln	aufstellen.	Das	Gericht	muss	viel-
mehr für jeden Einzelfall entscheiden, wie häufig und wie lange Kontakte in 
der	konkreten	Situation	mit	den	Interessen	der	Beteiligten	vereinbar	sind.	Die	
Angemessenheit der Regelung hängt insbesondere ab 
• vom Alter und Entwicklungsstand des Kindes, 
• vom Zweck und der Situation der Kontakte sowie 
•	 von	der	weiteren	Perspektive.	

Bei starker Entfremdung kommen längere Besuchskontakte über Nacht oder 
übers	Wochenende	wohl	kaum	in	Betracht.	Auch	bei	Kleinkindern,	die	sich	
noch	nicht	artikulieren	können,	sind	die	Gerichte	vorsichtig	mit	Übernach-
tungen	bei	der	Herkunftsfamilie.	Wird	eine	Rückführung	des	Kindes	ange-
strebt,	sind	hingegen	häufige	Kontakte	nötig,	um	eine	tragfähige	Eltern- 
Kind-Beziehung	(wieder)	aufzubauen	bzw.	den	Eltern	die	Chance	zur	Weiter-
entwicklung	ihrer	Erziehungsfähigkeit	zu	geben.	Was	unter	»häufigen	Kon-
takten«	zu	verstehen	ist,	hängt	wiederum	vom	Alter	und	Entwicklungsstand	
des	Kindes	ab.	Bei	Kleinkindern	wird	in	der	Regel	ein	mehrfacher,	mehr-
stündiger Kontakt in der Woche, der auch Pflegeroutinen beinhalten sollte, 

6 OLG Stuttgart OLGR 2007, 471; OLG Frankfurt a.M. FamRZ 1999, 617; OLG Saarbrücken DAVorm 
1996, 277. 
7 Vgl. etwa OLG Braunschweig FamRZ 2002, 118, nach dessen Ansicht Umgangkontakte im Haushalt 
des Vaters über das Wochenende schon deshalb nicht in Betracht kommen, weil dessen »persönliche 
und wirtschaftliche Verhältnisse weitgehend ungeklärt und ungefestigt« sind.

8 Kindler (2005), S. 545.
9 So z.B. OLG Braunschweig, FamRZ 2002, 118 für ein 2 � jähriges Kind, das seit seiner Geburt in der 
Pflegefamilie lebt und bislang nur sehr unregelmäßige Kontakte zu seinem Vater hatte, die überdies 
nicht immer befriedigend für das Kind verlaufen sind.
10 BT-Drucks. 13/8511, S. 74.
11 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 268; Bamberger/Roth/Veith (2008), § 1684 BGB Rn. 31.
12 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 269; Bamberger/Roth/Veith (2008), § 1684 BGB Rn. 31; 
KG FamRZ 1989, 656 f.

als	erforderlich	angesehen.8 Zur Wiederanbahnung von Kontakten bietet sich 
eine abgestufte Kontaktaufnahme an, um dem Kind allmählich wieder ein 
positives	Elternbild	vermitteln	zu	können.	Dazu	kann	das	Gericht	einen	Be-
suchsplan aufstellen, der in der Regel zunächst kürzere Besuche mit Tendenz 
zu	einer	normalen	Häufigkeit	vorsieht.9 

Das	Gericht	kann	das	Umgangsrecht	einschränken.	Einschränkung	bedeutet	
dabei	jede	Anordnung,	die	den/die	Umgangsberechtigte/n	in	der	grundsätz-
lich	freien	Ausübung	bzw.	Ausgestaltung	seines/ihres	Umgangsrechts	be-
schränkt.	Grundsätzlich	soll	das	Kind	seine	Eltern	in	deren	normaler	Um-
gebung	und	einem	möglichst	unbefangenen	Kontakt	erleben	können.	Zum	
Wohl des Kindes kann es aber erforderlich sein, die Besuche auf bestimmte 
Orte,	etwa	die	Wohnung	der	Pflegeeltern,	die	Räume	des	Jugendamts	etc.,	zu	
beschränken	oder	in	sonstiger	Weise	räumlich	einzuschränken,	z.B.	durch	das	
Verbot,	während	der	Besuchskontakte	ein	Kfz	mit	dem	Kind	zu	benutzen,	
um	etwa	der	Gefahr	einer	Entführung	oder	eines	Fahrens	unter	Alkoholein-
fluss	bei	bekanntem	Alkoholmissbrauch	zu	begegnen.	Eine	Einschränkung	
in	zeitlicher	Hinsicht	liegt	vor,	wenn	(vorübergehend)	seltenere	oder	kürzere	
Kontakte	stattfinden	sollen.	Auch	die	Anordnung	begleiteten	Umgangs	stellt	
eine	Einschränkung	dar.	

Die Einschränkung kann für kürzere oder für längere Zeit oder auf Dauer 
erfolgen.	Je	nachdem	sind	unterschiedliche	Anforderungen	an	sie	zu	stellen.	
Während	eine	von	vornherein	klar	begrenzte	Einschränkung	des	Umgangs	
schon dann ergehen kann, wenn sie zum Wohl des Kindes erforderlich ist 
(Abs.	4	S.	1),	kann	eine	längerfristige	oder	gar	dauerhafte	Einschränkung	nur	
erfolgen,	wenn	das	Wohl	des	Kindes	andernfalls	gefährdet	wäre	(Abs.	4	S.	2).	
Seit	der	Neufassung	des	§	1684	BGB	durch	das	KindRG	hat	der	Gesetzgeber	
also	zwei	unterschiedliche	Eingriffsschwellen	vorgesehen:	Eine	längere	oder	
dauerhafte Einschränkung ist nur gerechtfertigt, wenn sie zum Schutz des 
Kindes	nach	den	Umständen	des	Einzelfalls	erforderlich	ist,	um	eine	Gefähr-
dung	seiner	körperlichen	oder	seelischen	Entwicklung	abzuwenden.10 Der 
Maßstab	entspricht	dem	des	§	1666	BGB.11	Für	kurzfristige	Einschränkungen	
des	Umgangsrechts	genügen	hingegen	konkrete,	triftige	und	gegenwärtige	
Gründe,	die	das	Wohl	des	Kindes	nachhaltig	berühren12 und bei angemes-
sener	Berücksichtigung	der	grundsätzlichen	Bedeutung	des	Umgangsrechts	
eine	Einschränkung	als	für	das	Kind	erforderlich	erscheinen	lassen.	

Wann eine Einschränkung für kürzere Zeit und wann für längere Zeit 
oder	auf	Dauer	erfolgt,	ist	umstritten.	Zum	Teil	wird	auf	das	kindliche	Zeit-
empfinden	abgestellt,	zum	Teil	auf	die	Umstände	des	Einzelfalls	unter	beson-
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13 Zu den Ansichten und ihren Problemen vgl. Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 266.
14 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 279.
15 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 265 m. Nachw. aus der Rspr.

Dies bedeutet aber nicht, dass in der Entscheidung keine Aussage darüber ge-
troffen	werden	muss,	für	welchen	Zeitraum	das	Umgangsrecht	ausgeschlossen	
werden	soll.	Vielmehr	muss	das	Gericht	den	Ausschluss	auf	eine	bestimmte	
Zeit befristen, entweder durch eine kalendermäßige Bestimmung oder durch 
Bezugnahme auf ein künftiges gewisses Ereignis, wenn es nur einen zeit-
weisen	Ausschluss	des	Umgangsrechts	für	notwendig	erachtet.	Auch	in	den	
Fällen,	in	denen	die	Dauer	der	Maßnahme	unklar	und	nur	von	vorüberge-
hendem	Charakter	sein	soll,	ist	aus	Gründen	der	Rechtssicherheit	eine	–	eher	
knapper	bemessene	–	Bestimmung	der	Zeitdauer	vorzunehmen.

Eine – längere – Befristung kann sich insbesondere anbieten, wenn das 
Kind	Umgangskontakte	mit	seinen	Eltern	ablehnt,	jedoch	die	Erwartung	
bzw.	nicht	ganz	fernliegende	Vermutung	besteht,	dass	sich	die	Weigerungs-
haltung	des	Kindes	innerhalb	der	gesetzten	Frist	ändern	würde,	sei	es	durch	
eine	zwischenzeitlich	erfolgte	Beratung	bzw.	Therapie	oder	aufgrund	der	
fortgeschrittenen	Reife	und	Entwicklung.16 Außerdem kann eine – kürzere – 
Befristung	angebracht	sein,	um	etwa	ein	familienpsychologisches	Gutachten	
abzuwarten,	das	die	Notwendigkeit	weiterer	Maßnahmen	klärt.17 Teilweise 
wird	das	Umgangsrecht	auch	»ausgesetzt«,	ohne	dass	sich	das	Gericht	zur	

16 So etwa in einem Beschluss des OLG Schleswig FamRZ 2000, 48, in dem die nachhaltige Weigerung 
der Besuchskontakte mit der Mutter durch das Kind auf unüberwindlichen Beweggründen und der 
tiefverwurzelten Angst beruhte, aus der Pflegefamilie herausgerissen zu werden. Das AG hatte das 
Umgangsrecht befristet für zwei Jahre ausgeschlossen. Der Senat hält diesen Ausschluss »für längere 
Zeit« für erforderlich, weil andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre, und »regt an«, den Ängsten 
des Kindes »durch entsprechende therapeutische Maßnahmen zu begegnen«, wofür »die verbleibende 
Ausschlusszeit einen optimalen – von der Frage des Umgangsrechts unbehelligten – Rahmen bieten« 
kann. Auch in einer weiteren Entscheidung (OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 1460) wurde das Besuchs-
recht für die Dauer von zwei Jahren ausgeschlossen, weil ein mittlerweile 11-jähriges Mädchen, das vor 
etwa sieben Jahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs in der Pflegefamilie untergebracht 
worden war und seine Eltern seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, Kontakte zu ihren Eltern ablehnte. 
In diesem Fall wurde die gewählte Frist auch begründet: »Der Zeitraum von zwei Jahren erscheint dem 
Senat unter Berücksichtigung der gegensätzlichen Wünsche der Beteiligten angemessen. Den Eltern 
bleibt die Möglichkeit erhalten, ihre Tochter nach Ablauf einer Zeit, die nicht unerträglich lang dauert, 
doch noch zu sehen. Dem Kind bietet sich die Chance, weiter an Sicherheit zu gewinnen und dann die 
Frage einer Kontaktaufnahme unbefangener zu beantworten. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass 
sich das dann 13 Jahre alte Mädchen stärker für seine Herkunft interessiert und Beziehungen zu seinen 
leiblichen Eltern weniger ablehnend gegenüber steht.« 
17 Das OLG Hamm FamRZ 2000, 1108 hielt es in einem Fall, in dem ein erhebliches Konfliktpotenzial zwi-
schen den leiblichen Eltern und den Pflegeeltern bestand, für sachgerecht, »ein familienpsychologisches 
Gutachten mit dem Ziel einzuholen, ob nicht durch geeignete Auflagen bzw. eine entsprechende Ge-
staltung der Besuchskontakte eine hinreichende Konfliktdämpfung erreicht werden kann, oder aber zum 
Wohl des Kindes ein gänzlicher Ausschluss des Umgangsrechts für einen gewissen Zeitraum zu erfolgen 
hat. Dies gilt umso mehr, weil erfahrungsgemäß bei der Erstellung eines derartigen Gutachtens auch 
die beteiligten Personen vom Gutachter eingebunden werden und möglicherweise hierdurch zu einem 
dem Kindeswohl dienenden Verhalten hingeführt werden. Deshalb ist es im Interesse des Kindeswohls 
angezeigt, bis zur Durchführung dieser weiteren gebotenen Aufklärung für einen vorübergehenden 
Zeitraum das Umgangsrecht beider Elternteile mit dem Kind auszuschließen.« Dabei erscheint dem OLG 
ein auf drei Monate befristeter Ausschluss bzw. ein Verstreichen von insgesamt 4 � Monaten seit dem 
letzten Kontakt als zeitlicher Rahmen »ohne weiteres angemessen im Hinblick auf die bisher eingetre-
tene weitere Entwicklung«. Sollte das in Auftrag gegebene Gutachten bis dahin noch nicht vorliegen, 
könnte eine »angemessene befristete Verlängerung des Ausschlusses der Kindeseltern vom Umgangs-
recht angezeigt sein«. 

derer	Berücksichtigung	der	Häufigkeit	der	bisherigen	Umgangskontakte.	An-
dere wiederum favorisieren eine objektive Bestimmung in Abhängigkeit von 
der	Tiefe	des	Eingriffs,	d.h.,	dass	unerhebliche	Einschränkungen,	wie	z.B.	das	
Verbot	einer	Kfz-Benutzung	während	der	Kontakte,	auch	ohne	Kindeswohl-
gefährdung für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr angeordnet werden 
können,	während	Einschränkungen,	die	das	Kind	intensiv	als	solche	empfin-
det	(z.B.	räumliche	Beschränkungen	bis	hin	zum	begleiteten	Umgang)	und	
die	den	Zweck	des	Umgangsrechts	berühren,	allenfalls	für	eine	Dauer	von	bis	
zu	drei	Monaten	außerhalb	des	Maßstabs	von	Abs.	4	S.	2	stattfinden	können.	
Dazwischen	liegen	Einschränkungen,	die	zwar	die	Ungezwungenheit	des	
Umgangs	in	der	natürlichen	Umgebung	des	Umgangselternteils	stören,	aber	
nicht nachhaltig den unmittelbaren Kontakt zwischen Eltern und Kind erfas-
sen,	wie	z.B.	der	Ausschluss	des	neuen	Partners	des	Umgangselternteils.13 

Die	Grenzen	zwischen	Umgangsregelungen	und	Umgangseinschränkungen	
sind	fließend.	Denn	faktisch	bedeutet	die	Bestimmung	eines	konkreten	Orts	
für	die	Wahrnehmung	der	Umgangskontakte	oder	die	Beschränkung	in	zeit-
licher	Hinsicht	immer	auch	eine	Einschränkung	des	Umgangsrechts	für	den	
Betroffenen.	Zu	differenzieren	ist	daher	nach	dem	Zweck	der	Maßnahme,	
nicht	nach	den	Wirkungen.	Man	wird	wohl	sagen	können,	dass	das	Gericht	
an	Stelle	der	Beteiligten	den	Umgang	regelt,	wenn	diese	keine	einvernehm-
liche	Lösung	finden,	und	den	Umgang	einschränkt,	wenn	das	Kindeswohl	
dies	erfordert.	

Als	äußerste	Maßnahme	kann	das	Gericht	das	Umgangsrecht	auch	gänzlich	
ausschließen, wobei nicht ohne weiteres briefliche und telefonische Kontakte 
mitumfasst	sind.14	Diese	können	unter	den	Voraussetzungen	des	Abs.	4	S.	1	
bzw.	S.	2	zusätzlich	eingeschränkt	bzw.	ausgeschlossen	werden.	In	diesem	
Fall	bleibt	den	Herkunftseltern	nur	noch	ein	Auskunftsanspruch	über	die	
persönlichen	Verhältnisse	des	Kindes	nach	§	1686	BGB,	d.h.	ein	Recht	auf	
Übersendung	von	Fotos,	Zeugnissen	etc.	

Will	das	Gericht	den	Umgang	ausschließen,	muss	zu	seiner	Überzeugung	
feststehen,	dass	das	Wohl	des	Kindes	andernfalls	gefährdet	wäre	(Abs.	4	S.	2).	
Der	Differenzierung	zwischen	Eingriffen	für	kürzere	und	»für	längere	Zeit«	
bedarf	es	hier	nicht.	Auch	wenn	aus	dem	Wortlaut	des	§	1684	Abs.	4	S.	1	und	
S.	2	BGB	nicht	klar	hervorgeht,	ob	sich	die	Worte	»für	längere	Zeit	oder	auf	
Dauer«	sprachlich	nur	auf	»eingeschränkt«	oder	auch	auf	»ausschließt«	bezie-
hen,	ist	nach	dem	Zweck	der	Vorschrift	auch	ein	kurzfristiger	Ausschluss	nur	
unter	den	erschwerten	Voraussetzungen	des	Satzes	2	zuzulassen.	Eine	andere	
Auslegung	würde	die	Gefahr	einer	Entfremdung,	die	auch	nach	kurzer	Zeit	
eintreten	kann,	verkennen.15 

Ausschluss des Umgangs
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Dauer	der	Aussetzung	äußert.18	Damit	soll	wohl	der	vorläufige	Charakter	der	
Maßnahme	deutlich	gemacht	werden.	Auch	wenn	die	Dauer	der	Maßnahme	
zum	Zeitpunkt	des	Ausschlusses	noch	unklar	ist	und	durch	§	1696	Abs.	3	
BGB	eine	regelmäßige	Überprüfung	gewährleistet	sein	sollte,	ist	aus	Gründen	
der Rechtsklarheit eine – eher knapper bemessene – Bestimmung der Zeit-
dauer	vorzuziehen.	

Ein	Ausschluss	des	Umgangsrechts	kommt	stets	nur	als	äußerste	Maßnah-
me in Betracht, wenn keine anderen Mittel zum Schutz des Kindes verfügbar 
sind,	d.h.	eine	Einschränkung	des	Umgangs	oder	dessen	sachgerechte	Ausge-
staltung	nicht	ausreicht,	um	der	festgestellten	Gefährdung	des	Kindeswohls	
zu	begegnen.19	Auch	ein	begleiteter	Umgang	muss	vorher	in	Erwägung	gezo-
gen	werden.	

Dies	gilt	grundsätzlich	auch	für	Pflegekinderverhältnisse.	Unter	diesem	
Aspekt	erweist	sich	die	bisherige	Praxis,	im	Fall	der	Inpflegegabe	eines	Kindes	
den	befristeten	Ausschluss	des	Umgangs	mit	den	leiblichen	Eltern	regelmäßig	
anzuordnen,20	ebenso	wie	sonstige	»standardmäßige	Ausschlüsse«	als	kindes-
wohl-	und	verfassungswidrig.21	Vielmehr	ist	stets	eine	Einzelfallprüfung	ge-
boten.22	Nur	wenn	konkrete	und	triftige	Gründe	vorliegen,	die	bei	angemes-
sener	Berücksichtigung	der	grundsätzlichen	Bedeutung	des	Umgangsrechts	
eine Einschränkung als für das Kind erforderlich erscheinen lassen, kann der 
Umgang	ausgesetzt	werden.	

Das	Familiengericht	kann	auch	anordnen,	dass	der	Umgang	nur	stattfinden	
darf,	wenn	ein	»mitwirkungsbereiter	Dritter«	anwesend	ist.	Dies	wird	häu-
fig eine professionelle Begleitperson sein,23 zum Teil werden aber auch gute 
Erfahrungen mit ehrenamtlich tätigen Personen gemacht, vor allem weil sie 
auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten, also insbesondere am Wochen-
ende,	begleitete	Umgänge	anbieten	können.	

Das	Instrument	des	begleiteten	bzw.	beschützten	oder	betreuten	Umgangs	
war	ursprünglich	vor	allem	für	solche	Fälle	gedacht,	in	denen	der	Verdacht	
von Kindesmissbrauch im Raum steht (nicht bewiesen, aber auch nicht 
fernliegend	ist)	oder	die	Gefahr	der	Kindesentziehung	besteht.24	In	der	Praxis	

18 In einer Entscheidung (BayObLG FamRZ 1995, 320) war Grund für diese Umgangsentscheidung eine 
völlige Verunsicherung des Kindes aufgrund des seit fünf Jahren andauernden Verfahrens. In einer an-
deren Entscheidung (OLG Bamberg FamRZ 2000, 43) wurde das Umgangsrecht beider Eltern aufgrund 
eines laufenden Ermittlungsverfahrens gegen den Vater»bis auf weiteres« ausgesetzt, weil die Mutter 
»es bereits in der Vergangenheit nicht verstanden hat, sich dem Einfluss des Vaters zu entziehen«; die-
ser Beschluss wurde allerdings in der Beschwerdeinstanz aufgehoben. 
19 Erman/Michalski (2008), § 1684 BGB Rn. 28; Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 268.
20 Zum üblichen Argumentationsmuster vgl. OLG Hamm FamRZ 2000, 1108: »Entwicklung einer vertrau-
ensvollen Beziehung nicht gefährden«.
21 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 268. Einen Vorrang des Umgangsrechts nimmt auch 
Palandt/Diederichsen (2008), § 1684 BGB Rn. 26 an.
22 OLG Hamm FamRZ 2004, 1310 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR NJW 1995, 2153 zu 
Art. 8 EMRK.
23 So die Empfehlung in den Deuteschen Standards zum begleiteten Umgang, Staatsinstitut für Frühpä-
dagogik (2008), S. 38.
24 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 8.

25 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 204.
26 Vgl. BT-Drucks. 13/4899, S. 106; Erman/Michalski (2008), § 1684 BGB Rn. 25. Entsprechend muss in 
den gerichtlichen Entscheidungen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf die Möglichkeit des 
begleiteten Umgangs eingegangen werden, was allerdings nur in wenigen Entscheidungen der Fall ist, 
vgl. Küfner (2008a).
27 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 201. Ein begleiteter Umgang wird etwa regelmäßig aus-
scheiden, wenn das Kind sich den Besuchen massiv verweigert, vgl. OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 1460: 
»Wenn die Besuche an der Ablehnung des Kindes scheitern, ist die Frage, ob bei den Zusammenkünften 
ein Dritter anwesend ist, ohne Bedeutung«.
28 Nicht ausreichend ist etwa die Regelung: »Es wird ein begleiteter Umgang angeordnet, der vom Kreis-
jugendamt zu ermitteln ist.« vgl. OLG Stuttgart OLGR 2007, 471; so auch OLG Frankfurt a.M. FamRZ 
1999, 617; OLG Saarbrücken DAVorm 1996, 277.
29 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 204.

Begleiteter Umgang

wird	der	begleitete	Umgang	jedoch	häufig	als	»Allheilmittel«	bei	Belastungen	
im	Eltern-Kind-Verhältnis	jeglicher	Art	gesehen25 und die Anwesenheit eines 
Dritten	vor	allem	auch	zur	Anbahnung	von	Umgangskontakten	nach	län-
gerem	Kontaktabbruch	genutzt.	Auch	bei	Konflikten	zwischen	Herkunfts-	
und	Pflegeeltern	machen	die	Familiengerichte	gerne	davon	Gebrauch,	gerade	
in scheinbar ausweglosen Situationen, weil dadurch verhindert werden kann, 
dass	allein	durch	den	Zeitablauf	des	gerichtlichen	Verfahrens	–	in	der	Regel	
dauert	es	mehrere	Monate	bis	ein	externes	Sachverständigengutachten	ein-
geholt	ist	–	Fakten	geschaffen	werden,	die	eine	spätere	Entscheidung	vor-
wegnehmen.	Dies	stimmt	insofern	mit	dem	gesetzlichen	Anspruch	überein,	
als	ein	völliger	Ausschluss	des	Umgangs	nur	in	Betracht	kommt,	wenn	ein	
begleiteter	Umgang	nicht	ausreicht,	das	Wohl	des	Kindes	zu	gewährleisten.26 
Trotzdem	gibt	es	Fälle,	in	denen	eine	Umgangsbegleitung	keinen	ausrei-
chenden Schutz bietet, weil damit keine emotionalen Belastungen aufgefan-
gen	werden	können.27 Bei schweren Misshandlungs- und Missbrauchstrau-
mata	sowie	bei	anhaltender	Weigerung	des	Kindes	bzw.	Jugendlichen,	die	
Eltern	zu	sehen,	wird	ein	begleiteter	Umgang	deshalb	weitgehend	für	nicht	
mehr	verantwortbar	gehalten;	der	Umgang	ist	dann	gänzlich	auszuschließen	
(zur	Frage,	in	welchen	Fällen	ein	begleiteter	Umgang	aus	fachlicher	Sicht	
zweckmäßig	ist,	siehe	C.8).	

Das	Familiengericht	muss	konkret	regeln,	wo,	wann	und	wie	häufig	
begleitete	Umgangskontakte	stattfinden	sollen	und	wer	das	Kind	bringt	
bzw.	abholt.	Auch	wenn	es	bei	der	Regelung	des	betreuten	Umgangs	häufig	
schwierig	sein	mag,	eine	hinreichend	bestimmte	Regelung	zu	treffen,	darf	es	
sich	nicht	darauf	beschränken,	nur	den	Rahmen	abzustecken	und	die	Um-
gangsmodalitäten	im	Übrigen	einem	Dritten	zu	überlassen.28 

Der	begleitete	Umgang	kann	stets	nur	für	eine	gewisse	Zeit	angeordnet	
werden.29	Eine	feste	zeitliche	Obergrenze	gibt	es	nicht.	Zur	Orientierung	
mag	der	Hinweis	dienen,	dass	er	nach	Möglichkeit	für	maximal	sechs	Mo-
nate	angeordnet	werden	sollte,	wenn	er	gut	gelingt	noch	ein	bisschen	länger.	
Eine	solche	Anordnung	kann	mehrmals	ergehen.	Wichtig	ist	es	im	Blick	zu	
behalten, dass er keine Dauermaßnahme ist, sondern Ziel die Erarbeitung 
eigenständiger	Lösungen	nach	dem	Prinzip	»Hilfe	zur	Selbsthilfe«	sein	sollte.	
In	der	Abschlussphase	wird	idealerweise	eine	private	Regelung	des	Umgangs	
getroffen,	auf	die	häufig	durch	begleitete	Übergaben	und	Rückgaben	vorbe-
reitet	wird.	
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Seit	dem	KindRG	spricht	das	Gesetz	nicht	mehr	vom	persönlichen	Um-
gang,	sondern	nur	noch	vom	Umgang.	Umgang	meint	dabei	nicht	nur	den	
persönlichen	Umgang,	sondern	auch	telefonische	oder	briefliche	Kontakte,30 
natürlich	auch	per	Fax,	E-Mail	oder	SMS,31	ggf.	auch	Geschenke	an	das	
Kind.32	Aus	der	Analyse	der	Entscheidungen	geht	nicht	hervor,	wie	mit	diesen	
indirekten	Kontakten	verfahren	wird.	Diese	sind	nicht	ohne	weiteres	von	
einem	Umgangsausschluss	erfasst.33	Es	stellt	sich	die	Frage,	wie	die	Beteilig-
ten	mit	der	diesbezüglichen	Unklarheit	umgehen	und	ob	es	nicht	oftmals	
einer	expliziten	Darstellung	bzw.	womöglich	auch	einer	Regelung	in	Bezug	
auf	Art	und	Häufigkeit	bedurft	hätte.	Denn	in	vielen	Fällen,	in	denen	eine	
persönliche	Konfrontation	mit	den	Eltern	das	Kind	in	seiner	Entwicklung	
gefährden	würde,	ist	eine	Auseinandersetzung	mit	der	Herkunftsfamilie	»im	
Hintergrund«	hilfreich,	um	sich	mit	der	Situation	des	Aufwachsens	in	zwei	
Familien	zu	arrangieren.	

Die	»Wohlverhaltensklausel«	findet	auch	im	Verhältnis	zwischen	Eltern	und	
Pflegeeltern	Anwendung.	Im	Interesse	des	Kindes	besteht	die	rechtliche	
Verpflichtung	zu	gegenseitiger	Akzeptanz	und	Loyalität,	wenn	auch	in	vielen	
Situationen	unklar	sein	mag,	was	dies	konkret	in	der	Praxis	bedeutet.	

Das	Familiengericht	kann	die	Eltern	wie	auch	die	Pflegeeltern	durch	An-
ordnungen	zur	Erfüllung	ihrer	Wohlverhaltenspflicht	anhalten	(§	1684	Abs.	3	
S.	2	BGB).34	Dabei	sind	der	gerichtlichen	Kreativität	kaum	Grenzen	gesetzt.	
Es	kann	Ermahnungen	und	Anweisungen,	Ge-	und	Verbote	aussprechen,	die	
meist	eine	Umgangsregelung	nach	§	1684	Abs.	3	S.	1	BGB	flankieren	und	auf	
ein	Einvernehmen	der	Beteiligten	hinwirken	(vgl.	§	156	FamFG).	So	kann	es	
bspw.	zur	Auflage	machen,	dass	vor	dem	Kind	bestimmte	Streitfragen	nicht	
zur	Sprache	gebracht	werden	oder	das	Verbot	aussprechen,	das	Kind	weiteren	
psychologischen	Begutachtungen	auszusetzen.	Seit	dem	FamFG	kann	das	
Familiengericht	gegenüber	Eltern	die	Inanpruchnahme	von	Beratung,	nicht	
aber	Therapie	anordnen	(§	156	Abs.	1	S.	4	FamFG).35	Um	seinen	Anordnungen	
im Hinblick auf die Einhaltung der Wohlverhaltenspflicht zu mehr Wirksam-
keit	zu	verhelfen,	kann	das	Gericht	zur	Durchsetzung	–	mit	Ausnahme	bei	
angeordneter	Beratung	(§	156	Abs.	1	S.	5	FamFG)	–	ein	Zwangsgeld	verhän-
gen, wenn gegen eine auferlegte, konkrete Wohlverhaltenspflicht verstoßen 

30 BT-Drucks. 13/4899, S. 105.
31 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 84.
32 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 80; Bamberger/Roth/Veit (2008), § 1684 BGB Rn. 9.
33 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 279; OLG Schleswig SchlHAnz 1984, 173.
34 Für Anordnungen gegenüber den leiblichen Eltern mag § 1684 Abs. 3 S. 1 BGB eine hinreichende 
Rechtsgrundlage bieten, um zum Wohlverhalten anzuhalten. Um die Pflegeeltern in die Pflicht zu neh-
men, bedarf es der Regelung in § 1684 Abs. 3 S. 2 BGB, vgl. Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB 
Rn. 106.
35 Zur ablehnenden h.M. vor Inkrafttreten des FamFG, vgl. OLG Brandenburg FamRZ 2002, 975; OLG 
Karlsruhe FamRZ 2004, 56; OLG Nürnberg FamRZ 2006, 1146; jetzt auch OLG Stuttgart OLGR Stuttgart 
2007, 241 unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung; anders noch OLG Stuttgart FamRZ 2001, 
932; OLG Braunschweig FamRZ 1999, 185; OLG Düsseldorf FamRZ 2001, 512.

36 Zwangshaft wird wohl nur in Extremfällen in Betracht kommen, weil die Abwesenheit der 
Pflegeperson(en) sich in der Regel negativ auf die Betreuung des Kindes auswirken wird. 
37 Nur in einer der untersuchten Entscheidungen wurde überhaupt darüber nachgedacht, durch Aufla-
gen Einfluss auf das Verhalten der Herkunfts- bzw. Pflegeeltern zu nehmen (OLG Hamm FamRZ 2000, 
1108). In diesem Fall bestand ein erhebliches Konfliktpotenzial zwischen den leiblichen Eltern und den 
Pflegeeltern, welches der Entwicklung der erforderlichen vertrauensvollen Beziehung des Kindes zu 
seinen Pflegeeltern entgegenstand. Das OLG hielt es für sachgerecht, in dieser Situation »ein famili-
enpsychologisches Gutachten mit dem Ziel einzuholen, ob nicht durch geeignete Auflagen bzw. eine 
entsprechende Gestaltung der Besuchskontakte eine hinreichende Konfliktdämpfung erreicht werden 
kann, oder aber zum Wohl des Kindes ein gänzlicher Ausschluss des Umgangsrechts für einen gewissen 
Zeitraum zu erfolgen hat.«
38 vgl. Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 293.
39 So auch Erman/Michalski (2008), § 1684 BGB Rn. 28.

wird	(§	35	Abs.	1	FamFG).36	In	der	Praxis	wurde	bislang	–	nach	der	Untersu-
chung	der	Rechtsprechung	zum	Umgang	zu	schließen	–	davon	allerdings	nur	
sehr	zurückhaltend	Gebrauch	gemacht.37 

Schließlich	besteht	die	Möglichkeit,	den	Vollzug	des	Umgangsrechts	einzu-
schränken oder auszuschließen, für kürzere oder längere Zeit oder auf Dau-
er	(§	1684	Abs.	4	S.	1	bzw.	2	BGB).	Dies	ist	nicht	nur	dann	möglich,	wenn	
bereits	eine	Umgangsentscheidung	vorliegt	(wie	der	Wortlaut	des	Abs.	4 
Satz	1	vermuten	ließe),	sondern	kann	auch	dann	zur	Anwendung	gelangen,	
wenn	erstmalig	über	den	Umgang	entschieden	wird.38 Dabei handelt es sich 
um	eine	Maßnahme,	die	im	Zuge	des	KindRG	für	hochstrittige	(Trennungs-	
und	Scheidungs-)Fälle	geschaffen	wurde.	Die	Intention	des	Gesetzgebers	
lag darin, keine falschen Signale zu setzen, indem der umgangsberechtigte 
Elternteil	mit	einem	Ausschluss	des	Umgangs	»bestraft«	wird,	wenn	doch	
tatsächlich	ein	Umgang	mit	seinem	Kind	nur	deshalb	nicht	stattfinden	kann,	
weil	der	andere	Elternteil	dies	boykottiert.	Durch	die	Einschränkung	bzw.	
Aussetzung	des	Vollzugs	des	Umgangsrechts	wird	in	solchen	Fällen	–	theore-
tisch	–	klargestellt,	dass	ein	Umgangsrecht	besteht,	aber	aufgrund	tatsächlich	
bestehender	Hindernisse	nicht	ausgeübt	werden	kann.	

Der	Gedanke	ist	auch	auf	Pflegekinderverfahren	übertragbar,	in	denen	die	
Spannungen zwischen Herkunfts- und Pflegeeltern ein solches Ausmaß an-
nehmen,	dass	Umgangskontakte	sich	zwangsläufig	auch	negativ	auf	das	Wohl	
des	Kindes	auswirken	und	deshalb	ausgeschlossen	werden.	Zuzugeben	ist,	
dass	es	für	den/die	Betroffenen	häufig	keinen	Unterschied	machen	wird,	ob	
der	Umgang	ausgeschlossen	wird	oder	lediglich	sein	Vollzug	ausgesetzt	wird.	
Die	Konsequenzen	sind	praktisch	die	Gleichen:	So	oder	so	kann/können	er/
sie	sein/ihr	Kind	nicht	sehen.	Insofern	ist	die	Unterscheidung	möglicherweise	
nicht	mehr	als	ein	theoretisches	Detail.	Nachdem	der	Gesetzgeber	diese	Mög-
lichkeit	vorgesehen	hat,	kann,	soll	bzw.	muss	jedoch	auch	von	ihr	Gebrauch	
gemacht	werden.	Weil	der	Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	die	Auswahl	des	
jeweils	mildesten	Mittels	gebietet,	kommt	ein	Ausschluss	des	Umgangs	streng	
genommen	nur	noch	in	Betracht,	wenn	die	Aussetzung	des	Vollzugs	nicht	
ausreicht,	um	der	festgestellten	Gefährdung	des	Kindeswohls	zu	begegnen.39 
Außerdem	kann	das	Familiengericht	eine	Umgangsregelung	gerichtlich bil-

Einschränkung bzw. Ausschluss des Vollzugs

Wohlverhaltensanordnungen
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ligen,	wenn	Herkunftseltern	und	Pflegeeltern	sowie	ggf.	ein	Vormund	bzw.	
Pfleger	mit	betreffendem	Aufgabenkreis	eine	einvernehmliche,	am	Wohl	des	
Kindes	orientierte	Regelung	getroffen	haben	(§	156	Abs.	2	FamFG).40 Diese 
Möglichkeit	besteht	als	mildere	und	damit	vorzugswürdigere	Maßnahme	
gem.	§§	1684,	1697a	BGB,	auch	wenn	das	Gesetz	sie	explizit	nicht	vorsieht.	

»Unzulässig«	ist	es	hingegen	regelmäßig,	einen	Antrag	auf	Regelung	des	
Umgangs	einfach	zurückzuweisen, ohne damit eine Regelung für die Zu-
kunft	zu	treffen.	Denn	damit	würde	für	die	Zukunft	eine	unklare	Rechtslage	
hervorgerufen, weil ungewiss ist, was nach der gerichtlichen Entscheidung 
gelten	soll.41	Das	Gericht	muss	also	eine	konkrete	Entscheidung	treffen,	d.h.,	
entweder	Umfang	und	Ausübung	des	Umgangsrechts	konkret	regeln	oder	
die	Umgangsbefugnis	ausschließen	oder	einschränken.42 Nur in besonderen 
Ausnahmefällen darf es bei der bloßen Zurückweisung eines Antrags belassen 
werden,	etwa	wenn	das	Gericht	die	begründete	Erwartung	hegt,	dass	sich	
der Streit zwischen Herkunfts- und Pflegeeltern legt und die Herkunftseltern 
bereit	sind,	vorübergehend	auf	den	Umgang	zu	verzichten.	Dann	–	so	der	
Gedanke	–	entspricht	es	mehr	dem	Wohl	des	Kindes,	der	Entfremdung	nicht	
durch	ein	ausgesetztes	Umgangsrecht	Vorschub	zu	leisten,	sondern	abzuwar-
ten,	bis	die	Voraussetzungen	für	einen	Entzug	aus	der	Welt	geschaffen	sind.43 
In	einem	solchen	Fall	wird	das	Gericht	die	Antragsrücknahme	anregen	oder	
ggf.	den	Antrag	zurückweisen.	

Mit	dem	FamFG	sind	auch	die	Möglichkeiten	zur	Bestellung eines Um-
gangspflegers	ausdrücklich	geregelt	worden.	Dieser	soll	als	Ergänzungspfleger	
mit	dem	Aufgabenkreis	der	Durchführung	des	Umgangs	nunmehr	sowohl	
die	Herausgabe	des	Kindes	zur	Durchführung	des	Umgangs	verlangen	und	
für	die	Dauer	des	Umgangs	dessen	Aufenthalt	bestimmen	können.	Dabei	gilt	
es	allerdings	im	Hinblick	auf	die	Voraussetzungen	seiner	Bestellung	je	nach	
Umgangsberechtigtem	zu	unterscheiden:	
•	 Geht	es	um	Streitigkeiten	zwischen	Herkunfts-	und	Pflegeeltern,	in	denen	

die	Herkunftseltern	während	eines	bestehenden	Pflegeverhältnisses	Um-
gangskontakte mit ihrem Kind begehren, kommt die Regelung des § 1684 
Abs.	3	S.	3	bis	5	BGB	zur	Anwendung.	Diese	fordert	für	die	Einsetzung	
eines	Umgangspflegers	lediglich	eine	dauerhafte	oder	wiederholte	erheb-
liche	Verletzung	der	Wohlverhaltenspflicht	nach	§	1684	Abs.	2	BGB	(siehe	
oben).	Die	hohe	Schwelle	der	Kindeswohlgefährdung	des	§	1666	Abs.	1	
BGB	muss	hingegen	künftig	nicht	mehr	erreicht	werden,	wobei	dieser	
Weg hier ohnehin regelmäßig ausscheidet, da die Pflegeeltern entweder 
nicht	Inhaber	der	Personensorge	sind	oder	sie	als	Vormund	bzw.	Pfleger	
allenfalls mit vormundschaftsgerichtlichen Aufsichtsmaßnahmen zum 
Wohlverhalten	angehalten	werden	können.	Nach	der	Gesetzesbegrün-
dung	des	FamFG	soll	die	Anordnung	der	Umgangspflegschaft	auf	Fälle	

40 OLG Sachsen-Anhalt, FamRZ 2002, 1274.
41 OLG Düsseldorf, FamRZ 1998, 1460 (1461) m. Verw. auf BGH FamRZ 1994, 158 = NJW 1994, 312.
42 BGH NJW 1994, 312.
43 vgl. Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 278; OLG Zweibrücken FamRZ 1993, 728 (729) bei 
kurz bevorstehender Volljährigkeit und bestehender Einigungsmöglichkeit; anders OLG Frankfurt a.M. 
FamRZ 1995, 1431, das eine Zurückweisung zugelassen hat, wenn es für den Elternteil »schonender und 
ebenso zweckdienlich«ist wie der Ausschluss.

beschränkt	werden,	in	denen	die	Obhutsperson/en	i.S.d.	§	1684	Abs.	2	S.	
2	BGB,	hier	die	Pflegeeltern,	das	Umgangsrecht	der	umgangsberechtigten	
Eltern	vereiteln.44 Die bislang erforderliche Prüfung, ob das Wohl des 
Kindes	dadurch	gefährdet	ist,	dass	die	Eltern	eigenverantwortlich	ihr	Um-
gangsrecht mit ihrem in einer Pflegefamilie untergebrachten Kind ausüben 
bzw.	über	Besuche	von	und	mit	ihrem	Kind	entscheiden,	findet	daher	
zukünftig	nicht	mehr	statt.45 

• Begehren hingegen die Pflegeeltern nach einem beendeten Pflegever-
hältnis	Umgangskontakte	mit	ihrem	(ehemaligen)	Pflegekind	und	kommt	
es deshalb zu Konflikten mit den Herkunftseltern oder neuen Pflegeeltern, 
ist	die	Regelung	des	§	1685	Abs.	3	S.	2	i.V.m.	§	1684	Abs.	3	S.	3	bis	5	BGB	
anzuwenden.	Diese	betont	ausdrücklich,	dass	eine	Umgangspflegschaft	
zur	Durchsetzung	eines	Umgangs	des	Kindes	mit	anderen	Bezugspersonen	
(weiterhin)	nur	bei	Vorliegen	einer	Kindeswohlgefährdung	i.S.d.	§	1666	
Abs.	1	BGB	angeordnet	werden	kann.	

Hintergrund	dieser	–	vorrangig	für	Umgangsstreitigkeiten	in	Trennungs-	
und	Scheidungsverfahren	konzipierten	–	differenzierenden	Vorschriften	ist	
die jeweils, auch verfassungsrechtlich unterschiedlich geschützte Position der 
Umgangsberechtigten.	Während	Eingriffe	in	das	ausdrückliche	und	damit	
mit	besonderer	Wertigkeit	versehene	Elterngrundrecht	aus	Art.	6	Abs.	2
S.	1	GG	und	demzufolge	auch	die	Einschränkung	des	selbstbestimmten	
Umgangsrechts	der	Herkunftseltern	einer	besonderen	Rechtfertigung	bedarf,	
können	sich	sonstige	Umgangsberechtigte	nur	auf	das	allgemeine	Grundrecht	
auf	Familie	nach	Art.	6	Abs.	1	GG	stützen	und	haben	damit	–	gerade	auch	
im	Verhältnis	zum	Elterngrundrecht	–	stärkere	Einschränkungen	hinzuneh-
men.	

Die	Entscheidungen	der	Familiengerichte	aus	den	Jahren	1994	bis	2007	
wurden	vor	allem	daraufhin	untersucht,	unter	welchen	Voraussetzungen	eine	
Gefährdung	des	Kindeswohls	angenommen	wurde	bzw.	in	welchen	Fällen	ein	
Ausschluss	des	Umgangs	für	nicht	notwendig	erachtet	wurde.	

Oberster	Maßstab	ist	immer	das	Kindeswohl.46	Für	einen	Ausschluss	des	
Umgangs	muss	dieses	gefährdet	sein.	In	der	gerichtlichen	Spruchpraxis	wurde	
eine	solche	Kindeswohlgefährdung,	die	einen	Ausschluss	des	Umgangsrechts	
rechtfertigte,	vor	allem	in	zwei	»Fallgruppen«	angenommen	und	zwar,	wenn	
•	 sich	das	Kind	ausdrücklich	gegen	einen	Umgang	mit	seinen	Eltern	wehrte	
 oder 
• kein ausdrücklicher Wille vorlag, sei es weil das Kind sich selbst nicht 

sicher	bzw.	hin	und	hergerissen	war	oder	weil	es	seinen	Willen	noch	nicht	
zum	Ausdruck	bringen	konnte,	die	innere	Gefühlslage	aber	gegen	Kon-
takte	sprach.	

Weitere Möglichkeiten des Familiengerichts zur Regelung von Umgangsstreitigkeiten

C.10.3C.10.2

44 BT-Drucks. 16/6308, S. 345.
45 Vgl. OLG Frankfurt a.M. DAVorm 2000, 1016.
46 Vgl. etwa OLG Bamberg FamRZ 2000, 43, das noch einmal explizit klarstellt, dass Gründe für den 
Ausschluss des Umgangs »nur im Kindeswohl gelegen« sein können.

10.3  Entscheidungskriterien der Gerichte bei Umgangskonflikten
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Ein	weiterer	Aspekt,	der	weniger	bei	der	Frage	des	»Ob«,	sondern	eher	beim	
»Wie«	des	Umgangs	von	Bedeutung	ist,	ist	die	weitere	Perspektive	für	das	
Kind.	Auf	diese	Kriterien	soll	im	Folgenden	etwas	genauer	eingegangen	wer-
den: 

Das	Persönlichkeitsrecht	des	Kindes	erfordert,	bei	einer	gerichtlichen	Re-
gelung	des	Umgangs	den	Willen	des	Kindes	im	Rahmen	seines	wohlver-
standenen Interesses und das Interesse des um die Regelung nachsuchenden 
Elternteils	gegeneinander	abzuwägen.47 Maßgeblich für die Entscheidung 
über	den	Umgang	ist	das	Wohl	des	Kindes.	Der	Wille	des	Kindes	soll	dabei	
nach	dem	Willen	des	Gesetzgebers	nicht	das	ausschlaggebende	Kriterium	
für die Entscheidung sein, da dieser nicht selten von außen beeinflusst wird, 
Schwankungen	unterliegt	und	hoch	ambivalent	sein	kann.48 Nach der Recht-
sprechung	des	BVerfG	kann	er	nur	insoweit	Beachtung	finden,	als	er	mit	dem	
Wohl	des	Kindes	vereinbar	ist.49 

Die gerichtliche Prüfung vollzieht sich danach in zwei Stufen: 
•	 Zunächst	muss	geprüft	werden,	ob	ein	beachtlicher	Kindeswille	vorliegt.	
•	 Ist	dies	der	Fall,	kann	in	einem	zweiten	Schritt	überlegt	werden,	ob	das	
 Kindeswohl trotz dieses beachtlichen Kindeswillens eine davon abwei-
	 chende	Entscheidung	erfordert.	

Wann aber kann, soll oder muss der Wille des Kindes berücksichtigt werden? 
Und	wann	kann	ein	Umgang	auch	gegen	den	Willen	des	Kindes	angeordnet	
werden?	Dazu	hat	der	Bundesgerichtshof	bereits	1980	in	einer	Grundsatzent-
scheidung	zum	Umgang	mit	dem	nichtsorgeberechtigten	Elternteil	Kriterien	
benannt	(Hervorhebungen	d.	Verf.):	

»Bedeutsam	für	einen	Ausschluss	des	Verkehrsrechts	ist	stets,	ob	die	Einstel-
lung des Kindes auf subjektiv beachtlichen und verständlichen Beweggründen 
beruht.	In	solchen	Fällen	wäre	eine	gewaltsame	Durchsetzung	des	Verkehrs-
rechts	mit	dessen	Zweck	und	mit	dem	Persönlichkeitsrecht	des	Kindes	unver-
einbar.	Soll	ein	der	Ausübung	des	Verkehrsrechts	entgegenstehender	Wille	des	
Kindes Beachtung finden, muss daher in jedem Einzelfall zunächst geprüft 
werden, ob die Entwicklung seiner Persönlichkeit bereits so weit fortgeschritten 
ist,	dass	eine	dem	Willen	des	Kindes	zuwiderlaufende	Ausübung	des	Um-
gangs	zu	einer	Gefährdung	seiner	Entwicklung	führen	könnte.	Danach	sind	
die	Gründe	zu	prüfen,	die	das	Kind	zu	seiner	Haltung	veranlassen.	Diese	
Gründe	müssen	aus der Sicht des Kindes berechtigt	erscheinen.«50 

47 BGH FamRZ 1980, 131 (132 f.) = NJW 1980, 454 f.; OLG Schleswig-Holstein FamRZ 2000, 48.
48 BT-Drucks. 13/3899, S. 69.
49 BVerfG NJW 1993, 2671; ebenso BVerfG FuR 2005, 421; vgl. ausdrücklich auch OLG Bamberg FamRZ 
2000.
50 BGH FamRZ 1980, 131 (132 f.) = NJW 1980, 454 f.

Die	Gerichte	setzen	sich	in	ihren	Entscheidungen	ausführlich	mit	der	Be-
deutung des Kindeswillens im Allgemeinen und mit der Beachtlichkeit des 
geäußerten	Willens	im	Konkreten	auseinander.51 In Anlehnung an diese 
höchstrichterlichen	Vorgaben	und	die	sozialwissenschaftlichen	Erkenntnisse	
haben sich in der Rechtsprechung Kriterien für die Beachtlichkeit des Kin-
deswillens etabliert:
•	 Es	muss	eine	entschiedene	(eindeutige)	und	nachhaltige	Weigerung	des	
	 Kindes	vorliegen	(Intensität).	
• Der Wille muss ohne fremde Beeinflussung gebildet worden sein 
	 (Autonomie).	
• Er muss auf subjektiv nachvollziehbaren und verständigen Beweggründen 
 beruhen und 
•	 subjektiv	unüberwindlich	sein,	d.h.,	dass	–	wenn	fachlich	angezeigt	

–	bspw.	beraterische	Versuche	des	Jugendamts	oder	einer	Beratungsstel-
le, vorangegangen und gescheitert sind, das Kind zur Wahrnehmung der 
Kontakte	zu	motivieren	bzw.	bei	der	Überwindung	der	Ablehnung	zu	
unterstützen.	

•	 Schließlich	muss	der	Wille	eine	gewisse	Stabilität	aufweisen,	d.h.	über	
	 unterschiedliche	Kontexte	und	Zeiten	hinweg52	konstant	bleiben.	

Je	ausgeprägter	diese	Merkmale	sind,	umso	größeres	Gewicht	ist	dem	Kin-
deswillen	als	Kriterium	des	Kindeswohls	beizumessen.	Stellt	sich	bei	der	
Anhörung	des	Kindes	hingegen	heraus,	dass	sein	Wille	beeinflusst	ist	oder	
auf	einer	ablehnenden	Haltung	der	Pflegeeltern	beruht,	so	kann	ein	Umgang	
auch	gegen	den	erklärten	Willen	des	Kindes	angeordnet	werden.53	Um	festzu-
stellen,	ob	der	Wille	des	Kindes	beachtlich	ist	oder	nicht,	muss	das	Gericht	
das	Kind	anhören,54	nach	Möglichkeit	in	seiner	vertrauten	Umgebung	und	
ohne	zeitlichen	Druck.	Gegebenenfalls	muss	es	ein	Sachverständigengutach-
ten	zu	dieser	Frage	einholen.	

Wenn das Kind Kontakte mit seinen Eltern ablehnt und ein beachtlicher 
Kindeswille nach den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien fest-
gestellt	wurde,	wird	das	Gericht	diese	Haltung	des	Kindes	in	aller	Regel	
respektieren.	Vor	allem	bei	älteren	Kindern	und	Jugendlichen	(ab	einem	Alter	
von	etwa	10	Jahren)	wird	wohl	kaum	ein	Weg	an	der	Berücksichtigung	dieses	
Willens	vorbeiführen.	Theoretisch	kann	es	zwar	auch	gegen	den	Willen	des	
Kindes	Umgangskontakte	anordnen,	wenn	es	der	Überzeugung	ist,	dass	dies	
seinem	Wohl	entspricht.	Jedoch	ist	fraglich,	wer	oder	was	eine	eindeutig	und	
nachhaltig geäußerte, autonom gebildete, subjektiv nachvollziehbare und 
unüberwindliche	Weigerung	des	Kindes	aufwiegen	bzw.	überwinden	können	

51 Vgl. OLG Schleswig-Holstein FamRZ 2000, 48; OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 1460; BayObLG FamRZ 
1998, 1040; ausführlich dazu Küfner (2008a). 
52 Empfohlen wird mindestens zweimaliges Nachfragen in möglichst neutralen Situationen. 
53 Palandt/Diederichsen (2008), § 1684 BGB Rn. 28; Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 298 
m.w.N.; zu Umgangskontakten gegen den Willen des Kindes siehe Kindler/Reinhold (2007). Siehe auch 
die Entscheidung des BVerfG FamRZ 2007, 335 (336), in der es die vom OLG »inzident zugrunde gelegte 
Annahme ... dass die Äußerung des Kindes mit dessen authentischen, wirklichen Willen übereinstimmt« 
für nicht ausreichend begründet erachtet, weil »widersprüchliche Äußerungen des Kindes und die 
Einschätzung des Sachverständigen, dass die Pflegeltern das Kind beeinflusst haben, Anlass für eine 
Auseinandersetzung bzw. die Einholung eines ergänzenden Sachverständigengutachtens hätten sein 
müssen.« 
54 BVerfG NJW 93, 2671.

Wille des Kindes
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soll.55	In	keiner	der	untersuchten	Entscheidungen	haben	die	Gerichte	einen	
Umgang	gegen	den	entschiedenen	und	verständlichen	Willen	des	Kindes	an-
geordnet.	Vielmehr	wurde	der	beachtliche	Wille	des	Kindes	mit	Blick	auf	das	
Kindeswohl auch gegenüber den Belangen der Eltern für ausschlaggebend 
gehalten.56 Teilweise wurde selbst auf die Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens verzichtet, weil eine abweichende Entscheidung unabhängig von 
dessen	Feststellungen	in	Anbetracht	der	Bedeutung	des	kindlichen	Willens	
nicht	in	Betracht	kam.	

Im Allgemeinen ist ein Kontakt gegen den erklärten und beachtlichen Willen 
eines	Pflegekindes	nicht	mit	dessen	Wohl	vereinbar.	Jedoch	kann	in	einer	
solchen Situation an eine Befristung des Ausschlusses gedacht werden, in der 
Erwartung,	dass	nach	Ablauf	dieser	Zeit	wieder	eine	Begegnung	möglich	ist.	

Wenn ein erklärter Wille des Kindes nicht vorliegt, kann ein Ausschluss des 
Umgangs	auf	die	Gefühlslage	des	Pflegekindes	gestützt	werden,	die	auf	eine	
Verunsicherung	des	Kindes	im	weitesten	Sinn	zurückgeführt	werden	kann.	
Darunter gefasst werden hier etwa Situationen, in denen
• sich Pflegekinder schuldig gegenüber ihren Eltern fühlen, weil sie sich bei 

der Pflegefamilie zu Hause fühlen, aber gleichzeitig die Pflegeeltern nicht 
damit	kränken	wollen,	dass	ihnen	ihre	Eltern	noch	wichtig	sind.	Wenn	
die Erwachsenen die bestehenden Bindungen des Kindes gegenseitig nicht 
anerkennen,	kann	für	das	Kind	ein	Loyalitätskonflikt	entstehen,	der	einen	
Ausschluss	des	Umgangs	rechtfertigen	kann.57 

55 Nach einer Entscheidung des BGH von 1980 (FamRZ 1980, 131 [133]) sind der »Wille ... des Kindes im 
Rahmen seines wohlverstandenen Interesses und das Interesse des um die Umgangsregelung nachsu-
chenden Elternteils gegeneinander abzuwägen«. In Anlehnung daran wird zum Teil auch in der jüngeren 
Rechtsprechung eine Abwägung mit den elterlichen Interessen gefordert, vgl. etwa OLG Schleswig-Hol-
stein FamRZ 2000, 48. Jedoch erscheint schwer vorstellbar, in welcher Konstellation diese Abwägung 
zu Gunsten der Eltern ausfallen wird. Auch das OLG Schleswig-Holstein hielt letztlich den beachtlichen 
Willen des Kindes »mit Blick auf das Kindeswohl gegenüber den Belangen der [Mutter] ... für ausschlag-
gebend«. Ähnlich verhält es sich in der Entscheidung des BayObLG (FamRZ 1998, 1040) sowie des OLG 
Düsseldorf (FamRZ 1998, 1460). 
56 OLG Schleswig-Holstein FamRZ 2000, 48; so auch BayObLG FamRZ 1998, 1040; OLG Düsseldorf 
FamRZ 1998, 1460. 
57 So hat etwa das OLG Frankfurt a.M. (FamRZ 2003, 1317) den Umgang einer Mutter mit ihrer seit 18 
Monaten in der Pflegefamilie lebenden zehnjährigen Tochter ausgeschlossen, weil das Kind immer wie-
der das Gefühl empfinden würde, dass es aus Sicht der Mutter verpflichtet sei, zu dieser zurückzukehren 
und die Mutter nicht in der Lage war, die Gefühle von Zerrissenheit für das Kind zu vermeiden und den 
Bedürfnissen des Kindes gegenüber ihren eigenen Vorrang zu geben. 

•	 ein	Kind	so	in	der	Pflegefamilie	»verwurzelt«	ist,	dass	es	die	Pflegeeltern
als	seine	»psychologischen«	bzw.	»sozialen«	Eltern	ansieht,	so	dass	Kon-
takte	zu	den	leiblichen	Eltern	Trennungs-	und	Verlustängste	auslösen	
können,	die	das	Kindeswohl	gefährden.58 

• sich Spannungen zwischen den Erwachsenen in einem solchen Maße 
belastend	auf	das	Kind	auswirken,	dass	der	Ausschluss	die	einzige	Mög-
lichkeit	ist,	das	Wohl	des	Kindes	nicht	zu	sehr	zu	belasten.	Dabei	ist	es	
ohne	Belang,	ob	die	Verunsicherung	des	Kindes	darauf	zurückzuführen	
ist, dass die Pflegeeltern es hinsichtlich seiner Besuche bei seinen leiblichen 
Eltern	beeinflussen	oder	das	Kind	aus	dem	Verhalten	seiner	leiblichen	
Eltern spürt, dass diese es aus seinem vertrauten Lebensbereich herausneh-
men	wollen.59

Solche	Fälle,	in	denen	keine	klare	Positionierung	des	Kindes	vorliegt,	aber	
aufgrund	einer	inneren	Unsicherheit	oder	Zerrissenheit	ein	Ausschluss	des	
Umgangs	mit	seinen	Eltern	womöglich	besser	seinem	Wohl	entspricht,	sind	
für	die	Gerichte	meist	schwieriger	zu	entscheiden.	

Einerseits wird die Situation, dass ein Kind in eine neue, für ihn häufig 
fremde	Familie	kommt,	in	der	es	bis	auf	Weiteres	leben	soll,	und	seine	Eltern	
nur	noch	im	Rahmen	von	Besuchskontakten	trifft,	immer	eine	gewisse	Unsi-
cherheit	mit	sich	bringen.	Deshalb	darf	der	pauschale	Hinweis	auf	bestehende	
Loyalitätskonflikte	oder	Trennungsängste	oder	gar	die	abstrakte Gefahr der 
Verunsicherung des Kindes durch die Ausweitung der Kontakte nicht genü-
gen,	um	den	Eltern	ihr	Umgangsrecht	vorzuenthalten.60 Dies wäre weder 
mit dem grundgesetzlich verankerten Elternrecht noch mit dem Interesse 
des	Kindes	vereinbar.	Vielmehr	müssen	sich	die	Ängste	oder	Konflikte	in	
irgendeiner	Form	manifestiert	haben.	

Andererseits muss und darf nicht abgewartet werden, bis sich diese Ängste 
zu	ernstzunehmenden	Psychosen	oder	Traumata	verdichtet	haben.	

58 Das BayObLG (FamRZ 1995, 320) setzte das Umgangsrecht der Eltern mit ihrem etwa sechsjährigen 
Kind aus, weil das »seit fünf Jahren andauernde Verfahren zu einer völligen Verunsicherung des Kindes 
geführt habe, die sich auch in somatischen Symptomen äußere«. Über die näheren Umstände lässt sich 
aus der Entscheidung des OLG, das nach dem vor der Kindschaftsrechtsreform geltenden Verfahrens-
recht noch eine reine Rechtsinstanz war, nichts entnehmen. Während der Dauer der bereits begonnenen 
therapeutischen Hilfe sei es – nach Meinung des Sachverständigen, des LG und des OLG – dringend 
geboten, das Umgangsrecht »auszusetzen, damit das Kind nicht ständig in Trennungsangst lebe.«
59 So das LG Aurich (FamRZ 1998, 449), das für einen Ausschluss des Umgangs als ausreichend an-
gesehen hat, dass »die Auseinandersetzungen zwischen den leiblichen und den Pflegeeltern um die 
endgültige Integration in ihre jeweilige Familie zur Verunsicherung von A. dahin führen, dass er die 
Durchführung der Besuche dahingehend versteht, es werde versucht, ihn aus seinen Bindungen zu 
seiner Pflegefamilie zu lösen und er sich deshalb ... gegen die Besuche wendet.«
60 So hat das OLG Frankfurt a.M. in einem Fall, in dem eine (moderate) Ausweitung der Besuchskontakte 
angestrebt wurde, hervorgehoben, dass wenn diese »tatsächlich zu Verunsicherung beim Kind führen 
sollte, obliegt es den Eltern in Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern und dem Jugendamt, die Verunsi-
cherung so gering wie möglich zu halten« (OLG Frankfurt a.M. DAVorm 2000, 1016). 

Verunsicherung des Kindes
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Nicht	jede	Traumatisierung	des	Kindes	kann	bzw.	muss	zu	einem	Ausschluss	
des	Umgangs	führen.61	Vielmehr	muss	–	angesichts	dessen,	dass	die	Bandbrei-
te an Traumata groß, die Diagnose schwer und der Wortgebrauch mitunter 
inflationär	ist	–	stets	auf	den	Einzelfall	abgestellt	werden.	

In verfahrensrechtlicher Hinsicht wird dabei als Minimalanforderung gelten 
müssen,	dass	das	Gericht	sich	einen	persönlichen	Eindruck	von	dem	Kind	
und	dessen	Ambivalenzen	verschafft,	um	das	Ausmaß	der	Belastung	ein-
schätzen	zu	können.62 Auch auf die Einholung eines Sachverständigengutach-
tens	wird	nicht	verzichtet	werden	können.	

Auch	wenn	es	für	die	Entscheidung	über	den	Ausschluss	des	Umgangs-
rechts	grundsätzlich	keine	Rolle	spielt,	ob	die	Verunsicherung	auf	das	Ver-
halten der Eltern oder der Pflegeeltern zurückzuführen ist,63 ist besondere 
Zurückhaltung	angezeigt,	wenn	in	der	Vergangenheit	positive	Kontakte	zu	
den	leiblichen	Eltern	bestanden,	deren	Fortsetzung	von	deren	Seite	nichts	
im	Wege	steht.	Dann	sollten	die	Pflegeeltern	in	der	Lage	sein,	ihre	Interes-
sen und Haltungen soweit zurückzustellen, dass sie im Interesse des Kindes 
zumindest	seltenere	und	kürzere	Besuche	ermöglichen	und	unterstützen.64 
Insbesondere	kann	das	Umgangsrecht	der	Eltern	nicht	pauschal	deshalb	
ausgeschlossen werden, damit sich das Pflegekind in die Pflegefamilie ein-
gewöhnen	kann.65	»Standardmäßige	Ausschlüsse«	mit	der	Begründung,	dass	
»die	Entwicklung	einer	vertrauensvollen	Beziehung	nicht	gefährdet	werden	

61 Das OLG Frankfurt a.M. (FamRZ 2003, 1317) geht in seiner Argumentation auf die Traumatisierung 
des Kindes ein. Seine Aussagen sind jedoch nicht so weit gehend, dass sie einen Automatismus begrün-
den würden. Soll der Umgang mit den Eltern bzw. einem Elternteil ausgeschlossen werden, müssen 
vielmehr weitere Umstände hinzutreten, wie etwa die Verunsicherung des Kindes, die die Begegnungen 
mit der Mutter auslösen, auf die das OLG Frankfurt a.M. abstellte. 
62 Vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 1994, 393. 
63 LG Aurich FamRZ 1998, 449. 
64 Vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 1994, 393. 
65 Das AG Heidelberg hat in einer Entscheidung vom 13.10.1992 (35 F 101/91) ein Besuchsrecht der 
Mutter abgelehnt, weil nur durch starke zeitliche Einschränkung der Besuche gesichert werden könne, 
dass die Tochter »ein ungestörtes und vertrauensvolles Verhältnis zu den Pflegeeltern aufbauen kann«. 
Das OLG Karlsruhe (FamRZ 1994, 393), das den Beschluss aufhob und die Sache ans Familiengericht 
zurückverwies, weil dieses ohne persönliche Anhörung des Kindes entschieden hatte, äußerte sich skep-
tisch in Bezug auf die Begründung. Es stellte zumindest in Frage, ob es bei der erneuten Entscheidung 
des Familiengerichts nicht doch einer Regelung der Befugnis der Mutter zum Umgang mit ihrem Kind 
bedarf. Zum einen, weil sich das Mädchen zu diesem Zeitpunkt immerhin schon mehr als ein Jahr in der 
Pflegefamilie befand, zum anderen weil während des Heimaufenthalts häufige und positive Besuche der 
Mutter stattfanden, durch die eine »sehr zuverlässig(e) und herzlich( e)« Beziehung bestand, die erst 
nach der Unterbringung in der Pflegefamilie auf ganz wenige persönliche Kontakte in den Räumen des 
Jugendamts und in Gegenwart der Pflegeeltern sowie eines Mitarbeiters des Jugendamts beschränkt 
wurden. Das OLG ging noch weiter und stellte aufgrund dieser bestehenden Loyalitätskonflikte die 
Stabilität des Pflegeverhältnisses in Frage: »Wenn im übrigen das Jugendamt meint, der Mutter die Be-
fugnis zum alleinigen Umgang mit ihrer Tochter nicht einmal beispielsweise für etwa 2 bis 3 Stunden in 
einem Monat einräumen zu können, weil das Kind dann in Loyalitätskonflikte komme, so kann fraglich 
erscheinen, ob S sich in der Pflegefamilie wirklich so wohl fühlt, wie es vom Jugendamt dargestellt wird. 
S befindet sich immerhin ...seit 1 + Jahren in der Pflegefamilie ... Wenn die Beziehung von S zu den 
Pflegeeltern in dieser Zeit immer noch nicht so gefestigt sein sollte, dass das Kind jetzt nicht mehr durch 
unüberwachte, zeitlich eng bemessene und relativ seltene Besuche bei ihrer Mutter in ernste Loyali-
tätskonflikte geraten kann, so wäre das ein Umstand, der auch für die Entscheidung über die elterliche 
Sorge nicht unberücksichtigt bleiben sollte.« 

soll«,	sind	kindeswohl-	und	verfassungswidrig.66 Im Einzelfall kann es zwar 
gerechtfertigt	sein,	den	Umgang	auszuschließen,	wenn	gravierende	Konflikte	
zwischen den Erwachsenen bestehen, die der Entwicklung der erforderlichen 
Vertrauensbeziehung	des	Kindes	zu	seinen	Pflegeeltern	entgegenstehen.67 
Aber	auch	dann	wird	der	Umgang	nur	für	kurze	Zeit	ausgeschlossen	werden	
können.	

Bei	Verunsicherung	des	Pflegekindes	–	sei	es	aufgrund	von	Verlustängsten,	
Loyalitätskonflikten	oder	sonstigen	Belastungen	–	sollte	nicht	stets	an	einen	
Ausschluss	des	Umgangs	gedacht	werden.	Umgangsschwierigkeiten	zeigen	
zunächst	einen	Hilfe-	und	Beratungsbedarf	auf.	In	manchen	Fällen	mag	ein	
Ausschluss	des	Umgangsrechts	angezeigt	sein,	wenn	sich	die	Kontakte	auf	die	
gesundheitliche	und	seelische	Befindlichkeit	des	Kindes	auswirken.	In	ande-
ren	Fällen	aber	kann	es	trotz	dieser	Schwierigkeiten	gelingen,	eine	positive	
emotionale	Beziehung	des	Kindes	zu	seinen	Eltern	aufzubauen.	Es	kommt	
immer auf den Einzelfall an, insbesondere auf die Bewältigungsstrategien des 
jeweiligen Kindes und die Haltung der Herkunftseltern sowie der Pflege- 
eltern.	Erforderlich	ist	also	ein	differenziertes	Hinsehen	von	Seiten	des	Ju-
gendamts	wie	der	Gerichte.	

Ein nächster Aspekt, der im Zusammenhang mit der Entscheidung über das 
Umgangsrecht	eine	Rolle	spielen	kann,	ist	die	weitere	Perspektive	für	das	
Kind.	Zwar	ist	die	Entscheidung,	ob	Besuchskontakte	zwischen	Eltern	und	
ihrem Kind stattfinden sollen, zunächst unabhängig davon, ob eine Rückfüh-
rungsoption	besteht	oder	nicht.	Auch	wenn	eine	Rückführung	des	Kindes	in	
den	elterlichen	Haushalt	unter	keinen	Umständen	in	Betracht	kommt,	sollen	
die Beziehungen des in der Pflegefamilie untergebrachten Kindes zu seinen 
leiblichen	Eltern	nach	Möglichkeit	aufrechterhalten	werden.68 Auch einer 
Ausweitung	des	Umgangsrechts	steht	dies	nicht	notwendig	entgegen,	da	ein	
enger und positiver Kontakt zwischen Eltern und Kind für dessen Identitäts-
findung von ausschlaggebender Bedeutung ist, auch oder gerade wenn seine 
Lebensperspektive	außerhalb	seines	Elternhauses	liegt.69 Jedoch kann eine 

66 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 268. 
67 Vgl. OLG Hamm FamRZ 2000, 1108; zur Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung vgl. auch OLG Hamm 
FamRZ 2004, 1310 unter zutreffendem Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR zu Art. 8 EMRK, 
NJW 1995, 2153. 
68 Vgl. etwa OLG Sachsen-Anhalt FamRZ 2002, 1274.
69 Vgl. Frankfurt a.M. (DAVorm 2000, 1016). Umgekehrt kann den Eltern ihr Wunsch nach Rückführung 
des Kindes nicht »zum Vorwurf gereichen«, und daher nicht als Argument gegen Besuchskontakte ins 
Feld geführt werden.

Weitere Perspektive des Kindes
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sukzessive Intensivierung der Kontakte angebracht sein, wenn die Besuchs-
kontakte	der	Vorbereitung	der	Rückführung	des	Kindes	in	den	elterlichen	
Haushalt	dienen	sollen.70

Aus	den	im	Rahmen	der	Rechtsprechungsanalyse	untersuchten	Ent-
scheidungen	wurde	deutlich,	dass	sich	die	Gerichte	nur	selten	zur	weiteren	
Perspektive	des	Kindes	äußern	und	sich	meist	auch	keine	Vorstellung	davon	
zu	machen	scheinen.	Die	»Hierarchie	der	wichtigen	Regulierungsaufgaben«,	
wonach zuerst der Aufenthalt des Kindes geklärt sein muss, bevor über die 
Gestaltung	der	Beziehung	zur	Herkunftsfamilie	entschieden	wird,	scheint	in	
der	gerichtlichen	Spruchpraxis	oftmals	vernachlässigt	zu	werden.71 

Neben	den	kindbezogenen	Kriterien	können	natürlich	auch	Merkmale	aus	
dem Bereich der Herkunfts- oder der Pflegefamilie für die Entscheidung von 
Bedeutung sein, wie etwa
•	 eine	zwischenzeitlich	eingetretene	Entfremdung	bzw.	die	Tragfähigkeit	der	
 Eltern-Kind-Beziehung,
•	 die	Fähigkeit	der	Herkunftseltern	zur	kindgemäßen	Gestaltung	der	wahr-
	 genommenen	Umgangskontakte	und	zum	verantwortungsvollen	Umgang	
 mit der Situation,
•	 Gefährdungsfaktoren	in	der	bzw.	bei	Kontakt	mit	der	Herkunftsfamilie,
•	 die	gemeinsame	Fähigkeit	von	Herkunfts-	und	Pflegeltern	zur	Begrenzung	
	 von	Konflikten	mit	Hilfe	von	Fachkräften.	

Bei	der	Festlegung	der	Umgangskontakte	(Dauer,	Häufigkeit	etc.)	muss	das	
Gericht	Rücksicht	nehmen	auf:	
• die Wünsche und Haltungen der Eltern, soweit das Kindeswohl dies zu-
 lässt,72

70 Vgl. etwa OLG Braunschweig (FamRZ 2002, 118), das eine allmähliche Anbahnung durch einen 
gerichtlichen Besuchsplan erforderlich hielt, damit das gerade zwei Jahre alte Kind, das nie mit seinem 
Vater zusammengelebt hat und bislang nur wenige und nicht immer befriedigende Kontakte zu ihm 
hatte, wieder Vertrauen zum Vater fasst und die Kontakte genießen kann. Die Umgangskontakte 
sollten zunächst in den Räumen der Beratungsstelle in Anwesenheit einer Fachkraft und eines Pflegeel-
ternteils stattfinden. Nach ca. drei Monaten sollte das Umgangsrecht zeitlich erweitert werden und 
nach weiteren drei Monaten sollte ein Zusammensein zwischen Vater und Kind ohne Anwesenheit des 
Pflegeelternteils möglich sein, wenn die Berichte der Beratungsstelle dies rechtfertigten. Vgl. auch die 
Entscheidung des OLG Stuttgart (JAmt 2007, 371), das entschied, dass das Kind bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahrs bei den Pflegeeltern bleiben und dann selbst entscheiden sollte, wo es leben möchte. 
Bis dahin sollten unbetreute Umgangskontakte stattfinden, zunächst für ein halbes Jahr an jedem ersten 
Samstag eines Monats in der Zeit von 14-18 Uhr; danach sollte die Übernachtung bei seinen Eltern er-
möglicht werden, weshalb das Kind dann an jedem ersten Wochenende eines jeden Monats von Freitag 
18 Uhr bis Sonntag 18 Uhr bei seinen Eltern sein durfte. 
71 So auch Salgo (2003), S. 364. 
72 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 179. Vgl. auch OLG Braunschweig (FamRZ 2002, 118), 
das bezüglich der Häufigkeit der Kontakte eines Vaters mit seinem Kind berücksichtigte, dass das Kind 
auch Kontakt mit der Mutter hat, die ihr Besuchsrecht regelmäßig wahrnimmt. Unter diesem Aspekt 
würden 14-tätige Besuche beim Vater eine Überforderung des Kindes bedeuten.

• die Interessen der Pflegefamilie,73

• das Zeitgefühl des jeweiligen Kindes, dessen individuelle Belastungsfähig-
	 keit	sowie	sonstige	Eigenschaften.74

Dass	es	auf	das	Kind	und	dessen	jeweilige	Persönlichkeit	ankommt,	hat	das	
BVerfG	in	einer	jüngeren	Entscheidung	betont,	in	der	es	um	die	Handha-
bung	des	Umgangsrechts	bei	Geschwisterkindern	ging.75 So hat es klargestellt, 
dass,	wenn	mehrere	Geschwisterkinder	in	einer	Pflegefamilie	untergebracht	
sind,	das	Umgangsrecht	im	Verhältnis	zu	jedem	der	Kinder	zumindest	auch	
isoliert	betrachtet	werden	muss,	um	jedem	Kind	als	Träger	eigener	Grund-
rechte im Rahmen seiner individuellen Kompetenzen und Kapazitäten den 
Umgang	mit	seinen	Eltern	zu	ermöglichen.	Das	Kindeswohl	erfordert	also	
eine	differenzierende	Betrachtungsweise	und	ggf.	auch	eine	unterschiedliche	
Handhabung	des	Umgangsrechts	bei	den	betroffenen	Kindern.	»Die	organi-
satorischen	Erschwernisse,	die	eine	unterschiedliche	Ausgestaltung	des	Um-
gangs für eine Pflegefamilie bedeuten kann, muss diese regelmäßig hinneh-
men, weil sie dem Wohl der bei ihr untergebrachten Kinder und damit dazu 
verpflichtet ist, den Kindern nach besten Kräften den Kontakt mit ihren 
Eltern	zu	ermöglichen.«76 

Keine	Rolle	bei	der	Entscheidung	über	Art	und	Häufigkeit	des	Umgangs	
spielt	hingegen	der	Lebenswandel	der	Herkunftseltern	bzw.	die	Ursachen	
für	die	Herausnahme,	weil	die	Gestaltung	des	Umgangs	nicht	der	Sanktion	
missbilligten	Verhaltens	dient.77	Auch	kann	das	Interesse	der	Großeltern	oder	
sonstiger	Verwandter	an	einem	Umgang	mit	den	Kindern	die	Beschneidung	
des	Umgangsrechts	eines	Elternteils	nicht	rechtfertigen,	weil	dem	Umgang	
mit	den	Eltern	grundsätzlich	Vorrang	gegenüber	dem	Umgang	mit	anderen	
Bezugspersonen	einzuräumen	ist.78 

73 Nach einer Entscheidung des BayObLG (FamRZ 2001, 563) muss es der Pflegefamilie aus erziehe-
rischer Sicht möglich sein, mindestens zwei Wochenenden im Monat mit den Kindern gemeinsam zu 
verbringen. Entsprechend regelte es, das der Besuch der drei in derselben Pflegefamilie untergebrachten 
Kinder bei ihrer Mutter an einem Tag stattfinden solle, anstatt wie bisher, in der Weise, dass jedes Kind 
einzeln in dreiwöchigem Abstand die Mutter besucht.
74 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 180. 
75 BVerfG 1. Kammer 1. Senat FamRZ 2007, 335.
76 Die Auffassung der Vorinstanz, die eine unterschiedliche Ausgestaltung des Umgangs für Geschwi-
sterkinder »bereits aus organisatorischen Gründen, aber auch zur Vermeidung einer Ungleichbehand-
lung der Kinder« als »nicht vertretbar« ablehnte, hätte – so das BVerfG – die »verfassungsrechtlich nicht 
hinnehmbare Konsequenz und regelmäßig kindeswohlwidrige Folge, dass Geschwister, die in derselben 
Pflegefamilie leben, nur auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners mit ihren Elternteilen Um-
gang pflegen können.« Die differenzierte Betrachtung des BVerfG steht im Einklang mit der Rechtspre-
chung des BayObLG (FamRZ 2001, 563; DAVorm 1982, 611, 614) und des BGH (FamRZ 1979, 225), nach 
der die Umgangsregelung, wenn mehrere Kinder betroffen sind, für jedes Kind einen selbstständigen 
Verfahrensgegenstand darstellt. 
77 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 182. 
78 BVerfG 1. Kammer 1. Senat. FamRZ 2007, 335. Das OLG hatte in der vorhergehenden Instanz das 
Umgangsrecht eines berufstätigen Vaters zu seinen beiden Kindern am Wochenende mit der Begrün-
dung eingeschränkt, dass »auch die Großeltern mütterlicherseits und eine Tante, an denen die Kinder 
ebenfalls sehr hängen, großen Wert auf zumindest gelegentliche Kontakte zu den Kindern (legen)« und 
verwies außerdem auf die »Notwendigkeit einer Integration in die Pflegefamilie«. Das BVerfG hielt dies 
für nicht vereinbar mit der aus §§ 1684, 1685 BGB abzuleitenden und mit Art. 6 Abs. 2 GG in Einklang 
stehenden gesetzliche Wertung.

Sonstige Kriterien
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Bei	all	diesen	Entscheidungen	–	ob	sie	Herkunfts-	oder	Pflegeeltern	betreffen,	
eine	Einschränkung,	einen	Ausschluss	des	Umgangsrechts	oder	eine	sonstige	
Maßnahme	anordnen	–	muss	das	Gericht	den	Grundsatz	der	Verhältnis-
mäßigkeit	beachten.79	D.h.,	es	dürfen	keine	milderen	Mittel	zur	Verfügung	
stehen, um die drohende nachteilige oder gefährdende Entwicklung für das 
Kindeswohl	abzuwenden.	Das	Gericht	muss	daher	zunächst	prüfen,	ob	die	
jeweilige	Maßnahme	zum	Wohl	des	Kindes	erforderlich	ist	bzw.	andernfalls	
eine	Gefahr	für	das	Wohl	des	Kindes	droht	(§	1684	Abs.	4	S.	1	bzw.	2	BGB)	
und im Anschluss daran prüfen, ob andere, weniger einschneidende Mit-
tel	zur	Verfügung	stehen,	um	das	Ziel	im	konkreten	Fall	zu	erreichen.	Zu	
denken	ist	hierbei	insbesondere	an	Befristungen	sowie	an	die	Möglichkeit,	
Anordnungen	und	Auflagen	gegenüber	den	Beteiligten	auszusprechen.	Der	
Ausschluss	auf	Zeit	ist	vergleichsweise	milder	als	der	unbefristete	Ausschluss.	
Außerdem	ist	die	vorübergehende	Aussetzung	des	Vollzugs	einer	Umgangs-
entscheidung	milder	als	der	zeitweise	Ausschluss.

Wenn	von	Umgangskontakten	mit	dem	Kind	gesprochen	wird,	sind	damit	
häufig,	aber	nicht	notwendig	die	Eltern	gemeint.	§	1626	Abs.	3	S.	2	BGB	
normiert,	dass	zum	Wohl	des	Kindes	in	der	Regel	auch	der	Umgang	mit	
anderen Personen zählt, zu denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre 
Aufrechterhaltung	für	seine	Entwicklung	förderlich	ist.	Dies	wird	häufig	zu-
treffen,	wenn	ein	Kind	bereits	Bindungen	entwickelt	hat.	Dann	kann	es	sich	
positiv auf seine weitere Bindungsentwicklung auswirken, aber auch für seine 
Identitätsfindung	und	Sozialisation	förderlich	sein,	wenn	es	die	Menschen	aus	
früheren	Stationen	seines	Lebens	nicht	vollkommen	verliert.	

§	1685	Abs.	1	BGB	sieht	deshalb	vor,	dass	auch	Großeltern	und	Geschwi-
ster	ein	Recht	auf	Umgang	mit	dem	Kind	haben,	wenn	dieser	dem	Wohl	des	
Kindes	dient.	Im	Unterschied	zu	den	Eltern	besteht	hier	also	keine	gesetzliche	
Vermutung	für	die	Kindeswohldienlichkeit	des	Umgangs.	Vielmehr	müssen	
Großeltern	und	Geschwister	vortragen,	warum	ihr	Umgang	mit	dem	Kind	
dessen	Wohl	dient.	Dies	wird	jedoch	insbesondere	bei	Geschwistern	regel-
mäßig	der	Fall	sein.	Geschwisterbindungen	sind	in	der	Regel	die	am	längsten	
währenden	Beziehungen	im	Leben	eines	Menschen,	deren	Fortbestand	eine	
Kontinuität	für	das	Kind	bedeuten	kann.80 Auch die Aufrechterhaltung von 

79 Dies machen sowohl die geforderte Erforderlichkeit der Maßnahme als auch der Begriff »soweit« in 
§ 1684 Abs. 4 S. 1 BGB deutlich.
80 Die Recherche im Rahmen der Rechtsprechungsanalyse wies keine Entscheidungen zum Umgang mit 
Geschwistern und Großeltern nach § 1685 Abs. 1 BGB aus. In einer Entscheidung des OLG Stuttgart 
(FamRZ 2002, 1279) wurde ein umfassender Kontaktabbruch der Mutter mit ihrem Sohn ausgespro-
chen, der »bedauerlicherweise« auch die Schwester erfasste. Da diese – wie das Gericht selbst fest-
stellte – »in der Vergangenheit die einzige stabile, verlässliche und positiv besetzte Bezugsperson« im 
familiären Umfeld des Kindes war, sind »aus der Sicht des Wohles beider Kinder ... unbelastete Kontakte 
erforderlich und deshalb zeitnah anzustreben«, sobald die Schwester die Herausnahme aus der Familie 
»einsehen und mittragen« kann.

Beziehungen	zu	Großeltern	und	anderen	vertrauten	Personen	wird	in	vielen	
Fällen	bei	der	Einordnung	der	Geschehnisse	und	der	Persönlichkeitsentwick-
lung	helfen.	

Allerdings kommt es dabei nicht selten zu Konflikten, wenn ein ange-
spanntes	Verhältnis	zu	den	Eltern	besteht	und	diese	sich	gegen	die	Kontakte	
aussprechen.	Wenn	in	der	Vergangenheit	gute	und	intensive	Beziehungen	be-
standen haben, wird eine Kindeswohldienlichkeit aber nur dann abzulehnen 
sein,	wenn	schwere	Zerwürfnisse	bestehen,	die	im	Verhalten	der	Großeltern	
eine	nachvollziehbare	Ursache	haben.	Insbesondere	wenn	die	Großeltern	die	
Vollzeitpflege	initiiert	haben,	darf	es	keine	standardmäßigen	Umgangsaus-
schlüsse	geben.	

Pflegeeltern	und	andere	Verwandte81	haben	nur	unter	den	Voraussetzungen	
des	§	1685	Abs.	2	BGB	ein	Recht	auf	Umgang	mit	dem	Kind.82 Sie müssen 
also	»enge	Bezugspersonen	des	Kindes«	sein	und	»tatsächliche	Verantwor-
tung«	für	das	Kind	tragen	oder	getragen	haben.	Diese	Anforderungen	sind	
in	der	Regel	erfüllt,	wenn	ein	Kind	»längere	Zeit«	bei	den	Pflegeeltern	gelebt	
hat, bevor es zu seinen Eltern zurückkehrt oder in eine Einrichtung oder 
andere	Pflegefamilie	wechselt.83 Kurz- oder Bereitschaftspflegeeltern werden 
hingegen	oftmals	aus	dem	Anwendungsbereich	der	Vorschrift	herausfallen.	
Auch	die	Pflegeeltern	müssen	nachweisen,	dass	der	Umgang	dem	Kindeswohl	
dient.	Dies	wird	aber	wiederum	nicht	sonderlich	schwer	fallen,	wenn	eine	
»sozial-familiäre	Beziehung«	i.S.d.	§	1685	Abs.	2	BGB	besteht,	deren	Erhalt	
häufig	von	schicksalhafter	Bedeutung	für	das	Kind	sein	wird.	

Bei	Langzeit-	und	Dauerpflegeverhältnissen	wird	in	der	Regel	ein	Um-
gangsrecht	der	Pflegeeltern	anzunehmen	sein.84 Schwierig wird es dann, wenn 
Spannungen	zwischen	den	Pflegeeltern	und	den	leiblichen	Eltern	bestehen.85 
Jedoch	wird	insbesondere	in	den	Fällen,	in	denen	die	Pflegeeltern	über	

81 Nach dem jetzigen Wortlaut der Vorschrift des § 1685 Abs. 2 BGB, der in Folge der BVerfG-Entschei-
dung vom 09.04.2003 (1 BvR 1493/96, JAmt 2003, 301 = FamRZ 2003, 816) abgeändert wurde, ist 
der Kreis der Umgangsberechtigten nicht mehr auf bestimmte Personen beschränkt. Nunmehr können 
also auch Tanten und Onkel ein Recht auf Umgang nach § 1685 BGB haben, wenn eine sozial-familiäre 
Beziehung zwischen ihnen und dem Kind besteht (zur Rechtslage vor der Gesetzesänderung vgl. OLG 
Zweibrücken 22.03.1999, 3 W 22/99). 
82 Eine entsprechende Anwendung von § 1684 BGB kommt nicht in Betracht (OLG Dresden DAVorm 
2000, 176; OLG Hamm FamRZ 2000, 1600). 
83 Dann greift die Regelvermutung des § 1685 Abs. 2 S. 2 BGB ein, mit der die zweite Voraussetzung 
– tatsächliche Verantwortung – bejaht wird, wenn nicht Anhaltspunkte für eine gegenteilige Annahme 
bestehen. Da bei der Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs »für längere Zeit« – wie bei § 1632 
Abs. 4 BGB auch – vom kindlichen Zeitbegriff auszugehen ist, und es somit maßgeblich darauf an-
kommt, ob das Kind Bindungen zu ihnen aufgebaut hat, ist damit regelmäßig auch die erste Vorausset-
zung erfüllt, dass es sich um enge Bezugspersonen handelt. 
84 Lakies (1998), S. 131.
85 In einer früheren Entscheidung des OLG Köln (DAVorm 1998, 140) wurde in einem solchen Fall ent-
schieden, dass den Pflegeltern kein Umgangsrecht mit dem Kind einzuräumen sei. Obwohl außer Frage 
stand, dass ein Umgang mit den Pflegeeltern »für das Gedeihen des Kindes wünschenswert« sei und 
der Sachverständige einen Umgang mit den Pflegeeltern für geboten hielt, um langfristige Schäden für 
das Kind zu vermeiden, sahen die Instanzgerichte die Trennung von den Pflegeeltern als weniger schäd-
lich an als die Verunsicherung des Kindes, die dadurch eintreten könnte, dass das Kind »ausgefragt 
und aufgewiegelt« werde, wenn Besuchskontakte stattfinden. Jedoch wurde diese Entscheidung vor 
Einführung des § 1685 Abs. 2 BGB erlassen und es erscheint durchaus fraglich, ob sie auf der Grundlage 
der aktuellen Vorschriften auch so ergangen wäre. Letztlich nahm auch das BVerfG die Verfassungs-
beschwerde der Pflegeeltern nicht an, weil die neuen gesetzlichen Grundlagen mit § 1685 Abs. 3 BGB 
i.V.m. § 1684 Abs. 3 BGB die Möglichkeit bieten, das sachnähere Familiengericht anzurufen, das auf der 
Basis des neuen Rechts entscheiden kann (vgl. BVerfG 1. Kammer 3. Senat FamRZ 2000, 413).

Verhältnismäßigkeit

10.4  Umgangskontakte mit sonstigen Verwandten und Dritten
 Marion Küfner
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mehrere Jahre hinweg die zentralen Bezugspersonen des Kindes waren, eine 
Herausnahme aus der Pflegefamilie nur dann mit dem Kindeswohl vereinbar 
sein,	wenn	der	Kontakt	zur	Pflegefamilie	–	ggf.	durch	gerichtlich	angeordnete	
Umgangsrechte	–	weiterhin	sichergestellt	ist.	

Umgangskontakte	sind	in	keiner	Fallkonstellation	per	se	ausgeschlossen.	
Auffassungen,	dass	bei	Dauerpflege	keine	oder	nur	ganz	seltene	Besuche	statt-
finden	sollen,	sind	aus	rechtlicher	Sicht	ebenso	wenig	haltbar	wie	die	»Verwir-
kung«	von	Elternrechten,	die	teilweise	angenommen	wird,	wenn	Eltern	über	
Jahre hinweg kein Interesse an den Besuchen zeigen und vereinbarte Termine 
nicht	wahrnehmen.	Entscheidend	ist	immer	das	Kindeswohl	im	Einzelfall.	
Wenn Herkunfts- und Pflegeeltern gemeinsam in der Lage sind, die Kontakte 
für	das	Kind	unbelastet	zu	gestalten,	können	Umgangskontakte	in	jeder	Situ-
ation	förderlich	für	die	Entwicklung	des	Kindes	sein.	

Wenn	sich	die	Familien	nicht	einigen	können,	kommt	es	bei	den	Pflege- 
kindern	vor	und	nach	den	Umgangskontakten	oft	zu	Spannungen.	Gericht-
liche	Einschränkungen	oder	Ausschlüsse	schaffen	dann	oftmals	nur	scheinbar	
Ruhe	und	Erleichterung.	Nachhaltiger	kann	es	sein,	wenn	es	den	Fachkräf-
ten	oder	Familiengerichten	gelingt,	gemeinsam	mit	den	Erwachsenen	eine	
einvernehmliche	und	kindeswohldienliche	Lösung	zu	finden.86 Dazu bedarf 
es	eines	differenzierten	Hinsehens.	Von	entscheidender	Bedeutung	in	die-
sem	Zusammenhang	ist	das	Selbstverständnis	der	Pflegepersonen.	Wenn	es	
ihnen gelingt, die Herkunftsfamilie und eventuell bestehende Bindungen 
des Kindes zu respektieren, das Kind bei der Wahrnehmung der Kontakte zu 
unterstützen und einen unbelasteten Kontakt des Kindes zu seinen Eltern zu 
ermöglichen,	eröffnen	sie	ihm	alle	Möglichkeiten	und	Perspektiven.	

In	der	Praxis	der	Gerichte	fallen	die	Begründungen	für	eine	Maßnahme	in	
Bezug	auf	das	Umgangsrecht	häufig	recht	knapp	aus,	insbesondere	wenn	im	
Rahmen von Entscheidungen über die elterliche Sorge oder den Aufenthalt 
des	Kindes	auch	über	den	Umgang	entschieden	wird.87 Dies gilt insbesonde-
re	auch	für	die	Verhältnismäßigkeitsprüfung.	Der	Umgangsausschluss	soll	
»ultima	ratio«	sein.	Dass	er	tatsächlich	das	letzte	Mittel	gewesen	ist,	geht	aus	
den	Entscheidungen	meist	nicht	hervor.88	Vielmehr	drängt	sich	bei	manchen	
Entscheidungen	die	Vermutung	auf,	dass	ein	Ausschluss	des	Umgangsrechts	
mit	etwas	mehr	Weitsicht	und	Kreativität	hätte	vermieden	werden	können.	

86 Für weniger Zurückhaltung und ein engagierteres Hinwirken auf einvernehmliche Verfahrensabschlüs-
se im Rahmen des § 52 FGG vgl. Eisele (2003); inzwischen sogar ausdrücklich in § 156 FamFG (vgl. 
unten C.10.9). 
87 Eine positive Ausnahme davon bilden nur die Entscheidungen, in denen das Kind den Kontakt mit 
den Eltern ablehnt. Hier setzten sich die Gerichte lehrbuchmäßig mit der Bedeutung des Kindeswillens 
im Allgemeinen und den Kriterien für seine Beachtlichkeit im Konkreten auseinander, vgl. etwa die 
Entscheidungen des OLG Schleswig-Holstein FamRZ 2000, 43 sowie des OLG Düsseldorf FamRZ 1998, 
1460. 
88 Unzureichende Begründungen finden sich etwa bei OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317; OLG 
Stuttgart FamRZ 2002, 1279; LG Aurich FamRZ 1998, 449. Für eine vorbildliche Entscheidung siehe OLG 
Düsseldorf FamRZ 1998, 1460.

Für	die	betroffenen	Pflegekinder	und	ihre	Familien	ist	es	deshalb	wichtig,	
dass	die	Gerichte	künftig	stärker	von	ihren	vielfältigen	Gestaltungs-	und	
Vermittlungsmöglichkeiten	Gebrauch	machen.	

So sollten etwa Wohlverhaltensanordnungen	(§	1684	Abs.	3	S.	2	i.V.m.	Abs.	2	
BGB)	häufiger	in	Betracht	gezogen	werden.	Sie	können	vor	allem	dann	eine	
Antwort bieten, wenn Spannungen zwischen den Erwachsenen sich zwangs-
läufig	auch	negativ	auf	das	Wohl	des	Kindes	auswirken.	So	kann	etwa	den	
leiblichen Eltern gerichtlich untersagt werden, mit dem Kind über Rückfüh-
rungsabsichten und andere Zukunftspläne zu sprechen, um es nicht weiter 
zu verunsichern, oder den Pflegeeltern verboten werden, sich gegenüber dem 
Kind	negativ	über	die	Herkunftsfamilie	zu	äußern.	Aufgrund	ihrer	niedrigen	
Eingriffsschwelle	und	-intensität	können	sie	bereits	dann	erwogen	werden,	
wenn sich – etwa im Rahmen der Beratungstätigkeit – Konflikte zwischen 
Herkunfts-	und	Pflegeeltern	abzeichnen.	

In	solchen	Fällen	kann	es	auch	eine	gute	»Strategie«	darstellen,	den	Um-
gang zunächst bis zur Einholung eines Sachverständigengutachtens zu be-
fristen,	das	Aufschluss	über	die	Frage	geben	soll,	ob	im	Interesse	des	Kindes	
ein	gänzlicher	Ausschluss	des	Umgangsrechts	zu	erfolgen	hat	oder	ob	ggf.	
auf	andere	Weise	eine	hinreichende	Konfliktdämpfung	erreicht	werden	kann.	
Dieser	Weg	bringt	nicht	nur	Klarheit	für	das	weitere	Vorgehen,	sondern	
bietet	sich	auch	deswegen	an,	weil	»erfahrungsgemäß	bei	der	Erstellung	eines	
derartigen	Gutachtens	auch	die	beteiligten	Personen	vom	Gutachter	einge-
bunden	werden	und	möglicherweise	hierdurch	zu	einem	dem	Kindeswohl	
dienenden	Verhalten	hingeführt	werden.«89 

Überhaupt	sollten	Befristungen	häufiger	in	Erwägung	gezogen	werden.	 
Sie	können	ein	wirkungsvolles	Instrument	darstellen,	um	einerseits	dem	Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung zu tragen, andererseits den Beteilig-
ten	zu	verdeutlichen,	dass	es	an	ihnen	liegt,	die	maßgeblichen	Umstände	zu	
ändern.90	Dabei	kann	es	durchaus	auch	hilfreich	sein,	wenn	sich	das	Gericht	
dazu	äußert,	unter	welchen	Umständen	eine	Abänderung	der	Entscheidung	
in	Betracht	kommt.91 Schließlich wird durch eine Befristung eine erneute 
Überprüfung	der	Entscheidung	nach	Ablauf	der	Frist	sichergestellt.92 

Im Leben eines Pflegekindes kann es mehrere Situationen geben, in denen 
Entscheidungen	über	seinen	weiteren	Aufenthalt	getroffen	werden	müssen.	
Am	Beginn	des	Pflegeverhältnisses	muss	entschieden	werden,	ob	eine	Fremd-
unterbringung notwendig und notfalls auch gegen den Willen der Eltern 
durchzusetzen	ist.	Im	weiteren	Verlauf	kann	sich	die	Frage	stellen,	ob	sich	die	
familiäre	Situation	in	der	Herkunftsfamilie	so	stabilisiert	bzw.	geändert	hat,	
dass	eine	Rückführung	verantwortbar	ist.	Es	kann	aber	auch	sein,	dass	die	

89 OLG Hamm FamRZ 2000, 1108.
90 Staudinger/Rauscher (2006), § 1684 BGB Rn. 276.
91 Vgl. etwa OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317.
92 Eine Überprüfung der Entscheidung sollte zwar auch bei unbefristeten Entscheidungen regelmäßig 
erfolgen (§ 1696 BGB, § 166 FamFG), wird aber in der Praxis oftmals nur auf Anregung der Beteiligten 
stattfinden.

10.5  Perspektiven für Rechtsprechung zu Umgangskontakten bei Pflegekindern
 Marion Küfner
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10.6  Grundlagen für Entscheidungen über den Aufenthalt eines Pflegekindes
 Marion Küfner
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Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr noch nicht 
zulassen	und	das	Kind	vorerst	weiter	in	der	Pflegefamilie	verbleibt,	ggf.	auch	
gegen	den	Willen	der	Eltern.	Schließlich	kann	absehbar	sein,	dass	eine	Rück-
kehr	innerhalb	eines	für	das	Kind	überschaubaren	Zeitraums	nicht	möglich	
sein wird und deshalb eine andere dauerhafte Perspektive für das Kind in der 
Pflegefamilie	oder	an	einem	anderen	Ort	entwickelt	wird.	

In	all	diesen	Fällen	sollte	gemeinsam	mit	den	Eltern	einvernehmliche	Lö-
sungen für die Klärung des weiteren Aufenthalts des Kindes ge- und versucht 
werden.	Die	damit	zusammenhängenden	sorge-	und	umgangsrechtlichen	
Fragen	können	zwischen	Pflege-	und	Herkunftseltern	geklärt	werden.	Aufga-
be	des	Jugendamts	ist	es,	zu	vermitteln	und	zu	unterstützen.	Eines	Eingriffs	
durch	das	Familiengericht	bedarf	es	dann	nicht.	In	den	Fällen	jedoch,	in	de-
nen das Werben des Jugendamts um das Einverständnis der Herkunftseltern 
nicht	gelingt	oder	die	Grundlage	für	die	Zusammenarbeit	nicht	ausreichend	
verlässlich	erscheint,	wird	das	Familiengericht	eingeschaltet	werden,	das	über	
den	weiteren	Aufenthalt	des	Kindes	entscheidet.	Rechtliche	Grundlage	für	
diese	Entscheidung	kann	§	1632	Abs.	4	BGB	oder	§	1666	BGB	sein.	

Über	§	1632	Abs.	4	BGB	kann	der	Verbleib	eines	Kindes	in	der	Pflegefamilie	
angeordnet	werden,	»wenn	und	solange«	das	Kindeswohl	durch	die	Wegnah-
me	gefährdet	würde.	Aus	dieser	Formulierung	wird	deutlich,	dass	die	Verblei-
bensanordnung nach ihrer gesetzlichen Konzeption in erster Linie dazu dient, 
den	vorübergehenden	Verbleib	des	Kindes	in	der	Pflegefamilie	anzuordnen.	
§	1632	Abs.	4	BGB	will	eine	Rechtsgrundlage	für	»flexible	Lösungen«	zur	
Verfügung	stellen,	die	im	Wege	eines	gleitenden	Übergangs	auf	eine	Zusam-
menführung	des	Kindes	mit	seinen	Eltern	gerichtet	sind.93 Der eigentliche 
Sinn	und	Zweck	der	Verbleibensanordnung	besteht	nicht	etwa	darin,	eine	
rechtliche	Grundlage	für	gesicherte	Dauerpflegeverhältnisse	zu	schaffen,	son-
dern	eine	Herausnahme	»zur	Unzeit«	zu	verhindern,	um	dem	Kind	Zeit	und	
Gelegenheit	zu	geben,	sich	auf	den	Wechsel	zu	seinen	Eltern	einzustellen	(zur	
Absicherung	von	Dauerpflegeverhältnissen	vgl.	C.17.3).	

In	sorgerechtlicher	Hinsicht	geht	mit	der	Verbleibensanordnung	für	die	
Pflegeeltern	die	Sicherung	der	Befugnis	zur	Entscheidung	und	Vertretung	des	
Kindes	in	Angelegenheiten	des	täglichen	Lebens	einher	(§	1688	Abs.	4	BGB;	
zur Abgrenzung von Angelegenheiten des täglichen Lebens und solchen von 
erheblicher	Bedeutung	vgl.	B.1.3).	Entsprechend	bleiben	die	Herkunftseltern	
von der Ausübung von Alltagsbefugnissen im Zusammenhang mit der Pflege 
und	Erziehung	des	Kindes	ausgeschlossen.	Im	Unterschied	zu	Maßnahmen	
nach	§	1666	BGB	bleiben	sie	jedoch	auch	nach	Erlass	einer	Verbleibensanord-
nung	weiterhin	Inhaber	der	Personensorge.	

93 BVerfG 68, 176 (188 f.) = FamRZ 1985, 39 (42).

Auch	über	§	1666	BGB	kann	erreicht	werden,	dass	die	Eltern	das	Kind	nicht	
mehr	herausverlangen	können,	indem	ihnen	das	Aufenthaltsbestimmungs-
recht	als	Teil	ihres	Sorgerechts	entzogen	wird.	Eine	solche	Maßnahme	kann	
insbesondere dann bedeutsam werden, wenn feststeht, dass das Kind dau-
erhaft	in	der	Pflegefamilie	leben	soll.	Während	die	Verbleibensanordnung	
nach	ihrer	Konzeption	nur	einen	vorübergehenden	Verbleib	des	Kindes	in	der	
Pflegefamilie	deckt,	können	über	§	1666	BGB	dauerhafte	Lösungen	erreicht	
werden.	

Streng	genommen	kann	allein	die	Tatsache,	dass	der	dauerhafte	Verbleib	
in	der	Pflegefamilie	feststeht,	nicht	ausreichen,	über	eine	Verbleibensanord-
nung	hinaus	weitergehende	Eingriffe	in	das	Sorgerecht	der	Eltern	vorzuneh-
men,	wenn	die	Eltern	mit	der	Fremdunterbringung	des	Kindes	einverstanden	
sind.94 Jedoch besteht dann das Problem, dass eine solche Dauerperspektive 
auch	nicht	vom	Anwendungsbereich	der	Verbleibensanordnung	erfasst	ist,	
weil	diese	nach	ihrer	Konzeption	nur	eine	Wegnahme	zur	Unzeit	verhindern	
will	und	daher	nur	vorübergehende	Maßnahmen	ermöglicht.	Deshalb	wird	–	
in	Ermangelung	anderer	Möglichkeiten	–	bei	Dauerpflege	§	1666	BGB	heran-
gezogen, um dem Kind wie auch den Erwachsenen die notwendige Klarheit 
und Sicherheit zu vermitteln, die für eine gesunde Entwicklung erforderlich 
ist95 (zur Notwendigkeit der rechtlichen Absicherung dauerhafter Pflegever-
hältnisse	siehe	C.17.3).	

94 So aber OLG Hamm in ständiger Rechtsprechung unter Verweis auf BayObLG FamRZ 1984, 932: 
wenn das Kind für nicht absehbare Zeit bei den Pflegeeltern verbleiben wird, ist zumindest das Aufent-
haltsbestimmungsrecht, ggf. auch das Recht zur Gesundheitsfürsorge und Regelung von Schul- und 
Behördenangelegenheiten zu entziehen, weil die Pflegeeltern in die Lage versetzt werden müssen, das 
Kind umfassend zu erziehen und seine Versorgung sicherzustellen und es mit dem Kindeswohl nicht zu 
vereinbaren wäre, solche Maßnahmen von der Mitwirkung der Eltern abhängig zu machen, vgl. etwa 
OLG Hamm FamRZ 1992, 201 = DAVorm 1991, 1079 sowie FamRZ 1995, 1507 = FPR 1996, 92; so auch 
Siedhoff (1995), der dies aus einer Auslegung des § 1632 Abs. 4 BGB herleiten will, weil ein »unge-
störtes Aufwachsen« in der Pflegefamilie bei dauerhaftem Verbleib des Kindes ohne Übertragung der 
Personensorge kaum möglich sei. Dazu vgl. auch OLG Koblenz FamRZ 2005, 1923; KG Berlin FamRZ 
2005, 1923 (Leitsatz) = KGR 2005, 866, das angesichts der zeitlichen Begrenztheit der Verbleibensan-
ordnung den Daueraufenthalt eines Kindes bei entgegenstehendem Willen der Personensorgeberech-
tigten durch Entzug zumindest des Aufenthaltsbestimmungsrechts sicherstellt. 
95 Palandt/Diederichsen (2008), § 1682 BGB Rn. 3; Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB Rn. 94; sensi-
bel argumentierend auch KG NJW-RR 2005, 878 = FamRZ 2005, 1923 (Leitsatz): »eine Verbleibensan-
ordnung würde nicht nur zu einer erheblichen Verunsicherung der Erwachsenen führen, weil keiner von 
ihnen weiß, auf welche Zeiträume er sich einlassen muss und somit bei den geringsten Veränderungen 
oder Äußerungen die Verbleibensanordnung in Frage gestellt würde, sondern auch die Gefahr begrün-
den, dass wegen der damit verbundenen Unsicherheit über den zukünftigen Verbleib die Persönlich-
keitsentwicklung des Kindes Schaden nimmt.« Zur Abgrenzung von Maßnahmen nach § 1666 BGB und 
§ 1632 Abs. 4 BGB vgl. Siedhoff (1995); zu den Unsicherheiten und Unklarheiten dazu in der Einzelfall-
rechtsprechung vgl. Küfner (2008b). 

Verbleibensanordnung

Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts
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Die	Verbleibensanordnung	stellt	also	ein	»Weniger«	im	Vergleich	zum	(teil-
weisen)	Sorgerechtsentzug	dar,	da	diese	das	Aufenthaltsbestimmungsrecht	
nicht	entzieht,	sondern	seine	Ausübung	gewissermaßen	blockiert.	Nach	dem	
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	ist	daher	eine	Verbleibensanordnung	grund-
sätzlich vorrangig zu prüfen, weil sie gegenüber dem Sorgerechtsentzug die 
mildere	Maßnahme	darstellt	(§	1666a	BGB).96 In bestimmten Konstellationen 
kann	es	dennoch	erforderlich	sein,	gem.	§	1666	BGB	weitgehender	in	die	
Rechte	der	Eltern	einzugreifen.	Eine	klare	Linie	hat	sich	dazu	in	der	Recht-
sprechung	noch	nicht	herausgebildet.	Vielmehr	ist	in	der	Entscheidungspraxis	
der	Gerichte	eine	Unentschiedenheit	bzw.	Unsicherheit	darüber	bemerkbar,	
in	welchen	Fällen	eine	Verbleibensanordnung	genügt	und	in	welchen	Fällen	
ein	Sorgerechtsentzug	möglich	bzw.	notwendig	ist.97 

Gem.	§	166	Abs.	2	FamFG	hat	das	Gericht	länger	dauernde	Maßnahmen	
nach	§	1666	BGB	in	angemessenen	Zeitabständen	zu	überprüfen.	Ein	Sorge-
rechtsentzug	oder	eine	Verbleibensanordnung	als	sog.	»kindesschutzrechtliche	
Maßnahmen«	sind	aufzuheben,	wenn	eine	Gefahr	für	das	Wohl	des	Kindes	
nicht	mehr	besteht	(§	1696	Abs.	2	BGB).	

Seit	der	Neufassung	des	§	1696	BGB	durch	das	Gesetz	zur	Erleichterung	 
familiengerichtlicher Maßnahmen bei Kindeswohlgefährdung98 soll das  
Gericht	nun	auch	überprüfen,	wenn	es	von	gerichtlichen	Maßnahmen	nach	 
§	1666	BGB	abgesehen	hat	(§	166	Abs.	3	FamFG).	

Eine	besondere	Situation	stellt	sich,	wenn	die	Gründe	für	den	zunächst	ange-
ordneten Sorgerechtsentzug im Laufe des Pflegeverhältnisses weggefallen sind 
(z.B.	wenn	die	Mutter	ihre	Drogenabhängigkeit	überwunden	hat	und	inzwi-
schen	in	geordneten	und	stabilen	Verhältnissen	lebt),	nun	aber	aufgrund	der	
bestehenden	Bindungen	zur	Pflegefamilie	eine	andere	Gefahr	für	das	Kindes-
wohl	vorliegt.	

Nach	der	herrschenden	Meinung	gebietet	es	der	Verhältnismäßigkeits-
grundsatz,	im	Rahmen	einer	Entscheidung	nach	§	166	Abs.	2	FamFG	i.V.m.	
§	1696	Abs.	2	BGB	ggf.	auch	von	Amts	wegen	zu	prüfen,	ob	die	–	weniger	

96 Vgl. BVerfG FamRZ 1989, 145 (146) sowie BayObLG FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 = FuR 
1998, 63.
97 Überwiegend wird nach der Dauer der Maßnahme abgegrenzt: Es wird vertreten, dass es sich bei der 
Verbleibensanordnung stets nur um eine vorübergehende Maßnahme handelt und ein Daueraufenthalt 
des Kindes bei entgegenstehendem Willen der Personensorgeberechtigten nur durch Entzug zumin-
dest des Aufenthaltsbestimmungsrechts sichergestellt werden kann, vgl. OLG Koblenz FamRZ 2005, 
1923; KG Berlin FamRZ 2005, 1923 (Leitsatz) = KGR 2005, 866, allerdings zum dauerhaften Verbleib 
des nichtehelichen Kindes bei seinem Vater. Teilweise wird die Verbleibensanordnung auch als ausrei-
chend angesehen, wenn eine dauerhafte Perspektive besteht, vgl. etwa BayObLG FamRZ 1990, 1132 = 
DAVorm 1990, 802. Andere wiederum wollen den Anwendungsbereich der Verbleibensanordnung nur 
eröffnet sehen, wenn die Bindungen des Kindes im Vordergrund der Entscheidung stehen, nicht aber 
wenn die Erziehungsunfähigkeit der Eltern ausschlaggebend ist, vgl. OLG Koblenz FamRZ 2005, 1923. 
Zum Meinungsstand vgl. Küfner (2008b).
98 BGBl I, S. 1188.

einschneidende	–	Verbleibensanordnung	genügt,	um	der	Gefahr	für	das	Kin-
deswohl	zu	begegnen.	In	diesem	Fall	muss	das	Familiengericht	das	Sorgerecht	
auf	die	Eltern	rückübertragen.	Gleichzeitig	kann	es	jedoch	den	Verbleib	des	
Kindes	in	der	Pflegefamilie	gem.	§	1632	Abs.	4	BGB	anordnen,	um	auf	diese	
Weise	der	neuen	–	anders	gearteten	–	Gefahr,	die	bei	(unvermittelter)	He-
rausnahme eines in der Pflegefamilie verwurzelten Kindes bestehen würde, 
entgegenzuwirken.99 

Für	die	Entscheidung,	ob	eine	Maßnahme	nach	§	1666	BGB	bzw.	§	1632	Abs.	
4	BGB	weiter	aufrechterhalten	oder	aufgehoben	werden	soll,	sind	auch	im	
Rahmen	der	§	1696	Abs.	2	BGB,	§	166	Abs.	2	FamFG	die	Kriterien	der	jewei-
ligen	Vorschriften	maßgeblich.100 Bei der Beurteilung der Kindeswohlgefähr-
dung	kommt	es	nach	der	Rechtsprechung	des	BVerfG	nicht	nur	darauf	an,	ob	
die	zum	Zeitpunkt	des	Entzugs	der	elterlichen	Sorge	maßgeblichen	Gründe	
für	die	Annahme	einer	Kindeswohlgefährdung	weiterhin	bestehen.	Vielmehr	
kann ein Sorgerechtsentzug auch dann aufrecht erhalten werden, wenn nun 
andere	Gründe	vorliegen,	die	die	Annahme	einer	Kindeswohlgefährdung	
rechtfertigen.	

§	1632	Abs.	4	BGB	hält	mit	der	Verbleibensanordnung	die	rechtliche	Grund-
lage	bereit,	auch	gegen	den	Willen	der	Eltern	den	Verbleib	eines	Kindes	in	
der	Pflegefamilie	anzuordnen.	Die	damit	verbundene	Aufrechterhaltung	der	
Trennung des Kindes von seinen Eltern stellt einen der stärksten vorstellbaren 
Eingriffe	in	das	Elternrecht	dar	(Art.	6	Abs.	3	GG).	Vor	diesem	Hintergrund	
muss	die	besondere	Funktion	und	Stellung	der	Verbleibensanordnung	und	
ihre	restriktive	Handhabung	gesehen	werden,	wie	sie	in	der	höchstrichter-
lichen	Rechtsprechung	immer	wieder	betont	wird.101 

99 BVerfGE 88, 187, 197 sowie etwa OLG Sachsen-Anhalt FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR Naum-
burg 2007, 54; OLG Sachsen-Anhalt FamRZ 2002, 1274; BayObLG FamRZ 2001, 563 = NJWE-FER 
2000, 231. Eine Ausnahme davon wollen einige Gerichte dann machen, wenn das Verhältnis zwischen 
Pflege- und Herkunftseltern durch den Streit um den Aufenthalt des Kindes schwer belastet ist und eine 
Änderung der Regelung ungünstige Auswirkungen auf die »Machtverhältnisse« erwarten lässt, vgl. 
etwa OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2002, 1277, das den Sorgerechtsentzug aufrecht erhielt, obwohl die 
Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder hergestellt war und eine tragfähige Beziehung zum Kind bestand, 
weil sich ansonsten die Beziehung zwischen Pflegeeltern und leiblichen Eltern, die von einer gewissen 
Rivalität um die Gunst des Kindes geprägt war, so ungünstig entwickeln würde, dass dies auch negative 
Auswirkungen auf das seelische Gleichgewicht des Kindes hätte. Im Fall des OLG Stuttgart JAmt 2007, 
371 scheiterte eine Rückübertragung der elterlichen Sorge aus »allein in der Person des Kindes liegen-
den Gründen«, sprich, weil noch keine tragfähigen Bindungen aufgebaut werden konnten, die für die 
Ausübung der elterlichen Sorge notwendig sind. 
100 Für die Verbleibensanordnung Salgo (1987), S. 189 mit Verweis auf OLG Karlsruhe ZBlJugR 1982, 245 
(246).
101 Vgl. BVerfGE 2, 144 (146); 75, 201 (219 f.). 

Gerichtliche Überprüfung der Entscheidung

10.7  Voraussetzungen und Kriterien für den Erlass einer Verbleibensanordnung
 Marion Küfner
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Die	Voraussetzungen	für	den	Erlass	einer	Verbleibensanordnung	sind	in	 
§	1632	Abs.	4	BGB	geregelt:	

»Lebt	das	Kind	seit	längerer	Zeit	in	Familienpflege	und	wollen	die	Eltern	
das	Kind	von	der	Pflegeperson	wegnehmen,	so	kann	das	Familiengericht	
von Amts wegen oder auf Antrag der Pflegeperson anordnen, dass das Kind 
bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die 
Wegnahme	gefährdet	würde.«

Voraussetzung	für	eine	Verbleibensanordnung	ist	demnach,	dass
•	 das	Kind	»seit	längerer	Zeit«	in	Familienpflege	lebt,
• die Eltern das Kind von der Pflegeperson wegnehmen wollen und
•	 das	Kindeswohl	durch	die	Wegnahme	gefährdet	ist.	

Im	Folgenden	soll	dargestellt	werden,	welche	Konkretisierung	diese	einzel-
nen	Merkmale	in	der	Spruchpraxis	der	Familiengerichte	erfahren	haben,	um	
dadurch	eine	gewisse	Orientierung	und	Rechtssicherheit	für	Familienrich-
ter/innen,	aber	auch	für	die	sonstigen	am	Verfahren	beteiligten	Akteure	zu	
schaffen.	Grundlage	dafür	ist	eine	Untersuchung	der	gerichtlichen	Entschei-
dungen,	die	seit	1990	zur	Rückführung	bzw.	Herausgabe	von	Pflegekindern	
ergangen	sind.102 

Voraussetzung	für	den	Erlass	einer	Verbleibensanordnung	ist	zunächst,	dass	
sich	das	Kind	in	Familienpflege	befindet.	Inzwischen	ist	anerkannt,	dass	
grundsätzlich alle Pflegeverhältnisse familienähnlicher Art unter den Schutz 
des	§	1632	Abs.	4	BGB	fallen.103 Insbesondere ist es nicht von Bedeutung, 
ob das Pflegeverhältnis freiwillig oder aufgrund gerichtlicher Anordnung 
begründet wurde, ob es sich um eine Hilfe zur Erziehung oder ein privat 
arrangiertes Pflegeverhältnis handelt, ob eine Pflegeerlaubnis erteilt, widerru-
fen	wurde	und	ob	die	Pflegeeltern	mit	dem	Kind	verwandt	sind	oder	nicht.104 
Selbst	bei	rechtswidrig	begründeten	Pflegeverhältnissen	kann	§	1632	Abs.	4	
BGB	als	Grundlage	für	einen	weiteren	Verbleib	in	der	Pflegefamilie	dienen.105 

102 Zur Analyse der Rechtsprechung vgl. Küfner (2008b). Insgesamt wurden 60 Entscheidungen unter-
sucht, die vornehmlich über juris recherchiert wurden. Vereinzelt wurden außerdem weitere Entschei-
dungen einbezogen. Die Entscheidungen zu § 1632 Abs. 4 BGB aus den Jahren zuvor wurden bereits 
von Salgo (1987), S. 177 ff. zur Rechtsprechung von 1980 bis 1987 und Münder/Lakies (1991) sowie 
dies. (1996) zur Rechtsprechung von 1980 bis 1990 untersucht. 
103 Vgl. etwa BayObLG FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369; Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB 
Rn. 56. 
104 Bamberger/Roth/Veit (2008), § 1632 BGB Rn. 20; OLG Brandenburg JAmt 2007, 165 = ZKJ 2007, 205 
= FamRZ 2007, 851; BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484; wie selbstverständlich davon 
ausgehend OLG Sachsen-Anhalt FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR Naumburg 2007, 543. 
105 OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2001, 1086 = JAmt 2001, 194.

Auch bei der Adoptionspflege	handelt	es	sich	um	Familienpflege	i.S.d.	§	1632	
Abs.	4	BGB106 sowie grundsätzlich auch bei der Bereitschaftspflege,107 wobei 
diese häufig nur von so kurzer Dauer sein wird, dass es am Merkmal der 
»längeren	Zeit«	scheitern	wird.	Hingegen	ist	der	Anwendungsbereich	für	
§	1632	Abs.	4	BGB	nicht	eröffnet,	wenn	die	Eltern	das	Kind	erkennbar	nur	
zum Zweck ärztlicher Behandlungen in die Obhut der Hilfsorganisation 
gegeben	haben.	Bei	einer	solchen	Gastfamilie,	wie	das	BVerfG	die	vermeint-
lichen Pflegeeltern des Kindes bezeichnet, die ein etwa 14-jähriges krankes 
Mädchen bei sich aufgenommen hatten und nun nicht zu ihren Eltern nach 
Afghanistan	zurückkehren	lassen	wollten,	liegt	gerade	keine	»Familienpflege«	
im	Sinne	der	Vorschrift	vor.108 

Noch	nicht	geklärt	scheint	die	Frage,	ob	auch	Kinder	in	institutioneller	
Pflege	vom	Schutzbereich	des	§	1632	Abs.	4	BGB	erfasst	sein	können.	In	
der	älteren	Rechtsprechung	wurde	dies	bei	einer	Unterbringung	im	Heim 
überwiegend	abgelehnt.109 Angesichts der jüngeren Rechtsprechung zur 
Anwendbarkeit	des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	auf	Erziehungsstellen	wird	jedoch	
differenziert	werden	müssen.	Entscheidend	ist	nicht	etwa,	ob	die	Hilfe	formal	
unter	§	33	oder	§	34	SGB	VIII	gefasst	wird,	sondern	ob	die	Hilfe	nach	ihrer	
fachlichen Konzeption und tatsächlichen Ausgestaltung auf eine kontinu-
ierliche	Bezugsperson	setzt,	zu	der	familienähnliche	Bindungen	entstehen.110 
In	diesem	Fall	wird	im	Hinblick	auf	den	Zweck	der	Verbleibensanordnung	
sowie	auch	zur	Vermeidung	von	Wertungswidersprüchen	zwischen	SGB	VIII	
und	BGB	der	Anwendungsbereich	des	§	1632	Abs.	4	BGB	auf	Erziehungsstel-
len,	Familiengruppen,	Kleinstheime	etc.	ausgedehnt	werden	müssen.111 

Beim	Begriff	»längere	Zeit«	handelt	es	sich	um	einen	unbestimmten	Rechts-
begriff.	Der	Gesetzgeber	hat	damit	bewusst	einen	gewissen	Auslegungsspiel-
raum	eröffnet,	um	flexibel	auf	das	kindliche	Zeitempfinden	reagieren	zu	kön-
nen.	Ob	das	Kind	einen	Zeitraum	der	Trennung	von	seinen	Eltern	als	kurz	
oder lang empfindet, hängt insbesondere vom Alter und Entwicklungsstand 
des jeweiligen Kindes ab, aber auch von den Bindungen, die sich in dieser 
Zeit	zwischen	Kind	und	Pflegeperson	entwickelt	haben.	Dabei	können	auch	
Bindungen zu Pflegegeschwistern oder anderen Personen in der Pflegefamilie 

106 Bamberger/Roth/Veit (2008), § 1632 BGB Rn. 21; OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1038 = DAVorm 
2000, 171. 
107 OLG Hamm FamRZ 2003, 54. 
108 BVerfG FamRZ 2006, 1593; anders noch die Vorinstanz, nach deren Einschätzung die »mit konklu-
denter Billigung« des Vereinsvormunds erfolgte dauerhafte Unterbringung in der Familie »einer Famili-
enpflege i.S.d. § 1632 Abs. 4 BGB nach der Zielsetzung der Bestimmung gleichzusetzen« sein sollte, vgl. 
OLG Hamm FamRZ 2004, 1396 = JAmt 2004, 209 = ZfJ 2004, 386. 
109 OLG Hamm FamRZ 1992, 201 = DAVorm 1991, 1079 = NJW-RR 1992, 583; OLG Hamm NJW 1985, 
3029; LG Frankfurt FamRZ 1984, 729. 
110 OVG NW JAmt 2006, 95 = ZKJ 2006, 306 = Sozialrecht aktuell 2007, 30 = EuG 2007, 8; aA OVG RP 
JAmt 2009, 92.
111 Für eine differenzierte Betrachtung auch Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB Rn. 65.

Familienpflege

»seit längerer Zeit«
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von	Bedeutung	sein.112 Maßgeblich ist letztlich, ob das Kind seinen leiblichen 
Eltern	»entfremdet«	ist	und	in	der	Pflegefamilie	seine	Bezugswelt	gefunden	
hat.113 

Deshalb lässt sich keine absolute Zeitspanne festlegen, weder in Bezug auf 
die	Frage,	wie	viel	Zeit	mindestens	verstrichen	sein	muss,	um	»länger«	im	
Sinne	des	Gesetzes	zu	sein,	noch	nach	welchem	Zeitraum	unproblematisch	
eine	Verbleibensanordnung	ergehen	können	wird.	Feste	zeitliche	Vorgaben	
wären	auch	nicht	mit	der	vom	Gesetzgeber	geforderten	Flexibilität	vereinbar.	
Vielmehr	ist	immer	auf	den	Einzelfall	zu	schauen.	

Jedoch	soll	im	Folgenden	versucht	werden,	mit	dem	Alter	der	Inpflegegabe	
und der Dauer des Pflegeverhältnisses – unter Berücksichtigung des kind-
lichen	Zeitempfindens	–	gewisse	Parameter	zu	schaffen,	die	eine	Orientie-
rung	für	Fachkräfte	in	den	Jugendämtern	wie	Familienrichter/innen	geben	
können.	

Zunächst ist als »Faustregel« anerkannt, dass je jünger ein Kind ist, um so 
länger wird ihm die Zeitspanne erscheinen, die es von seinen Eltern getrennt 
ist,	und	um	so	länger	ist	auch	die	Zeit	im	Verhältnis	zur	Dauer	seines	bishe-
rigen	Lebens.114 

Von	einer	»längeren Zeit«	gehen	die	Familiengerichte	aus,	wenn	Kinder	be-
reits in einer sehr frühen Phase ihres Lebens fremduntergebracht wurden und 
eine	relativ	lange	Zeit	ihres	Lebens	in	der	Pflegefamilie	verbracht	haben.	

Bei Kindern, die bereits kurz nach der Geburt	bzw.	in	den	ersten	Lebens-
monaten	fremduntergebracht	wurden,	können	schon	wenige	Monate	ausrei-
chen,	um	eine	Verbleibensanordnung	zu	erlassen.115 So kann etwa bei einem 
einjährigem Pflegekind bereits ein halbes Jahr in der Pflegefamilie genügen,116 
bei	einem	1	¼-jährigen	Kind	kann	auch	nach	nur	5	½-monatigem	Bestehen	
des	Pflegeverhältnisses	nicht	ausgeschlossen	werden,	dass	es	für	seine	Begriffe	
»längere	Zeit«	in	der	Pflegefamilie	lebte.117	Das	OLG	Köln	hat	im	Rahmen	ei-
ner einstweiligen Anordnung selbst bei einem etwa dreimonatigem Säugling, 
der	kurz	nach	seiner	Geburt	in	die	Pflegefamilie	kam,	eine	»längere	Zeit«	an-
genommen.118	Erst	recht	kann	eine	Verbleibensanordnung	ergehen,	wenn	ein	

112 So BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484. 
113 So z.B. OLG Celle FamRZ 1990, 191; Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB Abs. 4 mit Verweis auf 
OLG Braunschweig ZblJugR 1983, 311 (312); AG Frankfurt a.M. DAVorm 1981, 368 (369). 
114 So BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484; vgl. etwa auch Erman/Michalski (2008), § 1632 
BGB Rn. 26; MünchKomm/Huber (2002), § 1632 BGB Rn. 41; Bamberger/Roth/Veit (2008), § 1632 BGB 
Rn. 21. 
115 So wird in der Rechtsprechung teilweise stillschweigend davon ausgegangen, dass 1 � bzw. 1 � 
Jahre bzw. ein Jahr und 10 Monate Familienpflege bei einem ebenso alten Kind eine »längere Zeit« dar-
stellen, vgl. OLG Frankfurt FamRZ 2004, 720 sowie FamRZ 2002, 1277; OLG Brandenburg FamRZ 2000, 
1038 = DAVorm 2000, 171. 
116 OLG Celle FamRZ 1990, 191 (192); ebenso BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484.
117 OLG Hamm FamRZ 1992, 201 = DAVorm 1991, 1079 = NJW-RR 1992, 583. 
118 OLG Köln FamRZ 2007, 658, allerdings im Rahmen einer einstweiligen Anordnung und mit oberfläch-
licher Begründung. 

Kind	relativ	kurz	nach	seiner	Geburt	in	die	Pflegefamilie	gebracht	wurde	und	
zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung bereits seit mehreren Jahren 
dort	lebt.119 

Schwieriger fällt die Beurteilung, wenn Lebensalter und Dauer des Pflege-
verhältnisses	weiter	auseinander	fallen.	Je	später das Kind von seinen Eltern 
getrennt und in der Pflegefamilie untergebracht wurde, desto länger muss im 
Verhältnis	auch	der	Zeitraum	sein,	den	das	Kind	in	der	Pflegefamilie	ver-
bracht	hat,	um	einen	Verbleib	in	dieser	zu	rechtfertigen.120 

Bei älteren Kindern, die die ersten Jahre ihres Lebens bei ihren leiblichen 
Eltern	lebten,	wird	das	Merkmal	oftmals	dann	bejaht	werden	können,	wenn	
sie	den	größten	Teil	ihres	Lebens	in	der	Pflegefamilie	verbracht	haben.121 Im 
Einzelfall	kann	aber	auch	ein	wesentlich	kürzerer	Zeitraum	ausreichen.122 

Aus	der	Untersuchung	der	Rechtsprechung	zu	§	1632	Abs.	4	BGB	lässt	sich	
die	Bandbreite	dessen	ablesen,	was	»längere	Zeit«	sein	kann.	Die	Gerichte	
zeigen	weiterhin	einen	»flexiblen«	Umgang	mit	diesem	Tatbestandselement123 
und nehmen insbesondere viel Rücksicht auf die Kontinuitäts- und Bin-
dungsbedürfnisse	des	Kindes.124	Zusammenfassend	erscheint	alles	möglich	
und	eine	Tendenz	nicht	feststellbar.	Insbesondere	findet	die	Annahme	aus	
den	beiden	vorangegangenen	Rechtsprechungsanalysen,	dass	bei	Pflegever-
hältnissen, die zwei Jahre oder länger bestehen, die Herausnahme jüngerer 

119 Nach Ansicht des OLG Brandenburg JAmt 2007, 165 = ZKJ 2007, 205 = FamRZ 2007, 851 steht dies 
bei einem zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung etwa 3 �-jährigen Mädchen, das seit wenigen 
Wochen nach seiner Geburt bei seinen Großeltern lebt, außer Frage. Vgl. auch OLG Naumburg FamRZ 
2002, 1274 nach 2 � Jahren, OLG Hamm FamRZ 1998, 447 = NJW-RR 1997, 1299 = ZfJ 1997, 430 
nach vier Jahren sowie OLG Bamberg FamRZ 1999, 663 = NJWE-FER 1999, 99 nach fünf Jahren. Ohne 
weiteres bejaht wurde eine »längere Zeit« auch nach etwa einem Jahr und fünf Monaten bei einem 1 
�-jährigen Kind, vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261. 
120 Bejaht etwa von OLG Frankfurt FamRZ 2000, 1037 = DAVorm 2000, 101 nach zwei Jahren bei einem 
dreijährigem Kind, OLG Brandenburg JAmt 2003, 603 = ZfJ 2004, 114 nach drei Jahren bei einem Kind 
im Alter von drei Jahren und acht Monaten sowie OLG Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR 
Naumburg 2007, 543 nach vier Jahren bei einem fünfjährigem Kind. BayObLG FamRZ 1991, 1080 = 
DAVorm 1991, 484 und OLG Rostock FamRZ 2001, 1633 = ZfJ 2002, 32 ließen bei 2-jährigen Kindern 
bereits einen Zeitraum von neun bzw. zehn Monaten in der Pflegefamilie genügen; das BayObLG ZfJ 
1997, 25 = FamRZ 1997, 685 bei 5- und 6- jährigen Kindern ein etwa zweijähriges Pflegeverhältnis, das 
zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung sogar erst ca. ein Jahr bestand. 
121 Vgl. BayObLG FamRZ 2001, 563 = NJWE-FER 2000, 23 für ein ca. 12-jähriges Kind, das seit fast 
sieben Jahren in der Pflegefamilie lebte und damit den größten Teil seines bewussten Lebens in dieser 
verbracht hatte. Vgl. auch BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147, OLG Stuttgart JAmt 
2007, 371 sowie BayObLG FamRZ 2000, 633 = NJWE-FER 2000, 200 für etwa zehnjährige Kinder, die 
zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits acht bzw. neun Jahre in der Pflegefamilie gelebt hatten. Jedoch 
kann auch ein kürzerer Zeitraum ausreichen, vgl. AG Eschwege DAVorm 1997, 139 für 9- bzw. 10-jäh-
rige Kindern nach ca. 4 �-jährigem Pflegeverhältnis. 
122 Geradezu verwunderlich erscheint unter diesem Aspekt die Entscheidung des Bayerischen Ober-
sten Landesgerichts FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369, das bei einem 15-jährigen Mädchen ein 
Pflegeverhältnis ausreichen ließ, das zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung gerade mal ein 
Jahr und zum Zeitpunkt der Entscheidung des OLG gerade mal 1 � Jahre bestand. Nach Auffassung der 
Instanzgerichte genügte dies dennoch den Voraussetzungen für eine Verbleibensanordnung, insbeson-
dere auch dem Begriff der »längeren Zeit«, weil sich das Mädchen in die Familie »gut eingefügt« hatte 
und in den Pflegeeltern wie auch deren Kindern »vertrauensvolle Bezugspersonen« gefunden hatte. Das 
OLG als Revisionsinstanz hat bestätigt, dass das LG unter diesen Voraussetzungen trotz der für das Alter 
des Mädchens verhältnismäßig kurzen Zeit des Verbleibens annehmen durfte, dass sich eine vertiefte 
Beziehung gebildet hat, deren Beendigung zu einer schweren Belastung für die seelische Entwicklung 
des Kindes und unter Umständen zu bleibenden Schädigungen führen könnte. 
123 So bereits Salgo (1987), S. 183 sowie Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB Rn. 70. 
124 Lakies/Münder (1991); Salgo (1987), S. 33 ff.
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Kinder aus der Pflegefamilie tendenziell eher abgelehnt wird, keine Bestäti-
gung	durch	die	jüngeren	Entscheidungen.	In	einigen	wurde	bereits	nach	we-
sentlich	kürzeren	Zeiträumen	eine	Verbleibensanordnung	erlassen,	in	anderen	
haben	die	Kinder	weit	mehr	als	zwei	Jahre	in	der	Familienpflege	gelebt	und	
dennoch	wurde	eine	Trennung	für	zumutbar	gehalten.	

In	den	Entscheidungen	der	Gerichte	lassen	sich	häufig	keine	Ausführungen	
zu	dem	Merkmal	»seit	längerer	Zeit«	finden.	Alter	und	Bindungen	des	Kin-
des werden erst im Rahmen der Kindeswohlgefährdung abgehandelt, wo 
diese	Merkmale	eine	entscheidende	Rolle	spielen.	Jedoch	müssen	die	Tatbe-
standsmerkmale separat geprüft werden, auch wenn sich die Ausführungen 
zum	Teil	überschneiden	mögen.	Weder	darf	allein	aus	dem	Verstreichen	
»längere(r)	Zeit«	darauf	geschlossen	werden,	dass	eine	Herausgabe	an	die	
Eltern dem Wohl des Kindes widersprechen würde125 noch – umgekehrt – 
der	erwünschte	Verbleib	in	Anbetracht	der	möglichen	Auswirkungen	einer	
Trennung angeordnet werden, obwohl die seit Inpflegegabe verstrichene Zeit 
an	sich	keine	eindeutige	Entscheidung	erlaubt.126 Beides führt im Hinblick 
auf die Bindungen, die bedingt durch die Zeitdauer des Aufenthalts und die 
dort	erfahrene	alltägliche	Fürsorge	zur	Pflegefamilie	entstehen	und	die	dann	
als	»vollendete	Tatsachen«	hingenommen	werden	müssen,	zu	nicht	tragbaren	
Ergebnissen.	

Eine	Verbleibensanordnung	kann	nur	ergehen,	wenn	ein	(wirksames)	Heraus-
gabeverlangen	durch	die	Eltern	vorliegt.	Denn	eine	Verbleibensanordnung	
und	der	damit	verbundene	weitgehende	Eingriff	in	die	elterlichen	Rechte	
soll	das	Kind	zwar	vor	Herausnahmen	zur	Unzeit	schützen,	nicht	aber	ohne	
konkreten	bzw.	akuten	Anlass	erfolgen.	

Voraussetzung	ist	daher	zunächst,	dass	die	Eltern	noch	Inhaber	des	Auf-
enthaltsbestimmungsrechts	sind,	das	Teil	des	Sorgerechts	ist	und	sie	gem.	
§	1632	Abs.	1	BGB	ermächtigt,	ihr	Kind	von	jedem	herauszuverlangen,	der	es	
ihnen	widerrechtlich	vorenthält.	Wurde	den	Eltern	das	Aufenthaltsbestim-
mungsrecht	gem.	§	1666	BGB	entzogen,	steht	ihnen	dieser	Herausgabenan-
spruch	nicht	mehr	zu.	Dann	ist	der	Vormund	bzw.	Ergänzungspfleger	mit	
dem Wirkungskreis Aufenthaltsbestimmungsrecht befugt, die Herausgabe-

125 Vgl. etwa Staudinger/Salgo (2007), § 1632 BGB Rn. 68, der vorsichtig formuliert, dass dem Zeitfaktor 
»indizielle Bedeutung i.S. einer widerlegbaren Vermutung« zukommen kann, »dass eine Integration im 
Pflegeverhältnis ... mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgt sein könnte«. Dies soll aber nach dem Willen 
des Gesetzgebers und der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ausdrücklich nicht der Fall 
sein, nur ausnahmsweise kann »allein die Dauer des Pflegeverhältnisses eine Verbleibensanordnung 
rechtfertigen«, vgl. BVerfGE 68, 176 (191), so dass in der Regel noch weitere Umstände hinzukommen 
müssen. 
126 Einige Entscheidungen können hier durchaus Anlass zu Zweifeln geben, vgl. etwa BayObLG FamRZ  
1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369 und insbesondere OLG Köln FamRZ 2007, 658. Dass der nur drei 
Monate alte Säugling jedenfalls bis zur Entscheidung in der Hauptsache weiterhin im Haushalt der 
Pflegeeltern verbleiben sollte, mag unter dem Aspekt sinnvoll gewesen sein, dass dem Kind so weitere 
Umgebungswechsel erspart blieben. Jedoch ist die Entscheidung streng genommen wohl nicht mehr 
vom Anwendungsbereich der Verbleibensanordnung gedeckt.

rechte	geltend	zu	machen.	Inzwischen	ist	anerkannt,	dass	auch	der	Fall,	in	
dem ein Vormund bzw. Ergänzungspfleger das Kind anderweitig unterbringen 
will,	–	über	den	Wortlaut	hinaus	–	von	§	1632	Abs.	4	BGB	erfasst	ist.127 

Stehen die Eltern vor der Tür und wollen ihr Kind mitnehmen, müssten 
die	Pflegeeltern	das	Kind	theoretisch	an	sie	herausgeben.	Praktisch	jedoch	
werden sie das Kind zunächst bei sich behalten, wenn sie eine solche abrupte 
Herausnahme für nicht vereinbar mit dem Wohl des Kindes und ihren Be-
dürfnissen	halten.	Wenn	sie	auch	einen	längeren	Verbleib	des	Kindes	in	der	
Pflegefamilie	erstreben,	sollten	sie	umgehend	das	Familiengericht	anrufen,	
damit dieses durch einstweilige Anordnung – jedenfalls vorübergehend – den 
weiteren	Verbleib	des	Kindes	auf	eine	rechtliche	Grundlage	stellt.	Haben	die	
Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht mehr inne und wollen das 
Kind trotzdem – widerrechtlich – wegnehmen, bietet eine gerichtliche An-
ordnung	keinen	Schutz,	sondern	nur	eine	tatsächliche	Vorsorge.128 

Die	Spruchpraxis	stellt	keine	hohen	Anforderungen	an	das	Vorliegen	eines	
Herausgabeverlangens.	Es	genügt,	wenn	eine	(ernsthafte)	Herausnahmeabsicht 
erkennbar	geworden	ist.	Häufig	werden	entsprechende	Äußerungen	der	El-
tern	vorliegen,	das	Kind	wieder	zu	sich	nehmen	zu	wollen.	Schwieriger	wird	
die	Beurteilung,	wenn	der	Wunsch	nach	Herausgabe	nicht	explizit	geäußert	
wird.	Jedoch	besteht	weitgehend	Einigkeit,	dass	in	dem	Antrag	der	Eltern	
auf	(teilweise)	Rückübertragung	der	elterlichen	Sorge	bereits	ein	Herausgabe-
verlangen	zu	sehen	ist.129	Das	OLG	Celle	hat	es	im	Rahmen	eines	Prozessko-
stenhilfeverfahrens für ein Herausgabeverlangen sogar genügen lassen, dass 
der Sorgeberechtigte das Kind zwar gegenwärtig nicht aus der Pflegefamilie 
herausnehmen	will,	jedoch	bei	Umgangskontakten	immer	wieder	den	Ver-
bleib	des	Kindes	in	Frage	stellt	und	nicht	zu	einer	verbindlichen	schriftlichen	
Erklärung	über	den	Verbleib	des	Kindes	bereit	ist.130 

§	1632	Abs.	4	BGB	findet	auch	auf	die	Fälle	Anwendung,	in	denen	sich	
die Herausnahmeabsicht bereits manifestiert hat, indem etwa die Eltern das 
Kind	von	den	Pflegeeltern	weggenommen	bzw.	nach	einem	Besuchskontakt	
bei	sich	behalten	haben.131	Durch	die	Verbleibensanordnung	kann	dann	die	

127 Vgl. etwa OLG Köln FamRZ 2007, 658, OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1038 = DAVorm 2000, 
171; BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484 mit Verweis auf BVerfGE 79, 51 (52); so auch 
Staudinger/ Salgo (2007), § 1632 BGB Rn. 77; Bamberger/Roth/Veit (2008), § 1632 BGB Rn. 22; Erman/
Michalski (2008), § 1632 BGB Rn. 10; zur Problematisierung in der älteren Rspr. vgl. Salgo (1987), S. 188. 
128 BayObLG FamRZ 1990, 1379 = NJW-RR 1990, 1287. 
129 So hat etwa das OLG Hamm FamRZ 1995, 1507 = FPR 1996, 92 den Antrag auf Rückübertragung 
des Aufenthaltsbestimmungsrechts als Forderung nach Rückführung des Kindes gewertet, weil er dem 
Zweck dient, das Kind »aufgrund dieser gewonnenen Rechtsposition wieder in den elterlichen Lebens-
kreis einzugliedern«. Das OLG Naumburg geht sogar so weit festzustellen: »Dass die Kindesmutter ... 
mit der Sorgerechtsübertragung gerade auch und vor allem die Herausgabe des Kindes erstrebt, ergibt 
sich gewissermaßen bereits aus der Natur der Sache.« OLG Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = 
OLGR Naumburg 2007, 543 sowie FamRZ 2002, 1274; allerdings lagen in beiden Fällen wohl auch ent-
sprechende Verlautbarungen der Eltern vor. 
130 OLG Celle FamRZ 2007, 659 (Leitsatz) = OLGR Celle 2007, 774. 
131 Davon wird in zahlreichen Entscheidungen ausgegangen, vgl. etwa OLG Bamberg FamRZ 1999, 663 
= NJWE-FER 1999, 99. 

Herausgabeverlangen
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Rückführung zu den Pflegeeltern angeordnet werden, wenn die Beendigung 
des Aufenthalts bei den Pflegeeltern in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem	Verfahren	über	die	Verbleibensanordnung	steht.132 

Das	Herausgabeverlangen	setzt	den	Mechanismus	des	§	1632	Abs.	4	BGB	»in	
Gang«.	Die	Eltern	sowie	ein	Vormund	oder	Pfleger	mit	dem	Aufgabenbereich	
der Aufenthaltsbestimmung sollten verantwortungsbewusst damit umge-
hen.	Das	heißt	vor	allem,	dass	sie,	wenn	das	Kind	bereits	längere	Zeit	in	der	
Pflegefamilie	lebt	und	dort	keinen	akuten	Gefahren	ausgesetzt	ist,	das	Kind	
nicht unvermittelt aus der Pflegefamilie herausnehmen, sondern im Interes-
se des Kindes zunächst die Herausnahme ankündigen und die gerichtliche 
Entscheidung	abwarten	werden,	um	dem	Kind	weitere	Umgebungswechsel	zu	
ersparen.	Ggf.	können	sie	dazu	eine	einstweilige	Anordnung	beantragen.	

Schließlich	darf	eine	Verbleibensanordnung	nur	dann	ergehen,	wenn	und	
solange	das	Kindeswohl	durch	die	Wegnahme	gefährdet	würde.	Dies	bedeu-
tet,	dass	im	Fall	der	Herausnahme	und	der	damit	verbundenen	Änderung	des	
Lebensumfelds	bei	ungehindertem	Geschehensablauf	eine	Schädigung	des	
körperlichen,	geistigen	oder	seelischen	Wohls	des	Kindes	drohen	würde.	Eine	
solche	kann	sich	daraus	ergeben,	dass	die	Eltern	im	Fall	einer	Rückführung	
mit der Erziehung des Kindes überfordert wären oder dass das Kind so in der 
Pflegefamilie verwurzelt ist, dass eine Herausnahme eine erneute Trennung 
für	das	Kind	bedeuten	würde.

Maßstab für die gerichtliche Beurteilung
Nicht	jede	geringfügige	und	mögliche	Gefährdung	für	das	Wohlbefinden	
des Kindes darf dazu führen, dass der Wunsch der Eltern auf Herausgabe 
des	Kindes	versagt	wird.	Vielmehr	stellen	die	Familiengerichte	in	ständiger	
Rechtsprechung	bestimmte	Anforderungen	an	Intensität	und	Grad	der	Ge-
fährdung.
• Es muss sich um eine konkrete	Gefährdung	handeln.	D.h.,	es	genügt	

nicht, dass das Kind bei den Pflegeeltern gut versorgt wird oder diese auch 
sonst	geeigneter	erscheinen	mögen	als	die	leiblichen	Eltern	und	es	dem	
Kind	dort	–	ganz	allgemein	–	»besser	geht«.133

• Die drohende Schädigung muss erheblich134 und nachhaltig135	sein.	Nicht	
ausreichend sind nur vorübergehende Beeinträchtigungen, die eine He-
rausnahme	aus	dem	gewohnten	Umfeld	der	Pflegefamilie	typischerweise	

132 So etwa OLG Brandenburg ZKJ 2006, 557; OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261;  
BayObLG FamRZ 1997, 223 = NJWE-FER 1997, 112. 
133 So OLG Karlsruhe Jugendhilfe 2007, 101 (mit Verweis auf BVerfG NJW 1985, 423) in einem Fall, in 
dem die Mutter, die bis zu ihrem 17. Lebensjahr 13 Beziehungsabbrüche durch Scheidung, Wechsel von 
Heim, Pflegefamilie etc. verarbeiten musste, eine instabilere Lebenssituation hatte. 
134 Vgl. OLG Naumburg FamRZ 2002, 1274; BayObLG FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369.
135 So bereits BVerfGE 68, 176 (192); vgl. auch OLG Stuttgart JAmt 2007, 371; OLG Karlsruhe FamRZ 
2005, 1501 = ZKJ 2006, 261; OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 722 = FPR 2004, 476; BayObLG FamRZ 2000, 
633 = NJWE-FER 2000, 200.

mit	sich	bringt.	Diese	sollen	so	gut	wie	möglich	durch	eine	behutsame	
Gestaltung	des	Übergangs	in	die	Herkunftsfamilie	aufgefangen	werden.	
Mit	einer	Verbleibensanordnung	sollen	dauerhafte	Beeinträchtigungen	des	
Kindeswohls	vermieden	werden.

•	 Es	muss	ein	gewisser	Gefährdungsgrad	vorliegen.	Soll	eine	Rückführung	
zu	den	Eltern	bzw.	ihnen	gleichgestellten	Personen	erfolgen,	muss	die	dro-
hende Schädigung »mit großer Wahrscheinlichkeit«136	eintreten.	Insbeson-
dere	dürfen	Unsicherheiten,	die	sich	bei	jeder	auf	eine	Prognose	gestützten	
Entscheidung ergeben, nicht dazu führen, dass eine Zusammenführung 
des Kindes mit seinen leiblichen Eltern nur deshalb abgelehnt wird, weil 
durch	den	Wechsel	eine	mögliche	Belastung	des	Kindes	nicht	ausgeschlos-
sen	werden	kann.137 

Das	Familiengericht	muss	–	bezogen	auf	den	jeweiligen	Einzelfall	–	eine	
Prognose	treffen,	ob	und	ggf.	wie	stark	und	wie	wahrscheinlich	das	Kindes-
wohl durch die Trennung und die weitere Perspektive nach der Trennung eine 
Schädigung	erfährt.	Dabei	ist	ein	gewisses	Risiko	für	das	Kindeswohl	hin-
zunehmen, wenn ein leiblicher Elternteil wieder selbst die Pflege des Kindes 
übernehmen	will.138 Dasselbe gilt für vorübergehende Belastungen, die die 
Trennung des Kindes von seiner unmittelbaren Bezugsperson regelmäßig mit 
sich	bringt.	Sonst	wäre	die	Zusammenführung	von	Kind	und	Eltern	immer	
dann	ausgeschlossen,	wenn	das	Kind	seine	»sozialen	Eltern«	gefunden	hätte.139 

Wenn hingegen ein Wechsel zu einer neuen Pflegefamilie erfolgen soll, ist 
der	Maßstab	ein	anderer.	Einem	Herausgabeverlangen,	das	nicht	die	Zusam-
menführung	der	Familie	bezweckt,	kann	nur	stattgegeben	werden,	wenn	eine	
Gefährdung	des	Kindeswohls	mit	hinreichender	Wahrscheinlichkeit	»aus-
geschlossen«	werden	kann.	Dies	ist	seit	der	Entscheidung	des	BVerfG	vom	
14.04.1987	gefestigte	Rechtsprechung.140 Dasselbe gilt bei einem Wechsel in 
eine Adoptivfamilie141	sowie	bei	einer	geplanten	Unterbringung	im	Heim.142 
Deshalb	wird	eine	Herausnahme	zum	Zweck	der	anderweitigen	Fremdunter-
bringung in der Regel besonders dann schwer fallen, wenn sich das Kind in 
der Pflegefamilie verwurzelt hat, da eine Kindeswohlgefährdung aufgrund 
der	Gefahr	für	die	weitere	Entwicklung	dann	wohl	selten	ganz	ausgeschlossen	
werden	kann.143 

136 BVerfGE 68, 176 (192); OLG Stuttgart JAmt 2007, 371; OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 722 = FPR 2004, 
476. Andere meinen, dass sich die Gefahr »mit ziemlicher Sicherheit« voraussehen lassen muss, vgl. OLG 
Naumburg FamRZ 2002, 1274; BayObLG FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369. 
137 BayObLG FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 = FuR 1998, 63. 
138 BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147 mit Verweis auf BVerfGE 201, 220 und 
BayObLGZ 1991, 17. 
139 BVerfGE 75, 201 (220) sowie die ständige Rechtsprechung, vgl. BayObLGZ 1991, 17; BayObLG FamRZ 
1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147; BayObLG FamRZ 1997, 223 = NJWE-FER 1997, 112; BayObLG 
FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 = FuR 1998, 63; OLG Hamburg FamRZ 2003, 54; OLG Karlsruhe 
Jugendhilfe 2007, 101. 
140 BVerfGE 75, 201 = NJW 1988, 125 = DAVorm 1988, 327; vgl. nachfolgend auch BayObLG FamRZ 
1991, 1080 = DAVorm 1991, 484 sowie FamRZ 2000, 633 = NJWE-FER 2000, 200; OLG Rostock FamRZ 
2001, 1633 = ZfJ 2002, 32; OLG Hamburg ZfJ 2003, 155.
141 Dazu vgl. BVerfGE 79, 51 (65) = DAVorm 1989, 278; BVerfG FamRZ 2002, 229 = JAmt 2001, 503; AG 
Löbau FPR 2004, 479; vgl. auch OLG Köln FamRZ 2007, 658.
142 AG Kamenz FamRZ 2005, 124; OLG Hamburg FamRZ 2003, 54; OLG Brandenburg ZKJ 2006, 557.
143 In diese Richtung auch OLG Brandenburg ZKJ 2006, 557.
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Noch nicht abschließend geklärt scheint, welcher Maßstab gelten soll, wenn 
die Pflege künftig durch Großeltern	oder	andere	Verwandte	übernommen	
werden	soll.	Nach	der	Rechtsprechung	sind	sie	wohl	den	Eltern	gleichzu-
stellen,	so	dass	ein	Verbleib	nur	dann	angeordnet	werden	kann,	wenn	die	
Aufenthaltsänderung bei dem Kind mit großer Wahrscheinlichkeit zu nicht 
unerheblichen	Schäden	führt.144 

Kriterien für die Kindeswohlgefährdung 
Zentrales	Kriterium	für	die	Feststellung,	ob	das	Wohl	des	Kindes	durch	eine	
Herausnahme	gefährdet	würde,	ist	die	Fähigkeit	des	Kindes,	die	mit	der	
Trennung	und	dem	Umgebungswechsel	häufig	verbundenen	Belastungen	
zu	verarbeiten.	Die	Beurteilung	hängt	von	der	Persönlichkeitsstruktur	und	
den Bewältigungsfähigkeiten des Kindes ab, aber auch von der Intensität 
der Bindungen, die zu Pflege- und Herkunftsfamilie bestehen sowie von den 
Rahmenbedingungen	in	der	aufnehmenden	Familie	und	sonstigen	Begleit-
umständen,	unter	denen	sich	der	Wechsel	vollzieht.	In	der	Regel	wird	die	
Sachkunde	des	Gerichts	nicht	ausreichen,	weshalb	es	ein	fachpsychologisches	
Gutachten	in	Auftrag	geben	wird.	

Schwierigkeiten	können	die	Feststellungen	des	Sachverständigen	insbesondere	
dann	bereiten,	wenn	er	sich	nur	vage	in	Bezug	auf	Art,	Ausmaß	und	Grad	
der	Gefährdung	äußert.145	Deshalb	sollte	das	Familiengericht	die	Fragen,	zu	
denen	der	Sachverständige	im	Rahmen	seines	Gutachtens	Position	beziehen	
soll,	bereits	in	der	Anordnung	möglichst	klar	und	präzise	formulieren.	

In	der	gerichtlichen	Praxis	spielen	vor	allem	folgende	Faktoren	eine	Rolle	für	
die	Entscheidung	über	Rückkehr	oder	Verbleib:	

Bindungen des Kindes 
Die	Bindungen	des	Kindes	stellen	in	der	Entscheidungspraxis	der	Famili-
engerichte das zentrale Kriterium für die Entscheidung über den weiteren 
Aufenthalt	des	Kindes	dar.	Dabei	können	bestehende	Bindungen	genauso	
eine	Rolle	spielen	wie	das	Bedürfnis	des	Kindes	»nach	einer	gesicherten	Bin-
dung	und	emotionaler	Geborgenheit«.146 In vielen Entscheidungen geben die 
Bindungen	zur	Pflegefamilie	den	Ausschlag	für	den	Erlass	einer	Verbleibens-
anordnung.147 Anders kann sich die Situation darstellen, wenn das Kind zu 

144 Das BVerfG FamRZ 2004, 771 stellt unter Aufhebung einer Entscheidung des OLG Hamm FamRZ 
2003, 1858 die Großeltern den leiblichen Eltern zumindest dann gleich, wenn sie auch Vormund des 
Kindes sind, so bereits BVerfGE 34, 165 (200). Das OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261 
folgert daraus, dass es auf die Vormundstellung nicht ankommt, weil »entscheidender Gesichtspunkt für 
die Gleichbehandlung ... ist, dass bei einem Wechsel des Kindes in die Obhut der Großmutter ein Auf-
wachsen des Kindes in der Herkunftsfamilie gewährleistet ist.« Es sieht die Betreuung durch Großeltern 
als in der Regel vorrangig vor nicht familienangehörigen Personen an. 
145 Vgl. etwa BayObLG FamRZ 2000, 633 = NJWE-FER 2000, 200, in der der Sachverständige nur von 
einem »nicht unbeträchtlichen Risiko eines nachhaltigeren Schadens in ihrer Persönlichkeit« gesprochen 
hat. 
146 Vgl. OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317, das einen Verbleib in der Pflegefamilie anordnete, weil 
die Mutter die langjährige Traumatisierung des Kindes bagatellisieren und auch künftig nicht auf die 
Bedürfnisse des Kindes würde eingehen können. 
147 Vgl. etwa in der jüngeren Rechtsprechung OLG Hamm FamRZ 2003, 1858; OLG Hamburg ZfJ 2003, 
155; OLG Celle FamRZ 2003, 549; OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317.

beiden	Familien	feste	Bindungen	hat.	Das	Bayerische	Oberste	Landesgericht	
hat entschieden, dass dem verfassungsrechtlich gewährleisteten Elternrecht 
wesentliches	Gewicht	zukommt,	wenn	sich	das	Kind	in	einem	Loyalitätskon-
flikt zwischen Pflege- und Herkunftsfamilie befindet, der unabhängig davon 
besteht, ob das Kind zurückgeführt wird oder in der Pflegestelle verbleibt: 
»Denn	es	liegt	grundsätzlich	im	Interesse	des	Kindes,	dass	es	bei	(den	Eltern)	
aufwächst, wenn die Eltern bereit und in der Lage sind, die Erziehung per-
sönlich	zu	übernehmen.	Dies	muss	sich	gerade	dann	auswirken,	wenn	das	
Kind Bindungen sowohl zu den Eltern wie auch zu den Pflegeeltern entwi-
ckelt	hat.«	Wenn	feste	Bindungen	zu	den	leiblichen	Eltern	bestehen,	wird	
diesen	regelmäßig	der	Vorrang	zukommen.	Allerdings	muss	der	Wechsel	in	
die	Herkunftsfamilie	im	Wege	eines	gleitenden	Übergangs	behutsam	gestaltet	
werden	und	weitere	Kontakte	zur	Pflegefamilie	müssen	gewährleistet	sein.148 

Erziehungsfähigkeit der Eltern 
Neben	den	Bindungen	sind	für	die	Entscheidung	über	Rückkehr	und	Ver-
bleib vor allem die Rahmenbedingungen für die Aufnahme des Kindes in der 
Herkunftsfamilie	von	Bedeutung.	Dazu	zählen	etwa	die	Wohnsituation,	die	
berufliche Belastung der Eltern, vor allem aber die Erziehungsfähigkeit der 
Eltern.	Aspekte	bei	deren	Beurteilung	können	etwa	Krankheit	oder	Alkohol-
abhängigkeit der Eltern sein, aber auch die Einsichtsfähigkeit der Eltern in 
Bezug	auf	evtl.	bestehende	Missstände	und	die	Situation	des	Kindes	sowie	die	
Bereitschaft,	etwas	daran	zu	ändern.149 

Die Eltern müssen nicht nur in der Lage sein, irgendein Kind zu versorgen 
und zu erziehen, sondern dieses Kind, das angesichts der Trennungserfah-
rungen	in	der	Vorgeschichte	regelmäßig	besondere	Anforderungen	an	ihre	
Erziehungsfähigkeit,	vor	allem	an	ihre	Bindungstoleranz	und	Feinfühligkeit,	
stellen	wird	(sog.	»erhöhte	Erziehungsfähigkeit«).	Insbesondere	geht	es	auch	
darum,	die	negativen	Folgen	einer	eventuellen	Traumatisierung	gering	zu	hal-
ten.150 Nur dann wird die Prognose, ob die mit der Trennung von den Pflege-
eltern häufig verbundenen Belastungen nur vorübergehend oder nachhaltig 
sind,	eine	Rückführung	erlauben.151 

Gegen	die	Erziehungsfähigkeit	der	Eltern	spricht	jedoch	nicht,	wenn	ein	
beträchtliches	geistiges	und	soziales	Gefälle	zwischen	Pflege-	und	Herkunfts-
familie vorliegt152 oder die Pflegeeltern ganz allgemein besser geeignet erschei-

148 BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147 mit Verweis auf BVerfGE 68, 176 (187 f.); 
zur geringeren Bedeutung von Bindungen zur Pflegefamilie bei Aufrechterhaltung der Bindungen zur 
Herkunftsfamilie vgl. auch OLG Celle FamRZ 2003, 549. 
149 Zur Notwendigkeit der Einsicht in die Förderungsbedürftigkeit des Kindes BayObLG FamRZ 1997, 223 
= NJWE-FER 1997, 112; vgl. auch OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317, das die Mutter nicht für erzie-
hungsgeeignet hielt, weil sie sich nicht bewusst war, welchen langjährigen persönlichkeitsschädigenden 
Erfahrungen ihre Tochter durch die nicht kindgemäße Übernahme von Verantwortung für ihre Mutter 
ausgesetzt war und auch künftig nicht auf die Bedürfnisse ihres Kindes nach einer gesicherten Bindung 
und emotionaler Geborgenheit eingehen und ihnen den Vorrang vor ihren eigenen einräumen können 
würde. Das BayObLG FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369 hielt einen Verbleib in der Pflegefamilie 
für notwendig, weil die Eltern nicht bereit waren, die Gründe, die zur Entfremdung geführt hatten, zu 
akzeptieren und an ihrer Beseitigung zu arbeiten; vgl. auch OLG Hamburg FamRZ 2003, 54 zur Möglich-
keit der schulischen Förderung. 
150 So bereits BVerfGE 24, 119 (144) = FamRZ 1968, 578; in jüngerer Zeit etwa OLG Karlsruhe FamRZ 
2004, 722 = FPR 2004, 476; OLG Hamm FamRZ 2007, 659 (Leitsatz). 
151 BayObLG FamRZ 1997, 223 = NJWE-FER 1997, 112 mit Verweis auf BayObLG NJW 1988, 2381. 
152 OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 722 = FPR 2004, 476. 
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nen,	das	Kind	zu	versorgen	und	zu	erziehen	als	die	leiblichen	Eltern.153 Ebenso 
wenig	kann	ihnen	vorgehalten	werden,	dass	sie	nur	mit	öffentlicher	Unter-
stützung erziehungsgeeignet sind154 oder das Kind aufgrund ihres Berufs 
nicht	selbst	versorgen	können.155 

Sonstige Kriterien
Darüber	hinaus	können	im	Einzelfall	zahlreiche	weitere	Kriterien	eine	Rolle	
für die Entscheidung spielen und auch bestimmend sein für den weiteren 
Aufenthalt	des	Kindes.	Insbesondere	ist	dies	der	Wille des Kindes, sofern die-
ser eine gewisse Stabilität aufweist und ohne Beeinflussung durch die Pflege-
eltern	gebildet	wurde.	Allerdings	scheint	diesem	hier	–	im	Unterschied	zu	den	
gerichtlichen Entscheidungen in umgangsrechtlichen Streitigkeiten (hierzu 
C.10.3)	–	nicht	so	viel	Bedeutung	beigemessen	bzw.	den	Kindern,	selbst	äl-
teren,	nicht	so	viel	zugetraut	zu	werden.156 

Auch sonstige persönliche Merkmale des Kindes, wie etwa eine einge-
schränkte Belastbarkeit, 157	Entwicklungsstörungen158	oder	mögliche	Behinde-
rungen des Kindes159	können	wesentlich	sein	für	seine	Fähigkeit,	die	mit	der	
Trennung	verbundenen	Belastungen	zu	verarbeiten.	

Von	Bedeutung	für	die	Entscheidung	ist	außerdem	der	Kontakt	bzw.	die	
Qualität	des	Kontakts	zu	den	leiblichen	Eltern.	Wenn	sie	von	ihrem	Um-
gangsrecht	nur	selten	Gebrauch	machen,	kann	dies	als	»Desinteresse«	an	dem	
Kind negativ ausgelegt werden,160 während hingegen regelmäßige und inten-
sive	Kontakte	den	Grundstein	für	eine	Rückführung	bilden	können,161 vor 
allem	dann,	wenn	das	Verhältnis	des	Kindes	zu	den	Eltern	auch	während	des	
Pflegeverhältnisses gut und die Eltern-Kind-Beziehung nie ernsthaft gefähr-
det	war,	sodass	das	Kind	in	ein	vertrautes	Umfeld	zurückkehren	kann.162 

In	den	im	Rahmen	der	Rechtsprechungsanalyse	untersuchten	Entschei-
dungen wurden weitere Aspekte genannt, die bei der Beurteilung einer 
Kindeswohlgefährdung	Berücksichtigung	finden	können	und	hier	–	ohne	
Anspruch	auf	Vollständigkeit	–	aufgeführt	werden	sollen:

153 OLG Karlsruhe Jugendhilfe 2007, 101 für eine Mutter, die bis zu ihrem 17. Lebensjahr 13 Beziehungs-
abbrüche durch Scheidung, Heim, Pflegefamilie etc. verarbeiten musste.  
154 OLG Karlsruhe Jugendhilfe 2007, 101.  
155 BayObLG FamRZ 1990, 1379 = NJW-RR 1990, 1287 für einen Binnenschiffer. 
156 Nur BayObLG FamRZ 1998, 1040 = NJW-RR 1999, 369 hat die Weigerung eines 15-jährigen Mäd-
chens für ausschlaggebend erachtet; OLG Stuttgart JAmt 2007, 371 sowie OLG Brandenburg ZKJ 2006, 
557 sahen den geäußerten Willen eines Kindes, bei den Pflegeeltern bleiben zu wollen, als »Indiz« für 
dessen Bindungen an die Pflegeeltern; hingegen hat BayObLG FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 
= FuR 1998, 63 der Äußerung eines achtjährigen Kindes, bei den Pflegeeltern bleiben zu wollen, keine 
entscheidende Bedeutung beigemessen, weil diese von den Pflegeeltern beeinflusst gewesen sei; das 
BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147 hat gegen den Willen eines zehnjährigen Kin-
des eine Rückführung angeordnet, weil es sich in der Vergangenheit auch schon anders geäußert hatte 
und in einem Loyalitätskonflikt befand. 
157 OLG Hamm FamRZ 1998, 447 = NJW-RR 1997, 1299 = ZfJ 1997, 430. 
158 BayObLG ZfJ 1997, 25 = FamRZ 1997, 685. 
159 OLG Köln FamRZ 2007, 658. 
160 OLG Koblenz FamRZ 2005, 1923; OLG Hamm FamRZ 1998, 447 = NJW-RR 1997, 1299 = ZfJ 1997, 430. 
161 OLG Celle FamRZ 2003, 549. 
162 OLG Karlsruhe Jugendhilfe 2007, 101. 

•	 die	Anzahl	der	vorausgegangenen	Fremdplatzierungen,163

•	 das	Ersparen	unnötiger	Umgebungswechsel,	vor	allem	in	Verfahren	auf	
 einstweilige Anordnungen,164

•	 die	Beziehungen	des	Kindes	zu	seinen	leiblichen	Geschwistern,	Verwand-
	 ten,	Pflegeeltern	und	Pflegegeschwistern	und	seinem	sozialem	Umfeld,165

• Spannungen zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie, jedenfalls wenn sie 
 das Kind belasten, 166

• die Erziehungsfähigkeit der Pflegeeltern, insbesondere ihre Toleranz in 
	 Bezug	auf	Umgang	und	Bindungen	zu	den	leiblichen	Eltern,167

•	 der	(psychische)	Gesundheitszustand	der	Pflegeeltern.168 

Der	Anlass	der	Inpflegegabe	bzw.	die	Art	und	Weise	des	Zustandekommens	
des	Pflegeverhältnisses	sind	zunächst	kein	Kriterium	für	die	Entscheidung.	
Denn grundsätzlich kann auch bei freiwillig oder rechtswidrig begründeten 
Pflegeverhältnissen	ein	Verbleib	angeordnet	werden	(hierzu	oben).	Jedoch	
wird	dann	verstärkt	nach	Möglichkeiten	der	behutsamen	Rückführung	des	
Kindes	gesucht	werden	müssen,	wenn	nicht	ein	Verschulden	oder	Versagen	
der	Herkunftseltern	ursächlich	war.169 

Bei der Entscheidung über den weiteren Aufenthalt eines Pflegekindes muss 
das	Gericht	sich	auch	über	die	weitere	Lebensperspektive	Gedanken	ma-
chen,	die	das	Kind	in	bzw.	mit	seinen	zwei	Familien	hat.	Deshalb	sollte	es	
nach	Möglichkeit	zunächst	auf	eine	einvernehmliche	Lösung	(§	156	Abs.	1,	
§	36	Abs.	1	S.	2	FamFG)	hinwirken,	weil	zu	erwarten	ist,	dass	eine	solche	die	
Konflikte	zwischen	den	Erwachsenen	nachhaltiger	löst.170 Wenn dies nicht 
funktioniert oder von vornherein aussichtslos erscheint, muss es eine Ent-
scheidung	über	den	weiteren	Aufenthalt	des	Kindes	treffen	und	ggf.	auch	
gleich	den	Umgang	des	Kindes	mit	den	Erwachsenen	regeln,	denn	dies	kann	
eine zentrale Rolle für die weitere Entwicklung des Kindes und der Eltern-
Kind-Beziehung	spielen.	

163 Zur besonderen Gefahr mehrfachen Wechsels der sozialen Umgebung vgl. BayObLG NJW 1994, 668 
sowie bereits BayObLG FamRZ 1991, 1080 = DAVorm 1991, 484 mit Verweis auf Klußmann (1985), 
S. 213. 
164 Vgl. etwa OLG Hamm FamRZ 2003, 54. 
165 Vgl. etwa BayObLG ZfJ 1997, 25 = FamRZ 1997, 685; BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 
1995, 147; BayObLG FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 = FuR 1998, 63. 
166 OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261; OLG Karlsruhe OLGR Karlsruhe 2001, 348. 
167 Das OLG Brandenburg JAmt 2007, 165 = ZKJ 2007, 205 = FamRZ 2007, 851 hat entschieden, dass 
das Kind in einer anderen Pflegefamilie untergebracht werden muss, wenn die Großeltern die Kontakte 
zur Mutter zu unterbinden versuchen. Großzügiger in dieser Hinsicht OLG Stuttgart JAmt 2007, 371, 
das auch Pflegeeltern zugesteht, »dass sie Schwächen haben und in der Erziehung von Kindern Fehler 
machen«. 
168 OLG Brandenburg ZKJ 2006, 557.
169 BVerfG FamRZ 1985, 39 (42) = NJW 1985, 423; so etwa auch OLG Hamm FamRZ 1998, 447 = NJW-
RR 1997, 1299 = ZfJ 1997, 430; BayObLG FamRZ 1998, 450 = NJWE-FER 1998, 91 = FuR 1998, 63; 
BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147.
170 Für weniger Zurückhaltung vgl. Eisele (2003).

10.8  Perspektiven für die Rechtsprechung zu Verbleib und Rückführung von Pflegekindern
 Marion Küfner
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Das	Familiengericht	kann	den	Verbleib des Kindes in der Pflegefamilie 
anordnen	(§	1632	Abs.	4	BGB),	wenn	das	Kind	bis	auf	weiteres	in	der	Pflege-
familie	leben	soll.	In	diesem	Fall	sollte	es	sich	auch	über	die	zeitliche	Perspek-
tive	der	Verbleibensanordnung	Gedanken	machen	und	eine	Befristung	erwä-
gen.171 Eine Befristung ist vor allem dann angezeigt, wenn die Option eines 
Aufwachsens in der Herkunftsfamilie grundsätzlich besteht und der Sachver-
ständige einen behutsamen Wechsel des Kindes empfiehlt, die Rückführung 
aufgrund	bestimmter	Umstände,	die	in	der	Sphäre	der	Herkunftsfamilie	wie	
auch	des	Pflegekindes	liegen	können,	jedoch	derzeit	noch	nicht	möglich	ist.172 

Eine	interessante	Entscheidung	in	diesem	Zusammenhang	hat	das	OLG	
Stuttgart	getroffen,	das	eine	Verbleibensanordnung	bis	zur	Vollendung	des	
14.	Lebensjahrs	befristete,	um	dem	etwa	10-jährigen	Kind	jetzt	die	Nähe	und	
Sicherheit	zu	den	Pflegeeltern	zu	geben,	die	es	braucht,	um	sich	später	lösen	
und	eine	eigene	Identität	finden	zu	können,	ihm	aber	für	später,	wenn	es	
dazu	in	der	Lage	ist,	die	Möglichkeit	zu	geben,	eigenständig	und	eigenverant-
wortlich	über	seinen	Lebensmittelpunkt	zu	entscheiden.173 

Auch	im	Rahmen	einer	einstweiligen	Anordnung	wird	das	Familiengericht	
die	Verbleibensanordnung	oftmals	bis	zur	Entscheidung	in	der	Hauptsache	
befristen,	um	dem	Kind	weitere	(unnötige)	Umgebungswechsel	zu	ersparen.174 
Jedoch	kann	eine	Verbleibensanordnung	auch	für	unbestimmte	Zeit	ergehen.	
Wenn eine Rückführung ausgeschlossen erscheint, kann eine Maßnahme 
gem.	§	1666	BGB	erwogen	werden.	

Zugleich	mit	Erlass	der	Verbleibensanordnung	wird	es	auch	prüfen,	wie	
künftig	die	Beziehung	des	Kindes	zur	Herkunftsfamilie	gefördert	werden	
soll,175	vor	allem	wenn	bei	Erlass	der	Verbleibensanordnung	die	Vorausset-
zungen	des	§	1666	BGB	nicht	vorlagen	und	verstärkt	nach	Möglichkeiten	
einer	behutsamen	Rückführung	gesucht	werden	muss.176 Aber auch wenn das 
Kind bis auf weiteres in der Pflegefamilie verbleiben soll, kann eine Umgangs-
regelung	getroffen	werden,	etwa	um	eine	positive	Eltern-Kind-Beziehung	
aufzubauen.177 

171 Anerkennend, dass eine Verbleibensanordnung im Regelfall zu befristen ist, aber im Einzelfall davon 
abgewichen werden kann OLG Brandenburg ZKJ 2006, 557. 
172 OLG Hamm FamRZ 2003, 1858 befristete einen Sorgerechtsentzug auf zwei Jahre, um zu warten, bis 
das Kind die Gründe eines ihm zuzumutenden Umgebungswechsels verstehen kann. 
173 OLG Stuttgart JAmt 2007, 371. 
174 Vgl. etwa OLG Rostock FamRZ 2001, 1633 = ZfJ 2002, 32; OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1038 = 
DAVorm 2000, 171. 
175 So geschehen etwa in OLG Brandenburg JAmt 2007, 165 = ZKJ 2007, 205 = FamRZ 2007, 851; OLG 
Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR Naumburg 2007, 543; BayObLG FamRZ 2001, 563 = 
NJWE-FER 2000, 231; BayObLG FamRZ 2000, 633 = NJWE-FER 2000, 200. 
176 OLG Hamm FamRZ 1998, 447 = NJW-RR 1997, 1299 = ZfJ 1997, 430. BayObLG FamRZ 2001, 563 = 
NJWEFER 2000, 231 und BayObLG FamRZ 2000, 633 = NJWE-FER 2000, 200 begründen dies mit dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der es gebietet, die Auswirkungen einer Verbleibensanordnung für die 
leiblichen Eltern durch eine Umgangsregelung abzumildern. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang 
ist die Entscheidung des OLG Stuttgart JAmt 2007, 371, in der es hingenommen wird, dass der evtl. 
unbegründete Vorwurf des sexuellen Missbrauchs und ein sich unnötig über Jahre erstreckendes Straf-
verfahren zu einer Verwurzelung des Kindes in die Pflegefamilie geführt haben, die – zunächst – die 
Anordnung des weiteren Verbleibs gebietet, obwohl auf Seiten der Eltern nichts gegen ihre Erziehungs-
fähigkeit spricht. 
177 OLG Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR Naumburg 2007, 543.

Zur	Vorbereitung	einer	Rückführung	kann	das	Familiengericht	eine	stufen-
weise Intensivierung	der	Umgangskontakte	anordnen.	Dazu	kann	es	einen	
Besuchsplan aufstellen, der in der Regel zunächst kürzere Besuche in län-
geren	Abständen	vorsieht,	die	zeitlich	erweitert	werden,	unter	Umständen	bis	
hin	zu	Übernachtungen	und	längeren	Ferienaufenthalten	des	Kindes	in	der	
Herkunftsfamilie.	Ein	solcher	Besuchsplan	muss	jeweils	für	den	konkreten	
Einzelfall	aufgestellt	werden.	Bei	der	Entscheidung,	welche	Stufen	in	welchen	
Abständen geeignet sind, gilt es aufmerksam die individuellen Entwicklungs-
potenziale	der	Familien	zu	berücksichtigen.	

Die	Notwendigkeit	solcher	behutsamer	Rückführungen	hat	das	BVerfG	
schon	in	seiner	ersten	Senatsentscheidung	zu	§	1632	Abs.	4	BGB	festgestellt.178 
In	einer	jüngeren	Entscheidung	hat	das	BVerfG	entschieden,	dass	das	Fa-
miliengericht eine solche zumindest in Erwägung ziehen muss, wenn der 
Sachverständige	einen	stufenweisen	Übergang	empfiehlt,	um	dem	Eltern-
recht	hinreichend	Rechnung	zu	tragen.179 Sollte allerdings die Haltung der 
Pflegeeltern einer behutsamen Herausnahme entgegenstehen, muss es sich 
mit	der	Frage	auseinandersetzen,	ob	dieser	nicht	mit	Wohlverhaltensanord-
nungen, gegebenenfalls verbunden mit der Androhung von Zwangsmitteln, 
sinnvoll begegnet und damit der Weg für eine schrittweise Heranführung an 
die	Herkunftsfamilie	geebnet	werden	kann.180 Letztlich ist es jedoch recht-
lich nicht zu beanstanden und im Interesse des Kindes auch hinzunehmen, 
wenn	die	Verbleibensanordnung	–	auch	–	auf	die	Einstellung	der	Pflegeeltern	
zurückzuführen ist, weil der Sachverständige die Eingliederung eines Kindes 
in die Herkunftsfamilie ohne das Risiko eines nachhaltigen Schadens nur für 
möglich	hält,	wenn	auch	die	Pflegeeltern	dies	wollen	und	dem	Kind	gegenü-
ber	glaubwürdig	vertreten,	dies	aber	nicht	zu	erwarten	ist.181 

Wenn feststeht, dass das Kind dauerhaft in der Pflegefamilie verbleiben 
soll,	kann	das	Familiengericht	anstelle	der	Verbleibensanordnung	auch	einen	
(teilweisen)	Sorgerechtsentzug	erwägen.	In	Rechtsprechung	und	Literatur	
lässt	sich	keine	klare	Linie	erkennen,	wann	eine	Verbleibensanordnung	–	als	
gegenüber dem Sorgerechtsentzug mildere Maßnahme – genügt und wann 
ein	Vorgehen	über	§ 1666 BGB	notwendig	bzw.	überhaupt	möglich	ist.	Ge-
langt	das	Familiengericht	zu	der	Überzeugung,	dass	die	Voraussetzungen	
für	eine	Verbleibensanordnung	nicht	vorliegen,	kann	es	die	Herausgabe des 
Kindes	an	die	leiblichen	Eltern	anordnen.	Zugleich	wird	es	den	Umgang	der	
Pflegeeltern	mit	dem	Kind	regeln,	der	durch	§	1685	Abs.	2	BGB	sichergestellt	
ist, damit es nicht zu einem vollkommenen Beziehungsabbruch zu seinen 
bisherigen	Bezugspersonen	kommt.182 

Im	Rahmen	einer	Überprüfung	kann	das	Familiengericht	die	bisherige	
Maßnahme	aufrechterhalten,	aufheben	oder	abändern	(vgl.	§	1696	BGB,	
§	166	FamFG).	Bei	einem	vorausgegangenen	Sorgerechtsentzug	muss	das	
Gericht	von	Amts	wegen	prüfen,	ob	die	–	weniger	einschneidende	–	Verblei-
bensanordnung unter Rückübertragung der elterlichen Sorge genügt, um der 

178 BVerfG 68, 176 (188 f.) = FamRZ 1985, 39 (42).
179 BVerfG FamRZ 2004, 771 = ZfJ 2004, 237 = FPR 2004, 472.
180 BVerfG FamRZ 2004, 771 = ZfJ 2004, 237 = FPR 2004, 472.
181 OLG Hamburg ZfJ 2003, 155.
182 Vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261.
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festgestellten	Gefahr	für	das	Kindeswohl	zu	begegnen	und	ggf.	die	elterliche	
Sorge	rückübertragen.	Gleichzeitig	kann	es	eine	Verbleibensanordnung	erlas-
sen,	wenn	das	Kind	durch	die	Rückführung	gefährdet	würde.183 

Nach	der	Konzeption	des	BGB,	der	bundesverfassungsgerichtlichen	Recht-
sprechung184	sowie	auch	der	Linie	des	Europäischen	Gerichtshofs	für	Men-
schenrechte	(EGMR),	der	dies	gerade	in	den	letzten	Jahren	mehrfach	betonte,	
stellt die Inpflegegabe grundsätzlich eine vorübergehende Maßnahme dar, 
die	zu	beenden	ist,	sobald	die	Umstände	dies	erlauben.185 Wenn ein Kind in 
Pflege	gegeben	wird,	ist	daher	grundsätzlich	von	der	Möglichkeit	auszuge-
hen,	dass	das	Kind	in	seine	Herkunftsfamilie	zurückkehrt.	Die	Option	einer	
Rückführung	muss	offen	gehalten	werden	und	ist	auch	bei	langjährigen	Pfle-
geverhältnissen	–	aus	streng	juristischer	Sicht	–	nie	gänzlich	ausgeschlossen.186 

Wenn die Eltern wollen, dass ihr Kind wieder in ihren Haushalt zu-
rückkehrt,	muss	ausreichend	geprüft	werden,	ob	die	Voraussetzungen	dafür	
vorliegen.	Dabei	sind	die	Bindungen	des	Kindes	zur	Pflegefamilie	und	die	
Erziehungseignung der Eltern zwei zentrale Aspekte, die im Rahmen des 
Merkmals	Kindeswohlgefährdung	von	Bedeutung	sind.	Sie	müssen	nicht	im-
mer den Ausschlag geben für die Entscheidung, jedoch in aller Regel zumin-
dest berücksichtigt werden, wenn die Rückführung zu den leiblichen Eltern 
in	Frage	steht.	Oftmals	wird	das	Gericht	zu	beiden	Aspekten	ein	Sachverstän-
digengutachten	in	Auftrag	geben.	

Aus den untersuchten Entscheidungen konnte der Eindruck gewonnen 
werden, dass oftmals aufgrund der bestehenden Bindungen zur Pflegefamilie 
eine Rückführung für nicht mit dem Kindeswohl vereinbar gehalten wird, 
und andere Aspekte daneben verblassen, wenn nur die Bindungen des Kindes 
zur	Pflegefamilie	–	zumindest	vorübergehend	–	den	weiteren	Verbleib	erfor-
dern.187	Dabei	können	positive	Bindungen	zu	den	Pflegeeltern	eine	gelingende	

183 BVerfGE 88, 187 (197) unter Berufung auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; dies wird in der 
Spruchpraxis der Gerichte auch gemacht, vgl. etwa OLG Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR 
Naumburg 2007, 54; OLG Naumburg FamRZ 2002, 1274; BayObLG FamRZ 2001, 563 = NJWE-FER 2000, 
231. 
184 BVerfG FamRZ 2006, 1593. 
185 vgl. EGMR FamRZ 2002, 1393 (Leitsatz 3) sowie Nr. 76 (Kutzner); EMRK FamRZ 2005, 585 Nr. 93 
(Haase); so auch EGMR FamRZ 2002, 305 (K und T gegen Finnland). 
186 Dies ist in der obergerichtlichen Rechtsprechung anerkannt, vgl. etwa OLG Frankfurt a.M. FamRZ 
2000, 1037 = DAVorm 2000, 1014; BayObLG FamRZ 1995, 626 = EzFamR aktuell 1995, 147 nach acht-
jährigem Bestehen des Pflegeverhältnisses; OLG Celle FamRZ 2003, 549 für ein 2� jähriges Kind, das 
wenige Monate nach seiner Geburt in der Pflegefamilie untergebracht wurde. 
187 Vgl. etwa die Entscheidung des LG Aurich FamRZ 1998, 449; BayObLG FamRZ 2000, 633 = NJWE-
FER 2000, 200 sowie die OLG Stuttgart JAmt 2007, 371, das mit einfühlsamer und bindungstheoretisch 
fundierter Argumentation die Notwendigkeit des zumindest vorübergehenden Verbleibs begründete, 
nachdem das zehnjährige Mädchen neun Jahre in der Pflegefamilie und mit der »Realität einer dop-
pelten Familie« lebte. Obwohl das Mädchen seine biologische Herkunft spürte, wurde die Lebens- und 
Beziehungskonstanz und ihr Zuhause in der Pflegefamilie gesehen, dessen Sicherheit sie brauchte, um 
sich später lösen und ihre eigene Identität finden zu können; vgl. auch BayObLG FamRZ 1995, 626 
= EzFamR aktuell 1995, 147, das den Verbleib anordnete, wenn durch den mit einer Rückführung zu 
befürchtenden vollständigen Kontaktabbruch zu den Pflegeeltern ein Entwicklungsrisiko für das Kind 
besteht.

Rückführung	unter	Umständen	sogar	wahrscheinlicher	machen,	da	das	Kind	
eher Bewältigungsfähigkeiten gelernt hat und positivere Beziehungsbilder be-
sitzt.	Zu	einer	Kindeswohlgefährdung	wird	eine	Herausnahme	in	erster	Linie	
dann, wenn
1.	 das	Kind	aufgrund	mehrerer	erlebter	Trennungen	bereits	erheblich	belastet	
 erscheint,
2.	 die	Belastungswirkung	eines	Wechsels	nicht	durch	bereits	bestehende	trag-
 fähige Bindungen zu den neuen Betreuungspersonen abgemildert wird und
3.	 die	Chancen	für	eine	gute	und	stabile	Fürsorge	an	der	neuen	Platzierung	
	 nicht	ausreichend	gut	erscheinen.188 

Der	letzte	Punkt	betrifft	die	Erziehungsfähigkeit,	etwa	der	leiblichen	Eltern,	
die	eine	Rückführung	begehren.	Demzufolge	wird	das	Gericht	zunächst,	
insbesondere	wenn	die	Unterbringung	in	einer	Pflegefamilie	aufgrund	einer	
Kindeswohlgefährdung	erfolgte,	auf	die	(erhöhte)	Erziehungsfähigkeit	der	
Herkunftseltern	schauen.	Wenn	diese	verneint	wird,	kommt	eine	Rückfüh-
rung	von	vornherein	nicht	in	Betracht.	Haben	sich	die	Verhältnisse	in	der	
Herkunftsfamilie jedoch soweit entwickelt und stabilisiert, dass eine kindge-
rechte	Versorgung	und	Erziehung	gewährleistet	werden	kann,	muss	in	einem	
zweiten Schritt geklärt werden, ob die Rückführung mit den Bewältigungsfä-
higkeiten	des	Kindes	im	Kontext	seines	Bindungsnetzwerks	vereinbar	ist.	

In	diesem	Zusammenhang	muss	das	Familiengericht	prüfen,	ob	eine	
Rückführung	unter	Umständen	möglich	ist,	die	die	Belastung	des	Kindes	
vermindern.189 Insbesondere bei langjährigen Pflegeverhältnissen, im Laufe 
derer die Pflegeeltern zu den Hauptbezugspersonen für das Kind geworden 
sind, ist es für die weitere Entwicklung des Kindes von zentraler Bedeutung, 
dass	der	Wechsel	so	schonend	wie	möglich	gestaltet	wird.190 

Das	Gelingen	hängt	vor	allem	davon	ab,	ob	Herkunfts-	sowie	Pflegeel-
tern darin übereinstimmen, dass der Wechsel des Kindes erfolgen soll, beide 
die	Bestrebungen	mittragen	und	dies	dem	Kind	deutlich	wird.191 Schwierig 
wird die Entscheidung dann, wenn ein solcher übereinstimmender Wil-
le	nicht	vorliegt.	Die	Entscheidung,	ob	dann	eine	abrupte	Herausnahme	
erfolgen	oder	ein	weiterer	Verbleib	angeordnet	werden	soll,	ist	eine	Frage	des	

188 Vgl. Kindler/Lillig/Küfner (2006). 
189 EGMR FamRZ 2004, 1456 (Görgülü). 
190 Die Notwendigkeit solcher behutsamer Rückführungen hat das BVerfG schon in seiner ersten Senats-
entscheidung zu § 1632 Abs. 4 BGB festgestellt, vgl. BVerfG 68, 176 (188) = FamRZ 1985, 39 (42), und 
ist auch in der obergerichtlichen Rechtsprechung anerkannt, vgl. etwa OLG Bamberg FamRZ 1999, 663 
= NJWE-FER 1999, 99, das von einer »seelischen Entwurzelung« des Kindes bei plötzlicher Trennung 
spricht. 
191 So das OLG Hamm FamRZ 2003, 1858. Das OLG Bamberg FamRZ 1999, 663 = NJWE-FER 1999, 
99 hält eine kontinuierliche Intensivierung der Kontakte des Kindes mit seinen leiblichen Eltern auch 
dann für notwendig, wenn die leiblichen Eltern und die Pflegeeltern erheblich zerstritten sind und eine 
Zusammenarbeit zugunsten des Kindes nicht zu erwarten ist. In einem solchen Fall sei es Aufgabe des 
Gerichts, die Rückführung des Kindes zu seinen leiblichen Eltern, wenn dies überhaupt in Betracht 
kommt, so schonend wie möglich in die Wege zu leiten. 

Schlussfolgerungen
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Einzelfalls.192 Dabei	können	im	Interesse	des	Kindes	auch	Entscheidungen	
getroffen	werden,	die	»aus	der	Sicht	der	Eltern	nicht	akzeptabel	sind,	weil	sie	
sich	in	ihrem	Elternrecht	beeinträchtigt	fühlen«.193 

Von	der	Möglichkeit	solcher	sukzessiver	Rückführungen	machen	die	Ge-
richte,	nach	der	Analyse	der	Rechtsprechung	zu	urteilen,	selten	Gebrauch.194 
Sie	kann	mittels	einer	befristeten	Verbleibensanordnung	und	der	Anordnung	
stufenweise	intensivierter	Umgangskontakte	erreicht	werden.	Für	die	Zeit	
nach	dem	Wechsel	ist	an	eine	Umgangsregelung	zu	Gunsten	der	Pflegeeltern	
zu	denken.	

In	familiengerichtlichen	Verfahren	gilt	der	Grundsatz	des	Amtsverfahrens	
(§	26	FamFG).	Das	heißt,	das	Familiengericht	hat	grundsätzlich	von	Amts	
wegen	die	zur	Feststellung	der	entscheidungserheblichen	Tatsachen	erforder-
lichen	Ermittlungen	durchzuführen.195 

Im	Hinblick	auf	die	Verfahrenseinleitung	bedeutet	dies,	dass	grundsätzlich	
kein Antrag im formellen Sinne gestellt werden muss, sondern jeder formlose 
Hinweis	gegenüber	dem	Gericht	genügt,	der	die	relevanten	Tatsachen	klar	
benennt,	damit	das	Familiengericht	dann	auf	dieser	Grundlage	einschätzen	
kann,	ob	es	–	etwa	zum	Wohl	eines	Kindes	–	die	Einleitung	eines	Verfah-
rens	für	notwendig	erachtet	(§	24	FamFG).	Solche	»Anregungen«	können	
von Seiten des Jugendamts, aber auch von Seiten der Pflegeeltern oder der 
leiblichen Eltern kommen, wenn diese mit der bestehenden Regelung nicht 

* grundlegend zu dieser Thematik insgesamt auch: Schönecker (2009).
192 Für eine abrupte Rückführung vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 2005, 1501 = ZKJ 2006, 261, das auf 
eine schonende Rückführung zu den Großeltern verzichtet hat, weil aufgrund der zunehmenden 
Spannungen zwischen Pflegeeltern und Großeltern ein weiterer Verbleib in der Pflegefamilie zu einer 
Verfestigung des Pflegeverhältnisses geführt hätte. Eine solche Verfestigung hinnehmend und einen 
weiteren Verbleib anordnend aber OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 722 = FPR 2004, 476 für den Fall, dass 
die Mutter einer solchen im Wege steht, weil sie die nach Einschätzung des Sachverständigen dringend 
notwendigen familientherapeutischen Maßnahmen ablehnt. Ebenso OLG Hamm FamRZ 2003, 1858, das 
bei Zweifeln an der Kooperation der Erwachsenen den »sicheren Weg« gegangen ist und einen Verbleib 
angeordnet hat, »auch wenn das, wie nicht verkannt wird, auf eine Festschreibung der bestehenden 
Verhältnisse hinauslaufen kann«; allerdings hat dem BVerfG diese Begründung im Hinblick auf das 
Elternrecht nicht genügt, vgl. BVerfG FamRZ 2004, 771 = ZfJ 2004, 237 = FPR 2004, 472. 
193 BVerfG 68, 176 (190). 
194 Zeitliche Bestimmungen oder Befristungen der (voraussichtlichen) Dauer des Verbleibs finden sich 
in der Rechtsprechung nach wie vor kaum. Teilweise wird von einer Rückführung ausgegangen, ohne 
dass das Gericht konkrete Vorstellungen in Bezug auf die weitere Perspektive macht, vgl. etwa OLG 
Naumburg FamRZ 2007, 1351 (Leitsatz) = OLGR Naumburg 2007, 543; OLG Stuttgart FamRZ 2005, 1273 
= ZfJ 2005, 448. Stattdessen finden sich viele vage Aussagen in Bezug auf die zeitliche Perspektive, 
vgl. etwa OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2001, 1086 = JAmt 2001, 194: »zur Zeit« kann eine Rückführung 
in den elterlichen Haushalt nicht verantwortet werden; OLG Frankfurt a.M. FamRZ 2003, 1317: eine 
Rückführung kommt »in absehbarer Zeit« nicht in Betracht, weshalb ein Entzug der elterlichen Sorge 
angeordnet wird. Teilweise wurde sogar die Möglichkeit einer sukzessiven Rückführung gesehen, aber 
nichts Entsprechendes in Bezug auf den Zeitraum, Besuchskontakte und deren Gestaltung veranlasst, 
vgl. etwa AG Eschwege DAVorm 1997, 139; BayObLG ZfJ 1997, 25 = FamRZ 1997, 685; OLG Karlsruhe 
Jugendhilfe 2007, 101. 
195 Meysen/Niepmann (2009), § 26 FamFG Rn. 2. 

einverstanden	sind.196	Allerdings	wird	der	Grundsatz	des	Amtsverfahrens	
dort	durchbrochen,	wo	das	Gesetz	einen	Sach-	oder	Verfahrensantrag	aus-
drücklich	vorschreibt.197	Bei	den	hier	interessierenden	Verfahren	im	Zusam-
menhang	mit	Pflegekindern	ist	dies	nur	im	Falle	einer	einverständlichen	
Übertragung	von	Angelegenheiten	der	elterlichen	Sorge	auf	die	Pflegeeltern	
nach	§	1630	Abs.	3	BGB	sowie	bei	einer	Namensänderung	nach	NamÄndG	
der	Fall.	Diese	kann	nur	auf	Antrag	der	Eltern	oder	der	Pflegeeltern	erfolgen.	
Eine bloße Anregung genügt hier nicht, anders als bei Entscheidungen über 
Eingriffe	in	die	elterliche	Sorge	wegen	Kindeswohlgefährdung	(§	1666	BGB),	
über	eine	Verbleibensanordnung	(§	1632	Abs.	4	BGB)	oder	über	den	Umgang	
(§	1684	BGB).

	Der	Grundsatz	des	Amtsverfahrens	zeigt	sich	im	laufenden	Verfahren	
auch	dadurch,	dass	das	Gericht	zur	Steuerung	des	Verfahrens	nicht	an	etwai-
ge	Sach-	oder	Verfahrensanträge	der	Beteiligten	gebunden	ist,	sondern	selbst	
und verfahrensleitend zu entscheiden hat, welche Sachverhaltsermittlungen 
auf welche Art und Weise erforderlich und – vorrangig am Interesse des 
Kindeswohls	orientiert	–	sachdienlich	sind	(vgl.	§§	28	ff.	FamFG).	Familien-
gerichte sind daher aufgefordert, gerade auch in zugespitzten Konfliktsituati-
onen	diese	entscheidenden	Steuerungsfunktionen	wahrzunehmen.198 

Aufgrund der besonderen Bedeutung des kindlichen Zeitempfindens für die 
Wahrung der Kindesinteressen199	gibt	der	Gesetzgeber	dem	Familiengericht	
wie	auch	den	Verfahrensbeteiligten	in	§	155	Abs.	1	FamFG	das	Gebot	auf,	
Kindschaftssachen,	die	den	Aufenthalt	des	Kindes,	das	Umgangsrecht	oder	
die	Herausgabe	des	Kindes	betreffen,	sowie	Verfahren	wegen	Gefährdung	des	
Kindeswohls	grundsätzlich	vorrangig	und	beschleunigt	durchzuführen.	Dies	
hat	zur	Folge,	dass	andere	Familien-	und	Familienstreitsachen	ggf.	zurück-
gestellt werden müssen200 und Entscheidungen innerhalb kurzer Zeit abzu-
fassen	und	bekannt	zu	geben	sind.	Außerdem	fordert	der	Gesetzgeber	die	
Durchführung	eines	frühen	Erörterungstermins	spätestens	einen	Monat	nach	
Verfahrensbeginn	(§	155	Abs.	2	FamFG),	um	durch	einen	möglichst	frühzei-
tigen	Einblick	in	die	bestehende	Konfliktsituation,	dem	Familiengericht	die	
Möglichkeit	zum	»Sondieren	und	Sortieren«201	zu	geben.	

Oberste	Leitlinie	in	der	Anwendung	dieses	Grundsatzes	bildet	jedoch	
auch	hier	das	Kindeswohl,	so	dass	der	schnellstmögliche	Abschluss	eines	
Verfahrens	nicht	zum	Selbstzweck	werden	darf.	Vielmehr	verdeutlichen	die	
§§	156,	157,	165	oder	auch	166	FamFG,	dass	das	Familiengericht	im	Rahmen	
seiner	Verantwortung	für	eine	möglichst	strukturgebende	Verfahrensleitung	

196 Amtsverfahren können also nur »angeregt« und nicht beantragt werden. Sollte dennoch ein Antrag 
gestellt werden, ist dies jedoch unschädlich. Dieser wird als Anregung verstanden, Meysen/Niepmann 
(2009), § 24 FamFG Rn. 1. 
197 Musielak/Borth (2009), § 26 FamFG Rn 3.
198 Zur notwendigen Rollenklärung des Familiengerichts für das Zusammenspiel mit dem Jugendamt 
eindrücklich: Meysen (2008a), S. 568 f.
199 Trunk (2009), S. 283.
200 Friederici/Kemper/Völker/Clausius (2009), § 155 FamFG Rn. 4.
201 Meysen/Meysen (2009), § 155 FamFG Rn. 8.

10.9  Das familiengerichtliche Verfahren zu Pflegekinderverhältnissen im Überblick*
 Lydia Schönecker / Nina Trunk

 Amtsverfahren (§ 26 FamFG)

Vorrang- und Beschleunigungsgebot (§ 155 FamFG)
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und entsprechende Entscheidungen insbesondere auch die Prozesshaftigkeit 
von	Familienkonflikten	entscheidend	zu	berücksichtigen	hat.202 Mit dem 
Abschluss	des	Verfahrens,	nach	dem	frühen	Sondieren	und	Sortieren,	kann	
im Einzelfall daher aus Kindeswohlgründen auch ein Zuwarten – zum Ein-
holen weiterer Informationen oder Beobachtung aktueller Entwicklungen, 
insbesondere bei durch Beratung oder Mediation unterstützten Einigungs-
bemühungen	–	notwendig	werden.203	Das	Vorrang-	und	Beschleunigungs-
gebot	wird	jedoch	auch	in	diesen	Fällen	nicht	obsolet,	sondern	gestaltet	sich	
dann	in	Form	eines	bevorzugten	und	(sachlich	angemessenen)	zeitnahen	
Annehmens.204 

Verfahren	im	Kontext	der	Pflegekinderhilfe	dürften	aufgrund	ihres	Kon-
fliktgegenstandes	(Kindeswohlgefährdung,	Aufenthalt,	Umgang,	Herausga-
be)	regelmäßig	diesem	grundsätzlichen	Gebot	zur	vorrangigen	und	beschleu-
nigten	Durchführung	unterfallen.	Insbesondere	in	Verfahren	zur	Regelung	
des	Aufenthalts	bzw.	Herausgabe	des	Kindes,	bspw.	bei	einem	gerichtlich	
eingeforderten Herausgabeverlangen der Herkunftseltern und/oder einem 
Antrag	auf	Verbleibensanordnung	der	Pflegeeltern,	ist	ein	frühzeitiges	Anneh-
men	erforderlich,	um	möglicherweise	vorläufige	Regelungen	zu	treffen,	damit	
für die Kinder kein belastendes Hin und Her entsteht und gleichzeitig ein 
differenziertes	Hinschauen	ermöglicht	wird,	etwa	unterstützt	durch	Einho-
lung	eines	Sachverständigengutachtens.	Auch	wenn	eine	Rückführung	in	die	
Herkunftsfamilie	ansteht,	gilt	es	durch	das	Familiengericht	den	schrittweisen,	
für das Kind behutsamen Weg dorthin entweder durch das Hinwirken auf 
Einvernehmen	oder	durch	Entscheidungen	zu	strukturieren.	

Korrespondierend zur verpflichtenden Anrufung seitens des Jugendamts, 
wenn	Eltern	im	Fall	einer	vermuteten	Kindeswohlgefährdung	nicht	bereit	
oder	in	der	Lage	sind,	an	der	Gefährdungseinschätzung	mitzuwirken	(§	8a	
Abs.	3	S.	1	Halbs.	2	SGB	VIII),	ist	das	Familiengericht	in	Verfahren	nach	
§§	1666,	1666a	BGB	nunmehr	gehalten,	einen	gerichtlichen	Termin	zur	Er-
örterung der Kindeswohlgefährdung	durchzuführen	(§	157	FamFG).	Mit	allen	
Beteiligten	»an	einem	Tisch«	soll	gemeinsam	be-	und	abgesprochen	werden,	
wie	einer	möglichen	Gefährdung	des	Kindeswohls,	insbesondere	durch	
öffentliche	Hilfen,	begegnet	werden	und	welche	Folgen	die	Nichtannahme	
notwendiger	Hilfen	haben	kann	(§	157	Abs.	1	FamFG).205 

202 Meysen/Meysen (2009), § 155 FamFG Rn. 1.
203 Schulte-Bunert/Weinreich/Ziegler (2009), § 155 FamFG Rn. 4; Friederici/Kemper/Völker/Clausius 
(2009), § 155 FamFG Rn. 4.
204 Meysen/Meysen (2009), § 155 FamFG Rn. 1. 
205 Meysen (2008b), S. 238 f.

Auch	im	Kontext	der	Pflegekinderhilfe	kann	dieses	Instrument	hilfreich	
sein,206 um
• abzuklären, ob und in welchem Ausmaß tatsächlich eine Kindeswohl-
 gefährdung vorliegt,
•	 abzuwägen	und	besser	entscheiden	zu	können,	ob	die	Hilfe	der	Vollzeit-
	 pflege	notwendig	und	geeignet	ist,	die	Gefährdungssituation	abzuwenden,
• den Eltern aufzuzeigen, dass die verweigerte Annahme des Hilfeangebots 

sorgerechtliche	Einschränkungen	zur	Folge	haben	kann	und	wird,	um	die	
Hilfe	für	ihr	Kind	auch	gegen	ihren	Willen	zu	ermöglichen,

• in einem bestehenden Pflegeverhältnis Sorgerechtskonflikte zwischen 
Eltern und Pflegeeltern zu besprechen und nach einer einvernehmlichen 
Lösung	zu	suchen,

•	 im	Falle	einer	beabsichtigten	Herausnahme	des	Kindes	aus	einem	be-
stehenden Pflegeverhältnis, vor dem Erlass oder der ablehnenden Entschei-
dung	einer	Verbleibensanordnung	mit	allen	Beteiligten	auf	die	Situation	
des Kindes zu schauen und die durch die Herausnahme zu erwartenden 
Folgen	für	sein	Wohl	gemeinsam	zu	reflektieren	und	dadurch	das	Ver-
ständnis	für	die	gerichtliche	Entscheidung	zu	erhöhen.	

Vor	dem	Hintergrund,	dass	eine	einverständlich	ausgehandelte	Regelung	
regelmäßig	auf	deutlich	stärkere	Akzeptanz	bei	allen	Beteiligten	trifft	als	eine	
durch	das	Gericht	getroffene	Entscheidung,207	ist	das	Familiengericht	nach	
§	156	FamFG	zudem	ausdrücklich	angehalten,	u.a.	in	Verfahren,	die	den	
Aufenthalt	des	Kindes,	das	Umgangsrecht	oder	die	Herausgabe	des	Kindes	
betreffen,	in	jeder	Lage	des	Verfahrens	auf ein Einvernehmen hinzuwirken, 
wenn	dies	dem	Kindeswohl	nicht	widerspricht	(§	156	Abs.	1	FamFG).	Sofern	
sich	abzeichnet,	dass	ein	Einvernehmen	nicht	herstellbar	ist,	soll	das	Famili-
engericht für den Schwebezeitraum bis zur Entscheidung im Hauptsachever-
fahren	und	zur	Erhöhung	der	Kompromissbereitschaft	mit	den	Beteiligten	
den Erlass einer einstweiligen Anordnung	erörtern	und	vor	dem	Erlass	auch	
das	Kind	persönlich	anhören	(§	156	Abs.	3	FamFG).	Hat	das	Familiengericht	
die Teilnahme an einer Beratung oder eine schriftliche Begutachtung ange-
ordnet,	soll	es	in	streitigen	Umgangsverfahren	den	Umgang	durch	einstwei-
lige	Anordnung	regeln	oder	ausschließen	(§	156	Abs.	3	S.	2	FamFG).	

Gegen	die	in erster Instanz ergangenen Endentscheidungen	der	Familiengerichte	
ist	gem.	§	58	Abs.	1	FamFG	die	Beschwerde	statthaft.	Diese	soll	begründet	
werden	(§	65	Abs.	1	FamFG)	und	ist	innerhalb	eines	Monats	bei	dem	Gericht	
einzulegen,	dessen	Beschluss	angefochten	wird	(§§	63,	64	FamFG).	

Ergeht eine Entscheidung im Verfahren der einstweiligen Anordnung	(z.B	
vorläufige/r	Verbleibensanordnung	oder	Umgangsausschluss),	ist	diese	gem.	
§	57	FamFG	grundsätzlich	nicht	anfechtbar.	Eine	Ausnahme	gilt	allerdings	

206 Zur notwendigen kritischen Reflexion der Chancen und Risiken im Umgang mit diesem neuen fami-
lienverfahrensrechtlichen Instrument Meysen (2008b), S. 239 f.; Meysen/Meysen (2009), § 157 FamFG 
Rn. 13 f. 
207 Horndasch/Viefhues (2009), § 156 FamFG Rn. 1.

Erörterung der Kindeswohlgefährdung (§ 157 FamFG) 
und Hinwirken auf Einvernehmen (§ 156 FamFG)

Rechtsmittel
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dann,	wenn	das	erstinstanzliche	Gericht	aufgrund	mündlicher	Verhandlung	
über	die	elterliche	Sorge	für	ein	Kind,	über	einen	Antrag	auf	Verbleiben	eines	
Kindes bei einer Pflege- oder Bezugsperson entschieden oder einen Aus-
schluss	des	Umgangs	mit	einem	Elternteil	angeordnet	hat.	In	diesem	Fall	gilt	
die	verkürzte	Beschwerdefrist	von	zwei	Wochen	(§	63	Abs.	2	Nr.	1	FamFG).	

Beschwerdeberechtigt	ist	gem.	§	59	Abs.	1	FamFG	grundsätzlich	derjenige,	
der	durch	den	Beschluss	in	seinen	Rechten	beeinträchtigt	ist.	Die	Beschwer-
deberechtigung ist demzufolge unabhängig von der Beteiligtenstellung in 
erster	Instanz	zu	beurteilen.208 Kann ein Beschluss nur auf Antrag erlassen 
werden	und	wird	der	Antrag	zurückgewiesen,	steht	die	Beschwerde	gem.	§	59	
Abs.	2	FamFG	allerdings	nur	dem	Antragsteller	zu.	

Das	Jugendamt	ist	gem.	§	59	Abs.	3,	§	162	Abs.	3	FamFG	stets	und	unab-
hängig	von	einer	Beeinträchtigung	in	eigenen	Rechten	beschwerdeberechtigt.	

Jugendliche,	die	beschränkt	geschäftsfähig	sind	und	das	14.	Lebensjahr	
bereits	vollendet	haben,	können	in	allen	ihre	Person	betreffenden	Angelegen-
heiten	gem.	§	60	FamFG	ihr	Beschwerderecht	selbst	und	ohne	Mitwirkung	
ihres	gesetzlichen	Vertreters	ausüben.	Ansonsten	kann	der	Verfahrensbeistand	
im	Interesse	des	Kindes	Rechtsmittel	einlegen	(§	158	Abs.	4	S.	5	FamFG).	

Die Bestellung eines Verfahrensbeistands, ihre Aufhebung oder Ablehnung 
können	nicht	selbstständig	angefochten	werden.	

Den	Beteiligten	eines	Verfahrens	kommt	eine	besondere	–	von	Rechten	und	
Pflichten	gekennzeichnete	–	Stellung	zu.209	Sie	können	Akteneinsicht	beantra-
gen und Beweisanträge stellen und haben ein Recht zu den Ergebnissen einer 
förmlichen	Beweisaufnahme	Stellung	zu	nehmen.	Andererseits	sind	sie	zur	
Mitwirkung	verpflichtet.	Das	Gericht	kann	ihr	persönliches	Erscheinen	er-
zwingen	und	ihnen	Verfahrenskosten	auferlegen.210	Gem.	§	76	FamFG	kann	
einem	Beteiligten,	der	die	Kosten	des	Verfahrens	nicht,	nur	zum	Teil	oder	
nur	in	Raten	aufbringen	kann,	unter	bestimmten	Voraussetzungen	Verfah-
renskostenhilfe	gewährt	werden.	

Bislang war im geltenden Recht eine allgemeine gesetzliche Regelung, wer 
im	Verfahren	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	erstinstanzlich	zu	beteiligen	
ist,	nicht	vorgesehen.211 Dies konnte dazu führen, dass Personen, die durch 
das	Verfahren	in	ihren	materiellen	Rechten	betroffen	waren,	dennoch	nicht	
beteiligt	wurden.	Dieser	Missstand	wird	nun	durch	§	7	FamFG,	der	eine	
ausdrückliche	Regelung	enthält,	wer	an	einem	familiengerichtlichen	Verfah-
ren	zu	beteiligen	ist,	behoben.	In	den	Fällen,	in	denen	ein	Antrag	gesetzlich	
vorgeschrieben	ist,	ist	zunächst	der	Antragsteller	Beteiligter	kraft	Gesetzes	
(§	7	Abs.	1	FamFG).	Gem.	§	7	Abs.	2	FamFG	sind	als	Beteiligte	außerdem	
diejenigen	hinzuzuziehen,	deren	Recht	durch	das	Verfahren	unmittelbar	

208 BT-Drucks. 16/6308 S. 204.
209 Jacoby (2007), S. 1704.
210 Jacoby (2007), S. 1704.
211 BT-Drucks. 16/6308, S. 165.

betroffen	wird	(§	7	Abs.	2	Nr.	1	FamFG),	sowie	diejenigen,	die	aufgrund	des	
FamFG	oder	eines	anderen	Gesetzes	von	Amts	wegen	oder	auf	Antrag	zu	
beteiligen	sind.	

Als	Beteiligte	in	familiengerichtlichen	Verfahren	Pflegekinderverhältnisse	
betreffend	kommen	demzufolge	in	Betracht:
• die Herkunftseltern,
•	 der	Vormund/Ergänzungspfleger,
•	 die	Pflegeperson(en),
• das Pflegekind,
•	 der	Verfahrensbeistand	sowie
•	 das	Jugendamt.	

Da	die	Herkunftseltern	in	den	meisten	Verfahren,	die	im	Zusammenhang	
mit	Pflegekindern	geführt	werden,	durch	die	Entscheidung	des	Gerichts	in	
eigenen	Rechten	betroffen	sein	werden,	sind	sie	–	wenn	sie	nicht	bereits	als	
Antragsteller	gem.	§	7	Abs.	1	FamFG	als	Beteiligte	kraft	Gesetzes	anzusehen	
sind	–	gem.	§	7	Abs.	2	Nr.	1	FamFG	in	der	Regel	als	Beteiligte	zu	dem	Ver-
fahren	hinzuzuziehen.	

In	Verfahren	nach	§§	1666	und	1666a	BGB	sowie	in	sonstigen	Verfahren,	
die	die	Person	des	Kindes	betreffen,	sollen	die	Eltern	persönlich	angehört	
werden	(§	160	Abs.	1	FamFG).	Dabei	gelten	als	Verfahren,	die	die	Person	
des	Kindes	betreffen,	nicht	nur	solche,	die	die	Personensorge	zum	Gegen-
stand haben, sondern auch alle sonstigen Kindschaftssachen, die sich nicht 
ausschließlich	auf	das	Vermögen	des	Kindes	beziehen.212 In sonstigen Kind-
schaftssachen,	die	nicht	die	Person	des	Kindes	betreffen,	kann	die	Anhörung	
auch	schriftlich	erfolgen	(§	160	Abs.	2	FamFG).	Von	einer	Anhörung	darf	
allerdings	nur	aus	schwerwiegenden	Gründen	abgesehen	werden	(§	160	Abs.	3	
FamFG).213 

Auch	der	Vormund	bzw.	Ergänzungspfleger,	dessen	Wirkungskreis	durch	die	
Entscheidung	betroffen	wird,	ist	gem.	§	7	Abs.	2	Nr.	1	FamFG	als	Beteiligter	
zu	dem	Verfahren	hinzuzuziehen,	wenn	er	durch	die	Entscheidung	unmit-
telbar	in	seinen	Rechten	betroffen	wird.	Dies	ist	im	Rahmen	der	in	diesem	
Kontext	interessierenden	Verfahren	bei	einem	Vormund	stets,	bei	einem	
Ergänzungspfleger	im	Rahmen	der	Betroffenheit	seines	Wirkungskreises	
(Aufenthaltsbestimmungsrecht,	Recht	zur	Bestimmung	des	Umgangs	etc.)	
der	Fall.	

212 BT-Drucks. 16/6308, S. 241.
213 Als solche gelten z.B. die nicht absehbare Dauer eines Auslandsaufenthalts oder sonstige Unerreich-
barkeit der/des Eltern/teils oder das Drohen von erheblichen Nachteilen für das Kind, Schulte-Bunert/
Weinreich/Ziegler (2009), § 160 FamFG Rn. 9.

10.10  Beteiligte im familiengerichtlichen Verfahren und ihre Verfahrensstellung
 Lydia Schönecker / Nina Trunk

Herkunftseltern

Vormund bzw. Ergänzungspfleger
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Eine	ausdrückliche	Regelung	zu	ihrer	Anhörung	enthält	das	FamFG	zwar	
nicht.	Werden	sie	durch	die	Entscheidung	in	ihrem	Wirkungskreis	betroffen,	
dürfte	sich	eine	persönliche	Anhörung	jedoch	in	aller	Regel	zur	Gewährlei-
stung	ihres	rechtlichen	Gehörs	gebieten	(§	34	Abs.	1	Nr.	1	FamFG).	

Neu	geschaffen	wurde	§	161	FamFG,	wonach	das	Gericht	in	Verfahren,	die	
die	Person	des	Kindes	betreffen,	die	Pflegeperson(en)	im	Interesse	des	Kindes	
als	Beteiligte	hinzuziehen	kann,	wenn	das	Kind	seit	längerer	Zeit	in	Fami-
lienpflege	lebt.	Sieht	das	Gericht	von	ihrer	Hinzuziehung	ab,	sind	sie	gem.	
§	161	Abs.	1	FamFG	zumindest	anzuhören,	wenn	sich	das	Kind	seit	längerer	
Zeit	in	Familienpflege	befindet.	

Zwar	hatte	das	Gericht	auch	nach	bislang	geltendem	Recht	gem.	§	50c	
FGG	die	Pflegeperson	anzuhören,	wenn	das	Kind	seit	längerem	in	Familien-
pflege	lebte.	Nach	der	Rechtsprechung	des	BGH	hatten	Pflegeeltern	in	Ver-
fahren, die die elterliche Sorge für ihr Pflegekind betrafen, 214	sowie	in	Um-
gangsverfahren215	jedoch	grundsätzlich	keine	Beteiligtenstellung	inne.	Etwas	
anderes galt nur, wenn die Pflegeeltern durch die Entscheidung unmittelbar 
selbst	in	ihren	Rechten	betroffen	wurden,	wie	z.B.	bei	Verfahren	nach	§	1630	
Abs.	3	BGB	(Übertragung	von	Angelegenheiten	der	elterlichen	Sorge	auf	die	
Pflegeperson),	nach	§	1632	Abs.	4	BGB	(Verbleibensanordnung)216 oder nach 
§	1688	Abs.	3	und	4	BGB	(Entscheidungsbefugnisse	der	Pflegeperson).217

Mit	§	161	FamFG	wurde	nun	die	Möglichkeit	geschaffen,	die	Pflegeeltern	
regelhaft	formell	am	Verfahren	zu	beteiligen.	Hierdurch	wird	gewährleistet,	
dass	die	Pflegepersonen	über	den	Fortgang	des	Verfahrens	sowie	über	die	
Beweisergebnisse	informiert	werden	und	das	Verfahren	aktiv	beeinflussen	
können.218	Als	Beteiligte	haben	die	Pflegeeltern	damit	selbst	die	Möglichkeit,	
im	Verfahren	Anträge	zu	stellen	und	sich	Gehör	zu	verschaffen.	

Da	die	Rechte	des	Kindes	im	Regelfall	durch	den	Verfahrensausgang	betrof-
fen	sein	werden,	hat	es	gem.	§	7	Abs.	2	Nr.	1	FamFG	grundsätzlich	selbst	
eine	Beteiligtenstellung	inne.219	Gem.	§	9	FamFG	ist	ein	minderjähriges,	
geschäftsunfähiges oder beschränkt geschäftsfähiges Kind in der Regel al-
lerdings	nicht	verfahrensfähig.	Es	muss	deshalb	zur	Geltendmachung	seiner	
Beteiligtenstellung	im	Verfahren	durch	seinen	gesetzlichen	Vertreter,	also	die	
personensorgeberechtigten	Eltern,	den	Vormund	oder	den	Ergänzungspfle-

214 Vgl. BGH FamRZ 2000, 219; BGH FamRZ 2004, 102; OLG Köln FamRZ 2000, 1241; OLG Frankfurt 
a.M. FamRZ 1983, 1164.
215 BGH FamRZ 2005, 975.
216 OLG Köln FamRZ 2000, 635; OLG Frankfurt a.M. FamRZ 1983, 1164; Streitwieser (2005), S. 547.
217 vgl. Bassenge/Roth (2006), § 50c FGG Rn. 1.
218 BT-Drucks. 16/6308, S. 241.
219 vgl. Meyer-Seitz/Kröger/Heiter (2005), S. 1435.

ger	vertreten	werden.	Eine	Ausnahme	gilt	nur	dann,	wenn	das	Kind	das	14.	
Lebensjahr	bereits	vollendet	hat	und	in	einem	Verfahren,	das	seine	Person	
betrifft,	ein	ihm	nach	bürgerlichem	Recht	zustehendes	Recht	geltend	machen	
will,	wie	z.B.	sein	Umgangsrecht	nach	§	1684	Abs.	1	BGB.	

Da	für	die	Bestimmung	des	Kindeswohls	sein	Wille	oftmals	von	(mit)ent-
scheidender	Bedeutung	sein	kann,	sind	die	Familiengerichte	gehalten,	diesen	
sorgfältig	zu	ergründen.220	Vorrangig	ist	dabei	an	eine	persönliche	Anhörung	
des	Kindes	zu	denken.	Unabhängig	von	seiner	Beteiligtenstellung	ist	eine	
solche	gem.	§	159	Abs.	1	FamFG	grundsätzlich	für	alle	Kinder	ab	ihrem	14.	
Lebensjahr	vorgesehen.	

Ist	das	Kind	noch	nicht	14	Jahre	alt,	besteht	gem.	§	159	Abs.	2	FamFG	
dann	eine	Verpflichtung	zur	persönlichen	Anhörung,	wenn	die	Neigungen,	
Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung 
sind	oder	eine	persönliche	Anhörung	aus	sonstigen	Gründen	angezeigt	ist.	
Dabei wird eine Mindestaltersgrenze von etwa drei Jahren angenommen, da 
erst ab diesem Alter das Kind in der Lage sei, entsprechende Neigungen oder 
Bindungen	bilden	zu	können	und	erkennbar	werden	zu	lassen.221 Aus schwer-
wiegenden	Gründen	kann	hingegen,	auch	wenn	die	Voraussetzungen	des	
§	159	Abs.	1	oder	2	FamFG	erfüllt	sind,	von	einer	persönlichen	Anhörung	des	
Kindes	abgesehen	werden.	Solche	schwerwiegenden	Gründe	sind	in	der	Regel	
nur	dann	anzunehmen,	wenn	durch	die	Anhörung	eine	ernsthafte	Gefahr	für	
die	Gesundheit	oder	das	seelische	Gleichgewicht	des	Kindes	zu	befürchten	
ist.222	Ein	Verzicht	der	Personensorgeberechtigten	genügt	hingegen	nicht.223 

Kann	eine	persönliche	Anhörung	des	Kindes	nicht	stattfinden	bzw.	lässt	
diese	für	das	Gericht	noch	entscheidende	Fragen	zur	Beurteilung	des	Kindes-
willens	offen,	hat	es	zudem	die	Möglichkeit,	einen	Verfahrensbeistand	(§	158	
FamFG;	hierzu	sogleich)	zu	bestellen	oder	ein	Sachverständigengutachten	
einzuholen	(§	163	FamFG).224 

In	jedem	Fall	soll	das	Kind	in	geeigneter	und	einer	seinem	Alter	entspre-
chenden	Weise	über	Sinn	und	Zweck	des	Verfahrens	sowie	dessen	Ablauf	
informiert	werden	und	Gelegenheit	zur	Äußerung	erhalten	(§	159	Abs.	4	
FamFG,	§	8	Abs.	1	S.	2	SGB	VIII).	

Dabei	gilt	es	stets	zu	beachten,	dass	es	in	all	diesen	Verfahren	um	die	
schwierigsten,	zum	Teil	auch	schmerzlichsten	Fragen	geht,	mit	denen	ein	
Kind	konfrontiert	sein	kann.225 Zu seiner Entlastung werden deshalb vor 
allem	ein	möglichst	rasches	Verfahren,	das	das	kindliche	Bedürfnis	nach	
Stabilität und Sicherheit in seinen Beziehungen nicht zu stark strapaziert, als 
auch die Präsenz einer Person, die sich ausschließlich auf seine Bedürfnisse 
konzentrieren	kann,	als	hilfreich	angesehen.226 

220 Völker (11/2007), Anm. 4. 
221 OLG Brandenburg FamRZ 2000, 1296 (Leitsatz).
222 OLG Hamm DAVorm 1999, 144; BayOblG JAmt 2001, 94.
223 OLG Rostock FamRZ 2007, 1835.
224 BVerfG FamRZ 2007, 1078 = ZKJ 2007, 450.
225 Zitelmann (2002), Rn. 747.
226 Zitelmann (2002), Rn. 747, 749.
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Die	Rolle	einer	solchen	Bezugs-	und	Vertrauensperson	für	das	Kind	kann	vor	
allem	der	Verfahrensbeistand	(bisher	Verfahrenspfleger)227	einnehmen.	Dieser	
ist	gem.	§	158	Abs.	1	FamFG	minderjährigen	Kindern	in	Kindschaftssachen,	
die	ihre	Person	betreffen,	immer	dann	zu	bestellen,	soweit	dies	zur	Wahrneh-
mung	ihrer	Interessen	erforderlich	ist.	Wann	eine	solche	Erforderlichkeit	in	
der	Regel	gegeben	ist,	wird	in	§	158	Abs.	2	FamFG	konkretisiert.	Für	die	hier	
in	Frage	stehenden	Verfahren	Pflegekinder	betreffend,	dürfte	zukünftig	stets	
von	einem	Regelfall	der	erforderlichen	Bestellung	auszugehen	sein.	Sieht	das	
Gericht	trotz	Erforderlichkeit	von	einer	Bestellung	ab,	ist	dies	in	der	Endent-
scheidung	ausdrücklich	zu	begründen	(§	158	Abs.	3	S.	2	FamFG).	

Der	Verfahrensbeistand	ist	kein	Vertreter	des	Kindes.	Er	hat	vielmehr	eine	
eigene,	originäre	Rechtsstellung	inne	und	hat	dieselben	Verfahrensrechte	wie	
ein	Beteiligter.228	Er	hat	gem.	§	158	Abs.	4	FamFG	die	Interessen	des	Kindes	
zu	ermitteln	und	im	Verfahren	zur	Geltung	zu	bringen.	Dabei	soll	der	Ver-
fahrensbeistand	sich	von	der	Vorstellung	leiten	lassen,	dass	der	Kindeswille	
ein integraler Bestandteil des Kindeswohls ist und deshalb in seiner Empfeh-
lung	ans	Gericht	diejenige	Entscheidungsalternative	aufzeigen,	die	mit	den	
Wünschen	des	Kindes	am	weitesten	zu	vereinbaren	ist.	Eine	Abweichung	ist	
entsprechend	sorgfältig	zu	begründen.229 

Die	wesentliche	Funktion	des	Verfahrensbeistands	besteht	somit	darin,	das	
Kind	aus	einer	möglicherweise	aufgrund	des	Streitgegenstands	vorhandenen	
Objektrolle	(z.B.	Herausnahme	des	Kindes	aus	seiner	Pflegefamilie)	durch	
seine	Mitwirkung	zum	Subjekt	des	Verfahrens	zu	machen.230 Daraus resultiert 
auch seine Aufgabe, das Kind nicht nur vor und während der gerichtlichen 
Verhandlung	über	den	Gegenstand,	Ablauf	und	möglichen	Ausgang	des	
Verfahrens	in	geeigneter	Weise	zu	informieren	(§	158	Abs.	4	S.	2	FamFG),	
sondern auch im Anschluss zeitnah dem Kind das Ergebnis zu erklären und 
mit	ihm	die	wichtigsten	Konsequenzen	zu	besprechen.231 

Die	nunmehr	dem	Gericht	ebenfalls	eingeräumte	Möglichkeit,	Verfah-
rensbeiständen	die	zusätzliche	Aufgabe	zu	übertragen,	Gespräche	mit	den	
Eltern und weiteren Bezugspersonen des Kindes zu führen und am Zustande-
kommen einer einvernehmlichen Regelung zwischen den Beteiligten mitzu-
wirken	(§	158	Abs.	4	S.	3	und	4	FamFG),	dürfte	bei	Streitigkeiten	um	Pflege-
kinder	wohl	nur	ausnahmsweise	in	Betracht	kommen.	Denn	die	beschriebene	
Zielrichtung,	dem	Kind	mit	der	Bestellung	eines	Verfahrensbeistands	einen	
ausschließlich	für	seine	Bedürfnisse	und	Wünsche	zuständigen	»Fürsprecher«	
an die Seite zu stellen, gilt es in diesen – oftmals sehr von den widerstreiten-
den Interessen der Herkunftseltern und Pflegeeltern und bereits von der Be-
gleitung	durch	mehrere	professionelle	Begleiter/innen	geprägten	–	Verfahren	
ganz	besonders	im	Blick	zu	behalten.	Vermittelnde	Gespräche	sollten	deshalb	

227 BT-Drucks. 16/6308, S. 238. 
228 Meyer-Seitz/Kröger/Heiter (2005), S. 1435.
229 So ausdrücklich Bundesarbeitsgemeinschaft Verfahrenspflegschaft (2001), S. 24.
230 Raack (2004), S. 445.
231 Bundesarbeitsgemeinschaft Verfahrenspflegschaft (2001), S. 24.

in	aller	Regel	die	Aufgabe	der	Fachkräfte	im	Jugendamt,	einer	involvierten	
Beratungsstelle oder eines Pflegekinderdiensts bei einem freien Träger sein 
und	bleiben.	

In	vielen	Konfliktsituationen	hat	das	Jugendamt	die	große	Chance,	mit	geeig-
neten Hilfeangeboten gegenüber Herkunftseltern, Pflegeeltern oder auch 
beiden Elternpaaren gleichzeitig, in das Spannungsfeld von Pflegeverhält-
nissen	regulierend	einzugreifen	und	die	Situation	zu	entschärfen.232	Gelingt	
dies	nicht	und	kommt	es	deshalb	zu	einem	–	ggf.	von	ihm	selbst	angeregten	
–	familiengerichtlichen	Verfahren,	ist	das	Gericht	verpflichtet,	das	Jugendamt	
anzuhören	(§	162	Abs.	1	FamFG).	

Eine	Pflicht	zur	Anhörung	des	Jugendamts	war	auch	nach	bisher	gel-
tendem	Recht	in	§§	49,	49a	FGG	in	bestimmten,	ausdrücklich	aufgezählten	
Verfahren	vorgesehen.	Die	Anhörungspflicht	begründete	jedoch	keine	for-
melle	Beteiligtenstellung.233	Gem.	§	162	Abs.	2	FamFG	ist	das	Jugendamt	nun	
auf	seinen	Antrag	an	dem	Verfahren	zu	beteiligen.	

Es hat also die Wahl, ob es entweder nur seiner Pflicht zur Mitwirkung 
am	gerichtlichen	Verfahren	aus	§	50	SGB	VIII	nachkommt,	im	Rahmen	
derer es insbesondere über die angebotenen und erbrachten Leistungen 
berichtet,	die	erzieherischen	und	sozialen	Gesichtspunkte	zur	Entwicklung	
des	Kindes	einbringt	und	auf	weitere	Hilfemöglichkeiten	hinweist	(§	50	Abs.	
2	S.	1	SGB	VIII	n.F.)	oder	darüber	hinaus	gehend	als	formell	Beteiligter	am	
Verfahren	mitwirken	will,	dann	allerdings	auch	wie	andere	Beteiligte	mit	
den	Verfahrenskosten	belastet	werden	kann	(§	81	Abs.	1	FamFG).234 Handelt 
es	sich	um	ein	Antragsverfahren	räumt	das	materielle	Recht	im	BGB	dem	
Jugendamt	kein	Sachantragsrecht	ein,	so	dass	»Anträge«	stets	als	Anregungen	
ein	Verfahren	einzuleiten,	in	bestimmter	Weise	zu	leiten	oder	eine	bestimmte	
Entscheidung	zu	treffen,	zu	werten	sind.235	Stellt	das	Jugendamt	einen	Verfah-
rensantrag,	wird	das	Gericht	im	Rahmen	seiner	Aufklärungspflicht	zu	klären	
haben,	ob	damit	auch	eine	formelle	Beteiligtenstellung	begehrt	ist.	

Unabhängig	von	seiner	Beteiligtenstellung	sind	dem	Jugendamt	gem.	
§	162	Abs.	3	FamFG	alle	Entscheidungen	des	Gerichts	bekannt	zu	machen,	zu	
denen	es	nach	§	162	Abs.	1	S.	1	FamFG	anzuhören	war.	

Wenngleich das Jugendamt über das Ob seiner Mitwirkung nicht dispo-
nieren	kann,	so	entscheidet	es	doch	in	eigener	Verantwortung	über	das	Wie,	
d.h.,	auf	welche	Art	und	Weise	es	seine	sozialpädagogischen	Einschätzungen	
in	das	familiengerichtliche	Verfahren	einbringt,	insbesondere	wie	konkret,	
ausführlich und entscheidungsvorprägend seine Stellungnahme gegenü-
ber	dem	Gericht	formuliert.236 Dabei wird es zum einen zu berücksichtigen 
haben,	dass	ihm	auch	und	gerade	nach	dem	Gerichtsverfahren	die	Aufgabe	

232 Conrad/Stumpf (2006), S. 148. 
233 Bassenge/Roth (2006), § 50c FGG Rn. 4.
234 BT-Drucks. 16/6308, S. 179.
235 Meysen/Niepmann (2009), § 24 FamFG Rn. 1; a.A. Borth (2007), S. 1928; Büte (2008), S. 538.
236 Maywald (2002), Rn. 1140; zur Problematik der jugendamtlichen Eigenständigkeit vgl. z.B. auch OLG 
Frankfurt a.M. FamRZ 1992, 206; OLG Oldenburg NJW-RR 1996, 650.

Das Jugendamt

C.10.10C.10.10
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C.10.10

einer möglichst vertrauensvollen Zusammenarbeit sowohl mit Herkunfts- als 
auch Pflegeeltern zukommt. Zum anderen hat es sich an die datenschutz-
rechtlichen Vorgaben, insbesondere des § 65 SGB VIII zu halten, der eine 
Weitergabe von anvertrauten Daten – ohne Einverständnis der Betroffenen 
– gegenüber dem Familiengericht nur zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a 
Abs. 3 SGB VIII erlaubt, wenn angesichts einer Kindeswohlgefährdung ohne 
diese Mitteilung eine für die Gewährung von Leistungen notwendige gericht-
liche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte (§ 65 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
SGB VIII; speziell zu datenschutzrechtlichen Problemen B.1.7).

C.10.10
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C.11  Namensänderung bei Pflegekindern
 Bernhard Knittel

Eine	langjährige	und	beiderseits	liebevolle	Familienpflege	führt	nicht	sel-
ten	zu	dem	Wunsch,	die	tatsächliche	sozial-familiäre	Verbundenheit	zu	den	
Pflegeeltern auch rechtlich durch eine Namensänderung des Pflegekindes 
zum	Ausdruck	zu	bringen.	Häufig	wird	ein	solcher	Wunsch	von	den	Pfle-
geeltern	selbst	ausgehen.	Manchmal	ist	es	aber	auch	das	Kind,	das	–	vor	
allem	im	Schulalter	–	bei	vielfältigen	Gelegenheiten	das	»Anderssein«	seiner	
Beziehung zu den Pflegeeltern allein durch die unterschiedliche Namensfüh-
rung	erfahren	kann.	Sein	Begehren	nach	einer	Gleichstellung	mit	anderen	
Kindern, bei denen die erlebte leibliche Elternschaft sich auch nach außen in 
der Namensführung zeigt, mag deshalb nahe liegen und sollte nicht gering 
geachtet werden, etwa mit der Behauptung bei ausreichender Zuwendung der 
Pflegeeltern	könne	der	Kindeswunsch	nach	einer	Namensänderung	gar	nicht	
erst	aufkommen.1 

Der Name eines Menschen ist Ausdruck seiner Identität sowie Individu-
alität und begleitet die Lebensgeschichte seiner Trägerin oder seines Trägers, 
die	unter	dem	Namen	als	zusammenhängende	erkennbar	wird.2 Dem heran-
wachsenden Kind hilft er, seine Identität zu finden und gegenüber anderen 
zum	Ausdruck	zu	bringen.	Die	Namensgebung	soll	dem	Kind	die	Chance	
für	die	Entwicklung	seiner	Persönlichkeit	eröffnen	und	seinem	Wohl	dienen.3 

Wurde das Kind bereits in seinen ersten Lebensjahren in eine Pflegefamilie 
aufgenommen und wächst dort heran, definiert es – je nach Lage der Dinge 
im Einzelfall – seine biografische Identität über die Pflegefamilie und nicht 
über seine biologische Herkunftsfamilie, wenn zu dieser kein oder nur ein 
gelegentlicher	Kontakt	besteht.4	Jedenfalls	kann	ein	»namensmäßiges	Harmo-
niebedürfnis«	zu	dem	grundsätzlich	berechtigten	Wunsch	führen,	die	Pflege-
eltern	auch	nach	außen	hin	als	»normale«	Eltern	ausgeben	zu	können.5 

Hierfür	bieten	die	Vorschriften	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	in	§§	1616	ff.	
keine	Lösung.	Sie	regeln	nur	die	Namensführung	und	-bestimmung	für	leib-
liche	Kinder	und	–	in	§	1618	BGB	–	den	Sonderfall	der	Einbenennung	durch	
den	Stiefvater	nach	Heirat	der	Mutter.	Sie	stellen	eine	insoweit	abschließende	
Regelung	dar,	die	auf	andere	Fallgestaltungen	auch	nicht	entsprechend	an-
wendbar	ist.6

11.2  Rechtsgrundlage einer Änderung des Familiennamens
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11.1  Hintergründe einer gewünschten Namensänderung

1 Zu Recht kritisch gegenüber einer solchen Argumentation Salgo (1987), S. 256 mit der Angabe: »…
benutzen doch 30 % der Pflegekinder den Familiennamen der Pflegeeltern«.
2 BVerfG 30.01.2002, 1 BvL 23/96 = BVerfGE 104, 373 = FamRZ 2002, 306.
3 BVerfG 30.01.2002, 1 BvL 23/96 = BVerfGE 104, 373 = FamRZ 2002, 306.
4 Maske (2008), S. 463 m. w. Nachw.
5 So VG Darmstadt 03.02.1998, 5 E 1837/96 (3) = NJW 1998, 2992 = StAZ 1998, 347; zurückhaltend 
zu den Auswirkungen der Namensverschiedenheit aber BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062: näher dazu 
unten 11.6.
6 Vgl. Maske (2008), S. 461 m. w. Nachw.
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11.3  Allgemein strenge Anforderungen an »wichtigen Grund«

Die	Absicht,	dem	Pflegekind	den	Familiennamen	der	Pflegeeltern	zu	erteilen,	
kann	deshalb	nur	verwirklicht	werden	durch	eine	öffentlich-rechtliche	Na-
mensänderung	gem.	§	3	des	Gesetzes	über	die	Änderung	von	Familiennamen	
und	Vornamen	(NamÄndG).7	Nach	dieser	Vorschrift	darf	ein	Familienname	
nur	geändert	werden,	wenn	»ein	wichtiger	Grund	die	Änderung	rechtfertigt«.

Die	Voraussetzung	des	»wichtigen	Grundes«	wird	von	Verwaltungspraxis	
und	Rechtsprechung	sehr	genau	geprüft.	Der	Familienname	eines	oder	einer	
deutschen	Staatsangehörigen	kann	nur	dann	geändert	werden,	wenn	seine	
oder ihre schutzwürdigen Belange an der Namensänderung so wesentlich 
sind, dass schutzwürdige Belange Dritter und die – in der sozialen Ord-
nungsfunktion des Namens zusammengefassten – Interessen der Allgemein-
heit	zurücktreten	müssen.8 Das Namensrecht ist dabei durch die entspre-
chenden	Vorschriften	des	bürgerlichen	Rechts	umfassend	und	im	Grundsatz	
abschließend	geregelt.	Die	öffentlich-rechtliche	Namensänderung	dient	dazu,	
Unzuträglichkeiten	im	Einzelfall	zu	beseitigen.9	Deshalb	könnte	auch	nicht	
etwa aus der fehlenden zivilrechtlichen Regelung einer Namensänderung für 
Pflegekinder	geschlossen	werden,	dass	diese	generell	unzulässig	sei.10 

Ein	»wichtiger	Grund«	rechtfertigt	im	Regelfall	die	Änderung	des	Fami-
liennamens, wenn die Abwägung aller für und gegen die Namensänderung 
streitenden	Umstände	ein	Übergewicht	der	für	die	Änderung	sprechenden	
Interessen	ergibt.11 

Das	BVerwG	hat	seine	Rechtsprechung	zum	»wichtigen	Grund«	gem.	§	3	
NamÄndG	bei	Stiefkindern	bzw.	den	–	nach	dem	01.07.1998	zur	öffentlich-
rechtlichen	Namensänderung	verbliebenen	–	»Scheidungshalbwaisen«	wie-
derholt	geändert	(für	Stiefkinder	bietet	seither	§	1618	BGB	eine	zivilrechtliche	
Lösung	durch	Einbenennung	an.	Nach	Absatz	4	der	Vorschrift	kann	das	Fa-
miliengericht die Einwilligung des anderen Elternteils nur ersetzen, wenn die 
Erteilung,	Voranstellung	oder	Anfügung	des	Namens	zum	Wohl	des	Kindes	
erforderlich	ist).	

Zunächst	hatte	das	BVerwG	im	gleichen	Sinne	den	Standpunkt	vertreten,	
die Namensänderung bei Stiefkindern wie Scheidungshalbwaisen müsse für 
das	Kindeswohl	»erforderlich«	sein.12 Diese Anforderung wurde später auf 
die	Voraussetzung	der	bloßen	»Förderlichkeit«	reduziert.13 Nunmehr verlangt 
das	BVerwG14 – vor dem Hintergrund der gesetzgeberischen Entscheidung 
zur	zivilrechtlichen	Stiefkindeinbenennung	gem.	§	1618	BGB	–	bei	Schei-
dungshalbwaisen	wieder	die	»Erforderlichkeit«	der	Namensgleichheit	mit	der	
zu	ihrem	Geburtsnamen	zurückgekehrten	Mutter.	In	beiden	Fällen	soll	im	

7 RGBl I 1938, 9, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 19.02.2007 BGBl I 122. 
8 BVerwG 29.09.1972, VII C 77.70 = BVerwGE 40, 353 (356) und BVerwG 20.03.2002, 6 C 10.01 = NJW 
2002, 2410.
9 OVG Bremen 08.06.1993, 1 BA 37/92; VG Hamburg 12.01 2005, 11 K 2066/04.
10 Ebenso Maske (2008).
11 BVerwG 20.02.2002, 6 C 18.01 = BVerwGE 116, 28; BVerwG 20.03.2002, 6 C 10.01 = NJW 2002, 
2410; vgl. auch BVerwG 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo zur 
Änderung des Familiennamens eines in Dauerpflege aufwachsenden Kindes.
12 BVerwG 10.03.1983, 7 C 58.82 = BVerwGE 67, 52.
13 07.01.1994, 6 C 34.92 = FamRZ 1994, 439.
14 20.02.2002, 6 C 18.01 = BVerwGE 116, 28; 20.03.2002, 6 C 10.01 = NJW 2002, 2410.

Konfliktfall	der	Grundsatz	der	Namenskontinuität	gestärkt	und	der	mög-
lichen Absicht des sorgeberechtigten Elternteils begegnet werden, das Kind 
namensrechtlich	von	dem	anderen	Elternteil	zu	trennen.	Erforderlich	ist	eine	
Namensänderung nur dann, wenn das Wohl des Kindes die Änderung des 
Familiennamens	auch	bei	angemessener	Berücksichtigung	der	für	die	Beibe-
haltung	des	bisherigen	Namens	sprechenden	Gründe	im	Einzelfall	gebietet.15 
Hierfür müssen solche schwerwiegenden Nachteile zu gewärtigen sein oder 
die	Namensänderung	für	das	Kind	solche	erheblichen	Vorteile	mit	sich	brin-
gen, dass verständigerweise die Aufrechterhaltung des Namensbandes zu dem 
nicht	sorgeberechtigten	Elternteil	nicht	zumutbar	erscheint.16

Demgegenüber	hat	das	BVerwG	in	einer	grundlegenden	Entscheidung	vom	
24.04.198717 die Namensänderung von Pflegekindern auf den Namen der 
Pflegeeltern	unter	bestimmten	Voraussetzungen	wesentlich	erleichtert.	Nach	
Ansicht	des	Senats	könne	der	Familienname	jedenfalls	eines	»in	Dauerpflege	
aufwachsenden	und	unter	pflegeelterlicher	Vormundschaft	stehenden	nich-
tehelich	geborenen	Kindes«	schon	dann	in	den	Pflegeelternnamen	geändert	
werden,	»wenn	dies	dem	Wohl	des	Kindes	förderlich	ist«	und	überwiegende	
Interessen	an	der	Beibehaltung	des	Namens	nicht	entgegenstehen.	Es	komme	
nicht	darauf	an,	ob	die	begehrte	Namensänderung	»aus	Gründen	des	Kindes-
wohls	erforderlich«	sei.	Die	leibliche	Mutter	müsse	zwar	gehört	werden.	Ihr	
Widerspruch	gegen	die	»Einbenennung«	des	Kindes	durch	die	Pflegeeltern	sei	
aber unbeachtlich, weil sie sich – wie der Sorgeentzug und die Begründung 
des Pflegeverhältnisses zeige –, als unwillig oder unfähig erwiesen habe, ihrer 
Elternverantwortung	nachzukommen.	Wer	aber	den	Verpflichtungen	einer	
Elternschaft	nicht	gerecht	werde,	könne	auch	nicht	den	aus	Art	6	Abs.	2	GG	
abgeleitetem Schutz des Elternrechts, der auch die namensrechtlichen Belange 
gegen	eine	Umbenennung	umfasst,	in	Anspruch	nehmen.	

Die Begründung der späteren, strengeren Entscheidungen zu 
»Scheidungshalbwaisen«18	spricht	dafür,	dass	sie	nur	Fallgestaltungen	betref-
fen, in denen beachtliche Namensrechte eines anderen Elternteils berührt 
sind.	Es	liegt	nicht	auf	der	Hand,	dass	das	BVerwG	damit	seine	großzügige	
Haltung	gegenüber	Pflegeeltern	aufgeben	wollte	jedenfalls	in	den	Fällen,	in	
denen die allein sorgeberechtigte Mutter durch grobe Pflichtwidrigkeiten 
gegenüber dem Kind ihr Sorgerecht verwirkt hatte und damit nach dama-
liger	Ansicht	des	BVerwG	auch	ihre	Elternrechte,	insbesondere	das	Recht	zur	
Namensidentität	mit	dem	Kind.19	Dies	gilt	umso	mehr,	als	das	BVerwG	in	
der	Entscheidung	vom	24.04.198720	ausdrücklich	die	Unterschiede	zu	»Stief-
kindfällen«	betont	hatte.

15 BVerwG 20.02.2002, 6 C 18.01 = BVerwGE 116, 28.
16 BVerwG 20.02.2002, 6 C 18.01 = BVerwGE 116, 28.
17 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo.
18 BVerwG 20.02.2002, 6 C 18.01 = BVerwGE 116, 28.
19 Gleiche Sichtweise bei BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062.
20 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo,
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In der Tat folgt auch die neuere verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung ganz 
überwiegend	den	höchstrichterlichen	Vorgaben	der	seinerzeitigen	Leitent-
scheidung.21	Beispielhaft	sei	der	Orientierungssatz	aus	dem	Beschluss	des	VG	
Münster22 zitiert: 

»Die Änderung des Familiennamens eines langjährigen Pflegekindes in den 
der Pflegeeltern ist für das Kindeswohl förderlich. Die familiäre Lage von Kin-
dern, die in einem auf Dauer angelegten Pflegeverhältnis aufwachsen, ist mit 
der Lage eines Kindes, das in der Familie der wiederverheirateten oder alleinle-
benden Mutter lebt und gegen den Widerstand des leiblichen Vaters einen neuen 
Familiennamen erhalten soll, nicht vergleichbar. Das namensrechtliche Band 
zwischen Kind und leiblicher Mutter ist bei Kindern, die bei Pflegeeltern auf-
wachsen, von geringerer Festigkeit.« 

Jedenfalls	in	denjenigen	Fällen,	in	denen	nach	einem	Entzug	der	Allein-
sorge	der	Mutter	keine	persönliche	Beziehungen	mehr	zu	dem	nunmehrigen	
Pflegekind	bestehen,	hat	die	Rechtsprechung	somit	die	»Einbenennung«	
durch	die	Pflegeeltern	nach	§	3	NamÄndG	wesentlich	erleichtert.	Dies	beruht	
auf	der	Erwägung	des	BVerwG,23	dass	unter	solchen	Umständen	der	Dauer-
aufenthalt	in	der	Familienpflege	»dem	Pflegekind	die	zu	einer	gedeihlichen	
Entwicklung	mögliche	Geborgenheit	in	einer	Familie«	gebe,	»in	der	für	die	
leibliche Mutter des Pflegekindes, praktisch wie bei einer Adoption, kein 
Platz	mehr	ist«.	

Auch	die	vom	Bundesministerium	des	Innern	erlassene	»Allgemeine	Ver-
waltungsvorschrift	zum	Gesetz	über	die	Änderung	von	Familiennamen	und	
Vornamen	(NamÄndVwV)«24	legt	in	Nr.	42	in	grundsätzlicher	Übereinstim-
mung	mit	dieser	Rechtsprechung	fest:	»Dem	Antrag	eines	Pflegekindes	auf	
Änderung	seines	Familiennamens	in	den	Familiennamen	der	Pflegeeltern	
kann entsprochen werden, wenn die Namensänderung dem Wohl des Kindes 
förderlich	ist,	das	Pflegeverhältnis	auf	Dauer	besteht	und	eine	Annahme	als	
Kind	nicht	oder	noch	nicht	in	Frage	kommt«.25	Als	Prüfungskriterien	bzw.	
abzuwägende	Gesichtspunkte	kommen	somit	in	Betracht:	

Es sollte keiner Diskussion bedürfen, dass ein Wunsch nach Namensän-
derung	eine	feste	Grundlage	in	einem	bereits	mehrjährigen	und	auf	Dauer	
angelegten	Pflegeverhältnis	haben	muss.	Zwar	lässt	sich	niemals	mit	letzter	

21 Im Ausgangspunkt auch BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062.; ferner VG Darmstadt 03.02.1998, 5 E 1837/96 
(3) = NJW 1998, 2992 = StAZ 1998, 347; VG Arnsberg 28.05.1999, K 4594/98 = DAVorm 1999, 649; VG 
Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06; VG Münster 07. 05.2008, 1 K 1942/06 und 23.09.2008,  K 117/08.
22 07. 05.2008, 1 K 1942/06. 
23 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo.
24 Vom 11.08.1980 (Beilage zum BAnz Nr. 153) i.d.F. vom 18.04.1986 (BAnz Nr. 78).
25 Zur Bedeutung der Verwaltungsvorschrift als »Maßstab, der bei der Prüfung, ob ein wichtiger Grund 
vorliegt, mit in Betracht zu ziehen ist«, OVG NW 11. 10. 2002, 8 A 312/01 m. w. Nachw.

26 Vgl. BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062.
27 BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062; im entschiedenen Fall war die schwerwiegend erkrankte leibliche 
Mutter nach wie vor allein sorgeberechtigt, aber mit der Familienpflege – die sie nach ihren Möglich-
keiten durch Kontakte zu Kind, Pflegeeltern und Jugendamt begleitete – wie auch der Namensänderung 
ausdrücklich einverstanden.
28 Vgl. dazu näher unten.
29 BayVGH 07. 03. 2008, 5 B 06.3062.

Gewissheit	vorhersagen,	ob	eine	entsprechende	und	anscheinend	gedeihliche	
Familienpflege	auch	wirklich	langfristig	–	ggf.	bis	zur	Volljährigkeit	des	
Kindes	–	Bestand	haben	wird.	Jedoch	kann	eine	Namensänderung	erst	dann	
vom	Jugendamt	befürwortet	bzw.	von	der	Verwaltungsbehörde	ausgesprochen	
werden,	wenn	sich	die	Stabilität	des	Pflegeverhältnisses	im	Verlauf	mehrerer	
Jahre	hinreichend	erwiesen	hat.	Feststehen	muss,	dass	das	Kind	»in	die	Pfle-
gefamilie	integriert«	ist	und	»dort	ein	Zuhause	gefunden«	hat.26 Auch wenn 
feste Zeitangaben hierfür nicht vorgesehen sind, wird es wohl nicht unan-
gemessen	sein,	als	Faustregel	eine	Mindestdauer	des	Pflegeverhältnisses	von	
etwa	fünf	Jahren	zu	verlangen.	Ebenso	darf	die	Erkenntnis	Berücksichtigung	
finden, dass für im frühen Kindesalter begründete Pflegeverhältnisse zumeist 
besonders	günstige	Stabilitätsprognosen	gegeben	werden	können	(abgesehen	
von unvorhergesehenen Entwicklungen, wie einer Erkrankung oder Tren-
nung	der	Pflegeeltern).
Fraglich	ist	aber,	ob	zusätzlich	vorauszusetzen	ist,	dass	die	Pflegeeltern	auch	
das Sorgerecht haben müssen, wie die Rechtsprechung überwiegend und auch 
der	Bayerische	Verwaltungsgerichtshof	verlangt	hat.27 Nur eine gerichtlich 
angeordnete	Vormundschaft,	so	der	Senat,	würde	eine	auf	Dauer	angelegte	
Erziehungs-	und	Vermögensfürsorge	des	Vormunds	für	das	minderjährige	
Kind	begründen.	Ohne	sie	fehle	es	»an	einer	entscheidenden	Voraussetzung,	
die	eine	Absenkung	der	Schwelle	zur	Namensänderung	rechtfertige«.	Zwar	
biete	auch	eine	Vormundschaft	keine	abschließende	Gewissheit,	aber	doch	
eine	höhere	Wahrscheinlichkeit	dafür,	dass	das	Pflegeverhältnis	dauerhaft	
bestehen	werde.	Ohne	die	durch	sie	bewirkte	rechtliche	Stabilität	fehle	es	an	
einem	legitimen	Grund,	das	Pflegeverhältnis	zwischen	dem	Kind	und	den	
Pflegeeltern	durch	eine	Namensgleichheit	zu	dokumentieren.	Ein	wichtiger	
Grund	im	Sinne	von	§	3	Abs.	1	NamÄndG	könne	dann	nur	vorliegen,	wenn	
die	Namensänderung	für	das	Kindeswohl	»erforderlich«	ist.28 
Nun	handelte	es	sich	bei	dem	vom	Bayerischen	Verwaltungsgerichtshof29 
entschiedenen	Sachverhalt	um	eine	atypische	Fallgestaltung,	da	eine	Na-
mensänderung nur selten bei fortbestehender Alleinsorge eines leiblichen 
Elternteils	und	mit	dessen	Einverständnis	beantragt	werden	wird.	Erwägens-
wert ist aber, ob ein auf Dauer angelegtes und gefestigtes Pflegeverhältnis 
mit	entsprechender	Integration	des	Kindes	in	die	Familie	–	als	hinreichende	
Voraussetzung	für	eine	Namensänderung	–	in	Einzelfällen	auch	dann	bejaht	
werden kann, wenn das Jugendamt daneben eine bestellte Amtsvormund-
schaft	führt.	Jedoch	dürfte	die	Problematik	aus	folgendem	Grund	in	der	
Praxis	häufig	weniger	bedeutsam	sein:	Die	bestellte	Amtsvormundschaft	ist	
nachrangig	gegenüber	der	ehrenamtlichen	Einzelvormundschaft	(vgl.	§	1791b	
Abs.	1	BGB).	Das	Jugendamt	ist	als	Vormund	zu	entlassen	–	und	soll	das	
auch beantragen –, wenn dies dem Wohl des Mündels dient und eine andere 
als	Vormund	geeignete	Person	vorhanden	ist	(§	1887	Abs.	1	und	Abs.	2	Satz	
3	BGB).	Bei	langjährigen	Pflegeverhältnissen	dürfte	die	Eignung	der	Pflege-
eltern	als	Vormund	häufiger	anzunehmen	sein	und	deshalb	ihre	Vormund-
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30 Vom 11.08.1980 (Beilage zum BAnz Nr. 153) i.d.F. vom 18.04.1986 (BAnz Nr. 78). 
31 Vgl. Nr. 27 NamÄndVwV.
32 In diesem Sinne auch BVerwG 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. 
Salgo.
33 So BVerwG 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo; vgl. auch VG 
Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06: Verweigerte Einwilligung der leiblichen Eltern in die Adoption als 
Begründung ausreichend.
34 BVerwG 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo.
35 VG Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06; Maske (2008), S. 463.
36 07. 03. 2008, 5 B 06.3062.

»Dazu müsste die Namensänderung solche erheblichen Vorteile mit sich bringen 
oder ohne sie so schwerwiegende Nachteile zu gewärtigen sein, dass die Beibe-
haltung des Namens verständigerweise nicht zumutbar erscheint (vgl. BVerwGE 
116, 28 [41 f.]). ... Eine Namensverschiedenheit zwischen Eltern und Kindern 
oder zwischen zusammen aufwachsenden Kindern ist nichts Ungewöhnliches und 
zumal für Kinder in Pflegefamilien die Regel, nicht die Ausnahme. Sie kann 
in einer dem jeweiligen Alter des Kindes angemessenen Weise erklärt werden. 
Nachfragen, etwa im Kindergarten oder in der Schule, wenn sie überhaupt in 
nennenswertem Umfang vorkommen sollten, lassen sich mit der dem Kind ohne-
hin bekannten Situation des Pflegeverhältnisses erklären, der nichts Ehrenrüh-
riges anhaftet. Bloße Unannehmlichkeiten infolge der Namensverschiedenheit zu 
den Pflegeeltern und Pflegegeschwistern können die gedeihliche Entwicklung des 
Kindes nicht ernsthaft beeinflussen und vermögen daher die Erforderlichkeit einer 
Namensänderung nicht zu begründen…« 

Es liegt auf der Hand, dass bei Anlegung eines derart strengen Maßstabs 
wohl	nur	selten	eine	Änderung	des	Kindesnamens	in	den	Familiennamen	der	
Pflegeeltern	erwirkt	werden	könnte.	

Ob hingegen die begehrte Namensänderung dem Wohl des Kindes nur 
»förderlich«	ist,	bedarf	nicht	einer	umfassenden	Abwägung	des	Für	und	
Wider	unter	Berücksichtigung	der	Interessen	der	leiblichen	Eltern.	Es	genügt,	
dass	aus	der	Sicht	des	Kindes	die	Namensänderung	für	seine	weitere	Persön-
lichkeitsentwicklung	von	Vorteil	ist.37	Hierfür	können	auch	die	einleitend	
genannten Argumente zur biografischen Bedeutung des Namens gewürdigt 
werden.	Dazu	wird	man	jedenfalls	das	ernsthafte	und	nachhaltige	Einver-
ständnis	des	Pflegekindes	verlangen	müssen.38	Äußert	es	bei	einer	Anhörung	
den	Wunsch,	den	Namen	der	Pflegeeltern	zu	tragen,	um	»ganz	dazu	zu	ge-
hören«,	ist	dies	bedeutsam,	zumal	wenn	das	Kind	in	einer	dörflich	geprägten	
Wohnumgebung	mit	überschaubarem	Einwohnerkreis	aufwächst.39 Diese 
Voraussetzung	dürfte	im	Übrigen	ausschließen,	einer	von	den	Pflegeeltern	be-
antragten Namensänderung zu entsprechen, wenn das Alter des Kindes eine 
sachgerechte	Anhörung	hierzu	noch	nicht	zulässt.

Auch	sollte	eine	positive	Entscheidung	regelmäßig	(nur)	dann	ergehen,	
wenn	das	nach	Nr.	18	Abs.	1	Buchst.	c	NamÄndVwV	um	Stellungnahme	
ersuchte Jugendamt nach sorgfältiger Prüfung unter dem Maßstab des Kin-
deswohls	die	Namensänderung	befürwortet.40	Argumente	für	eine	»Förder-
lichkeit«	können	vor	allem	der	bisherigen	Biografie	des	Kindes	zu	entnehmen	
sein.	Dass	eine	Namensänderung	dem	Wohl	des	Kindes	förderlich	wäre,	
kann	schon	daraus	folgen,	dass	es	in	der	Säuglingsphase	bzw.	in	den	jüngsten	
Kindesjahren von den Pflegeeltern aufgenommen wurde, diese daher seit 
jeher als seine maßgeblichen Bezugspersonen betrachtet und die so gefundene 
Identität	und	familiäre	Harmonie	auch	nach	außen	dokumentieren	möchte.41 
Erst	recht	können	triftige	Argumente	sein:	vorangegangene	Bindungsverluste,	
Schwierigkeiten	des	Aufbaus	einer	neuen	familiären	Vertrauensbasis	nach	
Trennung der leiblichen Eltern mit wechselnden Aufenthalten des Kindes 

37 VG Darmstadt 03.02.1998, 5 E 1837/96 (3) = NJW 1998, 2992 = StAZ 1998, 347.
38 Maske (2008), S. 462.
39 VG Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06.
40 Ebenso Maske a.a.O.
41 VG Darmstadt 03.02.1998, 5 E 1837/96 (3) = NJW 1998, 2992 = StAZ 1998, 347.

bestellung	zu	betreiben	sein.	In	der	Konstellation,	dass	Pflegeeltern	nach	
entsprechend langer Dauer des Pflegeverhältnisses eine Namensänderung für 
das Kind wünschen, ohne die elterliche Sorge wahrzunehmen, ist zu beach-
ten,	dass	die	Verwaltungsvorschrift30 das Erfordernis einer Alleinsorge der 
Eltern	nicht	ausdrücklich	nennt.	Es	kann	daher	nicht	ausgeschlossen	werden,	
dass	im	Einzelfall	die	zuständige	Behörde	eine	beantragte	Änderung	des	
Kindesnamens in den Namen der Pflegeeltern auch dann bewilligt, wenn das 
Jugendamt	eine	Amtsvormundschaft	führt.	Wird	eine	derartige	Entscheidung	
aber	von	den	leiblichen	Eltern	vor	dem	Verwaltungsgericht	angefochten,	hat	
sie	womöglich	allein	deshalb	keinen	Bestand.	

Eine	öffentlich-rechtliche	Namensänderung	ist	in	jedem	Fall	nachrangig	ge-
genüber	den	hierfür	bestehenden	zivilrechtlichen	Möglichkeiten.31 Ist ein Ad-
optionsverfahren bereits eingeleitet oder zumindest in einem überschaubaren 
Zeitraum	beabsichtigt,	schließt	die	künftige	Wirkung	der	Annahme	gem. 
§	1754	Abs.	1	BGB	auch	in	namensrechtlicher	Hinsicht	einen	entsprechenden	
Verwaltungsakt	aus.32 

Andererseits kann bereits die ernstlich fehlende Absicht der Pflegeeltern, 
derzeit einen Antrag auf Annahme als Kind zu stellen, im hier vorliegenden 
Zusammenhang	ausreichen.	Das	gilt	jedenfalls	dann,	wenn	dafür	»legitime	
Gründe«	vorgebracht	werden.33 Auch der auf materiellen Erwägungen – wie 
der	Befürchtung	hoher	Unterhaltslasten	gegenüber	behinderten	Pflegekindern	
– beruhende Entschluss, von einer Adoption abzusehen, ist in diesem Sinne 
zu	respektieren	und	steht	einer	Namensänderung	nicht	entgegen.34 Wenn 
dazu	noch	das	Jugendamt	ein	Dauerpflegeverhältnis	zugelassen	und	das	Vor-
mundschaftsgericht	(ab	01.09.2009	das	Familiengericht)	die	Pflegeeltern	zum	
Vormund	des	Pflegekindes	bestellt	hat,	wird	im	wohlverstandenen	Kindes-
interesse	ein	Dauerpflegeverhältnis	gleichsam	als	Adoptionsersatz	gebilligt.	
Dann kann aber einem Wunsch nach einheitlichen Pflegefamiliennamen 
nicht	entgegengehalten	werden,	diese	Folge	sei	der	adoptionsrechtlichen	Na-
mensänderung	vorbehalten.35

Die	Voraussetzung,	dass	die	Namensänderung	für	das	Kind	»förderlich«	sein	
soll, stellt schon nach Wortlaut und Wortsinn geringere Anforderungen als 
der	Begriff	»erforderlich.«	Zu	der	letztgenannten	Voraussetzung	bemerkt	der	
Bayerische	Verwaltungsgerichtshof:36 

Zumindest derzeit nicht realistische Adoption

Förderlichkeit der Namensänderung für das Kind
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und damit verbundenen Beziehungsabbrüchen im frühen Kindesalter sowie 
demgegenüber erstmals verlässliche Alltagsbedingungen und Bezugspersonen 
in	der	Pflegefamilie	mit	sehr	positiver	Reaktion	des	Kindes	hierauf.42 

Lebt	ein	Kind	seit	seinem	6.	Lebensmonat	bei	seinen	Großeltern,	hat	dort	
gute Entwicklungsfortschritte gemacht, kennt nur diese als Bezugspersonen 
und	hat	niemals	eine	Beziehung	zu	seinen	leiblichen	Eltern	aufbauen	können,	
die	nur	selten	–	zuletzt	vor	mehr	als	4	Jahren	–	begleitete	Umgangskontakte	
wahrgenommen haben und ihm daher nicht bekannt sind, spricht das für die 
Förderlichkeit	der	Namensänderung.43	Dass	die	Pflegeeltern	der	Glaubensge-
meinschaft	der	Zeugen	Jehovas	angehören,	steht	der	Namensänderung	nicht	
entgegen,	wenn	das	die	–	anderweitig	durch	Gutachten	festgestellte	–	positive	
Entwicklung	des	Kindes	nicht	beeinträchtigt	hat.44 

Gegen	eine	Förderlichkeit	können	hingegen	die	tatsächlichen	familiären	
Verhältnisse	sprechen,	insbesondere	dass	die	leibliche	Mutter	Kontakt	mit	
dem	Kind	hält,	bei	dieser	eine	jüngere	Schwester	mit	gleichem	Familienna-
men	lebt	und	dass	ferner	eine	für	das	Kind	wichtige	Beziehung	zur	Großmut-
ter	wiederum	gleichen	Namens	besteht.	Zu	berücksichtigen	ist	ggf.	auch,	dass	
zeitweise in der Pflegefamilie ein weiteres Kind gelebt hat, das ebenfalls nicht 
den	Familiennamen	der	Pflegeeltern	trägt.45

Dass	Interessen	der	leiblichen	Eltern	am	Fortbestand	des	Kindesnamens	im	
jeweils	gegebenen	Fall	nicht	dem	Änderungswunsch	entgegenstehen,	kann	
insbesondere	aus	dem	Verhalten	der	Eltern	bzw.	des	zuvor	erziehungsberech-
tigten Elternteils abzuleiten sein, welches zum Entzug der elterlichen Sorge 
führte.46	Aber	auch	die	anschließende	Gleichgültigkeit	der	leiblichen	Eltern	
und	ggf.	ihre	ungeordneten	Lebensverhältnisse	mit	dadurch	ausgeschlossener	
oder zumindest sehr unwahrscheinlicher Rückkehrperspektive des Kindes zu 
ihnen	können	insoweit	zu	berücksichtigen	sein.47 

Das	öffentliche	Interesse	an	der	Namenskontinuität	hat	in	den	Pflegekind-
Fällen	keine	maßgebende	Bedeutung,	weil	die	betroffenen	Kinder	aufgrund	
ihres	Alters	allenfalls	in	geringem	Umfang	am	Rechtsverkehr	teilgenommen	
haben.	Auch	Strafverfolgungsinteressen	bestehen	im	allgemeinen	selbstredend	
nicht.48	Gleichwohl	ist	die	Verwaltungsbehörde	–	wie	in	allen	Fällen	einer	
beantragten Namensänderung – gehalten, ab einem Alter des Kindes von 14 
Jahren	ein	Führungszeugnis	anzufordern	und	eine	Auskunft	der	zuständigen	
Polizeidienststelle	über	etwa	vorhandene	Vorgänge	einzuholen.49 
42 VG Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06.
43 VG Münster 07. 05.2008, 1 K 1942/06.
44 VG Münster 07. 05.2008, 1 K 1942/06.
45 Vgl. insoweit BayVGH 04.03.2002, 5 ZB 01.1444.
46 Grundlegend hierzu BVerwG 24.04.1987, 7 C 120.86 = NJW 1988, 85 = StAZ 1987, 251 m. Anm. Salgo.
47 VG Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06.
48 Vgl. dazu BVerwG 26.03.2003, 6 C 26.02; VG Aachen 29.08.2006, 6 K 1114/06.
49 Nr. 17 und 18 NamÄndVwV, dort auch zu den übrigen erforderlichen Unterlagen.

50 Vgl. Palandt/Diederichsen (2010), § 1616 BGB Rn. 6.
51 BVerfG 30.01. 2002, 1 BvL 23/96 = BVerfGE 104, 373 = NJW 2002, 1256.
52 16.02.1996, 6 T 33/96 = FamRZ 1998, 506.

Keine überwiegenden Interessen der leiblichen Eltern an der Namenskontinuität

Kein öffentliches Interesse an der Beibehaltung 
des bisherigen Familiennamens des Kindes

Gelegentlich	wünschen	Pflegeeltern,	mit	einem	»Doppelnamen«	die	Zuge-
hörigkeit	des	Kindes	zu	beiden	Familien	zu	bekunden.	Dieses	Motiv	ist	aber	
bisher	–	soweit	ersichtlich,	jedenfalls	in	veröffentlichter	Rechtsprechung	–	
nicht	als	wichtiger	Grund	im	Sinne	des	§	3	NamÄndG	beurteilt	worden.	Es	
erscheint auch zweifelhaft, ob dies dem bisher hierzu entwickelten Maßstab 
entspricht, der sich an der vollen Integration in die Pflegefamilie und dem 
Abbruch	der	Beziehungen	zu	den	leiblichen	Eltern	orientiert.	

Ferner	hat	der	Gesetzgeber	mit	dem	geltenden	Recht	des	Kindesnamens	
in	§§	1616	ff.	BGB	zum	Ausdruck	gebracht,	dass	Doppelnamen	bei	Kindern	
unerwünscht	sind.	In	den	Fällen	von	§	1617	Abs.	1	Satz	1,	§	1617a	Abs.	1	und	
2	sowie	§	1618	BGB	können	Eltern	ihrem	Kind	nicht	einen	aus	ihrer	beider	
Familiennamen	gebildeten	Doppelnamen	geben.50	Das	ist	mit	dem	Grundge-
setz	vereinbar.51 

Kombinationslösungen	in	Form	eines	»unechten	Doppelnamens«	durch	
Voranstellen	oder	Anfügen	eines	anderen	Namens	an	den	vom	Kind	ge-
führten	Familiennamen	sind	lediglich	in	zwei	Fällen	vorgesehen:	bei	der	Ein-
benennung	durch	einen	Elternteil	gemeinsam	mit	einem	Stiefelternteil	gem.	
§	1618	Satz	2	BGB	sowie	bei	der	Adoption	durch	gerichtliche	Entscheidung	
gem.	§	1757	Abs.	4	Nr.	2	BGB.	Im	erstgenannten	Fall	ist	bei	Einverständnis	
des leiblichen Elternteils, von dem das Kind seinen Namen ableitet, keine 
weitere	Voraussetzung	erforderlich.	Andernfalls	kann	das	Familiengericht	die	
Einwilligung	auch	zu	dieser	Form	der	Namensgebung	ersetzen,	wenn	es	zum	
Wohl	des	Kindes	erforderlich	ist	(§	1618	Satz	4	BGB).	

Hingegen	setzt	die	Führung	eines	kombinierten	Namens	nach	der	Adop-
tion	voraus,	dass	dies	»aus	schwerwiegenden	Gründen	zum	Wohl	des	Kindes	
erforderlich	ist«.	Hierzu	hat	es	das	LG	Köln52 ausreichen lassen, dass das Kind 
dadurch die Beziehungen zu seinem bisherigen Lebensbereich aufrechterhal-
ten	möchte.	Das	ist	aber	kaum	mit	den	strengen	Anforderungen	vereinbar,	
die	§	1757	Abs.	4	Nr.	2	BGB	aufstellt	(»schwerwiegende	Gründe«,	»erforder-
lich«)	und	die	die	höchste	Stufe	bei	der	Prüfung	des	Kindeswohls	darstellen.	

Angesichts bisher fehlender einschlägiger Bezugsrechtsprechung zu § 3 
NamÄndG	könnte	der	Wunsch	der	Pflegeeltern	nach	einem	kombinierten	
Namen für das Kind also allenfalls unter Berufen auf die vorgenannte – 
problematische	–	einzelne	Entscheidung	begründet	werden.	Weiter	könnte	
damit argumentiert werden, dass die Namensänderung eines Pflegekindes am 
ehesten	mit	der	in	§	1757	Abs.	4	Nr.	2	BGB	für	Adoptivkinder	vorausgesetz-
ten	Situation	vergleichbar	und	sogar	unter	weniger	strengen	Voraussetzungen,	
nämlich	schon	bei	Vorliegen	eines	wichtigen	Grunds,	zulässig	ist.	Dass	im	je-
weils	konkreten	Fall	die	Kreisverwaltungsbehörde	und	ggf.	das	Verwaltungs-
gericht	dem	folgen	werden,	erscheint	aber	nicht	von	vornherein	gesichert.	

11.7  Zur Problematik eines Doppelnamens bzw. kombinierten Namens
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Der	Antrag	auf	Namensänderung	für	ein	Kind,	welches	das	16.	Lebensjahr	
noch	nicht	vollendet	hat,	kann	nur	durch	den	gesetzlichen	Vertreter	gestellt	
werden	(§	2	Abs.	1	Satz	1	Halbs.	1	NamÄndG).	Das	wird	in	der	Regel	der	
Vormund	sein.	Sind	die	Pflegeeltern	selbst	zum	Vormund	bestellt	worden,	–	
was	nach	wohl	überwiegender	Rechtsprechung	die	Voraussetzung	für	einen	
erfolgreichen Antrag ist53	–	könnte	auf	den	ersten	Blick	die	Frage	nach	einem	
Ausschluss	der	Vertretungsmacht	im	Hinblick	auf	einen	Interessenkonflikt	
nahe	liegen.	Jedoch	wird	die	Fallgestaltung	nicht	von	den	Bestimmungen	
über	den	Ausschluss	der	Vertretungsmacht	in	§	1795	Abs.	1	und	§	181	BGB	
erfasst.	Auch	gewährleistet	die	doppelte	Kontrolle	durch	familiengerichtliche	
Prüfung	vor	der	Genehmigung	des	Antrags	nach	§	2	Abs.	1	Satz	1	Halbs.	2	
NamÄndG	sowie	durch	verwaltungsbehördliche	Prüfung	seiner	Begründet-
heit	einen	hinreichenden	Schutz	der	gesetzlich	vertretenen	Pflegekinder.	Des-
halb bedarf es weder nach dem Wortlaut noch nach dem Sinn der einschlä-
gigen	Regelungen	der	Bestellung	eines	Ergänzungspflegers	für	diesen	Antrag.	

Begehren Pflegeeltern eine Namensänderung für das Kind bei bestehender 
Amtsvormundschaft,	scheuen	sich	hierfür	zuständige	Fachkräfte	des	Jugend-
amts gelegentlich, im Einzelfall hiergegen bestehende konkrete Bedenken 
offen	anzusprechen.	Wenn	aber	von	vormundlicher	Seite	fachliche	Einwände	
gegen eine Namensänderung – zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt – 
zu	erheben	sind,	sollten	diese	auch	aus	Überzeugung	vorgebracht	werden.	Es	
erscheint	nicht	als	besonders	glückliche,	am	Kindeswohl	orientierte	Lösung,	
wenn ungeachtet der kritischen Einstellung der jeweiligen Jugendamtsfach-
kräfte zu der von den Pflegeeltern gewünschten Namensänderung das Pro-
blem	letztlich	nur	unter	dem	Blickwinkel	»Konfliktvermeidung«	diskutiert	
wird.	Wenn	aus	der	Sicht	des	Vormunds	die	Namensänderung	nicht	–	als	
dem	Kindeswohl	förderlich	und	anhand	des	hierfür	geltenden	verhältnismä-
ßig niederschwelligen Maßstabs – uneingeschränkt zu befürworten ist, muss 
das	auch	den	Pflegeeltern	transparent	mitgeteilt	werden.	Unausgesprochene	
Skepsis	belastet	ein	Vertrauensverhältnis	in	aller	Regel	deutlich	mehr	als	ver-
lässlicher	Austausch	auch	über	schwierige	Themen.	

Der	Vormund	könnte	zwar	auch	einen	mehr	oder	weniger	sorgfältig	
formulierten	Antrag	stellen	und	darauf	hoffen,	dass	dieser	schon	an	der	
notwendigen	gerichtlichen	Genehmigung54	scheitert.	Es	erscheint	aber	ehr-
licher	und	auch	von	der	gebotenen	Fachlichkeit	des	Jugendamtshandelns	her	
überzeugender,	den	Pflegeeltern	»reinen	Wein«	dahingehend	einzuschenken,	
dass	zumindest	derzeit	die	Namensänderung	aus	triftigen	Gründen	nicht	
zu	befürworten	sei	und	deshalb	von	einer	Antragstellung	abgesehen	werde.	
Jedenfalls bei Pflegeverhältnissen mit einer bisherigen Dauer von unter fünf 
Jahren	sollte	ein	solcher	Einwand	plausibel	begründbar	sein.55	Im	Übrigen	
kann im Zweifel darauf verwiesen werden, dass eine Antragstellung zugun-
sten von Pflegeeltern, die nicht selbst das Sorgerecht haben, im Streitfall 
schon nach dem insoweit restriktiven Maßstab der Rechtsprechung voraus-
sichtlich	erfolglos	bleiben	wird.	Freilich	verlagert	dieses	Argument	dann	wohl	

53 Siehe oben unter 11.6.
54 Siehe unten.
55 Dazu oben 11.6.

56 Zum Ganzen Nr. 15 Abs. 1 und 16 Abs. 1 und 4 NamÄndVwV.
57 Vgl. Maske (2008), S. 462.

die	Diskussion	darauf,	weshalb	den	Pflegeeltern	das	Sorgerecht	(noch)	nicht	
zugestanden	werden	könne.	

Ob	die	Pflegeeltern	eine	offen	ausgesprochene	Begründung	akzeptie-
ren	oder	weiter	auf	ihrem	Anliegen	bestehen	und	möglicherweise	sogar	die	
Jugendamtsfachkraft mit Aufsichtsbeschwerden überziehen, mag eine andere 
Frage	sein.	Jedenfalls	sollte	die	entsprechende	Entscheidung	des	Vormunds	
zumindest	in	konfliktträchtigen	Fällen	auch	inneramtlich	hinreichend	abge-
sichert werden, um den notwendigen Rückhalt bei etwaigen Beschwerden zu 
haben.	

Ein	Vormund	oder	Pfleger	bedarf	überdies	für	den	Antrag	der	Genehmi-
gung	des	–	seit	1.9.2009	zuständigen	–	Familiengerichts	(vgl.	§	2	Abs.	1	
NamÄndG).	Im	Vorfeld	des	öffentlich-rechtlichen	Verfahrens	findet	damit	
bereits	eine	zivilgerichtliche	Prüfung	der	entsprechenden	Voraussetzungen	
insbesondere	mit	Blick	auf	das	Kindeswohl	statt.	

Hat	das	Kind	das	16.	Lebensjahr	vollendet,	so	wird	es	vom	Gericht	zu 
dem	Antrag	gehört	(§	2	Abs.	2	NamÄndG)	

Der	Antrag	ist	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	zuständigen	Verwal-
tungsbehörde	–	also	dem	Kreisverwaltungsreferat	des	Landkreises	oder	der	
kreisfreien	Stadt	–	zu	stellen.	Örtlich	zuständig	ist	die	Verwaltungsbehörde,	
in	deren	Bezirk	der	Antragsteller	seinen	Wohnsitz	oder	beim	Fehlen	eines	
Wohnsitzes	seinen	Aufenthalt	hat	oder	zuletzt	hatte.	

Ändert	sich	im	Laufe	des	Verfahrens	die	örtliche	Zuständigkeit,	so	kann	
die	bisher	zuständige	Verwaltungsbehörde	das	Verfahren	fortführen,	wenn	
dies unter Wahrung der Interessen der Beteiligten der einfachen und zweck-
mäßigen	Durchführung	des	Verfahrens	dient	und	die	nunmehr	zuständige	
Verwaltungsbehörde	zustimmt.56 

Beteiligt	an	der	Namensänderung	ist	das	Kind,	dessen	Familienname	geän-
dert	werden	soll.	Hat	es	das	14.	Lebensjahr	vollendet,	ist	es	auch	persönlich	
zu	hören.	Im	Übrigen	schließt	auch	ein	darunter	liegendes	Lebensalter	des	
Kindes	nicht	eine	persönliche	Anhörung	durch	die	Behörde	aus.	Für	das	im	
Streitfall	angerufene	Verwaltungsgericht	dürfte	die	persönliche	Anhörung	des	
Kindes wie auch der Pflegeeltern ohnehin der für die Sachaufklärung gebote-
ne	Regelfall	sein.57 

Die	für	die	Behörde	vorgeschriebene	persönliche	Anhörung	kann	unter-
bleiben,	wenn	das	Kind	bereits	familiengerichtlich	anlässlich	der	Geneh-
migung	des	Antrags	gehört	worden	ist.	Eltern	minderjähriger	Kinder	sind	

Genehmigung des Antrags

11.8  Verfahrensfragen
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ebenfalls	am	Verfahren	zu	beteiligen.	Für	den	Vater	eines	nichtehelichen	
Kindes	gilt	dies	nur,	wenn	er	dem	Kind	seinen	Familiennamen	erteilt	hat	
und	Vater	und	Kind	noch	den	gleichen	Familiennamen	führen.	Auch	die	
Pflegeeltern sind zu beteiligen, hingegen in der Regel nicht andere Träger des 
bisherigen	und	des	beantragten	Familiennamens.	Die	Interessen	der	Träger	
des	beantragten	Familiennamens	sind	nach	den	allgemeinen	Grundsätzen	für	
die	Namensführung	in	Nr.	53	und	54	NamÄndVwV	zu	berücksichtigen.	

Von	der	Anhörung	eines	Beteiligten	kann	abgesehen	werden,	wenn	sein	
Aufenthalt	unbekannt	ist	oder	wenn	er	im	Geltungsbereich	des	Gesetzes	
keinen	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat	und	eine	Anhörung	mit	einem	unver-
hältnismäßig	hohen	Kosten-	oder	Zeitaufwand	verbunden	wäre.	

Personen oder Stellen, die nur zur Sachaufklärung oder Erleichterung der 
Meinungsbildung	über	das	Vorliegen	eines	wichtigen	Grundes	für	die	Än-
derung	des	Familiennamens	gehört	werden,	z.B.	das	Jugendamt,	erlangen	
dadurch	nicht	die	Stellung	von	Beteiligten.58 

Hält	die	Behörde	den	Antrag	auf	Änderung	des	Familiennamens	für	begrün-
det, so ergeht hierüber ein schriftlicher Bescheid an das Kind, die Pflegeeltern 
und	ggf.	die	leiblichen	Eltern.59 In diesem Bescheid ist darauf hinzuweisen, 
dass	über	die	Namensänderung	eine	Urkunde	erteilt	wird,	wenn	der	Bescheid	
unanfechtbar	geworden	ist.	Allerdings	hindert	die	bisher	fehlende	Aushän-
digung	der	Urkunde	das	Kind	nicht,	bereits	ab	diesem	Zeitpunkt	den	geän-
derten	Familiennamen	zu	führen.60 

Dieser Bescheid ist dem Antragsteller bekanntzugeben und den Beteiligten 
mit	einer	Rechtsbehelfsbelehrung	zuzustellen.	Er	ist	dann	nach	Maßgabe	
dieser Belehrung anfechtbar, also – soweit landesrechtlich vorgesehen – durch 
Widerspruch,	ansonsten	durch	eine	Anfechtungsklage	zum	Verwaltungs-
gericht	(§	42	Abs.	1	Alt.	1	VwGO).	Mit	dieser	kann	der	klagende	Elternteil	
geltend	machen,	durch	die	Änderung	des	Familiennamens	des	Kindes	mög-
licherweise	in	seinen	Rechten	verletzt	zu	sein.61 Maßgebend für die verwal-
tungsgerichtliche Beurteilung ist der Sachverhalt zum Zeitpunkt der letzten 
Behördenentscheidung.62 

Ist der Bescheid unanfechtbar geworden, so ist dem Antragsteller eine 
Urkunde	zu	erteilen;	als	Zeitpunkt	der	Wirksamkeit	der	Namensänderung	ist	
der Tag der Bekanntgabe der Namensänderung gegenüber dem Antragsteller 
anzugeben.	

Hält	die	Behörde	den	Antrag	auf	Änderung	des	Familiennamens	für	un-
begründet,	so	gibt	sie	dem	Antragsteller	hiervon	Kenntnis	und	Gelegenheit,	
sich	innerhalb	einer	angemessenen	Frist	zu	äußern;	sie	stellt	ihm	anheim, 
den	Antrag	zurückzunehmen.	Nach	Fristablauf	lehnt	sie	den	Antrag	auf	Än-

58 Vgl. zum Ganzen Nr. 9 – 14 NamÄndVwV.
59 Hierzu und zum Folgenden Nr. 21 und 22 NamÄndVwV.
60 Maske (2008), S. 463, zugleich kritisch zu einer etwa alternativ von der Behörde ausgesprochenen 
Namensänderung unter dem Vorbehalt ihrer Bestandskraft, d. h einer unterbliebenen fristgemäßen 
Anfechtung bzw. des rechtskräftigen Verfahrensabschlusses.
61 Näher hierzu Maske (2008) a.a.O.
62 Maske (2008) a.a.O.

derung	des	Familiennamens	schriftlich	unter	Angabe	der	Gründe	ab,	sofern	
sich	keine	neuen	Gesichtspunkte	ergeben	haben.	Auch	der	Ablehnungsbe-
scheid	ist	mit	einer	Rechtsbehelfsbelehrung	zu	versehen	und	zuzustellen.	
Hiergegen	ist	grundsätzlich	dem	Antragsteller	die	Verpflichtungsklage	zum	
Verwaltungsgericht	gem.	§	42	Abs.	1	Alt.	2	VwGO	eröffnet.

Entscheidung und Rechtsmittel
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Großeltern	und	andere	Verwandte,	die	ihren	Enkel,	den	Neffen,	die	Nichte,	
das	jüngere	Geschwister,	in	ihre	Familie	aufgenommen	haben	oder	auf-
nehmen	wollen,	tun	dies,	weil	sie	dem	Kind	›originär	verbunden‹	sind.	Sie	
lieben	es,	sie	haben	an	seinem	Schicksal	teilgenommen,	es	tut	ihnen	leid.	
Der in Schwierigkeiten geratenen Tochter, dem Sohn, der Schwester soll 
geholfen	werden,	dem	Kind	soll	›seine	Familie‹	erhalten	werden;	es	soll	ihm	
die Schmach eines Aufwachsens bei fremden Menschen oder in einem Heim 
erspart	werden.	Um	dies	zu	realisieren,	gehen	Großeltern	»noch	mal	in	die	
Bütt«	und	Tanten	und	Onkel	stellen	ihre	Lebensplanung	um.	Keiner	von	ih-
nen	möchte	eine	öffentliche	Aufgabe	übernehmen,	keiner	eine	›therapeutische	
Familie‹	sein	und	keiner	will	Belehrung	von	Außen.	Sie,	die	›Blutsverwand-
ten‹,	Personen	vom	gleichen	Blut,	sind	die	›natürlichen‹	Experten	für	dieses	
Kind;	sie	wissen,	was	es	braucht,	weil	sie	es	kennen	und	lieben.	

Wer	mit	Großeltern	und	Verwandten	arbeiten	will,	muss	dies	nicht	nur	
wissen,	sondern	als	Basis	seiner	Arbeit	akzeptieren.	Die	Fachkraft	muss	den	
Vorstellungen	der	Verwandten	und	ihren	Ideen	vom	Richtigen	nicht	zustim-
men,	sie	kann	Risiken	für	das	Kind	gerade	durch	die	enge	Verbundenheit	
sehen,	sie	wird	ihren	gesetzlichen	Auftrag	auch	gegenüber	Verwandtenpflege-
kindern	erfüllen	müssen	und	sie	muss	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	für	
die	Umsetzung	einer	Vollzeitpflege	im	Blick	haben.	Nie	aber	sollte	man	so	
tun,	als	ob	Verwandtenpflegestellen	eben	auch	nur	Pflegefamilien	sind.	Was	
zu	bewerten,	zu	begleiten	und	zu	beraten	ist,	ist	ein	gesellschafts-untypisches	
großfamiliäres	Arrangement,	das	sich	von	der	Fremdpflege	in	einer	wesent-
lichen	Dimension	unterscheidet:	Das	Thema	der	Großeltern-	und	Verwand-
tenpflege	ist	Ausgestaltung	von	Nähe,	das	Thema	der	Fremdpflege	Überwin-
dung	von	Fremdheit.	Dieses	Kapitel	handelt	von	der	Besonderheit	und	von	
den	Konsequenzen,	die	daraus	zu	ziehen	sind.

Das	Wissen	über	die	Großeltern-	und	Verwandtenpflege	in	Deutschland	
ist	rar	und	unvollständig.	Hierin	unterschied	sich	Deutschland	lange	nicht	
von	anderen	Ländern	westlicher	Prägung.	In	den	meisten	Ländern	war	die	
Verwandtenpflege	zumeist	nichts	als	ein	hinzunehmendes	Übel	aus	einer	
›vormodernen‹	Zeit.	Erst	seit	den	frühen	80er	Jahren	finden	sich	wieder	
Hinweise auf eine Neubelebung und Wiederentdeckung als ungenutzte und 
vernachlässigte	Ressource	der	Kinder-	und	Jugendhilfe.	In	den	USA	stellte	
man	um	diese	Zeit	mit	Überraschung	fest,	dass	sich	außerhalb	des	offizi-
ellen	Hilfesystems	in	den	Ghettos	der	Metropolen	ein	zweites,	informelles,	
Hilfesystem	erhalten	und	in	einer	Zeit	sozialpolitischer	Unterversorgung	der	
Armutsbevölkerung	sogar	an	Bedeutung	gewonnen	hatte.	Nicht	so	rasant	
wie	in	den	USA,	in	der	die	Verwandtenpflege	zwischenzeitlich,	–	begleitet	
von	einer	Vielzahl	von	Forschungsvorhaben,	Praxismodellen,	Selbsthilfeor-
ganisationen	und	sogar	einer	»Großeltern-Gewerkschaft«	–,	zu	einer	eigenen	
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umfangreichen	Säule	des	Versorgungssystems	ausgebaut	wurde1, aber doch 
unübersehbar,	wurde	die	Verwandtenpflege	auch	in	Ländern	wie	Neuseeland,	
den Niederlanden und Schweden als eigenes, der besonderen Ausgestaltung 
und	Unterstützung	bedürftiges,	Subsystem	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	neu	
entdeckt	und	manchmal	sogar	als	neuer	Königsweg	der	Jugendhilfe	in	die	
fachliche	Diskussion	eingebracht.	

In	vielen	anderen	Ländern	der	Erde	ist	umgekehrt	die	Fremdpflege	noch	
heute	unbekannt	oder	stand	erst	kürzlich	vor	ihrer	›Entdeckung‹.	In	vielen	
asiatischen	und	afrikanischen	Ländern	werden	Kinder	im	Falle	von	Elternlo-
sigkeit	noch	fraglos	von	der	Großfamilie	erzogen.	Sogar	im	EU-Land	Spanien	
und	in	den	Staaten	des	früheren	›Ostblocks‹	galt	dies	noch	bis	zu	Beginn	der	
90er	Jahre.	In	Spanien	lassen	sich	noch	heute	–	trotz	politischer	Umorien-
tierung	–	kaum	als	›unnatürlich‹	geltende	Fremdpflegefamilien	finden;	die	
Überzeugung	von	der	Verantwortlichkeit	der	Großfamilie	hat	überlebt.	In	
Polen,	Rumänien,	den	Balkanländern,	auch	in	der	DDR,	war	die	Verwand-
tenpflege	vor	dem	großen	politischem	Umschwung	ein	anerkanntes	Instru-
ment	zur	Versorgung	elternloser	Kinder	und	zur	gleichzeitigen	Aufbesserung	
der	knappen	Renten	armer	Großeltern,	die	Idee	der	Fremdpflege	bedurfte	des	
Imports	aus	den	›fortgeschrittenen	Industrienationen‹.2 

Deutschland,	ebenso	wie	England,	Frankreich,	Italien	nehmen	eine	mitt-
lere	Position	ein.	Sie	gab	es	immer,	die	Verwandtenpflege,	ein	artikuliertes	
Interesse an ihr ist aber erst ganz jungen Datums und auch heute noch ein 
in	der	breiten	Praxis	vernachlässigtes,	mehr	als	›Ballast‹,	denn	als	Ressource	
betrachtetes, Anhängsel der auf professionelle Strukturen setzenden Kinder- 
und	Jugendhilfe.	Eine	erste	größere	Arbeit	zur	»Großelternpflege«	erschien	
erst	1995	(Marx	1995).	Was	folgte,	waren	nach	dem	Einigungsvertrag	einige	
Diplomarbeiten,	die	die	Verwandtenpflege	als	Erbe	der	DDR	aufgriffen.	Eine	
Bestandsaufnahme zur Thematik mit gleichzeitiger Rezeption des internati-
onalen Diskussionsstandes liegt erst seit 2004 vor (Blandow/ Walter 20043).	
Erst	seither	gibt	es	einzelne	Kommunen	und	Freie	Träger	der	Jugendhilfe,	
die sich der Thematik intensiver angenommen, eigene Organisationsformen 
entwickelt und mit der Suche nach einem eigenständigen Weg in der Be-
ratung	und	Unterstützung	von	Verwandtenpflegestellen	begonnen	haben.4 
Der	Deutsche	Verein	hat	in	seinen	»Weiterentwickelten	Empfehlungen	zur	
Vollzeitpflege/	Verwandtenpflege	(Deutscher	Verein	2004)	erstmals	den	
besonderen	Charakter	der	Verwandtenpflege	betont,	und	die	jüngere	Kom-
mentarliteratur	empfiehlt	in	der	Regel	eine	abwägende	Haltung.	Noch	aber	
überwiegt	die	Skepsis.	In	der	ohnehin	seltenen	räsonierenden	Praxisliteratur	
finden sich zwar häufiger auch einige auf positive Seiten verweisende Argu-
mente,	insbesondere	das	Argument	einer	›originären‹	Zuwendungsbereit-
schaft	und	das	Argument	des	›Milieuerhalts‹,	sie	bilden	aber	lediglich	die	

1 Einen ersten Zugang zur amerikanischen Literatur findet man leicht über den Suchmaschinen-Eintrag 
»kinship care«. 
2 Länderberichte über verschiedene europäische (Groß-Britannien. Irland, Niederlande, Polen, Belgien) 
Länder und nicht europäischen Ländern (USA, Neu Seeland) finden sich in Greeff 1999) 
3 Die Untersuchung ist abrufbar unter www.uni-bremen.de/~walter. Hier finden sich auch andere Ver-
öffentlichungen von Blandow und Walter zum Forschungsprojekt »Bestandsaufnahme und strukturelle 
Analyse der Verwandtenpflege in der Bundesrepublik Deutschland«, sowie der als Praxishilfe gedachte 
»Kleiner Ratgeber für Verwandtenpflegeeltern und solche die es werden wollen.« 
4 Praxisbeispiele von einigen von ihnen finden sich in diesem Text. Im Jugendamt Münster ist ein »Über-
regionaler Arbeitskreis Verwandtenpflege« angesiedelt.

Folie	für	die	vorgetragenen	Bedenken.	Deren	Stichworte	sind	–	von	Klagen	
über	den	ungünstigen	»Nachvollzug«	abgesehen	–	uni	sono	»intergenerativer	
Konflikt«	und	»Generationen-Konfusion«,	mangelnde	Distanz	zum	Kind	
und zur Herkunftsfamilie, Beratungsresistenz und isolierende Abschottung, 
veraltete	Erziehungsmethoden	und	Unverständnis	für	die	Bedürfnisse	von	
Kindern.	Ohne	Zweifel	spiegeln	sich	in	ihnen	auch	tatsächliche	praktische	
Erfahrungen.	Zu	bedenken	ist	nur,	dass	sie	fast	immer	aus	einem	Umfeld	
stammen,	in	dem	die	Verwandtenpflege	keine	Beachtung	findet.

Zum	Verwandtenpflegekind	können	Kinder	werden,	weil	die	personensor-
geberechtigten Eltern dies so entschieden haben oder entscheiden mussten 
– was zum Beispiel bei einem Auslandsaufenthalt oder bei beruflicher Aus-
bildung	außerhalb	des	Wohnorts	der	Fall	sein	kann,	aber	auch,	weil	sich	eine	
junge	Mutter	oder	eine	berufstätige	geschiedene	Frau	selbst	zur	Versorgung	
nicht	in	der	Lage	sieht.	Den	Hintergrund	können	auch	Krankheit,	Tod	oder	
Inhaftierung	der	Eltern	oder	des	für	das	Kind	relevanten	Elternteils	bilden.	
Schließlich	kann	ein	besonderer	›Notstand‹	des	Kindes	oder	ein	besonderes	
erzieherisches	›Defizit‹	zum	Anlass	werden.	Wie	auch	immer:	Ein	Teil	der	
Verwandten	wird	dem	Jugendhilfesystem	nie	bekannt,	nach	einer	Analyse	
des	Mikrozensus	1996	»Familie	und	Haushalt«	handelte	es	sich	in	jenem	Jahr	
um	knapp	52.000	Familien.	Diese	Familien	wollen	keine	öffentliche	Auf-
merksamkeit	und	keine	öffentliche	Hilfe	oder	brauchen	sie	nicht.	Wer	sie	
sind, was sie zur Aufnahme des Kindes motivierte und wie sich die Kinder in 
diesen	Familien	entwickeln,	bleibt	in	der	Mehrzahl	der	Fälle	unentdeckt.	Ein	
Teil von ihnen begegnet der Jugendhilfe aber in den Lebensgeschichten des 
von ihr betreuten Klientels, als Kinder zum Beispiel, von denen ihre Müt-
ter	erzählen,	sie	hätten	einen	Teil	ihrer	frühen	Kindheit	bei	den	Großeltern	
verbracht oder bei Jugendlichen, die in ihrer bisher gar nicht in Erscheinung 
getretenen	Verwandtenfamilie	›auffällig‹	werden.	Es	hat	sich	in	Anlehnung	
an	die	amerikanische	Terminologie	eingebürgert,	die	Gesamtgruppe	von	
Verwandtenpflegekindern	außerhalb	institutioneller	Versorgungssysteme	als	
»informelle Verwandtenpflege«	zu	bezeichnen.	Das	Gegenteil	von	ihnen	sind	
die »formellen« Verwandtenpflegeverhältnisse, jene nämlich, die eine Leistung 
der	erzieherischen	Hilfe	nach	§§	27/	33	SGB	VIII	erbringen,	eine	Gruppe,	
die	gegenwärtig	etwa	10.000	Kinder	und	Jugendliche	umfasst.	Zwischen	
ihnen	liegt	eine	Gruppe,	die	aus	verschiedenen	Gründen	–	weil	für	nicht	
geeignet erachtet oder nicht willens oder weil für eine erzieherische Hilfe 
gebotene	Voraussetzungen	nicht	erfüllend	–	zwar	keine	erzieherische	Hil-
fe	leistet,	aber	auch	nicht	ohne	Kontakt	zum	Hilfesystem	ist,	weil	sie	–	je	
nach	örtlicher	Zuständigkeit	–	beim	Sozialamt	oder	im	Jugendamt	–	wirt-
schaftliche	Leistungen	für	ihr	Kind	beantragt	haben.	Diese	Gruppe	wird	als	
»halbformelle« Verwandtenpflege	bezeichnet.	Ihr	Umfang	entspricht	in	etwa	
–	mit	erheblichen	regionalen,	die	»Bewilligungspraxis«	spiegelnden,	Unter-
schieden	–	jenem	in	der	»formellen«	Verwandtenpflege.	Die	drei	Gruppen	
zusammen	genommen,	kommt	man	damit	dann	auf	eine	Größenordnung	
von	gut	70.000	Kindern	und	Jugendlichen,	die	zu	einem	gegebenen	Zeitraum	
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jeweils	von	Verwandten	›über	Tag	und	Nacht‹	betreut	werden.	Wenngleich	
der	Vergleich	etwas	hinkt:	Die	Zahl	überträfe	deutlich	die	Zahl	der	gegen-
wärtig	knapp	40.000	Kinder	in	der	»Fremdpflege«	und	überträfe	auch	noch	
erheblich	die	Zahl	von	Heimunterbringungen.	Man	kann	sagen:	Die	Kinder-	
und	Jugendhilfe	würde	ohne	das	Engagement	von	Großeltern	und	anderen	
Verwandten	zusammen	brechen.	

Wenngleich	die	Gruppen	definitorisch	also	klar	unterscheidbar	sind,	gibt	
es	in	der	Praxis	häufig	Übergänge	von	einer	in	eine	andere	Form.	Eine	bis-
lang	ohne	Hilfe	lebende	Familie	mag	›entdecken‹	oder	darauf	verwiesen	wer-
den,	dass	ein	Sozialhilfeantrag	erfolgsversprechend	ist,	andere	können	nach	
einer Reihe von Jahren mit Sozialhilfebezug feststellen, dass es auch noch die 
»Hilfe	zur	Erziehung«	gibt.	Was	passiert,	ist	oft	eine	Frage	des	Wissens	und	
damit	auch	nicht	unabhängig	davon,	welche	Informationen	das	Helfersystem	
›herausgibt‹	und	welche	örtlichen	Praxisgepflogenheiten	es	gibt.	Ein	Teil	der	
Großeltern	und	anderen	Verwandten	wechselt	die	›Systeme‹	allerdings	auch	
nie.	Für	die	drei	Gruppen	gibt	es	auch	jeweils	eigene,	wenn	auch	zum	Teil	
undeutliche, rechtliche Regelungen5;	ihre	Unterscheidung	ist	deshalb	relevant.	
In konzeptioneller und/ oder organisatorischer Hinsicht kann es aber auch 
Sinn	machen,	andere	Gruppierungen	zu	bilden.	Es	kann	zum	Beispiel	argu-
mentiert	werden,	dass	das	entscheidende,	sie	von	›fremden‹	Pflegefamilien	
abgrenzende,	Kriterium	der	Verwandtenpflege	die	innere	Verbundenheit	mit	
einem	Kind	und	die	»Milieunähe«	ist.	Dies	trifft	aber	möglicherweise	auch	
für nicht verwandte Pflegepersonen zu, solche, die das Kind als Nachbarn 
lieb gewonnen haben, die sich der Kindesmutter verpflichtet fühlen oder als 
Eltern eines Schulfreundes eines Kindes sich entschlossen haben, dessen Hil-
febedürftigkeit	mit	Aufnahme	in	ihre	Familie	zu	beantworten.	Wer	der	Mei-
nung	ist,	dass	die	›vorgängige‹	Bekanntschaft/	Verbundenheit	mit	dem	Kind	
ein	entscheidendes,	sie	von	der	»Fremdpflege«	abhebendes	Merkmal	ist,	kann	
die	Gruppe	deshalb	auch	zu	einer	Gesamtkategorie	»Netzwerkpflege«	zusam-
menfassen.	Andererseits	können	sich	Verwandtenpflegeverhältnisse	grund-
legend voneinander unterscheiden; nicht jede muss dem Kind über Milieu 
und	lange	Vertrautheit	verbunden	sein	und	auch	unter	ihnen	befinden	sich	
Personen, die sich in Status und Bildungsgrad nicht von der durchschnitt-
lichen	Fremdpflegefamilie	unterscheiden.	Wer	zum	Beispiel	Homogenität	
für Schulungsveranstaltungen oder organisatorische Zuordnungen anstrebt, 
kommt	nicht	umhin	zu	entscheiden,	in	welchen	›Topf‹	eine	konkrete	Familie	
am	besten	passt.	

Aus der Praxis: Den hohen Grad an Sebstreflexivität hatte niemand  
erwartet ... Erfahrungen mit einem Vorbereitungskonzept für Verwandten-
pflegeeltern bei der »Familien für Kinder gGmbH« Berlin 

Die Berliner Ausführungsvorschriften zum Pflegekinderwesen verpflichten 
alle	BewerberInnen	um	ein	Pflegekind,	also	auch	Verwandte,	zu	einer	Grund-
schulung	im	zeitlichen	Rahmen	von	75	Stunden.	Sie	endet	mit	einem	Ab-
schlussgespräch	und	einer	Präsentation.	Wichtiger	Bestandteil	der	Vorberei-
tung	ist	die	Teilnahme	an	einer	Pflegeeltern-Gruppe.	Auf	dem	Hintergrund	

5 Hierzu C.12.5

schon	längerer	Erfahrung	mit	Gruppen	für	Verwandtenpflegeeltern	entwi-
ckelte die »Familien	für	Kinder	gGmbH«	Berlin	im	Rahmen	ihres	Versor-
gungsauftrags	ein	eigenes	Gruppenangebot	für	Verwandte.	

Die	älteste	Gruppe	besteht	seit	2004	mit	elf	TeilnehmerInnen,	die	mit	
Kindern aus unterschiedlichsten verwandtschaftlichen Zusammenhängen – 
Enkel,	Nichten	bzw.	Neffen,	eine	ältere	Schwester	eines	Kindes	–	im	Alter	
zwischen	4	und	11	Jahren	zusammenleben.	Es	ist	eine	sehr	heterogene	Grup-
pe.	Es	gibt	Verwandte	mit	eher	niedrigem	Bildungshintergrund,	aber	auch	
TeilnehmerInnen	mit	pädagogischer	Ausbildung.	Die	Altersstruktur	weist	
sehr	große	Abstände	auf,	und	in	einigen	dieser	Familien	leben	bis	zu	drei	
verwandte	Kinder.	Vielleicht	gerade	wegen	ihrer	bunten	Zusammensetzung	
fanden	die	TeilnehmerInnen	erstaunlich	leicht	und	schnell	zueinander.	Ent-
gegen	unseren	Vor-Erwartungen	herrschte	in	der	Gruppe	von	Anfang	an	eine	
vertrauensvolle	Atmosphäre.	Aktuelle	Probleme	und	belastende	Faktoren	im	
Zusammenleben	mit	den	Kindern	und	deren	Umfeld	konnten	gut	gemein-
sam	besprochen	werden.	Viel	Raum	finden	Gespräche	über	kleine	Erfolge	
und	Fortschritte,	die	durch	die	Unterstützung	der	Betreuer	oder	Therapeuten	
erzielt	wurden.	Häufig	wiederkehrende	Themen	sind	die	Kontakte	zu	den	
Eltern,	die	besonderen	Verhaltensweisen	der	Kinder	und	wie	man	sich	im	All-
tag	–	auch	ohne	Fachkräfte	–	Entlastung	schaffen	kann.	Einige	der	Verwand-
ten	nutzen	außerhalb	der	Termine	die	persönlichen	Kontakte,	um	sich	–	auch	
mit	den	Kindern	–	zu	treffen	und	gemeinsam	etwas	zu	unternehmen.

Überraschungen	bot	auch	die	erste	Runde	der	Abschlussgespräche	mit	vier	
Verwandtenpflegeeltern	als	Arbeitsgruppe.	Schon	in	der	Vorbereitungspha-
se	fiel	auf,	wie	gut	strukturiert	die	Arbeitsgruppe	vorging.	Sie	traf	sich	sehr	
frühzeitig und regelmäßig, die Beteiligten besorgten sich eigenständig Lite-
ratur,	holten	sich	die	Unterstützung	der	Gruppenleitung	sowie	ihrer	Gruppe	
und	nutzten	sogar	die	Gesamt-Gruppe	für	eine	»Generalprobe«.	Ganz	un-
übersehbar machte ihnen die theoretische und praktische Auseinandersetzung 
mit	einem	Thema	viel	Freude.	Vor	allem:	Sie	nutzen	die	gemeinsame	Arbeit	
als	Chance	zur	Klärung	ihrer	individuellen	Lebenssituation.	Entsprechend	
fiel	die	Präsentation	vor	einem	Fachgremium	aus.	Den	hohen	Grad	an	Selbst-
reflexivität,	die	Fähigkeit	der	Verwandten,	persönliche	Erfahrungen	mit	
theoretischen	Überlegungen	zu	verbinden,	hatte	niemand	erwartet.	

Unser	Konzept	hat	sich	bewährt.	Ein	besonderes	Angebot	für	Verwandte	
mit	intensiver	Betreuung	und	Begleitung,	einem	guten	Fort-	und	Weiterbil-
dungsangebot sowie einem vertrauensvollen Rahmen während der regelmä-
ßigen	Gruppentermine,	lohnt	sich	–	für	die	Pflegeeltern	und	die	Kinder,	für	
uns	und	für	den	Pflegekinderbereich	insgesamt.

Ellen Hallmann, Mitarbeiterin der »Familien für Kinder gGmbH« 

Regelhaft	statistisch	gezählt	werden	lediglich	Verwandtenpflegeverhältnisse	
im	Status	einer	Vollzeitpflege	nach	§	33	SGB	VIII.	Die	letzte	Bestandserhe-
bung	bezieht	sich	auf	den	31.12.2007.	Von	den	insgesamt	rund	50.000	Pfle-
gekindern	ist	jedes	fünfte	ein	Verwandtenpflegekind.	In	den	Bundesländern	
variiert	das	Verhältnis	von	Verwandten-	zu	Fremdpflegekindern	allerdings	
erheblich,	die	Anteile	liegen	zwischen	8,6%	(Sachsen-Anhalt)	und	über	29,3%	
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6 Die Daten zu den Ländern beziehen sich auf den 31.12.2005, da die neugefasste Kinder- und
Jugendhilfestatistik aus dem Jahr 2007 die Differenzierung für die Länder nicht mehr ausweist

•	 Unter	allen	Verwandtenpflegepersonen	befinden	sich	54%	Großeltern,	35%	
Tanten	und	Onkel,	3%	Geschwister	und	8%	weiter	entfernte	Verwandte;	in	
der	halbformellen	Verwandtenpflege	beträgt	der	Großelternanteil	77%.	

•	 Verständlicherweise	sind	Verwandtenpflegepersonen	durchschnittlich	älter	
als	andere	Pflegefamilien,	am	ältesten	sind	die	›halbformellen‹	Verwand-
ten.	Auch	die	materiellen	Bedingungen	sind	in	der	Verwandtenpflege	
schlechter,	am	schlechtesten	wiederum	bei	den	›Halbformellen‹:	46%	von	
ihnen	sind	arm	(Fremdpflege:	8%;	formelle	Verwandtenpflege:	30%).	

•	 Fremdpflegefamilien	haben	es	häufiger	als	Verwandte	mit	Kindern	aus	
durch	Gewalt	und	Vernachlässigung	geprägten	Familien	zu	tun,	Verwand-
tenpflegefamilie	häufiger	mit	einer	tatsächlichen	Verhinderung	von	Eltern	
(Trennung,	Inhaftierung,	Krankheit,	Tod)	und	häufiger	mit	drogenge-
brauchenden	Müttern/	Vätern	und	mit	Kindern,	die	von	einer	sehr	jungen	
Mutter	geboren	wurden.	Zwischen	den	drei	Gruppen	gibt	es	jedoch	große	
Überschneidungsmengen	für	die	Problembereiche	›Verlassen	des	Kindes‹,	
›psychische	Erkrankung‹	und	›Alkoholmissbrauch‹.	Dennoch	ist	für	die	
Fremdpflege	eher	eine	umfassende	Verelendung	der	Herkunftsfamilie	ty-
pisch,	für	die	Verwandtenpflege	eher	das	›abgekapselte‹	Problem.	

• Zur Biographie der Kinder vor der Inpflegegabe lässt sich feststellen: 
Fremdpflegekinder	haben	bei	der	Vermittlung	bereits	mehr	›auf	dem	
Buckel‹	als	Kinder	in	formeller	und	diese	wiederum	mehr	als	Kinder	in	
halbformeller	Verwandtenpflege.	So	ist	die	Pflegefamilie	für	erstere	in	60%	
der	Fälle	bereits	der	mindestens	dritte	Lebensort	in	ihrem	oft	erst	kurzem	
Leben,	was	für	die	beiden	Gruppen	in	der	Verwandtenpflege	aber	nur	für	
39%	bzw.	29%	zutrifft.	Auch	sind	vorangegangene	Fremdplatzierungen	
im	Hilfesystem	bei	Verwandtenpflegekindern	mit	13%	bzw.	8%	wesent-
licher	seltener	anzutreffen	als	bei	Fremdpflegekindern	(33%).	Vorherige	
Versorgungs-Episoden	im	sozialen	Netz	der	Kinder	finden	sich	dagegen	
mit	17%	bzw.	21%	in	der	Verwandtenpflege	wiederum	deutlich	häufiger	
als	in	der	Fremdpflege	(11%).	Schließlich	gestaltet	sich	der	Zugang	zum	
Hilfesystem	sehr	unterschiedlich.	Die	Fremdpflege	beruht	fast	immer	–	oft	
nach	vergeblichen	Bemühungen	im	Vorfeld	–	auf	dem	aktiven	›Eingriff‹	
des	Jugendamtes;	in	der	formellen	Verwandtenpflege	gilt	dies	aber	nur	für	
64%,	in	der	halbformellen	sogar	nur	für	die	Hälfte	der	Fälle.	

•	 Ein	neuralgischer	Punkt	in	allen	Pflegeverhältnissen	ist	die	Frage	der	
Zusammenarbeit mit den abgebenden Eltern und die Qualität der Be-
suchskontakte.	Die	Untersuchung	zeigte,	dass	Besuchskontakte	in	Ver-
wandtenpflegestellen	zwar	häufiger	und	umfangreicher	als	in	der	Fremd-
pflege realisiert werden, sie sich gleichzeitig aber auch spannungsreicher 
gestalten;	so	jedenfalls	die	Einschätzungen	der	befragten	Fachkräfte	zu	
den	jeweils	beschriebenen	Fällen.

•	 Abschließend	noch	etwas	zur	»Bewährung«	der	verschiedenen	Pflege-
arrangements.	In	den	Augen	der	befragten	Fachkräfte	schneiden	Fremd-
pflegefamilien	zwar	besser	ab	als	Verwandte,	es	gibt	aber	–	angesichts	
der	vielen	Vorbehalte,	die	gegen	Verwandtenpflegefamilien	sonst	geäu-
ßert	werden	–	auch	erstaunlich	viele	Positiv-Einschätzungen.	So	wird	die	
Entwicklung	der	Kinder	in	der	Fremdpflege	zu	87%	als	sehr	gut	oder	gut	
eingeschätzt,	aber	auch	noch	zu	74%	in	der	formellen	und	noch	zu	72%	
in	der	informellen	Verwandtenpflege.	Die	emotionale	Bindung	zwischen	

(Hamburg).6	Die	neuen	Bundesländer	(ohne	Berlin),	die	1991	mit	einem	Ver-
hältnis	von	2	zu	1	zugunsten	von	Verwandtenpflegeverhältnissen	›starteten‹,	
sind	jetzt	(2007)	bei	einem	Anteil	von	nur	noch	15,3%	angekommen,	während	
ihr	Anteil	im	früheren	Bundesgebiet	(ohne	Berlin)	seither	von	14,5%	auf	21,5	
gestiegen	ist.	Die	einen	haben	–	vielleicht	die	schlechten	DDR-Erfahrungen	
verarbeitend	–	erheblich	›abgebaut‹,	die	anderen	–	vielleicht	hierdurch	den	
Mangel	an	BewerberInnen	um	Fremdpflegekindern	kompensierend	–	zuge-
legt	(vgl.	Statistisches	Bundesamt	2007a).

Was	das	»Besondere«	der	Verwandtenpflege	ausmacht	und	welches	die	be-
sonderen	Herausforderungen	für	sie	sind,	lassen	bereits	einige	Vergleichsdaten	
zwischen	der	Fremd	und	der	Verwandtenpflege	erahnen:	
•	 Die	in	Verwandtenpflege	lebenden	Kinder	sind	durchschnittlich	älter	als	

Fremdpflegekinder.	Es	gibt	weniger	Kinder	im	Kleinkindalter	in	ihr,	und	
häufiger	Kinder	im	höheren	Schul-	und	Jugendalter.	Dies	gilt	auch	für	das	
Vermittlungsalter:	weniger	im	Vorschulalter,	mehr	noch	jenseits	des	12.	Le-
bensjahres.	Verwandte	haben	es	also	öfter	mit	›schwierigen‹	Altersgruppen	
zu	tun;	sie	sind	umgekehrt	öfter	bereit,	auch	noch	bei	der	Notlage	eines	
älteren	geliebten	Kindes	einzuspringen.	

•	 Für	Kinder	in	der	Verwandtenpflege	gibt	es	seltener	eine	Hilfe	im	Vorfeld	
der	Unterbringung	und	sie	kommen	häufiger	als	Fremdpflegekinder	aus	
dem	Haushalt	einer	allein	erziehenden	Mutter.	Die	Zahlen	unterstützen	
die	Vermutung	des	häufigen	›Nachvollzugs‹;	man	nahm	sie	–	oft	in	einem	
schleichenden	Prozess	–	auf,	weil	es	die	Mutter	des	Kindes	nicht	schaffte.	

•	 Verwandtenpflegekinder	bleiben	im	Durchschnitt	15	Monate	länger	in	
ihrer	Pflegefamilie	als	Fremdpflegekinder.	Drei	von	zehn	Kindern	blei-
ben	über	die	Volljährigkeit	hinaus	in	ihr,	in	der	Fremdpflege	sind	es	nur	
20%.	Andererseits	ist	das	»Abbruchrisiko«	bei	ihnen	etwas	höher	als	in	der	
Fremdpflege.	Mehr	von	ihnen	wechseln	in	ein	Heim	oder	in	eine	andere	
Pflegefamilie.	Auch	schulisch	schneiden	sie	etwas	schlechter	ab,	als	die	
Kinder	in	der	Fremdpflege.	Verwandte	sind	etwas	weniger	›erfolgreich‹,	
›ihren‹	Kindern	gegenüber	aber	auch	›treuer‹.	

Näheren Aufschluss über die Struktur sowie über verschiedene Problembe-
reiche	von	Verwandtenpflegefamilien	im	Vergleich	mit	Fremdpflegefamilien	
gibt	für	Deutschland	die	Untersuchung	von	Blandow	und	Walter,	mit	›Fall-
daten‹	zu	insgesamt	1.302	Kindern	und	Jugendlichen	aus	98	für	das	Bundes-
gebiet	repräsentativen	Jugendämtern	für	das	Jahr	2001.	Die	Erhebung	un-
terschied	zwischen	Kindern	in	der	›Fremdpflege‹	(N=610),	in	der	»formellen«	
Verwandtenpflege	gemäß	§	33	SGB	VIII	(N=494)	und	der	»halbformellen«	
Verwandtenpflege	außerhalb	der	Hilfe	zur	Erziehung,	in	der	Regel	aber	mit	
Sozialhilfeleistungen	für	das	Kind	(N=198).	Besonders	für	die	»halbformelle«	
Verwandtenpflege	verweist	sie	auf	einen	hohen	Hilfebedarf.	

Fremdpflege, formelle und halbformelle Verwandtenpflege im Vergleich: 
Ergebnisse einer empirischen Erhebung
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Pflegeeltern	und	Pflegekind	wird	in	der	Verwandtenpflege	sogar	etwas	
häufiger	als	sehr	intensiv	oder	intensiv	betrachtet	als	in	der	Fremdpflege:	
74%	zu	86%	zu	90%	in	den	drei	Formen.	Zu	diesen	auf	das	Kind	bezoge-
nen	Einschätzungen	steht	dann	allerdings	die	Gesamteinschätzung	zur	
Eignung	der	Pflegestellen	in	einem	deutlichen	Widerspruch.	»Optimal«	
und	»gut«	wurden	86%	der	Fremdpflegeverhältnisse	eingeschätzt,	in	der	
formellen	Verwandtenpflege	trifft	dies	auf	76%	zu,	in	der	halbformellen	
–	dem	Arrangement	mit	dem	höchsten	Hilfebedarf,	aber	der	wenigsten	
Unterstützung	durch	Soziale	Dienste	–	nur	auf	53%.

Aus der Praxis: Großeltern im Erziehungsalltag stärken ... Das Klön-Cafe für 
erziehende Großeltern im Jugendamt Münster* 

Seit	Dezember	2001	wird	das	»Klön-Café«	vom	Amt	für	Kinder,	Jugendliche	
und	Familien	der	Stadt	Münster	durchgeführt.	Es	findet	jeden	1.	Dienstag	
im	Monat	in	der	Zeit	von	9:30	Uhr	bis	11:30	Uhr	statt.	Das	Angebot	wird	im	
Gesundheitshaus	in	Münster	veranstaltet.	

Das	»Klön-Café«	möchte	das	Betreuungs-	und	Beratungsangebot	der	
Verwandtenpflege	einer	breiteren	Öffentlichkeit	zugänglich	machen.	Die	
Atmosphäre	beim	»Klön-Café«	ist	so	gestaltet,	dass	die	Teilnehmerinnen	und	
Teilnehmer	Gelegenheit	haben,	sich	im	Gesprächsaustausch	näher	kennen	zu	
lernen,	um	sich	bei	der	verantwortlichen	Aufgabe	der	Erziehung	von	Ver-
wandtenpflegekindern	gegenseitig	zu	unterstützen.	Das	Jugendamt	begleitet	
diese	Treffen,	damit	die	Großeltern	unkompliziert	die	Beratungsangebote	
kennen	lernen	können.	

Die	Erfahrungen	zeigen,	dass	der	Austausch	sehr	wichtig	ist.	Mit	ihm	
wird	vieles	leichter,	insbesondere	wenn	man	hört,	dass	bei	anderen	die	Situ-
ation	auch	nicht	einfacher	ist.	Die	Frage,	warum	hat	es	»mich«	oder	»uns«	so	
getroffen,	wird	durchs	»Klön-Café«	relativiert.	Hier	»trägt«	jeder	sein	eigenes	
Schicksal.	Da	sich	bei	Aufnahme	des	Enkelkindes	meist	auch	der	Freundes-
kreis	ändert,	haben	sich	hier	Gleichgesinnte	gefunden,	die	ihre	Situation	ver-
stehen.	Insgesamt	werden	die	Großeltern	in	ihrer	Erziehungsaufgabe	gestärkt	
und	können	dies	positiv	im	Alltag	umsetzen.	

Zu	den	Treffen,	bei	denen	Fachleute	eingeladen	sind	und	referieren,	sind	
besonders	solche	Tipps	und	Informationen	gefragt,	die	mehr	Verständigung	
über	die	große	Altersspanne	(2	Generationen)	schaffen.	Außerdem	werden	
typische	Themen	aus	dem	Familienalltag	aufgegriffen.	Nachfragen	ist	hier	
ausdrücklich	erlaubt.	
Im	Jahre	2008	wurden	folgende	Themen	im	»Klön-Café«	angeboten:
•	 Beziehungsdreieck:	Großeltern	–	Eltern	–	Kind	-	Umgang	mit	neuen	

Medien,	Internetpräsenz,	Handy,	etc	-	Sexualität,	das	erste	Verliebtsein,	
Aufklärung, aber wie…? 

•	 Elternbilder	unserer	Enkelkinder,	hilfreicher	Umgang,	wenn	Eltern	
	 psychisch	krank,	drogenabhängig	oder	tot	sind.	

Seit	Beginn	des	»Klön-Cafés«	fanden	über	60	Treffen	statt.	Auch	im	7.	Jahr	
des	Bestehens	nehmen	noch	einige	»Gründungsgroßeltern«	teil.	In	der	Regel	
kommen	7	bis	15	Großeltern,	entweder	als	Alleinerziehende,	aber	auch	ge-

meinsam	als	Ehepaar.	Durch	den	regelmäßigen	Austausch	sind	die	Teilneh-
mer	sehr	vertraut	miteinander,	aber	auch	offen	für	Neue.	Interessierte	sind	
daher	jederzeit	willkommen.	

Fachdienst Adoptiv- und Pflegekinder der Stadt Münster 
* bei weiterem Informationsbedarf gibt Frau Gittner (gittnerp@stadt-muenster) gerne Auskunft 

Bereits	die	statistische	und	die	empirische	Betrachtung	der	Verwandtenpflege	
hat	–	im	Vergleich	zur	Fremdpflege	–	einige	Besonderheiten	zu	Tage	gebracht,	
wobei	die	»halbformelle«	Verwandtenpflege	sich	noch	einmal	deutlich	von	
der	»formellen«	absetzte.	Andererseits	sind	die	Unterschiede	zwischen	den	
drei	untersuchten	Formen	in	der	quantitativ	empirischen	Betrachtung	nicht	
so	gravierend,	als	dass	sich	von	etwas	völlig	Anderem	sprechen	ließe.	Egal	
um	welche	Form	es	sich	handelt,	alle	Pflegefamilien	haben	große	Probleme	
zu	lösen.	»Anders	als	die	anderen«	in	einem	sehr	grundsätzlichen	Sinne	sind	
Verwandtenpflegefamilien	aber,	wenn	man	die	Voraussetzungen	ihrer	Entste-
hung	und	ihre	innere	Dynamik	betrachtet.	

Man	wird	zu	einer	Verwandtenpflegefamilie	in	einem	zumeist	schmerz-
haften Prozess, nach dem Mit-Erleben und Mit-Erleiden gravierender Pro-
bleme	der	Tochter	oder	des	Sohnes,	des	Nichten	oder	Neffen,	der	kleinen	
Schwester	oder	des	kleinen	Bruders.	Man	sieht,	dass	es	dem	verwandten	Kind	
mit	seinen	Eltern	nicht	gut	geht	oder	dass	diese	aus	objektiven	Gründen	sich	
nicht	um	ihr	Kind	kümmern	können.	In	den	meisten	Fällen	hat	man	über	
längere Zeit noch versucht, die Situation des Kindes irgendwie zu verbessern, 
seine	Eltern	zur	Umkehr	zu	bewegen	und	in	Notsituationen	einzuspringen.	
Manchmal	ergibt	sich	daraus	ein	schleichender	Übergang	von	der	mit-betreu-
enden	Person	zur	Hauptverantwortlichen,	in	anderen	Fällen	sieht	man	sich	
von einem Tag zum anderen vor der Entscheidung, etwas gegen die eigene 
Tochter	(etc.)	zu	unternehmen,	zum	Beispiel	zum	Jugendamt	zu	gehen,	oder	
sich	selbst	noch	einmal	zu	engagieren	und	zu	arrangieren.	Dies	kann	auf	der	
Basis einer wohlüberlegten Entscheidung geschehen, kann aber auch Schuld- 
und Schamgefühle zum Hintergrund haben oder den einfachen Impuls, das 
Kind	nicht	im	Stich	lassen	zu	können.	Verantwortung	für	ein,	zumeist	schon	
seit	seiner	Geburt	bekanntes	und	geliebtes	Kind	im	Rahmen	von	»Blutsver-
wandtschaft«	und	›natürlicher‹	familiärer	Verbundenheit	zu	übernehmen,	ist	
das	Hauptmotiv	für	die	Verwandtenpflege.	

Alle	anderen	Besonderheiten	und	die	besondere	Dynamik	der	Verwand-
tenpflegefamilie	ergeben	sich	aus	dieser	Grundkonstellation.	Die	Verantwor-
tung	für	ein	Kind	der	eigenen	Familie	zu	übernehmen,	bedarf	keiner	beson-
deren	Legitimation	gegenüber	der	Öffentlichkeit.	Der	von	Jugendämter	oft	
beklagte	»Nachvollzug«	einer	bereits	erfolgten	Inpflegenahme	des	Kindes,	ist	
Ergebnis	der	Entstehungsgeschichte.	Wohl	aber	muss	die	Entscheidung	im	
sozialen	Netz	begründet	werden.	Dies	kann	offensiv	geschehen	–	»ja,	meine	
Tochter	ist	drogenabhängig«	–	aber	auch	über	Ausflüchte	und	kleine	Lü-
gen.	Die	Angst	vor	Entdeckung	des	›wahren	Hintergrunds‹	kann	zu	einer	so	
großen	Belastung	werden,	dass	sozialer	Rückzug	als	einzig	möglicher	Schutz	

12.3  Das »Andere« der Verwandtenpflege und die fachlichen Konsequenzen
  
 »Anders als die anderen...«: Das Besondere der Verwandtenpflege
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betrachtet	wird.	In	vielen	Fällen	gibt	es	auch	Erklärungsnot	gegenüber	dem	
Kind.	Auch	ihm	gegenüber	kann	es	zu	verständnisvoller	Erklärung	kom-
men,	aber	auch	zu	Verheimlichungsstrategien,	Halbwahrheiten	oder	gar	zum	
wütenden	›Schlechtmachen‹	der	vernachlässigenden	Eltern.	Überhaupt	hat	
die	Auseinandersetzung	mit	den	Eltern	des	Kindes	eine	ganze	andere	›Einfär-
bung‹	und	Dynamik	als	jene,	die	auch	Fremdpflegefamilien	zu	leisten	haben.	
Was	diese	mit	der	Distanz	eines	zwar	durch	das	Kind	betroffenen,	aber	nicht	
verantwortlichen	Parts,	leisten	können,	müssen	jene	im	Bewusstsein	des	
Beteiligtseins	leisten.	Die	leiblichen	Eltern	des	Kindes	sitzen	in	der	Verwand-
tenpflege	quasi	immer	mit	am	Küchentisch.	Sie	sind	mit	den	inneren	Bildern	
der	Verwandten	verbunden.	Virulent	wird	die	innere	Haltung	den	Kindesel-
tern	gegenüber	vor	allem	in	der	Frage	der	Besuchskontakte.	Mit	ihnen	haben	
häufig	auch	Fremdpflegefamilien	ihre	Probleme,	bei	Verwandten	sind	sie	aber	
immer	zusätzlich	mit	der	Frage	nach	der	eigenen	Haltung	der	Tochter,	dem	
Bruder,	den	eigenen	Eltern	gegenüber	verbunden.	Abbruch	der	Beziehung	zu	
ihnen	und	Schutz	des	Kindes	vor	seinen	›schlechten‹	Eltern?	Es	doch	noch	
mal mit ihnen probieren und sie vielleicht doch noch wieder auf den rich-
tigen	Weg	bringen,	ihnen	eine	neue	Chance	geben?	Wie	die	Auseinanderset-
zung mit den Eltern führen, ohne das Kind mit reinzuziehen? Keine solcher 
Fragen	lässt	sich	ohne	eigenes	›aufgewühlt	sein‹	beantworten.	

Auch	der	Alltag	gestaltet	sich	in	der	Verwandtenpflege	anders	als	in	der	
Fremdpflege.	Was	für	fremde	Pflegefamilien	eine	zu	leistende	Aufgabe	ist,	
-	das	Kind	integrieren,	die	Familiendynamik	der	neuen	Situation	anpassen,	
›Arbeit‹	mit	dem	Kind	und	an	seinen	Problemen	–	ist	bei	Verwandten	viel	
stärker in die bestehende Alltagsroutine eingebetet, was auch bedeutet, dass 
die Betreuung des Kindes mit den alltäglich verfügbaren Mitteln, zu denen 
auch	der	›Austausch‹	mit	anderen	Verwandten,	den	Nachbarn	und	der	›besten	
Freundin‹,	dem	Hausarzt	und	vielleicht	dem	Pastor	gehört.	Es	entfällt	die	für	
fremde	Pflegefamilien	notwendige	»Normalisierungsarbeit«	(Hoffmann-Riem	
1984),	weil	die	Betreuung	des	Enkels	etc.	bereits	im	Horizont	von	Normali-
tät	erfolgt.	Das	Risiko	hierbei	ist,	–	obwohl	sich,	wie	Marx	(Marx	1996)	von	
Großeltern	erfuhr,	auch	sie	sich	durchaus	ihre	Gedanken	machen	und	man-
che	auch	mit	der	Moderne	gehen	–,	dass	Verwandte	auch	ihre	Erziehungsvor-
stellungen	dem	Alltagswissen	entnehmen	und	womöglich	mit	ihm	scheitern.	
Ganz	gewiss	gibt	es	auch	in	nicht	eben	seltenen	Fällen	Ungeschicklichkeiten	
und	Überforderungen	im	erzieherischen	Umgang	mit	dem	Kind,	insbeson-
dere	wenn	das	Kind	›verhaltensgestört‹	ist,	aufsässig	wird,	zum	Schulversager	
geworden	ist	oder	die	doch	nur	das	Beste	wollenden	›Ersatzeltern‹	auch	noch	
beschimpft.	Bei	alledem	gibt	es	natürlich	Unterschiede	je	nach	Ausgangs-
konstellation.	Wenn	die	Eltern	gestorben	oder	lebensbedrohlich	krank	sind,	
ist	es	leichter,	als	wenn	Drogen,	psychische	Erkrankung	oder	Alkohol	im	
Hintergrund	stehen.	Die	Überforderung	einer	zu	früh	schwanger	gewordenen	
Tochter	lässt	sich	leichter	›entschuldigen‹	als	ein	›verwahrloster‹	Lebenswandel	
des	zum	zweiten	mal	geschiedenen	Sohnes.	

Unterschiede	gibt	es	auch	je	nach	eigener	Lebenssituation	der	Verwandten,	
nach ihrer sozialen Lage, ihrem Alter, ihrem Bildungsgrad und ihrer Refle-
xionsfähigkeit.	Wie	die	verschiedenen	Probleme	auf	die	›Population‹	aller	
pflegender	Verwandten	verteilt	sind,	kann	nicht	gesagt	werden.	Die	Teilgrup-
pe allerdings, die für das Kind um Sozialhilfe nachsucht oder wegen einer 
Hilfe	zur	Erziehung	im	Jugendamt	vorstellig	wird,	gehört	mit	einer	gewissen	
Wahrscheinlichkeit zu einem Personenkreis, der sich nicht so verhält, wie es 

Jugendhilfe	von	›Pflegeeltern‹	erwartet.	Manche	von	ihnen	unterscheiden	sich	
nicht	wesentlich	von	›Klientenfamilien‹,	andere	wollen	nichts	als	eine	finanzi-
elle	Unterstützung,	verwehren	sich	gegen	den	›besserwisserischen‹	Sozialarbei-
ter	und	die	Zumutung,	Die	Methoden	in	der	Arbeit	mit	Verwandten	müssen	
deshalb	auf	das	besondere	Selbstverständnis	von	Verwandten,	die	besondere	
Rolle	des	Kindes	in	der	Verwandtenpflege,	die	besondere	soziale	Gestalt	und	
die	besonderen	Probleme	von	Verwandtenpflegestellen	bezogen	sein.	

Aus der Praxis: Ausschlusskriterien in der Verwandtenpflege
(in Anlehnung an: Konzeption Verwandtenpflege PiB gGmbh Bremen) 

1. Kindeswohlgefährdende Aspekte
•	 Ein	Familienmitglied	der	sich	bewerbenden	Familie	leidet	unter	einer	

fachärztlich	behandlungsbedürftigen	psychischen	Erkrankung	oder	ist	
suchtkrank.

• Eine Person der Bewerberfamilie steht unter Betreuung wegen der erst 
genannten Merkmale oder anderen die Erziehungsfähigkeit erheblich ein-
schränkenden	Gegebenheiten.

• Die zukünftige Hauptbezugsperson leidet an einer absehbar lebens-
	 verkürzenden	Erkrankung.
•	 Es	gibt	bei	einer	im	Haushalt	lebenden	Personen	eine	Vorstrafe	oder	einen	

dokumentierten	dringlichen	Verdacht	auf	den	sexuellen	Missbrauch	von	
Kindern,	auf	Körperverletzung	und	häusliche	Gewalt.

•	 Einem	eigenen	Kind	der	Bewerberfamilie	wurde	ein	Hilfe	in	Verbindung	
	 mit	Kindeswohlgefährdung	gemäß	§	1666	BGB	geleistet.

2. Unterschreitung von Minimalstandards
• Der verfügbare Wohnraum unterschreitet gesellschaftsübliche Standards
 in einem	entwicklungsbeeinträchtigenden	Umfang;	es	gibt	keine	dem
	 Alter	des	Kindes	angemessene	räumliche	Unterbringungsmöglichkeit.
•	 Es	liegen	Gehaltspfändungen	oder	hohe	Konsumschulden	vor,	das	Ein-

kommen	unterschreitet	unter	Berücksichtung	des	Pflegegeldes,	die	Ge-
währleistung	des	Standards	einer	zumindest	einfachen	Lebensführung.	

3. Fehlende gesetzliche Voraussetzungen für die Anerkennung 
 als Vollzeitpflegefamilie gem. § 27 Abs. 2a
•	 Offen	artikulierte	Nicht-Bereitschaft	zur	Kooperation	mit	dem	Jugend-

amt	und	offensichtliches	Unverständnis	den	geforderten	Voraussetzungen	
gegenüber.	Bei	der	Beurteilung	wird	der	Fachdienst	einschätzen,	ob	es	
sich	bei	Verweigerung	und	Unverständnis	um	nur	situative	und	deshalb	
klärbare	Vorbehalte	handelt	oder	ob	es	sich	um	eine	nicht	beeinflussbare	
Grundhaltung	handelt.	
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4. Weitere persönliche Voraussetzungen und Unterstützungsbedarfe
•	 Vorbereitende	Eignungsgespräche	sollen	sich	auch	auf	Fragen	der	

kulturellen	und	sozialen	Integration	beziehen	und	sie	unter	dem	Gesichts-
punkt	des	Kindeswohls	und	des	gesetzlichen	Auftrags	bewerten.

•	 Darüber	hinaus	werden,	wie	bei	der	Eignungsfeststellung	in	der	Fremd-
pflege,	›soft-	Kriterien‹	(z.B.	allgemeine	Erziehungshaltungen,	soziale	
Isolation,	Stabilität	sozialer	Netze,	Offenheit	und	Toleranz)	überprüft	und	
unter	dem	Gesichtspunkt	von	Lernfähigkeit	und	-bereitschaft	bewertet	
und	gewichtet.	

•	 Zur	Eignungsfeststellung	gehört	auch	die	Klärung	von	Unterstützungs-
bedarfen	der	Pflegepersonen.	Hierbei	kann	nicht	nur	der	›objektive‹	Bedarf	
beurteilt	werden,	zu	überprüfen	ist	auch	die	Verfügbarkeit	entsprechender	
Leistungen.	

Fachkräfte	im	Pflegekinderbereich	haben	es	in	der	Regel	mit	›gehobenen‹	So-
zialschichten	zu	tun,	was	für	die	Verwandtenpflege	aber	längst	nicht	immer	
gilt.	Eine	grundlegende	Voraussetzung	für	die	Arbeit	mit	ihnen	ist	deshalb,	
dass	sich	die	Fachkräfte	der	Differenz	bewusst	sind	und	sie	die	Arbeit	mit	
›milieunahen‹	Pflegefamilien	schätzen.	Man	kann	zu	ihr	nicht	›verdonnert‹	
werden.	

Eine	zweite	Voraussetzung,	eine	notwendige	Voraussetzung	dafür,	von	
den	Verwandten	akzeptiert	zu	werden	und	überhaupt	erst	einmal	›einen	Fuß	
in	die	Tür‹	zu	bekommen,	ist	eine	›radikale‹	Abwendung	von	einer	»Defi-
zitperspektive«	(was	natürlich	nicht	bedeutet,	dass	nicht	auch	Schwächen	
und	Unzulänglichkeiten	in	den	Blick	zu	nehmen	sind)	zugunsten	einer	
Orientierung	an	Strategien	des	Empowerments	und	der	Aktivierung.	Eine	
dritte schließlich: Man muss sich darüber klar sein, dass man es immer mit 
einem	komplexen	System	zu	tun	hat.	Die	Arbeit	mit	der	»Oma«	(der	Tante	
etc.)	und	dem	Kind	ist	immer	in	das	größere	Familiensystem	eingebettet,	
lebensgeschichtlich	ebenso	wie	aktuell.	Fachkräfte	kommen	deshalb	nicht	
darum	herum,	sich	ausgiebig	mit	der	Familiengeschichte	und	den	Verzwei-
gungen	des	Verwandtschaftssystems	zu	befassen	(hierbei	kann	Netzwerk-	und	
Genogramm-Arbeit	helfen).	Besonders	wichtig	ist	es	auch,	die	»Beziehungs-
geschichte«	zwischen	den	Erwachsenen	und	dem	Kind,	einschließlich	ihrer	
inneren	›Verquickung‹	mit	den	früheren	Bezugspersonen	des	Kindes	zu	unter-
suchen.	Hierbei	kann	die	Erstellung	von	Soziogrammen,	Ecogrammen	und	
»Lebenslinien«,	in	welche	die	wichtigsten	Ereignisse	aus	dem	Leben	der	am	
Pflegeverhältnis	Beteiligten	eingetragen	werden,	hilfreich	sein.	Auch	die	aktu-
elle Lebenssituation und das soziale Netz der Pflegepersonen und des Kindes 
oder	Jugendlichen	spielen	meist	eine	größere	Rolle	als	in	der	Fremdpflege,	
da	sie	häufig	diverse	Belastungsfaktoren	enthalten,	möglicherweise	aber	auch	
besondere	Ressourcen	entdecken	lassen.7 

7 Zur ›Philosophie‹ und zu den genannten Methoden vgl. ausführlich den Artikel von Portengen/ van 
der Neut in Greeff (Anm. 2). In deutscher Übersetzung liegt er in ISA 2002 vor. Neuerlich auch: Müller-
Schlotmann (2008)

Angesichts	der	Überzeugung	von	pflegenden	Verwandten,	alles	für	das	inner-
halb	der	eigenen	Familie	hilfsbedürftig	gewordene	Kind	tun	zu	wollen	(und	
sei	es	nur,	es	vor	einem	Heimaufenthalt	zu	›retten‹)	und	nichts	›für	den	Staat‹,	
wird man bei der Kontaktaufnahme davon ausgehen müssen, dass man 
zunächst	ein	unerwünschter	Eindringling	ist.	Für	die	Sozialarbeit,	die	mit	
der	Verwandtenfamilie	in	Kontakt	kommt,	heißt	dies:	Sie	kann	nicht	–	wie	
bei	Fremdpflegefamilien	–	darauf	spekulieren,	bereits	vorgängig	zumindest	
als hinzunehmender Begleiter des Kindes und der Pflegefamilie akzeptiert zu 
werden.	Sie	kann	auch	nicht	auf	jenes	Machtmittel	spekulieren,	dass	ihr	in	
der	Fremdpflege	zur	Verfügung	steht,	nämlich	die	Angewiesenheit	der	Pfle-
gefamilie	auf	Informationen	über	das	Kind	und	seine	Familie.	Eine	Chance	
haben	Sozialarbeiter	in	der	Verwandtenpflege	deshalb	nur,	wenn	es	ihnen	
gelingt,	eine	zwischen	öffentlichem	Auftrag	und	Privatheit	vermittelnde	
Brücke zu bauen und wenn sie den Informations- und Deutungsvorsprung 
der	Verwandten	als	eine	wesentliche	Voraussetzung	für	Zugang	und	Beratung	
akzeptieren.	

Einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen die Beziehungen der erziehen-
den	Verwandten	zu	den	leiblichen	Eltern	des	Kindes.	Es	gilt,	die	engen,	oft	
so komplizierten, Beziehungen zu den Eltern des Kindes, die damit verbun-
denen	Familiengeheimnisse,	möglicherweise	die	massiven	Konflikte	bis	hin	
zu	rechtlichen	Auseinandersetzungen,	zwischen	den	Verwandten	und	den	El-
tern	des	Kindes	als	Kernaufgabe	zu	betrachten.	Was	hier	getan	werden	kann,	
ist natürlich sehr davon abhängig, wann der Sozialarbeiter mit dem Thema 
konfrontiert	wird.	Wenn	es	noch	eine	Chance	im	Vorfeld	der	Inpflegenahme	
gibt, sollte als eiserne Regel gelten, dass alle relevanten Beteiligten – einzeln 
oder gemeinsam – in Entscheidungs- und Planungsprozesse einbezogen wer-
den.	Die	Eltern	(Mütter,	Väter),	–	egal,	ob	sie	das	Sorgerecht	ausüben	oder	
nicht –, sollten nach ihren Ideen, nach ihrer Einschätzung über die Eignung 
der	besonderen	in	Frage	stehenden	Verwandten,	nach	weiteren	Alternativen	
ernsthaft	gefragt	und	als	Experten	für	das	Familiensystem	akzeptiert	werden.	
Dasselbe	sollte	–	soweit	altersmäßig	möglich	–	für	das	Kind,	ggf.	auch	seine	
Geschwister,	und	für	die	sich	›bewerbenden‹	Verwandten	gelten.	Schon,	weil	
sonst Konflikte vorprogrammiert sind, sollte es keine Zustimmung zu einer 
Verwandtenpflege	geben,	wenn	eine/r	der	Beteiligten	nicht	auszuräumende	
Bedenken	hat.	

Die	vielfältigen	Fragen	im	Zusammenhang	mit	Eltern,	Elternbildern	des	
Kindes	und	der	Verwandten,	als	das	Thema	der	Verwandtenpflege,	sollten	
auch	im	Verlauf	eines	Pflegeverhältnisses	immer	neu	eingefordertes	Thema	
bleiben.	Schließlich	ist	die	Beteiligung	der	Fachkräfte	bei	Besuchen	von	
Eltern	in	der	Verwandtenpflege	von	Bedeutung	für	Konfliktmoderation	und	
Verständigungsarbeit.	

Aus der Praxis: »Das Besondere achten, ohne das Wohl des Kindes aus den 
Augen zu verlieren...«: Der Schwerpunkt »Verwandtenpflege« im Pflege-
kinderdienst, Abteilung Kinderhilfezentrum im Jugendamt der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf 

Die	gesetzliche	Normierung	zur	Leistungsberechtigung	von	Großeltern	im 
§	§	27	Abs.	2a	SGB	VIII	vom	1.10.2005	hat	in	Düsseldorf	zu	einer	deutlichen	
Erhöhung	der	Zahl	der	Verwandtenpflegestellen	von	2005	noch	48	auf	91	

Die fachliche Ausgestaltung
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im	Jahr	2007	geführt.	Der	Pflegekinderdienst	hat	mit	der	Einrichtung	eines	
Schwerpunktgebiets	»Verwandtenpflege«	reagiert.	Zu	seinen	Aufgaben	gehö-
ren	die	Pflegestellenprüfung	und	die	Beratung	der	Verwandtenpflegestellen	
bei	einem	Betreuungsschlüssel	von	1	:	35.	Im	Mai	2008	wurde	zusätzlich	mit	
der	Qualifizierung	der	Verwandtenpflegestellen	im	Rahmen	begleitender	
Gruppenangebote	begonnen.	

Die Zuständigkeit des Schwerpunkts erstreckt sich auf drei 
Fallkonstellationen:
•	 Fälle,	in	denen	das	Kind	oder	der	Jugendliche	in	eine	selbstgesuchte	Pfle-

gestelle im Rahmen der Hilfeplanung wechseln soll: Die Eltern wünschen 
den Wechsel eines noch bei ihnen lebenden Kindes in eine von ihnen 
genannte	Pflegefamilie	oder	zu	Verwandten	oder	Bekannte	bieten	für	ein	
bereits	vorläufig	untergebrachtes	Kind	die	Aufnahme	in	ihrer	Familie	an

•	 Fälle,	in	denen	das	Kind/	der	Jugendliche	aufgrund	einer	akuten	Krisen-
situation im Rahmen der Hilfeplanung in eine selbstgesuchte Pflegestelle 
wechselt.	Das	Kind	wünscht	sich,	künftig	in	einer	bestimmten	Familie,	
z.B.	bei	den	Eltern	seines	Freundes	oder	bei	der	»Oma«	zu	leben.

•	 Fälle,	in	denen	das	Kind/	der	Jugendliche	bereits	in	der	selbstgesuchten	
Pflegefamilie lebt, der Bezirkssozialdienst erst nachträglich Informationen 
zum Aufenthalt des Kindes erhält und HzE-Bedarf feststellt: Nachvoll-
zogene	Pflegeverhältnisse,	z.B.	Großeltern,	die	ihr	Enkelkind	schon	im	
2.	Lebensjahr	übernommen	haben	und	im	5.	Lebensjahr	des	Kindes	um	
Beratung	im	Jugendamt	nachsuchen.	

Bei der Eignungsprüfung	wird	besonderer	Wert	darauf	gelegt,	das	›Besondere‹	
der	selbstinitiierten	Pflege,	die	Chancen	und	Risiken,	zu	beachten.	Unter	Be-
rücksichtigung der gewachsenen Beziehungen des Kindes/ Jugendlichen zur 
›Person	seiner	Wahl‹	muss	für	einen	positiven	Entscheid	deutlich	werden:	
• dass die Pflegepersonen den erzieherischen Bedarf des Kindes erkennen 

und	sie	zur	Förderung	des	Kindes,	ggf.	auch	mit	Unterstützung	durch	eine	
ambulante Erziehungshilfe, bereit und in der Lage sind;

•	 dass	sie	den	leiblichen	Eltern	mit	einer	Haltung	von	Verständnis	und	
Akzeptanz	begegnen	und	zur	Mitwirkung	bei	der	Gestaltung	von	Um-
gangskontakten bereit sind;

• dass es eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Diensten und 
anderen Beteiligten zur grundsätzlichen Mitarbeit an den vereinbarten 
Zielen	der	Hilfeplanung	gibt.	

Andreas Sahnen, Sachgebietsleiter Pflegekinderdienst und Adoptions-
vermittlungsstelle 

Verwandte	betrachten	sich,	wie	schon	erwähnt,	zumeist	als	die	natürlichen	
Verbündeten	des	Kindes,	oft	auch	als	Personen,	die	mit	der	Erziehung	des	
Kindes verbundenen Probleme selbstständig und nach den ihnen zugäng-
lichen	Normen	für	pädagogisches	Handeln	lösen	können.	Ihr	Hauptanliegen	
sind	keine	pädagogischen	Ratschläge;	was	sie	suchen,	ist	eher	Unterstützung	
bei	der	Gestaltung	des	Alltags	und	bei	der	Suche	nach	organisatorischen	
Lösungen	für	überfordernde	Problemlagen.	Sozialarbeit	sollte	diese	Erwar-
tung	im	eigenen	Interesse	ernst	nehmen;	zu	›tieferen‹	Problemen	lässt	sich	erst	

vordringen,	wenn	sich	die	Familie	geschätzt	und	hilfreich	entlastet	fühlt.	Die	
anfängliche	Arbeit	sollte	deshalb	als	»Unterstützungsmanagement«	betrachtet	
werden,	auf	›Gesuch‹	der	Verwandten,	aber	auch	als	selbständige	Suche	nach	
Helfern	im	sozialen	Netz	der	Familien,	als	Bündelung	von	Ressourcen	zur	
Schließung	von	Versorgungslücken	und	zur	Identifizierung	von	Ergänzungs-
notwendigkeiten	durch	formelle	Unterstützungsangebote.	Zu	fragen	ist	z.B.,	
ob	es	Menschen	im	Umfeld	der	Verwandten	gibt,	die	bestimmte	Aufgaben	
verlässlich	übernehmen	können?	Steht	jemand	als	Babysitter	für	die	Entla-
stung	zur	Verfügung?	Kann	jemand	beim	Schularbeiten	machen	helfen?	Zu	
wem	kann	das	Kind,	wenn	die	Großmutter	krank	wird?	Da,	wo	die	Ver-
wandtenpflege bereits zum Thema Sozialer Dienste und zu einem eigenen 
Praxisfeld	geworden	ist,	werden	entsprechende	Recherchen	in	systematischer	
Weise durchgeführt, – über die Schritte Identifizierung von potentiellen 
Unterstützern	durch	Netzwerkanalysen,	Ansprache	der	Unterstützer	durch	
die	Verwandten	selbst	oder	die	Sozialarbeiter,	ggf.	Einberufung	einer	›Unter-
stützer-Konferenz‘ und schließlich Erstellung eines entsprechenden, von allen 
Beteiligten	akzeptierten,	Protokolls	bzw.	Unterstützungsplans.	Ohne	diese	
Voraussetzungen	wird	man	sich	mit	Einfacherem	zufrieden	geben	müssen.	

Der	informelle	Charakter	der	Verwandtenpflege	spricht	auch	dafür,	auch	
sonstige	Unterstützungs-	und	Beratungsangebote	auf	einem	anderen	Weg	
anzubieten	als	für	Fremdpflegefamilien.	Großeltern	und	andere	Verwandte	
werden sich – auch wenn es Ausnahmen gibt – kaum einmal freiwillig in für 
›Fremdpflegefamilien‘	konzipierten	Schulungskursen	einfinden,	und	wenn	
doch,	dort	selten	mit	Gewinn	teilnehmen	können.	Es	spricht	auch	kaum	et-
was	dafür,	sie	in	›normale‹	Gruppenangebote	integrieren	zu	wollen,	zumal	sie	
dort leicht der Eloquenz der mittelständischen WortführerInnen unterliegen 
werden.	Abgesehen	davon,	dass	solche	Angebote	faktisch	auch	kaum	einmal	
angenommen	werden,	entspräche	es	dem	Selbstverständnis	von	Verwandten	
viel	mehr,	mit	Personen	in	der	gleichen	Situation	zusammen	zu	treffen	und	
hierüber zu einem informellen Erfahrungsaustausch zu kommen, in dem 
auch	Tipps	ggf.	mit	Unterstützung	einer	kundigen	Person	ausgetauscht	wer-
den	können.	In	den	USA	nennt	man	dies	›kitchen	table	-	groups‹	und	organi-
siert	sie	z.B.	über	das	Internet	und	die	Bereitstellung	von	Listen	über	örtliche	
Experten.	In	Münster,	einem	der	wenigen	Jugendämter	im	Bundesgebiet,	in	
dem	es	einen	eigenen	Dienst	für	Verwandte	gibt,	versucht	man	dies	über	ein	
Klön-Cafe	zu	realisieren	(siehe	Kasten).	Amerikanische	Erfahrungen	zeigen	
(auch	die	Berliner	»Familien	für	Kinder	gGmbH«	Berlin	berichtet	davon;	
siehe	Kasten),	dass	Großeltern	und	Verwandte,	selbst	in	›informellen‹	Pflege-
verhältnissen, zu viel mehr in der Lage sind, als ihnen gemein hin zugetraut 
wird, - wenn es denn Angebote gibt, die sie als konkret hilfreich betrachten 
können	und	die	ihre	Eigenverantwortlichkeit	herausfordern.	

Zur	Unterstützung	insbesondere	von	Großeltern	gehört	auch	die	Sorge	der	
Sozialarbeit	um	diese	selbst.	Wenn	man	bedenkt,	dass	ein	relevanter	Teil	von	
ihnen	sich	in	einer	Situation	von	materieller	Unterversorgung	und	manchmal	
auch	in	einer	Situation	von	unzureichender	Gesundheit	und	in	Erschöp-
fungszuständen	befindet,	sollten	sich	die	Fachkräfte	Gedanken	über	Baby-
sitterdienste	ebenso	wie	über	Erholungsmaßnahmen	für	sie	machen.	Wenn	
denn	schon	›Einsparungen‹	am	Pflegegeld:	Die	Ersparnis	ist	hierfür	gut	und	
gerecht	angelegtes	Geld.	
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Abschließend:	Auch	die	Kinder	in	der	Verwandtenpflege	bedürfen	der	Un-
terstützung	bei	der	Bewältigung	von	Alltag	und	Sorgen.	Die	Betreuung	von	
Verwandten	mag	die	›schonendere‹	Alternative	zur	Fremdplatzierung	sein,	
aber	auch	das	Leben	bei	Verwandten	bringt	besondere	Belastungen	mit	sich.	
Sie	ergeben	sich	aus	dem	bereits	Gesagten:	Verwirrungen	um	die	Eltern	und	
Familiengeheimnisse,	die	Scham,	eben	doch	nicht	von	den	eigenen	Eltern	
versorgt	zu	werden,	Probleme	die	sich	um	Alter	und	Krankheit	von	Großel-
tern und also um die eigene Zukunft ranken, natürlich auch der alltägliche 
›Knartsch‹	um	Ordnung,	Geld,	Schule,	Freunde.	Alle	diese	Probleme	kom-
men	auch	in	nicht-verwandten	Pflegefamilien	vor,	aber	sie	haben	in	der	Ver-
wandtenpflege	wiederum	aufgrund	der	Nähe	eine	besondere	Einfärbung.	Der	
»Seufzer«	der	Großmutter,	wenn	sie	von	der	Tochter	erzählt,	der	offene	Streit	
zwischen ihnen am Küchentisch, der Bericht darüber, dass die Mutter wie-
der geheiratet hat und ein Halbbruder geboren ist, der Zuhause bleiben darf, 
gehen tiefer als die in der fremden Pflegefamilie distanziert vorgetragenen Be-
richte.	Kinder	in	Verwandtenpflege,	kann	man	sagen,	benötigen	mindestens	
im	gleichen	Umfang	wie	Kinder	in	anderen	Pflegefamilien	eine	Person,	die	
das Kind ermutigt, über das nicht Aussprechbare und nicht Angesprochene 
zu	sprechen.	Da	es	der	Sozialarbeit	aus	strukturellen	Gründen	nicht	leicht	
fällt, ein Kind über einen längeren Zeitraum kontinuierlich zu begleiten, wird 
die Rolle der Sozialarbeit auch hier oft eine indirektere sein müssen, etwa die 
Suche nach einer dem Kind vertrauten neutralen weiteren Person aus dem 
erweiterten	Familienkreis	oder	dem	sozialen	Netz	des	Kindes.

Die	Diskussion	um	die	Verwandtenpflege	ist	in	Deutschland	noch	ganz	am	
Anfang.	Insbesondere	das,	was	informelle	und	halbformelle	Verwandten-
pflege genannt wurde, ist – obwohl wahrscheinlich in Teilen von besonde-
rer Brisanz – noch fast vollständig außerhalb eines fachlich ausgewiesenen 
Blickwinkels	der	Jugendhilfe.	Der	große	Nachholbedarf	wird	über	verstärkte	
Forschungsanstrengungen	und	modellhafte	Praxisentwicklungen	aufzuholen	
sein.	Voraussetzung	hierfür	wird	sein,	dass	sich	Jugendhilfe	eine	bewusste	
Haltung	zur	Verwandtenpflege	erarbeitet	und	die	Besonderheiten	der	Ver-
wandtenpflege	sowohl	hinsichtlich	ihrer	Bedingungen	als	auch	ihrer	Chancen	
und	Risiken	für	Kinder	akzeptiert.	

Der Bedarf hierfür dürfte sowohl aus fachlichen und gesellschaftlichen, als 
auch	aus	jugendhilfepolitischen	Gründen	wachsen.	»Lebensweltorientierung«	
und	»Milieunähe«,	wissenschaftlich	gesagt	eine	sozialökologische	Perspek-
tive	auf	Sozialisationsprobleme,	gehören	längst	zu	kaum	noch	einmal	hin-
terfragten	Prämissen	moderner	Jugendhilfe.	Die	fortschreitende	Verarmung	
und	Verelendung	benachteiliger	Gesellschaftsschichten	verlangt	auch	nach	
mehr	Kompensation,	auch	über	die	Betreuung	außerhalb	des	Elternhauses.	
Fremdpflege	allein	kann	schon	heute	den	Bedarf	nach	familiärer	Ersatz-	oder	
Ergänzungserziehung	nicht	mehr	decken;	Verwandtschaftsressourcen	zu	ver-
nachlässigen,	wäre	auch	in	dieser	Hinsicht	kontraproduktiv.	

Ein	Fehler	wäre	es	freilich	auch,	unkritisch	auf	die	Verwandtenpflege	zu	
setzen;	ein	›Oma-Kult‹	verbietet	sich	schon	deshalb,	weil	auch	Verwandt-
schaftssysteme	in	einer	individualisierten	Welt	bröckeln	und	ohne	Unter-
stützung	jedenfalls	nicht	mehr	beliebig	verfügbar	sind.	Die	fortgeschrittenste	

internationale	Diskussion	betrachtet	das	Verwandtschaftssystem	dann	auch	
zunehmend	nur	als	eine	Ressource	neben	anderen	›milieunahen‹	Pflegeformen	
(mit	dem	Begriff	»Netzwerkpflege«	gekennzeichnet),	und	selbstverständlich	
auch neben der für viele Kinder und Jugendlichen auch weiterhin unentbehr-
lichen	Fremdpflege.	Zu	den	wichtigsten	Zukunftsaufgaben	der	Pflegekin-
derhilfe	gehört	die	›zielgenaue‹	Suche	nach	einer	den	Bedürfnissen	und	dem	
Wohl	des	Kindes	oder	Jugendlichen	adäquaten	›persönlichen‹	Lösung	im	
Sinne	eines	individuellen	»home-finding«.	(vgl.	Blandow	2004,	S.	191	ff).	Die	
Niederländer haben es vorgemacht: Wo sich Jugendhilfe selbst auf den Weg 
macht,	eine	dem	Kind	›originär‹	verbundene	Familie	zu	suchen,	wo	sie	die	
Wünsche	und	das	Wissen	von	Kindern,	Jugendlichen	und	ihren	Angehörigen	
ernstnimmt und hervorlockt und wo sie bereit ist, das lebensweltliche Arran-
gement	zu	fördern	und	zu	unterstützen,	kann	für	mehr	als	für	jedes	zweite	
bedürftige	Kind	eine	entsprechende	Lösung	gefunden	werden	(Portengen	
2006).	Von	einem	Tag	zum	anderen	ging	es	freilich	auch	in	den	Niederlanden	
nicht.

Hilfe	zur	Erziehung	in	Form	der	Vollzeitpflege	wird	gewährt,	wenn	ein	
erzieherischer Bedarf vorliegt, der durch die leiblichen Eltern nicht erfüllt 
wird,	und	dem	durch	die	Unterbringung	in	einer	»anderen	Familie«	begeg-
net	werden	soll.	Eine	»andere	Familie«	im	Sinne	des	§	33	SGB	VIII	können	
auch	Verwandte	des	Kindes	sein,	auch	wenn	sie	unterhaltspflichtig	sind.	Dies	
wird	seit	der	Gesetzesänderung	durch	das	Gesetz	zur	Weiterentwicklung	der	
Kinder-	und	Jugendhilfe	(KICK)8	durch	§	27	Abs.	2a	SGB	VIII	ausdrücklich	
klargestellt.	Die	Verwandtenpflege	ist	damit	auf	eine	ausdrückliche	rechtliche	
Grundlage	gestellt.	

Jedoch	bestehen	in	der	Praxis	weiterhin	Unklarheiten	bei	der	Großeltern-	
und	Verwandtenpflege,	insbesondere	um	die	Fragen,	unter	welchen	Voraus-
setzungen ein Anspruch auf Hilfegewährung besteht, welche Anforderungen 
an	deren	Eignung	zu	stellen	sind	und	in	welchen	Fällen	eine	Kürzung	des	
Pflegegelds	in	welcher	Höhe	in	Betracht	kommt.	

Lange	Zeit	wurde	darauf	abgestellt,	ob	die	Großeltern	oder	anderen	Ver-
wandten, bei denen das Kind untergebracht war, zur unentgeltlichen Pflege 
bereit	sind.	Die	Praxis	war	geprägt	von	der	Rechtsprechung	des	BVerwG9 

C.12.5C.12.4

12.4  Ausblick

12.5  Rechtliche Besonderheiten der Verwandtenpflege
 Marion Küfner

Anspruch auf Hilfe zur Erziehung bei Verwandtenpflege

8 Gesetz vom 8. September 2005, BGBl I S. 2729. 
9 BVerwG FEVS 47, 433 und BVerwGE 48, 289. 
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und erkannte die Notwendigkeit der Hilfe nur an, wenn die verwandten 
Pflegepersonen ausdrücklich nicht zur unentgeltlichen Aufnahme des Kindes 
bzw.	Jugendlichen	bereit	waren.10 

Diese	Argumentation	ist	seit	der	Einführung	des	§	27	Abs.	2a	SGB	VIII	
zum	1.	Oktober	2005	nicht	mehr	haltbar.	Die	Neuregelung	stellt	nunmehr	
ausdrücklich klar, dass die Bereitschaft anderer unterhaltspflichtiger Personen 
zur	Übernahme	des	Betreuungs-	und	Erziehungsauftrags	der	Eltern	den	
Anspruch	auf	Hilfe	zur	Erziehung	nicht	entfallen	lässt.	Insbesondere	kann	
die Hilfegewährung nicht mehr mit dem Hinweis abgelehnt werden, dass das 
Wohl	des	Kindes	bzw.	Jugendlichen	durch	den	im	Rahmen	des	Unterhalts	
geschuldeten	Betreuungsbedarf	abgedeckt	werde.	Da	es	nicht	mehr	darauf	
ankommt,	ob	die	Großeltern	zur	unentgeltlichen	Pflege	bereit	sind,	bedarf	
es	auch	keiner	entsprechenden	Erklärung	der	Großeltern	mehr,	die	in	eini-
gen Jugendämtern als Reaktion auf die frühere Rechtsprechung eingeführt 
wurde.11 

Vielmehr	gilt	für	Verwandtenpflege	grundsätzlich	dasselbe	wie	für	die	
Fremdpflege	auch:	Ein	Anspruch	auf	Hilfe	zur	Erziehung	in	Form	der	
Vollzeitpflege	gem.	§§	27,	33	i.V.m.	§	39	SGB	VIII	besteht	unter	den	dort	
aufgestellten Bedingungen, dass ein erzieherischer Bedarf vorliegt, der eine 
Erziehung	in	Vollzeitpflege	notwendig	macht	–	was	bei	einer	bereits	erfolgten	
Fremdunterbringung	stets	der	Fall	ist	–	und	durch	die	Erziehung	bei	den	
Verwandten	in	geeigneter	Weise	gedeckt	werden	kann.	Ob	eine	Unterhalts-
pflicht	der	Großeltern	besteht,	wird	erst	im	Rahmen	der	Bemessung	der	
Leistungen	zum	Unterhalt	des	Kindes	relevant	(§	39	Abs.	4	Satz	4	SGB	VIII,	
dazu	unten).	

Anmerkung: 
Diese Rechtslage findet aber nur auf Sachverhalte Anwendung, die nach dem 
Inkrafttreten	des	KICK	am	1.	Oktober	2005	liegen,	denn	die	Gesetzesän-
derung	durch	das	KICK	wurde	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	getroffen.	Im	
Rahmen	der	Kostenerstattung	kann	es	bei	der	Frage	der	Rechtmäßigkeit	ver-
einzelt noch um Pflegeverhältnisse gehen, die zeitlich in weiten Teilen davor 
liegen.	Für	diese	ist	die	frühere	Rechtsprechung	des	BVerwG	noch	jetzt	von	
Bedeutung.12 

Für	die	Feststellung,	ob	ein	erzieherischer	Bedarf	des	Kindes	besteht	oder	
nicht,	ist	auf	die	Situation	in	der	Herkunftsfamilie	abzustellen.13 Es kommt 
ausschließlich darauf an, ob ein erzieherisches Defizit besteht, das durch die 
leiblichen	Eltern	des	Kindes	oder	Jugendlichen	nicht	erfüllt	wird.	Dies	ist	
immer	dann	der	Fall,	wenn	beide	Eltern	oder	der	alleinerziehende	Elternteil	
ausfallen,	aber	auch	wenn	sie	eine	kindgerechte	Versorgung	und	Erziehung	
nicht	gewährleisten	können.	Insbesondere	fällt	der	erzieherische	Bedarf	nicht	
deshalb	weg,	weil	das	Kind	womöglich	seit	Jahren	bei	den	Großeltern	lebt,	
von diesen gut versorgt wird und die Erwartung besteht, dass sie das Kind 
auch	künftig	gut	betreuen	würden.	Im	Gegenteil:	Es	zeigt,	dass	ein	erziehe-
rischer	Bedarf	besteht,	eben	weil	das	Kind	nicht	im	Haushalt	der	Eltern	lebt.	
Das	Vorhandensein	gewisser	Fähigkeiten	der	Großeltern	in	der	Erziehung	ist	
Grundbedingung	für	die	Bejahung	der	erforderlichen	Voraussetzung	einer	
geeigneten	und	notwendigen	Hilfe	i.S.d.	§	27	Abs.	1	SGB	VIII.	

Im	Rahmen	der	Geeignetheit	der	Hilfe	ist	auch	die	Geeignetheit	der	Pflegefa-
milie	zu	prüfen.	Das	Bestehen	einer	verwandtschaftlichen	Beziehung	ist	kein	
generelles	Indiz	für	eine	besondere	Eignung	zur	Erziehung.14 Zwar kann eine 
Unterbringung	des	Kindes	oder	Jugendlichen	bei	den	Großeltern	große	Vor-
teile haben, weil sie mit der Biographie des Kindes vertraut sind, eine soziale 
Nähe zum Kind mitbringen und häufig auch die Bereitschaft, in schwierigen 
Situationen	zu	dem	Kind	zu	stehen.	Es	können	aber	auch	gewichtige	Gründe	
dagegen	sprechen,	vom	Altersabstand	bis	hin	zu	den	mit	einer	Generationen-
verschiebung	möglicherweise	verbundenen	Identitätskonflikten.15

Bei der Beurteilung der Eignung sind grundsätzlich die gleichen Kriterien 
anzulegen	wie	bei	einer	Fremdpflegestelle	auch.16 Die verwandten Pflegeeltern 
müssen eine kindeswohlgerechte Erziehung und Betreuung gewährleisten, 
die	Entwicklung	des	Kindes	fördern	und	Gewähr	für	seinen	Schutz	bieten	
können,	auch	gegenüber	der	Herkunftsfamilie.	Soll	die	Unterbringung	bei	
den	Verwandten	im	Rahmen	einer	Hilfe	zur	Erziehung	erfolgen,	müssen	sie	
außerdem zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bereit 
sein,	woran	es	in	der	Praxis	mitunter	mangelt.	Deshalb	erhebt	das	Gesetz	nun	
noch	einmal	explizit	zur	Voraussetzung,	dass	die	Pflegepersonen	bereit	und	in	
der Lage sein müssen, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger 
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10 Im Hinblick auf die Bereitschaft zur unentgeltlichen Pflege war nach der bis September 2005 gel-
tenden Rechtslage die Vermutung anerkannt, dass Großeltern nicht zur unentgeltlichen Pflege bereit 
sind, wenn sie nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen den nach jugendhilferechtlichen Verhältnissen 
bemessenen notwendigen Unterhalt eines zur Pflege in den Haushalt aufgenommenen Enkelkindes 
nicht sicherstellen können, vgl. OVG NW FEVS 56, 248. Wenn ihr Einkommen zum maßgeblichen Zeit-
punkt unter ihrem Mindestselbstbehalt lag, waren sie gegenüber ihrem Enkelkind nicht unterhaltspflich-
tig und somit wohl auch nicht bereit, dessen Pflege unentgeltlich zu übernehmen.
11 Vgl. etwa DIJuF-Rechtsgutachten 10.08.2007, J 4.171 (nicht veröffentlicht).
12 VG Scheswig-Holstein ZKJ 2007, 165.

Erzieherischer Bedarf

Anforderungen an die Eignung der Pflegeeltern

13 Münder u.a./ Tammen / Trenczek (2009), § 27 SGB VIII Rn. 37; Kunkel/Kunkel (2006), § 27 SGB VIII Rn. 
16; Hauck/Noftz/Stähr (10/2006), § 27 SGB VIII Rn. 19; Wiesner/Wiesner (2006), § 27 SGB VIII Rn. 16.
14 Wiesner/Wiesner (2006), § 33 SGB VIII Rn. 30.
15 Dazu vgl. Wiesner/Wiesner (2006), § 33 SGB VIII Rn. 30; Deutscher Verein (2004), S. 35 f.
16 Jans u.a. (12/2006), § 33 SGB VIII Rn. 30a; DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 440 (442).
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der	öffentlichen	Jugendhilfe	nach	Maßgabe	der	§§	36,	37	SGB	VIII	zu	decken	
(§	27	Abs.	2a	SGB	VIII).17	Hierzu	gehört	auch	die	Bereitschaft	unterstützende	
Leistungen	anzunehmen.18 

In	der	Praxis	werden	die	Anforderungen	bei	von	den	Eltern	selbst	aus-
gewählten Pflegepersonen häufig geringer sein als bei vom Jugendamt aus-
gewählten.	Dies	gilt	insbesondere	beim	sog.	»Nachvollzug«,	wenn	also	die	
Eltern ihr Kind zunächst eigenständig in einer von ihnen ausgewählten Pfle-
gefamilie untergebracht haben und nun im Nachhinein, nachdem das Kind 
dort	bereits	längere	Zeit	lebt,	Hilfe	zur	Erziehung	beantragen.	

Die	Großeltern	oder	sonstigen	Verwandten	können	die	Hilfe	zur	Erziehung	
nach	§§	27,	33	SGB	VIII	nicht	selbst	beantragen,	da	anspruchsberechtigt	nur	
die	Personensorgeberechtigten	sind.	Etwas	anderes	gilt	nur	bei	der	Eingliede-
rungshilfe	(§	35	a	SGB	VIII)	sowie	bei	der	Hilfe	für	junge	Volljährige.	

Auch dann muss das Jugendamt prüfen, ob der Aufenthalt des Kindes oder 
Jugendlichen	in	der	Pflegefamilie	zum	gegenwärtigen	Zeitpunkt	(noch)	geeig-
net	und	notwendig	ist.19 Dabei stellt sich häufig die besondere Schwierigkeit, 
dass	das	Kind	bereits	seinen	Lebensmittelpunkt	im	Haushalt	der	Verwandten	
gefunden	hat.	Dann	müssen	bei	der	Eignungsprüfung	auch	die	Folgen	be-
dacht werden, die eine Herausnahme des Kindes oder Jugendlichen für seine 
Entwicklung	haben	kann.20 Auch wenn die Anforderungen an die Eignung 
von	Verwandten	als	Pflegeeltern	in	dieser	Situation	aufgrund	der	gewach-
senen Bindungen sicherlich noch einmal großzügiger gehandhabt werden 
müssen, kann eine Hilfe zur Erziehung nicht erst an der Schwelle zur Kin-
deswohlgefährdung	nach	§	1666	Abs.	1	BGB	versagt	werden.21	Vielmehr	muss	
eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung 
»gewährleistet«	sein	(§	27	Abs.	1	SGB	VIII).	Dies	stellt	höhere	Anforderungen	
an	die	Eignung	als	das	Nichtvorliegen	einer	konkreten	Gefährdung.22 

Wenn	gewisse	Mindestvoraussetzungen	(dazu	oben	C.12.3)	nicht	erfüllt	
sind, insbesondere keine Bereitschaft zur Kooperation mit dem Jugendamt 
von	Seiten	der	Verwandten	besteht,	sollte	von	der	Bewilligung	einer	erziehe-
rischen	Hilfe	nach	§§	27,	33	SGB	VIII	abgesehen	werden.23 Das Jugendamt 
steht jedoch häufig vor der Entscheidung, ob es die Erziehungsbedingungen 
in der Pflegefamilie als ausreichend ansieht, um auf diese Weise über die 
Hilfegewährung	einen	»Fuß	in	die	Tür«	zu	bekommen	und	auf	eine	kindes-
wohlgerechte	Versorgung	in	der	Pflegefamilie	hinwirken	zu	können,	oder	ob	
es	die	Hilfegewährung	ablehnt.	Dann	wird	es	oftmals	dennoch	Kontakt	zur	

Familie	halten	und	das	Wohl	des	Kindes	in	der	Pflegefamilie	ggf.	auch	durch	
familienunterstützende Leistungen und wiederkehrende Beratungsangebote 
absichern	müssen.24 

Wenn eine Hilfe zur Erziehung abgelehnt wird, kommen stattdessen 
Leistungen	nach	dem	SGB	II	oder	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	nach	§§	19,	27	
ff.	SGB	XII	in	Betracht,	um	die	Kosten	für	das	Kind	in	der	verwandten	Pfle-
gefamilie	zu	finanzieren.25 Die Hilfe zum Lebensunterhalt stellt in der Regel 
den	notwendigen	Lebensunterhalt	»abweichend	von	den	Regelsätzen	in	Höhe	
der	tatsächlichen	Kosten	der	Unterbringung«	sicher	(§	28	Abs.	5	SGB	XII).	
Die Kommentarliteratur geht, gestützt auf die Rechtsprechung, übereinstim-
mend davon aus, dass dabei auf eine Einzelfallprüfung nach sozialhilferecht-
lichen Regeln verzichtet wird, und empfiehlt stattdessen eine Orientierung an 
den	jeweils	gültigen,	nach	Altersgruppen	gestaffelten,	Sätzen	für	die	materiel-
len	Aufwendungen	für	Pflegekinder	nach	§	39	SGB	VIII.26	Übrigens	können	
die	Leistungen	nach	dem	SGB	XII	gem.	§	1688	Abs.	1	Satz	2	BGB	auch	von	
den	Verwandten	selbst	geltend	gemacht	werden,	da	es	sich	um	Sozialleistun-
gen	für	das	Kind	handelt.	

Wenn	Hilfe	zur	Erziehung	gewährt	wird,	ist	–	als	Annex	dazu	–	auch	der	
notwendige	Unterhalt	des	Kindes	sicherzustellen	(§	39	SGB	VIII,	ausführlich	
C.16.1).	Im	Zusammenhang	mit	der	Leistung	von	Pflegegeld	an	unterhalts-
pflichtige	Verwandte	stellt	sich	die	Frage,	in	welcher	Höhe	dieses	zu	zahlen	
ist.	Gem.	§	39	Abs.	4	Satz	4	SGB	VIII	kann	das	Pflegegeld	bei	unterhalts-
verpflichteten	Verwandten	angemessen	gekürzt	werden.	Klar	ist,	dass	es	sich	
dabei	um	eine	Ermessensentscheidung	des	Jugendamts	handelt	(»kann«).	In	
welchen	Fällen	aber	besteht	diese	Möglichkeit?	Welcher	Teil	des	Pflegegelds	
kann	gekürzt	werden?	Und	was	ist	»angemessen«	im	Sinne	der	Vorschrift?	
Diese	Fragen	lösten	in	den	Sachgebieten	der	Wirtschaftlichen	Jugendhilfe	
zunächst	Unsicherheit	aus,	was	in	Anbetracht	der	Uneinigkeit	in	Literatur	
und	Rechtsprechung	nicht	weiter	verwunderte.	In	einigen	Punkten	hat	die	
Rechtsprechung jedoch bereits Licht in das Dunkel gebracht, in anderen hat 
das	Gesetz	zur	Förderung	von	Kindern	unter	drei	Jahren	und	in	Kindertages-
pflege	(KiföG)	die	notwendige	Klarheit	gebracht.27 

Einigkeit	besteht	zunächst	darüber,	dass	über	die	Höhe	der	Kürzung	nach	
den	Gegebenheiten	des	Einzelfalls	zu	entscheiden	ist.28 Das Ermessen, das 
dem	Jugendamt	durch	die	Vorschrift	des	§	39	Abs.	4	Satz	4	SG	VIII	einge-
räumt	wird,	muss	es	(pflichtgemäß)	auf	den	jeweiligen	Einzelfall	bezogen	
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17 Vgl. dazu DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2007, 129; vgl. auch Münder u. a./ Tammen / Trenczek (2009), 
§ 27 SGB VIII Rn. 23; Hauck/Noftz/Stähr (10/2006), § 27 SGB VIII Rn. 31c.
18 Zu den Mindestanforderungen an Großeltern- bzw. Verwandtenpflege vgl. Deutscher Verein (2004), 
S. 37; Münder u.a./ Tammen / Trenczek (2009), § 27 SGB VIII Rn. 23 f.; Wiesner/Wiesner (2006), § 37 SGB 
VIII Rn. 26c. 
19 Wiesner/Wiesner (2006), § 33 SGB VIII Rn. 31.
20 Wiesner/Wiesner (2006), § 33 SGB VIII Rn. 31.
21 Münder u.a./Tammen / Trenczek (2009), § 27 SGB VIII Rn. 6, DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 24. 
Wenig überzeugend daher VGH BW JAmt 2003, 598.
22 Vgl. Schindler (2004), S. 171 f.
23 So auch Deutscher Verein (2004), S. 38.

24 Vgl. auch DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 129. 
25 Münder u.a./Tammen / Trenczek (2009), § 27 SGB VIII Rn. 24.
26 Vgl. Fichtner/Wenzel/Wenzel (2005), § 28 SGB XII Rn. 63; Grube/Wahrendorf/Wahrendorf (2008), 
§ 28 SGB XII Rn. 39 ff.; vgl. auch Nr. 5 der überarbeiteten Empfehlungen des Deutschen Vereins zur 
Vollzeitpflege/ Verwandtenpflege NDV (1994), 205.
27 Vgl. BR-Drucks. 295/08; ausführlich zur Höhe der Kürzung vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 
440 (441).
28 So ausdrücklich die Gesetzesbegründung BT-Drucks. 15/3676, S. 36; vgl. auch VG Braunschweig JAmt 
2006, 248 (249); VG Arnsberg JAmt 2007, 101 (103); VG Oldenburg JAmt 2007, 542 (543).

Höhe des Pflegegelds und Zulässigkeit einer Kürzung



764 Verwandtenpflege: »Anders als die anderen ... Die Großeltern- und Verwandtenpflege« 765 Verwandtenpflege: »Anders als die anderen ... Die Großeltern- und Verwandtenpflege«

ausüben.	Macht	es	davon	keinen	Gebrauch,	indem	es	etwa	pauschal	und	
ohne	Ansehung	der	wirtschaftlichen	Verhältnisse	eine	Kürzung	des	Pflege-
gelds	vornimmt	(etwa	generell	bei	Verwandten	in	Höhe	des	vollen	Erzie-
hungsbeitrags	oder	pauschal	um	20%	oder	30%	der	Gesamthöhe),	handelt	das	
Jugendamt	ermessensfehlerhaft.	Ein	entsprechender	Bescheid	wäre	rechtswid-
rig	und	kann	vom	Gericht	aufgehoben	werden.	Die	bis	zum	KiföG	bestan-
dene Rechtslage hatte sowohl eine Kürzung des Anteils für den materiellen 
Unterhalt	(jetzt:	Sachaufwand)	als	auch	hinsichtlich	des	Anteils	der	Kosten	
der	Pflege	und	Erziehung	zugelassen.	Mit	der	Neuregelung	in	§	39	Abs.	4	
Satz	4	SGB	VIII	ist	nunmehr	klargestellt,	dass	sich	die	Kürzungsmöglich-
keit	grundsätzlich	nur	auf	den	Sachaufwand	bezieht.29 Damit wird der auch 
bislang	schon	herrschenden	Meinung	gefolgt,	dass	die	Kürzungsmöglich-
keit	nur	die	materiellen	Aufwendungen	betreffen	kann,	da	Großeltern	und	
andere	Verwandte	allein	barunterhaltspflichtig	sind,	d.h.,	zur	Deckung	des	
Unterhalts	durch	Geldzahlungen,	jedoch	nicht	zur	Pflege	und	Erziehung	des	
Kindes	(Betreuungsunterhalt)	verpflichtet	sein	können.30 

Jedoch	soll	selbst	der	Sachaufwand	nur	dann	gekürzt	werden	können,	
wenn die verwandten Pflegepersonen unter Berücksichtigung ihrer sonstigen 
Verpflichtungen	und	ohne	Gefährdung	ihres	angemessenen	Unterhalts	dem	
Kind	oder	Jugendlichen	Unterhalt	gewähren	können.	Mit	dieser	Formu-
lierung	wird	auf	die	Definition	der	Leistungsfähigkeit	im	Unterhaltsrecht	
zurückgegriffen.	Aufgrund	des	Zusammenspiels	mit	der	Vorschrift	des	§	10	
Abs.	2	SGB	VIII,	der	gerade	eine	Entflechtung	von	Unterhaltsrecht	und	Kin-
der- und Jugendhilferecht erreichen wollte, kommt es allerdings für die Kür-
zungsbefugnis	nicht	auf	einen	tatsächlich	bestehenden	Unterhaltsanspruch	
an,	sondern	genügt	eine	abstrakte	Unterhaltspflicht.31 

Im	Ergebnis	besteht	die	Kürzungsmöglichkeit	nach	§	39	Abs.	4	Satz	4	
SGB	VIII	bei	allen	Pflegepersonen,	die	in	gerader	Linie	mit	dem	Kind	ver-
wandt	und	außerdem	leistungsfähig	sind.	Auf	andere	unterhaltsrechtliche	
Voraussetzungen,	wie	die	Bedürftigkeit	des	Kindes	oder	die	Leistungsfähig-
keit	der	Eltern	bzw.	anderer	ggf.	vorrangig	verpflichteter	Verwandter,	kommt	
es	nicht	an.32 

Bei der Ermittlung der Leistungsfähigkeit der Pflegepersonen ist deren 
Nettoeinkommen	und	Vermögen	zu	berücksichtigen,	und	zwar	von	der	
Pflegeperson,	mit	der	der	Pflegevertrag	abgeschlossen	wurde.	Sind	darin	z.B.	
beide	Großeltern	benannt,	wird	das	Einkommen	von	beiden	zusammenge-
rechnet.	Der	Betrag	muss	den	anerkannten	Selbstbehalt	übersteigen,	damit	
eine	Leistungsfähigkeit	angenommen	werden	kann.	

Bei	Großeltern	ist	nach	der	neueren	Rechtsprechung	des	BGH	zu	berücksich-
tigen,	dass	sie	gegen	den	Anspruch	auf	Enkelunterhalt	den	erhöhten	Selbstbe-
halt	anführen	können,	der	auch	erwachsenen	Kindern	gegenüber	ihren	unter-
haltsbedürftigen	Eltern	zugebilligt	wird.33 Wie hoch dieser Selbstbehalt ist, ist 
grundsätzlich	in	den	unterhaltsrechtlichen	Leitlinien	der	Familiensenate	der	
Oberlandesgerichte	festgeschrieben.34 Es scheint sich eine Linie herausgebildet 
zu	haben,	nach	der	sich	der	erhöhte	Selbstbehalt	von	Großeltern	auf	1.400	€	
zuzüglich	1.035	€	für	den	anderen	Großelternteil	beläuft.35

Wenn nach diesen Maßgaben feststeht, ob und unter Berücksichtigung 
welchen	Einkommens	überhaupt	eine	Kürzung	in	Frage	kommt,	stellt	sich	
weiter	die	Frage,	in	welchem	Umfang	die	materiellen	Aufwendungen	gekürzt	
werden	können.	Das	Gesetz	eröffnet	dem	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	
insoweit	die	Möglichkeit	zur	»angemessenen«	Kürzung.	Was	im	konkreten	
Fall	»angemessen«	ist,	ist	eine	Frage	des	Einzelfalls	und	ins	Ermessen	des	
Jugendamts	gestellt.	Jedoch	gibt	es	Grenzen:
1.	 Höchstbetrag	für	die	Kürzung	ist	der	Betrag,	der	nach	Einkommens-

ermittlung bei der unterhaltsverpflichteten Pflegeperson über deren Selbst-
behalt	hinausgeht.	Liegt	ihr	Nettoeinkommen	unter	dem	anerkannten	
Selbstbehalt,	scheidet	eine	Kürzung	des	Pflegegelds	von	vornherein	aus.	
Dies	wird	vor	allem	dann	der	Fall	sein,	wenn	die	Pflegeperson	lediglich	
Leistungen	zur	Grundsicherung	für	Arbeitssuchende	bzw.	Sozialhilfe	
bezieht.	
Ist	der	Betrag,	der	über	ihren	Selbstbehalt	hinausgeht,	höher	als	der	
Betrag, den das Jugendamt zur Deckung des Sachaufwands für das Pfle-
gekind leistet, stellt letzterer die Obergrenze für die Kürzung dar, da nur 
dieser	Betrag	gekürzt	werden	darf	(siehe	oben).	

2.	 Damit	nicht	die	Eltern	und	andere	kostenbeitragspflichtige	Personen	in	
den	Genuss	der	durch	die	Verwandtenpflege	niedrigeren	Kosten	der	Lei-
stung	kommen	(vgl.	§	94	Abs.	1	Satz	2	SGB	VIII),	sollte	der	nach	Ziffer	1.	
ermittelte	Betrag	weiter	um	den	Kostenbeitrag	der	Eltern	gekürzt	werden.	
Andernfalls käme es zu einer Entlastung der Eltern auf Kosten der Pfle-
gepersonen,	was	im	Hinblick	auf	deren	vorrangige	Unterhaltspflicht	nicht	
mit	dem	Zweck	des	Gesetzes	vereinbar	wäre.36 

Der	so	ermittelte	Betrag	bildet	den	Rahmen	für	mögliche	Kürzungen.	Der	
Jugendhilfeträger	kann	ihn	voll	ausschöpfen.	Bei	einkommensstarken	Pflege-
personen kann dies dazu führen, dass ihnen lediglich der Anteil der Kosten 
der	Erziehung	bleibt.	Es	bleibt	dem	Jugendhilfeträger	aber	unbenommen,	

C.12.5C.12.5

29 BT-Drucks. 16/9299, S. 17. 
30 So VG Arnsberg JAmt 2007, 101; Wiesner/Wiesner (2006), § 39 SGB VIII Rn. 35c; Hauck/Noftz/Stähr 
(09/2007), § 39 SGB VIII Rn. 21a; DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 127; JAmt 2006, 440 (441). Andere 
sind der Auffassung, Ansatzpunkt für eine Kürzung könne nur der Erziehungsbeitrag sein, so VG Braun-
schweig JAmt 2006, 248 (250); VG Schleswig ZKJ 2007, 165 (166); Jans u.a./Degener (07/2006), § 39 SGB 
VIII Rn. 54a; im Ergebnis so auch Schellhorn u.a./Fischer (2007), § 39 SGB VIII Rn. 25. Begründet wird dies 
mit dem Willen des Gesetzgebers, der eine geringere Bemessung vorsah, um der verwandtschaftlichen 
Beziehung Rechnung zu tragen. Da von Verwandten die Pflege und Erziehung des Kindes eher erwartet 
werden könne als von fremden Personen, dürften sie nicht ohne weiteres dieselbe finanzielle Honorierung 
für ihre Betreuungs- und Erziehungsleistungen erwarten, vgl. BT-Drucks. 15/3676, S. 36. 
31 BT-Drucks. 16/9299, S. 17. 
32 Ausführlich zur Argumentation vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2008, 367 (368). 

33 BGH JAmt 2006, 154. 
34 Vgl. die Beilage zur NJW 10/2008. 
35 Vgl. Kalthoener/Büttner/Niepmann (2008), Rn. 223; ausführlich zur Ermittlung der Unterhaltspflicht von 
Großeltern vgl. Ludyga (2007).
36 Dazu ausführlich DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2008, 367.
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weniger	oder	ggf.	auch	gar	nicht	zu	kürzen.	Für	die	Ausübung	des	Ermessens	
werden in diesem Zusammenhang insbesondere die Einkommenssituation 
der	Pflegeeltern	sowie	atypische	Belastungen	der	Pflegefamilie	eine	Rolle	
spielen.37 

Berechnungsbeispiele: 
Das	fünfjährige	Kind	lebt	bei	seinen	Großeltern,	die	beide	zu	Pflegepersonen	
bestellt	wurden.	Das	Pflegegeld	beträgt	–	entsprechend	den	Empfehlungen	
des	Deutschen	Vereins	für	öffentliche	und	private	Fürsorge	e.V.	für	das	Jahr	
201038	–	693	EUR,	wovon	473	EUR	auf	den	Sachaufwand	für	das	Kind	und	
220	EUR	auf	die	Kosten	der	Erziehung	entfielen.	Die	Eltern	werden	zu	den	
Kosten	herangezogen,	der	Vater	in	Höhe	von	200	EUR,	die	Mutter	in	Höhe	
von	100	EUR.	

Alternative 1:	Das	Einkommen	und	Vermögen	der	Großeltern	beläuft	sich	
zusammen	auf	2.000	EUR.	
Da	dieses	unter	dem	erhöhten	Selbstbehalt	von	2.435	EUR	für	beide	Großel-
tern zusammen liegt, scheidet eine Kürzung des Pflegegelds von vornherein 
aus.	

Alterative 2:	Das	Einkommen	und	Vermögen	der	Großeltern	beträgt	zusam-
men	2.800	EUR.	
2.800	EUR	–	2.435	EUR	(Selbstbehalt)	=	365	EUR	
365	EUR	–	300	EUR	(Kostenbeiträge)	=	65	EUR	
Eine	Kürzung	des	Pflegegelds	um	65	EUR	ist	angemessen,	sodass	die	Großel-
tern	noch	628	EUR	erhalten.	

Alternative 3:	Die	Großeltern	haben	zusammen	3.100	EUR.	
3.100	EUR	–	2.435	EUR	(Selbstbehalt)	=	665	EUR	
da	dieser	Betrag	höher	ist	als	der	Betrag,	den	das	Jugendamt	für	den	Sachauf-
wand	des	Kindes	leistet,	stellen	die	473	EUR	den	Maximalbetrag	dar.	
473	EUR	–	300	EUR	(Kostenbeiträge)	=	173	EUR	
Um	diese	173	EUR	darf	das	Pflegegeld	der	Großeltern	gekürzt	werden,	denn	
nur	diese	wurden	vom	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	tatsächlich	auf-
gewendet.	Die	Großeltern	erhalten	noch	520	EUR.	Damit	bleibt	ihnen	der	
Kostenbeitrag	der	Eltern	in	Höhe	von	insgesamt	300	EUR	und	der	Betrag	der	
Kosten	der	Erziehung	in	Höhe	von	220	EUR	ungekürzt	erhalten.	Das	Risiko,	
ob	die	Kostenbeiträge	der	Eltern	auch	realisiert	werden	können,	liegt	beim	
Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe.	

Verwandte	und	Verschwägerte	bis	zum	dritten	Grad,	die	auf	der	Basis	einer	
privatrechtlichen	Vereinbarung	mit	den	Personensorgeberechtigten	ein	Kind	
in	Pflege	nehmen,	es	regelmäßig	betreuen	und	ihm	Unterkunft	gewähren,	
sind	vom	Erlaubnisvorbehalt	ausgenommen	(§	44	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	SGB	
VIII).	Unabhängig	davon,	ob	Hilfen	zur	Erziehung	beantragt	werden,	kön-
nen	Großeltern	und	Geschwister	(=	Verwandte	2.	Grades),	Urgroßeltern,	
Urenkel,	Onkel	und	Tanten,	Neffen	und	Nichten	(=	Verwandte	3.	Grades)	
sowie	Schwager	und	Schwägerin	das	betreffende	Kind	bei	sich	aufnehmen,	
ohne	dass	es	einer	Pflegeerlaubnis	und	einer	damit	verbundenen	Überprüfung	
bedarf.	Hier	hat	der	Gesetzgeber	sich	ausdrücklich	zu	einer	»Kontrolllücke«	
bei	Arrangements	innerhalb	der	Großfamilie	bekannt.	Eingriffe	in	solche	
Pflegeverhältnisse sind lediglich im Rahmen des allgemeinen Wächteramts 
des	Staates,	also	bei	Gefährdung	des	Kindeswohls	nach	den	Maßstäben	des	§	
1666	BGB	möglich.	

Die	örtliche	Zuständigkeit	für	die	Hilfe	zur	Erziehung	bestimmt	sich	nach	
§	86	ff.	SGB	VIII.	Die	Sondervorschrift	des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	gilt	auch	
dann, wenn das Kind bei erstmaliger Inanspruchnahme von Jugendhilfelei-
stungen	bereits	länger	als	zwei	Jahre	bei	den	Verwandten	lebte,	und	zwar	un-
abhängig	davon,	ob	und	in	welcher	Form	sie	zuvor	staatliche	Unterstützung	
erhielten	(dazu	B.1.6).	

Schwierigkeiten	können	sich	bei	der	Kostenerstattung	im	Rahmen	des	
§	89e	SGB	VIII	ergeben.	Eine	»andere	Familie«	im	Sinne	der	Vorschrift	
ist	nach	dem	Urteil	des	BVerwG	vom	25.	Oktober	200439	nur	eine	Familie,	
die	grundsätzlich	auswahloffen	ist.	Eine	Familie,	die	das	Kind	aus	persön-
lichen,	insbesondere	familiären	Gründen	aufgenommen	hat,	soll	hingegen	
nicht	unter	den	so	genannten	Schutz	der	Einrichtungsorte	fallen.	Dies	führt	
dazu, dass regelmäßig kein Kostenerstattungsanspruch besteht, wenn für die 
örtliche	Zuständigkeit	der	gewöhnliche	Aufenthalt	des	Kindes	oder	Jugend-
lichen	maßgebend	ist	und	dieses	bei	Großeltern	oder	sonstigen	Verwandten	
untergebracht	ist	(dazu	B.1.6).

C.12.5C.12.5

37 Da die Einkommensverhältnisse der Pflegeperson eine zentrale Rolle bei der Ermittlung des angemes-
senen Kürzungsbetrags des Pflegegelds spielen werden, ist zu erwägen, ob in der Praxis eine Festlegung 
von Einkommensstufen sinnvoll sein kann, denen bestimmte Kürzungsbeträge zuzuweisen sind. Dieses 
Vorgehen würde willkürliche Entscheidungen auf der einen Seite verhindern und den Verwaltungsauf-
wand auf der anderen Seite mindern, vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2008, 367. 
38 Vgl. Deutscher Verein (2009).

Pflegeerlaubnis

Örtliche Zuständigkeit und Kostenerstattung

39 BVerwG JAmt 2005, 244.
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C.13  Erziehungsstellen: rechtliche Grundlagen 
 und Anwendungsschwierigkeiten in der Praxis
 Diana Eschelbach

Ende	der	1960er,	Anfang	der	1970er	Jahre	entwickelten	sich	in	Westdeutsch-
land	Formen	professioneller	Erziehung	außerhalb	der	Herkunftsfamilie	im	
privaten	Bereich.1	Diese	Entwicklung	steht	im	Kontext	der	Bemühungen	
um	eine	Umstrukturierung	stationärer	Hilfen	und	fand	auf	unterschiedliche	
Weise	statt.	Zum	einen	nahmen	fachlich	ausgebildete	Pflegeeltern	Kinder	
und	Jugendliche	in	ihre	Familien	auf.	Zum	anderen	wurde	die	Heimerzie-
hung insofern verändert, dass hier familienähnliche Lebensgemeinschaften 
zwischen einzelnen Erzieher/innen und Kindern oder Jugendlichen entstan-
den.	Grundgedanke	war	der	Anspruch	einer	Normalisierung	und	Deinstituti-
onalisierung	der	vollstationären	Unterbringung,	damit	junge	Menschen	trotz	
möglicher	besonderer	Lebenslagen	in	einer	Familie	aufwachsen	können.2 

Die	Erziehung	und	Betreuung	in	einer	solchen	»professionalisierten«	
Vollzeitpflege	wird	beeinflusst	von	einem	Zusammenwirken von professioneller 
Erziehungsfamilie, Fachdienst des freien Trägers, Herkunftsfamilie und dem 
Jugendamt.3 

Die	Bezeichnung	dieser	Lebensgemeinschaften	reicht	u.a.	von	Erziehungs-
familie,	familienintegrativer	Unterbringung,	Fachfamilie	über	heilpädago-
gische	Familienpflege,	sonder-	oder	sozialpädagogische	Pflege-	oder	Betreu-
ungsstelle bis hin zur Erziehungsstelle – wobei die Ausgestaltungen sehr 
unterschiedlich	sind.	In	einer	Stellungnahme	hat	die	Bundesarbeitsgemein-
schaft	der	Landesjugendämter	(BAGLJÄ)	Merkmale	und	Abgrenzungskrite-
rien für die Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien und in familienähnlichen 
Formen	aufgestellt,	die	als	Orientierungshilfe	genutzt	werden	können.4 Alle 
genannten	Spielarten	der	professionalisierten	Vollzeitpflege	sollen	im	Fol-
genden	unter	dem	Oberbegriff	»Erziehungsstelle«	zusammengefasst	werden.	

Die	Vermittlung	in	eine	Erziehungsstelle	erfolgt	vor	allem	für	Kinder	oder	
Jugendliche	aus	schwierigen	sozialen	Verhältnissen	und	mit	Entwicklungs-
beeinträchtigungen, wenn ambulante Hilfen nicht ausreichend sind und 
in	der	Hilfeplanung	nach	§	36	SGB	VIII	Entwicklungschancen	speziell	in	
dieser	Hilfeform	gesehen	werden.5 Ein wichtiger Aspekt bei der Belegungs-
entscheidung	ist	die	Verbindung	einer	auf	Kontinuität	zielenden	längerfri-
stigen Hilfeform mit der im Einzelfall erforderlichen ständigen fachlichen 
Begleitung.	An	die	»Erziehungsstelleneltern«	wird	somit	ein	besonders	hoher	
Anspruch gestellt, dem nur durch gezielte Qualifizierung im Hinblick auf 
die	Bedürfnisse	der	Kinder	und	Jugendlichen	und	ihrer	Familien	begegnet	
werden	kann.6 
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1 Moch (2007), S. 49; Sternberger (2002), S. 201; Fachgruppe Erziehungsstellen in der IGFH (1996).
2 Moch (2007), S. 49; vgl. auch Wolf (1998).
3 Vgl. Moch/Hamberger (2003), S. 105.
4 Vgl. BAGLJÄ (2003).
5 Fachgruppe Erziehungsstellen in der IGFH (1996).
6 Moch/Hamberger (2003), S. 99.
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Forschung	zum	Thema	Erziehungsstellen	wurde	in	den	letzten	zwei	Jahr-
zehnten	vor	allem	in	Baden-Württemberg	(1999	und	2003),	Westfalen7	(1992)	
und	Hessen	(1995)	betrieben.	Die	Studie	aus	Baden-Württemberg	ergab,	dass	
Erziehungsstellen vor allem eine auf Dauer angelegte Hilfeform für sehr bela-
stete jüngere Kinder aus traumatisierenden Herkunftsverhältnissen darstellt, 
die zuvor häufig bereits anderweitig außerhalb des Elternhauses untergebracht 
waren.8	Außerdem	ergab	die	Studie,	dass	sich	die	Anzahl	der	Unterbrin-
gungen in Erziehungsstellen im Bereich des ehemaligen Landeswohlfahrts-
verbands	Württemberg-Hohenzollern	im	Vergleich	zwischen	den	Jahren	1999	
und	2003	verdoppelt	hat.9 

Unter	den	Begriff	Erziehungsstelle	können	verschiedene	Konstellationen	von	
Hilfen gefasst werden, die Elemente von Pflegekinderwesen und Heimun-
terbringung	vereinen.10 Die Ausgestaltung unterscheidet sich je nach Bun-
desland,	zuständigem	überörtlichen	Träger	oder	sogar	Jugendamt.	Auch	in	
der	Landschaft	der	freien	Träger	und	in	der	Literatur	wird	der	Begriff	nicht	
einheitlich	verwendet.	

Teilweise wird von einer Erziehungsstelle nur dann gesprochen, wenn es 
sich bei den dort untergebrachten Kindern und Jugendlichen um solche mit 
besonderem	Entwicklungsbedarf	im	Sinne	von	§	33	S.	2	SGB	VIII	handelt.	
Andere gehen nur dann von einer Erziehungsstelle aus, wenn die Pflegeeltern 
einen professionellen Hintergrund haben, also ausgebildete Erzieher/innen, 
Sozialpädagog/inn/en,	Heilpädagog/inn/en	oder	Ähnliches	sind.	Ein	weiteres	
Merkmal,	das	als	Unterscheidungskriterium	zur	Pflegefamilie	herangezogen	
wird,	ist	die	Einbindung	in	eine	Trägerstruktur,	z.B.	in	Form	einer	Anstel-
lung bei einem Einrichtungsträger, oder der räumliche Bezug zu einem Heim 
bzw.	die	Tatsache,	dass	die	Mitglieder	der	Erziehungsstelle	in	vom	Träger	
gestellten Räumlichkeiten und nicht in einer Privatwohnung oder einem 
eigenen	Haus	leben.	Bei	Kinderdorffamilien	wird	teilweise	ebenfalls	von	
Erziehungsstellen gesprochen, weil sie durch die feste Einbindung der profes-
sionellen	Pflegefamilien	in	die	Leitungs-,	Beratungs-	und	Verwaltungsstruk-
tur	des	Rechtsträgers	und	die	typischerweise	höhere	Anzahl	an	Kindern	(in	
der	Regel	sechs	Kinder	bzw.	Jugendliche,	abhängig	von	den	pädagogischen	
Anforderungen	und	der	Situation	der	Kinder)	in	die	Nähe	der	Einrichtung	
rücken.	

Ein	gängiges	Verständnis	ist	das	Zusammenleben von Kindern und/oder 
Jugendlichen mit fachlich qualifizierten Betreuungspersonen in einem Haushalt.11 
Häufig	wird	die	Betreuung	in	Form	einer	individualisierten	Pflege	durch	eine	
feste Bezugsperson geleistet, so dass Bindungen und Beziehungen des Kindes 
bzw.	Jugendlichen	zu	dieser	wachsen,	die	sich	nicht	grundsätzlich	von	denen	

7 Siehe hierzu Hansbauer/Lengemann/Schone (2006); Schone/Hansbauer (2006).
8 Vgl. Moch (2007), S. 50; Moch/Hamberger (2003), S. 103.
9 Moch/Hamberger (2003), S. 101.
10 Hansbauer/Lengemann/Schone (2006), S. 383.
11 Vgl. Wolf (1998), S. 32.

in	einem	regulären	Pflegeverhältnis	unterscheiden.12 Die Hilfe ist allerdings 
oft	eingebunden	in	das	Angebot	eines	freien	Jugendhilfeträgers,	der	die	Ver-
antwortung übernimmt, sodass die Erziehungsstellen auf dessen fachliche, 
räumliche	und	personelle	Ressourcen	zurückgreifen	können.13 Neben der 
möglichen	Anbindung	an	eine	Einrichtung,	der	professionellen	Betreuungs-
person	und	deren	Anstellungsverhältnis	gewährt	der	Träger	oft	Unterstüt-
zungsleistungen	in	Bezug	auf	Versorgung	und	Erziehung,	die	die	Hilfe	als	
institutionell	eingebundene	charakterisieren.	Es	kann	sich	jedoch	auch	um	
eigenständig tätige Erziehungsstellen handeln, die direkt mit dem Jugendamt 
kooperieren, ohne in die Strukturen eines freien Jugendhilfeträgers eingebun-
den	zu	sein.	Die	Betreuungspersonen	sind	dann	in	der	Regel	Paare	oder	Ein-
zelpersonen mit pädagogischer Ausbildung oder qualifizierten Erfahrungen in 
der	Erziehung	und	Betreuung	von	Kindern	und	Jugendlichen.14 

Das	SGB	VIII	verwendet	den	Begriff	Erziehungsstelle	nicht,	was	das	Neben-
einander so unterschiedlicher Definitionen und theoretischer sowie prak-
tischer	Ausgestaltungsformen	verständlicher	macht.	Unzweifelhaft	handelt	
es sich jedoch dann, wenn ein erzieherischer Bedarf die Notwendigkeit einer 
vollstationären	Jugendhilfeleistung	schafft,	um	eine	Hilfe zur Erziehung.	
Aufgrund	der	fehlenden	expliziten	Regelung	wird	dann	eine	Zuordnung	zu	
den	verschiedenen	Formen	der	Hilfe	zur	Erziehung	gem.	§§	27	ff.	SGB	VIII	
erforderlich.	Liegen	die	Voraussetzungen	einer	Eingliederungshilfe	wegen	
einer	(drohenden)	seelischen	Behinderung	gem.	§	35a	SGB	VIII	oder	einer	
Hilfe	für	junge	Volljährige	gem.	§	41	SGB	VIII	vor,	werden	die	relevanten	
Vorschriften	aus	dem	Regelungssystem	der	Hilfe	zur	Erziehung	entsprechend	
angewendet.	

In	aller	Regel	wird	die	Hilfe	durch	Unterbringung	in	einer	Erziehungs-
stelle	entweder	als	Vollzeitpflege	nach	§	33	SGB	VIII	oder	als	Heimerziehung	
bzw.	in	einer	sonstigen	Wohnform	nach	§	34	SGB	VIII	deklariert.15 Das 
Gesetz	eröffnet	daneben	aber	auch	die	Möglichkeit,	andere	Hilfeformen	in	
atypischen	Hilfearrangements	zu	schaffen,	da	die	in	§§	28	bis	35	SGB	VIII	
ausdifferenzierten	Hilfen	nicht	abschließend	sind.	Auf	der	Grundlage	von 
§	27	Abs.	2	SGB	VIII	können	solche	flexiblen	Hilfen	gewährt	werden,	wenn	
eine	Zuordnung	zu	den	normierten	Hilfeformen	nicht	passend	wäre.	§	33	S.	2	
SGB	VIII	sieht	ausdrücklich	vor,	dass	für	besonders	entwicklungsbeeinträch-
tigte	Kinder	und	Jugendliche	geeignete	Formen	der	Familienpflege	zu	schaf-
fen	und	auszubauen	sind.	

Betrachtet man die praktische Ausgestaltung der Hilfe in Erziehungsstel-
len in den verschiedenen Ländern und Jugendamtsbereichen, ist festzustellen, 
dass die rechtliche Zuordnung keineswegs einheitlich ist, selbst wenn in-
haltlich	kaum	Unterschiede	bei	der	Ausgestaltung	bestehen.16 An die recht-

12 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2008, 202.
13 Moch (2007), S. 49.
14 Dornette (1996), S. 154.
15 Meysen (2002), S. 326; Sternberger (2002), S. 201.
16 Moch (2007), S. 49.

C.13.2 C.13.3

13.2  Ausgestaltung
13.3  Rechtsgrundlage nach dem SGB VIII und Schwierigkeiten bei der Einordnung
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liche Zuordnung schließen sich jedoch einige bedeutende Konsequenzen an, 
sodass	eine	genaue	Betrachtung	der	Hilfeform	wichtig	ist.	Nicht	selten	ergibt	
sich dabei, dass sich die Deklarierung der Hilfe durch Jugendamt und/oder 
Leistungserbringer nicht mit der tatsächlichen Ausgestaltung der Hilfe deckt, 
sich	also	in	Wahrheit	eine	andere	rechtliche	Zuordnung	ergeben	müsste.	Ob	
die	konkrete	Hilfe	dem	Leistungsbereich	des	§	33	oder	§	34	SGB	VIII	zuzu-
ordnen ist, beurteilt sich aber nicht nach der durch den Leistungserbringer 
oder das Jugendamt gewählten Klassifizierung, sondern allein nach kinder- 
und	jugendhilferechtlichen	Gesichtspunkten.	Die	Gründe	für	die	abwei-
chende	Bezeichnung	können	vielfältig	sein,	z.B.	eine	andere	Auslegung	des	
Gesetzestextes,	Zweckmäßigkeitserwägungen	hinsichtlich	der	Finanzierung	
und	Organisation	der	Erziehungsstellen	oder	Vorgaben	durch	Empfehlungen	
überörtlicher	Träger.	

Um	bestimmen	zu	können,	ob	es	sich	bei	einer	in	einer	Erziehungsstelle	
gewährten	Jugendhilfeleistung	um	eine	Vollzeitpflege	oder	um	eine	Heimer-
ziehung	handelt,	können	verschiedene	Kriterien	herangezogen	werden.	Diese	
Anhaltspunkte	für	die	rechtliche	Zuordnung	sollen	im	Folgenden	erläutert	
werden.	

Bei	der	Beantragung,	Prüfung	und	schließlich	Ablehnung	oder	Gewährung	
einer	Jugendhilfeleistung	durch	den	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	han-
delt es sich um ein Sozialverwaltungsverfahren, für das die Bestimmungen 
des	SGB	X	maßgeblich	sind,	wenn	sich	nicht	aus	dem	SGB	VIII	etwas	
Anderes	ergibt	(vgl.	§	37	S.	1	SGB	I).	Das	Sozialverwaltungsverfahrensrecht	
sieht	vor,	dass	das	Verfahren	in	der	Regel	durch	einen	Antrag	eingeleitet	und	
mit	einem	Verwaltungsakt	abgeschlossen	wird.	Der	Sozialverwaltungsakt 
ist	in	§	31	SGB	X	normiert	und	kann	gem.	§	33	Abs.	2	S.	1	SGB	X	schrift-
lich, mündlich oder auch auf andere Weise, insbesondere durch tatsächliche 
Leistungserbringung	durch	oder	mit	Wissen	des	Jugendamts	erlassen	werden.	
In der Regel wird das Jugendamt gegenüber dem Personensorgeberechtigten, 
der	gem.	§	27	Abs.	1	SGB	VIII	Anspruch	auf	die	Hilfe	zur	Erziehung	hat,	
einen	schriftlichen	Leistungsbescheid	erlassen,	wenn	es	um	eine	Fremdunter-
bringung	geht.	Dies	kann	auch	noch	dann	geschehen,	wenn	die	Leistungs-
erbringung faktisch schon begonnen hat, das Kind oder der Jugendliche sich 
also schon in einer Pflegestelle, einem Heim oder eben einer Erziehungsstelle 
befindet.	

Der	konkrete	Inhalt	eines	Verwaltungsakts	ist	durch	Auslegung	zu	er-
mitteln,	wobei	der	Verwaltungsakt	wie	eine	zivilrechtliche	Willenserklärung	
behandelt wird, sodass grundsätzlich der wirkliche Wille des Erklärenden 
maßgeblich	ist.	Um	wirksam	zu	werden,	muss	der	Verwaltungsakt	den	Adres-
saten	gegenüber	bekannt	gemacht	werden	(§	39	Abs.	1	S.	1	i.V.m.	§	37	Abs.	1	
SGB	X),	es	handelt	sich	also	um	eine	empfangsbedürftige	Willenserklärung,	
für deren Auslegung über den wirklichen Willen hinaus darauf abzustellen 
ist, wie die Erklärung aus einem objektiven Empfängerhorizont heraus zu 
verstehen	ist.17 Es geht somit darum zu ergründen, wie sich die Absicht der 

17 Meysen (2002), S. 327. 18 Siehe zum Ganzen Meysen (2002), S. 327 f.

Hilfegewährung	durch	das	Jugendamt	gegenüber	den	Adressaten	des	Ver-
waltungsakts, also den Personensorgeberechtigten, die einen Anspruch auf 
eine	Hilfe	zur	Erziehung	haben,	darstellt.	Möglicherweise	ist	im	Leistungsbe-
scheid	selbst	beschrieben,	wie	die	Hilfe	konkret	ausgestaltet	sein	soll.	In	an-
deren	Fällen	ergeben	sich	aus	dem	Bescheid	nur	Informationen	zu	Zeitraum,	
Leistungserbringer	und	Rechtsgrundlage.	Häufig	wurden	jedoch	im	Vorfeld	
Gespräche	zwischen	Jugendamtsmitarbeiter/inne/n,	Hilfeempfänger/inne/n	
und	ggf.	auch	Leistungserbringer/inne/n	geführt,	die	die	geplante	Hilfe	kon-
kretisiert	haben.	Insbesondere	im	Rahmen	der	Hilfeplanung gemäß § 36 SGB 
VIII	wird	dies	in	der	Regel	der	Fall	sein.	

Maßgeblich	ist	nicht	die	bloße	Bezeichnung	als	Vollzeitpflege	gem.	§	33	
SGB	VIII	oder	Heimerziehung	nach	§	34	SGB	VIII.	Vielmehr	kommt	es	
darauf	an,	was	wirklich	geplant	und	geleistet	wird.	

Die	rechtliche	Zuordnung	der	Hilfeform	durch	Auslegung	des	Verwal-
tungsakts kann dadurch erschwert werden, dass der Leistungserbringer die 
Ausgestaltung der Hilfe im Rahmen der folgenden Hilfeplangespräche oder 
auch	bei	Bedarf	ohne	Kenntnis	des	Jugendamts	ändert.	Bei	der	Gewährung	
einer Hilfe zur Erziehung handelt es sich um einen Dauerverwaltungsakt, 
der	jederzeit	geändert	werden	kann,	wenn	dies	zur	Gewährung	einer	not-
wendigen	und	geeigneten	Hilfe	erforderlich	wird.	Sozialverwaltungsrechtlich	
wird	der	vormalige	Verwaltungsakt	dann	gem.	§	48	Abs.	1	S.	1	SGB	X	mit	
Wirkung für die Zukunft aufgehoben und ein neuer mit an die geänderten 
Gegebenheiten	angepassten	Inhalten	erlassen.	Ab	Erlass	gilt	für	die	Hilfe	
dann	dieser	neue	Bescheid	als	Rechtsgrundlage.	Sollen	die	Änderungen	im	
Interesse	des	Betroffenen	erfolgen,	wovon	in	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	aus-
zugehen ist, kann sich die Wirkung aber auch schon auf den Zeitpunkt der 
tatsächlichen	Änderung	der	Verhältnisse	beziehen	(§	48	Abs.	1	S.	2	Nr.	1	SGB	
X).	

In	diesem	Fall	gilt	der	neue	Bescheid	nicht	erst	für	die	Zukunft,	sondern	
rückwirkend,	damit	den	Betroffenen	die	positiven	Änderungen	möglichst	
früh	zugute	kommen.	Weiß	das	Jugendamt	von	den	Änderungen	in	der	Lei-
stungserbringung und lässt den Leistungserbringer dennoch ohne Erlass eines 
eigenen Änderungsbescheids gewähren, ist von einer konkludenten Änderung 
des	Verwaltungsakts	auszugehen.18 In dem Moment, in dem die Personensor-
geberechtigten davon durch das Jugendamt erfahren, ist die Änderung dann 
auch	ohne	formellen	Bescheid	wirksam.	

Findet	sich	im	Leistungsbescheid	nur	die	Bezeichnung	der	»Hilfe	in	einer	
Erziehungsstelle«	und	wurde	die	Hilfe	auch	im	Übrigen	nicht	konkretisiert,	
wird eine Betrachtung der Gesamtumstände	erforderlich.	Es	kommt	dann	also	
auf	die	tatsächlich	gewollte	Ausgestaltung	der	Hilfe	an.

C.13.3 C.13.3

Leistungsgewährung durch das Jugendamt
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19 Vgl. Wiesner/Wiesner (2006b), § 33 SGB VIII Rn. 10 ff.
20 BAGLJÄ (2003), S. 110.
21 OVG RP 24.10.2008, 7 A 10444/08 = JAmt 2009, 92.
22 Dornette (1996), S. 157.
23 LJA Sachsen (2001).
24 Landschaftsverband Rheinland (2009), S. 23 f. 
25 Vgl. BAGLJÄ (2003), S. 113.

Je nach Ausgestaltung und zuständigem Jugendamt werden Erziehungsstel-
len	als	Angebot	in	Heimerziehung	bzw.	einer	sonstigen	betreuten	Wohnform	
gem.	§	34	SGB	VIII	aufgefasst.	Eine	solche	rechtliche	Zuordnung	ist	grund-
sätzlich dann angemessen, wenn die wichtigsten konstitutiven Wesensmerk-
male dieser Hilfeform erfüllt sind: Es handelt sich um eine Einrichtung, die 
einen Orts- und Gebäudebezug aufweist, in der die Betreuung von einem Wech-
sel der Betreuungspersonen und der zu betreuenden Kinder oder Jugendlichen 
unabhängig ist.	Außerdem	spielt	hier	der	freie	Träger,	in	dessen	Hilfesystem	
die Erziehungsstelle eingebunden ist, eine wichtige Rolle, da die Betreuungs-
person	diesem	gegenüber	weisungsgebunden	ist	und	möglicherweise	in	einem	
Arbeitsverhältnis	zu	diesem	steht.	Als	weitere	Merkmale	führt	die	BAGLJÄ	
den	organisatorischen	Gesamtzusammenhang	von	Träger	und	Einrichtungen	
und	den	Zugang	des	Trägers	zu	den	Räumlichkeiten	an.26 

Konsequenz	der	Zuordnung	zu	§	34	SGB	VIII	ist,	dass	besondere	Voraus-
setzungen	für	die	Unterbringung	in	der	Erziehungsstelle	gelten.	Der	Lei-
stungserbringer muss strengere formale Anforderungen erfüllen, um für die 
Hilfegewährung in Betracht zu kommen und ein Leistungsentgelt erhalten 
zu	können.	Zunächst	ist	für	die	Erziehungsstelle	als	Einrichtung	eine	Be-
triebserlaubnis	nach	§	45	bzw.	§	48a	SGB	VIII	erforderlich.	Die	Prüfung	der	
Voraussetzungen	und	die	Erteilung	der	Betriebserlaubnis	obliegen	dem	über-
örtlichen	Träger	(§	85	Abs.	2	Nr.	6	SGB	VIII)	bzw.	den	nach	Landesrecht	
zuständigen	Behörden.	Insbesondere	muss	der	Einrichtungsträger	eine	Be-
treuung	der	Kinder	oder	Jugendlichen	durch	geeignete	Kräfte	sicherstellen.27 
Darüber	hinaus	gelten	gem.	§	78a	Abs.	1	Nr.	4b	SGB	VIII	die	Vorschriften	
der	§§	78b	ff.	SGB	VIII,	die	für	Vollzeitpflegeverhältnisse	keine	Anwendung	
finden.	Die	Finanzierung	der	Heimerziehung	bzw.	Erziehung	in	einer	son-
stigen	betreuten	Wohnform	erfolgt	auf	der	Grundlage	von	Leistungsvereinba-
rungen	gem.	§§	78b	ff.	SGB	VIII,	die	der	Leistungsträger	mit	dem	Jugendamt	
abschließt.	Die	Zahlungen	erfolgen	als	Entgelt	für	die	Leistungserbringung.	
Die	Leistungsvereinbarung	enthält	als	wesentliches	Merkmal	u.a.	die	Qualifi-
kation	des	Personals	(§	78c	Abs.	1	S.	1	Nr.	4	SGB	VIII).	Befindet	sich	die	Er-
ziehungsstelle	im	Ausland,	muss	die	Betreuungsperson	i.S.d.	§	72	Abs.	1	SGB	
VIII	fachlich	qualifiziert	sein.	In	jedem	Fall	richtet	sich	die	Verpflichtung	zur	
Leistungserbringung	an	den	Träger.	Wird	die	Betreuungsperson	krank	oder	
steht	sie	aus	anderen	Gründen	nicht	(mehr)	zur	Verfügung,	ist	es	Aufgabe	des	
Trägers die Betreuung der Kinder oder Jugendlichen in der Erziehungsstelle 
sicherzustellen.28 

Eine	Entscheidung	des	Finanzgerichts	Düsseldorf	vom	19.10.200629 stellt 
die	Erziehungsstellen	nach	§	34	SGB	VIII	der	regulären	Vollzeitpflege	gleich,	
indem sie auch den Betreuungspersonen den Anspruch auf das Kindergeld 
zuspricht,	wenn	das	Merkmal	des	Pflegekindes	gem.	§	32	Abs.	1	Nr.	2	EStG	
erfüllt	ist. 

26 BAGLJÄ (2003), S. 109.
27 Vgl. hierzu NdsOVG 13.02.2006, 12 LC 538/04 = Sozialrecht aktuell 2007, 27.
28 BAGLJÄ (2003), S. 113.
29 FG Düsseldorf 19.10.2006, 14 K 4922/05 Kg = Sozialrecht aktuell 2007, 32; siehe auch die Praxishin-
weise im Anschluss.

Die	Hilfen	zur	Erziehung	in	Form	der	Vollzeitpflege	und	der	Heimerzie-
hung unterscheiden sich in erster Linie hinsichtlich der Betreuungssituation: 
Handelt es sich um eine Pflegefamilie oder eine Einrichtung? Zur Beantwor-
tung	dieser	Frage	ist	es	nötig,	die	konstitutiven	Merkmale	der	Hilfeformen	zu	
betrachten,	die	deshalb	hier	zur	Abgrenzung	dargestellt	werden	sollen.	

Häufig werden Erziehungsstellen als Pflegefamilien angesehen, die im Rah-
men	einer	Vollzeitpflege,	dabei	insbesondere	als	Vollzeitpflege	nach	§	33	S.	2	
SGB	VIII,	tätig	werden.	Die	Vollzeitpflege	ist	dadurch	gekennzeichnet,	dass	
das	Kind	oder	die/der	Jugendliche	in	einer	anderen	Familie	untergebracht	
wird.	Familie	ist	dabei	nicht	formal,	sondern	funktional	zu	verstehen.19 

Merkmale	der	Vollzeitpflege	in	Abgrenzung	zur	Heimerziehung	sind	laut	
der	Stellungnahme	der	BAGLJÄ	die	Bindung des Betreuungsverhältnisses an 
ein bestimmtes Kind, die fehlende Weisungsgebundenheit der Pflegeeltern gegen-
über einem Träger, die Begrenzung der Anzahl der Pflegekinder und das Zusam-
menleben im Privathaushalt der Pflegeperson.20 

Das	Oberverwaltungsgericht	Rheinland-Pfalz	(OVG	RP)	hat	in	einem	
Urteil	vom	24.10.2008	entschieden,	dass	nur	dann	von	einer	Vollzeitpflege	
auszugehen ist, wenn das Kind oder die/der Jugendliche an die betreuen-
de	Person	selbst	vermittelt	wurde,	die	aus	diesem	Grund	allein	persönlich	
verantwortlich	ist.21 Steht also ein übergeordneter Träger, in dessen Struktur 
die Erziehungsstelle eingebunden ist, dem Jugendamt als Leistungserbringer 
verantwortlich	gegenüber,	sollen	die	Voraussetzungen	einer	Vollzeitpflege	
nicht	erfüllt	sein.	Allerdings	ist	dieses	Urteil	mittlerweile	wirkungslos,	weil	
das Bundesverwaltungsgericht das Revisionsverfahren wegen Erledigung 
eingestellt	hat	(siehe	Notiz	in	JAmt,	Heft	2/2010).	

Die Erziehungsstellen in Hessen,22 in Sachsen23 und im Rheinland24 wer-
den	von	den	dortigen	überörtlichen	Jugendhilfeträgern	als	geeignete	Form	
der	Familienpflege	für	besonders	entwicklungsbeeinträchtigte	Kinder	und	
Jugendliche	gem.	§	33	S.	2	SGB	VIII	verstanden.	

Aus der Rechtsstellung als Pflegeperson ergeben sich zivilrechtliche Beson-
derheiten, die der familiären Lebensform und den wachsenden Bindungen 
in	der	Pflegefamilie	Rechnung	tragen	sollen.	Beispiele	sind	die	Möglichkeit	
einer	Verbleibensanordnung	gem.	§	1632	Abs.	4	BGB,	der	Übertragung	von	
Angelegenheiten	der	elterlichen	Sorge	auf	die	Pflegeperson	gem.	§	1630	Abs.	
3	BGB	und	nicht	zuletzt	ein	eigenes	Umgangsrecht	der	Pflegeeltern	mit	dem	
Pflegekind	nach	§	1685	Abs.	2	BGB,	wenn	dieses	für	längere	Zeit	bei	ihnen	
gelebt	hat	und	der	Umgang	seinem	Wohl	dient.25 

C.13.3 C.13.3

Ausgestaltung der Hilfeleistung

Merkmale der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)

Merkmale der Heimerziehung, § 34 SGB VIII
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Sind die Betreuungspersonen der Erziehungsstelle bei einem Träger der freien 
Jugendhilfe	angestellt,	genießen	sie	alle	Vorteile,	die	sich	aus	diesem	Arbeits-
verhältnis	ergeben.	Daher	sind	Zweckmäßigkeitserwägungen	bei	der	Einord-
nung der Hilfe, die eine bessere finanzielle Ausstattung und Absicherung von 
besonders	qualifizierten	Pflegepersonen	ermöglichen,	verständlich.	

Als	Arbeitnehmer/innen	erhalten	sie	ihr	Gehalt	vom	Träger	als	Arbeitgeber	
und	müssen	dieses	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Vorschriften	als	Einkommen	
versteuern.	Sie	haben	Anspruch	auf	Entgeltfortzahlung	im	Krankheitsfall	
(Entgeltfortzahlungsgesetz)	und	bezahlten	Erholungsurlaub	(Bundesurlaubs-
gesetz).	Da	eine	Sozialversicherungspflicht	besteht,	sind	die	Arbeitnehmer/	
innen in der Regel gesetzlich kranken- und pflegeversichert und über die 
gesetzliche	Unfall-	und	Arbeitslosenversicherung	abgesichert.	Zudem	werden	
Beiträge	in	die	gesetzliche	Rentenversicherung	eingezahlt.	

In	dieser	Konstellation	erhält	die	Betreuungsperson	Beratung	und	Un-
terstützung in erster Linie von ihrem Arbeitgeber, dem freien Träger als 
Leistungserbringer.	

Die	örtliche	Zuständigkeit	für	die	Hilfe	in	einer	Erziehungsstelle	als	Leistung	
der	Kinder-	und	Jugendhilfe	richtet	sich	nach	§§	86,	86a	SGB	VIII	(hierzu	
B.1.6).	Ob	auch	die	Sonderzuständigkeit	des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	anwend-
bar	ist,	die	die	Zuständigkeit	am	jeweiligen	gewöhnlichen	Aufenthalt	der	
Pflegeperson festmacht, wenn das Kind seit zwei Jahren und voraussichtlich 
auf Dauer bei dieser lebt, ist umstritten und im Einzelfall zu klären (hierzu 
B.1.6).	

Das	Oberverwaltungsgericht	Nordrhein-Westfalen	(OVG	NW)30 hat im 
Jahr	2005	entschieden,	dass	es	weder	auf	die	rechtliche	noch	auf	die	begriff-
liche	Zuordnung	der	Hilfe	ankommt.	Vielmehr	soll	–	entsprechend	dem	Sinn	
und	Zweck	des	§	86	Abs.	6	SGB	VIII	–	auch	bei	einer	Hilfe	nach	§	34	SGB	
VIII	allein	darauf	abgestellt	werden,	ob	die	Pflege	durch	zentrale	und	länger-
fristig	zur	Verfügung	stehende	Bezugspersonen	erfolgt	und	besondere	persön-
liche und familiäre Bindungen zwischen Kind und Betreuungsperson aufge-
baut werden, die sich grundsätzlich nicht von denen in einem Pflegeverhältnis 
nach	§	33	SGB	VIII	unterscheiden.31 Nunmehr hat das Oberverwaltungsge-
richt Rheinland-Pfalz32 abweichend hiervon in einer Entscheidung aus dem 
Jahr	2008	festgestellt,	dass	maßgeblich	sei,	ob	das	Kind	bzw.	der	Jugendliche	
an die betreuende Person selbst vermittelt wurde, die damit auch die gesamte 
Verantwortung	allein	trägt.	Nur	in	diesem	Fall	soll	es	sich	um	eine	Vollzeit-
pflege	nach	§	33	SGB	VIII	handeln,	so	dass	die	Hilfe	der	Regelung	des	§	86	
Abs.	6	SGB	VIII	unterfällt.	Das	Bundesverwaltungsgericht	hat	mit	Beschluss	
vom	10.12.2009	(5C	34.08)	das	gegen	das	Urteil	des	OVG	Rheinland-Pfalz	
anhängige Revisionsverfahren wegen Änderung der Betreuungsverhältnisse 
für	erledigt	erklärt	(siehe	Notiz	in	JAmt,	Heft	2	2010).		

Dies	ist	der	Fall,	wenn	zwischen	der	aufnehmenden	Familie	und	dem	Kind	
ein Aufsichts-, Betreuungs- und Erziehungsverhältnis wie zwischen Eltern 
und leiblichen Kindern besteht und die Aufnahme nicht zu Erwerbszwecken 
erfolgte.	

Auch	wenn	in	der	Lebenswirklichkeit	der	Jugendhilfepraxis	die	Grenzen	
fließend sind, ist die Hilfe in einer Erziehungsstelle also entweder der Säule 
der	Vollzeitpflege	oder	der	Säule	der	Heimerziehung	rechtlich	zuzuordnen.	
Daraus	ergeben	sich	jeweils	spezifische	Konsequenzen.	

Die	Vollzeitpflege	unterliegt	keinen	besonderen	formalen	Anforderungen,	
insbesondere besteht keine Erlaubnispflicht, da die durch das Jugendamt ver-
mittelte	Vollzeitpflege	als	Ausnahmetatbestand	in	§	44	Abs.	1	S.	2	Nr.	1	SGB	
VIII	aufgeführt	ist.	Das	Jugendamt	schließt	mit	den	Pflegeeltern	als	Lei-
stungserbringern	einen	Pflegevertrag,	möglicherweise	unter	Zwischenschal-
tung	freier	Träger.	Die	Pflegeeltern	werden	in	die	Hilfeplanung	einbezogen,	
haben	gem.	§	37	Abs.	2	SGB	VIII	Anspruch	auf	Beratung	und	Unterstützung	
und sind verpflichtet, dem Jugendamt wichtige Ereignisse mitzuteilen, die das 
Wohl	des	Kindes	oder	Jugendlichen	betreffen	(§	37	Abs.	3	S.	2	SGB	VIII).	
Demgegenüber	ist	das	Jugendamt	für	die	einzelfallgerechte	Überprüfung	des	
Wohls	der	Pflegekinder	in	der	Pflegefamilie	verantwortlich	(§	37	Abs.	3	S.	1	
SGB	VIII).	

Der	Anspruch	auf	Zahlung	des	regulären	oder	erhöhten	Pflegegelds	gem.	
§	39	SGB	VIII	steht	rechtlich	den	Personensorgeberechtigten	zu.	Eine	Steuer-
pflicht	besteht	in	der	Regel	nicht	(hierzu	C.16.3).	Mittlerweile	erhalten	Pfle-
gepersonen	gem.	§	39	Abs.	4	S.	2	SGB	VIII	eine	Erstattung	ihrer	nachgewie-
senen	Aufwendungen	für	Beiträge	zu	einer	Unfallversicherung	und	die	Hälfte	
ihrer	Aufwendungen	für	eine	angemessene	Alterssicherung	(hierzu	C.16.4).	
Eine	externe	Berufstätigkeit	der	Pflegeeltern	schließt	ihre	Geeignetheit	nicht	
per	se	aus,	da	der	Vergleich	mit	leiblichen	Eltern	erfolgt.	

Zur	Unterbringung	in	einem	Heim	oder	einer	sonstigen	betreuten	Wohn-
form	bedarf	es	gem.	§§	45,	48a	SGB	VIII	einer	Betriebserlaubnis	für	die	
Einrichtung.	Mit	dem	Antrag	soll	eine	Konzeption	der	Einrichtung	vorgelegt	
werden.	Die	Finanzierung	erfolgt	über	Leistungsvereinbarungen,	vgl.	§§	
78a	ff.	SGB	VIII.	In	der	Regel	sind	die	Betreuungspersonen	fachlich	durch	
entsprechende Berufsausbildung qualifiziert und üben die Tätigkeit in der 
Erziehungsstelle	als	Beruf	aus.	

30 OVG NW 07.06.2005, 12 A 2677/02 = JAmt 2006, 95.
31 Ausführlich dazu vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2008, 202.
32 OVG RP 24.10.2008, 7 A 10444/08 = JAmt 2009, 92.
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Die als Erziehungsstellen angebotenen Unterbringungsformen für Kinder 
und Jugendliche (und junge Volljährige) schaffen Betreuungsmöglichkeiten, 
deren Konzept es meist ermöglichen soll, in vielfältigen Ausgestaltungen auf 
die konkreten Bedürfnisse der jungen Menschen einzugehen. Mitunter wird 
von einer Erziehungsstelle aber auch bereits dann gesprochen, wenn es sich 
um eine fachlich besonders qualifizierte Betreuungsperson handelt und/oder 
die Hilfe darüber hinaus in eine Trägerstruktur eingebunden ist. 

Ob es sich bei der Unterbringung in einer so genannten Erziehungsstelle 
um eine Vollzeitpflege handelt, ist im Einzelfall zu entscheiden. Zweckmäßig-
keitsüberlegungen sind aufgrund der durch die Versäulung der Hilfeformen 
entstehenden Abgrenzungsschwierigkeiten und der jeweiligen Konsequenzen 
der rechtlichen Zuordnung nachvollziehbar. Letztlich maßgeblich ist jedoch 
allein die tatsächlich beabsichtigte Ausgestaltung der Hilfe. Als Indizien für 
die rechtliche Zuordnung der Hilfeform können ergänzend formelle Aspekte 
wie die Bezeichnung durch das Jugendamt im Leistungsbescheid oder Hilfe-
plan, die Erbringung von Leistungen nach § 39 SGB VIII als Pauschalbetrag 
an die Personensorgeberechtigten bzw. die betreuenden Personen selbst oder 
dagegen die Zahlung eines durch eine Leistungsvereinbarung nach §§ 78a ff. 
SGB VIII festgelegten Entgelts an einen Träger in Betracht kommen.33 Da-
neben kommt der Erteilung einer Pflegeerlaubnis gem. § 44 SGB VIII oder 
einer Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII indizielle Bedeutung zu.34 

Mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung, wegen unterschied-
licher Handhabung in den Bundesländern und teils widersprüchlicher Recht-
sprechung bleibt es weiterhin der Praxis überlassen, sich zu positionieren und 
inhaltlich zu qualifizieren. Im Interesse der betroffenen Hilfeempfänger/
innen und Betreuungspersonen sollten dabei klare Grundlagen der Hilfe-
beziehung angestrebt werden, etwa in Form von Leistungsvereinbarungen 
zwischen Jugendamt als Leistungsträger und Pflegepersonen als Leistungser-
bringer sowie Verträgen zwischen Personensorgeberechtigten als Inpflegegeber 
und Pflegepersonen als Inpflegenehmer.35 Eine individuelle Aushandlung der 
Vereinbarungen und Verträge ermöglich die nötige Flexibilität, die das Kin-
der- und Jugendhilferecht durch die Ausgestaltung des SGB VIII bietet, um 
differenzierter auf die Bedürfnisse junger Menschen einzugehen.

13.5  Zusammenfassung

C.13.5

33 Meysen (2002), S. 329.
34 OVG RP 24.10.2008, 7 A 10444/08 = JAmt 2009, 92 (96); Jans u.a./Reisch (07/2006), § 86 SGB VIII 
Rn. 71.
35 Siehe die Mustervereinbarungen im Anhang.

C.13.4
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C.14  Pflegekinder mit Migrationshintergrund
 Britta Sievers / Kathrin Thrum

Spezifische Bedürfnisse von Kindern mit Migrationshintergrund1 finden 
in	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	zunehmend	Beachtung.	Die	interkulturelle	
Öffnung	wird	angesichts	eines	geschätzten	Anteils	von	Personen	mit	Migra-
tionshintergrund	von	etwa	20%	in	der	Bevölkerung	inzwischen	als	Quer-
schnittsaufgabe	aller	Dienste	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	gesehen.	In	einigen	
Ballungsgebieten	stammen	40%	der	Kinder	und	Jugendlichen	aus	Migran-
tenfamilien	(Stüwe	2004,	S.	253),	sodass	die	Arbeit	mit	dieser	Zielgruppe	zum	
Alltag	der	Fachkräfte	gehört	und	zunehmend	Konzepte	und	methodische	
Ansätze	für	die	fachliche	Arbeit	mit	Familien	mit	Migrationshintergrund	
entwickelt	werden.	Im	Bereich	der	Pflegekinderhilfe	rückt	diese	Zielgruppe	
erst	langsam	in	den	Fokus.	Außer	der	Anzahl	ausländischer	Kinder,	für	die	
jedes	Jahr	Maßnahmen	der	Vollzeitpflege	begonnen	und	beendet	werden,	
liegen wenig Daten über Pflegekinder mit Migrationshintergrund vor (Walter 
2004).	Es	ist	kaum	bekannt,	in	was	für	Familien	sie	leben,	wie	es	ihnen	geht,	
wie	sich	der	Kontakt	zur	Herkunftsfamilie	gestaltet	und	welchen	Verlauf	die	
Pflegeverhältnisse	nehmen.	In	der	fachlichen	Debatte	in	der	Pflegekinder-
hilfe werden Kinder mit Migrationshintergrund bislang – von unbegleiteten 
minderjährigen	Flüchtlingen	abgesehen	–	in	der	Regel	nicht	als	eine	eigene	
Gruppe	mit	besonderen	Anforderungen	gesehen,	geschweige	denn,	dass	
innerhalb	der	Gruppe	der	MigrantInnen	spezifische	Gruppen	unterschieden	
werden.	Eine	ausführliche	Auseinandersetzung	mit	Fragen	der	bestmöglichen	
Platzierung	ausländischer	Kinder	wurde	ab	Ende	der	1970er-Jahre	geführt,	
als	unbegleitete	minderjährige	Flüchtlinge	in	großer	Zahl	nach	Deutschland	
kamen.	Es	wurden	damals	bereits	Anforderungen	an	»interkulturelle	Pflege-
verhältnisse«	diskutiert,	aus	denen	sich	Ansatzpunkte	für	aktuelle	fachliche	
Überlegungen	ergeben.	Heute	findet,	analog	der	Diskussion	um	ausländische	
Adoptivkinder, im Hinblick auf Migrantenkinder in Pflegefamilien insbeson-
dere der Aspekt der Integration der unterschiedlichen Ethnien und Kulturen 
für	die	Identitätsentwicklung	der	Kinder	Beachtung.	Die	Zusammenarbeit	
mit	der	Herkunftsfamilie	wird	in	ersten	Ansätzen	thematisiert.	Auch	recht-
liche Besonderheiten, die im Hinblick auf Pflegekinder mit Migrationshin-
tergrund	eine	Rolle	spielen	können,	finden	allmählich	Beachtung:	etwa	die	
Möglichkeit	einer	»legalen	Entführung«,	wenn	das	Sorgerecht	bei	den	leib-
lichen Eltern verbleibt und diese das Kind zum Beispiel bei einem Besuchs-
kontakt ins Heimatland bringen, oder aufenthaltsrechtliche Beschränkungen 
der Pflegekinder, wenn deren leibliche Eltern kein oder ein ungesichertes 
Bleiberecht	für	Deutschland	haben.	Ein	Blick	auf	fachliche	Diskussionen	und	
Standards	im	Ausland	zeigt	etwa	für	Großbritannien	im	Hinblick	auf	Platzie-
rungen von Kindern aus ethnischen Minderheiten, dass dort bereits seit mehr 
als 20 Jahren Anforderungen an die Arbeit mit dieser Zielgruppe diskutiert 
werden, beispielsweise ob Platzierungen von Kindern außerhalb der eigenen 
ethnischen	Gruppe	vertretbar	sind.

14.1  Einleitung
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In	der	bundesdeutschen	Statistik	(Destatis,	Mikrozensus)	wird	erst	seit	dem	
Jahr	2007	der	Aspekt	»Migrationshintergrund«	so	erhoben,	dass	auch	Per-
sonen	mit	deutschem	Pass,	aber	mit	mindestens	einem	Elternteil	mit	»aus-
ländischer	Herkunft«	erfasst	werden	können	(Pothmann	2006).	Bis	2006	
wurde	nur	der	Anteil	der	»ausländischen	Bevölkerung«	erhoben,	sodass	nur	
Personen	ohne	deutschen	Pass	erfasst	wurden.2	Gemäß	der	Bundesstatistik	
von	2008,	die	die	Daten	des	Jahres	2007	auswertet,	lag	für	2007	der	Anteil	
von	Personen	mit	Migrationshintergrund	bei	27,3%	der	Bevölkerung	der	unter	
25-Jährigen	(Statistisches	Bundesamt	2008).	Das	heißt,	gut	ein	Viertel	der	
in	Deutschland	lebenden	jungen	Menschen	unter	25	Jahre	hat	einen	Mi-
grationshintergrund.	Hilfen	zur	Erziehung	außerhalb	der	Familie	erhielten	
2007	insgesamt	0,45%	der	Kinder	und	Jugendlichen	unter	27	Jahren,	wobei	
je	etwa	zur	Hälfte	diese	Hilfe	als	Heimerziehung	nach	§	34	SGB	VIII	oder	
als	Vollzeitpflege	nach	§	33	SGB	VIII	gewährt	wurde	(siehe	Tabelle).	Zu	
etwa	80%	erhielten	Hilfen	zur	Erziehung	außerhalb	der	Familie	Kinder	und	
Jugendliche	ohne	Migrationshintergrund	und	20%	Kinder	und	Jugendliche	
mit	Migrationshintergrund.	Bezogen	auf	den	Anteil	von	Kindern	und	Ju-
gendlichen	mit	Migrationshintergrund	an	allen	unter	27-jährigen	Kindern	
erhalten Kinder mit Migrationshintergrund nur etwas seltener Hilfen zur 
Erziehung	außerhalb	der	Familie	als	Kinder	ohne	Migrationshintergrund.	
Von	einer	grundsätzlichen	Benachteiligung	von	Kindern	mit	Migrationshin-
tergrund	bei	den	Hilfen	zur	Erziehung	außerhalb	der	Familie	kann	daher	
nicht	gesprochen	werden.

HzE für Kinder und
Jugendliche unter 
27 Jahren

Vollzeitpflege
nach § 33 SGB VIII

Heimerziehung 
nach § 34 SGB VIII Gesamt

ohne Migrationshintergrund 40.568 (82%) 41.224 (78%) 81.792 (80%)

mit Migrationshintergrund 9.105 (28%) 11.569 (22%) 20.674 (20%)

Gesamt 49.673 52.793

Das	seit	dem	Jahr	2000	geltende	neue	Staatsangehörigkeitsrecht,	nach	
dem	ein	Kind,	das	von	ausländischen	Eltern	abstammt,	bei	der	Geburt	in	
Deutschland	die	deutsche	Staatsangehörigkeit	erwirbt,	wenn	mindestens	ein	
Elternteil ein Daueraufenthaltsrecht hat,3 führt dazu, dass die seitdem gesun-
kene	Anzahl	von	Vollzeitpflege	für	ausländische	Minderjährige	nur	schwer	
interpretiert	werden	kann.	

2 Insbesondere seit dem Inkrafttreten des neuen Staatsangehörigkeitsrechts am 01.01.2000, wonach ein 
Kind, das von ausländischen Eltern abstammt, bei der Geburt in Deutschland die deutsche Staatsange-
hörigkeit erwirbt, wenn mindestens ein Elternteil ein Daueraufenthaltsrecht hat, werden diese Kinder 
als Deutsche erfasst, wodurch der Migrationshintergrund nicht mehr erkennbar ist, gemäß § 4 Abs. 3 
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG). 
3 Gemäß § 4 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG).

Von	den	in	den	letzten	Jahren	durchgeführten	Untersuchungen	zur	Pflege-
kinderhilfe in Deutschland4	wurden	nur	von	Rock	u.	a.	(2008b)	und	Thrum	
(2007)	der	Migrationshintergrund	der	betroffenen	Kinder	erfasst.	Dabei	
zeigte	sich,	dass	häufiger	bezüglich	der	Väter	ein	Migrationshintergrund	
bestand	und	dass	vor	allem	in	den	östlichen	Bundesländern	der	Anteil	von	
Kindern	mit	Migrationshintergrund	noch	sehr	gering	ist.5	Die	Detailanalyse	
der	Fallerhebung	des	DJI	(siehe	Abbildung)	zeigt,	dass	sich	die	Situation	von	
Pflegekindern mit und ohne Migrationshintergrund unterscheidet: 
• Bei Pflegekindern ohne Migrationshintergrund lag nach Einschätzung der 

Fachkräfte	bei	etwa	zwei	Dritteln	eine	Kindeswohlgefährdung	vor,	wäh-
rend dies bei Pflegekindern mit Migrationshintergrund bei weniger als der 
Hälfte	der	Fall	war.	

• Bei Pflegekindern mit Migrationshintergrund spielte der Tod eines 
Elternteils	bei	der	Inpflegegabe	mit	20%	in	höherem	Maß	eine	Rolle	als	
bei	Pflegekindern	ohne	Migrationshintergrund	mit	7%.	Bezüglich	der	an-
deren erhobenen Anlässe der Inpflegegabe unterschieden sich Pflegekinder 
mit	und	ohne	Migrationshintergrund	nicht	oder	kaum.	

• Pflegekinder ohne Migrationshintergrund sind wesentlich häufiger bereits 
zweimal	und	öfter	fremdplatziert	(39%	mindestens	zweite	Fremdplatzie-
rung)	als	diejenigen	mit	Migrationshintergrund	(22%	mindestens	zweite	
Fremdplatzierung).

4 In Niedersachsen: Erzberger (2003); zur Verwandtenpflege: Walter (2004); in Rheinland-Pfalz:
Rock u. a. (2008b); am DJI: Thrum (2007).
5 Bei den Vollzeitpflegen hatte bei Rock u. a. (2008b, S. 78) bei 10% der untergebrachten Kinder die 
Mutter einen Migrationshintergrund sowie bei 17% der Vater. Bei den Verwandtenpflegen lagen diese 
Werte bei 9,5% im Hinblick auf die Mutter und 21,5% in Bezug auf den Vater des betroffenen Kindes. 
Die Fallerhebung des DJI zeigte, dass in den zwei Standorten im Westen 11% der Pflegekinder einen Mi-
grationshintergrund hatten, aber nur 1% im Osten Deutschlands. Nach Teuber (2004) und Späth (2000) 
sind Kinder mit Migrationshintergrund in der Bereitschaftspflege im Vergleich zum durchschnittlichen 
Anteil in der Bevölkerung überrepräsentiert.

C.14.2

Anteile der Hilfen zur Erziehung (HzE) nach §§ 33 und 34 SGB VIII bei Kin-
dern und Jugendlichen unter 27 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund 
(Quelle: Statistisches Bundesamt 2008, Mikrozensus).
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•	 Ein	deutlicher	Unterschied	zeigte	sich	auch	bei	den	Maßnahmen	zur
Förderung	der	Erziehungsfähigkeit	zur	Wiederaufnahme	des	Pflegekindes	
in	die	Herkunftsfamilie:	Nur	in	5%	der	Familien	mit	Migrationshinter-
grund,	dagegen	in	22%	bei	den	Familien	ohne	Migrationshintergrund	
fanden	solche	Maßnahmen	statt.6 

Man kann insgesamt feststellen, dass noch zu wenig darüber bekannt ist, wie 
es den Pflegekindern selbst geht, wie sich der Kontakt zur Herkunftsfamilie 
gestaltet,	welchen	Verlauf	die	Pflegeverhältnisse	nehmen,	wie	häufig	es	zu	
Rückführungen	kommt,	wie	hoch	Abbruchquoten	sind	und	was	Vorausset-
zungen	gelingender	Pflegeverhältnisse	für	diese	Zielgruppe	sind.	Ebenso	wie	
für	die	Gruppe	der	unbegleiteten	minderjährigen	Flüchtlinge	oder	für	Mi-
grantenkinder	in	der	Heimerziehung	(Edholm-Wenz	2004,	Deniz	1999)	muss	
man noch weit mehr über Pflegekinder mit Migrationshintergrund wissen, 
um passgenaue Maßnahmen im Pflegekinderbereich entwickeln und erfolg-
reich	einsetzen	zu	können	und	so	auch	die	Situation	von	Pflegekindern	mit	
Migrationshintergrund	zu	verbessern.

Spezifische	Vorgaben	für	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	im	Hinblick	auf	
Kinder	mit	Migrationshintergrund	ergeben	sich	vor	allem	aus	der	UN-
Kinderrechtskonvention	(KRK).7 Hier handelt es sich nicht um unmittelbar 
anwendbares	Recht,	sondern	um	Verpflichtungen	der	Vertragsstaaten,	univer-
selle Werte und Zielvorgaben im Hinblick auf ein gesundes Aufwachsen von 
Kindern und ihre Beteiligungsrechte einzuhalten und in ihrem nationalen 
Recht	umzusetzen.	Als	mögliche	Unterbringungsformen	für	Kinder,	die	nicht	
von	ihren	leiblichen	Eltern	versorgt	werden	können,	nennt	Artikel	20,	Satz	
3	der	KRK	die	Unterbringung	in	einer	Pflegefamilie	vor	der	Adoption,	der	
»Kafala«	nach	islamischem	Recht8	sowie	der	Unterbringung	in	einer	Heim-
einrichtung.	Hierbei	sind	»bei der Wahl zwischen diesen Lösungen (…) die 
erwünschte Kontinuität in der Erziehung sowie die ethnische, religiöse, kulturelle 

6 Die Anzahl der Rückführungen – über einen Beobachtungszeitraum von zwei Jahren – war bei Kindern 
mit Migrationshintergrund mit 11% etwa doppelt so hoch wie bei Kindern ohne Migrationshintergrund. 
Bezüglich weiterer Faktoren unterschieden sich Pflegekinder mit und ohne Migrationshintergrund nicht: 
Geschlecht und Alter des Pflegekindes, Alter bei Inpflegegabe, Dauer des Pflegeverhältnisses, Anteil 
von Fremd- und Verwandtenpflege, Sorgerechtsentzug im Rahmen der Fremdplatzierung, Häufigkeit 
ebenfalls fremdplatzierter Geschwister, wirtschaftliche Situation der Herkunftsfamilie, Anteil alleiner-
ziehender Mütter, Kontakt und dessen Qualität zwischen Pflegekind und Herkunftsfamilie, von den 
Fachkräften wahrgenommene Zugehörigkeit des Pflegekindes zu seinen beiden Familien sowie der 
Belastungsgrad der Pflegekinder aus Sicht der Fachkräfte. Auch die Häufigkeit der Umgangskontakte 
der Pflegekinder mit Migrationshintergrund zu ihren Herkunftsfamilien unterschied sich kaum von der 
der Pflegekinder ohne Migrationshintergrund. Die von den Fachkräften wahrgenommene Zugehörigkeit 
des Pflegekindes zur Herkunftsfamilie wird jedoch bei mehr Kindern mit Migrationshintergrund als hoch 
eingeschätzt. Kein Unterschied konnte für die gemeinsame Unterbringung von Geschwistern festgestellt 
werden. 
7 UN-Kinderrechtskonvention, Übereinkommen vom 20.11.1989 über die Rechte des Kindes, in Deutsch-
land in Kraft seit 1992. 
8 Kafala: umfassendes Pflegschaftsverhältnis nach dem Recht vieler islamischer Staaten, die keine Adop-
tion kennen.

9 UN-Kinderrechtskonvention, Übereinkommen vom 20.11.1989 über die Rechte des Kindes, Art. 20, 
Satz 3.
10 Originaltitel: UN Guidelines for the Protection and Alternative Care of Children without Parental Care 
(draft; status at 12.05.2006). Submitted by ISS and UNICEF in collaboration with the NGO Working 
Group on Children without Parental Care. Die nicht verabschiedete Version 2009 ist zu finden unter
www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18556&flag=report (27.04.2009).

und sprachliche Herkunft des Kindes gebührend zu berücksichtigen«.9 Im Hin-
blick	auf	die	Identität	des	Kindes	verpflichten	sich	die	Vertragsstaaten	gemäß	
Artikel 8 der KRK, »das Recht des Kindes zu achten, seine Identität, einschließ-
lich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten 
Familienbeziehungen ohne rechtswidrige Eingriffe zu behalten. Werden einem 
Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identität genommen, so 
gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und Schutz mit dem 
Ziel, seine Identität so schnell wie möglich wieder herzustellen.« Im deutschen 
Recht	finden	sich	diese	Vorgaben	bisher	vor	allem	im	SGB	VIII,	§	9	Satz	2.	
Hier heißt es, dass »bei der Ausgestaltung von Leistungen und der Erfüllung von 
Aufgaben (…) die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse 
und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen	(sind)«.	
Die	konkrete	Ausfüllung	und	Umsetzung	dieser	Vorgaben	in	der	Praxis	
bleiben	jedoch	bisher	noch	recht	vage	(vgl.	Münder	u.	a.	2006,	§	9	SGB	VIII,	
RZ	9).	Bundesweit	einheitliche	fachliche	Standards	gibt	es	weder	für	die	
Pflegekinderhilfe insgesamt noch für den Aspekt Migration speziell (Zwerne-
mann	2007,	S.	124	f.),	wenngleich	Bemühungen	unternommen	wurden,	diese	
bezogen	auf	einzelne	Bundesländer	zu	entwickeln	(Blandow	2007,	S.	27).	
Kein anderes Handlungsfeld der Hilfen zur Erziehung sei »konzeptionell so 
wenig gerahmt«	wie	der	Bereich	der	Vollzeitpflege	(Rock	u.	a.	2008b,	S.	223).	
Die	»weiterentwickelten	Empfehlungen	zur	Vollzeitpflege/Verwandtenpflege«	
(Deutscher	Verein	für	öffentliche	und	private	Fürsorge	2004)	gehen	zwar	auf	
spezialisierte Pflegeformen und -settings ein, enthalten jedoch keine spezi-
fischen Anforderungen an Pflegeverhältnisse, die Kinder mit Migrationshin-
tergrund	betreffen.	Diskussionsanstöße	für	die	Arbeit	in	der	Praxis	ergeben	
sich	aus	den	»Internationalen	Richtlinien	zum	Schutz	und	zur	Fremdbetreu-
ung	von	Kindern,	die	nicht	bei	ihren	Eltern	leben«.10 Diese Richtlinien, die 
den	Charakter	von	Empfehlungen	haben,	sollen	2009	von	der	UN-General-
versammlung	verabschiedet	werden.	Den	Entwurf	der	Empfehlungen,	die	auf	
der	Grundlage	der	UN-Kinderrechtskonvention	erarbeitet	wurden,	erstellte	
die	Organisation	»International	Social	Service«	im	Auftrag	von	UNICEF	
mit	Unterstützung	einer	internationalen	Arbeitsgruppe	von	VertreterInnen	
von	Nichtregierungsorganisationen.	Er	wurde	Anfang	2006	fertiggestellt	und	
der	UN-Kinderrechtskommission	vorgelegt	(International	Social	Service/
UNICEF	2006).	Der	Text	besteht	aus	168	Empfehlungen	zu	verschiedenen	
Themenfeldern und erwähnt Kinder mit Migrationshintergrund vor allem 
im	Hinblick	auf	die	Situation	unbegleiteter	minderjähriger	Flüchtlinge,	aber	
auch	im	Kontext	der	Erhaltung	der	Herkunftskultur	und	Förderung	der	
Identität.	Im	Abschnitt	zu	Pflegefamilien	heißt	es	in	der	Empfehlung	Nr.	120:	
»An jedem Ort sollte ein Netz von kompetenten Pflegefamilien aufgebaut werden, 
die Kindern Betreuung und Schutz geben können, während diese ihre Bindungen 
zu ihrer Herkunftsfamilie, Gemeinschaft und ihrem Kulturkreis aufrechterhal-
ten.«	Das	Thema	der	Identität	des	Kindes	wird	im	Abschnitt	»Grundlegende	
Prinzipien«	in	der	Empfehlung	Nr.	15	benannt:	»Es ist darauf zu achten, dass 
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11 Definition »Biografiearbeit« siehe C.6; Biografiearbeit mit Pflegekindern: Wiemann (2001), Ryan 
and Walker (1997), Triseliotis u. a. (1995), Imber-Black (1999), Gudjons u. a. (1999), Tisseron (2001),  
Lattschar/Wiemann (2008).

gung	in	Pflegefamilien	empfohlen	(Klingelhöfer/Rieker	2003,	S.	104).	Genaue	
Zahlen dazu, wie viele von ihnen tatsächlich in Pflegefamilien leben, liegen 
jedoch	nicht	vor	(Gittrich	1999,	S.	468).	Im	Hinblick	auf	die	Unterbringung	
unbegleiteter	minderjähriger	Flüchtlinge	liegen	internationale	und	auch	für	
Deutschland	erarbeitete	Standards	vor	(vgl.	Riedelsheimer/Wiesinger	2004,	
Save	the	Children	International/	UNHCR	199912).	Der	Hohe	Flüchtlings-
kommissar	der	Vereinten	Nationen	erarbeitete	1988	Richtlinien	für	die	Be-
treuung	und	den	Schutz	von	Flüchtlingskindern,	in	denen	empfohlen	wurde,	
bei	der	Unterbringung	des	Kindes	die	sprachliche	und	kulturelle	Kontinu-
ität zu gewährleisten und Pflegeeltern aus dem gleichen Herkunftsgebiet zu 
finden	(UNHCR	ohne	Jahr,	S.	148).	In	Deutschland	gibt	es	jedoch	keine	
flächendeckende und einheitliche Betreuung unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge.	Im	Hinblick	auf	die	Vertretung	der	Interessen	dieser	Gruppe	
sind	Verbände	aktiv.13 

Die fachliche Diskussion behandelte bisher kaum pädagogische Aspekte, 
sondern vorrangig, wie insbesondere die Altersgruppe der 16- bis 18-jährigen 
unbegleitet	eingereisten	Flüchtlinge	im	Rahmen	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	
versorgt	werden	kann.	Für	diese	Gruppe	erfolgte	2005	durch	das	Kinder-	und	
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz	(KICK)	eine	Neuregelung	des	§	42	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	SGB	VIII,	mit	der	klargestellt	wurde,	dass	das	Jugendamt	
berechtigt und verpflichtet ist, ein Kind oder eine/n Jugendliche/n in Obhut 
zu nehmen, wenn er/sie unbegleitet nach Deutschland kommt und sich Perso-
nensorge-	oder	Erziehungsberechtigte	nicht	in	Deutschland	aufhalten.	In	§	
42	Abs.	3	Satz	4	SGB	VIII	wird	vorgegeben,	dass	in	diesem	Fall	»unverzüglich 
die Bestellung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlassen«	ist.	In	den	ersten	
Jahren,	in	denen	unbegleitete	minderjährige	Flüchtlinge	nach	Deutschland	
und Europa kamen, versuchte man sie vor allem in einheimischen Pflege-
familien	unterzubringen	(Weiss	u.	a.	2001,	S.	37	ff.,	Brinkmann	1995).	Dies	
erwies	sich	jedoch	als	problematisch,	da	die	jungen	Flüchtlinge	den	Kontakt	
zu ihrer Heimatsprache verloren, sie so den Kontakt zur Herkunftsfamilie 
kaum aufrechterhalten konnten und die Kinder aufgrund der kulturellen 
Unterschiede	zwischen	ihnen	und	den	Pflegeeltern	häufig	ein	unzureichendes	
Selbstwertgefühl	entwickelten.	Probleme	der	persönlichen	Entwicklung	
traten vor allem bei solchen Jugendlichen auf, die aufgrund ihres Aussehens 
dauerhaft	als	»Fremde«	in	einer	ansonsten	ethnisch	homogenen	Umwelt	
wahrgenommen	wurden.	Schwierigkeiten	ergaben	sich	auch	daraus,	dass	die	
Minderjährigen aufgrund ihrer Sozialisation und Biografie bereits wesentlich 
selbstständiger waren als vergleichbare Altersgruppen in Deutschland (Weiss 
u.	a.	2001,	S.	37	ff.).	

Trotz uneinheitlicher Befunde, anfänglich negativer Erfahrungen und der 
Offenheit	der	Frage,	ob	der	mono-	oder	der	multiethnischen	Unterbringung	
von	Minderjährigen	der	Vorzug	gegeben	werden	sollte,	wird	empfohlen,	für	
Kinder	mit	Migrationshintergrund	unter	14	Jahren	die	Möglichkeit	der	Un-
terbringung	in	einer	Pflegefamilie	zu	prüfen	(Rieker/Weiss	1999,	S.	539	ff.).14 
Bereits in den 1990er-Jahren wurden als Ziele für die pädagogische Arbeit 

12 Vgl. auch Jockenhövel-Schiecke (1988).
13 Zum Beispiel Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, www.b-umf.de 
(24.04.2008), National Coalition für die Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Deutschland, 
www.national-coalition.de (24.04.2008). 
14 Für die stationäre Unterbringung in Wohngruppen wird versucht, für die Betreuung Personal mit 
ähnlichem ethnischem Hintergrund zu gewinnen.

auch alle anderen Rechte gefördert und gewährleistet werden, die für die Situ-
ation von Kindern, die nicht bei ihren Eltern leben, besonders relevant sind; 
darunter (…) das Recht auf Identität, Sprache und der Schutz von Eigentums- 
und Erbrechten«.	Im	Abschnitt	»Allgemeine	Rahmenbedingungen	der	Un-
terbringung«	wird	dies	in	der	Empfehlung	Nr.	97	weiter	konkretisiert:	»Um 
das Identitätsgefühl des Kindes zu fördern, sollte ein ‚life story book‘ (Buch der 
Lebensgeschichte) angelegt und mit Beteiligung des Kindes geführt werden, das 
Informationen, Bilder, persönliche Dinge und Andenken über jeden Schritt im 
Leben des Kindes enthält und dem Kind sein ganzes Leben lang zur Verfügung 
steht«. In Deutschland finden sich außer in der Methode der Biografiearbeit 
aktuell	nur	wenige	Ansätze	und	Konzepte	im	Hinblick	auf	die	Umsetzung	
dieser	fachlichen	Empfehlungen	in	die	Praxis	(vgl.	C.6).11

In der vorhandenen Literatur zur Pflegekinderhilfe in Deutschland – für 
Fachkräfte	wie	für	Betroffene	–	werden	Kinder	mit	Migrationshintergrund	
selten	explizit	erwähnt.	Wiemann	widmet	im	»Ratgeber	Pflegekinder«	Kin-
dern	von	ausländischen	Eltern	und	Flüchtlingskindern	jeweils	kurze	eigene	
Kapitel	(2002,	S.	57	f.).	Hier	werden	Themen	wie	Identitäts-	und	Loyalitäts-
konflikte, Spannungsfelder hinsichtlich der kulturellen und Wertvorstel-
lungen	zwischen	Herkunfts-	und	Pflegefamilie,	der	Umgang	mit	Brüchen	
und	Traumata	und	die	Bedeutung	von	Rassismus	und	Fremdenfeindlichkeit	
benannt.	Unter	dem	Aspekt	Zweisprachigkeit	werden	Entwicklungsverzö-
gerungen, bedingt durch den Kompetenz- und Spracherwerb in zwei Kul-
turen,	angesprochen	(Lattschar/Wiemann	2008,	S.	43	f.).	Eine	umfangreiche	
Auseinandersetzung mit fachlichen Anforderungen an die Betreuung findet 
sich vor allem für die spezifische Zielgruppe der unbegleiteten minderjäh-
rigen	Flüchtlinge.	Diese	kann	jedoch	nicht	mehr	als	einige	Impulse	für	die	
Entwicklung von passgenauen Hilfen für Pflegekinder mit Migrationshinter-
grund	liefern.

Unbegleitete	minderjährige	Flüchtlinge	kommen	seit	Ende	der	1970er-Jahre	
aus den verschiedensten Ländern und aus sehr unterschiedlichen politischen, 
sozialen, wirtschaftlichen und familiären Zusammenhängen nach Deutsch-
land.	Die	Zahlen	der	Einreise	von	unbegleiteten	Flüchtlingskindern	sind,	
wie	bei	AsylbewerberInnen	insgesamt,	in	den	letzten	Jahren	rückläufig	
(Jockenhövel-Schiecke	2006,	S.	1).	Nach	Schätzungen	leben	etwa	6.000	bis	
10.000	(Kaufmann	2005,	S.	69)	bzw.	»bis	zu	10.000«	(Busch/Fieseler	2006,	S.	
110)	unbegleitete	minderjährige	Flüchtlinge	in	Deutschland.	Etwa	1.500	reisen	
jährlich	neu	ein,	wobei	maximal	20%	unter	14	Jahre	alt	sind	(Münder	u.	a.	
2006,	§	42	SGB	VIII,	RZ	18).	Für	diese	Altersgruppe	wird	die	Unterbrin-
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65	f.;	Sievers	2007	a,	S.	178;	vgl.	auch	Simon-Hohn	2000;	Deniz	1999,	S.	
224).15 In familiären Krisen, eskalierten Konflikten oder bei gravierenden 
Erziehungsproblemen	stellt	es	für	Migrantenfamilien	teilweise	eine	Lösungs-
strategie dar, Kinder temporär oder auf Dauer im Heimatland unterzubrin-
gen oder zum Zwecke der Disziplinierung mit dieser Maßnahme zu drohen 
(Toprak	2005,	S.	139,	Toprak	2004,	S.	102,	Salzgeber/Menzel	1997,	S.	336	
f.).	Die	Unterbringung	der	Kinder	im	Heimatland	erfolgt	auch	häufig	nach	
unbefriedigend	verlaufenen	Heimaufenthalten	(Baur	u.	a.	1999,	Kapitel	5,	
S.	62;	Toprak	2005,	S.	139;	Edholm-Wenz	2004,	S.	14).16 In der Arbeit mit 
Migrantenfamilien sollten daher bereits im Prozess der Hilfeplanung diverse 
mögliche	Unterbringungsformen	unter	Berücksichtigung	kultureller	und	
ethnischer	Aspekte	für	das	Kind	angesprochen	werden.	Insbesondere	Pläne	
und gegebenenfalls auch Drohungen der Eltern, das Kind ins Herkunftsland 
zu	bringen,	sollten	kritisch	hinterfragt	werden.	Aufenthaltswechsel	und	damit	
verbundene Beziehungsabbrüche im Zusammenhang mit einer familiären 
Krise,	einer	Überforderungssituation	oder	dem	Wunsch,	eine	»Einmischung«	
der	deutschen	Behörden	in	die	Familie	zu	vermeiden,	können	für	das	Kind	
nachteilige	Auswirkungen	haben,	bis	hin	zu	einer	Gefährdung	des	Kindes-
wohls.	Hier	stellt	sich	an	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	die	Aufgabe,	Wege	
einer	vertrauensvollen	Elternarbeit	mit	Familien	mit	Migrationshintergrund	
zu entwickeln, in der auch Ängste vor einer Entfremdung des Kindes und die 
Lebensplanung	der	Betroffenen	angesprochen	werden.	In	der	Praxis	kommt	
es	vor,	dass	Kinder	in	Vollzeitpflege	bei	Verwandten	im	Herkunfts-	oder	in	
einem Drittland	untergebracht	werden.	Voraussetzung	hierfür	ist,	dass	diese	
sich zuvor als geeignet für eine dauerhafte Aufnahme des Kindes erwiesen 
haben und diese auch rechtlich (bei DrittausländerInnen zum Beispiel Erwerb 
eines	Aufenthaltsstatus	des	Kindes	im	Land)	möglich	ist.	Die	Überprüfung	
der	Geeignetheit	und	der	rechtlichen	Voraussetzungen	muss	in	Zusammenar-
beit	mit	den	zuständigen	Behörden	des	Ziellandes	erfolgen,	entweder	direkt	
oder	in	Kooperation	mit	dem	Internationalen	Sozialdienst.17 Soll das Kind in 
einem	EU-Staat	außer	Dänemark	untergebracht	werden,	so	ist	zu	prüfen,	ob	
das	Unterbringungsverfahren	der	sogenannten	Verordnung	Brüssel	IIa	(Art.	
56)18	einzuhalten	ist	(Wicke/Reinhardt	2007,	S.	456	f.).	Diese	Frage	sollte	vorab	
an das Bundesamt für Justiz19	gerichtet	werden,	das	als	Zentrale	Behörde	im	
Rahmen	der	Verordnung	fungiert	und	auch	Betroffene	und	Fachstellen	berät.

mit	unbegleiteten	minderjährigen	Flüchtlingen	die	Integration	des	Kindes	
bei	gleichzeitiger	Bewahrung	der	Herkunftsidentität	und	die	Förderung	des	
interkulturellen	Lernens	definiert	(Jockenhövel-	Schiecke	1997,	S.	408).	An	
Pflegeverhältnisse	wurde	die	Anforderung	gestellt,	diese	als	»interkulturelles	
Pflegeverhältnis«	(Jockenhövel-Schiecke	1995)	zu	definieren:	»Das interkul-
turelle Erziehungsziel ist, das Kind in die Exilgesellschaft und ihr Wertesystem 
zu integrieren, ohne es jedoch einzudeutschen. Das Kind muss Handlungsfähig-
keit in beiden Kulturen lernen«	(ebd.,	S.	217).	Diese	Anforderungen	wurden	
angesichts	ungesicherter	Bleibemöglichkeiten	vor	dem	Hintergrund	einer	
möglichen	Rückkehr	in	das	Heimatland	und	im	Hinblick	auf	eine	positive	
Entwicklung	des	Kindes	formuliert	(Riedelsheimer/Wiesinger	2004,	S.	23).	
Für	die	Unterbringung	von	Flüchtlingskindern	in	Pflegefamilien	werden	
im	»Handbuch	der	Sozialen	Arbeit	mit	Kinderflüchtlingen«	Anforderungen	
beispielsweise bezüglich der Klärung der Aufenthaltsperspektive und des 
Spracherwerbs	formuliert	(Gittrich	1999,	S.	468	ff.).	Ziel	soll	unter	anderem	
die Bewahrung der Herkunftsidentität sein, was eine umfangreiche Auseinan-
dersetzung	und	die	Schaffung	von	Kontaktmöglichkeiten	mit	der	Herkunfts-
kultur	erfordert.	Bei	der	Auswahl	der	Pflegefamilie	ist	darauf	zu	achten,	dass	
diese	die	besonderen	Anforderungen	und	Belastungen	wie	»andere	Hautfarbe,	
anderer	kultureller	Hintergrund,	andere	familiale	Sozialisation	und	religiöse	
Orientierung,	unter	Umständen	Traumatisierung	durch	Flucht	und	Verlust	
aller	Beziehungen«	des	Kindes	tragen	können.	Eine	gute	Vorbereitung	und	
Begleitung des Pflegeverhältnisses ist erforderlich, um ein Scheitern zu ver-
meiden.	Inwieweit	diese	Erkenntnisse	auf	Kinder	mit	Migrationshintergrund,	
die	keine	Fluchterfahrung	haben,	übertragbar	sind,	muss	geprüft	werden.	Die	
Frage	nach	der	Erhaltung	der	Herkunftskultur	und	-sprache	stellt	sich	bei	
jüngeren Kindern, bei denen eher eine Entfremdung zur Herkunftsfamilie 
und -kultur stattfindet, vordringlicher als bei älteren, da bei Letzteren die 
Identitätsentwicklung	weiter	fortgeschritten	ist	als	bei	jüngeren.

Eine besondere Anforderung an Pflegeeltern, die ein Kind mit Migrations-
hintergrund	aufnehmen,	kann	in	dessen	Vorgeschichte	liegen,	wenn	es	durch	
Fluchterfahrungen,	Misshandlungen	oder	Beziehungsabbrüche	traumati-
siert	sein	könnte	(Lattschar/Wiemann	2008,	S.	36).	Durch	das	Entstehen	
transnationaler Räume, zum Beispiel durch grenzüberschreitende familiäre 
Bindungen zum Herkunftsland, kann es zu vermehrten Aufenthaltswech-
seln von Kindern und Jugendlichen kommen, deren Auswirkungen auf die 
Betroffenen	jedoch	bisher	wenig	untersucht	wurden.	Die	»wechselhafte(n)	
Biografie(n)	mit	manchmal	dramatischen	Brüchen«,	auf	die	viele	Jugendliche	
der	zweiten	Generation	bereits	zurückblicken,	und	die	damit	verbundenen	
Gefährdungslagen	von	Migrantenkindern	bleiben	oft	noch	unberücksichtigt	
(Gaitanides	2000,	S.	45;	vgl.	auch	Baur	u.	a.	1999,	Kapitel	5,	S.	40	f.	und	S.	

Aufenthaltswechsel, Brüche, Traumata

15 Im Rahmen des von der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen e.V. durchgeführten 
Projektes »Internationaler Kinderschutz« wurden Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe zu ihren Erfah-
rungen in Fällen mit Auslandsberührung befragt. In den hier untersuchten Fällen zeigte sich, dass die 
betroffenen Kinder teilweise zahlreiche Aufenthaltswechsel und Beziehungsabbrüche erlebt hatten. 
16 In der Untersuchung von Hilfeverläufen im Rahmen der JULE-Studie, die sich in einem speziellen Teil 
mit MigrantInnen in der Heimerziehung befasste, wurde deutlich, dass die betroffenen Kinder erst 
spät und in akuten Krisensituationen mit der Jugendhilfe in Berührung kamen und dies zudem von den 
Jugendlichen oft selbst initiiert wurde (Baur u. a. 1999, Kapitel 5, S. 62; Toprak 2005, S. 139; Edholm-
Wenz 2004, S. 14). 
17 Internationaler Sozialdienst im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., www.
issger.de (24.04.2008).
18 Verordnung (EG) Nr. 2201/203 des Rates vom 27.11.2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verant-
wortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001, in allen EU-Staaten außer Dänemark 
in Kraft seit 01.03.2005.
19 Bundesamt der Justiz, www.bundesjustizamt.de (25.04.2008).
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Hintergrund des anderen Elternteils nur wenig Wert beigemessen hat, sondern 
auch bei Pflegekindern, die in einer Pflegefamilie mit anderer Nationalität als 
der	eigenen	leben.	

Die	Themen	Rassismus	und	Fremdenfeindlichkeit	sind	im	Kontext	der	Unter-
bringung von Migrantenkindern in Pflegefamilien auf verschiedenen Ebe-
nen	von	Bedeutung.	Auf	der	Ebene	des	Einzelfalls	ist	für	ein	Pflegekind	mit	
Migrationshintergrund das Erleben von Rassismus und Ausgrenzung in der 
Regel	Alltag	(Lattschar/Wiemann	2008,	S.	37).	Dies	erfordert	von	den	Pfle-
geeltern eine Anerkennung und Auseinandersetzung mit diesen Erfahrungen 
sowie	die	Unterstützung	des	Kindes	bei	der	Aufarbeitung	und	Erarbeitung	
von	Reaktionsformen.	Das	Erleben	von	Ausgrenzung	kann	verstärkt	werden,	
wenn	das	Kind	in	der	Pflegefamilie	einziges	Familienmitglied	mit	Migrations-
hintergrund	ist.	Dies	sollte	in	der	fachlichen	Begleitung	des	Pflegeverhältnisses	
thematisiert	werden.	Zudem	können	fremdenfeindliche	Einstellungen	auf-
seiten	der	Fachkräfte	von	Bedeutung	sein.	Neben	der	Sprachbarriere	können	
Zugangsbarrieren	der	Fachkräfte,	wie	(unbewusste)	Vorurteile,	Rassismus,	
»klischeehaft-stereotype	Wahrnehmungen	und	Deutungen«,	eine	Defizitper-
spektive,	unbewusste	Projektionen	sowie	Vermeidung	der	Auseinandersetzung	
mit	der	eigenen	Unsicherheit	angesichts	komplexer,	von	vielen	Faktoren	beein-
flusster	Problemlagen	sein	(Gaitanides	1999,	S.	42	f.).	Diese	Aspekte	müssen	
diskutiert	und	über	Fortbildung,	Selbstreflexion,	kollegiale	Beratung	und	Su-
pervision	zugänglich	gemacht	werden.	Auf	struktureller	Ebene	muss	die	Frage	
gestellt	werden,	warum	spezifische	kulturelle	Anforderungen	an	eine	Unter-
bringung	von	Kindern	mit	Migrationshintergrund	bisher	in	der	Fachdebatte	
kaum eine Rolle spielen und Entfremdungen von der Herkunftsfamilie und 
-kultur	durch	die	Ausgestaltung	der	Hilfen	möglicherweise	in	Kauf	genom-
men	werden.	Es	besteht	die	Gefahr,	dass	vor	dem	Hintergrund	des	gesamtge-
sellschaftlichen Ziels der Integration unausgesprochen die Assimilierung der 
Pflegekinder	an	die	deutsche	Kultur	angestrebt	wird.	Diese	Problematik	muss	
in der fachlichen Debatte stärker in den Blick genommen und diskutiert wer-
den.	Hierbei	müssen	auch	MigrantInnen	selbst	zu	Wort	kommen.	

Der Erhalt der Beziehung des Pflegekindes zur Herkunftsfamilie wird als 
wesentlicher	Faktor	für	eine	positiv	verlaufende	Entwicklung	des	Kindes	
gesehen	(unter	anderem	Kindler/Thrum	2007,	S.	16).	Außer	bei	unbegleiteten	
minderjährigen	Flüchtlingen	leben	die	leiblichen	Eltern	von	Pflegekindern	mit	
Migrationshintergrund in der Regel in Deutschland, sodass gegebenenfalls 
Besuchskontakte	möglich	und	zu	gestalten	sind.	Bei	der	Gestaltung	dieser	
Besuchskontakte kann – vergleichbar mit Trennungskonflikten binationaler 
Paare	–	auch	die	psychologische	Komponente	eine	Rolle	spielen,	dass	leib-
lichen	Eltern	mit	Misstrauen	begegnet	wird	oder	sie	unter	Generalverdacht	
gestellt werden, das Pflegekind ins Ausland bringen zu wollen (siehe unten, 
C.14.5).	Es	liegen	kaum	Erkenntnisse	zur	Arbeit	mit	diesen	Herkunftseltern	
vor; vermutlich sind jedoch Erfahrungen, die in anderen Arbeitsfeldern der 

Für	Kinder,	die	nicht	im	gleichen	kulturellen	Kontext	wie	dem	der	Herkunfts-
familie	untergebracht	sind,	verstärkt	sich	möglicherweise	die	Erfahrung	eines	
Bruchs: Sie erleben nicht nur das Spannungsfeld zwischen Herkunfts- und 
Pflegefamilie,	sondern	auch	zwischen	unterschiedlichen	Kulturen.	Pflege-
kinder mit Migrationshintergrund müssen als eine eigene Zielgruppe mit 
speziellen	Anforderungen	definiert	werden.	Die	Pflegekinderdienste	müssen	
sich	bewusst	sein,	dass	bei	einer	Unterbringung,	beispielsweise	in	deutschen	
Pflegefamilien,	interkulturelle	Pflegeverhältnisse	geschaffen	werden.	Diese	
erfordern aufgrund der weitreichenden Weichenstellung für das Leben des 
betroffenen	Kindes	–	wahrscheinlich	mehr	noch	als	bei	»normalen«	Pflege-
verhältnissen	–	eine	eindeutige	Perspektivenklärung.	Bei	längerem	Aufenthalt	
in der Pflegefamilie wird die Option einer Rückkehr eines Kindes zu seiner 
Herkunftsfamilie durch eine starke – auch kulturelle – Entfremdung zwischen 
Eltern	und	Kindern	eventuell	unmöglich.	In	der	Literatur	findet	sich	zum	
Beispiel	ein	Fall,	in	dem	das	Gericht	aufgrund	von	»Sprachverschiedenheit«	
den	dauerhaften	Verbleib	in	der	deutschen	Pflegefamilie	entschied,	da	ein	
fünfjähriger	Junge	sich	mit	seiner	türkischen	Mutter	nicht	mehr	verständigen	
konnte	(Motzer/Kugler	2003,	S.	190).	Soll	für	eine	positive	Identitätsentwick-
lung die Herkunftskultur erhalten werden, müssen die Bedeutung und die 
Möglichkeiten	der	Verwandtenpflege	und	der	»milieunahen	Unterbringung«	
für	diese	Zielgruppe	stärker	in	den	Blick	genommen	werden.	Neben	dem	
Ziel der Erhaltung der Rückkehroption wird die Wahrung der Herkunfts-
kultur und der Kontakt zu den leiblichen Eltern auch im Hinblick auf eine 
positive	Persönlichkeitsentwicklung	als	bedeutsam	erachtet.	Edholm-Wenz	
(2004,	S.	244)	benennt	als	Schlussfolgerungen	ihrer	Studie	zu	Hilfeverläufen	
von	ausländischen	Jugendlichen	in	der	Heimerziehung	einige	Empfehlungen.	
Hierzu	gehört	zum	Beispiel,	für	den	Fall	nicht	stattfindender	Elternkontakte	
eine	andere	»unbefangene«	Person	aus	dem	Kulturkreis	zu	finden,	um	den	
kulturellen Hintergrund lebendig zu halten und einer Entfremdung entgegen-
zuwirken.	Solche	Versuche	waren	jedoch	in	keinem	der	von	ihr	untersuchten	
Fälle	unternommen	worden.	Pflegekinder	stehen	wie	alle	Kinder,	die	nicht	bei	
ihren leiblichen Eltern aufwachsen, vor der Aufgabe, die Tatsache der unter-
schiedlichen biologischen Herkunft und sozialen Elternschaft miteinander in 
Einklang	zu	bringen	und	Antworten	auf	die	Fragen	»Wer	bin	ich?	Wo	komme	
ich	her?«	etc.	zu	finden	(Biermann	2001,	S.	617	f.,	Gottstein	1990).	Kinder	mit	
Migrationshintergrund sind dabei oft sichtbar anders als ihre Pflegeeltern, was 
nur	eine	begrenzte	Identifikation	ermöglicht.	Das	»Anderssein«	wird	auch	oft	
von	der	Umwelt	gespiegelt.	Auch	ein	Wiedererkennen	der	Wertvorstellungen,	
Rituale und Normen ist oft nicht gegeben, denn Kinder, die in einen anderen 
kulturellen	Kontext	wechseln,	fühlen	sich	häufig	»zwischen	zwei	Welten«.	An	
Pflegeeltern wie auch an die fachliche Begleitung stellt sich die Anforderung, 
das Kind zu unterstützen, dieses Spannungsverhältnis zu bearbeiten und da-
mit	umgehen	zu	lernen	(vgl.	das	Fallbeispiel	eines	vietnamesischen	Kindes	bei	
Zwernemann	2007,	S.	224	f.).	Methodische	Vorschläge,	wie	wesentliche	As-
pekte	der	kulturellen	Identität	mit	Kindern	erarbeitet	werden	können,	finden	
sich	bei	Lattschar	(2004,	S.	58	ff.).	Diese	sind	nicht	nur	bei	Kindern	hilfreich,	
die binationalen Partnerschaften entstammen und bei denen zum Beispiel 
der alleinerziehende Elternteil der Auseinandersetzung mit dem kulturellen 

Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes des Kindes

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

Arbeit mit der Herkunftsfamilie
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20 Auch in der Heimerziehung wird die Elternarbeit bei Familien mit Migrationshintergrund nur unzurei-
chend versucht (Edholm-Wenz 2004, S. 242) oder verläuft oft nicht sehr erfolgreich (Kiss-Suranyi 2001). 
Überwiegend »fremd und unverständlich« erleben sich Fachkräfte und ausländische Eltern/ Migran-
tInnen gegenseitig, so die Bilanz von Schwabe (1999, S. 43). Häufige Konsequenzen sind der Abbruch 
der Hilfe oder die tatsächliche bzw. befürchtete Entfremdung des Kindes von der Herkunftskultur. Eine 
»tragfähige Anknüpfung an die Familie/Kultur und eine gute Entwicklung des Kindes/ Jugendlichen« 
scheint nur selten zu gelingen (ebd., vgl. auch Finkel 2000, S. 96). Fraglich erscheint auch, wie eine 
Rückkehroption für den Fall der Stabilisierung der Familie entwickelt oder offen gehalten werden kann, 
wenn ein Kind zum Beispiel die Sprache der Eltern nicht mehr spricht.

Fachstellen	im	Heimatland	der	Eltern	unterstützen,	zum	Beispiel	um	Infor-
mationen	über	neue	Lebensumstände	der	leiblichen	Eltern	zu	erhalten.	Fälle,	
in denen ausländische Eltern die Herausgabe des Pflegekindes zum Zwecke 
der	Rückkehr	in	ihr	Heimatland	verlangten,	haben	wiederholt	deutsche	Ge-
richte	beschäftigt	(Abramowski	1995,	S.	192–202).	Wenn	jüngere	Kinder	be-
troffen	sind,	entscheiden	die	Gerichte	häufig	zugunsten	der	leiblichen	Eltern,	
auch dann, wenn die Entwicklungschancen in der deutschen Pflegefamilie als 
besser	einzuschätzen	sind	als	in	der	Herkunftsfamilie.	Liegt	dagegen	bereits	
eine	tief	greifende	Entfremdung	einschließlich	Verständigungsschwierigkeiten	
wegen	Sprachverschiedenheit	vor,	so	kann	einem	dauerhaften	Verbleib	in	der	
Pflegefamilie	der	Vorzug	gegeben	werden	(Motzer/Kugler	2003,	S.	190	f.).	

Eine spezifische Situation kann sich bei Herkunftsfamilien mit Migrations-
hintergrund daraus ergeben, dass in Deutschland bei Zustimmung der Eltern 
zur	Unterbringung	ihres	Kindes	in	Vollzeitpflege	die	elterliche	Sorge	zumeist	
bei ihnen verbleibt, die Eltern somit weiter das Aufenthaltsbestimmungsrecht 
für	ihr	Kind	haben.	Wird	bei	einem	Besuchskontakt	das	Kind	ins	Ausland	
verbracht,	ist	es	rechtlich	fast	unmöglich,	das	Kind	nach	Deutschland	zu-
rückzuholen.	Solche	sogenannten	legalen	Entführungen	(Zwernemann	2007,	
S.	172)	können	für	das	Kind,	das	eventuell	die	Sprache	des	Herkunftslandes	
der Eltern gar nicht mehr spricht und der Kultur entfremdet ist, traumatisch 
sein	und	eine	Kindeswohlgefährdung	darstellen.	Motive	für	das	Verbringen	
des	Kindes	ins	Ausland	können	die	befürchtete	Entfremdung	von	der	Kultur	
der	Herkunftsfamilie	sein,	oder	wenn	die	Eltern	zum	Beispiel	der	Unterbrin-
gung	des	Kindes	unter	dem	Druck	eines	eventuell	anstehenden	Verfahrens	
gemäß	§	1666	BGB21	zugestimmt	haben,	diese	aber	im	Grunde	nicht	mittra-
gen.	Indem	die	gesamte	Familie	ins	Ausland	umzieht	oder	das	Kind	bei	Ver-
wandten	im	Heimatland	untergebracht	wird,	wird	versucht,	sich	dem	System	
der	Kinder-	und	Jugendhilfe	in	Deutschland	zu	entziehen.	Die	Reaktion	des	
»Ausweichens«	von	Eltern	durch	Umzug	innerhalb	Deutschlands	erschwert	
grundsätzlich	die	Umsetzung	des	Kinderschutzauftrags	der	Kinder-	und	
Jugendhilfe.	Bei	einem	Umzug	ins	Ausland	sind	die	Handlungsmöglichkeiten	
noch	wesentlich	begrenzter.	Erfolgt	die	Herausnahme	eines	Pflegekindes	aus	
der	Pflegefamilie	und	das	Verbringen	ins	Heimatland	gegen	ihren/seinen	
Willen	und	ohne	Abstimmung	und	Vorbereitung	mit	dem	Jugendamt	und	
den Pflegeeltern, so ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kindeswohlgefähr-
dung	gegeben.	Wenn	die	Eltern	zum	Zeitpunkt	des	Verbringens	des	Kindes	
noch das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben, ist das Einleiten wirksamer 
Maßnahmen	jedoch	schwierig.	Häufig	erfolgt	in	solchen	Fällen	der	Sorge-
rechtsentzug	unmittelbar	nach	der	Ausreise,	da	diese	vom	Familiengericht	
als Beleg dafür gewertet wird, dass die Eltern nicht im Interesse des Kindes 
handeln	(Sievers	2006,	S.	34	ff.).	Die	Möglichkeiten,	einen	solchen	Beschluss	
im Ausland durchzusetzen und die Rückkehr des Kindes zu bewirken, sind 
jedoch	sehr	begrenzt.	Es	gibt	keine	belastbaren	Zahlen	dazu,	wie	häufig	Kin-
desmitnahmen	bei	Pflegekindern	stattfinden.	 

21 § 1666 BGB: Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls.

Hilfen zur Erziehung in der Elternarbeit mit MigrantInnen gemacht wurden, 
auf	das	Pflegekinderwesen	übertragbar.	Herausforderungen	in	der	Zusam-
menarbeit	mit	Familien	mit	Migrationshintergrund	können	nach	Gaitanides	
(1999,	S.	41	ff.)	insbesondere	in	Kommunikationsdifferenzen	hinsichtlich	
sprachlicher,	begrifflicher	und	kultureller	Aspekte	bestehen.	Weitere	mögliche	
Schwierigkeiten sind: 
Aufseiten	der	MigrantInnen	(Herkunftseltern):	
•	 Tabus,	über	Schwierigkeiten	in	der	Familie	mit	Außenstehenden	zu	
 sprechen, 
•	 Ängste	vor	Kolonialisierungsbestrebungen	der	deutschen	Sozialdienste,	
•	 Skepsis	gegenüber	psychologisch	orientierter	Beratung	und	Gesprächs-
 führung, 
•	 schwere	Durchschaubarkeit	des	komplexen	sozialstaatlichen	Beratungs-
	 und	Hilfesystems,	
•	 negative	Behördenerfahrungen	im	Herkunftsland	und	in	Deutschland.	

Aufseiten	der	Fachkräfte	
(siehe	auch	vorheriger	Abschnitt:	»Fremdenfeindlichkeit	und	Rassismus«):	
•	 (unbewusste)	Vorurteile,	
•	 fremdenfeindliche	Einstellungen/Rassismus,	
•	 klischeehaft-stereotype	Wahrnehmungen	und	Deutungen,	
•	 Defizitperspektive,	
•	 unbewusste	Projektionen	sowie	Vermeidung	der	Auseinandersetzung	mit	
	 der	eigenen	Unsicherheit	angesichts	komplexer,	von	vielen	Faktoren	be-
	 einflusster	Problemlagen.	

Spezifische Anforderungen an das Pflegekinderwesen für die Arbeit mit 
Herkunftsfamilien mit Migrationshintergrund wurden bisher nicht erarbei-
tet;	Konzepte	und	Methoden	wären	erst	zu	entwickeln.20	Im	Kontext	einer	
migrationssensiblen Hilfeplanung nennt Teuber hier etwa ein Setting, in dem 
Eltern Befürchtungen und Ängste im Bezug auf die geplante Maßnahme zum 
Ausdruck	bringen	und	eigene	Wünsche,	zum	Beispiel	hinsichtlich	der	Fort-
führung	kultureller	Gewohnheiten	oder	religiöser	Praktiken,	benennen	kön-
nen	(Teuber	2004,	S.	59).	

Eine	besondere	Situation	kann	bei	Familien	mit	Migrationshintergrund	
eintreten, wenn die leiblichen Eltern temporär oder auf Dauer ins Heimat-
land	zurückkehren.	Im	grenznahen	Raum	kann	in	der	Regel	weiter	direkt	
mit	den	Eltern	gearbeitet	werden.	Bei	größeren	Entfernungen	bleiben	die	
Kontaktmöglichkeiten	auf	Telefon,	E-Mail	und	Briefe	beschränkt.	Persön-
liche Kontakte mit dem Pflegekinderdienst und dem Kind sind dann nur in 
großen	Abständen	möglich,	auch	wegen	der	knappen	Finanzmittel	vieler	Mi-
grantInnen.	Der	Internationale	Sozialdienst	kann	die	Zusammenarbeit	mit	
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22 Das Haager Kinderschutzübereinkommen vom 19.10.1996, in Deutschland seit 01.01.2002 in Kraft 
(unter anderem Krah 2004), über Zuständigkeit, anzuwendendes Recht, Anerkennung, Vollstreckung 
und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz 
von Kindern, regelt auch zivilrechtliche Aspekte internationaler Kindesentführungen. 
23 Hilfreich ist hier zusätzlich das Haager Kinderschutzübereinkommen.

Kinder,	die	nicht	die	deutsche	Staatsangehörigkeit	haben,	benötigen	eine	
Aufenthaltsgenehmigung.	Der	Aufenthaltsstatus	eines	ausländischen	Kindes	
ist	zunächst	an	den	der	Eltern	gebunden.	Hat	zum	Zeitpunkt	der	Geburt	
eines	Kindes	mindestens	ein	Elternteil	acht	Jahre	rechtmäßig	seinen	gewöhn-
lichen Aufenthalt in Deutschland, so erwirbt das in Deutschland geborene 
Kind	seit	dem	01.01.2000	automatisch	auch	die	deutsche	Staatsangehörigkeit.	
Haben die Eltern dagegen keinen oder einen ungesicherten Aufenthaltsstatus 
in	Deutschland	oder	sind	ausgereist	bzw.	abgeschoben	worden,	haben	auch	
die	Kinder	keinen	sicheren	Aufenthaltsstatus.	Selbst	langjährig	in	Pflegefa-
milien lebende Kinder, die dort verwurzelt sind und auch die Sprache des 
Herkunftslandes	nicht	mehr	sprechen,	sind	auf	das	»Stillhalten«	der	Aus-
länderbehörde	angewiesen.	Das	Jugendamt	muss	dann	regelmäßig	neu	mit	
dem	Kindeswohl	und	der	Verwurzelung/den	Bindungen	in	Deutschland	
argumentieren.24	Die	dauerhafte	Unterbringung	in	einer	Pflegefamilie	führt	
in Deutschland im Moment noch zumeist dazu, dass Pflegekinder langfristig 
ihrem Herkunftsland und ihrer Herkunftskultur fremd werden und die Mut-
tersprache	der	Eltern	meist	gar	nicht	mehr	sprechen.25 Ist der Aufenthaltssta-
tus des Pflegekindes unsicher und scheitern diese Pflegeverhältnisse und/oder 
wird	der/die	Minderjährige	straffällig,	so	kann	sich	das	Risiko	einer	Abschie-
bung	aus	Deutschland	ergeben.	Der	ungesicherte	Aufenthaltsstatus	stellt	eine	
Belastung des Pflegekindes und der Pflegefamilie dar, die durch eine früh-
zeitige	Sicherung	des	dauerhaften	Verbleibs	in	Deutschland	reduziert	werden	
könnte.	Wie	viele	Kinder	in	einer	ungesicherten	aufenthaltsrechtlichen	Situ-
ation in Pflegefamilien leben, ist nicht bekannt, wahrscheinlich aber relativ 
wenige	im	Vergleich	zur	Anzahl	aller	bestehenden	Pflegeverhältnisse	mit	
Migrationshintergrund.	Dennoch	sollten	Fachkräfte	der	Kinder-	und	Jugend-
hilfe	Pflege-	und	auch	Herkunftseltern	zu	den	Fragen	des	Ausländerrechts	
und	der	Querverbindungen	zum	SGB	VIII	beraten	können.

Das ordnungspolitisch orientierte Ausländerrecht steht im Spannungsfeld zu 
den	Zielsetzungen	des	SGB	VIII.	Die	Inanspruchnahme	von	Leistungen	der	
Jugendhilfe	kann	unter	bestimmten	Umständen	einen	Ausweisungsgrund	
darstellen	(Fieseler/Herborth	2005,	S.	141,	Kappel	u.	a.	2004,	S.	15,	Renner	
2002,	S.	124).	Wenn	Eltern	freiwillig	Hilfen	zur	Erziehung	in	Anspruch	neh-
men – und dazu sollten sie dringend motiviert werden, wenn es das Wohl des 
Kindes verlangt –, birgt dies das Risiko, hierdurch einen Ausweisungsgrund26 
zu	erfüllen	und	somit	ihren	Aufenthalt	in	Deutschland	zu	gefährden.	Die	
Mitteilungsverpflichtung	der	Jugendämter	an	die	Ausländerbehörden	über	

24 Im Projekt »Internationaler Kinderschutz« wurde in Interviews zum Beispiel von zwei Geschwistern-
berichtet, die auch nach über zehnjährigem Aufenthalt in Pflegefamilien ausländerrechtlich immer noch 
keinen sicheren Status erworben hatten (Sievers 2007b, S. 118).
25 Systematische Befunde über die Häufigkeit dieses Prozesses liegen dazu für Deutschland nicht vor.
26 Ermessensausweisung gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 7 Aufenthaltsgesetz.

Sie	kommen	in	der	Praxis	vermutlich	selten	vor,	stellen	jedoch	kein	neues	
Phänomen	dar,	wie	die	Falldokumentation	des	Verbringens	eines	Mädchens	
durch	ihre	Eltern	aus	einer	Pflegefamilie	in	die	Türkei	belegt	(Baer	1980,	S.	
67–94).	Wenn	den	Eltern	bereits	vor	der	Ausreise	des	Kindes	die	elterliche	
Sorge oder zumindest das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind ent- 
zogen und dem Jugendamt oder einem Dritten übertragen wurde, so kann 
das	Haager	Kinderschutzübereinkommen	(HKÜ)22 bei Entführung in einen 
Vertragsstaat	dieses	Abkommens	genutzt	werden.	Die	Rückführung	kann	
nach	Artikel	8	HKÜ	mit	dem	Ziel	beantragt	werden,	die	zügige	Rückkehr	
entführter	Kinder	in	das	Land	des	»gewöhnlichen	Aufenthaltes«	zu	erwirken,	
vorausgesetzt	die	Kinder	wurden	»widerrechtlich«	von	einem	Vertragsstaat	in	
einen	anderen	verbracht.	Erfolgt	die	Ausreise	im	Verlauf	eines	§	1666-BGB-
Verfahrens,	so	ist	sie	dann	widerrechtlich,	wenn	der	Beschluss	zum	Sorge-
rechtsentzug	(oder	Entzug	des	Aufenthaltsbestimmungsrechts)	den	Eltern	
noch zugestellt werden konnte und sie wussten, dass sie den Aufenthalt des 
Kindes	nicht	mehr	bestimmen	dürfen.	Im	Fall	des	Verbringens	eines	Pflege-
kindes ins Ausland muss aus Sicht des Jugendamtes die tatsächliche Rück-
kehr	des	Kindes	nicht	zwangsläufig	Ziel	des	Verfahrens	sein.	Das	ist	zum	
Beispiel	der	Fall,	wenn	das	Pflegekind	in	Deutschland	in	einer	Bereitschafts-
pflegefamilie untergebracht war, sich aber die familiäre und Betreuungssitu-
ation des Kindes im Heimatland positiver darstellt als vor der Herausnahme 
in	Deutschland.	Um	das	einschätzen	zu	können,	müssen	Kontakt	zur	Familie	
im	Ausland	hergestellt,	Informationen	an	Behörden	am	neuen	Aufenthaltsort	
weitergegeben	und	baldmöglichst	eine	Prüfung	der	dortigen	aktuellen	fami-
liären	Situation	erfolgen.	Die	Rücknahme	des	Rückführungsantrags	nach	
Artikel	8	HKÜ	kann	in	jedem	Stadium	des	Verfahrens	erfolgen.	Dazu	muss	
es	sich	als	vertretbar	erweisen,	dass	mit	dem	Verbleib	im	Ausland	die	ange-
messene	Betreuung	des	Kindes	sichergestellt	ist.	Solange	die	Herkunftseltern	
das	Aufenthaltsbestimmungsrecht	für	ihr	Kind	haben,	können	sie	rechtmäßig	
den	Wohnsitz	des	Kindes	ins	Ausland	verlegen.	Auflagen,	den	Aufenthalts-
ort nicht zu verändern, haben nur eine begrenzte Wirkung und sind kaum 
durchsetzbar,	wenn	bereits	die	gesamte	Familie	verzogen	ist.	Fürchten	Pflege-
eltern eine Kindesentführung, etwa aufgrund von Bemerkungen der Her-
kunftseltern gegenüber dem Pflegekind oder den Pflegeeltern selbst oder von 
im	Umfeld	der	Herkunftsfamilie	geschehenen	ähnlichen	von	den	Herkunfts-
eltern	gutgeheißenen	Ereignissen,	so	können	die	Pflegeeltern	versuchen,	
durch	Beantragung	einer	Verbleibensanordnung	gemäß	§	1631	Abs.	4	BGB	
den	Verbleib	des	Kindes	in	ihrer	Familie	abzusichern.	Ist	die	Ausreise	des	
Pflegekindes bereits erfolgt, so besteht neben der Kontaktaufnahme mit der 
Herkunftsfamilie	und	dem	Versuch	einer	Regelung	im	Guten	nur	die	Mög-
lichkeit,	die	im	Ausland	neu	zuständige	Jugendbehörde	über	die	Situation	
des Kindes zu informieren und gegebenenfalls auch um Zusammenarbeit zu 
bitten.	Je	nach	betroffenem	Land	kann	hierzu	der	Internationale	Sozialdienst,	
bei	EU-Ländern	gegebenenfalls	auch	die	Zentrale	Behörde	beim	Bundesamt	
für	Justiz	im	Rahmen	der	unter	C.14.4.	bereits	erwähnten	Verordnung	Brüs-
sel	II	a	eingeschaltet	werden.23 

14.6  Bedeutung des Ausländerrechts
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27 § 87 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz.
28 Vgl. Vorläufige Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zum Aufenthaltsgesetz vom
22.12.2004, 55.2.7.2, S. 246.
29 Großbritannien besteht aus England, Wales und Schottland, Großbritannien bildet zusammen mit 
Nordirland das Vereinigte Königreich.
30 Race Relations Act. 31 Association of Black Social Workers and Allied Professions: www.abswap.org (25.04.2008).

tend	vorgeschrieben.	Durch	gezielte	Anwerbungen	und	Gleichstellungspro-
gramme	ist	in	Großbritannien	heute	der	Anteil	von	SozialarbeiterInnen,	die	
selbst	ethnischen	Minderheiten	angehören,	wesentlich	höher	als	in	Deutsch-
land.	So	gibt	es	etwa	einen	eigenen	Berufsverband	schwarzer	Sozialarbeite-
rInnen.31	Vor	diesem	Hintergrund	ist	die	umfangreiche	Auseinandersetzung	
und Literatur zu besonderen Anforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe 
im	Umgang	mit	ethnischen	Minderheiten,	die	auch	aus	den	USA	beeinflusst	
ist,	zu	erklären.	Der	Begriff	»schwarz«	wird	dabei	oft	in	einem	politischen	
Sinne	als	Synonym	für	rassisch	diskriminierte	Minderheiten	verwendet	und	
meint	das	sichtbar	andere	Äußere	und	nicht	die	Hautfarbe.	Er	wird	in	die-
sem	Sinne	beispielsweise	auch	für	AsiatInnen	verwendet.	Man	hat	sich	in	
Großbritannien	schon	früh	mit	Hilfeverläufen	von	Kindern	aus	ethnischen	
Minderheiten	befasst.	Forschungsergebnissen	der	1970er-Jahre	zufolge	»trie-
ben«	schwarze	Kinder	oft	durch	das	britische	Jugendhilfesystem,	ohne	dass	
Langzeitplanungen	für	sie	gemacht	wurden	(Graham	2007,	S.	73).	Sie	galten	
auch	als	schwer	zu	platzieren.	Zu	dieser	Zeit	herrschte	in	der	Sozialarbeit	
ein	sogenannter	»colour-blind	approach«	vor.	Man	ging	davon	aus,	nicht	zu	
diskriminieren,	indem	die	ethnische	Zugehörigkeit	der	KlientInnen	ausgeb-
lendet	wurde	und	man	»alle	gleich«	behandelte.	Dies	veränderte	sich	erst,	als	
zunehmend Professionelle aus ethnischen Minderheiten in sozialen Diensten 
arbeiteten	und	gemeinsam	mit	VertreterInnen	von	Migrantenorganisationen	
eine fachliche Debatte zur Platzierung schwarzer Kinder anstießen und auch 
strukturelle	Diskriminierungen	anprangerten.	So	ging	man	davon	aus,	dass	
die	Unterbringung	vieler	schwarzer	Kinder	in	weißen	Familien	im	Grunde	
stillschweigend mit der politisch gewollten Assimilierung ethnischer Minder-
heiten	einherging	(ebd.,	S.	75).	Die	politische	und	fachliche	Arbeit	führte	zu	
einer intensiven Auseinandersetzung mit speziellen Anforderungen an eine 
ethnisch	und	kulturell	sensible	Arbeit	mit	Kindern	und	Jugendlichen.	Diese	
reichen	bis	hin	zu	der	Frage,	ob	zum	Beispiel	in	der	Platzierung	eines	schwar-
zen	Kindes	in	einer	weißen	Familie	eine	Kindeswohlgefährdung	aufgrund	
der Missachtung seines Bedürfnisses nach einer kulturellen Identität zu sehen 
sein	könnte.	Im	Hinblick	auf	Platzierungen	von	Kindern	in	Pflegefamilien	
besteht	inzwischen	weitgehende	Einigkeit	darüber,	dass	Kinder	möglichst	
in Pflegefamilien mit demselben ethnisch kulturellen Hintergrund unter-
gebracht	werden	sollten.	In	Großbritannien	und	den	USA	findet	sich	eine	
umfangreiche	Forschung	zur	Situation	von	Kindern	aus	ethnischen	Minder-
heiten	und	eine	Reihe	von	Handlungsempfehlungen	für	die	Praxis	der	Kin-
der-	und	Jugendhilfe.	
Es werden unter anderem folgende Themenbereiche diskutiert: 
•	 ethnisch	sensibles	Vorgehen	bei	Kindeswohlgefährdung	(Fontes	2005,	

Cohen	2003,	Cohen	u.	a.	2001,	Brophy	2003),	ethnisch	sensible	Platzie-
rungen	von	Kindern	(Mofatt/Thoburn	2001,	Thoburn	u.	a.	2000	und	
2005,	Rashid	2000,	Flynn	2000,	Goldstein/Spencer	2000,	Waterhouse/
Brocklesby	1999,	Sinclair	u.	a.	2004b,	Robinson	2007),	

•	 Abbau	von	Zugangsbarrieren	in	Bezug	auf	bestimmte	ethnische	Commu-
	 nitys	(Bent-Goodley	2005,	Webb	u.	a.	2002,	Richards/Ince	2000),	
•	 Analyse	der	Hintergründe	von	Über-	und	Unterrepräsentierungen	

einzelner	ethnischer	Gruppen	im	System	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	
(Ards	u.	a.	2003,	Chand	2000),	

die	Inanspruchnahme	von	Leistungen	nach	SGB	VIII27	kann	das	Vertrau-
ensverhältnis	zu	den	Betroffenen	nachhaltig	beeinträchtigen.	Diese	Mittei-
lungsverpflichtung	wird	von	Münder	(Münder	u.	a.	2006,	§	64	SGB	VIII,	
RZ	9)	als	sehr	eingeschränkt	gesehen.	Das	Risiko,	durch	die	Inanspruchnah-
me	von	Hilfen	zur	Erziehung	einen	Ausweisungsgrund	zu	erfüllen,	betrifft	
wahrscheinlich	nur	eine	kleine	Gruppe	von	AusländerInnen,	ist	aber	gerade	
bei	Hilfen	zur	Erziehung	außerhalb	der	Familie	gemäß	den	§§	33	bis	35	SGB	
VIII	gegeben28	und	die	psychologische	Wirkung	nicht	zu	unterschätzen.	
Angesichts	des	komplexen	Ausländerrechts	wird	es	in	der	Praxis	den	Fach-
kräften	nicht	immer	möglich	sein,	einer	betroffenen	Familie	Klarheit	darü-
ber	zu	vermitteln,	ob	Informationen	über	die	Unterbringung	des	Kindes	in	
Vollzeitpflege	an	die	Ausländerbehörde	weitergegeben	werden	(müssen)	und	
ob und gegebenenfalls welche Konsequenzen dies für das Aufenthaltsrecht 
der	Familie	haben	könnte.	Dies	kann	eine	transparente	Perspektivenklärung	
erschweren.	Gegebenenfalls	können	anonymisierte	Fallvorstellungen	bei	der	
Ausländerbehörde	erwogen	werden,	um	den	Fachkräften	und	Betroffenen	
mehr	Sicherheit	zu	geben.	

Obwohl es auch in Deutschland schon seit den frühen 1960er-Jahren zu 
einem deutlichen Anstieg der Anzahl von ArbeitsmigrantInnen kam, fand 
weder eine politische noch eine fachliche Auseinandersetzung mit den damit 
verbundenen	Problemen	statt.	Anders	in	Großbritannien:	Bereits	1965	wurde	
das erste Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet, nachdem es fremden-
feindliche Reaktionen auf die Anwerbung von ArbeitsmigrantInnen aus den 
ehemaligen	britischen	Kolonien	gegeben	hatte.30 Seit den 1980er-Jahren fand 
eine	weitreichende	Debatte	über	Diskriminierungen	aufgrund	von	»colour«	
bzw.	»race«	statt	(Graham	2007,	S.	15),	die	alle	Arbeitsfelder	der	sozialen	
Arbeit	erfasste,	obwohl	es	keine	Bürgerrechtsbewegung	vom	Umfang	des	
»black	movement«	in	den	USA	gab.	Dies	beinhaltet	heute	beispielsweise	die	
Beteiligung	»afrobritischer«	DozentInnen	am	Lehrbetrieb	der	Universitäten,	
die Entwicklung entsprechenden Lehrmaterials, der Nachweis der Studie-
renden	als	Voraussetzung	für	die	Abschlussprüfung,	dass	sie	sich	mit	dem	
Thema	»race«	auseinandergesetzt	haben	und	in	der	Lage	sind	zu	analysie-
ren,	wie	Rassismus	Politik	und	Praxis	auf	der	individuellen,	professionellen,	
organisatorischen	und	nationalen	Ebene	beeinflusst	(CCETSW	1989).	Zur	
Begrifflichkeit ist anzumerken, dass KritikerInnen bereits das Konstrukt von 
»Rassen«	und	die	Verwendung	des	Begriffs	»race«	als	rassistisch	ansehen;	er	
ist	in	Großbritannien	jedoch	bis	heute	gebräuchlich,	teilweise	abgelöst	von	
»Ethnizität«	(»ethnicity«).	Seit	1989	ist	in	Großbritannien	ein	antirassistischer	
Ansatz in den Richtlinien der Ausbildung von SozialarbeiterInnen verpflich-

14.7  Exkurs Großbritannien29
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32 Sogenannte »welfare checklist«, Section 1 Children Act 1989,
www.opsi.gov.uk/acts/acts1989/ukpga_19890041_en_1 (25.04.2007).
33 Diese Organisation heißt inzwischen Fostering Network: www.fostering.net (25.04.2008).
34 UK Standards for Foster Care sowie Code of Practice on the Recruitment, Assessment, Approval, 
Training, Management and Support of Foster Carers.
35 National Minimum Standards for Fostering Services (NMS) sowie Fostering Services Regulations 
(2002): www.dh.gov.uk/en/SocialCare/Standardsandregulation/DH_079561 (13.03.2009).
36 »diversity«: Vielfältigkeit/Verschiedenheit.

wachsende	Gruppe	unter	den	ethnischen	Minderheiten	in	Großbritannien	
dar.	In	Großbritannien	liegt	wesentlich	umfangreicheres	Datenmaterial	zu	
Hilfeverläufen von Kindern aus ethnischen Minderheiten vor als in Deutsch-
land,	was	damit	zusammenhängt,	dass	Großbritannien	in	weiten	Teilen	und	
seit langem multiethnisch ist und wesentlich früher als Deutschland erkannt 
hat,	dass	das	Zusammenleben	aktiv	gestaltet	werden	muss.	Die	lange	Traditi-
on der Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierungen hat diese 
Entwicklung	ebenfalls	befördert.	Auch	die	MigrantInnen	selbst	haben	sich	
Gehör	verschafft,	vor	allem	diejenigen,	die	in	der	praktischen	Sozialarbeit	
und	in	der	Forschung	arbeiten	sowie	politisch	Aktive.	Eine	Entwicklung,	
die	im	Zuge	der	interkulturellen	Öffnung	und	der	vermehrten	Einstellung	
von	Fachkräften	mit	eigenem	Migrationshintergrund	in	verschiedenen	
Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe perspektivisch vielleicht auch in 
Deutschland	eintreten	wird.	

Bei der Erarbeitung von Modellen und Konzepten zur Qualitätssicherung 
im	Pflegekinderwesen	sollten	angesichts	des	wachsenden	Bevölkerungsanteils	
von	MigrantInnen	(er	lag	2007	bei	den	unter	27-Jährigen	bei	27,3%)	auch	
spezifische Anforderungen im Hinblick auf diese Zielgruppe in den Blick 
genommen	werden.	Hierbei	lassen	sich	eine	Reihe	von	Entwicklungsperspek-
tiven aufzeigen sowie spezifische Aspekte benennen, die eine fachliche Debat-
te erfordern: 

Da Pflegekinder mit Migrationshintergrund im Pflegekinderwesen bisher 
kaum als spezifische Zielgruppe gesehen werden, liegen nur wenige Erkennt-
nisse	über	sie	vor.	Wie	viele	Kinder	mit	Migrationshintergrund	in	welchen	
Altersgruppen	in	Vollzeitpflege	untergebracht	sind,	in	welchen	Familien	diese	
Kinder leben, wie es ihnen geht, ob der kulturelle Hintergrund des Kindes 
berücksichtigt	und	erhalten	wird,	wenn	ja,	in	welcher	Form	dies	geschieht,	
wie sich der Kontakt mit der Herkunftsfamilie gestaltet, wie oft es zu Rück-
führungen oder Abbrüchen kommt – all dies ist noch weitgehend nicht 
erforscht.	

Es	erscheint	nicht	erforderlich,	vollkommen	neue	Konzepte	»interkultureller	
Pflegekinderarbeit«	zu	entwickeln.	Vielmehr	ergeben	sich	aus	einer	konse-
quenten Realisierung der Lebenswelt- und Adressatenorientierung sowie der 
Umsetzung	einer	tatsächlichen	Beteiligung	auch	von	KlientInnen	mit	Mi-
grationshintergrund zwangsläufig spezifische Anforderungen an die fachliche 

•	 Auseinandersetzung	mit	Zuschreibungen	angeblich	»kulturell«	bedingter	
	 misshandelnder	Erziehungspraktiken	(Maiter	u.	a.	2004),	
•	 Rassismus	und	Diskriminierung	im	Prozess	der	Abklärung	und	
	 Einschätzung	einer	Kindeswohlgefährdung	(Surbeck	2003),	
•	 Rollenvorstellungen	von	Pflegeeltern	mit	unterschiedlichem	ethnischen	

Hintergrund	(Nasuti	u.	a.	2004).	
Der	Children	Act	von	1989	(2004	reformiert),	die	wesentliche	Rechtsgrund-
lage	in	Großbritannien	für	Entscheidungen,	die	Kinder	betreffen,	legt	in	
einer	Checkliste32 Kriterien für kinderbezogene familiengerichtliche Ent-
scheidungen	fest.	So	muss	ein	Kind	zum	Beispiel	entsprechend	seines	Alters	
und	seiner	Reife,	seiner	ethnischen	Zugehörigkeit/Herkunft	(»racial	origin«),	
seiner	religiösen	Überzeugung	sowie	seines	kulturellen	und	sprachlichen	Hin-
tergrundes	untergebracht	werden.	Zusätzlich	wurden	detaillierte	Standards	
für das Pflegekinderwesen erarbeitet, die auch auf die besonderen Bedürfnisse 
von	Kindern	mit	Migrationshintergrund	eingehen.	1999	wurden	von	der	
Nichtregierungsorganisation	National	Foster	Care	Association33 Qualitäts-
standards	sowie	Verfahrensregeln	(Code	of	Practice)34 für alle Akteure im 
britischen	Pflegekinderwesen	entwickelt.	Beide	Dokumente	legen	umfang-
reiche Qualitätsstandards für die Arbeit aller Akteure im Pflegekinderwesen, 
auch	der	Pflegeeltern,	fest.	Ausgehend	von	diesen	Standards	wurden	2002	
vom	britischen	Gesundheitsministerium	Minimal	standards	(National	Mini-
mum	Standards,	NMS)	sowie	verbindliche	Regelungen	und	Vorschriften	für	
die im Pflegekinderwesen arbeitenden Dienste35	erlassen	(Mehmet	2005,	S.	
3).	In	ihnen	wird	der	Diversity36-Ansatz,	der	individuelle	Unterschiedlichkeit	
wertschätzt	und	jegliche	Form	von	Diskriminierung	bezüglich	Geschlecht,	
ethnischer	Zugehörigkeit,	Hautfarbe	oder	»Rasse«,	Alter,	Behinderung	
oder	sexueller	Orientierung	ächtet,	umgesetzt.	Es	ist	Querschnittsaufgabe	
der gesamten sozialen Arbeit, diese Minimalstandards umzusetzen und die 
»Vielfältigkeit«	des	Kindes	wertzuschätzen	und	zu	fördern	(NMS	7.2,	ebd.,	
S.	36).	Die	Pflegekinderdienste	sollen	sicherstellen,	dass	die	Pflegeeltern	das	
ethnische,	religiöse,	kulturelle	und	sprachliche	Erbe	des	Kindes	respektieren	
und	bewahren.	Diese	Aspekte	sollen	in	der	vorbereitenden	Qualifizierung	wie	
auch	in	späteren	Fortbildungen	von	Pflegeeltern	betont	werden.	Von	ihnen	
wird erwartet, dass sie das Pflegekind ermutigen und dabei unterstützen, 
sich	Fähigkeiten	anzueignen,	um	mit	jeglicher	Form	von	Diskriminierung	
umzugehen.	Auch	hierzu	sollen	die	Pflegeeltern	geschult	werden	(NMS	7.4,	
7.5,	ebd.).	Im	komplexen	Prozess	der	Inpflegegabe	sollen	die	Aspekte	»Rasse«,	
Ethnizität, Religion, Kultur und Sprache des Kindes Berücksichtigung finden 
(NMS	8.5,	ebd.,	S.	38).	In	der	Praxis	bedeutet	dies,	dass	Kinder	in	der	Re-
gel	in	Pflegefamilien	der	gleichen	ethischen	Gruppe	platziert	werden,	wobei	
sich	Probleme	bei	der	Unterbringung	von	Kindern	aus	gemischten	Part-
nerschaften	–	sogenannten	»mixed	race«-Kindern	–	ergeben	können.	Diese	
Gruppe	stellt	nach	statistischen	Erhebungen	die	in	Zukunft	am	stärksten	
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Ressourcen	in	den	Pflegekinderdiensten.	Auch	die	Rückkehroption	bedarf	
unter	dem	Blickwinkel	der	Gefahr	des	Verlernens	der	Muttersprache	und	
des	Entfremdens	von	der	Herkunftskultur	einer	frühzeitigen	Klärung:	Unter	
welchen Bedingungen und in welchem Zeitrahmen kann eine Rückkehr des 
Kindes in Aussicht gestellt werden und welche Kriterien/Auflagen müssen die 
Eltern hierzu erfüllt haben? 

Mit dem Ziel der Absicherung der Kontinuität für das Kind in der Pflegefa-
milie sollte eine fachliche Debatte dazu geführt werden, wie diese vor dem 
Hintergrund	einer	möglichen	»legalen	Kindesentführung«	sichergestellt	wer-
den	kann.	Es	würde	eine	Diskriminierung	von	ausländischen	oder	Eltern	mit	
Migrationshintergrund	darstellen,	wenn	ihnen	»präventiv«	früher	als	anderen	
leiblichen	Eltern	das	Sorgerecht	entzogen	würde.	Gleichzeitig	sollte	aber	ge-
prüft	werden,	welche	Möglichkeiten	existieren,	um	den	geplanten	Dauerauf-
enthalt	eines	Kindes	in	der	Pflegefamilie	auch	familienrechtlich	abzusichern.	

Es	ist	zu	eruieren,	in	welchem	Umfang	und	in	welchen	Konstellationen	in	
der	Praxis	ein	unsicherer	Aufenthaltsstatus	bei	ausländischen	Pflegekindern	
besteht.	Für	diese	Fälle	ist	zu	prüfen,	ob	der	aufenthaltsrechtlich	vorhandene	
Spielraum	besser	ausgeschöpft	werden	kann.	Darüber	hinaus	sollte	für	diese	
Pflegekinder,	wie	für	die	Gruppe	der	unbegleiteten	Minderjährigen,	gezielte	
Lobbyarbeit	erfolgen.

Arbeit	im	Pflegekinderwesen.	Neben	der	Fortbildung	von	Fachkräften	zum	
nationalen,	ethnischen,	kulturellen	und	religiösen	Hintergrund	von	Her-
kunftsfamilien erfordert dies auch eine Auseinandersetzung mit spezifischen 
Aspekten, wie zum Beispiel der Bewahrung der Herkunftskultur und der 
Identitätsentwicklung	des	Kindes.	Schon	im	Vermittlungsprozess	muss	eine	
Vielzahl	von	Faktoren	–	wie	Alter	des	Kindes,	Geschlecht,	Vorgeschichte	und	
gegebenenfalls	Beeinträchtigungen,	Schicht-	und	Milieuzugehörigkeit	–	be-
achtet werden, wobei der kulturelle Hintergrund nur einen Aspekt im kom-
plexen	Entscheidungsprozess	der	Platzierung	eines	Kindes	darstellt.	Wenn	
Kinder	außerhalb	ihrer	eigenen	ethnischen	Gruppe	untergebracht	werden	
(müssen),	sollte	jedoch	bei	allen	Beteiligten	das	Bewusstsein	dafür	vorhanden	
sein,	dass	hier	ein	interkulturelles	Pflegeverhältnis	geschaffen	wird.	Dies	muss	
zur	Folge	haben,	dass	spezifische	Themen,	wie	das	Risiko	der	Entfremdung	
von	der	Herkunftsfamilie	und	-kultur,	der	Erhalt	der	Herkunftssprache	etc.	
herausgehoben	angesprochen	und	bearbeitet	werden	sollten.	Aufgrund	der	
Weichenstellung	für	das	Leben	des	betroffenen	Kindes	ist	noch	stärker	als	bei	
anderen Pflegeverhältnissen bereits zu Beginn Transparenz und Perspektiven-
klärung	erforderlich.	

Bei interkulturellen Pflegeverhältnissen müssen die Pflegeeltern zum einen 
bereits	in	der	Vorbereitung	und	immer	wieder	in	den	begleitenden	Schu-
lungen für spezifische Themen wie kultureller Hintergrund des Kindes, 
Rassismus	etc.	sensibilisiert	werden.	Zum	anderen	sollten	konkrete	Schritte	
zum Erhalt der Herkunftssprache und -kultur des Kindes vereinbart werden, 
beispielsweise	der	Besuch	eines	Sprachkurses	oder	Kontaktmöglichkeiten	mit	
Personen	aus	dem	Kulturkreis.	In	Bezug	auf	den	Aspekt	der	Persönlichkeits-
entwicklung sollte insbesondere auf die Methode der Biografiearbeit hinge-
wiesen	werden.	Prinzipiell	sollte	dem	Erhalt	der	Herkunftskultur	ein	größeres	
Gewicht	zukommen,	als	dies	bisher	in	Deutschland	der	Fall	ist.	Dazu	müssen	
Wege der gezielten Anwerbung von Pflegeeltern mit Migrationshintergrund 
eruiert werden, zum Beispiel durch eine verstärkte Sensibilisierung und Zu-
sammenarbeit	mit	Migrantenorganisationen.	Bedeutung	und	Möglichkeiten	
der	Verwandtenpflege	und	der	»milieunahen	Unterbringung«	für	die	Ziel-
gruppe der MigrantInnen müssen dazu stärker als bisher in den Blick genom-
men	werden.	

Die Arbeit mit Herkunftseltern, nicht nur denen mit Migrationshintergrund, 
wird	generell	als	unzureichend	bewertet.	Die	Herkunftselternarbeit	bei	Fa-
milien mit Migrationshintergrund unterliegt besonderen Anforderungen und 
einer	spezifischen	Dynamik,	da	Verständigungsschwierigkeiten	und	Misstrau-
en	gegenüber	der	anderen	Kultur	bestehen	können.	Die	Überbrückung	von	
Verständigungsschwierigkeiten	und	der	Aufbau	einer	Vertrauensbeziehung	
können	zum	Beispiel	in	der	Zusammenarbeit	mit	DolmetscherInnen	und	so-
genannten	KulturmittlerInnen	erfolgen.	Dies	erfordert	jedoch	entsprechende	

Arbeit mit den Pflegeeltern

Arbeit mit den leiblichen Eltern

Risiko einer Kindesmitnahme ins Ausland

Ausländerrechtliche Absicherung von Dauerpflegeverhältnissen
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C.15  Pflegekinder mit Behinderung
 Lydia Schönecker

Gerade	Kinder	bzw.	Jugendliche	mit	einer	chronischen	Erkrankung	oder	
Behinderung haben – sofern ihre Eltern diese anspruchsvolle Aufgabe nicht 
selbst	wahrnehmen	wollen	oder	können	–	auch	bei	Fremdunterbringung	
Anspruch	auf	die	bestmögliche	Förderung	ihrer	Entwicklung	und	Teilhabe.	
Familienpflege	ist	dabei	diejenige	Hilfeform,	die	aufgrund	ihrer	Familienähn-
lichkeit,	der	Chance	zum	ausgeprägteren	Beziehungsaufbau	und	zur	stär-
keren	Betreuungsintensität,	häufig	die	am	besten	geeignete	ist.	Die	Betreu-
ung, Pflege und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen mit Behinderung 
erfordert allerdings eine große zeitliche und kräftemäßige Anstrengung sowie 
eine	hohe	Belastbarkeit.	Pflegefamilien,	die	sich	für	diese	anspruchsvolle	Auf-
gabe entscheiden, bedürfen deshalb besonders qualifizierter Begleitung und 
Unterstützung	(§	37	Abs.	2	SGB	VIII).	

Gleichwohl	kommt	es	in	der	Praxis	nicht	selten	vor,	dass	die	Hilfe	der	
Familienpflege	den	betroffenen	Kindern	und	Jugendlichen	gegenüber	nur	ver-
zögert	oder	sogar	gar	nicht	gewährt	wird,	Eltern	und	Pflegeeltern	sich	durch	
ein	wahres	Bollwerk	von	Zuständigkeitshindernissen	kämpfen	müssen.	

Doch	was	sind	die	konkreten	Gründe	für	diese	Kämpfe	zwischen	den	
Leistungsträgern	und	gibt	es	bereits	Lösungen	im	Interesse	der	betroffenen	
Kinder und Jugendlichen? 

Das	Grundproblem	der	verzögerten	oder	sogar	verweigerten	Leistungserbrin-
gung liegt in der geteilten Zuständigkeit für Kinder, Jugendliche und junge 
Volljährige	mit	(drohender)	Behinderung	je	nach	der	Art	ihrer	Behinderung:	
Während	für	junge	Menschen,	die	von	einer	körperlichen	oder	geistigen	
Behinderung	betroffen	bzw.	von	einer	solchen	bedroht	sind,	eine	vorrangige	
Leistungszuständigkeit	des	Sozialhilfeträgers	nach	SGB	XII	besteht,	sind	für	
Kinder	und	Jugendliche	mit	(drohender)	seelischer	Behinderung	vorrangig	
die	Jugendhilfeträger	nach	SGB	VIII	zuständig	(§	10	Abs.	4	S.	2	SGB	VIII).	

Im	immer	wieder	problematischen	Fall,	dass	verschiedene	Behinderungs-
formen	bzw.	eine	Behinderung	mit	einem	Erziehungsdefizit	zusammentref-
fen,	ist	die	Zuständigkeitsabgrenzung	nach	der	Auslegung	in	der	höchstrich-
terlichen Rechtsprechung gesetzlich eigentlich eindeutig vorgezeichnet: Die 
Vorrangregelung	des	§	10	Abs.	4	S.	2	SGB	VIII	findet	in	der	Weise	Anwen-
dung,	dass	vorrangig	der	Sozialhilfeträger	leistungsverantwortlich	ist.	Dabei	
ist	spätestens	seit	der	Grundsatzentscheidung	des	Bundesverwaltungsgerichts	
aus dem Jahr 19991 zu beachten, dass diese weder nach dem Schwerpunkt der 
Behinderung2 noch nach dem vorrangigen Ziel und Zweck der zu erbrin-
genden	Maßnahme	bzw.	Leistung	vorgenommen	werden	darf.3 

15.1  Aktuelle Rechtslage: geteilte Zuständigkeit

 Vorrang-Nachrang-Regelung des § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII

C.15.1
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15.2  Die Praxis sucht ihren Weg... 811

15.3  Auf dem Weg zur »großen Lösung«..? 813
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1 23.09.1999, 5 C 26.98 = ZfJ 2000, 191 mit Besprechung von Münder (2001).
2 So auch heute noch Wiesner/Wiesner (2006b), § 10 SGB VIII Rn. 37, allerdings ohne Auseinanderset-
zung mit der Rechtsprechung des BVerwG.
3 Vgl. z.B. VG Saarlouis JAmt 2007, 435; VG Gelsenkirchen JAmt 2007, 493; SG Marburg JAmt 2007, 265.
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Überschneidung auf Tatbestandsseite

Allerdings	ist	Voraussetzung,	dass	tatsächlich	eine	Überschneidung	vorliegt.	
Nach	den	Vorgaben	des	BVerwG	ist	dies	dann	der	Fall,	wenn	sowohl	die	Tat-
bestandsvoraussetzungen der Kinder- und Jugendhilfe (seelische Behinderung 
und/oder	Erziehungsdefizit)	als	auch	der	Sozialhilfe	(körperliche	und/oder	
geistige	Behinderung)	gegeben	sind	und	es	auch	auf	der	Rechtsfolgenseite	in	
Bezug	auf	die	zu	erbringende	Leistung	zu	einer	Überschneidung	der	beiden	
Leistungsbereiche	von	Jugend-	und	Sozialhilfe	kommt.4 

Bei der Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen ist zum einen zu beach-
ten,	dass	nach	der	zugrunde	zu	legenden	Definition	des	§	2	Abs.	1	S.	1	SGB	
IX	lediglich	ausschlaggebend	ist,	dass	eine	Behinderung	vorliegt.	Somit	ist	
alleinentscheidend, dass von einer Behinderung – unabhängig von der (po-
tenziellen)	Gewichtung	der	Anteile	körperlicher,	geistiger	oder/und	seelischer	
Art – auszugehen ist, die mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Mo-
nate	von	dem	für	das	Lebensalter	typischen	Zustand	abweicht	und	daher	die	
Teilhabe	am	Leben	in	der	Gesellschaft	beeinträchtigt.5 
Zum	anderen	ist	der	mitunter	anzutreffenden	Versuchung	zu	widerstehen,	
bei	der	Zuständigkeitsabgrenzung	nach	dem	Anlass	bzw.	den	Hauptursachen	
für	eine	Fremdunterbringung	zu	fragen.	Vielmehr	ist	entscheidend,	welcher	
Hilfebedarf	bei	der	letztlich	erforderlichen	Hilfe	zu	decken	ist.	Ist	dies	auch	
ein	Eingliederungshilfebedarf,	der	bei	einer	Unterbringung	außerhalb	des	
Elternhauses üblicherweise mit dem erzieherischen Bedarf untrennbar zusam-
menhängt,	so	ergibt	sich	die	Vorrangigkeit	von	Leistungen	nach	dem	SGB	
XII.	Diffamierende	Vergleiche	der	konkreten	Lebenssituation	des	Kindes	mit	
einer	–	ohnehin	realistischer	Weise	nicht	bestimmbaren	–	»Normalfamilie«	
sollen	daher	gerade	nicht	stattfinden	und	werden	sowohl	im	SGB	VIII	als	
auch	im	SGB	XII	bewusst	vermieden.6 Die Prüfung, ob bei fiktiven ande-
ren	Eltern	ambulante	bzw.	teilstationäre	Hilfen	ausreichend	wären,	ist	daher	
nicht	zulässig.7 

Auch	die	notwendige	Überschneidung	auf	der	Rechtsfolgenseite	ist	spätestens	
seit	dem	zum	05.08.2009	in	Kraft	getretenen	Assistenzpflegebedarfsgesetz8 
und der damit erfolgten Einfügung eines ausdrücklichen Leistungstatbe-
stands	der	Familienpflege	in	das	SGB	XII	(§	54	Abs.	3	SGB	XII)	nicht	mehr	
zu	bestreiten.	

Zuvor war die Betreuung und Erziehung in einer Pflegefamilie in den 
für	die	Sozialhilfeträgern	maßgeblichen	Leistungskatalogen	der	§	54	SGB	
XII	und	§	55	SGB	IX	nicht	ausdrücklich	erwähnt.	Aber	gleichwohl	war	der	
nicht	abschließende	Charakter	dieser	Aufzählungen	allgemein	anerkannt.	

4 BVerwG ZfJ 2000, 191 (192).
5 BayVGH JAmt 2006, 316 (317).
6 SG Marburg JAmt 2007, 265 (266); DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2004, 234 (235), JAmt 2004, 309 (311).
7 Ausführlich zu dieser Problematik auch Münder u.a./Meysen (2009), § 10 SGB VIII Rn. 48.
8 BGBl I 2009, S. 2495; ausführlich dazu Schönecker/Eschelbach (2010).

Er	drückt	sich	nicht	nur	im	jeweiligen	Wortlaut	(»insbesondere«),	sondern	
vor allem auch in dem gesetzgeberischen Ziel aus, mit nicht abschließenden 
Aufzählungen	die	Erbringung	einer	jeden	Leistung	zu	ermöglichen,	die	
entsprechend dem individuellen Hilfebedarf als Eingliederungshilfe geeignet 
erscheint.9 

Durch	die	Betreuung	und	Versorgung	durch	Pflegeeltern	wird	den	jungen	
Menschen	eine	gleichberechtigte	Teilhabe	am	Leben	in	der	Gemeinschaft,	
d.h.	einer	Familie	ermöglicht.	So	wurde	auch	von	der	Bundesarbeitsgemein-
schaft	der	überörtlichen	Sozialhilfeträger	(BAGüS)	anerkannt,	dass	die	Un-
terbringung	geistig	oder/und	körperlich	behinderter	Kinder	und	Jugendlicher	
in	Familienpflege	besonders	kindgerecht	ist	und	im	Einzelfall	geeignet	sein	
kann,	ihre	Entwicklung	in	hohem	Maße	positiv	zu	beeinflussen.10 

Mit	dem	nunmehr	neu	eingefügten	§	54	Abs.	3	SGB	XII	nimmt	der	Ge-
setzgeber die Sozialämter in die Pflicht, in ihren zukünftigen Entscheidungen 
über die geeignete und notwendige Eingliederungshilfe für Kinder und 
Jugendliche	mit	körperlicher	und/oder	geistiger	Behinderung	die	Familien-
pflege	als	gleichwertige	Hilfeform	anzuerkennen.	Unter	dem	Vorbehalt,	dass	
entsprechend	geeignete	Pflegepersonen	zur	Verfügung	stehen,	dürfte	damit	
auch	Familien	zur	Durchsetzung	ihres	Hilfeanspruchs	eine	deutlich	bessere	
Rechtsposition	eingeräumt	sein.	Problematisch	ist	allerdings,	dass	der	Ge-
setzgeber	für	die	Umsetzung	dieser	neuen	Vorschrift	mit	einer	für	die	Praxis	
durchaus	heiklen	befristeten	Geltungsdauer	bis	zum	31.12.2013	arbeitet,	die	
befürchten	lässt,	dass	sich	die	Sozialhilfeträger	dieser	für	sie	»neuen«	Aufga-
be	möglicherweise	nicht	mit	der	notwendigen	Entschlossenheit	annehmen	
könnten.	

An dieser Leistungsverantwortung der Sozialhilfeträger hat grundsätzlich 
auch	das	immer	wieder	ins	Feld	geführte	Urteil	des	BVerwG	aus	dem	Jahr	
200611	nichts	geändert.	Dieses	hatte	nur	hinsichtlich	der	Kosten	der	zu	erbrin-
genden Pflege- und Erziehungsleistungen einen Kostenerstattungsanspruch 
des	in	Vorleistung	gegangenen	Jugendhilfeträgers	anerkannt.	Für	die	–	den	
größten	Teil	der	Pflegegeldzahlungen	ausmachenden	–	Aufwendungen	für	
den	materiellen	Lebensunterhalt	(Ernährung,	Bekleidung,	Reinigung,	Kör-
per-	und	Gesundheitspflege)	hingegen	die	Klage	auf	Kostenerstattung	abge-
wiesen,	weil	es	insofern	an	einer	dem	in	der	Jugendhilfe	geltenden	§	39	SGB	
VIII	vergleichbaren	Annex-Regelung	fehle.	

Wenngleich	das	BVerwG	somit	die	Aufwendungen	für	den	laufenden	
Lebensunterhalt	nicht	unmittelbar	von	den	Leistungen	nach	§§	53	f.	SGB	XII	
umfasst ansieht, folgt daraus jedoch nicht, dass keine Pflicht zur Sicherstel-
lung	dieser	Leistungen	auf	Seiten	der	Sozialhilfeträger	bestünde.12	Vielmehr	
haben	sie	für	Kinder	und	Jugendliche,	die	Eingliederungshilfe	nach	§§	53	f.	
SGB	XII	erhalten,	auch	Hilfe	zum	Lebensunterhalt	zu	leisten,	wenn	diese	

9 Grube/Wahrendorf/Wahrendorf (2008), § 54 SGB XII Rn. 2; Mrozynski (2002), § 55 SGB IX Rn. 11.
10 BAGüS (2006), S. 20.
11 BVerwG JAmt 2006, 407.
12 Ausführlich dazu Küfner (2007), S. 11.
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ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen 
Mitteln	bestreiten	können	(§	19	Abs.	1	S.	1,	§	27	SGB	XII).	Es	fehlt	lediglich	
am	Automatismus,	dem	Annex,	der	für	die	Kinder-	und	Jugendhilfe	gilt.	

Das	BVerwG	hat	in	seinem	Urteil	somit	weder	die	Familienpflege	als	eine	
auch	in	der	sozialhilferechtlichen	Eingliederungshilfe	mögliche	Hilfeform	
noch	eine	in	diesem	Fall	bestehende	vollumfängliche	Leistungspflicht	der	
Sozialhilfeträger	verneint.	

Ein Hauptanliegen der Reform des Rehabilitationsrechts und der Einführung 
des	SGB	IX	im	Jahr	2001	war	Streitigkeiten	über	die	Zuständigkeitsfrage	ein-
schließlich der vorläufigen Leistungserbringung bei ungeklärter Zuständig-
keit	nicht	mehr	zu	Lasten	behinderter	Menschen	auszutragen.13 Insofern wur-
de	mit	§	14	SGB	IX	eine	Vorschrift	geschaffen,	die	den	zuerst	angegangenen	
Rehabilitationsträger	zur	unverzüglichen	Zuständigkeitsfeststellung	bzw.	
Weiterleitung	des	Antrags	im	Fall	einer	erkannten	Unzuständigkeit	verpflich-
tet	(§	14	Abs.	1	SGB	IX).	Bei	einer	Weiterleitung	hat	der	zweitangegangene	
Leistungsträger die Leistung grundsätzlich zu erbringen, unabhängig davon, 
ob	er	zuständig	ist	oder	nicht	(§	14	Abs.	2	SGB	IX).	Die	Frage	der	tatsäch-
lichen Zuständigkeit wird somit im Interesse einer zügigeren Sicherstellung 
der	Leistung	bewusst	hintangestellt	und	soll	erst	im	Rahmen	eines	möglichen	
Kostenerstattungsverfahren	geklärt	werden	(§	14	Abs.	4	SGB	IX).	

Als	Vorschrift	des	Rehabilitationsrechts	findet	§	14	SGB	IX	allerdings	für	
den Träger der Jugendhilfe auf Zuständigkeitsstreitigkeiten keine Anwen-
dung,	wenn	Uneinigkeit	besteht,	ob	die	Leistungen	als	Eingliederungshilfe	
wegen	einer	körperlichen	bzw.	geistigen	Behinderung	(SGB	XII)	oder	als	Hil-
fe	zur	Erziehung	wegen	eines	erzieherischen	Bedarfs	(SGB	VIII)	zu	gewähren	
sind.14

Auch bei einer nur nachrangigen Leistungsverpflichtung des Jugendhilfe-
trägers darf dieser sich nur dann gegenüber den Leistungsberechtigten auf 
seinen Nachrang berufen, wenn die Hilfeleistung des vorrangig zuständigen 
Leistungsträgers	rechtzeitig	zu	verwirklichen	ist.15 Die bloße abstrakte Fest-
stellung der vorrangigen Leistungsverpflichtung eines anderen Sozialleistungs- 
trägers	genügt	daher	nicht.16	Geht	einem	Jugendhilfeträger	ein	Antrag	auf	
Hilfe	für	ein	behindertes	Kind	in	Form	der	Vollzeitpflege	zu,	dürfte	deshalb	
ein	zulässiger	Verweis	der	Leistungsberechtigten	aufgrund	der	eigenen	Nach-
rangigkeit	in	aller	Regel	nicht	in	Betracht	kommen.	

13 BT-Drucks. 14/5074, S. 95.
14 Schwengers (2007), S. 188; Münder u.a./Meysen (2009), § 35a SGB VIII Rn. 84; DIJuF-Rechtsgutach-
ten JAmt 2006, 131; a.A. HK-SGB IX/Welti (2006), § 14 SGB IX Rn. 2.
15 Münder/Wiesner/Meysen (2007), Rn. 6 f.
16 BVerwG ZfJ 2000, 191 (193).

17 Vertiefend zu den Ausgleichsansprüchen Schwengers (2007), S. 206 ff.
18 So auch irrtümlich OVG NW EuG 2005, 317.
19 Vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2007, 249 und 251.
20 Wiesner (2006a).

Seinen	Nachrang	kann	das	Jugendamt	in	diesen	Fällen	deshalb	nur	im	
Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens wiederherstellen (zur besonderen 
Problematik	im	Rahmen	der	in	Vorleistung	erbrachten	Vollzeitpflege	siehe	
unten).17 

Auch	zehn	Jahre	nach	der	Entscheidung	des	BVerwG	in	der	Vorrang-Nach-
rang-Frage	zwischen	Jugend-	und	Sozialhilfeträger	sind	negative	Kompe-
tenzkonflikte	zu	Lasten	der	Betroffenen	an	der	Tagesordnung.	Keiner	der	
Sozialleistungsträger	erklärt	sich	für	zuständig.	Beide	verweisen	stattdessen	
auf	den	jeweils	anderen.	Jugendhilfeträger	auf	die	Leistungen	nach	SGB	XII,	
wenn	sie	von	einer	geistigen	und/oder	körperlichen	Behinderung	ausgehen,	
Sozialhilfeträger,	weil	sie	keinen	Hilfebedarf	i.S.d.	SGB	XII	anerkennen.	
Letztere	argumentieren	bspw.	stattdessen	unzulässigerweise	damit,	indem	sie	
das	Merkmal	der	Wesentlichkeit	auf	die	in	Frage	stehende	körperliche	bzw.	
geistige	Behinderung	beziehen	und	somit	Anlass	der	Hilfe	nicht	die	(kör-
perliche	oder	geistige)	Behinderung	sei,	sondern	die	(vermeintlich	isoliert	zu	
betrachtende	wesentliche)	seelische	Behinderung	oder	der	Umstand,	dass	die	
Eltern	sich	zu	einer	angemessenen	Versorgung	und	Betreuung	ihres	Kindes	
nicht	ausreichend	in	der	Lage	sähen,	mit	anderen	Worten:	»Normale	Eltern	
würden	das	schon	schaffen!«18 

Auch	acht	Jahre	nach	Einführung	des	§	14	SGB	IX	ist	im	Kontakt	mit	der	
Praxis	zu	beobachten,	dass	diese	Vorschrift	nicht	beachtet	oder	zum	Teil	sehr	
»kreativ«	mit	ihren	Vorgaben	umgegangen	wird.	So	kommt	es	nicht	selten	
vor,	dass	Hilfeanträge	z.B.	mit	großer	Verspätung	bearbeitet,	mehrfach	hin-	
und hergeschoben werden oder die Bewilligung nur befristet erfolgt, um sich 
möglichst	rasch	wieder	der	Leistungsverpflichtung	zu	entledigen.19 

Mit	der	erneuten	Betonung,	dass	die	Unterbringung	eines	Menschen	über	
Tag	und	Nacht	bei	einer	Pflegeperson	nicht	unter	den	Begriff	der	stationären	
Einrichtung	i.S.d.	§	13	SGB	XII	zu	fassen	sei,	sowie	der	Verneinung	eines	Ko-
stenerstattungsanspruchs	für	den	ggf.	vorleistenden	Jugendhilfeträger	hat	das	
BVerwG	mit	seiner	Entscheidung	vom	02.03.2006	die	in	der	Praxis	bestehen-
den Probleme weiter verschärft: 
•	 Durch	das	Urteil	konnten	sich	die	Sozialhilfeträger	in	der	in	ihrer	Praxis	

ohnehin	bis	dato	bereits	vorherrschenden	Sichtweise	einer	»einrichtungs-
fixierten«	Eingliederungshilfe20 bestätigt fühlen – auch hinsichtlich der 
offenbar	traditionell	geprägten	Auffassung,	die	Familienpflege	sei	stets	und	
ausschließlich	eine	Kinder-	und	Jugendhilfeleistung.	Der	bislang	schon	
bestehenden	Praxis,	dass	–	wenn	eine	sozialhilferechtliche	Leistungszu-
ständigkeit	überhaupt	anerkannt	wird	–	für	die	betroffenen	Kinder	und	
Jugendlichen	nur	die	Unterbringung	in	einer	Heimeinrichtung	ins	Auge	
gefasst	wird,	wurde	demnach	Vorschub	geleistet.	Es	bleibt	abzuwarten,	wie	
sich	die	Praxis	auf	der	Grundlage	des	neu	eingeführten	§	54	Abs.	3	SGB	
XII	ändern	wird.	

Zuständigkeitsklärung nach § 14 SGB IX

Folgen des Nachrangs und Kostenerstattung

15.2  Die Praxis sucht ihren Weg ...
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21 Münder u.a./Meysen (2009), § 10 SGB VIII Rn. 2.
22 Küfner (2007), S. 13.

bereit	erklärt,	ist	damit	ebenfalls	vorgezeichnet.	Das	zwischen	den	Sozial-
leistungsträgern	wiederum	und	vor	allem	auf	Kosten	der	betroffenen	Kinder	
und	Jugendlichen	ausgetragene	Spiel	»Wer	sich	zuerst	bewegt,	hat	verloren...«	
scheint	damit	perfekt.23

Aber	auch	hier	dürfte	die	durch	§	54	Abs.	3	SGB	XII	geänderte	Rechts-
lage	Bewegung	in	die	Hilfelandschaft	bringen.	Zumindest	dann,	wenn	die	
Jugendhilfeträger	zukünftig	die	Übernahme	einer	initiierten	Familienpflege	
durch den vorrangig zuständigen Sozialhilfeträger begehren, wird dieser die 
Fortführung	dieser	Hilfeform	regelmäßig	nicht	zurückweisen	und	das	Kind	
bzw.	den	Jugendlichen	stattdessen	in	einem	Heim	unterbringen	können.	

Die derzeitige gesetzliche Aufteilung und entsprechend geforderte Abgren-
zung der Leistungszuständigkeit je nach der Art der Behinderung verursacht 
nicht	nur	einen	hohen	Verwaltungsaufwand,	sondern	bringt	vor	allem	für	die	
betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen	nichts	als	Nachteile.	Sie	sind	die	Leid-
tragenden der Zuständigkeitskonflikte und bekommen die für sie notwen-
digen	passgenauen	Hilfen	gar	nicht	oder	zu	spät.	

Auf	der	Grundlage	des	geltenden	Rechts	sind	Lösungen	für	diese	Pro-
blemlagen,	wie	gesehen,	nur	partiell	möglich.	Die	Einfügung	der	Familien-
pflege	ins	SGB	XII	(§	54	Abs.	3	SGB	XII)	ist	ein	wichtiger,	jedoch	nur	ein	
erster Schritt auf dem Weg zur gleichberechtigten Teilhabe aller behinderten 
Kinder.	

Der	im	April	2009	vorgelegte	13.	Kinder-	und	Jugendbericht	sowie	die	
diesbezügliche Stellungnahme der Bundesregierung24 lassen jedoch darauf 
hoffen,	dass	sich	der	Gesetzgeber	dieser	Problematik	in	Form	einer	weiterrei-
chenden	Reform	annehmen	wird.	So	wird	darin	die	Forderung	erhoben,	weg	
von einer ausgrenzenden, hin zu einer inklusiven Perspektive zu gelangen, 
im	Rahmen	derer	die	Gesamtzuständigkeit	für	alle	Kinder	und	Jugendliche	
–	unabhängig	von	einer	geistigen,	körperlichen	oder	seelischen	Behinderung	
– bei der Kinder- und Jugendhilfe mit einem multiprofessionellem Hilfean-
gebot	läge.25	Aufgrund	der	Notwendigkeit	zu	großen	Verschiebungen	von	
Personal	und	Ressourcen	zwischen	Trägern	der	öffentlichen	Jugendhilfe	und	
der	Sozialhilfe	sowie	überörtlichen	und	örtlichen	Trägern	konnte	diese	im	
Gesetzgebungsverfahren	zum	KICK	noch	nicht	durchgesetzt	werden.	Ob	die	
Zeit nunmehr für diese durchaus weitreichende Änderung tatsächlich reif ist, 
wird	sich	vermutlich	in	der	17.	Legislaturperiode	zeigen.

23 Münder (2001b), S. 125.
24 BT-Drucks. 16/12860.
25 BT-Drucks. 16/12860, S. 12 ff.; siehe bereits 11. Kinder- und Jugendbericht, BMFSFJ (2002), S. 11; 
auch Schwengers (2007), S. 338 ff.; Dillmann/Dannat (2009), S. 32 f.; Humme (2005); Wiesner (2001); 
Sutter (2005b).

•	 Hinzu	kommt,	dass	die	»Einrichtungsfixierung«	der	Eingliederungshilfe	
auch	regelmäßig	zu	einem	Zuständigkeitsgerangel	zwischen	örtlichem	und	
überörtlichen	Sozialhilfeträgern	führt.	Denn	während	für	Leistungen	in	
Einrichtungen	in	aller	Regel	die	überörtlichen	Sozialhilfeträger	zuständig	
sind,	besteht	für	ambulante	Leistungen	eine	Zuständigkeit	der	örtlichen	
Sozialhilfeträger.	Eine	Anerkennung	der	Familienpflege	als	ambulante	
Leistung	kommt	für	die	örtlichen	Sozialhilfeträger	nicht	in	Betracht,	da	
eindeutig Leistungen über Tag und Nacht erbracht werden, sodass auch 
deswegen	immer	wieder	einer	Unterbringung	in	einer	Einrichtung	durch	
den	überörtlichen	Sozialhilfeträger	der	Vorzug	gegeben	wurde.	Dem	
wollte	der	Gesetzgeber	nun	begegnen,	indem	er	die	Familienpflege	mit	
der	Unterbringung	in	einer	vollstationären	Einrichtung	gleichgestellt	hat:	
Voraussetzung	der	Erbringung	von	Familienpflege	ist	gerade,	dass	da-
durch	die	vollstationäre	Unterbringung	vermieden	bzw.	beendet	werden	
kann	(§	54	Abs.	3	S.	1	letzter	Halbsatz	SGB	XII).	Allerdings	ist	die	Ver-
pflichtung,	Leistungen	in	Familienpflege	zu	gewähren,	dadurch	auch	eher	
unverbindlich ausgefallen und die sonst üblich strikte Orientierung daran, 
welche Hilfeform für das Kind oder den/die Jugendliche/n und seine/ihre 
Entwicklung	am	förderlichsten	ist,	wird	hier	vermeintlich	ins	Ermessen	
(»kann«)	gestellt.	

•	 Um	körperlich	und	geistig	behinderten	Kindern	und	Jugendlichen	die	
ihrer	Entwicklung	häufig	am	ehesten	entsprechende	Hilfeform	der	Fami-
lienpflege	dennoch	zuteil	werden	zu	lassen,	sind	in	der	Vergangenheit	Ju-
gendhilfeträger	im	Rahmen	ihrer	Verpflichtung	zur	»Ausfallbürgschaft«21 
nicht selten anstelle des eigentlich vorrangig zuständigen Sozialhilfeträgers 
in	Vorleistung	gegangen.	Zur	Durchsetzung	ihres	Nachrangs	blieb	ihnen	
dann	die	Möglichkeit	zur	Geltendmachung	des	Kostenerstattungsan-
spruchs	gegenüber	dem	Sozialhilfeträger.	Aufgrund	der	nunmehr	durch	
das	BVerwG-Urteil	festgelegten	Beschränkung	des	Erstattungsanspruchs	
auf die Kosten der Erziehung, entsteht für den Jugendhilfeträger eine äu-
ßerst	missliche	Situation:	Die	Verweigerungshaltung	und	Untätigkeit	des	
eigentlich zuständigen Sozialhilfeträgers drängen ihn in eine nachrangige 
Leistungsverpflichtung, für die er selbst im Nachhinein nur einen ver-
gleichsweise	geringen	Ausgleich	erhalten	kann.	Aufgrund	knapper	Mittel	
in den Kommunen erscheint eine abnehmende Motivation der eigentlich 
unzuständigen Jugendhilfeträger zur Leistungsgewährung nur allzu lo-
gische	Folge.	

Bleibt	in	der	Praxis	demnach	der	Sozialhilfeträger	nur	lange	genug	untätig,	
wird die nachrangige Leistungsverpflichtung des Jugendhilfeträgers aktiviert 
und der Sozialhilfeträger wird nicht nur seine eigene Zuständigkeitsverant-
wortung	los,	sondern	kann	vor	allem	auch	einen	Großteil	der	Kosten	für	
die	Hilfegewährung	einsparen.22 Dass der Jugendhilfeträger sich umgekehrt 
–	mit	Zeitverzögerungen,	Verweisungen	an	den	vorrangigen	Sozialhilfe-
träger	etc.	–	erheblich	wehrt,	bevor	er	sich	nicht	nur	zum	»Ausfallbürgen«,	
sondern sogar zum Einrücken als letztlich leistungsverantwortliche Stelle 

15.3  Auf dem Weg zur »großen Lösung« ...?
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C.16  Finanzielle Aspekte und Versicherungen
 Marion Küfner / Diana Eschelbach

Die	Unterbringung	des	Kindes	in	einer	Pflegefamilie	soll	nicht	von	den	
finanziellen	Mitteln	und	Möglichkeiten	der	Eltern	abhängen.	Deshalb	sorgt	
der	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	dafür,	dass	der	Lebensunterhalt	des	
Kindes	in	der	Pflegefamilie	sichergestellt	ist.	Dazu	gewährt	er	»Leistungen	
zum	Unterhalt	des	Kindes	oder	Jugendlichen«	(§	39	SGB	VIII),	ohne	dass	es	
auf	die	Einkommens-	und	Vermögensverhältnisse	der	Familie	ankommt.	Die	
wirtschaftliche Situation der Eltern oder auch des Kindes wird erst im Rah-
men	der	Kostenbeteiligung	berücksichtigt	(§§	91	ff.	SGB	VIII).	

Im	Folgenden	soll	die	Rechtslage	zu	verschiedenen	Aspekten	aufgezeigt	
werden,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Finanzierung	des	Pflegeverhältnisses	
eine	Rolle	spielen	können:	vom	Pflegegeld	über	Steuerpflicht,	Erstattung	von	
Beiträgen	zur	Unfallversicherung	und	Aufwendungen	für	die	Alterssicherung	
der Pflegeeltern, Kostenbeteiligung, Kindergeld- und Sozialleistungsansprü-
chen	der	Pflegeeltern	bis	hin	zu	verschiedenen	Versicherungen.	

Die	Leistungen	zum	Unterhalt	des	Kindes	oder	Jugendlichen,	die	allgemein	
als	»Pflegegeld«	bezeichnet	werden,	sind	in	§	39	SGB	VIII	geregelt.	Sie	wer-
den	als	»Annex«	zur	pädagogischen	Hauptleistung	nach	§§	27,	33	SGB	VIII	
gewährt,	um	den	Unterhalt	des	jungen	Menschen	sicherzustellen,	während	er	
außerhalb	des	Elternhauses	betreut	und	versorgt	wird.	

Mit dem Pflegegeld sollen die materiellen Aufwendungen, die für das 
Kind	anfallen,	ausgeglichen	werden,	d.h.	die	gesamten	regelmäßig	wiederkeh-
renden	Kosten	für	Ernährung,	Unterkunft,	Heizung,	Kleidung,	Lernmittel,	
Taschengeld	etc.	

Die	Pflegepersonen	entscheiden	ausgehend	von	der	Familiensituation	und	
dem Entwicklungsstand des Kindes selbst, wie viel Taschengeld das Pfle-
gekind	erhalten	soll.	Das	Taschengeld	soll	dazu	dienen,	dass	das	Kind	den	
selbstständigen	Umgang	mit	Geld	lernt.	Es	ist	nicht	zum	Ansparen	gedacht.	
Wenn Pflegeeltern in Erwägung ziehen, aus dem Pflegegeld Ersparnisse für 
das Kind anzulegen, ist zu berücksichtigen, dass sie dafür die Einwilligung 
der Personensorgeberechtigten bedürfen und die Personensorgeberechtigten 
über	das	Ersparte	verfügen	können.	Zudem	müsste	das	Pflegekind,	wenn	
die	Hilfe	bei	Eintritt	der	Volljährigkeit	noch	andauert,	das	Vermögen	bis	
auf	einen	Freibetrag	von	1.600	EUR	für	die	Kosten	der	Hilfe	einsetzen	
(näher	C.16.5). 

Daneben beinhaltet das Pflegegeld auch einen Teil, mit dem die erzieherische 
Leistung	der	Pflegeperson	ansatzweise	finanziell	honoriert	werden	soll.	Seit	
der	Neufassung	des	§	39	Abs.	1	S.	2	SGB	VIII	durch	das	Gesetz	zur	För-
derung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kin-

16.1  Das »Pflegegeld«
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dertagespflege	(Kinderförderungsgesetz	–	KiföG)1	ist	diese	Unterteilung	im	
Gesetz	aufgegriffen	und	durch	die	Differenzierung	zwischen	»Sachaufwand« 
und »Kosten für die Pflege und Erziehung«	auch	begrifflich	klargestellt.	

Das Pflegegeld soll durch laufende Leistungen gedeckt werden, die in der 
Regel	in	einem	monatlichen	Pauschalbetrag	im	Voraus	zu	gewähren	sind.	
Höhe	und	Zahlungsmodus	werden	durch	die	nach	dem	jeweiligen	Lan-
desrecht	zuständigen	Behörden	festgesetzt.	Maßstab	sind	die	tatsächlichen	
Kosten	am	Ort	der	Pflegestelle	(§	39	Abs.	4	S.	5	SGB	VIII).	Damit	soll	ins-
besondere verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche, die in derselben 
Pflegefamilie untergebracht und für die Jugendämter aus verschiedenen Bun-
desländern	örtlich	zuständig	sind,	unterschiedlich	hohe	Leistungen	erhalten.2 
Der	Deutsche	Verein	für	öffentliche	und	private	Fürsorge	gibt	für	den	Be-
reich	der	Vollzeitpflege	jährlich	aktualisierte	Empfehlungen	zur	Orientierung	
heraus,	die	nach	Altersgruppen	gestaffelt	sind.3 Dennoch ist die Spannbreite 
der	monatlichen	Pflegegelder	in	der	örtlichen	und	regionalen	Praxis	groß	und	
variiert	je	nach	Pflegeform.	Für	Sonder-	und	Bereitschaftspflegestellen	werden	
in	der	Regel	höhere	Leistungen	gewährt	und	ggf.	auch	Sonderleistungen	ver-
einbart.	Hingegen	kann	das	Pflegegeld	bei	unterhaltspflichtigen	Verwandten	
angemessen	gekürzt	werden	(§	39	Abs.	4	S.	4	SGB	VIII;	dazu	C.12.5).	Gem.	
§	39	Abs.	4	S.	2	SGB	VIII	umfassen	die	laufenden	Leistungen	auch	die	Er-
stattung	nachgewiesener	Aufwendungen	für	Beiträge	zu	einer	Unfallversiche-
rung und hälftig zu einer angemessenen Alterssicherung der Pflegepersonen 
(näher	C.16.4).4	In	Bezug	auf	die	Höhe	liegen	Empfehlungen	des	Deutschen	
Vereins	vor.5 

Zusätzlich	zu	den	laufenden	Leistungen	können	einmalige	Beihilfen	und	
Zuschüsse	gewährt	werden	(§	39	Abs.	3	SGB	VIII),	etwa	für	die	Erstausstat-
tung der Pflegestelle, Taufe, Kommunion, Konfirmation, Jugendweihe, den 
Besuch einer Kindertagesstätte, Einschulung, Nachhilfeunterricht, Klassen-
fahrten,	Urlaubsreisen	etc.	Die	konkrete	Ausgestaltung	der	Anlässe	und	Höhe	
der	einmaligen	Leistungen	obliegt	den	örtlichen	Trägern.	Die	Pflegeeltern	
sind über die im Zuständigkeitsbereich des Jugendamts üblichen einmaligen 
Leistungen	zu	informieren.	

Beim	Pflegegeld	handelt	es	sich	um	eine	unselbstständige	Annexleistung,	
die	gewissermaßen	als	»Anhängsel«	zur	Vollzeitpflege	erbracht	wird.6 An-
spruchsberechtigt ist deshalb nach der überwiegenden verwaltungsgericht-
lichen Rechtsprechung derjenige, dem auch der Anspruch auf die Haupt-
leistung	zusteht.	Dies	sind	bei	der	Vollzeitpflege	als	Hilfe	zur	Erziehung	die	

1 Gesetz vom 10.12.2008, BGBl. I, S. 2403.
2 Tammen (2008), S. 271.
3 Vgl. Deutscher Verein (2009).
4 Dazu vgl. DIJuF (2007).
5 Vgl. Deutscher Verein (2009)
6 Münder u.a./Tammen (2009), § 39 SGB VIII Rn. 4.

Personensorgeberechtigten,7	d.h.	die	Eltern	oder	auch	ein	Vormund	oder	ein	
Ergänzungspfleger mit dem Wirkungskreis zur Inanspruchnahme von Hilfen 
zur	Erziehung.	

Nicht ausreichend ist es, wenn die jeweilige Person nur das Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht	innehat.	Lange	Zeit	war	umstritten,	ob	davon	auch	das	
Recht	zur	Inanspruchnahme	von	Hilfen	zur	Erziehung	umfasst	ist.	Seit	der	
Entscheidung	des	BVerwG	vom	21.06.20018	steht	fest,	dass	mit	der	Übertra-
gung des Aufenthaltsbestimmungsrechts keine Entscheidung über das Recht 
auf	Inanspruchnahme	öffentlicher	Jugendhilfe	getroffen	ist.	Solange	das	
Recht zur Beantragung erzieherischer Hilfen nicht ausdrücklich auf die Pfle-
geperson übertragen wurde, entscheidet der Personensorgeberechtigte nach §§ 
27	ff.	SGB	VIII	im	Rahmen	seiner	Erziehungsverantwortung	selbst	über	die	
Inanspruchnahme	von	Hilfen.9	Selbiges	gilt	für	die	Leistungen	zum	Unter-
halt	des	Kindes	nach	§	39	SGB	VIII,	die	als	Annex	zur	Hilfe	zur	Erziehung	
ebenfalls	den/-m	Personensorgeberechtigten	zustehen.10 

Die Pflegeeltern haben im Normalfall keinen eigenen Anspruch auf Pfle-
gegeldleistungen	aus	§	39	SGB	VIII11	und	können	sie	auch	nicht	geltend	
machen,	weil	ihnen	das	Gesetz	keine	Befugnis	dafür	einräumt.	§	1688	Abs.	
1	S.	1	BGB	ermächtigt	nur	zur	Vertretung	der	Personensorgeberechtigten	in	
Angelegenheiten	des	täglichen	Lebens.	Die	Frage	der	Gewährung	von	Hilfen	
zur	Erziehung	in	Fremdunterbringung	ist	aber	als	eine	Frage	von	erheblicher	
Bedeutung	einzuordnen.12	Auch	§	1688	Abs.	1	S.	2	BGB,	der	die	Pflegeeltern	
zur	Geltendmachung	von	Sozialleistungen	für	das	Kind	ermächtigt,	hilft	im	
Rahmen	der	Hilfe	zur	Erziehung	nicht	weiter.	Denn	bei	den	Leistungen	nach	
§§	27,	33	i.V.m.	§	39	SGB	VIII	handelt	es	sich	gerade	nicht	um	Sozialleistun-
gen	für	das	Kind,	sondern	für	die	Eltern.13 

Etwas anderes gilt, wenn der junge Mensch im Rahmen einer Eingliede-
rungshilfe	bei	Pflegeeltern	untergebracht	ist.	Der	Anspruch	auf	Hilfe	nach	 
§	35a	SGB	VIII	und	entsprechend	auch	auf	Pflegegeld	steht	dem	jungen	Men-
schen	selbst	zu,	so	dass	§	1688	Abs.	1	S.	2	BGB	im	Fall	der	Eingliederungshil-
fe	eine	ausreichende	gesetzliche	Grundlage	bietet,	damit	die	Pflegeeltern	das	

C.16.1C.16.1

Anspruchsberechtigung

7 Vgl. etwa BVerwG FamRZ 1997, 814 (815); FamRZ 1998, 551; BayVGH FEVS 52, 565; OVG NW JAmt 
2001, 426 = FEVS 53, 251; vgl. auch Kunkel/Kunkel (2006), § 39 SGB VIII Rn. 7; Hauck/Noftz/Stähr 
(11/2006), § 39 SGB VIII Rn. 5; a.A. Wiesner/Wiesner (2006b), § 39 SGB VIII Rn. 16, der das Kind bzw. 
den Jugendlichen selbst als Leistungsberechtigten ansieht. 
8 BVerwG JAmt 2002, 26 [Leits.] = ZfJ 2002, 30. 
9 So die h.M. vgl. OVG NW JAmt 2003, 30 = ZfJ 2003, 152; Münder u.a./Tammen/Trenczek (2009), § 27 
SGB VIII Rn. 35; Kunkel/Kunkel (2006), § 27 SGB VIII Rn. 16; Wiesner/Wiesner (2006b), Vor § 27 SGB 
VIII Rn. 42. 
10 Kunkel/Kunkel (2006), § 39 SGB VIII Rn. 7; Hauck/Noftz/Stähr (11/2006), § 39 SGB VIII Rn. 5; BVerwG 
FamRZ 1997, 814; OVG NW JAmt 2001, 426; SächsOVG JAmt 2007, 316. 
11 Etwas anderes gilt nur, wenn das Recht auf Inanspruchnahme erzieherischer Leistungen im Wege des 
§ 1630 Abs. 3 BGB oder des § 1666 BGB auf die Pflegeeltern übertragen wurde, siehe im Folgenden. 
12 Zum Unterschied zwischen Angelegenheiten des täglichen Lebens und solchen von erheblicher Be-
deutung vgl. B.1.3. 
13 Ausführlich dazu vgl. DIJuF (2007); vgl. auch DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2004, 184 (185); SächsOVG 
JAmt 2007, 316 = FEVS 58, 419 = EuG 2007, 455; Münder u.a./Meysen (2009), § 38 SGB VIII Rn. 6; 
Kunkel/Kunkel (2006), § 27 SGB VIII Rn. 1 und § 39 SGB VIII Rn. 7.
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Pflegegeld	im	Namen	des	jungen	Menschen	selbst	geltend	machen	können.	
Bei	Hilfe	für	junge	Volljährige	(§	41	SGB	VIII)	können	diese	die	Pflegeper-
sonen	zur	Geltendmachung	bevollmächtigen.	

Damit das Pflegegeld trotzdem direkt an die Pflegeeltern ausgezahlt werden 
kann,	gibt	es	verschiedene	rechtliche	Möglichkeiten.	Zum	einen	kann	dies	
über	eine	Änderung	der	sorgerechtlichen	Verhältnisse	erreicht	werden.	Häufig	
jedoch wird eine Bevollmächtigung oder Abtretungsvereinbarung zwischen 
Personensorgeberechtigten	und	Pflegeeltern	ausreichen.	

Das	Familiengericht	kann	den	Eltern	insoweit	die	elterliche	Sorge	entziehen	
und	die	notwendigen	sorgerechtlichen	Befugnisse	einem	Vormund	oder	Er-
gänzungspfleger	übertragen.	Notwendig	zur	Geltendmachung	des	Pflegegelds	
ist	das	Recht	auf	Inanspruchnahme	von	Hilfe	zur	Erziehung	bzw.	allgemein	
von	Sozialleistungen,	das	ein	Bestandteil	der	Personensorge	ist.

Rechtliche	Grundlage	für	den	Sorgerechtsentzug	und	die	-übertragung	
kann	§	1666	BGB	oder	§	1630	Abs.	3	BGB	sein.	Wenn	das	Wohl	des	Kindes	
durch	das	Verhalten	der	Eltern	gefährdet	ist,	kann	gem.	§	1666	BGB	vorge-
gangen	werden.	Das	Familiengericht	entzieht	den	Eltern	das	Sorgerecht	teil-
weise	oder	vollständig	und	überträgt	es	auf	einen	Vormund	bzw.	Pfleger,	zu	
dem	auch	die	Pflegeeltern	bestimmt	werden	können.	Unterhalb	der	Schwelle	
einer	Kindeswohlgefährdung	kann	das	Familiengericht	gem.	§	1630	Abs.	3	
BGB	»Angelegenheiten	der	elterlichen	Sorge«	auf	die	Pflegeeltern	übertragen,	
etwa	auch	das	Recht	zur	Beantragung	von	Hilfen	zur	Erziehung.	Eine	solche	
Übertragung	kann	jedoch	nur	auf	Antrag	bzw.	mit	Zustimmung	der	Perso-
nensorgeberechtigten	erfolgen.14

Nicht	möglich	ist,	dass	die	Eltern	das	Recht	zur	Beantragung	von	Hilfen	zur	
Erziehung	im	Rahmen	einer	privatrechtlichen	Vereinbarung	(z.B.	im	Rah-
men	des	Pflegevertrags)	auf	die	Pflegeeltern	übertragen.	Da	es	sich	um	einen	
Teilbereich	der	elterlichen	Sorge	handelt,	muss	stets	das	Familiengericht	ein-
geschaltet	werden.	Dies	folgt	aus	der	Vorschrift	des	§	1630	Abs.	3	BGB.15 Da-
hinter	steckt	der	Gedanke,	dass	Elternrechte	nicht	nur	Rechte,	sondern	auch	
Pflichten	enthalten	und	daher	nicht	zur	freien	Disposition	stehen	sollen.16 

14 Vgl. dazu B.1.4.
15 Vgl. MünchKomm/Finger (2002), § 1688 BGB Rn. 10.
16 Vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2003, 299.

In	den	meisten	Fällen	jedoch	wird	eine	Bevollmächtigung	der	Pflegeeltern	
ausreichen,	ohne	dass	es	zu	einer	Änderung	der	sorgerechtlichen	Verhältnisse	
kommt.	

Bevollmächtigung der Pflegeeltern 
In	der	Praxis	ist	üblich,	dass	die	Personensorgeberechtigten	die	Pflegeeltern	
zur	Geltendmachung	des	Pflegegelds	bevollmächtigen	(§	164	BGB).	Recht-
lich	bedeutet	dies,	dass	der	Anspruch	nach	§	39	SGB	VIII	zwar	weiterhin	
den Personensorgeberechtigten zusteht, die Pflegeeltern ihn aber im Namen 
der	Personensorgeberechtigten	geltend	machen	können.	Die	Vollmacht	kann	
auch	die	Befugnis	zur	Geltendmachung	einmaliger	Leistungen	und	Zuschüs-
se	nach	§	39	Abs.	3	SGB	VIII	beinhalten.17 Damit das Jugendamt das Pflege-
geld auch direkt an die Pflegeeltern auszahlen kann, bedarf es außerdem einer 
Einziehungsermächtigung	für	die	Pflegeeltern	(§	185	Abs.	2	BGB	analog;18 zu 
einer	entsprechenden	Regelung	im	Pflegevertrag	vgl.	Musterpflegevertrag	im	
Anhang).	

Wenn	in	einer	Pflegefamilie	mehrere	Pflegekinder	aus	verschiedenen	Familien	
untergebracht	sind,	muss	von	allen	Familien	eine	Vollmacht	und	Einzugser-
mächtigung	eingeholt	werden.	

Bei	der	Vollmacht	handelt	es	sich	um	eine	einseitige	empfangsbedürftige	
Willenserklärung.	Die	Personensorgeberechtigten	können	eine	entsprechende	
Vollmacht	gegenüber	den	Pflegeeltern	oder	gegenüber	dem	Jugendamt	er-
klären	(§	167	BGB).	In	jedem	Fall	sollte	das	Jugendamt	davon	in	Kenntnis	
gesetzt	werden.	Für	ihre	Wirksamkeit	genügt	grundsätzlich	eine	mündliche	
Erteilung.	Aus	Beweisgründen	ist	eine	schriftliche	Fixierung	aber	immer	
empfehlenswert.	Die	Formulierung	könnte	etwa	lauten:	»Bevollmächtigung 
der Pflegeeltern zur Geltendmachung von Pflegegeldleistungen: Ergänzend zu den 
gesetzlichen Befugnissen der Pflegeperson aus § 1688 Abs. 1 BGB bevollmächtige/n 
ich/wir die Pflegeeltern, Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen 
(Pflegegeld) sowie einmalige Beihilfen und Zuschüsse zu beantragen. Ich bin/Wir 
sind damit einverstanden, dass das zuständige Jugendamt diese Leistungen direkt 
an die Pflegeeltern zahlt.« 

In	der	Praxis	ist	es	weitgehend	üblich,	dass	ein	schriftlicher	Pflegevertrag	nur	
zwischen Jugendamt und Pflegeeltern geschlossen wird und die Personen-
sorgeberechtigten	auf	einem	eigenen	Formblatt	eine	Vollmachts-	oder	Abtre-
tungserklärung	unterschreiben.	Von	zentraler	Bedeutung	für	die	Regelung	
der Rechte und Pflichten im Dreiecksverhältnis ist jedoch der Abschluss eines 

C.16.1 C.16.1

Möglichkeiten zur Übertragung der Befugnis zur Geltendmachung 
des Pflegegelds auf die Pflegeeltern

Sorgerechtliche Lösung

17 Eine Vollmacht zur Geltendmachung nachgewiesener Aufwendungen für Unfallversicherung und 
Alterssicherung ist aufgrund der nunmehr erfolgten Klarstellung in § 39 Abs. 4 S. 2 SGB VIII hingegen 
nicht mehr notwendig, dazu C.16.5. 
18 Die Pflegeperson, die in Vertretung des Personensorgeberechtigten einen Anspruch auf Pflegegeld 
geltend macht, ist dann Bekanntgabeadressatin des Verwaltungsakts über die Bewilligung des Pflege-
gelds, während Inhaltsadressat weiterhin die Personensorgeberechtigten sind, vgl. BayVGH FEVS 52, 
565.

Vertragliche Lösung
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19 Palandt/Grüneberg (2008), § 398 BGB Rn. 2; Münder (2001b), S. 249; unentschieden allerdings Mün-
der u.a. Münder (2009), VorKap 5 SGB VIII Rn. 10.
20 Dies folgt aus dem Vorrang der Leistungs- vor der Nichtleistungskondiktion im Bereicherungsrecht, 
vgl. Palandt/Sprau (2008), § 812 BGB Rn. 43 ff.

Ein Anspruch auf Kindergeld besteht grundsätzlich für Kinder – auch 
Pflegekinder	–,	die	das	18.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben.	Unter	
bestimmten	Umständen	kann	auch	darüber	hinaus	ein	Anspruch	auf	Kin-
dergeld bestehen, etwa wenn der junge Mensch noch zur Schule geht oder 
einen Beruf erlernt oder für behinderte Kinder, die wegen ihrer Behinderung 
außerstande	sind,	sich	selbst	zu	unterhalten	(§	2	Abs.	2	BKGG).21 

Der	Anspruch	auf	Kindergeld	steht	grundsätzlich	den	Eltern	zu.	Bei	
Pflegekindern jedoch, deren Beziehungen zur Herkunftsfamilie weitgehend 
abgebrochen sind, kann der Anspruch auch den Pflegeeltern selbst zustehen 
(§§	62,	63	Abs.	1	Nr.	1	i.V.m.	§	32	Abs.	1	Nr.	2	EStG).	In	diesem	Fall	haben	
die leiblichen Eltern keinen Anspruch auf Kindergeld, weil eine doppelte 
Berücksichtigung	des	Kindes	vermieden	werden	soll.22

• Das Kindergeld beträgt – Stand 2010 – für das erste und zweite Kind 
jeweils	184	EUR	monatlich,	für	ein	drittes	Kind	190	EUR	und	für	jedes	
weitere	Kind	jeweils	215	EUR	monatlich	(§	66	EStG,	§	6	BKGG).

•	 Der	Antrag	auf	Kindergeld	ist	schriftlich	bei	den	Familienkassen	der	
Agenturen	für	Arbeit	bzw.	der	öffentlichen	Arbeitgeber	zu	stellen	(§§	67,	
72	EStG,	§	9	Abs.	1	BKGG),	und	zwar	dort,	wo	der	Kindergeldberechtigte	
seinen Wohnsitz hat; sofern er keinen Wohnsitz hat, dort, wo er seinen 
gewöhnlichen	Aufenthalt	hat	(§	13	BKGG).

• Die Bundesagentur für Arbeit hat in ihrem Internetangebot 
(www.bundesagentur-fuerarbeit.	de)	eine	Vielzahl	von	Formularen	und	die	
einzelnen	Standorte	der	Kindergeldkassen	angegeben.

•	 Kindergeld	für	ein	Pflegekind	kann	jeweils	nur	eine	Pflegeperson	erhalten.	
Dabei	können	die	Pflegeeltern	grundsätzlich	frei	wählen,	wer	von	ihnen	
den	Antrag	stellt	(§	64	Abs.	1,	Abs.	2	EStG,	§	3	Abs.	2	BKGG).	Bei	steuer-
licher Zusammenveranlagung verheirateter Pflegeeltern macht es finanziell 
keinen	Unterschied,	wer	den	Antrag	stellt.

•	 Mit	dem	Kindergeldbezug	verbunden	sind	weitere	Vergünstigungen	wie	
	 zum	Beispiel	Ortszuschläge,	Baukindergeld	und	Behindertenfreibeträge.23 
•	 Für	Streitigkeiten	nach	dem	BKGG	sind	die	Sozialgerichte	zuständig	
	 (§	15	BKGG).	

Pflegevertrags	zwischen	Personensorgeberechtigten	und	Pflegeeltern	(B.1.4),	
in den eine solche Bevollmächtigung oder Abtretung dann integriert werden 
kann	(zur	Formulierung	vgl.	den	Mustervertrag	im	Anhang).	

Abtretung des Anspruchs auf Pflegegeldleistungen 
Eine	andere	Möglichkeit	besteht	darin,	dass	die	Personensorgeberechtigten	
ihren	Anspruch	auf	Leistungen	nach	§	39	SGB	VIII	an	die	Pflegeeltern	
abtreten.	Damit	geht	der	Anspruch	auf	die	Pflegeeltern	über,	so	dass	diese	–	
und nicht mehr die Personensorgeberechtigten – zur Inanspruchnahme der 
Leistungen	gegenüber	dem	Jugendamt	berechtigt	sind.	

Die Abtretung des Anspruchs ist eine Alternative zur Bevollmächtigung, 
die	jedoch	in	ihren	rechtlichen	Wirkungen	weitreichender	ist,	weshalb	hö-
here	Anforderungen	an	sie	gestellt	werden,	aber	auch	mehr	Ungewissheiten	
damit	verbunden	sind.	Bei	der	Abtretung	handelt	es	sich	um	einen	Vertrag,	
der	übereinstimmende	Willenserklärungen	von	beiden	Seiten	voraussetzt.	
Personensorgeberechtigte und Pflegeltern müssen sich darüber einig sein, dass 
künftig die Pflegeeltern über den Anspruch auf Pflegegeldleistungen verfügen 
können.	Da	es	sich	um	einen	öffentlich-rechtlichen	Anspruch	handelt,	der	ab-
getreten	wird,	ist	nach	wohl	h.M.	die	Schriftform	mit	Unterschriften	beider	
Parteien	erforderlich	(§	56	SGB	X).19 

Auswirkungen haben die Alternativmodelle vor allem dann, wenn es um 
die	Rückerstattung	überzahlten	Pflegegelds	geht.	Bei	der	Bevollmächtigung	
entsteht zwischen den Pflegeeltern und dem Jugendamt kein Rechtsverhält-
nis.	Da	die	Pflegeeltern	für	und	im	Namen	der	Personensorgeberechtigten	
handeln,	treffen	die	Wirkungen	des	Rechtsgeschäfts	nur	diese.	Auch	die	
Rückforderungen	können	sich	daher	nur	gegen	die	Personensorgeberechtigten	
richten, die dann wiederum einen Erstattungsanspruch gegenüber den Pflege-
eltern	haben.	Die	Rückabwicklung	muss	also	über	Eck	erfolgen,	weil	zu	den	
Pflegeeltern	keine	direkten	Rechtsbeziehungen	bestehen.20 

Anders	verhält	es	sich	im	Fall	der	Abtretung	sowie	auch	bei	der	Übertra-
gung	der	relevanten	sorgerechtlichen	Befugnisse.	Da	die	Pflegeeltern	dann	
zu	Inhabern	des	Anspruchs	werden,	besteht	die	öffentlich-rechtliche	Lei-
stungsbeziehung	zwischen	ihnen	und	dem	Jugendamt.	In	der	Folge	bestehen	
auch	daraus	entstehende	Erstattungsansprüche	aus	§	50	SGB	X	im	Verhältnis	
zwischen	Jugendamt	und	Pflegeeltern.	

Unter	diesem	Aspekt	kann	es	ratsam	erscheinen,	dass	die	Personensorge-
berechtigten den Anspruch im Pflegevertrag für die Dauer der Inpflegenahme 
abtreten,	ggf.	widerruflich.	Andernfalls	sollte	eine	entsprechende	Vereinba-
rung im Pflegevertrag aufgenommen werden, dass die Pflegeeltern überzahltes 
Pflegegeld	an	die	Personensorgeberechtigten	auf	Verlangen	zurückzuerstatten	
haben.	Haben	die	Personensorgeberechtigten	und	die	Pflegeeltern	keinen	
schriftlichen Pflegevertrag geschlossen und auch sonst keine schriftliche 
Vereinbarung	getroffen,	kommt	nur	eine	Vollmacht	in	Betracht,	die	nicht	
notwendig	der	Schriftform	bedarf.	

C.16.2C.16.1

16.2  Kindergeld
 Marion Küfner

21 Zu den Voraussetzungen im Einzelfall vgl. die Broschüre des BMAS, zum Download unter 
www.bmas.de/coremedia/generator/10118/soziale__sicherung__im__ueberblick.html (Aufruf 15.08.2009).
22 Vgl. BT-Drucks. 10/2884, S. 102. Dies ergibt sich auch aus § 64 Abs. 1 EStG, wonach nur einem 
Berechtigten Kindergeld gezahlt wird, sowie der Konkurrenzregelung in § 32 Abs. 2 EStG, nach der ein 
Kind vorrangig als Pflegekind zu berücksichtigen ist, wenn ein im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen 
verwandtes Kind zugleich ein Pflegekind ist. 
23 Vgl. www.moses-online.de/web/180 (Aufruf 15.08.2009).
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Voraussetzung	für	einen	Kindergeldanspruch	der	Pflegeeltern	ist,	dass
• die Pflegeeltern das Kind in ihren Haushalt aufgenommen haben,
• die Betreuung nicht zu Erwerbszwecken geschieht,
• die Pflegepersonen durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 
 berechnetes Band mit dem Kind verbunden sind,
• das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht mehr besteht 
	 (§§	62,	63	Abs.	1	Nr.	1	i.V.m.	§	32	Abs.	1	Nr.	2	EStG).	

Darauf, ob die Aufnahme auf Kosten der kindergeldberechtigten Pflegeper-
son	erfolgt,	kommt	es	inzwischen	nicht	mehr	an.	Damit	haben	sich	wesent-
liche	Streitpunkte	erledigt.24 Das Merkmal, dass die Pflegeeltern das Kind in 
ihren Haushalt aufgenommen	haben,	dürfte	bei	Pflegeeltern	stets	erfüllt	sein.	
Etwas anders kann nur dann gelten, wenn das Kind nur zeitweise bei den 
Pflegeeltern lebt (etwa weil es sich wechselweise bei der Pflegeperson und bei 
seinen	Eltern	aufhält)	oder	wenn	es	räumlich	getrennt	von	den	Pflegeeltern	
lebt	(etwa	weil	es	in	einer	Einrichtung	untergebracht	wurde).	In	letzterem	
Fall	kann	eine	Aufnahme	in	den	Haushalt	der	Pflegeperson	nur	dann	ange-
nommen werden, wenn diese Trennung nur vorübergehender Natur ist und 
das	Kind	regelmäßig	im	Rahmen	seiner	Möglichkeiten	immer	wieder	in	den	
Haushalt	des	Anspruchsberechtigten	zurückkehrt.25 

Die Aufnahme in den Haushalt darf nicht zu Erwerbszwecken	erfolgt	sein.	
Davon ist auszugehen, solange die Pflegeperson nicht mehr als sechs Kin-
der	in	ihren	Haushalt	aufnimmt.26 In einer jüngeren Entscheidung sieht der 
Bundesfinanzhof Erwerbszwecke als gegeben an, wenn den Pflegeeltern ein 
erheblich über den Pflegesätzen des zuständigen Jugendamts liegendes Pfle-
gegeld	gezahlt	wird.27	In	der	Folge	ist	davon	auszugehen,	dass	sowohl	die	An-
zahl	der	Pflegekinder	als	auch	die	Höhe	des	Pflegegelds	die	Vermutung	einer	
Erwerbstätigkeit	begründen	können.	Zur	Orientierung	wird	hier	der	Betrag	
von	24.000	EUR/jährlich	herangezogen	werden	können,	der	als	Jahresein-
kommen an Erziehungsbeiträgen auch die Schwelle für die Einkommenssteu-
erpflicht	bildet.	

Weiterhin muss ein familienähnliches Band zwischen Pflegeperson und Pfle-
gekind	bestehen.	Ein	solches	liegt	vor,	wenn	das	Kind	wie	zur	Familie	ange-
hörig	angesehen	und	behandelt	wird.	Dies	wird	nach	der	finanzgerichtlichen	
Rechtsprechung allgemein angenommen, wenn zwischen der steuerpflichti-
gen Pflegeperson und dem Kind ein Aufsichts-, Betreuungs- und Erziehungs-
verhältnis	wie	zwischen	Eltern	und	leiblichen	Kindern	auf	der	Grundlage	
einer	ideellen	Dauerbindung	besteht.28 

Das familienähnliche Band muss auf längere Dauer	bestehen.	Maßgeblich	
ist dabei nicht die tatsächliche Dauer der Bindung, wie sie sich aus rück-
schauender Betrachtung darstellt, sondern die Dauer, die die Beteiligten bei 
der	Übernahme	des	Kindes	beabsichtigen.	Ist	diese	länger	als	zwei	Jahre,	
kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass ein Pflegekindschaftsver-
hältnis	im	Sinne	des	EStG	und	entsprechend	auch	ein	Anspruch	auf	Kinder-
geld	besteht.29 Bei Bereitschafts- und Kurzzeitpflege scheidet ein Anspruch 
der	Pflegeeltern	auf	Kindergeld	daher	von	vornherein	aus.	

Problematisch ist das Merkmal der längeren Dauer vor allem bei voll-
jährigen und fast volljährigen Pflegekindern, die aufgrund ihres Alters in der 
Regel nicht mehr wie jüngere Kinder beaufsichtigt, versorgt und betreut 
werden	müssen.	Ein	familienähnliches	Band	mit	einem	bereits	Volljährigen	
kann nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs nur dann angenom-
men	werden,	wenn	er	schon	längere	Zeit	vor	Eintritt	der	Volljährigkeit	in	den	
Familienhaushalt	aufgenommen	wurde.30 Hinzukommen müssen besondere 
Umstände,	wie	insbesondere	Behinderung	oder	Hilflosigkeit,	aber	auch	eine	
bereits vorher entstandene länger andauernde besondere emotionale Bindung 
kann genügen, wenn sich daraus die Betreuungsbedürftigkeit des volljährigen 
Kindes	in	der	Pflegefamilie	ergibt.31 

Schließlich darf das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den leiblichen Eltern 
nicht	mehr	bestehen.	Davon	ist	nach	der	Rechtsprechung	des	Bundesfinanz-
hofs auszugehen, wenn das Kind im Wesentlichen nur noch von den Pflegeel-
tern betreut wird und zu den leiblichen Eltern über einen längeren Zeitraum 
kein	ausreichender	Kontakt	mehr	bestanden	hat.	

C.16.2C.16.2

Anspruchsberechtigung der Pflegeeltern

24 Bis zur Änderung des § 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG durch das Zweite Gesetz zur Änderung steuerlicher 
Vorschriften vom 15.12.2003 (BGBl I 2003, 2645, BStBl I 2003, 710) wurde zusätzlich gefordert, dass 
der Steuerpflichtige das Kind mindestens zu einem nicht unwesentlichen Teil auf seine Kosten unterhält. 
Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH wurde vorausgesetzt, dass die Pflegeeltern zumindest 
20% der Unterhaltskosten des Pflegekindes tragen, was allerdings vermutet wurde, wenn das Kind von 
den Pflegeeltern regelmäßig betreut wurde (vgl. BFH BFHE 165, 201 = BStBl II 1992, 20). Diese Recht-
sprechung wurde mit Urteil des BFH (29.01.2003, JAmt 2003, 599) aufgegeben, weil das Pflegegeld im 
Regelfall den gesamten Lebensbedarf des Kindes in Familienpflege abgelten und die Grundlage für die 
Vermutung daher entfallen würde. Demnach hatten Pflegeeltern keinen Anspruch auf Auszahlung des 
Kindergelds, wenn Leistungen nach § 39 SGB VIII gewährt wurden. Daraufhin reagierte der Gesetz-
geber 2003 durch eine Änderung des § 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG, um den Pflegeeltern den Anreiz des 
Kindesgelds zu erhalten. Danach sind Pflegekinder bei den Pflegeeltern zu berücksichtigen, ohne dass 
die tatsächlichen Unterhaltsaufwendungen nachgewiesen werden müssen.
25 Vgl. BFH BStBl II 2001, 713; DA-Fam EStG 63.2.2.2. BStBl 2004 I, 759; allein das Vorhalten eines 
Zimmers begründet jedenfalls dann keine Haushaltsaufnahme, wenn das Kind auf eigenen Wunsch 
woanders lebt, vgl. FG Düsseldorf EFG 2004, 502.
26 DA-Fam EStG 63.2.2.3.
27 BFH BFH/NV 2006, 262; so auch FG Düsseldorf EFG 2006, 433; Brandmüller (4/2008), § 32 EStG Rn. 8.

28 BFH BFH/NV 2005, 524 m.w.Nachw.; HessFG EFG 1998, 101; FG Düsseldorf EFG 1998, 953. Von 
einem »nicht berücksichtigungsfähigen Kostkind« wird ausgegangen, wenn ein Pflegekind zu Er-
werbszwecken aufgenommen wird und die Aufnahme und Unterbringung nach marktwirtschaftlichen 
Gesichtspunkten erfolgt, vgl. FG Düsseldorf 19.10.2006, 14 K 4922/05 KG. 
29 DA-Fam EStG 63.2.2.3. BStBl 2004 I, S. 759. 
30 BFH BFH/NV 2005, 524. Dies gilt selbst bei einem fehlenden Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den 
leiblichen Eltern. 
31 BFH BFH/NV 2005, 1547 m.w.Nachw. Nach anderen – allerdings älteren – Entscheidungen genügt es 
für die Annahme einer elterngleichen Betreuung, wenn der junge Volljährige wegen eines bis dahin feh-
lenden Schulabschlusses und einer fehlenden Ausbildung noch der Personensorge über einen längeren 
Zeitraum hinweg bedarf (FG Münster EFG 1999, 74), wenn er wegen einer anzustrebenden Ausbildung 
bei gleichzeitigem Verzicht auf eine eigene Erwerbstätigkeit auf die menschliche und wirtschaftliche 
Hilfe des Älteren angewiesen ist (NdsFG EFG 2000, 1195), wenn eine völlige Gleichbehandlung mit 
eigenen Kindern erfolgt und die Beziehung auf die früheste Kindheit zurückgeht (FG BW EFG 2001, 
1454) oder wenn eine behinderungsbedingte Unfähigkeit zur eigenen Lebensgestaltung vorliegt und die 
leiblichen Eltern die Hilfe verweigern (FG Köln EFG 2002, 1310). 
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Gesetzgeberischer	Hintergrund	dieser	Voraussetzung	ist,	dass	eine	Doppel-
berücksichtigung des Kindes weitgehend ausgeschlossen und das Kindergeld 
möglichst	eindeutig	den	Eltern	oder	den	Pflegeeltern	zugeordnet	werden	
soll.32 Deshalb ist für die Annahme einer zum Kindergeld berechtigenden 
Pflegekindschaft grundsätzlich nur Raum, wenn sich die Eltern nicht mehr 
um das Kind kümmern und die Pflegeeltern für das Kind gleichsam an die 
Stelle	der	leiblichen	Eltern	treten.33 

Welche Kontakte das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den leiblichen Eltern 
zu	wahren	geeignet	sind,	bestimmt	sich	nach	den	Umständen	des	Einzelfalls.	
Als entscheidende Kriterien hat der Bundesfinanzhof das Alter des Kindes, 
die Anzahl und Dauer der Besuche der leiblichen Eltern bei dem Kind sowie 
die	Frage	angesehen,	ob	und	inwieweit	vor	der	Trennung	bereits	ein	Obhuts-	
und	Pflegeverhältnis	des	Kindes	zu	den	leiblichen	Eltern	bestanden	hat.34 Da-
bei	kann	die	Gewichtung	der	Kriterien	je	nach	Lage	des	Falls	unterschiedlich	
sein	und	es	können	auch	andere	Umstände	eine	Rolle	spielen.	

Als	»Faustregel«	kann	gelten:	Je	jünger	das	Kind	ist,	desto	wichtiger	ist	
die	persönliche	Anwesenheit	der	leiblichen	Eltern.	In	der	finanzgerichtlichen	
Rechtsprechung haben sich Zeiträume herausgebildet, nach deren Ablauf in 
der Regel davon ausgegangen werden kann, dass ein Obhuts- und Pflegever-
hältnis zwischen Eltern und ihrem bei Pflegeeltern lebenden Kind nicht mehr 
besteht:
• Bei noch nicht schulpflichtigen Kindern muss dazu mindestens 
	 ein	Jahr	verstrichen	sein.
•	 Bei	schulpflichtigen	Kindern	ist	ein	größerer	Zeitraum,	etwa	zwei	Jahre,	
	 erforderlich.
• Bei noch älteren Kindern wird sich überhaupt kein fester Zeitraum 
	 mehr	nennen	lassen.35
•	 Bei	(fast)	volljährigen	Pflegekindern	können	auch	gelegentliche	Treffen	

ausreichen, um das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht auf-
zulösen,	insbesondere	wenn	sie	auch	finanziell	unabhängig	sind.36 

Steht das Kindergeld den Pflegeeltern zu, kann das Jugendamt einen Teil des 
Kindergelds auf die Pflegegeldleistungen anrechnen und diese entsprechend 
kürzen	(§	39	Abs.	6	SGB	VIII).	Die	Höhe	des	Kürzungsbetrags	hängt	davon	
ab, ob das Pflegekind das älteste Kind in der Pflegefamilie ist oder ob bereits 
ältere	eigene	oder	fremde	Kinder	in	der	Familie	leben.
•	 Ist	das	Pflegekind	das	älteste	bzw.	einzige	kindergeldberechtigte	Kind	in	

der Pflegefamilie, wird das Pflegegeld um die Hälfte des für das erste Kind 
zu	zahlenden	Kindergelds	gekürzt.	Gem.	§	66	EStG	sind	dies	aktuell	184	
EUR,	die	Hälfe	davon	also	92	EUR,	die	monatlich	vom	Pflegegeld	abge-
zogen	werden.

• Wenn es ältere eigene oder andere Pflegekinder in der Pflegefamilie gibt, 
wird	ein	Viertel	des	Erstkindergeldbetrags	vom	Pflegegeld	abgezogen.	Dies	
entspricht	46	EUR	monatlich.	

Berechnungsbeispiel: 
Höhe	des	Pflegegelds	für	ein	fünfjähriges	Pflegekind,	das	noch	zwei	äl-
tere	Geschwisterpflegekinder	hat	(zugrunde	gelegt	werden	die	Höhe	der	
Leistungen	nach	den	Empfehlungen	des	DV	für	das	Jahr	2010):37 
473	EUR	(Sachaufwand)
+	220	EUR	(Kosten	für	Pflege	und	Erziehung)	
–	46	EUR	(1/4	des	Erstkindergeldbetrags)	
=	647	EUR,	die	an	monatlichen	Pflegegeldleistungen	gewährt	werden	

Hintergrund	dieser	Regelung	in	§	39	Abs.	6	SGB	VIII	ist,	dass	das	Kinder-
geld in erster Linie dazu dient, das Einkommen der Eltern insoweit nicht zu 
besteuern, als es für die materiellen Aufwendungen des Kindes eingesetzt 
wird.	Ein	darüber	hinausgehender	Teil	des	Kindergelds	dient	der	Förderung	
der	Familie.	Bei	Pflegekindern	ergibt	sich	nun	die	besondere	Situation,	dass	
der Lebensunterhalt bereits durch die Pflegegeldleistungen des Jugendamts 
gedeckt	wird.	Die	Pflegeeltern	werden	durch	den	Unterhalt	für	das	Kind	
wirtschaftlich nicht belastet und sollen deshalb auch nicht unbegrenzt in 
den	Genuss	der	damit	verbundenen	steuerlichen	Vergünstigungen	kommen.	
Deshalb wird ein Teil des Anspruchs auf Kindergeld dem tatsächlich für den 
Unterhalt	des	Kindes	aufkommenden	Jugendhilfeträger	zugewiesen,	indem	
dieser	das	Pflegegeld	um	einen	bestimmten	Betrag	kürzt.38

Das Jugendamt muss die Pflegeeltern darauf hinweisen, dass sie einen 
Antrag	auf	Kindergeld	bei	der	zuständigen	Familienkasse	der	Bundesagentur	
für	Arbeit	stellen	können	und,	wenn	der	Antrag	positiv	beschieden	wird,	das	
Pflegegeld	um	die	Hälfte	bzw.	ein	Viertel	des	Kindergelds	kürzen.	Kommt	
die Pflegefamilie dieser Empfehlung nicht nach, kann das Jugendamt den 
Anspruch	selbst	geltend	machen	(§	74	Abs.	1	S.	4	EStG).	

C.16.2C.16.2

32 BT-Drucks. 10/2884, S. 102. Aus dem Sinn und Zweck des Gesetzes, aber auch aus dem klaren Wort-
laut, kann zum einen gefolgert werden, dass es nicht genügt, wenn das Obhuts- und Pflegeverhältnis 
nur zu einem Elternteil nicht mehr besteht. Vielmehr muss das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu beiden 
Elternteilen abgerissen sein, vgl. NdsFG EFG 2003, 1630 mit Verweis auf BFHE 177, 359. Zum ande-
ren folgt aus dem Gesetzeszweck und einer daran orientierten einschränkenden Auslegung, dass die 
Gewährung von Kindergeld an die Pflegeeltern nur dann ausgeschlossen ist, wenn die leiblichen Eltern 
kraft Gesetzes überhaupt anspruchsberechtigt sind. Ist eine Doppelberücksichtigung des Kindes hinge-
gen nicht möglich, etwa weil die Eltern Ausländer sind etc., steht dem Anspruch der Pflegeeltern auf 
Kindergeld nichts entgegen. Dies gilt selbst dann, wenn die leiblichen Eltern im selben Haushalt leben, 
vgl. NdsFG EFG 2003, 1629 f. = DStR 2004, 753 f.
33 BFHE 101. 247 = BStBl II 1971, 274.
34 BFHE 165, 202 = BStBl II 1992, 20; BFH/NV 1992, 589.
35 BFH NJW 1996, 1846 = BStBl II 1995, 582; BFH BStBl II 1996, 63. 
36 Der BFH hat etwa für einen fast Volljährigen angenommen, dass noch ein Obhuts- und Pflegeverhält-
nis zu seinen Eltern besteht, wenn diese ihn ca. alle zwei Monate auf seiner Ausbildungsstelle getrof-
fen und ihm bei dieser Gelegenheit kleinere Geldbeträge zugesteckt haben, vgl. BFH 20.07.2006, III R 
44/05, nicht amtlich veröffentlicht.

Anrechnung auf das Pflegegeld

37 Deutscher Verein (2009)
38 Dabei handelt es sich – vom Gedanken her – um den Betrag des Kindergelds, den die Pflegeeltern an 
das Kind weiterreichen, vgl. BVerwGE 60, 6 (11). Der darüber hinausgehende Teil des Kindergelds, der der 
Förderung der Familie dient, soll der Pflegefamilie belassen werden, um die wirtschaftliche Situation des 
Pflegekindes nicht durch die Anrechnung zu verschlechtern, Wiesner/Wiesner (2006b), § 39 SGB VIII Rn. 47.
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Sowohl das Pflegegeld als auch die anlassbezogenen Beihilfen und Zuschüsse 
sind	Beihilfen	aus	öffentlichen	Mitteln,	die	die	Erziehung	unmittelbar	för-
dern,	und	daher	gem.	§	3	Nr.	11	EStG	steuerfrei	sind,	solange	eine	Erwerbstä-
tigkeit	nicht	vorliegt.

Hingegen	fördern	die	Zuwendungen,	die	an	Bereitschaftspflegefamilien	allein	
für die Bereitschaft und unabhängig von der tatsächlichen Aufnahme eines 
Kindes	geleistet	werden	(sog.	Platzhaltekosten	oder	Bereitschaftsgelder)	nicht	
unmittelbar	die	Erziehung	des	Kindes	und	sind	daher	steuerpflichtig.	

Ab	dem	Veranlagungszeitraum	2008	sollte	jedoch	eine	neue	einkommen-
steuerrechtliche Behandlung des Pflegegelds gelten, auf die sich die Obersten 
Finanzbehörden	der	Länder	geeinigt	haben.39 Nach einem Schreiben des Bun-
desministers	der	Finanzen	vom	13.04.2007	zur	»einkommensteuerrechtlichen	
Behandlung	der	Geldleistungen	für	Kinder	in	Kindertages-	und	Vollzeitpfle-
ge«	sollte	eine	»widerlegliche	Vermutung	für	die	Erwerbstätigkeit«	bestehen,	
wenn	die	Summe	der	Erziehungsbeiträge	pro	Pflegehaushalt	im	Jahr	24.000	
EUR	übersteigt.	

Dies	hat	für	viel	Aufregung	im	Pflegekinderbereich	gesorgt.	Daraufhin	hat	
das	BMF	zuletzt	mit	Schreiben	vom	20.11.2007	festgestellt,	dass	dann	eine	
Erwerbsfähigkeit vermutet wird, wenn mehr als sechs Kinder in den Haushalt 
aufgenommen	werden.40

Mit	dem	Gesetz	zur	Weiterentwicklung	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	
(KICK)41	wurden	mit	Wirkung	zum	01.10.2005	die	Leistungen	nach	§	39	
SGB	VIII	dahingehend	ergänzt,	dass	bei	einer	Unterbringung	in	einer	Pfle-
gefamilie	gem.	§	39	Abs.	4	S.	2	SGB	VIII	nachgewiesene	Aufwendungen	für	
Beiträge	einer	Unfallversicherung	sowie	die	hälftige	Erstattung	nachgewie-
sener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Pflegeper-
son	durch	den	öffentlichen	Träger	der	Jugendhilfe	zu	erstatten	sind.42 Diese 
Erstattungsleistungen	sind	Teil	der	laufenden	Leistungen.	Mit	dem	Kinder-
förderungsgesetz	(KiföG),43	das	mit	Wirkung	zum	16.12.2008	in	Kraft	getre-
ten	ist,	hat	der	Gesetzgeber	ausdrücklich	klargestellt,	dass	sich	die	Vorschrift	
nur	auf	Aufwendungen	für	die	Unfallversicherung	und	Altersvorsorge	»der	
Pflegeperson«	bezieht,	nicht	jedoch	auf	Aufwendungen,	die	für	entsprechende	
Versicherungen	des	Pflegekindes	getätigt	werden.	

39 Vgl. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen an die Obersten Finanzbehörden vom 
13.04.2007 zur »einkommenssteuerrechtlichen Behandlung der Geldleistungen für Kinder in Kinder-
tages- und Vollzeitpflege«, BStBl I 2007, S. 824. 
40 BStBl I 2007, S. 824.
41 BGBl I 2005, 2729.
42 Vgl. DIJuF (2007).
43 BGBl I 2008, 2403.

Umstritten	ist	die	Frage,	wer	berechtigt	ist,	den	Erstattungsanspruch	geltend	
zu	machen.	Da	es	sich	um	eine	Annexleistung	zu	der	gewährten	sozialpä-
dagogischen Leistung (Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für 
junge	Volljährige)	handelt,	wird	in	der	Literatur	meist	angenommen,	dass	der	
Erstattungsanspruch	ebenso	wie	der	Gesamtanspruch	auf	Leistungen	zum	
Unterhalt	nach	§	39	SGB	VIII	den	Anspruchsberechtigten	für	die	jeweilige	
Hilfe	zusteht.44 Dies sind bei Hilfe zur Erziehung die Personensorgeberech-
tigten	(§	27	Abs.	1	S.	1	SGB	VIII),	bei	Eingliederungshilfe	für	Kinder	und	
Jugendliche	mit	(drohender)	seelischer	Behinderung	und	der	Hilfe	für	junge	
Volljährige	die	jungen	Menschen	selbst	(§	35a	Abs.	1	S.	1	und	§	41	Abs.	1	S.	
1	SGB	VIII).	Ob	die	Pflegeperson	den	Anspruch	tatsächlich	selbst	geltend	
machen	darf,	hängt	davon	ab,	ob	sie	von	den	Personensorgeberechtigten	bzw.	
dem	jungen	Volljährigen	dafür	bevollmächtigt	wurde.	Bei	einer	Eingliede-
rungshilfe ist die Durchsetzung des Anspruchs auf die laufenden Leistungen 
von	der	Befugnis	nach	§	1688	Abs.	1	S.	2	BGB	abgedeckt	(vgl.	hierzu	C.16.1).	

Mit	dem	KiföG45	wurden	die	Erstattungen	für	Beiträge	zu	einer	Unfall-
versicherung sowie die hälftigen Erstattungen zur Alterssicherung nach § 39 
Abs.	4	S.	2	SGB	VIII	zudem	als	steuerfrei	bestimmt	(§	3	Nr.	9	EstG).	

Erstattet	werden	Aufwendungen	für	eine	Unfallversicherung	der	Pflegeper-
son,	wenn	diese	–	in	der	Regel	durch	Vorlage	des	Versicherungsvertrags	–	
nachgewiesen	werden.	Für	Pflegepersonen,	die	junge	Menschen	im	Rahmen	
einer	Vollzeitpflege	gem.	§	33	SGB	VIII	in	ihren	Haushalt	aufnehmen,	ohne	
hierfür bei einem freien Träger angestellt zu sein, besteht keine gesetzliche 
Unfallversicherungspflicht.	Hierüber	wird	jedoch	gestritten.46 Wenngleich 
zuletzt auch von Seiten der für eine Pflichtversicherung zuständigen Berufs-
genossenschaft	für	Gesundheitsdienst	und	Wohlfahrtspflege	nach	Klärung	
durch	das	Bundesversicherungsamt	und	die	zuständigen	Fachministerien	
anerkannt war,47	dass	Vollzeitpflegepersonen	grundsätzlich	weder	eine	
selbstständige	noch	eine	ehrenamtliche	Tätigkeit	ausüben	(§	2	Abs.	1	Nr.	9	
SGB	VII),	wird	dies	gegenwärtig	teilweise	wieder	bezweifelt.	Zum	jetzigen	
Zeipunkt48	gilt	für	die	Praxis	jedoch,	dass	eine	Versicherungspflicht	nicht	
besteht.	Eine	Ausnahme	bilden	nur	Pflegepersonen,	die	mehr	als	sechs	Pflege-
kinder	aufnehmen	oder	bestimmte	Formen	der	Bereitschaftspflege	anbieten.	

Um	gegen	Unfallschäden	versichert	zu	sein,	sind	Pflegeeltern	daher	darauf	
angewiesen	eine	private	Unfallversicherung	abzuschließen.	Bei	der	Prüfung	
der	Angemessenheit	hat	das	Jugendamt	folglich	zu	klären,	welche	Form	der	
Unfallversicherung	in	welcher	Höhe	erstattungsfähig	ist.	Hinsichtlich	der	
Art	der	Unfallversicherung	macht	das	Gesetz	keine	Vorgaben.	Der	Deutsche	

C.16.4C.16.3/4

16.3  Steuerrechtliche Einordnung des Pflegegeldes
 Marion Küfner

16.4  Unfallversicherung und Alterssicherung der Pflegeeltern
 Diana Eschelbach

44 Vgl. DIJuF (2007), S. 12 f.; a.A. VG Köln JAmt 2008, 379.
45 BGBl I 2008, 2403; siehe dazu auch das Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
17.12.2008, BStBl I 2009, 15.
46 Vgl. Wiesner/Wiesner (2006b), § 39 SGB VIII Rn. 32c; DIJuF (2007), S. 14 ff.
47 Siehe Schreiben der BGW an das Bayerische Landesjugendamt, zu finden unter www.blja.bayern.de/
imperia/md/content/blvf/bayerlandesjugendamt/schriften/vollzeitpflege/bgw_unfallversicherung.pdf 
(Aufruf 15.08.2009).
48 Stand 31.12.2009.

Unfallversicherung
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Verein	für	öffentliche	und	private	Fürsorge	e.V.	schlägt	eine	Gruppenversi-
cherung für alle Pflegeeltern im Bereich eines Jugendamts vor, die besonders 
kostengünstig	ist,	wenig	Verwaltungsaufwand	erfordert	und	unter	Umstän-
den	auch	eine	Unfallversicherung	für	die	Pflegekinder	umfasst.49 

Der	Deutsche	Verein	hatte	für	das	Jahr	2008	weiterentwickelte	Empfeh-
lungen	zur	Bemessung	der	monatlichen	Pauschalbeträge	in	der	Vollzeitpflege	
(§	33	S.	1,	§	39	SGB	VIII)	herausgegeben,50 an denen bezüglich der Aufwen-
dungen	für	eine	Unfallversicherung	für	das	Jahr	2010	unverändert	festgehal-
ten	wird.51	Es	wird	deutlich,	dass	der	Deutsche	Verein	davon	ausgeht,	dass	die	
Aufwendungen	für	eine	Unfallversicherung	als	Pauschale	zu	erstatten	sind.	
Bezüglich	der	Höhe	der	Aufwendungserstattung	empfiehlt	der	Deutsche	Ver-
ein	eine	Orientierung	am	Jahresbeitrag	zur	gesetzlichen	Unfallversicherung.52 
Der Betrag soll voll ausgezahlt werden, wenn die Pflegeperson den Abschluss 
einer	Unfallversicherung	nachweist.	

Den	Empfehlungen	liegt	ein	mit	Unterstützung	des	BMFSFJ	im	Auf-
trag	des	Deutschen	Vereins	erstelltes	Gutachten	des	Deutschen	Instituts	für	
Jugendhilfe	und	Familienrecht	e.V.	zugrunde.53	In	diesem	Gutachten	wird	
darauf	hingewiesen,	dass	vielmehr	auf	den	Einzelfall	zu	achten	sei.	Einige	
Pflegepersonen	müssen	in	der	Praxis	aufgrund	ihres	Alters	oder	bestimmter	
Risikofaktoren	höhere	Beiträge	für	eine	private	Unfallversicherung	zahlen.54 
Damit diese Pflegepersonen nicht schlechter gestellt werden, ist das Jugend-
amt verpflichtet, bei der Auslegung der Angemessenheit solche Besonder-
heiten	zu	berücksichtigen	und	nicht	befugt	aus	Gründen	der	Verwaltungsver-
einfachung	auf	Pauschalbeträge	zu	verweisen.	

Ist das Kind bei einem Paar untergebracht, haben beide Pflegelternteile 
einen solchen Erstattungsanspruch, wenn jeder tatsächliche Pflege- und Er-
ziehungsleistungen	erbringt.	

Neben	den	Aufwendungen	für	eine	Unfallversicherung	werden	gem.	§	39	
Abs.	4	S.	2	SGB	VIII	auch	die	nachgewiesenen	Aufwendungen	für	eine	ange-
messene	Alterssicherung	erstattet	–	allerdings	nur	zur	Hälfte.	Die	Erstattung	
der	Aufwendungen	zur	Altersvorsorge	soll	dem	Ausgleich	für	den	Verzicht	
auf	eine	(Vollzeit-)Erwerbstätigkeit	dienen	und	daher	nur	den	Pflegeelterntei-
len	zugute	kommen,	auf	die	dies	zutrifft.	Ebensowenig	wie	bei	der	Unfallver-
sicherung	besteht	für	die	allgemeine	Vollzeitpflege,	bei	der	die	Pflegeperson	
nicht	bei	einem	Träger	angestellt	ist,	eine	Versicherungspflicht	in	der	gesetz-
lichen	Rentenversicherung.	Somit	kommt	wiederum	nur	eine	private	Vorsorge	
in	Betracht,	die	jedoch	staatlich	gefördert	sein	kann.	Voraussetzung	für	eine	
angemessene	erstattungsfähige	Alterssicherung	ist	die	Geeignetheit	derselben.	

In	Betracht	kommen	alle	Vorsorgeformen,	bei	denen	eine	Verwertung	erst	
mit	Eintritt	in	den	Ruhestand	vorgesehen	ist,	z.B.	Riester-Rente,	Rürup-
Rente, aber auch eine private Lebens- oder Rentenversicherung kann aner-
kannt	werden.	Für	die	Erstattung	der	Aufwendungen	für	eine	kapitalbildende	
Lebensversicherung	muss	die	Verwertung	vor	dem	Eintritt	in	den	Ruhestand	
vertraglich	ausgeschlossen	sein.55 

Da	das	Gesetz	keine	Vorgaben	für	eine	angemessene	Höhe	macht,	bleibt	
nach	der	Empfehlung	des	Deutschen	Vereins	hilfsweise	die	Orientierung	an	
der Hälfte des Mindestbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung,56 so dass 
sich	für	2010	ein	Betrag	von	40	Euro	ergibt	(Deutscher	Verein	2009).	Dage-
gen spricht jedoch, dass mit der Erstattung der Beiträge für eine Altersvor-
sorge diejenigen Nachteile ausgeglichen werden sollen, die der Pflegeperson 
dadurch	entstehen,	dass	sie	(teilweise)	auf	eine	Erwerbstätigkeit	verzichtet.	
Um	dieser	gesetzgeberischen	Intention	zu	genügen,	müsste	der	Berechnung	
die fiktiv ausgebliebene Erwerbstätigkeit der Pflegeperson zugrunde zu legen 
sein.	Auch	wenn	dies	wegen	der	fiktiven,	wenig	verlässlichen	Kriterien	po-
tenziell ausgeübter Berufstätigkeit und mutmaßlich erzielten Erwerbsein-
kommens im Einzelfall immer wieder nur schwer oder nicht beantwortbare 
Fragen	aufwirft,	kann	mit	dem	Argument	der	Verwaltungsvereinfachung	und	
Kosteneinsparung hier sicherlich nicht die abweichende Prüfung der Ange-
messenheit	im	Einzelfall	ausgehebelt	werden.	

Die	Erstattung	nach	§	39	Abs.	4	S.	2	SGB	VIII	ist	als	Teil	der	Annexlei-
stung	zum	notwendigen	Unterhalt	vom	zuständigen	Träger	der	öffentlichen	
Jugendhilfe	zu	erstatten.	Schwierigkeiten	entstehen	allerdings	dann,	wenn	
bei	Unterbringung	mehrerer	Kinder	in	derselben	Pflegefamilie	nicht	für	alle	
Kinder	der	gleiche	örtliche	Träger	zuständig	ist.	Der	Deutsche	Verein	schlägt	
vor,	dass	in	diesem	Fall	die	Aufwendungen	für	die	Unfallversicherung	nur	
von dem zuerst belegenden Träger erstattet werden, für die übrigen ergebe 
sich	höchstens	eine	Pflicht	zur	Erstattung,	wenn	durch	das	zusätzliche	Kind	
die	Aufwendungen	steigen.	Bezüglich	der	Altersvorsorge	werden	verschie-
dene	Auffassungen	vertreten:	Es	wird	einerseits	angenommen,	dass	für	jedes	
Kind	die	Aufwendungen	hälftig	erstattet	werden.57 Allerdings erscheint dieses 
Vorgehen	zu	schematisch,	so	dass	es	am	ehesten	darauf	ankommen	sollte,	in	
welchem	Umfang	die	Pflegeperson	auf	eine	Erwerbstätigkeit	verzichtet	und	
ob	dieser	Umfang	ansteigt,	wenn	weitere	Pflegekinder	in	die	Pflegefamilie	
aufgenommen	werden.58	In	der	Praxis	orientieren	sich	einige,	aber	nicht	alle	
Jugendhilfeträger	an	den	Empfehlungen	des	Deutschen	Vereins.59 
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49 Vgl. Deutscher Verein (2007).
50 Siehe Deutscher Verein (2007).
51 Vgl. Deutscher Verein (2009).
52 Vgl. Deutscher Verein (2007), S. 439 ff.; die Berechnung beruht (wohl) auf der Grundlage dessen, was 
eine Kindertagespflegeperson mindestens an die Berufsgenossenschaft zu zahlen verpflichtet ist, wobei 
der Betrag immer erst im darauffolgenden Jahr als Umlage der Ausgaben der BGW berechnet wird.
53 DIJuF (2007).
54 DIJuF (2007), S. 21.

Alterssicherung

55 Vgl. OVG RP 07.08.2008, 7 A 10142/08, JAmt 2009, 143; DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 84.
56 Deutscher Verein (2007), S. 443. 
57 VG Meiningen JAmt 2009, 146; VG Saarlouis JAmt 2009, 507; Deutscher Verein 2007.
58 DIJuF (2007), S. 29.
59 Eine bundesweite Übersicht über die von verschiedenen Trägern gewährten Zahlungen findet sich 
unter www.pflegeelterninfo.de/?Wer_zahlt_was_%3F (Aufruf 15.08.2009).
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Im	Rahmen	der	allgemeinen	Beratungspflicht	nach	§	14	SGB	I	sowie	der	
speziellen	Pflicht	nach	§	37	Abs.	2	S.	1	SGB	VIII	sind	die	Jugendämter ver-
pflichtet, die Pflegeltern über die Erstattungsfähigkeit der Aufwendungen für 
Unfallversicherung und hälftig einer Alterssicherung zu informieren.60 Der 
Deutsche	Verein	weist	darauf	hin,	dass	insbesondere	darauf	aufmerksam	
gemacht werden sollte, dass die Aufwendungen nur während der Dauer des 
Pflegeverhältnisses	erstattet	werden	und	dies	bei	der	Laufzeit	der	Versiche-
rungsverträge	zur	Altersvorsorge	berücksichtigt	werden	sollte.

Mit	den	Vorschriften	zur	Beteiligung	an	den	Kosten	voll-	und	teilstationärer	
Leistungen	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	wird	der	Träger	der	öffentlichen	
Jugendhilfe zur Erhebung von Kostenbeiträgen auch für die Leistung der 
Vollzeitpflege	ermächtigt	(§§	91	ff.	SGB	VIII).	

Die	Beteiligung	an	den	Kosten	der	Vollzeitpflege	wird	in	vier	unterschied-
lichen	Kontexten	ausdrücklich	geregelt.	So	kann	es	sich	bei	der	Familienpfle-
ge	entweder	um	eine	Hilfe	zur	Erziehung	(Kostenbeitrag	nach	§	91	Abs.	1	Nr.	
5a	SGB	VIII),	um	eine	Leistung	der	Eingliederungshilfe	für	seelisch	behin-
derte	Kinder	oder	Jugendliche	(Kostenbeitrag	nach	§	91	Abs.	1	Nr.	6	SGB	
VIII),	um	eine	Hilfe	für	junge	Volljährige	(Kostenbeitrag	nach	§	91	Abs.	1	
Nr.	8	SGB	VIII)	oder	um	eine	Inobhutnahme	(Kostenbeitrag	nach	§	91	Abs.	
1	Nr.	7	SGB	VIII)	handeln.	

Damit	trifft	das	SGB	VIII	implizit	die	Feststellung,	dass	Vollzeitpflege	
in	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	als	vollstationäre	Leistung	verstanden	wird.	
Während	im	Bereich	der	Sozialleistung	der	Begriff	der	vollstationären	Un-
terbringung	nach	wie	vor	in	Verbindung	mit	dem	der	Einrichtung	gebracht	
wird	(§	13	SGB	XII)	und	die	Unterbringung	in	einer	anderen	Familie	als	
ambulante	Leistung	angesehen	wird	(kritisch	hierzu	Schönecker	/	Eschelbach	
2010,	S.	1),	handelt	es	sich	bei	den	Leistungen	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	
dann	um	vollstationär	erbrachte,	wenn	sie	eine	Unterbringung	außerhalb	des	
Elternhauses	über	Tag	und	Nacht	beinhalten.	In	der	Kinder-	und	Jugendhil-
fe	wird	mit	dieser	Definition	darauf	verzichtet,	den	Begriff	der	stationären	
Leistungserbringung	mit	dem	der	Einrichtung	zu	verbinden.61 

Kostenbeitragspflichtig	sind	die	in	Vollzeitpflege	untergebrachten	jungen	
Menschen,	ihre	Ehe-	oder	Lebenspartner	sowie	ihre	Eltern	(§	92	Abs.	1	SGB	
VIII).	Die	Feststellung	einer	Kostenbeitragspflicht	übernimmt	damit	die	
Wertungen	des	Unterhaltsrechts	(§	1602	Abs.	1,	§§	1608,	1606	BGB)	und	
verpflichtet	zunächst	den	jungen	Menschen	selbst	(§	92	Abs.	1	Nr.	1	und	2	
SGB	VIII)	und	anschließend	–	ausschließlich	–	unterhaltspflichtige	Personen.	

Jedoch	sind	nicht	alle	unterhaltspflichtigen	Angehörigen	auch	kostenbeitrags-
pflichtig.	Die	Kostenbeitragspflicht	trifft	nur	die	nächsten	Angehörigen	wie	
Eltern	und	Ehe-	oder	Lebenspartner	(§	92	Abs.	1	Nr.	4	und	5	SGB	VIII).	Im	
Kontext	der	Vollzeitpflege	ist	daher	besonders	hervorzuheben,	dass	Groß-
eltern	hierzu	nicht	gehören	und	folglich	nicht	kostenbeitragspflichtig	sind.	
Ihre	unterhaltsrechtliche	Verantwortung	wird	im	Zusammenhang	mit	einer	
Leistung der Kinder- und Jugendhilfe ausschließlich dann berücksichtigt, 
wenn	sie	ihr	Enkelkind	im	Rahmen	einer	Vollzeitpflege	bei	sich	aufnehmen.	
In	diesem	Fall	können	die	Pflegegeldleistungen	in	angemessenem	Verhältnis	
zu	ihrer	Unterhaltspflicht	gekürzt	werden	(§	39	Abs.	4	S.	4	SGB	VIII).	

Der	Kostenbeitrag	darf	bzw.	die	addierten	Kostenbeiträge	dürfen	die	Kosten	
der	Leistung	nicht	überschreiten	(§	94	Abs.	1	SGB	VIII).	Daher	ist	gerade	die	
Ermittlung	der	konkreten	Kosten	einer	Vollzeitpflege	wichtig,	da	angesichts	
der	geringen	Kosten	dieser	Leistung	im	Verhältnis	zu	anderen	stationären	
Unterbringungsformen	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	diese	Obergrenze	tat-
sächlich	relevant	werden	kann.	

Zu	den	Kosten	einer	Vollzeitpflege	gehören	in	erster	Linie	die	laufenden	
und	auch	einmaligen	Leistungen	des	Pflegegelds	nach	§	39	SGB	VIII,62 sowie 
die	Kosten	der	Krankenhilfe	nach	§	40	SGB	VIII.63 Auch die Beiträge für 
Unfall-	und	Alterssicherung	der	Pflegeperson	nach	§	39	Abs.	2	S.	2	SGB	VIII	
zählen zu den Kosten der Leistung, ebenso die Kosten einer Haftpflicht-
versicherung	für	ein	Pflegekind,	die	als	Teil	seines	notwendigen	Unterhalts	
gewährt	und	damit	den	Kosten	der	Leistung	zugeordnet	werden	können.64 
Entsprechend müssen auch die Kosten für den Abschluss einer Sammelversi-
cherung für den Bereich der Pflegekinderhilfe anteilig den Kosten der Lei-
stung	zugeschlagen	werden	dürfen.65	Nicht	zu	den	Kosten	der	Leistung	gehö-
ren	dagegen	die	Verwaltungskosten	(§	91	Abs.	4	SGB	VIII).	Der	Begriff	der	
Verwaltungskosten	(vgl.	§	109	SGB	X)	bezieht	sich	auf	alle	Aufwendungen	
des	Trägers	der	öffentlichen	Jugendhilfe,	die	die	Vorhaltung	der	Personal-	
und	Sachmittel	zur	Erfüllung	der	in	§	91	SGB	VIII	genannten	Leistungen	
betreffen.66	Der	Grundsatz	der	Unbeachtlichkeit	von	Verwaltungskosten	gilt	
nur	für	den	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe.	Die	Verwaltungskosten,	die	
bei Trägern von Einrichtungen und Diensten entstehen, fließen regelmäßig 
in	die	Entgeltvereinbarung	nach	§§	78a	ff.	SGB	VIII	ein	und	zählen	somit	
zu	den	Kosten	der	Leistung.67 Im Ergebnis heißt das, wenn der Träger der 
öffentlichen	Jugendhilfe	einen	eigenen	Pflegekinderdienst	hat,	so	kann	er	
diesen Personalaufwand nicht auf die einzelnen Pflegeverhältnisse und deren 
Kosten	umrechnen.	Nimmt	er	jedoch	einen	freien	Träger	zur	Erfüllung	der	
Aufgaben des Pflegekinderdienstes in Anspruch, so wird mit diesem eine 
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60 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2008, 529.
61 BVerwG JAmt 2003, 424.

Kostenbeitragspflichtige Person

Kosten der Leistung

62 Münder u.a./Schindler (2009), § 91 SGB VIII Rn. 17.
63 Münder u.a./Schindler (2009), § 91 SGB VIII Rn. 17.
64 DIV-Rechtsgutachten DAVorm 2000, 666.
65 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2004, 365.
66 Von Wulffen/von Wulffen (2008), § 109 SGB X Rn. 2.
67 BVerwG FEVS 43, 133.
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Entgeltvereinbarung	geschlossen,	was	wiederum	zur	Folge	hat,	dass	die	hierin	
geltend	gemachten	Verwaltungskosten	des	freien	Trägers	als	Kosten	der	Lei-
stung	gelten	und	bei	der	Bestimmung	der	Höchstgrenze	für	die	Kostenheran-
ziehung	berücksichtigt	werden.68 

Der	Kostenbeitrag	wird	bei	allen	kostenbeitragspflichtigen	Personen	im	Ver-
hältnis	zum	Einkommen	berechnet.	Erforderlich	ist	in	einem	ersten	Schritt	
daher die Ermittlung des Einkommens, die bei jeder kostenbeitragspflich-
tigen	Person	gesondert	erfolgt.	Als	Einkommen	werden	Einkünfte	in	Geld	
oder	Geldeswert	mit	Ausnahme	ausdrücklich	genannter	Einkommensarten	
berücksichtigt	(§	93	Abs.	1	S.	1	SGB	VIII).	Da	bis	auf	junge	Volljährige	und	
volljährige	Leistungsberechtigte	nach	§	19	SGB	VIII	die	kostenbeitragspflich-
tigen Personen nur aus ihrem Einkommen herangezogen werden, ist zunächst 
zwischen	Einkommen	und	Vermögen	zu	unterscheiden.	Dies	geschieht	im	
Wege	der	sog.	»Zuflusstheorie«.69 Demnach ist alles, was im Bedarfszeitraum 
eingeht, als Einkommen und alles, was bereits vor dem Bedarfszeitraum 
schon	vorhanden	war,	als	Vermögen	anzusehen.	Wenngleich	als	Bedarfszeit-
raum grundsätzlich die gesamte Dauer der Hilfeleistung gilt, so ist für die 
Kostenbeteiligung eine praktisch handhabbare Anwendung zu wählen, die 
idealerweise	mit	einer	monatlichen	Berechnung	ansetzt.70 

Bei der Ermittlung des Einkommens muss darüber hinaus festgestellt wer-
den,	ob	sich	unter	den	Einkünften	solche	befinden,	die	aufgrund	öffentlich-
rechtlicher	Vorschriften	zu	einem	ausdrücklich	genannten	Zweck	gewährt	
werden.	Ist	dies	der	Fall,	so	ist	im	Rahmen	der	Kostenbeteiligung	dafür	
Sorge zu tragen, dass diese Leistung vom Empfänger auch zweckentsprechend 
eingesetzt	werden	kann.	Hierfür	gibt	es	zwei	Alternativen:	Entweder	ver-
folgt die Leistung den gleichen Zweck wie die Jugendhilfeleistung, dann ist 
dieser	Betrag	neben	dem	Kostenbeitrag	in	vollem	Umfang	einzusetzen,	um	
auf	diese	Weise	staatliche	Doppelleistungen	auszuschließen	(§	93	Abs.	1	S.	2	
SGB	VIII).71	Leistungen,	die	wie	das	Pflegegeld	der	Unterhaltssicherung	des	
untergebrachten jungen Menschen und damit dem gleichen Zweck dienen 
sind	bspw.	Waisenrente	und	Waisengeld,	Leistungen	nach	dem	BAföG,	
Leistungen	privater	Kranken-	und	Pflegeversicherungen	und	Vergleichbares.72 
Verfolgt	die	Leistung	jedoch	einen	eigenen,	von	der	Jugendhilfeleistung	
unabhängigen Zweck, so ist sie im Rahmen der Kostenbeteiligung nicht als 
Einkommen	anzurechen	(§	93	Abs.	1	S.	3	SGB	VIII).	Auf	diese	Weise	wird	
sichergestellt, dass diese Leistung zweckbestimmt eingesetzt werden kann 
und	nicht	umgewidmet	wird.	

Vom	ermittelten	Bruttoeinkommen	werden	Steuern	und	Sozialabgaben	bzw.	
Aufwendungen abgezogen, die dem gleichen Zweck dienen wie Sozialabga-
ben,	jedoch	auf	privatrechtlicher	Grundlage	erfolgen	(§	93	Abs.	2	SGB	VIII).	
Belastungen	werden	im	Regelfall	durch	einen	Pauschalabzug	in	Höhe	von	
25%	des	Nettoeinkommens	berücksichtigt	(§	93	Abs.	3	S.	3	SGB	VIII).	Über-
steigen	sie	25%	und	wird	dies	im	Einzelnen	nachgewiesen,	so	werden	sie	in	
vollem	Umfang	abgezogen,	wenn	sie	nach	Grund	und	Höhe	angemessen	sind	
und	einer	wirtschaftlichen	Lebensführung	entsprechen	(§	93	Abs.	3	S.	4	und	
5	SGB	VIII).73 

Für	kostenbeitragspflichtige	Eltern,	Ehegatten	und	Lebenspartner	der	jungen	
Menschen in Pflegefamilien lassen sich die konkreten Kostenbeiträge nach 
Berechnung	und	Staffelung	des	maßgeblichen	Einkommens	aus	der	Tabel-
le	in	der	Anlage	der	Kostenbeitragsverordnung	entnehmen.	Die	jeweiligen	
Kostenbeiträge	sind	in	ihrer	Höhe	so	bemessen,	dass	sie	in	den	unteren	Ein-
kommensgruppen	in	etwa	der	Höhe	der	zivilrechtlichen	Unterhaltsansprüche	
entsprechen	und	dann	im	Verhältnis	dazu	progressiv	ansteigen.	

Für	die	jungen	Menschen	selbst	ergibt	sich	der	Umfang	der	Heranziehung	
ausschließlich	aus	§	92	Abs.	1a	und	§	94	Abs.	6	SGB	VIII.	Sie	haben	als	Lei-
stungsempfänger	75%	ihres	Nettoeinkommens	als	Kostenbeitrag	einzusetzen	
(§	94	Abs.	6	SGB	VIII).	Damit	bleibt	ihnen	ein	Viertel	ihres	Einkommens	
zur	Deckung	persönlicher	Bedürfnisse.	In	diesem	Zusammenhang	ist	zu	be-
achten,	dass	bei	einer	vollstationären	Unterbringung	der	notwendige	Lebens-
unterhalt	des	untergebrachten	jungen	Menschen	durch	den	Träger	der	öffent-
lichen	Jugendhilfe	sicherzustellen	ist	(§	39	SGB	VIII).	Fahrtkosten,	Kleidung,	
Lehrmittel und weitere Sachmittel, die zur Berufsausübung erforderlich 
sind,	gehören	zum	notwendigen	Lebensunterhalt	des	jungen	Menschen	und	
müssen	vom	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	übernommen	werden.74 Dies 
gilt	auch	für	junge	Menschen,	die	im	Rahmen	einer	Vollzeitpflege	unterge-
bracht	sind.	Reicht	ein	pauschal	gewährtes	Pflegegeld	nicht	aus,	um	ihren	
notwendigen	Unterhalt	sicherzustellen,	besteht	Anspruch	auf	eine	angemes-
sene	Erhöhung.	Der	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	kann	dagegen	nicht	
verlangen,	dass	der	junge	Mensch	mit	den	25%	seines	Arbeitseinkommens	
besondere	Belastungen	aufgrund	der	Erwerbstätigkeit	begleicht.	Eine	solche	
Forderung	widerspräche	dem	Ziel,	dass	dem	jungen	Menschen	ein	deutlicher	
Anreiz zur Erwerbstätigkeit gesetzt werden soll, indem ihm zusätzlich neben 
den unterhaltssichernden Leistungen und dem Taschengeld ein angemessener 
Betrag	zur	freien	Verfügung	verbleibt.	

Junge	volljährige	Leistungsempfänger	können	neben	ihrem	Einkommen	
auch	aus	ihrem	Vermögen	herangezogen	werden	(§	92	Abs.	1a	SGB	VIII).	Die	
Berechnung erfolgt nach den entsprechenden Regelungen der Sozialhilfe (§§ 
90,	91	SGB	XII).	Demnach	ist	das	gesamte	verwertbare	Vermögen	einzuset-
zen.75	Hierzu	gehören	bspw.	Bankguthaben	mit	Anlagefunktion,	Wertpapiere,	
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Einkommensberechnung (§ 93 SGB VIII)

68 VG Hamburg JAmt 2008,223; BVerwG JAmt 2010, 40; Münder u.a./Schindler (2009), § 91 SGB VIII 
Rn. 19.
69 Münder u.a./Schindler (2009), § 93 SGB VIII Rn. 5.
70 Münder u.a./Schindler (2009), § 93 SGB VIII Rn. 7.
71 Münder u.a./Schindler (2009), § 93 SGB VIII Rn. 9 ff.
72 Jans u.a./Degener (02/2009), § 93 SGB VIII Rn. 9.

73 Münder u.a./Schindler (2009), § 93 SGB VIII Rn. 27 ff.
74 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 235.
75 Münder/Brühl/Geiger (2008), § 90 SGB XII Rn. 4, 9. 
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Wechsel,	Hypotheken,	Anwartschaften	sowie	verwertbare	Sachmittel	wie	
Schmuck,	Grundstücke,	Immobilien,	Kunstgegenstände	und	Vergleichbares.76 
Zugleich	bestimmt	das	Gesetz	aber	auch	sog.	»Schonvermögen«,	dessen	Ver-
wertung	ausgeschlossen	ist	(§	90	Abs.	2	SGB	XII).	Hierzu	gehört	Vermögen,	
das	dem	Aufbau	einer	Lebensgrundlage,	zur	Gründung	eines	Haushalts	oder	
zur	Beschaffung	von	angemessenem	Hausrat,	zur	Berufsausbildung	oder	zur	
Befriedigung	geistiger	oder	kultureller	Bedürfnisse	dient.	Ebenso	kann	auf	
ein	angemessenes	Hausgrundstück	und	auf	kleinere	Guthaben	nicht	zuge-
griffen	werden.	Soweit	verwertbares	Vermögen	vorhanden	ist,	kann	daraus	
ein	Kostenbeitrag	bis	zur	Höhe	der	Kosten	der	Leistung	gefordert	werden.77 
Mit	Blick	auf	die	Vollzeitpflege	bedeutet	das,	dass	ein	vermögender	kosten-
beitragspflichtiger	junger	Volljähriger	solange	die	vollen	Kosten	der	Leistung	
übernehmen	muss,	bis	sein	Vermögen	aufgebraucht	oder	die	Hilfe	beendet	
ist.	

Diese	gravierenden	Folgen	müssen	durch	eine	intensive	Prüfung	der	
Zweck-	und	Zielverfehlung	bzw.	durch	eine	Härtefallprüfung	ggf.	abge-
mildert	werden	(§	90	Abs.	3	SGB	XII,	§	92	Abs.	5	SGB	VIII).	Demnach	muss	
insbesondere	das	Leistungsziel	beachtet	werden,	junge	Volljährige	bei	ihrem	
Übergang	in	die	Selbstständigkeit	zu	unterstützen.	Wird	der	Wille	des	jungen	
Volljährigen	zur	Selbstständigkeit	durch	die	Heranziehung	in	einer	Weise	
beeinträchtigt, der diese Zielerreichung ernsthaft gefährdet, ist eine ange-
messene	Reduzierung	des	Kostenbeitrags	vorzunehmen.78 In dieser Situation 
wird	jedoch	häufig	schon	auch	Schonvermögen	anerkannt	werden	müssen,	
da	bei	jungen	Volljährigen	die	Gründung	eines	eigenen	Hausstands	sowie	der	
Beginn	einer	Berufsausbildung	besonders	oft	unmittelbar	bevorsteht.	

In	diesem	Kontext	muss	der	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	rechtzei-
tig daran denken, Pflegepersonen und Leistungsberechtigte über die Kon-
sequenzen zu beraten, wenn für das Pflegekind ein Sparvertrag oder andere 
langfristige	Geldanlagen	eingerichtet	werden.	Erwirbt	das	Pflegekind	auf	
diesem	Weg	Vermögen,	kann	es	nach	Eintritt	seiner	Volljährigkeit	für	die	
Kostenbeteiligung	herangezogen	werden,	wenn	die	Unterbringung	in	der	
Pflegefamilie	als	Hilfe	für	junge	Volljährige	weitergewährt	wird.	Eine	feh-
lende	Aufklärung	über	diese	finanziellen	Folgen	kann	ggf.	zu	einem	Amts-
haftungsanspruch	führen.79 

Eine kostenbeitragspflichtige Person hat das Kindergeld als Mindestkosten-
beitrag	einzusetzen,	wenn	sie	es	bezieht	(§	94	Abs.	3	SGB	VIII).80 Zahlt sie 
diesen Mindestkostenbeitrag nicht, so kann das Jugendamt das Kindergeld 
im	Wege	der	Auszahlung	(§	74	Abs.	1	S.	4	EStG)	oder	durch	Geltendma-
chung	eines	Erstattungsanspruchs	(§	74	Abs.	2	EStG)	bei	der	Familienkasse	
in	Anspruch	nehmen.81 Bezieht ein Elternteil das Kindergeld, so ergeben sich 

hier	regelmäßig	keine	größeren	Probleme.	Allerdings	besteht	auch	die	Mög-
lichkeit,	dass	das	Pflegekind	oder	die	Pflegeperson	das	Kindergeld	bezieht.	

Ist das Pflegekind bezugsberechtigt, so ist das Kindergeld als sein Ein-
kommen	zu	berücksichtigen,	dessen	Einsatz	sich	nach	§	94	Abs.	6	SGB	VIII	
richtet.	Damit	bleibt	ihm	in	der	Regel	ein	Viertel	des	Betrags	zur	freien	
Verfügung.	Hier	ist	vor	allem	daran	zu	denken,	dass	das	Kindergeld	als	Ein-
kommen	des	Kindes	nicht	als	Mindestkostenbeitrag	in	voller	Höhe	verlangt	
werden	kann,	da	dies	nur	für	bezugsberechtigte	Eltern	gilt	(§	94	Abs.	3	SGB	
VIII).82 

Bezieht die Pflegeperson das Kindergeld, so ist eine Anrechnung im 
Rahmen der Kostenbeteiligung ausgeschlossen, da Pflegepersonen nicht 
kostenbeitragspflichtig	sind.	Dies	gilt	auch	für	Großeltern.	Die	Anrechnung	
des	Kindergelds	erfolgt	in	diesem	Fall	ausschließlich	über	die	Bemessung	der	
Höhe	des	Pflegegelds	nach	§	39	Abs.	6	SGB	VIII	(dazu	ausführlich	C.16.2).

Hält sich ein vollstationär untergebrachter junger Mensch nicht durchgehend 
bei der Pflegeperson auf, sondern verbringt auch Zeit bei einem kostenbei-
tragspflichtigen	Angehörigen,	so	muss	dies	unter	bestimmten	Vorausset-
zungen	im	Rahmen	der	Kostenbeteiligung	berücksichtigt	werden.	Der	Ko-
stenbeitrag	soll	nach	Häufigkeit	und	Dauer	der	Aufenthalte	reduziert	werden.	

Maßgeblich ist, dass es sich nicht um Aufenthalte zur Ausübung des 
Umgangsrechts	handelt,	denn	für	die	Kosten	der	Umgangskontakte	haben	
die	Umgangsberechtigten	aufzukommen;	sie	zählen	nicht	zum	Unterhalt	
des	Kindes.83	Zweck	und	Inhalt	des	familienrechtlich	normierten	Umgangs-
rechts	(§	1684	BGB)	ist	es,	den	Umgangsberechtigten	die	Möglichkeit	zum	
Erhalt	und	zur	Pflege	der	Eltern-Kind-Beziehung	zu	geben.84 Dies soll auch 
über	gemeinsam	gelebte	Alltagserfahrungen	erfolgen.85 Auch Aufenthalte bei 
kostenbeitragspflichtigen	Personen,	die	mit	Übernachtungen	einhergehen	
und längere Zeit dauern, rechtfertigen daher nicht grundsätzlich eine Redu-
zierung	von	Kostenbeiträgen.	

Maßgeblich	für	die	Differenzierung	zwischen	Umgangskontakt	und	
anderen	Aufenthalten	ist	die	Perspektive	der	Leistungsgewährung.	Werden	
in der Hilfeplanung Aufenthalte für erforderlich gehalten, die hinsichtlich 
ihres	Zwecks	und/oder	ihrer	Dauer	über	übliche	Umgangskontakte	hinaus-
gehen,	so	ist	die	anteilige	Reduzierung	des	Kostenbeitrags	angezeigt.86 Die 
Festschreibungen	im	Hilfeplan	sollten	für	die	konkrete	Reduzierung	eine	
Grundlage	darstellen.	Dabei	sind	pragmatisch	angemessene,	weniger	tag-
genaue	Lösungen	gefragt.	Bei	einer	geplanten	Rückführung	sollte	sich	die	
ansteigende Aufenthaltsdauer im Elternhaus auch in der stetigen Änderung 
des	Kostenbeitrags	wiederfinden	–	selbst	wenn	das	zu	einem	höheren	Verwal-

C.16.5C.16.5

76 Münder/Brühl/Geiger (2008), § 90 SGB XII Rn. 6 f.
77 Hauck/Noftz/Stähr (06/2009), § 94 SGB VIII Rn 24.
78 W. Schellhorn u.a./W. Schellhorn (2008), § 68 SGB XII Rn. 21.
79 Art. 34 GG i.V.m. § 839 BGB, GK/Schellhorn (1996), § 14 SGB I Rn. 36.
80 BT-Drucks. 15/3676, S. 3.
81 Münder u.a./Schindler (2009), § 94 SGB VIII Rn. 12 f.

Erhebung eines Mindestkostenbeitrags (§ 94 Abs. 3 SGB VIII)

Quotelung (§ 94 Abs. 4 SGB VIII)

82 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2007, 427.
83 VG Schleswig JAmt 2003, 203; OVG RP JAmt 2009,99.
84 MünchKomm/Finger (2002), § 1684 BGB Rn. 24 f.
85 MünchKomm/Finger (2002), § 1684 BGB Rn. 24 f.
86 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2005, 24; JAmt 2007, 428; OVG RP JAmt 2009,99.
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tungsaufwand	führt.	Ist	in	der	Hilfe	ein	regelmäßiger	Aufenthalt	des	Kindes	
oder Jugendlichen im elterlichen Haushalt an mehreren Tagen pro Woche 
(bspw.	die	Wochenenden)	angelegt,	ist	eine	Quotelung	nach	Tagen	angezeigt.	

Wird der Kostenbeitrag nach Maßgabe dieser Regelung reduziert, so ist 
die Reduzierung bei allen kostenbeitragspflichtigen Personen gleichmäßig 
vorzunehmen.87	Kann	der	Unterhalt	des	Kindes	während	seiner	Aufenthalte	
bei einer kostenbeitragspflichtigen Person nicht sichergestellt werden, so be-
steht	ggf.	ein	Anspruch	gegenüber	dem	zuständigen	Sozialleistungsträger.88 

Von	der	Heranziehung	soll	im	Einzelfall	ganz	oder	teilweise	abgesehen	wer-
den, wenn sonst Ziel und Zweck der Leistung gefährdet würden oder sich aus 
der	Heranziehung	eine	besondere	Härte	ergäbe	(§	92	Abs.	5	S.	1	SGB	VIII).	
Werden Kostenbeiträge – wie es im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe der 
Fall	ist	–	nach	stark	pauschalierten	Kriterien	erhoben,	die	nicht	zuletzt	die	
Belange	der	Verwaltungsvereinfachung	und	Entbürokratisierung	in	den	Mit-
telpunkt	stellen,	so	erlangen	solche	Öffnungsklauseln	eine	besondere	Bedeu-
tung.	Über	die	Möglichkeit,	aufgrund	der	Ziel-	und	Zweckverfehlung	bzw.	
besonderen Härte ein Regulativ im Einzelfall zur Hand zu haben, werden 
die Rechte der Kostenbeitragspflichtigen geschützt und zudem die fachpoli-
tischen Zielsetzungen der Jugendhilfeleistungen im Einzelfall unterstützt und 
gestärkt.89	In	der	Praxis	setzt	dies	ein	Erkennen	der	fachlichen	Relevanz	der	
Härtefallregelung und die regelmäßige Prüfung ihrer Anwendung im Einzel-
fall	voraus.90 

Um	die	Kostenbeteiligung	realisieren	zu	können,	benötigt	der	Träger	der	öf-
fentlichen Jugendhilfe Informationen über die Einkommensverhältnisse, zum 
Teil	auch	das	Vermögen	der	kostenbeitragspflichtigen	Personen.	Daher	regelt	
das	Gesetz	für	diese	Personengruppe	eine	Pflicht	zur	Auskunftserteilung	
(§	97a	SGB	VIII)	und	ergänzt	diese	mit	einer	Auskunftspflicht	des	Arbeit-
gebers.	Weitere	Haushaltsangehörige,	die	nicht	kostenbeitragspflichtig	sind,	
unterliegen	dagegen	keiner	Auskunftspflicht.91 Erforderlich ist die Auskunfts-
erteilung nur, soweit die Information für die konkrete Zielsetzung notwendig 
ist.	

Im	Übrigen	regelt	die	Vorschrift	auch	den	Auskunftsanspruch	gegenüber	
den Pflegepersonen, soweit dies zur Berechnung des Pflegegelds unter Be-
rücksichtigung	des	Kindergelds	erforderlich	ist	(§	97a	Abs.	2	i.V.m.	§	39	Abs.	
6	SGB	VIII).	

Voraussetzung	jeglicher	Kostenbeteiligung	oder	Überleitung	von	Ansprüchen	
ist,	dass	die	Leistungserbringung	bzw.	Aufgabenwahrnehmung	rechtmäßig	
war.92	War	sie	aus	irgendeinem	Grund	rechtswidrig,	darf	eine	Kostenbe-
teiligung	der	Betroffenen	nicht	erfolgen.	Damit	findet	im	Zusammenhang	
mit der Kostenbeteiligung inzidenter eine Prüfung der Rechtmäßigkeit der 
Leistungserbringung	bzw.	der	Aufgabenwahrnehmung	statt.93 

Verfahrensrechtlich	sind	die	Entscheidungen	des	öffentlichen	Jugendhil-
feträgers	hinsichtlich	der	Festsetzung	von	Kostenbeiträgen	Verwaltungsakte,	
was	bedeutet,	dass	der	Kostenbeitrag	einseitig	durch	den	öffentlichen	Jugend-
hilfeträger	durch	(kostenheranziehenden)	Leistungsbescheid	(§	92	Abs.	2	
SGB	VIII)	festgesetzt	wird.94 Dies schließt die Träger der freien Jugendhilfe 
von	der	Erhebung	von	Kostenbeiträgen	aus.	Der	Verwaltungsakt	kann	im	
Wege	der	Verwaltungsvollstreckung	durchgesetzt	werden.	Gegen	den	Be-
scheid	können	die	Belasteten	mit	Widerspruch	und	Klage	vorgehen.	

Der	Widerspruch	hat	bei	belastenden	Verwaltungsakten	grundsätzlich	
aufschiebende	Wirkung.	Diese	entfällt	allerdings	bei	einem	Widerspruch	
gegen	einen	Verwaltungsakt,	der	die	Erhebung	von	öffentlichen	Abgaben	und	
Kosten	begründet	(§	80	Abs.	2	S.	1	Nr.	1	VwGO).	Hierzu	gehören	auch	die	
Kostenbeiträge	nach	§§	91	ff.	SGB	VIII,95 was zu dem Ergebnis führt, dass 
trotz	Anfechtung	die	vorläufige	Vollstreckung	bis	zur	endgültigen	Klärung	
möglich	ist.96

Pflegeeltern	erhalten	ALG-II-Leistungen,	wenn	sie	das	15.	Lebensjahr	vollen-
det	und	das	65.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	erwerbsfähig	und	hil-
febedürftig	sind	und	ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	in	der	Bundesrepublik	
Deutschland	haben	(§	7	Abs.	1	S.	1	SGB	II).	Für	die	Annahme	der	Hilfebe-
dürftigkeit	im	Sinne	des	SGB	II	kommt	es	vor	allem	auf	das	zu	berücksich-
tigende	Einkommen	an.	Dieses	muss	ausreichen,	um	den	Lebensunterhalt	zu	
sichern	(§	9	Abs.	1	SGB	II).	Insofern	stellt	sich	die	Frage,	ob	die	Einnahmen	
aus	dem	Pflegeverhältnis	(Pflegegeld	und	Kindergeld)	als	Einkommen	der	
Pflegeperson	anzusehen	sind.	Die	Antwort	darauf	gibt	§	11	SGB	II.	

C.16.6C.16.5

Absehen von der Erhebung (§ 92 Abs. 5 SGB VIII)

87 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2007, 428.
88 OVG RP JAmt 2009, 99.
89 Münder u.a./Schindler (2009), § 92 SGB VIII Rn. 31; OVG BB FEVS 55, 156; BVerwG E 23, 149;  
Wiesner/Wiesner (2006b), § 34 SGB VIII Rn. 45; Münder/Brühl/Geiger (2008), § 90 SGB XII Rn. 73.
90 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 294.
91 Münder u.a./Schindler (2009), § 97a SGB VIII Rn. 3. 

Auskunftspflichten (§ 97a SGB VIII)

Rechtsschutz

92 VG Arnsberg FamRZ 1997, 1373 f.; OVG NW FamRZ 2000, 295. 
93 OVG NW FamRZ 2000, 295. 
94 Münder u.a./Schindler (2009), § 92 SGB VIII Rn. 14 f. 
95 BT-Drucks. 15/3676, S. 41. 
96 Diese Auffassung ist sehr umstritten. Ausführlich zur Problematik Münder u.a./Schindler (2009),  
§ 92 SGB VIII Rn. 17; Jans u.a./Degener (06/2007), § 92 SGB VIII Rn. 5 ff.; HessVGH JAmt 2006, 455; VG 
Halle JAmt 2006, 414; VG Münster 26.7.2006, 9 L 522/06.

16.6  Pflegegeld und ALG II
 Marion Küfner
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Der Teil des Pflegegelds, der für die Erstattung des Sachaufwands gezahlt 
wird, dient ausschließlich der Deckung der materiellen Bedürfnisse des Kin-
des	bzw.	Jugendlichen	und	kann	daher	von	vornherein	nicht	als	Einkommen	
der	Pflegeperson	berücksichtigt	werden.97 

Was die Kosten für die Pflege und Erziehung des Kindes angeht, die eine 
Honorierung der Erziehungsleistung der Pflegeeltern bezwecken, ist in den 
letzten Jahren nicht durchweg einheitlich beantwortet worden, ob diese als 
Einkommen	im	Sinne	des	SGB	II	berücksichtigt	werden	oder	nicht.98 Ange-
sichts	der	fantasievollen	Auffassungen,	die	sich	in	Rechtsprechung	und	Praxis	
zur	Behandlung	des	Erziehungsbeitrags	im	Rahmen	des	§	11	Abs.	3	Nr.	1a	
SGB	II	herausgebildet	hatten,99	sah	sich	der	Gesetzgeber	veranlasst,	selbst	zu	
regeln,	wann	das	Erziehungsgeld	einen	Umfang	erreicht,	durch	den	die	Lage	
des Empfängers so günstig beeinflusst wird, dass dies nicht ohne Einfluss auf 
die	Leistungen	nach	dem	SGB	II	bleiben	kann.	Dies	hat	er	mit	der	Vorschrift	
des	§	11	Abs.	4	SGB	II	getan,	die	durch	das	Gesetz	zur	Fortentwicklung	der	
Grundsicherung	für	Arbeitssuchende100	mit	Wirkung	ab	dem	01.01.2007	eine	
Klarstellung	in	Bezug	auf	die	Behandlung	des	Erziehungsbeitrags	bei	ALG-
II-Leistungen	brachte.	

»Abweichend	von	den	Absätzen	1	bis	3«	des	§	11	SGB	II	wird	der	Teil	des	Pfle-
gegelds, der für den erzieherischen Einsatz gewährt wird,
• für das erste und zweite Pflegekind nicht,
•	 für	das	dritte	Pflegekind	zu	75%	und
•	 ab	dem	4.	Pflegekind	in	voller	Höhe	
als	Einkommen	der	Pflegeperson	berücksichtigt.	Maßgeblich	für	die	Einkom-
mensermittlung	ist	das	im	konkreten	Fall	tatsächlich	gewährte	Erziehungs-
geld.101 

Hat eine Pflegefamilie mehrere Pflegekinder aufgenommen, für die jeweils 
unterschiedliche Summen für die Pflege und Erziehung gezahlt werden, stellt 
sich	die	Frage,	nach	welchen	Kriterien	zu	bestimmen	ist,	welches	Pflegekind	
das	erste,	das	zweite,	das	dritte	und	gegebenenfalls	das	vierte	oder	weitere	ist.	
Zu überlegen ist, ob auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Pflegekindes oder 
dessen	jeweiliges	Alter	abzustellen	ist.	Jedoch	führt	dies	zu	zufälligen	und	im	

Übrigen	auch	durch	die	Pflegeperson	manipulierbaren	Ergebnissen.	Da	es	
letztlich nur darauf ankommt, ob der zeitliche Aufwand für die Betreuung 
und die Summe der Erziehungsbeiträge insgesamt so hoch ist, dass daneben 
ungekürzte	ALG-II-Leistungen	nicht	gerechtfertigt	wären,	erscheint	es	sach-
gerecht, einen Durchschnitt aus dem tatsächlich für alle betreuten Kinder 
gezahlten Erziehungsgeldanteil zu errechnen, und dieses dann – unabhängig 
von	jeglicher	Reihenfolge	der	Aufnahme,	Nichtaufnahme	bzw.	Abgabe	–	für	
zwei	Kinder	unberücksichtigt	zu	lassen,	bei	einem	dritten	zu	75%	und	ggf.	bei	
allen	weiteren	voll	anzurechnen.102 

Wenn	Pflegeeltern	gegen	einen	ALG-II-Bescheid	vorgehen	wollen,	müssen	sie	
jeder	für	sich	Widerspruch	und	Klage	erheben,	um	damit	dem	Charakter	des	
Leistungsanspruchs als Einzelanspruch – und nicht als Anspruch der Be-
darfsgemeinschaft	–	Rechnung	zu	tragen.103 

Auch	die	Behandlung	des	Kindergelds	im	Rahmen	der	ALG-II-Prüfung	ist	
klar, wenn auch etwas kompliziert: Das für ein Pflegekind gezahlte Kin-
dergeld	ist	nach	Abzug	des	Kürzungsbetrags	gem.	§	39	Abs.	6	SGB	VIII	als	
Einkommen	des	Kindergeldberechtigten	zu	berücksichtigen	(§	11	Abs.	1	S.	3	
SGB	II).104	D.h.,	wenn	die	Pflegeeltern	das	Kindergeld	erhalten	(C.16.2),	ist	
für jedes Kind zu ermitteln: 
•	 In	welcher	Höhe	wird	Kindergeld	für	dieses	Kind	gezahlt?	

Gem.	§	66	Abs.	1	EStG	sind	es	jeweils	184	EUR	für	das	erste	und	zweite,	
190	EUR	für	das	dritte	und	215	EUR	für	jedes	weitere	Kind.	

• Welchen Anteil davon wenden die Pflegeeltern direkt dem Kind zu, um 
seinen Lebensunterhalt sicherzustellen? 
Dies	entspricht	dem	Betrag,	um	den	das	Pflegegeld	nach	der	Vorschrift	
des	§	39	Abs.	6	SGB	VIII	gekürzt	werden	kann	(dazu	C.16.2).	Dies	sind	92	
EUR,	wenn	das	Pflegekind	das	älteste	Kind	bzw.	jeweils	46	EUR,	wenn	
das	Pflegekind	nicht	das	älteste	Kind	in	der	Pflegefamilie	ist.	

Der Restbetrag kann als Einkommen bei dem Kindergeldberechtigten be-
rücksichtigt	werden,	wobei	ein	Pauschbetrag	von	30	EUR	pro	Kind	und	Mo-
nat	für	die	Beiträge	zu	privaten	Versicherungen	des	Kindes	abgesetzt	werden	
kann	(§	6	Abs.	1	Nr.	1	ALG	II-VO).	

C.16.6C.16.6

97 Schindler (2005). 
98 Zum Meinungsstand in Literatur und Rechtsprechung und der davon abweichenden Auslegung durch 
die Arbeitsagenturen vgl. Schindler (2005). 
99 Unterschiedliche Auffassungen wurden dabei weniger zu der Frage vertreten, ob das Erziehungsgeld 
eine privilegierte Einnahme i.S.d. § 11 Abs. 3 Nr. 1a SGB II ist. Weitgehend wurde angenommen, dass 
auch die Kosten der Erziehung Teil des notwendigen Unterhalts des Kindes oder Jugendlichen sind, 
daher eine andere Zweckrichtung verfolgen als die Leistungen nach dem SGB II, die die existenzielle 
Sicherung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bezweckt, und daher grundsätzlich nicht als Einkommen 
der Pflegeeltern zu berücksichtigen sind, vgl. BSG FEVS 58, 496 = EuG 2008, 61 = NDV-RD 2007, 75; 
Wiesner/Wiesner (2006b), § 39 SGB VIII Rn. 55; Kunkel/Kunkel (2006), § 39 SGB VIII Rn. 6. Unterschied-
liche Auffassungen und Praktiken zeigten sich allerdings bei der Frage, ob und ab welcher Höhe das 
Erziehungsgeld die Lage der Pflegeeltern dennoch so günstig beeinflusst, dass daneben Leistungen 
nach dem SGB II nicht gerechtfertig wären. Zur Auslegung durch die Arbeitsagenturen vgl. Schindler 
(2005), S. 2. 
100 BGBl I 2006, S. 1706.
101 SG Hamburg 09.04.2008, S 53 AS 580/07; Oestereicher / Schmidt (09/2006), § 11 SGB II Rn. 173. 
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Kindergeld

102 SG Hamburg 09.04.2008, S 53 AS 580/07.
103 BSG FEVS 58, 259 = Sozialrecht aktuell 2007, 73 = FamRZ 2007, 724.
104 BSG FEVS 58, 496 = EuG 2008, 61 = NDV-RD 2007, 75, so bereits Schindler (2005), S. 5.
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Beispiel: 
Die Pflegefamilie hat bereits zwei eigene Kinder im Alter von acht und zehn 
Jahren	und	zwei	Pflegekinder	im	Alter	von	sieben	und	elf	Jahren.	
Dann ist für das ältere Pflegekind ein Betrag von 
184	EUR	–	92	EUR	=	92	EUR	
und für das jüngere Pflegekind ein Betrag von 
215	EUR	–	46	EUR	=	169	EUR	
d.h.	insgesamt	von	261	EUR	anzusetzen,	von	dem	dann	2	x	30	EUR	abzu-
ziehen	sind,	sodass	ein	berücksichtigungsfähiges	Einkommen	von	201	EUR	
verbleibt.

Nach	dem	Gesetz	zum	Elterngeld	und	zur	Elternzeit	(Bundeselterngeld-	und	
Elternzeitgesetz	–	BEEG),	das	seit	01.01.2007	in	Kraft	ist,	steht	Pflegeeltern	
grundsätzlich kein Anspruch auf Elterngeld	zu.105 Etwas anderes gilt nur 
• wenn sie das Kind mit dem Ziel der Adoption aufgenommen haben 
	 (§	1	Abs.	3	Nr.	1	BEEG)106 oder
•	 ein	Kind	bei	Verwandten	bis	zum	dritten	Grad,	d.h.	Urgroßeltern,	Groß-

eltern,	Onkel	und	Tanten	sowie	Geschwistern	Aufnahme	gefunden	hat,	
wenn die Eltern schwer krank, schwer behindert oder gestorben sind und 
ihr	Kind	deshalb	nicht	betreuen	können	(§	1	Abs.	4	BEEG)	und

•	 im	Übrigen	die	Voraussetzungen	des	§	1	Abs.	1	BEEG	erfüllt	sind,	d.h.,	
sie das Pflegekind selbst betreuen und erziehen, nicht mehr als 30 Stunden 
in der Woche erwerbstätig sind, mit dem Kind in einem Haushalt leben 
und	einen	Wohnsitz	oder	ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	in	Deutschland	
haben.	

Der	Anspruch	besteht	grundsätzlich	für	die	Dauer	von	zwölf	bzw.	maximal	
14	Monaten	ab	Aufnahme	des	Kindes,	längstens	aber	bis	zur	Vollendung	des	
achten	Lebensjahrs	des	Kindes	(§	4	Abs.	1	S.	2	BEEG).	

Die Pflegeeltern haben einen Anspruch auf Elternzeit, wenn sie in einem 
Arbeitsverhältnis	stehen,	das	Kind	in	Vollzeitpflege	nach	§	33	SGB	VIII	be-
treuen und – sofern sie nicht selbst die elterliche Sorge für das Kind haben – 

die	Personensorgeberechtigten	zustimmen	(§	15	Abs.	1	BEEG).	Die	Elternzeit	
von insgesamt bis zu drei Jahren kann ab der Aufnahme, längstens aber bis 
zur	Vollendung	des	achten	Lebensjahrs	des	Kindes	beansprucht	werden	(§	15	
Abs.	2	BEEG).107 

Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss, der zur wirtschaftlichen Sicherung an-
gemessenen und familiengerechten Wohnens zu den Aufwendungen für den 
Wohnraum geleistet wird, unabhängig davon, ob dieser angemietet ist oder 
die	Pflegefamilie	selbst	Eigentümer	einer	Wohnung	bzw.	eines	Hauses	ist	(§	1	
Abs.	1	WoGG).	Er	kann	auch	Pflegeeltern	zustehen,	wenn	sie	über	ein	ge-
ringes	Gesamteinkommen	verfügen	und	keine	staatlichen	Transferleistungen,	
insbesondere	kein	ALG	II	erhalten.	Die	Höhe	des	Wohngelds	errechnet	sich	
im	Rahmen	einer	Formel	aus	folgenden	Größen	(§	2	WoGG):
•	 Anzahl	der	Familienmitglieder,	die	zum	Haushalt	gehören	–	Pflegekinder	

zählen	dabei	ohne	Rücksicht	auf	ihr	Alter	als	Familienmitglieder	(§	4	Abs.	
1	Nr.	4	WoGG).

•	 Höhe	des	Familieneinkommens	–	maßgeblich	dafür	ist	wiederum	der	
steuerliche	Einkommensbegriff.	Der	im	Pflegegeld	enthaltene	An-
teil für die Kosten für die Pflege und Erziehung wird hier zur Hälfte 
angerechnet.108

•	 Höhe	der	zu	berücksichtigenden	Miete	bzw.	Belastung	–	die	über	einen	
angemessenen Wohnraum hinausgehenden Kosten werden nicht 
berücksichtigt.	

Häufig	wird	das	Kind	bei	seinen	leiblichen	Eltern	mitversichert	sein.	Gesetzt	
den	Fall,	es	besteht	eine	gesetzliche	Krankenversicherung	für	einen	Elternteil	
des	Kindes,	so	umfasst	diese	im	Rahmen	der	Familienversicherung	automa-
tisch	die	Versicherung	des	Kindes,	ohne	dass	dafür	zusätzliche	Kosten	entste-
hen	(§	10	Abs.	2	SGB	V).	Dieser	Versicherungsschutz	besteht	fort,	auch	wenn	
ein Kind fremduntergebracht wird, selbst dann, wenn dem Elternteil die 
elterliche	Sorge	entzogen	wird.109 

Bleibt die Mitversicherung bei den leiblichen Eltern bestehen, erhalten die 
Pflegeeltern	die	Chipkarte	für	das	Kind,	so	dass	sie	selbstständig	den	Arzt	
aufsuchen	können.110 

C.16.8/9C.16.7

105 Das BEEG ist an die Stelle des Bundeserziehungsgeldgesetzes getreten. Es gilt für alle ab dem 
01.01.2007 geborenen Kinder. Alle vorher geborenen Kinder fallen unter das BErzGG, das allerdings 
nur Leistungen bis zur Vollendung des 24. Lebensmonats des Kindes vorsah, so dass ab 2009 keine 
Leistungen nach dem BErzGG mehr gewährt werden. 
106 Nach der Rechtsprechung des BSG muss der Annahmewille auch bekundet werden. Bei Pflegeeltern 
geschieht dies regelmäßig durch die Einleitung eines Adoptionsverfahrens bzw. der Adoptionsvermitt-
lung. Eines Adoptionsantrags bedarf es nicht. Es genügt die Adoptionsbewerbung, vgl. im Einzelnen 
BSGE 71, 128, allerdings nur, wenn diese auf ein ganz bestimmtes Kind gerichtet ist, vgl. BSG NJWE-FER 
2001, 111 = FEVS 52, 247.

16.7  Elterngeld und Elternzeit
 Marion Küfner

107 Zu den Grundlagen von Elterngeld und Elternzeit vgl. die Broschüre »Elterngeld und Elternzeit« des 
BMFSFJ, die kostenlos zu bestellen ist beim Publikationsversand der Bundesregierung, Postfach 48 10 
09, 18132 Rostock. E-Mail: publikationen@bundesregierung.de.
108 NdsFG 22.12.2004, 3 K 582/03; BFH 24.11.2005, II B 27/05.
109 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2007, 349.
110 Riedle/Gillig-Riedle/Ferber-Bauer (2008). 
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Daneben	besteht	regelmäßig	auch	die	Möglichkeit,	ein	Pflegekind	über	die	
Familienversicherung	der	Pflegefamilie	mitzuversichern	(§	10	Abs.	4	i.V.m.	
Abs.	2	SGB	V).111 Wenn der junge Mensch bereits in einem Arbeitsverhält-
nis	steht,	kann	er	außerdem	selbst	pflichtversichert	sein	(§	5	Abs.	1	SGB	V).	
Sollte	im	Einzelfall	ein	Versicherungsschutz	weder	über	die	Eltern	noch	über	
die Pflegeeltern sichergestellt sein, hat der Jugendhilfeträger die Kosten dafür 
im	Rahmen	der	Krankenhilfe	(§	40	SGB	VIII)	zu	übernehmen.112 

Pflegekinder	können	grundsätzlich	bei	ihren	leiblichen	Eltern,	bei	den	Pflege-
eltern	oder	durch	das	Jugendamt	versichert	werden.	Wenn	die	Wahl	besteht,	
ob	ein	Kind	weiterhin	bei	den	Eltern	versichert	bleiben	oder	in	die	Familien-
versicherung der Pflegeeltern aufgenommen werden soll, sollte ein Wechsel 
insbesondere dann erwogen werden, wenn: 
•	 ein	dauerhafter	Verbleib	des	Kindes	in	der	Pflegefamilie	geplant	ist,
•	 die	Herkunftsfamilie	in	materiell	ungesicherten	Verhältnissen	lebt,	

insbesondere wenn die Krankenversicherung bislang über Leistungen nach 
dem	SGB	II	oder	SGB	XII	sichergestellt	wurde,

• sich die Kommunikation mit der bisherigen Krankenkasse für die Pflege-
eltern schwierig gestaltet, vor allem wenn mehrere Pflegekinder aufgenom-
men	wurden,	die	in	verschiedenen	Krankenkassen	versichert	sind.113

Der Umfang	der	Krankenhilfe	bestimmt	sich	grundsätzlich	nach	§§	47	bis	52	
SGB	XII.	Unproblematisch	sind	daher	die	Kosten	einer	erforderlichen	ärzt-
lichen Behandlung zu übernehmen, die auch von einer gesetzlichen Kran-
kenversicherung	übernommen	würden	(§	40	S.	1	SGB	VIII	i.V.m.	§	52	Abs.	
1	SGB	XII).	Auch	Zuzahlungen	und	Eigenbeteiligungen	muss	der	Jugend-
hilfeträger	übernehmen,	wie	etwa	die	Praxisgebühr	in	Höhe	von	10	EUR	
pro	Quartal	(§	40	S.	2	SGB	VIII).114 Schwieriger ist es bei Hilfen, die nach 
verschiedenen Einschnitten in den Leistungskatalog der gesetzlichen Kran-
kenversicherung	nicht	mehr	von	deren	Leistungsspektrum	umfasst	sind.	Dies	
gilt	insbesondere	für	die	Versorgung	mit	einer	bestimmten	Zahnfüllung	oder	
mit	Sehhilfen,	aber	auch	für	die	Erstattung	von	Fahrtkosten	zu	ambulanten	
Behandlungen.	Da	der	Jugendhilfeträger	jedoch	»den	im	Einzelfall	notwen-
digen	Bedarf	in	voller	Höhe	befriedigen«	muss	(§	40	S.	3	SGB	VIII)	und	
außerdem	auch	den	»notwendigen	Unterhalt«	sicherzustellen	hat	(§	39	SGB	
VIII),	kann	er	solche	Leistungen	angesichts	ihrer	Bedeutung	für	die	Teilhabe	
am	Leben	in	der	Gemeinschaft	für	Heranwachsende	nicht	pauschal	ableh-

nen.	Vielmehr	muss	er	im	Einzelfall	abwägen,	ob	die	Inanspruchnahme	der	
medizinischen Leistungen dem Bedarf eines mittleren Einkommenssegments 
entspricht	und	die	Kosten	dafür	dann	übernehmen.115 

Zu Schwierigkeiten kann es im Zusammenhang mit dem Krankenversi-
cherungsschutz kommen, wenn die Eltern nicht der gesetzlichen Kranken-
versicherungspflicht	unterliegen.	Dann	steht	ihnen	die	Möglichkeit	zum	
Abschluss	einer	privaten	Krankenversicherung	offen,	in	die	sie	auch	ihr	Kind	
– kostenpflichtig116	–	einbeziehen	können,	aber	nicht	müssen.	Die	Eltern	
können	nicht	dazu	verpflichtet	werden,	eine	private	Krankenversicherung	für	
ihr	Kind	abzuschließen	bzw.	eine	solche	auch	nach	einer	Inpflegegabe	des	
Kindes	fortzuführen.	Da	die	Eltern	ihrer	gegenüber	dem	Jugendhilfeträger	
grundsätzlich	vorrangigen	Unterhaltspflicht	(§	10	Abs.	2	SGB	VIII)	bereits	
im	Rahmen	der	Kostenbeteiligung	nachkommen,	können	sie	auch	nicht	für	
die Kosten einzelner medizinischer Behandlungen in Anspruch genommen 
werden.	

Klärt der Jugendhilfeträger die Eltern pflichtgemäß darüber auf, dass eine 
Fortführung	der	privaten	Krankenversicherung	des	jungen	Menschen	sowie	
die	Übernahme	der	Kosten	für	einzelne	Behandlungen	auf	freiwilliger	Ba-
sis	erfolgt	(vgl.	§	14	SGB	I),	werden	viele	Eltern	die	private	Mitversicherung	
kündigen, da sie keinen Anlass sehen, die teilweise beachtlichen Leistungen 
freiwillig	neben	der	Entrichtung	eines	–	unter	Umständen	ebenfalls	beträcht-
lichen	–	Kostenbeitrags	zu	übernehmen.	Die	Versicherung	in	einer	privaten	
Krankenversicherung	könnte	nur	mit	einer	Risikoprüfung	erfolgen,	die	bei	
den	betroffenen	Kindern	angesichts	der	durchlebten	Trennungen	und	–	da-
mit	einhergehend	–	des	überproportionalen	Bedarfs	an	psychotherapeutischer	
Behandlung	häufig	negativ	ausfallen	wird.	Wenn	keine	Möglichkeit	besteht,	
das Kind über die Pflegefamilie gesetzlich zu versichern, muss der Jugend-
hilfeträger	»einspringen«	und	die	Kosten	im	Rahmen	der	Krankenhilfe	nach	
§	40	SGB	VIII	übernehmen.	

Da	dies	häufig	teurer	sein	wird	als	die	Fortführung	der	Mitversicherung	
des Kindes in der elterlichen privaten Krankenversicherung, sollte darauf 
geachtet	werden,	dass	der	Versicherungsschutz	des	Kindes	nicht	durch	eine	
Kündigung der Mitversicherung erlischt, vor allem wenn das Pflegekind 
nicht	über	die	Familienversicherung	der	Pflegefamilie	mitversichert	werden	
kann.	Um	einen	finanziellen	Anreiz	für	die	Fortführung	durch	die	Eltern	
zu	schaffen,	können	die	Beiträge	für	eine	freiwillige	Versicherung	des	Kin-
des	durch	den	Träger	der	öffentlichen	Jugendhilfe	übernommen	(§	40	S.	4	
SGB	VIII)	oder	der	Kostenbeitrag	der	Eltern	entsprechend	reduziert	wer-
den.117 Wird das Kind über eine private Krankenversicherung der Pflegeel-
tern mitversichert, sollte das Jugendamt auch die den Pflegeeltern dadurch 
entstehenden Kosten übernehmen, zumindest wenn das Kind nicht über eine 

C.16.9C.16.9

111 Diese Möglichkeit besteht für Pflegekinder i.S.d. § 56 Abs. 2 Nr. 2 SGB I. Darunter fallen alle diejeni-
gen Personen, mit denen der Steuerpflichtige durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis 
mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern mit Kindern verbunden sind. Die Voraussetzungen entsprechen 
weitgehend den in § 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG aufgestellten, dazu ausführlich C.16.2. 
112 Zum Vorrang der Leistungsverpflichtungen der Krankenkassen nach dem SGB V vor Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 443. 
113 Zu den Kriterien für die Entscheidung über die Krankenkasse vgl. Start gGmbH (2004), S. 191
114 Damit wird für das SGB VIII ausdrücklich klargestellt, dass im Unterschied zu den übrigen Soziallei-
stungsgesetzen, in denen seit den Änderungen des SGB XII und des SGB V Eigenbeteiligungen und Zu-
zahlungen nicht mehr vom Sozialhilfeträger übernommen werden, an der vollständigen Bedarfsdeckung 
festgehalten wird, vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 443.

Sonderproblem: Private Krankenversicherung

115 Dazu ausführlich DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2007, 196.
116 Die Beitragshöhe richtet sich nach den jeweiligen Vertragsbedingungen.
117 DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2007, 349.
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gesetzliche	Krankenversicherung	versichert	werden	könnte	und	der	Träger	der	
öffentlichen	Jugendhilfe	andernfalls	Leistungen	den	Krankenhilfe	nach	§	40	
SGB	VIII	erbringen	müsste.	

Pflegekindern mit Behinderungen stehen grundsätzlich auch Leistungen 
der	gesetzlichen	Pflegeversicherung	nach	dem	SGB	XI	zu.	Daneben	können	
die	Ansprüche	nach	§	35a	i.V.m.	§	39	SGB	VIII	fortbestehen.118 Der Jugend-
hilfeträger	kann	sich	im	Verhältnis	zur	Pflegekasse	grundsätzlich	nicht	auf	
seinen	Nachrang	berufen.119	Jedoch	kann	er	ggf.	das	Pflegegeld	nach	SGB	XI	
bzw.	Teile	davon	anrechnen,	wenn	diese	dem	gleichen	Zweck	dienen	wie	das	
Pflegegeld	nach	§	39	SGB	VIII	(§	93	Abs.	1	S.	2	SGB	VIII).	Dadurch	soll	ver-
hindert werden, dass für ein und denselben Zweck zweimal Leistungen aus 
öffentlichen	Mitteln	beansprucht	werden.120 

Grundsätzlich	dienen	Leistungen	der	Pflegeversicherung	dazu,	den	Hilfe-
bedarf	eines	kranken	oder	behinderten	Menschen	für	die	»gewöhnlichen	und	
regelmäßig	wiederkehrenden	Verrichtungen	im	Ablauf	des	täglichen	Lebens«	
abzudecken	(vgl.	§	14	SGB	XI).	Es	geht	also	vorwiegend	um	die	Sicherstel-
lung	der	körperlichen	Pflege	im	häuslichen	Bereich,	während	Leistungen	der	
Jugendhilfe	primär	auf	den	Ausgleich	erzieherischer	Defizite	gerichtet	sind.	
Insoweit	dient	das	Pflegegeld	nach	SGB	XI	und	SGB	VIII	nicht	dem	gleichen	
Zweck.	Etwas	anderes	wird	aber	für	den	erhöhten	Erziehungsbeitrag	anzu-
nehmen	sein,	jedenfalls	dann,	wenn	dieser	gezahlt	wird,	um	einen	erhöhten	
Betreuungsaufwand auszugleichen, den auch die mit der Pflegeversicherung 
bezweckte	Hilfe	für	die	alltäglichen	Verrichtungen	erfasst.	Dass	sich	der	Be-
treuungsaufwand	darüber	hinaus	auch	auf	andere	Unterstützungsleistungen,	
insbesondere pädagogischer Art, erstreckt, steht einer vollen Anrechnung der 
SGB	XI-Leistungen	auf	die	Pflegegelderhöhung	nicht	entgegen.121	Grenze	
für	die	Anrechnung	ist	allerdings	das	aufgrund	des	Sonderbedarfs	erhöhte	
Pflegegeld.122 

Mit der Aufnahme eines Pflegekindes entsteht für die Pflegepersonen die 
Verpflichtung	zur	Beaufsichtigung	des	Kindes.123	Genauso	wie	Eltern	für	
eine angemessene Beaufsichtigung ihrer Kinder haften, haften auch Pflegeel-
tern	für	ihre	Pflegekinder.	Das	heißt	natürlich	nicht,	dass	sie	das	Pflegekind	
ständig	im	Auge	behalten	müssen.	Jedoch	müssen	sie	–	wie	andere	Eltern	

auch	–	einen	Überblick	über	das	Handeln	des	Kindes	haben	und	dieses	in	
altersgerechter	Weise	über	mögliche	Gefahren	und	Vorsichtsmaßnahmen	
aufklären.	Die	gebotene	Intensität	der	Aufsicht	richtet	sich	nach	Alter	und	
Entwicklungsstand	des	Kindes,	Gefährlichkeit	der	Beschäftigung,	örtlicher	
Umgebung	etc.124	Passieren	kann	trotzdem	immer	etwas.	Deshalb	sollten	
Pflegekind	sowie	auch	Pflegeeltern	unbedingt	haftpflichtversichert	sein.	

Das	Pflegekind	kann	bei	den	leiblichen	Eltern	versichert	sein.	Pflege-
kinder,	die	dauerhaft	im	Haushalt	der	Pflegeeltern	leben,	können	auch	in	den	
Versicherungsschutz	einer	Familienhaftpflichtversicherung	der	Pflegeeltern	
einbezogen	werden.	Dazu	müssen	die	Pflegeeltern	ihrer	Haftpflichtversiche-
rung	mitteilen,	dass	das	Pflegekind	nun	in	ihrem	Haushalt	lebt.	Schließlich	
besteht	die	Möglichkeit,	dass	das	Jugendamt	das	Kind	im	Rahmen	einer	
Sammelhaftplichtversicherung	versichert.	

Der	damit	erzielte	–	»normale«	–	Haftpflichtversicherungsschutz	reicht	für	
Pflegekinder	und	Pflegeeltern	nicht	aus.	

Eine	(Privat-)Haftpflichtversicherung	deckt	grundsätzlich	alle	Schäden	ab,	
die	Pflegekind	oder	-eltern	an	Rechtsgütern	Dritter	verursachen.	Schäden	im	
Innenverhältnis zwischen Pflegekind und Pflegeperson hingegen sind nach 
den	Allgemeinen	Versicherungsbedingungen	für	die	Haftpflichtversicherung	
zumeist	ausgenommen,	jedenfalls	wenn	diese	»durch	ein	familienähnliches,	
auf	Dauer	angelegtes	Verhältnis	wie	Eltern	und	Kind	miteinander	verbunden	
sind.«125 

Wenn das Pflegekind Schäden an Rechtsgütern der Pflegepersonen oder 
anderer	im	Haushalt	der	Pflegeeltern	lebender	Kinder	verursacht	(z.B.	das	
Pflegekind	beschädigt	das	Fernsehgerät	der	Pflegeeltern),	werden	diese	durch	
eine	Haftpflichtversicherung	normalerweise	nicht	gedeckt.	Es	besteht	zwar	
ein Anspruch gegenüber dem Pflegekind, der jedoch – wenn das Pflegekind 
nicht	über	ausreichende	finanzielle	Mittel	verfügt	–	nicht	durchsetzbar	ist.	
Auch eine gesamtschuldnerische Haftung der Personensorgeberechtigten 
nach	§	832	Abs.	1	BGB	wird	abgelehnt,	weil	die	Pflegepersonen	auch	Auf-
sichtspflichtige und daher nach dem Sinn und Zweck und unter Berücksich-
tigung	der	Entstehungsgeschichte	der	Vorschrift	nicht	»Dritte«	im	Sinne	des	
§	832	BGB	sind.126 Schließlich besteht auch kein Anspruch gegenüber dem 
Jugendamt für die durch das Pflegekind verursachten Schäden, so dass die 
Pflegeeltern	auf	dem	Schaden	an	ihren	Rechtsgütern	»sitzen	bleiben«.127

C.16.11C.16.10/11

16.10  Leistungen der Pflegeversicherung
 Marion Küfner

16.11  Haftpflichtversicherung
 Marion Küfner

118 BVerwG FEVS 51, 529.
119 Münder u.a./Meysen (2009), § 10 SGB VIII Rn. 16; ausführlich zur Thematik auch DIJuF-Rechtsgut-
achten 20.04.2007, J 4.400 (nicht veröffentlicht).
120 Wiesner/Wiesner (2006b), § 93 SGB VIII Rn. 6 f.
121 BayVGH 10.11.2005, 12 BV 04.1638.
122 Vgl. DIJuF-Rechtsgutachten 12.02.2008, S 2.400 (nicht veröffentlicht).
123 Vgl. GK/Salgo (06/2000), § 33 SGB VIII Rn. 16; DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2006, 396.

124 Palandt/Sprau (2008), § 832 BGB Rn. 9; zu Inhalt und Reichweite der Aufsichtpflicht vgl. auch DIJuF-
Rechtsgutachten JAmt 2005, 404. 
125 Vgl. 7.5 der Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen; OLG Frankfurt VersR 1978, 910 hat 
aber einen Anspruch angenommen, wenn ein Pflegekind nur kurzfristig sechs Tage in der Woche in der 
Pflegefamilie versorgt wird, und an den Wochenenden bei seinen leiblichen Eltern lebt. 
126 OLG Stuttgart FamRZ 1983, 68 (69). 
127 In Betracht kommt allenfalls ein Schadensersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB, wenn die Perso-
nensorgeberechtigten bei Abschluss des Pflegevertrags ihnen obliegende vertragliche Nebenpflichten 
(z.B. Aufklärungspflichten) schuldhaft verletzt haben, und diese erwartbar zu einem Schaden bei der 
Pflegeperson geführt haben, vgl. Alber-Noack (1998), S. 280.

Versicherungslücken
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128 Staudinger/Engler (2004), § 1664 BGB Rn. 8 f.
129 BGH JAmt 2006, 197 = NJW 2006, 1121 = FamRZ 2006, 544 = ZKJ 2007, 113.
130 Alber-Noack (1998), S. 277; vgl. auch Deutscher Verein (2004), S. 72. Die Kosten liegen bei ca. 20 
EUR pro Kind jährlich, vgl. PFAD 2006, 42.
131 Alber-Noack (1998), S. 276.

Eine	Lücke	im	Versicherungsschutz	besteht	auch	dann,	wenn	–	umgekehrt	
– Schäden an Rechtsgütern des Pflegekindes entstehen, weil die Pflegeeltern 
grob	fahrlässig	gehandelt	oder	ihre	Aufsichtspflicht	verletzt	haben	(z.B.	das	
Pflegekind	fällt	vom	Wickeltisch).	In	diesem	Fall	hat	das	Pflegekind	einen	
Anspruch	gegenüber	den	Pflegeeltern	gem.	§	823	BGB.	Die	Haftungsprivi-
legierung	des	§	1664	BGB,	wonach	Eltern	nur	für	Vorsatz	und	grobe	Fahr-
lässigkeit	haften	(vgl.	§	277	BGB),	gilt	nicht	zu	Gunsten	der	Pflegeeltern,	
jedenfalls	solange	sie	nicht	auch	Vormund	des	Kindes	sind.128 Das Jugendamt 
trifft	wiederum	keine	Pflicht	zur	Übernahme	des	durch	ein	Fehlverhalten	der	
Pflegeeltern verursachten Schadens, sofern es sich nicht eine falsche Auswah-
lentscheidung	oder	sonstige	Pflichtverletzungen	bei	der	Vorbereitung	und	
Begleitung	vorwerfen	lassen	muss.129 Die Pflegeeltern müssen für den Schaden 
aufkommen,	was	insbesondere	bei	Personenschäden	gravierende	Folgen	für	
sie	haben	kann,	wenn	sie	zu	allen	Folgekosten	herangezogen	werden,	die	etwa	
durch Ansprüche des Pflegekindes oder Dritter (Krankenkasse, Pflegekasse 
etc.)	bestehen.	

Deshalb ist es wichtig, die Lücken im Haftpflichtversicherungsschutz zwi-
schen Pflegekind und Pflegeperson durch den Abschluss entsprechender Zu-
satzversicherungen	abzudecken.	Dafür	kommen	verschiedene	Möglichkeiten	
in Betracht: 

In den letzten Jahren schließen Jugendämter zunehmend pauschale Sam-
melhaftpflichtversicherungen für die in ihrem Zuständigkeitsbereich befind-
lichen Pflegekinder ab, um Pflegeeltern und -kinder auf dieses Weise gegen 
persönliche	Haftung	abzusichern	und	die	Situation	für	potenzielle	Bewerber/
innen	attraktiver	zu	machen.	Diese	gewährleisten	in	der	Regel	einen	umfas-
senden	und	außerdem	kostengünstigen	Versicherungsschutz,	der	sich	auch	
auf	Ansprüche	im	Innenverhältnis	erstreckt.130 

Andernfalls	können	die	Pflegeeltern selbst	eine	Versicherung	abschließen,	
mit	der	der	Versicherungsschutz	auf	die	Schäden	im	Innenverhältnis	aus-
geweitet	wird.	Einen	solchen	Schutz	bieten	mehrere	Haftpflichtversicherer	
gegen	eine	Mehrprämie	an.131	Die	BAG	KiAP	bietet	einen	Gruppentarif	für	
eine	maßgeschneiderte	Versicherung	an,	die	in	den	Fällen	eingreift,	in	denen	
Haftungsansprüche
• der Pflegepersonen und deren leiblicher Kinder gegenüber 
 den Pflegekindern,
• der Pflegekinder untereinander,
• der Pflegekinder gegenüber den Pflegepersonen und
•	 Dritter	(z.B.	Krankenversicherung)	gegenüber	den	Pflegekindern	
 und Pflegeeltern, 

bestehen,	soweit	nicht	bereits	ein	anderweitiger	Versicherungsschutz	be-
steht.132 Außerdem gibt es einen eigens für geistig behinderte Pflegekinder 
konzipierten	Versicherungsschutz,	der	berücksichtigt,	dass	gegenüber	den	
Pflegekindern	keine	Haftpflichtansprüche	bestehen	können	(§	827	BGB).	

Pflegeeltern sollten sich daher vor Aufnahme eines Kindes bei ihrer Privat-
haftpflichtversicherung darüber informieren, welche Schäden durch diese ab-
gedeckt	werden.	Wenn	Versicherungslücken	bestehen,	erscheint	es	angesichts	
der	großen	Verantwortung	von	Pflegeeltern	und	der	relativ	geringen	Vergü-
tung ihrer Erziehungsleistung unbefriedigend, die Pflegeeltern damit allein 
zu	lassen.	Deshalb	sollte	das	Jugendamt	die	Mehrkosten	für	eine	Zusatzver-
sicherung	übernehmen,	auch	wenn	es	dazu	nicht	verpflichtet	ist.	Wenn	ihm	
die Absicherung durch Spezial- oder Sammelversicherungen in Anbetracht 
der	relativ	seltenen	Vorkommnisse	nicht	rentabel	erscheint,	kann	es	auch	eine	
Direkterstattung	im	Wege	sog.	Beihilfen	an	die	geschädigten	Pflegeeltern	an-
bieten.	In	jedem	Fall	sollte	eine	Regelung	darüber	getroffen	werden,	wer	für	
Personen- oder Sachschäden, die innerhalb der Pflegefamilie entstanden sind, 
aufkommt,	vor	allem	wenn	sie	ohne	Verletzung	der	Aufsichtspflicht	verurs-
acht	wurden.133

C.16.11C.16.11

Möglichkeiten zur Abdeckung von Schadensfällen im Innenverhältnis

132 Die Versicherung kostet zwischen 31 EUR und 51 EUR pro Kind und Jahr zuzüglich 16% Versiche-
rungssteuer bei einem Selbstbehalt von 100 EUR, vgl. www.versicherung.kiap.de (Aufruf 15.08.2009).
133 Vgl. DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2005, 404 (406).
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Die	Entscheidungen	der	Gerichte	seien	so	»herkunftselternfreundlich«	und	
es	gingen	»Elternrechte	vor	Kinderrechte«,	sind	häufige	Klagen,	die	insbe-
sondere	seit	der	jüngeren	Rechtsprechung	des	Europäischen	Gerichtshofs	für	
Menschenrechte	(EGMR)	im	Fall	Haase,	Kutzner	oder	Görgülü	unter	den	
Fachkräften	hörbar	werden.	Umgangskontakte	würden	nun	seltener	ausge-
schlossen	und	Rückführungen	häufiger	angeordnet.	Was	aber	ist	dran	an	
dieser	Aussage?	Was	hat	der	EGMR	eigentlich	gesagt?	Was	bedeutet	dies	für	
die	gerichtliche	Praxis?	Und	ist	das	tatsächlich	»zu	viel«?	

Die	folgenden	Betrachtungen	sollen	–	und	können	–	darauf	keine	defini-
tive	Antwort	geben	als	vielmehr	zum	Weiterdenken	anregen.	

Die	Rechte	der	Herkunftseltern	werden	durch	die	Verfassung	gewährt	und	
geschützt.	

Artikel 6 
(1)	Ehe	und	Familie	stehen	unter	dem	besonderen	Schutze	der	staatlichen	
	 Ordnung.	
(2)	Pflege	und	Erziehung	der	Kinder	sind	das	natürliche	Recht	der	Eltern	

und	die	zuvörderst	ihnen	obliegende	Pflicht.	Über	ihre	Betätigung	wacht	
die	staatliche	Gemeinschaft.	

(3)	Gegen	den	Willen	der	Erziehungsberechtigten	dürfen	Kinder	nur	auf	
Grund	eines	Gesetzes	von	der	Familie	getrennt	werden,	wenn	die	Erzie-
hungsberechtigten	versagen	oder	wenn	die	Kinder	aus	anderen	Gründen	
zu	verwahrlosen	drohen.	

(4)	Jede	Mutter	hat	Anspruch	auf	den	Schutz	und	die	Fürsorge	der	Gemein-
schaft.	

(5)	Den	unehelichen	Kindern	sind	durch	die	Gesetzgebung	die	gleichen	
Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stel-
lung	in	der	Gesellschaft	zu	schaffen	wie	den	ehelichen	Kindern.	

Der	Grundrechtsschutz	der	Eltern	gilt	auch,	wenn	das	Kind	in	einer	Pflege-
familie	lebt	oder	leben	soll.	Er	beginnt	damit,	dass	grundsätzlich	die	Eltern	
bestimmen	können,	ob	ihr	Kind	in	einer	Pflegefamilie	untergebracht	werden	
soll.	Bei	den	Hilfen	zur	Erziehung	nach	dem	SGB	VIII	handelt	es	sich	um	
Sozialleistungen,	die	die	Eltern	freiwillig	in	Anspruch	nehmen	können,	wenn	
sie	sich	bei	der	Erziehung	staatlicher	Unterstützung	bedienen	wollen.	Nur	
wenn	es	unbedingt	erforderlich	ist,	kann	das	Familiengericht	in	seiner	Funk-
tion als Wächter über das Kindeswohl in das verfassungsrechtlich geschützte 
Elternrecht	eingreifen	und	einen	Vormund	oder	Ergänzungspfleger	bestellen,	
der	gegen	ihren	Willen	Entscheidungen	treffen	und	durchsetzen	kann.	

17.1  Betont das deutsche Recht die Elternrechte zu sehr?
 Marion Küfner
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Die Eltern sind bei der Auswahl der Pflegefamilie und im Rahmen der Hilfe-
plangespräche regelmäßig auch an der Durchführung der Hilfe zu beteiligen 
(§	36	Abs.	1	SGB	VIII).	Sie	haben	ein	Umgangsrecht	und	sollen	Unterstüt-
zung	dabei	erhalten,	dass	die	Beziehung	des	Kindes	zu	ihnen	gefördert	und	
die Erziehungsbedingungen bei ihnen verbessert werden, sodass das Kind 
wieder	zu	ihnen	zurückkehren	kann	(§	37	Abs.	1	SGB	VIII).	Solange	ihnen	
die Personensorge nicht entzogen ist, bleiben ihnen die Angelegenheiten, die 
für die weitere Entwicklung des Kindes von erheblicher Bedeutung sind, zur 
alleinigen	Entscheidung	überlassen	(vgl.	§	1688	BGB).	Die	Pflegeeltern	haben	
zwar	die	»Alltagssorge«	für	das	Kind,	jedoch	nur	solange	die	Personensorge-
berechtigten	nichts	Anderes	erklären	(§	1688	Abs.	3	BGB).	Schließlich	haben	
sie das Recht, ihr Kind von den Pflegeeltern oder Dritten herauszuverlangen 
(§	1632	Abs.	1	BGB).	

Nach	der	ständigen	Spruchpraxis	des	EGMR	stellt	die	Inpflegegabe	eines	
Kindes grundsätzlich eine vorübergehende Maßnahme dar, die zu beenden 
ist,	sobald	die	Umstände	dies	erlauben.1 Pflegekindschaftsverhältnisse sind 
»institutionell	(...)	auf	Zeit	angelegt«.2	Eigentliches	Ziel	der	Unterbringung	
in einer Pflegefamilie ist es, die leiblichen Eltern und das Kind wieder zu-
sammenzubringen.3	Die	Behörden	müssen	geeignete	Maßnahmen	zur	Er-
leichterung	der	Familienzusammenführung	ergreifen4	und	in	den	Fällen,	in	
denen eine familiäre Beziehung zu einem Kind besteht, so handeln, dass eine 
Weiterentwicklung	dieser	Beziehung	erfolgen	kann.5 

Die	Rechte	der	Herkunftseltern	werden	also	–	für	deutsche	Ohren	offen-
bar	auffällig	–	hochgehalten.	Natürlich	nicht	so	hoch	wie	die	des	Kindes.	Der	
EGMR	erkennt	an,	dass	dem	Kindeswohl	besonderes	Gewicht	zukommt	und	
dieses	den	Interessen	der	Eltern	vorgehen	kann.6 

Die zentralen Aussagen finden sich auch in den Entscheidungen des 
BVerfG7	sowie	vermehrt	in	denen	der	Instanzgerichte.8 Insofern ist nicht 
auszuschließen,	dass	die	Leitlinien	des	EGMR	einen	gewissen	Einfluss	auf	die	
Entscheidungspraxis	deutscher	Gerichte	haben,	was	jedoch	nicht	notwendig	
bedeutet,	dass	Pflegekinder	nun	früher	oder	häufiger	in	ihre	Familien	zurück-
geführt	werden.	Da	es	nicht	geleugnet	werden	kann,	dass	Dauerpflegever-
hältnisse	zur	Hilferealität	in	Deutschland	gehören,	haben	die	Vorgaben	des	
EGMR	für	die	Gerichte	vor	allem	insofern	Bedeutung	als	
•	 die	Möglichkeit	der	Zusammenführung	der	Familie	nach	Inpflegegabe	
	 grundsätzlich	offen	gehalten	werden	muss;	

1 Vgl. EGMR FamRZ 2002, 1393 (Leitsatz 3 sowie Nr. 76) (Kutzner); EGMR FamRZ 2005, 585 (Nr. 93) 
(Haase); so auch EGMR FamRZ 2002, 305 (K und T gegen Finnland).
2 EGMR FamRZ 2005, 585 (Nr. 93).
3 Vgl. EGMR FamRZ 2005, 585 (587 Nr. 93) (Haase).
4 EGMR FamRZ 2002, 1393 (Leitsatz 3 sowie Nr. 76) (Kutzner); vgl. auch EGMR FamRZ 2002, 305 (K und 
T gegen Finnland).
5 Vgl. etwa EGMR FamRZ 2002, 1393 (Nr. 61) (Kutzner); EGMR FamRZ 2004, 1456 (Leitsatz 2 und Nr. 
45) (Görgülü); vgl. auch EGMR FamRZ 2005, 585 (Nr. 93) (Haase).
6 Vgl. EGMR FamRZ 2005, 585 (Nr. 93) (Haase).
7 BVerfG FamRZ 2006, 1593 (1594).
8 Vgl. etwa OLG Köln FamRZ 2008, 808; KG Berlin FamRZ 2008, 810.

•	 die	Anforderungen	an	einen	dauerhaften	Ausschluss	von	Umgangs-
kontakten	besonders	hoch	und	höher	als	bei	Einschränkungen	der	elter-
lichen Sorge sind; 

•	 ausreichend	geprüft	werden	muss,	ob	eine	Rückführung	möglich	ist,	wenn	
 die Eltern die Herausgabe ihres Kindes begehren und dabei 
•	 insbesondere	geprüft	werden	muss,	ob	die	Zusammenführung	des	Kindes	

mit	den	Eltern	unter	Umständen	möglich	ist,	die	die	Belastung	des	Kindes	
vermindern.9 

Damit	ist	die	grobe	Marschrichtung	vorgegeben.	Ihre	Umsetzung	erfordert	
es, nicht nur das Kind in der Pflegefamilie zu sehen, sondern auch die Eltern 
und	deren	Rechte	nicht	aus	dem	Blick	zu	verlieren.	

Auch im europäischen Ausland haben die Eltern grundsätzlich ein Recht auf 
Umgang	mit	ihrem	fremduntergebrachten	Kind	sowie	die	Möglichkeit,	eine	
»freiwillige«	Fremdunterbringung	jederzeit	zu	beenden.	Viele	europäische	
Rechtsordnungen	sehen	Instrumentarien	vor,	diese	Rechte	zu	begrenzen.10 
Die	Schwellen,	nach	deren	Überschreiten	ein	Eingriff	zulässig	ist,	lassen	sich	
jedoch nicht leicht miteinander vergleichen, wie etwa der nachfolgende Blick 
in	die	niederländische	Rechtsordnung	zeigt.	

Einschränkungen der elterlichen Besuchsrechte werden in den Niederlanden 
etwa	nur	dann	zugelassen,	wenn	ein	»ernstlicher	Nachteil	für	die	Entwicklung	
des	Kindes«	zu	befürchten	ist	oder	der	Umgang	»in	sonstiger	Weise	im	Wider-
spruch	zu	schwerwiegenden	Belangen	des	Kindes«	steht.11	Ob	diese	Voraus-
setzungen mehr oder weniger an Bedrohung verlangen als die Kindeswohlge-
fährdung, die das deutsche Recht für einen Ausschluss voraussetzt, lässt sich 
aufgrund	der	weiten	und	unbestimmten	Formulierung	nicht	anhand	des	Geset-
zestextes	beantworten.	Es	kommt	auf	die	Ausgestaltung	der	Rechtsprechung	
in	den	Einzelfällen	an.	Nach	Aussagen	befragter	Expert/inn/en der Pflegekin-
derhilfe,	finden	Umgangskontakte	mit	den	Eltern	auch	in	Pflegekinderfällen	mit	
großer Selbstverständlichkeit statt, und zwar unabhängig davon, ob noch eine 
Rückkehrperspektive	besteht.	Auch	wenn	das	Gesetz	keine	Vermutung	der	Kin-
deswohldienlichkeit	wie	§	1626	Abs.	3	BGB	aufstellt,	die	besagt,	dass	der	Umgang	
mit beiden Elternteilen grundsätzlich dem Wohl des Kindes dient, bestehen keine 
Anhaltspunkte	dafür,	dass	dies	in	Deutschland	großzügiger	gehandhabt	würde.12 

Die	Schwelle	für	eine	Verweigerung	der	Herausgabe	durch	die	Pflegeeltern	
in	den	Niederlanden	scheint	auf	den	ersten	Blick	geringer	als	bei	der	Ver-
bleibensanordnung	nach	deutschem	Recht.	Es	genügt,	dass	das	Kind	mehr	
als ein Jahr in der Pflegefamilie lebt, damit die Pflegeeltern einem Heraus-
gabeverlangen	der	Eltern	ihr	»Blokkaderecht«	entgegensetzen	können	(zum	

C.17.1C.17.1

9 EGMR FamRZ 2004, 1456 (Görgülü). 
10 Zu den rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen in England: Küfner (2006), Schweden: Küf-
ner (2006a), Slowenien: Novak (2005) und den Niederlanden: Küfner (2006b); vgl. die Länderberichte, 
die im Rahmen des Projekts erstellt wurden, zu finden unter www.dji.de/pkh (Aufruf 15.08.2009). 
11 So etwa die im niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuch aufgestellten Kriterien für eine Versagung 
des Umgangsrechts in Art. 377 a Abs. 3 BW. 
12 Vgl. dazu Küfner (2008c und 2009).

Die europäische Rechtsprechung
Mehr als andere Länder? – Die Elternrechte in England und den Niederlanden
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niederländischen	»Blokkaderecht«	siehe	ausführlicher	B.1.8).13 Dieses bietet 
allerdings	nur	einen	vorübergehenden	Schutz.	Eine	endgültige	Entscheidung	
für	den	Verbleib	des	Kindes	kann	nur	dann	ergehen,	wenn	die	Belange	des	
Kindes durch eine Herausnahme vernachlässigt würden, so dass bei näherer 
Betrachtung	ähnliche	Kriterien	wie	in	§	1632	Abs.	4	BGB	anzulegen	sind.	Ob	
die	Gerichte	in	der	Praxis	geringere	Anforderungen	an	Grad	und	Intensität	
stellen und damit im Ergebnis schneller in die Rechte der Herkunftseltern 
eingreifen,	kann	ohne	einen	einzelfallbezogenen	Vergleich	der	Spruchpraxis	
nicht	eingeschätzt	werden.	

Wenn	sich	auch	über	die	Eingriffsschwellen	keine	Aussagen	treffen	lassen,	
zeigen	sich	im	Vergleich	mit	anderen	Ländern	doch	Unterschiede	in	Bezug	
auf	die	rechtliche	Festlegung	eines	dauerhaften	Verbleibs	in	der	Pflegefamilie.	
Hier ist das deutsche Recht weniger rigoros in Bezug auf die Elternrechte als 
bspw.	England	und	die	Niederlande.	

Das	BVerfG	hat	auch	die	Pflegefamilie	ausdrücklich	unter	den	Schutz	des	
Art.	6	Abs.	1	und	Abs.	3	GG	gestellt,	nicht	jedoch	unter	den	des	Art.	6	Abs.	
2	GG.	Das	verfassungsrechtlich	geschützte	Recht	auf	Pflege	und	Erziehung	
ihrer	Kinder	und	der	entsprechende	Schutz	vor	staatlichen	Eingriffen	wer-
den	damit	nur	den	Eltern	zuteil.	Dies	bewirkt,	dass	bei	einer	Abwägung	der	
Rechtspositionen von leiblichen Eltern und Pflegeeltern den leiblichen Eltern 
der	Vorrang	einzuräumen	ist.	Über	allem	steht	das	Kindeswohl.	

In Bezug auf den Aufenthalt des Kindes bedeutet dies konkret: Wenn 
darüber zu entscheiden ist, ob das Kind in seine Herkunftsfamilie zurück-
kehren	oder	weiterhin	bei	den	Pflegeeltern	leben	soll,	und	in	beiden	Familien	
eine	förderliche	Versorgung	und	Erziehung	gewährleistet	ist,	gehen	nach	der	
gesetzlichen	Wertung	die	Rechte	der	leiblichen	Eltern	vor.	Das	Kind	wird	
zurückgeführt.	Dabei	versteht	sich	von	selbst,	dass	der	Wechsel	durch	eine	
sukzessive	Intensivierung	der	Umgangskontakte	so	schonend	wie	möglich	
gestaltet	werden	muss,	um	die	mit	dem	Wechsel	typischerweise	verbundenen	
Belastungen	des	Kindes	zu	vermindern.	

Ein	Blick	auf	die	Handhabung	in	der	deutschen	Rechtspraxis	zeigt,	
dass	sich	in	der	»Hierarchie«	von	Rechten	der	Kinder,	der	Eltern	und	der	
Pflegeeltern	–	jedenfalls	aus	den	im	Rahmen	der	Rechtsprechungsanalyse	
untersuchten Entscheidungen – wohl tendenziell eher eine Abweichung zu 
Gunsten	der	Pflegeeltern	feststellen	lässt.	Zwar	wurde	teilweise	auch	nach	
jahrelanger	Familienpflege	eine	Rückführung	angeordnet.	In	vielen	Entschei-
dungen	jedoch	fiel	auf,	dass	die	»längere	Zeit«	erstaunlich	kurz	war	und	die	

13 Vgl. auch Küfner (2006b).

im Laufe des Pflegeverhältnisses entwickelten Bindungen zu den Pflegeeltern 
auffallend	ausschlaggebend	waren.14 

Auch	der	zuweilen	gemachte	Vorwurf	an	die	Gerichte,	dass	sie	den	Eltern	
aus	Mitleid	ein	Umgangsrecht	als	Kompensation	für	den	Sorgerechtsentzug	
einräumen	würden,	konnte	in	der	Analyse	der	veröffentlichen	Rechtspre-
chung	nicht	bestätigt	werden.15 Da diese Entscheidungen jedoch nur einen 
Bruchteil der tatsächlich ergangenen Entscheidungen abbilden, lassen sich 
daraus	keine	repräsentativen	Aussagen	ableiten.	Insbesondere	kann	nicht	
festgestellt	werden,	ob	in	der	Fachpraxis	teilweise	vorhandene	Wahrneh-
mungen	hinsichtlich	einer	geringeren	Bereitschaft	der	Gerichte,	Umgangsein-
schränkungen	bzw.	–ausschlüsse	zu	beschließen,	einer	erhöhten	Anzahl	von	
Umgangskontakten	und	eines	stärkeren	Drängens	in	Richtung	Rückführung	
seit	der	Rechtsprechung	des	EGMR	der	tatsächlichen	Entscheidungspraxis	
entspricht.	

Insbesondere	kann	nicht	festgestellt	werden,	ob	die	in	der	Fachpraxis	
wahrgenommene	erhöhte	Anzahl	von	Umgangskontakten	und	Rückfüh-
rungen	seit	der	Rechtsprechung	des	EGMR	tatsächlich	zugenommen	hat.	

Jedoch	ist	der	Vorwurf	in	Bezug	auf	das	Umgangsrecht	schon	im	Ansatz	
verkehrt.	Es	geht	nicht	darum,	den	Eltern	das	Umgangsrecht	als	ein	»Weni-
ger«	einzuräumen,	wenn	ihnen	das	Sorgerecht	entzogen	ist.	Vielmehr	ist	das	
Umgangsrecht	selbstständiger	Bestandteil	des	Elternrechts,	das	unabhängig	
davon	besteht,	ob	das	Sorgerecht	entzogen	wird	oder	nicht.	Da	zunächst	
davon	auszugehen	ist,	dass	der	Umgang	dem	Wohl	des	Kindes	dient	und	er	
zudem	die	einzige	Möglichkeit	darstellt,	das	familiäre	Band	aufrecht	zu	erhal-
ten,	ist	er	grundsätzlich	zu	gewähren	und	darf	nur	unter	außergewöhnlichen	
–	in	Pflegekindschaftsverhältnissen	allerdings	nicht	ganz	so	ungewöhnlichen	
und	seltenen	–	Umständen	ausgeschlossen	werden.	

 
Im	Gesetz	haben	die	Eltern	also	durchaus	eine	starke	Position.	Ob	sie	zu	
stark	ist,	kann	aus	dem	Bauch	heraus	jeder	für	sich	beantworten.	Eine	recht-
lich fundierte Antwort darauf lässt sich auch anhand der vorgenommenen 
Relationen	nicht	geben.	Sie	hängt	vor	allem	davon	ab,	wie	der	Schutz	der	
Eltern	in	der	Rechts-	und	Hilfewirklichkeit	eingelöst	wird.	

Zur	Rechtswirklichkeit	lässt	sich	ohne	konkrete	Zahlen	und	Fakten	wenig	
sagen.	Die	immens	gestiegene	Zahl	der	Sorgerechtsentzüge	in	den	letzten	
Jahren16	spricht	nicht	gerade	für	eine	Bevorteilung	der	Eltern.	

C.17.1 C.17.1

14 Im Rahmen einer Untersuchung der Rechtsprechung zum weiteren Aufenthalt von Pflegekindern 
erließen die Gerichte in 37 der 48 Entscheidungen, die eine Aussage über den weiteren Aufenthalt 
des Kindes erlaubten, eine Verbleibensanordnung oder schafften über sorgerechtliche Maßnahmen 
die Grundlage für einen – zumindest vorübergehenden – weiteren Verbleib. In der Mehrzahl dieser 
Entscheidungen dauerte die Familienpflege drei Jahre, in immerhin elf Entscheidungen davon hatte das 
Pflegeverhältnis zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung weniger als zwei Jahre bestanden, in 
fünf davon sogar weniger als ein Jahr, vgl. dazu Küfner (2008b).
15 Vgl. Küfner (2008a).
16 Vgl. KomDat Jugendhilfe 3/08, S. 2.

Mehr als andere Personen? – Die Rechtsposition der Pflegeeltern

Fazit



858 Weiterführende Fragen 859 Weiterführende Fragen

17 Vgl. etwa OLG Köln FamRZ 2008, 808 (809); KG Berlin FamRZ 2008, 810 (812).

Das deutsche Recht sieht derzeit keine Instrumentarien vor, mit denen Dau-
erpflegeverhältnisse	rechtlich	abgesichert	werden	können,	bevor	es	zu	Kon-
flikten	über	den	Aufenthalt	kommt.	

Die	einzige	rechtlich	vorgesehene	Lösung	für	eine	dauerhafte	Unterbrin-
gung	außerhalb	der	Herkunftsfamilie	ist	die	Adoption.	Diese	ist	jedoch	zum	
einen – auf der Tatbestandsseite – an die Einwilligung der leiblichen Eltern 
geknüpft,	die	nur	in	Ausnahmefällen	ersetzt	werden	kann.	Zum	anderen	ist	
sie – in Bezug auf ihre Rechtsfolgen – endgültig und kappt das Band zur 
Herkunftsfamilie	vollständig.	Wenn	eine	Adoption	erfolgt	ist,	führt	kein	
Weg	zurück	in	die	Herkunftsfamilie.	Deshalb	ist	die	Hemmschwelle	–	auch	
für	die	Fachkräfte	in	der	Jugendhilfe,	die	eine	»anderweitige	dauerhafte	
Lebensperspektive«	für	das	Kind	entwickeln	sollen	(§	37	Abs.	1	Satz	4	SGB	
VIII)	–	sehr	hoch.

Durch	die	Verbleibensanordnung	kann	der	Verbleib	eines	Kindes	in	der	
Pflegefamilie	gerichtlich	angeordnet	werden,	jedoch	nur,	»wenn	und	solan-
ge«	das	Kindeswohl	durch	die	Wegnahme	gefährdet	würde	(§1632	Abs.	4	
BGB).	Nach	ihrer	gesetzlichen	Konzeption	dient	die	Verbleibensanordnung	
nur	dazu,	Herausnahmen	»zur	Unzeit«	zu	verhindern,	um	dem	Kind	Zeit	
und	Gelegenheit	zu	geben,	sich	auf	den	Wechsel	zum	erziehungsberechtigten	
Elternteil	einzustellen.	

§	1632	Abs.	4	BGB	stellt	eine	Rechtsgrundlage	für	»flexible	Lösungen«	zur	
Verfügung,	die	im	Wege	eines	gleitenden	Übergangs	auf	eine	Zusammen-
führung des Kindes mit seinen Eltern gerichtet sind,18 nicht jedoch auf die 
Absicherung	dauerhafter	Pflegeverhältnisse.	Außerdem	bedarf	es	für	den	Er-
lass	einer	Verbleibensanordnung	eines	Herausgabeverlangens	der	Eltern	bzw.	
derjenigen Person, die das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind aus-
übt.	Der	Schutz	des	§	1632	Abs.	4	BGB	greift	also	nur	im	Konfliktfall.	Eine	
»präventive«	Zu-	und	Absicherung	des	Verbleibs	mit	rechtlicher	Verbindlich-
keit	ist	auf	Grundlage	der	jetzigen	Vorschrift	nicht	möglich.	Wenn	es	zum	
Streit zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie kommt, werden Kontinu-
itätsempfinden und Beziehungssicherheit des Kindes unabhängig vom Aus-
gang	des	gerichtlichen	Verfahrens	aber	ohnehin	häufig	untergraben.	Schließ-
lich	setzt	die	Vorschrift	voraus,	dass	das	Kindeswohl	durch	die	Wegnahme	
gefährdet	ist.	Es	kommt	also	nicht	etwa	darauf	an,	was	dem	Kindeswohl	
dienlich	oder	förderlich	ist.	Vielmehr	kann	die	Herausgabe	nur	dann	unter-
sagt	werden,	wenn	durch	die	Wegnahme	bei	ungehindertem	Geschehensab-
lauf	mit	ziemlicher	Sicherheit	eine	erhebliche	und	nachhaltige	Gefahr	für	das	
körperliche,	geistige	oder	seelische	Wohl	des	Kindes	droht	(vgl.	C.10.7).	

Die	Untersuchung	der	Entscheidungen	zu	Rückführung	bzw.	Verbleib	
zeigt,	dass	die	Familiengerichte	sich	in	der	Entscheidungspraxis	behelfen,	
indem sie 
•	 auf	Tatbestandsseite	das	von	§	1632	Abs.	4	BGB	vorausgesetzte	Heraus-

gabeverlangen	großzügig	auslegen.	Es	genügt,	wenn	eine	(ernsthafte)	He-
rausnahmeabsicht erkennbar geworden ist, beispielsweise in einem Antrag 
der	Eltern	auf	(teilweise)	Rückübertragung	der	elterlichen	Sorge,	weil	es	

In der fachlichen Arbeit lässt sich ein Manko in Bezug auf die Beratung und 
Unterstützung	der	Herkunftsfamilie	feststellen,	die	in	§	37	Abs.	1	SGB	VIII	
versprochen	wird	und	essenziell	ist	für	ihre	weitere	Rechtsstellung.	Wenn	sich	
die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie nicht ändern, wird eine 
Rückführung	von	vornherein	nicht	in	Betracht	kommen.	Wenn	das	Kind	be-
dingt durch die Zeit des Aufenthalts in der Pflegefamilie Bindungen zu dieser 
aufbaut, wird selbst dann, wenn die Erziehungsbedingungen sich verbessern 
sollten,	eine	Rückführung	zunehmend	unwahrscheinlich.	Da	bislang	nur	
an	wenigen	Orten	eine	systematische	Herkunftselternarbeit	betrieben	wird,	
die	die	Möglichkeit	einer	Rückführung	des	Kindes	in	die	Herkunftsfamilie	
aktiv	prüft	und	ggf.	anstrebt,	werden	die	hochgehaltenen	Elternrechte	durch	
die	fachliche	Arbeit	faktisch	untergraben.	Dies	bemerken	inzwischen	auch	
die	Gerichte.17	Vielleicht	muss	die	Jugendhilfepraxis	und	Rechtsprechung	die	
Elternrechte	in	Bezug	auf	die	Herkunftselternarbeit	etwas	größer	schreiben,	
weil	sie	kleingedruckt	zu	wenig	wahrgenommen	werden.

In	Deutschland	leben	derzeit	etwa	120.000	Kinder	in	einer	Pflegefamilie,	
wobei	es	sich	bei	etwa	50.000	Kindern	um	eine	Hilfe	zur	Erziehung	gemäß	§	
33	SGB	VIII	handelt	(vgl.	B.3.1).	

Als	Gruppe	betrachtet	weisen	Pflegekinder	erhebliche	Belastungen	bzw.	
Risiken	im	Hinblick	auf	ihre	psychische	Gesundheit,	den	Bildungserfolg	und	
ihre	soziale	Teilhabe	auf.	Beispielsweise	erscheinen	in	standardisierten	Erhe-
bungsverfahren	etwa	30	bis	50%	der	Pflegekinder	in	einem	behandlungsbe-
dürftigen	Umfang	psychisch	auffällig	(vgl.	B.3.3).	Ebenso	weisen	Pflegekinder	
im	Verhältnis	zur	Gesamtgruppe	aller	Kinder	und	Jugendlichen	in	Deutsch-
land	mehrfach	erhöhte	Raten	beim	Besuch	einer	Sonderschule,	bei	Klassen-
wiederholungen	und	bei	erheblichen	Lernschwierigkeiten	auf	(vgl.	B.3.4).	

In Deutschland wie international lässt sich für Pflegekinder zeigen, dass 
stabile Platzierungen sowie empfundene Kontinuität und Beziehungssicher-
heit	im	Mittel	mit	weniger	Auffälligkeiten	und	Bildungsrisiken	einhergehen	
(vgl.	C.2,	insbesondere	C.2.1	zu	den	Erfahrungen	von	Kontinuität	und	Dis-
kontinuität	von	Pflegekindern	in	Deutschland).	Im	internationalen	Vergleich	
münden Pflegeverhältnisse in Deutschland selten in Adoptionen, zugleich 
sind auch stabile Rückführungen in die Herkunftsfamilie eher selten, das 
heißt, viele Kinder leben über längere Zeit in der rechtlich wenig abgesicher-
ten	Unterbringungsform	einer	Pflegefamilie	(vgl.	C.2).	Entsprechend	lag	in	
einer	internationalen	Vergleichsstudie	von	Thoburn	(2007,	S.	25)	die	mittlere	
Verweildauer	in	Familienpflege	in	Deutschland	an	der	Spitze	aller	Länder,	
aus	denen	Daten	vorlagen.	

C.17.2C.17.2

17.2  Ist es in Deutschland notwendig, 
 auf Dauer angelegte Pflegeverhältnisse stärker zu schützen?
 Marion Küfner

18 BVerfGE 68, S 176 (S. 188f.) = FamRZ 1985, S. 39 (S. 42).

Ausgangslage

Möglichkeiten zur Absicherung nach derzeitigem Recht
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sich	»aus	der	Natur	der	Sache«	ergäbe,	dass	die	Eltern	mit	der	Sorgerechts-
übertragung	auch	und	vor	allem	die	Herausgabe	des	Kindes	erstreben.19 
Das	OLG	Celle	hat	es	im	Rahmen	eines	Pflegekinderhilfeverfahrens	für	
ein Herausgabeverlangen sogar genügen lassen, dass der Sorgeberechtigte 
das Kind zwar gegenwärtig nicht aus der Pflegefamilie herausnehmen will, 
jedoch	bei	Umgangskontakten	immer	wieder	den	Verbleib	des	Kindes	
infrage stellt und nicht zu einer verbindlichen schriftlichen Erklärung über 
den	Verbleib	des	Kindes	bereit	ist.20

•	 die	Unbestimmtheit	des	Rechtsbegriff	»seit	längerer	Zeit«	so	weit	ausdeh-
nen	und	aufweichen,	um	den	Verbleib	eines	Kindes	auf	§	1632	Abs.	4	BGB	
stützen	zu	können,	selbst	wenn	es	erst	wenige	Monate	in	der	Pflegefamilie	
lebte	(vgl.	C.10.7/C.10.8).	Auch	wenn	der	Begriff	bewusst	unbestimmt	ist	
und	Flexibilität	nicht	nur	zulässt,	sondern	auch	einfordert,	gibt	es	Grenzen	
für	die	Interpretation.	

• die eingeschränkte zeitliche Perspektive auf Rechtsfolgenseite nicht ernst 
nehmen.	Einige	Gerichte	wenden	die	Verbleibensanordnung	–	über	ihren	
eigentlichen Anwendungsbereich hinaus – auch dann an, wenn eine Dau-
erperspektive	in	der	Pflegefamilie	besteht.21 Andere wiederum halten eine 
Verbleibensanordnung	aus	rechtlichen	und/oder	psychologischen	Gründen	
für	nicht	ausreichend	und	»biegen«	sich	den	Weg	über	§	1666	BGB,	das	
heißt, sie entziehen den Eltern das Sorgerecht inklusive des Aufenthaltsbe-
stimmungsrechts,	um	Herausnahmen	durch	diese	zu	unterbinden.22 Aus 
rechtlicher Sicht problematisch ist dies vor allem dann, wenn die Eltern 
mit	einer	Fremdunterbringung	des	Kindes	einverstanden	sind,	sodass	eine	

Kindeswohlgefährdung	streng	genommen	nicht	vorliegt.	Die	Begründung	
lautet dann oftmals lapidar, dass bereits in dem Herausgabeverlangen eine 
Kindeswohlgefährdung	zu	sehen	ist.23 

Diese	»Behelfslösungen«	lassen	deutlich	werden,	dass	das	Bedürfnis	für	eine	
Absicherung dauerhafter Lebensumstände in der Pflegefamilie durchaus gese-
hen	wird	und	ein	entsprechendes	Instrument	für	eine	dauerhafte	Fremdunter-
bringung	mit	Einverständnis	der	leiblichen	Eltern	in	der	Rechtspraxis	fehlt.

Soweit	dies	im	Rahmen	einer	rechtsvergleichenden	Untersuchung,	die	im	
Rahmen	des	Forschungsprojekts	durchgeführt	wurde,	überblickt	werden	
konnte,	sehen	auch	viele	andere	europäische	Rechtsordnungen	keine	Mög-
lichkeit zur rechtlichen Absicherung einer Dauerpflege vor – die einzige 
Ausnahme	davon	bildet	England	bzw.	Großbritannien,	wo	neben	der	er-
leichterten Adoption gegen den Willen der Eltern vor allem das Instrument 
der	»special	guardianship«	mehr	Kontinuität	und	Stabilität	im	Leben	eines	
fremduntergebrachten	Kindes	bewirken	soll.24 

Durch	die	»special	guardianship«	können	Pflegeeltern,	die	mehr	als	ein	
Jahr mit dem Kind zusammenleben, einen dauerhaften Status erlangen, ohne 
dass die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Kind und seiner 
Herkunftsfamilie	erlöschen.	Die	Pflegeeltern	erhalten	die	elterliche	Verant-
wortung, die sie bis auf wenige Ausnahmen25 alleine und unabhängig von den 
Eltern	ausüben	können.	Demzufolge	können	die	Eltern	das	Kind	nicht	mehr	
gegen	den	Willen	der	Pflegeeltern	herausverlangen.	Sind	die	Pflegeeltern	zu	
»special	guardians«	bestellt	worden,	kann	dies	nur	widerrufen	werden,	wenn	
sich	die	Umstände	seit	Erlass	der	Anordnung	wesentlich	geändert	haben	und	
eine	Einwilligung	des	Gerichts	vorliegt.	Insofern	hat	ihre	Anordnung	ähnlich	
weitreichende rechtliche Wirkungen wie eine Adoption, lässt dabei aber die 
verwandtschaftlichen	Beziehungen	zur	Herkunftsfamilie	unberührt.26 Auch 
wenn	eine	solche	explizite	Möglichkeit	zur	rechtlichen	Absicherung	andern-
orts nicht vorgesehen ist, bestehen zum Teil andere Instrumentarien, die die 
Position von Pflegeeltern stärken und den Klärungsprozess über den weiteren 
Aufenthalt	des	Kindes	beschleunigen.	

Ein	solches	Mittel	stellt	das	»Blokkaderecht«	in	den	Niederlanden	dar,	
das	ähnlich	der	Verbleibensanordnung	in	Deutschland	Schutz	vor	unver-
mittelten	Herausnahmen	bietet.	Im	Unterschied	zur	Verbleibensanordnung	
jedoch	können	die	Pflegeeltern	das	Herausgabeverlangen	der	Eltern	selbst	
»blockieren«,	wenn	das	Kind	seit	mehr	als	einem	Jahr	bei	ihnen	lebt,	indem	

C.17.2C.17.2

Möglichkeiten zur Absicherung in anderen Rechtsordnungen

19 Vgl OLG Naumburg, FamRZ 2007, S. 1351 (Leitsatz) = OLGR Naumburg 2007, S 543, sowie FamRZ 
2002, S. 1274; vgl. außerdem OLG Hamm, FamRZ 1995, S. 1507 = FPR 1996, S. 92.
20 OLG Celle, FamRZ 2007, S. 659 (Leitsatz) = OLGR Celle 2007, S. 774.
21 Vgl. etwa BayObLG, FamRZ 1990, S. 1132 = DAVorm 1990, S. 802; vgl. auch OLG Brandenburg, ZKJ 
2006, S. 557. 
22 So etwa OLG Hamm in ständiger Rechtsprechung unter Verweis auf BayObLG FamRZ 1984, S. 932: 
Wenn ein Kind für nicht absehbare Zeit bei den Pflegeeltern verbleiben wird, ist zumindest das Auf-
enthaltsbestimmungsrecht, gegebenenfalls auch das Recht zur Gesundheitsfürsorge und Regelung von 
Schul- und Behördenangelegenheiten zu entziehen, weil die Pflegeeltern in die Lage versetzt werden 
müssen, das Kind umfassend zu erziehen und seine Versorgung sicherzustellen, und es mit dem Kindes-
wohl nicht zu vereinbaren wäre, solche Maßnahmen von der Mitwirkung der Eltern abhängig zu ma-
chen, vgl. etwa OLG Hamm FamRZ 1992, S. 201 = DAVorm 1991, S. 1079, sowie FamRZ 1995, S. 1507 
= FPR 1996, S. 92. Auch Siedhoff, Konkurrenzprobleme zwischen § 1666 Abs. 1 Satz 1 BGB und § 1632 
Abs. 4 BGB, FamRZ 1995, S. 1254 ff., begründet dies damit, dass ein »ungestörtes Aufwachsen« in der 
Pflegefamilie bei dauerhaftem Verbleib des Kindes ohne Übertragung der Personensorge kaum möglich 
sei. Das KG NJW-RR 2005, S. 878 = FamRZ 2005, S. 1923 (Leitsatz), begründet die Notwendigkeit einer 
dauerhaften Absicherung über § 1632 Abs. 4 BGB hinaus aus psychologischer Perspektive. Nach seiner 
Auffassung reicht eine Verbleibensanordnung bei dauerhafter Perspektive nicht aus, denn »es besteht 
die Gefahr, dass wegen der damit verbundenen Unsicherheit über den zukünftigen Verbleib, der immer 
wieder auch amtswegig überprüft werden müsste, die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes Schaden 
nimmt. Eine Verbleibensanordnung würde nicht nur zu einer erheblichen Verunsicherung der Eltern 
[Erwachsenen] führen, weil keiner von ihnen weiß, auf welche Zeiträume er sich einlassen muss und 
somit bei den geringsten Veränderungen oder Äußerungen (…) zu erwarten ist, dass die Notwendig-
keit einer derartigen Verbleibensanordnung infrage gestellt wird.« Dazu vgl. auch OLG Koblenz FamRZ 
2005, S. 1923; KG, FamRZ 2005, S. 1923 (Leitsatz) = KGR 2005, S. 866, das angesichts der zeitlichen 
Begrenztheit der Verbleibensanordnung den Daueraufenthalt eines Kindes durch Entzug zumindest 
des Aufenthaltsbestimmungsrechts sicherstellt, wenn der Wille der Personensorgeberechtigten dem 
entgegensteht. 

23 OLG Hamm, FamRZ 1998, S. 447 = NJW-RR 1997, S. 1299 = ZfJ 1997, S. 430.
24 Der Adoption and Children Act 2002, der den Children Act 1989 ergänzt, sieht in Section 52 (1) jetzt 
»placement orders« vor, die erstmals die Möglichkeit bieten, die Einwilligung gerichtlich zu ersetzen, 
und somit eine Adoption gegen den Willen der Eltern erlauben, wann immer das Kindeswohl dies 
erfordert. 
25 Die Einwilligung des Gerichts ist nötig, wenn das Kind einen anderen Familiennamen annehmen oder 
länger als drei Monate außerhalb Großbritanniens verbracht werden soll. 
26 Vgl. Sections 14A bis14G Children Act 1989, eingeführt durch Section 115 Adoption and Children Act 
2002; ausführlich zur »special guardianship« vgl. Küfner (2006a).
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sie	schlicht	ihre	Zustimmung	zur	Wegnahme	verweigern.	Dann	ist	es	an	den	
leiblichen	Eltern,	das	Gericht	anzurufen,	wenn	sie	das	Kind	trotz	der	Wei-
gerung	der	Pflegeeltern	wieder	zu	sich	nehmen	wollen.	Das	Gericht	wird	der	
Herausgabe zustimmen, wenn nicht die begründete Befürchtung besteht, 
dass	dadurch	die	Belange	des	Kindes	vernachlässigt	würden	(Art.	253	s	Abs.	
2	BW).	Die	Gesetzeslage	ist	also	zunächst	ähnlich	wie	in	Deutschland:	Es	
kommt	nur	dann	zu	einem	Verbleib,	wenn	durch	die	Wegnahme	das	Wohl	
des	Kindes	gefährdet	würde.	Ob	allerdings	auch	die	Anforderungen,	die	die	
Gerichte	in	der	Praxis	an	Grad	und	Intensität	einer	solchen	Kindeswohlge-
fährdung	stellen,	mit	den	in	der	deutschen	Rechtspraxis	entwickelten	Krite-
rien	vergleichbar	sind,	lässt	sich	nicht	beurteilen.27 

Unabhängig	davon	erfahren	die	Pflegeeltern	einen	höheren	Schutz	als	über	
§1632	Abs.	4	BGB.	Zum	einen	kann	das	Kind	nach	einem	Jahr	nicht	mehr	
ohne	Vorwarnung	aus	der	Pflegefamilie	herausgenommen	werden,	sodass	
eine gewisse Sicherheit für die Pflegeeltern und damit auch für das Pflege-
kind	besteht.	Zum	anderen	fordert	das	Gesetz	–	sollte	es	zu	einem	solchen	
Herausgabeverlangen	und	einer	streitigen	Entscheidung	des	Gerichts	kom-
men	–	durch	die	Formulierung	bestimmter	Fristen	eine	baldige	Klärung	der	
weiteren	Perspektive	ein.	In	der	Regel	wird	spätestens	sechs	Monate	nach	dem	
Herausgabeverlangen der Eltern feststehen, ob das Kind zu seinen leiblichen 
Eltern	zurückkehrt.	Andernfalls	werden	»Nägel	mit	Köpfen«	gemacht	und	
das Sorgerecht der Eltern beschnitten, sodass jedenfalls künftig keine Heraus-
gabe	mehr	gegen	den	Willen	des	Jugendamts	möglich	ist.28 

Im	Verhältnis	zu	anderen	Rechtsordnungen	erscheinen	Kontinuitäts-
bedürfnisse	von	Pflegekindern,	die	eine	besonders	verletzliche	Gruppe	
darstellen,	in	Deutschland	noch	nicht	ausreichend	geschützt.	Die	Idee	des	
»permanency	planning«,	wie	sie	in	den	USA	aufkam	und	nun	auch	in	Groß-
britannien verfolgt wird, wird längst auch in Deutschland befürwortet, um 
stabile, kontinuierliche Lebensbedingungen für das Aufwachsen eines Kindes 
zu	schaffen,	die	seinen	Bedürfnissen	und	seinem	Zeitempfinden	gerecht	wer-
den	(vgl.	C.2).	Dafür	muss	von	Beginn	des	Pflegeverhältnisses	an	die	weitere	
Perspektive	des	Kindes	im	Blick	behalten	werden	–	dieser	Ansatz	ist	in	§	37	
Abs.	1	Satz	4	SGB	VIII	bereits	festgeschrieben.	Jedoch	muss	es	eine	solche	
»andere,	dem	Wohl	des	Kindes	oder	Jugendlichen	förderliche	und	auf	Dauer	
angelegte	Lebensperspektive«	auch	geben.	Ein	solches	zivilrechtliches	Pen-
dant, das die geplante und gelebte Stabilität im Pflegeverhältnis auch recht-
lich	verfestigt,	fehlt	bislang.	Eine	Veränderung	des	§	1632	Abs.	4	BGB	könnte	
daher	einen	Beitrag	leisten	zur	Verbesserung	der	Situation	von	Kindern,	die	
in	Familienpflege	leben.	

Aber wie wäre das mit dem mahnenden Zeigefinger vereinbar, den der Eu-
ropäische	Gerichtshof	für	Menschenrechte	(EGMR)	in	jüngerer	Zeit	mehr-
mals	erhob,	um	mehr	Offenheit	für	Rückführungen	einzufordern?	Auf	den	
ersten Blick scheint es dem diametral gegenüberzustehen, nun auch noch 
eine	rechtliche	Grundlage	zur	Absicherung	von	Dauerpflegeverhältnissen	zu	
schaffen.	Bei	näherer	Betrachtung	jedoch	zeigt	sich,	dass	dies	keineswegs	der	
Fall	sein	muss.	Auch	der	EGMR	will	nicht	in	Abrede	stellen,	dass	es	Pflege-
verhältnisse gibt, die voraussichtlich auf Dauer bestehen werden und zu einer 
»dauerhafte[n]	Trennung	der	Kinder	von	ihren	Eltern«	führen.	Aus	seinen	
Äußerungen wird auch ersichtlich, dass das in der Europäischen Menschen-
rechtskonvention	(EMRK)	verankerte	Recht	auf	Familie	einer	solchen	dauer-
haften	Lösung	nicht	per	se	entgegensteht,	wenn	auch	der	Eingriff	gemäß	Art.	
8	Abs.	2	EMRK	»der	Rechtfertigung	unter	anderem	durch	einschlägige	und	
ausreichende	Gründe	bedarf«.29 

Zielrichtung der Inpflegegabe ist die Rückführung des Kindes – daran 
lässt	der	EGMR	keine	Zweifel,	indem	er	deutlich	macht,	dass	die	Inpfle-
gegabe	eines	Kindes	»grundsätzlich«	oder	»im	Regelfall«	eine	»vorüberge-
hende	Maßnahme«	darstellt,	die	zu	beenden	ist,	sobald	die	Umstände	dies	
erlauben,30	und	dass	es	»eigentliche[s]	Ziel«	der	Inpflegegabe	ist,	die	leiblichen	
Eltern	und	das	Kind	wieder	zusammenzubringen.31 

Damit	macht	der	EGMR	deutlich,	wohin	die	Reise	gehen	soll.	Er	verlangt	
deshalb, dass zu Beginn eines Pflegeverhältnisses Anstrengungen unternom-
men	werden,	um	dem	Ziel	der	Familienzusammenführung	näherzukom-
men.32	Jedoch	verkennt	er	dabei	nicht,	dass	dies	nicht	durchweg	möglich	
ist, dass es Hindernisse geben kann, die eine Änderung der Reisepläne 
erforderlich	machen,	um	überhaupt	irgendwo	anzukommen.	Dazu,	ob	in	
diesen	–	zweifellos	wenigen	–	Fällen,	in	denen	eine	Rückführung	nicht	mehr	
in Betracht kommt und die Pflegefamilie eine dauerhafte Perspektive für 
das	Kind	bieten	kann,	diese	Familienform	auch	eine	rechtliche	Absicherung	
erfahren	darf	bzw.	soll,	hat	er	sich	bislang	nicht	geäußert.	Auch	zum	Modell	
der	»special	guardianship«	gibt	es	bislang	–	soweit	ersichtlich	–	keine	Recht-
sprechung	des	EGMR.	

Deutlich	wird	jedoch	immer	wieder,	dass	»im	Rahmen	des	Interessenaus-
gleichs zwischen dem Kind und den Eltern an einer neuen Zusammenfüh-
rung	dem	Kindeswohl	besonderes	Gewicht	zukommt	und	den	Interessen	der	
Eltern	vorgehen	kann«.	Wenn	eine	Maßnahme	die	Gesundheit	oder	Entwick-
lung	des	Kindes	beeinträchtigen	würde,	muss	das	Elternrecht	zurückstehen.33 
Im Ergebnis kann daher kein Zweifel daran bestehen, dass die Pflegefamilie 
im Einzelfall eine dauerhafte Perspektive für ein Kind darstellen kann, wenn 
der	Weg	zur	Herkunftsfamilie	nicht	mehr	zum	Kind	führt.	Ist	dies	im	Ein-
zelfall mit dem Recht vereinbar, steht aber auch einer Institutionalisierung 
nichts im Wege, sofern diese den Raum lässt, um den Anforderungen des 
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27 Der Maßstab für die Entscheidung geht aus den Regelungen nicht hervor und ließ sich auch in den 
Interviews mit den ExpertInnen des jeweiligen Landes, die im Rahmen des Forschungsprojekts geführt 
wurden, nicht zuverlässig ermitteln. Deshalb können auch keine Aussagen darüber getroffen werden, 
ob die niederländischen Regelungen milder sind oder stärker in die Rechte der Herkunftseltern eingrei-
fen als die deutschen. Wenn dieselben Anforderungen an eine Kindeswohlgefährdung gestellt werden 
wie in Deutschland, wäre die Rechtslage durchaus vergleichbar. Eventuell jedoch lassen es die Gerichte 
für einen weiteren Verbleib bereits genügen, dass eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen 
werden kann, sodass die »Blokkade« eher niederschwellig griffe. Notwendig für aussagekräftige Ergeb-
nisse wäre eine Sensibilität für die im eigenen System hervortretenden Besonderheiten, die wiederum 
nur über einen Vergleich mit anderen Rechtssystemen erlangt werden kann. An dieser Stelle steckt die 
Rechtsvergleichung noch zu sehr in den Kinderschuhen, um große Sprünge machen zu können. 
28 Vgl. Section 253 s BW. Ausführlicher zum »Blokkaderecht« vgl. Küfner (2006b).

Bedenken und Möglichkeiten

29 EGMR, FamRZ 2002, S. 1393 (Kutzner).
30 EGMR, FamRZ 2002, S. 1393 (Kutzner), FamRZ 2002, S. 305, sowie FamRZ 2005, S. 585 (Haase).
31 EGMR, FamRZ 2005, S. 585 (Haase).
32 Vgl. EGMR, FamRZ 2002, S. 1393 (Kutzner), sowie FamRZ 2002, S. 305.
33 EGMR, FamRZ 2005, S. 585 (Haase).
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Einzelfalls	gerecht	zu	werden	und	Möglichkeiten	statt	Grenzen	zu	schaffen.	
Es	geht	also	weniger	um	das	»Ob«	als	um	das	»Wie«.	Dies	eröffnet	ein	weites	
Feld	an	Möglichkeiten.

Vorstellbar	erscheint	etwa	eine	Art	»präventive	Verbleibensanordnung«,	
mit	der	das	Familiengericht,	ohne	dass	es	zum	Konflikt	zwischen	Herkunfts-	
und Pflegeeltern gekommen sein muss, fest- und damit auch klarstellt, dass 
das	Kind	bei	den	Pflegeeltern	in	Dauerpflege	ist.	Damit	würden	Jugendhilfe-	
und	Familienrecht	besser	verzahnt	und	mehr	»gefühlte	Sicherheit«	für	Pflege-
eltern	und	Pflegekind	erreicht.	Vorstellbar	ist	aber	auch	eine	weitreichendere	
Absicherung	in	Kombination	mit	dem	Übergang	sorgerechtlicher	Befugnisse	
nach	dem	Vorbild	der	»special	guardianship«.	Schließlich	kann	auch	darüber	
nachgedacht	werden,	die	Voraussetzungen	für	die	Übertragung	sorgerecht-
licher Befugnisse auf die Pflegeeltern nach einer bestimmten Dauer des Pfle-
geverhältnisses	zu	erleichtern.	Im	Interesse	des	Kindes	wird	in	jedem	Fall	da-
rauf	zu	achten	sein,	dass	die	Regelung	die	Konflikte	im	Verhältnis	zwischen	
Herkunfts- und Pflegefamilie nicht weiter verschärft und der unzureichenden 
Förderung	elterlicher	Erziehungsfähigkeit	nicht	noch	Vorschub	geleistet	wird.	

Es	bleibt	abzuwarten,	ob	und	wie	der	Gesetzgeber	auf	die	bestehenden	
Bedürfnisse	und	Unzulänglichkeiten	des	geltenden	Rechts	reagiert.	Bis	dahin	
gilt	es,	die	bestehenden	Möglichkeiten	verstärkt	zu	nutzen,	insbesondere	
vermehrt	an	die	Bestellung	der	Pflegeeltern	zum	Vormund	und	die	Adoption	
zu	denken.	Ein	weiterer	Schlüssel	mag	in	der	Intensivierung	der	sozialpäda-
gogischen	Betreuungsarbeit	mit	den	Familien	liegen.	Eine	psychologische	
Unterstützung	der	leiblichen	Eltern	und	ein	Werben	um	ihre	Einwilligung	
können	weitere	Konflikte	und	möglicherweise	auch	die	Notwendigkeit	für	
eine	rechtliche	Absicherung	entfallen	lassen.

Die	Vorgaben	der	Rechtsordnung	zum	Schutz	von	Elternrechten	stellen,	wie	
gesehen, erhebliche Anforderungen auch an die Pflegekinderhilfe in Deutsch-
land.	Wie	immer	Fachkräfte	sich	persönlich	hierzu	stellen,	die	bestehenden	
verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen Wertungen sind ernst zu 
nehmen	und	in	die	fachliche	Arbeit	zu	integrieren.	

Gesetze	sind	jedoch	nicht	unabänderbar.	Der	Blick	über	die	Grenzen	in	
andere	Länder	zeigt,	dass	dort	länger	andauernde	Familienpflegeverhältnisse	
teilweise	besser	geschützt	sind	oder	die	Möglichkeiten	zur	Adoption	stärker	
genutzt	werden.	Hier	dürfte	für	Deutschland	ein	Rechtsentwicklungsbedarf	
liegen.	Dauerpflegeverhältnisse	verdienen	verbesserten	rechtlichen	und	staat-
lichen	Schutz.	Auch	wird	die	Arbeit	mit	der	Herkunftsfamilie	während	der	
Unterbringung	eines	Kindes	in	einer	Pflegefamilie	in	anderen	Ländern	deut-
lich	stärker	und	qualifizierter	angegangen.	Und	mehr	als	das.	Doch	hierbei	
allein	auf	den	Gesetzgeber	zu	verweisen	oder	im	Stillstand	auf	ihn	zu	warten,	
ist	sicherlich	nicht	der	Weg	der	Wahl.	 34 Hierzu eingehend Kindler Kap. C.1.

35 Hierzu Krumbholz Kap. C.3.
36 Hierzu Helming Kap. C.4.2.
37 Hierzu Helming/Bovenschen/Spangler/Köckeritz/Sandmeir Kap. C.5.
38 Ebd.
39 Hierzu Helming/Bovenschen/Spangler/Köckeritz/Sandmeir Kap. C.5.2.

Eine	Stärkung	der	Pflegekinderhilfe	in	Deutschland	steht	an.	Der	quantita-
tive	Ausbau	im	Verhältnis	zur	Heimerziehung	ist	nicht	nur	eine	Forderung	
der	Rechnungsprüfungsämter,	sondern	auch	ein	fachliches	Desiderat.	Um	
dieses	zu	verwirklichen,	braucht	es	an	einigen	Stellen	sicherlich	ein	Um-	oder	
Neudenken und vor allen Dingen engagierte Investitionen in dieses Segment 
der	Kinder-	und	Jugendhilfe.	

Die Horizonte in der deutschen Kinder- und Jugendhilfelandschaft 
verdienen	Erweiterung.	Vielerorts	werden	fast	nur	kleinere	Kinder	in	Pflege-
familien vermittelt, ältere Kinder und Jugendliche in Heimen oder sonstigen 
Wohnformen	untergebracht.	Die	internationale	Forschung	zeigt	jedoch,	dass	
das	Alter	des	Kindes	allein	kein	besonders	aussagekräftiger	Faktor	für	die	Er-
folgsprognose	der	Hilfe	in	einer	Pflegefamilie	ist.	Auch	für	ältere	Kinder	und	
Jugendliche	kann	die	Vollzeitpflege	die	am	besten	geeignete	Hilfeform	sein.34 
Sollen die Potenziale der Pflegekinderhilfe für ältere Kinder und Jugendliche 
mit	Bindungsproblematiken	und	ausgeprägten	Verhaltensproblemen	besser	
genutzt	werden,	ist	dies	nicht	einfach	durch	eine	veränderte	Vermittlungspra-
xis	zu	erzielen,	sondern	stellt	besondere	Anforderungen	an	die	Qualität	der	
fachlichen	Arbeit.	Die	hierfür	erforderlichen	Konzept-	und	Kompetenzerwei-
terungen, verbunden mit einer Erweiterung des professionellen Ausschnitts 
der Pflegekinderhilfe mit einer vielgestaltigen Angebotspalette an Erziehungs-
stellen,	kämen	auch	den	jüngeren	Kindern	in	Familienpflege	zugute.	

Eine Steigerung der Zahl der Pflegekinderverhältnisse lohnt, tritt aber 
nicht	von	selbst	ein.	Die	Werbung	von	Pflegeeltern,35 deren vorbereitende36 
und stetige Weiterqualifizierung37 zu intensivieren und verbessern, macht 
sich	zwar	bezahlt,	ist	aber	auch	herausfordernd.	Die	Pflegekinderhilfe	bedarf	
nicht unbedingt einer Entwicklung der Pflegeelternschaft allgemein von einer 
Laientätigkeit	hin	zu	einer	beruflichen	Tätigkeit.	Der	Ruf	nach	Professiona-
lisierung	der	Pflegepersonen	enthält	die	Gefahr,	dass	Probleme	der	Pflegever-
hältnisse	individualisiert	werden,	d.h.	von	Pflegeeltern	aufgrund	ihrer	Aus-
bildung	erwartet	wird,	diese	selbst	und	allein	zu	lösen.	Pflegeeltern	brauchen	
eine	professionelle	Infrastruktur	der	Begleitung	und	Unterstützung,	das	
zeigen	erfolgreiche	Interventionsprogramme	aus	dem	Ausland	wie	z.	B.	»Mul-
ti	Treatment	Foster	Care«	oder	auch	»Early	Treatment	Foster	Care«.38 Neben 
Vorbereitungskursen	muss	ein	verbindlicher	Zugang	zu	laufender	Beratung	
im	Prozess	der	Unterbringung	gesichert	werden.	Dazu	bedarf	es	entspre-
chender	personeller	Ressourcen	der	Pflegekinderhilfe.	Innovative	Angebote	
wie	strukturierte,	die	Familien	aufsuchende	und	die	Bindungsbeziehungen	
unterstützende	Beratung	in	der	ersten	Zeit	nach	der	Unterbringung	eines	
Kindes	haben	in	der	US-amerikanischen	Pflegekinderhilfe	sehr	gute	Ergeb-
nisse	für	Pflegekinder	und	Eltern	gezeigt.39 Ein Aufbau von solchen Angebo-
ten	in	Deutschland	wäre	vermutlich	eine	äußerst	lohnenswerte	Investition.

C.17.3C.17.3
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Eine Qualifizierung der Begleitung von Pflegekindern,40 Pflegeeltern,41 deren 
leiblichen Kindern42 und der Herkunftseltern sowie -geschwister43 beginnt mit 
einer	gesteigerten	Investition	in	den	Anfang.	In	Vollzeitpflegeverhältnissen	
birgt	das	sozialrechtliche	Dreiecksverhältnis	eigene	Dynamiken.	Es	besteht	
nicht zwischen zwei Profi-Institutionen auf der einen und den Leistungsbe-
rechtigten auf der anderen Seite, sondern zwischen dem Jugendamt und zwei 
Familien.44 

Rechtlich	gesehen	kommen	mit	der	Unterbringung	Verträge	zustande	
sowohl zwischen Jugendamt und Pflegeperson, als auch zwischen Sorgebe-
rechtigten	und	Pflegeperson.	In	der	bisherigen	Praxis	geschieht	dies	häufig	
konkludent,	also	»unausgesprochen«,	d.h.	nicht	ausdrücklich	schriftlich	
festgelegt, sondern wie die Jurist/inn/en sich ausdrücken: durch schlüssiges 
Verhalten.	Eine	vorherige	Auseinandersetzung	über	die	gegenseitigen	Erwar-
tungen	findet	nicht	oder	nur	zum	Teil	statt,	wenn	dem	Vertragsschluss	ein	
Aushandlungsprozess	nicht	oder	nur	bedingt	vorausgeht.	

Im Verhältnis zwischen Jugendamt und Pflegeeltern bedeutet der Abschluss 
von	Vereinbarungen	zunächst	eine	Verständigung	über	das,	was	beide	Seiten	
an	Kompetenzen	und	Ressourcen	einzubringen	bereit	und	in	der	Lage	sind.	
Pflegeeltern	als	Leistungserbringer	beschreiben	Inhalt,	Umfang	und	Qualität	
ihres	Angebots,	verpflichten	sich	bspw.	zur	Inanspruchnahme	von	Beratung,	
Weiterqualifizierungsangeboten	und	Supervision	usw.	Das	Jugendamt	erklärt	
sich verbindlich bereit zur finanziellen Ausstattung, zum Zurverfügungstel-
len	von	entlastenden	Angeboten	der	Beratung	und	Unterstützung	nach	§	
37	Abs.	2	SGB	VIII	usw.	Für	den	Abschluss	von	Vereinbarungen	zwischen	
Jugendamt	und	Pflegeeltern	können	die	gesetzlichen	Vorgaben	für	die	Inhalte	
der Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen zwischen Trägern der 
öffentlichen	Jugendhilfe	und	Trägern	von	Einrichtungen	nach	§§	78a	ff.	SGB	
VIII	eine	Orientierung	bieten.	Die	Vielgestaltigkeit	der	Pflegekinderverhält-
nisse	erfordert	jedoch	ausreichend	Spielraum	und	Offenheit	sowohl	hinsicht-
lich	des	Abschlusses	der	Vereinbarung	(z.B.	für	das	einzelne	Kind	oder	allge-
mein	für	die	Pflegestelle)	als	auch	der	Dichte	der	Regelungsgegenstände	(z.B.	
klare Profilbeschreibung bei Erziehungsstelle oder allgemeine Anforderungen 
bei	Verwandtenpflege).	Die	Hilfeplanung	nach	§	36	Abs.	2	SGB	VIII	baut	auf	
den	Vereinbarungen	auf,	integriert	und	konkretisiert	sie.	

Auch	im	Verhältnis	zwischen	Sorgeberechtigten	und	Pflegeeltern	liegt	
der	Unterbringung	des	Kindes	notwendig	ein	Vertrag	zugrunde.	Es	beste-
hen	gegenseitige	Erwartungen,	etwa	zur	religiösen	Kindererziehung	oder	
zur	Namensführung.	Viele	Fragen,	etwa	welche	sorgerechtlichen	Befugnisse	
die Pflegeeltern ausüben dürfen und bei welchen Entscheidungen die Sorge-
berechtigten	(mit)bestimmen	wollen	oder	auch,	wer	welche	Versicherungen	
für	das	Kind	abschließt,	bedürfen	eines	Austauschs.	Absprachen	über	Um-
gangskontakte	sind	nicht	nur	Bestandteil	der	Hilfeplanung,	sondern	gehören	

–	nicht	nur	–	rechtlich	gesehen	genauso	zu	den	Vereinbarungen	zwischen	
Sorgeberechtigten	und	Pflegeeltern.	Die	eher	stiefmütterliche	Behandlung	in	
der	Praxis	der	Pflegekinderhilfe	haben	diese	Aushandlungsprozesse	nicht	ver-
dient.	Ihre	Potenziale	für	den	Hilfeprozess	sollten	Aufforderung	sein,	ihnen	
verstärkte	Aufmerksamkeit	zu	widmen.	Dem	Jugendamt	kommt	bei	der	Ini-
tiierung und Begleitung dieser Klärungsprozesse eine zentrale, moderierende, 
beratende	und	unterstützende	Rolle	zu.	Bei	später	auftretenden	Meinungsver-
schiedenheiten kann an die erarbeiteten Absprachen angeknüpft werden, und 
es	sind	die	Möglichkeiten	für	Jugendamt	bzw.	Pflegekinderdienst	bei	einem	
freien	Träger	in	der	Regel	größer,	das	Konfliktniveau	zu	reduzieren.	

Die	öffentlich-rechtliche	Sozialleistungsbeziehung	zwischen	Jugendamt	
und Herkunftseltern beschränkt sich derzeit allzu sehr auf Partizipation an 
der	Hilfeplanung.	In	der	Beratung	und	Unterstützung	der	Herkunftsfami-
lie	nach	einer	Fremdunterbringung	(§	37	Abs.	1	SGB	VIII)	liegen	ebenfalls	
große	Potenziale	zu	einer	Erweiterung	und	Qualifizierung	des	Angebots.	Im	
Einzelfall	wird	es	dabei	um	das	fachkundige	Ausloten	der	Möglichkeiten	für	
eine	Rückführung	und	Hinwirken	auf	eine	Verbesserung	der	Erziehungs-
bedingungen	gehen.	Unbedingt	erforderlich	ist	dafür	die	Entwicklung	von	
Angeboten,	die	belegbar	geeignet	sind,	unter	bestimmten	Voraussetzungen	
elterliche	Erziehungsfähigkeit	zu	fördern,	auch	wenn	das	Kind	derzeit	nicht	
bei	den	Eltern	lebt.	Vor	allen	Dingen	ist	aber	in	den	Fällen	einer	Fremdun-
terbringung	Beratung	und	Unterstützung	der	Herkunftsfamilie	bei	der	Verar-
beitung	der	Trennung	gefragt.	Die	entlastende	Wirkung,	wenn	die	Herkunfs-
eltern	ihrem	Kind	die	Botschaft	auf	den	Weg	geben	können,	»Du	bist	in	der	
Pflegefamilie	richtig	und	uns	nicht	gleichgültig«,	kann	für	die	kindliche	
Entwicklung und erleichterte Integration in die Pflegefamilie kaum hoch ge-
nug	eingeschätzt	werden.	Die	kontinuierliche	Arbeit	mit	den	Herkunftseltern,	
vor	allem	aber	in	der	Phase	nach	der	Unterbringung	des	Kindes,	erhöht	die	
Chancen,	die	Konflikte	mit	den	Pflegeeltern	und	damit	auch	die	Loyalitäts-
konflikte	des	Kindes	zu	reduzieren.	

Das	erweiterte	Familiensystem	in	Pflegekinderverhältnissen	stellt	an	die	
Fachkräfte,	die	es	umgeben,	besondere	Anforderungen.	Alle	Beteiligten	
in	den	Familien	im	Blick	zu	behalten	und	allen	mit	ihren	je	individuellen	
Hilfebedürfnissen	gerecht	zu	werden,	ist	aus	der	Perspektive	der	Fachlichkeit	
vielleicht eine der anspruchvollsten Aufgaben in der gesamten Kinder- und 
Jugendhilfe,	die	gleichzeitig	ein	hohes	Maß	an	zeitlichen	Ressourcen	fordert.	
Im	verdichteten	Arbeitsalltag	führt	dieser	Anspruch	leicht	an	die	Grenzen	zur	
Überforderung	oder	darüber	hinaus.	

Bemerkbar	macht	sich	dies	auch	in	familiengerichtlichen	Verfahren	über	
Umgang,	Herausgabe	des	Kindes	oder	Verbleibensanordnung.	Verallgemei-
nernde	Setzungen	im	Sinne	eines	»bei	Pflegekindern	ist	das	so«	werden	von	
den	Familiengerichten	häufig	nicht	akzeptiert.	Erscheint	zum	Wohl	eines	
Kindes	die	Beschränkung	des	Umgangs	oder	dessen	Ausschluss	angezeigt,	
wird	ein	Gericht	dies	in	der	Regel	nur	beschließen,	wenn	sich	die	fachlichen	
Prognosen	und	Einschätzungen	auf	konkrete	Wahrnehmungen	von	Fach-
kräften	stützen	können.	Das	fachliche	Wissen	braucht	Rückbindung	an	
Eindrücke vom einzelnen Kind, seiner Situation in der Pflegefamilie, seinen 
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Ressourcen und Belastungen, seinem Erleben der Kontakte mit der Her-
kunftsfamilie	sowie	von	den	Herkunftseltern	und	ihren	(potenziellen)	Fähig-
keiten,	den	Kontakt	so	gestalten	zu	können,	dass	das	Kind	davon	profitieren	
kann,	zumindest	aber,	dass	es	keinen	Schaden	davonträgt.	

Kommt	die	Frage	einer	Rückführung	in	Streit,	sind	nicht	nur	Kenntnisse	
darüber gefragt, wie das Kind in der Pflegefamilie integriert ist, sondern vor 
allen Dingen, wie sich die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
darstellen.	Vor	dem	Familiengericht	kommt	notwendig	die	Frage	auf,	was	das	
Jugendamt	seit	der	Unterbringung	des	Kindes	getan	hat,	um	diese	zu	verbes-
sern.	Waren	die	Herkunftseltern	auf	sich	gestellt,	können	die	rechtlichen	bzw.	
richterlichen	Wertungen	leicht	von	einem	empfundenen	Gerechtigkeitsdefizit	
überlagert	werden	im	Sinne	eines:	»Wenn	das	Jugendamt	mit	den	Herkunfts-
eltern	gearbeitet	hätte,	dann	wäre	jetzt	eine	Rückführung	möglich.	Es	kann	
nicht	sein,	dass	die	Untätigkeit	ihnen	jetzt	zum	Nachteil	gereicht.«	Nehmen	
Versäumnisse	der	Vergangenheit	in	den	Gerichtsverfahren	Raum	ein,	so	ist	
das Kind mit seinen Bedürfnissen und seiner Entwicklung mitunter längst 
an	einem	anderen	Punkt.	Hier	kommt	es	zu	Spannungen,	die	sich	in	fami-
liengerichtlichen	Entscheidungen	als	eine	vermeintliche	Überbetonung	der	
Elternrechte	darstellen	können.	An	solchen	Verschiebungen	kann	die	Kinder-	
und	Jugendhilfe	selbst	etwas	verändern,	indem	sie	die	Möglichkeiten	einer	
Rückkehr in den elterlichen Haushalt eingehend prüft, den Herkunftseltern 
ggf.	zur	Verwirklichung	ausreichend	Unterstützungsangebote	macht,	und	an-
schließend	auf	fundierter	Grundlage	feststellen	kann,	dass	eine	Option	zum	
(erneuten)	Leben	in	der	Herkunftsfamilie	zumindest	nicht	in	einem	für	die	
Entwicklung	des	Kindes	vertretbaren	Zeitraum	erarbeitet	werden	konnte.	

Die Herkunftselternarbeit ist dabei nicht nur wichtig für die Entwicklung 
des Kindes, sondern auch für den gesellschaftlichen Konsens, der diejeni-
gen Teile der Kinder- und Jugendhilfe trägt, die in ihrem Ausgangspunkt 
oder	Verlauf	relativ	häufig	auf	(jugendamtlichen	oder)	familiengerichtlichen	
Zwang	zurückgreifen	müssen.	

Die Weiterentwicklung und Stärkung der Pflegekinderhilfe wird in ihrem 
tatsächlichen	Effekt	besser	überprüf-	und	steuerbar,	wenn	es	zu	einer	fach-
lichen	Verständigung	auf	Qualitätskriterien	kommt,	die	erhoben	und	deren	
Entwicklung	gemeinsam	ausgewertet	wird.	Ein	solches	System	von	Indika-
toren	kann	bzw.	sollte	der	Jugendhilfe	nicht	von	außen	übergestülpt	werden.	
Es lassen sich aber Empfehlungen formulieren, nach denen etwa folgende 
Qualitätsindikatoren	möglich	wären:	

•	 Psychische Gesundheit, soziale Teilhabe und Bildungserfolg 
der betreuten Pflegekinder 
Die	vorliegenden	Befunde	deuten	darauf	hin,	dass	Pflegekinder	als	Grup-
pe	deutlich	häufiger	als	andere	Kinder	Einschränkungen	der	psychischen	
Gesundheit,	eine	mangelnde	soziale	Teilhabe	und	ungünstige	Bildungs-
verläufe	erleben.	Bei	längerem	Aufenthalt	in	einer	Pflegefamilie	ergeben	
sich	im	Mittel	zwar	eher	günstige	Veränderungen.	Gleichzeitig	wird	aber	
ein	hoher	Anteil	chronifizierender	Störungen	und	anhaltend	negativer	
Bildungskarrieren	sichtbar.	Besonders	beunruhigend	sind	dabei	Hinweise,	

wonach ein relativ hoher Anteil dieser besonders problembeladenen Kinder 
keine	angemessene	therapeutische	oder	teilstationäre	Versorgung	erfährt.	
Es	ist	nicht	bekannt,	in	welchem	Ausmaß	psychische	Gesundheit,	soziale	
Teilhabe und Bildungserfolg von Pflegekindern durch eine verbesserte 
Versorgung,	mehr	Teilhabeangebote	und	mehr	pädagogische	Förderung	
gesteigert	werden	kann.	Auch	kann	der	Anteil	psychisch	auffälliger	Kinder	
steigen, wenn mehr und auch ältere Kinder in Pflegefamilien vermittelt 
werden.	Daher	kann	die	Rate	psychisch	auffälliger	Pflegekinder,	der	Anteil	
an	Kindern	mit	wenigen	Freundschaften	und	Lernschwierigkeiten	nicht	
ohne	weiteres	als	Qualitätskriterium	verwandt	werden.	Mögliche	Indika-
toren wären aber 
· der Anteil an Pflegekindern, zu denen eine qualifizierte Beschreibung 
	 der	psychischen	Gesundheit,	des	Bildungserfolgs	und	der	sozialen	Bezie-
 hungen vorliegt; 
· der Anteil an Pflegekindern, bei denen im Rahmen der Hilfeplanung 
	 Ziele	im	Hinblick	auf	psychische	Gesundheit,	Bildungserfolg	und	soziale	
 Teilhabe formuliert und erreicht werden; 
·	 der	Anteil	an	psychisch	auffälligen	Pflegekindern,	die	therapeutisch	
 versorgt werden, sich in einer teilstationären Maßnahme befinden oder 
	 in	einer	Erziehungsstelle.	

•	 Qualifizierte Prüfung, Förderung und Begleitung von Rückführungen 
In	der	deutschen	Pflegekinderhilfe	finden	im	internationalen	Vergleich	
eher wenige Rückführungen statt, was nicht daran liegt, dass in Deutsch-
land	mehr	als	in	anderen	Ländern	nur	bei	sehr	schweren	Fällen	eine	
Herausnahme	erfolgt.	Eher	scheint	es	so	zu	sein,	dass	Bedingungen	für	
eine Rückführung zu Beginn der Platzierung häufig nicht klar festgelegt 
werden,	und	dann	zudem	qualifizierte	Angebote	zur	Förderung	der	elter-
lichen	Erziehungsfähigkeit	während	der	Fremdunterbringung	fehlen.	Ziel	
kann	jedoch	nur	sein,	Rückführungen	mit	Aussicht	auf	Erfolg	zu	fördern.	
Eine Steigerung der Rückführungszahlen um jeden Preis wäre kein fach-
lich	vertretbares	Anliegen.	Mögliche	Qualitätskriterien	im	Bereich	der	
Prüfung,	Förderung	und	Begleitung	von	Rückführungen	wären	
·	 das	Vorhandensein	von	Anbietern	und	Konzepten	zur	Förderung	der	
 Erziehungsfähigkeit von Eltern, deren Kind derzeit in einer Pflegefamilie 
 lebt; 
·	 der	Anteil	der	Fälle,	in	denen	in	der	ersten	Zeit	nach	der	Fremdunter-
	 bringung	festgelegt	wird,	welche	Voraussetzungen	die	Eltern	vor	einer	
 Rückführung konkret erfüllen sollten; 
· die Anzahl an Pflegekindern, die innerhalb eines Jahres geplant rückge-
 führt werden und die im folgenden Jahr nicht wieder in Pflege genom-
 men werden müssen, und für die innerhalb dieses Zeitraums auch keine 
	 begründeten	Gefährdungsmeldungen	eingehen.	

•	 Förderung von Kontinuität und Stabilität im Leben von Pflegekindern 
Im	internationalen	Vergleich	ermöglicht	die	Pflegekinderhilfe	in	Deutsch-
land den anvertrauten Kindern ein relativ hohes Maß an Stabilität und 
Kontinuität.	Trotzdem	gibt	es	innerhalb	des	derzeitigen	rechtlichen	Rah-
mens	sowohl	vom	Hilfesystem	selbst	verursachte	Kontinuitätsbrüche	(z.B.	
relativ	späte	Umplatzierungen	von	Bereitschafts-	in	Dauerpflegefamilien)	
als	auch	Kontinuitätsbrüche	aufgrund	von	Konflikten	oder	Überforde-
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rungen, die sich zumindest teilweise durch eine intensivierte Fallbeglei-
tung verhindern lassen. Mögliche Qualitätskriterien in diesem Bereich 
wären 
· der Anteil der unter drei Jahre alten Pflegekinder, die im vergangenen 
 Jahr eine Bereitschaftspflege ohne zusätzlichen Bindungsabbruch verlas-
 sen konnten; 
· der Anteil in Vollzeitpflege befindlicher Kinder, bei denen im letzten er-
 folgten Hilfeplangespräch Konsens zwischen Fachkraft, leiblichen 
 Eltern, Pflegeeltern und (jenseits des 8. Lebensjahres) dem Kind im Hin-
 blick auf eine gewünschte Fortdauer des Pflegeverhältnisses bestand; 
· die im Mittel erfahrene Anzahl an früheren Aufenthaltswechseln bei 
 denjenigen jungen Erwachsenen, bei denen im vergangenen Jahr das 
 Pflegeverhältnis beendet wurde. 

Fachlich vereinbarte Qualitätskriterien sind nicht deshalb sinnvoll, weil die 
deutsche Pflegekinderhilfe als System versagen würde. Vielmehr zeigen gerade 
die Daten der DJI/DIJuF-Fallerhebung sehr klar einige Erfolge und Stärken 
auf. Zugleich ist jedoch deutlich geworden, dass die Pflegekinderhilfe noch 
mehr an Potenzial besitzt, das durch fachliche Weiterentwicklung von In-
strumenten und Standards, Ausdifferenzierung des Angebots und Ergebnis-
monitoring stärker ausgeschöpft werden könnte. Dies zu erreichen wäre ein 
wichtiger gemeinsamer Beitrag von Jugendhilfepraxis in der Fallarbeit und in 
den Leitungen, von Fachpolitik und Forschung für Kinder, die zeitweise oder 
dauerhaft nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können.
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Anhang 1
Muster Pflegevertrag zwischen Personen- 
sorgeberechtigten & Pflegeeltern

Marion Küfner

Pflegevertrag
zwischen Personensorgeberechtigten und Pflegeeltern

Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Pflegepersonen sowie auch der 
Personensorgeberechtigten während des Pflegeverhältnisses. Einige davon ergeben 
sich bereits aus dem Gesetz, sind aber hier zur Klarstellung noch einmal aufgenom-
men. Die in diesem Vertrag enthaltenen Punkte sind als Vorschläge zu verstehen. 
Die Parteien sind frei, zusätzliche oder davon abweichende Vereinbarungen zu tref-
fen oder auch Regelungen zu streichen. In jedem Fall aber sollten das Einverständnis 
mit der Inpflegegabe sowie die Befugnis zur Geltendmachung des Pflegegeldes im 
Pflegevertrag festgehalten werden. 

Das Jugendamt soll auf den Abschluss eines Pflegevertrages zwischen Personen-
sorgeberechtigten und Pflegeeltern hinwirken. Wenn Personensorgeberechtigter 
das Jugendamt als Vormund/Pfleger ist, wird der Vertrag mit dem Amtsvormund/-
pfleger abgeschlossen und muss dann für diese Situation entsprechend abgeändert 
werden. 

Nur wenn ein Vertrag mit den Personensorgeberechtigten nicht zustande kommt, 
darf bzw. muss das Jugendamt selbst einen Pflegevertrag mit entsprechendem 
Inhalt mit den Pflegeeltern abschließen. Das Jugendamt unterschreibt dann den Pfle-
gevertrag im Auftrag der Personensorgeberechtigten und legt eine Vollmacht von 
ihnen bei. Kann es eine solche Vollmacht nicht erlangen, schließt es den Pflegever-
trag im eigenen Namen ab. Das Muster zum Pflegevertrag muss dann in der Weise 
abgeändert werden, dass anstelle von »Personensorgeberechtigten« das »Jugend-
amt als Amtsvormund« bzw. als Amtspfleger steht. Dies soll jedoch die Ausnahme 
sein.

Vorbemerkung:
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Für das Kind1

(Name des Kindes)

geboren am    in

wird zwischen dem/den Personensorgeberechtigten2

Frau 
(Vorname, Name, Anschrift)

Herr 
(Vorname, Name, Anschrift)

und der/n Pflegeperson(en)3

Frau 
(Vorname, Name, Anschrift)

Herr 
(Vorname, Name, Anschrift)

folgender Vertrag abgeschlossen:

1.1. Die genannten Beteiligten sind sich darüber einig, dass die Pflegepersonen das 
Kind ab dem    als Pflegekind in ihren Haushalt aufnehmen 
und es versorgen, betreuen, erziehen und fördern.

1.2. Grundlage der Unterbringung und Betreuung des Kindes bei den Pflegeper-
sonen ist die Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 33 SGB VIII, die den Personensorgebe-
rechtigten auf der Grundlage des Leistungsbescheids des Jugendamts
 

(Ort, Anschrift) 

als  zeitlich befristete Vollzeitpflege bis zum
  auf Dauer angelegte Vollzeitpflege 
gewährt wird.

2.1. Die Pflegepersonen sind berechtigt, während der Dauer der Unterbringung in 
Angelegenheiten des täglichen Lebens selbstständig zu entscheiden und die Perso-
nensorgeberechtigten in solchen Angelegenheiten zu vertreten (§ 1688 BGB). Sie 
sind insbesondere berechtigt, 

1.  Inpflegegabe

1 Im Folgenden wird der leichteren Lesbarkeit wegen nur vom Kind gesprochen; gemeint ist das Kind 
bzw. der/die Jugendliche.
2 Im Folgenden wird der leichteren Lesbarkeit wegen nur der Plural verwendet. Personensorgeberechtigt 
kann auch nur ein Elternteil oder der Vormund/Pfleger sein.
3 Im Folgenden wird der leichteren Lesbarkeit wegen nur der Plural verwendet. Der Vertrag kann auch 
mit nur einer Pflegeperson abgeschlossen werden.

Pflegevertrag
zwischen Personensorgeberechtigten und Pflegeeltern

2.  Sorgerechtliche Befugnisse

• in ärztliche und zahnärztliche Vorsorge- und Routinebehandlungen sowie 
Impfungen einzuwilligen (z.B. Vorstellung des Kindes im Rahmen schulärztlicher 
und von Krankenkassen empfohlener Untersuchungen, ärztliche Untersuchungen 
bei Erkältung, Halsschmerzen etc.) und bei Gefahr im Verzug die Zustimmung zu 
unaufschiebbaren medizinischen Eingriffen zu erteilen; 

• die in Kindertageseinrichtungen und Schulen bestehenden Mitwirkungsrechte
der Personensorgeberechtigten selbst wahrzunehmen (Elternabende etc.), Schul-
zeugnisse zu unterschreiben und ggf. über die Teilnahme am Nachhilfeunterricht 
zu entscheiden; 

• über die Teilnahme des Kindes an Reisen, sportlichen und kulturellen Veranstal-
 tungen, die Mitgliedschaft in Vereinen und Jugendgruppen etc. zu entscheiden; 
• die Ausbildungsvergütung oder den Arbeitsverdienst zu verwalten und für 
 das Kind zu verwenden; 
• Unterhalts-, Versicherungs-, Versorgungs- und sonstige Sozialleistungen für das 
 Kind geltend zu machen und zu verwalten; 
• das Kind zu Urlaubsreisen mitzunehmen; 
• den Umgang des Kindes mit Dritten zu bestimmen; 
• einen Kinderausweis für das Kind zu beantragen und in Empfang zu nehmen. 

2.2. In allen Entscheidungen, die von erheblicher Bedeutung für die Entwicklung des 
Kindes sind, holen die Pflegepersonen die Zustimmung der Personensorgeberech-
tigten ein. Die Zustimmung der Personensorgeberechtigten ist insbesondere erfor-
derlich 
• vor ärztlichen Eingriffen oder laut ärztlicher Auskunft risikobehafteter 

Heilbehandlungen – bei Gefahr im Verzug haben die Pflegepersonen das Recht, 
allein zu entscheiden. In diesem Fall sind die Personensorgeberechtigten unver-
züglich zu unterrichten; 

• vor der Wahl oder dem Wechsel der Kindertageseinrichtung/Schule/Schulart; 
• vor Abschluss eines Ausbildungs- oder Arbeitsvertrags; 
• vor längerfristigen Auslandsaufenthalten, die über Urlaubsreisen hinausgehen. 

2.3. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Personensorgeberechtigten und Pfle-
gepersonen informieren sie das Jugendamt (§ 38 SGB VIII). 

2.4. Individuelle Vereinbarungen 
[Hier können die Personensorgeberechtigten sich vertraglich vorbehalten, in einigen der unter 2.1. 
genannten Angelegenheiten selbst zu entscheiden oder die Pflegepersonen mit der Ausübung weiterer 
einzelner Angelegenheiten zu bevollmächtigen. In Betracht kommen etwa Ermächtigungen, das Kind 
in der Schule am Wohnort der Pflegeeltern anzumelden, das Kind bei einer Krankenkasse anzumelden, 
soweit dies nach den Vorschriften des SGB V zulässig ist, das Kind einer Erziehungsberatungsstelle bzw. 
einem/einer niedergelassenen Psychologen/-in oder Psychotherapeuten/-in vorzustellen, anstelle der 
Personensorgeberechtigten die Herausgabe des Kindes an sich zu verlangen, wenn dieses von einem 
Dritten gegen den Willen der Pflegepersonen zurückgehalten wird etc.] 
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3.1. Die Personensorgeberechtigten und die Pflegepersonen verpflichten sich, das 
Recht des Kindes auf Umgang mit seinen Eltern zu achten und dabei die Bedürfnisse 
und Interessen des Kindes zu berücksichtigen. 

3.2. Die Pflegepersonen verpflichten sich, den Kontakt des Kindes zu seinen Eltern 
zu fördern, insbesondere das Kind auf die vereinbarten Besuchskontakte vorzuberei-
ten. Sie wollen alles unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zu den Personensor-
geberechtigten beeinträchtigt. 

3.3. Die leiblichen Eltern verpflichten sich, durch ihr Verhalten während der Besuchs-
kontakte die Erziehung des Kindes in der Pflegestelle zu fördern, insbesondere alles 
zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zu den Pflegepersonen beeinträchtigt 
oder die Erziehung erschwert. 

3.4. Individuelle Vereinbarungen 
[Hier können Vereinbarungen zu Art, Ort und Häufigkeit der Umgangskontakte getroffen werden. 
Außerdem kann geregelt werden, was geschieht, wenn die Eltern einen vereinbarten Umgangstermin 
nicht wahrnehmen.] 

4.1. Die Personensorgeberechtigten treten den Anspruch auf Leistungen zum Unter-
halt des Kindes oder Jugendlichen, der ihnen gem. § 39 SGB VIII auf der Grundlage 
des Leistungsbescheids vom     gegenüber dem Jugend-
amt 
zusteht, für die Dauer der Inpflegenahme des Kindes an die Pflegepersonen ab. Die 
Parteien sind sich einig, dass die Ansprüche auf Pflegegeld, auf einmalige Beihilfen 
und Zuschüsse sowie auf Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für eine Un-
fallversicherung und eine Alterssicherung in dem gesetzlich vorgesehenen Rahmen 
künftig den Pflegepersonen zustehen und dass diese die Ansprüche gegenüber dem 
Jugendamt geltend machen können. 
[Alternativ 4.1. Die Pflegepersonen werden bevollmächtigt, während der Dauer der Unterbringung des 
Kindes in ihrem Haushalt Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen sowie einmalige 
Beihilfen und Zuschüsse sowie die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Unfallversicherung 
und Alterssicherung in dem gesetzlich vorgesehenen Rahmen selbst zu beantragen. Die Personensorge-
berechtigten sind damit einverstanden, dass das zuständige Jugendamt diese Leistungen direkt an die 
Pflegepersonen zahlt.] 

4.2. Damit sind die Aufwendungen der Pflegepersonen für den Lebensbedarf des 
Kindes, einschließlich Unterkunft, Bekleidung, Schulbedarf sowie ein angemessene-
Taschengeld abgegolten. 

3.  Umgang

4.  Pflegegeld

5.1. Ein Krankenversicherungsschutz des Kindes besteht/soll sichergestellt 
 werden über 

die leiblichen Eltern bei der
(Versicherung, Versicherungsnr.) 

die Pflegepersonen. Die Pflegepersonen sind berechtigt, das Kind bei einer 
Krankenkasse anzumelden. 
das Jugendamt. 

5.2. Die Pflegepersonen sind verpflichtet, für einen Krankenversicherungsschutz bei 
Auslandsreisen zu sorgen. 

5.3. Das Kind ist haftpflichtversichert/soll haftpflichtversichert werden bei der 

(Versicherung, Versicherungsnr.). 

5.4. Die Pflegepersonen sind berechtigt, eine private Haftpflichtversicherung für 
das Kind abzuschließen, mit der insbesondere auch Schäden abgedeckt werden, die 
das Kind an Rechtsgütern der Pflegepersonen oder anderer im Haushalt lebender 
Personen verursacht.

5.5. Außerdem bestehen für das Kind folgende Versicherungen:

5.6. Die Pflegepersonen sind berechtigt und verpflichtet, folgende Versicherungen 
für das Kind abzuschließen:
[Unfallversicherung etc.]

5.  Versicherungen
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Bei Beginn des Pflegeverhältnisses erhalten die Pflegepersonen folgende Dokumente:
Kinderausweis
Impfpass
Nachweise über Vorsorgeuntersuchungen
Chipkarte der Krankenversicherung
Zeugnisse der Klassen
Sonstige, und zwar:
[evtl. Geburtsurkunde, Taufschein etc.]

Die Pflegepersonen bewahren alle das Kind betreffenden Urkunden sorgfältig auf 
und geben sie den Personensorgeberechtigten auf Verlangen heraus.

Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich,
• die persönlichen Sachen des Kindes (Kleidung, Spielsachen, Schulsachen, 

persönliche Gegenstände etc.) sowie Urkunden und Bescheinigungen, die das 
Kind betreffen (Geburtskurkunden, Kinderausweis, Impfpass, Taufschein, Schul-
zeugnisse etc.) an die Pflegepersonen zu übergeben; 

• den Pflegepersonen alle für die Pflege des Kindes notwendigen Informationen 
zu geben, insbesondere über die bisherige Entwicklung, Gesundheitszustand, 
Krankheiten, Leistungen in der Schule, Beruf etc.; 

• durch ihr Verhalten die Erziehung des Kindes in der Pflegestelle zu fördern, 
insbesondere alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zu den Pflege-
personen beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert; 

• den Pflegepersonen einen beabsichtigen Wohnsitzwechsel rechtzeitig 
mitzuteilen.

Die Pflegepersonen verpflichten sich,
• in gleicher Weise wie verantwortungsbewusste Eltern für das Kind zu sorgen;
• eine von den Eltern bestimmte Grundrichtung der Erziehung sowie die 

wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbststän-
digem, verantwortungsbewussten Handeln zu beachten; 

• das Kind im     Bekenntnis zu erziehen bzw. 
der religiösen und weltanschaulichen Orientierung des Kindes Entwicklungsmög-
lichkeiten entsprechend dem Gesetz über religiöse Kindererziehung zu geben; 

• keine Gewalt gegenüber dem Kind anzuwenden; 
• dem Kind ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu stellen; 
• die schulische und berufliche Ausbildung zu unterstützen und zu fördern und

6.  Dokumente

7.  Pflichten der Personensorgeberechtigten

8.  Pflichten der Pflegeperson/en

bei Entscheidungen in diesen Angelegenheiten auf die Eignung und Neigungen 
des Kindes Rücksicht zu nehmen; 

• die im Interesse des Kindes gebotenen Untersuchungen und Heilbehandlungen 
vornehmen zu lassen. Dazu zählen v.a. regelmäßige Untersuchungen bei einem 
Arzt/einer Ärztin und einem Zahnarzt/einer Zahnärztin (insbesondere die Teilnah-
me an den von den Krankenkassen empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen U 1 
bis U 9), wenn notwendig, in Abstimmung mit den Personensorgeberechtigten, 
auch bei einem Spezialisten/einer Spezialistin (z.B. Kieferorthopäde/-in), sowie bei 
Erkrankungen und Unfällen die erforderliche ärztliche Hilfe; 

• die Beziehung des Kindes zu seiner Herkunftsfamilie zu achten und Kontakte
zu ihnen und anderen Bezugspersonen nach Möglichkeit zu fördern; 

• mit dem Jugendamt und den Personensorgeberechtigten zusammenzuarbeiten
und die Vorgaben des Hilfeplans umzusetzen; 

• das Kind nach einem Wohnungswechsel beim Einwohnermeldeamt zu melden 
sowie sonstige Pflichten zu erfüllen, die durch Rechtsvorschriften den Personen-
sorgeberechtigten im Hinblick auf ihre Kinder auferlegt werden (z.B. Meldege-
setz, Schulgesetz); 

• dem Pflegekind zugeleitete Anträge auf Ausbildungs-/Arbeitsförderung usw. 
zu ergänzen, mit den erforderlichen Unterlagen (z.B. Ausbildungsnachweis) zu 
versehen, ggf. von dem Pflegekind unterschreiben zu lassen und der zuständigen 
Behörde unverzüglich weiterzuleiten; 

• den Personensorgeberechtigten in regelmäßigen Abständen Auskunft über die
für das Wohlbefinden und die Entwicklung des Kindes wesentlichen Umstände 
zu erteilen (z.B. Schulzeugnisse, Fotos etc.); 

• die Personensorgeberechtigten über jeden beabsichtigten – auch vorüber-
gehenden – Wohnungswechsel und sonstige wesentliche Änderungen und 
besonderen Vorkommnisse, die das Wohl des Kindes sowie dessen Beziehung zu 
den Personensorgeberechtigten betreffen, umgehend zu informieren. Dazu zäh-
len z.B. ernsthafte Erkrankungen des Kindes, stationäre Behandlungen, Wechsel 
der Schule/Ausbildungsstätte, anderweitige Unterbringung des Kindes, Ein- bzw. 
Auszug einer weiteren Person im Haushalt der Pflegepersonen, Trennung der 
Pflegepersonen etc. 

9.1. Bei beabsichtigter Beendigung des Pflegeverhältnisses nehmen Personensorge-
berechtigte und Pflegepersonen Rücksicht auf das Wohl und die Belange des Kindes 
und bereiten es auf den bevorstehenden Wechsel vor. 

9.2. Personensorgeberechtigte sowie Pflegepersonen können den Pflegevertrag 
durch Erklärung gegenüber dem jeweils anderen Vertragsschließenden kündigen. Das 
Pflegeverhältnis endet zum Ende des nächsten Monats, der auf die Kündigung folgt. 
[Im Einzelfall mag auch eine längere Kündigungsfrist angemessen sein.] 

9.3. Personensorgeberechtigte und Pflegepersonen können den Pflegevertrag aus 
wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn gegen wesentliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag verstoßen wird oder 
das Kindeswohl akut gefährdet ist. 

9.4. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

9.  Ende des Pflegevertrags
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9.5. Der Pflegevertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
• mit Ablauf der Zeit, für den der Vertrag geschlossen wurde; 
• im gegenseitigen Einvernehmen durch Auflösungsvertrag; 
• wenn die Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27, 33 SGB VIII beendet wird oder das 

Jugendamt in der Hilfeplanung mit Einwilligung der Personensorgeberechtigten 
eine anderweitige Unterbringung des Kindes beschließt; 

• wenn das Kind volljährig wird, sofern die Hilfe nicht nach § 41 SGB VIII 
 fortgesetzt wird; 
• durch die Annahme als Kind; 
• wenn eine der Pflegepersonen ohne das Pflegekind aus der gemeinsamen 

Wohnung auszieht, um die Lebensgemeinschaft aufzuheben, für diese auszie-
hende Person; 

• wenn das Kind oder eine Pflegeperson stirbt, nicht jedoch beim Tod einer von 
 mehreren Pflegepersonen. 

9.6. Bis zur Beendigung des Pflegeverhältnisses sind die Beteiligten an die im Pflege-
vertrag festgelegten Rechte und Pflichten gebunden. 

9.7. Nach Beendigung des Pflegeverhältnisses geben die Pflegepersonen das Kind an 
die Personensorgeberechtigten oder eine andere von ihnen bestimmte Person oder 
Stelle heraus. Gleichzeitig übergeben sie die persönlichen Sachen des Kindes sowie 
die das Kind betreffenden Urkunden und Dokumente. 

9.8. Die Pflegepersonen geben den Personensorgeberechtigten alle für die Pflege 
und Erziehung des Kindes notwendigen Informationen, insbesondere über seine 
Entwicklung, Gesundheitszustand, Krankheiten, Leistungen in Schule/Beruf etc. 

9.9. Die Pflegeeltern verpflichten sich, Pflegegeld, das bereits für einen Zeitraum 
nach Beendigung des Pflegeverhältnisses gezahlt worden ist, dem Jugendamt auf 
Verlangen zurückzuerstatten. 
[in der Alternative zu 4.1.: Pflegegeld, das bereits für einen Zeitraum nach Beendigung des 
Pflegeverhältnisses gezahlt worden ist, haben die Pflegeeltern den Personensorgeberechtigten auf 
Verlangen zurückzuerstatten.] 

9.10. Nach Beendigung des Pflegeverhältnisses haben die Pflegeeltern ein Recht auf 
Umgang mit dem Kind, wenn dieses dem Wohl des Kindes dient. 

Die Pflegepersonen verpflichten sich, Informationen über die persönlichen Verhält-
nisse der Personensorgeberechtigten und des Pflegekindes vertraulich zu behan-
deln. Diese Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung des 
Pflegevertrags. 

Eine Informationsweitergabe durch die Pflegeeltern bedarf grundsätzlich eines 
Einverständnisses der Personensorgeberechtigten. Sie sind jedoch ohne Zustimmung 
der Personensorgeberechtigten zur Informationsweitergabe an Dritte (z.B. Erzieher, 
Lehrer, Ausbilder etc.) berechtigt, wenn die Erfüllung ihrer vorliegend beschriebenen 
bzw. gesetzlichen Aufgaben eine solche erforderlich macht. 

10.  Datenschutz

11.1. Individuelle Vereinbarungen
 
[Hier ist Raum für alle sonstigen Vereinbarungen, die im Interesse des Kindes, der Personensorge-
berechtigten oder der Pflegepersonen übertragen oder wahrgenommen werden sollen.]

11.2. Dieser Vertrag begründet kein Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien. Es ist 
ein Vertrag über freie Mitarbeit i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG. 

11.3. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. 

11.4. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unbe-
rührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jewei-
ligen gesetzlichen Regelungen.

Personensorgeberechtigte/r  Ort, Datum

Pflegeperson/en  Ort, Datum

11.  Sonstiges
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Mustervertrag zur Regelung der Rechte und Pflichten 
der Pflegepersonen im Verhältnis zum Jugendamt

Vertrag zur Regelung der Rechte und Pflichten 
der Pflegepersonen im Verhältnis zum Jugendamt

Dieser »Vertrag zur Regelung der Rechte und Pflichten der Pflegepersonen im Ver-
hältnis zum Jugendamt« kann zwischen Jugendamt und Pflegepersonen geschlossen 
werden, um bestimmte Rechte und Pflichten in deren Verhältnis zu regeln. Er ersetzt 
jedoch nicht den Pflegevertrag, der nach Möglichkeit zwischen Personensorge-
berechtigten und Pflegeeltern geschlossen wird bzw. – wenn die Personensorge-
berechtigten nicht zu einer Vereinbarung bereit sind – zwischen Pflegeeltern und 
Jugendamt zustande kommt. Vielmehr kann er zusätzlich zu diesem geschlossen 
werden.

Vorbemerkung:

Marion Küfner
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Für das Kind1

(Name des Kindes)

geboren am    in

wird zwischen dem Jugendamt
 

(Ort, Anschrift) 

und der/n Pflegeperson(en)2

Frau 
(Vorname, Name, Anschrift)

Herr 
(Vorname, Name, Anschrift)

folgender Vertrag abgeschlossen:

1.1. Die Pflegepersonen stellen das Wohl des Kindes in der Pflegestelle sicher. Sie 
versorgen, betreuen, erziehen und fördern das Kind in seiner Entwicklung in der 
Weise, wie es mit den Personensorgeberechtigten vereinbart ist.

1.2. Grundlage der Unterbringung und Betreuung des Kindes bei den Pflege- 
personen ist die Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 33 SGB VIII, die den Personensorge-
berechtigten 

Frau 
(Name, Anschrift)

Herr 
(Name, Anschrift)

auf der Grundlage des Leistungsbescheids des Jugendamts

vom

als  zeitlich befristete Vollzeitpflege bis zum
  auf Dauer angelegte Vollzeitpflege 
gewährt wird.

1.  Pflege

1 Im Folgenden wird der leichteren Lesbarkeit wegen nur vom Kind gesprochen; gemeint ist das Kind 
bzw. der/die Jugendliche.
2 Im Folgenden wird der leichteren Lesbarkeit wegen nur der Plural verwendet. Der Vertrag kann auch 
mit nur einer Pflegeperson abgeschlossen werden.

Vertrag zur Regelung der Rechte und Pflichten 
der Pflegepersonen im Verhältnis zum Jugendamt 2.1. Das Jugendamt unterstützt die Pflegepersonen bei der Erfüllung ihres Erzie-

hungs- und Betreuungsauftrags durch Beratung und Begleitung. 
[Diese allgemein gehaltene Pflicht kann konkretisiert werden, z.B. durch die Organisation und Beglei-
tung von Besuchskontakten, die Beantragung unterstützender Hilfen, die Zusammenarbeit mit Ämtern, 
Schulen, Ärzten, Therapeuten, sonstigen Hilfsdiensten und Institutionen etc. Außerdem kann ein 
Anspruch der Pflegeeltern auf regelmäßige Supervision, Gruppenarbeit, Fortbildungen und Seminare 
vereinbart werden.]

2.2. Das Jugendamt zahlt die Leistungen zum Unterhalt des Kindes nach § 39 SGB 
VIII inklusive der Beiträge zu Alterssicherung und Unfallversicherung direkt an die 
Pflegepersonen aus, wenn die Personensorgeberechtigten den Anspruch an diese 
abgetreten oder einer direkten Auszahlung an sie zugestimmt haben.

3.1. Die Pflegepersonen beteiligen sich an der Erstellung und Fortschreibung des 
Hilfeplans und verpflichten sich zu einer Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und 
den Personensorgeberechtigten im Interesse des Kindes. 

3.2. Die Pflegepersonen verpflichten sich, das Jugendamt über wichtige Ereignisse 
zu informieren, die das Wohl des Pflegekindes betreffen. Dazu gehören z.B. ernst-
hafte Erkrankungen des Kindes, stationäre Behandlungen, Wechsel der Schule/
Ausbildungsstätte, anderweitige Unterbringung des Kindes, Trennung der Pflege-
personen, Ein- bzw. Auszug einer weiteren Person im Haushalt der Pflegefamilie, 
beabsichtigte Wohnsitzwechsel (auch vorübergehende), sonstige Änderungen der 
Wohnverhältnisse etc. 

3.3. Die Pflegepersonen sind damit einverstanden, dass das Jugendamt regelmäßige 
Hausbesuche durchführt und gewährt ihnen dazu Zutritt zu ihrer Wohnung. 

3.4. Die Pflegepersonen verpflichten sich, die Aufnahme eines weiteren Kindes in 
ihren Haushalt mit Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes mit dem 
Jugendamt abzustimmen.

2.  Pflichten des Jugendamts

2.  Pflichten der Pflegeeltern
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4.1. Das Kind ist krankenversichert über
 die leiblichen Eltern
 die Pflegepersonen
bei der Krankenversicherung

(Versicherung, Versicherungsnr.).
[Besteht nicht die Möglichkeit, das Kind über die Familienversicherung der Personensorgeberechtigten 
oder der Pflegeeltern mitzuversichern, kann ggf. vereinbart werden, dass das Jugendamt die Kosten 
für eine freiwillige / private Krankenversicherung übernimmt. Wenn auch dies nicht möglich ist, kann 
klargestellt werden, dass das Jugendamt den Pflegepersonen die Kosten für notwendige Krankenbe-
handlungen des Kindes erstattet.]

4.2. Das Kind ist haftpflichtversichert über
 die leiblichen Eltern
 die Pflegepersonen
[Wenn noch kein Haftpflichtversicherungsschutz besteht, kann eine Vereinbarung getroffen werden, dass 
die Personensorgeberechtigten oder die Pflegeeltern eine private Haftpflichtversicherung für das Kind 
abschließen.]

4.3. Für Schäden, die im Verhältnis zwischen Pflegekind und Pflegefamilie entstehen,
 schließt das Jugendamt eine Sammelversicherung ab.
 schließen die Pflegepersonen eine private Haftpflichtversicherung ab. Die Kosten 
 hierfür werden durch das Jugendamt erstattet.
 kommt das Jugendamt im Einzelfall auf.

4.3. Außerdem bestehen bzw. schließen die Pflegepersonen/das Jugendamt für das 
Kind folgende Versicherungen ab:
[z.B. Unfallversicherung, Auslandsreisekrankenversicherung etc.]

4.  Versicherungen

5.1. Individuelle Vereinbarungen

5.2. Dieser Vertrag begründet kein Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien. Es ist 
ein Vertrag über freie Mitarbeit i.S. des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG. 

5.3. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. 

5.4. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unbe-
rührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jewei-
ligen gesetzlichen Regelungen.

Jugendamt  Ort, Datum

Pflegeperson/en  Ort, Datum

5.  Sonstiges
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Anhang 3
Übersicht über die rechtlichen Grundlagen und 
gesetzlichen Bestimmungen im Pflegekinderwesen

Marion Küfner

Übersicht über die rechtlichen Grundlagen 
und gesetzlichen Bestimmungen im Pflegekinderwesen

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Ge-
meinschaft. 

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines 
Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versa-
gen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedin-
gungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesell-
schaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen 
oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden 
oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Ge-
sichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berücksichtigung der Rech-
te und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer für das Kind gesetzlich 
verantwortlicher Personen den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu 
seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten 
Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen. 

(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass die für die Fürsorge für das Kind oder des-
sen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den 
zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich 
der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen 
Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichendenden Aufsicht.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)

Artikel 6 GG
Ehe und Familie; nichteheliche Kinder

UNO Konvention über die Rechte der Kinder (UN-KRK)

Art. 3 UN-KRK
[Wohl des Kindes]1

1 Überschriften sind eigens hinzugefügt, gehören nicht zum amtlichen Dokument
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(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten 
frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und ent-
sprechend seinem Alter und seiner Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das 
Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder 
durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatli-
chen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

(1) Ein Kind, das vorübergehend oder dauernd aus seiner familiären Umgebung 
herausgelöst wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse 
nicht gestattet werden kann, hat Anspruch auf den besonderen Schutz und Bei-
stand des Staates. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maßgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere 
Formen der Betreuung eines solchen Kindes sicher. 

(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine 
Pflegefamilie, die Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforder-
lich, die Unterbringung in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in Be-
tracht. Bei der Wahl zwischen diesen Lösungen sind die erwünschte Kontinuität in 
der Erziehung des Kindes sowie die ethnische, religiöse, kulturelle und sprachliche 
Herkunft des Kindes gebührend zu berücksichtigen.

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorge-
berechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch 
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für 
geeignet und notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den 
Erziehungsberechtigten anzubieten. 

Art. 12 UN-KRK
[Berücksichtigung des Kindeswillens]

Art. 20 UKRK
[Von der Familie getrennt lebende Kinder; Pflegefamilie; Adoption]

Sozialgesetzbuch – Achtes Buch (VIII) – Kinder- 
und Jugendhilfe (SGB VIII)

§ 8a SGB VIII
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die 
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte 
den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei 
der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzie-
hen. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den 
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnah-
me von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt 
informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die 
Gefährdung abzuwenden. 

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat 
es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder 
die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung 
des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die 
Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflich-
tet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträ-
ger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das 
Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die 
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und 
wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so 
schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen 
Stellen selbst ein. 

(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines 
Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und 
die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. 

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. 
Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; 
dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezo-
gen werden. Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann im 
Ausland erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung 
des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist. 

(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses 
erforderlich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass 
eine andere unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die 
Gewährung von Hilfe zur Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person 
bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der §§ 36 und 37 zu decken. 

(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und 
damit verbundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Abs. 2 einschließen. 

§ 27 SGB VIII
Hilfe zur Erziehung
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(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrich-
tung oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur 
Erziehung auch die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes. 

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungs-
stand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie 
den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunfts-
familie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete 
Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders 
entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der 
Familienpflege zu schaffen und auszubauen. 

(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn 
1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 
 von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und 
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
 solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne dieses Buches sind Kinder oder 
Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 
Abs. 4 gilt entsprechend. 

(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1  
Nr. 1 hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme 
1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 
2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 
3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere 

Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen 
verfügt, einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen 
Klassifikation der Krankheiten in der vom Deutschen Institut für medizinische 
Dokumentation und Information herausgegebenen deutschen Fassung zu erstel-
len. Dabei ist auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat oder auf 
einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von der Person oder dem Dienst oder 
der Einrichtung, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht 
werden. 

(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 
1. in ambulanter Form, 
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, 
3. durch geeignete Pflegepersonen und 
4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. 

§ 33 SGB VIII
Vollzeitpflege

§ 35a SGB VIII
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie die Art 
der Leistungen richten sich nach § 53 Abs. 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 
des Zwölften Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch behinderte oder 
von einer solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden. 

(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen Einrichtungen, Dienste und 
Personen in Anspruch genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben 
der Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieherischen Bedarf zu decken. 
Sind heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen 
Alter sind, in Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der Hilfebedarf 
es zu, so sollen Einrichtungen in Anspruch genommen werden, in denen behinderte 
und nichtbehinderte Kinder gemeinsam betreut werden. 

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor der 
Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen Än-
derung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für 
die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. Vor und während 
einer langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, ob 
die Annahme als Kind in Betracht kommt. Ist Hilfe außerhalb der eigenen Familie er-
forderlich, so sind die in Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung 
oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen ist zu entsprechen, 
sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. Wünschen die 
in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 78a genannten Leistung in 
einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so 
soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser 
Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplanes nach Absatz 2 geboten ist. 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe vor-
aussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusam-
men mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem Jugendlichen 
einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende 
Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prü-
fen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist. Werden bei der 
Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind 
sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung 
zu beteiligen. Erscheinen Maßnahmen der beruflichen Eingliederung erforderlich, so 
sollen auch die für die Eingliederung zuständigen Stellen beteiligt werden. 

(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der Aufstellung und Än-
derung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die eine 
Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a abgegeben hat, beteiligt werden. 

(4) Vor einer Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe, die ganz oder teilweise 
im Ausland erbracht werden soll, soll zur Feststellung einer seelischen Störung mit 
Krankheitswert die Stellungnahme einer in § 35a Abs. 1a Satz 1 genannten Person 
eingeholt werden. 

§ 36 SGB VIII
Mitwirkung, Hilfeplan
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(1) Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35a Abs. 2 Nr. 3 und 4 soll darauf hingewirkt 
werden, dass die Pflegeperson oder die in der Einrichtung für die Erziehung verant-
wortlichen Personen und die Eltern zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
zusammenarbeiten. Durch Beratung und Unterstützung sollen die Erziehungsbedin-
gungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des 
Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie 
das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. Während dieser Zeit 
soll durch begleitende Beratung und Unterstützung der Familien darauf hingewirkt 
werden, dass die Beziehung des Kindes oder Jugendlichen zur Herkunftsfamilie 
gefördert wird. Ist eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der 
Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit den beteilig-
ten Personen eine andere, dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche 
und auf Dauer angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden. 

(2) Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme des Kindes oder des Jugendlichen und 
während der Dauer der Pflege Anspruch auf Beratung und Unterstützung; dies gilt 
auch in den Fällen, in denen dem Kind oder dem Jugendlichen weder Hilfe zur Er-
ziehung noch Eingliederungshilfe gewährt wird oder die Pflegeperson der Erlaubnis 
nach § 44 nicht bedarf. § 23 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und 
Stelle überprüfen, ob die Pflegeperson eine dem Wohl des Kindes oder des Jugend-
lichen förderliche Erziehung gewährleistet. Die Pflegeperson hat das Jugendamt 
über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl des Kindes oder des Jugend-
lichen betreffen. 

Sofern der Inhaber der Personensorge durch eine Erklärung nach § 1688 Abs. 3 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Vertretungsmacht der Pflegeperson soweit 
einschränkt, dass dies eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche 
Erziehung nicht mehr ermöglicht, sowie bei sonstigen Meinungsverschiedenheiten 
sollen die Beteiligten das Jugendamt einschalten. 

(1) Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 gewährt, 
so ist auch der notwendige Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des 
Elternhauses sicherzustellen. Er umfasst auch die Kosten für den Sachaufwand sowie 
für die Pflege und Erziehung des Kindes oder Jugendlichen.

(2) Der gesamte regelmäßig wiederkehrende Bedarf soll durch laufende Leistungen 
gedeckt werden. Sie umfassen außer im Fall des § 32 und des § 35a Abs. 2 Nr. 2 
auch einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung des Kindes oder 

§ 37 SGB VIII
Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie

§ 38 SGB VIII
Vermittlung bei Ausübung der Personensorge

§ 39 SGB VIII
Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen

des Jugendlichen. Die Höhe des Betrages wird in den Fällen der §§ 34, 35, § 35a 
Abs. 2 Nr. 4 von der nach Landesrecht zuständigen Behörde festgesetzt; die Beträge 
sollen nach Altersgruppen gestaffelt sein. Die laufenden Leistungen im Rahmen der 
Hilfe in Vollzeitpflege (§ 33) oder bei einer geeigneten Pflegeperson (§ 35a Abs. 2 
Satz 2 Nr. 3) sind nach den Absätzen 4 bis 6 zu bemessen. 

(3) Einmalige Beihilfen oder Zuschüsse können insbesondere zur Erstausstattung ei-
ner Pflegestelle, bei wichtigen persönlichen Anlässen sowie für Urlaubs- und Ferien-
reisen des Kindes oder des Jugendlichen gewährt werden. 

(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten 
gewährt werden, sofern sie einen angemessenen Umfang nicht übersteigen. Die lau-
fenden Leistungen umfassen auch die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen 
für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung nachgewie-
sener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Pflegeperson. Sie 
sollen in einem monatlichen Pauschalbetrag gewährt werden, soweit nicht nach der 
Besonderheit des Einzelfalls abweichende Leistungen geboten sind. Ist die Pflegeper-
son in gerader Linie mit dem Kind oder Jugendlichen verwandt und kann sie diesem 
unter Berücksichtigung ihrer sonstigen Verpflichtungen und ohne Gefährdung ihres 
angemessenen Unterhalts Unterhalt gewähren, so kann der Teil des monatlichen 
Pauschalbetrags, der die Kosten für den Sachaufwand des Kindes oder Jugendlichen 
betrifft, angemessen gekürzt werden. Wird ein Kind oder ein Jugendlicher im Be-
reich eines anderen Jugendamts untergebracht, so soll sich die Höhe des zu gewäh-
renden Pauschalbetrages nach den Verhältnissen richten, die am Ort der Pflegestelle 
gelten. 

(5) Die Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt sollen von den nach 
Landesrecht zuständigen Behörden festgesetzt werden. Dabei ist dem altersbe-
dingt unterschiedlichen Unterhaltsbedarf von Kindern und Jugendlichen durch eine 
Staffelung der Beträge nach Altersgruppen Rechnung zu tragen. Das Nähere regelt 
Landesrecht. 

(6) Wird das Kind oder der Jugendliche im Rahmen des Familienleistungsausgleichs 
nach § 31 des Einkommensteuergesetzes bei der Pflegeperson berücksichtigt, so ist 
ein Betrag in Höhe der Hälfte des Betrages, der nach § 66 des Einkommensteuerge-
setzes für ein erstes Kind zu zahlen ist, auf die laufenden Leistungen anzurechnen. 
Ist das Kind oder der Jugendliche nicht das älteste Kind in der Pflegefamilie, so 
ermäßigt sich der Anrechnungsbetrag für dieses Kind oder diesen Jugendlichen auf 
ein Viertel des Betrages, der für ein erstes Kind zu zahlen ist. 

(7) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrich-
tung oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so ist auch der notwendige 
Unterhalt dieses Kindes sicherzustellen. 
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Wird Hilfe nach den §§ 33 bis 35 oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 3 oder 4 gewährt, so 
ist auch Krankenhilfe zu leisten; für den Umfang der Hilfe gelten die §§ 47 bis 52 
des Zwölften Buches entsprechend. Krankenhilfe muss den im Einzelfall notwen-
digen Bedarf in voller Höhe befriedigen. Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen sind 
zu übernehmen. Das Jugendamt kann in geeigneten Fällen die Beiträge für eine 
freiwillige Krankenversicherung übernehmen, soweit sie angemessen sind. 

(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu 
einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange 
die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. 
Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; 
in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus 
fortgesetzt werden. 

(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Abs. 3 und 4 sowie die §§ 28 bis 30, 
33 bis 36, 39 und 40 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Perso-
nensorgeberechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen der junge Volljährige 
tritt. 

(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständi-
gung im notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden. 

(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen 
in seine Obhut zu nehmen, wenn 
1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder 
2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inob-
 hutnahme erfordert und 
 a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder 
 b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann 
 oder 
3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach 
 Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte 
 im Inland aufhalten. 

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer 
geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohn-
form vorläufig unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nr. 2 auch ein Kind oder einen 
Jugendlichen von einer anderen Person wegzunehmen. 

§ 40 SGB VIII
Krankenhilfe

§ 41 SGB VIII
Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung

§ 42 SGB VIII
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhut-
nahme geführt hat, zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären 
und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. Dem Kind oder dem 
Jugendlichen ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person seines Vertrauens 
zu benachrichtigen. Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme für das Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt 
und die Krankenhilfe sicherzustellen. Das Jugendamt ist während der Inobhutnahme 
berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder 
Jugendlichen notwendig sind; der mutmaßliche Wille der Personensorge- oder der 
Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. 

(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 die Personensorge- 
oder Erziehungsberechtigten unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten 
und mit ihnen das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Widersprechen die Personen-
sorge- oder Erziehungsberechtigten der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt 
unverzüglich 
1. das Kind oder den Jugendlichen den Personensorge- oder Erziehungsberechtig-
 ten zu übergeben, sofern nach der Einschätzung des Jugendamts eine Gefähr-
 dung des Kindeswohls nicht besteht oder die Personensorge- oder Erziehungsbe-
 rechtigten bereit und in der Lage sind, die Gefährdung abzuwenden oder 
2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen zum 
 Wohl des Kindes oder des Jugendlichen herbeizuführen. 
Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, so gilt Satz 2 
Nr. 2 entsprechend. Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die Bestel-
lung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlassen. Widersprechen die Personensor-
geberechtigten der Inobhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplanverfahren 
zur Gewährung einer Hilfe einzuleiten.

(4) Die Inobhutnahme endet mit 
1. der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personensorge- oder 
 Erziehungsberechtigten, 
2. der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch. 

(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind nur zuläs-
sig, wenn und soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Leben des 
Kindes oder des Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzu-
wenden. Die Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit 
Ablauf des Tages nach ihrem Beginn zu beenden. 

(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich, so 
sind die dazu befugten Stellen hinzuzuziehen. 

(1) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen über Tag und Nacht in seinem Haushalt 
aufnehmen will (Pflegeperson), bedarf der Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, 
wer ein Kind oder einen Jugendlichen 

§ 44 SGB VIII
Erlaubnis zur Vollzeitpflege
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1. im Rahmen von Hilfe zur Erziehung oder von Eingliederungshilfe für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche aufgrund einer Vermittlung durch das 
Jugendamt, 

2. als Vormund oder Pfleger im Rahmen seines Wirkungskreises, 
3. als Verwandter oder Verschwägerter bis zum dritten Grad, 
4. bis zur Dauer von acht Wochen, 
5. im Rahmen eines Schüler- oder Jugendaustausches, 
6. in Adoptionspflege (§ 1744 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)
 über Tag und Nacht aufnimmt. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
in der Pflegestelle nicht gewährleistet ist. 

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort und 
Stelle überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter be-
stehen. Ist das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in der Pflegestelle gefährdet 
und ist die Pflegeperson nicht bereit oder in der Lage, die Gefährdung abzuwenden, 
so ist die Erlaubnis zurückzunehmen oder zu widerrufen. 

(4) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen in erlaubnispflichtige Familienpflege auf-
genommen hat, hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen. 

(1) Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die 
Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in folgenden 
Verfahren nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit mitzuwirken: 
1. Kindschaftssachen (§ 162 FamFG), 
2. Abstammungssachen (§ 176 FamFG), 
3. Adoptionssachen (§ 188 Abs. 2, §§ 189, 194, 195 FamFG), 
4. Wohnungszuweisungssachen (§ 204 Abs. 2, § 205 FamFG) und
5. Gewaltschutzsachen (§§212, 213 FamFG).

(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über angebotene und erbrachte 
Leistungen, bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des 
Kindes oder des Jugendlichen ein und weist auf weitere Möglichkeiten der Hilfe hin. 
In Kindschaftssachen informiert das Jugendamt das Familiengericht in dem Termin 
nach § 155 Abs. 2 FamFG über den Stand des Beratungsprozesses. 

§ 50 SGB VIII
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten

(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie 
erhoben worden sind. 

(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches 
ist abweichend von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu ge-
währenden Leistung nicht in Frage gestellt wird. 

(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht 
angehört, sind die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit 
die Aufgabenerfüllung dies zulässt. 

(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der 
Planung im Sinne des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich 
zu anonymisieren. 

(1) Sozialdaten, die einem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum 
Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von 
diesem nur weitergegeben werden 
1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 
2. dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach 

§ 8a Abs. 3, wenn angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewährung von Leistungen 
notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, oder 

3. dem Mitarbeiter, der aufgrund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugend-
amt oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder 
Erbringung der Leistung verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefähr-
dung des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos notwendig sind, oder 

4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach 
 § 8a hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt unberührt, oder 
5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des 
 Strafgesetzbuches genannten Personen dazu befugt wäre.
Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger 
nur zu dem Zweck weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 

(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weiterga-
beverbot nach Absatz 1 besteht. 

§ 64 SGB VIII
Datenübermittlung und -nutzung

§ 65 SGB VIII
Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen Hilfe
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(1) Für die Gewährung von Leistungen nach diesem Buch ist der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich die Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. An die 
Stelle der Eltern tritt die Mutter, wenn und solange die Vaterschaft nicht anerkannt 
oder gerichtlich festgestellt ist. Lebt nur ein Elternteil, so ist dessen gewöhnlicher 
Aufenthalt maßgebend. 

(2) Haben die Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte, so ist der örtliche 
Träger zuständig, in dessen Bereich der personensorgeberechtigte Elternteil seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat; dies gilt auch dann, wenn ihm einzelne Angelegen-
heiten der Personensorge entzogen sind. Steht die Personensorge im Fall des Satzes 
1 den Eltern gemeinsam zu, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhn-
lichen Aufenthalt des Elternteils, bei dem das Kind oder der Jugendliche vor Beginn 
der Leistung zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Hatte das Kind oder der 
Jugendliche im Fall des Satzes 2 zuletzt bei beiden Elternteilen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des 
Elternteils, bei dem das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung zuletzt 
seinen tatsächlichen Aufenthalt hatte. Hatte das Kind oder der Jugendliche im Fall 
des Satzes 2 während der letzten sechs Monate vor Beginn der Leistung bei keinem 
Elternteil einen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist der örtliche Träger zuständig, in 
dessen Bereich das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung zuletzt seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte; hatte das Kind oder der Jugendliche während der 
letzten sechs Monate keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so richtet sich die Zustän-
digkeit nach dem tatsächlichen Aufenthalt des Kindes oder des Jugendlichen vor 
Beginn der Leistung. 

(3) Haben die Elternteile verschiedene gewöhnliche Aufenthalte und steht die Perso-
nensorge keinem Elternteil zu, so gilt Absatz 2 Satz 2 und 4 entsprechend. 

(4) Haben die Eltern oder der nach den Absätzen 1 bis 3 maßgebliche Elternteil im 
Inland keinen gewöhnlichen Aufenthalt, oder ist ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht 
feststellbar, oder sind sie verstorben, so richtet sich die Zuständigkeit nach dem 
gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes oder des Jugendlichen vor Beginn der Leistung. 
Hatte das Kind oder der Jugendliche während der letzten sechs Monate vor Beginn 
der Leistung keinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ist der örtliche Träger zuständig, in 
dessen Bereich sich das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der Leistung tatsäch-
lich aufhält. 

(5) Begründen die Elternteile nach Beginn der Leistung verschiedene gewöhnliche 
Aufenthalte, so wird der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich der personen-
sorgeberechtigte Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; dies gilt auch dann, 
wenn ihm einzelne Angelegenheiten der Personensorge entzogen sind. Solange die 
Personensorge beiden Elternteilen gemeinsam oder keinem Elternteil zusteht, bleibt 
die bisherige Zuständigkeit bestehen. Absatz 4 gilt entsprechend. 

(6) Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein 
Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist oder wird abwei-
chend von den Absätzen 1 bis 5 der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich 
die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Er hat die Eltern und, falls den 

§ 86 SGB VIII
Örtliche Zuständigkeit für Leistungen an Kinder, Jugendliche und ihre Eltern

Eltern die Personensorge nicht oder nur teilweise zusteht, den Personensorgeberech-
tigten über den Wechsel der Zuständigkeit zu unterrichten. Endet der Aufenthalt bei 
der Pflegeperson, so endet die Zuständigkeit nach Satz 1. 

(7) Für Leistungen an Kinder oder Jugendliche, die um Asyl nachsuchen oder einen 
Asylantrag gestellt haben, ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich sich 
die Person vor Beginn der Leistung tatsächlich aufhält; geht der Leistungsgewährung 
eine Inobhutnahme voraus, so bleibt die nach § 87 begründete Zuständigkeit be-
stehen. Unterliegt die Person einem Verteilungsverfahren, so richtet sich die örtliche 
Zuständigkeit nach der Zuweisungsentscheidung der zuständigen Landesbehörde; 
bis zur Zuweisungsentscheidung gilt Satz 1 entsprechend. Die nach Satz 1 oder 2 
begründete örtliche Zuständigkeit bleibt auch nach Abschluss des Asylverfahrens 
so lange bestehen, bis die für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit maßgeb-
liche Person einen gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich eines anderen Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe begründet. Eine Unterbrechung der Leistung von bis zu drei 
Monaten bleibt außer Betracht. 

(1) Kosten, die ein örtlicher Träger aufgrund einer Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 
aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der zuvor zuständig 
war oder gewesen wäre. Die Kostenerstattungspflicht bleibt bestehen, wenn die 
Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt ändert oder wenn die Leistung über 
die Volljährigkeit hinaus nach § 41 fortgesetzt wird. 

(2) Hat oder hätte der nach Absatz 1 kostenerstattungspflichtig werdende örtliche 
Träger während der Gewährung einer Leistung selbst einen Kostenerstattungs-
anspruch gegen einen anderen örtlichen oder den überörtlichen Träger, so bleibt 
oder wird abweichend von Absatz 1 dieser Träger dem nunmehr nach § 86 Abs. 6 
zuständig gewordenen örtlichen Träger kostenerstattungspflichtig. 

(3) Ändert sich während der Gewährung der Leistung nach Absatz 1 der für die ört-
liche Zuständigkeit nach § 86 Abs. 1 bis 5 maßgebliche gewöhnliche Aufenthalt, so 
wird der örtliche Träger kostenerstattungspflichtig, der ohne Anwendung des § 86 
Abs. 6 örtlich zuständig geworden wäre. 

(1) Richtet sich die Zuständigkeit nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern, 
eines Elternteils, des Kindes oder des Jugendlichen und ist dieser in einer Einrich-
tung, einer anderen Familie oder sonstigen Wohnform begründet worden, die der 
Erziehung, Pflege, Betreuung, Behandlung oder dem Strafvollzug dient, so ist der 
örtliche Träger zur Erstattung der Kosten verpflichtet, in dessen Bereich die Person 
vor der Aufnahme in eine Einrichtung, eine andere Familie oder sonstige Wohnform 
den gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Eine nach Satz 1 begründete Erstattungspflicht 
bleibt bestehen, wenn und solange sich die örtliche Zuständigkeit nach § 86a Abs. 4 
und § 86b Abs. 3 richtet. 

§ 89a SGB VIII
Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege

§ 89e SGB VIII
Schutz der Einrichtungsorte
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(2) Ist ein kostenerstattungspflichtiger örtlicher Träger nicht vorhanden, so sind die 
Kosten von dem überörtlichen Träger zu erstatten, zu dessen Bereich der erstat-
tungsberechtigte örtliche Träger gehört. 

(1) Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen 
(elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes 
(Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). 

(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit 
und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbe-
wusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwick-
lungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an. 

(3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. 
Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind Bindungen 
besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich ist. 

(1) Die elterliche Sorge erstreckt sich nicht auf Angelegenheiten des Kindes, für die 
ein Pfleger bestellt ist. 

(2) Steht die Personensorge oder die Vermögenssorge einem Pfleger zu, so entschei-
det das Familiengericht, falls sich die Eltern und der Pfleger in einer Angelegenheit 
nicht einigen können, die sowohl die Person als auch das Vermögen des Kindes 
betrifft. 

(3) Geben die Eltern das Kind für längere Zeit in Familienpflege, so kann das Fa-
miliengericht auf Antrag der Eltern oder der Pflegeperson Angelegenheiten der 
elterlichen Sorge auf die Pflegeperson übertragen. Für die Übertragung auf Antrag 
der Pflegeperson ist die Zustimmung der Eltern erforderlich. Im Umfang der Übertra-
gung hat die Pflegeperson die Rechte und Pflichten eines Pflegers. 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 1626 BGB
Elterliche Sorge, Grundsätze

§ 1630 BGB
Elterliche Sorge bei Pflegerbestellung oder Familienpflege

(1) Die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu 
verlangen, der es den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält. 

(2) Die Personensorge umfasst ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit 
Wirkung für und gegen Dritte zu bestimmen. 

(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, ent-
scheidet das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils. 

(4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern das Kind 
von der Pflegeperson wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen 
oder auf Antrag der Pflegeperson anordnen, dass das Kind bei der Pflegeperson ver-
bleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde. 

(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermö-
gen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr 
abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwen-
dung der Gefahr erforderlich sind. 

(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn 
der Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder 
seine mit der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen 
des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt. 

(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere 
1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und 
 Jugendhilfe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 
2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 
3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder 

eine andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Woh-
nung aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich 
das Kind regelmäßig aufhält, 

4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit 
 dem Kind herbeizuführen, 
5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 
6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit 
Wirkung gegen einen Dritten treffen. 

§ 1632 BGB
Herausgabe des Kindes; Bestimmung des Umgangs; 
Verbleibensanordnung bei Familienpflege

§ 1666 BGB
Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls
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(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie ver-
bunden ist, sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht 
durch öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. Dies gilt auch, wenn einem Eltern-
teil vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Nutzung der Familienwohnung 
untersagt werden soll. Wird einem Elternteil oder einem Dritten die Nutzung der 
vom Kind mitbewohnten oder einer anderen Wohnung untersagt, ist bei der Bemes-
sung der Dauer der Maßnahme auch zu berücksichtigen, ob diesem das Eigentum, 
das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück zusteht, auf dem sich die 
Wohnung befindet; Entsprechendes gilt für das Wohnungseigentum, das Dauer-
wohnrecht, das dingliche Wohnrecht oder wenn der Elternteil oder Dritte Mieter der 
Wohnung ist. 

(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnah-
men erfolglos geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung 
der Gefahr nicht ausreichen. 

(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum 
Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. 

(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils 
anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, 
wenn sich das Kind in der Obhut einer anderen Person befindet. 

(3) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden 
und seine Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten 
durch Anordnungen zur Erfüllung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. Wird 
die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder wiederholt erheblich verletzt, kann das 
Familiengericht auch eine Pflegschaft für die Durchführung des Umgangs anordnen 
(Umgangspflegschaft). Die Umgangspflegschaft umfasst das Recht, die Herausga-
be des Kindes zur Durchführung des Umgangs zu verlangen und für die Dauer des 
Umgangs dessen Aufenthalt zu bestimmen. Die Anordnung ist zu befristen. Für den 
Ersatz von Aufwendungen und die Vergütung des Umgangspflegers gilt § 277 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(4) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entschei-
dungen über das Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum 
Wohl des Kindes erforderlich ist. Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder sei-
nen Vollzug für längere Zeit oder auf Dauer einschränkt oder ausschließt, kann nur 
ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre. Das Familiengericht 
kann insbesondere anordnen, dass der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein mit-
wirkungsbereiter Dritter anwesend ist. Dritter kann auch ein Träger der Jugendhilfe 
oder ein Verein sein; dieser bestimmt dann jeweils, welche Einzelperson die Aufgabe 
wahrnimmt. 

§ 1666a BGB
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang öffentlicher Hilfen

§ 1684 BGB
Umgang des Kindes mit den Eltern

(1) Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn 
dieser dem Wohl des Kindes dient. 

(2) Gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind 
tatsächlich Verantwortung tragen oder getragen haben (sozial-familiäre Beziehung). 
Eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung ist in der Regel anzunehmen, wenn die 
Person mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat. 

(3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Eine Umgangspflegschaft nach § 1684 
Abs. 3 Satz 3 bis 5 kann das Familiengericht nur anordnen, wenn die Vorausset-
zungen des § 1666 Abs. 1 erfüllt sind.

(1) Lebt ein Kind für längere Zeit in Familienpflege, so ist die Pflegeperson berech-
tigt, in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Inhaber 
der elterlichen Sorge in solchen Angelegenheiten zu vertreten. Sie ist befugt, den 
Arbeitsverdienst des Kindes zu verwalten sowie Unterhalts-, Versicherungs-, Ver-
sorgungs- und sonstige Sozialleistungen für das Kind geltend zu machen und zu 
verwalten. § 1629 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. 

(2) Der Pflegeperson steht eine Person gleich, die im Rahmen der Hilfe nach den 
§§ 34, 35 und 35a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
die Erziehung und Betreuung eines Kindes übernommen hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Inhaber der elterlichen Sorge etwas 
anderes erklärt. Das Familiengericht kann die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 
einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. 

(4) Für eine Person, bei der sich das Kind auf Grund einer gerichtlichen Entschei-
dung nach § 1632 Abs. 4 oder § 1682 aufhält, gelten die Absätze 1 und 3 mit der 
Maßgabe, dass die genannten Befugnisse nur das Familiengericht einschränken oder 
ausschließen kann. 

(1) Eine Entscheidung zum Sorge- oder Umgangsrecht oder ein gerichtlich gebilligter 
Vergleich ist zu ändern, wenn dies aus triftigen, das Wohl des Kindes nachhaltig be-
rührenden Gründen angezeigt ist. § 1672 Abs. 2, § 1680 Abs. 2 Satz 1 sowie § 1681 
Abs. 1 und 2 bleiben unberührt.

§ 1685 BGB
Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen

§ 1688 BGB
Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson

§ 1696 BGB
Abänderung gerichtlicher Entscheidungen und gerichtlich gebilligter Vergleiche
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(2) Eine Maßnahme nach den §§ 1666 bis 1667 oder einer anderen Vorschrift des 
bürgerlichen Gesetzbuchs, die nur ergriffen werden darf, wenn dies zur Abwendung 
einer Kindeswohlgefährdung oder zum Wohl des Kindes erforderlich ist (kindes-
schutzrechtliche Maßnahme), ist aufzuheben, wenn eine Gefahr für das Wohl des 
Kindes nicht mehr besteht oder die Erforderlichkeit der Maßnahme entfallen ist.

(1) In Antragsverfahren ist der Antragsteller Beteiligter.

(2) Als Beteiligte sind hinzuzuziehen:
1. diejenigen, deren Recht durch das Verfahren unmittelbar betroffen wird,
2. diejenigen, die auf Grund dieses oder eines anderen Gesetzes von Amts wegen 
 oder auf Antrag zu beteiligen sind. 

(3) Das Gericht kann von Amts wegen oder auf Antrag weitere Personen als Beteilig-
te hinzuziehen, soweit dies in diesem oder einem anderen Gesetz vorgesehen ist. 

(4) Diejenigen, die auf ihren Antrag als Beteiligte zu dem Verfahren hinzuziehen 
sind oder hinzugezogen werden können, sind von der Einleitung des Verfahrens zu 
benachrichtigen, soweit sie dem Gericht bekannt sind. Sie sind über ihr Antragsrecht 
zu belehren. 

(5) Das Gericht entscheidet durch Beschluss, wenn es einem Antrag auf Hinzuzie-
hung gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht entspricht. Der Beschluss ist mit der 
sofortigen Beschwerde in entsprechender Anwendung der §§ 567 bis 572 der Zivil-
prozessordnung anfechtbar. 

(6) Wer anzuhören ist oder eine Auskunft zu erteilen hat, ohne dass die Vorausset-
zungen des Absatzes 2 oder Absatzes 3 vorliegen, wird dadurch nicht Beteiligter. 

(1) Soweit Verfahren von Amts wegen eingeleitet werden können, kann die Einlei-
tung eines Verfahrens angeregt werden. 

(2) Folgt das Gericht der Anregung nach Absatz 1 nicht, hat es denjenigen, der die 
Einleitung angeregt hat, darüber zu unterrichten, soweit ein berechtigtes Interesse 
an der Unterrichtung ersichtlich ist. 

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

§ 7 FamFG
Beteiligte

§ 24 FamFG
Anregung des Verfahrens

Das Gericht hat von Amts wegen die zur Feststellung der entscheidungserheblichen 
Tatsachen erforderlichen Ermittlungen durchzuführen. 

(1) Das Gericht hat einen Beteiligten persönlich anzuhören, 
1. wenn dies zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs des Beteiligten 
 erforderlich ist oder 
2. wenn dies in diesem oder in einem anderen Gesetz vorgeschrieben ist. 

(2) Die persönliche Anhörung eines Beteiligten kann unterbleiben, wenn hiervon er-
hebliche Nachteile für seine Gesundheit zu besorgen sind oder der Beteiligte offen-
sichtlich nicht in der Lage ist, seinen Willen kundzutun. 

(3) Bleibt der Beteiligte im anberaumten Anhörungstermin unentschuldigt aus, kann 
das Verfahren ohne seine persönliche Anhörung beendet werden. Der Beteiligte ist 
auf die Folgen seines Ausbleibens hinzuweisen. 

(1) Die Beschwerde findet gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Endentschei-
dungen der Amtsgerichte und Landgerichte in Angelegenheiten nach diesem Gesetz 
statt, sofern durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Der Beurteilung des Beschwerdegerichts unterliegen auch die nicht selbständig 
anfechtbaren Entscheidungen, die der Endentscheidung vorausgegangen sind. 

(1) Die Beschwerde steht demjenigen zu, der durch den Beschluss in seinen Rechten 
beeinträchtigt ist. 

(2) Wenn ein Beschluss nur auf Antrag erlassen werden kann und der Antrag zurück-
gewiesen worden ist, steht die Beschwerde nur dem Antragsteller zu. 

(3) Die Beschwerdeberechtigung von Behörden bestimmt sich nach den besonderen 
Vorschriften dieses oder eines anderen Gesetzes. 

§ 26 FamFG
Ermittlung von Amts wegen

§ 34 FamFG
Persönliche Anhörung

§ 58 FamFG
Statthaftigkeit der Beschwerde

§ 59 FamFG
Beschwerdeberechtigte
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Ein Kind, für das die elterliche Sorge besteht, oder ein unter Vormundschaft ste-
hender Mündel kann in allen seine Person betreffenden Angelegenheiten ohne 
Mitwirkung seines gesetzlichen Vertreters das Beschwerderecht ausüben. Das 
Gleiche gilt in sonstigen Angelegenheiten, in denen das Kind oder der Mündel vor 
einer Entscheidung des Gerichts gehört werden soll. Dies gilt nicht für Personen, 
die geschäftsunfähig sind oder bei Erlass der Entscheidung das 14. Lebensjahr nicht 
vollendet haben. 

(1) Die Beschwerde ist, soweit gesetzlich keine andere Frist bestimmt ist, binnen 
einer Frist von einem Monat einzulegen. 

(2) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen, wenn sie sich 
gegen 
1. eine einstweilige Anordnung oder 
2. einen Beschluss, der die Genehmigung eines Rechtsgeschäfts 
 zum Gegenstand hat, 
richtet. 

(3) Die Frist beginnt jeweils mit der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses an 
die Beteiligten. Kann die schriftliche Bekanntgabe an einen Beteiligten nicht bewirkt 
werden, beginnt die Frist spätestens mit Ablauf von fünf Monaten nach Erlass des 
Beschlusses. 

(1) Die Beschwerde ist bei dem Gericht einzulegen, dessen Beschluss angefochten 
wird. 

(2) Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Nie-
derschrift der Geschäftsstelle eingelegt. Die Beschwerde muss die Bezeichnung des 
angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen 
diesen Beschluss eingelegt wird. Sie ist von dem Beschwerdeführer oder seinem 
Bevollmächtigten zu unterzeichnen.

(3) Das Beschwerdegericht kann vor der Entscheidung eine einstweilige Anordnung 
erlassen; es kann insbesondere anordnen, dass die Vollziehung des angefochtenen 
Beschlusses auszusetzen ist. 

§ 60 FamFG
Beschwerderecht Minderjähriger

§ 63 FamFG
Beschwerdefrist

§ 64 FamFG
Einlegung der Beschwerde

(1) Das Gericht hat dem minderjährigen Kind in Kindschaftssachen, die seine Person 
betreffen, einen geeigneten Verfahrensbeistand zu bestellen, soweit dies zur Wahr-
nehmung seiner Interessen erforderlich ist. 

(2) Die Bestellung ist in der Regel erforderlich, 
1. wenn das Interesse des Kindes zu dem seiner gesetzlichen Vertreter in 
 erheblichem Gegensatz steht, 
2. in Verfahren nach den § 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn 
 die teilweise oder vollständige Entziehung der Personensorge in Betracht kommt, 
3. wenn eine Trennung des Kindes von der Person erfolgen soll, in deren Obhut 
 es sich befindet, 
4. in Verfahren, die die Herausgabe des Kindes oder eine Verbleibensanordnung 
 zum Gegenstand haben, oder 
5. wenn der Ausschluss oder eine wesentliche Beschränkung des Umgangsrechts in 
 Betracht kommt. 

(3) Der Verfahrensbeistand ist so früh wie möglich zu bestellen. Er wird durch seine 
Bestellung als Beteiligter zum Verfahren hinzugezogen. Sieht das Gericht in den 
Fällen des Absatzes 2 von der Bestellung eines Verfahrensbeistand ab, ist dies in 
der Endentscheidung zu begründen. Die Bestellung eines Verfahrensbeistands oder 
deren Aufhebung sowie die Ablehnung einer derartigen Maßnahme sind nicht selb-
ständig anfechtbar. 

(4) Der Verfahrensbeistand hat das Interesse des Kindes festzustellen und im gericht-
lichen Verfahren zur Geltung zu bringen. Er hat das Kind über Gegenstand, Ablauf 
und möglichen Ausgang des Verfahrens in geeigneter Weise zu informieren. Soweit 
nach den Umständen des Einzelfalls ein Erfordernis besteht, kann das Gericht dem 
Verfahrensbeistand die zusätzliche Aufgabe übertragen, Gespräche mit den Eltern 
und weiteren Bezugspersonen des Kindes zu führen sowie am Zustandekommen 
einer einvernehmlichen Regelung über den Verfahrensgegenstand mitzuwirken. 
Das Gericht hat Art und Umfang der Beauftragung konkret festzulegen und die 
Beauftragung zu begründen. Der Verfahrensbeistand kann im Interesse des Kindes 
Rechtsmittel einlegen. Er ist nicht gesetzlicher Vertreter des Kindes. 

(5) Die Bestellung soll unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn die Interessen 
des Kindes von einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbe-
vollmächtigten angemessen vertreten werden. 

(6) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird, 
1. mit der Rechtskraft der das Verfahren abschließenden Entscheidung oder 
2. mit dem sonstigen Abschluss des Verfahrens. 

(7) Für den Ersatz von Aufwendungen des nicht berufsmäßigen Verfahrensbeistands 
gilt § 277 Abs. 1 entsprechend. Wird die Verfahrensbeistandschaft berufsmäßig 
geführt, erhält der Verfahrensbeistand eine einmalige Vergütung in Höhe von 350 
Euro. Im Fall der Übertragung von Aufgaben nach Absatz 4 Satz 3 erhöht sich die 
Vergütung auf 550 Euro. Die Vergütung gilt auch Ansprüche auf Ersatz anlässlich 

§ 158 FamFG
Verfahrensbeistand
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der Verfahrensbeistandschaft entstandener Aufwendungen sowie die auf die Vergü-
tung anfallende Umsatzsteuer ab. Der Aufwendungsersatz und die Vergütung sind 
stets aus der Staatskasse zu zahlen. Im Übrigen gilt § 168 Abs. 1 entsprechend.

(8) Dem Verfahrensbeistand sind keine Kosten aufzuerlegen.

(1) Das Gericht hat das Kind persönlich anzuhören, wenn es das 14. Lebensjahr voll-
endet hat. Betrifft das Verfahren ausschließlich das Vermögen des Kindes, kann von 
einer persönlichen Anhörung abgesehen werden, wenn eine solche nach der Art der 
Angelegenheit nicht angezeigt ist. 

(2) Hat das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet, ist es persönlich anzuhö-
ren, wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entschei-
dung von Bedeutung sind oder wenn eine persönliche Anhörung aus sonstigen 
Gründen angezeigt ist. 

(3) Von einer persönlichen Anhörung nach Absatz 1 oder Absatz 2 darf das Gericht 
aus schwerwiegenden Gründen absehen. Unterbleibt eine Anhörung allein wegen 
Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich nachzuholen. 

(4) Das Kind soll über den Gegenstand, Ablauf und möglichen Ausgang des Ver-
fahrens in einer geeigneten und seinem Alter entsprechenden Weise informiert 
werden, soweit nicht Nachteile für seine Entwicklung, Erziehung oder Gesundheit zu 
befürchten sind. Ihm ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Hat das Gericht dem 
Kind nach § 158 einen Verfahrensbeistand bestellt, soll die persönliche Anhörung in 
dessen Anwesenheit stattfinden. Im Übrigen steht die Gestaltung der persönlichen 
Anhörung im Ermessen des Gerichts. 

(1) In Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, soll das Gericht die Eltern 
persönlich anhören. In Verfahren nach den § 1666 und § 1666a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind die Eltern persönlich anzuhören. 

(2) In sonstigen Kindschaftssachen hat das Gericht die Eltern anzuhören. Dies gilt 
nicht für einen Elternteil, dem die elterliche Sorge nicht zusteht, sofern von der An-
hörung eine Aufklärung nicht erwartet werden kann. 

(3) Von der Anhörung darf nur aus schwerwiegenden Gründen abgesehen werden. 

(4) Unterbleibt die Anhörung allein wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich 
nachzuholen. 

§ 159 FamFG
Persönliche Anhörung des Kindes

§ 160 FamFG
Anhörung der Eltern

(1) Das Gericht kann in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, die Pfle-
geperson im Interesse des Kindes als Beteiligte hinzuziehen, wenn das Kind seit 
längerer Zeit in Familienpflege lebt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn das Kind auf 
Grund einer Entscheidung nach § 1682 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei dem dort 
genannten Ehegatten, Lebenspartner oder Umgangsberechtigten lebt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen sind anzuhören, wenn das Kind seit längerer 
Zeit in Familienpflege lebt.

(1) Das Gericht hat in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, das Jugendamt 
anzuhören. Unterbleibt die Anhörung wegen Gefahr im Verzug, ist sie unverzüglich 
nachzuholen.

(2) Das Jugendamt ist auf seinen Antrag an dem Verfahren zu beteiligen.

(3) Dem Jugendamt sind alle Entscheidungen des Gerichts bekannt zu machen, 
zu denen es nach Absatz 1 Satz 1 zu hören war. Gegen den Beschluss steht dem 
Jugendamt die Beschwerde zu.

§ 161 FamFG
Mitwirkung der Pflegeperson

§ 162 FamFG
Mitwirkung des Jugendamts
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